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I. Verzeichnis« der recensirten Schriften.
■Abdurrazzdgs Dictionary of the technical terms Bayrhoffer, K. Th., Ueber den Deutsch-Ka- v. Buch, Leop., Ueber Cystideen. 92.

of the Sufies edited by Dr. Aloys Sprenger. tholicismus. 545. Budik, P. A., Vorschule für bibliothekarisches
323. Beck, K., Dogmengeschichte in gedrängter Geschäftsleben. 745.

Abhandlungen, naturwissenschaftliche, gesam- Uebersicht. 781. Bunsen, C. C. J., Ignatius von Antiochien und
melt von W. Haidinger. 1160. v. Beckedorf, Ludolf, Die katholische Wahr- seine Zeit. 493.

Abraham, Das Leben des Menschen. 724. heit. 1. u. 2. Abth. 619. ------ Die drei echten und die vier unechten
Aebli, J.P., Die Gesinnungs- und Handlung- Beiträge zur Geschichte und Literatur, her- Briefe des Ignatius. 493.

weise der Jesuiten. 200 Ö ausgegeben von H. Kurz und P. Weissen-
Agassiz, M. M. L., Systeme glaciaire. 1225. bach- L Bd- 249- Carriere, Moritz, Die philosophische Weit
end™ Victor Lebensfragen der Kirche BeiträSe zu den theologischen Wissenschaften anschauung der Reformationszeit. 135.

Christi1 821 ’ $ von den Mitgliedern der theol. Gesellschaft Le chanson d’Antioche publid par P. Paris. 726.
Ansted, The ancient world. 767. B zu, St™buJ^n-82w u «40 «Hx-huitieme siede en An-
____ rx; v u T» ♦ h v v Ai Bender, Ferd., Die Waldenser. b49. gleterre. 1053.

Unrimnnn 7«7 ®U SC V°n ' Bibliothek, die blaue, aller Nationen. 1. — 6. Chatto, W. A., Facts and Speculations on the 
w 11 . Bd. 99. origin of playing cards. 1130.

disnosn’t8^ r^^7jen a' ° e Bidder, F.H., Die Lehre von dem Verhältniss Clemens, der Vierzehnte. 661.
Ariatnfar1 C xr' * rk « der Ganglienkörper zu den Nervenfasern. Clementis Romani quae supersunt Homiliae.
7t 0 "STTT*  iS?' n13 Te«tun> - Mb. Schwegler. 257.

' 1 . ■ n zsc tus- • . Bleck, F., Beiträge zur Evangelienkritik. 999. Cobet, C. G., Oratio de arte interpretandi
Anstotelis Metaphysica recognovit et enarravit Blume, F., Die westgothische Antiqua. 161. grammatica et critica. 262.

Herm. Bonitz. P. 1. 809. . . Bode,H., Volksmärchen aus der Bretagne. 95. Codex novi testamenti deuteronomicus. Rec.
rnobii oratoris adv. nationes libri VII. Re- Boden, A., Eine Stimme mehr für den Deutsch- Ed. de Muralto. 747.
censmt Fr. Oehler. 141 . Katholicismus. 545. Codex, novus, diplomaticus Brandenburgensis.

lhe F estal Letters of Athanasius discovered ßodenheimer, L.. Das Testament unter der Herausgeg. von A. F. Riedel. 442.
an ancient Synac Version and edited by Benennung einer Erbschaft. 168. Colany, Tim., Essai sur l’idde de l'absolu-

II. Cureton, oii. Boll, F., Geschichte des Landes Stargard. 443. 1062.
- uberlen, C.O., Die Theosophie F. C. Oetin- Braniss, Ch.J., Die wissenschaftliche Aufgabe Collin de Plancy, J., Bibliotheque des Legen- 

ger s. 303. jer Gegenwart als leitende Idee im akade- des. Tom. VI. 821.
«j , . mischen Studium. 1104. Coquerel, Athan., Lc christianisme experimen-
”aader’s,Fz., Kleine Schriften, herausgegeben Braubach> p8ychologie des Gefühls. 405. tal. 625.
Bähin Hoffmann. <98. Braun, Emil, Antike Marmorwerke. 1065. Corpus Reformatornm edidit Car. G. Bret-
BasiH ’r-' Wirbeltuberkulose. 1080. Bretschneider, Horst, Begründung der Patholo- Schneider. Vol. X — XIII. 903.

F i ■ L ’ ®er Bentmerone, übertragen von gje un(j Therapie der äussern Neuralgien. Cyrilli, S., Hierosolymorum episcopi Opera ■—
„ echt. 94. 1079 recensuit G 0 Reischl 747

PahzS?«ZWÖlf’ erjechischer Erfindung aus ------ För die Deutsch-Katholiken. 545. Czynski.L, Kopernik et ses travaux. 1021.
nnttnis J *"5.  . ... Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe,

Phz e.men^s Carlovingiens hnguisti- Herder, Höpfner und Merk, herausg. von Darstellung der landwirtschaftlichen Verhält- 
» 911 faires. 359. Wagner. 638. nisse in Esth-, Liv- und Kurland. 958.

aumg rusius, L. T. 0., Compendium Brinkmeier, Ferd., Die proven^alischen Trou- Däumer, G. F., Die Geheimnisse des chnstli- 
der Christ. Uogmengeschichte. 781. badours. 498. chen Altertums. 28. 814. .

Baur, F. Chr., Die Ignatianischen Briefe und Bröcker, G. 0., Geschichte des ersten puni- Delitzsch, Frz., Vier Bücher von der Kirche, 
ihr neuester Kritiker. 497. sehen Kriegs. 276. 1121.
— Lehrbuch der christl. Dogmengeschichte. Brühl, Beruh. K., Anfangsgründe der verglei- Denkmäler der alten Kunst, fortgesetzt von F. 
‘81. . chenden Anatomie. 482. Wieseler. 1039.

Bayer, K., Der Sieg der Freiheit u. die deutsche Bruck, K., Die Diagnose der bösartigen Ge- Denkschriften der Gesellschaft für Wissenschaft 
Volksbildung. 1144. schwülste. 189. und Kunst in Giessen. LBd. l.Hft. 1156.

1*



4

Devrient, Eduard, Geschichte der deutschen 
Schauspielkunst. 844.

Dietrich, Frz. Ed. Chr., Abhandlungen zur 
hebräischen Grammatik. 966.

Dirksen, J . H., Organon der gesammten trans- 
cendenten Analysis. 989.

Dorpius, H., die Wiedertäufer in Münster, her- 
ausgeg. von F. Merschmann. 882.

Dove, H. W., Temperaturtafeln. 1141.
------- Ueber den Zusammenhang der Wärme - 

Veränderung der Atmosphäre mit der Ent
wickelung der Pflanzen. 121.

Dozy, A., Dictionnaire detaille des noms des 
vetemens chez les Arabes. 715.

Droysen, I. Gust., Geschichte des Hellenis
mus. 129.

Dschami, Frühlingsgarten, aus dem Persischen 
von 0. M. v. Schlechta Wssehrd. 1197.

Düntzer, H., De Zenodoti studiis homericis. 
867.

Hbrard, Das Dogma vom heiligen Abendmahl. 
1201.

Elster, W., Die Charakteristik Heinrich’s des 
Jüngern. 1121.

Eitester, H., Ueber die amtlichen Verhandlun
gen betreffend den Prediger Uhlich. 432.

Emminghaus, Gust., Pandekten des gemeinen 
sächsischen Rechts. 982.

Entwurf einer neuen Schulordnung für die ge
lehrten Anstalten Würtembergs. 787.

Estre, I. S. F. , Horatiana Prosopographia. 
1049.

Euripides’ Werke. Griechisch mit metrischer 
Uebersetzung von J. A. Hartung. 719.

Les Evangiles. Traduction — par J. Lamen- 
nais. 941.

Eynard, K., Lucques et les Burlamacchi. 1153.

Wabel, Zwei Fragen des königl. Consistoriums 
zu Magdeburg. 432.

Fauriel, C., Histoire de la poesie proven^ale. 
498.

v. Feisthai, Edm., Des deutschen Volkes Sa
genschatz. 98.

Fichte, I.H., Grundzüge zum System der Phi
losophie. 3. Abth. 285.

Fiedler, Eduard, Geschichte der volksthümli- 
chen schottischen Liederdichtung. 402.

Fleck, F. F., Der Fortschritt des Menschen
geschlechts. 410.

Fock, 0., Der Socinianismus. 710.
Focke, G. F., Physiologische Studien. 1. Hft. 

1075.
Fragments du commentaire de Galien sur le 

Timde de Platon par le Dr. Ch. Daremberg. 
822.

Francke, Aug., Die Grundlehre der Religion 
Jesu. 514.

Frauenstädt, J., Ueber das wahre Verhältniss 
der Vernunft zur Offenbarung. 488.

Fritzsche, De Consolatione. 359.

v Gagern, H. C. L., Civilisation. I.Bd. 71.
____ Zweite Ansprache an die deutsche Na

tion. 545.
Ganaanelli, Papst Clemens XIV. 661.
darcke, A., Flora von Halle. 1109.
de Gasparin, Agenor, Christianisme et Paga- 

nisiae. 753.
Geinitz , jj. B-, Die Versteinerungen des Zech

steins. U39.
Geizer, Heinr. Die neue deutsche Nationalli

teratur. 1610.

Gervinus, G. G., Die protestantische Geist
lichkeit und die Deutsch-Katholiken. 545.

-----  Die Mission der Deutsch-Katholiken. 545.
Geschichtsfreund. 4. Bd. 961.
Gfrörer, A. Fr., Geschichte der ost- u. west

fränkischen Karolinger. 1026.
Gieseler, l. K. L., Lehrbuch der Kirchenge

schichte. 229.
Glover, R. M., Die Pathologie und Therapie 

der Skropheln. 1080.
Goldfuss, Beiträge zur vorweltlichen Fauna 

des Steinkohlengebirges. 654.
Gottschalk, Andr., Darstellung der rheumati

schen Krankheiten. 25.
------ Tr., Deutsche Volksmärchen. 98.
Gorgias’ Beredsamkeit und Improvisation. 

Deutsch von F. Teuscher. 855.
Griesebach, A., Spicilegium florae rumelicae 

et bithynicae. 121.
Grenser, Woldemar Ludw., Ueber Aetherein- 

athmungen bei der Geburt. 895.

Hacker, H. A., Praktisches Handbuch der sy
philitischen Krankheiten. 1080.

Hagenbach, E. R., Lehrb. d. Dogmengesch.,781.
Hahn, G. L., Schwenkfeldii sententia de Christi 

persona et opere. 821.
Hahn, Chr. A., Geschichte der Waldenser. 

2. Bd. 649.
Haidinger, W., Berichte über die Mittheilun- 

gen von Freunden der Naturwissenschaften 
in Wien. 1160.

Hamasa oder die ältesten arabischen Volkslie
der, übersetzt von Fr. Rückert. 633.

,Hamburger, W., Das Mutterkorn und seine 
Heilwirkungen in Nervenkrankheiten. 536. 

Hänsel, s. Haubold.
Haring, Ueber das Verhältniss der Gegenwart 

zur Poesie. 565.
Hassenkamp , F. W., Hessische Kirchenge

schichte. 1. Bds. 1. Hft. 1158.
Haubold, Chr. Gottlieb, Lehrbuch des königl. 

sächsischen Privatrechts, herausgegeben von 
Dr. Philipp Heinr. Fr. Hänsel. 981.

v. Hauer, Franz, Die Cephalopoden des Salz
kammergutes. 1160.

Haussmann, I. G. F., Die biblische Lehre vom 
Menschen. 1192.

Havemann, W., Francisco Ximenes. 564.
Heiland, der. Altsächsische Evangelienharmo- 

nie, übersetzt von K. L. Kannegiesser. 1115. 
Heine, Max., Fragmente aus der Geschichte 

der Medicin in Russland. 347.
Henckel v. Donnersmark, Victor, Erinnerungen 

aus meinem Leben. 824.
Henle, J., Handbuch der rationellen Patholo

gie. 1. Liefg. 735.
Henschel, A. E. G. Th., Synopsis chronologica 

scriptorum medii aevi medicorum et physi- 
corum. 91.

Heppe, H., Geschichte der hessischen General
synoden. 318.

- Historische Untersuchungen über den kas- 
seler Katechismus. 318.

Herodiani scripta tria emendatiora. Edidit K. 
Lehrs. 610.

Herrmann, Ernst, Geschichte des russischen 
Staats. 3. Bd. 763.

Hersfeld, L., Geschichte des Volkes Israel. 
1. Bd. 393.

Heusinger, Ch. Fr. f Recherches de pathologie 
comparäe. 774.

Heussi, Jakob, Grammatik der engl. Sprache. 77. 
Hilgenfeld, A., Die Clementinischen Recogni- 

tionen. 257.

Hippokrates’ sämmtliche Werke. Uebersetzt 
von Dr. Uprnann. 936.

v. Holzschuher,' R., Theorie und Praxis des 
gemeinen Civilrechts. 2. Bds. 2. Abth. 248.

Homer’s Ilias in Hexametern, übersetzt von H. 
Monje. 247.

Hopffner, E. F. , Der Einzug des Antichrist 
in die Peterskirche zu Leipzig. 545.

van der Hoeven, Handbuch der Zoologie, über
setzt von J. Moleschott. 1. Bd. 1017.

Houssaye, A., Histoire de la peinture fla- • 
mande et hollandaise. 298.

Huber, Bonif., Otto von Freising. 599. 
llumboldt’s Briefe an eine Freundin. 185.

Jacob, Th., De philosophiae principio. 629.
Ideler, K. W., Der Wahnsinn in seiner psy

chologischen und socialen Bedeutung. 949.
------ Versuch einer Theorie des religiösen 

Wahnsinns. 1. Th. 1233.
Der Jesuitenorden und seine Unverträglichkeit 

mit den deutschen Verhältnissen. 200.
Jeux de cartes Tarots et de Cartes numera- 

les. 1130.
Itineraire de la terre sainte traduite de l’he- 

breu par E. Cormely. 622.
Jubilaeum semiseculare G. Fischer de Wald

heim celebrant sodales soc. caes. nat. scrut.
Mosq. 427.

Justini Philosophi et Martyris Opera recen- 
suit I. C. Th. Otto. 437.

Jürgens, K., Das apostolische Glaubensbekennt- 
niss. 328.

------ Luther’s Leben. 525.

Kaula, Der Samenfluss. 1079.
Kerst, Theodor, Die Vögel des Aristophanes’. 

562.
Keil, K. F., Commentar über- das Buch Josua. 386. 
v. KfillingerJ, K., Sagen und Märchen. I.Bd. 

819.
Kombst, Gust., Erinnerungen aus meinem Le

ben. 722.
Koosen, I. II., Propädeutik der Kunst. 82.
Koeppe, W., Der Abdominaltyphus in Tor»au. 

211. 15
Kraft, Die Religionen aller Völker in philo

sophischer Darstellung. 270.
Lr. K. und Corn. Müller, Real-Schul

lexicon. 1. Bd. 883.
Krafft, A. G. C. Ch., Chronologie und Har

monie der vier Evangelien. 861.
Kryj}’ A. O., Wie lässt sich Mündlichkeit des

Proce®ses mit Urkundlichkeit, Ent
scheidungsgründen und zweiter Instanz über 
die Thatsache vereinigen? 9.

Krüger, G. T. A., Die Lectüre der griechi
schen und lateinisshen Classiker auf Gym
nasien. 807.

Krummacher, Emil W., Expectorationen über 
das Studium der Theologie. 144.

Kuhn, A., s. Sagen.
Kulik, J-, Anfangsgründe der hohem Mecha

nik. 49.
Kym, A. J., Bewegung, Zweck und die Er- 

kenntniss des Absoluten. 33.

de fjarroque, F. B., Traite de la fievre ty
phoide. 1080.

Lamennais, s. Evangiles.
Leibniz’s Monadologie. Deutsch von R. Zimmer- ' 

mann. 241.
Leunis, Jos., Synopsis der drei Naturreiche.

1. Th. 215.
----- --------2. Th. 218.



Libri Reponse au rapport de M. Boucly. 726.
Lindenschmit, W. und L., Das germanische 

Todtenlager bei Selzen. 1188.
Livi rerum Romanarum Decas tertia. 1229.
Lobell, J. Tr., Grundzüge einer Methodik des 

geschichtlichen Unterrichts auf Gymnasien.

— Weltgeschichte in Umrissen und Ausfüh
rungen. I. Bd. 270.

Lorenz, Nonnulla de aedilihus municipiorum. 
834.

Löschke, K.Jul., Die religiöse Bildung der Ju
gend. 1064.

Lotze, Herm., Ueber die Bedingungen der 
Kunstschönheit. 389.

Löwenhardt, S. F., Untersuchungen im Ge
biete der gerichtl. Arzneiwissenschaft. 795.

Lübsen, H. E-, Ausführliches Lehrbuch der 
analytischen oder höheren Geometrie. 356.

Luther’s ungedruckte Predigten, herausgegeb. 
von IV. Hoeck. 487.

Lutz, I. L., Biblische Dogmatik. 1239.

AMadvig, J. N., Syntax der griechischen Spra
che. 1122.

------ Bemerkungen über einige Puncte der 
griech. Wortfügungslehre. 1122.

Mahr, E., Beitrag zur Tonlehre. 565.
Mamiani, Jer., Dialoghi di Szienza prima. 348.
Männel, Fr. Alb., Genesis und Geschichte der 

Entwickelung der englischen Sprache. 81.
Märchen des Clemens Brentano. Herausg. von 

G. Görres. 99.
Marheineke, Ph., System der theologischen 

Moral. 105.
------ Theologische Vorlesungen. 2. Bd. Dog

matik. 413.
Martin, Ed., Ueber die künstliche Anästhesie 

bei Geburten. 895.
Massmann, H. J., Der Egsterstein in West

falen. 18.
Massaloup, I. V., Logorithmisch - trigonome

trische Hülfstafeln. 1139.
Mehliss, L Guil., Comparatio Platonis doctri- 

nae de verae reipublicae exemplo cum Chri
stiana de regno divino doctrina. 205.

Memoires de l’acaddmie des Sciences, arts et 
beiles lettres de Dijon. 149.

Memoires couronnds et memoires des savants 
etrangers , publies par l’Academie royale des 
Sciences en Belgique. T. XXI. 461.

Memoires de l’Institut royal de France. Aca
demie des inscriptions. . T. XVII. 461.

Menzel, K. Adolf, Deutsche Geschichte unter 
Joseph II. und Friedrich II. 329.

Menzzer, K. E., Naturphilosophie. 1149.
Meyer, Ueber den Charakter des Kreon in den 

beiden Oedipen des Sophokles. 1042.
Mohastier, Histoire de l’eglise vaudoife. 649.
r- Mühler, 11., Geschichte der evangelischen 

Kirchenverfassung in Brandenburg. 206.
Mtilier, j s Ueber den Bau und die Grenzen 

der Ganoiden. 482.
7 K- O., Handbuch der Archäologie, be- 

nchtigt von n F G Welcker. 1039.
Bydragen tot de Kennis van Su

matra. 374.

Haumann,. Moritz, Handhuch der medicini- 
schen Klinik. 735.

Neander, Äug., Geschichte der Pflanzung und 
Leitung der christl. Kirche durch die Apo
stel. 521.

Neumann, E. G., Heilmittellehre. 536.

v. Ney, Franz, Die gerichtliche Arzneikunde 
in ihrem Verhältnisse zur Rechtspflege. 795. 

Niedner, Ch. W., Lehrbuch der Geschichte der 
christl. Kirche. 229.

Nissen, s. Tacitus.
Nitzsch, K. Im., Praktische Theologie. 153.
Noack, L., Die speculative Religionswissen

schaft. 286.
de Nore, Alf., Coutumes, Mythes et Tradi- 

tions des provinces de France. 95.
Nork, Fr., Mythologie der Volkssagen und 

Volksmärchen. 813.

Oihenart, A., Proverbes basques. 352.
Olbers, W., Abhandlung von der leichtesten 

und bequemsten Methode die Bahn eines 
Kometen zu berechnen. 353.

Omur, Ben., Suleimaa. Türkisch u. deutsch 
von Lud. Kraft. 1231.

Orientalia. Edentibus J. G. I. Juynboll, T. 
Roorda, H. E. Weijers. Vol. 2. 715.

Osiander, I. F., Commentar über den ersten 
Brief Pauli an die Corinthier. 837.

Pachyineris Declamationes XIII. Ed. Fr. Bois- 
sonade. 986.

Patrum apostolicorum Opera. Textum recog- 
novit C. I. Hefele. 748.

Parker’s Untersuchungen über die Religion, 
übersetzt von 11. Wolf. 285.

Passow, W. A-, Ueber Goethe’s Götz von 
Berlichingen. 565.

Pereira, Jonath., Handbuch der Heilmittel
lehre, bearbeitet von Rud. Buchheim. 536.

Perrin, De Jacobo Sadoleto disquisitio histo- 
rica. 327.

Pertz, C. A., Colophoniaca. 847.
Pertz, G. II., Ueber ein Bruchstück des 08. Bu

ches des Livius. 1171.
Pfaff, Karl, Geschichte des Pfalzgrafenamtes. 

695.
Pfeifer, K , Die Lehre von den juristischen 

Personen. 585.
Pfeiffer, Leop., Die processualische Natur der 

Einrede der Vorausklage. 361.
Philaret, Cyrillus und Methodius. 359.
Philippi, Fr. Ad., Commentar über den Brief 

Pauli an die Römer. 1173.
Plagge, Martin W., Handbuch der Pharma

kodynamik. 536.
Pott, A. Fr., Die quinäre und vigesimale Zahl

methode der Völker. 221.
Prays van der Hoeven, C., De historia mor- 

borum über. 139.
Prechtl, J. J., Untersuchungen über den Flug 

der Vögel. 145.
Probi M. Val. in Virgilii Bucolica et Georgica 

commentarius. Edidit H. Keil. 607.
Prüfer, K. Ernst, Kritik der hebräischen Gram

matik. 966.
Pruner,F., Die Krankheiten des Orients. 421.
Prutz, R.E., Vorlesungen über die Geschichte 

des deutschen Theaters. 802.

Quetelet, A., Observations des phenomenes 
periodiques. 1211.

Räbiger, J. F., Kritische Untersuchungen über 
den Inhalt der beiden Briefe des Apostels 
Paulus an die corinthische Gemeinde. 837.

Räthsel, das, der Vorwelt, oder sind die Deut
schen eingewandert, von Lindenschmit. 605.

Regesta historiae Westfaliae. Bearbeitet von 
H. A. Erhard. 442.

Regesten der bis jetzt ungedruckten Urkunden

zur Landes - und Ortsgeschichte des Gross- 
herzogthums Hessen, gesammelt von H. E. 
Scriba. 442.

Rein, A. II., Die Namen Salier und salische 
Franken. 20.

Reinaud, Extrait d’un memoire" historique sur 
l’lnde. 86.

----- Fragments arabes et persans iiiedits re- 
latifs ä l’lnde. 86.

■----- - Histoire de l’artillerie. P. I. 305.
Reissig, W. A., Sagen und Legenden der 

Stadt Magdeburg. 817.
de Reume, A., Recherches historiques, genea- 

logiques et bibliographiques sur les Elzevirs. 
332.

Richter, Die evangelischen Kirchenordnungen 
des 16. Jahrh. 220.

Ricord, Neueste Vorlesungen über die Syphi 
lis. 1080.

Ritter, Heinr., Ueber Lessing’s philosophische 
und religiöse Grundsätze. 686.

Röhr, I. F., Die gute Sache des Deutsch- 
Katholicismus. 545.

Rosbroek, J., Vier Schriften. 1157.
Rosenbäum, Jul., Additamenta ad ChouJanti 

bibüothecam medico - historicam. 346.
Roth, P. R., Ueber Entstehung der Lex Baiu

varicorum. 876.
Rothe, Rich., Theologische Ethik. 1093. 1245.
Röt scher, H.Th., Seydelmann’s Leben u. Wir

ken. 1182.

Sagen und Geschichten aus der Vorzeit des 
Harzes und der Umgegend. 817.

Sagen und Novellen aus Oldenburgs Vorzeit. 
1. —5. Hft. 818.

Sagen, norddeutsche, Märchen, Gebräuche aus 
Mecklenburg, Pommern u. s. w., herausgeg. 
von A. Kuhn und W. Schwarz. 814.

Salvador, J., Histoire de la domination ro- 
maine en Judde. 503.

------ Geschichte der Römerherrschaft in Judäa. 
Deutsch von L. Eichler. 503.

San-Marte (A. Schulz}, Beiträge zur bre
tonischen und celtisch - germanischen Hel
densage. 559.

------ Die polnische Königssage. 818.
Sars, M., B'auna litoralis Norvegiae. 399.
Schäffer, Alb. Jul., Sammlung gerichtsärztli

cher Gutachten. 1036.
Schaller, Jul., Darstellung und Kritik der Phi

losophie Feunrbach’s. 1037.
Schenkel, Daniel, Das Wesen des Protestan

tismus. 720.
------ Die protestantische Geistlichkeit und die 

Deutsch-Katholiken. 545.
------Der Standpuckt des positiven Christen

thums. ,545.
Scheuerlein, W., Syntax der griech. Sprache- 

476.
Schiller’s Briefwechsel mit Körner. 365.
Schiller’s und Fichte’» Briefwechsel. Herausg- 

von J. H. Fichte. 907.
Schinz, H.R., Naturgeschichte der Vögel- i 1.
Schlömilch, O., Analytische Studien. 1 , , 
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Meier in Freiburg. 1145.
Melloni in Neapel. 281.
Merle in Marburg. 489. 
v. Meyer in Frankfurt. 281. 
Michel in Bordeaux. 281.
Middeldorff in Breslau. 381.
Miller in Oeflingen. 1145.
Milne in Paris. 857.
Mitscherlich in Berlin. 281 
Mohl in Tübingen. 857. 
Mohl in Paris. 281.
Mommsen in Kiel. 1041.
Mönnich in Hofwyl. 333.
Moseley in Cambridge. 909. 
Moser in Kirchheim. 777.
Moth in Lenz. 857.
Muelen in Brüssel. 28L
Müller in Berlin. 281.
Mundt in Berlin. 857.

Ufasse in Marburg. 381.
Nikolai in Constanz. 1089.
Nokk in Bruchsal. 1089.
Nonweiler in Mainz. 281.
Nuhn in Heidelberg. 1089.
Nürnberger in Landshut. 22.

Oppolzer in Prag. 985.
Orelli in Zürich. 281.
Otto in Jena. 201.
Owen in London. 857.

Palmer in Darmstadt. 125.
Bertz in Berlin. 281.
Bettenkofer in München. 22.
£ d. Pfordten in Leipzig. 381.
Blanck in Greifswald. 333.
p Sgendorf in Berlin. 281.
BoLtrew in Berlin. 201.
Po storf in Braunschweig. 857.
Prevost in paris 62I 6 
Pratobecera in Wien 73 
v. Prokesch-osten ;n Athen. 857. 
Purkinje in Breslau. 281.

Q,uetelet in Brüssel. 281.

Rabe in Berlin. 201.
Rachetti in Padua. 73.
Raschig in Zwickau. 125.
Rau in Heidelberg. 73.
v. Raumer, G. W., in Berlin. 22.
Rauschenplatt in Heidelberg. 621.
Reichenbach in Wien. 857.
Reinaud in Paris. 281.
Reischl in Amberg. 1045.
Reissek in Wien. 857.
Remele in Wien. 333. 857.
Rdnauld in Bonn. 1089.
Reusch in Königsberg. 125.
Reuss in Bilin. 281.
Reuss in Würzburg. 621.
v. Riecke in Tübingen. 909.
Riess in Berlin. 1089. *
Rigler in Potsdam. 201.
v. Ritgen in Giessen. 281.
Roscher in Göttingen. 333.
Ritter in Berlin. 281.
Ritterich in Leipzig. 909.
Rosberg in Dorpat. 1041.
Rose, H., in Berlin. 281.
Rosenkranz in Königsberg. 777.
Rothe in Heidelberg. 73. 1045.
Rückert in Jena. 381.
Rusconi in Mailand. 281.
Ruete in Göttingen. 73.

Sainte-Beuve in Paris. 1041.
Salomon in Wien. 857.
Sartorius v. Walthershausen in Göttingen.
Sartorius in Heidelberg. 1089.
Sauppe in Weimar. 201.
Schaffarik in Prag. 517.
Schärmeyer in Emmendingen. 777.
Scheerer in Christiania. 1089.
Seheibe in Neustrelitz 725.
Scherm in Constanz. 1089.
Schimeie in Tübingen. 1041.
Schlager in Wien. 857.
Schleyer in Freiburg. 1145.
Schleiden in Jena. 857.
Schletter in Leipzig. 777.
Schmeisser in Freiburg. 1089.
Schmeller in München. 281.
Schmidt in Berlin. 201.
Schmidt in Berlin. 333.
Schmidt in Jena. 1193.
Schmidt in Kiel. 73.
Schnaase in Düsseldorf. 982.
Schneemann in München. 517.
Schneider in Coburg. 1089.
Schneider in München. 1145.
Schneider in Salzburg. 517.
Schneider in Trzemeszno. 909.
Schomburgk in London- 985.
Schott in Tübingen. 985.
Schuch in Bruchsal. 1089.
Schüter in Münster. 621.
Schuller in Hermannstadt. 857.
Schwegler in Tübingen. 777.
Sebastian in Groningen. 517.
v. Seeke in Berlin. 201.
Seidel in München. 73.
Sendtner in München. 1145.
Snethlage in Berlin. 201.
Söltl in München. 909.
v. Staun in Wien. 857.

Spohn in Kassel. 621.
Stalin in Stuttgart. 857.
Stechert in Potsdam. 201.
Stegmann in Marburg. 985 
Steiner in Kreuznach. 1089.
Steinheil in München. 281.
Stern in Göttingen. 985.
Steiner in Berlin. 201.
Stenzel in Breslau. 281.
Stephanowich in Wien. 281.
Stickel in Wien. 725.
v. Stillfried in Berlin. 125.
Stolz in Freiburg. 1.145.
Stromeyer in Freiburg. 1145.
v. Struve in Petersburg. 857.
Suffrian in Siegen. 909.
Szlachowski in Lemberg. 621.

Tafel in Tübingen. 73.
Thiersch, F., in München. 125. 281.
Thiersch, K., in München. 1145.
Thomas in Leyden. 985.
Tölken in Berlin. 201.
Tomaschek in Wien. 857.
Trautvetter in Kiew. 1089.
Trefurt in Göttingen. 73.
Trendelenburg in Berlin. 201.
Treumann in Freienwalde. 201.
Trott in Constanz. 73.
v. Tschudi in Wien. 281.

985. v. Uechtritz in Lauban. 333.
Uhland in Tübingen. 857.

Viehoff in Düsseldorf. 621. 
v. Voss-Buch in Berlin. 73.
Volkmann in Halle. 201.
Völcker in Berlin. 73.

Wagner in Münster. 281.
Waitz in Kiel. 489.
Waitz in Marburg. 985.
Wappers in Antwerpen. 125. 
de Wal im Haag. 985.
Weber, E. H., in Leipzig. 281.
Weber, W., in Leipzig. 281.
Weiss in Berlin. 201.
Wertheim, Th., in Wien. 857.
Wertheim, W., in Paris. 857.
Werther in Herford. 201.
Wickerhausen in Wien. 201.
Wiese in Berlin. 333.
Wilson in Oxford. 201.
Wiggers in Göttingen. 985.
Wilkinson in London. 857.
Windscheid in Bonn. 125. 
v. Winiwater in Wien. 125. 
Winther in Giessen. 1169. 
Wippermann in Halle. 985.
Wöhler in Göttingen. 281.
Wörl in Freiburg. 73.
Wuttke in Leipzig. 725.

Äestermann in Leipzig. 73.
Zumpt in Berlin. 201.
Zumpt, A. W., in Berlin. 281.
Zastra in Breslau. 621.

2
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Altschul in Wien. 333.

Balbi in Neapel. 381.
Bardili in Stuttgart. 22.
Beilschmied in Herrstadt. 645. 
v. Bergmann in Dorpat. 645, 
v. Berzelius in Stockholm. 857., 
Böhme in Halle. 381.
Bornemann ip Kirchberg. 725. 
v. Boyen in Berlin. 282.
Braune in Leipzig. 961.
Brenner in Bamberg. 858.
Brenner in Leipzig. 517.
Bretschneider in Gotha. 125. 
v. Brinkmann in Stockholm. 125. 
v. Bühler in Stuttgart. 333.
Byström in Rom. 433.

Delbrück in Bonn. 20L 
Dibdin in London. 21. 
Dittrich in Berlin. 282.

Eichstädt in Jena. 309.
Emele in Mainz. 74.
Erichson in Berlin. 1169.
Erler in Belzig. 1169.
Ettmülier in Delitzsch. 645.

Eabiny in Wien. 79. -
Fischer in Sangerhausen. 79.
Forberg in Hildburghausen. 125. 
of Forsell in Stockholm. 1169.

de Gelder in Leyden. 1169. 
Glasewald in Greifswald. 857.

FV. N e k r o 1 o
Goldfuss in Bonn. 1013.
v. Görres in München. 202.
Gräberg von Hemsö in Florenz. 22.
Gretschel in Leipzig. 381.
Griesselich in Hamburg. 1169.
v. Grolmann in Giessen. 645.

Haitaus in Leipzig. 857.
Hasse in Leipzig. 202.
Hauck in Berlin. 726.
Heinicke in Rastenburg. 1089.
Hennicke in Gotha. 381.
Herschel in Hannover. 125.
v. Hormayer in München. 1169.
Horn in Berlin. 985.
v. Hufnagel in Tübingen. 645.*

Jacobi in Breslau, 333.
Imanuel in Minden. 73.

Kaiser in Erlangen. 281.
Kaliga von Jähtenstein in Prag 201.
Knapp in Darmstadt. 621.
König in Osterode. 621.

Imchmann in Zittau. 1013.
v. Lassault in Koblenz. 1089.
Lewald in Heidelberg. 125.
Lobeck in Profen. 517.

Magnusen in Kopenhagen. 73.
Meyrick in Goodrich Court. 517.
Mielichhofer in Salzburg. 73.
Mittler in Zürich. 517.

g-
Ueuss in Augsburg. 74.
Niethammer in München. 433.
Nürnberger in Landsberg. 202.

Ollenroth in Bromberg. 1169.

Philipp in Zeitz. 645.
Pitschaft in Baden. 202.
Prinz in Dresden. 1169.
Pyrker von Felsö-Eör in Wien. 23.

Reich in Berlin. 281.
Rochlitzer in Freiberg. 857.
Röhr in Weimar. 645.
Roth in Friedberg. 645.

Sachs in Königsberg.^ 725.
Sahmen in Dorpat. 645.
Strackerjan in Oldenburg. 281.
Scheitlin in St. Gallen. 281.
Schulz in Sorau. 961.
Schneckenburger in Bern. 725.
Schwarz in Ulm. 281.
Schwartze in Berlin. 961.
Stöckhardt in Petersburg. 1089.
Stoll in Arnsberg. 1169.
v. Strombeck in Braunschweig. 961.
Succow in Jena. 777.

Weber in Breslau. 333.
v. Winiwarter in Wien. 202.
Wirth in Hof. 777.
Wurm in Nörtlingen. 22.

Zschokke in Aarau. 725.
Zuccarini in München. 2S2.

V. Verzeichnis» der besprochenen Sachen.
Abdominaltyphus. 211.
Abendmahl. 1201.
Absoluten, die Idee des. 1062.
Abulfeda. 359.
Acephalen. 17.
Adelzreiter’s Annales. 410.
Alfen. 179.
Altaische Sprache. 462.
Alterthümer aus Algerien. 46 311.
Alterthümer, christliche. 147.
Alterthümer aus Nimrod. 254. 462. 859.
Altfranzösisches Gedicht. 750.
Amerika. 669.
Analysis, transcendente. 989.
Anatomie, vergleichende. 485.
Anlaufen der Mineralkörper. 566.
Antiphonarium. 359.
Antiqua, westgothische. 161.
Apokalypse. 1003. _
Apologetik, Gaschichte der. 775.
Apostel. 521.
Apostelgeschichte. 1- 861.
Apostolisches Glaubensbekenntnis«. 328.
Araber, Kleidung der. 715.
Arabische Volkslieder. 633.
Arachnactis albida. 401.

Arachniden. 1161.
Area. 697.
Archegosaurus. 655.
Arnobius. 748.
Arnulf. 1035.
Ariost. 2087.
Aristophanes. 269. 562.
Aristophanes von Byzanz. 971.
Aristoteles. 67.
Aristoteles’ Kategorienlehre. 34.
------ Metaphysik. 809.
Arzneikunde, gerichtliche. 795.
Arzneimittellehre. 536.
Aeschines, emendirt. 269.
Aeschylus’ Trilogieen. 103.
Aspasiolith. 1162.
Assam. 102.
Aesthetik. 923.
Astrologia. 1065.
Astronomische Beobachtungen. 357.
Athanasius. 875. 881.
Athen, französische Schule. 435.
Athenäus, emendirt. 264. 267.
Aetherisirung. 381.
Athereinathmung bei Geburten. 895.
Ausgrabungen zu Lede. 202.

Ausgrabungen in Pompeji. 227.
Augustinus. 783.
Augustinus’ Briefe. 835.
Australien. 439.
Autographensammlung. 203.
Ayrer. 845.

Raader’s Philosophie. 800.
Babrius. 269.
Baco’s Opus minus. 779.
Bandwürmer. 381.
Banun Asikir. 718/
Barnabas’ Briefe. 748.
Basiliken. 593.
Baskische Sprichwörter. 352.
Baukunst, bürgerliche. 74.
Beccared. 162.
Bellin. 446.
Benedict XIV. 662.
Bernoulli’s Briefe. 435.
Biblia pauperum. 516.
Bibliothek zu Weesp. 542.
Bibliothekeilgeschäftsführung. 745.
Bildersprache. 1117.
Bergrecht. 449.
Bojardo. 1087.
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Brachiopoden. 1167.
Brandenburg, Bisthum. 447.
Brandenburgische Geschichte. 463.
v. Bredow, Familie. 446.
Bukarest, Akademie. 566.
Burg, verglaste. 1194.
Burke. 1056.
Byron’s Nachlass. 463.

Calceolaria. 938.
Calderon. 1086.
Camee, farnesische. 45.
Camoen’s Grab. 646.
Caprina. 1163.
Caraguala. 173
Carbonate. 1069.
Catullus. 225.
Cedern auf dem Atlas. 1047.
Cephalapsis. 1164.
Cephalophoren. 18.
Cephalopoden. 18. 1161. 1165.
Ceremonialgesetz, kirchliches.- 730.
China. 358. 517.
Chloropal. 779.
Christenthum. 754.
Christliches Leben. 157.
Christus. 235.
Clemens XIV7. 661.
Clemens’ Briefe. 748.
Clementinische Recognitionen. 258.
Clemens Alexandrinus. 514.
Conferven. 462.
Corsika. 102.
Corvinus’ Brief. 883.
Crassatella. 174.
Cromwell’s Briefe. 463.
Cyrillus. 748.
Cystideen. 92.

v. Dalberg. 570.
Dalberg, Fürst Primas. 955.
Dante. 410.
Demosthenes, emendirt. 268. 1147.
Denken, absolutes. 111.
Deutschen, der, Abstammung. 606-
Deutsch - Katholicismus. 545.
Deutsches Recht. 889.
Diamagnetismus. 434.
Dogmatik. 413. 1239.
Dolomith. 1166.
Dogmengeschichte. <81.
Doppelmisgeburten. 778.^
Drama, historisches. 317.
Düngung. 806.
Dynamik. 303.

Ebbe und Fluth. 1163.
Echinorhynchus Tuba. 669.
Einrede der Vorausklage. 361.
Elektricität. 885. 938.
Elektrische Reactionen. 909.
Elektron. 1012.
Elzevir. 332.
Englands Geschichte. 1053.
Englische Sprache, Geschichte der. 81.
Englische Sprachkunde. 77.
Erde, Geschichte der. 767.
Erdrevolutionen. 697.
Erkenntniss. 471.
Erlösung. 1099.
Eros. 1090.
Esthland. 959.
Eudophy ten. 1161.
Euler’s Werke. 729.
Euripides. 719.

Gesellschaft der Literatur in London. 434. 
462.

Akademie der Wissenschaften in München. 
220. 409. 541. 779. 985.

------ der moralischen und politischen Wis
senschaften in Paris. 434. 621. 1035. 
1222.

------ der Wissenschaften in Paris. 22. 126. 
334. 381. 541. 749. 833. 911. 937. 1066. 
1117. 1194.

-----  der Wissenschaften in Petersburg. 293. 
670.

Getraidearten, Verfälschung der. 357.
Glas, goldhaltiges. 461.
Glaube im Verhältniss zur Liebe. 532.
Glaubensbekenntniss, apostolisches. 328.
Gletscher. 1225.
Glühen der Dräthe. 101.
Gnostiker. 237.
Goethe. 640.
Goethe’s Götz von Berlichingen. 565.
Gothen. 177.
Gottes, Idee. 292. 1106.
Griechen. 593.
Griechische Geschichte. 129.
------ Sprache. 476. 1122.
------ Sprachlehre. 769.
de Grupello. 750.
Guillotine. 1036.
Guthlar. 103.
Gutta Percha. 381. 541.
Gymnasialordnung in Sachsen. 103.
Gymnasium in Braunschweig. 807.
------ in Eisenach. 565.
------ zu Erlangen. 1146.
------ zu Gera. 1042.
------ in Grimma. 834.
------ zu Halle. 358.
------ in Kassel. 1066.
------ in Meiningen. 565.
------ zu Stuttgart. 1146.

Hagelstürme. 1163.
Habsburg, Haus. 250. 252.
Hagen, Familie. 445.
Handschriften, orientalische. 718.
Harnstoff. 225.
Hauerit. 1163. \
Hebräische Sprache. 717. 966.
Hegel’s Lehre vom Schönen. 928.
Heidenthum. 754.
Heilmittellehre. 536.
Heinrich der Jüngere von Braunschweig. 12i.
Heinicke’s Monument. 74.
Heliotrop, Bertram’s. 173.
Hellegrave. 582.
Hellenen. 593.
Hellenismus. 129.
Helminthen. 805.
Hengest. 562.
Herbert. 241.
Hereward. 357.
Hermaphroditismus. 141.
Hermesianax. 263.
Herodot, emendirt. 263.
Hessische Kirchengeschichte. 318.
Hesychius, emendirt. 978. - .
Hieronymus, König von Westfalen. ‘ 
Himalaya. 517.
Hindostanisches Gedicht. 311-
Historische Methode. 271.
Hodegetik. 1103.
Holzes, Conservirung des. «041.
Homer. 247.

Evangelien, persische Uebersetzung der. 751.
Evangelien, synoptische. 1000.
Evangelium des Johannes. 1902.
------des Matthäus und Marcus. 1000.
------ des Marcus zu Prag. 835.
Egsterstein. 18.

Fauna des Steinkohlengebirges. 655.
Fauriel’s Schriften. 498.
Fermat’sche Satz. 461.
Feuer, griechisches. 300.
Feuerbach’s Philosophie. 1037.
Fichte. 907.
Fichte’s Lehre von der Erkenntniss. 37.
Finnen. 557.
Fische, Osteologie der. 486.
Flachsseide. 806.
Flora von Halle. 1109.
Floren. 122.
Flüssigkeiten, Wallen der. 938.
Foe, Daniel. 1059.
Fossile Knochen in Südrussland. 428.
Franken. 549. 1027.
------, Herzoge in. 409.
------, salische. 20.
Frankfurts Medicinalwesen. 90.
Franklin. 1057.
v. Freising, Otto. 509.
Friedrich II. von Preussen. 329.
Friesack. 446.

Clalenus. 822.
Ganganelli. 661.
Ganoiden. 482.
Garatoni’s Apparat zu Cicero. o4L
Gefühl. 406.
Gellius. 462.
Geometrie der Lage. 407.
------, analytische. 356.
Georg II. von England. 1061.
Gesangbuch, Wittenberger. 986.
Geschlechtswerkzeuge der Wirbelthiere. 1117.
Geschwülste. 189.
Gesellschaft, philosophische in Berlin. 103.

Gesellschaften, gelehrte:
Archäologische Gesellschaft in Berlin. 45. 

409. 490. 778. 1145.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. 225. 

461. 833. 910. 1013. 1089. 1193.
Gesellschaft für deutsche Sprache in Berlin. 

253.
------ für Erdkunde in Berlin. 74. 102. 254. 

435.490. 566. 669. 834. 937. 1145. 1221.
•-----  für die Geschichte der Mark Branden

burg. 46. 462.
Deutscher Verein für Heilwissenschaft in 

Berlin. 102.
Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. 

174. 253. 382. 542.
Gesellschaft naturforschender Freunde in 

Berlin. 45. 149. 253. 381. 646. 669. 806.
Akademie der Wissenschaften in Brüssel. 74. 

101. 173. 202. 357. 594. 697. 750. 805. 
885. 989. 938. 1041. 1065.

Gesellschaft der Wissenschaften in Göttin
gen. 566. 669.

Naturforschende Gesellschaft in Halle. 381. 
435. 778. 1117.

Deutsche Gesellschaft in Leipzig. 283.
Gesellschaft d. Wissensch. in Leipzig. 433.
Asiatische Gesellschaft in London. 102. 253. 

434. 517. 777. 937.
Syro- ägyptische Gesellschaft in London. 254.
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Homer, Handschrift der Iliade. 880.
------ , Stellen behandelt. 875.
Homerische Textconstitution. 975.
Horatius. 433. 1049.
Hyperides’ Rede. 434.

Jamblichus. 264.
Jesuiten. 64. 200. 505.
------ in den Niederlanden. 594.
Jena, archäologisches Museum. 1098.
Ignatius’ Briefe. 493. 497.
Improvisation. 856.
Indier, Kriegswissenschaft der. 937.
Indische Medicin. 344.
Infusorien. 1076.
Inquisitionstribunal in Madrid. 750.
Inschrift, lateinische. 594.
Insecten, Circulation der. 435.
Intropolationen. 264. (
Interpretation. 252.
Johanneische Theologie. 829.
Jömer. 178.
Joseph II. 329.
Josua, Buch. 386.
Israel. 393.
Israeliten, der, Durchgang durchs rothe Meer. 

742.
Juden in Spanien. 410.
Jüdische Geschichte. 505.
Julianus. 418.

Kant’s Lehre von der Erkenntniss. 36.
Karl I. von England. 1053.
Karolinger. 1027. 1032.
Kartoffeln in Belgien. 358.
Kassel. 957.
Krankheiten des Orients. 411.
Katechismus, kasseler. 320.
Kategorien. 33. 116. 760.
Katharer in Südfrankreich. 83(‘.
Katholische Kirche. 729.
Keilschrift. 1193.
Kettenbrücken. 56.
Kirche. 158. 1122.
------, anglikanische. 239.
•----- , christliche. 832.
------ , freie. 759.
Kirchengeschichte. 229.
------ , hessische. 1158.
Kirchenordnungen. 220.
Kirchenverfassung in Brandenburg. 206.
Kirchenrecht, weimarisches. 1088.
Kirchenwesen. 159.
Knospenbildung. 382.
Kokkelskörner. 538.
Kolophon. 847.
Komet von 1261. 646.
Kometenbahn. 353.
Kopernikus. 1021.
Koptische Handschriften. 878.
Körpers, Maas des menschlichen. 358.
Kremmen. 446.
Krankheiten, Geschichte der. 139.
__ — des Orients. 421.
Krebs. 193.
Kreittonit. 770.
Kriegswissenschaft der Inder. 937, 
Krystalle. H64.
Kunibertsbrunnen. 518, 
Kunst in Spanien. 779. 
Kunstschönheit. 389.
Kurland. 959.

Dancelot vom See. 561.
Lazulith. 1165

Leibniz. 241. 461.
Leprosen. 422.
Lessing. 686.
Lex Baiuvaricorum. 876.
Libri. 726.
Lichen. 45.
Liebe im Verhältniss zuin Glauben. 732.
Lieder, niederdeutsche. US.
Linguatulae. 805.
Lipsius’ Denkmal. 910.

[Livius, Fragment des. 1171.
| Livland. 959. .
Logarithmische Tafeln. 1134. '
Löwenberg. 446.
Lucas’ Schriften. 1.
Lucianus, emendirt. 267.
Ludwig der Deutsche. 1033.
Ludwig XV. 5.
Luft, Zusammensetzung der. 778.
Luftthiere. 1193.
Lust und Unlust, Princip der. 158.
Luther. 487. 526.
Lykische Kunstwerke. 1040.
Lysias, emendirt. 264.

Mabinogien. 559.
Maior domus. 1030.
Malerei, flämische. 298.
------, holländische. 296.
Mammut. 430.
Materie. 1149.
Marburger Artikel. 174.
Mausoleum der Artemisia. 149.
Mayna. 805.
Mechanik. 49.
Medicin, Geschichte der. 91.
------ der Inder. 343.
----- in Russland. 347.
Medusen. 400.
Meer, das rothe. 834.
Melanchthon’s Gedichte. 903.
•-----  Reden. 905.
Menschlicher Körper, dessen Maas. 938.
Merck. 638.
Meteorologie. 1211.
Meteorologische Beobachtungen. 101.
Mimir. 131.
Mineralchemie. 849. 913. 1213.
Minerva als Lehrerin. 778.
Miniaturmaler Belgiens. 939.
Missionswesen. 240.
Moly. 463.
Moral, theologische. 10J. 10J4.
Mosaik, die Alexanderschlacht. 5J4.
Mosaische Schriften. 394.
Mosaismus. 522.
Mündlichkeit im Strafverfahren. J.
Münster in Essen. 646.
Münze von Chilibert. 203.
Münzen, römische. 594.
Münzversteigerung. 886.
Musik, altgriechische. 463.
Mutterkorn. 539.
Mythologie, nordische. 169.

IVaturgeschichte.’ 215.
Nauen. 447.
Neidhart. 531.
Nervenfasern. 1114.
Nervenkrankheiten. 1079.
Nervensystem. 1113.
Nickelarsenikglanz. 1167.
Nornen. 180.
Novalis. 698.

Odin. 177.
Offenbarung. 627.
Ornithologie. 701.
Ostseeprovinzen. 958.

Paläontologie. 101.
Papiergeld in China. ’253.
Parallelogramm der Kräfte. 52.
Passahfeier. 1204.
Pathologie. 735.
Paulus. 236.
Pauli Brief an die Corinthier. 837.
------ Brief an die Römer. 1174.
Paulinische Briefe. 864.
Peloponnesischer Krieg. 659.
Pennatula borealis. 490.
Perdval’s Predigt. 1249.
Personenjuristische. 585.
Pest. 425.
Peters’ Reise nach Ostafrika. 669.
Petersburg, asiatisches Museum in. 939.
Petrefacten des Zechstein. 1139. *
Pfalzgrafen. 695.
Pflanzen, poröse Gefässe der. 669.
Pflanzenexcremente. 646.
Pflicht, Begriff der. 1245.
Philipp, Landgraf von Hessen. 319.
Philipson. 376.
Philologenversammlung. 807.
Philologie. 132. 262.
Philosophie, Begriff der. 349.
----- , Geschichte der. 516.
------ in Frankreich. 759.
------ , Princip der. 110. 629.
->-----, Zweck und,Wesen der. 1100.
Phönicische Bildwerke. 409.
Phönicischer Tempel. 778.
Phosphate. 1072.
Pietismus, moderner. 643.
Pikrotoxin. 538.
Plato’s Republik. 205.
Pleochroismus des Amethysts. 1169.
Plotinus. 359. 1035.
Plutarchus. 264. 265.
Pneumonie. 741.
Polnische Sagen. 819.
Polyeder. 806.
Polypen. 399.
Preisaufgaben der Akademie der Wissenschaf

ten in Berlin. 1067.
- der Akademie in Brüssel. 807.

• der königl. Gesellschaft der Wissenschaf
ten in Göttingen. 22.

- ----  der Wedekind’schen Stiftung in Göttin
gen. 411.

------ der Gesellschaft zur Beförderung der 
christlichen Religion im Haag. 226. 1170.

------ der Tayler’schen theolog. Gesellschaft in 
Harlem. 489.

•-----  der Gesellschaft der Wissenschaften in 
Kopenhagen. 835.

-----  der Jablonowski’schen Gesellschaft in 
Leipzig. 489.

------ der Reinhard’schen Stiftung jn Leipzig.

------ der Akademie der moralischen und poli
tischen Wissenschaften in Paris. 1066.

------ der Akademie der Inschriften in Paris 
1067.

-— der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
517.

Probus. 608.
Profluvien. 1079.
Protestantismus. 729 

fProven^alische Poesie. 499.
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P roven^alische Sprache. 500.
Pseudomorphosen. 1161.
Panischer Krieg. 276.

Q,uinarsy stem. 221.

Rathenow^ 447.
Raubvögel. 702.
Recht, deutsches. 889.
Rechtfertigungslehre. 730.
Reformatoren. 237. '
Reformation, Zeit der. 136.
Reformirte Kirche. 729.
Rheumatische Krankheiten. 25.
Reliefs, antike. 1008.
Religio. 835.
Religionen, orientalische. 133.
Religionsgeschichte. 279.
Religionswissenschaft. 285.
Religionsunterricht. 1064.
Rhodus’ Magistrate. 434.
Röhrenquallen. 401.
Römische Herrschaft in Judäa. 504.
Roscelin’s Brief. 225.
Russlands älteste Bewohner. 557.
------ Geschichte, 763.

Sachs, Hans. 845.
Sachsens erste Herrscher. 508.
Sächsisches Recht. 982.
Sacrament. 731.
Sadolet. 327.
Salier, salische Franken. 20.
Salpe. 402.
Samenfluss 1079.
Sanscrit - Literatur. 243.
Schachzabelbuch. 250.
Schädelformen der Peruaner. 778.
Schauspielkunst, Geschichte der. 844.
Schicksalsidee. 315.
Schiesspulvers, Geschichte des. 305.
Schiller. 365. 871. 907.
Schlangen, Magen der. 173.
Schodoler, Geschichtschreiber. 251.
Schöne, das. 84.
Schottische Lieder. 492.
Schreiber, der tugendhafte. 582.
Schule, gelehrte. 787.
Schulordnung. 787.
Schwenkfeld. 831.
Schwerpunkt. 55.
Schweiss, englischer. 583.
Sclerocephalus. 658.
Seeigel. 253.
Seesterne. 401.
Selen. 462.
Seligkeitsdogma. 337.
$eydelmann. 1182.

Shaftesbury. 1054.
Shakspeare. 313. 698.
Siegelsammlung. 103.
Silbereisen, Geschichtschreiber. 251.
Silber-Hydrüre. 1089.
Simon, Richard. 830.
Skropheln. 1084.
Slaven. 558.
Sleidanus. 376.
Socinianismus. 710.
Sophia Dorothea .von Braunschweig. 1061.
Sophokles, erklärt. 513.
Spielkarten, Geschichte der. 671. 1130.
Sprichwörter, baskische. 357.
Staatsarzneikunde. 1036.
Stanhope, Lady. 1062.
Stargard. 448.
Statuen, antike. 1005.
Staubmeteore. 461. 646.
Stavelot. 1065.
Steinlagerungen, gebrochene. 806.
Stiftsfehde. 118.
Stimmenabgabe bei den Griechen, 593.
Sumatra. 374.
Sünde. 626.
Syphilis. 422. 1082.
Syrische Handschriften. 874.

Tacitus. 899.
Talosvase. 778.
Tauschhandel. 622.
Telescop. 1194.
Tempel zu Jerusalem. 397.
Temperatur. 698. 1141.
------ in Beziehung auf Entwickelung der Pflan

zen. 123.
Temple, Wil. 1055.
Testament. 168.
Terpentinölhydrat. 669.
Theaters, Geschichte des deutschen. 802.
Theehandel in China. 434.
Theologie, praktische. 153.
------, Studium der. 144.
Theosophie. 304.
Therapie. 739.
Thierarzneikunde. 774.
Thor. 178.
Thucydides. 659.
Tonintervalle. 555.
Tragische, das. 316.
Trendelenburg’s Erwiderung. 309.
Trinitätslehre. 731.
Troubadours. 498.
Tuberculose. 424.
Tuisco. 580.
Tugendlehre. 1101.
Typhus. 211. 1080.

Universität. 1104. 
----- in Dorpat. 283. 671. 
------ in Erlangen. 464. 
----- in Jena. 282. 335. 885. 887. 1221. 
------ in Leipzig. 333. 491. 962.
Universitäten, Geschichte der deutschen. 
Urchristenthum. 521.
Unsterblichkeitslehre der Bibel. 1045.
Unterricht, geschichtlicher. 274.
Urkundensammlungen. 442.

Väter, apostolische. 747.
Vase, antike. 203.
----- , antike, in Leipzig. 433.
------ , mediceische. 409.
Vasen, griechische. 1156. 
------, phönicische. 910.
Velthen. 845.
Versammlung der Gymnasiallehrer. 1250- 
------  der Philologen in Thüringen. 858. 
Vigesimalsystem. 223.
Villa, römische. 750.
Virgilius. 608.
Vögel, amerikanische. 173. 
------ , Flug der. 145. 885. 
------, deren Fortpflanzung. 377 
Volksbücher, deutsche. 573.
Volkslieder, arabische. 
------ , schottische. 403.
Volkssagen. 813.
Voltaire’s Geburtstag. 126.

W ahnsinn. 950.
—r-, religiöser. 1231.
v. Wal. 910.
Waldenser. 649.
de Waleff. 939.
Wanderraupe. 1041.
Wappen. 1065.
Waräger. 558.
Wärmestrahlen. 461.
Weinsäure, Salze. 779.
Westfalens Geschichte. 444.
Westfalen, Königreich. 953.
Widder in der Kunst. 1145.
Wiedertäufer, Geschichte der. 882.
Wilhelm III. von England. 1055.
Winckelmann’s Ansicht vom Schönen. 83.
Winckelmannsfest. 74.
Wirbeltuberculose. 1083.
Wisigothorum lex. 410.
Wismuth. 1090.

Xenophon, emendirt. 264.
Ximenes. 564.

Zahlmethode. 221.
Zenodotus. 867. 974.
Zoologie. 697. 1017.
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Siebenter Jahrgang. J|£ 1. , 1. Januar 1848.

Theologie.
Über die Quellen der Schriften des Lucas. Ein kriti

scher Versuch von Eugen Alexis Schwanbeck, Doctor 
der Philosophie. Erster Band: Über die Quellen der 
Apostelgeschichte. Darmstadt, Leske. 1847. Gr. 8. 
1 Thlr. 15 Ngr.

Von einein neutestamentlichen Buche, wie die Apostel
geschichte des Lucas, dem neuerlich (von Baur in sei
ner Schrift: Paulus, der Apostel J. Chr. u. s. w.) alle 
historische Glaubwürdigkeit abgesprochen worden, die 
Quellengrundlage aufzuzeigen und somit den Verf. ge
gen den Verdacht willkürlicher Erdichtung sicher zu 
stellen, ist ein dankenswerther Versuch, der die auf
merksamste Beachtung und Prüfung verdient, und übri
gens zu den erfreulichen Erscheinungen auf dem Ge
biete der theologischen Literatur gehört, indem der 
Verf., gleich frei von orthodoxer Befangenheit und ra- 
tienalistischer Tendenzsucht, vom rein kritischen Stand
punkte ausgegangen ist, und seine Untersuchung mit 
einer Ruhe und Genauigkeit geführt hat, die an einem 
jungen Manne (dafür halten wir den uns unbekannten 
Verf.) sehr zn loben ist. Erfreulich ist auch, dass eine 
sq ausführliche Schrift, die doch nur auf ein kleines 
Publicum rechnen kann, den Weg unter die Presse und 
in den Buchhandel gefunden hat.

Wenn (wie Ref. fürchtet) das Ergebniss der Unter
suchung nicht die Sicherheit hat, welche zu wünschen 
wäre: so ist darum die Mühe des Verf. nicht vergeb
lich. Die Prüfung, wozu er veranlasst, kann die Sache 
nur weiter fördern, und wenn äusser Ref. noch Andere 
sich dazu die Mühe nehmen, so kann vielleicht bald 
ein sicheres, wenn auch negatives Ergebniss, gewon
nen werden.

Die Untersuchung zerfällt (wenn auch nicht nach 
der ausdrücklichen Eintheilung des Verf.) in zwei Theile. 
Zuerst sucht er zu zeigen, dass die Apostelgeschichte 
flicht als ein Werk aus Einem Gusse zu betrachten 
sei, und sucht die Vermuthung zu begründen, dass der 
Verf. verschiedene Quellen benutzt, ja geradezu Aus
züge aus denselben mitgetheilt habe. Sodann sucht er 
diese verschiedenen Quellen genau zu sondern und so
gar in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen.

Er beginnt damit, dass er auf die Ungleichartigkeit 
des Inhaltes in quantitativer und qualitativer Hinsicht, 
auf das Überwiegen des biographischen Elements und 

die grosse Lückenhaftigkeit der Berichte, insbesondere 
auf das Hervortreten des Petrus vor Johannes, die 
Ausführlichkeit über Stephanus u. dergl., aufmerksam 
macht. Aber dabei hat sich Hr. Sch. zu wenig von 
dem Fehler freigehalten, einen ungehörigen Maasstab 
an die Leistung des Verf. der Apostelgeschichte zu 
legen, der ja nicht wie die Kirchengeschichtschreiber 
unserer Tage beurtheilt werden kann. Auch hat er 
nicht die in der Sache selbst und im Interesse des 
Schriftstellers liegenden Gründe für das Hervorheben 
des Einen und Andern beachtet. Petrus war ja doch 
der Fürst der Judenapostel, und Stephanus’ Märtyrer- 
thum von grosser Wichtigkeit für die Entwickelung 
der Kirche.

Was die für die vorliegende Frage so wichtige 
Schreibart betrifft, so erkennt der Verf. die von Eich
horn, Mayerhoff und Ref. behauptete Gleichförmigkeit 
derselben wohl an, macht aber die von uns keines
wegs geleugnete hebräische Färbung des ersten Theiles, 
Cap. 1 —12 (wozu er noch Cap. 13 f. hinzurechnet), 
offenbar in zu starkem Maasse geltend. „Die ersten 
14 Capitel haben ganz die stilistische und sprachliche 
Färbung des Evangelium: hier herrscht dieselbe Breite 
und Weitschweifigkeit des Ausdrucks, dieselbe Vorliebe 
für pleonastische und gewisse dem Hebräischen nach
gebildete stereotype Redeformen, derselbe Hang zu 
einer Ausdrucksweise, welche auf dem Boden des 
sinnlich Anschaubaren ruht. Es ist wie im Evangelium 
völlig (?) der Erzählungsstil der historischen Bücher 
des A. T., der sich hier im Gewände der griechischen 
Sprache fortsetzt; und die meisten sprachlichen Eigen- 
thümlichkeiten dieser Hälfte gehen auf Nachbildung 
hebräischer Sprachformen zurück.“ Was wird als Be
weis für diese Behauptung angeführt? Redensarten, 
die sich mittels der Wörter xapdia, ou?, novg,
ngwumov, crntQiia, oTOf.ia pleonastisch bilden las
sen.“ Aber die Redensarten tg tov &eov mijwthls 
(wobei allerdings die grammatische Fügung bemerkens- 
werth und charakteristisch), forÜTa tx Stiiiav tov &iov 
beruhen auf einer allgemein urchristlichen Vorstellung; 
Redensarten, gebildet mit novg, nQoaamov, aroga 
6(^u>^iol kommen, auch im zweiten Theile (22, 3. 26,16. 
15, 23. 19, 11. 21, 27. 16, 34. 18, 14. 22, 14; 17, 26. 
20, 25. 38) vor, nebst andern Hebraismen 18, 6. 
20, 26, tx gtoov 17, 33. 23, 10. 27,21). Wahr
ist, was der Verf. anführt, dass Ivwmov, welches im 
Evangelium und in der ersten Hälfte der Aposteige
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schichte ganz besonders beliebt ist, in der zweiten 
Hälfte nur dreimal, und zwar nicht in der metaphori
schen Bedeutung auftritt; aber die einförmige Satzver
bindung durch xai ist nur 2, 1—4 auffallend, denn auch 
sonst kommen nicht selten Sätze vor, die mit y.al an
fangen, vgl. 18, 2. 7. 16. 22. „So trifft man hier (fährt 
der Verf. fort) die zu hebraistisch-pleonastischer Rede
wendung dienenden Ausdrücke 7ilp.n)^f.u, , ovg-
nkijQOM, nkr^q, nkr^w (?), ip.nkii&M (d. h. IgnM^gt), 
nkift-vva), vloq, dvlozqpt, namentlich in der Form dvarndq. 
Aber äusser dass diese Aufzählung viel mehr erwarten 
lässt, als sich findet (tgmnkrt(.u ein einziges Mal 14, 27, 
tropische Zusammensetzungen mit vloq 3, 25. 13, 10, 
und einmal in der Erzählung vlol iGQaijk 5, 21), so fin
det sich dvaaz^vat auch 22, 10. 16, nkr^ovad-ai 19, 21. 
24, 27, nkrtfyqq 19, 28, nki]O&r/vai 19, 29. Wahr ist, 
dass in der ersten Hälfte acht Mal, in der
zweiten Hälfte gar nicht vorkommt; dagegen die he- 
braistische Redensart mit qoßoq 19, 17. „Die Wörter 
dztvl^w, ßktnw, Idov gehören zu den Lieblingswörtern 
des Evangeliums und des ersten Theils, in der zweiten 
Hälfte tauchen sie sehr spärlich auf;“ indessen töov 
vier mal. Dass das Zeitwort öiano^iiv im Evangelium 
zwei, in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte drei 
Mal, in der zweiten nie (nur dnogua&ai 25, 20) vor
kommt, kann nicht viel bedeuten, mehr dagegen der 
häufige Gebrauch von booq, der nur bis 15,12 reicht. „Die 
Ausdrücke Im to uvto. 7iQO(jy.aQztQtaj, ngoozlfhigt sucht 
man in der zweiten Hälfte vergebens;“ wohl aber erscheint 
das Lieblingswort bp.o&v[.iudbv auch 15, 25. 18, 12. 19, 29. 
Dass ovgavöq im Evangelium und im ersten Theile der 
Acta gegen 60 Mal, im zweiten Theile nur 22, 6. 17, 24 
steht (aber ovQavö&tv 26, 13 ist vergessen), hat zum 
Theil in der Sache seinen Grund (vgl. Cap. 10. 11); 
charakteristisch sind die Redensarten vnb tov ovgavov 
2, 5. 4, 12, t« mztiva t. ovq. 10, 12. 11, 6; jedoch 
muss bemerkt werden, dass dergleichen und andere 
Hebraismen hier und anderswo, selbst auch im zweiten 
Theile, theils in Wunder- und Visionsberichten, theils 
in apostolischen Reden vorkommen, wofür diese Rede
weise die geeignete war. Der Gebrauch von lylvtzo 
mit Acc. und Inf. ist in beiden Hälften ungefähr gleich 
häufig, und was der Verf. darüber bemerkt, ist unrichtig.

Auf der andern Seite hat, wie schon von Andern 
bemerkt worden, auch die zweite Hälfte ihren eigen- 
thümlichen Sprachstoff. Aber mit Unrecht zählt der 
Verf. die Worte dy.Qißfc, dx^lßna (22, 3. 26, 5) dazu; 
denn sie sind dort durch die Sache herbeigeführt, auch 
hat Lucas sonst (Evang. 1, 3) dxQtßnq, Nicht bewei
send scheinen uns die weiter aufgezählterr Worte: 
Toioüroc im zweiten Theile der Apostelgeschichte fünf 
mal (aber im Evangelium drei Mal); ör^oata drei Mal 
(aber das Adject. im ersten Theile ein Mal); avC^aiq 
drei Mal (aber das Zeitwort av^ztiv im ersten Theile 
und im Evangelium öfter); [Wkktiv 30 Mal (im ersten

Theile fünf, im Evangelium zwrölf Mal); t?) fmovorj drei 
Mal (aber 7, 26 zg tmova?] vtaviaq vier Mal
(jedoch schwankt der Text, und es.findet sich auch 
7, 58). Die Behauptung des Verf., dass die M7Z«£ ktyb~ 
fava des ersten Theiles sich in dem Grade vom reinem 
griechischen Sprachgebrauche entfernen, als die des 
zweiten Theiles sich demselben nähern, halten wir für 
unrichtig; Wörter wie dykvq 13, 11, d&tgizoq 10, 28. 
yiQovaia 5, 21, ÖttQwzdv 10, 17, ignvttiv 3, 1, twebq 9, 7, 
fve^ytrtiv 10, 38, 4, 13 sind gut griechisch; und
wenn der zweite Theil wirklich ein Übergewicht an 
dergleichen Ausdrücken hat, so muss man auch die in 
der Sache liegenden Veranlassungen beachten, wie 
denn die Wörter d^ßol^ 25, 17, dvezd&v 22, 24. 29, 
ßoUCtiv Tl, 28 und andere Kunstausdrücke sind. Hin
wiederum sind eigentümliche Ausdrücke des zweiten 
Theiles mitunter hebraistisch, wie dwGTlüv InloM 20, 30. 
lynkz^MOiq ztir ijiugdiv 21, 26.

Es ist überhaupt eine misliche Sache, aus Spracb- 
verschiedenheit. besonders in einzelnen Wörtern, auf 
Verschiedenheit des Verfassers zu folgern, und dabei 
die grösste Vorsicht nöthig. Ref. selbst hat dtakty^ai 
zu den auszeichnenden Eigentümlichkeiten des zwei
ten Theiles gezählt; vielleicht aber doch mit Unrecht, 
indem Lucas diesen Ausdruck von der dialektischen 
Lehrweise des Apostels Paulus zum Unterschiede von 
der blos akroamatischen der andern Apostel absichtlich 
brauchen konnte. Ähnliches gilt von dem Worte ikmq 
23, 6. 24,15. 26, 6. 7. 28, 20. Auf die dem Lucas im Ver
gleich mit den andern Evangelien allein oder döch vor
züglich eigenen Ausdrücke, die sich durch beide Hälf
ten der Apostelgeschichte hindurchziehen, wie vnuQ%tiv 
im Evangelium 7, in der Apostelgeschichte 26 Mal, 
diazyißfiv, gtyalvvttT, Ixardq (viel, zahlreich), d^iov &a- 
vdzov, fiuQTvgfTa&ai (ein gutes Zengniss haben), y.adt^q, 
y.axit&sv u. a., hat der \ erf. gar keine Rücksicht ge
nommen.

Die nicht geleugnete Gleichförmigkeit des Stils, 
d. h. der grammatischen Fügung, der Satzbildung und 
Verknüpfung, in beiden Theilen der Apostelgeschichte 
glaubt Hr. Sei», der Überarbeitung durch den Redactor 
zuschreiben zu dürfen. Wir zweifeln. Sollten auf die
sem Wege Eigenthümlichkeiten, wie. der sonst im N. T. 
seltene Optativ neun Mal, glv ovv mehr als zwanzig 
Mal, die den andern Evangelisten fast ganz fremde 
Satzverbindung durch t£ noch viel häufiger, das ei<*en-  
thümliche xai tu vi>v 4, 29. 5, 38. 17, 30. 20, 32. 27° 22,*  
die seltenen Partikeln tmiöi] 13, 46. 14, 12. 15? 94, öv 
13, 2. 15, 36 in den Text gekommen sein ?

Spuren verschiedener Bestandtheile sucht der Verf. 
ferner im Inhalte der Apostelgeschichte auf. Aber er 
findet eine solche mit Unrecht im geographischen Ge
sichtskreise, der 1, 8. 8, 1. 9, 31 enger ist, und sich 
nach und nach 11, 19. 13, 4 erweitert; denn dies 
bringt die Geschichte und der Plan des Werkes mit 
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sich. Das Gleiche gilt von dem örtlichen Standpunkte, 
der anfangs Jerusalem, späterhin Antiochien, und von 
15, 40 an ein ganz allgemeiner ist. Dagegen ist die 
Bemerkung richtig, dass den ersten 12 Capiteln Engel
erscheinungen ausschliesslich eigen sind, während im
zweiten Theile nur Visionen und der Geist die über
natürliche Triebkraft bilden. Die Gefängnissscene in 
Philippi ist wunderhaft, nimmt aber keinen Engel, wie 
die im 12. Capitel, zu Hülfe. Überhaupt hat der zweite 
Theil wenig Wunderbares und um so weniger, als die 
Erzählung ausführlicher wird und auf eigener An
schauung beruht (die Wiederbelebung des Jünglings 
20, 7 ff. ist nicht als Wunder erzählt); wogegen die 
petrinische Geschichte um so wunderbarer wird, je 
mehr sie sich in ausführliche Darstellung einlässt. Der 
erste Theil enthält Erzählungen, die nach alttestament
liehen und evangelischen Typen gebildet sind, vgl. 
Apostelgesch. 5, 25 — 40 mit Jerem. 26, Apostelgesch. 
9, 36—42 mit Marc. 5, 38—43 (eine in der That auf
fallende Ähnlichkeit).

Die von Ref. angegebenen Voraus- und Zurückbe
ziehungen erkennt Hr. Sch. mit Schleiermacher zum 
Theil nicht an. Dasjenige, was in 11,9 berichtet wird, 
nämlich, dass Alle sich in Judäa und Samaria zerstreuen, 
stimme mit der Situation von 8, 1 nicht recht überein, 
wo die Zerstreuten bis nach Phönizien, Cypern und 
Antiochien gehen, und der Referent wisse bei 8, 1 
noch nichts von der folgenden Stelle. Aber wir zwei
feln, dass dies richtig gesehen ist. War es auch nicht 
wirkliche Thatsache, dass die Flüchtigen anfangs noch 
in den Grenzen Palästinas blieben, und erst später 
über dieselben hinausgingen: so konnte doch der Verf. 
der Apostelgeschichte seinem Plane gemäss es so dar
stellen. — Die Zurückbeziehung von 15, 38 auf 13, 13 
will Hr. Sch. ebenfalls nicht recht anerkennen, und 

& zwar aus dem offenbar nur in seiner falschen Vorstel
lung beruhenden Grunde, dass die Abreise des Johan
nes Marcus 13, 13 ohne Andeutung des Vorwurfs, den 
Paulus nach 15, 38 ihm deswegen machte, erzählt sei. 
Lucas konnte sehr wohl in der frühem Stelle die ein
fache Thatsache, und in der spätem die ihr von Paulus 
gegebene Folge erzählen, sowie der Apostel selbst bei 
der Abreise des Gehülfen sich still verhalten, und erst 
später sich darüber aussprechen konnte. In der an
geblichen Weitläufigkeit der Stelle 15, 38 und in der 
auf die vollständige Benennung „Joh. Marcus“ folgen- 
xlen kürzern „Marcus“ anstatt ..Johannes“, wie 13, 5.13, 
kann Ref. keinen sichern Grund der Quellenverschie
denheit finden; und die gleichen Ausdrücke 
14, 22. 15, 32. 41. 18, 23, TtaQaöiöovat vij /agirt t. &tov 
14, 26. 40, nuftu.TlO'zad'ai tw kvqIm 14, 23. 20, 32,
scheinen ihm stärkere Beweise für die Zusammengehö
rigkeit dieser Capitel zu sein. — Die Beziehung von 
22, 20 auf 7, 58. 8, 1 erklärt der Verf. mit Schleier
macher durch die Hypothese, der Überarbeiter habe 

diese Notizen aus der ihm vorliegenden Rede des Pau
lus hierher eingetragen. Aber wenn sie irgendwo noth
wendig und unentbehrlich sind, so sind sie es hier. 
Dass 7, 58 nicht unmittelbar mit 8, 1 zusammenhängt, 
zeugt gerade für die Unbefangenheit des Erzählers und 
für die Ursprünglichkeit dieser Stelle. Die Zurück-
Weisung in 21, 8 auf 6, 5 kann der Verf. nicht leug
nen, aber er v erklärt sie sich durch eine Einschiebung 
des Überarbeiters; und in der That beweisen alle 
solche Stellen zunächst nichts weiter, als dass das 
Werk in seiner jetzigen Gestalt einen gewissen Zu
sammenhang hat.

Dagegen macht Hr. Sch. auf den Mangel eines 
solchen Zusammenhangs in manchen Stellen aufmerk
sam. 15, 7 stimme nicht mit 12, 17 zusammen: dort 
trete Petrus plötzlich wieder auf, und man wisse nicht, 
was seit 12, 17 aus ihm geworden sei; in der That ein 
Fehler, der in einer pragmatischen und vollständigen 
Geschichtschreibung nicht vorkommen sollte; aber eine 
solche ist nun eben die des Lucas nicht. Nach 8, 1 
seien alle Christen aus Jerusalem geflohen; demun- 
geachtet wüthe Saulus V. 3 gegen die Gemeinde, und 
9, 26 seien Jünger in Jerusalem erwähnt. Aber wer 
billig ist, wird 8, 1 für eine hyperbolische und pro- 
leptische Notiz nehmen, und 9, 26 entweder aus jener 
Hyperbel oder aus der vom Ref. durch Versehen nicht 
gemeldeten Rückkehr vieler Flüchtlinge erklären. Jene 
Schleiermacher’sche Hypothese einer hier geschehenen 
Einschiebung verblendet den Verf. dergestalt, dass er 
nichts als Abgerissenheit und Unterbrechung sieht 
(S. 71): in 7, 58 f. sei sogar ein Satz in seiner Mitte 
zerrissen. Aber wie oft ist V. 58 des Imperf. von der 
noch unvollendeten Handlung gebraucht. „Ein buntes 
Gemisch einzelner abgebrochener Notizen sei an die 
Stelle einer zusammenhängenden Erzählung getreten;“ 
aber 7, 58 — 8, 3 führt sehr natürlich auf 8, 3 — 40 
und 9, 1 ff. — „Aus Cap. 16 würde Niemand errathen, 
dass ein Cap. 14 vorausgegangen;“ aber doch aus den 
dazu gehörigen Versen 15, 36 ff. — „22, 3 lasse gar 
nicht an die 5, 34 ff. erwähnte versöhnliche Gesinnung 
des Gamaliel denken;“ als wenn in jener Rede der 
Ort gewesen wäre, sich über den Mann weitläufig aus
zulassen! Dass Herodes Agrippa I. Cap. 12 einfach 
„Herodes“, sein Sohn Herodes Agrippa II. hingegen 
Cap. 25 „Agrippa“ genannt, und dass nach der Erzäh
lung vom „König Herodes“ 13, 1 ein „Tetrarch Hero
des“ erwähnt wird, sind allerdings Spuren verschiede
ner Quellen. — Die Art der Einführung des Agabus 
21, 10 in Vergleich mit 11, 28 ist schon von .Ref. als 
eine solche Spur angemerkt worden.

Das räthselhafte „Wir“, das von 16, 10 an auf
taucht, dann verschwindet, und wieder erscheint, macht 
natürlich einen Hauptgegenstand der Untersuchung des 
Verf. aus, und er hat es von allen Seiten, beleuchtet. 
Zuvörderst sucht er die Grenzen zu bestimmen, wo
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dieser Augenzeuge seinen Bericht beginnt und endet.'i 
Mit Recht halt er sich dabei nicht allein an das „Wir“, 
sondern nimmt auch den Zusammenhang, die Voraus- 
und Zurückbeziehungen, die Schreibar m Führern. Nur ■ 
hat er nicht bedacht, dass die ersten Merkmale nicht | 
dagegen sichern, dass der Überarbeite hier etwas ab- j 
gekürzt, dort etwas eingeschoben ha»^en könne, und i 
dass zwar die Verschiedenheit der Schreibart die Ver
schiedenheit der Concipienten beweist, die Gleichför
migkeit derselben aber nicht dafür bürgt, dass nicht 
der Überarbeiter seine Hand im Spiele gehabt habe. 
Den Anfangspunkt der „Wir“-Quelle setzt Hr. Sch. in 
die erste Hälfte des 15. Capitels, weil mit V. 13 eine 
andere Schreibart beginne; aber die Redensart I

V. 14 sticht von der hebräischen Färbung 
des ersten Theiles keineswegs ab, vgl. Luc. 1, 68. 78; 
obschon der Name Svgtwv auffallend ist. Sodann wen
det sich die Untersuchung auf den Endpunkt dieser 
Quelle. Vermöge des Zusammenhangs gehöre ihr die 
Stelle 28,17—29 noch an. Weiter rückwärts führe das 
Wir (jedoch unter der bemerkten Einschränkung) bis ! 
zu 27, 1. Zwischen diesem Punkte und 21, 17 f. fehle I 
zwar dieses Merkmal, aber das Dazwischenliegende 
hänge so genau zusammen, dass es kaum einem An
dern als dem, der vorher und nachher erzählt, zuge
schrieben werden könne (wobei nur Ref. sich die 
Möglichkeit vorbehält, dass der Überarbeiter sich Ein-1 
griffe erlaubt haben kann, wohin aber wol die Stelle j 
22, 20 zu rechnen sein möchte). Der Verf. fährt nun 
so fort: „Von 21, 17 bis 20, 5 gibt der Erzähler sich j 
deutlich als den Begleiter des Paulus zu erkennen. , 
Bedenklich aber wird es, ob auch das Vorhergehende , 
bis zu 16, 10—17, wo das „Wir“ zum ersten Male 
hervortritt, aus derselben Quelle geflossen sei. Aller-i 
din^s geht die Erzählung mit 16, 18 ununterbrochen ; 
for? bis zum Ende des Capitels; aber auch dann tritt 
kein Sprung ein, obschon die Relation ungleich, bald 
sehr ausführlich, bald dürftig kurz ist. Auch vor 16, 
10 —17 bemerken wir keinen Riss. V. 10 ist nur die ; 
angemessene Fortsetzung von V. 9, V. 8 steht wie
derum mit diesem in engem Zusammenhänge, und so 
setzt weiter rückwärts ein Vers den vorhergehenden j 
voraus. V. 1—3 ist etwas weitläufiger als das Übrige, 
diese Weitläufigkeit aber durch die Einführung des 
späterhin bedeutenden Timotheus motivirt. (Aber die 
Kürze von 6—8 ist auffallend, und eignet sich kaum 
für einen Augenzeugen.) Die Verse 15, 36—41 hän
gen ebenso wol unter sich, als mit dem Folgenden zu- | 
saminen, und V. a6 knüpft sich durch eine comparative j 
Zeitbestimmung genau an das Vorhergehende. Dies ; 
ist aber nur die Fortsetzung des Concil-Berichtes, und | 
so reicht der Bericht des Augenzeugen bis in den ! 
ersten Theil des 15. Capitels.“ Hier aber ist der I

Verf. dem Merkmale des Zusammenhanges mit zu 
viel Zuversicht gefolgt. Wie 16, 6—8 dem Über
arbeiter angehört, so wohl auch die Zurückweisung. 
Die Rede des Jacobus 15, 14—21 mit dem textwidrigen 
Bibelbeweise aus der LXX kann nicht in einer juden
christlichen Versammlung gesprochen, mithin auch nicht 
von einem Anwesenden aufgezeichnet sein. Zu An
fang des 15. Capitels soll sich nicht nur zweierlei Di- 
ction (s. aber vorher), sondern auch zweierlei Darstel
lung finden. Es scheine nämlich V. 5: „Es erhoben 
sich aber Einige von der Secte der Pharisäer mit der 
Rede: man muss sie beschneiden“ u. s. w., nicht zu 
stimmen mit V. 1: „Und Einige, die von Judäa gekom
men waren, lehrten die Brüder: wenn ihr nicht ntch 
Mose’s Gesetz beschnitten werdet“ u. s. w.; auch finde 
sich sonst noch in diesen Versen Unzusammenstimmen
des, vorzüglich dass die Rede des Jacobus nicht un
mittelbar auf die des Petrus folge, und dass mit dieser 
Alles abgemacht zu sein scheine (V. 12). Aber diese 
Beobachtung möchte ebenso falsch sein, als die Ent
deckung einer verschiedenen Schreibart. Weiter zurück 
soll ein Riss zwischen 15, 16 und 14, 28 sein (hier 
aber sehen wir nur einen Ruhepunkt ähnlich dem 
15, 35, wo auch das gleiche Zeitwort öiarQißtiv wie 
rückwärts 14, 3 und vorwärts 16, 12. 20,6. 25,6. 14); 
und so wird (wir zweifeln, ob mit Recht) angenommen, 
dass in 15, 1 —12 zweierlei Berichte, der des „Wir“- 
Referenten und ein Stück aus der Biographie des Bar
nabas, zusammengeschoben seien.

Ausführlich prüft nun der Verf. die gewöhnliche 
Annahme, dass Lucas dieser Augenzeuge, die Schleier- 
macher’s, Bleek’s u. A., dass es Timotheus sei und 
stellt dann die eigene auf, dass man den Silas darunter 
zu denken habe.

Gegen die Lucas-Hypothese wird bemerkt: 1) Die
ser angebliche Begleiter des Apostels werde vorher 
nicht eingeführt, obschon die übrigen Begl^r^alle*  I 
namhaft gemacht werden; 2) es gehe dem 7,VÄ™keiii * 
„Ich“ voraus, und dass der Verf. eines historischen 
Werkes auf einmal in die commupicative Redeweise 
falle, sei beispiellos. Ob es ein Beispiel der Art gebe, 
weiss Ref. nicht; aber möglich ist, dass Lucä^ nach- j 
dem er in den beiden Vorworten von sich geredet hatte, 
die Thatsache, dass er Begleiter des Aposj^hs^^vvesen, 
als dem Theophilus und den übrigem Leser|^^ekannt * 
voraussetzend, auf einmal in das „Wir“ fallen konnte. 
3) Gegen die gewöhnliche Combination, dass Lucas mit 
16, 18 oder 19 aufhöre, Paulus’ Begleiter zu sein, und 
in oder bei Philippi geblieben sei, dagegen gerade wie- » 
der in Philippi zum Vorschein komme (20, 5), macht 
der Verf. mit Andern das Stillschweigen der Briefe an 
die Thessalonicher und Philipper über Lucas geltend. 
Aber wie das argumentum ex silentio immer unsicher 
ist, so lässt sich auch gegen dieses Manches ein wer
den (s. Schneckenburger, Apostelgeschichte, S. 29%' 

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig-.
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Ferner 4) Schneckenburger’s Behauptung, dass mehre 
der zwischen 16,18 und 20, 5 liegenden Nachrichten einen 
in Macedonien lebenden Erzähler verrathen, stellt der 
Verf. als unbegründet dar. Ein solcher würde die 
(freilich unsichere) mittlere Reise des Apostels und die 
des Timotheus und Erast (?) nach Corinth nicht über
gangen , die des Apostels durch Macedonien nach die
ser Stadt nicht so kurz abgethan haben, wie 20, 2. 3 
geschieht. 5) Die Ausführlichkeit der Erzählung endet 
nicht mit der angeblichen Entfernung des Lucas in 
Philipp*?  sondern in Corinth mit 18, 18. Von hier an 
werden paulinische Reisen in flüchtiger Eile erzählt, 
nur über den ephesinischen Aufenthalt wird genauere 
Auskunft gegeben, aber keine fortlaufende Geschichte, 
wie sie ein Augenzeuge (wohl gemerkt, wenn er be
ständig gegenwärtig gewesen wäre) gegeben hätte, son
dern einzelne Anekdoten, und darunter eine, welche 
die Geschichte des Paulus, soweit dieselbe in der Apo
stelgeschichte gegeben wird, gar nicht berührt, näm
lich <fie Bekehrung des Apollos 18, 24 ff. (wiewol 
Aquila und Priscilla darin'auftreten, und Apollos’ Be

lehrung mit der der andern Johannes-Jünger in Sach
verwandtschaft steht). Aus dieser nach seiner Ansicht 
ganz abgerissenen Nachricht und besonders aus der 
erwähnten Reise des Apollos nach Corinth schliesst 
der Verf. auf den Aufenthalt des Berichterstatters in 
dieser Stadt, wo er seit 18, 18 geblieben sei (s. nach
her). 6) Die Lucas-Hypothese kann nicht den merkwür
digen Wechsel von Weitläufigkeit und Kürze, das Über
gehen wichtiger Thatsachen und das Einschieben un
bedeutender und unpragmatischer Züge, sie kann nicht 
erklären, warum das 15. und der Anfang des 16. Ca- 
pitels so ausführlich gerathen ist, warum mit 16, 17 
die Erzählung an Genauigkeit eher zu-, als abnimmt. 
7) An dieser Stelle ist mit dem angeblichen Augenzeu
gen des Lucas auch Timotheus verschwunden; er ist 

-bei der Gefangennehmung unbetheiligt, und wird nicht 
auf der Reise nach Thessalonich und Beröa genannt, 
bis er 17, 14 wieder in letzterer Stadt erscheint. Und 
doch müsste man nach Analogie der Lucas-Hypothese 
erwarten, er sei mit Lucas in Philippi geblieben. Übri
gens scheint er nach 1 Thess. 2, 2 mit dem Apostel in

Philippi gefangen gewesen und nach 1 Thess. 1, 1 mit 
ihm nach Thessalonich gekommen zu sein (?). 8) Mit 
der Lucas-Hypothese scheint dem Verf. die Ungleich
mässigkeit unvereinbar zu sein, mit welcher Silas von 
15, 27 bis 18, 5 häufig und dann nie mehr erwähnt 
wird. Sollte nicht etwa 18, 15 sein Zurückbleiben er
wähnt werden, wie 17, 14? Noch auffälliger ist das 
Verhältniss der Erwähnungen des Timotheus von 16,1 
bis V. 19, wo er verschwindet, bis er 17, 14 plötzlich 
wieder auftaucht. Nach V. 15 soll er mit Silas schnell 
dem Apostel folgen, der auf beide in Athen wartet; 
aber nach 18, 5 sind sie erst in Corinth wieder mit 
ihm zusammengetroffen; dagegen ist Timotheus nach 
1 Thess. 3, 1 wirklich jener Aufforderung nachgekom
men, und in Athen eingetroifen. Woher nun diese In- 
consequenz und Lückenhaftigkeit? Mit 18, 5 ist Ti
motheus verschwunden: mit 19, 22 wird er plötzlich 
nach Macedonien geschickt, ohne dass man aus der 
Apostelgeschichte erfährt, dass er mit Paulus in Co
rinth war. Wieder wird er 20, 4 erwähnt, dann ver
schwindet er in dem „Wir“ und kommt nie mehr vor, 
obgleich der angebliche Referent Lucas bei seiner 
Entfernung zugegen gewesen sein müsste. 9) Mit 
Mayerhoff findet Hr. Sch., dass Lucas in den römischen 
Briefen des Apostels eine untergeordnete Stelle ein
nehme (doch heisst er Col. 1, 14 der Geliebte), und 
erst in Rom in seine Gesellschaft gekommen zu sein 
scheine. Der letzte und in der That wichtigste Grund 
gegen die Lucas-Hypothese ist der, dass ein Augen
zeuge und vieljähriger Begleiter des Apostels, welcher 
mündliche Erkundigungen einzuziehen im Stande ge
wesen wäre, die Nachrichten des ersten Theiles der 
Apostelgeschichte nicht aus schriftlichen Quellen ge
zogen, diese wenigstens frei benutzt, erweitert und be
richtigt haben würde; dass aber diese von den Ver
tretern jener Hypothese wirklich gemachte Unterstel
lung sich durchaus nicht mit der Beschaffenheit des 
ersten Theiles vertrage. Mit Unrecht macht der Verf. 
in dieser Hinsicht den örtlichen Standpunkt in Capitel 
1 — 12 und 13. 14 das Stillschweigen über die meisten 
Apostel, die Zurücksetzung des Johannes gegen Petrus 
geltend (s. vorh.); wohl aber bleiben bei der Lucas- 
Hypothese die Widersprüche mit den paulinischen Brie
fen unbegreiflich. Ebenso unbegreiflich ist der abge
brochene Bericht von Paulus’ Aufenthalt in Rom, den 
ein Lucas doch ohne Zweifel hätte bis zu Ende führen 
können, wenigstens nach Mittheilungen Anderer, wenn
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motheus, dass, sobald er vom Schauplatze abtritt, die 
Erzählung ins Wunderbare fällt, er also nicht aus 
Selbsterfahrung, sondern nach Hörensagen berichtet. 
Der Einwurf des Verf., dass nach 1 Thess. 2, 2 Timo
theus die philippischen Leiden des Apostels getheilt 
habe, und mit ihm in Thessalonich gewesen sei, wäh
rend er doch nach Apostelgesch. 17, 14 eist in Beröa 
wieder mit ihm zusammenkomme, beruht auf der all
zustrengen Fassung des „Wir“ in jenem Briefe (s. 
Exeg. Handb.). Übrigens kann man mit Mayerhoff in 
der'Anschaulichkeit des Berichtes 17, 5—9 die Gegen
wart des in Thessalonich später eingetroffenen Timo
theus erkennen, und annehmen, dass er auch nach 
Beröa später nachgekommen sei, wesswegen mit 17,14 
der Bericht wieder anschaulicher werde. Die Schwie
rigkeit, dass die Apostelgeschichte das Eintreffen des 
Timotheus in Athen nicht berichtet, lässt sich durch 
die Annahme einer Ungenauigkeit des Redactors heben, 
und in dem anschaulichen Berichte 17, 18 ff. die Ge
genwart des Erstem, sowie in der unbestimmten Notiz 
18, 14 seine wieder eingetretene Abwesenheit (nach 
der Abreise nach Thessalonich) erkennen. Mit 18, 5 
tritt wieder die Ausführlichkeit ein, weil eben Timo
theus wieder gegenwärtig ist, und sie dauert fort bis 
zur Abreise des Apostels von Corinth 18, 8. Unrichtig 
ist es, wenn der Verf. sagt, nach dieser Stelle werde 
der Bericht einsylbig, und man müsse annehmen, dass 
Timotheus in Corinth zurückgeblieben sei; vielmehr be
weisen die Stellen 18, 20 ff. 19, 21 für einen Augenzeugen 
und in 19,16 nach der bessern Lesart liegt die Spur einer 
Auslassung. Daher lässt Mayerhoff Timotheus mit nach 
Ephesus gehen und daselbst bleiben, wo er das 18, 24—28 
über Apollos Berichtete erlebt habe; weil er aber 18, 18 
nicht genannt ist, so mag er nachgereist sein. Von da 
wird er nebst Erast nach Macedonien abgesendet, 19, 22. 
Diese Angabe kann, wie der Verf. zugibt, aus Timotheus’ 
Tagebuche mit Weglassung des Umstandes, dass er bis 
nach Corinth gehen sollte (1 Cor. 4, 17), geschöpft 
sein, um so eher, da er wirklich damals nicht dahin 
gekommen ist. Die doch so anschauliche Erzählung 
19, 23 ff. leitet Hr. Sch. nicht aus dieser Quelle ab, 
wie Mayerhoff thut, der den Timotheus zwischen V. 22 
und 23 aus Macedonien zurückkehren lässt. Auf eine 
sehr erhebliche Schwierigkeit geräth die Timotheus- 
Hypothese im Anfänge des 20. Capitels. Da damals 
Timotheus bei Paulus war, so fallt die anfängliche 
Kürze des Berichtes auf. Diese erklärt Mayerhoff aus 
dem geringen Interesse, das der Redactor an einer 
Reise durch frühere schon durchzogene Gegenden nahm; 
unser Verf. aber hält sie für bedeutend genug, um die 
ganze Hypothese über den Haufen zu werfen; und 
dazu findet er noch in V. 4 f. eine zweite, ebenso be
deutende. Das „Wir“ V. 5 nämlich scheint alle in 
V. 4 Genannten auszuschliessen, sowie diese durch 
das Zeitwort cwtlntto zusammen verbunden sind. Die

er sich etwa von dort entfernt haben sollte. Denn er 
schrieb erst nach der Zerstörung Jerusalems.

Dass die Bestandtheile der Apostelgeschichte mit 
Wir“ aus den Denkwürdigkeiten eines vom Verfasser 

selbst verschiedenen Augenzeugen geschöpft seien, war 
die unbestimmte Vermuthung von Königsmann (in Pott, 
Sylloge, Vol. III) und vom Ref. in seiner Einleitung ins 
Neue Testament, 1. Ausg. Eine Modification der Lu
cas-Hypothese trug Gfrörer (Die heil. Sage,, 1838) vor: 
Lucas sei der Wir-Referent, und ein Anonymus der 
Redactor des Ganzen. Aus Schleiermacher’s Schule 
stammt die von Mayerhoff (Einl. in d. petr. Schriften, 
1835) vorgetragene, von Bleek u. A. gebilligte und un
terstützte Timotheus-Hypothese, für welche nun der 
Verf. das Für und Wider prüft. Die Hauptgründe für 
die Annahme eines vom Verf. der Apostelgeschichte 
verschiedenen Reisegefährten überhaupt liegen im Cha
rakter der Berichte des ersten Theiles und im Schlüsse 
des Werkes; für Timotheus insbesondere aber lässt 
sich Folgendes sagen. Bei 16, 10 ist er wirklich in 
Paulus’ Reisegesellschaft; und Ref., durch den Verf. 
nicht irre gemacht, sieht darin, dass dieser Reisege
fährte als mithandelnd und dass das V. 9 erwähnte 
Gesicht bald nach der Ankunft in Troas stattgefunden
zu haben scheint, einen Grund dagegen, dass er jetzt 
erst zur Gesellschaft gekommen sei. Wenn 16, 6 f. 
auffallend kurz ist, so meint der Verf., diess lasse sich 
daraus erklären, dass Paulus in den da genannten Län
dern keine oder eine nur unbedeutende Missionsthätig- 
keit übte. (Aber damals stiftete er wahrscheinlich die 
galatischen Gemeinden.) Bei 16, 1 hätte der Redactor 
das „Ich« in den Namen Timotheus, und im Folgenden 
das „Wir“ in die dritte Person des Paulus umgesetzt: 
(was^ um so natürlicher war, als er das Erstere durch
aus nicht stehen lassen konnte:) mit V. 9 hätte er sich 
das wörtliche Herübernehmen des Timotheus-Berichtes 
erlaubt. (Aber natürlicher wäre wohl die Annahme, 
dass 16, 1 — 8 der Redactor einen Auszug aus dieser 
Quelle geliefert, und erst bei V. 19 der Ausführlichkeit 
zu Liebe sie zugleich mit dem „Wir“ wörtlich abge
schrieben habe.) Dass bei V. 9, wo die Gefangen- 
nehmung des Paulus und Silas berichtet wird, das 
„Wir“ verstummt und zugleich Timotheus bis 17, 14 
verschwindet, ist durch diese Hypothese schwer zu er
klären; obschon sie es leichter hat, als die Lucas- 
Hypothese, indem sie nicht auch zugleich das Ver
schwinden des Lucas zu erklären hat. Die Vertreter 
der erstem sagen: Timotheus sei von V. 19 an nicht 
bei den erzählten Vorgängen betheiligt gewesen, und 
ein Vortheil dieser Hypothese vor der andern ist nach 
^es Verf. richtiger Bemerkung, dass man annehmen 
kann der Redactor habe das in Timotheus’ Denk
schrift über ihn selbst Bemerkte weggelassen, während 
nach der andern Hypothese eine solche Weglassung 
unmöglich ist. Auch das ist ein guter Grund für Ti
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ertheidiger der Timotheus-Hypothese beziehen das 

ovtoi N. ,) auf beidgn Letztgenannten, und nehmen 
somit eine Beschränkung oder Modification des awtl- 
"fro an, die uns unbedenklich scheint. Dabei machen 
sie sich das zu Nutze, dass von Timotheus allein das 

aterland nicht angegeben ist, und gründen darauf die 
ermuthung, der Name desselben sei vom Redactor 

~’er eingetragen; dagegen meint der Verf., die Stelle 
1 - 29 (wo Cajus als Macedonier erscheint) und die 
Consequenz fordere anstatt der gewöhnlichen Lesart: 
xc“ -Üaib? öegßaioq, xal Tt^io^toq, diesd (schon von Valck. 
'orgeschlagene) Berichtigung: zai Fdtoq, dtQßaioq St 
Ttfio&foq, die aber Ref. darum unangemessen findet, 
weil die Voranstellung des nur auf Einen sich bezie
henden öfgß. einen falschen Nachdruck mit sich brin
gen, und, wenn Timotheus nach seinem Vaterlande auf
geführt werden sollte, sein schicklichster Platz am 
Ende gewesen sein würde, indem Kleinasien Macedo- 
nien näher, als Lykaonien lag: übrigens war aller 
Wahrscheinlichkeit nach Timotheus nicht aus Derbe, 
sondern Lystra (s. Exeg. Handb.). Eine in dieser 
Stelle liegenden Schwierigkeit der Timotheus-Hypothese, 
dass, dem Wortlaute von V. 4 nach, Timotheus nur 
bis Kleinasien in Paulus’ Gesellschaft geblieben wäre, 
berührt der Verf. nicht: Ulrich (Stud. u. Kr., 1840, 
1017 f.) hebt sie durch die Erklärung: jenes awdntTo 
xtZ. setze allerdings für alle die Genannten Kleinasien 
als Ziel, erlaube aber wol, dass Einige derselben weiter 
mitgegangen seien, wie dies von Trophimus nach 21,27 
gewiss sei. Eine andere Schwierigkeit übergeht der 
Verf. ebenfalls: es ist die, dass nach dem zweiten 
Briefe an Timotheus dieser anfangs nicht in Rom bei 
dem Apostel war; und sie bleibt, obschon in bedeuten
dem Grade gemindert, zurück, wenn wir die Unecht
heit dieses Briefes annehmen, da der Verf. desselben 
doch von der Voraussetzung ausging, Timotheus sei 
erst später nach Rom gekommen. Deswegen hielt 
Mayerhoff die Annahme einer zweiten Gefangenschaft für 
nothwendig. Allein da der Pseudo-Paulus so starke Ver
stösse gegen die Geschichte der letzten Reise des Apostels 
macht (2 Tim. 4,13. 20), so konnte er auch nicht wissen, 
dass Timotheus ihn auf derselben begleitet hatte.

Wir halten uns nicht auf bei der Widerlegung der 
v°n Mayerhoff dahin modificirten Timotheus-Hypothese, 
dass dieser Gehülfe des Paulus der Verf. der ganzen 
Apostelgeschichte sei, und wenden uns zu der von Hrn. 
Sch. aufgesteiiten Hypothese, dass Silas der Verf. der 
vom Redactor, und zwar schon von Cap. 15 an, be
nutzten Denkschrift sei. Mehre Ältere, neuerlich Hen- 
nell (Ub. d. Ursprung des Christenth., 1840), hielten 
diesen Apostelgehülfen für den Verf. des ganzen Werks: 
Mayerhoff und Schneckenburger erwähnten diese Hy
pothese als eine mögliche, wiederlegten sie aber: Hrn. 
Sch. war es vorbehalten, sie im Ernste aufzustellen 
Und mit allen Mitteln des Scharfsinns zu vertheidigen.

Diese Hypothese theilt mit der Timotheus-Hypothese 
alle Vorzüge, die dieser der Lucas-Hypothese gegen
über zukommen; der Verf. sucht ihr aber noch mehre 
eigene beizulegen. Während die Denkschrift des Ti
motheus erst mit 16, 1 beginnen könne, dürfe man der 
des Silas auch das nach sprachlichen und andern In- 
dicien mit Cap. 16 zusammengehörige 15. Cap. zuthei- 
len. Aber, sowie wir diese Zusammengehörigkeit leug
nen (s. vorher.), so können wir auch diesen Vorzug 
nicht anerkennen. Dazu kommt (was auch Schnecken
burger bemerkt), dass Silas nicht von sich selbst ge
schrieben haben kann, was V. 22, nicht, was V. 32, 
zu lesen ist. Freilich nimmt der Verf. in der ersten 
Stelle eine Änderung des Redactors an, findet die Aus
führlichkeit in V. 30 — 33 einem Mithandelnden ange
messen, sieht in V. 34 (der übrigens kritisch verdäch
tig ist) eine durch ungeschickten (?) Gebrauch des 
tdo'& erkennbare Änderung des Redactors, und in der 
Zeitbestimmung V. 36 eine Wendung, die für das Tage
buch des Silas ganz an ihrer Stelle, in jedem andern 
Falle aber höchst befremdlich wäre, vgl. aber 9, 19. 
10, 48. Dass von 15, 30 bis 16, 10 der Redactor des 
„Wir“ des Silas theils in die dritte Person Plur., theils 
das „Ich“ in Silas umgesetzt haben müsste, nimmt der 
Verf. unbedenklich an, ohne (da er von Cap. 15 an 
wenigstens zum Theil wörtliche Übertragung annimmt) 
erklären zu können, warum 16, 10 auf einmal diese 
Umsetzung auf hört, und 16, 19 wieder beginnt. (Bei 
der Timotheus-Hypothese ist die Schwierigkeit gerin
ger.) Besonders geräth er dadurch in Verlegenheit, 
dass Timotheus, der doch nach seiner Annahme mit 
gefangen wurde, in dieser Stelle nicht genannt ist. Der 
Redactor (meint er) setzte das „Wir“ des Silas, den 
Timotheus vergessend, unvollständig um: erst 17, 14 
nannte er ihn, weil er in der Denkschrift wirklich ge
nannt war. Das Wunderhafte des Berichtes 16, 25 ff. 
erklärt er aus einer vom Überarbeiter vorgenommenen 
Verstümmelung. Die durch Abkürzung entstandene 
unpragmatische Haltung der Angabe 17, 15, verbunden 
mit der Form, dass nicht Paulus, sondern die Beröen- 
ser als Handelnde erscheinen (aber der Vers setzt die 
V. 14 begonnenen Anstalten, den Apostel in Sicherheit 
zu bringen, fort), scheint dem Verf. für Timotheus 
oder Silas, am meisten für Letztem, als Berichterstatter 
zu sprechen. Nach seiner Annahme verliert aber der 
Bericht 17, 16 ff. den Charakter des Selbsterlebten, und 
er meint, derselbe sei aus der Mittheilung des Timo
theus geschöpft. Das Stillschweigen über die Ankunft 
des Letztem in Athen und seine Reise nach Thessa- 
lonich habe die Silas-Hypothese den Vortheil, einfach 
durch eine Auslassung des Silas zu erklären. 18, 1—4 
kann allerdings Silas ebenso gut, als Timotheus geschrie
ben haben. Bei 18, 18 ist nach dieser Hypothese Silas in 
Corinth zurückgeblieben, und daraus erklärt der Verf. 
die folgende Kürze, die nur durch einzelne Episoden 
unterbrochen sei (vgl. aber unsere obige Bemerkung 
über 18, 20. 19, 21) und insbesondere das Anekdoten
mässige dieser Episoden, die aus dem Gerüchte oder 
aus Mittheilungen Anderer geschöpft zu sein den An
schein haben sollen (vgl. aber oben über 19, 23 — 40).



8

Ja Hr. Sch. will in der ganzen Erzählnng 1
205 2 den in Corinth sich aufhaltenden Berichterstatter 
erkennen, der daselbst Nachrichten aus dem durch 
Handelsverkehr mit Corinth verbundenen Ephesus 
empfangen, und besonders die auf erstere Stadt be
zügliche Bekehrung des Apollonius der Aufzeichnung 
werth gehalten habe. (Aber auch Timotheus konnte 
durch seine Theilnahme für die dortige Gemeinde zu 
dieser Aufzeichnung sich bewogen finden.) So entsteht 
ihm auch der Vortheil, die Wunderberichte 19, 11 ff. 
aus Gerüchten ableiten zu können (s. aber vorh.). Für 
die Silas - Hypothese macht die Kürze des Berichtes 
20, 1 ff. ebenfalls einige Schwierigkeit, da ja Paulus 
hier wieder mit Silas in Corinth zusammengetrofien 
sein würde. Aber leicht kann der Verf. sich damit 
helfen, eine Entfernung desselben von Corinth anzu
nehmen, wie er denn auch wirklich weder in den da
hin geschriebenen Briefen äusser 2 Cor. 1, 19 in Be
ziehung auf den frühem Aufenthalt daselbst (aber wäre 
nicht eine Erwähnung seines nach dem Zeitpunkte 
Apostelgesch'. 18, 18 fortdauernden Aufenthalts da
selbst und seiner wol nicht unbedeutenden Wirksam
keit in diesen Briefen zu erwarten?—), noch auch im 
Römerbriefe (und überhaupt nirgends mehr, als 1 Petr. 
5, 12) vorkommt. Bei 20, 4 f. hat diese Hypothese 
das leichteste Spiel, und erlaubt die ovtoi V. 5 den 
V. 4 Genannten entgegenzusetzen. Von da an wird 
Silas natürlich unter dem „Wir“ mitbegriffen, und als 
Begleiter des Apostels bis nach Rom gedacht, wogegen in 
der That kein positiver Grund aufgebracht werden kann. 
Denn dass derselbe nicht in den römischen Briefen er
scheint, lässt sich durch die Annahme seiner baldigen 
Entfernung von Rom erklären; und es erwächst daraus 
so^ar der Vortheil, das Abgebrochene des Schlusses 
der Apostelgesch. 28, 30 f. begreiflich zu machen. In
dessen sollte man doch in jenen Briefen die Erwähnung 
eben dieser dem Apostel gewiss schmerzlich fallenden 
Entfernung eines so vieljährigen Begleiters erwarten 
dürfen; auf der andern Seite eröffnet dieser Schluss 
28 30 f der einen Zeitraum von zwei Jahren umfasst, 
die Möglichkeit, dass Timotheus nach Verlauf dessel
ben Rom und den gefangenen Apostel verlassen hat, 
oder gestorben ist.

Der Verf. hält natürlich die Vorzüge seiner Hypo
these für überwiegend; uns aber hat er nicht auf seine 
Seite hinüberzuziehen vermocht. Die Schwierigkeiten 
scheinen uns doch auf Seiten der Timotheus-Hypothese, 
besonders im Anfänge bei dem Eintreten des „Wir44 
und in den Abschnitten 16, 19 ff., 18, 19 ff., die gerin
gem zu sein. Einen sehr dankenswerthen Vertheidigungs- 
grund der einen und andern Hypothese hat Hr. Sch. 
dadurch geliefert, dass er aus mittelalterlichen Chroni
ken Beispiele anführt, wo die Compilatoren wirklich 
ein „Wir“, aus ihrer Quelle herüberschreiben, nament
lich Annalista Saxo ad a. 991. 995, wogegen sie ein in 
der Quelle vorkommendes „Ich“ umzusetzen pflegen.

Wir erwähnen nur noch des Versuchs unseres 
Verf., auch für den mittlern Theil und ein Stück des 
ersten Theiles der Apostelgeschichte die Quellen nach
zuweisen (für das übrige verweist er uns auf den

18, 19 bis ! zweiten Band des Werkes). Die Stelle 4, 36. 37. 9, 
’ 1 — 30 (oder vielmehr, da die ersten Verse den beiden

Reden des Paulus Cap. 22. 26 nachgebildet sein sollen, 
8 — 30) 11, 19—30. 12, 25. 13, 1—14, 27. 15, 1-4 ge
hören einer Biographie des Barnabas an; jedoch soll 
letzteres Stück überarbeitet sein, und das vorletzte ur-
sprünglich einen unabhängigen Missionsbericht gebildet 
haben, woher der zwischen Cap. 12 u. 13 bemerktliche 
Riss kommen soll. Wir können hierin keine Wahrheit 
sehen. In Cap. 9 ist Paulus die Hauptperson; und 
wenn er V. 27 in eine gewisse Abhängigkeit von Bar
nabas tritt, so berechtigt dies nicht, letztem zur Haupt
person zu machen. Dass Paulus nach und nach zur 
apostolischen Selbständigkeit gelangt, ist wahrschein
lich echt geschichtlich, wenigstens dem Plane der Apo
stelgeschichte gemäss, wie denn auch sogar die an
fängliche Voranstellung des Barnabas vor Paulus und 
dass dieser anfangs mit seinem hebräischen Namen auf
geführt wird, nicht absichtlos ist. Nicht übel benutzt 
der Verf. die Unterstützung seiner Hypothese die 11, 30. 
12, 25 erwähnte Reise von Barnabas und Paulus nach 
Jerusalem, die wegen der Schwierigkeit, die Apostel
geschichte mit Gal. 2, 1 in Einklang zu bringen, von 
Manchen als gar nicht geschehen oder doch von Seiten 
des Letztem nicht vollendet betrachtet worden ist, die 
aber nach dieser Hypothese dieselbe, von welcher dort 
Paulus redet, und blos einseitig dargestellt wäre. Allein 
theils darf man doch dem Verf. einer Biographie des 
Barnabas mehr Theilnahme an der Sache des Apostels, 
die auch die des Barnabas war, zutrauen, als dass 
er gar nichts von jenen wichtigen Verhandlungen er
wähnt haben sollte; theils sind durch die Vereinbarung 
dieser Reise mit jener Gal. 2, 1 erwähnten durchaus 
nicht alle Schwierigkeiten gehoben.

In die Schrift über Petrus, welche, wie der Verf. 
mit Andern glaubt, und künftig zu zeigen beabsichtigt*  
die Hauptquelle des ersten Theiles ist, rückte nach sei
ner Annahme der Überarbeiter eine kleine Schrift über 
Stephanus, Apostelgesch. 6, 8 bis 8, 2, ein, und zwar 
anfangs unverändert, nur am Ende mit einer Einschie
bung aus 22, 20. Gegen letzteres haben wir uns schon 
oben erklärt; wir können aber auch weder was der 
Rede des Stephanus vorhergeht, noch was folgt, einem 
Andern, als dem Verf. des ganzen Werkes zuschrei
ben. Die Phrase tmoxavitq ow^nttaav uvtov V. 12 er
innert an 4, 1. 19, 29. 23, 27, V. 10 an Luc. 21, 10, 
7, 1 an 17, 11; das Zeitwort navto&ai 6, 13 hat von 
allen historischen Schriftstellern des N. T. nur Lucas; 
uTtvl^eiv V. 15 gehört zu seinen Lieblingswörtern. In 
7, 54 ist das Zeitwort vgl. 5, 33, in V. 55
vnaQ/Hv, in V. 57 für ihn charakteristisch.

Wir werden so auf die anfangs besprochene grosse 
Gleichförmigkeit der Schreibart in der Apostelgeschichte 
zurückgeführt, und empfehlen dem Verf. für die Fort
setzung seiner Untersuchung die genauere Beachtung 
dieser Erscheinung. Äusser den Stellen, wo das auf
fallende Wir vorkommt, hat Lucas (oder wer der Bear
beiter der Apostelgeschichte sein mag) seine Quellen nicht 
wörtlich benutzt, und ist mit grosser Freiheit verfahren.

Basel. W. M. L. de Wette.

Verantwortlicher Redacteur; Dr. JT» Hund in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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1. Wie lässt sich Mündlichkeit des Criminalprocesses 

mit Urkundlichkeit, Entscheidungsgründen und zwei
ter Instanz über die Thatfrage vereinigen? Von 
Dr. A. O. Krug. Leipzig, Vogel. 1847. Gr. 8. 
9 Ngr.

2. Uber die Einführung des mündlichen Strafverfahrens. 
Von Dr. F. O. Schwarze. Dresden und Leipzig. Ar
nold. 1847. Gr. 8. 15 Ngr.

Oie beiden vorstehenden Schriftchen verdanken ohne 
Zweifel dem Entschlusse der sächsischen Regierung, 
nach Preussens Vorgänge eine principielle Änderung 
des Strafprocesses endlich vorzunehmen, ihren Ursprung. 
Wenigstens ist der Verf. der erstem Mitglied der zur 
Anfertigung eines Entwurfs ernannten Commission, welche 
die Eigenthümlichkeit hat, dass nur ein einziges Mit
glied, der Referent Dr. Schröter, sich für die neuen 
Grundsätze des Strafprocesses, mehre der übrigen aber, 
wie Dr. Krug, sich geradezu gegen dieselben ausgespro
chen haben. Nach dem vorliegenden Schriftchen dürfte 
Sachsen seine Hoffnungen auf den zu erwartenden Ent
wurf nicht zu hoch spannen. Das, was darin vorge- 
schlagen wird, ist nichts, sowol in seinen Principien 
als in seiner Ausführbarkeit. Erstere sind die Stecken
pferde des heimlichen, schriftlichen Inquisitionsproces- 
ses: Urkundlichkeit, Entscheidungsgründe, zweite In
stanz. Urkundlichkeit oder Actenmässigkeit, das beste 
Mittel, um schiefe, ungerechte Urthel zu Stande zu 
bringen; Entscheidungsgründe, die Lustgärten, in de
nen sich der gelehrte, dein Leben abgestorbene Jurist 
verborgen vor dem Volke ergeht; zweite Instanz, die
ser Wurm, der an dem Vertrauen zur Rechtspflege 
tödtend nagt. Mit diesen Schätzen ist nichts anzufan- 
gen, weder wenn sie als alte Lappen auf einen neuen 
Hock, noch wenn auf sie als altes Kleid neue Lappen 
geflickt werden sollen. Die K.’sche Schrift beweist 
dies so schlagend , dass man nur auf sie hinzudeuten 
braucht. Denn was will der Verf.? §. 1 sagt es uns: 
„Wie lässt sich Mündlichkeit des Criminalprocesses mit 
Urkundlichkeit, Entscheidungsgründen und zweiter In
stanz über die Thatfrage vereinigen?“ Wir können es 
Niemand verargen, wenn er sich diese Frage, an deren 
Lösung alle Versuche bisher noch scheiterten, stellen will 

des Verf. erster grosser Irrthum liegt aber in der An
sicht, dass „dies die eigentliche Aufgabe zu sein scheine,

3, ' 4. Januar 1848.

welche den reformatorischen Bestrebungen der Gegen
wart gestellt“ sei. Denn einmal sind die reformato
rischen Bestrebungen auf dem Gebiete des Strafver
fahrens überwiegend gegen die Fesseln der sogenann
ten Urkundlichkeit, Entscheidungsgründe und zweite In
stanz über die Thatfrage gerichtet, indem man dem 
Geschworenengerichte theoretisch den Vorzug ertheilt. 
Ferner hat der mächtigste norddeutsche Staat bereits 
durch das heilsame Gesetz vom 17. Juli 1846 sich von 
dieser Aufgabe losgesagt und auf dem Wege des Gu
ten einen Riesenschritt vorwärts gethan. Endlich aber 
richtet sich unser Kampf gegen das Princip und nicht 
gegen einzelne Auswüchse. Auswüchse sind jene drei 
Bedingungen aber in der Stellung, welche ihnen die 
Anhänger des heimlich schriftlichen Inquisitionsproces- 
ses anweisen, um sie als Waffen gegen die gefürchte
ten neuen Principien zu brauchen. Die ganze Grund
lage unseres Strafprocesses ist faul, die Balken des Ge
bäudes sind morsch, die Steine verwittert: es falle! Man 
lasse aber den Schutt unaufgestöbert, man nehme nicht 
geizig und knickerig einzelne anscheinend noch gute 
Steine daraus zum Neubau, wenn man nicht den Schwamm 
in denselben verpflanzen will. Doch diese Ermahnung 
kann nicht auf die vorliegende Schrift gehen. In ihr 
erscheint das morsche Haus als schön übertünchter Bau, 
als die Stütze der Gerechtigkeit, aus dessen Fenstern 
man nur mit Wehmuth der übermächtigen Zeitthorheit 
wegen bunte Fahnen und Teppiche heraushängt, um 
dieselbe zu täuschen.

Ein zweiter Irrthum ist, wenn gesagt wird, die öf
fentliche Meinung scheine sich immer mehr zu einer 
Vereinigung des mündlichen Verfahrens, wenigstens 
mit der zweiten Instanz, hinzuneigen (S. 2). Denn es 
sind die Anhänger des alten Processes und einige we
nige Vertheidiger des neuen Verfahrens, welche, die 
Einen, um nicht Alles zu verlieren, die Andern, um 
nur den ersten Schritt auf dem Wege zu thun, sich 
gegenseitig Concessionen machen. Das alleinige Ziel 
ist das Geschwornengericht, ohne der Einrichtung des 
englischen vor dem französischen oder umgekehrt ei
nen Vorzug zu geben: nach dem Princip ringt man, 
nicht nach dem. mehr oder weniger lückenhaften Ge
setze eines Landes, weit entfernt, die gemachten Con
cessionen für Beweis einer möglichen Vereinigung zwi
schen unvereinbaren Dingen anzusehen. Es gibt hier 
keinen Frieden, nur einen Waffenstillstand. Ref. hebt 
diese beiden Irrthümer hervor, weil er von dem übri-
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welcher in seinen jüngern Mitgliedern freilich viele zählt, 
die dem vernünftigen Fortschritte dem versumpfenden 
Stillstände gegenüber mit Freimuth ihre Stimme und 
ihre Kräfte widmen. Derartige Waffen kann man nur 
verachten. Denn wenn es eine grosse Wahrheit ist, 
dass auch der Advocatenstand durch ein öffentliches 
und mündliches Gerichtsverfahren gehoben wird, so 
liegt gerade in dieser Erhebung eine Forderung der 
Gerechtigkeit. Nur, wo der Advocatenstand ganz frei 
und würdig dastebt, ist das richtige Maas der recht
lichen Vertheidigung möglich. Kein Unparteiischer wird 
sich von solcher Beweisführung täuschen lassen. §. 5 
handelt von der Öffentlichkeit. „Kein vernünftiger 
Mensch kann im Princip (!) ein Gegner der Öffent
lichkeit sein“ (S. 14). Um dem Vorwurfe zu entgehen, 
dass dann im Princip jeder vernünftige Mensch ein Geg
ner des schriftlichen Processes sein müsse, weil er keine 
Öffentlichkeit zulässt, heisst es weiter, dass „die Öf
fentlichkeit desselben in der Actenmässigkeit, d. h. in 
der Einrichtung, dass über jede processualische Hand
lung — eine gerichtliche Urkunde aufgenommen und 
ausgefertigt“ wird, bestehe. Um nichtjuristisch gebil
deten Lesern einen Begriff von dieser subtilen Ideen
verbindung zu geben, muss Ref. hier bemerken, dass 
eine gerichtliche, d. h. vor verschlossenen Thuren, ohne 
ein Wort zu sprechen, ohne Beisein von mehr Perso
nen als dem Richter und den Betheiligten angefertigte 
oder unterzeichnete Urkunde auch eine öffentliche ge
nannt wird, weil sie von einer öffentlichen Behörde ihre 
Glaubwürdigkeit herleitet. Diese neuaufgefundene Öf
fentlichkeit nennt derVerf. Parteienöffentlichkeit, sie soll 
dem Angeschuldigten „eine vollständige Controle aller 
gerichtlichen Schritte gewähren“, „was die Theilnahme 
des Publicums niemals gewähren könne“. Alle Ein
richtungen des schriftlichen Processes sind darauf be
rechnet, „alle Heimlichkeit aus dem Criminalprocesse 
zu verbannen und enthalten daher eine Öffentlichkeit 
(sic!), die wenigstens intensiv für den Inculpaten weit 
grösser ist, als die des mündlichen Verfahrens“ (S. 15). 
Dennoch wird die Wichtigkeit der Theilnahme des Vol
kes an der Rechtspflege nicht verkannt, aber weil „diese 
Vortheile weniger dem einzelnen Inculpaten als der Ju
stiz überhaupt zu statten kommen, würden sie im Ver
gleich mit denen der Actenmässigkeit zurückstehen müs- 
sen“ (S. 16). Es bedarf wol kaum einer Hindeutung 
auf die ganz neue Begriffsgestaltung, welche die Öf
fentlichkeit unter der feindseligen Feder des Vertheidi- 
gers der Heimlichkeit erhält. §• 6 stellt die Vorteile 
der Mündlichkeit, wie sie der Verf. anerkennt, noch 
einmal zusammen und dann die Frage auf: „ob man 
auch nur die Actenmässigkeit dafür opfern solle?” Bei 
der Verneinung dieser Frage waltet dem Verf. gar kein 
Zweifel ob (§. 7) und er stützt sich dabei auf die „Schwie
rigkeit, welche das mündliche Verfahren dem unschul
dig Verurtheilten bei dem Nachweise seiner Unschuld

gen Inhalte nur einen kurzen Auszug, keine Widerle
gung geben will. Diese hat die erste Schrift in der 
zweiten zu einem grossen Theile gefunden. Was mehr, 
als letztere gethan hat, zu sagen, worin auch dieser 
entgegenzutreten ist, das bei Gelegenheit der Anzeige 
derselben.

Zuerst vermengt §. 2 die Mündlichkeit mit dem un
bestimmten Begriffe der Unmittelbarkeit, und findet de
ren Nutzen in *dem  Anblick der Person, welchen sie 
dem Richter verschaffe. Sie sei daher nur ein Hülfs- 
mittel, nicht die hauptsächliche Entscheidungsquelle, 
denn: „die ehrlichste Miene von der Welt kann täu
schen“ _  „nur das unvorbereitete Benehmen (?!) ge
stattet einen Blick in die Tiefe der Seele” (S. 5 und 6). 
Es ist also nichts mit der Autopsie, nur die Aussagen 
des Angeschuldigten kommen in Betracht. Bei diesen 
kommt es nun „hauptsächlich darauf an, wie das yor- 
geführte Material von ihm (dem Richter) auf gefasst 
wird.“ (Wer dies nicht glauben will, lese S. 7 nach..). 
„Die Gesammtauffassung eines einigermassen verwickel
ten mündlichen Processes kann sich Verf. trotz aller 
Versicherungen Derer, die dergleichen Verhandlungen 
mit angehört haben, nicht anders als so schwierig den
ken, dass das Bild, welches der erkennende Richter 
zu der Zeit, wo er sein Urtheil definitiv feststellt, aut 
den Grund einer mündlichen Criminalverhandlung in 
der Seele trägt, weder die Vermuthung grösserer Treue 
noch grösserer Vollständigkeit für sich haben kann, 
als das, welches der Ref. aus den Acten gewinnt?4 
Der Richter im mündlichen V erfahren kann sich nicht 

durch Vorlesen und Genehmigung von der Richtigkeit 
seiner Auffassung überzeugen“ (S. 9). Diesem Mangel 
hilft die Mehrzahl der Richter nicht ab, weil„jeder 
Richter für sich arbeitet“ und sie sich nicht einander 
ergänzen sollen! „Denn wer bürgt dann dafür, dass 
die Auffassung Dessen, nach dem sich die Andern rich
ten, die richtige sei?“ (S. 10). §. 4. An und für sich 
hat eine mündliche Vertheidigung keinen Vorzug vor 
einer schriftlichen. „Nicht die Mündlichkeit ist es, was 
dem Vertheidigungwerke einen wesentlichen Vortheil 
verspricht, sondern der Anklageprocess“, „weil der 
Defensor aus der Anklageschrift weiss, auf welche 
Punkte er seine kräftigsten Vertheidigungsmittel zu rich
ten hat, uud weil der kritische Scharfsinn der Richter, 
der sich jetzt leicht zum Nachtheile des Inculpaten ge- 
<ren die Vertheidigung richtet, in der Anklage ein zwei
tes Object seiner Betätigung findet, wodurch das Gleich
gewicht wieder hergestellt wird. Beide Vortheile finden 
aber nur in Beziehung auf die erste Vertheidigung statt.“

Da aber im mündlichen Processe nur eine Vertheidi- 
gung vorkommt, so verschwindet dieser angebliche Vor- 
zu<r der Mündlichkeit ganz“, welcher „häufig mehr im 
Interesse des Advocatenstandes, als in dem der Gerech
tigkeit hervorgehoben wird.4* Es ist dies eine von den 
gewöhnlichen Verdächtigungen des Advocatenstandes,
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reitet (S. 19), Die Gründe für diesen Vorwurf nimmt 

licl Hieb*  aus dem Wesen des öffentlich-münd
ig ien Anklageprocesses, sondern aus den gesetzlichen 

estimmungen in England und Frankreich, und findet 
a»eoen 1,1 dem sächsischen Rechte alles Heil. „Der 

rT <7' entscheidende Grund dieser Verschiedenheit 
1S* dass ein solches Rechtsmittel (wie das säch- 
sisc e Recht gewährt) mit dem mündlichen Processe

vielen hallen gar nicht, in andern nur mit unend- 
1C en Weitläufigkeiten. vereinbar ist“ (S. 24). Denn 

es soll Niemand wissen können, ob eine Thatsache neu,
Sie „erheblich sei; und wenn man auf diesen Grund 

ein Rechtsmittel gestatten solle, so müsse der ganze 
rocess wiederholt werden“ (S. 25). Nach der vorge- 

assten Meinung und der Unkenntniss des Verf. mit 
c em rheinischen oder französischen Verfahren in seiner 
Praktischen Gestaltung muss man diese Schlussfolge
rung natürlich finden. Wer aber die gesetzlichen Be
stimmungen und ihre gewissenhafte Ausführung kennt, 
wild bekennen, dass fast alle Vorsichtsmassregeln ge
gen ungerechte Verurtheilungen, so weit sie in mensch
licher Macht liegen, getroffen sind, und was da man
gelt, seinen Fehler in der einzelnen Bestimmung, nicht 
in dem Wesen des Verfahrens hat. In §. 8 zeigen 
Sich die Geburtswehen als Vorboten der wunderbaren 
Frucht. Der Verf. meint, „die vollkommenste Einrich
tung wäre ohne Zweifel mit dem mündlichen Verfah
ren selbst eine vollständige Protokollführung zu ver
binden.“ Da aber nach seinem eigenen Geständniss 
diese Vollkommenheit des Zeit-, Kraft- und Kosten
aufwands nicht werth wäre, so muss sie doch nicht so 
weit her sein. Daher verwirft er denn auch selbst eine 
beschränkte Protokollführung in der mündlich schrift
lichen Audienz (S. 27). Denn „schriftliches und münd
liches Verfahren können nicht neben einander, sondern 
uur nach einander zusammen bestehen“ (S. 28). „Will 
uian dem Criminalprocess die Vortheile der Actenmäs- 
S’gkeit sichern, so ist es unumgänglich nothwendig, 
dem Richter zu gestatten, dass er sein Urtheil nicht 
Nos auf die mündliche Verhandlung, sondern auch auf 
die schriftliche Voruntersuchung gründe, diese gehen 
verloren, so lange das Gesetz nicht die schriftliche Un
tersuchung als Hauptprocess anerkennt.“ Dem miind- 
lichen Verfahren soll alsdann mehr der Charakter „ei- 
ne’? Wiederholung der Hauptstücke des Processes“ bei- 
ge egt werden, „wodurch der Richter in den Stand ge
setzt werden soll, die durch die Voruntersuchung ge
wonnenen Resultate nochmals zu prüfen und nach 

efinden zu ergänzen“, — auf diese Weise will Verf. 
jjdem mündlichen Verfahren, so weit dies überhaupt 
uiöglich ist, den Charakter der Actenmässigkeit bewah- 
r?n<’ (S. 31). . Mündlichkeit und Actenmässigkeit, zwei 
sich gegenseitig aufhebende Dinge, sollen vereinigt 
Vverden. Hierin widerlegt sich der Verf. selbst. Denn 
entweder gilt das Protokoll, dann ist das mündliche

Verfahren eine Posse, oder die Aussage, welche dem 
Protokoll widerspricht, dann ist keine Actenmässigkeit 
vorhanden. Hiermit ist dem Versuche, Mündlichkeit 
des Criminalprocesses mit Urkundlichkeit zu vereinigen, 
der Stab von dem eigenen Bevorworter gebrochen, und 
man bedarf kaum noch der Erwähnung, dass damit 
der übrige Theil der Schrift unnütz wird, da (§. 9) 
„ohne Actenmässigkeit auch Entscheidungsgründe und 
zweite Instanz über die Thatfrage nicht denkbar sind“ 
(S. 32). Die folgenden Sätze beruhen auf dem Werthe 
der Entscheidungsgründe, welcher vorausgesetzt, nicht 
bewiesen wird. Er soll in dem Nachweise bestehen, 
„dass bei der Erwägung und Beurtheilung der Schuld
frage alles durch den Process dargebotene Material 
wirklich erwogen und berücksichtigt sei.“ Dieser Nach
weis ist aber in den Entscheidungsgründen nicht zu führen, 
weil erstens nur ein kleiner Theil des Acteninhalts, der, 
welcher dem Referenten desselben wichtig scheint, in 
dieselben aufgenommen wird, zweitens weil der falsche, 
daraus gezogene Schluss in seiner grössten Widersinnig
keit noch nicht beweist, dass etwas nicht erwogen sei, 
weil die richterliche Überzeugung „ihrem letzten Grunde 
nach auf einemVorgange im Innern beruht“. DieserWertli 
ist aber auch ein sehr geringer, weil dieser Nachweis 
gegen eine falsche richterliche Überzeugung nicht schützt 
(S. 34). Ebenso falsch ist dann auch das über die zweite 
Instanz Gesagte (S. 37). Denn der Werth der zweiten 
Instanz ist nicht in dem Erwägen der Gründe des er
sten Richters, sondern in der nochmaligen Erwägung 
der Sache, nachdem schon ein Urtheil gesprochen ist, 
zu suchen, wenn man überhaupt der zweiten Instanz 
theoretisch irgend einen Werth beilegen will. Die 
Gründe des ersten Richters können den zweiten nur 
verwirren, wenn sie Falsches enthalten. Nach dieser An
sicht, welche ganz dem Geiste des heimlich schriftlichen 
Inquisitionsprocesses, den Hauptwerth auf das Urthel, 
nicht auf den Untersuchungsfall legend, entspricht, ver
wirft der Verf. denn auch §. 10, S. 37 den Vorschlag, 
eine zweite Instanz dadurch beim mündlichen Verfah
ren zu ermöglichen, dass die Oberrichter eventuell der 
ersten Verhandlung beiwohnen sollen, weil „ein sol
ches Erkenntniss dann zwar ein zweites, aber nicht 
ein Erkenntniss zweiter Instanz wäre“. Und wenn die 
zweite Instanz den entgegengesetzten Ausspruch thut, 
ist darum deren Erkenntniss nicht ein zweites, weil es 
die Gründe erster Instanz widerlegt? Werden die Ent
scheidungsgründe dieses weniger sein, wenn man jene 
Widerlegung weglässt? Überhaupt aber hält er die 
zweite Instanz für unmöglich, wenn in der ersten münd
liches Verfahren stattfindet. §. 11 führt die Ansicht des 
Verf. weiter aus: er verwirft die wiederholte Verhand
lung vor einer zweiten Instanz. §. 12 weist nach, wie 
die Acten der Voruntersuchung und die Protokolle der 
mündlichen Verhandlung für den Rechtspunkt nicht 
zu einem Recurse über die Thatfrage ausreichen. Sehr
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theils. Zweitens aber ist in den vorliegenden Acten 
der schriftlichen ersten Instanz und der mündlichen 
Verhandlung in zweiter, welche beide zu Unterlagen 
desselben Urtheils dienen sollen, eine unmögliche Verbin
dung der Schriftlichkeit und Mündlichkeit verlangt. Der 
Verf. stützt nun seinen Vorschlag auf den Satz, dass „da
durch das mündliche Verfahren für das anerkannt werde, 
was es auf dem Standpunkte der Ausbildung, welchen 
der mündliche Criminalprocess gegenwärtig erlangt habe, 
der Sache und der That nach bereits wirklich sei“ (S- 
46). eine Behauptung, welche, wie die nachstehende 
Darstellung der französischen Voruntersuchung, von 
wirklicher Unkenntniss des mündlichen Criminalproces- 
ses und des französischen insbesondere zeugt. Nur 
diese kann zu dem Ergebniss kommen, dass das Er
kenntniss über die Versetzung in den Anklagestand 
„eigentlich ein erstes Haupterkenntniss“ (S. 47) sei. 
Es genügt zur Entgegnung, dass ein Haupterforderniss 
fehlt: die vorangegangene Vertheidigung. Der Verf. 
behauptet zwar, die französische Voruntersuchung strebe 
nach der ,,Hei Stellung voller Überzeugung von der 
Schuld“ — ein Widerspruch mit dem Wenige Zeilen 
früher stehenden Worten, dass durch sie ..der Staat 
sich die moralische Überzeugung von der Schuld des 
Anzuklagenden verschaffen wolle“ (S. 48) — und 
schliesst daraus, dass „da Überzeugung von der Schuld 
nicht ohne ihr Correlat, Prüfung der für die mögliche 
Unschuld sprechenden Thatsachen gedacht werden kann“, 
die Tendenz derselben „ganz dieselbe, wie die des Cri- 
niinalverfahrens überhaupt sei“ S. 49): — — aber er 
beweist alle diese dem bekannten Wesen des franzö
sischen Criminalprocesses widersprechenden Sätze mit 
keinem Worte. Zufrieden mit seinem Funde, will der 
Verf. an dem Verfahren der französischen Vorunter
suchung nichts ändern, als §. 14 in dem Erkenntnisse 
(über die Versetzung in den Anklagestand) die Strafe, 
die der Inculpat verwirkt habe, ausdrücken lassen, und 
dieses Erkenntniss, wenn sich der Inculpat ihm unter
werfe, für vollstreckbar erklären. Sonach scheint die 
Vertheidigung in der schriftlichen ersten Instanz weg
fallen zu sollen, denn die französische Voruntersuchung 
kennt sie nicht, wie aus Art. 214 C. d’J. C. hervor- 
geht. Was ist sie auch nöthig, „da Überzeugung von 
der Schuld nicht ohne ihr Correlat, Prüfung der für 

i die mögliche Unschuld sprechenden Thatsachen gedacht 
werden kann?“ — So weit der Inhalt der ersten Schrift 
Überzeugt wird, der Verf. kaum die Anhänger des heim
lich schriftlichen Inquisitionsprocesses haben!

richtig heisst es S. 44, es sei eine auffallende Incon- t 
sequenz, ein auf blosse Acten gegründetes Urtheil un- ( 
zuverlässig zu nennen, und sodann wieder zu gestat- 1 
ten. dass ein aus mündlichem Verfahren geschöpftes ( 
Urtheil auf den Grund der blossen Acten reformirt < 
werde. Um nun das allen Vorgängern Unmögliche mög- 1 
lieh zu machen, schlägt derVerf. §. 14 vor*),  das münd- < 
liehe Verfahren selbst zur zweitem Instanz zu erheben, i 
also zwei auf entgegengesetzten Grundlagen beruhende < 
Processarten zu Erörterung Einer Sache anzuwenden. < 
Und das nennt man vereinigen. Was würde man zu z 
einem Arzte sagen, welcher ankündigen wollte: Ver- 1 
einigte Kaltwasser- und Dampfbadkur, wenn sein Ge- ’ 
heimniss in nichts Anderem bestände, als den Kranken, * 
wenn er nach Gebrauch der Kaltwasserkur sich noch ' 
nicht Von Schmerzen befreit fühlt, in das Dampfbad 1 
zu schicken ? Hiermit ist nichts vereinigt, sondern erst , 
eine ganz ungeheure Verwirrung in die Rechtsideen, 1 
wie in das Verfahren gebracht. Ref. muss hier auf : 
zwei Widersprüche aufmerksam machen. Der Verf. 1 
bekennt einmal, dass die Mündlichkeit wirkliche Vor
theile besitze (§. 6), dass sie ein wichtiges Hülfsmittel 
zum Erkennen der Wahrheit sei (§. 2). Er hält die 
zweite Instanz für unerlässlich und fügt derselben, weil 
sie das erste Erkenntniss verbessern (S. 44) soll, das 
mündliche Verfahren bei. Er macht also einmal die 
erste Instanz absichtlich zur Erkenntniss der Wahrheit 
unfähiger als die zweite, indem er ihr ein wichtiges 
Erkenntnissmittel entzieht; sodann aber vernichtet er 
wieder (nach seinen Ansichten) in der zweiten Instanz 
alle Möglichkeit, ein gutes Erkenntniss zu fällen, denn 
bei der Mündlichkeit ist einmal ein solches nicht mög
lich, und durch das mündliche Verfahren werden die 
Acten so weit, als letzteres das Gegentheil herausstellt, 
entkräftet, oder es ist eine Posse! Diese will der Verf. 
nicht, denn §. 12, S. 44 sagt er: „Hat man einmal mündli
ches Verfahren eingefübrt, so muss man auch annehmen, 
dass die Mündlichkeit auf die Überzeugung des Rich
ters einen Einfluss, und zwar einen der Wahrheit för
derlichen, gehabt habe.“ Der andere Widerspruch liegt 
in der Anordnung einer mündlichen zweiten Instanz ne
ben einer schriftlichen ersten, nachdem Verf. S. 28 er
klärt hat, dass schriftliches und mündliches Verfahren 
nur nach, nicht neben einander bestehen könnten. Erst
lich verlangt er ein Nebeneinanderbestehen der Prin
cipe in demselben Processe, denn erste und zweite 
Instanz sind nur der Zeit, nicht ihrem Zwecke gemäss 
nach einander: dieser ist die Findung des richtigen Ur

*) Dr. Krug hält seinen Vorschlag für neu. Siehe dagegen I 
Dr. Schwarze in seiner hier unter 2 angeführten Schrift S. 51. i

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 3.)
^r- 2« Oer Verf. geht von dein Streite über das 
accusatorische und inquisitorische Princip und den Pro- 
cess aus und behauptet, dass nur die Form des accu- 
satorischen Processes in dem Institute der Staatsanwalt-

‘aft sich geltend mache: sie diene als Mittel der 
lennung der Functionen des Inquirenten, des Richters 

UH< ./ ^“^iasenden. Aus dem Anklageprincip leitet 
er ‘ ie .ormelle Vertheidigung her (§. 1). Es handele 
sic > ‘ aber nur um Beibehaltung der Garantien des ge
genwärtigen Strafverfahrens und deren Herübernahme 
Inas lleue. Diese Garantien seien Entscheidungs- 
oründe und Rechtsmittel, welche weder von dem in
quisitorischen noch von dem accusatorischen Princip 
abhängen (§. 2). Auf die zweite Instanz, welche er 
aus dem römischen Rechte deducirt (S. 3) geht Verf. 
weiter ein und weist namentlich nach, dass „die zweite 
Instanz nicht auf eine Prüfung des Erkenntnisses erster 
Instanz nach dem derselben vorgelegenen Material be
schränkt sein solle, sondern berufen sei, den Unter
suchungsfall auf Grund der ihr vorgelegten Beweismo
mente nochmals zu prüfen und nach dem Resultate 
dieser Prüfung ihre Entscheidung zu ertheilen“. Ge
nauere Feststellung und Hebung der Widersprüche in 
zweiter Instanz sei also ein Vortheil vor der ersten, 
welcher dem Zwecke derselben, einer nochmaligen 
Prüfung der Sache (S. 12) entspreche (§. 4)., Der Verf. 
geht in folgender §. 5 auf die Möglichkeit über, auf 
Grund der mündlichen Verhandlungen Entscheidungs- 
gründe zu ertheilen, welche er aus den vorhandenen 
Thatsachcn, aus der Übung der Richter des öffentlichen 
^erfahrens, aus dem stärkern und treuem Eindrücke 
mündlicher Verhandlungen nachweist. Hierauf verwirft 
er die Bestimmung der badenschen neuen Strafprocess- 
ordnung über die zweite Instanz wegen der Beschrän
kung des Berufungsrechts und des Mangels einer voll
ständigen Reproduction der Verhandlungen in zweiter 
Instanz (§. 6) um] die (]es preussischen Gesetzes vom 
17. Juli 1846, weil nur neue Beweismittel in zweiter 
Instanz aufgenommen werden können und in der drit
ten die einzelnen Thatsachen als erwiesen anzunehmen 
seien, die Abänderung des zweiten Erkenntnisses nnr 
msoweit vorgenommen werden könne, als es von er
ster abweiche (§• 7). Diese Tadelgründe gelten noch 

mehr vom würtembergischen Gesetze (§. 8). Die Be
antwortung zweier Fragen: 1) sollen die erkennenden 
Richter an eine gesetzliche Beweistheorie gebunden 
sein? und 2) soll dem Recursgerichte auf den Antrag 
der Staatsbehörde das Recht der reformatio in durius 
zugestanden werden? schiebt der Verf. hier ein and 
verneint beide (§. 9. 10). Die letztere Verneinung muss 
Ref. angreifen und verweist deshalb auf den Schluss 
dieser Anzeige. Den Beschluss der Vorbemerkungen 
macht eine kurze Hin Weisung auf den Nutzen der Staats
anwaltschaft, auf die trostlose Stellung der Vertheidi
gung und die Nothwendigkeit, sie zu heben (§. 11). 
Namentlich sind die Anträge auf Berechtigung des Ver*  
theidigers mit dem Angeklagten schon bei der Vorun
tersuchung im Beisein von Gerichtspersonen, nach dem 
Schlüsse aber ohne diese zu sprechen, die Protokolle 
über die Zeugenverhöre während derselben noch einzu
sehen und bei der mündlichen Verhandlung frei den 
Zeugen und Sachverständigen Fragen vorznlegen, sehr 
zu beherzigen. Die mit §. 12 beginnende Beantwortung 
der Frage: wie sich die oben bezeichneten Garantien 
(Entscheidungsgründe und zweite Instanz) mit dem münd
lichen Strafverfahren vereinigen lassen? hebt mit einer 
Bekämpfung der Schrift unter 1 an. Eine Schilderung 
der Voruntersuchung nach den in den bestehenden 
Gesetzen über mündliches Verfahren enthaltenen Be
stimmungen. §. 13 zeigt, dass sie hinreichend ausführ
lich sei, das Verweisungserkenntniss nur die Compe- 
tenz des Gerichts feststelle und in der französischen 
Einrichtung die Schnelligkeit bedinge, und also genüge, 
nur dem Hauptverfahren eine ausreichende Unmittelbar
keit zu geben (§. 14). Die Treue und vollständige Vor
führung des Materials muss zunächst für die Richtig
keit des Urthels bürgen. Die Auflassung der Verhand
lungen sei dabei eine frischere und treuere, als die bei 
Relationen aus schriftlichen Acten, die Controle durch 
Richter, Staatsanwalt und Vertheidiger genauer. Auch 
des Letztem schlimme Stellung wird S. 60 richtig ge
würdigt. Ebenso angemessen wird die sogenannte Par
teienöffentlichkeit abgewiesen (S. 61).

Dr. Kruff’s Grund, dass die zweite Instanz mit ei- 
o < »1 •

nem mündlichen Verfahren unvereinbar sei, wen sie 
Actenmässigkeit und Entscheidungsgründe voraussetze, 
widerlegt der Verf. §. 15 dadurch, dass er das Vor
handensein und die Möglichkeit beider im mündlichen 
Verfahren nach weist. Es sei nämlich Actenmässigkeit 
für die zweite Instanz nur das Erforderniss, dass dem
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Richter zweiter Instanz dasselbe Material wie dem er
sten «’eboten werde, und die Entscheidungsgründe seien 
demselben nur von geringem Werthe. §. 16 wird Dr. 
Krug’s Ansicht, als sei das Verweisungserkenntniss ein 
erstes Haupterkenntniss in Form einer Anklage dadurch 
abgefertigt, dass derVerf. zeigt, wie einmal dieseVer
weisungserkenntniss weder dem Gesetze noch der öf
fentlichen Rechtsüberzeugung nach für eine Verurthei- 
lung gehalten werde,— sodann aber gerade diese, die 
Hauptsache, gar nicht enthalte, und endlich den Cha
rakter der That ganz unentschieden lasse. Abgehend 
vom Vergleiche mit den ausländischen Processen, ver
neint der Verf. §. 17 die Annehmbarkeit des Vorschlags 
des Dr. Krug: „Der Staat könne nicht zugeben, dass 
die Wahl des Strafverfahrens dem Angeschuldigten über
lassen bleibe.u Der Staat gewähre dann nur Eine In
stanz, das Recursgericht, da vor demselben ein ganz 
anderes Verfahren stattfinden würde, nicht eine Wie
derholung : er falle in einen Widerspruch, wenn er das 
eine Verfahren für einen Theil der Gerichte, das zweite 
für den andern Theil annehme, er werde die Berufun
gen auf die zweite Instanz vermehren. Die Vorbedin
gungen der Vorschläge des Verf. sind 1) gänzliche 
Trennung der Justiz von der Verwaltung, 2) Abschaf
fung der Patrimonialgerichtsbarkeit, 3) collegialische 
Bezirksgerichte erster Instanz. §. 18. Hiernächst schlägt 
er vor: Staatsanwaltschaft, in deren Händen die Justiz
polizei sich concentrire, — die strafbaren Handlungen 
in drei Klassen hinsichtlich ihrer Schwere zu theilen, 
deren erste Klasse von Einzelrichtern, die zweite von 
der ersten Instanz, die dritte von den Appellationsge
richten abgeurtheilt werden sollen. Anzeigen der Ver
brechen sind dem Staatsanwalt zu machen, der die Un
tersuchung zu beantragen hat. Die Voruntersuchung 
wird vom Bezirksgerichte durch einen Inquirenten be
trieben. Bei den Verbrechen der ersten Klasse ent
scheidet der Inquirent sofort nach der geschlossenen 
Untersuchung, und dem Verurtheilten oder dem ab in
stantia Absolvirten steht die Berufung an das Bezirks
gericht frei. Hier wird die Angabe des Verfahrens 
vermisst. Dasselbe muss doch nach vorgängiger Vor
ladung mit Angabe der Beschuldigung mündlich sein. 
Bei Verbrechen zweiter oder dritter Klasse sind die 
Voruntersuchungsacten einer Deputation des Appella
tionsgerichtshofs vorzulegen, welche über Einleitung 
des mündlichen Verfahrens oder Sistirung der Sache 
entscheidet. Die mündliche Verhandlung der Verbre
chen zweiter Klasse geht vor dem Bezirksgerichte vor, 
welches ein Appellationsgerichtsmitglied als Vorsitzender 
leitet. Gegen dessen Entscheidung steht Berufung an den 
Kreis°*erichtshof  zu. Verbrechen dritter Klasse werden 
vor dem Kreisgerichtshofe verhandelt und es besteht die 
zweite Instanz in dem Oberappellationsgerichte. Das Re
cursgericht entscheidet in geheimer Sitzung über die Be
weismittel, hinsichtlich der es Reproduction verlangt.

Diesen Vorschlägen folgt eine Rechtfertigung §.21. 
22, welche zu summarisch ist, um einen genügenden 
Auszug zu gestatten. Den Schluss macht die Beant
wortung der Frage, ob der Richter an den Antrag des 
Staatsanwalt gebunden sein solle (S. 96). Bei der gänz- 
ichen Verschmähung des Anklageprincips (§. 1) kommt 

natürlich der Verf. zur Verneinung dieser Frage, mit 
welcher er*  denn Alles geradezu wieder vernichtet, was 
S. 95 sehr richtig über den Werth der Anklage in Be
zug auf die Vertheidigung gesagt ist.

Ehe Ref. die Anzeige dieser Schriftchen schliesst, 
muss er kurz noch einige Worte im Allgemeinen an
fügen. Die Schrift unter l hat er nur mit Bedauern 
aus der Hand legen können. Das unbefangene Urtheil 
aller Männer von Fach in Deutschland verlangt eine 
Änderung des heimlich schriftlichen Strafverfahrens. 
Der vorliegende Vorschlag soll angeblich eine Än
derung enthalten, und will bei zähem Anklammern 
an längst erkannte Übel eine gründliche Verwirrung 
der ganzen Processgrundsätze, wie man sie bisher 
angenommen, abgesehen von der wirklichen Unmög
lichkeit für einen wohlorganisirten Strafprocess. Er 
geht aus von einem in seiner Stellung und als Schrift
steller geachteten« Manne, den die Regierung zur 
Mitberathung des neuen Strafprocessentwurfs berufen 
hat. Was könnte man von Letztem erwarten, dessen 
Grundlagen nach der Meinung der grossen Mehrzahl 
auf dem letzten Landtage Mündlichkeit, Öffentlichkeit 
und Anklagschaft sein sollten, spräche diese Schrift 
die Ansicht der ganzen Commission aus ? Anders mit 
der zweiten Schrift. Zwar lehnt Ref. auch hier die 
dogmatische Übereinstimmung zwischen des Verf. und 
den eigenen Ansichten für eine grosse Anzahl von 
Punkten entschieden ab. Die einzige wirkliche Verbes
serung, das Ziel eines guten Strafverfahrens ist das 
Geschwornengericht, weil nur imd allein von ihm ge
rechte statt richtiger Urthel zu erwarten sind, weil nur 
in ihm die Gewähr einer gerechten Strafrechtspflege 
gegeben is.t, und weil endlich alle Versuche, ein rein 
juristisches Gericht mit den Vortheilen des Geschwor- 
nengerichts zu bekleiden, da fruchtlos geblieben sind, 
wo die Rechtswissenschaft so getrennt vom praktischen 
Leben und von den übrigen Wissenschaften dasteht, 
wie auf dem gegenwärtigen Standpunkte unserer Aus
bildung alle Fachwissenschaften für die tiefere Kennt- 
niss. An den englischen, an den französischen und 
sonstigen Gesetzen mag im Einzelnen viel zu tadeln 
sein: dafür will man auch keins von ihnen, sondern 
ein deutsches Geschwornengericht, ohne jene erkann
ten Mängel, so weit Menschenweisheit sie vermeiden 
kann. Dennoch wendet sich Ref. mit Freuden zu dem 
Inhalte der zweiten Schrift, weil er überzeugt ist, dass 
in der friedlichen Entwickelung der .Gesetzgebung die 
Macht des conservativen Systems zu gewaltig ist, um 
eine so vollständige Umwälzung, wie die Einführung des
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eschwornengerichts an die Stelle des heimlich schrift- 

Inquisitionsprocesses auch nur auf dem einzigen 
e de des Strafprocesses mit einem Schlage zu erlauben, 
as constitutionelle Staatsleben schreitet langsam und 

sic ler, nur in der Selbst- und in der Volksherrschaft liegt 
die lyrannei der Willkür, folglich die Befugniss zur Um- 
des^r1” ^arum stimmt Ref. nicht mit den Anhängern 
t . esc^wornengerichts, welche lieber den jetzigen 
.. ^J’Ssten Zustand beizubehalten. als einen auf Münd- 

c 1 eit, Öffentlichkeit und Anklagschaft gebauten Pro- 
cessentwurf mit juristischen Richtern anzunehmen ra-

*en. Gegentheil begrüsst er freudig die Vorschläge 
1 es Hrn. Sch. ajs zweckmässige Übergänge, an denen 
€1 nur noch nachstehende Ausstellungen zu machen hat.

Hr. Sch. erwähnt der Actenmässigkeit wenig, aber 
och gerade bei der zweiten Instanz als deren Grund

ige. Der Vertheidiger des mündlichen Verfahrens muss 
lesen Begriff ganz verwerfen, wenn er mehr umfassen 

so , als die dem Richter nothwendige Anleitung zur 
\ ornahme der mündlichen Verhandlung. Auf eine Ur- 
kundhehkeit kommt es allerwegen nicht an, denn alle 

roebnisse in der Tagfahrt heben den sie betreffenden 
n la t der Acten für den Richter auf, so dass er nur 

nach seiner innern Überzeugung zu den Protokollen 
zurückkehrt. Die Actenmässigkeit ist das Gespenst, 
Welches den Anhängern des schriftlichen Untersuchungs
verfahrens als Popanz gegen die grosse Masse dient.

Einen viel zu grossen Werth legt man fortwährend 
auf die Entscheidungsgründe. Sie mögen gegeben wer
den, um den Zusammenhang der Strafe mit dem Gesetz 
zu erweisen; sie sind in der Kürze und Klarheit, wie 
die Richter am Rhein und in Frankreich sie geben, 
treffliche Mittel zur Rechtsbelehrung des Volks, aber 
sie dem zweiten Richter gleichsam als Anleitung zu 
geben, ist ein sehr gefährlicher Grundsatz, welcher 
noch entschiedener die Gefahr für das Recht, welche 
in der zweiten Instanz über die Thatfrage vorliegt, her
ausstellt. Das zweite Urthel ist alsdann ein juristisch- 
wissenschaftliches Ergebniss, nicht ein Richterspruch. 
Barum ist denn auch die zweite Instanz, wenn nicht 
wegen Gesetzwidrigkeiten Cassation des Urthels eintre
ten muss, ganz zu verwerfen. Sie untergräbt dasVer- 
trauen zum Recht im Allgemeinen und zur Gerichts- 
pflege insbesondere. Wenn der Bürger die Verschie
denheit der Rechtsauslegung durch sie geheiligt sieht, 
glaubt er nicht an Erlangung eines unbedingt gerechten 
Urthels, er betrachtet die zweite Instanz als Milderungs
mittel. Soll sie aber nun einmal bestehen, dann muss 
Ref. unbedingt die Nothwendigkeit der freien Verthei- 
digung auch in zweiter Instanz anerkannt verlangen, 
namentlich wenn das Verfahren vor ihr — wie gar nicht 
zu umgehen wiederholt werden soll. Inconsequent 
scheint Hr. Sch. zu handeln, wenn er bei Beibehaltung 
der zweiten Instanz und Einführung der Staatsanwalt
schaft die reformatio in durius verbietet. Der vom

Verf. selbst festgehaltene Zweck des Strafverfahrens, 
möglichst nahe an die materielle Wahrheit zu kommen, 
streitet gegen dieses Verbot ebenso wie das Erforder
niss, der ausübenden Strafgewalt dadurch gebührende 
Achtung zu verschaffen, dass ihre begonnene Verfol
gung eines wirklich verübten Verbrechens auch ein be
friedigendes Ergebniss habe. Die angezogenen Gründe 
widerlegen den Satz nicht, dass einmal der Staat als 
Kläger das unbestrittene Interesse an einem gerechten 
Urtheil habe, und zweitens die zweite Instanz zur Ver
hütung von Ungerechtigkeit, nicht zur Milderung der 
erkannten Strafen errichtet ist. Die allgemeinen Rück
sichten des Verf. werden durch andere, das Ansehen 
der ersten Instanz, die nothwendige Busse des Verbre
chens, die Voraussetzung der grössern Treue der Be
weismittel in erster Instanz bei grösserer Frische und 
somit das Vorurtheil der treffendem Gerechtigkeit, das 
Näherstehen des ersten Richters in Bezug auf Person 
und Thatsache, aufgehoben. Dagegen muss Ref. dem 
Verf. beistimmen, wenn er bei dem Rechte einer re
formatio in durius für den Angeklagten eine dritte In
stanz fordert. Denn wenn man überhaupt zwei Urtheile 
für die Gerechtigkeit mehr sicherstellend ansieht als eins, 
dann werden drei, vier u. s. w. immer mehr Sicherheit ge
währen und man führe so viel als möglich Instanzen ein.

Mit Leidwesen hat Ref. die Verkleinerung des An- 
klageprincips in der zweiten Schrift wahrnehmen müs
sen. Es ist hier nicht der Ort, nachzu weisen, welche 
Verwirrung man in die Lehre von dem Anklageprincip 
und von dem Untersuchungsprincip durch die Ansicht 
gebracht hat, dass das letztere allein dem Staate das 
Recht zu Verfolgung der Verbrechen ohne Anklage 
des verletzten Privaten ertheile. Aber den Einfluss die
ser Geringschätzung des Anklageprincips, welches nun 
nur noch auf die Form einigen Einfluss üben darf, er
sieht man deutlich aus zwei Stellen dieser Schrift. Ein
mal nämlich richtet der Verf. nicht seinen Kampf ge
gen eine der verderblichsten und ungerechtesten Ein
richtungen in dem inquisitorischen Processe, nicht ge
gen die absolutio ab instantia, an deren Abschaffung 
man allerwärts arbeitet, und sodann gestattet er dem 
Richter, von dem Anträge des Staatsanwalts abzuge
hen. Nichts wol beleidigt das Rechtsgefühl mehr als 
die Berechtigung des Richters, den Angeklagten, wel
chen er nicht überführen konnte, wegen einiger gegen 
ihn sprechenden Indizien mit einem unauslöschlichen 
Schandflecken zu behängen. Wollte ein Richter ohne 
gesetzliche Vorschrift sich dies erlauben, so würde man 
ihn entweder der Feigheit oder der Bosheit zeihen, weil 
er entweder nicht Muth genug habe, zu verurtheilen, 
oder zu erbittert sei, um den nicht überführten Ange
klagten ohne Nachtheil zu entlassen. Das Gesetz ist 
freilich über solchen Vorwurf, jedoch nicht über an
dere erhaben. Es ist ohne Widerrede ungerecht. Der 
Richterspruch darf nur ein Schuldig oder Nicbtschul-
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dig aussprechen, nicht die Möglichkeit, nicht den sub- 
jectiven Verdacht einer Schuld. Die dem Staate ein
geräumte Gewalt, den Schuldigen zu strafen, ist etwas 
so Wichtiges, die natürliche Freiheit des Menschen so 
Gefährdendes, dass die Schranken ganz bestimmt und 
sicher gezogen, alle Willkür verbannt, alle Überschrei
tungen unmöglich gemacht sein müssen. Namentlich 
muss aber der Gebrauch derselben nur auf den erbrach
ten Beweis der Berechtigung dazu beschränkt sein. 
Wo dieser Beweis fehlt, darf sie auch nicht mit blos
sen Andeutungen eintreten. Denn sie ist nicht da, um 
dem Staatsbürger ein Denkzeichen ihrer Thätigkeit an
zuhängen , sondern lediglich um den überwiesenen Ver
brecher mit der Busse zu belegen, welche das gerechte 
Gesetz auf eine wirklich begangene, nicht auf eine 
mögliche Schandthat gelegt hat. Zu einem solchen 
Auswuchs, wie wir die absolutio ab instantia nennen 
müssen, konnte nur eine von dem praktischen Leben 
ganz entfernte Untersuchungstheorie führen, welche in 
ihrer langjährigen Vermischung mit der Polizeigewalt 
des Staats sich einbildete, den Bemühungen des unter
suchenden Richters für Herbeibringung wenigstens eini
ger vetdächtigenden Thatsachen einen Lohn gönnen zu 
müssen. Weg mit diesem Überbleibsel einer traurigen 
Verkennung der Würde der Strafgewalt’

Die andere Bestimmung, welche aus der Verdrän
gung des Anklageprincips sich erklärt, ist die dem Ge

Kurze Anzeigen.
Geschichte.

Historisches Taschenbuch. Herausgegeben von Frie
drich v. Raumer. Neue Folge. Neunter Jahrgang. 
Mit dem Bildnisse Friedrich v. Raumer’s. Leipzig, 
Brockhaus. 1848. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Es würde vollkommen überflüssig sein, etwas zum 
Lobe des vorliegenden Werkes zu sagen, das seinen 
innern Werth immer durch sich selbst, und auch dies
mal wieder in seiner verjüngten Erscheinung, documen- 
tirt hat. Der neue Jahrgang enthält fünf Abhandlun
gen: 1) über Verfassung und Geschichte der Städte 
in Belgien während des 18. Jahrh. bis auf die neueste 
Zeit, von W. A. Arendt, eine Fortsetzung des treff
lichen Aufsatzes des Verfassers aus dem Jahrg. 1845. 
2) Uber die römische Staatsverfassung, von Friedr, 
v. Raumer. 3) Kurfürst Johann Georg III. bei dem 
Entsätze von Wien im J. 1683, nebst einem Anhänge, 
den Antheil Sobiesky’s an dem Entsätze und eine Dar
stellung der Ereignisse bis zum Schlüsse des Feldzugs 
enthaltend. 4) 1 hilipp Franz und Johann Philipp, Wild- 
und Rheingrafen zu Dhaun. Ein Reichsstandsdasein im 
Jahrhundert der Reformation, von F. W. Bartholdt. 
5) Das Trauerspiel in Afghanistan, von Karl Friedrich 
Neumann. Es ist diesmal der letzte Aufsatz, welcher 
ganz besonders das Interesse des Lesers auf sich zieht, 
weniger wegen der traurigen Schicksale der Briten 
auf ihrem Rückzüge, der an Greueln den der Franzo- 

richtshof gewährte Befugniss, über den Antrag des 
Staatsanwalts hinauszugehen, um so unbegreiflicher bei 
Hrn. Sch., als derselbe einmal eine so gründliche Vor
untersuchung verlangt, sodann aber auch S. 95 die 
Noth Wendigkeit so wahr schildert, der Vertheidigung 
die Anschuldigungen bestimmt vorzulegen, damit sie 
mit hinreichender Kraft sich gegen die Beweismittel 
wenden könne und nicht in die Luft fechten müsse. Je 
genauer die Voruntersuchung betrieben wird, um so 
leichter wird es dem Untersuchungsrichter, dem Staats
anwalt bei dem Bezirksgerichte und bei dem Kreisge
richte, sowie der Anklagekammer in vereinten Kräften 
gelingen, den richtigen Punkt der Anklage zu finden. 
Und wenn neue Thatsachen in der Tagfahrt sich erge
ben, muss es dem »Staatsanwalt freistehen, seinen An
trag fallen und neue Untersuchung einlciten zu lassen. 
Hiermit ist das Ansehen der Strafgewalt völlig gesichert; 
ebenso aber auch der Angeklagte. Man bedenke vor 
Allem, dass dem Staate alle Mittel zu Erbringung des 
Beweises zu Gebote stehen, der Angeklagte aber selbst 
vor dem Geschwornengerichte der schwächere Einzelne 
bleibt, welchem nur durch Vermittelung der Behörde 
den Beweis zu erheben möglich ist. Alle Gründe, welche 
für eine Anklage sprechen, gelten gegen die Berechti
gung des Richters von der aufgestellten Anklage bei 
seinem Richterspruchc in irgend einer Weise abzugehen.

Leipzig. A. H’. Volkmann, 

|sen aus Russland um Vieles überwog, — hier bleibt 
। alle Schilderung der Spätem hinter dem lebendigen 
I Gemälde Derer zurück, welche mit gelitten haben und 
i welche, wie die Lady Sale in ihrem Journal of the 
| Disasters in Afghanistan ein solches entworfen haben. 
I Wichtiger ist der Aufsatz durch die klare Darle^un«*  
! der politischen Veihältnisse Hochasiens, wie die beiden 
i mächtigsten Reiche der Welt, Russland und England, 
| bereits soweit .vorgedrungen sind in der Bezwingung 
! Asiens ., dass eigentlich nur die beiden Reiche Persien 
und Afghanistan sie trennen, dass aber von beiden Sei
ten bereits gearbeitet wird, diese trennende Masse aus 
einer unabhängigen Neutralität herauszureissen, um sie 
dem erklärten Eigenthum einzufügen. Während Russ
land den Hof von Teheran bereits beherrschte, strebte 
England in Afghanistan nach einem Gleichen. Die 
aufgewandten Mittel, um welche die von hinten an
rückende Politik nie verlegen ist, ihr Spiel gegen ein
ander, die Versprechungen der Agenten und Gesand
ten , — Alles dies ist uns sehr klar vorgelegt. Unter 
den russischen Emissären in dieser Angelegenheit kommt 
auch ein Fries, der Sohn des berühmten Philosophen in 
Jena, vor. Man sieht aus Allem, dass ein Zusammen
stoss von England und Russland wol noch einige Jahre 
hingehalten werden könne, aber unvermeidlich ist 
er bereits geworden, und es ist gewiss nicht zu viel 
behauptet, wenn man sagt, dass von diesem Ereignis» 
an leicht eine ganz neue Epoche in der Weltgeschichte 
sich datiren möge.

Verantwortlicher JRedacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I«eipzigr.
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Vergleichende Anatomie.
Lehrbuch der vergleichenden Anatomie, von v. Siebold 

und Stannins. Ersten Theiles zweites Heft. (Von
Siebold.} Berlin , Veit. 1847. Gr. 8. 1 Thlr. 

10 Ngr.
Wir beeilen uns, die Fortsetzung des von uns vor 
Kurzem besprochenen Werkes anzuzeigen. Zunächst 
sind wir dem Verf. und uns einige Berichtigungen in 
unserer frühem Beurtheilung schuldig. Wir hatten es 
in Zweifel gelassen, ob die Gift- oder Angelorgane der 
Hydren wirklich mit den Bläschen in der Haut des 
Thieres steckten. Wir müssen jetzt, nachdem wir die 
Hydren nochmals untersucht und mit den, gleiche Er
scheinungen zeigenden Turbellarien verglichen haben, 
v. Siebold’s Angabe bestätigen. Wenn wir ferner sag
ten, der Verf. hätte sich über die Deutung der Madre- 
porenplatte nicht ausgesprochen, so beruht dies gleich
falls auf einem 11 rthum, da 110, wa^ darüber be
kannt, zusammengestellt ist.

Zu dem vorliegenden Hefte müssen wir noch ei
nige Blätter des ersten zählen, mit denen das achte 
Buch, die Anatomie der Ringelwürmer enthaltend (S. 186 
— 233) beginnt.

Auch hier wird ein so reichliches Material geboten, 
mit der sorgfältigsten Benutzung und Angabe der Quel
len, dass dadurch der Werth des Unternehmens sich 
unzweideutig herausstellt. Eine genauere Analyse des 
Gegebenen ist in diesen Blättern nicht an ihrem Orte, 
und wir beschränken uns, wie früher, auf einzelne Be
merkungen.

Der sechste und siebente Abschnitt des achten 
Buches handelt von dem Circulations- und Respirations
system. Wer sich einmal mit dergleichen Untersuchun
gen beschäftigt hat, kennt die hier zu überwindenden 
Schwierigkeiten. Wo ist arterielles, wo venöses Blut? 
Riese Frage ist schwer zu beantworten. Aber nicht 
sowol in (]em ..Vorhandensein einer so grossen Menge 
von Queranastomosen scheint uns die Unmöglichkeit 
gegeben, dass Venen- und Arterienblut scharf von ein
ander getrennt bleiben können.44 sondern in dem Um
stande, dass diese Queranastomosen sich nicht zu ei
nem eigentlichen Capillargefässnetz ausbilden. Zu den 
Respirationsproben der Nemertiner hat Ref. im Laufe 
dieses Sommers bei verschiedenen Strudelwürmern (z. B. 
Microstomnm lineare) Analogie gefunden. Zu ergänzen 
ist die Ansicht von Quatrefages, indem nach diesem

Naturforscher (Ann. d. sc. nat. 1846 oder Froriep’s 
Not. April 1847) die Grübchen der Nemertiner dem 
Gehirnorgane der Mollusken entsprächen, was uns je
doch nicht wahrscheinlich ist.

Auch die Deutung der Geschlechtsorgane, nament
lich der Lumbricinen, ist bis jetzt eine ungenügende. 
Bei Saenuris variegata und Nais proboscidea will der 
Verf. ein ähnliches Verhältniss, wie bei vielen Schnecken 
erkannt haben, nämlich eine Ineinandersackung der 
männlichen Samendrüse in die weiblichen Eierstöcke.“ 
Uber die Hirudineen ist noch zu vergleichen: „Uber die 
Geschlechtstheile von Clepsine und Nephelis von Dr. 
Fr. Hülle44 in Müller’s Archiv, 1846.

Neuntes Buch: Die Acephalen, S. 234—295.
Zehntes Buch: Die Cephalophoren, S. 296—362.
Eilftes Buch: Die Cephalopoden, S. 363—414.
Nach dem nun einmal angenommen Princip mussten 

die Mollusken in drei Klassen geschieden und demge
mäss in drei Büchern behandelt werden, wodurch aller
dings die Anatomie an Übersicht gewonnen hat, die 
Vergleichung aber wiederum gänzlich dem Leser an
heimgestellt ist.

Unter den Acephalen sind, wie gewöhnlich, die 
Tmiicata, Brachiopoda und Lamellibranckia (wofür wir 
Lamellibranchiata möchten) begriffen; unter den Ce
phalophoren die Pteropoda, Heteropoda und Gastero- 
poda. Was die Pteropodengattung Sagitta betrifft, so 
sind wir nach neuern Beobachtungen von Wilms (Ob- 
servationes de Sagitta. Diss. inang. [Berol. 1846]) ge
neigt, da sich Borstenbündel gefunden haben, „sie 
auch unter den hermaphroditischen Cephalophoren ganz 
isolirt dasteht,44 sie bei den Anneliden unterzubringen. 
Neu, nach einer noch ungedruckten Arbeit Kölliker’s, 
ist bei den Gasteropoden die Unterordnung Apnensta, 
worüber der Verf. sagt: „W'as die unten aufgestellte 
Unterordnung Apneusta und ihre beiden Familien Anan
gia und Angiophora betrifft, so ist dieselbe in dieser 
Weise von Kölliker den übrigen, mit gesonderten Athem- 
werkzeugen ausgerüsteten Gasteropoden gegenüber ge~ 
gründet worden. Es ist diese Eintheilung jener so 
höchst interessanten Gruppe kleiner Gasteropoden um 
so lieber angenommen worden, als sie in den anatomi
schen Verhältnissen dieser Thiere ihre Bestätigung fin
det, und sich die von Quatrefages für jene Gruppe ge
wählte Bezeichnung Phlebenterata nach andern sorgfäl
tigen Untersuchungen als ungeeignet herausgestellt hat.44

Noch wenig vorbereitet sind die mitgetheilten, erst 
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in der neuesten Zeit durch Milne Edwards und Valen- 
ciennes vervollständigten Beobachtungen über die Ge
fässsysteme der Acephalen und Cephalophoren, nach 
denen cs höchst wahrscheinlich ist, „dass allen Ace
phalen (und mutatis mutandis auch Cephalophoren) nur 
ein Arterien- und Venensystem bestimmt zukommt, dass 
aber ein, diese beiden Systeme verbindendes Capillar- 
gefässnetz nur in dem Athemorgane vorhanden ist und 
in den übrigen Theilen des Körpers fehlt, wobei das 
Blut aus den offenen Enden der Arterien in die Zwi
schenräume (Lacunae) des Körperparenchyms hinaus
tritt und nachher durch' an den peripherischen Enden 
der Venen vorhandene Öffnungen in das Venensystem < 
wieder zurückkehrt.

Wie weit bei den Cephalopoden sich eine Über
einstimmung mit diesen Verhältnissen zeigte ist noch 
ungewiss. Über das bei Acephalen und Cephalophoren 
beobachtete Wassergefässsystem will der Verf. nach 
den mancherlei Bedenklichkeiten, welche sich dagegen 
erheben, ein positives Urtheil noch nicht aussprechen. 
Aber bei den Cephalopoden „lässt sich das Vorhanden
sein eines Wassergefässsystems nicht verkennen.-

Unter die Cephalopoden sind als männliche Octo- 
poden die bisher für Parasiten gehaltenen Hectocotylen 
aufgenommen worden, nach Kölliker’s Untersuchungen.

Die Hectocotylen haben Kiemen und ein Herz mit 
Arterien und Venen, können daher keine Helminthen 
sein, sie haben dagegen mit den Cephalopoden die con- 
tractilen Farbenzellen der Haut, die Form der Sperma- 
tozoiden und Saugnäpfe gemein, auch ist die Muskel
masse ihres Leibes ganz so, wie bei einem Uephalopo- 
denarme construirt. Die Cephalopoden welchen die 
Hectocotylen angehören, sind alle Weibchen, und d.e 
Hectocotylen sämmtlich Männchen; endlich enthalten 
-ewisse Octopoden hier Embryonen, welche ganz einem 
Hectocotylus ähnlich sehen.“ Wir schhessen hiernnt 
unsern Bericht, indem wir uns haben begnügen müs
sen, nur hier und da auf besonders mteressante Par
tien aufmerksam zu machen. Niemand wird es be
reuen , sich das Werk anzuschaften, obgleich, gegen 
das Versprechen der Buchhandlung, das Ei scheinen 
des zweiten Heftes bedeutend verzögert ist, und wir 
ausserdem noch einem dritten Hefte, die Gliederthiere
enthaltend, entgegensehen. 

Jena. O, Schmidt.

Deutsche Alterthümer.
Der Egsterstein in Westfalen. Nochmals besprochen 

von H. F. Massmann. Nebst getreuen Abbildungen 
von Ernst v. Bandel. Weimar, Landes-Industrie- 
Comptoir. 1846. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Der Egsterstein bei Horn in Westfalen, jenes merk- 
würdige°Denkmal der Natur und Kunst, hat schon früh

die Aufmerksamkeit erregt und ist daher oft untersucht, 
beschrieben und abgebildet worden. Über seine Bedeu
tung und Bestimmung sind sehr verschiedene Meinun
gen an den Tag gegeben. Dass sie alle mehl oder 
minder irrig, sowie, dass die bisher gelieferten Abbil
dungen alle ungenau und unbrauchbar sind, zeigt die 
genannte Schrift, welche zwei tüchtige Männer, den 
rühmlich bekannten Forscher deutscher Sprache und
Alterthümer H. F. Massmann und den nicht minder be
rühmten Künstler E. v. Bandel zu Verfassetn hat.

Die Schrift zerfällt in sechs Abschnitte und einen 
Anhang und ist geziert durch drei grosse Steindrücke, 
einen Kupferstich und 14 eingedruckte Holzschnitte.

Der erste Abschnitt, „die Kreuzabnahme^, beschäf-
ti^t sich mit der berühmten Darstellung in Basrelief. 
Zuerst werden die bisher erschienenen Schriften und 
«•ele^entlichen Abhandlungen über den Egsterstein und 
seine Merkwürdigkeiten, dann die bisher erschienenen 
Abbildungen genannt und kurz besprochen. Daun 
kommt der Verf. auf die von Hrn. v. B. 1838 gemachte, 
1845 verbesserte genaue und hinlänglich grosse Zeich
nung des Basreliefs, welche dem Buche beigegeben ist. 
Hr. M. verbreitet sich über die Vorzüge dieser Zeich-
nung vor allen andern, und man muss gestehen, dass 
diese Vorzüge einleuchten. Es wird darauf von dem 
oft misverstandenen Inhalte des Basrelief gehandelt und 
unter andern sehr bezeichnend also gesagt: „Streng 
genommen, sind . . .‘in unserm Gebilde zwei und, wenn 
man will, drei, in der Geschichte und Schrift geschie
dene Momente verbunden worden. Einmal der Tod 
Jesu. Es ist vollbracht — der Sohn ist zum Vater 
heimgegangen, der soeben, nach frühester und späte
ster Auffassungs- und Darstellungsweise des ganzen 
Mittelalters, seine Seele in Kindesgestalt in Empfang 
genommen. Noch vor dem Verscheiden aber verfin
sterte sich die Sonne und die Schöpfung. Zweitens die 
Abnahme vom, Kreuze. Zu beiden drittens das Harren 
der Geister in der Hölle auf des langersehnten Siegers 
Niederfahrt. Das ganze Basrelief theilt sich dadurch 
auch eigentlich in drei Theile. Ist die untere Darstel
lung, ihrer Natur nach und um der Kreuzigung Grund 
und Boden zu gewinnen, bestimmter von letzterer, als 
der Hauptdarstellung, gesondert worden, so bildet auch 
der Querbalken des Kreuzes einen natürlichen Abschnitt 
für den obern himmlischen Raum, da Sonne und Mond 
trauern und Gott der Vater zeugend und segnend er
scheint.” Das Einzelne ist vorher und nachher weiter 
ausgeführt. Man trifft in diesem Abschnitte viele feine 
Kunstbemerkungen.

Der zweite Abschnitt, „die leisen und Kapellen“, 
beschreibt sehr genau die ganze Örtlichkeit des Egster- 
steins. Neun eingedruckte Holzschnitte und der Kupfer
stich auf dem Titel gehören dazu. Dieser letzte ent
hält eine allgemeine Ansicht des ganzen Denkmals.

In dem dritten Abschnitte, „das Alter des Basre- 
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lefs4*,  wird dargethan, dass das Basrelief in das 12. 

<ahrh., wahrscheinlich in den Anfang desselben gehört. 
Bas ergibt sich aus der Arbeit selbst: denn weder die 
Urkunde von 1093, noch die von Hrn. v. Bandel zu
erst entdeckte, hier mitgetheilte und besprochene un
vollständige Inschrift von 1115, die Hr. M. nicht un
deutlich zu dem Basrelief in Bezug bringen will, geben 
^©entlieh Anhalt oder Aufschluss, ebenso wenig an- 
dere, von den Verff. entdeckte Inschriften und Zeichen.

*) Wie auch ein Fluss auf Island heisst.
**) Äusser dem, was der Verf. beibringt, will ich an das erinnern, 

was Mone in seiner Schrift über die deutsche Heldensage und in 
seinem Anzeiger über das unheimliche Wesen Agez, u. s. w. ge_ 
sammelt hat.

In dem vierten Abschnitte, „das Alter der Kapel- 
Jen<‘> sucht der Verf. nachzuweisen, dass'die innern 
Bäume der untern Kapelle sammt dem Becken im Boden 
nnd der Kanzel, vielleicht auch die Gestalt des Petrus, älter 
wären als die Säulen, die obere Kapelle und das Bas
relief, und vermuthet nebenher, dass wol an der Stelle 
des Basreliefs früher ein älteres, schlichteres Steinbild 
gestanden habe. Über der eigentlichen Thür ist aus
sen eine Vertiefung in Gestalt eines Adlers, für Ein
setzung eines vielleicht ehernen Gebildes berechnet. 
Der Verf. gibt Beispiele für Adlergestalten über Tho
ren und an Palästen, fragt, ob der nach Osten schauende 
Adler hier das Sinnbild der Ostmark des karolingischen 
Reichs sei und kommt so auf Karl den Grossen und 
Heidenbekehrung am Egstersteine. Schon Hamelmann 
schrieb 1564: Legi aliquando quod ex rupe illa pica- 
rum Idolo gentilitio fecerit Carolus M. altare Deo 
sacratum et omatum effigiebus apostolorum. 
Hr. M. hält es daher für sehr wahrscheinlich, dass die 
Egstersteine schon zur Zeit KaiTs des Grossen „zur 
Predigtstätte des neuen Glaubens im Sachsenlande ge
wählt und geweiht worden seien“, und meint überhaupt, 
sie hätten ohne Zweifel in ihrem schroffen Gegensätze 
zu dem schönen „gleichförmig geschwungenen sanften 
Hügelreihen Westfalens“ auch den frühesten Zeiten „als 
wunderbares Götter- oder Riesenwerk“ dagestanden. 
5,Wer kann daher sagen, ob nicht an der grossartigen 
Stätte die Erinnerung an den örtlichen, vielleicht letz
ten Sieg des neuen Glaubens im Sachsenlande auch so 
spät noch durch Erneuung eines ältern Gebildes nach
gefeiert, und die vielleicht schon früh bewallfahrtete 
untere Felsenkapelle, von Paderborn oder Werden aus, 
gerade durch das schöne Basrelief bestimmter zum ewi- 
©en Andenken geweiht worden sei, und ob nicht jene 
Inschrift von 1115 doch das neue Geschenk spätem 
Zeiten verkünden sollte; sodass die untere Darstellung 
unseres Basreliefs“ — Mann und Weib von einem Un
geheuern Drachen umschlungen — „äusser ihrer nä
heren Beziehung zum Ganzen des Gebildes, nicht nur 
„„die von der Sünde umstrickte Menschheit, welche 
durch Christus erlöst wird,““ sondern wirklich noch 
das vom Teufel, dem abgeschworen werden musste, 
umschlungene Heidenthum ausdrücken sollte? Wenig
stens schildert die Darstellung der vom Teufel Umklam
merten, genau vor dem petrinischen Taufgange, auch 
ganz geeignet den Sinn der Taufe.“ Ich unterdrücke 

die weitern feinen Anwendungen, da sie Manchem zu 
künstlich und gewagt scheinen werden. Zum Schlüsse 
erweist der Verf. sehr schön durch die Zeugnisse der 
Geschichte und Sprache, dass der Egsterstein auf ei
nem geschichtlich geheiligten Boden liegt.

Der fünfte Abschnitt handelt von dem Namen des 
Egstersteines, welcher in der ältesten überlieferten Ge
stalt Agisterstein lautet. Zunächst beschäftigt sich Hr. 
M. mit der Zerlegung und Ableitung des zweiten Thei
les des Wortes Agister, der Bildungssylbe -ist mit 
zutretendem r und der Endung ter u. s. w. aus gothi- 
schem triu u. s. w. gedenkend, geht aber nicht auf den 
ersten Theil des Wortes ein, da ihm eine andere Ab
leitung vorschwebt. Der alte Name der Eider in Schles
wig ist nämlich Egidora, Eggedora, Aegidora, alt
nordisch (Egisdyr *).  Der deutsche Name bedeutet 
Schreckensthor, der altnordische zwar auch, aber (Egir 
ist in dieser Sprache besonders angewendet und be
zeichnet so das schreckenhafte Meer, den Meergott, 
einen Riesen, und ist auch unter den Namen Ödhins. 
Verkürzung des dora in ter annehmend und den alten 
Namen der Eider mit dem isarnodori im Juragebirge 
verbindend, wagt der Verf. „auch in Westfalen- oder 
Sachsenland und für das Felsenthor des Agis-ter-steines 
die Deutung von Agis-dor)&.“ Agis heisst bekanntlich 
schon im Gothischen Schrecken. Den Anstand am 
Übergange des d in t in Niederdeutschland glaubt er 
durch die Verbindung mit s^ Sinnerlöschung des Wor
tes dor und daher Lautkürzung heben zu können. Das 
Verwachsen zu gleichsam einem Wortkerne habe wol 
auch die längere Rettung des Vollklanges a in Agister
stein (1093) herbeigeführt. Das Egisterenstein der spä
tem Urkunden hält er für schwache Form aus Agis- 
dorün. Den Zweifel darüber, dass Egidora und (Egis- 
dyr von Flüssen gelten, hier aber von einem Felsen 
die Rede ist, sucht er durch Beziehung auf eine nor
wegische Riesensage und am Egstersteine haftende 
Teufelssagen zu entkräften, sodass demnach Agis wo 
auch in Deutschland bestimmte Anwendung auf ein 
übermenschliches Wesen gehabt hätte **).  Der Verf. 
vermuthet zwar auch einen Fluss Egidora, (Egisdyr 
am Egsterstein in dem von dem Dorfe Exter, einst 
Aoristen, benannten Exterbache und wol auch in der 
am Egsterstein vorbeifliessenden Wiembecke (wimbecki 
aus wihbecki?), aber eben, dass jener Exterbach von 
einem Dorfe, dessen Name Acristen noch dazu von 
Agister wesentlich verschieden benannt ist, zwingt 
mich, seine Vermuthung zurückzuweisen; und dass 
Wiembecke eigentlich aus Wtmbecke, d. i. heiligem
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Bache, entstanden sei, ist ganz ungewiss, da zumal ein 
anderer Wortstamm (wim und wim), dessen Bedeutung 
bekannt ist, sich oft in Wassernamen findet.

In dem sechsten Abschnitt, dem „Nachwort“, sucht 
der Verf. die Frage zu beantworten, „ob wir an dem 
überraschend klaren Basrelief um das Jahr 1100 nicht 
vielleicht welschen oder gar griechischen Kunsteinfluss 
anzunehmen hätten.“ Der durch den allgemeinen Le
bensverkehr verbreitete sogenannte byzantinische Stil, 
wie später der sogenannte romanische, ward unter deut
schen Händen bald freier und schlug eine neue Bahn 
ein. Der Verf. weist nach, dass der ausgezeichnete 
Bildhauer Nicola Pisano (1200—66) sich nach deutschen 
Mustern gebildet habe, dass schon sehr früh alle Künste 
in das germanische Leben übertraten, dass äusser dem 
begeisteten Bauleben unter den Germanen die ausge
zeichnetsten und selbständigsten Leistungen in namhaf

Kurze Anzeigen.

Geschichte.
Die Namen Salier und Salische Franken, ^ls Be

zeichnung eines Frankenstammes von Dr. A. H. Rein. 
Krefeld, Finke & Müller. 1847. Lex.-8. lONgr.

Die meisten Germanisten huldigen heutiges Tags ohne 
Zweifel der Ansicht, den Namen der salischen Franken 
als eine Stammbezeichnung sich zu denken, wodurch 
diese von den Ripuariern unterschieden wurden. Die 
Bezeichnung Salii, Salicus leitete man dann weiter von 
dem ersten bekannten Wohnsitze, der an den Ufern 
der Yssel, Isla, Issala gesucht werden muss, ab; die 
Meinung, an die fränkische Saale zu denken, tritt 
von Tage zu Tage tiefer in den Hintergrund zurück. 
Unter den vielen "einzelnen Daten, welche für die Rich- 
tp-keit jener Ansicht sprechen, sind die bedeutendsten, 
dass bis auf die heutige Stunde auf dem Gebiet der 
Yssel das „Salland“ und eine Menge verwandter Na
men an die alten Salier erinnern. Auch Ref. bekennt 
sich zu dieser historischen Auffassung.

Allein schon seit längerer Zeit modificirte man 
jene Ansicht nach verschiedenen Seiten; so kamen 
denn Mehre am Ende sogar zu ganz entgegengesetzten 
Resultaten, und ein solches legt der Verf. obiger Schrift 
vor, indem er es am decidirtesten auspricht, und am 
vollständigsten auseinandersetzt. Er behauptet, es habe 
nie einen fränkischen Volksstamm der Salier gegeben, 
und es sei auch das Adjectivum „Salicusee nie ein ad
jectivum gentile gewesen. Das Wort Sal, Sala, be
deutet Haus und Hof freier Männer, terra indominicata, 
hereditaria; das Zeitwort saljan, seljan, offerre, tra- 
dere; aus ihm ist dann wieder ein Substantiv sala mit 
der Bedeutung traditio zurückgebildet. Demnach sind 
Salii dem Verf. nur Franken, welche Saalgüter besas- 

ten Zweigen der Kunst in Deutschland, nicht in Italien 
hervorgebracht wurden. Er beschreibt mehre alte mit 
dem Basrelief am Egsterstein nah verwandte deutsche 
Bildwerke, unter andern ein Elfenbeinschnitzwerk an ei
nem bamberger Messbuche von 1014. Es ist abgebil
det auf der Steindrucktafel II, a. Ein anderes, auch 
hier beschriebenes, aus Wallraff’s Sammlung in Köln 
stellt Taf. II, b dar. Ein schöner Holzschnitt gibt das 
auch verwandte Relief an der Kirche des Dorfes Er
witte aus dem 11« bis 12. Jahrh. und die Beschreibung 
desselben macht den Schluss des Abschnittes.

Der Anhang enthält sieben Urkunden über den 
Egsterstein. Sie gehen von 1093 —1592. Die Ge
schichte des Egstersteines ist in einzelnen Abschnitten 
nach Gelegenheit beigebracht.

Weimar. K. Aue, 

sen, die Lex Salica hingegen ein Gesetz, deren Ver
hältnisse betreffend. Salicus geht also nicht auf einen 
Stamm, sondern auf ein Rechtsverhältniss.

Dem Verf. scheint für diese Meinung hauptsäch
lich Folgendes zu sprechen: Es heisst im Eingang der 
Lex Salica: „die Franken machten das Salische Ge
setz,“ eine Formel, welche keinen Sinn habe, wenn 
man Salii sich als Stamm denke, indem es nicht wohl 
anzunehmen sei, dass dag ganze Volk das Gesetz eines 
Zweiges von sich gemacht habe. Man würde also schon 
so auf ein sachliches, namentlich auf ein Rechtsver
hältniss hin gewiesen. Dann habe nie ein Stamm der 
Franken sich selbst Salii genannt, und auch die Rö
mer thaten es nicht officiell, sondern es hiess nur: „die 
Frauken, welche man aus Gewohnheit Salii zu nennen 
pflegt.“ Der letzte Grund freilich würde ein sehr ent
scheidender sein, aber der Beweis desselben scheint 
Ref. ein wenig künstlich; es muss erst eine nicht be
ringe Anzahl von Quellenstellen eine eigene Interpreta
tion erleiden. Ref. gesteht ferner, dass er sich nicht > 
wohl denken kann, wie ein Gesetz der Franken mit 
Recht Lex Salica hätte genannt werden können wenn 
dies Adjectivum allein als dem Substantiv „Gut,“ „Be
sitzthum,“ oder Übertragung entsprechend, und nicht 
für Bezeichnung eines Volksstammes, zu nehmen wäre. 
Denn seinem Hauptinhalte nach ist es ja zur guten 
Hälfte etwas ganz anderes, eine rein persönliche Wehr- 
geldstabelle. Der Ableitung des Verf. nach könnte 
sich aber das Adjectivum Salicus nur auf etwas Sach
liches beziehen, nicht auf Personen zugleich mit, was 
aber doch der Inhalt fordert, und Lex Salica könnte 
denn doch nur: Recht, die Salgüter betreffend, nicht 
aber Recht der Personen, welche Salgüter besitzen, 
bedeuten. Dieser Misstand wird nur aufgehoben, wenn 
man wirklich ein Adjectivum gentile beibehält; hier ist 
„Lex Salica“ Alles, was bei einem Volke Rechtens 
ist, sowol in Beziehung auf Personen, wie auf Sachen. ,

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITEMATUÄ-ZEITENG.
Siebenter Jahrgang. ß. 7. Januar 1848.

Die Specialredaction der JcHälSChCD. All^COCineQ LitCfätlir-ZßitUDg haben vom Jahre 1848 
an für das Fach der Theologie Geh. Kirchenrath Dr. K. Eduard Schwarz, der Jurisprudenz Hofrath Dr. 
G. Eduard ff’ein, der Medicin Professor Dr. Heinrich Käser, der Philosophie Geh. Hofrath Dr. Ernst 
Reinhold, der Geschichte und Staatsvvissenschaften Professor Dr. Adolf Fr. H. Schaumann, der 
organischen Naturwissenschaft Professor Dr. Matthias Jakob Schleiden, der Mathematik und Physik 
Professor Dr. Schlömilch, der Chemie, Mineralogie, Geognosie und physischen Geographie Professor Dr. 
Ernst Schmid, der Philologie, Alterthumskunde, Pädagogik, Ästhetik Geh. Hofrath Dr. F. Hand über
nommen, welchem Letztem die Generalredaction und Herausgabe der Literatur - Zeitung verbleibt. Durch die 
speciellere Vertheilune: der Redaction wird dem seit dem Jahre 1785 bestehenden Institut eine mehrfache 
Bethätigung zugewendet sein, welche vorzüglich darauf gerichtet werden soll, von Zeit zu Zeit übersichtliche 
kritische Berichte über die Fortschritte auf den besondern Gebieten der Wissenschaft zu geben.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Privatdocent Dr. Budge in Bonn ist eine ausser

ordentliche Professur in der medicinischen Facultät daselbst 
verliehen worden.

Der Bibliothekar des Kronprinzen von Baiern Prof. Dr. 
Wilh. Dünniges hat den Charakter eines Hofraths erhalten.

Dem Stadtpfarrer Dr. Fr. Herd in Baireuth ist die ordent
liche Professur der Exegese und der orientalischen Sprachen an 
der Universität zu Würzburg übertragen worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Knoodt in Bonn ist 
eine ordentliche Professur der Philosophie übertragen worden.

Dem Postdirector Geh. Hofrath Dr. Nürnberger in Lands
berg a. d. W. ist bei seinem Amtsjubiläurn der Charakter eines 
Oberpostdirectors verliehen worden.

. Dr. M. Pettenkofer, Mitglied der Akademie der Wissen
schaften in München, ist zum ordentlichen Professor in der 
medicinischen Facultät der Universität daselbst ernannt worden.

Der Director der Archive, Geh. Oberregierungsrath Dr. 
Georg Wilh. v. Raumer in Berlin ist zum wirklichen Geh. Ober
regierungsrath ernannt worden.

Orden. Prof. Dr. Hermann in Leipzig und Geh. Re- 
gierungsrath Prof. Dr. Böckh in Berlin erhielten das Comthnr- 
kreuz des griechischen Erlöserordens.; Geh. Obermedicinalrath 
Dr. KiUg in Berlin den Rothen Adlerorden zweiter Klasse mit 
Eichenlaub.

Nekrolog.
Am ig. Nov. v. J. starb zu London Dr. Thomas Frognall 

Dibdin, früher Oberpastor an der Sant Mary’s Districtskirche, 
bekannt als kenntnissreicher Bibliograph, im 72. Lebensjahre. 
Seine Schriften sind folgende: An analysis of the first volume 
of Blackstone’s Commentaries or of the rights of persons (1797); 
Poems (1797); ludgment and mercy for affticted souls (1808); 
Specimen bibliothecae britannicae (1809); Specimen of an English i

Debure (1810); Book rarities (1811); Bibliomania, or book- 
madness (1811); The Lincoln nosegay (1811); Bibliography, 
a poem (1812); Bibliotheca Spenceriana (4Vol., 1814—15); 
The bibliographical Decameron (1817); A bibliographical, anti- 
quarian and pittoresque tour in France and Germany (1822; 
2. Ausg., 1829); A descriptive catalogue of the books printed 
in the fifteenth Century (1823) ; La belle Marianne, a tale (1824) ; 
The library companion (1824); Ati introduction to the know- 
ledge of rare and valuable editions of the Greek and Latin clas- 
sics etc. (1827). Er selbst schrieb sein Leben in „Reminiscen- 
ces of a literary life, by the rev. Th. F. Dibdin“ (1836).

Am 29. Nov. zu Florenz Jakob Graberg v. Hemsö im 
72. Lebensjahre, als Historiker und Statistiker rühmlichst be
kannt. Von ihm erschien u. a.: La Scandinavie vengee de l’ac- 
cusation d’avoir produit les peuples barbares qui detruisirent l'em- 
pire de Rome (1822); Das Sultanat Mogh’-rib-ul-Aksa oder 
Kaiserreich Marokko. In Bezug auf Landes-, Volks- und 
Staatskunde beschrieben (1833); Theorie der Statistik. Bear
beitet von Alfr. Reumont (1835).

Am 30. Nov. zu Stuttgart Professor Christ. Wilh. Heinr. 
Bardili, Bibliothekar daselbst, geb. zu Kirchheim unter Teck 
am J5. Jan. 1789, vorher seit 1813 Diaconus zu Urach. Er 
gab Stavereen’s Ausgabe des Cornelius Nepos (1820) und 
Oudendorp’s Ausgabe des Julius Cäsar (1822) in verbesserten 
Abdrücken heraus; überdies „Cornel. Nepotis vitae exc, imperat.“ 
(1824).

Am 1. Dec. zu Nürtlingen Dr. Jakob Gotti. Wurm, evan
gelischer Decan, Stadtpfarrer und Oberconsistorialrath, geb. 
zu Oberensingen am 9. Nov. 1778. Er war seit 1802 Vica- 
rius zu Sulmingen, 1803 zu Linsenhofen, 1804 Repetent am 
theologischen Seminar in Tübingen, 1808 Diaconus in Mezingen, 
1814 Diaconus in Tübingen, 1815 ordentlicher Professor der 
Theologie daselbst, 1817 Frühprediger. Er schrieb: Observa- 
tiones ad philosophiam Kantii de hermeneutica sacra (1799), Ob- 
servationes ad diiudicandam Keilii sententiam de argumenta loci 
Matth. 25, 31 pertinentes (1815). Mehre akademische Pro
gramme, Leichenreden und Predigten.



Am 2. Dec. zu Wien der Patriarch und Erzbischof von 
Erlau Dr. Joh. Ladislaus Pyrker von Felsö-Eör. Er war zu 
Lany bei Stuhlweissenburg am 2. Nov. 1772 geboren, ward 
1796 Cistercienser zu Lilienthal in Österreich, 1800 Kämmerer 
und Waldmeister, 1807 Pfarrer in Tirnitz, 1812 Prior in 
Lilienfeld, 1812 Prälat, 1818 Bischof zu Zips, 1820 Patriach 
zu Venedig. Seine Schriften sind: Historische Schauspiele 
(1810); Tunisias, ein Heldengedicht (1819); Perlen der hei
ligen Vorzeit (1822; 2. Ausg., 1826); Rudolf von Habsburg, 
ein Heldengedicht (1825); Sämmtliche Werke (3 Bde., 1832 
— 34 [1839]).

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

3. Juli v. J. las Woillez über Elektroglyphie als Mittel die Er
ziehung der Blindgeborenen zu fördern, und zwar über eine 
neue Methode für eine Lehre des Schreibens, bei dem ein 
Blinder das von ihm Geschriebene lesen kann. Poumarede und 
Figuier zeigten neue Erfahrungen über das Pectin. • Vorgelegt 
wurde eine Abhandlung von Ad. Matthiessen, Etüde des effets 
rotateurs produits par les pöles d’un electro-aimant sur les solides 
transparents , eine Mittheilung von Longet in Beziehung auf die 
von Magendie behauptete sensibilite recurrente; Despretz zeigte 
und erläuterte die von Deyeux und Gabry gefertigten Schmelz
tiegel. xAm 12. Juli übergab A. Cauchy eine Abhandlung: 
Memoire sur les racines des equivalences correspondantes ä des 
modules quelconques premiers ou non premiers et sur les avantages 
que presente l’emploi de ces racines dans la theorie des nombres; 
und Memoire sur la decomposition des nombres entiers enfacteurs 
radicaux. J. Decaisne gab eine Abhandlung über den Parasi
tismus der Rhinanthaceen. Morin über die Anwendung der 
von Thenard erfundenen Wehre (barrages ä axe horizontal} 
beim Abdämmen reissender Bäche zur Bewässerung. Mauvais 
gab eine Berechnung der Elemente des am 4. Juli zu Paris 
entdeckten Kometen. Natalis Guillot las über die Verschieden
heit der Fettsubstanzen in dem Gewebe kranker menschlicher 
Lungen. Vorgelegt wurden Abhandlungen von Cagniaid-Latour 
über die Krystallisation der Kohle; von Demoly über den Titan 
und dessen Zusammensetzung. Am 13. Juli übergab A. Cauchy, 
Memoire sur les Indices modulaires des polynomes radicaux qui 
fournissent les puissances et produits des racines de la resolvante 
d’une equation binome. Ad. Chatin las über die allgemeine 
Symmetrie der Organe der Pflanzen. Delesse über die minera
logische und chemische Beschaffenheit der Felsen der Vogesen. 
Bernard über die Ursachen, welche die Intensität der von Ma
gendie nachgewiesenen sensibilite recurrente verändern könne. 
Vorgelegt wurde eine Abhandlung von F. de la Provostaye und 
P. Desains über das Strahlen der Wärme; von Doveri in Florenz 
Beobachtungen über Silicium; von Poggiale chemische Unter
suchungen über das Blut; Untersuchungen über die Modifica
tion, welche in der Beschaffenheit des Bluts die Veränderung 
des Verhältnisses des Salzes in der Nahrung hervorbringt, von 
Plouviez; Fragmente zur Anatomie von Helix algire, von Du
mas; über die Wirkung des schwefelsauren Chinin auf die 
Genital- und Harnorgane, von Duchassaing, Arzt in Guade
loupe. Am Jul’ übergab Cauchy zwei Abhandlungen: Me
moire sur l’application de la nouvelle theorie des imaginaires aux 
diverses branches des scienc.es mathematiqnes, und Memoire sur 
diverses propositions relatives a la theorie des nombres. Vorge

legt wurde von Faye: Note sur la parallaxc de la 1830e Groom
bridge; eine Note von Struve in Petersburg über denselben 
Gegenstand. Payen über die Vertheilung der Amylumsubstanz 
in Dioscorea alata. Biot las über den Katalog der Gestirne 
des Ptolemäus. Flandin über die Vergiftung durch Pflanzen. 
Leon Foucault über eine konische Pendeluhr. Malaguti und 
Durocher über die Gewinnung des Silbers. Übergeben wurde 
eine Abhandlung über das Ähnliche in der Mechanik von J. 
Bertrand. Memoire sur les variations de certains gises metalli- 
feres en profondeur. Burat über das Verhältniss der Kupfer- 
und Eisenerze zu den Tropffelsen.

Preisaufgaben.
Die von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften in 

Göttingen für den November v. J. aufgestellten Preisaufgaben, 
sowol die der historisch-philologischen Klasse: „Eine kritische 
und quellenmässige Geschichte der staatsrechtlichen Stellung der 
Juden unter römischer Herrschaft,“ als auch die ökonomische: 
„Eine Erörterung des Einflusses, den die verschiedenen Be
schaffenheiten des Bodens auf das Leben der den Cultur- 
gewächsen nachtheiligen Insekten und Würmer haben,“ sind un
beantwortet geblieben. Als neue Preisfragen sind gegeben 
worden: Für den November 1848 von der physikalischen 
Klas&e. „Eine Untersuchung der Natur des sogenannten krampf
haften Asthmas der Erwachsenen, in welcher besonders erör
tert werde, inwiefern dasselbe als eine rein und ursprünglich 
nervöse Affection vorkommen könne, oder als ein mehr von 
andern Affectionen abhängendes Leiden anzusehen und wie es 
von andern Arten des Asthmas zu unterscheiden sei.“ Für den 
November 1849 von der mathematischen Klasse: „Eine genaue 
Untersuchung der Gesetze über die Steifigkeit hänfener Seile 
und metallischer Drähte und Seile, vorzüglich eiserner, nebst 
umständlicher Beschreibung der zu diesem Behufe angewandten 
Apparate und Methoden.“ Für den November 1850 von der 
historisch-philologischen Klasse: „Eine vollständige und zu
sammenhängende Geschichte der griechischen Tyrannis von ihren 
ersten Regungen bis auf die Zeiten der römischen Herrschaft 
dergestalt, dass sowol der Begriff und die Entstehungsweise 
dieser Erscheinung sammt ihrem Verhältniss zu der politischen 
und geistigen Entwickelung Griechenlands in den verschiedenen 
Zeiten umfassend dargelegt, als auch die einzelnen Beispiele 
derselben nach den Nachrichten des Alterthums in erschöpfen
der und kritischer Zusammenstellung geschildert werden “ Der 
Termin der Einsendung der Bewerbungsschriften ist vor Ablauf 
des Septembers der bestimmten Jahre, als Preis die Summe 
von 50 Ducaten ausgesetzt. Die ökonomischen Preisfragen sind 
folgende: Auf den November 1848 eine Untersuchung über 
die bei den von den Wenden abstammenden Niederlassungen 
im Lüneburgischen etwa sich findenden Eigentümlichkeiten 
hinsichtlich ihrer Anlage und ihrer gesammten landwirthschaft- 
lichen Einrichtungen und Verfahrungsarten. Für den November 
1849 eine auf die bisherigen Erfahrungen über das Vorkommen 
des Steinsalzes in der den bunten Sandstein, den Muschelkalk 
und den Keuper begreifenden Flötzformation gegründete Dar
stellung der Regeln, welche bei der Wahl der Orte für die 
Anstellung von Versuchen zur Auffindung von Steinsalz in die
sem Gebirgsgebilde zu beobachten sind. Termin der Einsen
dung der Schriften der Ausgang Septembers; der Preis 
24 Ducaten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Tjeipzig-,
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In teilt genzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 17/2 Ngr. berechnet.)

Inse rtionen
aller $rt werben in nachstehende im 23erlage von in geizig für 1848 erfcheinenbe Seitfchriften unb 9ln=

jeigeblätter aufgenommen:

J> OcntfdK Allgemeine ßdtung.
^on berfelben erfcheint täglich, mit ßinfehluf ber ©onn= unb ge^tage, eine Stummer. ®ie ^nfertionögebüßten betragen für eine 
^etle ober beren Staurn 2 Stgr. Befonbere Beilagen u. bgl. werben ber ^eitifdhett $£Ugemettten 3^##$ ttiebt beigelegt.

giterarif^er 5lngeiger.
^crfelbe erfdjeint in ber Stegei wöchentlich einmal unb wirb mit ben Lieferungen ber&Iälfct für liieratif($e tttttetÜöftllttS 
fowie auch mit ben Monatsheften ber von SBett ausgegeben, giir bie Seile ober beren Staunt werben an SltfertionÖ= 
gebühren 2’/» Stgr. berechnet unb befonbere Beilagen u.bgl. gegen eine üßergütung von 3$hlm. ben Blättern für litetdtifc^O 

Unterhaltung, ber aber gegen eine ®ebühr von 1 Sh^- 15 Stgr. beigelegt ober beigeheftet.

3> . Bibliographischer Anzeiger.
^irb mit bem &eih$tger dte^etiarinm für bentf<hc unb au^länbifch^ Ätteratur ban ©erSfcorf auggegeben, 
^nferate in bemfelben werben für bie Seile ober beren Staunt mit 2 Stgr., befonbere Beilagen u. bgl. mit 1 Sh^- 15 Stgr. berechnet.

*> Neue Jenaische Allgemeine lüteratur-Zeitung.
^ie Seitung erfcheint wöchentlich unb werben $ln$eigen für bie Seile ober beren Staurn mit PA Stgr., befonbere Beilagen u. bgl. 

mit l SSplr. Stgr. berechnet.

5)
SSom Pfennig • SJiagajirt erfcheint wöchentlich eine Stummer von t Bogen. Slntünbignngen werben gegen 3 Stgr. Sn= 
fertionegebühren für bie Seile ober beren Siaum in ben ©palten beg Blattg abgebrudt, befonbere Beilagen u.bgl. gegen eine Vergütung 

von % ^h^r- fü*  bag Saufenb beigelegt.

ö) fanbwirtljscljaftliclje Bort)eitung.
^Diefelbe erfcheint Wöchentlich ein mal nebjl einem bamit verbunbenen Unterhaliung^blott für &tabt unb ßanb« 
2lnfünbtgungen werben bie Seile ober beren Staurn mit 2 Stgr. berechnet, befonbere Beilagen u. bgl. berfelben gegen eine Sebüpr 

von 3A ^hü. für bag Saufenb beigelegt.

5) St^ea. ßeitfeprift für bie gefammte Ornithologie.
©rfepeint in jwanglofen ^eften. Sinnigen werben auf ben Umfehlägen abgebrueft unb für ben JRaum einer Seile mit 1’A Stgr. 

berechnet; für befonbere Beilagen u. bgl. finb 1 Shlr. 15 Stgr. ju vergüten.

S) ^etUdjrift für 7>ie hhtari$d)e ©Ijeabflte.
^iefelbe erfcheint jährlich in vier heften, auf beren Umfehlägen Sttf^üte abgebrueft unb für ben Staurn einer Seile mit l’/z Stgr. 

berechnet werben; befonbere Beilagen u. bgl. werben mit 1 $hü« 15 ^Sr- berechnet.

Sm Verlage von Brr^üan^ & «Oetiarittö in Seidig erfcheinen für 1848:

9) JUuftrirte Seitung .ftü
SSeigegeben ig ejn ^Cnjetger. ^nfertionögebühren für ben Staurn einer Seile 2 Stgr.; befonbere Bet’

lagen u. bgl. werben für bag Saufenb mit 1 ^h^- berechnet.

IO) Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.
tiefer Seitfchrif*  ift ein ^iferatif^et beigegeben. Snferate in bemfelben werben mit 2 Stgr. für ben Staurn

einer Seile berechnet; für befonbere Beilagen u. bgl. ig 1 Splr« 5U vergüten.
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©er Unterjeichnete hat, eine Slnjafjl feiner altern «ßerlag^ 

iverfe, hauptfächlich philologifchen unb theologifchen Suhail, im 
greife bebeutenb hetabgefe^t, wovon ba$ Verjeichniß burch alle 
Vuchhanblungen unentgeltlich 511 erhalten ift.

”n Sanuar 1848.
Äarl £aucl)nith

3n meinem SSerlage erfdjien foeben unb ift burch alle S3uchhanblungen 
ju erhalten:

©le SSefenntnißfcbriften 
ber 

eünngeltfcbrefornnrtcn ^w^e. 
9Rit Einleitungen unb 5üimerFun$en ^crauSgegeben 

von Dr.

8. 2 £ Vir. 20 Nqv.

früher erfdhien bereits bei mir:
Concordia. ®ie ftjmUvlifcöen £8ud?er »er etJangelifdr lut»erif($en mit (Einleitungen berauSgegeben non Dr. 31.

Äoethe. Sr. 8. 1830. 1 SE^tr. 15 9igr.
iw Sanuar 1848.

♦V. 51. 33rocfV^*
23ei in ^eipjtg ift foeben erfdjienen unb in allen

Suchhanblungen ju haben:

ßitränet, SSß. S5., $)rofeffor Dr., Lehrbuch ber chrifi* 
liehen Jtirchengefchidhte, mit befonberer Verüdficbtigung 
bet bogmatifchen Gntwidelung. Grfte Qlbtheilung. Gr. 8.
I /2 SEIjlr.

®o vielfach unb trefflich bie Äirchengefchichte in unterer 8eit bebam 
belt ift, fo fehlt boch noch ein SBerf, welches in bex^Sna n Ä 
beö SehrbuchS vornehmlich tie bogmenhiftorifchen Kefultate berüdfidjtiat- 
@in folcheS ju liefern, unb bie (Ergebniffe ber bogmenhiftorifchen Mung 
einem größern Seferfreife jugdnglidj ju machen, war beö Verfaffers S5c= 
ftreben. Gr hofft in biefer Sejielfung namentlich auch ben praftifchen 
Seiftlichen ein willkommenes SKittel an bie £anb ju geben, an unfere 
Seit, bie bogmatifd) fo tief bewegt ift, ben ?>rüfftein beö djriftlichen Xlter* 
thumS allfeitig legen ju tonnen. — £)ie jweite unb britte, le|te ilbthei^ 
lung beS CehrbuchS werben balbigft nachfolgcn.
Kännel, %£+, ©ie angelfächfifche Sprache, baS 

^unbament ber englifeben. 911$ Gegenfchrift nr ®a$ 
gunbament ber englifchen Sprache, ihrUrfprung au$ ber ffan* 
binavifchen Sprache unb nicht au$ ber 9lnglo»Säcbflfcben von 
Smith- 8- ®el). 5 «Rgr. * 1

Soeben ift bei ^lemming in ©logau erfdjienen unb burd) alle 
Sucbhanblungen ju haben:

Uttfc ^0$ «fttttö in allen ihren Sebent 
Ver^ältnifTen, in Gefunbheit wie in Jtranfheit, in leiblicher 
wie in geifliger SBejiehung. Ein belehrenbeS $ülf$ * unb^anb» 
buch für Sungfrauen, grauen unb Vtütter, bearbeitet von 

Dr. SS. ^Jofner, praft. 51x3t unb Geburtshelfer. 24 So= 
gen. 8. Gebunben 27 Sgr.

ober tägliche, für Sebermann faßliche Überflut 
aller £immelöerfchetnttngen im Söhre 1848. $ür bie 
Swecfe ber beobachtenben9lftronomen, befonberS aber auch für 
bie Vebürfniffe aller ^reunbe beS geflirnten Rimmels, bearbeitet 
von G. Schubert unb <£.v.StothIHrch unb herausgegeben 
von Dr. ß. Von Sjoguölawfbt, $rofeffor ber 5lflro= 
nomie ju Breslau. 26 Sogen. Gr. 8. Geh. 1 &hlr. 25 Sgr. 

Surd) bie <$>eiming’fcihe 4?ofbuchhanblung in Hannover ift ju bekommt 
Sahrgänge beS Jamburg, unparteiifchen Gorrefponben' 

ten, 1834 — 37 compl.; 1838, ohne Vr. 299, 330; 1839, 
ohne 9lr. 1; 1840, ohne SRr. 305-, 1841 — 46 contpl’ 
Ginjelne Sahrgänge ä 3 $hlr- n-r mehre ^ufammen ä 2 2hlr.n>

©urd? alle Suchhanblungen ift ju beziehen:

Thesaurus literaturae botanicae 
omnium gentium inde a rerum botanicarum initiis 
ad nostra usque tempora, quindecim millia opera 

recensens. Curavit A. PritZCl.
(Srftc BH dritte Lieferung.

Gr. 4. Sebe Lieferung auf feinftem SJlafchinenpapier 2 SE^r-' 
auf Schreib»Velinpapier 3 Shlr.

^etpgig, im Sanuar 1848.
dF. SL ©rnddjttuö. r

^U^emeines Cliid)er Helikon.
Zehnter Band,

welker bie von 1S42 BH @nbe 1846 erfc^ienenen löücVer unb bie <ÖertcBttqunaen früherer 
©rfcheinunqen enthalt.

AHefetttttg*  (JScrnhart — Codes.)
Gr. 4. Sei). Sebe Steferung 25 S^r., ©chreibp. 1 .Shlv. 6 5Rgr.

tiefer jeBttie SBattB, bearbeitet von 5T. fehlet FcV Innern unb äußern Ginrichtung genau an ben
ach^n unb neunten Sanb be$ SBerfeö an. ®ie erfle Lieferung biefe^ neuen Sanbeö würbe im October v. 3. verfanbt bie 

dritte wirb im^anuat 1848 au$gegeben unb in gleich rafeber ^olge Werben auch bie übrigen ßiefernnaen erfebeinem®’n ?£"•»’ b“rtei,e‘ Mn »♦ «. bi< (A-ScLalT) auT
gegeben; ber Schlup biefes VanbeS ift binnen turjem ju erwarten.

* v?tt 5nigemeinem©n liefere 1$ fowol voUftänbige
©remplare als auch einzelne SJänbe ^nr ©ompletirung ben billigsten SJebingnngen.

geizig, im Sanuar 1848. ^rodUjaus.
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NEUE JENAISCHE

AUGEIEINE 1ITERATUR-ZEITUW.
M e clian i k.

Anfangsgründe der höhern Mechanik, von Dr. J. Kulik. 
Professor an der Universität zu Prag. Leipzig, Fr. 
Heischet in Comm. 1846. Gr. 8. 4 Thlr. 20 Ngr.

er Bücher nach ihren Vorreden beurtheilen wollte 
und das mag wol öfter Vorkommen — würde das 

vorliegende Werk nach Durchsicht der ersten 11 Sei
ten wahrscheinlich aus der Hand legen und eben kein 
günstiges Urtheil darüber abgeben. Das Vorwort bil
det nämlich ein sonderbares Gemisch von einigem Ei
genlob und vielem geschmacklosen Bilderkram, das 
sich in einem der ernsten und strengen Wissenschaft 
angehörigem Buche wunderlich genug und oft sehr ko
misch ausnimmt. So heisst es gleich-auf der zweiten 
Seite der Vorrede: „Dem Verf. ist es gelungen, in den 
immergrünen Auen der Theorie so manche neue Wahr
heit aufzufinden uud aus ihnen einen Blüthenkranz zu 
winden, welcher für den Bau der Kettenbrücken, der 
Gewölbe und der Hängebrücken neue Anwendungen 
verspricht und allen wissenschaftlich gebildeten Tech
nikern ein weites Feld ihrer Thätigkeit verspricht.“ Es 
ist wirklich erstaunlich, was ein Blüthenkranz Alles 
leisten kann! Nachdem nun der Verf. diese Erfindun
gen und deren Vortheile (die Ref. nachher anführen 
wird) auseinander gesetzt hat; kommt er auf die grosse 
Anzahl neuer Werke über Mechanik zu sprechen, in 
welchen man sich vielfach bemüht hat, den Gebrauch 
der höhern Analysis zu umgehen und äussert sich dar
über in folgender Weise: „Wer da weiss, mit welchem 
Aufwande von Kunstgriffen der Algebra und der Ele
mentargeometrie oft eine einzige Wahrheit der Mecha
nik entwickelt wird, um bei der Aufsuchung einer an
dern dieser Wahrheiten einen zweiten Cyklus solcher 
Operationen, die mit den vorhergehenden in keiner 
sichtbaren Verbindung stehen, aufs Neue vorzunehmen, 
während mittels der höhern Analysis gewöhnlich durch 
cme Formel oder durch Anwendung einiger einfachen 
Sätze, diese Art von Treibjagden und Belagerungen 
von Zitadellen gänzlich vermieden wird (Verf. scheint 
kein Freund von Hasenjagden und Ingenieurkünsten zu 
sein): der wird ZUgeben? dass der kürzeste Weg zu 
einer gründlichen Erlernung der Mechanik nur durch 
die höhere Analysis geht. Gleich dem Faden der 
Ariadne leitet die Analysis den Wanderer sicher durch 
alle Irrgänge menschlicher Fehlschlüsse auf ein un
übersehbares Gefilde von Wahrheiten, die sich ihm da 

als eine schöne Blume, dort als süsse Frucht unge
sucht (?) darbieten. An der Hand dieser edeln Führe
rin kommt der Wanderer stets unaufgehalten (?) dem 
vorgesteckten Ziele näher: durch unübersteigliche Berge 
von Hindernissen baut sie ihm augenblicklich (! ?) einen 
Tunnel (jetzt kommt sogar Eisenbahnpoesie), der ihn 
in seiner Bahn vorwärts bringt: durch Wüsten und 
unzugängliche Wege, über Abgründe, und Wasserschei
den (höchst poetisch!) richtet ihm die Analysis Eisen
bahnen und Brücken vor, auf welchen er, rasch vor
wärtsschreitend, nur noch die grünen Oasen der Wü
sten erblickt, um auch mit diesen Wahrheiten (welchen 
denn?) seine Kenntnisse zu bereichern.“ Hier über
treibt der Verf. in jeder Weise. Allerdings ist die ele
mentare Behandlungsweise der Mechanik die längere und 
untergeordnetere, weil ihr die leichte Bezeichnung und die 
allgemeine Auffassungsweise der höhern Analysis ab
gehen, aber sie bietet dafür den nicht unerheblichen 
Vortheil grösserer Anschaulichkeit und ist deswegen 
gerade Anfängern besonders zu empfehlen. So gesteht 
Ref., dem der Verf. wol hinreichendes Verständniss 
der höhern Analysis zutrauen wird, ganz offen, dass 
die elementaren Betrachtungen über Gegenstände der 
Mechanik, welche Bohnenberger im dritten Theile sei
ner Astronomie und der scharfsinnige Möbius in sei
nen vortrefflichen Elementen der Mechanik des Him
mels gegeben haben, zu den interessantesten Partien 
seiner Lectüre gehören, obgleich ihm unter andern die 
Arbeiten von Poisson schon vor der Ansicht derselben 
bekannt waren. Äusser dem wohlthuenden Gefühle 
aber, was anschauliche Klarheit schon an sich erregt, 
findet selbst der Geübteste noch eine andere Ausbeute 
in dei’ elementaren Betrachtung, er lernt nämlich durch 
Vergleichung beider Methoden den Sinn der höhern 
Analysis am besten kennen, indem er manchen tiefem 
Blick in die Metaphysik dieses Calcüls thut. Hiervon 
nur ein ganz einfaches Beispiel. Zwischen der Zeit t, 
der Geschwindigkeit v und dem durchlaufenen Raume 5 
findet bekanntlich bei jeder ungleichförmigen Bewegung 
die Relation

ds
dt = V

statt, woraus man, wenn die Zeit t das Intervall £ = a 
bis t = ß durchläuft, leicht erhält
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und, sobald v als Function von t gegeben ist, etwa 
für v=f(t) $

5 e= f(t)dt
a

Macht man dagegen die Sache elementar, so zeigt man 
zuerst, dass bei gleichförmiger Bewegung

s — vt
ist und gelangt dann zur Bestimmung von s bei un
gleichförmiger Bewegung auf folgende Weise. Man 
denkt sich das Zeitintervall ß — a in eine Reihe gleicher 
Theile, etwa n der Zahl nach, getheilt und setzt vor
aus, dass während jedes solchen Zeittheilchens die 
Geschwindigkeit constant bleibe und sich erst am Ende 
desselben sprungweis ändere. Heissen dann

... «n-i die Geschwindigkeiten, welche an den Stellen 
, ß — a , nß — a , z ,.ß — a .a, a 4- ------- , a -f- 2 ------- -,.a + (n—1) -----------  emtre-’ n n n

ten, so findet .man nach der Formel für die gleich
förmige Bewegung ,

ß __
Setzen wir zur Abkürzung - — - = 8 und v=f(t), so 

ist % = /'(a), vi = f(a 8), = /’(a -f- 2 8) u. s. w., 
und mithin
s — f f (a) + / (a + 8) + f (a + 2 8) + ..

.. -f- / (oc -p n — 18) | 8 
Um nun aber den durch die Voraussetzung sprungweiser 
Änderungen entstandenen Fehler zu verbessern, lassen 
wir die Intervalle dieser plötzlichen Übergänge immer 
kleiner werden, indem wir n beständig wachsen, folg
lich 8 immer abnehmen lassen. Der bei ungleichför
miger Geschwindigkeit durchlaufene Raum bildet dann 
den Grenzwerth, welchem wir uns bei dieser Operation 
fort und fort nähern und zwar, wie sich leicht zeigen 
lässt, bis zu jedem beliebigen Grade der^ Genauigkeit. 
Daraus ergiebt sich dann
s = Lim f (a) -f- /"(a + 8) + / (a + 28) •

.. + + n — 18) 8
und da dies mit dem Frühem identisch sein muss, so 
erkennt man hieraus, dass die früher postulirte Inte
gration nichts Anderes, als die Brücke ist, welche aus 
dem Gebiete desDiscreten in das des Stetigen hinüber
führt. Ähnliche Betrachtungen, zu denen man auch 
noch geometrische Parallelen ziehen kann, lassen sich 
mehrfach anstellen (z. B. bei der Lehre vom Schwer
punkte) und scheinen dem Ref. das beste Mittel, um 
die Bedeutung der Integralrechnung, als einer vollen
deten Exhaustionsmethode, in das hellste Licht zu setzen, 
und die Erfahrung seiner eigenen Vorlesungen hat ihm 
dies bestätigt. — Aber auch da, wo der Verf. über die 

Anwendung der höhern Analysis auf Mechanik spricht, 
und zu deren Lobe seinen Pegasus einige Bockssprünge 
machen lässt, geht derselbe zu weit. Mit dem augen
blicklichen Tunnel- und Eisenbahnbau ist es gar so 
arg nicht, im Gegentheil stösst man oft auf so hartes 
Gestein und so weite Schluchten, dass der gerade Weg 
verlassen werden muss und man auf Umwegen so gut, 
oder vielmehr so schlecht es gehen will, zum Ziele zu 
kommen sucht. Gibt es denn nicht ganze Klassen von 
Differenzialgleichungen, an deren vollständiger Integra
tion sich die Analysis ganz vergeblich abgemüht hat? 
Die Leistungen des Calcüls sind allerdings sehr bedeu
tend, aber täuschen wir uns nicht; noch häufiger als 
die Fälle, in denen er glänzt, sind die, in welchen er 
seine Ohnmacht bekennen muss. Und in der That, 
wie viele von den Aufgaben, die wir über die Natur 
stellen können, hat denn die Analysis vollständig, d. h. 
mit Berücksichtigung aller zu beachtenden Umstände, 
und in aller Genauigkeit aufgelöst? Sie werden sich 
zählen lassen ! Denken wir nur an das so einfache 
Problem über einen vertikal in die Höhe geworfenen 
Körper. Ist derselbe eine Kugel und berücksichtigt 
man entweder blos den nach dem Quadrate der Ge
schwindigkeit veränderlichen Widerstand der Luft, oder 
allein die Abnahme der Schwere bei zunehmender Höhe, 
so kann man allerdings für jeden beliebigen Moment 
den Ort der Kugel genau angeben ; zieht man aber, 
wie es der Natur der Sache angemessen ist, beide Ein
flüsse zugleich in Rechnung, so hat die Genauigkeit 
ihr Ende erreicht und es treten Näherungen ein. Wie 
nun aber erst, wenn der Körper ein irregulärer, etwa 
eine Pyramide oder dergleichen ist? Da hört vollends 
der ganze Calcül auf und in der That hat sich noch 
kein Analytiker an dieses Problem gewagt. Man kann 
nun zwar in vielen Fällen mit jenen Näherungen zu
frieden sein, weil man sie soweit treiben kann, als es 
verlangt wird und sich daher die Fehler der Rechnung 
kleiner, als die unvermeidlichen Beobachtungsfehler 
machen lassen, wie z. B. bei den Problemen der Me
chanik des Himmels, aber es gibt auch Aufgaben, bei 
denen einem mit Näherungen gar nicht gedient ist, weil 
man dadurch irgend ein gesuchtes Gesetz nicht klar 
zu sehen bekommt. Welche z. B. unter allen krummen 
Linien von gleicher Länge zwischen zwei bestimmten 
Punkten übt, als materiell gedacht, auf einen ebenfalls 
gegebenen dritten Punkt das Maximum der Anziehung 
aus? Es ist gar leicht, mit Hülfe der Variationsrech
nung die Differenzialgleichung der fraglichen Curve hin
zuschreiben, dagegen sehr schwer, diese Gleichung zu 
integriren; eine blos näherungsweise Integration aber 
hilft gar nichts, weil man daraus nicht erfährt, zu wel
cher Klasse von Curven die gesuchte krumme Linie 
gehört.

Im weitern Verlaufe der Vorrede erklärt der Verf., 
dass er Alles, was sich in einem Zeiträume von 80 Vor-
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lesungen jährlich vortragen lässt und wahrscheinlich 
noch mehr in sein Buch aufgenommen habe, was aller
dings wahr ist, und dass er dem Leser die Auswahl 
aus dem dargebotenen Material überlasse. Er fährt 
fort: „Unter den Colloquien des Erasmus befindet sich 
ein sehr unterhaltendes Gespräch zwischen Apicius, 
einem Philosophen, und Spudäus, einem Manne, der in 
der Absicht, einer grossen und sehr gemischten Gesell
schaft ein Mahl zu geben, sich bei dem Epikuräer über 
die besten Mittel Raths erholt, es Allen recht zu 
machen. So mag denn der Leser dieser Apicius sein 
und der Verf. den Spudäus vorstellen“ u. s. w. Man 
muss gestehen, der Verf. holt seine Bilder weit her, 
nur schade, dass der ganze Witz keine Pointe hat. 
Wenn ein Techniker zu Nutz und Frommen Vieler eine 
Kettenbrücke bauen will und sich dazu beim Verf. über 
die besten Mittel Raths erholt, so wird gerade umge
kehrt Hr. K. zum Apicius und der Techniker zum Spu
däus, was ebenso gut oder ebenso schlecht passt, wie 
des Verf. Vergleichung. Komisch genug nimmt sich gleich 
nachher der Schluss des Vorwortes aus, der so lautet: 
„Schliesslich bemerkt der Verf., dass er unter den ver
schiedenen Sorten Druckpapiere absichtlich das minder 
schöne Buttenpapiei' gewählt hat, obgleich es theurer 
ist, als das fast allgemein zur Mode gewordene Ma
schinenpapier, denn schon jetzt zeigen sich fast überall 
die Gebrechen des letztem. Bücher, die vor 10 — 20 
Jahren auf diesem Papiere (das damals aber auch viel 
schlechter als jetzt war, namentlich in Österreich) ge
druckt wurden, zerfallen bei aller Schonung in Stücke, 
und tragen offenbar das Gepräge einer allmäligen Ver
kohlung: natürlich kann diese Eigenschaft des Ma
schinenpapiers, welche in dessen chemischer Bleichung 
ihren Grund hat, so schätzenswerth sie bei der Mehr
heit philosophischer (sic!), historischer (I!) und belle
tristischer Werke sein mag, bei mathematischen Lehr
büchern, die oft in die Hand genommen werden, nicht 
«ben wünschenswerth erscheinen.“ Sonderbare Logik; 
4er Philosoph nimmt gewiss philosophische und der 
Historiker historische Werke öfter zur Hand, als der 
Mathematiker die seinigen; denn der mathematische 
Gedankengang ist anschaulicher, als der philosophische, 
und deswegen leichter wieder zu finden. Indessen muss 
man es einem Österreicher schon zu Gute halten, wenn 
er die Philosophie mit der gewöhnlichen belletristischen 
Tagesliteratur in eine Kategorie wirft.

Wenden wir uns nun zum Texte selbst, so fallt 
zunächst die altschulmeisterliche Eintheilung in Erklä
rungen, Lehrsätze, Aufgaben u. s. w. sehr unangenehm 
auf. Bei einer im Geiste der antiken Wissenschaft ge
haltenen synthetischen Darstellung lässt man sich diese 
Weise noch gefallen und sieht sie wol gar als ein noth
wendiges Attribut systematischen Baues an, bei einer 
analytischen Exposition dagegen bildet sie einen wah
ren Hemmschuh des Fortkommens, indem der heuri

stische Gedankengang der Analysis von der dogmati
schen Form durchbrochen wird. Hierzu kommt erst
lich noch das Schleppende des Vortrags, weiches da
durch entsteht, dass jede Wahrheit zweimal ausge
sprochen wird, nämlich bei der Aufstellung eines Theo
rems, oder bei der Lösung einer Aufgabe und dann 
wieder im Beweise dazu. Ausserdem eribt es aber un- 
glücklicherweise Partien, welche sich als Lehrsatz wie 
als Aufgabe gleich übel ausnehmen, weil ihnen die Be
trachtung eines ganzen Princips zu Grunde liegt; wie 
unbeholfen z. B. klingt die Stellung der „Aufgabe: Das 
Princip der virtuellen Geschwindigkeiten für drei Kräfte 
an einem Angriffspunkte zu erweisen,“ und welche Er
klärungen müssen da erst vorausgeschickt werden! 
Man wird Ref. vielleicht einwenden, dass die alther
kömmliche Abtheilungsweise des Materials, wenn auch 
nicht wissenschaftlich, doch praktisch sei, insofern sie 
die Aufsuchung dieser oder jener Partie, wie man sie 
gerade braucht, wesentlich erleichtere; dieser Vortheil 
lässt sich aber durch ein gutes Sachregister erreichen, 
und da der Verf. auch ein solches noch gegeben hat, 
so erscheint seine Anhänglichkeit an jene Weise dop
pelt tadelnswerth.

Nach einer allgemeinen Einleitung nun, welche aus 
nichts weiter, als einer langen Reihe Erklärungen, 
Folgesätze und Anmerkungen besteht, gelangen wir an 
die Betrachtungen, mittels deren die Resultanden mehre 
auf einen Punkt wirkender Kräfte bestimmt werden, 
und begegnen da natürlich zuerst dem Parallelogramme 
der Kräfte, dem Fundamentalsatze der Mechanik. Hier 
muss nun leider Ref. die Bemerkung machen, dass es 
kaum etwas Ungenügenderes geben kann, als die Art, 
wie der Verf. dieses wichtige Theorem zu begründen 
sucht. Die betreffende Demonstration fangt mit folgen
den Worten an, zu denen man sich leicht die entspre
chende Figur hinzudenken wird: „Seien AX und AY 
die Richtungen zweier Kräfte P und Q, die sich im 
Angriffspunkte A unter einem rechten Winkel schnei
den, sei ferner AR die durch den noch unbekannten 
Winkel XAR = 0 angezeigte Richtung und R die Grösse 
dieser Resultirenden. Offenbar kann die Seitenkraft P 
als eine gewisse Function des Richtungswinkels 0 und 
der Resultirenden R angesehen werden, weil, wenn 
P sich ändert, dadurch nothwendig auch eine Änderung 
von 0 und R herbeigeführt wird. Der Quotient aus 
P und R muss also (!) lediglich vom Richtungswinkel 0 
allein abhängen; man setze daher

< = fW

und aus gleichem Grunde1=0-0
u. s. w.“ Hier macht der Verf. mit seinem „also“ einen 
wahren salto mortale, denn vorher hat er weiter nichts
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■bewiesen, als dass P eine Function von R und 0, mit
hin etwa P—F(R,Ö) ist, woraus aber keineswegs 

folgt, wie man leicht aus einzelnen speciellen Annah
men z. B. F(R, 0) = log (R + 6) einsieht. Der Verf. 
setzt hierbei stillschweigend voraus, dass F(R}6) = 
Rf(Ö) sei, d. h., dass Resultande und Componenten 
in gleichem Grade wachsen oder abnehmen, was denn 
doch eines Beweises bedurft hätte. Später wird nun 
gezeigt, dass der unbekannten Function f die Eigenschaft

t/wr + [/(^ - 0 J = 1 

zukomme und hieraus geschlossen, dass
entweder f(ß) = sin 6, also f — d) = cos d

oder f(e) = cos 0, „ f — d) = sin 6

sei. Dies ist wieder ein Schluss, der nicht schliesst; 
denn warum soll es denn nicht noch mehre Functionen 
geben, denen die verlangte Eigenschaft zukommt? 
warum hat jene Gleichung nur zwei Auflösungen? — 
Und eine solche in doppelter Hinsicht mangelhafte Be
trachtung soll nun den Beweis für das Fundamental
theorem der Wissenschaft abgeben!

Es dürfte bei dieser Gelegenheit wol nicht über
flüssig sein, die verschiedenen Beweise für das Paral
lelogramm der Kräfte, welche überhaupt bisher aufge
stellt worden sind, einer genauem Prüfung zu unter
werfen und zugleich den einzigen Weg zu zeigen, wel
cher zu einer strengen Begründung dieser Lehre führt.

Betrachten wir zunächst die in neuerer Zeit so be
liebt gewordenen analytischen Beweise, so finden wir 
folgenden Gedankengang. Drei Grössen sind gegeben, 
nämlich die beiden Componenten und der Winkel, den 
ihre Richtungen miteinander einschliessen; gesucht wird 
eine vierte Grösse, die Resultande, welche auf gewisse 
Weise von jenen drei Datis abhängt und daher als eine 
vor der Hand noch unbekannte Function derselben an
gesehen wird. Um nun aber die analytischen Schwie
rigkeiten oder Weitläufigkeiten zu umgehen, welche die 
Betrachtung einer Function dreier Variabein mit sich 
bringt, vereinfacht man zunächst die Sache dadurch, 
dass man entweder mit Poisson zwei Veränderliche 
(die beiden Componenten) einander gleich nimmt, wo
durch die Resultande ihrer Richtung nach in die 
Halbirungslinie des Componentenwinkels fällt, oder 
der dritten Variablen (dem Winkel) einen bestimm
ten, unveränderlichen Werth ertheilt, wozu Laplace 
am passendsten den Werth von gewählt hat.
Man schliesst nun weiter so: wenn auch das Gesetz 
des Zusammenhanges zwischen den vorhandenen Ver
änderlichen, d. h. mit andern Worten, die Regel noch 

nicht bekannt ist, nach welcher sich die Resultande 
aus den Componenten bildet, so muss doch Das, was 
von der Resultande in Bezug auf die Componenten gilt, 
von jeder einzelnen Componente gelten, wenn man sie 
selbst wieder als Resultande zweier anderweiter Com
ponenten ansieht. Dies lässt sich auch so ausdrücken: 
ist die Resultande eine Function der Componente, so 
muss auch umgekehrt die Componente eine Function 
der Resultande sein, wenn auch noch ebenso wenig 
bekannt wie jene, und folglich steht dem Probleme der 
Zusammensetzung das Problem der Zerlegung von Kräf
ten gegenüber und findet mit jenem gleichzeitig seine 
Lösung. Zerlegt man demnach jede der gegebenen 
Componenten wieder in zwei andere, so führt man statt 
der zwei ursprünglich gegebenen zwei Kräfte vier neue 
Kräfte ein, wobei etwa P und Q die primären, P', P", 
Q\ Q” die secundären Kräfte sein mögen, und P als 
Resultande von P' und P", Q a]s die von Q' Und Q" 
angesehen wird. Diese vier neuen Kräfte combinirt 
man jetzt in anderer Ordnung, nämlich P' mit Q" und 
P" mit Q', und gelangt auf diese Weise wieder zu 
zwei von P und Q ganz verschiedenen Kräften, deren 
Wirkung mit jenen identificirt wird. Dies gibt dann in 
der analytischen Betrachtung eine Gleichung, worin 
sich eine Eigenschaft der noch unbekannten Function 
ausspricht und die meistentheils so charakteristisch ist, 
dass sie zur Erkennung der Natur jener Function hin
reicht. Hat man auf diese Weise das Problem gelöst, 
so bedarf es dann nur noch einer oft sehr einfachen 
Betrachtung, mittels deren man sich zu dem allgemei
nem Falle erhebt, in welchem keine der drei Variabe- 
len auf irgend eine Weise specialisirt wird. _ Man 
wird Ref. gern zugeben, dass in diesem Gedanken^an^e 
sehr viele Künstelei steckt; erst specialisirt man die 
ohnehin so einfache Aufgabe, um die analytischen 
Schwierigkeiten nicht so sehr anwachsen zu lassen, 
und doch kommt man am Ende auf ein Problem, das 
sich nur in einigen wenigen Fällen durch elementare 
Mittel lösen lässt, da die Bestimmung der Natur einer 
Function aus einer ihrer charakteristischen Eigenschaf
ten gewöhnlich die Auflösung einer Differenzialgleichung 
erfordert, und daher macht dieser grosse Aufwand von 
analytischen Mitteln bei einer so überaus simplen Sache 
ungefähr denselben komischen Eindruck, als wenn Je
mand einen riesigen Hebebaum herbeiholte, um eine 
Last zu bewegen, der man gleich ansieht, dass sie 
sich in der Tasche forttragen lassen muss. Ist nun 
ein solches Gebaren schon methodischerseits verwerf
lich, so w’ird es dies noch mehr durch den Nachweis^ 
dass der ganze Gedankengang eine unbewiesene Vor
aussetzung involvirt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 13.)
Der Nerv aller analytischen Beweise liegt nämlich 
darin, dass man es in Bezug auf den Effect für gleich
gültig hält, in welcher Ordnung eine Anzahl gegebener 
Kräfte zur Resultande vereinigt werden, oder mit an
dern Worten: sind beispielsweis die Kräfte P', P", 
Q', Q" vorhanden, P die Resultande von P' und P", 
Q die von Q' und Q", R die von P und Q, ferner p 
die Resultande von P'und Q", g die von P" und Q', 
r die von p und g. so ist R = r; denn ohne diese 
Voraussetzung käme die Gleichung gar nicht zu Stande, 
welche zur Bestimmung der unbekannten Function dient. 
Der genannte, stillschweigend im voraus angenom
mene Satz versteht sich aber gar nicht so von selbst, 
und mit einem blossen philosophischen Räsonnement 
lässt er sich auch nicht abthun: wollte man z. B. 
sagen: sind die Bestandtheile zweier Dinge qualitativ 
und quantitativ gleich, so sind die Dinge selbst iden
tisch, und daher kann ein Kräftesystem nur einen ein
zigen Effect haben, so brauchte man sich nur an die 
isomeren Körper der Chemie zu erinnern, um a po
steriori die Unwahrheit jener Behauptung einzusehen. 

% Richtig ist nun allerdings der erwähnte Satz von den 
Kräften, aber nur deswegen, weil er sich mittels des 
Parallelogramms der Kräfte beweisen lässt, denn erst 
dann, wenn man die Regel kennt, nach welcher sich 
die Resultande aus den Componenten bildet, kann man 
entscheiden, ob die verschiedene Anordnung in der 
Zusammensetzung mehrer Kräfte einen Einfluss auf das 
Endresultat ausübt oder nicht. Die analytischen Be
weise setzen also eine Folgerung des Parallelogramms 
der Kräfte voraus, um das Letztere selbst erst zu de- 
nmnstriren. — Diese ganze Behandlungsweise der ein
fachsten mechanischen Lehren hat übrigens noch einen 
zweiten Mangel. Nachdem nämlich erklärt worden ist, 
was in der Mechanik „Kraft“ heisst und wie Kräfte 
gemessen werden, wird gewöhnlich die Definition auf
gestellt: sjResultande mehrer Kräfte nennt man diejenige 
Kraft, welche für sich allein so viel leistet, als jene 
Kräfte zusammen.“ Nun darf man aber doch verlan
gen, dass wer eine Definition aufstellt, auch die Mög
lichkeit des definirten Begriffs nach weist, sobald die
selbe nicht unmittelbar klar ist, oder aus der Definition 
selbst ohne Weiteres hervorgeht, und dies ist ja auch 

der Grund, warum man genetische Definitionen allen 
andern vorzieht. Die genannte Forderung ist nun bei 
jener Erklärung ganz und gar nicht erfüllt, und man 
findet selbst in den besten Werken kaum eine Erläute
rung zur fraglichen Definition, so sehr auch die letz
tere einer solchen bedarf. Gelegentlich erinnert wol 
dieser oder jener daran, dass z. B. ein Pferd so viel 
leiste, als etwa zehn Menschen, aber dies geschieht 
nur mit der stillschweigenden Voraussetzung, dass die 
zehn Mann in einer Richtung ziehen, und dann hat 
man weniger den Begriff der Resultande, als vielmehr 
die Art erläutert, wie man Kräfte zu messen pflegt. 
Dass von jenem Gleichnisse gar keine Rede mehr sein 
kann, wenn die Leute nach ganz verschiedenen Rich
tungen um den Wagen herum angespannt sind, während 
das Pferd immer nach einer Richtung zieht, beweist 
gleich, wie wenig jene Erläuterung passt. Aber noch 
mehr. Die fragliche Definition, an den Eingang der 
Mechanik gesetzt, enthält geradezu eine Unbegreiflich
keit, wo nicht gar einen Widerspruch in sich. Die 
Wirkung der Resultande soll der Wirkung der Com
ponenten gleich sein; was ist denn aber Wirkung einer 
Kraft überhaupt? Darauf lautet die Antwort: Verän
derung des Zustandes eines Körpers, insofern dieser 
Zustand entweder Ruhe oder Bewegung war. Setzen 
wir demnach den Körper, worauf die beiden Compo
nenten gerichtet sind, als ruhend voraus, so bewirkt 
jener Definition von Kraft zufolge jede Componente 
und ebenso die Resultande eine Bewegung; substituiren 
wir dies in die Definition von Resultande, so lautet die 
letztere so: „Sind verschiedene Ursachen (Componen
ten) vorhanden, welche einen Körper nöthigen, sich 
gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen zu bewegen, 
so heisst Resultande diejenige Ursache, vermöge deren 
der Körper nach einer gewissen Richtung hin eine Be
wegung annimmt, welche jenen Bewegungen gleichgilt.“ 
Das völlig Widersinnige, was darin liegt, dass, hier 
einem Körper gleichzeitige Bewegungen nach verschie
denen Richtungen (etwa nach Osten und Norden) zu
geschrieben werden, ist ein sehr deutlicher Fingerzeig, 
dass die Definitionen von Kraft und Resultande so un
mittelbar gar nicht aufeinander folgen können, und dass 
hier erst noch ein Mittelglied eintreten muss, wodurch 
begreiflich wird, inwiefern ein Ding überhaupt gleich
zeitige Bewegungen nach verschiedenen Richtungen ha
ben kann. Man könnte nun zwar sagen, die Bewe
gungen reduciren sich auf ein blosses Streben nach
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postulirt. Hiermit langt Ref. von der mathematischen 
Seite her an einer Stelle an, die er auf dem Wege der 
kritischen Philosophie, von Kant geleitet, schon einmal 
betreten hatte, ohne aber damals die allgemeinen Feh
ler zu kennen, mit welchen jede analytische Exposition 
der Mechanik anfängt. Dass nun auf dem angedeute
ten Wege die besprochenen Schwierigkeiten vollständig 
beseitigt werden, ist sehr leicht einzusehen. Das Para
doxon, dass ein Körper gleichzeitig zwei verschiedene 
Bewegungen haben &olle, erklärt sich sehr einfach durch 
den Grundsatz der Relativität aller Bewegung und die 
Aufgabe, die absolute Bewegung eines Körpers zu con- 
struiren, der gleichzeitig mehre relative Bewegungen 
hat, führt unmittelbar auf das Parallelogramm der Be
wegungen. Geht man von dieser rein mathematischen 
Disciplin zu der physikomathematischen Lehre von den 
Kräften über, indem man den der Mathematik ganz 
fremden und zwar metaphysischen Begriff der Causali- 
tät ins Spiel bringt, so erheben sich durchaus keine 
Schwierigkeiten; denn da man die Kräfte nach ihren 
Wirkungen beurtheilt, so versteht sich ganz von selbst, 
dass die Gesetze, welche für gewisse Zustände_ Ruhe 
oder Bewegung — erkannt worden sind, auch auf Das 
übertragen werden müssen, was man als die Ursache 
jener Zustände ansieht. Die weitere Ausführung die
ses Gedankens ist bekannt, und daher begnügt sich 
Ref. damit, ihn nicht nur gerechtfertigt, sondern auch 
als den einzig wissenschaftlichen Ausgangspunkt der 
Mechanik bezeichnet zu haben.

Auf das Parallelogramm der Kräfte lässt der Verf., 
wie billig, die allgemeine Regel folgen, nach w’elcher 
man analytisch die Resultande einer beliebigen Anzahl 
nach verschiedenen Richtungen auf einen Punkt wirken
der Kräfte bestimmt; dieselbe besteht bekanntlich darin 
dass man jede der gegebenen Kräfte in drei andere 
zerlegt, welche in der Richtung dreier rechtwinkeligen, 
durch den gegebenen Punkt gelegten Coordinatenachsen 
wirken; addirt man hierauf die längs jeder einzelnen 
Coordinatenachse wirkenden Componenten, so redu- 
ciren sich die gegebenen Kräfte auf drei, und die 
Quadratwurzel aus der Quadratsumme der letztem gibt 
dann die Resultande. Nachdem auf diese Weise die 
Gesetze des Gleichgewichts für beliebige, auf einen 
Punkt wirkende Kräfte erledigt sind, geht der Verf. 
zur Betrachtung solcher Kräfte über, welche an verschie
denen Angriffspunkten wirken, und behandelt hier zu
nächst den mathematischen Hebel, worauf sogleich die 
allgemeine Untersuchung über das Gleichgewicht sol
cher Kräfte folgt, die an verschiedenen Punkten nach 
verschiedenen Richtungen wirken. Dies scheint dem 
Ref. ein etwas zu grosser Sprung zu sein; da nämlich 
der Verf. immer vom Besondern zum Allgemeinem fort
schreitet, so wäre es wol passend gewesen, erst den 
besondern Fall zu betrachten, in welchem die Richtun
gen der an verschiedenen Angriffspunkten wirkenden

solchen, aber dann muss immer erst bewiesen werden, 
dass das, was von Kräften gilt, die zur vollen Wirk
samkeit gelangen, auch dann noch richtig bleibt, wenn 
jene zu blossen Bestrebungen herabsinken. Doch selbst 
bei diesem Nachweise bleibt noch immer eine andere 
Schwierigkeit übrig, nämlich die. eine wirklich ein tre
tende Bewegung nach einer bestimmten Richtung sich 
als gleichbedeutend mit den blossen Bestrebungen zu 
Bewegungen nach zwei verschiedenen Richtungen zu 
denken. Sehen wir nun genauer zu, so entspringen 
diese Widersprüche einzig und allein aus dem durch 
die Definition von Kraft in die Statik hereingebrachten 
Begriffe der Bewegung, denn es treten jene Schwierig
keiten erst dann hervor, wenn man in der Definition 
von Resultande für die darin genannten Kräfte dasje
nige substituirt, was der Erklärung von Kraft zufolge 
substituirt werden muss. Hieraus ergibt sich sogleich 
eine doppelte Wahl zur Verbesserung jener Fehler: 
entweder nämlich schafft man den Begriff der Bewe
gung dadurch weg, dass man „Kraft“ auf andere Weise 
definirt, oder man behält ihn bei, lässt aber der Lehre 
von den Kräften eifie Lehre von den Bewegungen vor
ausgehen , wodurch die bezeichneten Widersprüche ge
hoben werden. Von diesen beiden Vorschlägen ist nun 
«•erade der erste, welcher auf den ersten Blick den 
Vortheil der Einfachheit und Leichtigkeit für sich zu 
haben scheint, weder wissenschaftlich zurechtfertigen, 
noch praktisch so bequem zu realisiren. Selbst ganz 
abgesehen davon, ob man eine vom Begriffe der Be- 
wc^ung freie Definition der Kraft mir überhaupt geben 
kann oder nicht, so liegt schon darin ein Verstoss ge- 
gen die Einheit der Wissenschaft, dass jetzt zwei De
finitionen von Kraft in die Mechanik gerathen, eine für 
die Statik ohne Zuziehung der Bewegung, und eine für 
die Dynamik mit Zuziehung derselben, denn hier könnte 
man andere als bewegende Kräfte gar nicht brauchen. 
Wenn nun aber später die Probleme der Dynamik mit 
Hülfe des d’Alembert’schen Princips auf die der Statik 
reducirt werden sollen, so bleibt noch der Nachweis 
zu liefern, dass beide Definitionen im Grunde doch ein 
und das nämliche Ding charakterisiren. Woher aber 
diesen nehmen? Ist die Differenz beider Definitionen 
von Kraft eine nicht blos scheinbare (in welchem Falle 
das Ganze nur auf eine Art von Spiegelfechterei hin
auskäme), so lässt sie sich durch rein logische Schlüsse 
gar nicht ausgleichen, man würde dies im Gegentheil 
nur durch besondere, anderswoher (etwa aus der Me
taphysik oder Physik) genommene besondere Kennt
nisse von den Kräften thun können; dergleichen Kennt
nisse existiren aber nirgends, das innere Wesen der 
Kraft ist uns eine terra incognita. So bleibt nur noch 
der zweite Vorschlag übrig, nämlich der Lehre von den 
Kräften eine Bewegungslehre vorangehen zu lassen, die 
man noch zur reinen Mathematik zählen darf, weil sie 
keine andern Begriffe als die des Raumes und der Zeit



55

Kräfte nicht völlig willkürlich und zwar einander gleich 
sind; es würde so das Capitel vom Gleichgewichte pa
ralleler Kräfte, welches der Verf. erst nachher bringt, 
eine viel bessere Stellung bekommen haben, etwa wie 
bei Poisson. Abgesehen davon ist indessen die Ent
wickelung jener allgemeinen Theoreme recht gut und 
sehr fasslich vorgetragen; mit Recht macht der Verf. 
ganz besonders auf die Bedeutung der sechs Gleichun
gen des Gleichgewichts aufmerksam, indem er zeigt, 
«lass durch die Erfüllung der ersten drei Gleichungen 
die progressive Bewegung des Punktsystems längs jeder 
der drei Coordinatenachsen unmöglich wird, und dass 
die drei letzten Gleichungen eine Drehung des Systems 
um. irgend eine jener Achsen verhindern. Das darauf 
folgende Capitel „vom Schwerpunkte“ (Gleichgewicht 
paralleler Kräfte) ist sehr reichlich mit Beispielen aus
gestattet, die jedoch sämmtlich nur eine einzige Inte
gration erfordern, was wol für die Zwecke des Verf. 
hinreichen mag. Aufgefallen ist dem Ref. darin die 
Bezeichnung der natürlichen Logarithmen mit X statt 
mit l oder log nat; warum der Verf. hier etwas Beson
deres für sich haben will, ist gar nicht abzusehen. Al
les Lob dagegen verdienen die folgenden Capitel von 
der Reibung, der Festigkeit und Stabilität der Körper. 
Sie enthalten in gedrängter Kürze das Nothwendigste 
dieser, besonders dem Techniker wichtigen Lehren und 
zugleich die betreffenden Tabellen der Reibung des 
Brechungscoefficienten u. s.. w. verschiedener Körper. 
Auch über die Stabilität der Erdbekleidungen bringt der 
Verf. das Hauptsächlichste aus den Untersuchungen von 
Coulomb, Poncelet, Navier und Francais bei. Weni
ger gelungen scheint dem Ref. das nächste, ziemlich 
umfangreiche Capitel „von den Kettenlinien“; hier hat 
der Verf. eine der schönsten Gelegenheiten, um die 
fruchtbare Anwendung der sechs allgemeinen Gleichun
gen des Gleichgewichts zn zeigen, ganz unbenutzt vor
übergehen lassen; statt nämlich aus ihnen die drei Glei
chungen zu entwickeln, welche ganz im Allgemeinen 
für das Gleichgewicht eines Fadens gelten, auf dessen 
einzelne Punkte verschiedene Kräfte wirken, fängt der 
Verf. bei jeder einzelnen Kettenlinie immer wieder von 
neuem eine Betrachtung an, welche die Gestalt, die 
Spannung der Kette in jedem einzelnen Punkte u. s. vv. 
auffinden lehrt. In einer analytischen Mechanik muss 
man dies ebenso sehr tadeln, als wenn Jemand in ei- 
ner analytischen Goniometrie erst die Formeln für sin 
(a + ß), cos (a + ß) u. s. w. entwickelte und darauf zur 
Auffindung der Formeln für sin 2 a, cos 2 a wieder eine 
besondere geometrische Betrachtung anstellte. Die ganze 
lange Entwickelung des Verf. wäre dann zu folgender 
einfachen Exposition zusammengeschmolzen. Wirkt auf 
einen durch die Coordinaten x, y, z bestimmten Punkt 
eines biegsamen Fadens die Kraft R, die sich von Punkt 
zu Punkt ändern kann und daher als Function von x, 
y, z gegeben sein muss, so zerlege man sie in drei den 

recht winkeligen Coordinatenachsen parallele Kräfte X, 
Y, Z, und um den Zusammenhang aller Fadentheile 
auszudrücken, nehme inan noch eine unbekannte Kraft 
T, die Spannung im Punkte x3 y, z an; man findet dann 
leicht, dass die sechs allgemeinen Gleichungen des 
Gleichgewichts in die folgenden drei übergehen:

d(r + Kids = 0 
\ ds J

d(T^\ + Yzds = 0 
\ ds/

d(T I) +zas = °’
worin ds das Element der Fadenlänge und e das Pro
duct aus dem Querschnitte des Fadens an der Stelle 
x, y, z in die daselbst stattfindende Dichtigkeit, also 
zds das Massenelement des Fadens ist. Die vom Verf. 
betrachteten Kettenlinien ergeben sich hieraus durch 
folgende einfache Substitutionen. 1) Wirken keine andern 
Kräfte als die eigene Schwere auf die einzelnen Ele
mente des Fadens, und nehmen wir die Axe der x ho
rizontal, die der y vertikal, so ist X=o, Z = o, z—o, 
und für die bewegende Kraft Fs ds ist pds zu setzen, 
wo p das Gewicht der Längeneinheit des Fadens be
zeichnet, der als überall gleich dick nnd dicht ange
nommen wird. Dies gibt die gewöhnliche Kettenlinie. 
2) Ist wieder die Schwere die allein wirkende Kraft, 
der Faden überall gleich dicht, aber der Querschnitt 
veränderlich und zwar der Spannung proportional, so 
muss man e = p. T setzen, wo p. einen Constanten Coef
fizienten bedeutet, ferner hat man X = o, Y = —g, 
Z — o, z = o und jetzt findet man durch Elimination 
von T

d^ d s1
dx2 dx2

als Differenzialgleichung der Cürve, woraus sich
y = p (1 —■ Icos

ergibt, wenn wir mit dem Verf. p — — den Parame-

ter nennen. Diese Curve heisst die gleichgespannte 
Kettenlinie und ist mit Gudermann’s Longitudinale (Crel- 
le’s Journal Bd. VI, S. 333) identisch. 3) Bildet ein an 
seinen zwei Enden aufgehangener Faden von veränder
lichem Querschnitte eine gleichgespannte Kettenlinie, 
und erhält derselbe noch durch angeknüpfte vertikal 
herabhängende Fäden eine horizontal gleichförmig ver
theilte Last zu tragen, so nimmt er eine neue Gestalt 
an, welche der Verf. die Kettenbrückenlinie nennt, weil 
sich nach ihr die Kette einer Kettenbrücke wenigstens 
näherungsweise krümmt. Vernachlässigt man das Ge
wicht der Tragstangen gegen das der Fahrbahn, so ist 
die Gleichung der bezeichneten Linie ungemein leicht 
zu finden, indem man blos zu berücksichtigen braucht, 
dass die früher betrachtete Kraft Y um eine constante
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Grösse, nämlich die Schwere der Längeneinheit der 
Fahrbahn zugenommen hat, also etwa — (g + k) für 
¥ zu setzen ist. Man erhält so sehr leicht einen Aus
druck von der Form

als Gleichung der Curve, wobei p und q constante 
Grössen sind, von denen der Verf. p den Parameter 
und q den Modulus nennt. Eine Reihe von Aufgaben 
über diese Curve machen den Beschluss der ersten Ab- 
theilung (erstes Buch) der Statik.

Das zweite Buch ist ganz den Anwendungen der 
Statik gewidmet und beginnt mit einer Beschreibung 
und Berechnung der Kettenbrücken. Hierbei legt der 
Verf. die Theorie seiner Kettenbrückenlinie zu Grunde 
und zeigt an numerischen Beispielen, die Ref. für ganz 
zweckmässig hält, die wirkliche Berechnung der Di
mensionen aller einzelnen Bestandtheile einer solchen 
Brücke. Auch gibt er die technischen Vorschriften, 
nach welchen der Bau der Widerlagen, Pfeiler u. s. w., 
sowie die Verbindung der einzelnen Theile hergestellt 
werden muss. Da Ref. kein Praktiker ist, so darf er 
sich über den praktischen Werth dieser und ähnlicher 
im zweiten Buche vorkommender Angaben kein Urtheil 
erlauben, nur die ansprechende Klarheit der Darstel
lung kann er hervorheben. Die zweite Anwendung 
der Statik betrifft den Gewölbebau und enthält man
ches dem Verf. Eigenthiimliche, wovon nur Ref., ähn
lich wie bei den Kettenlinien, eine mehr heuristische 
Exposition gewünscht hätte. Das bemerkenswertheste 
Resultat, zu welchem der Verf. gelangt, spricht sich in 
dem Satze aus: „wenn die Fugen der Gewölbsteine 
auf der Wölbungscurve (diejenige Linie, welche durch 
die Schwerpunkte sämmtlicher Gewölbsteine geht) senk
recht stehen und diese Fugen in jedem Punkte densel
ben Druck erleiden sollen, so ist die Wölbungscurve 
eine gleichgespannte Kettenlinie.“ Mittels dieses Theo
rems wird es möglich, Tonnengewölbe zu construiren, 
in denen kein Punkt überflüssig ist, der Druck auf die 
Flächeneinheit von einer Fuge zur andern constant 
bleibt und sich so die ganze Masse des Gewölbes ge
genseitig im Gleichgewichte erhält. Ein Beispiel für 
die numerische Rechnung und die technischen Hülfs- 
mittel des Baues gibt der Verf. wie früher an. Der 
dritte Abschnitt dieses Buches enthält die theoretischen 
und praktischen Nachweise über eine neue Art von 
Brücken, deren Idee hauptsächlich von Prof. Jenko 
in Wien herrührt und die der Verf. „Hängebrücken“ 

nennt. Dieselben bilden gewissermassen umgekehrte 
Kettenbrücken und bestehen der Hauptsache nach aus 
einem vertikal aufgestellten Bogen, der seine convexe 
Seite dem Zenith zuwendet, und von dem Tragstangen 
herabhängen, an denen die Fahrbahn gefestigt ist. Je
ner Bogen, welchen der Verf. aus hölzernen Prismen 
mit Verankerung zusammengefügt wissen will, bildet 
demnach eine Art Gewölbe von sehr geringer Tiefe, 
oder einen Lehrbogen von bedeutender Stärke. Dem 
Tragebogen gibt der Verf. die Gestalt einer umgekehr
ten Kettenbrückenlinie, und einen veränderlichen Quer
schnitt, sodass der Druck an jeder Stelle auf die 
Flächeneinheit der Fuge constant bleibt. Ein so con- 
struirter Tragebogen würde ohne Bindemittel sich selbst 
sowol wie die Fahrbahn stützen und bei der kleinsten 
Masse Bauholz die grösstmöglichste Festigkeit gewähren.

Als Beispiel berechnet der Verf. <lie Dimensionen 
einer über die Moldau zu schlagenden Hängebrücke 
von 624 wiener Fuss Spannweite und die Verhältnisse, 
welche er dafür unter gehöriger Beachtung der rück
wirkenden Festigkeit eichener Balken findet, sind in 
der That so günstig, dass man an die Dauer und Fe
stigkeit eines solchen Bauwerks wol glauben muss 
wenn nicht von Seiten der Praxis anderweite Hinder
nisse entgegentreten. Den fernem Inhalt des zweiten 
Buches bildet eine sorgfältige Darstellung der Wirkungs
weise der bekannten einfachen Maschinen, wobei der 
Verf. namentlich den Räderwerken besondere Auf
merksamkeit geschenkt hat, was sich durch die Zwecke 
des Verf. wol von selbst rechtfertigt. Das Schluss- 
capitel des zweiten Buches enthält das Princip der 
virtuellen Geschwindigkeiten und ist an sich recht gut 
bearbeitet, aber nur verkehrt gestellt. Da nämlich der 
Verf. vom Einfachem zum Zusammengesetzten, oder 
vom Speciellen zum Allgemeinen fortgeht, so musste 
er das allgemeinste Princip der Statik, dessen rein 
theoretische Natur schon aus seinem Namen hervor
geht, an das Ende des ersten Buches bringen, während 
der mit dem Gegenstände noch nicht vertraute Leser 
aus der Stellung, welche der Verf. jenem Principe ge
geben hat, zu dem Schlüsse verleitet wird, es sei das
selbe eine praktische Anwendung der im ersten Buche 
vorgetragenen Lehren. Der Verf. hätte dann noch 
den Vortheil gehabt, manche Aufgabe des zweiten 
Buches aus zwei Gesichtspunkten betrachten zu können.

(Der Schluss folgt.) '

Verantwortliche^ Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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Mechanik.
Anfangsgründe der höhern Mechanik, von Dr. J. Kvlik.

(Schluss aus Nr. 14.)

Das dritte Buch ist der Dynamik gewidmet und ent
hält in einer sehr sorgfältigen und klaren Darstellung 
alle diejenigen Untersuchungen, welche nicht ganz be
sonders weitläufige und schwierige Integrationen oder 
sonstige ausserordentliche Ilülfsmittel des Calcüls er
fordern. Da diese ganze Disciplin bereits eine sehr 
feste Gestalt gewonnen hat, so findet Ref. nur wenig 
zu bemerken und dieses Wenige reducirt sich auf den 
Wunsch, dass der Verf. gleich in Cap. 2 die allgemei
nen Gleichungen der krummlinigen Bewegung eines 
Punktes im Raume entwickelt haben möchte. Es hätte 
dies nicht die mindeste Schwierigkeit gehabt und es 
wären dann die verschiedenen Arten von Bewegung, 
welche der Verf. betrachtet (WurfBewegung, Central
bewegung u. s. w.) unter einen einzigen Gesichtspunkt 
gefallen. Sehr ungezwungen würde sich daran die Be
trachtung der auf gegebenen Curven oder Flächen vor 
sich gehenden Bewegungen angeschlossen haben, welche 
man bekanntlich dadurch auf die völlig freie Bewegung 
reducirt. dass man den Widerstand der Fläche oder Li
nie als eine unbekannte auf diesen Gebilden senkrecht 
stehende Kraft mit in Rechnung bringt. Der Leser 
hätte auf diese Weise*  allgemeine Regeln zur Auflösung 
aller Aufgaben der Art an die Hand bekommen, wäh
rend ihm der Verf. nur eine Sammlung einzelner, wenn 
auch an sich recht gut durchgeführter Betrachtungen 
bietet. Die allgemeinen Lehren von den Gesetzen der 
Bewegung eines Körpersystemes und die hierher gehö
renden Principe (Prine. d’Alembert’s, Erhaltung des 
Schwerpunkts, der Flächen und der lebenden Kräfte, 
^rincip der kleinsten Wirkung u. s. w.) machen den 
Beschluss dieser Abtheilung und liefern ein gutes Zeug- 
niss für die Gäbe des Verf., selbst abstractere Unter- 
suchungen fasslich wiederzugeben. Die Mechanik des 
Flüssigen (Hydrostatik, Hydrodynamik und Hydraulik) 
bildet den Gegenstand des vierten und fünften (letzten) 
Buches, welche sich durch zahlreiche Anwendungen 
praktischer Art besonders auszeichnen. Von vielem 
Interesse sind hier die Abschnitte über das Höhenmes
sen mit dem Barometer, die Pumpen, die Bewegung 
des Wassers in Flussbetten und Röhrenleitungen, fer
ner die Theorie der Wasserräder, der Wasserschnecke 

und endlich der Dampfmaschine, welche letztere der 
Verf. mit besonderer Vorliebe bearbeitet zu haben scheint. 
Die zu derselben nöthigen Tafeln’ über die Dichtigkeit, 
das Volumen, Gewicht und die Spannung des Dam
pfes bei verschiedenen Temperaturen theilt der Verf. 
auf wiener Maasse reducirt mit; diese Reduction hat 
freilich nur für Österreich Werth, da sonst die Tech
niker , wenigstens die gebildeten, überall nach dem 
Meter arbeiten.

Man wird aus dieser Inhaltsangabe von selbst er- 
sehen, dass das Buch ein reiches Material in theoreti
scher Hinsicht sowol, wie in praktischer darbietet und 
so dürfte es sich zu einem Coinpendium und zum Selbst
studium wol ganz besonders eignen.

Schlömilch.

<x e s c li i c h t e.
Histoire philosophique du Hegne de Louis AU par le 

comte de Tocqueville. Erudimini^ qui iudicatis 
terram! Deux Tomes. Paris, Amyot. 1847. Gr. 8. 
15 Fr.

Der Zeitraum von 59 Jahren, den die Regierung Lud- 
wig’s XV. umfasst, erhält seine geschichtliche Merk
würdigkeit davon, dass vorzüglich innerhalb desselben 
die Zustände vorbereitet wurden, welche Frankreichs 
grosse, folgenreiche Staatsumwälzung herbeigeführt ha
ben. Gerade aus diesem Gesichtspunkte hat Hr. v. T. 
die Geschichte dieses Zeitraums bearbeitet, und er hat 
das Verdienst, ein vollständiges Bild desselben mit sel
tener Unbefangenheit und einem kräftigen Pinsel gelie
fert zu haben. Nichts verräth darin eine Sucht zu glän
zen oder den Leser zu bestechen, und der Verf. scheint 
keiner philosophischen oder politischen Partei anzuge
hören, indem er von Allem die Licht- und Schatten
seiten hervorhebt, jeder Tugend, jedem Verdienst, je
dem Streben nach Verbesserung Lob und Beifall spen
det, das Schlechte und Schändliche aber, wo es sich 
zeigt, mit dem Ernste eines Tacitus ohne Verkleiste
rung dem Abscheu der Nachwelt überliefert. Ist sein 
Buch auch nicht irrthumfrei, so trägt es doch das Ge
präge der Wahrhaftigkeit. Sein Werth wird wol ge
rade wegen seiner Vorzüge bei den Tonangebern des 
Tages die gebührende Anerkennung nicht finden. Die 
Nachwelt wird sie ihm jedoch schwerlich versagen; Die
ses Werk über Ludwig XV. bildet mit dem gleichfalls 
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vortrefflichen von G. Droz über Ludwig XVI. ein Gan
zes , welches von Allen, die auf die Angelegenheiten 
der Gesellschaft Einfluss haben oder sich dazu vorbe
reiten, studirt und beherzigt zu werden verdient. Durch 
einen gedrängten, doch ziemlich vollständigen Abriss 
seines Inhalts hofft Ref. sein Urtheil am besten zu recht
fertigen. — Der erste Abschnitt des ersten Bandes ist 
eine Schilderung der Zustände Frankreichs beim Hin
tritt Ludwig’s XIV., die folgenden acht sind der Re
gentschaft des Herzogs von Orleans gewidmet. Die 
herrschsüchtigen Bestrebungen des stolzen Ludwig, des
sen Leiche bei ihrer Bestattung vom Volke beschimpft 
wurde, hinterliessen grosse Nachwehen. Diese wurden 
von der Regentschaft keineswegs vermindert, zum Theil 
noch vermehrt. In vielen Stucken sah man einen ra
schen Übergang von einem Äussersten zum andern. 
So insbesondere in Hinsicht auf Äusserlichkeit, Würde 
und Anstand im öffentlichen und häuslichen Leben und 
in den religiösen Beziehungen. Ludwig hatte auch die 
Religion beherrschen wollen, allein ihr Ansehen hatten 
die von seinem Beichtvater Letellier erweckten und ge
hegten jansenistischen Streitigkeiten und Verfolgungen
der Protestanten, ebenso wie die von der Frau v. Main- 
tenon zum Hofton gemachte Frömmelei weit mehr gc- 
gefahrdet als gehoben. „Von allen Tyranneien“ (be
merkt der Verf. p. 19) „ist der an den Gewissen ver
übte Zwang diejenige, die das Gemüth am stärksten 
empört. Die Achtung der Tugend ist den Menschen 
natürlich; aber selbst gegen die Tugend lehnen sie sich 
auf, wenn sie ihnen von der Gleisnerei mit der Maske 
der Religion aufgenöthigt wird.“ Die erzwungene Fröm
melei aber verwischte und erstickte den erhabenen Geist, 
womit das Christenthum zu allem Gutem befähigt. — 
Gleich im Anfänge der Regentschaft bemächtigte sich 
der höhern Reihen der Gesellschaft die grösste Leicht
fertigkeit. Cynische Denkart gesellte sich zu den 
schlechten Sitten und verlieh dem Laster neuen Reiz. 
Es ward zur Mode, ausgelassen zu sein und gottlos 
wenigstens zu scheinen. Nur das Bezweifeln aller aner
kannten Wahrheit gab das Ansehen eines denkkräftigen 
Geistes, und die Leichtfertigkeit des Lebens verblen
dete über die Folgen dieser Gedankenrichtung. Der 
Regent, mit Allem begabt, was einnehmen und verfüh
ren kann, aber aller sittlichen Kraft ermangelnd, schritt 
hierin schamlos voran. Sein Hofmeister Abbe Dubois 
hatte in ihm allen Glauben an Wahrheit und Tugend 
zerstört und auf des Zöglings völlige Entsittlichung die 
selbstsüchtigen Hoffnungen seines eigenen Ehrgeizes 
gegründet. Die Richtigkeit dieser Berechnung erwies 
sich zum Leidwesen der Bessern nur zu bald. Dubois 
gelangte von Stufe zu Stufe bis zur Allgewalt, und die 
Hoffnung, an ihm einen Gehülfen gegen die Janseni- 
sten zu erhalten, besiegte Roms Bedenken, ihm die 
höchsten Kirchenämter zu verleihen. Welch einen Ein
druck musste die Erhebung dieses wegen der Gottlo

sigkeit seiner Denkart und Sitten berüchtigten Höflings 
auf den erzbischöflichen Stuhl von Cambrai machen, 
den kurz zuvor ein Fenelon verherrlicht hatte! Weni
ger mochte seine spätere Bekleidung mit dem römischen 
Purpur befremden, denn in Frankreich batte er schon 
oft blos politischen Rücksichten zum Vehikel dienen 
müssen*).  Die Kirchen würden, noch unter Ludwig XIV. 
mehrentheils die Belohnung des Verdienstes, wurden 
unter der Regentschaft meist nur die der vornehmen 
Geburt und der Ränke begünstigter Leichtfertigkeit**).  
Um diese Zeit kam es auf, dass nachgeborne Söhne 
adeliger Familien mit dem Namen von Abbes das geist
liche Kleid anlegten, um als Zwitterwesen ohne Tadel 
ein freies weltliches Leben zu führen und sich dafür durch 
Hofgunst Commenden von Abteien und andere mit kei
ner Seelsorge verbundene Pfründen zu erwerben. Biev- 
töt on naquit abbe. comme on naissait gentilhomme, et 
les parentssans s'inquieter des gokts et des vocations, 
destinaient leurs puisnes ä un etat dans lequcl la for- 
tune arrivait arce Tadolescence. Die Bischöfe, die aus 
dieser säubern Pflanzschule hervorgingen, brachten ei
nen Theil des Jahres in Paris zu, um ihren Hang zu 
einem freien Weltleben und für Hofränke nachzugehen. 
— Gleichzeitig erhob sich das Unwesen der Maitressen
schaft zur allgemeinen Sitte der Vornehmen und Rei
chen. Die Kunst, Weiber zu verführen, galt nun in 
dieser Klasse als ein nicht unbedeutendes Mittel der 
Celebrität. Bei der Verehelichung einer jungen Frau war 
die Auswahl eines Liebhabers für sie die erste Ange
legenheit. Die Prinzen und Prinzessinnen von Geblüt 
gaben das Beispiel. In dieser Lüderlichkeit und zu
gleich in dieser Wegsetzung über das Christenthum 
ersahen damals die höhern Stände ihre Auszeichnung 
vor den niedern. Voltaire wurde ihr Patriarch, ihr 
Abgott. Seine Künste zur Verbreitung der Freigeiste
rei zeigten sich unerschöpflich. Er machte es zum Eh
renpunkt, nichts zu glauben, und dieser Unglaube wurde 
die Quelle rücksichtsloser Selbstsucht, die zu allen Un
ordnungen aufgelegt macht. — Einen seltsamen GegenT 
satz mit der vorherrschenden Unsittlickeit bildete der 
immer stärker sich kundgebende Widerwille gegen die 
jesuitische Moral, deren Grundverderbtheit die von dem - 
Orden grimmig verfolgten sogenannten Jansenisten scho
nungslos aufgedeckt hatten, während andererseits die 
strengen sittlichen Grundsätze dieser Letztem die un
bedingte Verwerfung der aller Sittlichkeit hohnsprechen
den Freigeisterei des Zeitalters enthielten. Allein auch

’) Die Verleihung des rothen Huts an Dubois wurde freilich 
Innocenz XIII. durch die Ränkesucht des französischen Gesandten 
Tencin abgenöthigt, der sich von ihm für die Förderung seiner Wahl 
das schriftliche Versprechen des Dubois Wunsch zu erfüllen, wenn 
er gewählt würde, hatte ausstellen lassen (8. 38).

’*)  En voyant, sagt der Verf. (S. 39), i€8 gar dient de la morale 
evangelique devenir les courtis ans d'une honteuse prosperite, on doute 
d’une religion pröchee par des pontifs avilis.
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diese Gegenstände wurden von den Weltleuten mit der 
nämlichen leichtfertigen Oberflächlichkeit beurtheilt, wie 
alle andern. Sie waren für Alles gleichgültig, was 
nicht ihre niedern Gelüste berührte, und nur insofern 
erregte der theils subtile, theils gehässige Streit reli
giöser Parteien ihre Theilnahme, als er ihre freie Le
bensart begünstigte und gleichsam zu beschönigen schien. 
Diese Ansicht leitete auch die Schritte der Regentschaft. 
Anfangs machte sie einen Versuch, den Streit durch 
Roms Dazwischenkunft beizulegen. Aber da Rom, durch 
die Jesuiten geleitet, nicht darauf einging, fand Dubois, 
jetzt schon Minister der auswärtigen Geschäfte, seines 
Vortheils, um Roms Gunst für seine persönlichen Ab
sichten zu gewinnen, sich der Bulle Unigenitus anzu
nehmen. Sie wurde für allgemein verbindlich erklärt. 
Dadurch wurde der Eifer Für und. Wider heftiger als 
je angefacht. Die nämlichen persönlichen Rücksichten, 
welche Dubois auf einmal gegen die Jansenisten kehrte, 
bestimmten ihn auch, die Verfolgungen der Hugenotten 
fortzusetzen. In der ersten Beziehung hatte er die Par
lamente gegen, in der zweiten für sich. Aber Beides 
vermehrte nur die Verwirrung des Reichs. Ebenso 
verderblich wirkten Dubois’ und des Regenten persön
liche Interessen auf die Gestaltung von Frankreichs 
auswärtigen Verhältnissen. Weil sie den König Philipp V. 
für einen Feind der Regentschaft ansahen und besorg
ten , dass er, im Falle Ludwig XV. ohne Erben mit 
Tode abginge, auf die französische Krone Anspruch 
machen und das Erbrecht des Herzogs von Orleans zu 
vereiteln suchen würde, so warfen sie sich unbedingt 
England in die Anne, um gemeinsam mit dieser, nach 
unbedingter Beherrschung der Meere und des Welthan
dels ringenden Macht die spanische zu schwächen, ob
gleich sie die einzige war, mit welcher eine innige Ver
bindung Frankreichs durch die Lage und Interessen 
beider Länder vorgeschrieben schien, ihm nur Vortheile 
versprach. So wurde Frankreichs ganze Politik zum 
Vortheil Englands verrenkt, welches dafür dem elenden 
Dubois einen Jahressold von 800,000 Francs bezahlte 
(Abschn. IX). — Die Schuldenmasse von 4 Milliarden 
und 412 Millionen, welche Ludwig XIV. hinterliess, 
gebot Sparsamkeit und genaue Finanzverwaltung. Bei
des unterblieb. Von der Verschwendung der Staats
gelder, von den heillosen Massregeln, um das bestän
dig zunehmende Deficit zu decken, und von den gren
zenlosen Räubereien der Angestellten gibt der Verf. 
(im VI. Abschnitte) eine ins Einzelne gehende Darstel
lung. Von 750 Millionen, welche das Volk jährlich 
entrichtete, flossen nur zweihundert in die Staatscasse. 
Genauigkeit in der Rechnung über die Staatsgelder 
wurde schon dadurch unmöglich, dass der Misbrauch, 
der bereits in der ersten Zeit Ludwig’s XIV. einschlich 
und selbst von Colbert nur eingeschränkt werden konnte, 
fortdauerte, vermöge welches in einer Menge könig
licher Anweisungen weder der Gegenstand noch der

Empfänger bezeichnet war (p. 91). Selbst die strengen 
Massregeln gegen die Gefällpächter, nachdem sie sich 
durch Betrug unmässig bereichert hatten, brachten dem 
Staate nur wenige Entschädigung. Die Chambre ar- 
dente, die mit der Untersuchung beauftragt wurde, be
rechnete die Forderung an jene Pächter auf 220 Mil
lionen. Aber durch Bestechungen brachten es diese da
hin, dass sie auf 70 Millionen herabgesetzt wurde, und 
von dieser Summe vertheilte der Regent das Meiste an 
die Hofschranzen, nur 15 Millionen kamen in den Schatz 
(p. 106). Am verderblichsten wirkte die Finanzverwal
tung des Schottländers Law, dessen weitausgedehnte 
Bankeinriehtung durch die Aussicht grossen Gewinnes 
eine allgemeine Wuth, sich durch den Handel mit Geld
papier schnell zu bereichern, erregte, welche , anstatt 
wie beabsichtigt wurde, den Staat seiner Schulden zu 
entledigen und zum Herrn des Geldmarkts zu machen, 
damit endigte, ungeheure Glückswechsel, die Zugrunde
richtung einer Unzahl von Familien, einen hohen Grad 
schnöder Entsittlichung und einen betrüglichen Staats
bankbruch hervorzubringen (Abschn. VII). Nun suchte die 
Regierung sich durch Organisirung einer strengen Unter
suchung gegen diejenigen, die sich durch Law’s System 
bereichert hatten, schadlos zu halten. Und hier ward 
der grössten Willkür Raum gegeben. Tandis que les 
grands et leurs clients se trouvent menagess les riches 
obscurs sont impiloyablement pressures (p. 150). Ein 
paar hundert Millionen wurden auf solche Weise ein
getrieben. Aber das eigentliche Ergebniss war, dass 
sechs Milliarden Papiergeld waren ausgegeben worden, 
4 Milliarden und 23 Millionen verloren gingen und den
noch die anerkannte Staatsschuld um 625 Millionen hö
her stand, als vor der Einführung des Law’schen Sy
stems (S. 152). Doch die tiefste Wunde, welches die
ses System der Nation schlug, war die durch die Er
regung niedriger und schamloser Habgierde und plötz
liche Glückswechsel in allen Klassen verursachte Ent
sittlichung (p. 154). Ceux, schrieb Montesquieu, qui 
avoient d’abord ete corrompus par leurs richesses, le 
für ent ensuite par leur pauvrete. Die Günstlinge des 
Hofes, die Verluste gemacht hatten*,'wussten  den Re
genten von der Schuldigkeit des Staats, sie zu entschä
digen, zu überreden und dafür wurden nun nicht nur 
180 Millionen in einem Jahre angewiesen, sondern über
dies 20 Millionen Jahrgehalte verwilligt (p. 158). Ein 
Gegenstück zu alledem lieferte die damals (1720) zu 
Marseille ausgebrochene Pest, die sich nach und nach 
in die ganze Provence (nach Arles, Toulon, Aix, Avig
non, Orange) ausbreitete. Die Regierung ergriff erst, 
nachdem das Übel schon zwei Monate gewüthet hatte, 
einige Maasregeln, um es zu hemmen, während der 
Hof und die Hauptstadt, ganz mit den schlimmen f ol
gen der Law’schen Geldspeculation beschäftigt» keine 
Theilnahme zeigten. Der Bischof von Marseille und 
einige Bürger daselbst entfalteten inzwischen einen auf-
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opfernden Heldenmuth, der ihnen in den Jahrbü
chern der Menschheit die Unsterblichkeit sichert. 
Aber die vornehme pariser Welt war zu sehr in ihr 
eitles Nichts verliebt, um sich zur Bewunderung so ho
her Tugenden hinreissen zu lassen.

Die Regentschaft neigte sich jetzt ihrem Ende zu. 
Mit dem Beginne seines dreizehnten Lebensjahres 1723 
war der König nach dem Gesetze mündig. Er liess 
aber die Verwaltung dem schon zum ersten Minister 
erhobenen Cardinal Dubois unter der Oberleitung des 
bisherigen Regenten. Doch wenige Monate hernach 

, starb Dubois an einer Fistel mit allen Symptomen der 
Verzweiflung, und wenige Monate später an den Fol
gen seiner Ausschweifungen auch der Herzog von Or
leans, der sich noch über den Tod des erstem lustig 
gemacht hatte, in den Armen seiner Buhlerin. Lud
wig XV. hatte von Natur schöne Anlagen. Von Fleury 
(dem trefflichen Verfasser der Kirchengeschichte) em
pfing er ernste Lehren christlicher Wahrheit und 
Weisheit; von der Kanzel legte ihm die Religion die 
ganze Fülle der Pflichten des Herrschers gegen sein 
Volk durch den Mund eines Massilion mit einer Bered
samkeit ans Herz, die eben so erhaben als rührend 
war. Dagegen alle Hofschranzen, sein Hofmeister Vil- 
leroy an der Spitze, sprachen ihm nur von seiner All
macht und benutzten jeden Anlass, um ihm die Mei
nung beizubringen, er sei der Herr von Land und Volk, 
Alles stehe zu seiner Verfügung (p. 69). Niemand, 
selbst nicht sein Lehrer und nachheriger Minister Fleury, 
Bischof von Frejus, that etwas, um seine Seele für das 
wahrhaft Grosse, für das Erhabene seines Berufs zu 
begeistern. Anfangs hatte man sich aus Rücksicht auf 
seine körperliche Schwächlichkeit gescheut, seinen Geist 
zu einiger Anstrengung anzuhalten. Aber auch, als er 
mit den Jahren stärker geworden war, überliess man 
ihn seinem Hange zur schlaffen Indolenz und gewöhnte 
ihn, seinem Urtheile stets zu mistrauen, die Dinge nur 
durch die Augen seiner nächsten Umgebung anzuschauen 
und seine eigene Meinung zu verbergen. So bekam er 
frühzeitig einen Abwillen vor der Arbeit, einen Ekel 
vor ernste Geschäfte und einen Geschmack für das blos 
Gefällige, Frivole und Unterhaltende. Nach dem Hin
tritt des Dubois und des Herzogs von Orleans überliess 
er die Regierung dem Herzog von Bourbon, als erstem 
Minister, und unter dessen Namen regierten nun seine 
Maitresse Frau v. Prye und der leichtsinnige Maurepas, 
der Alles mit einem Witzwort oder Witzgedicht (chan- 
son) abzuthun pflegte. Des Königs Vertrauen besass 
jedoch nur Fleury, früher sein Lehrer. Dieser liess 
aber fast Alles gehen, so schlecht es auch ging. Die 
Gewaltmassregeln gegen die Protestanten wurden ohne 
besondere Veranlassung von dem Herzog von Bourbon 
noch verschärft (par un prince sans religion, au mi

lieu des joies de libertinage. p. 299 sq.). Eine Verord
nung belegte den häuslichen Diebstahl mit dem Tode, 
bewirkte aber statt einer Verminderung dieses Verge
hens , das Gegentheil, weil es nun seltener angezeigt 
wurde (p. 306). Auch ein Edict über das Verhältniss 
der Negersklaven zu ihren Herren war voll Härte. Der 
Finanzzustand, den gute Wirthschaft hätte herstellen 
können, wurde durch Verschwendungen noch verschlim
mert. Die durch eine Misernte 1725 verursachte Theu- 
rung brachte im Volke von Paris eine heftige Aufregung 
hervor, die durch einen Umzug zu Ehren der Schutz
heiligen Genofeva beschwichtigt wurde. Aber taub zu 
dem Schrei des Elends in den Provinzen, zerstreute 
man den jungen König mit glänzenden Festen, Pracht
aufwand und hohem Spiel, damit er die Volksnoth 
ignorire. Endlich am 11. Juli 1726 verbannte Ludwig 
den Herzog von Bourbon und Fleury wurde unter be
scheidenem Titel der Allmächtige. Der König gab sich 
den Schein, er wolle nun selbst regieren, und veran
lasste die Veranstaltung öffentlicher Gebete um Gottes 
Beistand für diesen Zweck. Doch war dies leeres Blend
werk. Fleury enthob seinen Zögling aller Regierungs
sorgen und machte aus den andern Ministern seine 
Werkzeuge. Die Hauptziele seiner Verwaltung waren 
Friede mit dem Auslande und Wirthschaftlichkeit im 
Innern. Dadurch gelang ihm anfangs die Herstellung 
eines Ebenmasses zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
Die Anlegung guter Strassen liess er sich angelegen 
sein. Weil dies aber durch unentgeltliche Frohnen 
ausgeführt wurde, so entstand daraus für das Landvolk 
eine neue, sehr drückende Last. In kirchlichen Din
gen beging Fleury den argen Misgriff, den Streit über 
den Jansenismus aufs neue zu wecken und zu verbit
tern. Durch den ränkevollen und ludcrlichen Erzbischof 
Tencin zu Embrün liess er sich dazu bereden, dass an 
diesem Orte eine Zahl von dafür ausersehenen Bischö
fen versammelt wurde, um über den Hirtenbrief des 
greisen Bischofs Soaner zu Senez, der Quesnel’s Buch 
über die heil. Schrift, das von Rom durch die Bulle 
Unigenitus verdammt worden war, als erbaulich empfoh
len hatte, Gericht zu halten. Die Versammlung sprach 
über den Bischof die Suspension aus, und als dieser 
an ein Generalconcil berief, verbannte ihn der Hof in 
eine Abtei. Dieser Act rief eine Spaltung im französi
schen Klerus hervor. Diejenigen, die sich des Bischofs 
von Senez annahmen, wurden zu Hunderten mit Gefäng- 
niss oder Verbannung bestraft. Dazu kam jetzt ein neuer 
Zankapfel, den Benedict XIII. unter den Klerus durch 
eine Bulle warf, die das Feiern des Andenkens Gre- 
gor’s VII., den schon Gregor XIII, heilig gesprochen 
hatte, allgemein gebot. Das Parlament untersagte den 
kirchlichen Gebrauch der vorgeschriebenen Legende. 
Mehre Bischöfe thaten das Gleiche.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Durch den Hirtenbrief des Bischofs von Auxerre fand 
Benedict XIII. sein Ansehen verletzt und er verbot mit 
Androhung des Bannes, ihn zu lesen. Das Parlament er
klärte das päpstliche Schreiben für nichtig. Um nun der 
Jansenistenpartei einen Herzstoss zu versetzen, liess 
Fleury die Bulle Unigenitus zum Staatsgesetz erklären. 
Dem setzte aber das Parlament fünf Artikel entgegen, die 
die Unfehlbarkeit des Papstes aufs Bestimmteste ver
warfen. Ein Beschluss des königlichen [Raths cassirte 
zwar den des Parlaments, aber Fleury fand doch für 
gut, die Fortsetzung des Kampfes zu meiden. Der königl. 
Rath befahl unbedingtes und allgemeines Schweigen, 
was jedoch die Fortsetzung des Kampfes in namenlo
sen Schriften nicht verhindern konnte. Da verbreitete 
sich das Gerücht von Wundern, die auf dem Grabe 
eines Diacons Paris, der zu den Jansenisten gehörte, 
geschähen. Die Folge davon war eine fanatische Volks- 
bewegung, die der Polizeigewalt trotzte, aber der Ge
walt des Lächerlichen nicht widerstehen konnte. Doch 
der Streit fuhr fort, sich zu verbittern und zu ver
wickeln. Es kam dahin, dass das Parlament und die 
Anwälte alle ihre Geschäfte einstellten und der Hof sich 
genöthigt sah, nachzugeben (p. 364). — Worin bestand 
inzwischen die Beschäftigung des Königs? Er jagte, 
wirkte Tapeten, trieb Kochkunst, drechselte, empfing 
Gesandte, liess sich vom Polizeilieutenant die scanda
löse Chronik von Paris erzählen, gab bei den Soupers 
mit auserwählten Schranzen der Fröhlichkeit freien Lauf, 
und unterzeichnete, was ihm die Minister vorlegten, 
ohne es nur zu lesen (p. 366 sq.). Dabei hatte er viele 
Langeweile und diese warf ihn unvermerkt der Wol
lust in die Arme. Fleury, anstatt dem zu wehren, machte 
die Wahl der königlichen Buhlerin zu einer Staatsange
legenheit. Sie fiel auf eine Gräfin Mailly, von der man 
sich versah, sie würde allem Ehrgeiz fern bleiben. Nach 
einander folgten ihr drei ihrer Schwestern im Amte. 
Einmal noch hatte Fleury das Herz, dem König gegen 
die Folgen seiner Ausschweifungen Vorstellungen zu 
machen. Trocken erwiderte dieser: „Ich habe Ihnen 
die Leitung meines Reichs überlassen, ich hoffe, Sie 
Werden mir die meines Privatlebens nicht verkümmern“

BMwe———1^—

(p. 416). Dies liess Fleury sich gesagt sein, wogegen 
ihm der König in Bezug der Geschäfte kein Opfer, auch 
der von vertrauten Freunden nicht versagte (p. 417 sq.). 
— In Bezug auf die auswärtigen Verhältnisse fielen in 
die Zeit von Fleury’s Verwaltung zwei Ereignisse, die 
seine Friedensliebe auf die Probe setzten, die Erledi
gung des polnischen Thrones durch den Tod August’s II. 
und die Thronbesteigung von Maria Theresia, Erbin der 
österreichischen Staaten. Fleury entschloss sich, die 
Ansprüche des Schwiegervaters seines Königs, Stanislaus 
Lescinsky, auf den polnischen Thron zu unterstützen. 
Aber er that es mit so wenig Nachdruck, dass Russ
lands Schützling, August III., leicht den Sieg davontrug. 
Doch benutzte Fleury diesen Anlass, für Frankreich die 
wichtige Anwartschaft auf Lothringen zu erwerben. Die
ses Land fiel dem Namenskönige Stanislaus als Entschä
digung zu, sollte aber nach seinem Tode an Frankreich 
fallen, wogegen der Herzog von Lothringen, Gemahl 
der Erbin des Kaisers Karl VI., Toskana, das schöne 
Besitzthum der erlöschenden Mediceer erhielt. Als aber 
Karl VI. starb, hatte Frankreich nicht den mindesten 
Schein eines rechtlichen Grundes, um die Erbin seiner 
Staaten zu bekriegen, deren Erbrecht sowol von Frank
reich als den andern Mächten feierlich anerkannt wor
den war. Und dennoch liess der friedliebende Fleury 
sich durch die Ränke eines hochmüthigen Höflings Be
lisle in den Plan verstricken, den günstigen Augenblick 
zu benutzen, um die Macht Österreichs zu brechen. 
Dieser ungerechte Krieg bedeckte Frankreich mit Schmach. 
Seine Schuldenlast wurde durch ihn noch sehr vergrös- 
sert. Seinen Verbündeten (Baiern), auf dessen Erhö
hung es abgesehen war, richtete er zu Grunde, indess 
ein anderer Verbündeter, Friedrich II. von Preussen, 
allein wahren Gewinn davontrug, indem er nach erfoch
tenen Siegen Frankreich und Baiern im Stiche liess, um 
durch gesonderte Unterhandlung sich seine Beute (Schle
sien) zu sichern. Inzwischen war der greiseFleury gestor
ben. Die neue Maitresse des Königs (Chateauroux) 
trachtete, einer Agnes Sorel nacheifernd, in ihm einen 
Funken von Herrschergefühl und Ehrgeiz zu entzünden. 
Die Aufgabe war schwer. Vergebens suchte sie den 
leichtsinnigen Maurepas aus dem Ministerium zu ent
fernen. Ludwig versetzte: „Er unterhält mich“ (H m'a~ 
muse). Indessen brachte sie es doch dahin, dass der 
König (freilich in ihrer Begleitung) sich an die Spitze sei
nes Heeres in Flandern stellte, wo er den Siegen des Mar
schalls von Sachsen beiwohnte. Als er hierauf zu Metz
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gefährlich erkrankte, gab sich in ganz Frankreich eine 
wahrhaft enthusiastische Theilnahme für seine Erhal
tung kund. Doch kaum ist er hergestellt, so ruft er 
die Maitresse, die während seiner Lebensgefahr entfernt 
worden war, zurück; er sinkt in die vorige weichliche 
Lethargie zurück. Weit mehr noch verschlimmerte sich 
dies, als nach dem Tode der Chateauroux eine Person 
von geringer Herkunft, die er zur Marquise v. Pompa
dour erhob, sich seines Herzens und der Zügel des 
Reichs bemächtigte. Damals kleidete das ausschwei
fende Leben sich in anständigere Formen. An die Stelle 
roher Ausgelassenheit trat die witzige, leichte Ironie. 
Schöngeister erhielten mehr Zutritt in die höhern Kreise 
(II. Thl. p. 50). Gefällige Artigkeit entschied den Werth 
des Mannes. Die Ehen in den Reihen der Gebildeten 
waren Sache der Convenienz, kein Herzensband weder 
für die Frau noch Tür den Mann. Galanterie war das 
Grundwesen des ‘guten Tons (p, 51). Diese Verfeine
rung der ünsittlichkeit dauerte jedoch nur so lange, 
als die Pompadour persönlich die Lüsternheit des Kö
nigs befriedigen konnte, liess aber wieder nach, als 
diese Frau es angemessen fand, um ihre Macht zu 
sichern, ein grosses schändliches Serail (le Parc-aux- 
Cerfs) zu stiften, das blos den flüchtigen Genüssen des 
verwöhnten Herrschers gewidmet war. Ein anderer Zeit
vertreib, den sie für ihn einrichtete, war ein sehr ho
hes Spiel, wobei die Weiber getrogen, die Männer aber 
sich zu Grunde richteten. Der König war hocherfreut, 
seine Börse mit Tausenden von Louisd’oren zu füllen, 
welche die Hofschranzen an ihn verspielten (p. 154). — 
Die Zügel der Regierung überliess er inzwischen den
Händen der verhassten Frau, welche, von kleinlicher 
Eitelkeit beherrscht, nach ihrer Laune Minister ein- und 
absetzte. Dieser anarchische Zustand ermunterte die 
Opposition, die immer dreister wurde, und der Hof 
wusste ihr nichts entgegenzustellen, als eine Menge von 
Verhaftsbefehlen, welche weniger abschreckten als reiz
ten. Der Trotz gegen die Regierung ward das beliebte 
Mittel, die Volksgunst zu gewinnen. Auch die Litera
tur folgte diesem Zuge. Nichts fand grössern Beifall 
als die Anfechtung aller Grundfesten des Bestehen
den. Am heftigsten rüttelten damals an der politi
schen die Schriften Rousseau’s und an der sittlich
religiösen die von Voltaire und Diderot. Der Verf. 
lässt ihren grossen Talenten volle Gerechtigkeit wi
derfahren , schildert aber auch mit treffenden Zügen, 
mehrentheils nach Villemain, das Verderbliche ihres 
Einflusses, indem Rousseau die Rechtmässigkeit des 
Eigenthums, Voltaire das Christenthum, Diderot den 
Glauben an die Menschenwürde mit allem Aufwand 
von Sophistik bekämpften. Die Pompadour gewährte 
Voltairen ihren Schutz zur Vergeltung der Schmei
cheleien, die er an sie verschwendete, was jedoch 
nicht hinderte, dass zu Paris seine Tragödien aus
gepfiffen und Zerrbilder von ihm feilgeboten wurden.

Um den neuen Ansichten eine wissenschaftliche Be
gründung zu geben, bildete sich zur Bearbeitung der 
französischen Encyklopädie ein Verein, an dessen Spitze 
d’Alembert sich befand. Erfolglos war ein Beschluss 
des königlichen Rathes zur Unterdrückung dieses Unter
nehmens. Es fand, wie seine Hauptmitarbeiter d’Alem
bert und Diderot, an der Pompadour eine Beschützerin. 
Feuerherde der Verschworenen gegen alle übersinn
lichen Ideen wurden die Versammlungen bei den ver- 
möglichen Philosophen Holbach und Helvetius und den 
geistvollen Damen Dudeffant, Geoffrin und Lespinasse. 
Auch Geistliche, die in der Gesellschaft glänzen woll
ten, schlossen sich an. Nichts blieb von der freien 
Untersuchung ausgeschlossen. Religion, Moral, Politik, 
der Mensch, die Natur, Alles wurde der kühnsten Er
forschung unterworfen. Unter dem Schirm der Frau, 
unter deren Joch der Herrscher sich beugte, ent
schlüpften die vermessensten Schriften der Verfolgung, 
welche die Behörden gegen sie verhängten. Diese Frau 
entschuldigte die Ausfälle gegen das unbeschränkte 
Königthum, weil sie mit Angriffen anf die Religion oder 
die Kirche in Verbindung standen (p. 80). Man be
diente sich zur Einschwärzung freigeistischer Schriften 
der von Voltaire erfundenen Kriegslist, sie als Werke 
verstorbener Verfasser auszubieten. Und während die 
Minister den Verkauf unterdrückten, begünstigten sie 
selbst die Verbreitung im Stillen (p. 234 sq.). Daselbst 
die mächtigsten Monarchen sich’s zur Ehre rechneten, 
mit Voltaire Briefe zu wechseln, so setzte er sich über 
alles, was die Kritik gegen ihn und seine Werke vor
brachte, und die Polizei verfügte, stolz hinweg.. Selbst 
die Natur der Regierungsmassregeln gegen die Ver
breitung gefährlich scheinender Schriften, weil von 
Willkür befleckt, half ihren Zweck vereiteln. Die 
Verbrennung der Bücher durch Henkershand und Ver- 
haftsbefehle gegen ihre Verfasser erregten nur Inter
esse für Beide. Die königliche Erklärung von 1757, 
die sogar die Todesstrafe gegen die Verfasser von An
griffen auf die Religion verhängte, diente nur dazu, die 
Unmacht der Regierung vollends zu enthüllen und die 
scheinbar Verfolgten in der Meinung zu heben (p. 80 
—89). Die Parlamente, von denen dergleichen Dinge 
ausgingen, glaubten auch sonst in Religionssachen bei 
verschiedenen Anlässen einen blinden Eifer bekunden 
zu müssen, worüber die öffentliche Meinung, beson
ders von Voltaire bevorwortet, strenges Gericht hielt 
(S. 361 — 365). Dazu kam das Misgeschick, dass die 
Widerlegungen der freigeisterischen Erzeugnisse meh
rentheils schwach und ungeschickt waren, und die bes
sern vom Parteigeist in Misachtung gebracht wurden, 
indem er sie der Absicht, Misbräuche in Schutz zu 
nehmen, verdächtigte (p- 90 sq.). Solche Verdächti
gung fand um so leichter Glauben, als die Behörden 
an Abstellung von Misbräuchen wenig dachten und ins
besondere die Häupter des Klerus mit Eifer die Ver-
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folgung von sogenannten Jansenisten fortsetzten (p. 91 
—97. 118 sq. 124. 176 sq.), während sie zugleich dem 
Ansinnen, nach Massgabe des Ertrags der Kirchen
güter zu einer neu ausgeschriebenen Steuer (dem Zwan
zigsten) beizutragen, sich beharrlich widersetzten (p. 100

113). Benedict soll mit Lächeln seine Verwunderung 
über die Unmacht der Regierung, dem Lärm über die 
Bulle Uniffenitus ein Ende zu machen, in den Worten 
geaussert haben: buona machina, ehe anda sola! (p. 126). 
Während das Kirchliche der Kritik des Tages viele 
Blössen gab, wurde durch die Gunst der Pompadour 
der Vorschlag zu den Prälaturen dem leichtfertigen 
Cardinal La Rochefoucauld zugeschieden, und geistliche 
Würdeträger ohne Glauben und Sitten setzten das An
sehen der Religion tief herab (p. 375). Inzwischen 
dienten auch noch die oftmals sich wiederholenden 
Reibungen und Zerwürfnisse der Regierung mit den 

.Parlamenten, das Ansehen oder die Achtung für die 
königliche Gewalt zu untergraben. Sehr wahr ist die 
Bemerkung des Verf. (p. 182): „Wenn die Verfassung 
eines Volks keine gesetzlichen Vertheidiger seiner Frei
heiten und Interessen bestellt, schliesst es sich mit 
Leidenschaft den Männern an, die sich das Recht zu 
dieser Vertheidigung zueignen, und es wird durch jede 
Verfolgung dieser Männer um so mehr aufgereizt, als 
es in ihr eine Bestätigung seiner Dienstbarkeit erblickt.“ 
Das Ansehen der Person des Königs war im Volke von 
Paris so tief gesunken, dass (im J. 1750) eine in das
selbe geworfene Verleumdung, trotz ihrer Albernheit 
Glauben fand; ein Gerücht nämlich: Kinder würden 
umgebracht, um mit ihrem Blute Bäder zur Herstellung 
der durch Ausschweifungen erschöpften Kräfte des 
Königs zu bereiten (p. 113 sq.). Die schwere Erkran
kung des wegen seiner Tugenden, und grossen Men
schenfreundlichkeit verehrungswürdigen Dauphins (im 
J. 1752) warf Paris in tiefe Bestürzung. Doch bald 
hernach rief seine Genesung den grössten Jubel her
vor. Der König bezeugte seine Theilnahme, indem er 
einem Te Deum in der Hauptkirche beiwohnte. Zu
gleich nahm er aber davon Veranlassung, seine Mai
tresse zu neuen Ehren zu erheben (p. 116). Von dem 
an kannte ihr Stolz und Übermuth keine Grenzen mehr, 
wobei sie mit Grund auf die Niederträchtigkeit der 
vornehmsten Hofschranzen zählte (p. 116. 117). Die. 
Theilnahme Frankreichs an dem siebenjährigen Kriege 
Österreichs mit Friedrich II. von Preussen war ganz 
das Werk der Pompadour, deren Eitelkeit Maria The
resia durch einen schmeichelhaften Brief zu bestechen 
nicht scheute, worin sie dieselbe als „liebe Cousine44 
begrüsste (p. 14g. 154) Ludwig XV. gefiel sich aber 
darin, seinem Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten eine von ihm persönlich geleitete geheime Di
plomatie entgegenzustellen, welche oft unter der Hand 
den Massregeln in den Weg trat, die der König öffent
lich gut hiess (p. 149. 150). Damien’s Mordanfall auf 

den König veranlasste diesen, die Entfernung der Ge
liebten zu befehlen. Doch sie hatte den Muth, den 
Befehl unbefolgt zu lassen, und sobald der König sich 
äusser Gefahr befand, wurde sie noch mächtiger, als 
zuvor (p. 185). Sie benutzte die Rückkehr der Gunst, 
um den fähigen Minister Argenson zu entfernen, und 
ihr Gutfinden entschied die Ernennung der Heerführer, 
die meist unglücklich ausfiel; am schmählichsten die 
ihrer Lieblinge Soubise und Clermont, die das Geläch
ter der Franzosen wie der Deutschen wurden. Noch 
verächtlicher machte sich ihr Günstling Richelieu durch 
schamlose Raubsucht. Bernis, von ihr zum Ministerium 
befördert, wurde jetzt von ihr entlassen, als er mit 
guten Gründen zum Frieden rieth. Ihre Wahl fiel auf 
Choiseul, der ein neues Bündniss mit dem wiener Hofe 
abschloss. Die Finanznoth war gross. Die Staats
lasten Eines Jahres stiegen auf 500 Millionen und doch 
blieb nach den Ausgaben ein Ausfall von 188 Millio
nen, weil wegen der Gebrechen der Verwaltung von 
jenen 500 Millionen nur 312 in die Staatskasse flossen. 
Der Minister Silhouette half der augenblicklichen Fi
nanznoth durch lauter Mittel ab, die ihre Quellen un
berührt liessen. Zur Einschränkung der Ausgaben kam 
es nicht. — Während der Aufwand für den Landkrieg 
Frankreich fast nur Niederlagen eintrug, verlor es Ca
nada, später Guadeloupe, weil der Erfolg der Tapfer
keit durch Hofränke wieder vereitelt wurde. Unter 
solchen Umständen entwarf Belisle den kühnen Plan 
zur Landung eines Heeres in England. Doch dieses 
Land unter Pitt’s Leitung rüstete sich zu verzweifelter 
Abwehr. Die Häfen von Toulon und Brest wurden 
von Flotten eingeschlossen und Havre bombardirt. Die 
französischer Seits bei der verlorenen Seeschlacht von 
Lagos begangenen schweren Fehler blieben unbestraft. 
Conflans, ein Geschöpf der Pompadour, unterlag dem 
Admiral Hawke. So gingen 29 französische Linien
schiffe und 35 Fregatten im Seekriege verloren. Die 
Briten beherrschten nun das Meer. In Ostindien büsste 
Frankreich alle seine Besitzungen ein. Lally, der Pon- 
dichery sieben Monate heldenmüthig vertheidigt hatte, 
wurde in Paris vom Parlamente zum Tode verurtheilt 
(p. 368. 379). Endlich 1763 schloss Choiseul Frieden, 
worauf bald hernach der von Hubertsburg dem Krieg 
ein Ende machte. Frankreich war erschöpft und tief 
gedemüthigt. Auch der 1764 endlich erfolgte Tod der 
Pompadour brachte keine Besserung im Leben ihres 
gekrönten Sklaven hervor. Ungerührt sah er von sei
nem Fenster aus ihre Leiche wegziehen. Nicht lange 
nachher (den 20. Dec. 1765) versenkte der Hintritt des 
Dauphin’s alle Gutgesinnten in gerechte Trauer. Ma» 
fühlte, dass Frankreich seine viel versprechende Zu
kunft verloren habe. Die Verdächtigung und Misach- 
tung, die man gegen den Dauphin seinem Vater beige
bracht hatte, scheint seine Gesundheit nach und nach 
untergraben zu haben (p. 314). Sein Tod und der
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bald darauf erfolgte seiner Gemahlin, die sich ganz 
der Erziehung ihrer Kinder weihte, wirkte nachtheilig 
auf diese. Die Erziehung des Thronfolgers (Lud- 
wig’s XVI.) wurde nun dem Herzoge von Vauguyon 
anvertraut, einem Höfling von wenig Geist, der ihm 
das Mistrauen auf sich selbst und die Schüchternheit 
einflösste, welche ihm in der Folge so verderblich wur
den (p. 316). Der Hintritt der tugendhaften Königin 
Maria Lescinska machte augenblicklich einen tiefen 
Eindruck auf ihren Gemahl. Er beschloss, sein Leben 
zu bessern. Doch die Angst der Schranzen vor den 
Folgen dieses Entschlusses bewirkte, dass er ohne 
Folge blieb. Eine gemeine Dirne unter dem Namen 
Gräfin Dubarry wurde die allgewaltige Maitresse des 
schwachen Ludwigs. Die Sitten des Hofs und der 
Vornehmen entledigten sich jetzt noch des letzten Schei
nes von Anstand.

In diese Zeit fiel die Auflösung des Jesuitenordens. 
Der Verf. würdigt das Gefährliche der Einrichtung die
ses Ordens mit richtigem Blick (p. 319 — 326). Seit 
einem Jahrhundert hatte sein Benehmen nie aufgehört, 
seine Unverträglichkeit mit einer guten Ordnung in 
Staat und Kirche darzuthun. Seine Grundsätze und 
sein Wirken waren zwar dem Wesen der absoluten 
Herrschergewalt förderlich. Allein den Inhabern der 
letztem wurde es doch immer klarer, dass der Orden 
mehr noch ihr Beherrscher, als ihr Diener sein wollte. 
Das geheime Triebwerk von Ränken und Arglist, wo
durch die unbeschränkten Vorsteher des Ordens seine 
Herrschaft stets erweiterten, enthüllten sich in gleichem 
Maasse, als seine Macht zunahm. Er schien dem Re
genten verbrecherisch, als er furchtbar wurde (p. 330), 
während die Ordensvorsteher sich durch ihre Macht 
um so mehr verblenden liessen, je drohender das Ge
witter wurde, welches sich über ihr znsammenzog. 
Dies zeigte sich besonders bei dem Bankbruch, den die 
Handelsspeculationen des Ordensprocurators P. Lava- 
lette zur Folge hatten. Der Orden, anstatt den Bank
bruch durch Opfer zu verhindern, beging den Misgriff, 
sich auf einen Rechtshandel einzulassen, der die Aus
dehnung seiner Handlungsgeschäfte vor aller Welt ent
hüllte (p. 331 sq.). Nun folgte von Seiten der Parla
mente Sturm auf Sturm gegen den Orden. Choiseul 
und der Hof sahen dies mit Vergnügen. Der Verf. 
rügt (p. 340 sq.) das Willkürliche in mehren Stücken 
des Verfahrens der Gerichtshöfe. Der Orden musste 
dies aber seinem eigenen Benehmen zuschreiben, wo
durch er so grossen Hass und Widerwillen gegen sich 
erregte. Die Stunde der Nemesis war gekommen. Aller
dings entbrannte nach der Aufhebung des Ordens der 
Streit zwischen der philosophischen und der sogenann
ten jansenistischen Partei heftiger, und den Jesuiten 

verschaffte jetzt Mitleid viele Anhänger. Sie blieben z 
auch grösstentheils die Gewissensräthe der Vornehmen; 
ja in vielen Kreisen ward es zum bon ton, einen Jesui
ten zum Tischgenossen zu haben. In der Erziehung 
und dem Unterricht offenbarte sich eine Lücke und es 
mangelte an hinreichender Fürsorge, um' sie zweck
mässig auszufüllen. Der Verf. schreibt es (p. 349 sq.) 
dem Hass der Regierungen gegen den unterdrückten 
Orden zu, dass sie beim Papst auf die förmliche Auf
lösung desselben drangen. Aber dieses Verlangen war 
durch die Klugheit geboten; denn nur die kirchliche 
Vernichtung des Ordens konnte ihn für jene Regierun
gen unschädlich machen und ihn hindern, sich wieder 
in ihre Staaten einzuschleichen. W’enn ferner der Verf. 
(p. 352) sagt, das päpstliche Breve v. 1773 begründe 
die Aufhebung nur auf Beschwerden gegen den Or
den, nicht auf dessen Mistritte, so ist die Behauptung 
unrichtig. Denn das Aufhebungsbreve erklärt die Be- - 
schwerden wegen ärgerlicher Lehren, wegen böser 
Umtriebe und Anmassungen nicht für ungegründet, 
sondern sagt: sie hätten sich stets erneuert, und alle 
angewandten Mittel, damit ihnen abgeholfen würde, 
seien fruchtlos geblieben, auch finde der Papst, dass 
die Gesellschaft den beabsichtigten Nutzen nicht mehr 
bringen könne, und dass es nicht möglich sei, dass, 
so lange sie bestehe, der wahre und dauerhafte Friede 
hergestellt werde.

Selbst lobwürdige Massregeln der Regierung hat
ten wegen der herrschenden Verdorbenheit das Schick
sal, von selbstischen Leidenschaften in Unheil verwan
delt zu werden. So z. B. veranlasste Quesnay (das 
Haupt der Ökonomisten) die Freigebung des Kornhan
dels, damit der*  Kornwucher durch Concurrenz gezü
gelt werde, und eine Provinz leichter der andern zur < 
Abwendung der Noth zur Hülfe kommen könne. Da
bei wurde aber Vieles versäumt, was erforderlich war, 
um der Massregel einen gemeinnützigen Erfolg zu si
chern. Daher stieg der Preis und der Wuchergeist 
nahm zu. Die Verwalter der königlichen Güter gaben 
das Beispiel. Sie legten grosse Vorräthe an, die sie 
in Stand setzten, den Preis zum Privatvortheil des Kö
nigs zu steigern, der dadurch in den Ruf eines Korn
wucherers kam (p. 377). Nach dem Frieden hoffte 
man eine Verminderung der Abgaben. Statt dessen 
wurden sie erhöht. Der Verf. stellt die fortdauernden 
Misstände im Finanzwesen umständlich dar; durch die 
Ungleichheit und die Willkür und die Misbräuche in 
der Erhebung der Steuern wurde ihre schwere Last 
noch unerträglicher. Vergebens drang Malesherbes auf 
Abstellung der Plackereien der Generalpächter.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die Finanznoth wurde immer ärger, weil der Hof immer 
nur die Verlegenheit des Augenblicks abzuwehren suchte*).  
Vollendet wurde der Druck durch die Härte des Fi- 
nanzministers Abbe Terray, der für das öffentliche Weh 
oder Wohl ebenso gefühllos, wie für jeden Vorwurf, 
über die Mittel Geld zu schaffen, nie in Verlegenheit 
war. Er und sein College Meaupeou machten sich zu 
dienstwilligen Sklaven der Dubarry (p. 388 sq.). Frank
reich aber sank täglich tiefer von dem Range einer Macht 
der ersten Grösse herab; kraftlos im Innern, ohne Ansehen 
im Auslande, das durch das von Choiseul geschlossene 
Uamilienverbündniss mit den Höfen von Madrid, Nea
pel und Parma nur wenig gehoben wurde. — Unser 
Verf. gibt im Abschnitte IX des zweiten Bandes eine 
Darstellung der in Polen auf die Wahl des russischen 
Günstlings Poniatowski erfolgten, von Katharina H. und 
Friedrich II. mit Arglist und Gewalt künstlich organi- 
sirten Anarchie. Die Ausführlichkeit dieser, obgleich 
guten Darstellung, erscheint hier um so überflüssiger, 
als die französische Regierung gar nichts that, um die
sen für ganz Europa so unheilvollen Umtrieben mit 
Nachdruck zu begegnen. Zwar gelang es ihr endlich, 
die Türkei aus ihrem Schlafe zu wecken und zum 
Kriege gegen Russland anzutreiben, doch war dieser 
ohne erspriesslichen Erfolg. Die Pforte versprach, 
während Österreich neutral blieb, der polnischen Con
föderation von Bar, welche das russische Joch abzu
schütteln beabsichtigte, und welche das französische 
Cabinet durch Dumouriez, dann Viomenil ermuntern 
liess, ihren Schutz. Dieser war aber viel zu schwach, 
um die Czarin von der Ausführung ihrer Entwürfe ab
zuhalten. Nachdem sie die Pforte zu einem schmäh
lichen Frieden gezwungen, verabredete sie bald darauf 
die erste Theilung von Polen. Ludwig XV. erhielt die

’) Der Verf. bemerkt S. 384: „()uand l’equilibre est rornpu entre 
les recettes et ies depenses, si on ne parvient promptement d le re- 
tablir par des refonnes dans toutes les branches du Service, l'Etat 
marche ä une ruine certaine; des anticipations devorent l’avenir, les 
nouveaux emprunts, destines ä faire face aux anciennes dettes et 
aux depenses courantes, imposent VObligation d'acquitter des interets 
qui augmentent le deficit.

erste Kunde davon durch das Manifest der theilenden 
Mächte. — Choiseul’s Gedanke, in der Guiana eine 
starke Colonie von Franzosen zu gründen, scheiterte, 
weil die Eingewanderten dort nichts vorbereitet fanden. 
Glücklicher war er in den Unterhandlungen mit Genua 
wegen Corsica. Die Republik trat 1768 dieses Felsen
eiland an Frankreich ab. Allein erst nach Besie
gung der Corsen, die unter Paoli den Kampf für ihre 
Unabhängigkeit fortsetzten, kam Frankreich in den Be
sitz mittels grosser Opfer an Mannschaft und Geld, 
woran vorzüglich die Unfähigkeit des Höflings Chau
velin Schuld (war, dem der König anfangs den Befehl 
übertrug. Auch hier wäre Frankreichs Absicht wahr
scheinlich ganz mislungen, hätte England den Paoli 
wirksamer unterstützt. Daran ward cs aber durch sei
nen Streit mit Nordamerika verhindert. Dieser hatte 
schön 1764 begonnen, war 1766 von Pitt beschwichtigt 
worden, brach aber 1767 mit grösserer Heftigkeit wie
der hus. Doch kam es erst 1770 zum Krieg. Im 'Ver
trauen auf das bourbonische Familienbündniss glaubte 
Choiseul den Augenblick günstig, um England zu de- 
müthigen. Aber den Abscheu des Königs vor einem 
neuen Kriege kennend, wählte er einen Umweg, indem 
er einen Krieg zwischen England und Spanien zu ent
zünden suchte, welches letztere dann die tractatmässige 
Hülfe Frankreichs ansprechen würde. Doch Ludwig, 
aus Besorgniss des Krieges, gab jetzt unversehens sei
nem Minister den Abschied; die Dubarry hatte schon 
lange auf dessen Sturz gelauert. Sie war gegen ihn 
besonders dadurch erbittert worden, dass er den Kö
nig über die bedenklichen Folgen der despotischen 
Massregeln des Herzogs von Aiguillon in seinem Gou
vernement von Bretagne aufklärte und ihn zur Abbe
rufung dieses Schützlings der Dubarry, der in kurzer 
Zeit 134 Lettres de cachet wider seine Gegner ge
braucht hatte, vermochte. Einen andern Grund zum 
Groll der Favoritin gab Choiseul dadurch, dass er den 
König zu einer zweiten Ehe zu bereden gedachte, und 
als dies nicht ging, für den Dauphin die Tochter der 
Kaiserin Maria Theresia, Maria Antoinette, zur Ge
mahlin ausersah, die durch Geist und Anmuth befähigt 
war, auf den König einen Einfluss zu gewinnen, der 
nach und nach von der Maitresse hätte entfernen kön
nen. Terray und Meaupeou hofften Alles für sich von 
Choiseul’s Fall. Auf ihren Rath wurde d’AiguiH°n. von 
allen Klagen schuldfrei erklärt. Das Parlament wider
sprach zwar dieser königlichen Erklärung und suspen-
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dirte Aiguillon von der Pairswürde, so lange nicht ein 
förmlicher Rechtsspruch dessen Unschuld erkenne. 
Zehntausend Abdrücke dieses Beschlusses wurden ver
breitet. Der königliche Rath cassirte den Beschluss 
und ein Edict überschüttete das Parlament mit schwe
ren Beschuldigungen und legte ihm die Verpflichtung 
auf, jede königliche Verordnung unweigerlich in seine 
Register aufzunehmen. Dies hiess alle Gesetze ver
nichten. Das Parlament stellte trotz des königlichen 
Verbots seine Verrichtungen ein. Choiseul’s Feinde 
schrieben diesen Widerstand ihm zu. Der König ver
bannte ihn vom Hofe in sehr harten Ausdrücken. Doch 
jetzt eilten alle Vornehmen, dem Verbannten ihre Theil- 
nahme zu bezeigen. Der Herzog von Chartres erzwingt 
sich den Eintritt in seine Wohnung und umarmt ihn; 
eine zahllose Menge von Kutschen gaben dem Schei
denden das Ehrengeleit (p. 405) und der König wird 
mit Bitten um die Erlaubniss, den Verbannten auf sei
nem Landgute Chanteloup zu besuchen, bestürmt. Er 
gibt eine allgemeine Erlaubniss. Versailles verödet, 
Chanteloup wimmelt von Besuchern. Diese Huldigung 
war die bitterste Verwahrung gegen den Machteinfluss 
der herrschenden Maitresse. Die Nation stimmte der 
Verwahrung bei, weil die Dubarry, Meaupeou und 

■ Terray ihr verhasst waren (p. 460— 496). Auf Meau- 
peou’s Antrag wurden alle Gerichtshöfe aufgehoben, 
und dafür neue bestellt und diese lediglich auf die 
Rechtsverwaltung mit Ausschluss alles Einflusses auf 
die Reichsverwaltung beschränkt. Diese Grundverän
derung der Verfassung, obgleich der Minister sie mit 
verschiedenen Verbesserungen und Abschaffungen von 
Misbräuchen zu beschönigen suchte, verrieth zu sehr 
die Absicht, die königliche Willkür zu erweitern, als 
dass sie hätte Beifall finden können. Dazu wäre er
forderlich gewesen, dass für die Vertheidigung der 
Rechte, Freiheiten und Interessen des Volkes an der 
Stelle der Parlamente Provinzialstände gesetzt worden 
wären (p. 467 sq.). Der Staatsstreich Meaupeou’s er
regte keinen Aufstand. Aber eihe tiefe Entrüstung 
über die freche Gesetzverletzung von Seiten der nieder
trächtigen Knechte der Dubarry gab sich allgemein 
kund. Die Prinzen von Geblüt veröffentlichten eine 
Verwahrung. Die Anwälte versagten ihren Dienst bei 
den neugeschaffenen Gerichtshöfen. Die an den Kö
nig gerichtete Vorstellung des Präsidenten Lamoignon 
enthielt einschneidende Wahrheiten. Es hiess darin: 
da das einzige Organ, welches in Ermangelung der 
Reichstände, die seit anderthalb Jahrhunderten nicht 
mehr berufen worden, das Recht und die Pflicht hat, 
die Beschwerden des Volks vorzutragen, verstummt ist, 
so bleibe dem König nichts übrig, als die Nation selbst 
über ihre Interessen zu. befragen. Ludwig weigerte 
sich, diese Vorstellung in Empfang zu nehmen. In
dessen wurde das Ungenügende der neuern Gerichts
einrichtung täglich fühlbarer, der Widerspruch dagegen 

immer nachdrücklicher. Beaumarchais’ Schriften in 
Betreff eines ihn berührenden Rechtshandels gaben mit 
Geist und Witz die neuen Gerichtshöfe dem Gelächter 
preis. Das Ministerium aber, jetzt durch Übertragung 
der auswärtigen Geschäfte an d’Aiguillon verstärkt, 
vervielfachte seine Gewaltstreiche, und schon im fol
genden Jahre (1772) ermüdete seine Beharrlichkeit die 
Gegner. Ihre Mehrzahl fügte sich der Gewalt. Die 
Dubarry genoss den Triumph, dass ihr die Prinzen die 
Aufwartung machten, und die Höflinge um die Gunst 
buhlten, zu den Soupers, die sie dem König gab, ge
laden zu werden. Allein die durch die Schriftstellcrei 
bearbeitete öffentliche Meinung verwandelte diesen 
Triumph für das Königthum in eine Niederlage. Der 
Knechtssinn zeigte sich in Handlungen; der Freisinn 
der Schriften aber beherrschte die Geister. Die Mei
nung der Nation machte als juge des juges ihr Ansehn 
geltend*).  Die Souveränetät des Volks fing an, der Ver
einigungspunkt der Gedanken des Tags zu werden; 
nur waren diese noch nicht in die niedern Schichten 
gedrnngen. Doch lief der Ausdruck der Unzufrieden
heit und des Hohns üher die Zustände in lefchten Lie
dern von Mund zu Mund, und die Polizei war unmäch
tig, die Verbreitung fliegender Schmäh- und Spott
blätter zu verhindern. Que peut la police contre un 
delit dont tont le monde est complice ? (p. 487.) Nie
mand glaubte an die Dauer des vom Hofe ergriffenen 
Systems der Willkür, und die vielen Künste, womit 
Terray in den Beuteln allör Klassen zu fischen fort
fuhr, und auch die Generalpächter und die Staatsgläu
biger ausbeutete, erregten nur um so mehr Unwillen, 
als er zugleich für die Geldschneiderei der Angestell
ten sehr nachsichtig war, und der Begehrlichkeit der 
Dubarry nichts versagte. Er selbst liess sich bei ein
zelnen Verpachtungen Hunderttausende (als Pot-de-rin} 
bezahlen, und seine Buhlerin trieb mit den Anstellun
gen schamlosen Handel (p. 492 — 494). —4 Die einzige 
Handlung, die dem auswärtigen Ansehen Frankreichs 
in den letzten Tagen Ludwig’s XV. noch einigen Schim
mer verlieh, war die Unterstützung, welche 1778 dem 
Unternehmen Gustav’s III. von Schweden geleistet wurde,, 
sich der von den aristokratischen Reichsständen ange- 
massten Bevormundung zu entledigen, welche Russ
lands Einfluss begünstigte. Aber mit Schamröthe ver
nahm man, dass die Dubarry den Gesandten Audienz 
gab und sogar den Sitzungen des königlichen Rathes 
anwohnte (p. 496). Ludwig verfiel inzwischen einer 
düstern Schwermuth. Um ihn derselben zu entreissen, 
verfiel die Maitresse auf ein Mittel, das ihm den Tod 
brachte. Eine junge Person von reizender Schönheit 
wurde ausersehen, den Abgelebten zu beleben. Sie

’) Schon MassiHon hatte zu dem jungen König in einer Fasten
predigt gesagt: Vous ne connaissez que Dieu seul au-dessus de vous, 
il est vrai, mais les lois doivent avoir plus d’autorite 
que v ous-m^me.
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war aber ohne ihr Wissen vom Blatterngift angesteckt, 
uud theilte dem König die Ansteckung mit, welche 
seinen schon ganz zerrütteten Körper in wenigen Ta
gen dergestalt zerstörte, dass er noch vor dem Tod 
brandig wurde und stückweis sich auflöste. Die 
Leiche wurde ohne Einbalsamirung, welche Niemand 
ohne Lebensgefahr wagen konnte, schnell in die Gruft 
versenkt. So endigte/ so verschwand (1774) zur all
gemeinen Freude des nämlichen Volks, das ihn einst 
den Vielgeliebten genannt hatte, der charakterlose, 
ganz der Weichlichkeit hingegebene Monarch, dessen 
elende, mit allen Makeln und Schändlichkeiten tiefster 
Verdorbenheit gebrandmarkte Willkürherrschaft den Sa- 
nien ausstreute und die Zustände hervorrief, welche 
die Revolution vorbereiteten, die unter seinem ohne 
Vergleich bessern Nachfolger in furchtbarer Weise zum 
Ausbruch kam.

Konstanz. J, FL Wessenberg.

Oriechisclie Literatur.
AgioioT^q ntQi qiklug. Aristotelis Ethicorum Nicoma- 

cheorum liber VIII et IX. Edidit atque interpretatus est 
Adolfus Theodorus Hermannus Fritzschius, 
Ioannis Dorothei F. Giesae, libr. acad. Ferber. 
1847. 8mai. 25 Ngr.

Der Gedanke, die beiden Bücher der Ethik, welche 
von der Freundschaft handeln, als eine besondere Schrift 
herauszugeben und in die Schule einzuführen, liegt so 
nahe, dass man sich eigentlich wundern muss, warum 
es nicht schon längst geschehen, da man doch Cice- 
ro’s Lälius immer gelesen hat, und, seit in neuerer 
Zeit die philosophische Propädeutik ein stehendes Lehr
fach des Gymnasiums geworden, auch schon aristote
lische Sprache und Gedanken in die Schule eingedrun
gen sind. Auch liesse sich vielleicht sagen, dass die 
Lectüre einer zusammenhängenden, abgeschlossenen 
Schrift für die Gesammtbildung fruchtbarer sein müsse, 
als die Behandlung einzelner gesammelter Sätze aus der 
Logik, wie sie in Trendelenburg’s Elementen vorliegen; 
wenigstens wird man dem Verf. beistimmen, wenn er 

dass, wer sich mit den anziehenden und, so weit 
es sein kann, populär gehaltenen Büchern über die 
Freundschaft erst bekannt gemacht, auch die Subtilitä
ten der logischen und physischen Schriften leichter fas
sen wird; auf jeden Fall wird der Schüler durch diese 
Bücher bereits einen ziemlich weiten und tiefen Blick 
in die Ethik, Politik und Philosophie des Aristoteles 
thun. Dass man überhaupt mit der Philosophie für das 
Gymnasium noch lange nicht so aufs Reine gekommen 
ist, wie es doch mit den übrigen Autoren im Ganzen 
geschehen, geht unter andern auch aus den Verhand

lungen des norddeutschen Schulmänner-Vereins hervor, 
wo man erst im vorigen Jahre noch wieder die plato
nischen Dialogen in Beziehung auf den Schulgebrauch 
einer Prüfung unterzogen hat. Willkommen muss dem
nach immer ein Buch, wie das vorliegende sein, wel
ches vorzugsweise die Schule im Auge hat.

Unter dieser Voraussetzung hat die Kritik das Buch 
des Hrn. F. und den Commentar desselben insonderheit 
von Seiten der Interpretation und der Form seiner Ab
fassung zu betrachten, indem die kritische Bearbeitung 
des Textes mehr der Philologie als reiner Fachwissen
schaft angehört. Dass die Schule selbst factisch im
mer noch mehr philologisch als pädagogisch ist, kann 
uns hierbei nicht irren. Ref. wird daher den kritischen 
Theil so kurz als möglich berühren, um für die Wür
digung dessen, was der Verf. als Interpret und Päda
gog geleistet hat, mehr Raum zu gewinnen; und der 
zahlreichen von Bekker abweichenden Lesarten wird 
im Folgenden gar nicht gedacht werden, sobald die 
Veränderung des Textes nicht auch auf den Gedanken 
von einigem Einflüsse ist.

Der Text des Aristoteles ist durch Immanuel Bek
ker auf eine Weise festgestellt worden, dass die von 
ihm besorgte Ausgabe als Autorität gelten kann und 
auch gilt. Zwar vollkommen ist diese Ausgabe nicht, 
wie sowol Trendelenburg, als besonders Bonitz nachge
wiesen; allein wer sich nicht einen Meister nennen kann, 
wer nicht aller Hülfsmittel so kundig und mächtig ist, 
wie Imm. Bekker, thut jedenfalls besser, nicht ohne 
Noth von ihm abzuweichen. Noth aber ist, unseres 
Erachtens, nur dann vorhanden, wenn es sich um den 
Gedanken handelt und nicht um zwei oder- mehre, an 
sich gleichgültige Lesarten; weshalb denn auch Bonitz 
von der Interpretation ausgegangen ist und auf diesem 
Wege ausgezeichnete Resultate gewonnen hat. Anders 
richtet man nur Verwirrung an, oder kommt auch in 
Gefahr, sich in Absonderlichkeiten zu verlieren. Zu 
solchen blossen Absonderlichkeiten gehört es z. B., 
wenn der Verf. p. 45 (VIII, 8, 1. 1159a 15) statt ngoa- 
noiHTai Toiovzog tivai^ noch dazu ohne alle Autorität, 
liest ngoon. toiovtov; ferner, wenn er p. 71 (VIII, 12, 
5. 1162 a 5) eine reine Conjectur (aya&oig vntge/ov) statt 
aya&bv not vnegl^ov in den Text hineinbringen will. Das 
fehlende ti kann ihn doch unmöglich irren, - und noch 
weniger der Positivus, der ja an dieser Stelle offenbar 
mehr sagt, als der Comparativ thun würde. Zum Be
lege dient die sehr prägnante Stelle p. 33 (VIII, 5, 5. 
1157b33. 34) o yag aya&bg äya&bv yiymai w tpikog. End
lich widerspricht es selbst der Wortbedeutung, hier 
uya&oig zu lesen, da aya&a nur Sachen und Objecte, 
aber keine reinen Handlungen bezeichnet. — Auch das 
ist eine reine Absonderlichkeit, dass p. 95 (IX, 1. 7. 
1164b3—5) statt der so einfachen und klaren Bekker - 
sehen Lesart: dZÄ’ Ygiüq Ixavbv — tb *n den
Text gebracht ist: o wavov, — to w°durch
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auf jeden Fall der Ausdruck schief wird; denn nun 
muss man statt des fehlenden, zur Apposition gewor
denen Prädicats (txavbv) suppliren: Tqiij taopponoq yt- 
voito , was doch ausdrücklich verneint worden. Ganz 
unglücklich ist auch die Conjectur fytiv yiltxMq statt 
ivfpyuv giktxMq p. 30 (VIII, 5, 1. 1157b10); denn eine 
grössere Tautologie als diese: ovtm <J’ l'yovotv mot’ l'/ttv 
qilixdiq kann es doch fürwahr nicht geben. — Einige 
andere Stellen, wie die Verwerfung des Schlusses 
im 8. Buche (p. 87. 1163 b 27. 28) und einer langem, 
allerdings sehr störenden Stelle (p. 34. 35. VIII, 6, 1. 
1158al—10) übergehen wir, weil der Verf. auf eine 
Schrift hinweist, die wir erst noch erwarten müssen, 
und die von der Geschichte der Nikomachischen 
Ethik handeln soll. Was er übrigens von der letztge
nannten Stelle sagt, ist ganz richtig: pressiora loci su- 
perioris dilatat verbosius; novi addit nihil; cursum 
disputationis impedit. Ohne einer Menge Abweichun
gen, die ohne Belang und deshalb überflüssig sind, zu 
gedenken, erwähnen wir nur noch ein paar Stellen, die 
für das Verständniss mehr oder weniger Interesse ha
ben. Die Auslassung des Artikels vor q>iXovf.avoq p. 16 
(VIII, 3, 2. 1156a16) ist nicht zu billigen; die Indivi- 
dualisirung durch den Artikel ist nothwendig, da 
Xovpu’oq nicht wie und Tjövq eine blosse Qua
lität bezeichnet. Der Verf. bestätigt dies selbst durch 
seine Umschreibung in der Note: „weil er eben eine 
geliebte Person ist“ i. e. b <pikovg&oq. Übrigens führt 
die lateinische Übersetzung von Lambin (neque is qui 
amatur, qua est, amatur) noch auf eine andere Les
art, von der sich im Bekker’schen Apparat keine An
deutung findet; — p. 22 (VIII, 3, 7. 1156h22) wird zwar 
opoiot durch Übersetzungen und Handschriften gestützt, 
allein alles Andere ist dagegen. Dieser Satz, sowie 
der unmittelbar vorhergehende fangen beide mit Taurg 
an, und die Fassung der Rede fordert ganz nothwen- 
wendjg, dass in beiden Sätzen ravrp nicht allein die
selbe Bedeutung habe, sondern auch in derselben gram
matischen Beziehung stehe; das findet nur statt bei ogoia, 
der Bekker’schen Lesart. Weiterhin p. 23 (VIII, 3, 9. 
1156b32) hat tav ovv statt ptv yup wol einigen Schein 
für sich; indessen würde der Ausdruck doch sehr tau
tologisch sein, während ydp sich recht gut aus dem 
erklärt, was zu Anfang des Buchs über den natürlichen 
Ursprung der Freundschaft gesagt worden; — p, 23 
(VIII, 5, 4. 1157b27) streicht der Verf. die Worte: txdotm 
de to avTip toiovtov . o (T dya&bq, und verändert in Folge 
dessen 8 t vor a^pco in 8\ Auch dies ist zwar nicht 
ohne handschriftliche Autorität geschehen, macht aber 
den Gedanken schrecklich mager, zumal da schon I 
in dya&™ liegt: vgl. VIII, 3, 7. 1156”22. to an^üq dya- 
&bv x«i - Die Lesart Mu statt Z8u
p. 33 (VIII, □, J. 1157 36) ist wol ohne Zweifel die l 

richtige, jedoch,nicht neu-, —- p. 58 (VIII, 10, 3. 1160'’ 
17) ist Sg mit Recht verworfen, desgleichen wu p. 65 
(VIII, 11, 6. 1161 a31) und ebendaselbst (a33) tm vor 
apyoptvfp; für die Aufnahme aber von xal vor v6/.tov x«' 
ow&gxijq p. 66 (VIII, 11, 7. 1161b7) ist nicht der ge
ringste Grund vorhanden, für den Gedanken ist xal nur 
störend. Besser und auch in der Note wohl gerecht
fertigt ist die Auslassung des Artikels vor qiläai p. 39 
(VIII, 6, 7. 1158b4), wozu noch als Bestätigung dienen 
kann VIII, 4, 2 (1157*13):  Mir ^ttov xal ötauü 
Tovvtv. Der Nominativ p. 48 (VIII, 8, 4. 1159 a34) 
hat viel für sich, da hier eine rein prädicative Aussage 
ist, toixt mit dem Dativ dagegen immer noch den Be
griff der Ähnlichkeit festhält, wie z. B. VIII, 9, 4 (1160 
a9) al 81 xotvomai näoai (.loplotq lolxaot Tgq noXiuxriQ, 
d. i. sie gleichen u. s. w.; so auch VIII, 11, 5 (1161 
*27) toixe 8« Tavrg xat xaia tt^v TgtoxpaTixrjv, und 
VIII, 12, 2 (1161b 14) al df noXiTixai xtä. xotv mv ixatq 
tolxaai gaMov; — p. 80 (VIII, 13, 9. (1163a2) hat 
der Verf. durch Weglassung von xal txovTt eine sehr 
schwierige Stelle aufs Reine zu bringen gesucht; doch 
ist seine Erklärung in der Note nicht weniger gezwun
gen als die aller seiner Vorgänger; — p. 84 (VIII, 14, 
1. 1163a34) darf qaotv nicht fehlen, denn der Autor 
redet im Sinne Anderer und gibt nicht sein eignes Ur
theil, weshalb auch die herbeigezogenen Parallelstellen 
nicht zutreffen. — Den Artikel rry p. 102 (IX, 2. 8. 
1165a26) hat bereits Bekker verworfen. — Die Lesart 
[uoovTTai statt pioovai p. 116 (IX, 4, 8. 1166**12)  ist je
denfalls vorzuziehen, nicht allein, weil sonst der In
halt sehr dürftig wäre, sondern auch um des Folgen
den willen. Denn die Schlechtigkeit allein macht noch 
keinen das Leben hassen, sondern erst dann wird der 
Bösewicht sich selbst zur Last und das Leben ihm un
erträglich, wenn Alle ihn fliehen und Niemand mehr 
mit ihm umgehen will; weshalb auch Aristoteles sehr 
wahr und schön sagt: ^rovat T€ of /uo/^pol 
avvdi^apivffovat xtL — Eine ganz überflüssige Conjec
tur ist p. 147 (IX, 10, 2. 1170 25) avroq statt avTOtq; 
avroiq bezieht sich ganz einfach zurück auf Totq piv J?/ 
xtL; dagegen ist gleich darauf mit vollem Rechte Ixa- 
vmv statt IxavcZq in den Text aufgenommen. Ein wenig 
weiter (p. 148. IX, 10, 3. 1171 al) ist ti eben
falls vorzuziehen, und wird gestützt durch das kurz 
vorhergehende ti paTpov;' dagegen gehört 8vvaivTo statt 
övvatTo Tiq (ib.a2) zu den oben erwähnten Absonder
lichkeiten, wie denn auch die Bezeichnung einer Lücke 
p. 150 (IX, 10, 6. 1171*15)  gar keinen rechten Halt hat. 
So viel über die Kritik des Textes. Die angeführten 
Beispiele zeigen, dass der Verf. 2war vjej geändert, 
aber im Ganzen wenig gebessert hat.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Xaeipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUB-ZEITUW.
Siebenter Jahrgang. 18. 21. Januar 1848.

riecliisclie Tjiteratur.
yiMa$. Aristotelis Ethicorum Xicoma- 

cheorum Uber VIII et IX. Edidit Adolfus Theo
dorus Hermannus Eritzschius.

(Schluss aus Nr. 17.)
Gehen wir nun zu dem Commentar über, so ver
steht es sich, gemäss der Bestimmung des Buches, na
türlich von selbst, dass wir ihn vorzüglich aus dem 
pädagogischen Gesichtspunkte betrachten müssen. Ref. 
wird hierbei sowol die grammatischen Bemerkungen, 
als die Sacherklärungen, und insbesondere endlich die 
Art und Weise der Abfassung, mit Einem Worte den 
Stil, näher zu beleuchten suchen. Was das Gramma
tische betrifft, so fürchtet der Verf. nicht ohne Grund, 
zu bi eit geworden zu sein; glaubt sich übrigens damit 
rechtfertigen zu können, dass er für junge Leute ge
schrieben. Man kann diese Rechtfertigung schon an 
sich nicht ganz gelten lassen; denn einestheils ist es 
überall nicht zu verkennen, dass die Schule zu ihrem 
eigenen Schaden schon allzulange auf der Grammatik 
herumreitet und dadurch in Miscredit gekommen ist, 
und insbesondere wird es keinem vernünftigen Lehrer o
einfallen, philosophische Schriften um der Grammatik 
willen lesen zu lassen. Allein dies bei Seite, und selbst 
die Nothwendigkeit oder Zweckmässigkeit grammati
scher Commentationen zugegeben, so ist es wenigstens 
eine unverantwortliche Versündigung, Jünglingen, die 
Aristoteles lesen sollen, Trivialitäten darzubieten, und 
ihnen unter einem gewaltigen Aufwand von Gelehrsam
keit und Citaten aller Art Dinge beizubringen, die sie 
ohne alle Noten längst wissen. Wissen sie sie aber 
nicht, so lasse man sie weder zum Aristoteles noch zu 
irgend einem ordentlichen Autor zu. Ref. sagt dies 
mit Beziehung auf die vorliegende Ausgabe, und dass 
er dem Verf. nicht zu viel thut, mögen die nachstehen
den Beispiele beweisen, die sich leicht noch vermehren 
liessen. So wird p. 8 auf den Accusativus des Facti- 
tivs oder Objects der Wirkung bei aufmerksam 
gemacht und dabei Kühner, Rost und Matthiä citirt, 
nebst einem Haufen Parallelstellen. Mit derselben Weit
läufigkeit wird p. 15 auf den Dativ bei icagiOjia, hinge
wiesen. Für <]ie Auslassung der Copula, die jedem 
Gymnasiasten schon aus dem Lateinischen hinlänglich 
bekannt ist, müssen p. 23 dieselben Grammatiker mit Zu
gabe des N. Testaments als Zeugen aufmarschiren. Über 
den ganz gewöhnlichen Gebrauch des Infinitivus Aoristi 

werden p. 26 zu allen übrigen noch Hermann, Bäum
lein, Jacobs mit ganz speciellen Schriften herbeige
holt, von denen ein Schüler gar keine Kunde zu haben 
braucht.

Wenn in dem vorliegenden Commentar die gram
matischen Noten überflüssig breit erscheinen, so ist die 
reale Seite keineswegs vernachlässigt, und es gehört 
zu den Vorzügen des Buches, dass der Verf. die eigen- 
thümlichen Ansichten, Begriffe, Ausdrücke seines Au
tors, überhaupt das philosophische Material an geeig
neten Orten erläutert. Er macht es auch nicht, wie 
manche Commentatoren, alte und neue, dass sie die 
schwierigen Stellen liegen lassen und gewöhnliche Dinge 
breit treten, wiewol etwas weniger Gelehrsamkeit auch 
hier nicht hätte schaden können. So finden wir 'z. B. 
p. 19 zu xara mi&og eine Reihe von Citaten, über den 
Begriff von na&oc aber nichts, als eine Hinweisung auf 
VIII, 5, 5, wo auch nichts steht. So ist auch die lange 
Note über die Freundschaft zwischen Brüdern (p. 69) 
höchst überflüssig, denn die Worte daselbst (jy ngog extiva 
TavTozi]? dmjXotg Tavzo notn) können gar nicht misver- 
standen werden. Über Parmenides citirt der Verf. gelehrte 
Schriften, die kein Schüler haben, noch lesen kann, 
statt, wie er bei Empedokles und Heraklit gethan, das 
Wesentliche ihrer Philosophie kurz anzugeben. Im Gan
zen jedoch finden wir von dieser Seite den Commentar 
gut ausgestattet. Über den eigentlichen Begriff von 
aQtvf] ist p. 1 das Nöthige angegeben; desgleichen sind 
p. 111 die Grundzüge der Psychologie dargelegt; über 
päMov xat ^ztov, über eine besondere Bedeutung von 
vntQßo'kT}, sowie von ßovktTai, finden sich p. 11. 35. 58 
sehr gute Bemerkungen; die Begriffe xaXov, ovpßtßijxog, 

wfyyHa, ngoalgtotQ^ Htv&iQiog, fiaxagto$9 fninxrjQ, 
xaqhig und viele andere aus dem logischen und ethi
schen Gebiete sind meistens kurz, klar und durch Her
anziehung treffender Stellen aus Aristoteles’ Schriften 
erläutert. Ebenso sind auch schwierige Constructionen 
und dunkle Stellen oft recht treffend beleuchtet, wie 
z. B. p. 69 ferner p. 112 (IX, 4, 3.
1166a17) der Zusammenhang und die Bedeutung der 
Worte: ontg ^xaazoQ tivat doxtt, und p. 37 (VIII, 6, 4. 
1158a26) die Verbindung von 6h xtX. Ganz ver
fehlt ist dagegen p. 44 (VIII, 7, 6. 1159 a8) die Erklä
rung von ov6e 6^ uya&a; denn nicht ßovkovvai ist hier 
zu suppliren, sondern toovzai, weshalb auch das Komma 
der Bekker’schen Ausgabe nicht in ein Kolon zu ver
wandeln ist. Bei der sehr schwierigen Stelle über die
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Ref. möchte hier gern abbrechen, da er den In

halt des Buches bereits nach allen Seiten betrachtet 
hat; allein da das Buch für die Schule bestimmt ist, 
so darf am wenigsten etwas übergangen werden, was 
in das Gebiet der'Jugendbildung hineingehört, und so , 
sind wir denn, auch gegen unsere Neigung, gezwun
gen, eine Seite hervorzuheben, die uns beirp Durch
lesen höchst unangenehm berührt hat. Es ist dies die 
Form, der Ton, der Stil, in welchem der Verf. seine 
Bemerkungen vorträgt. Hr. F. schreibt seine Noten in 
einer blühenden, rhetorischen, geistreich aufgestutzten 
Sprache, die einmal schon als lateintsch einen widri
gen Eindruck macht, die ferner in einem Commentar, 
der ja keine zusammenhängende Rede, und am wenig
sten eine pathetische Standrede ist, nur übel angebracht 
heissen kann . die. endlich bei einem Schulbuch ver
derblich auf den Geschmack der Jugend wirken muss. 
Dem Verf. ist die glänzende Rede, der blümerante 
Wortreichthum so zur Natur geworden, dass er die 
einfachsten Sachen nicht ohne diesen schimmernden 
Verputz vorbringen kann. Gleich zu Anfang (p. 2) 
hätte er über das Neutrum des prädicativen Adjectivs 
bei einem Subject ändern Geschlechts gar nicht nöthig 
gehabt, irgend etwas zu sagen; wollte er aber etwas 
bemerken, so genügte eine einfache Hinweisung auf die 
Grammatik. Dagegen kömmt nun eine lange Phrase: 
ne nube exemplorum Aristoleleorum (neque enim sunt 
tot milia formicarum, quot huius generis exempla) te, 
leclor, obruam etc. — Etwas weiter (p. 4) wird ein 
Paragraph aus Matthiä citirt; dabei heisst es: vir lange 
meritissimus, cuius pie recolamus memoriam. Dass der 
Verf. p. 6 sagt: Nec alienum videlur ab instituto no- 
stro, Ciceronis verba subümgere, ist ein Überfluss, um 
so mehr, da er vorher schon immer Cicero citirt hat. 
An einer andern Stelle (p. 91) vergleicht er eine Les
art mit einer Vestalin, die ein Gelehrter nothzüchtigen 
will: Voculae xal ante oom, virgine Vestali incorrvptiori, 
non recte Coraem vim inferre voluisse, patet. Über- 

. haupt kann der Verf. fast keine kritische Bemerkung 
machen, ohne eine Metapher oder einen Witz anzu
bringen. Beispiele davon liefert die erste beste Seite;

, man braucht nur hineinzublicken. So p« 5 his quidem 
t verbis funus ducendum iudico ; p. 58 particulam 
। non introducendam sed inducendam iudico; p, 84 
j verbum qaal non excudi oportet, sed excludi. Alles 
t dies beweist zwar, dass der Verf. ein gewandter Latei- 
. ner ist, eignet sich aber nimmermehr für einen Com- 
f mentar. Der Gipfel aber der Latinomanie und Ge- 
i Schmucklosigkeit erreicht der Verf., indem er seine 
, eigene Muttersprache, die deutsche, barbarisch und sich 
> selbst einen Barbaren nennt. Man traut anfangs sei- 
5 nen Augen nicht, wenn man p, 16 liest: id quod bar- 
1 ba ri dicimus: sie lieben nicht ü. s. w.; aber später 

muss man sich nur zu sehr überzeugen, dass der Verf. 
von so beispielloser Selbstverleugnung und Demuth ist,

Freundschaft mit Mächtigen nimmt der Verf. die Erklä
rung von Zell, Michelet und den meisten neuern und l 
altern Interpreten an, obgleich dieselbe weder gramma- 1 
tisch, noch philosophisch zu rechtfertigen ist. Bfei Gi- s 
phanius findet sich das Richtige, und auch Garve hat i 
in seiner Übersetzung den Sinn getroffen, nämlich, dass' s 
der edle Mann mit einem an Reichthum und Würden < 
höher Stehenden nur dann Freundschaft schliessen wird, 1 
wenn er ihn auch von Seiten der Tugend achten kann. 1

Ein Vorzug und eine Zierde von Commentaren 1 
sind schlagende Parallelstellen. Im Allgemeinen schon < 
sind Parallelstellen directen Erklärungen vorzuziehen, ‘ 
weil sie den Leser zu eigener Thätigkeit auffordern, • 
namentlich aber kann bei einer Schulausgabe die Hin- * 
Weisung auf die Gedanken und Aussprüche anderer ! 
weisen Männer dazu dienen, dem Schüler zu zeigen, 1 
wie in allen bedeutenden Fragen der sittliche Geist 
und das Gewissen aller Menschen und Völker gleich 
und eins ist. In diesem Sinne finden sich im vorlie
genden Commentar auch manche Berufungen; nur wäre 
es zu wünschen, dass der Verf. sie weniger aus Ci
cero entlehnt hätte, da dieser zu sehr in blosser Ab
hängigkeit von Aristoteles steht. Wie warm dagegen 
und wie wohlthätig berührt einen nicht ein Citat aus 
unserm vaterländischen Dichter ühland, wie p. 67 aus 
dem treuen Kameraden! Das ist ein glücklicher Griff 
und wird namentlich seines Eindrucks auf die Schüler 
nicht verfehlen, wenn auch die Parallele nicht so ganz 
treffend sein sollte. Denn es ist wol keine Frage, dass 
Aristoteles die Kinder in ganz anderem Sinne ein Stück 
der Eltern nennt, als Uhland’s Freund von seinem 
Freunde sagt: „Er lag zu meinen Füssen, als wär’s 
ein Stück von mir.“ Aristoteles nämlich deutet blos 
auf ein rein natürliches Verhältniss, während der mo
derne Dichter die innerlichste Lebens- und Herzens
gemeinschaft besingt, wovon der antike Philosoph gar 
keine Ahnung hat. — Sehr schlagend werden p. 22 
bei Gelegenheit der bekannten Scheffel Salz ein paar 
Sprüche des hebräischen Weisen, Jesus Sirach, ange
führt. Mit Unrecht aber ist der apostolische Ausspruch 
(1 Cor. 13, 5), dass die Liebe nicht das Ihre suche, 
auf eine Stelle bezogen, wo Aristoteles sagt, die Freund
schaft verlange nur das Mögliche. Der Verf. nennt 
hier den apostolischen Spruch weit grossartiger und 
erhabener, und wenn von der christlichen Liebe nn 
Ganzen die Rede sein soll, so wird man das zugeben 
müssen, wie denn das genannte Capitel des neuen Te
staments wol seines Gleichen nirgends hat; an und für 
sich aber sind die aristotelischen Worte so gut ein 
preis uneigennütztiger Liebe, als jene Schriftstelle. 
Wie dem aber auch sei, so haben solche Parallelstellen 
für die Schule einen unschätzbaren Werth, indem sie 
Anlass geben zu tieferem Eingehen in die Sache, und 
es wäre, wie gesagt, nur zu wünschen, dass der Verf. 
dergleichen noch mehr herbeigezogen hätte.
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sich in allem Ernste als rechten und gebührenden Na
men einen Titel zuzueignen, wodurch die Römer nur 
ihre Verachtung ausdrückten. Gleich p. 17 heisst es 
wieder: cum bar bar a dictione und also; p. 19 guod 
bar bare dixeris: und verliebt sind ja die jungen Leute 
auch; p. 29 bar bare die Verwirklichung; p. 34 quod 
barbare dicimus in geringerem Grade; p. 64 nobis 
Christianis bar bar o sernione haec: recht — gerecht — 
rechtschaffen ricina sunt.

Oldenburg. Fr, 'Breier.

Cult Urgeschichte.
Civilisation. Von H. C. B. Frhrn. v, Gagem. Erster 

Theil. Leipzig. Brockhaus. 1847. 8. 2 Thlr. 10 Ngr.
Von den Weisen, die nach einem langen Wirken sich 
für die letzte Zeit ihres Lebens eine ehrenvolle Zurück
gezogenheit wählten, um hier das, was sie erfahren, 
niederzuschreiben und es ihren Enkeln als schönstes 
Vermächtniss zu hinterlassen, hat unsere Zeit eine viel 
geringere Zahl aufzuweisen, als das Alterthum, und 
unser Vaterland Deutschland wieder weniger, als Frank
reich und England. Aber eben darum ist seine Ver
bindlichkeit auch um so stärker, solche Männer zu eh
ren, die nicht durch die Triebfedern des Eigennutzes, 
oder der Selbstsucht, oder des äussern Ruhmes bewo
gen, zu einer jungen Generation reden, Männer, die 
zum Postament, von welchem herab sie sprechen, nicht 
die Theorien und Fragen des Augenblicks, mit denen 
sie stehen und fallen, haben, sondern die Weisheit 
von zwei schon dahingegangenen Generationen, deren 
Schicksale in Freud’ und Leid sie theilten. Hr. v. Ga- 
gern gehört zu diesen Männern, Wer kennt nicht die 
Eigenthümlichkeit seiner Schreibart, dies Abgerissene, 
dies in Sätzen reden, dies mitunter scheinbar gewalt
same Herüberziehen und dann wieder das öftere gänz
liche Ausweichen in verwandte Motive? Darum ge
rade macht ein jedes Werk desselben, — wenigstens 
auf den Ref. — einen ganz eigenen Eindruck. Es ist, 
als wenn das bejahrte Alter erzählt; der Zusammen
hang bricht oft ab und der ursprüngliche Faden der 
Darstellung fallt, je nachdem gerade ein neuer Gegen
stand im Laufe der Erzählung berührt wird, der nun 
verfolgt wird, bis man in der Darstellung von selbst 
wieder den alten Faden findet. Aber jedes Wort ist 
nur um so willkommener, man horcht gespannt und 
gern zu, und will keines verlieren, denn das, was ge
sagt wird-, ist Alles Resultat der selbständigen Erfah
rung eines langen Lebens, und nicht leichtes, hier und 
da eingesammeltes Geschwätz; Alles ist weise, lehr
reich und praktisch, und vor allen Dingen, Alles ist 
milde und versöhnlich; es braust nicht mehr das ver
zehrende Feuer der Leidenschaft in dem Gesagten, 

sondern nur die wärmende Kraft der Liebe und des 
Wohlwollens.

Die vorliegende Arbeit über Civilisation bildet den 
siebenten, achten und neunten Abschnitt in dem grös
sern bekannten Werke des Verf.: „Resultate der Sitten
geschichte/4 In der hier angezeigten ersten Abthei- 
lung wird Civilisation also charakterisirt: „sie ist die 
Entfaltung der menschlichen Gattung, Führung der 
Menschen oder ihr Gelangen zu bessern Zuständen, — 
zu den besten, deren sie in ihrer Vielheit und Mehrung 
empfänglich sind. Sie ist demnach ein Ziel und grenzt 
also förmlich und sehr wesentlich an Sittlichkeit, Tu
gend und Recht. Sie setzt Verein und Staat voraus- 
In den verschiedenen Zeitaltern, Klimaten und Lebens
weisen nimmt sie nach dem Grad der Reife oder aber 
jener Empfänglichkeit andere Bezeichnungen und Be
standtheile an, und weder mir noch Andern steht eine 
klare und umfassende Definition zu Gebote.44 Uns 
scheint das Gesagte vollkommen genügend, um das, 
worauf es ankommt, darzustellen und klar zu machen. 
In der neuern Zeit freilich hat man einmal gerade'in 
Beziehung auf unsern Punkt angefangen, unter Cultur 
und Civilisation feste Unterschiede zu suchen. Dem
nach soll Cultur „die selbstthätig sprossende Kraft des 
Geistes sein, in deren Erzeugnissen das höhere Wesen 
der Menschheit ausgeprägt erscheint. Sie ist um ihrer 
selbst willen da, das Grosse in ihr muss begriffen und 
anerkannt werden ohne Beziehung auf die Erreichung 
irgend eines äusser ihr liegenden Zwecks, und wäre 
er an sich ein noch so vortrefflicher. Nun kann aber 
die Energie, mit welcher sich das Edle der Menschheit 
in dem Dasein eines Volkes ausspricht, eine bedeu
tende sein, ohne'dass es in dem Wissen, den Künsten 
und Fertigkeiten, welche Früchte der Cultur zu sein 
pflegen, schon bedeutende Fortschritte gemacht hat. 
Die Anwendung dieser Früchte auf Gestaltung des Le
bens ist Civilisation, und es leuchtet ein, dass beide 
Arten nicht immer in einem entsprechenden Grade ne
beneinander vorherrschend sein werden. Die Griechen, 
als sie noch längst nicht ihre Höhe erstiegen, waren 
ein durchaus cultivirtes Volk; in unsern Tagen könnte 
ein Volk sich alle Früchte der von Andern ausgebil
deten Technik angeeignet haben, und von Manufactu- 
ren, Fabriken, sinnreichen Erfindungen, Akademien mit 
Mathematikern, botanischen und mineralogischen Rei
sen, reden, — aber dann würde es nur Civilisation, 
aber noch keine Cultur besitzen.44

Wir wollen nicht behaupten, dass eine solche Un
terscheidung nur Falsches enthalte, sie hat gewiss, als 
Ergebniss einer rein abstracten philosophischen Unter
suchung, manches Ansprechende. Aber praktisch m 
der fortlaufenden Geschichte der Menschheit ist sie ge
wiss nicht, und mit ihr jeden gegebenen Fall in der 
Geschichte eines Volkes erörtern zu wollen, ginge noch 
weniger.. Da einmal die Begriffe von Cultur und Civi-
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lisation nur rein relative sind, so gibt es auch eine für 
alle Fälle gültige Norm, wo die eine anfängt und die 
andere auf hört, auch nicht. Ist der Instinkt mit dem 
was er schafft, zur Cultur oder Civilisation zu rech
nen? Ünd dann, sollte es wol möglich sein, von letz
terer zu reden, ohne erstere stets vorauszusetzen ? 
Solche und ähnliche Fragen deuten nur die Schwierig
keiten an, die jene Unterscheidung hat, und darum 
scheint unser Verf. so Recht zu haben, Civilisation nur 
für Einen von der Quelle an unverändert fortlaufenden 
Strom zu nehmen, der sein Bett freilich oft erweitert, 
oft verengt, in wunderlichen Krümmungen oft wieder 
zur Quelle zurückzukehren scheint, aber doch nie das 
Ziel seines Laufes vergisst. Wer seine Philosophie 
der Menschheit als ein Abstract langjähriger eigener 
Anschauungen und Arbeiten unter den Menschen und 
weniger aus Büchern und Theorien gewonnen hat, wird 
immer dieser Ansicht huldigen.

Unser Verf. betrachtet zunächst die primitiven Zu
stände der Menschheit, die wieder zu denen der Fi
scherei , der Jägerei und des Hirtenlebens führten. 
Alle sind nur niedere Stufen, welche von dem Zu
stande des Ackerbaues überragt werden. Er, mit sei
nen festen Ansiedelungen, die zu wahren und immer
währenden Gemeinschaften und Staaten führen, ist auch 
stets von allen Nationen als der erste Schritt zur wirk
lich beginnenden Civilisation angenommen. Aber auch 
er hat sich vor Ausartung zu hüten, welche entsteht, 
wenn der Grund zu Latifundien und zum Sklavenwesen 
oder zu einer Klasse von ganz Eigenthumlosen gelegt 
ist, und eine solche Lehre symbolisch den Völkern vor 
Augen zu halten, und stets zu mahnen, dass nur in 
dem Ackerbau mit seinen ursprünglichsten und daher 
auch natürlichsten Verhältnissen derer, die ihn treiben 
das Heil der Staaten ruhe, das war nach unserm Verf. 
die wahre Aufgabe der heiligen Mysterien der alten 
Welt. Die Ausführung dieses Punktes ist ganz beson
ders weitläufig und mit sichtbarer Liebe vom Verf. 
gearbeitet. Mit dem Sturze des weströmischen Kaiser- 
thums und vorzüglich mit dem durch die Germanen 
auf der Erde herrschend gewordenen Christenthume 
"beginnt dann eine ganz neue Stufe der Civilisation, die 
in mehr als einem Gesichtspunkt ganz verschieden sein 
musste von der der alten Welt. Der Schilderung der
selben soll der nächste Band des Werkes gewidmet 
sein. Wir behalten uns vor, nach dem Erscheinen des
selben auf den Inhalt des Werkes nochmals weitläu
figer zurückzukommen, wenn wir Alles im Zusammen
hänge übersehen können.

Nur noch auf einen Gegenstand möchten wir zu
rückkommen. Hr. v. G. sagt selbst einmal, es sei ihm 
bei seinen Darstellungen oft der Mangel an System

I vorgeworfen. Allerdings tritt das streng Systematische 
oft in den Hintergrund, — wir haben ja oben uns auch 
erlaubt, etwas über die Eigenthümlichkeit der Behand
lungsart des Hrn. v. G. zu sagen, — aber es möchte 
eher ein eigenthümlicher Vorzug desselben, als ein 
Vorwurf darin zu suchen sein. Denn er hat es nie im 
Sinne gehabt, Hand- und Lehrbücher zu schreiben, 
sondern stets nur die Absicht, der Wissenschaft selbst 
mit Erfahrung und Weisheit zu dienen. Sprudeln diese 
beiden Quellen des Reichthums wirklich in dem Ge
botenen, dann steht für den Kundigen von selbst auch 
Alles an seinem Wahren Orte; nur das kleinliche Ge
schlecht der Registratoren, was vom Hin- und Her
packen lebt, beginnt „vom richtigen Platze4'* zu re
den. Systeme sind unserer Meinung nach unumgäng
lich nöthig für die Handlanger der Wissenschaft, ob 
aber für letztere selbst, darüber könnten mehr als hun
dert Bedenken geäussert werden. Der Menschheit und 
der Civilisation haben sie gewiss nicht immer zum Heile 
gedient. Die grosze Idee von Gott und Religion, wie 
ist sie doch so allumfassend und friedlich durch und 
durch; aber um die Systeme, nach welchen sie zurecht 
gelegt werden sollte, haben die Menschen so viel Blut 
vergossen, dass, wenn es in einen See ztisammenge- 
flossen wäre, man seine Ufer nicht zu erblicken und 
seinen Grund nicht mit dem Senkblei zu finden ver
möchte! Wie viele Menschenleben sind wol schon den 
Systemen in der Medicin, und dem Fanatismus geopfert, 
gerade ein einziges davon als das richtige zu behan
deln! Wie viele Wissenschaften sind in sich verküm
mert und geradezu untergegangen im Streite der Sy
steme? Ist nicht für jede Kunst in demselben Augen
blick der Tag des Verfalls und des Hinneigens zum 
Untergange eingetreten, wenn sie anfängt aus dem Sy
stem und der Regel den Stoff für ihre Schöpfungen zu 
suchen, statt aus dem Gefühl und dessen unmittelbaren 
Eingebungen ?

Gerade die Eigenthümlichkeit des innern Wesens 
des Hrn. v. G., dass er erfahrungsreich, mild, versöhn
lich und Allen gern ihr Recht lassend ist, musste ihn, 
wie mir meinen, von Systemen fern halten und ihn zu 
seiner eigenen Art der Darstellung leiten. Wir wenig
stens wünschen auch keine andere von ihm zu lesen, 
und meinen, wenn statt dieser sogleich so ehrwürdig 
auftretenden Individualität ein mehr nüchternes Syste- 
matisiren sich breit machte, so hätte man wahrhaftig 
wenig dabei gewannen zu einer Zeit und in einem 
Lande, wo gerade die Mittelstrasse so furchtbar breit 
getreten wird, und wo das Gewöhnliche, alle Tage 
sich Wiederholende, so billig zu haben ist. Das möge 
darum nie geschehen !

A. Schaumann,

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?. Rand in Jenn. Druck und Verlag von F. A. IBrockhaus in Iteipacig«
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B—BBUkLMMKi

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Privatdocent bei der Universität zu Rostock Dr. Herm. 

Buchka ist zum Justizrath bei der Justizkanzlei und Consisto- 
rialrath bei dem Consistorium in Neustrelitz ernannt worden.

Der Primarchirurg zu Lodi Dr. C. Cotta ist zum Profes
sor der chirurgischen Klinik an der Universität zu Padua er
wählt worden.

Den ausserordentlichen Professoren Dr. Ä. Geisebach, Dr. 
C. G. T. Ruete und Dr. I. S. C. Trefurt in Göttingen sind 
ordentliche Professuren in der medicinischen Facultät daselbst 
übertragen worden. ।

Die Professur der theoretischen Medicin an der Univer
sität zu Innsbruck ist dem Dr. Jakob Kubik übertragen worden.

Der Professor der Physik zu Lemberg Dr. Äug. Kunzik 
hat die Professur dieses Lehrfachs an der Universität zu Wien 
übertragen erhalten.

Professor Dr. Wilh. Leist in Basel folgt einem Rufe als 
ordentlicher Professor der Rechtswissenschaft an der Univer
sität zu Rostock.

An der Thomasschule zu Leipzig ist der Tertius Dr. K. 
H. Adalb. Lipsius zum Conrector, der Quartus Dr. Georg 
Aenoth. Koch zum Tertius, der Quintus Dr. Aug. Christ. Adolf 
Zestermann zum Quartus, der erste Adjunct Dr. K. Ferd. Hait
aus zum Quintus, der zweite Adjunct Dr. K. Jacobitz zum 
ersten Adjunct und Dr. Gust. Mühlmann zum zweiten Adjunct 
erwählt worden.

Dem von München nach Aschaffenburg versetzten Profes
sor Dr. Ad. Martinet ist die Professur der Exegese und orien
talischen Literatur am Lyceum in Bamberg übertragen worden.

Das Secretariat des Curatorium der kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften in Wien ist dem Appellationsrath Adolf Frhr. 
v. Pratobevera übertragen worden.

Professor Alex. Rachetti an der Universität zu Padua ist 
zum Vicepräsident des Instituts der Wissenschaften zu Vene
dig ernannt worden.

Der erste Rath des Oberappellationsgerichts zu Kiel, Con- 
ferenzrath Fr. Chr. Schmidt, ist zum Präsidenten des Gerichts 
erwählt worden.

Dem Privatdocent der Mathematik zu München Dr. Ludw. 
Philipp Seidel ist eine ausserordentliche Professur in der phi
losophischen Facultät daselbst verliehen worden.

Dem Universitätsbibliothekar Dr. Tafel in Tübingen ist 
der Titel und Rang eines Professors der Philosophie verliehen 
worden.

Professor Trott am Lyceum zu Constanz ist an das Gym
nasium zu Offenburg versetzt worden.

Der Geh. Oberjustizrath Graf von Voss-Buch in Berlin 
ist zum Präsident des Consistoriums der Provinz Brandenburg 
und zum wirklichen Geheimrath ernannt worden.

Professor Dr. J. Wörl in Freiburg ist zum Professor am 
Lyceum zu Constanz befördert worden.

Orden. Geheimrath Prof. Dr. K. H. Rau in Heidelberg 
erhielt das Commandeurkreuz, Geheimrath Prof. Dr. v. Leon
hard und Kirchenrath Dr. Rothe das Ritterkreuz des badischen 
Ordens vom Zähringer Löwen; Geh. Hofrath Prof. Völcker in 
Berlin den hannöverschen Guelphenorden.

1 s

Nekrolog.
Am 17. Nov. v. J. starb zu Salzburg der Naturforscher 

Bergrath Matthias Mielichhofer im 74. Lebensjahre.

Am 20. Nov. zu Wien Dr. Joh. Gottlieb Fabiny, Pro
fessor der Augenheilkunde, im 57. Lebensjahre. Von ihm 
erschien: De praecipuis corneae morbis (1830); Doctrina de 
morbis oculorum (1824; 2. Ausg., 1831).

Am 22. Dec. zu Sangerhausen Dr. Gottlob Eusebius Fi
scher, emeritirter Superintendent und Oberpfarrer daselbst, geb. 
zu Golzen in der Niederlausitz 1769. Er ward 1798 Diaco
nus in Zschaitz bei Döbeln, 1800 Diaconus in Wurzen, 1801 
Archidiaconus daselbst, 1810 Pastor in Ranis, 1819 Superin
tendent in Sangerhausen. Seine Schriften sind: Jesus Chri
stus, eine Erzählung für Kinder (1794); Kinderzeitung (1795); 
Homilien (1796); Natur- und Menschenleben (1796); Von 
den eigenthümlichen Freuden des Alters (1798); Die sächsi
sche Geistlichkeit vor den Schranken der Landesversammlung 
(1805); Die Predigerschule (1809); Grundsätze, welche bei 
Abfassung eines neuen Landeskatechismus zu berücksichtigen 
(1810); Die Offenbarungen Gottes (1823); Kirchliche Kate- 
chisationen (1828; 2. Ausg., 1836); Das Neue Testament in 
„Dinter’s Bibel als Erbauungsbuch“ (4. Band, 1832); Christliche 
Betstunden (1834; 2. Aufl., 1841); Die Wunder meines Le
bens (1834); Die falschen Erwartungen von der Wirksamkeit 
der Volksschulen (1835); Christliches Predigtbuch (1836); 
Predigtentwürfe (1840). Mit Wohlfahrt: Predigerbibel (1836— 
42). Unter dem Namen Paul Gerhard’. Handbuch einer tech
nologischen und ökonomischen Naturgeschichte (4 Thle., 1797 
—1800); Topographisches Bilderwerk (1798); Vertraute Briefe 
an seine Tochter (1798); Worte des Trostes an Weiber, welche 
schlechte Männer haben (1798); Vertraute Briefe an die J°" 
gend (1799).

Am 23. Dec. zu Minden Dr. Siegmund Imanuel, Director 
des Gymnasium daselbst.

Am 24. Dec. zu Kopenhagen Geh. Archivar und Pro
fessor Finn Magnusen im 66. Lebensjahre. Auf Island gebo
ren, widmete er sich frühzeitig dem Studium der vaterländi
schen Mythen und Sagen, wie dies seine Schriften (Lexicon
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inythologicum, die Ausgabe der Edda, die Übersetzung der
selben, das Werk über die Runen u. a.) bezeugen.

Am 24. Dec. zu Augsburg der durch viele vortreffliche 
Werke der Modeilirkunst bekannte Hofgraveur Johann Jakob 
Neuss im 77. Lebensjahre.

Am 26. Dec. zu Mainz Dr. Joseph Emele, Richter bei 
dem grossherzoglich hessischen Kreisgericht daselbst, geb. zu 
Aisei am 15. Juni 1796. Seine Schriften sind: Abhandlung 
über erlaubte und unerlaubte Säcularisation der Kirchengüter 
(1817); Die Unrechtmässigkeit der Todesstrafen (1817); Be
schreibung römischer und deutscher Alterthümer im Gebiete 
der Provinz Rheinhessen (1825; 2. Ausg., 1833); Über Amu- 
lete (1827).

belehrte Gesellschaften.
Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Am 8. Nov. 

v. J. sprach Geh. Oberbaurath Hagen über den Kanal, wel
cher den Rhein mit der Marne verbindet, und übergab seine 
Schrift: „Der Marne-Rhein-Kanal“ (Berlin 1847). Er fügte 
einige Bemerkungen hinzu über die Vermuthung, dass die 
Wasserstände der Flüsse im Allgemeinen abnehmen. Prof. 
Ritter legte vor den fertiggewordenen Abschnitt der Monats
berichte, die Karte zu Leichardt’s erster Reise, das Tage
buch der russischen Geographischen Gesellschaft, 2. Theil (Peters
burg 1847), mit Angabe des Inhalts, das Werk über Khiwa von 
dem russischen Generalstabsobersten Joanin, und ein Manuscript, 
Bruchstück aus dem 6. Buche des Mahäbhärata (Bishmakhanda), 
übersetzt von dem Prof. Ballhorn-Rosen in London nach den 
Auszügen des Prof. Bopp aus pariser und londoner Handschrif
ten. Dr. Abeken las einen Auszug aus seinem Tagebuche 
einer Reise durch ‘die Wüste von Schendi nach dem Dscheb- 
bel-Barkal. Prof. Ritter trug eine Abhandlung von Werne 
über die Nilquellen vor, worin sich der Verf. gegen die von 
Abbadie bekanntgemachten Entdeckungen ausspricht. Dr. Küh
ler hielt einen Vortrag über die äussern Verhältnisse, welche 
auf die Australier eingewirkt haben. Prof. Koch besprach die 
von ihm entworfene und herausgegebene Karte vom Kaukasus. 
Dr Parthey übergab seine Karte Itinerarium Antonini Augusti 
et itinerarium Hierosolymitanum, und besprach dieselbe, nament
lich in Bezug auf die Grössenverhältnisse des römischen Reichs 
nach Messungen der Alten.

Am 9. Juli. Eingesendet hatte die Societe libre df Emulation 
de Liege ein Bronzeexemplar der Medaille auf ihren frühem 
Präsidenten Orban de Rossius, von Ichotte gravirt. Der Graf 
A. de Robiano ein Memoire sur la musique antique de la 
Grece. Ed. Fetis hielt einen Vortrag über die bürgerliche Bau
kunst. Fetis bedauerte, dass, während das 14. und 15. Jahrh. 
in den flandrischen Städten sehr geschmackvolle Bürgerhäuser 
von Holz, die spätere Zeit sehr geschmackvolle und reiche 
Fanden an steinernen Häusern hervorgebracht habe, die Ge
genwart fast nur grosse Vierecke mit den nüthigen Öffnungen 
als Privathäuser aufstelle, Gebäude, welche alles feinen Ge
schmacks und künstlerischen Stils entbehrten, und dass eine 
schöne Stadt nach neuern Begriffen fast nur rechtwinkliche 
Strassen und gleichförmige Häuser zeige. Gleichwol könne 
und solle auch die Gegenwart, die so viele Kosten auf die 
innere Einrichtung auch des kleinsten Hotels verwende, das 
Äussere der Häuser entsprechend verzieren. Seit ungefähr 10 
Jahren baut man in Paris sehr geschmackvolle Bürgerhäuser, 
deren eines, das Haus eines Malers, Fetis durch den Reich
thum und Geschmack der Sculpturen an der Fa^ade beson
ders ängesprochen hat. Ringsum ein breites Fenster, welches 
dem Atelier Licht gibt, hat der Künstler das Leben eines 
Vogels dargestellt. Nichts ist vergessen: Gesang, Liebe, Ge
fahr, Begründung des Nestes wie der Familie, Alles, was die 
kurze und leichtgefährdete Existenz des kleinen Helden dieser 
luftigen Odyssee ausfüllt, ist mit Geschmack aufgefasst, mit 
Kunst dargestellt und in kleinen, von Laubgewinden einge
rahmten Feldern dargestellt. Der Redner wünscht auch für 
Belgien eine Wiederbelebung der bürgerlichen Baukunst, und 
schlug zur Ermunterung für die Architekten vor, alle fünf Jahre 
für das schönste Bürgerhaus dem Architekten einen Preis zu 
gewähren.

Literarische u. a. Nachrichten.
Das Winckelmannsfest ward von dem Institut für archäo

logische Correspondenz. in Rom am 10. Dec. durch eine feier
liche Sitzung begangen. Der Vicepräsident Kestner sprach ein
leitende Worte über die Bedeutung des Tages. Prof. Orioli 
theilte die Resultate seiner Untersuchungen über die Topogra
phie der Umgegend von Viterbo mit, durch welche eine Zahl 
untergegangener etruskischer Städte zur erneuten Kenntniss 
gebracht wird. Dr. Henzen las eine Abhandlung über die 
Tesserae, oder die aus Elfenbein, Knochen und anderm Ma
terial gefertigten Marken, von denen Dr. Kestner eine reiche 
Sammlung besitzt. Die Bestimmung und der Gebrauch dieser 
Marken ergibt sich als ein sehr mannichfaltiger. Dr. Braun 
hielt einen Vortrag über den verschiedenen Stil in den sepul- 
cralen Wandgemälden, in Vasenzeichnungen und Graphitdar- 
stellungen.

Zu Hamburg, dem Orte, wo in Deutschland das erste 
Taubstummeninstitut gegründet wurde, soll dem Gründer des
selben, Samuel Heinicke (geb. am 10. April 1729 in dem 
Dorfe Naupschütz bei Weissenfels, gest. zu Leipzig am 30. April 
1790), ein Nationaldenkmal, gleich dem zu Versailles dem Abbe 
de l’Epee errichteten, aufgestellt werden. Zur Sammlung der 
Beiträge und für die Leitung des Unternehmens bilden ein 
Comitd: Senior Dr. Rambach, Dr. de Chaufepie, Dr. Buek sen., 
Pastor Faass in Eppendorf, Wilh. Mauke und J. H. C. Behrmann.

König], belgische Akademie zu Brüssel. Classe 
des lettres. Am 5. Juli v. J. Nach Verlesung mehrer Mi- 
nisterialverordnungen durch den Secretär, machte derselbe die 
Anzeige, dass Prof. Van Limbur-Brouwer an der Universität 
zu Gröningen am 21. Juni verstorben ist. Ein Mitglied machte 
bemerklich, dass neuerlich auf mehren Punkten des König
reichs Alterthümer entdeckt worden seien, und sprach sein Be
dauern aus, dass weder von Privaten noch von der Regierung 
Mittheilungen an die Akademie gemacht worden seien. Ein an
deres Mitglied schlägt vor, die Antiquitäten, welche an die 
Akademie eingingen, und die, welche schon in ihrem Besitzt 
sind, an das Museum des Staats abzugeben. Die Klasse be
schäftigte sich hierauf mit Berathung des Reglements, betref
fend den fünfjährigen Preis von 5000 Fr. für das beste Werk 
über die Geschichte des Landes. — Classe des beaux-arts.

'Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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2 £blr.; ein Quartal 15 9?gr.

tiefer Seitf^rift roirb ein betgegeben. ®ie SnfertionSgebüBren betragen für ben «Raum einer 3eile 2 SRgr.
Befonbere Beilagen u. bgl. roerben für bas Saufenb mit 1 Sl^lr. berechnet.

Zeitschrift
der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben .von den Geschäftsführern. Zweiter Jahrgang. 4 Hefte. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.
Stefet. ßeitfchrift roirb ein ßUertmfrfjer SCngcigcr betgegeben. Sie $nfertion$geBubren betragen 2 5Rgr. für bte Seile ober beren 

SRaum; für Befonbere Beilagen u. bgl. ift 1 Ä^lr. 15 «Rgr. ju vergüten.

Der historische, literaturwissenschaftliche und philosophische 
Katalog meines antiquarischen Bücherlagers ist in diesen Tagen 
erschienen und durch alle Buchhandlungen sowie Antiquariats
geschäfte zu beziehen.

Berlin, im Januar 1848.
Bessertehe Buchhandlung.

W. Hertz.

| 23ei SBrocfbnuö in ^etpjtg erf^eint neu unb ift in aßen SJudp 
Banblungen ju erhalten:

Mebekha unb Amalia.
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gafob ®w. ©oetbe. Satob ®rimm. Hamann. §eim. ®ictot®ugo. Äiexanber». ^nmbelbt. Smmer- 
mann. ÄoSentääto. ®«i)atb ». .Sügelgett. gamartine. Sari gnebrid» gefltng. §elir tDtenbelöfobn. 
SarttioU«- ®«lctbeer. ä5Si^dTO Cülter, giettelbetf. ©ehlenf^läger. Sean ^aut gviebrid) Sitebter. 
Scfjilt. Soljanna Scpopenhauet. grnft ®d;utsc. ®d>n>anthaler. ®eott. ©egne'r. Stjoriualbfen. gubmia 

Sied. Utjlanb. Seblt^. Selter.
»«ipjig, im Sanu« 1848. ' X 21 Srockl)aU0.
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEIME LITERATUR-ZEITUNG.

Englische Sprachkunde.
!• Grammatik der englischen Sprache. Mit Berücksich- 

t’gung der neuern Forschungen auf dem Gebiete der 
allgemeinen Grammatik bearbeitet von Dr. Jakob Heussu 
Berlin, Duncker & Humblot. 1846. 8. 1 Thlr 20 Ngr.

Vor Kurzem erst sprachen wir in diesen Blättern un
ser Bedauern aus, dass auch nicht eins der seit Jah
ren in Deutschland erschienenen Bücher der englischen 
Sprache so viel wissenschaftlichen Werth besitze, um 
eine Anzeige zu verdienen. Desto mehr beeilen wir 
uns, die Lehrer und Freunde der englischen Sprache 
auf ein Werk aufmerksam zu machen, das von ei
nem fleissigen, obwol einseitigen Studium zeugt und, 
wenn es gleich den Anforderungen der Wissenschaft 
m mehr als einer Hinsicht nicht genügt, dennoch im
merhin als ein bedeutender Fortschritt auf dem Gebiete 
der englischen Grammatik angesehen werden mag. Der 
Verf. hat nach seiner eigenen Angabe über zehn Jahre 
auf die Sammlungen zu vorliegendem Buche verwendet, 
was Niemand in Zweifel ziehen wird, der den mühse
ligen Fleiss, der fast auf jeder Seite offen zu Tage 
liegt, mit der Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit ande
rer Lehrbücher vergleicht. Aber je sichtbarer die Vor
züge dieser Grammatik vor der gewöhnlichen Fabrik- 
waare sind, um so greller treten auch die zahlreichen 
Mängel derselben hervor, und diese dürfen bei einem 
Werke, das Anspruch auf Wissenschaftlichkeit macht, 
nicht ungerügt bleiben.

Über die Hülfsmittelzu seiner Arbeit gibt derVerf. nur 
an, dass er die vorhandenen Arbeiten über englische Gram
matik, mit höchstens zwei Ausnahmen, gar nicht habe 
benutzen können, dass ihm dagegen die Werke über 
allgemeine Grammatik, sowie die Arbeiten über deut
sche Sprachforschung überhaupt grosse Dienste gelei
stet, obwol er nicht geglaubt habe, sich auch an diese 
ängstlich binden zu dürfen. Namentlich führt er keine 
seiner Quellen an, was wir ihm weit weniger zum Vor- 
W.Ur^ machen, als dass er manche der besten Quellen 
für einzelne Theile seiner Arbeit entweder gar nicht ge
kannt, oder doch offenbar nicht benutzt hat. Ich nenne 
als solche hier nur Rask’s Angelsächsische, Grimm’s 
Deutsche Grammatik und Latham’s English language 
(London 1841), Werke, deren Kenntniss von Jedem, 
der ein wissenschaftliches Lehrbuch der englischen Spra
che schreibt, wol verlangt werden kann. Daher kommt 
es denn, dass der etymologische Theil des Buchs, ob

wol er auf unverhältnissmässig enge Grenzen einge
schränkt ist, doch Etymologien, wie sie in den Zeiten 
von Pegge, Horne Tooke (dessen übrige Verdienste ich 
nicht schmälern will) und bis in unsere Zeiten hinein 
in England Mode waren, in Menge darbietet. Wir füh
ren als einzigen Beleg unserer Behauptung einige von 
des Verf. Ableitungen englischer Bindewörter an (S. 67).

„And von dem Imperativ anad, des sächsischen 
Verbs anan-ad, hinzufügen.“ „Also von alsra, sowie“ 
(wo doch alsra wohl kaum als Druckfehler für ealsva 
gelten kann); „But 1) von bot, dem Imperativ von 
botan, hinzufügen, wo denn noch etwas folgen soll, 
2) von beutan, bidan, buta, Imperativ von beon-utan = 
to be out, wo es dann so viel heisst als without, un- 
less und sonst eine Negation vor sich hatte.“ ,, Till 
Zusammenziehung von to while = to the time“; „As 
von als, ase, Abkürzung von all-as (so!) all so. „Since, 
Part. Perf. von seon, to see; es hiess sonst sith = seen 
that.“ „Than von tha, dem angelsächsischen Artikel 
und der Endung en, tha-en, thanne, than“; „So eine 
U orm des als demonstratives Pronomen gebrauchten säch
sischen Artikels so, seo, that, der, die, das“; „ Though, 
Imperativ thaf von thafigan oder thafian, zugeben; though, 
zugegeben — das gh wird noch in einigen Wörtern wie 
f gesprochen“' u. s. w.

Es kann uns nicht zugemuthet werden, dass wir 
dem Verf. erst weitläufig darlegen sollen, wie and, ab
gesehen davon, dass der Imperativ von anan, nicht 
anad, sondern anath heissen müsste, schon durch sei
nen offenbaren Zusammenhang mit den altgermanischen 
Formen anti, enti, unta, ande, endi u. s. w. und seinen 
wahrscheinlichen mit dem lateinischen et auf einen tie
fer liegenden Stamm weist; dass but trotz allen seinen 
verschiedenen Bedeutungen und Verbindungen einzig 
auf be-idan, bidan, äusser, zurückzuführen ist, und dass 
es gerade so unsinnig ist, das be in beidan vom Zeit
worte to be abzuleiten, als wenn wir das dr in draussen 
von irgend einem vorhandenen oder untergegangenen Zeit
worte herleiten wollten; dass as und also ursprünglich 
dasselbe sind, as aber nimmermehr Abkürzung von 
all-as sein kann, da ja all-as selbst erst angelsächsi
schem eal-ealsva entsprechen müsste; dass since aus 
dem angels. sidhdhan auf ähnliche Weise entstanden 
ist, wie hence aus angels. heonan, wenn man nicht eine 
Mittelform zwischen beiden Endpunkten annehmen will; 
dass than wol auf das hinzeigende Fürwort zurückge
führt werden muss, aber dass von Ansetzung einer En- 
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dang en gar nicht die Rede sein kann; dass though nur 
unser deutsches doch ist u. s. w. u. s. w.

Der Verf. legt augenscheinlich nur wenig Gewicht 
auf die Geschichte der Sprache; die Grammatik hat 
nach ihm nur „die Gesetze zu lehren, nach welchen 
die Begriffswörter auf einander bezogen werden, d. h. 
sie lehrt Urtheile sprachlich richtig ausdrücken, oder 
Begriffe in einer den Gesetzen der Sprache angemesse
nen Weise auf einander beziehen“, wie das Wörter
buch nach ihm blos die Bedeutungen der Begriffswör
ter einer Sprache kennen lehren soll. Wir können 
uns mit einer solchen Ansicht, die die Grammatik 
allein zur Dienerin der Schule macht, auf keine Weise 
einverstanden erklären, bekennen uns vielmehr ganz 
zu der Ansicht, nach welcher das Wörterbuch die Ge
schichte des einzelnen Wortes, seiner allmäligen Ge
staltung zu den jetzigen Formen und Bedeutungen zu 
behandeln, die Grammatik dagegen die Geschichte der 
Sprache im Grossen und Ganzen zum Vorwurfe hat. 
Diese Geschichte der Sprache kann sich natürlich nicht, 
wie die alte Grammatik, darauf beschränken, die äus- 
sern Erscheinungen in ihrer Aufeinanderfolge zu be
trachten ; sie muss zugleich die Geschichte des geisti
gen Inhalts und der geistigen Entwickelung Jder Sprache 
sein, und da diese geistige Entwickelung an dem Satze, 
als dem Ausdrucke des Gedankens sichtbar wird, so 
ist ihr das einzelne Wort hauptsächlich insofern von 
Wichtigkeit, als es Theil eines Satzes bildet. Dieses 
Letztere ist nun auch Hrn. H.’s Meinung; aber so we
nig es möglich ist, die Ereignisse und Zustände unse
rer Zeit richtig zu würdigen und zu begreifen, ohne die 
Vergangenheit zu kennen, so wenig ist es möglich, 
auch zu einer richtigen Erkenntniss des bestehenden 
Satzbaues zu gelangen, ohne die geschichtliche Ent
wickelung desselben zu kennen. Gründliche geschicht
liche Erforschung der Sprache ist folglich eine der 
Hauptbedingungen, und diese Hauptbedingung hat Hr. 
H. gänzlich vernachlässigt.

Die natürliche Folge davon ist, dass er sich mei
stens beschränken musste, die thatsächlichen Erschei
nungen zu berichten und zu ordnen, so weit dies bei 
seiner mangelhaften Erkenntniss derselben thunlich w ar. 
Wie schlecht dies aber gehen musste, wollen wir nur 
an einem Beispiele zeigen, nämlich an dem vieldeuti
gen Wörtchen but. Seine Ableitung dieses Wörtchens 
haben wir oben schon kennen lernen; damit der Le
ser sich . selbst ein Urtheil zu bilden im Stande sei, 
führen wir alle auf but bezüglichen Stellen aus der Gram
matik an:

296. Exclusivsätze werden eingeleitet durch die 
Conjunctionen either or entweder — oder, whether — 
or ob — oder, eise sonst, or eise sonst, not — but nicht 
nur —• sondern auch u. s. w. Hierzu das Beispiel: He 
therefore that despiseth, despiseth not man. but God. 
§. 297. Limitativsätze werden eingeleitet durch die

Conjunctionen but, yet u. s. w. 302. Die Zustands
sätze werden in der Aussage durch that, in der Frage 
durch if oder whether eingeleitet. Statt that steht ge
wöhnlich but, wenn im Hauptsatze Ausdrücke, wie: 
there is no doubt, it is not impossible, it is not to be 
doubted, it is not to be denied u. s. w. stehen: but that 
drückt dasselbe aus, sodass dann that überflüssig steht. 
§. 3156» but und but that als Beschränkung des restric- 
tiven Conditionalsatzes. §. 317. Der Causalitätssatz gibt 
den wirklichen Grund an; er heisst dann Causalsatz 
und wird durch because, as, since, that not (but) that 
eingeleitet. Hierzu das bekannte Beispiel aus dem er
sten Capitel des Vicar of Wakefield: „We lived seve- 
ral years in a state of much happiness. Not but that 
we sometimes had. those little rubs, which Providence 
sends to enhance the value of her favours.“ §. 500. 
3, But als Verhältnisswort (!) äusser, ausgenommen. 
Dazu als Beispiel: Your poem has been pointed and we 
haue no objectian but the obscurity of several passages. 
§. 596. But steht bald nach Verneinungen, sowie in 
tragen, wenn sie auch keine Negation enthalten, aber 
die Bedeutung einer Verneinung haben z. B. I desire 
no other retcard but the pleasure u. s. w. Nach Aus
drucken, die Zweifel odei überhaupt Verneinun0* be
zeichnen, steht but statt that, wenn sie selbst mit ei
ner Negation verbunden sind. Sämmtliche exclusive 
Conjunctionen äusser but und or können bald but, bald 
and vor sich nehmen, je nachdem die adversative Be
deutung hervorgehoben werden soll oder nicht, z. B. 
And but infirmity, which waits upon worn times, hath 
sometimes seiz’d bis wish’d ability, he had himself u. s.w. 
Ist das Subject des beigeordneten, mit but eingeleite
ten Satzes ein Relativ-Pronomen, so wird dieses we°*-  
gelassen z. B. There was none of them, but would gladlu 
accept of the proposal. §. 629. 6 dasselbe wie §. 302, 
nur mit andern Worten. §. 637. Consecutivsätze wer
den affirmativ eingeleitet durch so —that, such —that, 
negativ durch but, ohne dass, nicht anders als dass, z. B. 
F? osts that constrain she ground, do seldom their usurping 
power withdraw, but raging floods pursue their hasty 
hand. §. 639. 6. But steht nur selten statt if not und 
zwar entweder nach einer Negation, oder nach Aus
drücken des Wunsches oder Zweifels, z. B. Who Inows 
but this writing u. s. w. 7. But that wenn nicht, ob 
nicht, dass nicht, nach affirmativen Hauptsätzen, die 
im Conditionalis stehen, oder eine verwandte periphra- 
stische Form haben, z.B. I could do it, but that Ifear, 
he meight be offended at it. §. 641. 5. But for nur 
wegen enthält allemal eine Ellipse, z. B. But for him 
l had been lost.

Fügt man hinzu, dass but unter den negirenden 
Adverbien mit der Bedeutung nur angeführt steht und 
die oben mitgetheilte Ableitung von but, so ist dies un
gefähr Alles, was bei Hrn. H. über dieses Wort zu 
finden ist. Nun frage ich Jeden, der nur die geringste
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Theilnahme für dergleichen Gegenstände hat, ob es 
möglich ist, sich aus dem Allen nur einigermassen über 
den Zusammenhang der verschiedenen Bedeutungen und 
Geltungen von but zu unterrichten? Wird uns doch 
nicht, einmal gesagt, in welchen Fällen but aus botan 
und in welchen es aus bütan abzuleiten sei. Nun hält 
es meiner Ansicht nach nicht so schwer, den Schüler 
die verschiedenen Bedeutungen des but und deren Zu
sammenhang aus gut gewählten Beispielen selbst fin
den zu lassen, aber auch dafür, dass der Schüler dies 
nicht könne, hat Hr. H. gesorgt; denn einerseits ist 
der Stoff so zerstreut und das Einzelne so schwer zu 
finden, dass ein Schüler nicht leicht Lust haben wird, 
sich das Nöthige mühsam zusammenzusuchen; thut er 
es aber dennoch, so werden die offenbaren Verstösse, 
die sich der Verf. hat zu Schulden kommen lassen, ge
wiss das Ihrige thun, ihn zu verwirren. So soll not 
(but) timt (warum der Verf. but eingeklammert hat, 
Missen wir nicht) einen Causalsatz einleiten, so gut wie 
because, während das Beispiel im Vicar wie alle ähn
lichen ganz einfach aufzulösen ist durch We do not 

sobam but that u.s.w. oder Ähnliches, deutsch: 
ich will nicht sagen, dass wir nicht gehabt hätten, nicht, 

ass. wir nicht gehabt hätten; die Grundbedeutung äus
ser ist nicht zu verkennen. So soll not — but nicht nur 

sondern auch bedeuten, während es nie etwas An
deres als nicht — sondern bedeuten kann; so soll but 
in dem Satze: We have no objectimi but the obscurity 
of severat passages Verhältnisswort sein, wozu eben 
so viel Grund vorhanden ist, als wenn wir das als in 
nichts als die Dunkelheit ein Verhältnisswort nennen 
wollen. Das angelsächs. butan war freilich auch Ver
hältnisswort, das englische but ist es aber nicht mehr.

Nach solchen Proben wird der Leser wol schon 
an der Wissenschaftlichkeit des Verf. zweifeln; indes
sen, der Verf. hat wissenschaftlich sein wollen, wenn 
«r auch selbst sagt, dass er, weil sein Buch für den 
Schulunterricht bestimmt sei, weder auf rationelle noch 
historische Entwickelung der Sprachgesetze habe ein
gehen können. Wir geben gern zu, dass ein Schul
buch die Wissenschaft in seinen Tiefen nicht erfassen 
könne und solle, aber das verlangen wir auch von ei
fern Schulbuche, dass es nichts enthalte, was derWis- 
senschait geradezu widerspricht. Hr. H. aber sucht die 

^senschaftlichkeit seiner Grammatik in andern Din- 
gen? und zwar erstens in der Anwendung einer durch- 
r h?ie^sc^en Benennungsweise für alle sprachlichen 
rehLa.tniSSe’ zvve*tens in der Vollständigkeit und Gründ- 
ic eit und drittens vorzüglich in der logischen Folge 

?. er. spiachlichen Beziehungen. Sehen wir nun, wie er 
msichtlich dieser drei Punkte verfahren ist.

as den ersten Punkt, die Anwendung einer durch- 
w;S ateinischen Benennungsweise anbetrifft, so wollen 
t .r. en a“en Streit über die Zweckmässigkeit der la- 

nisc en Namen für grammatische Verhältnisse nicht 

von neuem anregen, obwol wir entschieden für deut
sche Benennungen sind und Becker’s Gegengründe nicht 
für sehr stichhaltig, ansehen. Aber noch entschiedener 
müssen wir uns gegen die Anwendung lateinischer Na
men in solchen Fällen erklären, wo dieselben Verhält
nisse, wie im Lateinischen, gar nicht vorhanden sind. 
So finden wir bei dem Verf., obwol er selbst zugibt, 
dass das Englische eigentlich nur einen Casus habe 
(doch wohl eigentlich zwei, den Accusativ und den 
angels. Genitiv, oder sogar drei, wenn wir den Nomi
nativ als Casus rechnen wollen, wie der Verf. stets 
thut), nicht nur eine Declination mit Genitiv, Dativ, 
Accusativ, sondern auch die Bemerkung: „Der Abla
tiv wird je nach der Art des Beziehungsverhdltnisses 
durch verschiedene Präpositionen from. of; by, with 
u. s. w. ausgedrückt, die andern Casus aber durch wie
der andere Präpositionen, die sich, wie beim Ablativ, 
wegen der Mannichfaltigkeit der Verhältnisse, die je
dem Casus entsprechen, nicht so im Allgemeinen fest
stellen lassen.“ Unter diesen andern Casus meint er 
nämlich noch den Localis, Instrumentalis und Termina- 
lis. Aber eben weil die VerhältnissWörter eine bei weitem 
grössere Mannichfaltigkeit der Verhältnisse darbietenj 
als die Casus, vermögen wir um so weniger einzuse
hen , was die Beibehaltung der allenfalls für das Sans
krit passenden Terminologie für einen Nutzen bringen 
soll. Die Wissenschaft wird dadurch sicher nicht ge
fordert, wenn wir by jetzt als Instrumentalis und dann 
wieder als Ablativ, at als Localis u. s. wr. betrachten, 
und für die Schule kann es nur den Nachtheil haben, 
das« es die Schüler verwirrt, anstatt ihnen das Lernen 
zu erleichtern. So scheint ferner Hr. H. keinen Infini
tiv mehr zu kennen, sondern nennt ihn stets ein Su- 
pinum ohne to, was wieder eine völlige Umkehrung 
des natürlichen Verhältnisses ist, da das Supinum als 
das Spätere vielmehr erst ein Infinitiv mit to ist — und 
Ähnliches mehr.

Was nun die Vollständigkeit der Grammatik an
betrifft, so ist das ein Punkt, auf welchen sich der Verf. 
nicht wenig einbildet; wir w'ollen ihm seine Verdienste 
nicht schmälern und erkennen gern an, das wir gar 
Manches in seinem Buche finden, was alle bisherigen 
Grammatiken mit Stillschweigen übergangen haben und 
was auch nothwendig in eine Grammatik gehört. Aber 
in vielen Fällen lässt sich auch nicht leugnen, dass die 
Vollständigkeit, die der Verf. erstrebt hat, vollkommen 
zwecklos und meistens ein Übergriff in das Gebiet der 
Lexikographie ist. Wer hat wol je in einer Gramma
tik ein Verzeichniss sämmtlicher bezüglichen und un
bezüglichen Zeitwörter gesucht und noch dazu aufge
zählt in folgender Weise: To abalienate, aband, aban- 
don. abare, abase, abate, abbreviate, abdicate, abdure, 
abear, aberancate, abeb, abgregate, abhor u.s.w., cm 
Verzeichniss. welches 23 enggedruckte Seiten, und ge
gen 10,000 Wörter enthält? Wer erwartet in einer
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Grammatik auf 18 Seiten vollständige Verzeichnisse der 
Pluralia tantum und derjenigen Wörter, die im Singu
lar andere Bedeutung haben als im Plural? Ferner 11 
Seiten Zeitwörter, die das Object im Dativ zu sich 
nehmen, und 4 Seiten dergleichen Eigenschaftswörter, 
8 Seiten Zeitwörter, die mit with verbunden werden 
u. s» w. Und da verlangt der Verf. noch von der Kri
tik, dass sie ihm den Gefallen erweisen und seine Ver
zeichnisse wo nöthig oder möglich vervollständigen solle! 
Und da kann er noch schreiben: „Es ist gerade nicht 
nöthig, dass das ganze Buch, Seite für Seite, vom 
Schüler auswendig gelernt werde; vielmehr wird jeder 
auch nur einigermassen gewandte Lehrer in diesem 
Punkte' die zweckmässigste Auswahl und das rechte 
Maas zu finden wissen.” Wahrlich, wir bedauern die 
Schüler von Herzen, denen das traurige Loos zufällt, 
auch nur den zehnten Theil des Buchs auswendig ler
nen zu müssen, und wir möchten diejenigen Schüler 
sehen, die auf diese Weise Englisch lernen; und Eng
lisch zu lernen, nicht Grammatik, ist doch wol am Ende 
der Hauptzweck des englischen Sprachunterrichts.

Diese unglückliche Sucht, Alles in seine Gramma
tik hineinzupfropfen, ist denn auch Schuld daran, dass 
der Verf. uns Verbindungen, wie on that account, in 
tltis männer, for that purpose, in this neighbourhood, 
more than enough, in all Ukilihood und viele andere als 
Adverbien, in Opposition to. for lhe sake of, in the 
presence of als Präpositionen, ja ganze Sätze, wie As 
God is in being, Beeil shall fetch me, Fil lay a Wä
ger u. s. w. als Interjectionen auftischt.

Was nun endlich die logische Anordnung betrifft, 
so sind wir natürlich dem Grundsätze derselben nicht 
entgegen. Becker hat bereits den Gedanken ausgespro
chen , dass das grammatische System in allen Sprachen 
dasselbe sein könne, weil in allen Sprachen die Ver
hältnisse der Begriffe und ihrer Beziehungen zu der 
Sprache dieselben und nur die Formen des Ausdrucks 
verschieden sind. Aber eben weil die Grammatik es 
nicht mit dem Gedanken selbst, sondern mit dessen 
Fassung in Worte zu thun hat, kann man wenigstens ver
langen , dass man d.as grammatische System nicht als ein 
Schema betrachte, das man blos verschieden auszufül
len habe, um die Grammatik der verschiedensten Spra
chen zu bekommen. Hr. H. ist zwar in diesen Fehler 
nicht zu häufig verfallen, aber doch bisweilen, wie wir 
schon oben gesehen haben. In zwei Dingen aber hätte 
er sich Becker selbst zum Muster nehmen sollen, er
stens, dass sich dem logischen oder philosophischen 
Sprachstudium ein geschichtliches anschliessen muss, 
über dessen gänzlichen Mangel wir schon oben gespro
chen haben, und zweitens, dass man in der logischen 
Zertheilung nicht zu weit gehen muss. Der Verf. sagt 
selbst in der Vorrede-. „Auf einen mehr die äussere

Einrichtung betreffenden Umstand glaube ich den 
ser noch aufmerksam machen zu müssen; es sind die*  
die Signaturen, die manchmal in eine grosse Zahl von 
Unterabteilungen hinuntersteigen. Um auch hierin die 
Willkür möglichst zu vermeiden und dadurch an Über 
sichtlichkeit zu gewinnen, habe ich mir, durch de# 
Buchstaben angehängte Indices, eine unbegrenzte ZaH 
von Alphabeten geschaffen, sodass z. B. abc........a^ 
........(lAhc^......... a$bsCs u. s. w., ebenso viele verschiß' 
dene Alphabete darstellend Diese Zeichen und Unter 
Ordnungen hat Hr. H. an einzelnen Stellen in so reichen’ 
Maasse angewandt, dass die Übersichtlichkeit fast gart*  
auf hört, so z. B. bei der Darstellung der Modusver- 
hältnisse, §. 212—216 und an vielen Stellen in der Syri' 
tax. Diese zu weit getriebenen Unterordnungen köir 
nen selbst den aufmerksamsten und denklustigstei’ 
Schüler leicht verwirren, der mittelmässige Kopf wird 
sich wahrscheinlich gar nicht hindurchzuarbeiten ver*  
mögen. Hätte der Verf. wenigstens dafür gesorgt, der’ 
in unendlich kleine Theile zerlegten Stoff auch wieder 
übersichtlich zusammenzustellen, so würde noch eher 
eine praktische Brauchbarkeit des Buches abzuseheU 
sein. Nach seiner jetzigen Gestalt können wir keiner 
Lehranstalt rathen, es als Lehrbuch den Schülern selbst 
nicht den Schülern der höchsten Klassen, denn für die 
niedern gehört das Buch durchaus nicht, in die Hände 
zu geben.

Müssen wir aber demgemäss auch das Buch der 
Hauptsache nach als ein verfehltes bezeichnen, so gla«' 
ben wir doch, den Lehrern der englischen Sprache ein 
Studium desselben angelegentlichst empfehlen zu dürfen; 
selbst für die erfahrensten Lehrer des Englischen möchte 
Manches daraus zu lernen sein, denn den Ruhm müS' 
sen wir dem Verf. lassen, dass er viele Spracherschei- 
nungen besprochen hat, nach denen man in allen an- 
dern enghchen Sprachbüchern vergebens suchen würde; 
und wenn auch für die Erklärung solcher Erscheinun- 
gen gememlich wenig geleistet ist, so bieten doch die 
beigefugten Beispiele, die der Verf. zum Theil selbst 
aus altern und neuern Schriftstellern (von letztem sind 
mir namentlich viele Beispiele aus Scott, Bulwer, Ir- 
vmg aufgefallen; es wäre zu wünschen, dass der Verf 
bei jedem Beispiele wenigstens den Schriftsteller, aus 
dem es entnommen, angeführt hätte) gesammelt hab 
Gelegenheit, sich über den Sprachgebrauch der neue
sten Zeit hinlänglich zu unterrichten. Das ältere Eng
lisch vor Shakespeare ist freilich so gut wie "ar nicht 
zu Rathe gezogen worden, denn einige kurze gelegent
liche Bemerkungen, die der Verf. obendrein aus eng
lischen Grammatiken entnommen hat, sind kaum dafür 
zu rechnen. Doch das führt uns wieder auf den Man
gel der geschichtlichen Erforschung des Englischen? 
über den wir bereits gesprochen haben.

Schliesslich bemerken wir nur noch, dass diejeni
gen, welche das Buch, sei es als Lehrer oder Lernende? 
gebrauchen wollen, ein Register ungern vermissen werden» 

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig*
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Englische Sprachkunde.
® c h r i f t e o von Heussi und M a ean e 1.

(Schluss aus Nr. 20.)
Hat sich Beurtlieiler schon in seinen Erwartungen bei 
diesem Buche getäuscht gefunden, so ist dies noch weit 
mehr der Fall bei

2. Genesis oder Geschichte der innern und äussern 
Entwickelung der englichen Sprache, von Fr. Alb. 
Maennel. Mit 2 lithographirten Tafeln. Leipzig. 
Baumgärtner. 1846. 8. 22y2 Ngr.

Schon der Titel verspricht viel, die Vorrede spannt 
die Erwartungen noch höher. „Welchen Werth.44 heisst 
es auf S. VII, „man meinem Werke überhaupt beilegen 
könne, werden competente Beurtheiler lehren; und ich 
erwarte um desto eher nur von solchen Recensenten 
des Buches ürtheil, da bereits eine schriftstellerische 
Celebrität dem Werke ihr Interesse zuwandte und sich 
zugleich äusserte, dass diese Arbeit eine tiefe Kennt- 
niss der angelsächsischen und altenglischen Sprache 
voraussetze. Ich empfehle deshalb mein Werk dem 
urtheilsfähigen Publicum, was allein entscheiden wird, 
welche Vorkenntnisse eine solche Arbeit erheischt, und 
ob besonders, wie wol Viele meinen möchten, ein mehr
jähriger Aufenthalt in England dazu unbedingt erforder
lich sei.“ Die schriftstellerische Celebrität. wer sie 
auch sei, ob Friedrich v. Raumer, dem das Buch ge
widmet ist, oder sonst Jemand, hat sich an der Wis
senschaft versündigt, wenn sie mit den obigen Worten 
wirklich ein Lob des Buches aussprechen wollte, was 
allerdings, sowie die Worte dastehen, und wenn man 
das vorliegende Buch ansieht, sehr zu bezweifeln ist. 
Benn die ganze Arbeit des Hrn. M. verräth nichts we- 
n>ger als eine tiefe Kenntniss der angelsächsichen und 
altenglischen Sprache und Literatur, vielmehr die höch- 
ste Unwissenheit. Seine Ansichten über Sprache sind 
so albern, dass sich sogar der Allgemeine Anzeiger 
der Deutschen sie aufzunehmen schämen würde. Wir 
feilen hier einige Stellen mit. S. 5 heisst es: „Die 
Angelsachen hatten in ihrer rohen und rauhen Sprache 

öne, welche die Römer und gebildeten Gallier nicht 
annten und verstanden. Um dies zu beseitigen, 
e iente man sich in jenen Zeiten der Unwissenheit 
Vr u unSesckickter Mittel, und von da an bis jetzt 

sc ich sich durch Vernachlässigung fester Grund-
Ze und durch das Bequemen nach der Mode und

Launen der Zeiten eine solche Verschiedenheit und Un
gleichheit jener Laute ein, dass eine richtige Aussprache 
selbst dem gutgezogenen Inländer schwer wurde.44 Zu 
den rohen und rauhen Lauten rechnet Hr. M. tk., „wo
für die Religionslehrer eine Figur © aus dem Griechi
schen entlehnten44 und das „aus dem Deutschen ent
nommene gh (wir erfahren hierbei, dass der Laut ch 
im Lateinischen, Griechischen, Hebräischen und Ara
bischen fehlt). S. 25 sagt der Verf. nach Mittheilung 
der Vorrede zu der Übersetzung des Orosius: „Wir 
erblicken hier die Sprache so ganz in ihrer Rohheit; 
die Wörter sind angefüllt mit Buchstaben. Der Satz
bau höchst plump. Unnöthige Wiederholungen treten 
öfter ein. Neben diesen Unvollkommenheiten gebraucht 
man eine höchst willkürliche Interpunction.44 Und S. 
44: „Als Verfeinerungsmittel gebraucht inan das mil
dernde e am Ende der Sylbe. Dieses e ist in allen 
neuern Sprachen, namentlich der englischen, französi
schen und deutschen, ein nützliches Mittel gewesen, 
die Härte der Sprache zu mildern und der Sprache 
Wohlklang und Flüssigkeit mitzutheilen. Beispiele aus 
dem Englischen sind ake} alhove. ale u. s. w. Aus 
übertriebener Liebe zur Milderung der Sprache entstan
den viele Misbräuche, die sich jedoch bei zunehmen
der Cultur in der Aussprache verloren, wenn sie auch 
die Schriftsprache beibehielt, sodass manches Wort ein 
stummes e behalten hat.44

Ansichten wie diese bedürfen für Leser dieser Blät
ter keiner Beleuchtung. Nicht minder unsinnig sind 
des Verf. Ableitungen. Sollte man es für möglich hal
ten, dass Jemand nach Grimm in Deutschland noch 
schreiben kann: „Aus den Endungen der lateinischen 
Wörter werden neue gemacht: z. B. Apex: peck. pike; 
zophorus: freese; mustum: stum; ausculto: scout; stoma- 
chus: man; offendo: find; obstipo: stop.Si Oder „Sw 
in snake, sneak, snail, snare u. s. w. ist das lateinische 
sinns.se .Oder: „Französischen Ursprungs sind gar den, 
lang, landgrave u. s. w.44 Kann Jemand bei der ober
flächlichsten Kenntniss des Angelsächsischen darauf 
kommen, die Sylben a, be, for, mis, an, ard, ed (als 
Part, pass) ness, ship} y für dänische Vor- und Nach- 
sylben zu halten?

Nach allem Diesen wird mir der Leser wol die 
Behauptung, dass der Verf. noch nicht einmal die An
fangsgründe der Sprachwissenschaft kennt, geschweige 
inne hat, ohne weitern Beweis glauben. Di® mitgetheil- 
ten angelsächsichen und altenglischen Sprachproben,

sinns.se
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die meist ein Abdruck der schlechtesten Quellen sind 
und von den gröbsten Sprachfehlern wimmeln, und die 
Anmerkungen des Verf. dazu geben davon noch deut
licheres Zeugniss. Nur ein kleines Beispiel der grenzen
losen Unwissenheit des Hrn. M. möge noch eine Stelle 
finden. Auf S. 47 finden wir die altenglischen Verse:

Ne never was wrought non vuel (so!) thyng 
That vuel thought nas the beginnyng.

Dies heisst natürlich: Never there was wrought an evil 
thingj but evil thought was the beginning of it. Hr. M. 
aber erklärt vuel durch well, gut!!

Der geschichtliche Faden ist um kein Haar besser. 
Nur eine°Stelle möge hier stehen, wiederum ohne jeg
lichen Zusatz. S. 152 f. heisst es: „Von den meisten 
Dichtern wurden die französischen Kunstregeln aufge
nommen ; aber gegen das Ende des 18. Jahrh. von Vie
len erkannt, wie dies ihr Nationalgefühl beleidige. Wir 
erwähnen hier noch einige Männer von Wichtigkeit."

- „Mickle, ausgezeichneter Lyriker; Vincent, Schul
mann; Walpole, wichtiger Beförderer englischer Lite
ratur, besonders witzig in The castle of ortranto (so!), 
dem Urbilde aller Geister- und Gespensterromane. Gray, 
des vorigen Freund, Professor der neuern Sprachen in 
Cambridge, stattete seine Gedichte reich mit Bildern 
aus und suchte die möglichste Harmonie im Versbau 
herzustellen; Whitefield hat ebenfalls bilderreiche'Ge
dichte hinterlassen; Warton, dessen Gedichte richtigen, 
feinen Geschmack bekunden; Wilkes, Geschichtschrei
ber; Headly gab heraus: Select beauties of ancient eng- 
lish poetry, wodurch, die Engländer auf ihre alten Dich
ter aufmerksam gemacht wurden; Mackenzie, Redac
teur einer Zeitschrift: der Spiegel, später: der Spazier
gänger genannt; Lyttleton: Dialogues of the death—

, ßurke, eifriger Volksvertreter; Canning, ausgezeich
neter Parlamentsredner; Smith, Professor der Logik, 
schrieb das weltberühmte Werk: Inquiry into the na- 
ture; Smollet, bekannt durch seine ausgezeichnete Schreib-

Der Leser wird hieran sehen, dass Hr. M. sich 
durch keine ausgezeichnete Schreibweise empfiehlt. Wir 
schliessen mit dem Bedauern, dass der Verleger die 
glänzende Ausstattung einem so elenden Machwerke 
hat zu Theil werden lassen.

Dessau. E Siedler.

der wesentlichsten Gesichtspunkte, welche man über 
das Wesen der Kunst aufgestellt hat.“ Indem der 
Verf. die weniger wichtigen theoretischen Bemerkungen 
der Griechischen Philosophen über die Kunst ihrer 
Zeit übergeht, wendet er sich sogleich zu dem Wieder
aufleben der Kunstwissenschaft durch Winckelmann 
und den Einfluss der neuern Philosophie. „Lessing, 
Kant, Schelling und Solger,“ heisst es S. XII, „haben 
vornehmlich die Wissenschaft des Schönen, die sie in 
ihren ersten Anfängen aus den Händen Winckelmann’s, 
der ihr Dasein und Verständniss gegeben, empfangen, 
auf den heutigen Standpunkt gebracht.“ Schon hier 
müssen wir Einsprache einlegen. Schelling und Solger 
fassen allerdings auf Winckelmann, der erstere geht 
in seiner Rede über das Verhältniss der bildenden 
Künste zur Natur ausdrücklich auf ihn zurück, und 
Solger gibt vielfältig zu erkennen, dass er ihm die le
bendige concrete Kunstanschauung verdankt, durch 
welche er sich auszeichnet. Aber wie Kant’s und Les- 
sing’s ästhetische An- und Einsichten auf eine Ausbil
dung, die man Winckelmann verdanke, zurückgeführt 
werden sollten, ist nicht wohl einzusehen. Was Kant 
betrifft, so war er in einer so ganz andern geistigen 
Sphäre heimisch und von so gänzlich verschiedenen 
Anknüpfungspunkten ausgegangen — er fusst in der 
Ästhetik entschieden auf den englischen Empfindungs- 
und Gefühlsphilosophen, die von Winckelmann’s plasti
scher Anschauungsweise nichts wissen — dass auch 
nicht einmal der Name des letztem — ich glaube es 
mit Bestimmtheit behaupten zu dürfen, bei ihm vor
kommt. Und Lessing? Freilich nimmt Lessing auf 
Winckelmann Rücksicht. Aber einerseits lässt sich, 
was er über das Schöne theoretisirt, überhaupt gar 
nicht als eine Fortbildung des von Winckelmann auf
gestellten betrachten; er war, als der letztere auftrat, 
schon längst auf einem ganz eigenthümlichen Bildungs
gänge begriffen, von welchem aus er dann unter an
derem auch eine Äusserung Winckelmann’s in seiner 
Weise benutzen mochte. Und andererseits sind diese 
von Lessing — im Laokoon — berücksichtigten Äusse
rungen Winckelmann’s gar nicht der ganze und wahre 
Winckelmann selbst. Das diesem Eigenthümliche ist 
die Anschauung der bildenden Kunst des Alterthums 
als eines sich unabhängig und selbständig an sich selbst 
entwickelnden Ganzen, und die Entdeckung des Ge
setzes — es ist in den ersten Worten der „Kunstge
schichte“ ausgesprochen — welches sowol dieser Kunst
entwickelung zu Grunde liegt, als auch jeder andern 
derartigen, die nur ungestört in sich selbst verläuft, zu 
Grunde liegen muss. Nun erschien aber die Kunstge
schichte erst, als Lessing die wichtigsten Abschnitte 
des Laokoon schon geschrieben hatte und ward von die
sem nur im Sinne der Berichtigung einzelner gelehrter 
Einzelheiten berücksichtigt, ohne dass er auf ihr Prin- 
cip einzugehen Miene machte; scheint es doch die

Ästhetik.
Propädeutik der Kunst. Von Joh. Heinrich Koosen. 

Königsberg, Tag & Koch. 1847. Gr. 8. 2 Thlr.

f)as Buch setzt sich in den Nachtheil, sogleich durch 
die Vorrede ein ungünstiges Vorurtheil gegen des 
Verf. Gründlichkeit und Sachkenntniss zu erregen. Es 
enthält nämlich diese unter Anderem eine „Übersicht
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später von Thiersch in seinen „Epochen“ weiter aus
geführte Andeutung, dass doch wol unter den Kaisern 
ebenso gute Werke hätten entstehen können, als in der 
besten griechischen Zeit (Lachm. VI, 527), zu verra- 
then, dass er jenes Princip vielleicht überhaupt nicht 
gefasst haben möge — und die Stelle, von welcher 
Lessing im Laokoon ausgeht, steht in Winckelmann’s 
Schrift über die Nachahmung der griechischen Werke 
in der Malerei und Bildhauerkunst, welche Winckel
mann vor seiner Reise nach Italien schrieb. Wenn 
der Verf. über diese geschichtlichen Verhältnisse im 
Unklaren ist, kann es dann auch nur als eine natür
liche Folge erscheinen, dass er bei der Aufstellung 
eines Gegensatzes zwischen Winckelmann’s und Les- 
smg’s Ansichten das Richtige verfehlt. Es habe sich, 
sagt er, zwischen ihnen darum gehandelt, ob das Cha
rakteristische nothwendig zum Wesen der Kunst ge
höre oder nicht; Winckelmann habe mehr als das 
Charakteristische verlangt, worüber er später in einen 
langen Streit mit Lessing gerathen sei (S. XIII). Man 
traut seinen Augen nicht — ein langer Streit zwischen 
Lessing und Winckelmann — wo sind die Documente

wer hat jemals auch nur eine einzige zwischen ihnen 
gewechselte Streitschrift gesehen? Ist es erhört, dass 
man über zwei der grössten Männer des Vaterlandes 
eine so ganz aus der Luft gegriffene Angabe drucken 
lässt? — Doch lassen wir den Streit und halten uns 
an den Gegensatz, der sich in ihm kund gegeben ha
ben soll. Hr. Koosen beruft sich für ihn auf eine ei
nen ansehnlichen Gewährsmann. Solger sagt, Lessing 
wolle, und nicht mit Unrecht, die Charakteristik, die 
Individualität, die Darstellung der Wirklichkeit gegen 
Winckelmann geltend machen. Freilich sagt Solger 
das nur in den von Heyse herausgegebenen Vorlesungen 
(k. 29), die, weil sie sich bequemer lesen lassen, als 
der Dialog Erwin, mit grossem Unrecht weit häufiger 
angeführt werden, ja Vielen allein bekannt zu sein 
scheinen, da sie doch jedenfalls eine weniger authen
tische Quelle seiner Ansichten sind, als die von ihm 
selbst herausgegebene Schrift. Es ist mir immer un- 
hegreiflich gewesen, was sich Solger bei diesem Ge
gensätze, der zwischen Winckelmann und Lessing statt
gefunden habe, sollte gedacht haben. Winckelmann 
sagt in dem Büchlein von der Nachahmung u. s. w., es 
z®’ge sich in dem Gesichte des Laokoon der Schmerz 
? derjenigen Wuth, welche man bei der Heftig- 

ei ( ^selben vermuthen könnte, und ähnlich verhalte 
es sic bei allen griechischen Bildwerken. Dies gibt

essino (VI, g 376) zu. Aber in dem Grunde, den 
Winckelmann dafür anführt, ist er anderer Meinung.

inckelmann will die Ruhe der antiken Bildwerke auf 
< en Ausdruck einer grossen Seele zurückführen. Dage
gen zeigt Lessing, dass in einer stoischen Ruhe nach grie-1 
® ischen Begriffen die wahre Seelengrösse gar nicht 

estanden habe, wie' sich denn auch in den dichteri

sehen Werken dergleichen gar nicht kund gebe. Wenn 
die Gestalten der Sculptur eine gewisse Ruhe athmen, 
so sei dies nur ein Gesetz dieser besondern Kunst: 
das höchste Gesetz der bildenden Kunst bei den Alten 
sei die Schönheit (S. 383) und diese vertrage sich mit 
dem höchsten Ausdrucke des Affectes nicht. Wie hier
mit auf das Charakteristische ein besonderes Gewicht 
gelegt und dasselbe in der Kunst gefordert sein sollte, 
ist nicht ersichtlich; im Gegentheil scheint mir Rumohr 
in seinen Italienischen Forschungen ganz Recht zu ha
ben, wenn er Lessing denen beirechnet, die bei gesun
destem Sinne für die besondere Leistung in ihren theore
tischen Äusserungen dazu hingeneigt hätten, die Darstel
lung eines gewissen leeren Ideals als das Ziel der Kunst 
hinzustellen. Hat Solger jenen Gegensatz wirklich auf
gestellt, so dürfte er dadurch auf ihn gekommen sein, 
dass sich ihm unwillkürlich der Meinungsverschieden
heit jener frühem ein Streit unterschob, der zu seiner 
Zeit ausgefochten wurde. Ich meine den über das 
Charakteristische, welches Hirt als das Wesentlichste 
beim Kunstwerk aufgestellt hatte. Hirt trat damit 
Winckelmann in gewissem Sinne gegenüber, und da 
diesem auch Lessing entgegengetreten, dessen Ansich- 
ten bei seiner sokratischen Methode nicht plan auf der 
Hand liegen, so konnte man auf den Gedanken ver
fallen, dass beide im Grunde dasselbe meinen möchten. 
Wenn aber Goethe beide Ansichten, die Idealtheorie 
und die Lehre vom Charakteristischen dahin auszu
gleichen sucht: „der höchste Grundsatz der Alten war 
das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glück
lichen Behandlung das Schöne, so ist damit gerade 
ebenso, wie Lessing das in Bezug auf die bildende 
Kunst thut, die schöne Milderung des Bedeutenden, von 
welchem das Charakteristische einen Theil ausmacht, für 
etwas der Kunst als solcher Eigenthümliches erklärt. — 
So viel über Lessing. Ich übergehe, was ich an der Dar
stellung der Kant’schen und Schelling’schen Schönheits
lehre zu tadeln hätte; dass man hier dergleichen nicht 
ängstlich aufzusuchen braucht, mag der eine Umstand 
erhärten, dass Hr. K. von Kant versichert, er bringe es 
in Bezug auf das Schöne nur zu einem negativen Re
sultate. Nur was über Solger gesagt wird, darf nicht 
ungeahndet vorbeischlüpfen. „Aus der Romantik ent
wickelt sich,“ heisst es S. XXIV, „wahrscheinlich mit 
Hülfe der Hegel’schen Philosophie, Solger’s Ästhetik.“ 
Mit Hülfe der Hegel’schen Philosophie? Umgekehrt, 
geehrter Herr, umgekehrt. Wenigstens die von Hotho 
herausgegebenen Vorlesungen Hegel’s über Ästhetik 
haben sich gar sehr mit Hülfe des Solger’schen Erwin 
entwickelt. Wie könnte dem auch anders sein? Man 
muss freilich nicht blos die 1829 von Heyse herausge
gebenen Vorlesungen Solger’s im Auge haben, ko “ 
ger’s Erwin erschien 1815 und war schon lange in 
Arbeit — wie sollte nun — von der innern Verschie
denheit der Standpunkte nicht einmal zu re< en
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HegeFs bis dahin allein ans Licht getretene Phänome
nologie und Logik einen bedeutenden Einfluss auf ihn 
ausgeübt haben? Und wenn sich auch nur hier der 
Irrthum auf die falsche Angabe der geschichtlichen 
Verbindungsglieder beschränkte! Gegen die von Sol
ger „an die Spitze der Wissenschaft gestellten Katego
rien von Symbol und Allegorie“ wird in folgender 
Weise polemisirt: „Im Symbole und in der Allegorie 
wird ein Verhältniss ideeller Gestalten zu einander 
durch ein Verhältniss sinnlicher Erscheinungen ausge
drückt, indem beide Verhältnisse durch ein gemein
schaftliches charakteristisches Merkmal verknüpft sind, 
das ist die Darstellung nach Analogie. Die Verknü
pfung ist hier aber durchaus keine nothwendige, eben
sowenig, wie der Schluss nach Analogie ein nothwen
diger ist, sodass man nicht durch die sinnliche Erschei
nung auf das ideelle Verhältniss, welches sie darstellt, 
durch eine nothwendige Reflexion oder durch einen 
Schluss geführt werden kann, denn die Verknüpfung 
zwischen Idee und Erscheinung geschieht ja durch ein 
charakteristisches Merkmal, nicht durch das Ganze, 
und wenn daher ein anderes Merkmal gewählt wäre, 
so müsste auch die Idee in einer andern Erscheinung 
dargestellt werden; ebenso gut kann auch die Erschei
nung auf eine andere Idee bezogen werden, wenn nur 
in dieser dasselbe Merkmal, wie in der ersten, wenn 
auch nicht in der gleichen charakteristischen Stärke, 
anzutreffen ist. Die Idee kann daher aus der Erschei
nung durch das Symbol nie direct angeschaut, oder 
auf dieselbe mit Nothwendigkeit geschlossen, sondern 
nur errathen werden und nur die Gewohnheit“ u. s. w. 
Aber was hat denn das Alles mit Solger zu thun, bei 
jem — freilich ungeschickt genug — mit Symbol ge
rade diejenige ästhetische Durchdringung und Erschei
nung bezeichnet wird, welche nicht erkannt zu haben, 
weil sie allerdings in dem Begriffe, den man nach ge
wöhnlichem Sprachgebrauch mit dem Worte Symbol 
verbindet, nicht liegt, Hr. K. Solgern hier vorwirft!

So viel über das Geschichtliche in der Vorrede. 
Man würde Unrecht thun, wollte man aus seiner Man
gelhaftigkeit auf eine ähnliche im Werke selbst schlies
sen. Ein anderes ist die Kenntniss des Gegenstandes 
einer Wissenschaft, ein anderes die Einsicht in die 
Entwickelung der Erkenntniss von demselben. Es wäre 
sogar wünschenswerth, dass man in solchen Ange
legenheiten die Geschichte ein wenig ruhen liesse, 
und weniger aus ihr und desto mehr aus gründlicher 
Kenntniss des Gegenstandes herausphilosophirte. Nur 
insofern ist jene Mangelhaftigkeit mislich, als, wer sich 
ohne Noth mit einer Sache abgibt, die er nicht ver

steht, auch gegen seine Tüchtigkeit in dem, was er in 
der That verstehen mag, ein Vorurtheil erweckt: denn 
wer irgend etwas gründlich versteht, muss sich, sollte 
man denken, eines so 'bestimmten Unterschiedes zwi
schen dem Verstehen und Nichtverstehen bewusst sein, 
dass er sich mit dem, was er nicht versteht, gar nicht 
abgeben kann.

Nichtsdestoweniger bietet das vorliegende Buch ein 
wesentliches Interesse dar. Nicht als ob nicht auch 
sonst noch allerlei Verwundersames in ihm vorkäme — 
wie man S. 62 liest: „Seit dem Untergange der alten 
Welt sei die Kenntniss des Schönen und der Sinn für 
dasselbe für beinahe zwei Jahrtausende — bis auf 
Winckelmann — verloren gegangen.“ Sollte man es für 
möglich halten, dass heutiges Tages noch Jemand die 
Kunstwelt des Mittelalters als gar nicht vorhanden be
trachtet? — Aber von philosophischer Seite her hat 
das Buch das Verdienst, dass eins der wichtigsten Pro
bleme in ihm geradezu ausgesprochen und seine Lösung 
mit Bewusstsein versucht wird.

Der Verf. schliesst sich im Allgemeinen der mo
dernen Auffassung des Schönen' an. „Wir wissen,“ 
sagt er (S. 54), „mit Bestimmtheit, dass wir in der 
ästhetischen Anschauung eine unmittelbare Darstellung 
eines Höhern besitzen, wir können auch mit ziemlicher 
Gewissheit sagen, dass dieses Höhere die Idee selbst 
sei; wer die Idee wirklich angeschaut hat, weiss dies 
mit unmittelbarer Gewissheit, weil die Idee eben die 
Einheit des Theoretischen und Praktischen ist, und 
also die Anschauung der Idee im Sinnlichen auch un
mittelbar die Gewissheit ihrer in sich tragen muss.“ 
Aber er ist besonnen genug, einzusehen, dass nun 
noch „das schwierige Geschäft übrig bleibe, zu erklä
ren,' wie nach dem Wesen der Idee und der sinnlichen 
Wahrnehmung eine Darstellung jener durch die letz- ' 
tere möglich sei.“

Die Methode, nach welcher der Verf. zu diesem 
Behufe verfährt, ist an sich systematisch genug, ob
gleich man freilich wünschen möchte, dass die Haupt
punkte schärfer herausgehoben wären, und namentlich 
in dem Vortrage der Ergebnisse der Untersuchung ein 
Wenig mehr von der mathematischen Eleganz sichtbar 
würde, die den Franzosen bei dergleichen Dingen zu 
Gebote steht. So viel wir Hrn. K. verstanden haben, 
untersucht er zuerst, wie das sinnliche Element, die 
Materie, überhaupt zu erklären sei — alsdann wird die 
Erblickung der Idee in derselben, auf welcher die 
Kunst beruht, behandelt.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kieipzig.
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Ästhetik.
Propädeutik der Kunst. Von Joh. Heinrich Koosen.

(Schluss aus Nr. 21.)
Zunächst also — wie ist die Materie als Erschei
nung aus dem allein in ihr wirksamen Wesen, der 
Idee, entstanden zu denken? Natürlich kann hier von 
einem zeitlichen Entstehen nicht die Rede sein, die 
Vielheit der Materie kann nur eine Art und Weise der 
Anschauung der Idee sein, und es fragt sich also, wo
her dies? Die Antwort gibt dem Verf. der Hegel’sche 
Begriff des Fürsichseins an die Hand. „Weil die Idee 
Alles Sein ist,44 heisst es S. 75, „daher nicht, wie die 
Erscheinung, für ein Anderes, welches äusser ihr ist, 
existirt, so bleibt nur übrig, dass das Sein der Idee ein 
fürsichsein sein könne, wenn es nicht in das Nichts 
zerfallen soll, denn jedes wahre Sein kann sich wol 
mittelbar als ein Sein für Anderes darstellen, und dies 
macht dann seine Wirkung oder Erscheinung aus; 
aber der Grund dieses Sein für Anderes, welches nicht 
in sich selbst besteht, sondern nur durch die Beziehung 
auf ein ausserhalb befindliches Werth erhält, ist noth
wendig ein Fürsichsein, welches das einzig wahre Sein 
eines Dinges ist, indem es hierdurch zugleich das Sein 
für ein Anderes an ihm selbst hat und nur auf diese 
Weise in sich vollkommen ist.44-------„Nur die Idee 
ist Alles Sein und hat kein Anderes äusser ihr, sie 
kann daher sowol ein Fürsichsein, als ein Sein für 
Anderes nur unter der Bedingung haben, dass sie dies 
Andere an ihr selbst besitze, indem sie sich selbst eine 
unendliche Vielheit ist, von der jedes Element wiederum 
die ganze Idee selbst. — — So lange also die Idee 
dagewesen ist, so lange war auch Materie, beide sind 
ewig und nothwendig mit einander verknüpft, ohne je
doch auseinander entstanden zu sein, als die beiden 
unabänderlichen Formen alles Daseins, welche in der 
Idee mit einander zusammenfallen! Das Sein für An
deres macht nun dabei das Wesen der Erscheinung 
aus. Dabei kann abör auch für das, für welches die 
Erscheinung existirt, von welchem also ihr Sein als 
ein absolutes, als ein Fürsichsein aufgefasst wird, nicht 
die Idee selbst sein, denn diese weiss, dass sie nur 
allein wahre Existenz hat, es muss daher eine dritte, 
zwischen Idee und Materie in der Mitte liegende Ge
stalt geben, ähnlich wie die Erscheinung, und mit die
ser auf derselben Stufe des Daseins stehend, sodass 
beide für einander und relativ betrachtet, wirklich Für- 

sichsein besitzen, während in Bezug auf die Idee bei
den nur eine nichtige Existenz zukommt, die in sich 
verschwindet, sobald man von einer dieser Formen zur 
Idee übergeht. Diese dritte Gestalt ist der endliche 
Geist oder, wie er weiterhin genannt wird, die Seele. 
Der Verf. ergeht sich nun in reichhaltige Betrachtungen 
über Seele und Leib, über Mechanismus und Organis
mus, welche an sich sehr interessant sind, und nament
lich als die Vermittelungen der neuern Ansichten und 
man darf wol sagen, Entdeckungen intelligenter Phy
siker mit den Grundansichten der neuern Philosophie 
grosse Beachtung verdienen*);  nur vergisst man bei 
diesen „Grundzügen einer Naturphilosophie,44 wie der 
Verf. sie selbst nennt, ganz und gar, dass man ein 
Buch liest, das Propädeutik der Kunst betitelt ist. Was 
sich für die Kunst aus dem Allem ergibt, ist weiter 
nichts Neues — bei der sinnlichen Anschauung meinen 
wir es schlechtweg mit Gegenständen zu thun zu ha
ben, und die Philosophie muss hier also zwischen ei
nem für uns und für sie unterscheiden — in der 
Kunst soll ich, während ich die sinnlichen Gegenstände 
ganz als solche auffasse, mir zugleich bewusst sein, 
dass es sich so mit ihnen nicht verhalte, dass sie viel
mehr durch und durch Idee seien, ich soll also auf 
zwei Standpunkten, dem der Idee und dem des gewon
nenen Bewusstseins zugleich stehen. Das ist der Grund-

*) Nur dass es freilich Hrn. K. hier begegnet, dass er Dinge als 
nothwendig deducirt, die gar nicht thatsächlich stattfinden. „Die an
dern Stämme (neben dem indogermanischen), insbesondere der mongo
lische und Negerstamm, heisst es S, 156, besitzen, wie die thieri- 
schen Organismen, nur eine Gattungsindividualität, als Einzelne 
unterscheiden sie sich fast gar nicht von einander; das gibt sich 
schon in demjenigen, worin man gewöhnlich die Individualität als 
concentrirt ansieht, in der Physiognomie des Organismus zu er
kennen; in der kaukasischen Race hat jedes Individuum seine nur 
ihm zukommende Physiognomie, in den übrigen Racen kann von 
einer Physiognomie des Individuums als solchen fast gar nicht die 
Rede sein, diese bezieht sich nur auf die Gattung.“ Dies ist ganz 
falsch, die Neger wissen einander sehr wohl zu unterscheiden, und 
auch die Weissen unterscheiden die Individuen auf das bestimmteste, 
wenn sie sich einmal an die allgemeine Fremdartigkeit der äussern 
Erscheinung gewöhnt haben; wenn uns alle Neger gleich auszusehen 
scheinen, so ists nur, weil uns diese Fremdartigkeit gleichsam blen
det; auch die Neger urtheilen anfangs, dqps alle Weissen gleich 
aussehen. In was für einen Ruf aber soll die philosophische Lite
ratur kommen, wenn man in ihr mit grosser Wichtigkeit Dinge vor
bringt , die Jeder, der einmal in Rio de Janeiro gewesen, wider
legen kann — und wenn man in ihr indogermanischen Stamm und kau
kasische Race als synonyme Ausdrücke gebraucht, als wären die 
Juden Neger oder Eskimos!
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zug der Kunstlehre der neuern speculativen Philosophie 
— und der Punkt, an welchem sie Rec. völlig unver
ständlich ist — das Verhältniss, dessen Möglichkeit er 
von Hrn. K. dargelegt zu sehen hoffte, weil dieser 
zuerst unter denen, welche es annahmen, eine solche 
Erklärung als Aufgabe anerkennt.

Aber diese Hoffnung wird gänzlich getäuscht. In 
dem Abschnitte von den Unterschieden des Naturob
jectes und des Kunstobjectes, wo man Untersuchungen 
der Art allein noch erwarten könnte, denn die beiden 
nachfolgenden Abschnitte handeln von der Systematik 
der Kunst und der historischen Entwickelung dersel
ben wird jene behauptete Einheit von Idee und Sinn
lichkeit blos noch einmal beschrieben, und dann ver
sichert, es müsse dergleichen stattfinden. „Es muss 
aber eine Erscheinung der gedachten Art geben,“ sagt 
Hr. K. S. 138, „weil es der Begriff der Idee erfordert? 
ihre eigene absolute Realität als ein Anderes, mithin 
als Erscheinung anzuschauen, und jener Begriff iden
tisch mit dem Dasein der Idee selbst ist, mithin kann 
die Bestimmung derjenigen Erscheinung, durch welche 
diese das Prädicat erlangt, zugleich Erscheinung der 
Idee, d. h. der absoluten Realität zu sein, nicht in einer 
quantitativen Ausdehnung der Erscheinung ins Unend
liche, sondern nur in einer qualitativen innern Bestimmt
heit derselben liegen.“ Mit eurem Müssen! Wenn ihr 
nicht zeigt, dass, was nach eurer Ansicht sein müsse, 
auch möglich sei — und dass der Mensch in einem 
und demselben geistigen Acte auf zwei Standpunkten, 
einem höhern und einem niedern zugleich stehe, wird 
bis auf Weiteres für unmöglich gelten dürfen — so 
muss es eben nicht müssen, so wird das Schöne 
auf eine andere Weise, als auf diese speculative oder 
vielmehr speculativistische — wenn ich hier auf Les- 
sin^’s Unterscheidung zwischen Orthodoxie und Ortho- 
doxismus anspielen darf — zu erklären sein!

Leipzig.  W' DanzeL

Orientalische JLiteratur.
1. Fragments arabes et persans inedits relatifs ä rinde 

anterieurement au XIe siede de l ere chretienne, recueil- 
lis par M. Reinaud. Paris, Imprimerie Royale. 
1845. 8.

2. Extrait d’un memoire historique sur finde anterieu
rement au XF siecle de fere chretienne, d’apres les 
ecrivains arabes et persans, par M. Reinaud. Pa
ris , 1845. 8.

3. Les seances de Hariri, avec un commentaire choisi 
par Silvestre de Sacy. Deuxieme edition, revue sur 
les manuscrits, et augmentee d’un choix de notes his- 
toriques et explicatives en frangais par MM. Rei
naud et Derenbourg. Tom. 1. Paris, 1847. 4.

Hr. Reinaud, welcher sich schon durch eine Reihe 
verdienstvoller historischer und geographischer Werke

als den würdigen Schüler und Nachfolger Sacy’s ge
zeigt hat, der die gründliche Sprachkenntniss glücklich 
mit der geschichtlichen Forschung verbindet, gibt uns 
in der vorliegenden Schrift Nr. 1 höchst werthvolle Bei- 
träge zur ältern Geschichte Indiens aus arabischen und 
persischen Schriftstellern, die der ältesten Zeit der mos
lemischen Schriftstellerei angehören. Die Übersetzung 
der Geographie Abulfeda’s führte ihn zu weitern Unter
suchungen über die geographischen Kenntnisse und Ar
beiten der Araber überhaupt, und er bemerkte dabei, 
dass die arabischen Geographen des 8. und 9. Jahrh. 
unserer Zeitrechnung Manches aus indischen Quellen 
schöpften, was auch auf die spätem moslemischen Werke 
dieser Art seinen Einfluss äusserte. In der Vorrede 
zur Geographie Abulfeda’s theilt Hr. R. die geographi
schen Ergebnisse jener Untersuchungen mit. Allein es 
blieb nun noch übrig, auch die Originaltexte bekannt 
zu machen, aus welchen jene Ergebnisse geschöpft sind, 
und die überdies äusser den geographischen Nachrich
ten noch so viele andere merkwürdige Berichte enthal
ten. Um diesem Bedürfnisse zu genügen, übernahm 
Hr. R. die Ausarbeitung mehrer Werke. Das erste ist 
die Herausgabe des Textes der schon 1718 durch Re- 
naudot übersetzten Anciennes relations des Indes et de 
la Chine. Langles hatte 1811 den arabischen Text 
drucken lassen. Hr. R. hat nun diesen Text mit der 
Originalhandschrift auf der königlichen Bibliothek ver
glichen und berichtigt, eine neue Übersetzung hinzuge
fügt, da die Renaudot’sche sehr fehlerhaft war, nebst 
erläuternden Bemerkungen, die besonders für den geo
graphischen Theil nothwendig waren. In einem I)is- 
cours preliminaire verbreitet er sich über den Ursprung 
dieses merkwürdigen arabischen Berichts und den Lauf 
der Fahrt, welche damals die arabischen Seeleute von 
der Mündung des Euphrat und Tigris nach den Küsten 
Chinas zu machen pflegten. Der erste Theil des Be
richts ist um das Jahr 237 H. 851 Chr. auf°*ezeichnet  
worden, aus den Nachrichten des KaufmannSuleiman, 
welcher mehre Male die Fahrt nach China gemacht 
hatte. Der zweite Theil ist von einem Geographen Abu 
seid geschrieben, ungefähr ao. 920 Chr. Dieser Abu 
seid lebte zu Basra und schöpfte aus den Nachrichten, 
die ihm der Araber Ibn wahab mittheilte, der im Jahre 
257 H. 870 Chr. in China gewesen war.

Das zweite der von R. für diesen Zweck ausgear
beiteten Werke ist das vorliegende Nr. 1 und enthält 
den Text und die Übersetzung mehrer Abschnitte aus 
verschiedenen Werken. Der erste Abschnitt ist aus der 
persischen Chronik Mogmil ettewärich, und handelt von 
den Königen Indiens. Er liefert den Auszug eines Werks, 
welches ao. 417 H. 1026 Chr. durch Abu hassan ali 
ben muhammed, Bibliothekar der Fürsten von Dschor- 
dschan am Kaspischen Meere geschrieben worden, nach 
einem arabischen Buche, welches seinerseits aus dem 
Sanskrit übersetzt worden war durch Abu salich ben 
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noch jetzt in arabischer Sprache Sat genannt; die bei- 
ben Stämme hätten von dem Könige Dahuschan ben 
dahrän d. i. Durjodhana, Sohn
des Dhritaraschtra, einen Herrscher verlangt, und die
ser habe ihnen seine Schwester Dasal gesendet, 
welche dort ein Reich gründete, dessen Einrichtung 
dort beschrieben wird. Die Erzählung wendet sich dann 
zu dem blinden Könige Dhrita und dem Helden Sandu, 
und dessen fünf Söhnen, und seinen beiden Gattinnen 
Kunti und Madri, und berichtet, wie die fünf jungen 
Panduiden bei Dhrita erzogen wurden, welche Nach
stellungen ihnen dort widerfuhren, und wie sie dann 
in die Verbannung wanderten, wo sie die Draupadi 
fanden. Es stimmt dies Alles ziemlich mit dem M.a- 
häbhärata überein. Später gelangte die Erzählung zu 
Parasumara, Sohn des Dschamadagni, welcher hier 
Brahmin heisst, zu Sunäga und dem Königreich Kasch
mir. Hr. R. hat in den Noten auf die Berührungen auf
merksam gemacht, welche diese Berichte mit den son
stigen uns bekannten Nachrichten über die Vorzeit In
diens haben.

Der zweite Abschnitt ist aus Firdausis berühmtem 
Heldengedichte Schähnämeh entlehnt, und handelt von 
der Erfindung des Schachspiels. Hr. R. theilt nur eine 
Übersetzung desselben mit, da der persische Text in 
der vollständigen Ausgabe des Schähnämeh von Macan 
gedruckt ist. *

Der dritte Abschnitt enthält zwei Capitel aus einem 
arabischen Werke, welches Tärich Hind d. i. Chronik 
Indiens betitelt ist, und um das Jahr 1030 Chr. verfasst 
ward durch einen gewissen Abu richän muhammed el 
birüni. Er führt das letztere Gentilitium, weil er aus der 
Stadt Birün im Thale des Indus stammte. Er hielt sich in 
der persischen Landschaft Charism oder Chowares- 
mia auf und lebte in der Gesellschaft von Gelehrten, 
die in der Hauptstadt dieses Landes am Hofe des Für
sten sich befand, und zu welcher auch der berühmte 
Avicenna gehörte. Als der Sultan Machmüd gasnewi 
seinen Feldzug nach Indien unternahm, begleitete El 
birüni ihn dorthin, studirte die Wissenschaft der Indier, 
übersetzte Sanskritwerke in das Arabische und schrieb 
zur Unterweisung der Indier arabische Abhandlungen, 
die in die indische Sprache übersetzt wurden. In der 
Vorrede des Tärich Hind sagt er, dass er aus der in
dischen Sprache zwei Werke in das Arabische über
trug, von denen das eine Sankhja hiess und von 
den Gründen und Eigenschaften der Wesen handelte, 
das andere aber Patandschali betitelt war und
sich mit der Befreiung der Seele aus den Banden des 
Leibes beschäftigte. Beide Benennungen sind uns als 
gewisse philosophische Schulen Indiens bezeichnend, 
bekannt. Die Schule Pätandschala führt diesen Namen 
von ihrem Stifter Patandschali, und heisst auch 
Joga; sie ist ein Zweig der Sankhjaschule. In England

schoaib. Das Sanskritwerk hatte einen Titel, welchen 
der Araber durch Unterweisung der Kö
nige ausdrückt. Es scheint begonnen zu haben mit den 
ältesten Sagen Indiens, gelangte dann zu dem Kampfe 
der Kuruiden und Panduiden, der beiden Zweige des 
Königsgeschlechts von Hastinapura, der bekanntlich in 
dem grossen indischen Heldengedichte Mahäbhärata 
behandelt wird, und erstreckte sich dann in der Ge
schichtserzählung bis gegen den Beginn der christlichen 
Zeitrechnung. Um diese Zeit ward nach der Vermu- 
thung Hrn. R.’s das Sanskritwerk verfasst; der Schluss 
bandelt von Barkamaris und dessen Bruder Rawal, 
worunter vielleicht der König Vikramaditja und dessen 
Bruder Bhartrihari zu verstehen sind. Darnach wäre 
die Abfassung auf etwa fünfzig Jahre vor Christo an
zusetzen. Die ersten darin berichteten Ereignisse gehen 
im Thale des Indus vor, die folgenden im Innern der 
indischen Halbinsel, namentlich zu Hastinapura. Nach 
einer darin vorkommenden Erzählung von Parasumara, 
dem Sohne des Dschamadagni, und von der Kuh Ka- 
madhenu scheint der Zeitpunkt, in welchem die Brah- 
manen ihre Herrschaft über die Kschatrijas oder Krie
ger begründeten, etwa tausend Jahre vor Christo zu 
fallen, während sonst die indischen Sagen ihn vor den 
Kampf der Kuruiden und Panduiten, also mehr als 
sechszehnhundert Jahre vor Christo setzen. Jedenfalls 
ist dies Sanskritwerk bedeutend älter gewesen, als die 
von Troyer herausgegebene Chronik von Kaschmir. 
Manches von dem darin Erzählten findet sich in Ma
häbhärata wieder. Der Verf. des Mogmil ettewarich 
beginnt seinen Auszug mit den Worten: „Ich habe ein 
altes Buch der Indier gesehen, welches aus der indi
schen Sprache in das Arabische übersetzt ward durch 
Abu sälich ben schoaib ben gami, und dann aus dem 
Arabischen in das Persische übersetzt ward im Jahre 
417 durch Abul hassan ali ben muhammed el hablati

Vorsteher der Büchersammlung zu Dschordschän. 
für einen Befehlshaber der Dilemiten. Das Buch war 
von der Hand des Übersetzers geschrieben in jenem 
Jahre. Wie es die Sitte der Weisen Indiens ist, die 
Rede in den Mund der Thiere und der Vögel zu legen, 
so war dergleichen auch in diesem Buche viel. Ich 
habe den Ursprung der Könige und eine kurze Geschichte 
derselben aus ihm ausgezogen.Ä< Hierauf fugt der Verf. 
noch hinzu: ouuvjw 1^-^, welches
Hr. R. übersetzt: (et je Vai reproduit ici) faute d’une 
place plus convenable. Vielleicht aber ist der Sinn je
ner Worte: parceque cela ne se trouve pas aiUeurs. 
Wenigstens wird wol in dem Sinne: aliquo
loco, alicubi, gebraucht

Der Mogmil ettewarich erzählt dann zuerst von den 
beiden Stämmen Meid und lo) Sat im Lande Sind, 
Und bemerkt, die Indier oder Indien würden
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hat man neuerdings Bruchstücke eines bisher unbekann
ten Theils der grossen, persisch geschriebenen, Chro
nik des Raschid eddin entdeckt. Dieser Theil gibt ei
nen allgemeinen Überblick über Geographie, Geschichte 
und Religion der alten Staaten Asiens, mit Einschluss der 
Indier und Chinesen. Raschid eddin sagt darin, er habe 
für diese Darstellung auch eine von El birüni gemachte 
arabische Übersetzung des Patandschali benutzt. Durch 
diese Bemerkung lernen wir den Namen des Verfassers 
unseres Tärich Hind kennen. Die von Hrn. R. aus die
sem letztem Werke des El birüni mitgetheilten Aus
züge enthalten mehre beachtenswerthe Thatsachen. Man 
erkennt aus ihnen unter anderm, dass die berühmte 
indische Stadt Palibotra noch im Anfänge des ll.Jahrh. 
unserer Zeitrechnung vorhanden war; dass zu eben die
ser Zeit bereits Ereignisse schon als alte betrachtet 
wurden, die sonst von gelehrten Kennern des indischen 
Alterthums bis in das 12. und 13. Jahrh. herabgerückt 
wurden, und dass umgekehrt andere Ereignisse, die 
man für alte hielt, damals als neulich geschehene gal
ten. Hr. R. ist der Ansicht, dass nach den Äusserun
gen El birünis kein Zweifel mehr obwalten kann über 
die Zeit, in welcher die vornehmsten Siddhantas abge
fasst wurden. Das erste Capitel, welches Hr. R. aus 
dem Tärich Hind hier mittheilt, ist geographischen und 
topographischen Inhalts. Es werden darin die merk
würdigsten Gegenden und Städte Indiens der Reihe nach 
durchgegangen, und ihre Tempel, ihre Flüsse, ihre 
physischen und historischen Verhältnisse erwähnt. Die 
Gegend von Kanodsch, sagt El birüni, bildet den mitt- 
lern Theil Indiens und wird deshalb in indischer Sprache 
Madhjadesa d. i. Mittelland genannt; die Stadt Kanodsch 
sei jedoch dermalen sehr verfallen, weil der Sitz der 
Regierung von dort nach Bädi oder Bari verlegt wor
den. Dann erwähnt er die Stadt Mathura,, wo Vasu- 
deva oder Krischna geboren sei, und die Stadt Tane- 
ser. Er berichtet an einer andern Stelle, dass, als der 
Sultan Machmüd, der Gasnewide, Taneser eingenom
men, dort eine Bildsäule gefunden worden, ungefähr 
von Mannshöhe, welche Tschakra-swämi d. i. der Herr 
des Rades, genannt ward. Dieses Rad, eine am Rande 
scharfe Scheibe, die als zerstörende Waffe unter die 
Feinde geschleudert ward, ist ein dem Vischnu gewöhn
lich beigegebenes Werkzeug. El birüni spricht hierauf 
von Agödhja, Benares und Palibotra, und gibt überall 
die Entfernungen zwischen den einzelnen Städten an. 
Zu Ardyn, sagt er,, wird Mahäkäta verehrt; dies ist 
ein Beiname des Siva, und bedeutet: die grosse Zeit; 
zu Dhar regiere dermalen der König Bhodschadeva, 
wahrscheinlich jener, die Wissenschaften und die Dich
ter begünstigende Fürst, welcher in der Geschichte der 
indischen Literatur so berühmt ist. Bei den Ebenen 
von Konkan erwähnt er jenes Thier, welches im Sans-
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krit Sarabha heisst, und nicht nur vier Beine zum Ge
hen, sondern auch vier Beine auf dem Rücken haben 
soll. Über das berühmte Götzenbild Sumnät, welches 
Machmüd der Gasnewide eroberte, bemerkt El birüni 
ganz richtig, dass dieser Name Mondfürst bedeute, in
dem er aus den Worten Soma, Mond, und Nätha, Fürst, 
zusammengesetzt sei. Das Bild war ein kegelförmiger 
Stein, welcher den Linga des Mahadeva oder Siva vor
stellte, welches El birüni JjJ schreibt. Das
zweite Capitel handelt von den Zeitrechnungen oder 
Ären der Indier, besonders denen des Sri harscha, des 
Vikramaditja, Saka, Ballaba und der Guptas; das dritte 
Capitel vom Sandhi, oder der Zeit, welche zum Über
gänge zwischen den Epochen dient. Es scheint uns 
sehr zu wünschen, dass Hr. R. das ganze Tärich Hind 
herausgebe.

Im vierten Abschnitt endlich gibt Hr. R. Auszüge aus 
dem arabischen Werke Futüch el boldän, d. i. Eroberun
gen der Länder verfasst von El belädsori, welcher 279 
H., 892 Chr. starb. Es erzählt die ersten Eroberungen 
der moslemischen Araber, und schon Hamaker wollte 
es herausgeben; auch Weijers ist nicht dazu gekom
men. Das von Hrn. R. aus diesem Werke hier Mitge- 
theilte handelt von den ersten Einfällen der Araber in 
die indischen Länder. Sie begannen schon im Jahre 
16 H. unter dem K.halifen Omar, und zwar zuerst zur 
See, von der Küste Omans aus; Omar billigte indess 
diese .Seezüge nicht, weil er sich nicht auf so weit ent
legene Länder einlassen wollte. Nachdem darauf die 
Araber Persien erobert hatten, beauftragte der Khalife 
Othman einen Araber, vom östlichen Persien aus das 
Thal des Indus zu erforschen. Dieser Abgesandte 
gelangte in die wüsten und unfruchtbaren Gebenden, 
welche einen Theil des nordwestlichen Indiens einneh
men, und machte bei seiner Rückkehr eine abschreckend? 
Schilderung von der Beschaffenheit jenes Landes, so
dass die dahin beabsichtigte Unternehmung unterblieb. 
Jedoch unter dem Omajjidischen Khalifen Abdalmalik 
führte Haggäg, der berühmte Statthalter von Irak, den i 
ersten wirklichen Feldzug der Araber nach Indien ! 
aus, und unterwarf das Thal des Indus, und grün
dete dort die arabische Stadt Mansüra, nicht weit 
von der dortigen Hauptstadt Bahman-äbäd, östlich vom 1 
jetzigen Laufe des Indus. Die Araber fanden am 
Indus den Stamm der Sath oder Dschath, welcher noch 
jetzt dort wohnt. Es erhielten sich seitdem dort «•e' 
raume Zeit arabische Statthalter und Fürsten. Doch 
scheinen sie endlich den Angriffen der einheimischen 
Völker erlegen zu sein. Wenigstens berichtet Ebn el 
athir, dass, als Machmüd der Gasnewide in das Indus- 
thal zog, ao. 1026 Chr. zu Mansüra ein Fürst herrschte, 
welcher den Islam abgeschworen hatte. Die Erzählung 
des El belädschori erstreckt sich bis zum J. 842 Chr., 
wo ein Enkel des berühmten Barmekiden Jachja Statt
halter zu Mansüra war.

(Der Schluss folgt)

Druck und Verlag von I1. A. Brockhaus in Leipzig*
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(Schluss aus Nr 22.)
^och ist dem Werke ein Schreiben des Numisma
tikers Longperier beigefügt, in welchem dieser ent
wickelt, wie eine von El birüni mitgetheilte Nachricht 
ein wichtiges Licht auf eine Klasse der neuerdings im 
nördlichen Indien aufgefundenen Münzen wirft. Jener 
Schriftsteller nämlich sagt, der letzte der aus türki
schem Stamme entsprossenen Fürsten von Kabul sei 
durch einen Brahmanen, Namens Kallara, verjagt wor
den, und Hr. R. bemerkte dabei, die hierdurch entstan
dene neue Dynastie scheine ihm dort an die Stelle des 
bisherigen Buddhismus den Brahmanismus gesetzt zu 
haben, und dieser Dynastie schreibe er die Münzen 
zu, welche Wilson-den Radschputen beilegte. Diese 
Münzen führen auf der einen Seite das Bild eines 
Reiters, und auf der andern das Bild einer bucklichten 
Kuh, ferner in indischer Schrift die Namen verschie
dener indischer Fürsten, wie Sri Sämanta Deva, Sri 
Sjalapati Deva, Sri Bhima Deva. Bei der Stadt Obrycko 
im Grossherzogthum Posen fand man 1842 ein Gefäss 
mit alten europäischen und morgenländischen Münzen, 
welches nach den Untersuchungen des Dr. Friedländer zu 
Berlin nicht später, als ao. 975 Chr. vergraben sein kann. 
Darin war auch ein Exemplar jener indischen Münzen, 
welche hiernach spätestens in das 10. Jahrh. unserer 
Zeitrechnung fallen. Dies bestätigt sich dadurch, dass 
ein anderes zu Paris aufbeAvahrtes Exemplar derselben 
auch in arabischer Schrift den Namen des Khalifen El 
moktedir billah führt, der ao. 908—932 Christi regierte. 
Nach der Angabe des El birüni würde die Thronbe
steigung des Kallara in die Zeit dieses Khalifen fallen, 
und so wird es denn sehr wahrscheinlich, dass Kalla- 
ra’s Nachfolger jene indischen Fürsten Sämanta, Själa- 
pati und Bhima Avaren.

Die Schrift Nr. 2 gibt einen Überblick über die 
politischen Verhältnisse des nördlichen Indiens bis zu 
der Zeit, wo der Sultan Machmüd Gasnewi im 11. Jahrh. 
unserer Zeitrechnung seine Eroberungen daselbst aus
dehnte. Im 4., 5. und 6. Jahrh., wo die Sassaniden in 
Persien herrschten, erscheint im nördlichen Indien die 
Stadt Kanödsch als der Sitz des bedeutendsten indi
schen Staats jener Gegend. Um das J. 607 starb zu 
Kanödsch der König Harscha Vardhana, welcher die

Buddhisten begünstigt hatte, und es erfolgten innere 
Unruhen, durch welche Kanödsch an Einfluss verlor. 
Drei indische Staaten blieben hauptsächlich in Berüh
rung mit dem Avestlichen Asien, nämlich Kabul, Sind 
und Malva. Kabul ward im Anfänge unserer Zeit
rechnung durch einen Türken gegründet, musste sich 
öfter den Sassaniden fügen, und bekannte sich zum 
Buddhismus. Sind war gleichfalls buddhistisch, und 
umfasste den untern Theil des Thales des Indus. Malva, 
enthielt Guzarate und die Bai von Cambaia. Im J. 626 
starb der König von Sind, und seine Witw’e heirathete 
einen Minister, welcher sich zum Brahmanismus be
kannte, und von den Persern Tschotsch genannt wird. 
Hierauf begannen die ersten, oben erwähnten, arabi
schen Einfälle in diese nordindischen Länder.

In der Schrift Nr. 3 erhalten wir eine neue Aus
gabe des trefflichen Sacy’schen Hariri, da die erste 
erschöpft ist. Diese neue Ausgabe liefert, in einem 
bequemem Formate, den in der ersten enthaltenen 
Text Hartri’s, und den arabischen Commeutar Sacy’s,’ 
unverändert wieder. Nur hat Hr. Derenbourg diesen 
Commentar mit den Handschriften, aus welchen er ge
schöpft ist, genau verglichen, und hin und wieder ei
nige Druckfehler und Schreibfehler darin berichtigt; 
namentlich sind einige Verse nach bessern Lesarten 
in metrischer Hinsicht berichtigt worden. Am Schlüsse 
der Ausgabe werden die Herausgeber einige Anmer
kungen in französischer Sprache hinzufügen, um solche 
Ausdrücke Hariri’s zu erläutern, welche sich auf Mei
nungen, Gebräuche und Sitten der Araber beziehen, 
die in dem arabischen Commentare Sacy’s nicht er
klärt sind, wzeil dieser Commentar sich hauptsächlich 
mit dem Sprachlichen beschäftigt, und meistens aus 
Originalcommentaren gezogen ist, die dergleichen 
Dinge übergehen, weil sie die Kenntniss derselben bei 
arabischen Lesern voraussetzen dürfen. Der vorlie
gende erste Band der neuen Ausgabe schliesst mit der 
dreissigsten Makäma. Hoffentlich wird der zweite bald 
nachfolgen.

Greifswald. J. G. L. Kosegarten.
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Geschichte der Hedicin.
Die Geschichte der Heilkunde und der verwandten 

Wissenschaften in der Stadt Frankfurt a. M. Nach 
den Quellen bearbeitet von Wilhelm Strickei', M. D. | 
Frankfurt a. M., Kessler (Varrentrapp). 1847. Gr. 8.
2 Thlr.

Äusser dem localen Interesse, welches Schriften, wie 
die vorliegende, theils für die Geschichte und Topo
graphie der betreffenden Stadt, theils für Gestaltung 
medicinischer Einrichtungen in derselben haben müssen, 
kommt ihnen auch noch eine allgemeine Beziehung zur 
Geschichte zu, namentlich zur Literargeschichte und 
Biographie, zur Geschichte der Medicin und der Natur
wissenschaften , endlich zur allgemeinen Wissenschaft 
der Staatsarzneikunde. Ihr Werth liegt in der treuen 
Benutzung einheimischer und Andern nicht zugängiger 
Quellen und ist somit ein mehr, als bei manchen an
dern Gattungen von Schriftstellerei bleibender und nach
haltiger. Der Verf., ein geborener Frankfurter und 
gegenwärtig Arzt daselbst, hat daher eine dankens- 
werthe Arbeit unternommen, freilich auch eine mehr 
als bei andern Städten dankbare, da Frankfurt immer 
ein selbständiges Medicinalwesen hatte, das von Regie
rungsbehörden wenig abhängig, eigenthümlich sich ent
wickeln konnte; seine Quellen sind zum Theil ge
druckte, wie Lersner, Burggrave, Behrends, Faber, 
Kirchner, Meidinger, nebst einigen amtlichen und pe
riodischen Schriften, theils handschriftliche aus Stadt
archiven. Die Schrift selbst ist mit Fleiss und Liebe 
gearbeitet und so muss man wol auch auf eine sorg
same Benutzung der Quellen schliessen.

Über ältere Epidemien ist wenig Genaues, wie es 
für Ärzte brauchbar ist, aufzufinden gewesen; bemerkt 
mö°-e hier werden, dass der schwarze Tod 1349 die 
Stadt traf und am 14. Juni dieses Jahres Kaiser Gün
ther daselbst (daran?) gestorben sein soll; 1352 war 
schon wieder ein Sterben, vielleicht dieselbe Krank
heit. Die Blattern und das für Blatterkranke bestimmte 
Blatterhaus werden bei 1496 erwähnt; die Syphilis er
schien zuerst 1497 und 1498; der englische Schweiss 
1529. Mit dem J. 1531 erging erst der Befehl, die 
Namen der Getauften, Eingesegneten und Verstorbenen 
ordentlich aufzuzeichnen; die Sache kam aber erst 
1551 in rechten Gang. Polizeiliche Anordnungen und 
ärztliche Rathschläge in Sterbensläuften ergehen mehr
fach. Die Influenza erschien 1781 und 1782, die Cho
lera verschonte Frankfurt.

Die älteste Medicinalverfassung für Frankfurt wurde 
von Karl V. auf dem Reichstage zu Augsburg bestätigt, 
sie erschien gedruckt 1549 als: „Reformation oder er
newerte Ordnung d. Heyligen Reichs Stadt Fr. a. M., 
die Pflege der Gesundtheit betr “ (24 s. 4.). Eine zweite 
von Joach. Struppius verfasste trat unter Kaiser Ru
dolf II. in Kraft: „Consilium medicum generale fideli 

bonoque pectore propositum. Anno n. S. 1577, mense 
lanuario (15 S. 8.); sie enthält unter andern die Be
stimmung, dass die Apotheken visitirt und botanische 
Ausflüge zum Unterricht der Apotheker vorgenommen 
werden sollen, für die Bader, Barbirer und Wundärzte 
wird Anatomie gelehrt. Eine dritte Medicinalordnung 
erschien 1668, die neuesten 1811, 1817, 1841, die Taxen 
der ärztlichen Bemühungen werden aus allen drei letz
tem zur Vergleichung zusammengestellt.

Die Physici kommen schon früh, im Jahre 1384, 
vor; es waren aber nur bezahlte Stadtärzte, welchen 
einige medicinalpolizeiliche Aufsicht anvertraut war und 
die übrigens den andern nichtbesoldeten Stadtärzten 
gleichstanden. Im J. 1755 wurden sie im Staatskalen
der als Collegium sanitatis von den übrigen Ärzten ge
trennt und als Vorgesetzte, nicht ohne Widerspruch der 
letztem, aufgeführt. Der älteste Stadtarzt, welcher er
wähnt wird, ist Johannes Wolf von Luzern 1384; ihm 
folgt Jacobus de Armenia, seit 1490 kommen zwei 
Physici, seit 1579 drei Physici ordinarii iurati vor, von 
denen einer Primarius hiess; als vierter Physikus galt 
der jüngste der übrigen Stadtärzte, der Loimiater 
extraordinarius, die übrigen Stadärzte hiessen Practici 
01 dinai 11, Eigotzlich ist S. o3 die Beschreibung einer 
Apothekenvisitation, bei welcher die beiden Physici und 
der Apotheker handgemein wurden; die Apotheken
visitation durch die Physici wurde 1495 eingeführt.

Im J. 1630 hatte die Stadt 10 zur Praxis berech
tigte Ärzte, von welchen vier Physici waren; im 
J. 1846 zählt der Staatskalender 74 christliche und 
9 jüdische Ärzte; von dieser Zahl waren aber 10 aus
serhalb beschäftigt. Jüdische Ärzte hat Frankfurt im
mer viel gehabt, nicht immer im besten Einverständ- 
niss mit den christlichen Coliegen; ja, im J. 1657 <ribt 
die lutherische Geistlichkeit eine fanatische Erinne
rung gegen Judenärzte“ heraus und ermahnt die Chri
sten, die Hülfe derselben nicht in Anspruch zu neh
men; auch die Physici erklärten sich gegen dieselben. 
Eine Barbirstube wird bereits 1399 erwähnt, der erste 
Stadtwundarzt wurde 1497 angenommen; Badstuben 
kommen schon vor 1300 vor; im J. 1769 wurde einem 
Chirurgus verboten, eine Schwitzstube zu eröffnen, da 
die Einwohner zu dicken und inflammatorischen Blute 
geneigt seien. Eine Hebammenordnung (von Adam Lo- 
nicerus verfasst) wurde 1573 gedruckt; man unter
schied: Matronen oder geschworene Frauen, welche 
ohne selbst Dienste zu thun,- die Hebammen überwachen 
sollten, Hebammen und endlich Beiläuferinnen, welche 
bei den Hebammen die Kunst erlernten.

Die älteste vorhandene Apothekertaxe ist vom 
J. 1491; eine Apothekerordnung erschien 1500; eine 
neue wurde 1544 entworfen, auf welche aber den Eid 
zu leisten die Apotheker sich weigerten, indem sie 
wegen Eingriffe der Ärzte und Krämer die Preise nicht 
halten könnten. Eine Beschwerde gegen die Krämer,
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gegen die Juden, gegen Landfahrer, Storcher, Empirici 
und Zuckerbäcker reichten die Apotheker 1586 ein- 
Im J. 1544 hatte Frankfurt vier Apotheken, im J. 1593 
fünf; die Stiftung der ältesten ist nicht bekannt; wäh
rend der Messen durften auch Fremde Arzneien ver
kaufen, doch waren diese der Prüfung der Physici 
unterworfen. Theriak, Mithridat und die berühmten 
frankfurter Pillen wurden unter obrigkeitlicher Auf
sicht bereitet.

Has älteste Spital ist das zum heil. Geist, die Ent
stehung ist unbekannt, die älteste Urkunde ist vom 
J. 1278; diese in Deutschland sehr verbreiteten Spitäler 
zum heil. Geist waren wol Nachahmungen der in Ita
lien errichteten Ospedali di San Spirito. Das Senken
bergische Bürger- oder Beisassenhospital wurde 1763 
gestiftet. Neben dem Geistspital bestanden in alten 
Zeiten noch das Pestilenzhaus für Pestkranke und das 
Rochushospital (der Gutleuthof) für Aussätzige; auch 
scheint früh schon ein Tollhaus bestanden zu haben. 
Ein Findelhaus wurde 1542 gestiftet, 1679 zum Waisen
haus umgewandelt, was auch wol seine frühere Bestim
mung gewesen sein mag, da Findelhäuser kaum so 
früh vorkommen möchten. Ein Versorgungshaus für 
Nahrungslose wurde 1816 eröffnet, eine Taubstummen
anstalt 1827, eine Unterrichtsanstalt für Blinde 1837.

Ausführlich gedenkt sodann der Verf. der mehr
fachen Stiftungen, welche der Physicus Ordinarius Jo
hann Christian Senckenberg (starb 15. Nov. 1772) durch 
Testament vom 18. Äug. 1763 mit Nachtrag vom 16. Dec. 
1765 der Stadt Frankfurt hinterliess, die aber bei ihrer 
grossartigen und umfassenden Natur doch zu sehr auf 
das Fortbestehen damaliger Ansichten und Verhältnisse 
gegründet waren, um nicht mannichfach widrigen Schick
salen ausgesetzt zu sein, welche erst die neuere Zeit 
wieder ausgleichen konnte.

Die zweite Abtheifung des Buches enthält ein al
phabetisches Verzeichniss der frankfurter Ärzte und 
Naturforscher von den ältesten bis auf die neuesten 
Zeiten, bei welchem freilich, wie sich der Verf. auch 
selbst bescheidet, eine Vollständigkeit nicht zu erreichen 
war, mit grosser Sorgfalt aber nach Genauigkeit der 
Literarnotizen gestrebt worden ist. Bei El. Frid. Hei
ster fehlt: Apologia pro medicis, qua eorum depellitur 
r(^illatio3 qui medicinam in atheismum aliosque in theo- 
^gia errores abducere perhibent etc. (Amstelod. 1736. 
^•)*  Bei Jacob von Armenien muss die Jahrzahl 1385 
heissen. — Johann Dronnecke v. Caub ist der als Joan
nes de Cuba bekannte Verfasser des Hortus sanitatis 
oder Garten der Gesundheit, über welchen unser Verf. 
bereits einen schätzbaren Aufsatz im Janus (I, 779) 
geliefert hat; der Name Dronnecke soll von dem 
Schlosse Dronecken oder Tronecken unweit Caub her
kommen. — Eucharius Roslin, hier werden Vater und | 
Sohn unterschieden: dem erstem, welcher 1526 starb, 
gehört das in seiner Art berühmte Buch: Der schwan- ' 

gern Frauen Rosengarten (Worms 1513. 4. u. öfter); 
dem Sohne gehört ein Kräuterbuch (Frankf. a. M. 1533. 
Fol. und öfter); er starb wahrscheinlich um 1553 oder 
1554; beide werden von den Literatoren nicht immer 
gehörig unterschieden. — Den Schluss des Werkes 
machen zwei wichtige Documente, vollständig mitge- 
theilt: I. Ein Schreiben des Jacobus de Armenia, Pres
byter, vom 22. Febr. 1385 über seine übernommenen 
Verpflichtungen als salarirter Stadtarzt; Gehalt 100 rhein. 
Gulden, jährlich ein Kleid und sehs Wochen Urlaub 
zum Besuche des Erzbischofs von Salzburg. II. Das 
Testament Joh. Christian Senckenberg’s nebst Nachtrag 
und geschichtlichen Erläuterungen dazu.

Bei dem reichen Gehalte des Buches, der hier nur 
in sehr geringer Masse berücksichtigt werden konnte, 
ist zu wünschen, dass es für die Geschichte der Me
dicin zweckmässig benutzt werden, der Verf. aber 
Musse finden möge, dasselbe in einzelnen Theilen wei
ter auszuführen, sowie auch, dass es ihm an Nach
ahmern für andere Städte nicht fehle.

Viro illustriss. graviss. Guil. Hermanno Georgio He
mer — ante kos quinquaginta annos Helmstadii Do
ctoris medicinae et chirurgiae dignitate ornato — a. 
d. IV. Non. Septembr. MDCCCXLV1J pie gratulatur 
Ordo Medicorum Universitatis litterariae Vratisla- 
riensis interprete A. G. E. Th. Henschel. Inest 
Synopsis chronologica scriptorum medii aevi medico- 
rum ac physicorum, quae codicibus bibUotkecarum 
Vratislaviensium continentur. Vratislav., typis Uni
versitatis. 1847. Gr. 4.

Die in diesen Blättern (1847, August, Nr. 199, S. 795) 
angezeigte Gratulationsschrift desselben Verf. enthielt 
eine ausführliche Beschreibung von breslauer Hand
schriften physikalischen und medicinischen Inhalts bis 
zur Mitte des 14. Jahrh.; die hier anzuzeigende Schrift 
ist nicht die Fortsetzung der vorigen, wenn sie gleich 
ebenfalls breslauer Handschriften betrifft. Sie ist viel
mehr eine vollständige Aufzählung aller in den bres
lauer Bibliotheken befindlichen Handschriften solchen 
Inhalts bis zum Anfänge des 14. Jahrh. Die Beschrei
bungen haben daher hier nur ganz kurz sein können, 
während sie in jener Schrift ausführlich waren, dage
gen sind hier 937 Handschriften aufgeführt, während 
dort nur 18 beschrieben werden konnten.

Die Eintheilung ist hier chronologisch, die Reihen- 
folge der Handschriften innerhalb der einzelnen Zeit
abschnitte ist systematisch nach den enthaltenen Mate
rien geordnet. Hiernach wird der Katalog schon an 
sich und ganz abgesehen von allem Werthe für die 
Handschriftenkunde sehr lehrreich für die Kenntniss 
der in jedem Jahrhundert vorzugsweise getriebenen na
turwissenschaftlichen und medicinischen Fächer und zur
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Kenntnis» der Behandlungsmethode dieser Wissen- ’ 
schaftszweige zu gewissen Zeiten; insbesondere aber 
geben sie eine Übersicht für die Geschichte der Medi- 
cin in Schlesien. Einen Auszug oder Kritik erlaubt 
der Inhalt derselben nicht; es genüge diese kurze An
zeige , die Aufmerksamkeit der Literarhistoriker auf 
dieselbe zu richten.

Dresden. Choulant. |

Petre facten künde.
Über Cystideen, eingeleitet durch die Entwickelung der 

Eigenthümlichkeiten von Caryocrinns omatus Say. 
Von Leopold v. Buch. Mit zwei Kupfertafeln. Ber
lin, Nicolai. 1845. Gr. 4. 25 Ngr.

Unter den Naturforschern, welche sich in der Wissen
schaft einen unvergänglichen Ruhm erworben haben 
und deren Name auch in künftigen Zeiten glänzend 
bleiben wird, nimmt der Verf. der gegenwärtigen Ab
handlung einen weltbekannten Platz ein. Durch eine un
abhängige glückliche Lage begünstigt, sich bereits über 
ein halbes Jahrhundert hindurch der Wissenschaft un
gestört widmen zu können, war er unablässig bemüht 
neue und geistreiche Ansichten in die Wissenschaft zu 
bringen, und sowol ganz specielle, als grossartige all
gemeine Gegenstände zu erforschen. Auch die gegen
wärtige Abhandlung liefert davon einen Beweis, die 
Ref., zumal in dieser Beziehung, einer besondern An
zeige werth hält, da der Gegenstand selbst ohne An
schauung, wenigstens der Abbildungen , keine ausführ
liche Mittheilung gestattet.

Cystideen — ein Name, der dem Unbewanderten 
auch an die Blasenwürmer erinnern könnte, mit denen 
sie nicht das Geringste zu thun haben — sind fossile 
Körper aus der allgemeinen Familie der Crinoiden, 
gleichfalls im Leben mittels eines Stieles am Boden be
festigt. Ihre besondere Merkwürdigkeit und Verschie
denheit von jenen ähnlichen vorweltlichen Geschöpfen 
besteht darin,*  dass sie durchaus keine Arme haben, 
sondern mehr oder minder kugelig, wie ein Degenknopf, 
selten länglich, nur von einer grossen Menge ineinan
der greifender polyedrischer Täfelchen, vom Verf. As
seln genannt (wobei gleichfalls nicht an Oniscus zu 
denken) eingeschlossen sind. Zwischen ihnen zeigen 
sich die zum Leben nöthigen Öffnungen, der Mund 
als ein kleines Loch in der Mitte des Scheitels, ge
wöhnlich in einem beweglichen Schlauch; daneben 
nicht weit von ihm entfernt, in den meisten Vorkomm
nissen eine Afteröffnung; und weiter gegen die Mitte 
von einer fünf-sechsseitigen Pyramide bedeckt, die Ge- 
schlechtsÖffnung, vom Verf. Ovarialöffnung benannt.

Diese Petrefacten gehören blos den ältesten For
mationen der Erdoberfläche, den sibirischen Schichten

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena.

des Übergangsgebirges an. In neuern Bildungen ist 
bisher noch nichts Ähnliches aufgefunden worden, 
noch weniger in der lebendigen Zeit. Man kann aber 
eine Reihenfolge von diesen, gleichsam noch verschlos
sen gebliebenen Kerngestalten zu den in Pflanzenform 
nun entfalteten Seelilien aufstellen, die bis zu Penta- 
crinus europaeus (Comatula rosacea) in die Jetztzeit 
herüberreichen.

Einer der ersten, der diese merkwürdigen Gestal
ten beschrieb, war Thomas Say in Nordamerika, der 
eine solche unter dem Namen Caryocrinus omatus im 
Journal of the Academy of natural Science of Phila
delphia 1825 bekannt machte. Von da gingen noch 
weitere Mittheilungen und Bestimmungen von andern 
Naturforschern aus, allein theils für das Einzelne, theils 
für die Stellung im System. theils in Betreff der Be
nennungen noch so viel Nachlese bietend, dass sich 
der Verf. entschloss, den reichen Vorrath der berliner 
Sammlung an Caryocriniten einer genauen Untersuchung 
zu unterwerfen. „Und wie überall in der Natur, so 
sind auch hier bei diesen Untersuchungen so viele 
merkwürdige Erscheinungen hervorgetreten, eine so 
wunderbare und überraschende Symmetrie in Anord
nung der einzelnen Theile, eine solche, auf ähnliche 
Gestalten anwendbare Gesetzmässigkeit, durch welche 
die Entwickelung der Formen, wie sie uns die Natur 
beobachten liess, in ein klares Licht gesetzt wird, dass 
sie unsere höchste Bewunderung verdienen, und des
wegen nothwendig verlangen, bis zu ihren geringsten 
Einzelheiten aufgezeichnet und entwickelt zu werden. 
Denn nicht die Natur in Species zu zerfetzen, um Ka
taloge und Sammlungen mit Namen zu füllen, ist der 
Zweck der Naturforschung, sondern das Bestreben, 
die verschiedenartigen Formen zu einem solchen Gan
zen zu vereinigen, wie es uns eine klarere Einsicht in das 
Geheimniss und in den Zweck des Lebens zu geben ver
mag. Die Bestimmung der Species lehrt uns nur die Buch
staben erkennen, durch welche wir in dem grossen vor uns 
aufgeschlagenen Buche der Natur zu lesen versuchen.“'

Wie reich nun des Verf. feine und genaue Be
trachtungen gewesen, zeigt schon ein Blick auf die 
zwei höchst sauber ausgeführten Tafeln, wovon die 
erste Abbildungen der ganzen Exemplare, die zweite 
Analysen der Täfelchen oder Asseln darstellt, welche 
aber vom allerzierlichsten regelmässigsten Bau sind. So 
lieferten sie unter andern auch die Entdeckung, dass 
während bei den eigentlichen Radiarien die Zahl fünf 
bis durch die kleinsten Theile hindurchläuft,, bei dem 
Caryocrinit die Zahl sechs der Theile die durchherr
schende ist.

Diese Abhandlung hat den Unterzeichneten recht 
lebhaft an die Arbeiten Rob. Brown’s auf dem Gebiete 
der Botanik erinnnert, der ebenso, oft an unscheinba
ren Gegenständen, die geistreichsten und fruchtbarsten 
Entwickelungen zu geben gewusst hat.

Jena. Voigt.
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Sagenkunde.
Übersicht der seit 1846 erschienenen, ins Gebiet der Sage und 

des Märchens gehörigen Schriften
Ehe ich zu den einzelnen hier zu erwähnenden Lei

stungen komme, muss ich noch erwähnen, dass von 
der in meiner frühem Übersicht vom vorigen Jahre an
gegebenen Bibliotheque des Legendes des Hrn. Collin 
de Clancy (Paris et Lyon 1846) der fünfte Band (Nr. 1) 
erschienen ist. Dieser führt den Titel: „Legendes de 
Hustoire de France,“ und ist in der Form der früher 
besprochenen vier Bände dieser Sammlung fortgeführt. 
Der Inhalt ist folgender: Vne famille gauloise avant 
Cesar, reell d’nn antiquaire (p. 1), Legende du roy de 
'Journay (32), la Fllle du roy Graten (49), Quelques 
legendes de Clovis (53), le Hoi d^Yvetot (71), un roi 
franc du sixieme siede (79), la cour du roi Dagobert 
(68), le bapteme de Charles - Martel (141), la legende 
de Bobert-le-Diable (155), legendes de la naissance de 
Charlemagne (186), rintendant du palais de Herstal 
(209), Charlemagne a Gand (216), la chronique de 
Baudouin Bras-de-Fer (223). la journee de Gisors 
(252), revenement de la rue du Martroy (258), la Sainte- 
Cliapelle (266), le Champion de la sortiere (276), les 
noc.es d’Arten (290), la Sorbonne et la premiere presse 
(304), la surprise d’Amiens (317), la defection de Du- 
mouriez (330), und endlich die famose Vieille Chrono
logie des rois de France (346), die bekanntlich in sie
ben Dynastien zerfällt, nämlich: rois ante-diluviens 
d’Adam jusqu^u Noe, rois post-diluviens de Japhet 

jusqiCä Paris, III br. de Paris ä Sicamber, IV de 
Sicamber ä Tongris, V de Tongris a Bazan, VI de 
Bazan ä Bichimer und VII de Bichimer a Pharamond. 
über den Standpunkt, den Hr. Collin de Plancy ein- 
r>imint, geben seine jener Chronologie angehängten 
IVorte (384) selbst ein Kriterium; sie lauten: „cest 
U^e tous ces rois, places a la fde depuis les enfants de 
Noe. Jte sonf ^as ges p^sonnages imaginaires“ etc. 
Was das Äussere des Buches anlangt, so ist es, wie 
bei den frühem Bänden, ausgezeichnet und die beiden, 
wie bei jenen beigegebenen colorirten Kupferstiche, 
ganz im Stile der alten Miniaturen. denen sie nach
geahmt sind.

Unter den einzelnen Sagensammlungen stellen wir 
nun diejenige voran, welche sich mit dem alten Zauberer 
Virgilius, der in den Romanen des Mittelalters eine 
so bedeutende Stelle einnimmt, beschäftigt. Ich meine:

2. Quae vices quaeque mutationes et Virgilium ipsum 
et eins carmina per mediam aetatem exceperint, 
explanare tentavit Franciscus Michel. Lutet. 
Paris., Maulde & Renon. 1846. Gr. 8.

Hr. Michel hat seine Untersuchungen in fünf Ca- 
pitel eingetheilt, welche folgende Überschriften tragen: 
De fabulis, guae media aetate de P. Virgilio Marone 
circumferebantur ; de scriptoribus medii aevi, qui quae- 
dam de magica Virgilii scientia retulerunt; quem locum 
Virgilius media aetate in scholarum distiplinis tenueril; 
quo in favore Virgilius tanquam chrisliani rilus prae- 
nuntius apud et theologos et christianam plebem media 
aetate fuerU, et qua ratione sive ad defendendam sive ad 
impugnandam christianam ft dein adhibitus sit; quod ex 
antiquitate defluxerint eae opiniones, quae in media 
aetate de Virgilio, ut mago et philosopho, invaluerunl! 
Im ersten Capitel gibt Hr. M. einen kurzen Auszug aus 
den Facta Virgilii mirabilia nuper Lutetiae Parisiarum 
edita ac typis Gulielmi Nyverd mandata, und im zwei
ten geht er dann, ohne genau zu citiren, die Historiker 
des Mittelalters durch, bei welchen über VirgiFs Zau
berkünste die Rede ist. Sein Hauptgewährsmann ist 
natürlich Gervasius von Tilbury, aus dessen Otia impe- 
rialia er die hierher gehörigen Capitel abdruckt, die übri
gens bereits früher Dobeneck in seinem bekannten Buche 
überVolksglauben u.s. w. mitgetheilt hatte. Von da kommt 
er auf den bekannten Roman Clamades des Trouvere
Adenez, der in demselben eine grosse Anzahl einzelner 
diesen Dichter betreffender Sagen mitgetheilt hat, und 
erwähnt dann noch einige andere französische Dichter 
des Mittelalters, die ebenfalls Einzelnes verarbeitet ha
ben. Hier ist nun freilich zu rügen, dass Hr. M. sich 
mit Riesen Notizen begnügt hat, ohne nur im Entfern
testen sich um das zu bekümmern, was gleichzeitig die 
mittelalterlichen deutschen, englischen u. s. w. Dichter 
über Virgil berichten. Es kann natürlich auch hier 
nicht der Zweck dieser Kritik sein, alles Dieses nach
zutragen, um so mehr, als bereits an andern Orten be
sonders von H. Keller in den Prolegomenen zu-seinen 
Ausgaben der Sieben weisen Meister das Nöthige zu
sammengestellt worden ist. Jedoch kann nicht mit 
Stillschweigen übergangen werden, dass Hr. M. es 
nicht einmal der Mühe werth gefunden hat, wenn, auch 
nur mit einigen Worten, die Bedeutung Virgil’» bei 
Dante in dessen göttlicher Komödie näher hervorzu
heben , über welchen Punkt neuerlich von Alb. Lysan
der (Virgilius imiterad i Dante’s Commedia. Lund. 1845.
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lestrina noch heute als eine Art von Zauberer zu be
trachten und zu fürchten pflege.

Da Virgil’s Zaubermacht vorzüglich in Neapel sich 
beschäftigte, so wollen wir jetzt zu der bekannten 
Märchensammlung Basile’s im Dialekte dieser Stadt 
übergehen, von welcher eben eine sehr gelungene Über
setzung erschienen ist, nämlich:

3. Der Pentamerone, oder: Das Märchen aller Mär
chen, von Geim. Battista Basile. Aus dem Nea
politanischen übertragen von Felix Liebrecht. Zwei 
Bände. Breslau, Max. 1846. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Da bereits in der Vorrede zu (lieser Übersetzung o 
von dem Manne, dessen Urtheil hier maasgebend sein 
muss, von H. J. Grimm, die Schwierigkeiten, welche 
theils der Dialekt, theils die sonderbar lebendige Sprache 
und Ausdrucksweise des Dichters einem Übersetzer in den 
Weg stellen, angedeutet worden sind, so bedarf es meines 
Lobes nicht, wenn ich Letzterem nicht allein treue Über
tragung, sondern auch das entschieden richtige Treffen 
des Tons des Originals zum Verdienst anrechne und 
seine Arbeit für ein Muster einer Übersetzun0' zu er
klären wage. Eins scheint mir jedoch verfehlt zu sein 
dass er nämlich, während er die italienischen Eigen
namen in der Regel beibehält, die Ortsnamen germani- 
sirt, z. B. den re de Fratta ombrosa = König von 
Dunkelbusch u. s. w. Dies stört allemal die Illusion 
ebenso, wie die üble Gewohnheit mancher dramatischen 
Dichter der frühem Zeit, den von ihnen erfundenen 
Personen ihrer Stücke gleich Namen zu geben, welche 
das Laster andeuten, dem sie ergeben sind. Ebenso 
wäre vielleicht zu wünschen gewesen, dass Hr. L. die 
schmuzigen Stellen des Originals etwas mehr, als er es 
allerdings schon gethan hat, gemildert hätte, denn aller
dings zur Lectüre der Jugend möchte ich diese Mär
chen nicht gerade empfehlen, so frisch und lebendi"- 
sie auch sind und so sehr auch der wirkliche neapoli
tanische Volkshumor mit aller seiner Arglosigkeit dar
aus hervorleuchtet. Übrigens ist zu bemerken, dass 
die vier dem neapolitanischen Originale beigegebenen 
versificirten Eclogen mit Recht, nicht mit übersetzt wor
den sind, da sie äusser aller Verbindung mit dem Mär
chen selbst stehen. Ebenso ist über die Quellen der 
einzelnen Märchen nichts beigebracht, und obgleich 
hierüber die Bemerkungen J. Grimm’s in seinen An
merkungen zu den Lieder- und Hausmärchen vorliegen, 
so vermisst man doch dieses so nothwendige Aggregat 
schmerzlich. Allerdings hat der Übersetzer dafür zu 
den einzelnen Märchen höchst schätzbare Anmerkungen 
geliefert, die besonders, was den neapolitanischen Volks
aberglauben und die damit verknüpften Gebräuche an
langt, sehr belehrend sind, ja er hat sogar (Bd. II? S.266f.) 
einen höchst interessanten Excurs: „Über den Ursprung 
und'die Bedeutung der Redensart: die Feige weisen,“ 
hinzugefügt und dieselbe aus dem Alterthum zu erklä-

8.) berichtet wurde. So fehlt also auch jetzt noch eine 
umfassende Darstellung von Virgil’s Bedeutung als Zau
berer im Mittelalter, denn was z. B. Genthe, Über Vir- 
«•il’s Leben und Fortleben, in seinen Metr. Übers, von 
V. Eclogen (Magdeb. 1830), S. 45—97, beigebracht 
hat, ist erstlich theilweise nicht erschöpfend genug, 
dann aber auch, wenigstens was das Literarische an
langt, auf das Material gebaut, welches Thoms in sei
ner Ausgabe des altenglischen Volksbuchs von Virgil 
und der Übersetzer desselben, R. O. Spazier (Alteng
lische Sagen [Braunschw. 1830], Th. 1), zusammenge
bracht hatten. Der verstorbene Echtermeyer hatte sehr 
hübsche Sammlungen über Virgil in seiner Doctor
dissertation zusammengebracht, allein er hat diese mir 
geschrieben eingereicht und nicht drucken lassen, ja 
nicht einmal eine Abschrift genommen, wenigstens fand 
sich nichts dergleichen unter seinem literarischen Nach
lass, sodass also auch auf die einstige Herausgabe die- I 
ser schätzbaren Arbeit nicht zu rechnen sein wird. 
Sollte nun aber Jemand die Absicht haben, sich diesei' 
ebenso interessanten als lohnenden Arbeit zu unter
ziehen, so würde er unbedingt die Virgil betreffenden 
Capitel aus des Pseudo-Villani Stadtchronik von Nea
pel zu Grunde legen müssen, auf die zuletzt alle Volks
bücher über Virgil gebaut sind. Obgleich , soweit ich 
mich erinnnere (denn das Buch ist mir nicht zur Hand), 
schon F. H. von der Hagen, Briefe in die Heimat 
(Bresl. 1818—21), Bd. III, S. 184 f., hierauf die Auf
merksamkeit der Gelehrten gelenkt hat, so hat man 
doch bisher noch gar keine Rücksicht darauf genom
men, was in der ausserordentlichen Seltenheit des Bu
ches liegt. Da nun der Hofrath Dr. Schulz, Director 
des dresdner Antikencabinets, dasselbe in seiner fast 
vollständigen Sammlung der zur neapolitanischen Ge
schichte und Typographie gehörigen Literatur besitzt, 
so habe ich die betreffenden Stellen copirt und werde 
sie gelegentlich mittheilen, was wol keinem Alter
thumsforscher unlieb sein dürfte. Übrigens hat v. d. Ha
gen in seinen Erzählungen und Märchen (Prenzl. 183b. II) 
die einzelnen Sagen über Virgil zu einem Ganzen 
vereinigt und diesem sie H. Scheible in seiner »vor
trefflichen Sammlung der Faustliteratur, Bd. I (Bd. II 
des Klosters), S. 116 f., nacherzählt, Görres dagegen 
in seiner Geschichte der christlichen Mystik, Bd. III? 
wo allerdings den Zauberern des Alterthums eine be
deutende Stelle eingeräumt ist, hat unsern Virgil nur 
sehr flüchtig berührt. Merkwürdig ist es übrigens, dass 
auch Plato bei Wolfram v. Eschenbach im Parcival 
(bei San Marte p. 322) und Sokrates, dessen Gebeine 
und Zauberbücher zu Palermo ruhen sollen (s. Cheikh 
al Mohdy Contes Grabes p. Marcel. [Paris 1835. 8.] 
T. II? P*  a^s tauberer zu gelten scheinen. Ja,

' Price zu Warton Hist, of Engi. Poetry*  T. II, p. 411
(die neueste Ausg-; in d. früh. T. III, p. 62), erzählt, 
•dass man sogar den Horaz in der Umgegend von Pa-
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ren versucht, allein er hätte hier erstlich, was die 
moderne Zeit anlangt, A. de Jorio’s Mimica degli An- 
tichi investigata nel Geslire Napoletano (Nap. 1832. 8.), 
p. 155 sq., und besonders Th. Echtermeyer’» Prob, einer 
Abhandlung über Namen und symbolische Bedeutung 
der Finger bei den Griechen und Römern (Halle 1835. 
4. [Progr. d. Pädagogiums das.]), S. 21—38, benutzen 
sollen, in welcher letztem Abhandlung der Gegenstand 
bereits erschöpfend behandelt war. Von Keinem der 
angeführten Gelehrten ist aber die Stelle aus Dante’s 
Inferno L. V angeführt worden, wo Folgendes steht:

Al (Ine de le sue pur ole il Indro Le man alzb con am- 
bedue le ficke“ Übrigens hat Hr. L. nach Bd. II, 
S. 280 f., höchst wichtige Bemerkungen über den nea
politanischen Dialekt und dessen Literatur hinzugefügt, 
womit genügend ergänzt und berichtigt wird , was Ga- 
liani, T)el dialetto Napoletano (Nap. 1779. 8.), und Fer- 
now, Römische Studien, Bd. III, über diesen Gegen
stand bemerkt hatten. Leider konnte der Unterzeich
nete bei seiner kurzen Übersicht der neapolitanischen 
Volkspoesie (Hdbch. d. allgem. Lit.-Gesch. | Dresd. 1846] 
Bd. III, S. 120 f.) keins der eben angeführten Werke 
benutzen und muss also für etwaige Berichtigungen 
sich auf dieselbe beziehen. Dass Druck lind Papier 
der treff liehen Übersetzung entsprechen, kann man 
wol von der trefflichen Firma „Max“ erwarten und 
auch der Preis ist für das Gebotene durchaus nicht 
zu hoch.

4. Coutumes, Mytkes et Traditions des Provinces de 
France, par Alfred de Nore. Paris et Lyon, 
1846. 8.

Der Verf. fürchtet, dass durch die von Paris aus 
sich in die Provinzen täglich mehr ausdehnenda Ver- 
feinerung und durch das Eindringen der Touristen in 
die früher nie besuchten Winkel seines Vaterlandes, 
sowie durch den immer kühner aufwuchernden Un
glauben und Religionsspöttereien die alten Institutionen 
und von den Vorfahren überkommenen Gebräuche im
mer mehr verschwinden und der Vergessenheit an
heimfallen, darum hat er das auf seinen Reisen zusam
mengebrachte Material über Volksgebräuche und Volks
feste hier nach Departements, oder vielmehr nach Depar
tementsgruppen geschieden, mitgetheilt. Er theilt seine 
Notizen gewöhnlich ein in Bistoire (de la, pronince). 
natssanec, mariage, mort, fetes et danses und coutumes 
et superstitions, allein so Dankenswerthes er im Gan
zen mittheilt, so suchen wir doch vergeblich bei ihm 
nach eigentlichen Volkssagen, an denen Frankreich ja 
so reich ist, und ebenso vermissen wir tiefer einge
hende gelehrte Bemerkungen, zu welchen um so eher 
Gelegenheit und Anlass da war, als bereits Hr. Lebas 
in seinem J^ictionnaire encyclopedique de la France, 
T. VIII, p. 1 sq., recht gute Notizen über die Fetes 
zusammengebracht und über Einzelnes, z. B. in der 

früher von uns erwähnten Schrift Mile. Bosquet über 
die Normandie, ausgezeichnete Vorarbeiten vorlagen. 
Nichtsdestoweniger müssen wir aber auch so schon 
dem Verf. für das Gegebene dankbar sein.

5. Volksmärchen aus der Bretagne. Für die Jugend 
bearbeitet von B. Bode. Mit Bildern von Prof. 
Richter und O. Johannot. Leipzig, Wigand. 1847. 
Gr. 16. 1 Thlr.

Dieses Buch ist durchaus keine Originalarbeit, son
dern, was doch wol auf dem Titel hätte angezeigt wer
den müssen, eine Bearbeitung des von uns im vorigen 
Jahre besprochenen Foyer breton von Souvestre. Übri
gens sind nicht alle den Inhalt des angeführten Buches 
bildenden Märchen wiederzählt, sondern nur 14 von 22. 
Dass jedoch Hr. Bode den Volkscharakter jener Mär
chen gut getroffen und ebenso gut auch das für Kinder 
Passende ausgewählt hat, ist nicht zu leugnen, darum 
auch das Büchlein, das sich'durch treffliche Holz
schnitte und äusserst elegantes Äussere vortheilhaft 
empfiehlt, als Jugendlectüre unbedingt zu empfehlen 
sein wird.

6. Podania i Legendy Polskie, Ruskie, Litewskie ze- 
brat Lucian Siemienski. Poznan. 1845. 8.‘

Diese Sagensammlung besteht aus 158 einzelnen 
Nummern, von denen aber die fünf letzten den Sagen
kreis des polnischen Faust, Tvvardowski’s, umfassen, 
und verdient eigentlich noch mehr, als Woycicki’s ähn
liches Werk, eine Übersetzung; denn obgleich Mehres 
aus Letzterem genommen ist, und überhaupt nur We
niges dem Verfasser selbst angeboren mag, da er das 
Meiste aus Zeitschriften entnommen hat, so ist doch 
eben die Zusammenstellung des Materials als zu einem 
Ganzen höchst dankenswert!! und darum dürfte allen 
Sagenforschern eine Übersetzung höchst willkommen 
sein. Als interessant hebe ich die Teufelssagen Nr. 116 
—118 und 144, vom Wind- und Hagelmachen Nr. 121 
und 122, von der Nachtmar Nr. 123, vom Ziegenmelker 
Nr. 124, vom Wassernix Nr. 126, vom Spiritus fami- 
liaris Nr. 56, vom Basilisk Nr. 95, vom Kibitz Nr. 98, 
vom Frosch Nr. 96, die Höhlensagen Nr. 99 u. s. w., 
hervor, weil sie in mancher Beziehung mit einheimi
schen deutschen Sagen Übereinkommen. Druck und 
Papier ist besser, als man es bei polnischen Büchern 
gewohnt ist.

7. Norwegische Volksmärchen, gesammelt von P. As- 
bjömsen und Jörgen Moe. Deutsch von Fr. Bre- 
semann. Mit einem Vorworte von L. Tieck. Zwei 
Bände. Berlin, Simion. 1847. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Die Herren P. Asbjörnsen und Moe haben auf die
selbe Weise, wie H. Faye die norwegischen Volkssagen, 
so die Volksmärchen dieses Landes zu sammeln ange
fangen und bereits vier Hefte erscheinen lassen, wahr
scheinlich kommen aber noch zwei andere und diese
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sowol, als die Huldre Eventyr, in denen die Huldre- 
geister dieselbe bedeutende Rolle, wie hier die Trollen 
spielen, von demselben Hrn. Asbjörnsen herrührend, 
verspricht uns Hr. Bresemann noch nachträglich folgen 
lassen zu wollen. Möchte er dieses Versprechen bald 
wahr machen , denn wenn irgend Jemand, so ist er 
zum Märchenerzähler geschaffen und lässt uns ganz 
vergessen, dass wir eine Übersetzung vor uns haben, 
was wol auch unsern grossen Tieck zu der entschiede
nen Empfehlung des Buchs (I, S. V) veranlasst. Wenn 
aber derselbe ebendaselbst behauptet, die Trollen seien 
immer boshafte Riesen , so hat er jedenfalls Unrecht, 
denn man hat sich nichts weiter als elbische Wesen 
darunter vorzustellen. Was nun die Märchen selbst 
anlangt, so sind sie zwar dem Munde des Volkes nach
erzählt, allein viele sind blosse Variationen ausländi
scher Märchen, z. B. Bd. I, Nr. 1 und 6, und Bd. II, 
Nr. 19 und 21 von einem männlichen Aschenbrödel, 
Nr. 21 vom Schmied, den der Teufel nicht in die Höhle 
lassen durfte, eine Variante der Sage vom Schmied von 
Jüterbogk, Nr. 7 von dem Burschen, der zu dem Nordwind 
ging und das Mehl zurückforderte, entstanden aus dem 
bekannten Märchen: Prügel aus dem Sack, Nr. 16 vom 
Hühnchen und Hähnchen im Nusswald — dem deut
schen ebenso überschriebenen Märchen bei Grimm I, 
S. 80 und Bechstein, Märchenbuch S. 114, Bd. II, Nr. 14, 
Däumling, das bekannte deutsche Märchen u. s. w. 
Alle sind jedoch so frisch und originell erzählt, als 
wären sie wirklich erst erfunden, und dies wird am 
besten unsere Empfehlung des Ganzen rechtfertigen. 
Druck und Papier sind so, wie wir es von der Siinion’- 
schen Firma gewohnt sind, der Preis für den trefi- 
lichen Inhalt höchst niedrig gestellt.

8. Litthauische und preussische Volkssagen nach zum 
Theil unbenutzten Quellen poetisch bearbeitet und 
mit erläuternden Anmerkungen versehen von F. 
Becker, C. Roose und J. G. Thiele. Königsberg, 
Samter. 1847. 8. 15 Ngr.

Ich würde diese 42 Sagen in poetischem Gewände 
gar nicht erwähnen, da sie in dieser Gestalt durchaus 
keinen wissenschaftlichen Werth haben können, und 
auch ihr poetisches Verdienst noch ein sehr problema
tisches ist, wären denselben nicht recht lehrreiche An
merkungen (von S. 125—146) beigegeben, die freilich 
grössten theils den preussischen Provinzialblättern 1837 
und 1846 nacherzählt zu sein scheinen. Zu der Sage 
von der Riesentochter Nr. 40 bemerke ich, dass das 
Gedicht von Langbein, „das Spielzeug“ (s. dessen 
Werke Bd. III, S. 135 f.). dem Eingänge nach fast 
gänzlich damit übereinstimmt, zu Nr. 41 aber, über 
die Laimen , hätten über diese alte Göttermutter der 
Esthen und Letten Hanusch, die Wissensch. des Slaw. 
Mythus, S. 236 f. und 304, Rhesa’s Dainos oder Lit

thauische Volkslieder und Grimm’s Mythol., S. 387 f. 
Anm., erwähnt werden sollen, aus welcher letztem 
Stelle dann hervorgegangen sein würde, dass die thü
ringische Frau Berchta oder Holda offenbar dieselbe 
Gottheit, wenn auch unter anderm Namen ist.

9. Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und 
Thüringen, gesammelt von E. Sommer. Halle, An
ton. 1846. 12. 16 Ngr.

Dieses erste Heft thüringisch-sächsischer Sagen wird, 
da der verdienstvolle Sammler derselben leider zu 
früh für die Wissenschaft gestorben ist, wol auch 
das letzte sein, was man eben nur beklagen kann, 
denn abgesehen davon , dass Sommer mehre wichtige 
Nachträge zu dem Sagenkreis von der Frau Berchta 
und dem wilden Jäger geliefert hat, so ist doch jeden
falls die dritte Abtheilung des Ganzen, Gebräuche ent
haltend , höchst werthvoll und zur deutschen Sittenge
schichte ein bedeutender Beitrag, wozu der Recensent 
(Thanckmar ps.) in Hofmeister’« Unterhaltungssaal, 1847, 
Lit. Bl. Nr. 16, noch einige höchst interessante Ergän
zungen geliefert hat. Die beigegebenen Anmerkungen 
enthalten des gelehrten Materials sehr viel, daher be
merke ich nur zu S. 169, Nr. 20, dass zwar von Hahn, 
Gedichte des 12. und 13. Jahrh. (Quedlinb. 1840. 8.). 
S. 120 f., eine Erzählung „das Jüdel“ abgedruckt ist. aber 
nicht dieses Gespenst, sondern vielmehr die Geschichte 
eines von den Juden ermordeten Christenkindes betrifft. 
Was nun dieses Gespenst selbst anlangt, so findet man 
in den Anmerkungen zur Gestriegelten Rocken-Philo
sophin (Cherpn. 1709). Erstes Hundert. Cap. 63, S. 96: 
„Wenn das Jüdel die kleinen Kinder nicht ruhen las
set, soll man dem Jüdel etw as zu spielen geben “ Fol
gendes: „Es begiebt sich rnehrentheils bey denen kleinen Kin
dern Aon wenig Wochen, dass sie in wehrenden Schlaff die 
Aeuglein halb aufithun, die Ang-Äpffel in die Höhe wenden 
als wollten sie nach etwas sehen, fangen an zu Lächeln und 
schlaffen denn wieder fort, oder heben auch wohl haLi 2» ™ 
weinen. W enn nun die klugen Weiber solch Lächeln und Augen
wenden der Kinder gewahr werden, sagen sie; das Jüdel spielte 
mit dem Kinde; auff dass nun aber das Kind hinfort hierdurch 
nicht ferner beunruhiget werde, geben sie folgenden klugen 
Rath. Es soll ein kleines neues 1 öpffgen samt einen Quir
ligen gekaufft, und so theuer bezahlet werden, als es geboten 
wird, darein wird des Kindes Bade gegossen, und also auff 
den Offen gestehet, damit soll das Jüdel spielen, und das 
Wasser heraus fletzschern, biss nichts mehr in Töpffgen sej 
— Ferner blasen die närrischen Leute Eyer aus den Schalen 
in des Kindes Brey, und der Mutter Suppe, und hencken solche 
hole Eyer Schalen samt etlichen Karten-Blettern und andern 
leichten Sachen mehr, an des Kindes Wiege mit Zwirn dass 
es fein frey schwebet, wenn alsdenn die Thüre au fr ein acht 
wird, oder es gehet und bewegt sich Jemand in der Stuben, 
also, dass diese am Faden schwebende Sachen durch die Lufft 
sich regen, da sagen die Weiber stracks: Man solle nur Ach
tung geben, wie das Jüdel mit den Sachen an der Wiegen spielle.“ 

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff1. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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(Schluss aus Nr. 24.)
Man sieht, dass aus jener Sage nicht eben viel zu machen 

ist, denn was eigentlich das Jüdel sei, ob ein guter oder 
böser Geist, wird nicht gesagt, und ist wahrscheinlich 
als bekannt vorausgesetzt* *).  Grimm in seiner Mytholo
gie, S. 449, Anm. f d. 2ten A., erklärt Jüdel durch güelel 
und Lavater, De spectris, lemuribus etc. (Genev. 1570), 
p. 92, den schon Sommer a. a. 'O. erwähnt, sowie 
Horst, Zauberbibl. Bd. V, S. 346, nennen die Bergmänn- 
chen gutelos und Prätorius, VVeltbeschreibung Bd. I, 
8. 37o, erklärt diesen Namen nach Agricola de ani- 
mcml. subterr. von „gütig“. Übrigens äussert derselbe 
Gelehrte, a. a. O. S. 360 f., die Meinung, dass die so
genannten Güttichen zu dem Geschlechte der Haus
männer oder Hauskobolde gehören und Glück bringen, 
und erklärt den Namen des bekannten hildesheimischen

und schönen Frau, die eine Menge Katzen mitbrachte. Von dem 
Augenblicke an liess sich das Jüdel nicht mehr im Hause sehen, son
dern zeigte sich nur in der Nähe desselben. Der Besitzer, darüber 
besorgt, passte ihm auf, befragte es um die Ursache und erhielt zur 
Antwort: ich komme nicht wieder in Deine Mühle, denn Deine Frau 
hat den Teufel, der in einer ihrer Katzen steckt; schafft sie diese 
ab, werde ich wiederkommen.“ Dies geschah nicht, das Jüdel blieb 
weg UI1(] die Mühle hiess von Stund an die Katzenmühle. Allerdings 
gibt es von dieser Sage eine andere Variante, welche von Ziehnert, 
Sächsische Volkssagen, Bd. II, S. 17 f., erzählt wird, dass nämlich 
in jener Mühle der Teufel oder doch ein böser Kobold gehaust habe, 
der seinen Aufenthalt in einem Seitengebäude der Mühle gehabt und 
dieses dadurch völlig unbrauchbar gemacht habe. Nun sei einst ein 
Bärenführer in der Mühle eingekehrt und die beiden Bären desselben
*K ienein Seitengebäude untergebracht worden: mit diesen habe der 

dy- auchStreit angefangen, sei aber dermassen von ihren Krallen 
un Zähnen zugerichtet worden, dass er nicht wiedergekommen sei.

läge nachher sei der dumme Kobold dem Müller vor dem 
, ^.r.sc^*enen und habe ihn gefragt, ob er die bösen Katzen noch 

.a .? '. leser habe sogleich die Furcht des Kobolds zu seinem Vor- 
thed benutzt und gesagt, dass sie noch da seien, und dadurch habe 
er sic en Kobold vom Halse geschafft, der fortan nie wieder in 
jenem Haus« erschienen sei, seine Mühle aber habe von jenem Misver- 
standmss den Namen der Katzenmühle, den sie noch heute führt, 
er a ten. er würdiger Weise ist dies derselbe Stoff, den das von

e^C • fHe dens.aSe» S. 281—287, mitgetheilte altdeutsche 
u uV°n e,nera schretel unt von einem wazzerbere“ 

a a ’ c wir °^'le den Ort naher zu bestimmen, obwol Mone, 
® eine Nachahmung der Sage vonBeowulf’s

Ka">pfe nnt dem Unhold Grendel sehen will. I

’) Dass das Jüdel oder Gütel ein guter Geist ist, geht auch 
daraus hervor, dass man im Erzgebirge annimmt, es bleibe in keinem 
Hause, wo der Teufel sei. So hatte es mehre hundert Jahre lang 
einer Mühle bei Buchholz in der Nähe von Annaberg Glück ge
bracht, da verheirathet sich einmal ein Müller mit einer sehr reichen

Kobold’s Hütchen, dessen Thaten Keightley, Mytholo
gie der Feen, Bd. II, S. 73 f. (d. deutsch. Üb.), be
richtet, für eine Verwechselung damit. Damit stimmt 
auch überein, dass im obern Erzgebirge die kleinen 
Kinder vor dem Heugütel gewarnt werden, was andeu
ten würde, dass diese Kobolde auf dem Heuboden ihren 
Aufenthaltsort haben. Man denkt sich diesen Kobold 
dort in Gestalt eines sechsjährigen Kindes mit langen 
Haaren und weissem Kleidchen. Er liebt die Pferde 
sehr, und in welchem Hause er erscheint, da sind auch 
gewiss die besten Pferde. Die Kinder, mit denen er 
spielt (denn er trägt sie zuweilen fort, man findet sie 
aber immer wohlbehalten wieder), sind später sehr 
glücklich. Er neckt sich gern mit den Menschen, lacht 
sie an, hascht sich mit ihnen im Stalle herum, lässt sich 
aber nie erwischen. Auch liebt er cs, sich auf den Ab
tritten aufzu halten. In einem Bauergute zu Raschau hielt 
er sich vor ungefähr 30 Jahren lange an diesem unsaubern 
Orte auf und brachte dem Hause grosses Glück, da legte 
man ihm einst zu Weihnachten ein neues weisses Kleid
chen und ein paar Schuhe auf den Abtritt, um ihm 
eine Art Dankbarkeit zu beweisen und eine Freude zu 
machen. Die Aufpassenden sahen, dass er, als er die 
Sachen fand, ungeheuer lachte, allein von diesem Tage 
an blieb er aus dem Gute weg. Übrigens hält ihn das 
Volk für ein ungetauft getödtetes Kind, was mit der 
Originalsage vom Hütchen übereinstimmt. Im Braun
schweigischen dagegen macht man die Kinder damit zu 
fürchten, dass man ihnen zuruft: „der Jude kommt und 
holt dich.“ Dies bezieht sich jedenfalls auf die aller
dings historisch feststehende Notiz, dass die Juden im 
Mittelalter wirklich Christenkinder weggefangen, ge- 
tödtet und mit dem ihnen ausgerissenen Herzen Zau
berei getrieben haben. Beiläufig bemerke ich, dass 
einer meiner Freunde, der neulich erst aus türkischen 
Diensten nach Sachsen zurückgekehrt ist, ein ebenso 
unterrichteter als aufgeklärter Arzt, mir versichert hat, 
dass die den Juden zu Damaskus Schuld gegebene 
Mordthat wirklich stattgefunden habe und der wegen 
seiner angeblichen Härte gegen die Bezüchtigten in 
Europa so verschrieene Pascha einer der freidenkend
sten Leute im Orient sei, dabei ein durchaus redlicher 
Mann, dem eine absichtliche oder unabsichtliche Ver
kennung der Sachlage durchaus nicht zuzutrauen sei, 
der übrigens auch die Meinung aller Türken und unpar
teiischen Europäer auf seiner Seite habe, freilich aber

I gegen das vereinigte Bestechungssystem der gesammten.
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Judenschaft dort nichts ausrichten könne. Dies bei
läufig ! — Zu Sage 16, die Erlösung verwünschter Jung
frauen durch Küsse betreffend, bemerke ich, dass eine 
derartige Sage aus dem Fichtelgebirge mitgetheilt wird. 
Davon Gottschalck, Deutsche Sagen, Bd. I, S. 48 f. — 
Zu Sage 49, wo Sommer sagt, dass der Brocken in 
Halle Glockersberg genannt werde, bemerke ich, dass 
hier Prätorius’Blockes-Berges Verrichtung, S. 32 f., an
zuziehen gewesen wäre, wo eine Menge Varianten des 
Namens vorkommen, unter denen jedoch die eben an
geführte sich nicht befindet. — Druck und Papier sind 
zu loben.

10. Deutsche Volksmärchen. Erzählt von Fr. Gott
schalk. Zwei Bände. Leipzig, Baumgärtner. 1846. 
8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Obgleich diese 30 in Novellenform eingekleideten 
Sagen mehr in das Gebiet der Unterhaltungs- und Ro- 
manlectüre, als der eigentlichen Sagenforschung gehö
ren, und durch die ausgezeichnete Darstellungs- und 
Auffassungsart ihrem Verf., dessen Namen an sich schon 
einen guten Klang hat, alle Ehre machen, so wird doch 
in ihnen auch dem Sagenforscher manches Neue geboten; 
denn wenn auch einige sächsische Sagen, wie das Trom
peterschlösschen (I, S. 130) und das Zauberschloss am 
Windberge (I, S. 163), dessen Sage hier jedoch anders 
als in der Abendzeitung, 1847, Nr. 8, erzählt ist, bereits 
ziemlich bekannt sind, so ist dies doch mit den meisten 
thüringischen, von denen Hr. G. einige höchst interes
sante mittheilt, weniger der Fall. Druck und Papier 
sind ausgezeichnet, ebenso die beigegebenen zwei Holz
schnitte nach Richter’s Zeichnungen.

11. Des deutschen Volkes Sagenschatz. Von Edm. 
v. Feisthai. Schwäbisch Hall, Haspel d. J. 1846. 

, 8. 1 Thlr. 22’/» Ngr.
Der Zweck dieser Sammlung ist, ohne alle über

flüssige Beigabe oder modische Ausstattung eine Zu
sammenstellung der bedeutendsten deutschen Sagen, be
sonders der Kaiser-, Burg- und Klostermärchen für 
Reisende auf ihren Wanderungen durch die Gauen un
seres Vaterlandes zu geben, und dabei nicht sowol auf 
mündliche Überlieferung als auf Varianten bereits be
kannter Sagen zu achten. Der Weg, den der Dichter 
nimmt, geht vom Rhein aus nach der Schweiz, auf 
den Fichtelberg, durch Franken, Thüringen, den Harz, 
die Provinz Sachsen, Anhalt, Schlesien, Mähren, Tirol, 
Österreich, Ungarn in die Schweiz zurück. Mehre mit- 
getheilte. Sagen sind bisher noch ziemlich unbekannt ge
wesen; unter andern erfahren wir S. 102, dass noch im J. 
1783 ein junges Mädchen, Anna Gölder, zu Glarus als 
Hexe verdammt und hingerichtet wurde, woraus her
vorgeht, dass des alten Jahn’s Vorschlag, im J. 1849 
das hundertjährige Erinnerungsfest an den letzten He- 
xenprocess (der Maria Renata zu Würzburg) zu feiern, 
viel zu voreilig ist und man diese Feierlichkeit noch 

bis 1883 zu verschieben hat, wo aber vermuthlich der 
alte Jahn und Schreiber dieser Zeilen nicht mehr leben 
dürften. Der Druck des Büchleins ist gut, der Preis 
sehr niedrig, das Papier aber könnte besser sein.

12. Badisches Sagenbuch. Herausgegeben von A. 
Schnezler. Zwei Bände. Karlsruhe, Kreuzbauer & 
Hasper. 1846. Gr. 8. 3 Thlr. 7V» Ngr.

Unbedingt die vollständigste und umfassendste Sa
gensammlung dieser ganzen Übersicht; nur Schade, dass 
eben die Absicht, vollständig zu sein, Hrn. Sch. ver
anlasste, auch alle möglichen versificirten Sagen auf
zunehmen , unter denen allerdings recht ausgezeichnete 
sind, denn dafür bürgen schon Namen wie H. und AL 
Schreiber, A. Schnezler, G. Schwab, K. Simrock, K. 
Geib, Bader, Ed. Brauer, J. Hub, P. Hebel. A. Ko- 
pisch, L. Uhland, H. Rau, N. Lenau, M. v. Schenken
dorf u. s. w. Allein für die Wissenschaft ist nun ein
mal auf diese Weise nichts zu gewinnen, und man thut 
am besten, dergleichen poetische Sammlungen, wie 
A. Stöber’s Oberrheinisches Sagenbuch (Strasburg 1842. 
8.), J. Günther’s grosses poetisches Sagenbuch des deut
schen Volks (Jena 1844. 8.), Fr. Baader’s und L. Mo
ris’ Sagen der Pfalz aus dem Munde des Volks und 
deutscher Dichter (Stuttgart 1842), Fr. Baader’s Sa«*en  
des Neckarthais, der Bergstrasse und des Odcnwaldes 
aus dem Munde des Volks und der Dichter gesammelt 
(Mannheim 1843), Ed. Brauer’s Sagen und Geschichten 
der Stadt Baden und ihrer Umgebung, Henninger’sSa
gen und Geschichten von Nassau nur von dem Stand
punkte der Poesie aus zu beurtheilen, denn als treue 
Sagenquellen sie zu betrachten, dagegen spricht schon 
ihre Form, und wären sie es, so bliebe nichts als ge
reimte Prosa übrig und desto verwerflicher wäre dann 
diese Zwittergestalt von Sagenliteratur. Desto ver
dienstlicher sind aber die Auszüge aus Chroniken und 
Stadtgeschichten oder aus Originalmittheilungen, und 
Mone’s Sammlungen in dem leider eingegangenen An
zeiger zur Kunde deutscher Vorzeit. Lobenswert!! ist 
auch, dass bei jeder einzelnen Sage getreu die Quel
len, woher sie genommen, beigefügt wurden, und es 
wäre nur zu wünschen gewesen, dass Hr. Sch. sich 
auch zu Vergleichungen mit verwandten Sagen herbei
gelassen hätte. Dass dieses aber nöthig und thunlich 
gewesen wäre, ergibt sich schon daraus, dass er z. B. 
Bd. I, S. 135 aus dem Albgau, und Bd. II, S. 576 ganz 
dieselbe Sage von einem Reiter ohne Kopf, der früher 
ein betrügerischer Feldmesser gewesen, erzählt, ohne 
auf dieses doppelte Vorkommen einer und derselben 
Begebenheit hinzudeuten. Nun kommt aber dieselbe 
Sage auch anderwärts vor, denn auch bei Graudenz 
müssen solche betrügerische Feldmesser auf feurigen 
Rossen, eine glühende Messkette in der Hand, die Flu
ren umreiten (s. Tettau, Volkssagen Ostpreussens u. s. w. 
S. 221), und Reiter und Läufer ohne Kopf kommen oft 
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vor (s. Tettau a. a. O. S. 62. Temme, Volkssagen in 
Pommern, S. 282 f. Stahmann, Anhaltsche Volks
sagen, S. 141. Gräve, Volkssage der Lausitz, S. 197 f. 
u. s. w.), was bekannt ist. Weniger verbreitet aber 
durfte die Sage aus Raschau im obern Erzgebirge sein, 
vom sogenannten Bachreiter, einem Manne ohne Kopf, 
der auf einem Pferde ohne Kopf sitzend, im Dorf bache 
hin- und herreitet. Zwei Stunden von Raschau, in Krot
tendorf, wird aus dem Reiter ein langer dürrer Mann 
mit bis an den Hals zugeknöpftem Rocke mit grossen 
Knöpfen, aber ebenfalls ohne Kopf. Beide bringen dem, 
der sie gewahr wird, Unglück; verläuft sich jedoch der 
sie Erblickende noch an demselben Tage, so ist es damit 
abgethan, wo nicht, so steht ihm in nächster Zeit ein 
bedeutendes Unglück noch bevor. Zu Bd. II, S. 472 f., 
wo von einem Bergmännlein die Rede ist, bemerke ich, 
dass im ganzen obern Erzgebirge der Glaube noch vor
herrscht, dass manchen Bergleuten der Bergmönch in 
den Gruben erscheine als ein grosser Kerl, ganz wie 
ein Heuer gekleidet und aussehend, aber mit grossen 
rollenden, feurigen Augen von der Grösse der Käse
näpfe: der warne sie entweder vor gefährlichen Wet
tern und Wassern, oder zeige ihnen erzreiche Stellen 
an, allein unter neun Tagen dürfen sie sich Nieman
dem mittheilen, sonst sterben sie. Oft geschieht es 
aber auch, dass die Leute noch eher sterben, weil der 
schreckliche Anblick dieses Gespenstes ihnen in die 
Glieder geschlagen ist. So liesse sich die Zahl der 
Vergleichungen noch recht gut weiter ausdehnen, wäre 
hier der Ort dazu. Druck und Papier beider Bände 
sind gut, der Preis aber für beide Bände sehr mässig.

13. Die blaue Bibliothek aller Nationen, oder Teut- 
sche Volksmärchen. 1 — 6. Band. Nordhausen, 
Fürst. 1846. 8. 3 Thlr.

Der ungenannte Verf. beabsichtigt hier nach dem 
Muster der bekannten altern Blauen Bibliothek (Gotha 
1790) eine Sammlung der in Deutschland volksthümlich 
gewordenen Märchen zu geben und hat vorläufig 10 
Bände versprochen, von denen bereits 6 gedruckt vor
liegen. Da er sich über die Quellen, die er benutzt hat, 
«nd über die Auswahl, die er getroffen, in einer Ab
handlung des letzten Bandes aussprechen will, so ist 
über diesen Punkt hier gar kein Urtheil zu fallen. Dies 
ist nm so nothwendiger, als z. B. Bd. II, S. 144, Nr. 
XII, der Mann im Monde wörtlich mit Bechstein’s Mär
chenbuch S. 117 übereinstimmt, wozu ich gleich bemerkt 
haben will, dass Müllenhoff, Märchen aus Schlesien u.s.w., 
S. 359, mehre Varianten hierzu gegeben hat. Leider ist 
gleiches Plagiat Bd. IV, S. 152 f. Der Schmied von 
Jüterbogk aus Bechstein S. 44, Bd. II, S. 133. Die drei 
Gaben mit Bechstein a. a. O. S. 152 f., Bd. II, S. 137. 
Gevatter Tod mit Bechstein S. 88 f. u. s. w., und es 
lst billig, dass den Käufern des Buchs hierüber Auf- 
schluss ertheilt werde. Übrigens sind die andern Mär

chen nicht gerade schlecht erzählt und ausgewählt, 
weshalb sie sich zurKinderlectüre immer noch eignen; 
auch das Papier sollte besser sein.

14. Märchen-Schatz. Sammlung der schönsten Mär
chen aller Zeiten und Völker. Bearbeitet und her
ausgegeben von O. L. B. Wolff. Drei Bände. Leip
zig, O. Wigand. 1845—46. KJ. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hr. Wolff hat in dieser Sammlung etwas Ähnliches 
zu leisten beabsichtigt, was Hr. Kletke, wie wir in un
serer vorjährigen Übersicht sahen, in seinem Märchen
saal bewerkstelligen wollte. Nur ist Letzterer schon 
insoweit logischer verfahren, als er die Märchen eth
nographisch ordnete, während Ur. Wolff Alles unter
einander geworfen hat. Auch er verspricht eine Ein
leitung nebst ausführlichem Inhaltsverzeichniss und Quel
lenangabe im letzten Bande seiner Sammlung geben zu 
wollen; man kann also nicht mit ihm rechten, wie es 
kommt, dass die Rabbinischen Märchen, der Muhel 
(Thl. I, S. 20) und die gebrochenen Eide (1, S. 107), 
die neapolitanischen Märchen: Der Drache, Gagliuso 
und Das Ziegengesicht (I, S. 1. 28. 94), die schottlän
dischen Märchen: Gioja’s Sohn und Die verheirathete 
Meermaid (I, S. 90.122) wörtlich aus seiner Übersetzung 
von Keightley’s Mythologie der Feen und Elfen (Wei
mar 1828) Bd. II, S. 382. 368. 281. 299. 307; Bd. I, S. 
277. 280 abgedruckt sind. Hr. W. hat bedeutende Kennt
nisse in den neuern Sprachen, und es würde ihm daher 
auch nicht schwer gefallen sein, statt die Übersetzung 
der neapolitanischen Märchen anderswoher zu entlehnen, 
sie selbständig aus dem Pentamerone zu machen. Die 
Auswahl der Märchen ist übrigens gut getroffen, und be
sonders die von Richter übersetzten russischen Märchen 
allein schon werth, dass man sich diese ebenso hübsch 
gedruckte als elegant ausgestattete Märchensammlung 
anschaffe, da der Preis äusserst billig ist.

15. Die Märchen des Clemens Brentano. Zum Be
sten der Armen nach dem letzten Willen des Ver
fassers herausgegeben von G. Görres. Zwei Bände. 
Stuttgart, Cotta. 1846. Gr. 8. 5 Thlr. 12 Ngr.

Diese 15 Märchen, von denen übrigens die beiden 
letzten des zweiten Bandes vonKomanditchen und Schnür
lieschen nur Fragmente sind, wurden von dem berühm
ten Romantiker in seinem kräftigsten Mannesalter ab
gefasst und mögen wol bis zum Jahre 1811 zurückda- 
tiren, obwol er erst 1826 den Entschluss fasste, eine 
Anzahl christlicher, jüdischer und aller Stände Märchen, 
durch eine romantische Fabel zu einem Ganzen ver
bunden, herauszugeben (s. GörresEinl. Bd.I, S. XCV1II £)» 
Allein er führte seinen Plan nicht aus, sondern als in 
der frankfurter Iris ein Stück seines Märchens: „Das 
Myrtenfräulein” (1827) erschienen war, untersagte er 
seinem Freunde, dem gelehrten Dr. Böhmer, dem Be
wahrer des Manuscripts, ganz bestimmt jeden Versuch 
eines weitern Abdrucks desselben, und so erschien nur



100

ein einziges, das Märchen von Gockel und Hinkel (Bd. 
II, S. 103 f. in seiner ursprünglichen Gestalt) völlig 
verändert und erweitert mit Bildern, als: „Gockel, Hin
kel, Gackeleia. Märchen, wieder erzählt. Frankfurt 1838. 
8.4£, und trotz des ausserordentlichen Beifalls, dessen sich 
dieses Märchen erfreute, folgte kein zweites. Erst nach 
seinem Tode führte jetzt sein langjähriger Freund und 
Meinungsgenosse, G. Görres, die Absicht des edlen 
Verstorbenen, durch die Herausgabe der Urschrift ein 
Scherflein auf dem Altäre der Armen niederzulegen, 
aus, und wurde dabei von dem edlen Verleger dersel
ben, dem wohlthätigen Hrn. v. Cotta, aufs Bereitwil
ligste unterstützt. Obgleich nun aber der grösste Theil 
der Märchen bereits auf altern Mustern beruht (z. B. 
Bd. II, S. 235 f. das Märchen vom Rosenblättchen — 
Basile, Pentani. Jom. See. Tratt. VIII, la Schiavot- 
tella; S. 255 f. das Märchen von Baron v. Hüpfen
stich = Basile Jorn. Primma Tratt. V. Io Polece; S. 
293 f. das Märchen von Fanferlieschen Schönefüss
chen — Basile Jom. See. Tratt. VI. VOrza; S. 499 f. 
das Märchen von dem Dilldapp, oder Kinder und Tho
ren haben das Glück bei den Ohren = dem deutschen 
Volksmärchen: Tischchen, decke dich und: Prügel, aus 
dem Sack), so sind sie doch durch Brentano’s wunder
bare üppige Phantasie völlig zu Originalen geworden. 
Denn der Sammler des Wunderhorns war ein geborner 
Märchendichter, und wenn irgend Jemand, so verstand er

Kurze Anzeigen.
Theologie. —————— '

Diesseits und Jenseits. Eine Abhandlung über die 
Bedeutung des Todes von Georg Steinbeis, evangeli
schem Pfarrer zu Stethen. Zweite vermehrte Auflage. 
Heilbronn, Drechsler. 1847. Kl. 8. 6 Ngr.

Der Verf. hat seine in mancher Beziehung recht 
sinnigen und ansprechenden Betrachtungen Just. Ker
ner gewidmet und damit den Geist angedeutet, in wel
chem sie gehalten sind. Es ist der einer organischen 
Naturanschauung, die, von den christlichen Ideen ge
tragen und geleitet, es versucht, in das Geheimniss des 
Todes und des aus ihm sich entwickelnden Lebens ein
zudringen und die Zustände des letztem zu begreifen, 
zu ahnen oder auch, wo dafür keine sichern Haltpunkte 
mehr zu finden sind, die Gründe anzugeben, weshalb 
wir sie auf sich beruhen lassen mögen. Die Ungläubi
gen sollen dadurch für den Glauben an ein ewiges Leben 
und an die mit ihm verknüpfte Vergeltung gewonnen, 
die Gläubigen in ihm befestigt, gefördert und zum wei
tern Forschen angeregt werden. Namentlich möchte er 
Männer wie Kerner zu Aufschlüssen über das Wo? der 
jenseitigen Welt veranlassen. auf welche er verzichten 
zu müssen bekennt. Ausführlicher verbreitet er sich 
nach kurzer Einleitung in acht Capiteln über den tod- 
ten Leib als Träger menschlicher Persönlichkeit und 
Gegenstand zarter, rücksichtsvoller Achtung; über die 
Seele, als Kern von jenem, und den Geist, als Keim 
von dieser; über Himmel und Hölle, als selige und un
selige Zustände; über die vielerlei Seelen in ihnen; über 
Christus als.Erlöser von Sünde und Tod; über das Feg- 

es, den Ton der Volkspoesie zu treffen. Oft liegt sei
nen Schöpfungen eine tiefe Idee zu Grunde, »wie z. B. im 
Märchen vom Murmelthier (Bd. I, S. 357 f.), wo unter 
dem Murmelthier, das als verstossenes Stiefkind seinen 
Schmerz den Nachtigallen klagt und von Frau Loreley 
getröstet wird, die dem Gemüthe des Volkes entspros
sene Naturpoesie gemeint ist, der die neidische Kunst
poesie hier unter der zänkischen Murxa verkörpert, 
gegenübergestellt ist. Ähnliches enthält das Märchen 
von Schnürlieschen (Bd. II, S. 585 f.), welches mit 
dem Märchen von Liebseelchen (II, S. 1 f.) zusam
menhängt, indem darin die alte Demoiselle Cephise la 
Marquise de Pimperneile Schnürlieschen durch ihre 
Schnürbrust in den Sarg bringt. Mehre Märchen (z. B. 
Bd. II vom Komanditchen S. 529 f.) beziehen sich auf 
seine eigenen Schicksale, und überhaupt überlässt er 
sich in ihnen allen seinen Gefühlen freilich manchmal zu 
unüberlegt, dass er sich theils öfters wiederholt, theils 
auch durch erkünstelten Witz und Humor sogar unan
genehm die Illusion stört. Ausgezeichnet sind jedoch 
die eingewebten Lieder, wie z. B. Bd. I, S. 423 von den 
99 Schneidern, S. 130 von den deutschen Flussnym- 
phen u. s. w. Mit einem Worte, diese Märchen sind 
trotz ihrer Fehler wphre Perlen der Romantik: möch
ten sie überall als sölche anerkannt werden.

Dresden. Dr. Grüsse.

feuer, welches ihm als Büssung unbedingt verwerflich, 
aus dem Gesichtspunkte einer Reinigung eher zulässig 
erscheint; über das Geisterreich, wobei einzelne schöne 
Bemerkungen über das sogenannte Wiedersehen, aber 
auch wunderliche, phantastische Annahmen von Gei
stererscheinungen , und über Auferstehung und Welt
gericht. Allein wenn auf der einen Seite gar Manches, 
wie der Tod als Folge und Strafe der Sünde, in der 
Form einer völlig unvermittelten Voraussetzun«*  hinge- 
stcllt wird, so genügt auf der andern Seite auch die 
versuchte Vermittelung nicht immer. So besonders bei 
den zwei Vorstellungsweisen von den letzten Dingen, 
welche in der Schrift nebeneinander bestehen und theils 
ineinander verfliessen, theils gegenseitig sich ausschlies
sen. Hier ist weder die Exegese des Verf. scharf, 
noch seine Speculation tief genug, um die Sache zu 
einem nur einigermassen befriedigenden Ergebniss zu 
führen. Vollkommen befriedigend wird sie freilich nie
mals gelöst werden, und je klarer man sich darüber 
wird, desto eher wird man sich begnügen, die in jeder 
von ihnen liegende relative Wahrheit anzuerkennen. 
Auch reicht sie vollkommen aus, so lange „das Ver
gängliche nur als ein Glcichniss“ gilt und bis „das Un
zulängliche zum Ereigniss wird* 4. — Damit soll der Ab
handlung ihr Werth für den halb populären, halb wis
senschaftlichen Standpunkt, den ihr Verf. im Auge ge
habt zu haben scheint, nicht abgesprochen werden, um 
so weniger, wenn man bedenkt, welche Crudidäten dem 
Kreise, für welchen er schrieb, noch ganz neuerlich 
unter Andern von der Evangelischen Kirchenzeitung als 
der wahre Kern der christlichen Lehre vom ewigen 
Leben dargeboten sind.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ff*. Hand in Jena. Druck und Verlag von V. A. Brockhaus in Tjeipsüi^«
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Gelehrte Gesellschaften.

König!. belgische Akademie zu Brüssel. Classe 
dts Sciences. Ain 10. Juli v. J. Nachrichten von Hess über 
den Blüthenstand zu Stettin, von Bach über die periodischen 
Erscheinungen zu Namur. Nach den Beobachtungen von Schultz 
während der Jahre 1840—45 treten zu Berlin die barometri
schen Minima gegen 5 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags 
ein, »lie Maxima um 10^2 U. M. und 10 U. Ab. Das hygro- 
metrische Minimum fällt unveränderlich auf 3 U. M. und das 
Maximum auf 4 U. N. Auszug zweier Briefe von Colla, Di
rector des meteorologischen Observatorium zu Parma, enthal
tend.' den Bericht bezüglich der Beobachtung des Sternschnup
penfalls vom 17.— 18. und 22. — 23. Juni zu Parma, sowie 
einer Feuerkugel am 29. desselben Monats; ferner die Auf
zeichnung der magnetischen Perturbationen während der Mo
nate Januar bis mit Mai. Quetelet bemerkt, dass er mit Hülfe 
eines Instruments von Troughton und Stimms die magnetische 
Inclination für Brüssel = 68° 1', 9 gefunden habe und theilte 
zugleich eine Liste der verschiedenen Inclinationen vom Jahre 
1827 — 47 mit, nach welcher (im J. 1827 i => 68° 56', 5) die 
Inclination zu Brüssel während 20 Jahren um 54', 6 oder um 
ungefähr 3 ' jedes Jahr sich vermindert hat. Beobachtung und 
Beschreibung der am 13. Juni v. .1. gesehenen Nebensonnen 
von Maas in Namur. Die besondere Pracht des Phänomens 
hat Veranlassung zu einem umständlichen Berichte gegeben. 
Ferner ersuchte Maas die Akademie, ihm zu berichten, ob 
nicht in der Mitte des Mai, wo eine unzeitige Hitze sich zeigte, 
kurz vor Beginn derselben bedeutende magnetische Perturba
tionen beobachtet worden sind. (Die Bestätigung dieser Ver- 
muthung ist in einer beigegebenen Note enthalten.) Die Be
antwortung ist nach Versicherung von Maas zur Erklärung ge
wisser teilurischer' Phänomene nach seiner Theorie über Elek- 
tricität von Wichtigkeit. In Bezug auf diese Theorie fügte er' 
noch folgendes Resultat seiner Untersuchungen hinzu, nach 
welchem die Theorie der Elektricität unter eine allgemeine 
Wellentheorie des Äthers subsumirt werden dürfte: Conde ethe- 
ree perdant pur reflexion Cune ou l’autre de ses parties (la posi
tive ou la negative) devitnt electricite negative ou positive. Vor
gelesen wurde I) ein Bericht über die in der Nähe von Bonn 
vorgenommene Messung einer geodätischen Basis, eingesandt 
'ou Mey^r, correspondirendem Mitgliede. Es sind darin die Art 
und Weise der Aufzeichnung der gefundenen Data besprochen, ‘ 
<he Massregeln bei der täglichen Unterbrechung und Fort
setzung <ier Arbeit, ferner die Instrumente zur Messung der 
Längen (lediglich derselben, welche von Bessel bei der Grad
messung in Ostpreussen angewendet, und in dem Werke: „Oie 
Grundmessung iri Ostpreussen im J. 1838“ beschrieben sind), 
und der Winkel (ein vereinfachtes Heliotrop von Bertram). 
Zuletzt, ist der Wunsch ausgesprochen, dass auch in Belgien 
eine ähnliche Arbeit unternommen werden möchte, da Belgien 
das einzige Land in Europa sei, das keine Karte hat. 2) Fort
setzung der Untersuchungen über das Glühen verschiedener

Drähte in Flüssigkeiten von Maas, Professor in Namur. Zu
nächst dehnt Maas seine Versuche auf weitere Flüssigkeiten 
(salpetersaures Bleioxyd, salpetersaures Kali, schwefelsaures 
Natron, Chlornatrium), und Metalle (Gold, Silber, Kupfer, 
Maillechort [?], Eisen, Zink und ausserdem noch Kohle) aus, 
und gibt eine zweite Tabelle von Resultaten, woraus, sowie 
aus der Beobachtung von Nebenumständen und andern beglei
tenden Erscheinungen folgende Thatsachen hervorgehen: a) der 
negative Pol leuchtet zuerst, wenn die Batterie, bevor der 
Draht glühend geworden ist, sich selbst den Fortgang des 
Stroms verschliesst; 6) findet dagegen eine ausserhalb liegende 
Ursache der Unterbrechung statt, so leuchtet der positive Pol 
zuerst; c) die beiden Pole können zu gleicher Zeit leuchten; 
d) der positive Pol gibt eine unveränderliche Färbung (roth); 
e) die am negativen Pole entwickelte Wärme ist grösser, als 
die am positiven; f) die magnetischen, sowie die chemischen 
Wirkungen sind während der Dauer dieser Action «bedeutend 
vermindert, doch erstere in einem viel hohem Grade als letz
tere; g) verstärkt man das Glühen, so fällt die Magnetnadel 
sehr schnell und ohne grosse Schwingungen auf den Nullpunkt 
zurück. Diese Erscheinungen führen Maas zu verschiedenen 
Betrachtungen über den Zustand des Stromes und er glaubt 
denselben als einen oscillatorischen annehmen zu dürfen. Es 
folgt hierauf eine merkwürdige Vergleichung dieser Lichter- 
scheinungen und der sie begleitenden Umstände mit bekann
ten, am Nordlichte gemachten Beobachtungen. Die Gleich
förmigkeit der am positiven Pole der Batterie und der am 
Nordlichte beobachteten Phänomene ist in der That überra
schend, und dürfte beim Versuche einer nähern Erklärung die
ser grossartigen Naturerscheinung ein gewichtiges Moment wer
den. Desgleichen sucht Maas die Erscheinung des Wetter
leuchtens mit den obengenannten Beobachtungen (am negativen 
Pole) in Verbindung zu bringen; ja sogar einige Einwände 
gegen die athmosphärische Hypothese über den Ursprung der 
Meteore versucht er durch Anziehung derselben Beobachtun
gen zu entkräften. Im Zusammenhänge mit diesen Untersu
chungen stehen die darauf folgenden Betrachtungen über Elek
tricität. In diesen unternimmt Maas, auf die Molekularbewe
gungen eines einem Strome ausgesetzten Körpers näher ein
zugehen. Die gewöhnlichen Wirkungen der Elektricität (in 
Betreff des Magnetismus, der Zersetzung von Flüssigkeiten 
und der Wärmeerzeugung) betrachtet er als Resultate von In- 

' tegralactionen und sieht sich daher nach einzelnen, Molekular-- 
actionen verrathenden, Beobachtungen um. Durch Betrachtui\g 
dieser Versuche gelangt Maas zur Aufstellung einer Lndulations- 
theorie für die Elektricität, und gesteht somit dem Begriffe „elek
trischer Strom“ nicht mehr Bedeutung zu, als dem des „ Licht
strahls“. Nicht nur die von de la Rive und Wartman schon 
berührte Frage über die (vibratorische) Verbreitung der Elek
tricität glaubt er durch Annahme einer Wellenbewegung beant
worten zu können, sondern auch die Verbreitung des elektri
schen Stroms in der ganzen Masse eines Conductors, die Licht-, 
Wärme- und Inductionserscheinungen, die Möglichkeit einer
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freien Elektricität in einem geschlossenen Strome dürften ihre | 
Erklärung dadurch finden. Maas verhehlt sich freilich auch 
nicht, dass die Art und Weise, wie er die Polaritäten durch 
Reflexion der Wellen erklärt, einen gewichtigen Einwurf darin 
findet, dass ein und derselbe Körper bald bald —e wer
den kann, je nachdem der andere mit ihm in Verbindung 
zu bringende Körper beschaffen ist. Er entkräftet diesen Ein
wand sowol durch Beschränkung der Anwendung seiner Theo
rie zunächst nur auf schwache Ströme, als auch durch Hin
weisung auf andere theils analoge, theils dieselben ergänzende 
Erscheinungen. Zuletzt erwähnt Maas die von Faraday ge
fundenen Resultate, die den Einfluss des Galvanismus und 
Magnetismus auf das Licht deutlich darthun und stellt die 
Möglichkeit hin, dass man nach seiner Theorie « priori die 
gegenseitige Einwirkung des Lichts und des elektrischen Stroms, 
d. h. die Ablenkung der Polarisationsebene durch eine Zusam
mensetzung der Kräfte darlegen könnte. 3) Eine Rechtferti
gung seines früher angegriffenen Verfahrens, die Verfälschung 
des Roggenmehls durch Ölkuchenmehl zu entdecken, von Mar
tens. 4) Über den Werth des paläontologischen Charakters 
in der Geologie, Bemerkungen von Köninck als Erwiderung 
auf die unter demselben Titel von Dumont gegebene Eingabe. 
Köninck beschuldigt seinen Collegen, dass er als Theoretiker 
sich zur Aufstellung von Sätzen habe verleiten lassen, welche 
mit gewissen Thatsachen, die die Paläontologie darbiete, of
fenbar im Widerspruche stehen. Offenbar sind die Beschrän
kungen , welchen nach Dumont’s Ansicht paläontologische Merk
male und Erscheinungen hinsichtlich ihrer Anwendung zur Be
antwortung zoologischer Fragen unterworfen werden sollen, der 
Gegenstand der Gegenuntersuchung. So glaubt Köninck, es 
nicht zugeben zu dürfen, dass die nach paläontologischen Merk
malen erfolgten Bestimmungen nicht dieselbe Sicherheit darbie
ten, als die mineralogischen Kennzeichen entnommenen. Diese 
Meinung Dumont’s sucht er durch den Nachweis zu widerle
gen , dass auch die Mineralogie nach den gewichtigen Aussa
gen von Laurent gar viele Unsicherheiten in Betreff’ der Ana
lyse darbieten, und dass die Schwierigkeiten, welche die Pa
läontologie zeige, im Ganzen nicht grösser als die von der 
Mineralogie ausgehenden seien. Desgleichen wird die Behaup
tung Dumont’s angegriffen, dass der Werth des paläontologi
schen Merkmals in dem Maasse abnimmt, als es sich um Be
stimmung des relativen Alters von Schichten handelt, welche 
einander immer mehr genäherten Epochen angehören. Ferner 
soll der Satz, dass es keine charakteristischen Gattungen ei
ner Schichtung für die ganze Ausdehnung der Erdkugel gäbe, 
Dumont zu einer falschen Folgerung hinsichtlich der Bestim
mung des relativen Alters der Schichten verleitet haben. Nicht 
minder glaubt Köninck, dass die leichten Erhebungen der Erd- 
rinde von Dumont ohne allen reellen Grund als Ursachen des 
Irrthums bei der Bestimmung des relativen Alters benachbar
ter Schichten angesehen worden seien. Endlich versucht Kö
ninck, gestützt auf eine Ansicht von Elie de Beaumont, den 
nach seiner Meinung emzig erheblichen Einwurf Dumont’s ge
gen die unbedingte Anwendbarkeit paläontologischer Charaktere, 
der auf der langsamen, von den Polen nach dem Äquator 
sich hinziehenden Erkaltung der Erdrinde beruht, und nach 
welchem man die Lebensentwickelung für alle Punkte der 
Erde nicht als gleichzeitig annehmen darf, zu beseitigen. 
Ob diese Bestrebungen als gelungen anzusehen sind, darüber 
dürften sich verschiedene Meinungen und Urtheile
erheben.

Gesellschaft fürErdkunde inBerlin. Am 8. Jan. 
wurde durch Prof. Ritter vorgelegt ein aus Amerika eingegan
gener Prospectus zu einem herauszugebenden Werke: „The 
unknown countries of the East, their present state, productions 
and capabilities for commerce etc. By Aaron H. Palmer^ 
(New-York); ferner „Map of the Panja’b, Kashmir, iskardv. 
et Ladhak etc. By Baron Charles Hügel,“ und las einen 
diese Karte betreffenden Brief des Verfassers vor. Geh. Medi- 
cinalrath Link hielt einen Vortrag über die Insel Corsika. die 
er kürzlich besucht hat. Er besprach die natnrhistorischen Ver
hältnisse des Landes und die Verhältnisse seiner Bewohner. 
Von den vorhandenen Karten der Insel gab er eine Übersicht. 
Dr. Gosche las über die Ethnographie Kleinasiens. Prof. Ritter 
legte zur Ansicht den neuesten Plan von Jerusalem vor, wel
chen Gadow aus Pommern während seines neunmonatlichen Auf
enthalts daselbst aufgenommen hat. Derselbe soll mit einem 
erläuternden Texte nächstens herausgegeben werden und Ritter 
theilte mehre bereits gefällte schriftliche Urtheile von Sach
kennern mit.

Asiatische Gesellschaft in London. Am 4. Dee. 
v. J. las der Secretär ein Schreiben des Dr. Hincks über die 
keilförmigen Inschriften von Van in Armenien, welche Prof. 
Schulz copirt hatte und die in dem Journal asiatique vom Jahre 
1840 bekannt gemacht worden sind. Verlesen wurde ein Schrei
ben von Herring, der früher eine Probe der Rinde des Odassi- 
baumes eingeschickt hatte, der in Assam wächst, wo die Ein
geborenen ihn zum Einfangen der wilden Elefanten brauchen. 
Herring konnte auf geschehene Anfrage über den Baum nicht 
mehr sagen, als dass derselbe dem Lerchenbaum ähnlich sei 
und in grosser Menge wachse; zugleich aber sprach er sich 
über die grosse Fruchtbarkeit Assams aus und dass es dort 
mehre Erzeugnisse gebe, die zu Handelsgegenständen dienen 
könnten, z. B. Salmiak, Harze, Salpeter, Steinöl, Töpfer
und Pfeifenthon, Kao-lin. Auch glaubt man, dass in den 
Hügeln Silber gefunden werde, weshalb die Eingeborenen die 
Europäer nicht zu jenen Gegenden zulassen. Auch erwähnte 
Herring mehre stark narkotische Gifte, die, vorsichtig behan
delt, als Arzneimittel zu brauchen sein dürften. Belobt wurden 
die Hügelbewohner in Anerkennung grösserer sittlicher und 
körperlicher Bildung im Vergleich mit den sklavischen und sitt
lich schlechten Bewohnern des Thals.

DeutscherVerein für Heil Wissenschaft inBerlin. 
In der Novembersitzung v. J. hielt Dr. H. W. Berend einen Vor
trag über die von ihm ausgeführten Amputationen grösserer 
Gliedmassen, nämlich des Oberschenkels und Unterschenkels. 
Der Vorsitzende Dr. Sinogowitz sprach über die damals herr
schende besonders zu Stickhusten und Lungenentzündung klei
ner Kinder disponirende Krankheitsconstitution. Am 8. Dec. 
v. J. sprach der Vorsitzende Dr. Sinogowitz über das Chloro
form , theilte die darüber in Zeitschriften bisher bekannt ge
wordenen wichtigen Ergebnisse mit und schloss seinen Vortrag 
mit einer Vergleichung der Wirkungen der Inhalationen des 
Äthers und des Chloroforms. Dr. H. W. Berend zeigte einen 
neu construirten orthopädischen Apparat vor, vermittels dessen 
eine an Verkrümmung beider Ellenbogen und Kniegelenke, so
wie an Lähmung beider Hände leidende Kranke wieder gehen 
lernte. Die zu diesem Zwecke gleichzeitig dienenden Krücken 
wurden durch einen eigenthümlichen Mechanismus von dem 

’ Oberarm in Bewegung gesetzt.
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Literarische u. a. Nachrichten.
Aus Berlin wird mitgetheilt, Professor Franz habe in Paris 

eine für die Geschichte der griechischen Tragödie und für die 
Anordnung der Stücke des Äschylus nicht unwichtige Ent
deckung gemacht, indem er bei einem Scholiasten eine Di- 
daskalie gefunden habe, aus der hervorgeht, dass die Trilogien 
desÄschylus anders geordnet waren, als man bisher vermuthet 
oder angenommen hat.

dem „Regulativ für die Gelehrtenschulen im Königreiche 
Sachsen“ (6. Jahrg., S. 459) war die spätere Vorlegung 
eines Plans für den mathematischen und naturhistorischen Unter
richt in Aussicht gestellt. Jetzt ist unter Autorität des Cultus- 
ministerium erschienen: „Lehrplan für den mathematischen Unter
richt in den Gelehrtenschulen des Königreichs Sachsen“ und 
„Lehrplan für den naturwissenschaftlichen Unterricht u. s. w.“ 
Damit soll den Lehrern nicht eine Beschränkung in Hinsicht 
der Wahl und Anordnung der Methode auferlegt, sondern nur 
der Umfang bestimmt werden, in welchem Naturwissenschaften 
und Mathematik sich mit den alten und neuern Sprachen im 
Unterricht verbinden sollen. Der der Mathematik zugehörige 
Lehrkreis befasst die niedere Mathematik, die Lehre von den 
Brüchen, Proportionen, der Buchstabenrechnung, Algebra, die 
Lehre von den Potenzen, Logarithmen, arithmetischen und 
geometrischen Reihen, die niedere Analysis, die Gleichungen 
<les ersten und zweiten Grades mit einer oder mehren Unbe
kannten; in der Geometrie die ebene Geometrie, Stereometrie, 
Goniometrie, ebene (wenn möglich sphärische) Trigonometrie 
und analytische Geometrie der Geraden und der Kegelschnitt
linien. Der Stoff ist für beide Wissenschaften in acht Ab
schnitte vertheilt , sodass deren Behandlung acht Semester in 
zwei Stunden wöchentlich erfordert. So werden in jeder Klasse 
von Quarta an wöchentlich vier Stunden der Mathematik ge
widmet. Indem das Klassenziel in drei Semestern erreichbar 
ist, bleiben zwei Semester den vorgezeichneten Abschnitten und 
ein Semester der Wiederholung der zwei vorhergehenden Ab
schnitte bestimmt. So kann der Schüler, in welchem Semester 
er auch in eine höhere Klasse eintrete, seine Studien unbe
hindert fortsetzen und das vorgesteckte Ziel erreichen. Ein 
dem Regulativ beigefügter Anhang enthält Bemerkungen über 
die Methode des mathematischen Unterrichts, in welchen der 
Zweck richtig in Gymnastik des Geistes und Auffassung der 
Wahrheiten der Elementarmathematik, zum Behuf der Anwen
dung, gesetzt wird. Nach dem naturwissenschaftlichen Lehr
plan sind die Zöglinge „durch einen zwar elementaren, aber 
gründlichen Unterricht in den Inhalt und Geist der Natur
wissenschaften einzuführen“. Der Stoff ist also vertheilt, dass 
Zoologie im Winter, Botanik im Sommei1 in Sexta und Quinta, 
Mineralogie und die Darstellung der Lagerung der Gebirgs- 
arten und der Umwälzungen in Quarta , Astronomie und ma
thematische und physische Geographie in Tertia, die Natur- j 
lehre, und zwar (pe mechanische Naturlehre, die Hauptbegriffe 
der Chemie, die Lehre von den Imponderabilien in Secunda 
und Prima gelehrt werden. Dazu sind für jede Klasse zwei 
Stunden wöchentlich bestimmt. Die angedeutete Methode gibt 
Anweisung, in dem beschreibenden Theil den Schüler zu eigener 
Auffindung der Merkmale anzuregen und ihm Gelegenheit zu ge- 

en, «len vei gleichenden Maasstab an die Erscheinungen der Natur

zu legen. Der Vortrag der Naturlehre soll von der besondern 
Beobachtung ausgehend zu der Allgemeinheit des Gesetzes vor
schreiten, um dadurch den Blick auf das Gebäude der Wissen
schaft zu richten, ohne sich in tändelnde Spielerei zu verlieren. 
Dem ganzen Plane liegt eine besonnene und wissenschaftliche 
Ansicht zum Grunde und indem durch ihn den lautgewor
denen Anforderungen der Zeit ein Gniige gethan wird, ist da
bei doch das Princip festgehalten, nach welchem die Bildung 
auf Gymnasien immer auf die Wissenschaft als solche bezogen 
werden soll. 1

Die Phil o s o p h i sche G e s e 11 s ch af t in Berlin hat am 
9. Jan. ihre erste diesjährige Zusammenkunft gehalten. Itn J. 
1843 auf Veranlassung des Grafen Geszkowski zusammengetreten 
zur Förderung der Hegel’schen Philosophie wählte sie zu ihrem 
Präsidenten den verstorbenen Prof. Marheineke. Prof. Gabler 
und Geh. Oberjustizrath Göschel waren Vicepräsidenten. Nach 
Marheineke’s Tode trat eine Spaltung ein und ein Theil der 
Gesellschaft schied aus. Unter dem Vorsitz des Prof. Gabler 
schloss sich die Gesellschaft für ihre Publicationen an Noack’s 
philosophische Jahrbücher an. Die neue Wahl zum Vorsitzenden 
hat jetzt Prof. Gabler aus Rücksicht auf seine Gesundheit ab
gelehnt, daher ihm die Ehrenpräsidentschaft vorzubehalten be
schlossen wuide. Zum Vorsitzenden wurde Stadtschulrath Schulze, 
zu dessen Stellvertreter Geh. Oberfinanzrath v. Viebahn erwählt. 
Ein Vorschlag durch fortlaufende Zeitungsberichte über die wich
tigsten Fragen jeder Sitzung mit der Öffentlichkeit in ein 
näheres Vcrhältniss zu treten, fand in der Sitzung bedeuten
den Widerspruch.

Dein in England neu belebten Studium der angelsäch
sischen Literatur verdankt man ein eben zu London bei Smith 
erschienenes Werk: „The Anglo-saxon Version of the life of 
St. Guthlarf aus einer Handschrift des Britischen Museum 
herausgegeben von C. W. Soodwin. Der Heilige war in Crow- 
land oder Croyland zu Ende des 7. Jahrh. geboren, und sein 
Leben von einem seiner Zeitgenossen Felix in lateinischer 
Sprache geschrieben worden. Die angelsächsische Übersetzung 
mag zu Ende des 10. oder zu Anfang des 11. Jahrh. ge
fertigt sein.

An die reichen Sammlungen der Archive in Paris schliesst 
sich eine höchst schätzbare Siegelsammlung an: Musee sigillo- 
graphique des archives du royaume. Sie zählt 12,000 Sie
gel. Vorsteher ist Letronne. Mit demselben verbunden sind 
für eine neue Anordnung Natalis de Mailly und Lallemand 
beschäftigt. Von den Siegeln werden Abgüsse gefertigt, welche 
zu gegenseitigem Austausch dienen und der für die Geschichte 
so wichtigen Siegelkunde ein reiches Material darbieten.

Aus einer Handschrift der leipziger Universitätsbibliothek 
hat Prof. Westermann in dem jetzt von den Professoren Klotz 
und Dietsch herausgegebenen „Archiv für Philologie und Päda
gogik“, Bd. XIII, Heft 4 , S. 515—-532, 22 Briefe „clarorum 
virorum ad Jo. Meurnum,“ zum ersten Male durch den Druck 
mitgetheilt. Unter den Correspondenten finden sich Bongarsius, 
Th. Canterus, Elmenhorst, J. Ph. Pareus, C. Rittershusius u. A. 
Äusser manchen schätzbaren Bemerkungen zu Classikern finden 
sich hier auch recht artige Züge zur Charakteristik der Zeit, 
welche dieser Briefwechsel fällt, weshalb hier auf ihn aufmerk
sam gemacht werden sollte.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Brockenu« in t«eipEig;.
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I ii t efi I i & e n % b 1 a 11.
(Der Raum einer '/eile wird mit 1’/2 Ngr. berechnet.)

® nc j kltrp atrie 
ber gßiffenföaften unb fünfte F

in alp^abetifc^er golge von genannten ©^riftfteUern bearbeitet unb ^erauögegeben von 
®4 unb @4

Hlit Äupfern unb harten.
®et ^ränumeration^preid beträgt für {eben S^eil in bcr Ausgabe auf ©rutfpapier 3 3^(r. 25 9?gr., auf SMinpapter 5 ^tr.

Grübern ©ubfcribcnten auf bie $CUgenteine ©ncpf lepäbie, welken eine Aetlje m Steilen fehlt, fowie Solchen, bie 
ald Abonnenten neu eintreten wollen, werben bie ben Ankauf erleidfternbften SSebingungen jugeft^crt.

3m Sa^re 1847 ftnb neu erfchienen:
®rf?e Section (A—G). ^»eraußgegeben von 3« ©♦ ©ruber. 45fter unb hifter Sheil.
Zweite ®ection (H—N). £craußgegeben von A. ©. Hoffmann. 2hfter Sheil.
{Dritte Sektion (O—Z). ^eraußgegeben von 9R. @. 9Reier. 23fter Sheil.

©er reiche Sntjalt biefer vier Steile umfaßt unter Anberm auch folgenbe ArtiM:
®tfte StectiOtt i Fläche von Sohncke; Flandern von Stramberg; Florentinus unb Fornyrdalag von Wachter; Florenz von Schreiner; 

Florus unb Fortuna von Baehr; Flötzgebirge von Germar; Fluor von Döbereiner; Flut unb Ebbe von Kämtz; Fötus von Theile' Forbin 
Von Hegmann; Formeln von Arnoldi; Forst unb Forstgeschichte von Pfeil; Forster (Georg) von Gruber; Fortunatus Von '/jacher.

^Weite Sectipn: Italienische Literatur unb Italienische Sprache von Blanc; Italienische Malerschulen von Passavant • Italienische 
Münzen unb Jubelmünzen von Pässler; Italienische Musik von Fink; Italische Jahreseintheilung von Kruse; Iturbide von Röse; Juba I. unb II. 
von Spiro; Judas von Gelpke unb Reuss.

Stifte Sfectwn: Philipp (Äurfürften, «per^oge, dürften, Girafe unb 33ifd)öfe) von Jaeck, Pässler, Rommel, Röse, Stramberg unb 
Wachter; Philippi (Schlacht von) unb Philoktetes von Eckermann; Philippinen von Obst; Philippos (Äonigc von SRacebonicn) Von Flathe; 
Philister von Arnold; Philologie Von flaase; Philon von Daehne.

im So™«« l8«.

Sei SCnton in <§»aUe i|t foeben erfcfjienen unb in allen 93ud)banb= 
lungen ju haben:

(Hocker. Sl. eiaeriub8i et specäeriaBii
milieral Ilim • secundum ordines naturales digestorum 
Synopsis. 8mai. Cart. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

^Ollftünbig ift fegt crfdjienen unb burch alle 23ud)hanblungen ju 
erhalten:

SReueffe$ unb vollftänbigfted

m ©rfläruug aller auö fremben sprachen entlehnten 
Wörter unb Augbrü^e, welche in ben fünften unb 
Sßiffenfchaftcn, int ^anbel unb Serfehr vorfommen, nehft 
einem Anhänge von ©igennameu/ mit SSejetcbnung bet

' Ansprache bearbeitet von
J. ty. Ädltsrljmibt.

Zweite Auflage. Sr. sT 2 Sj)lr. 4 SRgr.
(SCuch in s heften a 8 ^gr. 5« Wehen.) 

dauerhaft m &inn>anb gebunben 2 Shlr. 15 9?gr.

Äaltf<hmibt’§ grembwort«^ iß un'cr allen berartigen Sßerfen 
nicht nur baß Vvllfränbtgfte, fonbern in Siüctficht auf biefen 58orjug unb 
bie jivecEmä^ige tppographifche Audftattung zugleich baß Bittigffe.

Äeipjtg, im Sanuar 1848.
4F. 51. ^raclifjauö.

SmSSerlage von SC» SBrocfljattö in Pcipjig ift neu erfchienen unb 
burch alle ®ud)hanblungcn ju begießen:

Talvj, um tmn
S5on ben etilen 9äeberlaffungen 

bafelbft im Sahre 1607 big jur Einführung ber$ro= 
vinjialverfaffung von SKaffachufettg im Sahre 1692. 
9?ad) ben Quellen bearbeitet. ft einer ^arte öon sj^eu= 
Englanb im Sahre 1674« ®r. 8. ®eh« 3 Shlr. 159tgr.

Sn bemfelben Scrlage erfchien früher von ber 93erfa|fcrin: 
58erfudh einer ßefc^idhili^en ^araBterifiiB ^er 

SBolfölteber germnnifc^er Stationen. SRit einet 
Überftdjt ber Sieber aufereuropdifcber «Rationen. @v. 8. isjo 
3 $htr- «0 Agr.

©ie Uncd^tl)cit ^er lieber ©fftan’ö unb beß SOiac- 
pherfon’fdjen ©fgan’§ in^befonbete. ®r. 8. 1840. 20 «Rgr.

SJebersetsungimm^
23on bcm im Sahre 1847 in Schweben erfchienenen giomane;

Aurora Königsmark
och

h e n n e s s l ä «• t o Af
W. V. Walmblaa.

iß hei mir eine beutle Ueberfehung unter ber treffe.
•««pgtg, im Sanuar 1848.
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NEUE JENAISCHE

A LL<« EH EIVE UTERATUR-ZEITUW.

Theologie.
Dr. Philipp Marheineke’s System der theologischen 

Moral. Herausgegeben von Steph. Matthies und W. 
Vatke. Berlin, Duncker & Humblot. 1847. Gr. 8. 
3 Thlr.

Wenn Vorlesungen verdienstvoller Männer nach ihrem 
Tode herausgegeben werden, so pflegt einem solchen 
Unternehmen nicht" blos das wissenschaftliche Interesse, 
sondern auch das persönliche der Dankbarkeit und 
Pietät entgegenzukommen. Anhängliche Schüler und 
Freunde des Hingeschiedenen nehmen die hinterlasse
nen Vorträge gern zur Hand und vergegenwärtigen 
sich das geistig verklärte Bild eines hervorragenden 
Lehrers. Sie sind ein sprechendes Denkmal der ern
sten Arbeit seines Geistes für die Wissenschaft und 
seiner persönlichen lebensvollen Wirksamkeit für die 
strebende Jugend. In solchem Maasse muss das Inter
esse bei der Herausgabe der theologischen Vorlesungen 
Marheineke’s hervortreten. In ihm war in seltener 
Weise das christlich-kirchliche Lebenselement mit dem 
reinen wissenschaftlichen Leben und Streben geeinigt; 
und die gediegene, ernste, charaktervolle Persönlich
keit des Mannes aus einem Stück und Guss, war der 
plastische Ausdruck seines kirchlich-speculativen Gei
stes-Lebens. Dieses war zugleich das Pathos seiner 
Gesinnung und That. Die Vorträge über die theolo
gische Moral, welche in diesem ersten Bande der her
auszugebenden theologischen Vorlesungen erscheinen, 
führen uns in besonders anziehender Weise die Eigen- 
thümlichkeit der wissenschaftlichen und akademischen 
Wirksamkeit des Verewigten vor die Seele. Sie sind 
aus der innersten speculativ-ethischen Selbstgewissheit 
hervorgegangen und folgen in ihrer bis ins Detail streng 
gegliederten Darstellung des gewichtigen Inhaltes der 
rhythmischen Bewegung des sachlichen Begriffes. Über 
das Ganze ist der lebenswarme Ton der zu Vorlesun
gen bestimmten Entwickelung der Wissenschaft ausge
gossen. — Was das Verfahren der Herausgeber bei die
sem vvissenschaftlichen Nachlass Marheineke’s betrifft, 

m so war dasselbe im Verhältniss zu ähnlichen Redactio
nen nachgelassener Papiere sehr erleichtert durch die 
Art und Weise, wie Marheineke bei seinen Vorträgen 
zu verfahren pflegte. Er hielt nämlich im strengsten 
Sinne des Wortes Vorlesungen, keine frei gesproche
nen Vorträge. Die einzelnen Manuscripte sind daher 
im Ganzen mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet, nament

lich die über theologische Moral und Dogmatik bis in 
die neuesten Phasen ihrer wissenschaftlichen Ausbil
dung hinein. Die Moral, deren Ausarbeitung sich Mar
heineke in einer langen Reihe von Jahren bis kurz vor 
seinem Tode mit besonderer Vorliebe angelegen sein 
liess, ist von ihm selbst so gut, wie druckfertig ge
macht worden. Die Herausgeber sind daher im Stande 
gewesen, das Werk nach Inhalt und Form ohne fremde 
Zuthat dem Publicum zu übergeben, und haben dies mit 
gewissenhafter Treue gethan, auch in solchen Fällen, 
wo Inhalt oder Form ihren eigenen Ansichten weniger 
entsprach und die Versuchung zu einigen Änderungen 
nahe lag. Vorr. S. VII. — Demnach erhalten wir in 
dem vorliegenden Bande in besonderer Weise ein opus 
posthumum des verehrten Mannes. — In der Einleitung 
wird die Entstehung der theologischen Moral 1) auf 
dem Boden der Kunst, 2) der Religion (ausführlicher 
werden hier die Hauptformen der biblisch-christlichen 
Moral in der christlichen Kirche, als Moral des Ge
fühls, des Gemüthes, des Verstandes abgehandelt, S. 26 
—47), 3) auf dem Boden der Wissenschaft dargelegt. 
Der zweite und dritte Abschnitt behandeln die Auf
gabe, das Princip und die Eintheilung der theologischen 
Moral. Der erste Theil des Systems entwickelt in drei 
Abschnitten die Gesetzeslehre9 1) das Gesetz als die 
Nothwendigkeit, 2) das Gesetz als die Freiheit, 3) das 
Gesetz als das Gewissen. Hiermit geht die Moral an 
die subjective Seite hinüber, welcher gegenüber die 
Lehre vom Gesetz die objective war. Das göttliche Ge
setz wird nicht betrachtet, wie es an sich Wille, son
dern, wie es für den Willen ist. Die Richtung des 
Willens auf das Gesetz ist die Tugend; an dieser sub- 
jectiven Seite ist sie Streben nach dem Vollbringen 
des Gesetzes. Erst in der Pflicht ist der tugendhafte 
Wille mit dem Gesetze vereinigt. So theilt sich der 
zweite Theil, die Tugendlehre, in die drei Abschnitte: 
vom Tugendbegriff, 2) von der Tugendnegation, Untu
gend, 3) von der Tugendpflicht. So geht der zweite 
in den dritten über, dessen Inhalt die bis ins Einzelne 
hinein ausführlich (S. 439 — 633) und gediegen ent
wickelte Pflichtenlehre ausmacht. M. theilt ihn in drei 
Abschnitte: die Pflicht, in Bezug auf den Leib und 
das leibliche Leben; 2) in Bezug auf die menschliche 
Seele; 3) in Bezug auf den Geist. Der dritte Abschnitt 
gliedert sich wiederum in die Darstellung des subjecti- 
ven Geistes (Pflicht der Wahrhaftigkeit, des sittlichen 
Selbstbewusstseins, Pflicht der Liebe), 2) des objecti- 
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ven Geistes (die Familie, der Staat, die Kirche), 3) des 
absoluten Geistes (die christliche Gemeinschaft, der 
christliche Cultus, die christliche Reformation). Die 
dreitheilige Gliederung in den Hauptabschnitten wird 
bis in die detaillirte Entwickelung der Sphären des 
sittlichen Geistes in ihren einzelnen Momenten festge
halten. Eine aus echter sittlich-religiöser und philoso
phischer Geistestiefe geschöpfte Entwickelung lässt in 
einer durch seltene Klarheit und Schärfe ausgezeich
neten Darstellung ein architektonisch streng ausgeführ- 
tes Ganze der christlich-kirchlichen Sittlichkeit vor un
sern Augen entstehen. Die ernste, wahrhaft männliche 
Behandlung dringt mit sicherer Entschiedenheit und gei
stesfrischem an den Bewegungen der Gegenwart sich 
betheiligen dem Interesse in die Verzweigung der ver
schiedenen Sphären des geistig-sittlichen Lebens der 
Gesellschaft in Familie, Staat, Kirche, Wissenschaft 
und Kunst ein. Insbesondere im letzten Theile des 
Systems finden sich zahlreiche Hin Weisungen, Winke 
und Urtheile, welche die Gährungen unserer Zeit, ihre 
sich durchkreuzenden entgegengesetzten Richtungen, 
Tendenzen, Associationen auf den verschiedenen Ge
bieten des Lebens betreffen. — Andererseits muss aber 
eine gegenwärtig erscheinende theologische Moral das 
wissenschaftliche Urtheil auch nothwendig zu der Frage 
bestimmen, was durch sie in Bezug auf die Lösung der 
ihr eigenthümlichen Aufgabe geschehen ist. In der 
Zeit, als ein neues Leben in der Theologie begann, 
blieb die Bearbeitung der theologischen Sittenlehre ge
gen die Leistungen auf dem dogmatischen Gebiete ent
schieden zurück. In dem letzten Decennium dagegen 
fehlt es, abgesehen von der kritischen Bearbeitung der 
Dogmatik durch Strauss, an hervorragenden umfassen
den Arbeiten auf dem dogmatischen Gebiete aus Grün
den, die dem Sachkundigen auf der Hand liegen. Da
gegen haben wir seit einigen Jahren für die Entwicke
lung der Wissenschaft der theologischen Ethik, durch 
die Herausgabe der Vorträge Daub’s und Schleier- 
macher’s über diese Disciplin, durch Vatke’s gehalt
volle Schrift über die menschliche Freiheit, und neuer
dings durch das an fruchtbaren Gedanken so reiche 
Werk Rothe’s und manche andere wichtige Arbeiten 
auf dem Gebiete der philosophischen Ethik sehr bedeu
tende und beachtenswerthe Beiträge erhalten. Dessen
ungeachtet ist es bis jetzt noch keineswegs auch nur 
dahin gekommen, dass man sich über die eigenthüm- 
liche Aufgabe der theologischen Ethik, die ihrem Be
griff entsprechende Behandlungsweise, ihr Princip und 
ihre Gliederung, ihre Abgrenzung gegen die philoso
phische Ethik und die Dogmatik eine solche Rechen
schaft geben kann, wie es insbesondere die systemati
schen Gebiete der Theologie verlangen. Es hängt dies 
natürlich mit der Krisis, in welcher gegenwärtig die 
Theologie begriffen ist, mit dem Process ihrer Ausein
andersetzung mit der Philosophie zusammen. Es gibt 

ja wirklich noch Richtungen und Tendenzen in der 
Theologie unserer Ze t, welche meinen, die Vernunft 
lästern zu müssen zur Verherrlichung des Glaubens; 
es gibt andere, welche der grossen Menge den so leicht 
einleuchtenden Gedanken überaus plausibel zu machen 
wissen, die Philosophie sei bei der Behandlung der 
Theologie keineswegs von der Hand zu weisen, nur 
müsse man sie von dem sogenannten „höhern Stand
punkte der Offenbarung, des Glaubens, des frommen 
GemüthesCf gehörig im Zaume halten, damit sie auch 
„dem Glauben und seinen Anforderungen, der Kirche, 
dem praktischen Leben, der Theologie^ und wie sub- 
jective willkürliche Voraussetzungen sonst mit dem 
Scheine wirklicher und absoluter Berechtigung sich breit 
zu machen pflegen, — ja entspreche und nützlich sei. 
Kurz, es ist bei so Vielen, sei es in thesi, oder in der 
Praxis, die Ansicht herrschend, die Philosophie sei die 
Magd des Glaubens und der Theologie; die Theologie 
dürfe nur eine modernisirte Scholastik sein. Von der 
andern Seite ist nicht zu leugnen, dass Übergriffe von 
Seiten der Philosophie und Speculation in das Gebiet 
der Theologie vorgekommen sind, welche die gerechten 
Ansprüche der Theologie als positiver geschichtlicher 
Wissenschaft beeinträchtigten, und wiederum zugleich 
die Philosophie in Theosophie und vages Construiren 
verwandelten. Selbst einem so ernsten, scharfen, stets 
mit der Idee ringenden Denker, wie es Richard Rothe 
ist, gelingt es nicht, mit dem Verhältniss der theolo
gischen Ethik zur philosophischen, mit ihrer Stellung 
zur Dogmatik zurecht zu kommen. Das eigenthiimliche 
Wesen der theologischen Speculation im Unterschiede 
von der philosophischen, der Unterschied der theolo- 
logischen Ethik von der philosophischen wird aufs 
Stärkste betont; dessenungeachtet ist die Ethik in ihrer 
ganzen Ausführung, in welcher sie an die philosophi
sche Ethik Schleiermacher’s sich anlehnt, dem über
wiegenden Theile des Inhaltes nach philosophisch. Da
bei wird zugleich das Ganze von einer Masse dogma
tischen Stoffes durchzogen, welcher mit dem ethischen 
Gehalt sich nicht wirklich durchdringt, sondern in zum 
Theil seltsamer Weise construirt wird. Bei weitem am 
sichersten und wichtigsten hat Schleiermacher in den 
Vorlesungen über die christliche Sittenlehre die Grenz
scheide zwischen der philosophischen und theologi
schen Ethik eingehalten; so viel sich sonst auch gegen 
die Art, wie von ihm die Aufgabe gefasst und gelöst 
wird, erinnern lassen mag. Da muss es uns nun inter
essant sein, zu sehen, wie M. in dieser Beziehung ver
fahrt, und welche Stellung sein hinterlassenes Werk 
bei dem Ausbau des Gebietes der theologischen Ethik 
einnimmt. Es wird zunächst die wissenschaftliche Form 
der christlichen Sittenlehre von dieser selbst in der 
praktischen und populären Gestalt, welche sie im Ur
christenthum, in der heil. Schrift und in dem Religions
unterricht, in der Predigt hat, unterschieden. „Die Christ-
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liehe Sittenlehre ist ein an.sich und durch und durch 
Vernünftiges. Sie in dieser ihrer Vernünftigkeit und 
Wahrheit zu erkennen, ist die Aufgabe der Wissen
schaft. Dazu ist nothwendig, dass, wie der mensch
liche Geist an ihr einen vernünftigen Gegenstand hat 
und sie in sich, im Geiste, erkennt, so auch er sich in 
ihr wiederfinde und erkenne, d. h. sie begreife. Diese 
Bewegung ist eine ganz speculative und kann nur ge
lingen, indem die theologische Moral sich in die Ein
heit setzt mit der Philosophie, d. h. dieses an sich 
seiende Verhältniss auch für sie und mit Bewusstsein 
vorhanden sei. Denn sei es, dass die philosophische 
Ethik allein die sittliche Wahrheit in dem reinen Ele
ment der Idee, die theologische Moral die christliche, 
bestimmte sittliche Wahrheit zum Gegenstände habe, 
so bleibt doch das Gemeinsame beider, dass sie das 
Vernünftige ihres Gegenstandes zu erkennen haben. 
Das, Vernünftige eben ist das Logische; ohne concrete 
Logik ist in keirier Wissenschaft etwas Vernünftiges 
auszurichten. Ist es gewiss, dass die wesentliche Form 
alles Erkennens der sittlichen Wahrheit der concrete 
Begriff sei, so hat auch die theologische Moral zur 
Philosophie, nicht blos, wie sie die praktische oder 
auch die Psychologie, Anthropologie, sondern zunächst, 
wie sie Logik ist, ein inneres, w esentliches Verhältniss“ 
(S. 59). Nachdem auf das Verhältniss der christlichen 
Ethik zu der philosophischen, wie es von Schleier
macher (Christl. Sittenl., Beil. S. 164) bestimmt wird, 
Bezug genommen ist, wird fortgefahren S. 60: „Von 
dieser Negation des Widerspruches ist nur noch zur 
Position der Identität fortzugehen, zu dem concreten 
Begriffe der ebenso vernünftigen, als christlich-sittlichen 
Wahrheit.“ — Wenn hierin nun die Einheit in der Form 
der theologischen und philosophischen Ethik ausge
sprochen wird, so soll doch die erstere von der letz- 
tern sich unterscheiden; denn als christliche theologi
sche Wissenschaft kann sie nicht so, wie die philoso
phische Ethik, ihren Gegenstand nur haben an der 
sittlichen Idee überhaupt; indem diese ebenfalls der 
Wissenschaft gegeben ist als Object der Wahrheit, 
welches sie zu erkennen hat, und Gegenstaml der 
christlichen Philosophie ist, hat diese allerdings den 
Einfluss der christlich bestimmten sittlichen Idee viel
fältig erfahren, und ist eine andere in der christlichen, 
als in der anflken Welt. — „Die theologische Moral, 
wollte sie sich als eine reine Vernunftmoral vollbrin
gen, so würde sie nicht nur allen Unterschied ihrer 
selbst von der philosophischen aufheben, sondern selbst 
hinter dieser, wenigstens in ihrer jetztigen Gestalt und 
Ausbildung Zurückbleiben, in der sie mit allem sub- 
jectiven Denken auf ein objectives, auf ein Denken in 
der Sache und sittlichen Idee ausgeht. Andererseits 
würde sie sich von vornherein über die christliche 
Sittenlehre stellen und nicht sich damit begnügen, nur 
sie zu erkennen und an ihr das Object ihrer Erkennt

niss zu haben. Aber allerdings muss es nun auch In 
der theologischen Moral zu solcher Erkenntniss kom
men (S. 53).

Ref. muss gestehen, dass hier nicht erhellt, wie 
die Unterscheidung, zu welcher ein Ansatz gemacht 
wird, auf diese Weise durchgeführt werden soll. Wenn 
die sittliche Idee, welche in der philosophischen Ethik 
der Gegenstand der Erkenntniss ist, zugleich durch 
den christlichen Geist wesentlich bestimmt ist; wie 
denn ja die sittliche vernünftige Wahrheit nothwendig 
geschichtlich geworden, und an der Entwickelung des 
Christenthums in der Welt ihre Grundlage hat; und die 
theologische Ethik in dem Object der christlichen sitt
lichen Wahrheit, die an sich selbst das Vernünftige, 
ja an sich selbst System ist (S. 62) sich bewegend 
in speculativer Form, die ja nur von der Philosophie 
entlehnt ist, das Vernünftige als Inhalt systematischer 
Erkenntniss producirt: so schwindet an dem Inhalt 
und der Form, die ja wesentlich durcheinander bedingt 
sind, der Unterschied zur Einheit zusammen; es bleibt 
hiernach nur etwa die quantitative Differenz, dass die 
philosophische Ethik „doch nicht so, wie die christlich 
•theologische Moral, auf ihren bestimmten Gegenstand 
angewiesen ist und sich auch unabhängig von den sitt
lichen Aussprüchen des Evangeliums bewegen, und al
lein auf das unendlich Vernünftige des sittlichen Gei
stes sich beschränken kann“ (S. 53). Aber auch die 
theologische Moral darf doch nicht die Aussagen der 
heiligen Schrift, ihre Sittensprüche in ihrer Vereinze
lung als traditionelle Norm oder als Principien der 
systematischen Wissenschaft nur auf- und hinnehmen; 
sie muss das unendlich Vernünftige in ihnen erkennen, 
wie M. selbst fordert; nur so werden sie zum eigent
lichen Inhalt der wissenschaftlichen Erkenntniss. Die 
theologische Ethik muss hier das geschichtlich - christ
liche Element mit dem wissenschaftlichen einigen; und 
die wahre philosophische Erkenntniss der sittlichen 
Idee darf von der geschichtlichen Entwickelung der
selben in ihrer religiös-sittlichen, praktischen Gestalt 
nicht abstrahiren, wenn sie nicht einer einseitigen sub- 
jectiven Abstraction anheimfallen will. Diese Conse
quenz, welche sich unmittelbar aus der Fassung der 
Aufgabe der theologischen Moral und der Bestimmung 
ihrer Form in der wissenschaftlichen Erkenntniss er
gibt (S. 52—63) bestätigt sich durch das, was über 
Princip und Eintheilung der Wissenschaft gesagt wird, 
und durch die Ausführung der theologischen Moral 
selbst durchweg. Zunächst in dem dritten Abschnitt 
vermisst man eine begriffliche Bestimmung des Prin- 
cips der theologischen'Moral. Die sonst übliche Ein
theilung der philosophischen Moral in Gesetzes-, Tu
gend- und Pflichtenlehre, deren Berechtigung durch 
Schleiermacher’s berühmte Kritik der Sittenlehre mehr 
als zweifelhaft geworden ist, wird ohne die nöthige 
Begründung und Rechtfertigung auf den Gegenstand
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der theologischen Ethik angewendet. Das Sittliche, 
welches das Beliebige, Zufällige, die Willkür aus
schliesst, wird nur bestimmt als das Nothwendige, 
welches die allgebietende Macht ist, der Alles gehor
chen muss. Diese vernünftige Nothwendigkeit ist für 
die Natur das Naturgesetz, für den Willen das Sitten
gesetz. In der letzten Bestimmung ist es „das Höchste 
und Erste.“ was in der Wissenschaft zu erkennen ist 
(S. 64). Es scheint hiernach das Sittengesetz, das Ge
setz für den Willen, das Princip zu sein. Doch ist 
die Lehre vom Gesetz, vom Wesen und Ursprünge 
des Gesetzes, vom Gesetz der Freiheit u. s. w. auch 
schon der Inhalt des ersten Theiles des Systems; da
mit zugleich ein besonderes Moment der Idee, das 
Princip aber als solches beschliesst die Totalität der 
Momente, in denen das System sich entwickelt, noch 
in einfacher Allgemeinheit in sich; es kann nicht mit 
einem Moment für sich zusammenfallen. „Die Wissen
schaft steht bei dem Gesetze wesentlich an der ob- 
jectiven Seite der sittlichen Idee, bei der Tugend we
sentlich an der subjectiven.“ Darf aber wol der erste 
Theil sich schon in diesen Unterschied und Gegensatz 
des Objectiven und Subjectiven stellen; und ist es 
überhaupt der religiös-sittlichen Idee des Christenthums 
angemessen, diese in einem Haupttheile wesentlich als 
Gesetzeslehre darzustellen? Es drängen sich hier ge
wiss von Seiten des Inhaltes sowol, wie der Form, 
mannichfache Bedenken auf. — Durch die ganze Ent
wickelung der theologischen Moral zieht sich ein un
mittelbares Übergehen des Theologischen in das Philo
sophische, der religiös-sittlichen, christlich-kirchlichen 
Idee in die allgemeine Sittlichkeit hindurch; womit aber 
zugleich ebenso das Gegentheil verbunden ist, dass ver
möge der von der biblisch-kirchlichen Gesinnung des 
Urhebers dieses Werkes die wissenschaftliche Darstel
lung in die rein religiöse praktische und kirchliche 
umschlägt; eine Eigenthümlichkeit, welche ja überhaupt 
den Standpunkt M.’s in der Theologie charakterisirt. 
Es ist eine Masse rein philosophischen Stoffes, wie er 
dem Inhalt der philosophischen Ethik angehört, in die 
theologische Moral hineingezogen, z. B. ausführlichere 
Entwickelungen über den Begriff der Freiheit, der Tu
gend, der Pflichten und ihre Collision, über Cultur, 
Civilisation, Industrie, Persönlichkeit, Eigenthum, Ehe, 
Familien, Staats - und Völkerwohl. Dies Alles wer
den wir mit lebhafter Theilnahme lesen; aber streng 
genommen setzt die theologische Ethik als solche 
— wenn sie überhaupt als integrirender Theil einer 
positiven Wissenschaft noch für sich behandelt wer
den soll — dies System der geistlich-sittlichen Or
ganisation der Welt, und die allgemeinen sittlichen

Begriffe, wie sie Momente der sittlichen Idee sind, 
schon voraus. Die theologische Moral, welche zu
gleich die Dogmatik voraussetzt, und ihre überwiegend 
theoretisch gehaltenen Momente der christlichen Idee 
praktisch zu gestalten, als Bestimmungen und Impulse 
der christlichen Gesinnung und That zu entwickeln 
hat, muss auf das Religiöse, das Christlich-Kirchliche 
in der Gesinnung und Gesittung ihr Augenmerk haupt
sächlich richten. Sie stellt die Idealität der Allgemein
heit der sittlichen Idee dar, wie diese aus der Beson- 
derung, den relativen Gegensätzen und der äussern 
endlichen Erscheinung in der Wirklichkeit sich in sich 
reflectirt, alle besondern einzelnen Erscheinungsformen 
der sittlichen Gesinnung und That auf den absoluten 
Einheitspunkt — Gott — bezieht, und aus der Bezie
hung darauf die tiefinnerlichste, reinste und freieste 
Form der Gesinnung und die Energie des religiös-sitt
lichen , christlich-kirchlichen Charakters hervorgehen 
lässt. Die theologische Ethik hat daher jedenfalls einen 
beschränktem Inhalt, als die philosophische; die all
gemeine ethische Idee, welche freilich immer nur eine 
in sich Einige sein kann, bestimmt sich hier zur reli
giös-sittlichen, christlich-kirchlichen. Diese bestimmte 
Sphäre der sittlichen Idee geht aus der philosophischen 
mit Nothwendigkeit hervor und hat auch innerhalb der 
Organisation derselben ihre nothwendige Stelle; aber 
die theologische Ethik stellt in ausgeführter Weise 
diese religiös-sittliche Sphäre auf Grund der im Chri
stenthum und in der Kirche gegebenen Bestimmungen 
dar, in der Form des speculativen, begreifenden Er
kennens. Diese dialektische, speculative, systematische 
Form ist ihr gemeinsam mit der philosophischen Ethik; 
aber sie bestimmt sich zugleich in der Gliederung und 
Gestaltung des ihr eigenen Inhaltes, dem Begriffe der 
christlich - kirchlichen , sittlichen Idee gemäss, dessen 
besondere Zeiten und Momente sie in einer in sich ge
schlossenen einheitlichen Totalität zu einem eigenthüm- 
lichen wissenschaftlichen Ganzen entfaltet. - Die geistig
sittlichen Potenzen, wie sie diesubjectiv innerlichste und 
tiefste Form haben, und den innern Kern, des Pathos der 
sittlich-frommen Persönlichkeit ausmachen, und anderer
seits den Reflex und das Product des religiös-sittlichen 
Geistes im Ganzen und in der Gemeinschaft sind, der 
Glaube, die Liebe, die Heiligung? die religiös-sittliche 
Freiheit, die Gnade nach ihrem ethischen Gehalt, das 
Gebet u. s. w., müssten hier eine tiefer eindringende, 
schärfere dialektische Ausführung erhalten, als es ge
wöhnlich zu geschehen pflegt.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Kieipzigv
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(Schluss aus Nr 27.)
Ihre objective organische Wirklichkeit hat die religiös
sittliche Idee in der religiös-sittlichen Weltordnung; hier 
tritt die Kirche als objective Organisation der religiösen 
Gemeinschaft in den Vordergrund; die subjective Idee des 
sittlich-frommen Lebens bestimmt sich fort zu der Gemein
schaft der Gläubigen, welche in ihrer Innerlichkeit in den 
Formen desCultus, in der gemeinsamen Lehre, und der 
Verfassung ein objectives Dasein gibt, und in dem 
freien vernünftigen nationalen Staatsleben sich ver
wirklicht , nach der objectiven Seite der Idee. Es fin
den sich über diese Sphären der Ethik sehr schöne, ’ 
tiefsinnige, reichhaltige Ausführungen im dritten Theile 
des vorliegenden Systemes der Moral. Die ganze Gei
stesrichtung M.’s war überwiegend der vernünftigen 
Objectivität, der Idee zugewendet; dies gab seiner aus- 
«•ezeichneten charaktervollen Persönlichkeit und seinen o
Werken ein eigentümliches Gepräge. Es erklärt sich 
daraus die eine und andere Einseitigkeit, ein gewisser 
Mangel an Beweglichkeit und Leichtigkeit der Behand
lung durch die subjective Reflexion, Abneigung gegen 
die rein kritischen Operationen in der Theologie, und 
ein Zurücktreten der Partien, welche hauptsächlich dem 
subjectiven und individuellen Geistesleben angehören. 
Der Cultus, die Andacht, das Gebet, der ethische Be
griff des Glaubens, der Liebe, des heiligen Geistes sind 
verhältnissmässig nur in geringem Umfange entwickelt. 
Bei der Behandlung der Ehe, dem Verhältniss der El
tern zu den Kindern, tritt das Substanzielle der ob
jectiven sittlichen Ordnung überwiegend hervor gegen 
die Berechtigung der Individualität. „Durch die kirch
liche Ceremonie der Trauung werden7 die Verlobten 
erst wahrhaft verknüpft" (S. 497). Was das Verhältniss 
der Kirche zum Staat betrifft und die Kirchenverfas
sung, so heisst es S. 562: „Die Kirche gibt nur die 
Gedanken her, nach denen sie regiert sein will, und 
überlässt dem Staat die Verwaltung des Kirchenregi
ments. Dieses zeigt sich in der Consistorialverfassung, 
jenes in der Synodalverfassung; beide zusammenwir- 
kend und zur Einheit erhoben, machen die vollkom
menste Einrichtung des protestantischen Kirchenwesens 
aus. Die Synode, aus Geistlichen allein bestehend, bil

det die Gesetzgebung der Kirche; das Consistorium, 
aus Kirchen- und Staatsdienern bestehend, bildet die 
Verwaltung der Kirche. — Dass die Kirche sich selbst 
organisire und regiere ist billig und gerecht — doch 
soll bei der Form der Einrichtung und des Kirchen
regiments, welches sich doch immer nach der Analogie 
des Staates und aus den Staatselementen gestalten soll, 
der Staat nur das Princip und das Subject der Kirchen
gewalt sein, weil die Kirche, ohne alle äussere.Gewalt, 
nur rein geistige Gewalt hat.“ Wenn die Kirche sich 
selbst organisiren und regieren soll, S. 561, so kann 
auch der Staat nicht das Subject der Kirchengewalt sein; 
zur Kirche gehört nach protestantischem Begriff wesent
lich die Gemeinde: diese muss daher auch bei Bera- 
thung und Beschliessung über kirchliche Angelegen
heiten, bei ihrer Verwaltung und Gesetzgebung selb
ständig und selbstthätig betheiligt sein. Daher kann 
die Synode nicht allein aus Geistlichen bestehen, und 
die Staatsbeamten in den Consistorien sind nicht Ver
treter der Gemeinden. Obgleich die Einheit der Kirche 
mit dem Staat in der Verfassung durch die Consisto
rien aufrecht erhalten werden muss, wie denn eine 
Centralisation in der Verwaltung gewiss nothwendig 
ist, so muss doch in einer dem Begriffe der evange
lischen Kirche entsprechenden Verfassung das pres- 
byteriale Element ein integrirendes Glied des Organis
mus bilden. Sonst wird doch, was M. S. 563 als un
angemessen abwehrt, eine Bevormundung von Seiten 
der Büreaukratie oder der kirchlichen Beamten in Be
zug auf die innern Angelegenheiten der Kirche eintre
ten, wie sie dem Wesen der freien Entwickelung der 
evangelischen Kirche widerspricht. Denn diese muss, 
in lebendiger Einheit mit dem nationalen Leben der 
Völker, auch in dem Volksgeiste organisch sich dar
stellen , wozu aber eine Gemeindeverfassung unerläss
lich ist. — Ref. schliesst diese Anzeige, welche nicht 
sowol eine ins Einzelne gehende Kritik, als ein Aus
druck dankbarer Verehrung gegen den Verewigten ist, 
am liebsten mit den Worten des einen Herausgebers, 
S. XXIII, welcher dem System der theologischen Moral 
in diesem ersten Bande der herauszugebenden Vor
lesungen (Dogmatik, Symbolik, Dogmengeschichte, 
praktische Theologie) M.’s Lebensgang vorangestellt 
hat: „M.’s Charakter ist in seinen Werken ausgeprägt, 
sodass es kaum einer weitern Charakteristik, bedarf; 
er war ganz so, wie er sich gab, besonders in seinen 
Vorträgen über die theologische Moral, gediegen, ehren
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haft, offen, zuverlässige den Freuden des Lebens, so
weit sie sieh auf streng sittlichem Boden hielten, nicht 
abgeneigt, aber mässig und gehalten; dem ferner Ste
henden erschien er zuweilen strenge und selbst schroff, 
dem näher Tretenden aber bei aller Würde und Ge
messenheit freundlich und milde, und von seinen Freun
den wurde er gleich verehrt und geliebt. Durch seine 
freundliche Theilnahme an fremdem Geschick, durch 
Rath und That hat er sich in den Herzen Mancher, 
besonders jüngerer Freunde und Schüler, ein bleiben
des Gedächtniss gestiftet. — In den Herzen seiner 
Freunde, wie in den Jahrbüchern theologischer Wis
senschaft wird sein Andenken gleich unvergesslich 
fortdauern.“

Greifswald. A. Baier.

Philosophie.
Das Grundprincip der Philosophie, kritisch und specu- 

lativ entwickelt von Dr. Hermann Ulrici. Zweiter 
Theil: Speculative Grundlegung des Systems der 
Philosophie oder die Lehre vom Wissen. Leipzig, 
Weigel. 1846. Gr. 8. 2 Thlr..

^Jlrici gehört zu den Denkern, welche, wie man sich 
ausgedrückt hat, durch das Hegel’sche System hindurch, 
über dasselbe hinausgegangen sind und auf eine christ
lich-theistische Speculation hinarbeiten. In Bezug auf -die 
wissenschaftliche Form und Methode hat sich derselbe 
mehr von jenem System emancipirt, wie die meisten 
seiner Genossen; er sucht eine andere Grundansicht 
vom Denken und vom Realen überhaupt zu gewinnen. 
Das vorliegende Werk enthält einen Grundriss der so- 
«•enannten Fundamentalphilosophie oder Erkenntniss- 
wissenschaft. Niemand wird wol dem Verf. die Aner
kennung versagen, dass es ihm gelungen ist, über die 
Principien des Hegel’schen Systems hinauszukommen; 
seine allgemeine Tendenz, mit unabweisbarer Denknoth
wendigkeit die Principien einer Philosophie zu ent
wickeln, welche die Gegensätze versöhnt, kann Nie
mand misbilligen. Ein solches Unternehmen nimmt aber 
auch die Ehre einer strengen Kritik in Anspruch. Wenn 
nun Rec. im Folgenden eine solche zu geben versucht 
und dabei die Mängel der Ausführung hervorzuheben 
sich genöthigt sieht, so muss er bitten, hierin nicht ei
nen Angriff gegen den Verf. und sein Werk sehen zu 
wollen. Eine panegyristische Kritik erscheint dem Rec. 
als ein unnützes Ding; wir müssen im Dienste der Wahr
heit streng sein gegen Andere, wie gegen uns selbst, 
und unsere Aufmerksamkeit vorzugsweise auf das Man
gelnde oder Verkehrte richten, um es nach Vermögen 
besser zu machen; die Anerkennung des gemeinsamen 
redlichen Strebens und auch gemeinsamer Resultate 
ergibt sich von selbst, d. h. sie liegt in jeder wahrhaft 
wissenschaftlichen Beurtheilung.

Der Verf. suchte in der vorausgegangenen erkennt- 
niss-theoretischen Untersuchung, welche den ersten Band 
des ganzen Werks bildet, nachzuweisen, dass es ei
gentlich die Denknothwendigkeit sei, die den frühem 
philosophischen Systemen unbewusster oder auch mehr 
bewusster Weise als Princip zu Grunde liege. Wie dort 
kritisch, so soll nun im zweiten, vorliegenden Bande 
speculativ die Denknothwendigkeit als Grundprincip der 
Philosophie durchgeführt werden. Der Gang ist im 
Allgemeinen folgender. Der Verf. zeigt, mit Beziehung 
auf seine Kritik, zuerst, dass es ein schlechthin vor
aussetzungsloses Denken nicht geben könne, dass in 
allem Denken und Erkennen die Denknothwendigkeit 
vorausgesetzt werde, hierin aber zugleich gewisse Grund
voraussetzungen über das menschliche Denken, seine 

I Gewissheit, seinen Inhalt u. s. w. liegen; die Berechti- 
' gung derselben wird untersucht und als gültig erfunden, 
da es schlechthin unmöglich ist, das Gegentheil der
selben zu denken. Der zweite Abschnitt sucht diese 
immanente 'Denknothwendigkeit und Urgewissheit in 
deren Folgen näher zu bestimmen. Auf dieselbe grün
den sich die beiden sogenannten Denkgesetze, der Satz 
der Identität und der des Widerspruchs. Beide bezeich
nen, nach dem Verf., die dem Denken immanente Noth- 

‘wendigkeit, nur in Unterschieden zu denken; der Satz 
der Identität sage nur aus, dass es dem Denken schlecht
hin unmöglich sei, das absolut Identische, welches alle 
Unterschiedenheit schlechthin ausschliesst, zu denken; 
der Satz des Widerspruchs bezeichne die Undenkbar- 
keit des Widerspruchs, d. h. der absoluten Unterschie
denheit; mithin ist nur die relative Differenz denkbar. 
Ebenso drückt der Satz des zureichenden Grundes aus, 
dass das Denken, als unterschieden vom Gedachten, 
nothwendig zu denken sei (als Thun und als Gedachtes). 
Das Denken ist wesentlich unterscheidende Thätigkeit 
und die Denkgesetze überhaupt drücken die Nothwen
digkeit des relativen Unterschiedes in allem Gedachten 
aus. — Rec. kann sich dieser Deutung der sogenann
ten Denkgesetze nicht ganz anschliessen. Jene analy
tischen aristotelischen Sätze deuten noch nicht auf ei
nen Unterschied der relativen und der absoluten Iden
tität, des relativen und des absoluten Widerspruchs 
hin; sie bezeichnen nur ganz allgemein die Nothwen
digkeit, im Denken, und zwar zunächst im Denken des 
Subjects und Prädicats den Begriffszusammenhang oder 
die Identität des Begriffs festzuhalten, welchen Zusam
menhang die Sophisten geleugnet hatten. Der Satz des 
Grundes dagegen enthält die Nothwendigkeit des (be
gründenden) synthetischen Zusammenhangs des Denkens 
im Urtheilen. Wir wollen nicht näher auf die Behauptung 
des Verf. eingehen, dass die Mathematik und die Logik, 
auch die speculative, nur eine Anwendung dieser Denk
gesetze sei, machen aber den Leser auf das bßr auf
gestellte Denkgesetz, Alles werde nothwendig in re
lativer Einheit und Unterschiedenheit gedacht, als
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Grundlage der Betrachtung aufmerksam. Als die all
gemeinen nothwendigen Formen der Bestimmungen der 
Einheit und des Unterschieds deducirt der Verf. die 
Kategorienß auf deren bestimmtere Bedeutung jedoch 
erst später eingegangen werden kann.

Im dritten und vierten Abschnitt wendet sich nun 
die Untersuchung auf die Bestimmtheit des Denkens und 
auf dessen Gegenstand, das Reale oder das Ding an 
sich. Die Unterscheidung der Denknothwendigkeit und 
<ler Denkwillkür führt nothwendig auf das Denken ei- 
nes Andern, vom Denken Unterschiedenen, durch des
sen Mitwirkung es zu Stande kommt, eines vom Den
ken Unabhängigen, Reellen. Der Verf. zeigt, dass 
sowol die willkürlichen als die nothwendigen Gedanken 
den Begriff eines solchen Reellen, der immanenten Denk
nothwendigkeit Äusserlichen, für das Denken Gegebe
nen einschliessen, dieser Begriff folglich ein schlecht
hin nothwendiger ist. Das menschliche Denken ist also 
ein bedingtes, nämlich durch das Zusammenwirken mit 
diesem von ihm unabhängigen Reellen bedingt. Des
halb ist denn die Bestimmtheit der concreten Gedanken 
durch die Bestimmtheit des reellen Seins bestimmt, und 
aus keiner Denknothwendigkeit abzuleiten; es tritt hier 
die reine Thatsächlichkeit ein (S. 99—103). So gewiss 
nun aber das menschliche Denken ein bedingtes ist 
und nur als ein solches sich selber denken kann, so 
gewiss muss es damit zugleich den Gedanken eines von 
ihm überhaupt unterschiedenen und somit unbedingten, 
unbeschränkten (absoluten) Denkens haben, — da es 
seinen Grundgesetzen gemäss nur in Unterschieden zu 
denken vermag. Auch dieser Gedanke ist mithin ein 
schlechthin nothwendiger, unmittelbarer, durch seinen 
Unterschied vom menschlichen Denken bestimmter, un
veränderbarer Gedanke und kann mithin nur entstan
den sein durch die Mitwirkung eines reellen, vom mensch
lichen Denken unabhängigen Seins, d. h. das absolute 
Denken muss als reell seiend gedacht werden. Aber 
die positive Bestimmtheit dieses Reellen, des absoluten 
Denkens, ist für das menschliche Denken eine blosse 
Thatsächlichkeit.

Wir haben bei dieser Deduction Zweierlei zu be
uchten , den Begriff des reellen Seins überhaupt und 
den Beweis für die Existenz des absoluten Denkens. 
Was den erstem betrifft, so geben wir zu, dass hier, 
dem subjectiven Idealismus gegenüber, die Noth Wen
digkeit eines vom Gedachtwerden unabhängigen Reel
len deducirt ist, jedoch nur formell als eines vom Den
ken relativ Unterschiedenen, durch dessen Mitwirken 
dieses zu Stande komme, dessen Bestimmtheit für das 
Denken reine Thatsächlichkeit sei. In dieser formalen 
Auffassung bleibt sowol der Begriff des Denkens als 
der des Reellen ganz unbestimmt. Auf die Frage: als 
was unterscheidet denn das Denken das Reale von sich? 
erhalten wir keine Antwort, sondern werden auf die 
reine Thatsächlichkeit verwiesen, und vermöge dieser 

ergibt sich denn das Materielle als der reelle Inhalt 
des bedingten Denkens. Warum aber wird derselbe 
auf das Materielle beschränkt? Da doch offenbar 
alle gegebenen Erscheinungen der Natur und Welt 
vom denkenden Subject als Reales gesetzt werden 
müssen. Warum soll gerade das Materielle das 
vom Denken Unterschiedene sein? Der Begriff dessel
ben wird auf keine Weise bestimmt, und wenn sich 
weiterhin ergibt, dass das Materielle vom Denken nur 
relativ verschieden sein könne, so sind wir um nichts 
weiter, da wir ja auch vom Denken weiter nichts wis
sen, als dass es eine unterscheidende Thätigkeit ist. 
Es wird gefolgert oder postulirt, dass das Reelle im 
Denken mitwirke, ehe wir noch das Wirkende selbst 
kennen. Ferner, wie kann in der rein intellectuellen 
Thätigkeit des Unterscheidens ein Anderes, Äusserli
ches mitwirken? Wenn sich später ergibt, dass dies 
nur vermöge gewisser Mittelglieder der Sinnlichkeit und 
bei relativer Einheit des Denkens und des Materiellen 
möglich ist, so ist hiermit doch nichts Anderes gesagt, 
als dass das Denken, seinem Begriffe nach, von Grund 
aus eine sich beschränkende bedingte Thätigkeit ist, nicht 
erst von Aussen, durch das Mitwirkende bedingt wird. 
Ferner liegt hierin, d. h. in der realen Auffassung des 
Denkens, dass dasselbe wesentlich eine in und aus 
dem Realen sich synthetisch bestimmende und bestimmte 
Thätigkeit ist, dass folglich die Bestimmtheit des Rea
len keineswegs der immanenten Denknothwendigkeit 
des Bewusstseins als ein Anderes, Äusseres gegenüber 
steht, weil alles und jedes Bestimmen der Denknothwen
digkeit nur von dem im Bewusstsein bereits bestimmten 
Realen ausgehen kann. Daher ist auch das Reale, seinem 
Begriffe nach, ein synthetisch bestimmtes, und seine 
Bestimmtheiten sind vermittelte, in einander reflectirte, 
d. h. erscheinende Dinge und Wesen. Dje Bestimmt
heiten des Realen werden freilich ursprünglich als ein 
Thatsächliches auf- oder wahrgenommen; indem sie 
aber gedacht werden, werden sie auch nothwendig in 
einem bestimmten realen Zusammenhänge, nicht blos 
thatsächlich gedacht. Die Entwickelung der realen Be
stimmtheiten fällt natürlich nicht in die Erkenntniss- 
theorie; in jedem Falle aber hat diese die Aufgabe, 
nicht nur den Begriff des Realen gegen den Idealismus 
sicherzustellen, was der Verf. gethan hat, sondern auch 
denselben im Allgemeinen näher zu bestimmen, da dies, 
wie wir weiterhin sehen werden, unumgänglich nöthig 
ist für die andern erkenntnisstheoretischen Probleme, 
für die Auffassung der Bedeutung der Kategorien und 
für die Feststellung des speculativen Princips.

Die Deduction des absoluten Denkens gründet der 
Verf. darauf, dass dieser Gedanke ein nothwendiger 
sei, dass nothwendige Gedanken durch das Mitwirken 
des Gegenstandes bedingt sind, folglich der Begriff des 
absoluten Denkens die Mitwirkung des reellen Absoluten 
einschliesse. Betrachten wir diese Denknothwendigkeit
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des Absoluten etwas genauer. Mit dem Begriffe des 
bedingten, durch seinen Gegenstand bestimmten Den
kens denken wir unmittelbar auch den Begriff des Ge
gensatzes, des unbedingten, absoluten Denkens. Aber 
wie? in welcher Bedeutung? Den vom Verf. bezeich
neten Grundgesetzen des Denkens gemäss kann der 
Unterschied nur ein relativer sein, und folglich das un
bedingte, absolute Denken nur dasjenige sein, was we
niger durch seine Bedingungen, seinen Gegenstand un
mittelbar bestimmt ist. Der Verf. aber abstrahirt von 
dieser seiner Feststellung des Begriffs des bedingten 
Denkens, abstrahirt vom Gegenstände desselben, dem 
Absoluten, durch dessen reelle Bestimmtheit, nach der 
Theorie des Verf., der Begriff desselben ebenfalls be
stimmt und bedingt ist, und substituirt dem Begriff des 
beziehungsweise unbedingten menschlichen Denkens den 
des nichtmenschlichen, göttlichen. Diese Substitution 
ist offenbar ein Sprung, eine st? akXo da
beim Denken relativer Unterschiede des Denkens nur 
das menschliche Denken gemeint sein und in Rede kom
men kann. Soll indess wirklich in und mit dem Un
terschiede oder Gegensätze des bedingten menschlichen 
Denkens nothwendig das unbedingte Denken eines an
dern Subjects, des Absoluten oder Gottes gedacht wer
den , so wird im letztem Begriff der relative Gegensatz 
übersprungen; auch würde aus diesem Gedachtwerden 
Gottes die Existenz desselben nur dann folgen, wenn 
alle nothwendige Gedanken durch die Mitwirkung des 
Gegenstandes bestimmt würden. Allein die Wahrheit 
dieses Satzes können wir nicht zugeben. Was der Verf. 
Mitwirken des Gegenstandes nennt, kann nur das Ge
setztwerden desselben im Empfindungsorganismus be
deuten ; diese Mitwirkung ist nur in der Wahrnehmung, 
nicht im abstracten Denken vorhanden. Welcher Ge
genstand wirkt z. B. im Denken des analytischen Denk
gesetzes mit? Diese Mitwirkung kann auch im Den
ken des Absoluten nicht stattfinden, weil nur Bestimm
tes, Begrenztes empfunden und wahrgenommen werden 
kann. Der Verf. behauptet freilich (S. 288), „dass End
lich und Unendlich, concrete Bestimmungen sind, die 
unter die Kategorie der Qualität fallen, die also so gut 
wahrgenommen werden müssen, wie Blau und Roth.“ 
Das Absolute als solches kann nicht Gegenstand der 
Wahrnehmung sein, weshalb denn auch alle speculati- 
ven Religionslehren nur von einer Anschauung und Of
fenbarung Gottes im Endlichen, im Menschen u. s. w. 
reden. Das philosophische Denken hat daher die Exi
stenz des Absoluten erst zu beweisen, da mit dem Be
griff noch keineswegs die Existenz desselben bewiesen 
ist. Der Verf. lässt nun freilich die Wahrnehmung Got
tes durch ein Gefühl vermittelt werden, welches vor 
allen andern, auch sogar den sogenannten geistigen Ge
fühlen das voraus haben soll, dass es mit keiner Empfin

dung gemischt ist. Rec.' fürchtet, dass bei dem Denken 
dieses rein geistigen Gefühls kein reeller Gegenstand mit
gewirkt haben kann, denn wenn doch das menschliche Be
wusstsein, dem dies Gefühl zu Theil werden soll, nachdem 
Verf. selbst S. 109 ein vom materiellen Sein nicht schlecht
hin verschiedenes, d. h. an die Sinnlichkeit und Empfin
dung gebundenes ist, so wird auch das geistige Gefühl 
nur beziehungsweise, nicht ganz von aller Empfindung 
frei sein können.

Wir können dem Verf. nicht folgen in dem Gange 
seiner einzelnen Erörterungen über das empirische und 
philosophische Wissen; wir beschränken uns auf Be
griff und Princip des letztem. Es hat sich im Vorher
gehenden gezeigt, dass in der von der formalen Denk
nothwendigkeit ausgehenden formalen Betrachtung des 
Verf. der Begriff des Denkens und des Reellen unbe
stimmt blieb, nicht die diesen Begriffen wesentliche 
Synthesis des Bestimmten umfasst, sodass der Verf. 
sich begnügt, das Erkennen als ein Wahrnehmen mit 
Bewusstsein oder als ein Unterscheiden des Wahrge
nommenen in Einem Act (S. 120) zu definiren. Auf 
dieser formalen unbestimmten Basis konnte dann auch 
Begriff und Princip des philosophischen Erkennens nicht, 
die nöthige Bestimmtheit und Begrenzung erlangen. Wir 
werden diese Behauptung beweisen.

Sehen wir zunächst zu, worin nach dem Verf. das 
Princip der Speculation besteht. Ist es Aufgabe der Specu- 
lation, das reelle und ideelleSein der Dinge zu denken, und 
besteht alles Denken und Erkennen im Unterscheiden des 
relativ Identischen und Unterschiedenen, so fragt sich: 
worin ist das Princip der Unterscheidung des vom Denken 
Unterschiedenen zu suchen? Es zeigte sich oben be
reits, dass die Bestimmtheit desselben, des Reellen 
uns nur thatsächlich gegeben sein soll. Es kann folg
lich im (formalen) Denken des Reellen überhaupt ke?n 
Princip gefunden werden. Es bleibt also für die Spe
culation nichts übrig, als das relative Unterscheiden 
und Identisch-Sehen des empirischen Denkens festzu
setzen. Nun ist aber (S. 276) das relativ Identische das 
Allgemeine und das relativ Unterschiedene das Beson
dere, Einzelne. Der allgemeine Zusammenhang von 
Allem, was ist, steht mithin unter den Verhältniss-Ka- 
tegorien des Allgemeinen, Besondern, Einzelnen und 
alle übrigen Verhältniss-Kategorien sind Specificatiorlen 
derselben. Da beide Glieder sich gegenseitig bestim
men, so muss die Speculation aus dem Allgemeinen 
das Besondere und Einzelne zu finden im Stande sein, 
und sie hat dabei von dem schlechthin allgemeinsten 
Begriff auszugehen (S. 242), von dem Begriff des ab
soluten Denkens; sie leitet hieraus ab die Idee der Welt 
und aus dieser die besondern Begriffe, fortschreitend 
vom relativ Identischen zum relativ Unterschiedenen. 
Wie aber vermag sie dies? (S. 245.)

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die Welt wird von der Speculation als das vom abso
luten Denken Unterschiedene gedacht und in dieser be
grifflichen Bestimmung muss der Zweck der Welt mit 
bestimmt und erkannt sein, aus welchem sich dann die 
besohdern Gattungen und Arten der weltlichen Wesen 
ableiten lassen. Nach dem Verf. reicht also das Princip 
des relativen Unterschiedes für Alles hin; wir bedürfen, 
meint er, keiner besondern Methode des Fortschritts; aus 
dem ganz von selbst wirkenden (?) Denkgesetze der rela
tiven Identität und ünterschiedenheit des Allgemeinen, 
Besondern und Einzelnen ergibt sich vielmehr jene Ab
leitung und die Regel des Fortschritts von selbst. — 
Das Einzelne des weltlichen Seins ist das relativ Ent
gegengesetzte des Allgemeinen; von den Bestimmungen 
also, die dem Allgemeinen zukommen, müssen dem 
Einzelnen die relativ entgegengesetzten beigemessen 
werden. — Diese letzteren ergeben sich mit unmittel
barer Denknothwendigkeit aus den Bestimmungen des 
Allgemeinen, weil eben die relativen Gegensätze sich 
gegenseitig fordern, d. h. weil der eine nur gedacht 
werden kann im Unterschiede vom andern: mithin so
fern der andere implicite mitgedacht wird (S. 246). — 
Wir erhalten demnach auf die Frage nach Princip und 
Methode keine andere Antwort, als: nach dem Denk
gesetz des relativen Unterscheidens zu denken. Allein 
hierin eben liegt kein Princip, keine Bestimmtheit. Die 
Glieder des relativen, positiven, realen Gegensatzes for
dern sich zwar, insofern sie auf einander bezogen wer
den müssen, aber keineswegs so, dass aus dem Begriff 
des einen Gliedes der Begriff des andern bestimmt wer
den könnte, denn das eine Glied ist ja nicht das reine, 
directe Gegentheil des andern; es kommt vielmehr noch 
etwas anderes Positives, Reales hinzu, was nicht im 
reinen begriffliehen Gegensatz liegt, z. B. im relativen 
Gegensatz der Farben. Wäre aber auch, was unmög
lich ist, der relative Gegensatz durch den Begriff be
stimmbar, nehmen wir selbst an, das bezeichnete Denk
gesetz der Relativität wirke mit der Kraft der dialekti
schen Methode Hegel’s „ganz von selbst“, so würden 
hiermit die Probleme der Speculation doch nicht gelöst 
werden können. Denn es kommt ja in der speculati- 

ven Erkenntniss des Realen nicht blos darauf an, zu un
terscheiden das Einzelne, sondern vielmehr das Unter
schiedene in Eine synthetische Einheit begrifflich zu
sammenzufassen. Liegt doch im Begriffe des Realen 
nicht blos, dass es ein vom Denken Unterschiedenes sei; 
es ist auch ein synthetisch Bestimmtes und in der Man- 
nichfaltigkeit des synthetisch Bestimmten eine Einheit, 
in und an welcher die relativen Gegensätze dieses Man- 
nichfaltigen untergeordnete Momente sind. Die wesent
lichen Einheiten der Natur und des Geistes, welche 
Gegenstand der Speculation sind, werden nicht wesent
lich durch den relativen Gegensatz bestimmt und kön
nen folglich auch nicht durch denselben deducirt wer
den. Schleiermacher’s dialektische Methode, welche 
ebenfalls die Begriffe der Dinge und Thätigkeiten in 
relativen Gegensätzen zu deduciren unternahm, ist übri
gens bereits einen bedeutenden Schritt weiter gegangen 
als der Verf., insofern erstere die Begriffe durch die 
Kreuzung zweifacher relativer Gegensätze zu bestim
men sucht.

Dass es der speculativen Betrachtung des Verf. an 
einem bestimmten Princip fehlt, zeigt sich nun auch 
ganz dermassen factisch, wenn wir auf den von ihm 
gegebenen Abriss der realistischen und der idealisti
schen Philosophie einen Blick werfen. Die Aufgabe 
der ersteren ist (S. 260): den Inhalt des wahrnehmen
den empirischen Wissens im gesetzmässigen vernünfti
gen Zusammenhänge darzulegen. Wie sie dieselbe lö
sen soll, darüber lehrt der Verf. zunächst nur, dass 
sie durchweg an die Empirie sich anzuschliessen, von 
den durch die empirische Wissenschaft festgestellten 
Thatsachen auszugehen habe (S. 261), ferner dass in 
Beziehung auf die Naturphilosophie in dem Begriffe des 
Zusammenwirkens relativ unterschiedener Kräfte der 
Grundbegriff und Schlüssel gewonnen sei zur Erklärung 
der empirischen Grundthatsachen. Wenn nun der Ver£ 
mit diesem Begriff zunächst die verschiedenen Arten 
und Gattungen der Dinge systematisiren will und die Ver
bindung unterschiedener Thätigkeiten zu Einer That in 
dreifach unterschiedener Weise, als mechanische, che
mische und organische Verbindung aufzählt: so ist doch 
nicht einzusehen, dass hier durch jenen vermeinten 
Grundbegriff und Schlüssel diese Begriffe bestimmt wer
den; gänzlich unbrauchbar erscheint derselbe für die 
Forderung der realistischen, an die Empirie sich an
schliessenden (?!) Naturphilosophie, die ganze Natur 
als teleologischen Process zu fassen (S. 265), als Idee 
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zu begreifen (267). Das erfahrungsmässige Denken soll 
die Ideen feststellen, welche Aufgabe von jeher als eine 
speculative betrachtet worden ist. Der realistischen 
Ethik muthet der Verf. zu, an der Hand der Empirie 
festzustellen, „worin die menschliche Selbstbestimmung 
besteht!“ Wäre dies ohne speculative Principien mög
lich, warum wäre es nicht längst geschehen, da die 
gute Empirie doch wol von jeher ihre willige Hand 
geboten hat? Die realistische Religionsphilosophie end
lich stutzt sich auf die religiöse Empirie, auf die Wahr
nehmung Gottes; in dem Denken derselben soll sie sich 
zwar von den denknothwendigen Bestimmungen des 
göttlichen Wesens leiten lassen (S. 289). Indess für 
die christliche Dogmatik bedarf es wol kaum einer sol
chen Leitung, da das Christenthum mit jenen Bestimmun
gen in vollkommenem Einklang steht! (S. 290). Von ei
nem Zwiespalt zwischen Glauben und speculativem Wissen 
scheint der Verf. nichts zu wissen. Wenn das Christen
thum eine Auferstehung des Leibes in einem verklärten 
Geistleibe lehrt, so muss die realistische Philosophie des 
Verf. solche Lehren nach ihren eigenen Prämissen behaup
ten (S. 293). Nach welchen Prämissen? Etwa nach de
nen, dass sie von den durch die empirische Wissen
schaft festgestellten Thatsachen ausgehen soll? Welche 
empirische Wissenschaft hat denn solche Thatsachen 
festgestellt? Ref. ehrt und achtet den religiösen Grund 
dieser religiösen Überzeugungen, allein er muss es ent
schieden misbilligen, dass man sich den Anschein gibt, 
solche transscendente, ihrer Natur nach unbegreifliche 
Dinge als denknothwendig beweisen zu können und auf 
diese Weise eine wahrhaft christliche Philosophie zu 
erreichen.

Doch die speculative Deduction waltet im System 
des Idealismus; suchen wir also hier eine principielle 
Bestimmtheit’ derselben zu entdecken. Der Idealismus 
hat die Frage zu beantworten, wie das absolute Den
ken, wie die Natur und das menschliche Denken an 
und für sich beschaffen sein muss, um zur Erzeugung 
des menschlichen Wissens Zusammenwirken zu können 
(S. 295). Zunächst ergibt sich, dass das absolute Den
ken vom menschlichen unterschieden sein muss, jedoch 
nur relativ, weil bei absoluter Unterschiedenheit ein 
Zusammenwirken unmöglich ist. Erscheint nun aber, 
wenn wir nur einen relativen Unterschied beider setzen, 
das Absolute durch die Beziehung zum Relativen nicht 
selbst als ein Relatives? Der Verf. sucht zuerst die
sen scheinbaren logischen Widerspruch zu lösen. Gut! 
aber diese Widersprüche der Begriffe verschwinden von 
selbst, wenn vermöge eines Princips die Begriffe erst 
bestimmt sind. An einem Princip für die Bestimmung 
des Begriffs des Absoluten fehlt es aber, denn die Fun
damental-Philosophie bestimmte, wie wir oben sahen, 
weder den Begriff des absoluten Denkens, noch bewies 
sie die Existenz seines Gegenstandes. Denn durch den 
blossen (relativen) Unterschied vom menschlichen Den

ken kann unmöglich der Begriff des absoluten göttlichen 
Denkens bestimmt sein. Ist nun aber der Begriff des 
Absoluten selbst nicht bestimmt, so kann auch nicht 
wiederum durch relatives Unterscheiden etwas Bestimm
tes aus demselben deducirt werden. Der Verf. geht 
von dem Begriffe der reinen Selbstthätigkeit und reinen 
Selbstbestimmung aus (S. 297 ff.). Allein in diesen Be
griffen ist im Grunde nur eine Einschränkung der Be
griffe der menschlichen Geistesthätigkeiten enthalten, 
und die Nothwendigkeit der Übertragung derselben auf 
das Absolute muss erst bewiesen werden und zwar um 
so mehr, da sie von vielen ausgezeichneten Denkern 
in Zweifel gestellt worden ist. Ferner liegt in dem 
Begriffe des absoluten Denkens, wie der Verf. selbst 
bemerkt (S. 305) , keineswegs, was das absolute Selbst 
selber sei, und als was es sich selber bestimme und 
wisse. Ebenso wenig kann die idealistische Philosophie 
den concreten Inhalt der Gedanken des Absoluten, d. h. 
die Welt erfassen (S. 306). Nur das folge aus den bis
herigen Prämissen, dass der Inhalt derselben von dem 
Inhalte desjenigen Gedankens, in welchem dhs Abso
lute sich selber denkt, nothwendig verschieden sein 
müsse. „Diese ganz allgemeine Bestimmung der Un
terschiedenheit zwischen diesem und jenem Gedanken 
ist der alleinige Stütz- und Haltpunkt, an welchem der 
Idealismus seine weitere Deduction anknüpfen kann.“ 
— Als das vom absoluten Geist Unterschiedene ist das 
Geschaffene, die Welt nothwendig nicht absolut, nicht 
unbedingt, nicht Geist, nicht Denken, also nothwendig 
ein Bedingtes, Relatives, Materielles (S. 307). Kraft 
dieser Unterschiedenheit ist das Relative nicht nur ma
terielles Sein, sondern im Gegensatz' gegen die Einheit, 
Ewigkeit und Unendlichkeit des absoluten Seins zugleich 
schlechthin mannichfaltiges, zeitliches, endliches Sein 
(S. 308). Erfahren wir durch solche Deductionen 
etwas, was nicht m und mit diesen Begriffen unmittelbar 
gedacht wird ? Ist durch dieselben der Zusammenhang 
des Wirklichen überhaupt bestimmter gedacht? So er
gibt sich doch aus der Unterschiedenheit vom absolu
ten Denken nicht gerade der Begriff des Materiellen, 
oder wenigstens nicht mehr und weniger, als jeder an
dere Begriff endlicher Bestimmtheiten! — Von dem Be
griff des Materiellen nun gelangt die Deduction weiter, 
indem sie den relativen Unterschied des Materiellen 
sich aufheben lässt (S. 318). „Demnächst ist es jedes 
einzelne Materielle selber, das seine Einzelheit (Un
terschiedenheit) selbst aufhebt; es ist seine eigne rela
tive Thätigkeit, durch die es aus Thun in That, aus 
Sein in Anderssein, aus Unterschiedenheit in Einheit 
mit dem andern übergeht. Um dieser Selbstthätigkeit 
willen kann jedes als Monade bezeichnet werden.“ Also 
der Begriff des Materiellen, als des blos Relativen, war 
eine Abstraction, die sich auf hebt zu dem Begriff rela
tiver Selbstthätigkeit. Mit welchem Rechte aber nennt 
der Verf. ein relativ Selbstthätiges Monade, da in dem
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Begriff derselben absolute Selbstthätigkeit liegt? Diese 
Monaden, lehrt der Verf., sind von einander relativ 
Unterschieden, einigen sich aber nach dem Grade ihrer 
Ünterschiedenheit zu materiellen Dingen, Köipern. Wie 
aber sollen wir uns die Monaden denken, von denen 
behauptet wird, ihr ursprünglicher Zustand müsse ge
dacht werden (S. 320) „als eine unterschiedslose, we
der feste noch flüssige Masse, innerhalb deren erst 
durch Attraction und Repulsion jene unterschiedene 
Einheiten, d. h. besondere feste und flüssige Körper, 
sich gebildet haben.“ — Wie stimmen diese unterschieds
losen Monaden mit dem Denkgesetz, vermöge dessen 
Alles und Jedes in Unterschieden gedacht werden muss? 
Wie stimmen sie mit dem eben erst bezeichneten Be
griff der Monaden? Wie endlich ist eine Masse denk
bar, welche weder fest noch flüssig wäre und nichts
destoweniger schon im Verhältniss der Attraction und 
Repulsion stände! Ref. muss gestehen, mit dem besten 
Willen .hier keine klare Entwickelung der Begriffe finden 
Zu können. Die weitern höhern Begriffe ergeben sich 
nach der Weise der Hegel’schen Dialektik, durch Selbst- 
aufhcbung der niedern oder durch Übergehen in ihr 
Anderssein. Die Substanz, die in sich unterschiedene 
Thätigkeit, entsteht, indem die Äusserlichkeit und Zu- 
flilligkeit des Zusammenseins der Monaden sich aufhebt 
Und in ihr Anderssein übergeht (S. 324). Aus dem An
derssein des Substantialitätsprocesses ergibt sich der 
Lebensprocess (S. 331). Ebenso ergeben sich durch 
weiteres Selbstaufheben und Übergehen in Anderes der 
Begriff der Seele und der des Geistes. Einen bestimm
ten Begriff der Entwickelung, der in diesen Gebieten 
der constitutive sein muss, vermag Ref. nicht aufzufin
den. Der Beweis für die Unsterblichkeit des mensch
lichen Geistes ist in der Höhe dieser abstract-idealisti
schen Betrachtung gar nicht schwierig (S. 354). „Sie’ 
folgt mit Nothwendigkeit schon daraus, dass im welt
lichen relativen Geiste das Werden und die Entwicke
lung des weltlichen materiellen Seins ihr Ziel und da- 
*uit ihr Ende erreicht. Damit hört in ihm das Entste
hen und Vergehen, das Übergehen in Anderssein, der 
Fortschritt zu wesentlich unterschiedenen, höheren Le
bensstufen nothwendig auf. — Auch Raum und Zeit 
erreichen im Geiste fortwährend ihr Ziel — ihr Ende. 
Her Geist kann sonach nicht sterben, wie die Seele 
der Pflanze oder des Thieres; denn Sterben ist eben nur 
übergehen in wesentliches Anderssein, Zurücksinken 
auf eine niedrigere, oder Erhebung zu einer höheren 
Stufe im Entwickelungsprocesse des Weltlichen.“ Es 
sterbe demnach am Geiste nur das Bewusstsein im en
gem Sinne, aber das reine Selbstbewusstsein sei, nach
dem es einmal gebildet, schlechthin unabhängig von 
der Leiblichkeit, bleibe folglich nothwendig bestehen.— 
Auch an diesem Beispiele zeigt sich aufs deutlichste, 
dass der Verf. in abstracten Begriffen ohne Beziehung 
auf den Zusammenhang des Erfahrungsmässigen spe- 

culirt, obgleich er sich dieses selbst verboten hatte (S. 
256). Woher denn weiss der Verf. von einem Selbst
bewusstsein, welches schlechthin unabhängig von der 
Leiblichkeit, von dem Ermatten der Lebensthätigkeit 
durch Schlaf u. dgl. wäre? Verlässt man den Boden 
der realen Denknothwendigkeit, d. h. des nothwendigen 
Zusammenhangs mit dem Gegebenen der Natur und des 
menschlichen Geistes; so lässt sich scheinbar Alles be
weisen, wass man will, weil die Begriffe und ihr Zu
sammenhang dann unbestimmt, von Gemüth und Phan
tasie bestimmbar sind.

Diese Beispiele mögen hinreichen, um den oben 
aufgestellten Satz zu bestätigen, dass das vermeinte 
speculative Princip des Verf., in relativer Identität und 
Unterschiedenheit nothwendig zu denken (welcher Satz 
eine allgemeine logische Wahrheit enthält, keineswegs 
aber die Hauptpunkte des Erkennens, die Bestimmtheit 
und die Synthesis des Gedachten berührt) keine prin- 
cipielle Bestimmtheit hat, um nach demselben die Be
griffe des Realen und des Zusammenhangs der realen 
Dinge und Wesen bestimmen zu können. Der Verf. 
geht von der formalen Denknothwendigkeit als Princip 
aus und bleibt auch in dieser formalen Richtung ste
hen, bestimmt, wie wir sahen, auch den Begriff des 
Realen nur formell als das vom Denken Unterschiedene. 
Es handelt sich aber im Erkennen um die concrete Be
stimmtheit dieses Unterschiedenen, welche freilich der 
formalen Denknothwendigkeit gegenüber etwas rein Äus
serliches, Thatsächliches bleibt. Das Erkennen näm
lich ist nicht nur ein Unterscheiden des W7ahrgenom- 
menen, sondern ein bestimmtes Zusammenfassen des 
Unterschiedenen, der realen Bestimmtheiten in ihre con- 
creten synthetischen Einheiten, und wiederum ein Un
terscheiden und synthetisches Zusammenfassen dieser 
Einheiten in der universellen objectiven Totalität des 
Realen oder Wirklichen. In Beziehung auf letztere darf 
die speculative Erkenntnisslehre die Untersuchung nicht 
umgehen (die wir ja bei Kant, Herbart u. A. finden), 
ob denn im Wahrgenommenen, Erscheinenden das Reale 
oder Wirkliche vollständig schlechthin für das Denken 
gegeben sei? Der Verf. geht auf diese Frage nicht ein, 
obgleich er von der Objectivität des Gegebenen das 
Ideal oder Ding an sich unterscheidet (S. 92); allein 
es wird nicht untersucht, in welchem bestimmten Ver
hältniss zum Gegebenen das Ding an sich gedacht wer
den müsse, ja es wird sogar die unklare Behauptung 
aufgestellt, das Ding an sich werde vom menschlichen 
Denken allein, ohne Mitwirkung des Dinges an sich, 
gedacht, oder der ideale Gedanke stehe zwischen den 
subjectiven und objectiven Gedanken gleichsam in der 
Mitte (S. 93). Wie demnach der Verf. von seinem f<’r" 
malen Grundprincip aus das Reale weder in seiner 
synthetischen Bestimmtheit und Einheit, noch in seiner 
erscheinenden Vollständigkeit und Totalität auffasst t 
ebenso bleibt derselbe bei einer negativen unklaren Auf-
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fassung des Absoluten 3 als des vom menschlichen Den
ken unterschiedenen absoluten Denkens, ein Begriff, 
der die absolute Position des Wirklichen nicht umfasst 
und eben deshalb auch nicht bestimmtes Princip der 
Speculation sein kann. Es wird also weder der Be
griff der endlichen erscheinenden noch der absoluten 
Wirklichkeit klar und bestimmt aufgefasst, und es 
kann deshalb von dieser formalen Erkenntnisstheorie 
aus auch nur ein formales Princip der Betrachtung 
aufgestellt werden, welches in die lebendige Betrach
tung des Wirklichen nicht einzugreifen vermag. Daher 

■kein bestimmter Zusammenhang der ganzen Entwicke
lung, daher die vermeinte Übereinstimmung mit unkla
ren religiösen Vorstellungen, daher ist endlich auch die 
Bedeutung der Kategorien nicht genau und richtig be
stimmt worden, welchen letztem Punkt wir noch ein 
wenig ins Auge zu fassen haben.

Dem Verf. nämlich ergeben sich die Kategorien als 
„die allgemeinen Unterscheidungsnormen, als Ausdruck 
der allgemeinen Bedingungen, in denen die Dinge reell 
von einander verschieden und respectiv mit einander 
identisch sind, als die allgemeinen Normen, nach de
nen das absolute Denken selbst die weltlichen Wesen 
sowol von sich als von einander unterschieden, be
stimmt, so und nicht anders geschaffen hat (S. 368 ff.) 
— nach denen also auch die unterscheidende Thätig- 
keit des menschlichen Denkens sich vollzieht.“ Wir 
vermissen hier zunächst die Begriffsbestimmung der 
Kategorien als einer besondern Gattung von Begriffen; 
denn die Kategorien sind doch Begriffe und nicht alle 
Begriffe sind Kategorien; folglich muss die Begriffsbe
stimmung die specifische Differenz derselben angeben. 
Wenn nun der Verf. die Begriffe als Existenzialgesetze, 
als die zweckmässig bestimmenden Mächte der zusam
menwirkenden Thätigkeiten Ideen nennt (S. 193 ff.), nie
mals aber Kategorien, so müssen doch, sollte man den
ken, von den Ideen die Kategorien unterschieden sein, 
und nur die ersteren, die immanent wirkenden Endur
sachen der junter ihnen befassten Dinge (S. 203) als 
die constitutiven Begriffe und Unterscheidungsnormen für 
das absolute Denken bestimmt werden. Wenn ferner 
der Verf. den Kategorien überhaupt diese reale Bedeu
tung beilegt, Bestimmungen des realen Seins der Dinge 
selbst zu sein, so kann dies doch unmöglich von den 
logischen oder Reflexionskategorien gelten, denn die 
Begriffe: Sein, Dasein, Position und Negation, Möglich
keit und Wirklichkeit können nicht als Bestimmungen 
des realen Seins der Dinge selbst gedacht werden. Be
schränken wir den Begriff der Kategorien auf die ihm 
ursprünglich von Aristoteles und Kant gegebene Grenze, 
so sind darin keine Gattungs- und keine Prädicatbegriffe 

der Dinge selbst oder der realen Bestimmtheiten der
selben enthalten, sondern Gattungsbegriffe der allge
meinen gedachten Bestimmtheiten sowol des Realen 
(z. B. Quantität, Qualität, Wesen und Erscheinung, 
Substanz u. s. w.) als des Gedachten, d. h. der Urtheile 
und Begriffe, die Reflexionskategorien der Position und 
Negation, des Allgemeinen und Besondern u. s. w. Beide 
Arten der Kategorien jedoch enthalten keine gesetzge
benden Normen der Erkenntniss. Von den ideellen und 
Gattungsbegriffen der Wesen und Thätigkeiten kann 
man behaupten, dass sie, welche durch fortschreitende 
Urtheile, Erkenntnisse entwickelt werden, beziehungs
weise bestimmend, gesetzgebend für das Erkennen sind. 
Das gilt aber nicht von den Kategorien, da diese als 
Gattungsbegriffe der abstracten Bestimmtheiten keine 
Synthesis*  des Urtheils enthalten. Die Kategorien sind 
also Unterscheidungsnormen des Gedachten, jedoch nur 
für die abstracte Sphäre der Reflexion, nicht für die 
concrete der realen Bestimmtheiten selbst.

Aus dem Bisherigen geht hinreichend hervor, aus 
welchen Gründen wir die hier gegebene Grundlegung 
des Princips der Philosophie nur in einzelnen Punkten 
als gelungen anerkennen können. Die zum Grunde 
gelegte Denknothwendigkeit muss Jedermann sowol für 
die philosophische, als die empirische Wissenschaft 
anerkennen; wir verkennen es auch keineswegs, dass 
der Verf. die Fesseln des abstracten Idealismus abge
schüttelt und einen tüchtigen Ansatz zur Erfassung des 
Realen gemacht hat; wir verkennen ferner nicht den 
wissenschaftlichen Ernst, Fleiss, Scharfsinn des Verf., 
welcher sich in vielfachen Ausführungen bewährt, auf 
welche einzugehen uns der Raum verbietet. Nur das 
wollte Ref. zu zeigen versuchen, dass das formale Prin
cip des Verf. nicht im Stande ist, die speculative Be
trachtung in der Erfassung des universellen realen Zu
sammenhangs des Wirklichen zu leiten, dass vielmehr, 
um ein solches speculatives Princip aufzustellen, das 
Erkennen von Grund aus sich in seinem Realbegriff, 
in seinem realen Zusammenhänge, in der realen Denk
nothwendigkeit erfassen muss. Weiter hierauf einzu
gehen, ist nicht dieses Ortes und um so weniger nö- 
thig, da Ref. seine eigene Auffassung des Zusammen
hangs der menschlichen Erkenntniss vor Kurzem dem 
wissenschaftlichen Publicum vorgelegt hat, worauf er 
denjenigen Leser etwa verweisen zu müssen glaubt, 
dem die hier gegebenen Andeutungen einer real-philo
sophischen Erkenntnisstheorie nicht ganz verständlich 
sein sollten. Dem Buche des Verf. wünscht übrigens 
Ref. viele Leser; es ist, abgesehen von den oben gerüg
ten speculativen Mängeln, klar und lebendig geschrieben.

Marburg. Franz Vorländer.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. jF. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Hrockhaus in Iteipzig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. 30. 4. Februar 1848.

<m e s c h i c h t e.
Zeitschrift des Museums in Hildesheim. Abtheilung für 

Geschichte und Kunst. Erster Band: Die Stifts
fehde, Erzählungen und Lieder. Herausgegeben von 
Hermann Adolf' Lünizel. Hildesheim, Gerstenberg. 
1846. Gr. 8. I Thlr. 20 Ngr.

Der am 29. Juli 1844 gegründete Verein für Kunde 
der Natur und Kunst im Fürstenthum Hildesheim und 
in der Stadt Goslar, mit dem ein Museum verbunden 
ward, hatte sich rascher Theilnahme und Unterstützung 
von Seiten der Regierung, wie der Privatleute zu er
freuen. Es ward von dem Vereine die Herausgabe 
einer Zeitschrift in zwei Abtheilungen: 1) für Natur
wissenschaft und Medicin; 2) für Geschichte und Kunst 
vorbereitet, und obiges Buch ist das erste Product der 
zweiten Abtheilung dieser Zeitschrift. Für diese Ab
theilung wollen die Herausgeber die Grundsätze befol
gen, welche neuerlich in der allgemeinen Zeitschrift 
für Geschichte in Beziehung auf die Thätigkeit der der 
Geschichte gewidmeten Vereine ausgesprochen wird. 
Sie wollen sich nicht in weiten tind fernen Räumen 
ergehen, sondern sich auf die Erforschung der näch
sten Umgebung beschränken; keine Abhandlungen über 
schon oft und von grössern Kräften erörterte Fragen 
bringen, sondern vorzüglich auf Ungedrucktes und Un
erörtertes ihr Augenmerk richten; namentlich Quellen mit- 
theilen und möglicherweise die Beweisurkunden für die 
Geschichte der Kunst, die Denkmäler in Beschreibung 
und Abbildung vor Augen stellen (Vorwort).

Unsere historischen Vereine haben in der neuern 
Zeit durch ihre an herrlichen Früchten so reiche Thä
tigkeit eine früher bitter genug empfundene Lücke aus- 
^ufüllen gestrebt, wofür im Auslande, namentlich in 
England, durch königliche und Privatgesellschaften, in 
Frankreich durch königliche Institute gesorgt ist. Die 
Vergleiche, welche die Ergebnisse der neuesten Zeit 
an die Hand geben, werden es kaum beklagen lassen, 
dass uns die übersichtliche Leitung des Ganzen, die 
Centralisation in einer die Thätigkeit im Einzelnen über
wachenden Controle abgeht, da wir die intensive Ener
gie der vollkommen selbständigen und uneingeschränk
ten Vereinzelung besitzen. Es zeigt sich hier eine. 
Wenn auch nur einigermassen gültige Analogie mit dem 
Politischen Leben der Deutschen im Gegensatz zu Eng
ländern und Franzosen.

Mit Freuden bekennt Ref. von vornherein, dass er 
selten mit solcher Befriedigung die Schrift eines histo
rischen Vereines aus den Händen gelegt habe, wie die ' 
obige; selten wird in so gleichem Maasse der Inhalt 
eines Buches, die auf seine Erübrigung verwendete 
grosse Arbeit und Mühe, sowie die umsichtige Behand
lung anerkennungswerth erscheinen. Hier werden schrift
liche Denkmäler des niederdeutschen Volksstammes 
vorgeführt, der, seitdem mit der Reformation ein an
derer Dialekt, als der von ihm gesprochene, als Schrift
sprache sich durchgreifend geltend machte, seitdem in 
diesem ihm unverständlichen Dialekte die ganze Fort- 
bewegung und Fortbildung der Geschichte sich dar
stellte, fast wie eine barbara gens betrachtet wurde 
und der noch bis zur Stunde auf die volle Sühne einer 
mehrhundertjährigen höchst stiefmütterlichen Behand
lung seiner schriftstellerischen Denkmäler harrt. Und 
doch erkennt noch heutzutage leicht und bald, wer es 
versteht, mit dem schlichten Bürger oder dem grob
derben aber ehrlichen Bauer in den Grenzländern der 
Weser und Elbe in der ihm angeborenen Sprache zu 
verkehren, wie diesem Stamme zwar der Reichthum 
an Liedern, die Fähigkeit der volksmässigen poetischen 
Gestaltung, wenn auch nur im Vergleiche mit den 
Stämmen Süddeutschlands, abgeht, wie er dagegen eine 
desto reichere Begabung zur Erzählung, zum leben
digsten Dialoge besitzt, welche auf reiche Fundgruben 
vergangener Zeiten schliessen lässt, wo dieser Sprach
zweig auch als Schriftsprache der gebildeten Stände 
noch ebenbürtig galt. Lappenberg verdankt nicht den 
allerkleinsten Theil der neuen wissenschaftlichen Re
sultate in seiner englischen Geschichte der Vertraut
heit mit der Sprache und den schriftstellerischen Denk
mälern des niedersächsischen Volkstammes und sie 
hätten sich hin und wieder noch geschlossener darstel
len können, hätte ihm die volle Kenntniss der so viel
fältig unterschiedenen, nach Landschaften, ja oft in 
angrenzenden Dörfern abweichenden niederdeutschen 
Sprachformen zu Gebote«gestanden. Doch Einer kann 
nicht Alles.

Schon aus diesen Andeutungen wird die ungemein 
grosse Arbeit des Herausgebers einer Sammlung nie
derdeutscher Lieder und einer Erzählung in ungebun
dener Rede hervorgehen; man braucht nur dazu auf 
den Stand der Bildung der Schreibenden hinzuweisen, 
um sie als eine der schwierigsten zu erkennen. Selbst 
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die correcte Schreibweise der niederdeutschen ist durch 
die Mannichfaltigkeit der Sprachweisen ungleich und 
mangelhaft; und erst gar die Schreibweise der Hand
schriften, welche sich nach dem Bildungsstande des 
Schreibenden richtet in einer Zeit, in welcher das Or
thographische der Scripturen selbst eines Fürsten, wie 
Heinrich des Jüngern, Herzogs zu Braunschweig und 
Lüneburg, nach Elster’s noch später zu erwähnenden 
Charakteristik desselben „an weiland Friedrich’s des 
Grossen Marginalrescripte erinnert, deren Rechtschrei
bung der Leser erst aus dem Komischen ins Ernste 
übersetzen muss;“ in einer Zeit, wo der Adel jener 
Gegenden noch viel roher war, als ihn Spittler’s oft 
komisch wirkende Darstellung (Sämmtliche Werke, 
Bd. VI) schildert; in Gegenden, wo die katholische 
Geistlichkeit noch nicht ihre höhere Stufe durch die 
Berührung mit der Reformation erlangt hatte und wo 
kaum die ersten Spuren des Reformationsgeistes mit 
seiner Bildung an Geistliche, geschweige denn an Laien 
herangetreten waren. Darum dem Verdienste seine Kronei

Das Buch selbst zerfällt in zwei Theile. I. Erzäh
lungen in ungebundener Rede und II. Erzählungen in 
Reimen, Lieder und ein Fastnachtsspiel. Dieser zweite 
Theil bildete die Hauptaufgabe des Herausgebers und 
sein Inhalt mag daher zuerst erwähnt werden. Er
ster Abschnitt: 1) Veranlassung und Fortdauer der 
Fehde, bis zur Soltauer Schlacht; Hildesheimisch. 
2) Ein Lied dieselben Begebenheiten umfassend. Hil
desheimisch. 3) Ein kurzes Lied über denselben Ge
genstand. Hildesheimisch. 4) Ein Lied von der Sol
tauer Schlacht. Hildesheimisch. Dann folgt ein in 
Liedern sich antwortender bez. widerlegender Schrift
wechsel. 5) Braunschweig wider Hildesheim. 6) Hil
desheim wider Braunschweig. Ebenso 7 und 8. 9) Der 
Brilmaker, ein Fastnachtsspiel. Zweiter Abschnitt: 
10) Erzählung der ganzen Fehde. Braunschweigisch. 
11) Ein Lied von der Belagerung Peinas 1521. Hildes
heimisch. Ebenso 12 und 13 von der Belagerung der
selben Stadt 1522. 14) Klagelied über den Ausgang 
der Fehde. 15) Klage eines Geistlichen an den Bi
schof Johann. 16) Lied M. Wolfgang’s. Damit diese 
Lieder verständlicher, ansprechender würden, erschien 
es nothwendig, eine Erzählung der Stiftsfehde voran
zuschicken (Theil I). Der Herausgeber wollte nicht 
eine kritische geben, wie sie schon Koch, Delius, Ha
vemann gegeben haben, „wenn auch neu eröffnete 
Quellen das Eine oder das Andere berichtigen lassen, 
sondern lieber die Erzählung eines Mannes, welcher 
den Ereignissen nicht zu fern stand, und durch die 
Weise und Farbe seiner Aufzeichnungen mehr zu den 
Liedern stimmt.“ Er hat die noch ungedruckte, von 
Koch benutzte Erzählung der Stiftsfehde von Ascanius 
von Heimburg, hildesheimischem Domherrn, gegen Ende 
des 16. Jahrh. ausgewählt, weil sie jene Eigenschaften 

besitzt. Ihr schliesst sich Oldekop’s kürzere, aber noch 
ansprechendere Erzählung an, aus dessen Chronik; 
sodann folgt ein Brief des Priors Burchard, welcher 
mitten aus den Begebenheiten heraus über sie berichtet. 
In einer Anmerkung am Anfänge der drei Erzählungen 
sind literarhistorische und kunstgeschichtliche Notizen 
gegeben.

Es kann gemäss den hier gesteckten Grenzen, so
wie gemäss dem Gesichtspunke des Herausgebers nicht 
als zur Aufgabe dieser Anzeige gehörig betrachtet wer
den, den hier vorliegenden Gewinn für die kritische 
Bearbeitung jener Epoche zu erübrigen. Die ältere 
Literatur findet sich in des Geheimraths von Praun 
Bibliotheca brunsvico luneburgensis*)  zusammengestellt, 
wozu Spittler l. I, hinzugenommen werden muss u. s. w. 
Die neuere Literatur ist meist schon von den erwähn
ten kritischen Bearbeitungen benutzt worden. Doch 
soll sicherem Vernehmen nach die wolfenbiitteler Bi
bliothek aus der ältern Zeit noch unbenutzte Schätze 
bergen.

Es lässt sich kaum absehen — und das bleibt das 
Verdienst jeder solchen Herausgabe im Allgemeinen — 
welch’ grosse Fundgrube für die verschiedensten Wis
senschaften, sofern sie nur überhaupt mit der geschicht
lichen Entwickelung in Verbindung stehen, aus der 
durch den Druck bewerkstelligten Veröffentlichung 
werthvoller handschriftlicher Urkunden eröffnet werden 
können. Das vorliegende Buch ragt an Bedeutsamkeit 
in dieser Beziehung vor vielen andern ähnlichen Er
scheinungen hervor. Der poetische Theil wird und 
muss keine gering anzuschlagende Bedeutung für die 
Geschichte der deutschen Volkssprachen erlangen; das 
ganze Buch aber bringt, ganz abgesehen von seinem 
Werth für die politische Geschichte, einen reichen Ge
halt selbst für die Geschichte der Staatswissenschaften, 
ganz besonders aber für die Culturgeschichte einer 
grossartigen Zeit, die noch der schöpferischen Hand 
eines kundigen Darstellers hart, der Reformationszeit. 
Gerade das satirische Gedicht und die zweite Abthei- 
lung enthält deren genug, ist oft das gehaltvollste Ge
fäss für den, welcher die Culturgeschichte einer Zeit 
gewinnen will, dergestalt, dass wer nur des einzigen 
Fischart satirische Gedichte unbeachtet lassen wollte,

’) Es hat vielleicht irgend einen literarischen Werth, wenn ich. 
zwei Bemerkungen, welche C. Schmidt g. Phiseideck in das mir vor
liegende Exemplar dieses Buches (ed. 1744) eingeschrieben hat, hier 
notire: 1) ,,Dieses ist die zweyte, stark vermehrte Ausgabe“ (1744), 
obgleich solches auf dem Titel nicht bemerkt ist. Die erste, welche 
ich bei dem Verf. selbst gesehen habe, ist vom Jahre 1741 (Braun
schweig, 29. Sept. 1777). 2) (hinten) „Der Verf. hat dieses Buch 
so sehr vermehrt, dass in dem Manuscripte zu einer neuen Auflage,, 
welches ich in Händen gehabt habe, die letzte Zahl 4940 (statt 2764) 
war“ (11. Dec. 1777). — Dies Manuscript soll in der Wollff’schen 
Bibliothek sein. Vgl. Götting. Anzeig., 1831, Nr. 27.
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in einer Culturgeschichte jener Zeit, zu eigenem Scha
den den grössten Misgriff thun muss. Auch die erste 
prosaische Abtheilung bietet hierfür reiche Ausbeute. 
Es wird hinlänglich genügen, gleich aus dem Anfang 
der Erzählung Asche von Heimburg’s nur zwei Stellen 
herauszuheben, welche einen Fingerzeig darbieten wer
den, für das, was Alles hier gefunden werden kann 
und von denen mindestens die zweite auf die durch 
die ganze Erzählung berichtete Thatsache hinweisen 
kann, dass der Verf. überall trefflich bewandert war, 
und überall nahe genug stand, um mit seinen scharfen 
Augen nicht gerade sehr offen liegende Motive zu er
kennen. Wie wichtig ist die nebenher berichtete That
sache Cap. III, S.' 9: „Dieweil bei unsern Zeiten Alles 
aufs Höchste ins Geld gesteigert wird, muss ich kürz
lich gedenken, was dieser Zeit von gemeiner Waare 
der Kauf gewest, denn man von vornehmen Leuten, die 
damals gelebt, guten Bericht hat, nämlich dass man in 
diesem 1510 Jahre zu Hildesheims auf dem Markte hat 
kaufen können zwölf Eyer für einen hannoverschen 
Witten, das Pfund guter friesischer Butter für 4 Witte 
(dann folgen die Preise für Kühe, Heringe, junge Hüh
ner, Gänse um Bartholomäi, Theile vom Hammel, für 
ein Rind u. s. w., ebenso der Kernfrüchte und Schuhe). 
Der Goldflor galt 21 Mgr. und ward gute Münze ge
schlagen ; insonderheit Churfürst Friedrich’s und der 
andern Herzoge von Sachsen Thlr. waren Gfl. werth 
und hielt die Mark 14 Loth gut Silber; auch Schrecken
berger auf dasselbe Schrot die galten 3 Mgr. Der 
alten Spitzgroschen galten 15 einen Goldflor oder Tha
ler. Seithero dass man Münze von Münze geschlagen 
ist die Münze verdorben und Alles höher in das Geld 
gekommen.“ So treffliche Stellen, wo der Werth der 
Lebensmittel und der Kleidungsstücke, das Verhältniss 
des Goldwerthes zum Silber ex professo zusammenge
stellt ist, begegnen selten dem in so früher Zeit, wel
cher der Geschichte des Geldwesens u. s. w. nachgeht. 
Gleich darauf S. 11 erfahren wir, wie alt manche Sitte 
in unserm Vaterlande ist. Zum Hasse gegen den Bi
schof „half auch viel, dass der Bischof zween Ein
spenniger bei sich hatte — die waren darauf abge
richtet, dass sie in der Schenke sassen und mit dem 
Gesinde (des Adels) zecheten und gaben weidlich mit 
auf den Bischof, damit sie andern die Worte und Ge
danken herauslocketen; was dann daselbst vom Bischof 
geredet ward, das brachten sie Alles an, thaten bisweilen 
wol einen guten Zusatz dazu, wie solche Gesellen pfle
gen. Zu dem war auch zum Steuerwalde eine alte 
Frau, ein altes böses Weib, die war bekannt und lief 
in der Stadt herum und brachte alle neue Zeitungen 
zusammen und trug dem Bischof zu Ohren, was man 
in der Stadt von ihm sagte und war des Bischofs Jo
hanns grösster Mangel, dass er Alles was diese drei 
sagten glaubte/6 Ich will mich hier darauf einschrän

ken, durch Anführung der hierher gehörigen Stellen 
aus Oldekop’s Erzählung das Urtheil zu bekräftigen, 
dass er zwar gedrängter, mehr summarisch erzählt, 
aber mit desto grösserer Frische und mit der leben
digen Sinnlichkeit der Darstellung, welche Ref^ so oft 
im Gespräche mit den ländlichen Bewohnern seiner 
Heimat ergötzt hat. S. 117: „Dusse vorgemelte Here 
und Bischop was ein sehr karg Forste und hadde itlike 
Einspannier und Hengstridere bi seck, de thom Dele ut 
der besten Hut nich gesneden weren —. De brochten 
vel nies up und dem Forsten vele Logen tho Hove 
brochten. Ock was dar ene olt Frowe, horde ock 
mede in dat Regimente; de konde och nemand bi seck 
liden. Dusse stockeden so vele tho hope, dat de Stich- 
tesman dem Heren Bischop gram worden, wente he 
tog se seiden edder nemmer tho Rade und dusse hei- 
melike Gram und Hat ward von Jaren tho Jaren 
io groter.“

Mit Recht hat der Herausgeber im Vorwort darauf 
hingedeutet, dass wol heutzutage hin und w’ieder für 
die kritische Bearbeitung der hildesheimischen Stifts
fehde neue Gesichtspunkte gewonnen werden könnten. 
Schon der Vergleich der Erzählung Asche vom Heim
burg’s mit der von Oldekop bietet mehrfach interessante 
Differenzpunkte dar, welche noch nicht ganz verarbeitet 
sein möchten. Auffallend ist es, dass sich bei Ascanius 
kaum eine Spur findet, welche darauf hinführen könnte, 
dass diese Fehde nicht blos ein Kampf des Adels ge
gen den Landesherrn und der nach Landerwerb stre
benden braunschweigischen Fürsten u. s. w. war, son
dern dass anderwärts doch auch deutliche Züge eines 
Kampfes gegen das geistliche Regiment, gegen die Herr
schaft der „Papen“ vorliegen, obgleich es zunächst 
dort kein eigentliches protestantisches Interesse prote
stantischer Unterthanen zu vertreten galt. — Das 
Schreiben des Priors Burchard zu St. Godehard mitten 
aus den Begebenheiten heraus in der Zeit, als die Her
zöge bereits den grössten Theil des Stiftes eingenommen 
hatten, liefert trotz aller seiner stilistischen Mängel 
treffliche Züge über die Stellung und die Eigenthüm- 
lichkeit der verschiedenen Bestandtheile der Parteien 
des Stiftes und einen schönen Beitrag zur Geschichte 
landständischer Verhandlungen in so derber Zeit, so
wie namentlich auch zu der Art und Weise, wie sich 
Stadtmagistrate und Bürgerschaften voll Selbstgefühls 
selbst in Ländern, wohin die Reformation nicht hinge
drungen war, der Geistlichkeit gegenüber zu gebehr- 
den pflegten.

Die zweite Abtheilung, welche Erzählungen in Rei
men, Lieder und ein Fastnachtspiel enthält, behandelt 
nur in anderer Form denselben Stoff; das Verzeichnis» 
im Einzelnen ist oben angegeben. Die Vergleichung 
der Handschriften dieser sämmtlich im niederdeutschen 
Dialekt geschriebenen Poesien mag eine herculische Ar
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beit gekostet haben. Die Herausgabe gibt die erheb
lichem Varianten in Noten an, sowie literarische Nach
richten über die einzelnen Handschriften; auch einzelne 
Notizen über Zeit, Ort und Situation der Entstehung. 
Die Grenzen, welche dieser Anzeige gesteckt sind, er
lauben uns nicht, auf Einzelheiten einzugehen und wir 
wollen uns hier auf die eine Bemerkung beschränken, 
dass manches dieser Lieder gar gut die Probe aushal
ten dürfte mit analogen Liedern der nämlichen Zeit 
aus andern deutschen Dialekten. Weil sie echte Volks
lieder sind, so tragen sie natürlich keine Namen von 
Verfassern an der Stirn. Der Andeutung, dass Bischof 
Johann selbst Verfasser der ersten längern rhythmi
schen Erzählung sei, mag Ref. nicht entgegenreden, 
obwol die positiven Beweise aus dem Gedichte selbst 
nicht sehr erheblich sich darstellen. Das Fastnachts
spiel „der Schevekloth genandt, welches nach erhalte
ner Schlacht für Soltaw der Bischof zu Hildesheim hal
ten und seinen Stiftsadel damit perstringiren lassen,“ 
dessen Verfasser Bischof Johann selbst ist, ist ohne 
Zweifel von Bedeutung für die dramatische Poesie un
seres Volkes in jener Zeit. Noch fast ein Jahrhundert 
später finden wir einen Fürsten jener Gegenden, wel
cher in der niederdeutschen Mundart Lustspiele schrieb. 
Das war Herzog Heinrich Julius von Calenberg (reg. 
1589 —1613) von dem Steinmetz in der Leichenrede 
sagt: comoedias edidit patrio sermone. Den Inhalt des 
„Schevekloth“ gibt der Herausgeber kurz so an: „Der 
Brillenmacher, d. i. der Bischof, legt seinen Kram aus 
und unterredet sich mit dem ersten Buben, dieser ver
bündet sich mit den andern zehn (wol neun?) Buben 
(den Feinden des B.) zum Untergange des Bischofs; er 
lockt als Apostel verkleidet ihn in ihre Mitte und sie 
stechen ihm die Augen aus; ein Wunder gibt sie ihm 
wieder und lässt den ersten Buben erblinden; der Brillen
macher stösst ihn ins Wasser.“ Dazu kommt die Con- 
clusio und der Prolog, in welchem die satirischen Be
ziehungen des Gedichtes mitgetheilt werden. Andeu
tungen wie: Hir schal he up de Knie sitten und folden 
de Hende; hir stett he one in dat Water u. s. wr., unter
stützten die vorgenannten 11 Actores. Über die Auf
führung selbst und den Übermuth der Actores gibt eine 
handschriftliche Notiz ergötzliche Nachricht. — Zu 
einem der Lieder (S. 197, nicht 179) hat sich in einer 
der Handschriften die Melodie erhalten, welche auf ein 
Notensystem von vier Linien in dem C-Schlüssel ge
schrieben ist. Dom-Musikdirector Ahrend zu Hildes
heim hat einige Bemerkungen darüber S. 260 geschrie

ben und eine Darstellung derselben in jetziger Weise 
versucht. Dankenswerth ist die vom Herausgeber 
S. 262 ff. angefügte Erklärung der unbekannten Wör
ter, bei deren schwieriger Auswahl er es unmöglich 
allen Anforderungen hat recht machen können. Aber 
herzerfreuend ist der gesunde Takt und das richtige 
Gefühl, welches ihn bewogen hat. aus den Erzählungen 
und dem poetischen Inhalte dieses Buches „Sprüch- 
wörtliches und Ähnliches, was der gewöhnlichen Schreib
weise der Engländer noch jetzt so viel Reiz des Sinn
lichen und Anschaulichen gibt, wohin namentlich auch 
gehören die Schlagwörter aus Geschiehtchenbeson
ders herauszuheben und zusammenzustellen. Dazu sind 
Scheltworte, Sitten, Spiele und der Aberglaube berück
sichtigt worden. Diesen Reiz des Sinnlichen, Anschau
lichen, somit des echt Volksmässigen, hat sich die nie
derdeutsche Mundart im niedern Volke bis zur Stunde 
bewahrt. Noch jetzt bewegt sich die Redeweise des 
Landmannes in jenen Gegenden hauptsächlich in be- 
vvährten Sprüchwörtern und zugleich in einer sinnlichen 
Anschaulichkeit, welche beweist, dass hier noch un
verwüstliche Bollwerke gegen die widerliche Glätte des 
Salontones vorhanden sind. In die epigrammatische 
Kürze des Sprüchwortes drängt sich der derbe kau
stische Witz des Landmannes; seine Schläge sind so 
sinnlich, dass man fast meint, der Körper fühle sie mit. 
Ein unendlicher Reichthum an Sprüchwörtern und alt
bewährten Kernsprüchen entfaltet sich überall, wohin 
man hört. Es ist ganz gewiss, dass eine wahrhafte, 
naturgemässe und die lohnendste Bereicherung der deut
schen Schriftsprache hauptsächlich aus den Redewei
sen, Formen und Wörtern der Provinzialvolksdialekte 
gewonnen werden kann ; dass gerade in diesen noch 
Schätze verborgen liegen, welche eine kaum zu ahnende 
Bereicherung unserer Schriftsprache in Aussicht stellen. 
Wo immer dieselbe gefordert wird, da muss es freudi» 
begrüsst werden und deshalb ist obenerwähnte Zusamt 
menstellung recht anerkennenswerth, auch wenn man 
aussagen muss, dass sie wol nicht ganz unbeträchtlich 
hätte vermehrt werden können.

Wir wünschen dem nach so kurzer Zeit mit so 
tüchtigen Kräften ausgestatteten Vereine zu Hildesheim 
alles Gedeihen und reiche allseitige Unterstützung. Mö
gen die Resultate der Bemühungen des hildesheimschen 
Museums stets einen so reichen Ertrag liefern, wie ihn 
das vorliegende Buch bekundet.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A.» Brockhaus in Iieiparfg.
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Geschichte.
Schriften von Luntzel und Elster.

' (Schluss aus Nr. 30.)

Möge es gestattet sein, an dieser Stelle mit wenigen 
Worten auf eine kleine, aber treffliche Schrift hinzu
weisen, deren Anführung gerade hier ihre Stelle finden 
möchte. Wir meinen die Inauguraldissertation:

Die Charakteristik Heinrich des Jüngern, Herzogs zu 
Braunschweig und Lüneburg, von Wilhelm Elster, 
Subconrector am Gymnasium zu Holzminden. Mar
burg, 1845. Gr. 8.

Herzog Heinrich der Jüngere regierte 1514 — 68 
und war in der hildesheimschen Stiftsfehde einer der 
gefährlichsten Feinde des Bischofs Johann. Man hat 
in der neuern Zeit angefangen, in die Darstellung der 
Zeiten, wo sich Protestanten und Katholiken schieden 
und bald für Jahrhunderte lang grimmig gegenüberstan
den, mit ruhigerer Kritik einzudringen und das zu be
seitigen , was ein festgewurzelter Hass über Alles aus
gebreitet hat. Katholiken und Protestanten haben in 
ganz gleicher Weise verfahren, aber da die Protestan
ten, von einer höheren humanistischen Bildung geho
ben, das literarische Schlachtfeld eigentlich behaupte
ten, so ist ihre Darstellungsweise auch am meisten und 
weitesten verbreitet gewesen. Dieser Parteistandpunkt 
in der geschichtlichen Darstellung kann heute nicht mehr 
entsprechen, und man braucht nur auf Gfrörer’s Gu
stav Adolf hinzuweisen um einestheils zu bekräftigen, 
wie Protestanten selbst mindestens mit dem Maasse der 
Gerechtigkeit messen, anderntheils aber auch, um eine 
Ansicht zu liefern von den überraschenden Resultaten, 
Welche auf diesem Wege gewonnen werden können. 
Elster’s erwähnte Schrift verdient dieses Lob unparteii
scher Forschung und reicher Ausbeute in gleicher Weise. 
Sie ist aus Hülfsmitteln des wolfenbüttelschen Archivs 
verfertigt und sou nur eins der Resultate einer grös
sern Arbeit über Heinrich den Jüngern sein. Mag im
merhin die Darstellung noch etwas unbeholfen sein und 
den Schematismus der Disposition zu sehr hervortreten 
lassen, wo man künstlerisch abgerundete, in sich selbst 
getragene Composition erwartet; der Takt, mit welchem 
der Verf. begabt ist, die ruhige und besonnene Haltung, 
die seine Kritik bewährt, und die Resultate, zu denen 

er gelangt und die er begründet, zeugen von ausser
gewöhnlicher Befähigung für geschichtliche Arbeiten. 
Als Resultate, welche Heinrich der Jüngere, erman
gelnd der zarteren Seiten des Charakters, aber mit 
kühner Schlauheit, unvermeidlicher Energie sammt je
ner Derbheit begabt, welche eine Eigenthümlichkeit der 
Zeit war, in einem vielbewegten Leben festen Blickes 
erstrebte und erreichte, stellt Elster hin: dass Heinrich 
die Finanzverfassung des fürstlichen Hauses von einem 
jammervollen Siechbette wieder zu einer gedeihlichen 
Gesundheit aufhalf und dadurch den Fürsten aus der 
Abhängigkeit von einer Unzahl wuchernder Gläubiger 
befreite; dass er sein Land zu einem Staate von grös
serer politischer Bedeutsamkeit erhob (zumeist durch 
die hildesheimer Stiftsfehde); dass er in seinem Für- 
stenthume eine eigentliche Landesherrschaft gründete 
und den Adel in die Grenzen der Bescheidenheit, in 
die Schranken des Unterthanenverbandes zurückwies. 
Zwar fehlte, sagt Elster am Schlüsse, in seinem Für- 
stenthume die wahre Blüthe des Staatslebens, Das, was 
nicht nur dem menschlichen Dasein, sondern auch der 
Existenz der Staaten die rechte Weihe und den edel
sten Werth gibt. Die geistige Bildung, Cultur und Ci- 
vilisation hatten wenig Fortschritte gemacht; aber Hein
rich hatte zuvörderst in seinem Staate Ordnung, die 
Mutter der Bildung geschaffen. — Der frühe Tod des 
talentvollen und thätigen Verf. ist in der That schwer 
zu beklagen: denn die Freunde der braunschweigischen 
Geschichte dürften sobald nicht wieder in gleicher Weise 
vielversprechende Leistungen zu erwarten berechtigt sein.

Marburg. Knies.

Botanik.
1. Spicilegium florae rumelicaeetbithynicae(3) exhibens 

synopsin plantarum quas aest. 1839 legit A. Griese
back, Dr. med. Prof, extraordin. gottingensis. Vol. I 
et II. Brunsvigae, Vieweg. 1845—46. 8mai. 8 Thlr.

2. Uber den Zusammenhang der Wärmeveränderungen 
der Atmosphäre mit der Entwickelung der Pflanzen.
Von H. W. Dore, Dr. der Med. u. Phil. Berlin, 
Reimer. 1846. Gr. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

INachdem im verflossenen Jahrhundert die mechanisch
logische Behandlung der Wissenschaften sich auch auf 
die physischen ausgedehnt und eine lebendiger physio
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logische zurückgedrängt hatte, wandte sich seit Anfang 
des gegenwärtigen die Richtung wieder auf letztere zu
rück. Keineswegs jedoch, und dies zum grossen Ge
winn , ausschliesslich; auch jetzt noch fahren die Bo
taniker fort, durch phytographische Arbeiten, genaue 
Beschreibung und scharfe Sonderung das Einzelne aus
zubilden , nur dass nicht wenige in den Fehler der 
Übertreibung verfallen sind, alle höhere Zusammen
fassung der Specialisirung zu opfern und oft die ge
ringfügigste abweichende Form oder Bildung zu einem 
eigenen Genus zu erheben, oder Unterabtheilungen zu bil
den — wogegen nichts einzuwenden wäre, — die sie 
aber mit eigenen Namen bezeichnen, wie auch in der ge
genwärtigen Flora dies zu sehen ist. Saponaria z. B. 
ist durch vier Species repräsentirt, diese aber sind in 
drei Sectionen getheilt, die man mit den Namen Boo- 
tia, Smegmathamnium und Proteinia merken soll, und 
wovon die letztere; N. orientalis enthaltend, keinen an
dern subgenerischen Charakter aufzuweisen hat, als 
kerbae annuae, a basi dichotomae, floribus disiincte pe- 
dicellatis. Auch andere Genera liefern (freilich auch 
anderwärts befolgte) Beispiele. Bei Silene z. B. erhal
ten wir die Rubriken Atocion, Behen, Cmioimorpha, 
Siphminmwpha , Stachymorpha, Linicola, Rupifraga; 
bei Galium die Namen: Hylora, Engalium, Thliphthisa, 
Microgalium, Aparine, Cruciata und Aspera als Ru
briken. Es lässt sich allerdings Einiges zur Vertheidi- 
gung dieses Gebrauchs sagen, das Übel dabei bleibt 
aber doch, dass das Gedächtniss mit gar zu viel leeren 
Namen belastet und Condillac’s Ausspruch endlich da
mit bewahrheitet wird, der einst meinte: }3Une science 
H’est guhin langage bien

Während man nun bei blossen phytographischen 
Sammelwerken oder bei Bekanntmachung blosser ein
zelner Species nicht im Stande ist, sich auf Gesammt- 
blicke einzulassen, sind neuere Arbeiten, zumal Floren, 
gar wol verpfliclitet, mehr als blos trockene Verzeich
nisse nach früherer Weise zu liefern, und es war ein 
glücklicher Gedanke A. v. Humboldt’s, die Botaniker 
auf das, was er mit dem Namen Pflanzengeographie 
bezeichnete, aufmerksam zu machen. Auch Hr. G. hat 
diese Hinweisung beachtet, indem er in einem seinem 
Buche noch beigegebenen Prospectus sichäussert: „Die 
Theorie der Gesetze, nach welchen die Pflanzen auf 
dem Erdboden vertheilt sind, bedarf einer umfassendem 
Begründung durch genaue und mehrseitige Beobachtun
gen. Eifriger als jemals haben die Systematiker der 
gegenwärtigen Epoche sich Forschungen dieser Art zu
gewendet. Wie die klimatischen Verhältnisse Europas 
am gründlichsten bekannt sind, so müssen auf dem 
heutigen Standpunkte der Pflanzengeographie neue 
Reihen von Beobachtungen über die Verbreitung der 
Gewächse unseres Erdtheils ein erhöhtes Interesse in 
Anspruch nehmen u. s. w.“ — Er bietet demnach in 

diesem Buche ein systematisches und beschreibendes 
Verzeichniss von mehr als 2000 Pflanzenarten, die sei- 
nigen schon in einigen Sommermonaten in dem Ge
biete zwischen der Donau und dem griechischen Kö
nigreiche zusammengebracht, indem ungeachtet man
cher frühem Arbeiten dieser District noch zu wenig 
erforscht war, und benutzt dabei die Mittel und Bei
träge von Friedrichshalm, Frivaltzky, Pestalozza, Bux- 
baum, Forskol, Sibthorp, Sestini u. A.

So schätzbar nun das hier Gelieferte ist, indem 
wir äusser den schon bekannten, vielfach noch besser 
beschriebene, auch noch gar manche neue Species 
erhalten, so kann es unseres Erachtens doch nicht auf 
den Titel einer ptlemzeugeographischen Bearbeitung An
spruch machen, welchen ihm indess der Ref. auch nicht 
gegeben hat oder hat geben wollen. Indessen hat er 
sichtlich darauf hingestrebt, indem die Regionen und 
Höhenpunkte, sowie insbesondere die geognostische 
Unterlage jedesmal angemerkt sind. Nur würde frei
lich eine collective Angabe der jedem Districte eigenen 
Pflanzen übersichtlicher und wünschenswerther gewesen 
sein,.als die blosse systematische Anordnung.

Überhaupt aber — und dieser Vorwurf trifft nicht 
den Verf., vielmehr alle Botaniker die über Pflanzen
geographie geschrieben haben — ist man noch gar nicht 
vollkommen im Klaren, was eigentlich zu leisten sei. 
Jedermann erkennt die Forderung an, und fast jeder 
Verf. eines botanischen Lehrbuchs widmet der Pflan
zengeographie ein Capitel; aber sie gehen alle mehr 
oder minder um die Sache nur herum, statt in sie hin
ein , und stellen die inner» Gründe der Aufgabe nicht 
fest. Statt die Vegetation unseres Erdballs nach ihrem 
jedesmaligen Charakter zu schildern, und die Erklärung 
nach Gründen aufzusuchen, beschränkt man sich bis 
jetzt nur auf das Äussere der Erscheinung, oft °>anz 
empirisch, zufällig. Dass das Klima, der Boden, ilie 
Länge und Breite, sowie die Höhe überhaupt von Ein
fluss seien, liegt wol auf der Hand: aber nach dem 
Warum und Wie suchte bisher Niemand, oder wer der
gleichen Versuche machte, gerieth auf unfruchtbare 
Wege, wie unter andern den verfehlten, die Natur der 
besondern Pflanze aus dem Einflüsse des Bodens ab
zuleiten.

Es wäre daher zu wünschen, dass man recht bald 
einmal Floren erhielt, die sowol den Gesammtcharakter 
eines Gebietes, als auch den der einzelnen bezeichnen
den Gewächse darlegten, wobei die rein phytographi
schen Erweiterungen in einem Anhang beigegeben wer
den könnten. Auch scheint Hr. G. selbst dieses haben 
berücksichtigen zu wollen, indem er in seiner Reise
beschreibung durch Rumelien und Brussa dergleichen 
Schilderungen einflicht, und eben das gegenwärtige Buch 
nur als die systematische Ausführung davon betrachtet.

Wir lernen aus derselben, dass das türkische Grie-

J
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chenland zum grossen Theil noch denselben Vegeta
tionscharakter bietet, wie das übrige gemässigte Eu
ropa (so insbesondere deutlich, wenn man die Laub
und Nadelhölzer betrachtet), der auch mit vielen süd- 
europäischen Species untermischt ist, ohne gerade fremd
artige Formen zu bieten. Trifolium z. B. liefert 39 
Species, worunter einige neue. Der grosse Werth die
ser Arbeit besteht daher theils in der Vollständigkeit, 
indem die Beobachtungen der Vorgänger mit aufgenom
men sind, theils in der genauen eigenen Prüfung, wo
durch die Besitzer von Herbarien und selbst die bota
nischen Gärten in den Stand gesetzt werden, ihre Samm
lungen zu sichten.

Nr, 2 scheint einem ganz andern Gebiete anzuge
hören, schliesst sich aber nach unserm angedeuteten 
Gesichtspunkte doch genau an die Aufgaben der Zeit an, 
indem gerade auf diesem Wege das, was wir zuvor 
desiderirten, enträthselt werden kann. Denn wenn wir 
bei pflanzengeographischen Forschungen einerseits die 
innere Natur der Pflanze mehr ins Auge fassen müs
sen als bisher geschehen (eigentlich ist hierfür noch gar 
nichts geschehen) — um ihre Erscheinung auf bestimm
ten Punkten der Erdoberfläche zu erklären, so müssen 
wir andererseits jene schon oben erwähnten Bedingungen: 
Boden, Klima, Atmosphäre u. s. w., nun auch genauen 
Messungen und Beobachtungen unterwerfen, und kön
nen hierzu ebenso gut Culturpflanzen als wilde wählen, 
um irgend ein Gesetz zu entdecken. Gerade durch die 
Physik scheint auf diesem Felde mehr Hoffnung zur 
Enträthselung geboten zu sein als durch die Chemie, 
da die Pflanze mit diesen Agentien so genau zusam
menhängt, und der chemische Einfluss bisher viel zu 
stürmisch behandelt worden ist, um zu sichern Resul
taten führen zu können. Denn wenn man erwägt, dass 
in einem Floragebiet oft auf einem kleinen District eine 
grosse Mannichfaltigkeit von Pflanzen, aus den aller
verschiedensten Familien, erscheint — man denke nur 
an einen Laubwald — so ergibt sich von selbst, wie 
wenig man ihr Vorkommen aus dem Vorhandensein we
niger Grundstoffe allein erklären könne, und wie Vie
les von dem sogenannten „Einflüsse des Bodens“ blos 
auf Rechnung seiner mechanischen Beschaffenheit kommt. 
Die Oscillationen der Wärme, des Lichts, der Feuch
tigkeit der Atmosphäre, werden aber wenigstens die 
Grenzen eines Verbreitungsbezirks um so wahrschein
licher einsichtig machen, als man aus mühsamer Beob
achtung nn Culturpflanzen abnehmen kann, welch’ be
deutenden Einfluss ein Maximum oder Minimum auf ihre 
Erhaltung, ihre ßiQthe oder ihre Fruchtreifung hat.

Die Frage , die der Verf. äus einer grossen Zahl 
von Beobachtungen zu beantworten unternommen, war 
die, ob die Temperatur der obern Bodenfläche mit der 
der Luft in ihren periodischen und nichtperiodischen 
Änderungen gleichen Schritt halte, und in welcher Weise 

die Erdschichten, in welche die Wurzeln mehr oder 
minder tief eindringen, von den Anomalien afficirt wer
den, welche die Luftwärme eines bestimmten Jahres 
oft so bedeutend von einander unterscheiden. Ohne 
Erledigung dieser Fragen kann die Temperatur, welche 
irgend eine Pflanze zu ihrer vollen Entwickelung be
darf, nicht einmal annähernd bestimmt werden, und 
Hr. D. versucht sie hier theils durch Untersuchung der 
nichtperiodischen Temperaturveränderungen der obern 
Erdschichten, dann durch Vergleichung eines der In
solation und nächtlichen Strahlung frei ausgesetzten, 
unmittelbar auf dem Boden liegenden Thermometers, 
verglichen mit der mittleren Lufttemperatur, wie sie ein 
im Schatten aufgehängtes Thermometer angibt, endlich 
die Vegetationsverhältnisse verschiedener Jahre, direct 
verglichen mit den gleichzeitigen Temperaturen dessel
ben. Er benutzte für die erste Aufgabe die von Que- 
telet zu Brüssel angestellten Beobachtungen, verbunden 
mit denen von Rudberg in Upsala. Als ein Hauptre
sultat ergab sich, dass der Wechsel positiver und ne
gativer Zeichen immer seltener wird, je tiefer wir in 
das Erdreich eindringen (ein schon von Mariotte beob
achtetes, aber jetzt genauer bestätigtes Factum), und 
dass in grössern Tiefen nur der Witterungscharakter 
einer bestimmten Epoche als eine constante Tempera
turerhöhung oder Temperaturerniedrigung übrig bleibt. 
Aber auch noch andere Bemerkungen hebt der Verf. her
vor. Namentlich weist er auf die complicirenden Agen
tien', z. B. die Schneedecke hin, welche den Boden 
verhindert, an den mannichfaltigen Wechseln der At
mosphäre Theil zu nehmen. Sie wirke, wie er richtig 
bemerkt, auf doppelte Weise: einmal indem sie die 
Strahlung des Bodens verhindert, andererseits indem 
sie den in der Berührung erfolgenden Wärmeaustausch 
zwischen Luft und Boden auf hebt. Er führt hierbei 
eine ihm mitgetheilte interessante Thatsache an. In 
preussisch Litthauen erhält man wegen der nach der 
Kirschblüthe noch so häufig folgenden Nachtfröste sel
ten reife Kirschen. Bedeckt man nun den Boden am 
Fusse der Bäume mit einer Laubdecke, so bleibt er 
länger gefroren und hält die Blüthe nun so lange zu
rück, bis jene Fröste nicht mehr eintreten. Ref. ist 
sehr oft beim Botanisiren im Frühjahr die Verschieden
heit der Vegetationsentwickelung der verschiedenen Jahre 
aufgefallen, indem an gleichen Tagen desselben, z. B. 
in dem einen, wo rauhe Winde und kalte Nächte vor
herrschten, die Bäume noch sehr zurückgeblieben er
schienen, während die niedern Pflanzen des Bodens 
schon in voller Blüthe prangten, und das Umgekehrte 
eingetreten war, wenn bei noch kaltem Boden warme 
Lüfte die Holzpflanzen früher entwickelt hatten.

In Betreff des zweiten Punktes ist das Hauptergeb
niss, wie zu erwarten stand, die Bestätigung, dass der 
Unterschied der Insolation und der Strahlung vom Win
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ter zum Sommer hin stark zunimmt. Woraus aber auch 
ferner erfolgt, dass bei der relativ grössern Bodenwärme 
im Winter, im Gegensätze zu der der Atmosphäre, als
dann auch denkbar sei, dass die Wurzeln fortwachsen, 
was indess andere Beobachter bestreiten wollen, indem 
sie der Meinung sind, dass die Wurzeln nur dann wach
sen, wenn der Baum auch gleichzeitig, oberhalb, in der 
Luft wächst. Ref. bekennt sich gleichfalls zu dieser 
letztem Annahme, will jedoch bemerken, dass sich 
eine Vereinigung beider Ansichten insofern treffen lasse, 
als des Verf. Worte: „Wenn nun ein Baum, der im 
Freien im Winter keine Spur von vegetativem Leben 
zeigt u. s. w.“, insofern zu modificiren sind, als w'ol 
jeder solcher Baum ein stilles Leben, wenigstens in der 
Knospenbildung fortführt, wie man sehr gut wahrneh
men kann, wenn man einen Baumzweig, z. B. eines 
Kätzchenbaumes, im Winter von Monat zu Monat sorg
fältig beobachtet, wo sich dann ergibt, dass die Knospen, 
oft auch in strengen Wintern, deutlich an Dicke und 
Länge zunehmen, wie denn auch ein fortgehendes Wachs
thum der Kätzchen, z. B. bei Corylus, Betula u. s. w. 
sichtbar ist. — Eine andere Berücksichtigung bieten 
noch die Feuchtigkeitsverhältnisse. Bei einem Walde 
verhält sich die obere Laubdecke in Beziehung auf In
solation und Ausstrahlung, wie die unmittelbar den Boden 
bedeckenden Gräser bei einer Wiese. Die Luft, welche 
die durch Austsrahlung erkalteten Zweige berührt, 
wird sich selbst abkühlen und dadurch specifisch schwe
rer zu Boden sinken. Ebenso fällt der Thau, welcher 
die obern Blätter befeuchtet, wenn er nicht von diesen 
Blättern unmittelbar absorbirt wird, in Tropfen zu Bo
den , auf dem er später wieder verdampft. Die im Nie
derschlag des Thaues frei werdende Wärme kommt 
also nur dem obern Laubdach zu gute, während der 
Boden die zur Wiederverdampfung nöthige Wärme al
lein hergeben muss. Daher jene feuchte, charakteri
stische Kühle eines Waldes (S. 94). — In pflanzengeo
graphischen Untersuchungen, bemerkt dann ferner der 
Verf., treten diese hier geltend gemachten Unterschiede 
weniger entschieden hervor. Wenn man nämlich eine 
Vegetationsgrenze z. B. für eine bestimmte Waldpflanze 
zieht, so verbindet man alle die einzelnen, wirklich mit 
Wald bedeckten Punkte, an denen diese Pflanze vorkommt, 
durch eine ununterbrochene Linie, und die Unterschiede 
zwischen den Temperaturverhältnissen des Waldes und 
der waldlosen Ebene verschwinden in diesem Interpo
lationsverfahren. Der Verf. hätte hieraus geradezu nach
weisen können, wie verfehlt, nämlich ganz mechanisch, 
das bisherige Verfahren der Pflanzengeographen sein 
musste, wenn sie darauf Schlüsse bauten; er deutet es 
auch im Nachfolgenden an und schliesst mit den ganz 
wahren Worten: Bei dem Mangel meteorologischer Vor
arbeiten , bei der raschen, aber erst in ihrem ersten
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Stadium begriffenen Entwickelung der Pflanzenphysio
logie lässt es sich daher erklären, dass der vortreff
lichen pflanzengeographischen Monographien ungeach
tet, Lehrbücher, denen die Aufgabe gestellt ist, die 
allgemeinen klimatischen Beziehungen aus der Fülle ört
licher Besonderheiten klar gesondert hervortreten zu 
lassen, dieser Anforderung bisher nur in der Weise zu 
genügen suchen, dass sie beide nacheinander zur Sprache 
bringen, ohne zu zeigen, wie sie sich gegenseitig 
zu einander verhalten. — Der dritte vom Verf. sich 
zur Prüfung gewählte Gegenstand tritt unserm beim 
Eingänge erwähnten Gesichtspunkte noch näher. Er 
beschäftigt sich mit den Vegetationsverhältnissen ver
schiedener Jahre, verglichen mit den gleichzeitigen Tem
peraturen derselben. „Dass die Pflanzendecke der Erde 
ein Abbild der Wärmeverhältnisse ihrer Oberfläche sei 
u. s. w. — ist so allgemein anerkannt, dass die pflan
zengeographischen Werke den oben ausgesprochenen 
Satz in der Regel an die Spitze ihrer Untersuchungen 
stellen“ — über die Art aber, wie man sich den Zu
sammenhang zwischen der Wärme und der Vegetation 
zu denken habe, sind die Naturforscher sehr getheilter 
Ansicht. Einige behaupten, eine Pflanze trete bei ei
ner bestimmten Temperatur in ein bestimmtes Stadium 
der Entwickelung, Andere, sie müsse, um in dieses 
Stadium zu treten, eine bestimmte Wärmesumme empfan
gen haben. Jene bestimmen daher die verschiedenen Stu
fen der Entwickelung nach den Ordinaten der jährlichen 
Temperaturcurve, diese nach der Quadratur des durch 
diese Ordinaten begrenzten Flächenraums u. s. w. — 
Diese und noch andere Betrachtungen des Verf., die 
wir hier aus Mangel an Raum nicht weiter anführen 
können, haben ihn denn veranlasst, den Gegenstand vor
erst empirisch weiter zu verfolgen, woraus ihm aber 
das Resultat hervorgegangen ist, dass sich in Bezug 
auf sämmtliche Länder der Erde, namentlich die Tro
pen, noch keine allgemeingültigen Gesetze für die Ve
getation auffinden lassen. Es kommt dieses mit unse
rer oben ausgesprochenen Bemerkung abermals über
ein, dass wir den fraglichen Gegenstand nie durchdrin
gen, sondern immer nur stückweise äusserlich angrei
fen werden, wenn wir die blossen isolirten Ergebnisse 
des Einflusses der Wärme, der Feuchtigkeit, der Ver
dunstung ins Auge fassen. Erst wenn man die innere 
Natur der Pflanze, oder vielmehr aller Pflanzen eines 
pflanzengeographischen Gebiets hiermit in Verbindung 
bringt, werden sich entschiedenere. Resultate ergeben 
können, und man wird deutlicher einsehen, warum die 
Verbreitung mancher Gewächse hier und da ihre Grenze, 
anderwärts in einer verwandten, anders gestellten Spe- 
cies. ihren Stellvertreter findet. Auf jeden Fall ist die 
vorliegende reichhaltige Abhandlung geeignet, hierzu 
den Weg anzubahnen und weitere Fortschritte möglich 
zu machen.

Jena. ____________ Voigt.
Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Prof. E. H. Baumhauer in Mastricht ist zum Professor 

der Chemie und Pharmacie am Athenäum zu Amsterdam er
nannt worden.

Dr. Aug. Beck zu Gotha ist unter Verleihung des Prädi
cats ,, Archivsecretär “ die Verwaltung des Geheimen Archivs 
daselbst übertragen worden.

Die Professur der Staatsarzneikunde an der Universität 
zu Wien ist dem ausserordentlichen Prof. Dr. Johann Blauhy 
in Prag übertragen worden.

Dem Rector des Gymnasium zu Bautzen Dr. Ferd. Wilh. 
Hofmann, dem Director des Gymnasium zu Zittau Fr. Linde
mann und dem Director des Gymnasium zu Zwickau Franz 
Eduard Raschig ist der Titel eines Professors ertheilt worden.

Prof. C. J. Matthes am Athenäum zu Deventer ist als 
Professor der Naturgeschichte an das Athenäum zu Amster
dam übergegangen.

Der Gymnasiallehrer Dr. Heinrich Palmer in Darmstadt 
ist zum ersten Hofprediger, der Hofdiaconus F. Bender zum 
zweiten Hofprediger daselbst ernannt worden.

Der ausserordentliche Professor der Rechte Dr. Bernhard 
Windscheid folgt einem Rufe als ordentlicher Professor an der 
Universität zu Basel.

Der kaiserl. Rath und Prof. Edler v. Winiwarter in Wien 
ist zum Vicedirector der politisch-juridischen Studien bei der 
Universität daselbst ernannt worden.

Orden. Der Curator der Universität zu Königsberg 
Geh. Oberregierungsrath Dr. Reusch erhielt an seinem 50jähri- 
gen Amtsjubiläum den Rothen Adlerorden zweiter Klasse mit 
Eichenlaub in Brillanten, der Director der Kunstakademie in 
Antwerpen Baron Wappers denselben Orden dritter Klasse, 
der Viceceremonienmeister Frhr. v. Stillfried in Berlin den
selben Orden zweiter Klasse; Hofrath Prof. Dr. Thiersch in 
München das Ritterkreuz des königl. sächsischen Civilverdienst- 
ordens; Prof, und Akademiker Franz v. Kobell das Ritter
kreuz des Verdienstordens der baierischen Krone.

Nekrolog.
Am I. Jan. starb zu Hildburghausen Geh. Kirchenrath 

Dr. Fr. Karl Forberg. Geboren zu Meuselwitz am 30. Aug. 
1770, ward er 1792 Privatdocent, 1793 Adjunct der philo
sophischen Facultät zu Jena, 1797 Conrector in Saalfeld, spä
ter Rector daselbst, 1802 Kanzleirath in Koburg, 1817 Auf
seher der Hofbibliothek. Seine Schriften sind: De aesthetica 
transcendentahtmtä)’, Über die Gründe und Gesetze freier Hand
lungen (1795); Fragmente aus meinen Papieren (1795); 
Klatschrosen; eine Quartalschrift (1797); Animadversionum in 
toc« telecta Nov. Test. Spee. Iet II. (1798); Apologie seines 

angeblichen Atheismus (1799); Abhandlungen in Niethammer’» 
„Philosoph. Journal“, in Reinhold’s „Fundamenten des mensch
lichen Wissens“, in Fülleborn’s „Beiträgen zur Geschichte der 
Philosophie“, in Schmid’s „Psychologischen Magazin“ u. a. Zeit
schriften.

Am 10. Jan. zu Hannover Karoline Herschel, Schwester 
des berühmten Astronomen Friedr. Wilh. Herschel, geb. zu 
Hannover am 16. März 1750. Sie war ihrem Bruder bei sei
nen Beobachtungen und Berechnungen Gehülfin und gab äusser 
Aufsätzen in den „Philosophical transactions“ (1795) heraus: 
Catalogue of stars (1798).

Am 10. Jan. zu Stockholm Karl Gustav v. Brinkman, 
geb. auf einem Landgute Bränokirka bei Stockholm am 24. Febr. 
1764. Er ward nach den in Deutschland gemachten Studien 
Legationssecretär und 1792 schwedischer Gesandter am säch
sischen Hofe, 1797 am französischen Hofe, 1801 am preussi
schen Hofe, 1808 am britischen Hofe. Seit 1810 lebte er 
in Stockholm als Mitglied des Collegium für allgemeine Reichs
angelegenheiten. Von ihm erschienen: Gedichte von Selmar 
(1789). Unter diesem Namen Aufsätze in Eberhard’s „Philo
soph. Magazin“, in der „Berliner Monatschrift“, in Zöllner’» 
„Lesebuch“, Gedichte in Voss’ ;,Musenalmanach“, Jörden’s 
„Blumenlese deutscher Sinngedichte“. Ferner: Gedichte (1804); 
Filosofische Ansichten (1806).

Am 15. Jan. zu Heidelberg Dr. Ernst Anton Lewald, Kirchen
rath und ordentlicher Professor der Theologie an der Univer
sität daselbst, geb. zu Hannover. Seine Schriften sind: Ob- 
servattones ad casuum graecorum vim atque indolent illustrandam 
(1811); Commentatio de doctrina gnostica (1818); Aristotelis 
Categoriae (1824); De religionibus peregrinis apud Veteres Ro
manos paulatim introductis (1845).

Am 22. Jan. zu Gotha Dr. Karl Gottlieb Bretschneider, 
Präsident des Oberconsistorium und Generalsuperintendent da
selbst, geb. zu Gersdorf im Schönburgischen am 14. März 1776. 
Im Jahre 1804 trat er bei der Universität zu Wittenberg als 
Privatdocent auf, ward 1806 Oberpfarrer zu Schneeberg, 1808 
Superintendent und Oberpfarrer in Annaberg, 1812 General
superintendent in Gotha. Seine Wirksamkeit Tür Licht und 
Wahrheit hsit Deutschland anerkannt und ihn in die erste Reihe 
seiner evangelischen Theologen gestellt, Vielumfassend war das 
Gebiet seiner Gelehrsamkeit,, seine Thätigkeit andauernd bis 
zur letzten Stande des Lebens. Äusser einer nicht geringen 
Zahl einzelner Abhandlungen und Predigten erschien von ihm: 
De libri Sapientiae parte priore dissertationes III. (1804—5); 
Lextct in interpretes graecos Vet. Test. etc. spicilegium (1805); 
Versuch einer systematischen Entwickelung aller in der Dogma
tik vorkommenden Begriffe (1805; 2. Ausg., 1819; 4. Aufl., 
1847); Die historisch-dogmatische Auslegung des N. T. (1806); 
Liber lesu Siracidae (1806); Systematische Darstellung der 
Dogmatik (1806); Capita theologiae ludaeorum dogmaticae e 
Flavii losephi scriptis collecta (1812); Über Tod, Unsterblich
keit und Auferstehung (1813); Handbuch der Dogmatik (2 Bde.,
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1814_ 16; 4, Ausg., 1838); Probabilia de evangelii et episto- 
larum Ioannis apostoli indole et origine (1820); Lexicon graeco- 
latinum in libros Novi Test. (1821; 4. Ausg., 1840); Über die 
Unkirchlichkeit unserer Zeit (2. Ausg., 1822); Predigten (2 Bde., 
1823); Lehrbuch der Religion und der Geschichte der christ
lichen Kirche (1824, 1827); Apologie der neuern Theologie 
(1826); Heinrich und Antonio oder die Proselyten (1827 ; 
5. Ausg., 1842); Erläuterungen zu Förster’s „Lehrbuch der 
christlichen Religion“ (1831); Der Simonismus und das Christen
thum (1832); Die Grundprincipien der evangelischen Theologie 
(1832);'Die Grundlagen des evangelischen Pietismus (1833); 
Casualpredigten (1834); Corpus Reformatorum (1834 u. f.); 
Die Theologie und die Revolution (1835); Der Freiherr von 
Sandau oder die gemischte Ehe (1839); Die Unzulässigkeit 
des Symbolzwangs (1841); Clementine oder die Frommen und 
Altgläubigen (1841); Die religiöse Glaubenslehre (1843; 
4. Aufl., 1846); Über die deutsche Reformation der Kirche 
(1844); Christliches Andachtsbuch (1 845) ; Über die Verpflich
tung der evangelischen Geistlichen auf die Kirchenbekenntnisse 
(1847); Kirchlich politische Zeitfragen (1847). Auch redi- 
girte er mit Schröter die „Zeitschrift für Christenthum und 
Gottesgelahrtheit“, mit Neander und Vater das „Journal für 
Prediger“, mit Zimmermann die „Allgemeine Kirchenzeitung“.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

2. Aug. v. J. übergab A. Cauchy die Fortsetzung seiner Ab
handlung, Memoire sur diverses propositions relatives d la theo- 
rie des nombres. Dupperrey berichtete über die Instruction, 
welche sich Röchet d’Hericourt zu einer Reise nach Abyssi- 
nien erbeten hatte. Alcide d’Orbigny las den ersten Theil 
seiner zoologischen und geologischen Bemerkungen über die 
Brachiopoden oder Palliobranchen. H. Guiot las Essai sur 
les variations de la pesanteur terrestre. Übergeben wurden Ab
handlungen von Poggiale über die Zusammensetzung des Bluts 
der neugeborenen Thiere; von Riviere über die chemische 
Zusammensetzung der Felsen, gegen Delesse; von Segond über 
die Modificationen der menschlichen Stimme; von Charvet, Beob
achtungen eines Falls der Eingeweideinversion; von Durocher, 
Recherches sur les elements accessoires' des roches pyrogenes; von 
Barneould, Observations sur l’organogenie de l’ovaire et en par- 
ticulier des ovaires adherents; von Tavignot über die Salivation 
als Mittel, um bei der Operation des Staars die Entzündung 
zu verhüten; von Serres, Th&apeutique de la fievre typhoide ou 
entöro-mesenterique ; traitement par le sulfure noir de mercure. 
Am 9. Aug. Andral übergab eine Abhandlung über die Be
schaffenheit der flüssigen Absonderung durch die Schleimhaut 
der Eingeweide in der Cholera. Mauvais, Ephemeriden des 
zu Paris am 4. Jul. 1847 entdeckten Kometen. Cauchy, Fort
setzung der obenerwähnten Abhandlung. Biot legte den In
halt des vierten Bandes seines „Traite ilementaire d’ Astronomie 
physique“ vor. Payen erstattete Bericht über den von Mutrel und 
Pauwels vorgelegten Regulirapparat für das Gaslicht. Bour- 
sier las eine Abhandlung, die den Titel führt: „De la gen^ra- 
tion.“ Übergeben wurden Abhandlungen von Pecquier. Am 
16. Aug. wurde vorgelegt; Berechnung des von Brorsen ent
deckten Kometen von Faye. Alcide d’Orbigny las über die 
Bronchiopoden und Palliobranchen. F. Barneould über die 
Bildung der irregulären Corollen. Garnier über ein neues Sy

stem elektrochronischer Uhren. Rivallie über die Anwendung 
kaustischer Mittel in der Behandlung des Krebses, der skro- 
phulösen Geschwülste u. s. w. Vorgelegt wurden Abhand
lungen von Bouchardat über die Inuline, ihre optischen Eigen
schaften und andere Beschaffenheiten, von Marchal über die 
Bestandtheile des Bluts im Skorbut. Am 23. Aug. lag vor 
eine Abhandlung von Cauchy, sur Vemploi des racines de l’unite 
pour la resolution des divers systemes d’^quations lineaires; von 
Faye über den vorher erwähnten Komet. Gelesen wurde eine 
Abhandlung von Durand und Manoury über das Wachsthum 
der Dikotylen. Vorgelegt wurde ein Aufsatz von Dubrunsaut 
über eine Eigenthümlichkeit der Alkohol- und Milchgährung 
und deren Anwendung auf Prüfung der Zuckerstoffe; von 
Joule über die Identität der Wärme und der mechanischen 
Kraft; von Dr. Dufosse über die Entwickelung der Seeigel. 
Am 30. Aug. lagen vor Untersuchungen über die vergleichende 
Anatomie und Physiologie der monokotylen Gewächse von 
Gaudichaud; ein Aufsatz von Aug. Cauchy über die chroma
tische Polarisation; ein Aufsatz über die elliptischen Elemente 
des Hind’schen Planeten von Faye. Gelesen wurde die Ab
handlung von Person über das Gefrieren des Quecksilbers und 
dessen Schmelzwärme. Mitgetheilt wurden Beobachtungen über 
Ätherisirung von Sedillot, über die Weise, niedere Gegenden, 
wo Gewässer nicht abgeleitet werden können, unschädlich für 
die Gesundheit zu machen, von Fleuriau de Bellevue; Bemer
kungen über einige Punkte der Anatomie und Physiologie der 
Augen von Pappenheim.

Literarische u. a. Nachrichten.
Einen sehr schätzbaren Beitrag zur Geschichte der Heil

kunde gewährt die neue von Reveille-Parise besorgte Ausgabe 
der Briefe von Gui Patin: „Lettres de Gui Patin, nouvelle 
Edition augmentee de lettres inedites, prec^die d’une notice bio- 
graphique, accompagnee de remarques scientifiques, historiques 
philosophiques et litteraires, par I. H. Reveille - Parise“ 
(3 vols.). Patin gehörte zu der Schule, die an Hippokrates 
und Galenus haltend, die neuen Forschungen über Blutumlauf 
lymphatische Gefässe u. s. w. gänzlich zurückwies aber auf 
Vereinfachung der Heilmittel drang. Reichhaltig’ sind die 
Briefe in Andeutungen für die Sittengeschichte und die Cha
rakteristik ausgezeichneter Männer jener Zeit.

Am 26. Dec. v. J. feierte die ungarische Gelehrtengesell
schaft ihre dreizehnte öffentliche Sitzung in Pesth. Die grosse 
Prämie von 200 Ducaten erhielten die philosophirchen Werke 
von C. Szontagh und J. Purgstaller.

Ch. Barthelemy hat sich in seiner „Histoire du village de 
Chätenay-les-Bagneux“ (Chätenay 1847) das Verdienst erwor
ben, den Geburtstag Voltaire’s zuerst genau anzugeben. Er 
hat nämlich durch einen genauen Abdruck der betreffenden 
Stelle aus dem Taufregister festgestellt, dass Voltaire am 
21. Nov. 1694 zu Chätenay-les-Bagneux (im Departement 
der niedern Seine, nicht fern von Paris) geboren und Tags 
darauf in der dortigen Kirche getauft worden ist. Bekannt
lich finden sich über Voltaire’s Geburtstag in allen ihn betref
fenden biographischen Artikeln die abweichendsten Angaben 
und Voltaire selbst war so wenig seiner Sache gewiss, dass 
er in verschiedenen Stellen seiner Schriften verschiedene Tage 
(den 20. Febr. und den 25. Nov. 1694) anführt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig;.
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In teilt genzblatt.
(Der Raum einer 7jeile wird mit 1’/2 Ngr. berechnet.)

Erklärung.
Mein Bruder, Hofrath Prof. Dr. A. Petzholdt in Dorpat, hat 

mich beauftragt, in Bezug auf eine Stelle der Voigt’schen Kritik 
seiner Geologie in d. Bl. vom 6. April 1847 Folgendes zu erklären:

„Wenn Hr. Voigt über den wissenschaftlichen Anhang, der, bei
läufig erwähnt, von dem 645 Seiten starken Buche zwei Drittheile 
(über 400Seiten) allein einnimmt, sich so geäussert hat: „„Sechzig 
aus andern Büchern entlehnte Erläuterungen als Belege zu den auf
gestellten Hypothesen füllen den Anhang,““ so liegt in dieser Äus
serung, gelinde gesagt, eine Unwahrheit. Es soll hier nicht unter
sucht werden, ob diese Unwahrheit eine absichtliche oder eine zu
fällige ist, genug, es ist eine Unwahrheit, auf die man die Leser 
aufmerksam zu machen um so mehr sich veranlasst fühlt, als sie 
gerade den Anhang, den Haupttheil des ganzen Buchs sowol nach 
seinem Umfange als nach seinem wissenschaftlichen Werthe, betrifft, 
und bei Unkundigen leicht denVerdacht erregen könnte, dass dieser 
Haupttheil nicht das Eigenthum des Verfassers, sondern nur von 
Fremden entlehnt sei. Wenn aber der Verfasser auf irgend etwas 
im Buche als auf sein Eigenthum Anspruch zu machen hat, so ist 
es eben besonders der Anhang, der seine eigenen wissenschaftlichen 
Untersuchungen und seine kritische Beurtheilung der Meinungen 
Anderer enthält.“

Dieses Wenige, das der Form nach mir angehört, wird hin
reichen, um diejenigen Leser, welche die Geologie meines Bruders 
selbst noch nicht genug kennen, in den Stand zu setzen, die oben 
erwähnte Äusserung Hrn. Voigt’s gehörig zu würdigen.

Dresden, 7. Jan. 1848.
Bibliothekar Dr. Julius Petzholdt.

Sm SSerlage von S5reitEo|jf & Rattel in Eeipjig ift erfdjienen unb 
burd? alle SBucbtyanblungen ju bejiepen:

C. Julü Caesaxis
Co in in e n t ar i 1 

cum supplementis 

A. Hirtii et Aliorum. 
Caesaris Hirtiique fragnenta.

Carolus Nipperdeius 
recensuit optimorum codicum auctoritates annotavit quaestiones 

criticas praemisit.
$)rei$ 4'/2 Scaler.

Sn meinem SSerlage erfdjeint unb ift in allen S3ud?banblungen ju erhalten:

bet

' von
Dr. /erbtnank Säubert.

SRit 127 tn ben £ert eingebrudten •fMjfdinitten,

fünf Reffen.

Antwort des Kecensenten.
Die angeführten Worte der Recension besagen eine völlige Wahr

heit, da ja der Verf. selbst die Autoren nennt, deren Stellen er aus
gezogen, wenn er auch hier und da etwas darüber beigefügt hat. 
Die Verstimmung des Hrn. Petzholdt mag aber wol mehr im Vorher
gehenden ihren Grund haben, worauf er einzugehen freilich nicht für 
gut befunden hat.

Sn neuer 9Cu#age erf^ien foeben im Verlage von 2Cugufl <£am#e 
in Jamburg unb ift von S8rD(fh<*uö  in £eip$ig burdj alle 

SBu^anblungen ju bejie^en:

- praktifdje rnglifdje Sfyrafylttyrt 
für Prutfdje.

SRit fälligen Übungen muß ben Siegeln bet Sprayt verleben.

herhefferte Auflage.

8. 1848. 27 ^gr.

Sn bemfelben Slerlage ift auch erfdjienen:
©ngltfdje un& beutf^e (Sef^tn^e; ein 

©rleidjterungömittcl für Anfänger. Lat^ giert in bearbeitet.
9lebft einer Sammlung befonberer Lebensarten. 3egnte Auflage. 
8. *846.  20 Lgr.

-—------ ~~--------, ttherfehunaöhu<® aus bem ©eutfdjen inö @ng«
UfdOe. 8. 1832. 15 Lar

----------------------- , ©nglifdjeö AJefehudh @ine 2Cuöwapl aus ben 
bejten neuern engiif^en ©driftftellern. 8. 1832. 25 Lgr.

($♦ unb ©♦ gtoWtib 9teue$ englifdp 
beutfd)e$unbbeutf<$«engltfAe$$(tnbWrrtetbu$. 3weite 
Auflage. 3»ei Steile. ®r. 8. 1836/ Qavt. 2 Sglr. 20 Lgr.

Sr. 8. SebeS £eft 16 Stgr.
Ser SJerfafter liefert in biefem SÖSerfe ein £e^r- ober -fpanbbud) bet 

S^emie mit Xnwenbung auf gorftwiffenfdjaft, wie eS bis je^t unferet 
Literatur no^ mangelte. Server biefeö ©egenftanbeö finben hier einen 
Ceitfaben bei i^ren SJorlefungen, ^orftcanbibaten einen §ü^rer; ^orft= 
afabemien unb ^©rttf$ulett werben bager ganj befonberS auf baffelbe 
aufmerffam gemalt. Saö erfte bis dritte $eft ift in allen 23udh3 
^anblungen einjufefyen unb bie übrigen Riefte werben in regelmäßigen 
furjen 3wifdjenräumen geliefert werben.

im Sanuar 1848.

^ln unk ©tjmnafial-pimtortn.

SBon ber Bibliotheca Graeca cur. Jacobs et Rost 
^at foeben eine neue ^ortfepung (Vol. VI, Sect. II, Scriptt. 

orat. pedestr.) bie treffe verlaffen:
Thucydidis de bello Peloponn. libr. VIII.

ed. Poppo. Vol. III, Sect. II, lib. VI. 27 ®gr.
(Tier TextabbrucE be8 5. unb 6. Sutbß foftet 10 <5gr.)

, Sn ber ^Weiten Auflage erfdjien:
Pindari Carmina ed. Dissen etSchneidewin. Vol. II, 

Sect. I. (Comment. in Olymp.) 26'/4 Sgr.
Sn ber dritten unb legten:

Sophoclis Tragoediae ed. Wunder. Vol. I, Sect. 1
(rhiloctetes), Ed. III.

Sie britte Auflage vom Oedipusrex, Oedip.Coi.
würbe im vorigen Safire verfanbt, unb Thucydidis libr. vu. i in- 
darus H, n. finb unter ber treffe. ,

$enningöW in



128

£3 e r i dM 
über bie im ßaufe be§ $apre§ 1847 

bet

4F. 51. fätucktyau*  tu
XXXIII. «itopabefa, uberfegt »on SOI ü 11 e r. 20 97gr. 
— XXXIV. XXXV. Snbifcbe Sebicbte. Sn beutfeben 
sRacbbilbunaen von ^oefer. 2 Splr. - XXXVI— 
XXXVIII. <£albevotlr ©diaufptele, überfegt »on 
Wart in. 3 $blr. — XXXIX ✓ XL. ®a«te, $>ro= 
faiftbe Schriften. Wit Tluönabme ber Vita nuova. 
Ueberfegt »onÄannegie^er. 2$blr. — XLI. XLII. 
Bremer, Sn Salefarlien. 20 9|gr.— XLiii—Lill. 
®uc, ©er ewige Sube. 3 $blr. 10 9lgr. — LIV. LV. 
WaÄtaöeUi’ö glorentinifdie Sefcbicbien, uberfegt 
von 9t e untont. 3 3iblr. — LVI. ®abi'$ Stofens 
garten, überfegt »on @raf. 1 Sblr. 6 jRgr.— LVli. 
«erenlano, (Suricp, ber ^»riefter ber (»otben, uber-- 
fegt »on ^etne. 20 9lgr. — LVIII. LIX. ^affo, 
£>aö befreite Serufalem, uberfegt von (StrecEfug. 
Vierte Xuflage. 1 Splr. — LX-LXll. ®tael, 
©elvbine, überfegt »on ©leid). 3 tu eite Xuflage. 
2 $blr. — LXIII. ^foäcolo, ßegte ^Briefe beö ^acopo 
Drti§, fiberfegt »on ßau tfeb. 3reeite Xuflage. 
1 Sblr. — LXIV. Colberg, IRilg JUim’S Sßaafabrt in 
bie Unterwelt, überfegt »on äßolf. Breite Xuflage. 
1 Sblr.
^BilbetfaaL S)at|leaungen auü ben @ebie= 

ten ber Äunft, ber SBiffenfdjaft unb be§ 2e= 
benS. Srfteü unb jweiteü ^eft. (9?r. 1 — 428.) 
©ro^folio. ®e^. Sebeü Jpeft 16 Star.

©iefer „ fBilberfaal" entbült eine XuSivapl ber »or; 
3Öglid)ften im SBefffc »on jf. $£♦ ^rocEboue in Seips 
Jig befinblidien ^olifäfuitte unb 6h*eJ, »on be= 
nen ju babei bemertten greifen fiparfe Stüflatfrüe 
abgelaffen werben.
JBlüttcr für itterarifc^e Unterhal

tung (Herausgeber .'ötPcBh®U$») 
3a^rgang 1847. Säglid) eine Kummer. ®r. 4. 
12 3$lr.

SBirb greitagS abgegeben, bann aber aud) in Wo= 
natSpeften bezogen werben.

3u ben unter 9lr. 8 unb 35 genannten 3eitfcpriften er= 
fipeint ein

c » i t er a r i f dj c r SCnjeiger,
für literarifcpe Xnfünbtgungen aller Xrt beftimmt. Sür 
bie gefpaltenegeile ober beren SRaum werben 2lA 9cgr. 
beredinet.

Segen Vergütung »on 3 Splrn. werben Pefottbcre 
u. bgl. benfBldttern für literari: 

fepe Unterpaltung, unb gegen SJergütung »on 
1 &plr. 15 9lgr. ber Sfiü beigelegt ober beigepeftet.

ftplpgie* 3wette, völlig umgearbeitete unb 
fe^r »ermetyrte Auflage. 3« $wei Sänken. KrfteS 
unb jiveiteü Heft. ®r. 8. freies eines Heftes
1 Xblr.

SiefeS SBert ift au$ bem JBerlage oon fBXeiipatbt 
in Seipug in ben oon Sr. SC. ®rcifpou§ über egangen 
unb erfdjeint jegt in einer neuen Xuflage, bie in 6—8- 
heften auSgegeben wirb.

lO.^ftroniC Per preuf3fet»cttJ8crfrtffung$= 
frage. ®r. 8. ®e^. 6 9tgr.

®gl. 5Rr. 73 unb 77.
11. ^lemen^ $er ®ierje^ntr» (^in gebens» 

unb ßbnratterbilb. ®r. 12. ®e^. 12 illgr.
12. Wanüerfatipn^ » Äc^ilün. — 2Clige= 

meine beutle JHeal @ncijllvnät»ic 
für Pie gePilPeten &tanbe+— Neunte, 
verbefferte unb fepr vermehrte Driginalauflage. 
SSvOftänbig in 15 SSänben über 120 Heften, 
(irfter bis vierzehnter ®anb, ober erfteö big ifun» 
bertunb^mölfteö Heft. ®r. 8. 1843— 47. Je» 
be$ Heft 5 -Jigr.

Sicfe neunte Xuflage erfepeint- in 1b Söänben ober 120 
Heften ju bem greife oon 5 5Rgr. für baö (beft in ber 
Xuögabe auf 9Rafepincnpapter; ber &anb foftet 
1 Splr. 10 «Rgr., auf Schreibpapier 2 Eplr., auf 
IBelinpapier 3 IKpIr.

13.---------------------------------------- 9leue Qluggabe
in 240 SBo^ensgieferungen. (irfte bis Ijunbert® 
unbvierje^nte Bteferung. ®r. 8. 1845-—'47.

3ebe Sieferung 2V2 ^9^-

crfrfttenencn neuen SBcrfc unb ^ortfe^ungen.
1. SCetenftücBe jur <Sefäi$te Ptö un= 

garifepen «Srhuhverein^. ®r. 12. ®ei>.
16 SRgr.
Vergil 9tr. 74 unb 75.

2. Albert (A.), A complete Dic
tionary of the Knglish and Ger
man languages. —• St. u. b. X.: JBoß= 
#änPtge$ fragen'SSörterbuxb ber 
englif^en unb beutfäen Sprache. 
16. ©eßeftet 1 X^lr. 10 9lgr., gebunben 
1 Xplr. 16 W-

Sn alei^er Einrichtung unb Xugftattung erftpien eben, 
bafelbft:

'Petit Dietionnaire complet fran^ais- al- 
lemand et allemand - fran^ain, compose 
d’apres les meilleurs ouvrages, le Dictionnajre de 
l’Acaddmie fran^aise par «J. Jf. Kaltschmidt, 
Seconde edition. 16. 1844. ® e h e fte t 24 5Rgr., g e» 
bun ben 1 fEglr.

3. (£hri#Ii<üe$ 2Cnbnd)tö6ud) für atte 
borgen unb SCßenPe Pes gangen 
^a^te$» 3nt Vereine mit mehreren e»an» 
gelif^en ®eiftlid)en Ijerauögegeben »on Dr. ®. 
£$riePerid). 3n jwei Vänben ober 18 
heften. (Erfteö unb jweiteö Hfft- ®r.8. 3fbeö 
Heft 5 9lgr.

seid jum Schluffe bed Wahres 1848 wirb bad ®erf, 
beffen oollftänbige Lieferung in 18 Reffen bte Sßer» 
lagdbonblung auSbrütfl i^ garantirt, in ben £än« 
ben ber Xbnehmer fein.

4. SCuS ben 9ta#teren einer Verhör« 
gelten. 8. @et). 2 Stjtr.

5. J©te SSefenntnrgfdjriften ber enan» 
gelifdi»reformieren 4vircf»e. Wit (Ein» 
leitungen unb Vnmertungen ffcrauögegefaen von 
Dr. ©♦ ©♦ SSöcBel. ®r. 8. 2 X^tr. 
20 91gr.

Ebenbafelbft erf^ten früher bereits: 
Concordia. Sie ftnnboItfdjenSJücber ber eoangelifch» 

lutherifchen Kirche, mit Einleitungen herauügegeben oon 
Sr. «. täoctbe, @r. 8. 1830. 1 Shh. 15 Stgr.

6. $Tu§gewä$Ite SBiblibt^eB ber GTlafft 
Ber be$ ^BuslanPe«. SJlii biograp^if(h  
literarifd>en (Einleitungen. Vterunbfed)^jigfter 
25anb. ®r. 12. 1841—47. ®eb-

s

Sie erfdjienenen ®änbe biefer Sammlung finb unter be» 
fonbern Titeln einzeln ju erbalten:

1. II. Vremer, Sie 9lad}barn. Vierte Xuflage. 
20 5Rgr. — in. ®ome«, Xgnej be Eaftro, überfegt oon 
SSt11id). 20 8?gr. — IV. (baute, Sa« neueßeben, über; 
fegt ton ö r ft e r. 20 9tgr. — V. JBremcr, Sie Söchter 
bed ^räfibenten. Vierte Auflage. 10 SRgr. — VI. VII. 
»temet, ?Rina. ©ritte Xuflagc. 209lgr.— VIII. IX 
Tretner, Sas ^aus. Vierte Auflage. 20 SRgr. — 
X. «Bremer, ®ie Familie H. 3 weite Xuflage. 10 9?gr. 
— XI. gJreUöftb’@riU6, Sefebichte ber SRanon LeScaut, 
uberfegt oon ® ü 10 re. 20 *Rgr  — XII. XIII. ®ante, 
Sprifte ©ebidpte, überfegt unb crllärt von Hanne- 
8 ‘ e3»7 *S b * 1 * '• 3m et teXuflage. 2Sglr. 12W. 
— . V■4'^?, ®er geraubte Eimer, überfegt von
JV r i 1 V xv- »remer, kleinere Er= 
Gablungen. 10 9igr.— XVI. JBrcmcr, Streit unb^friebe. 
dritte Wog«- 10 Slgr. — xvn. »ottaire. Sie 
^jennabe, uberfegt oon © $ r 6 b e r. 1 fSglr. — XVIII. 

xÄk öberfebt v<>n Silbe!.
4 Sblr. 6 ?Rgr. — XIX. Q5io^frg (Vitalis), ©ebiebte, 

? überfegt epn Ä " n 20%gr. - XX-XXII.

Mi” ®S ”•»a®'»»“y-Ä h®r 

, XXVII XXVIII. SScmabttm SIRätdten-: ^mmlüna, Überrest»on8r0äbauS 1 Sblr.Sr'

XXXI. XXXII. Staffel/ Svnübe ,®eb $te, Uberfegt 
non orfter. äroeite Tlufl. 1 UÖlr. 15 9tgr. —

14. ©vnVerfationö^exiBon.- Si)#emati’ 
fdjer SBilPer = Wtlas jum Canberfa» 
tionö = «erilvn. — ^ronograßpifepe 
&nchllnpäbie Per Sßinenfdjaften unP 
fünfte. — 500 in <5ta^t gefloßene ©lätter 
in Quart mit £)arftenungen auö iammtlid)en 
9laturrotffcnfd)aften, auö ber ©cograp^ie, ber 
fBölterfunbe beö Slltertbumg, beö 9Jlittelalter$ 
unb ber Segcnwart, bem JVriegü® unb Seemefen, 
ber Qenfmate ber 23aufunft aller ßeiten unb 
SBölfer, ber 2Rptbolügie be$ clafjifdjcn unb nidjt^ 
clafjifdfen Slltert^umö, ber jeiclfnenben unb bil» 
benben Jtiinfte, ber allgemeinen Xedjnolcgie 2c. 
9lebft einem erlauternben Xejt. Entworfen unb 
fyerauSgegeben »on ®. $ e cf’. SSoHftänbig 
in 120 Lieferungen, ©rfte biO »ierunbneunjigftc 
Lieferung. 1844'—47. ®r. 4. 3«be Liefe»
rung 6 9igr.

15. ! IHeffenbach (J, Die opera
tive Chirurgie. In zwei Bänden. Erstes 
bis elftes Heft. Gr. 8. 1814 — 47. Jedes 
Heft 1 Thlr.

Ser erfte SBanb ift mit bem festen Heft aeftploffen; 
ber Schluß beß äßerteß ift binneü turjem ju erwarten.

16. $iogena. ülornau »on .^öuna ©täftn 
♦ ®rftc unb zweite Auflage.

®r. 12. ®e$. 1 Xblr. 6 ftgr.
17. ^anbUfirthf^aftli^e ^arfzeitung. 

Herauogegeben unter Witmirtung einer ®efell» 
Übaft praftifc^er Laub», HauS® unb gorftroirtbe 
»on SSSilliam Äötc. Wit einem Sei» 
blatte: <@emeinnü^iged Unterpaltungd« 
Dlatt für ^tabt unP «anP. Waana 1847 52 Hummern. 4. $reig beö Wgln^ 
20 IRgr. v ö ö

SKirb' ^rettagö auSjegeben.
9 War ben 9iaum einer Beile2. ™efonbere Beilagen u. bgl. werben gegen eine Vergütung1 oon 4St)Ir. für ba$ Saufenb beigelegt. 

18. ^uttngöfelp ($!>*  t,pnb ^4, 
gareth*  üp« SSalois wnP ihre Aeit. 
Wemotren»3toman. ®rci Xbeile. ®r. 12. ®eb. 
6 Xhlr. , ,

19. ©inüetleihung mm ^vaBau unb 
bie Unterzeichner ber S^tujjacte beö LBiener 
gongreffeö. (üne publiciftifcbe (Erörterung. Her» 
abgegeben »011 JSülau. ®r. 8. ©eh. 
6 9igr.

20. WUQemeine &nd)flohäbie bet SEBif» 
fenfepftften unb Äünftejn alpffabetifctfeu 
golge »on genannten SdjriftfteHern bearbeitet 
unb Ijerauögegeben »on @rfcp unb

©rub«* 4 Ä'upfem unb harten. 
®r. 4. ßart. ^ünumerativnöpreio für 
ben Xheil auf £rucfpapier 3 25 3lgr.,
auf Velinpapier 5 ©^Ir.

Erfte Section (Ä—G). HerauSgegeben oon 3. ®. 
©ruber. 45fter unb.46fterfKpeil. (Fkiacti—Fortunius.)

Bro eite ®e„cDon (H—N). Herauggegeben oonX.®. 
Hoffmann. Wer Speil. (Italiener—Jüdein.)
Sritte Sectton (0—/). Herauggegeben oon UR. H- 

"lle r’ 23fter?^e,1‘ (Philosophie—Philosophiana). 
^ Sruberu .®nbfcrtpcnten auf „bie $CUgemei»e 
^uehElopabte, melden eine größere Steife »ou 
Stetten fehlt, fowie ®olcpeu, »te alö erhört3 
acuten neu .eintreten Wollen, Werben Pie Pert 
WtauferletdjternbftenSebinaungen 

(gortfe^ung folgt.)



Sie nac^ftefjenben, in ber JStrieger^en SSn^anbhan^ in erfdjienenen, g^erfe ^aben
eine bebeutenbe

reiset in ä^igung
' erlitten unb ftn) um bie greife burd) jebe SJud^anblung ju bejie^en.

--------------------------- J—.----L2_"------------------------------------------------------------ ------- "Jüll-------------------------- —--------------- ■-------- —---------- ------——._ _ ----------------- ■-------------
I Sblr. [^gv. Str.

Aurelius Victor, ad opt. libr. fid. cd. et anim. crit. in loca quaedam diff. instr. 8. 20 Sgr. G -
23artcld, Dr. (gt pat^proßtf^c llnteri’uthnngen. lr iBb. gr. 8. 1 S^»lr. ... — 12 —

— — pathogenetische Physiologie; oder die physiologischen Hauptlehren in ihrer Anwendung auf
die Krankheitslehre, und insbesondere auf Erklärung der Krankheiten, gr. 8. Thlr. . — 24 —

Biblia, mit bendjttßenben ^arallelflellen unt> einer (Jrflärung bunfler Stellen. 8. Schreib pap. 1 ^^lr. — 15 —

Potvin, Dr., .panbbuch her ©eburtd.^ülfc. ^it 106 Ittbß. SUMlbg. Ueberf. von Dr gr. Stöbert; ^erauö--
gegeben von Dr. SS. $. 23u[^. gr. 8. bro$. 3b $hlr. ............................................................................................. 1 — —

Braun, Dr. C. L., Preisschrift über das gelbe Fieber, gr. 8. 20 Sgr................................................ — 6
23raund unb £beobalb, flatififched fjanbbuch ber beutfehen Opmnaften. gr. 8. tr 23b. 24 £tdr. — 24
25ufcp, fnrjgefa^te öebaininenhtnfl, mit 10 erflärenben Stupf. 2e verb. Stuft, gr. 8. 15 Sgr. — 4 —

— epjlcm her £bierbei'Ifunbe. 4 23be. gr. 8. 8 £(;(r................................................................................................................. 1 10 —

— geburtshülßiche Abhandlungen. Mit Kupf. gr. 8. 1 Thlr. . . . . . '•' . — 8 —

Caesar, Julius, de bello gallico et civili, edit. einend, accurafa. 2e Auf]. 25 Sgr. •— 8 —

(fanertn, 3. S. v., Keine tec^nolog. 23erfe. 7 23be. mit vielen ßupf. 8. 10 Ü^lr. 5 ®gr. 2 —— —

— — ’ Slbljanblung vom 23au nicht raudjenber, feuerfcRer ®d;ornfteine. ®?it 5 ^upf. 2e Stuft. 8. 174 @gr. — 4 —
— — vollfiänbige 2lb^anblung vom St^eerbrennen. 2Vit 5 itupf. 8. 20 Sgr. ...... 4 —
( i ce ro s Cato der Aeltere. üebers. u.m. einer Einl. u. erklär.Anmerk. v. Dr. J. Hoffa. 2eAuü. hr. 8. 15 Sgr. — 6 —

Ciceronis in M. Anfonium orat. Philinpica sec., annot. in us. schol. ill. ab Dr. Winckler. 8. 10 Sgr. — 4 —

Cicero’es jmcite ^ilippifcpe 9?ebe, überf. v, Dr. $. 21. 23. äÖinrfler. 8. 8 @gr...................................................... — 4 —
Sonrabi, Dr 3-®- fy, f)anbbud) ber fperteilen s]5atl>ologie u. Sfserapie. tr 23b. 4. verb. Stuft, gr. 8. 3 S^lr. 1 — —-

----------bedgl. 2r 23b. 4e verb. ?(itfl. gr. 8. 3 St;lr........................................................................................................................ 1 —
— — ftaiibbucp ber allgemeinen ^atpologie. gr. 8. 2 Stpir. . . . . — 20
— — fjanbbuep ber allgemeinen £berapte. gr. 8. 25 Sgr. ........ — 12 " —

— — Beiträge ^ur (£rregungdtpeorie. 8. 124 ’Sgr. ........... — 4 . —
— — Slbßanbhtng von ben ^äniorrpaibcn. gr. 8. 1 X^tr. . . . ... — 8 —
— — Pneumonie nnb ^lenritid. gr. 8. 1 ^plr. ........... ■ ■■ —« 8 —

Cornelius Nepos ad opt. lib. fidem editus. 8. 10 Sgr. ......... 1 4 ...
Cramer, J. C., der Abdominal-Typhus gr. 8. broch. 25 Sgr. . . 1 " 1 8 ■ 11

Slverd, Dr. d. gr., ber nationale Stanbpunft in Sejtepung auf Stetpi, ®taat u. ^irepe. gr. 8. brody 3 Xplr. — 24 —

Gruft, (S. gr. 23., Entwürfe ju ^rebigten; nebfl einer 23orrebe üb. bad Slbfajfen u. galten berfelben. gr. 8. 124 Sgr. 4
— — ^5rebigten vermifd)ten 3upaltd. le u. 2e Sammlung, gr. 8. 1 25 Sgr. .... — 16 —

gtef, Dr. g., bie 23ermaltung bed Strafen« unb 23rüdenbaued. gr. 8. 1 £plr. . ..... — 12 —

3tebler, G. 23., Seprbegriff ber grunbfa^li^en garber» unb 3cugbrii^erfunft. 2 ^le. 8. 1 £plr. —1 12 —

greubenBerg, Gpr., 23orfd)läge jur 2$crbefferung ber beutfdjen bürgerlichen ®efe^e. gr. 8. 174 'Sgr. . — 6 —
ÖHroncourt, 21. v., aUgent. 2Iritpemetif innerhalb ber ©renjen bed ^orte«(fpee=gähiibrid;«(5ramend. gr. 8. 10 ®gr. — 4 —
— — Otepertoriumber 2J?ilitär«3oiU’naliflif bed 19. 3«hrh«nbcrid bid jum3u^e 1837. 2e Stuft, gr. 8. brody 1 — — 12
f)artig, 5. g^, prattifdje Anleitung jum 23aumroben. ?Nit 1 ^upfertafel. 8. 8 ®gr. .... — 4 ■

— — ?ebrbud; ber SAÜdyvirthfchuft lt* Sorivaltung, in Serbinbmtg m. b. ®iefeu-- u. Stefer«23erbeffernng. g. 8. 3 S^lr. 1 — - —
— — bie gorfbetricbd - (Einrichtung na^ faatdivirthfchafrlic^u ©runbfä^em. gr. 8. 2 £ljlr. 10 ®gr. t — »■’ •

— — pbpfifalifdje öerfmpe über bad 23er$ältnif ber 23renubarfeit ber meinen bcutfdjen ®albbauml)öljer. 3e
verm. Stuft, gr. 8. 124- ®gr. . ............. * — 4

€>ervlb, 2)L, (Snfwirfelungdgcfc'ptdpe ber sSdymetterliiige. 2)iit 32 illum. u. fdjmarj. kupfert, gr. 4. ge^. 8 £olr. 1 10 —

— — über bad sJiudengefäy ber 3nfeheu. gr. 8. geh- 10 ................................................... — 4 —

— — Unterfudj. üb. bie 23ilbungdgefdy ber mirbellofen 2:f'iere im Sip. 2)?it ^upf. gr. got lr 23b. 8 2l;lr. 1 10 —
$ef|cl, 3. g..S., ©inftnf bed organif^en Körpers auf ben unorganifdjen ic. 2)Ht ^upf. 'gr. 8. 25 ®gr. . — 8 —

I> ey den reich, A. L- C., coinment. in prior. Pauli ad Corinth, cpistolam. Tom. L et H. 6 Thlr 4 Sgr. 2 ---- K

lhe history of Tom .Iones a Foundling by H. Fielding. With crifical and explanatory notes and
graininatica! obst^rvafions published by C. Wagner. 8. 5 Bde. Schreibpapier. 6 Thlr. 20 Sgr. ' 2 —■ '--- *

> — Dieselbe ........... Druckpapier 5 Thlr. 1 15 —

Öobicdne, htrje ctefdjidjflidie Tmrflellung ber fvuitjöftfchen Literatur, -nach ben (Schriften ber audgejcichnciften
Jliteratoren für Hebungen im franj. Stple bearbeitet, gr. 8. 1 ^blr. ....... —' 12 —

— Briefe -ju Hebungen im vertrauten unb Sonvcrfationd«Stpl. franjöf. 5?oten verfemen, gr. 8. 10 0gi’- -■— 4 —

©runbregeln ber franjvftf^en Sprache, gr. 8. 124 ®gr. ♦.......♦ — 4 —

Homeri Odyssea, für <jen ersten Schulgebrauch Unbemittelter. Herausgeg. v. Dr. Koch gr. 8- 5 $gr- --- - 3 ~■

Huber, die engl. Universitäten. Eine Vorarbeit zur engl. Diteraturgesch. 2 Bde. 5 Thlr. 10 Sgr. 1 18 —
Hupfeld, Dr. Herm., ausführliche hebräische Grammatik. In Thls. lr Absch. gr. 8. 25 Sgr. < — 8 —

Hüter, Dr. C. C., die Pathologie und Therapie der fünften Geburtsperiode, gr. 8. 1 ihlr. 6 —" /

•Iordan, Lehrbuch des allg. u. deutschen Staatsrechtes, le Abth., die Grundzüge des al 1g. Staatsr.,



erfling, Manufcripte über bie ^ferbearjnenviffenfdmft. 2 £ple. 1 £plr. . . . . . ~ .
Knigge, v., 2Bclt= u. ^Nenftb^nfenntnifi; ein ^5eub. 3. b. iöuc^c: Heber ben Umgang mit Menf^en. 2e 2lufL 15 ©gr. 
Sinne, G. V., ^flanjcnfpflem; im EluSjugc neu bearb. von 33. Merrem. 2 Xl)k. 2e Elufl. gr. 8. 3 4 £plr. 
£obe, SBanberungen bur^ Gaffel unb bie Umgegenb. SD?it 5 Elnf. u. einer ^arte. 8. cart. 1 £plr. 10<©gr. 

— — baffelbe opne Slarte. 1 £plr. .............. 
Loeber, Dr. C. F., de modo, quo veteris graeci romanique versus suos ipsi recitaverint. 4. 10 Sgr. 
Sucä, ©runbri^ ber GntmidelungSgefcpidjtc beS mcnfcplid;en Körpers. gr. 8. 1 £plr. 74 ©gr.

< Mel anch ton, P., respons. ad impios bavaricae inquisitarticulos, denuocuravit E. Sartorius. 8. 15 Sgr. 
Merrem, 33., 33erfucp eines ©vftcmS ber Slmppibien ; bcutfcp u. latein. gr. 8. 1 £plr. 224 ©gr*  
Münfd;er, Dr. 3B., ?cprbitcp ber d;rifll. ^ircpengcfdjidjte. 3e verm. Slufl. H^rauSgeg. v. Dr. 33edpauS 8. U £plr. 
— — Hanbbud; ber djriftl. Oogmengefbicptc. 4 33be. gr. 8. 7 £plr. 20 ©gr. ...... 
Nöbing, Seitfaben beim Unterricht in ber pefftfcpen ®efd)icpte. 2e Slitfl. 10 ©gr. .
— ©tatiftif, Mopograpptc unb ©efdjicptc von Reffen. 8. 15 ©gr. ........ 

Paulini a S. Josepho orat.XXHl. Recens. atqueadnot. instr. C. F. Chr. Wagner. 2 vol. gr. 8. 1 | Thlr. 
Pfeiffer, Dr. iS. 3B., ©cfdjidjte ber lanbftänbifcpen SSerfaffung in ^urpeffen. gr. 8. geb. 1 £plr. 8 ©gr. 
Pfeiffer, Dr. L., Repertorium der medizin.-chirurgischen .Journalistik des 19. Jahrhunderts, nach 

alphabet. Ordnung zusammengesteBt. 2 Thle. broch. gr. 8. 4 Ildr. . . . . .
35 ft fier, g., S^ei ^elbjüge aus bcm Kriege von Morea. ,gr. 8. broep. 27 ^gr. . . . . .
^inel, ^5p., ppilofopp. Nofograppt'c, ober bie Elmvenbung ber analptifdicn Mctpobe auf .bie Heilfunfl. Nach ber 

6. Originalausgabe übcrf. u. mit Elnmerf. bon Dr. S. Pfeiffer. 2 33be. gr. 8. 4 £plr. • .
^latner, G., 33eiträge §ur ^enntnif beo attifc^en NccptS. gr. 8. 1 £l;lr. 20 ©gr. . . . . .
Naufcpnif, Oenfmürbigfeiten aus'ber ©efcpicpte ber 23orjeit. 2 33be. gr. 8. 3 £plr.

— — ©efpenfterfagen. 2 £ple. ’S. 2 £plr. 15 ©gr............................................. ........... .........................................................
,9?epm, Dr. 3lbri£ ber ©efdjicpte beS Mittelalters. Scprb. ja Vorlcf. an Univerf. u. ©pmnaf. gr. 8. 44 £plr. 
— — Hanblucp oer @efd)id)te beS Mittelalters. 4 23be. in 8 2lbtp. 24 £p(r. 15 ©gr. .

Ginjelne S3änbe für bie Hälfte beS bisherigen ^reifes.
Neinparb, V., NecpnenfatecpiSmuS für bie ^ngcnb in niebern ©cpulen. Mit l ßpf. gr. 8. 10 ©gr. . 
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NEUE JENAISCHE

ALLGBMEIO LITERATUR-ZEITUNG.
M 33.

Geschichte.
Geschichte des Hellenismus von Joh. Gust. Droysen. 

Erster Theil: Geschichte der Nachfolger Alexander’s. 
Zweiter Theil: Geschichte der Bildung des hellenisti
schen Staatensystems. Mit einem Anhänge über die 
hellenistischen Städtegründungen. Hamburg, F. Perthes. 
1839—43(44). Gr. 8. 8 Thlr.

Der Verf. verfolgt in diesem Werke eine zwar sehr 
mühsame, aber auch sehr interessante Aufgabe: die 
Verschmelzung des Orients und des Occidents in den 
drei letzten Jahrhunderten der vorchristlichen Zeit und 
das daraus resultirende Neue in seiner weltgeschicht
lichen Bedeutung darzustellen. Der Orient hatte sich 
damals politisch überlebt. Es blieben viele tüchtige 
Völker, viele Keime bedeutender geistiger Bewegun
gen, vor Allem auf dem Gebiete der Religion, wo der 
Osten zu allen Zeiten schöpferischer gewesen ist, als 
der Westen. Aber es bedurfte einer neuen Erregung, 
und diese kam denn eben damals aus Griechenland 
und Macedonien. Dem Occident war es im Laufe 
der Zeiten nicht viel besser ergangen. Auch das Grie
chenthum hatte sich überlebt; es war politisch und in 
sittlicher und geistiger Hinsicht altersschwach gewor
den. Ein Schatz von Bildung, Kunst und Wissenschaft; 
aber der Geist hatte den Leib überwachsen; es bedurfte 
bedeutenderer Motive, eines grossartigeren Spielraums, 
als dieser ewigen Häkeleien um Hegemonie, Autonomie 
u. s. w. Es war die Zeit gekommen, dass das von 
den Griechen errungene Gut ein Gut der gesammten 
Menschheit werden sollte. Hellenische Sprache, Sitte, 
Bildung sollten, zunächst im Orient, dann im ganzen 
Umfange der Welt das allgemeine Medium werden, 
durch welches die nächsten Interessen der Menschheit 
sich realisiren, ihren geschichtlich bestimmten Ausdrück 
erlangen sollten.

Der Gedanke einer Eroberung des Orients war 
den Griechen längst vertraut, aber sie hatten vör in- 
nern Streitigkeiten nicht zur Ausführung kommen kön
nen. Diese fiel den Macedoniern zu, die sich in ihren 
Bergen und abgelegenen Thallandschaften kräftiger er
halten und durch ihre monarchische Regierungsform den 
Vortheil der politischen Concentrirung vor den Griechen 
voraus hatten. Der König Archelaos (zurZeit des Eu
ripides) hatte zuerst griechische Bildung in Macedonien 
heimisch gemacht; Philipp brachte die bisher streng 

geschiedenen, aber stammverwandten Hellenen und Ma- 
cedonier unter einen Hut, sodass die Ausführung des 
alten Vorsatzes von nun an nahe lag. Aber seinem 
Sohne Alexander hatte die Vorsehung das grosse Werk 
vorbehalten, wie sie denn auch gerade ihn nicht allein 
mit dem Muthe, sondern auch mit dem Geiste dazu 
überschwenglich ausgestattet hatte. Alexander’s per
sönliche Stellung zu der welthistorischen Bewegung, 
die damals alle Völker ergriff, ist von Hrn. D. bereits 
in seiner Geschichte Alexander’s des Grossen (Berlin 
1833) behandelt worden. An dieses Werk schliesst das 
vorliegende sich unmittelbar an; denn der Hellenismus 
ist eben das Werk des Alexander, wenngleich vielleicht 
nicht völlig in dem Sinne, wie der Verf. will. Helle
nismus aber hat Hr. D. diese Bewegung und das Re
sultat derselben zuerst genannt, nach Analogie des Aus
drucks Romanismus für die Vermischung des germani
schen und römischen Wesens im Mittelalter und nach 
Anleitung des herkömmlichen Sprachgebrauchs, die 
Sprache jener westöstlichen Völkermischung mit dem 
Namen der hellenistischen zu bezeichnen.

Der erste Theil behandelt die äussere Geschichte 
der Diadochen und Epigonen bis zur Ermordung des 
Seleukos und dem Einbrüche der Kelten in Griechen
land und Kleinasien. Es ist bekannt, wie ausserordent
lich lückenhaft unsere Kenntniss dieses Zeitalters ist. 
Das erschwert nicht allein dem Geschichtsforscher seine 
Aufgabe, sondern auch die des Geschichtschreibers in 
hohem Grade. Bald genaue, ins Einzelne detaillirte 
Beschreibungen der Vorgänge und Persönlichkeiten, wie 
besonders Plutarch deren viele erhalten hat; bald grosse 
Lücken der Überlieferung auf zehn Jahre und länger, 
oder ein paar abgerissene Fetzen zersprengter Angaben, 
aus denen nun wo möglich etwas Ganzes construirt 
werden soll; bald ein Convolut verworrener Notizen, 
wie namentlich Justin sie gibt, der gerade in diesem 
Zeitalter eine der wichtigsten Quellen vorstellt. Im All
gemeinen hatte die Geschichtschreibung dieser Zeiten 
mehr den Charakter von Memoiren und Aphorismen, 
als den eines festen pragmatischen Zusammenhanges; 
und erst, wo das Werk des Polybius anfangt, betritt 
man wieder einen, soweit es der fragmentarische Zu
stand erlaubt, haltbaren Boden. Natürlich ist die jetzige 
Darstellung solcher Zeiten von diesem Übel wesentlich 
mit betroffen, und auch bei Hrn. D. tritt diese Ungleich
artigkeit der Überlieferung deutlich hervor. Oft sehr 
lebendige Schilderungen, namentlich ganz ausgezeich
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nete Charakteristiken der hervorragendsten Personen, 
unter denen Demetrius Poliorketes, der Alcibiades des 
hellenistischen Zeitalters, ein Lieblingsheld des Verf. 
zu sein scheint. Dann wieder stellenweise sehr müh
same Combinationen, wo aus kleinen, dünnen Fädchen 
oft sehr lange Gewebe von dem, wie es damals viel
leicht zugegangen sein dürfte, herausgesponnen werden. 
Man hat dabei Gelegenheit, die Gelehrsamkeit und den 
Scharfsinn des Verf. zu bewundern; aber es bleibt auch 
so eine wahre Angst, sich durch diese theilweise ganz 
haltungslosen Zeiten hindurchzuarbeiten. Zum Glück 
ist der äussere Verlauf der Begebenheiten in dieser 
ganzen Periode keineswegs die Hauptsache. — Ange
hängt sind diesem ersten Theile sechs Beilagen: 1) über 
die Quellen zur Geschichte der Diadochen: 2) über die 
Angaben einiger Chronographen; 3) das Testament 
Alexander’s; 4) über die Sage von Alexander’s Vergif
tung; 5) über den Plan der Stadt Rhodos (zu S. 477), 
wo der Verf. jetzt Vieles nachzutragen haben würde; 
6) über einige Ausgaben aus dem Mittelalter. Endlich 
folgen chronologische und genealogische Tabellen.

Der zweite Theil enthält zunächst zwei vortreffliche 
Skizzen über die Einrichtung, die innern Zustände, die 
eigenthümlichen Formen des Hellenismus im Reiche der 
Lagiden und in dem der Seleuciden; darauf eine Über
sicht der Lage der Dinge im tiefem Osten, wo das 
griechische Wesen von Alexander zwar auch begrün
det, aber doch nicht so mächtig war; endlich ähnliche 
Übersichten über die Zustände im macedonischen Reiche 
der Antigoniden, übei' die in Griechenlanda im epiroti
schen Reiche, in Sicilien und Italien. Darauf beginnt 
die Fortsetzung der politischen Geschichte mit den Un
ternehmungen des Pyrrhos in Italien und Sicilien, nimmt 
alsdann die Geschichte des Ostens seit der keltischen 
Invasion auf und bewegt sich seitdem in einem ausser
ordentlich weiten Umfange zwischen diesen beiden Po
len des Orients und des Occidents hin und her, von 
Indien und Bactrien bis Rom und Karthago. Die Über
sicht des Verf., seine Gelehrsamkeit, die ganze Con- 
ception des Werkes ist wirklich bewunderungswürdig. 
Ebenso kommen im Einzelnen viele schöne Ausführun
gen vor, z. B. über die Reformversuche des Agis und 
Kleomenes, über den achäischen und ätolischen Bund, 
über die Persönlichkeit des Aratos u. A. Doch leidet 
die natürliche Kraft seiner Darstellung auch hier wie
der an demselben Übel wie im ersten Theile, denn die 
Überlieferung ist wo möglich noch lückenhafter als dort. 
Der Verf. ergiesst sich darüber selbst gelegentlich in 
heftige Klagen, S. 428. „Es ist ein klägliches Geschäft, 
diese Geschichte zu schreiben. In jedem Augenblick 
empfindet man, welche Bewegung in allen Verhältnis
sen, wie plötzliche Entscheidungen in athemloser Folge, 
welche Anstrengungen unerhörter Kräfte der Inhalt je
ner Begebenheiten gewesen sein müssen; aber in der 
öden, farblosen Nebelnacht, mit der die Vergessenheit 

zweier Jahrtausende diese Zeiten überdeckt hat, ver
mag man kaum hier und da einen schwachen Schim
mer, einen vereinsamt ragenden Punkt deutlich zu er
kennen. Diese jugendlichen Gestalten der Seleukiden 
wanken wie trübe Schemen an uns vorüber; umsonst 
versuchen wir in ihnen einen Hauch persönlichen Em
pfindens zu erlauschen, oder einen Blick, ein Wort zu 
erhaschen; müssen zufrieden sein, sie leidlich mit Na
men und Zahlen zu unterscheiden. Wie ein Todten- 
acker ist diese Geschichte, die Leichensteine sind ver
wittert und versunken und im wüsten Wirrwar liegen 
die Gebeine. Es ziemt uns nicht, zu fragen, warum 
das Schicksal die geschichtlichen Erinnerungen dieser, 
ja der ganzen hellenistischen Zeit so lieblos zerstört 
und verweht hat; der leidige Trost, sie sei des Ge
dächtnisses nicht würdiger gewesen, ist noch liebloser 
als das Spiel des Zufalls und vermag sich nicht ein
mal zu rechtfertigen; und der bequeme Glaube, es sei 
doch gerettet, was wichtig und für den Fortschritt mensch
licher Entwickelung bedeutsam gewesen — wie wenig Be
stätigung findet er grade für diese Zeit, in der von al
len den geistigen Entwickelungen zwischen Aristoteles 
und den Schriften des Neuen Bundes so gut wie kein 
Zeuge für uns gerettet ist. Es ist, als ob der Erinne
rung der Menschheit jener Aufgang eines neuen Le
bens unvermittelt, wundergleich, ein Stern inmitten tie
fer Nacht hat erscheinen sollen. Und wahrlich, nur 
den Blick auf ihn gewandt, mag man einen Weg durch 
den wüsten Todtenacker der abgestorbenen Heidenwelt 
hindurchfinden und hier und da einen Schimmer sehen, 
eine Gräberlage unterscheiden.“ Sehr gerechte Klagen! 
Nur könnte man bei solchem Stande der Dinge fast in 
Versuchung kommen, darüber Klage zu führen dass 
sich der Verf. bei einer so unfruchtbaren und weni«*  
dankbaren Aufgabe so lange aufgehalten hat; dass 
er ein Continuum von geschichtlichen Vorgängen zu- 
construiren versucht hat, wo ein solches doch nun ein
mal nicht möglich ist; dass er sich nicht lieber bei der 
politischen Geschichte auf eine Skizze des Wichtigsten 
beschränkte und dafür gleich zu den Punkten seiner 
Aufgabe geeilt ist, welche für die Weltgeschichte die 
wichtigsten und überhaupt das eigentliche Mark und 
Ziel dieses ganzen Zeitraums sind. Ich meine die Seite 
seiner Aufgabe, von welcher er in der Vorrede des 
ersten Bandes als von einer solchen spricht, die er den 
letzten Theilen seines Werkes vorbehalten müsse; „Die 
religiösen Zustände des Hellenismus, seine Verschmel
zung der Religionen und Culte, seine Theokrasie und 
Theosophie, seinen Unglauben und Aberglauben bis 
zum letzten Verschwinden des hellenistischen Heiden
thums —, die Umformung der allgemeinen Bildung und 
der speciellen Wissenschaften, der sittlichen Verhält
nisse und des Völkerverkehrs bis zum Siege der öst
lichen Reaction im Sassanidenreiche und im Moham- 
medanismus, — endlich den weitläufigen Verlauf der
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lange nachwelkenden Literatur und Kunst bis zu den 
letzten byzantinischen Nachklängen ihrer grossen Vor
zeit und dem vollendeten Triumph des Ostens über die 
Heimat des Hellenismus.“ Auch hier würde sich kei
neswegs Vollständigkeit erreichen lassen. Aber die Ent
wickelung solcher Zustände und Resultate würde auch 
darnach nicht zu streben haben, sie würde sich weni
ger in dem Kampfe mit dem unzureichenden Zustande 
der Überlieferung befinden, welcher in der politischen 
Geschichte jeden Schritt vorwärts so ausserordentlich 
erschwert; sie könnte sich mit dem Gruppiren und Com- 
biniren der wichtigsten Thatsachen nach ihren innern 
Motiven und Momenten begnügen, und würde mit ei
fern solchen Werke, vollends wenn es aus der Hand 
eines so geistreichen und vorurtheilsfreien Forschers, 
Wie Hr. D. ist, hervorginge, der Weltgeschichte auf 
Jeden Fall einen ausserordentlich wichtigen Dienst lei
sten. Doch ist es undankbar, von dem zu reden, was 
hier noch zu leisten das Erste und das Wichtigste wäre. 
Freuen wir uns lieber des Vorliegenden und der rei
chen und vielseitigen Belehrung, die schon jetzt gebo
ten wird. Namentlich gehört dahin auch der Anhang 
dieses zweiten Bandes, eine sehr gelehrte und ganz 
vortreffliche Übersicht über die hellenistischen Colonien 
Alexander’s und der Diadochen im Osten, diese wich
tigsten Hebel griechischer Bildung und Sitte im Orient: 
eine Übersicht, die auf Vollständigkeit keinen Anspruch 
macht, wie denn eine solche auf diesem Gebiete, bei 
so zerstreuter und zum Theil nur wenigen Begünstig
ten zugänglicher Literatur, einem und demselben Ar
beiter kaum erreichbar sein dürfte, welche aber im 
besten Sinne des Wortes das ist, wofür der Verf. selbst 
sie gibt, die Grundlage zu einem Catalogue raisonne 
der hellenistischen Colonien.

Herrscht nun in diesen beiden Bänden im Ganzen 
die Forschung vor, in welcher Hinsicht es der Verf. 
an Fleiss und Mühsamkeit wahrhaftig nicht hat fehlen 
lassen, so wird das Erforschte doch auch sehr oft 
durch allgemeine Betrachtungen belebt, durch sinnreiche 
Excursionen ins Weite, in jenen Hintergrund der gei
stigen Bewegungen, auf welche das ganze Werk ei
gentlich hinzielt; ja, es möchten diese gelegentlichen 
Abschweifungen mit das Interessanteste und Anregend
ste der vorliegenden Bände sein. Der Verf. offenbart 
vorzüglich darin seinen Beruf zur Geschichtschreibung 
im hohem Sinne des Worts. Ein scharfer Blick für 
persönliche Eigentümlichkeiten und Charaktere, eine 
sehr lebendige Anschauung aller geschichtlichen Ver
hältnisse, eine treffliche Gesinnung, jener wahre Libe
ralismus, der auf der Liebe zur Menschheit und auf 
dem Glauben an ihren Fortschritt beruht, jene wahre 
Religiosität, welche als letzten Grund aller historischen 
Entwickelung die Vorsehung weiss und als das höchste 
Ziel der Geschichte die Theodicee nennt: solche Vor
züge geben diesen Partien eine Wärme und Fülle, welche 

den Geist in demselben Maasse anregt, als sie dem 
Herzen wohl thut. Dazu kommen grosse Vorzüge der 
stilistischen Darstellung, welche durchgehends beredt, 
lebendig, blühend und geistreich ist; nur dassRef. sich 
versucht fühlt, dem Verf. einige Bedenken seines sub- 
jectiven Geschmacks einzuwerfen. Wir möchten näm
lich dieser allerdings schönen und anziehenden Darstel
lung doch im Ganzen, ja durchgehends grössere Kürze 
und Sirnplicität wünschen, mehr historische Gravität 
so zu sagen. Es kommt uns vor, als ob in diesen geist
reichen Partien oft ein wenig Schwall sei, zu viel Rä
sonnement und Kunst im Geschmacke leitender Artikel, 
eine fast zu lebhafte Dringlichkeit der Überredung, ein 
gewisses Sturmlaufen auf die Einbildungskraft, den Ver
stand und die Überzeugungen des Lesers. Es ist die 
Lebendigkeit des Verf., die ihn hinreisst; aber auch 
für den Geschichtschreiber und namentlich für diesen 
gibt es eine Kunst und ethische Pflicht der Selbstbe
herrschung und Mässigung. Kurz, diese Betrachtungen 
würden sich nach unserm Ermessen besser ausnehmen 
und mehr Wirkung haben, wenn sie bündiger und an
spruchsloser aufträten. Und auch an einer gewissen 
Verbosität scheint uns der Stil des Verf. zu leiden. 
Der Sinn droht bisweilen zu ersticken in dieser Fülle 
von ausserordentlichen Worten und Wendungen, welche, 
wenn man die einfache Hauptsache ins Auge fasst, sich 
immerhin würden beschränken lassen; zumal da der 
Verf. sich nicht scheut, die ihm angelegentlichsten Ge
danken wiederholt vorzutragen.

Ein Hauptbestreben des Werkes ist, die ganze welt
historische Bedeutsamkeit des Hellenismus in ein mög
lichst helles Licht zu setzen, da derselbe nach dem 
Dafürhalten des Verf. bis jetzt viel zu wenig geschätzt, 
berücksichtigt, studirt sei. „Ich darf es mir nicht ver
bergen, dass ich zu einer Auffassung der hellenistischen 
Zeit gekommen bin, welche von der herkömmlichen 
vollkommen ab weicht. Während diese Zeit misachtet 
zu werden pflegt als eine grosse Lücke, als ein todter 
Fleck in der Geschichte der Menschheit, als eine ekel
hafte (!) Ablagerung aller Entartung, Fäulniss, Erstor- 
benheit, erscheint sie mir als ein lebendiges Glied in 
der Kette menschlicher Entwickelung, als Erbin und 
thätige Verwalterin eines grossartigen Vermächtnisses, 
als die Trägerin grösserer Bestimmungen, die in ihrem 
Schoosse heranreifen sollten.“ Hr. D. erhebt bei die
ser Opposition schwere Vorwürfe theils gegen die Phi
lologen, theils gegen die Theologen. Jene, durch ihre 
Studien an den Geist des classischen Alterthums ge
wöhnt, sehen allerdings die Periode des Griechenthums 
nach Alexander zu leicht als die des blossen Verfalls 
und der Zerstörung an. Mit den herkömmlichen An
sichten der Theologen dagegen wird der Verf. je länger, 
desto mehr insofern in Conflict kommen, als es grade diese 
Jahrhunderte sind, in welchen in der Stille jene geisti
gen Bewegungen reiften, aus denen das Christenthum, 
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wenn man ihm auch hinsichtlich der Person seines 
Stifters einen absolut neuen Anfang zugesteht, doch 
jedenfalls hinsichtlich seiner doctrinellen Gestaltung gleich 
in seinen ersten Jahrhunderten Vieles, ja das Meiste 
geschöpft hat. Hr. D. scheint die Absicht zu haben, 
im weitern Verlaufe seines Werks nach beiden Seiten 
hin manchen ernsthaften Sturm zu laufen. Vor der Hand 
beschränkt er sich auf einzelne Winke und Andeutun
gen, in welchen viel Neues in Aussicht gestellt wird 
und den traditionellen Richtungen mitunter recht scharfe 
Dinge gesagt werden.

So heisst es z. B. Bd. II, S. 303 in einer Abschwei
fung über den positiven Werth der Philosophie dieser 
Zeiten, auch in ihren vermeintlichen Ausartungen: „Die 
Philologie hat dieser Zeit das Prädicat der gelehrten 
gegeben; sie glaubt, man habe sich damals erschöpft 
gefühlt, nur an den grossen Alten geforscht und kriti- 
sirt; Vielschreiberei und Vielwisserei sei der Charakter 
dieser Zeit. Ich kann nicht hoffen', dass es mir gelin
gen wird, diese rohen Vorstellungen auszurotten, oder 
auch nur die Neigung zu einem tiefern Eindringen in 
diese merkwürdige Zeit zu beleben, welche die beiden 
zunächst betheiligten Disciplinen, die Theologie und die 
Philologie, mit bequemen Widerwillen sich fern zu hal
ten wetteifern. Aber ich darf behaupten, dass keine 
Zeit, so weit geschichtliche Forschung sich erstreckt, 
auf so bornirte, gedankenlose, ungründliche, ja in ge
wissem Sinne gotteslästerliche Weise beurtheilt wird, 
als diese Jahrhunderte, die dem Christenthume die Stätte 
bereiten sollten.“ Hat sich der Verf. nicht auch hier 
durch seine Lebhaftigkeit zu allzu starken Ausdrücken 
hinreisen lassen ? Die Theologen und Philosophen, denn 
auch diese letztem bekommen gelegentlich ihren An
theil, mögen sich selbst verantworten. Sie werden sich 
auf die Untersuchungen über die asiatischen Religionen 
und Philosopheme, über die alexandrinische Theologie, 
z. B. des Philo, über die jüdischen und alexandrinischen 
Secten und Schulen und überhaupt die geistigen Bewe
gungen der letzten vorchristlichen Zeiten berufen kön
nen, wo doch immerhin manches Erkleckliche geleistet 
ist; wenngleich diese Zeiten allerdings insgemein nicht 
mit so liebevollen, dass ich nicht sage verliebten Au
gen angesehen werden, wie es bei unserm Verf. ge
schieht. Was aber die Philologie betrifft, so wird sie 
vor Allem darauf dringen, dass die ohnehin in jetziger 
Zeit etwas verwischten Grenzen ihres eigenen Ge
biets und des Gebiets der Geschichte nicht vollends 
confundirt werden. Die Philologie kann als das ei
gentliche Centralgebiet ihrer Studien, sowol aus dem 
Grunde der nothwendigen Selbstbeschränkung und Ar- 

beitseintheilung als deshalb, weil sie zugleich pädago
gische Tendenzen in niedern und hohem Kreisen zu 
verfolgen hat, jedenfalls nur das Beste im Alterthume 
gelten lassen, jene classischen Werke und Zustande, 
welche zu allen Zeiten gediegener Bildung als vorbild
lich anerkannt worden sind. Jene Zeiten, wo dieses 
Beste ein Product der Gegenwart zu sein aufhört, wo 
es sich im Kampfe mit neuen, dem Alterthume fremd
artigen Elementen befindet und denselben seine Form 
abgibt, um materiell von ihnen aufgezehrt zu werden, 
werden das philologische Studium immerhin noch leb
haft interessiren, aber es wird sich, ohne seinen ei
gentlichen Beruf aufzugeben, doch nur bedingterweise 
auf die Ergründung ihrer Verwickelungen und Bildungs
formen einlassen können; sie wird hier und überall mit 
Freuden den schönen Beruf der Geschichte anerkennen, 
alles Geschehene zu begreifen; nicht blos das solcher 
Zeiten, wo sich die ganze Menschheit gefördert fühlt, 
sondern auch solcher, welche man mit Gibbon über
haupt die des Sinkens und Verfallens nennen könnte; 
Zeiten, in welchen die wahre Geschichtsforschung mit 
liebender Hingebung, wie es Hr. D. thut, neben dem 
faulenden Alten das auferstehende Junge und Neue nach
zuweisen beflissen sein wird. Ganze Zeiträume, z. B. 
gleich der der römischen Kaiserzeit seit Hadrian, wel
cher eigentlich nur eine Fortsetzung derGährungen des 
Hellenismus ist, der des byzantinischen Zeitalters seit 
Constantin, der des höheren Mittelalters seit Theodo- 
rich und Karl den Grossen würden zu streichen sein, 
wenn man sich darauf steifen wollte, nur diejenigen 
Perioden als weltgeschichtlich bedeutsam anzuerkennen, 
welche für unsere Bildung das Interesse des unmittel
bar Vorbildlichen haben. Indessen auch abgesehen von 
dieser nothwendigen Abgrenzung der philologischen 
Wissenschaft im engern Sinne des Wortes und der Ge
schichtsforschung , scheint mir der Verf. uns Philologen 
mit Unrecht den Vorwurf zu machen, dass wir nur für 
das Classische Sinn hätten. Schon die zahlreichen 
Fragmentsammlungen und Monographien auf den abge
legenem Gebieten der griechischen Literatur, Geschichte, 
Rhetorik, Grammatik, Poesie des hellenistischen und 
alexandrinischen Zeitalters beweisen deutlich, dass es 
der jetzigen Forschung um Ermittelung des organischen 
Zusammenhanges, in welchem das Classische zu einem 
Bildungselemente der folgenden Perioden geworden ist, 
lebhaft zu thun ist, lebhafter vielleicht, als es im näch
sten Interesse ihrer Popularität statthaft gewesen wäre.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. P. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig»
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Haben sich doch schon seit längerer Zeit unsere besten 
Kritiker mit Vorliebe den poetischen Resten grade die
ser Periode zugewendet, ehemals Bentley, neuerdings 
Meineke u. A.; und eben jetzt scheint sich der unserer 
Zeit charakteristische Trieb zu Detailuntersuchungen 
mit Vorliebe in dem Kreise der jüngern attischen, der 
hellenistischen und der alexandrinischen Literatur con- 
centriren zu wollen. Dazu kommen die zahlreichen 
und verdienstlichen Untersuchungen über die Inschrif
ten, Münzen, Monumente dieses Zeitalters, welche sich 
die Philologie ebenfalls so lange mit bestem Rechte 
wird vindiciren können, als sie die Archäologie für eine 
der ihrem Kreise zu subsumirenden Disciplinen aner
kennt. So wird der Verf. also, wenn er billig ist, ge
stehen müssen, dass er in seinen Vor würfen gegen die 
Philologen zu weit gegangen ist, wodurch sich indes
sen diese gewiss nicht abhalten lassen werden, wie sie 
ihm schon für andere sehr anregende Arbeiten ver
pflichtet sind, so ihm auch für dieses ebenso mühsame 
als lehrreiche Werk aufrichtigen Dank zu wissen; und 
das um so lieber, je mehr Hr. D. selbst sich aufgelegt 
fühlen wird, die philologischen Arbeiten über den Helle
nismus zu seinen historischen Zwecken nicht blos zu 
benutzen, sondern auch innerhalb der ihnen nothwendig 
gesteckten Grenzen gelten zu lassen.

Wie sich der Verf. mit unsern Theologen vertra
gen wird, das muss, wie gesagt, der weitere Verlauf 
des Werkes lehren, auf welches man, einigen gelegent
lichen Andeutungen zufolge, gerade in dieser Hinsicht 
besonders gespannt zu sein alle Ursache hat, ohne 
übrigens, soweit Ref. sieht, alles Ernstes einen Bruch 
mit dem, was sonst gelehrt wird, fürchten zu müssen. 
Vorherrschend ist die Ansicht, dass das eigentliche' 
Ziel dieses ganzen, soweit verbreiteten Processes, den 
der Verf. Hellenismus nennt, das Christenthum gewesen 
sei; dass das Christenthum die letzte Erfüllung dieser 
Zeiten war, in welcher die Völker nach der Alles um
spannenden, statt der Nationalitäten den Begriff der 
Menschheit aufstellenden und unter diesem Paniere die 
ganze Welt zu einem neuen Ziele hinführenden Formel 
des religiösen und sittlichen Lebens hinstrebten, welche 
sie endlich in der neuen Weltreligion wirklich errun

gen haben. Die Religionen des Orientes haben die 
Innigkeit ihrer Begeisterung, den dogmatischen Tief
sinn ihres Inhaltes zu diesem Processe hergegeben; 
das Hellenische wirkte als formendes und sammelndes 
Princip der Weltbildung, als wissenschaftliche Anre
gung und Gestaltung, als systematische, die religiösen 
und contemplativen Interessen der ganzen gebildeten 
Welt unter den gewinnenden Formen griechischer Weise 
ans Herz legende Vertreibung. Welches Ringen und 
Weben der verschiedenartigsten Religionen und religiö
sen Systeme! Der Buddhismus musste gerade in die
sen Zeiten als eine Propaganda'auftreten, welche ihre 
Missionäre bis an die Höfe von Antiochien und Alexan
drien sendete. Das alte Magierthum findet im armeni
schen und medischen Hochgebirge eine Zuflucht und 
neue Belebung. Der Chaldaismus von Babylon strebt 
gleichfalls danach, zu einer geistigen Potenz der gan
zen gebildeten Welt zu werden; Berosos z. B. schreibt 
für die Seleukiden, lehrt seine Wissenschaft zu Kos, 
wird in Athen durch Statuen ausgezeichnet. Und dazu 
dieses Gähren der Literatur z. B. in Alexandrien, wo 
die meisten Literaturen des Orientes durch griechische 
Übersetzungen zu einem ökumenischen Gesammtgute 
gemacht wurden, die heiligen Überlieferungen, Mythen, 
Dogmen und Theologumena der Babylonier, Perser, 
Ägypter und Juden: Arbeiten, welche in jener Zeit von 
einer nicht geringem Aufregung begleitet gewesen sein 
werden, als in neuern Zeiten das erste Bekanntwerden 
der heiligen Urkunden Persiens und Indiens hervorge
rufen ha.t Und endlich das Volk der Juden, damals 
durch die glorreiche Zeit der Makkabäer in seinen 
weltlichen Ansprüchen neu belebt, durch das Hohe- 
priesterthum disciplinirt, durch die theologischen, den 
Parteien griechischer Philosophie entsprechenden Sekten 
in seinen gebildeten Kreisen, durch die immer leb
hafter, immer dringender und ungestümer hervortreten
den messianischen Hoffnungen in seinen volksthümlichen 
Kreisen aufgeregt. Und dieses allgemeine Drängen 
nach Aufhebung des particulär Nationalen, welches mit 
unwiderstehlicher Kraft aus seinen engern Schranken, 
in denen es bis dahin gereift war, herausgerissen und 
genöthigt wird, in die Gährung einer allgemeinen Welt' 
bildung einzutreten. Das Alles wird uns Hr. D. in den 
noch bevorstehenden Bänden seines Werkes zu schil
dern und zu entwickeln haben. Vorläufig gibt er über 
diese Bewegungen in einem Schlussworte zum zweiten 
Bande S. 580 ff. einige sehr interessante Andeutungen.
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Es ist dort namentlich von der im höchsten Sinne welt
historischen Bewegung die Rede, in welche damals das 
Judenthum und die Jehovahlehre gerieth. „Seit unvor
denklicher Vorzeit steht sie auf kleinen Raum be
schränkt, einsam da in Mitten der Religionen heidni
scher Völker, sie allein in der centralen Mächtigkeit 
ihres Gottesbewusstseins gegenüber der peripherischen 
Fülle und Unruhe jener, deren Blicke die Welt um
fangen hielten. Sie hat eben das unmittelbar als Aus
gangspunkt, was jenen als Resultat ihrer Entwickelung 
und eben darum so völlig anders aufzugehen beginnt, 
— während sie selbst eben das entbehrt, oder als Ab
fall und Entartung und doch vergebens verdammt, 
worin jene ihre Kraft und Berechtigung hatten. Nun 
endlich tritt dieser letzte und tiefste Gegensatz der al
ten Geschichte Stirn an Stirn wider einander; es be
ginnt die letzte, die entscheidende Arbeit des sich er
füllenden Alterthums, es vollendet sich, als die Zeit 
erfüllet war, in der Erscheinung des menschgeworde
nen Gottes, in der Lehre des Neuen Bundes, in dem je
ner letzte und tiefste Gegensatz überwunden sein, in dem 
Juden und Heiden, die Völker aller Welt, in ihrer ethni
schen Kraft gebrochen und auf den Tod erschöpft, 
endlich, wie die Propheten verheissen, die Weisen 
geahnet, die Sibyllen, der Völker Mund laut und lauter 
gerufen, Trost und Ruhe und für die verlorene Heimat 
hienieden eine höhere, geistige, die in dem Reiche Got
tes finden sollten. Wir blicken so freilich über Jahr
hunderte hinaus,. Aber es gilt, sich gegenwärtig zu 
halten, dass auch in dem wüsten Gewirr, dem auf- 
und absteigenden Wellengang äusserer Geschichte der 
grosse Zug allgemeiner Entwickelung bestimmend und 
erkennbar ist, um den es allein der Mühe werth ist, 
das Vergangene anzuschauen und zu erforschen. Wie 
trostlos sonst wäre diese Zeit des Hellenismus, die dem 
ersten Blick, man mag es so nennen, nur eine grosse 
Todtenernte, die wuchernde Verwesung einst frische
ster, in vollster, lachendster Naturkraft blühender Völ
ker zeigt. — Das nur vegetative Leben in der Entwicke
lung der Menschheit ist es, was mit dem Hellenismus für 
immer abgethan wird. Nicht, dass nicht neue und neue 
Jugendvölker hier einträten in den Kreis der Geschichte; 
aber die Geschichte selbst hat mit dem Hellenismus 
einen Inhalt errungen, der über die vegetative Ur
sprünglichkeit hinausliegt und der sich hinfort auf je
des so neu eintretende frische Naturleben überwältigend 
und zersetzend wirft. Die alten Hierarchien des Mor
genlandes erstarben mit der beginnenden Bewegung; in 
Griechenland trieb sie in der Spannung räumlich fixir- 
ter Gegensätze vorwärts; Rom umspannte mit densel
ben Mauern den innern Kampf, in dem es granitene 
Härte gewann; mit dem Hellenismus ist eine unsicht
bare und doch ällherrschende, eine Macht des Geistes 
errungen, die, wie tausendfacher Wechsel die Völker 
und Staaten her- und hintreibt, nicht mehr aufgegeben 

wird, sondern als geistige Errungenschaft immer und 
immer festgehalten, dem nur natürlichen Dasein der 
Völker gegenübersteht, als Eigenthum der Menschheit 
das nur Locale, nur Nationale überspannt und im her
kulischen Kampfe den Riesen der Natürlichkeit von 
dem mütterlichen, immer neue Kraft spendenden Bo
den losreisst, um ihn zu erdrücken. Drei Jahrhunderte 
währt es, dass diese grosse Errungenschaft her und 
hin suchend die entsprechende Gestalt, die bleibende 
Stätte nicht findet, in der sie bewahrt werde; sie er
füllt die Wissenschaften, ohne sich dort ihrer unmittel
baren Macht gewiss zu fühlen; sie sucht den Staat zu 
durchdringen, ohne die alten vermorschten Reste der 
Ursprünglichkeit frisch beleben oder ersetzen zu kön
nen ; sie senkt sich in die socialen Verhältnisse, in die 
Brust des Menschen nieder, aber sie gewährt keinen 
Frieden, nur das wachsende Bedürfniss des Trostes; 
die creatürliche Wüstheit des verworrenen Gemüthes 
überwuchert sie immer von Neuem. Was will nur dar
aus werden? Ist es Weltuntergang, der emporschäumt? 
Den Heiden ist die Welt entgöttert und das Volk Je- 
hovah’s, zerstreut im Osten und Westen, harret des Er
retters. Auch die Pole des geschichtlichen Lebens der 
alten Welt, die letzten, starrsten Typen des grossen 
Gegensatzes, in dem sich das Leben des Menschen
geschlechtes nach seinen tiefsten Impulsen darstellte 
sie sind nun losgelöst, durch einander geworfen, in ein
ander gemengt; die Jehovahlehre durchdringt sich mit 
dem Errungenen der Heidenwelt und das geläuterte 
Heidenthum erkennt seine tiefsten Ahnungen wieder 
in jenen unvordenklichen Verkündigungen; sie vermäh
len sich zu wunderbarer Zeugung. Blicken wir scharf 
hin auf das, was da geschehen. Eine Weltepoche ist 
dahin, alle Bedingungen einer völlig neuen Gestaltung 
sind vorhanden. Auch diese noch haben die Völker*  
hat die Menschheit aus eigener Kraft zu gründen ver
sucht. Sie vermag es nicht; nur die Stätte bereitet sie 
für das Keimen und Werden des neuen geheimniss
vollen Lebens. Ist denn von Mann und Weib auch 
der Hauch göttlichen Geistes, der schon in dem Keime 
des Ungeborenen weht und wirkt? Wir vergessen nur 
das Wunder, den je neuen Schöpfungsact in jeder 
neuen Zeugung. Wahrlich, die Geschichte hat nur den 
Leib gezeugt für den heiligen Geist der neuen Offen
barung und des Neuen Bundes. Und um ihn her schaart 
sich nun die Gemeinde der Gläubigen, die Kirche 
Christi. Sie ist es, in der jene Errungenschaft der 
Menschheit ihre Stätte findet, und die Kirche, die Be- 
wahrerin der Offenbarung, wird zugleich die Trägerin 
jener völkerbewältigenden Macht, eine Erzieherin der 
Welt, eine Pflegerin des einheitlichen Zusammenhangs 
der Menschheit, die grosse Continuität der Jahrhunderte 
und der Völker aller Welt in ihrer gemeinsamen mensch- 
heitlichen Arbeit.“

Und in diesen Excerpten wird zugleich die ganze
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Bedeutung dieses Werkes am besten hervorspringen. 
Sporadisch ist bis dahin vieles Einzelne über den Helle
nismus erforscht; aber es fehlte an der Einsicht in das 
Allgemeine, in das höhere Ziel dieses grossen Ab
schnittes der Geschichte, welcher ebendeshalb niemals 
recht gewürdigt wurde. Das ist das grosse Verdienst 
des Verf., dieses Allgemeine gefunden, es mit Begei
sterung ergriffen, und darauf hin das bis jetzt spora
disch Zerstreute gesammelt und unter die Beleuchtung 
eines Lichtes, des Lichtes einer begeisterten Idee gebracht 
zu haben. Es bedurfte des Muthes, der eine solche von 
selbst gibt, um sich an ein solches Werk zu wagen; 
denn wahrhaftig, so grossartig die Conception ist, so 
schwierig ist die Ausführung. Und bis jetzt ist noch 
nicht die Hälfte der Aufgabe gelöst; der wichtigere, 
der schwierigere Theil noch Jm Rückstände. Sollte 
der Verf. müde geworden sein ? Denn es sind Jahre 
verflossen, seitdem der letzte Band erschienen ist, und 
ein anderes Werk, ein nicht minder tief eingreifendes, 
beschäftigt jetzt den Verf. Oder hat sich Hr. D. an das 
Werk über die Befreiungskriege nur in der Absicht 
gemacht, um sich neuen Muth, neue Frische für den 
Hellenismus zu sammeln, dessen Ergründung und all- 
seitige Beleuchtung er in der Vorrede zum ersten Bande 
als das Tagewerk seines Lebens bezeichnet? Gewiss 
ist das Letztere der Fall; denn er darf, er kann das 
Publicum nicht im Stiche lassen, bei solchen Erwartun
gen, wie er sie erregt hat. Wir aber haben diese 
allerdings etwas verspätete Anzeige des Werkes recht 
eigentlich in der Absicht unternommen, um sowol das 
Publicum als den Verf. an die ausserordentliche Wich
tigkeit seiner Aufgabe zu mahnen.

Weimar. Preller.

Philosophie.
Die philosophische Weltanschauung der Reformations

zeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. Von Moritz 
Carriere. Stuttgart und Tübingen, Cotta. 1847. Gr. 8. 
3 Thlr.

Die ungefähr zwei Jahrhunderte vor der Eroberung 
Konstantinopels bis zum westfälischen Frieden um
fassende Zeit gehört unstreitig zu den denkwürdigsten, 
thaten- und folgenreichsten der ganzen Geschichte der 
Menschheit, und die quellenmässige Erforschung der
selben verspricht uns noch immer neue und belohnende 
Früchte. Dieser Zeitraum eines europäischen Völker
frühlings, welchem freilich für Deutschland bald ver
heerende Stürme folgten, zeigt eine Kraft und Fülle 
geistigen Lebens, deren Schönheit die meisten Men
schen des heutigen Tages kaum zu ahnen, geschweige 
denn in sich wieder zu erwecken vermöchten. Hier 
keten hohe Männergestalten auf, meistens selbstherr

liche gewaltige Naturen, deren ein jedes Volk als 
dankbarer Erbe ihrer Geistesarbeit zu den Seinigen 
zählt. Wie diese als Vorkämpfer, Helden und Mär
tyrer der Wahrheit, der Wissenschaft und des Glau
bens, der Freiheit und der Gerechtigkeit dastehen, so 
erscheinen sie auch als begeistert vorschauende Pro
pheten einer schönem Zukunft, deren Aufgaben zum 
Theil erst jetzt glücklich gelöst werden sollen. — Ge
wiss hat sich Hr. Carriere nicht nur den Dank der 
Jugend, sondern auch derer erworben, denen die Quel
len für literarische Zwecke nicht zu Gebote stehen, 
dass er bemüht gewesen ist, dem gegenwärtigen Ge
schlechte in diesem umfangreichen Werke das Geistes
leben jener Zeit — einer jugendlich gährenden „Sturm- 
und Drangperiode“ — ungewöhnlich und zum Theil 
unpassend von demselben „Reformationszeit“ genannt 
— mit ihren wissenschaftlichen oder philosophischen, 
ihren politisch-socialen und kirchlich-religiösen Ansich
ten und Bestrebungen aus dem Munde und in Lebens
bildern ihrer hervorragenden Genossen wie im klaren 
Spiegel vorzuführen. Und es ist an dem Verf. dieses 
Bnches nicht etwa nur die Gelehrsamkeit, oder die le
bendige und gewandte Darstellung auszuzeichnen, son
dern es spricht auch aus demselben die ehrenhafte Ge
sinnung eines edeln Geistes, der von seinem Gegen
stände und dessen ernstmahnenden Beziehungen zur 
Gegenwart tief ergriffen und durchdrungen ist.

Aber der Rec. soll sein Urtheil über den eigent
lich wissenschaftlichen Werth dieser Schrift abgeben. 
Dafür muss er denn vorläufig bemerken:

Wenn auch nicht zu bezweifeln steht, dass der 
Verf. sorgsam aus den Quellen geschöpft habe, den
noch wäre es wohl zu wünschen, um der Treue der 
geschichtlichen Darstellung prüfend folgen zu können, 
dass derselbe äusser den allgemeinen Anmerkungen 
sein Werk auch mit genauem Nach Weisungen, selbst 
mit beständigen Anführungszeichen versehen hätte, statt 
dieses als unnützen Prunk ganz zu verschmähen. Diese 
Unterlassung wird Manchen ungewiss darüber lassen, 
ob er es mit bestimmten Worten und Gedanken eines 
Mannes jener Zeit, oder mit der Reflexion und Ansicht 
des Verf. zu thun habe; so sehr fliesst oft Beides in
einander. Ferner begegnen wir wiederholt einer Maxime 
des Verf., dass er, wo nur irgend bei einem seiner 
Denker eine philosophische Lehrmeinung anklingt oder 
auch noch so unvollkommen ausgesprochen wird, die 
wir doch erst in späterer und neuerer Zeit entwickelt 
und kritisch begründet sehen, dann sogleich bereit ist, 
das Verdienst der Entdeckung Jenem zuzuschreiben, 
und so überall Prototypen zu finden. Ein durchaus un
zulässiges Verfahren! Denn dem Gehalt nach sind im 
Allgemeinen die Gesetze der Natur, der Tugend und 
des Rechts, und ebenso die Glaubensideen, die Ge
danken der Unsterblichkeit der Seele, des Guten und 
Bösen in der Welt und der Gottheit dem ersten wie
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dem letzten Lehrer immer schon bekannt. Hier kommt 
es nur allein an auf die wissenschaftlich richtige Aus
bildung des Gedankens in der Form der Deutlichkeit 
oder der scharfen Abstraction. Wie daher der Verf. 
leicht geneigt ist, die seinem geschilderten Zeitalter ge
hörenden Männer der That und des Gemüths zu hoch 
zu stellen (freilich mit Ausnahme Melanchthon’s! den 
er fast zu verkennen scheint), so überschätzt er auch 
die meisten seiner philosophischen Denker und For
scher beiweitem, nämlich in Rücksicht ihrer Leistungen 
und ihrer wissenschaftlichen geschichtlichen Bedeutung. 
Bruno, Campanella und J. Böhme sind unstreitig Män
ner, ausgezeichnet durch hohe Kraft des Geistes und 
des Charakters, dazu von gottergebener Frömmigkeit, 
aber für die wissenschaftliche Erfindung und Fortbil
dung der wahren Philosophie haben sie, sowie diejeni
gen, welche in ihrer Richtung voraufgehen, auch so 
gar nichts geleistet; hier sind sie ohne Originalität, da 
sie nur bekannte Lehren reproduciren und cbmbiniren. 
Denn wenn wir nicht Wissenschaft und mythologische 
Dichtung ohne Unterschied in Eins aufgehen lassen 
wollen, so kann doch Bruno’s Alleinslehre, mit wie 
wahrhaft hinreissender Beredsamkeit in dichterischer 
Entzückung und Trunkenheit sie auch stellenweise vor
getragen sein mag, eben darum doch unmöglich als ein 
wissenschaftlich philosophisches System betrachtet wer
den, und seine mystisch-kosmophysischen Phantasien 
geben uns das Bild einer grossentheils der altgriechi
schen Naturphilosophie entlehnten Weltansicht. Dies 
muss noch mehr von J. Böhme gelten. Diesem mit 
seinen erborgten kabbalistischen, alchemistischen und 
theosophischen Träumen mit Bruno sogar einen Ehren
platz in der wirklichen Geschichte der Philosophie an
weisen, das kann im Ernst nur derjenige, der selbst 
in diesen Träumen befangen ist oder kurz: sich in 
neuplatonische Phantasien verliebt hat. Leider aber 
scheint auf dem Gebiete der Philosophie die Anzahl 
solcher Erzeugnisse, die aus dem Geiste der genannten 
und ihnen verwandten Männer hervorgegangen sind, 
immer mehr zu wachsen, — denen doch einmal nach 
den seitherigen Gesetzen das Bürgerrecht nicht wohl 
zuerkannt werden darf.

Wir erhalten in der Einleitung (S. 1—10) eine all
gemeine Charakteristik des Geistes der Reformations
zeit, deren bedeutsames Symbol die Faustsage gewe
sen; und indem der Verf. das Glaubensbekenntniss des 
Göthe’schen Faust zu dem der Männer dieser Zeit 
macht (S. 4), knüpft er daran auch sein eigenes oder 
vielmehr die abstractesten Principien zur Bestimmung 
der Idee Gottes, sowie Gedanken über das Verhältniss 
des Pantheismus und Deismus zum Selbstbewusstsein 
des unendlichen Geistes (S. 6 —10).

Der Charakter der Reformationszeit ist kurz, 
mit ganz treffenden, scharfen Zügen gezeichnet, — 
wenn nur nicht der Gedankeninhalt sogleich sichtbar 
von dem Schematismus und der Formelsprache der 
neuern philosophischen Schulen abhängig erschiene 
und deren Geist athmete. Dieser tritt uns noch näher 
bei der Erörterung und Deutung jenes Glaubensbekennt
nisses. Hier lesen wir: „Es gilt, ihn (den lebendigen 
Gott) als die Seele derselben (der Natur) zu denken, 
die organisirende, allbelebende, im Unterschiede der 
Glieder sich selbst empfindende; die individuellen Gei
ster können nicht äusser ihm sein, sonst (—?—) wäre 
er neben ihnen eine endliche und begrenzte Persön
lichkeit wie sie; es gilt, sie als die Gedanken seiner 
schöpferischen Vernunft zu erkennen“ (S. 5). — „Nen
nen wir ihn Herz, so haben wir das vom Mittelpunkt 
aus sich verbreitende, überall pulsirende, zu sich zu
rücklenkende und sich in Allem und in sich selbst 
fühlende Leben" (S. 6). — „Nennen wir ihn Liebe, so 
heisst er die Einheit, die sich in ihr selber unterschei
det und im Unterschiede bei sich selbst bleibt, indem । 
sie im Andern, das sie offenbart, sich empfindet und i 
weiss, und dies in ihr den Grund wie das Ziel des । 
Daseins gefunden hat. Es scheinen zwei zu sein, 
aber weil sie Eines Wesens sind, kann und mag Keines 
ohne das Andere bestehen und stellen sie in freier 
That das Ursprüngliche ewig wieder her. Das ist der ; 
christliche Gott (?), dessen ewiges unsichtbares Wesen 
in seinen Werken sichtbar wird, der die Welt aus sich 
erschafft (?) und mit sich versöhnet, dass wir in ihm 
bleiben und er in uns“ (S. 6). — Es lässt sich doch 
unmöglich verkennen, dass hier die bekannten herr
lichen Worte höchst willkürlich in die philosophische 
Schulansicht des Verf. umgedeutet werden, und eben
sowenig, dass diese wesentlich keine andere, als die 
pantheistische ist, wogegen die Behauptung der „Christ- 
lichkeita doch nur eben eine blosse Behauptung oder 
Anmuthung bleibt, die durch das ganze Buch selbst 
hinreichend widerlegt und abgewiesen wird. Denn 
wenn z. B. der schwärmende Bruno die Materie ver
herrlicht und vergöttert, so rechnet der Verf. dessen 
Bestimmungen über dieselbe zu „den grössten Thaten 
in der Geschichte der Philosophie.“ Die Materie sei 
allerdings als ein Göttliches anzusehen, Gottes reine 
Geistigkeit ein grosser Irrthum; die Gottheit sei als die 
allgegenwärtige nur im Raum und in der Zeit zu fin
den, und zu ihrem vollen Dasein gehöre das All der 
Natur, die Körperwelt, als die andere Hälfte derselben, 
als der Leib, dessen Seele sie selbst ist (S. 428 ff.).

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F.’ Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzi^^
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(Schluss aus Nr 34.)
Wenn Böhme „mit vollem philosophischen Bewusst
sein44 (!) lehrt, die Schöpfung sei einige ewige Entfal
tung und Selbstbestimmung des göttlichen Wesens; 
Gott gebäre die Welt wie die Mutter ihr Kind, oder 
die Welt verhalte sich zu Gott wie ein Apfel auf einem 
Baume; es sei Alles nur wie Ein Leib zusammen und 
urstände Alles vom innern Geist (S. 664 ff.), Gott als 
Geist habe die ewige Natur zu seinem leiblichen We
sen (S. 637): so enthalten diese Gedanken des Verf. 
selbsteigene Überzeugung. Wir können in allen die
sen Worten nichts anderes, als eine Weltvergötterung 
oder Pantheismus erblicken, so sehr er sich auch da
gegen zu verwahren sucht und versichert, dass Böh
me’s Lehre weder Deismus, noch Pantheismus sei, 
sondern den Gegensatz der Immanenz und Transcen- 
denz in der Anschauung des einen unendlichen und 
lebendigen Geistes überwinde und versöhne (S. 671), 
gleichwie auch Goethe (S. 5) und Tauler (S. 182. 183) 
dieses schwierige Problem durch ihre phantasievolle 
Anschauung gelöst haben. — Ja, wir sehen nun schon, 
mit welchem Mittel auch hier die Geheimnisse der Spe- 
culation gelöst werden: es ist die (intellectuelle) An
schauung, welche eintreten und forthelfen muss, wenn 
uns das Denken verlässt! von ihrer (der Dichtung und 
Wissenschaft} begeisterten Anschauung aus hat ja auch 
Bruno schon die volle Wahrheit gefunden (S. 2)! Wir 
wissen aber auch, dass ein solches Organ zu einer me
thodischen Philosophie ganz unpassend ist, und ebenso 
Sewiss, dass Moses und Jesus über Gott und dessen 
Verhältniss zur Welt Anderes uns gelehrt haben! — 
Der Verf. scheint uns ein Mann jugendlichen Herzens 
und Geistes zu sein; er „sehnt sich nach des Lebens 
Bächen, ach! nach des Lebens Quellen hin,44 möchte 
sich in die Fluten des Lebens stürzen: aber wie in un
geduldiger Hast verkennt er eben darum den Unter
schied der Schule (mit ihrem „engbrüstigem Zunft
sinn44? ) und des Lebens, verwechselt er seinem 
Princip gemäss oft und meistens die trockene, strenge 
Sprache mit dei dichterischen symbolischen, sowie die 
exacte Wissenschaft mit der Mythologie. Fordert er 
doch, dass, wie einst bei den Hellenen Poesie und I

Speculation ihre Verrichtungen tauschen konnten (auch 
so bei Sokrates und Aristoteles?—), dass die Ahnung 
der Romantiker von einem Poesiewerden der Wissen
schaft sich erfülle (S. 728).

Diese Befangenheit in dem logischen Mysticismus 
(dass der Verf. da, wo wir nach menschlicher Be
schränktheit das Ewige und Göttliche doch nur durch 
Schrankenverneinungen, d. i. eben durch die Idee, nur 
denkend in blossen Begriffen aufzufassen, aber nicht 
anschaulich zu erkennen vermögen, seine leeren For
men von Begriffen und Regeln mit einer anschaulichen 
Erkenntniss des göttlichen Wesens und seiner ewigen 
Geisteswelt gleichstellt) gibt sich nun deutlich S. 6 ff. 
zu erkennen, wo wir in den allgemeinsten Kategorien 
einen Grundriss zu einer abstracten Gotteslehre erhal
ten. An der Spitze steht wieder eine Betrachtung des 
altberühmten „Seins44 im Gegensätze des „Nichts44, und 
es versteht sich wol von selbst, dass hier nicht etwa 
an die sonst bekannte leere modalische Kategorie des 
Seins oder Daseins, als der unmittelbar vorausgesetz
ten Bedingung aller gegenständlichen Erkenntniss ge
dacht werden darf, sondern das ewige absolute Sein 
gemeint sein soll, der Inbegriff alles erfüllten Daseins^ 
Wesens und Lebens, aber dieses alles noch wie auf 
einem dunkeln ethischen Grunde, wie in einem Knäuel 
oder Keime, der erst der Entwickelung bedarf. — Aus 
diesem „Sein44 geht nun, da ja Sein und Denken, der 
Gegenstand und die Erkenntniss im Absoluten identisch 
sind, die genetische Entwickelung hervor, die als eine 
ewige, immer gegenwärtige zu fassen ist. So ist denn 
das Sein „das sich selbst Setzende, die ewig sich be
stimmende That“, Leben, bestehend in der Einheit des 
Einen. Dieses Eine als Einheit kann nur gedacht wer
den, wenn es zugleich das Viele (die Mannichfaltigkeit, 
den Unterschied) in ihm selber oder in sich setzt. Und 
das Eine (das All-Eine, Unendliche) ist nur dadurch 
wirklich, dass es sich selbst erfassende und im Unter
schied bei sich selbst bleibende Einheit — Geist ist.44 
Kurz: „das Sein als That, Einheit im Unterschiede, in 
der Entfaltung bei sich selbst, nennen wir Geist.44

Wir haben hier über dem, was uns schon von 
Fichte, Schelling und Hegel her bekannt ist, wirklich 
wenig Neues erblicken können. Auch hier wird aus
gegangen von dem Sein der absoluten Einheit, in wel
chem Alles Eins ist — „7cav avToc44 —? nur *n Rück
sicht der alten Frage: wie denn doch das Viele zudem 
Einen hinzukomme, oder der Gegensatz und Wider-
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Spruch zu der Einheit, gibt der Verf., in gleicherweise 
den Knoten durchhauend wie Böhme, die Entscheidung: 
dass das Eine ja schon ursprünglich das Viele in sich 
gesetzt habe. Er nennt es eine welthistorische That 
J. Böhnie’s, „dass er den Gegensatz aus der Identität 
hervorgehen und diese in dem Setzen und Überwinden 
sich offenbaren liess”; nur wenn Gott den Widerspruch 
in sich selber (!) setze und besiege, nur dann sei er 
der selbstbewusste unendliche Geist, der in Allem sich 
offenbare (S. 621 — 623). — Diese Theodicee im Klei
nen, wie überhaupt diese Philosophie des Verf. wird 
gewiss ihre (alten und neuen) Freunde finden, weil in 
jetziger Zeit des „Fortschritts“ (oderRückschritts? —) 
Alles möglich ist, — oder eigentlich so viel Altes und 
Veraltetes wieder als neu auftritt. — Fassen wir nach 
diesen Bemerkungen und Ausstellungen den Weg, wel
chen Hr. C. wandern, sow'ie das Ziel, welches er er
reichen und wohin er seine Freunde führen will, lieber 
noch nach seiner eignen bestimmten Erklärung ins Auge, 
die er uns in folgenden Worten gibt. Seine (kühne, 
wirklich faustisch vermessene! —) Aufgabe ist keine 
andere als diese: „Die Formen des Denkens darzustel
len, wie sie zugleich Gesetze des Seins sind, und al
len Inhalt in Natur und Geschichte bestimmen und von 
ihm erfüllt werden, oder das Sein darzustellen, wie es 
sich selbst bestimmt, erfasst und erkennt. So wird die 
Logik zur Lebenswissenschaft, sie wird Darstellung des 
Logos als der ewigen Vernunft, die in der Welt sich 
■entfaltet und erfasst; sie wird Eins mit dem Systeme 
der Philosophie, welche die Wirklichkeit in anschauen
dem Denken zu begreifen (!) sucht“ (S. 743. 744). Das 
Ziel alles Denkens und Strebens, welches eine frühere 
Zeit aus den Augen verlor, wird dann die Gottesan
schauung, in deren Idee sich Glauben und Wissen, Ver
nunft und Herz versöhnen, das Geheimniss der gött
lichen Menschwerdung sich enthüllt, und zugleich das 
Christenthum in seiner Tiefe und Fülle begriffen wird 
(S. 10). Und auf dem in seiner Breite und Tiefe ent
wickelten Grunde der deutschen Mystik soll auch der 
Friede zwischen Religion und Philosophie wieder ge
schlossen werden (S. 737). — Ja wol! es ist ganz rich
tig: der Verf. erzählt uns mit geringer Veränderung die 
seit Plotinos Erfindung so beliebte alte Geschichte von 
der Selbstoffenbarung Gottes, welcher durch das Schick
sal der Selbsterkenntniss bestimmt, die ganze Welt mit 
Allem, was darinnen ist, also das Universum der Kör
per- und Geisterwelt durch die einzelnen Acte seines 
Denkens erschaffen hat, und fortwährend erschafft und 
erhält und so das Wesen derselben bleibt. — Wie sol
len wir aber seine ersehnte Gottesanschauung von der 
neuplatonischen 0sla dem Schauen des Einen
in der ewigen Ruhe, von der ekstatischen Versenkung 
der Seele in Gott oder von dem Versinken aller Er
scheinung in die Ewigkeit des Nichts, in die Seligkeit 
des Nirwana — unterscheiden? Erblickt er doch in 

Suso und Tauler, vereinigt mit Eckart, dem Meister 
der Speculation, „die drei Säulen einer Weltanschauung, 
die im 14. Jahrh. in entzückter Begeisterung und in 
heiligem Wahnsinn (!) verkündete, was bei Jordan Bruno 
und Jacob Böhme sich durchdringen und immer voller 
und klarer herausgestalten sollte, um geeint mit der 
Anerkennung der Subjectivität im Lichte freier Wissen
schaft die Sonne der Zukunft zu werden“ (!! — S. 162). 
— Das ist also das Ziel, dem die Geschichte der Phi
losophie nach zweitausendjähriger Arbeit entgegenge
führt werden soll! — und zwar immer noch durch 
,,menschliches Erkennen“, durch „Psychologie“ (S. 748. 
749). — So ist denn Gott gerade so geworden, wie 
unser einer! Denn „wie der Mensch erst dadurch Ich 
ist, dass er denkt und in einem Reichthum von Ideen, 
Gefühlen und Willensacten sein Inneres zu Tage för
dert, in allem Diesen aber sich selber setzt und als 
der Grund und Träger desselben auch weiss, so hat 
Gott durch die offenbarende Selbstbestimmung in der 
Welt die Anschauung und den Genuss (!) seines We
sens, sodass das Schöne, Gute und Wahre, die Har
monie des Idealen und Realen als Einheit im Unter
schiede ewig wird, wie sie ewig ist, und Gott in Al
lem und über Allem sich selbst setzt, erkennt und weiss 
als die unendliche Liebe“ (S. 9. 10). — Das ist der 
langen Rede kurzer Sinn!

Nach unserer Meinung würde der Verf. der Wis
senschaft einen grössern Dienst geleistet haben, wenn 
er sich damit begnügt hätte, das reichhaltige, ihm ge
botene Material uns geschichtlich treu, ohne allen Zu
satz und unverändert wiederzugeben, statt des Ver
suchs, uns an demselben mehr seine eigne philosophi
sche Weltansicht abzuspiegeln. Auffallend war es dem 
Ree., die meisten Genossen der geschilderten Zeit, ins
besondere aber die philosophischen und naturphiloso
phischen Männer so oft dieselben Abstractionen und 
Lehrmeinungen oder Ansichten aussprechen zu hören, 
wie Hr. C. und seine älteren Freunde. Ist dies blos 
daraus zu erklären, weil nicht nur durch historische 
Tradition, sondern auch aus psychologischem Grunde 
die Weltansicht und Dialektik der Neuplatoniker aller 
Zeiten sich gleich und ähnlich bleiben muss?

Rec. gesteht offen, dass der Eindruck dieser mit 
Aufmerksamkeit und Fleiss von ihm gelesenen Schrift 
ein aus Wehmuth und Unmuth zugleich gemischter ge
wesen ist. Denn lernen wir nicht in derselben ohne 
Frage einen geistreichen Mann, von schönem Talente 
und grossem Fleisse, der zugleich von frischem Muthe 
erfüllt und von religiösem Lebensfeuer durchglüht ist, 
kennen? Aber wenn wir nun weiter den eigentlich phi
losophischen Gehalt prüfen und — mit Übergehung und 
Entstellung der grössten Denker! — auf eine von aller 
Vernunftkritik entblösste Darstellung stossen, auf ein 
Gemisch von Prosa und Poesie, oder von dürren logi
schen Formen und schwärmerisch theosophischen Er
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güssen, — sollte dies nicht, zumal wenn uns der An
spruch auf Förderung der philosophischen Wissenschaft 
entgegen tritt, mit Unmuth einen Jeden ergreifen, der 
durch Kant und Fries belehrt, weiss, was in den Um
fang menschlicher Wissenschaft gehört — und dagegen 
in das Gebiet des Lebens, der heiligen Symbolik der 
Natur, der Geschichte und der Kunst?

Die tiefliegenden Gründe aller Irrthümer und me
thodischen Vorurtheile, welche fortwirkend schon seit 
länger als fünfzig Jahren der deutschen Philosophie 
den schwer errungenen Preis der Arbeiten von Kant 
und Fries zu entreissen drohen, hat dieser letztere schon 
im J. 1804 in seinem „Reinhold, Fichte und Schelling“ 
mit aller Klarheit und Schärfe aufgedeckt, und ebenso 
in seinen spätem Schriften verfolgt.— Wann wird doch 
die Zeit kommen, wo unser Volk, wieder auf diese 
Seher horchend, den bisherigen Irrweg verlässt? wo 
der milde, erquickende Segen ihrer gesunden, klaren 
Lehre, in Saft und Blut desselben übergeht?!

Rostock. Friedrich Francke.

Geschichte der M e die in.
De historia morborum Uber unus, auditorum in usum 

editns a C. Pruys van der Hoeven. Lugduni Ba- 
tavorum, S. & J. Luchtmans. 1846. 8. 2 Thlr.

Wenn irgend Etwas geeignet ist, die Fortbildung der 
Medicin zu fördern — sie eine Wahrheit werden zu 
lassen — so ist es das Studium einer philosophisch 
bearbeiteten Geschichte dieser Wissenschaft in ihrem 
subjectiven und objectiven Gebiete. Tritt uns in die
sem das Menschengeschlecht zunächst in seinen Erkran
kungen entgegen (historische Pathologie), so zeigt uns 
jenes den an dem erkrankten Menschenleben forschen
den Geist der Ärzte (historische Medicin im gewöhn
lichen Sinne). Von einer solchen Geschichte der Me
dicin hatte man freilich bis in die neueste Zeit keinen 
Begriff. Man begnügte sich, die ärztlichen Theorien 
und Systeme und die Verfahrungsweisen der Praxis 
empirisch zusammenzustellen, und indem man den letz
ten Grund ihrer Verschiedenheiten in den Köpfen der 
Arzte oder gar in der Mode des Tages suchte, glaubte 
man selbst den Höhepunkt geschichtlicher Forschung 
erreicht zu haben, wenn man die Kritik ihr Belobungs
oder Verdammungsurtheil darüber aussprechen liess. 
Dass es Erkrankungen des gesammten Menschenge
schlechts und der einzelnen Völker in ihren räumlichen 
und zeitlichen Verhältnissen (Pandemien, Epidemien und 
Endemien) gäbe, wie es Krankheiten der Individuen 
gibt, und dass jene zunächst mit der Medicin in un
gleich innigerer Beziehung stehen als diese, und Ver
änderungen in ihr zur Folge haben, die als wichtige 
Momente in dem Entwickelungsgange derselben be

trachtet werden müssen, daran dachte Niemand, bis 
zuerst J. F. C. Hecker im vorigen Jahrzehend, ange
regt durch die damals herrschende Weltseuche, die 
historische Pathologie mit philosophischem Geiste auf
fasste und bearbeitete. Denn die früheren Leistungen 
dieser Art von Kieser und Schnurrer, obwol sie, wie 
die des Ersteren, viel Geistreiches und Anregendes 
enthalten, und wie die des Letzteren ein gediegenes 
Quellenstudium beurkunden, und daher die ihnen zu 
Theil gewordene Anerkennung vollkommen verdienen, 
können doch nur als die ersten unvollkommenen Ver
suche, die gedachte schwierige Aufgabe zu lösen, an
gesehen werden.

Es ist daher eine um so erfreulichere Erscheinung, 
als sie zugleich von einem bereits bestehenden lebhaf
ten Bedürfnisse zeugt, dass sehr tüchtige Ärzfe des In- 
und Auslandes, wie Damerow, Leupoldt, Häser, Hen
schel, Jahn, Quitzmann, Troxler, Fodere, Littre u. A. 
in unserer Zeit die Geschichte der Krankheiten zum 
Gegenstände ihrer eifrigsten Studien gemacht haben. 
Soll aber dieses Geschichtsstudium eine nachhaltige 
Wirkung haben und die möglichst weite Verbreitung 
und Theilnahme besonders bei dem jungem ärztlichen 
Geschlechte finden, so müssen die bisher gewonnenen 
Ergebnisse jener Studien auch Gegenstand akademi
scher Vorträge, und zwar von solchen Lehrern der 
Medicin Studirenden überliefert werden, die mit der 
Überzeugung von der hohen Wichtigkeit derselben, zu
gleich eine tüchtige Sachkenntnis» verbinden. Diese 
Aufgabe nun, die Studirenden auf ihrem Standpunkte 
in die Geschichte der Krankheiten einzuführen, ihnen 
in treffenden Zügen ein klares und anschauliches Bild 
von den Seuchen des Menschengeschlechts und der 
einzelnen Völker in den verschiedenen Zeitaltern und 
Ländern zu entwerfen, ist es, welche sich das in der 
Überschrift genannte Buch gesetzt hat. Dass der be
rühmte Verf. desselben seine Aufgabe glücklich gelöst 
haben werde, lässt sich um so mehr von ihm erwar
ten, als er bereits durch die treffliche Ausarbeitung 
seines Lehrbuchs: „De historia medicinae“ (Lugd. Batav. 
1842. 8.), das den subjectiven Theil der Geschichte der 
Medicin enthält, seine ausgezeichnete Befähigung zu 
dergleichen Leistungen dargethan hat, wie dies auch 
Öffentlich anzuerkennen, Rec. in seiner Beurtheilung 
dieser Schrift (in Schmidt’s Jahrbb. d. ges. Medicin, 
1844, Bd. 41, Hft. 1, S. 137 ff.) sich nicht versagen 
konnte. Und in der That hat die Lectüre des vorlie
genden Werks Rec. vollkommen überzeugt, dass er sich 
auch in dieser Erwartung nicht getäuscht habe. Es 
ist mit sichtbarer Liebe zur Sache, mit gründlicher 
Kenntniss und Auswahl dessen, was zu wissen Noth 
thut, mit tiefer Einsicht in den organischen Zusammen
hang der historischen Thatsachen und mit so viel Heiss 
gearbeitet, dass mit Rec. gewiss Jeder, dem es um eine 
fruchtbare Entwickelung der historischen Pathologie zu
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thun ist, dem Verf. die vollste Anerkennung und Ach
tung zu zollen ebenso für Pflicht halten als wünschen 
wird, das Werk in dem ihm bestimmten Kreise recht 
häufig und fleissig benutzt zu sehen. Dies vorauszu- 
schicken hat Rec. für nöthig erachtet, um die Leser 
dieser Blätter mit Dem bekannt zu machen, was sie 
von der Schrift selbst zu erwarten haben, um so mehr, 
da von dem Inhalte einer solchen Schrift nicht wohl 
so viel mitgetheilt werden kann, als zur Bildung eines 
eigenen genügenden Urtheils erforderlich ist. Um je
doch den Lesern wenigstens einen oberflächlichen Über
blick über das Detail des Werks zu verschaffen, theilt 
Rec. hier die Einrichtung desselben und die einzelnen 
Gegenstände nach ihren Überschriften mit. Das Werk 
zerfällt in drei Abschnitte, von denen der erste die 
Geschichte der Pandemien überhaupt, der andere die 
Geschichte der verschiedenen Verbindungen und Ver
wickelungen dieser Weltseuche in Europa im Anfänge 
des 16. Jahrh. bis zu Ende des 18., und der dritte die 
Geschichte der einzelnen Epidemien in den verschiede
nen Ländern Europas während der letzten drei Jahr
hunderte, ihrer Verbreitung und Aufeinanderfolge und 
ihrer Umwandlungen enthält. Hierauf folgt eine ge
drängte Darstellung der in den einzelnen Ländern Eu
ropas beobachteten Endemien, ein kurzer Entwurf zu 
einer medicinischen Geographie nebst einigen dieselbe 
betreffenden Erörterungen, und endlich einige geschicht
liche Bemerkungen über die Systematik der Volkskrank
heiten, deren Entstehung, Verlauf, Umwandlung und 
Ende. Den Beschluss macht ein Verzeichniss der im 
Buche genannten Schriftsteller und ihrer Werke, mit 
Ausschluss derjenigen unter den letztem, welche der 
Verf. in seiner Schrift: „De arte medica“ (Lugd. Ba- 
tav. 1838—40. 8.) und der bereits oben erwähnten „Hi- 
storia medicinae“ angeführt hat. Was nun die einzel
nen Gegenstände selbst anbelangt, so umfasst der erste 
Abschnitt (p. 1 — 211 deren folgende: Orientis morbi: 
LepraHebraeofum; Pestis Aegyptiorum ; Variolae; Morbi 
Graeciae: Causus ; Erysipelas, Morbi chronici veterum; 
Aquae frigidae usus. Romanorum morbi: Lithiasis; Ar
thritis; Medicina methodica, metasyncritica ; veterum 
neuroses. Therapeutice Graecorum. De physiologia re- 
terum universe. Sub Arabum dominio quäle morborum 
ingenium. Morbi aevo medio: Ignis sacer s. Sti Anto- 
nii; Mors nigra: Chorea epidemica. Morbi orbis novi. 
Syphilis. Scorbutus. Sudor Anglicus. Typhus petechia- 
lis. Pneuntonia typhosa. Typhus thoracicus, Garro- 
tillo. Scarlatina. Febris Hungarica. Dysenteria, Influenza. 
Intermittentes. Ristoria therapeutices saeculo X V—X VII. 
Febris miliaris. Febris mucosa. Febris putrida. Fe
bris flava. Febris nervosa. Typhus abdominalis. Cho
lera. Historia therapeutices saeculo XVIII—XIX. De 
morbis evolutionis generis kumani. Der zweite Abschnitt

(p. 212 — 246) betrachtet: Saeculum decimum sextum. 
Saeculum decimum septimum. Saeculum decimum octa- 
cum. Epidemiae ab anno 1750 usque ad saeculum pro- 
ximum. Der dritte Abschnitt (p. 237—352) begreift in 
sich folgende Capitel: De morbis Italiae epidemiis sae
culo decimo sexto. De morbis Galliae epidemiis. De 
morbis Angliae epidemiis. De morbis Belgii epidemiis. 
De morbis Germaniae epidemiis. Saeculum decimum 
octavum. De morbis Italiae epidem. De morbis Gal
liae epidem. De morbis Angliae epidem. De morbis 
Belgii epidem. De morbis Germaniae epidem. De epi- 
demiarum in Italia a saeculo decimo sexto ad saeculum 
decimum nonum successione et mutatione. De epidemia- 
rum in Gallia successione et permutatione. De epide- 
miarum in Belgio successione et transmutalione. De epi- 
demiarum in Germania successione et transmutatione. 
De morbis endemiis Italiae. De morbis Galliae ende- 
miis. De morbis endemiis Angliae. De morbis Belgii 
endemiis. De morbis Germaniae endemiis. Quaedam 
de morbis Islandiae. Quaedam de morbis Indiae. Spe- 
cimen geographiae medicae. Quaestiones geographicae 
et ethnographicae. Morborum genera, familiae, tribus. 
De morbis hybridis. Morborum origines, natalia. Mor- 
borum phases. Morborum funera.

Schon aus dieser magern Übersicht stellt sich der 
Reichthum des Gegebenen und die Zweckmässigkeit 
der vom Verf. gewählten Anordnung heraus. Was aber 
den Werth und das Interesse des Werks noch um Vie
les erhöht, sind die den einzelnen Abschnitten und Ca- 
piteln angehängten Fragen und theoretisch-praktischen 
Folgerungen, deren Beantwortung und Erläuterung zwar 
nicht immer in dem Vorhergehenden gegeben ist und 
daher dem mündlichen Vortrage überlassen bleiben muss, 
die aber einerseits den organischen Zusammenhang der 
Seuchen und ihr Verhältnis.? zur Entwickelung des Men
schengeschlechts anzudeuten, sowie den Einfluss, wel
chen die Ansichten der Ärzte von diesen Krankheiten 
und ihrer Behandlung auf die Entwickelung ärztlicher 
Theorien und Heilmethoden, sowie auf die Fortbildung 
der Wissenschaft gewinnen musste, darzulegen ebenso 
die Bestimmung haben, als sie andererseits in hohem 
Grade geeignet sind, zu neuen Forschungen, fruchtba
ren Vergleichungen und interessanten Charakteristiken 
der pathologischen Verhältnisse der Völker des Alter- 
thums und der europäischen Menschheit anzuregen.

Rec. scheidet von dem Verf. mit warmem Danke 
für den Genuss, welchem ihm auch diese schöne Frucht 
seiner wissenschaftlichen Studien bereitet, und mit dem 
Wunsche, dass ,er auf der mit so vielem Glück ver
folgten Bahn rüstig fortschreitend, auch die einzelnen 
Disciplinen der Medicin nach und nach Gegenstand sei
ner geschichtlichen Forschung und Darstellung möge 
werden lassen.

Meissen. Thierfelder.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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Physiologie.
Untersuchungen über das Vorkommen des Hermaphro- 

ditismus in der Natur, von Joh. Japetus Sm. Steen- 
strup. Aus dem Dänischen übersetzt von Horn- 
schuch. Mit zwei lithographirten Tafeln. Greifswald, 
Otto in Comm. 1846. Gr. 4. 2 Thlr.

So wenig sich heutzutage diejenigen, deren specielles 
Studium es nicht mit sich bringt, um Natur und Natur
geschichte zu bekümmern pflegen, so gibt es doch viele 
dahin gehörige Phänomene, welche unwillkürlich auch 
die Aufmerksamkeit des Laien auf sich ziehen, und von 
denen jeder Gebildete gern einmal spricht und sprechen 
hört. So ist es mit dem grossen Gebiete der Fort
pflanzungsgeschichte , deren mächtiges Getriebe uns 
aller Orten berührt und zu Fragen veranlasst, bei de
ren versuchter Lösung selbst der Physiolog von Fach 
auf unüberwindliche Hindernisse stösst.

Dass es hermaphroditische Thiere gebe, das ist 
eine so eingebürgerte Lehre, dass auch der oberfläch
lichste Dorfschulunterricht ihrer erwähnt. Und nun tritt 
ein Mann auf, der durch seine vortrefflichen Unter
suchungen über die Fortpflanzung wirbelloser Thiere 
einen bedeutenden Ruf sich erworben, und behauptet, 
es finde sich der Hermaphroditismus überhaupt gar 
nicht in der Natur vor, und was Zoologen und Phy
siologen zu seinem Beweise in alter und neuer Zeit 
vorgebracht, sei falsche Hypothese und Irrthum.

Das vorliegende Werk erregte bei seinem Erschei
nen, und namentlich, seitdem durch die Übersetzung 
des Prof. Hornschuch ihm ein weiterer Kreis gewon
nen, auf der einen Seite bei dem betreffenden Publi
cum den lebhaftesten Widerspruch, während andere 
sich kaum die Mühe gaben, zu erfahren, auf welche 
Weise denn Hr. Steenstrup seine paradoxe Meinung 
bewiesen habe, sondern nur bedauerten, dass er seinem 
guten Namen als Naturforscher nun so sehr geschadet. 
Die Wissenschaft, das müssen wir vorausschicken, 
sieht die von Hrn. St. gegen die Lehre von dem Her
maphroditismus gemachten Einwürfe als beseitigt an, 
oder hat nicht auf sie Rücksicht genommen. Weil 
aber der Gegenstand uns von allgemeinem Interesse 
zu sein scheint, bringen wir ihn hier zur Sprache.

Sehen wir vor der Hand ab von den durch den 
Übersetzer und einige andere Gelehrten als Anhang 
zugefügten Bemerkungen, so zerfallt das Buch in zwei

Theile, in die Einleitung (S. 1—24) und die Durchfüh
rung (S. 25 —105), wovon erstere die allgemein philo
sophische und physiologische Begründung der gegen 
den Hermaphroditismus zu erhebenden Zweifel und die 
Methode der Untersuchung, letzterer hingegen die spe- 
cielle Durchmusterung der für das Vorhandensein des 
Hermaphroditismus zeugenden Thatsachen und ihre an
gebliche Widerlegung enthält.

Der allgemeine und unparteiische Standpunkt, den 
der Verf. von vornherein einnehmen will, fordert eine 
Verständigung über die Fortpflanzungsarten in der Na
tur überhaupt, und da fällt denn freilich am meisten 
die Fortpflanzung durch getrennte Geschlechter in die 
Augen, im Thierreich wenigstens. ;,Die Fortpflanzung 
durch Wesen von zwei entgegengesetzten Geschlech
tern“ wird daher einer genauem Betrachtung unter
worfen, wobei wir uns gleich hier merken wollen, dass 
Hr. St. für seine spätem Behauptungen ein besonderes 
Gewicht auf den Satz legt, „dass man es wol für ziem
lich gewiss ansehen darf, dass aller Same sich eben
falls (wie das Ei) aus Zellen oder in Zellen ent
wickelt, und der Same hat also in seinem frühem Ent- 
wickelungszustande Ähnlichkeit mit dem Ei.“ Wie ver
schiedene Fortpflanzungsstoffe, gibt es auch besondere 
FortpflanzungsWerkzeuge. Diese „bestehen aber den
noch aus denselben, aber entsprechenden Partien, und 
sind in ihrer Grundform nur Eins, das in seinen ent- 
entgegengesetzten Richtungen verschieden ist.“ Das 
können wir unmöglich zugeben; die Ähnlichkeit der 
männlichen und weiblichen Werkzeuge ist zwar vor
handen, doch nur specie. Daran aber dürfen wir uns 
nicht halten; im Gegentheil, wollen wir streng conse- 
quent verfahren, so zeigen die neuern Untersuchungen, 
wie die Auffindung des Rudiments des Uterus bei 
männlichen Säugethieren, dass ursprünglich auch in je
dem menschlichen Individuum beiderlei Geschlechts
werkzeuge vorhanden sind, dass also auch die höch
sten Wirbelthiere in der Anlage Hermaphroditen sind.

Also gleich diese einleitenden Ansichten Hrn. St.’s 
von der einheitlichen Grundform der beiderseitigen Ge
nerationsorgane sind nicht richtig, und somit auch der 
Satz nicht (S. 4): „Da es nun als ein allgemeines Na
turgesetz gilt, dass die Entwickelung der höhern We
sen die Formen durchgeht, die für die niedern eigene 
und bleibende sind, oder dass diese auf Entwickelungs
stufen stehen bleiben, über welche die höhern hmaus- 
gehen, so müssen wir natürlich die für das ganze Le-
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den Anatomie und Entwickelungsgeschichte nicht in der 
Art in Widerstreit geräth, wie Hr. St. meint, darauf 
sind wir schon oben zum Theil eingegangen. Wir 
glauben, wie gesagt, dass der von dem Verf. verfoch
tene Satz, dass „die Fortpflanzungswerkzeuge nur zwei 
Entwickelungen aus einer und derselben Grundlage bei 
den beiden Geschlechtern sind“, sich umgekehrt so 
auf die Spitze stellen lässt: dass die Fortpflanzungs
werkzeuge der getrennten Geschlechter nur eine Ent
wickelung aus zwei Grundlagen sind, von denen die 
eine gehemmt ist. Und während schon, wie wir be
haupten, die Anatomie für die ursprüngliche Verschie
denheit spricht, wird diese Ansicht durch das wirkliche 
Vorkommen des Hermaphroditismus vollkommen bestä
tigt, nicht aber durch das Analogon, dass die bei eini
gen Fischen nebeneinander sich findenden Kiemen und 
Lungen deshalb, wegen ihres Beieinanderseins, nicht 
Modificationen desselben Grundwerkzeuges für die Ath- 
mung sein sollten (S. 13). Denn hier, beiläufig gesagt, 
scheint uns die vergleichende Anatomie wiederum die 
Identität beider Organe zu lehren. Wir fügen also zu 
den von Hrn. St. angeführten „Beispielen von Spaltun
gen Eines und Desselben, oder Entwickelung von et
was Gemeinschaftlichem“ noch jenes hinzu, schliessen 
aber nicht aus diesen Beispielen auf die Unmöglichkeit 
des Hermaphroditismus. Das thut Hr. St. und ist nun 
bemüht, in §. 3 die Weise zu finden, auf welche die 
Wirklichkeit des Hermaphroditismus untersucht werden 
muss. — Wir stimmen nun wieder vollkommen mit dem 
Verf. überein, wenn er die Kennzeichen des Herma- 
phroditismus in „das Vorhandensein dei’ männlichen 
und weiblichen Fortpflanzungsorgane in demselben Ge
schöpfe“ setzt, meinen nicht, dass je ein Thier des
wegen nicht für einen Hermaphroditen zu erklären sei 
weil Samen und Eier zugleich in ihm gefunden wer
den, sondern fordern den Beweis, dass sie in demsel
ben Individuum gebildet sind. Über so gröbliche Ver
wechselungen, als wozu die Samenbehälter der Insecten- 
weibchen, das brütende Männchen von Phalaropus, das 
mit den Eischnüren umwickelte Männchen der Geburts
helferkröte und der gleichfalls Eier tragende männliche 
Syngnathus Veranlassung geben könnten, ist die Wis
senschaft so ziemlich hinaus, und Hr. St. führt das 
auch nur Beispiels halber an, indem er meint (S. 17) : 
„Aber was wir bisher mehr und mehr einen verborge
nen Charakter annehmen sehen, je nachdem die Bei
spiele in einer niedern Klasse der Wirbelthiere vor
kommen , kann vielleicht auf eine noch mehr ver
wickelte Art bei den wirbellosen Thieren vorkommen, 
bei welchen die Erforschung der Wahrheit sehr schwie
rig fallen könnte.“ Und so werden auf den folgenden 
Seiten noch tiefere Verheimlichungen und Umhüllungen 

i des Geschlechts angeführt, die natürlich insgesammt
nicht für den Hermaphroditismus sprechen, aber auch 

- nur zur grössten Vorsicht bei den Untersuchungen auf-

ben bleibende Ähnlichkeit in beiden Geschlechtswerk- ( 
zeugen gerade bei den niedern Thieren erwarten, da . 
sie eine frühere Entwickelungsform ist.“ Auch scheint j 
uns überdies Hr. St. mit sich selbst nicht zu harmo- ! 
niren, wenn er sich (S. 11) gegen das ..stetige Gleiten i 
von dem Einfachen zu dem Zusammengesetzten, von 
dem Niedern zum Höhern“ ausspricht. „Eine solche ' 
Anschauung über die Entwickelung des' Geschlechts
gegensatzes ist nur ein Überrest von der Anschauung 
des ganzem Thierreiches, der ganzen Naturentwicke
lung nach einer einzigen Linie.“ Wer sich zu jenem 
„allgemeinen Naturgesetze“ bekennt, darf auch gegen 
die angeführte Anschauung nicht eifern.

Doch gehen wir mit dem Verf. zu den herrschen
den Ansichten über den Hermaphroditismus selbst über. 
Hermaphrodit ist jedes einzelne Thier, welches „auf 
einmal beides, Männchen und Weibchen, und mit Fort
pflanzungswerkzeugen für die beiden entgegengesetzten 
Wirksamkeiten ausgerüstet ist;“ Der Hermaphroditis
mus nun in seinem Wesen und Aussehen wird im 
zweiten Paragraphen besprochen. Er tritt in drei For
men auf, in der Selbstbefruchtung, in der gegenseitigen 
Befruchtung und in der Selbstbefruchtung nach vorher- 
«•egangener gegenseitiger Reizung. Es verkennt Nie
mand °die scheinbaren Widersprüche in diesen Äusse
rungen der schaffenden Natur. Wir haben von Kindes
beinen an die Ansichten von der Nothwendigkeit des Ge
schlechtsgegensatzes so eingesogen, dass uns allerdings 
der Hermaphroditismus als Anomalie erscheint, und 
Hr. St. ist in vollem Rechte, wenn er dagegen zunächst 
philosophische und physiologische Gründe geltend macht.

Wo die Thiere in Geschlechter auseinander gehen, 
durchdringt die Sexualität das ganze Wesen des Indi
viduum und concentrirt sich nicht in dem Organ, daher, 
wenn wir von hier aus auf die Hermaphroditen schlies
sen wollen, ist a priori wol zu fürchten, dass die Ge
schlechter sich gegenseitig auf heben, dass eine „Ver
wischung des Geschlechtsgegensatzes zwischen den Fort
pflanzungsstoffen“ stattfinde. „Es muss uns schon höch
lich verwundern, wenn der Same, der von einem Thier 
entwickelt ist, welches zugleich weiblich ist, männlich 
genug zur Befruchtung überhaupt sein kann, geschweige 
zur Befruchtung von Eiern, die von und in einem so 
wenig weiblichen Thiere gebildet sind, dass es zugleich 
männlich ist; aber noch mehr müsste es uns wundern, 
wenn der Same eines solchen Thieres männlich genug 
wäre (d. h. Gegensatz genug in sich trüge), die Eier 
zu befruchten, die von einem und demselben Thiere, 
wie der Same, gebildet sind.“ Auch scheint es ganz 
plausibel, dass wegen des nothwendigen Gegensatzes 
zwischen dem Männlichen und Weiblichen und wegen 
des einen vorherrschenden physischen Triebes die ab
gesonderten Fortpflanzungsstoffe „nicht zu derselben 
Zeit in gleich starker Entwickelung sein“ könnte.

Dass der Hermaphroditismus mit der vergleichen
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fordern. Es bleibt als Beweis für den Hermaphroditis
mus „die Nachweisung von Werkzeugen, w’elche in 
demselben Thiere die zwei entgegengesetzten Fort- 
pflanzungs- oder Geschlechtsstoffe nicht blos enthalten, 
sondern bilden und erzeugen/4

Ebenso unbedingt können wir Hrn. St. nachgeben, 
dass er alle hypothetischen Ansichten ganz äusser Acht 
lässt, und dass „als näherer Gegenstand für unsere 
Untersuchungen nur die Hermaphroditen übrig bleiben, 
für deren angegebene Geschlechtsverhältnisse wirkliche 
Untersuchungen zum Grunde liegen.“ Auch von die- 
Sen sind nur die gemeinschaftlichen Typen genau zu 
prüfen, also ungefähr: die lungenathmenden Schnecken, 
Egel, Muscheln, Strahlthiere, wiewol es angemessen 
erscheint, das ganze Thierreich nach dem System kurz 
durchzugehen und nur bei den angegebenen Abtheilun- 
gen länger zu verweilen. Halten Adabei die bisher all
gemein anerkannten Ansichten nicht Stand, „so müssen 
wir im Namen der Wissenschaft vollkommen dazu be
rechtigt sein, das Vorkommen eines solchen Verhält
nisses in dem ganzen Thierreiche, ja in der ganzen 
Natur zu verneinen.“

Es ist nicht nöthig, nachdem wir über die Princi
pien des Verf., inwieweit wir sie für richtig oder un
richtig halten, gesprochen, ihn Schritt für Schritt auf 
seiner hermaphroditischen Inspectionsreise zu begleiten. 
Wir geben ihm die Wirbelthiere (S. 25 — 29) uml hö- 
hern Gliederthiere (S. 29 — 38) anheim und sehen mit 
ihm und der Mehrzahl der heutigen Physiologen die 
dort als Hermaphroditen beschriebenen Thiere als ein
geschlechtig an.

Ref. hat nicht Gelegenheit gehabt, die Cirripedien 
selbst zu untersuchen, hält es aber nicht für unwahr
scheinlich, dass sie, wie der Verf. gegen die meisten 
Beobachter zu behaupten und nachzuweisen versucht, 
getrennten Geschlechtes sind. Schon hier aber operirt 
Hr. St. mit dem Kunstgriff, der später allen seinen 
sein sollenden Beweisen dient. Da nämlich Same und 
Ei sich aus Zellen bilden, so können sie in den ersten 
Entwickelungsstufen einander sehr ähnlich sein; und 
nun erklärt Hr. St., meist ganz willkürlich und ge
schraubt, die vorliegende Substanz einmal für Samen, 
das andere Mal für Eier. Nicht sowol bei der Deu- 
tunS der Geschlechtsorgane der Lumbricinen, über 
trkt^^ n°ch so verschiedenartige Meinungen herrschen, 
ReihdieS hervor, als bei den Hirudineen. Die zwei 
dk S*  Aschen, die in neuerer Zeit fast allgemein für 
C1 , bereitenden Organe erklärt werden, sind 
”aC 1 „ r,h St. beides, bei der einen Hälfte der Indivi- 

en’ bei der andern Eierstöcke; die Ausführungs
gange er Bläschen entweder Samengänge oder Ei
leiter, wogegen die zweite Partie von Organen, welche 
man (speciell wird Aulacostoma nigrescens betrachtet) 
für die weiblichen Theile ansah, für ruhig und unthätig 
ausgegeben wird. Auch die Clepsinen sollten eine un- 

thätige oder gehemmte Partie der Fortpflanzungswerk- 
zeuge haben; worin aber Hr. St. gefehlt, indem er die 
Thiere nicht zur rechten Brunstzeit untersuchte, auch 
über einige anatomische Verhältnisse im Irrthum ist, 
hat Hr. Fr. Müller, einer der fleissigsten und glücklich
sten Beobachter der Hirudineen, in den der Übersetzung 
beigegebenen Bemerkungen gründlich auseinanderge
setzt (S. 110—114). Wir können auf die Details nicht 
eingehen, da sie ohne Abbildungen kaum verständlich 
sein dürften. Um den Ansichten des Verf. über die 
Strudelwürmer zu begegnen, wird von Hrn. Müller ein 
Auszug einer neuern Arbeit von Quatrefages über die 
Geschlechtstheile der Dendrocölen mitgetheilt (S. 114 
—116). Der Eingeweidewürmer hat sich der bekannte 
Helmintholog Hr. Dr. Creplin angenommen und ihren 
Hermaphroditismus (S. 106—110) vertheidigt; wie auch 
Hr. Stud. Schultze in Greifswald glückliche Beobach
tungen der Samenthierchen, der Eibildung, der Selbst
befruchtung nnd des Auskriechens der Jungen aus den 
Eiern von Hydra beschreibt (S. 116. 119). Während 
Hr. St. den Hermaphroditismus der Rippenquallen in 
Abrede stellt, waren die trefflichen Untersuchungen 
des von dem Gegentheil überzeugten Will (Horae Ter- 
gestinae etc.) noch nicht erschienen. Der Übersetzer , 
hat daher aus jenem Werke einen die Geschlechts
werkzeuge der Rippenquallen betreffenden Auszug gege
ben (S. 119—122).

Einer ganz wunderlichen Deutung verfallen denn 
auch die Geschlechtstheile der Lungenschnecken (S. 88 
—99) in specie der Helix pomatia. Die traubige Drüse, 
deren wahre Doppelnatur durch Mekel’s Untersuchun
gen schon seit mehren Jahren äusser Zweifel gestellt 
zu sein schien, ist nach Hrn. St. nie beides zugleich, 
sondern in dem einen Individuum Samenstock, in dem 
andern Eierstock. Die zungenförmige Drüse aber ist 
gehemmte, unwirksame Partie. Gerade hier hat uns 
der Scharfsinn des Verf. am wenigsten befriedigt. Zum 
Überflüsse sind im Anhänge von Dr. Karsch Bemer
kungen über die Begattung der Limnäen gegeben, wor
aus der Hermaphroditismus dieser Schnecken, an*  den 
wol nur wenige Naturforscher mit Hrn. St. nicht glau
ben, bewiesen werden soll.

In einem dritten „Abschluss“ überschriebenen Ab
schnitte (S. 100—105) fasst der Verf. kurz die Resul
tate seines Werkes zusammen und knüpft daran, im 
Sinne seiner Theorie, noch einige Bemerkungen über 
die geschlechtliche Vermehrung der Pflanzen, sowie 
über die im Vorhergehenden nicht besprochene Fort
pflanzung der Thiere durch Knospen und Quertheilung- 
Zuletzt werden die im Durchfurchungsprocess begriffe
nen Eier mit den sogenannten Brombeerkörpern, aus 
denen sich die Sammenflimmer entwickeln, in Parallele 
gestellt: „Der Samenflimmer befeuchtende Einwirkung 
auf das Ei scheint deshalb die zu sein, dass sie auf 
das Ei eine Anregung dazu überträgt, die Entwickelung
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zu durchgehen, welche sie selbst durchgangen hat, 
und wovon sie selbst das Resultat ist/4 Wer ist die 
„sie44? Hat die Einwirkung eine Entwickelung durch
gangen ?

Die Ansichten des Übersetzers über die Natur des 
Hermaphroditismus bilden den Schluss des Ganzen 
(S. 124—130). So sehr er das Verdienstliche der von 
Hrn. St. angeregten Fragen hervorhebt, kann er doch 
nicht leugnen, „dass manchen seiner Deutungen die

Kurze Anzeigen.
Theologie.

Expectorationen über das Studium der Theologie, 
von Emil Wilh. Krummacher, Pfarrer zu Duisburg. 
Essen, Bädeker. 1847. Kl. 8. 22’/2 Ngr.

Der Titel des Buches führt noch den Zusatz: „ Vade 
mecum für meinen Hermann und für Theologie Studi- 
rende überhaupt.44 Es soll (Vorr.) nicht sowol eine 
theologische Encyklopädie und Methodologie sein, son
dern „ein Versuch zur Ausfüllung einer Lücke in der 
theologischen Literatur, um den Studirenden die Bahn 
zum Heiligthum der wahren Theologie zu brechen und 
ihnen einen Panzer anzulegen gegen die zahllose Masse 
der so arg vergifteten Pfeile aus dem Lager der ebenso 
irreligiösen als untheologischen Feinde.44 Aber bei al
lem redlichem Willen, den wir bei dem Verf. gern an
erkennen, bei aller Wärme und Begeisterung, womit er 
seinen theologischen Standpunkt zu vertreten sucht, 
hätte er sich doch wol bedenken müssen, ob er, wo
von ihm das Herz dem Sohne gegenüber voll war, in 
dieser Gestalt dem weitern Kreise des theologischen 
Publicums übergeben sollte. Es kommen ja in den 
25 Abschnitten, deren jeder ein besonderes „Prome- 
moria“ ausmacht, recht gute Gedanken, andringliche 
Ermahnungen, beachtungswerthe Winke und Rath- 
schläge vor. Der Verf. steckt auch nicht so tief in 
dem Pietismus, dass er ganz blind wäre gegen seine her
vortretenden Einseitigkeiten, Schroffheiten und Härten. 
Er hat sie sogar in einem eigenen Abschnitte zu zeich
nen gesucht, der bereits früher in der kirchlichen Mo
natschrift von Nitzsch und Sack veröffentlicht und die 
Veranlassung wurde zu mancherlei Tadel und Anfech
tung von „gläubigen Freunden44. In dem Pietismus, 
das Wort im schlimmen Sinne genommen, steckt er 
aber doch. Dies gibt seiner Art von Gläubigkeit im
mer noch sehr viel Krankhaftes und, trotz alles Pro
testes dawider, eine schiefe Stellung zur Wissenschaft. 
Daher wohl auf der einen Seite Ermahnungen zu ihr 
und Dringen auf sie, ja sogar auf Speculation. Auf 
der andern aber auch sogleich wieder Abmahnungen 
und Warnungen, „weil etwas Atheistisches in unserer 
Vernunft ist und sie von Gottes Wort und seiner Hei
ligkeit keine Notiz nimmt.44 Daher ein oft recht wider
liches Schelten und Toben gegen die Philosophie und 
Kritik und doch auch wieder theilweis sehr verun
glückte Versuche, die Thatsachen und W’ahrheiten der 
Offenbarung für den Verstand zurechtzulegen und der 
Vernunft annehmbar zu machen. So, um nur Eins her
vorzuheben , S. 36 die Exposition über die Wunder.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

bestimmten und sichern Beweise fehlen, die er von 
den Anhängern des Hermaphroditismus zur Begründung 
ihrer Ansicht fordert und die zu einer vollkommenen 
Überzeugung von seiner Ansicht nothwendig erforder
lich sind, indem noch gar Manches auf blossen Ver
muthungen und Schlüssen beruht.44

Ausstattung und Drück des Buches sind gut; die 
Abbildungen entsprechend.

Jena. Dr. Oskar Schmidt.

Sie sind in die Augen fallende, von dem gewöhnlichen 
Naturlauf abweichende Thatsachen in der Sinnenwelt, 
deren eigenthümlicher Grund und Zweck Gott und sein 
Reich ist. Das Kriterium kann nicht — wenigstens 
nicht allein — das Zeugniss des Wunderthäters sein. 
Das wäre ein Cirkel (den jedoch Verf. unmittelbar vor
her selbst durchgemacht hat); auch nicht das Unge
wöhnliche der Naturerscheinung. Vielmehr liegen die 
Kriterien in der Induction oder in der fortgeführten 
Vergleichung in tausend andern Fällen, was wenigstens 
die höchste Wahrscheinlichkeit für die Realität eines 
Wunders gibt, in der Verbindung begleitender Um
stände, in dem Charakter des Wunderthäters, in der 
gotteswürdigen Wahl der Wunder, in der Art der Ver
richtung und ihrer Zusammenstimmung mit dem Inhalte 
seiner Lehre, sowie in der Übereinstimmung mit den 
Aussagen des Wunderthäters von sich selbst. _  Ein 
Mann aber, der sich so handgreiflich in einem Äthern 
widerspricht, ohne es nur zu ahnen, will sich expecto- 
riren über das Studium der Theologie und ihre höch
sten Probleme? Und was soll man sagen, wenn er 
im eilften Promemoria die Theopneustie der Schrift 
bis auf jedes Wort, freilich meist nach Gaussen, ver- 
theidigt, zur Überschrift aber ganz getrost mzaa YpacpTq 

aus 2 Tim. 3, 16 wählt und zweimal, S. 76 
und 80, darauf zurückkommt, dass dies ausdrücklich 
heisse: die ganze Schrift sei inspirirt! Schon Luther’s 
Übersetzung, konnte ihn eines Bessern belehren. Von 
dergleichen Übereilungen wimmelt das Buch._  Paulus 
soll (S. 53) Christum als Abglanz der Herrlichkeit 
Gottes und als das Ebenbild seines Wesens bezeich
nen, also wol der Verfasser des Hebräerbriefs sein. 
Christus soll (S. 39), wenn die Evangelisten nicht treu 
berichten, durchaus unbefähigte Menschen zu Biogra
phen bestellt und (S. 57) durch namentliche Anführung 
von Moses, David, Jesaias, Jonas und Daniel bezeugt 
haben, dass wenigstens die Schriften dieser fünf Pro
pheten echt sind. Nach S. 53 liess er (es ist dem 
ganzen Zusammenhänge nach überdies von seiner irdi
schen Erscheinung die Rede) geschehen, dass Thomas, 
Stephanus, die Apostel, die Kranken und Elenden ihn 
anbeteten. — Mithin hätte der Verf. offenbar weit bes
ser gethan, wenn er, anstatt auf wissenschaftliche Ei' 
örterungen einzugehen, sich darauf beschränkt hätte? 
Erfahrungen mitzutheilen aus seinem Leben, auch auf 
der Universität. Der Schluss gibt aus ihm nur ein 
kleines, jedoch interessantes Bruchstück. Während er 
jetzt das jüngere Geschlecht zu einer Kritik herausfordert, 
bei welcher er sehr übel wegkommen muss, konnte er 
dann wenigstens sagen: „Experte crede Ruperte!“

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig'»
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Ornithologie.
Untersuchungen über den Flug der Vögel. Von J. Jos. 

Prechtl. Mit drei Kupfern. Wien, Gerold. 1846. 
Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Es ist in der That zum Verwundern, dass diejenige 
Eigenschaft der Vögel, welche ihnen ihren Typus auf
drückt und ihre Organisation in der Reihe der Wirbel-' 
thiere durch und durch bestimmt, noch so wenig Ge
genstand umfassender Forschung gewesen ist. Der 
Grund davon mochte wol darin liegen, dass eine Be
leuchtung der anatomischen Verhältnisse nicht ausrei
chend erschien, wenn nicht zugleich eine Theorie des 
Fluges gegeben, die Fluggesetze mathematisch erörtert 
würden. Um aber den Widerstand der Luft, die Kraft 
des Flügelschlags und was sonst in diese Mechanik 
gehört, in Rechnung zu bringen, reichen nicht elemen
tare mathematische Kenntnisse aus, sondern es wird 
ein tieferes Eingehen in die höhere Analysis erfordert; 
und Männer, welche in gleichem Maasse mathemati
sches Wissen mit naturgeschichtlichem vereinigen, sind 
selten.

Hrn. P. stand beides zu Gebote, und er war da
her der Aufgabe gewachsen. In wie weit ihm die Lö
sung gelungen ist, hat Ref. freilich nur von dem ersten 
Theile des Buches, die Naturlehre des Fluges enthal
tend, zu beurtheilen; die Beurtheilung des zweiten Thei
les, der rein mathematischen Behandlung, der Mecha
nik des Fluges muss er einem Mathematiker von Fach 
überlassen.

Was nun die Naturlehre des Fluges anbetrifft, so 
ist in entsprechender Weise und erschöpfend beige
bracht, wie der Bau des Vogels zum Fliegen eingerich
tet ist. Der Inhalt ist so disponirt: Beschreibung der 
innern Flugorgane und ihrer Functionen. I. Der Kno
chenbau; II. Die Muskeln und ihre Functionen (hier 
wird auch über das Respirationssystem gesprochen) — 

, S. 76. Die äussere Gestaltung des Vogels. I. Die Ge
staltung des Flügels; II. Verhältnisse der Flügeltheile; 
III. Gestaltung des Körpers — S. 110. Von den Flug
bewegungen — S. 132.

Die Veränderungen, welche das Vogelskelett, 
den drei andern Classen der Wirbelthiere gegenüber, 
erleidet, sind fast durchgängig darauf gerichtet, den 
Vogel zum Fliegen geschickt zu machen: daher einmal 
die Festigkeit und Unbeweglichkeit des Rumpfes, her

vorgebracht durch die theilweise Verwachsung der Wir
bel untereinander und mit dem Darm- und Kreuzbeine, 
durch die die einzelnen Rippen verbindenden Rippen
haken, die breiten und festen Brustbeinrippen und das 
Gabelbein; auf der andern Seite die grosse Beweglich
keit des Halses und des Steissbeins. Charakteristisch 
ist die Ausbildung des Brustbeins und dessen Kammes, 
indem sich darnach die Stärke des grossen Brustmus
kels und das Flugvermögen im Allgemeinen richtet. Eine 
scheinbare Ausnahme davon machen Hühnervögel und 
Gänse, die aber-gerade, weil ihre Flügel kürzer sind, 
einen kräftigem Flügelschlag nöthig haben. Auch mit 
der Entwickelung der Gabel pflegt die Flugfertigkeit in 
directem Verhältniss zu stehen.

Durch die Vereinigung des Schlüsselbeins, Schul
terblatts und Gabelknochens entsteht die Gelenkgrube 
für das Oberarmbein; ausserdem bleibt noch eine Öff
nung für die Sehne des kleinen Brustmuskels. Die Ho
mologie des Flügelarms mit dem menschlichen Arme 
oder dem Vorderfusse des Säugethieres ist leicht zu 
verfolgen. Das Oberarmbein bedarf einer sehr festen 
Einlenkung und wird darin unterstützt durch das. Schul
tercapseibein. Speiche, und Elle werden durchgängig 
gefunden, dagegen sind die Handwurzelknochen auf 

- zwei reducirt, dem die aus zwei Knochen gebildete Mit
telhand entspricht. Es folgen der Daumenknochen, der 
zweigliedrige Mittelfinger und der kleine Finger. Alle 
diese Knochen und das Maas ihrer Beweglichkeit sind 
gut beschrieben, woran sich eine Betrachtung der Län
genverhältnisse der Knochen zum Körper und unterein
ander knüpft, z. B. S. 28: „Setzt man die Länge des 
Oberarms = 100, so ist die Länge des Vorderarms 
beim Geier = 124; bei den Krähen (dem Kolkraben, 
der Raben-, Saat- und Nebelkrähe) = 120; beim Gold
adler, Steinadler, dem grauen Reiher u. s. w. = 115; 
dem Taubenhabicht = 110; dem Pelikan = 108; der 
Gans = 100. Auch bei den hühnerartigen Vögeln sind 
beide Knochen gleich. Bei der Mauerschwalbe beträgt 
die Länge des Vorderarms das Doppelte jener des 
Oberarms.“

Eben so übersichtlich wird über die Muskeln und 
ihre Functionen gehandelt. Der Verf. macht mit Recht 
darauf aufmerksam, wie wenig die Anatomen in den 
Einzelheiten dieses Capitels übereinstimmen; indess 
übergeht er eine sehr vortreffliche, auf den Gegenstan 
bezügliche Schrift gänzlich, wir meinen D Alton.. e
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strigum musculis commentatio. Vielleicht ist sie in Öster
reich verboten. Hätte er auf die Terminologie D’Alton’s 
Rücksicht genommen, so würde er sich Vielen ver
pflichtet haben, namentlich auch den Besitzern der 
Wagner’schen leones zootomicae, in denen sich Copien 
nach D’Alton befinden. So hält es oft schwer, die Sy
nonyma der Muskeln zu bestimmen, da Hr. P. keine 
Abbildungen von dem Verlaufe der Muskeln gegeben.

Mit der anatomischen Beschreibung jedes Muskels 
werden wir zugleich über seine Function und Wirkung 
belehrt. So ist es z. B. hauptsächlich der breite Rücken
muskel (le grand dorsal Cuv,), der den Rumpf von hinten 
nach vorn hebt und den Vogel während des Flugs in 
die horizontale Lage versetzt. Den Oberarm bewegen 
acht Muskeln, als: der grosse Brustmuskel (der Nieder
zieher des Oberarms), der grosse deltaförmige Muskel 
(der Heber des Oberarms), der kleinste Brustmuskel 
(Rückwärtswender des Oberarms), der Schulterblatt
muskel (Einzieher des Oberarms), der kleine deltaför
mige Muskel (Vorwärtszieher des Oberarms), der kleine 
Brustmuskel (ümroller des Oberarms), der Schulter
armmuskel (Antagonist des Umrollers). Neun Muskeln 
bewegen den Vorderarm. Ausserdem wirken auf Mit
telhand und Finger sechzehn Muskeln, von denen der 
Antagonist des langen Mittelhandstreckers (ßexor carpi 
longus D’Alt.) mit den ihn begleitenden und theilweise 
mit ihm verbundenen Sehnen während des Fluges für 
die Stellung der Federn und des Flügelfächers von be
sonderer Wichtigkeit ist. Zu den Flügeln gehören noch 
die, welche zur Bildung der innern Flügeldecke (Wind
fang) wirken. Der m. plicae alaris anterioris brevis 
und ein Theil des m. pl. al. ant. magnus von D’Alton 
bilden den „Spanner des Windfanges“ Hrn. P.’s Unter 
den „Muskeln und Organen, welche am Rumpfe zum 
Fluggeschäfte mitwirken“, verdienen die Luftsäcke und 
Luftbehälter die meiste Aufmerksamkeit. Sie werden 
von der Lunge aus mit Luft gefüllt und stehen mit den 
pneumatischen Knochen in Verbindung.

Einen besonders glücklichen Fleiss hat der Verf. 
auf die Darstellung des Respirationssystems und des
sen Mechanismus verwendet. Die Lunge der Vögel ist 
ihrer Structur nach geeigneter als die der Säugethiere, 
verhältnissmässig mehr venöses Blut in derselben Zeit 
der Einwirkung des Sauerstoffes auszusetzen, obgleich 
ihre Beweglichkeit eine sehr geringe ist, und also der 
Luftwechsel durch äussere Ausdehnung und Zusammen
ziehung der Lungen nicht in der Weise, wie bei den 
Säugethieren bewerkstelligt werden kann. Man glaubte, 
das Rudiment des Zwergfells, der sogenannte Lungen
muskel, dehne die Lunge aus. Hr. P. weist nach, dass 
dieser Muskel 1) die unter der Lunge gelegenen Luft
säcke von der Lunge abzuhalten, 2) die Öffnungen der 
Luftbehälter in die Lunge zum Theil zu verschliessen 

bestimmt ist. Wird nämlich durch die heftige Flugbe
wegung der Rumpf wie ein Blasebalg zusammengedrückt, 
da die Sehne, welche das Gabelbein mit dem Brustbein 
verbindet und die Brustrippen dem Brustbeine eine Be
wegung gestatten, so ziehen eben diese Rippen, an 
welche der Lungenmuskel geheftet ist, diesen mit nach 
hinten. So wird gegen die plötzliche, bei jedem Flü
gelschlage erfolgende Luftpressung reagirt, dass weder 
der Luftsack die Lunge durch Druck beeinträchtigen, 
noch die Luft in starker Strömung durch Lunge und 
Luftröhre zurückweichen kann. Es steht aber auch, 
wegen einer geringen Beweglichkeit des Schulterblattes 
nach vorn, in der Gewalt des Vogels, „dass er nöthi- 
genfalls auch die Luft bei starker Pressung freier oder 
in grösserer Menge ausströmen lassen kann. Dies 
scheint hauptsächlich der Fall zu sein, wenn er im 
Fluge seine starke Stimme erschallen lässt.“ Überhaupt 
wrird zur Hervorbringung des Gesanges und Geschreies 
nicht sowol die Luft der Lungen, als die in den Säcken, 
namentlich in der grossen, auf der Luftröhre liegenden 
und über den Gabelknochen als häutige Blase hervor
tretenden Zelle enthaltene verwendet. Den hohen Flie
gern scheinen nun die Luftsäcke auch dadurch von 
Nutzen zu sein, dass sie in der dünnem Luft auf die 
Muskeln den nöthigen Druck ausüben, um sie in unge
schwächter Kraft zu erhalten. Sie drücken gegen die 
Rippen und helfen diesen gegen Brustbein und Schul
terblatt Widerstand leisten. Damit hängt es zusammen, 
dass der Vogel auch bei sonst unbedeutenden Verletzun
gen der Flugorgane, wenn ein Luftsack oder pneuma
tischer Knochen beschädigt ist, nicht zu fliegen vermag. 
Bekanntlich kann aber auch ein Vogel mit unterbunde
ner Luftröhre eine Zeitlang durch einen geöffneten pneu
matischen Knochen den Athmungsprocess unterhalten.

Zu Ende dieses ersten Capitels wird kurz von den 
Muskeln des Schwanzes und den Öldrüsen gehandelt.

Es folgt nun die Beschreibung des äussern Flügels, 
der Federn und ihrer Zusammenstellung. Abweichend 
von der gewöhnlichen Nomenclatur der Ornithologen, 
ist die Eintheilung der Flügel in Sclinellflügel, mit un- 
getrennten Schwungfedern, „wesentlich für einen schnel
len, heftigen Niederschlag geschickt“ (Seeschwalben, 
Kolibris), und in Ruderflügel, mit auseinander gespreiz
ten äussern Schwungfedern, die namentlich den gros
sen, hohen Fliegern zukommen (Condor). Was schon 
oben über das Längenverhältniss der Knochen und die 
Winkel, welche sie bilden, gesagt ist, wird durch eine 
ähnliche Betrachtung der ganzen Flügeltheile vervoll
ständigt und durch eine vergleichende Übersicht in ei
ner Tabelle erläutert. Dann werden im Allgemeinen 
die Gestaltung des Körpers, die Flächen, welche der 
fliegende Vogel der Luft darbietet, die Verschiedenhei
ten des Halses und Schwanzes besprochen.
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Resultat aller dieser Einrichtungen sind nun die 
Flugbewegungen, über welche das dritte Capitel uns 
unterrichtet. In ihnen spiegelt sich das Naturell eines 
jeden Vogels, und der Verf. zeigt hier, wie sorgfältig 
er in der Natur beobachtet hat. Die Darstellung würde 
aber lebendiger und anziehender geworden sein, wenn 
noch mehr auf specielle Beispiele Rücksicht genommen 
und auf die naturgeschichtlichen Eigenheiten einzelner

Vögel hingewiesen wäre. Jedoch ist das Bild vou der 
Hülfe, die sich der Vogel in jedem Falle zu geben 
hat, von den Functionen der Flugorgane dabei, voll
ständig.

Mit einer kurzen aber treff liehen Vergleichung der 
Flugeinrichtungen der Fledermaus mit denen des Vogels 
schliesst der erste Theil.

Jena. Dr. Oskar Schmidt.

Kurze Anzeigen.

Christliche Alterthumskunde.
Thesaurus commentationum selectarum et antiquio- 

rum et recentiorum illustrandis antiquitatibus Chri
stianis inservientium. Recudi curavit, praefatus est, 
appendicem literariam et indices adiecit Mag. I. E. 
Volbeding. Tomus primus. Lipsiae, Dyk. 1847. 
8mai. 2 Thlr. 6 Ngr.

In der Dyk’schen Buchhandlung in Leipzig waren die 
in ihrem Werthe allgemein anerkannten Schriften Au- 
gusti’s zur christlichen und kirchlichen Archäologie er
schienen. Augusti hatte zu seinen Denkwürdigkeiten 
aus der christlichen Archäologie und in den Beiträgen 
zur christlichen Kunstgeschichte eine grosse Zahl ein
zelner diesen Zweig der Alterthumskunde behandelnder 
Abhandlungen benutzt, doch konnte er auf das Beson
dere nicht ausführlich eingehen und Manches blieb 
auch unbenutzt. Da fasste der jetzige Besitzer der 
genannten Buchhandlung den Plan, eine Sammlung der 
kleinern, einzelne Theile der christlichen Alterthümer 
behandelnden Schriften zu veranstalten und sie den 
Werken Augusti’s theils als Commentar, theils als Er
gänzung beizufügen. So entstand der oben genannte 
Thesaurus. Die gelehrte Welt erhält zwar dadurch 
nichts Neues, muss aber dem Verleger für diesen ge
fassten Plan sehr dankbar sein und zu Förderung des 
Unternehmens sich verpflichtet fühlen, da dem Alter
thumsforscher die Benutzung der vereinzelten und kaum 
mehr durch Ankauf zu erreichenden Dissertationen, 
welche besondere Gegenstände einer umfassenden For
schung unterwerfen, ein dringendes Bedürfniss ist, wie 
dies auf dem Gebiete des vorchristlichen Alterthums 
längst anerkannt worden ist und eine Fortsetzung der 
Thesauren von Gronovius und Grävius zu den die Wis- 
Senschaft fördernden Wünschen gehört. Auf eine Voll- 
standigkeit konnte das Unternehmen nicht berechnet 
sein, da in unserer Zeit nur Octavbände zu liefern 
möglich wird, wo die Vorfahren auch für Folianten die 
nöthige Unterstützung fanden. Der Herausgeber hat 
den Pla» eines neuen Thesaurus sorgsam erwogen und 
mit grossem Fleiss das Ganze geordnet. Ohne alles 
Vorhandene geben zu wollen, glaubte er die Schriften 

derer vorzüglich beachten zu müssen, welche in frü
herer und späterer Zeit der christlichen Alterthums
kunde eine ganz vorzügliche Forschung zugewendet 
haben. Er ordnete die Schriften, auf den Wunsch des 
Verlegers, nach der Reihenfolge, in welcher Augusti 
die Alterthümer behandelt hat, sodass wir hier einen 
erläuternden Commentar erhalten. Was zerstreut bis
her schwer zu erreichen war, erhält man hier auf er
leichtertem Wege, und namentlich möchte Vieles in 
dieser Sammlung den Jüngeren zur Anregung und als 
Muster dienen. Diese dürfen sich nicht, wie der Her
ausgeber fürchtet, vor dem Latein scheuen. Auf An
merkungen zur Widerlegung und Berichtigung hat Hr. 
V. sich nicht eingelassen, dagegen in einem Anhänge 
ein Verzeichniss der auf christliche Alterthumskunde 
sich beziehenden kleinen Schriften, nach den Sachen 
geordnet, gegeben; ein auch die Geschichte des N. T. 
umfassender Katalog wird später selbständig erschei
nen. Ein Sachregister gibt nur Hinweisung auf die 
wichtigsten Gegenstände; doch wäre ein ausführliche
res Register gewiss mit Dank anzuerkennen gewesen. 
Der erste Band befasst die christlichen Feste und Ge
betsritus und enthält folgende Abhandlungen: 1) Hil
debrand de diebus festis libellus. 2) Arnoldt de 
antiquitate diei dominici. 3) Franke de diei dominici 
apud veteres Christianos celebratione. 4) Albert de 
celebratione sabbati et diei dominici inter veteres et 
recentiores.. 5) Mayer de dominicis adventus. 6) 
Körner de die natali Servatoris. 7) Wernsdorf 
de originibus sollennium natalis Christi ex festivitate nata- 
lis invicti. 8) Schulze de festo sanctorum luminum. 
9) Planck variarum de origine festi Christi natalitii 
sententiarum epicrisis. 10) Blumenbach antiquitates 
epiphaniorum. 11) Mayer de hebdomade magna. 12) 
Zeuner de die viridinm. 13) Claius de die para- 
sceves. 14) Danz memofrabilia circa festum paschatos 
ex antiquitate ecclesiastica. I. 15) B aumg arten de 
veterum temporibus memoriae Christi vitae restituti sa- 
cris. Iß) Schwarz dominica gaudii Christianorum 
pascha. 17) Wernsdorf de paschate annotino. 18) 
Schmid de cereo paschali. 19) Beil de causis risus 
paschalis. 20) Er dm ann de ovo paschali. 21) Werns
dorf de quinquagesima paschali. 22) Wernsdoi f de 
simulacro columbae in locis sacris antiquitus recepto.
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23) Sur in gar de publicis veterum Christianorum pre- 
cibus. 24) Rechenber g de xstpapata orantium. 25) 
Volland de subsultu precantium in primitiva eccle- 
sia. 26) Wichmannshausen de lotione manuum. 27) 
Fulda de crucis signaculo, precum christianarum co- 
mite. — Warum diese und nicht auch einige andere 
den gleichen Inhalt behandelnde Schriften aufgenommen 
worden sind, lässt sich erst in der Folge beurtheilen. 
Zu dem Schriftenverzeichnisse würden Nachträge ge
liefert werden können, wofür hier nicht der Ort ist. 
Auch dürfte in Frage kommen, weshalb Schriften auf
geführt worden sind, welche nur das vorchristliche 
Alterthum behandeln, wie Eichhorn de deo sole in- 
victo, Münter über die vom Himmel gefallenen Steine, 
oder welche keineswegs historischen Inhalts sind, wie 
Buifinger de cultu dei rationali, Hartmann de dei 
cultu externo, oder die der Kirchengeschichte angehö
ren. Möge der Verleger auf diesen Thesaurus keine 
nichtige Hoffnung gesetzt haben und der Herausgeber 
in seinem löblichen Eifer nicht ermüden.

Theologie.

Protestantismus und Christenthum. Eine Erklärung 
gegen H. W. J. Thiersch von J. W. G. Vilmar, Pfarrer 
in Rotenburg. Halle. Mühlmann. 1847. 8. 15Ngr.

Die Vorlesungen von Thiersch über Katholicismus 
und Protestantismus wurden in Nr. 125—129 des vori
gen Jahrgangs der Neuen Jen. Lit.-Ztg. mit möglichster 
Anerkennung angezeigt. Doch konnte der Verf. der 
Anzeige nicht umhin, die einseitige und bedenkliche 
Weise anzudeuten, wie Thiersch den Begriff der Kirche 
fasst, ein Punkt, welcher von Andern, z. B. von Nean
der in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche 
Kritik, noch viel entschiedener urgirt wurde und hin 
und wieder sogar Veranlassung gab, den Vorlesungen 
eine katholisirende Tendenz Schuld zu geben, die weit 
hinausgehe über eine blos irenische. Dass aber dieser 
Vorwurf zu Anklagen gesteigert werden würde, wie sie 
der Verf. der obigen Broschüre erhebt, war kaum zu 
erwarten. Indess — was ist in unserer Zeit bei der 
sogenannten Orthodoxie nicht Alles möglich! Hr. V. 
hält es für seine Pflicht, öffentlich und feierlich vor 
dieser Lehre zu warnen, „als vor der gefährlichsten 
Irrlehre, die je in der Christen weit aufgekommen ist44, 
ohne zu bedenken, welch’ eine hohe Wichtigkeit er 
dadurch, seiner eigenen Intention zuwider, den Vorle

sungen beilegt. In ihnen werde zugleich geleugnet, 
dass Christus in das Fleisch gekommen sei. Jene Lehre 
sei durch und durch revolutionär, auch für die bürger
liche Ordnung, für deren Bestehen die symbolischen 
Bücher unumgänglich nothwendig seien und deren sämmt- 
liche Institutionen durch Aufhebung der letztem ihren 
Gehalt verlieren müssten, da sie nur mit ihnen und 
durch sie eine Existenz haben. Auch verstehe Thiersch 
nicht einmal die ersten Elemente des paulinischen Lehr
begriffs. Sei es nun auch nicht zu vermeiden, dass 
das Gift solcher Irrlehren hier und da in die Gemeinde 
dringe, so sei es doch nicht zu dulden, dass sie öf
fentlich an der Landesuniversität, wo die zukünftigen 
Hirten und Lehrer der Kirche gebildet werden, vorge
tragen werden. Ob das Letztere eine Aufforderung an 
die Staatsregierung zu dem gewünschten Einschreiten 
involvirt, wird nicht recht klar. Fanatisch genug er
scheint Hr. V. dazu. Möglich aber, dass es auch nur 
ein Ausdruck sein soll für den Kampf, den er wider 
seinen Gegner zu führen gedenkt auf Leben und Tod. 
Wenn dieser auf ihn eingehen will, wird er für alle 
verständigen Leute im Ganzen leichtes Spiel haben; ein 
solch verworrenes, barockes, unsinniges, sich selbst 
überstürzendes Gewäsch bringt Hr. V. meistentheils ge
gen ihn vor, oft in der malitiösesten und zugleich ge
schmacklosesten Form. So schon von vornherein, wo 
er seinem Gegner in die Augen sehen will und die erste 
Vorlesung mit dem rechten, die zweite mit dem linken 
Auge vergleicht. Nur bisweilen, wenn er in den Pre
digtton fällt, wird er ganz erbaulich, und zeigt sogar 
da, wo er, durch „das Sündenwort: Selbstbewusst
sein“ dazu veranlasst, auf Schleiermacher kömmt, eine 
Auffassung und Würdigung von dessen Bedeutung und 
Persönlichkeit, die man ihm nach dem Übrigen kaum 
zugetraut hätte. — Dennoch kann Hr. Thiersch nach 
der alten Regel et ab hoste consilium besonders Zweier
lei von ihm lernen. Einmal, dass eine Auffassung von 
der Kirche, welche nach den verschiedensten Seiten 
hin Anstoss und Widerspruch erregt und fast mehr Bei
fall ausserhalb als innerhalb unserer Kirche gefunden 
hat, in der That unprotestantisch sein und dass es bei 
ihr hapern müsse im Grunde. Sodann dass Baur so 
Unrecht nicht hatte, wenn er ihm zu bedenken gab, 
eine gewisse Art von Gläubigen sei in unsern Tagen 
vollkomman dazu angethan, um, wenn der von ihnen 
sogenannte Unglaube aus der Kirche ausgeschieden sei, 
sich gegenseitig den Process zu machen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. .Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A» ®rockhaus in Deipzig,
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. Jfä 38. 14. Februar 1848.

Schriften gelehrter Gesellschaften.
Memoires de l’Acad&nie des Sciences, arts et helles lettres 

de Dijon. Annees 1845, 1846. Paris, Derache. 1847. Dieser 
Band enthält eine Übersetzurag der Rede des Aristides für 
Leptines mit Commentar von I. P. Stievenart; eine Gedächtniss- 
schrift auf den aus Dijon gebürtigen, zu Florenz verstorbenen 
Maler Gagnereaux von H. Baudot; Bericht von Frantin über 
die der Akademie im Manuscript mitgetheilte Vorrede zu dem 
Werke: Legendaire d’Autun , ou Vies des saints du diocese d’An
tun et des anciens dioceses de Chälon et de Macon, par M.Pe- 
quögnot. Bericht über Questions Bourguignonnes, ou Memoire 
critique sur Vorigine et la migration des anciens Bourguignons, 
par M. Roget, baron de Belloguet; topographische und histo
rische Skizze von Mallorca oder Majorca, von C. S. Guynat; 
Notizen über Agnesseau von Nault; Bourgogne unter Lud-, 
wig XIV. von Foisset; Fragment einer Geschichte von Bour
gogne unter dem Ministerium Richelieu, von Demselben; vier
zehn Abhandlungen betreffen naturwissenschaftliche Gegen
stände, unter denselben zwei über die in Algerien und auf 
den Antillen beobachteten Erdbeben, von Perret; über eine 
kleine Art Rüsselkäfer, dessen Larven sich in der Rinde der 
Malva silvestris und rosea findet von Vallon; drei Berichte über 
die neuen Fälle von Notomatie bei Säugethieren.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft naturforschender Freunde in Ber

lin. Am 21. Dec. v. J. legte Dr. Ferd. Römer eine Zeich
nung von einer Species der Gattung Eurypterus vor, welche 
die meisten Merkmale dieses in neuerer Zeit fast zweifelhaft 
gewordenen Genus sehr bestimmt zeigte, und knüpfte daran 
Bemerkungen über die Stellung der Gattung überhaupt. Das 
Exemplar, nach welchem die vorgelegte Zeichnung gefertigt 
"wurde, stammt aus obersilurischen Schichten des Staates Neu
york und befindet sich im Besitze von Emmons in Albany. 
Graf Leszczyc-Suminski legte eine Reihe mikroskopischer Zeich
nungen vor, um darzuthun, dass die auf der Unterfläche des 
Farrn-Prothalium befindlichen Gebilde Analoga von Antheren 
und Ovula phanerogamer Pflanzen und demnach die Farrn 
nicht Kryptogamen und Akotylen, sondern phanerogame Mo
nokotylen seien, indem nämlich die mit Wimpern versehenen 
Spiralfäden der Antheren ähnlichen Zellen in die anfangs offe
nen, später sich schliessenden Ovula eindringen und hiernach 
in den Ovulis ein leicht ablösbarer Monokotylen-Embryo ent
steht. Dr. Troschel sprach über eine neue naturgemässe Ein- 
theilung der Schnecken (gasteropoda) in Ordnungen und Fa
milien, Wobei besonders die Geschlechtsverhältnisse, die Ath- 
mungsorgane und die Kauwerkzeuge zu Grunde gelegt wur
den. Dr. Münter zeigte ein sehr instructives Musterstück der 
vorweltlichen Baiera dichotoma Braun., die vermöge ihrer wohl
erhaltenen Organisation und wenig veränderter Hygroskopicität 
deutlich lehrte dass sie keine Marsillacee, sondern ein echter, 
der Gattung Sargassites nahestehender Fucus sei.

Verantwortlicher Redacteur; Dr. F. Hand in Jena.

Literarische u. a. Nachrichten.
Die in Paris für Sammlung und Herausgabe mittelalter

licher Schriftwerke verbundene Gesellschaft, Society des Me- 
diaevistes ou des amis de la Utterature au moyen dge, hat ihre 
Publicationen begonnen. Die zur ersten Lieferung gewählten 
Werke sind : 1) Chronique fran^oise de Baudin d’Avesnes.
2) Chansons des gestes d’Aimery de Narbonne et de ses enfants. 
3) Romans de Saint Gr aal, de Merlin, de Lancelot du Lac et 
de Tristan du Leonois. 4) Mystere de la naissance, vie, pas- 
sion et resurrection de Notre Seigneur, d’apres le Ms. d’Arnoul 
Greban. Von jedem Bande werden 500 numerirte Exemplare 
abgedruckt, welche den Mitgliedern der Gesellschaft bestimmt 
sind; die übrigen Exemplare sind durch den Buchhandel, der 
Band zu 30 Fr. zu beziehen.

Der zweite Band der neuen Verhandlungen der Royal 
Society of literature zu London enthält eine Abhandlung von 
W. R. Hamilton über die nun im Britischen Museum aufge
stellten Marmorfragmente aus Budrün, dem alten Halikarnas
sos, welche dem Mausoleum der Artemisia angehört haben. 
Sie erläutert die Geschichte dieses Fragments, dessen Erwer
bung man dem jetzt in der Schweiz verweilenden Sir Strat
ford Canning verdankt. Dieser Reste eines der berühmtesten 
Monumente wird zuerst in dem zweiten im J. 1797 erschiene
nen Bande der „lonian antiquities“ gedacht, wo sich zwei an 
Ort und Stelle gemachte Zeichnungen finden; dann wurden 
sie bekannt durch die verkleinerten Abbildungen in den von 
Ainslie und Mayer 1803 herausgegebenen „Views in Egypt, 
Palestine, Caramanta etc“ Dawkins und Wood sollen sie auf 
ihrer Reise nach Palmyra in den Jahren 1749 und 1750 ge
sehen haben, und der von Lord Claremont bei der Ent
deckungsreise in den Archipel angestellte Rich. Dalton hat sie 
damals gezeichnet, von welchen Zeichnungen Hamilton ge
stochene Platten der Gesellschaft vorgelegt hat. Eine zweite 
Abhandlung von Bononi beschäftigt sich mit den nun ange
langten Fragmenten selbst. Er zweifelt nicht an der Echtheit 
der Fragmente eines Werks, an welchen die griechischen 
Künstler Skopas, Laochares, Bryaxes und Timotheus gear
beitet haben. Die Fragmente bestehen aus 13 Stücken von 
2 F. 11 Z. engl. Höhe und 1 F. Dicke. Die Gesammtlänge 
beträgt 63 F. 5 Z. Wahrscheinlich sind es Stücke mehrer 
Seiten des Mausoleums, da jene Länge das Maas der Seiten 
nach Plinius überschreitet. Auch nimmt man verschiedene Ar
beit in ihnen wahr. Die Verhältnisse der Figuren sind nach 
Bononi’s Angaben weit richtiger, als auf den Bruchstücken aus 
Phigalia und denen vom Parthenon, doch scheinen die Figuren 
längere Schenkel und längere Beine zu haben, als auf den 
athenischen Werken. Hamilton hat die sonderbare Vermu- 
thung aufgestellt, die von Fellows zu Xanthos aufgefunde
nen Marmorfragmente seien aus dem Mausoleum, nach er 
Zerstörung von Halikarnassos durch Erdbeben, von den e- 
wohnern in Xanthos entweder gekauft oder geraubt wor en.

Druck und Verlag von F. A. BrocW»»us in I'eipaig.
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In t e 111 g*e  n z 1> 1 a tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Ngr. berechnet.)

InteressanteJWeuigkeitI
(Soeben ersten unb ift in allen SSudhhanblungen ju erhalten:

Spreu.
„Honi soit qui mal y pense.“

16. ©etyeftet 1 SItylr.; gebunben 1 Stylt. 8 9?gr.
im Februar 1848.

S8ei ®. Wüller in ©ot^a ift erfdjienen:
2Cuf n>eld>e SJlactyt, nactyft ©oft, muffen mir bei ben 
bebenflictyen Sermütfhiffen in bet menfctyiictyen ®efellfctyaft 

unfere Hoffnung fe^en?
8e|te $)rebigt

be« Dr. <RavI (Botti, ^vetfd^netber 
gehalten am 9?eujatyr$tage 1848.

btm Sobe bt§ SBerf. au8 feinen papieren auf Verlangen bem Srutf 
übergeben.

$)reiS 3 9lgr.
Soeben wurde versandt und ist durch alle Buchhandlungen zu erhalten: 

Die

operative Chirurgie
von

«K V. IMejßFenbach. 
(Elftes ijeft.

Gr. 8. Preis eines Heftes 1 Thlr.
Die Vollendung dieses Werks erleidet durch den Tod des berühm

ten Verfassers keine Verzögerung, vielmehr darf der Schluss desselben, 
nach einer dem elften Hefte beigedruckten Erklärung, in aller Kürze 
erwartet werden. Das Material liegt bereits vollständig vor und 
bedarf nur noch einer letzten Redaction, die einer Bestimmung des 
Verstorbenen gemäss sein Neffe, Herr Dr. Bühring, übernommen hat.

Leipzig, im Februar 1848.
______________________ F. A. Brockhaus.
Sn ber Scüöne’fchen Suchhanblung in Gifenherg ift erfdjienen unb 

in allen SSuchhanblungen ju bekommen:
fc. , WWtita ober ba$

Sftnb jur Seit Sefu, foroie aucty bie ivictytigften, außer 
tiefem, im eilten unb bleuen Xeflamente ermähnten gänber 
unb Örte. Jpiflotifcty • geograptyifcty befctyriehen unb jur 95efÖrs 
berung einer anfctyaulictyen Jtenntniß ber biblifctyen Geograph^/ 
Gefehlte unb SUterttyumSfunbe für gehilbete SSibellefer, ßetyrer 
an S8ürget = unb 23olf Sfctyulen, G^mnaftaflen, Seminariften 
unb ®$ulprdparanben benimmt SJlit einer jfarte non $)a« 
Idflina. Gr. 8. «Btofcty. (I3y2 §Bogen.) 18 9tgr.

Surd) alle 23u^anblungen ift von in ßetpjig
ju belieben:

Bericht öom Salj« 1847 ttn bie SRtfalteber ber 
©eutf^en ©efeH^aft ju ©rforf^ung vafet= 
ränbifcßer ©pracbe unb 2lltertbümer in Seidig, 
^erau^gegeben von bem erften ©ef^äftöfäljwv ber Se= 
feUfdjaft Dr. ft. J. «öspf. ®r. 8. ®et). 12 5tgr.

| Sm SJerlage von SC. SBtPcE^attS in Seipjig erfdjten unb ift in 
allen 23uchhanblungen ju erhalten:

Betau tat Btterefio Sparta JSatH$foiu 
2luö bem Gnglifdtyen ber Miss Sedgwick. Gr. 12. 
®ety. 24

tat jungen amertfautf<4eu 
^td^tertu Wargaretrie
2lu§ bem Gnglifctyen beö Washington Irving.
Gr. 12. Gety. 18 9?öt.

» Cucretia unb SDtargarethe ©avibfon finb bie Namen jweier lie&enös 
würbigen amerffanifchen ©dbweftern, welche, nachbem fie frühe bie fünften 
poetifdjen Anlagen entwicfelt batten, in ber SBlüt^e ifytä ßebenfr batyim 
ftarben. SBiographie unb Nachlaß berfelben, bie Ijier geboten finb, »erben 
für jeben greunb jarter unb finniger Silber von ^o^em Sntereffe fein.

©urch alle SSuchhanblungen ift ju beziehen: 
Praktischer Commentar über die historischen 
Schriften des Neuen Testaments. Ein Weg

weiser durch das Theben für Diener am 
göttlichen Worte.

Von
Dr. Joli. Jacob Kromm.

Erste Abtheilung: Matthäus. l.Lief. Gr. 8. Brosch. 
1848. 1 Thlr.

©er Kommentar über baS ©vangelium SNatthäuS »irb in 4 ßfe« 
ferungen vollftdnbig binnen SahreSfriff erfdjeinen, jebe ju 1 S^lr.

ÄUen SieligtonSlebrern unb $>rcbigern beß göttlichen SBorteö empfehlen 
mir biefee treffliche praftifdj - eregetif^e $anbbuch, an welchem ber au*  
burd? anbere theologifdjeArbeiten rühmlichft befannte £err SJerfaffer feit 
breiüig Sahren gearbeitet hat. ©icfeö Bert, welches Meorie 
unb gratis gleichmäßig verbinbet, liefert bie trefflichflen SBinfe 
unb Staterialien ju $rebigten unb Äatechifationen. Namentlich ift auf 
eine grünblicheSBehanblung ber g)erif open NücEftcht genommen. Statt 
aller Jlnpreifung erlauben mir uns baö Urt^efl eines miffenfchaftlich gebil« 
beten praftifdjen Geologen mitjutheilen: „Sh*  Ptaftifch '■ eregetifcheö biblü 
f^eö ^aftoralmerf tff anjiehenb, unb man legt es ungern von fich »eg. 
©ie ^nlage bunft mir red^t gut5 mit bem ^Prattifdjen ift zugleich auch 
bie nothigfte (Sregefe verbunben, fobaß, tvenn baö ®anje vollenbet fein 
wirb, eö fich Vielleicht mancher Studiosus theologiae alö ein gutes SBors 
bereitungSwert aufs ©tarnen anfehaffen wirb, ©enn wenn er fo viel weiß, 
als barin enthalten ift, fo tann man mit ihm wohl jufrieben fein."

» in SDietthurg.

tlener Haman mm Jfra mm
©as neuefte Sßert ber beliebten S^riftftellerin ift foeben bei

SBtOlfbauS in Seipjtg erfchienen unter bem Xitel: 

lllwjtirrtljf non Paluio nnb Bett.
Memoiren Vornan.

®rci Styetie, 
®r. 12. ®ety. 6 Stylr.
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83 f V i $ t
über bte im Saufe be§ ^ahreg 1847

bei

3L lOrorklpius ttt 
erfipienenen neue« Sßetfe unb ^ortfepungen.

21. Enzyklopädie der medicini- 
schen Wissenschaften, methodisch 
bearbeitet von einem Verein von Aerzten 
unter Redaction des Dr. Ji. Moser. 
Erste bis dritte Abtheilung. Gr. 12. 1843 
bis 1847. Geh. 12 Thlr.

®te einjelncn Abteilungen biefer GncpHopäbie unter 
befonbetn Siteln:

I. Hnndbucii der topographischen Ana
tomie, mit besonderer Berücksichtigung der chi
rurgischen Anatomie zum Gebrauch für Aerzte und 
Studirende. Von h. Koehmann. 1844. 3 Thlr.

II. Handbuch der speciellen Pathologie 
nnd Therapie, bearbeitet von i. Posner. 
Drei Bände. 1845-47. 7 Thlr.

III. Die medicinische Diagnostik nnd Se
miotik , oder die Lehre von der Erforschung und 
der Bedeutung der Krankheitserscheinungen bei den 
innern Krankheiten des Menschen, bearbeitet von 
A. Moser. 1845. 2 Thlr.

22. Evangelium Palatinum ineditum 
sive Reliquiae textus evangeliorum latini 
ante Hieronymum versi ex codice palatino 
purpureo quarti vel quinti p. Chr. Saeculi 
nunc primum eruit atque edidit Constan- 
tinus Tixchendorf. Gr. 4. Cart. 
18 Thlr.

(£)er Slnfang biefeg 55erläuft? befinbet fid> in 5lr. 32 b. 531.)

28. »ottflnnbiger ^anb = ^tla$ über 
«Ke SO eile »er @t»e, Jn 45 harten. 
Eolorirt 1 Xhlr., fdjwarj 18 «Rgr.

Ginjelne Äarten toften 1% 9tgr.
29. $einfiu$ (&M, SCÄßemeines = »ü« 

d>er£e$ifnn,  ober alphabetifdjeg Serjeichniß 
aller von 1700 big ju Enbe 1841 erfcfyienenen 
Süd>er, weldjc in Xeutfddanb unb ben burd) 
Sprache unb Literatur bamit verwanbten Länbern 
gebrueft worben futb. Neunter Sanb, welker 
bie von 1835 big Gnbe 1841 erfdjienenen Sih 
djer unb bie Seridjtigungen früherer ßrfdjeb 
nungen enthalt ^»erauggegeben von 2C» 

3n Lieferungen ju 10 Sogen. Grfie 
big elfte Lieferung. (Ä'—Schwarz.) ®r. 4. 
1843 — 47. 3ebe Lieferung auf Xrudpapier 
25 9lgr., auf Schreibpapier 1 Xblr. 6 9tgr.

*

30. , $fllgemeine$ ®ü=
<0er«ße$t{pn» ßebnter Sanb, welcher bie 
von 1842 big ®nbe 1846 erschienenen Südjer 
unb bie Serichtigungen früherer drfcheinungen 
enthält, eperauggegeben von 9C»
3n Lieferungen ju 10 Sogen. Grftc unb zweite 
Lieferung. (A'—Codes.) ®r. 4. 3ebe Liefe» 
rung auf Sbrucfpapier 25 9igr., auf Schreibpapier 
1 Xhü. 6 Sgr.

Son frühem Sänben von $ ei ttfin«’ „Sö(^er< 
Bejifon" werben fowol voUftäntige ©remplare 
al$ aud) einzelne Sänbe jur Sompletirung ju 
ben bißigften Sebingungen er taffen.

31. $erculaiu>@uric^, »er ^tie» 
^er »er ®Ctüen» $luff bem «Portugiejifcheu 
überfept von ®. $ e i n e» ®r. 12. ©eh- 
20 «Rgr.

32. Drifters («3, 9tiU Ältm’ö 
fa»rt in »ie Unterwelt» Slug bem Latei» 
nif^en überfept von ®»©♦ SS Ulf» ß Weite 
Auflage. ®r. 12. ®eh- 1

33. »riefe hon ?8Sil»elnt hon $um» 
»ol»t an eine $freun»tn» ßwet Xbeile. 
SRit einem gacfimile. ®r. 8. ®ep. 4 Xldr. 
12 9lgr.

34. ^öra (S, ©Oe 3«»« ©ehrte 
»er XHatetif» 8. ®eb- 1 3^lx.

35. ^fis, ®ncpttopäbifd>e 3eitfchrift, vorzüglich 
für Dlaturgefchichte, vergleichenbe 2lnatomie unb 
ShbPologie. £erauggegeben von ©» en» $ahr» 
gang 1847. 12 ^efte. SHt Rupfern. . (ßüri^.) 
®r. 4. 8 Xhtr-

®gl. 3tr. 8.
36. ^ulie un» i»t ^««Ö» Gine «Reliquie. 

Son einem Epigonen. ®r. 12. ®ch- 1 Xhü.
37. Lütgens (JUh Luther’« «ehen» 

Me SIbtheilung: Luther von feiner ®eburt big 
gum OlblaRftreite. 1483 —1517. ©rfter big 
britter Sanb. ®r. 8. 1846 — 47. ®eh-
7 Xhlr. 15 9lgr.

SRit bem britten JBanbe tft bu erfte Abteilung biefeS 
®ertg beendigt unt> bnbet ein für fi$ ooiiftänbigU 
®anjeö. 3

38. ^«Itf<$mi»t (&♦ $♦), 9leuefte$ 
nn» hra^än»id^tr ^rem»wrrterhu^, 
jur Grflärung aller aug fremben «Sprachen ent« 
lehnten SBörter unb Slugbrüde, welche in ben 

23. Pessler («J. Al.), Diedeschichten 
der Ungern und ihrer Land- 
Sassen. Zehn Bände. Mit Karten und 
Plänen. Neue Ausgabe in 40 monatlichen 
Heften. Erster Band, oder erstes bis viertes 
Heft. Gr. 8. Preis eines Heftes 10 Ngr.

24. (llgo), £e$te »riefe »es
förtiö» 2Iug bem 3talienifchen über» 

fe^t von 8?*  £ autfdj» ßtveite Auflage, 
©r. 12. ©eh- 1 Xhlr.

25. ©agern($<.©♦©♦ ^rei»errbonh 
©iUilifatinn» Erjter Xheil. ®r. 8. ©eh- 
2 Xhlr. 8 «Rgr.

(Sine Äortfe&ung von beg ÄSerfafferg betanntem ®erte: 
„X)ie Befnitatc ber ®tttengefcfeicf)tc", bie Ab» 
fcfenitte VII, VIII, IX betreiben: SBofenung, Arbeit 
unb Gigentfeum ober bie Familie, entfealtenb. 
Sa« @anje wirb in brei Steilen erfdjeinen.

Sßon bem Serfaffer erfcfeien bereits in bemfelben 
SSctlüQC :Äritif be« Bolf er recfet«. SDHt praftifefeer Anwen» 

bung auf untere Seit. t84O. 1 Sfeir; 25 9tgr.

> v.

3»«it. stnflpra«e M »je
hte Hrd>Iid>en ftßtrren, tfere Ermäßigung unb mog« 
Häsen Außgang. @r 8. 1846. 15 «Rat.

($♦), »er 
*£«stt»an»erer wahrten un»

SDtit einer Rarte ber «Bereinigten Staaten 
^bamerifa. @r. 8. ©eh- 1

21. ®+), »anna »er SBrr»
weit, nut fhter SerücEfidrtigung ber lebenben 
2^tere. ^onographifch bargefteUt Sn vier 
sßanben. ®rften Sanbeg erfte unb iWcite 5lb» 
Teilung- ®r 8. 2 28 9?gr.

Bie i : ®äuaetbiere ber ®or=
b« Aroeite Abteilung:«Die Bögel unb ®mj>bibfen ber Bot weit, 1 Sfeir- 

10 JRgr-1 Ä herkrvbt^Iun9 Äe> n,ir& 
erfte tßanb bee Joerte«, bte «Sirbelthtere entfealtenb, 
geftfeloffen wirb bie ©lieber«tiiere. bet britte unb bu
befeanbeln- Sebe Abtfeeilung bilbet ein in ffcb abge« 
fcfeloffene§ ©anjeS.

Rünften unb Sßiffenfdiafteit, im ^anbel unb 
Sertehr vortommen, nebft einem Slnhange von 
Eigennamen, mit Sejeichnung ber 2lugfpradje 
bearbeitet, ßweite Auflage. ($n 8 heften jw 
8 «Rgr.) ®r. 8. 2 Xhlr. 4 «Rgr.

3n Seinfoanb gebunbene Gxemplare beA »oll« 
ftnnbigenäßerteg werten ju bem greife oon2Sfe!r.l59{gr. 
geliefert.

39. Ärenig ($♦), ®ie ©lu»iflen in 
SRainj» Ein Vornan. Xrei Xheile. 8. ®eh- 
5 Xhlr.

SSon bem äSerfaffer in bemfelben Slerlage: 
SßiUiam’« dichten uuV Stracüten» Sin Sloman.

Sroei SSfeeile. @r. 8. 1834. 4 Sblr.
Bie Sßalbenfer. Gin Sloman. 3»ei £feeile. 8. 1836. 

4 Sfeir.
Bi c Snftfaprt. Sr au erfp iel in5 Außiigen. 8.1836.20 9tgr. 
Steaina. Gine ^erjenggefäfftfete. ®r. 12. 1842.

1 Sfeir. 6 SRgr.
SSeronifa. Sine 3dtgefd)id>te. 3wei Sßeile. @r.!2. 

1844. 3 Sfeir.
SDie Braut. Sin Sloman. Zweite, ver« 

meferte unb verbefferte Auflage. «Drei Sfeeile, 
Sr. 12. 1844. 5 Sfeir.

40. Ärrte (Sß»K ®te @?^ri<»worter un» 
fOri<»wortli<»en 9te»enrarten »er 
^eutfc»en» Sebft ben IRebengarten ber beut» 
fchen ßedjbrüber unb aller Sraftif ©ro^mutter, 
b. i. ber Sprichwörter ewigem 2Better«Ratenber. 
©efammelt unb mit vielen fcfeönenSerfen, ©prü« 
djen unb ^iftorien in ein Such verfaßt. «Reue 
«Huggabe. ®r. 8. ®eh- 1 Xhlr.

41. ®te Änrmarf »ran»en»ur f̂ ihr 3u« 
ftanb unb ihre Serwaltung unmittelbar vor bem 
?lugbru^e beg franjöftf^en Rriegeg im Dctober 
1806. Son einem ehemaligen hohem ®taatg= 
beamten. ®r. 8. ®eh- 2 Xhlr. 20 9lgr.

42. Steue Jenaische Allgemeine Ui- 
teratur-Zeitung. Im Auftrage der Uni
versität zu Jena redigirt von Geh. Hofrath 
Prof. Dr. JF. Hand, als Geschäftsführer; 
Geh. Kirchenrath Prof. Dr. K JE»

43.

Schwara, Geh. Justizrath Prof. Dr. AL. 
J.JUichelsen, Geh. Hofrath Prof. Dr. Dt. 
G. Kieser, Prof. Dr. JK. Snell, als 
Specialredactoren. Jahrgang 1847. 312 
Nummern. Gr. 4. 12 Thlr.
SBirb greita^ auggegeben.
Wnjeigen werben mit 11/, 9tgr. für ben «Raum einer 

gefpaltenen Betle unb befonbere Beilagen u. bgl- 
mit 1 Sfeh. 1a beregnet.

e» eil ©run&jÜRe einer
g»et»»»tf »es gefc»it»tli<$en Unter*  
Ti$t$ auf ©»mnaften» ®enbfd>reiben 
an ben ©onfiftorial» Streeter «SeebecE in
burghaufm. ®r. 8. ©eß. 15 9lgr.

SJon bem Scrfaffer erfdiien bereite ebenbafelbft: 
SßeltgefÄii^te in ttmviRen unb

Srfter Sanb. @r. 8. 1846. 2 Sfeir. . ßx 
®WÖ<W von Bour« nnb feine Seit voene»«““® 

aus feinen Sßerfen aefcfeilbert. Sm Sedrag »ur 
©efdndcte ber Sntftefeuna unb erften 183^ 
romanifh»germanifcfeer Serfeältniffe. @r. »•
2 Sfeir. 25 ftgr. „-.«rift.-

44. IXassaloup {J. V-), 
misch - trigonometrisch® fs- 
tafeln. Eta zur Homonölprojeclion der 
auf schiefen Ebenen g««®“““.V1"«6”. 
wie auch zu nivellihschen und markschei- 
derischen Arbeiten unentbehrliches Hand-
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buch für Geometer, Markscheider, Inge
nieure, Chaussee- und Wasserbaubeamte. । 
Gr. 8. Geheftet 3 Thlr. 18 Ngr.; gebunden 
4 Thlr.

45. ©er SReuftau für bie fbntqlidje @e  
mälbeqalerie in©rcsbett. 93on.......tn.

*

8. Eeß. 4 9tgr.
Sm Safere 1846 erfefeien ebenbafelbft:

($♦ ©ß»), lieber bie SSotfemcnbigfeit 
etneSjtetten ®aleriegebänbe4 für bie fönigtidje 
«emalbefammUtng $u ®re«ben. 8. 4 5ftgr.

46. Oertel (f, M»)s Genealogische 
Tafeln zur Staatengeschichte 
der germanischen und slawi
schen Völker im 19. Jahrhun
derte. Nebst einer genealogisch-statisti
schen Einleitung. Nebst einem bis zu Ende 
1846 fortgeführten Nachtrage. Quer-8. 
Cart. 1 Thlr. 15 Ngr.

47. —-----------------------Die Jahre ISIS
und 1846. Erster Nachtrag zu den ge
nealogischen Tafeln des 19. Jahrhunderts. 
Quer 8. Cart. 16 Ngr.

©Bie burd) biefen erften iRacfetrag, fo wirb auch 
für bie 3utunft biefeg ©Ber« burdi jährliche ^taebtrdge 
ftetg voUftanbig erhalten werben.

48. Pj'eiffer (L.)^ Monographia He- 
liceorumviventium. Sistens descrip- 
tiones systematicas et criticas omnium hu jus 
familiae generum et specierum hodie cogni- 
tarum. Fase. I el II. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

gn 5—6 heften wirb bag Sffiert oollftanbtg fein.
49. ©a$ Pfennig -SRagajin für Belehrung 

unb Unterhaltung. SReue ^otge. fünfter gaßr? 
gang. 1847. 52 Hummern, ^x. 209—260. 
2Rit vielen Slbbilbungen. «Schmal gr. 4. 2 Xf>lr.

©Birb wöchentlich unb monatlidi auggegeben. Sn 
bag ^Pfennig ■- SRaga jin werben Jlnfünbtgungen 
aller 2trt aufgenommen, bie gehaltene Seile 
ober beren Siaum werben 3 9lgr. berechnet, befon; 
bere ftns eigen u. bergt, gegen ©ergütung von 
% Shlr. für bag Saufenb betgelegt.

■Der erfte big jehnte Sahrgang beg Wfennig - SRa- 
gajin «oftenjufammengenommenftatt 19 SSblr. 15(Rgr. 
im herabgefefeten greife nur 10 Sfeir.; ber 
erfte big fünfte Säfergang 5 Sfeir. , ber feeböte biö 
jefente Safergang 5 Shlr.5 einzelne Sabrgdnge 1 Sfeir. 
10 SRgr. 25er ©teuen §olge erfter big vierter Safere 
gang (1843 — 1846) «offen jeber 2 Sfeir.
Ebenfallg im greife feerabgefe^t ftnb folgenbe 

(Schriften:
^Pfennig*SRagajin für ^inber, günf 

S3änbe. grüßer 5$ßlr. 3 eßt 2 Sßlr. 15$Rgr. 
Einzelne Jahrgänge 20 9tgr.

©onntagä SRaqa^tn- &ret ®änbe. grüßet
6 Sßlt. Seßt 2 jfßlr.

«Ratianal = 9RagaEin S3anb. grüßet
2 Sßlr. 3eßt 20 9tgr.

»CF*  Se|tere vier SBänbe jufammengenommen 
nur 2 SJfelr.

50. neue gjitaftal  Eine Sammlung 
ber intereffantejlen EriminalgcfcßicßteM aller San« 
ber au$ älterer unb neuerer . Seit, ^eraugges 
geben von ©♦ «öiftig unb ?88  
uin9(aBtflest§)  Erfter biö zwölfter 
Xßeil. ®r. 12. 1842—47. Eeß. 23 £ßlr. 
24 ?Rgr.

*

*
**

®er erfte ^eil toftet 1 Sfeir. 24 5Rgr., ber sweite big 
ätvolfte jeber 2 Sfeir.

51. IP ^3» ©te ettt0ftäif<®en
5Betf<Wnaen feit bem $aftte 1*89  
ftU auf neuere 3 eit. SJHt gefeßießb 
litten Einleitungen unb Erläuterungen. Sierter 
«Banb. «perauggegeben von SSÖlau*  
grfte sabtWung. ®t. 8. i ^lr. 21 SRgr.

Auflage 1833) «offen
9 Shh- «utfealten: I. Die ge:fammten ®«faffungen beg beutf* en etaatenbunbe«, 
(4 Sranfreicbg,ber sRteberlcmbe,_®elgteng, ©vanteng, g)ortugalg. 
ber italientfchen J?/rtSnfeln, 
(2 Sfeir ) — HI. ~ue ^tttmiimsen _$)oleng, ber freien 
fetabtÄrafau, ber ÄontS«tche®almenunb Sobomkien, 
@5d>webeng, «Rorwegeng, ber «Scpweij unb ©riechen*  

. lanbg. (2 Sfeir. 15 W-) SoS .
Die neu erfd)tenene erfte ztbthetlung beg vierten

©anbeg bilbet aud> mit bem erften ©anbe ein befon; 
bereg ©Ber« unter bem Sitel:

52. ö lig (Ä*  AB.), ©ie SBetfaffuiv
gen bes fceutfdjen Staatenbunbcö feit 
bem ^abte 1*89  bis auf bie neueste 
&eit. SJlit gef^icßtlicßen Erläuterungen unb 
Einleitungen von AB*  3orb
gefeßt von SJÜlau*  Drei Slbtßeilungen. 
Er. 8. Eeß. 5 Wt.
Posner (L>), Handbuch der spe- 
ciellen Pathologie und Thera

53.

54.

55.

56.

pie. Erster bis dritter (letzter) Band. 
Gr. 12. 1845—47. Geh. 7 Thlr.

Ser erfte ©anb: „2Ccute Jlrantfeeiten" (1845), toftet 
2 Sfeir., ber »weite ©anb: „ Gferonifcfee Ärantfeeiten. 
Grfter Sfeeil." (1846) 2 Sfeir. 12 31gr.; ber britte©anb: 
»Gferonifcfee ^rantfeeiten. Bweiter Sfeeil." (1847) 2 Sfeir. 
18 «Rgr.
Pritxel (G.J-), Thesaurus lite- 
raturae botanicae omnium gentium 
inde a rerum botanicarum initiis ad nostra 
usque tempora, quindecim millia opera re- 
censens. Erfte bi« brüte Lieferung. Er. 4. 
3ebe2ieferung auf feinftem SSRafcßinenpap. 2 X^tr., 
auf Schreib sißelinpap. 3 X^Ir-

. «Raumer (g. non), Sorlefungen 
öfter bie alte ©ef^i^te*  3 weite um= 
gearbeitete Auflage, ßtvei 33änbe. Er. 8. 
Eeß. 5 Sßlr. 20 9?gr.

, —----------------------------- —, gtebejur®^
bäcfttni^feier .König ££riebri$’s II-, 
gehalten am 28. Januar 1847 in ber tvnigl. 
preuft. stabende ber 2Biffenfcßaften. Erfte unb 
AW eite Ausgabe. Er. 12. Eeb. 4 9tgr.

93on bem ©erfaffer erftbien unter Ttnberm ebenbafelbft: 
(SefcbiÄte ©«roftrt® fett hem©nbe»c«15.Äabrs 

huubcrtö. Erfter biß ffebenter ©anb. @r. 8. 
1832 — 43. 20 Shlr. 13 *Rgr.

CSefcturfftc ber (bobenftattfcn unb ihrer 3eit. 
3weite, verbefferte unb vermehrte Jlttflage. ®r.8. 
1840—42. 12 Sl)lr.
Die tupfet unb -Ratten bet erften 5Cnflage 

foften 2 3$lr.
57. 9tefteffa wnft QCmalia  Sriefwccßfel jivü 

feßen einer Israelitin unb einer Qlbeligen über 
3eit  unb ßebenSfragen. ®r. 12. ®eß. 1 Xßtr. 
6 iRgr.

*

*

58. Stellftaft(AB.), ©efammelte<Sdjrif= 
ten. SReue golqe. Erfter bi« fester 23anb. 
©r. 12. 1846—47. Eeß. 6

Sie erfte -geige (12 ©änbe) erfd)ien in »ierLieferungen 
1843-44 unb toftet 12 Sfeir.; 181"'
Sritte 2£uftage. — «Sagen unb r£.’n?"tll7e 
— Äunftnooellen. — «RoveHen. — ter Steife«
bilbergaleric. — -fßermifd)teg. ©ennifcfete «Sänften. 
— ©ramatifefee Sßerte. — «*„„<,  ,A..r,

Ser Sleuen ©olge erfter
Algier unb $arig im Safe« 183°- 3» eite Auflage. 
— 6rsafelungen. , .

59. leipziger Heper»0««1» der deut
schen und ausländischen Litera
tur. Unter Mitwirkung der Universität 
Leipzig herausgegeben von Hofrath und 
Oberbibliothekar Dr. H. O. Gersdorf, 
Jahrgang 1847. 52 Hefte. Gr. 8. 12 Thlr.

Grftfeeint in rcßdjentlidben heften von 2 — 3 ©ogen 
unb wirb ^reitagg auggegeben.

Siefer 3eit|cferift ift ein
Si&liofltßplHf#« SCuset^er,

für literarifcfee Knjeigen aller Xrt feefttmmt, beigegeben 
unb Knfünbigungen in bemfelben »erben für bie 
Beile ober beren Staum mit 2 Star, berechnet, befon*  
bere ©eilagen u. bgl. gegen ©ergutung von 1 Sfeir. 
15 Slgr. beigelegt. t_

60. 9t0qge (^. S3S.), &ebi$te. Vierte, 
ftarf vermehrte Qluflage. Er- 12. Eeh- 2 X^lr.

61. Poss (G.)t Handbuch der chi
rurgischen Anatomie. Erste Ab- 
theilung: Chirurgische Anatomie der Extre
mitäten. Gr. 8. Geh. 20 Ngr.

62. 9tut^ (©♦), fter itali^
nif$en Woeäe*  Smei Sßeiu. ®r. 8. 
1844—47. Eeb. 6 SEßlr.

Ser erfte Sfeeil erfefeien 18W unb toftet 2SfeIr.249t9r-» 
ber groeite Sfeeil (1844) 3 Sfeir. 6 Slgr. ,

63. Scftmib («V. $♦), ^anftftW

geqenwärtiq $eltenben gemeinen 
beutfeften büt^etlitben 9te$t§. fße> 
fonberer £ßeil. Erfter 23anb. Er. 8. 
Eeß. 2 Sßlr.
< $$erL welcheg alle gemeinfchaftlicfieSnftitute 
beg yrivatreditg, aud) biejenigen, welche lebiglicb auf 
bem einbetnufcben ^Rechte beruhen, ju behanbeln be' 
fttmmt tft, wirb in acht ©anbe verfallen, von benen 
ber le^te ben allgemeinen Sheil umfaffen wirb, bie 
ubriaen aber ben befonbern Sheil bilben. Der erfte 
$Banb feat bag Etgentfeumgredjt ju feinem ©egenftanbe.

64. @dju&ert ($♦), ^anbHudß ber^orftt’ 
<bemie  SRit 127 in ben Xej;t eingebrueften 
^olj|chn^en- 3n fünf heften. Erfte« unb jiveiteö 
^>eft. Er. 8. 3cbe« $eft 16 5Rgr.

*

65. &$ufelfa ($M, ©efdji^töbtlber 
aus Schleswig@in beutfeßeü 
ßefebudß. Er. 12. Eeß. 1 Sßlr. 10 5Rqr.

Ebenbafelbft ift erfchienen:
©riefe Sofepfe’g beg 3weiten.c Dritte Auflage, seit? 

gemäft eingeleitet unb ertlart von «Scbufelfa.1846. 1 Sblr. 15 SRgr. U wmena.
66. ® djulje (©♦), ©ie be^aubette Stofr. 

Ein romantifcßeS Eebüßt. 2Riniatur«9lu0? 
gäbe, gn ^raeßteinbanb 1 Xßlr.
Sie 1844 in fiebenter lluftage erfdßienene Sctav« 

Äuggabe toftet L Sfeir., mit 7Tupfern2Sfeir., ®ra*t«  
auggabe mit Tupfern 2 Sfeir. 15 9tgr.

Xuperbem erftbienen oon &, Sdfuljc in bemfelben 

foetifgbe Hßcrfc. «Reue Xuflage, ©ict 
8-, 6 Sfeir. 3!Rit 16 Tupfern 8 Sfeir.

©aeilte. Gm romantifefeeg ©ebic^t in jmanjig Sefängen. 
«Reue Xuffage. 3mei ©änbe. 8. 3 Sfeir. 9Rit 8 Au*  
pfern 4 Sfeir.

9fhAe*  ©in griecfeifdjcg SRärcfeen in fieben ©ücfeem. 
8. 1 Sfeir.

Sermifcfete «Schichte. 3»ette Auflage. Sr 12. 
1 Sfeir. 10 «Rat.

67. @tael ($Cnne ABnuife ©ermainc 
öe), ©elp$ine« 5lu« bem granjöftfchen.
3 weite Qluflage. Drei Xßeile. Er. 12 Eeb- 
2 Xßlr. _ ‘ ,

69.

©on ber©erfafferiu erfefeien früfeerinbemfelbenffierlagc: 
»e rAllemagne. Nouvelle Edition, prdc<f<fee 

d’une introduction par Charles Francois Dominique 
de Villers et enrichie du texte original des morceaux 
traduits. 4 vols. 12. 1823. 3 Sfeir. 20 SRgr.

Bcfeit Safere meiner ©eröannuna. 8. 1822. 
2 Sfeir. 10 fttgr.

68. ®aivi, ®efcf)td)tc ber(Tolonifatton 
von Pten  ©nglanb. ©on ben erften IRi^ 
bertafjungen bafelbft im gabre 1607 biö tltr 
Einführung ber ^rovinjialvcrfaintna von 2Raf  lachuiett« ün gahre 1692. sRa(ß ^n Quellen 
bearbeitet. Jlebft einer Jtarte von £Reu«Enqlanb 

1674- Er. 8. Eeh- 3 ». 15 >Rgr. 
erfdfeien früher bereitg ebenbafeltm: 

öefcfüdjHicheu (Sfearaftcrifttf her 
*S<Hmtel>er ber germantfdicn Stationen, ©lit 
einer Ueberficfet ber Sieber aufereuropäticfecr ©öltet« 
[(haften. @r. 8. 1840. 3 Sfeir. 10 9tgr.

*

*

Die ttncchtfecit ber Äiebcr JDffIau’6 unb beg SRacr 
pfeerfon fefeen Sffian’g tngbefonbere. ©t.8. 1830. 209lgr.

i. 3>i#ptifdje$ Xa^enbue^, -perauggege» 
ben von ^.ftondtaumer. SReuegolge. SReun*  
ter Saßrgang. 2Rit bem SBilbntfte g. von «Rau» 
mer’S. Er. 12. 1848. 2 Shlv- 15 $Rar.

Die erfte golge beg ^iftorifefeen »ehn
Sahrgange (1830- 39), toftet im feer ab Qe fetten 
^rre’Le jufammengenommen io Sfeir.; ber erfte biö 
fünfte Safergang5 Sfeir., Jefente Safergana5 Sfeir, emjelne Safergange 1 .$fefr 10 
Sahrgänge ber betten »olge «offen 2 Sfeir, bi« 
2 Sfeir. 15 SRgr. .

70. Zati befreite
^erufalem« bem Stalienifcßen übets
feßt von Ä. Vierte Sluflage.
3wei J2- ®eß. 1 Sßlr.

2?on Vbcraebr»<«* ade tiefer Ueberfe^ung (mit 
9-e mer ©onath r ’9 ’n a 14eift nOd>em «leiner 45onath vorfeanben, von bem Eremplare 
Ä »Äs 20

^fn ^Setla^e erfefeien:

bem Stalienifcfeen uberfe^t von 
eincr Einleitung: »lieber Sorguato 

ai?jfertfeher Dichter." 3 weite, vermehr« 
unb verbefferte ftuflage. 3mei »heile. @r. 12. 184^*  
®eh. 1 Shlr. 15 =Rgr.

(Der Sdjluß folgt.)
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITER ATI K-ZEITI XG.

Theologie,
Praktische. Theologie, von Dr. Karl Immanuel Nitzsch. 

Erster Band. Bonn, Marcus. 1847. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.
Der Verf. dieses Werks hatte kaum nöthig, in der 
Vorrede seinen Beruf zu einer so schwierigen Arbeit, 
wie eine praktische Theologie für unsere Zeit ist, aus 
seinen eigenthümlichen Lebensführungen, Erfahrungen 
und Studien zu rechtfertigen. Sie war lange von ihm 
erwartet, theilweis sogar dringend verlangt. Dennoch 
können wir ihm auch für diese Rechtfertigung dankbar 
sein, da sie, obwol nur in flüchtigen Zügen, ein im 
Dienst der Kirche und der Wissenschaft mit vielem 
Segen geführtes Leben an uns vorübergehen lässt und 
so gewissermassen ein aus ihm gegriffenes Bild gibt 
von der Wirksamkeit, für welche hier die Principien 
gesucht, die Regeln aufgestellt werden. Dass der Verf. 
dabei weit entfernt war, es als Musterbild hinstellen 
zu wollen, bedarf wol kaum der Bemerkung. Er erin
nert mit ungeschminkter Bescheidenheit daran, wie er 
sehr früh in das geistliche, fast gleichzeitig ins akade
mische Lehramt eingetreten sei und unter der Leitung 
seines trefflichen Vaters bereits in seinen ersten Amts
jahren (1812 und 1813) reiche Gelegenheit gehabt habe 
zu den Erfahrungen und Erprobungen des Seelsorgers. 
Während seiner zehnjährigen Wirksamkeit als Diakon 
und Superintendent unter lutherischer sächsischer Kir
chenverfassung sei ihm zugleich (1816 — 20) an dem 
eben gestifteten Predigerseminar unter Anderm die Auf
gabe geworden, Vorlesungen über die Geschichte des 
kirchlichen Lebens zu halten, die ihn in das Studium 
der Quellen hineirigeführt und ihm besonders den viel
gestaltigen Kampf zwischen Gesetzlichkeit und Evan
gelismus zur Anschauung gebracht habe, welche auch 
der gegenwärtigen Ausführung zum Grunde liege. Dar
auf in ein überwiegend von reformirten Principien ge
tragenes Gebiet, in die evangelische Kirche des Rhein
landes versetzt, habe er nach und nach an allen Ar
ten des Lehramtes und auf allen Stufen an dem dorti
gen Kirchenregiment Theil genommen, demnach mehr
fache Veranlassung gehabt, die Eigenthümlichkeit des 
reformirten Kirchenwesens mit der lutherischen im Le
ben zu vergleichen, und die dort entweder angebahnte 
oder schon ausgeführte Union von einem Entwickelungs
punkte zum andern zu begleiten. Dazu kamen Mitwir
kung bei Begründung des liturgischen Bestandes der 
unirten Gemeinde zu Bonn, schriftstellerische und an- 

derw’eite Betheiligung bei den Synodalfragen über Agende 
und Verfassung, eine bereits halb vollendete, aber wie
der unterbrochene Ausarbeitung der Liturgik und an
dere Vorarbeiten für ein System der praktischen Theo
logie, namentlich die, wirsetzen hinzu reichen, Obser- 
vatt. ad theol. pract. felicius excolendam von 1831. 
Über seinen Antheil an den neuesten kirchlichen Ver
handlungen zu Berlin geht der Verf. hinweg. Es ist 
bekannt, wie rege und einflussreich derselbe war. Nach 
dem Allen, nach der reichbegabten Individualität des 
Verf. und bei seiner ganzen Art zu denken und zu 
arbeiten, liess sich von ihm nur etwas Gediegenes er
warten. Das wird uns denn auch in mehr als einer 
Hinsicht geboten, wie sich aus einer genauem Charak
teristik seiner Leistung ergeben wird. In soweit dabei 
die Kritik Raum und Recht hat, geben wir es ihr auf 
unserm Standpunkte, wie die Wahrheit und die tief 
begründete Achtung vor dem Verf. es fordert.

Die Einleitung S. 1 —135 fixirt und erörtert bis 
S. 38 den Begriff der praktischen Theologie, indem sie 
dieselbe im Anschluss an Schleiermacher und im Ge
gensatz zu Marheineke, mit Rücksicht auf das Gebiet 
und den praktischen Charakter der Theologie überhaupt 
zunächst encyklopädisch bestimmt als Theorie der kirch- I 
liehen Ausübung des Christenthums. Wird nun (S. 13) 
die letztere erklärt als der Inbegriff von Thätigkeiten, 
welche auf Überlieferung und Verbreitung, Zueignung 
und Anbildung des Christenthums gerichtet sind, so 
könnte man zwar daran Anstoss nehmen, dass dabei 
theils das Christenthum überwiegend von seiner objec- 
tiven Seite gefasst, theils die eigentliche Darstellung 
desselben in und aus der Gemeinde zu sehr in den 
Hintergrund geschoben wird. Allein die Ausführung 
ergänzt diesen Mangel, indem sie (vgl. auch S. 207 
u. ö.) hinzufügt: „Die Gläubigen werden an allen Orten 
und zu allen Zeiten nach dem in ihnen vorhandenen 
Maasse des Glaubens und der Liebe das Christenthum 
leben oder es im Leben auswirken, demzufolge es auch 
äussern, darstellen, bekennen, lehren, kurz es in je
der Weise ausüben und dazu auch nach dem Umfange 
und der Mannichfaltigkeit persönlicher Berührung sich 
vereinigen und veranlassen, dergestalt, dass sie in dem 
Zusammenhänge des christlich sittlichen Handelns be
reits kirchlich handeln.“ Desgleichen werden die bei en 
Hauptrichtungen der kirchlichen Ausübung? vermöge 
deren dieselbe sowol auf Begründung als auf Vervoll
kommnung der Gemeinde geht, dadurch ergänzt, dass 
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daneben die Bewahrung auf dem Grunde ihres Daseins 
genannt, obschon nicht genug hervorgehoben wird. Denn 
dass die einzelnen Arten der Thätigkeit ineinander über
gehen, der Unterschied also ein fliessender bleibt, kann 
gegen die Forderung einer schärfern Hervorhebung nicht 
geltend gemacht werden. Dies ist auch beim Begrün
den und Vervollkommnen der Fall und durch das We
sen des kirchlichen Lebens als eines organischen be
dingt. — Als Subject der Gesammtthätigkeit betrachtet 
der Verf. dann echt evangelisch eben die Kirche, oder 

/„die zuerst und im Allgemeinen nur von Christi Stif
tung und Amt abhängige Gemeinde in der Selbigkeit 
und Allheit ihrer Mitglieder, sei es, dass sie in dem 
protensiven Existenzwerden oder in ihrer extensiven 
Einheit, sei es, dass sie versammlungsweise oder ge
genseitig oder einseitig und durch Individuen handle.“ 
— „Das kirchliche Thun lässt sich in keinem Punkte 
richtig verstehen oder beginnen, ohne dass es in jedem 
Werkzeuge der Einseitigkeit entsage.“ — Da aber eine 
wirkliche lebendige Gemeinde nie zu Stande kömmt, 
ohne sich selbst zu unterscheiden, ohne verhältniss- 
mässige Nach- und Vorordnung, Vertretung und Ge
genseitigkeit der einzelnen Mitglieder, so ergibt sich — 
vgl. die Observv. — ein ihr eingeborner „natürlicher 
Klerus“, aus welchem weiter „der positive“ hervorgeht, 
„indem sie nicht allein die Dienste, welche ihr nöthig 
sind, erkennt, sondern auch die Begabten irgendwie 
anerkennt,, bezeichnet, verordnet und zu dem beruft, 
wozu sie sich eignen.“ Es entsteht also ein geordne
tes geistliches 'Amt, dessen Rechtmässigkeit und Noth
wendigkeit die evangelische Kirche gemeinschaftlich 
mit der katholischen, obwol unter verschiedenen Bedin
gungen, anerkennt, und welches zwar im Einzelnen 
mancherlei Arten und Stufen in sich begreift, aber, weil 
Ein Herr, auch immer nur Ein ihm und der Gemeinde 
gewidmeter Dienst ist und in der Leitung der letztem 
besteht. „Nicht der Lehrer oder Prediger, noch der 
Priester, sondern der Hirte, Führer, Vorsteher gibt die 
Zusammenfassung der kirchlichen amtlichen Thätigkei- 
ten her“ (S. 21). Die Erfordernisse dazu sind geist
liche und wissenschaftliche Begabung. Je weiter sich 
die Kirche von ihrem geschichtlichen Ursprünge ent
fernt und auch in der wissenschaftlichen Welt ausbrei
tet, desto unerlässlicher wird theologische Bildung. Sie 
muss vollständig sein und verträgt es ebenso wenige 
dass ihr die praktische, als dass ihr die theoretische 
Wissenschaft abgehe. Die Nothwendigkeit und Selb
ständigkeit der praktischen Theologie, ihr Begriff und 
ihre Stellung in dem Kreise der theologischen Discipli- 
nen ist daher nun auch auf genetischem Wege und 
durch Analyse aus dem Begriff der Kirche dargethan. 
Verf. geht S. 31 zu der nähern Bestimmung ihrer Auf
gabe fort. Sie ist: „auf dem Grunde der Idee der 
christlichen Kirche und. des kirchlichen Lebens durch 
Verständniss und Würdigung des gegebenen Zustandes 

zum leitenden Gedanken aller kirchlichen Amtsthätig- 
keiten zu gelangen“ — eine Bestimmung, durch welche 
er sich abweichend von Schleiermacher, der bekannt
lich die Kenntniss und Kritik dieses Zustandes theils 
der historischen, theils der philosophischen Theologie 
überwies, wieder mehr an Marheineke anschliesst. Eben 
mit Rücksicht auf die gegebenen Zustände der Theolo
gie können wir ihm um so lieber beitreten, da wir sei
ner jVuffassung bereits in diesem Theile sehr fruchtbare, 
tief eindringende Erörterungen verdanken. Indess scheint 
uns die Sache doch nicht ohne alle Zweideutigkeit aus
gedrückt. Der „leitende Gedanke aller kirchlichen 
Amtsthätigkeiten“ wäre, streng genommen, das höchste 
Princip für sie. Natürlich will aber der Verf. nicht 
blos zu ihm, er will selbst zu den aus ihm sich erge
benden Regeln und Methoden nicht blos im Allgemei
nen gelangen — er will sie auch weiter entwickeln (vgl. 
S. 123. 127). Wie die Ethik, trägt auch die ihr in so 
vieler Beziehung verwandte praktische Theologie in ih
rem weitern Verlaufe zugleich das descriptive Gepräge 
an sich. Daher war ihre Aufgabe bereits hier noch 
genauer zu formuliren. Dies ergibt sich auch aus dem, 
was der Schlussparagraph dieses Abschnitts über die 
Nothwendigkeit hinzufügt, sowol den confessionellen 
als den volksthümlichen, hier den Standpunkt unserer 
deutsch-evangelischen Kirche zu wahren, ohne dass 
deshalb bei der Einheit und Allgemeinheit der christ
lichen Kirche und Theologie und des protestantisch- 
evangelischen Kirchenwesens in beiden Beziehungen die 
Tendenz auf das grössere Ganze ausgeschlossen wird. 
Was dann die Einheit der evangelischen Kirche selbst 
betrifft, so besteht für den Verf. zwischen der luthe
rischen und reformirten Seite eine so tief greifende 
Gemeinschaft der begründenden und leitenden Princi- 
pien, und beide Confessionen haben sich für ihn we
nigstens in Deutschland in so durchgängiger Abhängig
keit von einander entwickelt, dass er auch nur von 
einer ihnen gemeinsamen praktischen Theologie einen 
reellen Fortschritt für die Wissenschaft wie für die 
Kirche erwarten kann — ein Punkt, auf welchen wir 
unten zurückkommen werden. — S. 39—122 folgt eine 
Geschichte der praktischen Theologie, auf die Verf. 
vielen Fleiss gewendet zu haben versichert. Jedoch will 
er sie nur als Anbahnung zu einer universalen Behand
lung betrachtet sehen, d. h. zu einer solchen, bei wel
cher diese Geschichte in lebendige Verbindung gebracht 
wird mit der Geschichte des kirchlichen Geistes. In 
der That ist dafür noch wenig gethan. Wie an dem 
Ref., so wird diese Partie an Vielen besonders dank
bare Leser finden. Sie führt uns zuerst in die „sub
stantielle Urerscheinung der praktischen Theologie“ im 
A. und N. Testamente, aus welchem letztem 1 Tim. 
und Tit. dem Verf. unstreitig (?) apostolische und zwar 
paulinische Anweisungen enthalten; weist dann ihre 
„elementarischen Erscheinungen“ nach, sowol innerhalb
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der kirchlichen Gesetzgebung und Verordnung (soge
nannte apostolische Kanones, Constitutionen u. dgl.), 
als in den bischöflichen Briefen und theologischen Gut
achten (Cyprian, Basilius der Grosse u. s. w.); geht zu 
den „Ansätzen zur Wissenschaft“ über, theils nach 
dem Gesichtspunkte der Seelsorge und des Lehramtes 
(Ambros, de officiis, Chrysost. Tcepi Augustin
de doctrina Christ., Gregor d. Gr. de cura pastor aü). 
theils nach dem des eigentlichen Priesters und Litur- 
gen (Isidor von Sevilla, Rabanus Maurus und die übrigen 
hierher gehörigen Erscheinungen des Mittelalters bis 
Duranti von Mende), und kömmt S. 59 zu der „Her
stellung der Hirtenamtslehre durch den evangelischen 
Begriff von Amt und Kirche“, und zur „Ausbildung ei
ner vollständigen Pastoraltheologie“ mit und seit der 
Reformation. Diese Herstellung beruht zunächst auf 
dem erneuerten Bewusstsein vom Wesen des Amtes, 
indem sämmtliche Reformatoren mit gleicher Entschie
denheit auf das allgemeine Priesterthum der Gläubigen, 
wie auf den göttlichen Beruf in dem besondern Pre
digtamt dringen, ein Bewusstsein, welches seitdem aber 
schon wieder zweimal gegen verkehrte Richtungen ver
treten werden musste. Einmal nach dem Vorgänge von 
Nicol. Hemming gegen das ausschliessliche Vertrauen 
auf Rechtgläubigkeit und Amtsgnade durch Spener und 
die andern „Reformatoren der zweiten Ordnung“; das 
andere Mal gegen oberflächlichen Moralismus oder Eu
dämonismus durch Herder und die, welche ihm zum 
Theil unter einer tiefgreifenden Erneuerung des kirch
lichen Lebens folgen.. Ähnliche Erscheinungen begeg
nen uns ausserhalb der deutsch - evangelischen Kirche. 
Aus jener wieder aufgegangenen Erkenntniss von dem 
Wesen des Amtes im 16. Jahrh. entwickelt sich dann 
auch hier zuerst die „elementarische Pastoraltheologie“ 
im weitern Sinne und wird bis in unsere Tage auf die 
mannichfaltigste Weise angebaut. Daneben her geht 
eine Reihe von Versuchen zur „systematisirten Pastoral“ 
von Sarcerius bis Harms. Auch ist die active und 
passive Theilnahme der katholischen Theologie an die
ser Entwickelung nicht zu verkennen. Allein ungeach
tet dieser Versuche, ungeachtet des Bestrebens derEn- 
cyklopädiker, besonders der reformirten, den Begriff 
der praktischen Theologie mit dem der Kirche in or- 
©anische Verbindung zu setzen, bringt es doch erst 

c ^ermacher in der Darstellung des theologischen 
Studiums 2U ejner Organisirung derselben durch die Be- 
gnife der Theologie und der Kirche. Die bedeutendem 
Encyklopädiker folgen in Bezug auf die allgemeine Idee 
dem von ihm gegebenen Impulse. Die Monographien 
unseres . erf., Schweizer’s, Zyro’s, Graf’s, Liebner’s 
suchen die Organisation fortschreitend zu vervollkomm
nen, wogegen Marheineke in seinem Entwürfe der prak
tischen Theologie Beispiele eines methodisch ausgeführ
ten Systems gibt, mit dessen Charakteristik und Kritik 
die geschichtliche Darstellung schliesst.

Schon aus dieser, freilich nur die Spitzen der 
Sache berührenden Übersicht über den Gang, welchen 
der Verf. genommen, ergibt sich der Reichthum des 
hier verarbeiteten Stoffes und das Streben nach echtem 
Pragmatismus. Um vollständige literarische Notizen war 
es ihm und darum ist es auch uns nicht zu thun. Desto 
fester sucht er den angegebenen universellen Gesichts
punkt im Auge zu behalten und würdigt nach ihm in 
der gedrängtesten Kürze die Erscheinungen sowol an 
sich als nach ihrer Bedeutung in dem Zusammenhänge 
des Ganzen. Einzelne Epochen, wie die des Pietis
mus, sind mit besonderer Vorliebe behandelt. Der Verf. 
fusst auf gründlichem Quellenstudium und zieht Erschei
nungen in Betracht, an denen man bisher ganz vor
überzugehen pflegte. — Um so mehr hat es Ref. befrem
det, dass er selbst in der alten Kirche an einem Ephram 
von Edessa vorübergeht, auch eine Erscheinung wie 
den Donatismus nicht berührt. Für das Mittelalter sind 
unter Anderm die Capitularien nicht genügend benutzt 
und von der Kirche des Orients ist gar nicht mehr die 
Rede. In der Geschichte der Herstellung der Pastoral
theologie seit der Reformation vermissen wir ein ge
naueres Eingehen auf die reformirte Kirche, zumal, da 
gerade reformirter Einfluss auf Spener historisch gewiss 
und das Eindringen reformirter Eigenthümlichkeit in das 
Lutherthum durch den Pietismus anerkannt ist. Nur 
Hyperius, Alstedt, Roques, Mieg sind genannt, resp. 
charakterisirt. Wohin aber, um von den altern, nament
lich französisch - reformirten Theologen zu schweigen, 
z. B. der treffliche Werenfels wollte, zeigt schon seine 
Rede de scopo doctoris in academia s. literas docentis. 
Neben den „Glqckentönen“ verdiente sodann gewiss 
der wackere Tobler eine Stelle, neben den neuern En- 
cyklopädikern doch auch wol Hagenbach. Die Angabe 
der „zeitschriftlichen Organe des praktisch-theologischen 
Wissens“ (S. 77 f.) ist nach dem Standpunkte des Verf. 
selbst durchaus ungenügend. Von den neuern Versu
chen zur Organisation der praktischen Theologie ist 
ihm C. Schmidt: De Vobjet de la theol. pratique (Strasb. 
1845) und Krehl’s Descriptio theol. pract. (Leipz. 1846) 
entgangen; unter denen einer wissenschaftlichen Dar
stellung der immerhin zu erwähnende Versuch von Ro
bert Haas (1834). Wenn er aber schon bei den äl- 
tern Theologen auf ihre in die Dogmatik — man nehme 
nur Calvin im vierten Buche der Instit. und Jo. Ger
hard im Lochs de ecclesia — und in die Moral verar
beiteten Darstellungen nicht genug Rücksicht nimmt, 
so. erscheint es noch auffallender, weshalb er Schleier- 
macher’s und Rothe’s Ethik völlig bei Seite liegen lässt, 
da hier weit mehr geboten wird, als blosses Material 
zur Construction. Dasselbe gilt von manchen neuern 
Monographien über die Kirche.

Weit entfernt, durch solche leicht zu vermehrende 
Bemerkungen den Werth der Geschichte herabsetzen 
zu wollen, möchte Ref. durch sie lieber die ihr gewid-
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mete Aufmerksamkeit beurkunden, und hebt aus den 
geistvollen Bemerkungen und Ausführungen, an denen 
sie reich ist, nur die in vieler Hinsicht ausserordentlich 
gelungene Schilderung von Herder’s Einfluss heraus. 
Sie ist der schuldige Zöll der Verehrung gegen einen 
hohen, noch lange nicht hinlänglich gewürdigten Geist. 
Schade, dass der Verf. Herder nur von einer Seite auf
fasst, im Gegensätze nämlich zu dem verflachenden 
Eudämonismus und Moralismus. Nicht minder scharf 
war seine Opposition gegen „die Buchstaben-Orthodo
xie mit ihrer verlebten Dogmatik, ihrer gehässigen Po
lemik und Namengeberei, ihrer Mönchsinethode und 
ihren Ansprüchen auf eine Superintendenz über die Ge- 
müther bei dem geheimen Bewusstsein ihrer Schwäche 
und Rathlosigkeit“, wie Herder selbst sie an verschie
denen Orten bezeichnet. Auch vermittelt der Verf. seine 
Ansicht von ihm noch nicht befriedigend, wenn er ihm 
tiefe Erfassung des Gegenstandes der Pastoraltheologie 
abspricht und doch gleich darauf zugibt, er habe wie 
Keiner seiner Zeit verstanden, Göttliches und Mensch
liches zu vereinigen. Wegen des Weitern bezieht sich 
Ref. auf seine und J. G. Müller’s Charakteristik im 
Herder-Album von 1845.

In dem Abschnitt über Methode und Eintheilung 
(S. 123—135) entscheidet sich der Verf. nach einer Dar
stellung und Kritik der hier in Frage kommenden em
pirischen, logischen und technischen Methode für eine 
Verbindung, vermöge deren das geschichtliche Wahr
nehmen, das logische Entwickeln und technische Vor
bilden allenthalben ineinander geht. Wirklich ist sie 
das einzig Richtige und leicht nachweisbar, dass auch 
bei denen, die nur einer von jenen drei Methoden fol
gen wollen, die beiden andern immer unwillkürlich mit 
hereinspielen. Die Eintheilung des Ganzen aber ist die, 
dass der Verf.. im Hinblick auf seine Aufgabe, zuerst 
die Idee oder den urbildlichen Begriff vom kirchlichen. 
Leben, dann den jetzigen Zeitpunkt der protestantischen 
Entwickelung darstellt. Beides zusammen bildet den 
ersten Theil der praktischen Theologie. Er wird uns 
in dem weitern Inhalte dieses Bandes geboten und kann 
als allgemeiner oder grundlegender Theil angesehen 
werden. Der zweite Theil soll den leitenden Gedanken 
für alle zu erfüllenden Aufgaben der amtlichen Thälig- 
keit im Besondern bringen, und dieser Gedanke hier 
„sich dergestalt specialisiren, dass sich für jede Auf
gabe der urbildliche Begriff mittels des protestantischen 
in kritischer und vorbildender Kraft bis zur Erkennt- 
niss der Verfahrungsweisen entfaltet.“ Also wieder 
echt wissenschaftliche Analysis mit echter Synthesis 
verbunden. Kef. hat schon bemerkt, welchen Gewinn 
bei diesem verfahren unsere Wissenschaft durch den 
Verf. gemacht hat, hoffentlich noch machen wird. Auch 
mit dem Unterschiede, welcher der Gliederung für den 
zweiten Theil zunächst zu Grunde gelegt wird, können 

wir uns nur einverstanden erklären. Es ist der der 
unmittelbar erbauenden und der ordnenden Thätigkeit, 
folglich derselbe, welcher in der schon ziemlich zum 
Gemeingut gewordenen Eintheilung in Kirchendienst 
und Kirchenregiment liegt, eine Eintheilung, bei wel
cher Schleiermacher sein organisirendes Talent so 
glänzend bewährte. Sie wird nie wieder unbedingt rück
gängig gemacht werden können, mochte er auch darin 
fehlen, dass er unter der Erbauung nur den Cultus, 
unter der Regierung aber zugleich die Seelsorge begrifft 
Die fernere, schon S. 24 skizzirte Gliederung unsers 
Verf. dagegen kann, Ref. sich nicht aneignen. Wenn 
er es auch mit der der ordnenden Thätigkeit in inneres 
und äusseres Kirchenrecht einerseits, andererseits in 
Gesetzgebung, Regierung und Verfassungsbildung ver
mag, so erscheint ihm doch die Art, wie die Haupt
momente der erbauenden Thätigkeit aufgefasst werden, 
als ein Rückschritt. Sie soll nämlich immer Dienst am 
Wort oder Feier oder eigentümliche Seelenpflege sein. 
Der dritten soll die Pädeutik, der zweiten die Litur
gik, dem ersten die Didaktik entsprechen, die dann 
wieder in Katechetik und Homiletik zerfällt. Wir ver
kennen nicht, was sich für diese Construction sagen 
lässt. Allein sobald wir uns erinnern, dass die Gemeinde 
das Subject des kirchlichen Lebens und das Object der 
amtlichen Thätigkeit bleibt, so muss der von dorther 
entnommene Theilungsgrund auch bis in die einzelnen 
Zweige der unmittelbar erbauenden Function hindurch
greifen, und die letztere darf nun nicht plötzlich mit 
ausschliesslicher Rücksicht auf Art und Mittel des Wir
kens gegliedert, Katechetik und Homiletik können also 
nicht, weil beide den Dienst am Wort — aber doch 
selbst wieder in sehr verschiedener Weise — zum Gegen
stände haben, zusammengefasst werden. Vielmehr stel
len sich uns, mit Rücksicht auf die erst heranzubildende, 
auf die zum Gottesdienst versammelte und die der sne- 
ciellen Seelenpflege bedürftige Gemeinde Katechese. Cul
tus und Seelsorge als coordinirte Glieder neben einan
der. Die Theorie für das zweite Glied begreift dann 
Homiletik und Liturgik unter sich. Was der Verf. 
selbst weiter unten (S. 108 ff.) so schön entwickelt, 
führt nothwendig darauf. So wird zugleich die sehr 
misliche Auskunft vermieden, zu welcher er sich hier 
S. 132 veranlasst sieht, dass nämlich der Dienst am 
Wort und die im Sacrament gipfelnde Feier die begrün
denden Acte involviren, die Seelsorge aber der con- 
servative oder befestigende Act sei. — Auch „der Ur
unterschied des h. Geistmittels im Wort und Sacrament“ 
begründet die Auffassung des Verf. entweder nicht ge
nügend oder hebt die Seelsorge als etwas Besonderes 
auf. Er bezog sich jedoch eigentlich immer vorzugs
weise auf die Grundelemente des gemeinsamen Gottes
dienstes, bestätigt mithin insofern weit eher unsere Ad- 
sicht. Bei dem Verf. hängt das Ganze damit zusam
men, dass ihm Christenthum uny Kirche vorzugsweise 
als Lehr-Gemeinschaft gAG allerdings nicht in dem 
Sinne eines verwerflichen Dogmatismus, aber doch so, 
dass dabei Einseitigkeiten nahe liegen und fast nicht 
zu vermeiden sind.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur; Dr. ff1. Hand in Jena. Druck und Verlag von I?. A. Brockhans in K«elpzig(
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(Schluss aus Nr. 39.)
Wir könnten die uns gesetzten Grenzen nicht inne 

halten, wollten wir mit gleicher Ausführlichkeit das 
ganze erste Buch durchgehen, begnügen uns also mit 
Hervorhebung der Hauptsachen. — Die Idee des kirch
lichen Lebens oder der urbildliche Begriff (S. 136—351) 
begreift im ersten Hauptstücke bis S. 203 die Begrün
dung der Gemeinde unter sich. Der Verf. geht dabei 
von der Religion und religiösen Gemeinschaft aus und 
zu Christenthum und Kirche fort. Er stellt die Grund
bestandtheile des in ihr sich entfaltenden Lebens dar 
und zeigt, wie die Einheit desselben in subjectiver 
Beziehung aus Glauben und Liebe sammt den ih
nen eingebornen Darstellung«- und Mittheilungstrieben, 
in objectiver aus dem Worte Gottes und den Bundes
siegeln, endlich in den Geistesgaben besteht. Das ge
sellige Element, worin diese Grundbestandtheile sich 
zum kirchlichen Leben ausbilden, kann nur das Gebiet 
der freien Geselligkeit sein, ein Erzeugniss des Volks- 
und Familienlebens im Staate, welches vom Christen
thum entweder schon vorgefunden oder mithervorgebracht 
wird. Die anfangs möglicherweise noch formlose Ge
meinschaft schreitet fort zur örtlichen, zeitlichen und 
persönlichen Bestimmtheit der kirchlichen Ausübung, 
also zur gestalteten Gemeinde im concretesten Sinne. 
Aus ihr entspringt das Amt (s. oben). Die Einzelge
meinde strebt aber auch nach kirchlichem Verbände, 
indem weder ihre Unselbständigkeit noch der Indepen- 
dentismus der kirchlichen Idee entspricht. Die Willkür 
muss in geordnete Freiheit aufgehen; es bildet sich ein 
Kanon des kirchlichen Lebens und eine Gemeindege- 
^alt, kraft deren die Gläubigen als Gemeinde das Recht 
haben, i) eben dieselben Thätigkeiten fortzusetzen, 
durch welche sie gläubig wurden; 2) nach der Regtd 
des Urbildlichen und Unveränderlichen das Veränder
liche ihres Gemeindedaseins auf eine für die Betheilig
ten verbindliche Weise zu bestimmen. Wegen der Feh
lerhaftigkeit, an welcher dieser Process Theil nimmt, 
ist es möglich, dass durch Separation Gemeinden ge
gründet werden. Allein keine Separation ist berech
tigt, welche das Princip der christlichen Union nicht 
bewahrt und nach Umständen verwirklicht. — Die sich 
^sondernden Gemeinden vertreten möglicherweise die

Tradition, in der Regel jedoch die Reformation. Da 
aber aus dem Begriffe des Kirchenthums folgt, dass es 
weder absolut überliefert noch absolut neu gebildet 
werden kann, so sollen beide sich vermitteln.

Das zweite Hauptstück (S. 204—265) umfasst die 
Thätigkeiten, aus welchen das kirchliche Leben besteht. 
Wie die Gemeinde selbst werden sie, wie mannichfach 
sie sind, von wesentlicher Einheit umschlossen, da sie 
auf denselben Voraussetzungen des in der Liebe thäti- 
gen Glaubens ruhen, denselben Zweck der gemeinsa
men Erbauung verfolgen, sich mit einer in der mensch
lichen Gemeinschaft als solcher gesetzten Function ver
einigen und sämmtlich mehr oder weniger unmittelbare 
Darstellung eines von Christus empfangenden Glaubens 
und Zeugniss desselben durch mittheilende Liebe sind. 
Der Unterschied ergibt sich dann — und das war’s, 
worauf wir uns oben bezogen — 1) durch die Rich
tung, welche die Thätigkeiten nehmen — Selbsterbauung 
und Mission, Erbauung des Einzelnen im Ganzen und 
des Ganzen im Einzelnen, Verhalten zu den Zöglingen 
und den Mündigen — 2) durch die Art, wie gewirkt 
wird, theils in Beziehung auf die mehr negative — also 
reinigende, ausschliessende Wirksamkeit, Zucht — oder 
auf die mehr positive Wirksamkeit; theils rücksichtlich 
der Mittel — Rede und Handlung, Lehre und Feier, 
specielle Seelenpflege — Unterschiede, die sich indess 
der Natur der Sache nach vielfach berühren und kreu
zen. Dazu tritt noch die Haushaltung, die Regierung 
und Gesetzgebung. Es werden nun diese Functionen, 
nur in etwas anderer Ordnung, in Angemessenheit zu 
dem urbildlichen Begriff des kirchlichen Lebens des 
Weitern entwickelt und beschrieben, wobei der Verf. 
oft schon sehr ins Einzelne geht.

Das Verhältniss der christlichen Gemeinde zu den 
andern Arten ron menschlicher Gemeinschaft, welche im 
Natur- und Culturleben gegründet sind, bildet S. 265— 
351 den Inhalt des dritten Hauptstücks. — Nachdem 
der Grund und die Möglichkeit eines gegenseitigen Ver
hältnisses nachgewiesen ist, folgen allgemeine Bestim
mungen, sowol hinsichtlich des leidenden als des thä- 
tigen Verhaltens. Jenes muss unschuldig, gerecht und 
treu, duldsam und weise, dieses durch Wahrheit, Gei
stigkeit und Lauterkeit heilbringend und bildend sel®*  
Der grösste Fehler der Kirche ist jederzeit die Meinuno, 
dass sie unfehlbar sei. Das ist Gott in seinem Sohne, 
Geiste, Worte und Werke. An dem Reiche Gottes 
muss sich Alles bewähren, und die christliche Gemeinde 
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sich demgemäss verhalten gegen den Staat als die Form 
des nationalen Gemeinlebens; gegen andere Religions
gemeinschaften, mag sie mit ihnen innerhalb desselben 
Staatsbereichs oder sonst in Berührung kommen; gegen 
die Familie, indem sie an dieselbe sowol sittliche als 
rechtliche Ansprüche hat; gegen die Wissenschaft und 
deren Organe, insofern der Glaube seinen Gedanken — 

— und die Wissenschaft den Glau
ben sucht — 7) MOTixiq — ein allerdings mögli
cher Widerstreit zwischen beiden aber nur dadurch lös
bar ist, dass die revolutionäre Irrlehre (Häresis), welche 
das Amt zur offenbaren Entgründung der christlich kirch
lichen Lehre misbrauchen will, von blosser Heterodo
xie scharf unterschieden und auf geeignete Weise ent
kräftet wird; gegen die Kunst (religiöser und kirch
licher Stil) und endlich gegen die materiellen Interessen 
in Arbeit und Erwerb, Spiel und Lustbarkeit — Aus
einandersetzungen, die sämrntlich auf dem Grundsätze 
beruhen, dass, „je reiner sich die Kirche vom Reiche 
Gottes unterscheidet, und je inniger sie sich mit ihm 
als seinem Grunde und Zwecke vereinigt, sie desto 
weniger dem Staate und dem ganzen Cultur- und Na
tionalleben gegenüber von tödtlichen Trennungen oder 
Mischungen bedroht ist.“ Der Grundsatz wird auf sehr 
instructive Weise durchgeführt. Es möchte diese Partie 
mit zu den gelungensten des Buches gehören, ungeachtet 
sie mehrfach in Dogmatik und Ethik hinübergreift.

Das Urbild des kirchlichen Lebens ist entworfen, 
zum Theil — Niemand kann es verkennen — schon 
in Beziehung auf die Erscheinungen in unserer Kirche, 
selbst in der unmittelbaren Gegenwart. Wenn aber 
diese Beziehungen bisher mehr untergeordneter Art wa
ren , so walten sie in dem zweiten Abschnitte vor, wel
cher das evangelisch-kirchliche Leben und den jetzigen 
Zeitpunkt behandelt und wieder in drei Hauptstücke zer
fallt, gleichsam als hätte der Verf. auch dadurch eine 
Harmonie in der Architektonik seines Buches beabsich
tigt, die, wenn sie, wie hier, aus der Sache entspringt, 
ja keineswegs zu verachten ist. Das erste (S. 353— 
402) stellt die Grundsätze des evangelisch-kirchlichen 
Lebens auf. Aller Veränderungen ungeachtet steht die 
Einheit und Selbigkeit. des christlichen Kirchenwesens 
fest. Dem Wesen jenes Lebens ist durch die Refor
mation weder Etwas hinzugethan noch genommen. Evan
gelisch und katholisch sind auch, an sich betrachtet, 
Eigenschaften, welche mit dem Wesen des Christen
thums und der Kirche zusammenfallen. Aber die ver
schiedenen Arten des christlichen Kirchenthums lassen 
sich auf den schon erwähnten Hauptunterschied des 
Gesetzlichen und Evangelischen zurückführen. Die Rich
tung auf das Erstere, schon in dem Gedanken einer 
ökumenischen Theokratie angebahnt, erreicht im Papst- 
thum ihre Spitze. Unterdessen hat sich die zweite, von 
dem geschichtlichen und geistigen Urgrunde ausgehende 
Richtung nie völlig unbezeugt gelassen jmd bringt im

16. Jahrh. eine partielle Reformation der abendländi
schen Kirche hervor. Da jedoch die Reformation nur 
kraft eines entschiedenen Rückschritts auf das Ursprüng
liche und Wesentliche Fortschritt werden konnte und 
wollte, so besteht sie zwar im Verneinen und Abschaf
fen, ist aber zugleich Erhaltung, Herstellung, Behaup
tung des christlich Allgemeinen. Daher die Principien 
des evangelischen Kirchenthums protestantisch-katholische 
sind. Die protestantischen Grundsätze kommen hinaus 
auf den Protest wider Hierarchie — wider Paradose — 
wider Hierurgie (Cerimonialgesetz, Messopfer, opera 
operata) — wider Mönchthum und jeden vorgeblichen 
Stand oder Weg der Vollkommenheit, welcher einen 
Makel auf die von Gott gestifteten Berufsarten wirft — 
wider Idolomanie und heidnische Erhöhung der Crea- 
tur, welche fast immer auch die Verletzung evangeli
scher Freiheit zur Folge hat. Die katholischen Grund
sätze der evangelischen Kirche dagegen sind: Behaup
tung einer einigen allgemeinen christlichen Kirche; ei
ner auf Grund der Schrift stattfindenden katholischen 
Entwickelung und Überlieferung der christlichen Lehre; 
der unentbehrlichen Vermittelung der Heilslehre und 
Gnade des h. Geistes durch das äussere W’ort; des un
veräusserlichen Gebrauches der Sacramente — aber auch 
Zulassung der Kindertaufe; der Nothwendigkeit einer 
evangelischen Kirchenordnung und des geistlichen Am
tes; der Christlichkeit und Göttlichkeit der häuslichen 
und weltlichen Stände, der Ehe, Obrigkeit und Schule. 
Geistliche und weltliche Gewalt sind verschieden; der 
Unterschied muss aber beiden zu Gute kommen. — 
Liesse sich nun hier auch gar Manches aussetzen an 
der Art, wie der Verf. diese Grundsätze zusammen
stellt, auseinander entwickelt und den einen im Ver
gleich mit den andern betont, so ist doch die ganze 
Arbeit im hohen Grade verdienstlich, zugleich durch 
reiche Belege aus den Quellen, unter denen die ältem 
Kirchenordnungen bereits nach Richter’s schöner Samni. 
lung benutzt sind. Die vergleichende Symbolik hatte 
hier freilich vorgearbeitet. Allein der Verf. hat ihre 
Resultate eigenthümlich benutzt und sie selbst wieder 
mannichfach bereichert. Über Einzelnes, z. B. dar
über, dass er S. 394 unter den „neuern Samosatenern“ 
Art. 1 der Augsb. Confession auch noch Servet ver
steht, dessen Diall. de trinitate ja doch erst 1532 er
schienen, sehen wir billig hinweg.

Das zweite Hauptstück (S. 402 464) stellt die be- 
kenntnissmässigen und volksthümlichen Unterschiede und 
zwar zuvörderst im Allgemeine11 dar. Der Verf. geht 
hier ausführlicher auf die neuerlich erörterte Frage nach 
dem principiellen Unterschiede zwischen der lutheri
schen und reformirten Kirche ein. Er findet sich in 
der Hauptsache mit Göbel und Schweizer einverstan
den, daher bei jener die conservative, bei dieser die 
protestirende Tendenz vorwiegend, und die letztere in 
der lutherischen Kirche wieder mehr gegen das jüdisch-
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gesetzliche, in der reformirten mehr gegen das heid
nische Element gerichtet, woraus dann ein vergleichungs
weise verschiedenes Verhältniss beider zu dem A. und 
N. Testament gefolgert und das Vorherrschen dort des 
materiellen, hier des formellen Princips der Reforma
tion erklärt wird. Damit stehe im Zusammenhänge, 
dass die Schweizer vorzugsweise den theologischen, 
Luther und Melanchthon mehr den ethischen und an
thropologischen Ausgangspunkt festhielten. Allein mit 
Recht hat Schneckenburger darauf aufmerksam gemacht, 
wie mislich es in mancher Hinsicht mit dergleichen Ka
tegorien steht, und wie sich der Unterschied im Lehr- 
begriff und in der Praxis beider Kirchen füglich und 
sogar noch fruchtbarer auf den anthropologischen und 
ethischen Standpunkt zurückführen lässt, der nur in 
beiden verschieden modificirt war. Durch das Wahre, 
was in seinen so scharfsinnigen Untersuchungen liegt, 
dürfte sich die Anschauung des Verf. wesentlich modi- 
ficiren, und auch bei der weitern Durchführung der 
Unterschiede manches Einzelne in ein anderes Licht 
treten. Der Unterschied, dass die lutherische Kirche 
auf dem gemeinsamen Grunde mehr die regressive, die 
reformirte mehr die progressive Reformation repräsen- 
tirt, wird dadurch nicht aufgehoben, sondern nur tie
fer gefasst und begründet. Dieserünterschied, so weit 
er hier in Betracht kommt, betrifft rücksichtlich des Lehr- 
wesens den Kanon (Apokryphen) und die biblische Kri
tik; die Bekenntnisse in ihrer dreifachen Form, näm
lich der Apologie nach aussen, der Lehrsumme für den 
Volks- und Jugendunterricht und des Consensus (der 
Concordia) nach innen; das Predigtwesen (analytische 
und synthetische Methode, die sogenannten Applicatio- 
nen) und den Katechismus (Verschiedenheit in Zählung 
der Gebote u. s. w.). In Ansehung des Cultus zeigt 
sich die Differenz im Überwiegen des didaktischen Ele
ments auf Seiten der reformirten Kirche, wobei das 
common prayer book keine unbedingte Ausnahme macht, 
und in dem grössern Hervortreten der Darstellung bei 
den Lutheranern, wTomit ihre conservativere Richtung 
rücksichtlich vieler gottesdienstlicher Formen zusammen- 
hängt. Die Differenz wird weiter an den einzelnen 
Cultuselementen, den sacramentlichen und andern Hand- 
*?ngen nachgewiesen und so eine wieder von genauem 

Quellenstudium zeugende gediegene Grundlage für die 
allgemeine und specielle Liturgik gewonnen, von wel
cher wir nur besorgen, dass sie der letztem schon zu 
sehr vorgegriffen hat. — Bei der speciellen Seelenpflege 
dagegen hat sich der Verf. auffallend kurz gefasst. Der 
betreffende §. §3 aj|e|n im ganzen Buche ohne 
alle Erläuterungen da, und doch wären gerade hier 
geschichtliche und statistische Nachweisungen Vielen 
gewiss recht . willkommen gewesen. Ausführlicher ist

bei der Sitte und Disciplin, bei der Haushaltung, 
besonders bei dem Kirchenregiment und der Verfas-

Die Grundzüge derselben in beiden Kirchen wer

den einander scharf gegenüber gestellt. Doch würde 
für die Entwickelung der lutherischen Kirchen-Verf. 
Richter’s Abhandlung über die Grundlagen derselben 
in der Zeitschrift für deutsches Recht, Bd. IV, für die 
der reformirten Bluntschli’s Abhandlung, ebendaselbst 
Bd. VI, noch manches zu beachtende Moment darge
boten haben.

Die Spuren der Verjüngung und fortschreitenden 
Entwickelung des evangelischen Kirchenwesens werden 
im dritten Hauptstücke (S. 464—506) erst im Allgemei
nen nachgewiesen. Die echt reformatorische Idee der 
Kirche hätte zu ihrer Verwirklichung grossentheils schon 
einen reinem Anfang und eine entsprechendere Einfüh
rung gefordert. Aber nicht blos, dass es hieran viel
fach gebrach, so musste auch weiter auf der einen 
Seite der evangelische Protest in den angedeuteten Be
ziehungen innerhalb unserer Kirche vielfach erneuert 
werden, während sich auf der andern die conservative 
Tendenz dem neuerungssüchtigen atomistischen Sub- 
jectivismus und einer geschichtslosen Gesinnung gegen
über geltend zu machen hatte. Sodann trug der con- 
fessionelle Gegensatz zwischen Lutherthum und Calvi- 
nismus und die Verhärtung in ihm, die Zersplitterung 
in Sekten, die Auflösung der Lehrgemeinschaft unter 
den Händen des Zeitgeistes wesentlich bei zum allge
mein kirchlichen Verfall. Kurz — die geschichtliche 
Veränderung des evangelischen Kirchenwesens ist keine 
gesunde Entwickelung geblieben. Es kann von Ausar
tung, Verfall, Verderben die Rede sein. Die Kirche 
hat sich sogar an den Grundbestandtheilen ihres Lebens 
geirrt. Individuelles Bewusstsein und gesetzliche Ord
nung haben sich wie Freiheit und nothwendiges Übel 
entgegengestanden. Dennoch dient auch dieser geschicht
liche Hergang höhern Zwecken; der schlimme Grund 
der Erscheinungen soll sich in allen seinen möglichen 
Folgen offenbaren; auf den gehäuften Ruinen früherer 
Zustände wird ein Neubau im Ganzen möglich, und 
„von Sammelpunkten evangelischer Lichter, von epoche
machenden Persönlichkeiten aus bahnt sich eine totale 
Besserung, ein intensiv und extensiv vollkommener Fort
schritt an. Die Verirrungen seit der Reformation kön
nen nicht von so langem Bestände sein als die voraus
gehenden, oder müssen, dafern sie noch kräftiger wer
den sollten, den allgemeinen Scheidungsprozess zeiti
gen.“ — Als Spuren der Erneuerung gelten dem Verf. 
dann 1) die Vertiefung der Theologie in ihren Lebens
grund — das Reich Christi — und die Verinnigung der 
christlichen Gemeinde auf demselben, wie sie — hier 
greift die Darstellung vielfach in die Geschichte der 
praktischen Theologie zurück — schon durch den Piß’ 
tismus in seinem wahren, ursprünglichen Sinne ange
strebt, theilweis verwirklicht wurde und auch in der 
Brüdergemeinde Gestalt gewann. 2) Die Ausbreitung 
christlicher Erkenntniss und evangelischen Gemeinde
lebens; die Kntwidkelung des seelsorgerischen Amtes;
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äussere und innere Mission und das freie christliche 
Verein swesen, bei dessen Beurtheilung, so schätzbar 
die Bemerkungen über sein Verhältniss zur amtlichen 
Seelsorge sind, wieder der Stoff aus dem zweiten Theil 
anticipirt sein dürfte. Auch der Gustav-Adolfs-Verein 
und die Rupp’sche Sache kommt hier zur Sprache in 
einer Weise, dass dadurch der darmstädter Beschluss 
der Hauptsache nach im Voraus gerechtfertigt erscheint. 
3) Die Wiedervereinigung getrennter Theile vermöge 
theologischer und religiöser Vertiefung in den Grund 
Christi zu gemeinsamem Fortschritt oder die positive 
evangelische Union. Ihre Möglichkeit und Nothwendig
keit wird durch einen schönen geschichtlichen Rück
blick eingeleitet, in welchem die Reformirten das Zeug- 
niss erhalten, wenigstens in Deutschland von Anfang 
an zur Union geneigt gewesen zu sein, eine Neigung, 
die besonders in dem Hause Brandenburg ihren Vertre
ter findet. Es werden die „formellen Unionen“ zur 

' Zeit der grossen Reformations-Jubelfeier charakterisirt 
und gewürdigt,, insbesondere die Motive und das Ver
fahren bei der Union in der preussischen Landeskirche 
nach ihren hellern Seiten betrachtet, ohne dass der 
Verf. die dabei hervortretenden Schattenseiten übergeht. 
Aber gerade an den beiden Haupthindernissen, welche 
der Union noch immer entgegenstehen, nämlich der 
rationalistischen Misdeutung von einseitigen Protestan
ten und der neuaufgereizten Confessionssucht will er 
die zunehmende Unumgänglichkeit ihrer vollen Ver
wirklichung erkennen und schliesst damit, dass es hohe 
Zeit sei, die noch gewinnbaren Gesinnungen und Kräfte 
durch alle die positiven evangelischen Bestrebungen 
heranzuziehen, welche sich mit der fortgesetzten und 
entwickelten Union von selbst ergeben.

Gewiss ist es hohe Zeit dazu, vor Allem in der 
Landeskirche, welcher der Verf. angehört; wir wün
schen nichts mehr, als dass diese Bestrebungen gelingen 
mögen. Sein eignes Werk nimmt unter ihnen eine nicht 
unbedeutende Stelle ein und kann auch insofern schon 
durch den vorliegenden Theil schöne Früchte tragen. 
Dennoch zweifeln wir, dass der Erfolg nach dieser 
Seite hin für’s Erste durchgreifender hervortreten werde. 
Dazu ist dort seit 1817 zu viel versehen, die Aufre
gung zu gross, die „Confessionssucht“ mittelbar oder 
unmittelbar zu sehr gepflegt und gereizt worden. Die 
zunehmenden gnäsio-lutherischen Separationen, die Ur
theile, welche das Buch von dieser Richtung her er
fahren wird, dürften unsere Zweifel bald hinlänglich 
rechtfertigen. Indess auch der Verf. selbst hat dazu 
beigetragen, ihm den Erfolg wenigstens zu erschweren. 
Wir rechnen dahin nicht sowol die schwierige, abrupte, 
verwickelte und undurchsichtige Form, Welche auch aus 
unserer Übersicht erkennbar werden musste, und leb
haft den Wunsch erweckt, er möchte Einzelnes noch

mals überarbeitet und sein Werk dadurch wo möglich 
geniessbarer gemacht haben. Sie sind wir bei ihm 
schon gewohnt, dürfen auch Jedem, dem es Ernst ist 
auf diesem Gebiete, zumuthen, dass er sich durch die 
rauhe und harte Schale nicht abhalten lasse, zu dem 
gediegenen und nährenden Stoffe hindurchzudringen, um 
so mehr, da jene Mängel der Form auch wieder mit 
hohen eigenthiimlichen Vorzügen derselben gepaart sind. 
Wol aber rechnen wir dahin die zu überwiegende Auf
fassung der Religion als „Denkart (S. 6 u. ö), der 
Kirche als Lehrgemeinschaft, also den Punkt, auf wel
chen wir bereits früher hindeuten mussten, um unsern 
Dissensus rücksichtlich der Organisation unserer Wis
senschaft an der Wurzel nachzuweisen. Wir sind weit 
entfernt, die hier vertretene Richtung als intellectuali- 
stisch zu bezeichnen. Allein sie streift daran und gehört 
zu jener Fraction der Schleiermacher’schen Schule, um 
diesen Ausdruck zu gebrauchen, die, während der Mei
ster den Kern in das gemeinsame christliche Bewusst
sein, mithin auf die subjective Seite legte und dann das 
Einzelne in der grossartigsten Weise frei und flüssig 
erhielt, zu stark auf die objective Seite hinübertreten, 
dasselbe fester machen und den Kreis des Fundamen
talen wieder viel mehr erweitern will. Hat nun der Verf. 
vollkommen Recht, wenn er S. 505 sagt: mit den Ge
meinplätzen „es gibt nur eine wahre Theologie und Kirche, 
diese ist es oder jene, es ist Alles fundamental, was 
die Kirche lehrt“ und dergleichen, lasse sich nicht mehr 
haushalten — so glauben wir behaupten zu dürfen, eben 
diesen Gemeinplätzen gegenüber lässt sich auch wieder 
mit seiner Tendenz auf Lehre und Bekenntniss nicht 
durchkommen. Er reicht Denen, welche dieselben im
mer lauter im Munde führen, den Finger, sie aber wol
len die ganze Hand, oder lassen, wenn sie die Hand 
nicht voll Abscheu zurückstossen, weil an ihr doch „das 
Blut des reinen Bekenntnisses“ klebt, sie fallen, nicht 
ohne vornehmes Mitleid über Halbheit und Zweischü- 
rigkeit. Ja, „der positiven evangelischen Union gehört 
die Zukunft der Landeskirche und der Kirche im All
gemeinen an.“ Der Grund zu ihr muss jedoch nach 
1 Cor. 12, 3 sicherlich breiter gelegt werden, als der 
Verf. will. Die Kirche muss auch „als eine lehrende 
und bekennende aus der Möglichkeit heraus in die 
Verwirklichung treten.“ Ob aber mit einem Bekenn^ 
niss, wie er es verlangt, ist eine andere Frage. A” 
ihm „hängt die Erhaltung des ganzen protestantischen 
Evangelismus gegenüber den beiden Mächten. der rö
mischen Kirche und der Freidenkerei“, für uns so wenig? 
dass wir dieselbe von noch ganz andern Mächten ab
hängig denken, wobei sich von selbst versteht, das5 
wir stets bereit sind, von einer Wissenschaft, einem 
Ernst und einem Glauben, wie sie uns auch in diese11* 
Werke des Verf. entgegentreten, mit Freuden zu lernem

E. Schwart-
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Jurisprudenz.
Die westgothische Antiqua oder das Gesetzbuch Rec- 

cared des Ersten. Bruchstücke eines pariser Palim
psesten, herausgegeben von Friedrich Blume. Halle, 
Anton. 1847. Gr. 8. 12 Ngr.

Unter obigem Titel theilt der Herausgeber ein bisher 
ungedrucktes Bruchstück einer alten westgothischen 
Gesetzsammlung mit, welches sich in einem pariser 
Palimpsesten befindet, dessen Wichtigkeit bereits von 
den gelehrten Maurinern erkannt worden war. In dem 
berühmten Werke: Nouveau traite de diplomatique, 
kommen sie wiederholt auf jene rescribirte Handschrift 
zurück, welche sich früher in der Benedictinerbibliothek 
St. Germain des Pres befand, in die letztere aber vor 
geraumer Zeit aus dem französischen Kloster Corbie 
übergegangen war. Die Stellen , wo sie von derselben 
handeln, sind in T. I, p. 483, §. 568, in der deutschen 
Übersetzung jenes Werkes von Adelung Tb. I, S. 509 
— T. III, p. 52. 53, §. 60, bei Adelung Th. IV, S. 55 
— T. III, P- 150 sq., §. 254 sq., bei Adelung Th. IV, 
S. 159 ff. — T. IV, p. 458 sq., §. 429, bei Adelung 
Th. VI, S. 238. — Mit der Entzifferung jener west
gothischen Gesetzfragmente hatte sich der den Freun
den urkundlicher Quellenforschung wohlbekannte und 
der Wissenschaft zu früh entrissene Friedrich Heinrich 
Knust beschäftigt. Die von ihm darüber hinterlassenen 
Papiere gelangten an Pertz, und von diesem an Blume, 
und letzterer hat versucht, den ursprünglichen Text 
der Fragmente daraus soweit wieder herzustellen, als 
solches durch Mitbenutzung der ältern Berichte über 
dieselben und besonders durch Vergleichung mit der 
spätem westgothischen Sammlung für jetzt sich er
reichen liess. Der leichtern Übersicht wegen hat der
selbe die entsprechenden Stellen dieser letztem den 
hier mitgetheilten Bruchstücken einer unzweifelhaft äl
tern Sammlung gegenübergesetzt, ausserdem in einer 
vorausgeschickten Einleitung nicht blos über die Be
schaffenheit der Handschrift, sondern auch über die 
Zeit der Abfassung jener ältern Sammlung und über 
die wichtigsten Abweichungen derselben von der spä
tem westgothischen Gesetzgebung mit gewohnter Sorg
falt gehandelt.

Die neuere Schrift des Codex enthält den Hiero
nymus de viris illustribus, mit der Fortsetzung von 
Gennadius, und war schon von Mabillon für seine

Schriftproben benutzt worden, ohne dass dabei der aus
gelöschten ältern, auf verschiedenen Blättern befind
lichen Bruchstücke Erwähnung geschah. Unter andern 
rescribirten Fragmenten finden sich nun hier auch neun 
Blätter, welche ursprünglich einem alten westgothischen 
Gesetzbuche angehört haben. Leider haben dieselben 
bei ihrer Verwendung zu dem spätem Werke durch 
Beschneidung viel eingebüsst; es sind nämlich vier von 
diesen neun Blättern aus Doppelblättern des alten Co
dex, welche man in Einzelblätter verwandelte, hervor
gegangen, indem man die doppelte Breite des alten 
Codex auf die Höhe des neuen, die Höhe des alten 
auf die einfache Breite des neuen reducirte, und die 
neue Schrift quer über die alten Zeilen hinwegschrieb. 
Daher enthalten diese vier neuern Blätter noch Bruch
stücke von acht alten Einzelblättern ; es sind also im 
Ganzen 13 Blätter oder 26 Seiten des alten Codex 
mehr oder minder verstümmelt vorhanden. Die Zahl 
der zum Theil fast ganz vollständig, zum Theil aber 
auch nur in abgerissenen Worten darauf befindlichen 
Capitel beläuft sich auf 25, und unter ihnen sind nur 
fünf, die in den Ausgaben der neuern Sammlung einem 
bestimmten König, dem Chindaswind, zugeschrieben wer
den; alle andern haben in derselben entweder gar 
keine Überschrift oder die Bezeichnung Antiqua, auch 
wol Antiqua noviler emendata; aber auch von jenen 
fünf Capiteln sind vier in mehren Handschriften auf 
gleiche Weise überschrieben, und von dem fünften Ca
pitel, IV, 2, 9 der neuern Sammlung, wo sich bisher 
keine Variante der Überschrift Chindaswindus gefunden 
hat, ist in unsern Fragmenten c. 332 nur das Anfangs
wort femina wieder anzutreffen, sodass sich über den 
Inhalt dieses Capitels in der ältern Sammlung auch 
nicht einmal eine Vermuthung aufstellen lässt. Jeden
falls könnte sich nach innern Gründen die Autorschaft 
Chindaswind’s bei jenen fünf Capiteln höchstens darauf 
beschränkt haben, ein älteres bereits vorhandenes Ge
setz irgendwie abzuändern. Denn daran, dass die 
Stellen in unsern Fragmenten, welche jenen Capiteln 
der heutigen Sammlung entsprechen, bei denen sich 
nach verschiedenen Handschriften die Überschrift Chin
daswindus findet, diesen König zum eigentlichen Ur
heber haben sollten, ist sicherlich auch nicht entfernt 
zu denken.

Die interessanteste Frage in rechtsgeschichtlicher 
Beziehung ist unleugbar die: unter welchem Könige 
diejenige Sammlung verfasst worden sei, von der uns 
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in dem pariser Palimpsesten die vorliegenden, theil
weise sehr merkwürdigen Überreste noch erhalten 
sind? Man weiss, dass die Westgothen zuerst unter 
Eurich (446—483) geschriebenes Recht erhielten: „Sub 
hoc rege (Eurico) Gothi legum instituta scriptis habere 
coeperunt, antea tantum moribus et consuetudine tene- 
bantur,“ lauten die bekannten Worte bei Isidorus Hispa- 
lensis. Unsere heutige lex Wisigothorum ist ganz aus 
einer altern, oder wenn man den Einfluss des Brevia
rium Alar, berücksichtigt, zwei älterer Gesetzsamm
lungen mit einer Menge späterer Königsgesetze ent
standen, sodass man in ihr gewissermassen als zwei 
Bestandtheile ius und leges unterscheiden könnte. Ver
gleichen wir nun die in dem pariser Palimpsesten er
haltenen Fragmente mit unserer lex Wisigothorum 9 so 
ergeben sich zwei ganz sichere Resultate: 1) die Samm
lung, welcher die Fragmente.angehören, ist älter, als 
die lex Wisig. 2) Jene ist bei dieser ganz unmittelbar 
benutzt worden und viele Stellen sind aus jener in 
diese fast wörtlich übergegangen.

Allen Rechtsquellen aus jenen Jahrhunderten und 
jenen Reichen, wo sich die Germanen mitten unter 
Römern niedergelassen und mit diesen die Grundstücke 
getheilt hatten, ist, insofern sie irgend etwas Näheres 
über die ursprünglichen Verhältnisse der beiden Völker 
zu einander enthalten, eine universellere weltgeschicht
liche Bedeutung beizulegen, denn ein grosser Theil der 
Zukunft Europas ist durch die Verschmelzung jener 
beiden Nationalitäten bedingt worden. Dies entschei
det auch über die Wichtigkeit der oben hervorgehobe
nen Frage: Hier sind aber nun blos zwei Alternativen 
möglich. Entweder wir haben in unsern Fragmenten 
noch ein Bruchstück der alten Gesetzsammlung von 
Eurich vor uns; oder dieselben gehören einer Samm
lung aus der Zeit zwischen Eurich und Chindaswind 
an, indem man dann annehmen müsste, die Sammlung 
Eurich’s sei später revidirt und umgearbeitet worden, 
und in dieser veränderten Gestalt immer noch als anti- 
qua lex bei der spätem lex Wisigothorum benutzt 
worden.

Hr. B. bemerkt S. XI, von den Maurinern werde 
die Vermuthung ausgesprochen, dass König Eurich der 
Urheber jder Sammlung sei, welcher unsere Fragmente 
entlehnt sind. So ganz bestimmt sagen sie dies nun 
zwar eigentlich nicht, und auch über den König Eurich 
schweben sie auffallenderweise ziemlich im Dunkeln, 
da sie ihn nach zwei verschiedenen Stellen (vgl. die 
Note zu §. 254, T. III, p. 150 bei Adelung Th. IV) in 
die zweite Hälfte des 6. Jahrh. setzen. Die erste Samm
lung der westgothischen Gesetze, so heisst es dort, sei, 
wie man sage, unter Eurich im J. 568 veranstaltet wor
den. Das Manuscript, wovon man einen Theil in dem 
rescribirten Codex antreffe, stelle solche in ihrem frü
hem (erstem) Zustande dar. Es sei älter, als die Ver
besserungen und Vermehrungen, welche man unter

Egica, ja selbst als die, welche man unter Receswind * 
und Chindaswind vorgenommen habe. Auf diesen Punkt, 
d. h. auf ein die Zeiten Chindaswind’s übersteigendes 
Alter ist dann die Beweisführung hauptsächlich ge
richtet; schliesslich aber wird noch hervorgehoben, dass 
viele von diesen Gesetzen den Geschmack der guten 
Latinität an sich trügen , möchten sie nun von einem 
geschickten Manne aufgezeichnet, oder vielmehr von den 
alten römischen Gesetzen entlehnt worden sein; jeden
falls sei es schwer zu glauben, dass man in Gesetzen 
nach der Mitte des 6. Jahrh. so fehlerlos habe schrei
ben können.

Von Hrn. B. selbst wird die Ansicht, dass die alte 
Sammlung von Eurich herrühren könnte, bestimmt ver
worfen ; dagegen stellt er folgende zwei Sätze auf: er
stens, dieselbe muss jünger, als die westgothische lex 
Romana, also nach 506 entstanden sein; zweitens, sie 
darf mit Zuversicht dem König Reccared I. (586—601) 
zugeschrieben werden: und eben hiervon ist der Her
ausgeber so fest überzeugt, dass er schon auf dem 
Titelblatte das von ihm Mitgetheilte geradezu als das 
Gesetzbuch Reccared I. bezeichnet hat.

Ich meines Theils kann jedoch nicht umhin, gegen 
diese Behauptungen sehr viele Bedenken zu hegen, 
und halte es vielmehr für höchst wahrscheinlich, dass 
wir hier ein Bruchstück der alten lex Eurici aus dem 
5. Jahrh. vor uns haben; sicher aber lässt sich sagen, 
dass dadurch die Erheblichkeit der bekannt gemachten 
Fragmente nur noch vermehrt werden würde.

Was zunächst die Frage über die angebliche Autor
schaft Reccared I. anbetrifft, so gibt es eigentlich nur 
ein einziges, und noch dazu sehr spätes Zeugniss, auf 
welches die Annahme einer solchen gegründet werden 
könnte. Lucas von Tuy, der Fortsetzer der Isidori- 
schen Chronik bis zum J. 1236 (bei Schotti Hispania 
illustratd) sagt in seinem chronicon mundi zum J. 680 
von Reccared I.; „Anno regni sui sexto gothicas leges 
compendiose fecit abbreviari“ Aber auf dieses Zeug
niss ist meines Bedankens aus innern und äussern 
Gründen nur sehr wenig, wenn nicht gar kein Gewicht 
zu legen. Abgesehen davon, dass es ganz vereinzelt, 
ohne jeden Anhaltspunkt dasteht, scheint die Beschaf
fenheit der uns vorliegenden Fragmente die Annahme 
auszuschliessen, dass die vollständige Sammlung, wel
cher sie angehörten, eine compendiosa abbreviatio der 
ältern westgothischen Gesetzgebung gewesen sein könnte. 
Von welchem Umfange sollte man sich dann wol das 
unter Eurich abgefasste Gesetzbuch denken, da ja 
eines von den rescribirten Capiteln schon die Zahl 336 
an sich trägt, und das ganze Werk, wie Hr. B. selbst 
bemerkt, wol jedenfalls die Zahl von 360 Capiteln über
stiegen haben dürfte ? Welches auch immer das Schick
sal jener kurzen Redaction der westgothischen Gesetze 
unter Reccared L — wenn eine solche je existirt hat — 
gewesen sein möge: in der Sammlung, aus welcher un
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sere Fragmente herrühren, dürfen wir dieselbe schwer
lich suchen. Daraus aber, dass Reccared I. nach der 
Mittheilung in lex Wisig. XII, 2, 13 ein specielles Ju
dengesetz, und vielleicht auch noch gar manche andere 
einzelne Gesetze, von denen wir zufällig keine Kunde 
gewinnen, erlassen hat, lässt sich auf die Abfassung 
eines eigenen Gesetzbuchs unter seiner Regierung na
türlich gar kein Schluss ziehen, so wenig wie die Con
stitutionen von Gundemar, Sisibuth und andern vor 
Chindaswind regierenden Herrschern zu einer ähnlichen 
Annahme für die Zeiten dieser Könige berechtigen würden.

Über den andern schon oben hervorgehobenen Punkt, 
die Entstehung der alten Gesetzsammlung nach dem 
J. 506, äussert sich Hr. B. im Ganzen nur sehr kurz, in
dem er bemerkt, dieselbe enthalte in Cap. 285 (über
einstimmend mit der spätem lex Wisig. V, 5, 8) ein 
Stück aus der westgothischen lex Romana von 506, 
und dieser Umstand genüge, um die Ansicht, dass Eu
rich der Urheber dieses Gesetzbuchs sei, zu beseitigen. 
Das gemeinte Stück des Breviarium ist die Interpre- 
tatio zu lex 2, Cod. Theod. de usuris (II, 33), welche 
wörtlich lautet: „Si quis plus quam legitima centesima 
continet, id est tres siliquas in anno per solidum , am- 
plius debitori sub occasione necessilatis accipere vel 
auferre praesumpserit, post datam legem sine ulla dila- 
tione ea quae ampliiis accepit, constrictus quadrupli 
poena restituet. Ea vero, quae ante legem tali ralione 
data sunt, in duplum volumus reformari.“ Hiermit sind 
zu verbinden die Schlussworte der Interprelatio zu 
lex 1 Cod. Theod. I. I.------ „quando pecunia fuerit 
commodata, nisi unam tantam centesimam a creditoribus 
exigi non iubemus.“ Dagegen wird nun in Cap. 285 
unserer Fragmente wörtlich Folgendes gesagt: Nullus 
qui pecuniam commodavit ad usuram per annum plus 
quam tres siliquas de unius solidi poscat usuram, ita ut 
de solidis octo nonum solidum creditori, qui pecuniam 
ad usuram accepit, solvat. qui si cautionem ultra mo- 
dum super ius comprehensum per necessitatem susci- 
pientis creditor extorserit, condicio contra leges inserta 
non valeat. qui contra hoc fecerit, rem quam commo- 
daverat, recipiat et nullam usuram. quae vero cautae 
t^erant, non solvantur usurae.“

Darüber kann nun gar kein Zweifel obwalten, dass 
in Cap. 285 römjsches Schuld- und Zinsenrecht ent
halten ist. Der Zinsfuss, welcher als legitima cente- 
sima bezeichnet wird, betrug bekanntlich in früherer 
Zeit zwölf Procent im Jahre, indem der hundertste 
Theil des Capitals für den Monat als Zins gegeben 
wurde. Aber im constantinischen Zeitalter, nach Cuja- 
cius unter Constantin selbst, nach lac. Gothofredus 
unter Valentinian dem Altern wurde ohne eine Ände
rung des Namens die legitima centesima auf 12’/a er
höht, sodass mithin der achte Theil des Capitals als 
^ins eines Jahres zu entrichten war, also von acht 
^iidi einer, von hundert solidi zwölf ein halb, von ei

nem solidus drei siliquae (die siliqua = ’/ai solidus). 
Dieser Zinsfuss von 12 y2 Procent im Jahre war im 
5. Jahrh. in Gallien, namentlich dem südlichen sehr 
allgemein verbreitet, und so erklärt sich, was Sidonius 
Apollinaris, ein Zeitgenosse des Königs Eurich, lib. 4, 
c. 24 sagt: centesimam per bilustre tempus perductam 
modum sortis ad duplam adduxisse, d. h. der Zins der 
centesima habe in einem achtjährigen Zeitraum die Höhe 
des Capitals erreicht, indem achtmal zwölf und acht 
halbe solidi dazu gerechnet, die Summe von hundert 
geben. (Vgl. den Commentar von lac. Gothofredus zu 
l. 1, Cod. Theod. de usuris).

Eben jener Zinsfuss von 12y2 Procent ist nun auch 
in Cap. 285 unserer Fragmente anerkannt, und ist dann 
auch in die lex Wisig. V, 5, 8 übergegangen. Wenn 
nun Savigny (Gesch. des röm. R. im MA., Bd. II, S. 76. 
77. 2. Ausg.) annahm, dass die genannte Stelle der 
spätem lex Wisig. aus der Interprelatio zu l. 2, Cod. 
Theod. de usuris entnommen sei, so mochte dies früher 
ganz natürlich erscheinen. Ältere und jüngere Quel
len standen sich hier bestimmt gegenüber. Jetzt aber 
wissen wir, dass die Stelle der lex Wisig. V, 5, 8 zu
nächst aus Cap. 285 unserer Fragmente hervorgegan
gen ist; und dass auch dieses Capitel aus jener Inter- 
pretalio entlehnt sei, das lässt sich keineswegs mehr 
mit Sicherheit behaupten, da das Alter der Sammlung, 
aus welcher unsere Fragmente herrühren, nicht festge
stellt ist. Je mehr die Westgothen in Gallien einhei
misch wurden und an dem verwickeltem Verkehr der 
Römer Theil zu nehmen anfingen: desto mehr musste 
sich auch bei ihnen das Bedürfniss eines geregelten 
Zinsenrechts bei Darlehen fühlbar machen. Es könnte 
also gar nicht auffallend erscheinen, wenn unter Eu
rich, wo die Gothen schon lange über ein Menschen
alter in Gallien sassen, bei der Aufzeichnung ihres 
alten Rechts auch dieser oder jener allbekannte Satz 
des römischen Rechts mit {Aufnahme gefunden hätte, 
sowie ja etwas Ähnliches ziemlich gleichzeitig bei den 
benachbarten Burgundern mehrfach 'stattgefunden hat. 
Müsste also wirklich angenommen werden, dass zwi
schen der Interprelatio zu l. 2, Cod. Th. de usuris 
und dem Cap. 285 unserer Fragmente ein Verhältniss 
der Verwandtschaft obwalte, vermöge dessen die von 
beiden später entstandene Stelle aus der bereits früher 
vorhandenen entlehnt worden sei, so wäre es ebenso 
leicht möglich, dass den Verfassern der lex Romana 
von 506 die antiqua lex Eurici vorgelegen hätte und 
von ihnen berücksichtigt worden wäre. Aber selbst 
ein solches Verhältniss der Verwandtschaft möchte ich 
nicht unbedingt zugeben, und namentlich nicht daraus 
ableiten, dass in beiden Stellen das Wort necessitas 
vorkommt. Denn bei jedem Verbote des Zinswuchers 
musste es doch sicherlich sehr nahe liegen, besonders 
hervorzuheben, dass sich der Gläubiger einen augen
blicklichen Nothstand (necessitas) nicht zu Nutze machen
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solle. Die Rechnung nach siliquae aber musste als 
jedermann bekannt angesehen werden, und niemand 
könnte es wunderbar finden, wenn in zwei ganz unab
hängig von einander entstandenen Gesetzen gleich
mässig die Regel ausgesprochen worden wäre, dass 
der jährliche Zins eines als Darlehn gegebenen solidus 
drei siliquae nicht übersteigen dürfe. Wäre das Cap. 285 
aus der lex Romana von 506 entnommen, so müsste es 
sogar auffallen, dass darin die in der lex Romana ge
gen Zinswucher ausgesprochenen Strafen nicht Platz 
gefunden haben. Während die kaiserliche Constitution 
und die dazu gehörige Interpretatio die poena quadrupli 
gegen denselben vorschreiben und zugleich bestimmen, 
dass alle Gläubiger, welche vor Erlassung des Gesetzes 
höhere Zinsen als die centesima genommen hätten, wenn 
sie entdeckt würden, das so widerrechtlich Gewonnene 
doppelt zurückerstatten sollten, findet sich in Cap. 285 
von alle dem gar nichts, sondern es wird nur verfügt, 
dass, wer sich höhere Zinsen, als die gesetzlichen aus
bedingen werde, nichts weiter, als das dargeliehene Ca
pital, aber keine Zinsen erhalten solle.

Somit gelange ich nun zu dem Resultate: die 
Gründe für die Autorschaft Reccared I. in Betreff der 
alten Sammlung können schwerlich für überzeugend 
gelten, und die Gründe für ein jüngeres Alter derselben 
als das Jahr 506 theilen dasselbe Schicksal mit ihnen.

Es sind verschiedene Momente, welche mir dafür 
zu sprechen scheinen, dass die vollständige Sammlung, 
von welcher unsere Fragmente einen Theil bildeten, 
altern Ursprungs und das Gesetzbuch des Königs Eu
rich selbst gewesen sei, und ich will dieselben jetzt im 
Einzelnen durchgehen.

1) Als ein Resultat von allgemeiner Bedeutung, 
welches sich aus der Vergleichung unserer Fragmente 
mit der neuern westgothischen Gesetzsammlung ergebe, 
wird von Hrn. B. selbst S. XXX die Verschiedenheit 
beider in der Form und Darstellung hervorgehoben. 
Mit grossem Rechte, sagt er, habe man der spätem 
Gesetzgebung den Vorwurf gemacht, dass sie manie- 
rirt, kindisch, kleinlich sei, während unsere ältern Frag
mente einfacher lauten, sowie es der damaligen Ent
wickelungsstufe des westgothischen Volks, d. h. also 
nach Hrn. B. der unter Reccared I., angemessen sei. 
Aber wie viel Zeit liegt denn in der Mitte zwischen 
Reccared I. (f 601) und Chindaswind, welcher 642 
zur Regierung gelangte? In unsern Tagen mag man 
einen Zeitraum von 40 Jahren als eine Periode ge
waltiger Entwickelung und Umgestaltung aller Verhält
nisse ansehen; aber auf jene Jahrhunderte leidet dies 
keine Anwendung. Gehörten unsere Fragmente einer 
unter Reccared I. vorgenommenen offiziellen Überar

beitung eines ältern Gesetzbuches an, so würden sie 
schwerlich so frei von willkürlichen königlichen Er
lassen erscheinen, wie es im Ganzen wirklich der Fall 
ist. Mindestens ersehen wir aus der spätem west
gothischen Gesetzgebung, dass schon die nächsten Nach
folger Reccared’s, z. B. Gundemar und Sisibuth, Ver
ordnungen erlassen haben, welche, was Schwulst und 
Überladung anbetrifft, denen von Chindaswind und Re- 
ceswind an die Seite gestellt zu werden verdienen. 
Überhaupt aber scheint man, wenn der lex Wisig. nicht 
Unrecht geschehen soll, zwischen den beiden Bestand- 
theilen, die wir oben als ius und leges bezeichnet ha
ben, genauer unterscheiden zu müssen. Das sogenannte 
ius wird von den Vor würfen, deren Hr. B. gedenkt, in 
der That nicht betroffen; desto mehr aber sind diesel
ben bei den leges, den königlichen Constitutionen be
gründet, welche grossentheils ein byzantinisches oder 
auch orientalisches Gepräge an sich tragen. Aber 
eben der Umstand, dass in unsern Fragmenten das so
genannte ius vor waltet, wovon dann die grössere Ein
fachheit derselben eine natürliche Folge ist, überhaupt 
aber nirgends ein besonderer Königsname angetroffen 
wird, dürfte mehr für einen frühem, als spätem Ur
sprung der alten Sammlung sprechen.

2) Eine merkwürdige Verschiedenheit zwischen un
sern Fragmenten und der neuern westgothischen Ge
setzsammlung tritt auch, wie Hr. B. S. XVIII selbst 
bemerkt, bei der Behandlung des eigenthümlichen Clien
teiverhältnisses des buccellarius hervor, welches die 
Gothen aus den südöstlichen Gegenden Europas in den 
Occident mitgebracht zu haben scheinen. (Vgl. über 
dasselbe Böcking’s Ausg. und Erläuterung der Notitia 

i dignitatum, Hft. 2, S. 207 ff.) In Cap. 310 der erstem 
* wird das ganze Verhältniss offenbar weit mehr als ein 
bekanntes und gewöhnliches vorausgesetzt; in der lex 
Wisig. V, 3, 1 erscheint es schon mehr zurückgetreten, 
und jener Name wird erst gebraucht, nachdem der in 
solcher Abhängigkeit Lebende mehrfach als ein sol
cher, der sich in patrocinio eines andern befinde, ge
schildert worden ist. Wenn aber nun unter Recca
red I. jene Clientei noch so bekannt gewesen wäre, 
wie dies aus unsern Fragmenten hervorgeht, dürfte es 
dann wol wahrscheinlich sein, dass sie im Laufe we
niger Decennien dem Volke so entfremdet worden 
wäre, um nun selbst eine Umschreibung des Namens 
buccellarius nöthig zu machen? Ganz anders stellt 
sich auch hier die Sache, wenn man annimmt, dass 
Cap. 310 unserer Fragmente der alten Gesetzsammlung 
aus der Zeit des Königs Eurich angehörte.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig*
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3) Sicher wird sich nicht bestreiten lassen, dass 

solche in den vorliegenden Capiteln enthaltenen Ge
setze, worin die Verschiedenheit der beiden Völker, 
Gothen und Römer, noch recht bestimmt hervortritt 
und der Gothe als der mächtigere erscheint, im Zweifel 
mehr für eine frühere, als eine spätere Abfassung der 
alten Sammlung sprechen. Gleich die erste Stelle der 
Fragmente Cap. 276 möchte wol eine solche Verfügung 
enthalten, indem es den Anschein gewinnt, dass hier, 
wo vermuthlich von einem Grenzstreite zwischen zwei 
hospites 3 einem Gothen und einem Römer, gehandelt 
wird, nur die in der Umgebung wohnenden Gothen von 
Seiten des Richters eidlich vernommen werden sollen, 
wie die Grenzen zwischen den beiden streitenden Thei
len ursprünglich gesetzt worden seien. Cap. 302 und 
303 sind in ihrer jetzigen Gestalt leider nicht zu ent- 
räthseln; se^r interessant ist dagegen die Vorschrift 
des Cap. 312. Kein Römer soll einem Gothen eine 
erst noch auf gerichtlichem Wege von einem Andern 
zurückzufordernde Sache schenken oder zur Besitz
nahme überlassen, ehe er die Sache dem jetzigen In
haber derselben durch einen geführten Rechtsstreit 
wirklich abgewonnen hat. Wird eine solche Sache 
von dem Gothen doch in Besitz genommen, so soll sie 
der bisherige possessor mit Hülfe des Richters sofort 
wieder erhalten, und in keiner Weise mehr deshalb 
in Anspruch genommen werden dürfen; der Römer 
aber, welcher so widerrechtlich handelte, soll dem 
Gothen dafür eine andere Sache desselben Werthes 
abtreten. In der entsprechenden Stelle der neuern 
Sammlung V, 4, 20 ist diese Regel generalisirt, ohne 
dass auf die Abstammung des Geschenkgebers oder 
Veräusserers einerseits, und des Empfängers anderer
seits noch etwas ankommen soll. Wenn es nun scheint, 
dass hier vorzugsweise an Grundstücke zu denken sein 
möchte, worauf namentlich die Worte tradiderit occu- 
pandam hindeuten, so kann dann selbst der Ausdruck 
possessor nicht für gleichgültig gelten. Es wird der 
Fall gemeint, wo ein Römer zu Gunsten eines Gothen 
über ein Solches Grundstück disponirt, welches er erst 
Hoch einem andern Romanus possessor abzugewinnen 

haben würde. Nun ist aber possessor bekanntlich die 
technische Bezeichnung für einen Provinzialen, wel
cher Grundbesitz hat, und der Gebrauch dieses Wortes, 
sowie überhaupt die Rücksicht auf die grössere Macht 
des Gothen, weist auf eine an die letzte Periode der 
römischen Herrschaft näher anstreifende Abfassnngs- 
zeit der alten Sammlung, mithin eher auf Eurich als 
auf Reccared I. hin. In der spätem Gesetzgebung ist 
auch das Wort possessor durch die Umschreibung ipse 
qui possedit verallgemeinert worden, wodurch es natür
lich nur um so wahrscheinlicher wird, dass es in der 
ältern Redaction, also in Cap. 312 unserer Fragmente, 
in dem engem, bestimmt angeregten Sinne für Grund
besitzer gebraucht ist.

4) Das Hauptmoment für die oben ausgesprochene 
Ansicht scheint mir aber in Folgendem zu liegen. In 
Cap. 277 unserer Fragmente wird verfügt, dass die 
sortes gothicae und die tertiae der Römer, welche 
innerhalb 50 Jahren nicht zurückverlangt worden seien, 
überhaupt nicht mehr zurückgefordert werden dürften, 
und dass es nicht erlaubt sein sollte, flüchtig gewor
dene Sklaven, welche innerhalb 50 Jahren nicht gefun
den worden seien, in die Sklaverei zurückzuführen. 
Gleich daran schliesst sich der Satz: 33antiquos vero 
terminos sic stare iubemus, sicut et bonae memoriae 
pater n ost er in alia lege praecepit.“ Ein Stück 
weiter hin heisst es: 33omnes autem causas, quae in 
regno bonae memöriae patris nostri, seu bonae 
seit male actae sunt non permittimus penitus commoveri. 
sane si qui lidicaverunt curnde habeant ratum. de Ulis 
rero causas, unde duo iudicia proferuntur, nobis iube- 
mus afferri ut quas cum lege videremus admissas et 
praecipientibus dibeat probari.“ (Statt lidicaverunt cumde 
bin ich geneigt litigaverunt exinde zu lesen.) In der neuem 
westgothischen Sammlung sind diese Beziehungen auf 
den Vater des frühem Gesetzgebers weggelassen.

Was ist nun hier für ein König gemeint, den der 
Urheber des ältern Werkes als seinen Vater bezeich
net? Mit Sicherheit lässt sich nämlich wohl behaup
ten, dass derselbe König, welcher in den angeführten 
Stellen auf seinen Vater Rücksicht nimmt, auch der 
Autor des Gesetzbuches sein müsse, welchem unsere 
Fragmente angehört haben; und unmöglich könnte an
genommen werden, dass man solche rejn
persönlichen Beziehungen aus einem ältern Werke, in 
welchem sie zuerst Platz gefunden, «1®° aas der unter 
Eurich verfassten Sammlung, in eine spätere, etwa 
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unter Reccared I. verfasste neue Redaction der Ge
setze herüber genommen haben werde. Wer auch im
mer jene Äusserungen über seinen Vater gethan haben 
möge, ob Eurich oder Reccared I.: wer sie gethan 
hat, der ist als der Schöpfer der ganzen alten Gesetz
sammlung zu betrachten. Wenn nun die Meinung von 
Hrn. B. richtig ist, so muss bei jenem Vater an König 
Leuwigild (569 — 586) gedacht werden; nach unserer 
Ansicht dagegen ist Theodorich I. gemeint, welcher 
das Volk der Westgothen von 419 — 451 beherrschte 
und in der catalaunischen Schlacht den Tod fand. Na
türlich kann hier stets nur von innern Gründen die 
Rede sein, da es an bestimmten Hinweisungen auf den 
einen, wie auf den andern gänzlich gebricht. Zuvör
derst wird sich nun wol nicht verkennen lassen, dass 
ein Gesetz über die Aufrechterhaltung der alten Gren
zen der Grundstücke, als ein Wort desjenigen Königs, 
unter welchem offenbar die Landtheilung zwischen 
Gothen und Römern vorgenommen wurde, d. h. also 
Theodorich’s I. sehr natürlich erscheinen würde: so 
wenig sich auch behaupten lässt, dass eine solche Ver
ordnung nicht auch unter einer andern Regierung, z. B. 
der des Leuwigild, hätte gegeben werden können. 
Wichtiger aber ist die folgende Stelle, deren Sinn und 
Absicht wol im Allgemeinen deutlich ist, wenngleich 
im Einzelnen manche Dunkelheiten Zurückbleiben. Offen
bar will der Gesetzgeber bestimmen, dass die Regie
rung seines Vaters, also der beim Ende derselben be
stehende Zustand einen gewissen Abschluss in Bezie
hung auf die Rechtsverhältnisse unter den Mitgliedern 
seines Volkes bilden solle. Alle Rechtshändel, welche 
während jener Periode stattgefunden haben, sollen nicht 
wieder aufgeregt werden, sondern für alle Zukunft voll
ständig ruhen, wobei es zweifelhaft bleibt, ob dabei 
nur an schon entschiedene, oder auch an solche ge
dacht wird, welche damals begonnen, aber nicht zu 
Ende geführt wurden, worauf die Worte male actae 
und selbst der Satz sane si qui litigaverunt, habeant 
ratum, bezogen werden könnten. Nun knüpft sich aber 
hieran weiter der Gedanke, dass eine Bestimmung sol
cher Art vermuthlich durch ein grosses erschütterndes 
Ereigniss veranlasst worden sei, von welchem das Volk 
unter der Regierung jenes Vaters betroffen wurde. 
Denn wo eine ruhige, ungestörte Entwickelung statt
findet, pflegen Verordnungen dieser Art, denen im All
gemeinen die Idee zu Grunde liegt, dass ein factischer 
Zustand eines bestimmten Zeitpunkts fiir alle Zukunft 
die Bedeutung eines Rechtstitels haben solle, gar nicht 
nothwendig zu werden. Die Regierung Leuwigild’s 
bietet trotz mehrfachen inneren Unruhen kein solches 
umwälzendes Ereigniss dar, denn auch die unter der
selben erfolgte Beendigung des Suevenreichs im nord
westlichen Theile der pyrenäischen Halbinsel kostete 
den Westgothen zu wenig Mühe, um als erschütternd 
für ihre eigenen Zustände gelten zu können. Ganz an

ders verhält es sich mit dem grossen, Hunnenkriege in 
der Mitte des 5. Jahrh. Derselbe machte bei den ger
manischen Völkern, welche sich bereits in Gallien nie
dergelassen hatten, und hier auf Seiten der Römer für 
ihr neues Vaterland fochten, eine ungeheure Kraft
anstrengung nothwendig, und erst nachdem dieser ge
waltige Angriff des Orients gegen den Occident glück
lich abgeschlagen war, konnten sie sich in ihren neuen 
Wohnsitzen sicher fühlen. Dieser Krieg hatte auch so 
vielen Einzelnen den Tod gebracht, und so viele Fäden 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart zerschnitten, 
dass mit seiner Beendigung und mit der Rückkehr der 
Völker in ihre seit einiger Zeit inne gehabten und jetzt 
glücklich vertheidigten Landschaften gleichsam von 
selbst ein neues Leben beginnen musste. So scheint 
sich also die merkwürdige Bestimmung unseres Capi- 
tels am natürlichsten zu erklären, und für die Rich
tigkeit .der Annahme, dass unter dem Vater des Ge
setzgebers der König Theodorich I. gemeint sei, ist doch 
sicher kein geringes Argument darin zu finden, dass bei 
den Burgundern in der mit der lex Eurici ziemlich 
gleichzeitig entstandenen lex Gundobaldi (vgl. über die 
Zeit ihrer Abfassung meine Schrift: Die germanischen 
Ansiedelungen u. s. w., §. 42), Tit. 17, §. 1 eine ganz 
ähnliche Bestimmung getroffen wurde. Dieselbe lautet: 
„Omnes omnino causae, quae inter Burgundiones habitae 
sunt et non sunt finitae usque ad pugnam Mauriacen- 
sem, habeantur abolitae.“ Auch hier wird also ein ge
wisser Abschluss mit der Vergangenheit gemacht, zum 
Beweise, von welchen erschütternden Folgen der Hun
nenkrieg und das Hauptereigniss desselben, die cata- 
launische Schlacht, auch für die Burgunder begleitet 
gewesen sein müsse; und wir möchten glauben, das 
Instinktmässige in der ziemlich gleichzeitigen Bildung 
solcher Vorschriften, welche in den beiden Nachbar
staaten aus ähnlichen und verwandten Zuständen her
vorgingen, lasse sich hier deutlich herausfühlen, wenn 
nicht vielleicht das frühere Gesetz des einen Staats 
auf die Gesetzgebung des andern unmittelbar einge
wirkt hätte. Zugleich ist die Verschiedenheit des Aus
drucks in der Bestimmung des Zeitpunkts, welcher den 
Grenzabschnitt bilden soll, sehr beachtenswerth. Das 
burgundische Gesetzbuch nennt geradezu die pugna 
Mauriacensis ; der westgothische Gesetzgeber sagt: in 
regno bonae memoriae patris nostri; aber dies läuft mit 
dem Obigen auf Eins hinaus; denn die Herrschaft 
Theodorich’s I. hatte gerade bis zur catalaunischen 
Schlacht gedauert.

So vereinigt sich nach meiner Ansicht eine ganze 
Reihe von Argumenten, welche dafür sprechen theils, 
dass die Sammlung, in welcher unsere Fragmente stan
den, älter ist, als die Regierung Reccared’s I., theils 
dass sie geradezu für das ursprüngliche, westgothische 
Gesetzbuch, welches unter Eurich verfasst wurde, ge
halten werden muss. Wenn übrigens die schon obe» 
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hervorgehobene Bestimmung über die binnen 50 Jahren 
nicht zurückgeforderten gothischen sortes und römi
schen tertiae und über die binnen 50 Jahren nicht ge
fundenen flüchtig gewordenen Sklaven bereits vom Kö
nig Eurich herrühren, so knüpft sich hieran noch die 
Vermuthung, dass die Abfassung des Gesetzbuches 
unter dem genannten König ungefähr gerade 50 Jahre 
nach der Land- und Sklavenvertheilung zwischen Go
then und Römern stattgefunden haben möge. Denn 
das lässt sich wol nicht bezweifeln, dass durch diese 
Theilung vorübergehend eine gewisse Unsicherheit des 
Besitzes und somit auch mancherlei Gewaltthätigkeiten 
im Einzelnen hervorgerufen worden sind, welche dann 
wieder Reclamationen derer, die sich für verletzt hiel
ten, zur Folge hatten. Hiernach wäre dann, obwol 
man späterhin eine solche Verjährung von 50 Jahren 
als allgemeinere Regel beibehielt, jene Zeitbestimmung 
ursprünglich mit Rücksicht darauf gewählt worden, 
dass, der Aufenthalt der Westgothen in Gallien damals 
gerade ein halbes Jahrhundert gedauert hatte. Zum 
Beweise übrigens, wie fast jede solche neue Entdeckung 
nicht blos in die Nähe, sondern auch in die Ferne in
teressante Beziehungen darbietet, und nicht selten zur 
Aufklärung dunkler Punkte auf scheinbar ganz entlege
nen Gebieten dient, will ich schliesslich noch eines 
Umstandes gedenken, welcher von Hrn. B. auffallender
weise ganz mit Stillschweigen übergangen worden ist. 
Bekanntlich stimmen die lex Wisigothorum und die lex 
Baiuvariorum in einer Anzahl von Stellen so sehr mit 
einander überein, dass der eine von beiden Texten je
denfalls bei der Abfassung des andern muss benutzt 
worden sein. Nun nahm Savigny in der ersten Aus
gabe der Geschichte des römischen Rechts im Mittel- 
alter ganz bestimmt an, dass das baierische Rechtsbuch 
bei dem westgothischen benutzt worden sei, nicht um
gekehrt. Dagegen suchte ich in meiner Ausgabe der 
lex Frisionum, p. XIV. XV, das umgekehrte Verhält- 
niss als das allein richtige darzustellen, indem ich na
türlich davon ausging, dass den Baiern nicht die jetzige 
lex Wisigothorum, sondern die ältere Sammlung der 
westgothischen Gesetze vorgelegen habe; und ich ge
stehe, dass mir schon meine damaligen Gründe dafür 
sehr überzeugend zu sein schienen, ungefähr ebenso, 
wie meine Gründe dafür, dass der Papian oder die 
^ex Romana Burgundionum bereits unter König Gundo- 
bald und nicht bald nach 517, oder dass die le« Thu- 
ringorum nicht erst unter Karl dem Grossen, sondern 
schon geraume Zeit vorher verfasst worden sei, obwol 
Hr. B. in seiner Encyklopädie die von mir angefochte
nen Thatsachen wieder als ganz gewiss vorträgt und 
entgegengesetzter Ansichten nicht einmal Erwähnung 
thut. Die Argumente, mit denen ich die Benutzung der 
ältern westgothischen Gesetzsammlung durch die Baiern 
nachzuweisen gesucht hatte, fanden bei Savigny in der 
^weiten Ausgabe des genannten Werkes Bd. II, S. 95

Berücksichtigung mit dem Bemerken, dass dieselben 
allerdings erheblich seien, und dass der fortgesetzten 
Forschung vielleicht noch eine sichere Entscheidung 
der Frage gelingen dürfte. Jetzt aber scheint nun 
durch die neu aufgefundenen Fragmente die Frage ent
schieden, und zwar für meine Ansicht entschieden zu 
sein. Es ist nämlich ein eigener Zufall, dass die Haupt
stellen, wo jene Übereinstimmung stattfindet, sämmtlich 
auch in unsern Fragmente angetroffen werden. In diese 
aber können sie schon aus chronologischen Gründen, 
selbst wenn man annähme, dass die Sammlung, in 
welcher unsere Fragmente standen, erst unter Recca- 
red I. abgefasst worden sei, nicht aus dem baierischen 
Gesetzbuche gekommen sein, da dessen Aufzeichnung 
nicht vor Chlotar II. (613—628), wahrscheinlich sogar 
erst unter Dagobert (622—638) vorgenommen worden 
ist. Folglich müssen die Baiern das ältere icestgothi- 
sche Gesetzbuch benutzt haben.

Die Hauptstellen selbst, wo jene Übereinstimmung 
stattfindet, bei deren Angabe ich unsere Fragmente mit 
Fr. bezeichnen will, sind folgende:
1. Fr. cap. 278. Lex
2. „ cap. 280. „
3. „ cap. 289. „
4. „ cap. 292. „
5. „ cap. 293. „
6. „ cap. 294. „
7. „ cap. 298. „
8. „ cap. 322 init. „

Bajuv. tit. 14, c. 1. Lex
„ tit. 14, c. 2—4. ,
„ tit. 15, c. 4. „
„ tit. 15, c. 7. „
„ tit. 15, c. 8. „
„ tit. 15, c. 9. „
„ tit. 14, c. 5. „
„ tit. 14, c. 6. „

Wisig.
>»

9*

99

99

99
99

v, 5,1.
V, 5, 3.»
V, 4, 8.
V, 4,16.
V, 4, 1.
V, 4, 7.
V, 4,9.

IV, 2,14 init.
Höchst bemerkenswerth ist es nun zugleich, dass der 

Text des baierischen Gesetzbuches in den angeführten 
Stellen mit unsern Fragmenten regelmässig weit wört
licher übereinstimmt, als mit dem Texte der lex Wisig. 
Hierdurch aber wird uns der unmittelbare Übergang jener 
übereinstimmenden Stellen aus der alten westgothischen 
Sammlung in das baierische Rechtsbuch ganz deutlich 
vor Augen gestellt, sowie sich andererseits gerade aus 
einer Vergleichung aller drei Texte ein recht klarer 
Blick in die neue, zum Theil mit kleinern Erweiterun
gen verbundene Redaction jener Stellen des alten west
gothischen Gesetzbuches bei der Anfertigung unserer 
heutigen lex Wisigothorum gewinnen lässt. Über die 
Gründe, wodurch die Baiern zu jener Benutzung ver
anlasst worden, fehlt es an jeder Hinweisung, und es 
lässt sich höchstens die Vermuthung aussprechen, dass 
zwischen den Rechten beider Völker auch schon vor 
der Aufzeichnung derselben eine gewisse Ähnlichkeit 
obgewaltet haben möge, welche selbst wieder, wenn 
nicht eine nähere Verwandtschaft der beiden Völker 
überhaupt, so doch das Vorhandensein gewisser gothi- 
scher Elemente in dem Volke der Baiern wahrschein
lich machen würde.

Übrigens ist nach dem Gesagten ein weiterer Be
weis dafür, dass die hier ans Licht gezogenen Frag
mente als eine sehr interessante Bereicherung der alt 
germanischen Rechtsdenkmäler zu betrachten smd, 
sicher nicht mehr nöthig; und welcher Ansicht über
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das Alter derselben man auch folgen möge: unter allen 
Umständen sind die ihnen gewidmeten Bemühungen des 
Herausgebers als höchst dankenswerth zu bezeichnen.

Breslau. E. Th. Gaupp.

Jüdische Rechtskunde.
Das Testament unter der Benennung einer Erbschaft. 

/ Nach rabbinischen Quellen bearbeitet von L. Boden- 
heimer, Consistorial-Oberrabbiner. Erstes und zweites 
Heft. Crefeld, Gehrich & Comp. in Comm. 1847. 
Gr. 8. 20 Ngr.

Die Titel dieser beiden Hefte, denen noch mehre fol
gen sollen, sind leicht irreleitend. Er sollte lauten: 
Rabbinische Rechtslehre vom Testament und zwar 1) Erb
schaft, 2) Schenkung', die weitern Fortsetzungen sollen 
(wie wir aus des Verf. eigenen Mittheilungen wisserf) 
noch enthalten, 3) nächst der Durchführung der Lehre 
von Geschenken, den Unterschied zwischen Geschen
ken eines ar'-o (Gesunden) und yna (Sterben
den); 4) Testament als Geschenk der einen oder der an
dern Art; 5) Testamente, in welchen Beides zugleich 
oder unklar sich befindet; 6) Testamente mit Nach
einsetzungen.

Die ganze Untersuchung, obwol unserer Ansicht 
nach, in gegenwärtiger Zeit lediglich von antiquarischem 
Interesse, verdiente immerhin eine wissenschaftliche Be
handlung, und der Verf. ist mit den Quellen vollkommen 
vertraut und der Untersuchung gewachsen. — Um so 
mehr müssen wir bedauern, dass gar kein einleitendes 
Wort über die hier zu erwartende Leistung Auskunft 
gibt, sodass über das Werk selbst kein Urtheil gefällt 
werden kann, bis es fertig ist. Wir. vermögen nicht 
zu sagen, ob dasselbe nur das einfach talmudisch-rab- 
binische Material darzubieten bestimmt sei, oder ob 
noch Vergleichungen mit andern Rechtsquellen und histo
rische Herleitungen der Begriffe und Rechtsausdrücke 
folgen werden; Dinge, welche allerdings geeignet wä
ren, diesem Gegenstände ein bedeutenderes wissen
schaftliches Interesse zu verschaffen. Vorläufig kön
nen wir nur mittheilen, was die uns vorliegenden er
sten zwei Hefte enthalten. Heft 1 gibt A. die Intestat- 
erbfolge nach Tur Choschen Mischpat; B. die Testi- 
rung unter dem Namen Erbschaft, nach der Urquelle, 
Text und gute Übersetzung, und nach den spätem 
Ansichten, in welchen eine starke Verschiedenheit der 
Ansichten sich herausstellt; C. Anwendung dieser 
Grundsätze auf ein Gutachten des R. Ascher (im 
13. Jahrh.). Das Wesentliche hierbei ist, dass nach 
den Rabbinen eine Vererbung, welche der biblischen

Erbfolge zuwider läuft, ungültig ist, wofern nicht das 
Wort Geschenk dabei gebraucht worden. D. Die Schwie
rigkeiten in Betreff des Erstgeborenen, welchem nach 
der Bibel zwei Theile zufallen, und E. in Betreff der 
Gültigkeit eines Testamentes überhaupt, wie sie von den 
Rabbinen discutirt werden. F. Verschreibung des ganzen 
Vermögens, und Fragen, die sich hieran knüpfen. — 
Zum Schlüsse gibt G. einen Abdruck aus Seldeni XXIV. 
De Succ. in Bon. def. (S. 23—26). Wir haben uns von 
der Nothwendigkeit oder Zweckmässigkeit dieses Ab
druckes nicht überzeugen können. Seldenus ist jedem 
zugänglich.

Das zweite Heft spricht A. von Geschenken im All
gemeinen, nach Maimonides und Tur. — In der Erörte
rung darüber S. 4 sind einige Zusammenstellungen sehr 
unklar und der Verf. wird dies späterhin einer Revi
sion unterwerfen müssen. Die Vermengung einer Schen
kung mit Unterpfand, mit einer Antrauung einer Frau, 
kann Niemand verstehen, wer nicht im Talmud bewan
dert ist. Dasselbe gilt von S. 5, wo der Verf. viel zu 
viel bei seinen Lesern voraussetzt. B. Von der Gül
tigkeit solcher Schenkungen, bei denen eine Zueig
nungsform stattgefunden hat, auch ohne Zeugen. Ver
schiedene Fälle, die sich hieran knüpfen. .C. Von Er
werbung solcher Dinge, die erst entstehen; was nach 
den ältern Rabbinen gar nicht geschehen kann, äusser, 
wenn der Gegenstand selbst, von welchem der künf
tige usus fructus eigentlich jetzt erworben werden soll, 
mit erworben wird. Zugleich von der Wirkung einer 
versprochenen Schenkung und bedingter Schenkung; 
auch von der Wirkung gewisser Gelübde zu Gunsten 
Anderer. D. Über eine wntt, d. i. schriftlicher Pro
test gegen einen Zwang; — der Verf. übersetzt den 
Ausdruck: Entdeckungsbrief reservationum menta- 
lium, gewiss sehr schwerfällig, wenngleich die rab
binischen Protestbriefe von einer Art Reue sprechen, 
durch welche ein sonst gültiger Act annullirt werden 
soll. E. Über Öffentlichkeit der Schenkungsurkunde, 
mit rabbinischen Discussionen. Der Gegenstand ist hier 
noch nicht erledigt und wird fortgesetzt.

Wir verkennen nicht die Umsicht des Verf. in den 
vielen Quellen, die er anzieht, und aus welchen, wie 
wir durch Vergleichung derselben uns überzeugt haben, 
noch viel Ergänzendes zu schöpfen wäre; nur vermissen 
wir bisher eine innere Einheit der ganzen Rechtsideen, 
in welcher die rabbinischen Verhandlungen ihren Mittel
punkt haben müssen. Was wir vorfinden, ist nur ein 
zersplittertes Discutiren verschiedener Fragen, welche 
nicht auf feste Maximen zurückgeführt werden.

Wahrscheinlich erhalten wir in einem der näch
sten Hefte mehr Aufschluss hierüber, oder am Ende des 
Ganzen eine strengere Zusammenstellung des Systems.

Frankfurt a. M. J. M. Jost.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Band in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig»
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. 43. 19« Februar 1848.

Mythologie.
Die Mythologie des Nordens. Von L. F, Wiborg, Mag. 

Art. Aus dem Dänischen von Anton v. Etzel. Ber
lin, Morin. 1847. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Der Verf. hielt einige Jahre früher Vorlesungen über 
die genannte Mythologie, zunächst für Künstler. Hier
durch wurde vorliegende Darstellung derselben veran
lasst. Zwar liess der Verf. bei der Herausgabe der
selben die Form von Vorlesungen hinwegfallen, doch 
blieb einige Spur von der ursprünglichen Form zurück, 
sowol in Betreff des lebhaften polemischen Tons, in 
welchem das Buch verfasst ist, als auch und zwar 
insbesondere in Beziehung auf das häufige Hinweisen 
auf die Darstellung der mythischen Figuren durch die 
plastische Kunst, zu deren Behufe Bemerkungen in 
Beilagen gemacht werden. In der Vorrede bekämpft 
der Verf. „die Kunstrichter unserer Tage, die mit hal
ber Bekanntschaft des erhabenen Mythenkreises des 
Nordens Alles verurtheilen, was nicht griechische Vor
bilder hat.“ Zum Schlüsse der Vorrede spricht der 
Verf. sich über seine Leistungen dahin aus, dass, da 
die gegenwärtige Darstellung der nordischen Mytholo
gie Ansprüche mache, ganz und gar neu zu sein, na
mentlich die Schwierigkeit hervorgehoben werden müsse, 
die der Verf. durch Absonderung der jüngern Züge der 
Mythen von den ältern, und durch die Zurückführung 
eines jeden zu seiner Periode gefunden habe. Aber 
der Verf. hat es sich insofern sehr leicht gemacht, als 
er keine kritisch-historischen Untersuchungen über das 
höhere oder jüngere Alter der verschiedenen Denkmä
ler der nordischen Mythologie seiner Darstellung der
selben vorausgeschickt hat, sondern das Alter jeder 
Mythe und der einzelnen Züge derselben nur von sei- 
nem philosophischen Standpunkte aus beurtheilt, mit
tels dessen er drei Perioden annimmt, in welchen sie 
sich ausgebildet haben. Der Verf. erkennt zwar an, 
dass wir die Mythen nur aus der Darstellung eines sehr 
jungen Zeitalters kennen, geht aber nicht in die Kritik 
der Denkmäler selbst mit unbefangenem kritischen Sinne 
ein, sondern macht beiläufig nur dann kritische Bemer
kungen über die Quellen, wenn sie seinen Zwecken 
entsprechen, denen zufolge er eine möglichst ideale 
Vorstellung von der nordischen Mythologie erwecken 
will. So z. B. bemerkt er im Betreff des wichtigsten 
Denkmals der nordischen Mythologie, nämlich der Vö- 
luspä zwar richtig, dass die Aufzählung der Zwerge erst 

später eingeschoben ist. schweigt aber darüber gänz
lich, dass drei wichtige Strophen am Schlüsse der Vö- 
luspä, nämlich die von Gimli, in welchem rechtschaf
fene Menschen belohnt werden, die von dem Kommen 
des grossen Richters, und die von den Leichen tragen
den Drachen aller Wahrscheinlichkeit nach unecht, oder 
mit andern Worten, erst in der Christenheit eingescho
ben sind. Wenn der Verf. diese später angehängten 
Strophen auch nicht selbst für unecht halten sollte, so 
hätte er doch, wenigstens sagen sollen, dass sie bei den 
bessern Kritikern als für unbezweifelt unecht gelten. 
Ruhs hat um der spätem Einschiebsel aus christlicher 
Zeit willen die ganze nordische Mythologie für unecht 
erklärt, der Verf. baut dagegen das ganze System sei
ner Darstellung auf die unechten Einschiebsel und ge
langt dadurch zu dem Endresultat, dass in der nordi
schen Mythologie eine Ahnung, ein Morgentraum des 
Christenthums liege, welcher den „gothischen Mythi- 
cismus zum einzigen Übergangsgliede von den poly
theistischen zu montheistischen Religionen mache. Zu 
dieser Ansicht gelangt der Verf., weil er die Umstände 
nicht berücksichtigt, unter welchen die Denkmäler der 
nordischen Mythologie auf uns gekommen sind, unter 
welchen es unmöglich war, dass es hätte unverfälscht 
geschehen können. Wir haben dabei von grossem Glücke 
zu sagen, dass sich noch so viel Echtes erhalten hat. Der 
Verf. berührt den Einfluss der Christenzeit auf die Denk
mäler der nordischen Mythologie gar nicht. Die Re
sultate, zu denen der Verf. gelangt, sind der Mehrzahl 
nach nicht historisch-kritisch festgestellt, sondern blos 
hypothetischer Natur. Wir haben daher nicht sowol 
eine treue Darstellung der nordischen Mythologie, als 
vielmehr nur eine philosophische Entwickelung dersel
ben erhalten, wie der Verf. sich dieselbe vorstellt, oder 
wie er haben will, dass man sich dieselbe vorstellen 
soll. Um seine neuen Anschauungen oder Ansichten 
zu begründen, hat der Verf. verschiedene Untersuchun
gen in Anmerkungen aufgenommen. Zunächst soll je
doch sein Buch nur die Resultate und nicht die vor
ausgehenden Untersuchungen geben. Der Verf. sucht, 
ungeachtet sein Buch Vieles in philosophischen For
meln vorträgt, seine Darstellung so zu halten, dass 
auch der weibliche Theil der gebildeten Welt und die 
Künstler sich mit Leichtigkeit in den Mythenkreis ver
setzen können, und strebt deshalb so populär als mög
lich zu sein. Aber durch dieses Streben ist es gesche
hen, dass er, wenn er nicht philosophirt, sondern er
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zählt, es nicht in dem alten kernigen, kräftigen Stile 
der Edda thut, indem er dieselbe möglichst treu über
trüge , sondern er glaubt die Mythen schmackhafter zu 
machen, wenn er dieselben in der Manier neuerer mit
telmässiger Romanschreiber aufputzt.

In der Einleitung sagt der Verf. zwar richtig: „es 
springe in die Augen, dass die Äsen etwas mehr ge
wesen sein müssen, als blosse Naturphänomene/4 Aber 
er fällt in den entgegengesetzten Fehler, nämlich in die 
innerlich geistige Deutungweise, welche er auf alle My
then an wendet. Um dieses zu können, sucht er für 
die Gothen, wie er die Normannen nennt, einen ei
genen Standpunkt der Bildungsstufe derselben zu ge
winnen. Aber hierbei ist nur die Frage, ob die Epo
chen in der Wirklichkeit so streng geschieden sind, als 
der Philosoph sie annimmt, ob nämlich das Volk nichts 
aus seiner frühem Stufe der Bildung, auch wenn es 
fortschreitet, in die spätere Epoche mit herübernimmt. 
Doch hierbei steckt sich der Verf. hinter die Formel: 
„Der Mythenkreis eines Volkes ist ein Product des 
Volksgeistes.44 Den Ausdruck Volksgeist setzt er den 
einzelnen Priestern und Dichtern, welche er erst in der 
von ihm aufgestellten dritten Periode der nordischen 
Mythologie wirksam werden lässt, entgegen. Aber jede 
einzelne Mythe kann doch nur von einem aus dem 
Volke, nicht von dem ganzen Volke gedichtet sein. 
Die Frage bei Beurtheilung der einzelnen Mythen kann 
daher nur sein, ob diese oder jene mehr oder minder 
in das Bewusstsein des Volks übergegangen war und 
in demselben lebte. Der Verf. führt an: „In dem Au
genblicke z. B., wo die alten Nordbewohner das Be
wusstsein ihres Gottes Baldur hatten, konnten sie in 
letzterm unmöglich mehr den Sommer personificiren 
wollen, da sie ein Wort hatten, welches diese Jahres
zeit ganz unbildlich bezeichnete. Aber der Zweck der 
Mythendichtung war nicht, blosse Worte zu ersetzen, 
sondern sich über religiöse Gegenstände bildlich aus
zusprechen. Hatte man auch das Wort Sommer, so 
konnte man doch nicht zufrieden sein, diesem blossen 
Worte ein Opferfest zum Empfange des Sommers, und 
ein anderes in der Mitte desselben, nämlich zur.Son
nenwende anzustellen, nm den Rückgang der Sonne 
in dem Bilde von Baldur’s Tode zu betrauern. Zu ein
seitig ist es jedoch, die Baldursmythe blos natursym
bolisch deuten zu wollen, denn sie hat auch ethische 
Züge. Der Verf. wendet auf sie, sowie auf die übri
gen Mythen die sogenannte innerlich geistige geschicht
liche Deutungsweise an. In diesem Sinne sucht er den 
indischen Mythicismus als substantiellen, den griechi
schen als subjectiven und den gothischen als objecti- 
ven Polytheismus zu charakterisiren; Brahma sei das 
Symbol von. dem substantiellen Naturgeist, Zeus von 
dem subjectiven Bewusstsein, Odin von der Weltge
schichte« Der gothische Volksschlag sei zum welthi
storischen Wirken berufen gewesen. Zur „deutlichen

Bekräftigung44 dessen, dass die Charakteristik des Zeus 
als Symbol des subjectiven Bewusstseins und des Odin 
als Symbol der W’eltgeschichte richtig sei, führt der 
Verf. die Verschwindungsperiode des mythischen Zeit
alters der Griechen und Gothen an, während bei jenen 
der Mythicismus mit einer beginnenden Philosophie ge
endigt habe, welche die Subjectivität zur Basis gehabt, 
habe er bei der letztem mit der Geschichtschreibung 
geendigt. Aber dieses geschah ja nicht durch selbstän
dige Entwickelung, sondern durch den gewaltsamen 
Einfluss, welchen das Christenthum ausübte. Zur Zeit 
des Heidenthums hatten ja die Normannen keine Ge
schichtschreibung, sondern die Stelle derselben ersetz
ten nothdürftig geschichtliche Lieder. Als zur Zeit des 
Christenthums die Geschichtschreibung auf kam, gab 
man die Göttersage nicht gänzlich auf, sondern man 
verwandelte vermöge des Euhemerismus die Göttersage 
in angebliche |Menschengeschichte. Der Verf. nimmt 
ganz ohne Beweis und also willkürlich an, dass dieses 
schon zur Zeit des Heidenthums geschehen sei, und 
baut hierauf sein System. Eine zweite Folge des Man
gels der Kritik im Betreff der Benutzung der Denkmä
ler der nordischen Mythologie ist, dass der Verf. ver
meint, pragmatisch nachzuweisen, dass in diesem, so
wie in jedem mythischen Pantheismus eine Spur von 
Monotheismus sei und annimmt, jede einfache Mytho
logie habe mit Monotheismus endigen müssen, die in
dische mit der Lehre vom Brahma als dem substantiel
len Lebensprincip der Welt, während der subjective 
Mythicismus des Gräcismus factisch mit des Sokrates 
subjectiver Gottheit (tq ^slov), und der Gothicismus mit 
Fimbultyr, Allvater in Gimli, def der objective Welt
gott sei, der Gott des Friedens, welcher die Geister 
richte, geendigt habe^ Zu diesem Resultate gelangt der 
Verf., indem er die unechten Strophen der Völuspä 
von Gimli und dem grossen Richter als echte benutzt, 
und mittels derselben Odin’s Namen Fimbultyr nicht 
als solchen annimmt, sondern aus demselben einen 
grossen unbekannten Gott herausdeutet.

Bei Aufstellung der drei Perioden, nämlich der 
der reinen Symbolik, der der heroischen Mythen und 
der der allegorischen Mythen zeigt sich die Methode, 
welche sich die innerlich geistige, geschichtliche Deu
tungsweise nennt, in ihren völligen Blössen, da sie 
nicht geschichtlich, sondern hypothetisch verfahrt. Um 
zur Aufstellung der ersten Periode zu gelangen, wird 
nämlich (S. 23—24) angenommen, die mythische Er- 
kenntniss sei in ihrer ersten Periode, so lange der 
Volksgeist sich receptiv verhalte, rein symbolisch, und 
die Mythe als reines Symbol ein einfaches Bild, das 
für den erkennenden Volksgeist identisch sei mit einem 
Dasein, einer Existenz. . Welche die ursprünglichen 
Götterfiguren in der nordischen Mythologie waren, er
fahren wir nicht auf geschichtlichem, sondern auf hy
pothetischem Wege, mittels der Zauberformel „Volks
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geist<e, der zufolge angenommen wird, dass die erste 
und zweite Periode keine Priester gehabt habe. Aber 
gelehrt, oder mit andern Worten, mittels Unterrichts 
überliefert mussten die Mythen doch werden, da die 
Kinder nicht mit der Erkenntniss derselben geboren 
wurden. „Der ganze Volksgeist,“ sagt der Verf., „sei 
in der ersten Periode hauptsächlich damit beschäftigt, 
die Eindrücke der Urwelt aufzufassen und zu erken
nen. Das Wirken des ganzen Volksgeistes lässt sich, 
geschichtlich angewendet, schwerlich denken, da nicht 
anzunehmen ist, dass die Menschen zu irgend einer 
Zeit alle mit gleichen Geistesfähigkeiten geboren wor
den sind; und zweitens, wären sie auch so geboren 
worden, so musste doch das verschiedene Lebensalter, 
in welchem die Menschen sich nebeneinander befan
den, einen Unterschied ihrer mindern oder grössern 
Geistes Wirksamkeit machen. „Die ganze Mythologie,“ 
sagt der Verf., „müsse damit beginnen, die ursprüng
lichen Götterfiguren in dem Volksbewusstsein auszu
bilden.“ Aber bei dieser Annahme, ist nicht ge
schichtlich festgestellt, dass das Volk schon auf der 
Bildungsstufe steht, um zur reinen Symbolik fähig zu 
sein. Nach dem Verf. dachten sich die Gothen die 
Götter ursprünglich als ewig, und kamen erst später auf 
die Idee, dass sie sterblich seien. Wer kann aber ge
schichtlich nach weisen, dass die Gothen sogleich auf 
der Stufe der Geistesbildung standen, sich ewige Göt
ter denken zu können? Der Verf. sagt selbst, der 
Volksgeist sei in der ersten Periode contemplativ. Mit
tels des Geistes der Betrachtung sah er aber die Hin
fälligkeit dessen, was ihn umgab. Er musste sich also 
auch seine Götter als endlich denken, und konnte ih
nen nur das Unterscheidungszeichen der längern Le
bensdauer ertheilen. Ihre Ewigkeit bestand nur durch 
Wiedergeburt, so wie der Mensch, was wir weiter un
ten bei der Beurtheilung der dritten Periode sehen wer
den, glaubte, dass er selbst wieder geboren wurde.

Bei Aufstellung der zweiten Periode, nämlich der 
der heroischen Mythen, braucht der Verf. das Wort? 
heroisch in einem von ihm selbst geschaffenen Sinne, 
indem er sagt: Das Volk stehe hier als das substan
tielle Subject, und der Volksgeist, im Conflict mit der 

»Objectivität, sei heroisch. Der Volksgeist sei der al
leinige, wahre Heros. Der Verf. fasst deshalb diese 
Epoche, wo Geschlecht gegen Geschlecht steht, Volk 
gegen Volk, wo das Volk seine ursprünglichen Sitze 
verlasse und neue Wohnsitze suche, oder auch die 
alten gegen fremde Volksmassen vertheidige, als die 
Zeit des Heroismus auf, eine Periode, die jedes Volk 
einmal durchlaufen habe. Hier scheinen wir also einen 
geschichtlichen Anhaltepunkt erhalten zu haben, finden 
aber, wenn wir ihn geschichtlich anwenden wollen, 
dass er in Nichts zerfliesst. Zur Zeit des Tacitus hat
ten die Germanen Staatspriester, welche die Götter bei 
Staatsangelegenheiten befragen mussten, während es 

bei Hausangelegenheiten der Hausvater that. Priester 
sind aber nach dem Verf. ein Zeichen der dritten Pe
riode, nämlich der der allegorischen Mythen. Die Ger
manen standen also schon vor der Zeit der grossen 
Völkerwanderung in der dritten Periode, hatten also, 
wenn wir es auf das System des Verf. anwenden wol
len, die heroische Periode schon durchlaufen. Wir 
gerathen- also wieder ganz in das Hypothetische, wenn 
wir die zweite Periode geschichtlich festsetzen wollen, 
da wir nicht wissen, wenn die Gothen und die Germa
nen überhaupt ihre ursprünglichen Wohnsitze verliessen, 
ja wir wissen nicht einmal, wo diese waren, ob im Kau
kasus oder in Indien. Auch haben die meisten Völker ihre 
ursprünglichen Wohnsitze nicht aus Heldenmuth verlas
sen, sondern von andern Völkern gedrängt. Auch ist 
sehr zweifelhaft, ob die germanischen Völkerschaften, 
welche in den skandinavischen Norden eingedrungen 
sind, bei diesem Eindringen mehr Muth entwickelt 
haben, als in den Völkerschlachten wider Attila bei 
Cbalons und wider Attila’s Söhne am Netad in Panno
nien entwickelt wurde. Ein Volk kann also mehre 
heroische Perioden durchlaufen. Geschichtlich ange
wendet, ist der Ausdruck heroisch gar nicht oder we
nigstens nur bildlich zu brauchen, denn in der Wirk
lichkeit gab es nie ein heroisches Zeitalter oder eine 
Heldenzeit, sondern diese lebt nur in den Schöpfungen 
der Dichtkunst. Aus den geschichtlichen tapfern Heer
führern wurden später durch die Sage Helden gemacht. 
Der Verf. setzt diese in seine dritte Periode des My- 
thicismus. In der zweiten Periode ist nach ihm der 
Volksgeist der alleinige wahre Heros. Wie aber Völ
ker ohne Heerführer ihre Wohnsitze verlassen und neue 
erobern können, bleibt unbegreiflich. Es muss wenig
stens Letzteres als unter Heerführern geschehen ange
nommen werden. Die Germanen wählten aber, wie 
Tacitus berichtet, die Tapfersten zu Heerführern, und 
er sagt, dass Armin noch zu seiner Zeit von den Deut
schen in Liedern gefeiert werde, und aus Paulus Dia- 
conus’ Geschichte der Langobarden wissen wir, dass 
die Lieder über Alboin nicht blos bei diesen, sondern 
auch bei den andern Germanen gesungen wurden. Wir 
sehen also, dass Einzelne als Helden gefeiert wurden. 
Eine Zeit aber, wo dieses nicht geschah, sondern blos 
das Volk gefeiert wurde, lässt sich geschichtlich nicht 
nachweisen. Was Andere heroische Mythen nennen, 
sind nach dem Verf. keine solchen, z. B. die von Si
gurd Fafnisbani, von Starkadhr u. s. w. Zur Aufstel
lung der dritten Periode gelangt der Verf. durch die 
Annahme, dass der Volksgeist sehe, dass die Katego
rien, unter welchen er früher das Dasein auffasste, 
nicht der Wirklichkeit entsprechen, sondern nur sub- 
jective sind, und dass nicht unendliche Kräfte, sondern 
endliche des Volkes Schicksale bestimmt haben. So 
werden Götter als endliche, als sterbliche «“'Setasst. 
Der Volksgeist ist also nach dem Verf. früher fähig,
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den schwerem Begriff von Unendlichkeit, als den leich
tern von Endlichkeit aufzufassen. Der Schluss der drit
ten Periode ist nach dem Verf. der, dass man dem 
unsichtbaren Gotte, den der Volksgeist noch nicht kennt, 
Altäre errichtet. Aber bei den Nordmannen, oder nach 
dem Ausdrucke des Verf., den Gothen, ist dieses nicht 
durch eigne selbständige Entwickelung des Volks, son
dern erst durch den Einfluss des Christenthums gesche
hen. Richtig bemerkt zwar der Verf. am Sclusse der 
Einleitung, dass die Erzählungen von den Helden der 
historischen Sage, welche völlig ausserhalb der Gren
zen der Mythologie liegen, von den mythischen Erzäh
lungen der allegorischen Helden geschieden werden 
müssen. Aber diese Scheidung ist schwer, und der 
Verf. hat sie nicht bewirkt, denn er hat z. B. den halb 
historischen, halb mythischen Helden, Starkadhr, als 
rein mythisch genommen, und ist dadurch darauf ge
fallen, ihn als eine Allegorie der Geschichte des go- 
thischen Volks zu deuten.

Der Darstellung der drei Perioden (S. 31—44) schickt 
er einen Abschnitt: „Von Skandinaviens ursprünglichen 
Einwohnern“ voraus. In der Hauptsache, obgleich nicht 
in allen Einzelheiten, hat Hr. W. dabei B. M. Peter
sen’s Abhandlung von den ersten Einwohnern des Nor
dens (in dessen Danmarks Historie i Heldenold, Dä
nemarks Geschichte im Heldenalter) bei dieser Über
sicht zu Grunde gelegt. Sie enthält manches Neue, 
welches häufig in Seltsames ausartet. So z. B. wird 
S. 37 geäussert: Der erste König der Deutschen habe 
Tuisto oder Tuisko und der der „Mannern“ Mannus 
geheissen. Nun sagt aber Tacitus, dass die Deutschen 
in alten Liedern den von der Erde gebornen Gott Tuisko 
und seinen Sohn Mannus als Ursprung und Stifter des 
Volkes gefeiert; dem Mannus habe man drei Söhne zu
geschrieben, nach deren Namen die Ingäwen, die Her
mionen und Istäwen genannt werden. Jedoch Tacitus 
wird vom Verf. so wenig berücksichtigt, dass er die 
Gothen als nicht zu den Germanen gehörig annimmt. 
Die Absicht hierbei ist, den Gothen einen besondern 
Vorzug vor den Germanen zu geben. Im Betreff des 
Namens derselben wird gesagt, dass das Wort Her 
oder Ger ein Mann bedeuten solle; der Name Her- 
Manner oder Ger-Manner bedeute also: „der Männer 
oder des Volkes Menschen“, oder Männer, was Men
schen (mennskir menn) gewesen. Der Name Gothen be
deute Götter, und so sollen sie sich selbst genannt haben. 
Godh (Mehrzahl sächlichen Geschlechts) bedeutet al
lerdings Götter. Aber hierbei muss gefragt werden, 
woher diese Benennung? Wir finden eine Bezeichnung 
für Götter blid regln, die freundlichen Mächte, und es 
lässt sich also schliessen, man habe sie von godh, gut, 
gute Wesen, im Gegensatz zu den Jötnar (Riesen), 

den den Menschen feindlichen Wesen, genannt. Bei 
Tacitus kommen in der Nähe der Quaden (Bösen) Go- 
thini und Gotones vor, welche also den Gegensatz zu 
den Quaden und nicht zu den übrigen Germanen ma
chen, ähnlich wie dieHwitones (Weissen) und die Swar- 
dones (Schwarzen) neben einander erscheinen. In Be
ziehung auf die falsche Erklärung der Gothen durch 
Götter wird von dem Verf. das Recht abgeleitet, die 
nordische Mythologie als gothiscli zu bezeichnen, und 
es ist in dem Buche nun immerwährend vom Gothicis- 
mus die Rede. Die Hauptdenkmäler der nordischen 
Mythologie haben wir von den Nordmenn, d. h. den 
Norwegern, und den aus denselben entsprungenen Is
ländern. Neben den Nordmenn waren die beiden an
dern germanischen Völker auf der skandinavischen Halb
insel die Gotar (Gothen) und die Swiar (Schweden in 
engerer Bedeutung. Sehr unpassend wird also die nor
dische Mythologie die gothische genannt. Sie hiesse 
am passendsten die nordmannische oder mit Berück
sichtigung der andern Völker die germanisch-skandi
navische. Aber der Ausdruck Germanen, unter wel
chem man jetzt gewöhnlich die Deutschen versteht, 
konnte der Verf. dem Hasse der Dänen gegen die Deut
schen zufolge nicht brauchen, und nimmt deshalb bei 
seiner Darstellung der nordischen Mythologie gar keine 
Rücksicht auf das, was sich von der deutschen Mytho
logie erhalten hat. Ja, nicht einmal das benutzt er, 
was Adam von Bremen in Betreff der drei Hauptgötter 
der Schweden uns aufbewahrt hat. Ungeachtet der 
Verf. die Gothen möglichst zu idealisiren sucht, so sagt 
er doch, dass die Germanen und unter ihnen die Go
then zu den Sarmaten gehört haben. Diesem aber ist 
das auf das Schlagendste entgegen, was Tacitus Germ. 
46 zum Unterschiede der Germanen und Sarmaten sagt, 
dass nämlich letztere Weibergemeinschaft gehabt, und 
statt in Häusern, auf Wagen und Rossen gelebt. Zu 
andern Irrthümern, welche sich in dem geschichtlichen 
Überblicke finden, gehört S. 39, dass Jütland und Got
land ein und derselbe Name sein soll, doch jenes alt
nordisch Jotland und die Bewohner Jotar, und Gotland 
in Schweden Gantland und die Bewohner Gauthar hies
sen. Da im Berwufsliede die Jotar, daselbst angel- 
sächsich Eotone, zu Riesen gemacht werden, so ist zu 
schliessen, dass sie ursprünglich kein germanisches 
Volk, sondern ein Mischungsvolk waren, welches ihre 
ursprüngliche Sprache an germanische Eroberer verlo
ren. In dem Bezeichnungsnamen Dan Mikillati (Dan 
der Grosssichäussernde, der Stolze) soll nach dem Verf. 
der Sinn liegen, dass „sich sein Alter zurück bis zum 
Anbeginne der Zeit erstrecke.“

(Die Fortsetzung folgt in Nr. 45.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. p. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. 44. 21. Februar 1848.

Gelehrte Gesellschaften.
Königl. b eigische Akademie zu Brüssel. Classe des 

tciences. Am 7. Aug. v. J. lag vor eine briefliche Mittheilung von 
Schumacher in Altona über Entdeckung eines neuen teleskopi
schen Kometen durch Brorsen, sowie eines neuen Planeten 
durch Henke in Driessen. Ferner Mittheilungen: 1) der Beob
achtungen über die Vegetation im J. 1847 zu Guastalla durch 
Prof Passerini; 2) ingleichen für den letzten Juni zu Namür 
durch Prof. Bach; 3) der Beobachtungen der Sternschnuppen, 
angestellt von Dr. Forster (derselbe Beobachter bemerkt, dass 
die grossen Schwalben — hirundo apus — die in diesem 
Jahre in der Umgegend von Brügge in grosser Anzahl ange
kommen waren, plötzlich im Laufe des 2. August abgezogen 
sind); 4) eines Briefes von Van Oyen, Professor der Physik 
am Seminar zu St. Trond, welcher Betheiligung und Mit
wirkung am Verein für periodische Erscheinungen verspricht; 
5) einer Bemerkung von William Thompson über den Bliithen- 
stand zu Belfast im Frühjahre 1846, verglichen mit dem des 
Frühlings im vorhergehenden Jahre — der Verfasser vergleicht 
den Vegetationszustand mit denen, welche Martius und Que- 
telet für Paris und Brüssel gegeben haben. — Quetelet legte 
ein gedrucktes Circular von Dureau de la Malle vor, in wel
chem die Gelehrten verschiedener Länder zur gefälligen Mit
theilung von Bemerkungen aufgefordert weiden, welche sie 
etwa über die altern Beobachtungen in Betreff der periodi
schen Erscheinungen an Pflanzen aufstellen könnten. Dureau 
de la Malle wünscht diese Mittheilungen für ein bald erschei
nendes Werk über das alte und neue Klima Italiens, in des
sen erster Hälfte die Belege für die Unveränderlichkeit (?) 
den periodischen Vegetationserscheinungen entnommen sind. 
Die zweite Hälfte soll besonders auf den Zug der Vögel mit 
leichtem und mit mächtigen Fluge, auf die Erscheinungen in 
Betreff des Winterschlafes der verschiedenen Thiergattungen 
begründet werden und später erscheinen. Van Haverbeke, 
Commandant der Kriegsgoelette Louise Marie, berichtete, 
dass er auf der Insel Island an einer zwischen den beiden 
Kratern Geyser und Stroecker gelegenen Stelle die horizontale 
Intensität der Magnetnadel völlig annulirt gefunden habe. Bei 
jeder Stellung zeigte die Nadel auch nicht die geringste Nei
gung, die Richtung eines magnetischen Meridians zu behaupten. 
Folgende Manuscripte waren eingegangen und wurden Bericht
erstattern überwiesen: 1) Abhandlung über eine neue voll
ständige Entwickelung des Taylor sehen Satzes von Meyer. 
2) Untersuchungen über die Principien der physikalischen Wis
senschaften von Brück, Ingenieurlieutenant. 3) Abhandlung 
über Explosionen in den Kohlengruben von Toilliez. Schwamm 
erstattete Bericht über eine Eingabe des Dr. Poelmann, die 
Organisation über einige Theile des Systems der Verdauungs
werkzeuge am Python bivittatus betreffend. Im Gegensatz zu 
den bisher gemachten Beobachtungen über die Schlangen hat 
Poelmann gefunden, dass der Magen nicht einen ununterbro
chenen Kanal mit der Speiseröhre bildet, sondern durch einen 
wirklichen Magenmund von derselben getrennt ist. Der Darm

kanal ist kurz, aber länger, als der der Boas, und zeigt ei
gentliche (Darm-) Windungen u. s. w. Die Beschreibung hier
von weicht in mehren Punkten von der von Duvernoy gege
benen ab, und da Poelmann die seinige mit der Anatomie der 
Boas übereinstimmend gefunden hat, so glaubt er, dass Du
vernoy sich in der specifischen Bestimmung des von ihm be
trachteten Individuums geirrt habe. Den von Meyer in der 
vorhergehenden Sitzung ausgesprochenen Wunsch, bezüglich 
einer Triangulation des Landes, machte die Klasse nach einer 
ßevorwortung von Seiten QueteleVs zu dem ihrigen und beauf
tragte den Secretär, der Regierung einen Vortrag darüber zu 
machen. Vorgelesen wurde: 1) Eine Eingabe von Meyer über 
die Einrichtung und den Gebrauch des Bertram’schen Helio
trops. Das Bertram’sche Heliotrop, welches sich durch seine 
Einfachheit vor den übrigen unterscheidet und empfiehlt, be
steht aus dem gewöhnlichen Spiegel, der um zwei Axen be
weglich und im Durchschnitte dieser Axen in einer kleinen 
Öffnung durchbrochen ist, und in einer an einer Platte fest 
angebrachten Röhre, welche an ihrem Ende mit zwei Kreuz
fäden versehen ist, und durch den Gehiilfen so gestellt wird, 
dass der Beobachter durch die Öffnung des Spiegels, als durch 
eine Oculare, das entfernte Object durch die Kreuzfäden ge
deckt sieht. Ist somit die Visirlinie fixirt, so wird das äus
sere Ende der Röhre durch einen weissen Schirm geschlossen 
und der Spiegel uin seine beiden Axen so lange gedreht, bis 
die Röhre und der Schirm von den zurückgeworfenen Son
nenstrahlen erleuchtet werden. Auf dem Schirme ist dann 
der Schatten der Kreuzfäden und zugleich ein dunkler Punkt, 
der von der Öffnung des Spiegels herrührt, sichtbar. Dreht 
man nun noch so lange den Spiegel, bis dieser Punkt und 
der Schatten des Durchschnittspunktes der Kreuzfäden auf 
einander fallen, so sind die vom Spiegel zurückgeworfenen 
Sonnenstrahlen der vorher festgestellten Visirlinie nach dem 
Object parallele und werden dort gesehen. 2) Bemerkungen über 
einige neue Gattungen amerikanischer Vögel von Vicomte du Bus. 
In der ornithologischen Sammlung des königl. naturhistorischen 
Museums zu Brüssel hat du Bus mehre nach seiner Meinung 
unbekannte Gattungen gefunden, deren Beschreibung er folgen 
lässt, und später in seinen Esquisses ornithologiques vervoll
ständigt und mit Figuren erläutert aufnehmen will. Die Spe- 
cies sind : «) morphnus mexicanus (Mexico, Guatimala); 6) 
ischnosceles niger (Mexico); c) cyanocorax nanus (Mexico); 
(l) cyanocorax unicolor (Mexico); e) cyanocorax violaceus 
(Peru); y) tityra albitorques (Peru); g) Sylvia taeniata (Me
xico) ; ft) pyranga cucullata (Mexico); t) pitylus poliogaster 
(Guatimala); k) pipilo torquatus (Mexico); l) carduelis no' 
tata (Mexico); m) arremon ophthalmicus (Mexico); n) monasa 
inornata (Guatimala); o) monasa unitorques (Peru); p) pr™~ 
nites carinatus (Guatimala). 3) Bemerkung über die Befruc 
tung der Caraguata von Morren. Die vom Pater Plumier Se“ 
nannte Caraguata, ein durch seine pseudoparasitische atur, 
durch seine Zungenblätter und durch die von prächtigen eck
blättern eingefasste Ähre merkwürdiges Geschlecht er Brome- 
liaceen (Ananaspflanzen) ist durch den besondern Bau der
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Blüthen schwer zur Befruchtung zu bringen. Es brechen näm
lich dieselben nur zu einem sehr kleinen Theile aus den Ähren 
hervor, und sind wörtlich überschwemmt von einem röthlichen 
Pflanzenschleim, der Sich zwischen den Deckblättern absondert. 
Der Fruchtknoten in der Mitte dieser Flüssigkeit bleibt kräf
tig, während die Blumenhülle und die Fortpflanzungsorgane 
sehr schnell ihre Straffheit verlieren. Unter diesen Umstän
den ist eine Befruchtung schwerlich zu erwarten. Indessen 
wurden mit Hülfe eines trockenen Pinsels, den man in der 
Blume herumdrehte, die Pistille befruchtet. Nach acht Mo
naten konnten die Resultate dieses Verfahrens untersucht wer
den und somit in Folgendem die Lücke, welche in der Be
schreibung dieser Pflanze enthalten war, ausgefüllt werden: 
Caraguata Plum, (e voce vernaculari americana aloes sonante) 
Perigonii liberi sexpartiti laciniae exteriores calycinae, aequales, 
persistentes, basi cohaerentes, erectae-, interiores petaloideae in 
tubum apice breviter trilobum connatae, basi intus nudae. Sta- 
mina sex, perigonii interioris tubo adnata, apice filamentorum 
brevi libero; antherae erectiusculae, basi sagittato-emarginatae. 
Ovarium liberum trtloculare. Ovula in loculorum angulo cen- 
trali prope basim plura, biseriata, adscendentia, anatropa. Stylus 
ßliformis; Stigmata tria, brevia, obtusa, erecta. Capsula carti- 
laginea oblonga, trilocularis, loculicido - trivalvis, valvis planis, 
solutis, basi tantisper tortis, endocarpio nigro-nitido cohaerente. 
Semina plurima e basi dissepimentorum erecta, pilis papposis basi 
cincta, stipitata, lineari-clavata, testa membranacea, tenuissima, 
chalaza terminali mamillari-acuta, embryo in basi albuminis fa- 
rinosi rectus , quasi cum et in albumine coalitus, extremitate 
radiculari infera. 4) Gegenbemerkungen von Dumont in Betreff 
der von Konink in der vorhergehenden Sitzung gemachten 
Bemerkungen hinsichtlich des paläontologischen Merkmals in 
der Geologie. 5) Beschreibung zweier neuen Arten der Cras- 
satella (Dickmuschel), Aufzählung der lebenden und fossilen 
bisher beschriebenen Arten*  derselben mit Angabe der Orte, 
wo sie aufgefunden worden sind, von Nyst. Die eine der 
beiden neuen Arten, welche wol mit der Astarta incrassata 
verwechselt worden ist, und von Nyst den Namen Crassatella 
Astarte'iformis erhalten hat, wird auf folgende Weise beschrie
ben: Cr. testa ovato-suborbiculari, convexo-plana, solida; latere 
postico - angulato; striis transversis approximatis, plus minusve 
obsoletis. Umbonibus mediani acutis. Lunula ovata, profunda 
tabvigata. Margine acuto, integerrimo. Gelagert findet sie 
sich bei Döberg bei Bünden in Preussen (Jugler). Die zweite 
Art, von welcher Nyst durch Prof. Braun in Freiburg eine 
Mittheilung erhalten hat und welche den Namen Crassatella 
Bronnii führt, und leicht mit der Crass, tenuistria verwechselt 

'werden kann, findet sich bei Weinheim im Grossherzogthum 
Baden und wird auf folgende Weise beschrieben: Cr. testa 
bvato-transversa, subtrigona, postice angulata; striis transversis 
tenuibus subregularibus. Lunula ovata. Margine crenulato. Der 
Verf. zieht nach einer Tabelle der verschiedenen Arten Crass. 
und deren Fundorte, unter andern die nicht unwichtige Fol
gerung, dass keine lebende Species sich in fossilem Zustande 
vorfindet, und dass keine fossile Gattung aus dem einen geo
logischen System in das andere übergeht. Die Richtigkeit 
dieser Folgerung ist um so wahrscheinlicher, je Umfassender 
in der That diese Tabelle ist.

Wissenschaftlicher Kunstverein inBerlin. Am 
15. Dec. v. J. wurden zur Beschauung aufgestellt: 1) Ein Bild 
von Meierheim, eine Mutter mit dem schlafenden Kinde auf

Verantwortlicher Redacteurs Dr. Hai*<1  in J^nA» 

dem Schoosse, mit vorzüglicher Ausführung. 2) Der Einzug 
Alexanders in Babylon von Thorwaldsen, Gypsabguss von 
Eichler, mit Benutzung der von Thorwaldsen nachträglich ge
machten Abänderungen und Zusätze. 3) Fanny Hensel nach 
einer vom Prof. Hensel gemachten Zeichnung, in Kupfer ge
stochen von Mandel. 4) Medaille auf die Errichtung des 
Friedrichs-Denkmals in Breslau von Lorenz. 5) Fünf fertige 
Tafeln aus Zahn’s 17. Heft der Ornamente aller classischen 
Kunstepochen. 6) Das emancipirte Amazonenheer in acht 
Blättern von L. Burger. Prof. Tölken gab über die Entste
hung des Alexanderzugs von Thorwaldsen, welcher im Auf
trage Napoleon’s für den zur Residenz des Königs von Rom 
bestimmten Quirinalpalast 1812 gemacht wurde, einige nähere 
Mittheilungen. Dr. Förster erstattete Bericht über das in dem 
Saale des Vereins der Kunstfreunde aufgestellte grosse Öl
gemälde'von Rud. Lehmann aus Hamburg, in Rom gemalt: 
die Segnung der pontinischen Sümpfe durch Papst Sixtus V. 
im Jahre 1590.

Literarische ii. a. Nachrichten.
Die bisher für spurlos verloren gehaltenen ,,Fünfzehn Mar

burger Artikel vom 3. Oct. 1529“ hat Licent. der Theol. 
Heinr. Heppe in dem Regierungsarchive zu Kassel in einem 
Convolut noch nicht untersuchter Actenstücke entdeckt und 
das Autographon als Facsimile durch den Druck (Kassel 1847) 
veröffentlicht. Für die Echtheit der Urkunde bürgen die Na
mensunterschriften der Colloquenten bei dem berühmten Mar
burger Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli, durch 
welches die von dem Landgrafen Philipp beabsichtigte Union 
der sächsischen und schweizerischen Reformatoren nicht her
beigeführt wurde. Denn jeder Kenner wird die Unterschrif
ten für authentisch anerkennen. Das interessante Document 
besteht aus vier sehr wohlerhaltenen (jetzt auch trefflich fac- 
similirten) Folioblättern-, ein Bogen, der als Umschlag dient 
und wie aus der Beschaffenheit des Papiers zu entnehmen ist 
uranfänglich um die Urkunde gelegt ist, trägt die Aufschrift: 
„Abscheid des Cölloquii zu Marburg, 3. Oct. Anno 1529“ und 
der Charakter der Schriftzüge lässt schliessen, dass diese Auf
schrift aus der Zeit Landgraf Wilhelm’s IV. herrühre.

Neuerlichst sollen in England nicht weniger als 35 Briefe 
von Oliver Cromwell, aus der Zeit, da er als Oberst unter 
dem Grafen von Manchester diente, aufgefunden worden sein, 
von denen Thom. Carlyle in seinem trefflichen Werke: „Oliver 
Cromwell’s Leiters and Speechs“ (Lond. 1846), noch keinen Ge
brauch habe machen können. Die Kunde davon sei ihm von 
einem Unbekannten zugegangen, der sich anfangs zur Veröf
fentlichung jener Briefe nicht habe verstehen wollen-, später 
habe Carlyle in einem Postpakete Abschriften (vollständige?) 
jener Briefe erhalten, auch den Theil eines Tagebuchs ei
nes Zeitgenossen Cromwell’s, Samuel Squire; die Originale 
aber seien, wie der Unbekannte schreibt, in „Asche“ verwan
delt. Die Briefe hat nun Carlyle in Fraser’s Magazine ab
drucken lassen, und das Athenaeum, welches einen besondern 
Artikel über sie enthält, zweifelt. nicht an der Echtheit der 
Briefe; denn sie seien charakteristisch für das lakonische und 
entschiedene Wesen Cromwell’^, der dadurch, wie durch an
dere Eigenschaften, an Napoleon erinnere. Es glaubt aber nicht 
an ihre Vernichtung, erwartet vielmehr, dass sie nächstens voll
ständig ans Licht treten würden. —- Wenn nur nicht das Ganze 
auf eine Mystifikation hinausläuft.

Druck und Verlag von‘IT. A. Brockt* aus in
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Intelligenz blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Ngr. berechnet.)

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

' O Fes sler (I. A.),
Die Geschichten der Ungern

und ihrer Landsassen.
< Zehn Bände. Mit Karten und Plänen.
F ___ _________________________

UTeue Ausgabe.
Gretes bis eedjötes

Gr. 8. Preis eines Heftes 10 Ngr.
Diese heue Ausgabe erscheint in 40 monatlichen Heften, deren je vier einen Band bilden. Vollstän

dige Exemplare des Werkes können zu dem Preise von 13 Thlr. 10 Ngr. = 20 Fl. C. -M. fortwährend 
geliefert werden.

Leipzig, im Februar 1848. JP. HrOCKhttUH.

©er Unterzeichnete macht barauf aufmerffam, ba^ bas in ben 
Sauren 1827 — 41 erfchienene

A. Siljeütifc&e SWufeum für «Philologie, Sef^tcßfe unb 
gricchif^e ^ilofopljie von &ie£ü$t unb 
in 3 Jahrgängen,

B. ^einif^e$ Wlnfeum für Philologie von Sßdtfer 
unb 9täte, in 6 Jahrgängen unb 4 ©upplementbänben 
Oveldje le^tere enthalten:

Miet Supplementbanb: ©et epif^e von äßeltfet,
“ter ©upplementbanb in 3 Abteilungen: ©ie gtieÄifÄcn ©tte 

gobten, von JJßelcfet, in 3 Sfceilen)»
in 13 flatfen 25änben zufammengenommen je^t noch 
ju bem greife von 16 Thalern abgegeben n>irb.

Sonn. ©, Sßefc«.
Steil ecfdjien foeben unb ift in allen SSuchbanblungen ju erhalten:

<> a n b b u $
bet

gefammten
für Canhwirthe.

S3on

@r. 8. ®eb- 1 21

ber $auöthierjud)t recht allgemein befannt, fie gu einem 
^ublicumg ju machen, ift ber 3»vecf, 

• » Mc»n ävoeiae ber ßanbivirthfchaft »vohlvertraute SSerfaffer
ft& oor9efletft bat Sanbroirthe, bie beftrebt ftnb von iS. Ihr Snap» ?U$en *u 8ie>en/ ben gewähren foll unb ben man 

Jann' werben bi&S £anbbud) alö eine zeitgemäße unb 
roidjtige Srfcbeinung auf ihrem (jje^ete n>illEommen Reifen.

Sebruat 1848.
df. fr. €mkl)au0.

Durch alle Buchhandlungen ist von uns zu beziehen:
Agardh (C. A,)9 Von der Zeitrechnung der Lebens

geschichte des Apostels Paulus, und den Schwierigkeiten sie 
zu bestimmen. Aus dem Schwed. von A. G. Holm. Gr. 8. 
Stockholm 1847. 10 Ngr.

—-——------------------------ 9 Notice sur une methode elementaire
de r^soudre les equations numeriques d’un degre quelconque 
par la somtnation des series. ln-8. Carlstad 1847. 10 Ngr.

Leipzig, im Februar 1848.
Brockhaus 4*  Avenarius.

Sn allen SJuchbanblungen ift ju haben: 

^iebengaftenprebtQten in ben Sreitagöfir^en nur einer 
ßanbgemeinbe im ©roß^er^Qt^um ®ot^a gehalten 

von 
ST.

jjtveite vetbefferte Auflage. 7*/ # 3igr. 

5WÜlfrrW SSuchhanblung in

3m SJerlage von 9C. in ßeipjiQ erfchien foeben unb
ift burch alle Suthhanblungen ju erhalten:

StpocUen
von SS 0 i 4 i

(groter nnh jroäter <l)til.
Sr. 12. ®e{>. 3 S^lr. 12 9?gr.

Inhalt: ©er Sthatgräber. — ©a$ le^tt Dpfet- ~~ ©fafto.
— ©ie Heimat. — ©ie ®eige. — ©er verlorene Sohn. — 

^eftnnt ftch- — ©erträum. — ©erS5efuch auf bem ganbe. 
— ©et tvei^e gölte.
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85 e t i $ t 
über bie im Saufe be§ JahrH 1847

bei

4E 3L firockljatt5 in H'etppg
erfc^tenenen neuen S^erfe unb ^ortfe|ungen.

71,3Jauf ffit dj en«®ngl Vutg(§annh, 
Gräfin), ©ie ScbWeftern von Sa= 
VOVen. ®r. 12. ®el>. 1 15 9lgt.

©benbarelbft erfdjten von ter SSerfafferin:
& ®ie SS^tvarmeriu. ©rjätylung. @r. 12. 1846.

1 Stylr. 12 W.
72. Tischendorf (€7.),  De Israeli- 

tarum per mare rubrum trans itu. 
Cum tabula. Gr. 8. Geh. 8 Ngr.

*

73. Heber bte SHSirren ber Gegenwart. 
^Betrachtungen, ben Sbgeorbneten beS ^Bereinig  
ten ?>reu^if^en SanbtageS gewibmet von @me = 
tttUä. ®r. 8. ®eh- 8 SRgr.

*

74. Hngartfdje 3u0änbe. ßrfte Qluflage 
unb j weite vermehrte Auflage. ®r. 12. ®ef>.
1 XW-I

2tu6 ber jmeiten Auflage mürbe befonberß abgebrutft:
75. Programm ber ©ppofttion. Nachtrag 

jur erften Auflage ber Schrift: „Ungarifche 
3 u ft änbe." ®r. 12. ®eh- 4 9?gr.

76. Urania. Za^nbnä) auf bas Sahr 1848. 
9?eue Jolge. Sehnter Jahrgang. SRitbemSBilb# 
nifle von Slaumer’S. 8. 1848. 6art. 
2 ählr. 15 5Rgr.

' 53on frütyern Satyrgängen ber Urania finb nur noch 
einzelne Srenuplare von 1836 — 38 vorr&ttyig. bie 
im tyerabgefesten greife 5« 1?. 9tgr. ber Satyrs 
aang abgelaffen werben. 25ie Satyra&nge ber 9teuen 
Wolge Joften 1 Stylt. 15 9lgr. biß 2'^tytr. 15 9tgr.

93on bein SJilbntffe ■%. von Staumer’ß finb Ebbrütfe 
oon 4. ju 10 9?qr. ju tyaben.

77. tßtit (^)r ©et ©ntwnrf einer 
fßerorbnung über bie Serbältniffe 
ber ^uben in Wreußen unb baß 
@bift vom !!♦ Wärj 181». ®r 8. 
®eh. 8 9lgr.

78. ©ie preuOifcfie SSerfaffung vom 3. 
^ebrnar 1817. 9lebjt einem Anhang. 
(£rfier unb jweiter SIbbrutf. ®r. 8. ®eh- 
4 9tgr.

79. ^olfö’^ibliotbe?. (frfter biö vierter 
$anb. ®r. 8. 1845—47. ®eb. 4 XMr.

Üb*  erfctyienenen SBänbe biefet „38ol&> T’®Wiottyef,‘ enthalten:
I. $oa$im 9teftcWecf. SBon
I 3 weite Sluflage. 1845.

H. ©er alte$eim. Son ©♦ SS. Äe^Ier. 
mit 3«fä^en vermehrte Auflage. 1816.

in. ©ie unb fpridiwört^

(©er Anfang biefeS 53erid)t$ befinbet fic^ in 9lr. 32 u. 38 b. 531.)

Helfen Otebenöarten ber ©entf$en. 
Son SB. Äörte. 9lcue Qluögabc. 1847. 
1 Xhü-

IV. ©er bentfdjen SCustvanberer gal
ten nnb SdjicPfale« Son S?« Ger# 
ft älter. 9Rit einer starte ber Sereinigten 
Staaten von IRorbamerifa. 1847. 1 Xhlr.

80. ©eutfdies SBoHßMatt. ßine SRonat# 
fdjrift für baö Solf unb feine Jreunbc. dritter 
Jahrgang. 1847. 12 ^efte. ®r. 8. 1 Xhü.

®er erfle unb jibcite Satyrgang toften jeber 24 9tgr.
81. SBon einem beutfeben Solbaten. 

Grfte unb zweite Suflage. ®r. 12. (geh- 
1 Xhü- 18 9igr.

82. Sperber (SBertba von), SClfes 
Sieben, neues hoffen. Sloman. ®r. 12. 
©eh- 1 Ählr. 24 Rgr.*

83. 3eitfdjrift für bie bi#®tif<be 
logie. Sn Serbinbung mit ber von (S. 
SOgen gegrünbeten biftorif^«tbeoiogifchen ®e« 
feüfchaft ju&tpjig herauggegeben von Dr. 
Xß. Giebner. 3“hrg«ng 1847. 4 £efte. 
Sr. 8. 4 Xhlr.

Snferate auf ben Uinfdjlägen Kerben für bie 3eile 
mit l*/ 2 SRgt., befonbere ^Beilagen u. bgl. mit 
1 Stylr. 15 s3lgr. beregnet.

84. ©eutfdie SCllgemeine Leitung. Ser» 
antwortii<hc fRebaction: Srofeffor ^ülau. 
Jahrgang 1847. Säglich mit Giufchlufi ber 
Sonn# unb ?yefttage eine SRummcr von 1 Sogen, 
^oifi 4. Sränumerationgpreig vierteljährlich §l^hlr. 

Xßtrb 9?ad)mitt a qS für ben fdgenben Sag außge; 
geben. Snfertionßgebütyren für ben 9iaum einer 
3eile 2 3lgr. ®efonoere ^Beilagen u. bgl. Kerben 
nidjt beigelegt.

85. Xextermann (A. Ch, A.), »ie 
antiken und die christlichen Ba
siliken nach ihrer Entstehung, Ausbil
dung und Beziehung zueinander dargestellt. 
Ausführliche Bearbeitung der von der Acade
mie royale des Sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique gekrönten Preis
schrift „De Basilicis libri tres“. Mit 7 
lithographirten Tafeln. Gr. 4. Geh. 3 Thlr. 
C3= Exemplare des lateinischen Originals „De 

Basilicis libri tres“ sind zu demselben Preise 
ebenfalls durch I?. A» Brockhaus zu beziehen.

*

Rafael von Urbino und sein Vater 
Giovanni Santi. Von J. D. Passavant. 
ZweiBände. Gr.8. 1839. Mit 14Abbild. 
in einem Atlas in Grossfolio. Velinpap. 
18 Thlr., Prachtausgabe (mit Kupfern 

auf chines. Pap.) 30 Thlr.
iBon biefem äßerfe wirb je^t in ber 'Muögabe 

auf SBelinvapier
ber ieyt ohne ben 3ltla8 ju 8 Ihh.

ber Sitlaß ohne ben Text ju 10 Ihlr. 
einzeln abgelaffen. 2)ie greife beä ganzen SBerfg 
bleiben in beiben^luggaben unseränbert bie bisherigen.

Preisherabsetzung.
9?ad)jM)enbe ©Triften meines 93ertaa$, 

bie jufammen eine voUftänbige mit me^r 
als 500 Slbbilbungcn öerfe^ene Heine 
23ibliotbcf jum ^fnbium »ev 
tuviviffcnf^nfteit bilben, erlaffe ic^ 

jc^t ju beigefügten febr ermäßigten 
greifen:

STnleitung jum Selbftßubium ber
3weite Wi- (früher 12 iRgr.) ^e^t 4 9lgr.— 
.SübroffattF unb ^i)braultf. (8 9tgr.) 4 Jtgr. 
— gjneumatib, © <Rgr.) 4 5lgr. —
(8 9tgr.) 4 IRgr. — ^Jpronomif. 3 weite 
2lufL (8 <Rgr.) 4 >Rgr. — »ptW, 3weite 2lufl. 
(12 9lgr.) 4 S^gr. — @leftricität, GalVa# 
nißmuß unb Wagnettömus. 3wette 2lufl. 
(8 9tgr.) 4 «Rgr. — WinetaUgte. (22 9lgr.) 
8 9lgr. — ÄrnOaÖograVbtr*  (8 9tgr.) 4 «Rar. 
— Geologie. (26 9lgr.) 8 *Rgr.  —
nerung^Bunbe. (15 9tgr.) 8 IRgr. — Gbemie« 
(22 5Rgr.) 8 9lgt. — Bergbau unb Äütten^ 
funbe*  (15 9lgr.) 8 JRgt- — Meteorologie« 
(12 5Rgr.) 4 fRgr. — a»fWßotünbe ber »0’ 

tanif. 3weite Qlufl. (20 JRgr.) 8 9tgr.

®er beiliegende Aufsatz von Dr. J. Salat sollte, als Beilage zur Neuen Jenaischen Allgemeinen Literatur - Zeitung, 
schon im December 1847 ausgegeben werden; ein Zufall hat die Erscheinung'desselben so lange verzögert.

Der nämliche Aufsatz wurde in die Hallische und Neue Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung eingesandt, weil 1) keines
wegs beide überall in einem und demselben Lesekreis oder Leseverein, geschweige im Besitze Einzelner, befindlich sind, und weil 
2) die drei Schriften, von welchen die Rede, in beiden Literatur - Zeitungen angezeigt werden sollten — mit Zugaben über Hoch
wichtiges, an sich und für unsere Zeit.

Der Verfasser.



Nochmals: Was ist denn die Philosophie? — Was zugleich 
der Rationalismus, von dem jetzt wieder soviel die Rede?

(Was ist denn die „Philosophische Facultät?“ — Auch ein offenes Wort 
an die Curatoren der Hochschulen.)

Zwei Vorbemerkungen.

1) Cräbe es noch ein philosophisches Journal wie jene 
zwei, an welchen der Verfasser vor fünfzig Jahren mitarbei
tete: von Fichte, und Niethammer in Jena, von Grol- 
mann und Schmidt in Giessen, dann würde er so Beson
deres, was einem grössern Publicum vorgelegt werden sollte, 
nicht an das Intelligenzblatt einer Literatur - Zeitung eingesandt 
haben. Allein nach seiner Ansicht, nach seiner vollen Über
zeugung in Folge einer so vieljährigen Theilnahme an dieser 
Wissenschaft, haben wir keines. Wohl gibt es den Namen: 
Philosophische Zeitschrift, mit einer Variante — etwas früher 
und jüngst wieder. Aber wo Positiv-Theologisches, und zwar 
von-Katholiken sowohl als von Protestanten (selbst von einem 
Jesuiten), unter diesem Namen aufgeführt wird, wenn auch 
neben Anderem: da fehlt offenbar ein bestimmter und deut
licher Begriff, ja der eigentliche, von der Philosophie und 
somit diese selbst als Wissenschaft, wie viel Tüchtiges auch 
nebenher vorkommen mag. Dasselbe gilt, mit gleicher Aner
kennung, von dem neuesten Unternehmen, indem unter der 
Aufschrift „Philosophische“ etc. solche Wissenschaften, 
die ihrem Gegenstände nach von der Philosophie wesentlich )  
verschieden sind, dazu gezählt werden; als genügte es nicht, 
wenn bei jeder andern allgemeinen Wissenschaft die Philoso
phie oder, was der Sache (dem Objecte) nach Dasselbe ist, 
die Metaphysik nur (wahrhaft) vorausgesetzt wird, und als 
gewänne nicht die Philosophie sowohl als die übrigen Wis
senschaften eben und nur dadurch, dass jede mit den Mitteln, 
die ihr eigen sind, bearbeitet wird!!

*

2) Was müsste aus unserer Nationalliteratnr, 
ja aus unserer Nationalcultur endlich werden, 
wenn der gegenwärtige, so traurige (man sagte 
auch jämmerliche) Zustand der Philosophie in 
Deutschland bestände, fortwährte, und folglich 
stets trauriger, stets schlimmer, würde? Da ist, 
wie sehr bekannt, eine weitverbreitete Gleichgültigkeit gegen 
diese Wissenschaft, die, gibt es anders eine Philosophie, wird 
sie anders noch anerkannt oder zugestanden, unsere erste 
Realwissenschaft genannt werden muss; da ist ein herrschen
der Kaltsinn gegen dieselbe auch unter sonst Cultivirten und, 
Wie man sagt, Studirten, selbst Spott und Hohn, nicht blos 
von Seiten der Finsterlinge und Aufklärlinge, die Beide, nur 
nicht aus demselben Grunde, der Philosophie gleich abgeneigt 
s,nd, — anf jer ejnen Seite, und auf der anderen eine Spe- 
cuation, die Philosophie nennt, die als die neue und 
neueste gelten soll, während man sich stets wieder in dem 
alten scholastischen Kreise, nur mit dieser und jener neuen 
Variante, umhertreibet; wo dann auch schöne Kräfte ver
zehrt, selbst grosse Talente verbraucht werden, 
während ein weites, grosses Feld sich eröffnet, wenn das 
Übersinnliche, das erste Reale, in seiner Fortbildung — zum 
Geistigen (Psychischen) neben dem Physischen, zum Sittlichen 
(Moralischen) zum Rechtlichen oder Rechte neben der blossen 
Macht, der physischen Stärke, und zum Religiösen betrachtet 
^ird, wo die Lehre vom Schönen, nach dessen wohlbekanntem

*) Vergl. „Drei Aufsätze über den noc 11 V“®f*. 
besprochenen Rationalismus“ u. s. w.. ^an s .
mann 1828. Diese Schrift, ein Heft, erhieit ««der nur e Anzeige 
oder Recension-aus dem'„christlichen“ G V0.\eine.m
Hegelianer, obschon der grösste Theil, wie der Titel anzeigte, in 
der Isis (von Oken) gestanden hatte.

*) D. h. nicht blos dem Grade und der Gestalt nach — gegen 
088 neue speculative Trugbild!

I Verbände mit dem Guten sowohl als mit dem Wahren — in 
der metaphysisch-realen Bedeutung des Wortes Wahrheit — 
und nach seiner ganz eigenen Beziehung auf das Ethische 
und Religiöse füglich hinzukommen mag. So ergibt sich, was 
bei jener Speculation ganz undenkbar ist, die Philosophie 
zuerst als Eine, als Gattung, so ergeben sich bestimmte 
Zweige oder Theile der Philosophie, so erscheint eine durch
geführte Darstellung dei Philosophie und hiemit der philoso
phische Curs. Ohne diesen entsteht nimmermehr, nächst dem 
„realen Mann“ (Menschen), der „Mann von Grund
sätzen,“ wie da eben die Wissenschaft dem äussern Leben, 
dem Praktischen dieser Art, in Betreff des Höchsten der Mensch
heit unmittelbar und mittelbar vorarbeiten, und wie somit stets 
wiederum neues „Salz des Landes“ — Vaterlandes — von 
der Hochschule ausgehen soll.

Zur Anzeige dreier Schriften in der Beilage zum 
Märzhefte.

Eine nähere Betrachtung, eine besondere Auszeichnung 
gebührte dem jetzt wieder so viel, ja mehr als vordem schon, 
besprochenen Rationalismus. Wie viel Unbestimmtes und 
sogar Widersprechemies ist hiebei, besonders in neuester Zeit, 
vorgekommen! Da gibt es einen vulgären Rationalismus, da 
erscheint der schlechte, aber auch der rechte, der falsche und 
der wahre, ja neben dem schlechten selbst der edle etc., während 
auch die Flachheit des Rat. schlechthin, als Schimpfname, vor
kommt. Wie kann diesem Gewirre, diesen Widersprüchen, 
dem Misverstand und dem Eigensinn von Grund aus begegnet 
werden? Erst die Sache, dann das Wort, wie damit ein 
bestimmter Sinn, nur Eine Bedeutung verbunden werden soll, 
vorausgesetzt, was iü Sachen der Philosophie immer das Erste 
und soweit das Entscheidende ist: die menschenwürdige Rich
tung und Stimmung des Geistes, wie, da nur an den sub- 
jectiven, welcher den objectiven, laut des im Märzhefte Ge
sagten, stets voraussetzt, gedacht werden kann! Also vor 
Allem die Sach frage: Gibt es ein Übersinnliches, das 
keine blosse Negation des Sinnlichen ist? Und dann die 
Wortfrage: Wie muss dasselbe neben der Sinnlichkeit oder 
Natur (in dieser, d. i. in der eigentlichen Bedeutung d. W.) 
als deren Correlat genannt werden ? »Wir haben nun einmal, 
nachdem (wie bekannt) weder die Üb er Sinnlichkeit noch 
die Übernatur geltend geworden, nur das Wort „Ver
nunft,“ welches bekanntlich längst, trotz aller andern Unbe
stimmtheit, so neben dem zweiten Realen die Geltung erhal
ten hat *).  Demnach ist nur Eine Bedeutung d. W. Vernunft 
gültig: die me tap hy sisch - r eale. Und sehen wir nun auf 
den Entwickelungsgang der Vernunft, den subjectiven nächst 
dem objectiven, zurück; so ist offenbar dieselbe auch »e 
Quelle des Ersten, worauf es hinsichtlich der ächten, men 
schenwürdigen Bildung ankommt: der Wärme, ohne die as 
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reine, ursprüngliche Gefühl nicht ist, nicht entsteht, und nim
mer zu der schönen, menschenwürdigen Empfindung sich fort
bilden kann. So erscheint die Vernunft zuerst im Kreise der 
Subjectivität, verwirklicht durch den Willen, indem oder wenn 
solcher dem Gewissen, das vor jeder subjectiven Thätigkeit 
hergeht, d. i. der Vernunftstimme folgt, nachdem diese mit
telst der Einwirkung eines Gleichartigen auf die Vernunft ent
standen. Das Licht folget nach und geht auf, wenn der Ver
stand hinzukommt, als Organ der Vernunft eintritt, von dem 
Willen vermöge seiner Richtung auf das Göttliche (erste Reale) 
bestimmt, so gerichtet und, wofern dieselbe fortdauert, stets 
angewendet oder gebraucht. Dem Begriffe, der nicht der 
blosse, nicht der empirische, sondern der Vernunftbegriff ist, 
kommt sonach das Licht zu. Also Wärme und Licht 
gehen von der Vernunft aus! Und da von dieser, der 
„Ratio“, der Rationalismus unstreitig abstammt; so fal
len, wie man sieht, alle jene Beiworte weg. Es kann nur 
gefragt werden, ob und in welchem Grade der Rationa
lismus sich einfinde? — „Licht und Wärme,“ diese Satzung, 
gehört einem untergeordneten Standpunkte an, und ist folg
lich nur unter Voraussetzung der ersteren gültig, wie jene der 
Leibnitzisch-Wölfischen Schule: „Verstand und Wille, Erken
nen und Handeln“ u. s. w.; wo nämlich der Verstand dann auch 
als Werkzeug der Vernunft, theils gegen den unverschul
deten Irrthum, den Misgriff bei guter Absicht, theils als Kraft 
(Potenz) des Nachdenkens, der Betrachtung u. s. w. hinsicht
lich des höchsten Zweckes der Menschheit zur Anwendung 
kommt, und so belebend, verstärkend, auf die gute Gesin
nung, von der seine Thätigkeit in dieser Richtung ausge
gangen, zurückwirkt. Daher jene Setzung, die aber dort 
auf dem Gebiete der Wissenschaft wie des Lebens schlechthin 
galt, ja ausschliessend herrschte. (Aber die Verdienste dieser 
Schule, unserer ersten, um die Wissenschaft und die Auf
klärung sollen darum, trotz einer nachfolgenden Aufklärerei, 
ja nicht verkannt werden!) Und wenn jetzt einer der Aus
gezeichnetsten aus der Klasse der neuen protestantischen Licht- 
fteunde, Uhlich, vou dem Pietismus die Wärme, und 
von dem Rationalismus das Licht nehmen will: so ist 
da, sehen wir, der Pietismus mit der Mystik auf ihrer gül
tigen Seite zusammengefasst, also wol unterschieden von dem, 
welcher gegenwärtig im protestantischen Deutschlande da und 
dort als baarer Ultrakatholicismus oder Positivismus erschienen 
ist und als solcher auf das Sprechendste sich bethätigt hat; 
aber der Rationalismus ist da von dem Intellectualismus we
nigstens nicht bestimmt unterschieden, und die Vernunft mit 
ihrer Entwickelung nur vorausgesetzt. Herrschend, im Ganzen, 
ist noch die Verwechselung, wie der Vernunft mit dem Ver
stände , so des Rationalismus mit dem Intellectualismus, nach
dem zumal die Speculation an die Stelle der Philosophie ge-' 
treten. So kam, nur mit einer Modification, die Intellectual- 
Ansicht der Leibnitzisch-Wolf sehen Schule wieder. Der Po
sitivist der mit dem Freunde des Positiven, das an seinem 
Orte wol gültig, nicht einerlei ist — redet nur desto muthiger 
von der „subjectiven, individuellen Vernunft,“ in
dem er solche als die Feindin des Christenthums darstellt. 
Vernunft heisst ihm eben nur das Wissen, Denken u. s. w.; 
jhit diesem ist aber, als solchem, die Immoralität sowol als 
die Moralität, die Irreligion wie die Religion vereinbar: davon 
also kann ein gu tiger Entscheidungsgrund hinsichtlich der 
wichtigsten Angelegen, eiten der Menschheit nimmermehr aus
gehen. Und dann wird nicht begriffen, dass einer wür
digen und erleuchteten Subjectivität ein Objecti- 
ves zum Grunde liegt, und in derselben zugleich 
befindlich ist. So zeiget sich das Hauptgebrechen wieder: 
der menschliche Geist wird nicht zuerst objectiv, nächst dem 

metaphysischen Objecte, anfgefasst, indem jene Scholastik 
„Subject und Object,“ das Logische und Physische, noch 
immer despotisch herrscht. Natürlich wird alsdann nicht er
kannt, nicht eingesehen, dass so, wie die Würdigkeit ent
steht, der Mensch — irgend Einer, der Subject geworden 
und nicht zuerst das logische ist — zum Besitze der Wahr
heit gelangt, welche die allein seligmachende, weil sie von 
der Sittlichkeit nicht trennbar ist,- genannt werden darf und 
muss, soll anders vom Alleinseligmachenden mit Grund noch 
die Rede sein. — Betreffend noch die Kant’sche Unterschei
dung: „theoretische und praktische“ (d. h. nach Fries 
„logische und moralische Vernunft“); so gebührt 
derselben mit Rücksicht auf die vorangehende Schule eine 
Würdigung: sie war ein Fortschritt, eine Vorbereitung des 
Bessern für die Wissenschaft und dadurch für das Leben — 
dasjenige, welches das innere Leben voraussetzt, und dieses 
fortwährend zur Grundlage hat —; aber wissenschaftlich 
ist dieselbe nicht haltbar, da nach einem Grundgesetze 
der Wissenschaftlichkeit mit einem und demselben Haupt
wort Beiworte, die wesentlich Verschiedenes be
zeichnen, nicht verbunden werden können*).  Nur 
wo das Hauptwort eine (wenn auch versteckte) Metapher ist, 
wie das Wort Natur in der Rede vom Geiste des Menschen, 
„geistige, moralische Natur neben der physischen“ und wo 
nur die formale oder logische Allgemeinheit gilt, wie bei Ding, 
Object, Leben u. s. w. mit den Beiworten: das übersinnliche 
und sinnliche, geistige und physische u. s. w., —- nur da kann 
solche Rede stattfinden. Daher nun die Bedeutung des so 
viel gebrauchten Wortes Vernunft erst nur formal, dann 
formal und real, und nun nur real, nämlich metaphysisch
real. (Wie lange wird diese Erinnerung gegen jene Scho
lastik, welche das Reale dem Physischen gleich setzt und kein 
anderes kennt, noch erforderlich sein? Abgesehen von dem 
Falle, wo auch in dieser Hinsicht der Geist besser ist als der 
Buchstabe! Was aber bekanntlich nur dem Menschen, dem 
ethischen Subjecte, nicht dem Denker, nicht der Wissenschaft 
der Philosophie als solcher, zu Gute kommt.) Das wahrhaft 
Tiefe ist einfach. Der Verstand, dieses Wort, genüget ja 
zur Bezeichnung des logischen Vermögens auf allen seinen 
Stufen: des Vermögens der Begriffe, der Urtheile und der 
Schlüsse, und so des eigentlichen Denkvermögens überhaupt. 
Als Professor in München ward dem Verf. die Freude, den 
Beifall oder die Beistimmung Zweier, von denen er den Einen 
innig verehrte, und den Andern besonders hochachtete wie 
hochschätzte, Jacobi’s und Weiller’s, für diese Ansicht 
von der Vernunft (bei dem Mangel eines anderen Worts!) 
nach öfterer Besprechung der Sache und des Wortes um der 
Sache willen zu erhalten. Doch blieb Jacobi dieser Bestim
mung nicht ganz treu; es folgte vielmehr eine ausgezeichnete 
Halbheit nach: in der Rede, womit er als Präsident die er
neute Akademie der Wissenschaften im Jahre 1807 eröffnete, 
gibt es „weder einen guten noch einen bösen Ge
brauch der Vernunft“; aber in dem neuen Abdruck der
selben, in den „Werken“, gibt es nur den letzteren 
nicht. Die Vernunft wäre sonach doch unter die brauch
baren Dinge gesetzt, und folglich auch misbrauchbar. Der 
Gebrauch, überhaupt, kommt nur dem Bedingten zu, also 
dem Physisch - Realen und dem Formalen jeder Art, Dem, 
was nur als Mittel oder als untergeordneter Zweck gedacht 
werden kann; die Vernunft aber ist es, wozu, nach jener 
Wortbestimmung, jedes Andere gebraucht werden soll: sie ist 
nur als Zweck (Endzweck) überall denkbar. Durch diese Er

*) Auf diese wissenschaftliche Bestimmung legte der Verf. ein 
besonderes Gewicht; aber es folgte weder die Beistimmung noch der 
Widerspruch. Warum? —
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klärung ward also die Vernunft wieder aufgehoben, trotz der 
Hindeutung auf das Tiefere, welche dabei sich einfand, da 
eben der gute Gebrauch allein der Vernunft, nicht der gute 
und böse oder „schlimme“ wie dem Verstände, zuerkannt 
wurde. Fragt man aber, etwa nach Herder, ob die Vernunft 
nicht das Vermögen des Menschen das Göttliche zu verneh
men, anstatt das Göttliche im Menschen selbst, genannt wer
den müsse; so ist, nach meiner Ansicht, zu antworten: I) sie 
ist das Letztere, sie erscheint so, wenn der Blick nur auf 
den objectiven Geist gerichtet wird; 2) sie ist das Erstere, 
sie muss so genannt werden, wenn der Hinblick auf den sub- 
jectiven Geist, auf die Thätigkeit des Subjects, wie diese 
nachfolgen kann und soll, hinzukommt. (So wichtig ist die 
Unterscheidung zwischen dem objectiven und subjectiven Geist 
im Gegensätze mit der bekannten Lehre Hegel’s nächst der 
Schelling’schen!) Aber dieses Vermögen ist zugleich selbst 
«in Göttliches, ein Reales erster Art, unverkennbar, da es 
weder das logische Vermögen noch ein physisches ist. In 
dem Versuche „Erläuterung einiger Hauptpunkte der Philo
sophie; mit Zugaben über den Widerstreit zwischen Jacobi, 
Schelling und Friedrich Schlegel“ (Landshut 1812) ist diese 
Unterscheidung in Betreff der Vernunft S. 25 u. f. zuerst 
gemacht, nur ohne diese bestimmte Erklärung des mensch
lichen Geistes. Jacobi kannte sie: in einer Mittheilung nach 
Landshut nannte er dieselbe „trefflich.“ Ein Zeuge steht zu 
Gebote *).  In der Qesammtausgabe machte J. von diesem 
Versuche Gebrauch: er, nahm die neue Unterscheidung in die
selbe auf, ohne jedoch der genannten Schrift zu erwähnen; 
was von dem ganz besondern weiblichen Einflüsse herkam, 
der auch deshalb, vornehmlich aber in Rücksicht auf das so 
folgenreiche Misverhältniss des ehrwürdigen Präsidenten zu 
dem Freih. Christoph von Aretin im 2. Hefte nicht un
berührt bleiben durfte. — Betreffend noch den beliebten Aus
druck: „Gebrauch der Vernunft, Vernunftgebrauch“ 
bei warmen Freunden des Rationalismus, so mag derselbe 
eine Art von Concretion genannt werden: anstatt der Ver
stand als Organ der Vernunft oder im Dienste derselben. 
Weil die Vernunft zum Grunde liegt, weil die Sache und hie- 
mit der Sachbegriff von ihr ausgeht; so drang sie auch im 
Worte dergestalt vor. Aber eine Gefahr ist auch dabei, indem 
der Positivist sodann die „Vernunft“ zu dem Brauchbaren 
herabsetzt, und wieder von der subjectiven, irrenden u. s. w. 

’) „Aber wozu diese Anführung?“ — 1) um die Aufmerksam
keit auf einen so wichtigen Punkt, zum Behufe der Prüfung, desto 
mehr hinzulenken; 2) gegen die besagte Reactionspartei in Süddeutsch
land, welche den Verf., nachdem es ihr gelungen ihn trotz seiner 
akademischen — zum Theil ausserordentlichen — Erfolge als Pro
fessor zu vernichten, fortwährend strebte, ihn auch als Schriftsteller 
«u „annihiliren,“ erst positiv: durch Entstellten, Absprechen und 
®chimpfen, in der Lit. Zeit des Pfarrers Felder, des alten Dom
herrn von Mastiaux und des Herrn von Besnard, in der Eos unter

Baader’s und J. Görres1 Redaction, im sogenannten „Katholi- 
r/j0®8 jetzigen Bischofs zu Speier u. s. w., und dann nega
tiv: durch sogenanntes Ignoriren, in mehr als einer Weise — die 
Beweise sind gegeben in der Schrift „Schelling und Hegel“ u. s. w. — 
und etvya auch 3) gegen den besagten Schellingianer in der Berl. 
Lit. Zeit. Dieser'Referent hatte von den vorangehenden Schriften 
d.es 'ert sicherlich keine gelesen; was er naiv genug, selbst ver- 
neth, indem er sagte: „Der Verf. mag schon manche Brochüre (!) 
herausgegeben haben. “ Die Erläuterung einiger Hauptpunkte der 
Philosophie erhielt i„ den Göttingischen Gelehrten Anzeigen (1812) 
das Prädicat „vortrefflich,“ ohne Beschränkung; und, um nur noch 
ein Beispiel anzuführen, des Verf. ,Handbuch der Moralwissen- 
schaft“ nach der dritten Auflage seines „Lehrbuchs der Moralphb 
msophie,“ wurde in der Allg. Lit. Zeit. ( 1825) sehr günstig recensirt. 
Was wohl der Berliner dazu sagen würde? — Seine Absprecheref 
machte der besagten Partei im Süden eine ganz besondere Freude. — 
Jener göttingische Recensent war, wie mir von guter Hand später 
nekannt wurde, ein Berühmter, der noch lebt.

spricht. Dass die Vernunft nicht irren könne, dass jedes Irrige, 
was dem Verstände nur von Aussen angebildet wird, den 
Besitz jener tieferen Wahrheit, welche mit Grund die selig
machende genannt werden kann, keineswegs aufhebe, wird 
von dem Positivisten, Pietisten dieser Art u. s. w. nicht er
kannt, nicht eingesehen, wie gerecht auch sein Eifer gegen 
die Eingriffe des sogenannten Rat. in das Heiligthum 
der Menschheit sein mag. Wenn übrigens in der Identitäts
schule, zuerst bei Schelling und dann besonders bei Hegel, 
selbst jener Kant’sche Fortschritt wiederum ganz verloren ward: 
so ist dieses nicht allein aus dem bemerkten Vorsprunge der 
Speculation, sondern auch aus der ganz eigenen Stellung des 
Identitätslehrers zur Kant’schen Philosophie wohl begreiflich: 
I) das Endresultat der Kritik der reinen Vernunft — Be
schränkung der Erkenntniss wie der Realität auf die phy
sische Welt — sagte dem Sachprincip desselben zu, sie wurde 
gepriesen; aber 2) die Kritik der praktischen Vernunft, das 
Moralgesetz als Factum der Vernunft aufgestellt, war dem
selben höchlich zuwider, dieser Theil des Kant’schen Systems 
wurde entweder umgangen oder weggeworfen. Im „ Kritischen 
Journal der Philosophie“ von Schelling und Hegel, heisst 
dieser Theil „gerade das Schlechteste,“ ja „die lahme Mähre.“ 
(Der wissenschaftliche Mangel, da nicht abzusehen ist, wie 
dann von Einer Philosophie und sodann von Zweigen der
selben die Rede sein könne, und die blosse Voraussetzung 
Dessen, worauf es zuerst objectiv und subjectiv bei dem Ge
danken an das Moralgesetz ankommt, wurde natürlich gar 
nicht berührt. Das Beste aber, was dennoch in der Kant’schen 
Philosophie befindlich ist, und was die edelsten deutschen 
Geister,^Jacobi, Schiller, W. v. Humboldt, Jean Paul u. A. 
so innig als mächtig ansprach, wurde so bezeichnet!)

Wie verhält sich nun der — jetzt wieder fast eben soviel 
besprochene — Glaube zu der Vernunft? Die ursprüng
liche Anerkennung, die gemüthliche Ergreifung des Göttlichen, 
übersinnlichen u. s. w., darf wol (bei dem Mangel eines andern 
Worts) Glaube genannt werden. Daher schon früher das Wort 
„Vernunftglaube,“ freilich ein Pleonasmus, da sonach der 
Glaube als solcher ein Sohn der Vernunft ist, unzertrennlich 
von der Würdigkeit, heisse nun dieselbe Sittlichkeit oder 
Religion, diese ihrem Geiste nach. Denn jene Anerken
nung n. s. w. ist ja die realisirte Vernunft, zuerst in der Tiefe 
des Gemüths. (Vorbereitet ward diese Bedeutung d. W. Glaube 
für die Wissenschaft vornehmlich von Jacobi, Kant und Fichte, 
abgesehen hier von einer theoretischen Verschiedenheit, und 
für das Leben durch Herder, Schiller und Jean Paul.) So 
gibt es aber keine Verschiedenheit des Glaubens, mithin auch 
keine „Andersgläubige oder Andersglaubende.“ Es kann nur 
gefragt werden: 1) ob und 2) in welchem Grade das 
Glauben — der Glaube in der eigentlichen Bedeutung des 
Wortes — sich einfinde? Es gibt also nur Andersden
kende und zwar nicht schlechthin: 1) nicht völlig unter 
allen Würdigen, Gutgesinnten, ja im Grunde, betreffend un
sere Hauptsache, gar nicht, sondern nur in Betreff Dessen, 
was nach Masgabe der äussern, individuellen Umstände und 
Verhältnisse angenommen ward oder sich ansetzte; und 2) völlig 
Andersdenkende nur in Betreff dieser Sache: dem Moralisch - 
oder Religiösgesinnten und so Gutdenkenden sind nur die 
Unsittlichen, die Sophisten im alten klassischen Sjnn® ,eS 
Wortes (d. h. sobald es auf die Sache ankommt, die a e 
rialisten, die eigentlichen Atheisten) absolut entgegengese 
Im Glauben sind also Alle, die gut geworden un & n ge 
wissenhaft sind, einig: der Glaube ist von er (gu nj e 
sinnung, von der (dieser) Absicht unzertrennhc ; jedes An
dere, was ein Solcher noch haben mag, ist eigentlich nur 
Ansicht. Heisst so Etwas auch Glaube, „positiver ‘ u. s. w. 

1 *
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so liegt jener, der eigentliche Glaube, überall, wo mit den 
Worten nicht gespielt oder noch Schlimmeres getrieben wird, 
zum Grunde. Bei der Verschiedenheit der Ansichten, welche 
nächst der tiefem Einheit, stattfinden kann, kommt also das 
Gemeingut aller Würdigen als solcher zuerst in Betracht; jedes 
Besondere, worüber eine Verschiedenheit der Ansicht unter 
Gutgesinnten möglich ist, kann als Mittel hinzukommen, wenn 
es dem Realen, woran die Menschheit im Unterschiede von 
der blossen Natur Theil nimmt, nicht widerspricht. Aber dem 
Positiven, welches da mit der „Offenbarung,“ dem „Glau
ben“ u. s. w. verbunden wird, muss jenes Allgemeine, welches 
weder ein Logisches noch Physisches ist, und dann objectiv 
und subjectiv erscheint, wenigstens unbewusst zum Grunde 
liegen; sonst ist da entweder die Phantasterei oder die Heu
chelei. Und überdies hat Der, welcher eine Besonderheit 
dieser Art besitzt und als Mittel zu dem Einen Zwecke der 
Menschheit gebraucht, wol dahin zu sehen, dass er ja neben 
einem Andern, den er nach dem besagten Kennzeichen *)  als 
einen wahrhaft Guten oder Sittlichen (mithin auch Religiösen) 
anerkennen muss, sich keinen Vorzug hinsichtlich der Sittlich
keit und ihrer Folge zuschreiben dürfe: sonst erscheint ja 
nothwendig, kraft der Folgerichtigkeit, auf der einen Seite 
das Schoosskind und auf der andern das Stiefkind „ Gottes‘‘ 
(?), während nur dem Abgotte, dem Götzen, solche Kinder 
zugedacht werden können. Wo fände sich da noch die Re
ligion, und wo die Moral, bei allem Gerede von der posi
tiven Offenbarung, vom Christlichen u. s. w. ? :— Diese 
Grundbestimmung reisst dem Intolerantismus die 
Wurzel aus; und nur wie dieses humane Princip weiteren 
Eingang findet, wächst die Hoffnung, dass die so er
wünschte Einheit im deutschen Vaterlande völli
ger und (will’s Gott!) völlig eintreten werde. Damit 
ist aber das Princip des gedachten Bischofs in Neubaiern 
ganz unvereinbar: wenn im Lebenskreise, im Berufskreise 
selbst der Andersdenkende in Betreff eines solchen Positiven 
als ein wahrhaft Guter mit zureichender Gewissheit nicht er
kennbar ist, wie mag alsdann den kirchlichen, den 
confessionellen Wirren von Grund aus abgeholfen 
und vorgebeugt werden? Soll der Katholik denken, der 
Protestant u. s. w., sein Nachbar und Mitbürger, könne trotz 
jeder Thatprobe von Sittlichkeit, Rechtschaffenheit, Pflicht
treue u. s. w. doch im verschuldeten Irrthume, also ein Un
sittlicher und folglich bei dieser Aufführung ein Heuchler sein, 
während der Protestant bedenkt, was er zufolge jener bischöf
lichen Erklärung denken muss, dass ihn jeder Katholik so 
ansehe: dann ist offenbar kein bleibender Friede, keine nach
barliche Eintracht, kein staatsbürgerliches Zusammenleben 
möglich, wofern nicht etwa der gesunde Verstand in Ver
bindung mit dem menschlichen, humanen Gefühle den Einfluss 
des hyperkatholischen Princips überwiegt. Dies aber steht 
jetzt destoweniger zu erwarten, da nach dem bekannten Schrei
ben aus Rom, an die baierischen Bischöfe **)  der Geist einer 
wilden Polemik weit umher in das katholische Volk wieder 
gefahren. Wie gegen die römisch - curialistische Lehre „Äusser 
der katholischen Kirche wird Niemand selig,“ so muss auch 
gegen diese baierisch-bischöfliche Erklärung so nachdrücklich 
als möglich protestirt, und besonders dahin ein scharfer Blick 
gerichtet werden, wie diese Erklärung als Grundsatz in Betreff 
der „unschuldig Irrenden“ die Humanität gröblich verletze, 
das schönste Band zwischen Menschen und Menschen reisse, 
das Gesetz der Achtung, der Liebe und Gerechtigkeit, wel

*) „An den Früchten“ u. s. w., also im Lebens-, im Berufs
kreise !

**) Nicht von Pius IX.!

ches nicht blos den objectiven Menschen, sondern zunächst 
jedes würdige Subject betrifft, auf hebe, wie aber gewiss 
Jeglicher, welcher, das sogenannte Princip durch
führen wollte, verächtlich und lächerlich würde. 
So Viel über den Ausspruch des Bischofs zu Würzburg, weil 
ihm sicherlich Viele beistimmten, und weil gerade durch den 
Gegensatz der Philosophie mit dem Ultrakatholicismus in jeder 
Gestalt (bekanntlich hat derselbe auch eine protestantische 
Farbe) insbesondere wohl erhellt, was die Philosophie 
eigentlich ist. — Leider findet sich in jenem Schreiben 
an deutsche Erzbischöfe und Bischöfe nur das Kategorische 
„Äusser d. k. K.“ u. s. w-; die Unterscheidung zwischen dem 
verschuldeten und dem unverschuldeten Irrthume kommt überall 
nicht vor: sie ist mit keiner Sylbe berührt. Den katholischen 
Theologen war dieselbe auf dem Katheder längst erlaubt; 
aber praktisch ist sie nirgends geworden, in den Volkskreis, 
in die Predigten und Kathechesen nicht, • wenigstens nicht 
förmlich und als eine Hauptlehre, eingegangen. Hätte sie 
dort zugleich gestanden, dann würde schwerlich geschehen 
sein, was in Köln vor einigen Jahren in Betreff der gemisch
ten Ehen geschah; und dann würde sie gewiss in München 
zugleich auf die Kanzel gekommen sein. Welch ein Anstoss 
dann für den gesunden Verstand, für das humane Gefühl! 
Dann aber würde auch nicht erfolgt sein, was zuletzt in Folge 
der bekannten „Prudentia“ den Erzbischof und den Hof
prediger, von welchen damals so Viel in den öffentlichen 
Blättern die Rede war, getroffen. (He(t 2, S. 187 u. 188.) — 
Also im Glauben, wie in der Absicht und den Ab
sichten, sind alle würdigen Subjecte Eins; nur in 
der Ansicht und den Ansichten können sie verschieden sein: 
und diese Verschiedenheit ist 1) keine volle oder völlige, sie 
betrifft nicht die Hauptsache; und 2) wie dieselben praktisch, 
in der That, einig sind, so werden sie dann, vermöge der 
Fortbildung, auch theoretisch immer mehr Eins. Die Mittel, 
welche hiezu von der Humanität selbst gegeben sind , heissen L 
gegenseitige, brüderliche Mittheilung, mündlich oder schrift
lich; und II. das weitere Selbstdenken auf dem Grunde, auf 
welchem keine Verirrung, kein Irrthum in Betreff der Haupt
sache nachfolgen kann — auf dem Grunde des guten Willens, 
der Gewissenhaftigkeit und hiemit der Überzeugung. So, aber 
nur so, gilt mit vollem Rechte das „Aude sapere!“

Auch in Bezug auf die Wissenschaft, deren Inhalt weder 
blos formal noch physisch - real ist, kam der Glaube, das 
Glauben neben dem Wissen (oder umgekehrt) in jüngster 
Zeit öfters zur Sprache. Vornehmlich erscholl, im protestan
tischen Deutschlande, „Die Versöhnung des Wissens 
mit dem Glauben, der Philosophie mit der Theo- 
logie;“ als wäre die Philosophie nur Wissen, die Theologie, 
wenn auch die positive, nur Glauben! — Nicht mit der po
sitiven Theologie, wie solche dann auch weiter noch heisse 
(wenn da nur Theologie ist) sondern mit der Lehre des Po
sitivisten, des übertünchten Materialisten jeder Art u. s. w. 
kommt die Philosophie in Widerstreit. Das Verhältniss 
des Glaubens -zu dem Wissen, welches da weder 
das blose (logische oder als solches) noch das empiri
sche ist, fordert aber eine nähere Bestimmung. Wer ein
gesehen hat, dass und wie der Glaube selbst von der Ver
nunft ausgeht, der kann nicht denken, dass, indem das Wis
sen eintritt, der Glaube jemals aufhöre, wofern die ächte, 
höhere und vollständige *)  Geistesbildung besteht und folglich 
fortgeht: der Glaube, wie das Gefühl, von dem er

*) Nicht die vollkommene! Das Absolute, in diesem Sinne des 
Worts, kommt nur Einem zu.
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unzertrennlich ist, wird inniger, lebendiger, kräf
tiger, sowie das Wissen zugleich nicht nur be
stimmter und deutlicher, sondern auch umfassen
der, reicher wird. Auch Fichte haj gegen den Wol- 
fianer Eberhard bemerkt: „Nicht der Begriff begründet 
das Gefühl, sondern das Gefühl begründet den Begriff“ (wol 
aber belebet sodann, auf diesem Grunde, der Begriff das 
Gefühl in dessen Fortbildung zu der Empfindung, welche die 
menschliche ist, und dann auch die reine, schöne u. s. w. 
genannt werden darf). Der Glaube liegt also dem Wissen 
fortwährend zum Grunde: von einer Auflösung des erstem in 
das letztere, wie in der Leibnitz-Wolf sehen Schule, von der 
Auflösung des Gefühls in den Begriff kann sonach mit Grund 
keine Rede sein. Glaube ohne Wissen gibt die Mystik, Wissen 
ohne Glauben die Sophistik, welche, sobald es auf die Sache 
ankommt, mit der Materialistik (Erlaubniss diesem Worte!) 
in Eines zusammenfällt. Das (dieses) Wissen entsteht, so 
wie der Verstand als Organ der Vernunft eintritt. Daher 
das Vernunftwissen, der Vernunftbegriff, indem der blose 
Begriff, der Begriff als solcher und daher ohne Beinamen, 
sich entweder zum Naturbegriffe oder zum Vernunftbegriffe 
gestaltet, je nachdem das Sinnliche oder das Übersinnliche 
der Gegenstand ist. So erscheint der Sachbegriff, so klar 
und einfach zeiget sich diese Grnndansicht, wo nicht die 
speculative Künstelei, geschweige ein Schlimmeres, eingreift. 
Und daher sodann bestimmte und deutliche Begriffe auch von 
dem Höchsten, von dem Wichtigsten der Menschheit; daher 
insbesondere „die würdigen (!) Begriffe von Gott,“ wo offen
bar, gegen den sogenannten Supernaturalismus — das Pfaf
fenthum in jeder Gestalt —, zunächst das ethische Merkmal 
(das Heilige, unstreitig ein Sittliches) entscheidet, da eben 
das Sittliche die nächste wissenschaftliche Bestimmung des 
Übersinnlichen, das Moralische somit die objectiv - gültige 
Erklärung des Metaphysischen ist, indem die Ethik von der 
Metaphysik, nicht diese von jener ausgeht, wie jüngst, paradox 
genug, behauptet worden. — Oder war hiebei eine Ahnung 
davon, dass die Genesis der Philosophie zuerst vom ethischen 
Subjecte ausgeht? — Aber sonach kann auch die Religions
philosophie nimmermehr, wie in der Leibnitz - Wolf’schen 
Schule und jüngst wieder, vor der Moralphilosophie aufge
stellt werden; eine Verkehrtheit, eine Verwechselung des wis
senschaftlichen Standpunkts mit jenem des erbaulichen Lehrers.

Die Glaubens - oder Gefühlsphilosophie, die man 
bekanntlich Jacobi zuschreibt, ist demnach theils eine Halb
heit theils ein Pleonasmus, wie die Verstandes- oder Be
griffsphilosophie; auch so wurde Hegel’s Lehre genannt: 
die Philosophie ist ja als solche Beides. Die Grundansicht, 
welche vom Gefühl oder vom Glauben ausgeht, muss freilich 
die Hegel’sche Schule ganz besonders anwidern; nach H.’s 
Phänomenologie S. 6 soll ja das Wissen an die Stelle der 
Diebe zum Wissen gesetzt werden: als wäre die Wissen
schaft oder das Wissen mit der Weisheit identisch, als gäbe 
das griechische Wort nach Sokrates und Platon nicht einen 
ganz andern Sinn! Allerdings ist keine Weisheit schlechthin 
ohne die Wissenschaft; aber ist denn auch keine Wissenschaft 
ohne die Weisheit? — Darauf kommt es besonders an, dass 
man einsehe, warum und wie das Licht der Vernunft 
erst weiterhin, vermöge einer durchgeführten Darstellung der 
Philosophie und insbesondere ihrer Hauptzweige, in zurei
chendem Masse aufgehen könne und wirklich aufgehe, 
wofern nur an die (Philosophie als) Wissenschaft keine An
forderung gemacht wird, welcher die Allwissenheit allein ge
nügen könnte. Daher sodann auch, nächst dem „realen 
Mann“ (Menschen), der „Mann von Grundsätzen“ hin- 
S1C ich des äussern Lebens, vornehmlich in Kirche und Staat, 

die angewandte, die eigentlich praktische Philosophie, welche 
wie Lebensweisheit, so auch Lebensphilosophie, neben der 
Philosophie als Wissenschaft, an diese sich anschliessend und 
so als deren Correlat, füglich genannt werden kann. Wobei 
zu bedenken sein möchte: 1) Wer mit schönem Ernste
von irgend Einem, der sich als ein Guter, Sittlicher, im 
höheren Grade bethätigt hat, also nach voller Überzeugung 
spricht: „Ein realer Mann!“ dem ist das Beiwort sicherlich 
keine Metapher, sondern recht eigentlich, sodass unser erstes 
Reale, wenn auch unbewusst, nachklinget.— Welcher (Wer) 
müsste hingegen nach der bekannten Scholastik ein „Realer“ 
u. s. w. heissen? —•; und: 2) Bei dem Mann von Grund
sätzen denkt sicherlich Keiner, welcher mit Nachdruck von 
diesen Grundsätzen spricht, an irgend ein Formales, das 
Logische als solches; das erste Reale, der metaphysische 
Grund, ist da wenigstens vorausgesetzt. — Merkwürdig 
scheint noch, dass, nachdem früher die „Glaubensphilosophie 
und neuerlich die „Begriffs- oder Verstandesphilosophie“ öfters 
verlautet hatte, die Vernunftphilosophie noch, meines 
Wissens, überall nicht vorkam, so wenig als der Rationa
lismus in der Logik, in der Physik u. s. w., während in 
der Philosophie und Theologie, d. h. in Betreff dieser Wis
senschaften, von demselben so häufig die Rede war. Ist 
Dieses nicht eine Art von Thatbeweis für die Eine metaphy
sische oder metaphysisch - reale Bedeutung der Worte Vernunft 
und Rationalismus, die eigentliche Vernunftlehre? — Ver
nunftwissenschaft hiess bekanntlich die Philosophie längst, 
selbst bei der Unbestimmtheit des ersteren Worts, des viel
gebrauchten (Vernunft).

Auch das „Absolute,“ das bekanntlich im Lande der 
wissenschaftlichen Philosophie seit längerer Zeit schon gar oft 
erklungen und noch erklingt, verlangte nach des Verf. Ansicht 
eine nähere Bestimmung. Von dem sog. Absoluten der Iden
titätsschule in jeder Gestalt darf wol kaum noch die Rede 
sein. Dasselbe, die Identität des Subjectiven und Objectiven 
genannt, ist nur ein dialektisches Blendwerk, ja ein Vexier
wort. Was aus demselben, indem es sich spaltete, heraus
kam, das Logische und Physische, offenbarte zur Genüge, 
was es eigentlich war. Wir kennen die Endresultate. Und 
der Schein, als wäre da Allheit (Allumfassung n. s. w.) zer
rinnt, wenn bedacht wird, dass Denken und Sein oder um
gekehrt keine Zweiheit bilden, dass die Sache den Primat be
hauptet, indem die Form nur hinzukommt, also im Grunde 
schon Eines war — und welches! — Die Form bringt ja 
immer das Nämliche wieder, das Physische, nach dem sach
lichen Grundprincip der Schule. So ergab sich in Wahrheit 
keine Geister- und Körperwelt, keine moralische und phy
sische Welt, da an die Stelle der metaphysischen Substanzen 
logische Wesen gesetzt waren. Aber auch bei Solchen, welche 
dem Identitätssysteme nicht oder nicht ganz beistimmen, kommt 
das Absolute noch immer und nicht ohne besondere Auszeich
nung vor; aber wie? Gewöhnlich setzt man es den Voll
kommenen gleich. Was folget dann, wenn es dem Men
schen entweder zugeschrieben oder abgesprochen 
wird? Daher müssen wir, um der Vergötterung und 
der Verthierung des Menschen zu entgehen, das Ab
solute bestimmt neben dem Relativen, neben Dem, was nur 
bedingten Werth hat, auffassen. Und wird cs dann 
setzt: das Unbedingte; so muss dieses in das unbeschrän e 
und beschränkte, d. h. in das vollkommene und nie vo 
kommene oder unendliche und endliche *)  abgethei t wer en,

*) In diesem Sinne! Die Unbestimmtheit die auch bei den viel
gebrauchten Worten „Das Unendliche und Endliche, das Endliche 
und Unendliche“ noch obwaltet, wirkt nicht selten störend, begün-
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was auch der Grammatiker, indem er das Absolute nicht als 
Correlat des Relativen auffasst *),  dagegen einwenden mag. 
Die Metaphysik siegt dergestalt, mit gutem Grunde, über die 
Grammatik. Was ist demnach die neue „absolute Philo
sophie, absolute Religion?“ 1) Ein Sachwiderspruch, 
wenn das Beiwort in dem Sinne genommen wird, welcher 
in der Rede von Gott allein gültig ist; 2) ein Pleonasmus, 
wenn es so genommen wird, wie es in Betreff des Menschen 
nach seiner Verschiedenheit von dem blossen Thiere, sei dieses 
auch ein verständiges, gebraucht werden darf. Heisst nun 
die Philosophie auch die Wissenschaft des Absolu
ten, so findet sich da jene und diese Bedeutung ein. (Der 
wackere Krug bemerkte als Recensent gegen den Verf., er 
habe sein Absolutes, seine Defenition der Philosophie von 
Schelling; ein grosser Misgriff, wie man sieht. Sagte doch 
Kant schon: „Nichts hat absoluten Werth als ein guter 
Wille“ — aber wie Viel setzt dieser voraus! —, „alles An
dere, selbst Wissenschaft und Künste haben nur einen rela
tiven.“) Wie also gesagt werden kann: der Mensch hat 
ein Göttliches in sich, so auch: er hat ein Absolutes in sich, 
und somit auch: das Absolute, wie das Göttliche, im Men
schen, neben seiner Physis und soweit als Correlat der
selben. Aber ja nicht: der Mensch hat das Göttliche, das 
Absolute; wo denn natürlich die sogenannte „Gottmenschheit“ 
(die Menschheit, der Mensch = Gott) hervorkommen müsste. 
Welch ein Ungedanke. Nur die Idee des Vollkommenen kann 
dem Menschen zuerkannt werden; dieselbe tritt ein, so wie 
da irgend Einer zur menschenwürdigen Strebung, welche mit 
dem guten (sittlichen) Willen Eins ist, gelangt. Wer aber 
annähme, der Mensch, mithin auch er, könne diese Idee in 
sich realisiren; der käme ganz gewiss, wenn er, sprechend 
und handelnd, ganz consequent verführe, ins — Narrenhaus, 
oder, wenn ihm der gute Wille kenntlich genug ganz abginge, 
ins — Zuchthaus. (Die Wissenschaft hat das Recht, die 
Consequenz ganz auszusprechen!) Dies ist der erste Haupt
grund gegen das neue Scheingebilde. Den andern gibt die 
Idee der moralischen Weltordnung. Wenn die öfters, wie 
allbekannt, so schreienden Misverhältnisse im Universum, also 
diesseits oder jenseits, nicht aufgehoben werden; wenn es 
kein Wesen gibt, welches im Gegensätze mit demselben die 
Harmonie zwischen Gut - und Wohlsein bewirken will und 
kann, wenn es folglich keine Gerechtigkeit im Universum gibt: 
wie mag dann noch eine bei den Mächtigen der Erde gefor
dert werden? So wird die Gerechtigkeit selbst auf
gehoben. Aber nicht an sich denkt zuerst, wer, sittlich 
gesinnt und dann rechtlich nachdenkend, Vergeltung bezüglich 
eines Menschen, den er als gut, edel und zugleich höchst 
unglücklich erkannt hat, mit dem vollen Nachdrucke der 
Überzeugung fordert und erwartet; fällt der reflexe Blick auf 
ihn zurück, so ist er als Einer, der schon gut gehandelt 
hat, vorausgesetzt. Dieser Gedanke kann also die sittliche 
Triebfeder nicht „trüben,“ aufheben: er kann sie nur, zu
rückwirkend verstärken, indem mit demselben das Vertrauen 
und Dankgefühl sich verbindet. Eine Speculation, welche das 
Jenseits verwirft, bekämpft wie bekannt, ist also nicht 
allein herzlos, gemiithlos bei diesen „Grausamkeiten der Ge
genwart,“ wie ein trefflicher Schriftsteller**)  sagte, bei diesen 

stigt den Misverstand und wo] auch die Verwirrung. (Darstell, der 
allgem. Philosophie, 2te Aufl. S. 234-— 236.)

*) Daselbst, S..230 —— -34. Gültig ist doch gewiss: das Wort 
um der Sache willen!

**) J. G. Pahl, zuletzt k. w. Prälat und Generalsup. — ein 
unvergesslicher Freund, seit fünfzig Jahren. — Denkwürdig ist be
sonders sein Buch: „Über den Obs curan ti smus, welcher 
das deutsche Vaterland bedroht.“

oftmals so schneidenden Mistönen zwischen Verdienst und Schick
sal, den Gewaltstreichen der Tyrannei, welcher ja die phy
sische Kraft, also die Natur selbst, zu Gebote steht, wie bei 
den blinden Schlägen des Schicksals; sondern sie, diese neue, 
in Deutschland so unerwartete Speculation, ist offenbar zu
gleich verlassen von dem Begriffe der Gerechtigkeit, welche 
die Menschheit mit Gott zunächst im Universum verbindet, 
sowie von jeder Kenntniss eines Menschlichen, welches zwar 
ein Subjectives ist, aber auf einem Grunde, der kein phy
sischer ist, ruhet. Veranlasst wurde diese Verirrung (ausge
gangen von jenem Principe, welchem zufolge der menschliche 
Geist nur Subject im logischen Sinne des Wortes ist) wol 
auch durch die positive Lehre, welche, was nur als Folge 
denkbar ist, als Zweck vorstellt und so vom Seelenheil, von 
der himmlischen Seligkeit u. s. w. spricht; ein Misgriff im 
Worte, wie bei dem berührten Eudämonisten aus der Leibnitz- 
WolPschen Schule, wenn nicht die Heuchelei, der Egoismus, 
Sensualismus, mit christlichen Worten verbrämt. Und was 
noch einen besondern Stoss geben mochte, ist jener Positi
vismus, welcher, Dogmatik genannt, ein Moralisches wie ein 
Physisches behandelt, übertragend, (von Wem immer) Schuld 
und Verdienst auf Andere; die Hauptstütze, ja die Grund
säule des Pfaffenthums in jeder Gestalt, des übertünchten 
Materialismus, der sich fälschlich Christenthum nennt. Konnte 
doch selbst ein Steffens behaupten, dass ein Unschuldiger 
für die Schuldigen leide, sei freilich nach den menschlichen 
Rechtsbegriffen nicht zulässig; aber in der göttlichen Heils
ordnung sei es anders, sogar mit dem Zusatze: „Aber das 
begreift euer irdischer Verstand nicht,“ während da gerade 
sein Verstand ein irdischer war! Wenn das am grünen Holze 
geschieht u. s. w.?

Hat nun diese Ansicht von dem Absoluten volle Gültig
keit, wie man allerdings mit voller Zuversicht annimmt; so 
kann dasselbe nicht erst in der Religionsphilosophie als eigent
liches Object Vorkommen. Es ist gesagt worden: „Der letzte 
Schritt, der noch zu thun ist, ist die Auffindung der 
wahren absoluten Identität von jenem Object und 
Subject“ (dem metaphysischen und ethischen) „in 
einer individuellen, persönlichen Einheit, welche 
ich als das Religionsprincip, das acht Metaphysische 
oder wahrhaft Übernatürliche, Göttliche bezeichnen 
möchte.“ So käme das Metaphysische, welches ohne Zweifel 
auch diesem Selbstdenker ein Reales und nicht das zweite 
ist, erst im letzten oder höchsten Zweige der Philosophie 
vor. Aber was ist oder wäre dann die Philosophie, da nur 
von dieser die philosophischen Wissenschaften, welche man 
längst auch „Particularphilosophie“ und ,, Specialdhilosophie“ 
nannte, ausgehen? — In der Gottheit sind allerdings Object 
und Subject Eins, in der Auffassung nicht so wie im Men
schen unterscheidbar: das Subject ist in diesem vom Objecte 
getrennt, wenn der Wille dem Gewissen nicht folgte, vom 
Göttlichen und somit auch vom objectiven Geiste abfiel. Doch 
ist diese Trennung keine Aufhebung des Bandes, welches auch 
das unwürdige Subject mit dem objectiven Menschen auf des
sen geistig-realer Seite verknüpft: die Vernunftstimme, das 
Gewissen, besteht noch, ergeht fortwährend an dasselbe; das 
Gewissen, welches kein Product der Subjectivität, nach der 
Handlung wie vor derselben, genannt werden darf: es ist 
immerhin ein dem Menschen als Subjecte Gegebenes. Das 
Urtheil in der Selbstverdammung ist ein Hinzukommende# 
und ruht auf diesem Grunde, einem metaphysisch - objectiven, 
wie das Gegentheil in Folge des „guten Gewissens,“ d. b- 
dessen, welches von dem Dasein des guten Willens, der guten 
Absicht u. s. zeuget. Der Leibnitz-Wolf’sche Intellectua' 
lismus verkannte diese Objectivität, indem er das richterliche, 
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belohnende und bestrafende, Gewissen ‘blos dem Subjecte 
zuschrieb, nachdem er das, welches vor jeder subjectiven oder, 
Mas hier Eines ist, menschlichen Thätigkeit hergeht, nicht 
erkannt hatte; und wo der neue, gesteigerte Intellectualismus 
Maltet, kann natürlich weder das vorangehende noch das 
nachfolgende u. s. w. zum Bewusstsein kommen, trotz dem 
Bekannten in der altern Wissenschaft: „Conscientia antecedens 
et subsequens.“ Aber was kann sodann die jetzt so vielbe
sprochene Freiheit, die praktische sowol als die theoretische, 
sein, da von der Vernunft als Anlage, nach welcher die 
Freiheit erst folgen kann, nicht ausgegangen wird? Natürlich 
wird alsdann auch die objective und subjective Freiheit — 
nächst der objectiven und subjectiven Vernunft — nicht er
kannt, nicht eingesehen, dass und wie letztere durch die 
sittliche Richtung des Willens bedingt ist, nur mit dieser ein- 
tritt und fortschreitet, im höheren Grade sich eihfindet. Gegen 
*lie Eingriffe der Tyrannei, jeder Despotie in die
ser Richtung, ist die neue, kräftige Rede für „das freie 
Denken, die freie Wissenschaft;“ u. s. w. allerdings 
gültig; allein es gibt noch eine tiefere Freiheit, ohne die jede 
andere, die wissenschaftliche sowol als die politische, nicht 
erhalten, ja nicht erlangt werden kann. Wer ist in Wahr
heit ein freier Denker? Was die freie Wissenschaft 
nächst dem freien Denken voraussetzt, ist nicht nur die Ent
fernung des Vorurtheils, der Wahnbegriffe, des Mysticismus 
und Pietismus (dieser Art), sondern auch, ja zuerst, die Aus
schliessung einer subjectiven Stimmung, welche dem Wesen 
der Philosophie absolut entgegensteht: dem Wesen, welches 
Vom Geiste der Philosophie auf seiner ersten, auf der meta- 
physichen Seite und dadurch von dem eigentlichen Gegen
stände derselben, dem metaphysischen Objecte, abstammt*).  — 
Wie lange mag diese Erklärung, diese Erinnerung gegen die 
alte, herrschende Scholastik noch erforderlich sein?! — Ein 
Princip, welches von dem logischen Subjecte nach Hegel aus
geht, weiss freilich (bei allem andern Wissen) Nichts von 
dieser Freiheit, der subjectiven, erworbenen, durch die Thä
tigkeit des ethischen Subjects auf der metaphysischen-objectiven 
Basis hervorgebrachten oder entstandenen : dasselbe führt, 
consequent, höchstens zu der „Sitte,“ an der Stelle der 
Sittlichkeit, der eigentlichen, die mit der Moralität, wie im 
tiefsten Grunde mit der Religiosität oder Religion nach dieser 
Grundansicht, Eines ist, also höchstens zu dem Aesthetischen, 
Zu der Sitte, womit, heisse und sei sie auch die feine und 
schöne, die Unsittlichkeit sowol als die Sittlichkeit vereinbar 
lst, wenigstens bis zu einem gewissen Zeitpunkte; was vor- 
angeht, ist nur das Intellectuelle, das Logische, etwa ge- 
steigert und so oder anders gewendet **).  — Betreffend noch

Wer in der That sittlich ist, bedarf kein Jenseits, 
keine Glückseligkeit u. dergl. Falls aber den Sittlichen ein 
Schlag des Schicksals, ein Streich der Tyrannei träfe; falls die Marter, 
vielleicht ein entsetzlicher Zustand, Monate, Jahre lang anhielte: 
würde dann nicht zu dem guten Gewissen, zu dem Bewusstsein er
füllter Pflicht die Reflexion, das richterliche Nachdenken und so der 
Gedanke mit der vollen Zuversicht kommen, auch für ihn werde ein 
besseres, ein ganz anderes Loos folgen,, wann und wie immer, 
aber gewiss? ! Daher ein schöner, gültiger Trost, eine schöne, 
rechtlich (wie sittlich) begründete Hoffnung, wie rücksichtlich der 
zureichenden Mittel zu dem sittlichen Zwecke, so hinsichtlich der 
Folge: ein ganz Anderes als die sogenannte Hoffnung, jene .Aus
geburt der Selbstsucht, welche da von den ewigen Freuden, himm
lischen Gütern u. s. w. schwatzt, als könnte diese der Zweck des 
Christen, des moralisch Strebenden sein.

Jene Idee aber, die eigentliche, setzt voraus: 1) als ihr Objec 
das erste. Reale und 2) als die Bedingung ihrer Genesis, ihrer >n 
stehung in irgend einem menschlichen Geiste, der subject gewori e , 
die würdige oder sittliche Gesinnung. « «x,,

*) „Die Hauptgebrechen der deutschen Philosophie, g « 
bei Löflund 1834, und „Beitrag zur Emancipation der Philosophie, 
daselbst 1835. ' , D ,

*’) Das Object ist jedesmal ein Reales; aber as ea®e^sc ein^1 
als Object nur dann, wenn auf das Subject, wie dieses hinzukommen 
soll, hingesehen wird.

) Die Religionsphilosophie. 2. Aufl. S. 542 — 543.
। • ’>Vergl. „Gesammelte Schriften“ von Arnold Ruge, Man- 

eine Sammlnng, in welcher neben viel Schönem und 
/Vh 1 in anderer Hinsicht auch mehr als Eines vorkommt, wobei 

. .ei,nehmender an die geheime Voraussetzung des Ächt-Meta- 
pnysicnen denken möchte. Sein kräftiger Sinn für das Humane liess 
s® ®° t “dauern, dass er, anstatt ein Göttliches oder Absolutes 
m Menscnen anzunehmen, in die Menschheit „das Höchste“ schlecht- 

imm^A der soviel Ältere — auch fürwahr (noch
tomei) hortstrebende, der noch rüstig heisst, obschon er sich bereits 
“ Lebensjahre befindet

t i 1Vermöge der Idee, sobald diese irgend Einem 
t tjteht, das Ideal mit dem sittlichen Gesetze, also die Vollkommen- 
Ä Jere’ Me“s?h«n zugedacht werden kann? Wohin führt 
liX1/16 C°nse(lue,nz # Wie dem objectiven Geiste nur ein gött- 

’ 80 dem subjectiven nur die Vervollkommnung als Auf-
t>aoe zu. Und:
rechtV;^? eS n°Ch die m°ralische Weltordnung, wie die Ge- 
DSt 1 ®eIbTSt’ ^enn - £egen die bemerkten Misverhältnisse im 

kein Jenseits gäbe? Ein Anderer hat jüngsthin gesagt: 

den „Dualismus;“ so kann der Verf. solchen zwischen dem 
metaphysischen Object und dem ethischen Subjecte nicht zu
geben, es ist ja zwischen denselben kein Gegensatz, wie zwi
schen Sache und Sache, objectiv und subjectiv nach dem 
oben Gesagten (im März). Wie contrastirt diese wissen
schaftliche Bestimmung mit der neuern dialektischen Spielerei 
(wer kennt sie nicht?) mit dem Denken und Sein!

Die Grund- und Hauptfrage ist: ob nicht unter dem 
Worte Philosophie eine (auch eine) reale Wissen
schaft und zwar unsere erste Real- oder Sachwis
senschaft gedacht werden müsse, und nur diese 
unter demselben gedacht werden könne, soll es an
ders eine Philosophie geben ? Nach mehr als einer Vorberei
tung und Vorarbeit in den frühem Versuchen des Verfassers 
im Fache der wissenschaftlichen Philosophie wurde dieser Be
griff, diese Grundbestimmung in seinen zwei letzten Schriften, 
betreffend die allgemeine Philosophie *),  noch besonders her
vorgehoben; es fehlte denselben keineswegs an günstigen und 
auch sehr günstigen Recensionen: in der A. L. Z. zu Halle und 
Jena, zum Theil auch im Literarischen Conversationsblatt zu 
Berlin; aber dieser Begriff, diese Grundansicht von der Phi
losophie ward mit keiner Sylbe berührt (so wie Anderes, was 
der Verfasser als End- und Hauptresultat einer so vieljährigen 
Bestrebung aufgestellt hatte); musste denn nicht entweder 
desto kräftiger widersprochen oder desto theilnehmender bei
gestimmt werden, da eben diese..Erklärung nicht allein mit 
jener glänzenden Empirie, welche die Naturwissenschaften 
schlechthin und so ausschliessend die „realen“ etc. nennt, 
sondern auch mit dem was man jüngst preisend die neuere 
und neue, die moderne und die heutige (!) Philosophie ge
nannt , in so scharfem und schroffem Gegensätze steht.

Aber diese Ansicht von der Philosophie kann keineswegs 
einleuchten, wo die Grundabtheilung des Realen und hiemit 
des Objects oder Objectiven **)  in das metaphysische und phy
sische, sowie die Abtheilung des Subjects in das ethische 
und logische nicht erfasst und als eine vollgültige anerkannt 
ist. Ein Mann vom Fache, übrigens ein scharfsinniger Denker, 
erinnerte gegen die erstere: „subject und object,“ das Lo
gische und Physische wie bekannt, sage man auch Geist und 
Natur wie „das Innere und Äussere“ — sei nun einmal „phi
losophischer Sprachgebrauch, davon dürfe man nicht 
abgehen.“ Dies war naiv! Den möchte ich hören; welcher 
aus diesem Satz, als Grundsatz, Mehr als die Logik und 
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Physik ableiten könnte! Man weiss, was nothwendig folgt, 
wenn die eine oder die andere an die Stelle der Metaphysik 
gesetzt wird, und — wie dieses Princip in der Identitäts= 
schule durchgeführt worden. In dem Buche „Schelling und 
Hegel“ ist S. 31, 104 u. 118 eine mildere Deutung versucht; 
aber nicht von der Philosophie als Wissenschaft, nur vom 
Geiste der Philosophie kann dann — im besten Falle — die 
Rede noch sein. Vermöge des Princips ist die sog. Idee, 
welche besonders in der Hegel’schen Schule gar oft vorge
kommen , nichts weiter als die formale oder logische Allgemein
heit; und was musste dann hervorkommen, da kein anderes 
Reale als eben die Physis, im gedachten Sinne des Worts 
vorausgesetzt war? Andere Kenntnisse, empirische, histo
rische — dieser Art — und philologische gaben dem Grund
irrthume nur einen blendenden Schein, desto mehr, je schätz
barer dieselben an ihrem Orte sind, je reicher und ausgezeich
neter sie waren.

Im zweiten Hefte der Schrift „Schelling in München“ 
etc. wurde daher jene und diese Grundabtheilung nochmals 
hervorgehoben, wie nämlich erstere dem eigentlichen Materia
listen , der bloss physischen Ansicht der Dinge auch im Reiche 
der Menschheit — in der Menschenwelt, sofern diese von 
jedem der bekannten drei Reiche der Natur sich wesentlich 
unterscheidet —, und letztere der blossen, wenn auch ge
steigerten und mit Anderm verbundenen, Speculation, dem 
Formalismus und — im schlimmsten Falle — dem Sophisti- 
cismus, der Sophistik im gedachten Sinne des Wortes, be
stimmt entgegentritt, so erscheint dann die Philosophie mit 
Entschiedenheit, wie mit Bestimmtheit, I. im Gegensätze mit 
dem Ungültigen jeder Art, II. im Unterschiede, im Sachun
terschiede und vermöge ihres eigentlichen Objects (überhaupt 
und nach dessen voller Entwickelung), — von jedem nur an 
seinem Orte gültigen, und III., eben als unsere erste Sach- 
oder Realwissenschaft, in einem ganz eigenen Verhältnisse 
zu den (eigentlich) positiven Wissenschaften, da ihr Object 
nicht nur vorausgesetzt ist, wie bei jeder andern Real
wissenschaft, wenn da z. B. unter dem Worte Physik nicht 
der Materialismus oder — Erlaubniss dem Worte! — die 
Materialistik sich einfinden soll, sondern auch zugleich ge
setzt, ja vorangesetzt sein muss, wo zugleich ein Po
sitives, von welchem die Kunde und Ansicht durch äussere, 
individuelle Umstände bedingt und bestimmbar ist, vorkommt, 
da ein Specielles was jemand nach dem Gange seines äussern 
Lebens angenommen ein Mittel zu dem Einen sittlichen Zwecke 
nur dann werden kann, wenn ihm jenes Allgemeine, das kein 
Formales ist, sondern vom Göttlichen im Menschen ausgeht 
und so zum Wesen der Menschheit gehört, zu Grunde liegt: 
die allgemeinen Wahrheiten, heissen sie nun religiöse oder 
moralische, worin folglich alle menschlichen Wesen überein
stimmen können, während die Einheit bei dem, was durch 
die erste Erziehung, Kirche und Schule dem Einen so, dem 
Andern anders gegeben wird, offenbar nicht möglich ist, und 
erst in der Folge, mehr oder weniger, sich ergeben kann. 
Dieser Primat jenes Allgemeinen folgt, weil eben die Philo
sophie zu ihrem Gegenstände das Reale hat, woran der 
Mensch im Unterschiede von den blos physischen Wesen, und 
folglich überall kein solches, Theil nimmt. (Vergl. über so 
Wichtiges gegen den bekannten Positivismus von Grund aus 
Entscheidendes, die Beilage zum Märzhefte S. 61, 2te Sp.)

Worauf es nach dieser Ansicht von der Philosophie ganz 
besonders ankommt, ist, dass man beide Seiten derselben, die 
objective und subjective, wohl unterscheide und mit 
einander verbinde, die letztere aber bestimmt in ihrer Doppel
gestalt auffasse und den Primat des ethischen Subjects vor 
dem logischen anerkenne oder einsehe. Und indem die Phi

losophie als Ethik etntritt, zur eigentlichen Moralphilosophie *)  
sich gestaltet, fortbildet, ergibt sich das Princip, welches dem 
Positivismus, der mit dem Intolerantismus Eines ist, oder 
nothwendig dazu führt, von Grund aus entgegensteht: die 
Sittlichkeit, mithin auch die Seligkeit, die unmittelbare 
Folge derselben —- im Dies- und Jenseits, somit auch, gegen 
die bemerkten Misverhältnisse in der Gegenwart, die Glück
seligkeit — hängt schlechterdings nicht von Dem 
ab, was der Eine ohne sein Verdienst haben, und 
der Andere ohne seine Schuld nicht haben kann. 
Eine Macht, Kirche oder Staat genannt, welche irgend eine 
Gunst, einen Vortheil oder eine Bevorzugung da oder dort 
von einem solchen Positiven abhängig machte, stünde dem Princip 
nach mit der spanischen Inquisition auf Einer Linie, 
diese war consequent, indem sie den Andersdenkenden ver
nichtete; jene Macht aber, wenn sie nicht so, weit ginge, 
wäre I) mit der Inconsequenz und 2) noch immer mit der 
Inhumanität behaftet: so wäre bei ihrem Verfahren selbst ein 
gewisses Maas von Grausamkeit und wohl auch von Barbarei. 
Denn gesetzt auch, man liesse Dem, welchen man nach dem 
besagten christlichen Kriterion als einen würdigen Mann und 
als einen tüchtigen, rastlos thätigen in seinem Berufskreise 
erkannt hätte, selbst die volle Besoldung, indess man ihm 
seinen Wirkungskreis entzöge: so würde ja ein Schlag, wel
cher den Geist träfe, den so Behandelten weit tiefer schmer
zen, als irgend ein Unfall, welcher dem Körper zustiesse. 
Muss denn nicht jedem, der kein Unwürdiger ist, sein Be
ruf vor allem theuer sein? Der Beruf aber ist die Gelegen
heit, die volle Möglichkeit zu wirken für die Mitmenschen 
nach der Ueberzeugung wie nach der Vorbildung; wer dem 
Andern, dem Mitmenschen diese Möglichkeit nimmt, ist ein 
Unmensch. (Der Wissenschaft ist es erlaubt, die Wahrheit, 
die Consequenz, ganz auszusprechen.) Wie viel auch die 
Klugheit, die Politik im guten Sinne, unter den gegebenen 
Umständen zugleich fordern mag, das Erste ist immer der 
Standpunkt der Humanität, der Menschlichkeit im schönsten 
und tiefsten Sinne des Wortes **).  Was im zweiten Hefte der 
Schrift „Schelling in München“ u. s. w. gegen das römisch
en ri al ist is ehe Princip S. 181 bis 188 gesagt worden, ist 
auch (gegen) das „evangelische“, für das jüngst Deutsche 
gesprochen, völlig anwendbar. Eine Modification hebt die 
Sache nicht auf. Kein Mensch, wie er auch heisse, hat das 
Recht, dem andern, dem er nach den anerkannten Kriterien 
der Menschenkunde -als einen wahrhaft Gebildeten erkannt 
hat, gegenüber zu sagen, zu entscheiden: „Das ist christ
lich und: Das ist nicht christlich!“ Und sollte das 
Christliche oder Chri^tenthum, das eigentliche, nun eben in 
dem Positiven bestehen, worüber eine theoretische Abweichung, 
eine Verschiedenheit der Ansichten unter Gutgesinnten, un<l 
somit in Betreff unserer Hauptsache Gutdenkenden möglich 
ist: wie erschiene es dann vor dem gesunden Menschenvef' 
stände selbst, und wie vor dem Richterstuhle jener Wissen' 
schäft, über deren Gegenstand überall kein Anderes, als ein 
der Sache oder dem Wesen nach Höheres gesetzt werden 
kann, und die eben darum auch für die positive Theologie 
die sachliche Grundlage gibt, ohne die unter dem Namen 
Theologie und somit auch des Christenthums nur ein gefärbter 

*) — gegen die hin und wieder noch verkommende Scholastik’ 
welche trotz der' Rechtsphilosophie, unter jenem Worte auch d8s 
sogenannte Naturrecht befassen will.

*’) „Aufschluss über den Ultrakatholicismus, auch unter 
testanten; “ ein Aufruf zur Menschlichkeit u. s. w. München 18^- 
Der, übrigens nicht ungünstige Recensent dieser kleinen Schrift 
der J. A. L. Z., 1834, machte in der Anzeige derselben einen s® 
grossen, ungemeinen (um nicht zu sagen Ungeheuern) Misgriff.
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Materialismus entstehen könnte?! Nein, diese Ansicht von dem 
„eigentlich oder wahrhaft Christlichen“ kann nicht die gültige 
sein: auch das historische, positive Christenthum verstattet und 
fordert eine ganz andere Erklärung. Noch mehr — da jene 
Zeitfrage so wichtig ist, und da aus dem Gegensätze der 
Philosophie mit dem neuen Positivismus, mit diesen neuen 
Erscheinungen der alten Hyperdogmatik auch im protestan
tischen Deutschland, ein so triftiger Thatbeweis für unsere 
Ansicht von der Philosophie, für die Gültigkeit derselben, sich 
ergibt —: gesetzt, irgend ein Mensch ( der „ Mitmensch “!), 
der sich eben im Besitze der Macht befände, wollte mit allen 
Mitteln, die ihm zu Gebote ständen, jene Ansicht von Chri
stenthum und Kirche praktisch durchführen; so machte er in 
der That auf die Unfehlbarkeit, auf die Untrüglich- 
keit Anspruch: wie würde ein Solcher dann in den 
Augen aller Gesunddenkenden, und wie in der Ge
schichte (sie ist ja das Weltgericht) erscheinen? — 
Man weiss, wie ein übrigens wohlbegabter und gelehrter Pro
fessor an der Universität in Berlin mit einem bäierischen Bi
schöfe, seinem Namensvetter in Würzburg, in Betreff der 
gültigen Toleranz (gegen sie) zusammentrifft; der Unterschied 
ist nur der, dass der Eine seine Besonderheit katholisch, und 
der Andere die seine evangelisch nennt. — Auch in einem 
Buche, das jüngst erschienen ist und bald Aufsehen gemacht, 
auch da und dort grossen Beifall erhalten hat*),  ist, neben 
Historischem, Psychologischem und Politischem, was trefflich 
und auch vortrefflich heissen dürfte, das Princip jener Hy
perdogmatik nicht aufgehoben: es ist vielmehr wieder aufge
stellt, obschon in milderer Form, wo denn aber auch Wider
sprechendes bemerkt werden dürfte. Die alte Scholastik, 
die noch immer herrschende, von Subject und Object liegt 
auch der Ansicht und Darstellung des gelehrten Verfassers zu 
Grunde; dazu kommt die bekannte Lehre vom Sündenfall 
nach dem Kirchenvater Augustin: daher „die vom Sünden
bewusstsein erfüllte Subj ectivität“ S. 41 u. w. Von 
dem metaphysisch **)  Objectiven oder metaphysischem Ob
jecte, wie solches zum Wesen der Menschheit in deren 
Unterschiede von den blos physichen Dingen gehört, und 
im Subjecte Widerscheinen soll und kann, — keine Spur! 
Die Objectivität, von der noch dje Rede, fällt ganz in 
das Aeussere. Aber was ist sie dann, da sie doch nicht 
das Physische sein soll? wie ist dann die Offenbaarung, 
welche man die positive nennt, unterscheidbar von jeder Vor
spiegelung, von der innern und äussern Täuschung? — Die 
Subjectivität ohne das genannte Bewusstsein heisst „leer“ 
oder „entleert“ ganz folgerecht! Und die „Heilsbeschaf
fung“ (?), welche zu diesem Bewusstsein kommt, heisst nun 
das eigentliche Christenthum. Aber hebt denn jene Lehre, 
c°nsequent betrachtet und durchgeführt, nicht alle Moral, die 
Ethik, mit dieser die Philosophie, sodann die Theologie und 
das Christenthum selbst auf? Vom Ethischen***)  ist viel die 
Eede; nur fem. jfe (jrundlage, da vom Göttlichen im Men- 
„„ ) „Der deutsche Protestantismus “ u- s> w- von einem deutschen

*) Fortstreben, ,,Selbstdenken,“ verbunden so möglich 
mit der Prüfung, mit der Würdigung jedes Andern, was ie a c an
die neue Welt, die frühere und die spätere Zeit dem re en en
gab: Heft 2, S. 211 bis 215. Nochmals: keine absolute Neuheit, 
weil die Philosophie von der hohem Geistesbildung unzertrennlich 
ist, aber stets weitere Ergründung, stets nähere Bestimmung, un
beschadet dem Bestände des Gültigen!

1 neologen.
u^U8S denn nicht unter dem Worte Methaphysik, wenn nicht 

diese Be. eutung damit verbunden wird, die blosse Speculation mit 
irgend einer Modification oder Variante, im Grunde nur die Logik, 
wiederkommen? — Vor mehren Jahren liess ich in die Isis von 
Y. n!. „was lst die Metaphysik?“ einrücken; ein Urtheil über 
diesen Aufsatz wurde mir „• u?/ i ***n tt nicht bekannt.

) möge aem Ungenannten wenigstens mein Handbuch derMo- 
ralwissenschaft u . s. w. _ nach der%ritten Auflage meines Lehr
buchs der Moralphilosophie — bekannt werden! Auch gegen die 
sehr günstige Recension desselben in der A. L. Z. (1825) kann 
die Einrede, welche bekanntlich bei günstigen Recensionen leicht 
emtritt, nicht stattfinden Man 8ehe Stellung des
Protestanten zu den Katholiken“ u. s. w. S 64. 

sehen nicht ausgegangen wird. S. 487 gibt es „ethische For
derungen des Subjects“, als wäre nicht das Moralgesetz an 
das Subject ergangen! — Der sogenannte Rationalis
mus spielt natürlich auch hiebei, wie nunmehr so häufig, eine 
erbärmliche Rolle. Hätte Kant, wie die Vernunft in die theo
retische und praktische, so den Rationalismus in den theo
retischen und praktischen abgetheilt, oder hätte man 
(was bestimmter und sprechender ist) nach Fries, wie ge
sagt, den moralischen Rationalismus nach dem logischen 
aufgeführt: welcher Gesunddenkende würde alsdann 
das Christenthum auch über den moralischen Ra
tionalismus als ein der Sache oder dem Wesen nach 
Höheres aufgestellt oder behauptet haben? (Ein 
Nachtrag zu dem über jene Kantische Distinction vorhin Be
merkten !)

Aus dem Vorstehenden erhellt wol bereits, dass und 
wie von der Philosophie und nur von dieser Wissenschaft, 
weil sie eben unsere erste reale ist, das Grundmittel gegen 
die jetzt obwaltenden „religiösen und kirchlichen Wir
ren — zwischen Katholiken und Protestanten, und noch mehr, 
wie bekannt zwischen Protestanten — ausgehen könne; und 
eben diese Stellung der Philosophie gibt einen ganz besonders 
triftigen Thatbeweis für die objective Gültigkeit unserer An
sicht von derselben.

Aber dieser Begriff von der Philosophie — keine abso
lute Neuheit, so wenig als die übrigen End- und Hauptre
sultate eines so vieljährigen Strebens *)  — kann nicht be
stehen, wofern es noch eine „Naturphilosophie“ geben 
soll, und in den Ankündigungen der akademischen Vorlesun
gen den „Lectionskatalogen“ in Betreff der allgemeinen 
Wissenschaften, die Philosophie mit solchen, von denen sie 
ihrem Gegenstände nach wesentlich (also nicht blos dem Grade 
und der Gestalt nach) verschieden ist, zusammengestellt wird, 
wenn auch unter der Aufschrift „Philosophische Facultät“ 
Solches vorkommt, obschon begreiflich genug, da eben die 
Philosophie vermöge ihrer classischen Abstammung voranging, 
und dann die andern allgemeinen Wissenschaften sich an
schlossen: welche Vielheit sodann, in der Folge, in späterer 
Zeit!

I. Betreffend zuerst die sogenannte Naturphilosophie, 
die alte sowol als die neue nach Schelling u. s. w,, dürfte 
Folgendes entscheidend sein:

1) soll da nicht die Natur als solche, sondern der abso
lute Grund oder Urgrund derselben erkannt werden; so ist 
ja dessen Auf- und Nachweisung die Aufgabe der Religions
philosophie: der Naturforscher kann, als solcher, diesen Grund 
nicht erfassen;

2) ist aber, wie es die „Natur“ (das Wort) sagt, der 
Gegenstand, die Natur aber nicht uneigentlich wie in der 
Rede vom Geiste des Menschen u. s. w. zu nehmen, wäh
rend z. B. das Recht, von der blossen Macht, von der phy
sischen Stärke unstreitig — wenn nicht der Materialismus 
obwaltet — wesentlich verschieden, Object einer philosophi
schen Wissenschaft ist: so müsste ja die Natur mit dem Recht 
oder dieses mit jener in Eine Kategorie gesetzt werden, wenn 
es eine Naturphilosophie, wie eine Rechtsphilosophie, gäbe: 
ein Ungedanke, da eben dem Recht oder Rechtlichen das 
nicht zuerst ein Historisches ist, der unbedingte Werth, dem
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Physischen aber in seinem ganzen Umfange nur ein bedingter 
(der relative, nicht der absolute) Werth zukommt! Die Be
nennung, das Wort „Naturphilosophie“, ist also ganz un
gültig, wenn es nicht etwa, als eine Art von Metapher, die allge
meine Naturwissenschaft oder eine Steigerung des formalen 
Elements, das in jeder Realwissenschaft als der zweite Be- 
standtheil derselben ist, bezeichnen soll. Die Methaphysik 
ist von der Physik, wofern unter diesem Worte nicht der 
Materialismus vorkommen soll, — die Philosophie von der 
Empirie (im guten Sinne des Worts) nur, aber wahrhaft, vor
ausgesetzt. Alles Weitere ist die Sache, die Aufgabe des 
Naturforschers, des eigentlichen Physikers, mit den Mitteln, 
die ihm seine Wissenschaft gibt: der Beobachtung und dem 
Experiment wie gesagt; beobachtend mag er dann vom Ein
zelnen im Reiche der Natur ausgehen, und denkend zu einem 
Ganzen in seiner Art aufsteigen. Ja, eben die sogenannte 
Naturphilosophie ist, wenn das Wort im vollen, wissenschaft
lichen Ernste gelten soll, eine Todtfeindin der Philosophie: 
die Empirie, eine ungültige, prunkend und glänzend mit ihren 
„realen“ Kenntnissen, bauend auf solche als die Einen oder 
eigentlichen, schafft ein besonderes Blendwerk. Hiezu kommt 
die blose Speculation unter dem Namen Philosophie, indem 
selbige die formale (logische) Allgemeinheit an die Stelle der 
realen setzt, das metaphysische Reale verkennt, hat natür
lich nur „quantitativeDifferenzen“, schlechterdings keine „qua
litative“, also nur den gradualen und formalen Unterschied, 
weil eben die Sache, ihr Reales, nur Eines ist. Es war folg
lich ganz consequent, dass Schelling, nachdem er nur das 
Physische, die Natur in diesem Sinne des Wortes, als real 
oder das Reale und hiemit Objective erkannt und festgesetzt 
hatte, in seiner Schrift „Ueber das Verhältnise der Fichte’- 
schen Wissenschaftslehre zur Naturphilosophie“ den Satz auf
gestellt hatte: „Die Philosophie ist ipso facto Naturphiloso
phie“; wo denn das Wort Natur nur jetzt noch, obschon 
pleonastisch, vorangesetzt werden müsste. Täuschend war 
zugleich sein Ausspruch: „In Gott ist auch eine Na
tur“, indem er die eigentliche und die uneigentliche Bedeu
tung, die Natur als Physis und als Wesen einer Sache, nicht 
unterschied, weil er nun eben, wissenschaftlich oder theo
retisch, kein anderes Reales kannte. Und selbst auf dem 
Standpunkte der Idealität kann, wenn der Hyperidealis- 
mus hinzukommt ein Blendwerk entstehen, als ob, weil ohne 
das Unbedingte kein Anderes ist oder besteht, die Philo
sophie auch jedes Andere zu ihrem Gegenstand habe. Mittel- 

z bar umfasst die Philosophie allerdings dergestalt Alles; aber 
wie wäre noch ein philosophisches Collegium, wie eine durch- 
geführte Darstellung der Philosophie, ein philosophischer Curs 
möglich, wenn Alles ihr Gegenstand wäre? Und sollte auch 
die Natur wie der Geist Object der Philosophie sein; so hätte 
sie ja zwei Gesichter: das eine dem Himmel, dem Über
sinnlichen, und das andere der Erde, dem Sinnlichen , zu
gewandt. Wie kann eine und dieselbe Wissenschaft wesent
lich Verschiedenes zu ihrem Objecte haben? Also wieder ein 
Ungedanke! Und wie erschiene wol alsdann die Philosophie 
neben dem Christenthume, da ohne Zweifel unter diesem 
Worte Göttliches, Himmlisches (nicht im physischen oder astro
nomischen Sinne wie bekannt) u. s. w. gedacht werden soll? 
Auf der einen Seite stünde sie mit dem Christenthume, wäre 
es auch das positive, historische, der Sache und hiermit dem 
Werthe nach auf Einer Linie: sie hätte gleich demselben un
bedingten Werth, Würde in der eigentlichen Bedeutung des 
Wortes; auf der andern aber stünde sie unter demselben gleich 
der Erde unter dem Himmel, dem Sinnlichen unter dem 
Himmel, dem Sinnlichen unter dem Übersinnlichen, dem Phy
sischen unter dem Überphysischen, dem Natürlichen unter 

dem Göttlichen*):  sie hätte also zwei Gesichter, welche Fi
gur würde sie da machen, wäre der Gedanke nicht unmög
lich, da eine und dieselbe Wissenschaft nicht wesentlich Ver
schiedenes zu ihrem Gegenstände haben kann?! (Oder wie 
könnte sonst ein bestimmter Begriff, ja nur ein eigentlicher, 
mit dem Worte, wäre es nun die Physik oder die Philo
sophie, verbunden werden?) Das Schlimmste wäre noch, dass 
ein solcher Begriff oder vielmehr Unbegriff von unserer ersten 
Sachwissenschaft, dem Positivismus und insbesondere dem 
doctrinären Jesuitismus, wenn auch mit einer protestantischen 
Farbe, wieder das Heft in die Hand gäbe. Was übrigens 
Jemand nach dem Gange seines äussern Lebens unter dem 
Christenthume hinzudenken oder noch annehmen mag, bleibt 
ihm ganz überlassen, wenn nur unsere Hauptsache, je
nes Allgemeine, welches kein Formales oder blos 
Logisches ist, nicht verkannt wird, wenn also Kei
ner auf sein Besonderes das erste Gewicht legt. — 
Und:

*) Woher diese Vielheit der Worte? — nicht daher, weil die 
Sache so wichtig ist, weil sie der Menschheit besonders am Herzen 
liegt? Also auch ein Thatbeweis („verbuni iudex veri“) für die Phi
losophie, ihr Object gegen den Materialismus oder was nach dem 
Endresultate nicht Mehr ist, das Identitätssystem und die blosse 
Speculation, sobald die Sache in Frage kommt.

**) Man vergleiche über so Wichtiges des Verf. „Darstellung“ 
(Lehrbuch) ,, der allgemeinen Philosophie, “ 2te Aufl. S. 137 bis 145, 
und etwa auch die Schrift: „Uber das Verhältniss der Geschichte 
zur Philosophie in der Rechtswissenschaft.“ Sulzbach bei v. Sei' 
del 1817; dieselbe entstand aus einer Promotionsrede, welche der 
bekannte Rechtsbegriff meines vormaligen Coliegen v. Savigny (des 
jetzigen Minister-Präsidenten in Berlin) veranlasst hatte.

II. Betreffend die „Philosophische Facultät“, so 
kam zwar neuerlich, an zwei berühmten norddeutschen Uni
versitäten eine Verbesserung vor; man unterschied durch 
I oder A „eigentlich (!) philosophische Wissenschaften“ von 
den übrigen der Mathematik, der Physik u. s. w.; aber in
dem die alte Benennung, die Aufschrift philosophische Fa
cultät, blieb, wenn auch im Verzeichnisse der akademischen 
Vorlesungen nicht ausdrücklich wiedergebracht; so war, wie 
man sieht, der Widerspruch nicht ganz aufgehoben, wie könnte, 
wie dürfte auch nur dieses Widersprechende an der Univer
sität oder, wenn man noch will, Hochschule, an irgend einem 
wissenschaftlichen Institute vorkommen? Und was sind, nach 
jenem „Eigentlich“ u. s. w., alsdann die uneigentlich 
philosophischen Wissenschaften!? Offenbar keine, wofern 
nicht mit Worten gespielt werden soll. Also wieder ein Be
weis für die Philosophie als selbständige Wissenschaft, für 
das eigentliche Object derselben, wenn auch nicht so sprechend, 
nicht so triftig wie jener gegen die Positivisten mit der re
ligiösen Färbung! In allen übrigen Lectionskatalogen _  
wie vielen! — herrschet noch das alte Durcheinander ein 
Wirrwarr, unter der Aufschrift „Philosophische Facultät.“ Und 
wie nun das Anstellungsalter unter den Mitgliedern derselben 
der sogenannten, über den Vorgang entscheidet: so steht 
z. B. die Geschichte voran, während diese, da sie an der 
Universität nicht blos Lehre, wie für den Gymnasialschüler, 
sondern Wissenschaft ist, als solche nur nach der Philosophie 
stattfinden kann **).  Natürlich geht in gleichem Falle auch 
jede andere Wissenschaft, die nicht einmal wie die Geschichte 
an die Philosophie wenigstens erinnert, voran. Mag nun die 
Gewohnheit, die bekannte Macht der Angewöhnung auch im 
Lande der Wissenschaft, Viel entschuldigen, mag sie diesen 
Hergang wenigstens zum Theil erklären; so dürfte doch mit 
Recht gefragt werden: wie können wissenschaftlich ge
bildete Männer, wir können die Universitätscura- 
toren, wie kann der akademische Senat eine so arge 
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(um nicht zu sagen grobe) Unordnung noch immer 
zulassen? Ja, wie war es möglich, dass ein solcher Un
fug so lange bestand? Qffenbar ist da entweder eine recht 
ausgezeichnete Inconsequenz — wie passet auch nur Etwas 
davon zur Akademie u. s w.? — oder, wenn die Consequenz 
gelten und durchgeführt werden soll, unter dem Namen Phi
losophie oder Formalismus und, sobald man auf das Reale ein- 
geht, der Materialismus. Also wie erscheint jene Einrichtung, 
selbst im besten Falle, vor dem gesunden Menschenverstände? 
Oder ist die Inconsequenz nicht, um das mildeste Wort zu 
gebrauchen, Unverstand? Man sieht, wie mit ihrem Rechte 
die Wissenschaft noch fragen könnte? .— An der Universität 
zu Ingolstadt, im Jahre 1799 und dann zu Landshut wie be- 
bekannt, wurde eine ganz andere Einrichtung gemacht; nur 
geschah ein Misgriff im Worte, indem anstatt Allgemeine 
Facultät mit vier Klassen gesagt wurde: Allgemeine 
Klasse mit vier Sectionen („Philosophische, Mathematisch- 
Physikalische, Aesthetisch - Philologische und Historische“). 
Mein unvergesslicher College Ferdinand Stahl, Professor 
zuerst in Jena, dann in Würzburg, Landshut und München, 
nachdem die altbaierische Universität dahin verlegt worden, 
erzählte mir, mehr als Einmal, kräftig nach seiner Weise, 
dass und wie die neubaierische Verfassung zu Jena grossen 
Beifall gefunden. Aber warum folgte keine norddeut
sche Universität nach? ■— Die Hochschule zu Leipzig 
machte in späterer Zeit (wahrscheinlich nach dem Vorschläge 
von Professor Krug) einen Versuch, der an diese Organi
sation oder wie man später sagte, Formation erinnern möchte: 
„Facultätsstudien“ und „Allgemeine Studien“, wo 
dann, indem erstere ihrem alten Vorgang behaupten wollten, 
das Besondere noch vor dem Allgemeinen lierging, nachdem 
zu Landshut jenes auf dieses gefolgt war, wie ja die Natur 
der Sache fordert. Der neue Versuch konnte indess nicht 
gelingen, weil nun einmal auch die Philosophie eine Facultät 
bildet: nach wenigen Jahren kehrte die alte akademische (un
akademische) Einrichtung wieder. Aber auch jenes Bessere 
zu Landshut bestand nur vom J. 1799 bis zum J. 1806. 
Verwundert dürfte man fragen: Warum denn nicht länger? 
Wer hob eine dem gesunden Menschenverstände sowol als 
der Natur der Sache (selbst bei dem bemerkten Misgriff) 
entsprechende Anordnung wieder auf? S o ging es zu: ein 
Mitglied der aesthetisch-philologischen Section creirte einen 
„Doctor der Künste“; darüber ward in München viel ge
lacht und gespottet — jetzt, nachdem die Kunst dort in 
»»ehren Zweigen so ganz besonders aufgekommen, zu so viel 
Ansehen gelangt ist, würde der neue Doctor gewiss dieses 
Aufsehen nicht gemacht haben. — Hätte der Promotor an- 
statt der Künste die Philologie gesetzt: dann möchte 

neue Creation kaum bemerkt worden sein, wenigstens 
»»cht Gelächter und Spott erregt haben; das classisshe Wort 
“atte sie geschützt. — Dieses Gerede, ein wahrer Lärm in 
.eiL J?.eseHSchaftlichen Kreisen der bekannnten neubaierischen 
tüv Und Aufklärlinge bestimmte den Curator zu der 

„Allerhöchsten“ Entscheidung: es solle zwar jede Sec
tion künftig einen Doctor creiren dürfen, aber es 
müsse jedesmal heissen: der Philosophie. Das Übrige 
bheb. So war, wje man , wieder ein Widerspruch ein
getreten. Dabei konnte sich der Curator freilich eben nicht 
wohl befinden, als denkender Mann keineswegs behaglich 
fühlen. Um so leichter ward der akademische Gesetzgeber 
sodann von einer mächtigen Partei dahin gebracht, jenes so 
viel Bessere ganz aufzuheben, die alte Ordnung, d. h. Un
ordnung, wieder herzustellen. Einem ausgezeichneten Mystiker, 
»en Exmönchen, im Grunde noch Mönchen, und den Schel- 
«ngianern war die philosophische Section längst höchlich zu

wider: die Preisfragen, welche nur von dieser füglich auf
gestellt werden konnten *)  waren der so zusammengesetzten 
Partei besonders ein Dorn im Auge. Dem Ersten, von welchem 
im zweiten Hefte u. s. w. ganz besonders (mit Anerkennung 
eines Bessern auf seiner praktischen Seite), die Rede sein 
musste, erschien in meiner Philosophie, wie man sagte, eine 
Feindin, ja eine Todtfeindin des Christenthums, weil ich 
„von den Grundfacten des Abfalls“ — Sündenfalls, 
sagt man jetzt bekanntlich im Norden — „und der Wie-' 
dergeburt (Erlösung) nicht ausgehen“ wollte; das 
wirksamste Moment bei meiner endlichen Entfernung, der so 
unfreiwilligen, vom akademischen Lehramte. Die Beweise 
sind gegeben. — Mit der Wiederherstellung des Alten ward 
jedoch der „Allerhöchste Befehl“, jährlich zwei Preisfragen 
zu stellen, an die sogenannte philosophische Facultät (das 
Wort Section blieb) verbunden. Und wie viele wurden als
dann vom J. 1816 bis zum J. 1826 gestellt? Nicht Eine! 
Und nur Eine Promotion ging während dieser Zeit bei der
selben noch vor; unter den Thesen, welche der Doctorand 
aufstelltö und vertheidigte, war keine aus der Philosophie, 
weder aus der allgemeinen noch aus einem Zweige oder Haupt
zweige derselben eine! (Über die sogenannte philosophische 
Facultät, im Süden und Norden, findet sich in dem Buche: 
„Die literarische Stellung des Protestanten zu dem Katholiken 
in Absicht auf einen Gemeinzweck in Deutschland“ S. 29 
bis 33 Einiges, was nicht ohne besonderes Interesse sein 
möchte. Landshut bei Thomann 1831.) Als noch jenes 
Bessere zu Landshut bestand, kündigte die mathematisch
physikalische Section, eine Preisfrage aufstellend, den ma
thematisch-physikalischen Doctorgrad an, trotz je
nem Befehle wegen des Doctors der Künste ; leider ward in 
demselben Jahre das Vorige, die sogenannte u. s. w., wieder 
hergestellt: Beantwortungen der Frage liefen ein; aber die 
neue Doctorwürde konnte daher nicht ertheilt werden. So 
ging es an dieser Universtät zu, in der letzten Zeit, noch 
Vnter der vorigen Regierung.

*) Während der neunzehn Jahre meiner Professur zu Landshut 
ertheilte ich zehn Candidaten (mein College dreien) den philosophi' 
sehen Doctorgrad. Daher die Preischriften: „Über das Verhältnis« 
des Wesens zur Form in der Philosophie,“ von J. N. Wenning- 
der in der Folge als Professor der Rechte zu Landshut und München 
durch ein Lehrbuch der Pandecten sehr rühmlich bekannt gewor en 
— UI}d „Ist die Abtheilung der Philosophie in die theoretisc e u 
praktische gültig, wenn jene Philosophie in ihrem tiefsten 
aufgefasst wird?“ von Sylvester Jordan, dem Je.z, , 
rühmten Professor der Rechte zu Marburg. (Wer kennt nicht dessen 
neuestes Schicksal?) „ . . .Jener starb kaum 40 Jahre alt, offenbar i“ Folge mehr als Einer 
Mishandlung von Seite der neuen Reaction. (Man kennt noch die 
alte unter Karl Theodor.)

Eine Besonderheit, welche der sogenannten Philosophie 
wohl entspricht, wenigstens eine Verwandte derselben heissen 
mag, begegnete mir in der neuen, oben (Vorbemerk. 1) be
rührten, Zeitschrift für die Philosophie: da werden unter den 
philosophischen Wissenschaften auch 1) die Mechanik, 2) die 
Physik, 3) die Chemie, nebst Anderm, was zur Naturwissen
schaft im weitesten Sinne gehört, aufgeführt und zur Auf
gabe des philosophischen Journals gemacht; dabei wird mit 
besonderm Nachdruck von der „Begeistung, Beseelung 
der übrigen allgemeinen Wissenschaften durch die 
Philosophie“ gesprochen. Hier ist, wie man sieht, ein 
Pleonastisches und Widersprechendes, unter dem Worte Phi
losophie aber dann, im besten Falle, nichts weiter als der 
Formalismus. Tüchtiges, in anderer Hinsicht, gibt hier nichts 
Besseres, lässt nur desto mehr bedauern, obschon auch •— 
hoffen. Schwer ist es freilich, sich den Fesseln der Schule, 

2 *



12

der man zuerst auf seinem Studienwege zugeführt wurde, zu 
entwinden. Die Systematik der Schule und die Dog
matik der Kirche, irgend einer, erscheinen da als Ver
wandte, wofern jene auf die Form den ersten Blick richtet, 
und sofern diese ihr Besonderes an die Stelle jenes Allge- 
gemeinen, welches kein Formales oder Logisches ist, zu setzen 
pflegt. Daher ist, wie Letztere verdammend (condemnirend), 

• so Erstere ausschliesend in Betreff der höchsten Wahrheit 
(annihilirend). •— Das Intellectuelle hat als solches einen be- 
sondern Reiz, eine Art von Zauber, zumal für aufstrebende, 
talentreiche Jünglinge und junge Männer; daher sodann gar 
leicht ein trügender Schein der Allumfassung, so dass, indem 
die formale Allgemeinheit vordringt, der Sachunterschied zwi
schen dem Übersinnlichen und Sinnlichen, dem Geistigen (auf 
seiner realen Seite, der metaphysischen) und Physischenu.s.w. 
nicht erfasst oder, wenn auch dunkel vorschwebend, wieder 
aus demAuge verloren wird, nämlich im bestenFalle, d.h. wo die 
würdige dem metaphysischen*)  Object entsprechende Gesinnung 
nicht abgeht. In diesem Falle tritt aber dann gewiss die glück
liche und rühmliche Inconsequenz ein — jene, die 
auch die edle und sogar in Rücksicht auf die Einheit des 
Schönen mit dem Guten oder im dunklen Gefühle nach Plato 
undAndern in späterer Zeit, die schöne genannt worden**).

Druckfehler. In der Beilage, zum Märzh. von Dr. J. Salat ist 
S. 2, Z. 31 v. u. zu lesen: Zweiheit anstatt Zweifel.

Jedes weitere Nachdenken, jede weitere Prüfung, jede 
neue Wahrnehmung im Lande dieser Wissenschaft, verstärkt die 
Ueberzeugung eines Theilnehmenden : Es ist nicht möglich, 
der Unbestimmtheit und Verwirrung, diesem Ge- 
wirre unter dem Namen Philosophie, den Mis- 
griffen im Gebrauche dieses Worts und dem Mis- 
brauche desselben von Grund aus zu begegnen, 
abzuhelfen und vorzubeugen, wofern nicht der Phi" 
losophie mit Bestimmtheit und in dem strengstem 
Ernste auch ein Object, nur Eines, aber in seinem 
ganzen Umfange, in seiner vollen Entwickelung zu
erkannt wird ***);  wo dann — vorausgesetzt an einer Vor-

ä*)  Was Herbart Metaphysik genannt, beziehet sich, wie be
kannt, nur auf die physische Welt; was ist es dann? — Gegen 
meineErklärung: „Die Metaphysik ist die Lehre vom Über
sinnlichen,“ von dem, was weder ein Logisches noch ein Phy
sisches ist, fand ein Recensent in der L. L. Z. keine Erinnerung 
nöthig; der Verf. konnte denken, man stimme bei; aber ein göt- 
tingischer, übrigens eben so günstiger, bemerkte: „Diese Er
klärung ist ganz neu, bisher verstand man unter Me
taphysik rein speculative Untersuchungen;“ und das Ob
ject? —

'*)  Dem blosen Speculanten, Allen, die nach „Hegel“ das We
sen (!) der „Philosophie“ in die „Speculation“ setzen, muss jener 
Ausdruck, selbst die rühmliche und vollends die schöne Inconsequenz 
absurd erscheinen: Keiner sieht ein, dass und wie dieselbe zwar 
nicht der Philosophie als Wissen sch aft, wohl aber dem Geiste 
derPhilosophie entspricht — jenem, der nicht zuerst, geschweige 
allein, der logische ist, vor derPhilosophie als Wissenschaft hergeht, 
so das Tiefere und Wichtigere ist, und trotz eines wissenschaft
lichen Mangels stattfinden kann.

***) Bei Arnold Ruge, im 6ten Bande der gedachten Samm
lung, sind „Natur und Geschichte die Gegenstände der 
Philosophie.“ Was ist oder wäre da die sogenannte? Aber nicht 

schule die philosophische Propädeutik, die empirische Psycho
logie, indem sie nach ihrem Axiom „Leib und Seele“ 
pädagogisch zum Übersinnlichen aufsteigt (worauf die meta
physische oder rationale Psychologie mit ihrem Geist und 
Körper“ herabsteigend an der Universität folgt), in Verbin
dung mit 3er christlichen Lehre, sofern diese das Allgemeine 
gibt und, mit den Lehren des classischen Alterthums vom 
Höchsten der Menschheit hinsichtlich des Wesens der Phi
losophie, und die Logik in Verbindung mit der Mathematik, 
sofern diese zur Vorbildung des Verstandes für Alle erforder
lich oder dienlich, und noch kein Gegenstand eines speciellen 
Studiums ist (wie an der Universität, z. B. für den künftigen 
Geometer), in Absicht auf die Form für jede Realwissenschaft 
—• wo dann, vermöge der Deduction, nächst der Philosophie 
(der allgemeinen), die einzelnen philosophischen Wissenschaf
ten, die höhere Psychologie, die Ethik, die Rechts- und Re
ligionsphilosophie sich ergeben: Stoff genug für den zwei
jährigen Curs neben den übrigen allgemeinen Wissenschaften. 
Möge Dies wohl bedacht werden.

Die Logik ist keine philosophische Wissen
schaft: I. ihr Inhalt ist ja von dem Inhalte oder Objecte 
z. B. der Ethik wesentlich verschieden; II. Professor der Lo
gik, sogar ein ausgezeichneter, kann ja auch Einer sein, wel
cher das absolute Gegentheil der Philosophen ist: der Sophist, 
der Materialist, der eigentliche Atheist!

Um so auffallender ist, was neuerlich laut H. 2. und so 
eben wieder eine süddeutsche Universität getroffen : nur die 
Logik für alle Candidaten, und dann 1) für die angehenden 
Candidaten der Theologie und Jnrisprudenz nur die Philologie 
und Geschichte, und 2) nur die Naturwissenschaft für die 
Candidaten der Medicin. Ist da nicht eine baare Vorschule 
des Obscurautismus? Jedoch es ist, da sich zugleich Anderes 
vorfindet, gute Hoffnung, dass Zweckmässiges folgen wird.

Landshut im November 1847.
Dr. Salat.

den Geist der Philosophie dürfte man, nach Anderem diesem Talent
reichen und Vielwissenden, in mehr als Einem Fache, absprechen.— 
In einer neuen „Geschichte der Philosophie im Umriss“ von Dr. Al
bert Schwegler, Stuttgart 1848, begegnet mir soeben: „Wo
durch unterscheidet sich die Philosophie z. B. von der Wissenschaft 
der Astronomie, der Medicin, des Rechts (!)? Durch die Verschie
denheit ihres Stoffes wol nicht. Ihr Stoff ist'ganz derselbe, wie 
derjenige der einzelnen empirischen Wissenschaften.“ Das ist naiv! 
Dahin führte natürlich das Sachprincip der Identitätschule. Was muss 
dann aber über das Positive in Betreff der Kirche oder des Staates 
folgen? Der Alt-Hegelianer trifft da mit dem Neu-Schellingianer 
ganz zusammen; und gesetzt, Ersterer träte nun als „Altlutheraner“ 
auf; gesetzt, er käme an die Spitze einer kirchlichen Oberstelle: 
würde, müsste er nicht desto mehr despotisiren, je frömmer er 
übrigens wäre? Er würde sich desto mehr an sein Besonderes an
klammern. „Der doctrine 11 e Pietismus trifft da mit dem doc- 
trinellen Jesuitismus zusammen; wie verwandelte dieser 
selbst die Tugend in Gift!“ („Schell, i. M.“ u. s. w. H. 2, S, 183.)

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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©er ScfuitismuS ift in neuerer Seit ju fo unwitrbigen budjhänblerifchen Spccitla? 
tionen ausgebeutet worben, baß man für ein Unternehmen, weldjcS ben ©itel „Sefuiten" 
an ber Stirn trägt, fürsten müßte, brädjte man nicht etwas wiffenfhaftlid) üü^tigeS. 
©aS aber ift in bem vortiegenben SBerfe geleiftet, unb es muß Sebent wiilfommen fein„ 
toenn aus bem SRittelpunttc bes ScfuitismuS felbft, aus Stallen, ein fatt;olifd)cr XI) co? 
log von imponirenber ©elehrfamfeit, wie (Sivberti, ben Drben ^um ©egenftanbe ber 
grünbtidjftcn, umfaffenbften ^Betrachtung macht; benn in feinem Suche ift bem theolo? 
glühen, politifchen, philofophifchen ®efichtspunfte ©enüge gethan. — IRachbem ber Ser; 
tafler pcn mobernen SefuitiSnuiS in feinen 9lepräfentanten gewürbigt, bertt er bcffcit 
iwematifche ?lnfeinbung beS bürgerlichen unb fird)li(hcn gortfehritte's, feine Sntriguen 
gfgeu alle feiner Sache gefährlichen Slnftalten unb 5ßerfönli^feitcn auf. ®r wiberlegt 
Ctf Von ber Secte $ur ^inwegleugnung ihrer SRitfdjuib an ben neueren Silberner örccffcn 
tt|unbenen Sophismen, unterwirft bie Rheologie, bie Liturgie, bie SRifficnen, bie SBif? 
Ünftßnft unb Literatur ber Sefuiten einer erfthöpfenben Äritif unb gießt intcrcffante 

rtUÖ ^e,.n ^oogloicbc bcS SefuitiSmuS mit bem SanfeniSmuS. Sn befonberen 
Abf^nitten befpridjt er bann bas Verhalten ber ^action gegen 9iom, bie ©rünbe ber 

unb SBiebereinfe^ung bes ©rbens, ben (Sharafter ©dnganclll’s unb bie Ser? 
vaqugrünbe, welche gegen bie Sefuiten, betreffenb bie Scrgiftitng bicfcs Sapftcö, vor? 
negen. gf entwicfelt ferner bie 9lnßichten ber Säter über (Sivilifation, bie Otatur bcS 
jefuitifchen ©ehorfams, ber jefuitifchen ©emuth; vergleicht ben ©haracter bcS urfprüng? 
liehen Snftituts mit bem bes heutigen, läßt bem großen Stifter, wie faum je guvor ein 
©egner ber Secte, ©erechtigfeit wiberfahren unb fpiegelt an biefer 9liefengeftalt bas 
ispgmäengefdjleiht feiner 9lad)folger. fRa^bem er ftch über bie moralifd)c Serborbcn? 
heit, bie Spißfinbigfeiten, bie Slbfcheuli^feiten beS mobernen SefuitiSmuS verbreitet, be? 
Weifet er, baß bie Urfache ber SluSartung in einer fcßlechten Sntcrpretation bet Scrfaf? 
fungsurtunbe, in einem übelverftanbenen ©ehorfam, in ben Srrthümern ber fpäter um 
ftch greifenben ©octrinen bcS SRoliniSmuS unb ^robabilismtis gu fließen fei. ©ann 
ergeßt er ftch beS OrbenS politifdje ©inffüffe, bie verfeßiebenen jefuitifch?politifchen 
©eftaltungcn, g. S. fpeclell über ben öfterrei^ifchen SefuitiSmuS, über bie 9lrt unb 
®eifc, wie bie über alle Steile ber SBelt verbreiteten Sefuiten?ölientelc von ber @e? 
feKfcßaft, Welche bereu Äopf unb ■öer^, meijierhaft gelentt wirb, über bie SRittel, bereit 

bie Säter bebienen, um Stefruten at werben unb beleuchtet entließ im ©etail bie 
jefuitifchc sßäbagogif.

öS ift eine Hauptaufgabe bes SerfafferS, bie ©isfrepanj ^vifchen bem reinen unb 
bem jefuitifchen Äatholicismus barjuthun, bie SBunben, weld)e ber Kirche burdj bie 
•Secte in ber SReinung ber öhriftenbeit gcfchlagen würben, ju heilen, baburd), baß er 
bie urfprüngige Sauterfeit, bie erhabenen, ibeaten Senbenjcn ber elftem mit ben eigene 
‘’öfeigen, fdhmu^igen, verberblichen, lächerlichen ber le^tern tontraftirt. äöic ißn vor? 
ber bie Sbce bes öhriÜenthums unb bes ^apftthumS mit hoßer Segeifterung erfüllt, 
15 erblüht er in geredetem unb berebtem 3orn gegen bas Unwcfcn'beS ausgearteten 
^mütismus. ©er wahre Äathclit barf fi^ ©lücf wünfehen, einen fo tapfern unb gc? 
aenp U Vertreter feiner 9teligio_n, wie (Stob erti, gefunben ^u haben; bem unbefan? 
ten U ^°leftanten muß cS erfreulich fein, in ber fatßolifcheii .Kirche einen fo lebhaf?

®rang nach ber Üuellc bes Sichtet wahr^unehmen; ihn Tann bas euer? 
2 ; rbfU^weifen jebeS proteßantifchen öinßuffes von Seiten eines fatholifchen sf5ric? 
t . lcbl befremben, er wirb vielmehr ein Streben nach Sclbjlentwidelung aus bem 
c? s'l & l^ßolifchen .Kirche heraus lobenb anerfennen. ©ic Sefuiten unb Sefuiten?

, ^uben hier einen reichen Stoff ^um 9ladjbenfen unb füllten fdjon um ber 
Sclbftertenntniß ivUlen bas Such eines grünblichen Stubiums würbigen. — ©ie unge? 
heure Sensation, welche biefes Söerf in Stallen erregte, ift taum glaublich; in wenigen 
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•SJlonaten War eine Auflage von 15,000 EremVlaren verifliffen; her Iftater Bentura, 
tiefer eifrige Slpologet beö ©rbeiW, mad)t in einem Briefe an ©ioberti bie Bemerfung, 
eö gäbe äßcrfe, welche ftdhthar cum afflatu.djvüio gifchrieben feien, bas fcinige fei 
ein feiges.

9BaS nun bie gegenwärtige teivtfdje Bearbeitung anlangt, fo $at man. geglaubt, 
baß Bud) vor Allem in feiner wahren ©eftalt geben ^u müften, b. I). offne alle Ber; 
unftaltungeii bcffelbcn burdj ein Anpaffeit an teutfd) e Suftänbe u. bgl. (wie ftdf 
biefe Aufgabe eine anbere Bearbeitung gcftellt bat), weldfcä mit bem marfirt italienifd)cn 
(Sftarattcr beö Budfcä burdfaiw unverträglid) ift. Die Einleitung bcö Original« aber, 
wclebc allein einen ftarfen Banb füllt,‘tonnte man, infewei't fte eine blofte 2öiberlcgung 
ber B'-'lcmifcn gegen bic ^rolegomencn beffelbcn Berfafterö enthält, eftne Bena^tfteiligung 
bcö 3nftaltö, in ber 11 eb ar feh trug füglidf wegläffen. ’•

Das Sßerf wirb in 3 ober 4 Bäiibcn ju ungefähr 20 Bogen erfdfeinen unb, feilte 
eö 4 Bänbc füllen, ungefähr 5 £ftlr. foften. Ein jeher Banb wirb in 2 Aufteilungen 
ausgegeben.

3n 3 SBodfen erfc^eint bie erfte Abteilung, 3 Sßodfen fpäter wirb bie jweite 
»oltenbet fein unb fomit ber erfteJBanb vollftänbig vorliegen. /Daö ©ame wirb fpd» 
teftenS biu SÜiidjacliö biefeS 3aljte3 im Druct’ Bcenbet fein.

©en ^reiö nad)fie^enber ioert^tooller @d)rifteit ^aben itnr ermäßigt 

itnb f’onnen tiefe SBerfe ju bett belieferten greifen turd) alle Sud^aiibs 
hingen bcö unb ShtölanbeS bezogen noerben.

Apocryphi libri Vet. Testam. Textum graecum edidit et variaruiu lectionum 
delectuni adjecit Dr. J. C. VV. Augusti. 8niaj. 1804. Statt 1 15Ngr. jetzt 221 

b’Slrgen^viile, Seben ber 9)laler. Aus bem granj. überfe^t von Dr. 3. 3. Bolt;
mann. 4Dftle. gr.8. 1767—68. ©dfreibp. ftatt 5^ je^t 2<^

©rutfy. ftatt 4>^ jeftt 1»^ 15 B#
Augusti» ®r. Joh» Chr. Wilh., Chrestomathia patristica ad usus eorum 

qui historiam dogmatum christiauorum accuralius discere cupiunt adornatae. 
Voi. I. Tractatus ex patribus graepis continens. 8maj. 1812.

Statt 1<^ 7^^, jetzt lüNyf
—. — Vol. II. Tractatus ex patribus latinis continens. 8maj. 1812.

Statt 1»/ 22jNy(, jetzt 15 
— — Lehrbuch der christl. Dogmcngeschichte. 4te Aufl. gr. 8. 1835.

Statt 1 15 , jetzt 15NX
__ — System der christl. Dogmatik nach dem Lehrbegriffe der evapgel. Kirche, 

im Grundrisse dargestellt. Zweite, verm. u. verbesserte Ausgabe, gr. 8. 1825.
Statt I^IOlNj^, jetzt 15N^ 

— — Grundriss einer historisch-kritischen Einleitung ins Alte Testament. Zweite 
verm. u. verb. Ausgabe, gr. 8. 1827. Statt 1^ 15N$<(, jetzt 15

._  — die christlichen Alterthiimer, ein Lehrbuch für akademische Vorlesungen.
gr. 8. 1818. . Statt 1 10 N/, jetzt

__ — Versuch einer historisch-dogmatischen Einleitung in die heilige Schrift, gr. 8.
1832. Statt 1^ 15 Nrf, jetzt 15

__ __ historiae ecclesiasticae epitome. Scholis academicis scripsit. 8maj. 1834.
Statt I lONtf, jetzt 15N^ 

-------fDenfwürbigfcitcn aus ber djriftl. Archäologie, mit beftänbiger hRücffccfjt auf bie 
gegenwärt. Bebürfniffc Der djriftl. Äirdje. 1. Bb. gr. 8. 1817. Bisher. Breits \ <p 15

A. u. b. Sefte ber alten (Sljriften, für fReligionölefjrer unb gebilbctc £efer
aus allen d)riftl. Eonfeffionen. 1. Bb.

------- 2. Bb. gr. 8. 1818. beögl. 1^ 221
A. u. b. £.: £ic ®efte ber alten (Shriftcn. 2. Bb.

-------3. Bb. gr.8. 1820. " beägl. 2^
A. u. b. : Sie ftefte ber alten Eftriften. 3. Bb.

----- -  4, Bb. gr.8. 1821. „ beögl. W 221B^
A. u. b. : ®ie Ijeil. ^anblungen bet Eftriften, ardftäologifdj bargeftellt. 1. 99b. 

Entftaltcnb bie Einleitung in bie ©cfdjidjte oeö cbriftl. ©ettcöbienftcö.
____ 5. Bb. gr.8. 1822. be^gl. 14 22f

A. u. b. X.: £>ie heiligen <§anblungen bet Eljtiften. 2. 33b. lieber @ebet unb 
@efang in ber chriftli^en Kirche.
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©enfwürbigfeiten aus ber djriftlidjen 2trdjmologie. 6. 33b. gr. 8. 1823.

S^iMwriget ^ßrciS 1^ 223 31 $(
5t u. b. X.: ®ie. fjciligcn ^anblungen ber Triften, dy^jaclbgifcfj bargeftellt. 3.23b.

Heber ben gotteöbienftli^en ©ebraui^ ber $eit. «Schrift in ber ^riftl. Äiv^e; 
ober oon biblifdöen Seetionen, Homilien unb .Rate^efen.

------ 7.33b. gr.8. 1825. be^t. 1 ^3tyf
51. u. b. X.: ©ie ^eiligen ^anblungen ber (Sfriften. 4. 23b. 2lr^äclogle ber ©aufe 

unb Konfirmation.
-------8. 33b. gr.8. 1826. beSgi. 2^

21. u.b.S.: ©ie Ijeil. ^anblimgen ber Kljrifien. 5.33b. 2lrcf)äelogie beö2lbenbmabl«.
-------9. 23b. gr.8. 1828. beögl. 2<^ 10W

21. u. b. £.: ©ie ^eiligen <§anblungen ber Kljriften. 6. 23b. 23uf e unb 2lbfolution; 
öhe, Drbination, leite Delung, ©obtenamt.

— — 10. 33b. gr.8. 1829. beSgl. 1 223W
21. u. b. ©.: ©ie Zeitigen £anblungen ber K^riften. 7. 33b. ©ie auperorbentli^en 

Ijeiliqen £anblungen.
-------11.33b. gr.>8. 1830. beögl. 531^

21. u. b. ©.: ©ie gotteSbienftlic^en ^erfonen u. Derter ber <^rlfHic^en Äiräje; 
ar^äologifcf» bargeftellt.

— — 12. unb legier 33b. gr. 8. 1831. ( beSgl. 2'#
21. u. b. ©.: ©ie gotteSbienftl. Sachen ber alten Ktyriften; at^aolog. bargeftellt.
©er BtSIjerige ^reiö für tiefet, na^ bem UrtOcile profeftantifefier wie 

Jatüolif^er ©Ijeölogcn cinftimmiß al§ „fltiSge$etcfntet" Besefcfineten SSerfeS 
War 22 ©Dir. 15 gißt. 5c^t wirb cö ypUftdnbtß für 10 ^blr. crlaffen 
nnb bemerken wir nnöbrnältdi, ba^ einzelne Sbeile jur ©tcrvollftäus 
5t9wnß für bie ödlfte be$ biöBcrtßeit $5reifeö bezogen werben f’öntten»

©aran fcfyliefit fid) fclgcnbes neue SBerf an:
Thesaurus coinmentationum selectarnin et antiquiorum et 

recenttorum iltustrandis antiquitatibus Christianis inser- 
vientium Recudi curavit, praefatus est, appendlcem literariam et Indices ad- 
jecit M. J. E. Vol beding. Tomus primus. gr.8. geh. 265 Bogen. 2<^61Vyf

Dieser Band enthält: I. J. IH 1 d e b ran d, de diebirs festis libellus. — II. D. II. 
Arnoldt, de anllquitate diei dominici. — III. C. C. L. Franke, de diei domi- 
nici apud veteres Christianos celebratione. — IV. J. B. A l b e r t, de celebratione 
sabbati et diei dominici inter veteres et recentiores. — V. J. F. Mayer, de do- 
minicis adventns. — VI. J. G. Körner, de die natali Servatoris.— VII. E. F. 
We msd orf, de originibus sollenuium natalis Christi ex festivitate natalis invicti. — 
VIII. J. L. Schulze, de festo sanctorum luminuin. — IX. G. J. Planck, varia- 
ruin de origine festi Christi natalitii senlentiarum epicrisis. — X. II. Blumen
bach, antiquitates epiphaniorum. — XI. J. F. Mayer, de hebdoinade magna.— 
XII. J. C. Zentner, de die viridium. — XIII. Chr. Claius, de die parasceves.— 
XIV. J. T. L. Danz, memorabilia circa festum paschalos ex antiquitate eccle- 
siastica. I. — XV. S.J. Baumgarten, de veterum temporibns memoriae Christi 
vitae restituti sacris. — XVI. F. J. Schwarz, dominica gaudii Christianorum 
pascha. — XVII. E. F. Wernsdorf, de paschäte annotino. — XVlII. J. A. 
Schmid, de cereo paschali. — XIX. J. G. Beil, de causis risus paschalis. — 
XX. J. F. G. Erdmann, de ovo paschali. — XXI. E. F. Wernsdorf, de 
quinquagesima paschali. — XXII. Idem, de simulacro columbae in locis sacris an- 
tiquitus recepto. — XXIII. J. W. Su ring ar, de publicis veterum Christianorum 
precibus.— XXIV. A. R e c h e n b e r g,-de ^6/o«po'i'« orantium. — XXV. C. Vol
land, de subsultu precantium in primitiva ecclesia. — XXVI. J. C. Wich- 

a n n s h a u s e n , de lotione manuum. — XXVII. .1. J. C. Fulda, de crucis 
s’Snaculo, precum christianarum comite. — -Appendia literaria. Index disserta- 
l10num, programmatum et libellorum, quibus singuli antiquitatum eccleSiasticarum 
Oc‘ iUustrantur. _ Indices rerum et locorum S. S.

k» ®ie erfte Stbtfiellung be^ jweiten 33anbe«, welche im ©tuef beenbet i]l unb 
^näcbft oerfaiwt wirb, enthält:

XXvili. H. Th. Tzschirner, de sacris publicis ab ecclesia vetere studiose 
®u.U.ls: — XXIX. J. G. Walch, de liymnis ecclesiae apostolicae. — XXX. J. Z. 
H 1111 g e r> de psalmorum, hymnorum et odarnm discrimine. — XXXI. J. A.,5 c hm i d, 
de pnmitivae ecclesiae lectionibus. — XXXII. J. G. Zentgrav, de ritihusr bap- 
yyyiv S4Secu,i secundi. — XXXIII. J. J. C1 a u d e r, de ritibus baptismalibus. — 
XXXIV. A. Schuler, de susceptoribus, — XXXV. C. V. Weidling, de ba-
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stisteriis vett. Christianorum. — XXXVI. A. F. Büsching, de procrastinatione 
baptismi apud veteres ejusque causis. — XXXVII. C. G. Wieden Feld, de ex- 
orcismi origine, mutatione deque hujus ritns peragendi ratione.— XXXVIII. Aeg. 
Strauch, historice descriptus. — XXXIX. Theoph. Schlegel,
de agaparum aetate apostolica. — XL. J. G. Mörlin, de origine agaparum 
vett. Chriitianorum.

©ie jweite Otljeiliing biefeS 93anbe« ijl unter ter treffe.
©iefe Sammlung wertvoller, jum Xljül feltener, älterer unb neuerer 9lblfanb*  

hingen über einzelne ©egenftänbe ber ^riftli^en 9lrc^äclogfez ift in ber SInorbnung bets 
®anjen junäc^ji barauf beregnet, einen Eommentar iu Dr. Vlugufti’s größerem ®erfe 
über bie fariftlicßen..Snt^erttjümcr 511 bilben, eignet jtd) aber auc^ ju einem folgen für 
afte anbern ^anb; ober Seljrbü^er ber djriftlicfien Oertlmmöwiffenfctjaft. ©er 1. 33b. 
umfaßt bie cftriftüc^e <§eort,ologie; ber 2te, über bie ©ebräucße bei Tarife, üibenbniafa k. 
Wirb nädiftenö im ©rucfe vollenbet fein; ba$ @anjc oljne Unterbrechung in fiöcßftcnö 
4 93änben erfcßeinen unb burdj 3ü'eifmäßigfeit ber Sluöwaßl unb 93illigfeit be$ 5ßreife$ 
ben ^Beifall rechtfertigen, ben ber I. Q3b. bereits allgemein gefunben bat.
August!» Dr. .T. C. W., Beitrage zur Geschichte u. Statistik der evang. 

Kirche. 3 Hefte,. 1837—1838. gr. 8. geh. Sonst 317^Ny^, jetzt 1^ 15 Ny^
Das erste Heft enthält: I. Dr. Martin Luther u. Thomas Münzer; oder über 

den Unterschied zwischen einer Reformation u. Revolution. — II."Prüfung einer 
neuen Hypothese über den Anfang der evang. Kirche. — III. Die Reformations- 
Propheten. — IV. Der Pietismus in Jena in der ersten Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts. Nebst einigen allgemeinen Bemerkitngen. — V. Historisch-kritische 
Bemerkungen über das neue Gesangbuch für die evangel. Gemeinden der Provinz 
Westphalen u. Rheinland. — VL Neue Agenden-Kritik.

Sonst 1^ 10NX, jetzt einzeln 18NX
Das zweite Heft enthält: VII. Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand 

der Kirche u. Theologie im Königreiche der Niederlande. — VIII. Die Lutheraner 
des alten 11. neuen Lichts in den Niederlanden u. in Teutschland. — IX. Der 
Calvinismus u. der Staat; oder historische Bemerkungen über die Verträglichkeit 
des Calvinischen Kirchen-Regiments mit den verschiedenen Staats-Verfassungen.

Sonst 1^ 7g Nyf, jetzt einzeln 18 Ny^
Das dritte Heft enthält: X. Erinnerung an das Corpus Evangelicorum. — 

XI. Thesen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts über das Recht eines evang. 
Fürsten in Ansehung der Prediger. — XII. Gottfried Arnold u. August Neander als 
Kirchen-Historiker. — XIII. Anzeige einiger auffallenden Unrichtigkeiten 11. Un
wahrheiten , welche neulich über die Verhältnisse der Katholiken u. Evangelischen 
im Preuss. Staate verbreitet worden sind. — XIV. Ueber das Amt eines General- 
Snperintendenten in der evangel. Kirche, besonders in der Preuss. Monarchie. _  
XV. Aus welchem Gesichtspunkte hat die evangel. Kirche einen Abfall vom Chri- 
stenthume, u. einen förmlichen Austritt aus der christlichen Glaubens- u. Kirchen
gemeinschaft zu beurtheilen? Sonst 1^, jetzt einzeln 15 NX
-------93etradjtungen über ben gegenwärtigen 3uftanb ber Äircße u. ©ßeologie im ^ö^ 

nigreic^ ber 9lieberlanbe. gr. 8. 1837. gel). Sonft 22491X, fafct 1091X
beffen „Beiträgen jur @efd)id}te u. Statifiif ber evangelif^'en Äircße'z 2. Jpeft 

befonberö abgebruett.
—■ — Sluöwaßl ber vorjüglicßften Eafualreben ber Berü^mteflen Homileten ber griediU 

fdjen u. laicinifi^en Äirdje au« bem 4. u. 5. Safafambert. 9luß bem ®riedjifdjen u. 
Sateinifcßen überfe^t u. mit lurjen fajlorifdjen u. pßilologif^en Slnmerfungen erläu*  
tert. gr.8. 1840. Sonit 1-^ 15 9t X, je^t 22|91X

—- — ^rebigten auf alle Senns unb gefttage beä Jtirdjenfafaeä. 2luö ben Schriften 
ber Äircßenöäter auögewäßlt, überfe^t unb,mit furjen faflcrif^en unb pßilologifcßen 
Slnmerfungen erläutert. 1. 93b., welcher bie erfte Hälfte beö Äir^enjafaes enthält. 
gr.8. 1838. Sonft 2^, jefet 1^

2. 93b., welker bie jweite Hälfte beä Äireßenjaljreö enthält, gr. 8. 1839.
Sonft 2^, je^t 1^

Slttf., Erläuterung ber ©ötterlefae u. fabeln au« ber ®efdjidj)te. Sluö 
bem granjofifcfien überfe^t u. mit Slnmertungen begleitet von Soßann Slbolpß Schlegel 
u. 3. 211. S^röcff). 5 99be. gr.8. 1754—66. Sdjreibp. fanft 13^, je^t2^ 1591X 

©ruefp. fonfl 11^, je^t 2^ 
Beck» Chr. Dan.» Commentarii historici decretorum religionis Christianae et 

formulae Lutheriae. 8maj. 1801. Druckp. sonst 3/ 15Ny^, jetzt 1
Holland. Schreibp. sonst 4<^ 15NX, jetzt !>/ 7^NX
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Bion’S und MoSchllS Idyllen, übersetzt und erläutert von J. C. F. Manso. 

gr. 8. 1807. Schreibp. sonst 1 15Nj»f, jetzt 22$Nj£
Druckp. sonst 5N^, jetzt 20

SMH’ott, beö gorbs, gebenöbef^reibung, nebft Slnatüfe u. 23eurtt)eilung feiner Schriften. 
Sluö bem ©ngl. »lit feinem 23ilbniffe. 8. 1825. Sonft 1^, je^t 125StX 

Staatöreben nebft ber Siebe für bie .Rronc. Ueberfe^t u. mit ©inlei; 
tungen u, erläutcrnben 9lnmetfungen begleitet von Dr. §r. Sacobö. 2. 9lufL gr. 8. 
1833. Sonft 3^ 15 9tyr je^t 1^ 22|9i^

— — Siebe für bie .Rrone. »lit (Sinleitung u. 9lnmerfungen von §r. Saccbö. gr. 8.
1$33- Sonft 26j9lyf, je^t 1091 yf

(Sarve, ß^r., 9Ibl)anblungen au$ ber neuen 29ibliot()ef ber frönen Sßiftenfchaften u. 
ber freien fünfte. 2tc mit 7 Sluffa^en vermehrte. Sluögabe in 2 Sänbcn. 8. 1802. 

Sonft 2«^, je^t 25 91^ 
©roftmattn’^, 3« 51», Sbeen $u einer Vl)l)ftognomifd)en 9lntl)ropelogie. SRit

Äpfm. gr. 8. 1791. Sonft n^Styf, je^t 759tj^
— — 9leftOetif als SBifienfM. gr. 8. 1830. Sonft 1«^ 1591^, iefet 22f9l^ 
^offntantt,. SEB,, ©ric^enlanb u. bie ©riechen im 9lltertt)iim. Witt Slücfftd)t 

auf bie Sd)iiffale u. 3uftanbe in ber fväteren 3eit. 6 S8ücf>er ober 2 Slbtheilungen: 
baö gvied). ^eftlanb, bie Snfcln u. Sctonien ber ©riechen. 1841. gr. 8. get).

Sonft 6^, jept 2<^ 15 9ij^
HottinQer, Job. Jacob» Epistola D. Jacobi, atque Petri I. cum versione 

Germanica et Commentario Latino in usum juvenum philologiae s. Studiosorum. 
1815. 8maj. Charta impress, sonst 22JNyf, jetzt 10Ny^

Charta scriptoria sonst 1^», jetzt 125Ny£
Jacobs, Fr., Exercitationes criticae in Scriptores veteres. Tom. I. 91. U. b. 

£.: Curae posteriores in Euripidem. 8maj. 1796. Schreibp. sonst 1 , jetzt 125N<^ 
Druckp. sonst 225 Nyf, jetzt ION# 

~ Tom. II, 91. u. b. £.; Animadversiones criticae in CaUistrati Statuas et 
Philostratorum Imagines. Accedit Descriptio nondum edita anaglyphorum in tem- 
plo Apolloniadis. 8 maj. 1797. Schreibp. sonst I , jetzt 125 Nyf

Druckp. sonst 22|]Nyf, jetzt 10 Ny^ 
------- Emendationes in Epigrammata Anthologiae. 8maj. 1795.

Schreibp. sonst 15 N/, jetzt 7^Nj/ 
Druckp. sonst 10 N/, jetzt 5Nyf 

------ 2leftrenlefe^ au« bem £agebuche be« Pfarrer« von äRainau. 3mei Sammlungen
8. 1823. 1825. Sonft 3^ 7-59lyf, iefet 25 9ly/

-------©aftelbe Slöerf elegant gebunben
------ @r^()lungen. 7 SÖänbcften. 8. 1824—1830. Sonft 13^ 25 9lyf, jefst 
— — £)tefelben elegant gebunben 3^
Sacobp, $r., vermtf^te Schriften. 1. 23b. Sieben u. vermiete 9luffä^e. ©otlja,

1823. 8. <50nft jo 91yf, je^t 1^ 6 91/
------ 2. 29b. in 2 £l)eilen. geben u. Jtimft ber Sitten. 1. £1)1. bie ©riechifche 23ltu 

menlefe in 2 feilen cntljaltenb. ©otlja, 1824. 8. Sonft 3 15 91/, je^t 1^2491/ 
------ 3. £l)(. geben unb Äunft ber Sitten. 2. £1)1. 8. 1829. 91. u. b. £.: 9lcabemifd)e

Sieben u. Slbpanblungen. 1. £1)1. Sonft 2>^ 22591/, iefet 1^ 15 91/
------ 4. £^1. ßeben unb Jhmft ber Sitten. 3. £1)1, 8. 1830. 91. u. b. £.; 9(bt)aiib*  

lungen über ©egenftänbe beö 9lltert^umö. Sonft 2^ 225 91y^, jefet 1^ 15 91/
— — 5. £1)1. geben u. Äunft ber Sitten. 4. £1)1, Witt 2 litt)ograut). £afeln. 8. 1834.

91. u. b. £.: 9lbhanblungen übet Sd)riftfte(let unb ©egenftänbe beä clafftf^en 9llter*  
tt)um$. ' - ■ ■ * ™ -. ®onft 3^ 7*9ly6  20 W

u. b. £.: 3erftreute Slätfer. 8. 1837:6. ®b. 21.

7. 23b. 91.

— 8- St». 91.

Sonft 2^ 225 SR$6 jefct 1^ 15 91
u. b. £.: ^perfonalien. 9Rit bem »orirait beö 23erfafferö. 8. 1840.

Sonft 2<^ 15 9lyf, je^t 1«^ 7|9lyi
u. b. £.: Sieben, literarlfthe 23riefe u. ^erftreute Slätter. 8. 1844.. 

m . Senil If 15 91^, je^t 20 91/
11 £üaie ^nafyne bet ganzen Sammlung, be$ 1. big 8. Sanbeö tritt ber «Preis von 
ßrben?iA laffcn W^on ein ausführliche« 3nhaltsver$etchnift folgen, um auf ben aufter;

S‘7CI} ^ei^t^um btefer Sammlung aufmerffam ju machen.
- m in enthalt: 1) Siebe ^um Slnbenten beö ^erjog« Stuft II. im ®^mna5 
IT ßeljalten 1804. 2) 2lbfcf)iebörebe im ©^mnaftum ju ®ot^a 1807. 3)

Ü!n «n ^ceum in »lüncben. 4) £eutfchlanbs ©ftre. 1814. 5) 23rud)ftücte 
“Jer bie tforbentngcn ber Seit. 1820. 6) 3ufäl(ige ©ebanfen über ben IReligion^uftanb 
ber 3eit. 1816. 7) 8) TOccuen.
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©et 2. Vanb in 2 ©Ifeilen enthält; Sehen it. Äunß bet Sitten. 1. 99b. 1. Ablßlg.: 

©riechifdfe Vlumenlefe. 1.—6. Viuh- 2. Slbthlg.: ©rießßfche Vlumenlefe. 7.—12. Vuch.
Snhalt bes 3. VanbeS: 1. Heber feie ©rjieljung t>er Hellenen jur Sittlich? 

fett. (Sine Siebe jur Seiet beS Stiftungstages ter fönigl. Afabcmie ber SBiffenfdf. ju 
SRüncßen in einer öffentl. Si^ung gehalten ben 28. SRai 1808. — 3u gaben. 1. ßh)*  
tlfagoraS, ber erße Seßrer ber ©tßif; feine Sdfule. — 2. $ldjtung ber Söißenfdfaft im 
Verhältniß ju bcm Slüßliöhen. — 3. Varbaren u. Hellenen. — 4. Sparta u. ®efe^? 
gebung SpfurgS. — 5. Hellenismus, eine Offenbarung beS Schönen u. ©roßen. — 
6. Hellenifdfe ©ötterwelt. — 7. Älima. — 8. Statur ber Hellenen. — 9. ©as heutige 
Hellas. — 10. ©ie Verfdfiebenheit ber Staturen bei ber ©rjielfung ju beachten. — 
11. Aeßhetifch?religiöfe Vilbung. — 12. Vilbenbe ©rjießung. — 13. Stidftung ber ©r? 
jiehung auf ©Gottesfurcht, ©elforfam u. Sittfamfeit. — 14. Vöotier ftnb ber Vilbung 
nicht beraubt geWefen. — 15.16. ©egenfiänbe ber ©rjiehung. — 17. ©ebrauch ber SRußf 
in Sparta. — 18. Atlfletif ju unterfdfeiben pon ©pmnaftif. — 19. ©cutfche ©pmnaftif. 
20. 3wecf ber ©pmnaßif.— 21. Väbagcgen, ihr ©efchäft.— 22. Sittlidffeit ber ©5pm< 
naßif. — 23. Jteufchheit ber alten Jtunß.— 24. VUrfungen ber ©pmnaßtf.— 25. ©le 
Hausfrau. — 26. ©ie SRännerliebe. — 27. Vielwißerei. —-28. Schälung berRampf? 
fpiele. — 29—37. 2Rußf. — 38—40. ©i<htfunß, unb ihre Söirffamfeit jur Steinigung 
ber Sitten. — 41. ©öttlichfeit ber ©ichtfunft nach ihrem Urfprunge. — 42. Unterricht 
burdf baS lebenbige SBort. — 43. SuruS ber Rünße. — 44. ©ie ©ragöbie u. ihr 3u? 
fammenhang mit ber Sieligion. — 45. ©ie ©ragöbie bes ©uripibcS. — 46. ©ie Rc? 
möbie u. ihre ©ntßehung aus bem Vebürfniße ber lebenbigßen Freiheit. — 47. 48. 49. 
ArißophaneS. — 50. 51. 52. ©ie Vbll^Vh^- — ^3. Heiterfeit beS ©etterbienfteS.— 
54. Sieligiofttät beS HeibenthumS, gegrünbet auf ben ©lauben an baS ©örtliche. — 
55. Grafel, Veförberer ber Steligioßtät u. Sittlichfeit. — 56. ©ie biltenbe Runß u. 
ihr religiöfer ©haraeter. — 57. ©cmtß ber SRufe. — 58. Steligiöfe Heiligung ber @e? 
fe^e. — 59. Sittcnaufficht. — II. Heber einen SSorjua ber griecfjifchen Sprache 
in bent (Gebrauche ihrer 50tiinbarten. ©ine Siebe mit Anmerfungen. — III. Heber 
ben S^eidjt^um ber ©riechen an plaftifchen .fiunftwcrfcn. ©ine siebe mit An? 
merfungen.

Snhalt bes 4.VanbeS: I. Heber bie ©räber be§ SOtentnon. Sine Slbhanblung. 
1. ©ie hellenifchen fabeln pom SRemncn. ©ie SRemnonien. ^Sanierungen bes ägpp? 
tifchen SRemnonS pon SReroe gegen Sterben hin. Anmerfungen ju biefem Slbfchnitte. — 
2. ©ie angeblichen Vilbfäulen SRemnonS. ©er tönenbe Roloß’; befömmt eine Stimme 
erß nach Veßegung AegpptenS burdf bie Stömcr. ©ie 3weifel über baS wahre SRem? 
nonSbilb; werben in einem 3ufa^c befeitigt. Vermuthung über bie 3eit ber SSiebcrher? 
ßellung beS jerbrochenen RoloßeS. ©rflärung beS an ihm beobachteten SBunberS. Sin? 
merfungen. — 3. Snfdfriften an bcm tönenben Roloße. Eingabe oes SnhattcS einiger 
ber »orjüglichften. Anmerfungen. Verfließe einige Perunßaltete Snfchriften herjußellen.— 
II. ^Beiträge jur (Sefchidjte be§ weiblichen ©ef<hlc^te§. 1. Allgemeine Anßdft 
ber ©he, mit Stellen ber 9llten belegt. — 2. ©ie hellenifdfen grauen. Schilöerung 
ihrer Sage nach ber Anßdft ©iniger. Ob an ber Verachtung, in ber fte geßanben haben 
feilen, bie alte Sieligion fchulb war. ©ie grauen ber h^rnerifchen u. heßobif^en ©e? 
biente erfcheinen nicht verächtlich; auch itn Allgemeinen nicht in ber ßißorifchen Seit. 
22aS von bem Vormurfe bes HRangelS ber Vilbung ju urtheilen fei. ©ie ©rjlehung ber 
athenienfifchen Sungfrauen geht Pon ben SRüttern aus unb wirb pon ben SRannern fort? 
gefegt, ©ie grauen ber grieef). ©ragöbie. ©ie cEenophontifche ^anthea. Ob bie heib? 
nif^en grauen ßrenger gehalten waren als bie chrißlichen. Sitten ber Stitterjeit. Slaufur 
bet Unperheiratheten in dfrißl. Sänbern, unb ihr unvorbereiteter Uebergang von enger 
©infehränfitng jur größten greiheit. Prüfung ber Stellen, welche ben Verfchluß ber 
perheiratheten grauen, vornemlidh ju Athen, bewetfen follen. lieber ben ©heaterbefuch 
ber athenienfifchen grauen. Anmerfungen. — 3. Von ben Hetären. Sm Sillgemeinen. 
Slrt ihrer Vilbung im ©egenfa^e ber SRatrcnen. Ouellen ihrer ©efchichte. Solonifdje 
grauenhäufer. Sinnesart ber Hetären u. ©laßen berfelben. Anmerfungen. — 4. Stadf? 
richten pon einigen ber berühmteßen Hetären. ASpaßa; ber ißr jugefchriebene ©inßuß auf 
Staatsfacßen, ihre Verebfamfeit, ihr Umgang mit SofrateS. ©ie ältere u. jüngere Sais. 
Vhrpne. Shr Siechtöhanbel u. ihre Stettung burdf HpperibeS. Shr Verfließ auf bie ©nt? 
Ifaltfamfeit beS SenofrateS. Vpthionice, bie ©eliebte bes HarpaluS. ©Ipcera, bie ®e? 
liebte SRenanbers. Samia, bie ©eliebte beS ©emetriuS ßloliorceteS. ©natßäna unb 
©nathänion. SRania.

Snßalt beS 5. VanbeS: I. Lectiones Venusinae. — II- lieber bie Vilbfäule ber 
fchlafenben Ariabne, fonß ©leopatra genannt. — III. lieber eine SRüpje Pon 3anf(e. — 
IV. S®aS ßnb crxoli« beim Strabo.— V. 2BaS heißt Olympium beim Vilnius? — 
VI. ©le orplfifdfen Argonautifa. — VII. ©ie V£rfer bes AefdfhluS. — VIII. liebet 
ben VrologuS ber ©anae. — IX. ©ie Dirae bes Valerius ©ato.
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Sn^alt beß 6. £8anbe$: ©rftcß Sud). 1. Ueber J^oraj. —r 2. Ueber eine Stelle 

beim ^>erobof.— 3. Xenophon ober Ttjcmiüogeueß ?,— 4. ©ie ©pifobe bcß £tjcrfiteß.— 
5. Ueber ben Äottabuß. — 6. Ueber ben beö (Sier^oned.-^- 7. Siebe eineß Unge; 
nannten über ben ©ftracißmuß. — 8. ©riccbenjtnn. — 3 io eit cß S u cf). 1. ©ie @rb; 
funbe. —2. Snbiffercntißmuß burdj bie ©iplomatif gefcrbert. — 3. Concordia discors. 
— 4. ^eibentfjum unb ©üriücntbum. — 5. fprieftertbum. -r- 6. ©ie Steife nqe^ bent 
grient. — drittes Sud). 1. ©ie ©onftitutionen. — 2. Sltteß u. Sleüeß. — 3. fJJer 
j~u^riui^brMtf. — 4. Xiiubbeit u. Slinbfieit. — Sierteß Sud). 1. 3« ©öt.^e’i 
- S"1 $• ~~ ©icbterlooß. — 3. Slllotria. — 4. Sluguft ©mit als Sdjriftftetler. — 

©ic Sina u. iljre ©taubivürbigfcit. — 6. Mundus alter et idein. — 7. SRcjjofanti 
ui Sologna. — 8. ©i® Sternivarte beß Seebergs bei ©ot^a. — 9. «Sielefelb ober Son; 
nenberg? — 10. Aurum inrepertum. — 11. SJlißcellaneen.
~ Sn^alt beß 7. Sanbeß: I. SHa^ri^ten auS nteinent öeDen. Steife na^ 
'Saarburg •— na^ Station — nach Sonn — nadj Jamburg — nach :©rcßben 
unb fßrag — nad) SRann^eim. — II. 23eilagen. Sodann Sacobß. — Sricfe von 
^etjne. —r Sefdjulbigung eines fritifdjen ^Plagiates. — ®corg Sdja$; Stefrolog.,— 
y^aractere bcr vorncbmftcn ©ic^tcr. — £enogin (S^artotte. — Sclteiuß fßatcrcutuß; 
leine Sert^eibigung. — Sd)ticf)tegrol(’ß «Sert)altnip ju <§erjog @rnft 11. — ^icro; 
ntymus bc Sofd). — fßrofeffor SBunberUdj in ©öttingen. — ©emoftljcncß Sieben. — 
General Stückel. — ^riebr. $f)ierfcf) in ©öttingcn unb SRündjcn. — 3Ründ)ner 3u*  
Itanbe. Scfeinbung ber SRünc^ner Slfabemie bcr 2öiffcnfd)aftcn. — Unäc^ter Sutrio; 
nemus. — Serlcumbung ber Slorbteutf^cn. — [$. 3.] S^rift gegen Slretin’ß fßtane 
t^Vpieons. — 3. «Brief an ben @ef)cimratb von 3entner. — 8. 3. Srief an ben
grafen von SRontgctaß. — 3. (Srceptionßfc^rift gegen eine Älage beß grei^errn von
r„j. • S- 3. Seric^t an bie Sibliotl)cf;©ommiffton über Sgnafc ^arbt’ß Catalogus 

lcum Msctorum graec. — 3. Sertbeibigung feinet Seridjteß gegen ben ^r^rn.
kC?nt— an ben heilig von Saiern Sitar SofepI).— Sdjlufi bcr Slretinifdjcn 

-unbet. — ©ünftige Stadjflänge. — Scrbinbung mit gt- Slug. SBolf. — Sdjriften für 
• 0 iveibt. ©efcbledtt. — ^epnenß $ob unb feine geigen. — g. 3. Slnrebe eine« ©pü; 

yn9ers an feine Sanbßlcute. — g. 3. an ©ermanienß 3ugenb: ©cutfdjlanbß ©cfabrcn 
uno ;&ofruungcn. — Srjaplungcn. — iöffter’s ©enhnal. — gr. ^>einr. 3acobi. — 
•Honig ’Uiar. Sofepi). (Soncorbat. — «Bunbererfdjeinung in «Dlüncben.— Slbr. 3ae. «Ben; 
^xr77/^cr3og Stugufl ©mit. — «Brief Sluguft ®mitß an «piuß VII. — griebrid) von 
o r r ’ — ©otüa’s ©auf fvon g. 3|. — griebrid) «Dlanfo in Steßlau. — 
Subolvj ©ilicn. - granj Wm.- (Sari Steiftg. - griebr. Söit^. 3ofias5 3acobß. - 
(Sari (Srn)t Slbolp^ von ^off. — ©Öring.
s bfö 8,c§an^: L ^nrebett unb ©pifteln. 1. 3n bet Serfammlung

^«Meun int Sa^re 1839. — 2. Slnrebe an ben $()itotcgen;Scrcin 
Vt ©ot^a int jafyre 1840. — 3. Slnrebc bcö fßraftbenten an ben (Scmtljur ®rof. ©ottfe. 
-Permann von Seidig- Sateinif^e Slbreffe an benfelben (von fßrof. Stitfdfet aus Sonn).

ber Serfammlung bcr $bilologcn in ©ot^a.— 5. Sluß einem Sriefe an 
^»ofratb Sottiger in ©reßben.— 6. ©er ©id)tcr Stfuanuß. — 7. 9ln ^errn Staatßratb 

on JRorgenftern JU ©orpat. — 8. Epistola ad Fridericum Guilielinum Doeringum, 
enem feheissimum. — 9. Carmeu in Doeringii villam. — 10. In coenaculum ejus- 
em. _ 11. Ad Doeringinm a Mattiacis thermis reducem. _ 12. Epistola ad Fri- 

*ericum Kriesium. — 13. griebrid) von Sdflidjtegrolt’ß Stefrolog — 14. Epistola ad 
«•nderienm Creuzerum. — II. gerftreute SSlätter. 1. ©erSiinbenfall. — 2. Con- 
®°rdja discors. — 3. Francois de Civille. — 4. ©ie Surnfunft. — 5. Sorrebe tu 
'htem Sudje, baß nidjt erf^ienen i|l. — 6. ©er einige Sube. — 7. Stettung. — 8. ©ic 
Leitungen. — 9. Ueber ben Sorfd)lag jn einer gemeinfamen (fpartanifdten) Familien; 
^economie.— 10. Satprifdie «Slünjen. — 11. Srömmigfeit ber Sornebmcii. — 12. Stüge. 
Iß « ^eridjtigung einer Jtleinigfeit. — 14. ©ffenbarungßglaube. — 15- St«ge. — 
Seri*̂ rctbun9 CÜKÖ 9uten ®Wen.— 17. ^cibent^um unb ©tirfftentbum. — kleine 
©Bron lf9unöcn unb 3ufä^e ^u ben 8 Sänben bcr Sermif^ten Sdbriftcn. — Sln^ang.

TOnol*9if$e  Stotijen ju meinem geben. '
AnVjJ^otti, Hen j., Dissertatione« super Ralione Textus hebraici V. T. ex 
ebraei° at*lle verlit Guil. Abr. Teller, cum G. I. L. Vogelii Descriptio codicis 

Scripti Bibl. Acad. Heimst. 2 Tomi. 8 ma,j. 1756—65.
.«öIiIpv’ä Sonst ,3^ 15 Nof, jetzt 1^ 7äNtf
S be« gebcnßbcf^reibitngen merfmurbigcr ©ehrten u. Äünfllcr, befon;
aLrafnr J^mten SJlalcrß Sucaß ^rana^; nebft einigen Slbfianbl. über teutfe^e Literatur u. 2 8 1794. 15g^ jc<jt 20Sl^
ieber'^hpir ’ beitrage utr ßrganjling bet teutfeben gitcratur; unb ^unfigefdjiebte, 
1 u ^cu fcnfl ju 22|$Jix, jefet ju 10St^
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SMlefitngen übet <bie 9laturleljre für grauenjitnmer. 1. 93b. r3R£t 4 

litbograpl). £afcln. gr. 8. 1832. 23iöberiger fftrciö 2«^ 15 91/
— — 2. 23b. 9Jtit 2 litftograpft. £afeln. gr. 8. 1834. beögl. 2<^ 15 91 /
-------3. 23b-. ®lit 5 litbograpt). tafeln, gr. 8. 1836. beögl. 2-^ 15 91/ 

' ©ieö SBerf foftet jetjt in 3 gef^macf vollen 23änben gebunbcn 3>^ 15 91/
Saugbein’^, 31. «V» Gebicftte. 2 £l)le. 9teue »erb. Stuft. 3Rit ©ignetten 

nacf) Starnberg von Sur^. 8. 1820. gein ©ruefp. fenft 2>^ 15 91/, fei/ 15 91/ 
SÜTannert’Ö, (Sour ab, @ef£ftid)te ber unmittelbaren 9lacbfolger 2lleranberö b. ®ro*  

ften. gr. 8. 1787. Sonft 1^, je^t 15 9t/
Man80 , J. C. F., Versuch über einige Gegenstände aus der Mythologie der 

Griechen und Römer. (Venus, Amor, die Grazien, Horen etc.) gr. 8. 1794.
Sonst 1>^ 15 N/, jetzt 20 N/ 

— — ©ie .Kunft lieben. Gin ßeftrgebicbt in 3 23üdjern, mit 7 Vignetten, gr. 8. 
1794. Sonft 1^ 15 9t/, je^t 20 91/

-------«Sparta. Gin 23erfucft jur Slufflärung ber @efd)idjte u. Sßerfaffung biefeö Staate.
1. 23b., in 2 2lbtblgn. gr. 8. 1800. Sieber, freies, Jpcllänb. Scftreibp. 3>^ 15 91/ 

beögl. ©ruefp. 2»^ 15 91/ 
-------2. 23b. gr.8. 1802. beögl. ^ollänb. Scftreibp. 2^ 1091/, ©ruefp. 1^ 25 91/ 
— — 3,23bö. l.u.2.£1)1. gr.8. 1805. beögl. $ol(. Scftreibp. 3^ 2091/, ©ruefp. 3^ 

:i ©aö vcllftänbigc Söerf foftet ie^t 3^ 10 91/. ©aö Grentplar auf Schreibpapier 
4^.Giinjclnc S&änbe bie Hälfte be§ früheren fPreifeä.
------— nermtfdjte Scftriften. 2 Xftle. 8. 1801. Sonft 2«/*  15 91/, je^t 
Melanchthonis, Philippi, loci thcologici adfidem editionis primae MDXXI.

in memoriam jubilaei hujus libri tertii , denuo editi et dissertationibus aliquot 
historicis et litterariis illustrati a. J. Christ. Guil. Augusti. 8 maj. 1821^

Sonst 1 7^ IN/, jetzt 25 N/
STadjfröge ju Suljer’ö allgemeiner ©heorie ber fdjönen fünfte; ober 

Gftaractere ber verneftmften Siebter aller Stationen. 9lebft fritifdjen unb ftiftorif^en 
Slbftanblungen über ©egenftanbe ber frönen fünfte u. äßiffenfdjaften. 23on einer Giefell*  
fchaft von '©eleftrten. 1.—8. 23b. gr. 8. 1792—1808. Sonft 10>^ 20 91/, je^t 4^ 

(Seber 23anb Ijat jivei Stücfe, unb jebcö Stücf foftete 20 9t/, e in $ eine jur 23er*  
vollftänbigung werben für 10 91/ erlaffen.)

Platon s Leben; nebst Bemerkungen über dessen schriftstellerischen u. phi- 
losoph. Character. Aus d. Engi, übers, u. mit Anmerk. u. Zusätzen versehen v. 
Karl Morgenstern, gr. 8. 1797. Sonst 20 N/, jetzt ION/

Platonis doctrina de Deo. E dialogis ejus in usum scholarum, philolo- 
gorum, philosopborum et theologorum excerpta in ordinem redacta auctore Ludov. 
Hörstel. 8maj. 1804. * . Sonst 1^, jetzt 12|N/

9*tabcuerö, 2Ü3ill)., fdmmtlt^c Schriften. 6 XGeile, mit feinem 23ilbni^, 
ber ßebenöbefdjreibung, verfaffet von G. g. Sßeife, unb Vignetten. 8. 1777.

’ Sonjt 3^, je^t 1^ 109t/
------ : 23riefe,.von iftm gefammelt, unb nach feinem £obe, nebft einer 9tacftricftt von 

feinem Beben unb Schriften, Ijerauögeg. von G. g. Sßeife. gr. 8. 1772.
Sonft 20 91/, je^t 10 91/ 

—tag SJläftrcftcu vom erften Slpril; auö bem <§ollänbifd)en in baö ^cc^teutfd^c 
überfe^t. 2. Slufl. 12. 1756. Sonft 7^ 91/, jc^t 4 9t/

Stupp, Dr. 3«, Giregorö, beö SBifdjofö von 91pffa,. Beben unb SDleinungen, $ufam' 
mengeftellt unb erläutert, gr. 8. 1834. Sonft 1 10 91/, je^t 20 91/

f£^copl)iluS, bcö„ von 9lntiocbien 23erfl)eibigung beö Gbriftentbumö, überfe^t, mit 
Shunerfungen unb Grläuterungen verfeben von M. 2B. fV ©tnenemann. SDiit eine1- 
^orrebe beö <§rn. Dr. Slugufti. gr. 8. 1834. Sonft 20 91/, je^t 10 91/

Hi, 3» 35*/  fdmmtlicfiß Sßerfe. 2 53be. Sluf Scftreibp. mit 23igncttcn. 8. 1768-
Senft 2<^ 15 91/, je^t 20 91/ 

.— — Stuf ©nufp. 8, 1772. Sonft 1»^, je^t 15 9t/
Vater, Dr. Joh. Sev., Analekten der Spraeheukunde. 1. Heft. gr. 8. 1820'

Sonst 225N/, jetzt 10 Nw 
— ,-i- 2. Heftes 1. u. 2. Hftlfte. gr. 8. 1820. Sonst 1<^ 7^N/, jetzt 15 N/ 
SBellejuS, ®ajuö, ^atercnliiö, römifefte ©efebiebte. lleberfefct von gr. gaccM' 

8. 1793. Sonft 25 91/, jefct 12^91/
fßelt’bufeu, 5. (5., liturgifcfteö ftlrebigerbanbbucft jur Seförberung ber nöthigen 

wedjfeltmgcn unb einer' jwecfmäftigen SRannidjfaltigfeit in ben ftlmtöverri^tungen y, 
fprebiger, and) erfbrbcrlidjcn Slbänberungen nach Seit, Crt, ^erfonen unb Umft^y 
ben. 23ierte ?luft. gA 8. 1809.Sonft 1^, je^t 10 9«^

r , ©ruef von G. @. 9laumann in ßeipjig.
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Starcke in Stolpe. 881.
Stieren in Jena. 617.
Stöckhardt in Chemnitz. 745.
Stromeyer in Freiburg. 929.
Stromeyer in Göttingen. 769.
Stronsky in Lemberg. 929.
Struve in Petersburg. 513. 881.
Stubenrauch in Berlin. 137.
Swoboda in Innsbruck. 769.
Sydow in Berlin. 433.

Tabien in Dorpat. 665.
Teilkampf in Breslau. 769.
Teuffel in Tübingen. 513.
Tholuck in Halle. 173.
Thum in München. 1033.
Tornberg in Upsala. 883.
Trefurt in Mannheim. 537.
Tschudi in St. Gallen. 173.

Unger in Göttingen. * 769.
Unger in Zwickau. 665.
Urlichs in Bonn- 433.

;Veiel in Cannstadt. 1033.
Voit in München. 617.
Violani in Genua. 173.
Vogt in Bern. 73.
Vogel in München. 73.
Voigt in Königsberg. 73.
Voigt in Laibach. 1109.

Waagen in Berlin. 101. 281.
Wagner in Münster. 1189.
Wagner in Lübben. 617.
Wachsmuth in Leipzig. 665.
jWaitz in Kiel. 1189.
Walch in Jena. 513.
Walther in München. 73.
Wappler in Grätz. 1033.
Wegener in Soroe. 929.
!Welcker in Bonn. 73.
iWeidemann in Hildburghausen. 305.
Iv. Weil in Wien. 665.
Weiss in Bautzen. 665.
iWenske in Breslau. 54.

Werner in Prag. 101.
Widmann in Ravensberg. 745.
Wiener in Berlin. 881.
Winscheid in Bonn. 769. 
v. Winterfeld in Berlin. 1033.
Wittcke in Erfurt. 617.
Wolff in Berlin. 173.
Wolff in Göttingen. 433.
Wunderlich in Rostock. 433.
Wüstenfeld in Göttingen. 769.
Wyss in Bümplitz. 617.

Uachariä in Göttingen. 173.
Zell in Karlsruhe. 433.
Zeller in Tübingen. 173.
Zeune in Berlin. 1161.

;Zeuss in Speyer. 433.
Zimmer in Böblingen. 305.
Zimmermann in Clausthal. 929.
■Zippe in Prag. 73.
Zuccarini in München. 881.
Zuckrigt in Wien. 1189.

IV7. Nekrolog.

Abbt in Augsburg. 353.
Aberle in Salzburg. 353.
Arnold in Dresden. 881.

Bahrdt in Neustrelitz. 433.
Ballanche in Paris. 769.
Baumann in Luzern. 253.
Bausch in Coblenz. 513.
Becker in Kiew. 1189.
Behlen in Aschaffenburg. 253.
Berger in München. 513.
Berly in Frankfurt. 617.
Berndt in Greifswald. 45.
Blau in Liegnitz. 513.
Boczek in Brünn. 197.
Braun in Freiburg. 666.
Borghi in Rom. 665.
Breidenstein in Homburg. 434.

Broizem im Dresden. 281.
Bruch in Zweibrücken. 433. 1

uddeus in Leipzig. 173.
Urdach in Königsberg. 770.
U88e in Leipzig. 1162.

cKwÄ' •«ä 
Claessen ln Köln.
de Clarac in paris 
Clarisse in Amheim. 
Carmignani in Pisa> 
Combe in Edinburg.

253.
45.
617.
929.

Daub in Münster. 395
Dätzl in Regensburg. 434
Delessert in Paris. 433
Bieck in Halle. 281.
Dieffenbach in Berlin. Uß^. 
Dietzsch in Oehringen; 358.

18«.

Dillon in Paris. 353.
Döllinger in München. 881.
Dutrochet in Paris. 353.
Duval Pineux in Paris. 253.

van Ess in Affolderbach. 1161. 
Ett in München. 617.
Eydam in Berka. 254.

IFaber in Magdeburg. 1161.
Fischer in Prag. 1161. 
Förstemann in Halle. 173. 
Förster in Berlin. 769.
de Fortis in Paris. 253. 
Franz in Dresden. 253. 
Franzen in Hernisand. 1033- 
Fritzsche in Giessen. 45- 
v. Froriep in Weimar. 853. 
Fuchs in Dessau. 617.
Fuchs, K. H., in München. 434;
Fuchs, K., in München. 281- 
jy. Fulda in Tübingen. 253. 
Funk in Altona. 197» 
Fürst in München. 45.

[v. Gärtner in München. 513.
■ Geier in Würzburg. 770.
'Geijer in Upsala. 617»
;Götzenberger in Heidelberg. 833. 
Geisheim in Breslau. 253.
|Grimm in Petersburg. 173.
!Grohmann in Dresden. 746. 
Gross in Kassel. 1161- 
Grünig in Breslau. 45. 
Guiraud in Paris. 351. 
Gumbihler in Nürnberg. 1033.

Hallaschka in Prag. 853 
Hortig in München. 305. 
Hauff in Brüssel. 101.

Helfert in Prag. 1109. 
Herrmann in Dresden. 1033. 
Heydenreich in Merseburg. 770. 
Heyer in Giessen. 353.
,Hniekowsky in Prag. 666.
Höchster- in Coblenz. 433.
Holder in Stuttgart. 1161. 
'Hoffmann in Berlin. 1189. 
Hoffmann in Darmstadt. 617. 
'Hohler in Wien. 45.

^Jacobi-in Berlin. 1109.
Jacobs in Gotha. 434.
Jaeck in Bamberg. 473.
Jahn in Leipzig. 1033.
Jasykoff in Moskau. 197.
Jaubert in Paris. 253-, 
John in Berlin. 305. 
Isensee in Berlin. 253. 
Jungmann in Prag. S189;

Kalina in Prag. 769t 
v. Kapff in*  Tübingen. 253. 
Kapfer in Nürnberg. 617. 
Karl v. Oesterreich. 513.
Kellermann in Edinburg. 853.
Kellermann in Münster. 434*  
Kestner in Frankfurt. 745. 
Kleinschmidt in Heidelberg. 617. 
Knauert in Küstrin. 746.
Köhler in Darmstadt. 929.
Körner in Jena. 197.
Koletschka in Wien. 434.
Kortum in< Stolberg. 353. 
Kretschmar in Berlin. 305. 
Kreussler in Wurzen. 1109;

De Comte in Berlin. 253- 
Lerche in Petersburg. 1161- 
Letellier in Paris. 45.

2
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▼. Linde in Warschau. 929. 
Lisfranc in Paris. 769*  
List in Augsburg. 45.
Lloyd in London. 929. 
de Luc in Genf. 769.
Luden in Jena. 561. 
v. Lüderitz in Berlin. 665. 
Ludwig in Hamburg. 173.

Marks in Halle. 281. 
Marsh in Dublin. 770. 
Mayer in Salzburg. 513. 
Mayor in Lausanne. 434. 
Mendelssohn in Leipzig. 1162. 
Mirbt in Jena. 770.
▼. Möller in Greifswald. 173. 
Mulder in Utrecht. 769.
Müller in Berlin. 253. 
Muncke in Heidelberg. 1109.

Waudet in Paris. 513. 
Niemann in Altona. 1189.

Oertel in Petersburg. 1109.

Paalzow in Berlin. 1162. 
Passy in Wien. 434. 
Peez in Wiesbaden. 353. 
Pillwein in Linz. 281.

v. Polignac in St. Germain. 513.
Pöllath in Kennath. 881.

Rehm in Marburg. 1162. 
v. Reimann in Wien. 353.
Ribbeck in Berlin. 173.
Richter in Barmen. 513.
Rötscher in Berlin. 617.
Royer in Paris. 769. 
v. Rühl in Petersburg. 173. 
Rühle v. Lilienstern in Berlin. 746.

Sauerwein in Frankfurt. 513.
Scharold in Würzburg. 745.
Scheffer in Berlin. 197.
Schelle in Bernburg. 617.
Scheis in Wien. 1109.
Schmalz in Dresden. 617.
Schmidt in Petersburg. 1161.
Schott in Stuttgart. 1189.
Schram in Bonn. 434.
v. Schütz in Wiesbaden. 745.
v. Schweitzer in Stuttgart. 434.
Siegert in Berlin. 770.
Sietze in Sebaldushof. 305.
Sieveking in Hamburg. 746.
Soulid in Paris. 1033.
Spirk in Prag. 665.
Steinacker in Holzminden. 434.
Suckow in Breslau. 434.

Teuffel in Karlsruhe. 513.
Tolhausen in Lübeck. 281.
Toussaint v. Charpentier in Breslau. 353.
v. Türkheim in Karlsruhe. 881.
Turte in Berlin. 1161.

Valery in Versailles. 253.
Vargas-Bedemar in Kopenhagen. 513.
Vinet in Lausanne. 745.
Vorherr in München. 1109.
Voss in Kreuznach. 1189.

Wagner in Berlin. 45.
Wagner in Marburg. 666.
Wappnitz in Mainz. 197.
v. Warburg in Berlin. 746.
Weigel in Leipzig. 46.
Weiland in Gera. 617.
Weinisch in München. 434.
v. Weissenthurn in Wien. 617.
Wenrich in Wien. 617.
v. Wiebel in Berlin. 101.
Wilberg in Elberfeld. 101.
Wilhelm in Rossleben. 929.
Witschel in Kattenhochstädt. 513.
Wittmann in Mainz. 745.
v. Wolzogen in Jena. 101.
Wolff in Pforta. 1161.
Wydra in Prag. 1161.

Ueife in Kopenhagen., 1189.

V.

Abälard’s Lehre. 133. 
Abelard. 1037.
Accademia di’ Lincei. 619.
Ackererde. 451.
Acta Sanctorum. 539.
Adels, Geschichte des deutschen. 67.
Agathodämon. 1190.
Aegiden. 905.
Aegyptische Mythologie. 904. 
Alanus de Insulis. 346. 
Albertus Magnus. 167. 
Alexander III., Papst. 1113. 
Alexander von Russland. 1230. 
Alimente, bei den Römern. 171. 
Alter, Einfluss desselben auf Verbrechen. 1034. 
Alter, scheinbares des Menschen. 458.
Amerantinische Denkmäler. 350.
Aemilianus. 351, 
Amphiaraus. 1200. 
Anatomie, vergleichende. 550. 
Aeneas. 300.
Angelsächsiche Dichtung. 341.
Angler, Ursitze derselben. 638, 
Antikritik von Corssen. 798.
Ansgar, Erzbischof.. 1002.
Apokalypse, Echtheit derselben. 353, 
Apollinaris’ Lehre. 113.
Apoldas Dynasten. 660.
Apollo auf Vasen. 1197«
Apostelgeschichte. 443.
Aristophanes. 544.

। Aristoteles. 950.

Verzeichnis» der besprochenen Sachen.

Aristoteles’ Metaphysik. 992.
Aristoteles’ Psychologie. 1095.
Armenanwalt. 289.
Armenwesen bei den Juden. 938.
Armorica. 37.
Arnold, Thomas. 941.
Arnauld. 1049.
Arnstadt. 660.
Arrestimpetration. 289.
Aeschylus. 531.
Aesopische Fabeln. 1245.
Aesthetik. 269.
Athene. 1197.
Athens Geschichte. 821.
Athenische Gesetzgebung. 905.
Aethereinathmung. 1042,
Atmosphäre. 450.
Atractylis gummifera. 906.
Auferstehung Christi. 788.
Auges, Natur des. 333. 334.
Augustus, Schriften und Leben. 920.
Ausgrabung zu Lapsaka. 695.
Ausgrabung zu Niniveh. 945.
Ausgrabung zu Richborough. 723.
Ausgrabungen am Tigris. 330.
Aussatz, Krankheit. 307. 1029.
Aulopoma Hofmeisteri. 102.

Raiersche Erbfolgekrieg. 873.
Befreiungskrieg. 1231.
Bergfall bei Bonn. 223.
Bernstein. 127. 746.

Besitz, Lehre vom. 489.
Beweis, rechtlicher. 293.
Bewustsein. 613.
Bibiothekenkunde. 144.
Birmanische Grammatik. 127.
Blankenburg, Münzstätte. 660.
Blennorhea urethralis. 306.
Blödsinn. 680.
Blutes, Physiologie des. 49.
------ Krankheiten desselben. 54.
Blumentrost, Laurentius. 787.
Bodenerhöhung auf Karten. 149.
Bona Dea. 1190.
Bonifacius. 854.
Bonpland. 515.
Brocken, Höhe des. 953.
Buddha-Gaya, Alterthümer daselbst. 591.
Bussbücher. 343.

Calabrien. 1124.
Calvin. 718.
Canada. 746.
Caravancas. 854.
Carborete des Eisens. 381.
Carbunkelkrankheit. 170.
Carmigniani’s Nachlass. 723.
Casaubon. 450.
Casuslehre. 1235.
Cephalopoden. 666.
Cervantes. 1087.
Chabrias. 822.
Chalmer’s Nachlass. 1087.
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Chaucer. 347. 736.
Chemische Verbindung. 445.
Chemitypie. 221.
Chinesische Gesetze. 354.
Christenthum. 182.
Christus. 517.
Christi eschatalogische Rede. 62.
Cölibat. 700.
Columbus’ Monument. 22.
Compensation. 495.
Competentiae beneficium. 494.
Condictio indebiti. 291.
Crahay’s Apparate. 1137.
Creditpapiere. 880.
Crethi und Plethi. 606.
Creutz. 1205.
Curatores aquarum. 243.
Curatores viarum. 242.
Cyan. 981.
Cyrillus’ Lehre. 114.

Dahomy. 981.
Daktylen. 301.
Dalin, schwedischer Dichter. 1202.
Dämonen in der Malerei. 329.
Danaidengruppe. 1195.
Dante. 753.
Darius. 1130.
Dänemarks Alterthümer. 521.
Dänemarks Urgeschichte. 523.
Delaroche’s Gemälde. 722.
Deutsche Poesie von Franzosen beurtheilt.
Deutschkatholische Kirche. 211. 917.
Deutsche Sprachkunde. 190.
Deutschlands Einheit. 847.
Didymus. 530.
Difiamationsprocess. 294.
Differenzialrechnung. 609. 1068.
Diodoros, erläutert. 1L2S.
Disterit. 906.
Dogmatik. 177.
Doppelmisgeburten. 1085.
Dreieinigkeit Gottes. 105. 135. 369.
Dunbar. 345.

Echinodermen. 553.
Ehescheidungsklage. 288.
Eidesdelation. 293.
Eisenpräparate. 46.
Elfen. 343.
Emphytheusis. 492.
Engel. 567.
Englands Eroberung. 35.
Eratosthenes. 22.
Erbsünde. 507.
Ethic, theologische. 1.
Eucharisten. 508.
Eulalialied. 742.
®uripides. 541.

naK 
nis. 364. 
:atae. 482.

?'^N- tJW' 437.
Exegese 1. Cor. 3Q7

^"gejium johan 
F^Ptl° rei Judi< 
Eggese, biblische

Falkenstein, Graf™ „Farben. 728. f von- 982.
Faulfieber. 1085.
Fauna peruana. 472
Fauna der Vor weit. 925
Faustsage. 885.
Fichte’s Religionsphilosophie. 3U 
finnische Sprache. 469/ *
Elore und Blancheflur. 1209.

44.

Foraminiferen, fossile. 122.
Förster, Karl. 690.
Fortmeyer, Maler. 46.
Fourier’s System. 593.
Franken, Geschichte der. 370.
Frankenhausen. 661.
Französische Revolution. 961.
Freijahr der Juden. 937.
Fremdenrecht. 90‘
Freytag’s Hamasa. 515.
Friedrich Wilhelm von Preussten. 773.
Frisen. 649. '
Functionaldeterminanten. 806.
Functionen, elliptische. 804. 811.

Gährung. 446.
Galenus’ aufgefundene Schrift. 770.
Ganges-Wasser. 222.
Ganglienkugel. 1085.
Geburtshülfe, indische. 168.
Gefühl. 681.
Geist, heiliger Geist. 902.
Generatio aequivoca. 448.
Genua, Congress daselbst. 127.
Geologie. 1110.
Geologische Gestaltung Russlands. 117.
Geognosie Esthlands. 927.
Geschichte, biblische. 909.

Gesellschaften, gelehrte:
Berlin, archäologische Gesellschaft. 74. 125. 

149. 305. 409. 485. 617. 855. 1246.
------ , Gesellschaft für deutsche Sprache und 

Alterthumskunde. 74. 486. 1058.
------, Gesellschaft für Erdkunde. 73. 149. 

222. 305. 409. 514. 722. 825. 882. 953. 
1035. 1086.

-•----, Verein für Geschichte der Mark Bran
denburg. 150. 281. 981.

------ , deutscher Verein für Heilwissenschaft. 
46. 102. 149. 306. 619. 953. 1085. 1246.

------ , wissenschaftlicher Kunstverein. 46. 
125. 221. 329. 485. 722. 826. 953. 981.

------ , Gesellschaft naturforschender Freunde. 
102. 150. 222 409. 562. 590. 644. 746. 
953. 981.

------ , numismatische Gesellschaft. 46. 125. 
306. 382. 1217.

------ , Akademie der Wissenschaften. 46. 
222. 381. 643. 826. 1190.

Bonn, Gesellschaft für Natur- und Heil
kunde. 102. 485.

Brüssel, Akademie. 1033. 1057. 1110. 1137. 
1245.

Dorpat, esthnische gelehrte Gesellschaft. 126. 
221. 410.

Frankfurt, physikalischer Verein. 722.
■----- , Senkenbergische naturforschende Ge

sellschaft. 667.
Göttingen, Gesellschaft der Wissenschaften. 

149. 1085.
Halle, naturforschende Gesellschaft. 666. 

981. 1085.
Kurländische Gesellschaft für Literatur und 

Kunst. 410.
Leipzig, deutsche Gesellschaft. 458.
------ , Gesellschaft der Wissenschaften. 21. 

458. 905.
London, asiatische Gesellschaft. 329. 353. 

591. 953. 1246.
------ , geographische Gesellschaft 149. 486. 

618. 746. 981.
----- Gesellschaft der Literatur. 514.
------ , syro-ägyptische Gesellschaft. 329. 410.

München, Akademie der Wissenschaften. 154. 
854. 906. 1007.

Paris, Acadömie des inscriptions. 73. 666.
------ , Acadömie fran^aise. 1162.
------ , Akademie der moralischen und politi

schen Wissenschaften. 306. 827.
------, Akademie der Wissenschaften. 47. 174. 

254. 382. 562. 618. 825. 854. 1058.1189.
------ , Institut. 855.
Petersburg, geographische Gesellschaft. 174.
——, Akademie der Wissenschaften. 381. 826.
Riga, Gesellschaft für Geschichte und Alter

thümer der Ostseeprovinzen. 46. 126.
Rom, archäologisches Institut. 666.
SächsischerVerein f. Staatsarzneikunde. 1057.

Geständniss vor dem Civilgericht. 789.
Glaube, christlicher. 296.
Gleichgewichtsgestalten d. Flüssigkeiten. 1111.
Glückseligkeit, Princip der. 913.
Gotha, Herzogthum. 98.
Goethe. 385. 916. 1059.
Gottes Wort. 517.
Gottes, Begriff. 3.
Gothische Sprache. 466. 1154.
Gräber in Dänemark. 522.
Grammatik. 1237.
Graphit, künstlicher. 102.
Griechische Verba. 957.
Grimm’s Sprachforschung. 194.
Grimmelshausen, Verfasser des Simplicissimus. 

1247.
Gustav IU. von Schweden. 184. 1206.
Gut, das höchste. 912.
Güllenborg. 1205.
Gymnasialwesen. 201.

Gymnasien:

Gymnasium zu Altenburg. 589. >
------ zu Berlin, Joachimthal. 198.
------zu Dresden. 589.
------zu Eisenach. 603.
------ zu Gera. 1218.
------ zu Giessen. 1059.
------ zu Gotha. 603.
------ zu Halle. 197.
------ zu Hildburghausen. 1059.
----- - zu Kassel. 1218.
------ zu Meiningen. 589.
------ zu Naumburg. 747.
------ zu Pforta. 1217.
------ zu Reval. 590.
------ zu Rudolstadt. 590.
------ zu Schleitz. 198.
------ zu Schleswig. 746.
------zu Sondershausen. 747.
------ zu Weimar. 1059.

Handel, russischer. 401.
Handlohnbarkeit. 290.
Handschrift, aufgefundene lateinische. 127.
Handschriften, altdeutsche. 723.
------ der Bibliotheken in Frankreich. 486.
------ , hebräische. 563. 1207.
Hans Sachs, Gedicht. 22.
Hebel’s allemannische Gedichte. 918.
Hebräer, Namen der. 1146.
Hefe. 446.
Hegel’s Aesthetik. 271.
Hegel’s Religionslehre. 315.
Heimathskunde. 97. „ , «
Heinrich, Hermanns v. Thüringen Kanzler. 642.
Heinrich von Rispach. 641.
Helminthen. 554.

♦2
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Hemmerlin. 190.
Herakles, der idäische. 301.
Heraklides. 1215-
v-, Herder, J. Gottfr. 1099.
Herculanifiche Alterthümer. 306.
Hermann von Thüringen. 882.
Herodot, erklärt. 1129. 1133.
Hervet, Gentian. 887.
Herzkrankheiten. 678.
Hesperiden. 276.
Hieroglyphen. 515- 813.
Hippokrates. 166.
Hippokrates’ Schriften. 1028.
Historische Dichtung. 344.

- Hohenstaufen. 121.
Hölderlin. 685.
Holstein-Schleswig. 429. 646.
Holsteins Staatsrecht. 586.
Homer. 528.
Honigsteinsäure. 981.
Hrabanus Maurus. 165.
Humus. 451.
Hurter’s Conversion. 702.
Huss’ Richtstätte; 694.
Hyksos. 222. 605. 666. 826. 1134.
Hydrargillit. 906.

Jacobi Brief. 1212. 11214.
Jahn’s Dissertationsammlung. 1087.
Jang-tzo-kiang, Fluss in China. 618.
Idas. 1196.
Jena, archäologisches Museum. 21.
Jesu Leben. 565, 1221.
Indiens gnomische Dichter. 22.
Infusorien. 551.
Inschriften, himyaritische. 329. 
------, lateinische. 350. 667. 1127. 1213.
Inschrift, mongolische. 74.
Inschriften, persische. 1128. 1134.
------ auf Vasen. 1199.
Inspirationsbegriff. 297.
Integralrechnung. 970.
Johann der Alchymist, Markgraf. 281.
Jongleurs. 343.
Bruno Jordano. 949.
Joseph II. 966.
Iphikrates. 822.
Irenäus. 514.
Iris, Planet. 1085-
Irlands Eroberung durch die Normannen. 345.
Judä Brief. 1211. 1214.
Jüdische Verfassung. 937.
Jupiter Imperator. 1196.
Juristische Praxis. 285.
Justinianische Rechtssammlung. 478.

Kalender, jüdischer. 939.
Kameels, Geschichte des. 642.
Kandelaber in Dresden. 149.
Kant’S Religionsphilosophie. 313.
Kapselstaar. 337
Karl V. 829.
Karte von Brügge. 1035.
Karten des 16. Jahrh. 9Q&
Katharina II. 966.
Katholicismus. 499.
Kautschuck. 102.
Keilschrift, babylonische. 353.
Kellgren. 1207.
Ketzerverfolgung. 8Sö. .
Kirche. 766-
-----  St. Lorenzo in Madamh 22.
Kirchen, sieben, in Kleinasien. 22L
Kirchengesetzgebung, hessische*  1152.

Kirchengeschichte, mittelalterliche. 1113.
Kirchenthum. 235.
Kirchenverfassung. 237.
Klima der Urzeit. 928.
Knauer’s Büste von Leibniz. 591.
Krankheitsconstitution. 1028.
Kreistheilung. 810.
Kriebelkrankheit. 169.
Krümmungshalbmesser. 1034.
Krystalllinse. 87.
Kudrun. 39.
Kupfergehalt. 906.
Kunstwissenschaft. 266.
Kypselos, Kasten des. 1194.

Imiritz’s Lehranstalt. 410.
Lateinische Dichter in England. 342.
Lateinische Grammatik. 915.
Laterculum des Eratosthenes. 22.
Lathyrus tuberosus. 981.
Lavinium. 246.
Lehnsrecht. 71.
Leibnitz. 779. 1047.
Leidenschaft. 681.
Leinenmehl. 1137.
Lichts, Diffraction des. 826.
Litus Saxonicum. 37.
Livius. 747.
Livius, Fragmente der Bücher des. 695.
Logik. 579.
Logos. 108.
Loreto, heiliges Haus zu. 619.
Luftwurzeln. 222.
Lupus von Ferneres. 1007.
Luther’s Lehre. 630.
------ Lehren. 85.
------ über Aristoteles. 951.

Mabinogion. 394.
Magnetische Declination. 1110.
Mäcenas. 924.
Mabillon, Briefe. 74.
Mailand, Kirche St. Lorenzo. 22.
Manetho. 1040.
Manichäer. 573.
Man, Insel. 723.
Manuscript im britischen Museum. 643.
Marcellus von Sida. 1159.
Maria Theresia’s Briefe. 1245.
Mathematik in Deutschland und Frankreich.

802;
Mazarin’sche Bibliothek. 515.
Medicin in Frankreich. 676.
------ , Geschichte der. 1025.
Meerwasser. 102.
Megariker. 905.
Mehl, Fälschung des. 1137.
Menippus. 621.
Menschenknochen, fossile. 151.
Meteorologische Beobachtungen. 1110.
Michell’s hebräische Bibliothek. 1059.
Milchsäure. 666.
Mineralogie. 303.
Minos. 608.
Molecülarkräfte. 444.
Monarchianer. 109.
Monarchie. 30.
Moral, ihr Verhältniss zur Religion. 631.
Morelli Bibliothek. 982.
Mörk, schvvedischer Dichter. 1204.
Mosaisches Recht. 933,
Mosaische Religion. 260.
Moschion. 520.
Muhamedanische Schriften. 954.

Mühlhäuser Stadtrecht. 786.
Municipalprätoren- 249.
Münzen, baktrische. 382.
----- , chinesische. 383.
------ der Mamlucken. 382.
------ , orientalische. 306.
------, sächsische. 660.
------von Sauraschtra. 221.
Mysterien, altdeutsche. 787.
Mythologie der Aegypter. 904. 

I

JVahrungsfähigkeit der Vegetabilien. 643.
Napoleon. 1229.
Naturzweck. 1224.
v. Naves. 833.
Neptun, der Planet. 223. 723.
Neri di Bicci Gemälde. 127.
Nerven, Nervenkraft. 1165.
Nervenenden. 981.
Nervenfaser. 1085.
Nerven, Erwärmung der. 905.
Nestorius’ Lehre. 114.
Neurose. 1169.
Neutestamentliche Schriften, deren Echtheit. 

357
Newton. 1067.
Nibelungenlied. 127.
Nicobarische Inseln. 305.
Nikandros. 1159-
Nordamerika. 461.
Nordische Alterthümer in Deutschland. 526.
Nordpolexpedition. 174.
Normännisch-französische Dichtung. 341. 345.
Novalis (v. Hardenberg). 716.
Novellen. 478.
Nysa, Lage der Ebene von. 329.

Odhinn. 141.
Oedipussage. 747.
Offenbarung. 182. 910.
Oelmalerei, Geschichte der. 855; 1035-
Ophthalmologie. 333.
Ophthalmoskop. 338.
Opium in China. 353.
Optik. 588. 616.
Orangutangschädel. 981.
Orcus. 1243.
Organische Körper. 452.
Origenes Lehre von der Dreieinigkeit. 111.
Ornithologie. 133. 1029.
Oesterreichs Statistik. 848.
Ovidius. 145.
Oxford, Versammlung daselbst. 723.

Pachy dermen. 926.*
Palmenfrüchte. 354.
Panänos. 1195.
Paris, botanischer Garten. 22.
Pascal’s Schriften. 954.
------ Theorien. 905-
Pastoralbriefe. 749.
Pathologie. 50-
Paulus, der Apostel. 65.
Pauli Brief an die Colosser. 355.
------ Brief an Philemon. 556.
------ Brief an die Epheser. 556.
-----  Brief an die Philippen 556.
Paulicianer. 575.
Pauperismus. 600.
Persepolitanisches Alphabet. 221.
Persische Geschichte. 1132.
-----  Inschrift. U2&
Person, juristische. 479.
Petri Brief. 1210.
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Petrus Siculus. 570.
Peru. 471. 831.J
Peru’s Fauna. 472.
Pest in der Bibel. 307.
Petrarca über Medicin. 167.
Pfandrecht. 482.
Pflanzenfamilien. 327.
Pflanzenreichs, Priorität des. 854.
Pflanzen, Stoffe der. 591.
Pflanzenzellen. 453. 935.
Philes. 1160.
Philipp der Grossmüthige von Hessen. 347. 838.
Philister, Geschichte der. 604-
Philisterplage. 1014.
Philosophenversammlung. 721. 1085.
Philodemus, Epigramme des. 458.
Philosophie, Begriff der. 577. 583.
Phönicier, Kunst der. 47.
Phosphorsäure. 485.
Pilidium gyrans. 150.
Pindar. 529. 897.
Pitt. 966.
Plethi. 607.
Plutarch’s Leben der 10 Redner. 548.
Poesie, mittelalterliche. 398.
Polens Theilung. 871. 965.
Politische Poesie. 917.
Polygnotos. 1195.
Polypen. 553.
Praefectus annonae. 245.
Praefectus curatorum alvei. 242.
Praefecti juri dicundo. 246.
Preisaufgaben des Instituts in Amsterdam. 1138. 
------ der Akademie der Wissenschaften in Ber

lin. 882.
------ der Akademie der Wissenschaften in 

Brüssel. 355. 1137.
------ der Akademie zu Dijon. 827.
------ der Ammon’schen Stiftung in Dresden. 

198.
------ der Gesellschaft der 22 in Drontheim. 

827.
------ der Wedekind’schen Stiftung in Göttin- 

gen. 591.
------ der Societät der Wissenschaften in Göt

tingen. 150. 667.
------ der Haag’schen Gesellschaft zur Verthei- 

digung der christlichen Religion. 126.
------  der Jablonowski’schen Gesellschaft in 

Leipzig. 384.
—— der Eisenhut’schen Stiftung in Leipzig. 

564.
-----  des historischen Vereins in Niedersach
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Siebenter Jahrgang. * M 45.

Mythologie.
Die Mythologie des Nordens. Von L. F. Wiborg.

(Fortsetzung aus Nr. 43.)

]\ach dem Überblicke der Völker folgt S. 45: Erste 
Periode (reine Symbolik), I. Äsen, §. 1. Odin, Hänir 
und Lödr. Hier zeigt sich (S. 46) das System der 
sogenannten innerlich geistigen, geschichtlichen Deu- 
tungsvveise sogleich in seiner völligen Blösse, weil sie 
nicht wirklich geschichtlich, sondern blos hypothetisch 
ist. In der Einleitung (S. 24) hat der Verf. aufgestellt: 
In der ersten Periode, in welcher sich die ursprüng
lichen Götterfiguren oder die reinen Symbole darstellen, 
können weder das Volk noch die Götter eine äussere 
Geschichte haben; beide seien im ruhigen Sein, das 
Volk im Dasein und das Dasein unter symbolischer 
Form in der Anschauung des Volks. S. 46 aber nimmt 
er die Gothen zu dei’ Zeit, als sich bei ihnen die reine 
Symbolik gebildet haben soll, als schon Grossthaten 
verrichtend. Dabei vergisst der Verf. nicht, die Gothen 
wieder als über den andern Germanen stehend anzu
nehmen, indem er sagt: die Gothen haben sich als 
Diener der Äsen und als ein Priestervolk betrachtet, 
dem die Gottheiten vorzugsweise gewogen gewesen, und 
deshalb haben sie sich den Namen Götter (Gothen) 
und nicht Männer oder Menschen, wie die meisten an
dern ursprüglichen Volksstämme, beigelegt. Nun wis
sen wir aber aus Tacitus, welcher den Odin oder Wo
dan Mercur nennt, und aus Paulus Diaconus, aus der 
Abschwörungsformel, aus Adam von Bremen und an
dern Denkmälern, dass alle germanischen oder die ge- 
sammtdeutschen Völkerschaften den Wodan, oder in 
nordischer Form Odin verehrten. Wenn der Verf. von 
den Gothen sagt: „sie hatten keinen andern Willen, 
als den der Götter“, so finden wir dasselbe auch bei 
den übrigen Germanen; denn sie befragten, wie Taci
tus Germ. 10 berichtet, wenn sie etwas verrichten woll
ten, die Götter zuvor, und fiel die Antwort ungünstig 
aus, so war denselben Tag von den Angelegenheiten, 
wegen welcher sie befragt waren, keine Berathung 
mehr. Alföder, Alfadir (Allvater), einer der Namen 
Odins, kommt zwar in Eddaliedern, nämlich in den 
Grimnismäl und im Hrafna Galdr Odin’s vor, aber erst 
in der jüngern Edda ist durch christlichen Einfluss seine 
Bedeutsamkeit mehr entwickelt. Da der Verf. die Quel- 
lenschriften nur dann mit gehöriger Kritik gebraucht, 

wenn dieses in sein System passt, so unterwirft er jene 
wichtige Stelle der Gylfaginning, Cap. II, S. 11, keiner 
Kritik, sondern folgert (S. 48) daraus, es sei in die 
Augen springend, wie sehr schon der Monotheismus 
hier hervortrete. Die Wahrheit der Sache ist, dass die 
Könige und andere Fürsten ihre Geschlechter von Odin, 
als dem Gotte, welcher den Sieg verlieh, ableiteten, 
und darum heisst Odin Allvater. Dass Odin die Welt
substanz sei, ist willkürliche Deutung. Da der Verf. 
die Schöpfungsmythe erst in die dritte Periode bringt, 
und gleichwol Valaskjälf, von welchem aus Odin Al
les übersah, in die erste Periode setzt, weil man sich 
nur unter diesem Bilde die Allwissenheit habe denken 
können, so kommt er zu der seltsamen Behauptung, 
der Himmel selbst sei von Odin lange nachher geschaf
fen worden, aber seine eigene Wohnung habe er beim 
Beginne der Weltschöpfung gewölbt. Im Betreff des 
Äsen Lödr sagt der Verf., dass diese Figur wahrschein- 
licherwreise den Kelten entlehnt und nach der Eigen- 
thiimlichkeit der Gothen aufgefasst sei. Durch diese 
Annahme gerieth der Verf. mit sich in Widerspruch. 
In der ersten Periode soll nämlich das Volk noch ruhig 
in seinen ursprünglichen Wohnsitzen sitzen und noch 
mit andern Völkern nicht in Berührung gekommen sein, 
denn es soll noch keine Feldschlacht geschlagen ha
ben , sondern durch eine eigene Contemplation sich 
seine ursprünglichen Götterfiguren, die reinen Symbole 
bilden. Wie kann denn das so beschaffene Volk zur 
Entlehnung einer Gottheit von einem andern Volke 
kommen? Durch den grössten Mangel an Kritik der 
Quellen ist der Verf. zu diesem Widerspruche verlockt 
worden. Er führt nämlich als Grund der Wahrschein
lichkeit jener angeblichen Entlehnung an, Ossian’s Loda 
sei ohne Zweifel unser Lödr. Aber die Ossian’schen 
Lieder, auf welche sich der Verf. bezieht, sind ja 
eine Schöpfung 'Macpherson’s. Aus dem Umstande, 
dass auf den Orkaden und in Shetland den Trüm
mern der heidnischen Heiligthümer der Name Loda 
beigelegt wird, hat Macpherson die Veranlassung ge
nommen , seinen fürchterlichen Geist Loda zu erdich
ten, worüber Rec. das Nähere in seinem Forum der 
Kritik Bd. II, Abth. 1, S. 46 — 47 bemerkt hat. Nach
dem der Verf. §. 1 aufgestellt hat, die Idee, welche 
dem Odinsbilde zu Grunde liege, sei das Gesetz der 
Weltentwickelung, sagt er zu „2. Frigg“: „Aber das 
Weltgesetz muss sich als wirklich setzen, muss eine 
Welt hervorbringen, muss schaffend sein.“ Erst 3*
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Thor und Vidar,“ wird von dem Donnerer gehandelt. 
Bei einer wirklich geschichtlichen Entwickelung einer 
Mythologie musste natürlich der Gott des Donners der 
erste sein, denn x wegen der sichtbaren Gewalt des 
Blitzes musste dieser in der Kindheit des Volkes zuerst 
die Veranlassung zur Bildung eines Gottes geben. Aber 
unser Verf. fragt nicht, was dachten die Germanen 
in ihrer Kindheit, wenn sie den Blitz Bäume und 
Felsen zersplittern sahen, und den Donner furchtbar 
ertönen hörten, sondern nimmt die Gothen, wie er die 
Eigenthümer der nordischen Mythologie nennt, sogleich 
als auf derselben Stufe der philosophischen Ausbildung 
stehend, auf welcher er sich selbst befindet, an, und 
sagt: „Nach der Zeichnung in unsern Quellenschriften 
bedeutet er die Wahrheit im Leben, die Realität selbst,“ 
und fasst den Donnergott gar nicht in seiner Beziehung 
auf, sondern ertheilt ihm ;Blitz und Donner blos als 
„sinnbildliche Attribute.“ Verfahren wir hingegen wirk
lich geschichtlich, so finden wir, dass Thor nicht we
gen der Offenbarung der Wahrheit, sondern wegen sei
ner Wirkung auf die Natur verehrt ward, denn Adam 
von Bremen sagt Lib. IV, Cap. 233, p. 61 im Betreff 
der Schweden: Thor, inquiunt, praesidet in alire, qui 
tonitrua et [ulmina, ventos, imbresque, serena et fruges 
gubernat,“ und weiter unten: Si pestis et fames im- 
minet, Thor idolo immolant.“ Die Edda drückt dieses 
in mythischem Bilde so aus, Thor erschlage die Troll 
(böse zauberische Wesen), d. h. die Mächte, welche 
ungünstig auf die Natur wirken, und Hunger und Pest 
verursachen. Der Verf. dagegen stellt sich die Gothen 
als philosophirendes Volk vor, und sagt, sie haben 
Thor’n den Hammer Mjölnir (Zermalmer) in dem Sinne 
zum Attribut gegeben, um damit die zerschmetternde 
„Kraft der Wahrheit“ im Kampfe gegen die Falschheit 
(das Unwahre) auszudrücken. Widar stellt der Verf. 
auf „als die Gottheit der Unvergänglichkeit, die ewig 
lebt, aber in ihrer Ewigkeit schweigt.“ Da der Verf. 
behauptet, man habe sich in der ersten Periode die 
Götter überhaupt als ewig gedacht, so geräth er mit 
sich in Widerspruch, wenn er annimmt, man habe in 
derselben eine besondere Gottheit der Unvergänglich
keit, die ewig lebe, gebildet, denn man hatte nach dem 
VerfL noch gar keinen Begriff der Vergänglichkeit der 
Götter. Der Umstand, dass Widar hinn thögli Ass, 
der schweigende Ase genannt wird, erklärt der Verf. 
dadurch, dass Schweigen im Urwalde, wie auf der 
Steppe throne. Aber wahrscheinlicher soll durch diese 
Bezeichnung ausgedrückt werden, dass er kein Orakel
gott war, nämlich bei dem Opfer nicht als solcher be
fragt ward. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, 
dass sein Wohnsitz Landwidi als von Reis und hohem 
Grase bewachsen dargestellt wird, welches, wie aus 
dem Häwamal hervorgeht, ein dichterischer Ausdruck 
für einen von Niemanden betretenen Weg ist. Da ein 
Hauptzweck der Opfer war, bei denselben die Götter 

zu befragen, ob man das, was man vorhabe, unter
nehmen solle oder nicht, so wurden natürlich einem 
schweigenden Gotte keine oder ganz selten Opfer ge
bracht, und daher der Weg zu seinem Heiligthume nur 
selten betreten.

II. läiter (altnordisch Jötnar), sagt er, es haben 
alle die historisch hervortretenden Kräfte, die sich der 
Lebensart der Gothen entgegengestellt, als böse Götter 
Geltung erlangen müssen. Der Ausdruck: böse und 
gute Götter, ist der Sprache der germanischen Mytho
logie ganz zuwider, denn die sogenannten guten Götter 
heissen schlechthin Godh (d. h. die guten Wesen). Böse 
Götter ist daher ein Widerspruch in dem Beigefügten 
(contradictio in adiecto). Die den Göttern entgegen
gesetzten Wesen hiessen Jötnar, Thursar, Riesen, und 
wenn man sie mit minderer Kraft begabt dachte, Dwergar 
(Zwerge). Diese bösen W’esen anzunehmen, kam man 
durch die Wahrnehmung der feindlichen Naturkräfte, 
und ihre ethische Bedeutung als böse Wesen entsprang 
aus ihrer physischen Bedeutung. Dem Verf. dagegen 
scheinen die Gothen, wie er die Schöpfer der nordi
schen Mythologie einseitig nennt, zu wenig Philosophen 
in seinem Sinne, wenn er sie zuerst die sie überall 
umgebenden Naturkräfte betrachten lässt. Die Jötnar 
werden in der ältern und der jungem als hundert
fachweise und als viel wissend dargestellt, worüber 
sich die Nachweisungen in der Allgem. Encykl. d. W. 
u. K., herausgegeb. von Erseh und Gruber, Sect. II, 
Th. 23, S. 202 — 202) finden, und Odin hält in dem 
Wafthrudnismäl genannten Eddaliede einen geistigen 
Kampf, bei welchem die Jötnar wiederholt allwissend 
genannt wird. Unser Verf. schweigt in seiner einseiti
gen Darstellung der nordischen Mythologie über die 
wichtige Schilderung der Jötnar als durch ihre Zauber
kunst gelehrte und weissagende Wesen ganz, denn es 
passt nicht zu der sogenannten innerlich geistigen ge
schichtlichen Deutungsweise seines Systems. Er nimmt 
daher die Thursar und Jötnar blos als Trunkenbolde 
und übermässige Esser an, damit er folgern kann: der 
Trunkenbold und der Fresser seien gleich der rohen 
Natur im Gegensatz zum geistigen Leben. Die Jätter 
seien in dieser Geistlosigkeit die Repräsentanten der 
Irrealität. Aber der Deutung der Thursar und Jötnar 
als Bilder der rohen Sinnlichkeit, der Fresserei und 
der Trunkenheit aus dem Umstande, dass sie als 
starke Esser und Trinker geschildert werden, steht 
entgegen, dass Thor als ein nicht minder starker Esser 
und Trinker dargestellt wird. Wenn der Verf. weiter 
sagt, dass es ein scharfer Gegensatz des Gothismus 
sei, dass die Gofhen viel handelten, und wenig spra' 
chen, die Jätten aber wenig handelten und viel spra' 
eben, so vergisst der Verf. oder übersieht absichtlich 
dass in der Hrungnirssage die Grosssprecherei Odin’s 
den Riesen, so erbittert, dass er ihn dafür züchtig611 
will. Wenn der Verf. den Unterschied der verschiede-
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nen Schilderungen der Jötnar in den verchiedenen My
then darin findet, dass Geistlosigkeit mit Schlechtigkeit 
und Sündhaftigkeit vereint gedacht werde, häufig aber 
auch mit einer gewissen plumpen Gutmüthigkeit, so 
übersieht er, dass der Unterschied der verschiedenen
Schilderungen der verschiedenen Jötnar einen andern 
Grund hat. So z. B. wird Ägir das Meer oder der 
Beherrscher desselben im freundlichen Verkehr mit 
den Äsen geschildert, weil das Meer zwar sehr ge
fährlich und beschwerlich für die Menschen, weshalb 
sein mythischer Repräsentant ein Jötunn ist, aber doch 
auch der Fischfang und die Handelsschiffahrt sehr 
wohlthätig wird, weshalb Ägir mit den Göttern, d. h. 
für die Menschen wohlthätigen Mächten, verkehrt. Die 
Jagd, zumal im Winter bei Schnee, hat viel Beschwer
liches und Gefährliches, versieht aber zugleich die Men
schen mit Nahrung und warmen Kleidern. Deshalb wird 
die Skadi, die Tochter des Riesen Thiassi, unter die 
Äsen aufgenommen. Den Gegensatz zu diesen Ricsen- 
wesen machen jene von Loki gezeugten Riesenunge
heuer, welche den Tod bringen, untl es ist daher na
türlich, dass ihre Schilderung von den andern minder 
gefährlichen und verderblichen Riesenwesen verschie
den ist. So z. B. ist natürlich, dass der Riese Thrymr, 
welcher Thor’s Hammer blos stiehlt, aber Thor’n selbst 
nicht vernichtet, nicht so schrecklich geschildert wird, 
als Jörmungandr, welcher Thor’n am Ende dieser Welt 
durch sein Gift tödtet, und dass Wafthrudnir, der mit 
Odin einen geistigen Wettkampf hält, in welchem sie 
ihr Haupt zwar zur Wette setzen, aber Odin sein Haupt 
nicht verliert, menschlicher dargestellt wird, als Fenrir, 
welcher Odin verschlingt.

III. Alfen und Vanen hat der Verf. jene durch 
christlichen Einfluss entstandene Angabe im Gylfagin- 
ning Cap. 17, S. 22 von den im dritten Himmel woh
nenden Liösalfar (Lichtalfen), bei welcher dem Um
wandler der Elfensage die Engel vorsehwebten, benutzt 
und nimmt diese Umwandlung als das Ursprüngliche 
enthaltend an. Die Nordmannen, oder die Gothen, wie 
er sie nennt, sollen sich nach dem Verf. in der ersten 
und zweiten Periode über die Naturkräfte gar nicht 
Mythisch ausgesprochen, sondern die Alfenmythe ge- 
^haffen haben, um „Repräsentanten der Vernunft“, 
wie er sie S. 69 deutet, zu erhalten. Um die Alfen 
sejbst über die Äsen zu erheben, sagt er S. 72: „Sie 
(die Alfen) haben auch nothwendig unter die Wesen 
mit gefasst werden müssen, die als die heiligen Mächte 
genannt wurden, welche die Schöpfung berathschlagten, 
während die Äsen dagegen die Ausführenden waren.“ 
Aber in der Stelle, auf welche er sich bezieht, näm- 

. : ”ha ffen0o regin öll ä raustbla ginheilig godh, 
sind unter allen Mächten, den hochheiligen Göttern, 
keine andern zu verstehen, als eben die Äsen. Der 

usdruck Alfar kommt in der Völuspä gar nicht vor. 
V°hl aber wird der Schöpfung der Zwerge durch die 

hochheiligen Götter gedacht. Es lässt sich daher schlies
sen, dass der Verfasser der Völuspä, wenn er dwerga 
drottin (die Schaaren der Zwerge) durch die Götter 
schaffen lässt, unter den verschiedenen Arten Zwergen 
auch diejenigen verstand, welche aus Alfen bestanden. 
Godh (Götter) werden die Alfen weder in einem der 
Eddalieder, noch auch in der jungem Edda genannt.

Erste Beilage. Von den historischen Abbildern der 
Göttergeschlechter (S. 77—83) bekämpft der Verf. sehr 
richtig die Meinung derer, nach welchen „die Götter
geschlechter“ gleichbedeutend mit gewissen historischen 
Volksstämmen, z. B. die Äsen mit den Gothen, die 
Wanen mit den Wenden, die Jätten mit den Finnen 
u. s. w. Aber der Verf. fällt dabei selbst in mehre 
unrichtige Behauptungen. So z. B. sagt er S. 79, dass 
die Finnen für die Ebenbilder und für die Organe der 
Jätten gehalten worden seien, weil die finnischen und 
lappischen Stämme ihnen als die Einfältigkeit, Rohheit 
und Geistlosigkeit, welche er den Jätten beigelegt, ent
sprechend erschienen seien. Aber die Sache verhielt 
sich so: zur Zeit des Heidenthums, als die Jötnar noch 
für rein mythische Wesen galten, hielt man sie für die 
Mächte, welche von den Finnen und andern nicht ger
manischen, den Nordmannen feindlichen Völkern durch 
Opfer verehrt wurden. Als in der Christenheit die 
Götter- und Riesensagen in angebliche Menschenge
schichten umgewandelt wurden, wurden die Götter zu 
den ersten Skandinaviern germanischer Abkunft, und 
die Jötnar zu Finnlappen und Finnen überhaupt ge
macht, und dieses um so leichter, da die Finnen wegen 
ihrer Zauberei berüchtigt waren, sodass die Zauber
kunst Finnenkunst genannt ward.

Zweite Beilage. Von den künstlerischen Typen der 
Göttergeschlechler (S. 84—86) handelt der Verf. vor
nehmlich von Freund’s grossem Fries für Christians
borg, und tadelt mit Recht, dass dessen Riesen Hör
ner tragen. Da manche vielhäuptige und vielarmige 
Riesen hier in den Quellenschriften vorkommen, so 
hätte der Verf. hier bemerken sollen, dass die Künstler 
einen Theil der Riesen durch Vielhäuptigkeit oder Viel- 
armigkeit charakterisiren können. Über dieses Unter
scheidungszeichen der Riesen von den Göttern s. Allg. 
Encykl. d. W. u. K., herausg. von Erseh und Gruber, 
S. II, Th. 23, S. 209. Der Verf. sucht die Gothen so 
viel als möglich vor andern Völkern zu erheben, aber 
diesen wichtigen Umstand, dass, während bei den In
diern und Slaw'en selbst Götter vielhäuptig und viel
armig gedacht und dargestellt werden, bei den Nor
mannen es nur die Jötnar sind, übergeht er ganz mit 
Stillschweigen, und war durch seine Deutungsweise 
dazu gezwungen, weil er die Jötnar als Sinnbilder der 
Geistlosigkeit aufstellt.

Zweite Periode. (Heroische Mythen.) I. Der Äsen 
Sündhaftigkeit. §. 1. Die Verpfändung des Odinsauges. 
Hier fällt der Verf. ins Absurde, wenn er den Gothen
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unterstellt: „Begegneten ihnen Menschen, welche der 
gothischen hebensanschauung zuwider handelten, welche 
assen und tranken, und sich selbst und ihren eigenen 
Willen über den der Äsen stellten, waren diese Men
schen nach ihrer eigenen Anschauung Diener der 
schlechten Mächte, es waren die Jätten und Thursen, 
welche in ihnen wirksam waren.“ Wir wissen aus 
Tacitus, dass die Germanen starke Trinker waren, und 
dass die Nordmannen das starke Trinken auch liebten, 
sehen wir aus dem, was in den Sögur erzählt wird, 
wo sich auch findet, wie die Könige und Jarlar auf 
Schmäuse herumzogen. Im Betreff des Essens sagt 
zwar Tacitus: frigora atque inediam coelo solove ad- 
sueverunt, bemerkt aber sogleich darauf, dass Vieh- 
heerden der beliebteste Reichthum der Germanen ge
wesen, sonst aber nirgend, dass ihnen das Essen zu
wider gewesen, ja bemerkt im Betreff dessen, wie die 
Fürsten ihre Mannen belohnt: Nam epulae, et quam- 
quam incompti, largi tarnen apparatus pro stipendio ce- 
dunt. Ferner geht aus seiner Schilderung hervor, dass 
die Germanen den Krieg darum liebten, nicht um die 
Welt umzuformen, wie der Verf. den Gothen unter
stellt, sondern um Beute zu machen. Die Freiheits
kriege wider die Römer führten sie nicht, um diese zu 
germanisiren, sondern um zu verhindern, dass sie nicht 
von den Römern umgeformt würden. Wenn der Verf. 
sagt: „die Ragnaröksrmythe habe mit der Gimliidee 
Hand in Hand gehen müssen; die Äsen haben vergehen 
müssen , als Allvater Gimli gebaut,“ so ist übersehen, 
dass die Gimliidee ja erst durch christlichen Einfluss 
entstanden ist. Gimli kommt nur in einer unechten 
Strophe der Völuspä, und danach in der jungem Edda 
vor, sonst nirgend, und namentlich auch nicht in den 
Skaldenliedern. So z. B. bringt Eywindr Skaldaspillir 
den von ihm über alles geliebten König Hakon den Gu
ten nicht nach Gimli, in das er als Christ am besten 
gepasst hätte, und in das er ihn wahrscheinlich gesetzt 
hätte, wenn er es gekonnt hätte, sondern nach Walhill- 
Aus dem berühmten Häkonamäl, welches Snorri Stur- 
luson in der Heimskringla aufbewahrt hat, geht hervor, 
dass der Glaube an Walhill zur Zeit, als das Christen
thum durch die Söhne Erik’s Blodhöx’s und Olaf Trygg- 
wason gewaltsam in Norwegen eingeführt ward, noch 
nicht geschwächt war. Der Verf. hat zu seiner ein
seitigen Darstellung der nordischen Mythologie die so 
wichtigen Häkonarmäl nicht benutzt.

§. 2. Der Vanenkrieg. Den Krieg zwischen den 
Äsen und Vanen deutet der Verf. als den Gegen
satz zwischen den Mächten des Willens und denen 
des Gefühls.

§• 3. Die Äsen auf Idavöllr folgert der Verf.: die 
Idaebene scheine das Bild von der Wohnung der Glück
seligkeit und des Friedens zu sein, das nordische Pa

radies, welches sie durch den Sündenfall verloren. Die 
Parallele mit der hebräischen Mythe sei in die Augen 
fallend, wie auch zwischen Odin und Adam.

III. Die Weltmacht. §. 1. Die Nornen und der 
Nornenbrunnen, fühlt der Verf. selbst die Schwierigkeit, 
die von ihm angenommenen drei Perioden durchzu
führen, indem er in Betreff der Mythe von der Esche 
Yggdrasil! sagt, sowie jetzt die Mythe vor uns liege, 
gehören mehre Züge der dritten Periode an. Seine 
Eintheilung in drei Perioden wird für die Künstler, für 
die er zunächst schreibt, und für das weibliche Ge
schlecht ganz nutzlos sein. Sie werden z. B. nicht be
greifen können, wie die Götter in der ersten Periode 
zwar von dem Volke als vorhanden, aber als nicht 
handelnd gedacht werden sollen. Die Götter werden 
von den Völkern, die auf der niedrigsten Stufe der 
Bildung stehen, doch hauptsächlich nur darum verehrt, 
dass sie Wohlthaten von ihnen erhalten wollen. Der 
Verf. aber nimmt bei der Untersuchung, wie sich die 
Mythen gebildet, zu wenig Rücksicht auf die Beschaf
fenheit des Opferdienstes. So z. B. sagt der Verf. 
(S. 110) zwar richtig, dass „der Sachsen Irminsul“ 
(die Säule, welche das Weltall getragen) „die Mythe 
von der Esche Yggdrasil nicht veranlasst haben könne.“ 
Aber beide sind doch in Parallele zu stellen. Die be
liebtesten Opferplätze waren Quellen, über welchen 
ein grosser Baum seine Zweige ausbreitete. Die Irmin- 
sul war die Nachahmung eines solchen Opferbaums, 
weil der wunderbar scheinende Bullerborn, also sicher 
eine wichtige Opferquelle, nicht auch von Natur einen 
so grossen Baum neben sich hatte, und dieser also 
durch Kunst ersetzt werden musste. Die Esche Ygg- 
drasill mit dem Nornenbrunnen war das mythische Ab
bild der wirklichen Opferquellen und Opferbäume. Die 
Schwäne auf Urd’s Brunnen deutet der Verf. in Rück
sicht auf die griechische Mythe von dem Schwanen
gesang als das bekannteste Bild der tragischen Begei
sterung. Aber der Norden hat aller Wahrscheinlich
keit nach die Mythe von dem Schwanengesang als Ge
sang der Sterbenden nicht gekannt, und sie konnte bei 
ihnen auch nicht wohl entstanden sein. Reisende hat
ten zu den Griechen die Kunde gebracht, dass sie 
Schwäne haben singen hören, oder auch von der nor
dischen Art Schwäne, welche durch posaunenähnliche 
Töne, die wie fernes Glockengetön klingen, sich 
auszeichnen, waren welche in sehr harten Wintern 
nach Griechenland gekommen. So erhielten die Grie
chen Kenntniss von dem Gesänge der Schwäne; wusS' 
ten aber nicht beide Arten von einander zu unterschei' 
den, sondern hielten beide für eine Art.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 45.)
Da nun die Art Schwäne, welche die Griechen gewöhn
lich sahen, zwar nicht ganz stumm ist, aber auch keine 
musikalischen Töne von sich gibt, so dichteten sie, die 
Schwäne sängen nur, wenn sie dem Tode nahe wären. 
Die Nordmannen aber hörten die Schwäne singen, und 
sahen sie doch nach dem Gesänge nicht sterben, sondern 
ihn wiederholen und fortleben. Die Mythe vom Schwa
nengesang als Sterbegesang konnte also für sie keine 
Bedeutung haben. Die Schwäne auf Urd’s Brunnen müs
sen also für sie eine andere Bedeutung haben. Das 
Wasser ist in demselben so heilig, dass alle Dinge, 
welche in dasselbe kommen, weiss wie das Häutchen 
in der Eierschale werden. Die Schwäne sind also we
gen ihrer weissen Farbe das Sinnbild der Heiligkeit. 
Zweitens bedeutet der nächtliche Schwanengesang in 
Island Thauwetter, zu einer andern Zeit Regenwetter. 
Die Schwäne sind deshalb dem Nordländer sehr ange
nehm, weil sie die Annäherung einer milden Jahreszeit 
verkündigen. Sie mussten daher in der Heidenzeit 
wichtige Orakel- oder Weissagevögel sein, und die auf 
Opfergewässern befindlichen wurden wahrscheinlich 
für heilig gehalten. Bei Erklärung der Bedeutung der 
Schwäne auf Urd’s Brunnen hätte der Verf. darauf auf
merksam machen sollen, dass nicht nur Walkyrien in 
Schwanenhemden flogen, sondern auch Nornen die 
Gestalt von Schwänen annahmen, worüber die Allgem. 
Encykl. d. W. u. K., herausgegeb. von Erseh und Gru
ber, Sect. III, Th. 4, S. 337, nachzusehen ist. Dass die 
Urd Gewordene, nämlich gewordenes Schicksal, be
deutet, ist zwar dem Verf. nicht unbekannt, aber er 
begeht seiner Deutungsweise zu Liebe einen sprach
lichen Irrthum, indem er sagt, Urd bedeute das Wort, 
da für Wort doch die Form ord ist. Jedoch um eine 
Parallele mit dem Christentbum zu finden, sagt er: der 
Name Urd bedeute das Wort in derselben Bedeutung, 
wie der Evangelist (Joh. 1, 1) dasselbe nehme: im An
fänge war das Wort“ u. s. w. Der Verf. deutet nun 
die Esche Yggdrasill nicht wie Andere, als das my
thische Bild für das Welt<*ebäude,  sondern für die gei
stige Weltentwickelung. °Es ist der Miötnidhr nicht 
mehr der Mittbaum (arbor centralis), sondern der 
Raum der Erkenntnis. Die Wurzeln’ desselben deutet 
er als die Wurzelt*  der AllgeSchiehte;

§. 2. Mimer und Mimer’s Brunnen, Nach des 
Verf. Deutung trinkt Mimir jeden Morgen Meth aus 
Walfadir’s Pfand, nicht Meth, sondern Kenntniss aus 
dbs Geistes Auge; für mjöd müsse mjbt gelesen wer
den. Kenntniss trinke Mimir aus Odin’s Ange heisse, 
durch Hülfe des Seherblicks. Aber es ist aller Wahr
scheinlichkeit nach von einem Wasserorakel die Rede, 
und Meth steht bildlich für Trank überhaupt. In der Stelle 
in den Sölarliödh, wo es heisst: sie tranken den reinen 
Meth aus dem Brunnen des Ringgottes, or brunni baug- 
regius, erklärt der Verf. dieses durch: „der Kreisgott,“ 
d. h. der Gott des Weltkreises. Da man der jüngem 
Edda zufolge sich die Erde kugelrund, und diese von 
der tiefen See (d. h. dem Weltmeer) umgeben dachte, 
so ist unter Hodd-Mimir oder Bang-regium das Welt
meer zu verstehen. Odin, das Sinnbild des Himmels, 
scheint eines seiner Augen im Weltmeer verpfändet zu 
haben, weil man nur eine Sonne sieht.

§.3. Nidhöggr und der Schlangenbrunnen, wird die 
Schlange als Apostel des Todes angedeutet. Erste Bei
lage : Allegorischer Zug der dritten Periode, wird der 
Adler auf der Esche Yggdrasill als Bild des mensch*  
liehen Geistes, der Habicht als „ein plumpes allegori
sches Moment, dass die Allwissenheit ausdrücken soll,“ 
gedeutet. Zweite Beilage: Von den künstlerischen Ty
pen. Dritte Beilage: Bie Wirklichkeit, das Leben: 
§. 1 Der Kampf. Thor, Tyr, Uller. Nach dem Verf. 
haben viele von Thor’s Kämpfen das Ansehen, symbo
lische Auffassungen von dem eigenen Kampfe des Vol
kes zu sein. Aber nicht den Kampf des Volkes mit 
andern Völkern, sondern mit der Natur, stellen die 
Thorsmythen dar, wobei man sich die den Göttern und 
Menschen feindlichen Jötnar als böse, zaubermächtige 
Wesen dachte, welche von den Finnen verehrt wurden. 
Diese stellte man sich als ausgezeichnete Zauberer 
vor, und deshalb machte man auch die Jötnar zu den 
mächtigsten Zauberern. Da Thor, der Urheber und 
Beherrscher des Blitzes und Donners zwar siegreich 
gegen die den Menschen feindlicherf Naturkräfte, oder 
in der mythischen Sprache gegen die Jötnar kämpfte, 
aber sie doch vernichten konnte, so musste man seine 
Siege als unvollkommen darstellen. Den Namen der 
Riesin Järnsaxa von Jäm, Eisen, und Sax, kurzes 
Schwert, benutzt der Verf., um herauszubringen, dass 
die'Gothen inder dritten Periode des MythieismüS Ei- 
senwaffen gebraucht, und früher BronzeWaffeh, wenn 
Eisetiwaffen in einer Mythe gebraucht werden, gehöre 
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sie der dritten Periode an. Zu „Riesenland“ setzt er 
in Parenthese Schweden oder Norwegen, aber hier 
dachte man sich ja das mythische Jötunheimr nicht; 
S. 124 sagt der Verf., dass noch eine andere Mythe 
(nämlich die von Zuriickholung des dem Riesen Thrymr) 
gestohlenen Hammer beweisen, dass der Gott Thor 
mehr und mehr zum Greis geworden. Aber die Finnen 
nennen Thor’n nicht den Alten oder den Greis (Ukko), 
um ihn ohnmächtig darzustellen, sondern um ihn als 
Herrscher zu bezeichnen, weil nach der Weise pa
triarchalischer Herrschaft der Älteste das Regiment 
führt. Tyr’n nimmt der Verf. als eins mit Uller an, da 
man nicht habe zwei Götter im Kriege anrufen kön
nen. Aber es rühren die beiden Götter wahrschein
lich von gauthümlich verschiedenen Völkerschaften her, 
welche verschiedene Götterverehrung hatten. Wenn 
der Verf. §. 131 bemerkt: „da man in der ersten Pe
riode Odin als Obergott gehabt hatte, musste es in der 
zweiten Periode (der Heldenzeit) Ullr, die Kriegerehre, 
werden,“ so vergisst er, dass, wie aus den Häkonamäl 
hervorgeht, Odin bis zum Sturze des Heidenthums als 
Gott des Sieges die höchste Verehrung hatte. Dass 
Tyr des Riesen Hymir’s wirklicher Sohn gewesen, be
streitet der Verf., als etwas, was den Äsen verboten, 
ihn als Riesensohn in ihren Kreis aufzunehmen, und 
vergisst dabei, dass Skadi, des Riesen Thiassi Tochter, 
ja unter die Gottheiten aufgenommen ward. Auch war 
Tyr’s Mutter mit weissen Augenbrauen aller Wahr
scheinlichkeit nach kein Riesen-, sondern ein von Hy- 
mir entweder aus der Menschen- oder der Götterwelt 
geraubtes Wesen, indem sie den Gegensatz zu Tyr’s 
Grossmutter mit 900 Köpfen macht. Der Verf. will 
Gullweig’s Huld gegen Thor als „galantes Verhältniss“ 
darstellen, aus welchem Tyr entsprossen sei.

§. 2. Die Liebe. (Njördr, Freyr und Freya). Bei
lage: Von den künstlichen Typen.

§. 3. Die Wahrheit, a) Odin, Heimdall, Loke, 
fährt der Verf. fort, die Eigenthümer der nordischen 
Mythologie, um seine Deutungsweise wahrscheinlicher 
zu machen, auf einen eigenthümlichen Standpunkt, auf 
welchem sie in der Wirklichkeit nicht standen, zu stel
len. Der Verf. redet dabei so, als wenn sich das Chri- 
stenthüm aus dem nordischen, oder wie er ihn nennt, 
dem gothischen Mythicismus entwickelt habe. So z. B. 
stellt er auf, dass man sich in der zweiten Periode 
Odin nicht mehr als Gott der Wahrheit und der Welt
klugen, sondern nur als Gott des Sieges gedacht habe, 
und doch wissen die lateinisch Schreibenden, wie Ta- 
citus und Paulus Diaconus, Wodan nicht anders als 
durch Mercur auszudrücken. Die Walkyrien im Schwa- 
nengewande deutet dei' Verf. mit Beziehung auf die 
griechische Mythe vom Schwanengesange als tragische 
Musen. Die Himmel und Erde verbindende Bifraust, 
den Regenbogen, deutet er mit Hülfe desselben als 
biblisches Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen, 

als Zeichen des Bundes, der für den Gläubigen den Weg 
nach Walhall öffnen, und ihn eines Lebens in der Wirk
lichkeit und Wahrheit vergewissern. Heimdall’s sym
bolischer Name Gullintanni (der Güldenzähnige) scheint 
nach dem Verf. anzudeuten, dass er Gold im Munde 
habe, wie die Morgenstunde. Aber dass man bei dem 
Sprichwort: „Die Morgenstunde hat Gold im Munde“, 
jetzt an den Mund denkt, rührt daher, dass Munt (Hand) 
veraltet ist. Das Sprichwort bedeutet ursprünglich: Die 
Morgenstunde hat Gold in der Hand. Die dichterische 
Umschreibung des Herzens in den Hyndluliodh hugstein 
konu überträgt der Verf. „Steinbild eines Weibes“, da 
es buchstäblich heisst: Gestein eines Weibes, und war 
keine^ungewöhnliche, blos auf den Fall in der Hynd- 
laliods angewandte Umschreibung des Herzens; denn 
in den Kenningar, in den Stuldikaparmül, Cap. 70, S» 
205—206, sagt Snorri Sturluson, dass man Herz Korn 
oder Stein nennen, und mit Brust oder Geist (hug) be
zeichnen solle, also durch Bruststein oder Geiststein. 
Der Verf. deutet dagegen den obigen Ausdruck durch 
steinhartes (gefühlloses) Weiberherz. Bei der Mythe, 
dass Loki dadurch schlecht geworden, dass er das Herz 
eines bösen Weibes gefunden, hätte er als Parallele 
die Sage bei Snorri’n in dessen Weltkreis (Heimskringla), 
übersetzt von F. Wachter (Bd. I, S. 97) anführen sol
len, dass Swipdagr, der Pflegevater Ingialld’s, diesem 
das gebratene Herz eines Wolfes zu essen gegeben und 
er »hiervon der grimmigste aller Menschen und der am 
bösesten gesinnte geworden. Der Verf. deutet jene 
Mythe, dass Loki das halbverbrannte Herz eines Wei
bes gefunden, er habe sich in Angrbodi verliebt; denn 
ein Herz finden heisse ja, sich mit einem gleichgesinn
ten vereinigen. Aber jenes böse Weib, dessen Herz 
Loki fand, wird von dem Verf. der Hyndlaliodh aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr lebend gedacht, 
sondern als Zauberin verbrannt, aber ihr Herz nur halb, 
weshalb ihre Bösartigkeit durch den Genuss des Her
zens in Loki übergegangen sei. Einheriar erklärt der 
Verf. durch: „die einzig wahren Herren“. Es bedeu
tet aber buchstäblich: Einheer er, Alleinheer er, d. h. 
Kriegshelden, welche nicht mittels grosser Schaaren 
den Krieg zu erringen pflegen, sondern den Sieg 
gewinnen, indem sie in ihrer eigenen Person, oder al
lein, oder nur von einem kleinen Gefolge, gewöhnlich 
eilf Mann, also mit dem Einheri, zwölf zusammen, 
kämpften. Mit Einheri ist zu vergleichen Einwig (Ein
kampf, Alleinkampf, Einzelkampf, d. h. wo Zwei ge
gen einander kämpfen), bat eine weitere Bedeutung 
als Holmgang, welches die specielle Bedeutung eines 
Zweikampfes auf Herausforderung oder eines Duells 
hat. Walhaull deutet der Verf. nicht als den Ort der 
Glückseligkeit der gefallenen Kriegshelden, sondern 
sagt, es bedeute den factischen Glückseligkeitszustand, 
dessen Bestehen die Gothen sich darin gedacht, dass 
man in verklärter Gestalt für denselben Zweck thätig 
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blieb, für den man hier im Leben gearbeitet hatte. Im 
Betreff der Mythe vom Eber Sährimnir sagt der Verf.: 
„selbst die Schweine waren in Walhaull unsterblich.“ 
Aber er erklärt nicht, wie sich die Nordmannen diese 
Unsterblichkeit in Walhaull dachten, nämlich durch 
den gewaltsamen Tod. Täglich erschlagen sich die 
Einherier und leben wieder auf, täglich wird der Eber 
geschlachtet und ist am Abend wieder unversehrt. Die
ses dachte man sich mittels der Zauberkraft, welche 
man in den gewaltsamen Tod legte.

c) Baldr, Hödr und Vali nimmt der Verf. wieder die 
Bibel zu Hülfe, und deutet Baldr als Adam nach dem 
Sündenfall, und Wali’n als erlösenden Christus.

Dritte Periode. (Allegorische Mythen, Selbstan
schauung. §. 1. Die Volksrealität. Der Übergang des 
Mythicismus zur Geschichte. Die Sage von der Wan
derung der Äsen). Diese ist ja aber erst aus der Chri
stenzeit und kann, wenn von einer selbständigen Ent
wickelung des nordischen Mythicismus die Rede ist, 
nicht in Betracht kommen, sondern zeigt nur, dass 
man auch im Norden versucht hat, die Göttersage in 
angebliche Menschengeschichte umzuwandeln. Diese 
Umwandlung schien um so leichter, da Könige, unter 
deren Regierung fruchtbare Zeit geherrscht hatte, nach 
ihrem Tode verehrt wurden. So z. B. Olaf bei den 
Schweden, wie wir aus der Lebensbeschreibuna? des 
heiligen Anscarius wissen, und Halfdan der Schwarze 
bei den Norwegern, wie aus der Heimskringla a. a. O. 
S. 149 hervorgeht, indem man hoffte, dass dadurch 
die fruchtbäte Zeit fortdauern werde. Doch solche 
materielle Seiten des nordischen Götterdienstes zu er
wähnen , verschmäht der Verf. und leugnet, dass je
mals ein historisch wirklicher König der Gothen vor
handen gewesen, der vergöttert worden.

§. 2. Freyr und Frode, Njördr und Hadding bringt 
der Verf. S. 189 die Mythe von der Skadi, welche 
Baldr zu.wählen hofft, also ihn noch nicht bei Hel, son
dern noch bei den Äsen voraussetzt, in die dritte, und 
hat doch die Mythe von Baldr’s Tod in die zweite 
Periode gestellt.

Die Hadddingssage (bei Saxo Grammaticus), von 
welcher der Verf. S. 192 in Betreff der Reise Hard- 
Srepa’s zur Beschwörung der Todten sagt, dass sie sehr 
«ach Burggemach schmecke und stark an eine jüngere 
Zeit eriilnere, ist überhaupt sehr jung und verdankt 
ihre Entstehung wahrscheinlich gar nicht der Heiden
zeit, ungeachtet Odin eine Rolle darin spielt. Sicher 
aber ist, dass sie, wenn sie in der Heidenzeit gedich
tet ist, sie in der Christenzeit die stärkste Umwandlung 
erfahren hat. Walhaull wird in der Haddingssage als 
unter der -,rde befindlich dargestellt. Der Verf. benutzt 
sie jedoch, um Haddingen und Njörden als identisch 
zu deuten. Dass in der Haddingssage Haddingen Njörd’s 
Weise in den Mund gelegt wird, ist noch kein Beweis 
dafür. Die Sagen von Njördr, Freyr, Frodi und Had

ding sollen enthalten, „dass das Volk sich seiner frü
hem Jugend erinnerte, als derZeit des Glücks und des 
Friedens, dass diese auf hörte, als der Heroismus (der 
mit Hengst’s und Hors’ Auswanderung beschloss) be
gann, und dass sich später ein geordneter Tempeldienst 
entwickelte.“ Hier gibt also der Verf. einen geschicht
lichen Anhaltepunkt, zeigt aber dadurch, dass seine 
Anwendung der sogenannten innerlich geistigen, ge
schichtlichen Deutungsweise mit der wirklichen Ge
schichte in Widerspruch geräth. Priester sind nach 
dem Verf. ein Zeichen der dritten Periode. Nun hatte 
sich aber zur Zeit des Schlusses des nordischen Hei
denthums durch Einführung des Christenthums das Prie
sterwesen bei den Nordmannen eben nicht mehr ent
wickelt, als es wir zu des Tacitus Zeiten bei den Germa
nen, zu denen die Nordmannen gehörten, schon finden. 
Da der Verf. das Ende des Heroismus mit der Aus
wanderung des Hengst und Hors annimmt, so lebten 
also die Germanen des Tacitus noch im Zeitalter des 
Heroismus.

§.3. Selbsterkenntniss desVolks. Gullweige, Freya und 
Oder, Stärkodder sagt der Verf., dass der Zeitpunkt, wor
in die Wala singe, nämlich die Zeit, wo sich des Volkes 
religiöser Geist zur Selbstanschauung erhoben, unmittel
bar nach Anerkennung der Ragnaröksmythe falle, wo 
die Gewissheit für den Einen, den grossen und allein 
ewigen Gott gekommen. Aber die unechten Anhangs
strophen der Völuspä sind ja mit den echten im Wi
derspruch, da ja nach Ragnarökr ein Theil der Äsen 
als wiedergeboren erscheint, und mit Baldurs Wieder
erscheinen das Übel aufhört. Nach der Annahme, dass 
die zweite Periode ungefähr eins geworden sei mit der 
Auswanderung der Angelsachsen ist nach dem Verf. 
etwa das siebente Jahrhundert nach Christus der An
fang der dritten Periode und das Zeitalter der Völuspä. 
Der Verf. sucht dadurch, dass er annimmt, die daselbst 
erwähnten „heiligen Mächte“ seien von den Äsen ver
schieden, und diese haben dadurch, dass sie die dem 
Riesen geschworenen Bedingungen nicht gehalten, wes
halb sie sterben müssen, gegen die „heiligen Mächte“ 
gesündigt, zu erweisen, dass die Wala, welche ihren 
Geist identisch mit diesen heiligen Mächten im Dasein 
gefühlt, und die Sünde der Äsen gegen den Geist der 
heiligen Religion nur als eine Sünde gegen sich selbst 
aussprechen könne, eins mit der andern in dem Liede 
erwähnten Wala Gullweig sei. Die dreimalige Tödtung 
und die dreimalige Wiedergeburt der Wala sollen nach 
dem Verf. sich auf die drei Metamorphosen des mythi
schen Geistes beziehen. Gegen den etwaigen Einwurf, 
dass in der gothischen Mythologie keine speculativen 
Trilogien gefunden werden, erinnert der Verf., dass der 
Geist, der aus der Wala rede, selbst der Vater der specu
lativen Philosophie sei. Als Beispiel der Tiefe von 
Speculation bei den Gothen führt er die drei Odine an, 
welche die historisirende Darstellung jener Zeit von
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derselben dreifachen Metamorphose der Religionsidee 
seien. Aber die Darstellung von den drei Odinen bei 
Saxo Graminaticus ist gar nicht als Mythe zu betrach
ten, sondern ist der Versuch eines christlichen Schrift
stellers , die Göttersage in angebliche Menschgeschichte 
umzuwandeln. Zu den drei Odinen kam der Urheber 
der Umwandlung, weil einer der Namen Odin’s Thridi 
ist. Dieser Name war wahrscheinlich entstanden für 
die Verehrung desselben in Tempeln, in welchen er 
allein verehrt wurde, und man doch, weil das Drei
heitssystem, wie z. B. bei den Deutschen, für welche 
die Abschwörungsformel entworfen werden musste, Wo
dan, Thunnar und Saxnot, und in dem Tempel zu Upsala 
Wodan, Thor und Frikko obwaltete, drei Götterbilder 
haben musste, hier also einen dreifachen Odin bilden 
mysste. Den Mächtigen (hinn riki), nicht den Rei
chen, wie es S. 210 übertragen wird, denn sonst müsste 
hinn audgi stehen, in der unechten Strophe der Vö- 
luspä, welche in der Christenheit angefügte Strophe 
das Weltgericht durch Christum darstellen will, macht 
der Verf. zu Gullweig, welche, wenn Odin zurück
komme und das Licht des Weltalls werde, dereinst 
als „der reiche Geist“ von oben herabsteige, um die 
Welt zu richten. Die Gullweigsmythe enthält nach dem 
Verf. die religiöse Selbstanschauung in sich, und ihr 
Gegensatz sei die Stärke der Mythe, deren Inhalt die 
heroische Selbsterkenntniss sei. Um den Starkadbr 
(Verstärkter oder Verstärker) in anderer Form, Stör- 
kadhr (Stärker, Verstärker), welches eine ähnliche Bil
dung, wie z. B. glötudhr ist, eine Person, welche halb 
der Geschichte, halb der Sage angehört, für seinen 
Zweck benutzen zu können, nimmt der Verf. die Form 
Stärk-Odr an und macht ihn zu einer Person mit dem 
Odr der Edda, und stellt auf, das Volk sei in der drit
ten Periode in Freya und Odr zur Anschauung seines 
eigenen heroischen Charakters gelangt. Unglücklicher
weise macht der Verf. den Starkadhr, ivelcher bei Saxo 
Grammaticus finnischer Abkunft und anderwärts ein 
Halb-Riese ist, zum allegorischen Bilde des Gothen
volks, welches sich doch nach eben demselben Götter ge
nannt haben soll, und will aus der den Starkodhr be
treffenden Dichtung den Gang der Geschichte der Go
then herausdeuten. Von den Kämpfern, welche in der 
Brawallaschlacht auftreten, sagt der Verf., dass sie 
Personificationen ganzer Volksstämme seien. Die drei 
Bubenstücke Starkadhr’s sind dem Verf. drei Volksbe
gebenheiten, und die drei Menschenalter, welche er 
lebt, bezeichnen drei Perioden in der heroischen Ge
schichte des Volks, welche durch jene Bubenstücke 
von einander geschieden werden. Durch solchen hand- 
greiflichen Unsinn versetzt der Verf. seiner Deutungs

weise den Todesstoss, indem er die Leichtigkeit zeigt, 
wie er aus Allem Alles und Alles zu Allem machen 
kann. Zugleich aber zeigt er die Armuth seiner 
Resultate, indem er die verschiedensten Mythen als 
gleiches oder rücksichtlich ähnlichen Inhalts nimmt. 
So z. B. sieht er in.Wiger’s Mord die Darstellung der 
historischen Phantasie von demselben Factum im Volks
leben, welches Wala vom religiösen Standpunkte aus 
in Gullweig’s Mord darstelle, welche ebenso wie Wi- 
ger und gleichfalls auf Veranstaltung Odin’s und der 
Äsen mit dem Spiesse durchbohrt worden sei. Odin, 
Odr und Starkadhr sind dem Verf. Repräsentanten für 
die Metamorphosen vom politischen Leben der Gothen, 
gleichwie Gullweig für ihr religiöses Leben. Die Wi- 
ländsmythe ist die Anschauung der Gothen von sich 
selbst im Dienste der Schönheit.

II. Die Naturanschauung. §. 2. Die Schöpfung 
der Welt (Kosmogenie), sagt der Verf., der nicht zu 
fassende Ursprung der Götter selbst sei sowol dem 
Glauben als dem Verstände fremd und unerklärt, d. h. 
er sei riesenartig undurchdringlich und mit dem gothi- 
schen Geiste unversöhnlich gewesen. Alles habe folg
lich ursprünglich von den Riesen gestammt, denn alles 
Unbegreifliche, was nicht vom gothisehen Geiste durch
drungen und verstanden gewesen, sei als roher Stoff 
den Riesen zugeschrieben geblieben. §. 2. Kosmologie. 
Naturbetrachtung will der Verf. die Alfen als die ewige 
Vernunft den geschaffenen Zwergen entgegensetzen, da 
doch beide einander sehr verwandt waren und gewisse 
Arten Zwerge mit den Alfen für identisch genommen 
wurden. §. 3. Theogonie. Die Geburt und Verwandt
schaft der Götter. Dass Allvater (Odin), bevor er die 
Welt schuf, bei den Hrimthursen war, soll nach dem 
Verf. nur die Dunkelheit, welche diese Periode ihres 
Lebens umgebe, andeuten. Die Äsen sollen deshalb 
ihre Herkunft von den Riesen haben, weil Niemand 
ihren Ursprung gekannt habe. Aber der eigentliche 
Sinn der Mythe ist, die Äsen haben sich aus der ro
hen Materie entwickelt, denn man dachte sich die Göt
ter nicht rein geistiger Natur, wie der Verf. und An
dere annehmen. Dass die Nornen aus Jötunheimr stam
men, soll eine Allegorie sein, welche bedeute: „Die 
Wege des Schicksals sind unerforschlich.“ Dass auch 
Mimir als Riese und specieller als Meeijätte genannt 
werde, solle nur sagen wollen, dass seine Herkunft 
unbegreiflich war. Eben einen solchen Sinn legt der 
Verf. auch der Mythe von Heimdall’s Geburt von neun 
Riesenjungfrauen unter.

(Der Schluss folgt.) *

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig»
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Der Verf. findet zwischen der hebräischen Mythe, dass 
Adam vom Baume der Erkenntniss habe essen müssen, 
und der nordischen Theogonie, nach welcher Baldur und 
Hödr Brüder sind, Übereinstimmung; die Meinung beider 
sei, dass mit der unmitelbaren Einheit zwischen dem end
lichen und unendlichen Geist zugleich dessen Negation 
bestimmt sei. Widar’s Verwandtschaft mit Jarnsaxa soll 
nur sagen wollen, dass die Gothen sich durch den Ge
brauch der Eisenwaffen so gesichert gefühlt haben, dass 
sie geglaubt, fast unsterblich zu sein. Die Allegorie 
von, Jarnsaxa’s „Söhnen“ (Sohne) soll sagen wollen, 
dass erst das Eisenschwert den Gothen die überwälti
gende Macht der Wirklichkeit gegeben.

III. Die Gottansekauung. §. 1. Äsen, sagt der Verf. 
S. 265, dass Rinde die Leere der von Gott geschie
denen Seele bedeute. S. 281 lässt er den Utgaardsloki 
zu Thor sagen: „Die Stärke der Illusion steht der Stärke 
der Wahrheit gleich’“ Höfwarpnir (Hufwerfen, ein 
Pferd, das die Hufe wirft, d. h. sich schnell bewegt, 
erklärt der Verf. S. 284 durch: „d. h. Einer, der mit 
dem Haupte wirft, und deutet Gnä mit Grundtwig als 
Personification des Herrscherblicks des theils Schnip
pischen, theils Majestätischen des wahren Weibes. Das 
Philosophem, um welches sich der merkwürdige Hraf- 
nagaldr Odin’s drehe, sei: „DieLebenskraft entspringt 
aus der Weltordnung.“

2. Der Untergang der Äsen. Diese Mythe be
deutet nach dem Verf. S. 304, dass das Leben (Odin) 
vom Tode (Fenrir) und der Tod von der Unvergäng- 
bchkeit (Widar), die irdische Ehre (Tyr) durch das 
lrdische Vergessen (Garmr), der Weltverstand (Heim
dall) von der Weltweisheit (Loki), die Wahrheit (Thor) 
von der Falschheit (Jormundgand) getödtet werden.

§• Die Erneuerung der Welt hätte der Verf. aus 
der ungebundenen Rede zu den Helgiliedern (s. Forum 
der Kritik I. Bandes II. Abth. S. 107, II. Bandes I. Abth. 
S. 128. 136) in Parallele stellen sollen, dass es Glaube 
im Alterthume war, dass die Menschen wiedergeboren 
wurden. Vergleicht man damit, was sich in der Göt
ter- und der Riesensage findet, so muss man dieses 
dahin erklären, dass die Götter zum Bessern, die Rie

sen aber zum Schlimmem wieder geboren wurden, 
nämlich durch Wiedergeburt aus Hel immer weiter in 
die Unterwelt uach Niflhel hinab kamen. Nach dem Verf. 
dagegen würde es auch für die Jötnar besser.

Jena. Ferdinand Wachter.

Lebensbilder.
Humboldt’s Briefe an eine Freundin. Zwei Theile. 

Leipzig, Brockhaus. 1847. Gr. 8. 4 Thlr. 12 Ngr.

Die Freundschaft hat wol noch kein schöneres Buch, als 
dieses, hervorgebracht und besessen. Alle Zartheit, 
alle Sorglichkeit, jeder Balsam, welchen sie enthält, 
bietet sich hier in dem Ausdrucke der liebevollsten Be
redsamkeit; die Ausbeute eines reichen Lebens, die 
Auswahl eines unendlich reichern Innern wird hier ei
nem verschwisterten, edeln Leben gespendet, welches 
ein Freund aus der Ferne, wie gegenwärtig, aufrecht 
hält, hütet und schmückt.

Die so oft, bald dichterisch und bald nur psycho
logisch, bald scherzend und bald ernst erörterte und 
nie erschöpfte Herzens- und Seelenfrage: ob Freund
schaft denn eigentlich zwischen Personen verschiedenen 
Geschlechts stattfinden könne ? liesse sich hier insofern 
lösen: dass dieses beständigste und treueste unserer 
Gefühle in seiner ganzen Zartheit und Geistigkeit, wie 
in seiner höchsten Anmuth da waltet, wo ein edler 
Mann gleichsam die Seelsorge eines ausgezeichneten 
weiblichen Wesens führt.

Zugleich und vor allem Andern gewährt dieses 
Buch den siegenden Beweis, wie das Hohe, das Ideale 
zwar selten, allein doch gerade ebenso wirklich, so 
vorhanden in dieser Welt ist, wie das Alltägliche, wie 
das Gemeine. Wie heilsam muss ein so weihevolles 
Buch zu einer Zeit sein, wo so wenige Bücher wohl- 
thun, wo man die Menschheit nur in den Zeitungen 
finden will! Mag es immer kein Ereigniss sein, tau
send Herzen werden es als die mildeste Erscheinung 
begrüssen.

War es doch die einzige Lebensfreude einer schwer 
geprüften Dulderin! Sie wollte Gleichgestimmten, Ahn- 

! lichgeprüften so viel Wahres, Grosses und Schönes 
nicht vorenthalten; die Hälfte, die ihr selbst in diesem
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Seelentausche gehörte, legte ihre Bescheidenheit in das 
Grab ihres Freundes und in das eigene.

Ist dieses Selbstopfer auch in mancher Hinsicht zu 
beklagen, so verschönt doch vielleicht dieser Verlust 
noch das Buch, welches vor uns liegt; seine Unvoll
ständigkeit drückt ihm ein noch geistigeres Siegel auf, 
indem die Geberin, die es so lange Jahre allein be- 
sass, sich einigermassen selbst daraus hinwegnimmt, 
und nur als ein Schatten in diesen Blättern, in ihrem 
heiligsten Eigenthum, fortleben will. Einige Seiten ihrer 
eigenen Hand durften jedoch, als Eingang und Ergän
zung mancher Stellen, nicht fehlen.

Humboldt’s Briefe nennen sie nur Charlotte — ihr 
ganzer Name ist jetzt bekannt; ihr Bild stand bereits 
vollendet im rührendsten Widerscheine vor uns.

Diese seltene Frau war eine von denen — wer 
zählt sie ? — die durch ein langes Leben von einigen 
seligen Tagen zehren. Drei solcher flüchtigen Tage 
wurden ihr durch die Begegnung mit dem jugendlichen 
Wilhelm v. Humboldt (im Jahre 1788 zu Pyrmont), sie 
liessen für immer einen Nachhall in dem Allerheiligsten 
ihres Innern.

Ungewöhnliche und schmerzlich verwickelte Schick
sale trafen Charlotte später, ihr ganzes Leben wurde 
so ein Gewebe von Widerwärtigkeiten, die sie aber einst 
segnen sollte, „da nichts anders sein durfte, als es war, 
um ihr in der Folge die Wohlthätige Theilnahme des edel
sten Freundes zuzuwenden.“ Allerdings war es nur 
das Unglück, welches, im reifem Leben, diesen so un
vergleichlich schönen Bund vermittelte. In den pein
lichsten Bedrängnissen erschien der Gedanke „an den 
'nie vergessenen Freund, an ihr Ideal von Männerwerth 
und Hoheit,“ Charlotten wie das Bild eines Schutz
geistes.’ Sie schilderte ihm schriftlich ihre verlassene, 
hoffnungslose Lage, ihm, der während der sechsund
zwanzig, ihr so kummervoll verflossenen Jahre zu einer 
ruhmvollen Stellung gelangt, unter den Staatsmännern 
des Wiener Congresses wirkte und glänzte. Dieser 
äussere Glanz verschüchtert sie nicht. „Hohe Naturen 
erlangen Reife und Vollendung, gleichviel ob im Son
nenstrahl des Glückes oder im Schatten schwerer Ver
hängnisse.“ Ein Stammbuchblättchen aus jener ersten 
Begegnung zu Pyrmont herrührend, beglaubigt sie bei 
dem Jugendfreunde; an diese wenigen Zeilen sollten 
sich die Blätter reihen, die ihres trüben Lebens einzige 
Freude wurden.

Man wagt in Schriften, wie diese, so hoch über 
der literarischen Sphäre stehend, nichts meisterhaft 
oder musterhaft zu nennen, allein unvergleichlich ist 
dieser erste Brief Charlottens gewiss. Seltene Seelen- 
grösse hebt sie über jeden Kleinmuth, jede Zagheit der 
Gefühle hinweg; es ist eine unausprechliche Klarheit, 
eine Hoheit des Vertrauens in der Offenheit, womit sie 
gerade im Augenblicke, wo sie sein bedarf, ihm die 

ersten Regungen der jungfräulichen Liebe gesteht, die 
er, nur er, sie einst kennen lehrte; ohne zu fürchten, 
er, den sechsundzwanzig Jahre verändern konnten, 
werde hier einen Anschlag auf seine Eitelkeit zu Gun
sten ihres Gesuches, argwohnen und spüren. Aber das 
Kleinliche fehlte überall zwischen diesen beiden Seelen.

Humboldt empfing dieses Schreiben (vom 18. Oct. 
1814) zu Wien am 3. Nov. desselben Jahres. Wie 
mögen in dieser bewegtesten Zeit seines Lebens, wie 
er selbst sagt: wo eine Welt zu ordnen war, woran er 
mit baute, die Klänge seiner Jugendgefühle ihn über
rascht haben, ihn, der eine so grosse Liebe für die 
Vergangenheit hegte; „nur was sie gewährt, ist ewig und 
unveränderlich, wüe der Tod, und zugleich, w'ie das 
Leben, warm und beglückend.“

„Der Mensch,“ antwortet er ihr sogleich, „traut 
dem Menschen nie genug“. — „Sehr Unrecht haben 
Sie,“ fügt er hinzu, „wenn Sie sagen, dass gewisse 
Eindrücke im weiblichen Gemuth tiefer und langer haf 
ten;“ — ihn beglückt dies Wiederfinden, das er ihrem 
Vertrauen dankt, ihr Schicksal hat ihn tief ergriffen, 
wie sie es nach einem solchen Geständnisse sich den
ken konnte. Aus der Vergangenheit schmerzt ibn nur, 
„dass er nicht bestimmt war, irgend dauernde Freude 
in ihr Leben zu bringen.“ Er gewährt den verlangten 
Rath; er bittet, Hülfe nicht zu verschmähen; ihre 
nächste Sorge soll nur ihrer Gesundheit angehören; er 
bietet selbst dazu Mittel, die sie nicht als ein Opfer 
betrachten darf, das er sich auferlege. Mit inniger 
Freude erfüllt ihn die Annahme dieses Beistandes und 
ihre Entschliessung, ganz seiner Leitung zu folgen, 
„denn es gibt nichts Beglückenderes für einen Mann, 
als die unbedingte Ergebenheit eines weiblichen Ge
müths.“ — Bald bittet sie ihn, zu bestimmen, ob sie in 
Braunschweig oder Göttingen sich niederlassen solle, 
er entscheidet sich für Göttingen, „weil er dort oft an 
sie dachte, in Braunschweig aber sie noch nicht kannte.“ 
Wie dichterzart ist dieses Alles!

Humboldt’s gewiss trefflicher Rath scheint nicht 
zur Verbesserung von Charlottens äusserer Lage ge
fruchtet zu haben, wir müssen glauben, dass sie von 
seiner Seite nur eine Milderung ihrer Bedrängnisse an
nahm, aber nie dem Selbstgefühl entsagen mochte, nur 
sich selbst — durch oft mühsame Handarbeit — ihren 
Unterhalt zu verdanken. Dieses Selbstgefühl bestätigt 
ihr mehr als einmal der Freund, der so gut weiss, was 
ihrer wunden, stolzen Seele wohl thut.

In den Zwischenraum von 1814—20 waren die 
grössten welthistorischen Begebenheiten und Wilhelm 
v. Humboldt’s Austritt aus dem Staatsdienste gefallen; 
das Übereinkommen, sich von Zeit zu Zeit zu schreiben, 
erfuhr eine lange Unterbrechung. Erst 1822 wird der 
Briefwechsel so geregelt, wie er bis zu Humboldt’s
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Tode 1835 aus wahrem Seelenbedürfniss gepflegt und 
fortgesetzt wurde.

Wohl mussten es drei selige Tage sein, welche im 
Herzen des Beglückten, wie der Unbeglückten, gleich 
unsterblich blieben; es ist für uns das Wohlthuendste 
in diesem Buche, aus ihm zu ersehen, wie gut der 
Glückliche mit dem Unglücklichen stimmen kann, wie 
sehr sie für einander taugen.

Schon Humboldt’s erster Brief enthält die dank
barste Schilderung eines Schicksales, wie es wenigen 
Sterblichen wird, wenigen so lange erhalten bleibt, 
wie ihm.

„Ein Zusammentreffen aller Elemente des wahren 
Glückes, die reichsten, mannichfachsten Geistesgaben, 
die allgemeine Anerkennung derselben, ihr Einfluss und 
Wirken, die ausserordentlichsten Familienverhältnisse, 
die beglückende Nähe zweier Brüder, welche viele 
Jahre getrennt gewesen, die von allen Seiten eben
bürtige , ihn ganz beglückende Gattin und Lebensge
fährtin, die alle seine Neigungen theilte, allen hohen 
Ideen folgen, und darin eingehen konnte, damit in Har
monie alle äussern Verhältnisse, die innigste Verbin- 
düng mit Schiller! die bis dahin und noch lange unge
störte kräftige Gesundheit, endlich auch alle andern 
Begünstigungen des Glücks, worunter vor allen gehört, 
den letzten und nicht den kleinen Theil des Lebens, 
frei nach seinen Neigungen, in dem schönen Tegel sei
nen Lieblingsstudien zu leben; gewiss eine seltene, er
freuliche Erscheinung.“

So schildert die einsame kummervolle Charlotte 
wohlgefällig ihres Freundes Loos, nach dessen eigenen 
Mittheilungen.

Und in der That wäre Mancher versucht, von nun 
an nicht mehr Goethe, dessen allerdings schönes und 
hohes Loos — trotz seines eigenen Geständnisses: er 
sei nie drei Wochen hindurch ruhig gewesen —Viele 
dithyrambisch zu einem ununterbrochenen Götterrausche 
erheben, während andererseits kleinlicher Neid ihn fast 
wie einen Glückspilz noch heute anfeindet —, sondern 
Wilhelm v. Humboldt, nach dem ersten Bande dieser 
Briefe, den seligsten Erdensohn zu nennen, wenn nicht 
eln leiser Unglaube an einen so ungetrübt heitern Him- 
mel über irgend einem Menschenhaupte, in irgend einer 
Menschenseele, sich schon hier auf einen der bedeu
tendsten Aussprüche Humboldt’s stützen könnte: „bei 
Freundschaft und Liebe bedarf es des Vertrauens, des 
tiefsten und eigentlichsten, aber bei grossartigen Seelen 
nie der Vertraulichkeiten»“

Mit denen, die er gern hatte, fand er immer Mittel, 
von etwas Besserem zu reden, als von dem, was ge
rade nur ihn anging. Er hatte seihen Verkehr mit 
Charlotten zu einem unverletzlichen Gebiet erhoben, 
durch welches, seinerseits wenigstens, keine Stürme 

gehen sollten; ihm hatte sie ja die Erhaltung ihres ge
genseitigen Verhältnisses, die Entfernung jedes stören
den Einflusses überlassen; musste ihr, der immer Lei
denden, oft Kranken gegenüber, nicht er, ihr Seelen
arzt, sich gesund und heiter erhalten? Mussten nicht 
somit auch alle politischen Fragen und Besorgnisse, 
Religionshändel und andere Fehden, diesem Friedens
gebiete fern gehalten werden? Dieses Fernhalten ver
leitete einen Mitarbeiter des Telegraphen zu der ko
mischen Klage, „er habe mit Grauen keine Erwähnung 
der Juliusrevolution in diesen Blättern gefunden! “ Wie 
dem auch sei, wir müssen in Humboldt immer einen 
Mann erkennen, dem die günstigsten Sterne leuchteten, 
und dem das Schicksal zum Glücke auch noch das 
seltene Talent verliehen hatte, wirklich, glücklich zu 
sein, die schöne Vermittelung zwischen Heiterkeit und, 
Mitgefühl, die Keinen mehr, als ihn, zur Stütze eines 
leidenden Daseins berief, endlich die Gabe : „die Stim
mung zu besitzen und zu bewahren, die auf ein weib
liches Gemüth Eindruck zu machen fähig ist.“ Dass 
er aber aus seinem Leben nur das Erfreulichste für 
Charlotte sichtete, dass er ihr zuletzt Leiden und Be
sorgnisse noch verschwieg, als seine Schonung sie schon 
nicht mehr täuschte, ist in der zweiten Hälfte seiner 
Briefe unverkennbar, und es wird von ihr selbst in 
einer Anmerkung bezeugt.

Wir haben ihn ,,Charlottens Seelenarzt44 genannt. 
Mit welcher Menschenkenntniss — wahre Menschen- 
kenntniss ist, unserer Überzeugung nach, nur der 
Scharfblick der Güte — veranlasst er sie gleich zum 
Beginn, mit ihrer Vergangenheit Frieden zu schliessen! 
Er verlangt nämlich ihre Lebensgeschichte von ihr selbst 
und zwar, weise beschränkend, immer nur in Abschnit
ten aufgezeichnet zu lesen. So wird die Kluft, welche 
26 Jahre der Trennung zwischen ihnen wühlten, aus
gefüllt und diese sonst ihrer Freundschaft verlorene 
Zeit geistig zusammen durchlebt. So bringt der weise 
Freund die streitenden Empfindungen zum Abschlusse, 
und gewiss manche Thräne zum wohlthätigen Ergüsse. 
„Das Leben, sagt er, ist schon ein solches Stück- und 
Flickwerk, dass man nicht genug trachten kann, die 
zusammenhängenden Theile fest aneinander zu knü
pfen.“ Keiner der Briefe, in welchen er die ihm ge-' 
sandten Abschnitte von Charlottens Lebensgeschichte 
zurückspiegelt, ermangelt eines Balsams, einer freund
lichen Belehrung, eines tröstenden Nachhalls ihrer Lei
den, wie nur der zu geben vermag, der das Glück 
selbst, wie Humboldt, „in Heiteres und Wehmüthiges“ 
eintheilte.

Noch ist wol kein weibliches Gemüth und Herz 
mit so weichen Männerhänden berührt und gepflegt 
worden. Nie eine Regung der Ungeduld, nie eine Hef
tigkeit des Besserwissens, nie ein anderes Ansehen in 
Anspruch genommen, als das der theilnehmenden, sorg- 
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liehen Freundschaft, nur unbewusst macht sich die 
Überlegenheit eines mächtigem Geistes geltend.

Es lässt sich aus diesem |Buche wenig erzählen, 
doch auf jeder Seite ist so Vieles zu bemerken. Der 
gemüthliche Leser wird ungestört seine Ausbeute am 
besten machen. Manche Briefe sind, gewiss aus zar
ten gültigen Rücksichten, durch Auslassungen gleichsam 
zu Aphorismen geworden. Anders, als durch so noth
wendige Opfer, möge dieses Buch nie zerstückt, nichts 
einem so rührenden Zusammenhänge abspenstig ge
macht werden !

Welch’ ein Schatz von Weisheit, Wissen und Er
fahrung, welch’ ein Born von Milde, Güte und Fröm
migkeit !

Mit dem zweiten Theile dieser Briefe erscheint die 
Zeit, wo das allgemeine, allgewaltige Menschenschick
sal auch dem Glücklichen so Vieles entreisst und nun 
ihn die Theilnahme der Freundschaft labt. Diese Zeit 
beginnt mit dem Tode seiner Gattin. Seine tiefge
fühlte, besonnene Trauer ist die eines Weisen, der 
einem edeln Schmerze sein volles Recht gestattet, doch 
es keinen Hehl haben würde, wenn, was er nicht 
glaubt, eine wahrhaft fröhliche Stimmung in ihn zu
rückkehren sollte; er hat aber nie begriffen, wie die 
Zeit einen Verlust mildern kann. Ihn freut eine liebe
volle Theilnahme seiner Freundin, sie würde ihm aber 
peinlich werden, wenn er sie gewissermassen in An
spruch nehmen, sie in einzelnen Beispielen wahrneh
men müsste, sie soll, in andern Worten keine Pflege 
sein. So ist er bald wieder derjenige, der fremde 
Wunden pflegt.

Die zunehmende Schwäche der Augen leitet für 
Charlotte und ihren Freund die hereinbrechende Däm
merung des Lebens ein. Aber wie viel Entsagung für 
sich selbst, wie viel Sorglichkeit für sie! Seine Briefe 
enthalten indessen immer mehr Vorbereitendes — auf 
das Unvermeidlichste, in unendliche Milde gekleidet. 
Der Tod, aber auch die Sterne, w’erden öfters bespro
chen, Verstorbener öfters gedacht. «Die himmlisch 
gütigen Briefe, noch immer unverkürzt und regelmässig, 
waren augenscheinlich mit grösster Anstrengung ge
schrieben, sie waren nur mit schmerzlicher Mühe zu 
entziffern.« — Auf Charlottens Erklärung: sie wolle 
seine Briefe lieber entbehren, als ihm zumuthen, sie 
bei dem Zustand seiner Hand und seiner Augen zu 
schreiben, erwidert er: sie möge ihm vertrauensvoll

(überlassen, abzumessen, was seinen Kräften noch zu
sage, und wozu sie nicht mehr taugten, auszurechnen. 
Was musste dieser Briefwechsel, dieser Geistesverkehr 
ihm selbst zu einer Zeit sein, wo die persönliche Nähe 
Anderer für ihn im engsten Sinne Störung Seiner selbst 
geworden war, wesswegen er so viel wie möglich die 
Besuche seiner ältesten Freunde und Bekannten vermied.

Das Unvermeidliche muss aber immer offener ent
hüllt werden —, er rechnet auf seiner Freundin Ruhe 
und Fassung, wenn er nicht mehr ohne Naehtheil sei
ner Augen ihr schreiben könnte. Unverkennbar meint 
er mehr als Erblinden, wenn er fortfährt: „es ist des 
Menschen würdig, was im Laufe der Natur liegt, auch 
natürlich zu nehmen. Ruhe und Fassung in jedem Ge
schicke und sonst Heiterkeit oder Wehmuth.«

Damals mochte ein Sonett gedichtet werden, wel
ches schliesst:

„Zufrieden ich mein stummes Tagwerk thue,
Am Abend seiner Tage eng’ sich betten,
Nenn’ innre Freiheit ich, nicht äussre Ketten.“

(Sonett 56, Bd. IV, seiner Werke.)

Gewiss entging es Humboldt nicht, dass der Schmerz, 
welchen seiner Freundin Briefe athmeten, ahnungsvoll 
schon seinem Verluste galt, auf -wie vielen Umwegen 
weiss er, beruhigend, dieser Ahnung entgegenzuwirken.

Und so gelangen wir zu seinen letzten Zeilen, elf 
Tage vor seinem Tode geschrieben. Am Sterbetage 
selbst (8. April 1835) empfing Charlotte von unbekannter 
Hand, vom 4. April die Nachricht von einer geiriss 
vorübergehenden Erkrankung; diese Worte waren die 
letzte Hoffnung, die letzte Schonung, die der Vollen
dete ihr gewähren durfte.

So fällt der Vorhang über das Grab des edelsten 
Freundes und den Schmerz der dankbarsten Freundin.

Zweimal war ihnen vergönnt, sich wieder zu se
hen — Humboldt’s Briefe erwähnen nur eins dieser 
Wiedersehen, und besprechen es nicht, w'ie es denn 
wohl auch selbst sprachlos war.

Wenn wir fortan Humboldt’s Bild in dem viel be
kannten Kupferstiche der Unterhändler des Congresses 
von Wien betrachten, wo er zwischen Genz und Cath
cart hinter Talleyrand nachdenkend steht, werden wir 

। mitunter sagen: also dies war Charlottens Freund. 
I Weimar. Maltitz.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

M e d i c i n.
Die Diagnose der bösartigen Geschwülste. Nach eige

nen Untersuchungen von Dr. Karl Bruch, Privatdo
centen und Assistenten am physiologischen Institut in 
Heidelberg. Mit fünf lithographirten Tafeln. Mainz, 
v. Zabern. 1847. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Seit J. Müller’s schöne Untersuchungen die Bahn ge
brochen, sind sich in kurzen Zwischenräumen Arbeiten*  
über den feinem Bau der bösartigen Geschwülste ge
folgt, von denen die vorliegende die jüngste ist. Wenn 
der richtige Ausgangspunkt für die Beurtheilung des 
Standes einer wissenschaftlichen Frage die Zahl der 
darüber angestellten Untersuchungen wäre, so müsste 
man jene über die Geschwülste jedenfalls als erledigt 
betrachten. Aber gerade der Umstand , dass sich so 
viele Kräfte diesem Gegenstände zu wandten, beweist, 
dass man mit Müller noch nicht zum Abschluss gekom
men zu sein glaubte, und dass jeder Nachfolgende sei
nen literarischen Vorgänger entweder vervollständigen 
zu können, oder der Sache neue Gesichtspunkte abzu
gewinnen gedachte. Fragen wir nun gar die praktischen 
Ärzte, in deren Interesse doch zuletzt all die Zeit und 
Mühe verwendet wurde, so werden wir häufig zu hö
ren bekommen s dass die histologische Untersuchung 
der Geschwülste das nicht geleistet habe, was man sich 
von ihr versprochen, dass man am Ende nicht viel mehr 
wisse als früher u. dgl. m. Liegt dem Absprechen von 
dieser Seite her häufig auch Unkenntniss der Leistun
gen, oder besser Unfähigkeit, das Geleistete zu deu
ten und sich zu assimiliren zu Grunde, so können wir 
doch, aufrichtig gesagt, es den Praktikern nicht gar 
zu hoch anrechnen, wenn sie an der Sachlage irre 
werden, und bei so divergirenden Ansichten der Fach
gelehrten und Mangel an eigenem, durch eigene Unter
suchungen gereiftem Urtheil nicht mehr wissen, wem 
sie glauben sollen, und daher lieber das Ganze bei 
Seite schieben.

Alle Nachfolger J. Müller’s haben bei aller anzu
erkennender Tüchtigkeit und bei seit jener Zeit gewal
tig vorgeschrittener Ausbildung der Histologie durch 
Vervollkommnung der instrUmente u. s. w. wenig mehr 
gesehen, als dieser ausgezeichnete Gelehrte, allein bei
nahe Jeder hat das Gesehene anders zu deuten ver
sucht, und so ist es gekommen, dass trotz der grossen 
Zahl von Beobachtungen man noch nicht einmal dar

über zum Abschluss gekommen ist, ob es eine eigen- 
thümliche specifische, als solche zu diagnosticirende 
Krebszelle gebe oder nicht, indem noch in neuester Zeit 
Lebert und Frerichs nach ihren Untersuchungen eine 
solche annehmen zu können glauben, während der Verf. 
vorliegender Schrift sich wieder mit Entschiedenheit, 
und wie Ref. glaubt, mit Recht dagegen ausspricht. 
Es ist merkwürdig, wie rasch sich unter den prakti
schen Ärzten in Folge argen Misverständnisses die An
sicht verbreitet hat, die sogenannten spindelförmigen 
und geschwänzten Zellen seien für den Krebs charakte
ristisch, seien die eigentlichen Krebszellen, und der 
Verf. vorliegender Schrift bemerkt in Bezug hierauf 
treffend, diese Körperchen seien „sonderbarerweise das 
Einzige, was viele Ärzte von ihm entnommen und be
halten haben.“ Dem Ref. selbst ist es bei seinen mehr
fachen Untersuchungen über die Natur von Geschwül
sten oft genug begegnet, sonst ganz tüchtig gebildete 
praktische Ärzte nach den ominösen Körperchen fra
gen zu hören, und zwar in jüngster Zeit noch. Wenn 
man nun die Zeit bedenkt, die seit Müller’s Untersu
chungen verflossen ist, und dass gerade diese geschwänz
ten Zellen von keinem Nachfolgenden als untrügliches 
Diagnosticum angesprochen wurden, so muss man wol 
an Erblichkeit dieses Übels unter den Ärzten glauben, 
und es ist als grosses Verdienst anzuerkennen, demsel
ben energisch entgegenzuwirken, es an der Wurzel an
zugreifen. Hätte nun vorliegendes Werk keinen andern 
Vorzug als den, die Grundlosigkeit der Ansicht, den 
bösartigen Geschwülsten kämen eigenthümliche, als 
solche zu diagnosticirende histologische Elemente zu — 
in klarer, überzeugender Darstellung zu zeigen, so hätte 
sein Verf, sich schon unsern vollständigsten.Dank ver
dient, und die Dedication desselben: „Den praktischen 
Ärzten und Wundärzten“, wäre gerechtfertigt. Wir wer
den aber sehen, dass das Buch noch andere Vorzüge 
besitzt.

Dasselbe zerfallt in zwei Abtheilungen, von wel
chen die erstere kleinere die Beobachtungen enthält 
(S. 3—213), die zweite umfangreichere hingegen die 
kritischen Bemerkungen. WasdenBeobachtungen(XXVII) 
an Zahl abgeht, ersetzen sie durch Vollständigkeit, Schärfe 
und Genauigkeit; sie umfassen die wesentlichsten For
men der bösartigen Geschwülste und einige gutartige. 
I. Carcinoma fibrosum et reticulare, II idem III- arci- 
noma medulläre, IV. Carcinoma medulläre fasciculatum 
et fibrosum, et Cholesteatoma mammae, V. Carcinoma 
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reticulare, VI. Care, reticulare mammae, VII. Care, 
fibrosum, VIII. Cancer cutaneus, IX. Care, reticulare, 
Ery sipelas carcinomatosum , X. Hordeolum scirrhosum 
(Care, reticulare), XI. Hordeolum scirrhosum, XII. Fi
bröser Hautkrebs, XIII idem XIV. Lippenkrebs (eigen- 
thümlicher Bau), XV. Exulcerirte Induration an der 
Unterlippe, XVI. Zungenkrebs, XVII. Hautkrebs der 
Nymphe und der Vorhaut der Clitoris, XVIII. Carci- 
noma medulläre rentriculi, XIX. Carcrnoma reticulare 
ventriculi, XX. Carcinoma medulläre uteri, XXL Ver- 
schwärende Geschwulst am Halse, XXII. Fibröse Ge
schwulst am Fusse, XXIII. Eingebalgte Geschwulst der 
Mamma, XXIV. Cystosarcoma phyllodes (Müller), XXV. 
Uterinpolyp — Schleimpolypen, XXVI. Geschwülste in 
den Ohrläppchen — gutartige Fibroide, XXVII. Unter
suchung eines Neuroma.

Den meisten Beobachtungen ist eine möglichst voll
ständige, die wesentlichsten anamnestischen Momente 
ins Auge fassende Krankheitsgeschichte vorangeschickt, 
der Erfolg der Operation, die Recidive u. s. w. sind, 
wo es thunlich war, berücksichtigt, und bei den tödt- 
lich ablaufenden Fällen ist ein vollständiger Sections- 
bericht beigegeben. Die anatomische Untersuchung der 
pathologischen Neubildungen ist überall mit nachah- 
menswerther Genauigkeit ausgeführt, ebenso die mikro
skopische Untersuchungen. Zum Schluss des Falles 
ist meist ein kritisches Resume gegeben, welches übri
gens insofern manchmal hätte kürzer ausfallen können, 
als sich das Gesagte in der Regel im kritischen Theile 
wiederholt.

Bereits in der Vorrede entschuldigt sich Verf. dar
über, dass bei seiner Arbeit den chemischen Verhältnis
sen nicht die gehörige Berücksichtigung geschenkt wurde. 
Wenn er sich darauf beruft, dass nicht Jedem Jedes 
gegeben sei, so ist er in vollem Rechte; auch der An
sicht des Verf. muss Ref. beistimmen, „dass die orga
nisch-chemische Analyse bisher keineswegs bei der 
Untersuchung von Geschwülsten eine Methode befolgte, 
die ihrem Zwecke entspräche44, indem es durch dieselbe 
nicht gelingt, die erhaltenen Mischungsbestandtheile mit 
den mikroskopischen Formtheilen in genauere Bezie
hung zu bringen; andererseits aber hat doch selbst diese 
mangelhafte Methode schon manches brauchbare, prak
tisch wichtige Resultat zu Tage gefördert, wie z. B. 
die Unterscheidung der Geschwülste in leimgebende und 
eiweissartige, deren praktischen Werth auch der Verf. 
im Verlaufe seines Werks anerkennt. Auch wäre die 
Histologie im Allgemeinen ungerecht, wenn sie die man- 
nichfachen Aufschlüsse läugnen wollte, die sie bereits 
von der Chemie erhalten hat, und die mit dazu beitru
gen, sie auf ihre jetzige Stufe der Ausbildung zu erhe
ben. Anfänge einer mikrochemischen Untersuchungs- 
methode sind übrigens, wie auch Verf. zugibt, bereits 
von verschiedenen Seiten gemacht (J. Vogel, Mulder, 
Donders). Der Verf. schiesst jedoch über das Ziel hin

aus, wenn er behauptet, alle Naturforschung habe mit 
dem Studium der Formen begonnen, und erst ihre 
Kenntniss könne der Erforschung der Mischungsver
hältnisse zum Leitfaden dienen. Eine Naturforschung, 
die sich auf die Form beschränkt, war und ist immer 
eine einseitige und kann nie zum Heile führen, am al
lerwenigsten aber kann die Form in obenerwähntem 
Sinne als Leitfaden dienen. Beweis dafür die Minera
logie und gewissermassen auch die Botanik, zu welch*  
unnatürlichen Systemen, zu welcher „Versteinerung44, 
wenn ich mich so ausdrücken darf, haben die ausschliess
lich krystallonomischen Anschauungsweisen in der Mi
neralogie geführt! Auf welch falschem Wege wäre 
man, wollte man die Krystallform als Leitfaden für die 
Erforschung der Mischungsverhältnisse der Mineralien 
benutzen! Gibt uns die Zellenform, die Zahl und Ge
staltung der Staubfäden und Geschlechtsorgane immer 
Aufschluss über die in verschiedenen Pflanzen vorhan
denen eigenthümlichen chemischen Bestandtheile? oder 
ist dies nicht vielmehr nur ausnahmsweise und beschränkt 
der Fall?

Ref. ist weit entfernt, in Abrede stellen zu wollen, 
dass bei Vielen, wenn auch nicht die Kraft, doch der 
Wille da war, und vielleicht noch da ist, uns mit einer 
Humoralpathologie in zweiter Auflage zu beschenken; 
allein wenn nicht alle Anzeichen trügen, so fehlt es 
auch nicht an Solchen, die nahe daran sind, in das 
andere Extrem zu verfallen.

Die Grenzen, die sich Ref. bei Besprechung obigen 
Werks gesetzt hat, w ürden weit überschritten, ginge man 
in das Detail der einzelnen Beobachtungen ein, doch will 
er einige Punkte herausheben. In einem Falle (II) hatte 
Verf. Gelegenheit, im Care, fibrös, neugebildete Blutge
fässe zu beobachten. Einige davon erschienen unter dem 
Mikroskop als breite, hier und da verästelte und dann wie
der blind endigende Streifen von rother Farbe, bei stärke
rer Vergrösserung als einfache Ströme von Blutkörper
chen ohne alle selbständige Wand; es waren mithin eigent
lich nur Blutrinnen, und Hr. B. bestätigt den Satz, dass 
sich auch hier das Blut vor den Gefässen bilde, wie 
dies für die meisten Blutgefässe im Eie, und auch für 
andere pathologische Neubildungen bereits nachgewie
sen ist. Es fanden sich übrigens alle Übergänge von 
einfachen Rinnen bis zu dicken Gefässhäuten, deren 
Bildung (durch Differenzirung des Blastems) Verf. aus
führlich beschreibt. Die von Dr. Posselt mit diesem 
Krebse angestellte qualitative chemische Analyse ergab: 
eiweissartigen Stoff, phosphorfreies Fett, lösliches Ei
weiss, etwas Käsestoff und Spuren von Pyin. Bei meh
ren chemischen Analysen von Care, medulläre fand 
Rec. immer phosphorhaltiges Fett; sollte hierin viel
leicht ein unterscheidendes Merkmal zwischen Faser
und Zellenkrebs liegen? So wie Posselt, konnte er 
jedoch auch durch 24ständiges Kochen keinen Leim er
halten , wol aber zeigte die wässerige Lösung alle Reac-
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tionen des Pyins. Das beiweitem Überwiegende war 
jedoch eine unlöslich gewordene eiweissartige Verbin
dung. Was Hr. B. (Fall III) bezüglich des faserigen 
Stroma’s des Markschwamms sagt, kann Ref. nur be
stätigen, immer konnte derselbe eine, wenn auch manch
mal sehr unbedeutende Faserung an einzelnen Stellen 
der Geschwulst nachweisen, auch in solchen Fällen, 
wo die geschwänzten, spindelförmigen Zellen scheinbar 
das einzige mikroskopische Element waren. — Den Kör
nerhaufen (s. Gluge’s Exsudatkugeln) theilt Hr. B. eine 
Rolle bei der Zellenbildung zu, und lässt nicht alle 
Zellen um einen einfachen Kern, sondern ähnlich de
nen der ersten Bildung im Ei, zuweilen auch Zellen um 
einen Haufen von Körnern, worin sich ein Kern oder 
viele Kerne gebildet haben, entstehen (F. VI). Unter 
Fall XIII beschreibt Hr. B. eine Geschwulst am Augen
lide, die bei ihrer Exstirpation binnen 9 Wochen wie
derkehrte und dann abermals exstirpirt wurde. Beide 
Geschwülste hatten auf dem senkrechten Durchschnitte 
eine weissliche, in der Tiefe weissröthliche, glanzlose 
Farbe und ein streifiges Ansehen, hervorgebracht durch 
zahlreiche, dichtgedrängte 1"' breite, aufrechtste
hende Cylinderchen, die nach oben sich in eine weiss
liche, trockene, krümlich-bröckliche Masse auflösten, 
nach Unten aber in isolirbare, glatte, fleischähnliche, 
Kölbchen endigten. Mikroskopisch untersucht, bildeten 
die Grundmasse beider Geschwülste, sowol der Cylin
derchen, als auch der bröcklichen Masse dichtgedrängte, 
höchst unregelmässig geformte Zellen, die mit Ober
hautzellen die grösste Ähnlichkeit hatten. Hr. B. hält 
dies für die Form, die Ecker als zweite, unechte Form 
von Lippenkrebs beschrieben hat (ähnliche Beobach
tungen finden sich auch in: 
le cancer [Strasburg 1847], angezeigt vom Ref.), und 
die Hr. B. nicht ansteht, für eigentlichen Krebs zu hal
ten, wenngleich die Elemente verschieden sind; er be
trachtet diese und ähnliche Geschwülste als selbstän
dige, deren eigenthümlicher Bau für gewisse Körper
stellen charakteristisch ist, und nach dem von J. Vo
gel entwickelten Gesetz der analogen Bildung zu er
klären wäre. Fall XIV, ebenfalls ein Hautkrebs mit 
Epidermoidalzellen, näherte sich durch die Häufigkeit 
v°n endogenen Formen unter den Zellen, die in der 
formalen Oberhaut zu den Seltenheiten gehören, schon 
mehr den eigentlichen Krebsen. Von ganz besonderm 
Interesse ist auch Fall XVIII, ein Markschwamm des 
Magens. Hier hatte Verf. abermals Gelegenheit, Neu
bildung von Blut und Blutgefässen zu studiren, welche 
übrigens in vom obenerwähnten Falle wesentlich ver
schiedener Weise erfolgte. An allen Stellen, wo mit 
freiem Auge eine röthliche Färbung wahrzunehmen war, 
fanden sich unter dem Mikroskop nicht nur die mehr
erwähnten Blutherde und Blutrinnen ohne alle selbstän
dige Wand, sondern auch röthlich gefärbte Schläuche

Selbständigen Wänden und blinden Enden; die er

stem wurden gebildet von einem homogenen, festen 
Blastem, in dem einzelnen Kerne sassen, das oben 
zuweilen auch längs gestreift und faserig war. Die 
Schläuche waren zum Theil ziemlich lang, und Capil- 
largefässen ähnliche Netze bildend, nur gröber. Viele 
endigten blind und sassen frei auf der Oberfläche, wie 
die Zotten des Chorion. Wie diese besassen sie ein 
kolbiges Ende auf einem dünnen Stiele und seitliche 
Knospen, von denen jede einen centralen Blutstreifen 
zeigte, der jedoch nicht immer das Ende erreichte. 
Einige Schläuche enthielten gewöhnliche Bhitscheiben, 
andere eine feinkörnige Masse, noch andere runde, 
homogene, glänzende Körperchen, wenig grösser als 
Blutkörperchen, zuweilen fein granulirt, den farblosen 
Blutkörperchen ähnlich, mit zahlreichen Übergängen 
zwischen allen diesen Elementen. Einige Schläuche 
endlich waren mit grossen, blassen oder etwas gelb
lichen Kugeln gefüllt, die 2 — omal so gross als Blut
körper und Fetttropfen täuschend ähnlich waren. Es
sigsäure machte sie aber sogleich verschwinden, wor
auf kleine, gelbe Kerne übrig blieben. Die gelbe Farbe 
mancher dieser Kugeln erinnerte an die grossen, gefärb
ten, kernhaltigen Blutkörper des Dotterkreislaufs beim 
Hühnchen und bei Säugethieren. Hr. B. vermuthet, 
dass Henle’s Siphonoma (Zeitschrift für rationelle Me- 
dicin Bd, III, S. 130) eine solche Geschwulst, oder viel
mehr nichts Anderes sei, als das unreife Gefässgerüst 
eines bis zum Zerfliessen weichen Markschwamms, in 
welcher Vermuthung Hr. B. noch durch die Untersu
chung des Henle’schen Weingeistpräparats bestärkt wird.

Fall IX, den Hr. B. besonders hervorhebt, weil er 
1 nach ihm beweist, dass Krebse reine Localitäten sein 

Sedillot, Recherches sur | können, beweist dieses nicht im Geringsten. Allein 
schon deshalb nicht, weil die erste Geschwulst der
Brustdrüse, die exstirpirt wurde, gar nicht mikrosko
pisch untersucht wurde und nur ganz obenhin als Cy- 
stosarcoma bezeichnet wird. Es liegt darum um so 
weniger ein Grund vor, sie für gutartig zu halten, als 
es bekannt ist, dass sich in und zwischen Cystosarcome 
sehr häufig Krebsmasse abgelagert vorfindet, was auch 
Verf. an'einem andern Orte angibt. Eine 12 Jahre 
später an derselben Brustdrüse gebildete krebsiee Ge
schwulst deshalb nicht für eine Recidive zu halten, 
wie Hr. B. ziemlich imperativ will, weil der dazwischen 
liegende Zeitraum ein so grosser ist, wird Niemanden 
einfallen, der sich die [unleugbaren oft nach viel lan
gem Zwischenräumen erfolgenden Recidiven bei der 
Syphilis z. B. vergegenwärtigt.

Zweite Abtheilung: Kritische Bemerkungen (S. 217. 
559). Dieser Theil ist nicht nur an Seitenzahl der 
stärkste, sondern auch in jeder Beziehung der hervor
ragendste des Buches, wenngleich hier auch sich der 
Spruch bewährt: wo viel Licht ist, da auch Schatten. 
Die Schattenpartien aber bis zum Schluss sich sparend, 
beginnt Ref. mit den zahlreichen Lichtpunkten. Hr. B.
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gibt hier viel mehr, als die Überschrift verspricht. Nach 
einer kurzen Aufzählung der Form- und Mischungsbe
standtheile der Krebse, erstere sind: Körner, Kerne, 
Zellen, geschwänzte Körper, Fasern, Gefässe und Kry
stalle, — letztere Faserstoff, Eiweiss, Käsestoff (?), 
Fette, Salze und Extractivstoffe,— folgt eine ausführ
liche, kritisch gesichtete und übersichtlich dargestellte 
Entwickelungsgeschichte der histologischen Elemente der 
Krebse, die von der scharfen und genauen Beobach
tung des Verf. sowol, als auch von seinem kritischen 
Talent sehr günstiges Zeugniss ablegt. Die sich daran 
anschliessenden Capitel sind: Krebszelle, Anordnung 
der Elementartheile, Exsudat, Geschwulst, Krebs, Spe- 
cies, Erweichung, Aufbruch, Verschwärung, Recidive, 
Dyscrasie, Heilbarkeit.

Beginnen wir mit der Entwickelungsgeschichte. Das 
erste Stadium des krebsigen Exsudats hatte Hr. B. zu 
beobachten nicht Gelegenheit, und glaubt, dass es über
haupt nicht zu beobachten sein dürfte, da wegen der 
raschen Organisation der Krebse neben frisch Ergosse
nem sich immer schon weiter Entwickeltes finde. Da 
jedoch die Formtheile noch einige Stufen weiter in al
len gutartigen und bösartigen Blastemen dieselben sind, 
so glaubt Hr. B. ohne Bedenken diese Lücken aus nicht- 
krebsigen Blastemen ergänzen zu können. Das zuerst 
auftretende histologische Element wären demnach die 
Elementarkörner, aus Fett bestehend, mit einem peri
pherischen Beschlag oder einer Hülle von Eiweiss; sie 
entstehen offenbar (?) durch Sammlung des eben nie
dergefallenen Fetts in kleine Tröpfchen, die durch jene 
Hülle von Proteinsubstanz consolidirt werden, ein Phä
nomen, welches sich durch das Ascherson’sche Expe
riment im Grossen nachmachen lässt. Ref. ist der Mei
nung, dass das Ascherson’sche Experiment besser ganz 
wegbliebe, wo es sich um die Organisirung von Bla
stemen handelt; übrigens erklärt dasselbe auch im vor
liegenden Falle nichts, indem immer noch die Frage 
übrig bleibt, wie jene Consolidation durch die Protein
substanz vor sich gehe, welche Bedingungen einer sol
chen Consolidation zu Grunde liegen. Die nächste Stufe 
der Elementartheile bezeichnet Hr. B. mit dem Namen 
Klümpchen oder Kügelchen, worunter er Gebilde be
greift, die von andern Beobachtern auf die verschie
denste Weise gedeutet und auseinandergezogen wurden. 
Sie bestehen aus einer grössern oder geringem Anzahl 
jener Elementarkörner, die durch ein fast weiches, 
gallertiges, durchscheinendes Bindemittel (Eiweiss) zu 
einem soliden, kugeligen, aber auch linsenförmigen 
oder ovalen Körper vereinigt sind. Als Durchschnitts- 
grosse derselben kann man die der gewöhnlichen Eiter
körperchen betrachten. Aus H. Müller’s Untersuchun
gen über Eiter geht hervor, dass die in Wasser oder 

in Essigsäure sichtbar werdenden Kerne nicht immer 
präformirt sind, sondern oft erst im Moment der Ein
wirkung der Reagentien dadurch entstehen, dass sich 
das Klümpchen in einen löslichen oder unlöslichen Be- 
standtheil scheidet. Zu diesen Klümpchen oder Kügel
chen rechnet Hr. B. 1) die primären Bildungskugeln; 
2) die Körperchen im Wundexsudat, in Vesicatorbla- 
sen, bei Catarrhen, auf G'eschwürflächen, in zerflies
senden, festen Exsudaten jeder Art: Eiter; 3) Chylus- 
und Lymphkörpercheu ; 4) die farblosen Blutkörperchen ; 
5) Schleim-, Speichel- und Schweisskörperchen, die in 
dem Secret der Thränendrüsen, der Zahnfleischdrüsen, 
der Cowperischen und Vorsteherdrüse vorkommenden 
Körperchen; 6) Valentin’s Exsudatkörperchen; 7) die 
Körperchen des Reticulum beim Reticulärkrebs; 8) Le
bert’s Tuberkelkörperchen; 9) die Körperchen in den 
typhösen Plaques; 10) die Markschwammkügelchen, die 
übrigens nicht allein im Markschwamm, sondern in je
dem Krebs vorkommen können.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Medicin auf 
dem Wege war, mit einer solchen Menge von eigen- 
thümlichen, charakteristischen Gewebselementen be
schenkt zu werden, dass die histologische Diagnose der 
verschiedenartigsten pathologischen Neubildungen zu 
einem wahren Kinderspiele geworden wäre. Nur Schade, 
dass diesen sogenannten eigentümlichen Gewebselemen
ten alle Merkmale der Eigentümlichkeit abgehen ! Ref. 
hält es für ein wahres Verdienst, diesen Punkt gehö
rig beleuchtet und gezeigt zu haben, dass die oben an
geführten Körperchen sowol durch ihre Genese, als auch 
durch ihr Verhalten sich unmittelbar aneinander an
schliessen und ineinander übergehen. Wie Hr. B., so 
konnte auch Ref. trotz vielfacher Beobachtung nie cha
rakteristische Unterschiede zwischen den meisten oben 
bezeichneten Körperchen auffinden. Vergebens suchte 
er nach dem constanten Merkmal von Lebert’s Tuber
kelkörperchen , vergebens nach dem globale de pus mo
dele, er muss vielmehr Verf. Ausspruch bestätigen, dass 
nicht ein Eiterkörperchen genau dem andern gleiche. 
Ref. hat in seiner Bearbeitung von Donne’s Mikrosko
pie (Erlangen 1846) S. 145, Note 38 bereits die An
sicht ausgesprochen, die Elementarzellenbildung sei die 
höchste Organisationsstufe des Eiters, und derselbe, 
unfähig, sich höher zu organisiren, gleichsam eine Art 
Hemmungsbildung; mit viel grösserer Entschiedenheit 
aber sieht Hr. B. in Tuberkel- und Eiterkörperchen 
nichts wie auf einer niedrigem Entwickelungsstufe ste
hen gebliebene Zellen, unreife Zellen, und sieht in die
sem Stehenbleiben das Eigenthümliche des Eiters.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig-.
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Bei den weitern Entwickelungsstufen der Krebse un
terscheidet Hr. B. zwei wesentliche Bestandtheile des 
Blastems: Eiweiss und Faserstoffe ersteres als Material 
für die Zellen — letzteren als solches für die Faser
bildung. Der flüssige Theil des Krebsblastems, der 
sogenannte Krebssaft, und zugleich nach Hrn. B. der 
albuminöse, ist jener zähflüssige, klebrige, trüblich weisse 
Saft, der sich namentlich aus jungen Reticulärkrebsen, 
aber auch aus Markschwamm in grosser Menge, wie 
aus den Poren eines Schwammes ausdrücken lässt und 
oft schon beim blossen Einschneiden freiwillig hervor- 
quillt. In ihm und aus ihm bilden sich die mannich- 
fachen Zellenformen, die wir im Krebs zu beobachten 
Gelegenheit haben. Die Frage von der Bildung der 
Zelle ist vom Verf. mit grosser Umsicht erörtert.

Die Präexistenz des Schwann’schen Kernkörper
chens konnte er auch nicht durch eine einzige Beob
achtung, weder in pathologischen noch normalen Ge
weben unterstützt finden, vielmehr glaubt er, dass die 
Kernkörperchen secundär entstehen. Überhaupt ver
folgt Hr. B. in diesem Capitel einen sehr selbständigen 
Weg, und es gebührt ihm namentlich auch das Ver
dienst, auf die nothwendige genaue Unterscheidung von 
Kern und Zelle dringend aufmerksam gemacht zu ha
ben. Alle jene Formen, die sich durch runde oder ovale 
Gestalt, scharfe Contouren und einen bald körnigen, 
bald vollkommen farblosen flüssigen Inhalt, immer aber 
durch Mangel eines grössern, deutlichen Kerns in ih
rem Innern, sowie durch Unlöslichkeit in Essigsäure 
uuszeichnen, spricht er als Kerne an, und unterschei
det körnige und glatte oder bläschenartige Kerne. Den 
Begriff der Zelle will er hingegen nur da gelten lassen, wo 
ein in Essigsäure unlösliches Umschlossenes und ein lös
liches Umschliessendes wenigstens vorhanden war, da 
Zellen bekanntlich auch verhornen und dadurch in Es
sigsäure unlöslich werden können. Was die Vermeh
rung der eilen in Geschwülsten anbelangt, so geschieht 
dieselbe nach Hrn. ß. sowol durch freie intercelluläre 
Zellenbildung, als durch Endogenese (Kerne mit mehr 
als einem Kernchen, Zellen mit mehr als einem Kern, Zel- 
*en mit Tochterzellen) und namentlich letzte Art der Ver

mehrung lässt sich ganz bestimmt in keinem andern 
normalen und pathologischen Gewebe in solcher Aus
dehnung und Üppigkeit nachweisen. Eine Hrn. B. ei- 
genthümliche Ansicht ist die Vermehrung der endoge
nen Kerne sowol als der freien von sich aus: durch 
Theilung. Kurz gefasst würde nach Hrn. B. die Ent
wickelung der Krebszelle in folgender Weise vor sich 
gehen:

In frischem Blastem scheiden sich Fetttröpfchen 
ab, die mittels eines eiweissartigen Bindemittels zu Klümp
chen oder Körnerhaufen zusammenkleben und auf die
ser Stufe verharren, oder aber ganz oder zum Theil 
den Kern constituiren. Die Kerne sind im Anfänge 
immer körnig, werden später bläschenartig und können 
als solche selbständig bleiben und sich vermehren. Ent
weder durch neue Ablagerung oder aus einem Theile 
des ursprünglichen Conglomerats bildet sich eine Hülle 
um viele freie Kerne, die imbibirt, verhärtet und Zel
lenmembran wird. Kerne sowol als Zellen können eine 
weitere Entwickelungsstufe erreichen, namentlich zu Fa
sern werden, beiweitem die Mehrzahl aber dient der 
Vermehrung. Eine Zelle theilt sich selbst nie, sondern 
es bilden sich in ihr mehre Kerne, oder durch endo
gene Kernbildung. Die mehrfachen Kerne können sich 
schon innerhalb der Zelle mit Hüllen umgeben (Toch
terzellen), in den meisten Fällen aber werden sie schon 
durch Dehiscenz der Mutterzellen frei. Die Kernkör
perchen sind endogene Kerne, die innerhalb der Mut
terkerne wahrscheinlich als solide Körper entstehen, 
wachsen und sich ähnlich den grossen Kernen durch 
Theilung und Endogenese vermehren. Endlich geht 
aus Hrn. B.’s Untersuchungen an Geschwülsten hervor, 
dass beiweitem die wichtigste Rolle dem Kerne zufällt; 
von den Kernen geht die Vermehrung der Zellen aus 
und ihnen gehört die grösste Menge der endogenen 
Formen, selbst mehrer Generationen an; der Kern ist 
das Constante, Typische. Bie Zelle ist demnach nur 
eine Art oder secundäre Form organischer Elementar
theile, nicht, wie Schwann glaubte, die gemeinsame 
Grundlage für alle Gewebe. — Faserstoff“ als Material 
der Faserbildung in Krebsen nennt Hr. B. das feste 
Blastem, aus welchem sich, wenn nicht ausschliesslich, 
doch vorzugsweise Fasern bilden.

Bezüglich der Entwickelung des Fasergewebes in 
Krebsen ist nun Hr. B. durch vielfache Beobachtungen 
zur Überzeugung gekommen, dass selbe in gutartigen 
und bösartigen Geschwülsten nicht verschieden sei.
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Beiweitem die meisten Fasern jedoch bilden sich nach 
der Henle’schen Ansicht direct aus dem Blastem (durch 
Spaltung desselben, erst in breite Fäden, dann in fei
nere Fibrillen, nachdem aber bereits Kerne darin ent
standen sind). Die Entstellung aus Zellen aber: Faser
zellen , ist gleichwol auch mit Bestimmtheit nachzuwei
sen. Andere Fasern als Bindegewebsbündel und Fib
rillen konnte Hr. B. in pathologischen Neubildungen 
nie beobachten, scheint aber zu weit zu gehen, wenn 
er Vogel’s, Frerich’s und Engel’s gegentheilige Aus
sprüche dadurch zu entkräften sucht, dass er den Be
griff Muskelfaser zu einem exclusiv functionellen macht, 
und einzig und allein die Contractilität entscheiden lässt. 
Längere Kernfasern konnte so wie Hr. B. auch Ref. 
in Krebsen nie auffinden. Was von den Fasern in Kreb
sen gilt, gilt auch von den Blutgefässen; von diesen 
und namentlich von einem eigenthümlichen schlauchar
tigen Gebilde wurde übrigens bereits gesprochen.

Bevor Verf. zur Charakteristik der Krebszelle über
geht, entwickelt er in kurzen Zügen das von J. Vogel 
zuerst durchgeführte Gesetz der analogen Bildung, nach 
welchem unwesentliche, accessorische, daher insbeson
dere pathologische, organisirte Producte in der Regel 
im feinem Bau dem Typus des Muttergewebes folgen. 
Welchem Typus nun folgen die Zellengebilde im Krebse? 
Hr. B. beantwortet diese Frage mit: keinem und jedem. 
Es gibt keinen Elementartheil in Krebsen, der nicht 
möglicherweis in irgend einem normalen Gewebe zu 
finden wäre, aber es gibt kein normales Gewebe, das 
aus einer Summe solcher Theile bestände, wie ein Krebs; 
„die Krebszelle hat keinen eigenthümlichen, typischen 
Charakter, sondern sie ist Zelle in der reinen, idealen 
(?) Gestalt, Zelle schlechthin, ausgezeichnet durch eine 
üppige, rasche Organisation, durch die fruchtbare und 
mannichfache Vermehrung und durch die damit zusam
menhängende, geringe Neigung zu den Metamorphosen 
normaler Gewebszellen“. Ref. ist der Meinung, dass 
sich dieser Definition oder besser Beschreibung kaum 
etwas hinzufügen lasse, sie enthält Alles, was sich 
davon sagen lässt. Als solche kann man die Krebszelle 
nicht von andern Zellenformen unterscheiden, allein 
man kann durch das Mikroskop gutartige und bösartige 
Geschwülste unterscheiden, man kann es durch die 
Anordnung der Elementartheile. Charakteristisch ist für 
den Krebs das Verharren seiner mannichfachen Ele
mentartheile auf einer gewissen Stufe, nämlich auf der
jenigen, wo die Zelle nicht der Constituirung eines be
stimmten Gewebes, sondern der Vermehrung der Zellen 
allein dient; die grossen Mutterzellen endlich lassen 
sich ebenfalls nach Hm. B. mit Sicherheit als Zeichen 
der Bösartigkeit einer Geschwulst betrachten. — Die 
gutartigen Geschwülste, die für bösartige gehalten wer
den könnten, d. h. für Krebs, sind: Fettgeschwülste, 
Knochen- und Knorpelgeschwülste und Fibroide. Er
stere geben sich durch ihren eigenthümlichen Typus 

zu erkennen, letztere aber unterscheiden sich von Kreb
sen wesentlich dadurch, dass sie keine oder sehr we
nig Zellen enthalten, sondern der Hauptmasse nach oder 
ganz aus gewöhnlichem Fasergewebe bestehen. Im All
gemeinen hält Hr. B. eine Geschwulst für desto gut
artiger, je faseriger sie ist; eine Geschwulst, die nichts 
als Fasern enthält, ist seiner Meinung nach immer gut
artig. Einen besondern diagnostischen Werth legt Verf. 
auf den bereits erwähnten flüssigen Theil des Blastems. 
Betrachtet man Geschwülste auf Schnittflächen, so be
merkt man oft schon mit freiem Auge eine Trennung 
in zwei ganz verschiedene und scharf abgegrenzte Sub
stanzen, in eine festere und eine weichere, breiige, 
krümliche oder zähflüssige, bald graue oder gelbliche, 
bald milchweisse. Dieselbe lässt sich oft mit dem Mes
ser herausschaben, oder mit den Fingern herauspres
sen; oft dringt sie beim blossen Einschneiden aus vie
len Punkten zugleich hervor, wie aus den Poren eines 
Schwammes. Nach dem Maceriren einer solchen Ge
schwulst mit Wasser bleibt das faserige Stroma zurück, 
die ausdrückbare Masse enthält aber nie eine Spur von 
Faserbildung, sondern alle die bereits beschriebenen 
reifen und unreifen Zellenformen. Diesen Bau hat Hr. 
B. bei einem notorischen Krebs nie vermisst. Alle jene 
Geschwulstformen sind nach Hm. B. bösartig, welche 
die eben erwähnte rahmartige Pulpa mit den in üppi
ger Entwickelung und Vermehrung begriffenen Zellen
formen enthalten. Ist hingegen der Inhalt ein wässeri
ger oder Fett oder ein anorganischer, so ist die Gut
artigkeit entschieden; ebenso, wenn man weder durch 
Schaben, noch durch Druck, noch auf Durchschnitte 
etwas Anderes entdeckt als Fasern oder unreifes Fa
sergewebe, in welchem Kerne die künftige Faserung 
andeuten, oder endlich, wenn sie nach dem frischge
ronnenen Faserstoffe gleicht. Vom anatomischen Stand
punkte lässt Hr. B. keinen wesentlichen Unterschied 
gelten zwischen der Entstehung einer gutartigen und 
einer bösartigen Geschwulst. Beide werden durch Ex
sudat gesetzt; die Organisation eines Exsudats erfolgt 
aber desto leichter und vollständiger, je geringer an 
Menge und je allmäliger es entstanden ist. Denkt man 
sich ein organisirtes, mit Gefässen versehenes Exsudat 
nicht blos ernährt, sondern stärker 'ernährt als andere 
Gewebe, so hat man eine Geschwulst; denkt man sich 
aber ein organisationsfähiges Exsudat, das nicht nur 
wächst, sich ernährt und organisirt, sondern dem rasche 
und üppige Nachschübe folgen, die, wenn auch nicht 
alle gleich vollständig organisirt, doch auch nicht zu 
Eiter oder Tuberkel werden; denkt man sich solche 
Nachschübe gerade ihrer Masse wegen unvollständiger 
organisirt, selten mit einem regelmässigen Gefässsysteme 
versehen, nur unvollkommen ernährt, theilweise wieder 
absterbend und so fort bis zur Erschöpfung des Orga
nismus, so hat man eine bösartige Geschwulst, einen 
Krebs. Gutartige Geschwülste verhalten sich daher 
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mehr wie accidentelle Organe, bösartige sind wuchernde 
Exsudate, und der Begriff der Wucherung ist nach Hrn. 
B. mit jenem der bösartigen Geschwülste nothwendig 
verbunden.

Bis hierher konnte Ref., ohne seiner Überzeugung 
zu nahe zu treten, mit dem Verf. freundlich Hand in 
Hand gehen, wenngleich Manches viel zu entschieden 
ausgesprochen erscheint und durch directe Beobachtung 
viel zu wenig gestützt ist, um eine Darstellung zu recht
fertigen, die ich am prägnantesten zu bezeichnen glaube, 
wenn ich sie eine doctrinäre nenne. Jener Theil der 
Arbeit aber, der auf eigener Beobachtung fusst, trägt 
den Stempel der Genauigkeit und kritischen Sichtung 
an sich (welch letztere sich auf eine nachahmungswerthe, 
äusserst fleissige Benutzung der Literatur stützt). Die 
Anschauungsweisen des Verf. sind meist klar und ei- 
genthümlich, und so glaubte Ref. das Wesentlichste da
von hervorheben zu müssen. Die sich durch das Ganze 
hinziehende Polemik aber, namentlich gegen J. Vogel, 
Lebert und Engel, wollen wir übergehen, da sie der 
Art, dass es den Angegriffenen selbst vorbehalten blei
ben muss, darauf zu antworten, wenn sie es für gut 
finden; auf die Form der Kritik kommen wir aber noch 
am Schlüsse zurück.

Die letzten Capitel des Buches (Erweichung, Auf
bruch, Verschwärung, Recidive, Dyscrasie, Heilbar
keit) zwingen aber Ref., dem Verf. entschiedener ent
schiedener entgegenzutreten, als er es bei seinem Grund
sätze, sich beim Gesammturtheil über eine Leistung 
vorzugsweise durch das Gute bestimmen zu lassen, wol 
gewünscht hätte. Möge Verf. in Folgendem nichts se
hen als das Streben, der Wahrheit ihr Recht zu ver
schaffen ; wenn Verf. übrigens in sein Inneres greift, 
so wird er sich gestehen müssen, dass der Ton, den 
er anschlägt, ein so herausfordernder ist, dass es ihn 
nicht Wunder nehmen kann, wenn die Entgegnungen, 
die gewiss von mehren Seiten erfolgen werden, rück
sichtsloser lauten, als sie es sonst wol gewesen wären.

Die angedeuteten Abschnitte sind fast ausschliess
lich gegen die Anschauungsweise gerichtet, als läge 
dem Krebse eine specifische Dyscrasie zu Grunde. Verf. 
tritt als radicaler Antidyscrasiker auf. Wenn nun Ref. 
hier Hrn. B. entgegen tritt, so geschieht es weniger we
gen der Sache selbst, denn Schreiber dieses ist der 
Erste, anzuerkennen, dass das Capitel von den Dys- 
crasien eins der dunkelsten in der Pathologie, sondern 
vielmehr wegen der Form und der beigebrachten Gründe, 
die zu solcher Entschiedenheit, wie sie euphemi
stisch ausgedrückt, Hr. B. zeigt, in keinem Verhält
nisse stehen. Wir haben ebenso gut wie in der Poli
tik, so auch in der Wissenschaft, namentlich auch in 
der Medicin, Ultras. So gut Jene durch alles Beste
hende einen Strich ziehen und auf der tabula rasa ih- 
*en Begriffstaat construiren möchten, ohne dem vor
handenen Unabweisbaren irgendwie Rechnung zu tra

gen, — wollen diese Alles, was sich durch unsere in 
der Neuzeit allerdings auf mannichfache Weise geschärf
ten Sinne nicht handgreiflich nachweisen lässt, ohne wei
teres Bedenken in die Rumpelkammer werfen, sollten 
auch langjährige Erfahrung und unabweisbare Gründe 
dafür sprechen. Auf diese Herren lässt sich allerdings 
das an wenden, was unsre gemeinsamen Feinde, die An
hänger der naturphilosophischen Richtung, die sorgsam 
jede Blösse in unserm Gebahren zu erspähen suchen, auf 
uns Alle an wenden, „Vergötterer der Materie44. Ref. muss 
aufrichtig bekennen, dasS er, obgleich durch sein Fach 
und überhaupt aufrichtiger Anhänger der positiven Rich
tung in der Medicin, doch darin keinen Fortschritt zu 
sehen vermag, wenn man folgert: Dies und Jenes lässt 
sich nicht materiell nackweisen, folglich ist es nicht!

Gehen wir nun zur Beweisführung des Verf. für 
seinen Satz über, den er „der Argumentationsweise der 
sogenannten praktischen Medicin“ entgegenstellt.

Vor Allem galt es, einige seiner Absicht unbe
queme Dinge aus dem Wege zu räumen; dahin gehört 
die Erweichung. Die ältern Schriftsteller betrachten 
bekanntlich Erweichung und daraus hervorgehenden 
Aufbruch für bösartige Geschülste eigenthümlich; mit 
diesen Armen wird aber Verf. kurz fertig, indem er 
den Satz aufstellt: „es liege noch nicht eine gründliche 
Untersuchung vor, aus der mit Sicherheit zu entneh
men wäre, dass ein notorischer Krebs in Folge einer 
innern Erweichung und Verflüssigung aufgebrochen sei.44 
Der Leser erwartet nun, dass dieser Satz begründet 
wird, allein dies ist nicht der Fall. Nicht nur die gu
ten Alten aber, sondern auch einer der neuesten und 
anerkannt tüchtigsten Beobachter, J. Vogel, lässt die 
bösartigen Geschwülste ihrer Natur nach zerfallen, in 
Erweichung übergehen u. s. f. (Pathol. Anat., S. 103. 
171. 228. 368). Vogel gegenüber befolgt Hr. B. ein 
anderes Manoeuvre. Weil Vogel eine Geschwulst als 
erweicht bezeichnet (s. Icones, S. 37), wo Hr. B. die 
Charaktere der Erweichung nicht zu finden vermag, 
wird derselbe auch gegen einen andern Fall Vogel’s, 
wo diese Charaktere nicht verkannt werden können, 
mistrauisch, und findet für gut, das Ganze zn ignoriren. 
Ist das nicht bequem argumentirt, ist das nicht echt 
cavalierement zu Werke gegangen? Woher kommt es 
denn, dass der Verf. hier auf einmal mistrauisch wird, 
während er an so vielen andern Stellen doch Vogel 
als Gewährmann anführt, und recht fleissig benutzt?

Der Aufbruch der bösartigen Geschwülste hat nach 
Verf. nur in dem raschen Wachsthum derselben seinen 
Grund, welches der Haut häufig nicht Zeit lässt, sich 
im Verhältniss auszudehnen. Ist die Haut über der 
Geschwulst sehr nachgiebig, so komme es oft gar nicht 
zum Durchbruch, oder nachher nicht zu einem Schwamm
gewächse. „Eine Geschwulst wird desto früher auf
brechen, je rascher sie wächst, und je weniger Zeit 
den Hautdecken gelassen wird, sich auszudehnen, und
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gleichsam nachzuwachsen.“ Dass endlich Krebse leich
ter verschwüren, als andere, liegt ebenfalls nur in ihrem 
raschem Wachsthum, liegt in dem Begriffe eines wu
chernden Exsudats, wogegen sich allerdings nicht viel 
erinnern lässt.

Eine der häufigsten Erscheinungen bei bösartigen 
Geschwülsten sind ferner die Becidiven, und zugleich 
ein Hauptargument derjenigen, die eine Krebsdyscrasie 
annehmen. Verf. sucht nun die Recidive auf andere 
Weise zu erklären. Vor Allem hebt er hervor, dass 
auch gutartige Geschwülste recidiv werden, was Nie
mand in Abrede stellen wird, ebensowenig, dass der Grund 
dieser Erscheinung wol häufig darin liege, dass bei der 
Operation nicht alles Neugebildete entfernt werde, was 
natürlich auch für die bösartigen Geschwülste Geltung 
hat. Ein zweites disponirendes Moment zu Recidiven 
in loco liegt dem Verf. in den chronischen Stasen. oder 
Gefässerweiterungen, die nicht sowol Folgen, als viel
mehr Bedingungen zur Entstehung von Aftergebilden 
seien; Radicalheilung kann sonach nur nach Hebung 
dieser Stasen, oder nach Vernichtung des Gefässappa
rats im Muttergewebe erwartet werden. Auch dieser 
Grund zu Recidiven kann nicht geleugnet werden, Ref. 
glaubt im Gegentheil, dass dieses Moment in vielen 
Fällen ganz wesentlich sein mag, wenn aber Hr. B. 
auf die Schwierigkeit hinweist, natürliche oder künst
liche Secretionsorgane, an die sich der Körper einmal 
gewöhnt hat, zu entfernen, oder zu schliessen, und 
sagt, man werde das Wiederkehren einer Geschwulst 
nicht mystischer finden, als das Wiederauf brechen ei
nes Fussgeschwürs, oder das Auftreten anderweitiger 
Secretionen nach Schliessung einer Fontanelle, so muss 
ernstlich gefragt werden, ob Hr. B. damit etwas er
klärt zu haben glaubt, wenn er im Grunde nichts An
deres thut, wie Einer, der einen begangenen Fehler 
damit zu entschuldigen sucht, dass er sagt: Hans und 
Peter haben es auch gethan! Wenn Hr. B. zugibt, 
dass all das Obenerwähnte mystisch sei, und meint, 
man werde das Wiederkehren einer Geschwulst nicht 
mystischer finden, so räumt er das ein, was er eigent
lich bekämpfen will. Die Unzulänglichkeit aller Erklä
rungsweisen bezüglich des Recidivirens mancher Ge
schwülste, abgesehen davon, jdass das Beispiel mit den 
Fussgeschwüren auch insofern nicht glücklich gewühlt 
erscheint, als das Wiederaufbrechen hier in vielen 
Fällen einen sehr materiellen Grund hat, die Bildung 
von die Narbe beständig reizenden Osteophyten nämlich.

Verf. kommt nun auf einen Hauptpunkt: auf die 
Verbreitung hrebsiger Geschwülste auf mehre Organe 
und ihr Wiedererscheinen an mehren Stellen. Es ist 
klar, dass derjenige, welcher den Krebsen die dyscra- 
sische Grundlage bestreiten will, vor Allem darauf be
dacht sein muss, den Wegen der Verbreitung nachzu

spüren, und der Erklärung durch die Annahme einer 
Dyscrasie eine physiologische, näher liegende, zu sub- 
stituiren. In der That liesseq sich nun nach Hrn. B. 
die Recidive bei bösartigen ^schwülsten auf eine 
ebenso einfache als genügende Weise durch die Ver
breitung des flüssigen Blastems der primären Geschwülste 
mittels der Blut- und Lymphgefässe erklären, wobei 
derselbe sich jedoch ausdrücklich dagegen verwahrt, 
als stütze er sich auf die bekannten Versuche von B. 
Langenbeck und Klencke; aus der Verbreitungsfähig
keit eines localen Übels auf mehre Organe folge kei
neswegs die Übertragbarkeit auf andere Individuen, 
oder auf Thiere. Dass durch Blut- und Lymphgefässe 
die Elemente der bösartigen Geschwülste an andere 
Stellen geführt werden, und sich dort selbständig ent
wickeln können, dass, wie Hr. B. ausdrücklich be
merkt, selbst das flüssige Blastem allein dazu genügen 
möge, will Ref. durchaus nicht in Abrede stellen, fühlt 
sich aber zu folgenden Fragen gedrängt: wenn das 
flüssige Blastem der bösartigen Geschwülste nichts ist, 
wie jedes andere Exsudat in Folge von Verwundung, 
Entzündung u. s. f., wenn ihm nicht sonst noch eine 
Eigenthümlichkeit zukommt, die sich allerdings bisher 
durch die Chemie nicht nachweisen liess, und vielleicht 
auch nie auf diesem Wege nachweisen lassen wird, 
woher kommt es denn, dass sich dieses besagte Exsu
dat an entfernten Stellen auf dieselbe Weise ent
wickelt und organisirt, wie an der primären Stelle, wo, 
wie Hr. B. so oft besonders hervorhebt, so viele locale 
Reize, wie mechanische Insulte, unzweckmässige Be
handlung u. s. w., zu seiner Entwickelung beigetragen 
haben? und wenn dem krebsigen Exsudat eine beson
dere Organisationskraft innewohnt, worin hat sie ihren 
Grund ? besteht es doch auch nur aus Albumin, Sal
zen, Fetten, Extractivstoffen und Wasser, wie alle Ex
sudate? — Dass die Entwickelung des Blastems an 
entfernten Stellen ohne Dyscrasie erfolgen könne, wenn 
man annimmt, dass dasselbe bereits gebildete Elemente: 
Zellen u. s. w. mit sich führt, die sich durch Theilung, 
Endogenese u. s. f. vermehren, lässt sich wohl denken, 
nicht aber, dass das Exsudat sich damit unaufhaltsam 
organisiren würde, wäre es nicht ein eigentümliches. 
Nach Antworten auf obige Fragen hat Ref. vergeblich 
im ganzen Buche gesucht.

Von wesentlichem Werth für des Verf. Zweck war 
es, die erwähnte Art der Verbreitung auf statistischem 
Wege nachzuweisen, und er hat sich auch wirklich die 
Mühe nicht verdriessen lassen. Mit lobenswerthem 
Fleiss hat er aus einer grossen Menge älterer und 
neuerer Autoren Fälle zusammengetragen, deren grosse 
Mehrzahl allerdings seine Ansicht unterstützt, demun- 
geachtet aber sind unter den gesammelten Fällen einige, 
die er, wie er selbst gesteht, nicht unterzubringen weiss.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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Ref. ist überzeugt, dass Hr. B. bei der Auswahl 
der Fälle nicht mit Unredlichkeit verfahren ist, aber 
die Zahl der gesammelten Fälle ist eine verhältniss- 
mässig kleine, und selbst unvollständige, wie sich, aus 
dem Fehlen des Mastdarmkrebses, eine gewiss keines
wegs seltene Form, ergibt. Wenn nun Verf. bei ver- 
hältnissmässig wenigen Fällen schon einigen begegnete, 
die er nicht unterzubringen wusste, so ist es mehr als 
wahrscheinlich, dass bei einer umfassendem Statistik 
diese Zahl sich beträchtlich vermehrt hätte, abgesehen 
davon, dass im Grunde erst zu ermitteln wäre, ob 
nicht auch primär, zu gleicher Zeit Krebsablagerungen 
in verschiedenen Organen erfolgen können. Die vom 
Verf. zusammengestellten Thatsachen beweisen sonach 
wohl, dass die Verbreitung der bösartigen Geschwülste 
durch Blut- und Lymphgefässe erfolgen könne, nicht 
aber, was zu beweisen war, dass dieselbe immer auf 
diesem Wege erfolge.

Verf. scheint zu glauben, dass mit der Annahme 
einer Krebsdyscrasie auch nothwendig die eines eigen
tümlichen Krebsstoffes verbunden sei, als ob es nicht 
genug Kräfte und Principe, oder wie wir es nun heis
sen wollen, gebe, die wir nur aus ihren Wirkungen zu 
erschliessen vermögen, als ob die Erfahrung auch nur 
im Geringsten dafür spräche, dass der Grund der Er
scheinungen immer ein stofflicher sein müsse. Verf. 
fragt sehr naiv, wie man sich diesen Krebsstoff den
ken solle, und meint, weil diese Frage unbeantwortet 
bleibt: sobald sich die Dyscrasiker auf Erläuterungen 
und Gründe einliessen, läge ihre Grundlosigkeit am 
Tage. Wie denkt sich wol Hr. B. Wärme, Elektricität, 
Magnetismus ? und ist die Annahme dieser Principe, 
die wir aus so mächtigdn Wirkungen erschliessen, un
statthaft und grundlos, weil wir sie nicht stofflich dar
stellen und sagen können: hier, meine Herren, hier ha
ben kie das Calorin, oder das Electricin u. s. w.! Wenn 
wir durch dieses Wenige schon gezeigt zu haben glau
ben, von welch engherzig-materialistischer Auffassung 
Verf. in dem unglückseligen Streben, Alles zu registri- 
ren, geleitet wird, so erhält besagte Auffassung leider 
durch nachstehende Folgerungen neue Bestätigung.

„Wenn ein solcher Stoff im Blute existirt,“ sagt Verf., 
„warum soll er sich nicht nachweisen lassen, wie die 
Bestandtheile der Galle im Blute bei Icterus, des Urins 
bei Urodialysis, beim morbus Brightii ü. s. f., oder die 
arsenige Säure bei einer Vergiftung, das Blei bei der 
Malerkolik u. s. w.;“ abgesehen davon, dass letz
tem Beispieie jedenfalls ganz unglücklich gewählt sind, 
erlaubt sich Ref., Obigem folgende Fragen entgegen
zusetzen: Zweifelt Verf. an der Existenz eines Wuth-, 
eines Schlangengiftes ? und wenn er nicht daran zwei
felt, warum kann man diese Stoffe nicht darstellen und 
nachweisen? existiren sie deshalb nicht, weil man sie 
nicht stofflich darstellen kann ? Variolen-Eiter ist doch 
unzweifelhaft Träger des Contagiums, warum’ konnte 
man demungeachtet im Gehalt der Variolenpustel nichts 
Anderes finden, als die Bestandtheile jedes andern Ex
sudates ? Warum kann man keinen Contagienstoff 
nachweisen ? und, weil man ihn nicht nachweisen kann, 
müsste man nicht consequent nach Hrn. B.’s Ansicht 
schliessen: es gibt kein Contagium ? Der Schluss: 
Dies und Jenes kann nicht da sein, weil man es noch 
nicht gefunden hat, ist er mit den Regeln der Logik im 
Einklang, ist er überhaupt der eines Fortschrittsman
nes? Heisst es nicht vielmehr, jeder Forschung Thür 
und Thor verschliessen, wenn man sagt: gebt euch 
keine Mühe, ihr findet nichts, wäre was da, so hätte 
mans schon längst gefunden! Das Kreatin z. B. war 
vor 1000 Jahren auch schon im Fleisch, aber erst 
Chevreuil fand es; nach ihm wurde es wieder vielfach 
vergeblich gesucht, es ging förmlich verloren, nun aber 
hat es Liebig so gefasst, dass es uns hoffentlich nicht 
mehr entwischen kann. Die Nutzanwendung dieses 
Beispiels möge sich Hr. B. selbst ziehen.

Der zweite Einwurf, den Hr. B. den Dyscrasitikern 
macht, ist jedenfalls von grösserem Gewicht; er sagt: 
wenn Umänderungen der Proteinkörper existiren, die 
wir*nicht  kennen, wenn man den specifischen Charak
ter von Geschwülsten aus der specifischen Beschaffen
heit des Albumins oder Fibrins herleitet, wie ist es mög
lich und denkbar, dass in demselben Individuum und 
zur selben Zeit gutartige und bösartige Geschwülste, 
z. B. Krebs der mamma und Fibrins des Uterus neben 
einander bestehen, dass sich bei einem Tuberkulösen 
oder Krebskranken eine echte Narbe, ein Callus bilde? 
Abgesehen davon, dass ein Verlegen des dyscrasischen 
Moments in eine specifische Beschaffenheit des Albu
mins oder Fibrins, oder der Proteinverbindungen über-
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haupt von nicht geringerer Einseitigkeit, von nicht 
minder beschränktem Ideengange zeugen würde, wie 
wenn man, wie es geschehen ist, das Wesen der Dys- 
crasie in einem unbedeutenden Plus oder Minus der Blut
bestandtheile sucht, so ist doch gegen obigen Einwurf, 
auch wenn die Idee der Dyscrasie, im Einklang mit dem 
Stande unseres Wissens in grösstmöglichster Allgemein
heit aufgefasst wird, nicht viel Erhebliches vorzubrin
gen, und allerdings bleibt es vor der Hand noch uner
klärlich, wie sich bei einem allgemeinen Charakter der 
Säfte dieser nicht überall und bei jeder Gelegenheit 
deutlich ausspricht. Höchstens wäre dagegen zu erin
nern, dass bei vorgeschrittenen Krebsleiden Callusbil- 
dung u. s. w., erfahrungsgemäss sehr schwierig von 
Statten geht. Es versteht sich übrigens von selbst, 
dass obiger Einwurf das Vorhandensein einer Dyscrasie 
nicht widerlegt, sondern nur zu den vielen vorhande
nen Problemen ein weiteres gesellt.

Hören wir nun das dritte Argument des Verf.: 
„Eine specifische Diathese hat billigerweise ihre spe
cifische Ätiologie, wie zum Beispiel die acuten Exan
theme, die Syphilis ihre Contagiosität; die Contagiosität 
ist jedoch beim Krebse auch nicht an einem einzigen 
Beispiele constatirt.“ — S. 339 kanzelt Verf. Güns- 
burg herunter, dass er trotz des Studiums der Ge
schichte der Logik einen weitzelligen, grosszelligen, 
einen Zellenschalen-Krebs, einen geschwänzten Leber
krebs aufstellt; der obige Schluss aber (genereller 
Vordersatz, auf ein Beispiel sich'Stützender specieller 
Nachsatz) würde, wollte man so, wie Hr. B. zu Werke 
gehen, zur Äusserung verleiten können, Verf. habe 
nicht nur nicht die Geschichte der Logik zu seinem 
Studium gemacht, sondern auch das Collegium logicum 
selbst recht fleissig geschwänzt. Wenn wir dieses Ar
gument analysiren, was ergibt sich? offenbar, dass acute 
Exantheme und Syphilis einerseits, und andererseits 
Krebs verschieden sind, woran von vornherein wohl 
Niemand gezweifelt haben wird, oder beweist es sonst 
noch etwas? es beweist, was Hr. B. in seinen obigen 
Sätzen bekämpfte, dass eine Dyscrasie durchaus nicht 
das Nachgewiösensein eines specifischen Stoffs im 
Blute, oder auch nur eine bestimmte quantitative Blut
mischung voraussetze. Hr. B. gibt zu, dass acute Ex
antheme und Syphilis specifische Diathesen seien, wo 
ist aber ein Syphilidin? wo ist auch nur eine nach
weisbare charakteristische Blutmischung bei diesen 
Krankheiten? gerade hier zeigt sich’s am Deutlichsten, 
dass die chemische Analyse mit ihren bisherigen Hülfs- 
mitteln nur sehr wenig oder gar keinen Aufschluss zu 
geben vermag, wo es sich um die Lösung dieser Frage 
handelt.

Nicht zu verkennende Belege für die örtliche Ent
wickelung bösartiger Geschwülste liefert nach Hrn. B. 
ihre Beziehung zu den einzelnen Organen, zu gewissen 
Alters- und Evolutionsperioden. Weibliche Brüste,

Lippen und Uterus sind die am häufigsten ergriffenen 
Organe (S. 510). Aber lässt sich daraus nicht ebenso 
gut folgern, dass diese Theile theils durch ihre ört
lichen, theils durch ihre functioneilen Verhältnisse wäh
rend der Involutionsperiode als ebenso viele partes minoris 
resistentiae die Localisation der Dyscrasie begünstigen, 
das primäre Atrium für selbe und ihren Ausdruck wer
den? Noch besonders bemerkenswerth ist es, dass 
Hr. B. wenige Seiten vorher (S. 505) die Syphilis, 
nach ihm eine specifische Diathese, besonders wegen 
ihrer unerklärlichen Beziehung zu einzelnen Körper
theilen (Rachenschleimhaut, äussere Haut, Knochen
system) hervorhebt. Und wie widerlegt Verf. die Be
merkung Hodgkin’s, dass bei manchen Individuen oft 
schon eine leichte Quetschung hinreiche, um eine bös
artige Geschwulst zu veranlassen, die bei andern kaum 
eine sichtbare Sugillation zur Folge haben würde; — 
dadurch, dass er die Disposition zu solchen Extrvasa- 
ten oder Exsudaten zunächst nicht durch die Blutbe
schaffenheit, sondern durch den Tonus der Gewebe 
und Gefässe bedingt sein lässt; Verlust des Tonus in 
Folge von Erschöpfung, Dissolution der Säfte u. s. w.? 
sei aber so wenig eine Eigenthümlichkeit der Krebs
krankheit, dass diese vielmehr gerade vorher gesunde, 
wohlgenährte und muskelkräftige Individuen mit Vor
liebe befalle. — Stünde hier statt „mit Vorliebe“: zu
weilen, so wäre Ref. einverstanden, in dieser Fassung 
aber spricht der Satz gegen alle Erfahrung. Sind ja 
doch von den wenigen Fällen, die Hr. B. beobachtete, 
mehre, die in Individuen vorkommen, welche auf obige 
Epitheta nicht den mindesten Anspruch haben. Hr. B. 
sagt, diese Exsudate seien zunächst nicht durch die 
Blutbeschaffenheit, sondern durch den Tonus der Ge
webe und Gefässe bedingt, wodurch ist denn aber die
ser Tonus bedingt? — Was Hr. B. über die Erblich
keit, die als Beweis für ein dyscrasisches Allgemein
leiden angeführt wird, bemerkt, konnte Ref., aufrichtig 
gesagt, nicht wohl verstehen. Verf. meint, dass die 
thesis demrmstranda, die Blutalteration, dabei schon 
vorausgesetzt werde. Ref. war immer der Meinung, 
dass wir dadurch bestimmt werden, eine Krankheit für 
erblich zu erklären, wenn wir auf dem Wege der Er
fahrung wahrnehmen, wie eine oder die andere Krank
heit bei vielen Gliedern einer Familie zum Ausbruch 
kommt, seiner Zeit ausbricht, trotz Allem, was dagegen 
unternommen werden mag (Henle, Allgem. Pathologie, 
Th. I, S. 140), wie wir dies bei Phthisis, Skropheln, 
Geisteskrankheit, Epilepsie u- s* sehen. Von der 
Annahme einer Blutalteration gehen wir dabei so wenig 
aus, dass wir im Gegentheil erst durch diese factische 
Erscheinung zu einem solchen Schlüsse verleitet wer
den könnten. Mit andern Worten, der Schluss wäre 
nicht: weil Blutalteration vorhanden ist, ist die Krank
heit erblich, sondern umgekehrt: weil die Krankheit 
erblich ist, könnte der Grund der Erblichkeit im Blute 
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liegen. Wenn für den einzelnen Fall, wie Hr. B. 
glaubt, die Erblichkeit nur durch die specifische Blut
beschaffenheit nachgewiesen werden kann, so mangelt 
für die Erblichkeit der Epilepsie, des Irrseins u. s. w., 
aller Beweis; was sagt aber die Erfahrung dazu, und 
was wird Henle dazu sagen ?

Was Hr. B. noch über die Symptome des Allge
meinleidens anführt, übergehen wir, und wollen ihm 
nicht widersprechen, wenn er einen eigenthümlichen 
Krebshabitus in Abrede stellt.

Vergleichen wir nun „die Argumentationsweise der 
sogenannten praktischen Medicin44 mit jener unseres 
jungen modernen Titanen, so wird mit uns jeder Un
befangene finden, dass die Waffen des letztem um 
nichts schärfer sind, als jene der erstem, ja, dass sie 
selbst zur Entschiedenheit, ich möchte sagen, zum or
thodoxen Eifer Hrn. B.’s in argem Misverständnisse 
stehen. Verf. hat vor Allem den Beweis geliefert, 
dass es besser sei, aufrichtig zu bekennen, hier habe 
unser Wissen ein Ende, dass es besser sei, an die Zu
kunft zu appelliren, als mit kärglichem Material um
fassende Erklärungsversuche zu machen, als da syste- 
matisiren zu wollen, „wo so gut wie alle Bausteine zu 
einem System der Schule fehlen.u Wer zu viel erklä
ren will, erklärt nichts-

Möge der Verf. in den Bedenken, die wir gegen 
seine Beweisführung unserer Überzeugung gemäss er
heben mussten, nichts Anderes sehen, als eine Ver
wahrung im Namen der Wissenschaft gegen vor
schnelle, durch jugendlichen Feuereifer entschuldbare 
Consequenzen. Glaube Verf. doch ja nicht, dass er es 
mit einem starren Dyscrasiker zu thun habe, wie es 
denn überhaupt Dyscrasiker in dem Sinne, wie sie 
Hr. B. in seiner Widerlegung sich selbst gegenüber
stellt, nur wenige geben dürfte. Das Wort Dyscrasie 
erklärt allerdings wenig oder gar nichts, so lange wir 
nicht einen bestimmten Begriff damit verbinden, einen 
bestimmten Begriff in der Art aber, dass man einen 
nachweisbaren, specifischen Stoff im Blute annimmt, 
oder die Dyscrasie an die nachgewiesen Blutbestand
theile, oder wol gar an ein wenige Tausendtel betragen
des plus oder minus derselben hängt, müssen wir perhor- 
resciren. Vor der Hand müssen wir uns begnügen, 
die Idee der Dyscrasie in grösster Allgemeinheit auf
zufassen, un(] nichts weiter darunter verstehen, als un
wägbare, Vom Normalen, Typischen abweichende Be
schaffenheit des organischen Bildungsmaterials. — Zu 
einer solchen Annahme werden wir auch heute noch 
genöthigt durch das sonst ganz unerklärliche Wesen 
und Verhalten mancher Krankheiten. Derjenige, dessen 
Ehrgeiz dadurch beleidigt wird, etwas annehmen zu 
sollen, was nicht unmittelbar nachgewiesen werden 
kann durch unsere Sinne, der möge bedenken, wie 
verschwindend klein in der Medicin die Menge des 
positiv und materiell Festgestellten, und wie unendlich 

gross jene des Erschlossenen ist. „Der Tag der letz
ten Hypothese ist der Tag der letzten Beobachtung« 
(Henle, Allgem. Pathologie, Vorrede), möge der Schulet' 
dieses Ausspruches gedenken!

Die scharfe Polemik des Verf. gegen Engel und 
seine Krasenlehre übergeht Bef., da er letztern zu ver- 
theidigen sich keineswegs berufen fühlt, sondern sie 
im Gegentheil für einen entschiedenen Rückschritt hält; 
vor dem Schlüsse dieser Anzeige aber, die fast wider 
seinen Willen so ausführlich geworden, bleibt ihm 
noch übrig, die Form der Kritik zur Sprache zu brin
gen. Verf. hat sich, wir freuen uns, es ausprechen zu 
können, durch das vorliegende Buch ein unbestreitbares 
Verdienst um die Histologie und pathologische Anato
mie erworben, und einen werthvollen Beitrag zur Histo- 
genese geliefert. Hätte sich aber Hr. B. doch nicht 
allein in der Methode, Genauigkeit und Sichtung der 
Beobachtung seinen vortrefflichen Lehrer Henle zum 
Muster genommen, sondern auch in der Form der 
Kritik. Nie genug hervorzuhebende Vorzüge der Henle’- 
schen'Kritik sind Schärfe, Objectivität, und eine auch 
nie verleugnete strenge Wahrung des Anstandes. Hrn. 
B.’s Kritik aber zeigt unzweideutige Spuren von Ge- 
reitztheit, Subjectivität, und leider selbst Verletzung 
des Anstandes. Von den zahllosen einfachen und dop
pelten Interjectionen, Ausrufungs- und Fragezeichen, 
die dem Laien die Meinung geben könnten, die An
sichten der Gegner seien der barste Unsinn, abgesehen, 
will Ref. als Belege seines Ausspruchs nur folgende 
zwei Passus anführen. Von Engel sagt er einmal: 
„das ist stark, wenngleich das schwächste, was Engel 
geschrieben hat,G — und dann später, wo Engel in 
einem Falle die Ansicht aufstellte, durch das Auftauchen 
der hydropischen Blutmischung sei die Krebsdyscrasie 
nach und nach überwältigt worden, und nach dem Se- 
ctionsbefunde urtheilt, die Krebse hätten sich in einem 
Zustande der Obsolescenz, d. i. der Ertödtung durch 
Nahrungsmangel, befunden (allerdings ein barbarischer 
Stil), diesen Fall macht Hr. B. durch folgenden schlech
ten Witz lächerlich: „Engel scheint dabei übersehen 
zu haben, dass das Individuum, dessen Krebse dem 
Verwelken nahe waren, bereits verwelkt, und nicht 
blos in einem Zustande der Obsolescenz, sondern be
reits vollständig ertödtet war!44 — Durch solche Dinge 
wird nichts erreicht; sie fördern nicht die Wissenschaft, 
und beweisen — nicht eben guten Geschmack. — End
lich will Ref. noch erwähnen, dass Choudrin und 
Glutin, Stoffe, die Hr. B. zu den Proteinverbindungen 
rechnet (S. 500), sich weder durch Zusammensetzung 
noch durch Verhalten und Zersetzungsproducte in irgend 
einer Beziehung zu den eiweissartigen Körpern brin
gen lassen.

Nachdem nurf Ref. die Lichtseiten des vorliegen
den Buches nicht minder, wie die Schattenseiten her-
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vorgehoben hat, empfiehlt er es unbedenklich den Fach
genossen und Ärzten; letztem nicht allein wegen der 
Übersichtlichkeit, Klarheit und selbständigen Darstel
lung des Materials, sondern auch, damit sie sehen, wie 
über ihr Gebiet verfügt wird, wenn sie nicht, gerüstet 

mit den Waffen der Physiologie, Histologie und patho
logischen Anatomie, energischen Protest erheben. '

Die typographische Ausstattung lässt nichts zu wün
schen übrig, die lithographirten Tafeln sind brauchbar.

Erlangen. v. Gorup.

Kurze Anzeigen.

Jesuitica.

1. Der Jesuitenorden und seine Unverträglichkeit 
mit den deutschen Verhältnissen. Stuttgart, Ebner 
& Seubert. 1846. 8. 18 Ngr.

2. Die Gesinnungs- und Handlungsweise der Je
suiten. Von J. P. Aebli, Pfarrer zu Wiesendangen. 
Zweite unveränderte Auflage. Winterthur, Steiner. 
1847. 8. 21 Ngr.

3. Geschichte der Jesuiten in Deutschland bis zur 
e Aufhebung des Ordens durch Papst Clemens XIV., 

von N. Sugenheim. Zwei Bände. Frankfurt a. M., 
Literarische Anstalt. 1847. 8. 3 Thlr. Ngr.

Unter der Flut der durch die neuesten Ereignisse 
hervorgerufenen Schriften über die Jünger Loyola’s 
nimmt Nr. 1 eine sehr ehrenwerthe Stelle ein, was 
seinen Grund mit darin hat, dass der Verf. bereits 
längere Zeit vor der letzten schweizerischen Kata
strophe schrieb, seinen Gegenstand also ruhig und all
seitig erwägen konnte. Dazu kommt bei ihm eine 
grosse confessionelle Unbefangenheit. Weder der Ka
tholik noch der Protestant tritt uns aus dem Buche 
entgegen, aber ein Mann , dem es tiefer Ernst ist um 
Deutschlands Wohl. So gibt er eine ungeschminkte, 
geschichtlich beglaubigte Darstellung von dem Wesen, 
den Tendenzen, den Mitteln und Erfolgen des Jesuiten
ordens, als deren Ergebniss sich die Einsicht in die 
Unvereinbarkeit desselben mit den deutschen Zustän
den herausstellt und die Pflicht, dem Feinde von ka
tholischer wie protestantischer Seite mit Entschieden
heit zu begegnen. Denn auf beiden Seiten muss es 
gleich tief empfunden werden, dass der ohne dies schon 
so sehr erschütterte Friede zwischen den Bekenntnissen, 
das Zusammenhalten der Regierungen, das Vertrauen 
der Unterthanen zu ihnen, das Gedeihen Deutschlands 
in Kraft und Ansehen nach Aussen davon mit abhän
gig ist. Insbesondere weist der Verf. nach, wie die 
Jesuiten und die ihren Tendenzen ergebenen Par
teien des Romanismus unsere Geschichtschreibung zu 
verderben bemüht sind. Möge seine Rede da, wo es 
noth thut, die rechte Beachtung finden. Eingeschaltet 
hat er das Breve Clemens’ XIV. über die Aufhebung 
des Ordens in deutscher Übersetzung. Dadurch war 
der lateinische Abdruck desselben im Anhänge über
flüssig geworden.

Nr. 2 trägt schon mehr den Charakter der Partei- 
schrift Dpr schildert Richtung und Treiben der 
Loyoliten m Brieten an die Eidgenossen, die er un

mittelbar zum Kampfe gegen den Sonderbund aufruft. 
Dabei greift er denn zu den grellsten Farben und be
wahrt sich nicht immer die nöthige Ruhe und Freiheit 
von Leidenschaft. Allein seine Schilderungen sind 
übersichtlich an einander gereiht, da, wo er die eid
genössischen Verhältnisse berührt, ziemlich ausgeführt, 
und ein Zeugniss von vielseitiger Belesenheit in der 
Jesuitenliteratur. Die zweite Auflage beweist den Ein
gang, welchen der Verf. bei der herrschenden Stim
mung in seinem Vaterlande gefunden, ist aber auch 
deshalb merkwürdig, weil er dieselbe Sr. Maj. dem 
König von Baiern dedicirt hat, aus der Freude darüber, 
dass Er sein vom Geiste des Jesuitismus beseeltes Mi
nisterium nebst einigen vom gleichen Geiste erfüllten 
Lehrern entlassen habe.

Nr. 3 ruht auf umfassendem und gründlichem Stu
dium der Quellen und kömmt gerade jetzt einem leb
haft empfundenen Bedürfniss entgegen. Nach einem 
flüchtigen Rückblick auf die Entstehung des Ordens 
geht der Verf. gleich auf seine ersten Apostel und äl
testen Ansiedelungen in Deutschland über, fasst sich 
aber hier noch ziemlich kurz. Desto ausführlicher be
handelt er die von den Jesuiten so energisch betrie
bene Gegenreformation und zieht dabei weiterhin nicht 
blos Böhmen, sondern auch Ungarn in Betracht. Die 
vielfach verschlungenen politischen Verhältnisse, welche 
der Orden theils herbeiführen half, theils für seine 
Zwecke auszubeuten suchte, werden besonders im er
sten Bande, der bis in den Anfang des 30jährigen 
Krieges reicht, mit geschickter' Hand, aber doch mit zu 
grosser Animosität gegen Österreich, dargelegt. Auch 
gegen Maximilian I. von Baiern ist der Verf. im Gan
zen ungerecht, weiss sich überhaupt nicht genug auf 
den gegnerischen Standpunkt zu versetzen. Sein Ton 
ist nicht blos gereizt — er streift bisweilen sogar an 
das Ordinäre, wird so auch schon in der Vorrede an
geschlagen. Sieht man aber davon ab, so muss man 
dem Verf. für das reiche von ihm zusammengebrachte? 
mit Klarheit und Anschaulichkeit verarbeitete, mit in
teressanten Nachweisungen belegte Material um so 
dankbarer sein, da es bisher an einer eigenen umfas
sendem Geschichte des Ordens in Deutschland fehlte« 
Das Verderben, welches er hier angerichtet, ist aller
dings dem in manchen andern Ländern nicht gleichza- 
stellen, immer aber gross genug, um auch durch diese»1 
Ausschnitt aus seiner Wirksamkeit den Wunsch des 
Verf. von Nr. 1 zu rechtfertigen, es möge der deutsche 
Bund, der sich mit der Macht des Gesetzes schon 
öfters gegen mehr oder weniger gefährliche Verbin
dungen gewendet hat, dieselbe Macht auch gegen diese 
gefährlichste unter allen kehren, damit sie weder öffent
lich noch insgeheim bestehen könne in unsern Grenzen*

Verantwortücher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in IieipzJH*
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der Rector der Kreislandwirthschafts - und Gewerbschule 

Dr. Heinrich Alexander in München ist zum Ministeriaireferen
ten für Kirchen- und Schulangelegenheiten ernannt worden.

Der Privatdocent Dr. Brücke in Berlin ist zum ausseror
dentlichen Professor in der medicinischen Facultät der Univer
sität zu Königsberg ernannt worden.

Dem Baudirector Geutebrück in Leipzig ist das Prädicat 
eines Professors verliehen worden.

Dem Privatdocent Dr. Heinrich in Bonn ist eine ausser
ordentliche Professur in der medicinischen Facultät der Uni
versität zu Königsberg ertheilt worden.

Dem Privatdocent der Theologie Dr. Otto in Jena ist 
eine ausserordentliche Professur in der theologischen Facultät 
daselbst verliehen worden. Demselben hat die theologische 
Facultät zu Königsberg die theologische Doctorwürde honoris 
caussa ertheilt.

Dem Oberlehrer am Kölnischen Realgymnasium in Berlin 
Dr. Polshrew ist das Prädicat „Professor“ ertheilt worden.

Dem Director des Gymnasium zu Weimar Dr. Hermann 
Sauppe ist der Charakter als Hofrath ertheilt worden.

Professor Dr. Weiss in Berlin hat den Charakter eines 
Geheimen Bergraths erhalten.

Dem Oberlehrer Prorector Werther an dem Gymnasium 
zu Herford ist das Prädicat eines Professors beigelegt worden.

Die durch Pensionirung des Professors B. v. Rosenzweig 
erledigte Professur der morgenländischen Sprachen an der orien
talischen Akademie zu Wien ist dem Dolmetsch bei der k. k. 
Internuntiatur in Konstantinopel W. Wickerhauser übertragen.

An dem preussischen Ordensfeste erhielten Kammerherr 
Leopold v. Buch den Rothen Adlerorden erster Klasse mit 
Eichenlaub; Geh. Obertribunalrath Kohlmeyer in Berlin densel
ben Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub; Professor Dr. Gab- 
ler in Berlin, Professor und Akademiker Dr. Wilhelm Grimm 
’n Berlin, Gymnasialdirector Dr. Rigler in Potsdam, Ober- 
c°nsistorialrath und Hofprediger Dr. Snethlage in Berlin, Pro
fessor un(] Akademiker Dr. Steiner in Berlin, Geh. Regierungs- 
rat und Professor Dr. Tölken in Berlin, Professor Dr. Tren
delenburg in Berlin, Professor und Akademiker Zumpt densel
ben Orden dritter Klasse mit der Schleife; Professor Dr. Baum 
m Greifswald, Professor Dr. Geizer in Berlin, Director des 
Pädagogium Dr. Hanow in Ziillichau, Professor der Akademie 
der K“nste Herbig in Berlin, Professor und Geschichtsmaler 
V. Klöber in Berlin, Gymnasialdirector Dr. Kramer in Berlin, 
Professor der Akademie der Künste Rabe in Berlin, Sanitäts- 
rath Dr. Jos Gottlieb Schmidt in Berlin, Geh. Obertribunal
rath Dr. v. Seeke m Berlin, Rector Stechert in Potsdam, Hof
rath und Kreisphysicus Dr. Treumann in Freienwalde, Profes- 
s°r Dr. Volkmann in Halle desselben Orden vierter Klasse.'

Denselben Orden zweiter Klasse erhielt Staatsrath und Vice
präsident der Gesellschaft der Naturforscher in Moskau Gott
helf Fischer von Waldheim; vierter Klasse Superintendent Cas
pari in Naumburg a. d. S. und Professor Bendemann in Dresden.

Nekrolog.
Am 8. Jan. starb zu Prag Dr. Matthias Kalina v. Jäthen- 

stein, Landrath in Böhmen, Mähren und Schlesien, emeritir- 
ter Landesadvocat und Decan der Juristenfacultät daselbst im 
76. Lebensjahre. Von ihm erschienen: Nachrichten über böh
mische Schriftsteller und Gelehrte (2 Hefte, 1818—19); Die 
Nothhülfe bei Mangel an Futterstroh (1835); Böhmens heid
nische Opferplätze f!836); Der weisse Maulbeerbaum (1836). 
Aufsätze in Zeitschriften. Auch redigirte er mehre Jahre das 
„Belehrungs- und Unterhaltungsblatt für den Land- und Ge
werbsmann“.

Am 18. Jan. zu Wien Regierungs - und Hofrath Joseph 
v. Winiwarter, jüngst zum Vicedirector der juridischen Studien 
an der Universität zu Wien ernannt, vorher Professor an die
ser Universität, wohin er von Lemberg berufen worden war, 
geb. zu Krems 1780. Von ihm erschien: Systematische Dar
stellung der in den altösterreichischen deutschen Provinzen 
bestehenden, die öffentlichen Beamten betreffenden Gesetze 
(1829); Handbuch der Justiz- und politischen Gesetze und 
Verordnungen j welche sich auf das in den deutschen Provin
zen der Österreichischen Monarchie geltende Gesetzbuch bezie
hen (2 Bde., 1829); Das österreichische bürgerliche Recht 
(5 Bde., 1831—34).

Am 25. Jan. zu Bonn Dr. Friedrich Ferdinand Delbrück, 
ordentlicher Professor der philosophischen Facultät. Geboren 
zu Magdeburg 1772, war er Collaborator, seit 1802 Professor 
am Kölnischen Gymnasium in Berlin, seit 1810 ausserordentlicher 
Professor und Schulrath in Königsberg, seit I8I6Regierungs- und 
Scbulrath in Düsseldorf, seit 1818 ordentlicher Professor der 
schönen Literatur in Bonn. Seine Schriften sind: Uber die 
Humanität (1796); Homeri religionis quae ad bene beateque vi- 
vendum heroicis temporibus fuerit vis (1797); Lyrische Gedichte 
mit erklärenden Anmerkungen (1800); Das Schöne (1802); 
Gedächtnissrede auf Paul Sarpi (1808); Ein Gastmahl, Reden 
und Gespräche über die Dichtkunst (1809); Ansichten der 
Gemüthswelt (1811); Reden, veranlasst durch die Ereignisse 
der Zeit (1813); Predigten mit Hinsicht auf den kirchlichen 
Zeitgeist (1816); Sokrates; Betrachtungen und Untersuchun
gen (1816); Über das Jubelfest der Reformation (1817); Über 
die Verbindung des wissenschaftlichen Geistes mit dem Geiste 
der Frömmigkeit (1818); Über die Mühseligkeiten eines 
der Wissenschaft geweihten 'Lebens (1818); Platon, e’ne 
Rede (1819); Christenthum. Betrachtungen und Untersuchun
gen (3 Thle., 1822—27); Lehrsätze, Rathschläge und Fragen 
über Erziehung und Unterricht (1823); Magdeburg, eine Rede 
(1823); Über die Mittel, den staatsverderblichen Richtungen 
der Zeit bei der Schuljugend entgegen zu' Witkeh (1825);
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Vertheidigung Platon’s (1828); Xenophon. Zur Rettung sei
ner Ehre (1829); Reden (2 Bde., 1831); Gelehrsamkeit und 
Weisheit (1834); Der akademische Zweikampf (1836); Schleier
macher (1837); Ergebnisse akademischer Forschungen (1843) ; 
Der Eintritt der Universität Bonn in ihr zweites Vierteljahr
hundert (1844); Zum Gedächtniss C. D. Hüilmann’s (1846); 
Das Volkslied: „Was ist des Deutschen Vaterland“ (1846).

Am 29. Jan. zu München Dr. Jakob Joseph v. Görres. 
Zu Koblenz am 25. Jan. 1776 geboren, lebte er im Antheil 
an den politischen Bewegungen der Zeit in Mainz, Paris, in 
der Schweiz, ward 1804 Professor an der Secondärschule zu 
Koblenz, dann 1807 Privatdocent zu Heidelberg, privatisirte 
darauf 1808 wieder in Koblenz und führte von 1813 die Re
daction des „Rheinischen Merkurs“, lebte, aus den preussi
schen Staaten verwiesen, seit 1819 in Strasburg, Zürich, Pa
ris, bis er 1828 zum Professor der Literaturgeschichte ander 
Universität zu München ernannt wurde. Seine Schriften sind: 
Das rothe Blatt (1797); Der Rübezahl (1798); Fourcroy’s sy
noptische Tabellen der Chemie (1802); Aphorismen über die 
Organönomie (1803); Aphorismen über die Kunst (1804); 
Glauben und Wissen (1805); Exposition der Physiologie (1805); 
Die deutschen Volksbücher (1807). Mit Brentano: Der Ur
macher Boys (1807). Mit Brentano und Arnim: Zeitung für 
Einsiedler (1808); Mythengeschichte der asiatischen Welt 
(2 Bde., 1810); Deutschlands künftige Verfassung (1816); 
Altdeutsche Volks- und Meisterlieder (1817); Deutschland und 
die Revolution (1819); Das Heldenbuch von Iran (1820); 
Europa und die Revolution (1821); Die heilige Allianz und 
die Völker auf dem Congress zu Verona (1825); Der Kur
fürst Maximilian I. an den König Ludwig von Baiern (1826); 
J. H. Voss und seine Todesfeier (1826); Der heilige Fran
ciscus von Assissi, ein Trabadour (1826); Rom, wie es in 
Wahrheit ist (1826); Der Kampf der Kirchenfreiheit mit der 
Staatsgewalt in der katholischen Schweiz (1826); Vermischte 
Schriften (1827); Emanuel Swedenborg (1827); Über die 
Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte 
(1830) ; Kirche, Staat und Cholera (1832); Ministerium, Staats
zeitung, rechte und unrechte Mitte (1832); Die christliche 
Mystik (4 Bde., 1836—42); Athanasius (1837; 4. Aufl., 1838); 
Die Triarier Leo, Marheineke, Bruno (1838); Zum Jahresge- 
dächtniss (1838); Zweites Jahresgedächtniss (1840); Der Dom 
von Köln und das Münster von Strasburg (1842); Kirche und 
Staat nach Ablauf der Kölner Irrungen (1842); Die Völker
tafel des Pentateuch(1842); Die Japhetiden (1845); Die Wallfahrt 
nach Trier (1845). Aufsätze in dem „Katholiken“, in den 
„Historisch - politischen Blättern“ und andern Zeitschriften.

Am 3. Febr. zu Baden Hofrath Dr. Joh. Aug. Dit schäft, 
Amtsphysicus und Badearzt, früher Arzt in Bonfeld. Seine 
Schriften sind: Medicinisches Familienbüchlein (1812); Unter
richt über die weibliche Epoche, die Schwangerschaft, das 
Wochenbett u. s. w. (1812); Der Arzt als Rathgeber und als 
Hausfreund (1817). Abhandlungen in Hufeland’s Journal.

Am 6. Febr. zu Leipzig Dr. Friedrich Christian August 
Hasse, ordentlicher Professor der historischen HülfsWissenschaf
ten, geb. zu Rehfeld bei Herzberg am 4. Jan. 1773. Zum 
Juristen gebildet, war er Notar und Advocat in Wittenberg, 
bis er 1795 Instructoi- der Prinzen von Schönburg zu Walden
burg ward. Im Jahre 1798 ward er ausserordentlicher Pro
fessor am Cadettenhause zu Dresden, 1803 Professor der 
Moral und Geschichte an derselben Anstalt, von wo er 1828 
nach Leipzig abberufen wurde. Im Jahre 1831 übernahm er 
die Redaction der Leipziger Zeitung, die er bis 1846 fort-

führte. Seine Schriften sind: Tharands Umgebungen (1801); ♦
Dresden und die umliegende Gegend (1801; erweitert in 2 
Bde., 1804); Über das militärische Verdienst (1805); Noti
zen für Reisende nach Warschau (1808); Politisches Gemälde 
von Europa (1814); Deutsche Taschen-Encyklopädie (4 Bde., 
1816—18); Joh. Victor Moreau (1816); Arthur Herzog von 
Wellington (1817, 1822); Gestaltung Europas seit dem Ende 
des Mittelalters (1818); Das Leben Gerh. v. Kügelgen (1824); 
Cuinam nostri aevi populo debeamus primas oeconomiae publi- 
cae et statistices notiones (1828); Das Augusteum zu Leipzig 
(1836); Kurze Geschichte der leipziger Buchdruckerkunst (1840).
Er war für mehre Auflagen Herausgeber des „Conversations- r 
Lexikon“, zu dem er werthvolle Beiträge lieferte; ausserdem । 
sind Aufsätze von ihm enthalten in Becker’s „Erholungen“, der 
„Abendzeitung“, den „Zeitgenossen“, Luden’s „Nemesis“ und 
andern Zeitschriften.

Am 6. Febr. zu Landsberg a. d. W. Geh. Hofrath und Ober
postdirector Dr. Joseph Emil Nürnberger, geb. zu Magdeburg am 
25. Oct. 1779. Seine Schriften sind: Theorie der Infinitesi
malrechnung (1812); Die letzten Gründe der höhern Analy
sis (1815); Untersuchungen und Entdeckungen in der höhern 
Analysis (1816); Das erste und dritte Buch von Virgil’s Ae- 
neis verdeutscht (1819); Novellenkranz (1830); Astronomische 
Abendunterhaltungen (1831); Erzählungen (2 Bde., 1834); 
Natur- und gewerbswissenschaftliche Berichte (1837); Astro
nomische Reiseberichte (1839); Stillleben oder über die ün- । 
Sterblichkeit der Seele (1839); Über das Zerfallen unseres I
Planetensystems in zwei grosse Gruppen (2. Aufl., 1839); (
Ernste Novellen und Skizzen (1839); Populäres astronomisches 
Handwörterbuch (1841); Ernste Dichtungen (1842). In der 
Übersetzungsbibliothek römischer Classiker: Horazens Episteln > 
und Satiren, Ovidius’ Werke, Virgilius’ Werke.

Gelehrte Gesellschaften.
Königl. belgische Akademie zu Brüssel. Classe 

des lettres. Am 2. Aug. v. J. lasen Van Meenen und De Decker 
ihre Berichte vor über Quetelet’s Abhandlung; Über die Grund
sätze, welche als Unterlage für die Moralstatistik dienen sollen 
und insbesondere über den Einfluss des Alters auf die Nei
gung zu Verbrechen und Selbstmord. Da diese Berichte nicht 
blos den Inhalt der Quetelet’schen Schrift besprechen, sondern 
auch die Ansichten der Verfasser über diesen wichtigen und I 
neuen Gegenstand gelehrter Untersuchungen ausführlich dar- ! 
legen, so werden sie neben Quetelet’s Schrift in den Memoiren | 
der Akademie gedruckt werden. Am 4. Oct. empfahl Sneb 
laert in einem ausführlichen Vortrage der Akademie die Her
ausgabe der reichen Schätze flamändischer Literatur des Mit
telalters. Auf Quetelet’s Anregung beschloss die Akademie, 
eine permanente Commission für Herausgabe der mittelalter
lichen Denkmäler der flamändischen Literatur zu ernennen. 
Schayes machte Mittheilungen über die zu Lede und Mon- 
troeul sur Haine neulich aufgefundenen zahlreichen gallo-römi
schen Alterthümer, Reiche er im Auftrage der Regierung be
sichtigt hat. Die Alterthümer v°n Lede umfassen zahlreiche 
Urnen von rother und schwärzlicher Erde und von durchsich
tigem bräunlichen Glase, einer Schale mit einer Jagd in Bas
relief auswendig verziert, Schale mit Töpfernamen Cenitor F.t 
niedliche kleine Thränenflaschen mit Metallrerfchen und Hen- । 
kel, eiserne Schwerter, Lanzenspitzen, Frameen, Streithammer, 
Pfeilspitzen, Franciscen, Dolche, Pferdegebiss, Schreibestifte, 
Armbänder, Agraffen von Bronze, Halsbandperlen von Bern
stein, gebranntem Thöne und andern Stoffen, gemalt und
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emaillirt, vier runde Brustschilder im Mittel hohlerhaben von 
Centimeter Durchmesser, zwei runde bronzene Schildchen 
Centim. 8 Milim. Durchmesser) mit merkwürdigen Cise- 

luren im Mittel und Verzierungen am Rande, silberne Schnal
len mit kleinen Überresten lederner Gürtel, vier goldene Agraf
fen. Die goldenen Schilder derselben sind mit Filigranarbeit 
und im Mittel mit kleinen Stückchen rothen Glases verziert 
und ruhen auf kupfernen Platten, an welchen die Stachel der 
Agraffen befestigt waren. Eine silberne ovale Agraffe in der 
Mitte mit rothem Glase, welches ein 5 bildet, verziert. Be
sonders merkwürdig ist eine goldene Agraffe mit silbernem 
Rande. Auf dieselbe ist eine halbe Figur gravirt, deren Kopf 
eine Stirnbinde trägt und deren linke Hand ein Kreuz hält. 
Eine noch nicht entzifferte Inschrift umgibt die Grarirung. 
Schayes hält die Figur für einen byzantinischen Kaiser, das 
Kreuz für das Labarum dieser Kaiser und die Agraffe selbst 
für das Abzeichen eines fränkischen Anführers. Endlich drei 
Münzen, von denen eine, eine Goldmünze zwischen den Zäh
nen eines Skelets gefunden wurde. Sie zeigt auf der Vorder
seite den Kopf Childebert’s I. mit der Umschrift: Cheldebertus 
rex, auf der Rückseite die Worte: Civ. Ar. (civitas Arelatum). 
Schayes leitet aus diesen Alterthümern folgende Ergebnisse 
ab: dass die hier gefundenen Gegenstände mindestens bis ins 
6. Jahrh. hinauf zu setzen seien; dass, da sich äusser der 
Agraffe mit dem muthmasslichen Labaruin keine Spuren des 
Christenthums gefunden haben, die Krieger der fränkischen 
Könige, ungeachtet der Bekehrung Chlodwig’s, grossenstheils 
noch Heiden geblieben sind; dass, wie aus der Agraffe mit 
dem Bildnisse des byzantinischen Kaisers geschlossen werden 
könne, wahrscheinlich auch Childebert, wie sein Vater, die 
Schirmherrlichkeit der byzantinischen Kaiser anerkannt habe; 
dass, gegen die Versicherung oberflächlicher Schriftsteller, die 
gallo-römisqhe Industrie durch die Eroberung der Franken in 
in Gallien nicht vernichtet, sondern noch lange Zeit erhalten 
worden sei; dass, da man keine Frauengräber, dagegen ein 
Skelet gefunden habe, in dessen Knochen eine Pfeilspitze tief 
eingedrungen war, die aufgedeckten Gräber fränkischen Krie
gern angehört haben, welche hier gefallen sein müssen. Spu- 
ren von Alterthümern haben sich bis 300 Metres entfernt von 
dem Platze der besprochenen Ausgrabungen gezeigt. Man 
hofft darum auf weitere Nachforschungen auf Befehl der Re
gierung. Ferner wurden im Dorfe Montroeul, 3/4 Lieue von 
Quievrain im Hennegau in ungefähr 200 römischen Gräbern 
sehr zahlreiche Alterthümer gefunden. Sie bestehen in zahl
reichen Amphoren (lagenae), deren einige noch Reste von Wein, 
ändere Reste von Öl enthielten, Aschenurnen, zum Theil sehr 
schön und mit Deckeln versehen, Vasen, Töpfen, Pateren, 
Schüsseln von feiner rother, grauer oder schwarzer Erde, La- 
crymatorien von Glas und schöner Form, Armbändern, Kopf- 
®adeln, Schnallen, zum Theil mit Mosaik verziert, Bruch
stücken eines Stabes von grünem Glase, Schnallen ohne Dorn, 
einem grossen eisernen Schlüssel, einer Lampe von Thon mit 
phantastischem Gesichte, einer Sense, wie sie noch jetzt in Bel
gien gebräuchlich sind, einer Handmühle von auffallender

Zentimeter Durchmesser und 12 Centimeter Dicke, 
endlich 63 antike Kupfermünzen, deren jüngste dem Kaiser 
Posthumus angehört. Diese Alterthümer sind demnach in die 
zweite Hälfte des 3 zu versetzen. Minder wichtige 

Gegenstände wurden beim Graben des Kanals von Deynze 
nach Schipdonck und beim Aufräumen des Kanals von Zel- 
zaete bei Damme gefunden. Drei Hirschhörner davon sind 
zu Waffen geschnitzt und haben Löcher für den Stil. Bar. 
v. Reiffenberg las Mittheilungen über alte Spielkarten, wozu 
ihn der Ankauf von fünf deutschen Karten aus Ulm aus dem 
16. Jahrh. für die königl. belgische Bibliothek veranlasste. 
Nachdem er die verschiedenen Ansichten über den Ursprung 
der Karten, über die verschiedene Zeichnung derselben und 
über die Bedeutung dieser Zeichnung vorgetragen hatte, theilte 
er mit, dass in Belgien das Kartenspiel, und zwar mit spani
schen Karten, zum ersten Male 1558 erwähnt wird, und dass 
sich Kaert-spel-maker, in Deutschland Priffmaler, in Antwerpen 
erst seit 1543 nachweisen lassen. Hierauf wurde eine Mit- 
theilung de Witte’s über das Bild auf einer in seinem Besitze 
befindlichen kleinen Vase aus Canino vorgelesen. De Witte findet 
in dem ziemlich rohgezeichneten schwarzen Bilde den Herkules, 
bekleidet mit der Haut des Nemeischen Löwen, den Köcher 
auf dem Rücken und beschäftigt, auf einem viereckigen Altäre 
seine Keule zu weihen. Herkules stützt sie ziemlich senkrecht 
mit beiden Händen auf den vor ihm stehenden Altar. Die 
Keule aber treibt auf jeder Seite einen Zweig, welcher mit 
derselben einen spitzen Winkel bildet. Zu dieser Erklärung 
hat sich de Witte durch Rücksicht auf Pausan. Corinth. 31, 
11—13 und auf eine von Duchalais neulich beschriebene Silber
münze, der gallischen Segusiavi, berechtigt gefunden. Die 
Zeichnung des erklärten Vasenbildes ist dem Bulletin, Nr. 10, 
Tom. XIV, p. 282, beigegeben. Eine unbefangene Beschauung 
des Bildes scheint freilich nicht anzurathen, den von einem Fusse 
des Herkules auf einer Seite etwas gehobenen, wie es scheint mit 
breiten Reifen umgebenen, auf beiden Seiten mit runden Er
höhungen versehenen, nur bis an die Knie der Figur hinauf
reichenden Gegenstand, auf welchem die Keule aufgestützt ist, 
für einen Altar zu halten. Gleichzeitig bleiben die beiden, im 
Rücken der Figur vorhandenen, den angeblichen Zweigen der 
Keule in Form und Richtung vollkommen entsprechenden ge
kerbten Stäbe noch unerklärt.

Akademie der Wissenschaften in Petersburg. 
Physikalisch-mathematische Klasse. Am 23. Sept. v. J. Jas Akad. 
Brandt einen Bericht über neuerdings von dem Präparanten 
des zoologischen Museum Ilja Wosnessensky von der ßerings- 
insel eingesandte Skeletreste der nordischen Seekuh (Rhytina 
boreaUs seu Stelleri), Akad. Lens legte ein galvano-kaustisches 
Instrument vor, welches Dr. Crusell, um krankhafte Producte 
und kranke Theile ohne Bluterguss abzulösen, erfanden hat. 
Der Secretär zeigte eine von Kummer erfundene Rechnen-, 
maschine, welche in einigen Vortheilen die von Slonimsky über
trifft. — Historisch-philologische Klasse. Am 16. Sept, las 
Akad. Vstrialow einen Theil seiner Geschichte Peter’s des 
Grossen. Tilesius, der Sohn, hatte eine Biographie des Leib
arztes und ersten Präsident der Akademie Laurentius Blumen
trost eingesendet. Am 30. Sept, übergab Akad. Frähn zwei 
Ziegel mit Keilschrift, welche Graf Medem von Birs-Nimrod, 
aus den Ruinen von Babylon mitgebracht hat, von denen Ab- 

j drücke gefertigt und an Sachkenner versendet werden sollten. 
Das Asiatische Museum erhielt neuestens eine Bereicherung 
durch 15 seltene kupferne Sassaniden- und eine Ispahbed-Münze.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Hand in Jena» Druck und Verlag von E. A. Brockhnu« in
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(Der Raum einer Zeile wird mit l]/2 Ngr. berechnet.)

Leipziger Repertorium
der dentschen und ausländischen Literatur.

Herausgegeben von Dr. X. G. Gersdorf.
1848. Gr. 8. 12 Thlr.

Wöchentlich erscheint ein Heft von 2% Bogen. Beigegeben ist der Zeitschrift ein 
Bibliographischer Anzeiger, 

in 'welchem Ankündigungen mit 2 Ngr. für die Zeile berechnet werden;, besondere Beilagen u. dgl. werden gegen Ver
gütung von 1 Thlr. 15 Ngr. beigelegt.

Dem ersten Hefte des neuen Jahrgangs ist von Seiten der Redaction folgende Erklärung vorgedruckt:
An die Leser.

Das Repertorium der*  Literatur, das im J. 1834 begründet eine Reihe von Jahren die in den Ländern deutscher Zunge erschienenen 
neuen Schriften ausschliesslich, seit 1843 auch die wichtigeren des Auslandes verzeichnete und eine ansehnliche Zahl derselben durch 
längere oder kürzere Besprechungen zur näheren Kenntniss des wissenschaftlichen Publicums brachte, kann bei der jährlich wachsenden 
Menge literarischer Erscheinungen den Anforderungen, die an eine solche Zeitschrift zu stellen sind, forthin nicht entsprechen, wenn 
nicht einige wesentliche Änderungen in der innern Einrichtung desselben eintreten. Eine Vollständigkeit auch nur in der Angabe der 
Titel zu erreichen ist selbst in der deutschen Literatur nicht möglich, während andererseits unter den Druckschriften, welche auf den 
Büchermarkt kommen, eine nicht geringe Zahl entschieden unbedeutender Broschören und trivialer Bücher sich befinden, durch deren Ver
zeichnung Nützlicherem der Raum entzogen wird. Unter sorgfältiger Berücksichtigung der Literatur des Auslandes soll daher von jetzt 
an nur in den eigentlichen Wissenschaftsfächern jene Vollständigkeit erstrebt werden, welche man bisher auch in der Belletristik, Volks- 
und Jugendliteratur, Technologie, Land - und Hauswirthschaft u. s. w. zu erreichen bemüht war, die ausführlichere Besprechung nur auf 
die wichtigeren Werke beschränkt, der dadurch gewonnene Raum aber für eine grössere Zahl kurzer, gedrängter Berichte zweckmässiger 
verwendet werden. Bei der strengen Unparteilichkeit, deren die Redaction sich bewusst ist, hofft dieselbe unterstützt von tüchtigen und 
bewährten Mitarbeitern das Vertrauen, das bisher ihr zu Theil geworden, auch ferner sich zu erhalten, durch die getroffene Einrichtung 
die Bekanntschaft mit der neuesten Literatur in einem weiten Kreise wesentlich zu fördern, und somit eine freundliche Aufnahme ihrer 
ernsten und wohlgemeinten Bestrebungen zu verdienen.

Januar. Heft 14.
Diese Hefte enthalten äusser einer Reihe kürzerer Anzeigen nachstehende ausführlichere Artikel:

Literaturgeschichte. Barthold, Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft. — Theologie. Baumgarten- Crusius, Compen- 
dium der christlichen Dogmengeschichte. Bd. I. — ßdtir, Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. — Böckel, Die Bekenntnissschriften 
der evangelisch reformirten Kirche. — Hagenbach, Lehrbuch der Dogmengeschichte. —.Kromm, Praktischer Commentar über das Evan
gelium des Matthäus. Bd. 1. — Noack, Die speculative Religionswissenschaft. — Jurisprudenz. Holzschuher, Theorie und Casuistik 
des gemeinen Civilrechts. 2. Bd. 2. Abth. — Philosophie. Fischer, Die Metaphysik. — Hanusch, Grundzüge eines Handbuchs der 
Metaphysik. — Tafel, Die Fundamentalphilosophie. — Vorländer, Wissenschaft der Erkenntniss. — Mathematische und Naturwissen
schaften. Bulletin de la Sociötö imperiale des naturalistes de Moscöu. Tom. XVI—XX. — Eisenstein, Mathematische Abhandlungen.— 
Karsten, Auswahl neuer Gewächse Venezuela’s. — Kolenati, Meletemata entomologica. Fase. II — V. — Moricaud, Plantes nouvelles 
d’Amörique. — Schönherr, Mantissa secunda familiae Curculionidum. — ClassischeAltcrthumskundc. Canina, L’antica citta di Veii. 
— Geschichte und Biographie. Barthold, Deutschland und die Hugenotten. Bd. 1. — Böttiger, Tegnör’s Leben. Hegel, Ge
schichte der Städteverfassung von Italien. Bd. 2. — Möller, Historisch-biographisches Handwörterbuch. Bd. 1. — Pulte, Organon der 
Weltgeschichte. — Länder- und Völkerkunde. Ross, A voyage of discovery in the Southern regions. — Jüdische Literatur. 
Rapaport, Rechtsgutachten der Gaonim. — Rosenberg, Rechtsgutachten des Rabbi Jehuda Ascher.— Bibliographie.—■ Cersonalnotizen.

Leipzig, im Februar 1848. F. A. Brockbaus
Julius el big in SHtenburg ift erfdjienen:

Praktischer Commentar über die histo
rischen Schriften des Menen Testa
mentes. Ein Wegweiser durch das 
Leben für Diener am göttlichenWorte. 
Erste Abtheilung: MiatthällS. Von Dr. Joh, 
JFokob Kromm, Erste Lieferung. Gr. 8. Brosch. 
1848. 1 Thlr.

Ser Eonwientar über baö Evangelium SRattbduö wirb in 4 Gie= 
ferungen vollftänbig binnen «ja^reßfrift erfdjeinen, jebe ju 1 S^lr.

3ut gefälligen SSeadjtung.
23erfleigerung ber ^interlaff^ien SSibliotfjefen ber Herren 

^orftmeiHer iöeßleHr Dr- *« eifenfee unb $kof. Dr. 
SBranb, meiere am 15. ^ebr. beginnen feilte, muf eingetretenet 
Umfiänbe »egen bis §um 3. WUrii »erhoben »erben.

Kataloge ftnb bureb Antiquare unb SSucbfyanblungen ju 
bejie^en von

in
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Siebenter Jahrgang. M 52. 1. März 1848.

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Theologie und Philosophie.
Comparationem Platonis doctrinae de verae reipublicae 

exemplo cum christiana de regno dwino doctrina in- 
stituit lul. Guil*  Mehliss. Gottingae, Dieterich. 
1847. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Unter den Abhandlungen, die über das genannte von 
der theologischen Facultät zu Göttingen gegebene Thema 
eingereicht worden waren, erlangte die hier anzuzei
gende den Preis, „da sie, obwoL ein tieferes Eingehen 
in die Sache vermissen lassend, doch den Haupttheil 
der Aufgabe, eine klare Zusammenstellung der Ähnlich
keiten und Unähnlichkeiten beider zu vergleichender 
Gegenstände befriedigend gelöst habe.“ Das hier an
gedeutete Urtheil ist im Wesentlichen auch das des 
Unterzeichneten, der die in Rede stehende Schrift mit 
besonderem Interesse und wiederholt gelesen hat.

Nimmt schon die Bescheidenheit, mit welcher der 
Verf. in der Vorrede über seine Leistung spricht, gün
stig für ihn ein, so macht es in der Abhandlung selbst 
einen besonders wohlthuenden Eindruck, ihn seinen 
Stoff mit ziemlicher Selbständigkeit und Sicherheit an
fassen und behandeln zu sehen. Man kann bei dieser 
Arbeit nicht verkennen, dass sie, wenn auch nicht auf 
erschöpfenden, doch auf sorgfältigen Studien ruht, und 
dass der Verf. in dem, was er gibt, grossentheils Selbst
durchdachtes und Selbstcrkanntes gibt, nicht Fremdes 
und Entlehntes.

Die Abhandlung selbst zerfällt in zwei Haupt
theile. Nach einer kurzen und oberflächlichen Einlei
tung über die Beziehung christlicher und heidnischer 
Dinge auf einander, und über das geschichtliche Ver- 
hältniss der platonischen Philosophie zur christlichen 
Kirche, zieht der Verf. von den beiden zu vergleichen-

Gegenständen erst jeden für sich in Betracht, und 
stellt die Grundzüge und Hauptpunkte sowol der christ- 
hchen Lehre vom Reiche Gottes, als auch der platoni
schen Philosophie überhaupt und seines Staates insbe
sondere dar. zweiten Haupttheil wird dann die 
Vergleichung beider Objecte so durchgeführt, dass 
zuerst das Übereinstimmende und dann das Verschie
denartige hervorgehoben wird, und zwar in Absicht 
auf Zweck und Umfang der platonischen Republik und 
des christlichen Himmelreichs, in Absicht auf die Be
kiffe der Sünde, der Tugend und des höchsten Gutes, 
die uns in diesem, wie in jener entgegentreten, und in ;

Absicht auf die innern Beschaffenheiten und Bildungs
verhältnisse beider Gemeinschaften, sowie in Absicht 
auf ihr Verhältniss zu Wissenschaft und Kunst.

Ist der zweite Haupttheil der Schrift im Allgemei
nen besser gerathen, als der erste, so dürften wol in 
diesem zweiten Theil die Capitel zwei bis fünf, welche 
die Unterschiede zwischen den platonischen und zwi
schen den christlichen Lehren von der Sünde, von der 
Erlösung, von der Tugend, und vom höchsten Gut er
örtern und herausstellen, als das relativ Beste der 
ganzen Schrift und als ihr eigentlicher Kern zu be
zeichnen sein.

Was der Verf. im ersten Theil seiner Abhandlung 
über den Platonismus im Allgemeinen sagt, ist, wenn 
auch nicht geradezu unrichtig und verfehlt, doch unbe
friedigend und dürftig; aber die schwächste Partie in 
diesem Theile ist die eigentlich theologische. Die Rüge, 
die hier den Verf. trifft, ist eine doppelte; sie bezieht 
sich auf den Inhalt, wie auf die Form. Auf die Form; 
weil es hier durchaus an rechter Schärfe und Bestimmt
heit der Begriffe fehlt. Auf den Inhalt; weil man hier 
weit mehr vage Aussagen und Behauptungen als ker
nige Wahrheitssubstanz und überzeugende Darstellung 
vor sich hat.

Es nimmt sich seltsam aus, und klingt fast wie 
Ironie, wenn der Verf. an dieser Stelle seiner Abhand
lung von der Geringhaltigkeit des Platonismus dem 
Christenthum gegenüber mit starker Betonung spricht, 
und dabei eine Darstellung des Christenthums und sei
ner Lehre vorn Gottesreiche gibt, die ganz und gar 
nicht geeignet ist, das Erhabene und Gewichtvolle die
ser Lehre fühlbar zu machen und zum Bewusstsein zu 
bringen. Die Sache des Platonismus hat der Verf. in 
diesem Theile seiner Schrift wider Wissen und Willen 
besser vertreten, als die des Christenthums. Denn so 
blass und skizzenhaft sein hier entworfenes Bild des 
Platonismus auch immer genannt werden muss, — es 
wirkt bei alledem doch imponirender, als seine Schil
derung des Christenthums und des göttlichen Reichs, 
die so steif, so trocken und so unlebendig gerathen 
ist, dass sie weit eher Geringschätzung, als Anerken
nung und Bewunderung des Christenthums hervorrufen 
könnte.

Auf eine genauere Besprechung der Einzelheiten 
in vorliegender Schrift muss Ref. an diesem Orte ver
zichten ; nur auf dreierlei erlaubt er sich noc i urzhch 
hinzudeuten; auf das, was unser Verf. S. 7 über die 
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platonische Gotteslehre äussert; auf das, was er S. 107 
dem Plato und seiner Republik zum Vorwurf macht; 
und endlich auf des Verf. Latinität.

Allerdings hat Plato das Eigenthümliche und We
sentliche der christlichen Gottesidee nicht erreicht, und 
konnte es auch der Natur der Sache nach nicht er
reichen, und der Verf. thut Recht daran, dass er den 
Unterschied zwischen Platonismus und Christenthum 
in diesem Betracht auseinandersetzt. Wenn er aber 
sagt: „Plato’s Gott habe die Ideen nicht geschaffen, 
sondern erkenne sie blos an,“ so müssen wir ihn an 
die platonische Kosmogenie und namentlich an die 
Stelle im Timäus (S. 41) erinnern, wo der göttliche 
voüc ausdrücklich als die höchste und als die schöpfe
rische Causalität bezeichnet wird, und wo von den 
Göttern, d. h. von den Ideen gesagt wird, dass sie 
durch den höchsten Gott da sind. Und wenn unser 
Verf. die platonische Gottesidee mit der Idee des Gu
ten ganz zusammenfliessen und zwar in dieser völlig 
aufgehen lässt, so hat er vergessen, was auch von 
Andern übersehen oder nicht gebührend hervorgehoben 
worden ist, dass Plato selbst gegen eine derartige 
Identificirung protestirt, und in der bekannten Stelle 
rep. 6, 509 — Gott von der Idee des Guten unter
scheidet und über diese Idee erhebt. Vgl. hierüber die 
treffenden Bemerkungen von Prince la muse de Platon 
(Neuch. 1844), S. 65. Ist irgend eine ausserchristliche 
Gotteslehre mit der Anlage und Tendenz zum Trans- 
cendentalen behaftet, so ist es die platonische, und es 
ist ebenso interessant als überraschend, ein Analogon 
von der Stelle Joh. 14, 28 mitten im heidnischen Den
ken hervortreten zu sehen.

S. 177 stimmen wir dem Verf. zwar hinsichtlich 
seiner Behauptung bei, nicht aber hinsichtlich seiner 
Anklage. Seine Behauptung ist, dass die platonische 
Republik mehr gedachtes, als wirkliches Heil enthalte 
und gewähre; seine Anklage schreibt den Grund davon 
dem Ausgangspunkte und der Richtung Plato’s, näm
lich seinem Idealismus zu. Er fällt aber, genau erwo
gen, nicht sowol diesem, als dem Philosophismus und 
dem Ethnicismus überhaupt zur Last. Dass Plato von 
den Ideen ausging, und sein Hauptaugenmerk auf die 
Ideen richtete, ist an sich eher zu loben, als zu tadeln, 
und die richtige Abschätzung des Platonismus gegen 
das Christenthum besteht weniger in dem Nachweis 
des weiten Zurückstehens von jenem hinter diesem, als 
vielmehr m der Aufzeigung seines weiten Vordringens, 
aller unzulänglichen Prämissen und Principien un
geachtet. Denn bei dieser Betrachtungsweise tritt eben 
das Eigenthümliche und Ausgezeichnete des Platonis
mus ins helle Licht; und dies um so mehr, je mehr 
man bedenkt, wie viel Plato in dieser Beziehung sogar 
vor vielen christlichen Denkern voraus hat. Denn viele 
von diesen, die doch auf christlichem Grund und Bo
den stehen, und die christliche Wahrheit vor sich und 

um sich haben, kommen von diesem Substrat und von 
diesen Prämissen aus in der Heilserkenntniss oft nicht 
einmal so weit, als jener Heide von seinen Prämissen 
aus, und mit seinen Mitteln darin gekommen ist.

Überhaupt scheint unser Verf. mit vielen Neuern 
die unbegründete Ansicht zu theilen, die den Plato sei
ner Ideenlehre wegen zu einem Idealisten stempelt im 
modernen Sinne des Worts. Er scheint das objectiv 
und relativ Wahre, was den grossen Gedanken und 
Ahnungen' Plato’s nicht abzusprechen ist, zu gering zu 
taxiren. Zu derselben geschichtlichen Realität, wie die 
Gedanken des Christenthums, haben es Plato’s Gedan
ken freilich nicht gebracht; aber Realität, innere Rea
lität haben sie nichtsdestoweniger doch, und sind weit 
davon entfernt, einem hohlen subjectiven Idealismus 
anheim zu fallen oder zu entstammen.

Was endlich die lateinische Ausdrucksweise des 
Verf. betrifft, so kann derselben kein Lob gespendet 
werden. Zwar ist sie mit wenig Ausnahmen verständ
lich und klar, aber sie ist nicht gewandt und fliessend 
genug, und vor allen Dingen geht ihr Classicität und 
Correctheit ab, wofür Ausdrücke und Stellen, wie de- 
fendrix sapientiae, magnum educationis institutum, cite- 
rior ulteriorgue felicitas, clara idearum conscientia, 
deus non interpellat regni sui explicationem, summum 
bonum omnes hominum indigentias explet etc.s hinläng
lich Zeugniss ablegen. Van Heusde’s Werk über Plato 
hätte unserem Verf. zeigen können, wie platonische 
Philosopheme in gutem Latein wiederzugeben sind.

Meiningen. Dr. Ackermann.

J ur isprudenz.
Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in der 

Mark Brandenburg, von Dr. Heinrich v. Mühler, 
königl. preuss. Regierungsrath. Weimar^ Landes- 
Industriecomptoir. 1846. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Der Indifferentismus in der Religion und die kirch
liche Apathie hatten auf dem Gebiete des Kirchen
rechts Bildungen erzeugt, welche sich nicht an die 
wirklich vorhandene Gestaltung der Rechtsverhältnisse 
anschlossen, sondern allein in der Vernunft ihren Schö
pfer, den Ursprung und die Rechtfertigung fanden. Mit 
dem Erwachen religiösen Sinnes musste der Geschmack 
an jenen unerquicklichen Schöpfungen des natürlichen 
Kirchenrechts verschwinden, und mit Ernst wandte sich 
die deutsche Wissenschaft dazu, das Kirchenrecht an 
seiner Quelle zu studiren, der geschichtlichen Entwicke
lung desselben nachzuforschen und auf diese Weise 
die Literatur mit Producten zu bereichern, welche sich 
an die Wirklichkeit gegebener Zustände anschlössen? 
und darum auch die Mittel zur praktischen Fortbildung 
derselben andeuteten. Vorzugsweise war es bisher da$ 
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gemeine Kirchenrecht, welche^ sich der Früchte des 
ernsteren historischen Studiums zu erfreuen hatte, wie 
die Werke Walter’s, Eichhorn’s, Richters zur Genüge 
beweisen. Das particulare Kirchenrecht hingegen ist 
von der Wissenschaft ziemlich stiefmütterlich behan
delt worden — eine Erscheinung, die gewiss vornehm
lich darin ihre Erklärung findet, dass auch die Regie
rungen das Studium des Landeskirchenrechts und das 
Halten besonderer Vorlesungen darüber auf den Uni
versitäten nicht für nothwendig erachtet haben, sodass 
es nur mehr als Anhang des gemeinen Rechts, d. h. 
nicht mit der ihm zukommenden Bedeutung behandelt 
wird. Insonderheit entbehrt aber Preussen einer wis
senschaftlichen Bearbeitung seines Kirchenrechts; eine 
dogmatische Darstellung desselben fehlt noch ganz, 
historische Vorarbeiten dazu hat erst die neueste Zeit 
geliefert. Hier verdient vor Allem das ausgezeichnete 
Werk von Jacobson Erwähnung, welches nur leider 
die- Geschichte der Rechtsquellen erst für die Provin
zen Preussen, Posen, Rheinland und Westfalen behan
delt. Diesem grössern Werk, dessen baldige Vollen
dung sehnlichst zu wünschen ist, schliesst sich würdig 
das vorliegende für die Geschichte der Verfassung der 
Provinz Brandenburg an. Auch für die Geschichte 
der Quellen des märkischen Kirchenrechts liefert es 
höchst erfreuliche Beiträge. — Ein besonderes Verdienst 
erwirbt sich aber diese Schrift um die Auffassung eines 
Verhältnisses, welches noch lange Zeit durch den Me
chanismus der Juristen auf das unbarmherzigste ge- 
mishandelt worden ist, ich meine das Recht des evan
gelischen Fürsten in der Kirche seines Glaubens. Als 
die geläuterte Erkenntniss des Evangeliums sich vor 
Allem auch der Fürsten bemächtigte, da konnten sie 
nicht umhin, Zeugniss von dieser Erkenntniss abzu
legen, ihre Macht zum Schutze derselben zu verwen
den, und mit allen Kräften dafür zu sorgen, dass auch 
ihre Völker des neuen Lichts theilhaftig wurden. Durch 
eine geschichtliche Nothwendigkeit sahen sich die Für
sten gedrungen, eine Gewalt zu übernehmen, die sie 
bis dahin nicht gehabt hatten, für die es in ihren bis
herigen Landeshoheitsrechten keine Analogie, in dem 
Lexikon staatsrechtlicher Begriffe keine Bezeichnung 
§ab. Zufällig entzogen sich fast alle Bischöfe dem 
Evangeiiunb die man als die Häupter in der Kirche vor 
Allem für verpflichtet ansah, ihren Gemeinden in der 
neuen Kirche voranzugehen; und weil nun die von den 
Fürsten übernommene Thätigkeit mit den bisherigen 
Rechten der Bischöfe zum Theil zusammenfiel, so sah 
man sie als von diesen auf sie übergegangene an, und 
nannte das Recht der Fürsten in der evangelischen 
Kirche das m episcvpale. In der That aber beruhte 
sowol die Bezeichnung als die Begründung derselben 
auf einem Irrthume. Die Geschichte der christlichen 
Eirche bietet schon früher einmal eine ganz ähnliche 
Erscheinung dar. Als Konstantin das Christenthum an

genommen, und zur herrschenden Religion im Reiche 
erhoben hatte, sah er sich, und nicht minder seine 
Nachfolger, für verpflichtet an, als das erste und mäch
tigste Mitglied der Kirche, alle seine Kraft zum Heil' 
derselben zu verwenden. Dies geschah vorzüglich, um 
die Einheit des Glaubens aufrecht zu erhalten, und den 
Anordnungen der Bischöfe und Synoden Geltung zu 
verschaffen. In allen äussern und Disciplinarangelegen- 
heiten wurde dem Kaiser eine bedeutende, ja fast 
eine ausschliessende Gewalt eingeräumt. S&ne Befug
nisse waren denen der Fürsten in der Reformations
zeit sehr ähnlich, und dennoch fiel Niemandem ein, die
selbe als bischöfliches Recht zu bezeichnen , weil die 
Bischöfe neben ihm in voller Geltung geblieben waren. 
Ebensowenig ist auf die evangelischen Fürsten Amt und 
Recht der Bischöfe übergegangen, vielmehr muss die neue 
an sie gediehene kirchliche Thätigkeit aus dem Berufe 
christlicher Obrigkeit abgeleitet werden. Aufs Freu
digste begrüssen wir die Ausführung dieses Gedankens 
bei dem Verf. „Es war kein zufälliges, gedankenloses 
Wesen,“ sagt er S. 76, „das gerade den Fürsten und 
Obrigkeiten die Macht in die Hände gab, die neue 
Kirche zu organisiren, sondern es war die bewusste 
Idee von dem göttlichen Berufe der Obrigkeit, und ihrer 
Pflicht, in christlicher Weise, in Zucht und Liebe, die 
ihr anvertraute Welt zu regieren.“ Ferner S. 77: „Die 
rechtsbildende Thätigkeit, welche die evangelischen 
Fürsten bei Begründung ihrer Kirche bewiesen haben, 
ist daher eine solche, welche nicht aus ihrer landes- 
fürstlichen Obrigkeit allein ihren Ursprung nimmt, son
dern sie ist eine solche, die von dem Landesherrn nur 
in und mit der Kraft des Evangeliums vollbracht wer
den konnte, und die nothwendige Voraussetzung hat, 
dass der Fürst selbst den evangelischen Glauben be
kennt.“

Und S. 78: „Es ist dies Zeugniss genug, dass der 
Beruf des evangelischen Landesherrn, in der Kirche 
seines Glaubens als deren erster Helfer, Schutz- und 
Schirmherr aufzutreten, in seiner Eigenschaft als von 
Gott eingesetzte, christliche Obrigkeit, und in seinem 
Mitbekenntniss des evangelischen Glaubens ruht.“

Ferner S. 80: „Es ist eine geschichtliche That
sache, dass die Innerlichkeit des Glaubens an Chri
stus .... neu erwacht war, . . . und dass auf das 
Bekenntniss dieses Glaubens eine neue evangelische 
Kirche sich gründete. Niemand fragte darnach, ob der 
Landesherr, oder wer sonst ein Recht habe, ein sol
ches Glaubensbekenntniss aufzustellen. Der Landes
herr , als ein vornehmstes Glied der Kirche, gin» 
voran, Zeugniss von seinem Glauben abzulegen, und 
Alles folgte.“

So sagt denn der Verf. S. 110 mit Recht, dass das 
sogenannte bischöfliche Recht des evangelischen Lan
desherrn in der Kirche in den evangelischen Begriff 
von dem Berufe christlicher Obrigkeit aufgeht und erst
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durch Zurückführung auf diesen Begriff seine richtige 
Bedeutung erhält. — Ebenso zeigt sich aber auch erst 
durch Zurückführung auf diesen Begriff, was allein von 
Wahrheit sich findet in den beiden andern Systemen, 
in welche die frühere Zeit mit Vernachlässigung aller 
geschichtlichen Wahrheit das Recht des evangelischen 
Fürsten eingezwängt hatte. In dem Territorialsystem 
ist nun allein dies wahr, dass dem Fürsten sein Recht 
in der Kirche zukommt, weil er Fürst ist; unwahr da
gegen, dass es jedem Fürsten zustehe: vielmehr kann 
er es nur üben, sofern er desselben Glaubens ist. Eine 
der unseligsten Consequenzen des Territorialsystems, 
die Einräumung des ius in sacris über die evangelische 
Kirche sogar an den katholischen Fürsten, — welche 
dadurch im Princip um Nichts gebessert wird, dass 
die Ausübung in diesem Falle nicht dem Fürsten sel
ber zusteht, — hätte bei jener richtigen Auffassung des 
Berufs christlicher Obrigkeit eingezogen werden kön
nen. — Ebenso ist an dem Collegialsystem nur allein 
dies wahr, dass der Fürst sein Recht mit Übereinstim
mung, ja mit dem Dank der ganzen Kirche führt; 
während*  grell die historische Unwahrheit hervortritt, 
dass die Kirche kraft ausdrücklichen Vertrags ihre 
Macht auf eine bestimmte Zeit an den Fürsten abge
treten habe, und daher dieselbe beliebig zurückfor
dern könne.

Stimmen wir somit in der Erklärung der landes
herrlichen Kirchengewalt, als dem Berufe christlicher 
Obrigkeit entsprossen, mit dem Verf. völlig überein, so 
können wir es gar nicht in der historischen Begrün
dung jener Gewalt. Der Verf. folgt der gewöhnlichen 
Ansicht, dass die Fürsten die Kirchengewalt deshalb 
übernommen haben, weil die Bischöfe sich ihrer Pflicht 
entzogen. So sagt er S. 41, dass erst, als die Bi
schöfe auf ihrer Weigerung beharrten, sich das System 
des landesherrlichen Kirchenregiments entwickelte.*  
Ebenso S. 55: dass die Weigerung der Bischöfe auf 
die Errichtung eines vom Kurfürsten eingesetzten Con- 
sistoriums geführt habe. Und S. 59: dass es statt des 
beweglichen Organs der Visitation eines ständigen Or
gans bedurft habe; dass aber den Bischöfen die Re
gierung der Kirche nicht zurückgegeben werden konnte, 
da diese, mit Ausnahme des Bischofs von Brandenburg, 
die Annahme der Kirchenordnung abgelehnt hatten. — 
Es ist auffallend, dass man sich stets von diesem 
allerdings scheinbaren Grunde hat täuschen lassen. Bei 

fen besetzt wurde, sagt der Herzog in der Vorrede 
zur Kirchenordnung von 1530: „cum videremus, multas 
causas in ecclesiis negligentius curari ab Us, quorui'1 
intererat . . . coacti sumus, alienum officium, hoc es^ 
episcopale, in nos sumere.“ ; Auf die Bischöfe 
kann sich dies negligentius curari nicht beziehen, 
sie selber die Kirchenordnung mit abfassten, und auch 

7nvörderst wir i . .. i • i I». i i nirgends einen Tadel verdienten; sondern es geht aiuZuvoidcst ?ai von den drel märkischen Bischöfen I weIche allein durch die bischöfliche Auto-
rität nicht zur Anerkennung gebracht werden konnte/'*  

»e*  das episco'p^e

der nähern Prüfung hält er doch durchaus nicht Stich. 

Matthias v. Jagow in Brandenburg der Reformation von i mcm zur AnerKeiI„„..o ÖCU1-aCni ..
~ Es ist also gar kein Grund I Deshalb übernimmt also der Herzog uns

abzusehen, warum ihm nicht die Kirchengewalt wie [ officium bei Lebzeiten und^ während der steten Thätig' 
früher belassen wurdewenigstens kann der stets an 
genommene Grund hier nicht der richtige sein. Fer

Anfang an beigetreten.

ner ist gar nicht abzusehen, wenn nicht andere Ur
sachen vorlagen, warum, bei der Weigerung der Bi
schöfe von Havelberg und Lebus, nicht evangelische 
Geistliche zu Bischöfen dieser Diöcesen bestellt wur
den, da doch der Kurfürst zur Verwaltung ihrer Ge
schäfte, wie gleichfalls für die unter die Jurisdiction 
auswärtiger Bischöfe gehörenden Landestheile evange
lische Generalsuperintendenten bestellte? Ebensowenig 
ist abzusehen, warum, wenn man auch annehmen 
wollte, dass der Kurfürst sich gescheut habe, den ein
mal verordneten Bischöfen andere Bischöfe gegenüber 
zu stellen, dies nicht nach ihrem bald erfolgten Tode 
geschehen ist! Die Mangelhaftigkeit von Personen kann 
doch an sich niemals einen Grund abgeben, die ganze 
Institution, 'die Schlechtigkeit eines Beamten, das Amt 
selbst abzuschaffen!! Noch weniger erklärt jener Grund 
es, warum dem Bischof von Brandenburg nach seinem 
Tode nicht wieder ein Bischof zum Nachfolger gege
ben wurde, da doch dieser Bischofssitz ein evangeli
scher war. — Bis zur Evidenz steigert sich aber die 
Unzulänglichkeit jenes Grundes, wenn wir noch einen 
Blick auf die Geschichte des Herzogthums Preussen 
werfen. Hier waren die beiden Bischöfe des Landes, 
von Pomesanien und von Samland, dem Evangelium 
beigetreten. Sie behielten ihre bischöfliche Gewalt 
auch in der neuen Kirche bei. Im J. 1525 entwarfen 
sie die erste Kirchenordnung und, nachdem sie den 
Beifall des Herzogs und der Stände erhalten hatten, 
übergaben sie dieselbe dem Druck. Im J. 1539 erlässt 
der Bischof v. Polentz von Samland ein „Episcopale 
mandatum“, welches beginnt: Nos, Georgius a Polentis, 
Del gratia, episcopus Sambiensis. — Nichtsdestoweniger 
griff der Herzog Albrecht in die Regierung der Kirche 
gerade so ein, wie die übrigen deutschen Fürsten. Die 
Kirchenordnungen wurden nur mit seiner Beistimmung, 
zum Theil mit Beisetzung einer eigenhändigen Vorrede, 
erlassen. Er erlässt ein Mandat an die Bischöfe, alle 
Kirchen zu visitiren, und gleichwol finden wir ihn in 
den Jahren 1531 und 1542 in eigener Person die Bi
schöfe bei der Visitation begleiten, die Parochien be
grenzen, den Unterhalt der Pfarrer reguliren, und Schu
len einrichten. Und während so die beiden Landes- 
bischöfe in ihren Ämtern und ihrer Gewalt blieben? 
das Amt selbst auch erhalten, und wieder mit Bischö-

keit und Gewaltausübung der Bischöfe.
(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipaig«
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Dieser Vorgang ist entscheidend sowol dafür, dass 
die neue Gewalt der Fürsten in der Kirche in der 
That keine bischöfliche war, und dass sie nur so ge
nannt wurde, weil man keine Bezeichnung für diese 
neuen Functionen hatte, als auch dafür, dass der 
Wegfall oder die Weigerung der Bischöfe, ihrer Pflicht 
zu genügen, nicht die Ursache gewesen, ist, weshalb 
die Fürsten die Kirchengewalt an sich genommen ha
ben. — Welches aber nun die, gewiss mehren und 
verschiedenen Ursachen dazu wirklich gewesen sind, 
das kann nur durch eine weitläufigere Untersuchung 
dargethan werden, und ist daher nicht dieses Ortes.

Als ein zweiter, zwar scheinbar unbedeutender, in 
der That aber auf die Klarheit der Darstellung bedeu
tend influirender Vorzug dieser Schrift muss der rich
tige Gebrauch, oder vielmehr die richtige Vermeidung 
des Wortes „Staat“ hervorgehoben werden. Es ist 
unbeschreiblich, welcher Misbrauch mit diesem Begriff 
in der Wissenschaft und in den Gesetzen getrieben 
worden ist, in der erstem meistens noch getrieben wird. 
Unter den Gesetzen steht das Allgemeine Landrecht 
oben an als Beispiel, wie jener Begriff nicht gebraucht 
werden muss. Da ist bald, wie allein richtia:, die Ge- 
sammtheit der Bewohner eines Landes, die Einheit von 
Fürst und Volk, also genannt, bald wird der König, 
bald das Ministerium, bald die Provinzialregierung, 
bald der Oberpräsident, bald das Consistorium, bald 
der Landrath, ja sogar, wie wir aus Rescript vom 
9. Oct. 1834 (bei v. Kamptz Annalen, Bd. XVIII, S. 994) 
ersehen, der Militäroberprediger in jener Bezeichnung 
be§riffen. Vor allem hat die Verwechselung von Staats- 
regierung und Staat eine heillose Verwirrung der Be- 
giiffe hervorffebracht, welche zum Theil selbst bedeu
tende praktische Nachtheile, sei es für die Regierung, 
sei es für das Volk verursachte. Erst in der neuesten 
Zeit fängt man an, diese Begriffe zu klären und in 
richtiger Unterscheidung anzuwenden. Es muss dem 
Verf. nachgerühmt werden, dass er sich von jeder Un
klarheit hierin frei gehalten hat.

Kommt nun zu dem erwähnten noch die vollstän
dige Durchdringung des Stoffs, die gewissenhafte Be

nutzung des Materials, die übersichtliche und naturge
mässe Anordnung des Gegenstandes und endlich eine 
klare, fast künstlerisch reine Sprache, so ist leicht zu 
ersehen, dass die Mängel des Werks, welche wir frei
lich keineswegs übersehen wollen, von seinen Vorzügen 
bei weitem überboten werden.

Es ist auf der einen Seite ein Hinausgehen über 
den Gegenstand der Untersuchung, auf der andern eine 
mangelhafte Ausfüllung des Stoffes, welche wir dem 
Verf. vorzu werfen haben.

Dass der Verf. sich nicht auf die Darstellung der 
Verfassung, wie sie in der Provinz Brandenburg sich 
entwickelte, beschränkt hat, sondern die kirchliche Ver
fassung des ganzen Landes mit in die Betrachtung ge
zogen hat, soll keineswegs zum Vorwurf gemacht wer
den. Denn theils ist ja die Mark der Mittelpunkt, in 
dem alle weiteren gesetzlichen Bestrebungen ihren An
fang nehmen, theils hat sie als ein Stück des Ganzen 
den Einfluss aller allgemeinen Veränderungen mitem
pfunden. Aber dass er den Begriff der Verfassung 
nicht streng gefasst und fremdartige Theile des Kir
chenrechts mit in die Darstellung gezogen hat, kann 
nicht gutgeheissen werden, Hierfür nur einige Belege: 
Von S. 8 —14 gibt der Verf. eine Darstellung der ka
tholischen Lehre von der potestas ordinis und iuris- 
dictionis, welche in einer Geschichte der Verfassung 
der evangelischen Kirche in der Mark Brandenburg 
gewiss nicht an ihrer Stelle ist. Ebensowenig wird 
irgend einem Leser dieser Geschichte die Belehrung 
über die Natur des Ablasses und seine Geschichte 
S. 28 ff. willkommen sein. Auch die Darstellung des 
Wesens der Reformation S. 33 ist für den Gegenstand 
des Buches völlig indifferent. — Nicht minder fremd liegt 
demselben die Erwähnung der über die Sonntagsfeier, 
die Taufe, die Ehe u. s. w. (S. 286 u. a. a. O.) er
lassenen Verordnungen. Der Verf. lässt bisweilen äus
ser Acht, dass er nicht unternommen , eine Geschichte 
des gesammten preussischen Kirchenrechts zu schrei
ben. Ganz irre aber wird man an seinem Plane, und 
dem Titel des Buchs, wenn S. 186. 204. 258 von der 
Duldung der Katholiken und S. 187 gar von der Auf
nahme der Juden gehandelt wird.

Auf der andern Seite hat den Verf. namentlich bei 
der Geschichte der neuesten Zeit die Entwickelung der 
allgemeinen Verfassungsverhältnisse, besonders der 
ünions- und Agendenangelegenheit fast ganz von den 
speciellen Verhältnissen der Mark ■ abgezogen. So
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fehlt z. B. die Angabe der Eintheilung der Provinz in 
die anfänglich drei, späterhin zwei Generalsuperintcn- 
dentursprengel, Regierungsbezirk Potsdam, Frankfurt 
und Niederlausitz. Überhaupt wäre ein näheres Ein
gehen auf die Lage der Provinz sehr dankenswerth 
gewesen, und der Verf. hätte bei seiner amtlichen Stel
lung gewiss leicht eine Menge von statistischen und 
historischen Notizen über das Patronat des Landes
herrn, der Magistrate und Privatpersonen, über die 
Witwenkassen, über die Superintendentursprengel und 
andere die specielle Kirchenverfassung der Provinz be
treffende Gegenstände beibringen können, was zur Ver
vollständigung eines Bildes des kirchlichen Zustandes 
von grossem Interesse gewesen wäre.

Nach diesen die Schrift im Allgemeinen betreffen
den Bemerkungen gehen wir zu einer nähern Angabe 
ihres Inhaltes über, um in einzelnen Punkten eine Notiz l 
oder eine abweichende Meinung anzubringen. Die 
Schrift bringt den Gegenstand angemessen in sechs 
Abschnitte. Von diesen behandelt der erste die Kir
chenverfassung bis zur Reformation. Die Einführung 
des Christenthums und Gründung der ersten Bischofs
sitze, sowie der bedeutende Einfluss, welchen die Mark
grafen aus dem askaniscben Hause und die ersten 
bohenzollerschen Kurfürsten auf die Besetzung der 
Stifter und Klöster, ja selbst der Bisthümer, zu wel
chen sie endlich allein nominirten, ausgeübt haben, 
wird in kurzen, klaren Zügen geschildert.

Der zweite Abschnitt behandelt die Zeit der Re
formation von 1539 — 71. Die Einführung der Refor
mation durch Joachim II. und die Entstehung der er
sten" Kirchenordnung von 1540 wird beschrieben. Der 
Verf. scheint diese nur aus dem Abdruck bei Mylius 
zu kennen, sie findet sich aber noch häufig als beson
derer Abruck. Hier vermissen wir auch die Angabe 
der im J. 1543 erschienenen unveränderten Auflage. — 
Unter Joachim II. wurde die Kirchenverfassung voll
ständig begründet durch Ernennung der Generalsuperin
tendenten (S. 5^), Errichtung des Consistoriums (S. 54) 
und. Anordnung der Visitation (S. 55). Demnächst 
werden auf Grund eines im Ministerialarchiv befind
lichen , bisher noch unbekannten Manuscripts einer 
„Geistlichen Polizei-, Visitations- und Consistorialord- 
nung „sehr >lankenswerthe Aufschlüsse über die Ent
stehung des kölner Consistoriums und der spätem Con- 
sistorialordnung von 1573 gegeben (S. 63 ff.). Der 
Abschnitt schliesst mit der schon obenerwähnten vor
trefflichen Charakterisirung des landesherrlichen Kir
chenregiments, und der Darstellung der Verfassung im 
Zusammenhänge.

S. 74 citirt der Verf. eine Stelle aus Luther’s 
Schrift ton der christlichen Freiheit, zum Beweis, dass 
dieser die Übernahme der Kirchengewalt durch die Für
sten gut geheissen. Diese Stelle haben wir in den 
beiden Schriften, welche Luther über die christliche

Freiheit geschrieben (die eine betitelt: Sermon von der 
Freiheit eines Cbristenmenschen; die andere: vom Brauch 
und Bekenntniss christlicher Freiheit), bei Walch nicht 
gefunden. Der Verf. hat sich vermuthlich in der An
gabe der Quelle geirrt.

Der dritte Abschnitte umfasst die Zeit von 1571 
bis in die Mitte des 17. Jahrh. Die lutherische Kirche 
schloss sich nun mit entschiedener Ausprägung in der 
Concordien form el ab. Gleichzeitig beginnt nun auch 
schon die Entartung des landesherrlichen Kirchenregi
ments durch die unglückliche Idee der bischöflichen 
oder oberbischöflichen Gewalt. Aus dem Beruf christ
licher Obrigkeit lässt sich die Ausschliessung des Cal- 
vinismus nicht rechtfertigen (S. 111), ebensowenig die 
ausschliessenden Massregeln gegen die alte Kirche 
(S. 114), und die bestimmende Gewalt des Landesherrn 

\ über den Glauben seiner Unterthanen durch das ins 
reformandi (S. 116 ff ).

In diese Periode fallt der Übertritt Johann Sigis- 
mund’s zur reformirten Kirche, die daraus hervorgehen
den Zerwürfnisse und Unionsbestrebungen (S. 122. 140).

Der vierte Abschnitt stellt den Fortgang der kirch
lichen Verhältnisse dar von der Mitte des 17. bis in 
die Mitte des IS. Jahrh. In dieser Periode erreichte 
die Erweiterung der landesherrlichen Macht über die 
Kirche ihren Gipfel. Die sittliche Idee der Kirche ging 
verloren, wie andere Zweige der Verwaltung wurde sie 
durch Gesetze und Verordnungen regiert. und die 
Geistlichen wurden Staatsbeamte wie Andere (S. 162. > 
168. 173. |99. 202). Auch jetzt aber geht die Absicht 
der Union wie ein rother Faden durch die Geschichte 
der Kirche. Dieser Idee diente die Abschaffung der 
Verpflichtung auf die Concordienformel, die Begünstigung 
des Pietismus Spenefs (S. 155. 189), die Verbindung 
mit Hannover (S. 193), die Vereinfachung des Cultus 
unter Friedrich Wilhelm I. (S. 198). Endlich erhielten 
in dieser Periode die verschiedenen Confessionen ihre 
scharf ausgeprägten Verfassungen; die französisch re- 
formirte Kirche gestaltete sich gemäss ihrer discipline 
ecclesiastique, nur erhielt sie statt der Synoden ein 
Oberconsistorium (S. 208 ff.). Der deutsch reformirten 
Kirche versuchte man eine Presbyterial - und Synodal
verfassung zu geben — ein Versuch, der bei dem er
storbenen kirchlichen Leben mislang. Die einheitliche 
Leitung der reformirten Kirche erhielt ein Kirchen- 
directorium (S. 218 ff.), der lutherischen ein Obercon
sistorium in Berlin. Ausserdem ward das Militär in 
kirchlicher Beziehung von einem Militärconsistorium 
geleitet (S. 299). In äusserlichem Schematismus ging 
das Leben der Kirche auf.

Im fünften Abschnitt» welcher der Zeit von 1750 
—1808 gewidmet ist*  bereitet sich der Verfall aller 
kirchlichen Einrichtungen vor, bis 1808 die besondern 
Behörden für die Verwaltung der Kirche verschwinden, 
und die Kirchen Verfassung ihre vollständige Auflösung
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erleidet. Die Einigkeit der Confessionen beruhte auf 
dem Indifferentismus; die zwischen ihnen streitigen 
Punkte werden als solche bezeichnet, die ohnedem 
nichts bedeuten (S. 232); einem lutherischen Prediger 
wird aufgegeben, Reformirten das Abendmahl nach 
ihrem Gebrauch zu reichen (S. 253); die Wöllner’sche 
Reaction vermochte nicht, das erstorbene kirchliche 
Leben zu erwecken, da sie nur äusserlich verfuhr 
(S. 263 ff.).

In dem Ehescheidungsedict von 1782 (S. 247) will 
der Verf. noch die christliche sittliche Idee der Ehe 
Huden. Dies Edict lässt die Scheidung äusser wegen 
Ehebruchs, auch wegen böslicher Verfassung und we
gen eines aus erheblichen Ursachen entstandenen un
versöhnlichen Hasses zu. Als solche Ursachen wer
den angegeben: lebensgefährliche Thälichkeiten, Ver
brechen. ekelhafte Krankheiten, Zanksucht, Bosheit. — 
Dagegen spricht der Verf. dem A. L. R. diese? sitt
liche Idee ab, weil die dort nur als Ursachen des Has
ses aufgeführten Thatsachen in demselben als selbstän
dige Ehescheidungsgründe gelten. — Hierin können wir 
dem Verf. nicht beistimmen. Denn in praxi verschwin
det der zwischen beiden Gesetzen stattfindende Unter
schied völlig, da dem Kläger freisteht, nicht z. B. we
gen Bosheit des andern Theils, sondern wegen des 
dadurch erregten Hasses zu klagen. — Demnächst hat 
aber der Verf. wol nicht genügend berücksichtigt, dass 
jenes Edict von 1782 die Ehe sogar wegen Zänkerei, 
liederlicher Wirtschaft u. s. w. zu trennen gestattet, 
wenn der Richter findet, dass die Fortsetzung der Ehe 
für den unschuldigen Theil nur traurige Folgen haben 
könne. — Das heisst doch wol in der That die Ver
kennung der Natur der Ehe auf die Spitze treiben, und 
das Landrecht noch weit überbieten.

Der sechste Abschnitt endlich behandelt die neueste 
Zeit von 1808 an. Es ist die Zeit der Wiederherstel
lung der Kirchenverfassung. Die Consistorien gehen 
von unvollkommener Gestaltung 1817 zu begriffsmässi
gerer Einrichtung 1845 über. Der Landesherr erkennt 
die Natur seines Berufes wieder; die Agende wird 
durch Übereinkunft mit der Kirche nach provinziellen 
Wünschen eingeführt. Die Union in den Behörden, 
dem Gottesdienst und dem Gebrauch der Sacramente 
wn'd (leider nicht ganz ohne Härte) durchgeführt. Die 
Bestrebungen um Einrichtung einer Presbyterial - und 
bynodalverfassmtg, 1822 abgebrochen, werden 1843 wie
der auigenoinmen Sie ervvarten noch ihren Abschluss.

yerf’ erwähnt des Militärkirchenreglements 
V0U iooo Warum nicht auch der Militärkirchenordnung 
von 1832, welche jenes aufgehoben hat?

Wenn der Verf. s. 351 ff. meint, dass den Luthe- 
ranern durch Verleihung der Generalconcession vom 

. Jul. 184j völliges rechtliches Genüge geschehen 
sei, so müssen wir dem entschieden widersprechen. 
Sie können diejenige rechtliche Stellung, mithin die

Einräumung der besondern staatlichen Privilegien for
dern, welche ihnen vor der Union zugestanden haben. 
Denn sie sind noch dieselben wie damals. Sie können 
nichts dafür, dass die grössere Anzahl sich mit den 
Reformirten zur unirten Kirche vereinigt hat, und ihrem 
Gewissen geschieht allerdings ein Zwang, wenn ihnen 
zur Strafe dafür, dass sie dem Wunsche des Königs 
nicht folgten, gesetzlich zustehende Rechte entzogen 
werden. Oder soll es in dem blossen Belieben des 
Königs stehen, ob er besondere Privilegien nicht blos 
ertheilen, sondern auch wieder entziehen will? Nach 
rechtlichen Grundsätzen nicht. §. 70, 71 der Einleitung 
zum A. L. R.

Dies sind etwa die Punkte, in welchen wir den 
Ansichten des Verf. nicht beitreten können. Und dies 
ist eine gedrängte Übersicht des Inhalts dieses Wer
kes , welches allen Denen angelegentlich empfohlen 
werden muss, welche sich ein treues Bild von der ge
schichtlichen Entwickelung der Kirchenverfassung in 
der Provinz Brandenburg, ja vielmehr in dem preussi
schen Staat überhaupt verschaffen wollen.

Halle. Dr. Hellmar,

Medicin.
Der Abdominaltyphus in Torgau im Jahre 1843, in 

Bezug auf Entstehung, Erscheinung und Verlauf zum 
grossen Theil ein Widerspruch bekannter Ansichten, 
mit nothwendiger Rücksicht auf die epidemischen Ver
hältnisse der Gegend, geschildert von Dr. W. Koeppe, 
Kreisphysicus. Eilenburg, Schreiber. 1847. Gr. 8. 
12 Ngr.

In der Vorrede des Buchs, die im Juli 1847 geschrie
ben und durch diese Jahreszahl das Erscheinen des 
Bücheichens in die chronologische Reihenfolge bringt, 
da die Angabe des Jahres auf dem Titel fehlt, erklärt 
der Verf., dass er seine Beobachtungen eigentlich nur 
zu einem Journalartikel habe umarbeiten wollen, dass 
er es aber für besser gefunden, ein eignes Schriftchen 
daraus zu machen, und wir stimmen dem Verf. bei, dass 
er sowol hierin sehr Recht hat, als auch darin, dass 
Mittheilungen über Typhusepidemien, so viele es auch 
deren schon gibt, nicht nur nicht überflüssig, sondern 
sogar wünschenswert!! sind. Denn jede Typhusepide
mie hat besondere Eigenthümlichkeiten, und, werden 
diese mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt beobachtet 
und beschrieben, stets viel Lehrreiches.

Der Verf. beschreibt eine Typhusepidemie, die 1843 
in Torgau geherrscht hat. Wer kennt nicht dieses Tor
gau, das so berühmt in der Typhusliteratur geworden 
ist durch jene mörderische Epidemie 1813, die fast die 
ganze 30,000 Mann starke französische Besatzung auf- 
rieb, und dazu noch beinahe den vierten Theil der Ein
wohnerschaft der Stadt, und die G» A. Richter (Berlin
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1814) so gut beschrieben hat? Zwar hat rlie Epidemie 
von 1843 schon an dem Bataillonsarzte Dr. Scheller 
einen Beschreibet im 3. Hefte des 63. Bandes von Rust’s 
Magazin gefunden; aber Verf. sagt, dass dieser nicht 
Augenzeuge gewesen, sondern nur aus officiellen Be
richten geschöpft-habe und den Civilkrankenstand ganz 
unberücksichtigt liess. Allein unserm Verf. geht es ja 
ebenso; auch er hat die Militärepidemie nicht beobach
tet, ist nur hier und da einmal in die Kaserne gekom
men, und war mir ziemlich genau, wie er selbst sagt, 
bekannt mit dem Gange und der Eigenthümlichkeit der 
Epidemie in der Stadt, da er dabei ungeführ nur den 
vierten Theil der Kranken behandelte.

Verf. beginnt mit einer Topographie der Stadt, 
woraus hervorgeht, dass sie allerdings nicht zu den 
gesündesten gehören kann; die Teiche verbreiten nach 
Überschwemmungen im Sommer das von faulenden Fi
schen herrührende, sehr übel riechende Phosphor-Was
serstoffgas in solcher Menge, dass es oft allgemeine 
Klage verursacht. Im Durchschnitt sterben in Torgau 
jährlich 168 Personen ungefähr, im Jahre 1843, wo 
der Typhus herrschte, 186 Personen. Obschon der 
Verf. mit Casper’s Untersuchungen übereinstimmt, dass 
die groben Verhältnisse der Luftbeschaffenheit keinen 
Einfluss auf die Erkrankungen oder deren bestimmte 
Arten habe, so gibt er doch sehr weitschweifig die Ba
rometer- und Thermometerstände u. s. w. an. Aller
dings herrschten die in Deutschland neuerlich beobach
teten Typhusepidemien meist in den kaltem Jahreszei
ten. Im Jahre 1842 herrschte zu Torgau der entzünd- 
Jiche Krankbeitscharakter, und anfangs 1843 war die 
rheumatisch-katarrhalische Krankheitsconstitution wäh
rend der ersten drei Monate stark ausgeprägt; und der 
Verf. wundert sich, dass nichts sich in diesen Krank
heitserscheinungen gefunden habe, was den Ausbruch 
des Typhus hätte andeuten können. Das glaube ich 
recht gern, und wüsste auch nicht, wodurch eine sol
che Epidemie angedeutet oder vorhergesagt werden 
könnte. Das soll einer von den Widersprüchen be
kannter Ansichten auf Entstehung sein, wovon das Ti
telblatt meldet.

Nachdem nun so 22 Seiten angefüllt sind, erscheint 
dann endlich auf der 23. der Torgauer Typhus, der im 
April plötzlich unter der 2000 Mann zählenden Garni
son mit solcher Gewalt ausbrach, dass er in ein paar 
Tagen schon seine Höhe erreichte, und im Verlauf des 
Sommers bis Ende October 421 Soldaten in Behand
lung gewesen. Der Verf., der oben S. 6 gegen Schel
ler eifert, dass er nur aus Acten die Epidemie beschrie
ben, erlaubt sich jetzt an dieser Zahl zu mäkeln (S. 
23), indem er auch nicht die eigne Anschauung, son
dern eben gerade wieder die getadelten amtlichen Rap
porte zu Grunde legt. Dies einer von den Widersprü
chen, die sich nicht finden sollten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Als nun die kranken Soldaten wegen Räumung der 
Kaserne in das Rathhaus der Stadt gelegt wurden, zeigte 
sich anfangs Juni auch in dieser unverkennbar die Krank
heit, die bis Ende December 301 Personen durchseuchte; 
einige schwere Fälle sind jedoch gar nicht zur Behand
lung und Kenntniss gekommen. Die übrigen Krank
heiten zeigten nicht die geringste Neigung, einen ner
vösen Charakter anzunehmen; der niedrigste Stadttheil, 
der Hauptsitz des Wechselfiebers, blieb verschont. Spä
ter gab es auch auf dem Lande Typhuskranke, unge
fähr 50, und das Jahr schloss mit einem ausserordent
lich guten Gesundheitszustände in der Stadt, und auf 
dem Lande mit einer Scharlachepidemie.

Unter den Soldaten wurden hauptsächlich die Ge
meinen befallen, in der Stadt fast Niemand aus der 
zahlreichen Klasse derer, die sich mit der Feldwirth- 
schaft beschäftigen; und da deren Lebensweise und 
Beschäftigung am meisten übereinstimmen soll (S. 26), 
so sieht Verf. hier einen der auf dem Titel angedeu
teten Widersprüche bekannter Ansichten.

Bei der Beschreibung der einzelnen Formen theilt 
det Verf. den Typhus in die erethische, synochale und 
torpide Abart; da aber eine Epidemie sich nicht in ei
nen Schematismus der Schule eingrenzen lässt, so muss 
der Verl, noch einen Anhang machen und ein nervö
ses Schleimfieber als vierte Form annehmen. Die sub- 
jectiven Erscheinungen hat er besonders berücksichtigt, 
und aus diesen trügerischen Symptomen pathognomi- 
sche gesucht; die physikalische Untersuchung, die 
objectiven Symptome spielen ihm eine untergeordnet^ 
Rolle. Interessant ist es, dass Verf. bei fünf Typhus
kranken Speichelfluss beobachtete, die kein Quecksil
ber genommen hatten, worauf Alles rasch gut »ing. 
Ob diese aber in einer Quecksilberatmösphäre lebten, 
davon schweigt Verf. und mindert dadurch sehr den 
Werth seiner Beobachtungen, da er ja sonst viel mit 
Mercur operirte. — Auch beobachtete er öfter das pa
pulöse Exanthem, Knötchen mit rothem Hofe, allein 
unter welchen Umständen, gibt er nicht näher an. Dietl 
sah bei der grossen Typhusepidemie in der Vorstadt 
Wieden zu W7ien dasselbe als ein sehr günstiges Zei
chen. — Manche Fälle sah -Verf., die in nichts von 
der Synocha verschieden waren; was aber diese Sy- 
nocha, sagt er nicht; er fand dabei das Blut nicht an
ders, als bei Entzündungen, aber ganz genau weiss 
er’s doch nicht, da die Zeit nicht erlaubte, die Unter
suchungen so weit auszudehnen (S. 34), als es wüH' 
schenswerth wäre. Übrigens wurde in allen Fällen und 
fleissig örtliche und allgemeine Blutentziehung gemacht; 
trotzdem (S. 35) gelang es nicht, die Schmerzen u. s-vv* 
zu beseitigen. — Bei manchen Kranken beobachtete 
Verf. eine tiefrothe Färbung der Nasenspitze, und diese 
Erscheinung ist ihm dunkel. Übrigens wurde dies Syin- 
ptom schon öfters wahrgenommen, und Spiritus hat 
Casper’s Wochenschrift 1843, Nr. 12, S. 193 die blaue 
Nasenspitze im Typhus gewürdigt.

(Der Schluss folgt)

Druck und Verlag von F. A. Itrockliaus in I^eipzig'
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(Schluss aus Nr. 53.)

Von den Soldaten starben 83, also 1 : 56/83. DieSec- 
tionsergebnisse sind wieder meist aus dem Garnisons- 
spitale, indem nur einige Leichen in der Civilpraxis 
geöffnet wurden, bei welchen im Leben ungewöhnliche 
Erscheinungen wahrgenommen wurden. Neues ergaben 
diese nicht, liessen aber deutlich hervortreten den ganz 
ungewöhnlich hohen Grad der Theilnahme der Respira
tionsorgane am typhösen Process (S. 41), während bei 
Beschreibung der erethischen Form S. 32 gesagt ist, dass 
bei vielen Fällen, bei manchen Kranken Katarrh, schmerz
hafter Husten, Kehlkopfaffection zugegen war, beider 
synochalen und torpiden Form aber gar nicht die Rede 
von Theilnahme der Respirationsorgane ist, und bei 
dem nervösen Schleimfieber S. 37 nur selten Complica- 
tion mit Lungenkatarrh beobachtet wurde. Dies wieder 
einer von den Widersprüchen, die nicht gezeigt wer
den sollten! Häufig fanden sich Geschwüre im Kehl
kopf, gewöhnlich mit Oedem des Kehldeckels, jedoch 
häufiger, als Heiserkeit im Leben. In den Lungen zu
weilen Hepatisation. Besonders erwähnt Verf. in der 
Aorta adscendens eine ungewöhnliche Röthe (S. 42), 
die er als Folge von Congestion im Leben ansieht. Doch 
sah er keine entwickelten Capillargefässe, und dass es 
Imbibition sein könne, in dem das Typhusblut sehr leicht 
seinen Farbstoff abgibt, führt er nicht an; freilich ist 
ihm ja auch das Blut nicht verschieden von dem bei 
Entzündungen (S. 34). Eine auffallende allgemeine Ver- 
Srösserung der Milz und Erweichung fiel bei den Sec- 
tionen auf; allein bei der Beschreibung der Symptome 
horten wir nie etwas von der Percussion der Milz, die
sem so äusserst wichtigen diagnostischen Mittel. Wohl 
aaei ist bemerkt, dass der Unterleib und die Cöcalge- 
SeV . getönt habe. Von dem Zustande der Mesen- 
teria läsen erfahren wir gar nichts. — Bei Angabe der 
Dai moesc würe macht Verf. ein zwei Seiten langes Ex- 
cerpt uus okitansky, des grossen Meisters classische 
Schilderung breit tretend. Er will stets fast alle Stadien 
gleichzeitig in einer Leiche gefunden haben. Hier fin
den sici ann zwei Sectionen aus der Civilpraxis. Verf. 
wundert sich, dass die Stadien der typhösen Metamor
phose nicht den Stadien der Krankheit entsprechen.

Dies wieder einer der Widersprüche bekannter Ansich
ten! Er meint, Lisle hätte mehr Recht, nur zwei Sta
dien anzunehmen, wie dieser auch richtig die Ähnlich
keit des typhösen mit dem syphilitischen Geschwür aus 
der Vaccinepustel erkannt habe. Allerdings, so ge
wiss < wie ein Baum dem andern gleicht. Schade, dass 
dabei die Moos’sche Idee fehlt, der Typhus verdanke 
seine Häufigkeit der Vaccination! — Die Chomel’schen 
Plaques a surface reticule sind ihm durch Aufsau
gung in der Zurückbildung begriffen, während sie doch 
durch Ausfallen der Drüsenkörner entstehen. — Im 
Ganzen ist der Verf. eigentlich zu keinem Resultat hie
bei gelangt, denn es sind nur Erinnerungen, abgeris
sene Skizzen aus jener Zeit der Epidemie, wodurch 
eine ungenaue Statistik entsteht, die aber jetzt der nu
merischen Methode , der Mathematik der Medicin, wei
chen muss. Durch solche verlässliche und erschöpfende 
Berichte könnte wirklich noch Bedeutendes in der Lehre 
vom Typhus geleistet werden, und Verf. hätte sich ein 
Beispiel an den Beschreibungen von Vierordt und 
Frey nehmen sollen. Die vielen „mag“, „gewöhn
lich“, „meist“, „oft“ und wie dergleichen unbestimmte 
Bezeichnungen stets gewählt sind, sind nicht geeignet, 
uns ein klares Bild der Epidemie zu verschaffen. Zah
len müssen entscheiden und nicht der vage Ausdruck: 
„so viel ich mich ungefähr erinnere.“ Das kann keine 
Bereicherung der Erfahrung werden.

Die Entstehung des Typhus erklärt Verf. durch 
einen glücklichen Verein verschiedener Einflüsse. Es 
scheint aber, dass die übrigen Torgauer diesen Verein 
nicht Ursache hatten als besonders glücklich zu prei
sen. Die Krankheit brach unter den Truppen plötzlich 
nach einem Marsche und anstrengendem Exercieren 
aus. Verf. glaubt diesen Ausbruch lange vorbereitet 
durch schlechte Nahrung, körperliche Anstrengung, at
mosphärische und tellurische Einflüsse. So einem Bunde 
dämonischer Gewalten kann freilich der Mensch nicht 
widerstehen! Verf. spricht von schlechten Kartoffeln 
und von nicht gutem Rindfleisch (S. 51), da ein gutes 
zu den Seltenheiten gehöre. Mangelhafte Nahrung hätte 
die Constitution geschwächt, deshalb hätten auch Die, 
die an der gemeinsamen Kost nicht Theil genommen, 
eine geringere Krankenzahl. Warum aber, da der ent
zündliche Charakter vorherrschend war, gerade durch 
solche Gelegenheitsursachen Typhus erzeugt wm e, 
die sonst andere sogenannte Erkältungski an leiten, 
Rheumatismen, Lungenentzündungen u. s. w. erzeugen 
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sollen, das auszufinden, ist Verf. nicht gelungen. Ebenso 
wenig die wahre Ursache des Erscheinens des Typhus 
in der Stadt, die er durchaus nicht der Ansteckung 
durch die Soldaten, nachdem diese in der Stadt unter
gebracht waren, zugeschrieben wissen will. Atmosphä
rische Einflüsse, Erkältungen werden wieder hervor
gesucht und spielen ihre alte mystische Rolle, trotz der 
Bannungsformel von Casper. Es wurde ein Miasma 
erzeugt, das gefällig genug war, bald die Nerven, bald 
das Blut, bald beide zugleich (S. 60) zu afficiren. Die 
katarrhalisch-rheumatische Constitution stand mit dem 
Erscheinen des Typhus im Militär stark im Widerspruch, 
und dies ist wieder einer der auf dem Schilde stehen
den ! — Aber in dieser langen Reihe von Aufzählun
gen der verschiedenen Ursachen fehlt doch noch eine, 
und die wesentlichste: die Untersuchung des Trinkwas
sers. Es wird der Stadt ein weiches Trinkwasser in 
Röhren von Holz und Eisen aus der Entfernung von 
l’/a Stunden zugeführt, leider oft nicht in zureichender 
Menge. Das Brunnenwasser ist hart und nur wenig 
brauchbar (S. 10), einzelne tiefe Brunnen führen rei
nes Elb wasser. Sieht man nicht häufig, dass Indivi
duen, die in andere Gegenden kommen, eine Art Ac- 
climatisirung erleiden, die ein prädisponirendes Moment 
für den Typhus ist? Werden nicht z. B. in Paris neue 
Ankömmlinge durch das weiche Seinewasser vom Ty
phus befallen? Können nicht die Wasserleitungen der 
Sitz von Verwesung thierischer Stoffe gewesen sein? 
Können nicht thierische Effluvien das Typhusgift ver
breitet haben? Wie ein solcher Connex der Typhus-« 
erzeugung mit dem Genuss faulenden Trinkwassers 
schon öfters und namentlich in Kasernen stattfand, wo
zu ich die Belege in meinem Aufsatze: „Zur Ätiologie 
des Typhus“ in Häser’s Archiv (1846) niedergelegt habe.

Bei der Behandlung spricht der Verf. dem Brech
mittel nicht das Wort. In der Garnison wurden allge
meine Blutenziehungen gemacht, Calomel gegeben, Brech
weinstein eingerieben und exspectativ verfahren. Von 
278 Infanteristen, die exspectativ behandelt wurden, 
starben 43 Mann; von 143 Artilleristen 40. Ob dies 
aber die schweren oder leichten Fälle waren, weiss 
Verf. nicht, da es ihm an genauem Angaben fehle (S. 
63). In der Civilpraxis wurden besonders Natr. nitrlc.. 
Pot. Riv.} Calomel angewendet, und es trat da eine 
Periode ein, wo nur Calomel in kleinen Dosen vertra
gen wurde. Warum es aber gegeben wurde, ist nicht 
angeführt. Calomel, das oft und in Zwischenräumen 
von' 2—3 Gran gereicht werden musste 9 S. 65 (warum, 
ist nicht gesagt), und Blutentziehungen, allgemeine, und 
örtliche am Cöcum waren die Hauptmittel. Dass bei 
dieser Behandlung mit der Schwäche auch die Reiz
barkeit stieg, ist klar. Allein Verf. scheint noch gar 
viel Vertrauen auf seine Mittel zu haben. So erzählt 
er staunend, dass ein Mensch gestorben sei, trotz dem, 
dass im Beginne sogleich Calomel in grossen Gaben 

gereicht worden war und örtliche und allgemeine Blut
entziehungen gemacht wurden. Dies wieder einer der 
Widersprüche, die Verf. frappiren! Aus der ganzen 
Behandlungsweise lässt sich kein Resultat ziehen, da 
genaue Angaben nach Zahlen, wie überall, so auch 
hier fehlen. — Noch erwähnt Verf. einen bejahrten 
Mann, der früher wahnsinnig war, bei welchem, vom 
Typhus befallen , das Gehirn gleich von Anfänge an 
in starke Mitleidenschaft gezogen war. Er starb bei 
viel Calomel, und Verf. meint, der Tod sei durch schon 
lange vorhandene Gehirnfehler bedingt. Typhus bei 
Geisteskranken ist selten und daher der Mangel des 
Sectionsbefunds sehr fühlbar.. — Auch beobachtete 
Verf. die Complication des Typhus mit Lungentubercu- 
lose zweimal (S. 70) mit glücklichem Ausgange unter 
Auswurf der erweichten Tuberkelmassen. Die Tuber- 
culose sollen wir auf Treu und Glauben hinnehmen, 
erlauben uns aber in unserer glaubensfreien Zeit einst
weilen etwas daran zu zweifeln, obschon ich gestehe, 
dass solche Combinationen wol vorkommen, aber ge
wöhnlich erst durch die Section erkannt werden, bis 
Verf. die Krankengeschichte, die 90 Tage umfasst, aus
führlich vorlegen wird, zumal da er die Krankheit ein 
chronisches Lungenleiden nennt, deren es ja viele gibt. 
Vielleicht wird er dann seine Diagnose durch die Sec
tion bestätigen, dass wirklich Tuberculose vor und ne
ben dem Typhus bestanden hat, da er eine objective 
hier anzugeben verschmäht, was doch bei dieser wich
tigen Sache wegen der gegenseitigen Ausschliessung 
beider Processe hätte geschehen sollen. Verf. will gar 
dem Typhus einen günstigen Einfluss auf die Lungen- 
tuberculose zuschreiben. Mit Bestimmtheit erklärt er, 
dass ein Kranker periodisch erweichte Tuberkelmasse 
aushustete, und bei dem andern erweichten die Tuber
keln rasch und nach reichlichem Auswurf trat völlige 
Genesung ein. Mit was beweist aber Verf., dass die
ser Auswurf tuberculös war? In allen Stadien der 
Lungenschwindsucht unterscheidet sich nach Lebert und 
Andral der Auswurf nicht von dem einer einfachen oder 
chronischen Bronchitis. Auch hat die pathologische 
Anatomie gezeigt, dass die vermehrte Absonderung meist 
auf der Bronchialschleimhaut entsteht, die in beständi
gem mechanischen Reiz durch die Tuberkelmasse ge
halten wird. Wir erwarten die Lösung dieser Fragen 
in der ausführlichen Mittheilung dieser Krankengeschich
ten , die sie ja so sehr verdienen, wie Verf. selbst sagt. 
— Er lobt besonders Chinin in diesen Fällen und starke 
Eiterungen durch Pockensalbe, Haarseile, Moxen, Ve- 
sicatore auf der Brust und wie diese Marterinstrumente 
alle heissen, zur Vernarbung der Lungengeschwüre. 
Die armen Kranken-’ Verf. aber predigt mit Feuerei
fer, dass ein zaghaftes Verfahren eine übel angebrachte 
Schonung sei!

Roggendorf. , L. Spengler.
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Zoologie«
Synopsis der drei Naturreiche. Ein Handbuch für hö

here Lehranstalten und für Alle, welche sich wis
senschaftlich mit Naturgeschichte beschäftigen wollen. 
Mit vorzüglicher Berücksichtigung der nützlichen und 
schädlichen Naturkörper Deutschlands, sowie der 
zweckmässigsten Erleichterungsmittel zum Selbstbe
stimmen bearbeitet von Joh. Leunis. Erster Theil: 
Zoologie. Hannover, Hahn. 1844. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Der Mangel eines brauchbaren Handbuchs der Natur
geschichte, welches dem Lehrer den Unterricht, dem 
Schüler die Auffassung erleichtert, veranlasste den Verf. 
zur Herausgabe des vorliegenden. Dasselbe enthält eine 
gedrängte Übersicht der drei Naturreiche, vor jeder 
Klässe einen Schlüssel zur leichtern Bestimmung der 
Ordnungen und Familien, die wichtigsten Petrefacten, 
berücksichtigt auch besonders die Naturkörper Euro
pas und Norddeutschland, und die für Gewerbe, Han
del und Wissenschaft wichtigen Producte, sodass der 
Porstmann, Ökonom, Apotheker, Arzt, Kaufmann u. A. 
Jeder für sein Fach das Wichtigste zusammengedrängt 
findet. Das niedere Thierreich wurde vorzüglich aus
führlicher behandelt, weil es dem Schüler mehr Gele
genheit zum Selbststudium der Natur bietet. Dieser in 
der Vorrede ausgesprochene, umfangreiche Plan ist die 
Frucht einer zwanzigjährigen Erfahrung, welche der 
Verf. als Professoi*  am Josephinum in Hildesheim er
langte, aber dennoch können wir demselben nicht über
all beistimmen. Das niedere Thierreich eignet sich 
nämlich für den Schüler am wenigsten zum Selbstbe- 
stimmen und eigenem Forschen, denn die Untersuchung 
der Infusorien erfordert ein Mikroskop, in dessen Be
sitz wol selten ein Schüler gelangt; das Studium der 
Polypen und Radiaten kann nur an der Meeresküste 
und auf dem Meere selbst geschehen, wozu den mei
sten Schülern die Gelegenheit fehlt; die Mollusken wür
den den Anfänger nur durch die Schönheit ihrer Scha
len, wenn anders sie überhaupt in genügender Man- 
^ichfaltigkeit zu Gebote ständen, fesseln und von einem 
fruchtbringenden Studium abziehen; Würmer, Krebse 
und Spinnen konnten noch nie das Interesse der Schü- 
1er erwecken, und demnach bleiben nur die Insekten, 
welche überall in ausreichender Menge vorhanden sind, 
dem Selbststudium der Anfänger vom niedern Thier
reiche übrig. Während hier der Verf. dem einen Theile 
des Publicums seiner Synopsis Übermässiges zumuthet, 
spricht er dem gebildeten Publicum dagegen alle Kennt- 
niss der Natur ab. Denn was bietet er dem Apothe
ker, Arzte, Forstmanne in der Synopsis? — Kurze, 
hingeworlene Bemerkungen, die weder die Wissbegierde 
jener Männer befriedigen, noch ihre Kenntniss vom 
Fache erweitern können. Sollten dieselben nicht schon 
wissen, welchen Bäumen Lytta vesicatoria schädlich 
ist und dass sie ein nützliches Pflaster liefert! Sehr 

richtig bemerkt der Verf. aber, dass der naturgeschicht
liche Unterricht mit Erfolg erst in den höhern Klassen 
der Gymnasien ertheilt wird: leider genügen indess eine 
oder zwei wöchentliche Stunden; welche diese Anstal
ten zum Unterrichte in der Zoologie, Botanik und Mi
neralogie bestimmt haben, nicht zu dem bezeichneten 
Zwecke; und möchte dem Schüler, der seine disponib
len Geldmittel zur Beschaffung correcter und mit An
merkungen versehener xAusgaben griechischer und la
teinischer Schriftsteller verwenden muss, ein drei Oc- 
tavbände starker Leitfaden für den unwichtigsten Zweig 
seiner Beschäftigung viel zu kostspielig sein. So viel 
vom Plane und der Absicht des Verf., wir wenden uns 
zum Inhalte und dessen Darstellung im ersten Theile 
seiner Synopsis, der die Zoologie enthält.

Nach einem alphabetischen Verzeichnisse der im 
Buche angeführten Schriftsteller mit Angabe ihres To
desjahres und ihrer wichtigsten Schriften und nach Er
klärung der zur Unterscheidung der Geschlechter, für 
die Schädlichkeit und das Vorkommen im Königreiche 
Hannover angewandten Zeichen (S. IX—XXXII) folgt 
die allgemeine Einleitung S. 1—7. Der Verf. spricht 
in derselben über die Bedeutung des Wortes Natur, 
über Gliederung der Naturwissenschaft, über Naturkör
per, deren Unterschiede und Zusammensetzung, über 
geognostische Formationen, endlich über Systematik 
und den Werth der Naturgeschichte. Die einleitenden 
Bemerkungen zur Zoologie (S. 8—19) beziehen sich auf 
die nähere Darstellung der animalen und vegetativen 
Systeme des thierischen Organismus, der allgemeinen 
Lebenserscheinungen und auf die Systematik. Bei dem 
Umfange, welchen der Verf. seinem Handbuche gege
ben hat, wäre eine grössere Ausführlichkeit der allge
meinen Betrachtungen wünschenswerth gewesen. Eine 
Entwickelung der allgemeinen Naturgesetze über Man
nigfaltigkeit, Fortschritt u. s. w., eine strengere Schei
dung der Begriffe: Thier, Pflanze, Mineral, die nähere 
Betrachtung der thierischen Elementargebilde, die Be
gründung des natürlichen Systems und andere Gegen
stände verdienten hier gewiss eher hervorgehoben zu 
werden, als die drei Seiten lange Übersicht der geo
gnostischen Formationen, welche im dritten Bande, der 
Mineralogie, doch ausführlicher mitgetheilt werden wird, 
und als die Betrachtung des Skelets, welche in der 
vom Verf. gewählten Weise ganz in die allgemeine 
Schilderung der Wirbelthiere gehört.

Im speciellen Theile S. 20—444 ist das natürliche 
System zu Grunde gelegt, welches Burmeister in sei
nem Handbuche der Naturgeschichte (1836) und später 
in seiner Schöpfungsgeschichte begründet hat. über
haupt scheint sich der Verf. an gewisse Autoren eng 
angeschlossen zu haben. Man vergleiche z. B*  ie 
Diagnosen der Gattungen, welche er von den inse ten- 
fressenden Raubthieren (S. 34—36), von den Nagern 
(S. 46—54) gegeben hat, mit denselben in Burmeister s
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Handbuche, ferner die Diagnose von Fasciolaria S. 
389. Crepidula S. 391, Astraea S. 426 u. a. mit S. 504, 
501, 452 desselben Handbuchs, und die oft wörtliche 
Übereinstimmung wird keinen Zweifel über des Verf. 
Quelle lassen. Wir nehmen an dieser treuen Benutzung 
der vorhandenen Schriften keineswegs einen Anstoss, 
wollen dieselbe dem Verf. auch nicht etwa zum Vor
wurf machen, aber es musste im eigenen Interesse des 
Hrn. L. liegen, in der Vorrede oder über jedem ein
zelnen Capitel die Quellen zu nennen, welche von ihm 
ganz besonders berücksichtigt wurden, damit die Le
ser keinen Argwohn über das redliche Streben des Verf. 
schöpfen können. Ausserdem ist eine zu grosse An
hänglichkeit an die Vorgänger, an das Alte in der un
aufhaltsam fortschreitenden Naturwissenschaft am we
nigsten zu empfehlen, denn sie hat meist Irrthümer zur 
Folge. Als Beispiel davon erinnern wir an die fehler
haften Angaben in den Zahlen der Backzähne. Chry- 
sochloris hat nämlich unten nur sieben Backzähne und 
nicht acht, wie im vorliegenden Handbuche S. 36 an
gegeben ist; einzelne Arten von Sorex, z. B. «S. fodiens, 
haben nur vier im Unterkiefer, nicht fünf (8. 35); bei 
Mygale deutet man richtiger den ersten Backzahn wol 

2. 1. 9als Eckzahn und stellt die Zahnformel auf , Q anstatt 
4. 1. o

IQ (S. 34). Aus welcher Quelle aber die Bemer- 
4. 0. 9
kung, dass der Geruch der Vögel sehr stark sei (S. 
73) und viele ähnliche, der Wahrheit direct widerspre
chende Angaben geflossen sind, bat Ref. nicht erfah
ren können. — Die specielle Darstellung ist streng sy
stematisch gehalten. Der Verf. geht von den allge
meinsten Gruppen der Wirbel-, Glieder- und Bauch- 
thiere durch die Klassen, deren Abtheilungen, Ordnun
gen, Zünfte, Familien, Gattungen bis auf die Arten in 
seiner Charakteristik herab. Die Schilderung der drei 
Haupttypen ist wie die allgemeinen Einleitungen wol 
etwas zu dürftig. Der Verf. spricht bei den Wirbelthie- 
ren (S. 20) nur von den Sinnesorganen; Nerven- und 
Gefässsystem, Respirations -, Verdauungs- und Ge
schlechtsorgane, sowie das Skelet werden nur erwähnt, 
wiewol deren Eigenthümlichkeiten mindestens doch ebenso 
ausführlich beschrieben werden mussten als die Sinne, 
und in denselben erst der Typus des Wirbelthieres er
kannt wird. In der Schilderung der Gliederthiere (S. 
180) sind die wichtigsten Momente schon mehr hervor
gehoben und der Begriff der Bauchthiere ist auf S. 359 
in bündiger Kürze und mit genügender Vollständigkeit 
festgestellt. Die allgemeine Charakteristik der einzel
nen Klassen entspricht den Anforderungen hinlänglich, 
indem alle Eigenthümlichkeiten dieser Abtheilungen, so
weit sie für die Zoologie eine besondere Wichtigkeit 
haben, mit Klarheit und ziemlicher Vollständigkeit auf
geführt sind. Bei den Vögeln z. B. spricht der Verf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Ä. Hand in Jena. 

von den verschiedenen Federn, von dem Federnkleide, 
den Flügeln, der Pneumacität des Skelets, von dem 
Schnabel, den Füssen , den Sinnen, von der Nahrung, 
Verdauung, Fortpflanzung, von der Lebensweise, eini
gen Eigenthümlichkeiten im innern Bau, wo beiläufig 
bemerkt, die höchste Zahl der Halswirbel auf 23 an
statt 27 angegeben wird, von Nutzen, Schaden und 
endlich von der Zahl der Vögel. Am Schlüsse dieser 
Darstellung, die Ref. bis dahin mit Vergnügen verfolgt 
hatte, wird merkwürdigerweise noch des aus urwelt
lichen Rhinocerosresten construirten, fabelhaften Gry- 
phus als eines wirklichen Riesenvogels der Urwelt ge
dacht. Bei der Schilderung der Amphibien (S. 125) und 
der Fische (S. 149) hätten wohl die Eigenthümlichkei
ten des Skelets und der Hautbedeckung im Vergleich 
zu den entsprechenden Organen der Säugethiere und 
Vögel berücksichtigt zu werden verdient. Die den Klas
sen untergeordneten Abtheilungen des Systems sind ei
gentlich nur diagnosirt worden. Die Ordnung der Car
nivora z. B. wird S. 34 mit folgenden Worten geschil
dert: „Raubthiere, freie Bauchzitzen; Zehen an Zahl 
verschieden, mit Krallen; alle drei Arten Zähne; Backen
zähne verschieden nach der Nahrung: Fleisch, Aas, In- 
secten, selten. Die Jungen werden blind und nackt 
geboren. Über alle Zonen verbreitet.“ Mit grösserer 
Präcision ohne Nachtheil der Verständlichkeit lässt sich 
der Charakter der Raubthiere nicht ausdrücken. Der 
Verf. theilt diese Ordnung, um zugleich ein Beispiel 
seiner Systematik zu geben, in zwei Zünfte: Insectivora 
und Ferae, deren Eigenthümlichkeiten angeführt wer
den. Die Ferae zerfallen in Plantigrade und Digiti- 
grade. Natürlicher war es jedenfalls, wenn die Plan
tigrade in eine den Insectivoren gleichwertige Gruppe 
erhoben , für die Ordnung der passendere Name Ferae 
anstatt Carnivora gewählt, dem Gange keine systema
tische Bedeutung zugeschrieben, vielmehr die Ordnung 
der Ferae in Insectivora, Carnivora und Omnivora auf
gelöst wurde. Der Zahnbau ist. hier das charakteristi
sche Moment. Den Insectivoren und Omnivoren fehlt 
der wahre Fleischzahn, darum müssen die letztem von 
den echten Carnivora getrennt werden. Der Verf. hat 
sich wahrscheinlich durch den plantigraden Gang von 
Gulo verleiten lassen und dessen mustelinepartigen Zahn
bau übersehen. Die digitigraden oder eigentlichen Car
nivoren umfassen die Familien: Cantna, Felina, Mu- 
stelina. Viverrina. Wären die Hyänen von den Cani- 
nen noch als besondere Familie getrennt, so konnten 
die Caninen und Felinen auch im Zahnbau, ihrem wich
tigsten Charakter, noch schärfer von einander geschie
den werden, als mit des Verf. Worten: Canina, Zehen 
mit unbeweglichen Krallen, Kopf mit vortretender Schnau
ze, Zunge glatt, und Fehna, Zehen mit zurückziehba
ren Krallen, Kopf niit runder Schnauze, Zunge rauh,
Knebelbart.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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(Schluss aus Nr. 54.)

Die Diagnosen der Gattungen sind im Allgemeinen 
bestimmt, wenn auch bei der einen und andern noch 
wesentliche Charaktere übersehen worden sind. Grös
sere Vollständigkeit als in Aufzählung der Gattungen 
hat der Verf. in Angabe der Arten erstrebt, und da 
er auch diese ganz genügend charakterisirt, so eignet 
sich schon deshalb sein Handbuch vor vielen an
dern am ehesten zum Selbstgebrauch und eigenen Stu
dium der Natur. Wenn in der Vorrede gesagt wurde, 
das niedere Thierreich sei geeigneter zum Selbststu
dium der Anfänger und deshalb im vorliegenden Buche 
besonders berücksichtigt, so bezieht sich diese Behaup
tung wol nur auf die Insekten, von denen sie allein, 
wie wir bemerkten, Grund hat, denn die Darstellung 
dieser Klasse füllt 143 Seiten (181—324), während alle 
folgenden Klassen zusammen nur 119 Seiten (325—444) 
einnehmen. Dass aber der Verf. durch seine Methode 
überhaupt dem Anfänger das eigene Untersuchen und 
Bestimmen der Naturkörper erleichtert, davon wollen 
wir ein Beispiel aus der Klasse der Insekten wählen. 
Der Schüler soll den gemeinen Mistkäfer (Scarabaeus 
stercorarius) bestimmen. Nachdem er sich mit den 
wichtigsten Organen der Insekten aus der Einleitung 
S.181—188 bekannt gemacht hat, ersieht er bereits aus 
den mitgetheilten Übersichten von Linne’s, Fabricius’ und 
Burmeister’s Systemen, dass er einen Käfer bestimmen 
soll und überzeugt sich davon in der Charakteristik der 
Coleopter a (S. 188), wo die hornigen Vorderflugei. die 
beissenden Mundtheile und der frei bewegliche erste 
Brustkastenring als bestimmende Merkmale angeführt 
werden. Die Familien werden nun S. 189 nach der 
Zahl der Tarsenglieder in fünfgliedrige, ungleich-, vier- 
und dieigHedrige unterschieden. Der vorliegende Kä
fer hat fünf Tarsenglieder und gehört zu den Penta
meren und zwar in die Abtheilung A mit Laufbeinen 
und den ganzen Hinterleib bedeckenden Flügeldecken. 
Die M ahl der Familie kann hier nicht schwer fallen, 
da die blatthörnigen Fühler die Carabicinen, Serricor- 
nien und Clavicornien ausschliessen und die Lamelli- 
cornien allein übrig bleiben. Diese Familie enthält Mist
käfer und Pflanzenfresser. Die Koprophagen haben 
hornige oder häutige Oberkiefer und die erstere besitzt

unser Mistkäfer. S. 203 werden Scarabaeus und Trox 
als Gattungen mit hornigen Oberkiefern genannt, jene 

■ hat elfgliedrige, diese zehngliedrige Fühler. Wir haben 
einen Käfer mit elfgliedrigen Fühlern, also die Gattung 
Scarabaeus, dessen Farbe und Zeichnung der Flügel- 

i decken für Sc. stercorarius spricht.
i Bei der Beschreibung der Arten, seltener bei den 
. Gattungen und Familien, wird stets auf die Nützlich- 
i keit, auf besonderes Vorkommen u. s. w. freilich nur 
t mit wenigen Worten und Zeichen aufmerksam gemacht, 
; und wie sorgfältig der Verf. Europa und besonders das 

Königreich Hannover berücksichtigt hat, geht genügend 
aus der Anzahl der Arten, die er beschreibt, hervor.

, Von Planorbis z. B. werden S. 377 zehn Arten aus der 
Fauna Hannovers charakterisirt, von Helix S. 372 so-

• gar 26 Arten. Bei der Angabe und Wahl der fossilen 
Thiere war der Verf. weniger glücklich, zumal in der 
Abtheilung der Wirbelthiere. Für Hyaena spelaea wird 
z. B. S. 39 nur die Scharzfelder Höhle als Fundort 
angeführt, sie ist aber im Schuttlande unserer Gegen
den beiweitem häufiger. Unter den fossilen Rhinoce- 
rosarten wird S. 58 nur Rh. Schleiermarlieri von Ep
pelsheim erwähnt; verdiente das weit häufigere und 
vollständiger bekannte Rh. tichorinus nicht eher berück
sichtigt zu werden? Die Zahl der fossilen Fische, de
ren in der speciellen Darstellung gar nicht gedacht 
wird, setzt der Verf. S. 152 auf 800, während Agas- 
siz 1700 (Ref. zählt indess nur 1400) angibt, und wie 
wichtig ist die Kenntniss der Ganoiden für die Organi
sation der Fische überhaupt und für die Paläozoologie 
insbesondere!

Wiewol wir im Einzelnen noch Manches zum Ta
del, Manches aber auch zum Lobe des Verf. mitzuthei- 
len hätten, so müssen wir doch mit dem Gesagten uns 
begnügen, können aber schliesslich die Bemerkung nicht 
zurückhalten, dass das vorliegende Handbuch nicht blos 
mit grossem Fleisse, sondern auch mit wahrer Liebe 
zur Wissenschaft und mit dem aufrichtigen Streben zur 
Förderung derselben bearbeitet ist. Wir empfehlen es 
daher vor allen ähnlichen, die uns in den letzten Jah
ren bekannt geworden sind, ganz besonders den Leh
rern, welche in der Zoologie unterrichten müssen, ohne 
dieselbe gründlich studirt zu haben, und allen Anfängern, 
die sich in diesem Zweige der Naturgeschichte mit Er
folg unterrichten wollen.

Halle. Dr. Giebel. .
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Botanik.
Synopsis der drei Naturreiche u. s. w. Zweiter Theil: 

Botanik. — A. u. d. T.: Synopsis der Pflanzenkunde. 
Ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für Alle, 
welche sich wissenschaftlich mit Naturgeschichte der 
Pflanzen beschäftigen wollen. Mit vorzüglicher Be
rücksichtigung der nützlichen und schädlichen Pflan
zen Deutschlands, sowie der zweckmässigen Er
leichterungsmittel zum Selbstbestimmen bearbeit von 
Johannes Leunis, Professor am Josephinum in Hildes
heim und Mitgliede mehrer naturhistorischen Gesell
schaften. Hannover, Hahn. 1S47. 8. 2 Thlr.

In der Vorrede zu diesem Bande, welche dem Dom- 
capitular und Director des Gymnasii Josephini zu Hil
desheim Hrn. Joseph Renke gewidmet ist, verweist der 
Verf. hinsichtlich seines Zweckes und der Ausführung 
des Buchs auf die Vorrede zum ersten Theile der Zoo
logie. Dadurch sind wir der Mühe durch den Recen- 
senten des ersten Theiles überhoben, über Plan u. dgl. 
zu urtheilen und wenden uns sogleich zur Sache selbst, 
bemerken aber noch im Voraus, wie widerwärtig uns 
der Titel „Synopsis“ auf einem deutschen Handbuche 
neben anderweitiger deutscher Überschrift geklungen. 
Von dieser halben, von dieser Scheingelehrsamkeit 
sollte heutzutage auch nicht ein Fünkchen mehr zu 
sehen sein .'

In einer Einleitung von XLVIII Seiten gibt der 
Verf. zuerst ein Verzeichniss der im Buche angeführ
ten Abkürzungszeichen, dann von IX—XLVI1I ein al
phabetisches Verzeichniss der als Autorität angeführ
ten Schriftsteller. Hierin gibt er kurze Nachrichten 
über die Botaniker, die Zeit ihrer Geburt und ihres 
Todes, über ihre hauptsächlichsten Werke und die 
ihnen etwa erwiesenen Ehrenbezeigungen. Auch hier
bei stossen wir wieder auf eine halbe Gelehrsamkeit, 
die uns beim Verf. zu unzähligen Malen als so höchst 
widerwärtig erschienen. So heisst es bei Kützing: A. 
Römer benannte eine Conferve nach ihm Conferva 
Kützing iana. Dieses wiederholt sich alle Augen
blicke. Der Dilettant denkt natürlich hierbei Wunder, 
was er gelesen und gelernt habe und er ist stolz dar
auf, denn der Arme weiss nicht, dass Hrn. Kützing 
diese Ehre vielleicht zu Dutzend Malen schon zu Theil 
geworden. Oder hat der Verf. vielleicht seinem Lands- 
manne, dem Algologen Roemer, den übrigens kein Al- 
gologe für einen solchen hält, ein Compliment machen 
wollen, dass er dessen Species auf diese Weise wenig
stens der Vergessenheit entreissen wollte ? Vielleicht 
nicht, denn wir stossen durch dieses ganze Verzeich
niss hin auf solche Ehrenbezeigungen , wo eine Species 
den Namen eines Botanikers erhalten. So folgt gleich 
bei Kunze darauf, dass Kützing eine Dasyartis Kun- 
ziana nach ihm benannt habe, während Prof. Kunze 
diese Ehre vielleicht zu hundert Malen begegnet ist.

Auf Kützing aber folgt im Register Kunth, und hier 
finden wir keine Kunthianae species! Also gibt es 
keine ? Mit nichten! Vielleicht mehr als bei beiden 
vorhergehenden Männern! Man zeihe uns nicht einer 
feindlichen Gesinnung gegen den uns unbekannten Verf. 
Es gilt hier nur der Halbheit, welche Ref. als etwas 
höchst Ägerliches hasst. Während der Verf. Schleiden 
als Autorität anführt, warum nicht auch Meyen, Mold, 
Treviranus und andere Männer, die wahrlich mehr 
Verdienst batten, als der im Verzeichniss stehende Al- 
gologe Roemer, der zufällig in Hildesheim geboren ist. 
Dies Alles wirft auf den Verf. nur zu sehr den Ver
dacht, dass er die Literatur nur höchst einseitig be
nutzt haben müsse und dass er seinen Stoff nicht zu
gleich auch aus den reichen Quellen der Journale, son
dern aus Compendien geholt habe.

Auf das Aütorenverzeichniss folgt nun die eigent
liche Naturgeschichte des Pflanzenreichs bis zur Syste
matik in 79 Paragraphen, 72 Seiten einnehmend. — 
Zuerst Einleitung, in welcher Begriff der Botanik und 
der Pflanzen festgestelllt wird. Dann eine Einthei- 
lung in die verschiedenen Fächer. Dann folgt die all
gemeine Botanik, worin der Verf. das gemeinhin Or- 
ganologie genannte botanische Wissen abhandelt. Er 
macht es hier, wie alle neuern Lehrbücher, dass er mit 
der Zellenbildung anfängt, zu den Geweben, Gefässen 
und übrigen Elementarorganen der Pflanze übergeht und 
endlich deren Combination zu Formen oder zusammen
gesetzten Organen betrachtet. Dieser Theil, in so 
vielfacher Hinsicht ein wichtiger, musste natürlich so 
gründlich wie möglich behandelt und rein von allem 
Hypothetischen klar und ungeschmückt abgefasst wer
den. Vorzugsweise der Lieblingsgegenstand der neuern 
Forschung, und als solcher ganz ausserordentlich rasch 
an Thatsachen gewinnend, verlangte dieser Theil einen 
Bearbeiter, der, mit den neuern Forschungen vertraut, 
die Spreu von dem Weizen zu sichten verstand. Dies 
können wir vom Verf. nicht, durchaus nicht sagen. Ref. 
macht sich anheischig, dem Verf. auf den meisten Sei
ten dieses Theiles Unrichtigkeiten nachzuweisen, die 
dem Buche wahrlich nicht zur Zierde gereichen. Am 
meisten bat der Verf. dadurch gefehlt, dass er seinen 
Gegenstand (ihm vielleicht selbst nicht klar genug) un
klar, ungenau und dadurch völlig entstellt, abgehandelt 
hat. Schon auf der ersten Seite definirt er die Spo
ren als Samen ohne Keimblätter. Er bedenkt also 
nicht, dass es unter den höchsten Pflanzen viele voll
kommen keimblattlose gibt. Die Samen dieser Pflan
zen müssten also auch Sp°r^n nach dieser Definition 
sein!? Völlig fehlerhaft ist die Zellentheorie auf S. 5. 
Da heisst es z. B. gleich von vornherein: Schleiden 
fand die Pflanzentheile, namentlich Samen, worin sich 
Zellen bilden wollen u. s. w. Das soll heissen im Ovu
lum und im Embryosacke; denn wir haben so lange 
noch kein Recht, das Ovulum einen Samen zu nennen, 
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als der Embryo noch nicht fertig gebildet ist und unsere 
Anschauungsweise ist auch nicht anders. Weiter sagt 
er, die Müssigkeit (Cystoblastema) trübt sich bald, in
dem die Schleimtheile zu Körnern gerinnen (Cysto- 
blastae). Die Cystoblasten aber sind keine Körner, son
dern bedeutende compacte Körper, in deren Innerem 
sich ein Kernkörperchen als Centralorgan vorfindet. — 
Auf S. 37 beschreibt er das Ovulum der Phaneroga- 
men und kommt ganz richtig von der äussern und in- 
nern Eihaut zum Nucleus. Hier hört aber auf einmal 
die Beschreibung auf, während man doch hier billig 
verlangen kann, dass er auch vom Embryosacke rede, 
da sonst alle Übersicht für den Laien verloren geht. — 
Bei der Classification der Mono-, Di- und Acotyledonen 
heisst es richtig wieder, dass die Dicotylen mit zwei 
oder mehren Samenlappen keimten, während Cuscuta, 
Opuntia u. s« w., gar keine Cotyledonen besitzen. 
Diese Thatsachen konnte der Verf. schon in Koch’s 
Synopsis finden! Bei der Darstellung des Klebers 
heisst es, dass dieser Stoff durch Kneten im Wasser 
gewonnen werde. Erhält der Laie dadurch wol eine 
gründliche Anschauung ?

Nun kommt der Verf. zu der Systematik. Hier 
gibt er zuerst Definitionen über Reich, Klasse, Ord
nung, Gattung, Art u. s. w. Er gibt dann eine Aus
einandersetzung der künstlichen und natürlichen Sy
steme, wobei er das Linne’sche und verbesserte De- 
candolle’sche weitläufiger erklärt. Dann folgt eine 
Nutzanwendung der Pflanzen, welche im Ganzen zweck
mässig, aber nicht logisch angeordnet ist, jedoch wol 
nur für den Schüler ausreicht, nicht aber zugleich für 
den vom Verf. berücksichtigten Pharmaceuten, Ökono
men u. s. w. Darin werden betrachtet: 1) Holzge
wächse, 2) Getreide, 3) Hülsenfrüchte, 4) Getränke lie
fernde Gewächse, 5) Küchengewächse, 6) Obstge
wächse, 7) Futter- und Weidepflanzen, 8) Fabrikge
wächse, 9) Giftgewächse, 10) Zierpflanzen, 11) Arznei
pflanzen u. s. w.

Hierauf folgt eine Clavis analytica zu den von 
S. 129 bis Ende abgehandelten deutschen Pflanzen- 
gattungen und Arten. Unter den nun folgenden Pflan- 
zenfamilien werden auch eine Menge exotischer zu
gleich abgehandelt, wenn sie in irgend einem Bezüge 
zum Menschen stehen. Dies ist der beiweitem vorzüg
lichere Theil des ganzen Buches, welcher durch reich
lich eingestreute gute Bemerkungen nicht verfehlen 

dem Anfänger lehrreich zu werden, indem hier 
der Verf. auf so manc|ierlei Nutzanwendungen leitet. 
Gut ist es, dass er bei so vielen Arten die Insekten, 
die darauf vorkommen, an<nbt. Auch die fossile Flora 
ist berücksichtigt, wie auf $ 393 pinus succinifer 
Göpp. (fälschlich succifer gedruckt) beweist.

Im Ganzen hat der Verf. hier sich an gute Vor
bilder gehalten,, in manchem andern aber, z. B. bei den 
Kryptogamen, ist er oft hinter der Zeit zurückgeblie

ben. So ist bei seinen Moosen alles noch nach Hed- 
wig’scher Weise geordnet und wir finden deshalb da
selbst S. 485 als Repräsentanten von Dicranum das 
glaucum angeführt, welches ganz wo anders hin gehört. 
Ebenso ist es mit den beiden Gymnostomum- Arten, die 
beide gar keine Gymnostoma sind, sondern zwei ver
schiedenen Familien angehören. Ebenso ist es bei den 
Lebermoosen, wo die Gattung Jnngermannla noch das 
ganze Heer der übrigen guten Lebermoosgattungen im 
Linne’schen Sinne zn vertreten hat.

Die Diatomeen bringt der Verf. noch mit den Des- 
midiaceen in eine Familie und die Pflanzenexantheme, 
die Roste und Brande noch zu den Pilzen, die er, da 
er Unger’s Werk doch kannte, in einem besondere 
Capitel über Pflanzenkrankheiten hätte abhandeln sollen.

Eine Menge anderer Unrichtigkeiten sind dem Verf. 
nachzuweisen, die er recht wohl hätte vermeiden kön
nen, die Ref. aber hier nicht alle anführen kann, da 
diese sich wirklich in das Ungeheure belaufen. So ist 
z. B. der Name Schiechtendai einmal mit h (Scblechten- 
dahl), das andere Mal richtig geschrieben. Die gute 
Gattung Lepiganum Wahlbg. ist nicht angenommen, 
während doch die, alle natürliche Verwandtschaft zer
reissende Gattung Vignea gut geheissen und angenom
men wird. Alsine verna erscheint unter der falschen 
Autorität von Linne, da sie doch Bartling so benannte, 
während sie Linne Arenaria nennt. Auf Autoritäten 
scheint der Verf. überhaupt nicht viel zu geben, da 
z. B. sämmtliche, unter der Gattung Ltuaria angeführte 
•Arten ohne Autoritäten gelassen sind. Da aber die 
Gattung beim Verf. unter der richtigen Autorität von 
Tournefort erscheint, so wird man geneigt sein, auch 
die Arten für Tournefort’sche zu halten, während sie 
doch Miller und Desfontaines so benannten. Sehr un
angenehm ist die willkürliche Schreibart der Trivial
namen, welche er fast durchgängig mit kleinen An
fangsbuchstaben schreibt, auch dann, wenn die vor- 
linne’sche Benennung einer Art als Trivialname beige
geben ist. So wird z. B. geschrieben : Linaria elatine 
und cymbalaria, statt Elatine und Cymbalaria, Antir- 
rhinum orontium statt Orontium u. s. w. Und doch ist 
er hierin wieder nicht consequent, da er doch Tulipa 
Gesneriana. schreibt, während er die Cincltona Conda- 
minea (nach Condamine benannt) klein schreibt (con- 
daminea). Dass die Quantität angegeben ist, loben wir 
sehr. Meist ist sie richtiger, als bei andern Schrift
stellern. Falsch accentuirt sind aber z. B. Veronica, 
welches von (von vera, una und Icon im Mittelalter 
gebildet) ein langes i hat; Phaläris mit kurzem a in 
der vorletzten Silbe; Elatine bezeichnet er mit langem i9 
während er doch das nach denselben Regeln gebildete 
Wort Cardamine mit kurzem i angibt u. s. w. -— So 
steigern sich die Unrichtigkeiten, wie gesagt, bedeutend 
und lassen uns den Schluss ziehen, dass der Verf. 
seines Stoffes nicht vollkommen mächtig gewesen sei.

Ein gutes alphabetisches Namen- und Sachregister 
beschliesst das Buch, welches im Ganzen ziemlich gut 
ausgestattet ist. Das Papier ist wenigstens gut; nur 
der Druck ist nicht übersichtlich genug. DrucKiehler 
und andere sind mancherlei stehen geblieben. Bei 
Möhringia heisst es, dass Möhring als Arzt tu Danzig
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gestorben sei. Davon ist kein Wort wahr. Vielmehr 
hat er im Oldenburgischen gelebt, war anfangs Leib
arzt eines Fürsten von Ostfriesland und starb zu Jever.

Verlangt man nun hier am Schlüsse ein allgemei
neres ürtheil über den Werth des Buches, so müssen 

, wir zunächst bekennen, dass uns der zweite Theil, der 
systematische, mit so vielem Irrigen im Ganzen wieder 
ausgesöhnt hat. Der Verf. hat offenbar ausserordentlich 
fleissig gearbeitet. Es ihm sichtbar darum zu thun gewe
sen, viel zu geben und die Verlagshandlung hat das Ihre 
dazu mit beigetragen, indem wirklich für den Preis von 
zwei Thalern das Möglichste gegeben, ist. Dies, dass 
wir hier viel auf einmal erhalten, ist also für Manchen 
eine werthvolle Sache. Ob es aber den Zweck des 
Verf. verwirkliche, ist eine andere Frage. Dem Phar- 
maceuten, Techniker u. s. w. gibt er zu wenig, dem 
Schüler viel zu viel. Und wenn ein Lehrer danach 
unterrichten wollte, so müsste er wenigstens täglich

Kurze Anzeigen.
Kirchenrecht.

Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrh. 
Urkunden und Regesten zur Geschichte des Rechts 
und der Verfassung der evangelischen Kirche in 
Deutschland. Herausgegeben von Dr. A. L. Bichter^ 
ordentlicher Professor der Rechte zu Berlin. Zwei 
Bände. Weimar, Landes-Industriecomptoir. 1846. 
Gr. 4. 9 Thlr.

Seitdem sich dem evangelischen Kirchenrecht wie
der ein grösseres Interesse und ein gründlicheres Stu
dium zuwandte, wurde immer mehr die Nothwendigkeit 
erkannt, auf diejenigen Ordnungen der Kirche zurück
zugehen , in denen das Recbtsbewusstsein derselben 
seinen ursprünglichen und unmittelbaren Ausdruck ge
funden hat. Die beiweitem meisten von ihnen sind 
aber in hohem Grade selten, und in der Sammlung von 
Moser (Züllichau 1737) nur sehr unvollständig enthal
ten. Daher war es ein besonders dankens werthes Un
ternehmen des auf diesem Gebiete in so ausgezeich
neter Weise bewanderten Herausgebers, im vorliegen
dem Werke zum ersten Male die Rechtsdenkmäler der 
evangelischen Kirche aus dem 16. Jahrh. zu vereinigen. 
Wir erhalten in ihm 172 Kirchenordnungen theils voll
ständig abgedruckt, theils im Auszuge, theils nachge
wiesen. Der erste Band beginnt mit Luther’s Ord
nung des Gottesdienstes von 1523 und schliesst mit der 
Wittenbergischen Consistorial-Ordnung von 1542, durch 
welche die für die Kirche so bedeutungsvoll gewor
dene Consistorial-Verfassung begründet wurde. Der 
zweite Band führt die Urkunden bis zur Strasburger 
Ordnung von 1598 fort, sodass, wo sich dieselben ge
nau an bereits bekannte Vorbilder anschliessen, noch 
mehr als im ersten, nur Nachweisungen oder die 
äussern Umrisse von ihnen gegeben werden. Ein An
hang enthält die Ordnung von Karlstadt von 1522, 
die Böhmische von 1524 und einige andere, nicht aber 
die früher versprochene von Münzer. — Dass der Her
ausgeber sich nicht auf die deutsche Kirche im streng
sten Sinne des Wortes beschränkt, sondern auch solche 
ausländische Ordnungen aufgenommen hat, welche, wie 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. IHtand in Jena.

eine Stunde haben, wenn er in einem Jahre so aus
führlich über Botanik dociren wollte und wir glauben, 
dass er dann noch nicht auskommen würde. So viel 
Zeit wird sich also auf keiner Schule finden. — Das 
Buch hat aber seinen Werth, und zwar den guten und 
einzigen, ein Handbuch für Lehrer der Naturwissen
schaften sein zu können. Diesen sei es ganz beson
ders empfohlen und wenn auch so manches Irrthüm- 
liche sich in dasselbe eingeschlichen hat, es wird ihnen 
in viel anderer Hinsicht eine grosse Mühe abnehmen, 
sich den Stoff selbst zusammenzutragen. Der Fleiss 
und das Vielseitige des Buckes ist sein Werth. Doch 
ist bei einer etwaigen zweiten Ausgabe dringend nö- 
thig, dass das Buch von Anfang bis Ende von einem 

.bewanderten Botaniker genau revidirt werde, um die 
Menge von Unrichtigkeiten aus dem sonst gut ange
legten Buche zu entfernen.

Halle. . K. Müller.

die schweizerischen von Zürich, Bern, Basel und Genf 
und wie die Kirchenordnung der Niederländer in Lon
don von Joh. Lasco, auf unsere einheimische Rechts
bildung von Einfluss gewesen sind, kann ,nur ange
messen erscheinen. Wäre doch zu wünschen, wir 
könnten die letztere in ähnlicher Weise aus dem gan
zen Umkreise der evangelischen Kirche überschauen. 
Zur Erleichterung des Überblickes und zur Einsicht in 
die genetische Entwickelung der rechtlichen Zustände 
auf dem hier vorliegenden Gebiete hatte der Heraus
geber beim zweiten Bande eine vollständige Übersicht 
über sie zu liefern beschlossen. Es ist zu bedauern, 
dass er wegen Fülle des übrigen Materials sich mit den 
wesentlichsten Grundzügen derselben begnügen musste, 
unter den Hauptrubriken: Verfassung, Verwaltung, kirch
liches Leben und Kirchengut. Indessen reichen sie in 
Verbindung mit dem Verzeichniss der Kirchenordnungen 
unter Angabe ihrer Verwandtsschaftsverhältnisse und 
mit den jeder einzelnen beigefügten so gedrängten als 
zuverlässigen weitern Nachweisungen zu dern angedeu
teten Zwecke wenigstens nothdürftig aus. Übrigens 
bescheidet sich der Herausgeber, dass seine Leistung 
zu Nachträgen jeder Art Raum genug lasse. Unter 
Anderem vermissen wir eine Mittlieilung der nassaui
schen Synodal- und Visitationsacten von 1538, welche 
die MisceUanea Groningana, nova, T. II, S. 605 ff. nach 
Er. Sarcerius im Auszuge bringen, oder doch eine Nach
weisung über sie. In der Hauptsache aber ist für die 

, kirchenrechtlichen Studien die breiteste Grundlage und 
ein geradezu unentbehrliches Hülfsmittel geboten; und 
da überdies äusser der Verfassung auch dem liturgi
schen Elemente die vielseitigste Berücksichtigung zu 
Theil ward und bei der Beschaffenheit unserer ältern 
Kirchenordnungen zu Theil werden musste, so ist schon 
aus diesem Grunde nicht blos der Jurist, sondern auch 
der Geistliche an dasselbe gewiesen. Das Werk, des
sen Herstellung nur durch bedeutende Opfer auch von 
Seiten der Verlagshandlung möglich war, sollte in keP 
ner Kirchen-, wenigstens in keiner Diöcesan-Bibliothek 
fehlen. Die Beschäftigung mit ihm wird ebenso sehr 
den Fragen über die Verfassung, wie denen über Cultus 
und Liturgie der evangelischen Kirche zu Gute kommen«

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Vergleichende Sprachkunde.
Die quinäre und vigesimale Zählmethode bei Völkern 

aller Welttheile. Nebst ausführlichem Bemerkungen 
über die Zahlwörter indogermanischen Stammes und 
einem Anhänge über Fingernamen. Von Dr. Aug. 
Friedr. Pott. Halle, Schwetschke & Sohn. 1847. 
Gr. 8. 1 Thlr. 24 Ngr.

Die sogenannte allgemeine Grammatik hat ihre Auf
gabe bisher eigentlich nur sehr unvollkommen gelöst. 
Sie hat sich meistens damit begnügt, auf analytischem 
Wege die allgemeinen Denkgesetze, wie sie in der 
Sprache zur Darstellung kommen, aufzustellen und 
durch Beispiele aus einigen bekanntem Sprachen zu 
erläutern, oder, wenn sie sich ja auf den synthetischen 
Weg gewagt hat, mehre, zwar verschiedene, aber doch 
zu Einem Stamme (dem indogermanischen) gehörige 
Sprachen zusammenzufassen und daraus allgemeinere 
Sprachgesetze zu entwickeln. Hier und da sind wol 
auch Versuche gemacht worden, Sprachen anderer 
Stämme, namentlich des semitischen, in den Kreis der 
Untersuchung zu ziehen: ein Werk aber, welches alle 
Arten von Sprachen unter einen gemeinschaftlichen 
Gesichtspunkt zu vereinigen sucht, besitzen wir eigent
lich nur in v. Humboldt’s classischer Einleitung zu sei
nem Kawiwerke, wo freilich nur die aller allgemein
sten Umrisse, wenn auch mit Meisterhand, gezeichnet 
worden sind. Das vorliegende Buch aber ist, wenn nicht 
der erste, doch der erste gelungene Versuch, an einem 
einzelnen Theile der Grammatik zu zeigen, wie auf 
synthetischem Wege das Gebäude einer wahrhaft all
gemeinen Sprachlehre errichtet werden muss. Zu einem 
solchen Versuche eignete sich aber vielleicht kein Ge
genstand besser, als gerade das Zahlwort. Der Begriff 
der Zahlen ermangelt jeder Abstraction und die Be
zeichnung derselben in der Sprache beruht mehr, als 
die jedes andern Begriffs, auf der blossen Willkür. 
Sowie daher in der That einige Sprachen roher Völker 
gar keine Worte für Zahlen haben , oder doch nur bis 
2, 3, 4 oder 5 zählen, so ist es andererseits nicht zu 
verwundern, dass gerade in den mehr oder minder aus
gebildeten Zahlsystemen der verschiedenen Sprachen 
eine grosse Mannichfaltigkeit herrscht, die einem geist
reichen Forscher, wie unser Verf., zu interessanten Zu
sammenstellungen und scharfsinnigen Bemerkungen rei-

56. 6. März 1848.

chen Stoff darbietet. Indem wir uns aber hier darauf 
beschränken müssen, nur den Ideengang und wesent
lichsten Inhalt des Buchs kurz durchzugehen, möge es 
Ree. gestattet sein, hier und da zu den zahlreichen 
Beispielen, die der Verf. aus allen Sprachen gibt, noch 
eine kleine Nachlese zu liefern.

Der Verf. geht von dem Satze aus, dass der Mensch 
sich als Maas der Dinge in vielfacher Hinsicht, so na
mentlich auch in arithmetischer bewähre, wo die Fin
ger, öfters zugleich auch die Zehen die Zahlmethode 
an die Hand gegeben haben. Eins der unvollkommen
sten auf diese Art gebildeten Zahlsysteme ist das der 
Grönländer, welche eigentlich nur bis 5 zählen, für 6 
zwar noch ein besonderes Wort haben, 7 aber, wie 
2, 8 wie 3 u. s. w. benennen. Doch sind die Zahl
systeme einiger anderer Völker noch unvollkommener, 
welche nur bis 2, 3 oder 4 zählen, wie die Brasilianer, 
Abiponer und Orinokesen. Ähnlich ist es auch bei 
den Lule, welche nur bis 4 zählen, nämlich: I alapea, 
2 tambp, 3 tamlip, 4 locuep; bei 5 aber fangen sie 
wieder von vorn an und sagen locuep moitle alapea 
1 über 4 u. s. w. Anstatt 10 sagen sie ysyavbmp, d. h. 
die Finger beider Hände, zum Beweis, dass auch die
sem unvollkommenen System die Finger zu Grunde 
liegen, nur dass beim Zählen mit denselben der Dau
men äusser Betracht gelassen und daher die Zählung 
mit 4 geschlossen worden ist (vgl. Machoni de Cer- 
dena arte de la lengua Lule, p. 58). Die Eingeborenen 
von Westaustralien zählen nach Brady’s Vocab. p. 11 
nur bis drei und drücken jede höhere Zahl durch war- 
ring, drei, oder boo-la, viel, aus. Die Beetjuanen be
sitzen zwar Zahlwörter, aber der Gebrauch derselben 
scheint so wenig verbreitet zu sein, dass man in der 
von der londoner Bibelgesellschaft herausgegebenen 
Bibelübersetzung es vorgezogen hat, die englischen 
Namen der Zahlen beizubehalten. Noch eine eigen- 
thümliche Zahlmethode erwähnt der Verf. von den 
Tarahumara, welche neben dem Decimaisystem noch 
ein Senar- und Vigesimalsystem besitzen, also in die
ser Beziehung einen Luxus enthalten, zu welchem keine 
andere Sprache eine Analogie bietet. Denn die von 
dem Verf. später erwähnte hier und da vorkommende 
Modification der Zahlwörter je nach den gezählten Ge
genständen ist ganz davon verschieden.

Während am Eingänge des Buchs uns sonach ei
nige unvollkommene oder abnorme Zahlsysteme ent
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gegentreten, wird dadurch der Weg zu Entwickelung 
der sonst überall geltenden Regel gebahnt, dass die 
Hände mit ihren Fingern, bezüglich noch die Füsse 
mit ihren Zehen, den Mittelpunkt des Zählens in den 
Sprachen abgeben. Wo man bei einer Hand stehen 
blieb, da ergab sich das Quinarsystem, beide Hände 
bildeten das — am häufigsten vorkommende — Deci
maisystem, Hände und Füsse zusammen endlich das 
Vigesimalsystem. Um nun aber höhere Zahlen auszu
drücken , da unmöglich für jede einzelne Zahl ein be
sonderes Wort erfunden werden konnte (vgl. S. 118), 
werden in den verschiedenen Sprachen alle vier Spe- 
cies zu Hülfe genommen. Dass man der Addition und 
Multiplication sich bedient, scheint das Einfachste und 
kommt auch in der That am häufigsten vor, z. B. drei
zehn 3 + 10, dreihundert 3x100. Doch auch die 
Subtraction und selbst die Division wird hier und da 
in Anwendung gebracht, erstere z. B. schon im Latei
nischen (undeviginti), dann auf der Carolineninsel Eap 
(S. 46), bei den Jeniseiern (S. 50), bei den Finnen 
u. s. w. Der Division aber bedient man sich im Dä
nischen (z. B. halntredsindstyve, d. h. drittbalbmal 
zwanzig für 50), Malaiischen und Esthnischen (S. 103).

Der Verf. kommt nach solchen Vorbemerkungen 
S. 30 zu dem Quinarsystem, wobei er darauf aufmerk
sam macht, dass sich zum öftern schon unter 5 eine 
Zahl zeigt, welche durch Addition entstanden ist. Am 
reinsten ist dieses System in afrikanischen Sprachen 
ausgebildet, wovon sehr zahlreiche Beispiele beige
bracht werden. Indess ist es dem Verf. zweifelhaft, 
ob dasselbe sich auch bei dem Mandingostamme findet, 
und ich will daher aus dem Outline of a Vocabulary 
of a few of the principal languages of Western and 
Central-Africa (London 1841) zwei sonst unbekannte, 
aber offenbar diesem Stamme angehörende Sprachen 
anführen, welche das Quinarsystem befolgen; es ist 
dies die Sprache der Vei: 1 dondo, 2 filla, 3 sakwa, 
4 nani, 5 sölu, 6 sun-dtmdo, 7 sun-filla, 8 sun-sakwa, 
9 sun-nani, 10 tan3 und die der Mendi: 1 eta, 2 feie, 
3 sauwa, 4 nani, 5 dolu, lolu. 6 weta, 7 waw-fela, 
8 wai-yagba, 9 ta-u, 10 pu. Hinsichtlich der Akra 
wäre Rask’s Vejledning til Akra-Sproget zu vergleichen 
gewesen, wo die Zahlen so lauten: 1 eko, 2 enja, 
3 etw, 4 egjwe, 5 ennumo, 6 egwpa, 7 pawu, Spdnju, 
9 noehy^ 10 jugma, was kaum der Vermuthung Raum 
lässt, dass die Wörter 7 und 8 mit 6 Zusammenhängen 
und 6 + 1 j 6 + 2 bedeuten. Eher ist dies aus Han- 
son’s Übersetzung fier Evv. Matth, und Joh. in die 
Akrasprache (Lond. 1843) zu vermuthen, wo die Zah
len so lauten: 1 kome, 2 end, 3 etc, 4 edzhue, 5 enumdy 
6 ekpa, 7 kpawo, 8 kpänb3 9 nehu, 10 nüngmä, und 
wo kpa in 7 und 8 auf ekpa3 und ^ie Endsylbe nö in 
8 auf end bezogen werden könnte, welchen Falls hier 

ein weiteres Beispiel für das sonst nur im Tarahumara 
vorkommende Senarsystem sich ergeben würde. Zu 
den oceanischen Sprachen, welche dem Quinarsystem 
huldigen, will ich noch die Zahlen eines Dialektes der 
Papua hinzufügen, wie ich sie vor mehren Jahren aus 
dem Munde einer Eingeborenen niederschrieb : 1 topö, 
2 ouä. 3 olong 3 4 ennä, 5 atong 3 6 eisü, 7 atofröi, 
8 atowoto, 9 epo, 10 00. Hier ist in dem ersten Theile 
der Wörter für 7 und 8 die 5, und im letzten Theile 
von 8 die 3 deutlich zu erkennen. Für die kadjakische 
und koluschische Sprache (S. 59) bietet Wenjaminof 
(Zametschania u. s. w., d. h. Bemerkungen über die ko- 
luschische und kadjakische Sprache [Petersburg 1846]) 
die beste Quelle dar, daher wir aus ihm die Zahlen 
beider Sprachen entlehnen wollen, nämlich Koluschisch: 
1 tlech, 2 Uech, 3 natzk 3 4 takun, 5 ketschin, 6 tletu- 
schü, 7 tachatuschu3 8 netzkatuschü, 9 kuschuk, 10 
tschinkät, 20 tlelcä. Für die hohem Zehner gilt das 
vollständige Vigesimalsystem, z. B. 30 tlek'a katschin- 
Icat, 40 tachkä, 50 tachka katschink'at u. s. w. Die 
kadjakischen Zahlen lauten: 1 allinuk, 2 mdluk, 3 pin- 
gajun, 4 tschtaman, 5 talliman, 6 aguinlngin, 7 mal- 
chungin, 8 ingliulin, 9 kulngujau, 10 kulin. Merkwür
dig ist hier die Bildung der nächsten Zahlen : 11 at- 
chächtuk, 12 atckächluk malugnyk, 13 atchächluk pin- 
gajunyk u. s. w., bis 20 atchächtuk kulnyk, wobei man 
jedoch schwerlich an ein ündecimalsystem (vgl. S. 75) 
denken darf; die Endung nyk bezeichnet nämlich den 
Instrumentalis und das immer wiederkehrende atchdch- 
tuk heisst eigentlich Zugabe, Zulage oder dergleichen, 
und deutet den Überschuss über die zehn Finger an, 
zu dessen näherer Bezeichnung sie dann weiter sagen: 
Überschuss mit zweien, mit dreien u. s. w., bis zu 20, 
wo sie neben atchächtuk kulnyk noch den besondern 
Ausdruck schuinak haben, mit dem sie dann, ähnlich 
wie die Koluschen, ein Vigesimalsystem weiterbilden, 
das wegen mancher Eigenthümlichkeit näher ins Auge 
gefasst zu werden verdient. Für 30 existirt nämlich 
noch der besondere Ausdruck agimäk, 40 aber heisst 
maliük schuinak (2 -f- 20), 50 maliük schuinak atchüch- 
liukü kulnyk (2 4- 20 mit der Zugabe 10), 60 pingäjun 
schuinat (3 4- 20), 70 pingajun schuinat kulnyk tschta- 
maläliulgi (3 4- 20 und 10 vom vierten [nämlich zwan- 
zig?]), 80 tschtäman schuinat (4 4-20), 90 tschäman 
schuinat kulnyk tallimaläliulgi (4 4" 20 und 10 vom 
fünften?), 100 talliman sckuinat, 200 kuljin schuinat.— 
In Beziehung auf die Choctaws bedauert der Verf. 
(S. 66) in Ermangelung eines Zahlenverzeichnisses nicht 
bestimmen zu können, ob sie nach Pentaden oder De
kaden rechnen. Ich kann diesen Mangel aus der in 
Boston 1845 gedruckten Übersetzung der Evangelien 
ergänzen: 1 achüfa, 2 tuklo3 3 tuchina, 4 ushta, 5 tah- 
lapi, 6 hanali, 1 untuklo, 8 untuchina, 9 chakali, 10 
pokoli, 11 auahchüfa, 12 auahtukle, 20 pokoli tuklo,
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30 pokoli tuchina u. s. w. Es ergibt sich daraus, dass 
hier, wie in so manchen andern Sprachen, die Wörter 
für 7 und 8 aus 2 und 3 gebildet sind uud sonach 
dem pentadischen System angehören, während für 6 
und 9 besondere Wörter existiren. Ob diese so oft 
wiederkehrende Erscheinung auf ein triadisches System 
neben dem pentadischen hindeutet? Dies ist eine Frage, 
die noch einer nähern Untersuchung bedarf. Die Sioux- 
oder Dakotazahlen, welche S. 67 angeführt sind, sind 
so zu verbessern: 1 wanji, 2 nonpa, 3 yamni, 4 topa, 
5 zaptan, 6 xakpe (spr. schakpe), 7 xakowin, 8 xakedoh, 
9 napcinwanka, 10 wikcemna, wo der gleiche Anfang 
6, 7 und 8 Beachtung verdient. Die folgenden Zahlen 
werden durch ake, wieder, gebildet, also 11 ake wanji, 
12 ake nonpa u. s. w. Dagegen ist 20 wikcemna nonpa, 
30 wikcemna yamni u. s. w.

Mit S. 77 wendet sich der Verf. zu dem Vigesi- 
malsystem, wobei er bemerkt, dass hier, weil in vielen 
Sprachen nur die Zahlen unter 10, nicht über diese 
Summe hinaus, aufgezeichnet worden, noch weniger 
Vollständigkeit zu erreichen war, als bei dem Quinar- 
systein. Gleichwol bietet er auch hier eine sehr an
sehnliche Sammlung von Beispielen aus Sprachen aller 
Welttheile, denen wir nur wenig hinzuzufügen Gelegen
heit finden werden. Besonders bemerkenswert!! ist, 
dass (S. 93) mehre amerikanische Völker, welche sich 
der Vigesimalmethode bedienen, dieselbe auch in den 
höhern Potenzen fortsetzen, also nicht für 100 (10 -|- 10) 
und 1000 (10 + 10 + 10), sondern für 400 (20 -|- 20) 
und 8000 (20 4- 20 20) besondere Ausdrücke haben.

Unter den kaukasischen Sprachen (S. 81 ff.) hat 
der Verf. das Georgische mit seinen Nebendialekten 
übergangen, obgleich bei denselben überall das Vigesi- 
malsystem vorherrscht, z. B. im Georgischen (Brasset 
elemens de la langue georgienne, p. 55), 1 erthi, 2 ori, 
3 samt, 4 othkhi, 5 khuthi, 6 ekusi, 7 chwidi, 8 rwa, 
9 tskhra, 10 athi, 20 otsi, 30 ots da athi, 40 ormotsi, 
50 ormots da athi, 60 samotsi u. s. w. Ebenso in den 
verwandten Sprachen der Mingrelier, Lazen und in der 
mit dem Tscherkessischen verwandten Sprache der Ab
chasen (Rosen, Sprache der Lazen, S. 10; dessen 
Dssetische Sprachlehre, S. 76).

Mingrelisch. Lazisch. Abchasisch.
1 arti ar aka
2 shiri dzur wiba3
4

sumi 
otchi

gum 
olch

chi-ba 
'psi-ba5 chuthi chut chu-ba6

7
apchsui 
sqwithi as 

skit
fba 
bisba8 ruo ovro 

cchoro 
wit

aaba
9

10
cchoro 
withi

sba 
swaba

Mingrelisch. Lazisch. Abchasisch.
20 etsi öc eswa '
30 55 öcdowit el na
40 ?? dsurenöc winieswa
50 55 dzurenöc-dowit winies wa-swaba

Unter den amerikanischen Völkern wurden die Kolu- 
schen und Kadjaken als im Besitze des Vigesimalsy- 
stems schon oben erwähnt. Die Zweifel, welche der 
Verf. über die Zahlen der Othomi (S. 90) hegt, lassen 
sich auch durch die Grammatik von L. de Neve y Mo
lina und durch Naxera de lingua Othomitorum nicht 
ganz befriedigend lösen. Aus Ersterem scheint Vater 
geschöpft zu haben (nur muss 4 goohb und 100 n-ranthbe 
lauten), Naxera stimmt dagegen mehr mit Gallatin, wie 
folgendes Verzeichniss ergibt: 1 na, ra, 2 yo, ho, 3 hiü, 
4 gb, 5 kü-tto, 6 ratb (unus et quinque), 7 yotb (duo 
et quinque), 8 hiätb (tres et quinque), 9 goto (quatuor 
et quinque), 10 rela. Auch in seinem Wörterverzeich- 
niss gibt Naxera na und ra getrennt als zwei Wörter, 
ersteres mit der Erklärung: unus, a, um; Ule, a, ud; 
articuli vices gerit; letzteres dagegen in der Bedeutung 
aequalis; similis. Die Trennung yo, ho scheint dage
gen auf einem Fehler (vielleicht statt yo-ho) zu beru
hen, da er für yo nur die Bedeutungen non, ne; lumen; 
extendere; inferior; grex; agnus; lana; tegere; ambu- 
lare — für ho dagegen blandire, occidere angibt.

Bei den Huasteca wird, wie der Verf. (S. 92) er
wähnt, 20 durch hnn-inic ausgedrückt, was eigentlich 
ein Mensch bedeutet. Ganz analog ist es in der 
Sprache der Chaymas (Tauste arte y bocabulario de 
la lengua de los Indios Chaymas, Cumanagotos, Cores, 
Parias y otros, p. 43), welche folgendermassen zählen: 
1 tibin, 2 achac, 3 achoroao, 4 yzpe, 5 petpe, 6 tibin- 
chopona, 7 achac chopona, 8 achoroao chopona 9 yzpe 
chopona, 10 emiz pebana, 11 tibin peta, 12 achap peta, 
13 achoroao peta, 14 yzpe peta, 15 otayeta, 16 tibin 
peta yotoy, 17 achac peta yotoy, 18 achoroao peta yo- 
toy, 19 yzpe peta yotoy, 20 tibin choto. Zur Erklärung 
fügt Tauste hinzu: Para entenderse bien el estilo que, 
tienen en contar, advierto, que solo usan contar hasta 
el numero de veinte; porque tantos son los dedos, que 
tenemos en pies, y manos, y assi comiengan ä contar 
por los dedos de la mano derecha, y luego prosiguen 
por la izquierda; y en acabando los dedos de las ma
nos, se baxan, y quentan por los pies los dedos, y en 
acabando, juntan sus dos manos, y dan una palmada 
ligera, u concluyen con decir; un Indio, tivin choto. 
Y de aqui non saben passar en sus cuentas, sino jun- 
tando azezitos de palitos, que Haman Vguitne, de 
cinco en cinco, se entienden en sus cuentas, y combites, 
para no errar el dia, aunque passe dos meses, quitando 
cada dia un palito, que llaman Yequichzamar, ar- 
rojar palo; pero nosotros bien podemos anadir los nu~ 
meros de veinte, que es un Indio, con dezir dos Indios, 
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tres Jndios etc. Hier haben wir also das auf den Fin
gern und Zehen beruhende Quinär- und Vigeshnalsystem 
in seiner ganzen Reinheit, und wie statt zwanzig: ein 
Indianer gesagt wird, so scheint auch in dem Wort für 
zehn ein Ausdruck wie: beide Hände oder dergleichen 
zu liegen, da die Hand yemiar heisst (wo y wol das 
Possesivpräfix der dritten Person ist), während von 
11 an ein Wort hinzutritt, das mit putar, Fuss, zu
sammenzuhängen scheint.

Nach Aufzählung der das Vigesimalsystem be
sitzenden Sprachen macht der Verf. darauf aufmerk
sam, dass man nicht etwa wähnen möge, quinäre und 
vigesimale Zählung finde sich nur bei uncultivirten Völ
kern, während das Decimaisystem den Culturvölkern 
eigenthümlich sei, vielmehr bringt er eine Anzahl Bei
spiele aus afrikanischen Sprachen bei, denen letzteres 
zu Grunde liegt. Hierauf geht der Verf. näher auf das 
Wesen der Zahlwörter ein, indem er die Bemerkung 
vorausschickt, dass in der Zahlenreihe, ihrer Unend
lichkeit wegen, nicht jede einzelne Zahl durch einen 
absoluten Ausdruck, d. h. der mit keinem andern Zahl
worte in Beziehung-stände, vertreten werden kann, 
vielmehr jede Sprache eine verhältnissmässig nur ge
ringe Summe primitiver Zahlwörter besitzt, aus der 
sie rechnend, d. h. mittels der vier Species, jede be
liebige Zahl hervorgehen zu lassen vermag. Schwer, 
ja in den meisten Fällen geradezu unmöglich, ist es 
aber, die den primitiven Zahlen ursprünglich zu Grunde 
liegenden Anschauungen oder Begriffe aufzusuchen. 
Die Möglichkeit des Entstehens der Zahlwörter aus 
concreten Vorstellungen ergibt sich aus solchen Spra
chen, wo die Wörter für Hand und fünf, für Fuss und 
zehn u. s. wr. gleich sind, oder wo, wie wir oben sa
hen, zwanzig durch: ein Mensch, ausgedrückt wird. 
Hieran reihen sich die in mehren Sprachen, nament
lich im Malaiischen und Chinesischen, vorkommenden 
Zahlsubstantiva, d. h. generische Begriffe, die bei Auf
zählung concreter Gegenstände dem Zahlwort beige
fugt werden, ungefähr wie man im Deutschen 4 Mann 
Soldaten, 10 Stück Schafe u. s. w. sagt. Auch die 
Collectivwörter für bestimmte Zahlen verdienen hier 
Beachtung, und es hätte wol noch ausführlicher dar
über gesprochen werden können, als dies S. 124 ge
schehen ist. So ist z. B. bei den deutschen Aus
drücken, Mandel, Stiege, Schock (das alte Schock be
stand bekanntlich aus 20), bei dem engl. score, dän. 
Sneds u. s. w. eine Einwirkung des Quinär- und Vige- 
simalsystems nicht zu verkennen, und die Vermuthung 
liegt nicht fern, dass umgekehrt in andern Sprachen 
einzelne Zahlwörter dunkler Abstammung ursprünglich 

ähnliche Bedeutung gehabt haben. So lässt sich das 
Zahlwort 40 im Russischen sorok, Türkisch qirq, 
Mandschu dechi entweder gar nicht oder nur gezwun
gen auf das Wort für 4 — tschetyre — dort — duin 
zurückführen, und ebensowenig stimmt Mandschu tofo- 
chon Tscheremissisch lutzku 15 mit sundsha oder 
wiz 5. Höchst wahrscheinlich liegen also hier solche 
Collectivsubstantiva vor, welche allmälig zu wirklichen 
Zahlwörtern geworden sind.

Der Verf. geht weiter (S. 128) in eine Unter
suchung über den Ursprung der indogermanischen Zahl
wörter ein, wobei er Gelegenheit findet, manche Con- 
jectur Anderer, z. B. Benary’s, Bopp’s, Lepsius’ zu er
läutern, bezüglich zu berichtigen, worauf jedoch, um 
diese Recension nicht allzu sehr auszudehnen, hier 
nicht näher eingegangen werden kann, da, wer sich 
für die Sache specieller interessirt, nicht versäumen 
wird, das Buch selbst nachzulesen. Nur die Bemer
kung möge hier Platz finden, dass die Rechnung nach 
Nächten statt nach- Tagen (S. 159), keineswegs uns 
Hyperboräern eigenthümlich ist, vielmehr sich auch in 
der heissen Zone, und zwar bei den Suaheli findet, in 
deren Sprache die Übersetzung von Gen. 1, 5 wörtlich 
heisst: Es wurde Abend und Morgen die erste Nacht.

An die Untersuchung über den Ursprung der indo
germanischen Zahlen reiht der Verf. eine andere über 
die in den Malbergischen Glossen vorkommenden Zah
len, die er, wie es scheint, mit gutem Grunde dem ger
manischen Sprachstamme vindicirt. Namentlich glaubt 
Rec. in §. 8 und 9 das Wort tusunde (tvs-chunde) 
sicher zu finden, das, wie der Verf. S. 211 richtig be
merkt, genau zu goth. thusundi, ahd. dusant stimmt, 
und wenn es auch in §. 10 und 11 nicht zu der latei
nischen Zahlbestimmung passt, so dürfte dies um so 
weniger ein Bedenken erregen, als auch auf anderem 
Wege diese beiden Zahlen bisher nicht haben können 
in Übereinstimmung gebracht werden, daher dort wol 
irgend ein Fehler gemuthmasst werden darf. — Erörte
rungen der Ordinalsuffixe schliessen von S. 213 — 224 
diesen Abschnitt, dem dann noch ein Anhang über 
Fingernamen, über die Bezeichnungen von rechts und 
links, die Namen der Weltgegenden u. s. w. folgt. 
Doch w ir müssen hier abbrechen, um die Grenzen einer 
Recension nicht zu überschreiten, u,‘d schliessen mit 
dem .Wunsche, dass der Verf. auf der betretenen Bahn 
rüstig fortschreiten, und bald auch andere Theile der 
vergleichenden Sprachkunde in ähnlicher Weise bear
beiten möge.

Poschwitz. v. d. Gabelentz.

Verantwortlicher Kedacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag v0U A. Srockliaus in Deipzis;.
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allgeiieiye literatuä-zeit™.
Siebenter Jahrgang. 57. *7. März 1848.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. Am 

1. Juli, v. J. las Prof. H. E. Dirksen über die durch die grie
chischen und lateinischen Rhetoren angewendete Methode der 
Auswahl und Benutzung von Beispielen römisch-rechtlichen 
Inhalts. Am 8. Juli eröffnete die öffentliche Sitzung zur Feier 
des Leibniz’schen Jahrestags Geh. Regierungsrath Böckh mit 
einem einleitenden Vortrage, worauf Geh. Ober-Regierungs- 
rath Prof. Dieterici seine Eintrittsrede hielt, welche der vor
sitzende Secretär beantwortete. Prof. Encke berichtete über 
die auf diesen Tag gestellten Preisfragen. Geh. Medicinalrath 
Müller hielt einen Vortrag über Koch’s fossilen Hydrarchen. 
Am 12. Juli las Akad. v. Buch über Ceratiden, besonders von 
denen, die in Kreidebildungen sich finden. Prof. Magnus theilte 
die Resultate der Untersuchung eines neuen Zersetzungspro- 
ducts des Harnstoffes mit, welches in seinem Laboratorium 
durch Wiedemann erhalten worden ist. Der beim Erhitzen des 
salpetersauren Harnstoffs und des Harnstoffs allein neugefun
dene Körper hat den Namen Biuret erhalten. Prof. H. Rose 
sprach über die Zusammensetzung des Yttrotantals von Ytterby 
in Schweden, und über die Natur der in derselben enthalte
nen Säure. Am 15. Juli las Prof. Jacobi über die Geschichte 
des Princips der kleinsten Action. Prof. H. Rose berichtete 
über eine Arbeit von Heintz, die quantitative Bestimmung 
der feuerbeständigen Bestandtheile in den organischen Körpern 
und namentlich die Bestimmung der Phosphorsäure in densel
ben betreffend. Am 22. Juli las Prof. Lachmann einen Theil 
der für die Denkschriften der Akademie bestimmten Abhand
lung des Prof. Welcker über die Gemälde des Polygnot in der 
Lesche zu Delphi. Prof. Encke machte die Anzeige von der 
Entdeckung eines neuen Planeten (der Hebe) durch Hencke 
in Driesen. Prof. Magnus legte ein Stück des zu Braunau 
am 14. Juli gefallenen Meteorsteins vor. Am 29. Juli las Prof. 
Dove über die Zurückführung der nichtperiodischen Wärme
änderungen auf Luftströme als bedingende Ursache. Prof. H. 
Rose legte eine Abhandlung von R. Weber vor über die Be
stimmung der Magnesia durch phosphorsaures Natron und die 
der Phosphorsäure durch Magnesia. Am 5. Aug. las Prof. 
Jacobi über die Kenntnisse des.Diophantus von der Zusammen
setzung der Zahlen aus zwei Quadraten, nebst Emendationen

Stelle Probt. Arithm. V, 12. Am 9. Aug. theike Prof. 
H. Rose einige Bemerkungen übqr das specifische Gewicht des 
Ak^erSultS (Uranotantals) mit. Prof. Poggendorff übergab eine 
Abhandlung des prof. Neumann in Königsberg über ein allge
meines Princip der mathematischen Theorie inducirter elektri
scher Ströme. Das aufgestellte Theorem ist folgendes: Wird 
ein geschlossenes unverzweigtes Bogensystem Af durch eine 
beliebige Veränderung seiner Elemente, aber ohne Aufhebung 
der leitenden Verbindung derselben in ein anderes A„ von 
neuer Form und Lage übergeführt, und geschieht diese Ver
änderung von A, in Att unter dem Einflusse eines elektrischen 
Stromsystems B,, welches gleichzeitig durch eine beliebige Ver
änderung seiner Elemente eine Veränderung .in ;Lage, Form 

und Intensität erfahrt, so ist die Summe der elektromotorischen 
Kräfte, welche in dem leitenden Bogensystem inducirt worden 
sind, gleich dem mit den Inductionsconstanten 5 multiplicirten 
Unterschied der Potentionalwerthe des Stromes Blf in Bezug 
auf Af und des Sromes Bf in Bezug auf Af, wenn Aff und A, 
von der Stromeinheit durchströmt gedacht werden. Am 12. Aug. 
las Ober-Consistorialrath Neander über Matthias von Janow als 
Vorgänger der Reformation nnd Repräsentanten des durch 
dieselbe in der Weltgeschichte eingetretenen neuen Princips, 
nach Benutzung eines handschriftlichen Werkes, welches in der 
Bibliothek des Museums der Stände zu Prag bewahrt wird. 
Prof. Ehrenberg machte eine Mittheilung über den rothen Schnee
fall mit Föhn im Pusterthale in Tyral am 31. März v. J., des
sen Eigenthümlichkeit und sehr merkwürdigen Anschluss an die 
atlantischen Staubmeteore.

Akademie der Wiss en schäft en zu Mün chen. Phi
lologisch-philosophische Klasse. Am 7. Aug. v. J. Prof, und 
Bibliothekar Schmelter las über eine in der königl. Hof- und 
Staatsbibliothek aufgefundene Epistola Roscelini ad Petrum 
Abaelardum. Bekanntlich besass man bis jetzt nichts von Ros- 
cellin, diesem selbständigen Denker, selbst Niedergeschriebe
nes, äusser dem in den Werken Abälard’s aufbewahrten Brief 
desselben an Robert Arbrisello (der 21. in der pariser Ausgabe 
der Werke Abälard’s von 1616. 4.), sodass sich uns eigent
lich das Bild Roscellin’s nur im Wiederschein des Eindrucks, 
den er auf Andere gemacht, erhalten hat. Desto willkomme
ner muss der in einem jetzt Münchner, ehemals Benedictbeurer 
Cod. des 13. Jahrh. mitten unter Materien ganz anderer Art 
entdeckte Brief sein, welchen Roscellin innerhalb der Jahre 
1116 und 1119 an Abälard erlassen hat, und in welchem er 
sich zunächst gegen den Vorwurf, den Erzbischof Anselm und 
den um 1116 verstorbenen Prediger oder Missionär Robert von 
Arbrisel angegriffen zu haben, vertheidigt und dann zu Abälard’s 
Tractat über die Trinität übergeht und zeigt, was er darin für 
unhaltbar erkenne, indem er auf eine für den Stand der theo
logischen Philosophie jener Zeit bezeichnende, reich mit Stel
len der Kirchenväter versehene Entwickelung seiner eigenen 
Ansicht eingeht. Das Persönliche am Schlüsse lässt sich nur 
aus der rohen Sitte der damaligen Zeit begreifen. Der Text 
dieses Schreibens soll demnächst in den Denkschriften der 
Akademie abgedruckt werden. Rector Fröhlich las Bemer
kungen über einige Gedichte des Catullus. Sie beziehen sich 
auf Carm. 102, 71. 73 und 84. In dem ersten Gedichte soll 
dadurch, dass man die beiden Pentameter ihre Plätze wech
seln lasse, mit einigen kleinen Änderungen das Ganze so ge
lesen werden:

Si quicquam taciti commissum est fido ab amico 
Cornell, factum ine esse puta Harpocratem, 

Meque esse invenies illorum iure sacratum, 
Quorum sit penitus nota fides animi.

Audi das zweite Gedicht wird durchgreifend anders gestaltet. 
In dem dritten wird das mittlere Distichon durch vonjectur
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(Pent.: prodest, imo etiam laedit obestque magis) gebessert und 
das vierte recht artig erklärt. — Mathematisch-physikalische 
Klasse. Am 13*  Nov. v. J. Prof. v. Kobell erstattete Be
richt über eine von dem Herzog von Leuchtenberg an die 
königl. Akademie als Geschenk eingesandte werthvolle Samm
lung russischer Mineralien. Es finden sich darunter die schön
sten und seltensten Vorkommnisse des Ilmengebirges, der 
schischimskyschen Berge, der Districte von Slatoust und ande
rer Fundorte des Urals in ausgezeichneten Stufen von Zirkon, 
Smaragd, Korund, Chlorospinell, Ilmenit u. s. w. Prof. Wag
ner las über die systematische Stellung der Dronte (Didus 
ineptus). Nicht nur wegen ihrer sonderbaren Gestalt hat die 
Dronte oder der Dudu die allgemeine Aufmerksamkeit erregt, 
sondern noch mehr deshalb, weil bald nach ihrer ersten Ent
deckung die Spuren ihrer Existenz sich wieder verloren haben. 
Es ward, was namentlich durch Blainville und Owen über das 
Historische dieser seltsamen Erscheinung beigebracht worden 
ist, übersichtlich zusammengestellt und dann über den syste
matischen Platz der Dronte gesprochen, mit dem Endresultate, 
dass sie den Kurzflüglern dürfte eingeordnet werden müssen, 
und zwar als ein Glied, das sich seiner sonderbaren Kopf- 
und Fussbildung wegen vom normalen Typus noch weiter als 
der Apteryx entferne. Prof. Buchner las über die Menge von 
Arsenik, Kupfer und andern Metallen in den Mineralquellen 
zu Kisgingen und Brückenau.

Preisaufgaben.
Die Direction der Haager Gesellschaft zur Beförderung 

der christlichen Religion hat am 7. und 8. Dec. v. J. über 
acht bei ihr eingegangene Abhandlungen entschieden. Die 
Aufgabe: Untersuchungen über den Ursprung, den Geist, die 
Schicksale und den fortdauernden Werth der liturgischen Schrif
ten der niederländisch-reformirten Kirche, hatten zwei Abhand
lungen behandelt; es konnte aber weder die eine holländische 
wegen ihrer Oberflächlichkeit, noch auch eine zweite, wenn 
sie auch Originalität der Gedanken und in gewisser Hinsicht 
gelehrte Kenntniss zeigte, wegen falscher Beurtheilung man
ches Historischen, absprechender Urtheile über misverstandene 
Einzelheiten und wegen der nachlässigan und zu weitläufigen 
Darstellung, des Preises werth erachtet werden. Drei Abhand
lungen hatten sich mit der Frage: Wird das wahre christliche 
Leben ganz oder grösstentheils durch eine bestimmte Richtung 
der theologischen Wissenschaft bedingt? beschäftigt. Keine 
derselben hatte die Frage genügend beantwortet. Die Aufgabe: 
Welche sind die Gründe für die Unechtheit der sogenannten 
apokryphischen Evangelien? Was ist ihr relativer Werth? 
Welches Licht können sie über die Lebensgeschichte Jesu ver
breiten? hatten drei Abhandlungen zu lösen versucht, von de
nen aber keine den Preis erwarb. Am 13. April hatte die 
Direction über eine Abhandlung, welche die Aufgabe über 
Erasmus als niederländischen Reformator behandelt hatte, da
hin entschieden, dass ihr darum der Preis nicht zuerkannt 
werden könne, weil der Verf. den Unterschied in der Denk
weise des Erasmus in verschiedenen Perioden seines Lebens 
nicht gehörig ins Auge gefasst, das selbständige Reformations- 
princip, dessen Vertreter, er war, nicht genug hervorgehoben, 
den Reformator selbst viel zu selten redend eingeführt, und 
ungeachtet der Belesenheit in den Werken früherer Zeit, die 
Urtheile über Erasmus in den letzten Jahren zu wenig berück
sichtigt hat. Bei dieser Gelegenheit wurde auch bekannt ge
macht, dass als Verfasser der Abhandlung: Über die Echtheit 

des Briefes Pauli an die Epheser, welcher im September 1846 
die silberne Preismedaille zuerkannt war, sich genannt habe: 
Wilhelm Friedrich Ring, evangelisch-protestantischer Pfarrer 
zu Grenznach bei Lörrach im Grossherzogthum Baden. — Fol
gende Fragen werden aufs Neue, entweder wie zuvor, oder 
mit einigen Veränderungen aufgegeben: 1. Eine Untersuchung 
über den Ursprung, den Geist, die Schicksale und den fort
dauernden Werth der liturgischen Schriften der niederländisch- 
reformirten Kirche. II. Eine Geschichte des Studiums der 
speculativen Philosophie in den Niederlanden, nebst Nach
weisung des Einflusses dieses Studiums auf Theologie und Re
ligion. III. Auf welchen Gründen beruht die Ansicht de
rer, welche, bei verschiedener theologischer Richtung, darin 
übereinstimmen, dass sie eine gläubige Auslegung der heil. 
Schrift gegen Andersdenkende in Schutz nehmen? Welcher 
Werth muss, bei einer unparteiischen Untersuchung, dieser 
Ansicht beigelegt werden? Und wie kann diese Untersuchung 
zum Feststellen solcher Grundsätze führen, von weichen bei 
der Schrifterklärung ausgegangen werden muss? IV. Welchen 
Einfluss hat Fr, Schleiermacher auf die theologischen Wissen
schaften ausgeübt; und wie muss über den Werth und die 
Dauer dieses Einflusses geurtheilt werden? V. Eine histo
risch-kritische Untersuchung über den Ursprung der verschie
denen apokryphischen Evangelien; über den grössern oder ge
ringem Werth, den sie in gegenseitiger Beziehung zu einan
der und zu den kanonischen Evangelien haben; und über 
dasjenige, was sie zur Erläuterung des Lebens Jesu beitragen 
können. VI. Wird das wahre christliche Leben ganz oder 
grossentheils durch eine bestimmte Richtung in der theologi
schen Wissenschaft bedingt? Die Beantwortung der vier 
ersten Fragen müssen vor dem 15. December 1848, die der 
fünften vor dem 1. September 1849, die der sechsten vor 
dem 1. September 1848 eingesandt werden. — Auf unbe
stimmte Zeit wird hinwiederum aufgegeben folgende Preisfrage: 
„Da man die Bemerkung gemacht zu haben glaubt, dass die 
eigenthümliche Denk- und Handlungsweise des Erasmus in 
Hinsicht der Reformation, besonders auch in seiner Anlage und 
seinem Charakter als Niederländer ihren Grund habe, und 
umgekehrt, der grosse Einfluss, den er auf die Anhänger der 
Reformation und den Gang derselben in seinem Vaterlande 
ausgeübt, aus einer natürlichen Übereinstimmung der Nieder
länder mit diesem ihrem Landsmanne hervorgegangen zu sein 
scheint, so verlangt man eine Abhandlung über: Erasmus als 
niederländischer Reformator, worin sowol diese seine eigen
thümliche Denk- und Handlungsweise, zugleich in Überein
stimmung mit der anderer Vorgänger der Reformation in den 
Niederlanden, als auch der Einfluss, den er auf die nie
derländische Kirche, auch den katholisch gebliebenen Theil 
derselben vieliach ausgeübt, in ihrem Ursprünge und Folgen^ 
aus seinen eigenen Schriften und andern Quellen genau er
forsch^ und entwickelt und zum Schlüsse beurtheilt werde, in
wiefern diese Denk- und Handlungswe,se zu billigen sei und 
auch jetzt noch angewandt werden dürfe. ‘ Als neue Preis
fragen werden folgende zwei aufgegeben: I, Da man früher 
zuweilen der Meinung war, dass die Unechtheit der Offenba
rung Joannis aus dem Evangelium und den Briefen, welche 
diesem Apostel beigelegt werden, hervorgehe, und heutzutage 
umgekehrt, Einige, indem sie die Echtheit der Offenbarung 
annehmen, daraus die Unechtheit des Evangeliums und der 
Briefe zu erweisen suchen: so fragt die Gesellschaft: Worin 
unterscheiden sich die. Schriften des Neuen Testaments, die 
dem Joannes zugeschrieben werden? Was sind dagegen ihre 
Übereinstimmungspunkte? Welches Resultat lässt sich, in Hin-
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sicht ihrer Echtheit, hieraus zusammenstellen? II. Welchen 
Begriff müssen wir uns bilden von den besondern Offenbarun
gen Gottes, deren Inhalt und Geschichte in unsern heiligen 
Schriften enthalten ist? In welchem Verhältniss standen sie 
zu der eigenen Geistesentwickelung und sittlichen Freiheit 
derer, die sie empfingen? Und welche Übereinstimmung fin
det zwischen ihnen und dem Ursprünge so vieles Vortrefflichen 
statt, welches bei den heidnischen Völkern sich entwickelte? 
Die Bewerbungsschriften für diese beiden Fragen müssen vor 
dem 1. September 1849 eingesandt werden. — Für eine ge
nügende Beantwortung der VI. Frage: Über das wahre christ
liche Leben, wird die gewöhnliche Ehrenmedaille von 250 Gul
den oder deren Werth in Geld; für die aller übrigen Fragen 
aber, sowol der wiederholt aufgegebenen als der neuen Preis
fragen, die goldene von 400 Gulden ausgesetzt, indem es 
den Verfassern überlassen bleibt, den Werth ganz oder theil
weise in Geld zu empfangen. Dem frühem Programm zu
folge erwartete die Gesellschaft vor dem 15. Dec. v. J. noch 
Beantwortungen der Frage, betreffend: Eine kurze Ge
schichte des reformirten Lehrbegriffs; und vor dem 1. Sept. 
1848 der Fragen: Über die Weltschöpfung, den Pantheismus, 
und über die Auferstehung der Todten und das jüngste Ge
richt. Auf unbestimmte Zeit bleiben, diesem Programm zu- 
folge, die Fragen: Über eine apologetische Bibliothek, und: 
Über die Richtung der Apologetik des Christenthums, der Be
werbung überlassen. Die Bewerbungsschriften müssen in hol
ländischer, lateinischer, französischer oder deutscher Sprache 
geschrieben sein; in letzterer mit lateinischer Schrift, indem 
die mit deutscher Schrift geschriebenen Abhandlungen nicht 
berücksichtigt werden. Die portofreie Einsendung geschieht 
an den Secretär der Gesellschaft, Mitglied der Direction, W. 
A. v. Hengel, Dr. der Theol. und Professor zu Leyden.

Die in der Ammon’schen Stiftung zu Dresden für 
den 16. Jan. d. J. aufgestellte Preisfrage: Über die Entste
hung, den Einfluss und die Verdienste der christlichen Helle
nisten um die ältere Kirche, hat keinen Bewerber unter den 
sächsichen Theologen gefunden. Die pädagogischen Prämien 
haben erhalten: J. Fr. Parthen, Hülfslehrer an der ersten Ar
menschule in Friedrichstadt; Alexander Junghänel, Hülfslehrer 
in Harthau; Fr. Aug. Arnstadt, Hülfslehrer an der vierten 
Bezirksscbule in Antonstadt-Dresden, und K. Heinr. Ferd. 
Engelmann, Hülfslehrer an der zweiten Bezirksschule in Dres
den. Für den 15. Jan. 1849 ist die exegetisch-theologische 
Preisfrage gestellt: Explicatio accurata loci Matth, c. XXIV, 
30 de signo filii hominis in coelo; als pädagogische Preisaufgabe 
die Bearbeitung des Hauptsatzes: Von den Grenzen, welche 
sich die Volksschule in der Behandlung der Naturgeschichte 

setzen hat. Die Abhandlungen sind vor dem 1. Dec. d.
. an den Vicepräsidenten und Oberhofprediger Dr. v. Ammon 
in Dresden einzusenden.

Literarische u. a. Nachrichten.
Über das evangelische Prediger -Seminarium zu Friedberg 

im Grossherzogthum Hessen ist für die Jahre 1845 und 1846 
wieder eine von dem Director des Seminars Dr. Crössmann 
herausgegebene Denkschrift (Friedberg 1847) erschienen, welche

1 e,ne. Abhandlung desselben enthält: Der christliche 
Geistliche in seiner heutigen Stellung zum Glauben und zu der 
Gemeinde. In der ersten Beziehung unterscheidet der Verf. 
als Hauptphasen den glaubenslosen Vernunftstolz, der sich vor

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

nehm jeglicher Offenbarung entzieht; den Zweifel, der, weil 
er zu keiner Entscheidung kommen kann, unstätt umher
schwankt; den prätentiösen Glaubensstolz eines selbstgemachten 
Orthodoxismus; die aufrichtige Hingabe an die alte Orthodo
xie und den frommen Bibelglauben, der sein Heil nicht in 
menschlichen Systemen und Zuthaten sucht, sondern mit Hülfe 
bescheidener, gründlicher Forschung in Allem, was die Offen
barungsstimme menschlich umgibt, seinem Gewissen und Her-, 
zen Genüge zu thun sucht für sich und in Absicht auf die, 
welche ihm anvertraut sind. Der letztere wird als das Rechte 
und wahrhaft Heilbringende lebendig geschildert und warm 
empfohlen. In der andern Beziehung skizzirt der Verf. die 
in den Gemeinden der Gegenwart besonders hervortretenden 
religiösen und kirchlichen Richtungen, gibt Winke für das Ver
halten des Geistlichen ihnen gegenüber, knüpft Aussichten und 
Hoffnungen für die Zukunft und Bemerkungen über kirchliche 
Verfassung, sowie über die Verpflichtung auf die Symbole an 
und schlägt vor, es möge jeder Aspirant zum Kirchendienst 
nach freier Überzeugung auf christliche Treue ein Glaubens- 
bekenntniss mit biblischer Begründung entwerfen, worauf die 
kirchliche Repräsentation untersuchen soll, ob dasselbe den 
wesentlich christlichen Ideen in der Hauptsache entspreche, um 
darauf hin über die Zulässigkeit zum Kirchendienst zu ent
scheiden. S. 65—169 enthält praktische Arbeiten von Leh
rern (den Professoren Fertsch und Sell) und Mitgliedern (den 
Candidaten Müller, Römheld, Heinrichs, Bingmann und Stock) des 
Seminars, in Predigten, Reden, Katechesen und Liturgischem 
bestehend. Sie, wie die S. 170—182 angehängte Chronik 
bekunden in erfreulicher Weise das fortgehende Gedeihen der 
Anstalt, welche aber am 17. Aug. 1847 in dem Schulinspec- 
tor Dr. Soldan einen tüchtigen Mitarbeiter durch den Tod verlor.

Zu den in jüngster Zeit wichtigsten, durch Ausgrabung 
in Pompeji gemachten Funden gehört ein in der vom alten 
Meeresufer in die Nähe der Theater führenden Strasse gele
genes Haus, mit dem Namen Casa della Sonatrice (so genannt 
von einem vorzüglich gut erhaltenen Wandgemälde, ein junges 
Mädchen mit einer Larve und einem Flageolet darstellend) oder 
dell’ Ercole ubbriaco nunmehr bezeichnet. Es soll an Glanz, Ge
schmack und Zierlichkeit alles bisher Ausgegrabene übertreffen. 
Der offene, mit Mosaik gepflasterte Hofraum zeigt an den 
Mauern phantastische Gemälde im reichsten Stil. Die kleinen 
Schlafzimmer an den Seiten des Atriums sind mit trefflichen 
Wandgemälden, mythologische Scenen darstellend, geschmückt. 
Im Speisesaale entdeckte man drei grosse Gemälde mit Figu
ren in Lebensgrösse. Im Garten fand man rings um den 
Wasserbehälter zierliche Marmorbildwerke, z. B. einen klei
nen Faun, welcher einer Ziege einen Dorn aus dem Fusse 
zieht, einen Hasen, welcher Trauben nascht u. s. w. In der 
Küche stiess man auf viel zierliches Geräthe aus Bronze, wo
ran die Spuren des Rauches noch jetzt bemerkbar sind. Die 
Wohnung hatte, was überaus selten ist, einen zweiten und 
dritten Stock, zu denen man auf einer breiten Treppe hin
aufstieg.

In Folge ständischer Anträge hat der König von Däne
mark das Budget des höhern Schulwesens in den Herzogthü- 
mern Schleswig und Holstein um 24,000 Thlr. jährlich aus 
Staatsmitteln erhöht, sodass die lange erwartete, neue Orga
nisation des gelehrten Schulwesens nunmehr nächste Ostern ms 
Leben treten wird. Bei dem mittlerweile in Dänemar ein
getretenen Regierungswechsel ist diese Verwilligung a s em 
wahrhaft königliches Vermächtniss zu betrachten.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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I nt e 11 i gren z h 1 a 1t.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 ]/2 Ngr. berechnet.)

Sie neunte Auflage be§ ßonverfationS=8e;ifon vottftänbig!
Sn allen SBu^banblungen ift bie foeben fertig geworbene 

neunte verbefferte unb febr vermehrte ©riginalauflage 
beS

Canvervaftonv * Lexikon
vorrätig. Sßie fe^r es gelungen ift, bie neunte Jluflagc biefeS atfbe= 
fannten Söerfö in ihrer innern wie dufiern TCuöftattung ben llnfoberungen 
unferer 3eit in jeber£inftd?t entfpredjenb tu gehalten, beweift am beften 
ber Xbfa^ von mehr alö 30,000 ©xentplaren.

®aö Söerf foftet Voffftänbig 20 Scaler, eö fann aber auch in 
beliebigen SCblieferungäterminen:

in 15 SSdnben ju bem greife von 1 S^lr. 10 9lgr.,
in 120 Reffen ju bem greife von 5 9igr.,
in 240 Lieferungen ju bem greife von 2% 9lgr. 

nach unb narb bezogen werben.
ItST 2Utere Auflagen bes (Sonöerfatwnö« AJe^ir©« werben 

bei Abnahme eineö ^xentplarö ber neunten Sluffage $u bem 
greife von 12 S^lrn. angenommen, unb biefer Setrag wirb in wertb= 
vollen Suchern auö bem SSerlage beö Unterzeichneten geliefert. Ser ju 
biefent ©eßufe BefonberS gebruefte Katalog ift burch affe ^u^= 
hanblungen ju Beziehen.

&eip)ig, im SJtärj 1848.
X X ißrackljauB.

Preis-Ermässigung.
Um die Anschaffung der Zeitschrift für deutsches 

Alterthum, herausgegeben von Moriz Haupt, namentlich für 
die erst mit dem 6ten Bande eingetretenen Abnehmer zu erleichtern, 
haben wir den Preis der ersten fünf Bände von fünfzehn Thalern 

auf Acht Thaler
herabgesetzt, wofür dieselben von jetzt an durch alle Buchhand
lungen zu erhalten sind.

Leipzig, im Januar 1848.
WeidmAnn’sche Buchhandlung.

Seif f^rtff 
für bie

WotiW
5« SSerbinbung mit ber von (£♦ gegrünbeten
hiftotifch = tf)eologifd)en ©efellfchaft ju Seipjig tjetauggegeben von

Dr. C. W. 'M t e lr n f r.
Jahrgang 1848. ®r. 8. 4 Shtr.

trfebeinett vitt ^efte. Snfertionggebühren für ben Kaum einer 
Seile 1 h 3lgr,. befonbere Beilagen u. bgL »erben gegen SBergütung von 

1 Ibk. Io 8igr. beigelegt.

Snböltt *• auf bem Steligionögefprdch juSDlarburg im Sabre 1^29 
aufgelegten fünfzehn ©laubenös unb UnionßsKrtitel; nach bet wieberaufs 
gefunbenen Sriginalfchrift jum erften SDtale veröffentlicht von ^eppe. — 
II. ©ie ©inweibung ber bö^rn ßanbeöfchule juSena am 19. SKarj 1548. 
83on ®$mt0- HL Sie dwiftlidje Äirche in ben ^Bereinigten @taa= 
ten Storbamerircijh veaeb ihrem neueften SSeftanbe bargeftellt von 2B. 
Älbfe. — IV- ®<enterö in Sngianb. ^argefteUt von 2ß.

im 5»arj 1848.
SU ©rocktjaus.

In unserm Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen:

Longet (F. A.), Anatomie and Physiologie 
des Nervensystems des Menschen und der Wirbelthiere mit 
pathologischen Beobachtungen und mit Versuchen an hohem 
Thieren ausgestattet. Eine von dem Französischen 
Institut gekrönte Preisschrift« Aus dem Französischen 
übersetzt und mit den Ergebnissen deutscher, englischer 
und französischer Forschungen aus den letzten Jahren bis 
auf die Gegenwart ergänzt und vervollständigt von Dr. J. A« 
Hein. Mit lithographirten Tafeln. In zwei Bänden. 
Erster Band in 6 Lieferungen. Gr. 8. Geh. 4 Thlr. 
15 Ngr.

Eine Übersetzung von Longet’s „Anatomie et Physiologie du 
Systeme nerveux“, welche dem Buche seinen Werth als Quelle für 
die Beobachtungen und Ansichten eines der ausgezeichnetsten leben*  
den Experimentatoren erhält, und durch eingeschaltete Zusätze mi( 
allen irgend wichtigen Leistungen der letzten Jahre auf das sorg
fältigste vervollständigt, darf sich der günstigsten Aufnahme ver
sichert halten. Als eine Ergänzung der in letzter Zeit sich immer 
mehr vervielfältigenden Arbeiten über allgemeine Nervenphysiologie, 
muss sie, an der Seite der neuern Arbeiten in der Nervenpathqlogie, 
insbesondere den Pathologen willkommen sein, indem sie vor Allem 
eine möglichst vollständige und ins Einzelne gehende Zusammen
stellung über die specielle Nervenphysiologie darbietet.

Leipzig, im März 1848.
Brockhaus <J’ Avenarius.

SSei Julius $elbig in Slltenhurg erfefjeinen auch für 1848: 
Hitzig’» ber beutf^en unb auSlänbifchen CTrv

ntiltalred)t$£f{ege, fortgefe|t von Hr. w. L.üemine 
unb »r. Kernt,. Vh. Schletter. Safjrgang 1848. @r. 8.
SSrofd). 8

unb ift baö Sanuarheft bereits an alle SButbbanblungen verfanbt- 
©affelbe enthält:

l) ®ie ©rmetbung »es ©rn^ratb £e« au ©berfol.*)  
9iad? ben von £errn Xlt:£)bergerichtäprdftbent Dr. Äafimir ^)fvffer 
mitgetheilten Kctenftücfen. — 2) 3ur ©efdjidjte beö beutf^en ©trafrecbtS- 
Tluöjug auö einer furbaierifchen Snftruction, bie ju Anfang beö 18.3abrh- 
erlaffen würbe. —• 3) $ur Sef^ichte berßebre von ben aufjerorbentlidjen 
«Strafen unb von ber Übfolution von ber Snftanj. 93erid)t berSuriften*  
facultät ber Univerfität SOlarburg an ben Sanbgrafen ®eorg II. von Reffen4 
©armftabt. — 4) ©er S^arfri^ter im ©ebiete ber geridjtlidjen ffltebicin

5) gormfe^ler.
vs- *)  ©iefer $ö$ft iutereffante StecWaE, betbaggrof te 

Stuffe n unter ben ©ehilbeten affet politiwy Warben erregte, 
bürfte btefem^eft, ba§ Sinjeln für 24 3tgr. ju haben 
ift, einen befonbern SSBerth Verleihen.

©urch alle SJudjfjanblungen unb spoftdmter ift ju belieben:

ISIS. Son ©ken. Solang 1848. @rfte© 
^eft. ®r. 4. tyrM $a$rgan8§ vo«

12 heften mit Tupfern 8 Stylt-
®er unb ben füt literarif^e Unterb«ltnnö

wirb ein

beigegeben unb ber 3?aum einer 3eile mit 2% 9lgr. berechnet; Hf«1** 
bete Beilagen u. bgl. werben ber für 1 2&lr. 15 9tgr. beigeleß1- 

tm »j 1848.
J. #r0ckbau0-
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NEUE JENAISCHE

AllGEMEIAE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 58.

■■■obbesbj 19

Kirdiengescliiclite.
1 . Lehrbuch der Kirchengeschichte, von Dr. Joh. Karl 

Ludwig Gieseler, Consistorialrath und ordentlichem 
Professor der Theologie in Göttingen. Ersten Ban
des erste und zweite Abtheilung, zweiten Bandes 
erste Abtheilung. Vierte neu durchgearbeitete Auf
lage. Bonn. Marcus. 1844 — 47. Gr. 8. 6 Thlr. 
Hf Ngr.

2 .' Lehrbuch der Geschichte der christlichen Kirche, 
von Dr. Chr. Wilh. Niedner, ordentlichem Professor 
der Theologie in Leipzig. Leipzig, Brockhaus. 1846. 
Gr. 8. 3 Thlr. 24 Ngr.

Zwei kirchenhistorische Lehrbücher, das eine schon 
1824 begonnen und nun nach 23 Jahren noch nicht 
vollendet, das andere schon bei seinem ersten Erschei
nen das Ganze umfassend; freilich wird das letztere, 
so umfangreich es für ein Lehrbuch ist, dennoch von 
dem erstem schon jetzt, wiewol noch wenigstens zwei, 
vielleicht drei Bände desselben zu erwarten sind, an 
Umfang so weit übertroffen, dass der Verf. bei Her- 
ausgabe der die Reformationsgeschichte eröffnenden 
Abtheilung (1840) für nöthig gefunden hat. den Titel 
eines Lehrbuchs zu vertheidigen. Von diesem Werke 
erhalten wir hier den ersten Band, und die erste Ab
theilung des zweiten schon in der vierten Auflage, zum 
deutlichsten Beweis, dass es viel gebraucht und bewährt 
ist; als meisterhaftes Werk wird es auch von dem 
Verf. des Lehrbuchs Nr. 2 ausdrücklich anerkannt. Es 
liegt freilich in der Natur der Sache, dass bei einem 
nahezu schon ein Vierteljahrhundert lang bewähr
en und anerkannten Werke die Kritik nicht sowol

Eigenthümlichkeit desselben überhaupt, als viel
mehr nUr die neue Bearbeitung im Verhältniss zu der 
frühem Ausgabe zu würdigen hat, wogegen das zum 
ersten Male auftretende Werk Hrn. N.’s nach seinem 
eigentümlichen Geist und Werth genauer geprüft wer
den muss.,

Ni. 1. Wie sehr Hr. G., seit der erste Band sei
ner Kirchengeschichte zum ersten Male erschienen ist, 
bemüht war, bei jeder spätem Auflage stets zu erwei
tern und zu verbessern, lässt sich schon aus derThat- 
sache entnehmen, <]ass dieser erste Band, der 1824 
nicht mehr als 32 Bogen betrug, jetzt in der vierten 
Auflage bis zu 60 Bogen angewachsen ist, sodass eine 
Trennung desselben in zwei Abtheilungen räthlich schien. 
Um aber auch das innere Verhältniss dieser neuen Auf

lage zu den frühem beurtheilen zu können, hat Ref. 
obige drei Abtheilungen der vierten Auflage mit der 
dritten verglichen, und hält sich darnach für befugt, 
gleich im voraus zu bemerken, dass das Werk mittels 
der neuen Durcharbeitung in vielen Theilen wesentlich 
gewonnen hat, theils durch Ergebnisse der eigenen For
schung des Verf., theils durch fleissige’ und umsichtige 
Benutzung von Untersuchungen und Arbeiten anderer 
Gelehrten.

Um dieses Urtheil näher zu begründen, theilen wir 
die Verbesserungen, welche das Werk neuestens erfah
ren hat, in einige Klassen ein. Zahlreiche und bedeu- 
tende Verbesserungen bestehen in Vervollständigung 
und Berichtigung der geschichtlichen Darstellung selbst, 
in Hinsicht theils der Gegenstände an und für sich, 
theils des Zusammenhangs und der pragmatischen Ent
wickelung. Wir haben namentlich mit Freuden beob
achtet, dass der Verf. in der Entwickelung der Reli
gionsbegriffe und Lehren den tiefem Zusammenhang 
zu entdecken und darzustellen gewusst hat. Die dritte 
Ausgabe des Lehrbuchs hatte noch häufig den Fehler, 
dass eine neue Bildungsepoche der christlichen Lehre 
an den Stand der letztem, von welchem die neue Ent
wickelung ausging, nicht gehörig angeknüpft wurde, 
wodurch das Stetige des Fortschritts und das innere 
Gesetz desselben unbeachtet blieb und die geschicht
lichen Entwickelungen des Dogma als zufällige und 
willkürliche erscheinen mussten. Diesem Fehler ist in 
der neuen Ausgabe insofern abgeholfen, als derVerf., 

mach dem Vorgang eines Baur und Anderer, eine ste
tige innere Entwickelung aufzuzeigen bemüht gewesen 
ist. Als Belege nennen wir nur kurz die Erörterung 
über die Lehrentwickelung der unmittelbar nachaposto
lischen Zeit, Bd. I, 1, S. 151; die Bemerkungen über 
die Ideenbildung des 2. Jahrh., ebendas. S. 217 ff.; die 
Einleitung zur Geschichte der Monarchianer, daselbst 
S. 294 f.; den Eingang zu den arianischen Streitigkei
ten, sowie den Schluss derselben Bd. I, 2, S. 44. 77; 
die Anknüpfung des nestorianischen Streits an den aria
nischen, ebend. S. 132 f.; die Bemerkungen über den 
Stand der Lehre vom h. Abendmahl vor dem berenga- 
rischen Streit, Bd. II, 1. S. 215. Überhaupt ist öfters 
die Forschung des Verf. auf den Geist der Ding® ein' 
gegangen, wo die frühem Ausgaben die Sache in einer 
mehr nur äusserlichen Weise aufgefasst hatten. Vom 
Islam z. B. war in der dritten Ausgabe I, 722 f. weiter 
nichts gesagt, als: er sei „seinen Hauptlehren nach aus
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dem Judenthum und Christenthum hervorgegangen, habe 
aber dabei durch die religiöse Verpflichtung zum Krieg 
gegen die Ungläubigen, durch seinen Fatalismus und 
seine sinnlichen Verheissungen, unter dem rohen, kräf
tigen Volke der Araber einen unbezwinglichen Kriegs- 
muth und wildem Eroberungsgeist aufgeregt/4 Diese 
Bemerkungen sind unbestritten wahr, bewegen sich aber 
mehr nur auf der Oberfläche der Sache und halten 
sich an verhältnissmässig untergeordnete Eigenschaften 
des Islam, während dessen eigentlicher Geist und grund
wesentlicher Charakter unberührt blieb. In der vierten 
Ausgabe ist das anders geworden, hier ist, mit Be
nutzung neuerer Untersuchungen über den Koran die 
wesentliche religiöse Grundstellung des Muhamedanis
mus selbst bezeichnet, wenn es I, 2, S. 468 heisst: 
„Der Koran machte die Lehre von der unendlichen 
Erhabenheit Gottes so einseitig zu seiner Grundlage, 
dass sich aus derselben eine absolute Abhängigkeit des 
Menschen von Gott ergab, und die Ideen von einer 
Ähnlichkeit und einer innern Vereinigung des Menschen 
mit Gott, damit aber auch die Grundlagen aller höhern 
Sittlichkeit keinen Raum fanden.44 — Ein ähnliches Ver
hältniss findet zwischen den beiden Ausgaben statt in 
Betreff des Untergangs der heidnischen Religion im rö
mischen Reich während des 5. Jahrh. Während hier 
die bisherige Ausgabe nur einzelne, allerdings spre
chende , äussere Ereignisse und gesetzliche Schritte re- 
gistrirt, Bd. I, S. 361 f., schildert die neue Ausgabe, 
Bd. 1, 2, S. 30 ff., den Geist der Zeit selbst und den 
sittlichen Zustand des damaligen Heidenthums, wodurch 
eine lebendige Anschauung und ein geschichtliches Be
greifen dieser Katastrophe des Heidenthums an die 
Hand gegeben wird. — Die Entstehung des Mönchthums 
sucht der Verf. durch die im 4. Jahrh. herrschende 
öffentliche Meinung der Christenheit zu erklären; auch 
stellt er nachher den Eindruck, welchen das Mönchs- 
wesen auf die Zeitgenossen machte, sowie die Rück
wirkung dieser Lebensart auf die Mönche selbst dar, 
Bd. I, 2, S. 229. 241 ff., sodass durch diese tiefer ge
hende Erörterung jene einflussreiche Erscheinung sich 
besser begreift, als bei der ältern Ausgabe, die sich 
nur auf äussere Thatsacben beschränkt hatte. — Offen
bare Lücken sind ferner dadurch ausgefüllt, dass das 
System des „Areopagiten Dionysius“, von dessen Un
echtheit und vielfacher Nachwirkung in der bisherigen 
Ausgabe schon Manches zu lesen war, nun auch sei
ner eigenthümlichen Richtung und seinem Geiste nach, 
wenn auch in bündiger Kürze, gezeichnet ist, Bd. I, 2, 
S. 386 f.; dass von der Basilika jetzt erstmals die 
Grundform angegeben ist, ebendaselbst S. 285; dass in 
der,neuen Ausgabe ein merkwürdiger Theil der apo- 
kryphischen christlichen Literatur, die ersten christ
lichen Sibyllin^> nun ^re wahre Zeit gestellt sind, 
und ein Versuch gemacht ist, ihre Entstehung begreif
lich zu machen, Bd. Ij 1? S« 1^3 ff. Eine wirkliche

Lücke ist aber auch dieses Mal offen geblieben: bei 
dem vielseitigen und tiefgreifenden Einfluss des Lehen
wesens auf die Gestaltung der kirchlichen Gesellschafts
verfassung im Mittelalter erscheint eine gedrängte Er
örterung des Wesens dieser Einrichtung als unerläss
lich in einem Lehrbuche der Kirchengeschichte, und 
doch sucht man eine solche Entwickelung an den be
treffenden Stellen: z. B. Bd. I, 2, S. 444; Bd. II, 1, S. 
55. 245 f. immer noch vergebens.

Wir haben bisher absichtlich diejenigen Punkte über
gangen, welche der Verf. in der Vorrede selbst als 
durch eigene Forschung neu bearbeitet bezeichnet Zu 
diesen gehören namentlich die Elkesaiten. Wir sind 
übrigens insofern nicht ganz einer Meinung mit dem 
Verf., als wir die Subsumtion der Clementinen unter die 
Kategorie jener Secte nicht für den glücklichsten Griff 
halten. Das ist zwar der jetzigen Ausgabe nicht eigen- 

j thümlich, sofern jene Unterordnung schon in der drit
ten Ausgabe sich vorfindet. Allein je gewisser der 
Abschnitt über die Clementinen unter die Verbesserun
gen der neuen Auflage zu zählen ist, desto mehr fragt 
es sich, ob es am Platze sei, eine innerlich so bedeu
tende Erscheinung, wie das System der Clementinen 
ist, geradezu unter die Kategorie einer an und für sich 
so wenig bekannten Sekte zu subsumiren, so zu sagen 
das Licht unter den Scheffel zu stellen; zumal zuge
standenermassen die äussere Verbindung des Verf. je
ner pseudonymen Schriften mit den Elkesaiten ebenso 
zweifelhaft ist, als das innere Verhältniss des Clemen
tinischen Systems zu dem Lehrbegriffe jener Sekte; 
vgl. Bd. I, 1. S. 280. 284 f. Gewiss ist es viel sach
gemässer, die Clementinen in die Reihe der gnostischen 
Systeme zu stellen, und zwar als jüdisch-christliches 
Gegenstück zu Marcion’s Richtung.

Eine zweite Klasse von Verbesserungen, welche 
die neue Ausgabe auszeichnen, besteht in Fortschritten 
der historischen Kritik. Hier wäre freilich viel Umar
beitung möglich, wenn man bedenkt, welche Blüthezeit 
negativer und constructiver Kritik gerade in den Zeit
raum 1831—1844 fallt, der zwischen der dritten und 
vierten Ausgabe dieser Kirchengeschichte liegt. Indes
sen ist nicht Jedem zuzumuthen, dass er sich kopfüber 
in diesen neuen Strom stürze, um sich von demselben 
mit fortreissen zu lassen, und am wenigsten war das 
von Hrn. G. zu erwarten vermöge des Geistes gründ
licher und umsichtiger nüchterner Forschung, durch 
den sich dieser Gelehrte immer ausgezeichnet hat. Dass 
er aber auch diejenigen Uatersuchungen, deren Ver
fahren und Ergebnisse seiner Überzeugung geradezu 
entgegenstanden, nicht ungeprüft und, wenn sich et
was davon bewährte, nicht unbenutzt gelassen hat, da
von trägt die neue Ausgabe häufige und unverkennbare 
Merkmale an sich.. Nur das ist uns aufgefallen, dass 
man bei der Geschichte des Lebens Jesu in dieser Aus
gabe von dem Vorhandensein einer Kritik, wie die
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Straussische, so gar wenig bemerkt. Die einzige Spur 
davon ist die Bemerkung I, 1, S. 67: „Einen neuen An
stoss zu wissenschaftlicher Bearbeitung hat Dr. Strauss’ 
Leben Jesu gegeben“. Indessen ist von einer solchen 
neuen wissenschaftlichen Durcharbeitung, wo man an 
das Leben Jesu selbst kommt, nichts zu entdecken. 
Während sonst oft unbedeutende kritische Fragen, die 
mehr ins Literarische einschlagen, mit Vorliebe ange
fasst werden, ist bei dem betreffenden Paragraphen 
weder im Texte etwas mit Rücksicht auf die kritischen 
Fragen geändert, noch auch nur die kleinste Note in 
dieser Richtung beigefügt, obwol das gegenseitige Ver- 
hältniss der Evangelisten zu einander, das galiläische 
und judäische Auftreten Jesu, die Wunder, die Aufer
stehung und Himmelfahrt Veranlassung, ja Nöthigung 
dazu an die Hand geben.

In andern untergeordneten Punkten ist, wie schon 
angedeutet, die neuere Kritik der Geschichte des Ur
christenthums mehr berücksichtigt worden, z. B. in Be
treff des Apostels Petrus und des Jacobus. Dass Pe
trus in Rom gewesen sei und daselbst den Märtyrertod 
erlitten habe, hält zwar Hr. G. auch in der neuesten 
Ausgabe als hinlänglich bezeugte Thatsache fest; doch 
gibt er Denjenigen, welche allen und jeden Aufenthalt 
des Apostels in Rom bezweifeln, in soweit nach, als 
er nicht mehr, wie bisher, ausschliesslich nur „par
teiische Polemik“ darin erkennt,-sondern zwischen den 
ältern Gelehrten seit der Reformationszeit und den 
neuern einen wesentlichen Unterschied macht; er bleibt 
dabei, dass jene in dieser Sache durch kirchlichen Par
teigeist befangen gewesen seien; von diesen aber, un
ter denen Baur nicht der letzte ist, gibt er zu, dass 
sie bei ihrer Untersuchung der Frage „von einem wis
senschaftlichen Standpunkte“ ausgegangen sind I, 1, S. 
102, Anm. — Der in dem apostolischen Zeitalter öfters 
mit Auszeichnung genannte Jacobus hatte noch in der 
dritten Ausgabe unseres Lehrbuchs unbefangen als Apo
stel, nämlich als Jacobus der jüngere, Alphäi Sohn, 
gegolten, z. B. I? S. 93. 197, Anm. b. Davon ist der 
verf. jetzt, nach den Untersuchungen Anderer, abge
gangen; schon bei Aufzählung der Apostel, Bd. I, 1, 

89, Anm. 2 wird Jacobus, des Alphäus Sohn, von 
Jacobus, Bruder des Herrn, unterschieden, und bei ver- 
^“iedenen Gelegenheiten nachher, z. B. I, 1, S. 95. 
109. 122 f. 125 f wird Jacobus, Bruder des Herrn, in 
seiner eigentümlichen apostelgleichen Stellung an der 
Spitze 'lerMuttergemeinde zu Jerusalem, im Unterschied 
von den AposteIn erwähnt

Die grösste Anzahl von Erweiterungen und Ver
besserungen, wodurch sich die vorliegende Ausgabe des 
Lehrbuchs von der vorhergehenden unterscheidet, be
steht endlich in Quellenbelegen und literarischen An- 
merhungen. Bei einem Buche, in welchem der Text so 
sehr gegen die Noten zurücktritt, wo der Text in sei
nem Verhältniss zu den Anmerkungen so oft nur dem 

Faden gleicht, an welchem die Perlen angereiht sind, 
versteht es sich ohnedies von selbst, d^ss die Verbes
serungen in neuen Auflagen mehr in die gelehrten An
merkungen fallen als in den Text selbst. Und in der 
That sind es in den drei Abtheilungen, welche jetzt in 
vierter Auflage vor uns liegen, gerade die Anmerkun
gen , welche so oft verbessert und bereichert sind. 
Nicht leicht wird dem gelehrten Verf. irgend eine neuere 
literarische Erscheinung entgangen sein, mochte sie 
einen bedeutendem oder einen geringem Theil der Kir
chengeschichte neu beleuchten; und alle solche Arbei
ten, sowol umfassendere Werke als kleinere Büchlein, 
Abhandlungen und Programme hat er auch zum Ge
brauch dessen, der sich von irgend einem Theilchen der 
Geschichte genauere Kenntniss zu verschallen wünscht, 
an ihrem Orte namhaft gemacht; meistens hat er sie 
auch für das Lehrbuch benutzt und, wie er selbst sagt, 
„auch wo er sich nicht völlig anschliessen konnte, doch 
möglichst vielen Vortheil daraus zu ziehen“ gewusst. 
So hat er z. B. Schwegler’s Montanismus, Schliemann’s 
Clementinen, die Preisschrift von Beugnot, Histoire de 
la destruction du paganisme en Occident, Löbell’s Gre
gor von Tours und andere Monographien fleissig be
nutzt, um mit kritischer Verwendung derselben die be
treffenden Gebiete der Geschichte aufzuhellen. So ha
ben ihm die orientalischen Studien von Neumann u. A. 
z. B. im Felde der armenischen Literatur, die Veröf
fentlichungen und Bearbeitungen althochdeutscher Denk
male von Massmann, Vilmar, R. v. Raumer u. A., ent
sprechende Publicationen englischer Gelehrten wie Tho
mas Wright, Thorpe aus den Schätzen angelsächsischer 
Literatur (vgl. 11, 1, S. 55. 83. 91 f. 271. 500; I, 2, S. 
269) dienen müssen. Von den kirchengeschichtlichen 
Fragmenten, die Angelo Mai entdeckt und bekannt ge
macht hat, von den Monumenta Germaniae. die unter 
Pertz’s Leitung und Namen in kritischer Bearbeitung 
erschienen sind, machen die Anmerkungen ohnedies 
häufigen Gebrauch.

So können wir denn, ungeachtet noch Manches zu 
wünschen übrig geblieben ist, dem Buche denn doch 
das Zeugniss geben, dass es durch seine neueste sorg
fältige Durcharbeitung an Brauchbarkeit und innerm 
Werthe entschieden gewonnen hat. Wir hoffen, dass 
dieses Lehrbuch wie bisher, so auch ferner als Anlei
tung zu einem gründlichen Studium der Kirchengeschichte 
Vielen dienen möge, vornehmlich aber, dass es dem ge
ehrten Verf. gelingen möge, seinem Werke durch die 
von Vielen ersehnte Vollendung der noch übrigen Theile 
den Schlussstein einzufügen.

Nr. 2. Die Bestimmung des zweiten Lehrbuchs (von 
Niedner) ist, nach der Erklärung des Verf. selbst die, 
„nur eine Einleitung zu sein ins erste Studium christ
licher Kirchengeschichte als Wissenschaft“. Hiermit ist 
theils eine sehr starke Einschränkung des Zwecks, theils 
ein hohes Ziel des Buches ausgesprochen. Es liegt
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eine doppelte Einschränkung darin, dass das Buch nur 
eine Einleitung sein soll, und zwar nicht in das ganze 
Studium der Kirchengeschichte. sondern nur in das 
erste Studium derselben. Also nur ein Anfang des An
fangs ’- Indessen, aller Anfang ist schwer, und auf die 
Grundlegung kommt überall wol das Meiste an. Dies 
führt schon auf die Grösse der Aufgabe, welche darin 
liegt, dass die Kirchengeschichte als Wissenschaft be
handelt werden soll, und damit ist an intensiver Kraft 
und Bedeutung ebenso viel gefordert, als durch obige 
Einschränkung in Betreff des Umfangs nachgelassen 
scheint. Denn wissenschaftlicher Charakter will viel 
heissen, zumal bei einem Geschichtswerk. Da es aber 
billig ist, das, was der Verf. selbst für die Bestimmung 
seines Werks erklärt, als Maasstab an dasselbe zu 
legen, so werden wir dasselbe vorzüglich darauf anse
hen , ob es jener doppelten Forderung genügt, einmal 
als Einleitung ins erste Studium der Kirchengeschichte 
zu dienen, und fürs zweite die Kirchengeschichte als 
Wissenschaft zu behandeln. Diese gedoppelte Prüfung 
wird aber sich nicht trennen lassen, sondern vereinigt 
stattfinden müssen.

Soll das Buch in das erste Studium der Kirchen
geschichte einleiten, so könnte man sich die Vorstel
lung davon machen, dass einfach und klar erzählt werde, 
was da geschehen ist; denn das Geschehene zu wis
sen ist natürlich der erste Anfang in geschichtlichen 
Dingen. Allein schon der erste Blick in das Buch zeigt, 
dass es gar nicht dieser Art ist: einfache, anschauliche 
Erzählung der Thaten und Begebenheiten der Kirchen
geschichte enthält das Buch nicht, wol aber gedrängte 
Zusammenstellung des Ganges der Entwickelung in kur
zen Übersichten, nebst Ausführungen über das Allge
meine der Zustände. Wir sehen nämlich zwei Behand
lungsformen neben und nach einander abwechselnd 
durchgeführt. Einmal wird, zumal im Bereich der äus- 
sern Geschichte, der wesentliche Hauptinhalt in über
sichtlichen Umrissen gezeichnet, sodass die Anschauung 
des Einzelnen entweder dem akademischen yortrage 
oder der anderweitigen Lectüre vorbehaltenbleibt; denn 
dass ohne gründliches Einzelwissen kein wirkliches Ver
stehen der Geschichte möglich sei, erkennt der Verf. 
als allgemeinsten historischen Grundsatz unbedingt an. 
Indessen verwahrt sich der Verf. dagegen, dass man 
jene Zusammenfassungen weder für subjective Betrach
tungen und Beurtheilungen halte, noch für unbestimmte 
schwebende Bilder; sie sollen vielmehr ein sowol wirk
liches als bestimmtes Allgemeines geben. Und es ist 
wahr, diese Umrisse haben eine Bestimmtheit, Klarheit 
und Schärfe der Gedanken, welche meisterhaft genannt 
zu werden verdienen. Die andere Form, welche we
der überall noch regelmässig die andern begleitet, son

dern vorzüglich bei dem zur innern Geschichte Gehö
renden auftritt, besteht in ausführlicherer Entwickelung 
Epoche machender Gedanken, Standpunkte, Systeme. 
Jene erste, nur zusammenfassende Form herrscht so 
sehr vor, dass besondere Beispiele für dieselbe anzu
führen überflüssig wäre; um hingegen von der zweiten 
Form, welche in der Regel durch kleinern Druck aus
gezeichnet ist, eine Vorstellung zu geben, wollen wir 
einige Worte sagen. Im ersten Zeitalter bildet einen 
hervorragenden Gegenstand der Kampf des Christen
thums mit dem griechisch-römischen Heidenthum wäh
rend des 2. und 3. Jahrh. Diesen Gegenstand behan
delt der Verf. zuerst in übersichtlich zusammenfassen
der Form, indem er den Schauplatz und Hergang des 
Kampfs, sodann die feindlichep Mächte, nämlich Volk 
und Staat, Schulphilosophie und Weltbildung, endlich 
die zwei Formen der Streitführung selbst, nämlich die 
praktische und die theoretische, mit wenigen, aber spre
chenden Zügen zeichnet (§. 47—50); hierauf folgt in 
§. 51 eine „entwickelnde. Darlegung des Religionsstreits 
nach beiden bormen seiner Führung“, wobei auf die 
Gesichtspunkte und Gedanken, auf die einzelnen Vor
würfe der Heiden gegen das Christenthum vom Stand
punkte (les Staats, der Wissenschaft, der Sittlichkeit, 
sowie auf die Erwiderungen und Berichtigungen von 
Seiten der Sprecher des Christenthums des Näheren 
eingegangen wird. Ein zweites Beispiel, aus neuerer 
Zeit, ist die Erörterung des Verf. über das Reforma
tionssystem Spener’s; dieses wird §. 251 im innern Zu
sammenhänge allseitig entwickelt, während vor und nach 
das erste Auftreten Spener’s, seine spätere Wirksam
keit und Verfolgung, nebst dem pietistischen Streit, das 
Gerippe der äussern Thatsachen, mit wenigen Umris
sen hingestellt ist. Dass nicht Alles in dieser Art förm
lich entwickelt, vielmehr das Meiste nur kurz angedeu
tet ist, und mehr in seinen bedeutendsten Entwicke
lungsknoten aufgefasst, als in seinem vollständigen Ver
lauf dargestellt ist, lässt sich bei einem so grossen 
Reichthum an Gegenständen einerseits, andererseits bei 
dem beschränkten Umfange eines — wenn auch ver- 
hältnissmässig starken — Lehrbuchs nicht anders er
warten. Somit kommt es nur darauf an, ob die Um
risse das Wesentliche der Haupterscbeinungen richtig 
gezeichnet haben, ob der Stoff gehörig bemeistert, rich
tig gegliedert und mit geschichtlicher Wahrheit und Treue 
begriffen ist; d. h., es kommt auf die wissenschaftliche 
Tüchtigkeit des Geleisteten an, und hiermit hätten wir 
uns von der einen Seite (einer ersten Einleitung ins 
kirchenhistorische Studium) zu der andern gewendet, 
dem Verhältniss dieser Kirchengeschichte zur Wissen
schaft.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijcipzig*»
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 59.

Kirche ii geschieht©.
Schriften von Gieseler und Niedner.

(Fortsetzung aus Nr. 58.)
Um diese Frage zu beantworten, geben wir zuvör
derst einen Überblick über das Ganze, mit Rücksicht 
auf die Gliederung des Stoffes im Grossen. Hr. N. sagt: 
„Die nach Begriff > und Wirklichkeit nothwendige Ge
schichtsform, in Hinsicht auf Abtheilen und Ordnen 
der Massen, folgt drei Eintheilungsgründen zugleich, 
nach Zettperioden und SucÄarten und Ratmgebieten, 
dem ersten unbedingt, dem zweiten bedingt, dem drit
ten ausnahmweise“, S. 40. Wenn er noch beifügt, dass 
diese Besonderung des Gesammtbildes in seine Theil
bilder nicht blos subjectiven, sondern objectiven Grund 
habe, im dynamischen Organismus der Wirklichkeit, 
sofern gewisse Zeit- und Sach- und Raumgebiete, ob- 
wol stets in Beziehung auf einander stehend, doch ihre 
Charaktere und Erklärungsgründe zunächst in sich selbst 
gehabt haben, — so müssen wir in soweit unbedingt 
beistimmen. Es handelt sich aber darum, ob das Lehr
buch als Abbild im Kleinen die Gliederung der Ge
schichte an sich selbst treu wiedergebe.

Was die ZeZteintheilung betrifft, so ordnet Hr. N. 
die Geschichte der christlichen Kirche in drei grosse 
Zeiteinheiten', die ältere, mittlere und neuere Zeit. Ab
gesehen fürs erste von den Jahren oder Jahrhunderten, 
welche, die Markscheiden dieser Zeitalter bilden sollen, 
scheint uns diese Gliederung ebenso neu in der Lite
ratur der Kirchengeschichte und ebenso eigenthümlich 
zu sein, als in der Sache selbst begründet, einfach und 
treffend, denn das christliche Alterthum, das christliche 
Mittelalter und die neue Zeit, das ist in der That die 
Natürliche und wahre Theilung der Zeiten seit Christo, 
fragen wir aber genauer nach dem Umfange dieser drei 
Zeitalter oder nach den drei Jahreszahlen, so ist die 
Markscheide zwischen der mittlern und neuern Zeit 
nothwendig Un(] unbestritten das Jahr 1517 als Anfang 
der deutschen Reformation. Weniger unbedingten Bei
fall wird das finden können, dass der Verf. als Wende- 
punct der alten und mittlern Zeit die Mitte des 8. Jahrh. 
annimmt. Und doch finden wir im Texte nicht ein Wort 
ausdrücklicher Begründung für diese Epoche; denn die 
Bemerkung des Verf. in der Vorrede, dass die Gesammt- 
eintheilung in diese drei Zeitalter sich ihm seit 1828 
(im akademischen Vortrag) bewährt habe, muss zwar 
ein bedeutendes Gewicht für uns haben, kann uns aber

9. März 1848.

doch nicht abhalten, unsere abweichende Ansicht, so 
wenig wir uns auch auf Erfahrung in ähnlicher Weise 
berufen können, auszusprechen. Uns scheint das christ
liche Alterthum sich abzuschliessen und an das Mittel- 
alter anzuschliessen schon im 4. Jahrh. mit Constantin 
oder dem Nicänischen Concil. Dieses, oder vielmehr 
die Erklärung des Christenthums zur Staatsreligion, bil
det in der Geschichte des Christenthums einen ebenso 
entscheidenden Wendepunkt der Zeiten im Grossen, als 
der Sturz des weströmischen Reichs, der in der allge
meinen Geschichte als Schluss des Alterthums und Be
ginn des Mittelalters mit Recht gilt. Von jenem Zeit
punkte an ist die orientalisch-griechische Kirche, bei 
vorerst lebhafter Lehrentwickelung, in einem wesent
lich gleichen Verhältniss zum Staate geblieben bis ge
gen das Ende des Mittelalters; von dort an hat das 
Abendland seine selbständige Entwickelung gehabt in 
Religion und Lehre, Cultus und Verfassung; von jenem 
Zeitpunkte an hört im Abendlande das Leben der alten 
Völker nach und nach auf und es treten neue Völker 
auf den Schauplatz der Kirchengeschichte, namentlich 
die germanischen. Wir berufen uns dafür auf eine Be
merkung des Verf. selbst, S. 46: „Das Übergewicht 
der Bewegung über das Bestehen, wie der Mannichfal- 
tigkeit über die Einheit, unterscheidet die neue Zeit von 
den beiden frühem, und macht dieselbe nur mit den 
drei ersten Jahrhunderten vergleichbar“; diese Äusse
rung hat mehr Gewicht, als der Verf. selbst zu glau
ben scheint, sie spricht unverkennbar stark genug für 
eine Absonderung der drei ersten Jahrhunderte, als ei
ner selbständigen Hauptperiode, von der folgenden Zeit 
bis zur Reformation. Die etwaige Einwendung, dass 
dadurch die Zeiträume allzu ungleich würden, sofern 
die alte Zeit auf drei Jahrhunderte beschränkt werden 
solle, wogegen die mittlere Zeit das vierfache, zwölf 
Jahrhunderte, umfassen müsste, — ist schon dadurch 
als unerheblich erwiesen, dass über Absonderung der 
letzten drei Jahrhunderte, als einer ganz eigenthüm- 
lichen, gewissermassen selbständigen Zeit, Niemand 
das geringste Bedenken hat.

Innerhalb der einmal angenommenen Hauptzeiten 
macht der Verf. wieder kleinere Zeitabschnitte, und das 
mit Recht, nur können wir eine Ungleichheit der Be
handlung jener drei Hauptperioden in dieser Hinsicht 
nicht billigen. Während nämlich die mittlere und die 
neuere Zeit so bearbeitet sind, dass jede deiselben in 
drei kleinere Zeittheile zerfällt und nur innerhalb die
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ser untergeordneten Zeiträume die sachliche Theilung 
vollständig durchgeführt wird, — hat der Verf. das 
christliche Alterthum (das er, wie gesagt, bis 750 aus
dehnt) so behandelt, dass hier die sachliche Ordnung 
die vorherrschende ist. Ein Beispiel wird das deutlich 
machen. Der erste Theil in der Geschichte der alten 
Zeit bildet die Geschichte des Wirkungskreises der christ- 

- liehen Religion und ihres Kampfes mit Judenthum und 
Heidenthum. Dieser Gegenstand nun wird, in ange
messenen Perioden, vom Leben Jesu an bis in das 
8. Jahrh. hinein ununterbrochen fortgeführt; und dann 
erst kommen wir an die Geschichte der Kirchenverfas
sung, als zweiten Theil, sodass wir jetzt zu der apo
stolischen Zeit zurückkehren müssen, um ihre Gemeinde
verfassung kennen zu lernen, worauf dieser Gegenstand 
nach zwei Perioden, deren Scheidepunkt in Constan- 
tin’s Zeit fällt, bis 750 fortgesetzt wird; und nun müs
sen wir wieder einen Rückschritt von sieben Jahrhun
derten machen, um den Stand der Kirchenreligion selbst 
(III. Theil) in der apostolischen Zeit sofort zu beobach
ten,. Diese Form der Behandlung bringt den Übelstand 
mit sich, dass der Leser, nachdem er in Beschauung 
des Wirkungskreises der christlichen Religion von der 
'Blüthezeit der jerusalemer Muttergemeinde an bis um 
ein starkes Jahrhundert über die Hedschra hinaus ohne 
Ruh und Rast hat fortschreiten müssen, wenn er nun 
um 700 Jahre zurückversetzt wird, um die Gesellschafts
verfassung der apostolischen Gemeinden zu sehen, fast 
vergessen hat, wie es mit der Gründung der paulini- 
schen Gemeinden u. dgl. sich verhalten hat. Aber auch 
abgesehen davon verdient es die, wie der Verf. aner
kennt, nach allen Seiten grundlegende Bedeutsamkeit 
des apostolischen Zeitalters, als ein selbständiges Ganze 
behandelt zu werden; dafür spricht (um die oben an
geführten Worte des Verf. hier zu gebrauchen) ein 
„objectiver Grund im dynamischen Organismus der 
Wirklichkeit“; denn wenn irgend ein Zeitgebiet, so 
hat das apostolische Zeitalter — unbeschadet natürlich 
des Zusammenhangs mit andern Zeiten — „seinen Cha
rakter und seinen Erklärungsgrund zunächst in sich 
selber44. Kurz, wir hätten die Anordnung, welche der 
Verf. für die mittlere und neuere Zeit gewählt hat, auch 
auf das christliche Alterthum angewendet zu sehen ge
wünscht, dass die Eintheilung in einige untergeordnete 
Perioden zu Grunde gelegt, und nur innerhalb dieser 
Zeitabtheilungen die sachliche Gliederung synchroni
stisch durchgeführt worden wäre. Jene untergeordne
ten Zeittheilungen sind nämlich folgende:, die Geschichte 
der mittlern Zeit theilt der Verf. auf eine ebenso klare 
als sachgemässe Weise in drei Zeiträume, 1) Grund
legung zur mittelalterlichen Kirche (Mitte des 8. bis 
Mitte des 11. Jahrh.); 2) Ausbildung der mittelalterlichen 
Kirche (von Mitte des 11. bis Ende des 13. Jahrh.); 
3) Verfall derselben (14. und 15. Jahrh.) Die neuere 
Zeit behandelt er so, dass das 16. Jahrh. den ersten, 

das letzte Jahrhundert von 1750 an den dritten Theil 
bildet, wonach also die anderthalb Jahrhunderte von 
1600—1750 den zweiten Theil ausmachen, welchen der 
Verf. S. 690 mit einem neuen und glücklichen Aus
druck, „das Mittelalter der neuern Zeit44 nennt.

Was sodann die «SacZieintheilung betrifft, so liegen 
nach Hrn. N. in der Natur der Kirche drei allgemein 
unterscheidbare höchste Sacheinheiten, nämlich 1) Raum- 
umfang des Christenthums oder Wirkungskreis dessel
ben; 2) Verfassung der christlichen Religionsgemein
schaft, als eigentlich kirchliche Erscheinungs/om des 
Christenthums; 3) das religiöse Leben selbst in allen 
Beziehungen, als Gehalt und Erfolg der bürgerlich und 
intellectuell und moralisch wirksamen Bildungskraft des 
Christenthums; der letztere Begriff umfasst dann sowol 
Cultus als Lehre und kirchliche Wissenschaft. Dabei 
bemerken wir es als einen Beweis nicht blos von ge
lenkiger und freier Bewegung überhaupt, sondern na
mentlich von Streben nach geschichtlicher Wahrheit, 
„dass er keineswegs die gleiche Ordnung hinsichtlich 
der Sachen überall durchführen zu müssen glaubt. Im 
ersten Zeitalter z. B. tritt die Geschichte der Ausbrei
tung des Christenthums als Haupttheil voran, und die 
Kirchenverfassung sowie Kirchenreligion folgen als zwei
ter und dritter Theil nach. Im zweiten Zeitalter dage
gen erlaubt sich der Verf. auf Grund der Bemerkung, 
dass von jetzt an die Grenzengeschichte des Christen
thums mehr nur Unterlage als Bestandtheil der christ
lichen Bildungsgeschichte sei44 (S. 377), die Abweichung, 
dass er über den Wirkungskreis der christlichen Reli
gion eine statistische Einleitung zu der ganzen Periode 
voranschickt; kurz es ist überall eine ebenso von stei
fer Einförmigkeit freie, als dem jedesmaligen Gange 
und Stande der Dinge selbst sich anschmiegende Sach
ordnung innerhalb des gegebenen Zeitraums beobachtet.

Nachdem wir uns bisher zunächst mit der formel
len Seite, der Verarbeitung und Gliederung des Stoffs 
befasst haben, so ist es wol an der Zeit, nun auch 
den eigenthümlichen Standpunkt des Verf seinem Ge
halte nach zu bezeichnen und zu würdigen; denn es 
ist ja keinem Zweifel unterworfen, dass von der An
sicht darüber, was das Christenthum seinem Ursprünge 
und Wesen nach sei, die ganze Bearbeitung der Kir
chengeschichte nothwendig abhängt. Sollen wir kurz 
sagen, worin wir das Eigentümliche der Ansicht des 
Verf. vom Christenthume finden, so ist es das, dass 
er die Geschichte der christlichen Kirche in eine viel 
innigere Einheit mit dem Leben Jesu Christi setzt, als 
andere Kirchenhistoriker. Zwar ist schon oft als all
gemeiner Satz behauptet worden, dass die Geschichte 
der Christenheit zugleich die Geschichte der stetigen 
Wirksamkeit des lebendigen Christus sei; aber in der 
wissenschaftlichen Kirchengeschichte ist jene Wahrheit 
unseres Wissens noch nie so geltend gemacht worden, 
wie in dem vorliegenden Werke. Der Verf. geht von 
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der Überzeugung aus: „Das Leben Jesu reicht hindurch 
durch die ganze Zeit nach ihm, um erst in der vollen
denden Hindurchführung der Welt zu einem Gottesreich 
auf Erden seine ganze Wirklichkeit zu erhalten“; er 
behauptet eine „Immanenz des Vollenders wie des Stif
ters eines Gottesreichs in der Menschheit nach ihm, 
permanente Selbstoffenbarung Gottes durch sein Pneuma, 
eine untheilbare Geistesgeschichte im Fortgange wie im 
Anfänge“; Christus ist ihm „die geistig oder virtuell 
oder immanente Substanz der Gemeinde, somit weder 
ein gestorbener Geist mit einem flossen Nachlass von 
Lehrschriften, noch eine alles allein wirkende, d. h. 
nichts wirkende Ursache, sondern eine Kraft erzeu
gende Kraft; die Glieder dieses Körpers sollen durch 
das Haupt auch ein Selbstleben in sich haben, obgleich 
sie es nie von sich selbst haben“, S. 1 ff. 12.

. Es versteht sich, dass eine solche Überzeugung 
auf der Anschauung Jesu als Ebenbildes Gottes im ein
zigen Sinne beruhen muss; Christus ist „dgs in sich 
vollendete Ebenbild des lebendigen Gottes, nicht blos 
eins der Wandelbilder oder Strebebilder des Göttlichen“. 
Das Leben Jesu war „das Naturleben dessen, der das 
ganze Ebenbild Gottes trug. Dieses aber steht $ obwol 
in Christo allein wirklich geworden, doch als Idee in
nerhalb des Bereichs der Menschennatur und so auch 
der Weltnatur. Darum hat der Lebensgehalt Jesu, als 
in ihm seiende Wirklichkeit dessen, was in Allem nach 
ihm Wirklichkeit erst werden soll, das Maas seiner 
Möglichkeit nicht in dem vor oder neben oder nach 
ihm bereits wirklich Gewordenen, sondern nur in der 
idealen Menschennatur. Den Grund derselben hat er 
„in Jesu individuellem Zusammenhänge mit dem Vater 
und in seiner persönlichen Bestimmung, die Gotteben
bildlichkeit auch der Menschengattung zu vermitteln,“ 
S. 10. 85.-— Wir können übrigens nicht umhin, so
gleich hier zu bemerken, dass wir in der gedrängten 
Darstellung des Lebens und Wirkens Jesu, welche 
§• 36 ff. gegeben ist, ein Eingehen auf die Persönlich
keit Jesu selbst vermissen; z. B. §. 37 sind die Xoyot 
Jesu kurz charakterisirt, allein nur in Betreff ihrer Form, 
nicht ihres Gehalts, wo namentlich das Zeugniss Jesu 
\°n sich selbst nicht zu umgehen war. — Seine An
sicht von der Einheit des Göttlichen und Menschlichen, 
des Übernatürlichen und Natürlichen in der Person Chri
sti vertheidigt der Verf. besonders gegen die kritische 
oder mythische Ansicht, indem er dieser die dogmati
schen Voraussetzungen nachweist, auf die sie fusst und 
ihr mit selbständiger Dialektik entgegentritt. Beruft man 
sich gegen die Anerkennung vollendeter Gottesoffenba
rung in einem Menschen auf das Weltgesetz der Ste
tigkeit, d. h. darauf, dass aller, auch der göttliche 
Weltinhalt an Vielheit und Werden als die nothwendi
gen Daseinsformen der Endlichkeit gebunden sei: so 
erinnert Hr. N. dagegen, die „Annahme eines solchen 
schon seienden oder fertigen Gesetzes sei ein Wider- j 

spruch gegen die eigene Voraussetzung, den Weltbe- 
griff: dem durch diesen gesetzten allgemeinen erst — 
Werden müsste auch die Form des Werdens selbst 
unterworfen sein, auch dessen durchgängige Gesetzmäs
sigkeit, d. h. Nothwendigkeit und Stetigkeit könnte nur 
erst mit werden“, S. 11.

In Zusammenhang mit obiger Ansicht von dem le
bendigen Christus als Vollender seiner Kirche steht es, 
dass der Verf. die Auferstehung Jesu nach seinem 
wirklichen Tode und die Himmelfahrt nicht für die letz
ten Thatsachen des Lebens Jesu auf Erden erklärt, 
sondern als verwandt und verbunden ansieht mit nach
folgenden Offenbarungen des Kirchengründers. Die Him
melfahrt fasst er nur als das Nichtfernererscheinen nach 
der, wenigstens für die palästinensischen Apostel, letz
ten Erscheinung. Schon die nächstgefolgte neue Pa- 
rusie Christi am Pfingstfest ist Thatbeweis geworden 
sowol dafür, dass das im Leben Jesu auf Erden ge
knüpfte Band zwischen dem Geistigen und dem Sinn
lichen nie ganz sich lösen sollte, sowie dass sein Selbst
leben auf Erden nur -scheinbar ein gänzliches Ende 
gehabt habe, S. 90. 93.

Jene Grundanschauung des Lebens der Kirche als 
des Fortlebens und Wirkens Christi in der Menschheit 
führt der Verf. durch; um das zu zeigen, fassen wir 
einige Punkte der Geschichte auf, wo jener Gedanke 
besonders hervortritt. Die Geistessendung am Pfingst
feste war „die Eröffnung der Kirche als Dasein des 
Geistes Christ in der Gemeinde, oder der Eintritt christ
licher Prophetie“, S. 95. Dieser Geistesmittheilung an 
die ältern Jünger ähnlich war die Erscheinung Christi 
zur Bekehrung des Paulus; diese war eben nur der 
entscheidende Eintritt der Prophetie des neuen Bundes 
auch persönlich für ihn; die „momentane xpt<jro<pavsia 
durch die Sinne ist zur fortdauernden aTOxaXu^C Xptavou 
durch den Geist geworden“, S. 99. Im apostolischen 
Zeitalter gab das allgemein christliche Propheten- und 
Priesterthum, dem Grundsätze nach, Allen individuellen 
Antheil am Mittel wie am Zwecke der religiösen Ge
meinschaft; übrigens hat die Wirklichkeit solches Ideal
charakters schon im 1. Jahrh. ihre naturgemessenen 
Grenzen gehabt, aber „vergleichsweise grössere und 
höhere Allgemeinchristlichkeit ist es, was während die
ses „prophetischen“ Jahrhunderts sich auch in der Form 
der christlichen Gemeindeverfassung abgebildet hat“, 
S. 142. Die im 2. und 3. Jahrh. vor sich gehende Ver
änderung der Gemeindeverfassung war: Einschränkung 
jenes Princips von Allgemeinchristlichkeit des Prophe
ten- und Priesterthums, und Vereinigung dieser geistigen 
Würde mit der Vorstandschaft. Seit dem Hineintritt 
des Christenthums in die Masse des Volks (2. und 3. 
Jahrh.), nicht minder seit dem Zusammentritt mit dem 
Staat im 4., war statt der universalen eine particulare 
Vertretungsform zeitnothwendig geworden. Unter Füh
rung einer vorzugsweise pneumabegabten Auswahl aus
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der Christenheit sollte diese als „Theokratie der Zu
kunft“ stehen, eine Theokratie werden, S. 146. 178. 
Die novatianische Bewegung und Separatkirche (dieser 
Typus nachfolgender Oppositionssekten und Gegenkir
chen, wie der Waldenser, Wicleßten) hatten ihren tief
sten Grund in dem Beharren auf dem Pneuma als all
gemein christlicher Eigenschaft, S. 293, vgl. 480. Die 
Einschränkung des Pneuma ging somit (der Vorstellung 
nach) immer weiter von der christlichen Gesammtheit 
auf den geistlichen Stand, von diesem auf die bischöf
liche Würde, endlich auf den Stuhl Petri über; „die 
Kirchentheorie Gregor’s VII. ruhte in ihrer Einseitig
keit auf dem Übervertrauen zu der Fülle des christ
lichen Pneuma, welche aus dem Petrusfelsen von selbst 
hervorquelle und durch die gesammte Hierarchie sich 
hindurchleiten werde,“ S. 442 Anni. Wie sehr die Re
formationsgeschichte, die Erneuerung der lutherischen 
Kirche durch Spener, als Rückkehr zu dem urchrist
lichen Princip von dem allgemein christlichen Pneuma, 
jenen Gesichtspunkt bestätige, fällt so in die Augen, 
dass wir einer genauem Nachweisung aus dem Buche 
selbst uns ganz wohl überheben können.

Echt wissenschaftlich und eines Historikers würdig 
ist das Streben des Verf., in der Erforschung und Auf
fassung der Erscheinungen zwischen den äussersten 
Richtungen die Wahrheit, welche die richtige Mitte 
ist, zu suchen und nichts vereinzelt, sondern im Zu
sammenhänge mit der vor- und nachgehenden Ent
wickelung zu betrachten. In welchem Sinne das wirk
lich geschieht, erhellt z. B. aus seiner Auffassung der 
Berufung und Bekehrung des Paulus. Den Eintritt des 
Paulus in den Apostelkreis erklärt er mit Recht für 
das grösste Ereigniss des Christenthums nach dem 
pentekostalen Stiftungsfest der Kirche (S. 101). Die 
Bekehrung Saul’s für sich zählt er zu den „sittlichen 
Geistesbegebenheiten, in welchen, als zu Herbeiführung 
einer höhern Entwickelungsstufe bestimmten, die an 
sich immer währende Geisterführung nur eminent her
vortritt.“ Er hält es für nothwendig, das damascener 
Ereigniss in Zusammenhang mit allem Vorangegangenen 
und allem Nachgefolgten im Leben dieses von Gott 
„ausersehenen Rüstzeugs“ zu betrachten, also den Saul 
zuvor und den Paulus hernach als ein Moment der 
Entscheidung unter eine göttliche Vorsehung zu stellen. 
Die Wirkung des entscheidenden Moments war ein 
Eindruck durch die Sinne auf das Innere Saul’s, mit 
welchem seine bessere Natur die Schranken der schlech
tem durchbrach; es war ein Gelangen nach langer 
Kenntniss zur Erkentniss, eine Umstimmung des Ge
müths und Willens. Die Herbeiführung des Eindrucks, 
welcher die Wirkung entschied, geschah durch ein be
sonderes äusseres Begegniss. Aber wie die Dauer der 
Wirkung bedingt geblieben ist durch fortwährende gött- 
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liehe Leitung, so hatte, die Tiefe oder Grösse des Ein
drucks zu ihrer Voraussetzung die individuelle Natur 
und die Vorbildung Saul’s, nach göttlicher Wahl und 
darum Begabung und Entwickelung. So ist’s gesche
hen, dass die Bekehrung nicht eine blos naturnothwen
dige selbständige Entwickelungsfolge aus Saul’s An-^ 
Jage und Bildung war; denn diese hatten ihn nicht zur 
Anerkenntr.iss Christi geleitet. Der damasoener Bekeh
rungsact oder die entscheidende Epoche besteht in einer 
stetigen Reihe von Einwirkungen Dessen, welcher die 
Geisterwelt führt wie die Aussennatur leitet, S. 97 f. 
So lehnt der Verf. einerseits „die übernatürliche Me
chanik des Ultrasupranaturalismus ab, andererseits „die 
natürliche Mechanik des pantheistischen oder auch 
theistischen Naturalismus,“ denn er erkennt in jener 
eine Aufhebung der Natur durch Gott, in dieser Auf
hebung Gottes durch die Natur!

Ebenso bestimmt Verf. die Stellung des Paulus zu 
den palästinensischen Aposteln mit wahrer kritischer 
Besonnenheit und erörtert dabei das Verhältniss der 
Apostelgeschichte zum Galaterbrief in ähnlicher Weise 
wrie Ref. kürzlich in den „Studien der Würtembergi- 
schen Geistlichkeit“ von Stirm, 1847, Hft. 2. es ver
sucht hat, namentlich findet Hr. N. in Apostekesch. 15 
nicht mehr, Gal. 2 nicht'weniger ausgesagt, 'als eine 
unbefangene Auslegung anzuerkennen vermag. Wie 
weit dabei unser Kirchenhistoriker sowol von systema
tischer Opposition, als von unbedingter Einstimmung, 
betreffend die in neuerer Zeit unleugbar bedeutendsten 
Beleuchtungen des apostolischen Zeitalters von Dr. Baur, 
entfernt ist, lässt sich daraus abnehmen, dass er einer
seits eine zweite Gefangenschaft des Paulus als nicht 
hinlänglich bezeugt verwirft, und den Aufenthalt des 
Petrus in Rom für ein entweder noch nicht oder nicht 
mehr entscheidbares Problem erklärt, die drei aposto
lischen Richtungen eines Paulus, Johannes, Petrus hin
gegen weder als sich gegenseitig ausschliessende, noch 
als an sich einseitige Bestimmtheiten erkennt.

Übergehen wir das zunächst folgende Zeitalter der 
„apostolischen Väter“, um sogleich auf die geschicht
lich hellere Zeit der Apologeten zu kommen, so ist 
sehr zweckmässig, und dem Grundsatz, alles Einzelne 
möglichst in seinen ganzen allseitigen Zusammenhang 
mit dem Verwandten zu stellen, entsprechend die Art, 
wie der Verf. die Gedanken und Erörterungen der 
Apologeten mit dem Kampfe der Kirche gegen den 
Staat zusammen betrachtet; gewöhnlich werden jene 
Ideen unter den Gesichtspunkt der Lehrentwickelung 
gestellt und von dem Verhältniss der jungen Christen
heit zu dem heidnischen Staat und Volk abgesondert; 
dadurch werden aber die Dinge aus ihrer natürlichen 
Verbindung gerissen, wogegen unser Lehrbuch die ur
sprüngliche Einheit zu bewahren und darzulegen ge- 
wusst hat.

(Der Schluss folgt.)
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Eine verhältnissmässig sehr ausführliche Bearbeitung 
(St 217—253, zehn Paragraphen), und zwar nach 
den Quellen selbst, hat der Verf. dem Gnosticismus 
gewidmet. Eigentümlich und ganz dem oben bezeich
neten Charakter geschichtlicher Forschung gemäss ist 
in dieser Hinsicht der Umstand, dass Hr. N. bei der 
genetischen Erklärung der Gnosis jede einseitige Auf
fassung oder Ableitung der ganzen Erscheinung, ent
weder als blos speculative Theorien oder als einer 
vom Christenthum erregten praktischen Richtung, die 
erst in ihrem weitern Verlauf in speculativer Selbst
verständigung verirrt wäre, verwirft; namentlich macht 
er gegen erstere Ansicht geltend, dass ein weit über
wiegend theoretisches Interesse die sittliche Richtung 
und Haltung nicht geben konnte, welche auch „in den 
speculativsten Versteigungen einzelner Gnostiker“ noch 
sichtbar wird. „In der That wird auch gewöhnlich 
zu sehr übersehen, dass die Gnosticismussysteme alle 
ebenso viele Gnostikersekten gestiftet haben, indem die 
ganze Erscheinung der Gnosis auf Grundlegung zu 
„wahrer“ christlicher Kirche zunächst wenigstens durch 
religiöse Parteien ausging, nicht aber auf blosse Re
ligionswissenschaft oder Theologenschulen,“ S. 219. 251.

Als einen wahrhaften Vorzug des Werkes heben 
wir ferner hervor das gerechte und edle Maas, wel
ches der Verf. in seinem Urtheil beobachtet und das 
wir ebensowol von seiner vielseitigen und gründlichen 
Forschung als seiner entschiedenen männlichen Gesin
nung ableiten zu dürfen glauben. Wir erkennen jene 
«wppoowq z- B*  in der nacli a,,en gerechten Wür- 
digung des Papstthvms; er will den Werth zur Zeit 
seiner Blüthe im 11- bis 13. Jahrh. nicht nach dessen 
eigener mangelhafter Wirklichkeit schätzen, weil diese 
Mangelhaftigkeit von selbst verstehe. Vielmehr 
nach dem geschichtlich gewesenen Begriff des Papst- 
thuins selbst liegen in seinem Wesen gewisse Schran
ken: fürs erste ein schädliches Centralisationssystem, 

em PaPstthum wesentliche Form seines Da
seins; fürs zweite die Einseitigkeit, mit welcher Rom 
mehr für den Gehorsam, nicht gleichmässig für Bil
dung seiner Provinzen thätig gewesen ist, diese Schranke 
betraf den Inhalt seines Wirkens selbst Und diese 

beiden Schranken, als in seinem Begriff, folglich in ihm 
selbst mit Nothwendigkeit liegend, beweisen den man
gelhaften Werth des Papstthums für seine Zeit, für die 
es jedoch zeit-nothwendig war, S. 454 Anm.

Dieselbe Gerechtigkeit des Urtheils finden wir mit 
Vergnügen in den Sachen der deutschen Beformhioren 
und ihres Werks. In der neuern Zeit, seit man mit 
dem kirchlichen Verfassungswesen so viel umgeht und 
auf Reform der Kirchenverfassung so grosse Stücke 
hält, ist es häufig vorgekommen, dass man die luthe
rische Reformation wegen angeblich allzu ungenügeh- 
der Leistungen im kirchlichen Gesellschaftsrecht den 
Reformirten gegenüber gar sehr in Schatten gestellt 
hat. In dieser Hinsicht ist der Verf. ruhig und billig 
genug, zu bemerken, dass „die Geringfügigkeit des 
auch für die Verfassung Geschehenen nicht gar so 
gross gewesen sei, wenn man abrechne, was spätere 
Unwissenheit hinzu- oder hinweggelögen hat.“ So
dann erklärt er den leitenden Grundsatz Luther’s und 
der andern deutschen Reformatoren für einen „histo
risch bewährten und christlich vorgeschriebenen,“ die 
Verfassung von Lehre und Religion aus zu verbessern, 
nicht umgekehrt; überhaupt nicht auf gut katholisch 
von Formen allzu viel zu halten und den christlichen 
Geist an Formen ebenso, wie an • Grundlehren und 
Grundsätze zu binden, S. 624. Ein zweiter Punkt, der 
zu ungerechter Beurtheilung Luther’s unzählig oft An
lass gegeben hat, ist sein Verhältniss zu Zwingli. Wäh
rend man die erfolgte Spaltung allein von Luther’s 
kleinlicher Buchstäblichkeit und engherzigem Eigensinn 
ableiten zu dürfen meint, hebt Hr. N. mit Nachdruck 
hervor, dass die trennende Gewalt, welche in der Lehr
verschiedenheit über das heil. Abendmahl lag, einen 
tiefem Grund in der Auffassung der Reformations- 
principien überhaupt gehabt habe, indem die schweize
rischen Reformirten dem Subjectiven im Verhältniss 
zum Objectiven in der Religion weit grössern Antheil 
zuerkannten, als Luther auf seinem Standpunkte für 
recht und wahr hielt, S. 588. 613. So sehr übrigens 
in diesen beiden, sowie noch in manchen andern Punk
ten der Verf. für Luther spricht, so möge darum nur 
Niemand glauben, er rede deijenigen Richtung Üas 
Wort, welche der Autorität Luther’s, im Gegensatz 
namentlich gegen Melanchthon und Calvin, sowie gegen 
alle neuere Wissenschaft, unbedingt zu folgen bemüht 
ist. Im Gegentheil beweist er, dass „jede, einseitige 
Lutherolatrie ungeschichtlich oder unlutherisch“ sei» 
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vorzüglich durch Berufung auf die Thatsache, dass 
Luther stets seine volle Zustimmung gab, sowol zur 
Stellung des nachgiebigen Melanchthon an die Spitze 
der wichtigsten öffentlichen Verhandlungen, wie zu 
dem Meisten des von ihm Verhandelten, selbst wenn 
dieses nicht ganz nach seinem Sinne war, sodann durch 
die Erinnerung daran, dass Luther, welcher überall, 
wo das Evangelium in Gefahr schien, in Gottes Namen 
Streng durchfuhr, es mit Melanchthon „so lang ausge
halten hat,44 S. 627, Anm. 1.

Wie der Verf., ohne von irgend einer herrschen
den Vorstellung über geschichtliche Dinge sich blindlings 
bestimmen zu lassen, Sachen und Zeiten selbständig 
erforscht und mit richtigem Maasse misst, das erhellt 
auch aus seinem ürtheil einerseits über das „Mittel- 
alter der neuern Zeit, 1600—1750,44 andererseits über 
das Jahrhundert von da an. Betreffend jenes „schola
stische Zeitalter der protestantischen Kirche und Theo
logie,44 erinnert er, dass die ganze Erscheinung dieses 
Scholasticismus häufig (durch bald orthodoxe, bald 
heterodoxe Befangenheit oder Unwissenheit Späterer) 
mit Übertreibung %vorgestellt worden sei; erkennt da
gegen an, dass die protestantische Schultheorie dem 
religiösen Endzweck vielfach, obwol unzureichend, ge
dient habe; dass die überwiegend staatskirchliche oder 
orthodoxe Stabilität und Polemik nach der reformato
rischen Zeit der Bewegung das natürliche nächste Sta
dium gewesen sei; auch erscheine sie keineswegs als 
Stillstand in allem Wesentlichen, vielmehr als noth
wendige, nur aber einseitig scholastische, Ausbildung, 
S. 701 f. 714, Anm. 3. — Bei der neuesten Zeit, von 
1750 an, verwirft der Verf. die Ansicht für falsch, dass 
in derselben das Auflösen entschiedenes Übergewicht 
erhalten habe; vielmehr habe dieses Zeitalter den Cha
rakter aller lebendigem Kirchenzeiten getragen: Zu
sammenwirken theils des Erhaltens und Anwendens, 
theils des Ausscheidens und Hervorbringens, so zwar, 
dass Wahrheit und Irrthum, Verlust und Gewinn, aus 
dem Stillstand und aus der Fortbewegung, unter eben 
diese zwei sich im Ganzen gleich, im Besondern und 
Einzelnen ungleich vertheile, S. 796, vgl. 798. 863.

Da wir hier die neueste Zeit erwähnt haben, so 
müssen wir zugleich unsere abweichende Ansicht aus
sprechen über die Frage, wie weit die Geschichte fort
geführt werden soll. Der Verf. setzt die Entwicke
lung bis auf das Jahr und fast den Tag fort, da er die 
Feder niederlegt und ihn die Presse ablöst; er trägt 
die Ereignisse der jüngsten Jahre und Monate höchst 
ausführlich und genau vor. Das scheint uns für 
ein Lehrbuch der Kirchengeschichte ungeeignet zu 
sein, und zwar von dem doppelten Gesichtspunkte 
aus, einer Einleitung ins erste Studium, und wah
rer Wissenschaftlichkeit. Wir begreifen zwar sehr 
wohl, welche Gründe auch dafür sprechen, näm
lich theils der wissenschaftliche, dass die Fortsetzung 

der Geschichte bis in die Mitte von Ereignissen, deren 
Zeugen wir soeben selbst gewesen, gleichsam eine 
Probe für die Richtigkeit und Consequenz der Methode 
sein soll, nach welcher die Ereignisse überhaupt be
handelt worden sind; theils der praktische, dass die 
Stetigkeit des religiösen und kirchlichen Charakters 
hervortreten soll. Allein gewichtiger ist doch gewiss 
die entgegenstehende Erwägung, dass es der Natur der 
Sache nach unmöglich ist, das uns so nahe Liegende 
mit geschichtlichem Blick gehörig zu überschauen, so
fern die zu grosse Nähe gleichsam eine optische Täu
schung bewirkt, vermöge welcher man ebensowol Klei
nes für gross, als Grosses für klein ansehen und auch 
sonst in Auffassung und Würdigung der Dinge und 
Personen kraft persönlicher Neigung oder Abneigung 
sich gewaltis irren kann. Gervinus sagt mit Recht: 
„Man sieht es an allen grössern Massen der Ge
schichte, dass eine gewisse tibersicht aus der Ferne 
und ein Abschluss der Forschung nöthig ist, wo Ge
schichtschreibung werden soll. Der Geschichtschreiber 
verfällt der Gegenwart gegenüber leicht in den Fehler 
der Memoirenschreiber44 — oder, möchten wir beifügen, 
der Tagespresse. Grundzüge der Historik, S. 77.

Von der Gegenwart gehen wir wieder zurück in 
die ältere Zeit, um einige Punkte kritisch zu berüh
ren. Wo von den pseudo-isidorischen Decretalen die 
Rede ist, S. 396 ff., wird von der Unechtheit dieser 
merkwürdigen Sammlung gehandelt, von Land und 
Ort und Zeit ihrer Entstehung; hingegen von dem In
halt und Geist dieser Kirchengesetze erfahren wir so 
gut als nichts. Ein ähnlicher Fall ist es mit den zwei 
Epoche machenden Kirchengesetzen Gregor*s  VIJ.9 
S. 442 f. Sollen wir uns damit beruhigen, diese Gegen
stände, d. h. das Genauere ihres Gehalts, seien im 
Lehrbuch eben vorausgesetzt; der mündliche Vortrag 
habe dies zu leisten, oder solle man es anderweitig 
nachlesen? Da müssten wir doch bemerken, dass es 
eine grosse Ungleichheit ist, theologische Systeme, 
welche in den merkwürdigen Streitigkeiten aufgetreten 
sind, nach Gehalt und Geist hinlänglich zu erörtern, 
kirchenrechtliche Erscheinungen aber, welche in die 
Geschichte der Verfassung nicht weniger tief einge
griffen haben, als ihrem Geiste nach'bekannt, einfach 
vorauszusetzen. Das ist um so weniger zu rechtferti
gen, als der Verf. rechtliche Verhältnisse sonst so 
lichtvoll und, genügend zu erörtern weiss, z. B. das 
germanische Lehenswesen in seiner Anwendung auf 
die Kirche des Mittelalters, S. 406 ff., den Rechtsgrund 
der Anschliessung des Papstes an das Frankenreich, 
statt an das byzantinische Kaiserthum im 8. und 
9. Jahrh., S. 390 f-'? das Recht der Protestation in 
Speyer 1529, S. 602 f-5 die Bedeutung des Augsburger 
und später des westfälischen Religionsfriedens, S. 617 f., 
S. 694 ff.

Die anglikfMÜsche Kirche betreffend, so haben wir 
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unter den literarischen Nachweisungen über die „eng
lische Revolution“ im 17. Jahrh. vermisst die treffliche 
Arbeit von Guizot über die englische Staatsumwälzung, 
welche er als Ergebniss der Collection des memoires 
relaiifs ä la Revolution d’ Angleterre veröffentlicht hat. 
Sodann ist uns aufgefallen, dass bei dem Verf. das in 
Deutschland und Frankreich so häufige, aber auch 
schon oft genug widerlegte und berichtigte Misverständ- 
niss des Namens High Church sich eingeschlichen und 
festgesetzt hat; dasselbe findet sich z. B. S. 698. 726. 
940. Der Verf. hält „Hochkirche“ für einen offiziellen 
Titel der anglikanischen Kirche als eines Ganzen, was 
er indessen niemals gewesen ist Der officielle Name 
ist vielmehr the Church of England as by law establi- 
shed, kürzer Church o/ England oder the established 
Church , episcopal Church. Der Ausdruck „hochkirch
lich“ dagegen ist nur Bezeichnung einer Partei, und 
zwar — bis auf die Zeit der Puseyiten (die aus dieser 
Partei hervorgegangen sind) — der strengsten Partei 
innerhalb der Staatskirche, indem im englischen Sprach
gebrauch überhaupt bei Bezeichnung von Richtungen, 
Maximen, Parteien, Standpunkten high so viel bedeutet, 
als bei uns „ultra^; die milder denkenden Anglikaner 
hingegen hiessen in früherer Zeit entsprechend law- 
church-party, was jetzt gemeiniglich Evangelical heisst. 
Wenn also der Verf. S. 490 von dem „Durchringen 
einer evangelischen Partei bei Dissenters und Hoch
kirchlichen zugleich redet, so ist dies eine contradictio 
in adiecto“ in bester Form. Es wäre zu wünschen 
gewesen, dass ein altes und so verwirrendes Misver- 
ständniss nicht durch ein so gründliches und gediege
nes Werk fortgepflanzt und verbreitet würde.

Hier und da ist die geschichtliche Entwickelung 
des religiösen Lebens, auch der religiösen Gemein
schaft, nicht aufmerksam genug verfolgt im Vergleich 
mit der Erörterung des im engern Sinne Theologischen. 
Während z. B. die gnostischen Systeme gründlich und 
(für ein Lehrbuch) ausführlich genug auseinandergesetzt 
sind, wird der innern Geschichte des Mönchthums bei- 
w eitern nicht diejenige Aufmerksamkeit gewidmet, welche 
dieses in der Universalgeschichte der Kirche so bedeu
tungsvolle Element verdient. Der Verf. stellt den aller
dings beachtenswerthen Gesichtspunkt des (entweder 
friedlich untergeordneten oder oppositionellen) Verhält
nisses zum herrschenden Kirchenthum in den Vorder
grund, erörtert aber das Innere, namentlich die Ent
wickelungsstufen des Mönchswesens selbst nicht befrie
digend. Vergleicht man S. 333 f. 412 f., so bekommt 
man keine rechte Vorstellung von den einander ab
lösenden Stufen der Gliederung und umfassenden Eini
gung innerhalb des Mönchswesens. Wir meinen das, 
wie zuerst einzelne Männer als Anachoreten isolirt ein 
beschauliches asketisches Leben führen; wie sodann 
in zweiter Linie mehre Einsiedler sich an einander 
anschliessen zu gemeinschaftlichem Leben (xotvoßtov), 

wodurch das Kloster entsteht; wie drittens durch Ver
einigung mehrer Klöster unter einer gleichen und ge
meinschaftlichen „Regel“ ein Mönchs-Ordtm wird (z. B. 
Benedictiner-Orden); worauf noch der letzte Schritt 
übrig bleibt, dass die bisher blos durch ein gemein
schaftliches Grundgesetz verbundenen, aber unter sich 
unabhängigen Klöster sich einer gemeinschaftlichen Re
gierung unterwerfen, wodurch eine Congregation, d. h. 
ein umfassender Mönchsstaat von zahlreichen Klöstern 
unter einem regierenden Centralkloster (z. B. Clugny), 
entsteht. Es ist in diesem Gang der Dinge ein stetiges 
Gesetz der Organisirung und Einigung des zuvor Ge
trennten unverkennbar, wonach an die Stelle des Ein
fachem immer wieder das Zusammengesetzte, das ge
gliederte und umfassende Ganze tritt, das bisher Selb
ständige zu einem blossen Theil und Glied eines grös
sern Ganzen herabgesetzt oder vielmehr erhoben wird. 
Die Sache ist um so merkwürdiger, als jeder dieser 
Fortschritte nicht blos ein äusseres Ereigniss, im Ge
biete der Gesellschaftsverfassung, sondern zugleich der 
Ausdruck einer innern geistigen Erhebung, das Mittel 
und die Frucht einer wahrhaften Reform des Mönchs- 
lebens selbst ist, was näher nachzuweisen nicht hierher 
gehört. Jedenfalls erhellt aus diesen Bemerkungen so 
viel, dass der Gegenstand, selbst für ein gedrängtes 
Lehrbuch, denn doch einer genauem Aufmerksamkeit 
würdig ist, als sie ihm in gegenwärtigen Werke zu 
Theil geworden ist.

Ein richtiges Maas hat der Verf. unter anderem 
darin zu treffen gewusst, dass er den Werth des eigent
lich religiösen Elements in Vergleich mit dem wissen
schaftlichen und bürgerlichen oder staatlichen innerhalb 
gewisser Haupterscheinungen der Geschichte angemes
sen abgewogen hat. Wir meinen das so: wichtige und 
folgenreiche Veränderungen und Ereignisse werden so
wol von Protestanten als Katholiken gar oft entweder 
aus rein religiösen Beweggründen abgeleitet oder aus 
ausschliesslich politischen Interessen erklärt; Hr. N. 
trifft in solchen Fällen, unserer Überzeugung nach, 
echt geschichtlich die Wahrheit. Und wie es sich mit 
dem Politischen im Verhältniss zum Religiösen ver
hält, so in andern Dingen mit dem Interesse der 
Wissenschaft oder Bildung im Verhältniss zu dem der 
Religion selbst. Nun weiss aber Hr. N. z. B. den Hu
manismus, welcher die Frucht jener Wiederbelebung 
der classischen allgemeinen Wissenschaften in Italien 
und sodann in den nördlichen Ländern während des 
15. Jahrh. war, von dem Geist der deutschen Refor
mation recht wohl zu unterscheiden; er findet in jener 
Erscheinung mehr das Mittelalter in einer andern Ge
stalt fortgesetzt, als einen Gegensatz gegen das Mittel- 
alter aufgestellt, und hält die von Erasmus und seines 
Gleichen angestrebte wissenschaftliche Refoim der 
Kirche durch die Wissenschaft (wobei das rein Reli
giöse und positiv Christliche keineswegs Giundlage
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war) nur für das todtgeborene Kind eines blos durch 
die neue Literatur aufgeregten Theils der Gelehrten 
und Gebildeten, S. 558 ff. 582. — Wie hiermit dem 
wissenschaftlichen Element sein richtiges Verhältniss 
zum Religiösen angewiesen wird, so bei andern Er
scheinungen dem politischen Interesse. Der 30jährige 
Krieg wird oft genug so dargestellt, als wäre er ganz 
nur Sache der Politik, die Religion und Confession da
gegen nur Vorwand gewesen. Dieser Ansicht ist Hr. 
N. nicht, sein allgemeines Urtheil lautet vielmehr: 
„beide Theile wurden überall bei Führung des Kriegs 
vielfach mitbestimmt durch Politik, jedoch ganz wesent
lich auch durch Religion,“ S. 692; und über Gustav 
Adolph bemerkt er S. 694, Anm. 1: „es bedarf grös
serer ungeschichtlicher Befangenheit, um die schwedi
sche Einmischung aus eigennütziger Politik allein her
zuleiten, als dazu, dieselbe zu fassen als ein für den 
deutschen Protestantismus nothwendiges Übel.“

Damit hängt zusammen, dass der Verf. nie ver
gisst, was die Kirche ist und sein soll, eine „Heilsan
stalt Gottes und Christi durch Menschen und in den 
Menschen,“ und dass es um Heilserkenntniss und 
Heilserlangung sich handelt; er vergisst nicht, dass 
zur vollen Erkenntniss des Christenthums äusser der 
Kenntnis« aller seiner Entwickelungen und Wirkungen 
wesentlich das eigene persönliche Erfahren seiner 
Kraft auf den Menschen erforderlich ist, S. 564 f. und 
S. 3. Sollte Jemand hiergegen einwenden, das setze 
eine Befangenheit voraus, welche den rein geschicht
lichen Blick trübe, so erinnern wir daran, dass, wer 
eine Volksgeschichte schreiben, also den National
charakter in seiner Entfaltung schildern will, nicht al
lein seinem Talent, auch dem Charakter nach Reprä
sentant dieses Volkes sein sollte (Gervinus a. a. O. 
S. 78); folglich muss, wer die Geschichte der Kirche 
Christi schreiben will, christlich-religiösen Sinn und 
Charakter haben, und diesen verräth der Verf. unver
hohlen, wiewol seine Entschiedenheit nicht, wie bei 
Vielen unserer Tage. Übertreibung ist. Seinen eigenen 
Standpunkt hat er unseres Bedünkens am treffendsten 
gezeichnet, wo er von den Parteien der neuesten Zeit 
redet und dann sagt, es gebe zwischen den beiden vor
lauten Extremen, dem „blauen Vorwärts und dem grauen 
Rückwärts“ ein Drittes: das vermittelnde stille Fort
bilden und Wirken für Verständnis« und Erkenntniss 
wie für Ausübung des Christenthums, gern zurücktre- 
tend hinter dem Geschehenlassen der „Kirchen“-Ver
treter und dem Versuchemachen der Kirchengegner, 
S. 798, Anm. 1.

Wirkliches religiöses Interesse kommt namentlich 
auch zu Tage in der Aufmerksamkeit auf die neuere 
Missionstbätigkeit besonders der evangelischen Kirche. 
Der Verf. bemerkt ausdrücklich, dass nicht der ortho
doxe Kirchensinu die neuen Missions- und Bibelgesell
schaften gestiftet habe, sondern allgemeine religiöse 
christliche Gesinnung. Nachdem er von der Mission 
in Ostindien gesprochen hat, erinnert er, weder der 
kleine Zahlgewinn bisher, noch die neuerliche innere 
Spaltung der Brahmanen und Gebildeten in Orthodoxe 
und europäisch-modern Gesinnte, beweise, dass statt 
des Christenthums die Hindureligion auf die Dauer sich 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

selbst genüge, sei’s zum Fortbestehen, sei’s zur eigenen 
Umgestaltung. Endlich beim Rücklick auf die Erfolge 
der neuern Missionen überhaupt sagt er, die Ursache 
davon, dass es mehr zu einer Diaspora, als zu Ge
meinden- oder gar Länderkirchengründung gekom
men ist, liege weder in der Mannichfältigkeit der Mis
sionen, noch in der Untüchtigkeit der Missionarien, 
noch gar in der „Unrathsamkeit des Unternehmens,“ 
d. h. chrisllieber Pfliclderjullung selbst, vielmehr in der 
Politik der Staaten und Staatskirchen, im Merkantilsystem 
der Völker, im Religionsindiiferentismus mancher Ein
zelnen. Ein Grund aber ist gelegt, und zwar zu auch 
innerem Religionswechsel, sowie zur Erschütterung der 
Alleinherrschaft nicht-christlicher Religionen in den 
allermeisten bekannten oder zugänglichen Ländern, s. 
S. 930, Anm. 2; 944. 946.

Um nun zum Schluss noch einmal auf die for
melle Seite zurückzukommen, so erwähnen wir noch 
kurz, dass der Verf. zwar nicht regelmässig, aber 
doch häufig Stellen aus Quellen und Urkunden nach 
selbständiger Auswahl mittheilt, so z. B. aus den Cle
mentinen, Tertullian’s Schriften, Büchern und Briefen 
der Reformatoren; als Beispiele christlicher Dichtung 
gibt er die classischen Lieder Dies irae und Matei' do
lorosa vollständig.

Die Schreibart des Verf. hat eine äusserst scharf 
ausgeprägte Eigenthümlichkeit, hervorgegangen, wie es 
scheint, theils aus dem Streben nach möglichst viel
sagender Kürze, theils aus der Absicht, zum Nachden
ken anzuregen. Indessen leugnen wir nicht, dass wir 
die Sprache vielfach ganz anders gewünscht hätten, 
sie leidet gar zu oft an Schwerfälligkeit und Undeut
lichkeit und ist voll von Dingen, welche, ohne pedan
tisch an enge Sprachregeln binden zu wollen, doch 
nicht gerechtfertigt werden können. Wir meinen Wort
bildungen wie: Ein Wirksamkeit, Erhabenheit, Gebietung, 
Bestandheit, Gottheitlichkeit, vorwärtig- inwärtig, Vcr- 
unvollkommnung, Confessionirte; sodann Plurale wie: 
Willküren, Inhalte u. dergl. Je glücklicher der Verf. 
oft in treffender bündiger Ausdrucksweise ist, indem 
ihm allerdings eine geistreiche Sprache zu Gebote steht, 
um so mehr hätten wir gewünscht, dass solche Vor
züge nicht hinwiederum durch so auffallende Willkür 
in Handhabung der Sprache in Schatten gestellt würden.

Ein sehr genaues und vollständiges Inhaltsverzeich- 
niss und ein genügendes Personen - and Sachregister 
erhöht die Brauchbarkeit des Werks.

Übrigens, alles zusammengenommen, können wir 
nicht anders, als dieses Lehrbuch wegen seines her
vorragenden wissenschaftlichen Charakters in selbstän
diger, klar durchdachter Verarbeitung des Gegenstan
des, sowie wegen der durchherrschenden Gediegenheit 
christlicher Gesinnung, als ein überhaupt höchst lehr
reiches und zeitgemässes Merk, und namentlich für 
tüchtige Grundlegung kirchenhistorischen Studiums in 
hohem Grade geeignetes, nach voller Überzeugung 
dringend zu empfehlen. Und wir drücken zum Schluss 
noch den aufrichtigen Wunsch aus, auch eine Dog
mengeschichte (die er bedingterweise in Aussicht stellt) 
von der Hand des geehrten Verf. zu erhalten.

Waiblingen. Dr. Q, Lechler.
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lichen Geschehens, von Dr. Robert Zimmermann. 
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.Eine Monadologie aus Wien könnte auffallen, wenn 
nicht vorauszusetzen wäre, dass sich auch dort die 
Zeiten geändert haben. Prinz Eugen musste freilich 
das ihm von Leibniz*)  verehrte Manuscript der Mona
dologie unter gutem Verschlusse halten, und glaubte es 
daraus nur zuweilen, nur für vertraute Freunde her
vorholen zu dürfen, um es diesen nicht zum Lesen 
etw a, sondern blos zum Küssen darzubieten. Der Held 
kannte seinen Boden; wirklich wurde das gefährliche 
Manuscript nach seinem Tode von einer freundlichen 
Hand so gut beseitigt, dass es nie mehr zum Vorschein 
kam. Aber wie es immer ehedem zu Wien ausge
sehen haben mag, jetzt ist es denn doch anders ge
worden. Ein Dr. Zimmermann (der Name hat sonst 
in Deutschland einen guten Klang) darf nicht allein 
mit Leibnizens Monadologie öffentlich auftreten; er 
darf ihr auch in ihrer Grundansicht seinen Beifall 
schenken, ja sogar den Versuch machen, sie weiter 
auszubilden. Er unternimmt dies in der Schrift, über 
die wir hier in möglichster Kürze referiren wollen.

Nach vorangeschickter Einleitung von meist histo
rischem Inhalte (S. 1—8) wird uns. hier zuvörderst der 
Text der Leibnizischen Monadologie in einer deutschen 
Übersetzung aus dem französischen Originale, wie es 
sich in Erdmann’s Ausgabe der philosophischen Werke 
Leibnizens vom J. 1840 vorfindet, dargeboten (S. 10 
— 32). Darauf folgt die am Titelblatte angekündigte 
Abhandlung über die Theorie des wirklichen Gesche
hens nach Leibniz und Herbart und andern Freunden 
der Monadenlehre (^. 34 202).

Bekanntlich stimmen Leibniz und Herbart darin 
überein, dass sie behaupten, die Welt sei ein Inbegriff 
von einfachen Wesen (Monaden oder Realen), deren 
ganze Wirksamkeit in blossen Vorstellungen bestehe. 
Das thatsächliche Geschehen könne demnach nicht von 
einem Einflüsse dieser Monaden auf einander herrüh
ren, sondern werde nach Leibniz einzig von der Ur
monade, von Gott selbst bewirkt, Gott allein erzeuge 
die zwischen den einzelnen Monaden sowol, als zwi-

So unterzeichnete sich Leibniz selbst.

sehen ihren Zusammensetzungen (den Körpern) statt
findende Übereinstimmung nach von ihm verordneten 
(prästabilirten) Gesetzen. In jeder Monade entstehen 
die nöthigen Reihen von Vorstellungen, während in 
den Körpern die diesen Vorstellungen entsprechenden 
Bewegungen hervorgebracht werden. Das von Leibniz 
beliebte Gleichniss von ühren, die auf dieselbe Zeit 
gestellt sind, soll die Sache anschaulich machen; die 
Uhren stimmen überein, ohne eine Wirksamkeit auf 
einander auszuüben. Dies ist das berühmte Leibnizi- 
sche System der prästabilirten Harmonie, von unserem 
Verf. näher beleuchtet und beurtheilt (S. 35—75).

Welch ein schwacher Nothbeheif diese Harmonie 
für den Zweck des wirklichen Geschehens sei, konnte 
dem Scharfsinne Herbart’s nicht entgehen. Doch auch 
die Aufschlüsse, die uns Herbart über diesen Gegen
stand ertheilt, genügen nicht; sie stützen sich auf we
nig mehr, als auf blosse Fictionen. Wichtige Beden
ken gegen seine Theorie der Selbsterhaltungen werden 
(S. 122 ff. und S. 144) von unserem Verf. erhoben, 
und möchten sich schwerlich auflösen lassen durch 
die Modificationen, die Drobisch an dieser Theorie an
zubringen versuchte mittels der Annahme eines Wech
sels in den äussern Beschaffenheiten, insbesondere den 
Raum- und Zeitverhältnissen der Realen bei unverän
derlicher einfacher Qualität derselben (S. 122—130). 
Ebensowenig, ja weniger noch, dürften die Abänderun
gen befriedigen, die Lotze an der prästabilirten Har
monie vorgenommen wissen will, indem er den realen 
Wesen nur ideale, eine nur ideale Welt von Gesetzen 
substituirt, nach welchen sich der Schein ordnen und 
zusammenstellen soll, um den Schein der Substanzia- 
lität hervorzubringen. Und diesem Geschehen allein 
wird von Lotze die wahre Realität zugeschrieben!! — 
Doch möchte Berücksichtigung verdienen, was derselbe 
Gelehrte gegen Drobisch bemerkt, dass in den äussern 
Beschaffenheiten, Beziehungen und Verhältnissen we
nigstens gewisser Dinge kein Wechsel vorfallen kann, 
wenn nicht auch in den innern Beschaffenheiten ein 
solcher stattfindet, — und dass Raum- und Zeitbezie
hungen in keinem Falle den wirklichen äussern Beschaf
fenheiten der Wesen beizuzählen seien (S. 131—145).

Hiermit wäre eigentlich die Abhandlung über die 
Theorien Leibnizens und Herbart’s vom wirklichen Ge
schehen geschlossen. Denn was jetzt folgt, ist des 
Verf. eigener Versuch zur Lösung dieser ungemeinen 

I Aufgabe, den er, wie er sich selbst Gs. 146) ausdrückt,
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nur mit grosser Schüchternheit und vollkommenem Be
wusstsein seiner Mängel und der vielen noch auszu
machenden Schwierigkeiten dem prüfenden Urtheil über
gibt. Diese Bescheidenheit hat Ref. um so wohlthuen- 
der angesprochen, je seltener sie heutzutage, leider, 
selbst unter der Classe der Weltweisen, deren einige 
sich sogar den stolzen Namen der Wissenden beilegen, 
angetroffen wird, und je wichtigem und interessantem 
Dingen er auf fast jedem Blatte des folgenden Vor
trags in der That begegnet ist. Aber zur Sache.

Nach der Ansicht des Verf. ist die Wirkung der 
einfachen Weltwesen, die er Substanzen (endliche Sub
stanzen) nennt, nicht eine blos immanente, innere, auf 
blosse Vorstellungen sich beschränkende, sondern die 
Substanzen wirken auf einander, und es besteht zwi
schen ihnen eine wahre, thatsächliche Wechselwirkung 
(S. 145). Diese Annahme zur Erklärung des wirklichen 
Geschehens liegt allerdings nahe und scheint sich uns 
wie von selbst darzubieten. Wenn jene grossen Den
ker, wenn ein Leibniz, ein Herbart sie dennoch ver
schmäht und lieber zu unnatürlichen Hypothesen ihre 
Zuflucht genommen haben: so liesse sich ihr Verfahren 
nicht begreifen, wofern man nicht voraussetzen dürfte, 
dass sie von der Verfolgung des unserem Verf. geneh
men Weges durch Schwierigkeiten abgeleitet wurden, 
an deren Beseitigung sie durchaus verzweifelten. Wirk
lich sind diese von keiner geringen Bedeutung, und 
Ref. kann den Muth des Verf. nicht genug bewundern, 
mit welchem er ihnen kühn entgegentritt. Die Frage, 
die sich hier zunächst aufdringt: wie beschaffen doch 
die Wirkungen seien, welche die Substanzen auf ein
ander ausüben? — wird von ihm so entschieden, dass 
diese Wirkungen sowol mittelbare, als unmittelbare 
seien. Denn wenngleich von uns nur überall vermit
telte Wirkungen wahrgenommen werden, so muss es 
doch auch nicht vermittelte oder unmittelbare Wir
kungen geben; eben darum, weil es vermittelte gibt 
(S. 151 f.). Mittelbare Wirkungen lassen sich insge- 
sammt auf unmittelbare zurückführen; letztere aber 
sind ihrer Natur nach nicht weiter erklärbar, und je
der Versuch, sie auf einfachere Vorgänge zu reduci- 
ren, müsste eine Ungereimtheit zu Tage fördern (S. 155). 
Doch wie nun? gehen die unmittelbaren Wirkungen 
zwischen nächsten Substanzen, d. i. solchen vor, die 
blos an einander befindlich sind, und ist sonach zwi
schen ihnen ein leerer Raum vorhanden; oder wie soll 
man sich ihre unmittelbare Wirksamkeit vorstellen ? 
Die Antwort des Verf. lautet merkwürdig genug: der 
Raum ist stetig erfüllt, und nächste Substanzen gibt es 
so wenig, als es nächste Punkte, die doch nichts An
deres, als Orte für einfache Substanzen sind, geben 
kann. Wie paradox aber auch schon der Satz an und 
für sich klingt: in der Begründung desselben kommt 
des Neuen, Unerhörten gegen die gewöhnliche Lehre 
Anstossenden noch beiweitem Mehres vor. Zunächst %

bestrebt sich der Verf., das mathematische Theorem 
von der Stetigkeit des Raums äusser Zweifel zu setzen, 
und aus Begriffen darzuthun, dass zwei Punkte einan
der nie und nirgendwo so nahe begegnen , dass nicht 
noch ein dritter zwischen ihnen Raum fände, dass je
der Raumestheil, der nicht selbst ein Punkt ist, aus 
einer unendlichen Anzahl von Punkten bestehe, dass 
diese Eigenschaft einer jeden, auch noch so kleinen 
Linie zukomme, und dass es sonach verschiedene Grös
sen der Unendlichkeiten gebe!! (S. 157 ff.) Hiermit 
wäre, vorausgesetzt, dass Alles seine Richtigkeit hat, 
der Weg zum Hauptsatze der stetigen Raumerfüllung 
durch Substanzen angebahnt, mindestens die Möglich
keit dieser Raumerfüllung gezeigt. Dass sich die Sache 
in der Wirklichkeit so verhalte, dafür steht uns der 
Verf. mit zwei Beweisen ein, davon der eine unter 
Voraussetzung der allvollkommenen Substanz, der an
dere (sehr sinnreiche) ohne die Voraussetzung dersel
ben geführt wird (S. 169). Ref. weiss nichts weiter 
zu erinnern, als dass es dem Verf. gefallen hätte, nur 
noch einige Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich ge
gen seine Behauptungen aus der Porosität der Körper 
und ihrer Fähigkeit, einen bald grössern, bald geringem 
Raum einzunehmen, ergeben. Zwar sagt der Verf. 
(S. 172): Wir dürfen nicht daran zweifeln, dass die
selben Substanzen, die bisher in unendlicher Menge 
und stetigem Zusammenhang einen weiter ausgedehn
ten Raum erfüllten, auch in einem weit enger begrenz
ten Raume-Platz finden können, welchen sie gleich
falls stetig erfüllen. Aber sollen wir dies auf Treu 
und Glauben und auf die blosse Versicherung, dass 
dem so sei, annehmen ? Das wäre eine etwas harte 
Zumuthung. Wir fordern also zuvörderst einen Be
weis. Dann allenfalls wollen wir uns gefallen lassen, 
das Widerstreben unseres Vorstellens gegen diese und 
andere a priori feststehenden Behauptungen zur Ruhe 
zu setzen. Der Verf. erklärt dies Widerstreben aus 
der natürlichen Beschränktheit der menschlichen Ein
bildungskraft, die das begrifflich Gedachte auch bild
lich anschauen will, was bei einfachen Substanzen und 
unendlicher Anzahl derselben nicht gelingen kann 
(S. 173). Alle von sinnlichen Wahrnehmungen herge
nommene Gedanken also müssen beseitigt werden, 
wenn es sich darum handelt, den Einfluss, den die 
Substanzen auf einander nehmen, durch unmittelbare 
Wirkungen zu bestimmen; weder der tTbergang mate
rieller TheiJchen, noch kleinste Distanz, in welcher die 
Substanzen sich befinden, weder Berührung noch Durch
dringung derselben sind hier zulässig. Das sinnfällige 
Aneinander muss aufgegeben werden, und die Annahme, 
es gebe nächste Raumpunkte und einfache Substanzen, 
zwischen welchen sich leerer Raum befindet, enthält eine 
Unmöglichkeit und steht im Widerspruche mit mehren Be
griffswahrheiten. Von einem Übergange materieller Theil- 
chen aus einfachen in einfache Substanzen kann die Rede 
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nicht sein. Die Distanz, auf welche sich die unmittel
bare Wirkung erstreckt, kann niemals die kleinste 
werden, weil, so nahe, wir uns auch zwei Punkte ge
rückt denken mögen, immer noch eine ganze Unend
lichkeit zwischen beiden liegt; in keinem Falle aber 
können einfache Substanzen andere berühren, weil sie 
ja weder in denselben, noch in zwei unmittelbar an 
einander stehenden Orten befindlich sein können; und 
so kann denn auch endlidh keine Berührung oder 
Durchdringung statthaben, weil zwei einfache Wesen 
nicht an einem einzigen Orte beisammen sein können 
(S. 175). — Man setze daher alle aus dem Streben, 
das Begrifflich Gedachte zu versinnlichen, hervorge
gangene Erklärungsversuche bei Seite, und halte sich 
streng an den Begriff der unmittelbaren Wirkungen 
selbst. Mit Zuhülfenahme des Vorausbewiesenen er
gibt sich, dass diese Wirkungen eine actio transiens und 
in distans sein müssen, und zwar in was immer für 
eine endliche Entfernung; jede Substanz, die nur über
haupt nach aussen wirkt, ist auch bis in die grösst
mögliche Entfernung hinaus unmittelbar zu wirken im 
Stande (S. 178 f.). Weil aber der Verf. diese De- 
duction des unmittelbaren Einflusses der Substanzen 
auf einander auf apriorische Wahrheiten gestützt wis
sen will, und gegen jede Einmischung des Sinnfälligen 
Protest eingelegt: so dürfte sich eben daraus ein nicht 
unbedeutender Einwand gegen seine Theorie erheben 
lassen, nämlich, dass seine Beweisführung selbst von 
der Erfahrung ausgehe, die uns des Dasein wenigstens 
mittelbarer Wirkungen darbietet, und dass daher seine 
ganze Schlussfolge, statt auf erweislichen Begriffs
sätzen, auf einem blossen mehr oder weniger gewissen 
Wahrscheinlichkeitsurtheil beruhe. Der Satz: es gibt 
vermittelte Wirkungen, hat nur Wahrscheinlichkeit, 
weil er aus der Erfahrung geschöpft ist (S. 182). Da
gegen bestrebt sich der Verf. nachzuweisen, dass nicht 
allen Erfahrungssätzen blosse Wahrscheinlichkeit zu
komme, sondern, dass viele derselben unmittelbare 
Wahrnehmungsurtheile und somit von unmittelbarer Ge
wissheit seien. — Mit Hülfe solcher Urtheile nun be
strebt sich der Verf. darzuthun, dass es äusser dem 
eigenen vorstellenden Ich Dinge geben müsse, welche auf 
dasselbe mittel- oder unmittelbar einwirken. Wir neh
men Veränderungen in nns wahr, und unter diesen 
solche, die unmittelbar auf ausserhalb unseres Ich be
findliche Wirkliche hinweisen, von welchen sie als 
Wirkungen in uns hervorgebracht werden. Diese Wirk
lichen selbst müssen zum Theil wenigstens Substanzen 
sein, ihre Einwirkungen aber entweder mittelbar oder 
unmittelbar geschehen, oder sich doch auf unmittelbare 
zurückführen lassen (S. 192). Und so erübrigt denn 
nur noch darüber zu entscheiden, ob die Fähigkeit, 
Einwirkungen von aussen zu erleiden und also auch 
umgekehrt auszuüben, allen (endlichen) Substanzen 
ohne Ausnahme zukomme oder nicht? Leibniz nahm 

sich stets der wesentlichen Gleichheit aller Substanzen 
auf das eifrigste an, und hatte, wie die bekannte Anek
dote im Schlosse zu Charlottenburg besagt, nichts da
gegen, dass auch aus den Substanzen des Kaffes, den 
er trank, sich mit der Zeit Wesen höherer, sogar 
menschlicher Art entwickeln können. Auch Herbart 
erscheint als Vertheidiger der wesentlichen Gleichheit 
der Substanzen. Und unser Verf. glaubt sich zu dem 
Schlüsse berechtigt; Alle Substanzen haben Vorstellun
gen oder Vorstellungskraft und sind daher generisch 
nicht verschieden; es ist auch darum kein Grund vor
handen, weshalb das Vermögen, nach aussen zu wir
ken und von aussen zu leiden, auf einige derselben 
sich erstrecken solle, auf andere nicht (S. 143 ff.). 
Die Einwirkung unter den Substanzen muss also eine 
wechselseitige sein. Lotze’s und Hegel’s Einsprache 
dagegen stützt sich auf unrichtige Voraussetzungen 
(S. 195). Doch ist, wie sich von selbst versteht, von 
dieser wechselseitigen Einwirkung die unendliche Sub- 
stanz ausgenommen, und ihre Thätigkeit allerdings blos 
einseitig ($. 197).

Die ganze Untersuchung führt demnach zu nach
stehendem Ergebnisse: Jede (endliche, veränderliche) 
Substanz wirkt auf jede andere und zwar unmittelbar 
in jeder Entfernung, in mancherlei Weise, anziehend, 
abstossend, verändernd; sie wirkt aber auch unmittel
bar, indem sie dadurch, dass sie auf irgend eine Sub
stanz unmittelbar wirkt, Einfluss auf jene Veränderun
gen nimmt, welche diese selbst wieder ihrerseits un
mittelbar in andern Substanzen bewirkt; jede Substanz 
erfährt ebenso von jeder andern mittelbarer- oder un
mittelbarerweise Einwirkungen mannichfacher Art; sie 
erfahrt dergleichen nicht nur von den endlichen, auf 
welche sie selbst einen mittelbaren oder unmittelbaren 
Einfluss ausübt, sondern auch von der allvollkomme- 
nen, in welcher sie, weil sie unveränderlich ist, ihrer
seits keinerlei Wirkung hervorzubringen vermag (S. 194). 
— Eine Untersuchung mit einem solchen Ergebnisse 
möchte wol selbst der Untersuchung werth sein, ob 
auch die Schlüsse, auf welchen sie beruht, Gültigkeit 
haben. Ref. findet es überflüssig, deutsche Gelehrte 
eigens dazu aufzufordern.

Bautzen. Prihonsky.

Grammatik des Sanskrit.
Vopadeva’s Mugdhabodha, herausgegeben und erklärt 

von Otto Böhtlingk. St.-Petersburg, gedruckt bei der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Leipzig» 
Voss). 1847. Gr. 8. 3 Thlr.

Vopadeva ist der zweite indische Grammatiker, wel
chen Hr. Böhtlingk in Europa herausgibt, und diese 
Ausgabe ist — man wird es ziemlich unwidersprochen
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hineinzuarbeiten.

sagen können — zum Gebrauche ungleich geschickter, j MisVerständnissen und Unvollständigkeiten, lässt sich 
als die des Pänini. Ein ausführliches Wörterverzeich-| auch auf sie nicht gründen. Vopadeva, lebend im 
niss (von S. 295 bis zum Ende) macht das Buch für 1 !?. Jahrh., kann keine andere, als eine gelehrte Kennt- 
n iv • j- t ♦ I »iss des Sanskrit haben, und Panmi, wenn er gleichdenjenigen handgerecht, welcher nicht die Lust hat, ; waln.schein|ich das Sanskrit noch als Volkssprache 
sich in die ganze grammatische Terminologie desselben । ]jann|e, wjrd doch nicht in allen Stücken als vollstän

dig und seine Erklärung nicht unbedingt als richtig an
zusehen sein. Auch für ihn liegt die eigentliche Le
bensperiode der Sprache noch rückwärts, er kennt 
diese nur aus den geschriebenen Texten und steht für 
die Erklärung dieser Texte unter der Autorität der hei
ligen Überlieferung. In allen Fällen also, welche über 

Die kaiserliche Akademie, welche vor etlichen 
Jahren eine Sanskrit-Chrestomathie desselben Verf. in 
den Druck gab, hat auch diesen Grammatiker drucken 
lassen; es wäre wol schwerlich irgendwo gelungen, 
Vopadeva’s Buch auf dem gewöhnlichen Wege des 
Verlags an den Mann zu bringen. Zwei Gründe sind 
es vornehmlich, um deren w’illen Hrn. B. eine Heraus
gabe und Bearbeitung Vopadeva’s wünschenswerth er
schien: einmal sei der Grammatiker in Bengalen sehr 
hoch geschätzt und häufig benutzt, zweitens habe er

sein eigenes Hören hinausliegen, ist er nur dann ver
lässlich, wenn jene Tradition das Richtige hat. Wir 
stehen hier also an der Grenze und bedürfen zu einer 
letzten Entscheidung der Texte selbst. Pänini’s Gram
matik ist eine kostbare Sammlung sprachlicher For
men ; welcher Art aber diese Formen und wie sie zu 
verstehen seien, dafür bedarf es noch ganz anderer
Beweise, als der blossen Anführung von Pänini’s Au
torität , und es ist zu befürchten, dass die neuerdings
sich zeigende Geneigtheit, der indischen Gelehrsamkeit, 
Grammatikern und Commentatoren ihr Recht und mehr 
als ihr Recht einzuräumen, uns auf Umwegen und lang
samer zum Ziele bringen, als wir vielleicht ohne sie 
dahin gelangt wären.

Als ein Beispiel für das hinsichtlich Pänini’s Ge
sagte nenne ich die active Imperativform auf tat, welche 
nach unserem Grammatiker (VII, 1, 35. 44), sowol die 
zweite als dritte Person der Einzahl und die zweite 
der Mehrzahl bilden kann. Bopp hält sich nun an 
diese Angabe und greift zur Erklärung der Form un
glücklicherweise gerade die dritte Person heraus (Ver
gleichende Grammatik, S. 677), die Endung sei eine 
mediale und der Charakter der dritten Person, das t, 
stehe in ihr doppelt. Nun finden sich in allen Liedern 
des Rigweda, soweit mir bekannt ist, 13 Imperativfor
men auf tat und sie weisen sich durch den Zusammen-

den englischen Grammatikern Carey und Forster zur 
Grundlage gedient, von welchen Bopp seinen Stoff zu 
entlehnen pflege. Der letzte Grund wäre nun freilich 
kein sehr dringender; die Mittel dasjenige zu verbes
sern, was in Bopp’s grammatischen Arbeiten etwa un
genau oder unrichtig ist, lassen sich auch anderswoher 
gewinnen. Überdies wird Hr. B. durch seine langjäh
rige, vertraute Beschäftigung mit den indischen Gram
matikern verführt, diese zu überschätzen und es Bopp 
zu hoch anzurechnen, dass er dieselben nicht vollstän
dig benutzt hat.

Es ist aber die Frage, ob Bopp, wenn er sich dem 
geschichtlichen Studium seiner indischen Vorgänger so 
vollständig hingegeben hätte, als Hr. B. verlangt, für 
die Aufhellung und Verbreitung der Sanskritgrammatik 
gleich viel gewirkt hätte. Das Studium der einheimi
schen Sprachlehren ist einmal schwierig; hat man es 
dann nicht ohne Mühe zu einem Verständnisse dersel- i r . i -------. , . ,, । . J hang sammtlich als zweite Personen der Einzahl aus.ben gebracht, so bleibt man gern dabei stehen, bewegt FBr die zweite Perg0)| der ]labe ich die Form
sich in denselben Formen, fühlt sich etwa auch den । nnr in einel. a]ten Opferformel im Aitareja BrAhmam, 
Uneingeweihten gegenüber bevorzugt und bleibt ihnen n, 6 (dieselbe steht aber auch in andern liturgischen 

“ Büchern und ist in meiner Einleitung zum Nirukta ge
druckt) angetroffen, aus welcher auch die Scholien zu 
Pänini ihre Belege entnehmen. Und auch hier könnte 
man diese Formen auf tat für Singulare ansehen, wenn 
nicht in einer Reihe mit ihnen die von Pänini VII, 1, 42 
angeführte Bildung dhvat stünde, in welcher man eine 
Mehrzahl wird erkennen müssen, ^är die dritte Per-

unverständlich. So ist es Hrn. B. selbst ergangen: 
seine vom indischen Standpunkte aus vortreffliche Bear- ; 
beitung des Pänini hat noch sehr wenige Früchte ge- • 
tragen, weil er ihn den Lernenden um nichts näher 
gebracht hat; und ein anderer Gelehrter ist deshalb,;
wie man hört, im Begriffe, Hrn. B.’s europäischen Dol- ! 
metscher zu machen. Bopp aber hat, wenn er auch 
zuweilen mit spärlichem Stoffe haushielt, diesen Stoff i

son fehlen also bis jetzt alle Belege; das von den Er- 
, . > klarem gegebene Beispiel ist offenbar ein selbstge-

doch immerhin mundgerecht gemacht und ihn in den ; machtes, nicht aus alten Texten genommen; denn in 
Kreis des philologischen Wissens hineingezo^en auf ^er alten Sprache kommt die Hotlichkeitsformel bhavun 
welchem ein Theil0unserer gelehrten Bildung raht’. ; ':ocb Sar "lcbt T°r:. So "n.V nT“81^’

TTnd endlich -i i tt . ; ,1 dass des Grammatikers Angaue rucksichtlich der dnt-
.7 Bom.7 n Herausgeber tas und , ten person auf „nrichtiger Auffassung irgend einer al-
Vopadeva s nopp die Benutzung secundärer Quellen zu ten Forrne) oder eines andern Textes beruhte, 
einem schweren Vorwurfe macht — sind seine Gram- | 
matiker selbst etwas Anderes, als secundäre Quellen? ! (Der Schluss folgt.)
Ein System der Grammatik ohne Gefahr von mancherlei I

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iieipzig,
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Grammatik des Sanskrit.
Vopadeva’s Mugdhabodha, herausgegeben und erklärt 

von Otto Böhtlingk.
(Schluss aus Nr. 61.)

In diesem Falle hätte also sogar Bopp, welchen Hr. 
B. Nichtachtung der einheimischen Grammatik vor
wirft, zu viel auf dieselbe gebaut. Weit entfernt übri
gens, das Studium derselben für überflüssig zu halten, 
glaube ich vielmehr, dass ihre Durchforschung höchst 
wünschenswerth ist, sobald man sich bemüht, den 
Stoff, welchen sie liefert, kritisch zu sichten, und be
reit ist, sich des indischen Aberglaubens an die Un
fehlbarkeit derselben zu entschlagen.

Um nun auf den vorliegenden Grammatiker zurück
zukommen, so hat Hr. B. selbst im Vorworte seine 
Methode beschrieben. Vopadeva — freilich mehr als 
ein Jahrtausend nach Pänini lebend — ist darin auch 
um einen guten Schritt weiter gekommen, als jener, 
dass er in seiner Grammatik eine sachliche Ordnung 
befolgt. Pänini hat dieselbe zwar nicht vollkommen 
verschmäht, aber beständig seinem obersten Principe, 
dem Streben nach Kürze des Ausdrucks, untergeord
net und manchmal, um eine einzige Sylbe zu ersparen, 
Zusammengehöriges auseinander gerissen. Man wird 
aus diesem Verfahren des Grammatikers mit ziemlicher 
Sicherheit schliessen können, dass er seine Lehrsätze 
für mündlichen Unterricht und Erläuterung bestimmte. 
Die altern grammatischen Bücher, welche unter dem 
Namen der Prättyäkbjen bekannt sind, sind ihm hierin 
vorangegangen, ohne jedoch gleich häufig die Sachord
nung zu unterbrechen.

Aus jenem Streben nach Kürze ist noch ein an
derer Übelstand entsprungen: man hat Buchstaben und 
^ylben erfunden, welche zur Raumersparnis« in alge
braischer Weise bestimmte Laut- oder Wortklassen, 
Snffixe u. s. £ bezeichneten. Auch diese Erfindung ist 
übrigens älter, als Pänini. Sie findet sich, wenngleich 
in beschränkterem Maasse, in dem zweiten der Prä- 
ti^äkbjen — nach der von „lir angenommenen Ord
nung wo z. ß dje dumpfen Laute g it, die tönenden 
dbl} die Sibilanten mut heissen u. s. w. Pänini hat die
sen Gebrauch ungleich weiter ausgedehnt, und Vopa
deva ist sogar dahin gekommen, selbst die noch in 
grosser Anzahl bei jenem vorkommenden bedeutsamen 
grammatischen Kunstausdrücke in solche sinnlose Be
zeichnungen zu verwandeln, und um des Ruhmes der

Neuheit willen, auch die bei Pänini schon bestehenden 
Formeln umzuändern.

Auf den Sprachgebrauch der Weden hat Vopadeva 
gar keine Rücksicht genommen; entweder wollte er 
eine Grammatik gleichsam zum profanen Gebrauche 
liefern, oder erschien — was allerdings wahrschein
licher ist — zu seiner Zeit die wedische Sprache als 
etwas unpraktisch Gewordenes und für die Kenntniss 
der damals gangbaren Sanskritliteratur werthlos.

Schliesslich erlaube ich mir eine Bemerkung über 
einen Punkt der sanskritischen Rechtschreibung, in 
welchem Hr. B. von dem bisherigen Gebrauche, der 
auch in den Handschriften durchweg befolgt wird, ab
weicht. Gestüzt auf eine Regel Pänini’s, VIII, 4, 56, 
nach welcher in der Pause die harten oder die weichen 
Consonanten stehen können, setzt Hr. B. abwechselnd, 
bald den harten, bald den weichen Consonanten, je 
nachdem die Etymologie den einen oder andern „für 
primitiver erklärt.44 Benfey hat gegen dieses Verfah
ren nicht blos die Schwierigkeit der etymologischen 
Entscheidung eingewendet, sondern auch behauptet, 
dass es sich in der Regel Pänini’s um ein entweder 
oder handele: stets den weichen oder stets den harten 
Laut. Auch Lassen will nach einer S. IX des Vor
wortes mitgetheilten Bemerkung auf Hrn. B.’s Ansicht 
nicht eingehen. Dieser bleibt aber bei seinem sowol 
als auch. — Ich glaube einen Beitrag zur Schlichtung 
des Streites geben zu können. In dem ersten Präti- 
gäkhja I, 4 heisst es, in der Pause (avasäne) stehe 
nach dem Grammatiker Gärgja der dritte Consonant 
(des rarga. d. h. der weiche), ^äkat^ana setze den 
ersten, d. h. den harten, Laut. In den Pada-Hand
schriften des. Sämaweda sollte jene Weise befolgt sein, 
wenn die Angabe des Commentators Durga richtig ist, 
dass der Padapätha zu dem genannten Weda von 
Gärgja herrühre. Die zweite Weise ist in den Pada 
des Rigweda durchgeführt. Die andern Prätiqakhjen 
sprechen sich für die bisher herrschende Schreibweise 
aus, nur dass der Erklärer zu dem zweiten IV, 120 
bemerkt, es lesen hier einige den Satz: „in der Pause 
steht der dritte Consonant;44 er weist denselben aber 
als unecht ab, weil weiter oben (I, 86) die ersten und 
letzten der Varga mit Ausnahme der Palatalen als dem 
Wortende zukommend, bezeichnet werden.

Es ist deshalb meine Ansicht, dass die angeführte 
Regel Pänini’s den Streit der altem Grammatiker im 
Auge hat, nur undeutlich ausgedrückt ist und erklärt 
werden muss, vvie Benfey gethan hat.

Tübingen. Rudolf StbtJfädn
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Mathematik.
Wörterbuch der angewandten Mathematik. Ein Hand

buch zur Benutzung beim Studium und praktischen 
Betriebe derjenigen Wissenschaften, Künste und Ge
werbe, welche Anwendungen der reinen Mathematik 
erfordern. Zugleich als Fortsetzung des Klügel’schen 
Wörterbuchs der reinen Mathematik. Im Vereine 
mit mehren Gelehrten und Praktikern herausgegeben 
von G. A. Jahn, Dr. philos., Lehrer der Mathematik 
und Astronomie zu Leipzig. Zweite wohlfeile mit 
einem Nachtrage vermehrte Ausgabe. Zwei Bände. 
Mit 12 Kupfertafeln. Leipzig, Gebrüder Reichen
bach. 1847. Gr. 8. 4 Thlr.

Rin gutes Wörterbuch der angewandten Mathematik 
ist gerade in unsern Tagen ein ebenso vielfach, als 
tief gefühltes Bedürfniss, aber auch zugleich eine sehr 
schwer zu befriedigende Anforderung. Die gesammten 
Naturwissenschaften, die meisten Künste und Gewerbe 
haben die Mathematik jetzt zu Hülfe gerufen und ha
ben daran einen mächtigen Hebel zu ihrer praktischen 
Entwickelung gefunden und schätzen gelernt; auch sind 
die speculativen und wirklich ausübenden Thätigkeiten 
der Regierenden wie der Regierten, sind Handel und 
Wandel im Grossen wie im Kleinen abhängig gemacht 
von der geschickten Hülfe der Mathematik. Man sieht, 
das Feld der angewandten Mathematik ist jetzt ein sehr 
ausgedehntes, daher müsste auch ein Handwörterbuch, 
das überall zur Bearbeitung und fruchtbaren Bestellung 
desselben tauglich befunden werden sollte, von ebenso 
bedeutender Ausdehnung sein. Einer so ganz ins All
gemeine greifenden Anforderung möchte aber schwer
lich je ein Werk Genüge leisten können. Es müssen 
die Sphären berücksichtigt werden, in denen das Buch 
seine Brauchbarkeit zu bewähren hat. lind in dieser 
Hinsicht kann seine Anlage entweder nur auf die Fach
männer, oder auf das übrige Publicum berechnet sein. 
Ein Werk, das beiden Sphären zugleich genügen wollte, 
käme wieder auf den vorigen Punkt zurück, von dem 
wir schon wissen, dass seine Ausführung fast unmög
lich ist. Unsere Schrift ist nun gerade in dem Falle, 
dass sie gelehrt und populär zugleich sein will; sie 
sie setzt bald gar keine, bald wenig, bald sehr viel 
reine Mathematik zum Voraus; hier gibt sie blosse 
mathematische Vorschriften und Tabellen, und enthält 
sich aller weitern Begründung und Herleitung dersel
ben, dort differenzirt und integrirt sie, als wären ihre 
Leser gewandte Mathematiker von Fach; an der einen 
Stelle wird noch erklärt, dass 12 Stück ein Dutzend 
sei, an einer andern setzt man voraus, dass die analy
tische Formel für den Krümmungshalbmesser der krum
men Linien dem Leser etwas längst Bekanntes sei und 
dass derselbe ohne M eiteres danach rechnen könne.

Bei der Anlage eines solchen Wörterbuchs muss 
aber auch nicht allein der Bildungsfonds, sondern 

hauptsächlich noch der Wirkungskreis und die wahr
scheinliche Gebrauchsausdehnung der Leser möglichst 
scharf berücksichtigt werden. Ein Blick auf den Titel 
unserer Schrift belehrt uns sogleich, dass diese Rück
sicht hat genommen werden sollen, aber wieder in einer 
so weit getriebenen Umgrenzung, wie ein zehnfach 
grösseres Werk ungefähr nöthig gehabt haben würde. 
Daher kommt es denn auch, dass das Buch Viele, die 
es zur Hand nehmen werden, wenig oder s;ar nicht be- 
friedigen kann. Beim Lesen des Buches findet man 
denn auch, dass die Anwendung der Mathematik auf 
die Chemie und auf die meisten Lehren der Physik, 
wie Magnetismus, Elektricität, Galvanismus und andere 
ausgeschlossen ist. Welche Gründe den Herausgeber 
zu dieser Ausnahme veranlasst haben mögen, ist nicht 
gut abzusehen. Das Vorhandensein von vortrefflichen 
Wörterbüchern der Chemie und Physik darf wol nicht 
als Ursache angesehen werden, weil sonst hierdurch 
auch leicht das Überflüssige der vorliegenden Arbeit 
selbst in Frage gestellt wäre. Lebten wir in einer 
vierzig bis fünfzig Jahre jüngern Zeit, so befremdete 
die Beschränkung gar nicht, denn damals war die An
wendung der Mathematik auf Chemie und Physik ge
rade noch eine ebenso geringe, wie sie vom Buche 
gegeben ist. Sollte der Herausgeber des Wörterbuchs 
die gewaltigen Fortschritte der mathematischen Natur
wissenschaften unseres Jahrhunderts nicht haben be
rücksichtigen wollen ?! — Schlägt man im Buche 
„ElektricMät“ auf, so findet man Nichts, — dafür gibt 
es uns aber Aufschluss über die „Elektrisirmaschine.“ 
aber auch wieder nicht über die wirkliche, sondern 
über das Sternbild dieses Namens. Über Magnetismus, 
besonders über den der Erde, bringt er einen vortreff
lichen Artikel, dagegen weiss er wieder von dem 
Elekromaffiwte kein Wort. Der Telegraph ist nur in 
seiner alten optischen Form durchsprochen, von dem 
elektromagnetischen, wofür sich eben jetzt die ganze 
Welt viel lebhafter interessirt, redet er keine Sylbe; 
ebensowenig von den mehrfach angestellten Versuchen 
über Sprachrohren, womit man schon früher die opti
schen Telegraphen hat verdrängen wollen. Selbst die 
durch Dampf getriebenen Maschinen, das charakteri
stische Zeichen unserer Zeit, sind sehr beschränkt in 
Betracht gezogen. Die Locomotive, das Dampfschiff, 
die Dampfmaschine, sind so übers Knie gebrochen kurz 
behandelt, dass Niemand davon eine genaue Einsicht 
erlangen kann.

Doch nun, nachdem wir das Unvollkommene des 
Buchs angedeutet haben, wollen wir es auch nicht 
unterlassen, die guten Seiten desselben zur Sprache 
zu bringen. Zunächst sind die astronomischen Artikel 
ganz ohne Ausnahme vortrefflich. Man erkennt darin 
sogleich die vielgeübte tüchtige Feder Hrn. Jahn’s. Er 
ist der Mann, welcher auf dem hier bezeichneten Felde 
sich ebenso gut populär, wie gelehrt bewegen kann.
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Seine kürzlich erschienene „Geschichte der Astronomie“ 
- hat klar an den Tag gelegt, wie umfassend und tief, 

wie schmiegsam und beweglich sein astronomisches 
Wissen ist. — Dann besitzt das Buch auch für den 
Militäringenieur, Kaufmann, Agenten der Versicherungs
anstalten ganz gute Beiträge. — Dabei ist die Über- 
sichtlickeit eine hervorstrahlende Tugend des Werks. 
Überhaupt werden die Männer, deren Wirkungskreis 
in dem Umfange des Buches selbst mit begrenzt ist, 
das Praktische desselben gar nicht verkennen können. 
Ihnen wird es ein sehr nützliches gutes Buch sein.

Dass sich unserWörterbuch eine „Forlsetzy.ng des 
Klügel’sehen Wörterbuchs der reinen Mathematik“ ge
nannt hat, ist wol nur eine dem Herausgeber ent
schlüpfte Übereilung. Wenigstens wird Niemand, der 
das Klügel’sche in seiner gediegenen ersten Anlage und 
spätem gründlichen Fortsetzung hat kennen und wür
digen lernen, nur auf den Gedanken kommen kön
nen, die vorliegende Schrift als eine ebenbürtige Er
weiterung gelten zu lassen. Es kann möglich sein, 
dass gerade dieser Beisatz den Ankauf des Buches 
augenblicklich vermehren wird, aber für die Folge wird 
die daraus hervorgehende unangenehme Enttäuschung 
auch um so behindernder nachwirken.

Die äussere Ausstattung ist sehr lobenswert!). Der 
Druck gross, scharf und klar, das Papier weiss und 
sehr haltbar.

Helmstedt. Dr. H. Birnbaum.

Griechische Literatur.
Homer’s Ilias in Hexametern übersetzt von Hermann 

Monje. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1846. Gr. 12. 
1 Thlr. 5 Ngr.

Hr. M. zog schon vor mehren Jahren durch Mitthei- 
lung einiger Proben in Viehoffs Archiv und durch seine 
Bemerkungen über den deutschen Hexameter die Auf
merksamkeit auf einen Versuch, den Homer zu über
setzen. Die Erwartungen, welche er erregte, hat er 
durch genannte Übersetzung der Ilias in hohem Grade 
befriedigt. Sie ist richtig, treu und geschmackvoll. Wenn 
Jan auch in der Auffassung dieser und jener Stelle dem 
Übersetzer nicht beistimmen kann, so wird man ihm 
doch das Lob nicht versagen, dass er tief in das Ver- 
ständniss des Dichters eingedrungen und dasselbe dem 
deutschen Leser auf die geschickteste Weise vermittelt. 
Sein Ziel, das Original nach Inhalt und Form treu wie
derzugeben und zugleich der deutschen Sprache keinen 
Zwang anzuthun, hat Hr. M. in so hohem Grade er
reicht, dass seine Übersetzung den Leser auf das An
genehmste fesselt, und während sie ihm die poetischen 
Gestalten des Vaters der Dichtkunst klar und bestimmt 
vorführt, mehr den Eindruck originaler Dichtung auf 
ihn macht, als den einer Übersetzung. Doch können 

wir nicht verhehlen , dass Hr. M. mehr den modernen 
Leser als den alten Dichter berücksichtigt zu haben 
scheint, und sehen uns genöthigt, das ausgesprochene 
Lob etwas zu modificiren. Wenn wir auch auf Abwei
chungen der Art wenig Gewicht legen, dass z. B. bei 
Eigennamen der Übersetzer zu häufig statt der wirk
lichen Namen Patronymica braucht, so können wir doch 
seine Gewohnheit, Orte und Personen, die Homer ein
fach bei ihrem Namen nennt, zu umschreiben, auf keine 
Weise billigen. Er sagt unter andern statt „des Zeus 
Tochter Aphrodite“, des Zeus holdlächelnde Tochter? 
III, 374. Vgl. I, 600; I, 72. 129. 222. Es ist dies um 
so weniger gut zu heissen, als damit das Bestreben des 
Übersetzers in Verbindung steht, manchen einfachen 
Ausdruck des Originals zu heben durch Hinzufügung 
eines schmückenden Beiwortes oder durch Vertauschung 
mit schwungreichern Worten. Er übersetzt z. B. XII, 
5: svpv (Tety0?)? TCOvqaavTO vswv thrsp, apcpi 51 Tacppov 
"HXacav. Welche sie breit um die Schiffe gebaut, und 
rings mit des Grabens Tiefe geschützt. XII, 87: ra'v- 
"a/a xotfp,iq$svT£C ap •fyyspovscav &covro. Folgten in fünf 
Heerscharen dem Rufe der gebietenden Führer, vgl. XII, 
280; I, 312; III, 62. Fügen wir noch hinzu, dass Hr. 
M. manche Beiwörter, die aus einer naiven Lebensan
schauung hervorgingen nur dem ihnen zu Grunde lie
genden Sinne nach wiedergibt, z. B. ßocms, das Epi
theton der Hera durch „edelblickend“ übersetzt, dass 
er bisweilen die Construction verändert und durch Ver
wandlung der activen in die passive, die kraftvolle Pla
stik des Originals abstumpft, dass er hier und da durch 
Zusammenziehung von Sätzen durch Anwendung von 
Participien und Conjunctionen die Rede abrundet und 
die logischen Verhältnisse bestimmter angibt, so glau
ben wir unsere Bemerkung gerechtfertigt zu haben. 
Während jedoch auf diese Weise die Übersetzung eine 
moderne Färbung erhält, die von der einfachen und 
naiven Sprache Homer’s etwas absticht, finden wir in 
anderer Beziehung die Eigenthümlichkeiten der home 
rischen Darstellung wieder auf das Feinste beobachtet. 
Namentlich hat es der Übersetzer verstanden, die Sprach
malerei des alten Dichters geschickt nachzuahmen. Ho
rner ist reich an malerischen Worten und Wendungen, 
besonders solchen, die irgend eine Naturerscheinung 
bezeichnen; Hr. M. gibt dieselben im Deutschen oft mit 
überraschender Ähnlichkeit der Laute wieder, z. B. 
1, 481: sv 5’ avspo; Tcpvjasv pssov ura'ov. Prasselte mit
ten ins Segel der Wind. Ebenso gewandt zeigt er sich 
in der Nachahmung der Alliteration und der prägnan
ten Wiederholung einzelner Wörter, III, 363: vpix^a 
ts xal Terpay^a ötarpvqjsv. Bricht und zerkracht ihm 
das Schwert, vgl. I, 409; XIII, 371; III, 6; I, 491.

Unsern vollen Beifall endlich spenden wir dem 
Übersetzer wegen der Kunst seines Versbaues. Sein 
Hexameter ist fliessend, schwungreich und correct mit 
wenigen Ausnahmen, oft malerisch: bald schwebt er
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leicht einher, bald tritt er auf mit gemessenem Gange 
und vereint gefällige Anmuth mit ernster Würde, wie 
es der Inhalt verlangt. So hat Hr. M. dem Hexameter 
das deutsche Bürgerrecht gesichert und durch seine 
Übersetzung, in der gegen alle frühem ein bedeuten
der Fortschritt wahrzunehmen ist, sich bleibende Ver
dienste nicht nur um die Verbreitung Homer’s erwor
ben , sondern auch um die deutsche Sprache: er hat 
ihre Kraft und Biegsamkeit. herrlich entfaltet und ge
zeigt, welchen Reichthum an Wohllaut und rhythmi
scher Pracht sie birgt.

Jena. Dr. Bippart.

Jurisprudenz.
Theorie und Casuistik des gemeinen Civilrechts, ein 

Handbuch für Praktiker, von Dr. Rudolf Freiherr 
v. Holzschuher. Zweiten Bandes zweite Abtheilung. 
Leipzig, Baumgärtner. 1847. Gr. 8. 4 Thlr. 15 Ngr.

.Eine höchst willkommene Neujahrsgabe bringt der 
würdige Verf., zu bescheiden sie einleitend mit dem 
Motto von Feuerbach: „Der beste Theil aller literari
schen Thätigkeit besteht nicht sowof in Dem, was sie 
gibt, als in Demjenigen, was sie anregt,“ in dieser 
das ganze Werk beendigenden Partie dar, worin etwas 
ausführlicher, als die zwei frühem Theile, die dort be
handelten Abschnitte besprochen hatten, nämlich auf 
1022 Seiten, das Obligationenrecht, übrigens ganz in 
der die ältern zwei Theile von 1843 und 1845 so werth- 
voll machenden Weise, dargestellt wird. Wir heben 
als neue Belege, wie gründlich das Bedürfniss des Fo
rums bedacht ward, hervor: dass 4er Lehre vom Gelde 
9 Seiten; den Zinsen 34 Seiten; der Verbindlichkeit 
zur Leistung mit Rücksicht auf Zeit, Ort und Bedin
gung, 22 Seiten; der Cession 40 Seiten; den Wirkun
gen der Verträge (deren Gliederung, wie der geistvolle 
von der Pfordten sie vorschlägt, nämlich in Haupt
verträge, die dann weiter in einseitige, zweiseitige, und 
solche, die zweiseitig in der Eingehung, einseitig in 
der Erfüllung sind, zerfallen, und Nebenverträge, wo 
der Vergleich seinen Platz findet, adoptirt ist) in Be
zug auf dritte, obligatio faciendi, und exc. non adim- 
pleti contractus 9 Seiten; der Gewährleistung 18 Sei
ten; dem mandatum und der negotiorum gestio, bei de
nen das Rechnungswesen mit vorzüglichem Fleisse 
bearbeitet ist, 68 Seiten; dem Kauf, dem, praktisch 
gewiss richtig, alle Versicherungs- und Verlagsge
schäfte angereiht sind, 129 Seiten; der locatio 30 Sei
ten ; dem receptum nautae etc. 9 Seiten ; den Genossen
schaften 42 Seiten; und den Beschädigungen 48 Sei
ten gewidmet worden sind. Die edle Gesinnung, welche 
durchherrscht, verstatten wir uns beispielsweise mittels 
folgenden Satzes (S. 690) nachzuweisen: „Über die

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IT. Hand in Jena.

Frage: ist es erlaubt, Briefe, die von Dritten herrüh
ren, drucken zu lassen, muss man wol als leitendes 
Princip annehmen: in negotiorum ambiguitatibus inter- 
pretandis maxime cuiusque negotii naturam esse spectan- 
dam: Mühlenbruch, Pand. §. 115. Wenn auch der Er
werb des Eigenthums an einem auf redlichem Wege 
empfangenen Briefe äusser Zweifel steht, so darf doch 
nicht unbeachtet bleiben, dass immer eine Präsumtion 
dafür spreche, dass eine schriftliche Gedankenmitthei- 
lung nur Dem, an den sie gerichtet ist, eigen gemacht 
werden wollte, und das Gebrauchsrecht lediglich auf 
vertraute Privatkreise beschränkt sein sollte. Nur mit 
Einwilligung des Schreibers oder seiner Erben können 
demnach Briefe zur Öffentlichkeit befördert werden.“ 
Für die zahlreichen Geschäftsmänner, welche, weil ja 
der bürgerliche Conflict gerade in den leicht angezwei
felten Gebieten meistens sich zu bewegen pflegt, für 
die Controversen sich interessiren, bemerken wir, dass, 
und allenthalben mit sehr plausibeln Motiven, abge
wichen wird von den Meinungen v. Vangerow’s über 
folgende tragen: kann, wenn zwei Personen disjunctice 
obligirt sind, und beide prästirt haben, der Gläubiger 
wählen, welche Leistung er zurückgeben will, S. 21; 
ist der Verkäufer für Realservituten haftbar, wenn et 
sie nicht angezeigt hat, S. 327 ;x darf 1. 34, 1 D.
XXXIX, 5 auf andere Fälle ausgedehnt werden. S. 385; 
was ist bei der condictio indebiti zu erweisen, S. 479; 
ist unter causa iniusta nur eine unerlaubte oder auch 
eine ungültige zu verstehen, S. 487; ist unter die con
dictio sine causa auch der Fall einer causa reprobata 
zu subsumiren, S. 491; haftet der Institor überhaupt 
als Selbstschuldner, S. 577; kann die Subhastation 
wegen laesio enormis angefochten werden, S. 659; 
desgleichen die transactio, S. 927; kann der Pachter 
Remiss des Pachtgeldes nur dann fordern, wenn die 
noch stehende Frucht unterging, S. 764; welche Zeit 
gilt für reloratio tacita praedii urbani, S. 752; muss 
der socius, welcher nur operas beiträgt, den Verlust 
des vom Andern eingeschossenen Capitals mit vertre
ten, S. 811; ist der Bürge, der in duriorem — causam 
eintrat, ganz unverbindlich, S. 857; was wirken ge
meinschaftliche Schuldverschreibungen der Ehegatten, 
S. 897; ist nunc. novi operis wegen der sercitus, die 
einem praedio rustico zusteht, verstattet, S. 939; ge
nügt zur a. legis Aquiliae ein Interesse an der beschä
digten Sache oder wird ein dingliches Recht erfordert, 
S. 974. — Ein sehr ausführliches Register schliesst 
das Buch, welches auch vom Verleger durch gefälligen 
Druck und schönes Papier gut ausgestattet ist, und — 
wir wiederholen es gern, — Demjenigen ein behag
liches Besitzthum sein wird, der über den neuesten 
Stand der civilistischen Literatur in concentrirter, zu
verlässiger Weise sich zu orientiren wünschte.

Weimar. __________ G. Emminghaus.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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G e s c h i c li t e.
Beiträge zur Geschichte und Literatur vorzüglich aus 

den Archiven und Bibliotheken des Canton Aargau, 
herausgegeben von Dr. Heinrich Kurz und Placid 
Weissenbach. Erster Band, erstes bis drittes Heft. 
Aarau, Sauerländer. 1847. Gr. 8. 2 Thlr. 18 Ngr.

Die Schweiz bleibt hinter keinem andern europäischen 
Lande in Thätigkeit für HerbeischafFung historischen 
Materials zurück, wofür man um*  so dankbarer sein 
muss, da sich kein anderer Landstrich von gleicher 
oder ähnlicher Ausdehnung eines so unerschöpflichen 
Reichthums der interessantesten Denkmale der Geschichte 
im weitesten Sinne des Worts, insbesondere aus der 
zweiten Hälfte des Mittelalters zu erfreuen hat, wie sie. 
Belgien allein vermag sich einigermassen damit zu ver
gleichen , doch sind die daselbst aufgestapelten Schätze 
wenn auch äusserlich wo möglich noch umfangreicher, 
wie die der Schweiz, doch ihrem innern Gehalte nach 
lange nicht so viel — man könnte sagen allseitig. Die 
Ursache davon ist leicht genug zu finden. Die Schweiz 
ist vom 13. Jahrh. an bis weit über das Ende des Mit
telalters hinaus der Mikrokosmus der europäischen Ent
wickelung, wo, wie das die geographische Beschaffen
heit des Landes wenn nicht mit sich brachte, doch we
nigstens beförderte, dicht neben einander auf unendlich 
kleinem Raume zusammengedrängt, die entgegengesetz
ten Gestaltungen ohne sich gegenseitig zu beeinträch
tigen emporwachsen und jede an ihrer Stelle zur voll
kommensten rundesten Entfaltung gelangen konnten, 
daher also dieser Reichthum an Denkmalen der Ge
schichte. Bekanntlich hat hier in der Schweiz eine nicht 
geringe Anzahl historischer Vereine zum Theil mit ei
gene!? Zeitschriften, denen man im Allgemeinen das 
Lob einer gründlichem und methodischem Behandlung 
ihrer Aufgabe, als dies in den übrigen deutschen Land
schaften der Fall zu sein pflegt, zuerkennen muss, seit 
einer Reihe von Jahren sich die Mühe gegeben, mög
lichst viel der noch verborgen liegenden Schätze histori
schen Materials zu Tage zu fördern; indessen ist die 
Masse desselben so gross, dass immer noch sehr viel 
auszubeuten übrig bleibt, namentlich wenn sich die Kräfte 
auf einen verhältnissmässig kleinen, eben deshalb aber 
ganz und gar bis in seine verstecktesten Ecken und 
Winkel zu überschauendem Raume concentriren, wie 
dies bei dem Unternehmen, dessen erste Hefte uns vor

liegen , stattfindet. — Die Herausgeber machen in dem 
Vorworte mit Recht darauf aufmerksam, dass gerade 
der seiner Ausdehnung nach unbedeutende Raum des 
Aargau durch die Gunst des Zufalls im Besitze ver- 
hälltnissmässig sehr reichhaltiger Fundgruben für der
artige Arbeiten sei; sie erinnern an die wohlversehe
nen und (was rühmend anerkannt werden muss, weil 
es leider nur eine Ausnahme von der Regel bildet) 
theilweise auch wohlgeordneten Archive des Cantons 
und der Stadt Aarau, der Städte Baden, Bremgarten, 
Brugg, Kaiserstuhl, Klingnau, Laufenburg, Lenzberg, 
Mellingen, Rheinfelden, Zofingen, Zurzach, der Stifter 
Baden, Fehr, Gnadenthai, Hermetschwil, Königsfel
der, Muri, Rheinfelden, Zofingen, Zurzach u. s. w. 
die an seltenen Drucken, besonders Incunabeln reiche 
Cantonsbibliothek zu Aarau und die ebenfalls nicht un
bedeutende zofinger Stadtbibliothek — Vorräthe, welche 
fürs erste geradezu unerschöpflich genannt werden dür
fen. Was die Form der Mittheilungen betrifft, so ha
ben die Herausgeber es mit Recht für unpassend ge
funden, ganz fest begrenzte Fächer und eine genau 
bestimmte Art der Behandlung, an wrelche dieselbe ge
knüpft sein sollte, zu bestimmen, doch aber einstweilen 
die Hauptrubriken, die sie zu berücksichtigen geden
ken , angedeutet. Zunächst Mittheilung von wichtigen 
Originalurkunden und Actenstücken aus den Archiven, 
theils mit, theils ohne Commentar, dann Regesten, wro 
möglich über alle Archive des Cantons — jedenfalls 
ein sehr dankenswerthes Unternehmen — Auszüge aus 
Anniversarien und Pfarrbüchern, ältern Bürgerregistern, 
Verhandlungsbüchern, Ordele u. s. w., Mittheilungen 
über antiquarische Forschungen und Ausgrabungen, 
Mittheilungen zur Münz-, Siegöl-, Wappenkunde, fer
ner freie geschichtliche, quellenmässige Bearbeitun
gen ; dann rechtsgeschichtliche Monumente, sowie Bei
träge zur Kirchen- und Sittengeschichte, Mittheilung 
oder Beschreibung noch ungedruckter Handschriften 
aus allen Fächern der Literatur, endlich literarische 
und bibliographische Notizen im Allgemeinen. Man 
sieht, es ist ein weites Feld, welches für eine tüchtige 
Thätigkeit genügenden Spielraum gewährt, denn es um
fasst beinahe alle in das Gebiet der Geschichte im 
weitesten Sinne des Worts einschlagenden Haupt- und 
Neben oder Hülfsdisciplinen. Auffallen könnte es, dass 
der. Berücksichtigung der so sehr wichtigen Kunstge
schichte mit keinem Worte gedacht ist. Zwar ist das
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Aargau unsers Wissens an hervorragenden Denkmaien | 
mittelalterlicher Kunst im Vergleich mit andern Theilen 
der Schweiz und Deutschlands nicht reich, doch möchte 
sich auch hier noch manches der Beachtung Werthes 
und zur Vervollständigung des Materials einer künfti
gen wirklichen Kunstgeschichte des deutschen Mittel
alters Dienendes finden. Ohne Zweifel würden auch 
die Herausgeber derartige Untersuchungen und Mitthei- 
lungen, obgleich sie unter keine der von ihnen ange
führten Rubriken gebracht werden können, so wenig 
wie historisch-geographische und topographische Er
örterungen, w’elche trotz ihrer grossen Bedeutung für 
die Geschichte, doch auch nicht ausdrücklich als Au
genmerk des Unternehmens aufgeführt sich finden, von 
ihrem Plane ausschliessen.

Das erste Heft nun wird durch eine Reihe von 
Urkunden über das Haus Habsburg, gesammelt in den 
aargauischen Archiven und mitgetheilt von dem einen 
der Herausgeber, Hrn. W. eröffnet. Zunächst aus dem 
Klosterarchive Muri. Die meisten und wichtigsten die
ser Stücke sind bereits schon früher abgedruckt, so 
namentlich Nr. I. der Stiftungsbrief Bischof Wern er’s 
von Strasburg, des Erbauers des Schlosses Habechs- 
burg für Kloster Muri aus dem Jahre 1027. Nr. 9: 
Breve Innocenz IV., worin die Erlaubniss zum Gottes
dienst während des Interdicts, das auf Graf Rudolf’s 
von Habsburg (als Anhänger Friedrich’s II.) Landen 
lastete, ertheilt wird. Nr. 11 u. s. w.; aber der Heraus
geber beabsichtigt einmal eine vollständige Sammlung 
aller in aargauischen Archiven enthaltenen Documente, 
die sich auf das Haus Habsburg beziehen, gleichviel ob 
schon bekannt oder nicht, sodann sie in diplomatischer, 
ganz zuverlässiger Gestalt zu publiciren; den Nutzen 
einer solchen wird Niemand in Abrede stellen, der sich 
überzeugt hat, wie ungenau und willkürlich in altern 
diplomatischen Werken mit dem Abdruck von Urkunden 
umgegangen wurde und wie sich dadurch eine Masse 
Fehler traditionell gemacht haben, welche zu mancher
lei falschen historischen Annahmen Ursache gewesen 
sind. Ob auch der erste Gesichtspunkt, den der Her
ausgeber verfolgt, der Berücksichtigung werth ist, scheint 
uns nicht so ausgemacht; doch wollen wir ihm gern 
die Freude gönnen, alle habsburger Documente des 
Aargaus uns vorzuführen, wenn sie mit der Sorgfalt, 
wie diese vorliegenden, behandelt werden. — Es ver
steht sich von selbst, dass diese Publicationen sich durch 
eine ganze Reihe von Heften hinziehen werden, so 
nehmen sie auch im zweiten einen beträchtlichen Raum 
ein. — Die zweite Abhandlung des ersten Hefts von 
W. Wackernagel berührt ein beliebtes und oft behan
deltes Thema der Cultur- und Sittengeschichte des Mit
telalters, die Geschichte des Schachspiels in jener Zeit. 
Der Verf. berücksichtigt dabei vorzüglich die zofinger 
Handschrift des Schachzabelbuchs von Konrad von

Ammenhausen, ein sehr beliebtes Lehrgedicht des spä
tem Mittelalters, wie sich aus seinen ungemein zahlreich 
vorhandenen Abschrift enschliessen lässt. Gedruckt ist es 
bekanntlich noch nicht, daher hier ziemlich umfang
reiche Auszüge. Dieses für die Geschichte der Litera
tur und Sprache immerhin wichtige Denkmal soll als 
Ersatz einer vollständigen Ausgabe, zu der wol sobald, 
so lange noch Besseres und Wichtigeres bekannt zu 
machen ist, Niemand schreiten wird, gegeben werden. 
Zugleich finden sich Notizen über den Verfasser. «1er 
Pfarrer zu Stein am Anger und Benedictinermönch am 
dortigen Kloster war. Es ergibt sich auch, dass er 
mit seinem Werke 1337 fertig geworden ist. Der In
halt ist weniger bedeutend, da es, was man schon frü
her bemerkt hatte, ganz auf dem bekannten Werke des 
Jacobus a Cessolis, eines französischen Dominicaners: 
De moribus hominum et de officiis nobillum, ’ super htdo 
scaccorum, welches hn 15. und 16. Jahrh. öfters gedruckt 
worden ist, beruht. Dieser Dominicaner hatte nach 
dem Ge^chmacke des Mittelalters auch dieses Spiel zum 
Gegenstände tiefsinniger, allegorisch-symbolischer Be
trachtungen gemacht und damit allgemein gefallen, wie 
zahlreiche Andeutungen und vor Allem die grosse Ver
breitung des Werkes selbst beweisen. Konrad v. Am
menhausen nun ist blos in dem Prolog, wo er sich über 
seine Lebens- und Zcitverhältnisse, die Veranlassung 
zu seiner Arbeit, die Art und Weise, deren er sich 
dabei bedient, recht behaglich ergeht, originell. Dieser 
Prolog ist nicht ohne selbständiges Interesse, und es 
ist dankenswerth, dass sich Hr. Wackernagel die Mühe 
genommen hat, ihn vollständig mitzutheilen; in den 
übrigen Theilen des Werks schliesst er sich, mit we
nigen Ausnahmen, desto genauer an den lateinischen 
Text an, den er nur leider, wie er selbst eingesteht, 
nicht überall verstand, was leicht begreiflich ist, wenn 
man die grosse Menge gelehrter Anspielungen, Citate, 
scholastischer Definitionen, Kunstausdrücke der mittel
alterlichen Allegorie und Symbolik, die geradezu in 
jener Zeit als eine eigenthümliche und selbständige Wis
senschaft ausgebildet war, bedenkt, welche sich in dem 
Buche des Jacob v. Lessolis finden. Diese Partien des 
Werks, von denen, wie erwähnt, nur einzelne Auszüge 
mitgetheilt sind, können, mit Ausnahme einzelner, für 
die Geschichte der mittelalterlichen Gewerke nicht un
wichtiger Notizen, höchstens für die Geschichte der 
Sprache und der Verskunst in Deutschland Interesse 
erregen. Auch in ihnen nämlich zeigt sich recht deut
lich, wie die Vergröberung und Herabstimmung iu bei
den örtlich zunächst von der Schweiz ausging und dort 
in einer Zeit schon ganz entschieden den Sieg über die 
frühere Formvollendung beider, wie sie die höfische 
Poesie des Anfangs und der Mitte des 13. Jahrh. zeigt, 
errungen hatte, wo im übrigen Deutschland der Kampf 
noch lange Zeit ganz unentschieden fortdauerte, ja theil
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weise noch gar nicht begonnen war. — Zu bemerken 
ist noch, dass diese Abhandlung wegen ihres Umfangs 
in mehre Stücke zerlegt ist, wovon das zweite im zwei
ten Hefte gegeben ist, das dritte und letzte einem künf
tigen Hefte aufbehalten bleibt.

Die dritte Nummer bildet eine Abhandlung von 
Hrn. Weissenbach über die bekannte Sage aus Rudolf’s 
von Habsburg Leben, welche den Stoff zu Schiller’s 
berühmter Ballade gegeben hat. Der Verf. bemüht sich, 
die historische Grundlage derselben gegen die Einwürfe 
einer alles umkehrenden, sogenannten historischen Kri
tik zu retten, wobei er eine Menge Data der Special- 
geschichte des Landes, grösstenteils aus dem urkund
lichen Material entlehnt, herbeizieht, welche zur Recht
fertigung der die Sage bedingenden und sie begleiten
den Umstände dienen. Wir freuen uns, aussprechen 
zu können, dass uns die Beweisführung des Verf. voll
kommen befriedigend und überzeugend gewesen ist; 
noch wichtiger aber dürfte diese Arbeit von einem all
gemeinen Standpunkte aus erscheinen, wegen des echt 
historischen3 conservativen Geistes, der sich in ihr 
zeigt und der nur zu lange der Geschichtsforschung 
zu ihrem grössten Schaden abhanden gekommen war, 
was sich besonders in der gründlichen Verachtung oder 
dem unüberwindlichen Mistrauen, die gegen jede ans 
Sagenmässige streifende Überlieferung zur Schau ge
tragen wurde, kund gab.

Darauf folgt wiederum ein Beitrag von Hrn. VVeis
senbach , eine Abhandlung über den Geschichtschreiber 
Wernher Schodoler aus Bremgarten, eine der mut
masslichen Quellen des bekannten Chronisten Tschudi. 
Trotz früherer vielfacher Forschungen gilt es, sowöl 
über sein Leben und seine Werke noch Manches siche
rer zu stellen und zu berichtigen. Das erste Stück des 
Aufsatzes, dessen Fortsetzung sich in dem zweiten Hefte 
nicht findet, beschäftigt sich mit den biographischen 
Fragen. Es zeigt sich, dass die Vermutung Haller’s 
in seiner Bibliothek der Schweizergeschichte über ihn 
ziemlich richtig ist. Er war nämlich von 1521—40 Schult
heiss seiner Vaterstadt Bremgarten und erscheint wäh
lend des Sturms der Reformationszeit und des Kappe
ler Kriegs verschiedene Male zum Nutzen seiner Va
terstadt und zur Herstellung des Friedens zwischen den 
erbitterten Parteien, in welche sich beinahe alle Orte 
der Schweiz gespalten hatten, thätig. Das fünfte Stück 
des ersten Heftes bilden drei Urkunden: 1) über die 
Rechte des Freiamts auf dem rechten Reussufer, 2) der 
Vogtei Berkon und 3) der Stadt Bremgarten im 14. Jahrh., 
mit Bemerkungen zur Landes - und Rechtsgeschichte 
von PI. Weissenbach. Im zweiten Hefte ist der Auf
satz noch nicht abgeschlossen. Die Urkunden, nament
lich das Stadtrecht von Brem^arten, sind in mehrfacher 
Hinsicht bemerkenswerth und°gute Materialien zu ähn
lichen special-rechtshistorischen Arbeiten, wie es die 

ausgezeichnete Rechtsgeschichte von Zürich von Bluntschli 
ist. Auch die Bemerkungen des Herausgebers, welche 
im zweiten Hefte nur theilweise Platz gefunden haben, 
verdienen, wenigstens für alle die, welche sich mit 
specialhistorischen und topographischen Forschungen im 
Bereiche der Schweiz beschäftigen, Beachtung.

Die letzte Abhandlung des ersten Hefts bildet eine 
leider nicht sehr ausführliche Beschreibung der aar
gauischen Cantonsbibliothek von H. Kunz, wo eine Ge
schichte derselben von ihrer Stiftung im Jahre 1804 bis 
jetzt gegeben ist, sowie die wichtigsten handschriftlichen 
und gedruckten Schätze wenigstens angeführt werden. 
Eine genaue und sorgfältige Beschreibung derselben steht 
noch zu erwarten.

Am Schlüsse des Hefts stehen Regesten, nach dem 
Plane der allgemeinen geschichtsforschenden Gesell
schaft der Schweiz ausgeführt. Hier zunächst ein Theil 
der Regesten des Klosterarchivs zu Muri.

Der grösste Theil des zweiten Hefts wird durch die 
Fortsetzung bereits schon erwähnter Abhandlungen des 
ersten ausgefüllt. Nur die 3. und 5. Nummer sind die
sem Hefte allein angehörig. Nr. 3 ist ein Bruchstück 
eines altdeutschen Dramas, von einigen alten Pergament
streifen des Klosters Muri entnommen und mitgetheilt 
von K. Oehler. Sie sind von dem Bruder des Heraus
gebers, Th. Oehler, im Jahre 1840 in Muri gefunden 
worden. Der Herausgeber meint sie nach der Schrift 
unverkennbar ans Ende des 13. oder Anfang des 14. 
Jahrh. versetzen zu können, was nach Lesung der 
Bruchstücke uns noch grossen Bedenken zu unterliegen 
scheint. Wir möchten sie nach Sprache und Stil für 
ein Werk der letzten Hälfte des 14. Jahrh. halten, wenn 
sie nicht etwa, was leicht möglich ist, noch später zu 
setzen sind. Jedenfalls ist es ein wichtiger Beitrag für 
die Kenntniss der deutschen dramatischen Poesie des 
Mittelalters, auf die man bekanntlich erst seit neuester 
Zeit gehörige Aufmerksamkeit gewendet hat, nachdem 
sie früher vornehm ignorirt worden war.

Den Schluss des zweiten Hefts bildet die Beschrei
bung einer Handschrift Christoph Silbereisens, Abts von 
Wettingen von 1563—1596, auch als Geschichtschrei
ber bekannt, mitgetheilt von Fröhlich. Die Handschrift 
in Fol., 240 Blätter, enthält „Miscellanea“, eine bunte 
Menge historischer Notizen, auch grösserer und klei
nerer historischer Arbeiten, so z. B. eine Reimchronik 
über den Kappeler Krieg, dann auch allerlei Kern- und 
Sittensprüche in der kräftigen, anerkannten Weise der 
Zeit, wie wir sie aus unzähligen Resten, die sich schrift
lich oder mündlich erhalten haben, kennen, z. B.;

Gellt kan thun
Gellt kan lassen 
Gellt kan hinfiigan 
So Armout muss da hinten stan.
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Soeben geht uns ein drittes Heft der „Beiträge“ 
zu, dessen Anzeige wir der frühem um so mehr an
zureihen uns beeilen, weil es dem grössten Theile sei
nes Inhalts nach die weitere Fortsetzung oder den Schluss 
von den Mittheilungen der ersten Hefte bildet.

Zuerst begegnet uns eine Fortsetzung der Urkun
den über das Haus Habsburg, aus den Archiven des 
Klosters Muri (s. oben). Von dem Jahre 1399 —1406 
sind 13 Urkunden, darunter sechs bisher ungedruckte 
mitgetheilt, welche sich grösstentheils auf Bestätigung 
und Erneuerung der österreichischen Lehen und Privi
legien des Klosters beziehen. Einige enthalten Schieds
sprüche der Herzoge in Sachen ihrer Schutzbefohlenen, 
des Abts und Convents zu Muri. Darauf folgt der 
Schluss des Aufsatzes über das Schachzabelbuch Kon- 
rad’s v. Ammenhausen von Wilh. Wackernagel (S. 314 
—373), wieder mit einer Masse interessanter Auszüge 
aus diesem für die Sittengeschichte des spätem Mittel
alters sehr wichtigen Werke, welches nebenbei auch 
als ein Beispiel des Verfalls unserer Poesie in Gehalt 
und Form gelten mag (s. oben).

Nr. 3. „Bündniss zwischen Zürich, Bern und Stras
burg im Jahre 1588. Beschreibung derselben durch 
Johann Fishart, mitgetheilt durch Heinrich Kurz44, führt 
den Leser in eine wichtige Verzweigung der allgemei
nen deutschen Geschichte jener Zeit, in welcher die 
Reformation und ihre Anhänger überall schon vor dem 
Katholicismus mit seinen wiedergesammelten Kräften 
ins Gedränge gerathen waren. Die Entsetzung des be
kannten Erzbischofs von Köln, Gebhard, hatte ihre 
Nachwirkungen auch bis Strasburg verbreitet, wo er 
noch eine Domhermstelle besass, auf die er, trotz sei
nes Übertritts zu den Evangelischen und seiner Ehe, 
nicht zu verzichten gesonnen war. Er fand an einigen 
in gleicher Lage befindlichen Coliegen und an dem gut
protestantischem Rathe der Stadt Unterstützung, wäh
rend der Bischof alle Mittel in Bewegung setzte, ihn 
zu entfernen, weil damit überhaupt die Existenz des 
Katholicismus in dortigen Gegenden aufs gefährlichste 
bedroht schien. Es hielt der Reichsstadt nicht schwer, 
alte Verbindungen mit einem Theile der Eidgenossen 
zu erneuern, denn auch sie durfte gleiches oder ähn
liches politisches Interesse, wie die Stadt Strasburg, 
gegen jedes Umsichgreifen des Katholicismus mistrauisch 
machen, womit damals sich stets ein Attentat gegen die 
bürgerlich-städtische Freiheit verband, wovon nur we
nige Jahre später das Schicksal der Reichstadt Donau
wörth das anschaulichste Bild gibt. Es war ein Bünd
niss zur Vertheidigung gegen Jedermann, „es treffe 
glych Religions und glaubens oder andere weltliche u. 

zyttliche Sachen44, und enthält neben den in dergleichen 
Stellen gewöhnlichen Bestimmungen die bemerkenswerthe ; 
Anordnung, dass fast aller Beistand an bewaffneter 
Mannschaft von den beiden eidgenössischen Städten 
übernommen wird, wofür Strasburg sich zur Ersetzung 
der Kriegskosten oder zu Hülfsgeldern und Naturallie
ferungen verbindlich macht. Der Herausgeber bemerkt 
ganz richtig; „Eine Stadt, welche ihre Vertheidigung 
so sanz ihren Bundesgenossen überlässt und zur Ret- 
tung ihrer Freiheit nichts anderes als Geld zu opfern 
fähig ist, gibt sich dadurch selbst verloren, und so 
musste sie endlich auch dem auf sie lauernden Feinde 
zur Beute werden.44 Der Abschluss des Bündnisses er
schien den Strasburgern von solcher Wichtigkeit, dass 
neben andern Festlichkeiten auch eine Beschreibung 
derselben in Versen und Prosa herausgegeben wurde. 
Die wichtigsten Abschnitte davon haben der bezeich
neten Humoristen und Didaktiker Fischart zum Verfasser, 
und sind nicht ohne Werth für die nähere Kenntniss 
dieser ganz eigenthümlichen und besonders für die 
Bildungsgeschichte der neuem Sprache wichtigen Er
scheinung unserer Literatur. Der poetische Werth ist, 
wie in den meisten seiner Schriften, nur gering.

Nr. 4 liefert ein Stammbuch aus der zofinger Bi
bliothek, welches einem Studioso humanitatis 9 Hans 
Heinrich Lothar, der 1623—25 in Lausanne. Genf und 
Bem sich aufhielt, angehörte. Man sieht daraus, dass, 
wie die sonstigen Gebräuche der Studentenschaft lange 
unberührt von den Schwingungen der Zeit sich erhal
ten haben, auch diese Sitte im 16. und 17. Jahrh. un
gefähr in gleicher Weise bestand und geübt wurde, wie 
im 18. Es sind lateinische, französische, griechische, 
italienische, selten deutsche Denksprüche, womit die 
Freunde ihre Liebe und Gelehrsamkeit beurkundeten, 
obwol sie gewiss nicht gesonnen waren, ihr eigenes 
und ihres Freundes Leben nach der hochtönenden Mo
ral, die sie predigten, zu messen, und man darum auch 
nicht, wie der Herausgeber geneigt zu sein scheint, 
einen Schluss auf den Geist dieser Jugend zu machen 
berechtigt ist.

Nr. 5. „Miscellen aus der aargauer Cantonsbiblio- 
thek44, darunter ein ungedruckter lateinischer Brief Lu- 
ther’s von 1518 an den Canonicus Christoph Langen
mantel, unmittelbar nach seiner Abreise aus Augsburg. 
Er ist voll schwunghafter Siegeshoftnung für seine Sache.

Video Romanos firmare prnposilwn damnandi mei.
Ego rursus firmavi proposttum non cedendi etc.“

Nr. 6 ist die Fortsetzung der Regesten von Muri 
Nr. 28—45 von 1279 — 1310.

Jena. H. Rückert.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig«
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<ielelirte Gesellschaften.
Gesellschaft für deutsche Sprache in Berlin. 

Am 13. Jan., dem Stiftungstage der Gesellschaft, stattete der 
bisherige Ordner Prof. Massmann über den Zustand und die 
Beschäftigungen der Gesellschaft Bericht ab und übergab sein 
Amt dem neuerwählten Ordner Director Bonnell. Consistorial- 
rath Pischon gab eine Aufzählung der Frauen, welche im 
17. Jahrh. in Deutschland als Dichterinnen aufgetreten und na
mentlich in den Dichtergesellschaften, der Rosengesellschaft, 
dem Orden der Pegnitzschäfer, dem Palmenorden. Ausser
dem erwähnte er einer Reihe von fürstlichen Dichterinnen, welche 
besonders geistliche Lieder verfasst haben. Prof. A. Müller 
vertheidigte den Ausspruch Goethe’s: „Was der Mensch in der 
Jugend lebhaft wünscht, das hat er im Alter die Fülle“, und 
wandte ihn auch auf das Leben der Völker an. Director Zeune 
sprach über die vor kurzem in Norwegen entdeckten Perga
mentblätter, welche alte nordische Sagen enthalten, vorzüglich 
von Olaf dem Heiligen. In den letzten Monaten des vorigen 
Jahres, vom September an, sind folgende Vorträge gehalten 
worden: Dr. Oginski las über Goethe’s Tasso, insofern darin 
Goethe’s eigene Stimmungen und Gefühle geschildert seien, 
namentlich seine Unbehaglichkeit im Zwange des Hoflebens 
zu Weimar. Dr. Holzapfel las über die Eigenthümlichkeiten 
der berlinischen Mundart. Dr. Kletke berichtete über die von 
ihm veranstalteten Ausgaben der geistlichen Gedichte Fouque’s 
und der “an denselben gerichteten Briefe, zum Theil der be
rühmtesten Zeitgenossen, vorzüglich aus dem zweiten Jahrzehnt 
des 19. Jahrh. Prof. Massmann besprach das Thema: „Was 
und wer ist fromm?“ Dr. Friedländer über den im J. 1524 
geborenen H. Kunst und dessen in Berlin aufgeführte Komö
die: Von der Geburt Christi. Dr. Liebrecht über das altfran- 
zösische Livre des neuf preux. Consistorialrath Pischon und 
Prof. Massmann über die Mundart der ursprünglich deutschen 
Gemeinde zu Verona, der sogenannten sette commune. Prot. 
Massmann hielt einen Vortrag über das Wort Demuth.

Gesellschaft naturforschender Freunde in Ber
lin. Am 16. Jan. gab Prof. Gurlt eine kurze Mittheilung 
über eine Hautentzündung bei Thieren, die stellenweise weissbe
haart (bunt) sind. Die Krankheit ist scharf durch die weissen. 
Haare begrenzt die Oberhaut und Haare werden abgestossen, 
wobei die Oberhaut sich zu dicken Hornschichten bisweilen 
verdickt. Als Gelegenheitsursache benennt man den Genuss 
von Nahrungsmitteln, die mit Mehlthau befallen sind. Geh. 
Medicinalrath Link sprach über das Häuten der Wurzelspitzen, 
welches an den Luftwurzeln der Pandanen deutlich zu sehen 
ist, wo mehr als zehn und zwölf Häute übereinander liegen. 
Bei den meisten einheimischen Pflanzen löst sich nur die äus
sere Zellenschicht nach und nach ab. Geh. Medicinalrath Mül
ler hielt einen Vortrag über die Metamorphose der Seeigel und 
Seesterne und über den bilateralen Typus derselben, in des
sen Bestimmung die Madreporenplatte nicht benutzt werden 

kann, welche vielmehr äusser der Längsachse des Thieres liegt 
und um einen ganzen Radialraum, namentlich um 30° nach 
Rechts von demjenigen Radius entfernt ist, welcher mit der 
Längsachse zusammenfällt. Prof. Hertwig theilte eine Notiz 
über Ausbreitung uud Vermehrung der Blatta germanica in 
Russland und neuerer Zeit in Schlesien mit. In dieser Pro
vinz findet man sie besonders in der Gegend von Heynau und 
Goldberg in vielen Dörfern so zahlreich, dass sie zur wirklichen 
Landplage werden; sie verbreiten sich von der Seite des Ge
birges her mehr und mehr nach dem flachen Lande hin und 
kommen jetzt in Dörfern vor, wo man sie vor einigen Jah
ren noch gar nicht kannte.

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 
17. Jan. waren als Kunstgegenstände ausgestellt: 1) Vier Re
liefs, componirt von Neher, modellirt von Frl. Facius in Wei
mar , in Zinkguss ausgeführt von Geiss zu Thürfüllungen im 
Goethe-Schiller-Zimmer des grossherzoglichen Schlosses in Wei
mar bestimmt, nachdem sie auf galvanischem Wege die Ver
goldung erhalten werden. Der Inhalt ist eine mythologisch- 
allegorische Darstellung, in welcher Tyche, Psyche, Anagke 
die Hauptfiguren bilden. Die Modellirung verräth zwar noch 
einige Unsicherheit und Schüchternheit in der Formgebung, 
besonders in den unbekleideten Gestalten, doch hat die Künst
lerin ihre Befähigung hinlänglich erprobt. 2) Eine Medaille 
von Ulbricht in Dresden nach Rietschel mit dem Bildnisse des 
Dr. Carus in Dresden und einer Allegorie auf der Kehrseite, 
welche durch die geistvolle und lebendige Behandlung, sowie 
durch die fleissige Ausführung, besonders in der Behandlung 
der Haare, dem Besten an die Seite gestellt werden kann. 
3) Landschaftliche Studien von Max Schmidt, unter denen 
vornehmlich die am Lago di Como und bei Nizza gemachten 
die allgemeine Theilnahme erweckten; von dem Landschafts
maler Maniel aus der Campagna di Roma; von dem Land
schaftsmaler Lechner Zeichnenstudien und Ölskizzen aus Süd
deutschland und der Schweiz. 4) Lichtbilder, Ansichten von 
Lübeck von Pero; grössten Umfangs und höchster Vollendung 
der technischen Behandlung. 5) Gemälde von J. E. Meyer- 
heim: ein Mädchen aus dem Harzlande, das den Erlös aus 
dem Verkauf der Holzwaare überzählt. Prof. Rauch theilte 
aus einem Briefe mit, dass man in Nürnberg Zeichnungen nach 
dem berühmten Gitter von P. Vischer und dessen Sohne aufge
funden hat, welches einst eine glänzende Zierde des Rathhauses 
war und im Jahre 1806 barbarischen Andenkens auf höheren 
Befehl als altes Messing verkauft und eingeschmolzen wurde.

Asiatische Gesellschaft in London. Am 7. Jan. 
verlas der Secretär eine Mittheilung, welche durch Georg Stau- 
mon eingegangen war und von R. Alcock herrührt, das 
Papiergeld und Banksystem von Fu-tschu-fu in China betreffend. 
Seit vielen Jahrhunderten besteht Papiergeld in China, doch 
ist seit länger als 200 Jahren das Äegiertmgspapiergeld theils 
durch Gewissenlosigkeit der Beherrscher, theils aus Mangel an 
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Vertrauen von Seiten des Volks ganz äusser Gurs gekommen, 
ohne dass die Regierung Versuche gemacht hat, es wieder 
einzuführen. Das Volk hat unter sich selbst das Papiergeld 
beibehalten, welches durch den Credit der einzelnen Parteien 
gesichert ist. Papiergeld, welches in einer Gegend gilt, hat 
in einer andern keinen Werth. Bis auf die neueste Zeit be
stand die Papiercirculation nur aus Handnoten bekannter Han
delsleute. Seit 1845 sind Papiernoten von jedem Betrage in 
Umlauf, sodass das baare Geld verschwunden ist. Es haben 
sich Hunderte von Banken in der Stadt und den Vorstädten ge
bildet, unter denen etwa 30 den Ruf der Solidität haben und 
ein Capital von etwa 500,000 bis 1 Million Piaster besitzen. 
Die reiche Klasse beherrscht als Corporation den Geldmarkt. 
Ihre Noten stehen selten unter Pari. Ein Theil der Geschäfte 
des Banquiers besteht in der Raffinirung des Silbers zur Be
zahlung der Steuern an die Regierung, welche in Barren von 
gewisser Grösse und Feinheit erfolgen muss, und es wird dem 
Banquier ein bedeutender Procentsatz zugestanden. Auch ge
winnen sie viel in den Zahlungen der Kaufleute an die Zoll
stätten. Eine andere Erwerbsquelle sind die Leihhäuser, welche 
hohen Zins der Verpfändung nehmen. Einige Banquiers ha
ben eigene Leihhäuser, einer' sogar fünf in verschiedenen Ge
genden der Stadt. Bankeroute sind sehr selten und nur bei 
kleinern Banken, sie werden ohne Zuziehung der Behörden 
ausgeglichen. Auch Fälschungen fallen selten vor und nur bei 
kleinen Noten. Die höchste Strafe ist Deportation auf 1000 
englische Meilen, die gewöhnliche Gefängniss und körperliche 
Züchtigung. Die Banknoten sind länger und schmaler als die 
englischen, haben einen reich verzierten Rand mit Anweisung 
der Firma. Sie werden mit Kupferplatten gedruckt, bei klei
nern Banken mit Holzplatten. Sie lauten auf Kupfermünze, 
Dollars oder Piaster oder Seyssi (geläutertes Silber) und zu 
dem Werthe von 1 Sh. 3 P. bis zu mehr als 100 £.

S yr o - ägy p ti sehe Gesellschaft in London. Am 
11. Jan. verlas Landseer einen Theil der Fortsetzung seiner 
sabäischen Untersuchungen, die sich auf die Erklärung zweier 
der bedeutendsten, aus Nimrud von Layard an das Britische 
Museum eingesandte Figuren beziehen. Beide sind geflügelt; 
die eine hat einen Vogelkopf und beide haben dieselbe ge
bietende Stellung mit dem linken vorgesetzten Fusse. Layard 
selbst war bei der Versammlung gegenwärtig und theilte man
ches Interessante über seine Ausgrabungen in Nimrud mit, 
namentlich in Beziehung anf die Entdeckung einer ägyptischen 
Cartouche mit einer Hieroglyphe, welche sich auf eine assy
rische Gottheit oder einen Herrscher bezieht. In der Ver
sammlung der Vorsteher des Britischen Museums hat Layard 
einen Vortrag über die von ihm aus Ninive gesandten Alter
thümer gehalten und sein Portefeuille mit 270 Zeichnungen 
vorgelegt. Er hat die Behauptung aufgestellt, dass die Bas
reliefs aus Nimrud um mehre Jahrhunderte älter sind, als die 
von Khorsabad, und dass sie ihrer Ähnlichkeit mit den persepo- 
litanischen Symbolen wegen zu dem Cultus des Mithras gehören.

Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Am 5 Febr. 
sprach v. Eckenbrecher über das Thal Tempe nach eigenen 
Anschauungen und Untersuchungen während seines dortigen 
Aufenthalts und legte zur Erläuterung Karten und Ansichten 
vor. Prinz Adalbert übergab zwei Werke: „Aus meinem Ta
gebuche 1842—43, von Adalbert, Prinz von Preussen“ (Ber
lin 1847) und „Skizzen zu dem Tagebuche von Adalbert, 

Prinz von Preussen.“ Der Vorsitzende, Prof. Ritter, sprach 
seinen Dank aus und machte einige Bemerkungen über den 
Inhalt dieser Werke. Dr. Wolfers besprach die Entdeckung des 
Neptun, schilderte die Arbeiten Leverrier’s, welche die Auf
findung des Planeten unmittelbar herbeigeführt haben, und 
erwähnte der Arbeiten von Adams, welche erst nach der Auf
findung bekannt geworden sind. Constant hielt einen Vortrag 
über Texas und besprach die Lage und Verhältnisse des Lan
des in merkantilischer Beziehung; ausserdem entwarf er eine 
Schilderung der verschiedenartigen Bewohner.

Literarische u. a. Nachrichten.
In vierter, durchaus umgearbeiteter Ausgabe ist neuer

lichst erschienen: „Deutscher Zeitungs-Katalog. Verzeichniss 
der in deutscher Sprache erscheinenden periodischen Schriften 
mit Einschluss der politischenZeitungen, der Tage-, Wochen- 
und Intelligenzblätter“ (Leipzig 1848). Obgleich diese mit 
grossem Fleisse bearbeitete Zusammenstellung bei dem fort
währenden Wechsel der periodischen Presse, wie sie nament
lich um den Anfang eines neuen Jahres hier Altes aufhören, 
dort Neues beginnen lässt, nur immer auf eine ganz kurze 
Zeit ein durchaus treues Bild des grossartigen Verkehrs der 
deutschen Journalistik bieten kann, so ist sie demungeachtet, 
anderer Zwecke nicht zu gedenken, auch für den Literarhi
storiker eine anziehende Erscheinung. Die Statistik, die sich 
aus diesem Zeitungs-Kataloge ergibt, ist folgende: A. I. Theo
logie, incl. Philosophie, Freimaurerei— 170 Nummern; II. Pä
dagogik, incl. Zeitschriften für die Jugend — 59 N.; III. Ju
risprudenz, incl. Staats- und Cameralwissenschaften — 78 N. 
IV. Philologie, incl. Literaturwissenschaft, Bibliographie — 45 
N.; V. Geschichte, incl. Archäologie, Geographie, Statistik — 
63 N.; IV. Medicin, incl. Chirurgie, Pharmacie, Veterinärknnde 
— 75 N.; VII. Naturwissenschaften, incl. Physik, Chemie — 
40 N.; VIII. Angewandte Wissenschaften (Mathematik, Mecha
nik, Technologie, Kriegswissenschaft, Berg- und Hüttenkunde, 
Haus-, Land-und Forstwissenschaft, Handel und Gewerbe) — 
203 N.; IX. Schöne Literatur und Künste — 107 N.; X. Zeit
schriften populären und vermischten Inhalts — J.30 N. Dazu 
kommen noch: B. Politische Zeitungen; Tage-, Wochen- und 
Intelligenzblätter (nach den Orten: Aachen — Zwönitz geord
net) — 1164 = in Summa für die gesammte'Zeitschriften- 
Literatur — 2134 Nrn. Wenn auch diese Summe nur als. 
eine ungefähre betrachtet werden kann, indem namentlich un
ter B. in den politischen Zeitschriften bei den einzelnen Ort
schaften manche der ersten Abtheilung, besonders aus deren 
letzter Rubrik, noch einmal aufgeführt werden, so gibt doch 
schon das blos numerische Verhältniss, wie es hier heraustritt, 
zu den fruchtbarsten Betrachtungen Veranlassung. Wer diese 
Statistik noch weiter fortführen und etwa berechnen wollte, 
wieviel, so weit es hier sicher mitgetheilt werden konnte, die 
Anschaffung dieser sämmtlichen Zeitschriften in einem Exem
plare kosten würde, der würde von der daraus sich ergeben
den höchst bedeutenden Summe einen Schluss auf das unge
heure Capital machen können, das jährlich zur Production die
ser grossen Massen von Zeitschriften in Bewegung gesetzt wird.

Berichtigung. S. 161, Sp. 2, Z. 21 v. o. lies 55 statt 25; 
S. 162, Sp. I, Z. 8 1. aUS “er Verschmelzung st. ganz aus; 
S. 163, Sp. 2, Z. 6.1. Z; 1 v. u. lies des
Schuldners vor , Sp. 2, Z. 13v.o.lies umgrenz
ten st. angeregten; S. Ibn, Sp. j, g yj j Werk st. Wort.

Verantwortlicher Redacteur! Dr. F. Hand in Jena* Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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Intelligenzblatt.
(Der Kaum einer 7jeile wird mit 1 ’/2 Ngr. berechnet.)

Cilätkr für lifcrarisclje ■Unterhaltung.
Herausgeber:

3atyr$ang 1848. 4. 12
S3on biefer 3eitfc&rift erfc^eint täglich eine Bummer unb fie wirb in SBochenlieferungen, aber auch in SBonatäheften auögegeben. Sin

Ätierotif^er ^Cnjciger
wirb mit ben ^lättcvn für liferarifdje Unterhaltung unb ber von ©Een abgegeben. SnfertionSgebubren fur ben 9?aum 
einer gefpaltenen Seile 2% Bgr.; befonbere Beilagen u. bgl. werben gegen Vergütung non 3 S^lrn. ben »Blättern für literarifdje 

Unterhaltung beigelegt.

^c^ruar.
Sn^alt; ©io SBilberliteratur in granErei^. Bon ^oUnff« — Bud) ber Äinb^eit. Bon B. @ol§. Son 2C. Hilmar*  — Die ßü^ower.
Jpiftorifdjer Sloman. — 3ur Sageöliteratur. Son ©aff. — Citerarifche Suriofitäten. — X v. £umbolbt’ö „ÄoSmoö". Son JBtrU’
baUm. — Theatre fran^ais vor 130 Sauren. — Sur ©haEfpeare = Literatur. — Beue Bomane. — Sur Literatur beö SblEerredjtö. Son

2RurharÖ. — Die volEßthümlidhen Benennungen im Jtdnigreich Preuften. Son (5. S. 3üngft. — Daß gro|e SDtaleftjbucb. £erauög. von 
3ß. v. — SurücE jum Subenthume. — 3u ©chiller’S unb .Körner’^ Briefwedjfel. Son ^aeoh*  — Beue Bomane. — ©d)we=
bif^e Literatur. — BlicE auf unfere Seit. — Sin plauftbler Borfchlag. — Sur Sageöliteratuc. Son 3?» ©aff. — Die Slubiften in SBainj. Sin 
Sloman von £. .Koenig. Srfter 2lrtiEel. Son 9ticharh Corning. — Badjtrag jur Beurteilung Bapoleon’ö. — I. 5>olitifche Silber auö ber 
3eit. £eraue>g. von 21. Buge. Sweiter Sanb. 2. poetifdje Silber auö ber Seit. 4>erauSg. von 2t- Buge. Sweiter Banb. — bberöfterreid). Sin 
©Eijjenbud) von S. von ber Sraun. — Babrioä gabeln überfe^t in beutfchen Sboliamben ?c. Son SS. £er|bcrg. — Senrebilber auö ber Sous 
liffenwelt. ^heaternovellen, mit Beiträgen von g. Steinmann, X Slaöbrenner, S- ßaöEer, g. SolEmann, &h- ©robifih, g- 2tbami. — Über 
einige neue franjbfifte Bevuen. — Der ^Orinj wiber ^Billen — Der Sarbinal Äblefl. — Sur Sageöliteratur. Sön ©aff. — Sin englifdher 
Baturphilofoph- — Beifeleben in ©übfranEreid) unb Spanien. Bon 21. 2. v. Bod)au. — Beue Bomane. — Sin Slfenmärten von $81. SBalbau. —' 
DeS Bifdjofö Splert Schrift über griebricb SUilhelm III. — ßubroig Uljlanb’ö neuere Sebichfe. — Über ben SntwicEelungSgang beö griedjifchen unb 
römifcfcen unb ben gegenwärtigen $uftanb beS beutfchen Gebens. Son @. v. Gafaulr. — gromme 2Bünfc&e in Bejug auf baö Sritifte SRufeum. — 
SBürbigung ber Guther’fchen Bibelverbeutfcbung, mit BücEffcht auf ältere unb neuere Überfettungen. Son S. 2Ö. ^>opf. — Sur Sageöltteratur. Son 
3?» ©aff. — 3ur Beurteilung Oliver Sromwell’ö. — SBargarethe von Baloiö unb ihre Seit. Btemoiren = Boman von 3ba v. Düringöfelb. — 
Bermifd)te Schriften von ®. X grei^erm v. SRaltig. Beue 2luggabe mit einer Sinleitung von S. X ©chlönbad). — Suter Bath für Bielliebdjen. —

A*iterarifd)e  ^otijcn; ßefefrudite; SJihliogtahhit; £iterarifct)e 5Cn$eigen u. f. W.
ßeipjig, im SBdrj 1848. 9t. Brocthnns.

Bücher - Auction.
Den 15. 2Rai b. 3- wirb in Söttingen bie vom weil, ^rofeftor 

jg. SDunfPet nachgelaftene BibliotheE, vorzüglich reichhaltig im gadje 
ber SuriSprubenj, Philologie unb UrEunbenfammlungen, verfteigert wer-' 
ben. Der Äatalog ift in allen Buchhaltungen vorrätig ober Eann burch
biefelben bezogen werben.

fSanben^oe^ &
Bei mir erschien soeben in Commission und in allen guten Buch

handlungen zji haben:

Coroelii Taciti opera
Codices antiquos exacta et emendata commentario 

critico ct exegetico illustrata^
edidit

Franciscus Bitter
Westfalus Professor Bonnensie.^

v°lum. 1 et 2. Cornelii Taciti annales.
Preis carton. 3 Thlr.

Diese beiden ersten Bände des Tacitus, welche dessen Annalen 
mit erschöpfendem kritischen und erklärenden Commentar nebst einer 
ausführlichen Einleitung enthalten, sind soeben in prachtvoller Aus
stattung in Cambridge erschienen und habe ich den Debit derselben 
für Deutschland übernommen Jedenfalls wird diese Ausgabe des 
Tacitus für alle Gelehrten und Studirenden von wesentlichem Inter
esse sein. Der 3. und 4. Band, den Schluss des Werkes enthaltend, 
erscheint binnen möglichst kurzer Zeit.

Köln , im Februar 1848.
Joh. Georg Schwitz.

Bei ^uliud $tlbig in Altenburg erfdhien unb ift in allen Bud)= 
hanblungen ju haben:

Der öffentlich *münbliche

STRAFPROCESS in DEUTSCHLAND
von

Dr. ^ermann ®d>letter>
Die tfyeiniffye ®erid)töverfaffung unb ba$ 

rljeinifche Strafverfahren.
SJHt 13 criminalflatiflifcben ^Beilagen. Sr. 8. SSrofdj. 1847

1 */ 3 Shlr.
®iefe ©(^rift enthält eine Bei^e von Darfiellungen ber $auptfeiten 

beS rbeinifdjen Strafverfahrens unb ber rheinifdjen ©erichtöverfaflung, 
welche ber Berfaflfer alö bie Befultate von ©tubien unb Beobachtungen 
hierüber überhaupt bem gebilbeten publicum vorlegt, unb ift biefelbe für 
Suriften wie Biihtjuriften beachtenswerth-
Sm Berlage von g. 2C. »rncF^auS in ßeipätg erfthien unb ift

alle Buchhanblungen ju beziehen:
. ^nbntv (g.),

Swet ^uciunbfiinf^iß auäerkfeite BWItfcJe
flortClt aug bem SClten unb 9?euen ^eflamentf/ jum SJeften 

ber Sugenb abgefaftt. 9luf§ neue burchgefehen unb für unfere 
ßeit angemeffen verbeffert von fl. 3tl). jTinbner-

uitbfünfte bet alten, ober bie ber
mehrten unb ganj nmgearbeiteten unb verbefferten

Stuffage. 8. 10 9?gr.
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$ic neunte Wagt bottftünbig!
3n allen SSuchhanblungen ift -bie foeben fertig geworbene

neunte »erbefferte unb lehr vermehrte ©riginalauflage
beö

Conuerfatwue - £mlum
vorrätig. 3Bie fehr e£ gelungen ift, bie neunte Auflage biefeö allbekannten SßerkS in ihrer innern wie äußern ^lußfattung 
ben änforberungen unferer Seit in jeber ^inficbt entfprechenb §u gehalten, beweist am beften ber 2lbfa$ von mehr alö 

30,000 ©remplaren. ,
£)a$ Sßerk koftet vollflänbig 20 Shuler, eö kann aber auch in OeHeHgen Wrtiefernnjjwiwtnen:

in 15 SBänben ju bem greife von 1 Shlr. 10 SRgr.,
in 120 Reffen ju bem greife von 5 9?gr.,
in 240 giefernngen ju bem greife von 2’/2 9?gr.

nach nnb nad^ bejogen werben. 

ältere Auflagen be$ CTottVerfatinnö^e^ifon werben bet $lbna&nte eineö ©rentplarö ber neunten 
Auflage ju bem greife von 12 Sbirn. angenommen, unb biefer ^Betrag wirb in wertvollen Söüchern auö bem SSerlage 
be$ Unterzeichneten geliefert. ®er ^u biefem SMufe befonberS gebrühte Katalog ift burd) alle Sutbunblungen 
tn beziehen*

Äeinjtg, im ^ärj 1848. proekljauo.
Soeben ist erschienen:

Zeitschrift 
für deutsches Alterthum 

herausgegeben 
von 

Mong Haupt.
Sechsten Bandes drittes Heft.

Gr. 8. Brosch. Preis 1 Thlr.
Diesem Hefte ist ein ausführliches Register über die bis jetzt 

erschienenen 6 Bände dieser Zeitschrift beigegeben
Leipzig, 1. Februar 1848.

AVeidmann’sche Buchhandlung.

Surrt} alle SBu^banblungen ift ju erhalten: 
Hfelffer (!*.),  

Monographia Heliceorum yiventium. Sistens descriptio- 
nes systernaticas et criticas omnium hujus familiae 

generum et specierum hodie cognitarum.

®ufter J8anb.
®r. 8. ®eh- 4 ^hlr.

SJtit bem foeben auggegebenen britten ^efte ift ber etfte SSanb btefeö 
Sßerfg VoUftänhig; ber jroeite SSanb wirb in furjen äroifdjenrdumen 
folgen.

.Seidig, im SDldrj 1848.
». Srotf&nuä.

Äßtlbelm ^einfinö,
^Ulgemetneö <Öüd)cr Textkirn.

Zehnter Band,
Welker bie von 1842 bU @nbe 1846 erfc^ienenen £8ü$er unb bie 33eri4>tigunaen früherer 

Chfc^einungen enthält.
dritte ßiefetUtttp (Codex — Fernow.)

®r. 4. ®eh- Sebe Lieferung 25 9?gr.z (Schretbp. 1 Shlv. 6 ^r*
Riefer zehnte SBaitb, bearbeitet von fehltet lieh in ber innern unb äufern Ginrichtung genau an ben

achten unb neunten 53anb be$ SBerkeS an. £)ie erfie gieferung biefer neuen SBanbeS würbe int SDctober v. 3- verfanbt, unb 

in gleich taffer wie bie fe^f abgegebenen erften bret Siefernngen »erben auch bie übrigen Siefernngen 
erfcheinen» ‘

2Jon bem nennten J&anbe, bearbeitet von ift bie erfte bid elfte Lieferung (a—Schwarz) aus«
gegeben; ber SchM biefeö SSanbeS ift binnen kurjem ju erwarten.

Son feujetn^anben von Äeinfiuö’ SlUgenieinem SBn^er’ÄeHypn liefere fomol voUflänbige 
^entpl^c alö an$ einzelne SSänbe jur Ontplefirnng ben billigsten ^ebingnngen>

1848. ^raekb^oo.



NEUE JENAISCHE

AMGEJIEIiVE HTEKATUÄ-ZEITUW.
Siebenter Jahrgang. M 65 16. März 1848.

Theologie.
1. Clementis Romani quae feruntur Homiliae. Textnm re- 

cognovit, versionem latinam Cotelerii repetivit, pas
sim emendatam, selectas Cotelerii, Darisii, Clerici 
atquc suas annotationes addidit, indices adiunxit A l- 
bertus Schwegler, Tiibingensis. Stuttgartiae, Be
cher. 1847. Gr. 8. 2 Thlr.

2. Die Clementinischen Recognitionen und Homilien, 
nach ihrem Ursprung und Inhalt dargestellt, von 
Dr. Adolf Hilgenfeld, Licentiat und Privatdocent der 
Theologie an der Universität Jena. Jena, Schreiber. 
1848. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Nr. 1. Eine wohlfeile Handausgabe der pseudoclemen- 
tinischen Homilien ist in jeder Hinsicht ein verdienst
liches und zeitgemässes Unternehmen, da die Ausgaben 
in Cotelier’s apostolischen Vätern und in der Gallan- 
dischen Bibliothek nur sehr Wenigen schon wegen des 
Preises zugänglich sein können. Je mehr sich in neue
ster Zeit die hohe Bedeutung dieser Schrift für die kri
tische Geschichtsforschung des Urchristenthums her
ausgestellt hat, desto dankenswerther ist eine solche, 
für einen geringen Preis käufliche Ausgabe, durch 
welche ein grösserer Kreis des theologischen Publi- 
cums in den Stand gesetzt wird, sich über dieses so 
hochwichtige Denkmal des christlichen Alterthums ein 
selbständiges Urtheil bilden zu können. Namentlich 
dem Unterzeichneten ist diese Ausgabe höchst er
wünscht, da er über diese Schrift soeben mit einer 
selbständigen Untersuchung aufgetreten ist, deren An
zeige er daher mit der der Schwegler’schen Aus
gabe verbindet. Der durch seine kritischen Forschun
gen rühmlich bekannte Herausgeber hatte schon vor 
mehren Jahren den Vorsatz zu diesem Unternehmen 
gefasst, und seine Ausführung wurde nur dadurch ver
hindert, dass Schliemann in seinem 1843 erschiene
nen Werke (Die Clementinen, nebst den verwandten 
Schriften und der Ebionismus) ankündigte, er werde 
der Aufforderung der theologischen Facultät zu Berlin, 
eine neue Ausgabe der. Clementinen zu besorgen, bald 
nachkommen. Da aber dieses Vorhaben nicht ausge
führt wurde, da Schliemann dem Vernehmen nach die 
Theologie ganz aufgegeben hatte j so entschloss sich 
Schwegler auf Baur’s Aufforderung zu dieser Aus
gabe. Der Text der Homilien, wie er von Cotelier mit 
grosser Sorgfalt aus der einzigen pariser Handschrift 

herausgegeben, durch Davis’ und Clericus’ grossentheils 
glückliche Conjecturen verbessert ist, liegt hier mit 
zahlreichen Verbesserungen von Druckfehlern, mit Be
rücksichtigung neuerer Emendationen und mehren ein
zelnen Conjecturen des Herausgebers vor. Dem Texte 
folgen Noten, äusser den meisten von Cotelier und fast 
allen von Davis und Clericus auch viele eigene. In 
Betreff eines ausführlichen Commentars wird man auf 
Schliemann’s Werk verwiesen. „Adeant ScJdiemannum, 
quicvnque silram rerum et multiplicem sententiarum co- 
piam. volnnt.“ Endlich ist ein ausführliches Namen- 
und Sachregister hinzugefügt.

Was die Ausgabe selbst betrifft, so ist zunächst 
eine nicht geringe Anzahl von Druckfehlern zu be
dauern und gleich das erste Wort s!Sw<; ist ohne Spi
ritus und Accent. Ref. hat es selbst schmerzlich ge
nug erfahren, wie schwer es ist, dieses Unkraut mit 
Stumpf und Stil auszurotten; und führt nur um der 
Sache selbst willen einige nicht angezeigte an: P. 53, 24 
sipTprat. statt separat; 57, 30 tsXsc ohne Accent; 81, 30 
StsXS'ovaöv st. SieX^r.; 93, 25 pudovva^ st. pucouwa«;; 
101, 23 o<; st. «<;; 111, 28 Situqv st. SQuw; 167, 21 
afypwG st- alaxpo;; 171,15 o^pov st. vypov; 231,12 
p.sv7)v st. sv^vv.; 249, 2 oMnqpia; st. aonqpta;; 251, 4 
aSuxta st. dSixta. Zu bedauern ist es, dass ein Druck
fehler der Gallandischen Bibliothek Hom. XII, 29, wäh
rend die von Clericus besorgte Ausgabe des Cotelier’- 
schen Patres apost. 1698 das Richtige hat, iid statt 
sTOi, auch in diese Ausgabe übergegangen ist. 343, 22 
'ä'XcßXei.v st. 'ä'Xißsiv; 345, 9 7]psp.a st. ^psjxa; 351, 11

st- 355, 12 o p.sv st. vo p.sv, wie auch Cote
lier und Gallandi geben; 365, 33 Xapsusw st. XaTpsvsw. 
Ref. weiss, wie gesagt, sehr wohl, wie schwer es ist, 
die Druckfehler ganz zu vermeiden, und hat selbst 
bei seiner Schrift eine nicht unbedeutende Anzahl 
bemerkt. Allein bei einer Ausgabe einer alten Schrift 
wäre doch etwas grössere Correctheit wünschenswerth 
gewesen. — Ferner hätte ich gewünscht, dass manche 
Emendationen, welche sich hinlänglich bewährt haben, 
auch in den Text aufgenommen sein möchten- So 
95, 22 das mit Recht von Davis und Neander vorge
schlagene xpocpTjTsvet. st. Tcporeust; 215, 1 das durch Rec. 
IV, 27 und Chron. Pasch, p. 62 Rad. hinlänglich ge
sicherte Mecpatp. st. MeSTpsp.; 243, 29 das von Cotelier 
vorgeschlagene dv^puzov st. actmwv. — Die jedenfalls 
corrumpirte Stelle Hom. II, 15 von den wahren, männ
lichen Propheten, wo die Handschrift folgenden Text 
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gibt: Sia toüto sv tö xcap.« touw Tupocp^rac sTCopxvo^, 6c 
xoü p.sk\ovTOC atüvcc ovt£<; viel, avwv ttjv yvoaiv e^ovTSC 
sKsp^ovTai, hat Schwegler auf eine neue Weise herzu
stellen versucht, obgleich er das einmal eingeführte, 
aber sicher falsche av^ptorcov im Text^ selbst hat ste
hen lassen. Er schlägt nämlich folgende Verbesserung 
vor: 8ia 'touto sv t« xoGp.w tovtw TCpoqpTpai a~cp.evwc, oE 
o'/esc uEot av^ptoKov, «c tov jxeXXovto«; acövoc vijv yvöGiv 
sxovrec s^ep^ovTat. Ich habe in meiner Schrift S. 196 
eine Lesart vorgeschlagen, durch welche wir vielleicht 
am einfachsten über alle Schwierigkeiten hinwegkom
men; av«v wird wol Abbreviatur von avw^sv sein. 
Hom. III, 6: p.£|X£Tpiqp.£vov 5s aiovoc ro tc£[j.7ctov Trupe 
au>m« xoXaa^svTsc aicoffßsa^ffovrat, wird von Cotelier 
wol nicht so übersetzt, als habe er tcXswfcov gelesen 
(p. 427); er schlägt ausdrücklich ^spirrov vor, und 
wenn er übersetzt: certo temporepluriniwn igne aeterno 
rexati exstinguentur, so soll das plurimum vielleicht 
nur eine Lücke ausfüllen und gehört mehr zu vexati. 
Hom. III, 19 ist vielleicht nichts ausgelassen, das zpoc 
soll die blosse Relation des zukünftigen Königs zu dem 
gegenwärtigen ausdrücken, und das sp,7cp6^sap.o? möchte 
ich lieber zu vop.9 ziehen, und daher lieber spcpo^sapiQ 
lesen, als e|i7cpo'ä'eqjiw<;. Hom. XVII, 11 habe ich a. a.,O. 
S. 264 vorgeschlagen, statt avurwrCav yap ovx I'xmv e’x- 
ßoÄpsvsTat, vielleicht das passendere sxßaxxsvsTat zu le
sen; c. 12 ist statt p-aysust vielleicht pot/euet. zu än
dern, welches zu dem vorhergehenden va<;
au^£C sehr gut passt. Das (zaysusiv ist jedenfalls zu 
hart für Alle, welche lehren, der Gott des Christen- 
thums solle nicht gefürchtet, sondern nur geliebt wer
den. Hom. XIX, 3: xai el aypacpcv sgtiv to ^Toupievov, 
xai 5ta touto ?7)T£iv ^eXetc, scheint mir durch Sinn und 
Zusammenhang die Negation zu ^eXet«; gefordert zu wer
den. Hom. I, 20 glaube ich das durchaus störende 
auTOu xeXevaavroi; mit Recht als eine spätere Einschal
tung dargestellt zu haben, welche das Interesse hat, 
die pseudopetrinische Schrift, auf welche hier noch 
Rücksicht genommen wird, in eine pseudoclementinische 
umzuwandeln (a. a. O. S. 37). Die Note (395, 4) zu 
Hom. XVIII, 15 ist nicht ganz genau; die hier ange
führte abweichende Form des Ausspruches Matth. 11, 25 
lautet nach Hom. VIII, 6 vollständig: ^op.oXoYOup.ai Goc, 
Kotrsp ovpavov.xai t^g ort sxpwpac Taura arco Gocpöv 
^PscßüT^pav xai aTuxaXu^pac aura viipcioic ^rjXa^ouGiv 
(vgl. meine Schrift, S. 154 ff.). Manche schätzbare 
Anmerkung von Cotelier vermisst man ungern, z. B. 
die zu Hom. III, 6 und XI, 11, in welchen die Lehre 
der Homilien über die Unsterblichkeit der Gottlosen 
und Unfrommen besprochen wird, zu XVII, 7 über den 
Anthropomorphismus. Auch wäre für den Gebrauch 
die Stellung der Noten unter den Text selbst angemes
sener gewesen; wenigstens die alttestamentlichen Ci- 
tate hätten hier angegeben werden sollen. Was die 
eigenen Noten des Herausgebers betrifft, so findet man in 

ihnen viele nützliche Verweisungen, besonders auf neuere 
Schriften, auch zeugen dieselben in sprachlicher und sach
licher Hinsicht von philologischen Studien. Von sol
chen Emendationen, welche mir glücklich den Text 
verbessert zu haben scheinen, erwähne ich Hom. X, 19 
statt Souvai tcots £GW t5iov 5e ^eou, die mit Recht in 
Text aufgenommene Verbesserung: Sovvat tcots* ssuv 
5s t5tov ^soü. Unbeschadet einzelner Mängel ist diese 
Ausgabe jedenfalls einem wesentlichen Bedürfniss der 
Zeit entgegengekommen, und es ist anerkennenswert!), 
dass ein Gelehrter, welcher sonst mehr in der hohem 
Kritik zu Hause ist, sich dieser verdienstlichen Arbeit 
unterzogen hat.

Nr. 2. Was nun die Resultate meiner eigenen Un
tersuchungen über die pseudoclementinische Literatur 
betrifft, so möge hier eine kurze Nachricht über das
jenige, wodurch sich meine Ansicht von den bisherigen 
unterscheidet, erlaubt sein. Die neuere Kritik war fast 
nur bemüht, die reiche Ausbeute, welche sich in den 
Homilien für die Geschichte des Urchristenthums dar
bot, zu benutzen, und wandte den Recognitionen eine 
weit geringere Aufmerksamkeit zu. Man ging ja fast 
allgemein von der Voraussetzung aus, dass die Homi
lien eine durchgängig originelle und ursprüngliche Dar
stellung seien, und wurde hierin nur bestärkt durch 
den Nachweis Schliemann’s (Clementinen, S. 297—325, 
vorher in der besonders abgedruckten Abhandlung: 
Die dem. Rec., eine Überarbeitung der Clementinen 
[Kiel 1843]). Es war hauptsächlich das rein dogmen- 
historischc Interesse, welches zu einer so regen Be
schäftigung mit den Homilien führte; durch die in ihnen 
dargelegten Grundgedanken ging ja ein neues Licht 
für die älteste Dogmengeschichte und die neutestament- 
liche Kritik auf. Ich habe diese beiden verwandten 
Darstellungen aus einem neuen Gesichtspunkte behan
delt, und der Charakter meiner Untersuchung ist im 
Vergleich mit jenen Behandlungen ein vorwiegend lite
rarhistorischer. Indem ich mir eine bestimmte Vor
stellung von dem Lehrbegriff der Homilien zu bilden 
unternahm, bemerkte ich eine Verschiedenheit der Ten
denz und des Lehrbegriffs in einzelnen Abschnitten, 
und es drängte sich mir die Annahme mit Nothwen
digkeit auf, dass ihnen eine ältere Literatur zum Grunde 
liegt. So tritt z. B. die eigentümliche Grundlehre der 
Homilien von dem Gesetz 'der Syzygien ? in denen das 
weibliche Moment das Mangelhafte und Böse repräsen- 
tirt, in manchen Abschnitten, wie m den Unterredungen 
des Clemens mit Appion (Hom. IV—-VI), in den an 
die Heidenwelt gerichteten Reden des Petrus (Hom. 
VII — XI) ganz zurück, un^ wenn in dem folgenden 
Abschnitte, welcher die Wiedererkennungen der cle- 
mentinischen Familie erzählt (Hom, XII—XV), die Bil
der des Vollkommenen beständig von ehelichen Ver
hältnissen entlehnt werden, das Weibliche also selbst 
ein Moment des Vollkommenen, wenngleich das schwä
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chere ist, wenn daher hier die Mannweiblichkeit die 
Form des Idealen ist, so liegt hier offenbar eine an
dere Syzygientheorie zum Grunde, welche unmöglich 
die Grundanschauuug des Mannes sein kann, welcher 
den Homilien ihre gegenwärtige Gestalt gegeben hat. 
Es tritt dieser Widerspruch nirgends offenbarer her
vor, als in der Stellung, welche hier der Eva gegeben 
wird. Während Hom. HI, 22 ff. die Unvollkommenheit 
des ersten Weibes im Vergleich zu dem Urmenschen 
stark betont, und auf sie alles Böse, die ganze Ent
wickelungsreihe der falschen weiblichen Prophetie, in 
welcher sich der Widerspruch der zeitlichen gegen die 
ewige Welt concentrirt, zurückgeführt wird: so heisst 
es dagegen Hom. XIII, 15 in der begeisterten Lobrede 
des keuschen Weibes: r awopov -7'0 tov $s- 
k7]p.a TOiovsa rrjc avrov 7cpwT7]<; xticjswc aya>r] uTOp.v7]- 
Gi? ywsTat- Ort etc ov 0 evi ay^pwiro p.tav exwe yv- 
vatxa, sodass also hier die Eva unmöglich als die 
Stammutter alles Bösen in der Welt angesehen sein 
kann. Dem Verf. oder letzten Redactor der Homilien 
ist die Eva die erste falsche Prophetin, in den Anagno- 
rismen ist sie das schöne Vorbild eines keuschen Wei
bes. Wird daher nach jener Anschauung die Lehre 
von einem seligen Urzustände der Menschheit, der sich 
durch mehre Generationen hindurchzieht, ausgeschlos
sen , muss das von geschlechtlicher Erzeugung unzer
trennliche Verderben der Menschheit, von welchem 
dahei- nur der Urmensch selbst unberührt ist, sogleich 
mit den ersten auf natürliche Weise erzeugten Men
schen beginnen: so kann es nur eine ältere Darstel
lung sein, wenn in den Reden des Petrus zu Tripolis 
der Eintritt des Verderbens gar nicht mit der fleisch
lichen Erzeugung zusammenfällt, noch auf das erste 
Weib, sondern erst auf die nach der Erzählung 1 Mos. 6 
durch den Reiz der Weiber verführten Engel zurück
geführt wird (Hom. VIII, 9—23). Wie kann derselbe 
Verfasser hier die gefallenen Engel, dort die Eva ganz 
ignoriren bei einer Auseinandersetzung, auf welche 
doch an beiden Stellen ein so grosses Gewicht gelegt 
wird’ Zwar wird auch in diesem Abschnitt auf die 
biblische Erzählung von der Verführung der ersten 
Menschen Rücksicht genommen, aber in einer Weise, 
welche nur eine principiell verschiedene Auffassung 
beurkunden kann. Die Versündigung des mit dem 
wahren Propheten identischen Urmenschen ist auch 
hier, wie dort, schlechthin ausgeschlossen, und schon 
dieser Verfasser muss die biblische Erzählung in einer 
entsprechenden Weise umgedeutet haben; dagegen 
nimmt die Stelle, welche dort dem ersten Weibe zu
gewiesen ist, hier noch ganz die mehrmals erwähnte 
Schlange (c Setvbc 0915) ein; wie Hom. HL 22 sqq. die 
Eva, so ist hier die Schlange die Urheberin des Poly
theismus, der %oa’Ä£qS (XI, 5). Und wenn es 
ausdrücklich heisst, dass die zum Erdeessen verdammte 
Schlange über den sündigen Menschen, eben weiter in

Folge der Sünde zu Erde aufgelöst wird, Gewalt hat 
(Hom. X, 11): so kann sich, wie ich S. 168 ff. zu zeigen ge
sucht habe, dieses nicht auf den Urmenschen, sondern 
nur auf seine Nachkommen, auf das spätere mensch
liche Geschlecht beziehen. Wenn also hier auf die 
Eva, auch wenn der Verfasser an ihrer Verführung 
festhielt, noch nicht die ganze Schwere der Einführung 
der Sünde und des Verderbens fallen, ihre Schuld 
höchstens in einer mehr verzeihlichen Schwachheit be
standen haben kann: so begreift man, wie die Anagno- 
rismen Hom. XIII, 15, auch wenn sie sich der bibli
schen Erzählung anschlossen, dennoch die Eva so ent
schieden als Vorbild hochstellen konnten. Ich glaube 
schon aus diesen Stellen das Vorhandensein verschie
dener Elemente in den Homilien einleuchtend gemacht 
zu haben, welche sich‘auch dann kaum auf denselben 
Verfasser zurückführen lassen, wenn man von dem alle 
vorurtheilsfreie Kritik schlechthin unmöglich machen» 
den Grundsatz ausgeht, dass wesentliche Momente eines 
bestimmten Gedankenkreises durch verschiedene und 
abwechselnde Vorstellungen ausgefüllt sein können. In
dem ich mit dieser noch schwankenden Wahrnehmung 
verschiedener Bestandtheile an die verwandte Darstel
lung der Recognitionen ging, traten mir durch Verfol
gung des bei der auffallendsten'Übereinstimmung doch 
wieder so eigenthümlichen und abweichenden Ganges 
dieser Schrift die verschiedenen Bildungsschichten in 
ihrer schärfern Begrenzung bestimmter hervor. Der 
Schliemann’sche Nachweis der Abhängigkeit der Re
cognitionen von den Homilien erschien mir als durch
aus unhaltbar und verfehlt, vorzüglich weil die Schlie
mann’sche Untersuchung, abgesehen von Unrichtigkei
ten (vgl. z. B. S. 66. 168 mit Sehr.) und Fehlschlüssen 
(s. S. 228 u. ö.), fast nur bei Äusserlichkeiten und Zu
fälligkeiten verweilt, ohne die qualitative Beschaffenheit 
des dieser ‘ Darstellung Eigenthümlichen ins Auge zu 
fassen. Sehen wir auf die innere Beschaffenheit der 
den Recognitionen eigenthümlichen Abschnitte, so ent
halten gerade sie zum Theil die selbständigsten und 
alterthümlichsten Ausführungen. Zunächst der Inhalt 
des eigenthümlichen Vortrags des Petrus Rec. I, 27—72 
(s. S. 52 ff.), führt uns in die ältesten Zeitei) des Chri
stenthums, in welchen dieses nur erst als reformirtes 
Judenthum auftritt. Dass dieser ganze Abschnitt aus 
einer ältern Darstellung, der Grundschrift selbst, dem 
ebionitischen K^puyixa IIsTpov, entlehnt ist, geht schon 
daraus hervor, dass in demselben durchgängig cin 
schriftlich fixirter Zusammenhang vorausgesetzt wird 
(S. 45 ff.). Jn diesem Abschnitte fand ich zuerst festen 
Boden und in ihm nehme ich den Ausgangspunkt der 
Darstellung; ich glaube aus ihm mit Recht den Haupt
inhalt des K. H. entlehnen zu dürfen, da der den 
Homilien vorangestellte Brief des Petrus an Jacobus 
und die Contestatio Jacobi bestimmt eine pseudqpetri- 
nische Schrift dieses Namens voraussetzen, zu welcher
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Hom. XII — XV), enthält die anmuthige und in jeder 
Hinsicht durch Vorstellungen und Tendenz ganz eigen- 
thümliche Erzählung von der Wiedererkennung der 
clementinischen Familie. Da in ihr die Person des 
Clemens so entschieden in den Vordergrund getreten 
war, so war jetzt die Möglichkeit zu einer pseudo- 
clementinischen Umarbeitung der ,pseudopetrinischen Li
teratur gegeben, wie sie in den Homilien vorliegt, und 
in dem hierher gehörigen Briefe des Clemens an Jaco
bus motivirt wird. — Hat sich die Kritik so in den 
verschiedenen, durch abweichende Tendenz und Vor- 
stellungskreisö bezeichneten Bildungsschichten befestigt, 
so kann sie dieselben auch in der so gewandten Über
arbeitung der Homilien wiedererkennen, und hat sichere 
Kriterien für alles dieser neuen, im antimarcionitischen 
Interesse verfassten Umarbeitung Eigenthümliche. Die 
Ansicht, dass die Substanz, nicht ganz die gegenwär
tige Gestalt der Recognitionen, dem Verfasser der Ho
milien beständig vorlag, kann keine bessere Bestäti
gung finden, als dass dem Simon zugeschriebene Vor
stellungen, wie Hom. III, 2; XVIII, 4. 12, die in der 
ganzen Geschichte der christlichen Häresien keinen 
Halt haben, und bei allen Versuchen, in die von dieser 
Schrift berührten Lehrstreitigkeiten einzudringen, als 
unauflösliches 'Residuum zurückblieben , als Misver- 
ständnisse einer Stelle der antibasilidianischen Disputa
tion (Rec. II, 147; s. S. 200. 272) ihre vollständige Erklä
rung finden. Die Ansicht, dass der Verfasser der Ho- 
milien sich nicht vollkommen frei bewegt, sondern in 
der Anlage des Ganzen wie im Einzelnen eine ältere, 
mit der Substanz der Recognitionen identische, aber im 
Vergleich zu ihrer gegenwärtigen Gestalt ausführlichere 
und von vielen spätem Zusätzen noch freie Darstellung 
voraussetzt, scheint mir durch die vergleichende Ana
lyse ganz sicher gestellt zu sein, und die Eigenthüm- 
lichkeiten dieser Darstellung erklären sich’ mir dadurch 
vollkommen, dass der eingetretene Gegensatz des Mar- 
cionismus eine solche theilweise Umbeugung und Ver
änderung nothwendig machte. Ausserdem hat der Ver
fasser noch die Dialoge des Petrus mit Appion, von 
denen Eusebius IIE. III, 38 berichtet, als Dialoge des 
Clemens und Appion seiner Darstellung eingefügt (Hom.- 
IV—VI), welche in den Recognitionen (X) bei den Re
den zu Laodicea unabhängig benutzt zu sein scheinen 
(S. 221 ff.). Meine Darstellung des so eigenthümlicheu 
Systems der Homilien (S. 280—296) konnte daher, da 
ich das von dem Verfasser nur Aufgenominene zurück
weisen musste, nur von allen bisherigen abweichen, 
wie ich denn sein Verhältniss zur Gnosis nach einer 
neuen Auffassung ihrer Entwickelung eigenthümlich be
stimmt habe (S. 297 ff-)-

(Der Schluss folgt.)

die gegenwärtigen pseudoclementinischen Schriften nach 
dem Briefe des Clemens an Jacobus in einem Abhän- 
gigkeitsverhältniss stehen müssen (vg. S. 26 ff.) So 
will auch dieser Abschnitt nur eine Recapitulation der 
Vorträge des Petras geben, und der Redactor selbst 
hat uns Rec. III, 75 noch das Inhaltsverzeichniss der 
10 Bücher dieses ehrwürdigen und nach dem Briefe 
des Petrus und der Contest. Jac. von den Ebioniten, 
wie irgend eine Schrift, heilig gehaltenen Buches, aus
drücklich aufbewahrt. — In der Disputation des Pe
trus mit Simon zu Cäsarea habe ich in dem Rec. 
II, 36—66 bestrittenen gnostischen System das des Ba
silides erkannt, und ich füge dem Nachweis noch die 
Bemerkung hinzu, dass Basilides überhaupt der erste 
Gnostiker ist, von welchem wir sicher wissen, dass er 
den Apostel Paulus anerkannt hat, dessen System daher 
als eine Fortsetzung des in der Grundschrift bestritte
nen Apostels angesehen werden konnte, und auf wel
ches die Retorquirung starker antiebionitischer Stellen 
des Paulus vollkommen passt (s. S. 139). Ich finde 
in diesem Datum eine neue Bestätigung der von mir 
S. 298 ff. gegebenen Eintheilung der gnostischen Sy
steme. Verwarf Cerinth noch entschieden den Apostel 
Paulus, und suchen wir bei Saturn in und den älter 
Ophiten, da erst bei den Kainiten ein ’Avaßauxov Ilavkou 
nach Epiphan. H. XXXVIII, 2 im Gebrauch war, ver
geblich nach einem Zeugniss für die Anerkennung des 
Heidenapostels: so kann das System des Basilides schon 
deshalb nur als der Wendepunkt einer zweiten Periode 
der Gnosis angesehen werden, in welcher sich diese von 
dem Judenchristenthum, auf dessen Boden sie sich in 
ihrem ersten Stadium noch als seine pneumatische Auf
fassung bewegte, völlig lossagte. Ich halte die in diesem 
Abschnitte enthaltenen Lehren für so charakteristisch, 
dass mich auch die Überarbeitung des grössern Theiles 
der Disputation (S. 139—149) in der Überzeugung nicht 
wankend machen kann, dass wir in demselben die echte 
Gestalt einer antibasilidianischen Umarbeitung der letzten 
Bücher der Grundschrift haben. Hielt sich diese Um
arbeitung noch in dem äussern Rahmen der Grund
schrift, so geht dagegen eine ältere Fortsetzung, welche 
den Petrus mit zwölf Begleitern reisen und in bezeich
nenden Reden an die Heidenwelt das Christenthum als 
die Urreligion darstellen /lässt, zu welcher man durch 
die Taufe, die nun also schon an die Stelle der Be
schneidung tritt, zurückkehrt, selbständig über den äus
sern Umriss der Grundschrift hinaus (Rec. IV — VI, 
s. S. 150—172). Ich glaube hierin die nach dem Zeug
niss des Epiphanias Haer. XXX, 15 von den Ebioniten j 
hochgeschätzten IlspfoSot, llsrpou wiedergefunden zu ha
ben. und kann darin dadurch nur bestärkt werden, J 
dass die Recognitionen selbst noch lange diesen Titel ! 
führten. Der folgende Abschnitt Rec. VII — IX (vgl. ;
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(Schluss aus Nr 65.)
Die Recognitionen sind in ihrer jetzigen Gestalt jeden
falls später als die Homilien, und ich glaube, dass sich 
diese spätesten Bestandtheile leicht von der ältern An
lage und den Vorstellungskreisen der ältern Bestand
theile absondern. Es sind dieses die gegenwärtigen 
Reden zu Laodicea und der Arianische Abschnitt Rec.

1 gingen mir also die gegenwärtigen
pseudoclementimschen Schriften aus einem literarischen 
Bildungsprocess hervor, dessen Wurzel in der ebioni- 
tischen Predigt des Petrus, einer pseudopetrinischen 
bchnit des 1. Jahrh., zu suchen ist, und indem fast 
jede spätere Zeit Veränderungen und Einschaltungen 
an ihr vornahm, dem geheiligten Buche ein Bild von 
dem hinzufügte, was gerade sie bewegte, gibt uns die 
Literaturgeschichte dieser Schriften ein treues Bild von 
den ernsten Kämpfen des christlichen Alterthums, und 
von den Stadien, welche der Ebionismus, namentlich 
der römische, durchlaufen musste, um allmälig mit sei
nem Particularismus an dem auch in ihm latitirenden 
Universalismus des Christenthums zu Grunde zu gehen. 

. Man hat durch diese Entwickelung den klaren Blick 
in das höchste Alterthum der Kirche, einen festen Halt 
für die Geschichte der römischen Kirche gewonnen, 
und ich muss die Bewährung meiner Ansicht auch 
darin finden, dass sich mir allein auf diesem WTe°-e die 
Genesis der Simonssage, als deren historische Grund
lage ich die Person des Heidenapostels betrachte er
klärt, wie auch die verwandte, gleichfalls ursprünglich 
pseudopetrinische, antijudaistische Literatur, das pauli- 
nische K^puyfia Hsrpou, und die gnostischen HepwSot 
a^oGToXMV als gegnerische Literatur sich an diese Ent- 
wickelungsreihe anschliessen (s. den Anhang S. 317 ff.). 
Ich halte diesen Nachweis in der Hauptsache für so 
,er’ dass ich auch von der neuen syrischen Recen- 

' Ät°n ^er ^Iementinen, welche Tattam dem britischen 
Museum zugeführt hat, keine wesentliche Veränderung S 
meiher Ansicht erwarten kann. Ich benutze diese Ge- ‘ 
legenheit, um noch mehre Druckfehler äusser den zum 
Schluss und auf dem Umschläge angezeigten zu be
richtigen , wie ich überhaupt in dieser Hinsicht um 
Nachsicht bitten muss. S..77, Anm. 1, Z. 2 lies re- 
munerationes; S. 141 Text, Z. 2 v. u. 1. st.

S. 161, Anm. Z. 13 v. u. 1. welches st. welche- S. 202 
Anm. Z. 3 v. u. 1. 8et£at Svvavat st. 8st£at; S. 305, Anm 3 
Z. 2 1. Bruch st. Beruf; S. 307, Z. 21 1. nur^o, st’ 
nur. Besonders unangenehm ist mir S. 320, Anm. Z. 16 
v. u., wo statt veor^potc zu lesen ist veoTspoc; S. 328, 
Anm. 2, Z. 7 1. Sendschreiben st. Rundschreiben: S. 331, 
Z. 13, 1. aXv^sarspa st. aXijÜhnorepa.

Möge ich also in literarhistorischer Hinsicht auf 
der von Photius, Dodwell und auch Daniel von Coelln, 
in dogmengeschichtlicher auf der von Baur eröffneten 
Bahn mit Glück fortgeschritten sein! Mögen die von 
mir gewonnenen Resultate für die kritische Geschichts
forschung des christlichen Alterthums nicht ganz un
fruchtbar sein! Ich muss bei einer so schwierigen 
Aufgabe von vornherein voraussetzen, dass ich im Ein- 

| zelnen auch geirrt habe, und werde jede wirkliche Be
lehrung im Grossen wie im Kleinen, jede eingehende 
Prüfung meiner Ansicht mit Dank annehmen. Auch 
wo ich die Ansichten Anderer verworfen habe, glaube 
ich , dass jeder Unbefangene nur das Interesse an der 
Sache selbst finden wird, und wissentlich habe ich 
Niemandem Unrecht gethan.

Da die Recognitionen in der Gersdorf’schen, die 
Homilien in der Schwegler’schen Handausgabe vor
liegen , so ist ein grösserer Kreis von Freunden ge
schichtlicher Forschung in Stand gesetzt, die Be
gründung. meiner Ansicht zu prüfen. Die schärfste 
Kritik wird mir die liebste sein; nur wünsche ich, 
dass die Beurtheilungen meiner Schrift meine Ansicht 
nicht blos in ihrer Peripherie auffassen, sondern sich 
in ihren Mittelpunkt und vollständigen Zusammenhang 
wirklich versetzen mögen. Ich schliesse mit dem 
Wunsche, dass die beiden hochverdienten Männer, 
welche meinen historisch-kritischen Untersuchungen diese 
Richtung gegeben haben, die Herren DD. Thilo und • 
v. Baur, denen ich so vielfache Belehrung verdanke, dem 
Einen schon als meinem unmittelbaren Lehrer, dem An
dern durch das Studium seiner Schriften, auch in mei
nen selbständigen Ansichten und neue Bahnen einschla
genden Untersuchungen die Wirkung ihrer Anregungen 
erkennen mögen.

Jena. Dr. A. Hilgenfeld.
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Philologie.
Oratio de arte interpretandi grammatices et critices 

fundamentis innixa primario philologi officio, quam 
habuil Carolus Gabriel Cobet, a. d. 20. Junii 
1846, guum in Academia Lugduno-Batara literar^m 
humaniorum et philosophiae theoreticae professionem 
exlraordlnariam solemni ritu auspicaretur. Lugduni- 
Batavorum, Flazenberg et soc. 1847. 8. 1 Thlr.

Über Cobet’s mehrjährigen Aufenthalt in Italien, seine 

bedeutenden Entdeckungen in den Bibliotheken dort, 
namentlich in der Marciana, und die grossen Leistun
gen, welche wir von seinem Scharfsinne, seiner uner
müdlichen Thätigkeit und ausgebreiteten Gelehrsamkeit 
zu erwarten berechtigt sind, hat bereits Preller im Ja
nuarhefte 1845 des Intelligenzblattes der Allgemeinen 
Haifischen Literaturzeitung Bericht erstattet und die 
Aufmerksamkeit der Philologen, welche Hrn. C. nicht 
schon durch seine'Bearbeitung des Plato comicuskenaen 
gelernt hatten, auf diesen noch jungen, aber sehr aus
gezeichneten Vertreter der holländischen Schule hinge
lenkt. Jener Bericht findet jetzt in vielen Punkten seine 
Bestätigung in der Oratio, deren Inhalt in einer über
sichtlichen Darstellung des Ganges der griechischen 
Literatur bestehend, zunächst auf ein grösseres Publi
cum berechnet ist; ein beiweitem grösseres Interesse 
aber, als diese, müssen für die Fachgenossen die An
merkungen haben, in welchen Hr. C. einzelne Stellen 
der Rede commentirt; auch nehmen sie den grössten 
Theil der Schrift ein, von p. 37—159.

Da es dem Redner vorzüglich darum zu thun war, 
das Entstehen der philologischen Disciplinen nachzu
weisen, musste er sich ausführlicher über die Epoche 
des Verfalls als über die der Blüthe griechischer Lite
ratur verbreiten, denn jene ist es, in welcher sich die 
Philologie gebildet hat. Einer gewöhnlich geschmack
losen und ungeregelten Aneignung classischer Redeweise, 
sowie dem uncorrecten Stil des gesunkenen Hellenis
mus trat frühzeitig eine strengem Purismus huldigende 
und dadurch häufig pedantische Grammatik entgegen, 
die aber doch das Gute hatte, dass sie ein sorgfältiges 
Studium der Alten veranlasste. Späterhin, nachdem 
das byzantinische Reich gestürzt war und die Pfleger 
der griechischen Literatur nach Italien hatten flüchten 
müssen, wo sie mit grossem Enthusiasmus aufgenom
men wurden, gewann bei der schwer zu umfassenden 
Fülle des Neuen leicht eine gutwillige Akrisie Raum, 
die das Schlechte gleich dem Guten anstaunte und Al
les vermischte, „ex qua super stitione dici non potest, 
quam absurdae opiniones ad hunc diem philologiae in- 
haereant.“ Dieser Unbestimmtheit und Verwirrung soll 
gesteuert werden durch grammatische Strenge und ge
naue Scheidung der Zeitalter, wie Schriftsteller nach 
Sprachgebrauch und der besondern Eigenthümlichkeit 

jedes Autors, und solche Studien müssen, nach Hrn. C.’s 
Ansicht der antiquarischen Forschung und archäologi
schen Anschauung zu Grunde liegen; letztere aber dür
fen für den Philologen nicht zur Hauptsache werden, 
sondern das Verständniss der Classiker sei und bleibe 
der Mittelpunkt seines Strebens. Freilich gäbe es un
ter den griechischen Autoren manche, die selbst die 
Schuld trügen, wenn man sie nicht verstehe, die bei 
ihrer Reproduction der ältern nur nach dem Seltensten, 
ja Seltsamsten und Entlegensten haschten und das in 
einem wunderlichen musivo zusammenstellten, auf schöne 
Worte mehr bedacht als auf gesunden Sinn. Sowol

(um diese unechte Waare von echten Meisterwerken zu 
scheiden, als um bei der Interpretation sicher zu ver
fahren, bedürfe man der Kritik, welche so lange noch 
als unentbehrliche Begleiterin der Exegese sich erweise 
als „Ingens superest locorum numerus, quorum nvlla 
nisi stolida erit interpretatio, donec cera et emendata 
lectio alicunde proferetur“ Das Bestreben aber, Ver
dorbenes zu erklären, was keinen vernünftigen Grund 
habe, könne auf das Urtheilsvermögen nur schädlich 
einwirken. Dann schildert Hr. C. die allmälig zuneh
mende Corruption der Texte, welche schon in den er
sten Jahrhunderten nicht fehlerfrei verbreitet waren, 
und zuletzt oft in totaler Entstellung von den Redac- 
toren der editiones principes herausgegeben worden sind, 
und doch müsse auf ihnen die ganze Kunde der alten 
Sprachen und des antiken Lebens beruhen, „unde in- 
telligi facile potest, quantae inepliae in grammaticam 
artem primum, deinde in historiam et antiquitates e de- 
pravata scriptura invectae sint.“ Hierauf spricht er 
von den Misbräuchen der Kritik, welche diesem Ge
schäft selbst eine unverdiente Geringschätzung von vie
len Seiten zugezogen hätten, und von der wahren Me
thode, die weder Gesundes angreife noch Verdorbenes 
zu retten suche, sondern aus eindringlichen Studien 
hervorgegangen, über den Zustand der Quellen eine 
sichere Erkenntniss gewähre. Dabei komme natürlich 
auch die geistige Fähigkeit des Kritikers in Anschlag, 
denn „non omnium animi capere possunt summoruni riro- 
rum et capitalium ingeniorum pruestantiari“

Dies ist der wesentliche Inhalt der Rede, es fol
gen noch die Alloquia an die ehemaligen Lehrer Hrn. 
C.’s, Bake, Peerlkamp, Geel und van Assen, zuletzt 
an die stufliosa iuventus, welche sich wol freuen darf, 
einen ebenso gründlichen als geistvollen und eifrigen 
Führer zu erhalten.

Von den Anmerkungen betrifft die erste das unse
lige Etymologisiren bei den Alten und selbst in der 
neuern Zeit, wobei gelegentlich mit Hülfe des Sufdas 
im Fragment des Hipp°nax bei Bergk Poet. Lyric. 98 
ßopßopoTOv xt^tcov corrigirt wird. Die zweite behandelt 
die Verkehrtheit der ovofiaroS^pai bei den spätem Grie
chen; die dritte das entgegengesetzte Verfahren, neue 
Worte oder Bedeutungen zu fabriciren, die sogenannte
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Gewandtheit, besorgt um Syllogismen (pAföoi), auch sie 
wussten vor den Schlichen der Liebe sich nicht zu weh
ren und rannten in das offene Verderben. Die oben 
ausgesprochene Behauptung ist schwer mit einer andern 
Äusserung in Einklang zu bringen, die Hr. C. über die
selbe Elegie thut, p. 50: „multa iani palmariis emenda- 
tionibus restituerunt Heringa, Ruhnkenius, Porsonus.- 
Also ist die Beschäftigung damit doch nicht ganz frucht
los? Wenn aber jene Männer hier genannt werden, 
warum nicht auch Hermannus, Meineckius, Dindorfius, 
um von den vorher Genannten abzusehen? Das Zuge- 
ständniss pauca alia etiamnunc possunt erui, erschüttert 
ebenfalls den Hauptsatz p. 49: totum carmen alra ver- 
borum et sententiarum caligine involutum est nec quis- 
quam sese unquam ex bis aculeis et laqueis poterit ex- 
pedire; doch scheint es nicht auf den eigenen Vorschlag 

; anwendbar zu sein, v. 27 77821 rov für zu schrei
ben; denn was der Verf. für unerklärlich hält, ö sx 
Ato? — p-ovaorcoXov geht auf Homer’s unerreichte Grösse; 
er ist der lieblichste 8ai'p.ov p.ovao7ü6Xo<; unter den Dich
tern. Dass die Alexandriner der epischen Sprache oft 
Gewalt anthun, und dadurch zeigen, dass sie sich ei
nes im Leben längst abgestorbenen Idioms bedienen, 
ist richtig, dadurch wird nothwendig auch ihre kritische 
Bearbeitung erschwert; mitunter stösst man aufMisver- 
ständnisse und,Fehlgriffe, die zwar der diplomatischen 
Fortpflanzung beigelegt werden, aber auch vom Poeten 
selbst ausgegangen sein können; wie wenn Hermesia
nax v. 67 sagt: etöoxe rot Satpcov, EupiTciSvj, eupsv’ 
oXs^pov, und allenthalben das Activ mit dem Medium 
vertauscht, z. B. von Mimnermus o$ svpsvo — ^ov xal 
p.aXaxou oeup.’ aicb 7tsvi:ap.&tpov.

Die folgenden Noten (p. 53—82) gehen auf Fehler 
der Handschriften, die durch Unkunde der librarii ent
standen sind. Aus Handschriften mussten sich natür
lich die Gebildeten die Kenntniss einer edlern im ge
meinen Leben verschwundenen Sprache erwerben; diese 
Hülfsmittel bedurften aber schon damals einer sorgfäl
tigen Diorthose. Man erinnere sich des in den 
Thesmophoriazusen (162), wo auch Hr. C. der Ansicht 
ist, dass Aristophanes der Grammatiker richtig xdXxato«; 
emendirt habe; des’ÄXw statt’ÄXvtv bei Pindar OZ. XI, 
55; bei Herodot muss billig vovc Bpay^iSa^ in I, 158 
anstössig sein; der Artikel scheint aus späterm Sprach
gebrauch in die Stelle hineingetragen, da sonst die
ser Orakelort bei ihm überall weiblich ist und*  er nir
gends anders spricht, als Bpay^tSai; (sogleich einige 
Zeilen weiter in I, 159, vorher I, 46, 92, weiter in II, 
159, V, 36) auch sonst nur AsX<pouc, AwSwvtjv, ic, 

*Aßa$, die nähere Bestimmung wird nachgesetzt, I, 92, 
VIII, 27 u. a. Später erst trat die Confusion ein, dass 
man auch oiBpaYx/$at schrieb (vgl. Strab. XI, 356=515), 
daher Alexander von Kotyana gar einen Fehler zu fin
den wähnte in I, 92 (nicht 29) und statt v/ja MiX^g^v 
vorschlug, MiXtjgiüv zu schreiben. Die Schreibfeh-

xaxo^Xia, in welchen Fehler selbst classische Dichter 
mitunter verfielen. Das Jagen nach Glossen, d. h. sol
chen Wörtern, die aus dem Gebrauche des gemeinen 
Lebens verschwunden waren, wurde natürlich immer 
unvermeidlicher in der Schriftsprache, je mehr der Ton 
des Umgangs verflachte, und konnte doch nicht dem 
Vorwurfe der Affectation entgehen, welche es allerdings 
oft sehr weit trieb. Als Beispiel führt der Verf. eine 
Stelle aus dem Rhetor (IX, 570 bei Walz) an, „qui 
olim Apsinis, nunc Longini nomen ementitur^ ut demon- 
strabit propediem vir cl. BakiusS' Die vierte charak- 
terisirt das ängstliche Bemühen der Grammatiker um 
Classicität des Ausdrucks, repräsentirt durch Ulpianus 
xsiTOvxstTOC, vgl. Athen. I, 1, e. Allerdings war es eine 
sehr schwierige Sache geworden, den reinen Atticis- 
mus durchzuführen, wie denn selbst dem eleganten 
Lucian mitunter Formen von schlechtem Gepräge ent
fielen, als aTOxpi^siv], ayvo^GojAev, TS^rv^opiat, wodurch, 
gelegentlich bemerkt, er seinen Herausgebern eine Aus
flucht lässt, wenn sie nicht Alles im Texte berichtigen, 
was gegen jene Norm verstösst. In der fünften, schon 
längern Anmerkung sucht der Verf. seine Behauptung, 
dass manche spätem Griechen durchaus unverständlich 
seien, an der bekannten Elegie des Hermesianax zu 
erweisen, welche ganz dunkel und räthselhaft jede Be
mühung der Kritik vereitle. Dabei scheinen ihm aber 
mehre Abhandlungen darüber unbekannt geblieben zu 
sein, namentlich von Emperius, „Emendantur aliquot 
loci Pausaniae, Athenaei, unus Plutarchi“ in der Zeit
schrift für Alterthumswissenschaft (1838) Nr. 100, Bergk’s 
„Commentatio de Hermesianactis elegia“ (Marburg 1844), 
und die darauf bezüglichen Anmerkungen von Welcker 
im Rh. Mus. (1836) S. 306, welche Beiträge sämmtlich 
geeignet sind, die Verzweiflung an der Herstellbarkeit 
dieses allerdings stark verderbten Gedichts zu mildern. 
Hr. C. führt nun gerade die Stellen als incurabel 
an, welche durch die neueste Kritik beträchtlich ge
wonnen haben, z. B. die Verse über den Philoxenus. 
Bekanntlich schilderte der Cyklope (im gleichnamigen 
Poem) des Dichters eigene Liebesabenteuer, welcher 
derselben reizenden Flötenspielerin zugethan war, als 
Dionysius; dass nun der Held des Stücks in seiner Ver
liebtheit glaubte, auch die Lämmer der Heerde müss
ten von Galatea entzückt sein, ist nicht so sinnlos, als 
hier (p. 48) dargestellt wird; nur liegt eine starke Üeber- 
treibung darin, dass Hermesianax direct die Empfin
dung des Philoxenus selbst bezeichnete. Was bald dar
auf von der Liebe der Philosophen gesagt ist, darf 
ebenfalls, trotz mancher gezierten Ausdrücke und eini
ger Corruptelen, nicht für so desperat gelten, als un
ser Verf. meint; VI, 81 wjrd man gern Porson’s ~uxvd 
aufnehmen, der Schluss des Absatzes lautete vielleicht 
so: ov8’ cÄ 8ys iporoc djcsOTpÄpavvo xat oltov yatvojuvov, 
d. h. auch die, welche sich hinter ihre Weisheit dicht 
mit Dialektik verschanzt hatten und hinter die schlaue
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ler werden nicht blos durch die Kalligraphen verschul
det, sondern Schriftsteller werden mitunter so nachläs
sig , ihre Werke ohne Correctur der Öffentlichkeit zu 
übergeben, z. B. Chrysippus nach der Erzählung des 
Diogenes Laertins X, 27: aSiop^ora staxs t<5 
wie Hr. C. trefflich emendirt, statt a. siXxs. Die Folge 
von Allem war, dass sogar die Leute, die von der 
Schriftstellerei Profession machten, lächerliche Misgriffe 
begingen, wie der bei Athenäus XI, 500 ist, wo 2xu- 
<po£ der Beiname des schlauen Derkylidas gewesen sein 
soll, statt Stauqjoc (vgl. Xenoph. Hell. III, 1, 18). Darf 
man sich da noch wundern, wenn manche Corruptelen, 
besonders solche, die auf Verwechslung von einzelnen 
Buchstaben oder gar Accenten, auf verfehlter Inter- 
punction und Personenabtheilung beruhen, auch unsere 
Texte noch verunstalten? Hier hat Hr. C. einige sehr 
glückliche Verbesserungen angegeben, z. A. Athen. VI, 
239, d. sx 8u’ aswv, V, 203, a, u. sixoat zweimal, 
Diog. Laert. III, 10 Tav vxapxoiaav, III, 16 xaA«^ tcs- 
9uxsv (beides nachzutragen in Ahrens Dietl. Dor. p. 451. 
453), VIII, 33. Xsxoug für kfyovc — richtige Vertheilung 
der Personen s. Atb. VI, 224, a, wo iravu ys, und XI, 
467, c, wo TcoXXa yiyvsTai cp.oia dem interlocutor zufällt. 
Die Verbesserung von Eusebius bei Stob. Flor. X, 31 
ist gleichfalls evident, aber schon von Hahn gemacht, 
Lect. Stobenscs p. 34. Solche, nachher in infmitum 
fortgepflanzte Schnitzer sind unvermeidlich und lassen 
sich am Ende durch aufmerksame Lesung heben. Grös
sern Schaden haben die der Wissenschaft und Litera
tur zugefügt, welche ex ingenio Lücken ausfüllten, oder 
gar (man sehe das aufrichtige Geständniss des Glossa- 
tors im Paris. 1671, abgedruckt in Dübner’s Vorrede 
zu den Moralia von Plutarch) die Spur derselben gänz
lich zerstörten, indem sie nicht einmal den Raum frei 
liessen, sondern Alles hintereinander fortschrieben: tö 
p.7]XSTt. s’XTu'Sa«; sivat Ta Xstzovra sups^asa^ac. Soweit 
reichte die Einsicht des Kalligraphen nicht, dass da
durch den künftigen Lesern die Möglichkeit benommen 
werde, die Natur des Verderbnisses gründlich zu er
kennen; man wird ja in der Regel zunächst durch blosse 
Emendation der noch erhaltenen Worte sich zu helfen 
suchen, wie z. B. Wyttenbach Moral. 445, b sehr plau
sibel xai Ss^opcsvo tov yaXtvov zu emendiren schien; nun 
bringt aber Hr. C. ex optimo codice Marciano eine lange 
Zeile von 55 Buchstaben bei, wodurch die Stelle erst 
die rechten Gegensätze gewinnt, und die schiefe Hal
tung, welche die Auslassung verursachen musste, weg
fällt. Es heisst nämlich jetzt vvv 8s owcppocJuvT) p.sv sotlv, 
ou to Tua^jTixov — q Xcyiapioc — [isTaxstpi^sTa!. 7cep{ Ta? 
smS'vpxai; weCxovrt xai 8sxop.svo [to pcsTpiov xai
to sv(JX7]P-0V • o 8s syxpaTT]«; ayst p.sv ^ppop,svw]
to Xoytotio xtX. Mit Recht bemerkt hierzu Hr. C.: sine 
meliore libro igtlw' c° loco et aliis sexcentis operam 

ludimus ac vulnera evrando maiora facimus. Und so 
wird aus dem noch nicht benutzten Urcodex des Jam- 
blichus, welchen die Laurentiana besitzt, der Text der 
Vita Pythagorae an drei Stellen ergänzt, §. 30. 207. 
366, wo jedesmal der Ausfall durch Homoeoteleuta ver
ursacht ist, wo ein wesentlicher Inhalt jetzt vorliegt, 
und doch noch Niemand etwas vermisst zu haben scheint. 
Noch merkwürdiger sind die Ergänzungen zu zwei Stel
len der Hellenika Xenophon’s ebenfalls aus einem Mar- 
cianus. Die erste ist I, 1, 35, worin man zugleich ein 
herrliches Beispiel vom Verfahren der Interpolatoren 
hat, was am besten erhellen wird, wenn wir den ur
sprünglichen, jetzt erst ab inferis erstandenen Text dem 
verfälschten und lückenhaften gegenüberstellen. Vor
ausgeht ’Aytc 8’ sx t^<; AsxsXsia<; I8ov ~Xoia ~oXXa gitou 
zIq rkipaiä xava^sovTa ov8sv otpsXoc s^t] sivai tou<; [ist 
avTov toXov tj'St] XP°VOV ’A^vatov^ si'pysiv t^? y^C, d p.iq 
Ttc OX7)501 o$®v o xava ^aXaTTav, dann folgt:
cito«; cpoiTa. £v 8s AaxsSaQxovt 
s8o^s toi<; ts^sgi KpaTiOTov 
ts tov AptaTop.£vov(;
xai KXsapyov tov fPap.cpiov 
TCpo^svov ovTa Bu£avTiov 
TOjx'pau

An der andern Stelle III 

(Jcto? 90tTa, 
XpaTlOTOV 
ts sivat
KXsapxov tov "Pap/pcou 
arpo^svov ovra Bv^avnov 
irspjpai.

2, 27 bietet die venetia-
nische Handschrift auch viel mehr als die Vulgata und 
hat sehr bedeutende Abweichungen, ist aber auch nicht 
ganz complet. An zwei Stellen der Vitae von Plutarch, 
Paulus Aemilius c. 9 und Timoleon c. 14 fand Hr. C. 
in einem sehr alten Florentiner (letztere hat auch unser 
Pal. 168) starke Lücken, welche seiner Ansicht nach 
erst tertio fere post saeculo Graeculus aliquis ausfiillte.

In grosse Verlegenheit geriethen unwissende Ab
schreiber durch siglae^ die ein Wort ihnen unkenntlich 
machten, und die natürliche Folge war, dass sie oft 
ein ganz verkehrtes substituirten. Davon gibt Hr. C. 
aus Jamblichus sehr merkwürdige Beispiele, wie- Vit. 
Pyth. §. 27 smöTiqpqv — St'qXaaev statt i. StsXaßsv, §. 50 
vrje aTuoSoosoi; svspysfftac für drcoSo^staiqc 1. §• 72 n&Q 
syxpaTM? syouGiv, soll heissen ^yxpaTsfac £ §. 113 
TCsptzavTtxov Ti uieXo«;, vielmehr usTavTtxov Tt p.. §. 047 
rije dXoyov xai a<7vp.p.sTpta<; statt tt^ dXoy&xC x. a. Sinn
los steht §. 258 von einem Verläumder der Pythagoreer 
TueptTCXaxei^ 8s xai ysypaq^tx; s’£ mv pidXtdT auTou<; ^p.sXXs 
StaßdXXstv für TCS7tXax<o<;, und von einem Sprüchwort §. 
264 heisst es noch abenteuerlicher ysvsa^rai epaai Taurqv 
tt]v 7c6Xiv xava touto, weil die Abbreviatur x für rcapot- 
pdav dem Schreiber unbekannt war. Freilich darf man 
Leuten nichts verübeln, die uns im Rhetor Menander 
ein Brüderpaar Python und Telephon vorführen, wel
ches Apollo erschlagen haben soll, Ilv^ava xai TtjXs- 
(pwvra d8sX<poi)G statt Hu^rwva xaTstXvjipoTa AsXcpov«;, wohl 
aber solchen Gelehrten, qm ab Hs ne latum quideni un- 
guem discedere iubent.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteurs Dr. ff'. Stand, in Jena. Druck und Verlag von F. Brockhaus in Deipzig.
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(Fortsetzung aus Nr. 66.)

Hier ergibt sich als allein richtige Methode das Zurück
gehen auf den Urcodex, wenn ein solcher, wie von 
Aeschylus, Sophokles, Athenäus, Tacitus u. A. vorhan
den ist, welcher die fehlerhaften, und nur aus ihm 
geflossenen Abschriften entbehrlich macht; eine ganz 
genaue Vergleichung desselben muss die diplomatische 
Grundlage des Kritikers werden, der neben ihren Feh
lern den Gedanken des Schriftstellers zu entlocken 
vermag, wie Hr. C. im Plut. de aud. poet. 20, d. mit 
Hülfe des Marcianus einen Vers des Euripides her
stellt: ti 8v(xa Sei <js xav^avoupLsvov. Der cod. hat 
OYCIN AEI. Spätere, die oüot setzten, erschwerten schon 
bedeutend die Auffindung des Wahren, noch vielmehr 
die, welche das Wort als unverständlich ganz strichen 
und die daraus entstehende Lücke des Verses mit dem 
eingeschobenen xapsw ersetzten; am weitesten aber 
entfernte sich Wyttenbach vom Sinne des Dichters, 
wenn er edirte: ti Ssc Ge xapwew; xaröavsiv ap.sivov. 
Den Gedanken des Euripides hatte längst Grotius er- 
rathen, ohne jedoch den ursprünglichen Ausdruck zu 
treffen: tc Set aeßsiv oe x.

Die eilfte Note (p. 82—102) bespricht die Interpo
lationen in den Handschriften. Als Beispiel einer sehr 
starken aus ziemlich später Zeit dient der Laurentia- 
nus C des Lysias. Dass ihn .T. Bekker bei seiner Aus
gabe mit Unrecht zu Grunde gelegt hat, ist bereits von 
H. Sauppe in der hpistola critica ad Godofredum Her- 
mannum, Philologorum principem ausführlich nachgewie
sen worden; Sauppe bat zugleich unwiderleglich dar- 
gethan, dass alle nOch vorhandenen Manuscripte des 
Redners von dem Palatinus 88 abstammen, und schon 
deswegen jenes Florentinische seine starken Abweichun
gen nur der Hand eines Correctors verdanke, der selbst I 
gelehrte Leser täuschen konnte, da ihm, Vieles gelun
gen ist. Ähnlicher Art soll ein Marcianus der Mora- 
Ha, in welchen mehre gute Emendationen eines Grae- 
cus lector, zufolge der°Angabe Hrn. C.’s sich finden. 
Hinsichtlich des Lysias muss es auffallen, dass der 
Verf. nicht einmal die Züricher Ausgabe nachsah, zu
mal er bei einer Vergleichung gefunden hätte, dass

Manches von ihm Vorgetragene schon dort verbessert 
oder bemerkt worden ist. Darunter gehört die anspre
chende Emendation von 8, 8 cts — dXsyer oux wsö^s> 
die von 14, 7, welche Bake beigelegt wird, hat ed. 
Turic. nach Emperius, der nur in einer Kleinigkeit von 
jenem abgeht. Dass in derselben Rede §. 17 wah; ov 
eine Verbesserung von Reiske ist, war kaum zu über
sehen; Hr. C. fand es vielleicht zu seinem Zweck nicht 
gerade nöthig, überall zur Quelle zurückzukehren und be
gnügte sich, die angeführten Fälle als treffende Beispiele 
seiner eigenen Beobachtungen zu gebrauchen. In 30. 32 
ist TCsföstv nach auch von Franz ergänzt wor
den, zu «(pX’iqasv in 13, 65, welches von Hrn. C. durch
aus verworfen wird, als Barbarismus späterer Zeiten, 
gleich sketApa, 7)piqGa, bemerkt auch Sauppe: ,,ma- 
lim wcpksv“, unterliess aber 32, 4 anzumerken, dass der 
cod. C allein «(pXsv wirklich herstellt; derselbe verlangt 
^exkujcfa^sv in 13, 73; dass 3, 42 nur xaTa£avre<;, nicht 
xavsa^aws? attisch sei, war auch Dobrees Meinung, 
Hr. C. geht aber darin weiter, dass er 3, 40 xarsay«^ 
für xaTsayet«; (Hr. C. hat xaTaysl;) corrigirt. Gewiss 
wird man für diese Form nicht mehr Gorg. 469 e vor
bringen dürfen, sondern nur Apollon. Rhod. IV, 1686, 
w elche nicht ausreicht, um das Augment bei dem Atti- 
tiker zu schützen. Das xa^tGTavew für xa^töTavat ist 
in ed. Turic. ebenfalls verbannt 28, 7, mit Hinweisung 
auf 25, 3; 26, 15. Von syntaktischen Berichtigungen, 
welche bereits gemacht hier wiederholt werden, führen 
wir an 3, 44 tva bei Bernhardy Gr. Syntax
p. 375; ovx Spomv smTps'ipEw in 13, 15 und 47 hat Do- 
bree, für yevsa^ai 13, 32 Sauppe, £xa~spo<; in
19, 46 ist Dobree’s Vorschlag, av streicht in 13, 73 
schon Contius apud Augerum und ergänzte in 14, 21 
Baiter. Einige Male ist anderswo sogar Besseres ge
boten, z. B. 14, 22 Markland’s wtjüsüs richtiger, als das 
hier verlangte Präsens; 30, 33 wird man lieber xai tou- 
tou^ nach ed. Turic. als 8^ tovtovg schreiben, 14, 10 
tritt IxTCEvovTe»;, was Emperius wollte, der ältesten Les
art näher, als die hier gebilligte Vulgata, welche den 
Aorist hat; 31, 17 macht in ed. Turic. stär
kere Änderungen unnöthig, 31, 18 verlangt Hr. C. avr^ 
&cs£sk$sw statt des Accusativs, aber diese Construction 
belegt Sauppe mit mehren Beispielen aus Antiphon und 
Demosthenes. Demungeachtet gibt dieser Abschnitt ei
nen ansehnlichen Nachtrag zur Kritik des Lysias ab; 
wir zählen das Vorzüglichste nach der Reihenfolge der 
Reden auf, was vielleicht manchem Leser des Lysias, 
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dem Hrn. C.’s Schrift noch nicht bekannt geworden 
ist, angenehm sein wird. Im voraus sei noch bemerkt, 
dass Hr. C. nicht blos im Laurent. Cs sondern in allen 
Handschriften eine sehr weitgehende Interpolation an
nimmt, die sich auch durch Einführung unattischer For
men (dergleichen schon oben einige erwähnt wurden, 
und zu denen auch 8, 18 zo^sGop.ai, 13, 3 xsXevxTjaaiev, 
16,7 airoSs^awv, 18, lO’AxaSTjpiav, 19, 26 öp.vus, 20,24 
EXv^opTp, 29, 8 sXsstvou«; gehören) verrathe; sodann, dass 
er sich auf wenige Reden beschränkt hat, worunter 
besonders die dreizehnte gut bedacht worden ist. In 
12, 52 conjicirt er, gewiss sehr evident xtjv avxou eu- 
votav für ttv a. avvovaiav und §. 74 saxai nach
und dem entsprechend auch xeXsvEt. In 13, 13 scheint 
xoiavxTp otav statt x. t(v annehmlich; mehr noch §. 23 
Ttapa^siv sie xtjv ßovXvp für Tcaps^siv i. x. ß. (vgl. §. 32), 
dann §. 24 die Tilgung des 7cspi vor xt]v TcaxpiSa iqSixt]- 
xcv,, §. 48 ist xvp tcoXlv wenigstens die überall gültige 
Construction nach dya^ov xt xpa^at; §. 49 empfiehlt sich 
die Änderung xat yap ou xavsp.rwffs — ^avaxou ovx 
av sehr, weil so der Gegensatz mit §. 51 schärfer und 
bündiger aosgedrückt ist. Auch der Emendation in §. 
59 ou xa^rapö«; ’A'S'Tjvafov ovxa statt ov xaXö<; wird man 
gern beipflichten, §. 73 ist das richtige Tempus xaxe- 
eppovst, hergestellt. Andere gute oder wenigstens beach- 
tenswerthe Vorschläge sind §. 5 oxt ouv, §. 7 Seivt] aup.- 
tpopa, §. 13 xav skpa^av, §. 14 £v TjXtxia, §. 31 ev xt) ot- 
xta; in §. 13 soll euvot ovrsc, wie 29, 10 xaxovot qwsq 
geschrieben werden, der Annahme zufolge, dass von 
den Attikern die Composita xaxovoetv und suvoetv ver
mieden wurden. Das Adjectiv hat Lysias an vielen 
Stellen, wie 18, 8. In 14, 19 streicht Hr. C. av vor 
Suvaa^rat und billigt zwar die Correctur 8td Tae im cod. 
C} tilgt aber mit .Recht jjltjSs vor 8ia. Eine einleuch
tende Verbesserung ist auch §. 29 zpoffovrov statt zpoG- 
tqxgvtqv (vgl. Demosth. tu. axstp. p. 315), was Markland’s 
Emendation ovetSöv für xöv d8öv vollendet; denn dieses 
musste eigentlich, wenn es einmal gefunden war, jenes 
nachziehen. Übel verfuhr hier der Interpolator des 
Laurentianus, der xöv stSöv ohne weiteres ausliess. 
Seine Willkür weist Hr. C. vorzugsweise an dieser Rede 
nach (p. 86—88),‘ sodann noch an einigen andern Stel
len, z. B. in 20, 2, wo jener dem av nicht den rechten 
Platz hinter Siayvoisv anweist, da es vielmehr nach apt- 
ö?a gehört, wo es auch am leichtesten wegfallen konnte. 
In 19 sind die Emendationen §. 36 yvövat xat und op-oto? 
— etvat aa durch den Zusammenhang gerechtfertigt; 
§. 25 soll der Sprachgebrauch der Attiker xo 8e psyc- 
<jxov xexpTpicv für '6 Be p. x. verlangen. Für svetüekXtjvto 
wird 25, 6 svstcXtivxo corrigirt, mit Berufung auf Aristo- 
phanes Vesp. 1304. In 31, 26 scheint die Ergänzung 
oux otcüG (p-Tj) ^P-wp^^qoexat (aXXa xai ßouXsvEtv) 7üapa- 
exevd^exat noch treffender^ zu sein als die von Sauppe 
o. o (p-Jj) xtp.Mp^7]<ysTae' 'f’-p'q^asxat), da gleich

- darauf der Gegensatz ov rcspt xoü ßouXevew, aXXa xov 8ou-

Xsveiv folgt, in welchem Satze übrigens der Conjectur 
8£xaioc y av 7p — ayov^sa^at schon Reiske’s dywviaai- 
xo zu Grunde liegt. Kleinere Berichtigungen sind, wenn 
18, 15 opy^sa^e geschrieben und 15, 6 dv nach £«<;, 31, 
2 und 28 vor gestrichen wird. Unter den Ver
fälschungen des cod. C hebt Hr. C. besonders 19, 25 
hervor (wo alle Handschriften äusser ihm vjco xö au- 
Tcp-axt. haben, er aber vxb xö avxö olx7jp.axt; Taylor 
vermuthete v. x. a Ejiaxc^, Andere Ähnliches): quod, 
Graeculo in mentem venit, vtüo xö auxö oix^paxt. non 
magis absurdum est, quam utco xö avxö axpöpaxt., axpw- 
paxEL, sipaxt, ipaxuo, quae coniecerunt critici recentio- 
rcs: Sardi renales: quis enim potest sine risu ob ocu- 
los sibi ponere Alcibiadem et Archedemum potantes vttc 
tö avxö tpaxuv xaxaxstpsvov«; ? Nora quidem haec-est 
compotatio in stragulis. Quaerere igitur pergendum, 
quid in istis vKoxoiavxopaxt. lateat. Allerdings darf auf 
die Griechen nicht angewandt werden, was Aristoteles bei 
Athenäus 1,23 d erzählt, dass nämlich Tyrrhener mit ihren 
Weibern vtco xö avxö Epaxuo speisen; fiesgleichen gehört 
der bei Lucian {Vitt. auct. §. 14) mit einem jungen 
Freunde unter einer Decke liegende Sokrates nicht hier
her, wo Viele zusehen. Indess braucht man, um den 
cp.6xXtvo? des Archedemos zu erhalten, nur sm xö avxö 
axpöpaxc zu schreiben. In 13, 53 ist richtig cor
rigirt, da ^Aiqffac dabei steht; nichts nöthigt aber 18, 
20 zu setzen statt Der Verf. nimmt
zwar an, dass sich die Bedeutung des Präsens von der 
des Aorist wesentlich unterscheide; dieser sei = mo- 
rem gessi, jenes fidem habebam; aber es ist natürlich, 
dass diese Begriffe in einander übergehen, weil eben 
Folgsamkeit die Wirkung des Vertrauens ist. Die Dif
ferenz besteht nur in dem Ausdrucke des Vertrauens, 
der vorübergehend oder fortdauernd ist; letzteres trifft 
Stellen wie Aristoph. Ran, 1134, 1229; Eccl. 209, 239, 
Thesm. 1167, Av. 1086, wo Hr. C. ebenfalls den Ao
rist einführen will; er liess sich nicht einmal durch Ran. 
1376 warnen, sondern bringt hier, ohne die analogen 
Strophen 1482 zu beachten, einen iambischen Tetrame
ter an: &C6t$op.7]v, aXX’ öojxrp av avx'ov avxa XTjpeiv. Hy
perkritik scheint er auch bei Lysias 13, 32 zu üben; 
konnte man von dem längst verstorbenen Menestratus 
nicht ovxoac brauchen, so folgt doch daraus nicht, dass 
ein Anwesender nie durch ouxo? bezeichnet werden dürfte; 
ferner in 12, 7, wo rcspt ovSev'oc ^Y°^o getadelt wird, 
als abweichend ab usitato more loquendi Atticorum, qui 
numquam aliter quam Trap’ ou8sv d/ixerunt. Aber 
Lysias selbst wiederholt dieselbe Antithese, die hier 
vorkömmt, in 7, 26. Zuviel wird 24, 2 geändert, wo es 
genügt, ou p.sv yap zu schreiben; et 8’ und vpsoSsxac 
ist nicht anzutasten. Den Vorschlag 8, 3 xaya 8t ßoi]- 
$övi bezeichnet er selbst als anceps coniectura. Ähn
licher Art ist 30, 4 xa^r o EspoauXo?, ridiculum vitium 
soll 13, 71 ^sTUX^v avx$ ßaSE^ovxt sein statt rcsptsxuxs- 
X7)v, doch wird so das Verbum auch von Xenophon
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häufig gebraucht. Über xXsov xavv^xovTa raXavwv, 
wofür Hr. C. xaXavxa fordert, vgl. Fansi in Mise. crit. 
Seebod. In 13, 27 begreift inan nicht, wie 6p.ota yap 
stehen kann. Eher wird man folgenden Vorschlägen 
beistimmen, 19, 31 axs^afvexo, 18, 7 TSTtpqxat, 30, 26 
xai röv upesrspov, 28, 7 TjGvxiav a£stv, 31, 25 p.sv xaXat 
^jjLapTTjxs — TipqGerat, 14, 21 ov yap av stxov, otov ^yowro, 
20, 33 exrtGQpiev —• a^tot sup-sv. In der schönen Emen- 
dation 32, 21 aurö — to 8s rovrot<; XeXoyiarai ist Alles 
bereits von Reiske occupirt, was auch Emperius ent
gangen war, der auf dasselbe verfiel, vgl. Emperii 
Qpuscula, 315.

Der zwölften Anmerkung (p. 102—137) ist aus der 
Rede des Lemma vorangestellt: „reperli sunt nonnul- 
lorum scriptorum Codices archetypi, ex quibus reliqui 
omnes, qui ubique feruntur9 sunt propagatif*  Dazu 
gehört bekanntlich auch die Marcianische Handschrift 
des Athenaus (A), welche sowol die Quelle aller übri
gen, als auch der epitome ist, welcher man bisher ge
neigt war, einen selbständigen Werth beizulegen. Nach 
Hm. C.’s Urtheil wäre letztere vielmehr ante Eustatkii 
tempora ab aliquo Graeculo ita confecta, ut locos gra- 
vius cörruptos ad unum omnes omitter et, levius affe- 
etos ut comrnodissime potuit ex ingenio restitueret. Ei
nen Beleg zu dieser Behauptung bietet 694, b, wo im 
Auszug steht oxots ra xotva — Xaßotsv, nqv ixauva, 
A hat o. t. x. — tsXo£ Xaßotsv raura, also war Xaßot 
^vraü'ä’a das Nächste, statt dessen vergriff sich der Epi- 
tomator im numerus und corrigirte gegen alle Probabili- 
tät nqvtxaüra. Was aber von einer so einsichtsvollen 
Vergleichung, wie die Hrn. C.’s ist, zu erwarten sei, 
lehren die, wenn auch nur auf wenige Seiten besonders 
des letzten Buches sich beschränkenden Mittheilungen, 
wonach z. B. das Fragment des Xenarchus p. 693, c 
jetzt erst seine wahre Gestalt wieder gewinnt: raya-

(yap) 8a(p.ovoc gws'gsigs' p.s axpaxoc sxxo^siGa cptaX^ 
xavxsXoi;, nur die Partikel fügt Hr. C. ohne handschrift
liche Autorität hinzu; auf derselben Pagina gibt A ^x-

(im Fragment aus der Meliboea des Eriphus) 
statt sxx£xr'8T]xaG 694 wird $spGs<povT] empfohlen, 695 a 
sipev statt svp.sv in A. 690, d hat derselbe cod. sIgloü- 
aw, mit Benutzung der richtigen Form von ßpdv^eiov (sc. 
ppoy) analog dem MsyaXXstov, welches Hr. C. in 691 a 
einfuhrt (s. p. 127) erhalten wir den vollständigen Jam
ben des Pherekrates aus den A^pot: ßp6^ewv, tva rote 
atfwvaiv der vorhergehende Vers liegt noch im
Argen; aber man sieht wenigstens, dass die von Din- 
dorf vorSesehlagenen Trochäen hier keine Stelle fin
den. Wesentlich gewinnt, was 698 (p. 1561 bei Din- 
dorf) aus Aristophanes zweitemNiobos angeführt wird: 
xa'^ tcö; ^ippdaa(- Xv^vouxov oi'x£xat 5^T’ ^i<p4psi 
xat sXa^s;, erstens durch die richtige Lesung des Par- 
ticipiums: uxspßa<;, dann durch die scharfsinnige Bemer
kung, dass die hier mit gesperrter Schrift gedruckten 
Worte aus der vorhergehenden Zeile wiederholt sind; |

mit der Correctur sXa^s gs ist die Emendation des Ver
ses vollendet. Der Schreiber unterliess es, mit Punk
ten anzudeuten, dass jene vier Worte zu streichen sind; 
vielleicht wäre dadurch die frühere, sehr nachlässige 
Vergleichung wach geworden; dass VI, 237, a im Vers 
des Araros o V ’Iox^aX°€ o ötarpscpoy gs xvyxavst. im 
Compositum das a punktirt ist, konnte ihr leichter ent
gehen, nicht unserm aufmerksamen Kritiker, der die 
wahre Lesart o8i rpsepov herausgefunden hat.

Ausführlicher sind die Nova zu Lucian, dem aber
mals ein Marcianus zu einem hohen Grade von Cor- 
reetheit und Lesbarkeit verhilft, selbst die bessern 
Handschriften bei Jakobitz, wie A und F (B enthält 
nur einen kleinern Theil der Lucianischen Werke), ste
hen jenen weit nach, und man muss nur wünschen, 
dass Hr. C. sein Versprechen (p. 124): plurima. alia 
alias daturus sum, recht bald zu erfüllen Gelegenheit 
finde. Hier zeigt er einstweilen an dem Dialog xspt 
xapaoixov, wie weit wir noch entfernt sind, Lucian’s 
feine und gewählte Sprache in den vorhandenen Aus
gaben zu vernehmen, wie oft gegen die einfachsten 
Forderungen des Zusammenhangs und verständigen Aus
drucks gefehlt sei, ja. dass häufig syntaktische Fehler 
hängen geblieben, oder gar neuerdings hineingebracht 
worden seien. Glänzende Beispiele von der Trefflich
keit des Marcianus sind die Lesarten §. 6 sv yupacia, 
wo Hr. C. die richtige Fassung der vielfach entstellten 
Periode angibt: 8s tou xapaGfcou xavcEX^t^ (sonst af 
8s xaxaXiqvpsii;) st p xa^ 7]p,spav stvj (stsv Jakobitz aus 
drei codd.) sv yvpaofa (bisher s’v yupaotto) oxoXXvgw 
(axoXXuGiv Jakobitz nach Schmiedens Conjectur) ou p.6- 
vov, otp.at, tt-v ts'x^v, aXXa xat aurov rov tsxvittjv. — 
§. 12 xoXXa aroxa für xoXXa rot, vorher sind die Worte 
raoS ovx et ys s'xst to epayetv xap’ eavrou im Marc. 
und F dem Tychiades zugetheilt, was Jakobitz nicht 
benutzt hat; ibid. hat Marc, touto vxapxet für tovto 
xapex^t und s’tptxotro für stptxotTo, weiterhin axoXop.svt)v 
statt axoXXupvMV. Der artige Gegensatz, dass in an
dern Künsten die Lehrlinge hungern und dursten müs
sen, wie Patienten, während ein Jünger der Parasitike 
seine Studien an wohlbesetzter Tafel macht, erkennt 
man nicht mehr §.16 in den vulgo verstümmelten Wor 
ten xoXuGtrtat<; 8s xai xoXvxoatatc ovx sGTtv sveppatvopevov 
p.av$avstv, aber vor xoXuGtTfatc hat der Marc, aurljy 8s 
rip tsxvtqv und weiterhin su<ppatvop.svou, nur zweier Buch
staben bedarf es noch, um die Stelle abzuändern: rau- 
vrp 8s tijv tex^7 TCoXuGiwzt.«; xai xoXvxoGiat^ ev^pawop-s- 
vove sgtx (Aav^avstv. Das jetzt als sinnlos sich erwei
sende oux in der Vulgata rührt von dem Misverständ- 
niss her, dass man den Satz als Ergänzung des vor
hergehenden sTt oE |isv ßouXopisyoL ansah; im Marc, ist 
es natürlich weggeblieben. Dagegen musste §, 27 ein 
aufmerksamer Leser merken, dass die Negation vor 
xava xa avra nicht fehlen dürfe, sie fehlt auch nicht 
im Marc. Im nächsten Paragraph hat der Satz tpiXoGo-
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^svoc und 0 Hptaxo«;, dann wird §. 2 ysvopevov und xav 
sm gs, w "AtcoXXov vorgeschlagen, ferner. xaXb<; yap gu — 
w? xav v^ovra xts. Im Timon §. 46 schreibt Hr. C. 
sTt ßpaSuvv)«;, im Gallus §. 20 xaTaXu$stG7]<; t^ Tupavvt- 
5o?, §. 1 xaxtGTS aXsxTpuovwv, §. 2 ^ptoTTa, §. 3 su o?5’ 
oTt spw und avtovTa statt avsXsuGopsvov mit der Bemer
kung: solent Graeculi ubicunque verbum stpt aut com- 
posita apud Atticos vel Atlicistas occurrunt, s’Xsuoopat 
adscribcre, quae forma fuluri antiquissimis lonum poe- 
tis usurpata abüt in desuetudinem, proque ea stpt 
Altici dixerunt donec recentiores ad sXavaopat, quod 
ex analogia tantum eis notum erat 9 redire coepe- 
runt. Nach seiner Ansicht ist selbst der Name des 
Schusters mit falscher Orthographie überliefert, denn 
nach der Analogie von AtGxvXor, iPstSvXo^, OpaGuXo? etc. 
könne er nur MtxuXo; heissen, anderer Art seien die 
uxoxoptGTtxa, wie Ba^uXkor, ’ApfatuXXoc, SevuXXo^ von 
Ba^uxXij«;, ’AptGTOxX^, SsvoxX^c abgeleitet. Bei Gelegen
heit dieser Epikrise erklärt sich der Verf. entschieden 
gegen das Auf häufen blosser Schreibfehler, wie sie in 
neuen Handschriften besonders immer wiederkehren; 
er verlangt vor Allem das Zurückgehen auf die Regeln 
des Sprachgebrauchs, den zu bestimmen gute und alte 
codd. allein behülflich seien. Dieses Princip darf man 
wohl im Allgemeinen anerkennen, jedoch mit der Mo- 
dification, dass der Stand der diplomatischen Hülfs- 
mittel bei jedem Schrifsteller ein eigenes Verfahren 
bedingt, und es nicht immer leicht zu entscheiden ist, 
ob auch eine neuere und nachlässig geschriebene Copie 
übergangen werden dürfe; nicht selten trat auch der 
Fall ein, dass bei Abfassung eines neuen Exemplars 
mehre ältere zugezogen wurden, wo dann die Herlei
tung von einem einzigen archetypum nicht durchgeführt 
werden kann; endlich ist selbst das von Interesse, den 
Gang der Interpolation zu verfolgen.

Noch weniger vermögen wir mit dem Verfahren 
Hrn. C.’s übereinzustimmen, das er in der folgenden 
Note, 137—159 einschlägt, wenn er in mehren Stellen 
des Demosthenes, Äschines, Plato, Aristophanes u. A. 
Glosseme entdeckt, die nur nach einem überstrengen 
Kanon als solche gelten könnten, nach dem nämlich, 
dass jeder etwa entbehrliche Satz dem Schriftsteller 
abgesprochen werden müsse. Wer bei Demosthenes 
mit Recht nicht zweifelt an der Echtheit des Satzes 
p.. gt. p. 239 ou TOVTOt? toi«; ^piaGc — östxvüvat, muss mit 
einigem Befremden lesen, p. 140 ,:mvreris cuiquam ko- 
minum in mentem venire potuisse tarn insulsam observa- 
tiunculam adscribere, nisi cogites 9 quantus veternus et 
senium diu Constantinopoli ommum ingenia et animos 
oppresserit. Der Art sind auch die andern inepta ad- 
ditamenta in Philipp-^’ P' xaxoupyou — toi«; ~oXs- 
h/oic, ib. p. 54 avovjToTaTOt y. £ q# x.

(Der Schluss folgt.)

<piav 5s vfe avayxaiav dvaa^OLTO p.7] p/av eivat, keinen 
rechten Sinn; wohl aber, wenn, wie dort steht, ge
schrieben wird: 9. 5. t€$ av avaoxotTO p. p. e. §. 32, 
wo der Sokratiker Äschines bei Dionys dem Tyrannen 
schmarozt, haben die Ausgaben exa^qTO ev IkxsXia 7ua- 
paGtwv Alovugi'q xat SoxpaTouc StaTptßat«; e’ppcja^at 
9paoa?, sinnreicher der Marc. Auxeto xat x. 2. Das
selbe bestätigt §. 42 Solan’s und Schaefer’s Emendation 
6 MaxsSwv o'Xs^poc, und gibt im Homerischen Vers (aus 
11. tp, 84) s’-epatp^v 7rsp, was Hf. C. in den Text der 
Iliade selbst aufzunehmen räth; §. 57 hat er avro^, was 
der Gegensatz dort verlangt. Hr. C. beschränkt sich 
auch hier nicht auf blosse Relation, sondern überbietet 
noch den handschriftlichen Gewinn durch ausgezeich
nete Verbesserungen. Es mag genügen, wenn wir hier 
einige auslieben, die auf den ersten Blick sich legiti- 
miren: §. 4 TuavTO? yap stttGTaGat. §. 8 ou SvjTa. §. 11 
p.7] av aXXwr Taura e'xstv. §. 12 oux oraoC ^Gexat 
und rcdvra Taura ^upßatvstv. §.13 extr. sv Ttpv). §. 14 
0 5s TtapaGtTO«; oux ST&pov psv Tt rcpaTTst, sTspov 5s Sttoxst, 
aXXa ro aurb xat spyov sgtlv auroü xat ro ou svexa ytyvs- 
rat, eine vulgo zwiefach lückenhafte Stelle. Ein un
genannter Freund Hrn. C.’s hat ihm überdies einige 
evidente Emendationen mitgetheilt, wie §. 27 aur^v 
-rotouGt TCoXXog; und §. 28 ^stSijTCsp xat Go<pta pta. 
Durch diese und Hrn. C.’s xav TCaps^ot, ferner durch 
Beseitigung des störenden, in der Aldina bereits feh
lenden Satzes TcpoGSexTso? av stiq kommt erst Licht in 
den Paragraph; ebenso erst jetzt in die Periode (§. 31) 
ovöTtva«; psvrot durch die dreifache Emendation ou<; gu 
su ytyvwGxov TcpocTCOffl ayvostv rcpbc spe- Treffend ist 
auch §. 45 64>s kots, §. 48 ourot psv rototSs ovrec ^apa- 
atrot -qaav. §. 52 ^?t5a? e'xot 0“ beiden Stellen sind 
unnütze Zusätze erkannt und getilgt), endlich §. 57 
xara7CTtG^£vra<; für xaTaTcp^G^evTai;, wobei an den Tod 
des Anaxarchus erinnert wird. Bedenklich bleibt in 
§. 49 der Satz ou yap aXX’ öv s’v zoXspo 9?]Gtv
sGTtaGst, wenigstens hilft das hier proponirte ou yap aX- 
Xov — jxaxe^at 9v;Gtv *** sGTtaGst nicht weiter. Dass 
eine Anspielung auf 11. t, 155 sqq. zu Grund liege, be
merkte Hr. C. wohl, nicht aber, dass etwas hier er
wartet werde, wie: ou yap aya^bv stvai sv TCoXep« 97^1 
VTqGTtac, d xat su$u<; apa 89 paxsröat Leicht konnte 
das Homerische v^OTta? in der Umgebung von 97]Gtv 
und et in SGTtaGst übergehen. Äusser dem Parasiticus 
behandelt die Schrift noch einiges Andere von Lucian, 
zunächst zwei Göttergespräche, 22, 23, wo zwar keine 
neuen Lesarten vorkommen, aber erwiesen wird, dass 
die letzten Herausgeber ihr Material zu wenig ausge
beutet haben. Eigene Verbesserungen sind in 22, §. 3 
s^ps^7!» §• TCaTepa 5s p.7) — in 23 werden
§. 1 zwei Glosseme beseitigt: oux av 5taxptvat£. — 7tap-
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(Schluss aus Nr. 67.)
]\och weniger wird man bei Äschines, dem eine gewisse 
behagliche Breite eigenthümlich ist und Wiederholung 
derselben Sätze nicht misfiel, anstossen dürfen, wenn 
er orno*»!  xa^ zusammenstellt, und, wo er des Aristi
des gedenkt, ihn öfters als o 8txaio<; smxaXovpsvoc, c tovc 
«popovc Ta£ac T0u;r'EXX7j<j!. aufführt. Pleonasmen, wie Plat. 
Gorg. zu Anfang xai, varepoupev erträgt die hier nachge
bildete Umgangssprache, in der Apologie 20, c. ergänze 
man nach ysyove in Gedanken ov8’ syevero av, um den 
darauf folgenden Satz d pv; — ttoXXol zu erklären und 
seine Echtheit zu erkennen. Im Protagoras 311, a ist 
^xsfce tupsv nicht einmal ein Pleonasmus, sondern Anti
these zu aXXa Ssupo ^^avaaröpsv etc auÄr'v, und 
fiep. VI, 504, e fällt der Verdacht gegen a£iov to 8ca- 
vovjpa weg, wenn man weiter liest. Wer möchte ferner 
in die Verurtheilung des sl ov qxzvefyc Soph. Ai. 169 
einstimmen? Diese Worte entziehen doch dem Schwung 
des Gleichnisses durchaus nichts, ja, der Gedanke 
würde ohne sie ungenügend und mangelhaft ausge- 
drückt*  sein. In den Vögeln bei Aristoph. vs. 181. 182 
soll eine philosophische Erklärung des tcoXog persiflirt 
werden; die Stelle bedarf allerdings kritische Nach
hülfe (vielleicht ist zu schreiben awra 8ia tovtov, xa- 
XeiTat St] toXoc), aber man gewinnt nur eine empfind
liche Lücke im Text, wenn man sie, was Hr. C. ver
langt, ausstösst. Dasselbe ist der Fall mit Thesmoph. 575 
cn pev cpiXoC xtX., wo nach seiner Meinung dura est 

cojfvposTtio^ supG'i vcicwumi [xsv^
sententia ab hoc loco aliena, und doch kann der Vers 
nicht ohne Störung des Zusammenhangs wegbleiben, 
an seiner metrischen Form ist nichts^auszusetzen, vgl. 
Enger Praef. zu Lysistr. XX. Das oti psv aber steht 
in einer richtigen aber etwas laxen Beziehung zu xai 
vuv. In den Wespen 263 ^tXst 8’ oTav xts., kann die 
Lesart des Ravennas, wodurch das Metrum zerstört 
wird, ’n tovtI Wouw o Zev«; fürwahr noch nicht erwei
sen, dass der Vers unecht sei; der dreifache Anstand, 
welchen Hr. C. an der Gräcität dieser Worte nimmt, 
scheint wieder auf zu engen Vorstellungen vom Atti- 
cismus zu beruhen. Nach diesen Abzügen bleiben unter 
den angeführten Beispielen wenige als wirkliche Glos

seme übrig. Dazu zählen wir Alciphr. III, 7 das „ge
schieht ihm Recht“ (Tcaaxet Ta St'xaia) zu dem Satz ola 
•yap o€ XaxxoTüXovxot sipyaaavTo pe xtX., und die Erläute
rung in Julian’s Rede VIII, p. 246 axovsw 8s xp^ tqv 
g^C w«; rov IIspixXs'ov«; avToi), vielleicht auch im Axio- 
chus, wo zu dem Epicharmischen Vers a 8s xs^P ZTX. 
der Zusatz 86c Tt xai Xaßs Tt wahrscheinlich blosse Ex- 
plication ist; buchstäblich wiederholt unter dem Namen 
des Prodikus im Stob. X, 34: Hr. C. scheint auch 
darin Recht zu haben, wenn er’sagt: frustra conantur 
istud additamentum in numeros trochaicos cogere. Das 
xai in Euripides’ Andromache 240 hat bereits G. Her
mann beseitigt. Richtig ist wol ferner die Tilgung von 
xat iTO^upsotpi in dem Fragment des Eusebius bei Stob. 
Floril. I, 85, in den drei Stellen des Isokrates aber, 
wovon p. 148 die Rede ist, sieht Hr. C. wieder zu viel.

An den Fabeln des Babrius hat der Verf. nicht 
zuerst die Spuren der Interpolation aufgedeckt, wohl 
aber äussert er sich darüber am stärksten; seine Worte 
sind p. 154: 3>satis — mirari non possum, quo pacto 
viros doctos latere potuerit maiorem partem eorum, 
quae ex novo codice prodierunt, ab Graeculis magistellis 
aut monachis esse suppositam. Ostendunt hoc dicendi 
foedissima vitia, quae abiectissimam arguunt Graecita- 
tem: vitia metrica, quae partim Lachmannum et amicos 
fugerunt, partim per vim sublata sunt’, ineptiae quam 
plurimae in indicia quaedam, unde christianos auctores 
agnoscas. Qui cum islis componet genuinas Babrii reli- 
quias et aliunde collectas et in his subinde pellucentes, 
suavissima et vere lonica oratione numerose et nitide 
compositas, facili negotio comperiet non tantum epimy- 
thia absurda esse et imperite scripta, de qua re con- 
stat inter omnes, sed longe maximam partem reliquo- 
rum scriptam esse ab iisdem, qui tarn bella epimythia 
condiderunt.“ Bedenkt man den fast allenthalben beob
achteten Schluss des politischen Verses,t während in 
den verhältnissmässig wenigen Fragmenten des Hippo- 
nax eine bedeutende Anzahl von Proparoxytona und 
Properispomena sich findet, hält man damit die zahl
reichen neutestamentlichen Ausdrücke und Constructio- 
nen zusammen, wie 97-, 3 tov ravpov ^etv to 8st- 
tcvov ^pdra (Ev. Luc. 5, 3; Ev. Joh. 4, 40), welche O. 
Schneider in diesen Blättern 1845, p. 531 ff. gesammelt 
hat, dann vieles Auffallende, z. B. wenn 10, 6 eine 
Dirne die Aphrodite mit Lichtern bei Nacht verehrt, 
gerade wie die Mutter Gottes mit Kerzen adorirt wird, 
oder ein Geist (^ptoc) 63, 3 1n mitternächtlicher Stunde 
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erscheint u. dergL, dann zeigt sich die Kritik dieser 
Fabeln nach dem cod. Athous äusserst mislich, und die 
Besorgniss muss rege werden, dass ein Autor, dessen 
Zeitalter bald bis 250 vor Christus zurück-, bald bis 
230 n. Chr. vorgerückt wird, je nachdem der ’AXt^av- 
8po<; ein König von Korinth und Euböa, oder Alexan
der I. Balas, oder Alexander II. Zebina, oder ein Sohn 
des Triumvir Antonius von der Kleopatra, oder quelque 
prince ou roitelet du pays (Syrien) vivant sous la de- 
pendance des Romains, oder gar der Kaiser Alexander 
Severus gewesen sein soll, an sich schon eine sehr 
apokryphische Existenz habe, das ihm zugeschriebene 
Werk aber bei dieser Mischung von Eleganz und Bar
barismus in einem Zustand vor uns liege, der auch dem 
glücklichsten Conjector es unmöglich macht, die ur
sprüngliche Form des Fabulisten wieder herzustellen, 
und von mönchischer Verbrämung zu reinigen. Ein 
grelles Beispiel dieser Entstellungen bietet 82, 8 dar, 
wo Suidas die echte Lesart erhalten hat, 
spiekXs rijv xa-ratcx^s^, au^ die fürwahr der hor
rende Satz im cod. Athous zu leiten nicht vermocht 
hätte, xaxTjV 8e peXs-nqv o8oü rpißsi (Boisso-
nade übersetzt: sed malum super me ambulationis facit 
experimentum). Man möchte gern wissen, quid inter- 
pretibus futurum fuisset, ni vera lectio apud Suidam 
servata exstitisset: vielleicht würde der Gedanke den 
Beifall manches Herausgebers gewonnen haben, wie er 
jetzt wenigstens von Hrn. N. Piccolos in seinem Schrift- 
chen: Sur quelques passages de Babrius et de Theo- 
crite (Saint-Cloud, 1845), p. 8 gebilligt wird: Le der- 
nier vers de cette fable, tel que la donne le manuscrit A, 
xaxtp 8s p.sXsnqv S[xe ttq cSou vpißei est de trop bon 
aloi pour etre soupgonne d’interpolation. D’ailleurs, 
la pensee de ce vers se retrouve dans toutes les fables 
en prose. II ne faut donc pas le rejeter, ä Cexemple 
de M. Lachmann; avec quelques legers changements, il 
est facile de le rattacher ä celui qui nous a ete con- 
serve par Suidas, etc. Wir kommen auf diesen Gegen
stand bei einer andern Gelegenheit zurück, jetzt genüge 
es, die Leser auch auf diesen Theil von Hrn. C.’s 
Schrift aufmerksam zu machen und die Prüfung seiner 
Kritik zu empfehlen.

Unter den Schriftstellern, die flüchtiger, aber nicht 
ohne Nutzen berührt werden, nennen wir noch Philode
mus rapi xaxiöv, — die Ergänzung auf Col. 22 ’Iaxop.ax9 

, ist ausgezeichnet, auf Col. 23 wenigstens 
v&x; richtig, dagegen puv] yepov nicht passend, und 
^[xauzbv aot würde den Charakter des eipov auf
heben Erotianus, Hesychius, Pindar {fr. 25 xpw^^1 
8' vrc äIstov, was die Handschriften des Pausanias be
stätigen), Hippokrates und Äschylus, endlich Chariton, 
von dem nach den p. 74 gegebenen Proben Dorville 
eine sehr nachlässig geschriebene Copie besass.

Heidelberg. Kayser,

Geschieht e.
Weltgeschichte in Umrissen und Ausführungen, von Joh. 

Wilh. Lübell, ordentlicher Professor der Geschichte 
zu Bonn. Erster Theil. Leipzig, Brockhaus. 1846. 
Gr. 8. 2 Thlr.

Was dieses Buch beabsichtigt, spricht es in der Vor
rede bestimmt und deutlich aus:

„Ich d6nke mir,“ sagt der Verf., „ein Publicum 
von Lesern, welche nicht in den Vorhallen der Ge
schichte stehen bleiben, sondern die Ergebnisse der 
heutigen Wissenschaft kennen lernen wollen, sie mögen 
überdies gelehrte Vorkenntnisse besitzen oder nicht. Denn 
auch ohne diese kann man dahin gelangen, wenn man 
sich nicht nur etwas erzählen lassen will, sondern auch 
denken. Wer über das gewöhnliche Maas einer ober
flächlichen Bekanntschaft mit dem Äussern der That- 
sachen hinaus in die Geschichte eingeführt werden soll, 
den muss man gleich anfangs zu der Überzeugung lei
ten, dass Vieles in unsern geschichtlichen Kenntnis
sen nicht auf sicherer Überlierung, sondern auf Schlüs
sen des prüfenden und zerlegenden Verstandes beruht, 
dass also die Abweisung, der Widerspruch der Ansich
ten in der Natur der Sache liegt. Der denkende Ge
schichtsfreund wird alsdann den Kampf der Meinungen 
nicht als ein blos dem Gelehrten eignendes Gebiet be
trachten, sondern die Gründe, mit denen bei wichti
gen Fragen gestritten wird, in ihrer Allgemeinheit, nach 
Ausscheidung der gelehrten Einzelheiten und Nachwei
sungen kennen lernen wollen. Diesem Bedürfnisse habe 
ich zu entsprechen gesucht, indem ich den nicht leich
ten Versuch gemacht, die Kritik zu popularisiren.“

Dieses Buch also will nicht blos die geschehenen 
Dinge erzählen. Es macht nicht den einfachen An
spruch, den Leser auf den Standpunkt des Verf. zu 
nöthigen und ihm ein fertiges Urtheil über die Weltbe
gebenheiten zu überliefern. Sein Zweck ist zu gleicher 
Zeit bescheidener und umfassender. Es entrollt ein 
Bild der Weltgeschichte nur dadurch, dass es eine Über
sicht des gegenwärtigen Bestandes der historischen For
schung gibt. Es verschafft dem Leser die Einsicht in 
die Thatsachen, indem es ihm in fasslicher Form die 
Probleme vorführt, welche die heutige Wissenschaft der 
Geschichte erfüllen. In seiner unmittelbaren Erschei
nung ist es mehr eine Darstellung der bisherigen Lei
stungen unserer Historiker als ein plastisches Bild der 
Ereignisse selbst. Es bleibt von den Dingen einen Schritt 
entfernter stehen und verzichtet ausdrücklich auf den 
Anspruch historischer Kunstwerke, dem Leser die Mühe 
der Forschung zu ersparen und den Unterschied des 
Gewissen und Ungewissen vergessen zu machen.*  Da
gegen thut es Alles, um das Urtheil des Hörenden zu 
emancipiren, ihm das Material an die Hand zu geben, 
sich mit selbständigen Gedanken die Kräfte des wis-
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senschaftlichen Fleisses anzueignen und sich das iurare 
in verba magistri zu ersparen. Es macht nicht den 
sehr gewöhnlichen, aber stets lückenhaften Anspruch, 
zu lehren, wie die Dinge gewesen sind, aber es gibt 
dafür höchst zuverlässige Auskunft über das, was wir 
von den Dingen wissen, und nach den Mitteln mensch
licher Einsicht wissen können.

Damit hat es freilich den Kreis des grössten Pu- 
blicums aufgegeben, den Kreis, der in historischer Lec- 
türe nur die Unterhaltung sucht, um derentwillen der 
grösste Theil der Leihbibliotheken seine belletristische 
Waare aufspeichert. Um so reelleres Verdienst aber 
hat es sich um die grosse Masse der Gebildeten erwor
ben, denen die Geschichte Lehrerin und Führerin sein 
soll, und die es einem Werke danken, wenn es nicht 
durch Abspannung erheitert, sondern durch Anspan
nung kräftigt. „Durch die in Deutschland,“ sagt die 
Vorrede, „mit einer früher kaum geahnten Raschheit 
wachsende Theilnahme für alle öffentlichen Angele
genheiten, durch die Überzeugung, dass das Staats- 
und Culturleben im genauesten Zusammenhänge und 
der entschiedensten Wechselwirkung stehen, hat der 
Trieb, sich über die Entwickelung der Vergangenheit zu 
belehren, ein festeres Ziel und eine bestimmtere Rich
tung als in früheren Tagen erhalten, und es kommt 
wahrlich nicht wenig auf die Art der Nahrung an, welche 
ihm geboten wird.“

Wer mit solchen Wünschen an ein historisches 
Werk herantritt, wer in geschichtlicher Belehrung ein 
Element für allgemeine und praktische Bildung sucht, 
kann den Vortheil nicht gering anschlagen, einen Blick 
zugleich auch in die Werkstatt der Wissenschaft zu 
thun und mit eigenen Augen den Abstand zu mes
sen, der an den einzelnen Punkten zwischen den 
Dingen selbst und unserer Erkenntniss liegt. Keine 
Forderung wird jetzt häufiger und gewiss auch keine 
mit grösserem Rechte yernommen, als die, dass die 
Gelehrsamkeit aus ihrer Isolirung hervortreten und 
sich mit den Zuständen der Gegenwart in praktische 
Verbindung setzen solle. Will man dem mit Gewis
senhaftigkeit nachkommen, so hat die historische 
Wissenschaft dazu nur den hier eingeschlagenen Weg. 
Sogenannte populäre Erzählungen im gewöhnlichen Sinne 
haben wenigstens den negativen Werth, dass sie hier 
und da nur noch schlechtere Waare aus den Händen 
der Unterhaltungssüchtigen verdrängen. Darstellun
gen, welche mit apodiktischer Gewissheit die Ansicht 
eines Einzelnen verkünden, und nur dadurch populären 
Schein bekommen, dass sie die Mittelglieder und Be
weise der Untersuchung fortlassen, entziehen sich eben 
dadurch im Einzelnen dem Ürtheile des Lesers und for
dern kurze Unterwerfung unter die Auctorität des Verf. 
Wer aber, ohne selbst Gelehrter zu sein, die einzelnen 
Theile seines Wissens weiter gebrauchen, wer sein son
stiges Leben und sein Thun darauf stutzen will, for

dert damit gerade Befreiung von aller Auctorität. Ei
nem solchen ist es nöthig, an jedem einzelnen Punkte 
zu erfahren, was in den Ergebnissen des Wissens „wahr 
und sicher, was höchst wahrscheinlich, was annehm
bare Vermuthung, was endlich nur zu errathen sei.“ 
Er wird es für unentbehrlich erachten, dass ihm in klarer 
und müheloser Form zu der Geschichte der Thatsachen 
überall auch die Geschichte der Erkenntniss derselben 
hinzugegeben werde.

Ich kann mir nicht versagen, auf dies, für den 
Forscher wie für den Empfänger gleich wichtige Ver- 
hältniss noeh etwas näher einzugehen, und zu diesem 
Behufe einige Bemerkungen des Verf. anzuschliessen, 
die zugleich über den Plan des vorliegenden ersten und 
der zunächst folgenden Bände Auskunft geben.

„Durch die Vorführung verschiedener Ansichten, 
die man sonst dem Schulstreit überlassen zu dürfen 
geglaubt hat, wird der Leser auf zwei andere Punkte 
von Bedeutung hingeleitet. Der eine betrifft die Ge-' 
schichte der Meinungen an und für sich. Diese ist ohne 
Rücksicht auf die zu ermittelnde Wahrheit zuweilen 
nicht minder wichtig, als die Thatsache selbst: wenn 
die Meinungen nämlich einen grossen Einfluss geübt 
haben, oder wenn auf eine herrschende Vorstellung sich 
unzählige, durch die ganze Literatur hindurchgehende 
Anspielungen beziehen, deren Schlüssel dem Leser nicht 
verloren gehen darf. Darum hat off auch eine als ent
schieden irrig erkannte Ansicht Anspruch auf Erwäh
nung, wenn das anerkannt classische Ansehen des Ur
hebers sie mit dem Gegenstände gleichsam hat zusam
menwachsen lassen/6

„Der zweite Punkt bezieht sich auf die Abhängig
keit unseres Urtheils über einen grossen Theil der ge
schichtlichen Objecte von der Auffassung der Bericht
erstatter , der abgespiegelten Gegenstände von der man- 
nichfachen Beschaffenheit der Spiegel, die sie zurück
werfen und unserm Auge zuführen, eine Abhängigkeit, 
der wir uns immer bewusst bleiben müssen.“

Hierin ist in der That das Fundament nicht blos 
für alle historische Kritik, sondern für die Methode 
jeglicher historischen Erkenntniss ausgesprochen, und 
es erscheint nicht als ein kleines Verdienst, diese Haupt
errungenschaft der modernen Geschichtsforschung un- 
verholen und bestimmt auch in die populären Kreise 
unserer Literatur einzuführen. Der Satz, dass jedes 
geschichtliche Studium zunächst nicht die Thatsachen, 
sondern die Gewährsmänner zu ergründen trachtet, und 
nicht eher auf jene das Auge richten soll, bis es diese 
vollständig aufgehellt hat, ist zwar seit Fr. A- Wolfs, 
Niebuhr’s und Savigny’s Thätigkeit kaum noch Jeman
dem ganz unbekannt; wer aber die Ernte, die Tag für 
Tag vom geschichtlichen Felde eingescheuert wird, et
was näher anzusehen pflegt, weiss auch, wie unend
lich viel an seiner allseitigen praktischen Anwendung 
noch fehlt. In Thesi räumt ihn Jedermann ein, keinem
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grössern geschichtlichen Werke fehlt es an der Ver
sicherung, dass es nur auf die echten Quellen gestützt 
sei; in der Sache selbst muss man sich bald überzeu
gen, dass unzählige Male die gerühmte Kritik nur in 
einem regellosen Wägen und Zählen der Zeugnisse nach 
Ort und Zeit ihrer Entstehung oder gar nach der be
quemsten Art ihrer Verbindung besteht. Selten genug 
erscheint das deutliche Bewusstsein, dass ohne eine 
umfassende Reconstruction der Quelle und eine allsei
tige Zurückführung ihrer Aussagen auf die Ursprünge 
derselben an eine geschlossene Methode der Geschichts
forschung nicht zu denken ist. Man erinnere sich — 
zwei Beispiele statt vieler mögen genügen — an den 
Ruf der Gründlichkeit, der noch immer um Schlosser’s 
Werke in grossen Kreisen verbreitet ist, und an die 
krausen Bewegungen auf dem Gebiete der ältern Kir
chengeschichte, die auf einem entwickeltem Stand
punkte historischer Technik gar nicht denkbar wären.

Der Maasstab, der an die Beurtheilung des vor
liegenden Buchs zu legen ist, erhellt hiernach von selbst. 
Es wünscht die Ergebnisse der bisherigen Forschung 
in klarer Form nach einer ebensowol historischen als 
literarhistorischen, aber im strengsten Sinne wissen
schaftlichen und technischen Auswahl und Beurtheilung 
dem Leser vorzuführen. Die Hauptfrage ist nicht sowol, 
ob es sich durch neue Ergebnisse detaillirter Einzelfor
schung auszeichne, sondern ob es alle in Wahrheit 
wichtigen Stadien der geschichtlichen Literatur über
blickt habe, und mit richtigem Takte das Verhältniss 
derselben zu einander bestimme. Endlich ist zu prüfen, 
in wie weit es mit der Gründlichkeit der Arbeit, Fass
lichkeit und Eleganz der Leistung verbinde.

Über diesen letzten Punkt ist nun am leichtesten 
zur Gewissheit zu kommen. Wer mit den frühem Wer
ken und Antecedentien des Verf. vertraut ist, kennt 
ihn auch als einen der heute wenig zahlreichen Vertre
ter der ästhetischen Richtung in unserer Wissenschaft, 
einer Richtung, die mit Bewusstsein und Fleiss der Form 
nicht weniger als dem Inhalte, der Darstellung ebenso 
wie der Forschung, dem Stile nicht geringere Vollen
dung als dem Stoffe zu geben trachtet. Man schlage 
das Buch auf, wo man wolle, so wird man gebildeter 
Sprache, fliessender Diction und prägnantem Ausdruck 
begegnen, und vor allen Dingen tritt das Talent hervor, 
klar ohne flach zu sein und den Leser an die mannich- 
faltigsten und schwierigsten Probleme gerade durch ein 
bestimmtes Ergreifen ihres Kerns heranzuführen. Muster
haft in dieser Beziehung erscheint gleich im Anfänge 
des Werks die Erörterung der Frage über Einheit und 
Racenverschiedenheit des Menschengeschlechts, woran 
sich dann sofort das alte Problem über den Ursprung 
anschliesst, und so zur Betrachtung des Gegensatzes 

zwischen Wildheit, Cultur und Civilisation hinüber lei
tet. Es bedarf keiner Bemerkung, welch eine Fülle 
von Material und Reflexion zur Erledigung dieser Grund
fragen nöthig ist; zuletzt muss sich eine weltgeschicht
liche Darstellung begnügen, das Nachdenken des Le
sers aufzuregen und anzuleiten und alle unnöthigen 
Schwierigkeiten durch bestimmte Bezeichnung der rich
tigen Standpunkte aus dem Wege zu räumen. Diese 
Aufgabe aber scheint hier in plastisch festen Formen 
der Darstellung vollkommen gelöst.

Nicht minder bedeutend und eine ebenso allgemein 
greifende Bildung wie völlige Herrschaft über den Stoff 
bekundend treten die Bemerkungen über die ältesten 
Lebens- und Staatsformen Asiens auf, mit welchen die 
eigentliche geschichtliche Erzählung beginnt. Die Ver
hältnisse der Sklaverei, Polygamie und politischen Un
freiheit werden nach Ursprung und Wirksamkeit beur- 
theilt, und dann aus der gemeinsamen Wurzel des Ge
schlechter- oder patriarchalischen Nomadenstaates die 
Kastenverbindung, der militärische Despotismus und die 
theokratische Verfassung abgeleitet. Die Erörterung 
gliedert und bildet den Stoff, wie es scheint, mit leich
ter, ja flüchtiger Hand: eine nähere Prüfung, die durch 
die geglättete Form hindurchzusehen weiss, entdeckt 
sehr bald die Menge und das Gewicht der hinein ver
arbeiteten Werkstücke.

Man sagt mit Recht, dass zumeist die richtige Stel
lung der Frage die Antwort schon in sich enthalte; 
man kann hinzufügen, dass die wahre Definition des 
Problems den halben Weg zur Lösung einschliesse. In 
diesem Sinne hebe ich die Auseinandersetzung hervor, 
mit welcher der Verf. die israelitische Geschichte und 
deren Quellenkritik einleitet. Hier sind es nicht blos 
wissenschaftliche Zweifel, über welche der Historiker 
den Leser aufzuklären hat: vielmehr hat Hr. L. bei ei
ner frühem hierhin einschlagenden Arbeit selbst erfah
ren müssen, wie reizbar das religiöse Element bei dem 
Conflict mit wissenschaftlichen Richtungen sich verhal
ten kann. Er hat indess hier seinen Standpunkt we
der herabgestimmt noch geschärft, und je weniger eine 
Auseinandersetzung mit dem Religiösen gerade in einer 
populären Weltgeschichte zu umgehen war, mit desto 
geschlossenem Argumenten nimmt er seine Stellung, 
hier Niebuhr und Ewald zustimmend, mitten zwischen 
der buchstabengläubigen und frivol verwerfenden An
sicht, überlässt einer andern Disciplin die ganze Frage 
von dem übernatürlichen Gehalte des Judenthums, und 
begnügt sich, die Bedeutung desselben, die es auch 
als menschliche Entwickelung in sich schliesst, in ih
rer ganzen Fülle darzulegen.

(Per Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig«
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Joh. Wilh. Löbell.
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Gehen wir von dieser formalen Seite auf die mate
riale, auf Entstehung, Auswahl und Abgrenzung des 
Inhalts über, so ist im Allgemeinen zu sagen, dass der 
vorliegende erste Band die Geschichte des Orients bis 
auf Darius Hystaspes, und das griechische Alterthum 
bis auf die dorische Wanderung behandelt. Jedoch 
verwahrt sich der Verf. ausdrücklich, dass man nach 
der hier beliebten Ausführlichkeit nicht unmittelbar auf 
Zahl und Umfang der folgenden Bände schliessen möge. 
Wie schon der Titel die Absicht verkündet, „durch 
Wegwerfung unzähliger Stoffmassen Raum zu schaffen 
für eine ausführliche Darstellung des Wissenswürdig
sten“, oder näher bestimmt, derselben Nothwendigkeit 
zu gehorchen, „aus welcher im perspectivischen Ge
mälde die Abstufung der Licht- und Farbenstärke ent
springt/4 so wird in Bezug auf die ältesten Zustände 
noch ein besonderes Motiv tiefem Eingehens in folgen
den Worten ausgesprochen: „Nirgends zeigt sich dieses 
subjective Element, der Gedanke, welcher die Thatsache 
unbewusst durchdringt und umwandelt, so mächtig und 
schöpferisch eingreifend, als in der mythenbildenden 
Thätigkeit. Ohne dass man sich das Verhältniss der 
mythischen Darstellung zu der der Thatsachen congruen- 
ter klar macht, kann man zu gar keinem Einblicke in 
die Zustände und Anschauungen der ältesten Vorwelt 
gelangen. Darum habe ich aber dieses Gebiet auf kei
nen zu engen Raum beschränken wollen.44 — Nach 
allem bisher Angeführten wird man schon erwarten, 
dass der euhemeristische Standpunkt mit voller Conse
quenz verlassen wird. „In frühem Zeiten,44 heisst es 
S- 51, „machte man, aus Mangel an richtigen Begrif
fen von der Natur des Mythus, den Misgriff, entschie
den mythische Erzählungen für wahre Begebenheiten 
zu nehmen, und aufgelöste Gedichte in die Geschichte 
einzuführen, indem man glaubte, wenn man in den Sa- 
gen und epischen Gedichten nur das Übernatürliche 
und Wunderbare ausscheide, komme man schon auf 
die volle Wahrheit. — Aber durch ein solches Aufträ
gen des Übernatürlichen auf die historische Thatsache 
sind wol in spätem gelehrten Zeiten epische Gedichte 
entstanden, nicht in der poetischen Jugendzeit der Völ
ker. In dieser werden die nähern Umstände natürlicher 

und menschlicher Art ebenso frei aus dem Kerne der 
Überlieferung entfaltet, wie die wunderbaren. In un
sern Tagen verlockt die Neigung zu dem entgegenge
setzten Äussersten, wodurch Thatsachen zu Mythen, 
historische Personen zu Gedankenwesen verflüchtigt 
werden. Die bestimmte Zurückführung der mythisch 
überlieferten Geschichte auf wahre Begebenheiten ist 
eine der schwierigsten und gewagtesten Unternehmun
gen, und wenn man jene beiden Extreme vermeiden 
will, muss man sich oft mit der allgemeinen Überzeu
gung begnügen, dass man sich auf mythischem, also 
ungewissem Boden befinde.44

Auch hier wird man das Talent nicht verkennen, 
mit dem eines der schwierigsten Verhältnisse der Wis
senschaft seinem wesentlichen Bestände nach ohne ir
gend welchen gelehrten Apparat dem Auge des Lesers 
offen gelegt wird; wünschen kann man indess gerade 
hier, dass der Verf. noch einen Schritt weiter gegan
gen wäre und sich auf die Bestimmung der Merkmale 
eingelassen hätte, welche den Mythus als solchen con- 
stituiren, und ihn von andern, thatsächlich ■unrichtigen, 
Darstellungen, dem Märchen, der Kunstpoesie, den 
irrenden historischen Zeugnissen unterscheiden. Es wäre 
das sehr wohl möglich gewesen, ohne sich auf tech
nische, dem Laien unverständliche Erörterungen zu 
stützen, und hätte von vornherein dem Leser einen 
festen Anhaltspunkt für die Darstellung der einzelnen 
Sagen selbst gegeben. Dass bei dieser übrigens der 
richtige Begriff überall zu Grunde gelegen hat und in 
den bei weiten meisten Fällen mit vollkommener Schärfe 
durchgeführt worden ist, bedarf kaum noch besonde
rer Anführung.

Wir hatten die Absicht, an diese Bemerkungen 
über Standpunkt und Methode des Buchs eine Prüfung 
einzelner Abschnitte zu knüpfen, um damit die allge
meine Versicherung, dass es sich durch Gründlichkeit 
ebenso wie durch Geist und Geschmack empfiehlt, zu 
bewahrheiten. Eine vollständige Einzelkritik freilich 
wäre ganz zwecklos gewesen, da bei einem universal
historischen Werke weder Verfasser noch Leser auf 
Detailgelehrsamkeit ausgehen: unsern Wunsch, an ei
nigen Beispielen zu zeigen, dass der Verf. die richtige 
Methodik nicht blos kennt, sondern auch anwendet, 
schränken wir jetzt aber noch weiter ein, und begnü
gen uns, ein einziges Capitel übersichtlich zu wieder
holen, um noch einigen Raum für die Anzeige einer 
zweiten Schrift des Verf. zu gewinnen, in der er seine
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Ansichten über historische Technik nach einer ganz 
andern, praktischen entwickelt.

Zu dem angegebenen Zwecke wählen wir die Dar
stellung der assyrischen Geschichte, natürlich nicht 
wegen der innern Bedeutung des Stoffes oder der be- 
sondern Schwierigkeit der Forschung, sondern weil ge
rade hier auf engstem Raume der Contrast der wah
ren und falschen Kritik in schlagender Weise erhellt.

Nachdem über die Culturentwickelung der irani
schen Völker, zunächst in religiöser und religiös-politi- 

- scher Beziehung nach Rhode, Burnouf, Lassen und 
Vullers das Wichtigste beigebracht, und so für die 
überlieferten Fragmente der äusserlichen Begebenheiten 
ein geistiger Boden gewonnen ist, geht der Verf. von 
Baktrien und Medien auf Assyrien mit der Bemerkung 
über: hier beginne Vorderasien, „wo uns weder in 
geographischer, noch in ethnographisch - historischer 
Hinsicht so echte, zusammenhängende Massen entgegen
treten, wie in Ostasien und Iran. Das Leben wird 
hier, wo wir uns Europa zu nähern beginnen, reger 
und mannichfaltiger, aber wie die räumlicher Landge
stalten stehen auch die Völker vereinzelter da.“.

Es folgen dann aus Diodor die Nachrichten des 
Ktesias über Ninus, Semiramis und die dreissig schwel
gerischen Könige bis auf Sardanapal, von 23. bis zum 
9. Jahrh. v. Chr. Bekanntlich stehen damit die An
gaben des Herodot und Eusebius im Widerspruche, 
nach welchen Medien und Babylon vom 13. bis zum 
8. Jahrh. unter assyrischer Herrschaft gestanden hat; 
sodann widersprechen die Erzählungen des A. T., 
welche, ebenfalls im 8. Jahrh., die Thaten assyrischer 
Eroberer kennen. Um nun die Nachrichten beider 
Klassen in Übereinstimmung zu bringen, haben spätere 
Schriftsteller angenommen, dass es zwei assyrische 
Reiche gegeben:' nach den Zeiten des Sardanapal 
habe sich eine neue Herrschaft gebildet, dann aber sei 
sie von Neuem aufgelöst und Ninive zum zweiten Male 
zerstört worden. Es ist einleuchtend, dass eine solche 
Verkittung der beiderseitigen Aussagen nicht möglich 
war, ohne ganz willkürlich ihre Ecken abzuschleifen, 
d. h. ihre Chronologie, wie es sich eben machen wollte, 
zu arrangiren. Entweder mochte Herodot die Stiftung 
des angeblichen zweiten Reiches etwas zu früh ange
setzt haben, oder, nachdem ihn Eusebius so unerwartet 
bestätigt, es mochte ein Stück von der inhaltsleeren 
Dynastie des Ktesias zu streichen sein. Wenn nun 
diese Suppositionen auch aus den Kreisen der eigent
lich gelehrten Literatur jetzt so ziemlich verschwunden 
sind, so verbreiten sie sich in den populären Werken 
und Compendien doch immer noch in zahlreichen Wie
derholungen, und die. eindringliche Zusammenstellung 
der Gegenbeweise, die der Verf. unternommen, ver
lohnt sich hier in jeder Beziehung der Mühe. Kte
sias erzählt überhaupt nichts als Dichtung, zum Theil 
religiöser Art, wohin denn die ganze Semiramis un- 

widersprechlieh gehört, und höchst wahrscheinlich 
auch Sardanapal und die Gestaltung der Chronologie 
zu rechnen ist, zum Theil ein sagenhafter Ausdruck 
der allgemeinen Thatsache glorreichen Anfangs und 
rühmlosen Endes. So ist das ganze angebliche 
erste assyrische Reich zu streichen, es hat nur 
Eins gegeben und Ninive ist nur einmal zerstört 
worden. „Als sich im 8. Jahrhhundert die Völker im 
Süden und Osten losmachten, wurde Assyriens Macht 
keineswegs zerstört, sie blieb vielmehr gross genug, 
um die Könige seit Phul eine neue Richtung der Er
oberungen nach Westen hin beginnen zu lassen. Aber 
diese Herrschaft dauerte eine viel kürzere Zeit als die 
frühere, die Meder wurden des sinkenden Staats ge
fährlichste Feinde, und Kyaxares machte ihm durch die 
Einnahme und Zerstörung Ninives ein völliges Ende/4

Dies Ergebniss, wie man sieht, folgt wesentlich 
aus der Regel, die Ausgleichung der Widersprüche in 
den Quellen nicht erst an den von ihnen berichteten 
Thatsachen, sondern schon an ihrer eigenen Beschaf
fenheit zu versuchen. Dass übrigens der Verf. seine 
Erzählung der assyrischen Geschichte selbst nur auf 
diese kritische Entwickelung beschränkt, und die we
nigen Bruchstücke, welche die jüdischen Erzähler von 
den Thaten Phul’s und seiner Nachfolger aufbewahrt 
haben, für die israelitische Geschichte zurückgelegt 
hat, ist wieder nur zu loben. Denn während sie auf 
der assyrischen Seite ganz isolirt stehen, reihen sie 
sich auf der jüdischen von selbst in einen geschlos
senen Zusammenhang ein. Desto genauer berichtet 
der Verf. über den einzigen Inhalt, welchen neuere 
Entwickelungen, wenn anch nicht der assyrischen Kö
nigs-, so doch der Culturgeschichte des Landes zuge
führt haben, über die auf der Stätte des alten Ninive 
seit 1840 veranstalteten Nachgrabungen, und der Ge
winnst, den dieselben für die Erkenntniss der Kunst 
und Bildung des Volkes abgeworfen haben.

Die vorher erwähnte neue Schrift des Verf. führt 
den Titel: „Grundzüge einer Methodik des geschicht
lichen Unterrichts auf Gymnasien.

Hat uns in dem Vorigen zunächst Methodik der 
geschichtlichen Forschung als Grundlage einer popu
lären, immer aber wissenschaftlichen Darstellung be
schäftigt, so kommt es hier auf Methodik der geschicht
lichen Überlieferung zu ausdrücklich pädagogischem 
Zwecke an. Es bedarf keiner Auseinandersetzung, wie 
eng beides zusammenhängt, wie nur auf dem vollende
ten Grunde der ersten eine feste Systematik der zwei
ten erbaut werden kann.

Diese erste Bedingung ist, wie wir bemerkten, bei 
dem Verf. in vollem Maasse vorhanden. Hinzukommt 
eine vielfache praktische Erfahrung, da Hr. L. in frü
herer Zeit sich unmittelbar mit geschichtlichem Unter
richt auf der Stufe der Secundärschule beschäftigt, und 
später als akademischer Lehrer mehre Jahre hindurch
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geschichtliche Übungen zur Ausbildung künftiger Gymna
siallehrer angestellt hat. Dass übrigens gerade in die
sem Fache eine bestimmte Orientirung höchst wün
schens werth ist, weiss jeder, dem die Aufgabe obliegt, 
als akademischer Lehrer Zöglinge verschiedener Gymna
sien in der geschichtlichen Wissenschaft weiter zu brin
gen. Man sagt schwerlich zu viel, wenn man auf zehn 
Fälle schlechter Vorbereitung einen erfreulichen rech
net. Entweder ist überhaupt keine Empfänglichkeit ge
weckt, und die Fähigkeit geschichtlicher Auffassung 
nur als Gedächtnissache cultivirt worden, sodass der 
Hörer z. B. alle Nachfolger Max I. auswendig weiss, 
aber auf den Vorgänger Karl V. in Deutschland sich 
nicht zu besinnen vermag, oder was wol noch übler 
ist, er hat von dem Stoffe an allen Enden genascht 
und sieht nicht ab, was ihm noch zu erlernen stände. 
Mit einem Worte, es scheint völlig an dem Bewusstsein 
zu fehlen, wo im Einzelnen die Grenze des geschicht
lichen Gymnasialunterrichts liege.

Allerdings bringt es die Natur der Sache mit sich, 
dass eine solche nicht mit der sachlichen Bestimmtheit 
und Schärfe, wie etwa auf dem mathematischen oder 
naturwissenschaftlichen Felde angegeben werden kann. 
Wohl aber lassen sich auch hier die Standpunkte, von 
welchen aus der Gegensatz sichtbar wird, bezeichnen, 
und wenn „überhaupt sich beide Gebiete oft noch be
rühren, ihre Grenzen zuweilen aus feinen Linien be
stehen, so wird doch ihr Ineinanderfliessen immer zu 
verhindern sein, wenn Absicht und Aufmerksamkeit auf 
die Unterscheidung gerichtet bleiben.“

Die nothwendige Vorarbeit zu der Lösung der 
Aufgabe besteht, wie von selbst einleuchtet, in stren
ger Sonderung der verschiedenen Bezüge, unter welche 
eine geschichtliche Kunde gebracht werden kann. Eine 
solche Sonderung lässt sich von verschiedenen Seiten 
her und bis zu verschiedenen Stufen der Durchführung 
hin versuchen: wir glauben, dass das von Hrn. L. ge
wählte Schema für den vorliegenden Zweck vollkom
men ausreicht. Man kann eine historische Nachricht 
betrachten in Hinsicht ihrer Entstehung, oder ihres In
halts oder ihres Zusammenhangs. In jeder dieser Be
ziehungen lassen sich eine ganze Anzahl Grade der 
wissenschaftlichen Bearbeitung, und folglich auch der 
lehrenden Überlieferung denken; für uns ist es genug 
überall eine vorbereitende von einer höhern Stufe zu 
unterscheiden. Demnach werden in formaler Hinsicht 
die Thatsachen entweder auf eine herkömmliche Über
lieferung als wahr angenommen, oder nach bestimmten 
Grundsätzen einer kritischen Untersuchung unterwor
fen — sie werden 2) in Rücksicht auf den Inhalt ent
weder auf die sogenannte äussere Geschichte beschränkt 
oder der Kreis der Culturmomente in weiterem Um
fange hinzugenommen —- sje werden 3) in Rücksicht 
auf die Auffassung entweder objectiv als äussere Er
scheinungen in ihrem sinnlich beobachteten Zusammen

hänge genommen, oder nach den Forderungen des re- 
flectirenden, pragmatischen und philosophischen Stand
punktes unter allgemeine Gesetze eingereiht.

Der Verf. begehrt nun zunächst und wie uns 
scheint, mit vollstem Rechte, dass der eigentliche ge
schichtliche Unterricht, als systematisch zusammen ge
hörendes Ganze nicht blos wie gewöhnlich in Sexta, 
sondern auch noch in Quinta unterbleiben solle. So 
weit hier von wissenschaftlichem Interesse die Rede 
sein darf, kann es in dem Unterrichte der Erdbeschrei
bung seine Stelle finden, im Übrigen ist hier der Ort, 
sich an das poetische und moralische Interesse der 
Geschichte zu halten, und anregende Bilder persön
lichen Lebens, etwa nach dem A. T., Homer und He- 
rodot anzuführen. Indem dann der Verf. die streng 
geschichtliche Lehrthätigkeit mit Quarta beginnen und 
durch vier Klassen hindurch fortschreiten lässt, kommt 
er zu folgender Anwendung des mitgetheilten Schema.

In dem ersten, auf zwei Klassen berechneten Cur- 
sus beschränkt sich der Unterricht durchgängig auf 
die niedere Stufe nach allen drei Bezügen. „Es sind 
hier nur solche Thatsachen hervorzuheben, welche in 
ihren unmittelbaren äusserlichen Formen scharf hervor
treten, sie sind nach ihrem äusserlichen Zusammen
hänge zu verknüpfen und als schlechthin gegebene zu 
betrachten.“ Geringe Erweiterungen^ die auf dem Ge
biete der Culturgeschichte hinzutreten mögen, wird der 
Takt des Lehrers leicht ohne Verlassen der allgemei
nen Regel hinzufügen.

. In dem höhern, wieder zwei Klassen einnehmen
den, Cursus soll „der Schüler einen Vorschmack von 
der kritischen Behandlung der Geschichte erhalten.“ 
Man beschränke sich jedoch „auf die fasslichsten kri
tischen Bemerkungen, d. h. auf die, welche einzelne 
Thatsachen betreffen, und wo die Prüfung sich auf 
den Grad der Glaubwürdigkeit der Zeugen zurück
führen lässt;“ man schliesse aber Alles aus, „was 
auf allgemeinen Begriffen und Ansichten beruht, z. B. 
auf dem Verhältniss der mythischen Geschichte und 
ihrer Wahrheit zur Wahrheit der mit dem objectiven 
Thatbestande übereinstimmenden.“

Eiuen noch bedeutendem Zusatz erhält der höhere 
Cursus sodann in Hinsicht des Inhalts. „Die deutsche 
Literaturgeschichte hat ihre besondern Stunden, nicht 
so die der übrigen Völker, es wird also die Sache des 
allgemeinen historischen Unterrichts sein, „die Schüler 
mit deren Hauptepochen nach ihren wichtigsten äussern 
Beziehungen bekannt zu machen. Dasselbe gilt von 
der bildenden Kunst, von den Staatsverfassungen und 
Gesetzen, insofern sie als Thatsachen genommen, und 
nicht zum Gegenstände einer beurtheilenden Betrach
tung gemacht werden.“

Dagegen bleibt auch hier Alles ausgeschlossen, 
was zur philosophischen Geschichtsbetrachtung, sowie 
zur Würdigung der kirchlichen, politischen und socia-
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len Zustände gehört. Dabei ist jedoch nicht die Mei
nung , jeden Wink über die geistigen Strömungen in 
der Geschichte fern zu halten, und das sich übende 
historische Auge von Religion und Vaterland, den 
Quellen alles geschichtlichen Lebens, abzuwenden. 
Eine solche Entleerung des geistigen Gehaltes könnte 
nur insoweit Sinn haben, als es sich um die Aus
schliessung irgend eines Parteibestrebens handelte, wie 
man z. B. in confessionell gemischten Gymnasien aus 
der Regierung Karl V. zuweilen nur die französischen 
Kriege, nicht aber die Reformation erzählt hat. Von 
dergleichen ist hier aber überall nicht die Rede, son
dern nur von der Auswahl des Stoffes nach der Fas
sungskraft des Lernenden; oder mit andern Worten, 
von der allmäligen Entwickelung der Lehrform. Wenn 
nun überall das Gymnasium auf eine abstracte und 
philosophische Behandlung verzichtet, so bleibt immer 
noch ein Mittel, „von den Gedanken der Zeitbewegun
gen etwas zu zeigen, ohne sich auf das begriffliche 
Gebiet zu begeben, sie in einer Gestalt zu zeigen, die 
ohne den begrifflichen Charakter zu tragen, doch in 
ihren Umrissen bestimmt genug ist, um in dem be
treffenden Lehrstücke bezeichnet werden zu können.”
Man kann dies in die einfache Regel bringen, jedes 
Abstractum nicht, mit philosophischen, sondern mit 
künstlerischen Mitteln vorzuführen, nicht anders, als 
in concreter Verkörperung und somit wieder als ein
zelne Erscheinung hinzustellen. „Die bewegenden Prin- 
cipien erscheinen hier als lebendige, in Individuen oder 
Völkern thätige Kräfte, und treten daher aus dem 
Kreise der Abstractionen heraus, welchen wir den Zu
tritt zur Schule haben versagen müssen.“ — „Die Re
den, welche die alten Geschichtschreiber den handeln
den Personen in den Mund legen, um die Gründe ihrer 
Rathschläge und Handlungen zu entwickeln, stehn auf 
dem Boden einer solchen Behandlung der Geschichte, 
nehmen aber freilich oft nebenbei Sätze von abstracter
Färbung in sich auf.“

Man sieht, es sind 
Kriterien gesetzt, deren 
irgend einer Stelle über 

damit vollkommen erkennbare 
Durchführung nicht leicht an 
die Grenzen und Normen des

geschichtlichen Secundärunterrichts Zweifel übrig las
sen wird. Indem wir über ihre nähere Begründung auf 
das Buch selbst verweisen, welches nach diesen Grund
sätzen eine Menge werthvoller Anweisungen (unter An
derem über das Verhältniss des schriftlichen und münd
lichen . Vortrags, die Benutzung gedruckter oder ge- 
geschriebener Grundrisse, die Verwendung und Ver- 
theilung f]es Lehrerpersonals, die Belebung historischer 
Combinationsgabe unter den Sehülern) aufstellt, schlies
sen wir mit dem Wunsche, es möge in weiten Kreisen 
verbreitet, für die Herstellung gedeihlicher Gleichför
migkeit auf seinem Gebiete wirksam werden.

Marburg. v. Sybel.

Geschichte des ersten Panischen Kriegs, von Dr. C. O. 
Bröcker, Privatdocent der Geschichte in Tübingen. 
Tübingen, Osiander. 1S46. 8. Ngr.

Der Verf. obigen Werkes ist der gelehrten Welt be
reits durch grössere und kleinere Arbeiten hinsichtlich 
der Geschichte Roms und Karthagos rühmlich bekannt. 
Auch dieses sein neuestes Werk gibt Zeugniss von 
sorgfältiger Forschung und scharfem Urtheil, ob es 
gleich auch wünschenswerth gewesen wäre, wenn der 
Verf. hin und wieder ausführlichem Gebrauch von sei
nen Quellen gemacht hätte.

Der erste Abschnitt (S. 1 — 45) enthält eine Dar
stellung des Charakters beider Völker, ihrer räumlichen 
Ausdehnung, des Finanzwesens, des Heerwesens und 
der Kriegskunst beider Staaten. Der Römer war nach 
unserer Meinung mehr conservativ, dies lag in der Erzie
hung und in der darauf begründeten ganzen Anschauungs
weise, in der Abgeschiedenheit von dem beweglichen 
Meere, dem der Römer nicht gerade sehr gewogen 
war; der Karthager lebendiger, der Sohn eines heissen 
Klimas, freisinniger, wenn auch nicht im neuern Sinne 
des Wortes, und regsamer, dies zeigte den im Handel 
und Wandel sich bewegenden, in den Gefahren auf 
dem Meere gross gewordenen Mann und Bürger, da
bei aber verschlossen und engherzig in Folge der Han
delspolitik, die selbst nicht ohne merklichen Einfluss 
auf das innere Leben des. Volkes blieb, in beiden Völ
kern trat der Gegensatz des Abend- und Morgenlandes 
sichtbar hervor. So ist unsere Ansicht über den Cha
rakter bei.der Völker. Die folgenden Betrachtungen 
dieses Abschnittes, welche sich zum Theil stützen auf 
die Verschiedenheit des Volkscharakters, sind kurz, 
aber bündig gehalten, und finden im Ganzen des Ref. 
Beifall; eine genauere Erörterung dessen, was nicht 
mit seiner Meinung im Einklang steht, muss als zu 
weit und über den Umfang einer Recension hinaus
führend, hinter den wichtigem Partien des Buches zu
rückstehen. Nur über die Zusammensetzung der kar
thagischen Heere erlaubt sich Ref. einige Bemerkun
gen. Wenn Hr. B. die Griechen S. 38 als Kern eines 
Heeres belobt, aber ihr seltenes Vorkommen im kar
thagischen Heere behauptet, so ist dies letztere wol 
rücksichtlich des ersten punischen Krieges nicht ganz 
richtig. Die Griechen waren damals die Söldner aller 
Fürsten und Staaten, sie durchstreiften seit den Dia- 
dochenkämpfen alle Länder des Mittelmeeres und dien
ten in jeder Gestalt und jedem Meistbietenden; so Xan- 
thippus in Afrika, so jene Griechen bei Lilybäum, die 
bei einem Ausfälle die Zerstörung der römischen Be
lagerungsmaschinen anriethen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur s Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Eacipzig.
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Ihre Zahl mochte also doch wol nicht so ganz gering 
sein; dass sie aber nicht grösser war, hatte, was Hr. B. 
äusser Acht gelassen, ohne Zweifel in einer gewissen 
zwischen beiden Völkern herrschenden Antipathie sei
nen Grund, und diese schrieb sich einerseits her von 
dem einstigen Bündnisse Karthagos mit Xerxes und der 
Niederlage der erstem bei Himera durch Gelon, 480, 
ja vielleicht schon von dem Kampfe mit den Phocäern 
im etrurischen Meere, 536, andererseits von den ununter
brochenen Reibungen und Kämpfen mit den sicilischen 
Griechen; dazu kam auch wol der geringe Handels
verkehr der Karthager mit dem, griechischen Mutter
lande, welcher beide Völker von einander fern hielt. — 
Der zweite Abschnitt rückt der Geschichte schon näher. 
Er behandelt die karthagisch-sicilischen Verhältnisse, 
spricht über Syracus und die Mamertiner und ent
wickelt die Ursachen des Kriegs. Der Verf. schildert 
in der Kürze das Bestreben Karthagos, sich die reichste 
Kornkammer des Mittelmeeres, welches Sicilien im 
Alterthume in der That war, zu unterwerfen, schildert 
ebenso kurz den Widerstand der einst freien Griechen 
auf der Insel, entwickelt den Gang, den das Aufblühen 
von Syracus, besonders seit Hiero, nahm, geht dann 
über zu Messina, der Brücke nach Italien hin und 
stellt uns dann das Benehmen der Mamertiner dar. In 
der darauf folgenden Entwickelung der Ursachen des 
Kriegs ^eht der Verf. S. 50 ff. mit Recht von den 
früher geschlossenen Verträgen zwischen beiden Staa
ten aus irrt aber gewiss, wenn er meint, die Ursachen 
des Kriegs hätten gelegen in den Verhältnissen der 
Hauptmächte. Ref. ist der Meinung, dass ohne Roms 
Dazwischenkunft in den Angelegenheiten der Mamer
tiner die Römer keinen Kampf mit Karthago würden 
begonnen haben da ihnen in Italien selbst äusser der 
nur schlummernden Abneigung so vieler von ihnen un
terjochter Staaten auch noch die Gallier und deren 
drohende Einfälle und Züo’e im nödlichen Italien haupt
sächlich am Herzen liegen mussten. Erst die Sendung 
der Mamertiner an den Senat lenkte die Aufmerksam
keit der Römer auf Sicilien (Abschn. HI, S. 54 ff.). 
Da Rom aber zögerte mit Absendung der versproche

nen Hülfe, wendeten sich die von Hiero immer mehr 
bedrängten mamertinischen Banden (denn von einem 
mamertinischen Staate, wie der Verf. S. 48 thut, kann 
man unmöglich sprechen) an Karthago, welche Hülfe 
gewährten, den Hiero zum Abzüge veranlassten und 
eine Besatzung in die Stadt legten. Dies beunruhigte 
aber die Römer, sie verlangten von Karthago die Räu
mung der Stadt und gewannen dieselbe. Das war die 
nächste Ursache zum Kriege. Weiter führt uns der 
Verf. zu dem Verfahren, welches die Karthager hätten 
beobachten sollen, aber nicht beobachteten, S. 61. 62. 
Dass er das verkehrte Verfahren Karthagos auf Rech
nung seiner Staatsmänner setzt, scheint Ref. bedenk
lich; er findet eher in Karthagos ganzer Richtung den 
Grund zu dem schwankenden Auftreten desselben im 
Beginne des Krieges. Karthago war nach seiner Ver
fassung, seinen innern Zerwürfnissen, dem Mangel an 
hervortretenden Persönlichkeiten, wie wir sie nur einige 
Male in dem ganzen Verlaufe seiner Geschichte finden 
(Mago der Grosse, Hamilcar, Hasdrubal, Hannibal) 
nicht im mindesten dazu geeignet, einen bedeutenden 
Angriffskrieg nach raschem Entschlusse und ,in rascher 
Ausführung zu beginnen, dagegen sprechen die eben 
angeführten Punkte und der'Gebrauch, keine bedeu
tenden stehenden Heere zu halten, sondern erst bei 
ausbrechendem Kriege zu werben, sowie die Kostbar
keit eines Seekrieges. Auch diesmal war es der Fall, 
und Karthago betrat einen Mittelweg, an Rom Forde
rungen zu stellen, welche indess nicht erfüllt wur
den. So sollten die Waffen denn entscheiden, und 
sie entschieden gegen Karthago. Rom wusste, wie der 
Verf. uns im vierten Abschnitte erzählt, in den puni- 
schen Besitzungen auf der Insel die einzelnen Städte 
zum Abfalle zu verleiten, wodurch die Karthager aus 
ihrer Lethargie erweckt wurden und Heere wie Flotten 
ausrüsteten. Als es zum ernstem Kampfe kam, da zeigte 
sich der Krieg bald als ein solcher, welcher hauptsäch
lich um Belagerungen der Festungen sich drehte. Die 
erste Stadt, welche belagert wurde, war Agrigentum, 
deren Schicksal uns der Verf. kurz, aber klar und an
schaulich schildert. Auch an dem folgenden fünften 
Abschnitte hat Ref. nichts Erhebliches auszusetzen und 
eilt daher zum sechsten, welcher über den Feldzug der 
Römer unter Regulus und Karthagos Rettung durch 
Xanthippus handelt. Karthago war in einer bedrängten 
Lage, die Lasten des seit acht Jahren nicht sehr glück
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lieh geführten Krieges drückten besonders die Unter- 
thanen, auf die sie gewälzt wurden, diese waren daher 
unzufrieden und zum Aufstande geneigt. Dazu kam 
noch der Verlust einer grossen Seeschlacht und in Folge 
dessen die Landung der Römer in Afrika. Darauf war 
Karthago nicht gerüstet, seine besten Truppen standen 
auf Sicilien, und glauben wir auch einerseits nicht mit 
dem Verf. S. 91, dass die Karthager gemeint, es werde 
nur ein grossartiger, aber vorübergehender Raubzug 
der Römer sein, welche unsere Meinung nach Manlius 
Rückkehr nach Italien durch des Regulus Zurückblei
ben bestätigt wird, so geben wir doch andererseits dem 
Verf. Recht, dass die Römer zu grosses Selbstvertrauen 
zeigten und dadurch die Unternehmung mislang. Dazu 
kam noch das Auftreten des Xanthippus an der Spitze 
der von ihm angefeuerten Karthager (s. meine kleine 
Abhandlung über denselben „Zeitschrift für Alterthum“, 
1845, 2. Heft). Xanthippus Schlachtordnung war mei
sterhaft, die Niederlage der Römer war vollkommen. 
Mit Xanthippus’ Abreise schliesst der Verf. die Erwäh
nung eines Mannes, der so entscheidenden Antheil an 
der Umgestaltung der Angelegenheiten in Afrika genom
men. Auch in Beilage 11 über die Parteiungen in Kar
thago wird er vom Verf. nicht wieder genannt, und 
doch waren eben diese Parteiungen gewiss nicht ohne 
Einfluss auf die Entfernung des merkwürdigen Mannes. 
Ref. scheint dies weitere Stillschweigen des Verf. über 
den Lacedämonier nicht angemessen; ein Mann, um 
welchen sich der Wendepunkt des Kampfes dreht, der 
Retter Karthagos, der mit Undank belohnte, wahr
scheinlich durch der Punier Tücke ermordete, hätte in 
seinen letzten Schicksalen eine ausführliche Erwähnung 
verdient; auch des Regulus Gefangenschaft, Sendung 
und Tod hätte nicht so kurz, wie S. 129, behandelt, 
zum Theil ganz mit Stillschweigen übergangen werden 
dürfen; es gehört nun einmal zur Geschichte dieses 
Kriegs. — Doch Ref. geht weiter zu äen letzten Ab
schnitten dieses Werks. Wenn wir dem Verf. darin 
zum grossen Theil Recht geben müssen, dass Karthago 
bisher den Krieg vorzugsweise mit fremden Kräften, mit 
fremden Führern habe führen müssen, so ist das in den 
letzten acht Jahren umgekehrt. Der Kampf, den römische 
Habsucht entflammt, den kaufmännische Engherzigkeit 
fast sparsam geführt, den für Karthago fremde Söldner 
und Feldherrn haben ausfechten müssen, gewinnt nun 
höheres Interesse durch die nationale Richtung, welche 
Karthagos Feldherrn in ihm entwickeln. Dazu aber 
behält er den Charakter, den der Landkrieg in diesem 
ganzen Zeitraum zeigt, er bleibt ein Belagerungskampf, 
bis zur See durch einen glücklichen Schlag Rom den 
gegen sein Schicksal anringenden Gegner besiegt. Das 
von punischen Ansiedlern bewohnte, von dem Kartha
ger Himilco ruhmvoll vertheidigte Lilybäum, dessen 
Belagerung von dem Verf. uns in einer gedrängten, 

aber gelungenen Schilderung vorgeführt wird, nimmt 
die erste Stelle ein; der Karthager Sieg bei Dreganum, 
der Römer Schiffbruch bei Pachynum bilden einzelne her
vorragende Episoden im Verlaufe des Kriegs; eine neue 
Erscheinung ist der Karthager Hamilcar, ein glänzendes 
Meteor an Karthagos sternenarmen Himmel, in jeder Be
ziehung ein ausgezeichneter Mann, den Polybius mit 
Recht preist, und dem Manne und seinen Thaten, wo
durch Karthagos sinkende Macht noch einmal glanzum
strahlt gehoben ward, einen keineswegs zu grossen 
Raum im ersten Buche einräumt, wie der Verf. S. 124, 
Anm. 7, uns gern glauben machen möchte. Ref., wel
cher im Schlesw. Progr. von 1842 über Hamilcar die 
Bedeutsamkeit des Mannes und des von ihm gewählten 
Terrains ausführlicher nachgewiesen, ist der Überzeu
gung, dass nur er die Beendigung des Kampfes noch 
6 Jahre hinhielt, ja dass er ohne die aegatische Schlacht 
einen glücklichen Ausgang des Kampfes würde herbei
geführt haben. Ref. wundert sich daher gewiss mit 
Recht, dass der Verf. (der im Übrigen in seinem Werke 
die Ereignisse des langjährigen Kriegs im pragmatischen 
Zusammenhänge nicht ohne glücklichen Erfolg concis 
und klar nachgewiesen) hier, wo nicht blos ein im Sinne 
der Alten heroischer Kampf geführt ward, sondern ein 
Karthago entschieden günstiger Erfolg durch einen sei
ner grössten Helden mit seltener Aufopferung und Wil
lenskraft, unter fortwährend glücklichen Verheerungs
zügen längs Siciliens und Italiens Küsten eingeleitet 
ward, wie erscheint, aus Abneigung gegen karthagi
schen Heldenmuth, dem gefeierten Helden die gebüh
rende Anerkennung versagt, und daher über seine Tha
ten hinweg, rasch zum Schlüsse eilt, wo doch die zum 
Theil so dürftigen Fragmente anderer Schriftsteller äusser 
Polybius uns ein sprechendes Bild von einer seltenen 
Thatkraft entwerfen. Wenn nun diese Fragmente uns 
einen leisen Blick in Hamilcar’s Charakter als Mensch 
und Held zu werfen verstatten, so kommt es Ref. vor, 
als wenn Polybius, wenn er davon schweigt, schon in 
der Schilderung des Helden zu weit gegangen zu sein 
fürchtet, weiter, als es dem in Rom Schreibenden er
laubt zu sein schien; daher trägt trotz der Ausführlich
keit dieser Abschnitt bei Polybius den Charakter einer 
gewissen Abgerissenheit, wenn nicht gar Flüchtigkeit. 
Polybius fühlt, welche Bedeutung Hamilcar für die letz
ten sechs Jahre des Krieges hat, fühlt sich gedrungen, 
dies ausführlich zu besprechen, fühlt aber auch, in wie 
gar keinem Verhältnisse diese Partie zu dem übrigen 
Buche steht, daher das, was ich mit dem Worte „Ab
gerissenheit“ bezeichnet habe. Doch genug hiervon, 
Ref. fürchtet, schon zu weitläufig geworden zu sein und 
eilt weiter. So wenig wie durch die Darstellung über 
Hamilcar und seinen Antheil am ersten punischen Kriege, 
ebenso wenig ist Ref. befriedigt durch das, was der 
Verf. über den Friedensschluss bemerkt. Warum ge-
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schieht der etwas ungenauen Bedingung hinsichtlich der 
Abtretung keine genauere Erwähnung, da doch über 
die Bedeutung des Ausdrucks: Sicilien nebst den um
liegenden Heinern Inseln so vielfacher Streit erhoben 
ist? Hier wäre allerdings der Ort gewesen, über die 
spätere Abtretung Sardiniens an Rom, auf welche 
Insel jener Punkt im Friedensschlüsse später bezogen 
wurde, ein Wort zu sagen. Ref. hat darüber (Schlesw. 
Pr. von 1842: Über den Frieden des Catulus) die Mei
nung aufgestellt, dass Rom nach den Worten des Ver
trags auf jene Insel nicht habe Anspruch erheben dürfen.

Der Beilagen sind drei: 1) über den Ausbruch des 
ersten punischen Kriegs; 2) über die Parteiungen in Kar
thago während desselben; die Bemerkungen des Verf. 
sind vortrefflich, nur, meint Ref., liesse sich Hamilcar’s 
Zurücksetzung im Anfänge des Söldnerkriegs daraus 
erklären, dass eben damals die früher (504) verdrängte 
aristokratische Partei wieder zu Macht und Geltung zu 

gelangen begann, während der unglückliche Verlauf 
des Bürgerkriegs diese Partei, deren Unfähigkeit sich 
in den ersten Jahren des Kampfes mit Rom deutlich 
herausgestellt, wieder verdrängte, und die jüngere, die 
Männer aus den neuern Geschlechtern, wie der Verf. 
sie nennt, am Ruder um so mehr erhielt. Dass zu 
dieser letztem auch Hamilcar gehörte, ist keine Frage; 
der innere Kampf gegen seine und seiner Familie Be
strebungen bis zu Hannibal’s Verbannung, etwa im 
Jahre 190, zeigt darauf hin. 3) Wer waren die beiden 
ersten Consuln? Letzterer Abschnitt ist sehr gründlich 
und Ref. stimmt dem Verf. vollkommen bei.

Möge der Verf. uns bald mit einer Fortsetzung sei
nes auch äusserlich gut ausgestatteten Werks erfreuen, 
und darin auch Karthagos innere Zustände bis zum zwei
ten Kriege berücksichtigen, worüber schon, wenn Ref. 
nicht irrt, eine frühere Arbeit des Verf. vorliegt.

Schleswig. Dr. Hudemann.

Kurze Anzeigen.

Religionsgeschichte.
Die Religionen aller Völker in philosophischer Dar

stellung, von Dr. Kraft, Pfarrer. — A. u. d. T.: 
Religionsgeschichte und Religionsphilosophie. (Aus 
der „Neuen Encyklopädie der Wissenschaften und 
Künste* 4 besonders abgedruckt.) Stuttgart, Fränckh. 
1848. Gr. 8. 1 Thlr. 5 Ngr.

Diese kleine Schrift macht keine geringen Ansprüche. 
Sie will zugleich eine Religionsgeschichte und eine Re
ligionsphilosophie , volksthümlich und speculativ, und 
während sie die Farbe einer bereits seit längerer Zeit 
unter uns aufgetauchten Coalition von Hegelianismus 
und von Socialismus trägt, über die Einseitigkeiten ei
ner Parteischrift erhaben sein. Ref. gesteht, dass die 
Erwartung, mit welcher er gemäss dem so viel ver-- 
heissenden Prospectus der „Neuen Encyklopädie44 auch 
zu ihr sich wandte, keineswegs befriedigt worden. Die 
Darstellung ist zwar darauf berechnet, durch eine leb
hafte, in modern beliebter Weise bilderreiche und mit 
dialektischen Phrasen aufgeputzte Diction zu glänzen. 
Es fehlt ihr aber an besonnener Klarheit, an Schärfe 
des Begriffs, an gründlicher Auffassung sowol des We
sens der Reho-ion, als der Bedeutung der Hauptstufen 
in der bisherigen geschichtlichen Entwickelung dessel
ben. Nicht blos das speculative Element, sondern auch 
die praktische, eine durchgängige Umgestaltung unse
rer socialen Institutionen für erforderlich haltende Ten
denz, welche durch ihr ganzes Gewebe sich hindurch
ziehen, erscheinen als die Hirngespinnste einer unrei
fen Parteiansicht. Der Verf. °ibt zwar den „Theismus44, 
welcher die pantheistische und die dualistisch-deistische 
Welterklärung in ihrer Unzulänglichkeit auf hebe, in 
ihrer Wesenheit vereinige und beide zu einer höhern 
Stufe fortführe, für seinen und für den gültigen Stand

ort des menschlichen Gottesbewusstseins aus. Er zeigt 
aber durch alle seine Äusserungen unverkennbar ge
nug, dass er über den Hegel’schen Pantheismus nicht 
hinausgekommen ist, und diese Äusserungen sind durch
weg blos phantastisch, für die Vernunftbetrachtung ganz 
unbefriedigend. Setze man, behauptet er^ den Deis
mus in Einheit mit dem Pantheismus, so sei Gott nicht 
mehr blos das Eine, sondern die Einheit in der unend
lichen Vielheit, und so sei die Mannichfaltigkeit der 
Geschöpfe und Erscheinungen die „Vielheit Gottes“. 
Gott sei die Einheit der Ideen des Wahren, Guten und 
Schönen, deren Träger und Bethätiger der Menschen
geist sei. Sehe man Gott blos auf die Idee der Wahr
heit an, so enthalte der Pantheismus die folgerichtige 
Lehre von ihm. Gott sei allerdings die Wahrheit und 
als solche die Einheit und die Allheit, die Nothwendig 
keit und die Allgemeinheit. In dieser Gestalt sei er 
aber lediglich die Grundlage, das Erste, das Knochen
gerippe, über welches hinausgegangen werden müsse 
zu Fleisch und Leben. Dies geschehe in einer richti
gen Ansicht von der Vorsehung, und in einem ihr ge
mäss eingerichteten Leben der Menschheit. Die Vorse
hung sei ein mysteriöses Kleid, aus den Fäden der Zeit 
theils von Gott, theils von Menschen gewoben. Durch 
sie erhalte die Idee Gottes Leib und Leben, weil diese 
hierdurch in die Idee der Menschheit eingesenkt werde 
hiermit werde Gott geboren, werde Mensch. In dieser 
Meinung findet der Verf. die allumfassende philosophi
sche und historische Grundlage für die Schilderung und 
Beurtheilung aller Religionen, hierin das Fundament 
für die Hervorhebung seiner Idee der socialen Religion, 
in welcher die Menschwerdung Gottes nicht mehr blos 
Lehre und Schein bleibe, sondern zur Wirklichkeit werde, 
wo die Ideen der Wahrheit, Güte und Schönheit über
all in der Gesellschaft uns entgegentreten, und umge
kehrt das alltägliche Leben und der werkthätige Mensch 
göttlich seien. Er theilt seinen Stoff so ein , dass er 
zunächst von den „unsystematischen Religionen der 
Naturvölker44 eine Übersicht gibt (S. 19—34), hierauf
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tantin der blossen Einheit, hierauf die protestantische 
zur Darstellung der Vielheit. Eine christliche Kirche 
der Zukunft aber, zu deren Aposteln derVerf. gehört, 
müsse beide Momente so mit einander vereinigen, dass 
die eigentliche Wesenheit der Idee," welche in dem ei
nen wie in dem andern anzutreffen, zu ihrer Berechti
gung gelange. Von der Festsetzung der Homousie des 
Vaters und des Sohnes auf dem Concil zu Nicäa wird 
bemerkt: die allgemeine Bedeutung dieses Dogma habe 
damals zwar noch nicht klar vorgelegen , jedoch sei 
das „richtige Verhältnisse in religiös bildlicher Weise 
festgehalten und die Wahrheit vorausnehmend nach 
prophetischer Art ausgesprochen worden. Diese Bedeu
tung hat sich nun unserm Verf. völlig aufgeschlossen. 
Er verkündigt, dass in seiner Religion der Zukunft die 
Erlösung der Menschheit, die sowol im Protestantismus 
wie im Katholicismus bis dahin ein blosser täuschen
der Schein gewesen, und die vollständige Menschwer
dung Gottes, zu der es bis dahin nicht gekommen, ein
treten werde. Bis jetzt lasse sich nur Ein Schrei des 
Elends und des Jammers durch die ganze Christenheit 
hindurch hören, gegenwärtig noch finde hier auch prak
tisch der Dualismus statt, der unwahre starre Gegen
satz zwischen Reich und Arm, Hoch und Niedrig, Ge
bietend und Gehorchend, Berechtigt und Pflichtig, Wis
send und Unwissend. Die Quelle dieses Übels liege 
in der Trennung der Religion von dem Leben. Es sei 
dieses eine hohle Phrase geworden, dass Gott die Welt 
regiere, in der That werde sie von den Menschen auf 
sehr menschliche Weise regiert. Die Vorsehung sei zu 
einem blossen Schemen herabgesunken, die Religion zu 
einem körperlosen Gespenst geworden, und da ihr der 
Körper entflohen, sei auch ihr Geist machtlos gewor
den. Dem gedenkt der Verf. mit den ihm Gleichge
sinnten abzuhelfen. Er berichtet uns am Schlüsse sei
ner Darstellung von einem kleinen Häuflein Apostel, 
welches der durch Christus gesandte Geist sich erko
ren, um in der Gegenwart mit neuer Kraft die Lehre 
vom Reiche Gottes zu predigen. Ref. glaubt, dass es 
schon in dieser Anzeige seinen Lesern deutlich genug 
geworden, was dies für ein Geist ist, welcher den Verf. 
beseelt, und der sich ihm im bedauernwerthen Wahn 
als der religiöse überhaupt, als der christliche insbe
sondere darstellt. Es ist ein phantastischer Schwindel
geist, der von einigen pantheistischen und confusen 
Vorstellungen über die Gottmenschheit und ihre Ver
wirklichung in einem sinnlichen Reiche irdischer Glück
seligkeit enthusiasmirt, entblösst dagegen von den Hülfs- 
mitteln einer gediegenen geschichtlichen Kenntniss und 
philosophischen Beurtheilung der Entwickelungen des 
religiösen Bewusstseins im Leben der Völker wol eine 
Zeitlang spuken und rumoren, aber zur Erleuchtung 

| der Menschheit und zur Verbesserung und Fortbildung 
ihrer socialen Einrichtungen und Zustände auch nicht

* das Mindeste beitragen kann.

von den „systematischen Religionen“ der cultivirten 
Völker handelt, indem er zunächst unter der Rubrik 
der heidnischen oder polytheistischen Lehrgebäude inv 
einem „ersten Glaubenskreis“ die Religion der Inder, 
der Chinesen und der Buddhisten zusammenstellt (S. 35— 
83), im „zweiten Glaubenskreis“ die der Perser, der 
Ägypter und der vorderasiatischen Völker (S. 83—138), 
im „dritten Glaubenskreis“ die Mythologie der Griechen 
und Römer nebst der nordisch-germanischen (S. 138— 
177), alsdann unter der Rubrik der monotheistischen 
Lehrgebäude das Judenthum (S. 177 -201), den Islam 
(S. 201—221), und endlich das Christenthum schildert 
(S. 221—260).

Über den Begriff theils des Polytheismus, theils des 
Monotheismus, über den Übergang von jenem zu die
sem und über die Entfaltung des letztem in den mo
notheistischen Volksreligionen mangelt es durchaus an 
leitenden Erörterungen. Der Schematismus des Terna- 
rius und die übrige speculativ sein sollende Phraseo
logie des Verf. ersetzt diesen Mangel nicht. Seine An
gaben und seine ürtheile über die von ihm sogenann
ten polytheistischen Lehrgebäude führen weder rein, 
noch klar, noch tief in die innere Eigenthümlichkeit 
dieser Religionsformen ein, und man begreift nicht, wie 
er die Lehre des Con-fu-tse und die des Zoroaster ohne 
Weiteres unter die polytheistischen werfen konnte. In 
der Schilderung der mosaischen Religion werden die 
Vorstellungen aller Zeiträume derselben durcheinander 
gemengt, hauptsächlich aber die des Talmud berück
sichtigt. An eine Exposition der Hauptmomente der 
Ausbildung des Judenthums hat derVerf.'gar nicht ge
dacht. Am unbefriedigendsten wird die Hauptpartie und 
der Gipfel des Ganzen, das Christenthum behandelt. 
Hier ist von Christi Lehre selbst so wenig die Rede, 
wie von der Art des Hervorgehens der christlichen 
Grundidee (die der Verf. freilich gänzlich verkennt, da 
er sie,in seiner pantheistisch-socialistischen Vorstellung 
von der Menschwerdung Gottes erblickt) aus den mes
sianischen Erwartungen der jüdischen Nation. Dagegen 
wird als etwas sich von selbst Verstehendes, ohne ir
gend eine genauere Berücksichtigung der Absicht und 
der Lehre Christi selbst und ihres Zusammenhanges mit 
den Lehren der Propheten die völlig unwahre und in 
der Auffassungsart des Verf. doppelt verkehrte Ansicht 
geltend gemacht: in der Bildung und Feststellung der 
kirchlichen Dogmen liege die Entwickelung der Ideen 
des Christenthums. Zwar falle die äussere geschicht
liche Entfaltung der Ideen oder der Dogmen und ihre 
innere begriffliche Ausbildung nicht vollständig zusam
men. Jedoch Beides setze sich gegenseitig voraus und 
das eine werde nur durch das andere verständlich. Nun 
aber sei die Idee zuerst Einheit, alsdann Vielheit, und 
endlich die concrete Einheit oder die Zusammenfassung 
jener Einheit und jener Vielheit. Deshalb habe zunächst 
die katholische Kirche auftreten müssen als Repräsen-
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Oberlehrer Dr. Aug. Beck in Gotha ist unter Ver

leihung des Prädicats eines Archivsecretärs die Verwaltung des 
Geheimen Archivs übertragen worden. *

Geh. Justizrath und Prof. Dr. J. M. F, Birnbaum in Gies
sen ist zum Kanzler der Universität daselbst ernannt worden.

Generalsuperintendent Dr. Böckel in Oldenburg ist zum 
Geheimen Kirchenrathe ernannt worden.

Professor Dr. Hanssen in Leipzig folgt einem Rufe als 
ordentlicher Professor der Staatswissenschaft an der Universi
tät zu Göttingen. '

Dem Consistorial- und Schulrath Wagner im Münster ist 
der Charakter eines Geh. Regierungsraths verliehen worden.

Dem Oberlehrer vom *Friedrich-Werder ’schen Gymnasium 
in Berlin Dr. Ä. W. Zumpt ist der Titel „Professor“ ertheilt 
worden.

Von der Akademie der Wissenschaften in Wien sind er
nannt worden zu auswärtigen wirklichen Mitgliedern in der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse: Bergrath und Prof. 
Chr. Doppler in Schemnitz, Brunnenarzt Dr. Äug. Heuss zu 
Bilin in Böhmen, Maur. Rusconi in Mailand. Zu Ehrenmit
gliedern für die historisch-philosophische Klasse: Hofrath und 
Prof. Jacob Grimm in Berlin, Franz Peter Wilh. Guizot in 
Paris, Prof. Dr. Gottfr. Hermann in Leipzig, Cardinal Angelo 
Mdi in Rom, Geh. Regierungsrath und Oberbibliothekar Georg 
H. Pertz in Berlin, Conservator der morgenländischen Manu- 
scripte Reinaud in Paris, Prof. K. Ritter in Berlin, Prof. Hör. 
Wilson in Oxford. Für die mathematisch-naturwissenschaftliche 
Klasse: Sir Robert Brown in London, Jul. Frh., v. Berzelius 
in Stockholm, Kammerherr L. t>. Buch in Berlin, Michael Fa
raday in London, Hofrath Prof. Fr. Gauss in Göttingen, Geh. 
Rath Alex. Frh. V- Humboldt in Berlin, Geh. Rath und Prof. 
Dr. Jul. Frh. v. Liebig in Giessen, Geh. Medicinalrath Prof. 
Dr. Joh. Müller in Berlin. Zu correspondirenden Mitgliedern 
der historisch-philosophischen Klasse: Akademiker Pedro Sainz 
de Baranda in Madrid, Stadtbibliothekar Dr. Fr. Böhmer in 
Frankfurt, Conservator Eug. Bournouf in Paris, Historiograph 
^ibrario fn Tur5n prof. Fr. Dahlmann in Bonn, Prof. Fr. 
Dzez in BOnn Prof. Fr. Gustav Flügel in Meissen, Prof. A. 
F. Gfrörer jn Freiburg, Prof. Moritz Haupt in Leipzig, Con
servator Ant. Joh. Letronne in Paris, Director des Geographi
schen Instituts van der Maelen in Brüssel, Prof. Franz Michel 
in Bordeaux, Akademiker Jul. Mohl in Paris, Prof. Caspar 
Orelli in Zürich, Bibliothekscustos Andreas Schmetter in Mün
chen, Geh. Archivrath Prof. Stenzel in Breslau, Hofrath Prof. 
Thiersch in München, Wuk Stephanovich- in Wien. Für die 
mathematisch-naturhistorische Klasse: Prof. E. Bunsen in Mar
burg, Prof, der Chemie J. ßapt. Dumas in Paris, Prof, der 
Geognosie Eb. de Beaumont in Paris Prof. Enke in Berlin, 
Akademiker K. W. Jac. Jacobi in Berlin’ Hofrath Prof. v. Mar

tius in München, Melloni in Neapel, Herm. v. Meyer in Frank
furt, Geh. Medicinalrath Prof. Mitscherlich in Berlin, Prof. 
Poggendorf in Berlin, Prof. Purkinje in Breslau, Director der 
Sternwarte Quetelet in Brüssel, Prof. H. Rose in Berlin, J. J. 
v. Tschudi in Wien, Prof. Steinheil in München, Prof. Ernst 
H. Weber und Prof. Wilh. Weber in Leipzig, Prof. Wöhler in 
Göttingen.

Orden. Geheimerath Prof. Dr. v. Rügen in Giessen und 
Superintendent Dr. Nonweiler in Mainz erhielten das Comman- 
deurkreuz zweiter Klasse des grossherzoglich hessischen Lud- 
wigsordens; Staatsrath und Akademiker Dr. v. Frähn in Pe
tersburg den preussischen Rothen Adlerorden zweiter Klasse.

Nekrolog.
Am 2. Jan. starb zu Erlangen Consistorialrath Dr. Gott

lieb Philipp Chr. Kaiser, ordentlicher Professor in der theolo
gischen Facultät daselbst, geb. zu Hof am 7. Mai 1781. Seine 
zahlreichen Schriften sind verzeichnet bei Meusel Bd. XIV, S. 
258; Bd. XVIII, S. 296; Bd. XXIII, S. 78.

Am 4. Jan. zu Berlin Dr. Gottfr. Chr. Reich, ausseror
dentlicher Professor der Medicin an der Universität und an 
der medicinisch-chirurgischen Militärakademie, geb. zu Kaiser
sommer bei Wunsiedel am 19. Juli 1769. Seine Schriften siehe 
bei Meusel Bd. VI, S. 254; Bd. X, S. 414; Bd. XI, S. 631; 
Bd. XV, S. 114 ; Bd. XIX, S. 271.

Am 17. Jan. zu St. Gallen Decan J. P. Scheitlin, Pro
fessor an der Cantonschule und Prediger daselbst, Verfasser 
der Schriften: Beobachtungen auf einer Reise durch Sachsen 
und Brandenburg (2 Thle., 1807); Wanderungen durch einen 
Theil des nördlichen Deutschlands (2 Thle., 1817); Leitfaden 
der christlichen Kirchengeschichte (2. Aufl., 1819); Armenrei
sen in den Canton Glarus (1820);, das Buch der Confirma- 
tion, des Festes und Abendmahls (1828); Über G. J. Zolli- 
kofer (1832); Religion, Natur und Kunst (1836; 2. Aufl., 
1842); Biblische Vorträge (1839); Versuch einer vollständigen 
Thierseelenkunde (2 Bde., 1840); Agathon, oder der Führer 
durchs Leben (1841 ; 3. Aufl., 1847); Biblische Geschichte 
(2 Bde., 1842); Das Elend der Tellus (1842); Agathe, oder 
der Führer durchs Leben (2. Aufl., 1844); Ida, für liebende 
Mütter (1846).

Am 20. Jan. zu Oldenburg Oberamtmann Chr. Friedr. 
Strackerjan im 71. Lebensjahre, Verfasser der Schriften: Bei
träge zur Geschichte der Stadt Jever (1836); Beiträge zur 
Geschichte des Grossherzogthums Oldenburg (1838); Olden
burgs Fest- und Jubelbuch () 839); Geschichte der Buchdrucke
rei im Herzogthum Oldenburg (1840). Auch gab er her^“s’ 
Mittheilungen aus.Oldenburg über dasTheater u. s. w.(1825 .)

Am 9. Febr. zu Ulm M. Chr. Schwarz, Professor am 
Gymnasium daselbst, im 55. Lebensjahre. Schriften desselben: 
Winke zur Berichtigung der Ansicht über die Leistungen un
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serer Gymnasialanstalten (1830); Rede über das Thema: „Schule 
und Staat“ (1833); Gedanken über die richtige Mitte in der 
innern Politik (1833); Betrachtungen über Vergänglichkeit und 
Unvergänglichkeit der Schulfrüchte (1842).

Am 15. Febr. zu Berlin Hermann v. Boyen, Generalfeld
marschall und Gouverneur des berliner Invalidenhauses. Gebo
ren zu Kreuzburg in Ostpreussen am 18. Juli 1771, lag er 
während seiner ersten Militärdienste in Königsberg philosophi
schen Studien ob und war Kant’s Schüler. Im Jahre 1799 
ward er zum Stabscapitän, im Jahre 1807 zum wirklichen 
Capitän, im Jahre 1812 zum Oberst, 1813 zum Generalma
jor und Chef des Generalstabs, 1814 zum Staats-und Kriegs
minister ernannt. Freiwillig trat er 1819 aus dem Dienste 
zurück, ward aber wieder zum Staatsrath berufen, 1840 
zum General der Infanterie, 1841 zum Kriegsminister aber
mals erwählt, bis er 1847 diese Stelle niederlegend zum Ge- 
neralfeldmarschall' ernannt wurde. Als Schriftsteller verdankt 
man ihm Abhandlungen über die militärischen Gesetze in den 
Jahrbüchern der preussischen Monarchie (1799); Über den 
Einfluss der stehenden Heere auf die Cultur, in Woltmann’s 
Geschichte der Politik (1809); Beiträge zur Kenntniss des 
Generals von Scharnhorst und seiner amtlichen Thätigkeit (1833); 
Erinnerungen aus dem Leben des Generallieutenants Frh. v. 
Günther (1834); Über das Memoire des Grafen v. Haugwitz, 
in der Minerva (1837); Lieder, welche zum Theil Volkslie
der geworden sind.

Am 18. Febr. zu München Dr. J. G. Zuccarini, ordent
licher Professor an der Universität und Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften daselbst, im 50. Lebensjahre. Von ihm 
erschien: Flora von München (1827); Monographie der ame
rikanischen Oxalisarten (1827); Charakteristik der deutschen 
Holzgewächse im blattlosen Zustande (1829); Flora der Ge
gend um München (1829); Über die Vegetationsgruppen in 
Baiern (1833); Unterricht in der Pflanzenkunde (1834); Na
turgeschichte des Pflanzenreichs, in Wagner’s „Handbuch der 
Naturgeschichte“ (1843).

Am 22. Febr. zu Berlin Dr. Ernst Moritz Dittrich, Leh
rer am Friedrich-Wilhelmsgymnasium, geb. zu Görlitz am 
12. Dec. 1818. Von ihm erschien: Prolegomena ad Cratylum 
Platonis (1841). Mit Scheibel gab er heraus: Jos. Scaligeri 
Okup-TCiaSov GuvayoyTi veterum scriptorum locis — instructa et 

illustrata (1845).

Chronik der Universitäten.
Jena.

F Das Lehrerpersonal betreffend. Die durch 
den Tod des Geh. Hofraths Luden erledigte ordentliche Pro
fessur der Geschichte wurde dem ordentlichen Honorarprofes
sor Dr. Schaumann übertragen. Derselbe übernahm die Pro
fessur durch eine öffentliche Rede, wozu er durch ein Pro
gramm einlud: Animadversiones aliquot palaeographicae et di- 
plomattcae. Dem Privatdocenten Lic. Dr. phil. J. K. Theodor 
Otto ward eine ausserordentliche Professur in der theologischen 
Facultät verliehen, worauf die theologische Facultät der Uni
versität zu Königsberg ihm die theologische Doctorwürde er- 
theilte. Als Privatdocent bei der juristischen Facultät habili- 
tirte sich am 10. Nov. Dr. Friedr, v. Hahn aus Homburg durch 
Vertheidigung seiner Dissertation: De diversis testamentorum 
formis, quae in Germania obtinuerunt; bei der philosophischen 
Facultät Dr. Ernst Adolph Herrmann nach Vertheidigung sei

ner Dissertation: Quae fuerint Patculii partes ineunte bello sep- 
tentrionali, wobei Geh. Hofrath Dr. Reinhold als Programm 
ansgab: Commentationis qua Aristotelis theologia contra falsam 
Hegelianam interpretationem defenditur Part. I.

II. Zahl der Studirenden. Der Bestand im Som
mersemester betrug 440, unter denen 10 Vorlesungen be
suchten , ohne> immatriculirt zu sein. Im laufenden Winterhalb
jahr ist die Zahl der immatriculirten Studirenden 421, unter 
denen 194 Ausländer, 227 Inländer, 112 der theologischen, 
123 der juristischen, 58 der medicinischen, 13.9 der philoso
phischen Facultät angehören. Dazu kommen 10, welche 
zum Besuche der Vorlesungen besondere Erlaubniss erhielten, 
sodass die Gesammtsumme 431 beträgt.

III. Promotionen. Bei der theologischen Facultät 
erlangte die Würde eines Licentiaten der Theologie Georg 
Heinrich W'ilhelm Schwartz aus Neuenkirchen in Holstein. Seine 
Dissertation enthielt: Inspirationis historia. Zu Doctoren der 
Rechte wurden promovirt am 1. Sept. 1847 Chr. Albert Cru- 
ciger, Registrator an dem Landesjustizcollegium zu Altenburg, 
am 8. Sept. Paul Heinr. Chr. Ingwersen in Altona, am 12. 
Oct. Polizeiinspector Rudolf Flemming in Jena, am 13. Dec. 
K. Fr. Ernst Äug. Schnell in Hildesheim, am 16. Jan. 1848 
Kammergerichtsreferendar J. K. Eduard Stieber in Berlin. Ho
noris caussa ward dieselbe Würde dem Oberappellationsgerichts- 
rath Jakob Christoph Hötzel in Jena verliehen. — Die medicinische 
Doctorwürde erwarben nach Einreichung und Vertheidigung 
der von ihnen verfassten Dissertationen: am 15. Ang. 1847 
Aug. Wilh. Varges, Assessor des Medicinalcollegium zu Mag
deburg (Diss. de gravidarum, parturientium et puerperarum 
eclampsia), am 10. Sept. William Cämmerer aus Tranquebar 
(Diss. de Albinuria), am 7. Oct. Eduard Schmid aus Meinin
gen (Diss. de typhi abdominalis pathologia anatomica), am 8. Oct. 
Fr. Emil Renner aus Jena (Diss. Symptomata generalia quae 
morbis cordis proprio), am 24. Oct. .Andreas Maxymowicz aus- 
Galizien (Diss. de cholera indica seu epidemica), am 25. Oct. 
Franz v. Meyer aus Frankfurt (Diss. sistens paralyseos nervi 
trigemini casum), am 30. Oct. Balduin Schubert aus Kahla (Diss. 
de inversione foetus externa), am 28. Nov. Ignaz Joh. Nepo
muk Kalazdy aus Ungarn (Diss. de animi motu), am 10. Dec. 
Fr. Aug. Richard Stichling aus Apolda (Diss. de morbo Brigh- 
tii acuto), am 27. Dec. Fr. Wilh. Aug. Hering, Bataillonsarzt 
in Königsberg in der Neumark (Diss. de tuberculosi), am 8. Jan. 
1848 K. Aug. Böttcher aus Meuselwitz (Diss. de ganglio po- 
plitaeo.— Die philosophische Doctorwürde erhielten am 17. Aug. 
1847 Isidor Pauly aus Glogau und Chr. Gottlieb Rockenstein 
aus Berlin, am 24. Aug. K. Chr. Otto aus Sterehadingen in 
Dänemark, am 6. Sept Konrad Rödiger aus Frankfurt, am 
9. Sept. Aron Hirschfeld aus Dirschau in Westpreussen, am 
13. Sept. Anselm Ricard aus Roquemaure in Frankreich, am 
14. Sept. Philipp Levy aus Schlichtingsheim im Grossherzog- 
thum Posen, am 21. Sept. Robert Willibald Förster aus Luckau, 
am 28. Sept. Hermann Ludwig aus Sondershausen, am 30. 
Sept. K. Hermann Scherer aus Stuttgart, am 15. Oct. Job. 
Alexander Schultz, Civilingenieur in Prag, atn 20. Oct. Ju
lius Schummel aus Breslau, am 27. Oct. Wilhelm Zimmermann 
aus Brandenburg, am 30. Oct. Anton Emmrich, Lehrer am 
Gymnasium in Hildburghausen, am 10. Nov. Jakob Cornwell, 
Vorsteher einer Normalschule in London, am 12. Nov. K. Wilh- 
Ludwig Mücke aus Buden bei Magdeburg, am 20. Nov. Georg 
Ludw. K. Wagner aus Marburg, am 30. Nov. Alfred Peter 
Michel aus Bamberg, am 7. Dec. K. Friedr. Lindow aus Ber
lin, am 31. Dec. Aug. Friedländer aus Friedland in der Mark, 
am 8. Jan. 1848 K, Ernst Fr. Schröder aus Braunschweig,
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am 13. Jan. Joh. Fr. Liepe, Bürgermeister in Bitterfeld, am 
27. Jan. Abraham Stein aus Wanfried, am 1. Febr. Joh. An
dreas Romberg, Architekt in Meissen, am 4. Febr. Asmus 
Friedrich Thomsen aus Flensburg. Honoris caussa wurde diese 
Würde am 15. Äug. dem Superintendent Fr. A"ug. Georg Schmidt 
in Ilmenau am Tage seines 25jährigen Jubiläums ertheilt, und 
am 28. Oct. dem Superintendent und Stadtpfarrer Georg Hen
rici in Goslar, der an diesem Tage vor fünfzig Jahren die 
philosophische Doctorwürde erworben hatte, das Diplom die
ser Würde erneuert.

IV. Akademische Acte. Am 14. Oct. v. J. beging 
Geh. Hofrath Dr. Eichstädt sein 5Ojähriges Jubiläum als Pro
fessor der Universität Jena. Die Universität sprach ihre Theil- 
nahme durch eine Votivtafel aus. Am 5. Febr. hatte der 
Wechsel des Prorectorats statt. Das Prorectorat übernahm 
Geh. Hofrath Dr. Kieser, das theologische Decanat Geh. Kir- 
chenrath Dr. Hase, das juristische Ober-Appellationsgerichts- 
rath Dr. Walch, das medizinische Geh. Hofrath Dr, Huschke, 
das philosophische Geh. Hofrath Dr. Hand. Die hierbei statt
findende Feier kündigte Geh. Hofrath Dr. Eichstädt durch ein 
Programm an: Memorabilia academia Jenensis. IV. de die natali 
academiae. Das Proömium des zu gleicher Zeit ausgegebenen 
Lectionskatalogs enthält von demselben Verfasser Exercitatio- 
num criticarum in N. T. Specimen I. Am 7. Nov. v. J. fand 
die Preisvertheilung für das homiletische und katechetische Se- 
minarium statt. Eingereicht waren vier Predigten und drei 
Katechisationen. Den Preis für die Predigt erhielt Franz Hötzel 
aus Jena, für die Katechisation dagegen Georg Credner aus 
Eisfeld; das Accessit sowol für die homiletische als für die 
katechetische Arbeit empfing Rudolf Friedrich Schubart aus 
Weimar. Ausserdem bekam Ferdinand Adolf Köhler ans Weit
mannsdorf eine Gratification für seine Predigt. Dem Bear
beiter der dritten Katechisation war ebenfalls eine solche zu
erkannt, er nahm sie jedoch nicht in Anspruch. An demsel
ben Tage wurden die neuen Mitglieder, zehn an der Zahl, 
in die praktischen Bildungsanstalten der theologischen Facultät, 
feierlich aufgenommen; die Receptionsrede hielt Geh. Kirchen- 
rath Dr. Schwarz, als Director beider Seminarien.

Basel.
Unter dem 14. Dec. v. J. hat die theologische Facultät 

dem Prof. Ebrard die Doctorwürde honoris caussa ertheilt. Als 
nämlich Hr. Ebrard seine Stelle in Zürich verlassen hatte, um 
seine jetzige in Erlangen anzutreten, und den Wunsch hegte, 
bei einer reformirten Facultät zu promoviren, wandte er sich 
nach Basel mit der Anfrage, ob er nicht bei der dortigen Fa
cultät unter den statutenmässigen Bedingungen den Doctor
grad erlangen könnte. Die basier Facultät hielt es für un
passend, einem Manne wie Hrn. Ebrard, der seine theologi- 
sche Gelehrsamkeit in Schriften so glänzend bewiesen, die 
gewöhnlichen Leistungen aufzulegen, und beschloss, ihm das 
D°ctordiplom honoris caussa zu ertheilen.

literarische u. a. Nachrichten.
Die Deutsche Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer 

Sprache und Alterthümer in Leipzig hat durch ihren ersten 
Geschäftsführer Dr. Espe ihren (23.) Jahresbericht auf 1847 
(Leipzig 1848) herausgegeben. Er wird mit einem Aufsatze: 
„Die Universität Leipzig im ersten Jahre ihres Bestellens“, 

von Dr. Gersdorf, Oberbibliothekar in Leipzig (S. 1 — 61) er
öffnet, in welchem, unter Berichtigung mancher bisheriger fal
scher Annahmen, zum ersten Mal ein vollständiges Bild der 
Wirksamkeit der leipziger Universität in ihrem ersten Jahre 
entrollt wird. Als den Text der Abhandlung erläuternde Ac- 
tenstücke werden beigefügt: I. Das Verzeichniss der ersten 
Lehrer der Universität, wie es den Landesherren zur Bestä
tigung vorgelegt wurde. II. Die Matrikel der philosophischen 
Facultät mit den Namen der in Leipzig anwesenden Magister 
und Baccalaureen. III. Das Verzeichniss der Inscribirten. IV. 
Verzeichniss der Promotionen bei der philosophischen Facultät. 
Diese Urkunden werden durch schätzbare literar-historische 
Anmerkungen erläutert. Prof. E. Richter liefert einen Ne
krolog Joh. Christ. Jahn’s, Conrectors an der Thomasschule zu 
Leipzig, gewesenen Vorstehers der Deutschen Gesellschaft. 
Den Schluss bildet die Jahresgeschichte der Gesellschaft. Die 
Gesammtzahl der Mitglieder beträgt 130 (nämlich 87 Ehren
mitglieder, 77 ordentliche einheimische, 55 ordentliche auswär
tige und 86 correspondirende Mitglieder). Ein Verzeichniss 
der in den wöchentlichen Versammlungen während des Win
ters gehaltenen Vorträge und den Bereicherungen der Samm
lungen der Gesellschaft macht den Beschluss.

Buchhändler T. 0. Weigel in Leipzig hat soeben ein Ver
zeichniss der Doubletten seiner Autographensammlung im 
Drucke herausgegeben und erklärt zu Eingänge desselben, diese 
Doubletten gegen ihm fehlende Handschriften aus der Zeit vom 
Auftreten Huss’ bis zum Schluss des westfälischen Friedens in 
Tausch zu überlassen. Es enthält dieses Verzeichniss eine lange 
Reihe von Namen regierender Häupter und geistlicher Herren, 
Reformatoren, Helden und Staatsmänner des dreissigjährigen 
Krieges u. s. w. In Naurnann’s „Serapeum“ (Nr. 2 v. d. J., S. 29 
— 32) wird jene Liste auch mitgetheilt und diese Notiz dürfte 
den Vorstehern mancher Bibliothek oder sonstigen Besitzern von 
Autographensammlungen willkommen sein, um einen ihnen wün- 
schenswerthen Tausch eingehen zu können.

Die für erneuerten Druck denkwürdiger Reisewerke zu
sammengetretene Hakluyt Society hat jetzt „Ausgewählte Briefe“ 
von (^olumbus mit Original-Actenstiicken über dessen vier Rei
sen nach der neuen Welt erscheinen lassen. Der Herausgeber 
R. H. Major berichtet in der Einleitung über die Ausgaben des 
ersten Briefes des Columbus vom 14. März 1493 aus Lissa
bon an den königl. Schatzmeister Raphael Sanchez, dessen 
Original sich vielleicht in einem spanischen Archiv befindet. 
Die erste Ausgabe des Briefs ist dessen lateinische Übersetzung 
von Leander de Cosco, vom Mai 1493, zu Rom gedruckt. 
Die übrigen seltenen Ausgaben sind in demselben Jahre ge
druckt, eine deutsche Übersetzung zu Strasburg 1497 erschie
nen, von der das Britische Museum aus der Grenville’schen 
Bibliothek das vermeintlich einzige Exemplar besitzt. Major 
beurtheilt ferner die Nachrichten über die Priorität der Ent
deckung durch Skandinavier nach Rafn’s „Antiquitates Ameri- 
canae“ und erwähnt des seltenen Werks der Gebrüder Zeno 
„Dello scoprimento del! isole Frislande etc.“ (Venedig 1558). 
Daran schliessen sich Notizen über Columbus’ Leben.

In dem College in Eton fand man bei dem Wegnehmen 
alter Eichenpaneele, die seit länger als 100 Jahren, angebracht 
waren, sehr schöne Fresken, die Wunder der Jungfrau Mana 
darstellend, welche vortrefflich erhalten sind. Sie scheinen von 
florentinischen Künstlern aus dem 15. Jahrh. herzurühren, und 
eine ausführliche Nachricht über diesen Fund wird vorbereitet.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. BrocKh»«» in Leipzig.
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Iiitellfigenzblatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit iy2 Ngr. berechnet.)

Leipziger Bepcrtori11m 
der deutschen und ausländischen Literatur, 

Herausgegeben von Dr. E. G. Gersdorf.
1848. Gr. 8. 12 Thlr.

Wöchentlich erscheint ein Heft von 2% Bogen. Beigegeben ist der Zeitschrift ein 
Bibliographischer Anzeiger, 

in welchem Ankündigungen mit 2 Ngr. für die Zeile berechnet werden; besondere Beilagen u. dgl. werden gegen Ver- 
, gütung von 1 Thlr. 15 Ngr. beigelegt.

4 Februar. Heft 5 — 8.
Diese Hefte enthalten äusser vielen kurzem Anzeigen nachstehende ausführlichere Artikel: 

Literaturgeschichte, v. Eichendorff, Über die ethische und religiöse Bedeutung der neuern romantischen Poesie in Deutschland. — Prutz, Li
terarhistorisches Taschenbuch. 6. Jahrg. — Zimmermann, Zur Geschichte der Poesie.—Theologie. Knapp, Christoterpe auf das J. 1838.— 
Nippe, Die Presbyterialverfassung. — Prat, Histoire de l’eglise gallicane. Tom. XIX. — Rau, Geschichte des A. u. N. Bundes. 2 Bde. — Schwan- 
beck, Über die Quellen der Schriften des Lucas. 1. Bd.— Winer, Biblisches Realwörterbuch. 1. Bd.,— Jurisprudenz. Gfrörer, Untersuchung 
über Alter u. s. w. der Dekretalen des falschen Isidorus. — Philosophie. Apelt, Schleiden u. s. w., Abhandlungen der Fries’schen 
Schule. — Classischc Altcrthumskundc. C. Julii Caesaris Commentarii, ed. Nipperdeius. — Staatswissenschaften. Schnabel, 
Tafeln der Statistik von Böhmen. — v. Struve, Geschichte des allgemeinen Staatsrechts, und: Grundzüge der Staatswissenschaft. 2 Bde. 
— Länder- und Völkerkunde. Hamel, Tradescant der Ältere 1618 in Russland. — Kölle, Italiens Zukunft. — v. Middendorff,^Reise 
in den äussersten Norden. — Schomburgk, Reisen in Britisch-Guiana. — Willkomm, Italienische Nächte. 2 Bde. — Geschichte. 
Rluntschli, Geschichte der Republik Zürich. — Gfrörer, Geschichte , der ost- und westfränkischen Karolinger. 1. Bd..— v. Ilormayr, 
Taschenbuch für vaterländische Geschichte auf 1848. — v. Raumer, Historisches Taschenbuch auf 1848. Biographie. Genelli, Das 
Leben des Ignatius von Loiola. — Luden, Rückblicke in mein Leben. — Sedgwick, Leben der Lucretia Maria Davidson. — v. Sternberg, 

Berühmte deutsche Frauen des 18. Jahrhunderts. 2 Bde. — Bibliographie. — Personalnotizcn.
Leipzig.. im März 1848. F. A. Brodzhaus,
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE litebatijr-zeitung.
Religionspliilosopliie.

1. Grundzüge zum Systeme der Philosophie von, J. H. 
Fichte. Dritte Abtheilung: Die speculative Theologie 
oder allgemeine Religionslehre. Heidelberg, Mohr. 
1847. Gr. 8. 2 Thlr.

2. Das Wesen der Religion, von Karl Schwarz. Halle, 
Scliwetscbke & Sohn. 1847. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

3. Die speculative Idee Gottes und die damit zusam- 
.menhängenden Probleme der Philosophie. Eine kri
tisch-dogmatische Untersuchung von Dr. J. U. Wirth. 
Stuttgart und Tübingen, Cotta. 1845. Gr. 8. 1 Thlr. 
25 Ngr.

4. Die Idee Gottes. Erster historisch - kritischer Theil. 
Zweiter Theil: Die speculative Theologie. Von Dr. 
J. Sengler, ordentlichem Professor der Philosophie an 
der Universität zu Freiburg. Heidelberg, Mohr. 
1845 — 47. Gr. 8. 4 Thlr.

5. Theodor Parker’s neu-unitarischen Predigers zu Bo
ston Untersuchungen über Religion. Aus dem Eng
lischen übersetzt und mit einem Vorwort begleitet 
von Heinrich Wolf, Archidiakonus an St. Nicolai in 
Kiel. Kiel, Schröder & Comp. 1848. Gr. 8. 2 Thlr.

6. Die speculative Religionswissenschaft im encyklopä- 
dischen Organismus ihrer besondern Disciplinen. — 
A. u. d. T.: Die theologische Encyklopädie als Sy
stem. Von Dr. Ludwig Noack. Darmstadt, Leske. 
1847. Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

In der gegenwärtigen Entwickelungsperiode des deut
schen Geistes- und Volkslebens stellen die kirchlich re- 
bgiösen Bewegungen eine wesentliche Seite des Kam
pfes dar zwischen den überlieferten Formen der ge
sellschaftlichen Verbindungen und dem ihnen entwach
senden Bewusstsein und Bedürfniss. Hierdurch wird 
das yernunfterforderniss einer befriedigenden Selbst- 
Verständigung über (jen wahren Inhalt und die letzten 
Gründe des Religionsglaubens lebhafter und in weitern 
Kreisen, als jemals, angeregt. Auch von diesem wich
tigen Thede der Interessen der Gegenwart hat die 
Philosophie keineswegs sich zurückgezogen, sondern 
ihm entspricht der Eifer, mit welchem die speculative 
Forschung in . Deutschland den Problemen der Reli
gionsphilosophie zugewandt ist. Es ist innerhalb des 
Gebietes dieser Forschung seit dem Beginn unseres 
Jahrhunderts ein bedeutender Fortschritt errungen wor

den. Ein wichtiges Moment ihrer Fortbildung ward 
mit der ganzen ihm gebührenden Kraft und Ausdeh
nung in unserem Jahrh. verwirklicht. Dies geschah 
dadurch, dass der in dem vorigen Jahrh. überwiegen
den einseitig abstracten, theils dualistischen, theils 
idealistischen Welt- und Gottesbetrachtung gegenüber 
die bis dahin in der neuern Zeit allein durch Spinoza 
repräsentirte pantheistische von zwei unserer originell
sten Denker wieder aufgenommen, dass sie lange nicht 
blos in einer zahlreichen Schule vertbeidigt und ange
wandt (wobei es natürlicherweise an mancherlei Ab
arten und Auswüchsen dieser Denkweise nicht fehlte), 
sondern auch von allen ihrem Zeitalter wahrhaft an
gehörigen Pflegern und Freunden der Philosophie durch
dacht, geprüft und geistig durchlebt wurde. Hiermit 
ward die Möglichkeit begründet — was einerseits die 
philosophische Errungenschaft, andererseits die philo
sophische Aufgabe der Gegenwart bezeichnet — die 
einander entgegengesetzten eigenthümlichen Einseitig
keiten nicht weniger der Identitätssysteme, wie der 
Systeme des Dualismus und des abstracten Idealismus 
zu erkennen, und zu dem sie insgesammt berichtigen
den Standpunkt der ideal-realistischen, panharmoni
schen, wahrhaft speculativ theistischen Welterklärung 
mit dem Bewusstsein seiner vernünftigen Nothwendig
keit emporzusteigen. Näher bestimmt sich hiernach 
jene Aufgabe so, diese in ihrer Gültigkeit nunmehr von 
den selbständigem Geistern verstandene Richtung nicht 
nur zu ergreifen, sondern sie mit völliger Überwindung 
der pantheistischen Dialektik in der allein angemesse
nen Methode der auf eine Erkenntnisstheorie gestütz
ten, in diesem Sinne kritischen, von der Grundlage der 
Erfahrung ausgehenden vernünftigen Causalbetrachtung 
durchzuführen.

Die angegebene Richtung ist es, welche durch die 
bedeutendem der im Fache der metaphysischen Theo
logie und Religionslelire während der letzten Jahre 
unter uns erschienenen Leistungen geltend gemacht wird. 
Ref. hegt die entschiedenste Anerkennung der Wichtig
keit des Wendepunktes, zu welchem die deutsche Philo
sophie mit dem Hervortreten des Standortes des wis
senschaftlich vernünftigen Theismus gelangt« Demge
mäss gereicht es mir zur Freude, eine Anzeige von 
den hierhergehörigen Bestrebungen mehrer achtungs- 
werther vaterländischer Denker (Nr. 1—4) zu geben, 
der ich einen Bericht hinzufüge theils über die in glei
cher Sinnesart verfasste, zwar mehr populär gehaltene, 
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aber sehr interessante Schrift eines nordamerikanischen 
Theologenj theils um des Contrastes willen über einen 
der neuesten Auswüchse des modernen Spinozismus.

Nr. 1. Wir wenden uns zuerst zu dem Werke 
Fichte’s, des würdigen Sohnes und geistigen Nachfol
gers eines der Koryphäen unserer neuern Philosophie, 
zu einem Werke, welches durch Denkkraft, wie durch 
Gemütbstiefe, durch Eigenthümlichkeit in der Verar
beitung seiner Lehrbegriffe, wie durch sorgfältige Be
rücksichtigung, Benutzung und Beurtheilung des »von 
den Vorgängern Geleisteten ausgezeichnet ist. Es er
scheint als die „dritte Abtheilung der Grundzüge zpm 
Systeme der Philosophie,“ von denen die zweite Ab
theilung unter dem Titel einer „Ontologie“ bereits 1836? 
und die erste unter dem Titel: „Das Erkennen als 
Seibsterkennen,“ 1833 herausgekommen. Schon in 
diesen vorangegangenen Untersuchungen, wie überhaupt 
vom ersten Beginn der schriftstellerischen Thätigkeit 
unseres Verf. an, ist die Überwindung der pantheisti
schen Vorstellungsweise und die Vorbereitung einer 

'realen speculativen Gotteserkenntniss mit der Gesinnung 
und dem Ernst eines echt religiösen Denkers ange
strebt worden. Jedoch darf Ref. zum Lobe der vorlie
genden „Theologie“ aussprechen, dass sie — um so 
viele Jahre später und reifer, als die Ontologie und die 
Erkenntnisslehre — von einem Mangel dieser beiden 
Vorarbeiten, von der Befangenheit in der falschen, 
durch ihre blendende Eigenthümlichkeit so viele Den
ker und Denkerlinge bis dahin täuschenden dialekti
schen Methode Hegel’s in der Hauptsache sich eman- 
cipirt hat. Sie hat nur noch als eine äusserliche Ein
kleidung ihrer Gedanken Manches von der HegeTschen 
Formelsprache beibehalten, mehr wol aus alter Ge
wohnheit, als weil auch der Verf. jetzt noch immer 
der Meinung der Hegelianer beipflichtete, dass diese 
manierirte Ausdrucksweise ein Kriterium des über die 
blosse „Verstandesreflexion“ hinausgehenden „positiv 
vernünftigen“ Denkens sei. Der durchaus andere und 
höhere Standpunkt, welchen im Vergleich mit der On
tologie die Theologie behauptet, zeigt sich insbeson
dere in folgender Differenz. Die erstere beanspruchte 
zwar nur in ihren abgezogenen Vorstellungen vermit
tels der Hervorhebung und Auflösung von Widersprü
chen die „Wirklichkeitsformen^ des Absoluten a priori 
zu entwickeln. Sie hielt hierbei blos den einen Theil 
des HegeTschen Irrthums fest, indem sie unter dem 
misverstandenen Titel der Kategorien gewisse an und 
für sich leere, aber in einer täuschenden Reflexion mit 
allerlei logischen, empirischen, mathematischen und 
dynamisch rationalen Inhalt erfüllte Abstractionen für 
die ewigen Realformen des allumfassenden Zusammen
hangs der Wirklichkeit, und diese Formen für trenn
bar von dem Inhalt, und in der Trennung für den Ge
genstand eines vermeintlich apriorischen Erkennens er
achtete. Dessenungeachtet aber meinte sie doch, weil 

sie die Wirklichkeitsformen des Absoluten erschöpft 
habe, dass durch sie der Beweis vom Wesen Gottes 
vollendet, durch sie die Wirklichkeit des Absoluten als 
des persönlichen Geistes erwiesen und dass die voll
ständige Beweisführung für das Dasein Gottes ihr In
halt geworden sei. (Ontologie, S. 515—518.)

Dagegen erklärt jetzt der Verf., und schärft in 
öftern Wiederholungen diesen methodischen Grundsatz 
ein: den festen Anknüpfungspunkt für alle über die Er
fahrung hinausgehenden Betrachtungen gebe ihm die 
„Erfahrung.“ Die Deutung und das gründliche Ver- 
ständniss des „Thatsächlichen“ sei es, was ihn zu sei
nen metaphysischen Annahmen berechtige. Die W’elt- 
thatsache führe zu der Idee Gottes. Nur nach dem - 
Maas und in dem Umfange, wie uns die Welterkennt- 
niss offen stehe, biete sich in dieser die Grundlage dar 
zu der speculativen Gotteserkenntniss. Um die hier in 
Betracht kommenden Probleme zu lösen, dürfe man 
nicht den Weg der blossen Begriffsdialektik einschia- 
gen und vermittels der Analyse einander widerspre
chender Begriffe fortschreiten, was ein leeres schola
stisches Beginnen sein würde, sondern man müsse auf 
den Grund und durch den Antrieb des ursprünglich Ge
gebenen weitergehen. Alle Fragen über Welt und Gott 
seien als müssig zu betrachten, wenn in dem Gegebe
nen kein Anhaltspunkt für sie vorliege, eine Entschei
dung aus vermeintlich apriorischen Gründen erzeuge 
lediglich ein Scheinwissen. Bis dahin seien die Be
weise für das Dasein Gottes deshalb nicht in ihrer 
Kraft .hervorgetreten, weil sie in der bisherigen Auf
fassung nur Begriffsbeweise, ein Process des Denkens 
in Abstractionen geblieben seien. Die speculative Theo
logie habe nicht in blossen Begriffen, sondern an Rea
litäten fortzuschreiten. Lediglich aus dem Thatsäch
lichen, dem Gegebenen der Welt leite des Verf. Ver
fahren die Nothwrendigkeit ab, bis zu der Idee eines 
freien persönlichen Ur-Subjectes emporzusteigen und 
dasselbe mit den übrigen Prädicaten des persönlichen 
Geistes auszustatten. (Man vgl. Theol. S. 33—38. 48 
—51. 145. 164. u. a. a. St.) Wenn Ref. nun nicht um
hin kann, auf die Ontologie des Verf. das gleiche Ur
theil zu beziehen, welches man mit vollkommenem 
Recht über die Hegel’sche Logik ausgesprochen hat: 
ihre Kategorien seien irrthümlich objectivirte, erkennt- 
nissleere Abstracta, unwillkürlich und unklar entlehnt 
aus den Sphären der Natur und des Geistes, sie seien 
hohle, nach einer blos scheinbaren Nothwendigkeit ver
mittels einer nichtssagenden Verknüpfungsweise zu
sammengestellte Wiederholungen der diesen Sphären 
angehörigen Bestimmungen, so ist er um so inniger 
erfreut, nunmehr den Verf. in der Entwickelung der 
Theologie auf so entschiedene Weise, wie es die an
geführten Stellen kundgeben, frei geworden von den 
Blendwerken des dialektischen Absolutismus und For- 
malimus auf dem einzig richtigen Wege der besonne-
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nen Forschung zu erblicken, welcher zu einer realen 
Erkenntniss der universell dynamischen nnd übersinn
lichen Wahrheiten führt. Dieser Weg ist der regres
sive der vernünftigen Causalbetrachtung, der zunächst 
an den Thatsachen der Natur und an denen des gei
stigen Lebens der Menschheit dasjenige hervorhebt, was 
für das gesetzmässige Verständniss als das schlechthin 
Allgemeine und Vernunftnothwendige sich erweist, als
dann hieraus den Erkenntnissbegriff des Weltalls in der 
Fülle und Ordnung seiner objectiven Bestimmungen ge
winnt, und endlich aus der Wahrheit des lebendigen 
Weltorganismus die Anerkennung der das All ewig be
gründenden und umfassenden Einheit des Urgeistes ab
leitet. Indem Hr. Fichte diesen Gang in dem vorlie
genden Werke zu verfolgen beabsichtigt hat und in 
solcher Weise zu der Behandlung des schwierigsten 
aller Probleme einen höchst heachtungswerthen Beitrag 
gibt, gehört er nicht blos der Richtung seines Strebens 
nach, sondern auch hinsichtlich der Methode seines 
Denkens zu den Vertretern eines entschiedenen Fort
schrittes von dem Hegelianismus zu der Sphäre einer 
realen metaphysischen Theologie. Das Ganze zerfällt 
nach einer vorausgeschickten Einleitung über die Auf
gabe desselben (S. 1—57) in drei Theile, von denen 
der erste grundlegende „die Entwickelung der Idee 
Gottes aus dem Weltbegriffe“ (S. 61—186), der zweite 
„das Wesen Gottes an und für sich selbst44 (S. 189 
— 430), der dritte „das Wesen Gottes im Verhältniss 
zum Andern in ihm selbst“ zu seinem Gegenstand hat 
(S. 433—685). Der erste entwickelt in drei Abschnit
ten die Idee Gottes aus dem Begriffe der Welt, indem 
die Welt zunächst abstract als eine Summe von End
lichkeiten, hierauf näher bestimmt, als ein System spe- 
cifischer Unterschiede, zuletzt in ihrer vollständigen 
Bestimmtheit als eine Stufenreihe von Mitteln und von 
Zwecken gefasst wird. Das Resultat des ersten dieser 
Abschnitte ist: dass aus der Kategorie der endlichen 
Dinge als solcher die Nöthigung sich ergebe, ein schlecht
hin Beharrendes in ihnen anzunehmen. Das Resultat 
des zweiten Abschnittes ist: der qualitativen Bestimmtheit 
des Endlichen liege zum Grunde ein ewig vollendetes 
System specifiscber Urqualitäten, beharrlicher Urbe
stimmtheiten oder Urpositionen, w’elche einander voll
ständig ergänzend im absoluten Zusammenhänge der 
Wechselbeziehung zu einander stehen. Endlich im drit
ten Abschnitte ergibt sich als Resultat der teleologi
schen Auffassung des Zusammenhanges der Dinge: so 
gewiss als die universellste Weltthatsache, als die kos
mische Ordnung und Zweckbeziehung gegeben sei, sei 
auch ejn wissend durchschauendes Absolutes wirklich. 
Eine Weltordnung von Zwecken könne im räumlichen 
Universum nur gedacht werden, wiefern ein allbewusst 
sie durchdringendes Unbedingtes in ihnen gegenwärtig 
walte. Gleichfalls sei ein in zeitlicher Abfolge geord
neter, die Zweckbeziehung zwischen dem Vorher und 

dem Nachher bekundender Weltlauf nur möglich, wenn 
ein absolutes Erkennen in schlechthin zeitloser Bezie
hung die dort getrennten Zwecke und Mittel vorbild
lich an einander halte. Das Absolute sei daher nicht 
nur Weltseele, nicht ein ursprünglich bewusstloser Ge
staltungstrieb, sondern im schöpferisch beziehenden All
bewusstsein das Eine-Sich-Wissende, persönlicher Geist.

Ref. muss es den Lesern überlassen, die sowol 
in ihren dogmatischen, wie in ihren kritisch-historischen 
und polemischen Expositionen sehr interessante, in den ' 
letztem durchaus siegreiche Weise näher ins Auge zu 
fassen, mit welcher diese Ergebnisse festgestellt wer
den, denen er — nur in der Ansicht von dem Ver- 
hältniss der Urpositionen zu den Qualitäten der wirk
lichen Dinge abweichend — im Ganzen genommen mit 
vollster Überzeugung beistimmt. Was ich jedoch rück
sichtlich auf den ,,ersten Theil“ hauptsächlich vermis
sen muss und dessen Mangel nicht ganz ohne Nach
theil in Bezug auf die strenge Wissenschaftlichkeit ge
blieben, welche der Verf. mit so edlem Ernst und Eifer 
auch für die beiden andern Theile angestrebt hat, be
steht in folgendem Punkt. Er hat sich begnügt, aus 
den drei allerdings wesentlichen Momenten der 1) End
lichkeit, 2) der specifischen Bestimmtheit und 3) der teleo- ' 
logischen Verknüpfung der Dinge im Weltganzen den 
Gottesbegriff zu deduciren, nicht aber eine vollständige, 
systematisch durchgeführte metaphysische Kosmologie 
seiner Theologie vorangehen lassen. Ist es aber, wie 
er selbst mit so entschiedenem Ausdruck behauptet, 
das Thatsächliche der Welt, nicht aber ein scholasti
sches angeblich reines Denken über abstracte vermeint
liche Wirklichkeitsformen, welches den Grund zur 
Gotteserkenntniss darbictet, ist das wahr, was er so 
richtig ausdrückt, dass wir um so sicherer und evi
denter, je tiefer wir das Wesen der Weltwirklichkeit 
erforschen, die Natur Gottes darin lesen, so durfte er 
folgerecht der erschöpfenden Behandlung der kosmo
logischen Probleme sich nicht entziehen. Wäre der in- 
tellectuelle gesetzmässige Erkejmtnissbegriff des Orga
nismus der Natur und des Weltganzen mit allen seinen 
für unser Vernunftverständniss wesentlichen Inhalts
bestimmungen in der gültigen, von den allgemeinen 
Thatsachen ausgehenden Methode vollständig von ihm 
construirt worden, so- würde erst hiermit das zurei
chende Fundament zu einer metaphysischen Theologie, 
welche den völligen Erkenntnisswerth in sich tragen 
könnte, von ihm gelegt worden sein. So aber, in Er
mangelung der Ausbildung dieses so wichtigen Theiles 
der Metaphysik, ist es sehr erklärlich, was wenigstens 
nach dem Ürtheile des Ref. unverkennbar sich heraus
stellt, dass die an der Vernunftforschung einen lebhaf
ten Antheil nehmende und von den theosophischen und 
kosmogonischen Vorstellungen eines Jakob Böhme und 
eines Schelling angesprochene Phantasie des Veif. hier 
und da in manchem kühnen Fluge Ansichten von dem
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Wesen des Urgrundes und von der Offenbarung desselben 
entworfen hat. welche innerhalb der Grenzen des vernünf
tigen Wesenverständnisses und der speculativen Causal
erklärung ihre Begründung kaum finden dürften. Hierher 
rechne ich insbesondere die nähern Bestimmungen, welche 
über die Natur Gottes und über das Hervorgehen der 
raumzeitlichen Welt aus dieser Natur als aus dem ewi
gen übersinnlichen Weltall gegeben werden. Aus dem that- 
sächlich Gegebenen der Welt, als eines Systems spe- 
cifischer Unterschiede die metaphysische Annahme eines 
ewigen Systemes der Urqualitäten oder Urpositionen 
ableitend, welche er als die Urbestimmtheiten der or
ganischen sichtbaren Natur vorzugsweise auch die Mo
naden nennt, und als »blosse Monaden und Geistesmo
naden unterscheidet, behauptet der Verf.: diese Urpo
sitionen seien das wahrhaft Reale und Substanzielle 
der Welt, die übersinnliche Wurzel der sinnenfälligen 
Dinge, die immanente Ursache alles sinnlichen Erschei
nens. Ihre sie lebendig erhaltende Einheit, im Unterschiede 
von ihrer Gesammtheit, sei die Gottheit, welche als 
sich selbst anschauender Urgeist in der ideellen That 
des Durchdenkens und bewusstvollen Durch dringens 
das Monadenuniversum ewig setze und erhalte. Dieses 
Universum der ursprünglich geeinten und harmonischen 
Urpositionen sei Gottes ewige Wirklichkeit, seine Natur, 
sein Wesen selbst, sei zugleich die'Summe des eigent
lich Existirenden, die allein wahre und in sich vollge
nügende Weise der Existenz. Das ewige Setzen der 
Urpositionenwelt sei die ewige Selbstschöpfung 'oder 
Selbsterzeugung Gottes. Vermöge derselben sei Alles 
auf ewige Weise mit absoluter Einheit in Gott befasst, 
was im Gebiete des Endlichen, Mannichfaltigen, Wan
delbaren , räumlich und zeitlich Geschiedenen zu wer
den vermöge. Das Werden aber und hiermit das Da
sein der sichtbaren Welt erkläre sich folgendermassen. 
Einer jeden der in Gott von Ewigkeit her präexistiren- 
den Urpositionen wohne eine Macht inne, sich selbst 
in der Zeitlichkeit und Räumlichkeit zu realisiren und 
zu individualisiren. Der göttliche Wille zeige sich 
hierbei nur als ein zulassender. Das an sich Ewige 
der Urqualitäten trete in dieser Seibstverwirklichung 
aus der Ureinheit in die Form der Sonderung und des 
Entstehens und Wandelns ein, und hierbei sei das zu
nächst Wirkende eine Selbstthat der Creatur. Bei der 
Entstehung der sichtbaren Welt wirke das Irrationale, 
welches aus der unberechenbaren Selbstthat der Ur
positionen entspringe, ebenso allgegenw'ärtig mit, wie 
die durchwaltende schöpferische Einheit Gottes, und 
bringe in der sichtbaren Welt das Spiel eines wirk
lichen Aussichselbsdebens hervor. Für diesen Process 
der sondernden, aus der göttlichen Einheit heraustre

tenden Selbstsetzung sollen die Urpositionen des Sich- 
anschliessens an ein allgemeines, ihnen verwandtes 
Natureldment bedürfen, welches der universale, die 
Keime aller Dinge in sich tragende Weltäther sei. Ein 
jedes der in der Gestalt der Urpositionen ewig präexi- 
stirenden Weltwresen trete alsdann individualisirt und 
verleiblicht hervor, sobald in diesem Naturelement das 
entsprechende Medium der Verleiblichung ihm gegeben 
sei. Ref. gesteht, weder die vernünftige Noth Wendig
keit, welche Hr. Fichte in Anspruch nimmt, von dem 
Thatsächlichen der Natur und der Weltordnung gerade 
zu solchen transcendentalen Determinationen des gött
lichen Wesens und Verhältnisses zu gelangen, noch 
auch die blosse Denkbarkeit dieser Determinationen 
einsehen zu können. Durchaus zwar einverstanden bin 
ich mit dem eigentlichen kosmologisch-theologischen 
Grundgedanken Fichte’s, den ich in meiner Weise etwa 
so andeuten könnte: die mit dem ersten Beginne der 
Entfaltung der selbstbewussten Freiheit in der mensch
lichen Person hervortretende Gesetzmässigkeit unserer 
vernünftigen Causalerkenntniss macht es bei ihrer voll
ständigem Ausbildung nothwendig anzuerkennen, dass 
die individuelle Einheit jedes (sowol qualitativ, w'ie räum
lich und zeitlich beschränkten) Einzehvesens nur in 
einer besondern Gattung und in einer relativen, gleich
falls beschränkten Vielheit und Totalität, jede solche 
relative Totalität in der absoluten Vielheit und Tota
lität des Organismus des Weltalls, die organische Ein
heit des ewigen Alls der Einzelwesen aber als die 
ideal gegründete und bestimmte in der ursprünglichen 
absoluten ewig allbegründenden und allbestimmenden 
Einheit des mit Allbewusstsein waltenden Urwesens 
enthalten ist. Jedoch die genauere Verfolgung des 
Erkenn tnissbegrifles von dem universellen Organismus 
und Leben der Natur leitet, meine ich, zu andern 
Aufschlüssen über die näher determinirenden Inhalts
bestimmungen unseres Gottesbegrilfes, als der Verf. 
— mehr, möchte ich sagen, hier in lebendig anschau
lichen und interessanten Hypothesen dichtend, als in 
zureichend begründeten Deductionen erkennend — sie 
gegeben hat. Seine Urpositionen lassen sich nicht in 
dem Causal- und Wesenverständniss ßxiren, obgleich 
sie allerdings zum Theil den Charakter der göttlichen 
Ideen tragen, sie gaukeln vor der Anschauung in 
allerlei Gestalten herum. Einmal sollen sie die idealen 
urbildlichen Entwürfe des göttlichen Denkens sein und 
in dieser Eigenschaft den Gedankenkosmos ausmachen. 
Dann werden sie uns als die Urkräfte der Dinge und 
als die Realgründe aller Phänomene der Sichtbarkeit 
vorgeführt. _

. (Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jenn» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Keipzig»
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Ferner sollen die Urpositionen immerdar in Gott zur 
vollkommensten Vereinigung verknüpft sein, Gottes 
ewige Natur und lebendige Wirklichkeit bildend, und 
dennoch mit dem Äther zeitlich sich verbinden, aus 
jener Einheit heraus und in die Mannichfaltigkeit des 
Individuellen eintreten und zu der körperlichen Selbst
verwirklichung gelangen. Einerseits heisst es, sie 
seien die Totalität des eigentlich Existirenden, die allein 
wahre in sich vollgenügende Weise der Existenz, die 
ewige Wirklichkeit im höchsten Sinne dieses Wortes. 
Andererseits, sie seien blosse Möglichkeiten, schlum- 
.mernde Kräfte, ihre Präexistenz in der göttlichen Ein
heit sei dasjenige, was man das Verharren in der Po
tenz, das Latentbleiben, den ruhenden Keimzustand ge
nannt habe, und sie existiren noch nicht in verwirk
lichter Individualität, indem die Energie ihrer sie näher 
bestimmenden Beschaffenheiten noch nicht hervorge
brochen, der Reichthum ihrer Beschaffenheiten noch 
nicht in ihrer eigenen Einheit eingeschlossen sei. Auch 
werden sie, von dieser Seite betrachtet, die Fülle der 
noch ungeordneten, ohne Scheidung in einander wir
kenden. darum nur potenzialen Anlagen genannt. Hier
bei spielt der Äther eine sehr zweideutige Rolle als 
das Medium der Selbstrealisation der Urpositionen. Er 
erscheint als ein deus ex machina und ist in diesem 
Gedankenzusammenhange ganz unbegründet, da er 
nach der Ficbte’schen Vorstellungsart weder in der 
angenommenen ewigen Natur und Selbstschöpfung Got
tes befasst, noch durch Selbstthat und Selbstverwirk
lichung aus der göttlichen Einheit hervorgegangen sein 
kann. Ist nun der Verf. besonnen genug, einzusehen 
und einzuräumen, dass diese ganze Annahme der Be
deutung und Stellung seiner Monadenwelt nur eine Hy
pothese sei, eine dem thatsächlich Gegebenen zur Er
klärung untergelegte Ansicht, so dürfte es ihm bei 
wiederholter Prüfung der in ihr liegenden ungelösten 
Schwierigkeiten und Widersprüche kaum entgehen, dass 
sie in dieser Gestalt noch nicht geeignet sei, als die 
einzig mögliche und nothwendige sich zu erweisen. 
Aus dem noch Unbefriedigenden in der Ansicht von 
der ewigen Natur in Gott geht, wie es nicht anders 
sein kann, manches ebensowenig Genügende über in 

die Lehren des Verf. von der absoluten Persönlichkeit 
Gottes als der höchsten persönlichen Einheit des Idea
len und Realen, von den theils idealen, theils realen, 
theils ideal-realen Eigenschaften Gottes, und von der 
göttlichen Erhaltung und Vollendung der endlichen 
Welt. Doch enthalten auch diese Partien des Werkes 
nicht minder, wrie die Betrachtungen des ersten Theiles 
über die Deduction des Gottesbegriffs aus dem Welt
begriffe, ungeachtet des mitunter zum Vorschein kom
menden phantastischen Anfluges, einen Reichtbum an 
beherzigungswerthen, anregenden und fruchtbaren Ge
danken, deren Erwägung jedem denkenden Theologen 
unserer Zeit, ohnehin jedem Philosophen, von mir mit 
vollster Überzeugung empfohlen wird.

Nr. 2. Wenn in dem Fichte’schen Werke, welches 
mehr auf den Titel einer speculativen Theologie, als 
auf den sich gleichfalls beigelegten „einer allge
meinen Religionslehre“ Anspruch hat, die Darlegung 
dessen, was in dem Bewusstsein der Völker und sowol 
in dem äussern, als in dem innern Leben der Mensch
heit die Religion ist, in den Hintergrund tritt, so ist 
vorzugsweise dieser Darstellung die Schrift des Hrn. 
Schwarz gewidmet, welche ihrerseits die Lösung des 
theologischen Problems mehr voraussetzt als anstrebt. 
Sie ist eine sowol durch ihren Inhalt, wie durch ihre 
Diction (wenn wir bei letzterer das zu Viel in dem 
Gebrauch theils Hegel’scher Formeln, theils blos flim
mernder und nichts erhellender Metaphern dem ersten 
grössern schriftstellerischen Versuche des Verf. nach
sehen) recht sehr sich empfehlende Leistung eines jün- 
gern Theologen, den die Pfleger der echten Theologie 
und Philosophie in dem ihnen gemeinsamen Gebiete 
der philosophischen Religionslehre gern als ihren Mit
arbeiter begrüssen werden. Mit den hervorstechend
sten Erscheinungen der heuern und neuesten Philoso
phie hinlänglich bekannt, und nicht blos durch sein 
Zeitalter über die von allen Denkern der Gegenwart 
anerkannte Unzulänglichkeit des dualistisch abstracten 
Gottesbegriffes, sondern auch durch die Gesundheit 
seines Urtheils und seiner Gesinnung über die grossen 
Verirrungen des Zeitalters in religiöser und in specu- 
lativer Hinsicht, über die hochmüthige, ebenso dünkel- 
— als dunkelvolle Altgläubigkeit der Gegenwart, über 
die gottlose Leerheit gewisser pantheistischer und atheisti
scher Abstractionen, und über die trübe Verwirrung 
des Coalitionsversuches abgestorbener Dogmen und 
moderner Dialektik emporgehoben, dabei von einem inni
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gen und geistvollen Interesse für die gegenwärtigen 
kirchlich religiösen und religionsphilosophischen Streit
fragen bewegt, hat er mit Recht sich berufen ge
fühlt, jenen Irrthümern gegenüber als ein Vertheidiger 
des speculativ theistischen Standpunktes aufzutreten. 
Die Schrift enthält zwei Theile oder Bändchen, die 
man gern zusammensieht, obgleich sie allerdings auch 
als zwei verschiedene Abhandlungen hätten erscheinen 
können. Der eine Theil führt die Überschrift „von 
dem Begriffe der Religion“ (S. 1 — 230), der andere 
(S. 1 —240) gibt sich als eine „Geschichte des Reli- 
gionsbegrifts seit Kani.“

Der erste, den man nach dem Titel der Schrift 
allein zu erwarten berechtigt war, — insofern „Begriff“ 
und „Wesen“ hier dem Verf. das nämliche bedeuten,— 
aber nach dem Umfange derselben in ausführlicherer 
Darstellung, behandelt seine Aufgabe in zwei Abschnit
ten , indem er zunächst das „Subject der Religion“ 
(S. 1—161), hierauf „das Object der Religion“ (S. 162 
— 230) zum Gegenstand seiner Betrachtungen macht. 
Diese Dichotomie scheint nicht glücklich gewählt. Denn 
die Religion hat ihr Wesen in dem Bewusstsein des 
Verhältnisses, in welchem der Mensch, ihr Subject, zu 
dem göttlichen Walten, ihrem Object sich denkt und 
empfindet. Also kann erst dann, nachdem über Beide 
die zureichend begründete und verdeutlichende Ver
ständigung gebracht worden, das Wesen der Religion 
selbst — das Bewusstsein jenes Verhältnisses und der 
Ausdruck desselben im menschlichen Leben — ange
messen entwickelt werden. Hätte daher der Verf. eine 
richtigere Eintheilung zum Grunde gelegt, und hätte er 
das Wesen der menschlichen Persönlichkeit und den 
Inhalt des für unsere gesetzmässige Vernunftthätigkeit 
wesentlichen Gottesbegriffes in noch schärfern Bestim
mungen vorzuführen gesucht, so würde er, bei der Rich
tigkeit seines allgemeinen Gesichtspunktes, und mit einer 
nicht gemeinen Kraft und Bildung des Denkens, einer 
solchen Angemessenheit noch näher gekommen sein. 
Auch in der vorliegenden Gestalt enthalten die einzel
nen Betrachtungen, die des ersten Abschnittes über „die 
innerliche Religiosität“ (S. 1 — 22), über „den Cultus“ 
(S. 23—42), „die Religionslehre und die praktische Re
ligiosität“ (S. 43 — 58), „die Philosophie und die Reli
gion“ (S. 59 —107), „die praktische Sittlichkeit und die 
Religion“ (S. 108—143), „die Kirche und den Staat“ 
(S. 144 —161), und die des zweiten Abschnittes über 
„das absolute Object“ (S. 162—230), über „die Mittler 
und die Vermittelungen“ (S. 200-221), und über „das 
religiöse Verhältniss“ (S. 222 — 231), viel Wahres 
und, in ihrer gelungenen Opposition gegen die verschie
denen Extreme der einseitigen Parteivorstellungen auf 
diesem Gebiete, doppelt Beachtungswerthes. Nur auf 
einen den innern Werth der Gedankenentwickelung 
am meisten beeinträchtigenden Mangel der Darstellung 
erlaube ich mir noch, den geehrten Verf. aufmerksam 

zu machen, und dies um so mehr, da er ihn mit dem 
grössern Theile der gegenwärtig Philosophirenden unter 
unsern Sprachgenossen gemein hat, und da er selbst 
am leichtesten bei einer unleugbaren Gewandtheit sei
ner Diction hierüber verblendet sein, und jenen Man
gel für einen Vorzug halten kann. Er besteht darin, 
dass die Begriffe in gewisse dialektische, stets wieder
kehrende, aus der Hegel’schen Sprachweise stammende 
Formeln eiilgepasst und zugleich nebenbei häufigst in 
Gleichnisse und bildliche Ausdrücke eingekleidet wer
den. mit der Absicht, durch Anwendung der Formel 
und der Metapher den Aufschluss über die entweder 
zu erklärende oder zu beweisende Wahrheit zu geben. 
Mit diesem Verfahren der sogenannten „speculativen 
Methode der modernen Philosophie“ treten so oft an 
die Stelle einfacher und wahrer Deductionen gezierte, 
pikant sein sollende, nur den Halbdenker blendende 
Aufstellungen hohler Abstractionen, die im besten Falle 
mit einem Erkenntnissinhalt erst erfüllt werden kön
nen. Hr. Sch. legt die höchste Wichtigkeit der bereits 
etwas abgedroschenen Formel bei: die Einheit in den 
Gegensätzen sei das Grundgesetz des Universums. Er 
meint das Wesen der Religiosität dadurch zu erklären, 
dass er die von ihm ins Auge gefassten, in der Einheit 
unserer Persönlichkeit nach seiner Meinung hauptsäch
lich zusammenwirkenden Thätigkeiten für Gegensätze 
ausgibt, welche die Einheit aus sich heraussetze, um 
wieder in sie hineinzugehen, und welche als versöhnte 
sich in die Einheit hinein reflectiren, dass er diese 
Thätigkeiten als Vermittelungen darstellt, welche aus 
dem Lebenspunkte der Unmittelbarkeit heraustreten, 
wobei die Unmittelbarkeit einerseits das Band der Ein
heit in den aus einander gebreiteten Gegensätzen, an
dererseits die einfache Substanz sei, welche die ver
söhnten Gegensätze concentrirt und zum Reflex ihrer 
Einfachheit gemacht habe u. dergl. m. In solcher Weise 
wird ihm jede Erklärung zu einer Nachweisung der 
Trennung und Versöhnung der Gegensätze, und fällt 
ihm unter die logische Formel der Thesis, Antithesis und 
Synthesis, unter diese abstracteste und zugleich bequemste 
aller Formeln, die sich drehen und wenden lässt, wie 
man will. Diese Formel und also die logische Kate
gorie des Gegensatzes und der Einheit, aus welcher 
derselbe heraus und in welche er vermittelt oder ver
söhnt zurücktritt, ist an und für sich unbestimmt, viel
deutig und erkenntnissleer, daher zum willkürlichsten 
und verschiedenartigsten Gebrauche geeignet (den glän
zendsten hat unstreitig Hegel von ihr gemacht) und im
mer täuschend, so lange ihre Anwendung für eine Er
klärung des Wesens und ursachlichen Zusammenhanges 
des Wirklichen gilt. Der logische Gegensatz bezeich
net die Verhältnisse — um nur die bemerkenswerthe- 
sten hier anzufuhren theils des positiven Gegentheils 
zwischen den einander entweder temperirenden oder 
neutralisirenden Qualitäten, Kraftäusserungen und Gros-
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sen im Gebiete des Endlichen und Mannichfaltigen, theils 
des übergeordneten und des untergeordneten Seins in der 
Ordnung der Wirklichkeit überhaupt, theils des Begrün
denden und des Bedingenden zu dem Begründeten und Be
dingten, theils der Nebenordnung zwischen den Arten und 
zwischen den Individuen unter einem Gattungsbegriffe, 
theils der gegenseitigen Ergänzung zwischen den Seiten, 
Bichtungen und Bestandteilen des Wesens und Daseins 
eines Ganzen. Die Confusion der angegebenen Bedeutun- 
gen ist es, die in unserer modernen dialektischen Termino
logie unklar vorgestellt und willkürlich angewandt wird 
in der Unmittelbarkeit und Vermittelung, in dem Zu
spitzen, Gipfeln und Umschlagen der Gegensätze. In
dem man bei der philosophischen Betrachtung darin 
die über die blosse Verstandesreflexion hinausführende 
speculative Methode erblickt, dass man die Verhält
nisse der Wirklichkeit unter die weite, unbestimmte 
und blos subjectiv formale Kategorie des Gegensatzes 
stellt und mit dieser Kategorie dialektisch operirt, so 
sagt und erklärt man hiermit erstens nichts Reales, 
täuscht zweitens sich selbst durch den falschen Schein, 
sehr tiefsinnig den Gegenstand erfasst zu haben,'und 
lässt drittens der Willkür und der Phantasie den gröss
ten Spielraum, das zu Erklärende so oder anders auf
zufassen. Der bezeichnete leidige Formalismus hat den 
Verf. am meisten bei dem Beginn seiner Untersuchung, 
bei seiner versuchten Nachweisung des religiösen Grund
bewusstseins verhindert, die von ihm angestrebte Gründ
lichkeit und Deutlichkeit der Realerklärung zu errei
chen. Es ist nur ein Schein, dass das Wesen der Re
ligiosität im Innern des Menschenlebens durch solche 
Phrasen erklärt oder auch nur angemessen bezeichnet 
werde: „es bilde sich im Menschenleben ein dreifacher 
Hauptgegensatz, 1) der zwischen dem Allgemeinen und 
dem Individuellen innerhalb des menschlichen Subjects, 
2) der zwischen dem Wissen und dem Thun in dem 
Gegenüber von Subject und Object, 3) der zwischen 
dem individuellen und dem identischen Wissen und 
Thun. Die Religiosität sei die reale, volle, schöpfe
rische Einheit, welche die Differenz setzend die Ge- 
burtsstätte der Gegensätze sei, welche daher nicht auf
die abstracte Vernichtung der Gegensätze, sondern auf 
ihre Erhaltung in der Versöhnung ausgehe. Sie diffe- 
renzire sich selbst, sei die zum Grunde liegende und 
die versöhnende Einheit zugleich, sei die inhaltsvolle 
durchdringende Bewegung, nicht ein leerer in sich ru
hender Punkt, sondern ein beständiges Ausströmen und 
Zuruckkehren zum Centrum, sie setze die Gegensätze, 
versöhne sie und kehre von den versöhnten Gegen
sätzen zur ursprünglichen Einheit zurück. Diese le
bensvolle Einheit in den Gegensätzen, die geistige vis 
vitalis, die centrale Function sei die religiöse. Sie sei 
eine in sich zurückkehrende kreisende Bewegung. Von 
der ursprünglichen Einheit ausgehend ströme sie das 
Einheitsleben versöhnend und befruchtend in die Gegen

sätze hinein, um diese dann wieder in das Centrum 
zurückzunehmen, so sei sie eine ausbreitende zugleich 
und eine concentrirende u. s. w.“ Hiermit ist die Auf
gabe in der That noch ganz unerledigt gelassen, nach
zuweisen, was das Wesen der menschlichen Persön
lichkeit und das des religiösen Bewusstseins und Ge
fühles ist, und wie dieses in jenem wurzelt. Minder 
beeinträchtigend zeigt sich diese Phraseologie in den 
folgenden Untersuchungen, wo das richtige Urtheil des 
Verf. kräftiger durchbricht und grossenteils über das 
Unangemessene der Formel den Sieg gewinnt. Auch 
in dem Abschnitt über das „absolute Object der Reli
gion,” wo der Verf. in der Hauptsache den von Fichte 
dem Sohn in der speculativen Theologie aufgestellten 
Ansichten sich anzuschliessen bekennt, hat er, -bei 
seiner richtigen Anerkennung der Bedeutung der spe- 
culativ teleologischen Weltbetrachtung, hauptsächlich 
solche theologische Lehrbegriffe ausgesprochen (da in 
dem Umkreise derselben die Fichte’sche Hypothese von 
der Natur in Gott und dem die Welt nur zulassenden 
Willen Gottes nicht gerade als wesentlich hervortritt), 
welche Ref. mit Freude als treffende und wahre an-

i erkennt.
I Was den zweiten Theil des Werkes betrifft, die 
| von dem Verf. sogenannte „Geschichte des Religions
begriffes seit Kant,“ so muss sich Ref. hier mit einem 
allgemeinen Lobe dieses schätzbaren Beitrages zur Ge
schichte der neuern Religionsphilosophie begnügen, 
ohne in eine Beurteilung des Einzelnen eingehen zu 
können. Sie ist nur ein Beitrag zu der von ihr be
zeichneten Geschichte, denn sie enthält zwar diejenigen 
Momente derselben, die dem Verf. von seinem Gesichts
punkt aus als die wichtigsten sich darstellen mochten, 
lässt aber, wie er wol selbst nicht in Abrede stellen 
wird, manche gleichfalls wichtige, bereits der Geschichte 
angehörige weg, unter denen ich hier nur die Fries’sche 
und die Krause’sche Religionsphilosophie nennen will.

Nr. 3. Der Verf. dieser tiefsinnigen Untersuchung 
ist sich mit Recht bewusst, in derselben den höchsten 
Zielpunkt unseres philosophischen Zeitalters ins Auge 
gefasst und die wahre Richtung der speculativen Welt
erklärung ergriffen zu haben. Dabei erkennt er mit 
echt philosophischem Sinn an, dass alle tiefer Denken
den zur freiesten Mitwirkung an der Lösung des gros
sen gemeinschaftlichen Problemes berufen, und dass 
bei Festhaltung desselben Grundprincips verschieden
artige ebenbürtige Stellungen möglich sind. Auf seinem 
sehr beachtungswerthen Standort, den er zuerst in 
Fichte’s Zeitschrift (Bd. XI) in einer Abhandlung „über 
den Begriff Gottes als Princip der Philosophie,“ uns 
vorgeführt, und ausführlicher entwickelt, wie auch 
mit treffenden kritischen Bemerkungen ausgestattet, in 
der vorliegenden Schrift geltend gemacht hat, nimmt er 
an: das Absolute könne wahrhaft nur gedacht werden 
als der urgründliche, in dem Organismus des durch
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seine immanente Selbstobjectivirung bestehenden Welt
alls selbstbewusste Geist, als eine lebendige Einheit 
und daher als eine Einheit real unterschiedener Formen, 
welche selbst wieder relative, wiewol dem absoluten 
Selbst in Gott untergeordnete Einheiten seien. Das re- 
ligiöse und ebenso sehr philosophische Bedürfniss, mit 
unserer Anerkennung aus dem Reiche des Endlichen 
zu dem Unendlichen uns zu erheben, findet er in dem 
Zwist, welcher aus der Divergenz des Unendlichen 
und der Individualität im Menschenwesen entspringend 
in unserem Bewusstsein sich ausspreche. Mit der dy- 
nadischen Gestaltung ihres Seins habe die begeistete 
menschliche Henade den ewigen Grund ihres Seins 
verloren. Sie könne nur dann, wenn sie diesen Grund 
wiedergefunden, ihr einheitliches Sein wieder entdecken 
und es in ihr Bewusstsein und Wollen aufnehmen. Um 
den bezeichneten Zwist in uns lösen zu können, müsse 
das Unbedingte an sich selbst frei von ihm sein, müsse 
beide Elemente, die Unendlichkeit und die Individua
lität oder die Ichheit, in sich vereinigt enthalten, müsse 
also der an und für sich seiende Geist sein. Die phi
losophische Erkenntniss desselben, in welcher der re
ligiöse Glaube zu der freien Gestalt der Vernunftein
sicht geläutert, und die Religion, welche in dem ur
sprünglichen Gefühle des Menschengeistes, in dem un
mittelbaren Innewerden seines eigenen Wesens wur
zele, zu der tiefem Form der Wissenschaft ausgebil
det werde, sucht der Verf. auf dem synthetischen 
Wege zu erreichen. Er sieht, und gewiss nicht mit 
Unrecht, dies für eine Errungenschaft unseres gegen
wärtigen philosophischen Verständnisses an, »lass der 
abgezogene Begriff Gottes, als eines einfachen wesen
losen Geistes, der Dialektik des Pantheismus habe 
unterliegen müssen und für die speculative Betrachtung 
bedeutungslos geworden sei. Nicht minder aber will 
er die entgegengesetzte Gefahr vermeiden, in der Un
terscheidung der göttlichen Lebensmomente die ewige 
Einheit aus dem Auge zu verlieren. Demgemäss geht 
er aus von dem höchsten Begriffe der uranfanglichen 
ewigen Einheit, und beabsichtigt nachzuweisen, dass sie 
in ihren Momenten sich selbst vollziehend ewige Re
flexion, der allumfassende Geist ist. Er fasst zunächst 
jn dem absoluten Princip die Einheit auf, welche als 
Einheit des Unbestimmten und des Bestimmten, der 
Continuität und der Discretion die Centralmonade, die 
ewige ,,Wesenheit“ sei und über Allem für sich selbst 
als ,,Substanz« existire. Die Identität der Continuität 
und der Discretion in 'dem Absoluten sei nur dadurch 
möglich, dass sie als eine intelligible Reihe von Stufen 
der Ineinsbildung des Discreten nnd des Continuirliclien 
gesetzt sei. Hierin bestehe die Ideenwelt in Gott. Die 
Ideen seien die verschiedenen Formen der Conjunction 
beider Elemente, der Vereinigung der absoluten Conti-
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1 nuität und der Discretion in der göttlichen Intelligenz*  
Die der ewigen Wesenheit immanente FormthätigkeiU 
die ideale Form des Wesens sei das „Leben“, eine 
noch nicht sich selbst zum Gegenstände habende Ein
heit, da sie als blosse Form den Stoff ihres Thuns 
äusser sich habe, noch nicht für sich selbst Object 
desselben sei. Dagegen sei die „Seele“ diejenige Ein
heit der Continuität und der Discretion, welche beiden 
Bestimmungen als Einheit gegenübertrete. Sie sei als 
reflexive Einheit des Sphärencyklus die Weltseele, die 
seelische Henade des Ganzen, die Centraleinheit, welche 
alle Seelen beseelend, dennoch für sich selbst existire 
oder sich selbst zum Gegenstände habe, jedoch nur in 
relativer Weise, da sie als das ideale Centrum der 
ätherischen Sphären im Gegensätze zu denselben, und 
ebendeshalb nothwendig an und in ihnen, sich em
pfinde. Frei von diesem Gegensätze sei der „Geist“, 
als die absolute Einheit, welche immerdar als solche 
sich erfassend, zugleich sich von sich unterscheide 
und hiermit sich selbst zum Gegenstand habe, folglich 
das Selbstbewusstsein besitze. Insofern der göttliche 
Geist der selbewusste sei, sei er verschieden von der 
Wesenheit, dem Leben und der Seele, und unterscheide 
sich selbst von ihnen, erweise sich mithin als das 
selbstbewusste ideelle Eins, welches sich gegen sie 
setze, demnach als den wollenden. Nur in diesen bei
den Attributen, als das reine Selbstbewusstsein und als 
der reine ewige Wille werde Gott, der unendliche 
Geist, wahrhaft gedacht. Die absolute Einheit sei ewige 
Reflexion, Geist, aber als Geist setze sie ihre Wesen
heit sich ebenso ewig gegenüber, um aus ihr durch 
die Medien des Lebens und der Seele in sich zu gehen. 
So zeige sich Gott als eine Vierheit von Substanzen, 
aber nur als einziges Selbst, und hiermit sei die höchste 
Definition Gottes in seinem Ursein, die absolute Bestim
mung des absoluten Princips gefunden.

Erst aber durch die Realisirung der Ideen soll 
nach unserem Verf. das göttliche Sein und Selbstbe
wusstsein sich vollenden. Die Ideen sind nach ihm 
blosse Wesenheiten, keine realen Existenzen. Bei ihrer 
Verwirklichung entfalten sie sich erst vollkommen, in
dem sie einen eigenen Bildungstrieb erlangen. Da 
hierdurch eine reale Differenz des Möglichen und des 
Wirklichen in Gott gesetzt ist, so findet sich in ihm 
nothwendig der Wille zur Schöpfung, der so ewig ist, 
wie Gott selbst, und der Akt der Schöpfung ist eine 
reale Vollendung der Natur Gottes. Der Geist in Ver
bindung mit der Wesenheit, mit dem Leben und der 
Seele lässt die in der ursprünglichen Einheit ungetrenn
ten Ideen aus einander treten, sodass diese theils ihre 
specifische Bestimmtheit gewinnen, theils dem Sein ein
gebildet werden. In beiden Beziehungen wird das gött
liche Sichselbstdenken zur göttlichen Selbstanschauung. 
Somit ist Gott wahrhaft der Geist des Weltalls, indem 
er als die Einheit der ewigen kosmischen Substanzen, 
des Weltwesens, des Weltlebens, der Weltseele und 
des Weltgeistes sich erweist, und die Welt ist seine 
Organisation.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von J1. Brockhaus in I'Cipzig’,
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Allerdings findet auch Ref. in dieser Auffassung der 
Idee des göttlichen Seins und Verhältnisses den Aus
druck der vernünftigen Causalbetrachtung, wenn wir 
an derselben von der nähern Bestimmtheit mancher 
Vorstellungsweise absehen, die mehr zur veranschau
lichenden phantasievollen Einkleidung, als zum wesent
lichen Inhalt des theistischen Grundgedankens gehören 
dürfte. Hierher rechnet Ref. insbesondere die Art, wie 
der Verf., mit der Fichte’schen Ansicht in der Haupt
sache zusammentreffend, den Zusammenhang zwischen 
der Ideal- und Realwelt bestimmt, während ich ihm 
ganz insoweit beipflichte, als auch nach seinem Lehr- 
begriffe das System der göttlichen Ideen in der Ord
nung des Weltalls ewig sich realisirt, und das allge
meine Wesen der Dinge dem Leben am Organismus 
des Weltganzen, dieses universelle Leben aber dem 
ewig schöpferischen Walten des Urgeistes untergeord
net ist. Jedoch meine ich, dass, da nicht blos die Wahr
heit, sondern auch die Gewissheit der Wahrheit das Ziel 
der philosophischen Forschung ist, gleichfalls von Hrn. 
Wirth, wie von Fichte, diejenige Seite der Untersuchung 
noch nicht genug hervorgehoben worden, durch deren 
Ausführung die dogmatische Philosophie aufhört, Dog
matismus zu sein. Es ist dies die Untersuchung der 
intellectuell gesetzmässigen Weise, in welcher der 
Menschengeist zunächst zur Gewissheit der Realität 
der Erfahrungsgegenstände und ihres dynamischen Zu
sammenhanges gelangt, und in welcher aus dieser Ge
wissheit die der allgemeinen ursächlichen Verknüpfung 
der Dinge im Universum, und endlich aus dem realen 
Weltbegriff der Gottesbegriff mit vernünftiger Noth Wen
digkeit sich entfaltet. Buht die metaphysische Kosmo- 
ogie nicht vollständig auf dem erkenntnisstheoretischen 

Fundament, und die speculative Theologie nicht voll
ständig auf einer zureichend begründeten Kosmologie, 
so sind wir in Gefahr, wenn auch unsere Vernunft
betrachtung, ohne ihrer eigenen Gesetzmässigkeit sich 
gehörig bewusst zu sein, der Wahrheit des absoluten 
Verhältnisses in bedeutender Weise sich angenähert 
hat, dennoch manche dichtende und anthropomorphische 
Vorstellung in den Inhalt des speculativen Gottesbe-

* griffes einzumischen, um so mehr, wenn wir dem 
logischen Ternarius der Thesis, Antithesis und Syn
thesis einen ihm nicht zukommenden speculativen Er- 
kenntnisswerth beilegen, dem logisch formalen Denk
gesetze -der Identität eine metaphysische Bedeutung 
unterschieben, und von ähnlichen dialektischen Irrthü- 
inern an der reinen Durchführung der Methode der 
vernünftigen Causalerkenntniss noch gehindert werden. 
Auf jeden Fall ist alsdann diejenige Sicherheit und zu
reichende Begründung unserer Gottesidee nicht erreich
bar, welche auf dem theistischen Standort ihrer Ent
wickelung gegenwärtig angestrebt wird.

Nr. 4. Am stärksten scheint mir der Charakter 
des philosophischen Dogmatismus in dem Werke des 
Hrn. Prof. Sengler ausgeprägt zu sein, obgleich ich 
auch hier den Scharfsinn, den ernsten Eifer und den 
Fleiss des Denkers, und die rein vernünftige Tendenz 
in der Aufstellung und Entwickelung des Gottesbegriffs 
gern und ganz anerkenne. Jener Charakter tritt übri
gens erst in dem zweiten Theile hervor. Der' erste, 
der „historisch-kritische“, gibt uns in zwei Abtheilun- 

Igen, von denen die eine „das Dasein Gottes“, die an
dere „das Wesen Gottes“ überschrieben ist, dort über 
die Erkennbarkeit Gottes und über die Beweise für sein 
Dasein, hier über die Formen des menschlichen Be
wusstseins des Göttlichen, über den Polytheismus, den 
Pantheismus, den abstracten uml den concreten Mono
theismus eine geschichtliche und beurtheilende Darstel
lung der nach der Ansicht des Verf. wichtigsten popu- 

Jären und speculativen Vorstellungsweisen, und somit 
einen schätzbaren Beitrag sowol zur Religionsgeschichte, 
als zur Geschichte der Philosophie. Der zweite Theil 
dagegen, dessen erste Abtheilung als „die speculative 
Theologie“ erschienen, obgleich auch diese nicht we
nig Historisch-Kritisches in sich aufgenommen, was 
wol passender dem ersten Theile wäre zugewdesen wor
den, enthält in dieser ersten Abtheilung den eigenen 
und eigenthümlichen Lehrbegriff des Verf. über das 
„Wesen, die Natur und das Leben Gottes“. Durch
aus dogmatisch geht hier der Verf. von einem obersten 
Begriff aus, welcher für ihn der des „absoluten We
sens“ ist. Er behauptet, die Ur- und Grundbestimmung 
der Idee Gottes sei dessen Wesen. Das Wesen Got
tes sei als Ursache seiner selbst zugleich die Ursache 
seiner Natur, und durch sein Wesen und seine Natur 
werde sein Leben bestimmt. Alsdann meint er, ohne, 
wie mir scheint, den Begriff einer erkenntnisstheoreti-
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sehen und einer metaphysischen Begründung der mensch
lichen Gottesidee auch nur annäherungsweise richtig 
gefasst zu haben, die erkenntnisstheoretische und meta
physische Begründung des”Wesens Gottes erfordere, 
dass zunächst „das Wesen im Allgemeinen“ erklärt, 
hierauf zu den „absoluten Wesen“ fortgegangen werde. 
Demgemäss stellt er eine meines Erachtens scholasti
sche, keineswegs befriedigende Definition des „realen 
Wesens überhaupt“ auf. Sie gibt keinen wahren Auf
schluss über ihren Gegenstand, sondern nur die Be
hauptungen: das Wesen sei die einfache absolute Po
sition, die absolute Einheit als Einheit seiner selbst, 
während die nächste Position die Substanz, die Natur 
des Wesens sei, welcher als der relativen Einheit die 
Vielheit inhärire. Das Wesen sei das an und für sich 
Bestimmte und sich selbst Bestimmende, sei sowol ideal 
wie real, als Reales ideal, und als Ideales real, es sei 
die unveränderliche Grundlage, die unaufhebbare Mo
nas. Nach dieser obersten Definition wendet sich der 
Verf. sogleich zu der Division des Wesens, die er ohne 
weitere Begründung, doch wol, wie ich glaube, auf die 
Erfahrung gestützt, so einführt (S. 113): es gebe nun 
aber verschiedene Wesen. Die verschiedene wesent
liche Form begründe die Verschiedenheit des Wesens. 
Diese Form bestehe in der Art und Weise, wie das 
Wesen die Einheit seiner selbst sei. Je mehr es sich 
in sich vertiefe, und durch diese Vertiefung sich in 
sich erweitere, desto vollkommener sei es. Zunächst 
kommt das „Wesen der Natur“ in Betracht. Als das 
niederste in dieser Sphäre wird das Wesen der unor
ganischen Natur beschrieben, dann folgt das Wesen 
der lebendigen Natur, das heisst hier, der Vegetabi- 
lien, hierauf das der beseelten Natur, des Thierreichs. 
Ref. begreift nicht, wie der Verf. hiermit das Wesen 
der Natur umfasst zu haben meint, da von dem Orga
nismus des Weltgebäudes, von der Einzelheit der Welt
körpersysteme und dem geologischen Leben der Weltkör
per bei ihm gar nicht die Rede ist. Zweitens wird dem 
Wesen der Natur das „Wesen des menschlichen Gei
stes44 entgegengesetzt, und über das letztere eine an
gebliche Sacherklärung dargeboten, von welcher man 
nicht sieht, ob sie aus der psychologischen Beobach
tung, oder aus einem apriorischen Denken hergenom
men sein soll, während sie weder durch die Erfahrung, 
noch durch die wirkliche, gesetzmässige, auf dem Bo
den der Erfahrung ruhende Vernunfterkenntniss begrün
det zu sein scheint. Der Verf. erblickt dieses Wesens 
Wesenheit in einem vermeintlich „reinen44 Selbstbewusst; 
sein und in einer vermeintlich „unendlich freien44 Macht 
der Selbstbestimmung, und behauptet ohne Beweis in 
einem blossen Machtspruch; es sei das wahrhaft zeit- 
und raumfreie? unvergängliche, bei allem Wechsel un
wandelbar in sich beharrende, sich selbst als die Quelle 
der freiesten Selbstbewegung immer producirende. Das 
reine Selbstbewusstsein und belbstwollen sei ursprüng

lich die Thätigkeit dieses Wesens, durch welche das 
Wissen und Wollen seiner Organisation und die Er
zeugung derselben bedingt werde. Ferner nimmt er 
an, dass die höhern Wesen durch die niedern vermit
telt werden und deshalb diese in sich produciren. Der 
Mensch, als persönliches Wesen, sei die Einheit der 
Natur und des Geistes. Daher begreife sein Wesen 
das Wesen und die Principien der ganzen Natur in sich, 
sowol das blos natürliche, wie das lebendige und das 
beseelte Wesen.

Nach solchen Erörterungen über das Wesen der 
Natur und des menschlichen Geistes geht der Verf. zu 
der Feststellung des Wesens der göttlichen Persönlich
keit über. Seine Argumentation dafür, dass Gott als 
absolute Persönlichkeit gefasst werden müsse, ist fol
gende. Wir haben, sagt er, kein anderes Maas der 
Vollkommenheit, als die Welt. Der Begriff des gött
lichen Wesens ist der Begriff der absoluten Vollkom
menheit. Der höchste Vernunftbegriff, den wir in der 
Welt kennen, ist der Begriff des Geistes, das geistige 
Wesen oder die geistige Individualität ist aber Persön
lichkeit. Folglich ist auch das vollkommenste Wesen, 
das Wesen Gottes Persönlichkeit. — Hiermit nun scheint 
mir eine blos subjectiv menschliche Vorstellungsweise 
von Gott nachgewiesen, nicht aber eine objectiv gültige 
Vernunfterkenntniss von Gott erwiesen zu sein. Die 
Sache wird nicht besser durch die in keiner Weise be
gründete Erklärung, welche der Verf. von der „Per
sönlichkeit überhaupt44 wiederholend an dieser Stelle 
gibt: „das Wesen der Persönlichkeit sei die Befreiung 
von aller Beschränkung, die freie Macht über das We
sen, die unendliche Macht der Selbstbestimmung, die 
freieste Selbsterfassung und Erhebung über jede Be
stimmung, die Freiheit vom Sein, dasjenige, was alle 
Schranken aufzuheben vermöge.44

In solchen Behauptungen, in denen meines Erach
tens nur willkürlich gemachte, der realen Grundlage 
und der gültigen Entwickelungsweise entbehrende, da
her recht eigentlich scholastische Begriffe sich aus
sprechen, und welche ihren Mittelpunkt in einer halt
losen , erkenntnissleeren Abstraction der Eigenthümlich- 
keit des „Wesens44 haben, bewegt sich die ganze folgende 
Darstellung der „wesentlichen Selbstproducirung Gottes, 
der Trinitätslehre, der Natur Gottes und seines Lebens44. 
Man muss bedauern, dass Scharfsinn und Gelehrsam
keit, verbunden mit einer so vernunftgültigen Absicht, 
wie Hr. S. sie mit den Verf. der zuerst besprochenen 
religionsphilosophischen Werke theilt, in diese Ver
irrung des Raisonnements gerathen ist und einen Ab
weg der mittelalterlichen Philosophie betreten hat. Über
zeugte sich der geehrte Verf. von der Unzulänglichkeit 
dieser Methode, so würde er gewiss sie zu verbessern 
und1 in tüchtigen Leistungen um das Hauptwerk der 
Philosophie unseres Zeitalters ein bleibendes Verdienst 
sich zu erwerben vermögen.
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Nr. 5. Ganz unberührt von den Blendwerken un
serer deutschen modernen Dialektik, zugänglich jedem 
gebildeten Verstände, dabei mit hellem philosophischen 
Blick und Urtheil, mit einer gediegenen, sehr ausge
breiteten Gelehrsamkeit, und mit der achtungswürdig
sten Wahrheitsliebe und hreimüthigkeit verfolgt diese 
vortreffliche Schrift (deren wohlgelungener Übersetzung 
von dem hierzu durch Kenntniss und Gesinnung gleich 
befähigten würdigen Archidiaconus Wolf in Kiel die 
grösste Verbreitung in unserm Vaterlande zu wünschen

ihre hochwichtige Absicht. Sie will von der wan
delbaren Gestalt zu dem ewigen Gehalt der Religion 
zurückrufen, von dem äusserlichen und falschen Glau
ben zuin wahren und innern Leben, von der Sonder
theologie und den Götzen menschlicher Erfindung zu der 
allgemeinen Religion und deren ewig lebenden Gott. 
Und fürwahr sie hat ihrem Zweck in einer gehaltvollen, 
kräftigen, besonnenen und zugleich anziehenden Weise 
der Darstellung entsprochen. Mit Grund sagt der Über
setzer zu ihrem Lobe: „Ist es die hohe Begeisterung 
Parker’s für das Heilige und Wahre, ist es die kind
liche Liebe, mit der er zu den Werken Gottes sich 
hinneigt und an die Brust der Natur sich schmiegt, ist 
es die echt menschliche Milde, mit der er die Fehler 
und Schwächen der Menschen beurtheilt, ist es die 
edle Gerechtigkeit, die das Gute und Lobenswerthe an 
dem Gegner selbst bereitwillig anerkennt und hervor
hebt, ist es der männliche Muth, der vor keiner Wahr
heit sich fürchtet, ist es die gründliche, auf den aus- 
gebreitetsten Studien ruhende Gelehrsamkeit, — ich 
hatte eine solche Sprache noch nicht vernommen, und 
zweifle nicht, es wird andern Lesern ergehen wie mir.“ 
Ref. enthält sich dessen, hier, wo er keinem Philoso
phen vom Fache gegenübersteht, obgleich einem in der 
Schule der Philosophie denkgeübten Manne, eine Ein
wendung gegen einzelne Ansichten zu erheben, welche 
einer tiefem erkenntnisstheoretischen Begründung und 
speculativen Entwickelung bedürftig ihm erscheinen. 
Namentlich theilt er mit dem Verf. nicht die Überzeu-
gung von der Unmittelbarkeit, obgleich die von der _ __
Wesentlichkeit und vernünftigen Gesetzmässigkeit des I der unendlichen Reihe der Wesen sich befasst finden 
religiösen Bewusstseins für den Menschengeist. Noch S°U- Dieses Sein hält er sich für berechtigt, mit demreligiösen Bewusstseins für den Menschengeist. 
Weniger le^e ich darauf ein Gewicht, dass der Verf. 
mit einer unberechtigten Namengebung den Rationalis-
mus dem Naturalismus gleichstellt, und ersteren in dieser 
demselben keineswegs zukommenden Bedeutung als die 
eine Einseitigkeit dem'Supernaturalismus als der andern 
gegenüberstellt. Den über beide gleich erhabenen Stand
ort, zu dem der Verf. auf das Unverholenste sich be
kennt, bezeichnet er als den Spiritualismus oder als 
die natürlich religiöse Ansicht. Seine so von ihm be
zeichnete Denkart ist eben keine andere als die ratio
nale, ist der echte deutsch-protestantische Rationalis
mus, oder vielmehr der an und für sich wahrhaft christ
liche, weil das Wesen und die Reinheit des Christenthums

wahrhaft erfassende, der jenen Beinamen des deutsch
protestantischen insofern verdient, als er bis dahin von 
den deutsch-protestantischen Theologen und Philosophen 
hauptsächlich vertreten worden und vornehmlich unter 
uns Deutschen, jeden wahren Fortschritt der geschicht
lichen und der philosophischen Theologie in sich auf
nehmend, lebendig fortlebt. Kein anderes Princip, als 
das echt rationale und echt protestantische ist es, wel
ches der Verf. f*lgerichtig,  welches er mit der Fülle 
eines reichen Geistes und Herzens wahr und schön 
durchgeführt hat in seiner Darstellung und Beurtheilung 
des Wesens der Religion, der Eigenthümlichkeit des 
Christenthums, der Allgemeinheit der Offenbarung Got
tes, der Bedeutung der Bibel, der Stellung der christ
lichen Kirche und ihrer Parteien. Und so erkläre ich 
mich freudig mit dem Verf. in der Hauptsache einver
standen und begrüsse in ihm mit innigster Hochachtung 
und Theilnahme auf dem religiösen Gebiete, wo gegen
wärtig mehr als je der Geisteskampf für Wahrheit und 
Licht als eine sittliche Nothwendigkeit sich geltend 
macht, einen hochbefähigten, in jeder Beziehung wür
digen Vertreter dieses Kampfes.

*) In einer Abhandlung „über das Princip der Philosophie u. s. w. 
in dem ersten Hefte des ersten Jahrgangs der von Noack heraus
gegebenen Jahrbücher für speculative Philosophie.

Nr. 6. Hr. Noack, ein strenger Anhänger des For
malismus der HegeFschen Methode, ein Mann, dessen 
Gedanken sich nur im Processe der absoluten Idee und 
der immanenten Dialektik bewegen, hat seiner specula
tiven Religionswissenschaft eine vor kurzen von Hrn. 
Prof. Reift' in Tübingen aufgestellte*)  Modification des 
Spinozismus zum Grunde gelegt. Da für die Beurthei
lung der Schrift das Meiste auf diese ihre Grundlage 
ankommt, so hält Ref. es für erforderlich, an dieser
Stelle auch eine Erwähnung des Reiff’schen Princips 
zu thun. Hr. Prof. Reiff entwirft, indem er die Gene
sis des Begriffs des Absoluten darthun will, ausgehend 
von einer, wie mir scheint, nichtssagenden Reflexion 
über eine verworren aufgefasste Thatsache des mensch*  
liehen Bewusstseins, ein hohles Vorstellungsgebilde von 
einem geist- und bewusstlosen, wie er sagt, „absolut 
unbedingten“ Sein, in welchem jedes intelligente We
sen als ein zugleich selbständiges und abhängiges Glied

Namen „Gott“ zu bezeichnen. Die Thatsache des 
Bewusstseins, welche er analysiren will, beschreibt er 
folgendermassen. Alles sinnlich Vorgestellte trete in 
räumlicher Bestimmtheit auf. Insoweit nun die Thätig- 
keit unserer Einbildungskraft ein sinnliches Verstellen 
sei, halte sie uns nur begrenzte Raumbilder vor. Inso
weit aber der Vernunftbegriff in ihr wirke, gehe sie 
über jede solche Grenze hinaus, obgleich sie als sinn
liches Vorstellen immer wieder zu einem neuen Be



296

In dieser vermeintlichen Construction ist meines 
Erachtens ein leeres Abstractum von Raum und den 
in ihm befassten llieilen an die Stelle gesetzt des le
diglich der vernünftigen Causalbetrachtung zugänglichen 
höchsten Erkenntnissbegriffs unserer Vernunft von dem 
Organismus des Weltalls und von der ursprünglichen 
allbegründenden und allbestimmenden Einheit, in wel
cher es begründet und enthalten ist. Hr. Prof. Reiff 
irrt sich, wie mir scheint, in mannichfachen Begriffs
verwirrungen, indem er sich der Vorstellung hingibt: 
das Bewusstsein gehe bei dem Hinausgehen über jede 
bestimmte Raumgrösse in sich selbst zurück und finde 
sich selbst als die Totalität der unendlich vielen steti
gen Raumabschnitte. Er verkennt an diesem Vorstel
lungsacte der Synthesis von Raumgrössen den Charak
ter der mathematischen Denkthätigkeit. Das Bewusst
sein befolgt hierbei nur den Gang der successiven Zu
sammenfassung, welcher von einer relativen Eins, einem 
Maasse ausgehend in der Vervielfältigung desselben 
gesetzmässig fortschreitet, und hierbei auf nichts An
deres reflectirt, als theils auf sein Gesetz, theils auf 
sein bereits gewonnenes Resultat, theils auf die Fort- 
führbarkeit der Synthesis. Wir sind uns dabei, wenn 
wir nur einigermassen klar denken, dessen vollkom
men bewusst, dass wir bei jeder solchen quantitativen 
Zusammensetzung, gesetzt auch, dass wir sie als eine 
in das Endlose fortgesetzte gelten lassen wollen, stets 
mit Nothwendigkeit in der Sphäre des Endlichen blei
ben. Wir wissen mit der entschiedensten Gewissheit, 
jede synthetisch gebildete, von einem Anfangspunkte 
ausgehende und ein Maas in sich enthaltende Grösse 
kann auch bei endlos fortgesetzter Vermehrung niemals 
aufhören, eine durch die Zahl bestimmbare und be
stimmte, mithin eine endliche zu sein. Zugleich aber 
ist es unmöglich, dass wir eine von einem solchen 
Punkte beginnende Synthesis jemals vollenden oder sie 
als eine vollendete uns denken können. Es ist wider
sinnig zu behaupten, dass unser Bewusstsein sich selbst 
als eine vollendete Synthesis unendlich vieler Raum
abschnitte finden könne. Um das wahrhaft Unendliche 

i zunächst des Weltalls zu erfassen, müssen wir die blos 
I mathematische Synthesis des Endlichen durchaus fallen 
j lassen, müssen wir das in räumlicher und in zeitlicher 
Hinsicht ebenso sehr Anfangslose als Endlose, und 
dennoch schlechthin Inhaltsvolle und Inhaltsbestimmte, 
welches der ewigen Ordnung für alle Causalverknü- 
pfung der coexistirenden und succedirenden Dinge an' 
gehört, zum Gegenstand unserer zwar transcendentalem 
das heisst, über das anschauliche Vorstellen, das em
pirische und das mathematische Denken hinausgeben' 
den, jedoch vollgültig realen und objectiv vernünftige’1 
Anerkennung machen.

grenzten gelange. Diese Thatsache des Bewusstseins, 
bei deren Auffassung Hr. Prof. Reiff das Eigentümliche 
der mathematischen Anschauung und des mathemati
schen Denkens lange nicht gründlich genug erwägt, 
deutet er auf eine ganz unberechtigte Weise, indem er 
annimmt: die Vorstellungsthätigkeit, welche über die 
Grenze des angeschauten Raumabschnitts hinausgehe, 
höre hiermit überhaupt auf etwas Objectives vorzustel
len, und wende sich auf sich selbst. In dem Überschrei
ten jeder solchen Grenze fasse unser Bewusstsein das 
unendliche Ganze zusammen und gehe eben hiermit in 
sich selbst zurück. Sonach finde unser Bewusstsein 
sich selbst in doppelter Gestalt, nämlich als den Act 
der Zusammenfassung einerseits des unendlichen Rau
mes , welcher die vollendete absolute Einheit des un
endlich Vielen sei, andererseits der begrenzten Summe 
des Mannicbfaltigen, über welche es hinausgehe. Da
her unterscheide es sich selbst als die Einheit des un
endlich Vielen von sich als von einem einzelnen Gliede 
der unendlichen Reihe der Wesen, sei also Beides in 
Einem. Das Wesen des Bewusstseins soll demzufolge 
darin bestehen, dass es dieses Beides in Einem sei und 
sich unterscheide. Hieraus soll sich ergeben, nur den
jenigen Wesen, welche als Glieder in der Reihe der 
endlichen Wesen sich befinden, könne das Selbstbe
wusstsein zukommen. Weiter werden hieraus die Sätze 
deducirt: die Form, unter welcher das bewusste Wesen 
zugleich ein Glied der Reihe der Wesen und die Ein- 
heit derselben sei, bestehe darin, dass eine unendliche, 
in sich vollendete Reihe einfacher selbständiger Wesen 
stattfinde, deren jedes in seinem Sein das Sein der 
andern enthalte. Jedes sei ebenso sehr ein ganz
unbedingtes, wie durch die andern ganz bedingt. 
Indem das endliche Wesen so existire, erweise es 
sich als das schlechthin Unbedingte, sei es über sich 
selbst als über ein Glied der Reihe hinausgehoben 
und sei das „absolut unbedingte Sein“, welches vor 
dem Bewusstsein und unabhängig von demselben be
stehe als die nothwendige Voraussetzung des Bewusst
seins, als das demselben vorausgesetzte bewusst
lose unpersönliche Reale. Dieses letztere sei Gott. 
Hiermit meint Hr. Prof. Reiff sowol das Wesen des 
Bewusstseins, als die Idee Gottes construirt zu haben. 
Könne man sich nicht gleich in diese.Construction hin
einfinden, so möge man nur beachten, dass man in 
dem Begriffe des Raumes unendlich viele einfache We
sen denke, und zwar so, dass jedes derselben in dem 
ihm zukommenden Sein das Sein aller andern als eben 
solcher m sich fasse, dies heisse, dass die Wesen con- 
tinuirlich seien. in diesem Raumbegriffe schliesse sich 
der Begriff der einzelnen Wesen auf nebst dem Begriffe 
des absolut unbedingten, schlechthin einfachen Seins, 
dem Gottesbegriffe.__________ ______________________

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. Brockhaus in Leipzig'
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(Schluss aus Nr. 74.)

Diese unsere Anerkennung der Unendlichkeit und ab
soluten Totalität des Weltalls ruht auf dynamischen 
Erkenntnissgründen, deren Entwickelung nichts ge
mein hat mit der leer abstracten, aus blossem Mis- 
verständniss hervorgegangenen Weise, wie Hr. Prof. 
Reiff aus der mathematischen Vorstellungsform der 
stetigen Vermehrbarkeit eines jeden in unserm Vor
stellen gegebenen Quantums eine vollendete Synthesis 
unendlich vieler Theile in unserm Bewusstsein dar- 
thun will. Hiernach kann Ref. nicht umhin, den Rejff’- 
schen Versuch für gänzlich mislungen, und das Fun
dament, worauf Hr. N. seine Religionslehre bauen 
will, für durchaus haltlos anzusehen. Letzterer sucht 
nun die angenommene Ansicht mit der starrsten An
wendung der Manier und der Phraseologie der von 
Hegel angeführten Dialektik geltend zu machen. Nach 
seinem Ternarius 1) des Ansichseins, 2) des Fürsich- 
seins und 3) der vermittelten Unmittelbarkeit des hö- 
hern Ansichs sondert er seine Abhandlung in drei Theile, 
deren Ausführung er übrigens selbst mit bewunderungs
würdiger Bescheidenheit grosser Mängel und Unvoll
kommenheiten zeiht. Er gibt seine Arbeit anspruchs
los nur für einen Versuch, den „Ballast der alten un
wissenschaftlichen Theologie in der Rumpelkammer der 
Vergangenheit liegen” und, obgleich er voraussieht, 
dass „die theologischen Facultäten noch eine geraume 
Zeit in ihrem bisherigen Plunder sich ausbreiten wer
den44, die theologische Wissenschaft in einer würdigem 
Wohnung ihren Reichthum ausbreiten zu lassen. Die 
Anordnung des Ganzen ist folgende. Der erste Theil 
als die „Phänomenologie der religiösen Idee” enthält 
1) eine religionsphilosophische Anthropologie, 2) eine 
Phänomenologie des religiösen Geistes im engern Sinne, 
3) eine philosophische Religionsgeschichte. Der zweite 
Theil, „die Ideologie des religiösen Geistes44, umfasst 
1) eine speculative Kirchen - und Dogmengeschichte, 
2) eine speculative Dogmatik, 3) eine absolute Ethik. 
Im dritten endlich „in der Pragmatologie der religiösen 
Idee“ findet sich 1) eine Wissenschaft des absoluten 
Hohepriesterthums der religiösen Idee, 2) eine absolute 
Pädagogik der religiösen Idee, und 3) eine absolute

Liturgik oder Wissenschaft des absoluten Cultus der 
religiösen Idee.

Der Inhalt aller dieser „speculativen und absoluten“ 
Wissenschaften entspricht natürlicherweise demjenigen, 
was dem Verf. die religiöse tdee ist. Die Reiff’sche 
Deduction des Gottesbegriffs aus dem Selbstbewusst
sein drückt er in folgender Weise aus. Er bezeichnet 
das Selbstbewusstsein als ein dreieiniges, durch drei 
Elemente gebildetes. Das eine Element sei seine sub- 
jective, spontane, selbstische Seite, das andere seine 
objective, receptive, selbstlose, seine Naturseite. Das 
dritte bestehe in der Freigebundenheit oder concreten 
Einheit des Selbstbewusstseins, welche aus dem wech
selseitigen Sichdurchdringen jener beiden Elemente her
vorgehe. Das Princip dieses Vermittelungsprocesses 
sei ein höheres und einigendes. In ihm und durch das
selbe, obgleich es nicht selbst ein Ich sei, komme das 
Ich zu Stande. Bei dem Fluss der immanenten Bewe
gung des dialektischen Ichprocesses erhalte es sich in 
unveränderlicher Ruhe und Klarheit als das Absolute, 
als Gott. Seine immanent-transcendente Gegenwart im 
menschlichen Selbstbewusstsein sei die Offenbarung 
Gottes, die ewige Einheit Gottes im Menschen. Das 
Wesen der Religion liege darin, dass das Ich die Ein
heit seiner Elemente lediglich durch das Andere und 
Höhere, durch Gott sei. Gott constituire das Ich als 
Princip und Prius desselben, und erhebe sich zugleich 
als ein Transcendentes über die Elemente des Ich, in 
deren Einheit er sich gegenwärtig offenbare.

Vergebens erwartet man nach diesen höchst un
zulänglichen Angaben noch nähere Bestimmungen und 
Aufschlüsse über den Inhalt des von dem Verf. soge
nannten Gottesbegriffs. Es verbleibt bei der Leerheit 
und Unbestimmtheit jener Phrasen, welche sich nur in 
ihrer antitheistischen Tendenz kenntlich machen. Hier
nach soll das menschliche Bewusstsein des Universums 
und das zur Persönlichkeit hinstrebende Weltwesen der 
Logos sein, welcher in der Menschwerdung, das heisst, 
in der Menschengattung zur wirklichen Persönlichkeit 
gelange. Dass in dieser ihm hier angedichteten Bedeu
tung unser Bewusstsein sich erkenne und praktisch sich 
erweise, darauf soll das Ziel der Thätigkeit und Ent
faltung des religiösen Geistes in allen seinen geschic t- 
lichen Erscheinungen beruhen. Hierin erblickt r. N. 
den sich realisirenden Begriff der ewigen gött ichen 
Persönlichkeit des Menschen, der Gottmenschheit, de
ren Fortpflanzung in den Individuen auf dem ege dei
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Begattung mit lebendiger Anschaulichkeit von ihm ge- 
schildert wird. Vermöge der Auffassung dieser Idee 
soll Christus dahin gekommen sein, die absolute Reli
gion einzuführen, in ihm selber Gott als die innerste 
Mitte und den Pulsschlag des Lebens zu finden, und 
der erstaunten Menschheit die frohe Kunde zu bringen: 
sie sei Gottes Sohn.

Auf solche Weise wird im Ganzen und im Einzel
nen der N.’schen Schrift nichts Besseres dargeboten, 
als eine gewaltsame Umdeutung des Wesens unserer 
Anerkennung Gottes, unserer gottvertrauenden Gesin
nung und unserer sittlichen Gottesverehrung, und als 
eine willkürliche allegorische Auslegung der historisch
gegebenen Entwickelungsformen der Religion. .Hr. N. 
meint übrigens ebenso wenig Pantheist als Atheist, eben 
so sehr über die Hegel’sche wie über die Feuerbach’- 
sche Ansicht hinausgegangen zu sein. Hinsichtlich auf 
die systematische Entwickelung steht die Reiff-Noack’- 
sche Lehre, wie die Feuerbach’sche, unendlich tief 
unter der von Hegel gegebenen. In Bezug aber auf 
die theoretischen und die praktischen Interessen der 
Religion ist es wol einerlei, sowie es in Bezug auf die 
speculative Welterklärung gleich verkehrt ist, ob man 
entweder das Göttliche als Process fasst und es erst 
im Menschen zum Bewusstsein kommen und im Men
schen als Geist sich verwirklichen lässt, oder ob man 
ein im wandellosen unbedingten bewusstlosen Sein als 
in der unveränderlichen Gottheit enthaltenes Menschen
wesen für die Verwirklichung des Logos nimmt, oder 
ob das reine Wesen der Menschheit für den eigent
lichen Inhalt des Gottesbegriffs ausgegeben wird.

• Ernst Reinhold.

Kunstgeschichte.
Histoire de la peinture flamande et hollandaise, par 

Arsene Houssaye. Paris, Sartorius. 1846. Fol. 
Jede Lieferung 3 Fr. *)

*) Geschichte der flamändischen und holländischen Malerei, von 
jlrs. Houssaye. Deutsch von Dr. A. Diezmann. Leipzig, Teubner. 
1847. Fol. Jede Lieferung U/3 Thlr.

Der als Kunstkritiker sehr vortheilhaft bekannte Verf., 
den das Publicum auch als Redacteur des „Artiste“ 
(der ehemaligen Revue de Paris) schätzen gelernt hat, 
gibt uns hier die Geschichte der flämischen und hol
ländischen Malerei in dem verhältnissmässig gedräng
ten Raume von zwei Bänden. Hr. Houssaye gehört zu 
denjenigen französischen Ästhetikern, die sich durch 
Studium und Kenntniss fremder Speculation über das 
Schöne auszeichnen, und er gibt uns gleich in der 
Einleitung, in welcher er seine Gedanken über das 
Schöne entwickelt, Zeugniss hiervon. Wie fast bei 

allen Franzosen, besteht diese Entwickelung jedoch 
mehr in der Mittheilung sogenannter schöner Gedan
ken über die Kunst, als in der Manifestation eines 
Princips, und wenn der Verf. auch nicht bei der Er
wähnung Kant’s und seiner Ansicht des Schönen stehen 
geblieben wäre, so würde man seiner Untersuchung 
doch ansehen, dass ihm die Resultate der neuern deut
schen Ästhetik fremd geblieben sind. Diesen Misstand 
wollen wir jedoch dem Verf., wie den Franzosen über- • 
haupt, nicht allzu schwer anrechnen; denn er entschä
digt uns, wie dies bei seinen Landsleuten in der Regel 
der Fall ist, durch den Realismus, d. h. hier durch 
den historischen Gehalt seiner Arbeit. Diese beginnt 
mit einer Aufsuchung der Quellen der Kunst in Flan
dern, die nicht besonders reichhaltig sind. Der Verf. 
gesteht, dass man um Kunstwerke zu finden, bis zu 
den van Eyck hinaufsteigen müsste, mit denen die 
Ara der niederländischen Malerei beginnt. Man ver- 
muthet, dass der Vater der Eyck unter Stephan oder 
Wilhelm in Köln gemalt habe, und wenn dem wirk
lich so wäre, so würde die Ansicht Goethe’s, dass die 
Schule von Brügge von der kölner ausgegangen sei, 
ihre Rechtfertigung finden. Hr. H. glaubt, Goethe um 
so eher beipflichten zu können, als die religiöse Ma
nier des ältern van Eyck (Hubert’s) die alte kölner 
Malerschule verräth.

Jan van Eyck wird mit Recht bedeutender als 
sein Bruder genannt und Margaretha, beider Schwester, 
als eine zu ihrer Zeit bedeutende Künstlerin dargestellt, 
von der jedoch mit Bestimmtheit kein Werk nachge
wiesen werden kann. Die Rast in Ägypten im ant- 
werpner und madrider Museum, die man ihr zuschreibt, 
und die sich durch Naivetät der Auffassung auszeich
nen soll, ist nicht unfehlbar von jener Künstlerin, die 
übrigens der Malerei so ausschliesslich lebte, dass sie 
ihre Lebtage Jungfrau blieb.

Im zweiten Capitel des ersten Buches behandelt 
Hr. H. ausführlich die Frage über den Ursprung der 
Ölmalerei. Die alten, grösstentheils aus nationaler 
Eitelkeit hervorgegangenen ' Streitigkeiten über diese 
wichtige Erfindung, in die sich bekanntlich auch Lessing 
gemischt hat, werden flüchtig berührt und zu Gunsten 
der Niederländer entschieden. Theoretisch war die 
Ölmalerei jedenfalls vor den van Eyck schon bekannt, 
wie Theophili Traktat: de omni scientia picturae ar- 
tis aus dem 11., und Cennini’s Werk aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrh. beweist, aber die ersten Kunst
werke haben die van Eyck in Öl gemalt, und Vasari 
selbst gesteht zu, dass Antonello die neue Erfindung 
von Jan van Eyck aus Biügge nach Italien gebracht 
habe. Letzterem spricht Hr. H. einen blossen Antheil , 
an der Erfindung 3er Ölmalerei zu, und tadelt die Ein
wohner von Brügge, dass sie ihm allein ein Denkmal 
errichtet haben, während doch aus einem Geständnisse 
Jan’s hervorgeht, dass er das neue Mittel in Gemein-
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kein schöneres Colorit aufzuweisen haben. Die sym
bolische Deutung dieses Gemäldes, in welchem der in
nere Zusammenhang keinen Augenblick zu verkennen 
ist, hat in neuerer Zeit Schölcher versucht. Es wäre 
zu weitläufig sie hier anzuführen , nur so viel sei be
merkt, dass sie in diesem wunderbaren Denkmal nie
derländischer Malerei eine Darstellung des gesammten 
christlichen Glaubens findet. Auch die van Eyck von 
Brügge, Antwerpen, München und Paris werden flüchtig 
besprochen und der künstlerische Charakter der bei
den Brüder zu Ende dieses reichhaltigen Capitels in 
wenigen, aber treffenden Zügen beleuchtet.

Das vierte Capitel desselben Buches hat es hier
auf mit der Schule van Eyck’s zu thun, in welcher 
vorzüglich Hugo van der Goes, Rogier van der Hey
den, Justus aus Gent und Enghelbrechtsen ausgezeich
net werden. Erwähnt werden ferner noch Rene von 
Anjou, Lieven de Witte, Peter Christophsen (bei Va
sari Pietro Chrosta) und Geeraerd van der Meire.

Der Verf. verlässt hier die flämische Kunst, um 
im zweiten Buche die Geburt der holländischen zu be
handeln. Sein Ausgangspunkt beginnt mit Albrecht 
van Ouwater, vor dessen Zeit in Holland kein bedeu
tendes Kunstdenkmal aufgewiesen werden kann. Die 
Glasmalereien aus dem 13. Jahrh. sollen in den Stür
men des Krieges fün immer zerstört worden sein.

Durch van Ouwater wurde Harlein für Holland, 
was Brügge für Flandern war. Seine Werke sind 
durch den spanischen Krieg zerstreut worden, und 
man vermuthet, dass die „Wiedererweckung des heili
gen Lazarus,(£ von der van Mander noch eine schlechte 
Copie gesehen hat, sich in einer jetzt verfallenen spa
nischen Kirche befindet. Van Ouwater’s bester Schüler 
war Guerart .van Sant Jan, der leider nur 28 Jahr 
alt wurde, und seinen Lehrer weit übertraf. Seinet
wegen reiste Albrecht Dürer nach Harlem und sagte 
von ihm, dass er schon im Mutterleibe Maler ge
wesen sei.

Um dieselbe Zeit malte zu Harlem Dirk Horebuut, 
dem Jan Mandijn in derselben Stadt, aber im ko
mischen und grotesken Genre folgt. Diese Art Ma
lerei übte gleichzeitig auch Jerome Bosch zu Bois-le- 
Duc, nur fruchtbarer und mit weit grösserem Erfolge. 
Er war gleichsam der Vorläufer von Aldorfer, Lucas 
Cranach, Breughel, Teniers, Callot, Goyea und Hogarth, 
und der erste, der in Flandern groteske und feierliche 
Höllenscenen malte. Seine Werke finden sich h1 den 
Niederlanden und in Spanien und sind nur selten ern
ster Art.

Ein Verwandter von ihm, Johann Bosch, malte zu 
derselben Zeit Frucht- und Blumenstücke und wird als 
der erste Holländer betrachtet, der die tbdte Natur zu 
seinem Gegenstände nahm. Nichts kommt dei Frische 
seines Colorits und dem Dufte gleich, der auf seinen 
Bildern ruht. In diesem Capitel geschieht ferner noch

schäft mit Hubert erfunden habe. Diesen Irrthum er
klärt der Verf. auf folgende Weise. Antonello kam 
25 Jahr nach dem Tode Hubert’s nach Flandern und 
erfuhr das Geheimniss durch Jan, dei damals in höch
ster Blüthe stand. Nach Italien zurückgekehrt, verbrei
tete er, (]em es nUr um die Sache und nicht um 
deren Ursprung zu thun war, vorzüglich den Ruhm 
des letzteren, und Vasari schrieb sorglos seinem Zeug- 
niss nach Weniger zu entschuldigen ist der flämische 
Historiker van Mander, der sich, ohne selbst genau 
zu forschen, Vasari anvertraute. Ridolfi, Borghini, 
Lanci, Descamp und andere verfielen in denselben 
Fehler und so verbreitete sich der Irrthum bis zur Zeit 

- der Errichtung der Statue Jan van Eyck’s fort, bis 
endlich ein gen ter Bürger, Bast, und Waagen in Ber
lin nachwiesen, dass Hubert das Monument eher als 
Jan verdient hätte. Van Mander scheint indess we
niger schuldig, wenn man die Umstände berücksichtigt, 
die er für seine Auszeichnung Jan’s anführt. Dieser 
hatte nämlich eine entschiedene Neigung zur Chemie 
und componirte einen Lack, der seine Farben reini
gen und ihnen mehr Glanz und Dauer geben sollte. 
Da er diesen Lack aber zur Trocknung der Sonne 
aussetzen musste, so zerprang ihm einst ein Gemälde, 
das auf Holz gemalt war, und er machte daher den 
Versuch, ob sein Lack nicht von selbst trocknen 
würde, wenn er ihn mit gekochtem Öl versetzte. So 
stellte er einen weit vortheilhaftern Lack dar, als den 
ersten, und zeigte, dass sich die Farben viel besser 
mit Öl als mit Kleister und Eiweiss mischen liessen.
Dies, meint Hr. H., sei aber dennoch kein Grund, Hu
bert von der Erfindung auszuschliessen, denn das be
rühmte Gemälde: der Triumph des Lammes, ist unge
fähr 1420 von Hubert in Öl begonnen worden, und es 
lässt sich nicht voraussetzen, dass der damals 18 bis 
20jährige Jan schon zu chemischen Resultaten ge
langt war.

Reine Verleumdung ist es, wenn Vasari, van Man
der und Descamp behaupten, dass die van Eyck, um 
ihr Geheimniss für sich zu behalten, allen Künstlern 
während der Arbeit den Zutritt zu ihrer Werkstatt ver
sperrt haben. Wir wissen im Gegentheil, dass Rogier 
und van der Goes von ihnen günstig aufgenommen 
wurden. £s mag allerdings wahr sein, dass Jan den, 
wie ihm schien, mehr aus Geldspeculation, als aus 
Kunstinteresse nach Brügge gekommenen, Antonello an
fangs kalt empfangen habe, aber später schenkte er 
ihm doch seine Freundschaft und liess ihn nicht allein 
das Geheimniss der Ölmalerei, sondern auch das des 
Colorits nach Italien mitnehmen. Im dritten Capitel 
spricht Hr. H. ausführlicher von den Werken der van 
Eyck und würdigt namentlich den bereits erwähnten 
„Triumphzug des Lammes,“ ein bekanntlich in Gent 
befindliches Gemälde, das von Hubert begonnen und 
von Jan vollendet worden ist. Die Venetianer sollen
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der beiden Söhne Enghelbrecbtsen’s, Cornelis Kunst’s 
und Cornelis des Kochs Erwähnung. Ferner werden 
angeführt. Johann Swart. Richard Aertsz und Erasmus.

Erst nach der Manifestation der beiden genannten 
Hauptschulen in Flandern und Holland entstand in den 
Niederlanden eine nationale Kunst. Wir finden sie im 
dritten Buche des vorliegenden Werkes behandelt. 
Hans Hemling, Lucas von Leyden und Quentin Messys 
glänzen vor Allen in dieser denkwürdigen Epoche. Man 
muss das Johannes-Spital in Brügge besucht haben, um 
Hemling verehren zu lernen. Hemling suchte in jenem 
Spitale als verwundeter Soldat Zuflucht, und fasste dort 
eine unauslöschliche Neigung zu einer Nonne, die sei
ner pflegte. Die Kunstschätze, die er dem Spital hin
terliess, und die eine Weihe athmen, welche sie fast 
noch über die Werke van Eyck’s erhebt, sollten jenen 
ärmlichen Räumen schon öfters um bedeutende Sum
men entführt werden. Aber sie werden dort mit einer 
gewissen Ehrfurcht aufbewahrt und mit Recht als die 
schönste Zierde der einst so reichen Stadt betrachtet. 
Die Charakteristik Hemling’s ist eine der gelungensten 
des ganzen Buches und man sieht es ihr an, dass der 
Verf. hier aus dem tiefsten Gefühle der Verehrung 
herausgeschrieben hat. Fast ebenso warm ist die Schil
derung, die uns Hr. H. von Lucas Dammez (van Ley
den) gibt, der kaum zehn Jahr alt, nach dem Zeug
nisse seiner berühmtesten Zeitgenossen, die Kunst 
schon bemeisterte. Albrecht Dürer besuchte ihn und 
malte sein Portrait.

Messys war der erste geniale Maler, den Antwer
pen aufzuweisen hatte. Er vertauschte den Schmiede
hammer mit dem Pinsel und zeichnete sich namentlich 
durch seine religiösen Gemälde aus*  deren Umrisse 
den Charakter der altern christlichen Malerkunst an 
sich tragen.

Der niederländische Realismus wird nun durch das 
italienische Ideal modificirt. Diese Epoche behandelt 
der Verf. im vierten Buche seines Werkes und citirt 
namentlich Bernhard van Orley als den eigentlichen 

'Reformator der niederländischen Malerei. Die Mischung 
beider Stile kann man am besten in Orley’s jüngstem 
Gericht in der antwerpner Jacobskirche beobachten. 
Van Eyck, Raphael und Michel Angelo leuchten aus 
dieser merkwürdigen Composition hervor, während des
sen man in der im Schlosse zu Haag befindlichen Ge
schichte Hiob’s den Stil des letztem dominiren sieht. 
In noch einem andern Gemälde dieses Meisters, einem 
Lucas, der die heilige Familie malt, erkennt man die 
sanftem Umrisse Rafael’s. Sein Schüler Michael Cocrin, 
der seine beiden Söhne weit übertraf, malte bereits in 
seinem 15. Jahre in italienischer Manier und wurde ein 
so grosser Verehrer Raphael’s, dass er in der Nach
ahmung desselben alles schöpferische Genie cinbüsste,

Origineller als er war Johann Gossaert (von Mau- 
beuge), der vielleicht' noch Gr^^eres für die Kunst ge
leistet hätte, wenn er weniger ausschweifend gewesen 
wäre. Der Einfluss der italienischen Kunst machte 
sich ferner auch in Schoovel und Hemskerke geltend, 
obgleich beide in die Fusstapfen Lucas van Leyden’s 
treten wollten. Hr. H. bespricht in diesem Capitel fer
ner noch Moro, Vermeyen, van Mehlem, van Kalker? 
Gouda und Baventsen.

Das fünfte Buch behandelt die Epoche, in welcher 
der antike und italienische Stil in der niederländischen 
Malerei vorwaltet. Lambert Lombard war es, der in 
der ersten Hälfte des 16. Jahrh. eine neue Revolution 
in der niederländischen Malerei zu Wege brachte. Der 
Verf. nennt ihn gleichsam den Vorläufer Winckelmann’s- 
„der die Alten für die wahren Grammatiker der Kunst 
erklärte.“ Wie Michel Angelo setzte er die Idee und 
den Stil über die Pracht der Farbe, und übte daher 
nicht allein auf die Entwickelung der Malerei, sondern 
auch auf die der übrigen plastischen Künste einen 
grossen Einfluss aus. Seine Bildung erstreckte sich 
überhaupt weit über seine Kunst und aus seiner Werk
statt gingen Männer, wie Franc Floris, Wilhelm Krey 
und Hubert Goltzius hervor. Fast die ganze Familie 
des erstem bestand aus Künstlern verschiedenen Ran
ges, die theils in Spanien*  theils in Italien, theils in 
den Niederlanden lebten. Er selbst ergab sich nach 
der glorreichsten Laufbahn dem Trünke und ver
schwendete sein ganzes Vermögen. Obgleich seä|C 
Manier für unnachahmlich gehalten wurde. hinterh* eSS 
er 150 Schüler, worunter seine zwei Söhne, die aber 
weniger bedeutend waren, als Lucas de Heere, die 
Porbus, die Frank und Martin de Vos, die als die Vor
nehmsten aus seiner Schule galten. Ein berühmter 
Schüler des letztem war Wenceslaus Koeberger in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrh. De Heere verherrlichte 
sich auch durch seinen berühmten oben bereits erwähn
ten Schüler van Mander, der zugleich der erste Histo
riker der niederländischen Malerei wurde. Die Schick
sale dieses Mannes waren in der That merkwürdig*  
Kaum verheirathet, fiel er Strassenräubern in die Hände? 
die ihn aufknüpften. Ein vorüber kommender Ritter? 
den er in Rom kennen gelernt hatte, befreite den fast 
Sterbenden. Der Idealismus Schoovel’s und Hemsker- 
ke’s fing bereits an sich zu verlieren und die Nater 
wurde wieder sklavisch nachgeahmt. Da war es 
Mander, der die Kunst an den antiken Idealen wicde 
zu erneuern begann. Sein Hauptverdienst besteht Je 
doch in der Autorschaft der Geschichte der alten, ita»?' 
nischen und niederländischen Maler. Citirt und the11* 
weise besprochen werden hier ferner noch Jacob 
stran, de Cheyn, Peter von Jode, Bartholomäus Spr®n' 
ger, Johann von Ypern, die Familie van Cleef, Johanrl 
Lys und Wilhelm Key.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEIN LITERATUR-ZEIT™.
Siebenter Jahrgang. M 76. 29. März 1848.

Kunstgeschichte.
Hislo^re de la peinture flamande et hollandaise, par 

Arsene H oussaye.

(Schluss aus Nr 75.)

. Im sechsten Buche wird die zweite Periode der natio- 
t nalen und niederländischen Kunst besprochen. Die 
Namen, die uns hier entgegentreten, sind: Aertgen, 
Claeyssens, Mostaert, Bloemaert, Aertsen, Beuckalaer, 
Backer, Cornelis, Lastman, Pinas, Mirevett und Schooe- 
ten. Eine nähere Besprechung dieses Abschnittes dür
fen wir hier um so weniger wagen, als er zu den min
der interessanten des Buches gehört und der folgende 
durch Inhalt und Darstellung desto anziehender ist. Er 
bespricht die mit Recht so berühmte und originelle Fa
milie Breughel.

Ein Bauer aus Breughel geräth eines Tages in die 
Werkstatt Koeck’s und wird von der Malerkunst so 
ergriffen, dass er mit dem Entschlusse nach Hause 
kehrt, seinen Sohn Maler werden zu lassen. Abends 
beim Kaminfeuer hört der 13jährige Knabe mit offenem 
Munde die wunderbare Schilderung mit an, die sein 
Vater von Koeck’s Handwerk entwirft; da er aber fast 
gezwungen in die Lehre kommt, behagt es ihm anfangs 
nicht, bis Koeck endlich, die eigenthümliche Geistes
richtung seines Schülers gewahrend, ihn von seiner 
grossen Manier abhält und auf das flämische Element 
verweist. Nach mehrjährigen, theils auf Reisen erwor
benen Naturstiidien wurde Peter Breughel der erste 
flämische Dorfschaftsmaler. Er beobachtete das Leben 
und Treiben seiner Landsleute genauer, als der im 
prächtigen Wagen vor der Kirmess vorbeifahrende Te- 
niers. Rührend ist die Anhänglichkeit dieses echten 
Naturmalers an seine beschränkte Heimat: vor seinem 
Tode wollte er durchaus sein geliebtes Breughel Wie
dersehen. Wirklich ging er auch mit seiner Frau, sei
ner Schwiegermutter und seinen Kindern dorthin und 
lebte neu wieder auf. Sechs Monate lang war ihm 
noch in seiner geliebten Heimat zu athmen erlaubt, 
dann rief der Tod ihn ab. Zuletzt hatte er noch Furcht 
vor dem Teufel, den er so oft gemalt hatte, und liess 
durch seine Frau, kurz vor seinem Tode, alle derar
tige Bilder verbrennen. Er hinterliess zwei Söhne, Ja
cob und Johann, die, da auch ihre Mutter bald starb, 
von ihrer Grossmutter Marie Bessemer’s erzogen wur

den. Die Verschiedenheit ihres Charakters stellte sich 
bei ihnen schon im zarten Alter heraus: der eine zeich
nete nächtliche und furchtbare Scenen, der andere hei
tere und zarte. Die niederländische Naivetät nannte 
daher auch später den einen Höllen- und den andern 
Paradies- oder Sammet-Breughel. Höllen - Breughel’s 
eigenthümliches Talent entwickelte sich namentlich an 
den phantastischen Bildern Bosch’s. Er malte die Flam
men mit einer derartigen Natur, dass Terburg im Win
ter die Hände über eines seiner Gemälde hielt, das- 
eine Hölle vorstellte, was eine scheinbar übertriebene, 
bei naiven Naturen aber gewiss mögliche Huldigung ist.

Der Paradies- oder Sammet-Breughel ist womöglich 
noch interessanter als sein Bruder. Seine „Paradiese“ 
sind noch unübertroffen. Überreich und hochverehrt 
kehrte dieser liebliche Künstler von Italien nach Ant
werpen zurück, wo Fürsten um seine Arbeit buhlten. 
Rubens, van' Baien, Schut und Rottenhammer malten 
in seinem Atelier und bewunderten sein heiteres Talent. 
Das Aufsehen,। das er machte, vergrösserte sich noch 
durch die wunderbare Schönheit seiner Frau Magdalene 
von Alstoot, die ihn durch ihre Coquetterie zuletzt so 
eifersüchtig machte: dass er sich vom grossen Leben 
in die Einsamkeit zurückzog. Nur schwer gelang es 
ihm, die Launen seiner Frau zu besänftigen. Seine 
Tochter Anna wurde die Frau David Teniers.

Dieser Abschnitt ist einer der interessantesten des 
ganzen Werks; der Verf. hat hier so zu sagen mit Co- 
lorit erzählt und uns die drei Breughel in der Verschie
denheit ihrer Charaktere recht lebendig hingestellt.

Das folgende, aus zwei grössern Abschnitten be
stehende Buch*  behandelt Rubens und seine Zeitgenos
sen: Otto Venius, Liemacker (Boose), Janssens und 
Rombouts. Obgleich der Verf. über Rubens manches 
Treffende und Schöne sagt, vermissen wir doch die 
Auseinandersetzung des eigentlichen charakteristischen 
Moments im Stile dieses Meisters. Die Besprechung 
der Zeitgenossen ist verhältnissmässig kurz. Dahinge
gen ist Van Dyck ein ganzes Capitel eingeräumt. Die 
romaneske Geschichte dieses Malers ist so hinreichend 
bekannt, dass der Verf. ihre Wiedererzählung hätte 
sparen können; ohnehin soll ja eine Kunstgeschichte, 
keine Künstlergeschichte sein. Hr. H. ’st üfter m 
diesen Fehler verfallen und hat überhaupt dem ane 
dorischen Elemente zu viel Platz eingeräumt. a m- 
dess das Leben des Künstlers zu oft mit der ichtung 
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seines Talentes zusammenhängt, so ist es allerdings 
schwer, hier die rechte Mitte zu finden. Mit Van Dyck 
schliesst sich der Cyklus wahrhaft grosser Künstler in 
Flandern, und wir beobachten das nordische Malerge
nie nunmehr in Leyden, Harlem und Amsterdam. Be
vor uns der Verf. jedoch die dortigen Werkstätten vor
führt, steigt er zu den flandrischen Malern zweiten 
Ranges, und zwar zunächst zur Schule des Rubens, 
herab und bespricht Gerard Seghers, Snayers, van der 
Hort, Soutmann, Samuel Hofman, Cornille Schut, van 
Thulden, Diepenbecke, van Hock, van Oost, Wildens, 
van üden, die Quillyn’s und selbst Philippe de Cham
pagne. Van der Meulen, gegen den er indignirt ist, 
weil dieser Künstler sich dazu hergab, die Triumphe 
Ludwig’s XIV. über sein Vaterland zu malen, weist er, 
nicht mit Unrecht, der französischen Malergeschichte zu.

Das zehnte Buch behandelt hierauf die Kneipen- 
und Wirthshausmaler, zunächst Hals, Brauwer, Craes- 
beke und dieOstade; dann in einem zweiten Abschnitte 
Elzheimer und die Teniers. Brauwer war Schüler von 
Hals und wurde von seinem Lehrer arg gemisbraucht. 
Er sperrte ihn in eine Bodenkammer ein urul liess ihn 
dort malen. Seine Kameraden verwunderten sich über 
seine Abwesenheit und fanden ihn endlich auf. Da sie 
ihn so schön malen sahen, schlug einer von ihnen dem 
armen Brauwer vor, die fünf Sinne für vier Sous das 
Stück zu malen. Die Bilder gelangen so, dass ein 
anderer Kamerad sich von ihm die zwölf Monate um 
denselben Preis malen liess. Hr. H. erzählt uns das 
Leben dieses unglücklichen Künstlers in wenigen schar
fen Zügen; so lebte zu unserer Zeit ungefähr Grabbe. 
Er starb in einem Spital in Antwerpen und wurde in 
eine allgemeine Gruft geworfen. Rubens liess ihn aus
graben und den Mann, dem er einst eine Wohnung in 
seinem Palaste angewiesen hatte, in einer Kirche bei
setzen. Adrian von Ostade, meint Hr. H., sei das Ideal 
des Hässlichen, einen Schritt weiter ist die Caricatur. 
Er nennt ihn ein Genie für Einzelheit und Ordnung 
und charakterisirt seine Manier im Gegensätze zu der 
Teniers’ auf gelungene Weise. Teniers’ romantische 
Lebensgeschichte, seine unter andern auch durch Ru
bens vermittelte Vermählung mit Anna Breughel, seine 
zweite Heirath mit Isabelle v. Fresne, seine letzten Le
bensjahre werden uns ziemlich ausführlich, dabei aber 
recht lebendig und mit theilnehmender Empfindung er
zählt. Teniers’ Galerie würde, wenn sie vereinigt wäre, 
zwei Lieues lang sein, und wenn diese Angabe auch 
übertrieben ist, so muss man doch immer das wunder
bare Talent Teniers’ bewundern, das so viel meister
hafte Situationen über ein und dasselbe Thema zu ma
chen wusste. Die Charakteritik des Teniers’schen Ta
lents ist ausführlich und besonders gelungen.

Er und Brauwer schufen eine ganze Familie von 
Bambochade-Malern: Zaft-Leven, Ryckaert, Aart, Bega,

Zorg, Tilborg und Henn. Letzterer war der wahre 
Kneipenmaler; er malte nie anders als zwischen zwei 
Sorten Wein. Man hat ihn den Scarron der Maler 
genannt.

Im 11. Buche kommt Hr. H. zur Hauptperiode des 
Realismus, die durch Rembrandt repräsentirt wurde. 
Bei Rubens, sagt der Verf., herrscht die Farbe vor, 
bei Rembrandt der Gedanke und das Licht; die Werke 
des erstem bezaubern das Auge, während Rembrandt, 
tiefer als er, den Geist in Anspruch nimmt und dabei 
doch das Auge überrascht. Hr. H. hebt ferner das 
Element der Reformation, das dieser Meister influirte, 
hervor; seine Menschen, sagt er, athmen stolz auf der 
Erde, wie auf einem Boden, der ihnen angehört; Rem- 
brandt’s Meister war Luther. In dieser Weise charak
terisirt der Verf. den Künstler weiter und führt uns 
zugleich auch seinen persönlichen Charakter vor, in 
welchem bekanntlich ungeheurer Geldgeiz vorwaltete. 
Die Darstellung ist vortrefflich und schon wegen ihr 
allein verdient das Buch in die Hände der Kenner zu 
kommen. Die letzte Abtheilung dieses Buchs beschäf
tigt sich mit der Schule Rembrandt’s, in welcher vor 
Allen Flinke, van der Heist, Bol, van der Eeckhout, 
Bramer, Fictoor u. s. w. hervorragen.

Hierauf folgt eine Würdigung der Maler des Pri
vatlebens, von denen wir hier nur Terburg, Dow, 
Slingelandt, Mieris, Coques, Peter de Hooge, Torren- 
tius, Verkolie und Troost nennen wollen. Das Capitel 
ist verhältnissmässig kurz, und man sieht, dass der 
Verf. wegen allzu grosser Anhäufung des Stoffes seine 
Behandlungsweise abkürzt. Bei diesem Vorwurfe ist 
allerdings andererseits nicht zu verkennen, dass bei der 
Identität der Sphäre, in welcher sich die genannten 
Maler bewegen, nicht leicht eine scharfe Charakteristik 
einzelner möglich ist. Derselbe Umstand findet bei der 
hierauf folgenden Darstellung der Ross - und Schlach
tenmaler statt.

Im 17. Jahrh. nahm die niederländische Malerei 
abermals zum fremden Stile ihre Zuflucht. Theils wa
ren es italienische, theils französische Elemente, die 
in den Malern der damaligen Epoche zum Vorschein 
kamen. Flemael, Gerard de Lairesse, Hoet, van der 
Schuur, Honthorst, van der Werff, Henriette Wolters 
u. A. sind trotz dieser Mischung verschiedener Stilarten 
als wahre Künstler bemerkenswert!]. Weniger dürfte 
man die Maler des Innern von Kirchen Künstler nen
nennen, und wir stimmen dem Verf. vollkommen bei, 
wenn er sagt: er verstehe wol die Landschafts- und 
Blumenmaler, die das lebendige Werk Gottes wieder
geben, aber nicht jene Nachahmer eines unbelebten 
Menschenwerkes, jene Heinwick, Noef, de Witte u. s. w.

Im nächsten Capitel kommt Hr. H. zu den Land
schaftsmalern, und geht hier für den flämischen Zweig 
bis zu Jan van Eyck, und für den holländischen bis
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Nachdem der Verf. die Maler der Seestücke, und 

unter diesen namentlich van der Velde, Albrecht Euyp 
und Jacob Ruysdael gewürdigt hat, kommt er im letz
ten Capitel auf die Blumen - und Fruchtstückmaler, und 
beschliesst seine Geschichte mit einem Überblicke des 
jetzigen Zustandes der Kunst in den Niederlanden. Seine 
etwas strenge Kritik scheint uns hier zuweilen unge
recht zu sein, doch ist dies nur eine Consequenz des 
Verf., der sich, wie man aus seinem Werke deutlich 
sieht, der natürlich classischen Richtung vorzugsweise 
hinneigt, und in den modernen Malern das intime Ver
hältniss zur Natur vermisst, „das sie mit der Lupe Ge
rard Dow’s in der Hand ersetzen zu können glauben“. 
Sie betrachten den Himmel in einem Brunnen, und 
stecken, wenn sie malen wollen, anstatt ins Sonnen
licht hinauszugehen, wie weiland Schalken, das Licht 
an. „Dow und Schalken waren abscheuliche Meister.“ 

I Paris. Dr. F. S. Bamberg.

zu Albrecht van Ouwater zurück. Die Holländer wa
ren von jeher Landschaftsmaler, und Hr. H. meint, 
dass das Namens verzeichniss derselben allein einen 
Bänd ausfüllen würde. Er begnügt sich, die drei ver
schiedenen charakteristischen Merkmale anzugeben, die 
in der holländischen Landschaftsmalerei Epoche gemacht 
haben. Die ältesten Landschaftsmaler entwickelten die 
poetische und vollendete Manier Jan van Eyck’s. Dann 
waltet der Realismus vor, und gewinnt in Paul Potter 
seinen höchsten Ausdruck. Fast gleichzeitig sehen wir 
in Berghem und seiner Schule die Phantasie und in 
Ruysdael das Gefühl vorwalten. Potter ahmte die Na- i 
tur treu nach, Berghem arrangirte sie, Ruysdael er
fasste ihre poetischen Momente. Der Verf., führt als 
der genannten Meister würdig, nur noch Hobbema an, 
im übrigen sagt er, läuft der in den grünblauen Hin
tergründen Jan van Eyck’s geborne Naturalismus in 
ein Blumenbouquet Huysurn’s aus.

Kurze Anzeigen.

Mathematik.
Versuch einer neuen Entwickelung der Grund

gesetze der Dynamik aus der Theorie der Functionen, 
von L. dir. Schnlirlein, Professor zu Hof. Hof, Grau. 
1847. Gr. 4. 12‘A Ngr.

Irrthümer grosser Männer sind immer ein doppeltes 
Unglück für eine Wissenschaft, sie schaden nicht nur 
momentan, sondern lange Zeiträume hindurch, weil es 
stets kleine Geister geben wird, bei denen ein starker 
Autoritätsglaube jeden Zweifel über die Ansichten des 
Grossen niederschlägt. So ergeht es denn auch un
serem Verf., der zunächst das alte Klagelied über die 
Theorie des Unendlichkleinen und die Weglassungs
methode anstimmt und dann sein Heil bei Lagrange 
sucht. Dass freilich von den beiden Fundamentalsätzen, 
die er S. 8 und 9 aufstellt (der eine davon ist der 
Taylor’sche) auch nicht einer streng bewiesen worden 
ist und dass ein strenger Beweis ohne Voraussetzung 
der Differenzialrechnung gar nicht einmal geliefert wer
den kann, genirt unsern Verf. nicht im mindesten; ge- 
nug für ihn, dass es kaum etwas Ungenügenderes, als 
das Räsonnement gibt, wodurch Lagrange für jede 
Function dieSätze /(x + A)=/(^) + k 
+ • • • • und f(x) = n0) + /'(o)<r + 4 /"(o) *! + ... be- 
weisen will. Dagegen scheint unser Verf. gar nicht 
zu wissen, dass bereits 1795 von L’Huilier der einzig 
richtige Weg zur Begründung der Differenzialrechnung 
und aller ihrer Anwendungen gezeigt und dass die von 
ihm herrührende Grenzenmethode bereits von allen Ko
ryphäen der Wissenschaft adoptirt worden ist. Wie 
kurz dieselbe zum Ziele führt, möge eine Vergleichung 

zeigen. Heisst v die Geschwindigkeit, welche ein Punkt 
am Ende der Zeit t erlangt hat, während welcher der 
Bogen s durchlaufen wurde, so ist, wenn die Ge
schwindigkeit während des Intervalles Ar zunimmt 
(» 4- Aw) Ac 7 As 7 ?’Ar und wenn sie abnimmt (w + Aw) At 

statt nun mit dem Verf. wAw in eine
Reihe zu verwandeln, welche nach Potenzen von Av 
foftschreitet, verfahren wir viel kürzer so. Es ist in 
jedem Falle As zwischen wAt und (v + Aw) At enthalten

As
und mithin liegt -r- zwischen w und w 4- Aw; für unend- 

At

lieh abnehmende Ar convergiren auch As und Aw ge
gen die Grenze Null, die beiden Werthe w -|- Aw und

Asw, zwischen denen — bisher lag, fallen in einen ein- 
At °

zigen zusammen und mithin gehen die bisherigen Um
gleichungen in die Gleichung

T. AsLim — = w '
At

über, wobei der Definition des Differenzialquotienten

zufolge Lim — = -p- ist. Diese Schlussweise lässt • 
At dx

sich, wie der Verf. bei Cauchy sehen kann, zur gröss
ten Strenge und Evidenz erheben, von willkürlichen 
Weglassungen ist darin aber ebensowenig die Rede, 
wie von hypothetischen Reihenverwandelungen.

Theosophie.
Die Theosophie Fr. C. Oetinger’s nach ihren Grund

zügen, von Dr. C. A. Auberlen. Mit einem Vorworte 
von R. Rothe. Tübingen, Flies. 1848. 8. 2 Thlr. 
15 Ngr.

Friedrich Christoph Ötinger, geb. 1702 zu Göppin
gen, ward, nachdem er im tübinger Stift seine theolo
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gischen Studien gemacht, Repetent an demselben, un
ternahm mehre wissenschaftliche Reisen nach Nord
deutschland, kam dann als Pfarrer nach Hirsau, Schnaid- 
heim und Walddorf, darauf als Special-Superintendent 
nach Weinsberg und starb 1782 als Prälat von Kloster 
Murrhardt. — Früher Anhänger der Leibnitzischen 
Philosophie, hatte er nach schweren Kämpfen mit ihr 
gebrochen, um auf eigenem Wege die Wahrheit zu 
suchen, die ihm nichts Geringeres war, als ein allum
fassendes, Natur und Schrift in ihrer göttlichen Einheit 
ergreifendes System, eine „sowol irdische als himm
lische Philosophie“, welche zwar formaliter diesen Na
men führen, materialiter aber der Philosophie gerade 
entgegengesetzt, also nicht Welt-, sondern Gottesweis- 
heit sein, und nicht Gott aus der Welt, sondern die 
Welt aus Gott begreifen sollte. Auf der einen Seite 
schloss er sich dabei an die ältern Mystiker, Kabba
listen und Theosophen, besonders an Jac. Böhme an, 
stand auch eine Zeitlang unter Swedenborg’schem Ein
fluss und mit ihm selbst in Correspondenz. Auf der 
andern theilte er die biblische Grundlage mit der von 
J. A. Bengel gestifteten Schule, die neben der mehr 
praktisch-ascetischen zugleich eine mehr speculative 
Richtung ausbildete und, wie der Stifter in seinem 
apokalyptischen System die Geschichte als Entwicke
lung des Reiches Gottes gefasst hatte, auch die Natur 
in eine tiefere und lebendigere Beziehung zu ihm zu 
setzen suchte. In dieser Richtung war Ötinger am be
deutendsten und zugleich fruchtbarsten. Er hat über sie- 
benzig meist sehr verstreute, zum Theil sogut wie verlorne 
dahin einschlagende Schriften verfasst, unter ihnen eine 
schon im 2. Bande von Schubert’s „Altem und Neuem“ 
bruchstückweise mitgetheilte, 1845 vom Hamberger voll
ständig herausgegebene Selbstbiographie. Dennoch war 
er in weitern Kreisen wenig bekannt und wirkte haupt
sächlich in den schwäbischen Conventikeln fort, bis 
Allerlei über einen Einfluss seiner Lehre auf die frü
here Schelling’sche Naturphilosophie verlautete und er in 
den letzten Jahren mehrfach als Vorläufer von ihr und 
der durch sie herbeigeführten weitern philosophischen I 
Entwickelung genannt wurde. Namentlich deutete Rothe 
in seiner Ethik auf ihn hin, als auf einen ebenso tie
fen als energischen Geist, dessen Gedanken nur von 
der verschlackten Gestalt, in welcher sie bei ihm noch j 
vorliegen, zu befreien seien, um auf allgemeinere An- i 
erkennung rechnen zu dürfen, eine Ansicht, welche in 
der Vorrede zu gegen wütigem Werke weiter ausgeführt, 
beziehungsweise begründet wird. Wer dieselbe nun 
auch in diesem Umfange nicht theilen, wer insbeson
dere sich nicht davon überzeugen kann, dass wir erst 
noch mit Ötinger, wenngleich nach anderer Methode, 
den Schlüssel zu suchen haben, der uns die jetzt noch 
immer halb verschlossene Bibel wahrhaft aufschliesst; । 
wer auch das Heil für unsere Theologie nicht findet ! 

in einer Speculation, welche neue und zwar realisti
sche. ja „massivere“ Grundbegriffe erzeugt, und auf 
eine Theosophie verzichten zu müssen glaubt, die, wenn 
sie so wie hier auftritt, zuletzt nur in das ganz entge
gengesetzte Extrem von einem falschen idealistischen 
Spiritualismus umschlagen dürfte, wird es doch als ein 
sehr verdienstliches Unternehmen betrachten, dass wir 
mit der Ötinger’schen Doctrin genauer bekannt und dar
über klar werden sollen, was und wohin der merkwür
dige Mann eigentlich wollte. Diese Kenntniss wird 
durch Hrn. A. auf erwünschte, der Sache angemessene 
Weise vermittelt. Er will seine Darstellung, dem Ti
tel zufolge, zunächst als einen Beitrag zur Geschichte 
der Philosophie und zur Dogmengeschichte angesehen 
wissen. In Beziehung auf jene ist Otinger’s System 
der kräftige Versuch einer Reaction gegen die herr
schende „mechanische Philosophie“ und der Ansatz zu 
einer Naturphilosophie, die freilich noch unkritisch ge
nug ausfallen musste, immerhin aber schon als solche 
Reaction Beachtung verdient, von Hrn. A. auch nach 
ihrem Zusammenhänge mit den spätem, weiter greifen
den Bestrebungen ähnlicher Art aufgefasst wird. In 
dogmengeschichtlicher Hinsicht aber ist Ötinger eine nicht 
zu übersehende Erscheinung theils wegen der eigen- 
thümlichen Art, wie er Theologie und Philosophie zu 
verschmelzen bemüht war, theils weil er in die Zeit 
gehört, wo der kirchliche Protestantismus mit seiner 
Schultheologie in den Process seiner innern Auflösung 
eintrat, eine Auflösung, welche nicht blos durch die 
sogenannte Aufklärung, sondern auch durch das Ver
langen nach einer frischem und lebensvollem Theolo
gie herbeigeführt ward, wie dies in Bengel, Ötinger und 
andern geistesverwandten Männern sich regte. Sodann 
gewährt die Darstellung einen tiefem Blick in die kirch
lichen Zustande Würtembergs, in dessen religiösen 
Kreisen Ötinger’s oben angedeutete Einwirkung noch 
immer unverkennbar fortdauert. Endlich wird die ihm 
verwandte philosophische und theologische Richtung, 
die, so wenig ihr die Zukunft gehören mochte, doch 
ein wesentliches Entwickelungsmoment der Gegenwart 
bildet, in ihm vielfache Anknüpfungspunkte gewinnen 
und seine Ideen weiter verarbeitet in ihre Anschauun
gen einreihen können. Die Darstellung selbst, bei der 
Masse der schwer habhaft zu werden Ötinger’schen 
Schriften und ihrer Beschaffenheit ein sehr mühsames 
Werk, ist mit grosser Liebe und sorgfältigem Eingehen 
auf seinen Standpunkt vollzogen. Sie zerfällt nach 
einer Einleitung in einen formalen ($•, 46 -128) und 
materialen Theil (S. 129—654), denen ein Anhang über 
Ötingers Naturanschauung und den theosophischen Got
tesbegriff und ein hier doppelt nöthiges Sachregister 
beigefügt ist, und gibt auch durch ihre weitere, gut 
ausgeführte Schematisirung ein treues, anschauliches 
Bild des ganzen Systems.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von A. Brockhaus in Iteipziig.
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beschichte der Kriegskunst.
Histoire de Fartillerie ire partie. Du feu g'regeois^ des 

feux de guerre et des origines de la poudre ä canon 
d’apres des lextes nouveaux; par M. Reinaud, 
Membre de F Institut, etc.} et M. Fave, Capitaine 
d'artillerie, etc. Planches XVII. Paris, Dumaine. 
1845. 4. 12 Fr.

JXur mit Hülfe einer Menge neuer Quellen war es 
möglich» die in dem hier angezeigten Werke niederge
legten Ergebnisse zu solcher Evidenz durchzuführen, 
dass nur eben auch umfassendere Hülfsmittel genü
gende Einwürfe an die Hand geben könnten. Diese 
Quellen verdanken wiederum ihre umsichtige und zu
verlässige Benutzung den vereinten Kräften zweier 
Männer, von denen der eine mit ausgezeichneter Sprach- 
kenntniss das Verständniss des schwierigsten Theiles 
derselben öffnete, der andere die Sache mit Kenner
blick beherrscht. Beide sind vollkommen geeignet, für 
ihre Behauptungen Vertrauen in Anspruch nehmen 
zu dürfen.

Ein nicht unterzeichnetes Avant-propos, in dem 
Hr. Reinaud und Hr. Fave als dritte Personen auftre
ten, lässt in ihm die gemeinschaftliche Abfassung er
kennen, und untergräbt gleich von vornherein die überall 
verbreitete Annahme, als ob der Alchymist Barthold 
Schwartz der Erfinder des Schiesspulvers sei. Spe- 
cielle, vornehmlich historische Gründe, wie der (rang 
der Erfindung überhaupt, widerprächen der Wahrheit 
dieser Überlieferung. L’homme nf Iwoente pas, il deduit. 
Has Pulver stehe mit dem griechischen Feuer, das 
älter sei als Schwartz, in der innigsten Verbindung, 
ei»e Wahrnehmung, die den Artilleriehauptmann Hm. F. 
veranlasste, sich an Hrn. R. mit der Frage zu wenden, 
°b nicht arabische Manuscripte mit Abbildungen von 
Feuerschlünden oder alten Kriegsmaschinen die Spur 
derselben weiter verfolgen Jessen. Zwei Werke, wo
von das wichtigere, das auf Veranlassung der Regie
rung für den Gebrauch ihrer Feuerwerker abgefasst 
und deshalb mit ausgemalten Zeichnungen versehen, 
worden zu sein scheint, dem 13. Jahrh. angehört, das 
andere m mehren Exemplaren nur Text liefert, nebst 
Angaben in solchen Handschriften, die über mineralo
gische und vegetabilische Substanzen handeln , bestä
tigten sogleich alle von Hrn p gezogenen Folgerun
gen. Hr. R. übernahm die durch Sprache und Sache 

bedingte schwierige Übersetzung der einschlagenden 
Texte, und beide Männer bekennen, wie für sie der 
zu nehmende Gang der Forschung schwierig gewesen, 
so müsse es auch für den Leser mühsam und peinlich 
sein, ihnen auf demselben zu folgen — eine Muthmas- 
sung, die wenigstens Ref. nicht theilen kann. So le
gen sie denn auch gleich am Schlüsse des Vorworts 
den letztem die Hauptpunkte vor, die nun näher zu be
trachten sein werden.

Das erste Capitel (S. 13 — 51) handelt vom Sal
peter im Alterthum, von den Zusammensetzungen der 
Zündstoffe bei den Arabern des 13. christlichen Jahrh. 
und den zu ihrem Gebrauch dienenden Werkzeugen.

Araber, Perser und Türken gebrauchen zur Be
zeichnung des Schiesspulvers bis auf den heutigen Tag 
das Wort bärud was ursprünglich Salpeter
bezeichnet. Es sei btirüd, sagt Ibn-elbeitär (schrieb ge
gen 1240 Chr.), die Blume des Steins Assios (kföoc aa- 

so benannt vom Fundorte Assos, einer Stadt My- 
siens), und unter assios es sei das der chi
nesische Schnee bei den alten Medici'nern Ägyptens. 
In Spanien und Afrika nannten das gemeine Volk und 
die Mediciner diese Substanz bärud. Die Perser nen
nen sie chinesisches Salz, und die hebräische Form 
(“r'ps) heisst Hagel — alles Andeutungen, dass der Be
griff des Krystalls, der krystallischen Masse nach Form 
und Farbe vorherrscht. Unstreitig aber erhielten früher 
die Araber und Perser diese Substanz aus China, be
vor sie dieselbe auf dem assischen Stein entdeckten. 
Die Beschreibung jenes Steins wird nach Avicenna, 
Dioscorides, Plinius, Galen weiter erhärtet, und Nitrum 
oder der heutige Salpeter in'seinem Zusammenhänge 
mit dem assischen Steine, sowie, da^ss die Alten fast 
alle ihnen bekannten alkalischen Salze unter Nitron 
begriffen, nachgewiesen. Bei dem Processe zur Berei
tung und Reinigung des Salpeters, wie dieser aus den 
Arabern vollständig mitgetheilf wird, spielt die Asche 
keine Rolle. Das Wort bärud heisst hier überall un
reiner, mit fremdartigen Substanzen versetzter Salpeter. 
Schon damals kannte man eine Menge Recepte zur 
Erzeugung verschieden benannter Mischungen (S. 23

—32), unter ihnen proportions de volants
volant pour amoree, proportions des etoües, Zusammen
setzungen von Salpeter, Schwefel und Kohle m ver
schiedenen Verhältnissen zu einander, die noch heute 
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zur Verfertigung des Pulvers festgehalten werden, ja 
z. B. die von den Arabern Sonnenstrahlen genannten 
Zusammensetzungen sind fast ebenso stark als Pulver, 
und volant drückt hier fortwährend die Eigen-
thümlichkeit dieser Zusammensetzungen aus sich zu be
wegen und dabei zu brennen. Nur scheinen die Ara
ber es mit der Pulverisation der Bestandtheile und 
ihrer innigen Mischung, sowie mit der Reinheit des 
Salpeters nicht eben genau genommen zu haben, und 
anstatt die Detonation herbeizuführen, suchten sie die
selbe zu vermeiden. Es verflog bei der Verbrennung 
der Stoff langsam.

Da das eine Manuscript zugleich den Beschreibun
gen die Figuren beifügt, so werden die Werkzeuge, mit 
deren Hülfe die Araber das Feuer im Kriege zur An
wendung brachten, sämmtlich auf beigegebenen Tafeln 
mitgetheilt. Das Unbeholfene ihrer anfänglichen Stru- 
ctur springt in die Augen, doch sind die Anweisungen 
zur Bereitung und Anwendung an und für sich kurz 
und einfach. Man bediente sich dieser Feuermaschinen 
nicht nur zur Lust, sondern auch gegen den Feind zu 
Wasser und zu Land, zur Vertheidigung in den Fe
stungen, bei Belagerungen, um den belagerten Platz in 
Brand zu stecken, bei Untergrabungen, um mit Eisen be
schlagene Thüren zu verbrennen, zur Schleuderung der 
Feuertöpfe, Keulen, Kriegslanzen, der Werkzeuge für 
fliegende Raketen, Blumen, Lanzenköpfe, Schalen, 
Monde. Der Brennstoff befindet sich im Glase und die 
Scheidewände der Zündstoffe wurden von verschiede
nem Material verfertigt. Griff man den Gegner an, so 
setzte man die Rose (80^), d. h. einen Stöpsel, der 
das Zündkraut enthielt, in Brand, liess Alles erst an
brennen, und schlug dann den Gegner, der verbrennen 
musste. Von der Kriegslanze (lance de guerre, PI. I, 
Fig. 10) wird geradezu behauptet, dass ihr Feuer sich 
über 1000 Ellen weit verbreitet habe, und sie war auf 
dieselbe Weise zusammengesetzt, wie noch heute die 
lances ä feu, die die Feldkanonen zu zünden bestimmt 
sind. Auf ähnliche Weise zerbrach man die Feuer
keule an seinem Gegner^ um ihn mit Funken zu über
schütten. Grösseres Zündgeschoss wurde mit Schleu
dermaschinen geworfen. Eine noch zusammengesetz
tere Masse enthielten die sogenannten Fleischtöpfe Iraks, 
die syrischen Krüge, die westlichen Feuertöpfe, die der 
nicht mohammedanischen Völker u. s. w., woraus sich 
ergibt, wie weit diese Feuergeschosse verbreitet w aren. 
Vielleicht lernten die Araber dieselben von den Chi
nesen, da die chinesische Blume, der chinesische Pfeil 
erwähnt wird. Dagegen kannte man auch Mittel, Kör
per, Waffen, Schiffe und Pferde durch einen Überzug 
unanbrennbar zu machen, Künste, die man im Mittel- 
alter gern dem Teufel zuschrieb. Ausserdem werden 
eine Menge Zusammensetzungen von Salpeter u. s. w., 
und Werkzeuge erwähnt, deren Anwendung die Verff. 

nicht näher beschrieben haben. Eigenthümlich aber 
bleibt es, dass die arabischen Schriftsteller den Aus
druck griechisches Feuer nicht kennen oder nicht ge
brauchen, während die abendländischen Schriftsteller 
ihn ohne Unterschied vom griechischen wie vom ara
bischen Feuer anwenden, und dennoch sind die Zu
sammensetzungen beider Feuer gänzlich verschieden. 
Die Explosion müssen die Araber, selbst wenn auch 
nur zufällig, gekannt haben, allein sie wussten sie nicht 
zu gebrauchen, kannten mithin auch im 13. Jahrh. die 
treibende Gewalt ihrer Mischungen, als das charakteri
stische Merkmal unseres Pulvers, nicht; nur erfuhren 
sie bei Verbrennung der Stoffe, dass das schnelle Auf
fliegen der Masse eine wenigstens bewegende Kraft 
entwickelte. Ja sie hatten schon damals einen beson- 
dern Ausdruck für die Rakete (^.^Lo).

Abendländische Schriftsteller z. B. über den Kreuz
zug Ludwig’s des Frommen (1248), schildern die mäch
tigen Maschinen, mit denen Türken im Solde der Ara
ber und diese selbst Feuertöpfe schleuderten, aus de
nen die Flamme zu allen Seiten herausbrach, wie 
Cap. 2 ausführlich erzählt. Es war dies für die Abend
länder etwas ganz Neues, und man hatte die Überzeu
gung, dass ihrer verzehrenden Kraft bei der geringsten 
Berührung nichts entgehen könne. Die Belagerung von 
Jerusalem gleich im ersten Kreuzzuge, die von Nicäa, 
Assur, St. Jean d’Acre, Damiette geben Beweise, wie 
die Belagerten durch jene Zündstoffe die Thürme der , 
Belagerer zu vernichten wussten. Doch verstehen Ca- 
siri und andere Übersetzer mehre Stellen falsch, wenn 
sie aus denselben bereits die werfende Kraft des erfun
denen Pulvers herauslesen. Sicher ist es, dass bis zum 
J. 1311 wenigstens die Araber von jener Treibkraft 
nichts wussten. Daher bekämpfen die Verff. alle Nach
richten , die das Pulver ins 13. Jahrh. setzen, bei den 
occidentalischen, wie bei den orientalischen Schrift
stellern, indem man unser Pulver mit dem Zündstoff 
verwechselte, der durch Armbrüste, Wurfmaschinen 
u. s. w., gegen das Ziel geschleudert wurde.

Das dritte Capitel macht uns mit dem griechischen 
Feuer bei den Byzantinern bekannt. Hier werden zu
erst die Stellen aus dem Marcus Graecus, der zwi
schen dem 9. und 10. Jahrh. gelebt haben muss, Mo- 
rienus, der im 7. Jahrh. lebte, und Dschabir im 8. Jahrh. 
besprochen, die die Bekanntschaft mit dem Salpeter 
enthalten sollten. Allein sie sämmtlich werden entwe
der als falsch verstanden oder als falsch aus den ara
bischen Originalen entlehnt nachgewiesen. Vorzugs
weise gab dazu Veranlassung die Verwechslung des 
nitrum mit natron. Sicher aber lässt sich aus dem Li
ber ignium ad comburendos hostes (Paris 1804), welches 
eine Sammlung »Her zu seiner Zeit und früher ange
wandten Mittel, Zündstoffe herzustellen, enthält, dar- 
thun, dass diese Schrift die Zusammensetzungen, welche
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sogleich sich in der Luft mit grossem Geräusch ver
breitete — alles Zusammensetzungen, die schon Mar
cus kannte — zur Verfertigung' sehr guter Feuerrake
ten. die — ein weiterer Fortschritt — um ihnen be
stimmte Richtung zu geben, an einen Stock festgebun
den wurden — (alle diese Dinge dienten bisher nur 
zu Lustfeuern als Unterhaltung, wurden aber von jetzt 
an gegen den Feind benutzt) — zur Zusammensetzung 
des griechischen Feuers — zur Läuterung des Salpe
ters _ zur Verfertigung sehr guten und gereinigten 
Salpeters — zur Kunst, das Salz aus salzhaltigem Sal
peter zu ziehen — und Salpeter in Pulver zu reinigen 
(— alle diese Arten der Reinigung waren noch höchst 
unvollkommen) — zur Salpeterbereitung und Pulver- 
aller Art zu machen. Mischungen kommen vor, aus 
denen, etwas verändert, leicht eine Explosion hätte ent
stehen können. Ein bestimmter Grad Wärme in der 
Nähe war dazu hinreichend, ohne dass ein Ungefähr, 
ein Zufall hinzutreten durfte, und so ist die Überliefe
rung, wie Schwartz die Erfindung gemacht habe, in 
ihrem wesentlichen Theile wenigstens bestätigt. In je
dem Falle war man so weit vorgeschritten, dass es 
mehre Erfinder zugleich geben konnte und geben musste. 
Allein das gewonnene Pulver mochte bei den falschen 
Quantitäten der gemischten Stoffe noch wenig wirksam 
sein, und die Verff. sind der festen Überzeugung, dass 
das Schiesspulver auf dem Wege der künstlichen Her
stellung, nicht aber durch Zufall, erfunden wurde. Im
mer mehr näherte man sich dem Augenblicke, wo das
selbe zur Anwendung kommen musste und kam, Wurf
geschosse zu schleudern. Neue Schiessmaschinen wur
den erfunden, aber selbst, der sie entlud, wurde in 
der Ferne gehalten, aus Furcht, zu Schaden zu kom
men. Auch diese Schwierigkeit überwand man und 
lernte, dem Schüsse eine bestimmte Richtung ,zu geben. 
Äusser mit verschiedenen Pulverarten wusste man bald 
ohne alles Pulver mit Wasser und Öl zu schiessen.

Unter den Schiessmaschinen werden zunächst die 
Feuerstöcke (bastons ä feu) erwähnt, als die ersten 
Maschinen der Artillerie, ein Name, der von den vor
her gebrauchten Feuerpiken und Feuerlanzen (bastons) 
entlehnt wurde. Jetzt wurde das Wort die allgemeine 
Benennung für Feuerwaffen, selbst für die grössern 
Feuerschlünde. — Das Wort Kanone verdankt seinen 
Ursprung dem lateinischen canna in der Bedeutung Röhre, 
welche nach und nach ganz verloren ging und auf Feuer
schlünde beschränkt wurde, während früherhin auch 
die am äussersten Ende der Piken und Lanzen ange
brachten Feuerrohre (tubes) canons genannt wurden. 
Letzteres Wort verdrängte endlich auch den baston. 
Bombarde allein scheint als Bezeichnung einer neuer
fundenen Waffe ebenfalls neu erfunden worden zu sein. 
Wenn die bastons und canons nur kleine Steine schleu
derten, so dienten die bombardes- zu grössern. Doch 
findet sich schon das Wort bombax bei Marcus.

das griechische Feuer ausmachten, bei den Byzantinern 
zu irgend einer Zeit kannte. Die Historiker des by
zantinischen Kaiserstaats nennen alle den Kallinikos 
als Erfinder desselben, weil er das Verdienst hatte, die 
Griechen im Jahre 673 n. Chr. mit demselben bekannt 
zu machen und Konstantinopel durch Verbrennung der 
arabischen Flotte vor Cyzicus zu retten. Marcus gibt 
ein Recept, das seine Unauslöschbarkeit durch das 
Wasser enthält. Nach Kaiser Leon wurde es auch bei 
Belagerungen in Anwendung gebracht, also nicht blos 
beim Kampfe der Schiffe auf offenem Meere. Noch 
aber schleuderte man es nicht durch Wurfgeschoss, 
sondern Schwimmer oder der Wind oder Berührung 
des Branders selbst vermittelten seine Mittheilung. Die 
Anfertigung desselben war ein Staatsgeheimniss, auf 
dessen Enthüllung die härteste Strafe gesetzt war. Die 
Frage, ob dasselbe bei Gründung des lateinischen Kai- 
serthums in Byzanz 1204 den Ausländern bekannt wurde, 
sucht Cap. 4 zu lösen durch Benutzung der Nachrich
ten bei abendländischen Schriftstellern und Alchymi- 
sten über Zündstoffe und Pulver. In Albert’s des Gros
sen (starb 1280) und Roger Bacon’s (starb 1292) Schrif
ten waren mehre Stellen von spätern Gelehrten dahin 
gedeutet worden, dass, wenn nicht jener, so doch die
ser zuerst die Mischung des Pulvers und dessen wer
fende Kraft erfunden habe. Allein nach der Beweis
führung Fave’s enthalten jene Stellen zum grossen Theil 
nur Reniiniscenzen aus Marcus Graecus, weder der 
Eine noch der Andere wusste Salpeter zu bereiten oder 
zu reinigen, viel weniger, dass sie bis zur Erfindung 
des Pulvers vorgeschritten wären. Die Alchymisten 
und Philosophen des Mittelalters führen uns hier nicht 
weiter. Daher bestimmten die Verff.

Cap. 5 zum Nachweis, wie der Übergang von den 
Zündstoffen und ihrer Zusammensetzung zum Pulver 
erfolgte. Dasselbe, was zugleich über den Ursprung 
der Worte Bombarde, Canon und Baston ä feu belehrt, 
beruht zum grossen Theil auf der Benutzung einer Ab
handlung, von welcher bisher noch Niemand Gebrauch 
gemacht, ja nicht einmal gesprochen hat, in dem Li- 
vre Canannerie et artifice de feu (Paris 1561)' von Bl. 
39 an. Dieser Theil des Buches bespricht in drei oder 
vier kleinen Abhandlungen die Bereitung des Salpeters, 
des Pulvers, Materialien zum Kunstfeuer (artifices) und 
die Art ihrer Anwendung. Die Namen der Verfasser 
dieser Abhandlungen, die Zeit und das Land ihrer Ab
fassung sind unbekannt. Aber auch sie gehen von den 
101 u ^es Marcus niedergelegten Beobachtungen 
und Erfahrungen auSj sje weiter verfolgen, geben 
Anweisungen zur Zusammensetzung von Alles verbren
nenden Feuern, zur Fertigung von Pulver für in der» 
Luft fliegendes Feuer (feu volant en l'air) , mit wel
chem man papierne Röhren (canons de papier) anfüllte, 
diese in einen längern runden Stock (baston) steckte, 
und sie an einem Ende anzündete, sodass der Schuss
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Das sechste Capitel führt uns zu den bei den Chi
nesen gebräuchlichen Zusammensetzungen von Zünd
stoffen , bei’ denen der Salpeter (s. oben chinesischer 
Schnee, chinesisches Salz) eine Rolle spielte. Leider 
ist noch kein einheimisches Werk aus derZeit vordem 
13. Jahrh. n. Chr. über Kunstfeuerwerke bekannt wor
den, und die Verff. waren genöthigt, zu Europäern, 
vorzüglich zu Missionären, ihre Zuflucht zu nehmen. 
Die Berichte der Patres Amiot, Gaubil und d’Incarville, 
der Reisende Marco Polo und der Parse Reschid-ed- 
din werden benutzt und einer Prüfung unterworfen. 
Aber auch sie sämmtlich, obwol man die Benutzung 
des Pulvers zu Kunstfeuern und Waffen und Wurfma
schinen für Zündstoffe und Steine auf frühere Zeit ver
folgen kann (bis auf Chr. Geb.), enthalten nur so viel, 
dass' die Chineser und ihre Besieger, die Tartaren, nicht 
mehr und nicht weniger kannten, als eben nur Mischun
gen von Pulver zu obigem Gebrauche, wie die Araber 
sie von ihnen lernten und zum Theil vervollkommneten. 
Schiesspulver war auch ihnen früher unbekannt.

Im Cap. 7, wo die Verff. die dem griechischen 
Feuer zugeschriebenen Wirkungen erörtern, machen 
sie darauf aufmerksam, dass man schon vor der christ
lichen Zeitrechnung Zündstoffe durch Wurfgeschosse 
schleuderte, nach Angaben bei Thucydides, den Takti
kern Aeneas, Vegetius, Ammianus Marcellinus*.  Hero, 
Philo, Vitruvius. Allein ihr Ursprung führt auf Asien 
zurück, wo Klima und Materialien, z. B. Salpeter, leich
ter auf sie aufmerksam machten und ihre Wirksamkeit 
erhöhten. Kallinikos selbst brachte das griechische 
Feuer aus dem Oriente, die Griechen vervollkommne
ten es und erweiterten seine Anwendung. Im 13. Jahrh. 
wurde es im Abendlande bekannt, als dämonisch aber 
und völkerrechtwidrig nicht eingeführt. Nur gegen die 
Griechen selbst kam es wieder in Anwendung.

Das achte Capitel geht näher auf einige Muthmas- 
sungen ein über die Gegend, wo wahrscheinlich das 
Schiesspulver zuerst in Gebrauch kam. Seine Erfin
dung gehört unbekannten Chemikern an, worüber aber
mals ein lateinisches von einem Italiener wahrschein
lich 1395 oder 1396 abgefasstes Manuscript der Pariser 
Bibliothek, die dasselbe 1687 mit andern Handschriften 
aus dem Serail des Sultans erhielt, muthmasslich Nä
heres andeutet. Eine geographische Karte am Ende 
enthält die Länder zu beiden Seiten der Donau vom 
schwarzen Meere und den Dardanellen bis Ungarn und 
die Walachei, mit Bezeichnung der Städte durch Kreuz 
und Halbmond, welche im Besitze der Christen und 
Mohammedaner waren. Diese Angaben führen genau 
auf die oben angegebene Zeit der Abfassung dieses 
Manuscripts im Orient und durch einen Italiener. Zu

gleich enthält dasselbe eine Menge Abbildungen von 
Feuerinstrumenten und Maschinen, von denen die wich
tigsten auf acht der siebzehn diesem ersten Theil der 
Geschichte der Artillerie beigegebenen Tafeln verzeich
net sind. Alles hier zeigt darauf hin, dass das Pulver 
zuerst in den Ländern zwischen Ungarn und den Do
naumündungen zur Anwendung kam; ja jenes Manu- 
script beschreibt bereits dessen Gebrauch bei Minen, 
und das wenigstens 50 Jahre früher im Orient als in 
Italien. Die Verff. hoffen, dass in Deutschland und 
Italien aufzufindende Manuscripte den Weg näher an
geben werden, auf welchem es aus dem Morgenlande 
nach dem Abendlande gelangte.

. Das neunte und letzte Capitel bespricht die Zünd
stoffe, die nach Einführung des Schiesspulvers im Abend
lande in Gebrauch waren. Die allgemeine Behauptung, 
dass man die Zusammensetzung des griechischen Feuers 
und dieses selbst verloren habe, wird vollständig wi
derlegt. Im 16. Jahrh. wird es überall erwähnt, auf 
ihm allein beruht die Erfindung des Schiesspulvers, nur 
dass die Vereinfachung, Vervollkommnung und Ver
grösserung der Feuerlanzen, Feuerzungen und Feuer
schlünde dasselbe nach und nach verdrängte, wie alle 
frühem Wurfmaschinen. Daher sprachen spätere Schrift
steller von ihnen nicht mehr als gewöhnlichen Dingen.

Ein Anhang (S. 237 — 271) enthält Beweisstellen 
und Texte, auf die die Verff. sich da und dort berie
fen. Unter ihnen ist die Note F eine vollständige Ab
handlung des Jesuiten-Missionärs d’Incarville über Ver
fertigung der Blumen und der Trauben in den chinesi
schen Lustfeuern, über den Schwefel, Pulver, Färbe
stoffe, Lunte, Patronen, Feuerregen, Feuerstrahlen, 
Blumenraketen, schwimmende Feuerenten und Ratten. 
— Das Werk schliesst (S. 273—285) mit der Erläute
rung der siebzehn in einem besondern Quartbande bei
gegebenen Tafeln, die die Feuerwaffen und Maschinen 
aller Art nach Zeichnungen der Handschriften enthal
ten. Sie sind sämmtlich höchst lehrreich und werden 
in dem folgenden Theile dieser Geschichte der Artille
rie weitere Ausführung erhalten.

Der sichere Gang in der Untersuchung, die un>' 
sichtige Benutzung glücklich aufgefundener Quellen und 
die Bescheidenheit in Vertretung der gewonnenen Er- 
gebnisse werden jedem Leser dieses Werk angeneho*  
machen, das berufen ist, allgemein verbreitete Vorur 
theile für alle Zukunft zu beseitigen und der wahr®11 
Wissenschaft einen neuen Sieg zu bereiten.

Druckfehler sind wenige, z. B. S. 169, wo Fig*  
statt Fig. 29 zu lesen ist.
, Meissen. Flügel-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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Siebenter Jahrgang. 31. März 1848.

Nekrolog.
Jena.

Am 4. März starb Dr. Heinrich Karl Abraham Eichstädt, 
grossherzoglich sachsen-weimarischer Geh. Hofrath, herzoglich 
sachsen-meiningenscher Hofrath, ordentlicher Professor der Be- 
redtsamkeit und Dichtkunst, Senior der Universität. Er war 
am 8. Aug. 1772 (nach der bei seiner Magisterpromotion be
kannt gemachten Uta, 1771) zu Oschatz geboren, woselbst 
sein Vater, Johann Abraham, Archidiaconus war. Nach dem 
ersten Unterrichte in der Stadtschule seiner Vaterstadt ward 
er 1783 Zögling der unter Geissler und Barth blühenden Lan
desschule Pforta, wo er vom Stadtrathe zu Oschatz eine Frei
stelle erhielt. Seine Bildung, namentlich im Studium der alten 
Sprachen, schritt so schnell vor, dass er schon 1787, im 
U>. Jahre, die Universität bezog, um sich der Theologie zu 
widmen. Dort waren Morus, Reiz, Beck und Platner seine 
vorzüglichen Lehrer. Am 26. Febr. 1789, kaum 17 Jahre alt, 
erwarb er sich die Magisterwürde. Im Jahre 1793 habilitirte 
er sich durch die Vertheidigung der Diss. de dramate Graeco- 
rum comico-satyrico , imprimis de Sosithei Lytiersa. ImJ. 1795 
erhielt er eine ausserordentliche Professur in der philosophischen 
Facultät, bei deren Antritt er schrieb: Adumbratio quaestionis 
de carminnm Theocriteorum ad genera sua revocatorum indole ac 
virtutibus. Als derselbe den Antrag des Rectorats in Thorn 
abgelehnt hatte, und das ihm gegebene Versprechen, ihm solle 
die erledigte Conrectorstelle an der Thomasschule übertragen 
werden, nicht erfüllt sah, folgte er im J. 1797 einem durch 
Schütz’s Veranlassung an ihn gelangten Ruf als ordentlicher 
Honorarprofessor an die Universität zu Jena. Die durch Hey
denreich’s Tod 1801 erledigte ordentliche Professur in Leipzig 
lehnte er ab, weil ihn die Mitredaction der Jenaischen Literatur
zeitung beschäftigte. Nach Walch’s Tode war er 1800 zum 
Director der Lateinischen Gesellschaft erwählt worden, und gab 
diesem seit 1734 bestehenden Institut eine neue Organisation. 
Bei Ablehnung eiues Rufs zum Oberschuldirector in Augsburg 
erhielt er 1801 von dem Herzog zu Sachsen-Meiningen den 
Charakter eines Hofraths und im Jahre darauf nach andern 
Anträgen einen Jahrgehalt. Nach des Hofraths Schütz Abgang 
nach Halle 1803 ward ihm die ordentliche Professur der Be- 
redtsamkeit und Poesie übertragen. Vom Jahre 1804—42 re- 
digirte er die Jenaische Literaturzeitung. Im J. 1804 erhielt 
er die Stelle eines Oberbibliothekars bei der Universität, 1808 
die Würde eines theologischen Doctors von der Universität zu 
Marburg, 1809 den Charakter eines Geheimen Hofraths. Nach 
Augusti’s Abgang 1811 wurde ihm die Aufsicht über den Kle- 
her’schen Freitisch, 1812 die Aufsicht über die Landeskinder 
unter den Studirenden, 1813 über das Convictorium über
ragen. Im J. 1818 übernahm er die Mitredaction des philo
logischen Seminarium. ßr fejerte am 26. Febr. 1839 sein 
^ijühriges Doctorjubiläum, 1845 das Jubiläum seiner leipziger, 
*847 das Jubiläum seiner jenaischen Anstellung. Eine grosse 

ahl gelehrter Gesellschaften hatte ihn zu ihrem Mitgüede er

nannt. Äusser den schon genannten Dissertationen erschienen 
von ihm: Quaestionum philologicarum specimen (1796); Diodori 
Siculi bibliothecae hist, libri (1800—2); Lucretii Cari de re- 
rum natura libri (1801); Quaestionum philologicarum novum 
specimen (1804); De imaginibus Romanorum dissertationes duae 
(1806); Einige Winke zur Beförderung der humanistischen 
Studien auf Universitäten (1816); Annales Academiae Jenensis 
(Vol. I, 1823), Programme und Reden, welche er kurz vor 
seinem Tode unter dem Titel „Opuscula“ zu sammeln ange
fangen hatte, sodass etwa 30 Bogen des ersten Bandes ge
druckt sind. Unläugbar wohnte in ihm ein seltenes Talent, 
mit welchem er sich einen vielnamigen Schatz von Kenntnissen er
worben hatte, daher er Einzelheiten auf allen Gebieten der Wissen
schaft zu behandeln vermochte; in hohem Grade war er Meister 
der Form, und Deutschland, wie das Ausland, hat ihn zu den 
besten lateinischen Stilisten, gerechnet. Als akademischer Leh
rer hat er in der Zeit, in welcher noch nicht die Redaction 
der Literaturzeitung seine Thätigkeit in Anspruch nahm, mit 
den erfreulichsten Erfolgen gewirkt; sein literarischer Verkehr 
brachte ihn in Verbindung mit einen grossem Theil der Ge
lehrten, selbst des Auslandes; rastlose Mühwaltung erwarb ihm 
die Güter Benndorf, Bubendorf, Stötteritz, Gösen und Pretsch. 
Auf dem erstgenannten ward seine Leiche beigesetzt. Seinen 
Sarg zierten da§ Comthurkreuz des schwedischen Nordstern
ordens und des Sachsen - Ernestinischen Hausordens, das Kreuz 
des königl. sächsischen Civilverdienstordens und des sachsen- 
weimarischen Falkenordens.

Erwiderung an Professor Fichte auf dessen Artikel 
in der Neuen Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung,

Nr. 9—11 d. J.
Auf J. H. Fichte's Ein würfe gegen die philosophische Lehre 

der „logischen Untersuchungen“ habe ich bis jetzt geschwie
gen und würde es auch ferner thun können. Überdies sind 
sie zum guten Theil in der klaren Erörterung des Dr. A. L. 
Kym erledigt worden („Bewegung, Zweck und die Erkennbar
keit des Absoluten“, Berlin 1847).

Indessen, da Fichte die logischen Consequenzen in mo
ralische überspielt, da er nicht undeutlich zu erkennen gibt 
(vgl. S. 44, Z. 3 ff.), dass von meiner Seite gegen ihn ein 
„Prioritätsstreit“ erregt werde, und er in dieser Beziehung 
von der „Ungebühr“ einer „Insinuation“, von „Rohheit der 
Anschuldigungen“, von „gehässigem Vorwurf“ spricht: so muss 
ich nothgedrungen einige Worte erwidern. Zwar sind zunächst 
jene Ausdrücke gegen Dr. Kym gerichtet; aber nach dem Zu 
sammenhange versteht Jedermann den weitern Bczl,8*  • ’1C 
habe ich in den logischen Untersuchungen bereits dasselbe e 
hauptet, was Fichte nun und nach Jahren mit so schweren 
Worten belastet.

Dr. Kym bringt, wenn man seine Äusserungen in ihrer 
ganzen Verbindung auffasst, nicht die Priorität, wer zuerst 
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Hegel’s reines Denken bestritten habe, eine Frage, welche 
allein Fichte an die Stelle einer wissenschaftlichen setzt, son
dern Consequenz oder Inconsequenz der Lehre zur Sprache. 
Es handelt sich nur darum, dass dieselben Gründe, die in den 
logischen Untersuchungen gegen Hegel’s dialektische Methode 
des reinen Denkens geltend gemacht sind und die sich Fich- 
te’s und Weisse’s Zustimmung erwarben, die früher von ihnen 
selbst herausgegebenen Schriften, Weisse’s Metaphysik und 
Fichte’s Ontologie mit vollem Gewichte treffen.

Schon in den „logischen Untersuchungen“ findet sich in 
dieser Beziehung Folgendes (1, S. 91): „Innerhalb der Philo
sophie hat sich die Dialektik mit sich selbst entzweit. C. H. 
Weisse schreibt in der Vorrede seiner Metaphysik: „Die for
male Wahrheit und die materiale Unwahrheit der Philosophie 
Hegel’s, die gediegene Vor trefflichkeit ihrer Methode und die 
trostlose Kahlheit ihrer Resultate drängen sich mit gleicher 
Evidenz meinem Geiste auf“ und ergreift die Methode, wäh
rend er die Resultate derselben Methode verwirft. Es schliesst 
sich an ihn, wenigstens in der Grundansicht, J. H. Fichte an. 
Beide erkennen die Dialektik an, inwiefern sie die nothwendi
gen Formen erzeugt; sie fordern beide zur Ergänzung „das 
speculativ anschauende Erkennen“, oder nach Fichte’s Aus
druck „die Gott offenbarende, den ontologischen Formbegriff 
ergänzende Empirie“. Die Dialektik soll über sich selbst hin
aus zu dieser Stufe der Vollendung hinweisen.

Dies war damals der Standpunkt, durch Schriften und 
Zeitschriften hinlänglich bezeugt.

Wenn Fichte später, wie auch jetzt noch, die in den 
logischen Untersuchungen gegen Hegel’s dialektische Methode 
geltend gemachten Gründe anerkannt hat: so gibt er damit das 
Wesen seiner Ontologie auf, im Einzelnen z. B. da, wo er die 
Quantität (§. 20 ff.), die stetige Grösse ohne die Bewegung, das 
Quantum, das Maas ohne Raum und Zeit und vor denselben 
u. s. w. abgeleitet hat; denn dass so etwas unmöglich sei, 
ist in den logischen Untersuchungen bewiesen. Lagen diesel
ben Gründe schon, wie Fichte behauptet, in seiner Erkennt- 
nisslehre: so tritt der Widerspruch desto schärfer hervor; denn 
alsdann verfuhr seine Ontologie anders, als seine Logik lei
den wollte.

Fichte beweise nun, dass seine Ontologie noch steht, 
während ihre Methode gefallen ist.

Es handelt sich also nicht um die Empfindlichkeit eines 
Prioritätsstreits, der allein in Fichte’s Vorstellung geführt wird, 
sondern um die Sache und die Consequenz der philosophi
schen Lehre.

_ Fichte beschwert sich nachträglich, dass ich (vor sieben 
■Jahren) in den logischen Untersuchungen seine Erkenntniss- 
lehre (Grundzüge zum System der Philosophie. Das Erken
nen als Seibsterkennen, 1833) dem Standpunkte Hegel’s zu
gewiesen habe. Ich habe dies nirgends gethan (vgl. vielmehr 
Log. Unters. II, S. 154). Aber ich habe gesagt (Log. Unters. 
II, S.190 f., 251), dass Fichte in diesem Buche in der 
Theorie vom Urtheil und Schluss, obwol er die Namen ver
ändere, der Lehre Hegel’s folge. Diese Abhängigkeit ist eine 
Thatsache, die, kleine Verschiebungen abgerechnet, in die 
Augen springt, wenn man die entsprechenden Paragraphen 
vergleichen will (J. H. Fichte §. 83 ff. mit Hegel’s Encyklo- 
pädie §. 166 ö*) ’ nur dass bei Hegel die Dialektik in den 
3 mal 4 Urtheilsformen und in den 3 mal 3 Schlussweisen 
ursprünglich und ausgeprägt ist, bei Fichte abgeschwächt und 
abgeschliffen. Dies ist eine Probe der dialektischen Methode 
des reinen Denkens, die sonst in demselben Buche soll be
reits abgethan sein. In den logischen Untersuchungen ist die

ser Gang Hegel’s in der Entwickelung des Urtheils und Schlus
ses bis in die einzelnen Züge verfolgt und als unhaltbar dar- 
gethan.

Es ist. an jenen Stellen nichts als das Factische ange
führt. Will denn Fichte durchaus Folgerungen ziehen, die 
ich nicht ausgesprochen: so muss ich mir Eine gefallen lassen. 
Es liegt darin allerdings die Halbheit des philosophischen Stand
punktes stillschweigend bezeichnet, aber nicht der Standpunkt 
als Hegel’scher; denn dieser ist ein ganzer.

Hiernach treffen jene unwissenschaftlichen Prädicate, wel
che Fichte in der Recension ausstösst (S. 43 f.), Niemanden 
und fallen lediglich auf die Gestalten seiner Einbildung zurück. 
Wer in einem wissenschaftlichen Streite nach Persönlichem 
greift, ist nach alter Erfahrung meistens mit den Gründen 
der Sache zu Ende.

Was meine von J. H. Fichte (in Nr. 9. 10 und II) be- 
urtheilte Geschichte der Kategorienlehre betrifft, so tadelt er 
insbesondere, dass ich das „Specifisch-Speculatioe“ darum ver
fehlte , weil ich dem „vielleicht unvollkommenen oder unvoll
ständigen Ausdrucke“ der Systeme nicht in die Tiefe der ei
gentlichen Meinung zu folgen wisse.

Wohin indessen eine solche Geschichtschreibung, welche, 
statt den Durchführungen und offenen Beweisen sorgsam nach
zugehen, nach aufgefundenen Andeutungen speculative Blicke 
hinter die Coulissen thun will, in der Philosophie führe, das 
beweist Fichte in der Recension mit seinem eigenen Beispiele.

Nach ihm ist es „Kant s Grundevidenz“, Kant’s „gross
artige Entdeckung“, die ich verkannt habe, dass „die Erfah- 
vungsgegenstände an sich schon rational, der Verstandesform 
gemäss sind.“ So lüftet Fichte (S. 36) mit speculativer Hand 
den Schleier, welchen Kant’s kritischer Verstand um das Ding 
an sich herum legte. Lediglich nach einer Andeutung über 
den möglichen (also problematischen) Begriff eines intuitiven 
Verstandes (intellectus archetypus), einer bekannten Stelle der 
Kritik der Urtheilskraft (S. 344 ff.), werden die mühsamen 
Durchführungen der Kritik der reinen Vernunft auf den Kopf 
gestellt, und der ganze Bau des philosophischen Scharfsinns 
wird der hineingeschauten „Grundevidenz“ geopfert. Fichte 
verwandelt auf diese Weise Kant’s Kriticismus ohne Scheu in 
einen Dogmatismus, wogegen sich Kant gerade in demselben 
Zusammenhang verwahrt, aus welchem Fichte die einzelne Stelle 
für seine Entdeckung losreisst (vgl. Kr. d. U., S. 323, §.74; 
S. 351, §. 78). Wer auch nur die Vorrede zur zweiten Auf
lage der Kritik der reinen Vernunft lesen will, belehrt sich 
leicht eines bessern.

J. H. Fichte weist mich ferner zurecht, weil ich mich in 
der Lehre seines Vaters „an die früheste schwierigste unge
nügendste Darstellung“ gehalten, an die Wissenschaftslehre vom 
J. 1794 und daher wieder in die gemeine Auffassung einge
lenkt habe (S. 37). Ich erlaube mir hier eine kleine Frage, 
nicht speculativer, sondern historischer Natur an den Heraus
geber von Fichte’s Werken. Ich schrieb die Geschichte der 
Kategorienlehre. Wo gibt es denn für diese eine andere Quelle 
in Fichte’s Schriften? Wo hat Fichte sonst die Kategorien 
vollständig abgeleitet und dargelegt? Nirgends. Die Wissen
schaftslehre, die Fichte’s Epoche ist, wird der Sohn nicht zu 
einer ungenügenden Darstellung herabzusetzen vermögen. Die 
Darstellung von 1794 erkannte Fichte noch in dem Vorberichte 
von 1801 an (SämmtL Werke I, S. 85) und erklärte noch im 
J. 1806, dass nie eine andere Lehre von ihm zu erwarten sei 
(Nachgelassene Werke III, S. 356. 357, nach J. H. Fichte’s 
eigenem Citat), Die von dem Sohne ans Licht gestellte Wissen
schaftslehre vom J. 1801 ergibt über die Durchführung der
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Kategorienlehre so wenig, als der Umriss von 1810. Was 
meint denn der Recensent? Wenn er es verbietet, Fichte’s 
Kategorien aus der mächtigen Wissenschaftslehre darzustellen 
und zu beurtheilen: so zeige er doch den richtigen Fundort 
anderswo. Nachgelassene Schriften würden überdies als Quelle 
nur in zweiter Reihe stehen können.

Fichte rügt es indessen mit Nachdruck, dass ich die von 
ihm doch schon im J. 1845 herausgegebenen beiden ersten 
Bände der sämmtlichen Werke 1846 nicht berücksichtigt habe 
und gibt die Stellen an, die für die Sache in Betracht kommen 
sollen. Möge der geneigte Leser sie alle nachschlagen, und er 
findet in keiner auch nur ein Wort über die Kategorienlehre, 
um deren Geschichte es sich handelt.

Sollten aber jene Citate Winke für die Kritik sein, so 
hat sie mit blossen Andeutungen wenig oder nichts zu thun, 
sondern sie hat die Absicht mit der Leistung, den Grund
gedanken mit der Durchführung, den Ansatz mit der Begrün
dung und vor allen die Theorie mit den Thatsachen, für welche 
sie da ist, zu messen. Darin liegt allein ihre belehrende Kraft 
und daraus geht allein ein wirkliches Urtheil über das Ergeb
niss hervor. Diesen mühsamem Weg habe ich überhaupt und 
auch bei der Wissenschaftslehre eingeschlagen. Was dabei her
auskommt, braucht den Eifer solcher ,,Proteste“ nicht zu fürch
ten, welche aus blossen Andeutungen oder speculativen Wün
schen stammen.

Dies möge zur Charakteristik dessen dienen, was Fichte 
in seiner Sprache als das „Grundversäumniss“, als den „Grund- 
mangel“ des von ihm beurtheilten Buches bezeichnet. An den 
besondern und eigenthümlichen Seiten, welche die Untersuchung 
im Aristoteles, in der Kategorienlehre der Stoiker, Plotin’s 
u. s. w., zu gewinnen strebte, geht er still und sachte vorüber. 
Von der ersten Hälfte des Buches — einer Untersuchung über 
Aristoteles’ Kategorien in ihrem Ursprung und ihrer Anwendung, 
ihrem Recht und ihrer Wirkung — gibt er scheinbar einen 
Bericht, aber dieser hat keine andere Basis als die beiden 
letzten Seiten, die er auszieht oder in seine Auffassung über
setzt (vgl. Recens. S. 34 mit der Gesch. der Kategorienlehre 
S. 187 f.). Ich habe nichts dagegen. Wenn aber Fichte seine 
Recension für eine „actenmässige Darlegung der Grundzüge“ 
zu erklären scheint (S. 39), so beleuchte ich diesen Anspruch 
nur mit einem Beispiel.

In der Geschichte der Kategorienlehre und zwar am 
Schlüsse mache ich von Neuem, weil man es in meiner An
sicht verkannt hat, im Gegensatz des Empirismus auf die aprio
rischen Elemente der Kategorien aufmerksam (S. 366. 367. 
376). Es wird z. B. S. 366 gesagt: „Die constructive Be
legung“ (der Ursprung aller Gestaltung für die Grundbegriffe) 
»ist eine geistige That, welche nicht erst von der Erfahrung 
abhängt, aber diese möglich macht.“ Es wird S. 376 be- 
merkt: „Die Ausbildung der Kategorien durch den Zweck ruht 
von Neuem auf einer geistigen vorschauenden That“ und es 
werden dazu die ausführlichen Beweise in den logischen Unter
suchungen citirt (S. 367. 370). Es wird kurz wiederholt 
(S. 375), was früher in den logischen Untersuchungen gezeigt 
war, wie das Absolute ergriffen werde — wann hätte es die 
Empirie ertastet? _  , cqe That, die im Anfang war und die 
das Ende ist, das Ideale, worin das Reale wurzelt.“ Fichte 
verschweigt dies und anderes, was solche Hauptpunkte betrifft, 
gänzlich. Wenn er sie erwähnte, so würde ihm freilich Nie
mand die von ihm behauptete rein empirische Natur des Ur
sprungs und das „verfeinerte Lockische Kunststück“, das er

————__ ___——— 
Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

mir zuschreibt (S. 35), glauben wollen. Der Leser würde von 
freien Stücken Einsage thun und tiefer sehen als er selbst. 
Was an der Sache richtig ist, wird indessen trotz solcher 
Standpunktsconsequenzen, welche man hineinträgt oder her
ausdrückt, seinen Weg finden.

Dies ist die Treue des von Fichte erstatteten wissen
schaftlichen Berichtes. Indem ich sie nachgewiesen, bin ich 
alles Weitern überhoben.

Berlin. A. Trendelenbarg.

Literarische u. a. Nachrichten.
Die Bemühungen der Franzosen in Algerien die vorhan

denen Alterthürner zu sammeln, führen zu erfreulichen Ergeb
nissen. Ch. Texier, Generalbauinspector in Algerien, zur Samm
lung alter Denkmäler beauftragt, hat dem Kriegsminister in 
Paris 48 lateinische Inschriften zugesendet, welche er in Setif, dem 
alten Sitifis, der Hauptstadt von Mauritania Sitifensis, aufgefunden 
hatte, aus einer Zeit, welche bisher die Geschichte nicht berührt hat, 
der Zeit des Diocletian, oder auch des Constantin. Sie liegen der 
Akademie der Inschriften zur Beurtheilung vor. Zwanzig unter 
ihnen befinden sich schon in der Sammlung, welche der Com- 
mandant de la Mare, 150 an der Zahl, in seinem Werke über 
die Alterthürner Algeriens veröffentlichen will. Die übrigen 30 
von Texier gesammelten sind meistens Grabinschriften in be
kannten Formeln. Eigenthümlich ist auf mehren die Jahres
bezeichnung durch A. P. d. i. anno provinciae, für welche Zeit
rechnung Hase als Anfangspunkt das Jahr 42 n. Chr. annimmt, 
in welchem Manritanien zur römischen Provinz ward nach dem 
Regierungsantritt des Kaisers Claudius im Jahre 41. Ein Theil 
der Inschriften befindet sich noch in den Resten der Stadt
mauer. Äusser dieser einen geringem Umfang umschliessenden 
Mauer zeigen sich Reste einer Mauer in weiterem Umfang, 
welche Letronne als diejenige betrachtet, welche der Statthalter 
Solomon unter Justinian nach Vertreibung der Vandalen und 
der Unterwerfung Mauritaniens, wie Procopius berichtet, auf
führte.

Der Druck der von der königl. dänischen Gesellschaft für 
nordische Alterthürner herauszugebenden „Antiquitates Rossicae“ 
schreitet rasch vorwärts. Dieses aus skandinavischen Quellen 
gezogene Werk theilt Alles mit, was sich in diesen auf die 
russische Geschichte, hauptsächlich die der Ostseeprovinzen be
zieht und wird zwei starke Quartbände füllen. In diesem 
Jahre wird auch noch das „Chronicon Nortmannorum, Russo- 
rum, Danorum, Sueonum etc.“ vom Staatsrath-und Prof. Kruse 
in Dorpat erscheinen. Dies Werk schliesst da, wo Duchesne’s 
grosse Sammlung der „Scriptores histor. Normannorum“ (Paris 
1619) anfängt. Die beiden hier erwähnten neuen Werke wer
den dann alle Quellen enthalten, aus welchen eine sichere 
nordische Geschichte geschöpft werden kann.

Theod. Pavie in Paris arbeitet jetzt an einer Ausgabe des 
hindustanischen Gedichts: „Qri Bhagavat da^ama skandha,“ 
oder: „Geschichte des Krischna aus dem zehnten Buche des 
Bhägavata pouräua“, nach einem Manuscript aus Garcin de 
Tassy’s Sammlung. Dem ursprünglichen Texte, der von er
klärenden Anmerkungen begleitet werden soll, wird eine fran
zösische Übersetzung beigefügt werden; den Anhang sollI ein 
Wörterbuch bilden, welches zu denen von Wilson und bhak- 
spear Nachträge liefern wird.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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barauf angenommen.
Von dem in meinem Verlage in Lieferungen erscheinenden Werke: 
M. Tullii Ciceroiiis Opera oinnla uno 

volumine comprehensa curis secundis emendatiora et 
adnotationibus indicibusque auctiora edidit Car. Fr. 
Ang. Nobbe, Prof. Lips. Gymn. Nicol. Rector etc.

Subscriptionspreis coniplet 5 Thlr..
ist die Zweite Lieferung, Ladenpreis 10 Neugroschen, an die 
Besteller versendet worden.

Prospecte dieser neuen Quart-Ausgabe des Cicero sind durch 
alle Buchhandlungen unentgeltlich zu erhalten.

Leipzig, im März 1848.
Karl Tauchnitz.
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VERGLEICHENDE CELTER-STATISTIK
der

Gebiets- und Bevölkerungs-Verhältnisse
der

GROSS-STAATEN EUROPAS.
Mit vielen Tabellen.

' Gr. 8. Eleg. geh. 2 Thlr. 7’/2 Sgr.
Wir führen über dieses Buch das Urtheil eines namhaften Publicisten an: „Gründlich, lichtvoll und in ansprechender 

Form stellt es uns das Material vor Augen, aus welchem Europas Gegenwart und Zukunft mit Sicherheit beurtheilt werden 
kann. Man sollte denken, dass kein Staatsmann, Politiker und Publicist, kein grosser Kaufmann und Gewerbtreibender 
u. s. w. ein Werk entbehren kann, welches die Gross - Staaten nach allen äussern Bedingungen und Erscheinungen ihres 
Daseins schildert und jede einzelne Grossmacht durch die Vergleichung mit den übrigen in die überraschendste Vergleichung 
versetzt.“ Der Reichthum des Werkes kann aus der Inhaltsanzeige entnommen werden:

Das Gebiet. I. Belegenheit, Grösse, Länderbestand. II. Politische Eintheilung, Bestand der einzelnen Theile. III. Physische 
Eigenthümlichkeiten. Bodenbeschaffenheit: Land (Flachland — Gebirgsland) — Gewässer — Klimatische Verhältnisse — Bodenerzeug
nisse. — Die Bewohner. I. Verbreitung und Zahl der Bewohner; deren Zunahme und Abnahme; Wohnorte, Wohnstellen; Familien, 
Trauungen, Geburten, Sterbefälle, Ein- und Auswanderungen; Geschlecht, Alterstufen; städtische und ländliche Bevölkerung. H. Stamm- 
Eintheilung, Sprachverschiedenheit. III. Religionsverschiedenheit. IV. Körperliche und geistige Eigenthümlichkeiten, Lebensweise, Ge
sundheitszustand. V.. Beschäftigungsweise.

Wie das Buch einerseits zur Vervollständigung jedes geographischen Werkes dient, so kann es anderseits in seinem ersten 
Theile ein solches für die Gross-Staaten dem Staatsmann u. s. w. ersetzen, da dieser Theil auf dem heutigen Standpunkt 
der geographischen Wissenschaft in schöner charakteristischer Sprache bearbeitet ist.

________________________________ Berlin, Alexander Dlinchen königL Hofbuchhändler.
SSon bet neuen unb erweiterten Slu^gabe be$ von bem ^olptedpnifer £errn i* 1 Zwangen entworfenen

jur «Stellung ber Upren nach ber (Sonne
ffnb fowol ©xemplaK als auep eine Befpnbete anöfÜGHtcGe ^Enjet^e bariiber, nebft ben ©utaepten be$ £errn ^)rof- 
Dr. SReufcple in «Stuttgart, unb be$ £)irector$ ber aflronomifcpen (Befellfcpaft ju tetpjig^ j)r. ^apnz burep ben 

Unterjeicpnefen unb alle anbern SSucppanblungen ju begießen.
ßeipjig, im ®arj 1848. /. ^rotkijan».
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Ästhetik.
Shakspeare’s dramatische Kunst. Geschichte und Cha

rakteristik des bhakspeare sehen Dramas» V on Hcr~ 
mann Ulrici. Zweite umgearbeitete Auflage. Leip
zig, T. O. Weigel. 1847. Gr. 8. 3 Thlr. 22 Ngr.

-Els sind acht oder neun Jahre verflossen, seit Hr. U. 
den Versuch machte, in einem umfassenden Werke 
über Shakspeare die historischen Forschungen der Eng
länder und die kunstphilosophische Betrachtung der 
Deutschen zu vereinigen, um die ewige That der Shak- 
speare’schen Poesie in ihrer geschichtlichen Umgebung, 
Entwickelung und Begründung darzustellen. Es gelang 
ihm, zu zeigen, wie der Dichter von einem idealen 
Einheitspunkte aus in seinen Tragödien wie in seinen 
Komödien die Handlung und die Charaktere gestaltet, 
und jene Idee dadurch als eine universale erscheinen 
lässt, dass er sie in mehren ineinander verflochtenen 
Begebenheiten zugleich und allseitig spiegelt; er hatte, 
auf Collier’s Forschungen gestützt, das Werden des 
englischen Theaters genauer geschildert, als bei uns 
vor ihm geschehen war, und dadurch seiner Schrift 
einen verdienten Beifall gewonnen, wenn auch die Art 
und Weise, wie er das Christliche im Shakspeare in 
der Sprache der lutherischen Dogmatik geltend machte, 
Viele zurückstiess. Und hiess es nicht sich selber und 
Andern den Genuss an Romeo und Julia vergällen, 
wenn Hr. U. sagt: „sie schänden ihre eigenen Gaben, 
weil sie sich selbst gegenseitig zum Abgott ihres Da
seins machen und fanatisch diesem Götzendienste opfern“? 
Sieht und liebt denn nicht die wahre Liebe wirklich im 
Geliebten das Ideal, das als göttlicher Lebensgrund 
und göttliche Lebensaufgabe der Seele eingeboren ist 
und durch die Liebe in der irdischen Hülle zu ihrer 
Verklärung entbunden wird? Ist das nicht vielmehr 
das Tragische, dass auch das Höchste und Herrlichste, 
wenn es mit einseitiger Gewalt auftritt, den Geist zer
stört , -der nothwendig Totalität und Harmonie verschie
dener Kräfte ist, dass aber in der todüberwindenden 
Macht der Begeisterung jenes zugleich seinen Triumph 
feiert? Hr. ü. hat Dies und Anderes selber eingese- 
ben, er hat namentlich eingesehen, wie an sich rich
tige Gedanken in einem ästhetischen Werke in der 
Sprache der Philosophie und nicht in den Formeln der 
Theologie ausgedrückt sein wollen, und nachdem er 
inzwischen als selbständiger Denker in seinem ebenso 
tief- als scharfsinnigen, genialen Werke über das Prin

cip der Philosophie an der metaphysischen Lösung der 
Welträthsel gearbeitet, unternahm er es von neuem, 
uns deren poetische Lösung in den Dichtungen des 
grössten Dramatikers vorzuführön. Der Umfang des 
Buchs hat sich in der zweiten Ausgabe mehr als ver
doppelt, der Inhalt ist klarer, freier, mannichfaltiger 
entwickelt, der hohe ethische Ernst und die Tiefe der 
christlichen Weltanschauung ist geblieben, und hat die 
unserm Bewusstsein gemässe Form gefunden: ich stehe 
nicht an, das Werk in seiner jetzigen Gestalt zu den 
gediegensten Leistungen auf dem ganzen Gebiete der 
Kunstgeschichte und Ästhetik zu zählen.

Für die Geschichte des altenglischen Theaters, für 
Shakspeare’s Zeitgenossen, für die Chronologie seiner 
Werke ist gerade in unsern Tagen durch die Shakspeare- 
Society so viel gethan worden; Hr. ü. hat Alles treu
lich benutzt und uns eine vollständige Geschichte des 
britischen Dramas gegeben, als deren Mittel- und Gi
pfelpunkt Shakspeare in das rechte Licht tritt: die Be
dingungen seines Erscheinens werden dargelegt und 
zugleich wird anerkannt, dass doch nur sein eigener 
Genius es war, der sich mittels ihrer zu solcher Glorie 
erhob. Dann werden wir in die phantasiereiche Bil
dung und das bewegte Leben der Reformationszeit ein
geführt, die an gewaltigen Geistern vor allen Jahrhun
derten fruchtbar war; den Künstlern, die Hr. U. auf
führt, können wir auch Philosophen wie Jordan Bruno 
und Böhme, auch Forscher wie Kepler anschliessen, 
in welchen allen die Phantasie die treibende Kraft der 
Seele war. In jenem sturm- und drangvollen Über
gange des Mittelalters in eine neue Periode mensch
licher Entwickelung stand auch Shakspeare, und kaum 
hat ein Anderer, wie er, das Grosse und Herrliche 
beider Weltalter so innig und so umfassend verknüpft, 
die inhaltschwere feste Objectivität der mittelalterlichen, 
wie die freie bewegliche Subjectivität der neuern Selbst
anschauung zu einem organischen Ganzen verschmol
zen. „Hier entliess ihn mit dem letzten heissen Ab
schiedskusse die Grösse und Herrlichkeit des Mittelal
ters, die kühne Hoheit und derbe Energie des vielge
gliederten Feudalstaates, die verwegene Macht und 
Pracht der Kirche, das sinn- und phantasiereiche Rit
ter - und Mönchsthum, die Selbstgenügsamkeit des 
arbeitsamen, friedlichen und doch so kräftigen und 
gediegenen Bürgerstandes, der Reichthum einer hoch
gebildeten , tiefsinnigen, Himmel und Erde vermählen
den Kunst. Dort empfing ihn die Zukunft, die blendende
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Macht der alles concentrirenden absoluten Monarchie, 
die geistige Kraft und Tiefe der neuen Kirche und die 
Begeisterung des neubelebten Glaubens^ die verfeinerte 
Bildung des galanten, luxuriösen, höfisch gewordenen 
Adels, die höhere Bedeutung des frei aufstrebenden 
Bürgerstandes, vor Allem aber die Macht der Wissen
schaft , die unwiderstehliche Gewalt einer neuen Gei
stesrichtung, an deren Spitze der grübelnde philoso
phische Gedanke stand.“ *

Die Biographie Shakspeare’s gründet Hr. U. sodann 
auf die von J. P. Collier urkundlich nachgewiesenen 
Thatsachen; eigenthümlich ist ihm die schöne Darstel
lung von Shakspeare’s innerm Leben und seiner Gei- 
jstesentwickelung, von einer im dunkeln Drange gähren- 
den Jugendlichkeit durch eine Glanz- und Jubelperiode 
zu tiefnachdenkendem Ernste und strengster Sittlich
keit; eigenthümlich ist ihm die Nachweisung, wie die 
Grösse des Dichters auf der des Menschen ruhte. Er 
hat dabei sowol die Sonette als die Dramen zu Grunde 
gelegt und gezeigt, wie die Blüthentage Shakespeare’s 
mit denen des Volks und Staats unter Elisabeth zusam
menfielen, und wie dann, als ein anderes Regiment die 
Revolution anbahnte, der Dichter mehr in sich selbst 
zurückgedrängt ward und dem sinkenden Leben mit 
Zorneseifer, mit religiöser Hoheit entgegentrat. In Be
zug auf sein Scheiden vom Theater und seine Rück
kehr nach Stratford sagt Hr. U.: „Sicherlich lag der 
Hauptgrund dazu in Shakspeare’s eigenster Persönlich
keit, in der allmälig zunehmenden Unlust an dem bun
ten gehaltlosen Treiben der Hauptstadt, in der sinken
den Achtung vor seiner Thätigkeit, an der ihm mehr 
und mehr das Gepräge des Vergänglichen und Nichti
gen hervortrat, — kurz in jener Sinnesart, welche 
gerade den tiefen, echten Künstlergenius befallen mag 
am Abend seines Lebens, nachdem er an sich selbst 
erfahren, dass das Höchste des menschlichen Daseins 
eben nur ein Spiel dieser irdischen Zeitlichkeit ist, ein 
Tropfen im Meere der Unendlichkeit, nicht in sich 
selbständig, sondern nur da, um unterzugehen und in 
ein höheres Sein verklärt zu werden, eine Sinnesart, 
diu uns auch an einigen der grössten Meister unter den 
Malern des 15. und 16. Jahrh. begegnet.“ Die Sonette 
Michel Angelo’s hätten hier zu einer interessanten Pa
rallele mit den Shakspeare’schen Gelegenheit geboten. — 
Shakspeare’s Protestantismus, der reiche Schatz seiner 
Kenntniss, ohne dass er ein gelehrter Dichter, seine 
unerschöpfliche philosophische Tiefe, ohne dass er ein 
Weiser der Schule gewesen, werden dann noch mit der 
wichtigen Bemerkung hervorgehoben, dass andere grosse 
Dichter, wie Goethe und Schiller, von besondern Rich
tungen und Begebenheiten ihres Jahrhunderts mächtig 
ergriffen, solche in poetischer Verklärung abgespiegelt, 
Shakspeare aber nur das Allgemeinmenschliche seiner 
Zeit hervorgehoben oder in den besondern Lebensfor
men seines Volks ausgesprochen. Auch nach dieser

Seite hin bewahrte sich seine Poesie die stille jungfräu
liche Reinheit, die liebenswürdige Absichtslosigkeit und 
die hohe ideale Selbständigkeit, welche nicht minder 
seine Persönlichkeit auszeichneten.

Shakspeare’s dramatische Kunst wird zunächst in 
ihrem Verhältniss zu seinen Zeitgenossen und dann in 
ihrer Eigenthümlichkeit geschildert, welche letztere ihn, 
den Genius, berechtigt, mit dem ewigen Maasse des 
Ideals gemessen zu werden. Geist und Wesen seiner 
Dichtung hat Shakspeare selbst im Hamlet ausgespro
chen, wenn er das Schauspiel als die poetische Dar
stellung der Weltgeschichte und den Spiegel der Na
tur bezeichnet. Im Unterschied von Epos und Lyrik 
hebt Hr. U. das durchaus Dramatische in Shakspeare 
scharf hervor, wie es sich bis in seine Wortspiele aus
breitet und seine Sprache zu derjenigen der That macht; 
er entwickelt die Shakspeare’sche Art und Weise zu 
charakterisiren aus seiner dichterischen Anschauung 
vom Wesen des Menschen und seiner Geschichte, kraft 
welcher er die wahre Urgestalt des Menschen stets 
lebendig vor Augen hat, die immer neu und eigenthüm
lich in jeder individuellen Lage hervortritt, sodass trotz 
der prägnantesten Originalität, selbst Wunderlichkeit 
vieler seiner Personen, diese stets eine allgemeingültige 
Bedeutung haben; denn er individualisirt dadurch, dass 
er den ganzen Reichthum der Elemente, Kräfte und 
Eigenschaften unserer Natur in den Charakter seiner 
Helden niederlegt, dieser Fülle von Zügen aber in ih
rer Zusammenfassung und Zuspitzung zum Ich eine 
eigenthümliche Gestalt zu geben weiss, und alle Stufen 
der geistigen Entwickelung von der ersten Regung des 
Gedankens bis zur vollbrachten That und deren Folgen 
als ein Geschichtschreiber des Herzens oder der Seele 
entfaltet. „Allein jenes Durchscheinen des Allgemein
menschlichen durch das Individuelle, jene Durchsich
tigkeit der Charaktere, wie der organische Verband 
und die richtige Stellung aller einzelnen Figuren zum 
Ganzen der Action, — diese echt historische Art zu 
charakterisiren kann dem Dichter nur gelingen, wenn 
er es versteht, alle bandelnden Personen in ein solches 
Verhältniss zur allgemeinen Grundidee des Ganzen zu 
setzen, dass an ihnen gleichsam alle Lichtstrahlen der
selben sich brechen und in besonderer Färbung sich 
abspiegeln, jeder Charakter also in seiner Art als Trä
ger der allgemeinen Idee erscheint. Sie, die das Ganze 
beherrscht, wird dadurch zugleich zum Schicksal für 
jeden Einzelnen; jeder trägt in »einem Charakter zu
gleich sein Schicksal in sich, gerade wie im wirklichen 
Leben Glück und Unglück abhängig erscheinen von 
seiner selbstgewählten Stellung zum Zwecke und In
halte der Geschichte.“

Mit diesen Worten hat. Hr. U. denn die Haupt
sache schon angedeutet, die in ein klares Licht gesetzt 
zu haben, das eigentliche Verdienst seines Buchs aus
macht und seinen Namen ehrenvoll dem Shakspeare’- 
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sehen verknüpft. Längst sieht man nicht mehr mit 
Voltaire den Hamlet für das Werk eines besoffenen 
Wilden an, längst ist die Meinung von der fessellosen 
Genialität Shakspeare’s veraltet, längs wird erkannt, 
dass der Geist nur frei, nur Genius ist durch die Herr
schaft über sich selbst und seine innere Welt; diese 
Herrschaft aber kann nicht ohne die Macht der Sitt
lichkeit, sie muss Ausfluss ethischer-Grösse sein. Ein 
unsittliches Genie, behauptet der Verf. gewiss mit Recht, 
ist kein Genie, und sinkt durch diesen Beisatz zum 
blossen Talent herab; Shakspeares hohe sittliche Rein
heit ist daher ein Haupthebel seiner Genialität. Wei
ter ist der Künstler in seiner Begeisterung nicht be
wusstlos: nur ist sein Wirken, das aus der göttlichen 
Tiefe des Geistes quillt, nicht mit endlichem Verstand 
zu berechnen, nur geht sein Denken so ganz im Schaf
fen und Gestalten auf, dass er selber dabei nicht noch 
auf sein Thun zu reflectiren vermag. Wie in der Welt
geschichte durch den ordnenden Gottesgeist eine un
endliche Mannichfaltigkeit selbständiger, frei sich bewe
gender Individuen zu einer vielgegliederten Einheit zu
sammenstrahlt und zu Einem ewig unverrückbaren Ziele 
sich fortbewegt, so soll im Drama jede Figur ihr eigenes 
freies Feld behaupten und doch alle um Einen Mittel
punkt sich gruppiren, zu Einem Zwecke Zusammenwir
ken. Die Grundidee ist dieses Centrum durch die Herr
schaft, die sie als wahre Schicksalsmacht ohne die 
Freiheit der Einzelnen zu beschränken, vielmehr durch 
und in dieser Freiheit über Alle ausübt, indem die 
Einen mit, die Andern wider Willen sie fördern und 
an ihr zu Schanden oder durch sie geehrt und siegreich 
werden. Die Zweckmässigkeit der äussern Composi- 
tion wird so bei Shakspeare durch die Harmonie der 
innern bedingt. Eine Idee, einen jener Lichtblicke des 
Geistes, die das ganze Dasein in einer neuen Gestalt 
und Färbung zeigen, eine bestimmte Anschauung des 
ganzen Lebens legt er dem Drama zu Grunde, und 
macht sie zum Princip für die Wahl der Charaktere, 
die Führung der Action, die Ver- und Entwickelung 
des Knotens, kurz zur allbelebenden, alldurchdringen
den Seele der ganzen Darstellung, und erhebt dadurch 
die Charaktere bei aller Individualität der historischen 
Wirklichkeit in das ewige Reich der Schönheit, indem 
sie als die Träger der Idee erscheinen. Wäre indess 
diese nur an Eine Person, nur an Eine Handlung ge
knüpft , so träte ihre Bedeutung für alle Menschen nicht 
hervor: sie muss sich also an einer Mehrheit von ver
schiedenen Charakteren und Handlungen bewähren, sie 
muss an mannichfaltigen Stoffen zugleich durchgeführt 
werden. Diese Kunstform hat Shakspeare gefunden. 
Was er auch Stoffliches aus Chroniken und Novellen 
entlehnt, in der Verknüpfung mehrer Begebenheiten zu 
einem Ganzen, in dem wahren Verständnisse und der 
idealen Beseelung des äusserlich Gegebenen zeigt sich 
seine höchste Erfindungskraft. Nicht eine sinnliche

Einheit der Handlung gibt er, sondern die ideelle 
Einheit der Action, der Anschauung vom Leben, die 
sich in mannichfaltigen Begebenheiten gleichmässig spie
gelt, nicht nur die Einheit der sinnlich wahrnehmbaren 
Zeit, sondern des Zeitgeistes, nicht die Einheit des 
äussern Orts, sondern des geistigen Bodens, des Inein
anderwirkens der Personen und Zustände.

Diese Shakspear’sche Kunstform war nur möglich, 
wenn der Dichter sowol der göttlichen Weltregierung 
als der Freiheit der handelnden Charaktere und der 
äussern Umstände Rechnung trug: sie beruhte auf sei
ner Weltanschauung. Hr. U. wendet sich darum zu 
einer Entwickelung derselben. Er nennt sie eine we
sentlich christliche. Denn erst in dieser hat der Satz: 
Gemüth und Schicksal sind synonyme Begriffe, seine 
Wahrheit; erst in ihr ist der Mensch eigentlich frei. 
Denn im Alterthume wird dasSchicksal zwar vom Wollen 
und Thun des Menschen entwickelt, ist aber an sich 
seiner Freiheit als ein unabänderbar Nothwendiges vor
ausgesetzt, und steht ihm als ein unbegriffenes Dunkel 
gegenüber; im Christenthume dagegen gibt es keine 
Herrschaft des Schicksals, sondern Gott, seine Liebe 
und Gerechtigkeit regiert die Weltgeschichte, und Gott 
ist lebendige, selbstthätige, absolute Persönlichkeit und 
Freiheit, die eben darum auch freiwillig sich selbst be
schränken, die Freiheit des Menschen selbst wollen, 
selbst auf sie eingehen und unabhängig sich entfalten 
lassen kann, indem er dem menschlichen Geiste, weil 
er Geist ist und sein soll, innerhalb des Maasses sei
nes eigenen Wesens die freie Ursächlichkeit und schö
pferische Selbstthätigkeit zugesteht, sich selbst theils 
die Bestimmung jenes Maasses, theils die objective 
Gestaltung der äussern Verhältnisse wie der Folgen der 
Handlungen vorbehält, theils das Ziel der Geschichte 
bestimmt, seine Erreichung sichert und zu ihr binleitet. 
Hier also ist das Schicksal Eins mit der Action und 
mit dem Ideeninhalte der Weltgeschichte, der Mensch 
in der That.Herr seines Schicksals, und dieses doch 
göttliche Fügung; die sittliche Nothwendigkeit mit ihrer 
unverbrüchlichen Ordnung steht unter dem Rathschlusse 
des selbstbewussten Gottes der Liebe. Der Gang der 
geschichtlichen Entwickelung ist bestimmt durch die 
allgemeinen Zustände und Verhältnisse, durch die sitt
lichen und natürlichen Gesetze, zugleich aber bedingt 
durch das freie Wollen der Menschen, zugleich getra
gen durch den Zweck und Ziel bestimmenden Rath- 
schluss Gottes; das Schicksal der handelnden Perso
nen muss Schritt für Schritt hergeleitet werden aus 
ihrem eigenen Charakter, ihrer Freiheit und Selbstthä
tigkeit, zugleich aber aus dem Zustande und Inhalte 
des historischen Gesammtlebens, zugleich aus der freien 
Thätigkeit Gottes und seiner Weltordnung. Alle drei 
Ursachen, die sich gegenseitig bedingen und ergänzen, 
müssen in ihrem organischen Ineinanderwirken unmit
telbar veranschaulicht, ihr Unterschied oder Zwiespalt
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muss als ein fortwährend sich lösender oder gelöster 
vorgeführt werden. Denn Gott selbst will die Versöh
nung der Gegensätze, die Menschheit ist versöhnt und 
der Zwiespalt kann nur in das Innere des Einzelnen 
fallen und kann nur von innen heraus aufgehoben werden.

Ist die göttliche Gerechtigkeit das leitende Princip 
der Geschichte, so muss nicht nur das Gemeine und 
Schlechte, sondern auch das Edle und Schöne dahin
sinken, sobald es der sittlichen Nothwendigkeit wider
spricht. Dies ist das Tragische, welches bei Shakspeare 
stets in dem Leiden und Tod des menschlich Grossen 
’iegt, indem dasselbe an eigener Schwäche und Einsei
tigkeit zu Grunde geht, wenn es das objectiv Gute und 
Schöne mit seinem subjectiven Selbst verwechselt, nur 
nach Selbstbefriedigung in seinen, wenn auch edlen 
Leidenschaften trachtet, und also von diesen beherrscht, 
wider die eigene wahre Freiheit handelt, oder wenn 
es einseitig in ein einzelnes Gut und Recht seine ganze 
Lebenskraft legt und die übrigen hintansetzend oder 
verletzend der sittlichen Nothwendigkeit Hohn spricht, 
welche das Ganze höher zu achten fordert als das Ein
zelne. Die Einigung des Menschen aber mit der sitt
lichen Nothwendigkeit ist die Einigung mit dem Willen 
Gottes und seiner eignen wahren Wesenhaftigkeit; nur 
hierin ist der Mensch eigentlich frei; widerspricht er 
aber dieser seiner eigenen Natur, so tritt ihm die innere 
Nothwendigkeit äusserlich als Schicksal gegenüber, sein 
Wollen wird vereitelt, sein Thun ihm selbst zum Ver
derben, weil er das Vergängliche erstrebte, oder weil 
er vom Ganzen losgelöst, nimmer Bestand hat.

W'ird dagegen die göttliche Liebe und ihr gegenüber 
das bunte Spiel der menschlichen Willkür als leitendes 
Princip gefasst, so kommt jene der menschlichen Ver
kehrtheit zu Hülfe und lässt das eitle Wollen sich sel
ber auf heben, sodass durch die Vereitlung seiner Ab
sicht das Rechte und Gute hervorgeht, und der Geist 
zugleich in seiner Trübung, wie in seiner Besinnung 
und Rückkehr erscheint, da hier die That und nicht 
der Thater als das Richtige gesetzt wird. Diese Hei
terkeit, dass das Gute doch selbst ohne unsern Willen 
geschieht, und Willkür und Zufall in ihrem Spiele das 
Ewige offenbaren müssen, dass in den sich selbst auf
hebenden Thorheiten und Lächerlichkeiten, eben weil 
sie sich selbst auf heben, der unverlierbare Adel unse
rer Natur, das göttliche Gepräge unseres Geistes zum 
Vorscheine kommt, ist der Grundton der komischen 
Weltanschauung, die eben darum den tiefsten Ernst in 
sich trägt, gerade wie im Tragischen Freude und Liebe 
mächtig sind, wenn der Mensch wegen Verletzung der 
ethischen Mächte nicht darum in Leid und Tod ver
fallt, dass er untergehe, sondern dass er wahrhaft le
bendig werde, dass er gereinigt und geläutert zur ech
ten Freiheit und Befriedigung sich erhebe. So erschei
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nen Tragödie und Komödie nur als zwei Formen Eines 
Inhalts, und ihr Ineinanderspielen ist der Humor, ihr 
gleichmässiges Walten das Drama der Weltgeschichte.

Ich muss es mir versagen, mit dem Verf. ins Ein
zelne einzugehen und zu prüfen, wie er nun die Com- 
position, Charaktere und Handlungen der einzelnen 
Shakspeare’schen Stücke aus dem Brennpunkte der 
Grundidee entwickelt; auch hier hat die neue Ausgabe 
ausserordentlich gewonnen, nur wäre zu wünschen, 
dass er noch etwas mehr auf die Details der Charak
teristik eingegangen und etwas mehr schlagende Stel
len, selbst einzelne Aussprüche zur Belebung und Ver
deutlichung des Gedankens aufgenommen hätte. Frei
lich ist bei dem unendlichen Reichthum Shakspeare’s 
die Grenze gar schwer zu ziehen und muss der eige
nen Thätigkeit des Lesers immer noch Vieles überlas
sen bleiben, denn wer immer ein Kunstwerk recht ge
niessen will, der muss sich productiv verhalten und es 
in der eigenen Phantasie nachschöpferisch wieder er
bauen. Anerkennung verdient es, dass Hr. ü. nicht in 
blinder Bewunderung Alles preist, vielmehr nicht ver
schweigt, wie bei aller Grösse die Tragödie Makbeth 
wol die Verödung des gefallenen Helden und die tröst
liche Gewissheit ausspricht, dass dem Guten allein der 
Sieg sicher ist, das menschlich Grosse aber sich nicht 
im Fall selbst wieder aufrichten, und durch Leiden ge
sühnt und geläutert werden lässt; oder wie im Othello 
der Intrigue ein zu weites Feld eingeräumt wird, wenn 
ich auch glaube, dass Jago nicht so durchaus als der 
abstracte schwarze Bösewicht zu fassen ist, wie ihn 
Hr. U. nimmt. Jago ist ein tapferer, erfahrener Kriegs
mann, voll des frischen Humors eines freien Soldaten
lebens; er fühlt sich an Verstandeskraft seiner ganzen 
Umgebung überlegen, aber durch den Mohren gekränkt 
und zurückgesetzt, und fasst nun den Plan, diese seine 
Überlegenheit geltend zu machen und so sich zu rächen. 
Auch das hat Hr. U. übersehen, dass Othello und Des- 
demona einander nicht ganz und völlig verstehen, dass 
ihre Grösse im Dulden und Ergeben, seine im Handeln 
und Herrschen besteht, und sie darum bei dem begin
nenden Conflict auf seinen Seelenzustand nicht eingehen 
kann, sondern durch ihr ungestümes Bitten für Cassio 
ihn in seinem Wahne bestärkt, dass er ihr demüthiges 
Schweigen für Schuldbewusstsein hält.. „Sie liebt mich, 
weil ich Gefahr bestand, ich liebte sie um ihres Mit
leids willen,“ in diesen Worten scheint mir weit mehr, 
als in dem ganz unberechtigten Fluch des alten Bra
bant der Keim eines künftigen Zwiespalts angedeutet, 
der hernach so schrecklich hervorbricht; aber wenn 
irgendwo, dann ist es hier, dass das Schicksal den 
Menschen erhebt, wann es ihn zermalmt.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von 1?, Brockhaus in Ijeipxig.
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(Schluss aus Nr. 79.)

Desdemona kann erst im Leiden die wunderbare Schön
heit und reine Innigkeit ihrer Natur entfalten und die 
leichtsinnige Lüge durch eine edle sühnen, wenn sie. um 
den mörderischen Gemahl zu retten, sich selber für 
die Mörderin ausgibt, und Othello, der aus sittlicher 
Heldengrösse um der Ehre willen sich zum Richter 
aufgeworfen, lässt diesen sittlichen Geist der Ehre, 
die Substanz seines Lebens, triumphiren, indem er ihm 
sein irdisches Dasein freiwillig zum Opfer bringt. Mit 
der Entwickelung von Lear, von Romeo und Julia und 
Hamlet kann ich in der neuern Bearbeitung mich nur 
einverstanden erklären. In Bezug auf die letzte Tra
gödie hätte wol noch bemerkt werden können, wie 
Shakspeare wiederholt an ihr gearbeitet und am mei
sten Persönliches in ihr niedergelegt hat: kommt doch 
nicht blos seine eigene Ansicht vom Drama, sondern 
auch das damalige Kindertheater hier vor, wird doch 
dem Schauspieler Burbadge zu Liebe Hamlet etwas 
fett und kurz von Athem! Die erste Bearbeitung 
schreitet keck und rasch voran, ohne den grübleri
schen Sinn, ohne die innerlich arbeitende Macht des 
Gedankens; allmälig fugte Shakspeare die Ideen an, 
welche über die quälendsten Probleme des Daseins in 
seiner Seele aufstiegen, die er künstlerisch, nicht philo
sophisch gelöst hatte, und aus allen Zweifeln und Be
denken rang er sich empor und als der zum Herrscher 
Berufene das Stück mit freudigem Auftakte zu schlies
sen und dem erliegenden Hamlet in seiner eigenen 
Brust eine verklärende Weihe zu ertheilen. Nicht min
der gewiss ist es mir, dass Shakspeare in Heinrich V. 
und dessen Jugendgenossen sich selbst und seinen sieg
reichen Durchgang durch die Verirrungen der Jugend 
geschildert hat.

Wenden wir uns zu den Komödien, so hätte es 
wol eine Erwähnung verdient, dass auch Rötscher im 
Kaufmann von Venedi«*  die innere Einheit der drei ver
flochtenen Begebenheiten als die Dialektik der Rechts
idee dargethan, durch welchen Liebe und Gnade als 
die wahre Macht des Lebens offenbar werden. — Wenn 
Hr. Ü. von „Was ihr wollt“ behauptet, es sei wol 
Shakspeare’s Absicht gewesen, dieser Komödie gar 
keine besondere Grundidee zu geben, sondern in ihr 

die komische Weltanschauung überhaupt darzustellen, 
so hat er vergessen, dass der Dichter das Allgemeine 
immer nur im Concreten zeigt, und dass ohne einiger- 
den bestimmten Gedanken das Stück aus einander fiele. 
Dieser einigende Gedanke aber ist die Liebe, und zwar, 
wie sie der Dichter in den Lustspielen gern behandelt, 
als Fancy, als das heitere Spiel der Phantasie, die dem 
liebebedürftigen Gemüth allerhand Scheinbilder vor
führt, in die es sich selber hineinträumt, bis es durch 
die Anschauung des wahren Gegenbildes oder Urbil
des von ihnen befreit wird. Diese sogenannte un
glückliche Liebe, die als Halbheit und Verkehrtheit 
nur komisch behandelt werden kann, ist die Idee des 
Stücks; der gemeinprosaische Malvolio und Junker 
Christoph von Bleichenwang gehen leer aus, weil sie 
ohne Phantasie und ohne das Gefühl der Liebe das 
Handwerk derselben treiben wollen und es ihnen nicht 
auf das Mysterium des Herzens, sondern auf den äus
serlichen Besitz ankommt, die Andern erhalten durch 
das Spiel des Zufalls, in welchem die gottgewollte Noth
wendigkeit sich enthüllt, was ihnen frommt. — Den 
Sturm hat Hr. U. selber wie ein Dichter erklärt. Ich 
müsste die ganze ausführliche Abhandlung hersetzen, 
wenn ich ihre Trefflichkeit, Sinnigkeit und philoso
phische Wahrheit darthun wollte; das Gemüth des Kri
tikers hat hier — in der neuern Bearbeitung — mit 
der Einbildungskraft des Dramatikers glücklich ge
wetteifert.

Die eigentlich historischen Tragödien stellt Hr. U. 
gebührend hoch. Er weist nach, wie Shakespeare im 
römischen Alterthum wie im englischen Mittelalter die 
innerste tiefste Bedeutung der geschichtlichen Begeben
heiten ergriffen und damit das eigenste Wesen der 
Weltgeschichte klar dargestellt, durch welches das 
menschliche Dasein seinen ewigen Zweck realisirt und 
seine ideale Schönhheit stufenweise herausbildet. Und 
wie in der Geschichte der Fortschritt in der Entwicke
lung nach allgemeinen Principicn weit über das Leben 
der Individuen hinausgeht, so gestaltet sich dadurch 
diese dramatische Dichtung von selber zu einem Cy- 
klus, der den Geist ganzer Völker und Zeiten veran
schaulicht. Dies Ganze der Geschichte aber, obwol es 
sich nach seinen verschiedenen Seiten bald komisch, 
bald tragisch zeigt, kann selbst weder als Tragödie, 
noch als Komödie gefasst werden; weil beide Seiten 
nur innerhalb desselben liegen, ist es nothwendig über 
beide erhaben. Das historische Drama zeigt nicht nur, 
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wie der Einzelne durch das tragische Pathos geläutert 
aus Leiden und Untergang zu verklärter Gestalt sich 
erhebt, es zeigt nicht nur, wie aus der komischen Para
lyse der menschlichen Thorheiten und Verkehrtheiten 
das Gute und Wahre in der Gestalt der Anmuth und 
Grazie hervqrgeht, sondern es lässt zugleich du]rch 
beide Momente die Menschheit selbst in eine höhere 
Daseinsgestalt hineinwachsen. Hr. U. knüpft daran die 
Bemerkung, dass Shakspeare hierdurch der Ästhetik 
um Jahrhunderte vorausgeeilt sei; gut; aber hat nicht 
auch Goethe in der Iphigenia und im Faust Dichtungen 
geschaffen, die in das seitherige Schema nicht passen, 
und muss nicht ebenso anerkannt werden, dass die 
Läuterung des Gemüthes in ihm selber, die Rettung 
des Geistes aus dem tragischen Conflict zur Versöh
nung mit der Idee im diesseitigen Leben, ähnlich wie 
Shakspeare’s historische Dramen, wenn auch in enge
rem Rahmen ein neues Drittes ist, das seine philoso
phische Würdigung verdient?

Leider nämlich hat Hr. U. die vortreffliche Cha
rakteristik Calderon’s in der zweiten Auflage hinweg
gelassen; er gibt uns dafür eine Geschichte des Shak- 
speare’schen Dramas in England und Deutschland, eine 
Darstellung von Goethe und Schiller in ihrem Ver- 
hältniss zu Shakspeare, und hier kommen unsere bei
den Dichter nicht ganz zu ihrem Rechte, so viel Schla
gendes und Wohlerwogenes auch über sie gesagt wird; 
denn indem Hr. U. sie am Shakspeare’schen Massstabe 
misst, statt sie in ihrer eigenen Wesenheit frei sich vor 
uns entwickeln zu lassen, müssen sie nothwendig durch 
ihren grossen Genossen gedrückt werden und erscheinen 
sie kleiner als dieser, was nicht der Fall sein würde, 
wenn Goethe von vornherein als der grösste aller Ly
riker gefasst und danach sein Drama wie sein Roman 
geschildert, wenn Schiller als Mensch und als Philo
soph in seinem heldenhaften Streben und Ringen nach 
Vollendung, in seinem merkwürdigen Bildungsgänge 
dargestellt worden wären. Hätte Hr. U. diese Männer 
mit gleicher hingebender Liebe, wie seinen Shakspeare 
behandelt, so würde er auch im Einzelnen tiefer ge
gangen sein, er würde z. B. gefunden haben, dass Posa 
allerdings auch durch eigene Schuld zu Grunde geht, 
indem er, der Verkündiger der Freiheit und persön
lichen Selbständigkeit,! doch geheimnissvoll, ja despo
tisch seinem Carlos gegenüber verfahrt, und in diesem 
Abfall von dem eigenem Princip ein gefährliches Spiel 
verliert, aber in der Grossheit seines Geistes sogleich 
sich zum Sühnopfer bringt; er würde gefunden haben, 
dass Max und Thekla keine müssige Episode sind, 
sondern dass Wallenstein durch die Art und Weise, 
wie er ihrem Bunde entgegen tritt, gleichfalls die 
Idee der freien Individualität und ihrer Gottesrechte 
verletzt, fur welche er, als der aum Herrscher und 
Friedestifter berufene Geist,, gegen, die streitenden Par
teien -des. Vaterlandes, in Schranken treten, wollte-.

Darum müssen wol Goethe und Schiller als Drama
tiker zu Shakspeare, als zu einem „Wesen höherer Art 
hinauf blicken,“ nicht aber dann, wenn Jeder, wie er 
solches verdient, in seiner eigenthühmlichen Grösse, in 
seinem unendlichen Werthe dargestellt wird.

Giessen. Moriz Carriere.

Kirchengeschichte.
1. Historische Untersuchungen über den Kasseler Kate

chismus vom Jahre 1539 nach seiner Entstehung und 
kirchlichen Bedeutung, von Heinrich Heppe, Doctor 
der Philosophie, Licentiat der Theologie und Pfarrer 
zu Kassel. Kassel, Luckhardt. 1847. 8. 12 Ngr.

2. Geschichte der Hessischen Generalsynoden von 1568 
—82. Nach den Synodalacten zum ersten Male 
bearbeitet und mit einer Urkundensammlung heraus
gegeben von Dr. Heinrich Heppe. Erster Band: Die 
Geschichten der Generalsynoden von 1586 — 77 ent
haltend. Kassel, Fischer. 1847. Gr. 8. 3 Thlr.

»Es liegt als Thatsache vor, dass die hessische Kirche 
ihr historisches Bewusstsein gänzlich verloren hat. 
Denn unzählige Male ist die Frage, ob dieselbe luthe
risch oder calvinisch sei, erörtert, und noch kein Mal 
erledigt worden,“ sagt das Vorwort zu Nr. 2. Diese 
Erscheinung ist ebenso wahr, als auffallend; worin hat 
sie ihren Grund ? Eine ganze Kirche weiss nicht, zu 
welcher Bekenntnissform sie gehört. Dies scheint bei
nahe einen argen Indifferentismus zu verrathen, und 
doch ist dem nicht so. Da nun beide Schriften des 
Verf. sich als Beiträge zur Lösung dieser Streitfrage 
ankündigen, so müssen wir erst den Standpunkt zur 
genügenden Würdigung, beziehungsweise Lösung der
selben^ zu gewinnen suchen, ehe wir zn ihrer Bespre
chung im Einzelnen übergehen.

Der Gang, welchen die Reformation in Hessen 
nahm, ist ein höchst eigenthümlicher und selbständiger. 
Die Ergebnisse der Forschungen, die Ref. darüber an
gestellt hat, sind in Kurzem folgende *)•  Der hessische 
Volksstamm in seiner Gesammtheit hat die geschicht
liche Aufgabe, durch die Vermittelung der Gegensätze 
zwischen Süd- und Norddeutschland das echt deutsche 
Wesen in seiner Reinheit und hohem Einheit darzu
stellen. Dieser seiner Bestimmung wurde er sich in 
seinem grössten Fürsten, Philipp dem Grossmüthigen, 
zur Zeit der Reformation am lebhaftesten bewusst und 
suchte ihr, so weit es die damaligen Zeitumstände er
laubten, in grossartiger Weise zu entsprechen. Man 

•) Vgl. «ein jüng8t ««chienenes Werk: „Geschichte der Ent- 
wickelung de» Quä’tenthums in den hessischen Ländern bis au deren 
Trennung 156'7*‘:(Erankf<Wt,<1847).
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ging daher gleich anfangs in Hessen bei der Einführung 
der Reformation auf der ewig denkwürdigen Synode 
zu Homberg 1826 auf die heilige Schrift als die allei
nige Richtschnur der religiösen Wahrheit und auf die 
Urzustände des Christenthums zurück und trachtete, 
letztere neu zu gestalten. Auf diese Art kam man den 
Ansichten und Einrichtungen, die sich in der Schweiz 
und in den freien Städten Oberdeutschlands auszubil
den und zu befestigen begannen, ganz nahe. Auf der 
andern Seite aber gab man darum die Verbindung mit 
Wittenberg und Sachsen keineswegs auf, sondern suchte 
die bald zwischen diesen beiden Richtungen sich heraus
bildenden Gegensätze zu vermitteln. Die Wittenberger 
Ansichten griffen aber gegen das dritte Jahrzehnt in 
Deutschland immer mehr Platz, während die schweize
rische Lehre, die anfänglich massgebend zu werden 
schien, mehr zurücktrat, und die Verhältnisse gestalte
ten sich so, dass eine engere Anschliessung an Kur
sachsen, welches erstere auf das Entschiedenste ver
trat, unvermeidlich für Hessen wurde, sobald es seine 
eigene Erhaltung und die Sicherstellung des grossen 
Reformationswerkes bezweckte. Dies nöthigte auch 
den Landgrafen Philipp zur Unterzeichnung der augs- 
burgischen Confession, wozu er sich nur höchst ungern 
verstand, da er, seine C^berzeugung selbständig aus der 
heil. Schrift schöpfend, über den Parteien stand, deren 
Streit ihm nur als ein Wortgezänk erschien. Da aber 
der Schritt einmal geschehen war, so sah sich die 
hessische Kirche in die Nothwendigkeit versetzt, im
mer mehr lutherisches Wesen in sich aufzunehmen, 
und dieses wurde durch viele hessische Geistliche, die 
ihre Ausbildung zu Wittenberg genossen hatten, gehegt 
und gefördert. Doch suchte man sich, wie wir-unten 
sehen werden, noch immer gegen zu strenge Formu- 
lirung der Glaubenssätze zu wahren und blieb stets 
auf die Ausgleichung der streitenden Parteien bedacht. 
Darum begrüsste man auch in Hessen die Wittenberger 
Concordie mit der höchsten Freude und hielt später, 
als neue Streitigkeiten entstanden, fest an ihr. Die
selbe war zwar ihrem Wortlaute nach ganz lutherisch; 
allein Bucer versuchte es mit seiner gewohnten Diplo
matie, den Worten einen geistigem Sinn unterzuschie- 
ten, und damit begnügte man sich in Hessen sowol, 
als in den oberdeutschen Städten.

Aus dem Gesagten ergibt sich die Beantwortung 
der aufgeworfenen Fragen von selbst. Die hessische 
Kirche war von ihrem Beginne an weder lutherisch, 
noch reformirt. Allein da später diese beiden Be- 
kenntnissformen sich als die allein geltenden in Deutsch
land erhielten, und da nach der Trennung der hessi
schen Länder und in Folge der durch Landgraf Moriz 
von Hessen-Kassel vorgenommenen Religionsverände
rung sich politische Vortheile an die Beantwortung der 
Frage knüpften ; so behauptete man von kasselscher 
Seite, die hessische Kirche sei von Anfang an refor

mirt gewesen, während Darmstadt ihr die lutherische 
Bekenntnissform prädicirte, und beiden war es mög
lich, aus den gegebenen Verhältnissen ganz gute Be
weise für ihre Behauptungen vorzubringen. Nachdem 
aber die politische Wichtigkeit der Frage in der zur 
Zeit des westfälischen Friedens erfolgten Ausgleichung 
der beiden hessischen Häuser ihre Bedeutung verloren 
hatte, hörte auch der Streit auf und gerieth fast ganz 
in Vergessenheit. Erst in neuester Zeit scheint er wie
der erhoben werden zu wollen, und zwar jetzt im In
teresse des auf dem religiösen Gebiete entstandenen 
Kampfes, indem der strengere Orthodoxismus die luthe
rische Form der hessischen Kirche behauptet, während 
die mehr rationale Richtung das reformirte Bekennt- 
niss beansprucht. Gehen wir nun zur Besprechung 
beider eben genannten Schriften im Einzelnen über.

Nr. 1 stellt sich die Untersuchung über den kas- 
seler Katechismus von 1539 zur Aufgabe. Dieser 
wurde, wie der Titel sagt, von den kasseler Geist
lichen in dem eben bezeichneten Jahre herausgegeben, 
welches überhaupt in Hessen fruchtbar an kirchlichen 
Anordnungen war. Alsbald nach der zu Wittenberg 
zwischen den Lutheranern und Oberländern getroffe
nen Übereinkunft hatte der Landgraf eine neue Kir
chenordnung, die von 1537 gegeben, in welcher das 
lutherische Element überwiegend Platz gegriffen hatte, 
wie er denn dieselbe auch aus eigener Machtvollkom
menheit erliess. Sie scheint ihn aber selbst wenig be
friedigt zu haben; denn schon im folgenden Jahre ver
anstaltet er eine Synode von Geistlichen und Welt
lichen zu Ziegenhain. Diese verfassten eine neue Kir
chenordnung, die sich wieder mehr den homberger 
Synodalbeschlüssen näherte; der Landgraf genehmigte 
und die Geistlichen selbst verkündigten sie,, sodass 
auch hier wieder auf das Princip der Selbständigkeit 
der Kirche, das 1537 verlassen worden' war, zurück
gegangen wurde.

In demselben Jahre (1539) erschien ebenfalls eine 
Ordnung der Kirchenübung für die Kirche zu Kassel, 
welche von Bucer und mehren andern, besonders kas- 
selschen Geistlichen ausgearbeitet, sich noch auffallen
der den Zwingli’schen Ansichten anschliesst. Die Be
deutung des heil. Abendmahls wird darin so erklärt: 
„dass wir unseres. Fleisches und Blutes halben so ver
derbt seien, dass wir das Reich Gottes uns’erthalben 
nicht mögen ererben, und dass derohalben, dass uns 
geholfen würde, das ewige Wort Gottes und der Sohn 
des Allmächtigen Fleisch und unser Bruder geworden 
ist, damit er uns seines Fleisches und Gebeines machte, 
und dass er uns da sein Leib und Blut mit dem Brot 
und Wein übergebe, nicht zur Bauchspeise oder mit dem 
Brote vereinigt, sondern zur Speise des ewigen Lebens 
wahrlich, und wesentlich, und dazu» üass er in uns, 
wie wir in ihm leben ein recht heilig seliges, d. i 
göttlich Leben.“
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Zu derselben Zeit erschien dieser Katechismus«, 
und auch in ihm tritt das reformirte Bekenntniss klar 
zu Tage. Da er aber, ohne dass man erfährt, wie 
und wann, aus der hessischen Kirche und Schule ver
schwunden, ja fast ganz unbekannt geworden ist, so 
hat er schon mehrfach zu gelehrten Untersuchungen 
Veranlassungen gegeben. Zuerst schrieb Wolle, Rector 
des Gymnasiums zu Hersfeld, 1788 eine Abhandlung 
über denselben und bewies, dass er auf gesetzliche 
Weise in Hessen eingeführt worden sei. In der neue
sten Zeit gab ihn Hassenkamp heraus und suchte dar- 
zuthun, dass er als Landeskatechismus von 1539 — 66 
in anerkannter Geltung gestanden habe. Dagegen kämpft 
Hr. Heppe in vorliegender Schrift, welche sich allseitig 
und gründlich mit der Entstehung und den Schicksalen 
dieses Katechismus beschäftigt. Wenn nun zuerst be
hauptet wird, er sei nur eine kürzere Bearbeitung des 
Strasburger Katechismus, folglich ganz dem reformirten 
Bekenntniss entsprechend und habe nach den Ansich
ten Philipp’s und Bucer’s, dessen Einfluss auf seine 
Abfassung überwiegend gewesen, den Zweck gehabt, 
die Gegensätze zwischen Lutherthum und Zwinglianis
mus zu vermitteln ; so stimmen wir ganz hiermit über
ein, weichen aber in andern Punkten wesentlich von 
dem Verf. ab. Er sagt (S. 41 und 42): In Betreff des 
Zweckes, für welchen der Katechismus bestimmt war, 
sagt das Titelblatt weiter: dass man ihn „für die 
Schüler und andere Kinder zu Kassel“ geschrieben 
habe; und in der Vorrede ist er von den Verfassern 
„den gelerten, frommen und getreuen, unsern lieben 
Brüdern und mitgehülffen, den leremeistern an der 
Kirche Christi zu Kassel“ zugeeignet. Unter lere
meistern sind hier offenbar nicht Prediger verstanden, 
welche den Kindern ihrer Gemeinden katechetischeu 
Unterricht zu ertheilen hätten, sondern es sind, wie 
schon aus dem ersten der ihnen gegebenen Prädicate 
(der gelerten) hervorgeht, die Lehrer der lateinischen 
Stadtschule zu Kassel gemeint, denen der Katechis
mus in die Hand gegebeu wird. Auch erklärt sich die 
Bezeichnung derselben als Lehrmeister „an der Kirche 
Christi zu Kassel“ leicht, wenn wir erwägen, welche 
V eränderung mit dem kasselschen Schulwesen in dem
selben Jahre 1539 vor sich ging, wo unser Katechis
mus veröffentlicht wurde. In dem J. 1539 wurden die 
bisher einzeln bestandenen Schulen der Freiheit, Alt
stadt und Neustadt, indem letztere gleichsam das Fun
dament abgab, in Gemässheit einer Fundation Land
graf Philipp’8, welche die Einkünfte feststellt, zu einer 
einzigen Schule vereint, derselben als Local der dazu 
eingerichtete Kreuzgang an dem St. Martinstift über
wiesen, und ein Schulmeister mit zweien gesellen oder 
Collaboranten, die unterhalten werden sollen, vorge

setzt. Der Katechismus war also nicht für den kirch
lichen Gebrauch, sondern für den Religionsunterricht in 
der neuorganisirten und in den Kreuzgang der Stifts
kirche verlegten lateinischen Stadtschule zu Kassel be
stimmt, und die Bezeichnung der Lehrer als „gelehrten 
Leremeister der Kirchen Christi“ zu Kassel hat somit 
ihren guten Grund. Wir wenigstens können die in den 
angeführten Worten gebrauchte Schlussfolge gar nicht 
begreifen. Der Katechismus ist für die Schüler und 
andere Kinder bestimmt, also wenigstens nicht aus
schliesslich für die Zöglinge der kasseler Stadtschule, 
wenn man auch die Benennung „Schüler“ diesen vor
zugsweise zugestehen konnte, wozu aber kein Grund 
vorhanden ist. Ebensowenig sehen w’ir ein, warum 
unter den „gelehrten, frommen und getrewen, unsern 
lieben Brüdern und mitgehülffen, den Leremeistern der 
Kirchen Christi zu Kassel“ nun gerade die Lehrer an 
der neu errichteten lateinischen Stadtschule verstanden 
sein sollen, welche Behauptung der Verf. aus dem Prä
dicate „gelehrt“ herzuleiten scheint. Dass dieses Prä
dicat aber auch andern Männern, besonders Geist
lichen, zu jener Zeit beigelegt wurde, brauchen wir wol 
nicht erst zu bemerken. Und wäre nun auch die ganze 
Argumentation richtig, so steht es doch mit des Verf. 
Schlussfolge um Nichts besser; denn der Katechismus 
ist denselben ja nur zugeeignet oder gewidmet, und 
zwischen der Widmung und Bestimmung eines Buches 
findet kein solches Verhältniss statt, dass man von der 
einen auf die andere mit Noth Wendigkeit schliessen 
müsste. Aber auch die ganze Sachlage streitet gegen 
des Verf. Behauptung. Lässt es sich denn nur den
ken, dass die kasseler Geistlichen einen Katechismus 
für die kasseler Stadtschule ausarbeiten, der wesent
lich von dem lutherischen, welcher nach des Verf. An
sicht in der Kirche gebraucht wurde, ab weicht, und 
dass also die Kinder in der Schule nach diesem refor
mirten Lehrbuche unterwiesen, in der Kirche aber nach 
dem lutherischen Katechismus hätten katechisirt wer
den sollen? Und wenn wir auch zugeben, dass in der 
oben erwähnten Ordnung der Kirchenübung für Kassel 
unter dem angeführten Katechismus der fragliche kas
seler nicht verstanden sein könne, so ist dies ja ganz 
natürlich, aber für unsere Streitfrage unerheblich, da 
der Verf. selbst nachgewiesen hat, dass dieser Kate
chismus erst nach jener Ordnung herausgegeben wor
den ist. So fällt die ganze Argumentation in sich selbst 
zusammen, und es stellt sich mit Bestimmtheit heraus, 
dass die kasseler Geistlichen den Katechismus für die 
Kirche und für die Schule ausgearbeitet und bestimmt 
haben.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr« S1» Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Brockhaus in Leipzig.
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Damit aber wird des Verf. weiterer Schlussfolgerung, 
dass dieser Katechismus, da er nicht in der kas
seler Stadtschule zur Anwendung gelangt, gar nicht in 
öffentlichen Gebrauch gekommen sei, aller sicherer Bo
den entrückt. Denn wenn auch vielleicht, aber nur 
vielleicht möglich ist, dass man sich seiner in jener 
Schule nicht bedient hat, so folgt daraus doch nicht, 
dass dies nicht anderswo geschehen sei. Und wenn 
es in einer von dem Verf. selbst citirten Stelle der 
Kirchenordnung von 1566 heisst: „des Katechismi, wie 
die in vieler gelerten Bücher begriffen, vornehmlich 
Lutheri, Melanchthonis und Brentij,“ so geht gerade 
daraus hervor, dass auch noch andere Katechismen in 
Gebrauch waren, und unter diesen kann auch der kas- 
seler gewesen sein. Die Sache stellt sich demnach 
so: es lässt sich nicht mehr nachweisen, wo und wie 
lange dieser Katechismus gebraucht wurde, aber eben
sowenig, dass er nie gebraucht worden ist.

In dem vierten Abschnitt will uns aber der Verf. 
nachweisen, dass der kasseler Katechismus in der hes
sischen Kirche gar nicht gebraucht werden konnte; er 
schliesst also vom non posse auf das non esse: und 
wenn dieser Beweis richtig erbracht wäre, so wäre die ‘ 
ganze Streitfrage kurz erledigt. Dem ist aber nicht so. Der 
Verf. behauptet nämlich, die hessische Kirche sei von 
Anfang an durch und durch Lutherisch gewesen. Da 
wir hierüber bereits gesprochen, so können wir uns 
hier kurz fassen. Zwar gibt der Verf. zu, dass Land
graf Philipp selbst fast gänzlich der Zwingli’schen 
Lehre zugethan gewesen sei, und dass in den homber- 
ger Synodalbeschlüssen, wodurch doch die Reforma
tion in Hessen eingeführt wurde, das reformirte Princip 
vorwiegende Geltung gehabt habe; aber er setzt hinzu, 
hierbei habe sich das Volk passiv verhalten. Wann 
ist aber dieses Volk activ für das Lutherthum gewor
den ? Wenn auch das Volk im Allgemeinen einen 
Drang nach Verbesserun0* der religiösen und kirch
liche Verhältnisse empfand, so gestaltete sich doch 
besonders in den Unterscheidun^slehren die Überzeu
gung der Gemeinden nach der Richtung ihrer Geist
lichen; von diesen müssen wir also reden, wenn wir

von dem Geiste der hessischen Kirche sprechen. Unter 
diesen neigten sich aber Lambert von Avignon, Diony
sius Melander, Lening, Ibach, ja fast alle niederhessi
sche Pfarrer entschieden zum Zwinglianismus, wäh
rend man sich freilich in Oberhessen durch Adam 
Kraft’s überwiegenden Einfluss offenbar dem Luther
thum zuwendete. Wie kann man daher sagen, die 
hessische Kirche sei durch und durch Lutherisch 
gewesen ?

Ja der Verf. widerlegt sich selbst; denn er er
kennt an, dass die mehr erwähnte Ordnung der Kir
chenübung für Kassel reformirter Art gewesen sei, 
leugnet auch nicht, dass dieselbe eingeführt worden 
sei. Wenn aber diese in der hessischen Kirche zur 
Anwendung gelangen konnte, warum nicht auch der 
kasseler Katechismus? Auch wird der Verf. keine 
einzige Thatsache vorbringen können, dass sich irgend 
Jemand in Hessen gegen die Einführung des fraglichen 
Katechismus beschwerend erhoben habe. Oder denkt 
er sich die Sache etwa so, dass die kasseler Geist
lichen erst den Katechismus ausgearbeitet und mit lan
desherrlicher Genehmigung herausgegeben hätten, und 
dann es ihnen eingefallen sei, er lasse sich, weil er 
reformirt, nicht einführen?

Das Ergebniss dieser Untersuchungen bleibt dem
nach kurz folgendes: der kasseler Katechismus von 
1539 ist nach dem Strasburger von 1534 von den kas
seler Geistlichen unter Bucer’s Einfluss ausgearbeitet 
und gesetzlich eingeführt; wir wissen aber nichts Be
stimmtes über seine Anwendung und seine spätem 
Schicksale.

Wir wenden uns zu Nr. 2. Hier liefert der Verf. 
einen höchst dankenswerthen, mit dem rüstigsten Fleiss 
und der ungetheiltesten Hingebung an die Sache gear
beiteten Beitrag zu der hessischen Kirchengeschichte, 
Er gibt uns nämlich die Verhandlung der hessischen 
Generalsynoden von 1568—82. In diesen Generalsyno
den bestand die hessische Kirehe auch nach der Tren
nung des Landes in vier von verschiedenen Fürsten 
regierten Theilen noch eine Zeit lang als eine Gesammt- 
heit fort. Sie wurden gebildet aus den sechs Super
intendenten des Landes, zwei oder einem Pfarrer aus 
jeder Superintendentur und wenigstens einem Professor 
der Universität. Sie versammelten sich in der Regel 
jährlich einmal, und ihnen ging in jeder Superintendentur
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eine Specialsynode des Superintendenten mit seinen 
sämmtlichen Pfarrern voraus. Der Generalsynode la
gen die Aufrechthaltung der Kirchenordnung, ihre Ver
änderung und Ergänzung, sowie überhaupt die Leitung 
sämmtlicher Kirchen- und Schulaugelegenheiten des 
ganzen Landes ob. Den hessischen Landgrafen stand 
die Einberufung derselben und die Darlegung der zu 
behandelnden Geschäfte zu, ohne dass jedoch dadurch 
ein Mitglied verhindert worden war, selbständige An
träge zu machen. Der vorliegende Theil des Werkes 
bringt uns die Verhandlungen dieser Generalsynoden 
von 1568—77 und gibt daneben die nöthigen Aufklä
rungen über Personen und Sachei}. Diese Verhand
lungen sind mit vieler Mühe theils aus dem Provinzial
archiv zu Kassel, theils aus verschiedenen Kirchen- 
reposituren zusammengetragen und erscheinen hier zum 
ersten Male im Druck. Ebenso dankenswerth sind die 
als Anhang beigefügten Urkunden, die grösstentheils 
Dr. Andreä’s Unionsversuch und die Torgauer, be
ziehungsweise Bergische Concordienformel betreffen. 
Alle Urkunden, Verhandlungen und die Erklärungen 
des Verf. geben ein recht anschauliches Bild jener Zeit. 
Was die innern Angelegenheiten der hessischen Kirche 
betrifft, so hatte sie theils unter der Unwissenheit und 
Sittenlosigkeit mancher ihrer Geistlichen arg zu leiden, 
theils gegen die Übergriffe des Adels fortdauernd zu 
kämpfen, gegen welche sie sich oft den Schutz der 
Landesherren in Anspruch zu nehmen genöthigt sah. 
Hierdurch und durch manche andere Verhältnisse, be
sonders durch die ganze Richtung der Zeit, werden 
die Macht und der Einfluss derselben auf die Kirche 
immer grösser und vorwiegender. Auch erfährt die 
hessische Kirche schon die nachtheilige Einwirkung 
der Reactionsversuche der allmälig sich ausbreitenden 
und Haltung gewinnenden Jesuiten.

In Glaubenssachen macht sich auch in ihr, wie 
damals überall, das Streben geltend, fest an aufgestell
ten Glaubensnormen zu halten. Als eine solche er
scheinen jetzt zum ersten Male die schmalkalder Ar
tikel, welche die Kirchenordnung von 1566 noch nicht 
nennt. Da man aber damals in der lutherischen Kirche 
überhaupt sich mit den von Luther und Melanchthon 
selbst verfassten Glaubensnormen nicht mehr begnügte, 
sondern dieselben noch weiter begrifflich zu entwickeln 
und zu begründen trachtete, so war es gerade die hes,- 
sische Kirche, welche im Interesse der geistigen Frei
heit an der wörtlichen Annahme der Symbolschriften 
festhielt? die begriffliche Auffassung dem Gewissen des 
Einzelnen anheimgebend. Von ihr lässt sich daher in 
dieser Zeit mit Recht sagen, dass sie in ihrer äussern 
Erscheinung echt lutherisch wurde; denn selbst die 
niederhessischen Geistlichen, in deren religiöser Über
zeugung noch vielfache An- und Nachklänge an den 
Zwinglianismus statthatttn;, vertheidigen sich' kräftigst 

gegen die ihnen von der andern Seite gemachte Be
schuldigung, sie neigten zum Calvinismns, der allmälig 
an die Stelle des erstem trat. Dagegen bot man von 
der hessischen Kirche Alles auf, die im Schoosse des 
Lutherthums selbst entstandenen Spaltungen zu heben. 
Sie wurde hierin besonders von dem Landgrafen Wil
helm IV. von Hessen-Kassel eifrigst unterstützt. Auf 
ihn hatte sich überhaupt die religiöse Anschauungs
weise seines hochsinnigen Vaters am meisten vererbt; 
er förderte daher anfänglich Dr. Andreä’s Unionsver
suche ebenso eifrig, als er sich später, sobald er ihre 
Ausartung in die Feststellung neuer Dogmen gewahrte, 
entschieden von ihnen abwandte. Eben durch diese 
aber und durch den jungen und feurigen marburger 
Professor Hunnius entstand zuletzt eine Spaltung in 
der hessischen Kirche selbst, deren Anfänge uns hier 
deutlich vor Augen treten. Während nämlich Wil
helm IV. und die niederhessische Geistlichkeit auf dem 
von der hessischen Kirche ein geschlagenen Wege be
harren, neigen sich Landgraf Ludwig und die ober- 
hessische Geistlichkeit immer mehr jenen Bestrebungen 
zu. Noch einmal fühlt sich die hessische Kirche auf 
dem Convente zu Treisa (1577) als ein Ganzes und 
spricht sich gegen die Bergische Concordienformel aus, 
worauf die vier Landgrafen von Hessen ein entschie
den gehaltenes Schreiben gegen diesen an den Kur
fürsten von Sachsen erlassen, welches sich in der Ur
kundensammlung abgedruckt findet. Hiermit bricht der 
erste Band ab.

Wenn wir demnach den geehrten Verf. im Inter
esse der vaterländischen Geschichtskunde dringend auf
fordern, sein müsames Werk mit gleichem Eifer fort
zusetzen, so können wir doch nicht umhin, ihn ein Be
denken zur Prüfung vorzulegen. Es will uns nämlich 
bedünken, als ob er sich selbst nicht recht klar ge
worden sei, für welche Klasse von Lesern er schreibe. 
Denn der grösste Theil des Werkes ist so eingerichtet, 
dass es nur für Gelehrte von Fach bestimmt zu sein 
scheint, während ein kleinerer Theil nach Inhalt und 
Fassung für das grössere Lesepublicum geschrieben 
ist. Auch spricht sich in diesem Sinne das Vorwort 
aus. — Wir scheiden mit Achtung von dem Verf., 
der durch beide Schriften einen so regen Eifer, als 
eine anerkennungswerthe Befähigung für geschichtliche 
Arbeiten dieser Art bethätigt hat.

Hanau. Dr. Denhard.
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Arabische ljiteratur.
’ Abdu-r-razzä<f s Dictionary of the technical terms of 

the Sufi es, edited in the Arabic Original, by Dr. Aloys 
Spreng er, of the Bengal Medical Service. Cal- 
cutta: Printed for the Asiatic Society of Bengal etc. 
1845. 8.

Unterzeichneter, der den Besitz des genannten Wer
kes der Aufmerksamkeit der asiatischen Gesellschaft 
von Bengalen zu Calcutta verdankt, findet sich um so 
mehr zu einem Berichte über dasselbe veranlasst, als 
er in demselben Jahre, wo jenes erschien, ein ähn
liches nur umfassenderes, das Buch der Definitionen

von Ali Dschordschäni, zum ersten Male 
vollständig herausgab. Auch Dr. Sprenger, wenn ich 
nicht irre ein geborner Tyroler und, ehe er nach In
dien ging» Secretär des so frühzeitig und beklagens- 
werth endenden Lord Munster, gegenwärtig Director 
einer gelehrten Anstalt zu Delhi, der auch durch an
dere Schriften bekannte Herausgeber des obigen Dic
tionary bespricht in der Vorrede Dschordschäni’s Werk, 
in soweit er es aus den Proben von de Sacy und Frey
tag kannte, und diese Bruchstücke schienen ihm hin
reichend, ein Urtheil über das Verhältniss desselben 
zu seinem Werke dahin auszusprechen, dass die Defi
nitionen nur eine unvollkommene Abschrift des Origi
nals d. h. des Dictionary Abdurrazzäq’s seien, und 
sucht diese Behauptung schliesslich mit einem Beispiele 
zu belegen. Das Urtheil ist ungegründet. Abdurraz
zäq gibt nichts als Erklärungen technischer Ausdrücke 
der Theosophen, Dschordschäni hat deren ebenfalls 
und in bedeutender Anzahl, aber in strenger Kürze; 
überdem jedoch erklärt er — und das ist ein Haupt
theil seines Werks — Kunstausdrücke der Traditions
lehrer, Grammatiker, Juristen, Rhetoren, Religionsleh
rer, Metaphysiker, Metriker, Mathematiker, erklärt 
Namen der Sekten, wovon das vermeintliche Original 
gar nichts weiss, sowie eine Menge theosophischer Aus
drücke, die sich in jenem nicht finden. Dagegen kennt 
Dschordschäni ungefähr drittehalbhundert Erklärungen 
fies Dictionary nicht, einen andern Theil nur in kürze
rer Fassung, und die Definitionen der Diener der 99 
Namen Gottes vom bis zum o„I| im
mystischen Sinne (Dict. S. 91—122) sind ihm völlig 
fremd. Noch schlagender ergibt sich das Verhältniss 
beider Werke zu einander aus der Bemerkung, dass 
die von mir besorgte Ausgabe des Dschordschäni nur 
etwa gegen 140 Erklärungen, von denen kaum wieder 
die Hälfte Dschordschäni zum Verfasser hat, wie wir 
weiter unten sehen werden, mit Abdurrazzäq gemein
schaftlich aufführt, während letzterer die Gesammt- 
summe von 510 enthält. Es gehört also jedem das 
Seine, beide ergänzen sich gegenseitig und es kann 

weiter nicht von einem Originale oder einer Abschrift 
die Rede sein. Immer aber bleibt das kleine den De
finitionen von mir angehängte Verzeichniss technischer 
Ausdrücke der Geheimlehre von Ibn Arabi die älteste, 
aber auch kürzeste aller drei Schriften.

Hieran knüpft sich eine zweite Frage, die Hr. Si. 
nur andeutungsweise, aber der Wahrheit nahe kom
mend zu lösen vermochte. Er citirt aus Hadschi Chalfa 
(I, p. 325) die sein Werk betreffende Stelle, wo, wie 
oft, das Todesjahr des Abdurrazzäq nicht näher ange
geben ist. Dagegen findet sich Tom. II, p. 175 das 
Jahr 887 (beg. 20. Febr. 1482) als solches bezeichnet, 
was aber ein Versehen Hadschi Chalfa’s sein muss, 
da von dem bereits 834 (beg. 19. Sept. 1430) verstor
benen Ghaffäri ein erläuternder Anhang (^J-aIju) zu Ab- 
durrazzäq’s Werke herausgegeben worden war. Hr. S. 
baute daher seine Folgerung, dass er wenigstens ein 
Jahrhundert früher gelebt haben müsse, auf eine an
derweitige Angabe, und setzt in deren Folge den Tod 
Abdurrazzäq’s zwischen 716—736. Das ist auch ganz 
richtig; nur löst die noch schwebende Unsicherheit 
Hadschi Chalfa selbst Tom. III, n. 6274, und IV, p. 427’, 
wo sein Tod bestimmt in das Jahr 730 (beg. 25. Oct. 
1329) gesetzt wird. Doch war in meiner Übersetzung 
der ersten Stelle der Name des Verfassers und sein 
Todesjahr nicht auszulassen.

Eine dritte Frage betrifft die Vollständigkeit des 
herausgegebenen Werks. Abdurrazzäq erzählt uns in 
seiner Vorrede, dass, nachdem er den Commentar zu 
den Stationen der Wallenden J^Lwo) vom
Theosophen Abdallah Ansäri,, der 481 (beg. 27. März 
1088) starb, vollendet hatte, und in diesem, wie in 
seinem Commentar zu den Siegelringsteinen der Weis
heitssprüche (|*X2.| von Ibn Arabi, und in sei
ner theosophisch-allegorischen Erklärung zum Koran

s- H- Ch. II, p. 175, n. 2358) termino
logische Ausdrücke der Geheimlehre in grosser Anzahl 
vorkommen, deren Verständniss vielen gelehrten Män
nern verschlossen war, diese ihn um eine Erklärung 
derselben baten. Da er die Stufen (<yLcULo), zu denen 
der Sufi in seiner Gottbeschauung von der niedrigsten 
bis zur höchsten hinansteigt (eine tausendgliedrige Stu
fenleiter), bereits in seinem erstgenannten Commentar 
zu einem Texte, der dieselben erwähnt, näher ange
geben hatte, so beschränkte er die vorliegende Schrift 
auf zwei Theile, von denen der erste einfach die Ter
minologie nach dem Wunsche seiner Freunde erklärte, 
und nach 27 Capiteln alphabetisch in der Reihenfolge 
der Buchstaben Abudsched hawaz etc. mit Ausschluss 
des Thä (^>). welcher Buchstabe kein mit ihm anfan
gendes Wort in der Sufenlehre aufzu weisen hat, ge
ordnet, der zweite aber nach der Materie in den ver-
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schiedenen Abzweigungen so zerlegt ist, dass er der 
Ordnung der commentirten Stationen der Wallenden 
folgt, indem er in jedem Abschnitte die graduellen Ab
leitungen nach der Reihenfolge der einzelnen
Capitel jenes Originals erläutert. So also sagt in der 
Hauptsache die von Abdurrazzäq seinem Werke voran
gesetzte Vorrede.

Nun aber haben wir in der Sprenger’schen Aus
gabe nur den ersten Theil, die Erklärung der alphabe
tisch geordneten Kunstausdrücke. Auch sagt der Her
ausgeber nirgends etwas Näheres über den zweiten Theil, 
berührt seinen Inhalt mit keinem Worte, sondern deu
tet nur an, dass das eine seiner zwei Manuscripte voll
ständig sei, das andere aber, und zwar das schlech
tere, nur den ersten Theil des Werks enthalte, mit 
dem auch seine Ausgabe endige. Es lag also gar nicht 
in seiner Absicht, uns mit dem vollständigen Werke 
bekannt zu machen. Und doch wäre diese Vollständig
keit von nicht geringer Bedeutung, da der zweite Theil 
uns in aller Kürze die verschiedenen Stufen der Sufi 
von der ersten bis zur letzten in der durch die Theo
sophie festgesetzten Reihenfolge zum ersten Male im 
Zusammenhänge eröffnet hätte.

Ref. hält es daher um so mehr für seine Schul
digkeit, den Inhalt dieses zweiten Theiles nach einer 
von Hammer’schen Handschrift, die jetzt im Besitze der 
kais. Bibliothek zu Wien ist, kurz zu bezeichnen, und 
hierdurch zugleich eine Aufforderung zu dessen Ver- [ 
öffentlichung zu rechtfertigen. Es zerfallt aber dieser 
zweite Theil in zehn Unterabtheilungen, und jede die
ser wieder in zehn Artikel. Die erstem sind: 1) Die 
Anfrage, die Anfänge des beschaulichen Lebens ent
haltend. 2) Die Thore oder der Eintritt in dasselbe 
(durch die Gefühle der Traurigkeit, Furcht, Zerknir-, 
schung u. s. w., die sich zuletzt in Hoffnung und Ver
langen auflösen). 3) Die Handlungen des gemeinschaft
lichen Verkehrs 4) Die sittlichen Eigen
schaften 5) Die Principe oder Grundfesten

6) die Thäler geistige Vertiefungen).
7) Die Zustände Eintritt in die Ekstase). 8) Die
Zustände der Heiligkeit oder innigen Freundschaft, die 
den Sufi der Vereinigung mit Gott nähert

9) Die Wahrheiten und deren tiefe Erkenntniss 
10) Die Endpunkte (<yL»Lgj) als die letzten Stufen zur 
Einheit mit Gott.

ten Erklärungen berührt, welche ich im Allgemeinen 
I nur aus den Glossen einer einzigen Handschrift in meine 
| Ausgabe aufgenommen habe, und die, wje sieh nun 
1 zeigt, auch vorzugsweise aus dem Werke Abdurraz- 

Diese Eintheilung entspricht fast wörtlich der in ; zäq’s von einem fleissigen Besitzer meines Manuscripte 
den Stationen der Wallenden aufgestellten, wie man i an dessen Rande angemerkt worden sind. Auch citire
aus der Angabe auch der Unterabtheilungen in beiden } ich nach Dschordschäni, der den meisten Lesern zu- 
Werken, welche sich in v. Hammer-Purgstall’s Hand- ; gänglicher ist als die indische Ausgabe des Abdurrazzäq. 
Schriften (S. 431 ff vgl. mit $ 44ß ff.) findet, Nummer • (Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ,F. Hand in Jena. Druck und Verlag TOfl A. Brockhaus in

für Nummer ersehen kann. Wie viel würde sich aus 
diesen kleinen Abhandlungen ftir Sprache und Lehre 
der Sufi lernen lassen, und wie sehr erleichtern sie 
selbst gegenseitig ihr Verständniss, da sie sich wesent
lich ergänzen. — Von den Stationen sind zwei sehr 
gute Handschriften allein in Wien vorhanden.

Den Text anlangend, so hat Hr. S. so viel als 
möglich seine beiden Handschriften wörtlich wiederzu
geben gesucht, um bei der Schwierigkeit der Gegen
stände in zweifelhaften Fällen dem Leser selbst das 
ürtheil zu überlassen. Um von beiden das Zweckge
mässe mitzutheilen, nahm er die ihm als die besten 
erscheinenden Lesarten in den Text, und setzte unter 
bestimmten Zeichen das überdies Zulässige an den Rand, 
sodass man ein ziemlich getreues Bild beider Manu
scripte vor sich hat. This was thought necessary be- 
cause the subject is extremely abstruse, and the language 
in many instance so bad, that an inference from the 
Arabie Grammar and idiom could not be taken as guide 
in determining the correct reading.

Wenn wir auch diesen Ausspruch in allen seinen 
Theilen nicht zu dem unsrigen machen wollen, so glaubt 
Ref. doch, seine Anzeige nicht nützlicher schliessen 
zu können, als zunächst auf einige Lesarten aufmerk
sam zu machen, die die Vergleichung des Dschor
dschäni und Abdurrazzäq zur Herstellung eines correc- 
tern Textes an die Hand gibt. Offenbar liegen vielen 
Incorrectheiten alte, eingewurzelte Fehler zu Grunde, 
die durch Jahrhunderte fortgepflanzt sich in sämmt- 
liche Abschriften eingeschlichen und in neuerer Zeit, 
zumal durch türkische Copisten einen grossen Umfang 
gewonnen haben. — Natürlich kommen hier blos die 
Definitionen in Frage, die den beiden genannten Wer
ken gemeinschaftlich sind und so zu einer Quelle der 
Kritik werden. Dschordschäni gewinnt dadurch bedeu
tend, und vorzüglich Ref. muss dankbar sein, auf mehre 
wesentliche Mängel aufmerksam machen zu können. 
Dadurch werden zugleich eine Menge Verbesserungen 
bestätigt, die ich der freundlichen Mittheilung des Prof. 
Fleischer verdanke. Von letztem füge ich später noch 
einen Theil besonders bei. Nur bemerke ich ein für 
allemal, dass ein grosser Theil dieser Verbesserungen 
die im Dschordschäni mit' einem Sternchen bezeichne
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Arabische Literatur.
'Abdu-r-razzäq’s Dictionary of the techdcal terms of 

the Sufies, by Dr. Aloys Sprenger.

(Schluss aus Nr 81.)

S. 5, Z. 2 liest Abdurr. richtig (oder auch
xj statt im Dschordsch. S. 6, Z. 20

st. wie auch S. 106, Z. 8. 14 und anderwärts.
S. 10, Z. 20 st. und st.
und A. schliesst so: x^Ljua *4^
Jl*j  *aaä2Lj (oder Xäaä2!) ^2l xjLä^s

(D. falsch Xi-oj) und dann wie D.

In A. lautet die Definition von tka-lt 
uyLuuüJl^ «üLiÄaJl O Jjü* «»läÄjl ^LaXcLj

«Xc- . Nun folgen statt des fortlaufenden Textes in D.
die Erklärungen zweier neuer Ausdrücke in A.:
^i,2l Lö^Laäc-I und ^2-1 *J(A ä4

iücksjpi 5^ä2l Lg^s während D. noch 

seine eigene Definition von ^24 *jJä4 aufstellt. S. 15, 

Z. 16 A. richtig st. — 16, 6 aül st. 1^51 

— 24, 19 Lgjtx+a*.  st. Uöju —

3$, 5 st — 39, 7
£♦24 st. und schliesst 3
Ifcö — 43, 2 st. — 44, 12

|**4X ä3 yjL~J St. ^Ll

^3, iß richtig st. y-<Xx_>^ (^aX-ccJI

und 17 st. und setzt am Schlüsse die Worte 
hinzu t öA<JI — 20 st. pjax^l 

— 47, 1 st — 2 w ^SyAs^ st. xj

— 3 st — 86, 10

St. 90, io itwc^JI st. — 11 richtig
LgJIj st. A. fügt auch noch zwei Verse bei. — 
19 jpUajl st. £jy24 _ 91, 4 A. falsch st.

—95, 12 yyljjf und richtig £^»2

££♦32 und ^♦^öj st. — 16 richtig Lgj

st. OL^I - 101, 5 dujjf

Andere J-jjuU (X$ju — 114, 5 A. D. 

wofür Fl. lesen will — A. ^-Liü! 

und 6 &*4x  »jüLmaäjJI — 117, 7 ^41 And.

— 119, 5 st. — 120, 11 kj^üyll st. 
^j^Xj^JI — JlxXÄ^J richtig st. JliXuä^U und falsch 
äjjw st. SjäI — 124, 17. Nach (3-L2l fügt A. bei: 
XxIääm/MI pläx> £ und liest 19 3 »ckaJjJI

ä^XJÜI — 138, 13 J<äJL? st. jLsiJI AXxt 

— 139, 11 urüÄÄjl st. urÄäxJl — 144, 18 xajuJ 

st. aOJuJ — 147, 11 st. — 148, 20
&LIJJI st. — 166, 4 st. SJifÄSn.
und 5 nach 2^ der Zusatz jLülxJI atö’y-UI^ 
<5^^ — 168, 1 Lo SjLxJiJIj frL&iJl

st. — 170, 2 richtig
st. und ebenso 3, abgesehen von den sonst in 
A. und D. abweichenden Ausdrücken. — 173, 4 
xaä.Lö u_»Lää4 st. —178,5 «Xe yH**4^  
st. sJ^ — 189, 20 st. «plof jGwo^l und
Fl. — yJAoUJI st/ — 195, 11••

cksJ Jläj oLa*u^U st. JUü IjJj
— 197, 12 <£*24  st. jjXII — 

201, 17 cL^f st. XdiMI - 202, 1 

(S**"  3 st. p-^4 — 204, 18 Jä>

st. — 213, 16 ,5yA richtig st. ^si — 217, 13 

3 dojJJ st. ^xsjLaXJ — 225, 3 richtig 2^ 

st- — 234, 2 uyLupA st. Ebenso 292,17.
— 245, 10 st. <X^ — 263, 5 ^41

st. - 267, 9^1

- 269, 14 Jiu And. Aid — 270, 18 st- 

— 279, 7 jüx- st. — 13 t^/^^
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yjyypl st. — 281, 11 f»y
«*♦£!  st. ^11 & — 286, 15 ^1 jJJI ^UoJäXJI 

st. (jLoixxc — 18 JuXo^JI st. *Lo^JI  — 287, 18 
i^Jx» ^yg-A st. (^ä. ^Lj JI äjLäl —

290, 13 st. — 291, 15 y-uiJI
— LöaS jl Uxwuj *$coL sölyJI 

st. der Def. in D. wo »olyJI' steht. — 17' [»y51g.ll• st.
und am Schluss

*^^<MI aoIyJI st. Jüuo ^uaä y**?  — 292, 7 ^jIc^I 

st Jdl — 8 yol*  st. ^yol vgl. 245, 10. — 17. kj<x^ st.
— 293 , 9 ^>jJJI [JU ey> st. ,31*11  JU5 —

295, 8 ^U^J.1 JUJI JI st. dXJI JI — 297, 10 
j^fioJl ^1 3* äJI st. «uLuLöJI ^yo 

JUx^ll äolxU
Diesen aus der Vergleichung der beiden Werke 

gewonnenen Angaben füge ich einige Verbesserungen 
und Vorschläge, die ich der Aufmerksamkeit des Prof. 
Fleischer verdanke, bei. S. 6, Z. 2 ^x st. ^jx — 
18 ly^? st. y*xü  - 7, 14 y-4l st. ^1 — 9, 4 

J-»x st. J-*x  — 10, 4 ist, wie ich nun sehe, zu strei
chen. Diese Def. von JUä^I findet sich bereits voll

ständig 7, 19 f. — 11, 6 ijl» st. jjls — 11^ 17 A.

Fl. St’ >“****■?  St. ---

12, 18 st. yX- — 15, 7 (^y-s»! st. yX.1 — 15 
JU^Iyst — 17, 13 5^13 st JoU ä5Kx 

und yg? st ygxl*s  — 17 st — 19, 3 

J*«JI>  st. JjüJI — 9 iuo^yxJI st *xjy*JI • — 

14 Ugxi st. *** — 20, 14 (jUuJI st. jJ-axH 

— 21, 4 |U st. [J — 21, 18 igM oder (S*J  st 

— 22, 15 «jq^H st **W  — 23, 16 »Uol^ st. >’?

und« yjUjUI st. ^UJJIj — 25, 1 JjUÜI st. Ji*H  — 
28.,.7 st. — 20 und 29, 2 »y-JI^ st. äyXll^ 
— 29, 9 y»«n J| st. [vliaUI — 15 ^x st. **x  — 30, 17 
vyfyi^ st- 'y’y^J — 19 st. i^yr? — 31, 5 ,»Lgj^l 
st. |»lg£^ 33 5 16 3 st. ^x — 19 |jx st. Jx —

34, 13 st*  ^Uä.ÜI — 36, 4 st — 
40^ 10.' ll< *jU* x und *»L*̂J|  st. XsUux und SsLamJI 

— 41, 3 **Ug^;  st- — 43, 4 st 5^ — ■ 

44, 1 st. y*  — 45, 14- 13
|4£*JLst  [UXjUI — 48, 3 (5ÄL1 st _ 50. 9 

iu^jJI st XXLsaJI — 53, 19 äjuJaxJI st. XÄJaxJl   , 
20 Ug3 st. Ug^ — 54; 1 äU^JI st XJÜI^JI _ 

56, 11 J^l st. ^1 — 58, 19 ^13^1 st. JoSlI - 

59, 10 yA*»  yA*  (^y0 St. yA*J  --- 17 OJ^3 St. OJyS 
— 62, 3 oL^»-l« st. oL* ä-Ij — 16 U»y Umm st. ^Uä? »Uum 

— 63, 18 kJx st. auJx — 65,.8 *JI  st. Jl — 66, 9 

(jUs st. Xs — 67, 13 st. *jU£!U> — 68, 16 

^Ä**JI^  st. — 18 (joUjül st. ^jöLäXil — 74, 11 
LgXolc st. *JUx  — 14 OyJl st. oyül — 80, 20 «>l<Au| 

st. 3 Jul _ 86, 18 ^yßjJI st. ^jJI — 87, 19 

st. — 88, 2 [»LgJ5llj xxö au st. —

91, 6 r-Läj^L st. ^l*ä5IU  und 139, 11 st.
^ywiJI Vgl. oben. — 13 (y-uuJyLK st. des Druckf. 

O^umI — 93, 4 $ st — 96, 17

st. ääx — 99, 6 auÄioJlJI st. XAÖhjJI — 17 auAxto st. 
^aöääj — 101, 11 öJ^io st. IüJUmjo — 105, 9 (^1 st. 
JI — 12 Uyjb St. UyJo — 106, 18 -z^y’l st. jJI 

— 115, 6 yg-wl st y^l — 121, 6 *£;yo  st au^^o 
— 9 uokr st. Usdr - 125,12 joUtf st.

— 126, 17 st. JuuUj — 18 0^.1 st th^l —

128, 13 süul} st. Idul; — 131, 16 st.
J^äJI — 132, 6 äaju st. *a*j — 134, 6 «yÖf
st »JXll — 138, 3. iüb^l st aüL ^1 — 140, 3 

lyOuä st. I^JXÄxi --  144, 10 S^lyil st »;lgj| — • 

149, 5 st — 155, 8 *3  st. *3  — 156, 15 
xäjUm st. KäjUm — 16 ää.Uöj! 51 st. *ä.Uöj5H — 162, 16 
und anderwärts owUajJlj st. »•ajUäjJI^ — 163, 3 

JjkJI st. Jyl| — 168, 11 rO st. pO — 170? 14 oulx 

st. — 175, 7 u. 9 ^^*11  st. — ^8, 13 
Ux; st. x-JUig, — 181, 12 ^^>1 st- ^l^l — 

185 j 10 |^yo st. J — 193, 4 oL«***^  sfoläx*̂  
— 199, 1 ^utkgj st.------------------203, 6 ^yä st. ^yi*
— 11 st. '-jyXcl^ — 204 , 4 (JjUJI st, ^^1*31

— 205 , 5 *>Lc  JäiJ st Uo 15 4ayuxu st.

— 208, 6 ^IJj/I st- ~ 209, 16 äJUUUl st
*J^lft£Uli — 18 St.p^l —. 215*  11 st
— 216, 7 ßt- J?tö — 217, 17
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»Jjlc st. — 221, 16 SjUUj st. I jl —
224, 17 itöljjf st. &ly»JI — 227, 15 st.

— 230, 1 sollest. 8<^U« — 233, 7. 11 xaUs^JI 

st. kälia^l — 236, 18 st. — 240, 9 

st. xxxiljJ! — 244, 11 ^-^ÄöJI st- <5-*̂^  — 253, 10 

uJj st. — 258, 6 st. — 259, 10
st. (jÄS — 17 iÜjJiaUI st. xJ^ax+JJ — 260, 3

st. - 262, 9 St. J>£! — 266, 17 

^jfst. ^Lol — 272, 11 st. ^Uöa> — 12 yll 

st. — 275, 10 st. — 276, 9 uoäJI 

st. JqäJI — 277, 12 <Xaj st. (j*?  — 18 äolc-^l st. 
aiU^I — 286, 6 ^| st. - 288, 9 JI st. ^1 

— 289, 1 st. Lij — 290, 8 st. — 11 

^LfeJLJI ^Loyll Anfang eines neuen Artikels — 19 

jj|5Utf st. 8^Lä* — 291, 10 k^LlL <Xm&> st.

JoÄXS — 292, 16 «Jüö st. ä£1o — ^jLlöJI

Kurze Anzeigen.
Biographie.

De lacobo Sadoleto, cardinali, episcopo carpentor- 
atensi disguisitio historica, auctore Perrin. Pari- 
siis, Joubert. 1847. 8.

Diese biographische Darstellung eines zu seiner 
Zeit hochgeachteten Gelehrten ist nicht aus neuentdeck
ten Quellen geschöpft, stellt aber das in literargeschicht- 
lichen Werken Zerstreute mit Sorgsamkeit zusammen^ 
Sadolet, der Sohn eines Professors der Rechtswissen
schaft in Ferrara, geboren zu Modena im Jahre 1477, 
war von dem Vater für die juristische Praxis bestimmt, 
wählte aber das freiere Studium der Wissenschaft, das 
er >n Rom eifrig betrieb. Cardinal Olivier Caralfa nahm 
ihn zu seinem Secretär an und verschaffte ihm ein Ca- 
nonicat. Unter Scipio Carteromaco widmete sich Sa
dolet vorzüglich der griechischen Literatur. Nach Ca- 
raffa’s Tode ward er Secretär des Papstes LeoX.; als 
im Jahre 1517 der Papst, welcher die ausgezeichneten 
Talente des Mannes schätzte, ihn zum Bischof von 
Carpentras in Avignon ernannt batte, weigerte er sich 
aus Bescheidenheit, dies Amt anzunehmen, bis des 
Papstes Befehl es ihm aufdrang. Nach dem Tode 
Eeo’s X. und dem Eintritt des eben nicht für die Wis
senschaft thätigen Adrian’s IV. verliess Sadolet sein 
Bisthum und lebte auf einem Landgute bei Rom den 
Studien. Man erhob darüber eine Anklage, die sogar 

st. ^jUöjJI — 293, 3 st. — 294, 5 JJUxH 

st. JJäxJI — 9 ^Jl st. ^Ls^JI — 296, 6 3

st. — 297, 4 »y*)l  ^->1^ Anfang eines neuen 

Artikels — 298, 4 st. r^1’

Noch liegt mir die Vergleichung einer unvollstän
digen Handschrift der dresdner Bibliothek (s. den Katal. 
von Fleischer Nr. 8), die mir ebenfalls der Letztgenannte 
freundlichst überlassen hat, vor, und aus der hier nur, 
da sie sonst nicht gerade viel hergibt, die einzige tref
fende Lesart S. 89, Z. 5 st- /4l

angeführt werde.
Durch die Herausgabe des Abdurrazzäq hat Hr. S. 

der Wissenschaft, die sein Werk vertritt, einen wesent
lichen Dienst geleistet, den man um so höher achten 
muss, je geringer die Anzahl der uns bis jetzt durch 
den Druck bekannt gewordenen Schriften über die orien
talische Mystik ist, und wir scheiden von ihm mit dem 
Wunsche, dass er seine Stellung in Indien fernerhin zu 
ähnlichen Unternehmungen benutzen möge.

Meissen. G. Flügel.

die Verfälschung eines Breve ersann. Sadolet kehrte 
1523 nach Carpentras zurück und wurde von dem in- 
dess neueingetretenen Papste Clemens VII. wieder in 
seine Würden eingesetzt. Dieser bediente sich seines 
Raths in den politischen Zerwürfnissen mit Karl V., 
ohne davon den richtigen Gebrauch zu machen. Er 
verliess Rom vor der 1527 erfolgten Einnahme der Stadt 
und lebte mehre Jahre zu Carpentras. Paul III. rief 
ihn 1536 nach Rom und ertheilte ihm den Cardinalshut. 
Er begleitete den Papst 1538 nach Nizza, wo er zur 
Vereinigung Karl’s V. und Franz’s I. nicht wenig bei
trug. Franz I. wollte Sadolet, der als Gesandter nach 
Paris gekommen war, sich näher verbinden und bot 
ihm seinen Hof an, doch dieser wies, sein höheres 
Alter vorschützend, den Antrag zurück. Er starb zu 
Rom den 18. Oct. 1547. War er auch ein würdiger 
Vertreter seiner Kirche, so übte er eine seltene Tole
ranz, mit der er jede vom Papste verordnete härtere Mass
regel gegen die Protestanten zurückwies und selbst mit 
Melanchthon brieflich verhandelte. Von ihm erschie
nen schätzbare Werke, welche 1787 in Verona gesam
melt in 4 Bänden herausgegeben worden sind; darun
ter zeichnen sich aus: lllustrium imagines; De liberis 
recte instituendis ; Phaedrus sive de philosophia; com- 
mentarins in epistolam Pauli ad Romanos. Die Samm
lungen der Briefe von und an ihn enthalten noch man
ches unbenutze Material für Geschichte.
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Zur Symbol-Frage.
Das apostolische Glaubensbekenntniss und die For

derung, von dessen kirchlichem Gebrauche entbun
den zu werden, von K. Jürgens. Göttingen, Dietrich. 
1848. Gr. 8. 15 Ngr.

Die Schrift geht von dem Streite ühlich’s mit dem 
magdeburger Consistorium über den Gebrauch des soge
nannten Apostolicum aus und beleuchtet das mehrfach 
auch in der dortigen Gemeinde laut gewordene Verlangen, 
letzteres, namentlich bei Taufe und Confirmation aufgeben 
zu dürfen. Wie nun im Ganzen gegen Uhlich — obgleich 
deshalb noch keineswegs unbedingt für das Verfahren der 
kirchlichen Behörde — so spricht sich der durch seine 
rege Theilnahme an den kirchlichen Fragen der Gegewart, 
mehr noch durch seine treffliche Biographie Luther’s 
bekannte Verf. auch gegen ein solches Verlangen aus. 
Seine Gründe kommen, wenn man von den mancherlei 
nicht eben zum Vortheil der Auseinandersetzung einge
flochtenen Abschweifungen absieht, im Wesentlichen 
darauf hinaus, dass 1) das Apostolicum doch das äl
teste gemeinsame Bekenntniss der gesammten Christen
heit sei; was aber bekanntlich nur unter sehr bedeu
tenden Einschränkungen gilt, schon deshalb, weil die 
griechische Kirche dasselbe nicht hat. 2) Gestatte es 
die freieste Auslegung und es komme blos darauf an, 
die Gemeinde über seinen Sinn gehörig zu verständigen, 
um jede krasse, abergläubische Vorstellung zu ent
fernen. Als Beispiel dafür deutet der Verf. das „nie
dergefahren zur Hölle“ einfach, aber auch willkürlich 
genug: „niedergefahren ins Grab, begraben,“ und die 
„Auferstehung des Fleisches“ als „persönliche Fort
dauer in einem ewigen Leben, in einem neuen unsterb
lichen verklärten Leibe;“ — eine Art der Ausdeutung, 
welche von der sogenannten Orthodoxie leicht als „An
griff“ betrachtet werden könnte. Davon jedoch abge
sehen, so hat ihr gegenüber das Verlangen nach einer 
angemessenen Fassung des Bekenntnisses immer noch 
sein gutes Recht. :— Wohl, sagt Hr. J., allein 3) soll 
sich die Liebe auch in das weniger Angemessene fü
gen, um Ärgerniss bei Denen zu meiden, die daran mit 
alter Glaubenstreue noch halten. Indess soll ihnen ja 
eine andere Form nicht aufgedrungen werden. Es 
möchte mithin hier immer das „hanc damus veniam 
petimusque vicissim“ anwendbar sein und die Forde
rung unter Voraussetzung wirklicher Gewissensscrupel, 
besonders bei der Fassung des Apostolicum in Form 
der directen Frage, begründet erscheinen, selbst wenn 
sie, was wir noch nicht zugeben, so viel als eine Krisis 
der Kirche bedeutete. Jn der That kommt bei der For
derung noch sehr Viel darauf an, wie und worauf sie nun 

weiter gestellt wird. — Wichtiger ist, wenn der Verf. 
4) urgirt, dass das jetzt bestehende vom Landesherrn ge
übte Kirchenregiment eine Abänderung des Bekennt
nisses nicht verfügen dürfe, weil das der roheste Cä
sareopapismus sei und zu den schlimmsten Consequen
zen führen müsse. Aber einmal ist die Frage nicht 
reine Bekenntniss-, sie ist zugleich eine liturgische 
Frage, und dann wird nicht sowol eine derartige po
sitive Verfügung, sondern Duldung einer bisher factisch 
bestandenen mildern Praxis verlangt. Beides ist noch 
nicht einerlei. — Ungeachtet wir daher dem Verf. darin 
beistimmen, dass die Sache vollkommen ordnungs
mässig nur entschieden werden kann, wenn die Kirche 
durch gehörige Vertretung versammelt und das Be
kenntniss einer neuen Prüfung unterworfen wird, so 
halten wir doch solche Duldung nicht für unverträglich 
mit der Pflicht des bestehenden Kirchenregiments, zu-*  
mal, da eine derartige Vertretung nicht über Nacht zu 
organisiren ist. Man duldet in Leipzig nach den ge
machten Erfahrungen das Rosenmüller’sche Confirma- 
tionsbekenntniss, so unangemessen es ist, und in dem 
nicht gerade neologischen Holstein wird das sogenannte 
Apostolicum beiweitem nicht überall als Taufbekennt- 
niss gebraucht. Die Magdeburger durften sich an ihren 
König mit der Bitte um Gestattung eines ähnlichen Ver
fahrens um so eher wenden, wenn es richtig ist, dass 
ihnen bei Einführung der Agende, obgleich nicht ofti- 
ciell, das Versprechen gegeben war, es solle mit dem 
Gebrauche derselben nicht so genau genommen werden 
und wenn man gerade von dem sogenannten Apostoli
cum in extenso bisher hin und wieder abgesehen hatte. 
Sie durften es mit um so grösserem Rechte, da sie 
auf die abgekürzten Formeln in den altern reformato
rischen Agenden zurückweisen, deren eine auch bei 
ihnen im Gebrauch war, und nicht abgeneigt scheinen, 
sich mit ihr und mit der Weglassung „des Fleisches“ 
zu begnügen, welche weit statthafter sein dürfte, als 
die mehrfach. auch von kirchgläubiger Seite vorge
schlagene Substituirung eines andern Wortes. Ja, die 
Einführung der sogenannten erneuerten Agende wurde 
mit dadurch erzielt, dass man die Alternative stellte, 
zwischen ihrer Annahme und dem Zurückgehen auf die 
ältern Ordnungen. Hier bietet sich im einzelnen Falle 
Gelegenheit, die Alternative eintreten zu lassen. Möchte 
sie ergriffen werden, um grössere Spaltungen zu ver
hüten. In einem Übergangszustande, wie er für die 
deutsch evangelische Kirche vorhanden ist, sollte ein 
solcher Ausweg noch aus vielen andern Gründen nur 
willkommen sein, wird auch wol nach den neuesten 
politischen Vorgängen sehr gern eingeschlagen werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in läeipzig.
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ALLGEMEINE LITEMATLR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. 83. April 1848.

Geschichte.
Deutsche Geschichte unter Joseph II. und Friedrich II., 

von Karl Adolf Menzel. — Auch unter der Auf
schrift: Neuere Geschichte der Deutschen von der 
Reformation bis zur Bundesacte. Zwölften Bandes 
erste Abtheilung. Breslau, Grass, Barth & Comp. 
1847. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Diesen Band wird wol jeder wahrhaft deutsch Ge
sinnte mit Theilnahme, keiner ohne Wehmuth lesen. 
Denn es ist in demselben von einem Schriftsteller von 
verdientem ausgezeichnetem Ruf und deutschem Sinn 
ein Zeitraum der Geschichte Deutschlands dargestellt, 
in welchem zwei geistig reichbegabte Monarchen die 
grössten Erwartungen für die Verbesserung der Zu
stände der deutschen Nation erweckten, die aber nur 
sehr unvollständig und zum grössten Theil gar nicht 
in Erfüllung gegangen sind. War es doch Deutsch
lands Unstern, dass beide Regenten in beinahe allen 
das wahre Interesse des deutschen Gesammtlandes oder 
der ganzen deutschen Nation berührenden Angelegen
heiten eine entgegengesetzte Richtung einschlugen. Bei
de trifft der Vorwurf einer zu einseitigen Berücksich
tigung ihrer eigenen Staatsgebiete. Friedrich II. liess 
sich überdem durch eine tiefgewurzelte masslose Eifer
sucht gegen Joseph II. bestimmen, wozu dieser aller
dings scheinbare Vorwände gab, welche jedoch von 
einem weniger befangenen Fürsten nicht mit so arg
wöhnischem Auge beurtheilt worden wären. Dahin ge
hören namentlich Joseph’s Bestrebungen, seine Erb
staaten mittels freundlicher Übereinkünfte mit Baierns 
Regenten besser auszurunden. Nichts hat dem preussi
schen Monarchen es so sehr erleichtert, Mistrauen ge
gen Joseph’s Absichten zu erregen, den Apfel der 
Zwietracht unter die Glieder des deutschen Reichs zu 
werfen und die ohnehin sehr geschwächte Kaisermacht 
zu vernichten, als diese Verhandlungen, welche Frie
drich II. mit grosser Schlauheit und Erfolg für den 
Zweck ausbeutete, sich das Ansehen eines Schutz
wächters der Unabhängigkeit aller deutschen Fürsten 
und Stände gegen Österreichs Übermacht beizulegen. 
Und doch hätten der Bestand und die Sicherheit des 
deutschen Reichs und seiner Glieder eher dabei gewinnen, 
als verlieren können, wenn Karl Theodor und sein Erbe 
und Nachfolger Beherrscher des burgundischen anstatt 
des baierischen Reichskreises geworden wären. Auch 
Friedrich’s Vorgeben von einer Störung des Gleich

gewichts durch diesen Tausch ist eine Fiction, die um 
so weniger Beachtung verdiente, als die damals in 
naher Aussicht gestandene Erwerbung der fränkischen 
Fürstenthümer Anspach und Baireuth auf Seite Preus
sens noch eher als eine Störung des Gleichgewichts 
sich darstellen mochte, indem dadurch die Umfassung 
Böhmens vom preussischen Adler von zwei Seiten be
vorstand. Dess ungeachtet wäre es für Deutschland 
erwünscht gewesen, dass Joseph’s Politik, die Eifer
sucht Friedrich’s bedenkend, ihm durch ihre Schritte 
zum Erwerb von Baiern den Vorwand nie gegeben 
hätte, eine Stellung im Reich anzunehmen, in welcher 
er es sich zur Hauptaufgabe stellte, jeden Versuch 
des Kaisers zur Verbesserung der Einrichtungen Deutsch
lands zu vereiteln. Dass Letzteres geschehen, ist eine 
Thatsache, welche Hr. Menzel, obgleich selbst Preusse, 
weder in Abrede stellt, noch billigt. Ebenso räumt er 
ein, dass der Kaiser die ersten Schritte gethan, um 
Friedrich II. die eifersüchtigen Vorurtheile gegen seine 
Absichten zu benehmen. Bei der Zusammenkunft in 
Neisse 1769 that Joseph dafür alles Mögliche. Frie
drich selbst scheint von Joseph’s Benehmen bezaubert 
gewesen zu sein, indem er damals an Voltaire schrieb: 
„endlich einmal ein Kaiser, wie Deutschland noch kei
nen gehabt hat!“ Auch führte die persönliche Unter
handlung zu einem geheimen Vertrag zwischen Öster
reich und Preussen, um den Eroberungen Russlands auf 
türkischem Gebiete Schranken zu setzen. Dieser Ver
trag hatte aber, weil Friedrich die Empfindlichkeit der 
Czarin, mit welcher sein früheres Subsidienbündniss 
noch bestand, zu Gunsten eigener Zwecke schonen 
wollte, zuletzt nur das für das Interesse des deutschen 
Reichs nachtheiligste Ergebniss zur Folge, dass die 
drei Höfe 1772 sich zur ersten Theilung von Polen 
einverstanden, wodurch Russland für die Zurückgabe 
der eroberten türkischen Länder, Österreich aber für 
aufgewandte Rüstungskosten und Preussen für die 
an Russland bezahlten Hülfsgelder sich (angeblich) 
entschädigten (S. 10 — 15). Schon vier. Jahre früher 
(1769) hatte sich Friedrich II. mit Katharina vereinigt, 
die Anarchie in Polen aufrecht zu erhalten (S. 5) und 
beide widersetzten sich bald hernach den von dem 
König Stanislaus (oder vielmehr von den Czartorinsky’s) 
beabsichtigten Staatsreformen, deren Anfang die Ab
schaffung des unsinnigen Liberum Veto machen sollte, 
wodurch jedes Glied des Reichstages alle Beschlüsse 
desselben vereiteln konnte (S. 7). —• Die bedauerns
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würdigsten Folgen hatte die Eifersucht Friedrich’s ge
gen Joseph in Bezug auf die bessere Gestaltung der 
kirchlichen Verhältnisse in Deutschland. Während der 
vom reinsten' Geiste des Christenthums durchdrungene 
Papst Clemens XIV. eines der stärksten Hindernisse 
einer solchen Gestaltung durch die von den grössten 
katholischen Mächten verlangte Aufhebung des unver
besserlichen Jesuitenordens wegräumte, suchte Frie
drich II., welcher mit den verschworensten Gegnern 
des Christenthums in freundlichem Briefwechsel stand, 
seine Glorie darin, den aufgehobenen Orden in Schle
sien unversehrt zu halten, wodurch er die wahrhaft 
christlichen Absichten des Kaisers in Bezug auf nö- 
thige Kirchenreformen in ein verdächtigendes, gehässi
ges Licht zu stellen hoffte. Ein ähnliches Benehmen be
folgte Friedrich später auch sonst in der Behandlung 
der katholischen Kirchensachen. In Hrn. M.’s Dar
stellung vermisst Ref. die erwünschte rücksichtslose 
Genauigkeit. Er, dessen Streben nach Unparteilichkeit 
sonst alles Lob verdient, zeigt doch auch an einigen 
Stellen mehr Geneigtheit für die Jesuiten, als für Cle
mens XIV. So gibt er dem grundlosen Zweifel an der 
Echtheit seiner von Carraccioli veröffentlichten Briefe, 
welchen die Jesuiten mit ihrer gewöhnlichen dreisten 
Spiegelfechterei in die Welt warfen, seine Zustimmung 
und ebenso dem Zweifel an der durch Thatsachen wo 
nicht erwiesenen, doch sehr wahrscheinlich gemachten 
Vergiftung dieses trefflichen Papstes, obgleich er zur 
Begründung dieses Zweifels nichts anzufiihren weiss, 
als einen Brief Friedrich’s an d’Alembert, worin das 
Gerücht jener Vergiftung für falsch erklärt und zu
gleich (leichtsinnig genug) behauptet wird: eine sehr 
gereizte Stimmungin Verbindung mit Ausschweifungen (!) 
habe sein Leben abgekürzt (S. 71 — 72). Der dem 
Papst wenig geneigte Abbate Ciofani, geheimer Ge
schäftsträger des Königs in Rom mag dergleichen ver
leumdendes Geschwätz von Jesuitenfreunden an Frie
drich als glaubwürdig berichtet haben, was aber für 
die geschichtliche Wahrheit von keinem Gewicht ist. 
Auch erwähnt Hr. M. in einer Note zur S. 35, dass von 
des Papstes Gegnern nachmals behauptet worden, er 
habe sich schon vor seiner Erwählung zur Aufhebung 
des Ordens verbindlich gemacht, ohne dass er sich 
die Mühe gegeben, den Grund dieser hämischen Be
hauptung kritisch zu prüfen. Zur unparteiischen Unter
suchung der Schuld oder Unschuld des Ordens mag 
sich Ganganelli bereitwillig erklärt haben; ein unbe
dingtes Versprechen der Aufhebung hat er gewiss 
laicht gegeben, was schon die der Aufhebung voran
gegangene langwierige Untersuchung beweist. — Frie
drich’s II. (vergebliche) Bemühung die Wahl des Erz
herzogs Maximilian zum Coadjutor Von Münster zu 
hindern, * li sse sich allenfalls «aus deutschem Gesichts
punkt rechtfertigen» Aber der von ihm’ (1785) gegen 
den Kaiser gebildete Fürstenbund stellte den'Fortbe

stand des deutschen Reichsverbands schon damals ohne 
Noth an einen Abgrund, und er hätte, selbst wenn 
Noth vorhanden gewesen wäre, demselben nur dann 
auf helfen können, wenn es Friedrich II. damit wahrer 
Ernst gewesen wäre. Wie wenig dies aber der Fall 
war, konnte man schon daraus abnehmen, dass sein 
Einfluss auf das evangelische Corpus in Regensburg 
die für so nothwendig erkannte Verbesserung der Rechts
verwaltung am Reichsgerichte zu Wetzlar, welche vom 
Kaiser seit dem J. 1767 mit allem Ernst war betrieben 
worden, im J. 1776 gänzlich hatte scheitern machen 
(Cap. VI). Der in mainzischem Staatsdienst stehende 
Geschichtschreiber der Schweiz, Joh. Müller, wurde 
durch den Beitritt seines Dienstherrn zu dem Fürsten
bund veranlasst, diesen Bund mittels eines mit vielem 
Geist und in eindringendem Stil verfassten Buchs in 
einem sehr einnehmenden Licht darzustellen. Dieser 
vortreffliche Schriftsteller ging dabei von der wohl
meinenden Voraussetzung aus, dass der Bund in der 
That und Wahrheit die Abwehrung wirklicher Gefah
ren vor Niedertretung der deutschen Verfassung und 
Freiheiten durch Willkürherrschaft zum Augenmerk 
habe. Hierin theilte Müller die Ansicht mehrer deut
schen Fürsten und Vaterlandsfreunde. Als aber der 
Kurfürst von Mainz und der Herzog von Weimar im 
J. 1787 zu Berlin auf einen Zusammentritt antrugen, 
der die Mittel und Wege zu einer wahren Wiederge
burt des schon so vielfach zerissenen deutschen Staats
thums, durch die allein der angebliche Zweck des Für
stenbundes hätte erreicht werden können, in Berathung 
ziehen sollte, dieser Antrag aber in einer Erwiederung 
des preussischen Herzberg mit vielem Lob auf die pa
triotisch-deutschen Gesinnungen seiner Verfasser höf
lichst als bedenklich abgelehnt wurde, da veröffentlichte 
der nämliche Johann Müller in einer Schrift: „Über 
Deutschlands Erwartungen vom deutschen Fürstenbunde“ 
das naive Bekenntniss seiner vorherigen Täuschung. 
„Wenn,“ schrieb er, „die deutsche Union zu nichts 
Besserm dienen soll, als den gegenwärtigen Stand der 
Dinge für immer aufrecht zu erhalten, so ist sie wider 
die ewige Ordnung Gottes und der Natur, nach der 
Weder die physische noch moralische Welt einen Au
genblick in statu quo verharren, sondern Alles im Le
ben ordentliche Bewegung und Fortschritt sein soll, 
wider alle politische Erfahrung, nach welcher wie die 
physischen Körper durch Stockung in Verwesung über
gehen, so alle Conföderationen durch Unthätigkeit in 
Erkaltung, Privatleidenschaften und zuletzt in unwider
stehliche Selbstauflösung. , Sollte wirklich jene weltge
priesene Union sich auf die zwei Punkte beschränken, 
dass Baiern das Glück habe, statt Joseph’s II. den Her
zog von Zweibrücken (ein Nachbild Ludwig’s XV.) zum 
Landesväter zu bekommen, und dass man, wenn der 
Kaiser Joseph mit’rascher Hand, ohne zuvor ein Men
schenalter hindurch über die Form zu rathschlagen, 
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einen eingewurzelten Misbrauch wegreissen will, diesen 
Misbrauch aufs Äusserste vertheidige, damit er noch 
fünfzig Jahre stehen und wirken möge, den statum quo 
unserer Nation zu befestigen, damit sie ohne Gesetz und 
Justiz, ohne Sicherheit vor willkürlichen Auflagen, in 
Ungewissheit ihre Söhne, ihre Ehre, ihre Freiheiten und 
Rechte einen Tag zu erhalten, als hülflose Beute der 
Übermacht, ohne wohlthätigen Zusammenhang, ohne 
Nationalgeist, so gut als bei solchen Umständen immer 
sein mag, existire*),  sollte dies die letzte Grossthat 
Friedrich’s, der erste und herrlichste Glanz seines Nach
folgers sein?“ — Nicht lange hernach erwiderte der 
Kaiser Joseph auf ein Schreiben des zum Coadjutor 
von Mainz erwählten Karl v. Dalberg: „Wenn Alle 
dächten wie er und Dalberg und gerecht wären, so 
würde man sich nicht beklagen, einen Obern zu ha
ben, wie er sei, aber man ersinne Mährchen aller Art 
und brüte Dichtungen aus.“ So war es in der That; 
man üess Staatsschriften voll pomphafter Worte von 
deutscher Freiheit und Gleichgewicht der Mächte in die 
Welt ausgehen, um die Meinung zu berücken und zu 
verwirren, damit man um so besser im Trüben fischen 
könne. Ref. enthält sich hier, die Charakterzüge und 
Kunststücke dieser im Trüben fischenden Politik in ein 
Gemälde zusammenzustellen; sie bilden leider den Haupt- 
bestandtheil der deutschen Geschichte nach Friedrich’s II. 
und Joseph’s II. Hintritt bis zu des deutschen Reichs 
völliger und schmachvoller Auflösung. — Einigen Trost 
gewährt hier das Andenken an das edle und muster
hafte Bestreben, worin mehre weltliche Fürsten (wie 
Karl Kriedrich von Baden und der Fürst von Anhalt 
Dessau) und mehre geistliche Landesväter mit einander 
wetteiferten, um die geistige, sittliche und materielle 
Wohlfahrt ihres Volks auf eine hohe Stufe zu erhe
ben. Innigst gefreut hat es Ref., dass Hr. M. die Ge
rechtigkeit geübt hat, die vollste Anerkennung auch 
der Verdienste geistlicher Regenten und ihrer Gehülfen 
(wie des trefflichen Fürstenberg in Münster S. 166) 
ohne Rückhalt auszusprechen, und namentlich unter 
allen geistlichen und weltlichen Volksleitern jener Zeit 
dem Fürstbischof von Bamberg und Würzburg Franz 
Ludwig Ertkal die Palme zuzuerkennen. Die weise 
Wirksamkeit uud die edeln Leistungen dieses echt deut
schen Mannes als Oberhirten weitläufiger Kirchspren
gel und als Fürsten ansehnlicher Landesgebiete sind 
noch immer viel zu wenig bekannt und gewürdigt. Was 
b. 296 299 darüber berichtet wird, ist reine Wahrheit 
— und Ref. muss beifügen, dass die innere Gesinnung 
des Mannes mit seinen Handlungen im vollkommensten

*) H. Menzel führt S. 219 eine Stelle aus einem Briefe Fried
rich’s H. an d’Alembert an, worin er von den Klosteraufhebungen 
Joseph’s sagt; „es scheint, dass die reichen Stifte (zur Säcularisation) 
den Vorzug vor den Bettelklöstern erhalten; man rührt die letztem 
nicht an, obwol das Gemeinwohl ihre Einziehung eher als die der 
erstem heischen möchte.“ Diese Darstellung verräth völlige Unkunde 
der Thatsachen. Ganz andere Rücksichten als der Reichthum be
stimmten die Aufhebung. Viele Bettelklöster, wo man sie über
flüssig fand, wurden aufgehoben. Den belassenen wurde der Bettel 
verboten, und ihr Unterhalt sowie die Pensionen von Gliedern 
der aufgehobenen Bettelklöster auf den Religionsfond überwiesen.

*) Man erinnere »ich nur des Menschenhandels, den in jenen 
Zeiten verschiedene Reichsfürsten ungescheut trieben, der jahre
langen Einkerkerungen aus Rachsucht, z. B. der eines Schubart wegen 
eines Epigramms,. .ohne dass nur.Eine stimm« sich dagegen erhob, 
^d selbst die sonst so freimüthige Schlief a im Schweigen beharrte.

Einklang standen, und sein Fernbleiben von aller Be
gierde nach Lobgeräusch und Aufsehen erregen seinen 
grossen Verdiensten die Krone aufsetzte. Nach des 
Ref. Urtheil ist Franz Ludwig das reinste und schön
ste Vorbild eines deutschen Fürstbischofs, wol vor vie
len andern berühmten Deutschen der Aufstellung in der 
germanischen Walhalla würdig.

Über Friedrich’s II. Persönlichkeit, seine Kriegs- 
thaten und Regierung besitzt Deutschland eine reich
haltige geschichtliche Literatur. Weit spärlicher sind 
ähnliche Quellen über Joseph’s II. Regierungsgeschichte 
flüssig geworden. Noch erwartet dieser in seiner Art 
einzige Monarch neuester Zeit seinen Plutarch, Sallust, 
Tacitus oder Robertson. Eine treue, zusammenhän
gende Schilderung seiner Gesetzgebung und seiner gan
zen innern Verwaltung, besonders in kirchlicher Bezie
hung, mit freier Benutzung aller Archive bearbeitet, 
könnte in höchstem Grade lehrreich werden. Im red
lichen und rastlosen Bestreben, die Bildung und den 
Wohlstand aller Klassen der seiner Herrschaft anver- 
trauten Völker, besonders aber der zahlreichsten des 
Bauern- und Gewerbstandes möglichst zu erhöhen und 
fest zu begründen, steht Joseph höher als Friedrich. 
Für den Volksunterricht und die Befreiung des Bauern 
von ungebührlichen Lasten that jener ohne Vergleich 
mehr als dieser. Was Joseph für die Förderung der 
berufgemässen Ausbildung und Thätigkeit des Klerus 
unternahm, trug in den meisten seiner Staaten schöne 
Früchte. Auch bei der von ihm angeordneten Aufhe
bung vieler Klöster, weit entfernt, die Bereicherung 
des Fiscus zu bezwecken, hatte er blos das Beste der 
Kirche und des Volks im Auge. Die Beseitigung einer 
Menge müssiger Mönche war ebenso wie die von so 
vielen müssigen Messpriestern dringend geboten. Sie 
konnte wie dem Priesterstande, so auch dem für ge
meinnützige Zwecke thätigen Mönchsstande nur ein 
höheres Ansehen verleihen. Die am meisten bemittel
ten Klöster und Stifte, die für die Wissenschaften und 
den Untericht Bedeutendes leisten konnten, wurden er
halten, das Vermögen der aufgehobenen wurde in je
der Provinz ganz zur Bildung eines unter abgesonder
ter Verwaltung gestellten Religionsfonds verwendet, der 
einzig der Bestreitung solcher Kirchen- und Schulbe
dürfnisse gewidmet ward und blieb, wofür es bisher 
an geeigneten Mitteln gebrach*).  Dahin gehört derUn- 
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terhalt von Pflanzschulen des Klerus, Stiftung neuer 
Seelsorgs- und Schulstellen, wo dergleichen nöthig waren, 
die Versorgung der durch Alter oder Krankheit untüchtig 
gewordenen Seelsorger. Ref. müsste ein Buch schreiben, 
wenn er alles Gute, was Joseph’s Verfügungen in allen 
solchen Beziehungen bewirkten, schildern wollte. Nur 
kann er den Wunsch nicht bergen, Hr. M. hätte dies 
etwas umständlicher gethan. Er würde dann ohne Zwei
fel Joseph’s Verwaltungssystem nicht so schroff als ein 
finanziell-militärisches bezeichnet haben (S. 398 ff. 459. 
493). Dass auch er, wie Friedrich, im Sperrsystem 
den stärksten Hebel zur Steigerung der inländischen 
Betriebsamkeit ersah, war ein damals ungefähr allen 
Regierungen gemeinsamer Irrthum. — Joseph leitete die 
innere Verwaltung aus dem Cabinet durch Handbillets, 
wie Friedrich durch Cabinetsordres. Aber diese griffen 
zuweilen auch in den Gang der Justizverwaltung ein, 
was mit Joseph’s Handbillets nie der Fall war. — Beide

Kurze Anzeigen.
Bibliographie.

Rechercbes historiques. genealogiques et bibliogra- 
phiques sur les Elzevirs, par A. de Reume. Bru
xelles , 1847. 8.

Wer die Briefe von Scaliger, Salmasius, Heinsius, 
Gronovius gelesen, kennt die hohe Achtung, in wel
cher die Elzevire standen, und wie man sich geehrt 
fand, seine Werke von ihnen zum Druck befördert zu 
sehen. Sie waren Meister ihrer Kunst und verwende
ten eine musterhafte Sorgfalt auf Correctheit und Ele
ganz des Drucks. Doch forderten sie auch die Litera
tur durch Anregung zu grössern Unternehmungen, wie 
zu der Folge der Staatengeschichten, zu den geogra
phischen Atlanten. Bei den alten Classikern sorgten 
sie für die, besten Texte. Die aus ihren Werkstätten 
hervorgegangenen Schriften wurden bald zu einer Sel
tenheit und eine vollständige Sammlung Aufgabe für 
die Bibliophilen. Sowol das durch ein vieljähriges Ge
schlecht fortdauernde Verdienst um die Literatur, als 
auch das Interesse an der Persönlichkeit liess schon 
längst eine geschichtliche Darstellung über das Leben
und Wirken der Elzevire wünschen, wie die Bücher- । nach seiner Rückkehr eine Buchdruckerei, für die er
Sammler Vollständigkeit der Kataloge der elzevirschen 
Ausgaben erstrebten. In Millin’s Magazin encyclopedi- 
que erschien im Jahre 1806 eine Abhandlung vom Pa
ter Adry. Auszug aus einem grössern Werke: Sur les 
imprimeurs de la famille des Elzevirs, faisant partie 
de l ^troduction au catalogue raisonne de toutes les edi- 
tions qu'ils mit donnees. Im Jahre 1822 erschien: Essai 
bibliogropbique sur les editions des Elzevirs les plus 
precieuses et les pius recherchees, precede d'une notice 
sur ces impwneurs celebres, par M. Berard (Paris, 
Firmin Didot). Endlich gab Charles Pieters zu Gent 
1843 heraus: Analyse des materiaux les plus utiles pour 
de futures annales de l’imprimerie des Elzevirs. In al
len diesen Schriften lag Material vor, welches Reume 
sorgsam zusammenstellte, um eine mehr biographische

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Band in Jena.

betrachteten sich als die ersten Diener des Staats. Beide 
hielten es für das Ansehn ihrer Würde keineswegs für 
dienlich, ihre Person mit einer Schar prunkender Müs
siggänger zu umgeben (S. 356. 455. 461). Die Lebens
weise von Beiden war einfach, ihrem höheren Berufe 
gemäss. — Hr. M. schliesst sein Buch mit der Bemer
kung: Friedrich sei mit gleicher Seelenruhe, wie Joseph, 
geschieden. Beide hatten das Bewusstsein, das Steuer
ruder mit kräftigem Willen geführt zu haben. Der 
greise Friedrich hatte vollen Grund, sein Glück zu 
preisen. Joseph starb im Mannesalter mit gebrochenem 
Herzen, weil er seine edelsten Entwürfe von der Laune 
des Schicksals zertrümmert sah. Hat aber wol Frie
drich ebenso wie Joseph in der letzten Stunde zu Gott 
beten können: „Der du allein mein Herz kennst, du 
weist es, dass ich Alles, was ich gethan, nur zum 
W’ohle meiner ünterthanen gemeint habe“ (S. 463)?

Constanz. J. H. v. Wessenberg.

i als bibliographische Darstellung über das Geschlecht 
der Elzevire zu liefern, wozu er in Belgien und Hol
land aufgefundene Notizen fügte. Man muss das Be
mühen mit Dank anerkennen, indem man nun eine 
vollständige Übersicht über die Wirksamkeit dieser denk
würdigen Familie gewinnt. Ludwig Elzevir, 1540 zu 
Löwen geboren, war der Vater von neun Kindern, sie
ben Söhnen und zwei Töchtern. Er betrieb ein Buch
händler- und Buchbindergeschäft in mehren Städten Hol
lands, bis er sich 1580 zu Leyden niederliess, wo er 
später auch eine Dienerstelle bei der Universität über
nahm. Im Jahre 1587 eröffnete er einen Buchhandel 
im Universitätsgebäude und verkaufte die ihm von Plan- 
tin in Antwerpen gelieferten Bücher und die von ihm 
selbst zum Druck geförderten. Das erste Buch, wel
ches er verlegte, war Drusii Ebraicarum quaestianum, 
sive quaestionum ac responsionum libri duo, videlicet 
secundus et tertius in academia, LugdunensiMDLXXXIII. 
8. Am Ende des Buchs steht: Veneunt LugduniBata- 
vorum apud Ludovicum Elsevirium e regione scholae 
novae. Bisher galt die Ausgabe des Eutropius von 1598 
als der älteste elzevirsche Druck, dessen Ächtheit noch 
bezweifelt wird. Im Jahre 1602 machte er mit seinem
Sohne Matthias eine Reise nach Paris und eröffnete 

die Typen von Garamond in Paris, das Papier aus den 
Fabriken zu Angouleme bezog. War der Vater bis 
1586 nur als Büchercommissionär thätig, so erschienen 
nach dessen Tode, der 1617 erfolgte, im Jahre 1618 
die ersten Drucke der Elzevir’schen Officin. Hr. R. 
gibt einen sehr genauen Ber’^t über die Folge der 
nach und nach in das Geschäft eintretenden Glieder 
der Familie, Matthias mit dem Vater Bonaventura und 
Abraham unter sich 1625 32 verbunden, Daniel, Bo- 
naventura’s Sohn, verbunden mit seinem Neffen Johann 
1654, Ludwig HI. in Amsterdam 1655, dessen Buch' 
druckerei von vielen Reisenden als eine Merkwürdig' 
keit besucht und beschrieben wurde. Die Leistungen 
der Einzelnen sind genau bezeichnet und die Schrift 
reich an bibliographischen Notizen.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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AllUEMEIlNE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. S4L April 1848.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Privatdocent Dr. Benfey in Göttingen ist eine ausser

ordentliche Professur in der philosophischen Facultät der Uni
versität Göttingen verliehen worden.

Dem ausserordentlichen Professor der Medicin an der Uni
versität zu Berlin Dr. Böhm ist eine ausserordentliche Professur 
an der medicinisch-chirurgischen Akademie für das Militär da
selbst übertragen worden.

Der Collaborator an der Kreuzschule in Dresden Dr. J. 
G. Th. Grüsse ist zum Inspector des königl. Münzcabinets er
nannt worden.

Candidat Dan. Greve in Schleswig, Herausgeber der ,,Nord
deutschen Monatsschrift zur Förderung des freien Protestantis
mus“, ist zum Hauptpastor zu Colmar in Holstein erwählt worden.

•Dem Oberlehrer Dr. Kampe in Neuruppin ist der Charakter 
eines Professors beigelegt worden.

Der Director der Bildungsanstalten zu Hofwyl Dr. Wilh. 
Bernhard Mönnich ist zum Lehrer der deutschen Sprache und 
Literatur am Gymnasium zu Stuttgart ernannt worden.

Prof. Dr. Planck in Greifswald ist, unter Beibehaltung 
seiner Professur bei der Universität, zum Ober-Appellations- 
gerichtsrath ernannt worden.

Der ordentliche Professor Dr. W. Roscher in Göttingen 
folgt einem Rufe als ordentlicher Professor der Staats- und 
Kameralwissenschaften an der Universität Leipzig.

Die Professur der ungarischen Sprache an der Universität 
zu Wien ist dem Dr. J. Remele übertragen worden.

Der ausserordentliche Professor der Geburtshülfe an der 
medicinisch - chirurgischen Akademie für das Militär in Berlin 
Geh. Medicinalrath Dr. Schmidt ist zum ordentlichen Professor 
ernannt worden.

Landrath v. Üchtritz in Lauban ist zum Präsident des 
Konsistoriums der Provinz Sachsen in Magdeburg ernannt worden.

Dr. Wiese, Professor am Joachimthal’schen Gymnasium in 
B^riin, ist zum Director des Gymnasium in Stettin an Stelle 
des abgegangenen Directors Hasselbach berufen worden.

^den Professor an der Bergakademie zu Freiberg 
Bernhard Cotta erhielt den grossherzoglich Sachsen - Weimari- 
schen Hausorden vom weissen Falken.

Nekrolog.
Am 23. Febr. starb in Breslau Dr. Theodor Jacobi, ausser

ordentlicher Professor in jer philosophischen Facultät. Von 
ihm erschien: De Ottocari chro^ico austriaco (1839).

Am 23. Febr. zu Stuttgart Karl v. Bühler, Regierungs
präsident a. D., geb. zu Backnang 1765. Er schrieb anonym: 
Criminalfälle für Rechtskundige und Psychologen (1793).

Am 24. Febr. zu Wien Dr. Joseph Altschul, Mitglied der 
medicinischen Facultät und Hospitalarzt.

Am 8. März zu Breslau Dr. Friedrich Benedict Weber, Geh. 
Hofrath, ordentl. Professor und Senior der Universität. Zu Leip
zig am il.Nov. 1774 geboren, war er 1799 als Privatdocent 
für Kameralwissenschaft daselbst aufgetreten und erhielt 1801 
eine ausserordentliche Professur in der philosophischen Facultät. 
Im Jahre 1802 ward ihm die ordentliche Professur der Kameral
wissenschaften an der Universität zu Frankfurt a. d. O. über
tragen, von wo er 1811 mit der Universität nach Breslau zog. 
Seine zahlreichen Ökonomischen Schriften s. bei Meusel Bd. X, 
S. 796; Bd. XVI, S. 155; Bd. XXI, S. 372.

Chronik der Universitäten.
Leipzig.

1. Das Lehrerpersonal betreffend. Die durch den 
Tod des Professors Dr. Becker erledigte Professur der Archäo
logie wurde dem Professor Dr. Otto Jahn in Greifswald über
tragen. Die Privatdocenten Dr. Wilh. Gust. Busse, Dr. Wol
demar Frege und K. Gotti. Francke wurden zu ausserordent
lichen Professoren, die ersten beiden in der juristischen, der 
dritte in der medicinischen Facultät ernannt. In die philoso
phische Facultät traten als ordentliche Professoren ein: der 
Professor der praktischen Staats - und Kameralwissenschaften 
Dr. Georg Hanssen, der Professor der Botanik und Director 
des botanischen Gartens Dr. Gustav Kunze, der Professor der 
Mineralogie Dr. K. Fr. Naumann, der Professor der Philoso
phie Dr. K. Herm. Weisse und der Professor der Zoologie 
und Vorsteher der naturhistorischen Sammlungen Dr. Eduard 
Pöppig.

II. Zahl der Studirenden. In dem Winterhalbjahre 
1846—47 betrug die Zahl der Studirenden 901, unter denen 
631 Inländer, 270 Ausländer waren, und zwar 259 Theolo
gen, 366 Juristen, 179 Mediciner und Chirurgen, 97 der 
philosophischen Facultät Zugehörige. Im Sommerhalbjahre 1847 
befasste die Zahl 911, unter denen sich 625 Inländer und 
286 Ausländer, 253 Theologen, 379 Juristen, 174 Mediciner 
und Chirurgen, 105 der philosophischen Facultät Zugehörige 
befanden.

HI. Promotionen. Die medicinische Doctorwürde er
warben unter dem Decanat des Prof. Dr. Wendler nach öffent
licher Vertheidigung ihrer Dissertationen am 18. Dec. 1846 
Ernst Theodor Kramer aus Leipzig (Diss. Nonnulla de rabie 
canina), am 24. Dec. Fr. W. Alex. v. Keller aus Kleinmilkau 
(Breve summarium actorum policlinicorum triennii 1841—-43), 
am II. Febr. 1847 K. Fr. Eduard Obenaus aus Leipzig (Dus. 

I de combustione cutanea eiusque effectu lethifero), am 9. März 
Ernst Beck aus Schneeberg (Quibusnam de caussis prognosis 
in dysenteria saepius infausta sit statuenda), am 23. März Alex. 
Haymann aus Rossau (Diss. de anomalii*  saca herniosi eius- 
que diagnosi ab intestinis in herniotomia), am 30. März Fr. 



334

Aug. Chr. Hebenstreit aus Leipzig (Conspectus rerum in schola 
obstetricia Lipsienti quqdriennio 1843—46 gestarum), am 2. Mai 
Eduard Volbeding aus Delitzsch (Diss. de phlebolithis), am 21. Mai 
Herm. Franz Günther aus Leipzig (Diss. de pneumonia hypo- 
statica), am 19« Aug Ernst Fürchteg. Pause aus Waldheim 
(Diss. de methodis hernias inguinales radidtus sanandi a Signo- 
roni commendatis), am 26. Aug. Fr. Alb. Oswald aus Franken
berg de nutrinfflitis quibusdam medicurnddis), am JL Sept- 
Franz Alex.. Hartmann aus Zschopau (Diss. de vulneribus sclo- 
ygtariis), am 25. Sept. Joh. K. Imman. Klotz aus Stollberg 
(Diss. de hepate neonatorum), am 28. Sept. Fr. Erdm. Pomsel 
aus Bautzen (Diss. de gangraena nosacomiali), am 28. Oct. 
Otto Wilh. Dietrich aus Öderan (Diss. de haemospasia seu de 
antlia pneumatica in corpus humanum adhibita). Das fünfzig
jährige Jubiläum als Doctoren der , Philosophie feierten der 
Consistorialpräsident Dr. K. Theod. v. Weber in Dresden und 
der kaiserl. russische Staatsrath Dr. Wilh. Gott. Tilesius in Leip
zig. Die philosophische Doctorwürde erwarben vom 1. Mai 
1846 bis dahin 1847: Berh. Dietr. Wardenburg aus Delmen
horst, Wilh. Bothius aus Emden, Gustav H. Lüders aus Han
nover, Lehrer zu Stade. Franz Fr. Wetzel, Lehrer an der 
Rathsfreischule in Leipzig, K. Heinr. Reclam aus Leipzig, Franz 
Theod. Oehler aus Schleusingen, Gymnasiallehrer in Halle, 
Wilh. Aug. Theod. Hoffmeister aus Ziegenort in Pommern, 
K. Fr. Theod. Täschner aus Oschatz, Joh. Moritz Herm. Busch 
aus Dresden, Joh. Borland Finlay aus Irland, Aug. Theodor 
Tallin aus Colbatz bei Stettin, Theod. Rud. Emil Biermann 
aus Berlin, Christ. Traug. Pfuhl aus Preuschwitz bei Bautzen, 
Heinr. Fr. Ludw. Hoffmeister aus Braunschweig, Fr. Moritz 
Ulbricht aus Helmsdorf, K. Heinr. Graf aus Mühlhausen, Jul. 
Wilh. Wenck aus Gotha, K. Fr. Burkhard aus Leipheim in 
Baiern, Heinr. v. Bünau aus Torgau, Lehrer der Mathematik 
in Chemnitz, Fr. Aug. König aus Schneeberg, K. Wilh. Lud
wig aus Schöneck, K. Theod. Cossmann aus Berlin, H. Ferd. 
Kunath aus Dresden, K. Jul. Rössler aus Crimmitschau, K. 
Fr. Heym aus Leipzig, Karl Heinze aus Köthen, Demetrius 
Matthias aus Serbien, Frz.Edm. Francke aus Dresden, Fr. W. 
Plate aus Bremen, Gustav Wilh. Mehnert aus Weissenberg, Frz. 
K. Geyer aus Bornshain, Ad. Const. Moritz Richter aus Dresden, 
Georg Sigism. Ad. v. Schlieben, Appellationsrath in Leipzig, K. 
F. Gärtner aus Grossnaundorf. Zur Bekanntmachung dieser 
Promotionen schrieb Dr. Gottfr. Hermann das Programm: De 
quibusdam Iods Euripidis Troadum.

Akademische Acte. Das Rectorat der Universität 
verblieb bei dem dermaligen Inhaber desselben, dem Prof. 
Hofrath Dr. Ludwig v. d. Pfordten, und es fand daher die 
übliche Öffentliche Feierlichkeit der Übergabe nicht statt. Zur 
Feier des Reformationsfestes und der dabei zu haltenden Rede 
lud der Decan der theologischen Facultät Domherr Dr. Chr. 
Gotti. Leber. Grossmann durch ein Programm ein: De Pha- 
risaismo ludaeorum Alexandrino P. L Zur Feier des Pfingst
festes gab derselbe P. II. dieses Programms aus. Am 21. Nov. 
trat Lie. W. Bruno Lindner die ihm verliehene ausserordent
liche Professur der Theologie durch Vertheidigung der Schrift: 
Symbolae ad historiam theologiae mysticae: de Macari» an; am 
7. Juni die ihm verliehene Professur Dr. Lobegott Ernst Const. 
Tischendorf durch Vertheidigung der Dissertation: De Israelitarum 
per mare rubrum tranntu. Der Decan der juristischen Facultät 
Präsident und Prälat Dr. K. Günther schrieb zur Feier der 
Kees’schen Stiftung a® ^ebr. als Programm: Diss. de 
iure cambiorum falsorum et interpolatorum; zu der Schütz’schen, 

Verantwortlicher Re^acteu*’* Dr. F. Uand in Jena.

Martini’schen und Born’schen Stiftungsfeier am 24. Aug.: Sex. 
continuat. dissertationis de quibusdam caussarum figuris, in qui- 
bus dubium est, utrum acta dicasterio transmittere iudid liceat 
necne. Bei der medicinischen Facultät lud zur Feier der Bo- 
se’schen Stiftung am 22. Sept. Prof. Dr. Julius Radius durch 
die Schrift ein: Notitia de nosocomio seu aede Georgii Lipsiensi 
et aegrotis a. 1846 in ea receptis. Zur Anhörung seiner An
trittsrede als Professor der Philosophie lud Prof. Chr. Herm. 
Weisse durch die Schrift ein: Platonis de natura doctrinae phi- 
losophicae sententia e libro VII de republica exposita.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 

6. Sept. v. J. kam zum Vortrag eine Abhandlung über die Be
handlung des Typhus durch schwefelsaures Quecksilber. Blon- 
deau las über die Präexistenz und Gleichartigkeit der Pflanzen- 
keime und theilte Erfahrungen mit über die Umwandelung des 
Fibrin und Casein in Fett. Guillon über einen neuen Apparat 
beim Bruche des Schlüsselbeines. Plouviez, therapeutische An
sichten über die Epilepsie. Am 13. Sept, lag vor Note sur les 
bourgeons adventifs et la Cardamine latifolia von Aug. de Saint- 
Hilaire; ein Aufsatz über ein Mittel die astronomischen Pendel 
dem Einflüsse der Veränderung der Temperatur und dem Drucke 
der Luft zu entziehen von Faye; eine Abhandlung von Payen: 
Sieges des secretions amylacee et mudlagineuse dans les tubercu- 
les d Orchis; von Dumas: Action de l acide phosphorique anhydre 
sur les sels ammoniacaux. Baron Seguier theilte Verbesserungs
vorschläge für die Dampfschiffahrt mit. Eingegangen waren 
eine Abhandlung von Schlafh, sur les coefjidents dans le deve- 
loppement du produit 1.(5 — x) (1 2r) ... [1 -J- (2 — 1) x]
suivant les puissances ascendantes de x; von Saint-Pierre: Note 
sur un nouvel indicateur de la marche des navires. Am 20. Sept, 
las Goudichaud einen Aufsatz über die vergleichende Anatomie 
der Monokotylen. Cauchy über die Bestimmung des Kreislaufs 
der Planeten und Kometen. Vorgelegt wurde ein Aufsatz über 
.die elliptischen Elemente des Hind’schen Planeten von Faye; 
ein Aufsatz von Laugier über die Composition der astronomi
schen Uhren; ein Aufsatz über Joule’s Meinung von der Iden
tität der Bewegung und des Wärmestoffs. DumMl erstattete 
Bericht über zwei Abhandlungen über die Eier eines Seiden- 
wurms, die ohne vorausgegangene Begattung befruchtet er
schienen, von Boursier. Bourgery las den ersten Theil einer 
Abhandlung, welche den Titel führt: Sur le Systeme capillaire 
circulatoire dit intermediaire des arteres aux veines. Eingesen
det war von Prof. J. Bianconi in Bologue ein Aufsatz über 
ein neues System des Stosses bei Dampfbooten. Am 27. Sept, 
legte Gaudichaud den zweiten Theil seiner Untersuchungen über 
die vergleichende Anatomie und Physiologie der monokotylen 
Pflanzen vor; Babinet eine Abhandlung: Theoreme sur la cour- 
bure des surfaces; J. Dumas, Malaguti un^ Leblanc vereint: 
Recherches sur l'action que 1'acide phosphorique anhydre exerce 
sur les sels ammoniacaux et leurs döriv^^ Gelesen wurde von 
C. C. Person über die specifische Wärme gewisser Metall- 
legirungen und deren spontane Wiedererwärmung nach ihrer 
Erstarrung; von Lamarre- Picquot über die Einführung einer 
Pflanze aus Nordamerika an Stelle der Kartoffel. Der Ver
fasser nennt sie Artorize. Vorgelegt wurden Recherches sur les 
interferences des rayons calorifiques von H. Fizeau und L. Fou
cault; ein Aufsatz von Reboulleau über eine Vergiftung durch Blei
oxyd; ein Aufsatz von Paltrinfn über den Einfluss der Geschwin
digkeit des Piston auf die Arbeit des Dampfes in den Maschinen.

Druck und Verlag von F, Brockiiauu in Leipzig.
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Int el llge n zb la tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit l’/2 Nffr. berechnet.)

Verzefcimiss
der auf der Universität zu Jena für das Sommer- 

halbjahr 1848 angekündigten Vorlesungen.

Der Anfang der Iorlesungen hat am 1. Moi statt.

Theologie.
Theologische Encyklopädie und Methodologie trägt vor 

Prof. Dr. Otto. Einleitung in die Bücher des Alten Testaments 
Prof. Dr. Stickel. Die Psalmen erklärt GKR. Dr. Hoffmann. 
Jesaias Prof. Dr. Stickel. Das Buch des Daniel GKR. Dr. Hoff- 
mann. Das Evangelium des Matthäus Prof. Dr. Rückert. Stellen 
der Evangelien für homiletischen Gebrauch GKR. Dr. Schwärs. 
Die Briefe des Paulus an die Römer und Galater Prof. Dr. 
Grimm und Prof. Dr. Otto. Die Apokalypse Prof. Dr. Stieren. 
Dogmatik trägt vor Prof. Dr. Rückert. Symbolik Prof. Dr. 
Otto. Apologetik Lic. Dr. ph. Hilgenfeld. Kirchengeschichte 
von 800 bis 1648 GKR. Dr. Hase. Den ersten Theil der
selben Prof. Dr. Lange und Prof. Dr. Stieren. Über Schleier
macher s philosophisches und theologisches System Lic. Dr. ph. 
Hilgenfeld. Katechetik lehrt GKR. Dr. Schwarz. Das theo
logische Seminarium leiten GKR. Dr. Hoffmann, GKR. Dr. Hase, 
und Prof. Dr. Rückert'; das homiletische und das katechetische 
GKR. Dr. Schwarz. Examinatorien halten Prof. Dr. Lange 
und Prof. Dr. Grimm. Theologische Gesellschaften leiten Prof. 
Dr. Stieren und Prof. Dr. Otto.

Jurisprudenz.
Juristische Encyklopädie und Methodologie tragen vor Prof. 

Dr. Schmidt und Dr. Schulze. Die Institutionen erklärt HR. 
Dr. Fein. Die Pandekten OAGR. Dr. Danz. Das Erbrecht 
trägt vor HR. Dr. Fein Völkerrecht GJR. Dr. Michelsen. 
Deutsches Staatsrecht GR. Dr. Schmid. Deutsches Privatrecht 
GJR. Dr. Michelsen. Criminalrecht OAGR. Dr. Schüler. Lehn
recht GJR. Dr. Michelsen. Kirchenrecht Derselbe. Geschichte 
des römischen Rechts OAGR. Dr. Walch, OAGR. Dr. Heim
bach, Prof. Dr. Schmidt. Literaturgeschichte des römischen 
Rechts im Mittelalter OAGR. Dr. Walch. Geschichte des land- 
wirthschaftlichen Rechts Dr. Schulze. Geschichte des deutschen 
Rechts Dr. v. Hahn. Alterthümer des deutschen Rechts Der
selbe. Deutschen Civilprocess GJR. Dr. Guyet. Criminalpro- 
cess OAGR. Dr. Luden. Referirkunst GJR. Dr. Guyet und 
Prof- Dr. Schnaubert. Ein Processpracticum leitet GJR. Dr. 
Guyet, ein practjcuin für Privatrecht OAGR. Dr. Luden, ein 
Pandektenpracticnm prof. Dr. Schnaubert. Examinatoria über 
di« Pandekten Prof. Dr. Schmidt und Dr. v. Hahn.

Medicin.
Encyklopädie und Methodologie trägt vor Prof. Dr. Häser. 

Vergleichende Anatomie Prof. Dr. Renner. Anatomisch-physio
logische Praxis GHR. Dr Huschke. Psychische Anthropologie 
Dr. Domrich. Allgemeine Pathologie und Therapie Derselbe. 
Den ersten Theil der speciellen Pathologie und Therapie GHR. 
Dr. Kieser und Prof. Dr. Häser. Specielle Pathologie und 
Therapie Prof. Dr. Siebert. Pathologie und Therapie der Gei
steskrankheiten GHR. Dr. Kieser. Die Lehre von den acuten 

Exanthemen Prof. Dr. Siebert. Die Krankheiten der Knochen 
und Gelenke der Hausthiere Prof. Dr. Renner. Die Lehre der 
Percussion und Auscultation Dr. Domrich. Akologie, Akiurgie 
und Desmologie Prof. Dr. Ried und Prof. Dr. Schümann. Oph
thalmologie Prof. Dr. Ried. Geburtshülfe Prof. Dr. Martin. 
Pharmakologie Prof. Dr. Häser. Über Deutschlands Heilquellen 
GHR. Dr. Succow. Geschichte der Medicin und ansteckenden 
Krankheiten Prof. Dr. Häser. Die medicinische Klinik irn gross
herzoglichen Krankenhause leitet Prof. Dr. Siebert, die chirur
gische und ophthalmologische Prof Dr. Ried, die psychiatrische 
GHR. Dr. Kieser, die geburtshiilfliche Prof. Dr. Martin. Ana
tomisch-physiologische Übungen Prof. Dr. Huschke. Operatio
nen an Leichnamen Prof. Dr. Ried.

Philosophie.
Psychologie lehrt Prof. Dr. Stoy. Psychologie und Logik 

GHR. Dr. Bachmann, GHR. Dr. Reinhold, Prof. Dr. Apelt. 
Metaphysik GHR. Dr. Reinhold. Metaphysik und Religions
philosophie GHR. Dr. Bachmann. Praktische Philosophie Prof. 
Dr. Scheidler. Natürliche Theologie Prof. Dr. Fortlage. Natur
recht und Politik GHR. Dr. Bachmann. Philosophische und con
stitutioneile Politik Prof. Dr. Scheidler. Geschichte der Philo
sophie seit Kant Prof. Dr. Fortlage. Ein philosophisches Con- 
versatorium leitet GHR. Dr. Reinhold.

Mathematik.
Reine Mathematik lehren Prof. Dr. Snell, Prof. Dr. Schrön 

und Prof. Dr. Schlömilch. Differential- und Integralrechnung 
Prof. Dr. Snell und Prof. Dr. Schlömilch. Praktische Arithme
tik und Stöchiometrie Prof. Dr. Schrön. Praktische Geometrie 
Derselbe. Feldmesskunst und Nivellirkunst Derselbe. Populäre 
Astronomie Prof. Dr. Snell und Prof. Dr. Schrön.

Naturwissenschaften.
Allgemeine und specielle Physiologie GHR. Dr. Huschke. 

Mineralogie und Geognosie Prof. Dr. Succow, BR. Dr. Schüler, 
Prof. Dr. Schmid. Mineralogie und Geognosie angewandt auf 
Chemie Prof. Dr. Succow. Mineralogische Übungen leitet HR. 
Dr. Wackenroder. Botanik lehren Prof. Dr. Schleiden und Prof. 
Dr. Langethal. Medicinisch - pharmaceutische Botanik GHR. Dr, 
Voigt. Ökonomische Botanik Prof. Dr. Langethal. Physiolo
gie der landwirtschaftlichen Pflanzen Derselbe. Botanische 
Excursionen leitet Prof. Dr. Schleiden. Specielle Zoologie lehrt 
GHR. Dr. Voigt. Das physiologische Institut leiten Prof. Dr. 
Schleiden, Prof. Dr. Häser, Proi. Dr. Schmid, Dr. Domrich. 
Physik lehren Prof. Dr. Succow und Prof. Dr. Schmid. Allge
meine Chemie GHR. Dr. Döbereiner und Prof. Dr. Artus. Den 
ersten Theil der analytischen Chemie HR. Dr. Wackenroder. 
Einleitung in die medicinische Chemie Prof. Dr. Schmid. Me
dicinische und pharmaceutische Chemie Prof. Dr. Artus. Phyto
chemie HR. Dr. Wackenroder. Organische und physiologische 
Chemie Prof. Dr. Schmid. Chemie der organischen Körper 
Prof. Dr. Artus. Zoochemie und Anthropochemie HR. Dr. 
Wackenroder. Chemische Technologie GHR. Dr. Döbereiner. 
Gerichtliche Chemie HR. Dr. Wackenroder. Chemische Toxiko
logie Prof. Dr. Artus. Pharmakognosie Prof. Dr. Schleiden. 
Den zweiten Theil der chemischen Pharmakognosie HR. Dr. 
Wackenroder. Chemische Übungen leiten Prof. Dr. Succow und 
Prof. Dr. Artus. Chemisch - pharmaceutische Examinatorien hal
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ten HR. Dr. Wackenroder und Prof. Dr. Artus. Physische Geo
graphie trägt vor Prof. Dr. Apelt.

Staats-, Kamera!- und Gewerbwissenschaften.
Encyklopädie der Kameral - und Staatswissenschaften lehrt 

GHR. Dr. Schulze. Publicistik Prof. Dr. Scheidler. Die Frei
handels- und Prohibitivsysteme Prof. Dr. Schaumann. Staats- 
’wirthschaft Prof. Dr Fischer. Policeiwissönschaft Derselbe. Land- 
wirthschaftslehre GHR. Dr. Schulze. Die Lehre von der Acker- 
und Waldcultur Prof. Dr. Langethal. Die Lehre von der Giiter- 
abschätzung GHR. Dr. Schulze. Die äussere Pferdekenntniss 
und Zuchtkunde Prof. Dr. Renner. Praktische ökonomische 
Übungen leitet GHR. Dr. Schulze. Technologie und Metall
urgie lehrt BR. Dr. Schüler. Bergbaukunde Derselbe.

Geschichte und deren Hilfswissenschaften.
Europäische Völkergeschichte trägt vor Prof. Dr. Wachter. 

Allgemeine deutsche Geschichte Prof. Dr. Schaumann. Deutsche 
Reformationsgeschichte Dr. Rückert. Geschichte des 18. Jahrh. 
Dr. Herrmann. Geschichte Peter’s des Gr. und dessen Nach
folger Derselbe. Eine historische Gesellschaft leitet Prof. Dr. 
Schaumann, historische Übungen Dr. Herrmann.

Philologie.
Orientalische Literatur. Die hebräische Sprache 

lehrt GKR. Dr. Hoffmann. Die persische Sprache Prof. Dr. 
Stickel. Das Sanskrit GKR. Dr. Hoffmann. Auserlesene Ge
sänge aus Hitopadesa und Rigweda erläutert Derselbe. Das 
orientalische Seminarium leitet Prof. Dr. Stickel. |

Classische Literatur. Des Euripides’ Iphigenia aus 
Tauris erläutert GHR. Dr. Hand. Des Äschylus Agamemnon 
Dr. Bippart. Demosthenes’ olynthische Reden Prof. Dr. Wei^b > 
born. Des Horatius’ Ars poetica GHR. Dr. Hand. Des la- 
citus’ Germania und Agricola Prof. Dr. Weissenborn. Griechische 
Grammatik lehrt GHR. Dr. Göttling. Archäologie Derselbe. 
Archäologie alter Münzen BR. Dr. Schüler. Das philologische 
Seminarium leiten GHR. Dr. Hand und GHR. Dr. Göttling, i 
eine philologische Gesellschaft Prof. Dr. Weissenborn.

Neuere Literatur. Grammatik der deutschen Sprache 
lehrt Dr. Rückert. Deutschen Stil Prof. Dr. Wolff. Geschichte ! 
der deutschen Poesie des 19. Jahrh. trägt vor Derselbe. Alt' 
deutsche Sprache lehrt Dr. Rückert. Der Niebelunge liet er
klärt Derselbe. Shakspeare’s König Lear Prof. Dr. Wolff. Unter
richt in neuern Sprachen ertheilt Derselbe und Lector Dr. | 
Voigtmann.

Hodegetik und Pädagogik. (
Hodegetik und Methodologie lehrt Prof. Dr. Scheidler. 

Pädagogik Prof. Dr. Stoy. Das pädagogische Seminarium leitet ( 
Derselbe. i

Freie Künste.
Die Reitkunst lehrt Stallmeister Sieber, die Fechtkunst ( 

Fechtmeister Roux, die Tanzkunst Tanzmeister Helmke, Zeich
nen- und Kupferstecherkunst Hess, das Zeichnen anatomischer, 
physiologischer und pathologischer Gegenstände Dr. Schenk, die ' 
Malerkunst Ries, Musik Musikdirector Stade, die Kunst ana
tomische und chirurgische Instrumente zu fertigen Mechanicus ! 
Besemann. .

]
Sn bem Verlage Unterzeichneten «erben in einigen SRgdpttt bie erften ^efte eines läng# unb 

gtÜttMi<4 SSerfeS erfdjeinen, baS unter bem ÜEitel 

©e^enwart
bie ®efd)id)te ber Seit im focialen unb poütifd>en tfeben, fowie in ^unft unb SBiffenfcfjaft jur ^)arflellung bringen 
füll. Unter bem @d)u$e unb mit bem Ernfle ber freien treffe wirb biefeS Söerf nidjt nur in
^ern Suftänbe un^
fd^il^ern, fonbern es wirb auch ade S^^gfn fcer tut
ien ©rüttetung Bringen*  Um ben Erwartungen unb ftnfprüdjen beS $)ublicumS ju genügen unb bie 
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fdwie als ein burd) ben rei^enben Umfchwung ber ©inge bereits nothwenbig geworbenes 
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‘^Hl 1848.
F*  A. Brockbaus.
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Theologie«
.Das Seligkeitsdogma der römisch-katholischen Kirche 

geschichtlich dargestellt von Dr. Anton Theiner, 
Breslau, Gosohorsky. 1847. Gr. 8. 3 Thlr. 25 Ngr.

Ein römisch-katholischer Prälat soll einst, bei einer 
übrigens nicht ungünstigen Beurtheilung der evangeli
schen Kirche, geäussert haben, es sei von Luther und 
den übrigen Reformatoren hauptsächlich darin gefehlt 
w.orden , dass sie ihre Particularkirche nicht für die 
alleinseligmachende erklärt und dadurch deren allge
meinerer Geltung wesentlich Abbruch gethan hätten. 
So sehr dieser Vorwurf die Ehre und Zierde der wah
ren evangelischen Kirche ausspricht, so sehr hat das 
Papstthum in dem Dogma von der ausschliesslichen 
Seligkeit seiner Kirchengenossen mit eiserner Conse- 
quenz sein unantastbares Eigenthumsrecht behauptet. 
Von dieser unwiderlegbaren Wahrheit ist auch der be
kannte Verf. ausgegangen, als er in seiner Streitschrift 
dem Fürstbischof von Breslau die Wahl zwischen der 
wirklichen Ignoranz oder dem absichtlichen Dissimu- 
liren liess, wenn er jenem öffentlich sanctionirten und 
wiederholt eingeschärften Glaubenssatz irgendwie un
treu zu werden sich geneigt fühlte. Im Gegentheil for
dere es von einem römischen Bischöfe die amtliche 
Pflicht und die Ehrlichkeit seines Glaubens, nicht blos 
unumwunden einzugestehen, sondern vielmehr öffent
lich zu verkünden, dass er mit allen getreuen Anhän
gern seiner getreuen Confession allen Nichtkatholiken 
für Zeit und Ewigkeit die Seligkeit abspreche, und die
selbe einzig und allein den Bekennern seiner Kirchen
partei vindicire. Vgl. „Die reformatorischen Bestrebun
gen in der katholischen Kirche. Mein Austritt aus der 
römisch-katholischen Kirche und die von Hrn. Melchior, 
Fürstbischof von Breslau, über mich verhängte Excom- 
munication. Von Dr. A. Theiner44 (Altenburg 1846, Hft. 
2, Abth. ], s. 83 ff., Abth. 2, S. 117 ff.).

Hatte nun Hr. Th. schon in der angeführten Schrift 
mit ebenso bewährter Gelehrsamkeit als freimüthiger 
Wahrheitsliebe dargethan, wie die von B. Melchior 
und von Decan und Bischof Ditrich an jenem Dogma 
versuchte „Deutelung eine Ketzerei und eine Erfindung, 
um zu blenden, zu täuschen, zu berücken sei44, wie 
-man selbst den Muth habe, Frevel am römischen Ka- 
tholicismus zu begehen, wenn es "eite, Betreffs dessel
ben die Menschen zu täuschen44,wie die Aufforderung 

des heil, apostolischen Stuhles, „in Predigten bei Be
handlung der Lehre von der alleinseligmachenden Kraft 
der katholischen Kirche niemals positiv auszusprechen, 
dass die Protestanten ewig verdammt seien, indem man 
die Lehren der Kirche um so wirksamer vertheidigen 
könne, je liebevoller und schonender man von ihren 
Gegnern spreche44, — „nur auf die römische Kunst des 
schändlichen Dissimulirens hinauslaufe44 (ebendas. S. 
122 f.): — so hielt der Verf. es dennoch für nöthig, 
in einer besondern Schrift die Entstehung und Ausbil
dung des römischen Seligkeitsdogma historisch nach
zuweisen und somit ein früher angedeutetes Verspre
chen zu erfüllen. In dem vorliegenden Buche beruft 
er sich hierauf, ohne jedoch dadurch sein Buch für eine 
gewöhnliche Streitschrift zu erklären. Es ist dasselbe 
vielmehr in seiner literarischen Selbständigkeit das Re- 
sultat einer gründlichen und scharfsinnigen Forschung, 
wie man sie bei dem auf dem Gebiete der Kirchenge
schichte rühmlich bekannten Verf. gewohnt ist.

Gleich zu Anfänge gibt der Verf. den Zweck sei
nes Buchs so an: „Die Darstellung der Entwickelung, 
welche dieses Dogma in der Kirche erfahren hat, habe 
ich mir zur Aufgabe gestellt. Die neutestamentliche 
Lehre von demselben ist von Vielen bereits so gründ- 
lieh und erschöpfend erörtert, dass ich sie nur in mög
lichster Kürze zu berühren für nöthig erachtete.14 Diese 
Kürze in der Darstellung der neutestamentlichen Lehre 
von der Seligkeit der Christen im Gegensätze zu den 
Nichtchristen (S. 1—8) sieht sich Rec. genöthigt, für 
einen wesentlichen Mangel zu erklären. Nimmermehr 
werden die neuen Reformatoren in der katholischen 
Kirche zu einem rechten Ziele gelangen, wenn sie nicht 
die Resultate einer gewissenhaft wissenschaftlichen Er
forschung der biblischen Religionswahrheiten ihren Geg
nern vorhalten, sondern allein mit den Waffen der Ra
tionalität oder des gesunden Menschenverstandes im 
Bunde mit der Geschichtskunde zu siegen trachten. Sie 
sollten bedenken, dass in den letzten drei Jahrhunder
ten kein philosophisches System sich über fünf Jahr
zehende in einer lebendigen Celebrität erhalten und 
keine blos rationale Partei auf dem Gebiete der Kirche 
eine dauernde Popularität erlangt hat. Einen andern 
Grund und Trost bietet Christus (Luc. 21, 33). Darum 
war eine Darstellung der biblischen Lehre unerlässlich, 
um geschichtlich zugleich nachzuweisen, inwiefern man 
ihr im Laufe der Zeit treugeblieben ist, oder sich von 
ihr entfernt hat, damit das lautere Wort Christi die
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Wahrheit vom Irrthume und Lüge scheide. Nur so 
kann und wird ein rationaler Schriftglaube eine Refor
mation des Katholicismus innerhalb der katholischen 
Kirche auf die Dauer erkämpfen.

Der Verf. schildert nun den Gegensatz, in welchen 
der petrinische Particularismus des Judenthums und der 
paulinische Universalismus die christliche Kirche ver
setzte. sodass einerseits die theokratische Engherzig
keit und Exclusivität gegen alle nicht aus dem Juden- 
thume bekehrten Christen, andererseits die Abrogation 
des Mosaismus und die Erhebung des Christenthums 
zu einer Weltreligion sich erst nach und nach bis ge
gen das Ende des 2. Jahrh. in der Bildung einer ka
tholischen Kirche ausglichen und vereinigten (S. 13. 67). 
Bei alledem, wozu noch die lebendige Hoffnung auf eine 
baldige sichtbare Wiederkunft Christi und auf die Auf
richtung seines glanzvollen messianischen Reichs kam, 
beseelte die Judenchristen ein fanatischer Hass gegen 
das Heidenthum, woraus sich die Verdammung aller 
Nichtchristen (nach dem Verf. als apostolische Lehre, 
S. 10) von selbst ergab, indem mau wähnte, sie stän
den alle in der Gewalt des Teufels und wären dem 
ewigen Tode verfallen. Derselbe Fluch traf auch spä
terhin alle Ketzer (S. 15. 33. 53 ff.); der Hass gegen 
die Heiden wurde gesteigert durch die Verfolgungen; 
auch zu diesen glaubte man die Heiden durch die Dä
monen getrieben (S. 14). Selbst die Wissenschaft und 
Bildung heidnischer Philosophen und Heiden, die noch 
Justin der Märtyrer und Clemens von Alexandrien hoch
geachtet hatten, ward ein Gegenstand der Verachtung 
und des Hasses (S. 25). Es ist dies Alles mit reich
lichen Belegen aus den Schriften der apostolischen und 
spätem Kirchenvätern nachgewiesen, wobei der Verf. 
aufs Neue seine vielumfassende und gründliche Gelehr
samkeit beurkundet. Allein er hat übersehen, dass das 
Christenthum von seinem ersten Auftreten an und wäh
rend seiner ganzen wundervollen Ausbreitung nothwen
dig im Princip und in der Praxis mit dem Heidenthume 
in eine geradezu feindselige Stellung kommen musste? 
dass es nicht einmal im friedlichen Vertrage neben ihm 
stehen durfte, vielmehr mit ihm einen - Kampf auf Le
ben und Tod zu bestehen hatte. So gründlich auch 
der Verf. in den ersten Jahrhunderten der Kirche be
wandert ist, so hätte ihm doch das bekannte Buch 
Tzschirner’s über den Fall des Heidenthums manche 
andere Ansicht bieten können. Es würde ihm Man
ches? das er einer leidenschaftlichen Feindseligkeit 
zuschreibt, nur als nothgedrungene Abwehr gegen heid
nische Verfolgung und Verlästerung erschienen sein.

War sonach schon in der Ausbildung der katholi
schen Lehre der Anfang zur Verdammung der Heiden 
und aller Häretiker gegeben, so trat diese feindliche 
Richtung noch entschiedener in der Gestaltung der 
Kirche hervor. Sehr gründlich und ausführlich ist S. 
55 ff. die Entstehung des Priesterthums, seines Vor

rechts zum Lehren, seiner priesterlichen Sanction und 
seiner äussern Macht bis zum allmäligen Ausbau der 
Hierarchie geschildert. Ob in dem Sinne, wie der Verf. 
S. 61 meint, die Stelle 1 Petr. 5, 1 — 3 neben einer 
ausgebreiteten kirchlichen Verfassung auch schon eine 
in den klerikalischen Stand eingedrungene Herrschsucht 
bestätigt, möchte zweifelhaft sein. Auch Apostelgesch. 
15, 28 beweist wol den Glauben an die Wirksamkeit 
des Pneuma bei Anordnung kirchlicher Einrichtungen, 
aber keineswegs dürfte darin, wie S. S. 91 behauptet 
wird, eine Spur jener Infallibilitätstheorie der spätem 
Kirchenversammlungen enthalten sein; desto schlagen
dere Beweise lieferten dem Verf. in üppiger Reihen
folge die Schriften der Kirchenväter, die nur eine Be
lesenheit, wie sie dem Verf. eigen ist, liefern konnte. 
Von den apostolischen Kirchenvätern bis herab in das 
3. Jahrh. steigert sich immer kraftvoller die Priester
macht dem Laienstande gegenüber, immer hochmüthi- 
ger die Gewalt des Episcopats gegen die niedere Geist
lichkeit, immer schroffer die kirchliche Herrschsucht in 
ihrer feindseligen Trennung von der Staatsgewalt, wo
bei es auch nicht an Zeugnissen von der sittlichen Ent
artung der Geistlichen fehlt, bis endlich nach dem Vor
gänge des rigoristisch gesinnten Tertullian in der per
sönlichen Stellung und Wirksamkeit des Cyprian, des
sen „ganzes Trachten dahin ging, ein infallibler Despot 
zu sein“ (S. 126), die Hierarchie der Provinzialbischöfe 
ihrer Vollendung zugeführt wird. Denn von einem wirk
lichen Supremat des römischen Bischofs kann in diesen 
Zeiten bekanntlich noch nicht die Rede sein, und was 
S. 158 ff. von den Päpsten Victor und Stephanus und 
ihrer Berufung auf die Tradition erzählt wird, beweist 
nur deren Anmassung, nicht deren wahren Besitz einer 
Papstmacht. Hierher hätte auch eine Kritik der in Cy- 
priani lib. de unitate ecclesiae cap. IV untergeschobe
nen Stellen gehört, in denen ein von Petrus abgeleite
ter Primat des römischen Bischofs deutlich gelehrt wird. 
Es würde zu weit führen, die vielen, vom Verf. aus
führlich behandelten Citate zu erwähnen. Wol aber 
sind inmitten derselben einige Äusserungen des Verf. 
bezeichnend und massgebend. S. 96 f.: „Üm die Mitte 
des 2. Jahrh. waren die judaisirenden und ethnisirenden 
Christengemeinden noch keine einige geschlossene, hie- 
rarchisch-centralisirte und durch ein gemeinsames Dogma 
verbundene Kirche. Die Einheit wurde noch als Über
einstimmung im Wesentlichen betrachtet. Das Bekennt- 
niss der realen Erscheinung Christi und seines ErlÖ- 
sungs- und Beseligungswerks war das Bindende, ge
genüber den gnostischen Ketzern, welche die menseb*  
liehe Realität Christi leugneten und verflüchtigten“- 
S. 102—105 werden die kurzen Glaubensbekenntnisse, 
die sich bei Irenäus, Origenes und Tertullian vorfinden, 
erwähnt und mit Recht daraus gefolgert, dass am Ende 
des 2. Jahrh. (wol auch bis zu Anfänge des 4. Jahrh.) 
noch kein vollendetes kirchliches Glaubensbekenntnis® 
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ausgebildet, noch nicht jeder Glaubensartikel festge
stellt gewesen sei, dass es überhaupt „in den ersten bei
den (drei?) Jahrhunderten keine Trinitätslehre im spä
tem kirchlichen Sinne gegeben habe/4 — Worin bestand 
nun aber die Häresie? Der Verf. sagt S. 100: „Als 
die Einigung zwischen Beiden (den Judenchristen und 
Heidenchristen) zu Stande gekommen war, die Kirche 
auf der Basis des Episcopats als eine hierarchisch ge
schlosserte, als die katholische dastand, und nun der 
Episcopat der Regulator des kirchlichen Lebens gewor
den war, so wurde die kirchliche Lehre als eine apo
stolische (bischöfliche) Tradition ausgegeben und für 
alleinige Norm der Wahrheit erklärt. Alles, was von 
dieser Tradition, von dieser Kirchenglaubensregel ab
wich, galt als grundschlecht und an sich verwerflich, 
als Ketzerei. Jeglicher, welcher nur eine andere An
sicht aufstellte, hatte vorweg Unrecht und war ein 
Ketzer. Vom Ende des 2. Jahrh, an wurde gegen die 
Ketzer von diesem Stan dpunkte aus argumentirt44. S.l 11 ff: 
„Als nach Verschmelzung der Judenchristen und der Hei
denchristen die katholische Kirche gegründet war, wurde 
nun auch in ihr die Kirchenlehre fester gestellt und 
auch Übereinstimmung in der Disciplin bezweckt. Die 
bischöfliche Hierarchie bildete nun die eigentliche Kir
che. Sie entschied über die Glaubenslehren auf den nun 
allgemeiner werdenden Synoden. Die Bischöfe allein 
übten apf denselben entscheidende Stimme, und ver
fluchten jede von ihren Decreten abweichende Meinung. 
Mit Fluch wurde verfolgt und, aus der Kirche ausge
stossen Jeglicher, welcher auch nur in den von ihnen 
gehandhabten Disciplinar - Gegenständen abwich, oder 
irgend ihrer Willkürherrschaft sich widersetzte. Die 
Spaltung des Schisma wurde nun, wie die Ketzerei, 
das den ewigen Tod verschuldende Verbrechen. Nach
dem also eine katholische Kirche entstanden und die
selbe zur bischöflichen Hierarchie geworden war, er
hielt auch das Dogma von der Unseligkeit äusser der 
Kirche seine Vollendung. Seine Entwickelung zeigt 
daher folgenden Stufengang. Zuerst lehrte man, dass 
äusser dem Christenthume Niemand selig werde; dann, 
dass nur innerhalb der einheitlichen Gemeinschaft, welche 
die Gemeinde in völliger unbedingter Unterwerfung hin
sichtlich ihres Glaubens und Lebens unter der Herr
schaft des Bischofs bildet (die Clementinen, Pseudo- 
l&natius), Heil und Seligkeit gefunden werde, und Jeg
licher, weichet' ausserhalb derselben sich befindet und 
von der nur erst in ihren Hauptlehren bestimmten kirch
lichen Überlieferung abweicht, dem Teufel angehöre; 
und endlich, dass ausserhalb der durch die Hierarchie 
beherrschten katholischen Kirche nicht ein Mensch seJ 
lig werden könnet Diese letztere Ansicht beginnt ent
schieden und erfolgreich mit Tertullian und Cyprian; 
sie erhielt gewissermassen ihr Eigenthumsrecht in der 
Kirche durch die Synoden des 3. und 4. Jahrh., deren 
Beschlüsse über die Unseligkeit und Verfluchung aller

Heiden und Akatholiken mit reichhaltig literarischen 
Beweisen aufgezählt werden, und erlangte ihre Vollen
dung in dem fanatischen Streite mit den Donatisten 
(S. 215 ff.) und Pelagianern (S. 174 ff.). So weitläufig 
und so genau auch der Verf. für seinen Zweck die 
Lehre Augustin’s über Erbsünde, freien Willen, gött
liche Gnade und das Erlösungswerk Christi entwickelt 
und nach allen ihren oft empörenden Folgerungen und 
wirklichen Folgen durchforscht: so dürfte doch bei die
ser Darstellung Zweierlei übersehen worden sein. Der 
Verf. hat über die pelagianischen Streitigkeiten äusser 
den ältern Werken von Vossius, Norisius, Garnier u.s. w., 
besonders die Specialschriften von Wiggers und Horn 
benutzt, auch durch zahlreiche Citate aus Augustinus 
seine Behauptungen bestätigt. Allein hierbei war nicht 
zu verschweigen, welch einen bemerkenswerthen Ge
gensatz die alexandrinisch-morgenländischen zu den 
afrikanisch-abendländischen Kirchenlehrern in ihren An
sichten über Willensfreiheit und Erbsünde bis auf Au
gustin’s Zeitalter bildeten, um einerseits die Erscheinung 
des Pelagianismus find andererseit den gewaltigen Ze- 
lotismus des Augustinus zu erklären. Die literarischen 
Nachweisungen hierüber sind von Aug. Hahn in Illgen’s 
historisch-theologischen Abhandlungen, zweite Denk
schrift, S. 30—87 (Leipzig 1819) zusammengestellt wor
den und gewähren über die voraugustinische Streitfrage 
einen genauen Überblick. Sodann hat der Verf. leider 
nur die Scliattenseite Augustin’s einer Betrachtung un
terworfen, wobei aber der grossartige Charakter dieses 
Mannes, wie er aus seiner Zeit hervortrat, ganz ver
schwindet. Sicherlich hätte der Verf. dann sein hartes 
Urtheil (S. 300) gemildert. In der richtigen Würdigung 
des jedesmaligen Zeitgeistes liegt die Bedingung zur 
gerechten Beurtheilung eines geschichtlichen Charakters.

Mit Recht aber und mit grosser Ausführlichkeit hat 
der V erf. nachgewiesen, dass die ganze Intoleranz und 
inquisitorische Verfolgungswuth theils in ihrer vollen 
Ausbildung, theils wenigstens in ihrem Keime schon 
der ältesten Kirche eigenthümlich war. Als daher die 
letztere im 4. Jahrh. zur Staatskirche erhoben ward 
und sich nach und nach mit der vollen Staatsgewalt 
verbündete, als die immer mehr consolidirte Hierarchie 
die Kirche ward und an die Stelle des Christenthums 
trat, als sie von den arianischen Streitigkeiten an bis 
zu dem Hussitenkampfe fast ununterbrochen damit be
schäftigt war, die Häresie und Heterodoxie zu befein
den und zu zermalmen: da schritt die Kirchengewalt 
in grässlicher Progression zu ihrem Ziele, das unchrist
liche Seligkeitsdogma theoretisch als unantastbares Ge
setz und praktisch als unwiderstehliche Macht über das 
Abendland geltend zu machen. Sogar der Scharfsinn 
der Gelehrten bot willig seine Dienste, dem Papstthum 
ein Recht zu vindiciren, welchem zu widersprechen als 
todeswürdiges Verbrechen geahndet wurde. „Die ge- 
sammte päpsliche Hierarchie nahm die päpstlichen Ketzer-
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gesetze an, publicirte sie auf den Synoden und voll
streckte sie. Alle Theologen und Kanonisten lehrten 
diese Gesetze und rechtfertigten die Rechtmässigkeit 
der Leibes- und Lebensstrafen an den Ketzern. „Die 
päpstliche Gesetzgebung gegen die Ketzer gilt noch jetzt 
in der römisch-katholischen Kirche. Dieselbe ist unver
brüchlicher Glaubensartikel und heilige Glaubenspflicht 
für jeden Katholiken“ (S. 331 ff.).

Diese Behauptung, deren Beweisführung nicht blos 
gegen den jetzigen Fürstbischof von Breslau, sondern 
vornehmlich gegen die gesammte päpstliche Klerisei die 
Haupttendenz des ganzen Buches ist, erscheint offen
bar von der grössten Wichtigkeit. Sie wird ebensowol 
durch die noch jetzt in Kraft bestehende römische Bulle 
Unam sanctam (S. 340) und die Nachtmahlsbulle (S. 378. 
380. 389), als auch durch die Breven und Kirchenge
setze von Gregor VII., Innocenz III., Bonifacius VIII., 
Clemens V., Johann XXII., Martin V., Eugen IV., Paul III., 
Leo X. und ihren Nachfolgern, vornehmlich aber durch 
viele Stellen in den drei symbolischen Büchern der 
römischen Kirche, dem Concilium Tridentinnm, dem 
Catechismus Domanns und der Professio fidei Tridenti- 
nae so sattsam erwiesen, dass man aller geschichtlichen 
Wahrheit Hohn sprechen müsste, wenn man nicht mit 
dem Verf. (S. 370) dem Resultate beipflichten wollte, 
„wie frech erlogen die heuchlerische Behauptung man
cher Römlinge ist, dass die milde Mutter, die heilige 
römisch-katholische Kirche, nur den Irrthum, nicht aber 
die Irrenden verfluche“ Aus der Anwendung der Ge
setze, die sich in den weitesten Consequenzen auf das 
Seligkeitsdogma gründen, entsprang die unmenschliche 
Verfolgung der Häretiker in allen Ländern, wo der 
Staat der Hierarchie dienstbar war, die Protestationen 
des Papstthums gegen alle Friedensverträge der welt
lichen Fürsten, in denen man Ketzern bürgerliche und 
kirchliche Rechte zusicherte, die widerchristliche Lehre, 
dass man Ketzern nicht Treue und Glauben halten dürfe, 
die harten Gesetze gegen die Apostasie und im Bunde 
mit dem Jesuitismus die Wuth der Inquisition und der 
Vertilgungssucht gegen die Protestanten und die im ka
tholischen Glauben Verdächtigen.

Am wichtigsten für unsere Zeit ist der Abschnitt 
S. 414 ff., in welchem der Verf. augenfällig nachge
wiesen hat, wie auch noch im 19. Jahrh. die ganze In
toleranz der römischen Kirche fortdauert, und alle an
gebliche Zugeständnisse von Duldung, alle abgeschlos
sene Concordate nur auf einer klug berechneten Illu
sion beruhen. Daher sagt der Verf., was niemals oft 
genug wiederholt werden kann: „Aber auch diese Dul
dungslehren wurden von den echten orthodoxen römi
schen Theologen verworfen, und sind auch von dem 
römischen Hofe nur dissimulirt, nie anerkannt worden. 
Rom hat noch keinen seiner widerchristlichen und men

schenfeindlichen, die Rechte der Fürsten verletzenden, 
die Ruhe der Staaten gefährdenden Grundsätze aulge
geben. Es hält fest alle jene Grundsätze, welche mit 
der Macht und den Rechten der katholischen Fürsten 
unverträglich sind. Es fährt fort zu lehren, dass die 
protestantischen (ketzerischen) Fürsten nicht von Gottes 
Gnaden rechtmässig regierende Fürsten seien, dass die
selben vielmehr des Verbrechens der Ketzerei wegen der 
Herrschaft verlustig, und ihre Unterthanen vom Eide der 
Treue entbunden seien. Das Papsthum hat zwar sich 
bequemen müssen, in den neuen Verhandlungen mit 
den protestantischen Fürsten denselben den Königs- 
und Fürstentitel zu ertheilen und ihre Herrschaft an
zuerkennen. Dies Alles thut das Papstthum nur mit 
Dissimulation, um zur Zeit, wo die Gewaltmass
regeln an jenen Fürsten nicht vollzogen werden können, 
Vortheile für sich und die römisch-katholische Kirche 
in den Ländern derselben zu erreichen. Sie erkennt 
die Herrschaft derselben nicht als eine legitime von 
Gott geordnete, sondern nur als eine factische an, die 
so lang geduldet werden muss, bis, wie Pius VII. sagt, 
die heiligen Maximen, dass die ketzerischen Fürsten 
ihre Herrschaft verlieren und die Vasallen und Unter
thanen von Lehenspflicht und Unterthanentreue und 
Pflicht gegen dieselbe entbunden seien, an ihnen voll
streckt werden können. Das Papstthum hat mit den 
protestantischen Fürsten über kirchliche Einrichtungen 
der Katholiken in ihren Ländern unterhandelt, aber nur 
in dem Anbetracht, als dieselben zur Herbeischaffung 
der Geldmittel für jene Einrichtungen gewonnen wer
den mussten. Alle Einrichtungen aber hat das Papst
thum in eigener Machtvollkommenheit verfügt. Es ge
steht den protestantischen Fürsten gar kein Recht in 
den kirchlichen Angelegenheiten der Katholiken zu. 
Die Hechte aber, welche jene dennoch ausüben, als 
das Patronatsrecht u. s. w., duldet das Papstthum nur 
mit Dissimulation und nur so lange, als dies nicht geän
dert werden kann. Nur mit Dissimulation trägt die 
katholische Priesterschaft die Regierung protestanti
scher Fürsten. -Nur mit Dissimulation und Reservation 
leistet sie den Eid der Treue an die protestantischen 
Fürsten. Nur mit Dissimulation erkennt die katho
lische Priesterschaft die Patronatsrechte der protestan
tischen FürsteiY und Gutsbesitzer an- So lange diese 
Priesterschaft nicht offen und vollständig die Aufleh
nung aufrichten kann, muss sie den kleinen Krieg ge
gen den Staat und seine Gesetze führen, wobei sie be
ständig von der Freiheit der Kirche redet, Nur mit 
Dissimulation kann, darf und muss jeder römische Ka
tholik die Herrschaft seines protestantischen Landes
herrn tragen und ihm die Unterthanspflichten leistem 

(Der Schluss folgt.)
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geschichtlich dargestellt von Dr. Anlon Theiner. j Glaubensbekenntnisses, schieiben Jubiläen aus für Aus- 
° ° i rottung der Ketzereien, und ertheilen Ablässe allen den-

ijenigen, welche sich zu so gottgefälligem Werke, wenn 
auch zur Zeit nur im Gebete zum Gott des Papstthums

(Schluss aus Nr. 85.) '
Sobald „die heiligen Maximen“ des Papstthums an den 
ketzerischen Landesherrn in ihrer gerechten Strenge 
vollzogen werden können, muss jeder römische Katho
lik. wenn das Papstthum die Dissimulation gegen die 
Fürsten, die es früher, als es derenxGunst und Frei
gebigkeit für Förderung des Romanismus zu benutzen 
trachtete, auf das ausnehmendste belobt hatte, ablegt, 
die Dissimulation gleichfalls ablegen, gegen seinen ketze
rischen Landesherrn aufstehen und dessen Vertreibung 
als ein Werk Gottes mit Freuden vollziehen. Rom er
kennt kein rechtliches Bestehen von Kirchen ausser
halb der römisch-katholischen und ächtet jede Duldung 
der Evangelischen. Dieselben Grundsätze bekennt die 
römisch-katholische Hierarchie. .JJffeu spricht sie die
selben aus in jenen Ländern, in welchen sie die Obmacht 
hat; in den Ländern protestantischer Fürsten muss sie 
freilich dissimiiliren.e< — So ist das Seligkeitsdogma 
mit der Hierarchie aufs Innigste verwachsen und ver
flochten, und das Papstthum erscheint als der personi- 
ficirte Jesuitismus. Denn alle jene Beschuldigungen 
werden vom Verf. (S. 415 — 440. 500 ff.) durch That
sachen und Actenstücke der neuesten Geschichte in 
Baiern. Preussen, in dem protestantischen Deutschland 
überhaupt, in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz 
und Grossbritannien ausführlich documentirt und noch 
dazu durch Aussprüche orthodoxer Theologen der rö
mischen Kirche bestätigt. „Die römische Kirche — 
sagt Dr. Fabius in Pressburg (S. 436) — hält alle re
ligiösen (christlichen) Vereine äusser ihr nicht für Kir
chen. sondern für Afterkirchen, Bastarde, Klubbs. Zu- 
sanmienrottungen ohne Rechtsgültigkeit, und, was un
zweifelhaft, ohne irgend einen Besitz der Wahrheit und 
einer beseligenden Macht. Die \ ertrüge, welche zwi
schen Katholiken und Nichtkatholiken im Laufe der 
Jahrhunderte zu Stande gekommen sind, können nicht 
Verträge der Kirche genannt werden, sondern nur Pri
vatauskünfte. getroffen von den jeweiligen, meist welt
lichen Repräsentanten der Kirche, wodurch nie der 
Kirche etwas vergeben werden konnte“ u. s. w. Folge
richtig sagt nun der Verf. am Schlüsse dieser; Darstel
lung (S. 439) : „Sie (die Päpste) predigen daher fort
während. ihre Lehre von der Alleinseligniachung des

— denn Gott, welchen Christus den Vater aller Men
schen. und dessen Wesen er Liebe nannte, kann nicht 
der Gott des römischen Katholicismus sein — verbin
den. So verhoffen sie,, dass, wenn der Aufruf zur Aus
rottung, nicht der Ketzereien, sondern der Ketzer er
tönen kann, die römischen Katholiken dann die Dissi
mulation abwerfen und zum offenen Kriege gegen die 
Ketzer schreiten werden.“

Diese „heilige Maxime“, die auch in älterer Zeit 
im Gebrauch war (S. 441 — 455), empörte die Herzen 
um so tiefer , je heller sich seit dem Reformation^zeit- 
alter eine reinere Einsicht in das wahre Wesen des 
Christenthums über Europa verbreitete. Zur Abhülfe 
in solcher Noth erschien auf dem Gebiete der Wissen
schaft die laxe Mwai und dei' Probabilismvs dei' Je
suiten (S. 456 ff.).

Um in Ländern evangelischer Fürsten die schroffe 
Gestalt des Seligkeitsdogmas, dass alle Protestanten 
zur Hölle fahren, heuchlerisch zu vermeiden, sprach 
man nicht nur von einem Unterschiede zwischen fides 
explicita und implicita und einer ignorantia iiwincibilis 
des Volks, wobei sich auch in der Vernachlässigung 
der religiösen Volksbildung eine gewisse Volksverach
tung kund gab. sondern man ging noch einen bemer- 
kenswerthen Schritt weiter, um eine scheinbare Aus
söhnung zu vermitteln und selbst die ironischen Be
strebungen auf Seite der Evangelischen zur Proselyten
macherei zu benutzen (S. 486 ff.). Denn „sowie die 
Probabilisten den Katholiken, welche in Glaubenslehren 
ganz unwissend sind und bona fide ketzerische Irr
lehren hegen, den Weg zur Seligkeit bahnten, so wa
ren sie auch so tolerant, dem gemeinen Volke unter 
den Protestanten die Seligkeit nicht zu verderbend Man 
schied die Ketzer in die materialen und formalen. 
Formale Ketzer nannte man jene, welche mit Wissen, 
und hartnäckig der katholischen Lehre widerstrebten,; 
d. h. welche wohl wissen und überzeugt sind,’ dass 
die katholische Religion die wahre sei, mit Hartnäckig-, 
keit aber bei ihrer falschen bleiben. Materüile Ketzer 
nannte’man dagegen diejenigen, welche vorn katholi- 
sehen Glauben abweichende Lehren glauben und Ich- r r ......
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ren, dieselben aber, von unbesieglicher Unwissenheit 
befangen, für wahr und richtig halten u. s. w.“ So 
unterschied man ferner eine haeresis formalis interna 
(mentalis) untl externa, interna simul et externa, mä- 
nifesta per se (publica) und occulta per accidens (pri- 
vata); affirmativa und negativa etc. Solche Distinctio- 
nen vertheidigten Busenbaum, Sanchez, Layman, Cara- 
muel, La Croix, Tanner, Gobat, Sporer, Reiffenstuel 
u. A. (S. 479—506). Lange Zeit ward diese Probabi- 
litätstheorie von orthodoxen Katoliken, namentlich von 
Daniel Concina Ad theologiam christianam dogmatico
moralem apparatus. Tom. II (Romae 1755). Theologia 
christiana dogmatico-moralis. Tom. I—XII (Rom. 1755). 
Della Storia del Probabilismo e del Rigorismo. Tom. 
I. II (Lucca 1748) vergebens bestritten, wiewol die rö
mische Curie bald öffentlich, bald insgeheim, je nach
dem es die politische Klugheit gebot, den starren Ri
gorismus in ihrem Seligkeitsdogma festhielt. Auch ist 
die probabilistische Deutung des Seligkeitsdogma von 
Gregor XVI. in einem Breve vom 27. Mai 1832 und in 
der Instruction vom 12. Sept. 1834 an die baierischen 
Bischöfe ausdrücklich verdammt worden. Aber aus 
jenem heuchlerischen System stammte auch die Maxime, 
Protestanten durch moderirte Glaubensbekenntnisse zum 
Übertritt zur römischen Kirche zu verlocken, nachher 
aber ihnen die Beschwörung der berüchtigten Fluch
formulare abzunöthigen (S. 491 ff.).

Wie jedoch seit der Reformation das Licht der 
Philosophie, der Wissenschaft und eines freiem For
schens sich auf den katholischen Universitäten ver
breitete, der Geist des freimüthigen und vernünftigen 
Denkens sich mehrer edler Männer bemächtigte, und 
man mit der Vernunft und historischen Wissenschaft 
die Dogmen der römisch-katholischen Kirche beleuch
tete und deren Unhaltbarkeit erwies: so ward auch 
mancher harte Schlag gegen das Hauptbollwerk des 
römischen alleinseligmachenden Glaubensdespotismus, 
gegen die Lehre von der Unfehlbarkeit der Kirche und 
die Hierarchie überhaupt geführt, und man verkündigte, 
in Schriften und Predigten die Grundsätze christlicher 
Toleranz. Der Verf. macht S. 496 ff. die wichtigsten 
Schriften dieser Männer namhaft. Aber er weist auch 
nach, dass selbst die geringste Abweichung von der 
Strenge der römischen Intoleranz ein Abfall von der 
römischen Kirche selbst ist, und dass jene freisinnigen 
Männer, zu denen auch der Verf. gehört, „den Ultra
montanen, den Römlingen, den echten und wahren rö
mischen Katholiken ein Greuel sind.“ Ihnen gilt auch 
der Unterschied zwischen römisch-katholischer und ka
tholischer Kirche für Ketzerei. Hier war aber der 
Ort, wo der V erf. i^ Sjnne ejner christlich erleuchte
ten Vernunft jene Unterscheidung hätte entwickeln und 
durchführen sollen« Ja, es gibt eine katholisch christ
liche Kirche; sie ist seit Christus zu jeder Zeit vor
handen gewesen; sie wird von Jedem, der die Kirche 

geschichte vorurtheilsfrei mit wissenschaftlichem Sinn 
durchforscht hat, gekannt und beherzigt. Das reine, 
glanzvolle Bild dieser katholisch christlichen Kirche, die 
sich vor den Augen des wissenschaftlich gebildeten 
Freundes der Wahrheit wie ein goldener Faden durch 
alle mehr oder minder ereignissvollen Verirrungen und 
Verfälschungen des Christenthums hindurchzieht, muss 
der römisch päpstlichen, wie jeder andern, durch Glau
bensdespotismus entarteten Kirche entgegen gehalten 
werden, um das Dogma des alleinseligmachenden Glau
bens in der römischen Kirche in seiner ganzen Ver
werflichkeit darzustellen. Dann, wenn das Zeugnis» 
hierzu namentlich aus dem reinen Quell der heiligen 
Schrift genommen ist, wird das Endurtheil des Verf. 
seine volle Kraft erhalten. Es lautet S. 598 ff.: „Durch 
dieses Dogma mit seinen Correiaten hat die römisch-*  
katholische Hierarchie die Lehren der allgemeinen Men- 
liebe, der Treue und Redlichkeit ohne Unterschied der 
Confessionen verwirrt und verfälscht, Hass und grau
same Verfolgung anders denkender Menschen und Treu
bruch gegen dieselben zur Pflicht gestempelt, ihre An
gehörigen mit kannibalischer Gier und Lust, die von den 
von ihr decretirten Satzungen Abweichenden und ihrer 
Glaubenstyrannei und Zwingherrschaft sich Entziehen
den anzuklagen, zu venathen, zu Quälen, zu morden, 
und an den Todesqualen derselben sich mit Wonne 
zu weiden erfüllt, den grausamen Bekriegungen der 
Ketzer, den Greueln der Inquisition, den durch sie an
befohlenen Empörungen der Völker gegen ihre recht
mässigen Fürsten u. s. w., die heilige Sanction ertheilt 
und das Glück unzähliger Familien, wie der Staaten 
zerstört. Sie hat durch dieses Dogma die Religions- 
und Gewissensfreiheit, das freie sittliche Leben, den 
freien ungezwungenen christlichen Glauben vernichtet, 
das vernünftige freie Fortstreben der Völker gehemmt, 
ihre absolute Herrschaft aufgerichtet, Geistesknecht
schaft allen ihren Angehörigen aufgedrückt, dieselben 
in den Angelegenheiten der Religion zu willenlosen 
Sklaven gemacht und die Selbstdenkenden zur Ver
stellung gezwungen. Keine despotische Gewalt der 
Welt hat zu ihrer Befestigung und Erhaltung so viel 
Menschenblut getrunken, als die römisch-katholische 
Hierarchie, das Papstthum. Keine Religion der Welt 
hat so Menschenhass und Menschenverfolguug gelehrt 
und geübt, als die in der römisch-katholischen Kirche 
entartete und geschändete Religion Jesu Christi.“

Hieran knüpft nun der Verf. («8. 602 — 651) eine 
Untersuchung über den Erfolg der hierarchischen An
wendung dieses Dogma. Das Resultat konnte kein 
anderes sein, als die bekannte. chroniqUe scandaleuse 
der römischen Geistlichkeit, ein Commentar zu dem 
Ausspruche des Daniel Concina in seinem dem Papste 
Benedict XIII. gewidmeten und mit kirchlichen Appro
bationen versehenen Buche, „dass der grössere Theil 
der Katholiken verdammt werde und zum Teufel fahre“
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(Dissertat. II, cap. VII, §. 1 — 6). — Wenn es dieser 
Behauptung, die nicht etwa blos die Phantasie eines 
Dante ersonnen, sondern der gerechte Unwille vieler 
frommen und ernsten Katholiken ausgesprochen hat, 
nicht an Wahrheit gebricht, so ist auch durch das 
Zeugniss der geschichtlichen Erfahrung inmitten der 
römischen Kirche selbst und zwar von ihren eigenen 
Bekennern über das römische Seligkeitsdogma das Ver- 
dammungsurtheil bestätigt worden. Übrigens verspricht 
der Verf. S. 636, dass er, sobald es ihm die Zeit gönnt, 
zu seinem Buche über die Einführung der erzwungenen 
Ehelosigkeit u. s. w. Nachträge zur Sittenschilderung 
des katholischen Priesterthums liefern werde.

Das ist der Inhalt und Geist eines Buches, dem 
formell allerdings eine genauere Gliederung und Ein- 
theilung zur leichtern Übersicht, Inhaltsverzeichniss 
und Register zu wünschen wäre, das aber materiell 
ein reichhaltiger Beitrag zur Kirchen- und Dogmenge
schichte ist und von Keinem, der diese Theile der 
theologischen Wissenschaften gründlich zu behandeln 
gewohnt ist, unbeachtet bleiben darf. Diejenigen aber, 
die jetzt als Deutschkatholiken für eine Reform des 
Katholicismus kämpfen, mögen bedenken, dass ein 
Buch oder eine Flugschrift eines so wissenschaftlich 
gebildeten und für die evangelische Wahrheit hochbe
geisterten Mannes ihnen und ihren Bestrebungen grös
sern Vortheil bringt und sie in der Achtung höher 
stellt, als alle das Volk blendenden Rotomontaden und 
angeblich populären Schriften ihrer bisher hauptsäch
lich negativ wirkenden Freisinnigkeit. Denn es ist 
ihnen noch sehr von nöthen, dass sie mit der ge
schichtlichen Erforschung der Vergangenheit, deren 
Verwerfung sie schon vielfach begründet haben, eine 
positive Darstellung ihres Glaubens auf Grund der 
heiligen Schrift verbinden und auf den wissenschaft
lichen und populären Ausbau eines christlichen und 
rein evangelischen Glaubenssystems Zeit und Mühe 
verwenden. Wollte der ehrenwerthe Verf. ein sol
ches Werk, wozu er vor Allen berufen zu sein scheint, 
zu Tage fördern, so würde er seinen Glaubensgenossen 
gewiss einen Dienst erweisen, dessen Werth nur tiefe 
Verblendung zu verkennen vermöchte.

Bautzen. Hr. E* Leopold.

^«schichte der Medicin.
Susrutas Ayuroedas. Id est medicinae systema a re- 

net abih D'Hanvantare demonstratum, a Susruta dtsct- 
pulo compositum. Nunc primum ex Sanscrlta in lati- 
nuni sermonem vertit, introductionem, annotationes et 
rerum indicem adiecit Dr. Franciscus Hessler. 
Vol.Ietll. Erlangae, Enke. 1847—48. 9Thlr. lONgr.

Dem gelehrten Übersetzer gebührt das Verdienst durch 
die vorliegende, bis auf den noch fehlenden dritten

Band beendigte Arbeit eine der fühlbarsten Lücken in 
der Geschichte der mythischen Periode der Heilkunde 
beseitigt zu haben. Über den Werth der Übersetzung; 
werden nur äusserst wenige Gelehrte, denen der in Cal- 
cutta gedruckte Originaltext vorliegt, urtheilen können, 
noch wenigere werden im Stande sein, sowol die Treue 
des sprachlichen als des sachlichen Theils der Arbeit 
würdigen zu können. Vorläufig ist um so weniger 
Grund vorhanden, die Gediegenheit derselben zu be
zweifeln, als sie in sich selbst die Merkmale der Treue 
und Sorgfalt darbietet.

Über einen der wichtigsten Punkte, das Alter des 
Susrutas, ist der Übersetzer in der Vorrede ziemlich 
kurz hinweg gegangen. Bekanntlich bezweifelte schon 
Sprengel das hohe Alter der medicinischen Sanskrit
literatur. Neuerlich ist Stenzler (in Henschel’s Janus 
1, 441) dieser Meinung beigetrelen, indem er den Sus
rutas in die ersten Jahrhunderte n. Chr. versetzt. Hr. 
Hessler dagegen tritt vorzüglich aus sprachlichen Grün
den der Meinung Wilson’s, des berühmtesten Kenners 
der altindischen Literatur, bei, welcher als den späte
sten Zeitpunkt der Abfassung des Ayurvedas das J. 1000 
v.Chr. annimmt. Als Hauptgründe’für diese Meinung dürf
ten ausserdem vorzüglich der im Susrutas durchaus vor
herrschende Brahmanismus und Indradienst sprechen, 
während des spätem Vishnucultus ebensowenig als bud
dhistischer Elemente gedacht wird. Hiernach wird es im 
höchsten Grade wahrscheinlich, dass der Susrutas vor 
dem J. 600 v. Ohr., dem Zeitpunkte des Untergangs der 
Sanskritliteratur, abgefasst ist.

Im Folgenden beschränken wir uns darauf, den 
Hauptinhalt des Werkes, welches in sechs Theile zer
fällt; 1) SutrasC häna (Liber principiorum), 2) Nida- 
nasthana (Pathologia), 3) Sarirasthäna (Somatologia), 
4) Chikitsitast häna (Therapia), 5) Kalpasthäna (An- 
tidotorum doctrina), 6) Uttaratantra (Miscellanea), 
mitzutheilen, aber, der leichtern Übersicht wegen, in 
einer von der im Buche selbst befolgten verschiedenen 
systematischen Anordnung.

Es bedarf keiner Bemerkung, dass die Heilkunde 
auch im Susrutas noch in der innigsten Verbindung mit 
dem religiösen Cultus steht. Der ärztliche Stand ist 
zwar von dem der Priester getrennt, aber das Recht 
sich ihm zu widmen, ist auf die hohem Kasten be
schränkt und religiöse Handlungen spielen bei der Aus
übung der Heilkunde eine wichtige Rolle. Die Medi- 
cin erscheint lediglich als Gabe der Götter, als Offen
barung, als unabänderlich, abgeschlossen, fernerer Ent
wickelung weder fähig, noch bedürftig. Demgemäss 
nimmt- der« Beruf dee Arztes eine bedeutende äussere 
Würde in Anspruch und stellt an die ihm sich Wid
menden in Bezug auf körperliche, geistige und mora
lische Eigenschaften sehr strenge Anforderungen.

Her Umfang des im Susrutas niedergelegten medi
cinischen Materials ist wahrhaft staunenerregend. Vor
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züglich gilt dies von der zahllosen Menge, der echt 
orientalischen, bis auf das Unbedeutendste sich er
streckenden Genauigkeit der diätetischen Vorschriften, 
der unübersehbaren Masse der Heilmittel, vor Al
lem aber von der Fülle der chirurgischen Bemerkun
gen und der bewundernswürdigen Kühnheit der indi
schen Ärzte. Trotzdem ist der Charakter der Heil
kunde, wie sie uns im Susrutas entgegentritt, noch 
durchaus mythisch und unwissenschaftlich. Denn es 
fehlt gänzlich und durchaus an der unerlässlichen 
Grundlage der Wissenschaft vom Menschen, an der 
Anatomie. Ja, es fehlt sogar an jeder Spur einer Ah
nung dieses Mangels. Der nicht theurgische Theil der 
indischen Heilkunde ist deshalb noch gänzlich em
pirisch.

Die allgemeine Naturlehre des Susrutas ist, ei
nige glückliche Bemerkungen abgerechnet, fast ganz 
mythologisch und unverständlich — ; von eigentlicher 
Anatomie ist, obwol die indischen Ärzte menschliche 
Leichen, freilich nach einer sehr sonderbaren Methode, 
untersuchten, keine Rede. (Die Leiche wurde nach 
Entfernung der Faeces in einem Bache macerirt und 
hierauf mit Pflanzenrinden abgeschabt, sodass die in- 
nern Theile sichtbar wurden (II. 24.) Statt einer Be
schreibung der Theile finden sich Zählungen, Messun
gen und Eintheilungen. Am genauesten ist die Osteo
logie. Die Gefässe und Nerven entspringen vom Na
bel u. s. w.

Das Blut, der Urquell des Lebens, entsteht aus 
dem Chylus. welcher in der Leber und Milz seine rothe 
Farbe erhält. Aus dem Blute entstellen alle übrigen 
Gebilde. Die Hauptrolle aber spielen die übrigen Ur- 
Stoffe: Luft. Schleim und (falle, sowie das den ganzen 
Körper durchdringende und erhaltende Lebensfeuer.

Die Diätetik und die Kunst der Verlängerung des 
Lebens (und zwar auf 500—1000 Jahre) nehmen eine 
überaus wichtige Stelle ein (I. 161 ff.; II, 152). In er
sterer Hinsicht findet sich sogar eine vollständige Ab
handlung über die Koch-, Ess- und Servirkunst, ferner 
über Kosmetik, äussern Anstand u. s. w. Echt orien
talisch aber ist die Gründlichkeit der den Beischlaf be
treffenden Vorschriften.

Oie Krankheiten zerfallen zunächst in übernatür
liche und natürliche. Die letztem werden in trauma
tische, körperliche, geistige und solche eingetheilt, 
„welche in der eigenen Natur des Menschen begründet 
sind“ (das diesen, der Durst, das Alter, die Schlaf
sucht und der, Tod). Am wichtigsten sind die durch

Abnormitäten der Elementarsubstanzen entspringenden 
Krankheiten. Vorzüglich reich, freilich auch mit man
cherlei Aberglauben, ist die Prognostik, hauptsächlich 
die Lehre von den Vorzeichen des Todes, sowie des 
kurzen und langen Lebens ausgestattet.

Die speciell-pathologischen Kenntnisse des Susru
tas sind zufolge der Alles beherrschenden Lehre von 
den Urqualitäten und den Grundstoffen, einige wenige 
überraschende Bemerkungen abgerechnet, ohne allen 
wissenschaftlichen Werth. Im Capitel von den Hä
morrhoiden findet sich die Beschreibung einer Krank
heit, welche offenbar nichts anderes, als die Syphilis 
ist (1, 175). Diese Ansicht wird durch die später em
pfohlene Therapie: Aderlass am Penis. Verband des 
Penisgeschwürs mit Kupfervitriol, Eisenvitriol. Steinsalz, 
weissem und rothem Arsenik — Hungerkur, bestätigt. 
Sehr ausführlich ist das Capitel vom Aussatze, von 
den Krankheiten der Harnwerkzeuge und vom Stein 
(I, 186 ff.). Die Zuckerharnruhr gilt als unheilbar, ob
schon dem Erdharz in diesen und vielen andern Übeln 
grosse Wirksamkeit zugeschrieben wird. Im Capitel 
von den Unterleibsgeschwülsten werden Leber- und 
Milztumoren, Ileus und Kothbrcclien abgehandelt.

Einen sehr grossen Raum nimmt die Heilmittel
lehre ein (I, 86 ff.) die Arzneimittel sind vorzugsweise 
pflanzlicher Natur: die Klasse der mineralischen Mittel 
indess heisst „classis eximia.“ Den Brech- und Ab
führmitteln sind besondere Abschnitte gewidmet. Unter 
den erstem sind die Früchts Vttngueriae spinosae,'unter 
den letztem Hadix Contiolcnli, Fortex Syniploctm ra- 
cemosae. Oleum Ricini die wichtigsten. — Ein besonderer 
Abschnitt ist den „einfachen“ Mitteln gewidmet, dem 
Wasser, der Milch (Kn/i-, Ziegen-, Kameel-. Schaf-. 
Hüffel-, Pferde- und Elefantenmilch) der Butter (auch 
aus Menschenmilch: }.Ainbrosiae simile^). den Ölen. 
Fetten, deni Honig. Zucker, Wein und den destillirten. 
aus Zucker und Syrup bereiteten Weingeist igen Flüssig- 
leiten (I, 47 und 129).

Ein besonderes Buch enthält die Lehre von den 
Giften- Ihre Zahl aus ällen Reichen der Natur ist 
ebenso grossi als die der Gegengifte; bei äussern Ver
giftungen wird äuf Chirurgische Massregeln: Binden des 
Theils, Ausbrenn'en der Wunde u. s. w., grosser Werth 
gelegt. In der königlichen Küche ist ein besonderer 
Arzt angestellt, um die Vergiftung der Speisen zu 
verhüten. ' '' ’ . ., >.

(Der Schluss folgt-)

Verantwortlicher Redacteur,- i>r. Hand in Jena. Druck und Verlag von !*'•  ®r®®hhaus in l^eapxi^.
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Dr. Franciscus Hessler.

(Schluss aus Nr. 86.)

So unvollkommen sich der Zustand der innen» Heil
kunde darstellt, so staunenswert!» ist die hohe Blüthe 
der altindischen Chirurgie, in welcher eine reiche 
Erfahrung und eine wahrhaft bewundernswerthe Kühn
heit den durch das Fehlen der anatomischen Grund
lage bedingten Mangel dei’ wissenschaftlichen Einsicht 
ersetzen. Demgemäss steht die Chirurgie im Susrutas 
im höchsten Ansehe») und bei vielen Gelegenheite») wird 
auf die Unerlässlichkeit ihre»’ Verbindung mit der in
ner») Heilkunde hinge wiesen. — Gleich das erste Buch 
handelt von den Abscessen, von ihrer Öffnung mit ei
sernen Scalpellen, deren Verfertigung geschickten und 
der Operationen kundigen Schmieden obliegt. Der Ge
brauch der Messer und Verbände wird an saftigen 
Pflanzen, Fleischstücken u. s. w. eingeübt. Röhren
förmige Instrumente dienen theils zur Entfernung frem
der Körper, theils zur Untersuchung de»’ Krankheiten 
zugänglicher Höhle») (specula). Andere Bestandtheile 
des chirurgischen Apparats bilden Nadeln, Sägen, Ätz
mittel (in dreifacher Verdünnung auch zum innerlichen 
Gebrauche), Cauterium actuale (Glüheisen und ange
zündete organische Substanzen), Blutegel (mit überaus 
vollständiger, noch jetzt beaehtenswerther Blutegelzucht), 
ferner Schröpf köpfe, Aderlass, blutstillende Mittel (ohne 
Erwähnung der Ligatur). — Fernere Capitel handeln 
von der Vereinigung getrennter Theile, der Nase, Lippe 
— von der Helkologie, Verbandlehre, ferner der Woh
nung, dem Lager (eiserne Bettstellen!) und der Diät 
der Verwundeten und Operirten. Besonders reich sind 
die Capitel von der Prognostik der Geschwüre, ferner 
der Erkenntniss und Entfernung verborgener (meist 
sehr kleiner) Pfeilspitzen. Hier wird schon des Ge
brauchs des Magnets gedacht (I, 68). Besonders be- 
merkenswerth sind die Angaben über die Behandlung 
der Wunden, der Luftröhre, des Auges, des Kopfes 
und des Unterleibes.

Im zweiten Buche (I 190 ff.) wird von Abscessen, 
Fisteln, Krankheiten der Brüste, Balggeschwülsten, 
Markschwamm, Teleangiektasien (Unterbindung, II, 119), 
Pseudoplasmen (Exstirpation und Verband mit Arsenik
salbe), yom Kropfe (Exstirpation), den Anschwellungen 

der Hoden, der Syphilis, der Elephantiasis, von den 
Hernien, Fracturen und Luxationen gehandelt. Fractu- 
ren des Schädels, der Hüfte, der Brust, der Schläfen, 
der Wirbelsäule sind tödtlich. Die übrigen werden 
durch die Einrichtung mit Zug und Gegenzug, wo nö- 
thig unte»' Beihülfe passender Maschinen, mit festem 
Verband und Schienen behandelt. Von den unzähligen 
Wund- und Verbandmitteln ist das Oleum Sesami wien- 
lalis das wichtigste. Die Lithotomie wird bei de») Män
nern durch den Schnitt über dei' Schamfuge s bei den 
Frauen durch den Scheidenblasenschnitt ausgeführt (11,85). 
Mastdarmfisteln werden unter Beihülfe eines doppelt ge
fensterten Speculum ani durch den Schnitt und das Ätz
mittel geheilt; durch ungeschickte Operation entstehen 
Harn- und Kothfisteln.

Den Glanzpunkt der indischen Chirurgie bilden die 
Laparotomie und die Darmnaht. Die erste ist durch 
hartnäckige Kothansammlungen oder durch Abdominal
schwangerschaft, die zweite bei widernatürlichem After 
und Darmwunden indicirt. Die Vereinigung der letz
tem wird durch das Gebiss einer Ameisenart bewirkt, 
denen der Rumpf vom Kopfe getrennt wird (vgl. mein 
Lehrbuch der Geschichte der Medicin, S. 162); die 
Bauchwunde wird durch die Naht vereinigt. — Auch 
die folgenden Capitel von den Krankheiten der Mund
höhle sind reich an überraschenden Bemerkungen.

Noch bedeutender ist das, was übe»’ Geburtshülfe 
bei Sus'rutas sich findet (II, 6 ff.). Über die hierher- 
gehörigen Abschnitte hat bereits der rühmlichst be
kannte Orientalist Prof. Vullers in Giessen, welcher 
zu dem Behufe des Studiums des Susrutas einen voll
ständige»» »nedicinischen Cursus nicht scheute, aus dem 
Originaltexte in einer ausführlichen Abhandlung Nach
richt gegebe»» (Henschel’s Janus I, 225). Im Folgenden 
soll deshalb nur das Wichtigste und Einiges von Vul- 
ler’s nicht Berücksichtigte erwähnt werden.

Die Frauen aus den Kasten des Brahma , Kshasi- 
trya, Vaisya und Sudra begeben sich im neunten Monds
monate ihrer Schwangerschaft in das Entbindungshaus 
und werden dort unter dem Beistände von vier muthi- 
gen Frauen und unter vielen Ceremonien auf dem Ge
burtsbette entbunden. Das Kind wird bis zum neunten 
Tage mit Butter und Honig, dann auch mit Milch er
nährt ; die Mutter nach einem halben Monate, nach An
dern nach dem Wiedereintritte der Mensruation ent
lassen. Das Kind erhält am zehnten Tage einen Na
men und eite mit grösster Sorgfalt gewählte Amme;
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nach einem halben Jahre wird es entwöhnt und mit 
Ziegen- oder Kuhmilch ernährt.

Die eigentliche Geburtshülfe bildet einen Theil 
der Chirurgie, indem es sich gewissermassen um die 
Entfernung eines fremden Körpers handelt. Als ab
norme Kindeslagen gelten (II, 187 ff.): 1) die doppelte 
Fusslage, 2) die Fuss-Knielage, 3) die Steisslage, 4) die 
Brust-, Seiten- oder Rückenlage, 5) die seitliche Kopf
lage mit vorliegendem Arme, 6) die gerade Kopflage 
mit Vorlage beider Arme, 7) die Vorlage sämmtlicher 
Extremitäten, 8) die Vorlage eines Fusses mit Festkei- 
lung des andern in der Tiefe des Uterus. Die beiden 
letzten Lagen sind unheilbar.

Lm entsprechenden therapeutischen Abschnitte wird 
dem Arzte zunächst die Zuziehung eines „Protomedicus“ 
zur Pflicht gemacht. Als Hülfsmittel bei widernatür
lichen Lagen aber gelten: d) bei Fusslage: Extraction 
an den Füssen, b) bei Steiss- und Querlage: Wendung 
auf die Füsse und Extraction, c) bei Kopflage und ein
gekeilter Schulter oder Vorlage der Arme: Wendung 
auf den Kopf und Extraction, d) bei Erfolglosigkeit 
dieser Hülfsmittel und nach erfolgtem Tode des Kin
des: die Zerstückelung. Endlich: bei schwanger Ver
storbenen der Kaiserschnitt.

So viel über eins der ältesten und berühmtesten 
Werke der ärztlichen Literatur, durch dessen Über
setzung sich Hr. H. ein bleibendes Denkmal in der 
Geschichte der Heilkunde gesetzt hat.

H. Haeser.

Additamenta ad Lud. Choulanti bibliothecam medico- 
historicam edidit Julius Rosenbaum, Dr. medico- 
chirurgus apud Halenses practicus, in Unirersitatc 
Regia Fridericiana privatim docens etc. Halis Saxo- 
num, Lippert. 1842. 8mai. 15 Ngr. — Specimen 
secundum. Halis Saxonum, Schwetschke et f. 1847. 
8mai. 1 Thlr. 15 Ngr.

Als Ref. im Jahre. 1842 zuerst die Zusammenstellung 
derjenigen Schriften, welche zur Geschichte der Medi- 
cin gehören, in seiner Bibliotheca medico-lästorica sive 
Catalogus librorum histwicorum de re medica et scien- 
tia (Lips. ap. Engelmann) versuchte, konnte er nicht 
anders als mit Zuversicht erwarten, dass andere Lite- 
ratoren sein Werk durch Berichtigungen und Zusätze 
vervollkommnen würden, ja dass dasselbe nur der An
fang zu einer gründlichem Bearbeitung dieser bisher 
noch gar nicht zusammengestellten Literatur sein könne. 
Diese Erwartung ist nicht nur frühzeitig, sondern auch 
reichlich durch die beiden Rosenbaum’schen Additamenta 
erfüllt worden, welcher zum Behuf seiner neuen Aus
gabe von Sprengel’» Geschichte der Arzneikunde (Leipz. 
1846) im Besitz einer sehr reichhaltigen Sammlung zur 

historisch-medicinischen Literatur sich befand und die
selbe in den beiden eben angezeigten Heften niederlegte.

In der Vorrede zum ersten Hefte rühmt der Verf., 
dass die Zahl der zugefügten Büchertitel 900 betrage; 
eine, wenn sie richtig ist, dadurch begreifliche Zahl, dass 
der Verf. jeden Buchtitel für neu gerechnet hat, wenn 
er in meiner Bibliotheca, etwas weniger vollständig, 
namentlich mit mangelnder Angabe der Seitenzahl sich 
vorfand und von ihm auf diese Weise vervollständigt 
in das Additamentum aufgenommen worden war. Übri
gens sind nicht nur wirkliche Bücher, sondern auch 
Journalaufsätze berücksichtigt worden, was in der Bi
bliotheca nur mit vorzüglich wichtigen geschehen war, 
und eine grosse Menge Schriften nahm das Additamen
tum auf, welche gar nicht geschichtlich sind, während 
die Bibliotheca med. histor. möglichst sorgfältig das Hi
storische aus vielen andern, nicht ohne Mühe, ausge
wählt hatte. So war es denn nicht schwer, 900 Bü
chertitel zusammen zu bringen, von denen nur ein gerin
ger Theil wirklich neu war.

Das Specimen secundum ist darin noch viel freige
biger und hat den Standpunkt der engern medicinisch- 
historischen Literatur fast ganz verlassen; wer sucht 
z. B. in einer solchen die sämmtlichen Streitschriften 
über Medicinalreform, oder eine Beschwerdeschrift über 
eine neue Arzneitaxe (S. 115)? Übrigens sind freilich 
seit dem Erscheinen der Bibliotheca fünf Jahre vergan
gen und die seitdem erschienenen historischen Schriften 
für die Medicin sind zahlreich.

Ref. kann sich sonach Glück wünschen, dass sein 
Versuch, eine Literatur der Geschichte der Medicin zu 
begründen,.so viel Anklang gefunden hat und zur Grund
lage zweier, in ihrer Art sehr gediegener Schriften 
geworden ist; denn die Aufzählung der hisorisch-me- 
dicinischen Literatur ist in denselben nicht nur reich
haltig, sondern auch literarisch-gründlich und genau, 
wie sie kaum Jemand geben kann, der nicht langjäh
rige Studien gemacht und vorbereitet hat. Warum dies 
in einer so geharnischten Weise geschehen ist, davon 
vermag Ref. einen Grund oder eine Veranlassung nicht 
aufzufinden.

Beide Additamenta schliessen sich übrigens ganz 
an die Bibliotheca medico-histarica und bilden mit die
ser zusammen ein Ganzes, in welchem eine zur Ge
schichte der Medicin gehörige Schrift wol kaum ver
gebens wird gesucht werden; das Auffinden ist durch 
die mehrfachen systematischen und alphabetischen In
dices sehr erleichtert; die Eintheilung, Reihenfolge und 
übrige Einrichtung ist in allen drei Schriften ganz die
selbe.

Dresden. Choulant.
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Fragmente aus der Geschichte der Medicin in Russland. 
Von Dr. Maximilian Heine. St. Petersburg, Eggers. 
1848. Gr. 8. 1 Thlr.

Oer Verf. gibt in diesem Buche Fragmente aus einem 
künftig von ihm zu erwartenden „voluminösen“ Werke, 
welches die Geschichte der Medicin in Russland bis 
1750 enthalten soll, und nennt dieselbe eine „Frucht 
mühevoller Studien, die Ausbeute nicht leicht zugäng
licher Quellen“. Dem ist aber nicht so, sondern diese 
Fragmente sind zum beiweitem grössern Theile aus 
Wilh. Michael Richter’s Geschichte der Medicin in Russ
land (Moskwa 1812—17) 3 Bände, welches Werk erst 
S. 62 beiläufig und keineswegs als Quelle der Frag
mente genannt wird, entnommen.

Den Anfang machen drei, den Leibärzten Russ
lands zugeschriebene Vergiftungsgeschichten, wovon 
nur die erste, an sich ganz unwahrscheinliche, des Gross
fürsten Iwan Wassiljewitsch bei Richter fehlt, die zweite 
und dritte dagegen daselbst II, 322. 368 und I, 402 zu 
finden ist; auch die in der Anmerkung S. 3 erzählte 
Anekdote steht I, 326. Das Capitel über Nahrungsmit
tel, S. 9 und 10 s. bei Richter I, 58. 60. 71, das über 
Bäder I, 76. und selbst die Vergleichung mit den römi
schen Bädern steht I, 82; über die Heilbücher I, 91, 
die Notizen über Heilmittel S. 12 bei Richter I, 98 und 
I, 125; der Volksglaube des Wolosätnik I, 129, die Arz
neien S. 13 aber I, 192. 194. 198. 199. 201. 207. 209. 
213. 219; von den 134 Arzneien, welche Richter S. 
192—222 aufzählt, hat Hr. H. nur einige wenige will
kürlich herausgegrilfen, die Beschreibungen aber sehr 
abgekürzt. Alle S. 17—32 befindlichen biographischen 
Notizen sind aus Richter entnommen, aber sehr abge
kürzt, unvollständig und ohne Belege. Die S. 33 er
wähnte gerichtlich-medicinische Untersuchung steht bei 
Richter I, 284, die Notizen S. 34 und 35 bei Richter 
I, 164. 167. 170. 174. 175, der Tod der Kaiserin Ka
tharina I. bei Richter III, 212. Von dem ärztlichen 
Rechenschaftsberichte über den Tod der Prinzessin So
phie Charlotte sagt Hr. H. blos, er befinde sich noch 
im Reichsarchive; von der Krankheit und dem Tode 
Peter’s II. findet sich die Nachricht bei Richter III, 285; 
neu ist blos die Angabe der Ukase von 1754 und 1778. 
Die Notizen über Hebammen, S. 38—40, stehen bei Rich
ter III, 328. 329. 595; neu ist die Angabe, dass die 
Hebammen Holländerinnen genannt werden. Was S. 41 f. 
über Peter I. gesagt wird, ist Auszug aus dem Anfänge 
des HI« Bandes von Richter; die Notizen S. 49 wird 
man bei Richter II, 231_ 237 und 254, sowie die Nach
richten über Syphilis I, 262, über Hospitalklinik II, 349. 
352, über Oculisten II, 434 über Stein - und Bruch- 
Schneider III, 189 finden, die Nachricht über die 1726 
eröffnete Akademie der Wissenschaften III? 198. — 
Alle biographischen Notizen sind sämmtlich aus Rich
ter’s Werke vorzugsweise genommen, daher Ref. hier 

die Citate übergeht; nur bei Lestocq S. 121 ist die bio
graphische Notiz aus Büsching’s Magazin für Geschichte 
und Geographie etwas verbreitert worden, an andern 
Stellen wurde die Arbeit von Schmidt-Phiseldeck: Ma
terialien zu der russischen Geschichte u. s. w. (Riga 
1777) vielleicht eingesehen. Was von S. 57 an über 
die Regierungszeit der Kaiserin Elisabeth gesagt wird, 
ist aus Richter III, 308 f. entlehnt, mit Ausnahme der 
kurzen Notiz S. 65 von den Universitätsstiftungen der 
Kaiser Alexander und Nikolai, im Ganzen fünf Zeilen 
Historisches.

„Eine chronologische Übersicht aller bisher bekannt 
gewordenen Pestepidemien in Russland“ zu versuchen, 
verspricht Hr. H. S. 67; was er aber gibt, ist nichts 
als ein dürftiger Auszug aus der schönen Tabelle bei 
Richter I, 140 f., die bis 1656 geht, mit höchst willkür
licher Auslassung, das Übrige ist ebendaher I, 193. 208. 
209. 237. 238. 239. 240. 245. 250. 271. 273; II, 152. 157. 
172 (Beilage S. 78), 166. 171. 271; III, 69. 72. 222. 234. 
244. 245 u. a. entnommen ohne alles Eigene; auch die 
Citate, welche Hr. H. wörtlich anführt, sind sämmtlich 
daher ; so steht das russische Citat S. 69 bei Richter I, 
193, das lateinische Citat S. 76 bei Richter II, Beilage 
S. 100; der Bericht des Dr. Sevasto S. 80 f. bei Rich
ter S. 583. Die S. 83 —94 gegebene Darstellung der 
Pesten von 1770 an ist neu, vielleicht aus des Hrn. H. 
eigenem Buche: Beiträge zur Geschichte der orientali
schen Pest, das er S. 93 citirt.

Die Schilderung der Darstellung eines Archiaters 
S. 97 findet sich bei Richter III, 36, über die folgen
den biographischen Notizen gilt das schon Angeführte, 
denn nur die von Lestocq ist nicht ganz aus Richter; 
Einiges über die neue Bedeutung dieses Titels seit Ka
tharina II. steht S. 98 und 134. Eine Erzählung von 
der dreizehnjährigen Schwangerschaft einer von Moun- 
sey operirten Frau steht S. 138 und ist bei Richter 
nicht zu finden; unser Verf. gibt aber auch nicht an, 
wo er sie hergenommen hat. Dagegen sind wieder alle 
S. 142—146 aufgeführten Anträge von Geheimmitteln' 
an die russische Regierung ohne Ausnahme aus Rich
ters Werke genommen; man vergleiche über De Wilde 
Richter III, 402, über Chevremont Richter III, 404, über 
Etlinger ebend. 410, über Bestuscheff ebend. 413; zu
gefügt ist das, was unter Katharina II. für Pockenino- 
culation durch Thomas Dimsdale geschah.

Ref. musste sich bei dieser Schrift ausführlicher 
fassen, als sie werth ist, weil ohne die genauen hier 
gegebenen Belege das Urtheil nicht gerechtfertigt sein 
würde, dass Hr. H. nichts als einen dürftigen, sehr 
willkürlich und sorglos gemachte Auszug aus dem Rich- 
ter’schen Werke gegeben hat, der absichtlich so ord
nungslos gehalten zu sein scheint, dass man dem Pla
giate nicht so leicht auf die Spur kommen könne. Von 
irgend einem Berufe des Hrn. H. zum Geschichtschrei
ber von Studien, die er deshalb gemacht habe, kann.
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gar nicht die Rede sein, ebensowenig von einer Er
wartung, die man von seinem beabsichtigten grössern 
Werke hegen könnte. Die Fragmente sind dem Könige 
der Niederlande, Wilhelm II., gewidmet.

Dresden. Choulant.

Philosophie.
Dialog hi di scienza prima raccolti e publicati da Te

renzio Mamiani. Parigi, 1846. 8.

„Als Zeichen unermesslicher Liebe, unablässiger Hin
gebung und erhabener Hoffnung“ widmet der Verf. diese 
im Exil gedachten Arbeiten dem italienischen Volke, 
„dem stets sich erhebenden und nie untergehenden“; 
in der Wissenschaft sucht er Trost für das verlorne 
Vaterland, zu dessen Befreiung er in den dreissiger 
Jahren mit kühnem Jugendmuth ein Leiter der Bewe
gung in der Romagna gewesen war, und durch den 
Ernst der metaphysischen Forschung, wie durch die 
Freude an der Natur oder den Aufschwung sittlicher Ge
fühle klingt ein tiefer Ton des Schmerzes und trägt 
und erhöht den Ausdruck einer künstlerischen Indivi
dualität, welcher Hr. M. in fleissiger Sorgfalt für die 
Form seinen Ideen zu geben weiss. In seinen Dialo
gen sprechen sich bald Männer von verschiedenen Rich
tungen als die Vertreter wissenschaftlicher Standpunkte 
gegen einander aus und suchen ein Ziel gemeinsamer 
Verständigung, bald ist ein Einzelner der Führer des 
Gesprächs, und der Verf. sucht dies nach Platon’s Art 
leicht und anziehend einzuleiten und durch ahnungsvolle 
Bilder und sinnige Mythen zu erläutern und zu beleben.

Durch viele Zeichen wird es jetzt offenbar, beginnt 
Hr. M., dass nach drei Jahrhunderten der Entkräftung 
und des Elends das italienische Volk langsam und mü
hevoll an seiner Wiedergeburt arbeitet und sich zur 
Würde einer Nation erheben will. Geschähe diese Be
wegung durch den Drang einer instinctiven Leidenschaft, 
wie er wol bei rohern Völkern oder bei ausserordent
lichen Ereignissen hervorbricht, so wäre für die Philo
sophie hier nichts zu thun, oder sie könnte lästig und 
verderblich werden. It'alien aber ist in der Civilisation 
alt und müde geworden, und jetzt, wo es wieder er
wacht, um sich zu verjüngen, strebt es die geistige ' 
Errungenschaft Europas sich anzueignen und mit wei- i 
ser Erkenntniss sie zur That werden zu lassen. Seine 1 
Erhebung ist unmöglich ohne Energie des Willens, sie ■ 
ist es aber auch ohne eine Neugestaltung der Erzie- i 
hung und ohne unerschütterliche Überzeugungen, und ' 
kein dauernder Aufbau des socialen Lebens wird ge
lingen ohne das grosse Licht einer Philosophie, welche 
die drei Mächte des Menschen, den Geist, das Herz

Verantwortlicher Redacteur J Dr. F. Hand in Jena. 

und den Arm, gleichmässig erfasst und ausbildet, einer 
Philosophie, die nicht Abstractionen, sondern die Wirk- . 
lichkeit sucht, und selber lebensvoll der Tagesbote für / 
das neue Leben der Völker wird. Frei und kühn muss L 
sie nach der Wahrheit streben, zugleich aber die streng
sten und edelsten der sittlichen Begriffe festhalten und " 
feststellen, und wie die Pythagoräische alle Kräfte wecken 
und harmonisiren, die Principien der Gesellschaft zu- g 
meist ins Auge fassen, die Quellen der Poesie erschlies- " 
sen, das ganze Leben der Völker heiligen und jeder 
öffentlichen Tugend die religiöse Weihe geben. Glück
lich und ruhmvoll wäre Italien, könnte es zugleich die t 
drei grössten Vollkommenheiten erlangen, den weisen 
Gedanken, den unerschütterlichen Glauben, die hoch
herzige That! Seine eigenen Wunden würden heilen 
und es würde von neuem für die ganze Menschheit 
wirken. Denn die gegenwärtige Welt verlangt darnach, 1 
dass der Schöpfergeist eines Dante und Raphael sich 
nicht allein in die Künste, sondern in alle Verhältnisse „ 
des gemeinsamen Lebens ergiesse, ein erhabenes Mu- * 
sterbild sittlicher Schönheit erschaffe und die Völker 
die Ästhetik der Tugend lehre. Und eine geheime Stimme a 
wird laut; der Ruf, dass die Philosophie nach ihrem *1  
alten und süssen Neste zurückkehre. Denn in Gross- d 
griechenland stand ihre Wiege, dort erwuchs sie zuerst n 
zu einem System, und was mehr ist, dort ward sie v 
Gesetzgeberin und Herrscherin der Völker. p

Der edle Sinn und das hohe Streben Hrn. M.’s s 
verkündet sich klar und rein aus solchen einleitenden e 
Worten, wie ich sie hier auszugsweise mitgetheilt habe. 
Wir würden ihm Unrecht thun, wollten wir sein Buch e 
mit unserm deutschem Maasstabe messen oder Forde- 
rungen an ihn stellen, wie wir sie jetzt bei uns nach * 
mehr als halbhundertjährigem erfolgreichen Philosophi- I 
ren zu machen berechtigt sind; wir müssen in ihm viel' d 
mehr einen der Anfänger einer, geistigen Bewegung in li 
Italien betrachten, der mancherlei ergänzender und be- j 
kämpfender Mitarbeiter bedarf, um die Philosophie dort 
wieder einzuführen, wo sie am Beginne der neuen Zeit 
einen so freudigen Aufschwung nahm, aber bald ihre •II 
beiden genialsten Jünger, den einen auf dem Scheiter- v 
häufen, den andern im Kerker sah, und darum verhüll- r 
ten Antlitzes über die Alpen ging. An jenes Doppel- <1 
gestirn, an Giordano Bruno und an Campanella müssen s 
die neuen Italiener wieder anknüpfen; da finden sie v 
noch in keimkräftiger Totalität Vieles vereint, was dann s 
die deutsche Wissenschaft weiter entfaltet und im Ein- 1 
zelnen oft gegensätzlich ausgebildet hat, und bereichert (j 
mit dieser rnannichfaltigen Entwickelung, können sie i 
auf jenem Grunde weiter bauen. Hr. M. redet von ‘ 
Campanella mit liebevoller Einsicht; eine italienische 1 
Übersetzung von Schelling’s Bruno hat er selbst früher * 
schon bevorwortet, aber die Pantheismusfurcht hält ihn s 
von der rechten Anerkennung des Mannes ab, und so i 
verfällt er selber nur zu, sehr einem dualistischen Deis- ] 
mus und entbehrt in seinen Erörterungen zu sehr das ( 
Moment der Immanenz Gottes in der Welt, wie das j 
Princip der unendlichen Einheit, während er beides 
doch in seinem gottinnigen grossen Herzen trägt.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig.
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Philosophie.
e Bialoghi di. scieuza prima raccolti e publicati da Te- 
11 renzio Mam iani.

u (Schluss aus Nr 87.)
t
i? Es sind in» Ganzen eilf Dialogen. In einigen setzt 

der Verf. noch lebenden oder jüngst verstorbenen Zeit- 
e genossen schöne Denkmale, andere knüpft er an be

rühmte Namen der Vergangenheit. Der erste bekämpft 
ß allerhand Vorurtheile gegen die Philosophie, thut dar, 
a «lass sie kein Peneiopeisches Gewebe sei« welches je- 
_ der Nachfolgende wieder auftrösle, sondern dass viel- 
t mehr jeder grosse Denker ihm einen bleibenden Faden 

verflechte. Das selbständige Nachdenken, das klare 
Bewusstsein über seine Zustände ist die Ehre des Men-

5 sehen. Wie eine Frucht am Baume reif geworden nun 
1 ein eigenes Leben gewinnt und selber aufspriesst zu 

einem Baume, so ward der Mensch am Busen der Na
tur o-enährt und der Instinkt leitete ihn, bis ei dazu 

j kam? durch Vernunft und Freiheit die Ursache eines 
- Theils der Weltordnung zu werden. Der Fortschritt 
- der Philosophie wird das Schöne und Gute des natür- 
1 liehen Glaubens nicht zerstören, sondern mit dem Lichte 

der Wissenschaft durchdringen und es bestätigen; vom
* Aberglauben wird er uns befreien, aber der Religion 
, nicht entgegensteheu; den Enthusiasmus für das Edle 

wird er nicht auslöschen, sondern zu einer dauernden 
- »einen Flamme machen. Früher haben der Instinkt und 
- die Religion allein das Volk geleitet, jetzt schliessen 
‘ s»ch ihnen die Vernunft und die Wissenschaft an, und 
* wenn jener in der Sprache der Poesie und der Begei- 
1 sterung redete, so ist heute der Ausdruck von diesen 
' die Philosophie, und glücklich das Weltalter., wo der

Instinkt, die Religion und die Philosophie Eins werden, 
। dei Instinkt vernünftig , die M issenschaft religiös und 
. die Religion philosophisch sein wird! Ich bin der Klein

sten einer, ruft der Gesprächführer aus, aber ich werde 
streiten und sterben, das Banner der freien Philosophie 
in der Hand, welches bereits Galilei mit unsterblichem 
Buh ine entfaltet hat. und ich würde mich unwürdig 
erachten, den Namen eines Freundes der Weisheit zu 
'ühren, unwürdig unseres gebildeten Jahrhunderts und 
der reichen Erbschaft, welche uns die ersten Entfin- 
Sterer des Geistes hinterlassen haben, unwürdig des

, »“einen göttlichen Lichtstrahls in unserer Seele, wenn 

ich jetzt nicht kämpfte mit aller Kraft und Beharrlich
keit gegen diese neuen Versuche die Dienstbarkeit des 
Gedankens und damit die Grundlage jeder Tyrannei 
wieder einzuführen.

Im zweiten Gespräche wird der Begriff der Phi
losophie in der Art gewonnen, dass sie sei das orga- 
nisirende Leben aller Wissenschaften, und daher keine 
von sich ausschliesse, sondern die Einheit im Mannich- 
faltigen darstelle, indem sie dasselbe auf sein Princip 
zurückführt. Ihre Methode sei Induction und Deduc- 
tion, wie sie Galilei geübt, diesen möchte der Verf., 
wie auch Libri in seiner Geschichte der mathemati
schen Wissenschaften gethan, an Baco von Verulam’s 
Stelle zum eigentlichen Heerführer der Strengern Wis
senschaftlichkeit und besonnenem Forschung ausgerufen 
haben. Kein künstliches System, sondern eine sach
gemässe Entwickelung der Gedanken!

Der dritte Dialog führt den Namen des edlen Dich
ters Leopardi, und handelt von dem Geineinsinn oder 
dem gesunden Menschenverstand: dieser heisst die feste 
Burg, wo die Menschheit das Palladium der Wahrheit 
bewacht und anbetet. Es ist das instinktive Wissen 
und trifft sicher, weil die Natur niemals irrt. Die Sätze, 
welche er als die Grundlage alles reflectirten Wissens 
und als die Principien des Handelns aufstellt, müssen 
einfach sein, wie die Natur selber, klar und allgemein 
verständlich: sie müssen evident sein, sie müssen noth
wendig in uns auftauchen. nicht wie eine Frucht von 
Schlüssen und Beweisen, sondern früher als alle De- 
duction und unabhängig von aller Induction: sie müs
sen wesentlich sein für das Erkennen wie für das Han
deln, gewichtig für den Fortschritt und das sociale Le
ben: sie müssen wirksam und allgemein gültig sein. 

< Wenn nun weder Vernunftschluss noch Erfahrung diese 
| Principien erzeugt, so sind sie durch den höchsten ord- 
| nenden Geist unserer Seele mitgegeben, und was wir 
j in gemessener Form aus ihnen entwickeln oder an sie 
| anknüpfen, das ist so positiv und sicher als irgend ein 
i Satz der Naturforschung oder der Mathematik. Hr. M. 
iberührt hier die Denknothwendigkeit, welche Hermann 
; Ulrici als das Princip alles Philosophirens nachgewie- 
। sen hat; er sagt. dass auch die Skeptiker den Satz 
der Identität und des Widerspruchs annehmen müssen, 
weil ihre Zweifel und Negationen selber sich darauf 
gründen, dadurch erst möglich werden; er erklärt den 
Begriff der Causalität für allgemein gültig, vve^ °bi»e 
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ihn alles Handeln aufhören müsste. Aber Hr. M. macht 
keinen Gebrauch von diesen Gedanken, sondern er 
findet eben nur, wie die Philosophen des common sense, 
die Thatsachen des Bewusstseins vor, statt darzuthun, 
wie ohne sie das Bewusstsein unmöglich wäre, und das 
Denken, welches durch seine Thätigkeit stets sein.Sein 
beweist, nur kraft ihrer wirklich ist.

Im vierten Dialog wird der Zweck der Philosophie 
bestimmt; er sei ein doppelter, ein theoretischer und 
ein praktischer. Der erstere ist die Erweiterung des 
menschlichen Wissens durch die Erkenntniss und Ent
wickelung der Principien, zumal des Einen, welches 
alles Seins und Denkens gemeinsamer Grund ist; denn 
wenn zwischen dem Universum und dem Geiste keine 
völlige Harmonie wäre und die Ordnung der Dinge nicht 
der Ordnung der Gedanken entspräche, so würde alles 
Forschen nach der Wahrheit eitel sein. Nun erkennt 
aber unser Geist drei Arten von Einheit: die erste ist 
die absolute, Gott; die zweite ist die Individualität der 
einzelnen Dinge, die dritte die Natur als der Zusam
menhang alles Besondern zu einem Ganzen. Diese drei 
Einheiten und ihre Beziehung zu einander erforscht die 
erste Wissenschaft. Leider ist auch hier wieder Alles 
nur behauptet, und darum stehen denn auch die drei 
Einheiten neben einander da, und wir haben keine Ein
heit, sondern eine Vielheit; Gott wird nicht erkannt 
als der sich selbst bestimmende und erschliessende, der 
die unendliche Fülle in sich setzt und einigend umschliesst, 
sondern er steht äusser der Welt und ist selber nur 
Eins der Vielen. Wir werden später sehen, wie dieser 
metaphysische Irrthum, dieser Mangel an Dialektik auch 
die Theologie Hrn. M.’s in ihrem Fortgang verdirbt. 
Trefflich dagegen redet er von dem praktischen Zwecke 
der Philosophie, der Vollendung des socialen Lebens. 
Die tiefe Wissenschaft des Wahren stimmt innerlich 
mit dem Guten überein, des Wahren, sage ich, wel
ches das Erste und Letzte, welches thätig und leben
dig ist, von dein gesagt werden kann: In ihm war das 
Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 
Das stets wachsende Befreiungswerk der Menschheit 
ist eine Heldenarbeit voll Schmerz, voll Schweiss und 
Blut und bedarf des Enthusiasmus, wie das Gefühl des 
Siegs den Soldaten weder die Müdigkeit noch die Wun
den empfinden lässt. Der Quell der Begeisterung hat 
aber in Gon sejnen Ursprung, und die Religion ver
leiht ihm die herrlichste Fülle; darum strebt die Philo
sophie das ganze Leben zu einer socialen und poeti
schen Religion «u machen, und darum flosst sie über
all uns die Liebe zum Vaterlande ein, und lehrt uns 
die ideale Schönheit des menschlichen Handelns und was 
das Würdigste, das Edelste und Leuchtendste in Ge
danken und Gefühlen ist. So hat schon der Pythago- 
räerArchytas die Weisheit definirt als eine Erkenntniss, 
welche das Princip dem Zwecke und Endziel verknüpft, 

und Gott als Anfang, Mitte und Ende der Dinge sieht, 
die nach Vernunft und Gerechtigkeit sich verwirklichen 
und ordnen. So wird denn das Wachsthum der Philo
sophie die religiösen und sittlichen Triebe und die kühn
sten Hoffnungen stärken und verklären.

। Auch einen andern Dialog, der über die metaphy
sischen Systeme handelt, können wir noch zu den vor
bereitenden, einleitenden rechnen; der Verf. erweist 
sich dabei als einen in der Geschichte der Philosophie 
wohlbewanderten Mann, der nicht blos vor den erha
benen Standbildern Platon’s und Aristoteles’ einen Lor
beerkranz niederlegt, sondern auch für Fichte, „den 
gewaltigen Denker und besten Bürger" und für die 
„durch ihre Kühnheit bewundernswürdige4’ Hegel’sche 
Lehre ein Wort der Anerkennung hat, wenn er seiber 
gleich darauf bedacht sein will, die volkstümlichen 
Ansichten und Ideen und den reinen Sinn der uns ein
geborenen Begriffe zu studiren. Und so leitet er denn 
seine Ontologie mit dem Bekenntniss ein, dass, Wenn 
der Leser hier Neues und Ausserordentliches suche, er 
keine Spur davon finden werde; hier sei Alles alt, 
volkstümlich und einfach; aber was bei dem Volk 
zerstreut, ungeordnet und mit Irrthümern vermischt 
daliegt, was bei ihm weder Beweis, noch Verbindung, 
noch wissenschaftliche Einheit hat, das erscheint hier 
gereinigt, geordnet, bewiesen und im synthetischen Auf
bau vereinigt. Von meiner Natur getrieben habe ich 
stets die eitle Verwegenheit wie die Übertreibungen 
der Systeme und jene Lehren geflohen, welche eine 
augenblickliche Bewunderung, aber keine bleibende 
Überzeugung hervorrufen. Im Getümmel und Wechsel 
der Meinungen suchte ich, ob etwas Festes und Dauern
des von Geschlecht zu Geschlecht untl von Schule zu 
Schule sich hindurchziehe, gleich jenem lebendigen und 
ewigen Wasser des Alpheus, von dem die Griechen 
sangen, dass es rein und unvermischt durch das stür
mische Meer dahinfliesse. Diesem Bestreben können 
wir Beifall geben; nur hat der Verf. zu wenig gesucht 
die metaphysische Begründung für dasjenige zu gewin
nen, was das Volk in der Poesie oder im Glauben mit 
dem Zeugniss des Geistes erfasst, sondern er hat viel
mehr zusammengelesen, was sich bei aufgeklärten Leu
ten als vereinzelte Brocken philosophischer Systeme 
findet, und hat das eben zu einer Doctrin des rationa
listischen Deismus zusammengestellt, die er aber selber 
durch eigene tiefere Gefühle und lebendigere Anschauun
gen aus dem Volksbewusstsein unterbricht. So hat er 
einmal den positiven Begriff des Unendlichen, „das 
mit seiner Wirksamkeit das Endliche setzt, in seiner 
Unermesslichkeit es begreift, mit seiner Allgegenwart 
es durchdringt, und sich selber ihm ununterbrochen 
mittheilt, das in der Tiefe unserer Begriffe, in den 
Idealen der Schönheit, in der Wesenheit alles Guten 
von uns angeschaut wird;u und doch nennt er die end
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liehen Dinge wirkliche Substanzen, die geschieden vom 
Unendlichen existiren, ohne zu ahnen, dass damit der 
Begriff des Unendlichen geradezu aufgehoben ist. Er 
lehrt eine zeitliche Schöpfung der Welt aus Nichts, 
und nennt dies in einem Äthern eine Unbegreiflichkeit! 
Dann findet er wieder den höchsten Begriff der Onto- 
tologie in Vico’s Wort, dass xdie endlichen Dinge von 
Gott ausgehen, in Gott bestehen, zu Gott zurückkehren; 
dann will er das Christenthum im Sinne der Freiheit, 
der Duldung, der Menschenliebe und des politischen 
Fortschritties ausgelegt haben und findet darin die Ehre 
unserer Zeit; der wesentliche Gedanke des Christen
thums aber, die Versöhnung, die Gottmenschheit, die 
Christus in That und Wort darstellt, wird von ihm nicht 
einmal berührt, er steht da ganz auf dem traurigen 
öden Standpunkte der deistischen Aufklärung, die er 
uns nimmermehr für gesundes Volksbewusstsein ver
kaufen soll. Seine Darstellung der Theologie legt Hr. 
M. dem Dichter Tasso in den Mund, der sie in offen
barendem Wechselgespräch von seinem poetischen Ge
nius empfängt, ein schöner und sinniger Zug, andeu
tend, dass das Höchste in begeisterter Anschauung er
fasst sein will und dass uns in dem ahnungsvollen 
Aufschwung der Phantasie das Ideal gewonnen sein 
muss, welches dann die prüfende Vernunft festzustellen 
und als das auch begrifflich Nothwendige zu erweisen 
hat. Ohne Phantasie hätte weder Columbus Amerika 
entdeckt, noch Kepler die Gesetze des Himmels gefun
den; die Philosophie, die ihrer entbehrt, wird zu pe- 
dantisfcher Scholastik und herzloser Kleinkrämerei mit 
Formeln und Verstandesabstractionen. Dagegen ist es 
allerdings erst das Rechte: „Die Ideen und Überzeu
gungen des tiefsten Gefühls mit den reinen und stren
gen Begriffen der Vernunft zu vereinigen und handelnd 
ini Fortschritte der Cultur die instinctive Frische der 
Natur zu bewahren.“ Wenn der Mensch an die Ein
heit des Plotinos glaubt, beginnt Hr. M., deren Wesen
heit durch das All ergossen ist, so lebt das Univer
sum von ihrem Leben, so denkt der göttliche Geist in 
unsern besten Gedanken, und die Geschicke der 
Menschheit lösen und entfalten sich belebt vom fort
währenden Hauch der grossen Seele. Wenn wir aber 
Gott betrachten als wesentlich von der Welt geschie
den, ohne Verhältniss zu ihr und damit ohne eine 
wirkliche Ähnlichkeit, wenn wir ihn nur in den schauer
lichen Abgründen der Unendlichkeit ansehn, so wird 
er in unsern Augen ein so entferntes, einsames, von 
uns verschiedenes Wesen, dass er auch nicht mehr 
Gegenstand unserer Liebe und Verehrung sein kann.

welche nicht sowol ein Begriff, als ein 
Gefühl und eine Flamme ist, wie kann sie sich mit 
bildlosen Abstractionen begnügen oder auf einen Ge
danken sich erbauen, der sich selber in die Finsterniss 
seiner Unbegreiflichkeit verbirgt? Danach erwarten 

wir, dass Hr. M. nun auch das Leben der Menschheit 
in Gott und das Endliche als eine Selbstbestimmung 
des Unendlichen darthun würde; aber die leidige dua
listische Scheidung hemmt ihn abermals, und nur darin, 
dass der Mensch das göttliche Gesetz erfüllt, findet er 
eine Annäherung an Gott und ein Mittel zur Seligkeit, 
statt einzusehen, dass der ewige Wille ja der Lebens
grund unserer Natur ist, und dass ihm gemäss lebend 
und denkend wir bereits die Seligkeit geniessen, die 
nicht durch das Sichbegrabenlassen errungen wird, 
sondern durch die Hingabe der endlichen Besonderheit 
und ihrer Selbstsucht an die unendliche Liebe, die an 
keinen Ort gebunden, sondern der Himmel ist, welcher 
überall und immer dem Menschen offen steht. Wenn 
dagegen Hr. M. sagt, dass die Unendlichkeit als eine 
positive und reale Sache das Endliche negirt und von 
sich ausschliesst, wie soll da der Mensch in Gott ein
gehen, wie soll da Gott eine schöpferische und erlö
sende That vollbringen ? „Gott gibt sich uns nicht, wie 
er in der Tiefe seines Wesens besteht, sondern wie er 
in der Schöpfung sich offenbart;“ da wäre ja die 
Schöpfung eine ewige Lüge, wenn Gott sich anders in 
ihr offenbarte, als er wirklich ist! „Unsere Liebe wird 
durch die Schönheit erweckt und nährt sich durch die 
Wonne der Gegenliebe, Gott bedarf aber unser nicht, 
noch wächst seine Seligkeit durch die unsere, noch 
erfreut er sich in uns, sondern allein in sich.“

Dass Gott so selig ist und lebet ohne Verlangen, 
Hat er sowol von mir, als ich von ihm empfangen.

singt dagegen Angelus Silesius; denn Gott kann nur 
selig sein, weil er seiner Liebe genügt und neidlos die 
Herrlichkeit seines ewigen Lebens entfaltet und den 
einzelnen Strahlen seines Lichts zum Mitgenusse beut; 
seine Wesenheit ist nur vollendet, wenn die einzelnen 
Geister, in die seine freie Macht sich ergiesst, in ihrer 
Freiheit zu ihrem Urquell sich zurückwenden und ihn 
in sich erkennen, wie er immerdar sie in sich weiss. 
Hrn. M.’s Theologie vergass das Wort. welches Fleisch 
ward, sie soll sich'ohne den Begriff*  und die Persön
lichkeit Christi auferbauen, und darum sind es nichts 
als schöne Reden, wenn er von einer Weihung und 
Verklärung des ganzen, auch des politischen Lebens 
redet, auf dass das Vaterland ein ruhmreicher Tempel 
des Herrn sei und seine Feste gottesdienstliche Rechte 
gewinnen. Dazu muss eben erst Gott im Menschen 
und der Mensch in Gott angeschaut werden. '

Recht erfreulich und kräftig spricht im Dialog 
Campanella der edle sittliche Sinn und der Patriotis
mus des Verf. uns in allen den Untersuchungen an, 
welche er hier über das Gute und seine Verwirklichung 
anstellt, indem er auch hier die Philosophie vom Ka
theder herabsteigen und unter das Volk treten heisst. 
Rie absolute Ursache von allen Dingen ist das höchste



352
Gut. zugleich die. höchste Seligkeit. Dies ist zugleich 
der Zweck der Welt, die Aufgabe und der Genuss der 
Geschöpfe. Nimm, heisst es jetzt, aus dieser Weit die 
Creaturen, welche einen Tropfen von jener Wonne ko
sten können, und die ganze wundervolle Ordnung der
selben erscheint nicht mehr gut. Das Licht unseres 
Gewissens ist ein ewiger Strahl des höchsten Gesetzes, 
die Stimme des Gesetzgebers selbst. Das Gesetz aller 
Dinge ist aber, dass sie sich stufenweise zum höchsten 
Gut erheben; damit ist die Perfectibilität des Menschen
geschlechts behauptet , und mitten durch alle Verwir
rungen glänzt wie ein Leuchtthurm die Thatsache, dass 
dies fortschreitende Wirken unsere Natur und unsere 
Freude ausmacht. Wenn uns dabei nun die Erkennt- 
niss der Wahrheit leitet, so folgt daraus die Heiligkeit 
der Wissenschaft und die Pflicht dieselbe auszubreiten, 
so folgt daraus das Recht der Denkfreiheit und das 
Unrecht der verderblichsten Tyrannei, welche die In
telligenz fesselt nnd die Quellen der Erkenntniss trübt, 
fälscht, verschliesst, so folgt daraus die Aufgabe für 
den Staat, jeden freien und kräftigen Aufschwung zu be
günstigen und durch denselben siegreich voranzuschreiten.

Der neue Timlins gibt eine Kosmogenie auf dem 
Grunde der gegenwärtigen Naturforschung, der Schluss
dialog, Mario Pagano, eine Umbildung des Platoni
schen Phädon nach Massgabe jetziger psychologischer 
Ansichten und italienischer Zustände. Auch hier er

freut uns die Wärme, die Innigkeit, der voiksfreund- 
liche und vaterlandsliebende Sinn des edeln Grafet, 
wenngleich seine Argumente nicht alle Stich halten 
und namentlich eine anthropologische Begründung der 
Unsterblichkeit vermisst wird; der Verf. würde um die 
Erinnerung nicht besorgt gewesen sein, wenn er die 
beständige Reproduction des Geistes und das Gedächt- 
niss eben als dessen eigene fortwährende Selbsterhal
tung gefasst hätte.

So glaube ich den Ideenkreis und die Anschauungs
weise des Verf. angedeutet zu haben. Jetzt, wo in 
allen Theilen Italiens nach langem Winterschlaf sich 
ein frühlingsfreudiges Leben regt, ist dies Erwachen 
einer selbständigen Philosophie von um so grösserer 
Wichtigkeit, als der politischen Befreiung, wenn sie 
dauern soll, stets die geistige vorangehen muss. Aber 
auch für den Ernst der staatlichen Entwickelungsbe- 
strebungen spricht es, dass Hr. M., der Anfangs von 
der päpstlichen Amnestie noch ausgeschlossen war. 
seit kurzem in seine Heimat zurückgekehrt ist. Möge 
er dort für seinen schönen Gedanken der Harmoni- 
sirung von Politik, Religion und Philosophie einen Wir
kungskreis finden, und ihm Gelegenheit werden, im 
Wettkampf mit tüchtigen Mitarbeitern seine Weltan
schauung zu noch grösserer Folgerichtigkeit und Tiefe 
auszubilden.

Giessen. Moriz Barriere.

Kurze Anzeigen.

Baskische Sprache.
Proverbes basques. reeueillis par Arnauld Oi- 

heuart. suiris des Poesies basques du meme auteur. 
Seconde edition. eorrigee, augmentee (Tune traduetion 
franqaise. des poesies et d’mi appendice, et precedee 
(Tune hrtroductioM bibliograplnque. Bordeaux;, imp. de 
Prosp. Baye. Paris. P. Jannet et A. Franck. 1847. 
8.

Arnold Oihenart aus Mauleon gebürtig, Advocat bei 
dem Parlament zu Navarra, als juristischer Schrift
steller thätig, beschäftigte sich mit der Geschichte und 
Sprache der Navarra hausenden Basken und gab 
1657 zu Paris eine Sammlung baskischer Sprüchwörter 
heraus. Das Buch war verloren bis auf ein einziges 
ExemplarJ welches die königl. Bibliothek zu Paris be
sitzt. Ein zweites wurde vor kürzerer Zeit zu Bayonne 
aufgefunden, doch fehlen an ihm einige Blätter, wo
gegen es an dem Rande eine Menge handschriftlicher 
Verbesserungen und Anmerkungen enthält, die von 
Oihenart selbst herzurühren scheinen. Nach Completi- 

rung des defecten Exemplars hat man eine neue Aus
gabe veranstaltet. Wer erwägt, welchen Werth die 
aus der Volkssprache und der Volksrellexion erwach
senden'Sprüchwörter, namentlich für Sprachkunde. ha
ben. wird für die erneuerte Bekanntmachung dankbar 
sein, und das jetzt Zugängliche. nach Wilhelm v. Hum- 
boldt’s Andeutungen, benutzen. Die im Baskischen auf- 
behaltenen Reste der altcantabrischen Sprache haben 
für sprachvergleichende Forschung hohen Werth. Die 
Herausgeber haben aber nicht geringen Fleiss auf die 
erneute Ausgabe verwendet. Vorausgestellt Lst eine 
bibliographische Einleitung, ein Verzeichniss aller die 
baskische Sprache betreffenden Schriften. Den Poe
sien in baskischer Sprache ist eine französische 
Übersetzung beigegeben, und ein Anhang enthält 1) 
eine Sammlung baskischer Sprüchwörter, Spani
sche übertragen, und mit kurzen Anmerkungen; 2) 
eine Sammlung baskischer Sprüchwörter mit französi
scher Übersetzung, die ein gewis®er Voltoire heraus
gegeben; 3) eine Auswahl neugesammelter Sprüchwör
ter von Archu: 4) sprachliche Bemerkungen zu der 
Oihenant’schen Sammlung. Die durch diese neue be
reicherte Ausgabe gebotene Anregung des Studiums 
der Sprache und des Volkscharakters möge zu erfreu
lichen Ergebnissen führen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Brockhaus in



Siebenter Jahrgang. M 89 13. April 1848.

NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Astronomie.

Abhandlung über die leichteste und bequemste Methode, 
die Bahn eines Kometen zu berechnen, von Dr. Wil
helm Ulbers. Mit Berichtigung und Erweiterung der 
Tafeln und Fortsetzung des Kometenverzeichnisses 
bis zum Jahre 1847, von neuem herausgegeben von 
J. P. Kucke, Director der berliner Sternwarte. Mit 
dem Bildniss von Olbers und einer Figurentafel. Wei
mar, Landes-Industrie-Comptoir. 1847. Gr. 8. ‘2 Thlr. 

Das Problem, aus den beobachteten Örtern eines Ko
meten die Bahn desselben zu bestimmen, hatte im Laufe 
des 18. Jahrh. nicht allein die ausgezeichneten Astro
nomen , sondern auch die grossen Analysten dieser Zeit 
vielfach beschäftigt. Da eine directe. völlig genaue 
Auflösung des Problems die Kräfte der Analyse über
stieg, so bot sich für indirecte und Näherungsinethoden 
ein weiter Spielraum dar. Man nahm zu unstatthaften 
Hypothesen über die Bewegung des Kometen seine Zu
flucht: man supponirte einen willkürlichen Abstand des
selben von der Erde und häufte Versuche auf Versuche, 
um sich zu überzeugen, ob der angenommene Werth 
mehr oder weniger mit der Wahrheit übereinstimmende 
Resultate ergab. Öfters ereignete es sich, dass man, 
wenn dieselben Beobachtungen nach den verschiedenen 
Methoden berechnet wurden, die heterogensten Bahnen 
erhielt, oder wenigstens eine solche, die von der wah
ren ungemein verschieden vvan Ausserdem machten 
lästige und langwierige Rechnungen dergleichen Arbei
ten keineswegs zu den erfreulichen. Andere begnügten 
sich mit geometrischen Constructionen: doch auch so 

' konnten eben solche Versuche, wie in der Rechnung, 
nicht vermieden weiden. Von allen diesen Bestim
mungsarten der Bahn eines Kometen, ausgenommen 
die von Laplace. ist keine jemals allgemein in Gebrauch 
gekommen, und sie alle sind gegenwärtig vollständig 
vergessen.

Was dem Scharfsinn eines Euler, Lagrange, La
place entgangen, w orauf der praktische Blick der Astro
nomen des 18. Jahrh. nicht gekommen war, das gelang 
mit bewunderungswertlier Einfachheit und Natürlichkeit 
Ov der sich durch seine „Abhandlung über die bequemste 
und leichteste Methode, die Bahn eines Kometenaus eini
gen Beobachtungen zu berechnen“ (M eimar 1797) den 
grössten Astronomen seiner Zeit zugesellte. ..Der Werth 
einer Methode, die Bahn eines Kometen zu berechnen, 
muss nach dem zusammengesetzten Verhältniss ihrer Kürze 

und der Genauigkeit ihres Resultats geschätzt werden.“ 
' Aus diesem Gesichtspunkte unterwarf Hr. O. alle von

ihm aufgestellten Methoden einer sorgfältigen Kritik 
und erkannte die verschiedenen Mängel einer jeden. 
In der That, die Zergliederung derselben, ihre Verglei
chung unter einander und die Abwägung der V ortheile 
und Mängel einer jeden geschah mit so lichtvoller Klar
heit in den beiden ersten Abschnitten der angeführten 
Schrift, dass der Meister auf diesem Gebiet nicht zu 
verkennen war*).  Newton und Lambert 'hatten zur Be
stimmung der Bahn eines Kometen die der Wahrheit w 
sehr nahe kommende Voraussetzung gemacht, dass bei 
drei zu Grunde gelegten Beobachtungen von kurzen 
Zwischenzeiten der mittlere radius vector die Sehne der 
Kometenbahn von der ersten bis zur letzten Beobach
tung im Verhältniss der Zeiten theile; O. hatte den 
glücklichen Gedanken, dasselbe in Bezug auf die Sehne 
des entsprechenden Stücks der Erdbahn vorauszusetzen. 
Unter diesen Annahmen. die für wenig von einander 
entfernte Kometenörter der Wahrheit sehr nahe kom
men. erhielt das so schwierige Problem eine leichte und 
einfache Lösung, die, wenn auch indirect. dennoch 
alle Wünsche des praktischen Astronomen befriedigte. 
Die gefundenen Ausdrücke sind durchaus allgemein und 
zugleich für die Rechnung bequem. Allerdings ist im
mer noch eine vorläufige Annahme über die Entfernung 
des Kometen von der Erde zu machen: da sich indess 
sehr leicht die Zeit berechnen lässt, die bei der ange
nommenen Entfernung zwischen den Beobachtungen hätte 
verfliessen sollen, so wird eine Vergleichung der be
rechneten mit. der wirklich verflossenen sehr schnell 
ergeben, in wiefern die angenommene Entfernung zu 
verbessern ist, um der beobachteten Zwischenzeitnahe 
zu kommen. Ist auf diese Weise die willkürlich ange
nommene Entfernung verbessert, so sind die Elemente 
der Bahn ohne Schwierigkeit gefunden. IJm die vor
theilhafte Kürze und Leichtigkeit seiner Methode zu 
zeigen, wandte sie O. auf den Kometen von 1769 an. 
dessen wahre Bahn sehr genau bekannt war und auf 
den man die mehrsten vordem aufgestellten Methoden 
versucht hatte. Drei Annahmen über die Entfernung 
des Kometen von der Erde sind hinreichend- um den 
wahren Werth derselben zu ermitteln. Da ’ndess bei 
diesen Kometen die nicht ganz genauen Werthe, welche 
die Methode gibt, mit den Fehlern der Beobachtungen

) Olhers hatte sich schon seit dem Jahre 1782 mit Kometen-
i rechnungen beschäftigt.
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sich vermengen, so wandte O. sein Verfahren noch auf 
den Kometen von 1681 an, dessen Länge und Breite 
durch Halley theoretisch berechnet waren, und es er
gab sich, dass die nach der O.’schen Methode gefun
denen Werthe mit den berechneten bis auf die dritte 
Decimaistelle übereinstimmten. Nicht zu übersehen sind 
die Prüfungsmittel für die Sicherheit während der Rech
nung , die O. mit Recht als einen besondern Vorzug 
seiner Methode hervorhebt. Im vierten Abschnitte folgt 
die Verbesserung und Berichtigung der gewonnenen 
Elemente der Bahn, insofern diese wegen der gemach
ten Voraussetzungen und der Beobachtungsfehler, die 
namentlich bei kleinen Zwischenzeiten einen bedeuten
den Einfluss auf die Bestimmung der Elemente haben, 
nicht vollkommen genau sein dürften. Auch hier gab O. 
weit bequemere Formeln, als bisher gebräuchlich waren.

Dies ist in den allgemeinsten Umrissen der Inhalt 
der Schrift von O., wie er sie im Manuscript dem Hrn. 
v. Zach auf dessen Bitten übersandt hatte. Derselbe 
war nämlich auf die Vortrefflichkeit der O.’schen Me
thode durch Auszüge, welche die Göttingischen Anzei
gen enthielten, aufmerksam geworden, und bat den 
Verf. um weitere Mittheilungen. So gelangte das Ma
nuscript in seine Hände, und er säumte nicht, das wis- 
serschaftliche Publicum damit bekannt zu machen, nach
dem er sich, wie er in der Vorrede erwähnt, an dem Ko
meten von 1779 als an einem Probirstein von den Vor
zügen der O.’schen Methode vor allen andern bis dahin 
gebräuchlichen überzeugt hatte. Dieser Komet, „die Qual 
so vieler Berechner und die Klippe so vieler Methoden“, 
ist in der That das beste Beispiel von der Unsicherheit 
und Umständlichkeit der Methoden zur Bestimmung der 
Kometenbahnen von O., und es verlohnt sich der Mühe, 
in der Vorrede des Hrn. v. Zach die heterogensten Re
sultate der frühem Methoden nachzulesen. — Um Alles 
beisammen zu haben, was zur Berechnung der Kome
tenbahnen erforderlich ist, fügte der genannte Heraus
geber zwei Tafeln zur Verwandlung derZeit hinzu und 
liess die Barker’sche Kometentafel, durch welche die 
wahre Anomalie gefunden wird, genauer berechnet, mit 
abdrucken, sowie eine Tafel, um die für eine Parabel 
berechnete Anomalie sogleich auf die einer Ellipse oder 
Hyperbel zu reduciren. Hieran reihte sich ein sorg
fältiges und genau revidirtes Verzeichniss der Elemente 
aller Kometenbahnen von 837 n. Chr. bis 1797, das 87 
Kometen enthielt. Zuletzt folgte noch eine Tafel von 
Prosperin in Upsala, welche die Bestimmungsstücke bei 
den kleinsten Abständen der Bahnen der berechneten 
Kometen von der Erdbahn enthielt, um die Gefahr be- 
urtheilen zu können, welche die Erde bei der Annähe
rung eines Kometen, zu fürchten hat.

Der beste Beweis, wie vorzüglich in jeder Hinsicht 
die Lösung des Kometenproblems von O. ausgeführt 
war, ergibt sich namentlich daraus, dass, als zu An
fänge des gegenwärtigen Jahrhunderts ein gänzlicher 

Umschwung nicht allein in der Behandlungsweise der 
mathematischen Probleme überhaupt, sondern ganz be
sonders auf dem Gebiete der Astronomie eintrat, seine 
Methode die Feuerprobe dieser Revolution bestand. 
„Die Meisterhand des Verfassers der Theoria motus 
hielt keine wesentliche Veränderung rathsam, sondern 
führte nur einige Abkürzungen ein, sodass der Gegen
stand als erschöpft angesehen werden konnte.“ Man 
kann diese Schrift von O. gewissermassen als den Vor
läufer dieser Revolution betrachten, denn es findet sich 
hier schon die neue Art und Weise, die astronomischen 
Probleme zu behandeln, angebahnt durch die glückliche 
Verbindung von analytischer Behandlung mit geometri
schen Betrachtungen. Sie wird deshalb mit Recht „eine 
in der Geschichte der Mathematik Epoche machende“ 
genannt, und darf von Keinem, der mit Astronomie 
sich ernstlich beschäftigen will, ungelesen bleiben, „denn 
gerade das Studium des Anfangs einer neuen Behand
lung ist für den Lernenden fast noch fruchtbringender, 
als die Erforschung der ganz vollendeten Form, weil 
es am besten anleitet, neue Wege einzuschlagen“. Be
sonders auch aus diesem Grunde verdiente sie eine neue 
Auflage, und dem Hrn. Director Encke, der sich der 
Besorgung derselben unterzogen hat, sind Alle, die sich 
für Astronomie interessiren, zu Dank verpflichtet. In 
dieser neuen Ausgabe hat der Hr. Herausgeber einen 
spätem Aufsatz von 0. (zuerst im Berliner astronomi
schen Jahrbuch für das Jahr 1833 gedruckt) aufgenom
men, der seine Methode zur Bestimmung der Kometen
bahnen ergänzte, wo Erleichterung und schnellere An
näherung zur Wahrheit gewünscht wird. Es handelte 
sich nämlich darum, die Unsicherheit der angenomme
nen Grösse des ersten Abstandes des Kometen von der 
Erde zu heben und wenigstens ungefähr den Werth 
desselben zu schätzen. O. zeigt hier, dass die Summe 
der beiden äussersten Abstände des Kometen von der 
Sonne in der Regel zwischen 1 und 3 enthalten sein 
müsse, und dass mithin 2 ein genäherter Werth dieser 
Summe ist, und entwickelt nun durch eine lichtvolle 
Analyse, inwiefern sich daraus die Grösse des ersten 
Abstandes von der Erde im Voraus schätzen lässt.

Der Herausgeber dieser zweiten Auflage der O.’schen 
Abhandlung hat keineswegs die Absicht gehabt, die 
neue Ausgabe zu einem vollständigen Inbegriff alles 
dessen zu machen, was über das Kometenproblem oder 
selbst nur über die Art der Behandlung, vvie sie hier 
gelehrt wurde, sei es nun für die Bequemlichkeit der 
Rechnung oder für einzelne Ausnahmefalle von ver
schiedenen Astronomen geschrieben worden ist. Da
durch würde nämlich zu sehr die Individualität des 
Herausgebers hervorgetreten sein, da gerade in einem 
solchen Falle, wie hier, wo die eigentliche Grundlage 
von Hrn. O. unverändert geblieben ist, die Ansicht, ob 
die eine oder die andere kleine Änderung als wirk
liche Verbesserung zu betrachten sei, eine Sache der
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Gewöhnung ist. Vielmehr war es der eigentliche Zweck 
bei der nöthig gewordenen zweiten Auflage, das An
denken von Hm. O. auf eine würdige Art zu ehren, 
durch eine anständige Ausstattung des einzigen selbst
ständigen Buches, was er bekannt gemacht hat und 
eine Vervollständigung der Zugaben, die er selbst aus
gewählt hatte.“ Wenn wir — und gewiss ein jeder 
mit uns — dem Herausgeber hierin unsere vollkom
mene Zustimmung nicht versagen können, so ist es 
auf der andern Seite unsere Pflicht, etwas hervorzu
heben, was der Herausgeber mit der ihm eigenthüm- 
lichen ausgezeichneten Bescheidenheit verschweigt, dass 
nämlich er selbst eine meisterhafte neue Ableitung der 
O.’schen Methode, zugleich mit den Verbesserungen 
des Verfassers der Theoria motus und nach dem gegen
wärtigen Standpunkt der Astronomie im berliner astro
nomischen Jahrbuch für das Jahr 1833 gegeben hat. — 
Dem Entschlusse des Herausgebers, dem hochverdien
ten Olbers ein seinen wissenschaftlichen Leistun
gen auf dem Gebiete der Astronomie entsprechendes 
Denkmal zu setzen, verdanken wir das herrliche Cha
rakterbild , das er mit warmer Verehrung für den 
Unvergesslichen in der Vorrede entwirft. Es war ihm 
nicht allein vergönnt, in lebhaftem Briefwechsel mit 
dem Gefeierten zu stehen, sondern er hatte auch das 
Glück, die persönliche Bekanntschaft von Hrn. O. zu 
machen. „Mit hohem Interesse erinnere ich mich eini
ger Tage im J. 1819, wo mir vergönnt war, die gast
freie Aufnahme in O.’s Hause zu geniessen, zu einer 
Zeit, wo häusliche Unglücksfälle und körperliche Be
schwerden noch nicht ihn genöthigt hatten, seine frü
here Zeiteintheilung zu verlassen. Nachdem er am 
Tage den Genuss seiner Unterhaltung mir gegönnt, 
ward um zehn Uhr der Gang auf die obern Zimmer 
angetreten, wo die Bibliothek und die Einrichtungen 
zu den Beobachtungen vereinigt waren. Hier liebte er 
es, allein zuzubringen im Durchgehen der neuern 
Schriften oder der ältern Werke oder im Ausarbeiten 
und Berechnen der Aufsätze und Beobachtungen und 
der Führung der Correspondenz, wo ein gelegentliches 
Hintreten an das Fenster, das Zurhandnehmen eines . 
Fernrohrs, die Durchmusterung einer ihn interessanten 
Himmelsgegend den Geist erfrischt und zur Fortsetzung 
der Arbeiten bis zum frühen Morgen stärkte, wenn 

besondere Wahrnehmungen den Blick dauernd 
auf sich zogen.“ „Seine Privatwohnung gestattete 
keine Aufstellung von festen Instrumenten, mit welchen 
zu seiner Zeit fast allein genaue Beobachtungen ge- ! 
macht wurden. um so grösser war sein Verdienst, 
dass er den Werth eines längst bekannten Hülfsmittels, i 
des Kreismikrometers, wieder von Neuem kennen lehrte i 
und durch die glückliche Anwendung desselben ihm - 
eine Vervollkommnung verschaffte welche noch jetzt < 
dem Gebrauch dieses einfachen Instrumentes in den < 
Händen geübter Beobachter fast denselben Werth gibt, .

den die kostbarsten und grössten Instrumente nur ha
ben können, besonders bei Beobachtung von Kometen.“ 
„Ihm stand kein Instrument zu Gebote, was, wie die 
jetzigen Refractoren, eine rasche und doch dabei sehr 
präcise Durchmusterung jeder Gegend möglich macht. 
Das treffliche Auge und die geübte Ortskenntniss muss
ten diese Vortheile ersetzen.“ O. besass eine vielleicht 
unübertroffene Kenntniss des gestirnten Himmels, so, 
dass er in seinen besten Jahren aus der blossen Über
sicht der Sterne, die irgendwo in dem Felde eines 
Kometensuchers sichtbar sein mochten, ohne alle ent
ferntere oder bestimmtere Orientirung, jedesmal den 
Ort des Himmels, wohin der1 Kometensucher gerichtet 
sei, anzugeben im Stande war- „Durch diese ganz 
ungewöhnliche Vertrautheit mit dem Himmel sind auch 
nur die beiden Planetenentdeckungen zu erklären, 
welche die Astronomie ihm verdankt.“ — Obwol O. 
mit allen Theilen der Astronomie vertraut war, so 
wandte er doch seine besondere Aufmerksamkeit den 
Kometen zu. Für die Literatur der Kometen war seine 
Bibliothek durchaus vollständig; sie ist unversehrt in 
den Besitz der Sternwarte von Pulkowa übergegangen.

O. wusste mit dem feinsten Takt jeden, der mit 
ihm in wissenschaftliche Berührung kam, auf das an
ziehendste zu fesseln. Der ärztliche Beruf hatte das 
glückliche angeborene Talent für den Umgang mit 
Menschen der verschiedensten Art vollständig ausge
bildet. Nicht allein der Gelehrte von höchstem Range, 
sondern auch der, der auf bescheidener Stufe stehen 
blieb, oder eben seine wissenschaftliche Laufbahn be
gann, fühlte sich zu ihm hingezogen. Indem er mit 
der klarsten Darstellung den Ton der guten Gesell
schaft verband, wusste er seine Unterhaltung frei von 
aller gelehrten Pedanterie zu halten, ohne dass der 
Gründlichkeit irgend ein Eintrag geschah. Besonders 
übte er dadurch einen mächtigen Einfluss auf junge Ge- 
müther. „Noch gegen das Ende seines Lebens äus- 
serte O. mehrmals, dass die von ihm benutzte Gelegen
heit Bessel’s Talent aus einem andern Wirkungskreise 
in sein eigentliches Gebiet versetzt zu haben, als das 
grösste Verdienst, was er um die Astronomie sich er
worben, von ihm angesehen werde. Die Hinneigung, die 
unverkennbar in seinem milden Gemüthe vorherrschte, 
auf Menschen zu wirken, machte ihn nicht nur für die 
Anerkennung der ungewöhnlichen Talente empfänglich, 
sondern jede Thätigkeit, die irgendwo sich entwickelte 
und seinen Rath in Anspruch nahm, ward mit einer 
Zuvorkommenheit und Hülfsleistung aufgenommen, 
welche um so höher anzurechnen war, als sie jedes
mal eine auf das Wesen unmittelbar gerichtete war.“ 
Daher darf es nicht befremden, dass er die ausser
ordentlichen Talente eines Gauss und Bessel sogleich 
erkannte, und mit ihnen ein Freundschaftsbündniss für 
das Leben schloss. Diesem Triumvirat verdankt die 
Astronomie die Blüthe, zu der sie seit Anfang dieses
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Jahrhunderts sich entfaltet hat; durch sie ist Deutsch- i auch auf diesem Gebiete schon Lorbeeren erworben,
land die Wiege der neuern Astronomie geworden.

Ausserdem hat Hr. E. dafür gesorgt, dass die bei
gegebenen Tafeln zum Theil neu berechnet und durch 
zweckmässige Hülfstafeln vermehrt morden sind. Das 
Kometenverzeichniss ist durch Hrn. Dr. Galle, der sich

Kurze Anzeigen.
Mathematik. ~ “

Ausführliches Lehrbuch der analytischen oder hö- 
hern Geometrie von H. B. Lübsen. Zweite Auflage. 
Hamburger, Bädecker. 1848. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Der etwas lange Titel, der hier nur im Auszuge 
mitgetheilt worden ist, verspricht viel mehr, als das 
Buch wirklich leistet: denn in der That enthält dasselbe 
nur die ersten Elemente der analytischen Geometrie 
und diese allerdings sehr ausführlich: dagegen ist Al
les, was über die gerade Linie, die Kegelschnitte, den 
gewöhnlichen Cylinder und Kegel hinausgebt, auf eine 
höchst dürftige Weise behandelt. Von den Linien hö
herer Grade z. B. gibt der Verf. nur ein paar einzelne 
Fälle, allgemeine Betrachtungen gänzlich bei Seite las
send, die auf dem Titel verheissene Theorie der Ha
chen zweiten Grades ist gar nicht vorhanden, denn 
das Wenige, was der Verf. über Cylinder- und Kegel
flächen sagt, wird er doch nicht für eine Theorie jener 
Flächen ausgeben wollen. Überhaupt will es dem Ref. 
scheinen, als wenn sich der Verf. in der Wahl der 
Mittel zu seinem in der Vorrede ausgesprochenen Zwecke 
sehr vergriffen hätte. Er will eine auf den Selbstunter
richt berechnete, gewissermassen ..populäre“ Darstel
lung der analytischen Geometrie geben, bei der jede 
Künstelei vermieden werden und Alles so natürlich auf
einander folgen soll, „dass der Schüler sich wundern 
müsste, weshalb nicht Jedermann von selber darauf 
gekommen sei“, aber gerade diese Natürlichkeit ist vom 
Verf. gänzlich verfehlt. Zunächst hätte es hier zu ei
ner durchweg heuristischen Exposition bedurft, denn 
die antike Darstellung in Aufgaben, Lehrsätzen u. s. w. 
trägt stets das Gepräge eines dogmatischen Vortrags, 
nicht aber das eines erfindenden Gedankengangs: doch 
ist das nur etwas Äusserliches, die Form Betreffendes, 
wiewol auch diese beim Unterrichte nicht für gleich
gültig gehalten werden darf. Unglücklicher aber ist 
der Verf. in der Anordnung des Stoffes gewesen, die 
Ref. durchaus für verkehrt erklären muss. Man findet 
nämlich: Buch I Die Gerade; II. Kreis, Parabel, Ellipse, 
Hyperbel: III. Tangentenziehen; IV. Geometrische Ör
ter; V. Coordinatenverwandliing; VI. Durchmesser der 
Kegelschnitte; VII. Discussion der Gleichung zweiten j 
Grades zwischen zwei Variabein: VIII. die Spiralen; | 
IX. Räumliche Coordinaten; X. Winkel, welche eine; 
Gerade mit den drei Coordinatenachsen macht. Winkel, ! 
welchen zwei Gerade mit einander machen; XI. Gerade ; 
Linie im Raume; XII. Theorie der Ebene: XIII. Einige! 
Flächen vom zweiten Grade: XIV. Transformation räum- > 
lieber Coordinaten. Gegen dieses Monstrum von An- । 
ordnung bemerken wir Folgendes. Nachdem gezeigt J 
worden ist, auf welche Weise die Lage eines Punktes ' 
in der Ebene in Beziehung auf zwei feste Grade be- [ 
stimmt wird, ist die allererste und nächstliegende Auf- 
gabe die, zu untersuchen, wie derselbe Punkt seiner I 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

verbessert und bis auf die neueste Zeit fortgeführt wor
den. Zugleich ziert das Bildniss von O.. das in wold- 
getroffenen Zügen den mittler Charakter des Gefeierten 
herrlich darstellt, das schön ausgestattete neue Buch.

Salz wedel. Dr. Gerhardt.
Lage nach zu bestimmen wäre, wenn man ein anderes 
Coordinatensystem zu Grunde legt, welches auf bekannte 
Weise gegen das erste orientirt ist, d. h. Cap. V. muss 
zu Anfänge stehen. Darauf folgt die Aufsuchung der 
Gleichung einer Geraden. und hier führt die blosse Be
merkung, dass diese Gleichung vom ersten Grade ist» 
sogleich zu der allgemeinen Frage: was bedeutet geo
metrisch die generelle Form der Gleichung ersten Gra; 
des zwischen zwei Variabein, also Ax By 4- C=o'i 
Nachdem man eingesehen hat, dass diese Form von 
der vorher betrachteten y = ax + b nicht wesentlich 
verschieden ist, steigt man eine Stufe höher und fragt 
nach der geometrischen Bedeutung der allgemeinen Glei
chung zweiten Grades, und so wird des Verf. sieben
tes Buch zum dritten. Man findet Parabel, Ellipse und 
Hyperbel als specielle Formen und kann ohne Schwie
rigkeit ihre sämmtlichen Eigenschaften aus ihren Glei
chungen ableiten, wrobei der Inhalt des sechsten Buches 
zugleich mit aufgenommeu wird. Einen fernem Ab
schnitt wddmet man den Gleichungen höherer Grade, 
betrachtet hier die parabolischen Curven etwas genauer 
und von den übrigen krummen Linien einigt; der wich
tigsten. Daran schliesst sich die Discussion transscen- 
denter Curven. Ganz denselben Gang befolgt man für 
die räumlichen Coordinaten. Diese Anordnung ist die 
einzige, bei welcher man vollkommen heuristisch und 
analytisch stets vom Einfachem und Zusammengesetz
ten fortgeht, und der Schüler lernt bei ihr Das. was 
in der analytischen Geometrie die Hauptsache ist. näm
lich Discussion allgemeiner Formen. Dass sich diese 
Darstellung auch sehr mässiger Fassungskraft deutlich 
machen lässt, und dass sie gar bald das Interesse des 
Zuhörers erregt, kann Ref. aus eigener mehrfacher Er
fahrung versichern. Bei des Verf. Manier dagegen sieht 
Niemand ein, warum man denn an dieser Stelle gerade 
diese Curve betrachtet, z. B. erst die Parabel, welche 
als geometrischer Ort desjenigen Punktes definirt w ird, 
der von einem festen Punkte und einer festen Geraden 
gleich entfernt ist: dann die Ellipse, bei welcher die 
constante Summe der Leitstrahlen als Definition benutzt 
wird u. s. w. Und so hat der Verf- gerade Das. was 
er vermeiden wollte, nämlich die Künstelei, erst recht 
auf die Spitze getrieben und Alles so durcheinander 
geworfen, dass man aus seinem Buche nur einzelne 
analytisch geometrische Untersuchungen, aber nicht den 
wohlgegliederten Organismus dieses Theiles der Ma
thematik kennen lernen kann. Endlich muss sich Ref. 
noch gegen einen solchen plennigmagazinmässigen Reich
thum an Figuren erkläien, denn hierdurch wird der 
Schüler dermassen verwöhnt, dass er ohne Figur gar 
nichts mehr leisten kann. Eine geübte Anschauung ist 
aber gerade hier ein um so nöthigeres Postulat, als es 
bei verw ickelten! Raumesgestaltfcn fast unmöglich wird, 
sie in einer Zeichnung darzustellen, und dann ist der 
verloren, der sich beständig an eint; Figur anzuklam- 
mern verwöhnt hat.

Druck und Verlag von ff5. A. Brodihatis in Ijcipzig1«
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des Sciences. Am 9. Oct. v. J. übergab Quetelet eine interessante 
Zusammenstellung der Bahnelemente der sogenannten Aste
roiden und einiger Kometen. Periodische Erscheinungen: Beob
achtungen des Bliithenstandes verschiedener Pflanzen an ver
schiedenen Orten während verschiedener Perioden. Beschrei
bung einer zu Ostende beobachteten Trombe. Sternschnuppen
beobachtungen im Monat August (aussergewöhnliche Meteore 
wurden zu Brüssel 9. Aug. 10*'  25m und zu Brügge gesehen, 
übrigens wurden zu Gent während einer Stunde durchschnitt
lich 22 Sternschnuppen, zu Aachen am 10. Aug. 48, am II. 
110, am 12. 67 Sternschn, durchschnittlich während einer 
Stunde beobachtet). — Anzeige der eingegangenen Preisschrif
ten und Wahl der Berichterstatter. Bericht durch Timmer
manns f Quetelet, Devaux über die beiden von Dr. van Hecke 
und van Eschen bezüglich einer Luftschiffahrt angegebenen 
Pläne. Die beiden von den Genannten erfundenen Apparate 
sind für den Zweck des Berichts beschrieben und sowol hin
sichtlich der Principien , worauf sie begründet, als auch nach 
ihrem möglichem Erfolge verglichen. Die Berichterstatter glau
ben jedoch nicht eher ein entscheidendes Urtheil abgeben zu 
können, bevor nicht ein Versuch ihre theoretischen Ansichten 
ergänzt hat. Nach dem Vorliegenden mussten sie allerdings 
dem von van Hecke angegebenen Apparate den Vorzug geben 
(über einen später angestellten Versuch mit dem van Hecke’- 
schen Apparate vergl. den Bericht Dupuis-Delcourt’s im Monit. 
Beige vom 3. Oct. 1847, Nr. 276). Unter den Vorlesungen 
befindet sich eine abermalige Replik De KoninFs in Bezug auf 
die Bemerkungen Dumont’s, den Werth des paläontologischen 
Charakters in der Geologie betreffend, wahrscheinlich das letzte 
Wort in dieser Sache. Am 6. Nov. theilte der Secretär drei 
Circularschreiben von Schumacher in Altona bezüglich der 
Entdeckung neuer Gestirne mit, nämlich 1) eines schönen te
leskopischen Kometen, entdeckt am 3. Oct. in der Nähe des 
Poles von v. Vico in Rom; 2) eines teleskopischen Kometen, 
entdeckt am II. Oct. im Sternbilde des Herkules von Frau 
Rümker in Hamburg (diese beiden Kometen sind vielleicht ein 
und derselbe); 3) eines kleines Planeten (Flora), zur Gruppe 
der zwischen Mars und Jupiter sich befindlichen Asteroiden ge
hörig » entdeckt am 18. Oct. von Hind. Nach einem Briefe 
von Smyth hat der Capitän Jacobs in Indien beobachtet, dass 
der Stern V Scorpii ein Doppelstern geworden ist. Dawes hat 
sich bemüht mikrometrische Messungen anzustellen und den 
Positionswinkel auf 4go un(j (]je Entfernung auf I" 75 gefun
den. Desgleichen hat Dawes den Satelliten des Neptun und 
Spuren eines Ringes beobachtet. In der Nacht vom 16.—11. 
Oct. hat nach Forster ein grosser Sternschnuppenfall stattge
funden (in einer Stunde gegen 100). In Bezug auf die auch 
zu Brüssel beobachtete magnetische Perturbatio« vom 24. Sept, 
schreibt Colla von Parma, dass von lh 30m bis I°h d'e 
Differenz der grössten und kleinsten Declination auf 1*9'28^  . 
sowie die Summe aller beobachteten Variationen auf 6° 20' 36"

J sich belaufen habe: Werthe, die noch bei keiner der ausser
ordentlichen Perturbationen seit 1841 beobachtet worden sind. 
Begleitet wurden dieselben von keinen besonders atmosphärischen 
Erscheinungen (im Norden von Frankreich ist jedoch ein Nord
licht beobachtet worden). Desgleichen haben am 27. und 29. 
desselben Monats magnetische Perturbationen, letztere in Be
gleitung eines schwachen Nordscheines, stattgefunden. Sehr 
starke Perturbationen sind ferner am 23. und 24. Oct. zu 
Parma und Brüssel, sowie am 24. Oct. ein Nordlicht beob
achtet worden. Vorgelesen wurde Verfälschung der Getreide
arten und Untersuchungen über die verhältnissmässige Menge 
unorganischer Elemente in den Samenkörnern, von Louyet. 
Der Verfasser sucht den Verfälschungen durch Untersuchung 
der bei der Verbrennung übrig bleibenden Asche sowol hinsicht
lich ihres relativen Gewichts als ihrer vornehmsten Bestandtheile 
bei den verschiedenen Getreidearten und Hülsenfrüchten, mit 
deren Mehl die Fälschung vorgenommen zu werden pflegt, auf 
die Spur zu kommen. Nachdem er in Übereinstimmung mit 
einigen andern Chemikern dargetban zu haben glaubt, dass die 
Pflanzen zu ein und derselben Zeit ihres Wachsthums bis zu 
einem, für diese Untersuchungen hinlänglichen, Grade genau 
dieselben unorganischen Bestandtheile, und zwar unabhängig 
vom Boden, auf welchem sie gewachsen sind, enthalten; gibt 
er mehre Tabellen des relativen Gewichts und der besondern 
Bestandtheile der Asche des Weizen- und Roggenmehles von 
verschiedenen Orten und Jahrgängen, des Reis-, Alais-, Haide- 
korn-, Feldbohnen-, Erbsen-, Lein-, Raps- und Kartoffel- 
mehles und folgert aus derselben die Kennzeichen der Asche 
des mit verschiedenen Hülsenfrüchten verfälschten Mehles. — 
Classe des lettres. Am 8. Nov. v. J. De Smet las über Hereward 
den Sachsen in Flandern. Dieser ausgezeichnete Held, bisher 
von den neuern Geschichtschreibern wenig beachtet, hat von 
De Smet zum ersten Male die verdiente historische Würdigung 
erhalten. Sohn des sächsischen Barons Leofric von ßourn in 
der englischen Grafschaft Lincolnshire wurde er wegen seiner 
unbesiegbaren Neigung zu Raufereien von seinem Vater ver
bannt, und wanderte endlich, nachdem er in Northumberland 
Cornwallis und Irland einen zeitweiligen Aufenthalt und Schau
platz seiner unvergleichlichen Tapferkeit gefunden hatte, nach 
Flandern aus. Hier diente er dem Grafen von Flandern, Bal
duin de Lille, mit solcher Tapferkeit und Umsicht, dass er 
bald für den ersten Krieger Flanderns galt, und sogar die 
Hand der reichen schönen und gebildeten Turfride von St. Omer 
erwarb. Die Eroberung Englands durch Wilhelm den Nor
mannen und <lie Grausamkeit, mit welcher die Normannen die 
besiegten Sachsen überhaupt, insbesondere aber die Familie 
Hereward’s behandelten, bestimmten unsern Helden in das Land 
seiner Väter zurückzukehren. Hier, anfangs unerkannt die Um
stände erforschend, erschlug er sodann, gleich einem zweiten 
Ulyss, nur von einem Diener, welcher die Thüre bewachen 
musste, begleitet, 14 rohe Eindringlinge in dem Hause seines 
Vaters in einer Stunde, sammelte sodann eine Schar tapferer 
Sachsen um sich, wurde von den in die Sümpfe von Ely ge
flüchteten Sachsen zum Herzog erwählt und behauptete sich
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gegen die ganze Macht der Normannen mit solcher Tapferkeit, 
dass ihm beim endlichen Frieden das Erbe seiner Väter und 
Sicherheit bis ans Ende seines Lebens gewährt wurde. Baron 
v. Reiffenberg las Bemerkungen über die Einführung des Kar
toffelbaues in Belgien, aus welchen hervorgeht, dass schon 
1588 Philipp v. Sivry, Gouverneur von Mons im Hennegau, 
Kartoffeln, die er von einem Gliede der päpstlichen Gesandt
schaft erhalten hatte, in seinen Gärten baute, dass man sie 
damals schon an einigen Orten Italiens mit Schöpsenfleisch ge
kocht wie Rüben und Pastinak als Gemüse ass; dass sie aber 
den Gelehrten noch ziemlich unbekannt waren und bis zum 
Jahre 1713 in den meisten Gärten Belgiens nur als seltene 
Pflanze gezogen wurden, die man, weil sie für giftig gehalten 
wurden, nicht eher zur Nahrung im Grossen anbaute, als bis 
man im spanischen Erbfolgekriege englische Soldaten dieselben 
ohne Nachtheil hatte essen sehen. Die Italiener sollen die 
Kartoffeln, die sie damals Taratouffle nannten, von den Spaniern 
erhalten haben. Hiernach ergäbe sich, dass Drake die Kartoffeln 
nicht zuerst eingeführt habe. — Classe des beaux-arts. Am 21. Sept 
v. J. Die Berichte über die eingegangenen Preisarbeiten sprachen 
sich dahin aus, dass einige lobende Erwähnung, keine den Preis 
verdiene. Darauf werden für 1848 die Preisaufgaben gestellt. 
Am 24. Sept, fand die öffentliche Sitzung der Klasse statt. 
Das Orchester des Conservatoriums führte unter Direction des 
Akad. Felis Beethoven’s Ouvertüre zu Egmont auf. Dann sprach 
der Director der Klasse Naves über die Verdienste derjenigen 
Maler und Bildhauer, welche zu Ende des 18. Jahrh. die Kunst 
in Belgien wieder zu selbständigem Leben erhoben haben. Dar
auf sprach Secretär Quetelet über die grossen Fortschritte, 
welche die bildenden Künste und die Musik in neuerer Zeit in 
Belgien gemacht hätten, und hoffte, dass auch die Fresco
malerei bald mehr zur Anwendung kommen werde. Sodann 
wurde dem Dichter des Textes der musikalischen Preisarbeit 
Aug. Pujol eine goldene Medaille von 300 Francs eingehändigt. 
Endlich verkündigte man mit angemessener Rede die Namen der 
Musiker, welche die Preise durch ihre Compositionen gewonnen 
hatten. Sie heissen Gevaert und Lemmens, beide erhielten 
Diplom und Medaille und ersterer noch ein Stipendium zu einer 
Reise von zwei Jahren ins Ausland, welches jährlich 2000 Francs 
beträgt. Am 3. Oct. Ein Brief des Director Schadow aus Ber
lin über die Messungen der Verhältnisse des menschlichen Kör
pers enthält unter andern die Bemerkungen, dass die Entfer
nung von den Fingerspitzen des einen Armes über die Brust 
nach den Fingerspitzen des andern Armes bei kräftigen Leuten 
gewöhnlich die Länge derselben Leute überschreite, dass die 
Augen bei kleinen und grossen Leuten fast gleich gross sind, 
und dass die Maler gewöhnlich den Mund kleiner darstellen 
als die Natur ihn gebildet hat. Hierauf las Baron wieder eine 
Probe aus seinem noch ungedruckten Werke: „Le style et la 
composition litteraire.“ Am 5. Nov. Quetelet entwickelte vom 
Standpunkte der Wissenschaft und der Kunst den grossen 
Nutzen eines ethnologischen Museums, wie deren neuerlich durch 
die ethnologischen Gesellschaften zu Paris und London begrün
det worden sind. Der daran geknüpfte Vorschlag geht dahin, die 
Theile des menschlichen Körpers nach der Natur oder nach Mar
mor von einem geschickten Künstler abformen und diese Nach
bildungen mit den Werken der Sculptur vereinigt aufzustellen.

Chronik der Gymnasien.
Halle.

Die lateinische Hauptschule befasst 14 Klassen, in welchen 
17 Lehrer unterrichten, nämlich der Rector Dr. Eckstein, die 

Oberlehrer Manitius, Dr. Liebmann, Weber, Scheuerlein, Dr. 
Geier, Dr. Rumpel, die ordentlichen Lehrer und Collaboratoren 
Dr. Arnold, Dr. Böhme, Dr. Rienäcker, Dr. Niemeyer, Dr. 
Fischer, Dr. Süvern, Dr. Öhler, Dr. Arnold II., Mühlmann, 
die Adjuncten Dr. Rinne und Tannenberger. Zeichnenunterricht 
ertheilt Prof. Dr. Weise, Schreibunterricht Oberlehrer Berger, 
Musikunterricht Musikdirector Berger, Turnunterricht Dieter. 
Als Hülfslehrer waren im vorigen Jahre beschäftigt Dr. Krahner, 
Dr. Schmidt, Dr. Schröter, Dr. Hellwig, Otte und Gollum, von 
denen Dr. Krahner an das Gymnasium in Posen abging. Die 
Zahl der Schüler betrug im Sommerhalbjahre 4 16. Die Reden 
bei den Feierlichkeiten hielt der Rector Dr. Eckstein und zwar 
am Beginn des Winterhalbjahrs über die Stellung der Gymna
sien den Anforderungen der gegenwärtigen Zeit gegenüber; am 
Schlüsse des Semesters über die Bande, durch welche auch 
nach dem Abgänge der Schüler mit der Anstalt, welcher er 
seine Geistes - und Herzensbildung verdankt, verbunden bleibe; 
am Anfang des Sommersemesters über Zweck und Ziel der 
Gymnasialbildung. Das zum 9. Sept. v. J. ausgegebene Pro
gramm enthält eine Abhandlung des Oberlehrers Scheuerlein: 
„Über die ciceronische Auffassung und formelle Behandlung der 
unabhängigen Neben - und Zwischensätze in der directen Rede, 
oder über den Unterschied der geistigen Personen im Cicero- 
nianismus.“ Die Vorrede beginnt mit den Worten: „Die jetzige 
in alle Berufskreise eingedrungene Hast nach Reform und nach 
wo möglich radicalster Umwandlung des Bestehenden hat es 
auch dem Gymnasiallehrer fast zur Ehrensache gemacht, das 
wissenschaftliche Erbtheil seines Fachs der reformatorischen 
Welt gegenüber aufzugeben, wenn er als ein Mann des Inter
esse am Fortschritte erscheinen will und in extremer Haltung, 
vielleicht der eigenen Überzeugung zuwider, selbst das als 
wertlilos, unpraktisch, ja als absolut verwerflich zu bezeichnen, 
was im organischen Zusammenhänge der Lehrobjecte und der 
Methode der Schule seine nothwendige Stelle hat.“ Der Verf. 
gehört aber keineswegs zu jenen stürmenden Reformern, die 
namentlich dem Unterricht in der lateinischen Sprache entgegnen, 
sondern räth, diesen sich erst selbst einmal in dieser Sprache 
gründlich festzusetzen und ihren Genius zu erfassen, um den 
Schüler durch den logischen Organismus derselben geistig zu 
nähren. Als einen Beitrag zum Erweis des innern organischen 
Baues der lateinischen Sprache gibt der Verf. nach dem Sprach
gebrauche des Cicero eine Erörterung „der Verschiedenheit der 
Auffassung und Darstellung der unabhängigen Nebensätze in 
der directen Rede hinsichtlich der Form des Bewusstseins und 
der Vorstellung, insofern diese Seite in der Theorie des Con- 
junctivs vom Conjunctiv der Annahme und Einbildung, des 
Wunsches und des Eintritts scharf geschieden werden muss, 
oder des Gegensatzes der redenden Person und der dieser 
etwa entgegenstehenden geistigen Personen.“ Die Beobachtung 
stützt sich hierbei auf den einen vollbürtigen Gewährsmann 
Cicero und mit grossem Fleisse sind die einzelnen Verhältnisse 
und Beziehungen aufgefasst. Die nähere Beziehung des In
halts gehört nicht hierher. Man findet Vieles längst Aner
kannte in die Terminologie neuer Philosophie umgesetzt, wird 
aber auch daraus das schärfer Erfasste zu weiterer Verwendung 
herausfinden.

Literarische u. a. Nachrichten.
Bei der bisher bestehenden Mangelhaftigkeit der ethnogra

phischen Nachrichten über China muss es als bemerkenswerth 
erscheinen, dass im vorigen Jahre die englische Presse sehr
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schätzbare Beiträge zu dieser Literatur geliefert hat. Es er
schien: „China political, commercial and social, by Mont
gomery Martin“ (Lond. 1847. 8. 2 Bde.) „Three years 
of wandering in the northern provinces of China, by Fortune“ 
(Lond. 1847. 8.) „Five years in China y from 1842 to 1847, 
by F. E. Forb cs.“ (Lond. 1847. 8.) Zu dem letzten Werke 
hat, nach Angabe der Vorrede, der verstorbene Thom Bei
träge gegeben. Forbes (welcher Schiffslieutenant ist) handelt 
nach einer Einleitung in einzelnen Capiteln von den chinesischen 
Münzen, von dem Ackerbau, von dem häuslichen Leben, von 
der Erziehung, von den verschiedenen Religionssekten, von 
dem Christenthum u. s. w. in China, nach eigenen Beob
achtungen.

Nachdem Dr. Kirchhoff mit der Ausgabe -der Schriften 
des Plotinus de virtuhbus und adversus gnosticos, als Probe
schrift, eine Gesammtausgabe aller Werke des Plotinus in Aus
sicht gestellt hat, kündigt Geheimerrath Creuzer in Heidelberg 
eine in Verbindung mit Prof. Moser in Ulm unternommene 
Ausgabe der Werke mit beigegebener deutscher Übersetzung 
an, wobei kritische Hülfsmittel benutzt werden sollen, die sich 
in der oxforder Ausgabe nicht vorfinden.

Nach einer Mittheilung im ,,Auslande“ (Nr. 26 d. J.) ist 
in der Bibliothek der medicinischen Schule zu Montpellier ein 
dem 9. Jahrh. angehörendes Antiphonarium aufgefunden worden 
nach den Melodien des heil. Gregorius, mit doppelten Noten — 
sogenannten Neumen und Buchstaben — versehen. Es hellt 
zwei wichtige Punkte in der Geschichte der Musik auf; er
stens gibt es den echten Text des gregorianischen Gesangs in 
römischen Noten und sodann liefert es ein sicheres Beispiel 
der Übertragung der Noten in Neumen, die bis zur Umge
staltung der Musik durch Guido von Arezzo gebräuchlich waren. 
Man vermuthet, dass dieses Manuscript eins der Antiphonarien 
sei, das durch die Sänger verfasst wurde, welche Karl der 
Grosse aus Rom kommen liess, um den gregorianischen Ge
sang von den Fehlern zu reinigen, welche die fränkischen Sän
ger allmälig in denselben gebracht hatten.

[m Jahre t835 unternahm Reinaud in Paris in Verbindung 
mit Baron Slane und unter der Aufsicht der Asiatischen Ge
sellschaft eine vollständige kritische Ausgabe der Geographie 
des Abulfeda. Zu gleicher Zeit arbeitete er eine französische 
Übersetzung aus, welche mit Anmerkungen und Erläuterungen 
versehen zwei Bände in Quart füllen wird. Der erste Band 
ist seit etwa fünf Jahren gedruckt und Einzelnes daraus den 
Gelehrten mitgetheilt worden. Reinaud hat eine allgemeine 
Einleitung vorausgeschickt, an welcher er zwölf Jahre gearbei
tet hat. Der Text des ersten Bandes, der nun ausgegeben 

enthält auf 224 Seiten: Arabien, Afrika, Europa und 
Nordasien. Die Einleitung, welche 300 Seiten füllt, theilt sich 
in vier Abschnitte. Der erste handelt von Abulfeda, der zweite 
legt chronologisch die Principien der orientalischen Geographen 
dar, der dritte eine Übersicht der geographischen Lehren der 
Orientalen, der vierte betrifft das Verfahren, mit welchem 
Reinaud den Text behandelt hat. Drei Kupfertafeln sind bei
gegeben, von denen die erste Tafel enthält: 1) eine Karte, 
die, zu Bagdad unter dem Kalifen Almamonn gefertigt, sich 
in den Prolegomenen der astronomischen Tafeln des Albateni 
im Escurial befindet; 2) eine Karte, die von Reinaud nach 
den Schriften von Massudi und den Berichten der persischen 
und arabischen Reisenden entworfen ist; 3) eine bei den Ma- 

hommedanern übliche Windrose nach einem Manuscript der 
königl. Bibliothek in Paris. Die zweite Tafel enthält das Facsi- 
mile der Planisphäre, welche, ursprünglich den Abhandlungen 
von Alestakhry und Ibn-Hancal beigegeben, in einem persi
schen Manuscript der königl. Bibliothek gefunden worden ist. 
Diese Planisphäre fehlt in dem Manuscript des Alestakhry, das 
sich in Gotha befindet. Die dritte Tafel ist die Planisphäre 
des Edrisi nach Manuscripten in Paris und Oxford.

Eine aus dem Russischen des rigaischen Bischofs Philaret 
übersetzte kleine Schrift: „Cyrillus und Methodius, die Apostel 
der Slawen“ (Mitau 1847), verdient als eine seltnere litera
rische Erscheinung eine kurze Erwähnung. Sie ist das Resul
tat eingehender historischer Studien und bringt in den den 
Text erläuternden literarischen Anmerkungen manches Neue. 
So wird zuletzt das Verhältniss der beiden Männer zu der 
ihnen zugeschriebenen Übersetzung der h. Schrift ins Slawische 
genauer als gewöhnlich erörtert und nachgewiesen, dass 
zuerst beide gemeinschaftlich das für den Gottesdienst und zum 
täglichen Lesen Allernothwendigste in einer Auswahl aus den 
Evangelien und den apostolischen Schriften übersetzt haben, 
später aber von dem Methodius die ganze Bibel mit Ausschluss 
der Apokryphen — dies wolle Exarch Johann mit den von 
ihm erwähnten 60 biblischen Büchern (33 des A. und 27 des 
N. T.) sagen — übersetzt worden sei.

Das letzte von Prof. Dr. Fritzsche geschriebene Weihnachts- 
Programm der Universität Halle bandelt „De consolatione“ 
Der Verfasser zeigt, wie dazu dienen medicina temporis, com
munis hominum sors und divina illa solatia, quae a christiana 
religione ducuntunr. Der hohen Einfachheit und tiefen Gemüth- 
lichkeit des Inhalts entspricht die reine classische Form, durch 
welche die so zahlreichen lateinischen Gelegenheitsschriften des 
würdigen Verfassers sich auszeichnen. Die gegenwärtige ge
winnt noch dadurch ein eigenthümliches Interesse, dass er in 
ihr zugleich seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen ausspricht, 
besonders nach dem herben Verlust, der ihn durch den früh
zeitigen Tod eines auch in der gelehrten Welt vielfach be
trauerten Sohnes betraf.

Miscellen.
J. Barrois in Paris stellt in seiner Schrift: „Elements Car- 

lovingiens linguistiques et litteraires“ (Paris 1845. 4.), welche 
namentlich über die Geschichte der Schriftarten interessante 
Betrachtungen enthält, die Vermuthung auf, die Gestalten der 
Buchstaben seien aus der Fingersprache entstanden, wie man 
denn bekanntlich bei Morgenländern, Griechen und Römern 
durch gewisse Stellungen der Finger die Zahlen bezeichnete. 
Auf ähnliche Weise, meint Barrois, seien auch die Sprachlaute 
zuerst durch Fingerstellungen bezeichnet worden, die man dar
auf in Zeichen (Buchstaben) abgebildet habe. Barrois sucht 
in den demotischen Buchstaben einiger in den Pyramiden ge
fundenen Schriften solche Abbildungen von Fingerstellungen 
nachzuweisen: so sei z. B. das demotische n in der Gestaltung 
b die Darstellung des ausgereckten Daumens und Vorderfingers 
der rechten Hand. Besonderes Gewicht legt der Verf. darauf, 
dass die Buchstaben bisweilen signa genannt werden,
was darauf hindeute, dass die Buchstaben die Abbildung der 
durch die Fingerstellungen gegebenen Zeichen seien.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Jurisprudenz.
r. Die processualische Natur der Einrede der Vorausklage. 

Ein Beitrag zur Theorie des gemeinrechtlichen Civil- 
processes von Leopold Pfeiffer, Doctor der Rechte. 
Tübingen, Laupp. 1846. Gr. 8. 10 Ngr.

Der Verf. der vorliegenden Schrift stellt zunächst in 
kurzen Zügen, aber treffend, den Ursprung und die 
geschichtliche Entwickelung der Einreden dar, und 
spricht sich darauf über den Begriff der Einreden nach 
dem heutigen gemeinen Processrechte, nachdem er die 
verschiedenen Ansichten hierüber angedeutet hat, in 
folgender Weise aus (S. 15 f.): Jede Klage enthält ei
nen logischen Schluss in sich, wovon der Rechtsgrund 
den Obersatz, das geschichtliche Fundament den Un
tersatz, und der aus diesen Prämissen abgeleitete An
spruch die Schlussfolge oder Conclusion bildet. Die 
gegen einen so gestalteten Angriff gerichtete Vertheidi
gung kann daher möglicherweise eine dreifache sein, 
per Beklagte kann nämlich: 1) den Rechtsgrund der 
Klage angreifen, indem er dessen Nichtexistenz oder 
Unzulänglichkeit behauptet. In’ diesem Falle ist eine 
sogenannte rechtliche Gegendeduction vorhanden, deren 
Beurtheilung Gegenstand der richterlichen Reflexion ist. 
Setzt dagegen der Beklagte 2) den vom Kläger ange- 

, geführten, oder doch wenigstens anzuführenden, die ge
schichtliche Basis seiner Klage bildenden, Thatsachen 
Widerspruch entgegen, so liegt eine negative Einlas
sung, litis conteslatio negativa, vor, und der Kläger 
hat den Beweis jener Thatsachen zu führen. — Rich
tet endlich der Beklagte seine Vertheidigung 3) gegen 

* die Conclusion der Klage, indem er derselben That
sachen entgegensetzt, aus welchen deren rechtliche 
Unbegründetheit hervorgeht, so ist eine Einrede im 
technischen Sinne des Worts vorhanden, welche, je 
nachdem dadurch die Wirksamkeit der Klage für 
ijnmer vereitelt, oder aber nur in Bezug auf den gegen
wärtigen Rechtsstreit gehemmt werden soll, peremtori- 
scher oder dilatorischer Natur ist. Jede Einrede ent
hält daher ebenfalls einen Syllogismus (bestehend aus 
Rechtsgrund, geschichtlichem Fundamente und Conclu
sion), und zwar in der Richtung, dass daraus auf die 
juristische Nichtexistenz des klägerischen Anspruchs 
geschlossen werden soll. Dieser Schluss kann aber 
sowol durch Thatsachen, welche die ursprüngliche Ent
stehung des Klagerechts (im subjectiven Sinne) verhin
derten, als auch durch solche, welche dasselbe später 

wieder aufgehoben haben, begründet werden. Demzu
folge ist der Begriff der Einrede dahin zu bestimmen, 
dass sie das Vorbringan einer rechtshindernden oder 
rechtsvernichtenden Thatsache ist. Es liegt somit jeder 
Einrede der, wenn auch nicht immer mit Worten aus
gesprochene, Gedanke zu Grunde, dass das Recht des 
Klägers, falls es auch an sich, d. h. seinem Begriffe 
und seinen wesentlichen Merkmalen nach begründet sein 
sollte, dennoch in Folge anderweitiger Thalumstände 
nicht zur rechtlichen Geltung gelangen könne. Zur 
Wesenheit der Einrede gehört nun nach allem Diesem 
insbesondere deren' Selbständigkeit, d. h. ihr Beruhen 
auf besonderen, der Klage entgegentretenden, factischen 
Umständen, welche letztere freilich bei einzelnen Ex- 
ceptionen einigermassen verdeckt sein, aber nie gänz
lich fehlen können, sobald von einer wirklichen Einrede 
gesprochen werden soll. Eine Folge aus dieser Selb
ständigkeit der thatsächlichen Grundlage der Einrede 
ist nun unter andern auch die den Beklagten treffende 
Pflicht, dieselbe im Falle des Widerspruchs zu erwei
sen, und eben deshalb muss auch für die Einrede des 
heutigen Processes die, schon rücksichtlich der römi
schen exceptio durchgeführte, Vergleichung mit der 
Klage Platz greifen, und das Princip festgehalten wer
den, dass der Beklagte in Bezug auf die Einrede im 
Allgemeinen dieselben Rechte und Pflichten habe, wie 
der Kläger hinsichtlich der Klage („reus in exceptionc 
actor est“), l.l D. de except. (44.1), l. 19 pr. D. de pro
bat- (22. 3) : „In exceptionibus dicendum est, reum par- 
tibns actoris füngi oportere, ipsumque exceptionem velut 
intentionem implere“ (S. 23 f.): „In Gemässheit der 
angegebenen Definition der Einrede, wonach dieselbe 
als die Behauptung einer rechtshindernden oder rechts
vernichtenden Thatsache erscheint, müssen unter dem 
geschichtlichen Klagegrunde alle rechtserzeugenden Mo
mente zusammengefasst, und unter negativer Einlas
sung das Abredigsein derartiger Momente verstanden 
werden. Der geschichtliche Klagegrund stellt sich dem
gemäss als Inbegriff derjenigen Thatsachen dar, welche 
die nothwendige Bedingung oder Voraussetzung zur Ent
stehung des concreten Klagerechts bilden. Gänzlich ir
relevant ist es, ob diese natürlichen Thatsachen sämmt
lich vom Kläger angeführt, oder aber erst vom Beklag
ten vorgebracht worden sind. Denn nicht der zufällige 
Inhalt eines mangelhaften Parteivortrags, sondern viel
mehr nur die Wesenheit der jeweiligen Thatsachen an 
sich kann darüber entscheiden, ob dieselben zum ge-
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schichtlichen Klagefundamente, oder zur Substanz einer 
Einrede gehören. Während also der Beklagte vermit
tels der Einrede dem an sich, d. h. seinen wesentlichen 
Merkmalen nach, begründeten Rechte des Klägers neue, 
selbständige Thatsachen entgegensetzt, welche dessen 
Wirksamkeit behindern, zieht er dagegen kraft der ne
gativen Einlassung, ohne neue Thatumstände für sich 
geltend zu machen, gerade jene wesentlichen factischen 
Voraussetzungen des klägerischen Bechts in Abrede. 
Die Frage aber, ob im concreten Falle eine Thatsache 
eine nothwendige Bedingung für die Entstehung des ein
geklagten Rechts bilde, oder aber ein Hinderniss für 
das an sich schon begründete Recht in sich schliesse, 
ist rein positiver Natur und lässt sich nicht vermöge 
eines allgemeinen Princips ein für alle Male lösen. 
Vielmehr müssen zum Behufe der Entscheidung eines 
derartigen Zweifels die gesetzlichen Bestimmungen stets 
sorgfältig zu Rathe gezogen werden, um danach be
messen zu können, ob der fragliche Thatumstand nach 
ihrem Geiste in der einen oder andern Weise aufzufas
sen sei. Wir können uns mit dieser Begriffsbestimmung 
der Einrede nicht einverstanden erklären. Dass näm
lich allerdings nur diejenigen Thatsachen, welche zur 
Entstehung des Klagerechts nothwendig sind, zum Kla
gegrunde gehören und darum Gegenstand der Beant
wortung bilden, alle diejenigen. Thatsachen dagegen, 
welche das entstandene Klagerecht zerstören, mögen 
dieselben das Fundament einer eigentlichen exceptio 
bilden, oder ipso iure wirken, als Einreden zu betrach
ten sind, dieses war schon im neuesten Römischen 
Recht anerkannt, indem auch die ipso iure das ent
standene Klagerecht aufhebenden Thatsachen nicht blos 
(wie die nur als exceptio bezeichnete, ihrer eigentlichen 
Bedeutung nach aber durchaus eine negative Beantwor
tung bildende, cf. c. 10 C. de non num. pec. (4. 30), 
c. 8 C. de prob. (4. 19), sogenannte exceptio non nu- 
meratae pecuniae) in processualischer Beziehung „ex- 
ceptiones“ genannt, cf. Nov. 18, cap. 8, sondern auch 
in Betreff der Bestimmung der Beweislast nach dem 
Grundsätze „reum exceptionem probare oportet“ behan
delt wurden, cf. c. 1 C. de prob. (4. 19): „Vt credi- 
tor, qui pecuniam petit numeratam, implere cogitur, ita 
rursum debitor, qni solutam affirmat, eins rei probatio- 
nem praestare debet". Allein dafür, dass nur die zur 
Entstehung des Klagerechts ivesentlichen oder an sich 
nothwendigen Thatsachen Gegenstand der eigentlichen 
Klagebeantwortung bilden sollen, lässt sich auch nicht 
der geringste Grund einsehen; vielmehr hat der Kläger 
nach dem Grundsatz „semper necessitas probandi ei 
incumbit, qui agit“, i. 21 pp profraf' (22. 3), seine 
Rechtsbehauptung darzuthun, und, dieses kann nur da
durch geschehen, dass derselbe alle Thatsachen, w’elche 
den Grund der Entstehung seines Rechts bilden, be
wahrheitet. Der Kläger hat freilich keineswegs rück
sichtlich aller zur Entstehung des Klagerechts nothwen

digen Thatsachen eine besondere Beweisführung zu 
übernehmen, indem bei vorhandener juristischer Gewiss
heit derjenigen Thatsachen, welche regelmässig das Recht 
zur Entstehung bringen, die Präsumtion für das Ent
ferntsein aller nur ausnahmsweise die Entstehung des 
Rechts aus jenen Thatsachen hindernden Umstände 
streitet. So muss der Kläger, wenn sich der Beklagte 
auf den Mangel der Dispositionsfreiheit, auf einen den 
Consens unter den Parteien hindernden Irrthum, auf 
sofort dem Rechtsgeschäfte beigefügte, die Entstehung 
des Rechts verschiebende, Termine und Bedingungen, 
beruft, an sich das Entferntsein aller dieser, die Rechts
entstehung hindernder, Umstände darthun; da aber, 
wenn die regelmässigen Erfordernisse naehgewiesen sind, 
das Entferntsein jener präsumirt wird, so bleibt dem 
Beklagten nur das Recht, durch einen directen Gegen
beweis iene Präsumtion zu zerstören. Es ist also in 
solchen Erklärungen des Beklagten nur eine negative 
Litiscontestation enthalten, und der von ihm zu führende 
Beweis gehört dem Gebiet des eigentlichen Gegenbe
weises an; nicht aber ist hier von einer Einrede oder 
einem Einredebeweise die Rede. Hat der Beklagte je
nen Beweis nicht übernommen und geführt, so kommen 
jene Umstände gar nicht zur Sprache, sondern das 
Entferntsein derselben gilt als juristisch gewiss. Daher 
braucht auch der Kläger dieses Entferntsein derselben 
nicht ausdrücklich im Klaglibell zu behaupten, wenn
gleich diese Behauptung stillschweigends in seinem An
träge liegt. Dagegen muss der Kläger diejenigen That
sachen, welche regelmässig das in Anspruch genom
mene Recht begründen, in seinem Libell anführen (denn 
sonst würde sein Antrag „ang’ebrachtermassen“ abge
wiesen werden), und im Leugnungsfalle den Beweis 
rücksichtlich derselben übernehmen. — In dem zweiten, 
von der Einrede der Vorausklage insbesondere han
delnden, Abschnitt führt der Verf. zunächst die ver
schiedenen Ansichten über diese Einrede an, zeigt dar
auf das praktische Interesse der Streitfrage über die 
Natur der exceptio excussionis, und trennt bei der Be
antwortung derselben die beiden Fälle, wenn jene Ein
rede auf dem Gesetz, und wenn sie auf einem Vertrage 
beruht. In Betreff der gesetzlich begründeten exceptio 
excussionis vertheidigt der Verf. ($• $$ 0 mit Recht 
die Ansicht, dass dieselbe eine wahre Einrede bildet. 
Dagegen müssen wir die Richtigkeit der vom Verf. (S. 
54 f.) aufgestellten, freilich von den Meisten angenom
menen, Ansicht in Zweifel ziehen, dass die Einrede 
der Vorausklage den Charaktei einer dilatorischen Ex- 
ception an sich trage, insofern dieselbe an sich nicht 
die definitive, sondern vielmehr nur die temporäre Be
freiung des Beklagten von dem Rechtsansprüche des 
Klägers bezwecke, beziehungsweise bewirke. Selbst 
für den Fall, bemerkt der Verf. (a. a. O.), dass der 
Gläubiger, welcher auf den Hauptschuldner vom Bür
gen verwiesen worden sei, durch diesen vollständig 
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befriedigt würde, könne diese Einrede nicht als pei’em- 
torische angesehen werden; denn auch in diesem Falle 
sei es nicht die exceptio excussionis, welche die Befreiung 
des Bürgen bewirke, sondern vielmehr ein fremdartiges, 
ausserhalb ihrer Sphäre liegendes Ereigniss, nämlich 
die Zahlung, und es trete somit an die Stelle der Ex- 
cussionseinrede, welche hierdurch keineswegs zur pe- 
remtoria geworden sei, die exceptio solutionis. Nach 
älterm Römischen Recht konnte der Creditor frei wäh
len, ob er den Schuldner oder dessen Bürgen belangen 
wollte; die Litiscontestation mit dem einen derselben 
schloss aber die Klage gegen den andern aus, cf. I. 7, 
l.16, §.6, Z.41 pr. D. de fideiuss. (46. ]), Z. 56 pr. D. 
mand. (17. 1), H6 D. de verb. oblig. (45. 1), c. 3, 
c. 17, c. 19 C- de fideiuss. (8. 41), c. 1, c. 2 C. de 
fideiuss. tut. (5. 57). Die negative Wirkung der Litis
contestation verschwand aber im neuern Römischen 
Recht; es konnte daher, wenn zuerst gegen den Schuld
ner selbst erfolglos geklagt worden war, gegen den 
Bürgen geklagt werden, c. 28 C. de fideiuss. etmanda- 
tor. (8. 41), und in der Nov. 4, cap. 1 wurde sogar be
stimmt, dass der Bürge, unter Voraussetzung der Zah
lungsfähigkeit und Anwesenheit des Hauptschuldners 
befugt sein sollte, durch die exceptio excusionis den 
Creditor an den Hauptschuldner zu verweisen. Die 
factischen Voraussetzungen dieser Einrede müssen nun, 
wie die jeder andern, vom Beklagten erwiesen werden. 
Die Thatsache, worauf dieselbe beruht, besteht aber 
in der Existenz eines solventen und anwesenden Haupt
schuldners. Die Existenz eines Hauptschuldners ergibt 
sich bereits aus der gegen den Bürgen, als solchen, 
gerichteten Klage des Creditors. Die Anwesenheit des 
Hauptschuldners wird nur selten eine besondere Be
weisführung nothwendig machen, und die Solvenz des
selben wird bis zum Beweis des Gegentheils als vor
handen angenommen. In seiner replicirenden Erklärung 
kann nun der Kläger sich auf die notorische, oder 
durch bereits fruchtlos erfolgte Ausklagung erwiesene 
Insolvenz des Hauptschuldners berufen, und durch den 
in dieser Weise erbrachten Gegenbeweis gegen eine 
nothwendige Voraussetzung der exceptio excussionis 
diese als nicht begründet darstellen. Wenn aber der 
Kläger die Insolvenz des Hauptschuldners zwar behaup- 
tet, aber noch nicht durch eine vorgängige fruchtlose 
Ausklagung desselben erwiesen hat, so muss es ihm 
freigestellt werden, diesen Gegenbeweis zu erbringen. 
Dieser Gegenbeweis, welcher - nach den allgemeinen 
über den Gegenbeweis überhaupt geltenden Grundsätzen 
zu behandeln ist, wird nun dadurch hergestellt, dass 
der Creditor zunächst ^e^en den Hauptschuldner klagt, 
und dann im Verfahren «^e^en den Bürgen den Beweis 
liefert, dass die Ausklagung des Hauptschuldners we
gen Insolvenz desselben° nicht zu seiner Befriedigung 
geführt hat. Je nachdem nun dieser Gegenbeweis er
bracht ist oder nicht, wird die exceptio excussionis ver

worfen und der Bürge condemnirt, oder die genannte 
Einrede als begründet anerkannt und der Kläger abge
wiesen. Erst durch dieses Erkenntniss kann über die 
exceptio excussionis definitiv erkannt werden, weil die 
Solvenz des Hauptschuldners zu ihrer Begründung ge
hört, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein die
ser aber in dem vorausgesetzten Fall erst jetzt erwie
sen vorliegt. Die exceptio excussionis ist demnach, 
wenn sie als begründet anerkannt ist, eine peremtorisch 
wirkende Einrede. — In Betreff der auf specieller Con
vention beruhenden Einwendung der Vorausklage be
merkt der Verf. (S. 60 f.) Folgendes: Die Befugniss, 
den Kläger auf die Vorausklagung eines Andern ver
weisen zu dürfen, kann auch im Wege eines beson
dern Vertrags erzeugt werden, indem die Contrahenten 
sich dahin einigen, dass der Gläubiger die Verpflichte
ten nach einer bestimmten Reihenfolge um seine Befrie
digung angehe. Es wird hierdurch ein eigener ordo 
conventionis geschaffen, und der Gläubiger, welcher 
die festgesetzte Reihefolge nicht einhält und sich bei
gehen lässt, unter Überspringung des Vorgängers als
bald den Nachmann zu belangen, kann auf seine ver
tragsmässige Verpflichtung und die Vorausklagung des 
Erstem verwiesen werden. Dieses Verhältniss kommt 
insbesondere bei mehrern Bürgen häufig vor, indem 

'sich einer als Vorbürge, der Andere als Nachbürge 
verbindlich macht. Es fragt sich nun; Ist die dem Be
klagten auf den Grund eines’solchen speciellen Vertrags 
rechtlich zustehende Einwendung der Vorausklage eine 
negative Streiteinlassung, oder aber eine Einrede, m. a. 
W., bildet die, der besondern Convention entsprechende, 
vorgängige Ausklagung der betreffenden Personen einen 
Theil des geschichtlichen Klagegrundes oder nichts Es 
kann wol keinem Bedenken unterliegen, dass eine der
artige vertragsmässige Bestimmung über die Verpflich
tung des Gläubigers, vorher bei einem Andern seine 
Befriedigung zu suchen, als eine dem Contracte beige- 
fügte Suspensivbedingung anzusehen ist. Denn der Sinn 
einer solchen Übereinkunft kann doch wol kein ande
rer sein, als dass der Nachmann verspricht, dem Cre
ditor dann die vertragsmässige Leistung zu machen, 
wenn und insoweit er seine Befriedigung von dem Vor- 
manne nicht zu erlangen vermöge. Ob nun aber die 
einem Rechtsgeschäfte beigefügte Suspensivbedingung 
den Stoff zu einem Widerspruche des geschichtlichen 
Klagegrundes, oder zu einer eigentlichen Einrede in 
sich enthalte, dies ist eine in der höhern Processtheo- 
rie höchst bestrittene Frage, von deren Lösung auch die 
Entscheidung des oben aufgeworfenen Bedenkens über 
die Natur der vertragsmässigen Einwendung der Voraus
klage abhängt. Der Verf. räumt zunächst (S. 64) ein, 
dass während schwebender Bedingung noch gar kein 
Recht des Gläubigers existire, und folgeweise dasselbe 
auch nicht klagbar verfolgt werden könne, • 3, §. 5 
D. de pignor. (20. 1): „Si. sub conditione debiti nomine
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obligata sit hypotheca, dicendum est, ante conditionem 
non recte agi, quum nihil Interim debeatur“, 
und fährt dann in folgender Weise fort: Allein gleich- 
wol ergibt sich die Frage, ob die dem Gläubiger, wel
cher nichtsdestoweniger Klage erhebe, gemachte Ent
gegnung, sein Recht sei wegen der beigefügten und 
noch schwebenden Bedingung nicht existent geworden, 
das Abredigsein eines zum Klagegrunde gehörigen we
sentlichen Momentes, oder die Behauptung eines selb
ständigen, rechtshindernden Thatumstandes in sich ent
halte. Bei näherer Würdigung dieser Frage muss man 
auf das Princip zurückgehen, dass sich der Klagegrund 
nicht nach dem einzelnen, wirklichen Vorfälle, sondern 
vielmehr nach allgemeinen, gesetzlichen Normen zu rich
ten hat. Der Kläger hat also keineswegs diejenigen 
natürlichen Thatsachen anzuführen, beziehungsweise 
zu beweisen, welche im concreten Falle zur Hervor
bringung seines Rechtsanspruchs erfordert werden, son
dern vielmehr nur diejenigen, welche nach dessen all
gemeinem, rechtlichem Begriffe zu seiner Begründung 
nothwendig sind. Ganz ungehörig ist es daher, erst 
den Behauptungen des Gegentheils die zum Klagegrunde 
erforderlichen Momente zu entnehmen, und nach des
sen zufälligem Vorbringen jenen umzugestalten. Wen
det man diese allgemein rechtlichen Maximen auf die 
obschwebende Frage an, so stellt sich hierfür folgen
des Resultat heraus: Wer aus einem Vertrage Klage 
erheben will, der hat nur die zu dessen Zustandekom
men gesetzlich vorgeschriebenen wesentlichen Erforder
nisse (die essentialia') anzufiihren, z. B. beim Kaufe res, 
pretium und consensus. — Behauptet nun der Beklagte, 
dass dem Vertrage eine Suspensivbedingung beigefügt 
worden, so stützt er sich damit auf ein rein zufälliges, 
willkürliches Ereigniss, wodurch die Entstehung des 
vom Kläger beanspruchten Rechts gehindert wurde. 
Das Vorhandensein der wesentlichen, gesetzlichen Vor
aussetzungen dieses Rechts gibt er also zu, behauptet 
aber, dass dieselben durch besondere Beliebung ver
mehrt worden seien. Er beruft sich also in dieser Weise 
auf eine selbständige, rechtshindernde Thatsache, welche 
als eine wahre Einrede zu bezeichnen ist. — Richtig 
ist es nun zunächst, wenn der Verf. die hier behan
delte vertragsmässige Bestimmung über die Verpflich
tung des Gläubigers, Vorher bei einem Andern seine 
Befriedigung zu suchen, als eine dem Contract beige- 
fügte Suspensivbedingung betrachtet, und den Satz an
erkennt, dass während schwebender Bedingung noch 
gar kein ‘Recht des Gläubigers- existire, und folgeweise 
dasselbe auch nicht klagbar verfolgt werden könne, 
/. 13, §. 5 D. de pig^r. (2() 1). Während demnach 
das gesetzliche Excussionsrecht blos der Wirksamkeit 
des gehörig entstandenen und vollständig begründeten 
Anspruchs entgegensteht, verhindert das auf besonde

Ver antwortlich er Redacteur: Dr. F« Hand in Jena.

rer Verabredung beruhende Excussionsrecht das Ent
stehen des Anspruchs gegen denjenigen, dem jenes 
Recht zugestanden ist, so lange, bis die verabredete 
Bedingung eingetreten ist. Die Geltendmachung des 
gesetzlichen Excussionsrechts von Seiten des Beklag
ten ist mithin nach den obigen Bemerkungen als wahre 
Einrede anzusehen; die von demselben vorgebrachte 
Behauptung eines ihm vertragsmässig eingeräumten Ex
cussionsrechts aber muss als negative Einlassung be
handelt werden. Zum Klagegrunde gehören nämlich, 
wie bereits bemerkt, zwar nur diejenigen, aber auch 
alle diejenigen Thatsachen , welche im vorliegenden 
Falle zur Entstehung des vom Kläger behaupteten Klage
rechts erforderlich sind. Das Bestreiten solcher That
sachen von Seiten des Beklagten bildet immer eine 
negative Einlassung, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
ob dieselben schon vom Kläger ausdrücklich behauptet 
worden sind, oder erst vom Beklagten, als das Sub
strat eines von ihm zu führenden eigentlichen Gegen
beweises, angeführt und negirt werden. Der Kläger 
hat freilich nur diejenigen Thatsachen in seinem Klag- 
libell anzuführen und zu beweisen, welche regelmässig 
das von ihm in Anspruch genommene Recht begrün
den, weil beim Vorhandensein dieser das Entferntsein 
aller ausnahmsweise die Entstehung des Rechts aus je
nen Thatsachen hindernden Momente präsumirt wird. 
Die Behauptung, dass solche Momente nicht vorhanden 
sind, liegt aber jedenfalls schon stillschweigends dem 
vom Kläger gestellten Anträge zum Grunde, und der 
Beklagte, welcher solche Momente anführt, leugnet 
blos eine Thatsache, die zur Entstehung des vom Klä
ger behaupteten Klagerechts nothwendig ist, bringt aber 
keine selbständige Rechtsbehauptung, keine eigentliche 
Einrede vor, und der von ihm geführte Beweis jener 
Momente bildet nur einen eigentlichen Gegenbeweis, 
durch welchen die beim Vorhandensein der Thatsachen, 
welche regelmässig das Klagerecht begründen, für das 
Entferntsein ausnahmsweise die Rechtsentstebung hin
dernder Thatsachen streitende Präsumtion widerlegt 
wird. Ist dieses aber geschehen, so kann der Kläger 
seine Klage nur dann aufrecht erhalten, wenn er ent
weder geradezu die Nichtwahrheit des vom ßeklagten 
angeführten, die Entstehung des Klagerechts hindern
den Umstands nachgewiesen, oder wenigstens gezeigt 
hat, dass derselbe, wenn er auch vorhanden war, doch 
weggefallen ist. Die Verbindlichkeit letzteres zu be
weisen, hat natürlich der Kläger sofort, wenn er selbst 
in seinen Antrag den hindernden Umstand aufnimmt 
und dessen Beseitigung behauptet, z. ß. aus dem be
dingten Ansprüche klagt, und den Eintritt der Bedin
gung behauptet.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Itcipzig.
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(Schluss aus Nr. 91.)

Wenn nun der Kläger seine Klage sofort gegen eine 
Person gerichtet hat, welche demselben die Leistung 
nur unter der Voraussetzung, dass er seine Befrie
digung von einem Andern nicht erlangen konnte, ver
sprochen hat, so liegt in der Berufung des Beklag
ten auf diese dem Vertrage beigefügte Bedingung eine 
negative Einlassung auf die Klage, weil der Beklagte 
durch die genannte Einwendung ein zur Begründung 
der Klage gegen ihn nothwendiges Moment in Abrede 
stellt. Der Beklagte hat aber den Beweis der Rich
tigkeit seiner Einwendung aus dem Grunde zu liefern, 
weil, wenn der Kläger die regelmässig sein Klage
recht begründenden Thatsachen angeführt und erwie
sen hat, für das Entferntsein solcher Momente, welche 
dennoch ausnahmsweise die Entstehung des Klagerechts 
hindern, die Vermuthung streitet. Der vom Beklagten 
zu erbringende Beweis ist demnach nicht als Beweis 
einer Einrede oder sogenannter indirecter Gegenbeweis, 
sondern als eigentlicher Gegenbeweis anzusehen und 
zu behandeln. Dem Kläger steht es aber frei, gegen 
den vom Beklagten erbrachten Gegenbeweis einen Ge
genbeweis zu liefern, weil in solchen Fällen, in welchen 
die Beweismittel für eine bestimmte Thatsache nicht 
präcludirt sind, und mithin in der reprobatio reproba- 
tionis kein Nachbringen präcludirter Beweismittel liegt, 
der Zulassung derselben nichts im Wege steht, und 
daher von dem Grundsätze der Unzulässigkeit ei
ner reprobatio reprobationis insbesondere dann eine 
Ausnahme Hit, wenn der eigentliche Gegenbeweis auf 
das Nichtwahrsein solcher Umstände gerichtet ist, welche 
zwar zur Fundirung des Anspruchs noethwendig sind, 
z« B. dass das Geschäft unbedingt zur Existenz gekom
men sei, allein bis zum Beweis des Gegentheils als vor
handen betrachtet werden, wenn die regelmässigen Vor
aussetzungen nach^ewicsen sind. Der Kläger kann 
nun, da es nur darauf nnkommt, dass sein Anspruch 
zur Zeit der Anstellung seiner Klage unbedingt begrün
det ist, diesen Gegenbeweis entweder dadurch erbrin
gen, dass er darthut, dass bei der Abschliessung des 
Rechtsgeschäfts die vom Beklagen behauptete Bedingung 
nicht festgestellt worden ist,° oder dadurch, dass er 

das Eingetretensein derselben zeigt. Letzteres kann der 
Kläger aber hier nicht dadurch beweisen, dass er zu
nächst denjenigen, welcher als Vormann zu belangen 
war, ausklagt, indem hier die Verbindlichkeit des Be
klagten nicht von dem blossen. Vorhandensein der In
solvenz jenes, sondern davon, dass der Kläger bereits 
zur Zeit seiner Klagestellung den Vormann ohne Erfolg 
ausgeklagt hat, abhängig ist.

Kiel. Dr. A. C. J. Schmid.

B i o g r a p h i e.
Schiller’s Briefwechsel mit Körner. Von 1784 bis zum 

Tode Schiller’s. Erster bis vierter Theil. 1784—1805. 
Berlin, Veit & Comp. 1847. 8. 4 Thlr.

In dem Briefwechsel Schiller’s und Goethe’s besitzt 
die vaterländische Literatur seit dem J. 1829 ein in 
seiner Art einziges Buch. Denn hier hat sich vor un
sern Augen ein schon im Beginne reifes und männliches 
Freundschaftsverhältniss, fern von aller Sentimentalität 
oder Übertreibung gebildet, es hat in rascher Wechsel
wirkung die gewaltigsten Kräfte entfaltet und uns einen 
mächtigen Einblick in die wunderbaren Werkstätten 
der dichterischen Hervorbringung eröffnet, aus denen 
Thaten hervorgingen, die für die deutsche Literatur 
entscheidend geworden sind. Hierzu empfangen wir 
in den vorliegenden vier Bänden, deren Inhalt zum 
Theil einer frühem Zeit angehört (denn der Goethe- 
Schiller’sche Briefwechsel beginnt erst mit dem J. 1794), 
das merkwürdigste Seitenstück in dem Briefwechsel 
Schiller’s mit einem seiner treuesten Freunde, dem am 
13. Mai*  1831 zu Berlin verstorbenen Geheimen Ober- 
Regierungsrathe Chr. Gfr. Körner, dem Verf. des Le
bensabrisses Schiller’s im zwölften Bande seiner Werke. 
„Die Freundschaft mit Körner,“ sagt Schiller’s treff
liche Schwägerin, Frau v. Wolzogen, in ihren Erinne
rungen an Schiller (I, 211), „die der die Geniüther 
vereinenden Liebe zum Idealen erblühte, wurde zum 
segensvollen, dauernden Bund für das wirklich6 Leben. 
Tugenden und Vorzüge des Geistes, Ruhe und Heiter
keit, die dem Grunde eines reinen Gemüthes entquol
len, immer rege Empfänglichkeit für die Mittheilungen 
des Genius, ein natürliches Gefühl für das Schöne und 
Wahre und ein sicheres Urtheil, aus dem Schatze der 
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mannichfachsten Ausbildung geschöpft, fesselten Schil- 
ler’n an diesen trefflichen Freund; und immer wach
sende Begeisterung für alles Grosse und Schöne und 
treues Forschen nach Wahrheit gaben dem Bunde Be
stand bis zur Trennung durch den Tod.4s Zu dieser 
trefflichen Charakteristik bildet nun der jetzt gedruckte 
Briefwechsel Schiller’s und Körner’s den schönsten 
Commentar. Dem letztem hatte die reinste Achtung 
und Liebe zu Schiller im Junius 1784 die Veranlassung 
zu einem Schreiben gegeben, welches den ersten Band 
eröffnet, und das mit seinen werthvollen Geschenken 
und Bildnissen Schillern’n auf das Höchste entzückte, 
wie aus seiner hier abgedruckten Antwort hervorgeht, 
welche früher aus dem Buche Streicher’s (Schiller’s 
Flucht von Stuttgart nach Manheim, S. 203) bekannt 
war. Die nachfolgenden Briefe Körner’s sprechen seine 
wahrhaft selige Stimmung über den Bau einer Freund
schaft aus, deren Gesetzgeberin zwar kalte Philosophie 
sei, die aber ein warmes Herz und warmes Blut for
men müsse und in der für ihn ein nie geträumtes Glück 
liege (S. 28. 29). Also bethätigte er von jetzt an sei
nen ernsten Antheil an allen Lebensvorgängen Schiller’s. 
In wachsender Vertraulichkeit besprechen fortan die 
Freunde ihre bürgerlichen Verhältnisse und amtlichen 
Geschäfte, ihre häuslichen Aussichten und das Glück 
ihres Familienlebens und man wird es den Heraus
gebern danken, uns hier Schiller’s Persönlichkeit in dem 
schönsten Lichte gezeigt zu haben (die Wiederherstel
lung seines Sohnes Karl von einer Kinderkrankheit 
liegt ihm nicht weniger am Herzen als der neue Auf
zug eines Trauerspiels), aber auch die bei Schiller im 
Laufe der Jahre so oft wiederkehrende Geldnoth und 
seine betrübenden Krankheitsanfälle. Solche Leiden 
kannte Körner nicht. Er war unter günstigen Verhält
nissen und in einem bescheidenen Wohlstände aufge
wachsen, sein Vater war Superintendent zu St. Thomas 
in Leipzig gewesen und er selbst in dieser Stadt ge
boren, nicht aber in München, wie in der Anmerkung 
Th. I, S. 2 angegeben ist, er hatte eine classische Bil
dung erhalten, und neben seinem Studium der Rechts
wissenschaft auch andern Wissenschaften nachgehen 
können, wie er in einem Briefe vom 2. Nov. 1785 aus
einandergesetzt hat, er hatte fleissig Mathematik und 
Musik studirt, am meisten aber Ästhetik und Philoso
phie. Auf diese bezieht sich ein grosser Theil der mit 
Schiller gepflogenen wissenschaftlichen Erörterungen 
über philosophische Geschichtschreibung, über Bücher 
der namhaftesten Philosophen ihrer Zeit, besonders 
übär die Kantische Philosophie, als diese Schiller’n im 
höchsten Grade beschäftigte (III, S. 90. 112 — 123. 159 
—164), während Körner selbst in diesen Dingen Ekle
ktiker war und von sich bezeugt, dass er in der Phi
losophie den alleinseligmachenden Glauben hasse (II, 
217. 321), für diese Philosophie endlich "War er so ein
genommen , dass er selbst bei den Zusammenkünften 

mit Goethe (II, 202. 223) nur von ihr sprechen wollte. 
Solche Beschäftigungen und der Umgang mit Gelehr
ten reizten Körner’n auch zu schriftstellerischen Unter
nehmungen , die sich aber nur in Journalaufsätzen, 
Übersetzungen im deutschen Merkur und in den Horen 
bethätigt haben, zu grössern, selbständigen Arbeiten 
liess ihn theils ein gewisses Schwanken, theils die 
Menge der amtlichen Verrichtungen nicht kommen, zu 
denen Körner im Verlauf des Briefwechsels (z. B. II, 
203. 211) mit immer steigender Liebe sich hinwendet, 
während er früher (I, 317), gefürchtet hatte, es möchte 
eine Zeit kommen, wo er sich bei der Actenarbeit wohl 
befinden könnte. So haben wir in ihm das Bild eines 
Geschäftsmannes von der besten Art, für welchen Kör
ner eine lange Reihe von Jahren hindurch gegolten 
hat, in dessen Gemüthe alle verschiedenartigen Bestre
bungen im Gebiete der Wissenschaft und Kunst zum 
Ganzen verbunden waren, der, wie Schiller an Char
lotte v. Lengfeld (Erinnerungen der Frau v. Wolzogen, 
I, 320. 334 ff.) schrieb, in seinem Wesen eine schöne 
Mischung von Feuer und Kälte besass und ohne Kampf 
durch die ruhige Kraft der innern Würde alles Gemeine 
zurückwies, dessen klarer Geist endlich ihm seine Ideen 
gestalteter und im furchtbaren Zusammenhänge zurück
zugeben pflegte.

Eine so köstliche Sammlung aus der Hinterlassen
schaft dieser Freunde hat, wie die Verleger im Vor
worte zum vierten Bande berichten, lange Zeit wohl
geordnet unter den Papieren Körner’s gelegen und we
der er, noch seine ihn überlebende Frau hatten sich 
zur Herausgabe desselben entschliessen können. Erst 
der Adoptivsohn Körner’s, der Gutsbesitzer Ulrich in 
Steinbeck bei Freienwalde a. d. O., gestattete den Ab
druck des Briefwechsels in richtiger Würdigung des
sen, was der Eigenthümer eines solchen Schatzes der 
Nation schuldig sei, worauf denn die Herausgeber 
durch ihr Verfahren dieselbe Hochachtung an den Tag 
gelegt haben, indem sie darauf bedacht waren, nicht 
den mindesten Zug verloren gehen zu lassen, der das 
theure Bild Schiller’s der Mitwelt vergegenwärtigen 
kann. In Beziehung auf Körner glaubten dieselben 
manche persönliche Verhältnisse zu Freunden und Vor
gesetzten, manche blos geschäftliche Angelegenheiten 
ohne Schaden für die geistige Wechselwirkung beider 
Freunde weglassen zu dürfen, ebenso auch Alles til
gen zu müssen , was den noch lebenden Nachkommen 
der im Briefwechsel erwähnten Persönlichkeiten einen 
Anstoss oder bittern Nachgeschmack verursachen könnte. 
Dagegen sind die öffentlichen Charaktere, Männer wie 
Frauen, unberührt geblieben, weil sich diese durch ihre 
Schicksale und Leistungen vor dem Urtheile der Welt 
selbst vertreten. ??Der deutschen Jugend aber,44 sagen 
die Herausgeber in einer ebenso wahren als schönen 
Stelle, „wollen wir diesen Briefwechsel vor allen Din
gen ans Herz legen. Ihr ganz besonders geziemt es,
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sieb an dem edeln Freundesbunde zu erheben, in dem 
die höchste Ausbildung der geistlichen und sittlichen 
Kraft beider Freunde das Ziel, die nackte, schonungs
lose Wahrheit das Mittel gewesen ist. Tiefer als selbst
quälerische Bekenntnisse und beschönigende Wahrheit 
und Dichtung lassen diese Briefe in die Werkstätte des 
Dichters schauen und geben namentlich über den merk
würdigen Abschnitt seines Lebens Aufschluss, in wel
chem er „durch saure Geistesarbeit auf dem Gebiete 
der Geschichte und Philosophie Herr seiner Kräfte ge
worden, zum Liebling der Nation sich erhoben hat.«

Endlich sind die Herausgeber auch bemüht gewe
sen, durch Hinzufügung einzelner Anmerkungen, die 
für unsere Zeit dunklern Andeutungen oder unbekann
tem Persönlichkeiten zu erläutern. So auf I, 2 über 
die Frauen des Körner’schen Hauses, wo nur von L. F. 
Huber unrichtig gesagt ist, dass er 1804 in Leipzig ge
storben sei; es geschah dies vielmehr in Ulm, wo er 
baierischer Landesdirectionsrath war, ferner Th. II, 
S. 262, wo wir belehrt werden, dass der Dichter von 
„Leier und Schwert“ den Vornamen Theodor nur als 
Schriftsteller geführt habe, und in der Taufe Karl 
Theodor genannt sei, wie er auch in diesen Briefen 
stets als Karl erwähnt wird, endlich Th. IV, S. 26 ist 
erwähnt, dass die als Theodor Körner’s Leier so be
rühmt gewordene Guitarre dieselbe gewesen sei, welche 
Schiller aus Jena nach Dresden besorgen musste. Wir 
gestehen, dass wir solcher und ähnlicher Anmerkungen 
gern noch mehre gefunden hätten und theilen nicht die 
Besorgniss der Herausgeber, dass durch solche Zusätze 

, der Genuss der Leser gestört werde, wie wir bereits 
in einem ähnlichen Falle vor einigen Jahren in unserer 
Jen. Allgem. Lit.-Ztg., 1844, Nr. 142, ausgesprochen 
haben. Hier und da würde ein einzelnes Wort zu be
richtigen oder eine irrthümliche Angabe beider Freunde 
abzuändern sei, wie z. B. der aus dem Beaumarchais’- 
schen Processe bekannte Banquier Kornmann hier 
„Kollmann“ genannt ist, ebendas. 376 der weimarische 
Professor Jagemann in einen „Jagermann“ und III, 
»125 der einst so berühmte Landsitz der Herzogin von 
Kurland Löbichau bei Altenburg in „Züllichau“ ver
schrieben ist. Ebenso merken wir beispielsweise an, 
dass I, 362 Körner über die Romane der Benedicte 
Naubert den zu jener Zeit sehr verbreiteten Irrthum 
theilt, als wären sie von einem Manne verfasst und 
dass Th. ijs g 97 irrthümlich Scheffler (st. Scheff
ner, der bekannte Kriegsrath aus Kant’s Umgebung) 
als Verfasser der Schriften über die Ehe und die auf
steigenden Lebensläufe bezeichnet ist, welche beide 
von Hippel herrühren. Endlich würde uns ein Nekro
log auf Körner, den der grösste Theil der Leser nur 
höchstens als den Vater Theodor Körner’s kennen 
dürfte, als die zweckmässige Ausstattung einer neuen 
Ausgabe erscheinen, wozu Streckfuss die nöthigen 
Stoffe in seinem Aufsatze über Körner, welcher aus der

Preuss. Allg. Staats - Ztg. in das Intelligenzblatt der Allg. 
Lit.-Ztg., 1832, Nr. 10 übergegangen ist, und im Vor
worte zur Berliner Ausgabe der Werke Theodor Kör
ner’s zur Benutzung dargelegt hat.

Es würde zu weit über die Grenzen unserer Allg. 
Lit.-Ztg. hinausgehen, wenn wir uns auf die besondern 
Nachweisungen aller der Vortrefflichkeilen, welche der 
Briefwechsel zur Charakteristik der Schiller’schen Werke 
enthält, einlassen wollten, auch dürfte damit vielleicht 
einem Theile unserer Leser wenig Neues gesagt wer
den, wenngleich wir nicht selten Gelegenheit gehabt 
haben, zu bemerken, dass die Kenntniss des Schiller- 
Goethe’schen Briefwechsels unter uns lange nicht so 
verbreitet ist, als es eigentlich der Fall sein sollte. 
Unserem Briefwechsel wird es aber unstreitig von gros
sem Nutzen sein, dass derselbe neben den rein geisti
gen Bezügen so viele Züge aus Schiller’s äussern und 
Familienverhältnissen in sich schliesst, wie wir sie bei 
dem gerechtesten Antheile an den Schicksalen unseres 
Lieblings so gern vernehmen. Hier aber ziehen sich 
wie ein schwarzer Faden durch den ersten Band und 
den grössten Theil des zweiten die Haus- und Nah- # 
rungssorge. Denn gleich im Anfänge des Verkehrs 
mit Körner leiht dieser Schiller’n eine Summe Geldes 
und die ebenso zarte als offene Art dieses gegenseiti
gen Verkehrs gibt ein vortreffliches Zeugniss für beide 
Männer (I, 38. 41. 279. 281). Aber die Verlegenheit 
ist hierdurch nicht beseitigt, im August 1787 war Schil
ler’s Vermögen bis auf fünf Laubthaler geschmolzen 
(I, 156), er schreibt an Körner um schleunige Hülfe 
und ist herzlich froh, 50 Thaler von einer eingehenden 
Zahlung zu erhalten (I, 275). Wenn auch die literari
schen Arbeiten Manches einbrachten und Schiller das 
Glück hatte, an Göschen einen edeln Verleger zu fin
den, der im Mai 1794 erklärte, dass Schiller bei ihm 
jährlich über 1000 Thaler disponiren könnte (II, 246), 
so waren doch noch immei' Gläubiger zu befriedigen 
und man vermag es nicht ohne innere Bewegung zu 
lesen, dass ein Schneider Müller sich bei Körner öf
ters nach dem Aufenthalte des „Hrn. Rath Schiller“ 
erkundigt (I, 360). Er aber spricht über solche Be
drängnisse stets gefasst und ohne Bewusstsein innerer 
Verschuldung, aber man sieht es den Worten an, dass 
er tief unter einem Drucke gelitten hat, der ihm „das 
Leben verbitterte, ihn nicht zur Ruhe und Freiheit 
kommen liess und ihm die Fähigkeit zu schriftstelle
rischen Arbeiten höchst bedenklich machte“ (I, 279. 
309; II, 4). Mit derselben ruhigen Würde empfängt 
er jede Verbesserung seiner äussern Lage, so am 
6. Jan. 1790 die 200 Thaler als Jahrgehalt vom Her
zog Karl August von Weimar, welche der Fürst ihm 
mit „einem verlegenen Gesichte“ an bot, „als Alles, 
was er ihm geben könne,“ so die Zusicherungen des 
Coadjutors von Dalberg, so endlich und zwar mit be
sonderer Freude das Anerbieten des Herzogs von Au-
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gustenburg und des Grafen Schimmelmann, ihn auf 
drei Jahre 1000 Thaler zu geben mit völliger Freiheit 
zu bleiben, wo er wollte. „Wie mir jetzt zu Muthe 
ist, kannst Du Dir denken. Ich habe die nahe Aus
sicht, mich ganz zu arrangiren, meine Schulden zu 
tilgen und unabhängig von Nahrungssorgen ganz den 
Entwürfen meines Geistes zu leben. Ich habe endlich 
einmal Musse zu lernen und zu sammeln und für die 
Ewigkeit zu arbeiten“ (Br. vom 13. Dec. 1791). Kör- 
ner’s Antwort ist höchst antheilsvoll und ihr Schluss 
gehört zu seinen schönsten Worten: „Eine traurige 
Empfindung mischt sich bei mir in die Freude über 
Dein Glück — dass wir in einem solchen Zeitalter und 
unter Menschen leben, wo eine solche Handlung ange
staunt wird, die doch eigentlich ganz natürlich ist/4 1

Der Eintritt dieser bessern Zeit ward durch die 
fortwährenden Krankheitsleiden Schillers wiederum ge
trübt. Seine unstete Gesundheit, seine Schlaflosigkeit, 
der im Winter, einer überhaupt für ihn trüben schlim
men Zeit, nie von ihm weichende Katarrh, Hüft- und 
Schenkel weh veranlassen ihn zu den rührendsten Kla
gen, weil er nicht arbeiten und schaffen kann. ,,Meine 
Gefühle,44 schreibt er am 10. Dec. 1793, „sind durch 
meine Nervenleiden reizbarer und für alle Schiefheiten, 
Härten, Unfeinheiten und Geschmacklosigkeiten em
pfindlicher geworden. Gebe nur der Himmel, dass 
meine Geduld nicht reisst und ein Leben, das sö oft 
von einem andern Tode unterbrochen wird, noch eini
gen Werth bei mir behalte.44 Und aus Weimar am 
4. Sept. 1804: „Obgleich meine Krankheit nur drei bis 
vier Tage gedauert hat und jetzt sechs Wochen da
zwischen verlaufen sind, so spüre ich kaum eine Zu
nahme von Kräften. Besonders ist der Kopf ange
griffen und das Bischen Schreiben wird mir schwer. 
Lesen kann ich ohne Beschwerde, auch habe ich ei
nige Velleität zur Arbeit, aber ich muss gleich wieder 
auf hören.44 Dagegen meldet er mit wahrhaft kindlicher 
Freude, wenn er gute Tage gehabt hat und zur Arbeit 
frisch aufgelegt ist; mit jedem neuen Frühlinge kehrte 
stets die heiterste Fassung zurück.

Jeder Leser wird diese körperlichen Leiden und 
die andern, ein edles Leben umdüstcrnden Vorgänge 
um so aufrichtiger beklagen, je glücklicher Schiller 
sich in seinen Briefen von der zweiten Hälfte des zwei
ten Bandes an über die neue Gestaltung seines Lebens 
als Ehemann und als Vater zeigt. Man kann nicht 
sagen, dass uns nach den von zarter Frauenhand nie
dergeschriebenen Erinnerungen der Frau v. Wolzogen 
eigentlich Neues über Schiller’s Liebe, Verlobung und 
Heirath hier dargeboten werden sei, aber die im voll
sten Vertrauen geschriebenen Briefe enthalten so viele 
neue Striche, kleine Beiträge und harmlose Erzählun
gen über die liebenswürdigen Schwestern von Lenge
feld, über seine vortreffliche Schwiegermutter und Frau, 

über seine Kinder und über das Glück des innigen Ver
kehrs mit der Familie Körner,*  deren Leiden und Freu
den, dass sie uns die anziehendsten Einblicke in eine 
Häuslichkeit gewähren, wie sie selten ein so grosser 
Dichter genossen hat. Man s. etwa die Stelle I, 284. 
324. 364; II, 146 f.; III, 125. Schon vor der Heirath 
lesen wir: „meinem künftigen Schicksale sehe ich mit 
heiterem Muthe entgegen; jetzt, da ich am erreichten 
Ziele bin, erstaune ich selbst, wie Alles doch über 
meine Erwartungen gegangen ist. Von der Zukunft 
hoffe ich Alles. Wenige Jahre und ich werde in vol
lem Genüsse meines Geistes leben, ja ich hoffe, ich 
werde wieder zu meiner Jugend zurückkehren — ein 
inneres Dichterleben gibt sie mir zurück44 (II, 167). 
Ein späterer Brief enthält allerhand Einzelheiten über 
die Hochzeit, vor der er sich eigentlich immer ge
fürchtet habe und die ihm doch als „ein sehr kurz
weiliger Auftritt44 erschienen sei; als ihr Tag ist der 
22. Febr. auf S. 170 genannt, wie auch bereits in Boas’ 
Nachträgen zu Schiller’s Werken steht und wonach 
die Angaben bei Hoffmeister II, 154 und bei Schwab 
S. 327 zu berichtigen sind. Das Glück dieser Verbin
dung mit einer ihm so ganz zusagenden, lebendigen und 
doch häuslichen Gattin ist aus vielen Beweisstücken 
sattsam bekannt, die Äusserungen an Körner (II, 167. 
172. 269) bestätigen es. „Ihr liebes Weben und Le- 
ben um mich herum,44 heisst es in der letztem dieser 
Stellen, „die kindliche Reinheit ihrer Seele und die 
Innigkeit ihrer Liebe gibt mir selbst eine Ruhe und 
Harmonie, die bei meinem hypochondrischen Übel ohne 
diesen Umstand fast unmöglich wäre. Wären wir beide 
nur gesund, wir brauchten nichts weiter um zu leben 
wie die Götter.44 Um so tiefer bekümmerten ihn die 
„unerklärbaren und bedenklichen Zustände44 seiner 
Frau vor ihrer ersten Entbindung und er brauchte 
oft den ganzen Beistand der Philosophie, um bei dem 
Anblicke seiner „leidenden Lotte44 und beim Gefühl 
seiner eigenen, verfallenden Gesundheit frischen Muth 
zu behalten. Aber nach der Geburt des Kindes konnte 
er dem Freunde gar nicht genug sagen, wie wohl es 
ihm jetzt um das Herz sei. „Jetzt bin ich die Hälfte 
meines Leidens los und aus der andern, die mich selbst 
betrifft, mache ich mir jetzt auch viel weniger. Es ist 
mir, als wenn ich die auslöschende Fackel meines Le
bens an einer andern wieder angezündet sähe und ich 
bin ausgesöhnt mit dem Schicksal44 (II, 125). Darauf 
entgegnet Körner beglückwünschend: „vielleicht sollte 
der Schriftsteller wie der Soldat (die Worte sind im 
J. 1793 geschrieben), weder Ehemann noch Vater sein. 
Aber wehe dem, der sich auf die Schriftstellerexistenz 
einschränken wollte. In jüngern Jahren ist es mög- 
lieh, nur für die Kunst zu leben, aber wenn die Mo
mente der Begeisterung seltener Werden und unsere 
Thätigkeit sich mehr auf Geschäfte des Fleisses, des 
Scharfsinns, des Geschmacks einschränkt — da wird 
das Bedürfniss dringender, sich als den Mittelpunkt 
eines glücklichen, häuslichen Cirkels zu sehen, und in 
der Freude der Wesen, die uns angehören, sich eine 
neue Quelle von Genuss zu eröffnen.44

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wir müssen uns begnügen, durch diese Stellen und 
Andeutungen auf den Reichthum des vorliegenden Brief
wechsels für die Lebens- und Herzensgeschichte Schil
ler’s aufmerksam gemacht zu haben und zu den nicht 
minder ergiebigen Quellen übergehen, welche uns für 
den innern Zusammenhang seines geistigen Schaffens 
und Wirkens in diesem Buche eröffnet sind. Die 
Werke Schiller’s, über welche sich der vorliegende 
Briefwechsel am meisten verbreitet, sind im ersten 
Bande Don Carlos, die Rheinische Thalia, mehre Ge
dichte, als das Lied an die Freude und die Künstler, 
im zweiten Bande die Götter Griechenlands, die philo
sophischen Briefe, die Geschichte des Abfalls der Nie
derlande und des dreissigjährigen Krieges, die Samm
lung der Memoiren, die Beiträge zum deutschen Mer
kur, und zur Allgemeinen Literatur-Zeitung, im dritten 
und vierten Bande, die Arbeit an den Horen, der Wal
lenstein, Maria Stuart, die Braut von Messina, Wilhelm 
Teil, Turandot, die Huldigung der Künste, die letzten 
Balladen und Romanzen, die Lustspiele nach dem Fran
zösischen. Äusser diesen ist auch noch von manchen 
andern Stoffen für episch - vaterländische Gedichte 
(eine Fridericiade I, 353; II, 57) und Trauerspiele unter 
den Freunden mehrmals die Rede, namentlich von den 
Maltesern und von Warbeck. Die letzte derartige 
Stelle findet sich in dem Briefe Schiller’s an Körner 
vom 25. April 1805: „wenn ich Dir auch gleich meinen 
Gegenstand nennte, so würdest Du Dir doch keine 
Idee von meinem Stücke machen können, weil Alles 
auf die Art ankömmt, wie ich den Stoff nehme und 
nicht, wie er wirklich ist. Dei Stoff ist historisch 
und sowie ich ihn nehme, hat er volle tragische Grösse 
und könnte in o-ewissem Sinne ein Gegenstück zur 
Jungfrau von Orleans heissen, obgleich er in allen 
Stücken davon verschieden ist.“ Sollte in diesen Zei
len vielleicht das Trauerspiel „Sophie von Cleve« ge
meint sein, dessen vollständige Anlage aus den Pa
pieren der Frau v. Wolzogen°in Nr. 239 unserer Jen. 
Allg. Lit.-Ztg. vom J. 1847 bekannt gemacht worden ist?

Bei der grossen Bedeutung, welche der deutsche 
Merkur und die Horen, von denen die letztem gänzlich 

Schiller’s Werk und Idee waren, für die Entwickelung 
unserer deutschen Literatur gehabt haben, und bei der 
Preiswürdigkeit der in ihnen enthaltenen Aufsätze oder 
Gedichte, scheint es passend, gerade bei dieser Art 
von Schiller’s Thätigkeit etwas zu verweilen. Wir er
kennen hier, dass Körner solche Journalarbeiten aus 
freier Liebe zur Wissenschaft und zum Besten der in 
Norddeutschland in den achtziger Jahren neu belebten 
Kunstkritik übernimmt, dass Schiller dagegen es kein 
Hehl hat, dass er die Theilnahme an deutschen Jour
nalen als eine Geld- und Unterhaltsquelle betrachtet, 
dass ihn die Journalarbeiten „aus einanderreissen,“ dass 
er aber doch, wie es, „einem rechtschaffenen Kutsch
pferde von Journalisten“ zukommt, „bei der Stange zu 
halten“ genöthigt sei (I, 315. 324. 364. 387). Und doch, 
welche herrliche Arbeiten Schiller’s besitzen wir aus 
dieser Zeit, wobei wir aus den vorliegenden Briefen 
nur an Körner’s Urtheil über Schiller’s Recension des 
Goethe’schen Egmont (I, 375) oder die Geschichte des 
30jährigen Krieges (II, 20) erinnern wollen. Überhaupt 
sind die zerstreuten Äusserungen über Geschichte und 
Geschichtschreibung im Allgemeinen und über ihr Ver
hältniss zur Philosophie, welcher Körner einen höbern 
Rang angewiesen wissen wollte, in den beiden ersten 
Bänden (z. B. I, 236 — 252) ein Gegenstand der tüch
tigsten Bemerkungen und innigsten Herzensergiessungen 
geworden, die jedoch im Zusammenhänge gelesen wer
den müssen. In einer andern Stellung tritt Schiller 
als Herausgeber der Horen auf. Freilich hatte er schon 
im Jahre 1788 (I, 301 u. 312) erkannt, dass ein Jour
nal, welches in viele Hände kommen und Glück machen 
sollte, nicht zu ernsthaft und solid sein dürfte und 
dass man es sich vor allen Dingen zum Gesetz machen 
müsse, den Stoff entweder aus dem Moment, d. h. aus 
dem Neuesten, zu wählen oder aus den entlegensten 
Feldern, wo man durch das Bizarre und Fremde Ein
gang finden würde. Aber nach sechs Jahren unter
nahm er doch die Begründung einer Monatsschrift in 
den Horen, deren ganzes Bestehen wir in diesen Brie
fen von ihrem Beginne am 12. Jun. 1794 (HL bis 
zu ihrem Aufhören am 16. März 1798 (IV, 72) verfol
gen und unsern Schiller ebensowol mit Speculationen 
und Correspondenzen als mit den geistig höchsten Auf
gaben beschäftigt finden. Wer sich nun erinnert, welch 
eine Reihe der schönsten Balladen und prosaischen 
Aufsätze Schiller’s, der bedeutendsten Aufsätze Goe- 
the’s und schätzbarer Beiträge Fichtes, Engels, W.
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v. Humboldt’s, Reinhold’s u. A. in den Horen nieder
gelegt worden sind, der kann das Anziehende des 
Stoffs ermessen, welcher die Grundlagen des Brief
wechsels ausmacht. Wir gedenken hier nur der schö
nen Worte Körner’s über seines Freundes Dichterberuf 
(III, 199) und der zahlreichen Betrachtungen und Er
örterungen beider Männer über die in den Horen oder 
in den Schiller’schen Musenalmanachen erschienenen 
Gedichte (m. s. besonders III, 323 ff. 351 ff.), die ein 
ebenso schönes Zeugniss für die Strenge und scharfe 
Prüfung, als für die neidlose Anerkennung dieses sel
tenen Paares ablegen. Ging doch die Genauigkeit so 
weit, dass sogar die „purpurne Finsterniss“ im Tau
cher zum Gegenstände sorgfältiger Erörterung gemacht 
worden ist (IV, 38 und 41), wie schon früher (II, 18. 
83 — 85) die Schreibung griechischer Götternamen in 
den Gedichten. In den Briefen aus dem J. 1796 er
fahren wir manche Einzelheit über die Xenien, „ein 
etwas ungezogenes Kind,“ schreibt Schiller, „einen 
sehr wilden Bastard haben Goethe und ich mit einan
der erzeugt,“ dann über Wilh. Meister’s Lehrjahre 
(III, 226. 265. 378—389), in denen sich die höchste 
Theilnahme der Freunde an dem Entstehen und Fort
rücken dieses inhaltschweren, heitergeformten Buches 
auf das Hellste abgespiegelt hat, über Goethes Unter
haltungen deutscher Auswanderer und einzelne Ge
dichte. Unter den Urtheilen über die Mitarbeiter zeich
nen wir namentlich die über die Gebrüder Schlegel 
aus, deren Talent für das Äussere der Dichtkunst so- 
wol hier als in dem spätem Jon und Alarkos belobt 
wird, aber ihnen fehle der wahrhaft belebende Hauch 
des innern Geistes, Körner namentlich tadelt ihre selt
same Mystik und Überschwenglichkeit noch härter als 
Schiller (IV, 219. 251. 288), dem A. W. Schlegel noch 
im J. 1832 diese misliebigen Urtheile in kleinlichster 
Weise nachgetragen hat.

Unter Schiller’s dramatischen Werken veranlasst 
sein Wallenstein uns zu besonderer Aufmerksamkeit. 
Wir sehen auch hier z. B. II, 39, wie ihn das Drama
tische mehr als das Lyrische anzieht, er nennt jenes 
mehr ein Exilium als eine eroberte Provinz, er fühlt 
„die Superiorität, welche in dieser Beziehung Goethe 
und andere Dichter über ihn haben, aber er lässt 
sich doch nicht abschrecken, zu schreiben: „je mehr 
ich empfinde, wie viele und welche Talente oder Er
fordernisse mir fehlen, desto lebhafter überzeuge ich 
mich von der Realität oder Stärke desjenigen Talents, 
welches jenes Mangels ungeachtet mich so weit ge
bracht hat, als ich schon bin.“ So blicken denn schon 
seit dem Sommer 1792, wo er am 28. Mai schreibt: 
„es juckt mir die Feder nach dem Wallenstein“ und 
der Ausübung der Kunst vor der Theorie das Wort 
redet, die Arbeiten am Wallenstein überall bedeu
tend aus dem Hintergründe hervor, bis denn end
lich ein Brief vom 28. Nov. 1796 (III, 395—399) den

Freund ausführlich von den Schwierigkeiten unter
richtet, die ihm der für den dramatischen Zweck „im 
höchsten Grade ungeschmeidige Stoff“ darbietet, aber 
zugleich auch die Versicherung enthält, dass seine Lust 
ebensowenig geschwächt sei, als seine Hoffnung eines 
trefflichen Erfolges. „Gerade so ein Stoff musste es 
sein, an dem ich mein neues dramatisches Leben er
öffnen konnte. Hier, wo ich nur auf der Breite eines 
Scheermessers gehe, wo jeder Seitenschritt das Ganze 
zu Grunde richtet, wo ich nur durch die einzige, in
nere Wahrheit, Nothwendigkeit, Stetigkeit und Be
stimmtheit meinen Zweck erreichen kann, muss die 
entscheidende Krise in meinem poetischen Charakter 
erfolgen.“ Und schon wenige Monate darauf kann er 
Körner’n versichern, „der Wallenstein soll ein Ganzes 
werden, dafür stehe ich Dir und leben soll es auch in 
seinen einzelnen Theilen“ (IV, 7). Von da ab gewah
ren wir den Dichter nach allen Seiten hin mit dem 
Wallenstein beschäftigt, von Körner erbittet er sich 
astrologische Bücher, mit Goethe liest er des Aristo
teles Poetik und fühlt sich wahrhaft gestärkt, dem 
sächsischen Lieutenant von Thielmann, einem Haus
freunde Körner’s, soll das Reiterlied gezeigt werden, 
um zu hören, wie sein Lied und Feldstück einem tüch
tigen Soldaten gefalle (IV, 17. 31. 34), alle Lücken 
füllen sich aus, die Zuversicht wächst in hohem Grade 
(67. 71. 80. 182). „Ich kann nicht leugnen, schreibt 
Schiller am 8. Jan. 1798, dass ich mit meiner Arbeit 
sehr wohl zufrieden bin und mich manchmal darüber 
wundere. Du wirst von dem Feuer und der Innigkeit 
meiner besten Jahre nichts darin vermissen und keine 
Rohheit aus jener Epoche mehr darin finden. Die 
kraftvolle Ruhe, die beherrschte Kraft wird auch Dei
nen Beifall erhalten. Aber freilich ist es keine grie
chische Tragödie und kann auch keine sein: wie über
haupt das Zeitalter, wenn ich auch eine daraus hätte 
machen können, mir es nicht gedankt haben würde.“ 
Endlich ist die Arbeit beendigt, der Wallenstein wird 
in Weimar aufgeführt, erst das Lager, dann die Picco
lomini , Alles hier und in andern Städten mit dem 
grössten Beifalle, über den Schiller (IV, 129., 142. 147) 
seine Herzensfreude ohne Rückhalt an den Tag legt.

Indem wir uns der Aufzählung vieler anziehender 
Einzelheiten über den Wallenstein und die ihm nach
folgenden Stücke zu enthalten genöthigt sind, schlies
sen wir nur die allgemeine Bemerkung an, dass das 
Ganze des vierten Theiles ein lebendiges Gemälde deut
scher Zustände abgibt und zugleich des gewaltigen Inter
esses an Schiller’s Trauerspielen, welches durch die po
litischen Trauerspiele jener Zeit sehr wenig beinträchtigt 
ward. Körner’n veranlasst jedes neue Stück seines 
Freundes zur ausführlichen Beurtheilung, in der man 
mehr oder weniger die Ansichten der guten Köpfe und 
fähigen Kunstrichter erkennt. Wir merken äusser den 
Briefen über den Wallenstein (IV, 136—141. 162—167)
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gefertigt hatte, dass er sein Original errathen oder 
vielmehr sich eins erschaffen musste (II, 53, vgl. I, 353. 
387; II, 46. 212. 268). „Denn warum,“ klagt er, 
„habe ich nicht Griechisch genug gelernt, um den Xe
nophon und Thucydides zu lesen?“ (II, 125). Neben 
solchen sprechenden Beweisen grosser Bescheidenheit 
muss sich jeder Deutsche an dem gerechten Selbst
gefühle erfreuen, welches aus andern Äusserungen 
Schiller’s hervorleuchtet. „Ich sehe nicht ein, warum 
ich nicht, wenn ich ernstlich will, der erste Geschicht
schreiber in Deutschland werden kann und dem er
sten müssen sich doch auf jeden Fall Aussichten er
öffnen“ (II, 212) — ein Wort, welches namentlich aus 
dem damaligen Stande der Geschichtschreibung gegen
über der heutigen Geschichtsforschung erst die volle 
Bedeutung erhält. Oder wenn Schiller über seinen Teil 
in die prophetischen Worte (IV, 337) ausbricht: „Ich bin 

I genöthigt, viel über die Schweiz zu lesen, weil das Local 
an diesem Stoffe so viel bedeutet und ich möchte gern 
so viel als möglich örtliche Motive nehmen. Wenn mir 
die Götter günstig sind, das auszuführen, was ich im 
Kopfe habe, so soll es ein mächtiges Ding werden und 
die Bühnen von Deutschland erschüttern.“ Und es hat 
sie bis auf den heutigen Tag erschüttert. Einige Mo
nate später begann Schiller am 25. April 1305 (also 
wenige Tage vor seinem Tode) den letzten Brief an 
Körner also: „die bessere Jahreszeit lässt sich endlich 
auch bei uns fühlen und bringt wieder Muth und Stim
mung. Aber ich werde Mühe haben, die harten Stösse 
seit neun Monaten zu vermeiden und ich fürchte doch, 
dass etwas davon zurückbleibt. Die Natur hilft sich 
zwischen vierzig und fünfzig Jahren nicht mehr, sowie 
im dreissigsten Jahre. Indessen will ich mich gern 
zufrieden geben, wenn mir nur Leben und leibliche 
Gesundheit bis zum fünfzigsten Jahre aushält.“ Wenn 
wir hier bedenken, dass Schiller damals auf dem höch
sten Gipfel der Ehre in Deutschland stand und innerlich 
sehr beglückt mit Frau und Kindern lebte, so muss die 
Bescheidenheit und Demuth jenes Ausdruckes es uns 
wiederholt beklagen lassen, dass dem edeln Manne nicht 
einmal bestimmt war, dies mässige Ziel seiner Wünsche 
zu erreichen.

Um hiernächst noch einiger bemerkungswerthen 
Ereignisse im Lebenslaufe Schiller’s zu gedenken, so 
hat nicht leicht eines für ihn grössere Bedeutung er
halten, als die Bekanntschaft mit Goethe. Über die 
erste Zusammenkunft liegen verschiedene Berichte vor, 
welche von Wachsmuth in Weimar’s Musenhofe S. 90 
verzeichnet sind, auch einen Brief an Körner hatten 
seine Biographen mitgetheilt. Aber jetzt empfangen 
wir (I, 341 ff.) den vollständigen Abdruck jenes Brie
fes, in dem Schiller eine sehr vortheilhafte Schilderung 
von Goethe’s Persönlichkeit gibt und den Tag der er
sten Zusammenkunft nennt. Es ist der Sonntag vor 
dem 12. Sept. 1788 gewesen. Doch zweifelte er da-

noch besonders die Stellen über die Maria Stuart und 
die Braut von Messina (IV, 197 f. 314 f.) an. Bei Ge
legenheit der Aufführung der Jungfrau von Orleans in 
Dresden meldet derselbe, dass sogar die unpoetische 
Natur des Kürfürsten, nachmaligen Königs Friedrich 
August, so ergriffen sei, dass er gegen Jemand geäus- 
sert habe, es hätte noch kein Stück auf ihn une Sen
sation si profon.de gemacht (IV, 263).

Beim Überblick des hier Geschriebenen und den 
ähnlichen Stellen oder Ausführungen treten drei schrift
stellerische Tugenden Schillers, sein Fleiss, seine Be
scheidenheit und das gerechte Selbstgefühl, so beson
ders uns entgegen, dass wir nicht umhin können, ei
nige dieser Stellen hier anzuführen. In der ersten Be
ziehung heben wir den Brief vom 19. Dec. 1787 her
aus: „Jeder Tag hat für mich zwölf arbeitvolle Stun
den und oft noch weit mehr, ich komme oft Tage lang 
nicht aus dem Hause, der 30jährige Krieg, der in den 
ersten Wochen des August fertig sein muss, nimmt 
mir alle Stunden und lässt mich kaum zu Äthern kom
men“ (I, 299. vgl. 225. 387; II, 191). Als er in Wei- 
mur und Jena vor und während seiner Professur die 
historischen Studien eifrigst betrieb, mahnte Körner, 
nicht zu ängstlich mit der umfangreichen Lectüre zu 
sein. Er würde, schreibt er, in Schiller’s Falle stolz 
auf eine gewisse Fremdheit in einigen Fächern sein, 
wie er denn überhaupt immer darauf zurückkäme, dass 
Schiller nicht berufen wäre, ein Gelehrter, sondern ein 
Künstler zu sein (I, 304) und Jena habe, so äusserte 
er später, vielmehr an ihm, er aber nicht an dem Pro
fessortitel eine Acquisition gemacht. „Dass Du in Jena 
wohnst, ist für die Universität allein schon 200 Thaler 
werth“ (II, 188, vgl. I, 393 f. 401). Ein anderes er
greifendes Geständniss Schiller’s aus der Zeit seines 
ersten weimarischen Aufenthaltes lautet in einem Briefe 
vom 18. Jan. 1788 folgendermassen. Anfangend von 
dem leidigen Satze, dass er von Schriftstellerei leben 
müsse, fährt er fort, dass poetische Arbeiten nur sei
ner Laune möglich wären, dass diese aber nicht gleich
zeitig mit der Zeit und mit seinen Bedürfnissen ginge. 
Denn: „Du wirst es für keine stolze Demuth halten, 
wenn ich Dir sage, dass ich zu erschöpfen bin. Meiner 
Kenntnisse sind wenige. W^s ich bin, bin ich durch 
eine unnatürliche Spannung meiner Kräfte. Täglich 
arbeite ich schwerer, weil ich viel schreibe. Ich bin 
in Gefahr, mich auf diesem Wege auszuschreiben.“ 
Endlich: „es fehlt mir an Zeit, Lernen und Schreiben’ 
gehörig zu verbinden. Ich muss also sehen, dass auch 
Lernen als Lernen mir rentire.“ Mit welchem Eifer 
dies nun geschah, lehren unzählige Stellen dieser Briefe, 
von denen wir hier nur diejenigen erwähnen wollen, in 
denen der Beschäftigung mit den griechischen Tragi
kern und der Übersetzungen aus dem Euripides gedacht 
ist, die er mit Hülfe lateinischer und französischer 
Übersetzungen und ohne Kenntniss der Sprache so an

profon.de
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mals noch, ob sie sich einander näher rücken würden 
und meint später, es würde ihn unglücklich machen, 
öfters mit Goethe zusammen zu sein, denn er habe 
auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment der 
Ergiessung, er sei an nichts anzufassen, ein Egoist von 
ungewöhnlicher Grösse, gleichsam ein Gott, der die 
Menschen an sich zu fesseln wisse, ohne sich selbst 
zu geben.“ Dann schliesst er: „eine ganz sonderbare 
Mischung von Hass und Liebe ist es, die er in mir 
erweckt hat, eine Empfindung, die derjenigen nicht 
ganz unähnlich ist, welche Brutus und Cassius gegen 
Cäsar gehabt haben müssen: ich könnte seinen Geist 
umbringen und ihn wieder von Herzen lieben“ (II, 21). 
In der Folge spricht Schiller stets mit der grössten 
Achtung von Goethe’s Talenten, von seinem Reichthum 
an Kenntnissen, von seinem Kunstsinn und nur einmal 
(II, 53) bricht er an Körner, so recht aus dem inner
sten Herzen, in die Worte aus: „dieser Mensch, dieser 
Goethe, ist mir einmal im Wege und er erinnert mich 
so oft, dass das Schicksal mich hart behandelt hat. 
Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal ge
tragen und wie muss ich bis auf diese Stunde käm
pfen.“ Eine solche augenblickliche, wahrlich sehr na
türliche Verstimmung machte seit dem Jahre 1790 einer 
grossen Innigkeit in solcher Weise Platz, dass die 
Schiller’schen Ideen, wie er am 1. Sept. 1794 an Kör
ner schreibt, bei Goethe Wurzel fassten und er jetzt 
ein Bedürfniss empfunden habe, sich an ihn anzuschlies
sen. So entstand der fruchtbarste Ideenwechsel zwi
schen Beiden, von dem Schiller (III, 264; IV, 86) rühmt, 
wie ihm die vier Jahre eines fortgesetzten Austausches 
ihrer Ansichten eine festere Gestalt gegeben und ra
scher vorwärts gerückt hätten. Unter den andern wich
tigen Vorgängen in Schiller’s Leben nennen wir die 
ausführlichem Mittheilungen im zweiten Bande über 
seinen Aufenthalt in Jena und seine erste, von dem 
gewaltigsten Beifalle begleitete Vorlesung am 26. Mai, 
oder „sein Abenteuer auf dem Katheder“, wie er es 
in dem Briefe an Körner (II, 99—103) genannt und be
schrieben hat. Diese Erzählung übertrifft an Vollstän
digkeit die frühem Berichte im Morgenblatte 1837, 
Nr. 86 und in Böttiger’s Literar. Zuständen I, 15 und 
gewährt uns auch eine chronologische Sicherheit. Denn 
in den Wolzogen’schen Erinnerungen (II, 10), denen 
Schwab auf S. 314 gefolgt ist, wird den 4. Mai als der 
Eröffnungstag genannt und Hoffmeister hat zwar richtig 
den Anfang der Vorlesungen in das Ende des Mai ge
setzt, aber den Tag nicht angeführt. Unter den übri
gen Erlebnissen bemerken wir noch (IV, 306 f.) Schil
ler’s eigene Erzählung der Gründe, welche seine Er
hebung in den Adelsstand veranlasst hatten und die 

nähern Umstände (IV, 362 f. 372) seiner Berufung nach 
Berlin im J. 1804, als Nachträge von besonderem In
teresse zu den in der Hauptsache richtigen Darstellun
gen Hoffmeister’s und Schwab’s. Solchen Begegnun
gen gegenüber empfangen wir in Körner’s Briefen die 
Nachrichten über seine vorgerückte dienstliche Stellung 
und über das immer steigende Maas von Vertrauen, 
welches ihm seine Vorgesetzten schenkten.

Als eine höchst werthvolle Eigenthümlichkeit des 
vorliegenden Briefwechsels sind noch viele treffende 
und nachdenkenswerthe Urtheile und Bemerkungen über 
Schriftsteller, Personen und Bücher von beiden Freun
den ausgestreut. Der weimarische Kreis und die je- 
naische Professorenwelt fesselt hier zuerst unsere Auf
merksamkeit, obwol die Äusserungen Schiller’s, oft die 
Kinder des Augenblicks oder einer Verstimmung, wie 
sie in seinen gedrückten, unbehaglichen Verhältnissen 
nur zu natürlich war, nicht in der ganzen Strenge des 
Worts aufgefasst werden dürfen, oft auch durch spä
tere Ürtheile ermässigt und gemildert werden, wie z. B. 
das über die Herzogin Amalie von Weimar (man vgl. 
Thl. I, S. 108. 134 f. 154 f. vgl. mit Thl. IV, S. 342. 
347. 349). Aber das ist gerade ein Vorzug dieser ver
trauten Briefwechsel, wie wir ihn erst neuerdings in 
Arndt’s Briefen auf das Deutlichste wahrgenommen ha
ben, dass sie uns die Bestimmungen und persönlichen 
Bezüge des Tages wie in einem Spiegelbilde wiederge
ben. Nach Weimar zurückkehrend, so hat es uns be
fremdet, dass Schiller von dem Herzoge Karl August 
eigentlich kühler spricht (I,'262. 273; II, 158. 223; IV, 
372), als es die höhe Auszeichnung und fürstliche Na
türlichkeit dieses Herrn, die mit einer so wohl wollen
den Gesinnung gegen Schiller vereinigt war, verdient 
hätten; von der Herzogin Luise wird mit Lob und'An
erkennung (1,173) geredet, mit besonderm Antheile von 
der jetzt regierenden Frau Grossherzogin, die Schiller bei 
ihrer Ankunft in Weimar im November 1804 durch sein 
Festspiel: „Die Huldigung der Künste“ bewillkommnete. 
„Sie ist,“ schreibt er, „äusserst liebenswürdig und weiss 
mit dem verbindlichsten Wesen eine Dignität zu paa
ren, die alle Vertraulichkeit entfernt. Ihr Gesicht 
ist anziehend, ohne schön zu sein, aber, ihr Wuchs ist 
bezaubernd.“ Und zum Schlüsse, wiederum in prophe
tischer Weise: „Sie scheint einen sehr festen Sinn zu 
haben, und da sie das Gute und das Rechte will, so 
können wir hoffen, dass sie es durchsetzen wird. Schlechte 
Menschen, leere Schwätzer und Schwadronirer möchten 
schwerlich bei ihr durchkommen“ (IV, 375).

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. a. Brockhaus in Ijeipzig.
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(Schluss aus Nr. 93.)

Es würde uns jetzt zu weit führen, die Bezüge Schil
ler’s zu den wissenschaftlichen Berühmtheiten des da
maligen Weimar darzustellen. Also kann nur in der 
Kürze berührt werden, dass er in der Zeit seines er
sten Aufenthalts in Weimar (denn die des zweiten ge
hörte fast ausschliesslich Goethe’n und dem Theater) 
von Herder’s Geist und Gelehrsamkeit sehr eingenom
men und von seiner Predigtweise (I, 131) befriedigt 
war, dass er 'Wieland’s Jugendmuth, Liebenswürdigkeit 
und Redlichkeit trotz mancher Schwankungen und des 
beständigen „Lavirens“ (I, 107) anerkannte, und dass 
zur Kenntniss Knebel’s, Bode’s, Bertuch’s, des Geb. 
Raths von Voigt, Riedel’s, v. Einsiedel’s, der Frauen 
von Stein und v. Imhof sich hier bedeutende Züge vor
finden, und dass wir bedauern, über Böttiger (IV, 19) 
dieselbe Ungunst in harten Ausdrücken ausgegossen zu 
finden, die wir schon aus Goethe’s Briefen und Äus
serungen kennen. Eine der anziehendsten Gestalten 
in dieser Reihe farbenreicher Bildnisse ist Schillers 
stürmische, glühende Freundin Charlotte v.Kalb, von der, 
einer Freundin und Umgangsnahen, wir hier weit mehr 
erfahren, als im Briefwechsel mit Goethe,'jene Titanide 
Jean Paul’s, die in ihrer gewaltigen Aufregung ihn so
gar heirathen wollte, wie ein Brief in dem von Spazier 
herausgegebenen Leben Jean Paul’s (IV, 117) darthut. 
Mit dieser „grossen, sonderbaren weiblichen Seele“, 
in der Schiller stets neue Erscheinungen entdeckte, die 
ihn wie schöne Partien in einer Landschaft überrasch
ten und entzückten (I, 99), lebte er in besonderer Innig
keit, sie war fast sein einziger Umgang und er besuchte 
nur mit ihr die Gesellschaften. Dass aber hier nicht 
der Maasstab gewöhnlichen Frauenumgangs anzulegen 
oder gar ein unsittlicheres Verhältniss anzunehmen sei, 
beweist die Theilnahme, welche der sittenstrenge Körner 
in seinen Briefen (m. s. besonders I, 139) diesen Zu
ständen widmet, und der Briefwechsel Charlotte’s mit 
den trauen des Körner’schen Hauses.

Die während Schiller’s Aufenthalt in Jena so blü
henden Verhältnisse dieser Universität empfangen aus 
seinen Briefen nur einen geringen Zuwachs an Einzel
heiten. Am meisten ist dies bei dem Philosophen Rein

hold der Fall, Schütz und Griesbach werden vorüber
gehend, aber mit vielem Lobe erwähnt; das akademi
sche Leben behagt Schiller’n wenig, er konnte sich 
trotz der Ehrerbietigkeit der Studenten doch „einen 
akademischen Karrenführer“ (II, 187) nennen, und war 
schon am 22. Febr. 1791 entschlossen, „den akademi
schen Fleiss seiner Gesundheit nachzusetzen.“ Aber es 
ist von grossem Gewinn in diesen Bänden den Anfän
gen der Bekanntschaft Schiller’s mit dem Humboldt’schen 
Brüderpaare, die nach ihren ersten Anfängen in Jena 
sich späterhin so reich und glücklich entwickelte, nach
zugehen und die vertraulichsten Äusserungen Schiller’s 
und Körner’s zu vernehmen. Das erste Zeugniss des 
Letztem über Wilh. v. Humboldt (III, 139) klingt wie 
das steife testimonium eines Schülers: „er habe nicht 
gemeine Kenntnisse in der alten Literatur und Talente 
zur Philosophie; als Schriftsteller fehle es ihm noch 
an gewissen Handgriffen und er wisse seine zum Theil 
sehr guten und fruchtbaren Ideen nicht geltend zu 
machen, überhaupt besitze er wenig Genialität, aber 
Gefühl für mancherlei Art von Vortrefflichkeit und Em
pfänglichkeit für vielumfassende Ideen, im Umgänge sei 
er sehr augenehm, offen und jovial.“ Dagegen schreibt 
Schiller (III, 171): ,,Humboldt ist mir eine unendlich 
angenehme und zugleich nützliche Bekanntschaft; denn 
im Gespräch mit ihm entwickeln sich alle meine Ideen 
glücklicher und schneller. Es ist eine Totalität in sei- 
nem Wesen, die man äusserst selten sieht und die ich 
äusser ihm nur in Dir gefunden habe.“ Allerdings ein 
sehr grosses Lob für Körner, dessen volle Wahrheit 
durch die so aufrichtige Gesinnung Schiller’s noch mehr 
Gewicht erhält; sein zweites Uriheil über Humboldt 
(IV, 45 f.) zeigt einen weit geringem Grad von Rich
tigkeit. Noch auffallender ist das Urtheil über Alex, 
v. Humboldt, den Schiller zuerst (III, 496) als einen 
der vorzüglichsten Kenner seines Fachs in Deutschland 
bezeichnet hat, später aber von ihm, trotz seiner Ta
lente und rastlosen Thätigkeit, für die Wissenschaft 
nichts Grosses erwarten zu dürfen glaubte. Er sei nur 
der nackte, schneidende Verstand, ohne Einbildungs
kraft, und es fehle ihm also das nothwen<fiös^e Ver
mögen zur Anschauung der Natur (IV, 47)- "'Wir brau
chen auf diese gänzliche Abirrung des Schiller sehen 
Ausspruchs nicht aufmerksam zu machen, die auch 
bereits in Körner’s Antwort (IV, 48 f.) enthalten ist. 
Dagegen ist es erfreulich zu Schiller’s Auffassung des 
Philosophen Erhard, „er sei der reichste, umfassend
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ste Kopf, den er habe kennen lernen,” die (II, 240) 
in Varnhagen von Ense’s Biographie dieses Mannes 
(Verm. Schriften und Denkwürd. IV, 533 ff.) einen er
läuternden Commentar zu besitzen.

Nächst den Genannten haben auch eine nicht ge
ringe Anzahl anderer Personen, sei es allein oder mit 
ihren Schriften, den Schauplatz dieses Briefwechsels 
betreten. Über Georg Forster urtheilen (II, 247. 251. 
357) beide Freunde ungünstig; Engel, Ramler, Rei
chardt erhalten scharfe Urtheile, die an Schiller’s Strenge 
im Briefwechsel mit Goethe erinnern. Wenn wir nun 
weiter die Namen der Dichter Gotter, Gleim, Bürger 
und Stolberg, die des Malers Ramberg und des musik
verständigen Zelter, der Schriftsteller Nicolai, Zach. 
Becker, Fichte, Tieck (IV, 201. 204. 213. 219. 259), 
Joh. Müller’s und des als Geschichtschreiber bedeuten
den Generals von Funck, oder die der Frauen von 
Stael, v. d. Recke und ihrer Schwester, der Herzogin 
von Kurland statt aller andern nennen, so wird sich 
schon daraus ergeben, welch ein reicher Vorrath von 
Stoffen zur Geschichte eines unvergesslichen Abschnitts 
unserer Literatur in diesen Bänden aufgesammelt ist.

. Halle. K. G. Jacob.

Länderkunde.
Bijdragen tot de Kennis van Sumatra byzonder in ge- 

schiedkundig en ethnographisch opzigt door Sal. Mül
ler } Doct. phil. etc. Leyden, Luchtmans. 1846. 
Gr. 8. 1 Thlr. 22 Ngr.

Das vorliegende Werk muss schon durch den Namen 
seines Verf. ein günstiges Vorurtheil erwecken; denn 
dieser, ein Mann von wohlbegründetem Rufe als Ge
lehrter und Naturforscher, hat nicht blos zu der Com
mission , welche von der holländischen Regierung seit 
mehr als 20 Jahren zur wissenschaftlichen Untersuchung 
ihrer wichtigen indischen Besitzungen niedergesetzt ist, 
gehört und dabei die indischen Inseln selbst besucht, 
er hat auch seine Befähigung, über sie zu schreiben, 
bereits durch eine in Deutschland leider viel zu we
nig bekannt gewordene Arbeit, die (unter dem Titel 
Berigten over Sumatra) die ersten und bis jetzt fast die 
einzigen zuverlässigen Nachrichten über die Provinzen 
im Innern des Küstenlandes von Padang enthält, durch 

‘Einzelne Aufsätze jn den Verhandlungen der Gesellschaft 
der Wissenschaften von Batavia, vorzüglich aber durch 
seine Theilnahme an der Herausgabe der Verhandlun
gen over de natmirlijke geschiedenis der nederlandsche 
overzeesche bezittingen hinlänglich documentirt. Daher 
muss ein von ihm verfasstes Werk über ein noch so 
wenig bekanntes Land wie Sumatra das lebhafteste In
teresse erregen. Es besteht übrigens aus mehrern ein
zelnen Abhandlungen von sehr verschiedenem Inhalt, 
allein alle von nicht geringer Wichtigkeit.

Die erste behandelt die verschiedenen Namen, un
ter denen die Insel Sumatra bekannt gewesen ist. Die 
Untersuchung über die Namen der indischen Inseln ist 
von viel grösserm Interesse, als es auf den ersten Blick 
scheint, und das gilt von keiner mehr als von Sumatra, 
weil dies während des Mittelalters in Westasien und 
Europa beiweitesten die bekannteste von allen diesen 
Inseln war. Marsden hat in seiner Geschichte Suma
tras, die bis jetzt noch immer ein Hauptwerk über dies 
Land ist, die Nachrichten, welche asiatische und eu
ropäische Schriftsteller über die Insel bis zum 16. Jahrh. 
herab mittheilen, kurz zusammengestellt, freilich ohne 
alle Kritik und ohne den Versuch zu machen, die da
bei sich darbietenden Schwierigkeiten zu lösen; in der 
letzten Auflage seines Werks hat er noch eine Ablei
tung des Namens Sumatra aus dem Sanskrit gegeben 
(dritte Auflage S. 11), wobei er aber zwischen zwei 
Erklärungen nach verschiedenen Formen des Namens 
(Sumatra Goldmaas oder Samantara die Grenze oder 
das Dazwischenliegende) schwankt. Die Untersuchun
gen, welche Hr. M. hier über denselben Gegen
stand gibt, sind sehr viel genauer und gründlicher 
und zeugen namentlich von einer viel tiefem und wis
senschaftlichem Keuntniss der orientalischen Spra
chen, als sie Marsden besitzt. Er beginnt mit einer 
kurzen Behandlung der dürftigen Nachrichten der 
Schriftsteller des Alterthums über diese Gegenden, 
geht dann auf die Araber über und bespricht die 
Nachrichten derselben, zuerst der beiden Reisenden 
aus dem 9. Jahrh., deren Bericht Renaudot bekannt 
gemacht hat, dann der arabischen Geographen, beson
ders Edrisis und Kazwinis; ausführlich werden die ver
schiedenen Namen, mit denen diese Autoren die Insel 
bezeichnen, behandelt. Eine Analyse der interessanten 
Nachrichten Marco Polo’s (ist nicht gegeben, was um 
so mehr zu bedauern ist, da die Erläuterungen dersel
ben in Marsden’s Ausgabe gewiss nicht immer richtig 
sind. Nachdem noch erwähnt ist (S. 19), dass Edrisis 
Namen Suma oder Sobarma wahrscheinlich aus den 
Sanskritworten Suwarna (oder Su) Gold, entstanden 
sind, was wol nicht zu bezweifeln ist, ohne dass man 
darum diese Namen für Übertragungen der bekannten 
Bezeichnungen der Alten (Aurea chersonesus) zu hal
ten braucht, geht der Verf. endlich auf den erst 
neuerdings durch Lee bekannt gemachten Bericht des 
Ibn batuta über, der im Anfänge des 14. Jahrh. die In
sel besuchte und nach M. Pole zuerst genauere Nach
richt über sie mittheilt. Er fand daselbst eine Stadt 
Sumathra oder Samathra an ^er Nordküste, einen Han
delsplatz, in welchem ein ^mohammedanischer f ürst 
(angeblich arabischer Abkunft) über die umwohnenden 
heidnischen Stämme herrschte, wie etwa heutzutage die 
muhammedanischen Sultane von Delli und Assahan über 
die Battastämme jener Gegend einen Einfluss ausüben. 
Dies ist die erste bestimmte Erwähnung des Namens
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Sumatra, und sie führt den Verf. darauf, in dem Worte 
ein arabisches zu sehen, für welches er (S. 29) Ablei
tungen versucht. Allein das ist schwerlich richtig. Dass 
wir an der Nordküste von 1320 muhammedanische Herr
scher finden, ist nicht auffallend, da schon 60 Jahre 
früher M. Polo hier den Islam verbreitet fand, und er 
nach den Annalen des Staats daselbst schon um 1200 
eingeführt sein soll. Wie sich arabische Kaufleute, 
Handel treibend, bekehrend und beherrschend, unter 
der einheimischen Bevölkerung niedergelassen und ein
gedrängt haben, davon liefert die Geschichte der Staa
ten des Archipels bis in die neuesten Zeiten herab eine 
grosse Menge von Beispielen, allein sie liefert kein 
einziges einer Gründung eines rein arabischen Staates 
mit arabischen Namen; immer haben sich die Araber 
in schon vorgefundenen Handelsplätzen angesiedelt und 
durch ihre Kraft, überlegene Bildung und den Einfluss 
ihrer Religion ihr Ansehn begründet. Dass das Suma
tra des arabischen Reisenden viel älter als die ara
bische Zeit ist, möchte auch die Erwähnung der Stadt 
und die Legende von ihrer Gründung in den von Ley
den übersetzten Malaiischen Annalen {Leyden malay an- 
nals, S. 65) beweisen, wo schon die später oft wie
derholte Ableitung des Wortes von semut (Ameise) sich 
findet: gewiss war es eine der ältern Handelsstädte der 
Hindu aus der Zeit, wo die Colonien dieses Volkes an 
der Malakkastrasse und der Ostküste Sumatras den 
Weg bezeichneten, auf dem die grossartigen Auswan
derungen der Hindu nach Java stattgefunden haben, 
und die Marsden’sche Ableitung des Namens aus dem 
Sanskrit wird darnach sehr wahrscheinlich, mag nun 
das W7ort Goldmaas, was mir das glaublichste ist und 
Edrisis oben angegebene Namen erklären würde, oder 
die Grenze (nämlich den auf der Grenze zwischen zwei 
Meeren, dem bengalischen und der Malakkastrasse, 
liegenden Hafen), bedeuten. Dass übrigens diese Ha
fenstadt, von der demnach die Insel ebenso ihren Na
men erhalten hat, wie dies bei Borneo der Fall ist, 
identisch mit Polo’s Samara und dem heutigen Samar- 
longa ist (S. 22), obschon man Mühe hat, in diesem 
elenden Dorfe das alte, so berühmte Emporium wieder 
zu erkennen, halte ich für ausgemacht.

Im Folgenden behandelt der Verf. die Namen, mit 
denen zuletzt die gebildeten Nationen häufig die Insel 
bezeichnen, Indalas und Pertja (Pertscha). Das erste 
Wort erklärt er aus dem Javanischen, wonach es reich 
an kostbaren Bäumen bedeute; dass der Name aus Java 
herstammt, ist unbezweifelt, und ich halte ihn mit Mars
den für dem Andalusien Spaniens entsprechend, also 
arabischen Ursprungs, wonach es das gegenüberliegende 
Land bedeuten würde. Noch jetzt nennen die Javaner 
ganz Sumatra oft Palembang (S. 34). Pal° Pertja (die 
zerrissene Insel) erklärt der Verf. aus der bekannten 
geologischen Legende, nach der Sumatra, Java und 
die östlichem Inseln Überreste eines grössern, zerstör

ten Landes seien; allein weshalb sollte denn gerade 
Sumatra so heissen? Mir, scheint der ohne Zweifel nur 
sehr junge Name, wie schon Andere es geglaubt haben, 
aus Malakka gekommen und von der Beschaffenheit 
der diesem Hafen gegenüberliegenden Küste hergenom
men zu sein (S. 36).

Der Schluss dieser Abhandlung ist eine höchst in
teressante Zusammenstellung aller Nachrichten, die sich 
bei den chinesischen Geschichtschreibern über die ein
zelnen Inseln des Archipels finden, eine Arbeit, die 
der Verf., der Vorrede zufolge, dem Dr. Hoffmann ver
dankt. Diese chinesischen Notizen beziehen sich aber 
weit mehr auf Java und Borneo als auf Sumatra.

Die zweite und längste Abhandlung handelt von 
den Malaien. Der Verf. beginnt mit der Mittheilung 
der auch schon von andern holländischen Schriftstel
lern bekannt gemachten Sage über die Abstammung 
der Bewohner des alten Staates Menangkabau, dessen 
Bewohner sich jetzt wenigstens selbst Malaien nennen, 
einer Sage, bei der die grosse Ähnlichkeit mit einer 
unter dem Volkstamme der Sunda im westlichen Java 
höehst auffallend ist. Dann geht er zur Erklärung des 
Namens der Malaien über, lässt die schwierige Frage 
über den Zusammenhang derselben mit den Bewohnern 
von Menangkabau ganz unerörtert, äusser dass er die 
Ansicht einer Auswanderung der Malaien aus dem In
nern von Sumatra als wenigstens nicht unmöglich nach
weist (S. 101. 102) und erklärt sich darauf dafür, dass 
der Name Malaien erst bei dem Volke, welches im 12. 
Jahrh. Singapura gegründet und ein Jahrhundert später 
von da nach Malakka vertrieben sein soll, entstanden 
sei, wonach es auf Misverständnissen beruhen müsse, 
wenn Edrisi und sogar schon Ptolemaeus dieses Volkes 
zu gedenken scheinen. Den Namen leitet er zugleich 
von dem javanischen Worte Malaya (Frühling) her. 
Diese Ansicht halte ich für vollkommen richtig, allein 
sie bedarf wol noch anderer Begründung, um allen Wi
derspruch, der dagegen erhoben werden könnte, zu heben.

Diese Betrachtungen über die Stammsagen der Ma
laien und ihren Namen bilden die Einleitung zu der 
eigentlichen Abhandlung, welche eine höchst interessante 
Schilderung der politischen Verhältnisse enthält, wie 
sie sich bei dem zum alten Staate Menangkabau gehö
rigen Stämmen, den Bewohnern der Landschaften Ta- 
nadatar, Agam und den daran stossenden jetzt vor
finden. Diese Arbeit eines der schätzenswerthesten 
wissenschaftlichen Resultate, welches die in Folge des 
Kriegs mit den sogenannten Padri so weit über das 
Innere der Insel ausgedehnte Herrschaft der Holländer 
bis jetzt gebracht hat, verdankt man eigentlich (S. 107) 
einem alten, des Landes und seiner Bewohner kundi
gen Beamten, der sie für die Regierung entworfen hat; 
sie ist übrigens, wie auch der Verf. (Vorrede S. XII) 
angibt, bereits im ersten Bande der Tydschrift voor 
Neulands Indie bekannt gemacht worden, erscheint 
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aber hier erweitert, freier von Druckfehlern und mit 
kritischen, namentlich sprachlichen Zusätzen ausgerü- 
stet, die ihren Werth erhöhen; sie gewährt übrigens 
einen Blick in einen politischen Zustand, wie er merk
würdiger und wunderbarer schwerlich vielleicht sonst 
noch auf der Erde sich finden möchte. Sie zerfällt in 
fünf Abtheilungen: über die Regierungsverhältnisse der 
Bewohner von Menangkabau im Allgemeinen, über die 
Institution des Suku, der den Kern der politischen und 
Rechtsverhältnisse dieses Volks bildet, über die Pan- 
ghulu (Häuptlinge und Vorsteher der Suku) und ihre 
Stellung zu den Snak boah (ihren Unterthanen, wenn 
man so sagen kann), über die Rangverschiedenheit un
ter den Panghulu und über das Erbrecht.

Die dritte Abhandlung handelt speciell von den 
politischen Verhältnissen der Einwohner von Padang 
oder vielmehr der drei kleinen Republiken, welche die
sen Staat, das sogenannte Tigalurah (oder die drei 
Districte) der Eingebornen, Padang, Pan und Kotatenga 
bilden; darin ist sogleich ein kurzer Bericht über die 
Gründung der holländischen Herrschaft auf dem Kü
stenlande von Padang im 17. Jahrh. enthalten. Den 
Schluss bildet eine Nachricht über die eigenthümlichen, 
in Pan bestehenden Festlichkeiten beim Anfang des 
Reispflanzens, deren bereits Raffles (Memoirs S. 393) 
mit wenigen Worten Erwähnung gethan hatte.

Die letzte Abhandlung bezieht sich auf die alten 
Bergwerke, welche die holländische Compagnie seit 1669 
in den Bergen hinter dem Dorfe Salida mit ebenso gros
ser Beharrlichkeit als geringem Erfolge bearbeiten liess, 
bis sie 1737 dieselben aufgab. Sie beginnt mit einer 
Darstellung dieses Unternehmens, welche hauptsächlich 
aus der nur handschriftlich existirenden Geschichte der 
Westküste Sumatras von Basel 1761 entnommen ist; 
die deutschen Werke des Elias Hesse und des Johann 
Wilhelm Vogel, welche beide als Bergleute hier gear
beitet hatten und zu den Wenigen gehörten, die das 
mörderische Klima dieses Landstrichs nicht hinraffte, 
sind nicht benutzt worden. Den Schluss der Abhand
lung bildet eine auf Autopsie gegründete Schilderung 
des jetzigen Zustandes dieser Gegend und der Überreste 
dieser Werke, zu deren genauerm Verständnisse eine 
niedliche Karte der Thäler von Salida und Peinan wie 
der Insel Chinko nicht wenig beiträgt.

Prenzlau. . Meinicke.

Geschichte.
Sleidani Historia reformationis. Ex eins commentariis 

excerpta et annotationibus aliorum suisque instructa 
a Dr. Ed- Hoche. Lipsiae, Fleischer. 1846. 8. 
15 Ngr.

JMfit Ausnahme des rastlos forschenden, vaterlands
liebenden, geist- und gemüthvollen Aventin begegnet 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

man in dem Reformationszeitalter meinem Geschicht
schreiber Deutschlands, der es verdiente, dem edeln, 
durch Gelehrsamkeit, Scharfsinn und ruhig unbefan
gene Prüfung der Thatsachen ausgezeichneten Johann 
Philipson gleich gestellt zu werden. Geboren im J. 1506 
zu Sleida in der vormaligen Grafschaft Manderscheidt 
und von seinem Geburtsorte gewöhnlich Sleidanus ge
nannt, widmete er sich mit musterhaftem Fleisse dem 
Studium der Rechtswissenschaft auf den Universitäten 
zu Lüttich, Köln, Löwen, Orleans und Paris, begleitete 
eine Zeitlang einen jungen Grafen von Manderscheidt 
auf Reisen und trat hierauf in die Dienste des Königs 
Franz 1. von Frankreich, auf dessen Befehl er der 
französischen Gesandtschaft zu dem Hagenauer Con
vente beigegeben und später als französischer Abgeord
neter zum Reichstage nach Regensburg geschickt wurde. 
Nachdem er sich in diesen Verhältnissen eine vielsei
tige Geschäftskenntniss erworben und als Publicist eine 
glänzende diplomatische Laufbahn eröffnet hatte, machte 
ihn seine immer stärker hervortretende Vorliebe für 
den Protestantismus bei der Regierung verdächtig und 
nöthigte ihn, im J. 1542 den französischen Dienst zu 
verlassen und in Strasburg Schutz und Sicherheit vor 
Verfolgungen zu suchen. Hier wurde er noch in dem
selben Jahre von dem Rathe der Stadt in Anerkennun0" 
seiner Talente und Kenntnisse zum Professor der 
Rechte gewählt und in diesem Amte zu verschiedenen 
Malen mit wichtigen Gesandtschaften beehrt. Zugleich 
ernannten ihn die Fürsten des schmalkaldischen Bun
des mit einer nicht unbedeutenden Besoldung zu ihrem 
Geschichtschreiber, sandten ihn im J. 1545 an den 
König von England und später zu der Kirchenver
sammlung nach Trient, wo er ihnen durch seine Be
sonnenheit und Geschäftsgewandtheit treffliche Dienste 
leistete. Als Historiograph hat er sich besonders durch 
sein classisches Werk: de statu religionis et reipublicae 
Carola V Caesare einen dauernden Ruhm bei der 
Nachwelt erworben. Es enthält dasselbe die Geschichte 
seiner Zeit von 1517—56 in 26 Büchern und hat es 
sich zur Hauptaufgabe gemacht, die Entstehung und 
allmälige Entwickelung der Kirchenreformation mit 
steter Berücksichtigung der gleichzeitigen politischen 
Begebenheiten in der einfach klaren und lebhaft an
ziehenden Sprache eines Cäsar und Livius darzustellen. 
Sleidan gehört zu den gründlichsten und unparteiisch
sten Vertretern der Reformation, und zeigt sich als 
Geschichtschreiber musterhaft durch treue, vollständige 
und gewissenhafte Auffassung und Darstellung nicht 
nur der Begebenheiten in Deutschland, sondern auch 
der Angelegenheiten in Frankreich, England, Italien 
und selbst der nordischen Reiche, sowie durch ein 
feines und scharfsinniges Eindringen in die oft ver
steckte Politik der Fürsten und Conföderationen der da
maligen aufgeregten Zeit. Seine Erzählung schliesst 
sich der Zeitfolge genau an und entspricht in einem 
hohen Grade den strengen Anforderungen an histo
rische Wahrheit.

_____  (Der Schluss folgt.)_________ ___ ____

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iicipzig'.
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Geschichte.
Sleidani Histwia reformationis ; excerpsit et edidit 

Dr. Ed. Hoche.

(Schluss aus Nr. 94.)

Rin so ausgezeichnetes Werk musste natürlich, un
geachtet mancher heftigen Angriffe von Seiten der 
Gesner der Reformation, auf Mit- und Nachwelt einen 
grossen und bleibenden Eindruck machen. Gegen 80 Aus
gaben, unter denen die von Ch. C. am Ende (Frank
furt a. M. 1785 f., 3 Bde. 8.) besorgte, und mit kriti
schen und erläuternden Anmerkungen versehene mit 
Recht am meisten geschätzt wird, ausserdem eine nicht 
geringe Anzahl von Übersetzungen in mehre europäi
sche Sprachen sind in den Handbüchern der Literatur 
verzeichnet, und auch jetzt noch findet dasselbe bei 
den Freunden der Geschichte den wohlverdienten Bei
fall. Diese ungeschwächte Theilnahme an dem Buche, 
die Bedeutsamkeit desselben in der historischen Lite
ratur und die reine, klare, gleichfliessende Sprache, in 
der es abgefasst ist, scheinen Hrn. H. vorzüglich ver
anlasst zu haben, dasselbe durch eine gefällige und 
billige Handausgabe auch den jüngern Freunden der 
Geschichte zugänglicher zu machen. Ohne Zweifel 
würde indessen der Herausgeber besser gethan haben, 
wenn er den unverfälschten Text des ganzen Werkes 
nach den besten ältesten Ausgaben mit kritischer Ge
nauigkeit geliefert, und sich nicht auf einen blossen 
Auszug aus den sechszehn ersten Büchern beschränkt 
hätte. Denn auch abgesehen davon, dass die Refor
mationsgeschichte erst im Zusammenhänge mit den 
übrigen Weltereignissen der damaligen Zeit vollständig 
und lebendig aufgefasst werden kann, muss ein Werk 
von so classischem Werthe, wie Sleidan’s Commen- 
tarien sind, jedenfalls im Auszuge verlieren. Ebenso
wenig können wir es billigen, dass der Herausgebei 
es versäumt hat, zum Besten seiner jüngern Leser eine 
kurze Lebensbeschreibung Sleidan’s, ferner einige lite
rarische Bemerkungen über die frühem Ausgaben des 
vollständigen Werkes endlich einige Andeutungen über 
Zweck und Einrichtung der neuen Ausgabe als Ein
leitung voraufzuschicken. Auch würde er wohlgethan 
haben, die Abtheilung in Bucher nach des Verf. An
ordnung beizubehalten. Dies war um so nothwendiger, 
da aus der altern Ausgabe Stellen stehen geblieben 
sind, wie p« 74: „Libro superiori diximus, quemad- 

modum Lutherus Angliae regi Henrico responderit,“ 
ohne dass sich von einer Abtheilung des Erzählten im 
Buche selbst eine Spur findet. Die von‘Hrn. H. hin 
und wieder dem Texte hinzugefügten Anmerkungen 
sind eine dankenswerthe Zugabe; sie enthalten Anga
ben von Varianten, einzelne historische Data bei vor
kommenden Namen und literarische Hinweisungen auf 
erläuternde Stellen theils in Luther’s und Melanchthon’s 
Schriften, theils in andern altern und neuern, die Ge
schichte der Reformation betreffenden Werken.

Verden. G. H. Klippel.

Ornithologie.
Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel nach 

dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft, 
von F. A. L. Thienemann. Zweites Heft, enthaltend 
die Flugvögel, Strichvögel, Saugvögel, Singvögel. Mit 
100 colorirten Tafeln. Leipzig, Brockhaus. 1846. 
Gr. 4. 4 Thlr.

Wir haben bereits das erste Heft dieses wichtigen 
und verdienstvollen Werkes mit dem ihm gebührenden 
Lobe und den uns nothwendigen Erinnerungen in die
sen Blättern angezeigt und können uns deswegen bei 
der Beurtheilung dieses zweiten Heftes kurz fassen. 
Es enthält von S. 49—96 die Fortpflanzungsgeschichte 
folgender Vögel: das 3) Pterocles guttatus, Licht. Tab. 
X, Fig. 3, a. b. 4) Pterocles coronatus, Licht. Tab. X, 
Fig. 4, a. b. 5) Pterocles bicinctus, Licht. (Pt. Lichten- 
steinii, Temm.), Tab. X, Fig. 5, a. b. 6) Pterocles se- 
negalensis, Licht. (Pt. exustus, Temm.), Tab. X, Fig. 6, 
a. b. 7) Pterocles quadricinctus9 Temm. ohne Abbil
dung. Die Eier der vorhergehenden Flughühner, äus
ser denen des letztem, welche Des Murs in Paris be
sitzt, sind von Ehrenberg in Afrika gesammelt und be
finden sich im leichen berliner zoologischen Mu
seum. S. 50 stehen Nachträge zu dem Vorhergehenden 
und zwar

2. zum neuholländischen Kasuar. Nach Gould sind 
die frisch gelegten Eier dieses Vogels, lebhaft blau
grün. Viertes Geschlecht (vierte Sippe)« Kiwi, Apte- 
ryx3 Schaw.

Hr. Thienemann rechnet jetzt den Kiwi zu den 
Schreitvögeln. Über die Fortpflanzung dieses merk
würdigen Vogels ist nichts Sicheres bekannt.
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Scharrvögel. Zweite Familie: Hügelhühner. Er
stes Geschlecht. Scharr kühner. 1) Das Hügelscharr
huhn. Megapodius tamulus, Gould, p. 10. 4) Das la- 
thamsche Scharrhuhn, p. 12, Tab. XII, Fig. 1. 4) Das 
Augenscharrhuhn. Megapodius (Leipoa) ocellatus, 
p. 12, Tab. XII, Fig. 2.

Dritte Familie: Prachthühner. Erstes Geschlecht: 
Pfau. 2) Der japanische Pfau, Pavo muticus, C. (P. 
spiciferus, Cuv.). Fünftes Geschlecht: Glanzhuhn, 
Satyra, Less. 1) Das impejanische Glanzhuhn, Satyra 
impeiana (Lophophorus impeianus, G. R. Gray, L. re- 
fulgens, Tem. Pavo impeianus, Cuv.), Tab. XII, 3. 
2) Der Sahprus, Satyra (Tragopan) Saprus, Tab. XII, 
4. 3) Satyra macrolopha (Eulophus, Less. Pucrasia, 
G. R. Gray. Pragopan Duveaucellii, Tem.), T. XII, 5.

Fünfte Familie. Balzhühner. Erstes Geschlecht: 
Feldhühner, d**  Wachteln mit drei Zehen, Laufhüh
ner, p. 36. 1) Perdix (Hemipodius) velox, Gould, 
p. 36. 16) p. 36. 17) Perdix varia (H'emipodia va- 
rius) Gould. Tab. XII, 6). 18) Perdix castanota (He
mipodius castanotus, Gould.), Tab. XII, 7. 19) Perdix 
(Hemipodius) Hottentota, Tem.

Zweite Nebenordnung. Flugvögel, Volitatores (Tau
ben). Taube, Columba, L. Erste Abtheilung: Erdtau- 
ben (Goura, Steph. Geophas, Gould. Phaps, Selby. 
Peristera, Siv. Chamapelia, Siv. 1) Columba coro- 
nata L. Goura coronata, Steph. 2) Columba (Geo- 
phaps) Smithii, Gould. 3) Columba scripta, Tem. (Geo- 
phaps scripta, Gould.). 4) Columba chalcoptera, Jath. 
(Peristera chalcoptera, Swains. Phaps chalcoptera, 
Gould.), Tab. XI, 1. 5) Columba minuta, Lath. (Cha- 
maepelia minuta, G. Gray.), Tab. XI, 2. 6) Columba 
Talpocoli, Tem. (Chamaepelia Talpocoli, Sav.), Tab. XI, 
3. 7) Columba iamaicensis, Lath. (C. rufacilla. Wayl. 
Peristera iamaicensis, Selbg.), Tab. X, 4. 8) Columba 
larvata, Temm. {Peristera larvata, Selby.). 9) Co
lumba aurita, Tem. .(Zenaida aurita, G. R. Gray.), 
Tab. XI, 13. 10) Columba squamosa, Tem.

Zweite Abtheilung. Eigentümliche Tauben. 11) 
Columba turtur, L. (Turtur auritus, Ray.), Tab. XI 
(nicht IX), 4. 12) Col. chinensis, Scap. (Col. tigrina, 
Temm. Turtur chinensis, G. R. Gray.), XI, 6. 13) 
Col. senegalensis, L. (Col. aegyptiaca, Lath. Turtur se- 
negalensis, g. R. Gray.), Tab. XI, 7. 14) C. risoria, 
L. (Turtur risorius, Selby.), Tab. XI, 8. 15) C. am- 
boinensts, L. (Col. phasianella, Temm. Macropygia 
amboinensis, Gr. R. Gray.). T. XI, 9. 16) Col. striata, 
L. (Col. sinica et malaccensis, Gm. Geopelia striata, 
G. R. Gray-)? Tab. XI, 10. 17) Col. marginata, L. 
(Ectopistes marginatus^Gt r Gray. Trygon Caroli- 
nensis, Brm. Col. carolinensis, Gm. Audubon, T. XVII. 
18) Columba migratona, L. (Eccopistes migratorius, Sw. 
Trygon migratoria, Brm.), Tab. XI, 2. 19) Col. pa- 
lumbus, L. Tab. XI, 12- Äusser den S. 62 bemerkten 
Nistplätzen setzen wir noch hinzu, dass eine besondere

Subspecies derselben, unsere Columba torquata, in 
Kärnthen auf Felsen über dem Holzwuchse nistet 
und dass auch wir von unserer Col. palumbus ein Nest 
einst auf einem verlassenen Eichhornneste antrafen. 
20) Col. oenas, L. Tab. XI (nicht X) 13. Von ihr fan
den wir einst ein Nest in einer hohlen Wurzel ziem
lich tief in dem Boden; es ist also gar nicht unwahr
scheinlich, dass sie nach Salmon in Nordfolk in Ka
ninchenlöchern nistet. 21) Col. livia, Briss. Tab. XI, 14. 
Wir müssen der Behauptung, dass die Felstauben sehr 
ungern auf Bäume setzten, widersprechen. Im Anfänge 
des September 1845 trafen wir in unsern Waldungen 
einen Flug von 30—40 dieser Taubenart an, und sahen 
sie stets auf die höchsten Bäume, besonders Kiefer 
auffussen. Sie übernachteten auch auf ihnen. Gewun
dert haben wir uns über eine Behauptung des Verf. 
Er sagt S. 64 sehr richtig, dass auf die Brut einer 
Hohltaube 7 Wochen kämen und dennoch behauptet er 
auf derselben Seite, dass die zahmen Felstauben in 
einem Jahre 8 bis 9 Bruten aufzögen (machten). Nicht 
zu gedenken, dass keine zahme Taube während der 
Mauser brütet, auf welche man wenigstens vier Wochen 
rechnen muss, so reicht ja nach der eigenen Rechnung 
des Verf. das Jahr zu 8, geschweige 9 Bruten gar 
nicht zu, den 7 mal 8 macht 56, und wir haben nur 
52 Wochen. Die Wahrheit ist, dass die zahmen Tau
ben, wenn sie nicht sehr warm sitzen — ihre Schläge 
an oder oben in den Bauernstuben haben — und sehr 
gut gefüttert werden, jährlich drei, höchstens vier Bruten 
machen. 22) Col. poeciloptera, Vieill. 23) C.plumbea, V. 
(C. locutrix, Br. M.) 24) C. Guinea, L. 25) Col. arcuatrix, 
Temm. 26) Col. capensis, L. (Oena capensis, Selby.) 
27) Col. speciosa, L. 28) Col. leucocephala, L. 29) 
Col. carunculata, Temm. (Verrulia carunculata, Flemm.) 
30) Col. Nordfoldensis, Lath. (Carpophaga Nordfol- 
ciensis, G. R. Gray. Col. leucomella, Temm.) 31) Col. 
abyssinica, Lath. (Treron abyssinica, G. R. Gray.) 
32) Col. aromatica, Gm. (Treron dromatica, G. R. 
Gray.) Von der Fortpflanzung der übrigen bekannten 
hier fehlenden Taubenarten weiss man so wenig, dass 
sie hier nicht aufgeführt sind, was wir ganz billigen#

Dritte Nebenordnung. Steigvögel, Scansores. Dass 
wir diese ganze Ordnung, da sie höchst verschieden- 
artige Vögel in sich schliesst, und viele enthält, welche 
den Namen Steigvögel führen, wie lucus a non lucendo 
— wir nennen die Kuckucke, Träg- Un(j Eisvögel 
u. s. w. — nicht billigen, versteht sich wol von selbst.

Erste Familie. Kronvögel, Corythaices. Erstes Ge
schlecht. Corythaix, 111- (Opaethus, Vieill.) 1) Cory- 
thaix persa, 111. (Cuculas persa, L.), Tab. XIV, 1.

Zweite Famlie. Surukuas (Trägvögel), Trogones. 
Erstes Geschlecht. Surakua ( I rägvogel), Trogon, Moehr. 
1) Trogon curucuij, L. Tab. XIV, 2. 2) Trogon atri- 
collis, Vieill. Tab. XIV, 3. 3) Trogon (Calurus) pa- 

I radiseus, Bonap. 4) Trogon narina, Vieill.
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Dritte Familie. Pfefferfresser, Rhamphasli. Erstes 
Geschlecht. PfefFerfresser. Rhamphastos, L. 1) Rham
phastos aracari, L. (Pteroglossus aracari, Illig.), Tab. 
XIV, 4. 2) Rhamphastos Toco, L.

Vierte Familie. Nashornvögel, Bucerotes. 1) Bu
cer o abyssinicus, Gm. (Tragopan abyssinicus, Gray.) 
2) Buc. malabaricus, Gm. (ß. albirostris, Shaw.), Tab. 
XII, 8. 3) Buc. coronatus, Shaw. Tab. XIV, 3.

Fünfte Familie. Papageien, Psittaci. Erstes Ge
schlecht. Papagei, Psittacus, L. A. Sittige. 1) Psit
tacus, Shaw. (Platycercus eximius, Vig.) 2) Ps. zona- 
rius, Shaw. (Platycercus zonarius, Wagl. PI. Braueri, 
Vig. et Horsf.) 3) Ps. semitor quatus, Quoy et Gaym. 
(Platycercus semitorquatus, Gould.) 4) Ps. erythropte- 
rus, Gm. (Aprosmictus erythroptcrus, Gould.) 5) Ps. 
torquatus, Briss. (Palaeornis torquatus (torquata) Vig.) 
6) Ps. melanurus (Polytelis melanurus, Gould.) 7) Ps. 
nova Hollandiae, Gm. (Nymphicus nov. Holl. Wagl.) 
8) Ps. elegans (Nanodes et Euphema elegans, Gould.) 
Tab. XIV, 6. 9) Ps. undulatus, Shaw. (Melopsittacus 
undulatus, Gould.) 10) Ps. australis, Lath. (Lathamus 
concinnus, Less. Trichoglossus concinnus, Vig. et Horsf.) 
11) Ps. purpur eus , Dietrichsen. (Trichoglossus por- 
phyrocepkalus, Dietr.) 12) Ps. pusillus, Lath. (Tricho
glossus pusillus, Vig. et Horsf. Lathonius pusillus, Less.) 
B. Aras. 13) Ps. macao, L. (Ara macao, Briss.), Tab. 
XIV, 7. 14) Ps. guianensis (Canums et Sittace guia
nensis auct.), Tab. XIV, 6. 15) Ps. pertinax, L. (Sit
tace pertinax, Wagl.) 16) Ps. murinus, L. (Sittace 
murina, Wagl.) 17) Ps. canigularis, Gm. (Sittace ca
nigularis, Wagl.) 18) Ps. Jendaya, L. (Ps. aurica- 
pillus, Illig.) C. Loris. 19) Ps. domicella, L. (Lorius 
domicella, Briss.) 20) Ps. grandis, Gm. (Lorius gran
dis, auct. Eclectus grandis, Wagl.) D. Eigentliche 
Papageien. 21) Ps. erithacus, L. 22) Ps. aestivus, L. 
Tab. XIV, 11. 23) Ps. amazonicus, Lath. Tab. XIV, 
12. 24) Ps- cyanolyseos, Lath. Tab. XIV, 15. 25) Ps. 
ludovicianus, L. (Ps. carolinensis, Wils.) 26) Ps. pas- 
serinus L. (Psittacula passerina, auct.) E. Kakatuen. 
27) Ps' galeritns, Lath. (Cacatua galerita, (Vieill.) Tab. 
XIV, 13. 28) Ps. moluccensis, Gm. Tab. XIV, 14. 29) 
Ps. piscinator Kuhl. (Licmetis piscinator, Gould.) 30) 
Ps. tenuirostris, Kuhl. (Ps. nasicus, Temm. Licmetis 
tenuirostris , Wagl.)

'Vie die Fortpflanzungsgeschichte der Vögel noch 
in der Wiege lieft zeigt die Aufzählung der genannten 
Arten deutlich; °ihre Zahl beträgt 30 von den vielen 
Papageien, welche man bereits kennt.

Sechste Familie. Bartvögel, Buccones. Erstes Ge
schlecht. Bartvogel, Buco L. 1) Bucco grandis, Gm. 
Tab. XII, 9. 2) Bucco tenebrosus, Hüg- (Cuculus tene
brosus, Pall. Lipornix tenebrosa, Wagl. Chelioptera 
tenebrosa, Gould.)

Siebente Familie. Kuckucke. Cuculi. Erstes Ge

schlecht. Kegelschnabel. Colius, Gm. Colius capensis, 
Gm. Tab. XV, 7 (8).

Zweites Geschlecht. Wahrer Kuckuck, Cuculus. 
]) Cuculus canorus, L. Tab. XV, 1. a. b. c. d. e. Nach 
unsern Beobachtungen findet man im mittlern Deutsch
lande die ersten Kuckuckseier nicht zu Anfang, son
dern nach der Mitte des Mai. 2) Cuculus flavus, Gm. 
Tab. XV, 2. 3) C. eineraceus, Vig. et Horsf. Tab. XV, 
3. 4) C. solitarius, Cuv. 5) C. serratus, Sparom. (C. 
edolius, Cuv. Oxylophus edolius, Sw.) 6) C. niger, L. 
(Eudynamys niger, Vig. et Horsf. Gymnopus niger, 
Blyth.) 7) C. lucidus, Lath. (Chalcites lucidus, Less. 
Tab. XV, 3, a. b, 8) C. auratus, Gm. (Chrysococcyx 
auratus, Boje. Chalcites auratus, Less. Tab. VV, 4.

Drittes Geschlecht. Strausskuckuck. Coccyzus, 
Vieill. (Cuculus, L. Coccyzon, Gloger. Coccygius, 
Nitzsch. Erythrophrys, Siv.) 1) Coccyzus americanus, 
Bonap. (C. americanus, L.) Tab. XV, 5 (6). 2) Coccy
zus dominicus, Nutt. (C. dominicus, L. (C. dominicus, L. 
C. erythrophthalmos, Wils.) Tab. XV, 6. 3) Coccyzus 
cristatus, Vieill. (Cona, Cuv.) 4) Coccyzus glandarius, 
Vieill. (Cuculus glandarius, Gm.)

Viertes Geschlecht. Spornkuckuck. Centropus, 
Illig. (Cuculus, L. Corydonix, Vieill. Potophilus, Leach.) 
1) Centropus aethiops, Cuv. 2) C. aser, Cuv. 3) C. 
affinis, Horsf. Tab. XIV, 16. 4) C. phasianus, Vig. et 
Horsf. (Cuculus phasianus, Lath.)

Fünftes Geschlecht. Honigkuckucke. Indicator, 
Vieill. (Cuculus Gm. Prodotes, Nitzsch. 1) Indicator 
maior, Vieill. (Cuculus indicator, Gm.) Tab. XIV, 17. 
2) Indicator minor, Vieill.

Sechstes Geschlecht. Madenfresser, Crotophaga. 
1) Crotophaga ani, L. Tab. XV, 9, a. b. 2) C. maior, 
L. Tab. XV, 8 (10). 3) C. Guira (Cuculus Guira, L. 
C. piriqua, Vieill. Philoleptus Guira, Sw.). T. XV, 16.

Achte Familie. Spechte, Pici. Erstes Geschlecht. 
Wendehals, lynx, L. Wenn der Verf. sagt, man kenne 
nur eine Art dieser Gattung, irrt er sich. In Berlin 
steht eine zweite aus Afrika, welche sich von der un
serigen durch den schön braunen Vorderhals deutlich 
und auf den ersten Blick unterscheidet.

lynx torquilla, L. Tab. XIII, 6. Bei diesem Vogel 
bemerken wir, dass uns der Ruf desselben, gi, gi, gi, 
oder ti, ti, ti, u. s. w. klingt, und dass beide Ge
schlechter ihn hören lassen und sich mit ihm anlocken. 
Bei den Jungen schreien sie dick, dick, dick, u. s. w. 
Zweites Geschlecht. Zwergspecht, Picumnus, Temm. 
1) P. minutissimus. Temm. Drittes Geschlecht- Specht, 
Picus, L. A. Dreizehige Spechte (Picoides, Larep. 
Tridactylia, Steph. Dendroiopus, Koch. Apternus, 
Siv. 1) Der dreizehige Specht. Picus tridactylus, Gm. 
Tab. XIII, 11. B. Eigentliche Spechte mit vier Zehen 
und ganz geradem, gefurchtem Schnabel (Campephilus, 
Gray. Dendrobates, Sw. Campethera, Gray. Bryo- 
eopus, Boje. Chloronerpes, Sw. Chiysoptilus, Sw.
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Melanerpes, Sw. Tripturus, Sw. 2) Picus principalis 
L. {Campephilus principalis, G. R. Gray.) Tab. XIII, 7. 
3) Picus leuconotus, Bechst. (Piers cirris, Pall.) T. XIII, 
8. 4) Picus maior, L. 5) Picus villosus, L. 6) Picus 
medius, L- Tab. XIII.

Wir haben alle diese Namen angeführt, um zu zei
gen, wie viel dieses zweite Heft auch von solchen Arten 
enthält, deren Nest und Eier bisher unbekannt waren, 
wofür dem unermüdlichen Verf. alle Freunde der Vo
gelkunde dankbar sein werden. Dass es übrigens mit 
der Bestimmung der Sippen und Arten nach den Eiern 
etwas bedenklich aussieht, zeigt dieses Heft ganz deut
lich. Hr. Th. sagt S. 52 und 53 unverholen von den 
Eiern des Sahprus, Satyra (Tragapan) Sahprus, was 
auch die Abbildung bestätigt, dass sie denen des Auer
huhns besonders den recht dunkeln Abänderungen, wie 
sie im Norden und auf höhern Gebirgen vorzukommen 
pflegen, ausserordentlich gleichen, und dennoch bilden 
diese Vögel ganz verschiedene Sippen. Und wie schwer 
sind manche Eier der Papageien und Spechte zu un
terscheiden! Der Verf. gibt selbst bei manchen nur 
die Grösse als Unterschied an. Wie ungewiss aber die
ses Unterscheidungszeichen bei den Eiern ist, beweisen 
die verschiedenen Maasse, welche er von den Eiern 
ein und derselben Art mittheilt, auf das Deutlichste. 
Ref. besitzt grosse Eier des Grünspechts, welche den 
kleinen des Schwarzspechts sehr nahe kommen, und 
kleine des Grünspechts, welche den grossen des Grau
spechts täuschend ähnlich sind. Wir leugnen nicht, 
dass die Eier bei Bestimmung der Sippen sehr zu be
rücksichtigen sind, dass sie aber bei Feststellung der 
Arten sehr irreleiten, zeigt das Verfahren des Verf. 
deutlich genug, da er Arten als eine darstellt, welche 
in der Natur als entschieden verschieden dastehen. Da
hin rechnen wir seine Behauptung, dass die Kreuz
schnäbel alle einer Art angehören. Ist die Cruciro- 
stra pytiopsittacus mit der Crucirostra minor und Cru- 
cir. lencoptera, welche beide letztem bekanntlich 
amerikanisch sind, eine und dieselbe Art,, dann sind 
alle Raben und Krähen der ganzen Erde, alle Schar
ben und viele, auch vom Verf. für verschieden gehal
tene Möven und Seeschwalben auch nur eine Art. Auch 
hier heisst es: „ne quid nimis“ und „est modus in re- 
bus“ etc,

Bitten müssen wir noch den Verf. beim Gebrauche 
f der Participien etwas vorsichtig zu sein, weil die un

richtige Anwendung derselben seiner sonst recht guten

Schreibart Abbruch thut. So heisst es z. B. S. 73: 
„Ich kenne seine Eier nur in der Gefangenschaft ge- 
legt“ u. s. w.; weiter oben auf derselben Seite: „Hr. 
Gould besitzt sechs Stück dieser Eier, im October aus 
der Nesthöhle genommen“ u. s. w. Hr. Th. weiss so 
gut wie Rec., dass dies eine griechische, lateinische, 
aber keine deutsche Wortfügung ist, und wir glauben, 
ihn auf diese Nachlässigkeit im Stile aufmerksam ma
chen zu müssen, um unserer Pflicht bei der Beurthei
lung dieses wichtigen Werks Genüge zu thun.

Dass wir in Bezug auf die Vereinigung mehrer, 
nach unserer Meinung mit Recht getrennten Sippen in 
eine, der Meinung desselben nicht sind, haben wir 
schon früher gesagt. Mit welchem Rechte will man 
die sehr verschiedenen, auch schon längst in mehre 
Sippen gespaltenen in eine zusammendrängen. Dadurch 
wird ihre Übersicht erschwert, nicht erleichtert und die 
Bemühung grosser Ornithologen unnütz gemacht. Ver
langt dies die Beschaffenheit der Eier, so beweist die
ser Umstand von neuem, dass sie allein bei Bestim
mung der Sippen nicht entscheiden kann. Bemerken 
müssen wir noch, dass nach diesem Hefte fünf Tafeln 
Abbildungen ohne Text beiliegen, nämlich XVI, ent
haltend die Meliphaga, XVII. die Trochili Nectariniae, 
Certhiae, Dicaea, Climactites, Sittae, Furnarii Anaba- 
tes, Tab. XVIII, die Pari Hemipteryces und Tyrannuli, 
Tab. XIX und XX die Sylviae.

Das hat aber für den, welcher die Hefte einzeln 
erhält, und wie Rec. wieder abgeben muss, das Unbe
queme, dass er die Beschreibung mit den Abbildungen 
nicht vergleichen kann. Zu unserer grossen Freude 
können wir versichern, dass die Abbildungen recht 
brav ausgeführt sind. Licht und Schatten sind nicht 
so grell nebeneinander gestellt, wie bei manchen Ta
feln des ersten Hefts; auch die weissen Eier, welche 
sehr schwer darzustellen sind, haben uns sehr gefal
len , ganz besonders aber die fünf letzten Tafeln; diese 
alle sind sehr schön und naturgetreu, was gewiss sehr 
schwer zu erreichen ist. Ganz verfehlt ist das Ei von 
Colius capensis in Hinsicht der Farbengebung.

So empfehlen wir auch das zweite Heft dieses 
wichtigen Eierwerks allen Ornithologen und wünschen 
ihm guten Fortgang, und dem Verf. Gesundheit und 
Kraft, es zu vollenden.

Renthendorf. Brehm.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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ALM.EWYE LITERATUR-ZEITUNG.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Akademiker Dr. Fallmerayer in München ist zum ordent

lichen Professor an der Universität daselbst ernannt worden.
Der Director des Gymnasium in Hannover Dr. Grotefend 

hat den Charakter als Schulrath erhalten.
Dem Dr. H. Hauff in Stuttgart ist die zweite Bibliothekar

stelle an der öffentlichen Bibliothek daselbst übertragen worden.
Dem Consistorialrath Professor Dr. Middeldorpf in Breslau 

ist der Titel eines Oberconsistorialraths ertheilt worden.
Dem ausserordentlichen Professor Dr. H. Nasse in Marburg 

ist die ordentliche Professur der Philosophie an der Universität 
daselbst übertragen worden.

Hofrath und Professor Dr. Ludwig von der Pfordten in 
Leipzig ist zum königl. sächsischen Staatsminister ernannt worden.

Die Privatdocenten Dr. Heinrich Rückert und Dr. Ernst 
Adolf Herrmann in Jena sind zu ausserordentlichen Professoren 
in der philosophischen Facultät der Universität daselbst ernannt 
worden.

Orden. Superintendent und Professor Dr. Grossmann in 
Leipzig erhielt das Comthurkreuz der grossherzoglich hessischen 
Verdienstordens Philipp’s des Grossmüthigen.

Nekrolog.
Am 14. März starb zu Venedig Adriano Balbi, der be

rühmte Geograph, im 64. Lebensjahre. Seine Schriften sind: 
Atlas geographique du globe (1826); Balance politique du globe 
(1828); La Monarchie fran^aise comparee aux principaux etats 
du globe (1828); Statistique comparee (mit Guerry, 1829); 
L’empire russe compare aux principaux etats du monde (1829; 
deutsch, 1830); The world compared with the british empire 
(1830). Mit de la Raquette: Essai historique, geographique 
et statistique sur le royaume des Puys-Bas (1831); Abrege de 
geographie (1832; 3. Ausg., 1837; deutsch von Andree, 
1835; von Cannabich, Vogel und Wimmer, 1842; italienisch, 
1838); Essai statistique sur les bibliotheques de Vienne (1835); 
Der asiatische Handel (1843).

Am 15. März zu Gotha Legationsrath Dr. Joh. Friedrich 
Hennicke, früher Redacteur des Allgemeinen Anzeigers der Deut
schen. _Geboren am 9. Nov. 1764 zu Göttingen, war er vom 
Jahre 1791 Lehrer am Gymnasium in Gotha und übernahm 1799 
die Redaction des genannten Blattes, die er bis 1800 allein, 
von da bis 1839 mit F. g. Becker verbunden führte. Ausser
dem schrieb er: Comment de geographia Africae Herodotea 
(1788); Geographicorum Strabonis fides (1791).

Am 15. März zu Leipzig Dr, Karl Christian Carus Gretschel, 
zu Leipzig 1803 geboren, seit 1830 Redacteur der Leipziger 
Zeitung. Ausserdem erschien von ihm: Leipzig und seine Um

gebungen (1828; 2. Aufl., 1836); Die Universität Leipzig in 
der Vergangenheit und Gegenwart (1830); Beiträge zur Ge
schichte Leipzigs (1835) ; Der Friedhof bei St. Johannis (1836) ; 
Die Schützengesellschaft in Leipzig (1836) ; Kirchliche Zustande 
Leipzigs vor und während der Reformation (1839); Geschichte 
des sächsischen Volks und Staats (1841).

Am 30. März zu Halle Superintendent und Pastor zu 
St. Moritz Th. Böhme im 43. Lebensjahre. Von ihm erschienen 
einzelne Predigten.

Gelehrte Gesellschaften.
Naturforschende Gesellschaft in Halle. Am 

6. Nov. v. J. sprach Prof, d’Alton über zwei neue physiologische 
Werke: Wagner, elektrischer Apparat des Zitterrochens, und 
Brücke, Anatomie des Auges und überZeichnungen nach dem 
Mikroskope mit Hülfe des Daguerreotyp. Prof. v. Schlechten
thai zeigte einen Block von Gutta Percha, dem erhärteten 
Milchsäfte'einer Sapotee (Isonandra Gutta') von Malacca, Su
matra und den benachbarten Inseln. Auch wurden die Abbil
dungen eines blühenden Zweiges der Isonandra Gutta vorge
legt und däbei das Bedauern ausgesprochen, dass dieser tech
nisch überaus nutzbare Stoff wahrscheinlich bald erschöpft 
werden möchte , da ein grosser Baum nur etwa 30 bis 40 Pfund 
gibt und dabei zu Grunde geht. Am 4. Dec. berichtete Prof. 
Burmeister über die neuesten Schriften von Stein (Weibliche 
Genitalien der Käfer) und Erichson (Der feinere Bau der An
tennen der Insekten). Aus Stein’s Werk, dessen Wichtigkeit 
für Morphologie und Systematik Anerkennung fand, wurde als 
neu hervorgehoben die Nachweisung des Nichtvorhandenseins 
einer bursa copulatrix bei jungfräulichen Individuen und die 
Untersuchungen über die Entwickelung des Dotters. Über 
Erichson’s Schrift wurde bemerkt, dass der Verfasser die Fühl
hörner der Insekten wegen eines eigenthümlichen porös zelligen 
Baues ihrer Oberfläche für Geruchsorgane halte. Prof. Krahmer 
erzählte, dass er die neuerdings empfohlene Ätherisirungsver- 
suche mit Formichlorid an sich selbst wiederholt habe, allein 
er könne Simpson’s Erfahrungen nicht völlig bestätigen, da er 
weder das, Gefühl, noch das Selbstbewusstsein ganz verloren 
habe. Oberbergrath Erdmann zeigte zwei altperuanische Men
schenschädel, welche mit mehren andern einer seiner Söhne 
in den Cordilleras ausgegraben und ihm zugeschickt hatte. Sie 
sahen zwar sehr verschieden aus, gehörten aber nach der An
sicht des Prof. Burmeister beide zu der Race der Incas. Prof. 
Schweigger sprach über eine Abhandlung Plücker’s in Poggen- 
dorfs Annalen über Magnetismus und Diomagnetisnms un‘l se,ne 
merkwürdigen, auf die optische Axe der Krystalle sich be
ziehenden Beobachtungen dabei.

Gesellschaft naturforschender Freunde in Ber
lin. Am 17. Febr. theilte Dr. Stein seine Ansichten über die 
Entwickelung der Bandwürmer mit. Er zeigte, ass die Eier 
einer Bandwurmspecies mit den Nahrungsmitteln in den Darm
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kanal des Tenebrio molitor einwandern. Hier kriecht der mit 
sechs Häkchen versehene Embryo aus dein Ei, bohrt sich mit
tels der Häkchen durch die Darmwandungen, und wenn er in 
die Leibeshöhle gelangt ist, umgibt er sich mit einer ansehn
lichen langgestielten Cyste, die der Oberfläche des Darmkanals 
anhängt. Bei der Bildung der 'Cyste werden die sechs Häk
chen abgeworfen, welche man stets auf der Oberfläche des 
Cystenstiels wiederfindet. An dem eingeschlossenen Embryo 
treten nun nach und nach die vier Saugnäpfe und der mit 
acht kleinen Häkchen versehene Rüssel hervor. Der Embryo 
gleicht nun ganz dem Kopfe eines Bandwurms. Wenn die 
Cyste in den Darmkanal eines Wirbelthiers, vielleicht einer 
Spitzmaus, dadurch gelangt, dass der Tenebrio von einem sol
chen Thiere gefressen wird, so wächst der Bandwurmkopf zu 
einem Bandwurm hervor. Dr. Karsten legte einen Abschnitt 
von Fichtenholz vor, in dem die sogenannten Poren zwei bis 
vier kleine Bläschen einschlossen, wodurch er die Natur dieser 
Poren als Zellen und zwar als Mutterzellen der eingeschlossenen 
Bläschen bewiesen glaubte. Er fügte die Entwickelung des 
Cambium dieses Holzes hinzu, die es sehr wahrscheinlich macht, 
dass diese sogenannten Poren Hemmungsbildungen von Holz
zellen seien, die sich unter andern Verhältnissen entwickelt 
haben würden. Dr. Münter sprach über die Knospenbildung 
auf Pflanzenblättern überhaupt und insbesondere über die von 
Reinecke zuerst beobachtete Knospenbildung auf der Blatt
oberfläche von Chirita chinensis, welche auf jedem beliebigen 
Punkte der Blattoberfläche zu einer derartigen Bildung befähigt 
ist. Geh. Bergrath v. Carnull sprach über die Erscheinung des 
trockenen Moders an Grubenholz, welcher sich vorzugsweise 
in Schachten zeigt, wo die Grubenluft auszieht, und dort in 
auffallend kurzer Zeit Holzstücke von 8 bis 10 Zoll Durch
messer zerstört. Dabei ist es merkwürdig, dass solches Holz 
einen ebenen, selbst etwas schimmernden Querbruch zeigt. Es 
betrifft solches namentlich Nadelhölzer. Die Erscheinung ist 
wol Folge einer innern Umänderung.

Wissen schaftlich er K unst verein in Berlin. Am 
14. Febr. waren durch Ferd. Grppius 15 Statuetten österrei
chischer Helden in Metall aufgestellt, zu denen ein Bildhauer 
aus Ungarn Alexy die Modelle, Butschet den Guss, Sauter die 
Ciselirung gemacht hat. Zwei moderne Gruppen der Leda mit 
ihrem Schwan aus Werkstätten pariser Künstler gaben Veran
lassung zu einer Vergleichung der antiken Darstellungen dieses 
Gegenstandes, wobei als charakteristisch hervorgehoben wurde, 
dass die heidnische Kunst das Moment der Sinnlichkeit dem 
der schönen Form untergeordnet oder in das Thierreich, wie 
bei den Faunen und Satirn verwiesen habe, während die christ
liche Kunst (Correggio, Giulio Romano) und zumal die pariser 
Kunst die Sinnlichkeit in den Vordergrund stelle. Ausgestellt 
waren von Mene und Fratin schöne Thiergruppen, welche zei
gen , dass diese französischen Künstler zuerst unter ihren Lands
leuten wieder zur Wahrheit der Natur zurückgekehrt sind; von 
dem Ciselenr Netto, von welchem man früher kunstvolle ge
triebene Silberarbeiten sah, eine Tasse von hoher Vollendung, 
vom Kunsthändler Etchler ein Abguss einer in der Sammlung 
von Benoni Friedländer befindlichen, historisch und küntlerisch 
interessanten Medaille mit dem Bilde der Giftmischerin Lucrezia 
Borgia von Este, Herzogin von Ferrara; vom Prof. Zahn 

mehre Blätter aus der neuen dritten Folge seines Werks „Pom
peji, Herculanum und Stabiä“. Derselbe berichtete, dass viele 
der ausgezeichnetsten Wandgemälde, namentlich aus Pompeji, 
bereits' zum Farbendruck bearbeitet werden, sodass das neue 
Werk, ebenfalls aus zehn Heften bestehend, ununterbrochen 
seinen Fortgang haben wird.

Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 
4. Oct. v. J. wurden vorgelegt von Dumas, Malaguti und Le
blanc eine Abhandlung: Fortsetzung der Untersuchungen über 
die Entwässerung der Ammoniaksalze und der Amide; von 
Cauchy eine zweite Abhandlung über die Bestimmung des Kreis
laufs der Planeten und der Kometen, ein Aufsatz von Faye 
über die Ausgleichung der astronomischen Uhren, gegen Lau- 
gfer, der sich vertheidigte. Gelesen wurde eine Abhandlung 
über die Verbesserung der Schlachthäuser in Paris von Hamont, 
Untersuchungen über die Wirkung des Lichts und der Tem
peraturveränderung auf die Iris bei den Wirbelthieren von Brown- 
Sequard. Eingesendet war eine Abhandlung von Fayolle über die 
Behandlung der erectilen Geschwülste. Abbadie, der seit meh
ren Jahren in Abyssinien lebt, hatte eine Mittheilung über die 
Quellen des weissen Nils an Arago gemacht. Er findet die 
Quellen in dem Walde von Babia zwischen den Reichen Inarya 
und Jimma. Es hat der weisse Nil 7° 49' Breite, 34u 38' 
Länge, 2324 Metres Tiefe, 12',0 Temperatur. Magrini hatte 
Beobachtungen mitgetheilt wie bei der Überleitung der Elektri- 
cität Analogien mit der des Schalls stattfinden. Am 11. Oct. 
Eingesendet hatte Gaudichaud über die Vermehrung der Knollen
gewächse. Mauvais über die am 9. Oct. zu Orleans beobach
tete Sonnenfinsterniss. Benj. Walz über den gemeinschaftlichen 
Ursprung zweier neuer Kometen. Sedillot Beobachtung einer 
contagiösen Druse. Melloni Mittheilung über die Theorie des 
Thaus. L. L. Valide las die sechste Fortsetzung seiner Ab
handlung über die Theorie des Auges. Am 18. Oct. Becquerel 
über die Wirkung des Salzes auf die Vegetation und dessen 
Benutzung beim Ackerbau. Baron Seguier Verbesserungen in 
der Dampfschiffahrt. Payen über Botrytis infestans im Innern 
des Solanum lycopersicum, erythrocarpum. Die Erscheinung ist 
der der Kartoffelkrankheit ähnlich. Isidore Geoffroy-Saint-Hi- 
laire über einige Versuche der Acclimatisirung und Domestica- 
tion in dem zoologischen Museum. Cauchy über die Anwen
dung der früher zur Bestimmung des Kreislaufs der kleinen 
Planeten aufgestellten Formeln. Derselbe von der allgemeinen 
Methode für die Auflösung der Systeme der simultanen Glei
chungen. Äug. Laurent über die Wolframsäure. A. Delesse 
über ein mechanisches Verfahren die Composition der Gesteine 
zu bestimmen. Derselbe über einige Erscheinungen an Ge
steinen , wenn sie in Fluss gesetzt werden. Am 25. Oct. Le- 
verrier über die periodischen Kometen. Cauchy über den Grad 
der Genauigkeit, mit welcher man den Lauf der Planeten und 
Kometen bestimme. Überreicht wurde von Lieutenant Niepce 
de Saint-Victor eine Abhandlung “ber die Eigentümlichkeiten 
des Jod, des Phosphor, der Salpetersäuren; von Pouchet über 
die Verdauungswerkzeuge in culex pipzens; von Joly und Let- 
merie über die Nummnliten; von Bobterre und Moride über ein 
neues Verfahren das Bleichen duich Chlor zu verbessern; von 
Bonjean über die Anwendung des Ergotin in äussern Blutungen.

Verantwortlicher Redacteur; Dr. F. Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deip^iff.
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Intelllg*enzl>latt.
(Der Raum einer Zeile wird mit iy2 Ngr. berechnet.)

(Soeben erfdjien bei SC. in ßeipjig unb ift burcb alte i
Sucbbanblungen ju besiegen: )

© i e

Ogtmcine ^eutfcpc SSt^fdotbnung
mit Cßinkitiino unb (Erläuterungen«.

@r. 8. ®e$. 1 3$lr. 10 «Rgr.

©ie Allgemeine Seutfcfce Sßedjfelorbnung, wie fie von bem 3Be$fel= 
(Songrefj in ßeipjtg entworfen ift unb ^öffentlich in allen beutfdjen Staaten 
unverdnbert Annahme fmbet, wirb hier mit (Einleitung unb einem (Som= 
menrar verfemen bem publicum übergeben, unb ohne Zweifel für Kaufleute, 
Suriften k. eine febr willkommene Srfdjeinung fein.

ÄHcrarifcbc
Sn ber Söicictte^’fdjen SSudhbanblung in ööttingen ftnb folgenbe intern 

effante jeitgemd|e Heiligkeiten erfd^ienen:

bcutfät Wtfamettt mott=
berauSgegeben von /. ID. Unger, tätigtet. 2 «Rgr.

JRämifcOe^ National
(Sine Sdjilberung ber Stellung be$ römifcben Stecht^ im mobernen 
Staate, unb vornehmlich beS Äampfe^ jroifchen bem nationalen.

unb römifcben Süed)te im Jtönigreidje Gaflilien.
berau^gegeben von </. W. Unger. ©eheftct. 8 Hgr.

un^ Me JXcform 
>eu^en

bargeftellt auf bie SBaftö einer confequenten GnttvicBelung beS in« 
quifttorifdjen unb accufatorifcfyen ^rtncipö,

$erau$gegeben von <$L ^adjartä. ®r. 8. ®eh- 1 3^- 20 «Rgr.

Conradi , JT. Gr. H. , Bemerkungen über die Selbstän
digkeit der Fieber. Gr. 4. 15 Ngr.

Duentzer, H., De Zenodoti studiis Homericis. Gr. 8.
1 Thlr. 10 Ngr.

Hermann, K. F., Der Knabe mit dem Vogel. Eine 
italische Bronze. Mit einer Tafel. Gr. 4. 20 Ngr.

__ __ ? Disputatio de loco Ciceronis pro Sestio c. XXXIII. 
Gr. 4. 6 Ngr.

I^aiimeyCr, Cr., De libelli Plutarchei qui de malignitate

Herodoti inscribitur et auctoritate et auctore. Gr. 4. 1 Thlr.
10 Ngr.

]T[arX, 14. F»H», über die bisherige Beurtheilungs- und 
Anwendungsweise der ableitenden Methode. Gr. 4. 1 Thlr. 
10 Ngr.

PlltlolOgllS. Zeitschrift für das classische Alterthum. 
Herausg. von F. W. Schneidewin. Jahrg. II. Heft 3. 
Gr. 8. Als Rest.

Bosenberg*,  D., De nricroscopii usu in diagnostica. 
Gr. 4. 15 Ngr. '

Volger, GL H. O., De agri Luneburgici constituta 
geognostica. Gr. 8. 10 Ngr.

Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini’s Kos
mographie. 2. Thls. 2. Hälfte. Die Denkmäler der Länder. 
Herausg. von F. Wüstenfeld. Gr. 8. 2 Thlr.

Sn meinem Serlage erfdjien foeben unb ift in allen Sudjhanblungen ju 
erhalten:

& r i n n e r u tt ö e n
an

Kam unb ben tiirfljeitMititt
im etilen ^a^re feinet Verjüngung.

SJon
Dr.

®r. 12. ©el). 1 15 «Ngr.

, ©et bekannte Serfaffer bat in biefer Sdjrift bie Sinbrüd’e niebcrgelegt, 
bie er währenb feines neueren Aufenthalts in Hom ju einer bbdjft merk: 
würbigen (Epoche ju empfangen (Gelegenheit batte, unb bie bei bem gegen: 
wärtigen Suftanbe Italiens von ganj befonberm Sntereffe fein müjfen. 
©er reiche Snbalt beS 23ud)S verfällt in folgenbe fedjö ^auptabfebnitte: 
Schett, Äunft, Statur, (spapft ^iuö in berSiomagna. (Sinjugin Stom. 
©ie (Sampagna unb bie ßanbfdjafter. ©ie Silbbauer. ®efcbid)tömaler.) — 
«Silber auö bem 35olf§lehen. (Octoberfejle. ®efang ber ^ifferari. 
Erinnerungen an ben Earneval. Sprif beS Earneval.) — Smet «Portraits. 
(®eorg £erwegb. ^beobor f>epfe.) — Stadjflänge. (grüblinq in 3tom. 
Stiepenbaufen. ©er ©arten bet SJenuö. ©er le&te >öeibe zc.) — S3Solf= 
gang SRaximilian ®oet5t. (Sriinbe.) — S>to<5 einmal Pio nono. 
(Steinhart unb fPiuä. ©inigaglia 2c.)

im April 1848.
/. X Örocklfauß.

dFaima ber Donvelf
mit fteter Scrücfftcbfigttng bet Icbenben X^tete.

9J?onograpl)ifd) bargejleflt
von Dr. ® i C 

^rfler S3anb: SßtrBeitetete.
@r. 8. ©eh- 18 9?gr.

» «u« breiAbth««un^fcmn2eb^ f£r «feWene«®an8e8 bilbet: I. ®ie®äu.a^«
I Zblr. 18Hgr. — II. &öQef unb&W^** 1* *et »«««>««♦ 1 Sblr. logtgr. — HI. SieSKtf«? bet jBprwelt*  2SWr. 20Hgr.

©er jweite Sanb wirb bie «lieberthiete, ber britte unb vierte 33anb bie &auc$tbiete bebanbeln. „
im Slpril 1848.
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e r i
über bie im Saufe beö Sapreö 1848

im Verlage von

4E Brü ckl) aus itt 1Eetp?t$
crfd;icncncn neuen SßBerfe unb §ortfe|ungen.

. I, bie SSerfenbungen ber Monate f$elWtt(W unb enttyaltenb.

1. (Blätter für literarifdje ttnterpal^ 
lang« (Herausgeber: ^einriep S8rr<f«! 
pauö.) Jahrgang 1848. Sdglid? eine Stummer. 
®r. 4. 12 S^lr.

Siefc Beitfcferift wirb wödjentlid) auggegeben, tann 
aber aud) in ffltonatöfeeften bejogen werben.

2. ^ftS» (impflopabifdic Jeitfdjrift, vorjüglid) 
für Diaturgef^idjte, vergleidjenbe Slnatomie unb 
ißbVftologie von föEen« 12 £eftc. 2Rit 
.Rupfern. Jahrgang 1848. ®r. 4. 8- Xhlr.

3u ben unter ©r. 1 unb 2 genannten Beitfdjriftcn er*  
f^eint ein

2 ©gr. für bie ^eilc ober beren 9taum; befonbere 
©eilagen u. bgl. werben gegen Vergütung »on 1 Sfeir.
15 ©gr. beigelegt.
ßeitfdmft für Pte Woriftfe Spee» 
tagte« Jn Serbinbung mit ber »on (£. g-, 
Jllgen gegrünbeten I)t|tori]d) * tbevlogifchen ©e* 
fellfdjaft ju Seipjig berauSgegeben von Dr.
»ö« 9iiePner« S«H«ng 1848. 4 Hefte, 
©r. 8. 4 Xhlr.

3 nf crtionö geb üferen für ben Staunt einer Beile 
1% ©gr.; b efonbere ©etlagen u. bgl. werben 
gegen ©ergutung »on 1 Sfeir. 15 Star, beigelegt.
&eutfc6e SCttgemeine 3ciiun9< ®cr* 
antmortlidfe Diebaction: ^rofeffor Jöülau» 
Jahrgang 1848. Xaglid) aupcr ben (Beilagen 
eine Dlummer. £>od) 4. sßränumerationöpreiö 
vierteljährlich 2 Xhlr.

SBirb 9t a cbin i11 a gö für ben folgenben Sag auöge* 
geben. Sie Snfertionögebüferen betragen für ben 
Staunt einer Bfile 2 ©gr. ©efonbere ©eilagcn 
u. bgl. werben n id) t betgelegt._______

§Cn&acöt$ündj für alle 
^Kargen unP $CPenPe Pes gangen

©eh. 12 Dlqr.
Sie ©ericfetc ber Sol)« 1835—46 buben benfelben^reiö 
Sirftematiftbet SBtlPer * 5Ctla6 gum 

^pnverfatwn^ = AJcrihon. — 
gra|)I)tfd)c t>er Sßiffen*
f^aften nnh fünfte. — 500 in Stahl 
gefto^ene SBlätter in Ouart mit Sarftellungen 
aus fämmtlhhen Dlaturtviffenfdjaften, auv vor 
©eographie, ber SBBIJerfunbc bei? 9Uterthum$, 
beö DJlittelatterö unb ber ©egenwart, bem Ätiefls* 
unb Seetvefen, ber SDentmale ber Sautun|t aller 
Jeiten unb SBötEer, ber (Religion unb SQpthvlvgi

ÄJ i t er a r i f cf) 0 r SCnjctacr-
Sie Snfertionögebüferen betragen für bie Beile 
ober beren Staunt 21/, 9lgr. Segen©ergutung »onäÄfelrn. 
werben befonbere ©eilagen u. bgl. ben Sölattern 
für literartfc&e Unterhaltung, unb gegen ©ergutung 
non 1 Sfeir. 15 ©gr. bet 5ft§ beigelegt ober 'beigefeeftet.

3. AJanhwirtöfcpaftlicpc S)prfgeitung« 
Unter DRitivirfung einer ©efeHf^aft praftif^er 
Laub,  Haim  unb ^orftwirthe üeranSgegeben 
von SSSiUiam .SöPe. 9Jiit einem Sciblatte: 
<Bemeinnü$ige$ llnterpaltung^Platt 
für Stabt unP Alant». Neunter Jahrgang. 
25 Diummern. 4. 20 Dlgr.

* *

Gö crfcfecint wbijentlicfe 1 ©ogen. Snfertlo nöge*  
bübren für ben Staunt einer Beile 2 ©gr.; befon*  
bere ©eilagen u. bgl. werben gegen ©ergutung oon 
34 Sfeir. für baö Saufenb beigelcgt.

4. Neue Jenaische Allgemeine 14- 
teratur-Zeitung. Im Auftrage der Uni
versität zu Jena redigirt vom Geh. Hofrath 
Prof. Dr. F. Hand, als Geschäftsführer; 
Hofrath Dr. G. JE. Fein, Prof. Dr. M. 
Hüser, Geh. Hofrath Dr. JE. Reinhold.

7.

8.

9.

Prof. Dr. A. I'.JHL.Schaumann, Prof. 
Dr. Jf. Schleiden 9 Prof. Dr. O. 
Schlömichs Prof. Dr. JE. Schmid, 
Geh. Kirchenrath Dr. JK. JE. Schwärs, 
als Specialredactoren. Siebenter Jahrgang. 
312 Nummern. Gr. 4. 12 Thlr.
w;7ieo-e Leitung erfefjeint wö^entlid) in fetbS Hummern. 
r,„ sssnfertion§ gebühren betragen l1/, 8tgr. für 
®e»"s'?“Un! einer Beile, befonbere ©eilagen u. bgl. 

r * 15 ^r. berechnet.o. JDas Pfennig = 9Ragagin für SBelelp 
rang un& Unterhaltung. (Reue §vlße. 
^ecpiter Jahrgang. 52 (Rummern. SRit vielen 
Dlhlnlbungeru Schmal gr. 4. 2 Xhlr.

gn baö Wnntfl'’^agajtn werben Kn5eigen aller 
Krt aufgf110"’"’^ ^'e S n f er t i0 n S g e b ü br en be*
tragen für Den Jtaun emet 3eiie 3 9?gr.; befonbere 
förbaVsaufmb beigelegt.8esen Vergütung oon %Sblr.

6. IJeipziger Repertorium der deut- 
sciipn und ausländischen utera- 
tur. Unter Mitwirkung der Universität 
Leipzig herausgegeben vom Oberbiblio
thekar Dr. JE. G. Geradmt.r Jahr
gang 1848. 52 Hefte. Gr. 8. f2 Thlr

* GS erfebeint wödjentlid) ein •öeft »on 2 — 3 agegen. 
Sem Repertorium wirb ein 

Bibliographischer Anzeiger 
beigegeben, unb betragen bie Snfertionogehabten

^aprcs, 3m Vereine mit mehreren evan*  
gelifdjen ©eiftli^en herauögegeben von Dr. C5« 
^rieberid?« Jn jroei Sänben ober 18 
^eften. Drittes bis neuntes epcft (Sd)(u0 beS 
erften SSanbeö). ©r. 8. Jebeö £eft 5 (Rar.

©iö jum ©djluffe beö Saljrcö 1848 wirb baö äßert, 
beffen »ollfiänbtge Lieferung in 18 Reffen bie ©er*  
lagöpanblung auSbrücfl id) garantirt, in ben $an= 
ben ber Abnehmer fein.

10. Analekten für Frauenkrankhei
ten, oder Sammlung der vorzüglichsten Ab
handlungen , Monographien, Preisschriften, 
Dissertationen und Notizen des In - und Aus
landes über die Krankheiten des Weibes und 
über die Zustände der Schwangerschaft und 
des Wochenbettes. Herausgegeben von ei
nem Verein praktischer Aerzte. Siebenten 
Bandes erstes Heft. Gr. 8. Jedes Heft 
20 Ngr.

Ser erfte biö fecböte©anb, jeberin 4 Heften (1837—46), 
teilen 16 Sfeir.

11. ?Seti^t tuun ^aljre 184? an Pie Wt= 
gliePer feer ©eutfrpen OJcfcHfcbaft 31t 
(grfprfcßung imterlänPifdjer Spta^e 
unP $Htert$ümer in &ei£gig, £er  
auögegeben von bem erften ©ef^äftöfßhrer bet 
ber ©efellfd)aft Dr. Ä« 5C  ®r. 8.

*

*

12.

beö clafftfdjcn unb nidjtclafiWu Wrthumö, 
ber jeidptenben unb bilbenbenjtünirt, ber allgc*  
meinen Xedjnologie 2c. (Rebft einem erläutern*  
ben Xert- ©nhvorfen unb von

$ C<f« (öollftänbig in 120 Lieferungen, 
g-ünfiinbneunjigfte hiö hunbertfte Lieferung, ©r.4. 
Jebe Lieferung 6 (Rgr.

13. Jöremer (^reberife), (Rina» 2luö bem 
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Theologie.
Commentar über das Buch Josua, von K. F. Keil, 

Doctor der Theologie und Professor zu Dorpat. Er
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Herr Keil gehört zu den Theologen, die sich gegen 
alle Ergebnisse der neuern Kritik erheben und über 
sie den Stab brechen, da dieselben ihrer Ansicht nach 
nur dem Unglauben und dem Rationalismus ihre Ent
stehung verdanken. Insbesondere tritt Hr. K. in der 
Einleitung zu vorliegendem Commentar gegen die von 
Ewald und Stähelin aufgestellte, und von Lengerke ge
billigte Ansicht auf, dass einigen Abschnitten des Buchs 
Josua, namentlich denen, die die Vertheilung des Lan
des erzählen, eine Quelle zu Grunde liege, die sich 
schon im Pentateuch nachweisen lasse, die ursprüng
lich eine für sich bestehende Schrift ausgemacht 
habe, und die nun auch vom Verfasser des Buches 
Josua benützt worden sei. Dass von verschiedenen 
Seiten her die Ergebnisse der neuern Kritik mit Mis
trauen aufgenommen werden, lässt sich begreifen, da 
diese Kritik in der Zeit des Rationalismus entstanden 
ist, und manche ihrer Resultate nur aus diesem System 
abgeleitet werden können. Indessen hat sich die Sache 
jetzt doch geändert, andere Resultate sind besser be
gründet, und darum auch von Männern angenommen, 
die sich hauptsächlich zur supernaturalistischen Ansicht 
hinneigen. Zu diesen scheint die Annahme zu gehören, 
dass dem Buche Josua schriftliche Quellen zu Grunde 
liegen, und von seinem Verfasser benutzt worden seien. 
Eine Annahme der sich auch Hävernik nicht entziehen 
konnte, und die darum auch von Hrn. K., Einl. S. XLVIII, 
festgehalten wird. Ist aber diese Annahme sicher be
gründet, so ist nicht recht zu begreifen, warum die 
Ansicht derer so schnell als rationalistisch verdammt 
wird, die behaupten, dass die vom Verfasser des Bu- 

. dies Josua benutzte Quelle schon einen Theil eines 
andern Werkes gebildet habe, wenn darin, dass ein 
Verfasser einmal Quellen benutzte, nichts Rationalisti
sches liegt. Höchstens könnte die Glaubwürdigkeit einer 
Schrift, die nur secundäre Quellen benutzte, angefein
det werden, wenn sich die Richtigkeit ihrer Behaup
tungen , wenigstens im Allgemeinen, nicht anderswoher 
rechtfertigen liesse, wie ^eim ßuche Josua durch die 
Vergleichung mit andern biblischen Büchern geschehen 
kann; womit übrigens noch <* ar nicht gesagt ist, der 
Verfasser des Buches Josua habe nach Ewald’s und

Stähelin’s Ansicht nur secundäre Quellen benutzt. Dass 
man aber bei den biblischen Büchern, historischen In
halts, nach den Quellen zu fragen berechtigt sei, geht 
daraus vor, dass ihre Verff. bis auf die Bücher der 
Könige hinab nur selten und nur dann ihre Quellen an
geben, wenn sie etwa einen poetischen Abschnitt aus 
einem entnehmen, gewöhnlich aber sie nicht anführen, 
wodurch sie sich von den Arabern unterscheiden, und 
doch Abschnitte, wie z. B. 2 Sam. 21—23, die Benutzung 
von Quellen, wie auch allgemein anerkannt ist, überzeu
gend darthun. Auch die Einheit einer Schrift leidet durch 
die Benutzung von Quellen nicht, wie oft hat ein Verf. 
aus ganz verschiedenen Quellen geschöpft, und dieselben 
zu einem Ganzen verarbeitet, und dasselbe muss am 
Ende auch Hr. K., trotz aller Gegenrede bei unserem 
Buche zugeben! Der einzige Unterschied zwischen ihm 
und den von ihm bekämpften Gelehrten besteht, kurz ge
sagt, nur darin, dass diese behaupten, es lasse sich die 
vom Verf. des Buches Josua benutzte Quelle noch am 
Stile vieler Abschnitte nachweisen, oder, weil zuge
standen ist, dass besonders der Inhalt der geographi
schen Abschnitte unserer Schrift nur aus Benutzung 
von Quellen entstanden sein kann, der Stil dieser Ab
schnitte sei von dem der historischen verschieden, was 
Hr. K. leugnet. Hierin kann nun Rec. Hrn. K. nicht 
beistimmen, sondern hält sich an die Ergebnisse von 
Ewald und Stähelin, mit welchen in Bezug auf die 
geographischen Abschnitte auch der Holländer Herwer
den zusammentrifft, und glaubt, dass diese Ergebnisse 
von Hrn. K. nicht genügend widerlegt worden sind. 
Um hier Einzelnes zu berühren, berücksichtigen wir 
den Gebrauch von und MU», von denen das erste 
Wort vorherrschend in den historischen, das zweite in 
den geographischen Abschnitten unseres Buches sich 
vorfindet, und aus welchem verschiedenen Sprachge
brauche eben auf die Benutzung von Quellen geschlos
sen wird. Wir geben nun gern zu, dass beide Worte nicht 
ganz synonym sind, was überhaupt bei zwei Worten nur 
höchst selten der Fall ist, und dass, wie Hr. K. S. XXI 
nachweist, den Volksstamm „als Corporation, als 
politische Macht, der Selbständigkeit und Herrschaft 
zukommt,“ aber „den Volkszweig“ bedeute, und 
besonders da gebraucht werde, wo die Abstammung in 
Betracht komme. Damit aber wird die Frage nur weiter 
herausgeschoben, denn jetzt entsteht die Frage, wie 
diese verschiedene Anschauungs- oder Darstellungs
weise zu erklären sei; denn dass die beiden Worte in 
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unserer Schrift willkürlich mit einander wechseln, ohne 
dass der Verf. an die Verschiedenheit ihrer Grundbe
deutung dachte, zeigen jedem unbefangenen Leser 
Stellen, wie VII, 1. 16, wo beide Worte in gleicher 
Bedeutung gebraucht werden, XIII, 29 wto sie in einem, 
und 14- 15 wo sie in zwei Versen mit einander wech
seln. Dass der Verf. in den geographischen Abschnit
ten das Wort rnüM, oder umgekehrt in den historischen 
toiiiü habe gebrauchen müssen, oder auch nur mit be
stimmtem Bewusstsein gebraucht habe, oder dass der 
Gebrauch des einen oder des andern Worts nach sei
ner Grundbedeutung wechsele, wird sich, höchst seltene 
Fälle ausgenommen, durchaus nicht nachweisen lassen. 
Ebensowenig können wir-die Bemerkung Stähelin’s, die 
übrigens auch schon Herwerden gemacht hat, dass in 
den historischen Abschnitten die Wirksamkeit des 
Hohenpriesters ganz zurücktrete, während er in den 
geographischen mithandele, was wieder auf Benutzung 
einer Quelle hinweise, mit der kurzen Frage Hrn. K’s 
S. XVI zurückweisen, ob etwa der Hohepriester die 
Armee hätte commandiren, oder die Eroberungen leiten 
sollen1? Num. XXVII, 21 wird .losua von Moses zu sei
nem Nachfolger eingesetzt, doch soll sich Josua nach 
den Aussprüchen des Hohenpriesters richten, die dieser 
durch das Urim und Thumim enthält. Gegen diese ge
wöhnliche Erklärung macht nun allerdings Bertheau, 
Commentar zum Buche der Richter, S. 9, geltend, es 
widerspreche ihr Alles, was namentlich im Buche Josua, 
vorn Thun des Josua erzählt werde, und darum sei die 
Stelle so zu fassen, dass Josua für den Hohenpriester 
Gott fragen solle. Allein dass diese Stelle sagen solle, 
Josua solle für den Eleazar Gott fragen, nach dem 
Rechte des ürim und Thumim, d. h. auf ebenso gül
tige Weise, als ob der Hohepriester Jehova befragt 
hätte, ist gegen alle alttestamentliche Analogie; denn 
wo sonst von Urim und Thumim die Rede, erscheint 
immer ein Priester als handelnde Person, und somit 
ist die von Gesenius im Thesaurus vorgeschlagene Er
klärung, „und er (Eleazar) befrage sich für ihn (den 
Josua), nach dem Gesetze des Urim und Thumim“ vor
zuziehen. Darum wird auch IX, 14. 15 Josua getadelt, 
dass er ohne Gott zu befragen den Bund mit Gibeon 
abschloss. Allerdings scheint in dieser Stelle zu lie
gen, dass Josua mehr den ohne sein Vorwissen ge
schlossenen Bund nur genehmigte, und ebenso die 
Strafe für die Hinterlist, aber der Bund wurde doch 
mit seinem Vorwissen besbhworen, und so fällt der 
Tadel auch auf josua sep,st. Wir sehen also, dass 
Josua in den historischen Abschnitten unseres Buchs 
nicht nach dem Num. XXVII gegebenen Ausspruche 
Mosis handelt, die Wirksamkeit des Hohenpriesters 
tritt auf auffallende Weise zurück, und auch VII, 14 ff. 
wird seiner gar nicht erwähnt, was selbst dem Jose
phus so auffiel, dass er ihn VII und IX thätig sein 
lässt. Hingegen handelt Josua in den Abschnitten, 

welche die Vertheilung Palästinas erzählen, genau nach 
der Num. XXXI, 16 ff. erhaltenen Vorschrift, und es 
bleibt also immer höchst merkwürdig, dass derselbe 
Josua, der nach Moses’ Gebot bei der Verlosung den 
Hohenpriester zu Rathe zog, ihn trotz Moses’ Gebot 
weder bei der Eroberung des Landes, noch bei wäh
rend derselben vorfallenden Ereignissen berieth; und 
doch heisst es vom Hohenpriester IW vs byi iNif ts Vy, 
er sollte auch auf die Führung des Krieges einwirken, 
wie in ähnlichem Falle Richt. XX, 1b. 27. 28. Auf 
der andern Seite aber sehen wir, dass auch während 
des Krieges Josua andern Vorschriften des Pentateuchs 
vollkommen gehorsam gewesen ist, was auch unsere 
Schrift rühmend hervorhebt, I, 1 — 7; VIII, 29. 30 ff. 
X, 41 u. s. w. Es ist also gar wohl erlaubt, aus dem 
Umstande, dass nur in einem Theile unseres Bnchs die 
Mitwirkung des Hohenpriesers erwähnt wird, den 
Schluss zu ziehen, dass der Verf. des Buchs Josua 
hier einer Quelle folge, die er schriftlich vor sich hatte, 
an die er sich treu hielt, und welche ihm in an
dern Theilen seiner Schrift abging. Auch dass die 
Abschnitte, welche die Verloosung des Landes erzäh
len , nie der truirJ erwähnen, ist nicht ohne Bedeutung, 
und kann nicht, w’ie Hr. K. S. XVII thut, nur mit der 
Bemerkung abgefertigt werden, die , Ältesten und 
Richter, hätten eben nicht zu der Commission gehört, 
die Moses mit der Vertheilung des Landes beauftragte. 
Diese Antwort könnte Rec. nur dann genügend finden, 
wenn in den historischen Abschnitten neben diesen 
Ständen auch noch die nun vorkämen, denn diese 
gehören doch gewiss zu den Angesehenen der Nation, 
die Josua XXIII und XXIV versammelte, und warum 
fehlen sie da? und ebenso VIII, 33. An allen diesen 
Stellen aber sollen die vornehmen Stände Israels auf
gezählt werden. Rec. will aber in die Kritik unseres 
Buches nicht weiter eingehen, er hat nur zeigen wol
len, dass, was Hr. K. gegen die Ergebnisse der neuern 
Kritik vorbringt, nicht stichhaltig ist, und dass auch 
durch dieselben die Einheit unserer Schrift nicht ge
fährdet ist. Was das Alter des Buches Josua betrifft, 
so hält Hr. K. dafür, S. XLVII, es rühre dasselbe von 
einem der Ältesten her, die längere Zeit nach Josua 
lebten, und der am Abend seines Lebens, theils aus 
Erinnerung an selbst Erlebtes, theils aus gleichzeitigen 
Documenten und andern schriftlichen Aufzeichnungen 
unser Buch verfasste. Zu dieser Ansicht führt Hrn. K« 
zweierlei. Für einen Zeitgenossen spricht ihm V, 1 
wsy yy; dafür aber, dass unsere Schrift nicht von 
Josua selbst herrührt, sprechen, nach S. XLVI, die Er
zählungen von der Eroberung Hebrons durch Kaleb, 
Debins durch Othniel, XV, 13 — 19, und Leschems 
durch die Daniten, welche das Buch der Richter deut
lich in die Zeiten nach Josua versetze, sowie auch, dass 
kein Grund vorhanden sei, das Ende des Buches, wo 
Josua’s Tod erzählt wird, als spätern Zusatz anzusehen.
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Auch Rec. sieht das Buch Josua als ein sehr altes 
Buch an, ob aber so alt, wie Hr. K. will, ist eine an
dere Frage. Indessen ist schon von Ed. Reuss in der 
allgemeinen Encyklopädie, Sect. II? Th. 23, S. 198 mit 
Recht bemerkt worden, dass die Bestimmung des Al
ters unseres Buches von den Ansichten über das des 
Pentateuchs abhängig sei, was auch Hr. K. selbst in 
der Zeitschrift von Rudelbach, 1846, Hft. 1, S. 23 zu
zugeben scheint, und somit kann diese Frage hier nicht 
weiter berücksichtigt werden.

Ein unbestreitbares Verdienst erwerben sich die 
Gelehrten, die in der Kritik mit Hrn. K. harmoniren, 
dadurch, dass sie früher viel zu hoch angeschlagene, 
scheinbare Widersprüche auszugleichen bemüht sind, 
was Hrn. K. wirklich oft gelingt, und was auf jeden 
Fall Andere auf den rechten Weg leiten kann. Damit 
leisten diese Gelehrten auch der neuern, von ihnen 
neologisch genannten, Kritik wesentliche Dienste, da 
ja auch diese Kritik auf eine einheitliche und endliche 
Redaction der biblischen Bücher dringt. Auch diese 
Kritik sollte eben darum so selten als möglich von 
Widersprüchen reden, d. h. so selten als möglich an- 
nehmen, dass ein und derselbe Verfasser nicht Verein
bares, sich Widerstreitendes erzählen wollte; wo je
doch Widerspruch sich unabweisbar aufdringen sollte, 
könnte immer noch die Annahme aushelfen, der Ver
fasser selbst stelle hier verschiedene Aussagen neben 
einander, ohne sich für eine oder die andere zu ent
scheiden , wie dies auch die ältern arabischen Ge
schichtschreiber nur mit Angabe ihrer Gewährsmänner 
thun, und ohne dass wir nöthig haben, anzunehmen, 
der Verf. habe diese verschiedenen Aussagen schon 
schriftlich vorgefunden, er konnte auch der erste sein, 
der sie aufzeichnete. Denkbar wäre, dass XI, 21 ff. 
ein solcher, vom Verfasser andern nach erzählter Nach
trag wäre; da wir durchaus keinen Grund haben, an
zunehmen, diese Notiz stamme von anderer Hand. Zu 
den Stellen nun, die bisher als andern widersprechend 
angeführt und deren Echtheit bestritten worden, gehört 
namentlich IV, 9, nachdem schon Lengerke gezeigt, 
dass die übrige Erzählung des Übergangs über den 
Jordan gut in sich zusammenhange. Man behauptet 
nämlich, IV, 9 widerspreche Vers 3, welcher nur von 
emem Denkmale, dem zu Gilgal errichteten, rede; wo
gegen Hr. K. zeigt, dass unser Buch auch sonst den 
göttlichen Befehl°nur andeute, so III, 7. 8; vgl. mit 
IX, 13; IV, 2. 3? vo>] mit 4 — 7; und so könne Vs. 3 
wol auch der Befehl Gottes zur Errichtung eines Denk
mals im Jordan Übergebungen sein. Eine Bemerkung, 
die um so wichtiger erscheint, da die zur Erläuterung 
beigebrachten Beispiele derselben Erzählung entnommen 
sind. Dass das Denkmal im Jordan auch noch län
gere Zeit fortdauern konnte, zeM Hr. K., darauf hin
weisend, dass dasselbe nicht in der Mitte, sondern am 
östlichen Ufer, nach III, 7, errichtet worden sei. Zu 

bedauern ist, dass bei der Erzählung des Übergangs 
über den Jordan die Wunderbegebenheit nicht berück
sichtigt wurde, dass Hr. K. nicht auf eine Art und 
Weise, wie etwa Steudel, Alttest. Theol. S. 445, oder 
wie Hengstenberg die ägyptischen Plagen, auch diesen 
wunderbaren Durchgang zu einiger Anschaulichkeit ge
bracht hat. Auch die Wunder müssen, wenn sie ge
glaubt werden sollen, uns einigermassen näher ge
bracht und begreiflich gemacht werden, und sollte es 
am Ende auch nur sein, wie Rosenkranz, Natur
religion, S. 110 geschehen, womit Ritter, Asien II, 
S. 380 verglichen werden kann, und wie Hr. K. S. 83 
zu Vs. 12 bei Erwähnung des Manna thut, von dem 
er mit Hengstenberg sagt: „es erhebt sich bei dem 
Manna das Übernatürliche auf dem Grunde des Natür
lichen;“ zugleich darauf hinweisend, dass die bibli
sche Darstellung nicht vollständig aus der Natur des 
orientalischen Mannas erläutert werden kann. So löst 
nach der Ansicht des Rec. Hr. K. auch gut die Schwie
rigkeit, die sich VIII, 12 darbietet, und erklärt sie 
daraus, dass Vs. 3 nicht gleich angibt, dass Josua von 
den dort erwähnten 30,000 Mann 5000 zum Hinterhalte 
aussonderte, sodann diesen Umstand erst Vs. 12 nach
träglich erwähnt. Das ganze Thun des Josua vor Ai 
wird S. 137 anschaulich dargestellt, und auch gezeigt, 
dass wir nicht nöthig haben, Vs. 17 Bethel“ mit den 
70 für ein Einschiebsel zu halten. Ebenso ist S. 199 
der scheinbare Widerspruch zwischen X, 36. 37; XI, 21; 
XIV, 12 und XV, 13 — 17 gehörig gelöst; denn wenn 
man auch nicht gerade geneigt wäre, die letzte Be
gebenheit erst in die Zeit nach Josua zu versetzen, 
so erledigen sich die Differenzen schon*  dadurch, dass 
nichts nöthigt, anzunehmen,*  es werde X, 36. 37; 
XI, 21 die Eroberung aller Städte, und die Vertilgung 
aller Einwohner im südlichen Palästina berichtet, und 
jedermann einsieht, wie die an das Seegestade gedräng
ten Enakiten leicht wieder nach kurzer Zeit bis Hebron 
vordringen konnten. Auf dieselbe Art hebt sich auch 
der scheinbare Widerspruch XI, 21 mit XIII, 1 ff., wie 
auch schon Bertheau: Zur Geschichte der Israeliten 
S. 271, angenommen. Rec. findet diese Lösung für die 
natürlichste und passendste. Doch befriedigt sie Hrn. 
K. nicht ganz, da er Einl. S. XIV und im Commentar 
S. 221 noch eine andere aufstellt und sich an die von 
Hävernik anschliesst, der in unserem Buche eine reale 
und ideale Anschauungsweise der Dinge annimmt, die 
sich im theokratischen Standpunkte des Verfassers ans
gleicht, und von welcher bald die eine, bald die 
andere Seite mehr hervortritt. Auf jeden Fall muss 
die Angabe von XI einigermassen beschränkt werden, 
da auch bei der Annahme, der Verf. habe schriftliche 
Quellen vor sich gehabt, es klar ist, dass XI u. XXIII 
derselben Quelle angehören, die beiden Aussagen also 
in Harmonie gebracht werden müssen. Schwieriger 
scheint die Lösung des XXIV enthaltenen Widerspruchs,
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welches Capitel dort vorausgesetzten Götzendienstes 
wegen mit den übrigen Abschnitten des Buches Josua 
zu streiten scheint, da diese Israel zu Josua’s Zeit als 
dem Jehovacultus ergeben darstellen. Hrn. K.’s Lö
sung nach Masius, es sei hier von innerem Gottesdienst 
die Rede, die Rede enthalte die Aufforderung, unge- 
theilten Herzens dem Herrn zu dienen, scheint für die 
damalige Zeit zu geistig, ein äusserer Anlass hat ge
wiss diese Ermahnung veranlasst; und gewiss ist bes
ser anzunehmen, es habe sich gegen das Ende des 
Lebens des Josua, als Israel schon längere Zeit, 
XXIII, 1, in Palästina ansässig war, und XXIII, 12 
unter Götzendienern lebte, die es ganz auszurotten 
Versäumte, auch ein Hang zu ihrem Cultus gezeigt, der 
in den frühem Jahren Josua’s sich noch nicht kund 
gab. In diese Zeit aber fallt, was Jos. I—XXII er
zählt ist; und so widerstreiten XXIII und XXIV den 
Angaben der frühem Capitel nicht, sondern setzen nur 
einen davon verschiedenen Zustand voraus, der sich 
aber genügend erklären lässt, und für dessen Vorhan
densein die spätere Zeit hinlängliche Beweise gibt.

Ebenso verdienstvoll, als die Lösung der meisten 
scheinbaren historischen Widersprüche unserer Schrift, 
ist die Bearbeitung des Geographischen, von dem das 
Buch Josua so Vieles enthält; es muss der Fleiss des 
Verf. gerühmt werden, und die sorgfältige Benutzung 
von Robinson’s Reisen, jedoch würde es zu weit füh
ren, hier ins Einzelne einzugehen. Eigenthümlich ist 
Hrn. K., dass er das IX, 6 und später oft erwähnte 
Gilgal nicht mit dem IV, 19 identificirt, sondern es in 
dem Dorfe Djilddjilia bei Bethel, Robins. III, 299 wie
derfindet, worauf Hr. K. schon im Commentar zu den 
Büchern der Könige hingewiesen. Ein Beispiel von 
Hrn. K.’s Exegese zu geben, bringt Rec. die bekannte 
Stelle X, 12—15 herbei. Diese ganze Stelle glaubt Hr. 
K. aus dem •nsö entnommen, worin er mit Len
gerke harmonirt, und findet in derselben nur eine poe
tische Darstellung dafür, dass Gott Josua’s Gebet er
hört und Israel vollständigen Sieg über seine Feinde 
gegeben habe, noch ehe Sonne und Mond untergegan- 
gen. Einen wundervollen Stillstand von Sonne und 
Mond wolle diese Stelle nicht berichten, und dafür be
ruft sich Hr. K. auf Stellen, wie Jes. LXIII, 19; Ps. 
XVIII, 7—17. Hab. III, 11. Rec. gesteht offen, auch 
nicht an das Wunder des» Stillstandes der Sonne zu 
glauben, aber er muss dafür halten, der Verf. unserer 
Schrift habe daran geglaubt, und die Stelle sei nicht 
ganz so. wie wir sie hier lesen, dem -je© ent
nommen, oder wenn Vs. 15 zur entgegengesetzten An
sicht nöthigen sollte, so hat das wenigstens 

stellenweis auch poetische Prosa enthalten; mir ist es 
unmöglich, in Vs. 13 den Parallelismus weiter, als bis 
WB zu finden. Dem sei aber wie ihm wolle, so 
scheint aus Vs. 13 hervorzugehen, dass der Verf. ein 
Wunder erzählen wolle, warum hätte er sonst den 
Stillstand der Sonne zweimal berichtet, und noch oben
drein auf seine Quelle verwiesen? Das Wunder schien 
ihm selbst ausserordentlich, darum wiederholt er die 
Erzählung desselben, und zwar mit Angabe ihrer 
Quelle, und fügt noch obendrein ai-*©  bei. Nach 
der Ansicht des Rec. hat hier Ewald, Geschichte des 
Volks Israel, Th. 11, S. 251 das Richtige getroffen, 
doch könnte auch ursprünglich Vs. 14 unmittelbar mit 

verbunden gewesen sein, wodurch auch der In
halt von Vs. 15 erklärt wird. Ansprechend bestimmt 
Hr. K. I. I. die Tageszeit, zu welcher Josua sein be
rühmtes Wort sprach, es kann dies nur Vormittags, 
noch während der Schlacht bei Gibeon selbst gesche
hen sein, wo die Sonne östlich oder südöstlich von 
Gibeon, und der Mond dem Untergange nahe, südwest
lich über dem Thale Ajalon stehen mochte. Im Gan
zen Hrn. K. das Lob gegeben werden, dass seine 
Exegese sehr genau ist, und seine Erklärungen mei
stens gelungen sind; doch kann XV, 3 trotz des 
vorangegangenen ^7, nach Ewald, Lehrgeb. S. 616 
als Futur gefasst werden. Wenn aber auch Herr K. 
in der Lösung vieler scheinbarer Widersprüche glück
lich ist, so scheint er dem Rec. doch in der Auffas
sung des Verlaufs der gesammten Theilung von Palä
stina zu irren, weil er den XI erzählten Sieg zu früh 
setzt. Rec. gibt gern zu, dass Vs. 1 die Annahme be
gründet, der hier erzählte Sieg habe sich bald nach 
dem über die südlichen Könige ereignet, als Josua noch 
in Gilgal weilte; dagegen aber streitet entschiede»1 
Vs. 6, wo auch Hr. K. dnrch „morgen“ erklärt, 
und wo er sich nur durch die Hypothese helfen kann, 
Josua sei eben von Gilgal gegen die nördlichen Kö
nige alsbald aufgebrochen, als er von ihren Rüstungen 
Kunde erhielt. Es hat also die Ansicht mehr für sich, 
die diesen Sieg erst nach der ersten Theilung vor sich 
gehen lässt, und daraus erklärt sich auch, warum die 
XI, 3 aufgezählten Könige nur dem höhern Norden 
oder der nördlichen Seeküste angehörten. Israel hatt^ 
damals in der Mitte des Landes schon festen Fuss ge
fasst. Das heilige Zelt war schon in Silo, aber die 
weitere Vertheilung des Landes unterblieb, zum Theil 
gewiss aber aus Furcht vor der Macht der nördliche«« 
Kananiten, und ging erst nach deren Besiegung voll' 
ständig vor sich.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Deipzig*
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(Schluss aus Nr. 97.)

Die Verloosung der verschiedenen Erbtheile sieht Hr.K. 
8. 264 als unter unmittelbarem göttlichem Einflüsse vor 
sich gegangen an. Allein dagegen erheben sich folgende 
Bedenken. Zuerst erhalten die beiden mächtigsten 
Stämme ihr Erbtheil, und zwar von Süden nach Norden, 
dann mit einiger Ausnahme Benjamin’s, der zwischen den 
beiden mächtigsten Stämmen sein Loos angewiesen er
hielt, wie sich seinesStammvaters, schon in der Patriar- 
chenzeit, die jenen beidenStämme angenommen, dieSöhne 
der Lea ihrem Alter nach, und wieder von Süden nach 
Norden, zuerst Simon, dann Isaschar und Sebulon; 
allerdings letzterer vor dem erstem, weil dessen Erbtheil 
eine Zeitlang zum allgemeinen Heerlager dienen musste, 
aber dann erhielt er es südlich von Sebulon. Zuletzt die 
Söhne der Kebsweiber, bei denen dann das Alter nicht 
mehr genau beobachtet wurde und die auch in den 
Segen Jakob’s und Mosis ohne weitere Ordnung neben 
einander gestellt sind, sodass klar ist, wie schon Ma- 
sius angenommen, dass bei der Verloosung ein be
stimmter Plan obwaltete. Namentlich aus den) zuletzt 
Bemerkten ergibt sich leicht das theologische System, 
zu dem sich Hr. K. bekennt, und das auch sonst im 
Commentar mit aller Schärfe hervortritt. Hierüber will 
Rec. nicht streiten: sieht er auch in Hrn. K.’s Com
mentar nur eine Reaction, so hält er dieselbe doch für 
sehr ehrenwerth, besonders da eine gläubig versöhnende 
Dogmatik und Kritik, die neben der Anerkennung, 
dass die Bibel auch Sagenhaftes enthalte, dieselbe doch 
als Wort Gottes und Richtschnur unseres Glaubens 
und Handelns ansieht, sich erst Bahn zu brechen an- 
föngt, z. B. jn der Dogmatik von Lutz, und in der 
kleinen Schrift von Hupfeld, über Begriff und Me
thode der biblischen Einleitung.

®ase^ J. Stäklin.

Über Bedingungen der Kunstschönheit. Von Hermann 
Lotze. Abgedruckt aus den Göttinger Studien. Göt
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1847. Gr. 8. 
121/» Ngr.

Der Verf. erklärt selbst die Untersuchungen, welche 
die vorliegende Abhandlung anstellt, für wenig zeitge
mäss. Gewiss konnte derselben, falls sie es sonst be
durfte, in den Augen der wissenschaftlich Gesinnten 
nichts riiehr zur Empfehlung dienen, als dieses Bekennt- 
niss; denn wenn ein Schriftsteller dasselbe äblegt, be
urkundet er jedenfalls, dass er wenigstens selbständig 
geforscht und sich nicht etwa blos von den Zeitideen 
habe tragen lassen, die allenfalls für uns ein Buch 
schreiben können, sowie noch Schiller für den Dilet
tanten in der Poesie der gebildeten Sprache dichtete. 
Nur ist mit solcher’ Erklärung, die doch gar leicht für 
eine Entschuldigung genommen wird, der „Zeit“ fast 
schon zu viel Ehre angethan; denn abgesehen davon, 
dass di$ Berufung auf die Zeitideen auch in dem Ge
biete, wo sie zumeist heimisch ist, auf dem politischen, 
ihre Rolle nächstens ausgespielt haben dürfte; denn 
wem kann es noch verborgen sein, dass sie im Grunde 
den ärgsten Conservativismus enthält, oder wie hätten 
auch nur unsere Zeitideen entstehen sollen, hätte auch 
die Vergangenheit ihre Gesichtspunkte auf solche Weise 
fixirt? — die Wissenschaft wenigstens kümmert nichts 
als das Sachgemässe, und findet dies die Zeit sich sel
ber nicht gemäss — desto schlimmer für sie. Aber 
Hr. Lotze will mit jener Erklärung wol noch etwas Be
stimmteres sagen; sie dient ihm, einen ganz bestimm
ten Tadel gegen das Verfahren der Neuzeit auf dem 
Gebiete, mit dem er sich hier beschäftigt, und der 
Rückkehr zu der Beobachtungsweise einer vergangenen 
Zeit einzuleiten. Man hat in neuerer Zeit mit Recht 
gelehrt, dass die Schönheit sich auf dem Wege des 
Denkens nicht herbeiführen lasse. Aber durch die 
Würde, die ihr damit beigelegt wird, geblendet, hat 
man die Sache so verstanden, als sei überhaupt gar 
nichts in ihr, was dem Denken und folghc^ dem Leh
ren zugänglich wäre, und in Folge dessen hat man sich 
denn wirklich in Bezug auf sie das reflectirende Den- 

i ken kurzweg erspart. Hr. L. legt in dieser Abhand-
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Jung eine Anzahl Elemente des Schönen vor, die eine | 
solche Betrachtungsweise allerdings zulassen und in 
Betreff deren eine gewisse Lehrbarkeit der Kunst al
lerdings anzunehmen ist; er nennt sie Bedingungen des 
Schönen, weil sie zwar nicht hinreichen, Schönheit 
hervorzubringen, ohne sie aber dieselbe gleichwol nicht 
möglich ist. Und nachdem er dies als den Grundge
danken seiner Abhandldung angekündigt, sagt er: „Frü
here Tage beschäftigten sich wol mit der Frage, wel
chen Regeln ein Kunstwerk genügen müsse, um schön 
zu sein, aber der trockene Ernst dieser damals etwas 
erfolglosen Überlegungen hat sich längst in die schalkhaf
ten Verknüpfungen verloren, in denen die Dialektik neue
rer Kunstphilosophie, statt alte Räthsel zu lösen, ganz 
neue Gegenstände der Verwunderung geschaffen hat. 
Manches ist indessen überhaupt nachzuholen, worüber 
der hastige Schritt der letzten Entwickelung unserer Wis
senschaft zu schnell hinweggegangen ist, und so wol- 
len wir uns denn auch diesen Rückschritt in eine(r) 
Weise der Kunstbetrachtung gefallen lassen, welche 
nicht die Schönheit ihres Gegenstandes durch die Be
geisterung des noch tiefsinnigem Redners darüber zu 
überbieten, sondern ihren Grund an einfache Grund
sätze des Wissens zu fesseln sucht.“ Wer sollte sich 
nicht in dieses Wir mit eingeschlossen wissen wollen? 
Auch die am weitesten davon entfernt sind, auf dem 
gleichen Wege zu wandeln, werden sich wol hüten, ein 
Veto einzulegen. Die Abhandlung des Hrn. L. wäre 
unschätzbar, wenn sie auch nur diese Worte enthielte, 
die noch Niemand auszusprechen den Muth gehabt hat. 
Es bedarf für das ästhetische Gebiet einer Rückkehr 
zu dem schlichten Wahrheitssinn des vorigen Jahrhun
derts, der frei von aller Selbstbespiegelung der Refle
xion darauf, wie wir es so herrlich weit gebracht, ganz 
einfach der Sache nachforschte; man muss es hier ganz 
unbefangen mit Christian Wolff halten — und wäre sein 
Name zehnmal ein Schimpfname im Munde des Hrn. 
v. Schelling — wenn er in einer Erklärung über sein 
Verhältniss zu den Scholastikern sagt, dass er sich 
nicht darum bekümmere, ob etwas alt oder neu, ver
achtet oder in Werth gehalten werde, sondern blos 
darauf sehe, ob es Wahrheit sei; es ist vor allen Din
gen erforderlich, dass hier die besonnene Untersuchung 
wieder an die Stelle einer theopneustischen Construc- 
tion die Anspruchslosigkeit der Anschauung, dass das 
Schöne zunächst nur ein Gegenstand der Forschung 
sei, wie andere auch, an die Stelle der Überhebung 
trete, welche in ihm von vorn herein etwas ganz Apar
tes, in der Beschäftigung mit ihm ein geweihtes Pro
phetenamt erblickt, dem man dann freilich nicht gerecht 
würde, wenn man nicht wenigstens die Kunst mit Haut 
und Haar apotheosirte. Und wenn Hr. L. dieses Letzte 
will, so ist, was er der heutigen Zeit gegenüber gel
tend macht, nur nicht etwa auch wieder nur der Geist 

einer andern Zeit, sondern die Forderung der reinen 
zeitlosen Wahrheit selbst.

In diesem Sinne macht nun Hr. L. dreierlei Bedin
gungen des Schönen geltend — solche, die sich auf 
die sinnlichen Organe , welche das schöne Werk auf
nehmen, beziehen, oder physiologische, psychologische 
und endlich geistige. Was er über die ersten beiden 
sagt, lässt sich kurz zusammenfassen. In Bezug auf 
den Sinn besteht er mit Recht darauf, dass auch die 
blosse Erquickung desselben durch gewisse Eindrücke 
zur Schönheit gehöre — man wird dies um so unbe
denklicher zugeben, da es sich hier doch nur von den 
höhern Sinnen handelt — und dass also auch der ein
fache Ton oder die einfache Farbe schön sei — und 
da findet er denn ein noch ganz unbebautes Feld der 
Forschung in der Ermittelung, „welcherlei Zusammen
fassungen jener sinnlichen Elemente zu vollbringen dem 
Systeme unserer sinnlichen Thätigkeit schwer fällt, wel
che andere ihrem Ablauf sich anschmiegen, welcherlei 
Übergänge und Gegensätze zwischen verschiedenen 
Elementen sie zu ertragen und auszuführen fähig sind, 
welche andere sie dagegen nur mit Zerrüttung ihrer 
Ordnung und Erschöpfung ihrer Kräfte zu verfolgen 
vermöchten.“ Bei Aufstellung der psychologischen Be
dingungen würde man die Betrachtungen, in welchen sich 
das vorige Jahrhundert auf eine oberflächliche Weise und 
von dem irrthümlichen Gesichtspunkte aus, als wäre da
mit Alles geleistet, zu ergehen liebte, in gründlicherer 
Weise wieder aufnehmen müssen. Schwieriger und ver
wickelter ist, was der Verf. über die geistigen Bedingun
gen der Kunstschönheit sagt. Die Forderung des Geistes 
ist überhaupt, dass uns ein Bild des Weltlaufs aufgehe, 
in dessen Betrachtung und Genüsse die des allgemeinen 
Geistes würdige Lust und Seligkeit jede andere ver
gängliche Stimmung überwächst. Dies leistet auch die 
Kunst und zwar in einer Weise, dass sie jedes Ge
müth treffen muss, ohne es nach dem bestimmtesten 
Inhalt seines Glaubens zu fragen; denn sie führt nur 
die allgemeinsten Formen der Weltordnung vor. Und 
so findet sich der Verf. berechtigt, die geistige Bedin
gungen der Kunstschönheit kurzweg als metaphysische 
zu bezeichnen. Diese aber sind dreifacher Art: „Drei 
Mächte sieht unsere sinnende Beobachtung der Welt 
sich einander zum Laufe der Dinge verschlingen, all
gemeine Gesetze des Werdens und Geschehens, theil- 
nahmlos für jede einzelne Gestalt des Erfolgs, bilden 
das ewige Schicksal der Erscheinungen; ihnen unter- 
than ist eine Fülle der lebendigen Wirklichkeit, die mit 
wunderbaren eingebornen Trieben der Gestaltung und 
innerlichen Regsamkeit diese Starren Schranken über
webt, und in dieser endlich glauben wir zuweilen deut
licher die Spuren eines redenden Gedankens zu gewah
ren , der den zusammenhangslosen Lärm der Erschei
nungen einem gemeinsamen Ziele dennoch unwandelbar 
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zuführt.“ An dieses Alles werden wir nach dem Verf. 
im Kunstwerk „erinnert“ (S. 20). Die Nachweisung 
dessen in den. einzelnen Künsten füllt den Rest der Ab
handlung (S. 20—80) aus. Was die allgemeinen Gesetze 
anbetrifft, so stellt sich das gegen das Einzelne gleich
gültige Schicksal zunächst in der Musik und in der 
Poesie in der unerbittlichen Zeitabfolge des Takts und 
Metrums dar — doch kann in der Poesie das Metrum 
fehlen, weil diese — „auch durch den Sinn der Ge
danken das allgemeine Schicksal lebendig darstellen 
kann.“ Jn der Architektur nehmen aber diese Stelle 
die horizontalen Abschnitte der gothischen Baukunst 
ein; in der griechischen Baukunst weiss ein ähnliches 
Moment der Verf. nur insoweit nachzuweisen, als ihm 
diese durch solche abstracte Grundlage ganz erschöpft 
wird; der griechische Tempel ist ihm gleichsam nur 
Ein Takt; es ist bei den Griechen eine zuweilen doch 
wol bemerkbare, angeborne Frostigkeit der Anschauung 
ihrem sonst so schönen Maashalten förderlich entgegen
gekommen. Was die Sculptur anbetrifft, so ist die all
gemeine Welt, auf welche ihre Gestalten bezogen sind, 
ausserhalb ihrer in der Architektur zu suchen, welche 
ihre naturgemässe Umgebung bildete, in der Malerei 
ist es das Licht und seine Effecte, welche dem Kunst
werke ein allgemeines, Alles umschliessendes Gesetz 
zu Grunde legt. So weit die Nach Weisung jener allge
meinen Gesetze in der Kunst; es wird das hinreichen, 
einen Begriff vqh der Verfahrungsweise des Verf. zu 
geben, und wie er sich die Anforderung lebendiger 
Kunsterkenntniss im Einzelnen angelegen sein lässt; 
einen gleichen Auszug seiner Darstellung, wie sich 
Reichthum des Individuellen und das Vorhandensein 
eines leitenden Gedankens in der Welt im Kunstwerk 
abbilde, verbietet mehr als Eine Rücksicht.

Indessen, je mehr wir die Grundgesichtspunkte des 
Verf. apch zu den unserigen machen müssen, um so 
weniger wird es ihm unerwartet sein, dass wir im Ein
zelnen Manches an seiner Auffassungweise geändert 
wünschen möchten. Es mag hier von diesen Einzel
heiten nur Eine berührt werden, die schon in dem ex- 
cerpirten Theile der Abhandlung in Betrachtung kommt. 
Es ist die Zurückführung eines Elements der Allgemein
heit in den Kunstwerken, auf das schlechthin Allge
meine, auf das Metaphysische. Eine solche wird, wie 
gezeigt, bei dem Takt in der Musik versucht. Es fehlt 
dem Verf. nicht an Instanzen, um eine solche Andeu
tung desselben zu beleben. „Neben dem Entwickelungs
gange der Melodie,“ sagt er S. 22, „bilden die Schläge 
des Takts die stets bereitende Erinnerung an das all
gemeine Schicksal, dessen abgemessene Kreisungen 
alle Wirklichkeit hervorrufen und hinwegraffen, ohne 
für die eine mehr Vorliebe zu zeigen als für die andere. 
Und eben deswegen bedarf der Takt häufig einer Ver
schleierung u. s. w. Desto entschiedener, obwol nur 

in ernstem und langsamem Gange darf er den starken 
und festen Grund eines kriegerischen Marsches bilden, 
in dem der Muth menschlicher Begeisterung sich gern 
auf die unwandelbaren Geschicke der Welt stützt. Und 
so mag er denn ungebunden herrschen in jenen Tän
zen, in denen jede Selbständigkeit und melodische Kraft 
des einzelnen Gemüths sich der nivellirenden Gemein
heit des alltäglichen Taumels der Dinge überlässt.“ 
Abgesehen nun davon, dass dieser Taumel der Dinge 
und die unwandelbaren Gesetze der Weltordnung doch 
wenig miteinander gemein zu haben scheinen, — zuge
geben also, dass in diesem Allen durch die scharf her
vortretende Zeitfolge eine gewisse Anschauung einer 
substantiellen Grundlage des Daseins hervorgerufen 
wird, so kann doch diese in der Zeitfolge selbst nicht 
liegen, denn sie ist nicht der Complex der Gesetze der 
Weltordnung, und es wäre also gerade das ein Gegen
stand der Untersuchung gewesen, wie nur vermöge 
jenes an und für sich so geringfügigen und niedrigste
henden Vorgangs eine solche Anschauung und Stim
mung in uns hervorgerufen werden möge. Oder mit 
andern Worten, der Verf. hätte sich erklären müssen, 
was für ein Verhältniss man sich unter jener Erinne
rung vorzustellen habe, mit welchem uranfänglichen 
platonischen Ausdruck für die Verbindung des Sinn
lichen und Übersinnlichen er jene Verknüpfung allein 
bezeichnet. Dann würde sich vielleicht auch eine 
Rechtfertigung dafür gefunden haben, die Bedingungen 
der Schönheit, von denen es sich hier handelt, als me
taphysische zu bezeichnen; bei der gegenwärtigen Fas
sung der Sache heisst dies den Mund ein wenig zu voll 
nehmen, da ja, was in der That diese Bedingungen 
ausmacht — Takt, horizontale Abtheilung u. s. w. an 
und für sich nichts weniger als metaphysischer Natur 
ist, und nur in uns, wir wissen nicht wie, einen der 
Vorstellung des Metaphysischen analogen Eindruck her
vorbringt. Aber dass der Verf. bei diesem Abschnitte 
überhaupt noch hachzubessern haben werde, zeigt die 
Verdammung der griechischen Literatur. Es wird kei
nem Raisonnement gelingen, uns zu überzeugen, dass 
ihre Werke nicht Kunstwerke der edelsten. Art seien, 
folglich wird sich in ihnen die „Bedingung“ als etwas 
Untergeordnetes, als etwas keineswegs Erschöpfendes 
nach des Verf. eigenen Grundsätzen müssen nachwei
sen lassen. Und wie sollte jemals eine angeborne Fro
stigkeit der Anschauung, angenommen, sie finde sich 
bei den Griechen wirklich, dem künstlerischen Maas
halten förderlich entgegenkommen können? Sollte sich 
bei dem Verf. die alte (Gottsched’sche) Anschauung ein
geschlichen haben, es komme die Kunst zu Stande 
durch ein formloses, üppiges Bilden und eine dasselbe 
von aussen beschränkenden Verstandesthätigkeit? Nach 
neuern Ansichten geht das Maas in der Kunst geiade 
nur aus der sich selbst beschränkenden Fülle hervor;
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die Frostigkeit dagegen lässt es zu einer Kunstthätig- 
keit überhaupt gar nicht kommen. Es wird hier jeden
falls das künstlerische Maas, der Werth, der vollendet 
durchgebildeten Form mit der blossen Richtigkeit, die 
freilich, wo sie sich vordrängt, die Frostigkeit selbst 
ist, verwechselt.

Doch wie gesagt, dies sind Einzelheiten. Aber 
eine fernere Frage, die wir an den Verf. thun müsseu, 
betrifft eine Unvollkommenheit in der Conception sei
ner ganzen Abhandlung.

Hr. L. zählt uns, wie gesagt, eine ganze Reihe 
von Bedingungen auf, denen ein und dasselbe Kunst
werk genügen müsse, physiologische, psychologische, 
metaphysische und von den letztem drei verschiedene 
Gattungen. Dieses Verfahren ist in der That ausrei
chend, wo es sich darum handelt, Anweisung zu ge
ben, wie man ein Kunstwerk empirisch hervorbringen, 
oder wie man es einer erschöpfenden Beurtheilung un
terwerfen möge; für den ersten Fall wäre Alles anzu
geben, was man zu beobachten, für den andern das, 
worauf man zu achten habe. Nun aber stelle man sich 
den Philosophen vor, der aus dieser Darstellung einen 
Aufschluss zu ziehen wünscht. Diesem kann es nicht 
sowol auf die Kenntniss der einzelnen Bedingungen 
ankommen, als darauf, dass das Kunstwerk etwas an 
und für sich und in sich selbst Bedingtes sein, nicht 
schlechthin und glattweg, wenn ich so sagen darf, da 
sein, sondern gleichsam einen Widerstoss in sich sel
ber haben soll. Wie verhält es sich nun damit, und 
wie sammeln sich die verschiedenen und so sehr ver
schiedenartigen Bedingungen unter diesen Gesichtspunkt? 
Ich meine nämlich so: Es sind auch gar mannichfaltige 
Bedingungen zu erfüllen, wenn Einer den Namen eines 
Mannes im vollem Sinne verdienen will. Charakter
festigkeit, sittliche Ausbildung machen es nicht allein 
aus, es gehört auch eine nach aussen hin auf sich selbst 
gegründete Stellung dazu; es ist ferner nach allgemei
ner, vollkommen richtiger Anschauungsweise Einer 
nicht eher ein völliger Mann, als bis er ein Weib hat 
u. s. w. Dies sind nun Dinge, die sich ganz äusserlich 
und zufällig zusammenzufinden scheinen. So aber ver
hält sich’s nicht. Ist Jemandes Lebensgang richtig an
gelegt, ist seine Entwickelung eine gesunde, seine In
dividualität überhaupt eine normale, so wird sich zu 
der Zeit, wo die sittlichen Bedingungen der Männlich
keit erfüllt zu sein pflegen, auch das mehr Äusserliche 
eingefunden haben — er hat eben in jeder Beziehung 
die ihm angemessene Stellung in der Welt einzuneh
men gewusst. Folglich beruht das Ganze nur auf einem 
einzigen innern Act, welcher, indem er die Bedingung 
der männlichen Stellung erfüllte, die Bedingungen der
selben sich einzustellen zwang. Eine solche Einheit 

des innern Vorgangs muss auch beim Kunstwerke statt
finden und ihm müssen sich die einzelnen Bedingungen 
unterordnen — wie sollte sonst aus so verschiedenar
tigen Elementen ein in jedem einzelnen Falle auf ganz 
verschiedene und eigenthümliche Weise je ein einheit
liches Werk zu Stande kommen können? Welcher Art 
ist nun dieser Vorgang — ist er ebenfalls ein subjec- 
tiver, im Geiste des Künstlers, wie jener sittliche, oder 
vollführt er sich auf irgend eine Weise objectiv, und 
in welcher Gegend befindet sich überhaupt bei dieser 
Frage der Forscher ? Auf das Alles erhalten wir durch
aus keine Antwort; Hr. L. vergleicht in der Einleitung 
die Bedingtheit des Kunstwerks überhaupt mit dem festen 
Knochengerüste des Körpers, und scheint damit wenig
stens anzudeuten, dass in jedem einzelnen Falle die 
Gesammtheit der Bedingungen ein einheitliches System 
bilde, übrigens aber vergisst er über den Bedingungen 
in der Mehrzahl die Eine Bedingung gänzlich. Viel
leicht wird die spätere Abhandlung, in welcher er das 
über die Sphäre der Bedingungen hinaus liegende Ele
ment der Schönheit zu behandeln verspricht, diesen Man
gel ergänzen; dass bis jetzt Hr. L. über die ganze Frage 
noch ein wenig im Unklaren sein müsse, geht aus dem 
im Grunde gar nicht wenig offenherzigen Geständniss 
hervor, das er auf der letzten Seite ablegt, dass er 
sich hier in seinen Betrachtungen oft schon habe ver
locken lassen, von den abstracten und reinen Kunst- 
bedingungen abzuschweifen, deren er gedenken wollte, 
und den schönen Inhalt der Kunstwelt mit in den Kreis 
seiner Überlegungen zu ziehen. Vielleicht werden wir 
in jener künftigen Abhandlung auch erfahren, warum 
diese ganze Bedingtheit aber nur vom Kunstschönei» 
gilt, was hier schlechthin vorausgesetzt ist.

Schliesslich eine Bemerkung über die stilistische 
Form. Der Verf. lässt hier zwar den Zwang fahren, 
den er sich bei einer frühem Abhandlung auferlegt hatte, 
keine Fremdwörter zu gebrauchen, gleichwohl ergeht 
er sich auch hier in einer gewissen weichen Fülle der 
Wohlredenheit, die bisweilen — ich verweise auf die 
obige Stelle über die Überflüssigkeit deS Metrums in 
der Poesie, — über den Sinn in Zweifel lassen kann, 
und der wenigstens für Ref. die Verführung in sich

। tragen würde, gelegentlich etwas %u sagen, was er nicht 
so meinte. Warum kann man das Schöne nicht ebenso 
kalt und präcis behandeln; w,e ,rgend etwas anderes. 
Wenigstens hier wäre zu einem schwungvollen Tone 
gar keine Veranlassung gewesen, da ja gerade das 
abstracte, das, wie der ^erf. sagt, der Frostigkeit ver
wandte Element der Schönheit Gegenstand der Unter
suchung ist.

Leipzig. BF. Danzel.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhans in ^Leipzig.
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Geschichte.
Geschichte des Volkes Israel von der Zerstörung des 

ersten Tempels bis zur Einsetzung des Makkabäers 
Schim’on zum hohen Priester und Fürsten, von 
Ur. L. Herzfeld, braunschweigischem Landesrabbiner. 
Erster Band. Braunschweig, Westermann. 1847. 
Gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Dies Werk ist eine in vielen Beziehungen interessante 
Erscheinung. Es ist ein Erzeugniss der kritischen Schule 
der Exegese, deren wesentliche Resultate hier zur Aus
füllung einer in der That sehr fühlbaren Lücke dienen, 
in welcher aber der Verf. mit Scharfblick und Fleiss 
noch ausserdem selbständige Thätigkeit entfaltet, so 
weit ihm sich viele Quellen aufthun, die den meisten 
Kritikern minder zugänglich sind, Talmud und Mid
rasch; und bei Betrachtung dieses Umstandes muss es 
der kritischen Schule zur wahren Genugthuung gerei
chen, dass endlich auch Rabbiner sich ihr anschlies
sen und ihre Früchte in Regionen verpflanzen, die ih
nen bisher abgesperrt waren. Dieses subjective Ver
dienst wird hier erhöht durch die Ruhe und Besonnen
heit der Darstellung, aus welcher die objective Geschichte 
allmälig hervorgeht und sich entwickelt, wie das nicht 
wol anders geschehen kann, da, wo der historische 
Stoff fast noch gar nicht ausgesponnen worden.

Die Einrichtung des vorliegenden Bandes ist fol
gende: Zuerst werden wir mit Palästina und den Nach
barstaaten bekannt gemacht; die Auflösung des Reichs 
Juda wird beschrieben, das jüdische Volk zur Zeit des 
Exils «•eschildert, und überhaupt ein Begriff von seinem 
religiösen Standpunkte gegeben; hierauf lernen wir die 
ExiHänder kennen, Ägypten und Babylonien, und es 
wird der Geist der Exulanten und ihre Beziehungen zu 
denen der sogenannten X Stämme erörtert. Dann wer
den die Revolutionen der orientalischen Reiche erzählt, 
das persische näher geschildert, und schliesslich die 
Geschichte der zurückkehrenden Juden dargestellt.

Dies Alles bildet den Text des Buchs. Es folgt 
nun eine Anzahl engbedruckter, fast die Hälfte des 
Werks füllender Beilagen von sehr lehrreichem Inhalte. 
Sie geben Rechenschaft von den Studien des Verf., 
welcher dieselben in neun Excurse theilt, denen aus
serdem noch 131 Anmerkungen folgen. Die Excurse 
enthalten: 1) die Quellen und Hülfsbücher zu diesem 
Bande; 2) Untersuchungen über die hierher gehörigen 

biblischen (und apokryphischen) Bücher; 3) und 4) chro
nologische Forschungen; 5) Einiges über die Religionen 
der Nachbarvölker; 6) über die Wohnsitze der X Stämme; 
7) über Cyrus; 8) über den Stamm Davids; 9) über die 
spätem Priester und Leviten.

Man sieht, dass hier reichlicher Stoff zum Forschen 
vorhanden ist, denn alle diese Gegenstände bedürfen 
noch gar sehr der Aufhellung. Zu bedauern ist hier
bei, dass dem Verf. in Betreff der Chronologie das je
denfalls höchst wichtige Werk von George Duke of 
Manchester: The Times of Daniel (über welches die 
Göttinger gel. Anzeigen sowol als die Theol. Studien 
und Kritiken bereits berichtet haben) nicht bekannt oder 
nicht zugänglich war. Dasselbe hätte nothwendig ent
weder auf andere Ergebnisse hingeleitet, oder eine voll
ständige Widerlegung erfahren müssen. — Wahrschein- o o o
lieh wird schon im zweiten Bande auf dasselbe Rück
sicht genommen werden.

Wir kommen zur Sache. Der Hauptzweck des 
Werks ist, den Übergang des Volks Israel aus den 
ältern Zuständen und Anschauungen in die des spätem 
Judenthums zu entwickeln. So einfach diese Aufgabe 
zu sein scheint, so ist sie doch viel verzweigt, und die 
profane Geschichte des Volks Israel, obwol (wie der 
Verf. ganz richtig bemerkt) oftmals in keinem ursäch
lichen Zusammenhang mit seiner innern Geschichte, 
muss nothwendig den Begebenheiten und Vorgängen zur 
Folie dienen. Denn in der That, wie sehr auch das 
religiöse Gesetz, welches nachmals in seiner Ganzheit 
das mosaische heisst (unserer Ansicht nach jedoch nur 
eine Sammlung allmälig im Geiste des Gesetzgebers 
fortgebildeter Bestimmungen darbietet) mit den Neigun
gen des Volks im Widerspruche stand, so ist doch 
diese Wechselwirkung selbst immer von bedeutendem 
Einflüsse auf das Volk einerseits, auf die Durchfüh
rung des Lehrbegriffs andererseits. Die geographischen 
Angaben, welche hier ohnehin nicht auf Vollständigkeit 
Anspruch machen können, waren entbehrlich; auch bat 
der Verf. nur eine sehr allgemeine Übersicht, welche 
durch die spätem Nachträge nicht klarer wird? gege
ben. Wir glauben, dass man hier eine leitende Idee 
vermissen werde. Zu erwarten war nämlich? dass bei 
dieser geographischen Schilderung nicht sowol die Na
tur und einige daraus hervorgehenden Bestimmungen 
der Beschäftigungen der Menschen? als yielmen die 
Verhältnisse und insbesondere die politische Lage der 

I wichtigsten Theile Palästinas zur Zeit der lempelzer-
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Storung, oder auch um ein Jahrhundert früher, in Be
tracht kommen mussten; es ist für die Geschichte weit 
wichtiger, zu wissen, welche Gegenden zu jener Zeit 
besonders stark angebaut waren, und was für Zünd
stoffe zu Kämpfen sich in den mehr und minder dazu 
geeigneten Städten darboten, sowie was für Mittel zur 
Wehr sich vorfanden; oder auch, welche Punkte des 
Landes die Aufmerksamkeit mehr ansprechen, und 
warum? Eine Schilderung Jerusalems zu jener Zeit 
wäre wol auch an ihrem Orte, zumal sie noch nicht ver
sucht worden, — denn von dem Zustande dieser Stadt 
von ihrer Bevölkerung und von dem Einflüsse, den sie 
übte, hing das Schicksal des Reiches Juda ab, und in 
ihrer Lage und Beschaffenheit ist der Grund zu vielen 
spätem Thätigkeiten zu suchen. Manches wird indess 
in der Geschichte und den dazu gehörigen Anmerkun
gen einzeln nachgeholt. So z. B. scheint die Ansicht 
des Verf. über Kadytis, welches nach ihm nur Gaza 
bezeichnen könne (S. 427—429) sehr wohl begründet. 
Die Erzählung der mit der Zerstörung Jerusalems ver
bundenen Persönlichkeiten und Thatsachen ist hier sehr 
detaillirt und kritisch vorsichtig durchgeführt. Der Verf. 
schildert das jüdische Volk beim Beginn des Exils, um 
darauf hinzuweisen, dass die spätere Wiedergeburt am 
meisten den nach Babylonien versetzten, minder den 
ägyptischen und das Mindeste den im Heimatlande zu
rückgebliebenen Juden verdankte. Er schildert diese 
als nur Ackerbau und Viehzucht treibend, welche nicht 
einmal „den Gewerbfleiss bis zur Höhe der Kunst hin
aufzutreiben“ Gelegenheit hatten, indem die Luxusar
tikel von den Nachbarn bezogen werden konnten. Wir 
glauben, dass der Verf. etwas zu viel behauptet, sowie 
er mit Unrecht den Juden §. 28 fast allen Begriff von 
Selbstgefühl abspricht. Die Mängel, welche dem Volke 
den Untergang brachten, sind nicht dem jüdischen allein 
eigen; Tausende von kleinen Völkern sind auf gleiche 
Art überwunden, ja sogar versetzt worden. Ohnehin 
wird der statistische Theil der Volksschilderung sehr 
flüchtig abgefertigt. Dagegen widmet der Verf. der 
Betrachtung der Religion zur Zeit der Zerstörung eine 
reifet und sehr interessante Untersuchung (S. 46 ff.). 
Sehr gut wird aus den Fragmenten der h. Schrift der 
Kampf des Polytheismus mit dem Monotheismus dar- 
gestellt (§. 32). Die ideej welche schon Maimonides 
aufstellt, dem unser Verf. gegen neuern Widerspruch 
Anderer theil^eise beipflichtet (warum nur theilweise? 
und wie theilt sich diese Idee?): dass der Opfercultus 
zur Erziehung des Volks für den Monotheismus benutzt 
worden sei? wird hier genauer ins Auge gefasst und durch
geführt. Dass die beste in vorexilischer Zeit noch nicht 
sehr einflussreich waren, gibt auch der Verf. zu, aber 
er zeigt doch auch andererseits, dass die Feier des 
Sabbaths und des Neumonds mit einiger Strenge beob
achtet worden sein müsse. Ausserdem weist er nach, 
welche mosaische Vorschriften bereits in Übung waren:

Beschneidung, manche Speisegesetze (besonders mit 
Beziehung auf Ez. IV, 14, wobei wir uns zu bemerken 
erlauben, dass die Übertragung: „Ach .... meine Seele 
ist nicht verunreinigt“, durchaus nicht gebilligt werden 
kann, wsi ist in der ganzen Bibel nickt die Seele, son
dern Leben, Blut, Leib, Person, Trieb, oftmals nur 
der Magen. Dieser Umstand ist von Wichtigkeit, weil 
der Begriff einer Unreinheit der Seele gar nicht hier
her gehört!) einige Gesetze, betreffend die Menstruation, 
die Ehe und geschlechtlichen Umgang; sonst dürfte sich 
keine wichtige Spur finden. — Da indessen nach der 
eigenen /Ansicht des Verf. der Pentateuch schon da war, 
so möchte doch wol noch vieles Andere bereits ins 
Volksleben übergegangen sein; insbesondere Dinge, die 
zum Landbau gehören und leichter zu beaufsichtigen 
waren. Das siebente Ruhejahr und das Jobei wurden 
nicht gehalten, aber man war sich bewusst, hierin ein 
altes Gesetz zu übertreten, und entschuldigte sich nur 
mit der Noth. Selbst die Freilassung der Sklaven nach 
6 und 49 Jahren muss im Volke gelebt haben, wenn 
sie auch umgangen ward. — Alles dies finden wir durch 
die Untersuchungen in den Times of Daniel, auch ab
gesehen von den noch sehr problematischen chronolo
gischen Resultaten bestätigt, und man kann auch nicht 
umhin, anzuerkennen, dass Alles, was die Propheten 
öffentlich besprachen, schon Besitzthum des Volkes 
gewesen sein müsse.

Indessen ist gewiss, dass das mosaische Gesetz als 
solches nicht beobachtet wurde; denn die ganze Ver
fassung hat niemals bestanden, wenn auch Versuche 
gemacht worden sein mögen, die aus ihr fliessenden, 
nicht gänzlich durch sie allein bedingten Sitten oder 
Einrichtungen zur Geltung bringen. Hr. H. meint, es 
habe überhaupt an Lehrern der mosaischen Satzungen 
(S. 60) gefehlt, weil die Priester dieselben gar nicht 
beachteten, die Propheten aber ihrer Zeit zu sehr vor
ausgeeilt seien; „sie hatten,“ sagt Hr. H., „fast alle 
schon eine höhere Auffassung des Jahwethums, als 
worauf vorläufig das pentateuchische Ceremoniel hin
arbeitete, und waren entweder vel zu schlicht, um die
sen künstlichen Erziehungsplan zu durchschauen, oder 
zu lebhaft, zu ungeduldig, um ihn, der allerdings mehr 
die Zukunft als die Gegenwart im Auge hatte, bedäch
tig zu verfolgen; in ihren Reden herrscht dabei ein tie
fes Schweigen über die pentateuchischen Satzungen. 
Israel hat mehr, als sich berechnen lässt, dadurch zu 
leiden gehabt, dass seine Propheten m gewissem Sinne 
nicht zur rechten Zeit auftraten. Vor dem Exil war 
noch kein rechter Platz für sie: und später, als das 
Volk reif genug war, sie zu verstehen, hatten ihre 
Stimmen ausgeklungen!4

Man sieht, dass der Aerf, nicht blos exegetische 
Kritik übt, sondern einen kühnen Blick in die geschicht
lichen Verhältnisse versucht. Ob die obigen Sätze auch 
richtig seien? Wir zweifeln; denn es lässt sich schon
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denen geschichtlichen Beziehungen in historischen und 
prophetischen Büchern. Freilich müssen wir hier wie
derum bedauern, dass die neuern Untersuchungen in 
The Times of Daniel nicht vorlagen; sonst aber liefert 
der Verf. ausserdem treffliche Beiträge zur Kenntniss 
des Esra und Nehemia.

Den vierten Excurs, welcher die ganze Chronolo
gie des hier behandelten Jahrhunderts und der damit 
zusammenhängenden Geschichte vorheriger Regierun
gen sehr ausführlich durchforscht, haben wir mit gros
ser Aufmerksamkeit durchgenommen und müssen dem 
Fleisse und der Aufmerksamkeit des Verf. unsere Be
wunderung zollen. Die Resultate sind, insofern sie von 
bisher angenommenen abweichen, meist nur Hypothe
sen; und wir möchten den Ertrag nicht hoch genug 
veranschlagen gegen die ungeheure Mühe, nachdem so 
viele ausgezeichnete Chronologen dies Feld so sehr 
schon ausgebeutet haben. Alle Ergebnisse werden aber, 
wie gesagt, durch die neuesten Forschungen fast pro
blematisch. Dasselbe gilt vollends von dem siebenten 
Excurs über Cyrus.

Im Texte beschreibt der Verf. nun die Länder des 
Exils, und zwar zunächst Ägypten (S. 67. 78) äusserst 
dürftig, was hier damit entschuldigt wird, dass eine 
genauere Schilderung Ägyptens bei Schilderung der 
hellenistischen Zeit erfolgen solle. Wir können dies 
nicht billigen. Ägypten war in den frühem Jahrhun
derten bedeutend anders beschaffen, und wenn dessen 
Einrichtungen damals wirklich auf die jüdischen Colo- 
nisten Einfluss übten (was nur in geringem Maasse zu
zugeben sein dürfte, während die spätem Verhältnisse 
allerdings stark einwirkten), so mussten sie hier be
merkt werden; dafür war aber alles den Boden und 
die Lage Ägyptens Betreffende entbehrlich, da dessen 
Bedeutsamkeit für die Lage der Colonisten nicht nach
gewiesen worden. Ausführlicher und zweckmässiger 
berichtet der Verf. über Babylonien, womit Assyrien 
zum Theil ganz angemessen verbunden worden. Hier 
ist oft sehr ins Einzelne gegangen, obwol noch Man
ches zu ergänzen übrig bliebe. So wird z. B. die An
gabe der Ausdehnung Babylons nach Herodot und Dio
dor erörtert, und die Übertreibung in Jona III, 3 ge
rügt. Der Begriff von einem dreitägigen Durchmesser 
der Stadt, oder mindestens ihrer Länge muss aber all
gemeiner geherrscht haben, da Aristoteles Polit. HL 3 
Babylon mit dem ganzen Peloponnes gleichsetzt und 
hinzufügt:

HC cpaciv eaXoxuiac Tpt/rrp ovx
TL p.s'pOG TOÄSÜ«;, 

und so augenscheinlich die weit ausgedehnten Anbaue 
ausserhalb der Mauern auf viele Meilen weit mitrech
net. Man hat zwar hier emendiren wollen: rpfcov, 
pa<; [xepo<; -nvac ovx aiG^a^ai, d. h. Viele hätten noch bis 
über ein Drittel des Tags nichts von der in der Nacht 

I geschehenen Eroberung verspürt. Allein dei Vergleich

an sich von den Propheten nicht sagen, dass sie ihre 
Zeit, auf welche sie wirken wollten, nicht gekannt 
hätten. Sie wurden auch verstanden, und deshalb, wie 
alle eingreifenden Volkslehrer, verkannt, verfolgt, oft 
gemishandelt. Sie sprachen vom Gesetz aus dem ein
fachen Grunde nicht, oder nur sehr allgemein, weil 
das Volk dasselbe nicht kannte. Satzungen, d. h. Le
bensregeln, die tägHch und an jedem Orte die Religion, 
wie im spätem Judenthuine, äusserlich repräsentiren, 
gab es im mosaischen Gesetze ohnehin nur wenige und 
die schwerlich in Übung waren, z. B. die Fäden und 
der Streif am Obertuche, und etwa die Feier des Sab
baths und einiger Feste. Das Alter der mosaischen 
Schriften lässt Hr. H. ununtersucht, nur will er sie, mit 
Zulassung allenfalls einiger spätem Glossen, gegen jede 
sich „überstürzende Kritik^ (S. 64) als vorexilisch in. 
Schutz nehmen. Wir glauben auch, dass die grössere! 
Masse vorexilisch da war, obwol die Recension , die 
uns vorliegt, wol nachexilisch sein dürfte. Jedenfalls 
tadeln wir solche kurze Tadel gegen Anderer kritische 
Versuche; mit Worten werden solche Fragen nicht be
seitigt; sind die Argumente eines Kritikers für die nach- 
exilische Zeit nicht stichhaltig, so hat sich die Kritik 
geirrt, ohne darum sich selbst überstürzt zu haben. Der 
Misgriff muss aber bewiesen werden! Zudem ist, wenn 
man Glossen und Zusätze gestattet, schon wiederum 
Vieles ins Unbestimmte hinaus zugegeben!

S. 65 gibt der Verf. das Verzeichniss der vorexi- 
lischen Schriften, auch der citirten und verlorenen, — 
mit Ausschliessung der bestimmt nachexilischen Stellen. 
Dieser letztere Punkt gibt den Standpunkt des Verf. 
an und bedarf einer sehr sorgfältigen Erwägung. Aus 
Sacharja gehören dahin K. 9—14, welches besonders 
wichtig; über die Psalmen spricht er sich nicht aus. 
Die vier ersten Klagelieder hält er für ein Werk des 
Jeremiah. (Wir können die alphabetische Ordnung nicht 
für so alt halten). — Der Verf. meint, diese Schriften 
seien mehr oder minder vollständig in den Händen un
terrichteter Exulanten, die nach Babylonien gingen, 
gewesen; die Zurückgebliebenen hätten schwerlich viel 
davon gehabt; die nach Ägypten wanderten, gar keine. 
Alles dieses ist freilich sehr unbestimmt und ohnehin 
nur HypOthesee

Her zweite Excurs, welcher sich mit den hierher 
gehörigen Büchern des Kanons beschäftigt, ist voll von 
sehr interessanten Bemerkungen und Textesvergleichun- 
gen, grösstenteils selbständige Forschungen nebst Wür
digung der bis]ler von andern Theologen und Exegeten 
entwickelten Ansichten. Wir müssen es uns versagen, 
hiervon Auszüge mitzutheilen; das Ganze ist ein streng 
verflochtenes Gewebe und bedarf eines tiefen Nachstu
diums. Über einige Stücke, als Hiob, Klagelieder und 
Hesekiel, eilt der Verf. kurz hinweg, und uns scheint 
auch hier sein Resultat nicht ganz klar. — Wichtig 
sind seine Bemerkungen zur Nach weisung der verschie
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mit dem Peloponnes spricht für die Richtigkeit des Tex-1 rische Grundlage und ist eben nur Vermuthung. Die 
tt. •----- o.i—x —.... alten Rabbinen waren dreister, sie erklärten die X Stämmetes. Übrigens hätte Bochart verdient zu Rathe gezo

gen zu werden, da er alle alten Quellen benutzt hat; 
auch vermissen wir ungern eine, wenn auch nur kurze 
Schilderung der Nachbarreiche; die ganze Darstellung 
der geschichtlichen Thatsachen S. 95 und 96 ist da
durch unklar. Wir sind noch jetzt nicht hinlänglich 
über die Grenzen oder Völkergebiete belehrt, um ohne 
Weiteres die Ausdrücke Medien, Susiana, Chaldäa, 
Armenien u. s. w. für jene Zeit sogleich richtig zu fas
sen, und es ist fast anzunehmen, dass selbst die alten 
Geschichtschreiber und Geographen keine sehr bestimmte 
Vorstellung davon hatten.

Die jüdische Geschichte wird gut und mit kritischer 
Sorgfalt dargestellt, freilich bei Voraussetzung der schon 
erwähnten Chronologie. Ganz vorzüglich aber müssen 
wir die freilich noch nicht ganz ausgeführte Schilde
rung des Umschwunges, den die religiösen Ansichten 
der Juden im babylonischen Exil erfuhren, hervorheben. 
So weit solcher aus den biblischen Quellen ersichtlich, 
hat der Verf. mit Freisinnigkeit und ohne Rücksicht 
auf veraltete Vorstellung von den Prophetien recht an
schaulich entwickelt, und wir bedauern nur, dass (S. 
126) noch manche religiöse Begriffe, welche den Pro
phetien mit zum Grunde gelegen haben sollen, auf eine 
spätere Nachweisung verschoben worden; ein Verfah
ren, dem wir in diesem Werke gar oft begegnen, — 
warum?

Eine ausführliche Untersuchung wird den assyri
schen Exulanten gewidmet, deren muthmassliche Ver
hältnisse der Text S. 138 ff. darzustellen sucht. Die 
geographischen Resultate sind, wenn auch mit einiger 
Zuverlässigkeit gegeben, ebenso unbestimmt wie alles 
Bisherige, und noch unbestimmter das Wenige, was 
von der Lebensweise der Exulanten gesagt ist. Manche 
Vermuthungen mögen aber einer besondern Erwägung 
werth befunden werden, namentlich die Idee vom Sam- 
batjonflusse in jener Gegend. Die Frage, ob etwa gar 
die Exulanten ihre neuen Wohnsitze: Neu-Palästina 
genannt haben dürften ? (S. 140) ist entschieden zu ver
neinen. Aus 700 v. Chr. weiss man nichts von Palä
stina als Name des israelitischen Landes. Es ist auch 
überhaupt nicht anzunehmen, dass die Exulanten in 
dem weiten Lande dichte, abgesonderte Massen gebil
det haben. Sie zerstreuten sich ohne Zweifel nach al
len Richtungen und nur Stamm - und Familienbande 
hielten die kleinen Haufen beieinander. Ortsnamen mö
gen daher immerhin von ihnen herrühren. Was von 
den Berührungen der neuen Exulanten mit den assyri
schen (S. 145 147) vermuthet wird, hat keine histo- 

für völlig untergegangen. Indessen können doch Reste- 
Israels auch mit den judäischen Exulanten sich wieder 
befreundet haben.

Zu diesem Theile der Geschichte gibt der Verf. 
einen Excurs, welcher sich mit den Örtlichkeiten der 
Exulanten genauer beschäftigt, — eine jedenfalls sehr 
fruchtbare Arbeit, insbesondere insoweit die Angaben 
des Talmud mit in Erwägung gezogen werden. Auch 
hier wäre namentlich bei Erörterung des Zuflusses 
(S. 368) eine Prüfung dessen, was Bochart darüber 
hat, am Orte gewesen. Für diejenigen Leser, welche 
der neuesten hebräischen Literatur fremd sind, bemer
ken wir noch, dass auch der Rabbiner Rapoport in 
Prag sich mit Erklärung der talmudischen Angaben 
befasst hat (seine Ansichten und Hypothesen finden 
sich in der Sammlung (Prag 1839 ff.) und aus
derselben in der Zeitschrift der „Orient“ zerstreut; 
sie werden aber hier S. 359 mit Recht (obwol etwas 
zu sehr persönlich) bestritten, indem sie mehr Scharf
sinn als geographische Sicherheit bekunden. Anderer
seits hätten wir gewünscht, dass Hr. H. seine Unter
suchung über alle noch im Talmud vorzufindenden 
Wohnorte der babylonischen Exulanten (manche frei
lich wol erst von den spätem Juden bewohnt), ausge
dehnt hätte; und vielleicht genügt dieser Wink, um 
ihn zu einer weitern Durchführung derselben zu ver
anlassen.

Wir übergehen die politische Geschichte, sowie 
die höchst problematische, hier auch im Ganzen nicht 
sehr wesentliche Staatseinrichtung der Perser, um auf 
die Darstellung der magischen Religion aufmerksam zu 
machen, die hier mit Recht als sehr einflussreich ins 
Auge gefasst wird (das Cap. über Erziehung der Per
ser, §. 80 nach der Encyklopädie, kann man dahin ge
stellt sein lassen). Stand nun nicht zu erwarten, dass 
wir schon in diesem Bande eine recht ausführliche 
Schilderung des daraus mit hervorgegange>,e,t neuen 
Gedankenreiches erhielten, das bei den zueückgekehr- 
ten Juden sich alsbald zeigte? Wir bedauern es ernst
lich, dass von allem Diesem hier nicht ein Wort vor
zufinden, und dieser höchst wichtig6 Gegenstand von 
andern kritischen Untersuchungen verdrängt worden. 
Gerade auf diesem Gebiete igt n°ch viel Neues zu 
schaffen, und wir zweifeln nicht, dass der Verf. darin 
recht fleissig geforscht habe. Mögen die Ergebnisse 
nicht allzu lange auf sich warten lassen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redactdur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von J?, Brockhaus in Leipzig.
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AVas wir aber hier vorläufig erhalten, ist immer
hin dankenswerth. Der achte Excurs, namentlich über 
die Nachkommen David’s, ist mit grosser Sorgfalt 
gearbeitet, und wir finden darin manche neue histori
sche Notiz, z. B. die Richtigkeit des Namens Hyrka- 
nus bereits in einer frühen Periode (S. 381) mit Be
zugnahme auf die Versetzung vieler Juden nach Hyr- 
kanien durch Darius Ochus, und die daran sich knü
pfenden Bemerkungen müssen wir als für das Ver- 
ständniss des Josephus und für die Ausfüllung einiger 
historischen Lücken sehr fruchtbar bezeichnen. Auch 
die Genealogien hei Lukas und Matthäus werden hier, 
und wenn wir nicht irrep, etwas besser beleuchtet, als 
bisher geschehen.

Es folgt nun S. 387—424 eine sehr ausführliche 
Untersuchung über die Entstehung der später vorhan
denen Abtheilungen der Priester und Leviten. Der Verf. 
fürchtete gewiss mit Unrecht, dass man diese Abhand
lung für zu mikrologisch halten möchte; im Gegentheil, 
sie verdiente ganz für sich gesondert zu erscheinen, 
weil auf diesem Gebiete fast gar nichts geschehen ist. 
Schon das ist zu loben, dass die talmudischen An
gaben §.4 — 5 als unkritisch und unhistorisch abge
wiesen werden, damit nicht auf Aussagen, welche 
augenscheinlich neuern Ursprungs sind, mehr Gewicht 
gelegt werde, als sie verdienen. Andererseits wird 
ihnen hier doch einiger Werth mit Recht zngeschrie- 
ben. Freilich ist Einiges in diesen Untersuchungen, 
z. B. über die Ämter am Tempel, von denen die 
Mischna berichtet, nur für Verehrer des Talmuds 
wichtig; jeder Andere wird wol von selbst die dorti
gen Notizen in ihre Grenzen weisen. Um so eher 
möchten wir wünschen, dass in der Folge derartigen 
Besprechungen, die durch eine breitere Auseinander
setzung gar nichts gewinnen, ein verhältnissmässig ge
ringerer Raum gegönnt werde, zumal derselbe für wich
tigere Materien fehlt. Wir können unsererseits auch 
nicht mit §. 16 uns befreunden, in welchem eine höchst 
combinirte Geschichte der Art, wie die 24 Abtheilun
gen enstanden seien, aus dem Chronisten conjecturirt 
wird, der dabei erstens sich geirrt, zweitens einen 
Theil aus unhistorischen Quellen° geschöpft und drittens

eine eingetretene Abänderung von 7 Familien zu 24 
(welche die heutige Kritik sieht!) nicht gewusst haben 
muss. Die ganze Sache hat so hohen Werth nicht, 
dass man um die noch sehr zweifelhaften, jedenfalls 
aber uns nicht mehr anschaulichen Verhältnisse ins 
Licht zu stellen, so viel Vermuthungen bildet, deren 
Wahrheit nie zu ermitteln ist, und die zum Verständ- 
niss des Textes nichts beitragen. Wesentlicher sind die 
folgenden Paragraphen, welche mitunter sehr interes
sante, wir glauben auch neue Bemerkungen über die Ge- 
sangaufführung, über die Wachten enthalten, namentlich 
ist in letzterer Hinsicht die Örtlichkeit des Tempels und 
seiner verschiedenen Ausgänge mit grosser (wenn auch 
mit den Quellen nicht ganz übereinstimmender) Ge
nauigkeit ins Auge gefasst, und hier ist die Auseinan
dersetzung sehr lehreich. Wir haben diese Stellen 
möglichst sorgfältig geprüft, und können nur den Fleiss 
des Verf. und seine umsichtige Forschung rühmen. Ob 
darum im Einzelnen nicht noch Manches zu bemerken 
sein dürfte, wagen wir nicht zu bestimmen, da der 
Gegenstand, um vollständig beurtheilt zu werden, neue 
Studien voraussetzt. Nur über die im Texte gegebene 
Schilderung des Tempels (S. 239 u. ff.) erlauben wir 
uns noch eine paar Worte. Wie schwer es sei, nach 
den ungenauen, obenein unter sich nicht übereinstim
menden Angaben der heil. Schrift, des Josephus, des 
Talmuds, einen Tempel zu construiren, oder die Ver
schiedenheiten der drei Tempel, und allenfalls auch 
des Hesekiel’schen vierten, unter einander genau auf
zufinden, kennt jeder, welcher diese Frage je behan
delt hat. Hr. H. hat mehre speciell diesen Gegenstand 
betreffenden Monographien nicht benutzt, oder nicht 
der Anführung werth erachtet. Wir wundern uns um 
so mehr darüber, als derartige Materien manche archi
tektonische Studien nöthig machen, ohne welche der 
Alterthumsforscher gar leicht einen Misgriff begeht. 
In der That ist es uns schwer, von dem S. 238 be
schriebenen Bau einen klaren Begriff zu haben. Um 
den Tempel läuft eine dreistöckige Galerie (wie hoch 
ist nicht gesagt, aber jedenfalls unter 60 Ellen? der 
Fenster wegen), hart an diese Galerie stösst eine Mauer, 
„vielleicht“ ebenso hoch und fünf Ellen davon wieder 
eine Mauer, der innere Raum labgetheih in Zellen. 
Wie kann nun das Gebäude des Tempels sich von 
aussen so prachtvoll ausgenommen haben, wie S. 241 
beschrieben wird? Und soll die ganze Galerie finster 
gewesen sein? — Schwerlich erkennt man ferner die
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Anschauung des Verf. in den Worten (S. 238): „Seine 
innere Mauer war nach der Galerie zu terrassenförmig 
eingerundet, um die obern Vorsprünge derselben zu 
tragen.“ — So wird auch ausserdem S. 239 die Dar
stellung , dass „vor dem Allerheiligsten, dessen 
Thüten stets offen standen“ (auch dies musste nach
gewiesen und genauer angegeben sein) ein Vorhang 
herabhing, wie der Verf. selbst wahrnimmt, manchem 
Bedenken unterliegen. Es ist ebenso schwierig, mit 
Sicherheit bestimmen zu wollen, dass die Westseite 
der Mauer um den Tempel keine Pforte gehabt habe, 
wenn man auch dem Verf. zugeben kann, dass dort 
kein Eingang war. — Alle Vereinzelungen lassen sich, 
wie sie hier ausgeführt sind, nicht so reconstrui- 
ren, ohne Verlegenheiten zu bereiten und mit den 
Quellen in Widerspruch zu stehen. Wir möchten 
noch weniger zugeben, dass von der Stadt aus der 
Tempel auf dem von 400 Ellen hohen schroffen Wän
den untermauerten Berge gegen 1000 Fuss Höhe hatte, 
sowie die Ansicht vom Tempel herab sicherlich von 
der Phantasie allein ausgemalt ist. Dagegen müssen 
wir den in den Anmerkungen mitgetheilten Bemerkungen 
über die jüdischen Längenmaasse an sich und die ge
messenen Ausdehnungen und Räume insoweit Gerech
tigkeit widerfahren lassen, dass wir alle Stellen der 
alten Quellen gehörig erwogen und mit Scharfsinn ent
wirrt und beurtheilt sehen; sodass hier der künftige 
Forscher Vieles beisammen findet, was sonst sehr ver
streut nachgesucht werden müsste. Übrigens zweifeln 
wir, dass es je gelingen werde, die Unebenheiten in 
den alten Angaben über den Tempel vollständig aus
zugleichen.

Den Schluss des Werkes im Texte bildet eine 
Darstellung der Lage der Juden nach ihrer Rückkehr. 
Dies Capitel wird durch eine Schilderung der Frucht
barkeit Judäa’s eingeleitet, welche wir eigentlich bei 
der geographischen Beschreibung erwarteten, wohin 
sie gehört und deren Einfluss auf die Lage des Vol
kes in seinen nunmehrigen Verhältnissen nicht hervor
tritt. Bei Betrachtung der Einrichtungen in der Ver
waltung dieser kleinen persischen Colonie begegnen 
wir abermals manchen interessanten Erörterungen.

Wir würden, wie das Werk es unstreitig verdient, 
tiefer in die einzelnen Materien eindringen, und Einiges 
aus eigenen Forschungen ergänzend oder anregend 
hinzufügen, wäre nicht fast Alles, was hier in Betracht 
kommt, noch unvollendet gelassen, indem Vieles auf 
spätere Durchführung und Nachweisung verschoben 
wird, und wir folglich nicht vorgreifen dürfen.

Wir berühren leider hiermit wieder die schwache 
Seite dieses Welkes, die wir gänzlich unbeachtet las
sen möchten, wenn nicht der Wunsch, die Fortsetzun
gen in vollendeterer Gestalt erscheinen zu sehen, uns 
die Pflicht aufdrängte, davon zu sprechen. Wir kön
nen uns keinen Grund denken, weshalb so viele hier 

nothwendig zur Sache gehörige, mitunter sogar aus
führlich behandelte Materien immer wieder plötzlich ab
gebrochen, und das Gegebene als vorläufig genügend 
bezeichnet werden, indem später ein Mehres erfolgen 
solle. Dies gilt z. B. von den zehn Stämmen S. 38 und 
147, von den religiösen Vorstellungen der Juden S. 62, 
von Ägyptens Beschaffenheit S. 70 und 75, von der 
Religion der Magier S. 87. 176. 186—187. 212, von 
verschiedenen Ansichten in Betreff des Kanans, und 
endlich vielen kleinern Punkten, namentlich in den Ex- 
cursen und Anmerkungen, wo der Leser (gerade wie 
in Ewald’s sonst so überaus geist- und lehrreicher Ge
schichte des Volkes Israel) jeden Augenblick auf später 
verwiesen wird. Freilich werden viele der letztem 
noch in diesem Bande erledigt, aber es ist kaum mög
lich, sich die weit und breit vereinzelten Notizen in 
einer Einheit vorzustellen.

I Und da wir einmal begonnen haben, Wünsche für 
die Fortsetzung auszusprechen, so möge auch dieselbe ' 
manche Manierirung (z. B. aus der vorexilischen Zeit 
der Juden wird von Soldaten, einem Corps Truppen, 
S. 38 von einem Prälaten Zephanja u. s. w. gesprochen; 
eine Abgabe von 33,000 Thaler ist erwähnt) beseitigen. 
Auch die ganz unübliche Einführung des ich neben 
dem wir im ganzen Werke durchweg, rechnen wir 
hierher; ferner mögen die Wiederholungen (wir be
merken z. B., dass §. 25 — 27 viermal von der zurück
gebliebenen Hefe spricht, was S. 66 abermals, stets in 
einerlei Beziehung vorkommt) und Breiten der Einlei- 
tungs- und Schlussworte bei einzelnen Paragraphen 
vermieden werden. — Sehr Vieles lässt die Darstel
lung auch durch jedesmalige Modificirung einer erst 
ziemlich allgemein gegebenen Thatsache wieder der
massen im Unbestimmten, dass natürlich daraus eine 
Menge scheinbarer Widersprüche entstehen, die sich 
gegenseitig wieder aufheben, ohne etwas Positives fest
zustellen. Dies liegt offenbar in der Zerstreuung des 
Materials, das nicht vollständig von einzelnen festen 
Gesichtspunkten aus nach allen Seiten hin verfolgt 
worden. So erscheinen die Juden erst gleichgültig ge
gen ihren Boden, dann wieder ihm herzlich zugethan, 
bald von den Feinden im Exil mild behandelt und ziem
lich behaglich, bald in Wüsten versetzt und in übeler 
Lage, bald in Menge bekehrt, bald in Mehrzahl za- 
bisch, bald von Land und Atmosphäre abhängig, bald 
selbständig. Wir schreiben dies nur dein Mangel an 
Concentrirung der Haupttheile zU< Manche kleine 
Verstösse gegen die Wahl des Ausdrucks wird der 
Verf. ohne Zweifel von selbst wahrnehmen, und ins
besondere die Interpunction besser beachten. — Somit 
sehen wir der weitern Ausführung dieser, für Exegese 
und biblischen Studien noch mehr als für die Ge
schichtskunde wichtigen Arbeit, in möglichst kurzen 
Zwischenräumen entgegen. Den Beruf zur kräftigen 
Mitwirkung auf diesem Gebiete hat der Verf. darge- 
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than, und insbesondere ist die Offenheit und Bestimmt
heit, womit er seinen religiösen Standpunkt enthüllt, 
sehr achtungs- und anerkennenswerth.

Frankfurt a. M. J. M. Jost.

Zoologie.
Fauna litoralis Norvegiae, oder Beschreibung und Ab

bildung neuer oder wenig bekannter Seethiere, nebst 
Beobachtungen über die Organisation, Lebensweise 
und Entwickelung derselben. Von M. Sars, Doctor 
der Philosophie und Pfarrer zu Manger bei Bergen. 
Erstes Heft, mit 10 Kupfertafeln. Christiania, Dahl. 
1846. Fol. 4 Thlr.

Es ist bekannt, dass Hr. Sars, Geistlicher an einem 
der nördlichsten Punkte des gebildeten Europa, schon 
vor 20 Jahren Entdeckungen auf dem Gebiete der phy
siologischen Zoologie machte, die uns interessanter wa
ren als mancher Katalog neu beschriebener Thiere. 
Denn er wies nicht nur die Entwickelungsstufen vieler 
Seegeschöpfe der niedern Klassen nach, sondern ent
deckte auch so merkwürdig neue Verhältnisse, dass 
man seinen Beschreibungen und Abbildungen mit ange
nehmem Erstaunen folgte, indem man Metamorphosen 
kennen lernte da, wo man bisher gewohnt war nichts 
dergleichen anzunehmen. Diese Entdeckungen schlos
sen sich also gleichzeitig den nicht minder wichtigen 
über die Infusorien, die Helminthen und die Lernäen 
von andern Naturforschern an, und ergänzten somit — 
denn die unseres Autors waren besonders fruchtbar 
bei den Strahlthieren und den Medusen — die Reihe 
der niedern Klassen bis in die Mollusken hinauf. Sie 
alle haben unsere altern Ansichten über diese gänzlich 
umgestaltet, und es ist bemerkenswerth wie ein einfacher 
Landgeistlicher, wie es scheint, nur mit mässigen Hülfs- 
tnitteln ausgerüstet — denn er erwähnt einigemal wie 
ihm später ein besseres Mikroskop Dieses und Jenes 
erst deutlicher gezeigt — so tiefe und glückliche Blicke 
auf dem Gebiete der Beobachtung thun und die Wis
senschaft bereichern konnte. Ein neuer Beweis, dass 
der Geist, und hier die theoretische Tiefe, dem Stoffe 
überall etwas abzugewinnen weiss.

Auch das vor uns liegende Unternehmen ward dem 
Verf. nur durch die Unterstützung der norwegischen 
Gesellschaft der Wissenschaften mit 600 Speciesthaler, 
möglich. Er will es als eine Fortsetzung der Zoologica 
danica (die, wie man bemerkt hat, weit besser Zoolo- 
gia norvegica hiesse, da fast Alles darin von hier
her stammt und die dänischen Küsten so gut wie nichts 
geliefert haben), angesehen wissen, und mit allem 
Recht, da es ganz im Sinne jenes classischen, wenn 
auch etwas ungleichen Werks verfasst ist, aber, wie 
man mit Vergnügen bemerkt, nach dem nunmehrigen 

weit höhern Standpunkt sowol der Beschreibungen als 
der Abbildungen. Die typographische Ausstattung, zu
mal des Textes, ist ausgezeichnet; die Abbildungen 
sind klar und reinlich, auch Kupferstich, nicht wie 
ein früheres Werk des Verf. Steindruck; nur möchte 
man zur letzten Vollkommenheit wünschen, dass einige 
Tafeln colorirt wären, da der Verf. selbst die Farben
pracht mancher Gegenstände, wie z. B. die Agalmop- 
sis elegans erwähnt. Vielleicht werden in Zukunft ei
nige colorirte Exemplare ausgegeben.

Die in diesem Hefte mitgetheilten Beiträge zur nor
wegischen Litoralfauna beruhen beinahe alle auf des 
Verf. eigenen Beobachtungen. Es ist sehr löblich, dass 
er sich der deutschen Sprache bedient hat, um, wie 
er sagt, dem Werke eine weitere Verbreitung zu geben. 
Er schreibt sie auch sehr gut und correct, bis auf ei
nige unbedeutende Kleinigkeiten, sodass er durchaus 
keine Entschuldigung hierüber nöthig hat.

Das Heft zerfällt in zehn Abhandlungen. 1. Über 
die Fortpflanzungsweise einiger Polypen (Syncoryna, 
Podocoryna, Perigonimus, Cytaeis), Der Verf. wollte 
anfangs diesen Gegenstand in einer eigenen kleinen 
Schrift behandeln, um die eigene Fortpflanzungsweise 
vieler niedern Thiere, die man jetzt den Generations
wechsel nennt, zu schildern. Indessen kam ihm sein 
Freund Steenstrup durch seine bekannte Schrift hierin 
zuvor, und er sagt, dass er dessen Beobachtungen nur 
bestätigen, zugleich aber auch etwas erweitern könne.

Wir wissen gegenwärtig, zumal durch Ehrenberg, 
dass sich die Polypen auf dreierlei Weise fortpflanzen: 
durch freiwillige Theilung, durch Eier und durch Gem
men, die wiederum bald als Stolonenbildung, oder als 
unvollkommene Bildung, bald aber auch als vollkom
mene auftreten, indem sie sich zuletzt vom Mutterkör
per ablösen. Ja man kann noch eine vierte Weise an
nehmen , oder vielmehr zweierlei Arten der vollkom
menen Gemmen; entweder nämlich, wenn sie, wie bei 
den Hydern dem Mutterthiere ähnlich sehen, oder, wie 
bei den Sertularien u. a., diesem ganz unähnlich. Letz
tere die, welche man früher für Eier nahm. Da sich 
aber nicht alle ablösen, sondern, wie z. B. bei Campa- 
nularia, mitunter schlaff herabhängen und endlich ab- 
sorbirt werden, so könnte man auch mit Ehrenberg 
die der Mutter ähnlichen in unvollkommene und voll
kommene, und letztere dann wiederum noch in eierfüh
rende und eierlose unterscheiden. — Syncoryna Sarsii 
Loven. Von letztem im Kattegat entdeckt, fand sie S. 
im Mai und Juni bei der Insel Floröe wieder, an La- 
minarien u. a. angewachsen (T. 1, F. 1—3, und in Wieg- 
mann’s Archiv, 1837, T. 6, aus den Svenske Vetensk. 
Handl, entlehnt). Zu dem was man in dieser Abhand
lung nachlesen kann, fügt nun Hr. S., dass er Lovens 
noch blosse Vermuthung, dass sich die grössern Gem
men dieser Polypen losreissen und als freie Ihiere um
herschwimmen, aus Beobachtung bestätigen könne. Nach-
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dem sie es einige Zeit durch heftige Contractionen ver
sucht, gelang es ihnen, um als wahre Akalephen sich 
im Wasser frei umher zu bewegen. Sie waren meh- 
rern Oceanien, zumal der O. tubulosa, so ähnlich, dass 
man sie kaum von ihnen unterscheiden konnte. Hier
durch werden beide Klassen eng verbunden. Die Ent
wickelung dieser sonderbaren Gemmen geht sehr schnell 
vor sich. Wenige Tage sind hinreichend, um sie an 
einer kleinen hervorsprossenden Knospe bis zum ferti
gen lebenden freien Individuum zu bringen. Sie wand
ten sich im Glase beim Schwimmen stets nach der 
Lichtseite. — 2. Podocoryna carnea S. Es ist dasselbe 
vom Verf. gegründete Geschlecht, was in Erichson’s 
Archiv 1842, T. I von Philippi unter dem Namen Dys- 
morphosa aufgestellt worden ist. Diese kleine Polyp 
findet sich in einer Tiefe von 10—20 Faden familien
weise, oft zu Hunderten auf der Oberfläche leerer 
Conchylien, vor Gasteropoden wie Buccinum undatum, 
B. incrustatum . Trochus cinerarius , Littorina littorea 
Turritella terebrata etc., in welchen man fast immer auch 
den Einsiedlerkrebs antrifft. So treibt diesen Polypen 
ein eigener Instinkt, ähnlich dem der Actinia carcinio- 
pados, eine so bewohnte Conchylie aufzusuchen und 
sich von den andern Parasiten umherschleppen zu las
sen. Er sitzt fest, aber in einem gemeinschaftlichen 
Mantel, der aus ineinander verwachsenen Stolonen zu 
bestehen scheint, die abgestorben, auf der Conchylie 
als ein hellbrauner Überzug mit vielen kegelförmigen, 
stacheligen Spitzen aussieht, wie man dergleichen 
Exemplare in vielen Sammlungen trifft. Durch diesen 
Mantel unterscheidet er sich vorzüglich von Syncoryna. 
— 3. Perigonymus muscoides Sars. Dieses unterschei
det sich dadurch, dass die der Mutter unähnlichen Gem
men nicht wie gewöhnlich sonst auf dem Polypenkopfe, 
sondern am ganzen Stamme und den Zweigen zerstreut 
sitzen. — Cytaeis octopunctata Sar s. Einige Zeit nach 
der Bekanntmachung dieser kleinen Akalephe (in des 
Verf. Werk) bemerkte er, dass die kurzen cylindrischen 
Anhänge an dem in der Höhle der Scheibe niederhän
genden Magen nichts anderes als durch Prolification 
hervorwachsende Junge seien. Er beobachtete ihre 
allmälige Ausbildung mit abermals einem Magen im In
nern und selbst das Losreissen dieser Nachkommen
schaft. Diese Art der Fortpflanzung bei Akalephen ist 
neu. Er fand sie vor 10 Jahren auch schon bei seiner 
Thaumantias multicirrata {Besckwelser etc. T. V, F. 12). 
— In einer Schhissbemerkung sagt der Verf., dass viel
leicht seine Schilderung der Medusen (Erichson’s Ar
chiv, 1841, Hefti), in welcher er zuerst als Erfahrung 
aufstellte, dass sich bei ihnen wie bei den Salpen nicht 
das aus dem Ei hervorgekommene Individuum, sondern 
erst dessen Brut zum vollkommenen Thier entwickele, 
den ersten Anlass zu der Schrift von Steenstrup über 
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den Generationswechsel, oder doch ihm genützt habe. 
Auch von den corynäenartigen Thieren (Dimorphaea 
Ehrenb.) habe Jener und Loven die Fortpflanzung durch 
wechselnde Generationen nachgewiesen. Indess ist noch 
beiweitem nicht Alles aufgeklärt worden. Der Verf. findet 
in den der Mutter unähnlichen weniger vollkommen or- 
ganisirten oder eierführenden Gemmen die zweite Ge
neration, und er bedient sich für die erste auch des 
nicht gut gewählten Wortes „Ammen“, welches in der 
Physiologie einen ganz andern Begriff hat. Die Aus
führung seiner Ansicht ist so weitläuftig gegeben, dass 
man sie beim Verf. selbst nachlesen muss. Interessant 
sind übrigens Steenstrup’s Entwickelungen, wie auch 
seine neue Schrift über den Hermaphroditismus beweist, 
dessen Verdeutschung wir Hornschuch verdanken.

II. Beschreibung der Pennatula borealis, einer neuen 
Seefeder (T. 2). Sie ist durch ihre Grösse ausgezeich
net und findet sich in zwei Exemplaren im Bergen’- 
schen naturhistorischen Museum. Die grössere ist 31 
Zoll lang, aber nicht gut erhalten; die andere sehr 
schöne von Ifi^" Länge wurde unter dem Polarcirkel 
mit der Leine heraufgezogen. Charakteristisch ist ihr 
spindelförmiger Stiel, d. h. als wenn die Fahne mit ei
nem breiten Fuss auf einer ebenso breiten Erweiterung 
des untern Stücks aufsässe, etwa wie die dicken Kno
ten am Weinstocke. Sie könnten möglicherweise mit 
Pennatula grandis Ehrb. zusammenfallen , doch ist 
dessen Charakteristik zu kurz um darüber zu ent
scheiden. Merkwürdig bleibt immer ihr hochnordi- 
sches Vorkommen. Es haben sich an den norwegi
schen Küsten noch mehre Thiere dieser Klasse ge
funden. Ein ungeheures, zwei Ellen neun Zoll langes 
getrocknetes Exemplar der Virgularia mirabilis, was 
im Bergen’schen Museum bewahrt wird, ferner Penna
tula phosphorea, Veretillum stelliferum, und, wenig
stens in gleich hoher Breite wie die P. borealis, die 
Vmbellularia groenlandica. — III. Beobachtungen über 
die Lucernarien (T. 3). Dieses Geschlecht steht nach 
dem Verf. am besten in der Classe der Polypen neben 
den Actinien, doch verdient es eine eigene Gruppe zu 
bilden, die sich in der Stellung der Geschlechtsorgane 
an die Akalephen anschliesst. L. quadricornis Müll, 
ist an der Küste gemein. Sie kommt im September 
und im October an den Strand hinan und verweilt 
dann den ganzen Winter hindurch an Seepflanzen ei
nige Fuss unter dem Spiegel. Sie ist ausgewachsen 
btwas über zwei Zoll lang und breit. Ihr Körper ist 
nicht gedreht, wie Müller angegeben, und man muss 
auch richtiger sagen: sie habe acht, nur paarweise 
vereinigte Strahlen. L. fascicularis Flemming ist die 
erwachsene quadricornis. Sie hat keinen besondere 
Magen und Darm, sondern die Verdauungshöhle erstreckt 
sich bis zum Fuss und in Arme. Die Zeugungs' 
organe liegen in den Strahlen und bestehen aus zahl' 
losen Bälgen. Im Übrigen, zumal auch den Lebens
äusserungen hat sie viel Ähnliches mit den Actiniefl' 
Ferner ist noch E. aurtcula Rathke, und eine neu® 
vom Verf., L. cyathiformis beschrieben, beide vi®*  
kleiner als die vorige.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig*
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(Schluss aus Nr 100.)
IV. Uber Arachnactis albida S., einen schwimmenden 
Polypen (T. 4). Dieses artige Thier kommt im Spät
jahr und Winter wiewol sehr selten an die Küste 
der Insel Floröe, und gleicht durch seine langen dün
nen Arme einer schwimmendenSpinne (Opilio). Auch 
sie scheint in der Nähe der Actinien ihre Stelle zu 
haben. — V. Von einigen an der norwegischen Küste 
beobachteten Röhrenquallen. Erst IIr. S. entdeckte von 
der so merkwürdigen Familie der Siphonophoren hier 
im Norden drei Species: zwei Diphyiden und eine aus 
den Physophoriden. Er glaubt, sie können auch durch 
Mcereströmungen dahin getrieben sein. • 1) Agalmopsis 
elegans, S. (T. 5. 6). Erreicht die Länge von einer 
Elle und findet sich häufig in Menge schwimmend oder 
vor dem Strome treibend nabe an der Oberfläche des 
Meeres im September und October, überall um Floröe 
herum. Sie gewährt nach dem Verf. einen unvergleich
lichen Anblick. Durch ihre bläulich durchsichtige Farbe, 
viele röthliche Saugröhren und lange Fangfäden mit 
ihren zahllosen purpurrothen Bläschen gleicht sie einem 
Schmucke von Perlen und Edelsteinen. Da so viele Be
schreibungen anderer Naturforscher nur nach verstüm
melten Exemplaren entworfen sind, so ist es sehr schätz
bar, dass hier der Verf. eine recht vollständige liefern 
konnte, denn nichts ist schwieriger, als diese so fragilen 
Thiere unverletzt zu bekommen, da sie sich oft bei der 
geringsten Berührung um viele Organe bringen, und, nur 
einen Augenblick aus der See an die trockene Luft ge
bracht, sich in tausend Stücke auflösen. Der Körper be
steht in einer langen dünnen Röhre, dem Nahrungskanal, 
dessen vorderer Theil von den in zwei alternirenden 
Reihen gestellten knorpeligen Schwimmstüdken umgeben 
ist. Diese zusammen bilden eine starre unbiegsame Säule. 
Der hintere vier- bis fünfmal längere Theil ist in allen 
Richtungen biegsam und mit einer zahllosen Menge 
ebenfalls knorpeligerj jedoch solider Stücke besetzt, 
welche aber keine geschlossene Röhre bilden, sondern 
frei an dem Darmkanale ansitzen, sodass sie überall 
die Saugröhren, Bläschen und Fan^fäden herauslassen. 
Der Nahrungscanal endigt oben in'eine längliche Blase, 
die Schwimmblase, die aufrecht in der See schwebend 

gehalten wird (bei Eschscholz, System d. Akak, T. 13. 1 
ist sie von einem verwandten Thier zurückgezogen 
dargestellt). Die Schwimmstücke scheinen sowol 
zum Athmen als zur Ortsbewegung zu dienen. Am 
untern Theile sitzen die verschiedenförmigen Saug
röhren , Bläschen und Fangfäden zwischen den ecki
gen Knorpelstücken. Die Bläschen scheinen Saftbe
hälter; eine kleinere Sorte derselben zeigt einen körni
gen Inhalt wie Eier, es scheinen aber Hoden zu sein; 
An der Basis jeder Saugröhre sitzt ein Fangfaden und 
diese sind wieder von verschiedener Art. Der Verf. 
beschreibt sie sehr ausführlich. Sie sind oft getheilt, 
und jedes Ende mit einem Bläschen versehen, das an 
die der Polypen erinnert. Von weiblichen Organen 
vermuthet er, dass die traubenförmigen Körper zwi
schen jenen Eierstöcke sein können. — 2) Diphyes 
truncata, S., T. 7 und D. biloba, S., zwei neue Arten; 
ebendas. — VI. Beobachtungen über die Entwickelung 
der Seesterne (S. 8.). licldnaster sanguinolentus und 
Aster acanthion Mülleri. Schon in Wiegmann’s Archiv 
3. Jahrg. gab der Verf. einen Auszug aus seinen ge
machten Beobachtungen. Hier werden sie, nebst den 
dort mitgetheilten Abbildungen wiederholt, aber auch 
zugleich vervollständigt. Die erste Gattung Echinaster 
sanguinolentus Sars, jetzt von Troschel und Müller 
E. Sarsii benannt, ist schön roth und die grössten 
Exemplare sind vier Zoll lang. Die zehn Eierstöcke, 
am 22. Februar untersucht, waren büschelförmig ver
zweigt, und jeder bildete ein rundliches traubenför
miges Eingeweide aus 10—12 Säckchen bestehend, 
durch welches die Eier durchschimmern. Wie und 
wo die Eier hervorkommen, kann der Verf. noch nicht 
mit Sicherheit bestimmen. Er vermuthet, dass sie sich 
losreissen und in die Körperhöhle fallen, von wo sie 
durch die an der Bauchseite befindlichen Genitalöffnun
gen heraustreten. Die geborenen Eier fallen auch 
nicht in die See hinaus, sondern werden in eine von 
der Mutter durch ihren Körper freiwillig gebildete 
Höhle aufgenommen und bebrütet. Hier schliefen die 
Jungen aus und verweilen dann noch eine geraume 
Zeit in derselben. Der Verf. nennt dieses das erste 
oder infusorienartige Stadium. Bald darauf aber zeigen 
sie sich von ovaler Gestalt mit hervorwachsenden An
heftungen. Dies sei das zweite, crinoidenartige Sta
dium. Alhnälig treten vier Warzen hervor und am 
15. April zeigte die Peripherie des Körpers den eisten 
Anfang der strahligen Gestalt, indem sie fünfeckig mit 
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rundlichen Ecken geworden war. So ging die Ausbil
dung fort. — Der zweite Seestern, Asteracanthion Mul- 
leri, weil ihn Hr. S. für neu hält, steht dem glacialis 
M. et T. nahe. Seine gewöhnliche Grösse ist 1 /4— 2 
Zoll. Er ist blass mennigroth mit weisslichen Stacheln. 
Ende März wurden mehre Individuen mit bis 60 Jun
gen von radiärer Gestalt angetroffen. Die meisten hat
ten auf der Bauchseite zwischen zweien der Arme ge
gen den Rand hin einen cylindrischen in einen runden 
Knopf endigenden Anhang, ein Überbleibsel der An
heftungsorgane (die zuletzt als die Madreporenplatte 
übrig bleiben). Auch sah man die Jungen im Umfange 
des Mundes angeheftet, mittels der vier allmälig sich 
entwickelnden Warzen. — VII. Beobachtungen über 
die Organisation und Entwickelung der Salpen (T. 9. 
10). runcinata und 8. spinosa. Diese waren bis
her im Nordmeere unbekannt, bis der Verf. im J. 1827 
zwei Formen derselben in zahlloser Menge an der 
bergen’schen Küste fand. Später waren sie verschwun
den, erschienen aber 1839 an den Inseln wieder, wo 
man sie nun jedes Jahr im September bis Ende Octo
ber in Ungeheuern Mengen bemerkt. Hr. S. vereinigt 
jetzt unter Salpa runcinata die beiden Formen, die er 
in seiner Schrift p. 51 und Isis, 1833, T. X, F. 8. 9, 1 
als zwei besondere Species beschrieb. Er hält eben
falls das Ende für das vordere, durch dessen Öffnung 
das Wasser von aussen hereintritt um dem Thiere sowol 
zur Respiration als zur Nahrung zu dienen, und folg- ! 
lieh das Kernende für das hintere. Auch ist die wag-1 
rechte Stellung die gewöhnliche der Salpen. Mit < 
Eschricht hält er ferner die Fläche an welcher das 
Gehirn liegt für die Bauchseite, möge sich das Thier 
nun nach oben oder nach unten wenden. Der Verf. 
geht in eine so ausführliche Beschreibung der beiden 
Gattungen ein, dass wir auf ihn selbst verweisen müs
sen. — VIII. Uber einen durch Quertheilung proliferi- 
renden Ringelwurm s Filograna implexa Berkeley (T. 10). 
Noch bevor Hrn. S. die Beobachtungen Berkeley’s im 
Zoological Journal bekannt geworden waren, hatte er 
bereits die bedeutenden Abweichungen des Thieres der 
Serpula fdigrana L. von dem der gewöhnlichen Ser- 
pulen bemerkt und es in ein besonderes Geschlecht 
gebracht. Später untersuchte er diesen Ringelwurm 
wieder und machte die Entdeckung, dass er sich durch 
Prolification fortpflanze. Es geschieht dieses durch 
kurze dicke Fäden auf der Mitte des Hinterkörpers 
(oder richtiger: diese zeigen den Process an). Dieser 
schnürt sich nämlich, etwa vom zehnten Ringel aus, 
allmälig ab und bildet sich zu einem neuen Individuum 
aus. — IX. Beschreibung des Oligobranchus roseus Sars, 
einer neuen Form der Rückenwürmei' (T. 10, F. 20—22). 
Diese Annelide scheint sehr selten zu sein, da der 
Verf. nur ein einziges ganzes Individuum fand. Sie 
ist 2/2 Zoll lang, walzenrund, der vordere Theil sehr 
dick. Im Allgemeinen gleicht sie einer Arenicola und

ist von mennigrother Farbe. Die ganze Definition ist: 
Corpus ter es arenicoliforme, cauda attenuata, segmen- 
torum quodque ex annulis quatuor compositum. Caput 
distinctum, antice truncatum, tentaculis 2 brecibus; os 
subtus proboscide brevissima inerme; anus terminalis 
cirris 4. Pinnae in segmento quoque utrinque 2 discre- 
tae ex mammillis cum fasciculis setarum capillarium 
constantes, in segmentis anticis 14—15 absque appen- 
dicibus} in reliquis vero et cirro superiori et in/criori 
conico seu fusiformi ornatae. Branchiarum arbusculae- 
formium ramosissimarum paria 4 in segmentis anticis 
corporis supra et pone pinnas in dorso.

O. roseus S. unica species.
Erst nach Abdruck seiner Abhandlung erhielt Hr. S. 

Rathke’s Beiträge zur Fauna Norwegens, wo er denn 
fand, dass dieser eine ganz ähnliche Gattung unter dem 
Namen Scalibregma inflatum beschrieben. Ob sie spe- 
cifisch verschieden sei, muss erst noch weitere Ver
gleichung entscheiden.

In den Zusätzen berichtet der Verf. auch noch, 
dass er im Sommer 1844 zum ersten Male eine Vir- 
gularia mirabilis von 14 " Länge gefunden, von der er 
eine Abbildung im nächsten Hefte zu geben gedenkt, 
da Müller’s Figur in der Z. D. unrichtig ist, sich auch 
die Gestalt im Weingeist verändert.

Jena. * Voigt.

Ijiteraturgescliiclite.
Geschichte der volkstümlichen schottischen Lieder

dichtung. Von Eduard Fiedler. Zwei Bände. Zerbst, 
Kummer. 1846. Gr. 8. 2 Thlr. 22’/2 Ngr.

Als Goethe im Jahre 1828 mit dem Schotten Thomas 
Carlisle correspondirte (Goethe’s Werke, Bd. XXXIII, 
S. 175 ff.), war man, obgleich Goethe Buon’s Gedichte 
kannte, äusser diesem, wol nur mit wenigen neuern 
schottischen Dichtern vertraut, und diese Unbekannt
schaft dürfte sich auf unsere Zeit erstrecken. Walter 
Scott war es, der die europäische Lesewelt, theils 
durch seine Romane, theils durch seine vortreffliche 
Sammlung der in dem .Grenzdistricte zwischen Eng
land und Schottland entstandenen ältern Balladen und 
Lieder (Minstrelsy of the Scotish Border) mit Schott
land bekannt machte und dieses Land in ein so ro
mantisches Licht stellte, dass die grösste Mehrzahl der 
deutschen Leser an Allem, was Schottland betrifft, ein 
lebhaftes Interesse zu nehmen gewohnt ist. Ausser
dem gab es schon längst Sammlungen schottischer 
Balladen und Lieder, die wenigstens denen zur Hand 
waren, die sich mit literaiischen Studien beschäftigten, 
und überdies wurde auch Scott’s Sammlung ins Deut
sche übersetzt und so in einem weitern Kreise ver
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breitet. Die neuesten schottischen Dichter aber kannte 
man wol kaum dem Namen nach; um so erwünschter 
musste also das vorliegende Buch sein, von einem 
Manne geschrieben, der Schottland bereist und sich an 
Ort und Stelle mit den neuern und neuesten Erzeug
nissen der volksthümlichen schottischen Muse bekannt 
gemacht hat. Leider ist aber, wenngleich durch den 
zweiten Theil, der die neuere und neueste Zeit behan
delt, manche neue Kenntniss verbreitet wird, die Auf
gabe, die sich Hr. Fiedler stellte, eine Geschichte der 
volksthümlichen schottischen Liederdichtung zu schrei
ben, noch keineswegs gelöst; denn wenngleich Hr. F. 
die Erwartung dadurch herabzustimmen sucht, dass er 
in der Vorrede sagt, er fasse seine Aufgabe durchaus 
nicht in dem hohen Sinne, wie Gervinus das Wort 
Geschichte angewendet habe, so zeigt doch schon seine 
flüchtige Behandlung des Gegenstandes, sein Stil und 
namentlich seine holperige Übersetzung der an
geführten Gedichte nicht nur. sondern auch der 
Biographien, dass er seiner Aufgabe nicht ge
wachsen ist.

Schon die Eintheilung leidet an einem wesentlichen 
Mangel, denn sie ist durchaus unlogisch. Der Titel 
des Buchs heisst: Geschichte der volksthümlichen 
schottischen Liederdichtung. Die Einleitung zerfällt in 
zwei Abtheilungen und behandelt in der ersten das 
schottische Land und Volk, wo einige interessante Be
merkungen über Erziehung und Sitten der schottischen 
Bauern nach Allan Cunningham mitgetheilt werden, in 
der zweiten, auf etwa sechs Seiten, die ältere höfische 
Dichtung der Schotten, die Balladendichtung, die volks- 
thümliche Liederdichtung und die Sprache der Schot
ten. Um eine Geschichte zu sein, hätte dieser Ab
schnitt, den der Verf. in die Einleitung verweist, und 
worin schon so Bedeutendes geleistet worden, was 
aber nicht als bekannt vorausgesetzt werden durfte, 
nothwendig ausführlicher und gründlicher behandelt wer
den müssen. Nach der Einleitung folgt die Überschrift: 
„Geschichte der neuern volksthümlichen Liederdichtung 
der Schotten,4* was doch einen (hier fehlenden) Ab
schnitt: „Geschichte der altern volksthümlichen Lieder
dichtung der Schottendurchaus nothwendig macht, 
^ies liesse sich indess noch allenfalls verzeihen, wenn 
man annimmt, Hr. Ft habe diesen fehlenden Abschnitt 
nur nicht bezeichnet und ihn in seiner Weise vollstän
dig in der Einleitung abgehandelt; aber die Sache 
kommt noch anders. Unter der gross gedruckten Über
schrift: „Geschichte der neuern volksthümlichen Lie
derdichtung der Schotten,44 folgt dann: „Erster Ab
schnitt: Überreste alter Volkslieder.44 Endlich kommt 
gar ein zweiter Abschnitt: „Neue Lieder aus der zwei
ten Hälfte des 17. Jahrhundert.44 Eine s°lche Verwir
rung ist mir noch nicht vorgekommen. Wenn man 
gleich in neuerer Zeit mit Recht die zu genaue Gliede
rung nicht streng wissenschaftlicher Gegenstände als 

unpassend und störend verworfen hat, so ist es doch 
noch Niemanden eingefallen, eine so durchaus unlo
gische Eintheilung anzuempfehlen oder anzuwenden. 
Jedes Kind sieht ein, dass Hr. F. hier zwei Haupt- 
abtheilungen machen, in der ersten die ältere und in 
der zweiten die neuere Liederdichtung hätte behandeln 
müssen. Und dann gar die alten Überreste unter der 
Überschrift neuere Liederdichtung zu behandeln und 
dann neue Lieder aus dem 17. Jahrh. zu schreiben!

Bei der Beurtheilung des Einzelnen muss ich hier 
zur Einleitung zurückkehren. Die einzige Ballade, die 
der Verf. als Probe dieser Dichungsart aus der altern 
Zeit übersetzt mittheilt, ist die mit der Überschrift: 
„Sir Patrick Spens,44 und noch dazu eine solche, der, 
wie der Verf. selbst in der Anmerkung sagt, Cham- 
ber’s Edinburgh Journal 1843 die Echtheit abspricht 
und sie der Lady Wardlaw zuschreibt, die, wie wir 
weiter unten erfahren, in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrh. lebte. „Wie dem auch sei,44 fährt Hr. F. 
fort, „die vorliegende Ballade ist völlig im Stile der 
alten Balladen geschrieben und eine der schönsten 
ihrer Art.44 Wäre es Hrn. F. um Gründlichkeit bei 
seiner Geschichte der volksthümlichen schottischen Lie- 
derdichtung zu thun gewesen, so würde er nicht ge
rade eine Ballade als Probe gewählt haben, der man 
die Echtheit abgesprochen. Ohne mich hierüber aus
führlich erklären zu können, erwidere ich nur auf Hrn. 
F.’s Bemerkung, dass das mitgeth*eilte  Gedicht völlig 
im Stile der alten Balladen sei, dass Walter Scott 
mehre Nachahmungen mittheilt, die so vollkommen im 
Stile der alten Balladen geschrieben sind, dass sie 
schwer von den echten Dichtungen zu unterscheiden 
sein dürften. Indessen wird es Niemanden einfallen, 
eine davon als Probe der Balladendichtung des 13. Jahrh. 
anzuführrn. Hrn. F.’s Ausdruck: „wie dem auch sei,44 
zeigt überdies eine Gleichgültigkeit, die gewiss nicht 
am Platze ist. In der Übersetzung eben dieser ge
rühmten Ballade— es gibt eine grosse Menge anerkannt 
echter Balladen, die einen viel höhern poetischen Werth 
haben, als diese — hat sich Hr. F. einige Freiheiten 
erlaubt, die dem Übersetzer nicht wohl können zuge
standen werden. „Wir kommen zu Harm,44 ist durch
aus nicht deutsch, ebensowenig: „will nehmen den 
Helm (das Steuerruder) zur Hand.4* Es wird dem 
Hrn. F. nicht gelingen, dieses Wort in die deutsche 
Sprache einzuführen. „Hans komm und küsse mich 
bei und bei,44 in einem andern Liede, ist mir ebenfalls 
noch nicht vorgekommen.

Im ersten Abschnitte: „Überreste alter Volkslie
der,44 theilt Hr. F. einige recht hübsche ältere Lieder 
mit, die aber leider durch seine holprig6 Übersetzung 
sehr viel verloren haben. Ganz besonders ist dies bei 
dem S. 32 ff. mitgetheilten komischen Gedichte der 
Fall, wo der erste Vers einen ganz andern Rhythmus



404

(oder eigentlich gar keinen), als das Original und die 
folgenden Zeilen hat, und lautet:

„Unser Alter Abends kam nach Haus,“
was doch gar nicht wie ein Vers klingt. Obgleich Hr. 
F. in seiner Vorrede gegen Dr. Grässe’s Stil zu Felde 
zieht, so muss ich doch hier bemerken, dass mir Hrn. 
F.’s Stiel viel weniger gefällt, als der jenes Gelehrten. 
Gleich zu Anfang dieses Abschnitts sagt er: „So hat 
sich denn gar manches Lied aus älterer Zeit erhalten, 
aber bei vielen ist es sehr zweifelhaft, ob die als alt 
erhaltene Lieder wirklich alt, oder ob sie in echter 
Gestalt auf uns gekommen sind.“ Der Verf. will ohne 
Zweifel sagen: „oder, wenn dies der Fall ist, wenn sie 
alt sind, ob sie in echter Gestalt auf uns gekommen 
sind.“ Man sieht wol allenfalls, was er sagen will; 
aber wenn man so nachlässig schreibt, können gar 
leicht Misverständnisse entstehen. Weiter unten werde 
ich noch einige Stilproben mittheilen.

Der zweite Abschnitt: „Neue Lieder aus der zwei
ten Hälfte des 17. Jahrh.,“ enthält nur drei übersetzte 
Gedichte und eine kurze Einleitung zu denselben, worin 
es heisst: „Wir erfahren hier schon von vielen Ge
dichten die Namen ihrer Verfasser, von andern die 
Zeit ihrer Abfassung. Hinsichtlich der Dichter ist zu 
bemerken, dass wol keiner von ihnen die Absicht hatte, 
als Dichter aufzutreten; meist waren es vornehme Per
sonen, die ein oder ein paar Liedchen (mehr haben 
wir von keinem aus dieser Zeit) bei besondere Veran
lassungen dichteten und die sich wol die Ehre, einst 
in Literaturgeschichten erwähnt zu werden, nicht träu
men liessen. Indessen ihre Lieder sind volksthürnlich 
geworden und sind es zum Theil bis jetzt geblieben.“

Dritter Abschnitt: „Gesinnung der Schotten gegen 
die vertriebenen Stuarts. Union. Thronbesteigung des 
Hauses Hannover. Aufstand von 1715. Dichtungen 
in Bezug auf diese Ereignisse.“ Hier folgen nach einer 
kurzen historischen Einleitung wieder einige Gedichte. 
Von Interesse ist das einst allgemein beliebte Spott
lied auf Georg I. Thronbesteigung, welches nach Hrn. 
F.’s Übersetzung anfängt:

„Wen bat uns der Teufel zum König gebracht? 
Ein kleines deutsches Herrchen.“

Her vierte Abschnitt behandelt die Lebensgeschichte 
Allan Ramsay’s, des ersten bedeutenden schottischen 
Dichters der neuern Zeit.

Fünfter Abschnitt: „Allan Ramsay’s Zeitgenossen: 
Robert Crawfurd, William Hamilton von Bangour, Wil
liam Hamilton von Gilbertsfield, Lady Wandlaw.“

Sechster Abschnitt: „Empörung der Schotten unter 
Anführung Karl Eduard Stuarts, 1745—46. Volkslieder 
in Bezug auf dieselbe.“ es jst se]ir lobenswert!), dass 
der Verf. die Volkslieder mit der politischen Geschichte 

in Verbindung gebracht hat, wodurch sie sich gegen
seitig aufklären.

Siebenter Abschnitt: ,,Dichter aus der Zeit von 
1740—80.“

Der achte Abschnitt behandelt endlich Robert Burns. 
Ich kann hier natürlich nicht auf Burns Lebensgeschichte 
eingehen und muss mich auf die Bemerkung beschrän
ken, dass man dieselbe sehr ausführlich in diesem Buche 
findet. Einige Mängel in der Übersetzung der Biogra
phie zeigen indess, dass Hr. F. sehr flüchtig arbeitete. 
S. 146 z. B. ist der Satz: „Von diesem Beweise des 
Ungehorsams in mir fasste mein Vater eine Art Wider
willen gegen mich“ u. s. w. ist durchaus nicht deutsch 
und viel zu wörtlich übersetzt. Der Text heisst: }.froni 
that instance of disobedience in nie} he took « sort of 
dislike to me.<( Die Wörtlichkeit geht Hrn. F. über 
Alles, es mag dann auch klingen, wie es will, deutsch 
sein oder nicht. S. 147: „Ich sah, wie meines Vaters 
Lage beständig mich mit Arbeit umgarnte,“ ist wenig
stens ein sehr ungewöhnliches Bild. Die Sätze S. 155: 
„Er war der einzige Mann meiner Bekanntschaft, der 
ein grösserer Narr als ich war, wo das Weib das leuch
tende Gestirn war,“ und auf derselben Seite: „Des 
Dichters Gruss an sein uneheliches (?) Kind. Auf die
selbe Sache bezieht sich auch das Lied“ u. s. w„ und 
ebendaselbst: „Mein Lesekreis erweiterte sich, während 
ich in der Stadt war, nur durch zwei einzelne Bände 
von Pamela und einen von Graf Fathan“ u. s. w. Am 
auffallendsten sind die Ausdrücke S. 176: „Der Vater 
wollte den Umgang seiner Tochter mit einem unheili
gen Versemacher und religiösen Spötter nicht dulden.“ 
Solche verschrobene Ausdrücke wendeten wir in mei
ner Jugend in Scherz an. Ferner S. 201: ,,In Edin
burgh soll Burns durch unregelmässige Lebensweise und 
übermässiges Trinken den Grund zu seiner zerrütteten 
Gesundheit gelegt haben.“ Sollte es nöthig sein, Hrn. 
F. zu sagen, dass man den Ausdruck: den Grund 
legen nicht füglich bei einer Vernichtung anwendet, 
und dass man ebensowenig den Grund zu einer zer
rütteten Gesundheit legen kann? Drollig ist die Er
klärung S. 190: „Schabbes ist jüdisch-dessauisch für 
Sabbath.“ — Mit aller Mühe habe ich unter den über
setzten Gedichten von Burns nicht ein einziges her
ausgefunden, wo das Gehör nicht durch irgend einen 
unharmonischen Ausdruck, durch eine Gewalt, die der 
Übersetzer der Sprache angethan, beleidigt würde. Be
sonders ist dies bei den lyrischen Gedichten der Fall, 
die doch am Ende leichter sind als die komischen. Diese 
sind dagegen besser und namentlich „Hans Gnosten- 
korn“ und „Tam o’ Shanter“, bis auf einige Härten, 
sehr gut übertragen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hanel in Jena. Druck und Verlag von F. A. lirockjiaus in T^eip^ig.
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Iiiteraturgescliichte.
Geschichte der volkstümlichen schottischen Lieder

dichtung. Von Eduard Fiedler.

(Schluss aus Nr. 101.)

Am Schlüsse des ersten Bandes sagt Hr. F.: „Ins Deut
sche übersetzt sind die Gedichte von Robert Bruns nur 
teilweise, und namentlich seine Lieder mehrfach von 
Gerhard, Kaufmann, Heintze, Freiligrath; letzterer hat 
sich auf einige wenige Lieder beschränkt. Unter den drei 
erstgenannten Übersetzungen sind die von Gerhard und 
Kaufmann mittelmässig und die von Heintze ist wirklich 
gut zu nennen. Möchten die in diesem Bande gelieferten 
den Vergleich mit ihr aushalten! “ — Mir ist keine dieser 
Übersetzungen zur Vergleichung zur Hand, und nur 
Gerhard’s Übersetzung, die Hr. F. mittelmässig zu nen
nen beliebt, habe ich bei ihrem Erscheinen gelesen. 
So viel ich mich aber erinnere, ist dieselbe der des 
Hrn. F. unendlich vorzuziehen, da sie gewandt und 

' fliessend ist und sich wie deutsches Original liest, was 
ich für die höchste Aufgabe des Übersetzers halte, wo
bei derselbe jedoch nicht zu weit vom Original abwei
chen darf. — Hier wird es am Orte sein, Denen, wel
che sich genauer mit Burns bekannt machen wollen, 
die zweckmässige, mit einem schottischen Wörterbuche 
versehene, zierlich gedruckte und höchst billige Aus
gabe der Poetical Works of Robert Burns von Bern
hard Tauchnitz jun. in Leipzig zu empfehlen.

Durch den zweiten Band hat sich Hr. F. das Ver
dienst erworben, die deutschen Leser mit vielen bisher 
unbekannten Dichtern bekannt gemacht zu haben. Dies 
ist allerdings ein sehr dankenswerthes Verdienst; in
dessen würde es mich doch hier zu weit führen, nur 
die Namen aller von ihm erwähnten schottischen Dich
ter zu nennen. Ich muss den Leser auf das Buch selbst 
verweisen; nur ist es schade, dass auch hier wieder 
die Übersetzungen sehr verfehlt sind. Hr. F. wird doch 
nicht wollen; dass Jemand zu seiner Unterhaltung Verse 
lesen soll, wie S. 72:

Ma"e’ bist so süss und gut, 
Meine ganze Seele Dir gehöret, 

Eh meines Herzens Schlag nicht ruht, 
Für Dich’s nicht auf zu schlagen höret.“

Nur der Vollständigkeit we^en setze ich die Über
schriften der folgenden Abschnitte hierher. Neunter 
Abschnitt: Burns’ Zeitgenossen und nächste Nachfol

ger. Zehnter Abschnitt: Einfluss Walter Scott’s auf die 
schottische Dichtung. James Hogg, der Ettrickschäfer, 
Allan Cunningham, der Maurer und Robert Tannahill, 
der Weber. Eilfter Abschnitt: Die verstorbenen Dich
ter der neuesten Zeit. Robert Allan, William Mother
well, Robert Hicoll u. a. m. Zwölfter Abschnitt: Le
bende Dichter.' Anhang: Schottische Volkslieder und 
Volksmärchen.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass Hrr. F.’s 
Buch allerdings an grossen und wesentlichen Mängeln 
leidet; wem es aber darum zu thun ist, sich mit der 
schottischen Liederdichtung bekannt zu machen, wüsste 
ich kein anderes, namentlich in der neuern Periode, 
so vollständiges Werk zu empfehlen, als dieses. Wenn 
Hr. F. sich gewöhnt, künftig mit mehr Gründlichkeit 
und Umsicht zu arbeiten, wenn er vor allen Dingen zu 
der Überzeugung kommt, dass er sich in literar-histori- 
scher Hinsicht noch lange nicht Männern von Bedeu
tung an die Seite, und hinsichtlich der Übersetzung 
über anerkannte Muster stellen darf, ehe er selbst et
was Bedeutendes geleistet hat, so bin ich überzeugt, 
dass er, vermöge seiner nicht geringen Bekanntschaft 
mit dem Material, etwas Gutes wird liefern können.

Berlin. Dr. Ernst Susemild.

Psychologie.
Psychologie des Gefühls als Bewegung des geistigen 

Lebens von Professor Dr. Braubach. Allgemeiner 
Theil. Wetzlar, Rathgeber. 1847. Gr. 8. 25 Ngr.

Die Bemühungen um eine sorgfältige Analyse der Er
scheinungen des innern Sinns sind nicht so häufig und 
beliebt, dass nicht schon ein jeder Beitrag, der nur 
ebenfalls den muthvollen und vertrauenden Willen ei
ner solchen Forschung mitbringt, immer schon deshalb 
willkommen geheissen werden müsste. Dieses Will
kommen passt im vollen Masse auf gegenwärtige Ar
beit über das Gefühl. Der Weg, auf welchem in Zu
kunft weiter fortgeschritten werden muss, wenn man, 
wie sich’s gebührt, die psychologische Arbeit bei ihrem 
schweren Ende anfassen will, ist hier anerkannt und 
betreten; er kann Denen, die ihn wandeln, seine Früchte 
unmöglich auf die Dauer vorenthalten. ~

Dem Verf. sind die Unterschiede von Fühien, Vor
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stellen, Wollen und Denken blos relative, so dass das
selbe, was in der einen Beziehung z. B. als Gedanke 
erscheint, iri einer andern Hinsicht sich als Wille oder 
Gefühl manifestiren kann. Diese Art der Betrachtung 
ist im Allgemeinen unzweifelhaft der Weg einer wah
ren Psychologie, und das Mittel der Induction, das der 
Verf. dabei braucht, das richtige. Doch ist die Aus
führung leider an vielen Orten allzuweit hinter dem 
Streben zurückgeblieben, dergestalt, dass jenem Grund
gedanken am Ende hier doch nur der Werth eines vor
läufigen heuristischen Princips bleibt. Als ein heuri
stischer ist er gut, denn er hebt uns sogleich sowol 
über den blossen physiologischen, als auch den blos
sen abstract-speculativen Standpunkt hinüber auf den 
richtigen Boden der Beobachtung. Die Beispiele, welche 
die genannten Unterschiede und Gegensätze als blos 
relative erscheinen lassen, strömen der beobachtenden 
Aufmerksamkeit sogleich in Fülle zu. Aber der beob- 
achtende Blick soll sich durch diese Fülle nicht über- 
fluthen lassen, die Lücken, welche sich noch in der 
Beobachtung zeigen, mit einer vorschnellen Beruhigungs
formel zuzustopfen. Vielmehr wird das grösste Inter
esse gerade darauf ruhen müssen, mit der grössten 
Scrupulosität zuzusehen, wo ein Gesetz von so grosser 
und folgenreicher Anwendbarkeit, wie dieses, in der 
Seele seine Grenze finde, und welches und wieviel an 
Anzahl die Punkte im Seelenleben seien, welche nicht 
mehr in einander beliebig sich umwandeln lassen. Solche 
Punkte gibt es nun dem Verf. zufolge gar nicht, wo
rin er ganz sicher Unrecht hat. Dadurch kommt nun 
aber in seine Darstellung jene eigenthümliche Unsicher
heit, welche ein Gesetz zu geben verspricht, aber statt 
dessen nur eine Regel aufstellt. Durch Regeln wird 
aber keine Wissenschaft gebildet, sondern durch Ge
setze. Man muss sich wohl vergegenwärtigen, dass 
es einen ganz andern Sinn hat, wenn man sagt: Füh
len, Vorstellen, Wollen und Denken pflegen sich ge
wöhnlich, wenn man genauer zusieht, eins in andere 
umzuwandeln; oder wenn man sagt: es ist kein Fall 
denkbar, worin nicht jedes der genannten in jedes um
wandelbar sei. Denn hier gibt es zuverlässig bestimmte 
Grenzen. So lange man sich diese Grenzen aber noch 
nicht genau verdeutlicht hat, so lange bleibt die Flüs
sigkeit jener Bestimmungen immer nur eine heuristische 
Regel, kann niemals als ein constitutives Gesetz gelten.

Nun muss aber solchen heuristischen Regeln dar
um noch nicht aller Werth abgesprochen werden. Die
ser erstreckt sich nicht allein auf eine zu bildende 
Wissenschaft, welche in ihnen ihre nothwendigen Prä
liminarien hat, sondern auch ebenso sehr aufs Prak
tische. Regulative Prindpien des Wissens können in 
praxi sich ebenso nützlich erweisen, als regulative 
Principien des Handelns. Dieser Gesichtspunkt ist 
hier der des Verf. als Pädagogen. Der Sinn seiner 
allgemeinen Expositionen ist vornehmlich 'dieser, dass 

es besser und namentlich für Pädagogik erspriesslicher 
sei, die Thätigkeiten des psychischen Lebens als flüs
sige und ineinander übergehende Momente anzusehen, 
denn als ein Spiel von einander gesonderter Gehirn
organe oder sonstiger gesonderter Grundvermögen. Um 
diesen unfehlbar richtigen Satz von theoretischer Seite 
zu erhärten, reichen die Inductionen des Verf. vollkom
men aus.

Was nun im Speciellen seine Exposition der Theo
rie der Gefühle betrifft, so kann man auch hier wieder 
nur einverstanden sein mit dem Grundgedanken, dass 
das Leben des Gefühls sich zunächst als identisch er
weise mit dem Leben der Triebe oder des Begehrens. 
Dass aber in diesem Verhältnisse, wie der Verf. be
hauptet, der Trieb die einfachere Kategorie sei, auf 
welcher sich die Kategorie des Gefühls erst gründe, 
unterliegt manchem Zweifel. Denn ein Gegenstand, 
welcher mir Lust erregt, und welchen ich wegen die- • 
ser Lust begehre, ohne ihn zu besitzen, erregt mir 
diese Lust, ehe mein Trieb nach ihm befriedigt wird, 
und in manchen Fällen sogar um so mehr, je ferner 
der Trieb seiner Befriedigung steht (in den Fällen näm
lich, wo der Genuss hinter der Erwartung zurück bleibt). 
Dies lässt sich nicht reimen mit der Behauptung des 
Verf., dass Lust nie anders erfolgt, als aus Befriedi
gung eines Triebes. Ebenso wenig sieht Ref. ein, wie 
sich die jedem lebenden Wesen beiwohnende Selbst, 
liebe soll erklären lassen, wenn es nicht eine Lust an 
seinem Zustande schlechthin hat, welche nicht erst aus 
Befriedigung eines Triebes entsteht. Denn welcher sollte 
dieser Trieb sein? Der Trieb nach Fortsetzung des 
Daseins kann es nicht sein, weil sonst die mangelhafte 
Befriedigung dieses Grundtriebes sogleich die Lust am 
Dasein schwächen müsste. Aber gerade dann, wenn 
es soll verloren gehen, wenn also seinem Triebe die 
Befriedigung versagt wird, steigt die Lust an ihm aufs 
Höchste. Es scheint dem Ref. daher, dass es nur ge
wisse Arten von Lust und Unlust sind, welche durch 
Gelingen oder Mislingen von Trieben hervorgerufen 
werden, während es gewisse andere Lust- und Unlust
verhältnisse gibt, auf welche das Dasein von Trieben 
überhaupt allererst sich gründet.

Die Gesetze des Trieblebens, welche dem Verf. 
dann als besonders wichtig fürs Leben erscheinen, und 
welche er in Beziehung auf die Leidenschaften, Affecte, 
Temperamente, Erziehung u. s« £ durchführt, sind fol
gende vier (S. 87—88): 1) Je<ler Trieb wird gestärkt 
durch seine Befriedigung. 2) Jedei Trieb wird geschwächt 
durch seine Niclitbefriediguno' 3) Jeder Trieb wird ge- s 
stärkt durch das Denken seiner Befriedigung. 4) Je
der Trieb wird geschwächt durch Entfernthaltung des 
Denkens seiner Befriedigung.

Auch dieses sind nur Regeln, keine Gesetze, Da
mit sie sich in Gesetze umwandeln könnten, müsste 
man Auskunft erhalten, woher es komme, dass man- 
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eher Trieb wider die Regel durch Nichtbefriedigung 
sich verstärkt, z. B. der Hunger, mancher Trieb auch 
durch Denken seiner Befriedigung geschwächt werden 
kann, wie z. B. der Trieb nach Kampf und Streit u. dgl. 

Dennoch bieten diese Regeln, innerhalb der wohlge
messenen Schranken ihrer Geltung, eines der wichtig
sten Themata der praktischen Psychologie, in Bezie
hung auf welches der Verf. unter andern sich schon 
bei Beneke weitern Rath hätte holen können, welcher 
durch seine Lehre von den Spuren und Angelegthei- 
ten einen glücklichen Versuch gemacht hat, auf jene 
vier praktischen Grundregeln ein erklärendes Licht fal
len zu lassen. Denn dass dieselben keine Grundgesetze 
des Seelenlebens seien, sondern in viel allgemeinem 
Gesetzen ihre Begründung zu finden haben, wird wol 
Niemand bezweifeln. Beneke hat die Regel der Stei
gerung des Triebes durch Befriedigung bereits in der 
ersten Ausgabe seiner Psychol. (von 1833, §. 168—170) 
so erklärt: „Jede von einer Lustempfindung zurückge

bliebene Spur ist einer zwiefachen Reproduction fähig: 
als Lusterinnerung und als Begehrung. Ein solches 
Gesammtgebilde von Angelegtheiten für Lustempfin
dungen und Strebungen nennt man nach Massgabe sei
ner Stärke oder Vielräumigkeit: Neigung, Hang, Lei
denschaft.“ Hierin ist durch eine Subsumtion des Phä
nomens unter die Kategorie der Reproduction bereits 
der Anfang eines tiefem Eindringens in seinen Begriff 
gemacht worden, durch dessen Benutzung der Verf. 
sich sogleich würde auf einen umfassendem Standpunkt 
der Forschung versetzt gesehen haben.

Zuletzt folgt eine Deduction der Temperamente aus 
den Kategorien der grössern Stärke oder Schwäche 
des Trieblebens, sodann seiner grössern Gewohnheit, 
entweder befriedigt oder unbefriedigt zu sein. Expo
sitionen über die Erziehungstriebe, als: 1) Nahahmungs- 
trieb, 2) Trieb nach Beifall, 3) Ehrtrieb schliessen das 
Ganze.

Jena. , C. Fortlage.

Kurze Anzeigen.
Mathematik.

Geometrie der Lage, von Dr. G. K. Ch. v. Staudt, 
Professor zu Erlangen. Nürnberg, Bauer & Raspe. 
1847.| Gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Es kann nicht leicht eine zeitgemässere Erschei
nung in der mathematischen Literatur geben, als das 
vorgenannte Werk. Schon seit längerer Zeit nämlich 
ist man zu der Überzeugung gelangt, dass es zwei 
völlig gesonderte Auffassungsweisen der geometrischen 
Gestalten gibt, von denen die eine — die Geometrie 
des Maasses — nicht viel mehr als eine Anwen
dung der Arithmetik auf die extensiven Grössen des 
Raumes ist, die andere dagegen das den Raumgrössen 
Eigenthümliche, nämlich die Lagen derselben betrachtet 
— Geometrie der Lage —. Gleichwol aber hat man 
bis jetzt für die letztere in methodischer Rücksicht 
wenig gethan und statt einer eigenthümlichen Betrach- 
tuno-sweise, die sich auf geschickte anschauliche Auf
fassung jener Lagenverhältnisse stützte und arith
metische Hülfe (Proportionen, Formeln für Transver
salen etc.) zurückwiese, ist uns bis jetzt nur ein bun
tes Gemisch aus Euklid, Poncelet und Steiner zu Theil 
geworden. Dieser Noth hilft der Verf. auf eine Weise 
ab, die für Jeden, der noch Interesse an der Fortbil
dung der wahren Geometrie hat und nicht in der Pseudo
geometrie Euklid’s untergegangen ist, von der gröss
ten Bedeutung sein muss. Zum ersten Male erscheint 
die Geometrie der La^e als eine selbständige Wissen
schaft, die nirgends bei der Arithmetik borgt, und da
mit bildet das'iiette Buch einen directen Gegensatz zu 
den analytischen Arbeiten von Magnus, Plücker u. s. w. 
über theilweis gleiche Gegenstände, in denen man den 
grössten Scharfsinn aufreboten sieht, um selbst Das in 
die Gewalt der Rechnung zu bekommen, was ihr der 
Natur der Sache nach gerade am fernsten liegt. Der 
Inhalt ist folgender: In einer Einleitung (§• 1) werden 

zunächst die einfachsten geometrischen Anschauungen 
stufen weis aufgeführt, Linie, Ebene, Fläche und die 
hauptsächlichsten unmittelbaren Eigenschaften dersel
ben bewiesen, worauf die ersten zusammengesetztem 
Gebilde: Strahlenbündel, Strahlenbüschel (= ebener 
Strahlenbündel, wofür Ref. lieber Strahlenfächer sagen 
würde) und Ebenenbüschel. Ein besonderes Capitel 
widmet der Verf. den parallelen Gebilden, für welche 
die verschiedenen Fälle bisher immer nur an Geraden 
in der Ebene discutirt worden sind. Liegen z. B. in 
einer Ebene drei Gerade, so sind entweder alle drei 
einander parallel, oder nur zwei haben gleiche Rich
tung und werden dann beide von der dritten geschnit
ten, oder jede hat eine andere Richtung und dann 
schneidet jede die andere. Betrachtungen dieser Art 
sind es, welche in jenem Capitel angestellt, aber auch 
gleich auf räumliche Gebilde ausgedehnt werden. Hieran 
schliesst sich die Lehre von den Vielecken, Vielkanten 
und Polyedern, von denen aber nur die allgemeinen 
Eigenschaften (z. B. der Euler’sche Satz) ins Auge ge
fasst worden. Die vorherigen Erörterungen über paral
lele Gebilde führen nun auf die unendlich fernen Ele
mente, die bekanntlich eine wichtige Rolle in der pro- 
jectivischen Auffassungsweise geometrischer Gebilde 
spielen. Hierauf folgt eines der interessantesten Capitel, 
nämlich die Ableitung des Reciprocitätsgesetzes; der 
Verf. zeigt hier, dass schon in den einfachsten geo
metrischen Constructionen, welche zur Bildung geome
trischer Gestalten auf mannichfache Weise benutzt wer
den können, ein Dualismus liegt und indem er nun 
jene Aufgaben (z. B. durch zwei Punkte eine Gerade 
zu ziehen, durch drei Punkte eine Ebene zu legen 
u. s. w.) in ihrer doppelten Form betrachtet, verwan
delt sich der Dualismus der einfachsten geometrischen 
Constructionen in ein allgemeines Gesetz der Recipro- 
cität, w’eil es vermöge jener Constructionen immer leicht 
ist, zu irgend einem Satze der Geometrie der Lage den 
reciproken Satz aufzustellen. Diese Betrachtungen sind 
übrigens ungemein einfach und verdienen um so mehr 
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der Aufmerksamkeit der Geometer ^empfohlen zu wer
den, als gerade hier sehr viel gekünstelt worden ist. 
Im nächsten Paraphen gibt der Verf. Anwendungen des 
Reciprocitätsgesetzes auf die Vielecke, Vielkanten u. s. w. 
und wendet sich dann zur Betrachtung harmonischer 
Gebilde. Auch hier wird alle und jede Rechnung ver
mieden und zwar dadurch, dass nicht die harmonische 
Proportion, sondern die bekannte Construction, nach 
welcher man zu drei gegebenen Punkten einer Gera
den den vierten durch blosses Ziehen von Geraden fin
det, zur Definition der harmonischen Geraden und des 
harmonischen Strahlenbüschels benutzt wird. Im wei
tern Verlaufe kommt der Verf. auf die reiche Lehre 
von der projectivischen Verwandtschaft sowol ebener 
als räumlicher Systeme (Collination, Involution u. s. w.), 
betrachtet hierauf die krummen Linien und Flächen 
verschiedener Ordnungen und endlich noch die der 
zweiten Ordnung speciell. Es versteht sich von selbst, 
dass hier keine analytischen, sondern, wie bei Steiner, 
nur projectivische Gesichtspunkte zu Grunde liegen. 
Den Beschluss des Ganzen macht ein Anhang, in wel
chem diejenigen Eigenschaften der Cürven und Flächen 
zweiter Ordnung, die sich auf Mittelpunkte, Achsen, 
Brennpunkte u. s. w. beziehen, also metrischer Natur 
sind, auf sehr elegante Weise abgeleitet werden. — 
Dass hier ein sehr reiches Material geboten wird, gibt 
diese Inhaltsanzeige von selbst zu erkennen, dass aber 
die Bearbeitung desselben auf dem geringen Raume 
von 14 Bogen und ohne alle Figuren möglich war, 
ohne der Deutlichkeit Abbruch zu thun, ist ein bedeu
tendes Zeichen für die Darstellungsgabe des Verf. 
Äusser dem wissenschaftlichen Werthe kommt aber 
hier noch der pädagogische in Betracht und auch in 
dieser Rücksicht füllt Hrn. v. St.’s Werk eine wesent
liche Lücke aus. Ref. ist nämlich der Meinung, dass 
der gesammte geometrische Unterricht, sowie er bis 
jetzt sich fortgepflanzt hat, reinweg gar nichts taugt. 
Man schlage das Inhaltsverzeichnis» irgend eines Schul- 
buches über Geometrie auf und man wird folgendes 
finden*):  Cap. I: Von den Winkeln und Figuren; 
Cap. II: Dreiecke, Congruenz derselben und Verwand
tes; Cap. III: Parallelentheorie, Winkel in geradlinigen 
Figuren; Cap. IV: Flächenvergleichungen und pythago
räischer Satz; Cap. V: Die Geraden und Winkel im 
Kreise; Cap. VI: Figuren in und um den Kreis, Cap. 
VII; Die Ausmessungen der Flächen; Cap. VIII: Die 
Proportionenlehre und Theorie der Ähnlichkeit; Cap. IX: 
Proportionen am Kreise; Cap. X: Quadratur und Recti- 
fication des Kreises. — Himmel, welch’ Durcheinander! 
Da werden in Cap. I Gerade betrachtet, welche sämmt- 
lich verschiedene Richtungen einschlagen, der beiwei
tem einfachere Fall aber, wo zwei oder mehre von 
ihnen gleiche Richtung halten (parallel laufen), kommt 
erst in Cap. III zur Sprache. In Cap. IV werden die 
Flächen verglichen und in Cap. VII ausgemessen; da
zwischen steckt ein Stück Kreislehre; die andere Hälfte 
vom Kreise ist ans Ende verwiesen. Bewnndernswerth

’) Dieses V erzeichmss ist keine Fiction, sondern im Gegentheiie 
einem der neuesten Lehrbücher entnommen, welches nach dem Ur
theile der Schulmänner für ausgezeichnet gilt und abgesehen von 
systematischen Erörterungen auch vom Ref. dafür gehalten wird. 

ist an einer solchen Darstellung nur die Kunst, mit 
welcher Alles aus dem natürlichen Zusammenhänge 
heraus durch einander geworfen und auf den Kopf ge
stellt wird, ohne dass ein logischer Fehler unterläuft, 
aber gewiss ist auch, dass der Schüler schon ein Ta
lent zu heissen verdient, der in dieser Confusion nicht 
selbst confus wird. Dazu kommt noch der Kleinhan
del mit einer Unzahl von einzelnen Sätzen und Sätz
chen , die nur für den Mathematiker von Fach einigen 
Werth und zwar den der Nippsächelchen haben, dem 
Schüler aber als ganz überflüssige Kunststücke erschei
nen, mit denen er gar nichts anzufangen weiss, und so 
darf man sich nicht wundern, wenn man nachher Leute 
auf die Universität kommen sieht, die zwar die vier 
oder fünf merkwürdigen Punkte des Dreiecks an den 
Fingern herzählen, auch ihre gegenseitige Lage wis
sen, das reguläre Siebzehneck und Gott weiss was Alles 
constrüiren, aber nicht im Stande sind, den Bau einer 
Bienenzelle oder die Lagen der Planetenbahnen ohne 
Modell zu verstehen. Nach einem Jahre aber sind 
auch jene Kenntnisse verschwunden und wenn man 
einen Studenten der Theologie oder Jurisprudenz im 
dritten Semester an seine ehemalige geometrische Weis
heit erinnert, so steigen nur noch ein paar dustere Er
innerungen vom Magister matheseos^ dem Ptolemäischen 
Satze u. s. w. in ihm auf.> . Diese thatsächliche stau
nenswürdige Leichtigkeit des Vergessens ist ein ^anz 
handgreiflicher Beweis von der Unzweckmässigkeit5des 
geometrischen Schulunterrichts, der das lehrt, was man 
später nicht braucht und nicht lehrt, was noth thut. 
Wenn geometrischer Unterricht auf Schulen einen Sinn 
haben soll, so kann sich Ref. nur Übung der figür
lichen Anschauung als Zweck desselben denken; dieser 
Zweck wird aber nicht durch eine Geometrie erreicht, 
die, man mag sie nun in Euklideischer oder moderner 
Weise darstellen, immer nur eine Anwendung der 
Arithmetik auf Geometrie bleibt (man denke nur an 
das zweite Buch im Euklid), sondern dadurch, dass 
man die Schüler in der Betrachtung derjenigen Eigen
schaften der Raumgrössen übt, wrelche den Raumgrös
sen eben als Raumgrössen specifisch eigenthündich sind; 
dabei bleibe man aber nicht in der Ebene stehen, denn 
Natur und Kunst haben es nie mit ebenen Gestal
ten zu thun, sondern gehe im Raume herum, mit einem 
Worte, man treibe statt des alten Euklid die Geometrie 
der Lage und dazu empfiehlt Ref. das hier angezeigte 
Werk. Ohne Zweifel fände jeder Lehrer, der sich zu 
einer solchen totalen Reform seines geometrischen Unter
richts entschliessen wollte, eine ebenso anziehende als 
dankbare Arbeit; statt einer bunten Menge durch ein
ander gewürfelter Sätze könnte er seinen Schülern ein 
wohlgegliedertes organisches Ganze vorführen und statt 
der Eigenschaften einzelner Figuren, würde er Eigen
schaften von Figurensystemen und allgemeine Gesetze 
entwickeln. Welchen Eindruck müsste nicht z. B. das 
Reciprocitätsgesetz auf nur einigermassen empfängliche 
Schüler ausüben! Welche rieude würde nicht der Lehrer 
empfinden, der das Interesse an allgemeinen geometri
schen Betrachtungen bei seinen Schülern wachsen sähe, 
nachdem er sich vorher vergeblich bemüht hat, sie für 
den Krimskrams der ordinären Geometrie zu gewinnen.

Verantwortlicher Redacteur” Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I^eipzig»
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Gelehrte Gesellschaften.
Archäologische Gesellschaft in Berlin. Am 

2. März sprach Prof. Panofka über den berühmten Marmor
krater der florentiner Galerie, welche unter dem Namen der 
mediceischen Vase mit dem Opfer der Iphigenia bekannt ist. 
Die Unhaltbarkeit dieser Bezeichnung hatte schon Uhden auf 
das Gründlichste nachgewiesen; an deren Stelle liess O. Jahn 
in seinen'„Archäologischen Beiträgen“, S. 380, die Vermuthung 
treten, es gelte hier das Gericht der achäischen Fürsten über 
den Frevel, den Ajas an der am Boden liegenden Kassandra 

>► begangen, ein Gegenstand, den Polygnot in der Poecile zu 
Athen (Pausan. 1, 15, 2) und in der Lesche zu Delphi (Pausan. 
10, 26, 3) gemalt hatte; statt des unerlässlichen Palladiums 
habe der Künstler gedankenlos ein Artemisbild gesetzt. Panofka 
zieht vor die sogenannte Iphigenia mit der in gleicher Stellung 
am Boden sitzenden Manto zu vergleichen, welche auf einem 
Altar in Sorrent in der Gegenwart der drei delphischen Gott
heiten seit längerer Zeit von Gerhard (Ant. Bild., Taf. 20) er
kannt worden ist, sowie mit dem Bilde derselben Seherin, wel
ches mit gleichem Lorbeerzweig und entblösster Schulter und 
rechten Brust auf einem pompejanischen Wandgemälde (Pitt. 
d’Ercol. II, t. 22; Mus. Borbon. VII, t. 19; Archäolog. Heft 
I, Taf. 39) sich findet. Ausserdem begünstigt die Siebenzahl 
der Heroen diese Ansicht, nach welcher auf der Vase die zur 
Jungfrauen schützenden Artemis auf die Agora zu Theben ge
flüchtete Manto in dem Zeitpunkte erkannt wird, als die sieg
reichen Epigonen sie als Kriegsgefangene entführen wollen, um 
sie nach Delphi dem Apollo zum Weihgeschenk zu senden. 
Der Manto zunächst steht rechts Alkmäon, dem sie den Am- 
philochos und die Tisiphone geben; neben diesen Adrast, links 
Diomedes. Da Aegialeus im Kampfe geblieben, nimmt sein 
Vater Adrast dessen Stelle ein. Pausanias erwähnt (10, 10. 2) 
als eines Weihgeschenks in Delphi der Statuen der Epigonen. 
Hierauf zeigte Prof. Panofka die Zeichnung eines Vasenbildes 
des Antikencabinets zu Wien, wo der in eine grosse Sonnen
scheibe eingeschlossene Helios auf sprengender Quadriga, links 
zur Seite einen geflügelten Blitz hat, und brachte deshalb den 
Beinamen Atabyrios für denselben in Vorschlag. Dann legte 
derselbe eine Abhandlung des Cav. Gargalio über ein merk
würdiges lokrisches Terracottenrelief im neapler Museum vor. 
Man sieht auf ihm eine Göttin mit Ähren in der Linken und 
einem Hahn in der Rechten, das Haupt mit einer Blumenkrone 
geschmückt, thronend zur Rechten eines bärtigen Gottes mit 
einem Olivenkranze auf dem Haupte und einem Blumenstengel 
in der Hand, offenbar beide Erdgottheiten, der Hahn, ein 

, Symbol von Licht und lag, wol nicht als ein der Göttin ge
nehmes Thier, sondern als Opfer für die Göttin der Nacht, 
ßaurath v. Quast gab nach Mittheihmgen des Architekten Schmid 
fernere Nachrichten über die Ausgrabungen im Kaiserpalast vor 
dem Barbarathor zu Trier und le^te einen Grundriss des da
von aufgedeckten Locals vor. Prof. Zahn legte neue Probe
blätter der dritten Folge seines grossen Werkes pompejanischer 
Wandgemälde vor, darunter eine aus Stabiä herrührende pfeil

abschicssende Diana alterthümlichen Stils. Prof. Gerhard sprach 
über pseudophönicische Kunstdenkmäler. Sicilien, dessen mit 
punischer Inschrift bezeichnete Münzen der schönsten griechi
schen Kunst angehören, hat kein beglaubigtes Werk phönici- 
scher Technik bis jetzt geliefert. Die kauernde ithyphallische 
widderköpfige Figur eines agrigenter Thongefässes fällt viel
mehr bacchischen Cultusbildern anheim. Ebenso wenig können 
die durch Prof. Ross an das Museum zu Berlin und durch 
Mas-Latrie nach Paris gelangten kyprischen Venusidole ihrem 
künstlerischen Charakter gemäss für andere als griechische Cul- 
tiisbilder gelten. Was die früher ägyptisch, später fast allge
mein phönicisch genannten alterthümlichsten der griechischen Va
senbilder betrifft, macht zwar der asiatische Charakter sich immer 
geltender, ohne dass jedoch ein Umstand dafür spräche, sie 
lieber für phönicisch als assyrisch oder lydisch zu halten; na
mentlich liegt von Seiten der Flügelgestalten und sonstigen 
Wunderbildern jener Vasen durchaus Nichts Phönicisches oder 
dem Verwandten vor, wie deren Fischgestalten, gleich Derketo 
und Dagon, entweder gar nicht, oder (nach Panofka) nur in 
sehr seltenen Ausnahmen sich finden, so häufig auch Schlangen
gestalten, gleich dem cilicischen Typhöus in jenen Gefässbildern 
ältesten Stils allmälig geworden sind. Unter solchen Umstän
den ward für die gedachten Gefässe in Anschluss an Bunsen’s 
undKramer’s (Thongefässe S. 43. 69) Bezeichnung dorischer und 
dorisirender Vasen, wie mit den alten und neuen Funden Ko
rinths und mit der Verpflanzung korinthischer Kunst nach Etru
rien, vielmehr die Benennung korinthischer Gefässmalereien im 
Gegensatz der attischen empfohlen.

Akademie der Wissenschaften zu München. 
Philologisch-philosophische Klasse. Am 20. Nov. v. J. las Hof
rath Buchinger über die hohenstaufischen Herzoge in Franken. 
Gegen mehre Historiker (Mascov, Pütter, Ign. Schmidt u. A.), 
welche das Herzogthum Franken seit Kaiser Heinrich II. für 
eingegangen — mit dem salischen Kaiserhause vertheilt unter 
die fränkischen geistlichen und weltlichen Herrschaften — an
sehen, werden fränkische Herzoge aus dem hohenstaufischen 
Hause nachgewiesen, von ihnen gleichzeitigen Schiiftstellern 
als solche ausdrücklich bezeichnet. Die Salier waren Herzoge 
von und über das ganze Landgebiet, welches unter dem Na
men: Herzogthum Franken vom mittlern Rhein bis in den Nord
gau sich erstreckte; die Hohenstaufen aber waren nur Herzoge 
in Franken, nämlich nur in einem Theile desselben. Der erste 
hohenstaufische Herzog in Franken war Konrad, Sohn Friedrich’s 
von Schwaben und der Tochter Kaisers Heinrich IV., Agnes; 
zuletzt ward von Kaiser Karl V. auf dem Reichstage zu Worms 
1521 Bischof Konrad von Würzburg mit dem Herzogthume 
und Landgerichte in Franken belehnt. Custos Foringer^ über 
die Handschriften und Ausgaben der ehemalige« baienschen 
Landtafel und deren Benutzung für Geschichte und Topogra
phie. Es wurden Wesen, Beschaffenheit, Entstehung, orG 
bildung und Erlöschen jener mit der Lebensthätigkeit der ehe
maligen Landstände in so engem Zusammenhänge stehenden 
Documente näher untersucht und es wurde nachgewiesen, dass 



410
das in den diesfalsigen Matrikeln jbefindliche Material, wie es 
in Archiven und Bibliotheken — die" Staatsbibliothek in Mün
chen zählt gegen 30, das Reichsarchiv daselbst gegen 60 in 
diesen Bereich fallende Codices — niedergelegt ist, zum Besten 
der vaterländischen Geschichte noch nicht zur Genüge ausge
beutet sei, indem die gedruckte Ausgabe von Lang und Blon- 
deau nur eine partielle sei. Es können aber eben Ausdrücke 
einer oder der andern Handschrift oder Bearbeitung einzelner 
Zeiträume nicht genügen; es handele sich um die Aufstellung 
einbs Gesammtbildes von dem hier in Rede stehenden Theile 
der baierischen Staatsverfassungsgeschichte, der, volle vier Jahr
hunderte umfassend, als abgeschlossene Thatsache hinter uns 
liege. Wofür man sich aber auch entscheiden möge, ob für 
synoptisch-chronologische, personal - genealogische oder stati
stisch-topographische Darstellung, immer bleibe es eine Auf
gabe, die nur durch das Zusammenwirken mehrer, freundlich 
ineinander eingreifender Kräfte zu lösen sein werde. — Histo
rische Klasse. Am 22. Jan. d. J. las Prof. Dr. Kunstmann über 
die Rechtsverhältnisse der Juden in Spanien und Portugal und 
die Ursachen ihrer Vertreibung aus beiden Ländern. In den 
nach dem Untergange des westgothischen Reichs auf der pyre- 
näischen Halbinsel entstandenen christlichen Reichen hatten die 
Juden Vorrechte und Begünstigungen erhalten, deren sie sich 
in den übrigen Staaten des Abendlandes mit Ausnahme*  von 
Polen nicht zu erfreuen hatten. Sie scheinen eigene Rechts
bücher gehabt zu haben und in beiden Ländern bildete sich 
eine ihnen eigenthümliche Gemeindeverfassung aus. Jedoch kann 
Misbrauch der ihnen ertheilten Privilegien nicht als Ursache 
ihrer Vertreibung aus Spanien gelten; mehr die Erfahrung, 
dass es Christen gab, welche sich zum Judenthum hinneigten 
(judaizabant) und durch Umgang mit Juden von ihrem Glau
ben abfielen, veranlasste das von Granada aus vom 30. März 
1492 erlassene Vertreibungsedict; vielleicht sollte es mehr ein 
Mittel zu einer allgemeinen Bekehrung der Juden sein; diese 
aber erfolgte nicht und über 400,000 verliessen das Land. 
Vielen ertheilte König Johann II. gegen Erlegung eines Kopf
geldes einen interimistischen Aufenthalt in Portugal. Aber Jo- 
hann’s Nachfolger, Emanuel, erliess im December 1496 ein
Edict, kraft dessen er äusser den spanischen Zuzüglern auch 
die einheimischen Juden aus seinen Staaten entfernte. Damals 
liessen sich allerdings viele taufen; die meisten aber zogen nach 
Afrika in die portugiesischen Colonien. Als diese unter Jo
hann III. im Jahre 1580 aufgegeben wurden, verlor Portugal 
mit ihnen die letzten seiner an Zahl einst so bedeutenden jü
dischen Unterthanen. Custos Foringer verlas eine von dem 
Rechtspraktikanten Paul Roth ihm zugegangene Mittheilung 
über die Benutzung der lex Wisigothorum bei Abfassung der 

Bajuvariorum. Aus der von Blume herausgegebenen „An- 
tiqua(l ergibt sich die Bestätigung der von Gaupp ausgespro
chenen Vermuthung , dass bei Abfassung eines Theils der lex 
Baj. eine ältere Form der lex Wisig. in der Gestalt, die sie 
vor der Verbesserung durch Chindaswinth und Receswinth hatte, 
zum Grunde lag (vgl. Neue Jen. Allg. Lit.-Ztg., 1848, Nr. 41, 
S. 164 ff.). Die correspondirenden Stellen waren sämmtlich nach
gewiesen. Es ist also gewiss, dass die Westgothen schon vor 
ihrer völligen Verschmelzung mit den Römern Sätze des römi
schen Rechts m ihr Gesetzbuch aufnahmen. Archivsecretär 
Dr. Wittmann las über den Verfasser der unter Adelzreiter’s 
Namen herausgekommenen „Annales gentis Boicae“. Es wird 

bis zur grössten Wahrscheinlichkeit erwiesen, dass der Jesuit 
Joh. Vervaux (gest. am 16. Sept. 1661) sie abgefasst habe 
und zwar im Auftrage der Kurfürstin Maria Anna mit der Haupt
aufgabe einer Darstellung der Geschichte des grossen Kurfürsten 
Maximilian, daher auch das Ganze den Titel: „Historia Ba- 
varica vel Idea boni principis“ führen sollte. Prof. Dr. Phillips 
las Bemerkungen über den Eid der Treue, welchen Hermann 
von Luxemburg bei seiner Wahl zum deutschen Könige dem 
Papst Gregor VII. geleistet hat. Die Eidesformel wird voll
ständig mitgetheilt und der am Schluss derselben vorkommende 
Ausdruck miles S. Petri in allgemeinerer Bedeutung eines Strei
ters für den h. Petrus genommen, ohne Annahme eines durch 
diesen Ausdruck beabsichtigten eigentlichen Lehnseides, indem 
Gregor VII. die Lehnsabhängigkeit auch anderer Reiche von 
dem päpstlichen Stuhle nicht beabsichtigt habe.

Miscellen.
Prof. Fleck in Giessen hat zwei akademische Reden (Gies

sen bei Ricker) in Druck gegeben, deren eine am I 1. Mai v. J. 
bei Eröffnung dogmatischer Vorlesungen gesprochen wurde und 
über die Richtungen in der Theologie handelt. Nach einer Ex- 
pectoration über den Pantheismus, welcher sich ausserhalb des 
Christenthums und demselben feindlich entgegenstellt, wendet 
sich der Redner zu den divergirenden Richtungen, die auf 
christlichem Boden stehen, zu dem Supranaturalismus, dem 
Rationalismus und der zwischen beiden vermittelnden Richtung, 
und erklärt sich für die letztere, als bei welcher ganz unzwei
felhaft die Wahrheit liege. — Die andere Rede bespricht den 
Fortschritt des Menschengeschlechts zum Bessern und wurde ge
halten am 13. Nov. 1847 zur Übernahme der ordentlichen theo
logischen Professur. Hier weist der Redner die Ansicht ab, 
als sei unser Geschlecht bestimmt, vom Bessern zum Schlim
mem abwärts, gleichsam kopfüber zu stürzen , ebenso wie die 
andere, als habe es sich im steten Kreise zu bewegen, also 
eigentlich still zu stehen innerhalb gewisser Grenzen, und stimmt 
dem Glauben an einen wirklichen, dauernden Fortschritt bei, 
welcher im Christenthum die festeste Stütze finde. — Noch vor 
dieser Inauguralrede hatte Prof. Baur die seinige am 14. Aug. 
zum Antritt der ausserordentlichen theologischen Professur ge
halten, indem er sich unter den Theologen bei dieser Ge
legenheit zum ersten Male der deutschen Sprache bediente und 
die weltgeschichtliche Bedeutung des israelitischen Volkes dar
stellte. Sie ist in derselben Verlagshandlung im Druck erschienen.

Der alte grosse Taufstein im Batisterio zu ist, wie 
C. G. Carus in seinen „Erinnerungen an Florenz dessen 
Mnemosyne [Pforzheim 1848] S. 241) sagt» für die Erklärer 
des Dante wichtig. „Nur hier begreift man, wie Jemand in 
einem Taufbecken in Gefahr kommen könne, zu ertrinken 
(man sehe den 19. Gesang des Inferno). An den vier Ecken 
finden sich tiefe in Stein ausgehauene Löcher, in welchen die 
taufenden Priester standen (Dante wählt sie a. a. O., um die 
Gruben anschaulich zu machen, ’n welchen Verdammte, den 
Kopf nach unten, festgehalten sind) und in der Mitte ist das 
einem grossen und tiefen Was^ertroge gleichende Bassin, wel
ches heute wirklich voll Wasser stand, indem es der Bischof 
für die Osterceremonien geweiht hatte.“

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena* Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipzig.
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Intelligenz I> la tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 ’/2 berechnet.)

Sn ©emdübeit ber ©rbnungen ter SBebefinb’f(hen ^PreiSfliftung für 
beutle ©efchidjte wirb bierburd; baran erinnert, ba| für bie am 14. 9Rdrj 
185G ju vert^eilenben greife, von benen ein jeber 1000 S^ir. in ®olbe 
betragt, für ben erften eine ^Bearbeitung non „Henrici de Hervordia 
chronicon", unb für ben jweiten eine „©efdjidjte beö@rjbiSthumSfj)amburg 
unb «Bremen" alö Aufgabe auögefdjrieben worben ift, unb ba§ ber britte 
«Preis jur Tlnerfennung auögejei^neter Arbeiten über beutf^e ©efcbidjte, 
welche in ben Bahren 1845 55 erfchienen fein werben, verwenbet werben 
wirb. Sie nähern SSeftimmungen über bie $)reiSaufgaben finben ficb in 
ben ju ben ©Ottinger gelehrten Tfnjeigen gehörigen «Ra<hrichten vom 
14. sjjtdrj 1847, unb werben ben ^reunben ber vaterldnbifdjen Sefdjicbte, 
welche ftd? beöbalb an ben ©irector ber Stiftung, ben Gonfiftorialratb 
©iefeler, in portofreien ^Briefen wenben, gern mitgetbeilt werben. ©ben 
bemfelben muffen bie um biefe greife fiel) bewerbenben banbfchriftlidjcn 
Arbeiten bis 14. SRdrj 1855 eingefenbet fein.

®öttin$tn, am 14. SXarj 1848.

©er Seriüftltun^grath tot Sßetofinb’f^^ 
^PreiöfHftung für toutfdje ©efebi^ie»

© p ft e m-
ber

1 «Bon

©arus.
3 weite, völlig unigearbeitcte unb fe^r üermebrfe Auflage.

®rfter ©toil*
Sr. 8. ®et). 4 $hlt.

«Diit bem foeben ausgegebenen Vierten «gieffe ift ber elfte Sheil 
biefeS trefflidjen 2öerE§ in ber neuen Auflage OoUftäubig ; ber jweite 
Sheil wirb ebenfalls vier ^efte umfaffen, bie in rafdjer golge geliefert 
werben feilen.

ßeippg, iw Kpril 1848.
/. X Öruckljauß.,

©lätter fiir litmiriodjc llntcrljaltumi»
Herausgeber: ^eintid) S$tO<ffyau&.

Sabwg 1848. ®r. 4. 12 Splr.
Von biefer Seitfdjrift erscheint täglid) eine Stummer unb fie wirb in Vßodjenlieferungen, aber auch in SJlonatSheften auSgegeben. ©in

Äiterarif^er 51*  n j c i g c r
wirb mit ben SBlattern für literarifche Unterhaltung unb ber .^fi$ »°n auggegeben. SnfertionSgebübren für ben Staum
einer gefpaltenen Beile 2% «Rgr.; befonbere ^Beilagen u. bgl. werben gegen Vergütung von 3 Shlrn. ben blättern für literarifcfte 

Unterhaltung beigelegt.

SOrj»
Snbalt*  Sdjifler’S Sriefwedn'el mit Corner. Von 1784 big jum Xobe Sdjiller’g. ßweiter bis vierter Ibeif. — Slevolutionaire Literatur. — SRigs 
brauche im Suchbanbel. ~ ®ie ®<hweij unb ihre Buftanbe. «Reifeerinnerungen von ©b- SERügge. Grfter Rrtifel. — «Reue «Romane. — Sßeft’öftliche 
Schwalben Von 2- Sßihl- — 1- Zünftler «Sugenb. Sloman aug bem Seben. Von Ä. 21. 9Reiijel. 2. $ebwig öevi. (Sin focialer Roman. — 
Gnalifdie ätalenber. — ßiterarifdje «ptänfler auf bem ^elbe ber ^hü^fo^hi®/ Witif, Sleligion, Kirche unb beS focialen SebenS. Von 21. v. Slum« 
röber — ©er neugriechifdje Dichter «Dlantbog Boannu. — ^ür 2lltertbumgforfd)er. — Bobn «Real. — Jamburg unb bie Hamburger. VvrtraitS, 
Buftanbe unb Stilen aus ber ©egenwart. — Söie bie Sauern in ©ranaba improvifiren. — «Schleswig * ^olftein. «Rationalroman von 6.®öbring. — 
Unter ameritanifien Essays einer über ©oetbe. — ©ie Revolution unter ben Gommuniften ober Vruber ^obeppabn im Gommuniftennefie. Sine 
fociale ^omöbie von 21- neuehc franjöfif^e Slomanliteratur, -r lieber bie Verwaltung ber Stabt Sarit’. •— Literatur für praftifd>e
Diplomaten. Von ®» SRUthat6« ~~ Unterhaltunggliteratur. — «Belgiens berühmte Sleifenbe. — ©ie llniverfität in 2lthen. — ©ebichte von M- 
Bweite, vermehrte unb verbefferte 2luflage. Von SClthauö. — ©aS Subeifeit ber llniverfttät Jena 1848 ober 1858? — History of the conquest 
of Peru. By w H Prescott. — Deutfd)e Entartung in ber li^tfreunblichen unb mobernen gebengart. 9In ben mobernen Stichwörtern gezeigt von, 
23. ©ol^. — ©ie' wänncr beö Solfö., bargeftellt von ftreunben beS Volfg. Unter Slitwirfung von 2. Sraunfelg u. 21. ^eraugg. von ®b- Duüer. 
Grfte big achte Sieferuna — Der feltfame Se|ud). — Stimmen über ©eftreid). — «ReUe Slomane. — 2eibnij über «Mpgamie. Von ©uh5 
tauet» — Siterarbiftorifdie« Xaf^enbuch- ^«augg. von 91. ©. Srufj. SedjSter Jahrgang. — Sinnreiches Mittel gegen ben Slachbrucf. — tyrii^e 
gieber von $. 3toüett — Ueber beutfehe Sleifebücher. Gin Vrief. — 2lnemonen. ©ritter unb vierter 23anb. — SBorlefungen über bte beutle Literatur 
ber ©egenwart. Von «R (g mrug sßün 51» JBilmat» -r Gin Gnglünber über ben SonberbunbSfrieg. — Verborgene literarif^e Sd)äbe in «Reapel.— 
lieber «IRünbigteit beg Volfg unb volitifcfK^ ®ewugt]ein. Seinen preuVildjen «Mitbürgern gewibmet von einem alten Staatgmanne. — SBurtembergiicpe 
Suftfchlöffer von S. $änle. Krfte unb zweite Slbtheilung. — «Reucjed)i|d)e Joelle. Von W» ^Otbau. — 1. ©ramaturgi|d;e ®fliaen unb Rntiten. 
Vvn Xh- Mötfcber. 2. ©ramatif ober DarfteRung ber Vübnenfunit, biRvri|d), theoretifch5praftif^, für Zünftler unb aüt gebilbete ©beater. 
liebbaber von 6b. Virch. — ©efebiebte beS neugriechifchen ^reibeitsfampfeg Von R. «hinter. — ©ie ^ranjofen in Ganaba.. — ̂ rr ©roß»Munger 
als «politifer. Von ^hilihh »efeftu^te; SiWiogtahhie; Aiiteranf^e SCnjetgen U»f»w»

geizig, im 2fpril 1848.



412

85 t r i dt t
über bie im Saufe be§ SabveS 1848

- im SSerlage bon ____ä 3k ®rI)au0 Ht
erfi^ienenen neuen gßerfe unb ^ortfe£ungem

I, bie SSerfenbungen ber Monate unb entyaftenb.

19. ®ieDel (©♦ ®h  ^auna de« S?or= 
Wett, mit fteter SBerücEfid)tigung ber lebenben 
Spiere. SObonograp^ifc^ bargefteßt. 2n Pier 
SBänben. Srften SBanbeS britte Slbtfjeilung. 
®r. 8. ©elj. 2 f^lr. 20 9?gr.

*

Sehe Xbtheilung unter befonberm 2itel einzeln:
I. ®te ©äugethiere ber SSorroelt. 1 $hlr. 

18 «Rgr.
II. Sie JBbgel unb Xmphibien ber fBormelt. 

1 Shlr. 10 9tgr.
III. Siegiftheber®orlvelt. 2 Shlr. 20 5Rgr.

9Rit ber britten Xbtheilung ift ber erfte ®anb beSSBet: 
te« , bie SBirbel th ier e enthaltenb, gefchloffen. Ser 
groeite 33anb wirb bie ©lieberth iere, ber britte unb 
eierte SBanb bie 33authtbicre behanbeln. 3ebe Xb= 
theilung bilbet ein in fich abgefthloffene« SanjeS.

20. ©ulat unb SDfdjabra. ©emSlbe auö 
Xfd)crteffien in vier ©efängen vvn ^ugo Uom 
Miet.  8. ®eb. 1 X^lr.*

21. ®uD fnw SßdleiS ber Witter mit bem 
«Rabe, mm Sßttnf twn &tttbenbet^ 
UeDerfc^t von Xßulf ©rafen OüH^önubifftn. 
®r. 12. ®e^. 1 i^tr. 15 Dtgr.

22. £a$ nun ^nnoröftreicö unfet 
den ^efe^Ien be$ ^er^ogä ^o^ann 
im «Kriege hon 1809 in Italien, 
®t)rol unb Ungarn  ©urchgehenbö auö 
officielten Q-ueßcn, aus ben erlaßenen fBefefjten, 
©peration^journaten ic. 3®eite, bur^auS 
umgearbeitete unb fe^r vermehrte Auflage. ®r. 8. 
®e$. 3 X^fr.

*

23. $einfiu$ (föSh  SHIgemetnes = löü» 
d^er«ßegifon  ße^nter Sßanb, reeller bie 
von 1842 bis Gube 1846 erf^ienenen Sßüc^er 
unb bie Seridftigungen früherer Grfdjeinungen 
entsaft. £erau$gegeben von 2C.®<fnller  
3n Sieferungen 31t 10 Sogen, ©ritte unb vierte 
Lieferung. (Codex —Günther.) ®r. 4. ßebe 
Lieferung auf ©ruefpapier 25 9lgr., auf «Sdjrcib» 
Papier 1 ©blr. 6 «Rgr.

*
*

*

S3om neunten fBanbe, fteldjer bie Grfcheinungen 
ber Sahre 1835—41 enthält (herau«gegeben von D. 91.

ift bie erfte bi« elfte Lieferung (A—Schwarz) auSgegeben.
o frubetn Sänben von •^einfiuS’ „23üt&er= 

.roerben forool voUftänbige ©jemplare 
Sänbe jur ©ompletirung ju ben btatgüen »ebingungen erlaßen.

24. $«Dner, ($.), ßtuei SKal jweinnh» 
fun^tfl ausericfene ftiMif$e ^i<5to= 
rien eilten unb Bleuen Xeftamente,
gum 23eficn ber 3ugenb abgefa^t. Slufö neue 
bur^gefe^cn unb für unfe« 3ett angemeffen ver« 
beffert von ^inbner. ©ie f*un»
bertunbfünfte ber alten, cber bie fc^öte 
ber neuen vermehrten unb ggnj umgearbeiteten 
unb verbefferten Bluflage. ®r. 8. fg

25. ^umDolht’S (335♦ WH) Briefe an eine 
^reunhin  3weite umgearbeitete «Auflage, 
ßwei Jlieile. «Dlit einem tfacftmiie. ®r< § 
Seb. 4 Xblr. 12 Blgr.

*

26. Hefter (§♦ ©),  Hebet bie Heine 
^agh, jum (Sebraud) angebenber 3®ger unb

*

(Der Einfang biefeS 55ertt$ befinbet fid> in Dir. 96 b. 551.)
3agbliebl)aber. ©ritte Bluftage. ^Bearbeitet 
unb berau$gegeben von ©♦ @*  g-reif>erru
Uon 35erg*  3wei Säube. VJltt ßitfjograplfien 
unb im Xejte eiugebrudten ^mljf^nitten. 3n 
|W heften. GrfteS $eft. ®r. 8. ßebeS 
a^eft 16 Bigr.

Sn bemfelben «erläge ift aud) erfchienen unb ju her® 
abgefeptem greife fortsvahrenb ju hoben: 
©Obel ($. 2ß.), meueroffnete SägerpractiFa.

83 i e 11 e, jeitgemay umgearbeitete Xuflage. Srei St)eile. 
®iit Xbbilbungen, planen unb «ignetten. ®r.4. 1828. 
1° ^crabgefeftter «preis 4 Sljlr.SöintfeÜ (®. S. ©♦ auö bem), ^anbbudj für Sä= 
ger, Sagbberedjtigte unb gagbltebpaber. 3«eite, 
vermehrte unb ganj neu umgearbeitete Xuflage. Srei 
Stjeile. Witt Xbbilbungen. ©r. 8.. 1820. 11 st)lr.

^erabgefe^ter $Jrci§ 5 $blr.
27. 0ten1ji)f (Siebtest), ©ehidjte  8. 

®eb- 20 Blgr.
*

28. Oertel (P. JMT.), Das Jahr ISIS'. 
Zweiter Nachtrag zu den Genealogischen 
Tafeln des 19. Jahrhunderts. Quer 8. Geh. 
12 Ngr.

®on bem «erfaffer erfdjien bafelbft:
Gtenealogische Tafeln zur Staatenge

schichte der germanischen und sla- 
, wischen Völker im 19. Jahrhundert.

Nebst einer genealogisch-statistischen Einleitung. 
IS eue Ausgabe. Mit einem bis Ende 1816 fortge
führten Nachträge. . 1847. Quer 8. Cart. 1 Thlr. 
15 Ngr.
gür bie fBefiper ber erften Xu«gabe hieraus einzeln:

Die Jahre 1845 und 1846. Erster Nachtrag 
zu den Genealogischen Tafeln des 19. Jahrhunderts. 
Quer 8. 1847. 16 Ngr.

29. Pfeiffer(L.), MonograpEiia He- 
liceorum viventium. Sistens descrip- 
tiones systematicas et criticas omnium hujus 
familiae generum et specierum hodie cogni- 
tarum. In zwei Bänden. Drittes Heft (Schluss

30.

des ersten Bandes). Gr. 8. Jedes Heft
1 Thlr. 10 Ngr.
^re^eott (Sß*  ®efd)id)te bet 

Eroberung nun $>eru*  BJlit einer ein» 
leitenben lleberfidjt beb BSilbungsjuftanbeS unter 
ben 3nfa£. Bluö bem ©nglif^en überfe^t. 3roei 
23änbe. BRit einer Karte von «Peru. ©r. 8. 
©eb. 5 Xljlr.

«on SB. £. $ re Scott erfd)ien bereit« in bemfelben 
«erläge:
(9efd*i$te  «Jerbinanb’S unb SfabeUa’^ ber ÄatljO’ 

Itfdjen von Spanten. Xu« bem Gnglifchen überfepr. 
3noei SBänbe. ©r. 8. 1843. 6 Shlr.

©eftbidjte ber ©reberung von Stertco mit einer 
einleitenben Ueberficht be« frühern mericanifcben 83il= 
bung«juftanbc« unb bem Sehen bes Gröberer« 4>ernanbo 
Goree*  Xu« bem Gnglifchen überfept. 3tvei ffiänbe. 
Wlit 2 lithographitten Safeln. ©r. 8. 1845. 6 Shlr.

31. 9tuf(lanh$ 0tuucÄonßid)ter  liebcrtrageii 
unb mit bioßrayBifdi«fritifeßen Ginleituiigen von 
?S5  Sßolffn^n  Grftcr unb jweiter Xbeil. 
©r. 12. Seb. 3 Xblr.

*

* *

Ser erfte Sheil enthalt «Rovellen von Jelena ^aün 
unb 911er. fPuf^ftn; ber jroeite Sheil »an gtifolau® 
«Parolen*.

32. Sdfubcrt (§♦), ^an^uc^
Bernie. BBlit 127 in ben Xej;t eingevruorten

^oljfc^nitten. 3n fünf ^eften. ©rittcS unb viertes 
£eft. ®r. 8. ßebeS Jpeft 16 Blgr.

33. «SeögWitf (£Ri£), Sieben bet Cucretia 
SVlarte ©avibfon. Blus bem Gnglifdjen. 
®r. 12. ®eb. 24 Blgr.

Gbenbafelbft erßhien bereit im Sabre 1843:
Srvtng (2ßaS&ington), Biographie ber jungen 

amertFaniftben ©ic&tertn Blargaret&e SW. ©avib= 
fon. Xu« bem Gnglifthen. ©r. 12. 18 «Rgr.

34. &pteu  16. ©eßeftet 1 Xbir., gebun» 
ben 1 Xblr. 8 Blgr.
*

35. Sternberg (5C  non), ^erü^mte 
beutle Stauen be^ aebt^ebnten 
^abr^nnberts  3n BSilbniffeu jufammen» 
gefient. 3'oei X£>eite. ®r. 8. ©eßeftet 
4 Xblr., gebunben 4 XMr. 20 Blgr

*

*

©alihin. «T.? Suile ~ ^^‘ta .Rauffmann. — Gltfa« 
bett) ®ara. — ^rau von Jtrubener. — Äaroline «Reuber

II. -KatharinaII. — Glifabeth Gharlotte.— SRaria Sbe: 
refe. — Xuna Xmalie, ^erjogin oon @acbfen = ffieimar. 
— ©rafin Xlbanp.

Sn bemfelben «erläge ift von bem «erraffet auch rer= 
fd)ienen:
Fortunat. Gin ^eenmärdjen. 3wei Sbdie. 8. 1838. 

3 Shlr. 22 «Rgr.
©er SWifnonair. Gin Sftoman^ 3*vei  Sheile. ®r. 12 

1842. 3 Sf)It.
36. Karnow (^anni>), 3toci ^a^re in 

3peter€&urg  Blüh ben papieren eines alten 
©iplomateu. 3weite verbefferte Bluflaae. ®r 12 
1 Xlflr. 24 Blgr.

*

37. ^atilor ($enri|), gj^ilipp t»an SCr» 
tebelbe^ Gin bramatifdjeS ®ebid)t in fünf 
Bloten. BluS bem Gnglifdjen überfe^t von QCbf. 
Jeimann. 8. ®eb. 1 Xblr. 10 Blgr.

38. S^erefe (Jöerfafferin ber „^Briefe aue bem 
©üben" io.), @ine 9Uife nac^ SSien. 
8. ®eb. 1 Xblr. 26 Blgr.

Sm Sahre 1846 erftbien von ber «erfafferin bafelbft: 
•«Paris unb bie üllpenroelt. ©r. 12. i sblr. 25 9jgr.

39. impften («R),  ©in gjatricier  Xrauer» 
(viel in fünf Bloten. 8. ®eb-

* *

40. SBuigtS (<?♦)> StbbeUen  Grfter unb jweiter 
Xbeil. ®r. 12. ®eb- 3 ^Ir- 12 «Rgr.

*

41. amfs Jöibliotbef  fünfter B3anb. — 
BIucf> unter bem Xitel: Äriegöjabr 1813.

*

5km 9t*  St^neiher*  BJlit einer Karte bes 
KTiegSfdfauplapeS. ©r- o. G5eb. 1 Xblr.

Sie frühem 5B«n&e bte>« „fSoif«,Bibliotijef" 
"l^goacpim ^45^1^,®on ß.§afen. 3 rveitc

II. ©er ®. 2B. Äejfler. 3 weite ’
Xuflase- ••

1U«%e ^Reul xÄ bcr ®£«tfä«i- $$•
™ 9£be- 1847- 1 ShIr-IV- £<*  bCsWan ^H^manberer Wahrten unb tet- 

’au- ,Lon »• Serftätfer. 1c47. 1 Sblr.
42. &ine 3bplMlovellc. «erausge»

beni ©»nfiebler bei 
3mei Xbcile. ©r. 12. ©eb. 4 Xblr.

^wu^gebet erfdjien im Sabre 1843 bafelbft: 
«te- $ine StooeUe. ^>erau«gegeben vonbem Stnrtcblcr bei ®t. = 3ol*anneS.  srei Sheile. 

12. 6 Shit- 15 «Rgr.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. JJg 104. 1. Mai 1848.

Theologie.
Dr. Philipp Marheineke’s theologischeVorlesungen. Zwei

ter Band: System der christlichen Dogmatik. Her
ausgegeben von Steph. Matthies und W. Vatke. Zwei 
Bände. Berlin , Duncker und Humblot. 1847. Gr. 8. 
5 Thlr. 20 Ngr.

Die Entwickelung der neuern Theologie hat sich in 
der letzten Zeit so überwiegend dem historischen Ge
biete zugewendet, dass die Ausbildung insbesondere der 
Dogmatik dagegen in den Hintergrund getreten ist. Ja, 
wer von gewissen Erscheinungen extremer Kritik sich 
überdies imponiren lässt, möchte wol gar zweifeln, ob 
eine Dogmatik als wissenschaftlich speculative Erkennt
niss der Glaubenslehre überhaupt möglich sei. Wie 
vor Zeiten durch die Kritik Kant’s die Möglichkeit der 
Metaphysik in Zweifel gestellt war, so muss man jetzt 
die Frage aufwerfen, ob und in welcher Gestalt die 
Dogmatik als begreifende wissenschaftliche Erkenntniss 
des Glaubens, als selbständigeDisciplin einer positiven 
Wissenschaft bestehen könne. Es könnte scheinen, als 
löse die kritisch speculative Behandlung der Dogmatik 
dieselbe nur auf, und gebe die einzelnen Theile der
selben verschiedenen philosophischen Disciplinen an
heim. Wenn der Gegenstand der absoluten Religion, 
des Christenthums, das absolute Verhältniss der Men
schen, der Welt zu Gott ist, und ihr wahrhaft wirk
licher Inhalt die „Idee der Menschheit“, so scheinen 
die Bestimmungen des religiösen Verhältnisses des 
Menschen im Christenthume, das Verhältniss des abso
luten Wesens zur Welt, des unendlichen Geistes zum 
endlichen, der Idee der Menschheit zu ihrer Erschei
nung und Wirklichkeit den Disciplinen der Philosophie 
anheimzufallen, die es mit dem begreifenden Erkennen 
des Absoluten insbesondere zu thun haben. Es fielen 
dann die disiecta uiembra der „aufgelösten Dogmatik“ 
theils der Metaphysik, theils der Religionsphilosophie, 
zum Theil aber auch, soweit die Dogmatik einen ethi
schen praktischen Inhalt hat, der philosophischen Ethik 
anheim. — Oder aber soll die Dogmatik nur eine em- 
qnrische, im letzten Grunde auf äussere Autorität „der 
Offenbarung“ zurückgehende, äusserlich schematisirende 
und systematisirende Wissenschaft bleiben, die den 
Standpunkt und die Form der subjectiven und äusser
lich synthetischen Reflexion nicht überschreitet, um in 
dieser Behausung den Inhalt und Kern des christlich
kirchlichen Glaubens um so reiner und unversehrter zu

| bewahren ? Damit würde die wissenschaftliche Erkennt
niss des christlichen Glaubens, der Religion des Gei
stes auf den Standpunkt der Scholastik zurückkehren, 
und unter der Herrschaft und den Schranken der Sub- 
jectivität und Reflexion der Gegenstand und Inhalt der 
Glaubenswissenschaft nur in äusserlicher Form und 
Bestimmtheit bewahrt werden; er bliebe den Angriffen 
der Kritik und der Speculation ausgesetzt, und eine 
geistig wirkliche Vertiefung und freie Reproduction des 
religiösen Glaubens käme auf diese Weise innerhalb 
def Theologie nicht zu Stande. — Ein anderer Weg, 
die Dogmatik vor ihrer Selbständigkeit der scholastischen 
Systematisirung gegenüber, und ihre Unabhängigkeit 
von der Speculation und damit von dem herrschenden 
Systeme der Philosophie überhaupt zu bewahren, ist 
in der Epoche machenden Glaubenslehre von Schleier
macher eingeschlagen. Sie geht auf die innern That
sachen des frommen Selbstbewusstseins zurück, wie sie 
in der christlichen Gemeinschaft, deren Mittelpunkt der 
Erlöser ist, hervortreten, beschreibt diese in subjectiv 
formeller Reflexion mit dialektischer Schärfe und in 
systematisirender Anordnung, doch soll der Inhalt des 
Glaubens nicht vom speculativen begreifenden Erken
nen deducirt oder construirt werden. Aber diese Ab
weichung des philosophischen Erkennens bleibt ein Po- 
stulat, dem die Ausführung und Darstellung der Glau
benslehre selbst widerspricht. Die beschreibende ge-r 
netisch reflectirende Darstellung geht in die speculative 
Operation über, welche auf eine innere nothwendige 
Vermittelung des menschlichen Selbstbewusstseins mit 
Gott und der Welt überall hindrängt und oft nur will
kürlich durch einen Act des von der Unmittelbarkeit 
der innern Erfahrung bestimmten Denkens den Process 
des begreifenden Erkennens abbricht. Hat die prote
stantische Kirche ein Werk, welches mehr als dieses 
Schleiermachersche ein Gebäude religiöser Speculation 
wäre, aufzuzeigen? — Wie die Philosophie des Ab
soluten, ein Product des sich selbst begreifenden christ
lich-kirchlichen Geistes, und in der lebendigen Vermit
telung des Subjectiven und Objectiven, der Speculation 
und der Geschichte, die sie erstrebt, eine Frucht des 
protestantischen Geistes ist, so musste auch die Theo- 
logie, in dem Maasse, als sie ihres Princips und ihrer 
systematisch-dialektischen Entwickelung gewiss zu wer
den suchte, in die Stadien der Entwickelung der neuen 
Philosophie mit hineingezogen werden. Es ist in der 
letztem Zeit immer mehr anerkannt, wie entschieden
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auch die Schleiermacher’sche Theologie, freilich bedingt 
durch die originelle geniale Eigenthümlichkeit ihres Ur
hebers, von dem subjectiven und objectiven Idealismus 
der Philosophie bestimmt ist. Das „Absolute“ ist hier 
ein Reflex des subjectiven frommen Selbstbewusstseins, 
des schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühls; dies bestimmt 
sich als die Erlösungsbedürftigkeit, und von hier aus 
wird in der That der weitere Inhalt der Glaubenslehre, 
der Erlöser, sein Geschäft u. s. w. deducirt und con- 
struirt. Diejenigen Theologen, welche mit entschiede
nem Wissen und Wollen der Entwickelung der Philo
sophie sich anschlossen, wie Daub und Marheineke, 
gingen von der objectiven Seite der religiösen Idee, von 
dem speculativ gefassten Gedanken Gottes, wie er In
halt des christlich-kirchlichen Glaubens im Dogma von 
der Trinität ist, aus. Beide Richtungen in der dogma
tischen Theologie, wie sehr sie ihrem Ausgangspunkte 
nach verschieden, ihrer Methode und Form nach sich 
entgegengesetzt scheinen mochten — die letztere von 
der Idee Gottes ausgehende wollte ja speculiren, die 
vom frommen Selbstbewusstsein innerlich empirisch be
stimmte dagegen die Speculation ab wehren — kamen 
doch sachlich, nicht blos im Gegensätze zur rationa
listischen und supernaturalistischen Theologie, sondern 
auch untereinander bei weitem mehr überein, als sie 
es bei dem ersten Hervortreten eingestehen wollten. 
Auch die speculative Theologie wollte das im Glauben 
nur unmittelbare. Wissen und dessen unmittelbare Ge
wissheit im wissenschaftlichen Denken vermitteln; auch 
sie bekannte sich zu dem credo ut intelligam. Wie 
die Schleiermacher’sche Dogmatik, obwol dem histori
schen Theile der Theologie angehörend, überall dialek
tisch speculativ systematisch wird, so geht die specu
lativ1 und systematisch sich entwickelnde Dogmatik viel- 

1 fach in die historisch-kirchlich-symbolische oder reli
giös-biblische Form der Darstellung über, ist theoso
phisch-scholastischer Ausdruck des christlich-kirchlich
gläubigen Selbstbewusstseins, nicht etwa nur abstract 
ontologische Darstellung des trinitarischen Processes. 
Dessenungeachtet lässt sich nicht leugnen, dass die die 
objective Gottesidee entwickelnde Dogmatik eben ver
möge dieses ihres Standpunktes der Gefahr nicht ent
geht, aus dem eigentlich religiös-dogmatischen Gebiet 
in das abstract metaphysische, aus dem theologischen 
in das ontologische überzugehen, und den praktischen 
Boden des subjectiven christlichen Selbstbewusstseins 
zu verlieren. Aber auch die Dogmatik des „frommen 
Selbstbewusstseins« entgeht diesem Abwege nicht, be
sonders in den Sätzen über Gott und Welt, welche 
ausserhalb des durch den Gegensatz der Sünde und 
der Gnade bestimmten christlichen Selbstbewusstseins 
liegen. — Hiermit ist ungefähr der allgemeine Stand
punkt bezeichnet, von dem aus die vorliegenden, nach 
dem Tode des Urhebers herausgegebenen Vorlesungen 
über das System der Dogmatik zu beurtheilen sind.

Sie sind ein Commentar nicht nur, sondern auch eine 
Ergänzung und weitere, durch die seitherige Bewegung 
in der Theologie bedingte Entwickelung des Lehrbuchs 
der Dogmatik. Seit der zweiten Ausgabe desselben 
sind bereits zwei für die Theologie überaus wichtige 
Decennien vergangen. Die Vorlesungen ruhen auf die
ser Grundlage durchaus. Wenn in dem Lehrbuche das 
biblische und kirchliche Element der Glaubenserkennt- 
niss fast verschwindet in der dialektisch-speculativen 
Behandlung und Darstellung, so wird dieses in den 
Vorlesungen mehr ausgeführt; aber es geht die bibli
sche Vorstellung des Glaubens und die symbolische 
Form des kirchlichen Dogma auch hier nicht mehr un
mittelbar über in das speculative Wissen, als dass es 
zu einer durch die Negation und Kritik vermittelten Aus
einandersetzung käme. Es kann nicht ausbleiben, dass 
die biblische Anschauung und Vorstellung unmittelbar 
allegorisirt oder idealisirt und das kirchliche Sym
bol oder Dogma unter der Hand in den identistischen 
Gedanken verwandelt wird. Die negative Kritik, welche 
in ihrer extremen, von der Speculation selbst gekräf
tigten Gestalt in der Straussischen Dogmatik gegen die 
Vermischung des Glaubens und der wissenschaftlichen 
Erkenntniss, gegen die zu voreilig vollzogene Versöh
nung von Religion und Philosophie sich erhob, wird in 
den Vorlesungen häufig berücksichtigt. Mit Entrüstung 
und Indignation wird die negative Kritik (Strauss) zu
rückgewiesen, weil sie im Voraus ^as nur negative 
Resultat ihrer Operationen als das Ziel fixirt, und will
kürlich den Kern des religiösen Glaubens nur auflöst 
und die positive Construction desselben in der specula- 
tiven Erkenntniss zersetzt durch subjective Reflexion, 
vgl. S. 60. Ebenso zieht sich durch die Vorlesungen 
die Polemik gegen die ältern supernaturalistischen und 
(Knapp, Reinhard u. A.) rationalistischen (Bretschnei
der, Wegscheider), gegen die blos historische Theolo
gie (Neander). Auch die Schleiermacher’sche Dogma
tik wird oft ausführlicher, als es sonst von Marhei
neke zu geschehen pflegte, angezogen. Charakteristisch 
ist für diese polemische Stellung der historischen Theo
logie gegenüber S. 85: „Es muss vielmehr gefragt wer
den, ob äusser der speculativen Theologie, etwa in 
dem blos historischen Standpunkt, der sich auf die Er
kenntniss der Individualität und höchstens der Ichheit 
beschränkt, auf einem so beschränkten Standpunkt, der 
wahrhaft historische Christus oder er m seiner Wahr
heit zu erkennen, stehe. Wenn man Individualität und 
Ichheit von dem göttlich-persönlichen Grunde seines 
Wesens loslöst und trennet, und bei jedem Schritt Wirk
lichkeit mit Erscheinung, Offenbarung mit Erfahrung 
verwechselt, wenn man die biblischen Berichte von 
Christo einen im Empirischen allein verweilenden, von 
aller speculativen Erkenntniss befreiten Kritik unter
wirft und die Geschichte oder das Leben Jesu, so in 
aller Beziehung äusserlich aufrasst und nun den Maas



415

stab des Menschen in seiner Natürlichkeit und Ichheit 
daran legt, oder sie psychologisch, ästhetisch, mora
lisch betrachtet, und höchstens am Glauben noch einen 
dunkeln Hintergrund hat, auf welchem aber nichts zur 
Erkenntniss ■ gebracht wird; so kann es nicht fehlen, 
dass in einem solchen Spiegel sich alle Verhältnisse 
im Leben Jesu schief und verkehrt, ja auf den Kopf 
gestellt präsentiren und die biblischen Berichte entwe
der ihrer Wahrheit nach unbegriffen bleiben, oder wie 
bei Strauss in Tübingen in seinem Leben Jesu, zu blos
sen Mythen werden.“ Vgl. S. 403 und 412.

Gegen die philosophisch-speculative Theologie ist 
von verschiedenen Seiten her vielfach der Vorwurf er
hoben worden, sie führe mittels ihrer Unterscheidung 
von Vorstellung und Begriff zu exoterischer und esote
rischer Religion, zu einem exclusiven, intellectuellen, 
philosophischen Klerus der Gemeinde gegenüber, ja 
consequenterweise wol gar zu einer Gemeinde, zu ei
nem Cultus der Wissenden. Letzteres ist nur möglich, 
wenn in der ungehörigsten Weise das Wesen der Re
ligion und d^s Glaubens in das Wissen gesetzt, und 
Religion und Philosophie mit einander confundirt wer
den, sodass die Religion unmittelbare Vorstellung, un
vollkommenes Wissen des Absoluten, die Philosophie 
die vollendete vollkommene Religion ist. Danach müsste 
am Ende die Religion in ihrer weitern Entwickelung als 
unvollkommene phänomenologische Stufe des Bewusst
seins sich aufheben in reines Wissen, in das insich- 
vermittelte Wissen. Es lässt sich nicht leugnen, dass 
die Philosophie „des Absoluten“ in gewissen Elementen 
und Richtungen auf solche abstracte Consequenzen hin
drängte, in dem Maasse, als der Glaube überwiegend 
als theoretisches Bewusstsein und Verhalten, nicht als 
praktische Gewissheit und Lebendigkeit im Mittelpunkte 
des Selbstbewusstseins gefasst wurde. Übrigens aber 
führt die speculative Theologie als solche, als concrete 
geschichtlich und kritisch vermittelte begreifende Er
kenntniss des Glaubensinhalts keineswegs zu einer sol
chen Kluft zwischen dem christlichen Glauben der Ge
meinde und der Wissenschaft. Mag auch dem theolo
gisch und philosophisch gebildeten Geistlichen vermöge 
des ihm nothwendigen Studiums die speculative Erkennt
niss des Begriffs vorzugsweise eignen, so gewinnt er 
eben dadurch die Kraft, den Glaubensinhalt nach sei
nem Kerne und nach seiner innern Energie in die Ge
meinde einzuführen. Der speculativ gebildete Geist
liche gewinnt der theoretischen Glaubenswahrheit die 
praktischen Beziehungen und Gefühlspunkte ab; rei
nigt, befreit, vergeistigt die Anschauungsweise und 
Vorstellung der Gemeinde vertieft und verinnerlicht 
durch Religionsunterricht und Predigt ihr religiös-sitt
liches Selbstbewusstsein, und kräftigt durch vernünf
tige Vermittelung des Glaubensinhaltes das Selbstbe
wusstsein der Gemeinde gegen den eindringenden Zwei
fel und Unglauben. Die Substanz des christlich-kirch-

Ijphen Glaubens, wie sie im Selbstbewusstsein der Ge
meinde lebendig ist, wird durch die speculative Ver
nunft der Theologie, welche das kritische negative Mo
ment zugleich in sich enthält und den Inhalt des Glau
bens begreifend vergeistigt, reproducirt, in der Einheit 
erhalten mit der fortschreitenden Entwickelung des Gei
stes auf dem theoretischen und praktischen Gebiete. 
Gerade durch die philosophische Entwickelung, Ver
mittelung, Vertiefung des Glaubens wird die so be
denkliche exoterische Stellung der Kirche der prakti
schen Weltbildung und der Wissenschaft gegenüber 
aufgehoben, und die Gemeinde als religiöse und gläu
bige mit in den Entwickelungsproccss hineingezogen. 
Allerdings wird ein besonderes pädagogisches Talent 
im höhern Sinne des Wortes (wie der Logos in der 
ältern Theologie der Pädagogos ist), eine höhere Kunst 
vom Geistlichen dazu erfordert, wenn der Glaube des 
Volkes in der rechten Weise gebildet und zur höhern, 
Erkenntniss, sowie zur ethischen Vollkräftigkeit erzo
gen werden soll. In der That aber ist dieser Abstand, 
zwischen dem Gemeindebewusstsein und dem wissen
schaftlich gebildeten Selbstbewusstsein des Geistlichen, 
ein vielfach bedingter, modificirter, durch die Verhält
nisse der Volks- und Stadtgemeinde, und wiederum 
durch die in der einen oder andern Gemeinde bereits 
vorherrschende Richtung der Religionserkenntniss. Wie 
weit haben nicht Aufklärung, Zweifel und wirklicher 
Unglaube, Sympathien für Atheismus und Naturalismus 
in manchen Gegenden schon die untersten Schichten 
des Volkslebens mit ergriffen! Da bedarf es einer 
durchgebildeten, den religiösen Kern des Glaubens 
wirklich erfassenden, den Wendungen des Zweifels 
gegenüber siegreichen ethischen und intellectuellen Ener
gie, um den Glauben wieder zum freien innern Eigen
thum der Gemeinde zu machen, oder aber ihn zu er
halten, zu fördern. Ebenso muss der traditionelle Glaube 
vor Erstarrung und Verknöcherung bewahrt werden. 
Die Philosophie in der Theologie zerbricht die äusser
lichen beschränkten Formen der biblischen und kirch
lichen Vorstellungsweisen, erhebt sie in eine höhere 
ethische religiöse Form. Es ist die schöpferische Kraft 
des christlichen Geistes selbst, die sich nach dieser 
Seite hin in der speculativen Theologie bewährt, und 
Altes und Neues aus dem verborgenen Schatze hervor
zieht. Marheineke äussert sich, indem er von der Auf
erstehung Christi handelt, in dieser Beziehung S. 332 f. 
so: „Mehre dieser Momente aus der Lebensgeschichte 
Christi unterliegen den grössten Schwierigkeiten für die 
Erkenntniss. Die öffentliche Verkündigung, ^as bi" 
blische Wort und die Lehre der Kirche gebunden, hat 
die Pflicht, diese Lehrartikel dem Glauben vorzutragen, 
sie weder zu übergehen, noch zu bestreiten, sondern 
alle sittlichen Forderungen, welche darin enthalten sind, 
daraus abzuleiten. Daneben muss der Geistliche als 

। i heolog für seine Person in der speculativen Erkennt-
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niss dieser Lehre so weit zu kommen suchen, als mög
lich. Denn in dieser Beziehung reicht die Berufung 
darauf, dass sie durch biblische Lehrfacta und im apo
stolischen Symbolum aufgestellt sind, an und für sich 
nicht mehr aus; man muss sie auch auslegen und ver
stehen wollen, d. h. sie mit Gedanken erfüllen. — Nur 
die mit Einwürfen der denkenden Vernunft und Kritik 
in neuern Zeiten gegen die traditionelle Fassung dieser 
Lehre nicht Vertrauten sind es, welche im Gottesdienste 
sowol, als in der Wissenschaft, alle Denkenden von 
sich scheuchen und durch übermüthigen Glaubensstolz 
den Mangel an Einsicht zu ersetzen und eben damit 
auch alle möglichen Einwendungen zu widerlegen oder 
niederschlagen zu können hoffen.“ — Gewiss wird so
wol von den Verfassern für den traditionellen Glau
bensinhalt der Kirche, als auch von den Gegnern in 
gleicher Weise positiv oder negativ auf die Facticität, 
das historische Fürwahrhalten, ein einseitiges Gewicht 
gelegt; es wird der ideelle allgemeine ewig geltende, 
ethisch-religiöse Gehalt verkannt, und das materielle 
zeitlich-räumliche Geschehensein mit seltsamer Härte 
in den Vordergrund gedrängt. Wird von Seiten des 
Kirchenregiments oder einer theologischen Richtung 
das unbedingte Fürwahrhalten des Geschehenseins der 
Thatsache des apostolischen Symbolums als Bedingung 
des wahren christlichen Glaubens, oder des kirchlichen 
Lehramtes gefordert, so zieht der administrative oder 
theologische Standpunkt den des praktischen Glaubens 
und der Kirche in ungehöriger Weise in sich hinein. 
Das Kirchenregiment entscheidet in hierarchischer 
Weise, was der historischen Kritik und der Wissen
schaft anheimgestellt ist, und vermischt in ungehöriger 
Weise Wissen und Glauben.

Die Eintheilung der Dogmatik ist dieselbe geblie
ben, wie im Lehrbuche. Die Idee Gottes, als des drei
einigen; Gott, Vater, Sohn und Geist, unterscheidet sich 
in sich selbst; diese Selbstunterscheidung der Gedan
ken Gottes ist zugleich die Gliederung und Eintheilung 
der Wissenschaft. Der erste Theil handelt von Gottes 
Wesen, Sein und Eigenschaften; oder von „Gott.“ Der 
zweite von Gott, dem Sohn, 1) von der unmittelbaren 
(innern) Offenbarung Gottes, d. i. der ewigen Selbst
offenbarung Gottes im Sohne, 2) von der mittelbaren 
Offenbarung Gottes; d) Schöpfung der Welt, Lehre 
vom Menschen, b) von der Erhaltung, c) von der gött
lichen Vorsehung; 3) vom Gottmenschen, d) Einheit 
der göttlichen und menschlichen Natur, b) von den 
Ständen Christi, c) von der Erlösung. Im dritten 
Theile, von Gott, dem Geiste; 1) von der göttlichen 
Dreieinigkeit, 2) von den Gnadenwirkungen des Gei
stes, d) Berufung, b) Bekehrung, c) Rechtfertigung; 
3) vom Reiche Gottes, a) christliche Kirche, b) Gna
denmittel der Kirche, c) von der ewigen Seligkeit. So 

steht „die Dogmatik nicht mehr in der leeren Luft 
eines subjectiven abstracten Gedankens, sondern auf 
dem concreten Boden der Schrift und Kirche, und hat 
von der einen Seite die in der Schrift unbezweifelt ent
haltene Lehre von Gott, als Vater, Sohn und Geist, 
von der andern das, was Grundlage des Kirchenglau
bens und Inhalt des apostolischen Symbolums ist, die 
Lehre von der Dreieinigkeit. Hiermit ist durch Schrift 
und Kirchenlehre allerdings der Wissenschaft eine 
Norm gegeben, und eine Autorität, aber eine solche, 
welche sich in der Wissenschaft als die Wahrheit er
weist und mit der sie in freier Übereinstimmung steht.“ 
S. 26. Gegen die Religionsphilosophie bewahrt sich 
die speculative Dogmatik insofern ihre Selbständigkeit, 
als die Dogmatik ihren empirisch-geschichtlichen Aus
gangspunkt an der gegebenen urchristlichen biblischen 
Vorstellung hat; an dem geschichtlich vorhandenen 
Glauben in der heil. Schrift und in dem kirchlichen 
Dogma und Symbol. Den eigenen Gehalt der geschicht
lichen christlichkirchlichen Glaubenserkenntniss erfasst 
sie in der sich vermittelnden Erkenntniss des Begriffes. 
Die Religionsphilosophie hat zu ihrer Aufgabe die be
greifende Erkenntniss der Religion in ihrem allgemei
nen Wesen, in ihrer geschichtlichen Entwickelun0’ und 
in ihrer Vollendung im Christenthuine. Auch in diesem 
letzten Theile umfasst sie die begreifende Erkenntniss 
des Christenthums in den Hauptstadien seiner Ent
wickelung, und in seinem praktischen, ethisch-religiö
sen Wesen. Die Dogmatik fasst den Glauben der 
christlichen Kirche hauptsächlich ins Auge. Sie geht 
durch die Kritik der Vorstellungs- und symbolischen 
Form zum speculativen begreifenden Gedanken fort. 
Freilich berührt sie an manchen Seiten sich mit der 
Metaphysik; denn, sie hat es mit dem Begreifen des 
ewigen Wesens des Geistes zu thun; jedoch nicht rein 
an sich das Wesen des Geistes und der Natur im All
gemeinen ist der Gegenstand des dogmatischen Erken
nens, sondern die Reflexion des absoluten Wesens in 
das subjective religiössittliche Selbstbewusstsein ; jedes 
Dogma hat eine Seite, wonach es zugleich in dem ethi
schen praktischen Bedürfniss des Geistes seine Wur
zeln schlägt. Die Gedanken des Unbedingten und Be
dingten, des Unendlichen und Endlichen, des Absolu
ten, des Eignen im Verhältniss zur Welt, zum Men
schen erhalten hier eine praktische Wendung in ihrer 
Beziehung auf das religiöse Selbstbewusstsein des Men
schen, des Christen. — Was die Eintheilung betrifft, 
so ist es befremdend, dass im ersten Theile nur so 
von Gott im Allgemeinen, an sich, gehandelt wird; da 
sonst doch die Eintheilung sich an die Momente Vater, 
Sohn und Geist anschliesst; man sollte erwarten, dass 
von Gott demVater auch im ersten Theile gehandelt werde.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. Brockhaus in Fieipzig.
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Es kommt auf diese Weise im ersten Theile nur zu 
den ganz abstracten Bestimmungen, des Wesens, des 
Seins (des Daseins — Beweise vom Dasein Gottes) 
und der Eigenschaften. Es kommt hier das Moment 
der Differenz , des Anderseins, der Selbstunterschei
dung Gottes gar nicht zu seinem Rechte. Beiweitem 
angemessener wäre es, die innere Selbstoffenbarung 
Gottes, in welcher Gott sich in sich selbst reflectirt, 
aber zugleich als absolute Thätigkeit ein Anderes, die 
Totalität des zeitlich räumlichen Seins setzt, schafft, 
in dem ersten Theile zu behandeln. Die Lehren von 
der Schöpfung und Erhaltung, Vorsehung, welche 
die reale Seite der innern ewigen Selbstoffenbarung 
Gottes ausmachen, gehören eben dahin; und wenn 
die Dreieinigkeit die immanente Bestimmtheit des gött
lichen Wesens an sich selbst ist, warum folgt sie 
erst im dritten Theile, nicht im ersten? Offenbar will 
Marheineke nicht blos eine Offenbarungsdreieinigkeit, 
sondern zugleich die immanente; und die eine nicht 
ohne die andere; d. h. mit dem trinitarischen Process 
in dem göttlichen Wesen ist ewig zugleich die Offen
barung nach Aussen, die weltschöpferische, erlösende 
und heiligende Thätigkeit Gottes gesetzt. Der ewige 
Sohn, als Urbild der Welt, ist nicht blos ideal in Gott, 
sondern die Welt ist von je her ohne Anfang gesetzt, 
und das Urbild irgendwie verwirklicht. Denn die 
Identität im Absoluten kann nicht ohne Realität, die 
Potenzialität nicht ohne Actualität sein. — Unmöglich 
ist es, die Persönlichkeit Gottes coordinirt mit Allmacht 
und Majestät Gottes (S. 107. u. 108) zu behandeln, als 
Eigenschaft; denn sie ist substantielle immanente We
sensbestimmtheit Gottes im Allgemeinen. S. 108 heisst 
es: „nicht gedacht als Vater und Sohn, als der Geist, 
ist Gott nur die Substanz, der ganze offenbarungslose 
und unpersönliche. Aber erst die Einheit von Vater 
und Sohn, welche der Geist ist, zeigt, in welchem 
Sinne beide Personen sind.4’ — Das Verhältniss der 
Persönlichkeit zum göttlichen Wesen kann nur richtig 
bestimmt werden in der speculativen Erkenntniss des 
göttlichen Wesens in seinem Verhältniss zui Welt, 
Menschheit, und zu der göttlichen Selbstoffenbarung, 

in welcher er sein absolutes Selbstbewusstsein hat, und 
ewige Selbstvermittelung ist, indem er wirklich sich 
von sich unterscheidet, und in dem von ihm gesetzten 
Andern sich ewig mit sich selbst zusammenschliesst. — 
Mag nun auch immerhin durch diese Entwickelung der 
Dogmatik aus der objectiven Idee Gottes, als des 
dreieinigen, die speculative Theologie gefördert sein; 
mag diese Darstellung der Glaubenswissenschaft über
dies sich empfehlen durch Anschliessung an das apo
stolische Symbolum: so drängt sich doch immer wieder 
die Frage auf, ob bei dieser Fassung des Princips und 
der Methode der Dogmatik das eigenthümliche Princip 
der protestantischen Kirche zu seinem Rechte kommt. 
In dem apostolischen Symbolum ist das eigenthümlich 
Protestantische die innere nothwendige Beziehung des 
Objectes des Glaubens auf die Subjectivität des Selbst
bewusstseins nicht ausgedrückt. Es enthält nur das 
Thatsächliche der Person Christi, nicht die Beziehung 
der erlösenden Thätigkeit Christi auf das Selbstbe
wusstsein. Der Protestantismus drängte die Soterio- 
logie, den Gegensatz der Sünde und der Gnade in der 
Tiefe des Selbstbewusstseins des Subjects in den Vor
dergrund , die ethisch-religiöse Bestimmtheit des Glau
bens, in Übereinstimmung mit dem paulinischen Lehr
begriffe. Die Einseitigkeit der altern orthodoxen Recht
fertigungslehre ist damit nicht nothwendig verbunden. 
Oder eignet sich etwa dieser Standpunkt nur für die 
wissenschaftliche Behandlung des paulinischen Lehrbe
griffes in der biblischen Theologie? — Doch dürfte die 
Dogmatik, welche von dieser Bestimmtheit des religiös- 
sittlichen Selbstbewusstseins ausgeht, nicht bei der in
nern Empirie, bei den Thatsachen des Selbstbewusst
seins, und der darauf gerichteten formellen Reflexion 
wie bei Schleiermacher stehen bleiben. Sie müsste un
beschränkt speculativ verfahren, bereichert und ausge
rüstet mit den Kräften der dialektischen Energie, welche 
eine Frucht der neuern speculativen Philosophie und 
Erkenntniss der christlichen Glaubenserkenntniss sind. 
Der ethisch-religiöse Kern, der praktische Gehalt der 
Glaubenslehre würde auf diesem Wege entschiedener 
herausgearbeitet werden, als es bei der Behandlung 
der Dogmatik von der objectiven Idee Gottes geschieht.

Greifswald. Baiei.
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Geschichte.
Der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren oder 

Julian der Abtrünnige. Ein Vortrag von Dr. Fr. 
Strauss. Manheim, Bassermann. 1847. Gr. 8. 
14 Ngr.

Es muss als ein charakteristisches Merkmal unserer 
Zeit hingestellt werden, dass man anfängt, in der Weise 
für den Fortschritt der Menschen zu wirken, dass man 
gewisse Momente aus der Geschichte herausgreift, um 
durch deren genaue Darstellung hervorspringend zu 
zeigen, wie man sich schon in alter Zeit bemüht habe, 
die freiheitliche Entwickelung zu hemmen, wie aber 
trotz aller Verbote und Entgegenstrebungen doch die 
Menschheit fortgeschritten sei. Den Beweis für diese 
Behauptung findet man einmal in dem von W. A. Schmidt 
in Berlin neuerlich erschienenen vortrefflichen Buche: 
Geschichte der Denk- und Glaubensfreiheit in dem 
1. Jahrh. der Kaiserherrschaft und des Christenthums. 
Die Resultate dieser gründlichen Untersuchung kann 
man oder sollte man vielmehr in directe Beziehung zur 
Gegenwart setzen und zum Nutzen und Frommen der
selben anwenden. Ein Buch ähnlicher Art ist das 
von Hrn. Strauss über Julianus Apostata. Die Dar
stellung ist, wie man sie von Hrn. St. nicht anders er
wartet, klar und durchsichtig, ja, man muss sagen, in 
jeder Beziehung classisch; dazu kommt noch, dass sie 
eine gründliche, sich auf die Quellen basirende ist. Es 
würde in der That schwer halten, auch nur einen 
Punkt in dem ganzen Buche zu finden, an den man 
einen Tadel anknüpfen könnte. Wir erkennen den 
friedlich gesinnten Würtemberger darin wieder, dessen 
Bild uns Fr. Vischer vor einigen Jahren in den Haifi
schen Jahrbüchern so treffend gezeichnet hat. — In 
dem Buche vergegenwärtigt uns Hr. St. das Wirken 
eines in jeder Beziehung interessanten Mannes, um, 
wie aus dem Ganzen klar hervorgeht, vor ähnlichen 
Julianischen Bestrebungen in der Gegenwart zu war
nen. Nachdem der Verf. die vorzüglichen Urtheile alter 
und neuer Zeit, die je nach dem Standpunkte, den die 
Urtheiler einnahmen, verschieden sein mussten, bis auf 
Neander und Ullmann kurz angegeben hat, knüpft er 
unmittelbar an Neander’s Äusserungen die Rechtferti
gung der Benennung Julian’s als Romantiker, indem er 
sagt (8. 17): „wie jede neue Epoche in der Geschichte 
der Menschheit durch einzelne Zeichen vorherverkün
digt zu werden pflegt, wie jede neue in das Leben der 
Menschen tief eingreifende Wahrheit sich versprengte 
Boten vorausschickte, welche sie vorzeitig einem noch 
unempfänglichen Zeitalter predigen, so geschieht es 
nach Neander auch auf der andern Seite, dass einzelne 
es versuchen, einen Zustand des Menschengeschlechts, 
der für dasselbe nicht mehr geeignet ist, zurückzufüh
ren, indem sie noch einmal kräftig aussprechen, was 

doch seine Herrschaft über die Menschen nicht mehr 
behaupten kann. Der Unmöglichkeit, das Verfaulte 
durch sich selbst wieder frisch zu machen, sich be
wusst, sehen sich diese Männer nach einer Würze um, 
nach einem Salze, welches für eine schaalgewordene 
Religion herkömmlich in einer Philosophie gesucht wird.“ 
Worin aber, fragen wir, besteht die Romantik? Hr. St. 
gibt uns hier den besten Aufschluss (S. 77): „Wir ken
nen diese Verquickung des Alten und Neuen zum Be- 
hufe der Wiederherstellung oder bessern Conservirung 
des erstem vorzugsweise auf dem religiösen, doch auch 
auf andern Gebieten aus unserer nächsten Nähe und 
sind gewohnt, sie Romantik zu nennen. So hat man 
romantische Dichter jüngst diejenigen genannt, welche 
die verblichene Märchenwelt des mittelalterlichen Glau
bens als tiefste Weisheit poetisch zu erneuen strebten, 
philosophische Romantiker sind uns jene, welche der 
kritisch entleerten Philosophie den Inhalt, den sie 
denkend nicht zu produciren wissen, durch phantasti
sches Einmengen religiösen Stoffes zu verschaffen su
chen. Der romantische Theolog — und dies sind heut
zutage, wenn nicht in hervorbringender, doch in an
eignender Weise alle — macht sich durch philosophische 
und ästhetische Zuthaten den abgestandenen theologi
schen Kohl wieder geniessbar und verdaulich; roman
tische Politiker sehen in der Wiedererweckung des 
mittelalterlichen Feudal- und Ständewesens das einzige 
Hülfsmittel für den modernen Staat, ein romantischer 
Fürst endlich wäre derjenige, der, wie unser Julian, in 
den Vorstellungen und Bestrebungen der Romantik auf
genährt, dieselben durch Regierungsmassregeln in die 
Wirklichkeit überzusetzen den Versuch machte.“ Auf 
diese Weise wäre die Bezeichnung Julian’s als Roman
tiker gerechtfertigt, obwol der Begriff der Romantik 
sich zunächst in Verbindung mit der christlichen Re
ligion gebildet hat. Die geschichtlichen Stellen aber, 
wo nach Hrn. St. Romantik und Romantiker aufkom
men können, sind solche Epochen, wo einer altgewor
denen Bildung eine neue gegenübersteht, welche noch 
unfertig und unausgebildet in Vergleichung mit den ent
wickelten Positionen von jener, als negativ erscheint. 
Auf solchen Markscheiden der Weltgeschichte werden 
Menschen, in denen Gefühl und Einbildungskraft das 
klare Denken überwiegt, Seelen von mehr Wärme, als 
Helle sich immer rückwärts zum Alten kehren; aus dem 
Unglauben und der Prosa, die sie um sich überhand 
nehmen sehen, werden sie nach der gestaltenreichen 
und gemüthlichen Welt des alten Glaubens, der ur
väterlichen Sitte sich sehnen und diese für sich und 
wo möglich auch äusser sich wiederherzustellen suchen. 
Da sie aber von diesem widrigen neuen Principe als 
Kinder ihrer Zeit mehr, als sie wissen, selbst auch 
durchdrungen sind, so wird das Alte, wie es sich ihnen 
und durch sie reproducirt, nicht mehr das reine ur
sprüngliche Alte sein, sondern mit dem Neuen viel
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fach gemischt und dadurch an dieses zum Voraus ge- 
rathen; der Glaube nicht mehr der echte unwillkürlich 
das Subject beherrschende, sondern ein solcher, an 
welchem dieses willkürlich und absichtlich festhält. 
Den Widerspruch und die Unwahrheit, welche hierin 
liegen, verbirgt sich jenes gemüthliche Bewusstsein 
durch ein phantastisches Dunkel, worin es sich ver- 
hüllt.“ Julian, obwol im Christenthum auferzogen und 
unterrichtet, trug kein Bedenken, als er zur Regierung 
gelangt war, sich der alten heidnischen Religion wie
der zuzuwenden, sie war seinem poetischen Sinne ent
sprechender, als das in der damaligen Zeit von so 
fremdartigen, namentlich zu weltlichen Momenten durch
drungene Christenthum. Freilich hat Schlosser Recht, 
wenn er den Plan Julian’s, die poetische Lehre, den 
Glanz der Tempel, die vergessenen Gebräuche der al
ten Staatsreligionen wieder einzuführen, für ebenso un
verständig erklärt, als wenn jemand in unserer Zeit Klö
ster, Mönche, geistliche Zucht und andächtige Sitten 
des Mittelalters oder auch nur die strenge Glaubens
lehre der Reformatoren wieder einführen wollte. Un
verständig war es deshalb, weil sich die Zeit des Alter- 
thums erfüllt hatte, die Götter hatten ihre Bedeutung 
verloren, sie stiegen nicht mehr zur Erde hernieder, 
um den niedergebeugten Sterblichen aufzurichten, und 
der Olympos stand einsam und verlassen. Nun mag 
es einer poetischen Seele wohlthun, sich oft und gern 
in jenen Träumen an die alte Götterwelt zu wiegen, 
um so der trostlosen, unpoetischen Gegenwart den 
Rücken zu bieten, aber es heisst doch die Entwicke
lung der Menschheit verkennen, wenn man einem neuen 
Principe, was durch das Christenthum in die Geschichte 
gekommen und schon einige Jahrhunderte vorbereitet 
worden war, wie Julian entgegentritt; ein neuer Geist 
schafft sich auch neue Formen. Es ist nicht zu leug
nen, dass dieses neue Princip des Christenthums, seit
dem es vom Staate anerkannt war, in einer widerwär
tigen und eigentlich der Sache selbst ganz fremden 
Weise hervorgetreten war: die weltliche Macht beugte 
sich förmlich vor den Theologen; mit grosser Selbst
gefälligkeit erzählt z. B. Eusebius, in welcher Pracht 
der Kaiser Konstantin in der Versammlung zu Nicäa 
erschienen sei, das Glänzen des kaiserlichen Purpur 
vergleicht er mit strahlenden Rubinen, dieser Purpur, 
sagt er, der Schimmer des Goldes und der Edelsteine 
macht den Kaiser zu einem himmlischen Engel Gottes 
und doch lässt sich dieser Engel in der Versammlung 
der Geistlichen nicht eher nieder, bis sie ihn ausdrück
lich darum gebeten haben (ou zporepov smaxoTOV? 
tosvaat). Es ist hinlänglich bekannt, wie in jener Zeit 
der Grund zu der hernach sich immer schroffer aus
bildenden Macht der Hierarchie gelegt wurde und wie 
die Geistlichen auf eine gerade nicht liebenswürdige 
Weise sich um die Verbreitung der neuen Lehre be
mühten. Fasst man daher die damaligen factischen

Verhältnisse genauer ins Auge, so wird man sich leicht 
erklären können, wie der geistreiche Julian an dem 
schaalen Treiben der Theologen jener Zeit keinen Ge
schmack finden konnte. Nun war es freilich wiederum 
eine Befangenheit Julian’s, dass er seinen Glauben für 
den der Alten hielt; Homer’s Götter waren, wie Hr. 
St. S. 23 richtig bemerkt, reine Phantasiewesen, die 
natürliche, locale und politische Grundlage ihres Be
griffes zu idealer und doch individueller Menschlich
keit verklärt. Bei Julian dagegen hat sich ebenso das 
menschliche Ideale, wie das Individuelle, an den alten 
Göttern aufgelöst, sie sind zu blossen Begriffswesen 
und Naturkräften geworden. Wir haben ein philoso- 
phisch-kosmogonisches, physikalisch-astronomisches Sy
stem vor uns , dessen Mittelpunkt Helios als der erste 
Gott bildet, während nicht nur Diana mit dem Monde, 
sondern auch Venus mit dem Planeten ihres Namens 
zusammenfällt. Der Verf. entwirft bei dieser Gelegen
heit ein treffendes Bild von dem Neuplatonismus, in 
dem die höchst individuellen Gestalten der alten Götter 
durch einander taumeln und alle scharfen Umrisse in 
einer Götterdämmerung zerfliessen: Zeus z. B. ist He
lios, ist auch Hades und Serapis. „Diese philoso
phische Umgestaltung des heidnischen Olymps hat in 
den Umdeutungen ihr Gegenbild, welche christliche 
Romantiker in Theologie und Philosophie mit dem Got
tesbegriff der Dreieinigkeits- und Engellehre des christ
lichen Himmels vorgenommen haben (S. 26). Wie es 
den einzelnen Göttern ergeht, so auch ganzen Mythen, 
wie sich in der Auffassung der homerischen Stelle 
Ilias XVIII, 239 zeigt, wo die Himmelskönigin den un
ermüdeten Helios zu Gunsten der Achäer nöthigt, vor 
der Zeit zu des Okeanos Fluthen niederzugehen, d. h. 
nach Julian nur, dass die Nacht vor der Zeit einzu
treten geschienen habe wegen eines starken Nebels. 
Hpo tov xaipov cp-qcjc vopza^vai ttjv vuxra Sia Tiva /a- 
Xstctjv Es mischt sich also auch ein gewisser
Rationalismus in die Auffassungsweise Julian’s. Doch 
sagt Hr. St. S. 30: Julian ist nichts weniger als con- 
sequent in seinem Verhalten zu religiösen Legenden, 
sondern ein andermal kann er sehr heftig ausfallen 
gegen die Überweisen, welche das, was er glaublich 
findet, Alteweibermärchen nennen, in solchen Dingen 
verdiene doch wol die Überlieferung der Stadt, in wel
cher sich ein Wunder zugetragen, mehr Glauben, als 
diese Modehexen (xopApoc), die bei allem Scharfsinn des 
Wahrheitssinnes entbehren.

Wir wollen uns, um nicht zu ausführlich zu wer
den, damit begnügen, im Folgenden noch die charakte
ristischen Stellen, die für die Gegenwart nicht ohne 
Beziehung sind, wörtlich anzuführen. S. 30: Wie hatte 
es dem romantischen Kronprinzen ins Herz geschnitten, 
da er unter seines ungläubigen Vorfahrs Regierung die 
Tempel zerfallen, die Mysterien vernichtet, die Altäre 
zerstört, die Opfer aufgehoben, die Priester vertrieben,
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das Tempelgut verschleudert sah! Wie fest nahm er 
sich vor, falls er auf den Thron berufen werden sollte, 
die kranke Welt zu heilen, den Göttern ihre Ehren, den 
Völkern ihre Götter und damit dem römischen Reiche 
die Stütze seiner Grösse wiederzugeben. Denn durch 
die Narrheit der Galliläer, schreibt er später, wäre 
beinahe Alles zu Grunde gegangen, nur der Götter 
Gnade bringt uns Rettung, Es betrachtete daher Ju
lian, als er zur Regierung gelangt war, die kirchliche 
Reform als seine Hauptaufgabe. Julian (S. 36) begün
stigte zum Ärgerniss der Christen die Juden und auf 
sein Geheiss sollte der alte Tempel sich wieder aus 
seinen Trümmern erheben: der Kaiser selbst wies be
deutende Summen dazu an und aus allen Theilen des 
Reichs flossen die Beiträge der Gläubigen zusammen, 
ein eigener Baucommissar in der Person des gelehrten 
Ministers Alypius war aufgestellt und förderte das 
Werk; da hemmte, wie es heisst, ein schreckliches 
Wunder dessen Fortsetzung; ein überflüssiges Wunder, 
da der Umschwung der Dinge nach dem Tode Julian s 
dem romantischen Dombau von selbst ein Ende ge
macht haben würde. Selbst als Richter (S. 38) ver
gass sich der religionseifrige Fürst bisweilen soweit, 
nach dem Glaubensbekenntniss der Parteien zu fragen; 
obwol er sich dann zusammennahm, um denselben kei
nen Einfluss auf seinen Richterspruch zu gestatten. 
Sein Grundsatz war: für seinen Freund zu achten, wer 
des Zeus Freund sei, den Feind des Zeus und der 
Götter aber nur insofern auch nicht für den seinigen, 
als er die Hoffnung nicht aufgab, ihn noch auf bessere 
Gesinnungen zu bringen. Daraus floss die Instruction, 
die er einen Präfecten ertheilte und die man für eine 
romantische Cabinetsordre aus neuester Zeit halten 
konnte: Bei den Göttern, mein Wille ist es nicht, dass 
die Galliläer getödtet oder widerrechtlich gemishandelt 
werden sollen, das aber finde ich in der Ordnung und 
will es hiermit anbefohlen haben, dass denjenigen Per
sonen und Städten, welche dem Glauben ihrer Väter 
treu geblieben sind, ein Vorzug eingeräumt werde. 
Demgemäss wurden nicht allein die wichtigsten Hof-, 
Kriegs- und Staatsämter vorzugsweise mit Altgläubigen 
besetzt, sondern selbst hülfsbedürftigen Städten wurde 
die Wiederherstellung des alten Götterdienstes zur Be- 
dingung des Staatsbeistandes gemacht. In Bezug auf 
die Lehrweise verordnete der Kaiser, dass kein Christ 
die alte Literatur öffentlich lehren sollte. Darüber sagt 
Ullmann, dass Julian von seinem Gesichtspunkte aus 
nach demselben Grundsätze verfahren habe, wonach 
wir die christlichen Urkunden für die heranwachsende 
Jugend von keinem Bekenner einer fremden, dem Chri
stenthum feindseligen Religion (oder Philosophie) wür
den auslegen lassen. Doch, fährt Ullmann fort, man 
kann die Werke des classischen Alterthums auch noch 
von einem andern Standpunkte ansehen, auf welchem 
das religiöse Bekenntniss nicht unmittelbar in Betracht 
kommt, von dem Standpunkte, der in neuerer Zeit der 
allgemeine geworden ist: als universelle, nicht einem 
Volke oder Bekenntnisse, sondern der Menschheit an
gehörige Bildungsmittel edler Menschlichkeit (Ullmann, 
Gregor von Naziapz, S. 39). Und man kann, setzt 
Hr. St. S. 40 hinzu auch die neutestamentlichen

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Schriften von diesem Standpunkte aus, der einfach als 
der historische zu bezeichnen ist, betrachten und aus
legen, wobei dann keine Ausschliessung irgend welcher 
Lehrer (wofern ihnen nur die erforderlichen Kenntnisse 
nicht abgehen) nöthig ist; und wie es bei den von Ju
lian heilig geachteten Schriften dahin gekommen ist, 
trotz seines Verbotes, so wird es auch bei den christ
lichen dahin kommen trotz aller theologischen und phi
losophischen, politischen und gekrönten Romantiker. 
Der romantische Fürst hatte eine mystisch hohe Vor
stellung von der Würde und dem Berufe des Herr
schers, ja er glaubt, die Götter hätten ihn im entschei
denden Augenblicke durch Erklärung ihres Willens zur 
Herrschaft berufen, für welche sie ihn schon vor sei
ner Geburt bestimmt hatten. Doch in der Wirklichkeit 
handelt der romantische Fürst nur unter den Einflüssen 
einer menschlichen Schule. Zur Regierung gelangt, ist 
es dann einer der ersten Acte des romantischen Prin
zen, seine Lehrer oder Vorbilder an seinen Hof zu 
berufen. — Mit dem Schulmässigen in der Bildung Ju- 
lian’s hängt auch das zusammen, dass er sich selbst 
gern reden hörte und jede Gelegenheit benutzte, wo 
eine Rede anzubringen war; selten stand seine Zunge 
still, sagt Ammian und ebenso gern erging sich seine 
rasche Feder in Briefen und sonstigen Ausarbeitungen, 
die ganz in der Manier der Schule sind, der er seine 
Bildung verdankte. So rügt Ammian auch Julian’s 
Haschen nach dem Beifall der Menge, womit nicht im 
Widerspruche steht, dass der romantische Kaiser, wenn 
ihm, wie in Antiochien, die Gewinnung des Publicums 
entschieden misglückt war, diesem sofort verstimmt den 
Rücken kehrte, der Stadt seine allerhöchste Ungnade 
zu erkennen gab und sich zwar durch Witz und Sa
tire Genugthuung nahm , übrigens aber selbst durch 
Reue und Abbitte der Betroffenen sich nicht begütigen 
liess. Auch die bekannte Wendung fehlte ihm nicht, 
wenn er bei der Bevölkerung auf unerwarteten Wider
stand stiess, dass nur eine schlechte Minorität sich den 
Namen der Gesammtheit anmasse. Überhaupt zeigt sich 
der gekrönte Romantiker wol eigensinnig, aber nicht fest.

Am Schlüsse hebt der Verf. noch des Kaisers phi
losophischen Trieb und seinen Natursinn hervor, auf 
welchem sein ganzes Religionssystem ruht und ver
möge dessen ihm unbegreiflich war, wie Menschen mit 
Umgehung der sichtbaren und lebendigen Götter, von 
denen sie Wohlthaten empfangen, der Sonne, in deren 
Strahlen sie sich wärmen, des Mondes u. s. w., einen 
todten Mann anbeten mögen, von dem weder sie noch 
ihre Vorfahren etwas gesehen habenferner war Julian 
tapfer und in seiner Lebensweise einfach. Vermöge 
seiner Bildung liess er sich nicht zu Grausamkeiten 
hinreissen, er wandte gegen die anders Denkenden mehr 
die Waffen des Philosophen als die Macht des Welt
herrschers an. Zwar konnten die schönen Züge des grie
chischen Wesens nicht an ihm zur Erscheinung kommen, 
aber als Held und Philosoph führte er die Regierung. 
Er sass nur 20 Monate auf dem Throne, er fiel im 
Kampfe gegen die Perser (363), neben Athanasius wol 
der grösste Mann seines Jahrhunderts.

Jena. Dr. G. Lothholz.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in fjeipzig«
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Die Krankheiten des Orients, vom Standpunkte der 
. vergleichenden Nosologie betrachtet, von Dr. jF. Prü

mer Mit einer Kupfertafel. Erlangen, Palm & Enke. 
1847. Gr. 8. 2 Thlr. 183/4 Ngr.

Die „Geographie der Krankheiten“ ist schon mehr
fach als das nothwendige Complement der Geschichte 
derselben bezeichnet worden. Am empfindlichsten ha
ben die grosse, fast absolute Lücke, welche der dürf
tige Zustand der geographischen Nosologie in der 
Lehre von dem Erscheinen des Erkrankens im Raume 
bildet, Diejenigen gefühlt, welche sich mit dem Wech
sel desselben in der Zeit beschäftigt haben. Auf bei
den unübersehbaren Gebieten dieselbe ungeheure Fülle 
des vorliegenden Materials, auf beiden dieselbe Gering
fügigkeit des Geleisteten im Vergleich zu dem noch zu 
Bewältigenden.

Unter der Führung der ausgezeichneten Arbeiten 
Hecker’s hat hin und wieder ein Arzt den Muth ge
habt, der „historischen Pathologie“ seine Thätigkeit zu 
widmen. Die Natur dieser Studien lässt erfreuliche 
Früchte erwarten, sobald Gelehrsamkeit, Fleiss und 
Geschmack sich verbinden; das Studium der Verbrei
tung der Krankheiten über die Erdoberfläche verlangt 
ausserdem (Jie durch die unmittelbare Untersuchung er
worbene umfassende Einsicht in die verwickelten Ver
hältnisse, von denen die Gestaltung des Krankheis- 
charakters der einzelnen Gegenden abhängt. Dazu 
aber haben nur Wenige Gelegenheit, noch Wenigere 
Neigung, und noch seltener findet sich zu diesen Vor
bedingungen die zur befriedigenden Lösung erforder
liche Befähigung.

Um so erfreulicher ist es, das Werk Hrn. Pruner’s 
als eins der bedeutendsten auf diesem Gebiete, und je
denfalls als das wichtigste Werk bezeichnen zu kön
nen, welches bis jetzt in Deutschland über die Krank
heiten des Orients erschienen ist. — „Der Verf. stu- 
dirte und reiste im J. 1831 in Frankreich, Griechen
land, Cypern, Syrien; wirkte als Professor der Ana
tomie 1832 an der medicinischen Schule zu Abuzabel 
in Ägypten, durchreiste Malta, Sicilien und Italien im 
J. 1833, und dirigirte die Centralspitäler zu Kairo und 
Kassr-el-ain vom J. 1834—39. Vom J. 1830—46 lebte 
derselbe, als Leibarzt Abba’s-Pascha’s (Enkel des Vice
königs), in Kairo. Durch seine Schrift über die Pest

(Münch. 1839) ist Hr. P. auch den deutschen Ärzten 
rühmlich bekannt geworden.

Die Einleitung (S. 1—93, auch als besondere Schrift 
erschienen: „Ägyptens Naturgeschichte und Anthropo
logie“) gibt eine allgemeine Schilderung Ägyptens, 
grösstenteils nach den eigenen Untersuchungen des 
Verf. oder doch nach neuern hier zum ersten Male 
benutzten Quellen, welche für den Physiker, den Geo
graphen, Naturforscher und Arzt von gleicher Wich
tigkeit ist. Der reiche Inhalt dieser Abschnitte („Phy
sische Geographie, Klimatologie, Flora, Fauna, der 
Mensch“) würde selbst den sorgfältigsten Auszug nur 
als einen dürftigen Umriss erscheinen lassen.

Der zweite Theil des Werkes umfasst die „Krank
heitslehre, vom Standpunkte der vergleichenden Noso
logie betrachtet.“ Zunächst einige Notizen (anderthalb 
Seiten) über die Krankheiten der Pflanzen auf ägypti
schem Boden. Neben der „Erweichung“ und Chlo
rose, welcher fremde Pflanzen leicht erliegen, -ist auch 
von Geschwüren und „Hämorrhagien“ der Pflanzen 
(z. B. der Maulbeerbäume) die Rede. — Unter den 
Krankheiten der Hausthiere werden besonders die der 
Pferde und Maulesel hervorgehoben. Auch bei dem 
Erkranken der Thiere zeigt sich das den warmen Kli
maten eigenthümliche Vorwiegen der Affectionen des 
Darmkanals. Der Rotz ist im Ganzen häufig; bei 
Pferden von edler Abkunft aber äusserst selten. Der 
Wurm zeigt die grösste Analogie mit der Lepra des 
Menschen. Die Ophthalmien sind bei allen Thieren, 
hauptsächlich den Pferden, ebenso häufig, als bei dem 
Menschen. Ausführliche Beschreibung findet die grosse 
Rinderpest des Jahres 1842 ff. — Sehr kurz sind die 
Notizen über die Erkrankungen der Kameele, Schafe 
und Seidenwürmer.

Im dritten Theile (S. 115 lf.) werden die Krank
heiten des Menschen nach der anatomischen Ordnung 
abgehandelt. Zuerst die Hautkrankheiten. Auffallend 
ist der an mehren Stellen sich zeigende Hang des Verf 
zu teleologischen Erklärungen: „Der bedeutende Ab
satz von Pigment an wenigstens allen denjenigen 
Stellen, welche dem Sonnenlichte ausgesetzt sind, bil
det einen Schirm der Nothwekr!“ Erythema, Erysipe
ls; Scharlach ist in Ägypten, wie im ganzen Orient, 
äusserst selten (und schon hieraus erklärt sich das 
Schweigen, wo nicht der griechischen und römischen, 
doch der arabischen Ärzte über diese Krankheit). 
Desto häufiger und zwar bei allen Menschenklassen
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sind die Masern. — Den Pocken ist der Verf. geneigt 
einen afrikanischen Ursprung zuzuschreiben. Unter den 
Gründen für diese Meinung hebt er die nach dem In
nern zunehmende Häufigkeit der Blattern hervor. Hier 
treten dieselben ganz an die Stelle der Pest, die be
kanntlich auch in Unterägypten zu den Blattern in an
tagonistisch-epidemischem Verhältniss steht. Die ganze 
Abhandlung über diesen wichtigen Punkt ist sehr ge
diegen. — Die Vaccination hat ihren Weg bereits bis 
in die Wüste gefunden, aber ihre Schutzkraft (?) ist 
geringer, als in Europa. Wahrscheinlich ist, dass hier 
noch mehr als in Europa weniger die mangelhafte Schutz
kraft, als die Beschaffenheit des Impfstoffes, die Ausfüh
rung der Impfung die Schuld trägt. — Rötheln, Nessel
sucht, Blasenexantheme; Knötchen- und Pustelexantheme*  
„Belebte Wunden“ (d. h. Wunden, in welchen Musea 
camaria nistet) finden sich ausserordentlich häufig.

Zweites Capitel: Krankheiten, welche zwar auf der 
Haut sich äussem, aber in Dyskrasien begründet, auch 
andere Systeme ergreifen. 1) Die Leprosen. Die Leuke 
und der Alphos sind wenig verbreitet und unbedeu
tend ; um so mehr herrschen der knollige Aussatz 
und die Lepra der Gelenke vor, Formen der Lepra, 
welche sich in allen Weittheilen wiederfinden. Der 
Verf. hält den Aussatz nicht für ansteckend; we
nigstens sei die früher angenommene absolute Con- 
tagiosität auf ein Minimum zu reduciren, Die Pians 
odev-Framboesia finde sich keineswegs nur bei Ne
gern; im Innern Afrikas wird sogar diese Krankheit 
selten angetroffen. Die Beobachtungen des Verf. über 
diese, sowie über verwandte Krankheiten, verdienen 
die sorgfältige Beachtung der Dermatologen. Das dal
matische Pellagra entsteht nach der Überzeugung des 
Verf. vorzugsweise durch Genuss von schlechtem Mais 
u. dergl. 2) Syphilisformen. Der Tripper ist bei den 
Eingeborenen von Ägypten sehr selten und sehr mild. 
Der Copaivabalsam ist nach Ablauf des entzündlichen 
Zeitraums Panacee. Das häufige Entstehen des Trip
pers durch Furcht wird bestätigt. Primäre Schanker 
finden sich „in unzähligen Fällen“ in der Mund- und 
Afterhöhle und an den Brustwarzen. Auch der Schan
ker heilt sehr oft ohne alle Behandlung. Den wich
tigsten Bestandtheil der letztem bildet die örtliche 
Anwendung des Höllensteins. Die secundären Syphilis
formen erscheinen am häufigsten als Hautsyphiliden. 
In den Negerländern nehmen diese häufig unter impeti- 
ginöser Gestalt einen rasch tödtlichen Ausgang mit 
Petechien der Magenschleimhaut. Die Mittheilung die
ser Hautformen erfolgt der allgemeinen Volksmeinung 
nach hauptsächlich. durch die Luft. Wie gross ist 
nicht die Ähnlichkeit dieses Verhaltens mit der allge
meinen Ausbreitung der Syphilis im 15. Jahrh.! Eine 
spontane Heilung der tertiären Syphilisformen wird 
auch im Orient wol nie beobachtet. Anerkennenswerth 
ist die Umsicht, mit welcher auch der Verf. auf den

Einfluss hinweist, welchen en- und epidemische Ver
hältnisse auch auf die Syphilis äussern. Ebenso sehr 
freue ich mich des ganz mit dem meinigen überein
stimmenden Urtheils des Verf. über die „Bedenklich
keit des Calomel, die schrecklichen Folgen des Subli
mats.“ In keinem Gebiete der Therapie erhalten sich 
eingewurzelte Irrthümer länger, als auf diesem, auf 
keinem sind ihre Folgen trauriger. Der Grund hier
von liegt hauptsächlich darin, dass die beiweitem 
grösste Mehrzahl der syphilitischen Kranken sich in 
den Händen ungebildeter Ärzte, Chirurgen und Quack
salber befinden, weil diese der niedern Klasse zugäng
licher sind. Diese Personen aber sind alle absolute 
Anhänger des Quecksilbers, besonders des Sublimats, 
der allerdings die Erscheinungen ausserordentlich schnell 
zurückdrängt — um sie oft erst nach langer Zeit um 
so fürchterlicher wieder auf leben zu lassen. Verhüte 
es Gott, dass diesem unseligen Irrthume durch die 
neue französische Lehre, dass jedes Quecksilberprä
parat nur so viel wirke, als es in Sublimat verwan
delt werde, nicht neuer Vorschub geleistet werde. Der 
Verf. bedient sich unter den Mercurialpräparaten ledig
lich der Salbe zum äussern Gebrauch (besonders bei 
den Hautformen) und des Aethiops antimonialis. Welche 
Vorzüge diesem Mittel eine solche Auszeichnung ver
schafft haben, ist nicht bemerkt. Dem Rec. scheinen 
bei den meisten Metallen, so auch beim Quecksilber, 
die Oxyde die geeignetsten Präparate zu sein, da sie 
gewiss von allen die geringsten und die am leichtesten 
erfolgenden Veränderungen im Darmkanale erfahren. 
In sehr veralteten Fällen von Syphilis bei Kachekti
schen leistet nach dem Verf. das Jodeisen wunderbare 
Dienste. Gegen die mercurielle Stomatitis wrirke die 
Salzsäure „specifisch“. Der ebenso „specifischen“ 
Wirkung des Jods ist nicht gedacht. .

Von dem grössten Interesse sind die Bemerkungen 
des Verf. über das Vorkommen der Unterleibskrank
heiten im Orient überhaupt und in Ägypten insbeson
dere. „Wer nur, auch ohne alle Rücksicht auf die Er
scheinungen während des Lebens“ (heisst es S. 201) 
„in irgend einem anatomischen Theater Ägyptens oder 
Indiens ein Jahr hindurch einige Hunderte von Leichen 
zergliedert hat, der legt das Instrument mit der Über
zeugung weg, dass es in jenen Ländern die Krankhei
ten der Unterleibshöhle sind, welche zur endlichen 
Auflösung führen. In Ägypten enden z. B. die mei
sten acuten und fast alle chronischen Krankheiten mit 
der Ruhr. Wenn an der Nordküste des Nillandes noch 
ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Krankheiten 
der verschiedenen Apparate herrscht, so verliert sich 
dieses gänzlich gegen Süden; Ruhr mit Leber - und 
Milzleiden, wozu in den. Niederungen die tropischen 
Fieber kommen, erlangen die ausschliessliche Herrschaft. 
Sowie auch selbst unter dem Einflüsse der Tropen
sonne mit der zunehmenden Höhe über dem Meeres-
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spiegel die Erzeugnisse sich denen der kältern Zone 
nähern, so beherrscht auch ein ähnliches Gesetz die 
Vertheilung der Krankheiten. Syrien, obwol noch in 
der gemässigten Zone gelegen, doch schon ein Land 
der Contraste durch die steil ansteigende Bodenbildung, 
kann bereits als ein Beleg für die Bestätigung dieses 
Satzes gelten: Auf den Gipfeln des Libanon Lungen
leiden und Blutflüsse, in den Niederungen an der See 
Ruhr, Sumpffieber und Leberleiden.

Der Magen zeigt in den Leichen äusserst selten 
die» normale Beschaffenheit, obschon er ebenso selten 
die Todesursache darbietet. Von allen Unterleibskrank
heiten in Ägypten ist die Ruhr die wichtigste. Es fin
den sich über diese die beachtenswerthesten Bemerkun
gen. Als wesentliches Leiden bei der Ruhr betrachtet 
der Verf. die Entzündung des Dickdarms, als die haupt
sächlichsten therapeutischen Mittel gegen dieselbe Blut
egel und absolute Diät. Bei dem Gebrauch dieser Mittel 
gehen 80 Proc. der Erkrankungsfälle in Genesung über. 
Nächstdem sind Chinin u. Opium die wichtigsten Heilmittel.

Ausführliche Bemerkungen sind sodann der im 
Orient sehr häufigen Bandwurmkrankheit gewidmet. 
Taenia lata findet sich fast in allen Negerleichen. Die
sen Gegenden eigenthümlich ist das besonders bei Skro- 
phulösen häufige Anchylostoma duodenale im Zwölffinger
därme, wo dieser Parasit seinen vierfächerigen Säug
rüssel mit 20 Haken an die Schleimhaut heftet, wodurch 
er Ekchymosen veranlasst. Ein wachs-orangegelber oder 
auch blutig bräunlicher Brei erfüllt den Darm im Ge
biete, wo dieser Wurm seinen Sitz aufgeschlagen (S. 245).

Von grossem Interesse ist die Bereicherung der 
Therapie der Bandwurmkrankheiten durch ein abyssi- 
nisches Volksmittel, die Gossoblüthen (von Brayera 
vermifuga Decand. [Hagenia abyssinica englischer Bo
taniker] : Schoa und Amhara). Die kleinen, denen der 
Rosskastanie ähnlichen Blüthen behalten mehre Jahre 
lang ihre Kraft, werden aber zusehends wirkungsloser. 
Der Kranke geniesst am Vorabende eine dicke Brotsuppe 
oder Reis. Den nächsten Morgen werden 6 Drachmen 
bis 1 Unze der von allen Stengelchen sorgfältig befrei
ten Blüthen zu möglichst feinem Pulver gestossen und 
mit einem Pfunde Wasser gemischt. Der Kranke hat das 
Ganze nüchtern auf einmal zu trinken und dann sich 
zu ergehen. Der Geschmack ist sehr unangenehm, 
bitter und etwas kratzend. Nach zwei bis fünf Stun
den erfolgen die ersten serösen Stuhlgänge und mit 
dem fünften und sechsten wird der Parasit gewöhnlich 
auf einmal, jedoch selten mit Kopf und Hals ausge
stossen. Das Mittel erregt viel Kollern, manchmal 
auch Übelkeit und Leibschmerz. Nach der Wirkung 
ähnliche Kost, wie am Vorabende; — die Eingeborenen 
wiederholen das Mittel oft sehr häufig, nicht selten 
wird es dann zur Todesursache. Der Verf. gibt es 
daher in kleinern, wiederholten, durch Calomel und 
Ricinusöl unterbrochenen Gaben.

Den Dracunculus (Vena medinensis Avicennae) 
hält der Verf. mit Forbes für eine spätere Metamor
phose eines in vielen Gegenden des Orients im rothen 
ockerhaltigen Schlamme der Sümpfe lebenden Thieres. 
„Es entsteht also entweder der Keim des Wurmes als 
selbständiges Sumpfthier und wird durch den Genera
tionswechsel im menschlichen Leibe zum Dracunculus, 
oder es gehen die Keime des im thierischen Leibe voll
kommen entwickelten Parasiten auf andern Wegen durch 
Intussusception in den Kreislauf über und werden von 
hier in das Zellgewebe abgesetzt, wo sie ihre Ent
wickelung durchmachen.“ Das letztere ist dem Verf. 
wahrscheinlicher.

Zu den häufigsten Krankheiten in Ägypten gehö
ren die der Leber. Unter ihnen findet sich selbst eine 
„Apoplexie“ der Leber. — Bei der überaus häufigen 
(sehr vollständig abgehandelten) Hepatitis ist, selbst 
bei bereits entstandenem Abscess, das wichtigste Heil
mittel Versetzung des Kranken in eine nördlich gele
gene Gegend, wo möglich nach Europa. — Gegen die 
ebenfalls sehr häufigen Gallensteine bewährt sich vor 
allen andern Mitteln der Gebrauch des Olivenöls.

Die Krankheiten der Nieren finden sich um so 
seltener, je mehr man sich dem Äquator nähert. — Bei 
Frauen findet sich nicht selten Milchharnen. Die Li- 
thiasis ist in Ägypten, Syrien, Arabien endemisch; nie 
fand sie der Verf. bei Negern. Diesel’ Abschnitt ent
hält schätzbare Bemerkungen über Ätiologie und The
rapie der Blasensteine.

Die einfache Leukorrhoe der Weiber ist ebenso, 
wie der Tripper bei den Eingeborenen selten. Bei die
ser Gelegenheit erfahren wir, dass weiblichev Leichen 
i° Ägypten nicht zur Section kommen. Die Atrophie 
der Hoden ist nicht selten, niemals aber sah der Verf. 
die von Larrey bei den französischen Gardisten beob
achtete acute Atrophie der Testikel.

Fünftes Capitel. Krankheiten der Respirations
organe und Blutgefässe (S. 289 ff.). Die Pneumonie 
ist im Süden äusserst selten; sie findet sich in Ägypten 
deshalb vorzüglich bei den Negern. Noch seltener 
sind Krankheiten des Herzens und der Gefässe.

Im sechsten Capitel: Von den Krankheiten des 
Nervensystems, wird hauptsächlich von dem Starr
krampf, von der Nostalgie, welche besonders unter 
den aus dem Innern Afrikas für das Heer angeworbe
nen Negern schauderhafte Verheerungen anrichtet, 
von den (äusserst seltenen) Geisteskrankheiten gehan
delt. Der Verf. macht hierbei auf das durch die Irren
statistik festgestellte Resultat aufmerksam, dass die 
Zahl der Irren mit dem Grade der politischen Freiheit 
in geradem Verhältniss stehe.

• Im achten Capitel wird unter dem jedenfalls über
flüssigen Namen der Fluxwnen von den katarrhalischen 
und rheumatischen Krankheiten gehandelt. Auffallend 
für ein so warmes Land ist die grosse Häufigkeit und
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Heftigkeit der letztem (S. 309—319). Schon hieraus 
kann geschlossen werden, mit welcher Vorsicht auf 
die Ätiologie und Pathogenese dieser Krankheit das 
Dogma von der Erkältung angewendet werden muss. 
„Der dem Rheumatismus einigermassen nahe stehende 
Beriberi, den wir auch auf der rothen See unter den 
indischen Sepoys zu beobachten Gelegenheit hatten, 
ist eine ebenso schlimme Geissel für die indischen 
Heere, als selbst Cholera und Ruhr. Aber Ägypten, 
Syrien und besonders Indien, zeigen ganz ähnliche 
Verhältnisse in Bezug auf die Häufigkeit und Heftig
keit des Rheumas.“ Die Gicht kommt in Ägypten, 
aber nicht sehr häufig, am leichtesten bei Frauen vor. 
Die Beobachtungen über die „in eigenthüinlicher Art“ 
in den besprochenen Ländern verbreiteten Skropheln 
führen den Verf. im Abschnitte von den Lymph- und 
Blutkrankheiten (S. 321) zu der Ansicht, dass abge
sehen von der Frage, wie der Gesundheitszustand der 
Eltern und die Diät, die Ernährung vor und nach der 
Geburt wirkte, eine stagnirende, unreine feuchte Luft 
und der Mangel des Sonnenlichtes in der Ätiologie der 
Skropheln voranzustellen sei. Die Rhachitis (S. 323) 
findet sich nur in den höhern Klassen der Gesellschaft 
und an Kindern gemischter Herkunft, wol unter den 
Kopten, aber weder unter den ägyptischen Landbe
wohnern, noch unter den Negern (welche auch nie
mals Zwerge darbieten). Von Einfluss auf die Immu
nität der letztem ist nach dem Verf. jedenfalls der be
deutende Kalkgehalt der Negerknochen. In einer aus
führlichen Abhandlung über die Elephantiasis (S. 325 
—334) findet sich als pathologisches Ergebniss Folgen
des : „Die Elephantiasis ist eine Krankheit der Lymph
gefässe des Zellgewebes und der Haut, ursprünglich 
gewöhnlich in entzündlicher Reizung derselben beste
hend, wobei in der Folge die Ausschwitzung über die 
Aussaugung das Übergewicht erhält.“ Die therapeu
tischen Bemerkungen (denen eine Abbildung beigege
ben ist) beziehen sich hauptsächlich auf die Elephan
tiasis des Hodensacks.

Das neunte Capitel, das interessanteste des gan
zen Werks, handelt unter der Überschrift: „Abnorme 
Producte und Gewebe^ zunächst von der Tuberkulose. 
„Am meisten leiden in Ägypten die Neger und Abys- 
simer, dann die Eingeborenen vom Soldatenstande, die 
Juden und endlich viel weniger die eingewanderten 
Europäer, Syrier und Türken.“ (Die „acute Tuberku
lose“ hat der Verf. im Orient nie beobachtet.) „Die 
geographische Verbreitung der Tuberkelkrankheit“ 
(heisst es S. 341) „auf dem von uns beobachteten Ge
biete hat in folgender Art statt. In Ägypten nimmt 
dieselbe in gerader Proportion vom Rande des Mittel
meeres gegen den Süden hin ab. Alexandrien und die 
andern Küstenstädte theilen in dieser Hinsicht noch 
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zum Theil das Loos der andern am Becken des Mit
telmeeres gelegenen Häfen. In Oberägypten ist sie 
eine seltene Erscheinung. In den südlichen Gebieten 
des Nilstromes findet sich dieselbe unter den Neger
sklaven zu Chartum, unter den afrikanischen Beduinen, 
welche das Leben der Wüste gegen das an den Ufern 
des Stromes austauschen. Ähnlich in Abyssinien an 
arabischen Beduinen, welche das Zelt mit dem steiner
nen Hause vertauschen. In Kairo (welches durch seine 
Lage dem Einflüsse der See sowol als der Wüste 
gleichmässig sich entzieht, leiden die vom Süden in den 
Norden herübergebrachten Neger und Abyssinier am 
meisten, nicht viel weniger die aus Oberägypten ein^e- 
wanderten Landeskinder, dann folgen die skrophulösen 
Juden. Bei Syriern, Türken, Armeniern und beson
ders Europäern findet das Umgekehrte statt: sie er
kranken sehr selten an der Tuberkulose; ja Viele, die 
mit dem Übel behaftet ankommbn, genesen, wenn es 
nicht schon in das letzte Stadium getreten ist. — Es 
möchte also beim ersten Anblick scheinen, dass die 
Entwickelung der Tuberkulosen für das menschliche 
Individuum mit der Übersiedelung von Norden nach 
Süden ab- und umgekehrt zunehme. Dem ist aber bei 
näherer Betrachtung nicht so. Schon auf europäischem 
Boden hält die Häufigkeit der Tuberkelkrankheit keine 
genaue Proportion mit den Breitengraden; ja sie ist 
im hohen Norden seltener, als in den meisten Städten 
Italiens. Allerdings ist das angegebene Moment in den 
meisten Fällen ein sehr wichtiges, aber nicht das vor
nehmste. Denn wir sehen beim gefangenen Neger in 
Chartum unter 17° n. Br., wo die Temperatur um nichts 
niedriger ist, als auf seinen benachbarten Bergen, eben- 
sowie beim Bewohner der Wüste, wenn er, in einer 
selbst wärmern Gegend, aus einem Nomaden zum 
Haussassen wird (wie bei gefangenen Affen) allge
meine oder Lungentuberkel entstehen. Die Häufigkeit 
derselben in europäischen Weltstädten — diesen gross
artigen Gefängnissen — in Klöstern und eigentlichen 
Zuchthäusern .— ist eine bekannte Thatsache.“ Der 
Verf. ist geneigt (S. 342), das Wesen der Tuberkulose, 
gestützt auf die mikroskopischen Untersuchungen des 
kürzlich, viel zu früh für die Wissenschaft an Phthisis 
gestorbenen Prof. Erdi in München, nach denen der Tu
berkel vorzugsweise aus Fett, wenig „Protein“ (•) und 
noch weniger Salzen besteht, in unvollkommene Aus
scheidung des Kohlenstoffes und demgemäss krankhafte 
Fettbildung zu setzen, obschon es gleichzeitig immer einer 
besondern „Disposition“ der Lung^ bedürfen würde, um 
die Entstehung gerade dieser Form der pathologischen 
Fortbildung zu erläutern. Es ist hier nicht der Ort, 
näher äuf diese Theorie einzugeben, deren Hauptfehler 
in der viel zu grossen Verallgeraeinerung der Bedin
gungen der Tuberkulose besteht, abgesehen davon, 
dass sie mit vielen Thatsachen, z. B. mit der fast ab
soluten Ausschliessung der luberkulose durch alle 
Krankheiten, welche eine Erweiterung des Venensy
stems bedingen, sich sehr schlecht verträgt. Skirrhus 
und Krebs sind äusserst selten im Orient.

(Der Schluss folgt.)

Druck und Verlag von F. Brockhaus in Leipzig.
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Zehntes Capitel. Von den Fieberkrankheiten (S. 
346 ff.). Gastrische, biliöse Fieber, besonders aber die 
.,rein nervösen“ oder gastrisch-nervösen Typosen sind 
im Orient ausserordentlich verbreitet. Der Verf. wid
met der Frage nach ihrer geographischen Ausdehnung 
eine ausführliche Untersuchung. Für die Ätiologie der 
Typosen (es ist erfreulich, vom Verf. diese von Eisen
mann eingeführte Bezeichnung benutzt zu sehen) legt 
Hr. P. auf die Gegenwart pflanzlicher Zersetzungspro- 
cesse in stagnirenden Wasserflächen auf oder unter der 
Bodenoberfläche das Hauptgewicht. „Der Umstand“', 
heisst es S. 359, „dass mancher Patholog viel zu Tage 
liegendes Wasser zur Erzeugung des Fieberagens ver
langt, ist demnach gewiss an den Einwürfen Schuld, 
welche man gegen die miasmatische Theorie vorge- 
gebracht. Es muss in solchen Gegenden, wo der Bo
den anscheinend sandig, kahl und trocken ist, bei der 
gleichzeitigen Gegenwart der Typosen für das Erste 
entschieden werden, ob dieselben nicht etwa rein ga
strischer Natur sind, und, wo nicht, wie der Boden 
unter der Sandkruste sich verhalte.“ Der dringende 
Rath des Verf., dem Wechselfieberkranken in der 
Apyrexie äusser leichter Suppe keine Nahrung zu rei
chen, gewinnt an Gewicht durch die Versicherung, 
dass bei Beobachtung dieser Regel einige Gran Chinin 
in Baldrianaufguss so lange als möglich vor dem Pa
roxysmus gereicht, zur Verhütung der heftigsten An
fälle, )j — 3j zur Beseitigung der ganzen Krankheit 

vhinre’ichen. Der gegenseitigen Ausschliessung der Tu- 
• berkulose und Typosen ist der Verf. nach seinen Beob

achtungen nicht sehr geneigt das Wort zu reden.
Eilftes Capitel. Die Vergiftungskrankheiten (S. 

366 ff.). Hier ist zuerst von der im ganzen Orient 
verbreiteten „Febris perniciosa“, welche mehr oder 
weniger zwischen den Typosen und der Pest in der 
Mitte steht, die Rede. Der Verf. handelt dieselbe sehr 
ausführlich ab, und bemerkt unter Anderm, dass die 
Diagnose und Behandlung dieser Krankheit zu den 
schwierigsten Aufgaben der praktischen Heilkunde ge
hören. Die Bemerkungen über die von dem Verf. 
beobachteten ägyptischen Epidemien der Cholera (1831 
und 1846/47) müssen leider übergangen werden. Der

Typhus (S. 380 ff.) zeigt sich in Ägypten in drei For
men: a) Typhus mit hypostatischen Affectionen der 
grossen parenchymatösen Organe (Milz, Leber Gehirn, 
seltener Lungen); b) Bluttyphus (ohne Localisation, 
der Pest näher stehend); c) der in Europa heimische 
Abdominaltyphus, selten. Die Bemerkungen des Verf. 
verdienen das volle Interesse der „vergleichenden Pa
thologen.“

Die Pest (S. 387 ff.) hat der Verf. schon früher 
zum Gegenstände einer besondern Schrift gemacht („Ist 
denn die Pest wirklich ein ansteckendes Übel?“ [Mün
chen 1839. 8.]). — Jeder Arzt, welcher mit Aufmerk
samkeit den zahlreichen Verhandlungen der neuesten 
Zeit über die Pest gefolgt ist, wird die Überzeugung 
gewonnen haben, wie ausserordentlich selten sich die 
Bedingungen vereinigt vorfinden, welche gerade bei die
ser für das Wohl und den Verkehr der Menschheit so 
wichtigen Frage durchaus erforderlich sind, um ein voll
gültiges Urtheil möglich zu machen. Diese Bedingun- 
gungen und Eigenschaften aber sind: 1) Kenntniss der 
Geschichte früherer Pestepidemien, 2) genaue Kennt
niss der Pest aus eigener Beobachtung unter verschie- 

: denen endemischen und epidemischen Verhältnissen;
3) Strenge Wahrheitsliebe; 4) gediegenes Urtheilsver- 
mögen. — Der Verf. gehört unbedenklich zu den We
nigen, welche alle diese Eigenschaften in sich vereini
gen, und ich stehe deshalb nicht an, seiner Stimme in 
der Pestangelegenheit ein sehr bedeutendes Gewicht 
einzuräumen. — In den nähern Inhalt der Auseinander
setzung des Verf. einzugehen, ist unmöglich; die Haupt
ergebnisse derselben dürften folgende sein: Die Pest 
entsteht in Ägypten sowol als in Syrien freiwillig (S. 
87). An diesen Satz knüpfen sich interessante Bemer
kungen über den Verbreitungsbezirk der Pest im 19. 
Jahrh. In diesen Bezirk fallen der gewöhnlichen An
sicht zuwider auch einige Theile von Arabien und In
dien. In den Nilländern jenseits des 24.° n. B. (Assuan) 
in Abyssinien und den Negerländern ist die Pest ebenso 
unbekannt als in der Cholerazone des südlichen Ara
biens. — Zu der Pest rechnet der Verf. auch die „Wal- 
lachische Seuche“ von 1828 und 1829 im russischen 
Heere. Es scheint, dass ihm die ausgezeichnete Schrift 
über dieselbe von WTitt unbekannt blieb, welche den 
Beweis geführt hat, dass die im russischen Heere herr
schende Krankheit nicht die Pest war. (Vgl. die Anzeige 
der Witt’schen Schrift in diesen Blättern, 1845, N. 200.) 
— Der Verf. gibt sodann eine Schilderung von derVer-
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breitung der Pest in Ägypten seit dem Jahre 1839 (dem 
Termine des Erscheinens seiner früheren Schrift). In 
diese Schilderung können wir hier natürlich nicht nä
her eingehen. In Bezug auf die äusserst wechselnde 
Symptomatologie der Pest bemerkt der Verf., dass im 
-Grunde als wesentliches Symptom nur die Malignität 
der Krankheit gelten könne. Eine, wie es scheint, auch 
deshalb sehr beachtenswerthe Bemerkung, weil diese 
äusserste Unbestimmtheit der Phänomenologie der Pest 
gewiss sehr viel dazu beigetragen hat, um die Frage 
nach den Gesetzen ihrer Entstehung und Verbreitung 
zu verwirren. — Wenn in einem häufig der Pest aus
gesetzten Lande die Malignität eines Krankheitsfalles 
hinreicht, um von der Pest zu reden, so wird es frei
lich nicht schwer werden, scheinbar schlagende That- 
sachen für den durchaus endemisch-miasmatischen Cha
rakter der Krankheit zusammenzubringen; — noch leich
ter aber wird man dazu kommen, die contagiöse Ver
breitungsart der Pest, auch für Europa, gänzlich zu 
leugnen, wenn man jene vermeintlichen, im Oriente 
beobachteten Thatsachen für ausreichend hält, um ein 
ganz neues allgemeines Gesetzbuch über die Verbrei
tungen der Pest überhaupt zu entwerfen.

Der Verf. ist sehr geneigt, für die in Ägypten un
zweifelhafte originäre Entstehung der Pest miasmati
schen Effluvien die Hauptrolle zuzuschreiben. „In der 
That fanden wir die Pest nicht blos in dem genannten 
Jahre (1841), sondern auch zu andern Zeiten, nament
lich in niedern Quartieren und Häusern mit ungepfla- 
sterten Höfen, wo uns beim Eingang schon ein unaus
stehlicher Geruch von Hydrothionsäure und Ammoniak 
entgegen drang. Welche andere, dem Geruchssinne 
nicht zugängliche Gase mögen sich nicht unter ähnli
chen Verhältnissen entwickeln? Wo wir aber die Pest 
selbst in Palästen fanden, da war es immer in jenen 
niedern, ungelüfteten, im Hofraume oder den Ab
tritten gegenüber gelagerten Zellen der Sklaven und 
Dienerschaft.“ — „Das Pestmiasma erfordert zu seiner 
Bildung auf jeden Fall etwas mehr als der Typhus: 
denn dieselben Ursachen, welche diesen erzeugen, brin
gen in jenen Ländern auch vereint den Typhus und 
nicht die Pest“ (S. 420).

In Bezug auf die Contagiositätsfrage weist der Verf. 
(S. 421) zuvörderst darauf hin, dass die an Menschen 
und Thieren angestellten Impfungen bis jetzt keine ge
nügenden Beweise geliefert haben, dass im Blute, im 
Eiter u. s. w. eine Materie oder Eigenschaft, wie in 
der Blatter- oder Syphilislymphe enthalten sei, welche 
den Schluss erlauben könnte, dass ein fixes Contagium 
der Pest zu Grunde liege. Dass die Berührung der 
Pestkranken das Übel mittheile, dagegen liegen tausende 
von negativen Thatsachen, aber keine einzige positive 
vor. — Die Einschlepp^S ^er Pest durch Fomites (Klei
der und Waaren) ist mährchenhaft“ — Das Contagium 
der Pest, fährt der Verf. fort (S. 422), wenn es be

stände , könnte nur ein flüchtiges sein, gleich jenem 
des Typhus; allein wir wissen nicht, dass je der Ty
phus durch Kleider, Waaren u. s. w. sich mitgetheilt 
habe (?’).“ — Am meisten haben sich die Contagioni- 
sten auf die Fälle gestützt, in welchen die Pest in die eu
ropäischen Lazarethe durch Kranke kam, welche auf den 
aus epidemischen Heerden kommenden Schiffen erkrankt 
und das Übel den Quarantainewächtern und Lastträ
gern mitgetheilt haben. „Solche Fälle,“ fährt der Verf. 
fort, „sind in Konstantinopel und Malta noch unlängst 
(1841) beobachtet worden. Fälle der Art beweisen 
höchstens eine Mittheilung durch Infection, und diese, 
glauben wir, könne unter günstigen Verhältnissen wäh
rend der Epidemien vielleicht auch neben dem Miasma 
wirksam werden.“

Diese Sätze dürften hinreichen, um im Wesentlichen 
die Ansicht des Verf. über die Entstehung und Ver
breitung der Pest auszudrücken. Sie stimmt in der 
Hauptsache mit der Ansicht der bedeutendsten Anti- 
contagionisten unter den französischen und englischen 
Ärzten überein, wie dieselbe in dem von Prus redigir- 
ten Rapport der Akademie der Medicin zu Paris nie
dergelegt ist. Mir scheint, dass die bisher zwischen 
Contagionisten und Anticontagionisten (welche beide 
wieder ihre Ultras und Unentschiedenen haben) gepflo
genen Streitigkeiten, in denen man selten sich bemüht 
hat, über die Grundbegriffe klar zu werden, zu folgen
den kurzen Sätzen berechtigen: 1) die Pest, ein ebenso 
wenig scharf begrenzter Krankheitsbegriff als der „Ty
phus“, entsteht in mehren Gegenden des Orients spon
tan. 2) In diesen Gegenden zeigt sich die Pest bald 
sporadisch, bald epidemisch. 3) Zwischen sporadischem 
und epidemischem Vorkommen der Pest gibt es keine 
scharfe Grenze. 4) Die sporadische Pest verläuft in 
der Regel gelinder als die epidemische Pest. 5) Die 
primären Ursachen der Pest in den genannten Ländern 
sind miasmatischer Art. 6) Durch Vereinigung mehrer 
oder vieler Pestkranker auf einem Punkte, namentlich 
in enggeschlossenen Räumen, bilden sich „Infections- 
heerde“ der Pest, d. h. das längere Verweilen in jenen 
Räumen ist mit der Gefahr des Erkrankens an der Pest 
verbunden. 7) Ausserhalb der eigentlichen Heimat der 
Pest können durch das Zusammentreffen ähnlicher Ur
sachen als im Orient die Pest erzeug611? auch in an
dern Gegenden Krankheitszustände sich bilden, welche 
im Wesentlichen das Bild der Pest darbieten. Jeden
falls gehört hierher manche europäische Pestepide
mie der frühem Zeit. 8) Die ist in ihren mildern 
Formen, zu denen besonders die Fälle der sporadischen 
Pest gehören, nicht ansteckend, h. Berührung 
des Kranken und seiner Effecten ist als solche gefahr
los. 9) Die entwickeltsten Formen der Pest erzeugen 
so gut wie die entwickeltsten Formen des Typhus ei
nen Ansteckungsstoff, d. h. der längere oder kürzere 
Verkehr mit den Erkrankten ist, auch ausserhalb des
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Bereichs der endemischen Ursachen der Pest, mit der 
Gefahr der eigenen Erkrankung an der Pest verbun
den. — Der letztgenannte Punkt ist offenbar der wich
tigste; er wird selbst von den Anticontagionisten ein
geräumt; nur dass diese auch hier das Gewicht auf die 
Bildung von „isolirten Infectionsheerden“ legen; im 
Grunde nichts als ein Spiel mit Worten. 10) Die Ver
schleppungsfähigkeit der Pest durch Pestkranke nach 
Europa ist eine durch die Geschichte der Epidemien 
sowie der Quarantainen unerschütterlich feststehende 
Thatsache. Ob man diese durch die Annahme eines 
Contagiums oder durch die Hypothese der „Infections- 
heerde“ erklärt, ist völlig gleichbedeutend. Dass damit ei
ner Menge von Fabeln und Ammenmärchen, mit denen 
man die Contagiositätslehre ausgestattet hat, nicht das 
Wort geredet werden soll, bedarf keiner Bemerkung. 
Es war hier nur darum zu thun, den Standpunkt, auf 
welchem jetzt die Contagiositätsfrage steht, mit kurzen 
Worten zu bezeichnen und namentlich zu zeigen, dass 
es sich, alles Gegenredens ungeachtet, auch hier (wenn 
wir von den krassen Contagionisten und den ebenso 
krassen Miasmatikern absehen) viel weniger um That
sachen, als um Wortklauberei handelt.

Das zwölfte Capitel (S. 432—459) ist den Augen
krankheiten, ein „Anhang“ (S. 460—469) den Krank
heiten der alten Ägypter und der Juden gewidmet. Die 
Anzeige der trefflichen Schrift Pruner’s hat den Unter
zeichneten aber schon so weit über die vorgesteckten 
Grenzen geführt, dass derselbe sich darauf beschrän
ken muss, auch diese Abhandlungen der Aufmerksam
keit seiner Coliegen zu empfehlen.

H. Haeser.

Paläontologie.
Jubilaeum semisaeculare Doctoris medicinae et philo- 

sophiae Gotthelf Fischer de Waldheim celebrant 
Sodales Societatis Caesareae natur ae scrutatorum 
Mosquensis. Die 10—22. Februarii ann. 1847. Mos- 
quae, Semen. 1847. Mit 8 Tafeln Abbildungen. 
Gr. Fol.

Es bedarf wol keiner Entschuldigung, wenn wir die
ses Werk unter der Überschrift: Paläontologie zur An
zeige bringen; der ausgezeichnete Naturforscher Fischer 
von Waldheim, ein Deutscher, der in Russland sein 
zweites Vaterland fand, wird als Nestor der Paläonto
logen verehrt, und die Schrift, welche seine Coliegen 
in der kaiserlichen Societät der Naturforscher zu Mos
kau zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums 
verfassten, ist grossentheils paläontologischen Inhalts. 
Dieses von Dr. Renard red härte Prachtwerk, dessen 
Titel mit dem Brustbilde Fischer’s geziert ist, enthält 
französische, lateinische und deutsche Abhandlungen und 
beginnt mit einer Lebensbeschreibung des Jubelgreises.

Gotthelf Fischer ward am 3. Oct. 1771 zu Wald
heim, einem Städtchen zwischen Leipzig und Freiberg, 
geboren. Nachdem er in Freiberg die Schule zurück
gelegt, besuchte er Wern er’s Vorlesungen über den 
Bau der Erde, welche damals grosses Aufsehen erreg
ten und ihm Gelegenheit gaben, mit Alex. v. Humboldt, 
Freiesleben und Thiele Freundschaft zu schliessen. Von 
Wissbegierde angetrieben besuchte er nach und nach 
die Universitäten Wittenberg, Jena, Halle und Göttin
gen. In Jena lernte er Schiller und Goethe näher ken
nen. Am 10. Febr. 1797 erlangte er in Leipzig den 
Doctorgrad. Am 1. Aug. begab er sich mit Humboldt 
nach Wien zum berühmten Peter Frank, der ihn bald 
bestimmt hätte, praktischer Arzt zu werden; erscheint 
jedoch davon abgekommen zu sein, als er Zeuge war, 
dass der Arzt bisweilen gezwungen ist, Mittel auf Le
ben und Tod des Patienten in Anwendung zu bringen. 
In Wien mit der Anatomie der Donaufische beschäftigt, 
wandte er sich nun mit grösserer Vorliebe der verglei
chenden Anatomie zu, und ging durch Deutschland und 
die Schweiz nach Paris, um mit Cuvier in Verbindung 
zu treten, der gerade die bescheidene Stelle eines Er
ziehers in der Normandie mit der glänzenden Professur 
am Jardin des Plantes in Frankreichs Hauptstadt ver
tauscht hatte. Die Richtung zu Fischer’s Laufbahn 
war nunmehr gegeben. Schon im folgenden Jahre ward 
er nach Mainz als Professor der Naturgeschichte be
rufen. Als Bibliothekar, welche Stelle er damit ver
band, erhielt er Gelegenheit, sich zu einem Kenner 
alter Drucke und des Bücherwesens überhaupt auszu
bilden. 1801 ging er als Repräsentant der Stadt Mainz 
nach Paris. Nachdem er einen Ruf als Professor und 
Director der Sammlung für vergleichende Anatomie in 
Jena abgelehnt, begab er sich 1803 als Professor und 
Museumsdirector nach Moskau und erwarb sich den 
Namen des Cuvier’s von Russland um dieselbe Zeit, wo 
Pallas vom Schauplatze abtrat. Seine Vorträge an der 
medicinisch-chirurgischen Academie und an der Univer
sität über Zoologie und Mineralogie, sowie seine Werke 
machten grosses Aufsehen in Russland. Er war uner
müdlich in der Bekanntmachung der Versteinerungen, 
Insekten und Mineralien Russlands; den vielen Abhand
lungen folgte eine Entomographie Russlands und die 
Oryktographie des Gouvernements Moskau. Zur Her
ausgabe des letztem Werks führten ihn Untersuchun
gen über die Terebrateln, welche auch Cuvier bestimmt 
hatten, sich in die Paläontologie zu begeben. Fischer 
bildete Hunderte von Schülern, welche jetzt über ganz 
Russland verbreitet sind. 1805 gründete er die durch 
ihr reichhaltiges Bulletin und die Memoires bekannte 
kaiserliche Societät der Naturforscher in Moskau, von 
wo aus ganz Russland naturhistorisch untersucht wer
den sollte. Diese vom Kaiser reichlich unterstützte 
Gesellschaft ist ein Muster von Thätigkeit. In Moskau 
angekommen, gab Fischer in drei Quartbänden mit vie-
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1 Hierauf folgt ein 17 Seiten langer Auszug aus dem 
Tagebuch einer Reise in Djungarien oder Sungarien von 
Karelin, welcher 1841 an einer Expedition in diese Ge
gend Theil genommen hatte. Er beschreibt zwei Tage 
in den Alpen von Alatav, welche durch die Menge und 
Mannichfaltigheit der gesammelten Gegenstände, sowie 
dadurch merkwürdig waren, dass die Pflanzen Wald- 
heimia tridactylites und Aplotaxis inrolucrata, in denen 
die Abbildungen auf zwei Tafeln mitgetheilt werden, 
gesammelt wurden.

Es folgen nun 15 Seiten Nachträge zu Fischer’s 
Orthoptera Rossica Eversmann; es werden Gryllus aqueus. 
Locusta longicauda, Decticus dilutus, Oedipoda salina, 
O. gracilis, O. albicornis, O. brevicollis, O. Fischeri. 
O. carbonaria, O. vagans, O. discordaHs. O. montana, 
O. moderata und O. homoptera beschrieben und acht 
von diesen Species gut abgebildet.

Die nächste Abhandlung enthält einen Bericht, wel
chen Alex. v. Nordmann in Odessa über die Entdeckung 
reichhaltiger Lagerstätten von fossilen Knochen in Süd
russland mit 11 Seiten abstattet. Schon vor einigen 
Jahren theilte der Verf. der kais. Akademie der Wis
senschaften in Petersburg (Bull. acad. Petersi. I, S. 197) 
einen Bericht über die ihm bekannt gewordenen Fund
orte fossiler Knochen in Südrussland, meist nach den 
darüber erschienenen Schriften mit. Seitdem waren 
dessen Nachforschungen vom günstigsten Erfol^ beglei
tet. Sie geschahen besonders in und um Odessa und 
verhalfen zu einem Material, welches zur Herausgabe 
eines grössern paläontologischen Werks über Südruss
land führen wird, das nur willkommen sein kann. Pal
las (Nov. com. Petrop. XVII, S. 576) sagt, es gäbe 
vom Don bis zum östlichen Vorgebirge von Sibirien 
keinen Fluss, in dessen Bette man nicht Reste von 
Elefanten und andern ausgestorbenen Thieren fände; 
was sich jetzt auch auf die übrigen ins Schwarze Meer 
mündenden Flüsse ausdehnen lässt. Gleich anfangs, 
als im Sommer 1846 Verf. Nachgrabungen veranstal
tete, wurden 4500 fossile Knochen zusammengebracht, 

, welche an fünf verschiedenen Orten gesammelt waren. 
Eine Diluviallehmgrube in der Stadt Odessa selbst lie
ferte innerhalb 8—10 Tagen Überreste von nicht we
niger als 18 Wirbelthierspecies, worunter Bären, Hyä
nen, Löwen, Wolf, Fuchs, Marder, Elefant, Rhinoce- 
ros, Lophioden, Ochs, Hirsch, Pferd und Bieber; die 
Bären-, Wiederkäuer- und Elefantenknochen waren 
am zahlreichsten. Ungeachtet dieses Reicbthums scheint 
diese Grube doch nur erst der Eingang zu einer Reihe 
knochenführender Höhlen zu sein« Der Gegenwart von 
Lophioden in diesem rein diluvialen Lehm kann Ref. 
keinen rechten Glauben schenken, . es würde dies der 
erste Fall sein, wo dieses Genus m wirklichem Dilu
vium angetroffen worden wäre. Ebenso wenig kann 
Ref. an die kleinen Elefantenspecies glauben, welche 
Verf. nach vier Backenzähnen annimmt, die wol von 
der Jugend des grossen Elephanten herrühren werden, 
und die zwischen Ochs und Hirsch stehende Thiergat
tung, welche aus °bern Backenzähnen vermuthet wird, 
wird ein hirschartiges Ihier sein.

(Der Schluss folgt.)

len Abbildungen das reiche naturgeschichtliche Cabinet 
heraus, welches Demidoff, ein Schüler Linne’s, besass. 
Bei dem Brande von Moskau im Jahre 1812 war es 
Fischer, der die wichtigsten Gegenstände der Universi
tätssammlung rettete, während seine eigene Sammlung 
ein Raub der Flammen wurde. Das Museum der me- 
dicinisch-chirurgischen Akademie, eine Zierde Moskaus, 
ist ebenfalls Fischer’s Werk. Doch alles dieses genügte 
Fischer nicht. Er beabsichtigte in Moskau ein vater
ländisches Museum zu gründen, worin die Naturpro- 
ducte von ganz Russland vereinigt würden, was er in- 
dess nicht erreichen konnte.

Die grossen Verdienste, welche Fischer um Russ
land und für die Naturwissenschaft hat, blieben nicht 
ohne Anerkennung. Es ist kaum ein Doctorjubiläum 
feierlicher begangen wurden, als das seinige, wie aus 
dem darüber veröffentlichten Bericht (Rapport sur la 
seance extraordinaire de la sociele Imperiale des natu- 
r allstes de Moscou du 22 fevrier 1847, ä Toccasion du 
Jubile semi-seculaire du doctorat de Mr. Fischer de 
Waldheim, par Dr. Renaud. Moscou 1847) zu ersehen ist. 
Mit diesem umfassendenWissen und dieser unermüdlichen 
Thätigkeit vereinigte Fischer den anmuthvollsten, edel
sten Charakter, der ihn schon früh auszeichnete. In 
den Erholungsstunden war er Musiker und Dichter. 
Das Erste, was er drucken liess, war ein lateinisches 
Gedicht, welches er beim Abgänge seines Freundes 
Humboldt von Freiberg verfasst hatte; die letzten Verse, 
welche von ihm bekannt sind, schrieb er vor seinem 
Jubiläum nieder, als er am einen Auge erblindet war; es 
sind Strophen voller Ergebenheit eines Mannes, der sich | 
bewusst ist, seine Tage treu im Dienste der Wissenschaft 
zurückgelegt zu haben. Dem Lebensabriss folgt auf mehren 
Seiten das Verzeichniss von Fischer’s Schriften, worun
ter eine grosse Anzahl paläontologischen Inhalts.

Jede Abhandlung ist eigens paginirt; die erste, 13 
Seiten umfassend, hat den Grafen Mannersheim zum 
Verfasser und verbreitet sich über den Zustand der En
tomologie in Russland. Aus dieser geschichtlich gehal
tenen Abhandlung geht hervor, wie mit Fischer’s An
kunft in Moskau eine neue Zeit für die Entomologie in 
Russland begann, wo zuvor Pallas und Andere sich 
ausgezeichnet hatten. Fischer’s Verdienst besteht nicht 
allein in umfassenden eigenen Forschungen, sondern 
auch darin, dass er die Veröffentlichung der Arbeiten 
Anderer möglich machte, indem er das Bulletin und 
die Memoires der Naturforschenden Gesellschaft grün
dete; welche eine Menge entomologischer Abhandlun
gen enthalten. Russland besitzt viele Entomologen, die 
bereits ein Material zusammengebracht haben, das sich 
nur schwer bewältigen lassen wird. Es fehlt indess 
an der Untersuchung der'Localfaunen, welche über
haupt die Wissenschaft weit mehr fördern, als die Be
schreibung einzelner aus ihrem Zusammenhang geris
sener Species.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijcipzig.
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(Schluss aus Nr. 107.)

Die zweite Localität ist die überaus reiche Knochen- 
lagerstätte auf einer Anhöhe der Steppenfläche bei 
Nerubai, ungefähr 12 Werst vou Odessa. Das Gebilde 
ist ein dem von Odessa ähnlicher Diluviallehm, der 
auch häufig Spalten erfüllt. „Mit fossilen Bärenkno- 
chen,“ sagt Verf., „können sich hier alle Museen der 
Welt reichlich versehen.“ Äusser den Species, welche 
der Lehm von Odessa beherbergt, fanden sich zu Ne
rubai auch Knochen von Antilopen, Schaf, zwei neuen 
Hirscharten, Ratten und Vögeln. Diese Erscheinung 
gehört nicht, wie Verf. glaubt, ins Bereich des offenen 
Diluviums des südwestlichen Europas, sondern eher zu 
den ebenfalls weitverbreiteten diluvialen Spalt- und 
Höhlenausfüllungen, welche für Russland bereits durch 
Gebler bei Schlangenberg am Altai nachgewiesen wa
ren, wo die fossilen Knochen aus der Höhle von Khan- 
khara denselben Species angehören, welche aus den 
Höhlen Deutschlands, Englands und Frankreichs be
kannt sind, mit denen auch die Species von Odessa 
übereinstimmen werden.

Von diesem häufig mit Sand vermengten, hier und 
da auch schwärzliche Erde enthaltenden Diluviallehm 
von gelber Farbe, aus dem die Knochen calcinirt her- 
vor^ehen, ist ein muschelführender Kalkstein verschie
den der unter mancherlei Benennung bekannt ist; odes- 
saer Muschelkalk, Calcaire d’Odessa du terrain super- 
cretacc (Huot), Küstenlandbildung (Eichwald), Steppen
formation (Verneuil), Steppe-Limestone oder older Aralo- 
Caspian deposit (Murchison). Dieser Kalkstein stellt 
eine obere Tertiärbildung dar und enthält Knochen, die 
wirklich versteinert sind. Verf. kennt sie von drei Or
ten. Aus dem Muschelkalk von Odessa rühren Wirbel 
von grossen Fischen und Knochen von grössern Meer- 
säugethieren her; es fanden sich nun noch ebenfalls 
im festen Gestein Reste von Mastodon, Elephas (?), ein 
Calcaneus eines lophiodonartigen Thieres, Geweihe und 
Zähne von Hirschen. Auch ist der Knochengehalt des 
Muschelkalks der Gegend von Kertsch bekannt als

Lagerstätte des Cetotherium priscum, keineswegs er
schöpft, denn unter den Conchylien von Kamischburum 
bei Kertsch kommen Gliedmassenknochen vor, welche 
Verf. ausgestorbenen Arten beilegt, die Lutra und Phoca 
am nächsten stehen würden. Der letzte Fundort ist der 
Muschelkalk in und um Kischinew, der Hauptstadt Bes
sarabiens. Dieses viele Conchylien enthaltende Tertiär
gebilde wird für älter ausgegeben, als der Muschelkalk 
von Odessa. Verf. besitzt daraus über 100 versteinerte 
Knochen, worunter zwei Unterkiefer mit Zähnen, de
ren Bau dem in der Viverra analog ist, und die zwei Spe
cies verrathen, eine von der Grösse eines ausgewach
senen Fuchses, die andere von der einer Katze. In 
den übrigen Knochen glaubt Verf. zwei oder drei see
hundartige Gattungen, einen Manatus von bedeutender 
Grösse und vielleicht ein Wallross zu erkennen; von 
drei Species sollen sich die Skelette fast vollständig 
zusammensetzen lassen.

Es sind dies die fünf berühmtesten Orte für fossile 
Knochen in Südrussland. Ausserdem aber besitzt Verf. 
noch Mastodonzähne von Ackermann und Tultschin, 
Rhinoceros- und Lophiodonkiefer mit Zähnen aus Bes
sarabien und dem chersonschen Gouvernement, und 
Elefanten- und Pferdereste aus allen Provinzen Neu
russlands.

Den Schluss des Werks bilden paläontologische 
Studien über die Gegend von Moskau von Rouillier, 
eine grössere Arbeit, welche 35 Seiten mit fünf Tafeln 
umfasst. Es werden Versteinerungen verschiedenen 
Alters .abgehandelt. Aus unserer Zeit wird eines Infu
sorienlagers gedacht, welches Verf. ein Jahr zuvor im 
Bezirk Bronnitsi entdeckt hatte. Es ist eine weissliche 
Schicht, die sich über einen Raum von 200 Morgen 
ausdehnt und aus Panzern von Navicula und Baccilla- 
rien, untermengt mit Pflanzensamen, besteht.

Aus der Diluvialzeit werden Schädel fossiler elenn- 
artiger Hirsche ausführlich dargelegt. Verf. macht dar
auf aufmerksam, wie unzureichend für die Bestimmung 
der Hirsche die Abweichungen sind, welche die Geweihe 
darbieten; es müsse, sagt er, der Schädel zum Grunde 
gelegt werden. So wahr dies ist, so ist doch zu be
denken, dass vollständigere fossile Schädel zu den gröss
ten Seltenheiten gehören, und man ist froh, Geweihen 
zu begegnen, wenn es sich um die Bestimmung fossi
ler Wiederkäuer handelt. Die Geweihe können daher 
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als Anhaltspunkte bei der Bestii «mung nicht aufgege
ben, wol aber darf gewünscht werden, dass ausführ
lichere Untersuchungen die Abweichungen feststellens 
welche die Geweihe einer und derselben Species aus 
Gründen, die sehr verschieden sein können, darbieten. 
Überdies trifft die Schädel derselbe Vorwurf, der den 
Geweihen gemacht wird. Mit der grössten Genauig
keit vergleicht Verf. die Schädel von Cervus Alces, Alces 
resupinatus Rouil. A. Savinus Usch, untereinander, um 
die specifische Verschiedenheit dieser drei Thiere dar- 
zuthun, von der Ref. sich nicht überzeugen kann; die 
hervorgehobenen Abweichungen genügen nicht, um die 
beiden fossilen Thiere vom lebenden Cervus Alces zu 
trennen. — Ref. erlaubt sich bei dieser Gelegenheit 
eine Stelle in Gravenhorst’s Werk: Das Thierreich nach 
den Verwandtschaften und Übergängen u. s. w. 1845, 
S. 23 zu berichtigen, worin gesagt wird, Ref. nehme 
an, unser Elenn (Cervus Alces) sei ein Abkömmling des 
fossilen Cervus Eurycerus, letzterer stelle die Art m 
der Zeit der kräftigsten Entwickelung dar. Eine solche 
Behauptung ist dem Ref. durchaus fremd, dieser hat 
vielmehr nachgewiesen; dass, woran man nicht geglaubt 
hatte, C. eurycerus oder megaloceros verwechselt wor
den war.

Rouillier beschreibt hierauf die Ausgrabung eines 
fast vollständigen Mammutskeletts zu Troitskoe, welche 
Aufschluss gibt, wie die auch im europäischen Russ
land in so ungeheurer Menge vorkommenden Elefan
tenreste eigentlich lagern, was zuvor kaum gekannt 
war. Man fand dieses Skelett in einem die Juraforma
tion unmittelbar überdeckenden Flussabsatz, der zuvor 
schon durch darin vorkommende Infusorien, Fische und 
Pflanzen nachgewiesen war und von Diluvialsand über
deckt wird. Das Gebilde erfüllt eine in die Moskwa 
mündende Schlucht und besteht aus drei Schichten, von 
denen die obere durch Eisen geröthet, die zweite grün
lich und reich an organischen Resten, und die untere 
grünlichschwarz ist; das Gebilde ist eine feinblätterige 
Braunkohle, grösstentheils aus organischen Resten zu
sammengesetzt und von Thon, Sand und Eisen durch
drungen. Das Mammut stand, von der ersten Schicht 
überdeckt, vertical in der zweiten und berührte mit der 
Fusssohle die dritte. Die Lage, welche das Skelett 
einnahm, war die eines Thieres, das in einer geneigten 
Ebene herunterging. Diese Beobachtung steht indess 
nicht vereinzelt da. Mit der Abfassung dieser Anzeige 
beschäftigt, erhielt Ref. von A. Escher von der Linth 
in Zürich unter der letzten Ausbeute fossiler Knochen 
auch einen Backenzahn vom fossilen Elefanten, der in 
der Schweiz unter Verhältnissen gefunden wurde, welche 
denen ganz ähnlich sind, die sich bei der Ausgrabung 
des Skeletts zu Troitskoe in Russland ergeben haben. 
Dieser Backenzahn ward mit andern Knochen zu Dürn- 
ten, eine Stunde von Rapperswyl, in den untersten

Schichten eines braunKohien- oder torfartigen Gebil
des gefunden, das den Namen Schieferkohle führt und 
die älteste diluviale Thalausfüllung der Schweizeralpen 
darstellt; es enthält Pflanzen, welche der ausgezeich
nete Botaniker und Entomolog Heer von denen jetzt 
noch an nassen Stellen der Schweiz wachsenden Spe
cies nicht unterscheiden konnte. Früher noch als diese 
beiden Beobachtungen über die Lagerstätte des fossi
len Elefanten ist eine andere, welche Ref. der Über
sicht der Arbeit der Schlesischen Gesellschaft für va
terländische Cultur im Jahre 1828 und 1830 entlehnt, 
worin es S. 31 heisst, dass in einer Mergelgrube zu 
Wittigendorf bei Sprottau unter einer dünnen Sand
schicht mit Geschieben ein 6—8 Fuss mächtiges torf
artiges Gebilde mit Holz, Früchten von Pinus silvestris, 
Haselnüssen u. s. w. sich vorfindet, das auf Kalkmer
gel ruht. Schon in den untern torfartigen Schichten 
fanden sich Überreste von Elephas primigeniusy von 
Ochsen, Hirschen und Fischen mit Conchylien, welche, 
wie die Spitzen und Kanten der Knochen, unversehrt 
waren. Alle diese Orte waren sicherlich heimatliche 
Stellen des fossilen Elefanten in der Diluvialzeit. Die 
Pflanzen, zwischen denen dieses Thier begraben liegt, 
bildeten seine Nahrung; sie bestehen in denselben Spe
cies , welche jetzt noch in derselben Gegend zu Hause 
sind, was auch für die Conchylien und Infusorien gilt. 
Zu Troitskoe beweist die verticale Stellung des Ske
letts, dass der Elefant versank, als er noch am Leben 
war. Diese Thatsachen aber widerstreiten durchaus 
den herrschenden Ansichten, womit man die Erschei
nung erklären will. Es liegt kein Grund vor anzuneh
men, dass die fossilen Elefantenreste aus grossen Ent
fernungen an die Stellen geführt wurden, wo sie jetzt 
angetroffen werden; das Mitvorkommen von noch jetzt 
in der Gegend lebenden Species verwirft die Annahme, 
dass der Einfluss äusserer Gewalten oder auffallende 
Veränderungen im Klima den Untergang der fossilen 
Species herbeigeführt, und dem Elefanten überhaupt 
geboten hätten, Gegenden auf immer zu meiden, in 
denen er früher einheimisch war. Die Erklärung die
ser auffallenden Erscheinung fällt zusammen mit der 
Lösung der Hauptaufgabe des Paläontologen, mit der 
Festsetzung des Existenzalters der Species, womit Ref. 
sich schon einige Zeit beschäftigt. Er gelangte dabei 
zur Überzeugung, dass es nur einen wissenschaftlichen 
Weg gebe, der hierüber zu sichern Aufschlüssen führt, 
nämlich den des Studiums der Veränderungen in der 
geographischen Verbreitung der Geschöpfe, welche mit 
der ihr gleichsam untergeordneten klimatischen nicht 
verwechselt werden darf. Ref- hat in seinen paläon
tologischen Arbeiten öfter auf dieses wichtige Capitel 
hingewiesen und wo es der Gegenstand mit sich brachte, 
weitere Ausführung gegeben.

Aus der Zeit der Entstehung der Juragebilde wer
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den mehre in der Gegend von Talitzi gefundenen Ver
steinerungen beschrieben, zwei Species von Ammoniten, 
A. Engersianus (p. 18, t. 5, f. 7—9) «nd A. Talitzia- 
nus (p. 19, t. 2, f. 3—5), ferner versteinertes Holz un
ter der Benennung Pinites iurensis (p. 20); ein Zahn' 
(p. 25, t. 1, f. 2—4, t. 5, f. 6), ein Wirbel (t. 1, f. 5—8) 
und ein Astragalus (t. 3, f. 3—6) werden einem neuen 
Saurus Ichthyoterus Fischeri, beigelegt. Die Structur 
des Zahns soll labyrinthodonten ähnlich sein, weshalb 
Verf. das neue Genus in die Familie der Labyrintho
donten verlegt und deren Verbreitung in die Jurafor
mation hinein ausdehnt, während Ref. sie auf die Trias
gebilde beschränkt fand. Die zungenförmige Gestalt 
des Zahns entspricht indess wenig einem Saurus und 
kommt mehr auf Zähne aus Old red heraus, welche 
von Fischen herrühren. Der Wirbel erinnert an Ich
thyosaurus, der für Astragalus ausgegebenen Knochen 
soll Ähnlichkeit dem Astragalus in den Landsäugethie- 
ren besitzen, was aus der Abbildung nicht deutlich zu 
erkennen ist. Auch fanden sich Koprolithen, wonach 
das Thier sich von kleinen Fischen genährt haben musste.

Eine Platte aus dem Juragebilde von Khorochovo 
wird unter der Benennung Bothriolepis Jurensis (S. 32, 
t. 2, f. 6) beschrieben, mithin einem Fischgenus beige
legt, das auf den Old red beschränkt ist. Es ist daher 
zu erwarten, dass entweder bei der Bestimmung der 
Versteinerung oder des Alters der Lagerstätte ein. Irr
thum untergelaufen.

Diesen paläontologischen Studien ist ein Nachtrag 
zu Fischer’s Trogontherium Cuvieri (p. 33, t. 5, f. 1—5) 
von demselben Verf. beigefügt, um die Zweifel zu wi
derlegen , welche über die Existenz dieses Genus haupt

sächlich dadurch entstanden sind, dass Cuvier dasselbe 
unter der Benennung Castor Trogontherium begriff, der 
einzige bis jetzt gefundene Schädel von den Ufern des 
Azowschen Meeres bei Taganrog ist von verschiedenen 
Seiten dargestellt, und Fischer’s Beschreibung aus dem 
Jahr 1809 ist wörtlich in die Abhandlung aufgenom
men. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser fossile 
Schädel in seiner allgemeinen Form, in den einzelnen 
Knochen, welche ihn zusammensetzen, sowie in den 
Zähnen von Castor Europaeus so sehr ab weicht, dass 
er unter einem eigenen Genus der Castoriden begriffen 
werden kann, das Castor nahe steht. Dieses Genus 
erfreut sich grösserer Anerkennung, als Verf. glaubt. 
Die Vermuthung, Owen vereinige das Genus Trogon
therium mit Lagornys, scheint auf einem Misverständ- 
niss zu beruhen. Denn Owen erkennt nicht nur erste
res Genus an, sondern liefert sogar den Nachweis, dass 
dasselbe in England vorkommt (Owen, Hist. Brit. foss. 
mem. p. 184); er beschreibt Reste von Unterkiefer, die 
sich im diluvialen Süsswassergebilde zu Bacton und zu 
Cromer fanden; das erste Stück aber, welches von 
Trogontherium in England bekannt war, ist ein im Hun- 
ter’schen Museum aufbewahrter unterer Schneidezahn < 
von Walker’s Cliff in Norfolk. Durch die Owen’schen 
Untersuchungen wird also nicht allein der Unterkiefer, 
über den, man zuvor nichts wusste, bekannt, sondern 
es lässt sich nun auch mit einiger Gewissheit vermu- 
then, dass die Lagerstätte des Trogontherium am Azow’- 
schen Meer über deren Alter man sehr im Zweifel war, 
nicht älter als diluvial sein wird.

Frankfurt a. M. Herm. v. Mey ei'.

Kurze Anzeigen.

Polemik.
Amtliche Verhandlungen, betreffend den Prediger 

Uhlich. Amtlicher Abdruck. Magdeburg, Falckenberg. 
1847. 8. 5 Ngr.

Wir dürfen die Bekanntschaft mit dem Gange und 
Resultate der „Verhandlungen“ voraussetzen und erin
nern nur, dass sich die Spitze derselben, so weit sie 
hier vorliegen, (S. 31) in die an Uhlich gestellten Fra
gen zusammendrängte: 1) Ob er die kirchenordnungs
mässigen Vorschriften der Agende von nun an bei al
len seinen Amtshandlungen treu und pünktlich zu be
folgen entschlossen sei?° 2) Ob er gegen das Bekennt- 
niss der evangelischen Kirche, wie es der lutherischen 
und der reformirten Kirche gemeinsam ist, namentlich 
auch gegen das apostolische Glaubensbekenntniss nie
mals und in keiner Weise künftighin angreifend verfah
ren wolle?— Auf diese Fragen wurde eine kurze bün

dige Antwort mit Ja oder Nein verlangt. Nun wollen 
wir nicht urgiren, dass die zweite, formell betrachtet, 
schief gefasst ist und insofern gegen die ersten Regeln 
der Erotematik verstösst. Sie kann, wie die verfehl
ten Fragen in manchen Trauungsformularen, im glei
chen Sinne ebensowol mit Ja als mit Nein beantwortet 
werden. Wir wollen auch nicht weitläuftig untersuchen, 
mit welchem Recht die Vorschriften der Agende „kir
chenordnungsmässig“ genannt werden, da männiglich 
bekannt ist, wie diese Vorschriften nicht gemäss, son
dern trotz aller wahren Kirchenordnung zu Stande und 
zur Geltung gekommen sind. Das aber leuchtet jedem 
Unbefangenen ein, dass, wer die zweite Frage unbedingt 
bejahen, d. h. ohne Weiteres geloben wollte, gegen das 
Bekenntniss der evangelischen Kirche, wie es hier nä
her bezeichnet wird, niemals und in keiner Weise an
greifend zu verfahren, dem Consistorium eine ihm so 
nun und nimmermehr zustehende Machtvollkommenheit 
einräumen und die rechte, schriftmässige evangelische 
Freiheit verleugnen würde. Denn was heisst „angrei
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fend verfahren“? Wir wissen aus der Kirchen- und 
Dogmengeschichte, was alles unter diesen Begriff ge
bracht worden ist. Wie weit geht, z. B. in der Abend
mahlslehre, das „gemeinsame Bekenntniss“? Steht im 
kirchlich zu verurtheilenden Angriff gegen das letztere, 
wer mit Calvin die Höllenfahrt bestreitet oder als Sub
ject derselben im klaren Widerspruch mit dem soge
nannten Apostolicum den auferstandenen Christus be
trachtet, oder sich gegen die Auferstehung „des Flei
sches“ ausspricht? Über dies Alles und mehr war nä
here Erklärung und Verständigung nöthig. Wie die 
Fragen vorliegen, hat sich das Consistorium bei ihnen, 
zumal bei der zweiten, mindestens übereilt, und eine 
Polemik auch auf der Seite provocirt, w'O man nicht 
auf gleichem Standpunkte mit Uhlich steht, dessen Per
son bei Beurtheilung der ganzen Sache um so mehr aus 
dem Spiel bleiben konnte, als er, nach unserer Über
zeugung ohne Noth und zur Unzeit, gewissermassen 
das Feld geräumt und sich auf den Boden des soge
nannten Toleranz-Edicts zurückgezogen hatte.— Jene Po
lemik eröffnet in entschiedener, aber würdiger Weise 
ein aus der Monatsschrift für die unirte evangelische 
Kirche besonders abgedruckter Aufsatz:

Über die amtlichen Verhandlungen, betreffend den 
Prediger Uhlich, von H. Eitester. Berlin, Müller. 
1847. Gr. 8. 3 Ngr.

Er weist nach, wie das Verfahren des Kirchenregi
ments in dieser Angelegenheit dem Rationalismus voll- 
bürtiges und ehrliches Dasein in der Kirche abspricht, 
wie aber die Stellung, von welcher aus dies geschieht, 
entweder nicht zu solchem Verfahren berechtigt oder, 
indem sie den Rationalismus trifft, zugleich die ganze 
lebendige Kirche aus der Kirche hinaus wirft. — E. macht 
besonders geltend, dass das Kirchenregiment schon als 
unirtes gar nicht so einfach auf den Bekenntnissschrif- 
ten steht, auf welche zurückzugehen es beansprucht. 
Indem jedoch das Consistorium in seinen weitern Ver
handlungen zugleich theologisch verfahre, habe es die 
Berechtigung, mit kirchlichen*  Zuchtmitteln gegen den 
Rationalismus einzuschreiten verloren, und könne die 
Möglichkeit dazu nur gewinnen, wenn es durch einen 
Machtspruch seine Theologie für die allein berechtigte 
erkläre. Das aber treibe eben zu jenen Consequenzen. 
Führt nun schon E. eine Reihe von Fällen auf, in de
nen er, ohne den Uhlich’schen Standpunkt zu theilen, 
um des Gewissens willen „angreifen“ müsse, was „ge
meinsam“ ist, wie die Athanasianische Trinitätslehre, 
die symbolische Lehre von der Erbsünde, von der Ver
söhnung und Genugthuung, dringt er darauf, dass in 
einem Falle wie der vorliegende wenigstens nicht defi

nitiv entschieden, sondern dass die endliche Entschei
dung vor die zum Spruche wirklich organisirte Kirche 
gebracht werde, wozu Synodalverfassung unerlässlich 
sei, so fasst in mancher Beziehung die Sache noch , 
schärfer die Broschüre:

Zwei Fragen des königl. Consistoriums zu Magde
burg, vom Standpunkte der evangelischen Kirche 
beantwortet von Fubel, Pfarrer zu Domnitz. Halle, 
Schwetschke & Sohn. 1848. Gr. 8. 6 Ngr.

Der Verf. nimmt rücksichtlich der ersten Frage für 
ein verfassungsmässig zu Recht bestehendes evangeli
sches Kirchenregiment das Recht und die Pflicht in 
Anspruch: 1) die bestehende Ordnung der Kirche, über 
deren Begriff er sich weiter verbreitet, als solche auf
recht zu erhalten und dadurch jeder Willkür und Ei
genmächtigkeit zu wehren; 2) aber auch, diese Ord
nung, wo eine aus dem Wesen der evangelischen Kirche 
selbst hervorgegangene, also sittliche Nothwendigkeit 
es fordert, zu erweitern oder umzugestalten. Daraus 
folgert er, nach eingehenden Erörterungen über die 
Berechtigung des Rationalismus als Princip, für den 
evangelischen Geistlichen das Recht und die Pflicht, 
dass er als gewissenhafter Diener , der Kirche der in 
ihr bestehenden Ordnung sich füge, aber auch frei und 
offen diejenigen reformatorischen Forderungen ausspre
che, zu denen er sich durch sein wissenschaftliches 
und sittliches, auf dem Grunde seiner Kirche erwach
senes Bewusstsein gedrungen fühlt. — Die zweite Frage 
beantwortet er nach einer Untersuchung über das We
sen des Bekenntnisses und Dogmas, wie über deren 
Stellung zu und in der evangelischen Kirche, und nach
dem er jede ausweichende und mildernde Deutung in 
den Worten des Consistoriums abgewiesen hat, ent
schieden mit „Nein“, d. h. er kann und will sich nicht 
zu der in ihr geforderten Verpflichtung verstehen, und 
verwahrt sich gegen den in ihr liegenden Canon als 
gegen eine willkürliche Beschränkung der evangelischen 
Freiheit, deren Consequenzen gar nicht zu übersehen 
seien.

Die beiden sich gegenseitig ergänzenden Schriften 
sind das Beste, was bisher über den principiell gewor
denen Streitpunkt erschienen ist, und die zweite könnte 
selbstredend vom Kirchenregiment kaum ignorirt wer
den. Es würde sich mit dem Verf. vielmehr in weitere 
Verhandlungen einlassen müssen, auf welche man sehr 
gespannt sein dürfte, wenn nicht seitdem ein Umschwung 
der Verhältnisse eingetreten vväie, der ihm wohl ein für 
alle Mal die Lust dazu benommen, ja sein ganzes Be
stehen in der bisherigen Weise von Grund aus in Frage 
gestellt hat.

Veran(wörtlicher Redacteur: Dr. F. Hand in .Tena. Druck und Verlag von F. 4, Brockhaus in Dpipzi«''
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Nekrolog.
Am 12. März starb zu Rom Joh. Nikolaus Byström, Pro

fessor der Akademie der bildenden Künste in Stockholm. Zu 
Philippsstadt 1783 geboren, ward er frühzeitig ein Schüler 
Sergel’s, ging 1810 nach Rom, wohin er nach einem sechs
jährigen Aufenthalte in Stockholm 1821 zurückkehrte. Er war 
der grösste Bildhauer Schwedens in der Gegenwart und schuf 
eine grosse Zahl geistreich ausgeführter Werke, unter ihnen 
eine liegende trunkene Bacchantin, einen berauschten Amor, 
eine dem Bade entstiegene Venus, eine den Hercules säugende 
schlummernde Juno, Apollo Kitharödus, Harmonia mit Amor 
und Hymen, zwei badende Jungfrauen, Porträtstatuen des Kö
nigs von Schweden u. A.

Am I. April zu München Dr. Fr. Emanuel Niethammer. 
Am 24. März 1760 in Beilstein im Würtembergischen ge- 
geboren, ward er 1792 Adjunct der philosophischen Facultät 
zu Jena, 1793 nach seiner Habilitirung als Privatdocent ausser
ordentlicher Professor in derselben Facultät, 1792 ausseror
dentlicher Professor in der theologischen Facultät und Vorsteher 
des homiletischen Instituts ; 1804 ward er ordentlicher Professor 
der Theologie, Oberpfarrer und wirklicher Consistorialrath in 
Würzburg, ging als Oberschulcommissar in Franken 1806 nach 
Bamberg, 1807 als Obercentralschulrath bei dem Ministerium 
des Innern nach München. Seine Schriften sind: Diss. 1. et II. 
de vero revelationis fundamento (1792); Über denVersuch einer 
Kritik aller Offenbarung (1792); Geschichte des Maltheser- 
ordens (2 Bde., 1792 — 93). Merkwürdige Rechtsfälle — nach 
Pitaval (4 Thle., 1792 — 94); Versuch einer Ableitung des 
moralischen Gesetzes aus der Form der reinen Vernunft (1793); 
Abhandlungen in dem von ihm herausgegebenen Philosophischen 
Journal (1795 — 98); Über Religion als Wissenschaft (1795); 
Doctrina de revelatione (1797); Versuch einer Begründung des 
vernunftmässigen Offenbarungsglaubens (1799). Mit Fichte: 
Verantwortungsschriften gegen die Anklage des Atheismus (1799); 
Über Pasigraphik und Ideographik (1808); DerStreit des Phi- 
lanthropismus und Humanismus (1808).

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig. 

Philologisch-historische Klasse. Am 26. Juni v. J. las Prof. 
Haupt über die böhmische Übersetzung eines der Lieder König 
Wenzel’s von Böhmen. Es ist diese Übersetzung in einem 
Pergamentblatte der Bibliothek zu Prag aufbehalten und ent
hält im Vergleich mit dem mittelhochdeutschen Original unklare 
und verschobene Gedanken falsche Auffassungen und Beweise 
einer Unkenntniss der Sprache; ja eine Stelle sieht so aus, als 
ob in ihr ein Druckfehler der bodmerischen Ausgabe der Minne
singer übersetzt sei. prof. Brockhaus las über finnische Sprüch- 
wörter und Räthsel, und legte nach Angabe der frühem Li
teratur, den Inhalt der von Elias Lönnrot 1842 und 1843 her
ausgegebenen Sammlungen erläuternd dar. Prof. Hermann las über 

die horazische Ode an Censorinus (IV, 8). Die Zurückführung 
der Verse dieser Ode auf vierzeilige Strophen lässt annehmen, 
dass die alte Handschrift, aus welcher die Ode stammt, sehr 
verstümmelt war und ein Abschreiber die lesbaren Reste will
kürlich zusammengefügt und ergänzt habe. Gegen Lachmann 
wurde der Inhalt als ein nicht scherzhafter, sondern ernster 
und würdevoller bezeichnet, und nach durchgeführter Kritik 
des einzelnen Verdächtigen eine Herstellung der Ode in acht 
Strophen gegeben. Am 21. Aug. las Prof. Jahn über eine Vase 
des Archäologischen Museum der Universität Leipzig. Das Vasen
bild enthält die Darstellung des Perseus, wie er zur Vorübung 
zu dem bestehenden Abenteuer das Haupt der Meduse, welches 
hier in der Hand der Athene von einer bärtigen Maske ver
treten wird, im Abbild auf dem Wasserspiegel eines Brunnens 
beschaut, hinter demselben ein Satyr mit komischer Geberde, 
auf der andern Seite Hermes, eine Scene, die einem Satyr
drama, wenn nicht entlehnt, doch gemäss erscheint, da es 
nicht an Kunstwerken fehlt, welche mythische Gegenstände im 
Geiste des Satyrdramas aufgefasst darstellen. Dies wurde in 
mehren Beispielen nachgewiesen. Gelesen wurde eine vom Geh. 
Hofrath Göttling in Jena eingesandte Abhandlung über die del
phischen Sprüche. Als Resultat der Untersuchung ergibt sich: 
die Sprüche im Tempel zu Delphi waren an den innern Säu
len des Pronaos früher auf hölzernen, später auf erzenen Ta
feln geschrieben. Die Zahl derselben hat kein alter Schrift
steller genau bestimmt. Die drei Sprüche, welche nach Diodor 
dem Chilon zugeschrieben werden, gehörten in eine Reihe und 
bildeten einen Hexameter; die vom Scholiasten des Lucian an
geführten Sprüche sind für unecht zu erachten; das delphische 
E stand dem asaurov gegenüber und bildete verbunden 
mit drei andern Sprüchen an den drei entgegengesetzten Säu
len einen Hexameter,_ wenn man xop.i£s oder ein ähnliches Wort 
supplirt (Ei, 7]pa xop.i^s, raxpai to vopnap-a x^pa^ov). 
Die Sprüche machten ein zusammenhängendes Ganzes aus, so
dass der Inhalt vom Allgemeinen zum Besondern fortschritt, 
und die mit El beginnende Reihe die Anfangsreihe war. Die 
Bedeutung der Sprüche der ersten Reihe ist folgende^ El, du 
bist, bist ein Selbstbewusstsein, ein Mensch; ^poc, der 
Gottheit ist Dank darzubringen; xapai to vop.iG|xa x<xpa£ov, 
drück’ auf die Münze den eigenen Stempel, d. i. lass das 
Gepräge des gewöhnlichen Herkommens nicht gelten; in der 
zweiten Reihe enthält eyyva, rcapa 8’ arq die Mahnung, man 
solle sich nicht vermessen etwas zu versprechen, weil man leicht 
ins Unglück kommen könne. So aber ergeben sich sechs 
Sprüche, die für fünf von denen angesehen wurden, welche 
das E nicht als Verbum, sondern als Zahlzeichen ansehen. 
Um die Zahl der Sieben zu gewinnen, wird angenommen, 
nach habe ein selbständiger Imperativ, der zugleich
zu jenen Worten gehörte, gestanden, den man für ein beson
deres Gebot genommen. Die fünf Sprüche äusser dem E ent 
sprechen den fünf Cardinaltugenden der Sophisten, und die 
Sprüche verhalten sich zu dem El wie Prädicate zu einem bub- 
jecte, sodass der Grundgedanke ist: du bist Mensch, also sei 
fromm, tapfer, weise, gerecht und besonnen. Prof. Hermann 
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legte einen Aufsatz über Pindar’s fünfte olympische Ode vor, 
zur Widerlegung der von Leutsch im „Philologus“ (l, S. 116) 
aufgestellten Ansicht von der Unechtheit des Gedichts. Das 
Ergebniss ist, dass, da die Verschiedenheit des Gedichts von 
andern Gedichten des Pindar durch die besondere Aufgabe be
dingt war, kein Grund vorhanden ist, Pindar nicht für den 
Verfasser des Gedichts zu halten. Vorgelegt wurde eine Ab
handlung über Dämonen, Heroen und Genien vom Geh. Hof
rath Ukert in Gotha. — Mathematisch-physische Klasse. Am 
28. Aug. v. J. las Prof. Hansen aus Gotha eine Abhandlung 
über eine allgemeine Auflösung eines beliebigen Systems von 
linearischen Gleichungen. Derselbe las über die Entwickelung 
der Wurzelgrösse (1 —2 a H -j- a2) —1/2 nach den Potenzen 
von a. Derselbe in einem Schreiben an Prof. Seyffarth über 
die Knotenbewegung des Mondes. Eine neue Berechnung er
gab — 7" 00t2. Prof. Wilhelm Weber legte eine Abhandlung 
vor über die Erregung und Wirkung des Diamagnetismus nach 
den Gesetzen inducirter Ströme, wodurch aus einigen beson- 
dern Modificationen der diamagnetischen Wirkungen eine von 
Faraday zur Erklärung der diamagnetischen Erscheinungen auf- 
gestellte Annahme sicherer begründet und diese Annahme selbst 
wieder aus bekannten Gesetzen abgeleitet wurde. Prof. E. H. 
Weber handelte davon, dass nur die Tastorgane fähig sind uns 
die Empfindungen von Wärme , Kälte und Druck zu verschaffen. 
Prof. Seebeck in Dresden theilte Versuche über die Töne steifer 
Saiten mit, als Nachtrag einer früher gelesenen Abhandlung.

Akademie der moralischen und politischen 
Wissenschaften in Paris. Am 3. April v. J. las De la 
Forelle eine Abhandlung über die Verwendung der Freres de 
rEcole chretienne in den Gefängnissen, wobei Dunoyer, Cousin, 
Remusat, Beaumont ihre Bemerkungen aussprachen. Am 10. April 
las Rapet: De l’etat et des besoins de VInstruction primaire (ist 
gedruckt). Benard über die Philosophie der Kunst nach Schel
ling (gedruckt). Am 17. April gab Thierry die Fortsetzung 
der Abhandlung über die christliche Politik Constantin’s. Du 
Boys las eine Abhandlung: Vengeance du sang chez les popu- 
lations germaniques. Am 24. April. Wolowski über den indu
striellen Zustand des Cantons Zürich (gedruckt). Am 15. Mai 
berichtete Lelut über drei neue Werke: „Hygiene des famiiles, 
par Dev ay;ie „Dilire des sensations, par Mic hea;“ „Physio
logie philosophique, par Gerdy“ Am 22. Mai las Mignet eine 
Abhandlung von Schmidt (in Strasburg) über die Lehren und 
Sitten der dualistischen Sekte der Katharer oder Albigenser. 
Am 22. Mai theilte Amidee Thierry ein Fragment der Geschichte 
des Kaisers Julian mit. Am 12. Juni berichtete Passy über 
die Preisbewerbung für die Aufgabe über die Schule der Phy
siokraten. Barthelemy Saint - Hilaire las über die kleinen Schrif
ten des Aristoteles, von denen er eine Übersetzung liefern 
wird. Nach Angabe des Inhalts dieser Schriften verweilte Saint- 
Hilaire bei den einzelnen Schriften über das Gedächtniss, über 
die Respiration, über die Seele u. s. w., um die darin aufge
stellten Lehren mit Frühem zu vergleichen und das Neue der 
Beobachtung und Speculation darzulegen. Am 19. Juni setzte 
Saint -Hilaire seinen Vortrag fort. Franck las eine Abhandlung: 
Sur les devoirs de la Philosophie dans l’etat actuel de la societe 
(gedruckt). Am 26. Juni. Wolowski über die Bandfabriken in 
Basel (gedruckt). . Am 3. jujj übergab.Baron Ch. Dupin den 
Vortrag, den er in der Pairskammer über die Arbeit der Kin
der in den Fabriken gehalten hatte. Am 3. Juli setzte Mignet 
den Vortrag von Schmidt s erwähnter Abhandlung fort (ge
druckt). Mallet las über die philosophischen Werke von La- 
romiguiere und gab am 10. die Fortsetzung. Am 17. Juli las

Franck eine Abhandlung von Barthelemy Saint-Hilaire über 
die Logik. Am 24. Juli Fortsetzung der Abhandlung von 
Schmidt. Am 31. Juli berichtete Mignet über die Preisschriften 
für die Aufgabe: über die Form der monarchischen Verwaltung 
in Frankreich seit Philipp August. Am 7. Aug. Fortsetzung 
der Abhandlungen von Schmidt und Saint-Hilaire. Am 21. Aug. 
las A. Thierry die Folge seiner Abhandlung: Geschichte der 
Staatsverwaltung der Gallier unter römischer Herrschaft, und 
zwar über die römische Municipalität und die Aufstellung des 
gemeinen Rechts unter den Römern (gedruckt); Damiron einen 
Aufsatz über Bayle. Am 28. Aug. wurde ein Bericht von Lelut 
über ein Werk von Bonneville : „Tratte des diverses institutions 
complementaires du regime penitentiaire“, vorgetragen.

Gesellschaft der Literatur in London. In der 
ersten Sitzung des Februar wurde die Vorlesung der vom Ober
sten Stoddart gemachten Mittheilungen über die mit Namen 
beschriebenen Töpferwaaren von Rhodus und Knidus, die er 
zu Alexandrien gefunden, beendigt. Die Zahl der Magistrats
personen von Knidus, welche auf jenen Bruchstücken gefunden 
worden, beträgt 48, und die Zeit, aus welcher sie stammen,, 
ist die zwischen Vespasianus und dem Tode des Markus Aurelius 
(89 —190 n. Chr.). Von rhodischen Magistratspersonen findet 
man nur einen Namen, der immer wiederkehrt. In dem Be
richte wurde zugleich die Beschreibung einer Inschrift aus der 
Stadt Hierapytna auf Kreta gegeben; ferner die Beschreibung 
einer merkwürdigen Sammlung von Manubria, welche irgend 
einer dorischen Stadt angehören, welche eine gemischte grie
chische und römische Bevölkerung hatte, vielleicht Korinth, 
und aus der frühesten Zeit der korinthischen Colonie. Elf 
andere Henkel sind von ungewissem Ursprung, vielleicht rho- 
disch. Birch las ein Schreiben von Harris in Alexandrien vor, 
in welchem derselbe von einer Entdeckung in dieser Stadt 
Nachricht gibt. Beim Nachgraben an der Stelle, wo eine der 
h. Katharina gewidmete Kirche gestanden haben soll und in 
der Nähe des Orts, wo sich die berühmte Bibliothek befand, 
fand man einen Granitblock mit einer Vertiefung, wahrschein
lich zur Aufbewahrung von Papyrusrollen bestimmt, und auf 
einer Seite mit der Inschrift: AIOSKOYPIAHS T TOMO. 
In der Sitzung am 13. Febr. verlas der Secretär einen Bericht 
von Harris über eine Anzahl von Bruchstücken tahidischer 
Handschriften auf Papyrusblättern. Es sind 146 und sie beziehen 
sich auf Schriften des Alten und Neuen Testaments. Wich
tiger ist die Entdeckung einer griechischen Handschrift von 
32 Stück verschiedener Grösse, die zusammen etwa 23 Seiten 
mit einer kleinen, aber leserlichen Schrift enthalten. Man hat 
zu entdecken geglaubt, es seien Bruchstücke der Bede, welche 
Hyperides zur Vertheidigung des Demosthenes nach der An
klage des Harpalus gehalten habe. Wie diese Handschrift in 
die Gräber von Theben, wo sie gefunden wurde, gekommen sei, 
ist nicht wohl zu begreifen, wenngleich auf den hieroglyphischen 
Papyrus sich auch viele griechische Inschriften finden und eine 
Menge griechischer Philosophen und Gelehrte aus Griechenland 
wie aus Rom sich an die Ufer des Nils begeben hatten.

Asiatische Gesellschaft in London. Die Sitzung 
am 3. Febr. war Besprechungen über den Theehandel in China 
gewidmet. Man stattete Ba^ Dank für dessen Mittheilungen ab. 
Oberst Sykes bemerkte, da^s viele Sorten geringen, in den 
Hügelgegenden gewonnenen lhees aus Indien nach China zurück
gehen, wo sie von Tataren zu hohem Preisen verkauft werden. 
Dr. Wallich bestätigte die von Sykes erwähnte grosse Vorliebe 
für den Thee und bemerkte, dass der sonst nicht schmack-
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hafte Thee aus Assem mit chinesischem gemischt dem Getränke 
Stärke und guten Geschmack verleihe. Der Grund des Nicht
gedeihens in Assem beruhe im Klima, da die Theepflanze einen 
Winter von vier bis fünf Monaten verlange, nach welcher Zeit 
die neuen Blätter üppig hervortreiben. Das günstige Klima 
finde sich in Kumaon, im nördlichen Indien. Prof. Royle sprach 
über die Güte des Thees aus Kumaon, bemerkte aber, der 
vortrefflichste werde in dem nördlichen China gewonnen, und 
bestätigte Ball’s Behauptung, dass der grüne und schwarze 
Thee von derselben Pflanze herrühre und die Bereitung die 
verschiedene Farbe herbeiführe, wenn auch die eine oder die 
andere Sorte sich mehr für diese oder jene Färbung eigne.

Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Am 4. März 
setzte Prof. W. Rose seine Mittheilungen über Spanien fort und 
besprach seine Reise von Sevilla nach Madrid. Dr. Oelsner- 
Mommerque hielt einen Vortrag über seine Rückreise von der 
Insel Bourbon und schilderte ausführlich die Verhältnisse der 
Insel St. Helena, v. Bruckhausen sprach über den Zusammen
hang der Änderungen im Niveau des Meeres und Festlandes 
mit den klimatischen Zuständen. Schomburgk theilte im Auf
trage Alexander’s v. Humboldt die neuesten Nachrichten über 
die Expedition nach der chinesischen Tatarei, namentlich nach 
Jarkand und Khotän mit.

Naturforschende Gesellschaft in Halle. Am 
_$• Jan. legte Prof. Schiechtendai mehre neue botanische Kupfer
werke vor. Prof. Burmeister berichtete über zwei physiologische 
Werke, des Professors Verloren in Utrecht „Circulation des 
Insektes“ und Dr. Focke’s in Bremen „Physiologische Studien“. 
Straus-Dürkheim hat zuerst nachgewiesen, dass das lange 
Rückengefass oder das Herz der Insekten durch zahlreiche, 
mit Klappen versehene seitliche Öffnungen das Blut aufnimmt, 
welches aus einer einzigen, am vordem Ende befindlichen 
kleinen Öffnung ausströmt und sich dann frei durch die leeren 
Räume des Körpers ergiesst. Mehre Engländer, kürzlich auch 
Owen, haben, gestützt auf den analogen Bau der Krustenthiere, 
hieran gezweifelt und den Insekten Gefässe mit äusserst dünnen 
Wandungen zugeschrieben. Verloren tritt der Ansicht Straus- 
Dürkheim’s bei, beweist aber, dass die nach dessen Annahme 
undulirenden Bewegungen der Herzkammern nicht stattfinden. 
Focke hält die Euastren und Closterien mit Ehrenberg für 
Thiere, weist ihre allmälige Veränderung nach, sodass die von 
Ehrenberg angenommenen Arten einzuschränken sein dürften, 
und stellt die eine Art ihrer Vermehrung, durch Knospenbil
dung in der Mitte und damit verbundene Halbirung, dar. Die 
einzelnen jungen Individuen scheinen ihm aus innern Keim
körpern (Sporen) ihren Ursprung zu nehmen. Prof. Krahmer 
sprach über die Differenz in der Tragezeit der Schafe und 
Kühe, welche bei Schafen nur etwa acht Tage beträgt, bei 
den Kühen aber sehr bedeutend und beinahe individuell ist. 
Beiläufig wurde bemerkt, dass die Schlämpefütterung das Ver
kalben zu begünstigen scheine.

literarische u. a. Nachrichten.
Rudolf Wolf, Secretär der Naturforschenden Gesellschaft 

zu Bern, eifrig bemüht den inhaltreichen Briefwechsel der Ber

noulli wieder aufzufinden, hat in einem gedruckten Briefe Nach
richt von seinen bisherigen Forschungen gegeben. Der Brief
wechsel war in jener Zeit, wo noch nicht Journale existirten, 
das Mittel für Mittheilung der Beobachtungen, einzelner Ge
danken, gewonnener Resultate, und daher der Bernoulli Briefe 
reich an solchen Mittheilungen. Äusser der durch Fuss heraus
gegebenen Briefsammlung: „Virorum celeb. G. G. Leibnitii et 
Jo. Bernoullii commercium philosophicum et mathematicum“ (1745) 
ist bis jetzt nur Vereinzeltes bekannt gemacht worden. Joh. 
Bernoulli III. sagt in seiner Ausgabe des deutschen Briefwechsels 
Lambert’s (II, 173): „Lambert’s wichtiger Briefwechsel mit 
meinem Oncle, Herrn Dr. Bernoulli, wird in dem zweiten Bande 
des französischen gelehrten Briefwechsels vorkommen.“ Dieser 
Briefwechsel ist aber nie erschienen. Auf dem Umschläge zum 
5. Hefte des Hindenburg’schen Archivs der reinen und ange
wandten Mathematik wird ein Briefwechsel Joh. Bernoulli’s mit 
den ausgezeichnetsten Gelehrten seiner Zeit den Verlegern an
geboten, wahrscheinlich von Joh. Bernoulli III., dessen Biblio-^ 
thek zum Theil zu Lebzeiten des Besitzers verkauft worden 
ist. Aus den Nachforschungen geht hervor, dass die Briefe 
von Johannes und Daniel Bernoulli noch am Ende des vorigen 
Jahrhunderts als Ganzes in Berlin existirten. Die Wiederauffin
dung würde für die Wissenschaft von grossem Nutzen sein, 
und es ergeht daher an alle Freunde der Culturgeschichte und 
Mathematik die Aufforderung jede Wahrnehmung mitzutheilen.

Der Director der neu errichteten französischen Schule in 
Athen Daveluy hat über die Arbeiten der dort angestellten 
Professoren Bericht an den Minister erstattet. Prof. Lacroix 
beschäftigt sich mit dem Studium der alten Historiker und hat 
eine Abhandlung über den eifersüchtigen Zwiespalt zwischen 
Athen und Sparta ■ bis zu dem Eintritte Philipp’s erscheinen 
lassen. Er arbeitet an einer neuen Ausgabe von Barthelemy’s 
Reisen des jungen Ahacharsis. Prof. rLev£que hat herausgege
ben: „Essai sur les causes physiques de la perfection de l’art 
dans la Grece ancienne,“ und ist mit einer Schrift beschäftigt, 
welche unter dem Titel: „Histoire philosophique de la Minerve 
grecque“ darlegen wird: 1) welcher ist der Charakter der Athene 
bei Homer, 2) welcher bei den Tragikern, 3) welcher zurZeit 
des Phidias, 4) ob ein anderes Volk äusser dem athenischen 
eine gleiche erhabene Idee gefasst habe. E. Bournouf arbeitet 
an einem Werke: ,,Parthenon considerd dans son rapport avec 
le culte de Minerve“, welches eine Beschreibung des Tempels 
und dessen Restauration, eine Abhandlung über die dorische 
Säulenordnung und über des Phidias’ Werke, sowie über die 
Anwendung der Farbe in der alten Architektur enthalten wird. 
Prof. Benoit, der vorzüglich sich der vergleichenden Philologie 
widmet und namentlich die Alliteration in der griechischen 
Sprache behandelt hat, verfasste einen Aufsatz nach einer 
unternommenen Reise auf den Inseln: „Sur la Situation actuelle 
des Cyclades. Prof. Roux ist mit Studien des Vulgärgriechischen 
beschäftigt und gedenkt die Resultate seiner Studien nächstens 
vorzulegen. Prof. Hanriot arbeitet an einem historischen Werke 
über Lacedämon und wird zuerst eine Biographie des Königs 
Agis I. erscheinen lassen. Grenier beschäftigt sich mit dem 
Dichter Theognis in Beziehung auf dessen moralische und po
litische Ansichten.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. I?« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in I^eipMg.
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In teilt grenz blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit P/2 Ngr. berechnet.)

Sn bem Verlage beS Unterzeichneten werben in tini^tn SBadpttt bie erften ^efte eines lättgft unb 
grttttMtd) SßetfeS erlernen, baS unter bem Sitel

Dir Qle^enwarf
bie ®efd)id)te ber Seit im focialen unb politif^en ßeben, fowie in Äunfi unb SBijfenfchaft jur SJarftellung ^bringen 
foll. Unter bem (Schule unb mit bem Ernjle ber freien treffe wirb biefeS SSerf nicht nur in tftfdjälJfctP 
j&etm ^n^anMmtgen geitgefc^ichiH^^u (greigttiffe, 3uffätt^e un^ G^arattcre 
fäilbttn, fonbern es wirb and? alle fd^we^ett^en fragen $er 3eit gut mögltdjfi tttnfaffetp 
ietl ^tntittnn^ htinßtn*  Um ben Erwartungen unb 2Cnfprüchen beS ^JublicumS ju genügen unb bie 
innere Sebiegenheit beS SßerfeS ju fiebern, ftnb wir mit ben bebeutenbften ©eiehrten unb ^Jubliciften £)eutfch= 
lanbS unb beS ÄuSlanbeS in SSerbinbung getreten; auch ba^en wir SSorlehrungen getroffen, baß namentlich bie 
ntnefitn nur von ben geWid^tigften ^CttgetlgCitgett behanbelt werben.

£)aö Unternehmen wirb bie Eigenfchaft eines felbftanbigen unb in ftd) abgefdjloffenen SöerfeS beft^en; eS 
ift baffelbe aber auch als bie $ltnt f$0lge ^eö f° verbreiteten -ßegilon
©egettWlXtfz/, fowie als ein burch ben reifenben Umfchwung ber ©inge bereits nothwenbig geworbenes 
(Supplement jur neunten Auflage beS (&0tttierfati0tt$*£e£i£0tt  ju betrachten.

Sßtrf ev^elnt iit heften s« 5 Wö«. , unb «He SJiu^^nnblttttöen 
beS $h»= nnb ^CuMnitbe^ nehmen bnrauf am

ßeipjtg, im SKai 1848. F. a. Blockbaus.
Sn meinem SJerlage ift nett erf^ienen unb burdj alle Shtc^anblungen 

ju bejie^en:

Husslanbs HoveUenbirljter.
Ucbertragen unb mit biograppifth - tritif^en Einleitungen

von

Crster unb jtnriter ©IjrtL
Sr. 12. ®eh. 3 ^f)lr. 

------ i
„ Jelena^aljn: ©fcbellaiebbin; utballa. — SUeranber
z W ^(Mitainötodjter. — II. SlifolauS’Pamloro: ©erSRa«» 
tenbau; ~>er Jiamenstag; @ine SRillion; ©er SJatagan.

im SOtai 1848> (

3\ 51. 23rod$auS> |
Sm SSerlage von . ®am£e in Jamburg erfc^ien unb ift von

5C. pöttS in »et^jig t,ur$ aye S3ud?bcmblungen ju besiegen:

Fouque (Friedrich, Baron de la Motte), ®ie
teil ^ölänbetS. Ein DHtterroman.
Sm eite Auflage. Smei^etle. ®r. 12. @e$. 1 ^Ir. 15 SRgr.

Soeben, erfd^ien bei in Setpjtg unb ift in allen
Su^anblungen ju ^aben:

M $ttr von Suneröfterreid) 
unter ben befehlen beS ErjherjogS Johann im Kriege 
von 1809 in Italien, Sirol unb Ungarn. ^JurchßohenbS 
auS officieUen Quellen, auS ben erlaßenen befehlen, 

£)perationSjoarnalen :c.
3 h) eite, burdjau£ umgearbeitefe unb feb*  v^nte^rte Stufllagc.

@r. 8. ®ep. 3 ^lr- 
___ _—

83on bem SSerfafTer biefeö intereffanten etfdjien im Sa^rc IS45 
bafelbft:

®a§ ßan» ®irol ^trolerfviea
Von 1SO9. - ®efäi$tc Wn»

^wchgehenbS auS Original- 
papieren tc. Swoite, burchauS umgearbeitete unb 
fehr vermehrte Auflage, ßwei $heile. ®r. 8. ©eh*  
4 ShIv- 12 ^9V‘



aus dem Verlage von 

ALEXANDER DUNCKER, 
KÖNIGLICHEM HOFBUCHHÄNDLER

• w :bw» ■ •

^rof. 2ß., Die frucbtbriugenbe ©efellfdjaft. Sitten, ©efdjmacfSbilbung unb 
fcfjöne Stebefüufte beutfdjer Vornehmen vom (Enbe beS XVI bis über bie Glitte beS XVII $aljr*  
bunbertS. TOit einer Slbbilbung beS DrbenSfleinobS. gr. 8. geb......................... 2 ^lr.

^anganellt — £ßapft (Siemens XIV — feine Vriefe unb feine 3eit. Vom Verfaffer ber fRömifdjen 
Briefe, gr. 8. geb................................................................... 2 ^lr. 7 7, <Sgr.

(Deibel, (Emanuel, @ebidjte. 7. 8. 9. unb lOte (Viiniatur?) SluSg. 16. gefy. 1 Dblr. 24 Sgr. 
eleg. geb. mit ©olbfdjnitt 2 Thlr. 7 73 Sgr. 

®umvertz Sfyefla von, (Er§äblungen für Hinber. 2te SluSg. Wlit Ditelfupfer. 8. (Eleg. cart.
1 ^lr. 10 Sgr.

$ba ®räfin, Sevin. 2 ^le. 8. geb......................................................4 Dl)[r. 7% Sgr.

^elbz ^anS von, ©efefjid^te ber brei Velagerungen ®o!bergS im ftebenjäbrigen Kriege.
^erauSg. unb ^Jreu^enö Ärtegern unb Vürgern gemibmet von feinem So^ne. SOift 2 harten.
gr. 8. geb...................................................................................................................................................... 1 tylt. 27 Dgr.

,^cr^z ^enrif, Hönig Diene’s Docter. S^rifcfjeS Drama. DIuS bem Dünifdben überfe^t unter
TOitwirfung beS VerfafferS von §r. Vrefemann. gr. 8. geb................................ 10 Sgr.

----  ----- Daff. Breite (DJiiniatur*)  DluSg. 16. geb.......................................... 8 Sgr.
Äetjferltng, @raf Slrdjibalb von, DluS ber HriegSjeit. (Erinnerungen. ©rfle Slbtbeilung: Der

von Dbielmannfcbe Streifung. Vlit 1 Harte. gr. 8, geb............................ .... . 1 Tblr.
^inberfreunb, .Ter neue, berauSgegeben von ^ermann Hletfe. ß^eite wohlfeile Ausgabe. 3Rit 

Ditelfupfer unb Vignetten. 2 Dhle. gr. 8. eleg. cart........................ ä 1 Dljlr. 15 <5gr.
Äunftreiter, Tie, ®ine Novelle. 8. geb............................................... 1 $bIr- 15 ^3r-
Ijepely Bernhard von, An Humboldt. Ode. gr. 8. geh....................................................................... 7% Sgr.

Sewald §anni), StalienifdbeS 33ilberbuc^. 2 8. geb..................... 3 ^lr. 22% Sgr.
Sorm, ^ierontymuS, ©räfenberger Aquarelle. 8. geb....................... 1 ^Ir. 15 Sgr.
Siabbeit, ©eneral SÖilhelm Varon von, VSanberungen eines alten Solbaten. 2r Dbeil. «Wit 

einer Harte. gr. 8. geb- .... .................................................... 3 Thlr. 5 Sgr.
(lr 1846. 2 Sljlr. 15 ©gr.)

9tü#Mrz ®etfafKr ber «Briefe eines Verdorbenen. 2r unb 3r Db1- ®Vrien unb
Hleinafien. gr. 8. ge^...................................................................... 5 Dblr. 15 Sgr.

(lr tyl. 1846. 2 $bh. 7% ©gr.)
Schaumann, Prof. A. F. H*,  Geschichte der Grafen von Valkenstein am Harze. Aus 

Urkunden. Mit Titelkupfer und 5 Vignetten Lex. 8. geh.......................... 1 Thlr. 26 S»r.

(Sternbergz $l. ÖOn, Die gelbe Gräfin. 2 Dble: 8. geb................................ 4 ^r.
Wedell, R. von> Historisch - geographischer Hand-Atlas. In 36 Karten nebst erläu

terndem Text, einem Vorwort von Dr. F. A. Pischon und Dedication an Se. Majestät 

den König von Preufsen. Zum Gebrauch für höhere Bürgerschulen, Gymnasien und Militair- 

Bildungs-Anstalten, sowie als Supplement zu den Geschichtswerken von Becker, Pischon, Rotteck, 

Schlosser etc. In 6 Lieferungen. Quer Imperial-Fol. 5te Lief. geh. . . 1 Thlr. 20 Sgr.

(1 — 4te Lieferung, 1843~-1845, a 1 Thlr. 20 Sgr.)
Wendt, E., u. Comp. Uebersicht der Preufsischen Handels - Marine. Lex. 8. geh. 6 Sgr.

__________________________________________________________ ________________________ ___________ -c



3m 3al)re 1848 finö bereits erCd)tenen:
^ccr, Bßilhelm, ©ehdnter Eommerjienrath x.r ©ie ©efabjren ber ©ifferen^iabßöIle unb ber 

Otevijion beö ßolltarifö. gr. 8. geh....................... 1 ..................... 10 Sgr.
^elbmarfc^aU ©erfflitt«cr, ein foIbatifcfyeS ^ationakSuftfyiel auf fy’^orif^ 8. geh- 18 Sgr.

$ba ©räftn, ©räfin ^auftine. 3te Aufl. 8. geh........................ 2 ^lr.
&optfd>, 21., Allerlei ©elfter. 9J?äBrdjen!ieber, Sagen unb Schwänfe. 16. geh- 1 ©hlt- 6 Sgr.
?J?orajnz 2. p., @ebid)te. 8. geh........................................................... 1 ^lr. 15 Sgr.
Reden, Dr. Freiherr von, Vergleichende Kulturstatistik der Gebiets- und Bevölkerungs

verhältnisse der Grofsstaaten Europas, gr. 8. geh. ..................... .................. 2 Thlr. 7 */ 2 Sgr.

Wendt, E., u. Comp., Uebersicht der Preufsischen Handels-Marine 1848. 8. geh. 6 Sgr.

Demnächst kommen zur Erscheinung:
Bronimy, R., Fregatten-Capitain, Die Marine. Mit zwölf Abbildungen, einer Flaggenkarte und 

neun Tabellen, gr. 8.
Das Nibelungen - Lied, or Lay of the last Nibelungers, translated into english verse after Professor 

Carl Lachmann’s collated and corrected text by Jonathan Birch, gr. 8. geh.

Scanner unb Stauen beö ^luSlanbe^
Rach authentifchen unb jum ©heil unbenugten Duellen bargeftellt

»on
Smit JFrensbarff,

®odot ber ^Hofop^iie.

2X13 AuSlanb ift bei unö oft überfc^ä^t, oft ni^t nach Berbienft gewürbigt Worben. Sür baS unparteiifhe, 
gerechte Urtheil fehlte meift für biejenigen Schriftfteller, Welche ba$ Auölanb befprachen, bie geeignete Seit fo wie 
ber richtige Stanbpunft. früher, al$ ©eutfchlanbö Entwicklung noch im .Reime lag, glaubte man bas ®ute ber 
^rembe nietet genug empfehlen ju tonnen unb entftellte barüber, waö bie «geimath ©rejflicheö in ihrem Scpooße barg. 
211$ ba$ Baterlanb ftch erhob unb ebenbürtig in bie Reihe ber mobernen Sßölfer ju treten begann, Wollte man öon 
Englanb, ^ranfreich unb Belgien nichts mehr Iwren. ®a$ juerft leibenfcpaftlich geliebt Worben war, ba$ erfuhr nun 
arge Bernachläfftgung. 6$ waltete bie furcht, al$ ob bie eigentümliche Entfaltung tonnte gefährbet werben burch bie 
^errfepaft be§ Sremben. So fehlte bie geeignete Seit ju einem SBert, wie e$ ber Berleger bem Bublifum bieten möchte.

Amp an bem richtigen Stanbpunft ber betreffenben früheren Autoren gebrach e$ juweilen, benn fte waren 
al$ ©eutfepe auf tobte Aiittpeilungen angewiefen unb lobten ober tabelten mit Leibenfcpaft. (Schrieben fte im Auö» 
lanbe, befing fte, Wenn auch unbewußt, bie auölänbifcpe Umgebung, unb bie reine Auffaffung War auch bann niept 
immer möglich. ©er richtige Stanbpunft mangelte hier wie brüben.

©ie Beiten paben ftt geänbert. ©eutfcplanb pat ben Einfluß be$ gremben nicht mehr ju fürchten. E$ 
fann bem, Welcher babon ju erjäpten weiß, ruhig unb aufmertfam jupören, wenn bie Erjäplung ihre Berechtigung 
in fiep trägt. Seiner felbft gewiß, mag e$ ohne jegliche ®efapr erfepen, wie baö Bekannte in ein befferes Licht 
gefegt unb baö Befannte burch warme ©arftellung bem ©efüple nahe gelegt wirb, ©aber tommen Emil Srenöborffs 
Biänner unb grauen beö AuölanbeJ Weber ju früh noch ?u fpät. ©er Berfaffer anbererfeitö, ein geborner 
©eutfter, feprt nach zepnjäprigem Aufenthalt in Belgien unb Sranfreicp in bie <§eimatp jurücf. Bielfeitige Ber» 
binbungen fiebern ihm, wie e$ ber ©itel oerfpriept, autpentifepe unb jum ©heil unbenu^te Duellen, ©aß er ftt 
baö beutfepe Berftänbniß bewahrt, barüber beruhigt feine Scprift: De l’Allemagne moderne, burch bie er unferer 
Literatur unb Boefie in fo manchem auölänbifcpen Greife ©eltung oerfepafft, unb ber auch in ©eutfcplanb bie epren» 
bollfte Anerfennung geworben, ©ieö Alleö bürfte gewiß Beranlaffung fein, ben Stanbpuntt be$ BerfafferS al$ ben 

rechten ju bezeichnen.
Dir männer unö -frauen örs Stuslanöes

Werben fiep in monatlichen Lieferungen baö Leben unb Söirfen ber intereffanteften ni^t oaterlänbif^en, noch lebenben 

ober jüngft verstorbenen Berfönlichfeiten jum ©egenftanbe ber Besprechung wählen.
Camartine, ©uijotp $01»«« Slbelaibe, Stlfreb be Btgmj, (Scorge Sanbr ßantennaU, Töpfer, 

Sllfreb $0Hd)iel$, $Ol«»e Emile bc ©trarbin, B?lltc ©e$borbcö = Balmore, Beel, C’Eonnel,
lotter, 97ot&omb, be Sheug, «Äogter, u. f. w. u. f. w. Werben bem Lefer in einer borgeführt, 

bie ernfteg ©tubium jum @runbe h«t, aber baffelbe lieber berfteeft alö jur Schau ^9*-
©er Berlegcr behält fteß bor, bie Reihenfolge ber berfchiebenen ®emälbe fpäter ju beftimmen.
©a§ 20er! wirb in 12 AlonatS »Lieferungen ä 3 bis 4 Bogen in gr. Dctab auögegeben.
©er Bränumerationö »Breis für biefe Lieferungen, welch« einen ftattlichen unb eleganten 

Banb bilben, ber minbeftenö 12 Biographien enthalten wirb, beträgt 2 ©hlr. 20 Sgr.

£)ie erfte Lieferung (ßamartine) wirb im Atonat Februar auögegcben.
Alle Buchh«nblungen beö 3n= unb AuSlanbeS nehmen Subfcriptionen entgegen.

Berlin, im Sanuar 1848. 2Hejanber ®untfer
Sönigl. J>ofburf)bänbler.

Erlieg von (Suftao Scbabe, üranienburgerftr. 27.



NEUE JENÄISCHE

AILGEMEIAE EITEKATUR-ZEITIJW.
Siebenter Jahrgang. JV. 110. 8. Mai 1848.

Patristik,
N. Justini Philosophi et Marlyris Opera quae feruntur 

omnia. Ad optimos libros mss. partim nondum colla- 
los recensvit prolegomcnis adnotatione versione in- 
struxit Indices adiecit Io. Car. Th. Otto9 Ph. D. 
Th. Lic. etc. Tom. I, P. 1. Opera lustini indubitata. 
Kd. altera itcratis' curis adornata. Cum specimine 
Cod. Beg. Par. CDL. (Corpus Apologetarum chri- 
stianorum saec. II, ed. I. C. T. Otto. Vol. I.) Jena, 
Mauke. 1847. Gr. 8. 1 Thlr. 6 Ngr.

Oie Benedictinische Gefangenschaft, in welcher sich 
die piotestantischen Studien, wo sie auf das kirchliche 
Alterthum zurückgehen, seit fast zwei Jahrhunderten 
grossenteils befunden haben, ist zwar nicht so schlimm, 
als die babylonische, gegen die einst Luther mit sol
chem Feuer auftrat, sie hatte sogar das Gute, die aus
serordentlichen Leistungen der katholisch-kirchlichen 
Literatur auch unter uns in frischem Gedächtniss zu 
erhalten: aber es war doch schon lange an der Zeit, 
dass wir uns allmälig von derselben zu befreien An
stalt machten. Was zu diesem Zweck in Deutschland 
während der letzten Jahrzehnte geschehen ist, erschien 
nicht immer preiswürdig und gelungen. Desto mehr 
darf man sich über diejenigen Unternehmungen freuen, 
welche mit dem richtigen Streben nach wahrhafter 
Förderung ergriffen sind und deshalb auch von glück
lichem Erfolge begleitet werden. Zu diesen gehört ge
wiss auch die Otto’sche Bearbeitung des Justinus. Die 
erste Ausgabe, begonnen auf Antrieb des verewigten 
Baumgarten-Crusius im J. 1842 gleichsam zur Feier 

i des Jubiläums der Maranischen von 1742, war in die
sem Jahre eben vollendet, als schon die zweite nöthig 
wurde; dies beweist das vorhandene Interesse und Be- 
dürfniss, le^t aber auch für die Tüchtigkeit des Her
ausgebers Z^u^niss ab. Derselbe hat die ihm gege
bene Frist getreulich zu vielen Verbesserungen benutzt. 
/Aber er hat'auch, muthig gemacht durch den glück
lichen Erfolg, sein Vorhaben bedeutend erweitert; denn 
alle griechischen Apologeten des 2. Jahrh. gedenkt er 
nach gleichem Plane zu einem Corpus zu vereinigen. 
Wenn es ihm gelingt, sein Werk so fortzuführen, wie 
der vorliegende Band verspricht, wenn er den Apparat 
sichtet und ordnet, das Bessere aufnimmt, nach den 
‘‘euern Untersuchungen und aus eignem Studium er- 
Sünzt, die Texte durch handschriftliche Mittel reinigt 
”n<l sicher stellt: so wird er sich den gerechtesten

Dank bei allen Freunden der altchristlichen Literatur 
verdienen. Dem Ref. liegt daran, seine Theilnahme 
durch einige Bemerkungen über den ersten Band der 
zweiten Ausgabe, so kurz sie auch nach einmaliger 
Durchsicht des Buchs ausfallen mögen, zu bezeugen.

Zuvörderst erwähnen wir, dass die Ordnung des 
Materials verändert und berichtigt ist. Früher hatte 
Hr. (). mit der Cohortatio begonnen, worauf er de 
monarchia und die Apologien folgen liess. Diesmal 
classificirt er die Schriften streng nach dem Gesichts
punkte der Authentie, stellt also die Scripta indubitata 
voran, von welchen dieser Theil aber nur die beiden 
Apologien nebst einem Appendix (Antonini epistola ad 
commune Asiae, Marei imperatoris epistola ad Sena
tum) enthält. Den folgenden Theilen sind äusser dem 
Dialog die addnbitata und die subditicia, welche ebenfalls 
schon in der ersten Ausgabe aufgenommen waren, 
vorbehalten. Die Prolegomena berichten über die Hand
schriften, Ausgaben und das eingeschlagene kritische 
Verfahren, mussten daher nach Massgabe der verän
derten Reihe umgestaltet werden. Man übersieht nun 
besser das für die einzelnen Schriften dargebotene 
Material; man lernt, dass für die drei zweifellosen 
Schriften die handschriftlichen Quellen nicht reichlich 
fliessen, da wir uns mit zwei jungen Papiercodicibus 
begnügen müssen, nämlich Cod. Reg. Paris. CDL (wo
von das Facsimile zu p. XX) und Cod. Claromontanus 
(seit 1824 zu Middlehill in England befindlich). An 
den ersten hielt sich die editio princeps des Stephanus, 
welche normirend auf die folgenden Ausgaben wirkte. 
Erst Maranus verglich die beiden Handschriften voll
ständiger; doch schloss er sich ängstlich an den Vul
gärtext des Stephanus an, dergestalt, dass er selbst 
offenbare Fehler der Abschreiber nicht änderte. Bei 
solchem Stande der Sache hat der Kritiker die Pflicht 
von der traditionellen Autorität der editio princeps 
auf den handschriftlichen Text zurückzulenken und 
aus diesem unmittelbar das Bedürfniss vorsichtiger 
Emendation und Conjectur zu entnehmen. Denn dass 
ohne Conjectur nicht auszukommen, dass viele Berich
tigungen sich von selbst ergeben und mit vollem Recht 
in den Text eintreten dürfen, davon überzeugt man 
sich bald; und vielleicht hat der Verf. eher zu oft als 
zu selten wahrscheinliche Vermuthungen, wo sie nicht 
unbedingt nöthig waren. abgelehnt. Nach der genauen 
Aufzählung der Gesammt- und Specialausgaben und 
nach Angabe der Übersetzungen folgen p. XLI sqq.

&
L
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die argumenta librorum indubitatorum. Diese Inhalts
anzeigen hätte Ref. lieber den einzelnen Schriften vor
gedruckt gesehen; oder sie hätten auch ganz wegblei
ben können, da sie in solcher Kürze wirklich nicht 
wesentlich zur Orientirung beitragen. Auch die latei
nische Version möchten wir fast nicht zu den wesent
lichen Obliegenheiten eines jetzigen Herausgebers zäh
len; indessen verhehlen wir uns nicht, dass sie den 
Wünschen der Mehrzahl entgegenkommt. Da nun 
obenein Justin keineswegs leicht und eben schreibt, da 
Jeder in den Fall kommt, zuweilen grössere Partien 
rasch überlesen zu wollen, was stets bequemer in 
lateinischer Sprache von Statten geht: so rechten wir 
nicht mit dem Herausgeber, um so weniger, da er 
seine Übersetzung nicht mit gewöhnlicher Nachlässig
keit in usum Delphini behandelt hat.

Den sachlichen Anmerkungen ist gleichfalls sorg
fältige Durchsicht und ansehnliche Vermehrung zu Theil 
geworden. Wir billigen sowol, dass manche Noten 
älterer Commentatoren unverändert eingeschaltet, als 
auch, dass ganz Gewöhnliches und Allbekanntes nur 
andeutungsweise erwähnt oder der Kenntniss des Le
sers ganz anheimgestellt ist. Das Maas ist freilich 
schwer zu bestimmen: aber wenn diese und jene Be
merkung dein einen Leser schon entbehrlich scheinen 
sollte, so ist sie vielleicht dem andern noch willkom
men. Im Allgemeinen ist nicht zu vergessen, dass das 
Studium des Justinus grosse Fortschritte gemacht, und 
die letzten Monographien einen bedeutenden Nieder
schlag sicherer Ergebnisse hervorgebracht haben. Dem
gemäss werden die meisten Sacherklärungen die Bei
stimmung der Kundigen finden oder leicht für sich ge
winnen, zumal der Herausgeber mehr die Pflicht hat, 
das Verständniss des Einzelnen zu pflegen, die Summe 
des gelehrten Einverständnisses mitzutheilen, als weit
greifende allgemeine Ansichten herbeizuziehen. Von 
diesem Standpunkte hat auch Hr. O. seinen Commentar 
gearbeitet, der uns die bisherigen ziemlich entschiede
nen Resultate der Forschung vergegenwärtigen soll. 
Wir wissen so ziemlich, was wir vom Simon San
ctus zu halten, wie wir die Zusammenstellung der En
gelschaar mit dem Geist und dem Sohne, wie die Na
menlosigkeit Gottes, den und das xpo^nyrocbv 
osvp-a, die Stellen von Abendmahl und Taufe, wie die 
Erwähnung der Ebioniten, wie das avTs^ouatov und die 
anthropologischen Grundgedanken des Justin, wie den 
relativen Platonismus aufzufassen haben, müssen aber 
dankbar einen Commentar willkommen heissen, der 
uns nicht nur das Studium erleichtert, sondern auch 
ungefähr die Grenzen angibt, von welchen feinere 
Untersuchungen anheben werden. Ref. berührt Einiges 
von dem, was er vermisst. Apol. I, 14, p, 34 erwähnt 
Hr. O. mit Worten von Semisch zu p.6v0 w
aysw<qT(i>, dass dyew^TOC die stehende Bezeichnung des 
göttlichen Wesens sei, und fügt ein dogmenhistorisches

Citat hinzu. Es hätte wol hervorgehoben zu werden 
verdient, dass in dem d'yevvTpO^ gerade das Absolute 
Gottes, die Aseität, die den ovw<; ^so<; ausmacht, ent
halten ist, also zugleich der bedeutende Abstand vom 
koyo«^ Ssvrspa X^P? zum Vorschein kommt. Nur so 
werden Ausdrücke, wie TcpcdTOTOXOG a'YsvvrjQ und 
Tcpörov Y£W7]p.a rov ^sou verständlich, wenn der Logos 
zwar göttlich und vorweltlich als Organ der Schöpfung, 
aber nicht im strengen Sinne Gott ist, sondern ausser
halb des ayswijTOC existirt. Dabei war aber, wie auch 
Hr. O. gelegentlich angibt, yswav bereits das bevor
zugte Wort für den göttlichen Ursprung des Logos, 
wenn auch noch nicht in der Unterscheidung von 
vscfrac. Zugleich findet sich dasselbe yswav von der 
menschlichen Erscheinung Christi. Ref. verweist auf 
I, 13: tcv 8i8aaxaX6v re toutov yevopisvov Vjp.lv xat euj 
tovto ’lvjaoov XpwTov, tov tfravpo^evra stcl

üovtiov HtXaTou xtX. , um zugleich noch eine andere 
Bemerkung anzuknüpfen. Hat nicht diese Stelle schon 
einen bekenntnissmässigen Anstrich ? wenn man sie mit 
andern zusammenhält, wie I, 21: ’L Xp. tov StSacJxaXov 
t]|xqv xal tovtov aravpQ^svTa xal aKo^avovra xal avaaravra 
avsXiqXv^vat sl? rbv ovpavov, I, 42: 0 xa^’ 8s ’Ivj- 
aou<; Xp. oravpo^stc xal aTCO^avov avs'anq xal ^ßaalXsuosv 
dvsX^ov d^ ovpavov, I, 61 bei Erwähnung der Taufe: 
xal s’tc 6v6p,aTO<; 8e ’I. Xp. tov öravpo^vtoc iid Hovriov 
lliXarov. Hier zeigt sich schon die Gewohnheit, mit 
der declaratorischen Nennung Christi gewisse factische 
Aussagen zu verbinden, und an diese konnte sich dann 
auch das sm Ilo-raou HiXavou als Zeitbestimmung an
schliessen. Wollen wir den ersten Anfängen der re- 
gula fidei und Taufformel nachgehen, so müssen wir 
nothwendig auf älteste Stellen aufmerksam sein, welche 
das Bekenntniss Christi in der Annäherung zu einem 
formulirten Schema darstellen. P. 110 hätten wol die 
Worte: ov rcav ysvoc av^poreov [xsTsaxe, welche die ur
sprüngliche Beziehung des ganzen Menschengeschlechts 
zum Logos ausdrücken, eine Note verdient. An dieser 
Stelle fliessen die Prädicate seltsam in einander. Nicht 
allein klingt in dem Xpiortavot das axP'»l(JTOt nac^» Was 
der Verf. mit richtiger Ablehnung der Lesart Xp7jGnavo^ 
erwähnt (not. 11), sondern das knüpft auch
wieder an das jiera Xoyov und avsv Xoyov, welches dann 
auf ysvo«; av^poTcov zurückgeht. So baut sich durch 
Vermittelung des Logischen eine Brücke zwischen dem 
Menschsein und dem Christsein. Hiei auf wird der Bei
stand des Logos auch in den sittlichen Qualitäten 
dcpoßoi und drapaxot. angedeutet. Das Fliessende in dem 
Gebrauch dieser Namen wird sich kaum anderswo bes
ser beobachten lassen.

In Beziehung auf den lext der Citate, besonders 
der neutestamentlichen, auf welche noch neuerlich däs 
kritische Interesse durch Baur, Zeller, Bleek, Binde
mann n. A. nachdrücklich hingelenkt worden, enthüll 
sich der Verf. fast aller speciellen Vergleichungen. Es 
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war nicht schwer, auf Einzelnes aufmerksam zu ma
chen, z. B. c. 61, p. 144, dass in der Anspielung auf 
Joh. 3, 5 das s£ vSaroc xai 7zvsvp.aT0G übergegangen 
und für ßaaiXsta tov j'sov ß. twv ovpavöv gesetzt ist, 
dann aber nach allem Anschein die Einwendung, des 
Nikodemus zur Erklärung des Ausspruchs von Justin 
benutzt wird, indem er hinzufügt: <z8vvaTov si; Ta<; p- 

twv Texovuov tou? aza^ YewupvovG sp-ß-qvai. Von 
dieser letztem Stelle kann allerdings Ref. mit Dr. Bleek 
nicht einsehen, wie sie sich ohne angenommene Be
kanntschaft des Justin mit dem vierten Evangelium ge
nügend erklären lässt, und zwar nicht sowol wegen 
des avaYsvvT^vat, als vielmehr wegen der Anspielung 
auf die Einrede des Nikodemus. Denn wenn auch Ju
stin sich von selbst bewogeu finden konnte, den un
eigentlichen Sinn von zu erklären, so lag
es doch keineswegs nahe, dies auf so starke Weise 
und mit solchen Worten zu thun.

Zuletzt noch einige Worte über die Texteskritik 
des Herausgebers. Ref. nimmt keinen Anstand, sie im 
Ganzen eine wohlgelungene zu nennen, da sie einen 
Fortschritt gegen alle frühem Ausgaben bezeichnet und 
durch den Grundsatz, nur starken Gründen die diplo
matische Autorität preiszugeben, vor jeder Leichtfertig
keit bewahrt wird. Auch hat Hr. O., was die Recen- 
sionen der ersten Auflage darboten, gewissenhaft und 
selbständig zu Rathe gezogen. Durchgängige Sicher
heit möchte freilich schwerer, als in andern Fällen zu 
erreichen sein. So nimmt sich c. 3, p. 9 die Stelle: 
pnjTCMG (codd. owg) vrcsp tov ayvostv xtX. auch mit dem 
Vorschläge Hm. O.’s immer noch wunderlich aus, und 
man ist versucht, entweder das avwv oder das avroic 
(Hr. O. liest savTOiG) in Verdacht zu ziehen. Ebenso 
bleibt bei den Worten c. 7, p. 18: aXX’ ov 8ta toug Trpo- 
Xsx^^^ die Schwierigkeit stehen. Nicht
von Personen, sondern von Sachen und Lehren ist 
kurz zuvor die Rede gewesen; auch gibt es einen un
geschickten Sinn, wenn Justin seinen Gegnern bemerk
lich machen sollte, dass sie die Angeklagten nicht we
gen der zuvor Genannten, d. h. der wahren Christen, 
verdammten. Daher erwartet man unseres Erachtens 
Sia Ta TrpoXsx^^^’ °der denkt an die Möglichkeit eines 
ausgefallenen Worts, wie etwa XoyovG. Cap. 33, p. 84 E. 
nimmt Hr. O. mit Recht keinen Anstand zwischen otcog 
5s tivsg ein pj einzuschieben, dessen Ausfall sich durch 
das folgende R' erklärt. Cap. 39, p. 96 C. billigt Ref. 
das 7) 8-^ für Cap. 43, p. 102 D. möchte doch 
wol 8iaXvaop.sv zu emendiren sein, ganz wie c. 42 5ia- 

und c. 30 «pavijdSTai gesagt war. Cap. 44, 
p. 106 B. wissen wir auch nichts Leichteres, als rcap’ I 
avTov (codd. avTwv), auf p.eXXovTa bezogen, zu lesen: 
aber für die auffallende Ausdrucksweise: 86yp.a eivai 
TCapa tov $sov, statutum esse apud Deum, liefert Hr. O. 
kein weiteres Beispiel. Cap. 54, p. 126, not. 2 hat 
Hr. O. die richtige Auskunft getroffen, indem er ysvo- 

pvouG für Xeyop-svovG schreibt. Cap. 58, p. 138 über
setzt Hr. O. das vTüexxpovovreG intransitiv prorumpendo: 
besser aber wird es wol transitiv verstanden, wie auch 
gxxpovsiv und vTuoxpovsiv öfters vorkommt: stören, an
fechten, verspotten, eludere (Suid. coqxqxaoi xai rcapa- 
YoyaiG sxxpovovTSG 7|p.ac)- Cap. 66, p. 156, not. 4 wird 
Schleiermacher’s Zweifel gegen das a xaXsiTai evayveXta 
nicht durch die Bemerkung gehoben, dass anderwärts 
s’v tw XeYop'vtj svaYYsXi'w vorkommt; denn eben gegen 
den Pluralis Ta svaYY^Xia als Erklärung des vorherge
gangenen a7copiqp.ovsvpi.oiTa ist das Bedenken gerichtet. 
Aber allerdings sind wir deshalb noch nicht berech
tigt, den Zwischensatz aus dem Text zu streichen.

Wir wünschen Hrn. O. den besten Fortgang seines 
Unternehmens. Äusser dem correcten Druck hält es 
Ref. für seine Pflicht, die ungewöhnlich anständige und 
schöne Ausstattung, welche die Verlagshandlung an 
dieses Werk gewendet hat, rühmend zu erwähnen.

Greifswald. Dr. Gass.

Länderkunde.
Discoveries in Australia with an account of the coasts 

and rivers explored arid surveyed during the voyage 
of H. M. S. Beagle, by J. Lort Stokes. 2 Vol. 
London, 1846. 8. 2 £.

Als ich vor zehn Jahren mein Festland Australien 
herausgab, durfte ich die Vermuthung äussern, dass 
dieser erste Versuch, alle bisher über den australischen 
Kontinent zur Kenntniss gekommenen Thatsachen zu 
sammeln und wissenschaftlich zusammenzustellen, auch 
darum einen Werth haben könnte, weil es nicht zu er
warten sei, dass sobald ausserordentliche und über die 
Grenzen der bis dahin bekannten und erforschten 
Theile des Landes weit hinausreichende Entdeckungen 
gemacht werden würden. Indessen hat sich diese Ver
muthung zum Glück nur zum Theil bestätigt. Aller
dings ist der grösste Theil der seit den letzten zehn 
Jahren unternommenen Versuche zur Erweiterung un
serer Kenntnisse von Australien auf die von europäi
schen Colonisten in Besitz genommenen oder die diesen . 
umgrenzenden Landestheile beschränkt gewesen und 
hat zur genauem Durchforschung derselben geführt; 
so ist in Ostaustralien eine sorgfältigere Untersuchung 
der grossen Flussläufe des Innern durch Mitchell vor
genommen, den Entdecker des von ihm (uneigentlich 
genug) Australia felix benannten, von Andern später 
aufgenommenen, jetzt bereits colonisirten Landstriches; 
Strzelecki hat die südlichsten Theile des ostaustrali
schen Gebirgslandes zuerst bekanntgemacht und Gipps- 
land entdeckt, andere Reisende (wie Russel, Hamilton, 
Perry) die nördlichsten Theile desselben Gebirgslandes 
bis zum obern Laufe des Flusses Boyre untersucht. 
Ebenso ist das Innere der Colonie Siidaustr allen (durch
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Sturt, Frome und besonders den unerschrockenen Eyre) 
genauer bekannt geworden, ähnliches ist in Westaustra
lien (durch Moore und andere Reisende) geschehen, 
und die grossentheils misglückten und durch das Elend 
und die Gefahren, die sie begleiteten, ausgezeichneten 
Unternehmungen Grey’s haben wenigstens unsere Kennt
nisse von einzelnen Theilen der West- und Nordwest
küste erweitert. Aber alle diese Versuche werden durch 
die kühne Expedition weit übertroffen, die in neuester 
Zeit unser glücklicher und ausharrender Landsmann 
Leichardt unternommen hat; seine Reise der Nordost- 
und Nordküste parallel von Moretonbai bis Port Es
sington ist das Ausserordentlichste, was jemals ein 
Europäer in Australien versucht und vollendet hat, und 
wenn es Leichardt gelingt, die grosse Reise, welche 
er beabsichtigt, glücklich zurückzulegen (der erste 
Versuch ist, wie so eben bekannt geworden, geschei
tert) , so W’ird er dadurch zum grossen Theile den 
Schleier heben, der über das Innere dieses merkwür
digen Festlandes ausgebreitet ist.

Die Reise jedoch» worüber in dem oben angeführ
ten Werke Bericht erstattet wird, hat mit Unternehmun
gen dieser Art nichts gemein. Es ist leicht begreiflich, 
dass bis vor 30 Jahren die Versuche, Australien zu 
erforschen, nur von der See aus unternommen werden 
konnten, und die Resultate derselben sich auf die Auf
nahme und Schilderung der Küstenländer beschränken 
mussten. Denn das Eindringen in das Innere war erst 
von der Entwickelung der europäischen Colonien, die 
wieder aus jenen Seereisen hervorgingen, abhängig und 
hat erst seit den letzten 30 Jahren (mit Oxley’s Expe
ditionen) begonnen. Allein schon 20 Jahre früher war 
ein bedeutender Theil des Küstenumfanges ziemlich 
genau erforscht worden, besonders durch die gleich
zeitigen Unternehmungen des Franzosen Baudin und 
vorzugsweise des Engländers Flinders, der gewiss einer 
der ausgezeichnetsten Seeleute ist, die England hervor- 
gebratht. Nachzuholen, was Flinders übrig gelassen 
hatte, war die dem Capitän King bestimmte Aufgabe, 
der auf seinen vier grossen Reisen von 1817 an den 
grössten Theil der Nordost-, Nord- und Westküste unter
suchte und genau schilderte, allein durch verschiedene 
Umstände, namentlich durch die unzureichenden Mittel, 
die ihm zu seinen mühevollen Arbeiten zu Gebote ge
stellt wurden, daran gehindert wurde, die Aufgabe 
vollständig zu lösen. Es blieben daher noch immer 
einzelne Theile der australischen Küsten übrig, die un
genügend erforscht waren. Hierzu kam, dass das 
schnelle Aufblühen der Colonien und der in gleichem 
Maasse steigende Seehandel eine genauere Untersuchung 
einzelner für die Schiffahrt gefährlicher Theile der 
Küste, als bisher geschehen war, räthlich und wünschens- 
werth machte, und diese beiden Rücksichten gemein- I 

sam bewogen die englische Admiralität, den Capitän 
Wickham 1837 auf der als Entdeckerschiff bereits be
kannten Brigg Beagle abzusenden, hauptsächlich um 
die von Flinders und King noch nicht hinreichend un
tersuchten Küstenstriche, vor allem der Nord west- und 
Nordküste wie der Torresstrasse, nächstdem auch die
jenigen aufzunehmen, deren genaue Kenntniss für die 
Schiffahrt nothwendig war, vorzugsweise aber die Bass
strasse. Alle diese Zwecke sind im Laufe von nicht 
weniger als sechs Jahren glücklich erreicht worden, 
nur die Erforschung der Torresstrasse ist unterblieben. 
Die Resultate dieser Unternehmung kennen zu lernen, 
war längst der lebhafteste Wunsch derjenigen, welche 
sich mit der Geographie Australiens beschäftigen, um 
so mehr, da Nachrichten, welche über einzelne Ab
schnitte der Aufnahme und Entdeckungen in verschie
denen Zeitschriften (wie im Journal der geographischen 
Gesellschaft zu London, im Nautical Magazine), er
schienen, obschon ohne Zusammenhang und zum Theil 
nur dürftig, doch den Beweis lieferten, wie viel die 
Erdkunde daraus gewinnen müsse. Das vorliegende 
Buch enthält nun den ausführlichen Bericht über diese 
Reise; sein Verf. ist der Capitän Stokes, der anfangs 
als Lieutenant, später, da Capitän Wickham 1841 des 
Zustandes seiner Gesundheit halber seinem Amte ent
sagte, als dessen Nachfolger einen vorzüglichen An
theil an der glücklichen Ausführung der Unternehmung 
gehabt hat.

Im Juni 1837 verliess der Beagle England und er
reichte im November die Gagerheede, den Hafen der 
Hauptstadt von Westaustralien. Im Januar 1838 begab 
sich Wickham, seine Untersuchung zu beginnen, nach 
der Westküste, um zuerst die von King auf seiner letz
ten Reise und nur ungenügend untersuchte Küsten
strecke um Cap Levesque aufzunehmen, namentlich die 
Bai Roebuck und den Sund Cygnet (welchen Namen 
King’s Wickham in Kingssund geändert hat), weil King 
in diesen beiden die Ausgänge eines grossen, tief in 
das Land einschneidenden Kanals vermuthet hatte. Die 
genaue Erforschung dieses Küstenstrichs ergab, dass 
diese Hypothese irrig sei, und führte überdies zur Ent
deckung des in den Grund des Kingssundes fallenden 
Flusses Fitzroy. Dann wurde die Küste weiter bis zun 
Hafen Georg IV., welcher King ebenfalls nicht nahe 
genug gekommen war, besonders die bei Collier, auf
genommen; bei dieser Gelegenheit stiess Wickham 
auf die gleichzeitig mit ihm aus England abgereisten 
Offiziere Grey und Lashington, deren verunglückter 
Versuch, von der Hannoverbai aus in das Innere ein
zudringen (ein Versuch, der mindestens zur Entdeckung 
des Flusses Glenelg geführt hat), aus dem interessan
ten schon längst veröffentlichten Berichte Grey’s be
kannt ist. Von da kehrte das Schiff (Ende April 1838) 
nach Westaustralien zurück, von wo es sich im Juni 
über Vandiemensland nach Sidney begab.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Diesen Hafen verliess Wickham im November, um 
sich nach der Bassstrasse zu begeben und die Auf
nahme zunächst des westlichen Theiles derselben, der 
Küsten um Port Phillip, der Insel King, der Grup
pen Hunter und der Nordwestküste von Vandiemens
land zu bewerkstelligen, eine Arbeit, die mit der 
ängstlichsten Sorgfalt vollendet wurde und fast vier 
Monate Zeit hinnahm. Im März 1839 kehrte der Beagle 
nach Sidney zurück, von wo sich das Schiff im Mai 
nach der Nordküste begab, unterwegs (denn es pas- 
sirte den sogenannten innern Weg zwischen dem Bar
rierriff und der Küste) mehre Punkte derselben be
suchte, die Endeavourstrasse zum ersten Male passirte 
und im Juli die Colonie am Hafen Essington erreichte. 
Von da ging Wickham nach dem grossen, am Nord- 
westende des Festlandes gelegenen Golfe Vandiemen, 
erforschte seine Ufer und fand dabei die Mündung des 
Flusses Adelaide, der sich den Alligatorflüssen King’s 
nahe in ihm mündet. Aber schon im August nöthigte 
Mangel an Lebensmitteln ihn zur Rückkehr nach Es
sington; nachdem diese eingenommen waren, nahm 
Wickham (im September) die fernere Untersuchung 
des Vandiemensgolfes vor, die zur Entdeckung des 
Hafens Darwin führte und begab sich darauf nach der 
von King ununtersucht gelassenen Öffnung bei Cap 
Pearce, in deren Grunde er die beiden Flüsse Fitzmau
rice und Victoria fand. Am Ende Januars 1840 war 
das Schiff wieder in Westaustralien; von da begab sich 
Wickham im April nach der schon vor mehr als zwei 
Jahrhunderten entdeckten, aber niemals untersuchten 
Gruppe von Korallenriffen und Inseln, die den Namen 
Hontmans Abrolhos führen, nahm diese genau auf und 
erforschte darauf die durch BaUdin nur sehr oberfläch
lich bekannt gewordene Küste nördlich an der Insel 
Depuch, worauf das Ausgehen der Lebensmittel einen 
Besuch in Timor nöthig machte. V on da kehrte Wick
ham im August wieder nach der Nordwestküste zu
rück und setzte die Aufnahme derselben von Depuch 
bis zum Cap Northwest fort, ohne den interessanten 
Exmoutbgolf zu untersuchet und die Frage, ob es der 
Anfang eines Kanales sei, der das Land vom Capt 
Northwest zur Insel macht, zu entscheiden; dann be

gab er sich über Westaustralien nach Südaustralien, 
»untersuchte die Küste des Vincentgolfes und die Häfen 
und Ankerplätze derselben und erreichte im December 
endlich Sidney von Neuem.

Erst im Juni 1841 verliess das Schiff, jetzt unter 
dem Commando des Verfassers des Berichtes, die Co
lonie Neusüdwales nnd begab sich auf demselben 
Wege, wie zwei Jahre früher nach der Nordküste, bei 
welcher Gelegenheit die wichtige Entdeckung eines für 
grössere Schiffe sichern Passes durch die Endeavour
strasse gemacht wurde. Das nächste Ziel der Reisen
den war der Grund des seit Flinders von keinem Schiffe 
besuchten Grundes des Karpentariagolfes, wo Stokes 
die Entdeckung zweier nicht unbedeutender Flüsse, des 
Albert und des Flinders (oder des Yappar der Urein
wohner , nach Leichardt) machte. Im August erreichte 
das Schiff Port Essington zum zweiten Male; von da 
begab es sich über Timor wieder zur Nordwestküste 
und holte hier alles auf der voijährigen Untersuchung 
noch Übersehene nach, ohne auch diesmal den Ex- 
mouthgolf zu erforschen. Im November befand sich 
der Beagle wieder in Westaustralien, wo die nächste 
Zeit einer genauen Untersuchung der Championbai, wie 
der Küste um den Hafen Leschenault gewidmet wurde; 
darauf begab sich Stokes über Südaustralien nach Sid
ney, welches die Expedition zum dritten Male im 
März 1842 erreichte. Der Rest der Reise war nun 
für die Vollendung der Aufnahme der Bassstrasse be
stimmt, namentlich des östlichen Theiles derselben; 
dann trat Stokes die Rückreise nach England an, wo 
er im September 1843 anlangte.

Schon diese dürftige Übersicht über den Inhalt 
des Werkes wird einen Beweis von der Wichtigkeit 
und Reichhaltigkeit der darin mitgetheilten Nachrichten 
geben. Der Werth desselben wird aber noch bedeu
tend dadurch erhöht, dass der Verf. sich glücklich von 
beiden Extremen fern gehalten hat, welche in neuern 
Werken der Art nicht selten hervortreten, nämlich 
einesteils von der übertriebenen Weitschweifigkeit und 
Redseligkeit, mit der längst bekannte Dinge zum Über
druss oft wiederholt werden, ein Fehler, der haupt
sächlich französischen Autoren eigen ist, unter denen 
es noch keiner dem Capitän Laplace darin zuvorge- 
,than hat, anderntheils von der abgerissenen, oberfläch
lichen und skizzenhaften Art, die Begebnisse einer 

;Reise zu schildern, die nach dem. kläglichen Ruhm, 
geistreich zu sein, strebt, eine Manier^KLCapitän Bel
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cher’s Buch so unangenehm und die Schilderung seiner 
so wichtigen und interessanten Forschungen so uner
spriesslich macht. Es ist vielmehr ein nicht geringes 
Verdienst des Capitän Stokes, dass er das Längstbe
kannte und die Theile seiner Reise, deren Schilderung 
für Niemand Interesse haben können, ganz übergeht, 
das Neue und Wichtige mit der gehörigen Gründlich
keit und Ausführlichkeit darstellt, während in jedem 
Capitel ein Enthusiasmus und eine Liebe für seine 
schwierigen und mühevollen Arbeiten sich ausspricht, 
welche dem Leser Achtung und Zuneigung für die 
Persönlichkeit des Berichterstatters einflössen müssen. 
Da derselbe so viele Theile des Landes und mehre 
öfter besucht hat, sowol bereits von Europäern be
wohnte , als noch wenig bekannte oder nie vor
her besuchte, so fehlt es begreiflich nicht an den 
verschiedensten interessanten Notizen über alle Theile 
des Küstenlandes und selbst über einige des Innern, 
die Stokes in den europäischen Colonien zu besuchen 
Gelegenheit gefunden hat; dennoch sind beiweitem die 
wichtigsten und bedeutendsten Theile des Werkes die 
Berichte über die entweder zum ersten Male erforsch
ten oder früher nur oberflächlich untersuchten Küsten
gegenden, namentlich den Grund des Golfes Karpen- 
taria, und die in ihn mündenden Flüsse, den Adelaide- 
fluss und die Häfen am westlichen Eingänge in den 
Vandiemensgolf, den Victoriafluss und die Gegenden 
um den Kingssund, nächstdem die Gruppe der Hout- 
mans Abrolhos und die Bassstrasse. Es wird genügen, 
diejenigen, welche an der Geographie Australiens An
theil nehmen, auf diese Theile des Werks zu verweisen.

Ausserdem sind in dasselbe noch zwei Berichte 
des das Schiff Britomart befehligenden Capitäns Stanley 
aufgenommen, welche für die Erweiterung unserer 
Kenntnisse von einem der am wenigsten bekannten 
Theile der Erdoberfläche von grossem Interesse sind. 
Das zwölfte Capitel des ersten Bandes enthält den er
sten dieser Berichte über die von Stanley im März 
und April 1839 von Port Essington aus unternomme
nen Reise, auf der er zuerst Timorlaut, dann die 
Gruppen Aru und Ki, auf der Rückkehr wieder Ti
morlaut besuchte, über welche Insel besonders viel 
Neues hier mitgetheilt wird. Im zehnten Capitel des 
zweiten Bandes findet man den andern Bericht über 
eine im. Juni und Juli 1841 unternommene Expedition 
nach Aru, Banda und die so wenig bekannten‘Inseln, 
welche die Engländer jetzt Serwalty, die Holländer die 
südwestlichen Inseln zu nennen pflegen; es ist dies 
dieselbe Unternehmung, von der bereits eine Nachricht 
(von Stanley s Begleiter Earl) im Nautical magazine 
(Jahrg. 1843, S. 344 ff.) mitgetheilt ist.

Beiden Theilen des Werkes sind noch Excurse 
beigefügt, dem ersten ein Verzeichniss aller auf diesen 
Reisen gefundener neuer oder noch wenig bekannter 
Vögelarten und Beschreibungen von neuen Fischen,

Reptilien und Insecten, dem zweiten eine Darstellung 
der Winde und Witterungsverhältnisse, wie sie Wick
ham (der Verf. dieses Abschnittes) an den australi
schen Küsten beobachtet hat. Niedliche Kupfer dienen 
dem Buche zur Zierde; von noch grösserem Werthe 
sind die ihm beigegebenen Karten, im ersten Theile 
die der Bassstrasse, natürlich die beste, die es von 
dieser Meerenge gibt, im zweiten die Karten des Kar- 
pentariagolfes, vom Flusse Victoria, der Gegend um 
die Stadt Adelaide und der Championbai in West
australien. Es ist sehr zu bedauern, dass Kiepert in 
seiner vor Kurzem erschienenen Karte von Australien 
unterlassen hat, diese Arbeiten zu benutzen; freilich 
sind auf dieser Karte leider auch die Materialien, welche 
Grey, Russel, Hamilton, Tyers, Strzelecky mitgetheilt 
haben, unberücksichtigt geblieben.

Prenzlau. Meinicke.

Oeschiclite. UrKundenliteratiir.
1. Hennebergisches Urkundenbuch. Herausgegeben von 

Karl Schöppach. Erster Theil. Meiningen, Keyss- 
ner. 1842. Zweiter Theil: Im Namen des Henneber
gischen alterthumsforschenden Vereins herausgegeben 
von Ludw. Bechstein und Georg Brückner. Meinin
gen, Blum. 1847. Gr. 4. 1 Thlr. 15 Ngr.

2. Regesten der bis jetzt gedruckten Urkunden zur Lan
des- und Ortsgeschichte des Grossherzogthums Hes
sen. Gesammelt und bearbeitet von Hein. Ed. Scriba. 
Erste Abtheilung: Die Regesten der Provinz Starken
burg enthaltend. Darmstadt, Junghans. 1347. Gr. 4. 
3 Thlr.

3. Regesta historiae Westfaliae. Accedit codex diplo- 
maticus. Die Quellen der Geschichte Westfalens jn 
chronologisch geordneten Nachweisungen und Aus
zügen, begleitet von einem Urkundenbuche. Bearbei
tet und herausgegeben von Dr. Heinr. Avg  Erhard. 
Erster Band: Von den ältesteii geschichtlichen Nach
richten bis 1125. Münster, Regensberg. 1847. Gr. 4. 
3 Thlr. 15 Ngr. ,

*

4. l\ovus codex diplomaticus Brandenburgensis. Samm
lung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quel
lenschriften für die Geschichte der Mark Branden
burg und ihrer Regenten. Herausgegeben von Dr. Adolf 
Friedrich Riedel. Des ersten Haupttheiles oder der 
Urkundensammlung für die Orts- uni] specielle Lan
desgeschichte 7. und 8. Band. . u rp . Qe_ 
schichte der geistlichen Stiftungen, der adeligen Fa
milien, sowie der Städte und Burgen von Dr. A. F. 
Riedel, königl- preussischem Archivrathe u. s. w. 
Siebenter und achter Band. Berlin. Morin. 1847. 
Gr. 4. 6% Thlr.
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5. Geschichte des Landes Stargard bis zum Jahre 1471, 

von K Boll. Mit Urkunden und Regesten. Erster 
und zweiter Theil. Neustrelitz, Barnewitz. 1846 und 
1847. Gr. 8. 4 Thlr.

Bei Nr. 1 ist zu bedauern, dass die Herausgabe zu 
verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Redactionen 
geschehen ist. Eine Hand würde in das Ganze mehr 
äussere Einheit gebracht haben. Die alte Grafschaft 
Henneberg war ein schmaler, aber desto längerer Streifen 
Landes, und so wie dieses die verschiedensten Gebiete 
umzog und begrenzte, so dient natürlich ein Urkunden
buch für Henneberg seinerseits zur willkommenen Er
gänzung und Vervollständigung einer Reihe von deut
schen Fürstenthümern, Grafschaften und geistlichen 
Stiftungen. Die Diplome des ersten Theils sind, nach 
der Angabe des Herausgebers, aus dem gemeinschaft
lichen Archiv zu Meiningen genommen worden, und 
reichen von 933—1330, oder zu dem Zeitpunkte, wo 
die Reichsprivilegien der Schleusinger Linie zum Ab
schluss kommen. Über das Verhältniss, in welchem 
die ungedruckten Urkunden zu schon gedruckten, die 
deutschen zu den lateinischen stehen, gibt S. IX der 
Einleitung gehörigen Aufschluss. Man kann die mit- 
getheilten Diplome nach drei Hauptgruppen sondern: 
1) solche, welche als reine Landesurkunden nur das 
Haus Henneberg angehen; 2) solche, welche Kaiser 
und Reich mit angehen; 3) solche, welche sich auf die 
Kirche beziehen. Die letztere wird in der Grafschaft 
zunächst und direct durch die Klöster Herren- und 
Frauenbreitungen vertreten.

Auch hier finden wir, wie allenthalben, Abhängig- 
keit, und zwar des Kaisers von den Fürsten, des Für
sten von den Seinigen, — sie übertragen nur assensu 
omnium hominum et ministerialium, — und sogar die 
geistlichen Herren, die sich über die weltlichen so viel
fach zu erheben gewusst haben, fanden auch daheim 
wieder ihre beschränkenden Elemente. So thun z. B. 
die Äbte nicht anders etwas als „collaudante clero et 
populoi6} oder „consensu fratrum et familiae ecclesiae“, 
oder endlich „collaudante clero et advocato“. Für Rechts
geschichte kommen manche nicht uninteressante Data 
vor. So z. B. wird in Urkunden von 1150 und 1177 
des Besthauptes und des Bestwandes erwähnt; es kom
men die Salemanni im letztem Jahre bei einer Freige- 
bung einer leibeigenen Frau vor. Ref. führt dieses an, 
weil in Beziehung auf dieses Institut noch manches Neue 
zu sammeln und dem Bekannten nachzutragen sein möchte. 
So sah er nämlich zwei Goslarsche ungedruckte Urkun
den vom Jahre 1256 und 1306, in welchen es hiess:

Salemanni seu testatarii“, eine Erklärung, welche eben 
so neu als dunkel ist. Die Centgerichte und die Cent
grafen werden im 14. Jahrh. erwähnt; über die Stellung 
der kaiserlichen Hofrichter zu den Gerichten der Für
sten gibt Nr. 1S1 einen willkommenen Beitrag.

Der zweite Theil, dessen Mittheilungen gleichfalls 
aus derselben Quelle wie die des ersten flossen, und 
der nach der ursprünglichen Anlage die Zeit bis zum 
Jahre 1480 umfassen sollte, reicht nur bis zum Jahre 
1356. Fleiss und Sorgfalt bei Herausgabe des Werks 
sind eher gewachsen. Es ist unmöglich, alles Einzelne 
hervorzuheben, es sei nur auf das Wichtigste aufmerk
sam gemacht. Das grösste allgemeine Interesse in die
sem Bande wird ein vollständiger Process einnehmen, 
der zwischen dem Pfarrer Konrad von Dornburg zu 
Buffleben gegen einen gewissen Tragebodo daselbst ge
führt worden ist, im Jahre 1340. Gegenstand war ein 
entzogener Zehnten. Ref. machte vor kurzem noch äl
tere ähnliche Acten aus den Jahren 1311 und 1312 be
kannt, und die in beiden durch geführten Rechtssachen 
haben viel Ähnlichkeit miteinander. Namentlich bewei
sen sie, wie das canonische Recht, namentlich aber die 
canonische Rechtsverfolgung, nach und nach die nationa
len Formen ganz unterdrückt hatte, dadurch, dass zuerst 
Collision mit letztem erlaubt wird, aus der dann, wie es 
nicht anders werden konnte, förmliche Präponderanz 
entstand. Die einzelnen Schriften in jenem Processe 
hatten damals zum Theil noch ganz andere Namen und 
folgten sich auch in anderer Ordnung wie jetzt. Na
mentlich das Beweisverfahren war, was die Thätigkeit 
des Richters dabei anging, ein ganz anderes. Die 
Klage war, wie auch jetzt, llbellus, und es erfolgte 
eine contestatio darauf von Seiten des Beklagten; dann 
kam aber wieder der Kläger mit einer exceptio, die 
mit einer gleichen „exceptio contra attestationes acto- 
ris“ von Seiten des Beklagten beantwortet wurde. Dann 
trat abermals der Beklagte mit einer „supplicatio“ auf, 
des Inhalts, ihn von der vom Kläger erhobenen Forderung 
freizusprechen; wohingegen der Kläger in der „replicatio“ 
um weiteres Verfahren gegen den Kläger anhielt. Dann 
folgte eine „sententia interlocutoria“ des Richters, in 
welcher dieser erklärt, er werde in seiner Entscheidung 
vorschreiten, und endlich kam auch wirklich die „summa 
definitiva“, welche gegen den Beklagten ging, der sich 
jedoch dabei nicht beruhigte, sondern sofort an den 
römischen Stuhl appellirte. Hierüber musste noch ein 
besonderes Notariatsinstrument aufgenommen werden, 
und neue grosse Zeugenrotuli werden zusammengestellt, 
um die endliche letzte Entscheidung vorzubereiten.

Die Brauchbarkeit des Werks wird durch fleissige 
Register noch erhöht, von denen jedoch das des zwei
ten Bandes sich allzusehr auf die Namen beschränkt, 
und darüber die Sachen ein wenig vernachlässigt hat. 
Eine vollständige genealogische Tafel, aller hennebergi
schen Linien ist in Aussicht gestellt. Möge die Fort
setzung dieses schätzbaren Werks nicht zu lange auf 
sich warten lassen, das auch für die Geschichte der 
einzelnen Geschlechter in der gefürsteten Grafschaft 
Henneberg seiner Anlage nach Hauptquelle werden muss.

Nr. 2 umfasst von einem nach weisenden Werke,
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die gedruckten Urkunden des Grossherzogthums Hes
sen betreffend, als erste Abtheilung die Regesten der 
Provinz Starkenburg; die zweite wird Oberhessen, die 
dritte Rheinhessen, die vierte das grossherzogliche Haus 
nebst den allgemeinen Landesangelegenheiten und die 
fünfte endlich ein Generalregister enthalten. Ref. weiss 
nicht, ob diese Sonderung nach Provinzen unbedingt 
gut zu heissen sei — die Trennung der Ereignisse nach 
Grenzen, also nach einem Princip, was von jeher wan
delbar und veränderlich gewesen ist, kann nie so scharf 
sein, dass nicht ein Hinüberspielen stattfinde. Und so 
wird auch der Herausgeber bei Bearbeitung der Rege
sten der andern Provinzen noch oft in die Verlegenheit 
kommen müssen, das zu wiederholen, was er bereits 
in der ersten Abtheilung aufgeführt hat. Demnach er
schiene gewiss die Sonderung des ganzen Werks m 
fünf Theile, in welchen dann die Urkunden sämmtlich 
chronologisch aufzuführen gewesen wären, zweckmäs
siger.

* Der Herausgeber hat von seiner Sammlung alle 
die Urkunden ausgeschlossen, welche „nur rein perso
nelle Verhältnisse der einzelnen, der Provinz Starken
burg angehörigen Herren und Adelsgeschlechter, sowie 
deren auswärtige Besitzungen betreffen.“ Diesen Grund
satz können, wie z. B. hier in unserm Falle, einzelne 
Verhältnisse wol rechtfertigen (es liegen bereits Rege
sten einzelner Geschlechter, wie der Grafen von Katzen
ellenbogen, vor); im Allgemeinen möchte sich Ref.. 
gleichfalls gegen eine solche principielle Ausschliessung 
erklären. Denn wenn einmal ein allgemeines, nach
weisendes Werk unternommen wird, so muss es auch 
seinen Zweck, in jeder Hinsicht Aufschluss zu geben, 
erfüllen. Muss man neben einem grossen Landes
regestenwerke noch eine Unzahl kleinerer haben, so 
nützt das letztere zu wenig.

Die Regesten sind ganz nach der Form der Böh- 
mer’schen gearbeitet, die sich im langen Gebrauch als 
eine sehr zweckmässige bewährt hat. Die Urkunden 
beginnen mit dem Jahre 628 und reichen bis zum Jahre 
1798 in 2471 Nummern. Ihnen beigefügt ist ein An
hang von 114 undatirten Urkunden, von denen die erste 
nach einer ziemlich gewissen Combination (temporibus 
Gundelandi abb. et regnante rege Pippino) in das Jahr 
767 gesetzt worden ist.

Während die ersten Urkunden fast sämmtlich aus 
dem Urkundenbuch der Abtei Lorch gezogen sind, erwei
tert sich, je weiter man von Jahr zu Jahr fortschreitet, 
die Zahl der benutzten Sammlungen und Quellenschrift- 
steiler. Auch auf die Deductionenliteratur ist die ge
hörige Rücksicht genommen, sowie man denn auch 
dieser Arbeit das Lob treuen Fleisses und einer gros
sen Sorgsamkeit gern zugesteht.

Bedeutend umfangreicher muss, so weit sich der,

Stoff schon jetzt einigermassen übersehen lässt, das 
unter Nr. 3. aufgeführte Werk werden, was auch in 
seiner äussern Anordnung von den vorigen bedeutend 
abweicht. Während letzteres nur Urkundenregesten 
hat, liefert uns das vorliegende Werk vollständige Ge
schichtsregesten, die dann später noch durch ein Ur
kundenbuch näher erläutert und. vervollständigt werden. 
Jedoch ist auch dieses nach einem eigenen Plane an
gelegt. Es soll nicht vollständig alle Urkunden West
falens enthalten, sondern soll mehr eine Ergänzung 
anderer Urkundenbücher, von Seibertz, Lacomblet, Nie
ser, Hoefer u. A. werden, namentlich aber ist es auf 
eine abermalige Revision von solchen Urkunden abge
sehen , welche von nicht ganz genauen Historikern, 
z. B. Schaten, Falke u. s. w. bereits veröffentlicht wor
den sind. In den Codex diplomatum dieser Sammlung 
ist nichts aufgenommen, was nicht abermals vom Her
ausgeber mit dem Original oder doch mit dem Inhalte 
alter Copialbücher verglichen worden wäre. Ref. hätte 
nur gewünscht, dass wenigstens die bisher ungedruck
ten Urkunden, welche sich so zerstreut in den einzel
nen Bänden der historischen Zeitschriften für Westfa
len finden, in diesem Werke sämmtlich vereinigt abge
druckt werden möchten. Nur durch ihre vollständige 
chronologische Zusammenstellung würde Jedermann ihre 
Übersicht möglich gemacht werden.

Die Geschichte Westfalens hat von jeher auf dem 
einheimischen Boden viel Anklang gefunden; eine Reihe 
von Werken, zum Theil wahre volkstümliche, beweist 
dies. Es braucht nur an Männer wie Schaten, Justus 
Möser, Kindlinger, Niesert u. s. w. erinnert zu wer
den. Der Verf. hat sich der Reihe derselben schon 
durch frühere Arbeiten, namentlich seine Münstersche 
Geschichte, rühmlich angeschlossen, und keiner wie 
er war schon vermöge seiner Stellung so dazu beru
fen, ein solches Übersichtswerk über den vollständigen 
Stoff der Geschichte Westfalens zu bearbeiten. Am 
Schlüsse der Einleitung folgt ein Verzeichniss der hand
schriftlichen und der bereits abgedruckten Quellen, aus 
denen der Inhalt des vorliegenden Werks zusammen
getragen ist; die Kritik wird schwerlich hier etwas ver
missen. Nur über einen Punkt hätte sich der Heraus
geber hier noch bestimmter aussprechen sollen, l'ür 
die frühem Jahrhunderte, wo die Urkunden noch spar
samer sich finden, ist es zur Noth möglich, ihren In
halt in die Regesten mit übergehen zu lassen; später, 
wo die Zahl derselben nach Tausenden wächst, wird 
dies nicht mehr angehen, und ist auch kaum noch wün- 
schepswerth, weil so manche Privatrechtsgeschäfte, 
ohne irgend eine historische Bedeutung zu haben, sich 
immer und ewig wiederholen. Dabin gehören z. ß, Dar
lehen gegen Verpfändung; oder Käufe m der Stadt, 
die dann auch nicht einmal wie die Urkunden über den 
Verkauf ländlicher Grundstücke, ein geographisches 
und statistisches Interesse bieten. Hier wird also auch 
bei unsern Regesten später sehr ausnahmsweise zu 
Werke gegangen werden müssen, und Ref. wünschte, 
es wären schon über dfe®en * u,nkt die künftig zu be
folgenden Principien näher auseinandergesetzt worden.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

^esclilclite. ITrkundenliteratur.
Schriften von Bechstein und Brückner, Scriba, Erhard, 

Riedel und Boll.

(Schluss aus Nr UI.)

Der Inhalt dieses Bandes umfasst 1490 Nummern 
Regesten und beginnt mit dem Jahre 55 vor Christo, 
zur Zeit, als die Usipeter und Tenchterer von den Sue- 
ven gedrängt, auf das linke Rheinufer sich begaben 
und hier mit den Römern in Verbindung kamen. Die 
Quellen für die Ereignisse sind nicht allein nachgewie
sen, sondern auch im Einzelnen excerpirt, ein Verfah
ren, was Ref. nur im höchsten Grade billigen kann, 
da nur Wenige im Stande sein werden, jeden lite
rarischen Nachweis auch sogleich weiter zu verfolgen. 
Die Geschichte beginnt also mehre Jahrhunderte vor
her, ehe eigentlich von einem Volke und einem danach 
benannten Lande Westfalen die Rede sein kann, denn 
beides ist von der Einwanderung des sächsischen Volks
stammes wiederum abhängig. Der geschichtliche Stoff 
wird bis zum Jahre 1125 namhaft gemacht, bei welchem 
die Confirmation des im Jahre 1122 von den Grafen 
Gottfried und Otto gestifteten Klosters Kappenberg, und 
zum Schluss am 24. Aug. die in Mainz erfolgte Wahl 
Lothar’s zum Kaiser angeführt ist. Das letzte Ereig- 
niss ist allerdings ein sehr zweckmässig gewähltes, um 
einen frühem Abschnitt der westfälischen Geschichte 
zu schliessen. Nicht allein der unter Heinrich IV. begon
nene Sachsenkrieg fand seine vollständige sachliche 
Erledigung durch die Erhebung eines Sachsenführers 
auf den Thron, sodass der Annalista Saxo das Ereig- 
niss charakteristiren konnte: Incipiunt anni pacifici; 
auch der anders grosse mittelalterliche Kampf zwischen 
Staat und Kirche ruhte einmal aus und feierte einen 
langem Waffenstillstand, der trotz des Concordatum 
Calixtinum unter Heinrich V, den man als einen fei
nen überlegenen Politiker stets fürchtete, nie von Her
zen gehalten war. Es standen sich die Parteien noch 
immer gerüstet gegenüber $ erst als Lothar, der in dem 
Kampfe der Kirche gegen die Salier auf der Seite der 
Geistlichkeit gestanden” den Thron bestieg, wurde die
ser und Kirche sich wieder mehr befreundet, sodass 
ein späterer Chronist Lothar’s mit Recht seine Zeit so 
charakterisirt: „Pax fuit in diebus eins inter sacerdo- 
tium et regnum.“

Beigegeben sind dem Werke verschiedene Stein
drucktafeln, welche 31 Monogramme deutscher Kaiser, 
von Lothar I. 843 an bis auf Heinrich V. enthalten, 
sowie Abbildungen von Siegeln der Bischöfe von Pa
derborn und Münster. Wenn es dem gelehrten und 
und fleissigen Verf. gefallen wollte, für die spätem 
Theile genealogische Tafeln der einzelnen Dynasten
familien, die sich in Westfalen so reichlich vorfanden, 
mit beizulegen, so würde er die Brauchbarkeit seiner 
Arbeit gewiss auch um ein Bedeutendes erhöhen. Es 
gibt freilich eine Menge Vorarbeiten hierfür, allein sie 
bedürfen alle noch einmal mehr oder weniger einer 
Revision von kundiger Hand.

Nr. 4. Obgleich die früheren Bände dieses gros
sen, schätzbaren Werks in unserer Zeitschrift, soweit 
es Ref. bekannt ist, nicht angezeigt sind, so soll doch 
von jetzt an der Fortsetzungen regelmässig erwähnt 
werden. Dieser siebente Baml liefert das Material zur 
Geschichte dei' geistlichen Stiftungen, adeligen Fami
lien u. s. w. der Mark Brandenburg, namentlich wie
der der Mittelmark, und schliesst sich als Fortsetzung 
an den vierten Band des ersten Haupttheils. Der Stoff 
ist nach neun Abtheilungen gesondert, und der Heraus
geber hat in zusammenhängender Darstellung ihnen eine 
historische Einleitung oder vielmehr eine vollständige 
Übersicht vorangestellt, der dann die einzelnen Urkun
den, insoweit deren Benutzung zu Gebote stand, chro
nologisch nachfolgen. Wir müssen uns darauf beschrän
ken, eine kurze Inhaltsanzeige folgen zu lassen.

I. Die Familie v. d. Hagen mit der Stadt und dem 
Lande Rhinow. Die Tradition, dass jene Familie un
ter Albrecht dem Bären eingewandert und identisch mit 
der reichsfreiherrlichen Familie v. Hagen am Nieder
rhein sei, ist unwahrscheinlich, weil die Wappen Bei
der ganz verschieden sind, und jenes märkische Ge
schlecht nur zu den gewöhnlichen rittermässigen, ohne 
des Prädicats „nobilis“ sich in Urkunden zu erfreuen, 
gehört. Ob es das ganze Land Rhinow, was an 
4 DM. gross ist, besessen, lässt sich nicht vollkommen 
erweisen. Die mitgetheilten Urkunden beginnen mit 
dem Jahre 1333. Zu bedauern ist es, dass der Her
ausgeber das Farnilienarchiv der Familie Hagen zu Ho- 
henauen nicht mit hat benutzen können; die urkundli
chen Mittheilungen würden gewiss zusammenhängender, 
als sie so erscheinen, geworden sein.
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sei von hier in Gemeinschaft mit Frisen, welche zuerst 
das Land Frisack bevölkerten, in das Havelland gezogen 
und hier seit den Zeiten Heinrichs des Vogelstellers 
heimisch geworden. Der Herausgeber weist mit Recht 
solche Traditionen, die ganz im Geschmacke der Werke 
„Lezner’s“ oder „Lucä Grafensaal“ sind, von der 
Hand. Die Familie gehörte nur zu den gewöhnlich 
ritterbürtigen Geschlechtern, keineswegs zu den Nobili- 
bus oder Dynasten. Sie mag vielleicht zu den Zeiten 
Albrecht des Bären schon in das Havelland gekommen 
sein, aber ein urkundlicher Nachweis hierüber ist bei 
dem Mangel feststehender Familiennamen in jener Zeit 
unmöglich; einen solchen finden wir erst im 13. Jahrh. 
von dem Orte Bredow bei Nauen entnommen. Ein 
Arnold v. Bredow führt ihn zuerst. Die Familie theilte 
sich in drei verschiedene Linien: Bredow’s auf Bredow, 
Frisack und Kremmen; ein Mathias, der in Urkunden 

►von 1308—19 vorkommt, kann als der gemeinschaft
liche Stammvater von allen nachgewiesen werden. Aus 
der Gleichheit des Wappens darf man folgern, dass 
die Familie von Falkenrehde gleichen Ursprung mit der 
Bredow’schen gehabt habe. Die erläuternden Urkunden, 
98 an der Zahl, begannen mit dem J. 1309.

V. Das Schloss und die Stadt Kremmen mit dem 
Lande Glin. Es ist dies ein eigenes, 7 □ M. grosses, 
nicht mit zum havelländischen Kreise gehöriges Länd
chen, was mit dem Lande Löwenberg einen eigenen, 
den glin-löwenbergischen Kreis bildete. Es war schon 
vor 1170, dem Todesjahre des Markgrafen Albrecht 
des Bären, der Wendenherrschaft entzogen, und der 
christlich deutschen Herrschaft jenes Fürsten unter
worfen. Das Gebiet war 1315 in unmittelbarem Be
sitze des Markgrafen Woldemar, und stand auch fer
ner, einige Verpfändungen abgerechnet, in gleichem 
Verhältniss zu den Beherrschern der Mark. Mehre 
geringere adelige Familien nahmen Namen von kleinen 
Orten des Landes Glin an, die Redern hingegen, später 
hier bedeutende Gutsbesitzer, brachten diesen Namen 
schon mit dahin. Der Hauptort Kremmen, Cremene, 
war nicht im Besitze jener Familie, sondern schon früh 
eine Immediatstadt, die jedoch im Verlauf des 14. Jahrh. 
(1355) durch Kauf an die Bredow’s kam? welche nach 
ihr, wie wir bereits sahen, eine Linie ihres Geschlechts 
nannten. •

VI. Jenem eben erwähnten Lande Löwenberg, das 
sich als ein schmaler Streifen am westlichen Havel
ufer binzog, ist der folgende Abschnitt gewidmet. Es 
kam wahrscheinlich erst im Anfänge des 13. Jahrh. 
unter markgräfliche Herrschaft, ward jedoch um 1270 
gegen andere herausgegebene Pertinenzen an das Bis- 
thum Brandenburg vertauscht Die Besitzung hat im
mer viel Gelegenheit zum Streit gegeben, einmal wegen 
der Grenzen, dann wegen der Verhältnisse der inwoh- 
nenden Vasallen, zu denen die Redern, die Kerkows,

II. Das Schloss, Land und Städtchen Friesack. Ein 
schöner Beitrag zur Geschichte der Mark Brandenburg. 
Von jenem Ländchen nahm ein uraltes Geschlecht den 
gleichen Namen an, das einzige, von dem man nach 
urkundlichen Beweisen mit ziemlicher Gewissheit eine 
Abstammung von den alten wendischen Dynastenfami
lien anzunehmen berechtigt ist. So oft dies Vorrecht 
auch von andern Familien in Anspruch genommen ist, 
ebenso oft beruht es auf reiner Willkür und etymolo
gischer Supposition. Die altern Herren von Friesack er
scheinen nämlich in der Mitte des 13. Jahr, sehr nahe 
verwandt mit dem mecklenburgischen Fürstenhause, 
(Fürst Pribislaw von Parchim-Richenberg war der Schwie
gersohn des Edlen Richard von Friesack); sie starben 
aus mit dem Ende des 13. Jahrh., und ihre Besitzun
gen kamen nach verschiedenen Schicksalen 1335 an 
die Bredow’s, die sie ihrerseits später wegen Hochver- 
rath wieder verloren. Gegen 1414 waren die Quitzow s, 
Besitzer des Landes Friesack, aber Burggraf Friedrich 
stritt Schloss und Stadt ihnen in glücklicher Belage
rung ab, als er sich zum obersten Herrn der Mark 
machte, und gab dann das Gewonnene an Hasse v. Bre
dow wieder zurück. Der Herausgeber beklagt, dass 
sich wenig Urkunden (sie beginnen mit 1256) und mit
telalterliche Überreste erhalten hätten.

III. Das Land Bellin mit dem Städtchen Fehrbel
lin. Das letztere ist nicht zu verwechseln mit dem Jagd
schlösse Werbellin in der Ukermark. Wegen der Fähre 
über den Rhin nannte man später die Stadt Bellin 
Fehrbellin, und jene frühere Form ist die gewöhnlich 
in den Urkunden vorkommende. Die Bischöfe von Ha
velberg bekamen seit 1294 an jenem Ländchen grund
herrliche Rechte, die ihnen blieben bis zur Reformation. 
Eine Familie Bellin, der einst das ganze Land eigen- 
thümlich zugestanden, gibt es schwerlich. Eine inter
essante Zugabe ist der Wiederabdruck eines Passus 
aus der „Berliner Sammlung nützlicher Wahrheiten vom 
Jahre 1742“, der einen alten Bericht von der vom gros
sen Kurfürsten geschlagenen Schlacht bei Fehrbellin 
enthält. Der Tod des Stallmeisters Frobenius, den etwa 
zwei Schritte vom Kurfürsten eine Kugel, die über den 
Hals von dessen Pferd ging,' tödtete, wird zwrar er
wähnt; aber von einer freiwilligen Aufopferung dieses 
Dieners dadurch, dass er seinen Herrn veranlasste, ein 
weniger kenntliches Pferd, was er selbst bis dahin ge
ritten, zu besteigen, kommt nichts vor. Man hat be
kanntlich schon öfter in dieser Erzählung eine spätere 
Erfindung vermuthet.

IV. Die Familie von Bredow. Über Entstehung 
derselben gibt es eine doppelte Tradition; nach der 
einen soll sie aus der Schweiz stammen und zu Karl 
des Grossen Zeiten in das Land der Wenden einge
wandert sein; nach dei andern wäre sie niederländi
schen Ursprunges, und habe die Stadt Breda besessen,
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die Burgsdorfs, die Badingen und später die Trothas 
gehörten. Hauptort war Löwenberg, früher Castrum et 
oppidum, später weniger ansehnlich.

VII. Die Stadt und das Domänenamt Nauen. Ob 
Nauen jenes von Otto II. im Jahre 980 an Memleben 
geschenkte Nienburg im Gau Hevellon belegen (der 
Verf. setzt die Urkunde auf den 21. Juli; nach Böh- 
mer’s Regesten würde sie auf den 22. September fal
len) gewesen sei, ist zweifelhaft, aber nicht unwahr
scheinlich, da der Ort bis ins 15. Jahrh. in vielfacher 
Abhängigkeit von Quedlinburg, was wiederum in Be
ziehung zu Memleben war, sich befand. Jedenfalls 
war das Castrum sehr alt, und seine Pfarrer werden 
schon in den Jahren 1186, 1195 und 1197 erwähnt. 
Während des ganzen 13. Jahrh. erscheint eine ritter
mässige Familie am Hofe der Markgrafen, welche ihren 
Namen von der Stadt führte; als jene im 14. Jahrh. 
ausstarb, war die letztere in unmittelbarem Besitz der 
Markgrafen, wahrscheinlich gegen 1302. Von Wolde
mar wurden an Nauen 1315 und 1317 verschiedene 
Privilegien ertheilt, unter diesen ist auch das Geschenk 
zweier Juden „zur bessern Conservation der Stadt zu 
besitzen.“ Nach Aussterben der Anhaltiner blieben 
die baierischen Markgrafen mit Privilegien nicht zu
rück. Keine Stadt der Mark kam den Hohenzollern 
so bereitwillig entgegen, wie Nauen; aber sie musste 
es hart büssen. Von den Quitzow’s eingenommen, ward 
sie geplündert und niedergebrannt. Verschiedene Ab
gabenerlasse konnten lange den alten Wohlstand nicht 
wieder herstellen.

Das Domänenamt Nauen befindet sich in dem nah
gelegenen Dorfe Berge, einem gleichfalls sehr alten 
Orte. Schon 1292 ward nämlich das Patronatrecht 
daselbst dem Kloster Hilbegerode geschenkt. Der Ort 
war früher im Besitze der Familie v. Hacke, welcher 
das Gut Berge im J. 1720 für 63,000 Rthlr. und eine 
Amtshauptmannschaft abgekauft wurde; es ward dazu 
noch das Gut Lietzow gelegt, und daraus das Amt 
Nauen gebildet. Später folgten noch mehre Vergrös
serungen, ohne jedoch der neuen Anlage eine beson
dere Wichtigkeit beilegen zu können.

VII. Stadt Rathenow. Eines also genannten Ortes 
geschieht zum ersten Male im J. 1217 Erwähnung bei 
der Bestimmung des Archidiaconatsprengels des Dom- 
probstes von Brandenburg; 1276 bei Grenzregulirungen 
zwischen dem Erzbischöfe von Magdeburg und dem 
Markgrafen von Brandenburg wird es abermals ge
nannt. Wahrscheinlich war eine Burg daselbst, denn 
ein rittermässiges Geschlecht gleiches Namens sass 
dort. Eine Stadt aber lernen wir nicht eher kennen, 
als 1284 aus einem Privileg der Markgrafen Otto und 
Konrad, vermöge dessen den Bürgern erlaubt wurde, 
ihre Häuser mit Lauben zu bauen. Andere Privilegien 
folgten, so lange das anhaltinische Haus in der Mark 

herrschte; auch die baierischen Markgrafen bestätigten 
solche alte Rechte, und machten Rathenow, nachdem 
eine gefährliche Verpfandung an die Grafen von Lin
dow beseitigt war, zu einer ihnen unmittelbar gehören
den Stadt. Später wandte sie sich freiwillig dem Burg
grafen Friedrich von Nürnberg zu, dessen Nachfolger 
die Stadt zu verschiedenen Malen an sich selbst ver
pfändeten. Neue Privilegien, z. B. das Salzmonopol, 
folgten. Beigefügt ist ein alter Bericht über die Ein
nahme Rathenows dureh den grossen Kurfürsten, eine 
That, welche das glänzende Vorspiel zu der noch glor
reichem Schlacht von Fehrbellin bildete.

IX. Die Städtchen Pritzerbe und Ketzin. Beide, 
obwol zu den ältesten Orten im Havelland gehörig, 
blieben stets unbedeutend; sie gehörten zum Bisthume 
Brandenburg. — Eigentliches Stadtrecht im Sinne des 
13. und 14. Jahrh. haben beide Städte nie erhalten, 
und werden auch später nicht mehr civitates, sondern 
nur oppida genannt, ein Ausdruck, der ungefähr das 
andeutet, was wir heutiges Tags mit „Flecken oddr 
Marktflecken“ sagen 'wollen.

Der ganze achte Band ist der urkundlichen Ge- 
schichte des Bisthums und des Domcapitels zu Bran
denburg gewidmet. Das Bisthum ward von Otto I. am 
1. Oct. 949 zu Magdeburg als das älteste der Mark 
gegründet, und doch stand es an Rang und Einkünften 
den beiden andern zu Havelberg und Lebus nach, de
ren Vorsteher auch auf Landtagen und Aufzügen eine 
rangliche Präcedenz sich zu erstreiten gewusst hatten. 
Laut der Stiftungsurkunde, welche uns mitgetheilt wird, 
sollten zehn Provinzen zu dem neuen Sprengel kom
men, allein sie reducirten sich, weil zu Gunsten an
derer Bisthümer, z. B. Meissen, Ausnahmen beliebt 
wurden, gleich anfangs auf fünf. Zunächst unter Ober
aufsicht des Erzbischofs von Magdeburg gestellt, ward 
das Stift aber immer selbständiger, vorzüglich als nach 
Stiftung eines eigenen Domcapitels im 12. Jahrh. die
ses das Recht der ersten Stimme bei einer neu zu voll
ziehenden Bischofswahl erhielt. Später sank dies Recht 
freilich zur blossen Form herab, indem Papst Nicolaus V. 
im J. 1447 dem Kurfürsten das Recht der Präsentation 
zur Wahl ertheilte, aber mit dem Zusatze, dass das 
Capitel gezwungen war, der präsentirten Person auch 
wirklich seine Stimme zu geben. Unbedeutende Ab
gaben nach Rom und Commissionen, die von daher 
zuweilen aufgetragen wurden, erhielten eine schwache 
Verbindung zwischen der päpstlichen Curie und dem 
Bischöfe von Brandenburg aufrecht. Dieser stand auch 
noch zu den Häuptern des Prämonstratenser-Ordens in 
einer gewissen Abhängigkeit, indem das Capitel lange 
Zeit nur aus dem Kreise dieses Adels wählte.

Ein eigener Streit entspann sich über die Präge, 
ob der, Bischof von Brandenburg als Reichsfürst un
mittelbar zu den Reichslasten mit beizutragen habe.
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Um diese Last von sich abzuwälzen, hatte dieser näm
lich behauptet, der Kurfürst von Brandenburg habe für 
ihn einzutreten, und dieses Recht nahmen auch die 
Bischöfe von Havelberg und {Lebus für sich in An
spruch. Dafür konnte aber auch Kurfürst Joachim von 
sich rühmen, er habe, wie kein anderer Fürst im Reiche, 
drei Bischöfe, die nur ihm persönlich zu dienen ver
pflichtet wären. Dies bezog sich, äusser andern un
bedeutenden Leistungen, zunächst auf Rathsdienste, 
auf Heerfolge mit der Lehnsmannschaft und auf einige 
ausserordentliche Steuern.

Die Einkünfte des Bischofs sollten zunächst aus 
den Diöcesanzehnten fliessen; aber verschiedene hier 
erläuterte Verhältnisse bewirkten es, dass diese Quelle 
wenig abwarf. Regelmässiger erhoben die Bischöfe 
die ihnen äusser Hufengeldern gebührende Procuration, 
eine Abgabe, welche jedoch nicht alle Grundstücke, 
sondern nur die Stifte und Pfarren traf. Ferner war 
eine förmliche und sehr drückende Besteuerung des 
ganzen Klerus eingeführt, der oft mit den ein- bis vier
fachen Sätzen der Procuration, oft mit subsidiis chari- 
tativis, oft mit beiden zugleich aushelfen musste. Dann 
kamen die allenthalben sich findenden Einnahmen, Lehns- 
gefälle u. s. w. Endlich wussten die Bischöfe noch 
unter ganz ungewöhnlichen Formen Vortheile für sich 
zu gewinnen, z. B. unter der Firma der gezwungenen 
Gastfreundschaft gegen die Obern. Der Bischof von 
Brandenburg scheint, wenn daheim der Beutel leer ge
worden, dies Recht häufig in Anspruch genommen zu 
haben; nichtsdestoweniger aber war er doch so schlecht 
gestellt, dass schon Papst Innocenz IV. 1244 erklärte, 
das Bisthum werfe nicht so viel ab, um seinen Vor
steher ganz standesgemäss leben zu lassen. Das Ta
felgut Ziesar musste mit seinen Zubehörungen das 
Beste thun. In der Einleitung ist eine vollständige 
Übersicht aller andern unmittelbaren Pertinenzien des 
Bisthums gegeben, auf welche wir verwiesen ha
ben wollen.

Das Domcapitel, dessen wir schon oben erwähn
ten, ward vom Bischof Wilmar 1161 auf der Burg 
Brandenburg gegründet, und vom Erzbischof Wich
mann von Magdeburg noch in demselben Jahre bestä- 
t’gt. Über Verlauf und Schicksale, sowie über die 
Rechte dieses Instituts ertheilt gleichfalls die Einleitung 
eine vollständige Nachweisung. Ausserdem als dritter 
Abschnitt, ist ihr eine kurze Geschichte der Bischöfe 

von Brandenburg angehängt worden. Ihre Zahl ist 43 
und die Reihe reicht bis zum J. 1560, seit welcher Zeit 
Bischöfe und Kurfürsten von Brandenburg zusammen
gefallen sind.

Die Urkunden, an der Zahl 549, gehen von der 
Stiftung des Bisthums bis zum J. 1562.

Das unter Nr. 5 angeführte Werk steht in naher 
Verbindung zur Geschichte der Mark Brandenburg, 
indem das Land Stargard, einst eine Besitzung wendi
scher Herren, dann im Besitze der pommerschen Her
zoge, im Anfänge des 13. Jahrh. an die brandenburgi
schen Markgrafen aus Albrecht des Bären Stamm kam. 
Bei Absterben eines Zweiges derselben gelangte es 
dann an das Haus Meklenburg durch Heirath. Über 
alle diese Landesschicksale bis zum J. 1471 und bis 
zum Tode Herzog Ulrich’s II. gibt der Verf. eine 
ebenso fleissige als fassliche Übersicht; wir erwähnen 
hier jedoch des Werkes hauptsächlich wegen der 
angehängten Urkunden und Regesten. Das alte star^ 
gardsche Landesarchiv war nach der Angabe des Verf. 
bereits 1497 vernichtet; die Briefschaften des stargard- 
schen Adels gingen beim Brande der Stadt Neubran
denburg 1676 verloren. Es war daher doppelte Pflicht, 
für Erhaltung des noch "V orhandenen durch den Druck 
Sorge zu tragen. Dahin gehören nun vorzüglich 
die Urkunden der geistlichen Stiftungen des Landes, 
namentlich der Johanniter-Comthureien zu Mirow und 
Namerow, sowie der Klöster zu Broda, Wanzka und 
Himmelpfort, dessen reichhaltiges Copialbuch zu Berlin 
befindlich, und noch nicht durch den Druck bekannt 
gemacht ist. Durch vielfache Unterstützung mehrer 
Vorsteher von Archiven, namentlich des Archivar Lisch 
zu Schwerin, ist der Herausgeber in den Stand gesetzt, 
seiner Geschichte eine Reihe von ungedruckten Ur
kunden beizugeben, von andern aber künftigen Samm
lern und Geschichtschreibern in Form von Regesten, 
Inhalt und Verwahrungort nachzuweisen. Somit ist 
freilich in den beiden Bänden beigegebenen 396 Num- ü o
mern von Urkunden und Regesten längst noch kein 
vollständiges Landesurkendenbuch erzielt, aber ein Grund 
durch eine fleissige Vorarbeit, die von Niemanden mehr 
übersehen werden darf, ist allerdings gelegt. Und 
mehr wollte der Verf., wie er sich in lobenswerther 
Bescheidenheit ausspricht, auch vorerst nicht erzielen.

-4. Schaumann.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F« A» Brockhaus in läeipzig.
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Jurisprudenz.
Lehrbuch des Bergrechtes für die gesammten Länder 

der österreichischen Monarchie, von Franz X. Schnei- 
der3 Doctor sämmtlicher Rechte und k. k. österrei
chischer Professor des Bergrechtes an der Karl-Fer
dinands-Universität zu Prag. Prag, Ehrlich in Comm. 
(Leipzig, Hinrichs). 1846. Gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

-Es kann nicht rühmend genug anerkannt werden, was 
besonders in neuerer Zeit die österreichische Regierung 
für das Studium des Bergrechts gethan hat; kein an
derer deutscher bergbautreibender Staat kommt ihr 
hierin gleich. „Eine Sammlung der vaterländischen 
Berggesetze insbesondere,“ heisst es bei dem Verf. 
S. 48, „liefert seit dem J. 1832 Franz Anton Schmidt, 
dermalen k. k. Hofcommissionsrath bei der k. k. Hof
kammer im Münz- und Bergwesen. Zuerst erschien 
seine chronologisch-systematische Sammlung der Berg
gesetze des Königreiches Böhmen, der Markgrafschaft 
Mähren und des Herzogthums Schlesien in 13 Octav- 
bänden, und zwar die drei ersten im J. 1832 bei G. P. 
Sollinger, die folgenden im J. 1833 und die zwei letz
ten im J. 1834 in der k. k. Hof- und Staats-Ärarial- 
Druckerei. Diese erste Abtheilung umfasst Gesetze 
vom J. 1248—1832. Die zweite Abtheilung enthält in 
25 Octavbänden die Berggesetze der Königreiche Un
garn, Kroatien, Dalmatien, Slawonien und des Gross
fürstenthums Siebenbürgen. Sie erschien vom J. 1834 
_ 38 und umfasst Gesetze vom J. 1053— 1834. Die 
dritte Abtheilung enthält Berggesetze von Österreich, 
Steiermark, Kärnten und Krain, und davon erschien 
1839 der erste Band mit Gesetzen vom J. 1182—1553. 
Auch die zweite und dritte Abtheilung ist aus der k. k. 
Hof-Staats-Ärarial-Druckerei.“ Ein ähnliches Unter
nehmen hat man z. B. für Preussen nicht. Für Sach
sen hatte Th. Wagner den Plan zu einer Sammlung 
der königl. sächsichen Berggesetze gefasst und nahm 
deshalb auch keine solchen in sein corp. iur. niet. 1791 
auf. Wir regten diesen Gedanken vor mehren Jahren 
wieder an, allein höhern Orts ward eine derartige 
Sammlung für „entbehrlich“ erachtet.

Sodann hat die österreichische Regierung eine or
dentliche Lehrkanzel des Bergrechtes an der Univer
sität Prag 1837 bewilligt — wenn wir nicht irren, hatte 
jedoch auch schon in früherer Zeit eine solche bestan
den — und dem Verf. dieses Lehrbuches (s. Vorwort)

1843 übertragen; aber auch an den Universitäten Wien 
und Pesth werden besondere Vorlesungen über Berg
recht gehalten (vgl. §. 283). Für die Universität Leip
zig wurden wir zwar vor geraumer Zeit einmal von 
Seiten des Ministeriums veranlasst, besondere Vorträge 
über Bergrecht zu halten, was auch geschehen ist, al
lein man hat seitdem das Studium dieses Rechtszwei
ges nicht weiter beachtet.

Die Aufmerksamkeit, die die österreichische Re
gierung dem Bergrechte schenkt, bethätigte sie auch 
dadurch, dass sie dem Verf. zugleich mit der Lehr
kanzel des Bergrechtes den Auftrag ertheilte, ein Lehr
buch des österreichischen Bergrechtes zu bearbeiten, 
obschon bessere, als in andern Staaten , für das Lan
desbergrecht vorhanden waren, namentlich von Tausch, 
abgesehen von dem für böhmisches Bergrecht von J. F. 
Schmidt. Unter diesen Umständen war der dem Verf. 
ertheilte Auftrag ein besonders ehrender, dem er aber 
auch in vollem Maasse entsprochen hat.

In Folge der erwähnten Berücksichtigung unseres 
Rechtszweiges ist nun aber auch in Österreich die 
Kenntniss des Bergrechtes unter den Juristen eine ver
breitetere und grössere, als anderwärts, sodass auch 
die auf Sachkenntniss und Gesetzesstudium gegründete 
bergrechtliche österreichische Literatur sicher den Rang 
vor der anderer deutschen Staaten einnimmt. Wie 
zahlreich finden sich in den beiden österreichischen 
juristischen Hauptzeitschriften gediegene bergrechtliche 
Abhandlungen, die auch der geschichtlichen Seite des 
Bergrechtes gebührende Anerkennung zukommen las
sen. Auch hier finden wir wieder unsern Verf. beson
ders thätig, und wir werden noch weiterhin einige sei
ner schätzbaren Beiträge zu berühren Gelegenheit finden.

Gehen wir weiter auf das verdienstliche Werk des 
Verf. ein, so wird zunächst jeder mit uns darin über
einstimmen , dass es sich durch grosse Klarheit und 
Bestimmtheit in der Darstellung vortheilhaft auszeich
net, was ihm gerade bei diesem Gegenstand zur be- 
sondern Empfehlung dienen muss. Sodann ist der 
Verf. durchgehends frei von veralteten irrigen Ansich
ten, er bekämpft sie vielmehr überall mit Entschieden
heit, und trägt wesentlich dazu bei, die Errungenschaft 
der neuern wissenschaftlichen Forschungen zu untei- 
stiitzen und zu verbreiten. Es gehört sein Werk auch 
dem Standpunkte der ausserösterreichischen Rechts
wissenschaft gegenüber ganz der Gegenwart an, so
dass es allen Freunden des Bergrechtes, die nicht
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Österreicher sind, mit Recht empfohlen zu werden ver
dient. Ferner hat der Verf. besondern Fleiss darauf 
verwendet, überall die einzelnen Bestimmungen auf 
die Aussprüche der betreffenden Gesetze und son
stigen Rechtsquellen älterer und neuerer Zeit zurück
zuführen , sodass ein grosses Vertrautsein mit den so 
zahlreichen Quellen namentlich hervorzuheben ist; auch 
bespricht er nicht selten einzelne schwierige Stellen. 
Desgleichen besitzt er die volle Kenntniss der neuern 
bergrechtlichen auch ausserösterreichischen Literatur, 
wenn schon er seltener sich auf bergrechtliche Schrif
ten beruft. Der Verf. hat sodann keineswegs blos das 
eigentliche Bergprivatrecht zum Gegenstand seiner For
schung und Darstellung gemacht, es enthält vielmehr 
sein Werk auch alle die Theile des Bergrechtes, welche 
dem Verwaltungsrechte u. s. w. angehören, und ein 
Anhang handelt noch von der Civilgerichtsbarkeit der 
Berggerichte. Mit Grund lässt sich namentlich behaup
ten, dass wir noch keine so genügende, ausführliche 
und gründliche Bearbeitung aller der bergrechtlichen 
Lehren besitzen, welche nicht zum eigentlichen Berg
privatrecht gehören, als die des geachteten Verf. ist. 
Auf diese Theile des Buches aber genauer einzugehen 
müssen wir deshalb verzichten, weil uns die hierbei in 
Betracht kommenden österreichischen Gesetze nicht im 
vollen Umfange zu Gebote stehen, die fraglichen Lehren 
zunächst auch nur für Österreich von unmittelbarem 
Interesse sind. Ebenso beachtenswerth ist es aber 
auch, dass der Verf. überall da, wo die Bergrechte 
der einzelnen Länder Österreichs von einander ab
weichen , diese Eigenthümlichkeiten besonders hervor
hebt, was die Schwierigkeit des Unternehmens natür
lich bedeutend vermehrte, jedoch den Werth des Buches 
erhöhte.

Als Schattenseite des Werkes erwähnen wir, dass 
sich sehr häufig Wiederholungen finden, die wol in 
in einem Lehrbuche vermieden werden sollten. So
dann kommen oft Paragraphen allgemeinem, einleiten
den Inhaltes vor, die wir ebenfalls für ein Lehrbuch, 
über welches Vorträge gehalten werden, nicht vermis
sen würden. Auch die oft in den Text aufgenomme- 
«en Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuches, z. B. 
über die Eintheilung der Sachen, halten wir, wenig
stens von unserem Standpunkte aus, für entbehrlich. 
Hätte sich der Verf. in diesen Beziehungen kürzer ge
fasst und den Raum mehr gespart, so würde er da
durch Gelegenheit gefunden haben, noch mehr, als er 
es gethan hat, die geschichtliche Entwickelung des 
Bergrechtes zu verfolgen^ was wir wenigstens für die 
wissenschaftliche Behandlung dieses Gegenstandes auf 
einer Universität für wichtig halten.

Sodann ist sich dei Verf. insofern nicht ganz treu 
geblieben, als er zwar in der Regel die vorkommen
den eigenthümlichen technischen oder bergrechtlichen 
Ausdrücke erläutert, zuweilen es aber auch unterlässt.

So kommt z. B. der Ausdruck blinde Muthung S. 135 
ohne alle Erklärurg vor, während doch manche Berg
ordnungen jene als eine besondere bergrechtliche Lehre 
behandeln. Dagegen haben wir Provincialismen , die 
man sonst nicht selten bei österreichischen Schrift
stellern findet, fast gar nicht angetroffen.

Ohne dem Verf. einen Vorwmrf daraus machen zu 
wollen, erwähnen wir noch, dass er nur selten auf be
sondere Rechtsfälle und ihre Entscheidung eingeht, z. B. 
auch die in Span Bergurtheile gegebenen wenig be
nutzt. Allerdings kann dies theils dem Vortrage über
lassen bleiben, theils gehört es auch nicht in ein 
Lehrbuch.

Ein Mangel bei der frühem Bearbeitung des Berg
rechtes bestand vorzüglich darin, dass man sich des 
innigen Zusammenhanges dieses Rechtstheiles mit den 
Lehren des deutschen Privatrechtes zu wenig bewusst 
war; es konnte dies auch nicht anders der Fall sein, 
weil bekanntlich das Studium des letztem fast gänzlich 
daniederlag. Gegenwärtig ist dies freilich anders, und 
es kann jetzt überall nachgewiesen werden, wie die 
einzelnen Bestimmungen des Bergrechtes nicht etwa 
isolirt dastehen, sondern nur deutschrechtliche Ideen 
sind, die sich auf unserem Gebiete wieder kund geben. 
Es wird auch ein solches Verfahren für beide Rechts
theile fruchtbringend sein. So wenig wir nun bei dem 
Verf. Verstösse gegen die deutschrechtliche Natur des 
Bergrechtes gefunden haben, so musste es ihm doch 
ferner liegen, auf das gedachte Wechselverhältniss be
sonders einzugehen. Denn einmal ruht zur Zeit in 
Österreich das Studium des deutschen Rechtes als ei
ner besondern Rechtsdisciplin noch, und sodann würde 
es dem Verf. für seine Vorträge über Bergrecht auch 
wenig nur geholfen haben, wenn er auf jenen Zusam
menhang hingewiesen hätte, da die Zuhörer doch nun 
einmal von geschichtlich zu begründenden deutschen 
Rechtsinstituten nicht die nöthige Vorkenntniss haben 
dürften.

So möchte z. B. für die Natur des Bergregals die 
der Voigtei auf klärend sein. Das Recht des ersten 
Finders würde sich auf die Berücksichtigu,,85 die das 
einheimische Recht im Gegensatz zum römischen der 
Arbeit in vielen Beziehungen angedeihen lässt, zurück
führen lassen; daher z. B. auch unsere Bestimmungen 
über industrielle Früchte, über das orzugsrecht des 
Lohnes im Concurse u. s. w., 7" während man jenes 
Recht des ersten Finders gewöhnlich, wie auch der 
Verf. thut, auf die Regel: qui P^or tempore, potior 
inre, gründet. Das Muthen, was sich bekanntlich beson
ders auf dem Gebiet des Lehnrechtes vorfindet, ist nichts 
anderes als nachsuchen, bitten, und wird in den ältern 
Quellen oft auch mit sinnen gleichbedeutend gebraucht, 
wie wir noch jetzt zuweilen sagen: Jemand etwas an
sinnen. So spricht auch Clasen in der kölner Schreins
praxis durchgehends vom Gesinnen. Die ältern Berg-
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rechtslehrer haben über diese bergrechtliche Muthung 
oft die wunderlichsten Ansichten aufgestellt. Der Verf. 
hat sich nun zwar davon völlig frei gehalten, er ist 
aber doch auch in Bezug auf die einfache Bedeutung 
der Muthung etwas schwankend. Der Verf. erklärt 
nämlich §. 2 muthen durch den Fund anmelden, §. 4 
durch ansuchen, §. 59 durch Anzeige das Eigenthum 
erwerben wollen (vgl. §• 98. §. 111. §. 115. §. 180). 
Dies Beispiel mag zugleich zum Beweis dienen, dass 
der Verf. von Wiederholungen sich nicht frei gehal
ten hat.

Die bergrechtliche Verleihung oder Bestätigung ist 
natürlich nur ein Ausfluss der deutschen Investitur. 
Auch die Vermessung findet viel Analoges in der alten 
Begrenzung der Grundstücke, selbst die mit einem 
Seile kommt vor; so namentlich auch die Verlustarten 
des Bergeigenthums, das Pfand- und Schulden wesen, 
über welches ganz besonders belehrend die alten Gos- 
larschen Bergrechte sind.

In Betreff des Wortes Lehen bemerkt auch der 
Verf. §. 21 und §. 183, Not. 4 mit Andern ganz richtig, 
dass es nichts mit unserem Lehen (feudum) zu schaf
fen habe, sondern der slawische Ausdruck für den 
mansus, huba u. s. w sei, dass es aber späterhin aller
dings Veranlassung gegeben habe, dieses bergrecht
liche Lehen mit dem feudum zu verwechseln. Merk
würdig ist es jedoch, dass in dem Stiftungsbriefe Mark
graf Otto zu Meissen über das Kloster Zelle v. 1185 
heisst: mansos — qui Franconica lingua Lehn di- 
cuntur. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, S. 536, 
bezeugt aber, dass gerade mansus der fränkische Aus
druck war. Man hat also wahrscheinlich schon da
mals in Meissen die richtige Abstammung des Wortes 
Lehen nicht gekannt.

Schicken wir noch eine kleine Bemerkung anderer 
Art voraus. Der Verf. theilt §.12 den §. 292 des bür
gerlichen Gesetzbuches mit, der so lautet: Körperliche 
Sachen sind diejenigen, welche in die Sinne fallen; 
sonst heissen sie unkörperliche, z. B. das Recht zu 
schürfen und alle andern Rechte. Nun heisst es aber 
in den B. G. statt zu schürfen: „zu jagen, zu fischen.“ 
Es fragt sich also, ob der Verf. die Beispiele in der 
gedachten Art verwechseln durfte, ohne den Rechts
grundsätzen des B. G. zu nahe zu treten. Wir glau
ben , dass er dies nicht durfte. Das Recht zu jagen 
und zji fischen ist überhaupt und so auch nach §• 383 
des B. G. eine Gerechtsame, deren es noch andere 
gibt, und diese erscheinen nach dem B. G. als unkör
perliche Sachen. Wir sind aber der Überzeugung, dass 
auch nach dem System des B. G., wie wir an einem 
andern Orte auszuführen gedenken, derartige Befug
nisse oder Handlungen, wie das Schürfen, nicht als un
körperliche Handlungen aufgefasst werden, obschon 
manche Juristen selbst die Handlungen als unkörper
liche Sachen ansehen.

Wenden wir uns nun zu dem Lehrbuche selbst, 
so finden wir zunächst unter der Aufschrift: Geschicht
licher Überblick des Bergbaues und Bergrechtes, §. VI 
—XLIII, nicht sowol was diese Überschrift erwarten 
lässt, als vielmehr eine gute geschichtliche Zusammen
stellung und Charakterisirung der Bergrechtsquellen 
der österreichischen Monarchie. Nach §. XLVI gelten 
der Hauptsache nach für die einzelnen Länder folgende 
Berggesetze. 1) Für Österreich ob und unter der Enns, 
Steiermark, Kärnten, Krain, dann auch für Tirol gilt 
die Ferdinand’sehe Bergordnung vom 1. Mai 1553. 
2) Für Salzburg die Bmer’sche vom 6. Mai 1784. 3) 
Für Dalmatien die Capitoli et ordini minerali vom 
13. Mai 1788 und die Erläut. vom 21. Jan. 1799. 4) 
Für die ungarischen Länder, Siebenbürgen und Gali
zien mit der Bukowina die Maximilian’sche Bergord
nung vom 16. Febr. 1575. 5) Für das longobardisch- 
venetianische Königreich: il regolamento Agosto 1808 
per le miniere. 6) Für die Länder der königl. böhmi
schen Krone, Böhmen, Mähren und Schlesien die Joa- 
chimsthaler Bergordnung und die beiden Bergwerks
vergleiche. Über die Rechtskraft der Joachimsthaler 
B. O. ist noch besonders ein gründlicher Aufsatz des 
Verf. in der Zeitschrift für österreichische Rechtsge
lehrsamkeit 1843, S. 242 — 252 zu vergleichen, indem 
er zugleich auch nachweist, dass die verbindende Kraft 
der alten kuttenberger Bergordnung nicht weiter gehe, 
als die Kuttenbergwerke selbst. Der Verf. sagt §. X 
in Betreff dieser alten lateinisch geschriebenen Berg
ordnung, die aus jener Zeit die umfangreichste ist, 
welche wir besitzen, dass sich eine von Karl IV. ver
anlasste deutsche Übersetzung durch Johann von Gey- 
lenhausen im kuttenberger Stadtarchive befinde, diese 
aber, obgleich genauer als die gedruckte von Ender
lein , handschriftlich vorhandenen böhmischen Über
setzungen weit nachstehe. Möchte es daher doch dem 
Verf. gefallen, das bergmännische Publicum mit den 
Eigenthümlichkeiten dieser Übersetzungen in der Art 
bekannt zu machen, dass er aus ihnen das mittheilte, 
was zum bessern Verständniss des Originals, sowie 
des damaligen Bergwesens überhaupt beiträgt. Wir 
werden unten noch sehen, wie auch die Enderlein’sche 
Übersetzung lehrreich ist.

Was die Hülfsquellen des österreichischen Berg
rechtes betrifft, so waren wir auf die Ansicht des Verf. 
gespannt. Nun er hat auch hier unsere Erwartungen, 
wir möchten fast sagen, unsere Wünsche, befriedigt. 
Wenn er nämlich auch das gemeine Bergrecht nicht 
unter den Hülfsquellen nennt (vgl. jedoch §• E), so 
sagt er doch bei Gelegenheit der HülfsWissenschaften 
des Bergrechtes §. LIV: „Dass endlich die ausländi
schen und vorzüglich die verschiedenen deutschen Berg
ordnungen, wenn auch nicht als Quellen, so doch zur 
Aufklärung dunkler Stellen und zum Verständnisse des 
Ganzen benutzt werden können, geht schon daraus
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hervor, weil dieselben aus gleicher Quelle, wie unsere 
einheimischen geflossen sind, oft wörtlich mit derselben 
übereinstimmen, und jedenfalls auf gleichen Grund
sätzen beruhen.“ Übrigens beruft sich der Verf. nicht 
selten, um einen Satz des österreichischen Bergrechts 
überhaupt zu begründen, z. B. auf die baierische Berg- 
ordnung, die doch nur für Salzburg Gesetzeskraft hat. 
Wenn wir nun hiermit übereinstimmen, so vermissen 
wir eine Äusserung des Verf. über die Bedeutung der 
Bergrechts Wissenschaft oder der Literatur, die jetzt 
grossentheils die Stelle des frühem gemeinen Gewohn
heitsrechtes vertreten dürfte. Indem er aber die nicht 
österreichische Literatur neben der österreichischen 
§. LV ff. anführt, scheint er ihr auch keineswegs allen 
Einfluss auf das österreichische Bergrecht abzusprechen; 
ja, er beruft sich im Werke selbst zur Begründung ein
zelner Rechtslehren oder Rechtssätze ebensowol auf 
die eine, als auf die andere, und bezieht sich z. B. 
§. 493 zur Unterstützung einer Rechtsnorm auf das 
deutsche Bergrecht überhaupt (vgl. S. 293).

In Betreff der vom Verf. angezogenen Literatur 
bemerken wir nur noch nebenbei, dass wir eine Er
wähnung der neuern Lehrbücher des deutschen Privat
rechtes, namentlich des Mittermaier’schen vermissen, 
da doch der Verf. Haubold, Sächs. Recht nennt. Die 
S. 51 erwähnte 51 Schrift: Georg Em. Beer, Über die 
kursächs. Bewerksverf. (Leipzig 1787) ist uns, unbe
kannt und wol dieselbe, die er S. 55 unter Thomas 
von Wagner citirt.

Wir wünschen, dass das wol ziemlich gegenseitige 
Sichzurückziehen der österreichischen und ausseröster- 
reichischen Rechtswissenschaft immer mehr schwinden 
möge, da ein gegenseitiger Austausch gewiss für beide 
Theile gewinnbringend wäre. Ja, wir glauben, dass 
selbst in Betreff des österreichischen bürgerlichen Rech
tes ein Unbeachtetlassen namentlich der neuern deutsch
rechtlichen Forschungen, nachtheilig auf die Auslegung 
des B. G. zurückwirkt. So finden wir, dass von öster
reichischen Juristen behauptet wird, der sogenannte 
Advitalitätsvertrag sei polnischen Ursprunges, während 
»hm doch sicher pichts anderes, als der deutsche unter 
verschiedenen Namen vorkommende Beisitz zur Grund
lage dient, der noch jetzt nach vielen Particularrechten 
theils kraft Gesetzes eintritt, theils auch durch letzten 
Willen oder Vertrag angeordnet werden kann; vgl. un
sere prakt. Untersuch. Hft. 1, S. 59 ff. Sollte sich im 
polnischen Rechte etwas Ähnliches finden, so kann 
dies theils daher rühren, dass deutsches Recht früher 
mehrfach in Polen Eingang fand, theils daher, dass 
sich allerdings eine gewisse Verwandtschaft des Rech
tes der germanischen und slawischen Völker nicht 
leugnen lässt. Ebenso ist aber auch sicher die Bestim
mung des B. G. §• 757, nach welcher dem Überleben-
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den Ehegatten des Erblassers, wofern Kinder vorhan
den sind, ein gewisser Theil der Verlassenschaft zum 
lebenslänglichen Genüsse gebührtj Jem gesetzlichen 
Beisitz des deutschen Rechtes herzuleiten.

Erachten wir selbst für die Auslegung des B. G. 
das Studium des gemeinen Rechtes für wichtig, so gilt 
dies noch mehr für andere Theile des österreichischen 
Rechtes. Nur darf man freilich unter dem gemeinen 
Rechte, wie zur Zeit auch bei uns häufig geschieht, 
nicht das römische Recht allein oder vorzugsweise ver
stehen ; mit dem gemeinen oder kaiserlichen Rechte 
bezeichneten vielmehr schon die deutschen Reichsge
setze den gesammten Inbegriff des anwendbaren Rech
tes, mochte er dem römischen oder dem germanischen 
Elemente angehören, aus deren Verschmelzung und 
Ineinanderleben eben erst das gültige Recht hervor
ging. Daher erscheint uns denn für Österreich vor 
allem das Studium des eigenen, des deutschen Rech
tes, welches auch wesentlich in den slawischen Län
dern eingewirkt hat, nach allen seinen einzelnen Zwei
gen, wohin auch das Lehen- und Bergrecht gehört, für 
wesentlich nothwendig. Man geht nämlich wol zu weit, 
wenn man annimmt, dass durch das Publ. Pat. IV des 
bürgerlichen Gesetzbuches, welches das gemeine Recht 
äusser Wirksamkeit setzt, alles und jedes zeitherige ge
meine Recht aufgehoben sei. Dies Publ. Pat. schliesst 
vielmehr das gemeine Recht nur für die „Gegenstände“ 
aus, die für die des B. G. an die Stelle des bisherigen 
tritt. Das auf andere Rechtszweige sich beziehende 
gemeine Recht wird von jener Gesetzesvorschrift nicht 
berührt, so namentlich auch das gemeine Bergrecht, 
insoweit nicht Gegenstände, für die das B. G. gilt, in 
Frage kommen, z. B. Verträge. Da sich nun aber un
sere Bergordnungen (vgl. Wagner, corp. iur. met. Vorr. 
§. 2) und auch österreichische (vgl. des Verf. Lehrb. 
§. L) ausdrücklich auf das gemeine Bergrecht berufen, 
so erachten wir, dass ihm auch in Österreich dieselbe 
Bedeutung beizulegen sei, die man ihm anderwärts zu
kommen lässt.

So macht es auch auf uns einen eigenen Ein
druck, wenn wir sehen, dass man sich in Österreich 
darüber streitet (vgl. v. Kremer, Lehenrecht, Th. I, 
§. 45) ob das römische Recht oder das B. G. nächste 
subsidiäre Rechtsquelle für das österreichische Lehen
recht sei — mit Recht sagt der Verf. §. Lil von dem 
ganz ähnlichen Falle bei dem Bergrecht, dass es sich 
von selbst verstehe, dass nicht jenes, sondern dieses 
zur Anwendung komme — u”d dabei des deutschen 
Lehenrechtes, also aller lehenrechtlichen Quellen äus
ser den libri feudorunh Sar gedenkt. Das Lehen
recht ist ein germanisches, dem römische Rechte frem
des Institut.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. Brockhaus in Leipzig.
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Die libri feudorum sind desgleichen eine germanische 
Rechtsquelle und wenn sie auch auf den Gebrauch 
des römischen Rechtes hinweisen, so stehen doch alle 
Rechtssätze jener im engsten Zusammenhänge mit dem 
germanischen und nicht mit dem römischen Rechte. 
Es befinden sich in dieser Rechtsquelle Constitutionen 
der deutschen Kaiser, wir haben Reichsgesetze, die Be
stimmungen über das Lehenrecht enthalten, und gar 
wesentlich trug die Praxis im deutschen Reiche dazu 
bei, die Bestimmungen der libri feudorum zu modifi- 
ciren und fortzubilden. Diese lehenrechtlichen Grund
sätze insgesammt waren es, welche die Reichs- und 
Landesgesetze und so auch die Österreichs unter dem 
Namen des gemeinen Lehenrechte zusammenfassten und 
ebensowenig darunter nur die Normen der libri feudo
rum allein verstanden, als unter dem gemeinen Rechte 
überhaupt nur die des corpus iuris civilis. So sagt auch 
der §. 359 des B. G.: von dem Lehen wird in dem be
sonders bestehenden Lehenrechte gehandelt; es heisst 
also daselbst nicht, dass von den Lehen nur in den 
libri feudorum gehandelt werde. Aber auch unser Verf. 
bezeichnet mehrmals, wo er eines Rechtssatzes des ge
meinen Lehenrechtes gedenkt, denselben ausdrücklich 
als longobardisch.

Als österreichische Hülfsquelle des Bergrechtes ins
besondere hebt der Verf. §. L zunächst das Berg
gewohnheitsrecht hervor. Gemeinrechtlich sieht man 
jedoch, wie bekannt, das Gewohnheitsrecht ebenso 
als Rechtsquelle an, wie das Gesetz, behandelt jenes 
daher nicht als blosses Subsidiärrecht. Der Verf. be
ruft sich dabei zwar auf Bergordnungen, in denen es 
wie gewöhnlich heisst: was in diesen nicht enthalten 
sei, „soll bei alter hergebrachter löblicher Bergwerks
übung bleiben«. Hiermit ist aber nur gesagt, dass die 
Bergordnung nächste Entscheidungsquelle sein, für das 
aber, worüber sie schweige, eine andere Rechtsquelle 
zur Entscheidung dienen solle. Nimmt man an, dass 
stets zunächst die speciellste gültige Rechtsquelle zu 
befragen ist, z. B. das Ortsrecht, so müsste man auch 
jede weitere Quelle des im Lande geltenden Rechtes, 
also selbst in dieser Beziehung das Landesgesetz, eine 
subsidiäre Rechtsquelle nennen. Dies wäre aber we

nigstens mit dem, was man nach gemeinem Rechte 
unter subsidiärem Rechte, wenn man von der Rang
ordnung der im Lande gültigen Rechtsquellen spricht, 
versteht, nicht im Einklänge. Schweigt die Landes
bergordnung über eine Frage, und ist hinsichtlich der 
letztem ein gültiges Gewohnheitsrecht vorhanden, so 
würden wir dies nicht als subsidiäres, sondern als zu
nächst anwendbares Recht auffassen. Auch sagt §. 10 
des B. G. ebensowenig, dass das Gewohnheitsrecht, 
soweit es anwendbar ist, als subsidiäres Recht gelten 
solle, als man von einem gültigen Statut (§. 11 des 
B. G.) behaupten wird, dass dieses nur Subsidiar- 
recht sei.

Der Verf. sagt dann weiter (§. L): „In Bezug auf 
das materielle Recht dürfte so viel äusser Zweifel sein, 
dass bei Bestand des §. 10 des allgem. bürgerl. G. B. 
die Ausbildung neuer Gewohnheiten nach dem 1. Jän
ner 1812 abgeschnitten.« Wir erkennen gern an, dass 
dies die gemeine Meinung ist, für deren Richtigkeit 
man vielleicht uns unbekannte Gründe anzuführen hat. 
Wir erlauben uns aber doch folgenden Zweifel auszu
sprechen. Es ist zwar wahr, dass das Publ. Pat. zum 
G. B. IV alle auf die Gegenstände dieses allgemeinen 
bürgerlichen Rechtes sich beziehende Gesetze und Ge
wohnheiten äusser Wirksamkeit setzt, also alle bisher 
entstandenen und gültigen, gleich wie das gemeine 
Recht auf hebt, und an deren Stelle das B. G. treten 
lässt. Damit scheint uns aber noch nicht mit Noth
wendigkeit gesagt zu sein, dass das Gewohnheitsrecht 
überhaupt, welches bisher als eine Form der Rechts
erzeugung anerkannt war, aus der Reihe der Rechts
quellen so hinweg gestrichen sei, dass sich künftig gar 
kein Gewohnheitsrecht mehr bilden könne, auch wenn 
es mit dem Gesetz nicht in Widerspruch trete. Be
trachtet man das Erzeugen des Gewohnheitsrechtes als 
eine zum Wesen und zur rechtlichen Existenz eines 
Volkes oder einer Volksabtheilung gehöriges Merkmal 
und Eigenschaft — denn so lange ein Volk als solches 
vorhanden ist, wird es auch gemäss seiner ihm inwoh- 
nenden rechtserzeugenden Befähigung, Gewohnheits
recht schaffen, und das positive Gesetz kann letzterm 
nur die Anerkennung rechtlicher Wirkung versagen, 
so sollten wir meinen, dass es allerdings einer aus
drücklichen positiven Staatssanction bedürfe, um jede 
fernere Bildung eines Gewohnheitsrechtes für rechtlich 
nichtig und wirkungslos zu erklären. Beachten wir 
nun ferner, dass das Publ. Pat. das zeitherige Ge-
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wohnheitsrecht nur in Bezug auf die Gegenstände des 
allgemeinen bürgerlichen Rechtes äusser Wirksam
keit setzt, so möchte diese Vorschrift nicht auf das 
Gebiet anderer Rechtstheile auszudehnen sein.

Doch der Verf. bezieht sich zur Behauptung sei
nes Satzes auf §. 10 des B. G. Dieser lautet: „Auf 
Gewohnheiten kann nur in den Fällen, in welchen sich 
ein Gesetz darauf beruft, Rücksicht genommen wer
den.“ Fasst man diese Stelle unbefangen auf, und 
geht man nicht von der gewiss irrigen Ansicht aus, 
dass das Publ. Pat. das Gewohnheitsrecht als Rechts
quelle aufgehoben habe, während es nur an die Stelle 
des zeitherigen Gewohnheitsrechtes u. s. w. des B. G. 
treten lassen will, so sagt obiger Paragraph nichts 
weiter, als dass in Bezug auf die Aufhebung des zeit
herigen Gewohnheitsrechtes insoweit eine Ausnahme 
eintreten solle, als sich ein Gesetz, d. h. eine gesetz
liche Bestimmung, also ein Paragraph des B. G., auf 
Gewohnheitsrecht beruft. Nimmermehr können wir uns 
damit einverstanden erklären, wenn man unter Gesetz 
in dem fraglichen Paragraphen andere Gesetze Öster
reichs z. B. Bergordnungen begreifen will, sodass es 
vom reinen Zufall nämlich davon abhinge, ob z. B. für 
das Gebiet des Bergrechtes das Gewohnheitsrecht gül
tig geblieben sei oder nicht, je nachdem ein Berggesetz 
sich auf Gewohnheitsrecht beruft oder nicht. Leicht 
könnte dann der Fall eintreten, dass in der einen Pro
vinz das Gewohnheitsrecht wirksam bliebe, in einer 
andern aber bei sonst gleichen Umständen äusser 
Wirksamkeit gesetzt erschiene. Dann würde man aber 
nicht von der Weisheit des Gesetzgebers, sondern von 
der Launenhaftigkeit desselben zu sprechen haben, und 
das letztere wird doch gewiss Niemand in Bezug auf 
den Gesetzgeber des B. G. thun. Nichts sagend er
schiene auch die Ausflucht, dass das Gewohnheitsrecht, 
auf welches sich ein Gesetz beruft, deshalb fortbeste
hen solle, weil es ein Gesetz erwähnt, denn einmal 
kann das jüngere Gesetz stets das ältere aufheben, und 
dann folgt auch daraus, dass sich ein Gesetz auf das 
Gewohnheitsrecht bezieht, gar nicht, dass es in dem 
Bereiche jenes wichtiger oder nöthiger sei, als in dem, 
wo es der Gesetzgeber stillschweigend als fortwirkend 
voraussetzt, sich also nicht ausdrücklich auf das Ge
wohnheitsrecht beruft. Etwas anderes wäre es, wenn 
es sich in unserem Falle um lauter solche Gesetze 
handelte, die alle von demselben Gesetzgeber ausge
gangen wären, denn dann liesse sich mit Grund anneh
men, dass jener nur da die Gültigkeit des Gewohnheits
rechtes anerkennen wollte, wo er dies ausgesprochen 
hat. Wo aber die verschiedensten Gesetze aus den 
verschiedensten Jahrhunderten vorliegen, die bald mit 
dieser, bald mit einer andern Schlussclausel oder Ein
gang versehen sind, können wir unmöglich glauben, 
dass der Gesetzgeber auf das Gerathewohl hin die Exi
stenz des Gewohnheitsrechtes habe von einer Zufälligkeit 

abhängig machen wollen. Wir sind also der Meinung: 
für alle die Rechtszweige, für welche nicht das bürger
liche Gesetzbuch oder die Gerichtsordnung massgebend 
ist, gilt das Gewohnheitsrecht nicht nur unbedingt, 
also auch dann, wenn sich ein Gesetz, z. B. eine Berg
ordnung nicht auf dasselbe beruft, fort, sondern es 
kann sich in den öedachte ucli neues Ge
wohnheitsrecht, besonders in Bergangelegenheiten in 
Österreich bilden.

Streng genommen sollte sich auch der Verf. von 
seinem Standpunkte aus nicht damit begnügen, sich 
nur auf böhmische Berggesetze zu berufen, die das Ge
wohnheitsrecht berücksichtigt wissen wollen. Dies 
wäre allerdings für Böhmen genügend, findet sich aber 
eine gleiche Beziehung auf das Berggewohnheitsrecht in 
Bergordnungen anderer österreichischer Länder nicht, 
dann müsste auch das Berggewohnheitsrecht äusser 
Wirksamkeit gesetzt sein.

Nehmen wir also an, dass sich das Wort Gesetz 
in §. 10 des B. G. gar nicht auf Gesetze äusser dem 
B. G. selbst bezieht, mithin auch nicht auf Bergordnun
gen, so folgt von selbst, dass wir auch nicht°zugeben 
können, dass seit dem 1. Jan. 1812 die Fortbildung 
des Berggewohnheitsrechtes abgeschnitten sei. Ob sich 
im Bereiche der Gegenstände des allgemeinen bürger
lichen Gesetzbuches neues Gewohnheitsrecht wieder 
bilden könne, denn das vor Erlassung des B. G. er
zeugte ist allerdings aufgehoben, wollen wir hier dahin 
gestellt sein lassen; allein völlig ausgeschlossen ist die 
Entstehung eines neuen Gewohnheitsrechtes auch in 
diesem Bereiche gewiss nicht. Denn wenn z. B. nach 
§. 389 und 390 des B. G. der Fund auf die im Orte 
gewöhnliche Art bekannt gemacht werden soll, so la°*  
es doch sicher nicht in der Absicht des Gesetzgebers, 
dass dies für alle Jahrhunderte nach dem am 1. Jan. 1812 
geltenden örtlichen Gewohnheitsrechte erfolgen müsse. 
Hat man damals z. B. den Fund noch ausgerufen, ist 
aber seitdem ein Intelligenzblatt entstanden und hat 
man sich gewöhnt, derartige Bekanntmachungen in 
dasselbe statt des Aufrufens einrücken zu lassen, so 
wird dies neue Gewohnheitsrecht gewiss gelten und so 
in ähnlichen Fällen. — Soll endlich der §. 10 sagen, 
dass die Bildung neuen Gewohnheitsrechtes völlig abge
schnitten sei, so müsste man nach §• 11 auch ebenso be
haupten, dass gegenwärtig der Regent keine neuen Statuten 
mehr bestätige, folglich keine neuen entstehen könnten.

Wir halten sonach dafür, dass man dem §. 10 des 
B. G. eine viel zu grosse Bedeutung für das Gewohn
heitsrecht überhaupt beigelegt. Hatte das Publ. Pat. 
das letztere äusser Wirksamkeit gesetzt, beruft sich 
aber dennoch das B. G. in einzelnen Fällen auf Ge
wohnheitsrecht, so musste dies auf irgend eine Weise 
vermittelt werde, und dies geschieht nun durch die Fas
sung des §. 10- Dass doch dem Gewohnheitsrecht noch 
ein besonderer Paragraph und zwar neben dem vom Ge
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setz (§. 9) gewidmet wurde, könnte auch in der Absicht 
erfolgt sein, um anzudeuten, dass das Gewohnheitsrecht 
nicht aus der Reihe der Rechtsquellen verbannt sein solle.

Der Verf. beginnt nun die Darstellung des eigent
lichen Bergrechtes damit, dass er das Princip der 
Bergregalität verbunden mit der sogenannten Freier
klärung an die Spitze stellt. Hiermit sind nicht nur 
wir vollkommen einverstanden, es wird dies aber auch 
jeder Andere sein, der richtige Ansichten von der ge
schichtlichen Entwickelung unseres einheimischen Berg
rechtes hat. Da die fraglichen Stellen sehr gut gefasst 
sind, und es nicht überflüssig erscheint, Juristen, die 
sich zunächst nicht mit dem Bergrechte beschäftigen, 
von dem gedachten Princip eine deutliche Anschauung 
zu geben, so theilen wir jene zunächst mit, und wer
den sodann einige Bemerkungen an dieselben knüpfen. 
Der Verf. hebt §. 1 so an: „Nach der in Deutschland 
und den österreichischen Staaten überhaupt, sowie in 
den Ländern der königl. böhmischen Krone insbeson
dere geltenden Bergwerksverfassung hat in der Regel 
Jedermann das Hecht, die in der Berggesetzgebung zu- 
gewiesenen, im Schoosse der Erde ruhenden Gegen
stände des Mineralreiches (also die sogenannten rega
len Fossilien), wo immer er sie zu finden glaubt, auf
zusuchen, und die Überlassung des Fundes bei der 
competenten Bergbehörde zu begehren, welche ver
pflichtet ist, nach hergestellter Gewissheit des Vorhan
denseins eines solchen Gegenstandes in einem berg
freien Revier ihm letzteres in einem gesetzlich bestimm
ten Ausmaasse einzuräumen. Dies gibt den Begriff der 
Bergfreiheit (oder der sogenannten Freierklärung des 
Bergbaues) des obersten Grundsatzes des Bergrechtes, 
des Palladiums der deutschen Bergwerksverfassung, 
dessen länger als tausendjährige Bewahrung dem deut
schen Bergbau die unerschütterlichste Grundfeste ist.“ 
In §. 3 fährt der Verf. dann fort: „Die Ausübung der 
Bergfreiheit geschieht jedoch, wie die Geltendmachung 
der Rechte im Staate überhaupt, unter Einflussnahme 
der Staatsgewalt; denn sowie diese durch die gesetz
gebende Function derselben die Objecte zuweist, so 
überwacht sie durch ihre richterliche Function die ge
setzmässige Besitzergreifung und Erwerbung des Berg
werksgutes hält es in Ordnung und Sicherheit, ent
scheidet die darüber entstehenden Streitigkeiten, beauf
sichtigt und leitet das Bergbaugewerbe, und benutzt 
Bergwerksgut und Gewerbe als Fond zur Deckung der 
Bedürfnisse des Staatshaushaltes mittels der Besteue
rung — Rechte, deren Inbegriff die Bergregalität in 
der wahren Bedeutun0' des Wortes bildet, worunter 
man häufig — jedoch fälschlich — ein Eigenthwn des 
Staates an den im Schoosse der Erde verborgenen mi
neralischen Gegenständen verstanden wissen will.“

Was wir hier vermissen, betrifft die geschichtliche 
Begründung dieser für das Bergrecht so inhaltsschwe
ren Sätze. Wie der Verf. bei einigen andern Lehren 

auf die geschichtliche Ausbildung derselben nach den 
vorliegenden bergrechtlichen Quellen Rücksicht genom
men hat, so hätten wir dies vor Allem hier gewünscht, 
und wir glauben, dass vorzüglich auf diesem Wege die 
etwaigen Gegner dieser gedachten richtigen Grundsätze 
von ihrem Irrthum zu überzeugen gewesen wären.

Der Verf. hat in der Zeitschrift für österreichische 
Rechtsgelehrsamkeit Jahrg. 1845, Bd. I, s. 116 ff. eine 
recht gediegene Abhandlung über das Wesen der Ber°’- 
regalität geliefert, auf die er sich auch in seinem Lehr
buche beruft. Wir stimmen ihm bei, insofern er es 
sich dort zur besondern Aufgabe macht, nachzuweisen, 
dass das Bergregal nicht in einem Eigenthum des Staa
tes an den unterirdischen noch unentdeckten regalen 
Fossilien bestehe, wie wir dies gleichfalls in unserer 
Schrift: Der Bergbau und das Bergregal 1845, gegen 
Karsten zu begründen suchten, sondern nur folgende, 
aus dem Wesen der verschiedenen Zweige der Staats
gewalt fliessende Rechte des Staates oder des Berg
herrn enthalte, nämlich 1) das auf Verleihung der 
Bergwerke von Seiten der dazu berufenen Behörden; 
2) das auf Aufstellung und Organisirung dieser Behör
den; 3) das der Oberaufsicht des Staates auf den 
Privatbergbau; 4) das der Berggerichtsbarkeit; 5) das 
auf den Zehnten; 6) das auf die Ablieferung des Gol
des und Silbers zur Vermünzung (Vorkaufsrecht des 
Staates) und 7) das Expropriationsrecht als Ausfluss 
der gesetzgebenden Gewalt. Nur in Bezug auf dieses 
letzte Recht, bemerken wir beiläufig, dass es einmal, 
geschichtlich aufgefasst, mehr aus einem alten Berg
gewohnheitsrechte als aus einem der Gesetze herzu
leiten ist, sodann möchten wir es aber auch nicht unter 
den besondern aus der Bergregalität fliessenden Rech
ten mit aufgezählt wissen, indem es nur als ein eigen- 
thümliches Recht der Bergbautreibenden erscheint, wie 
gewisse Vorrechte der Bergleute, die Bildung von Ge
werkschaften u. s. w. Stände jenes Expropriations
recht nur dem Staate, wenn er Bergbau selbst treibt, 
zu, so würden wir es allerdings auch so ansehen, wie 
der Verf.

Der Begriff des Bergregals ist übrigens, wie auch 
der Verf. in der angezogenen Abhandlung hervorhebt, 
sehr verschieden aufgefasst worden. Sieht man jedoch 
von der namentlich auch für das österreichische Berg
recht als irrig vom Verf. erwiesenen Ansicht ab, nach 
der das Bergregal in einem Eigenthum des Staates 
oder des Bergherren an den unterirdischen unentdeck
ten regalen Fossilien bestehen soll, so werden sich die 
andern Ansichten über das Wesen des Bergregals nicht 
schwer vereinigen lassen. Die Verschiedenheit der
selben beruht nämlich darauf, dass die Einen neben 
dem Bergwerksregal (regale minus) noch eine beson
dere Berghoheit anerkennen, Andere aber*  wie auch 
der Verf., in der Bergregalität das sogenannte regale 
maius und minus zusammenfassen. Weist man nun die 
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von dem Verf. gedachten in der Bergregalität liegenden 
Rechte theils der Berghoheit (regale maius), theils dem 
eigentlichen Bergregal (regale minus) zu, so kann na
mentlich in Bezug auf das Recht der Verleihung des 
Bergwerkseigenthums noch Streit :darüber entstehen, 
ob jenes als Ausfluss der Berggerichtsbarkeit anzu
sehen und daher nicht zum regale minus gehört, oder 
ob dieses Recht der Verleihung andern Ursprungs ist, 
sodass es zu dem regale minus zu ziehen sein dürfte. 
Erwägen wir nämlich, wie wir gleich weiter sehen 
werden, dass das Recht der Verleihung daraus entstan
den ist, dass nach altem Rechte der Grundeigenthümer 
Andern die Erlaubniss gab, auf seinem Grund und Bo
den Bergbau zu treiben, und so auch später die Lan
desherren, auf die im Wesentlichen die Rechte der 
Grundeigenthümer übergingen und sich in ihren Hän
den zum Bergregal gestalteten, so bedarf es der An
nahme des Rechtes der Gerichtsbarkeit nicht, um jene 
Bergverleihung zu erklären. Sowie Jemand im Mittel- 
alter z. B. einem Andern eine Sache als Lehen u. s. w. 
verleihen konnte, ohne Gerichtsbarkeit zu haben, so 
war es auch in unserem Falle. Doch dies weiter zu 
begründen, hängt zu genau mit der eigenthümlichen 
Ausbildung des Gerichtswesens im Mittelalter zusam
men, als dass wir hier darauf genauer eingehen könn
ten. Übrigens geben wir dem Verf. gern zu, dass, 
wenn man von dem geschichtlichen Entstehungsgrunde 
des Verleihungsrechtes absieht, und es, wie es heut
zutage geltend gemacht wird, betrachtet, das Bergver
leihungsrecht als ein Ausfluss der Berggerichtsbarkeit 
erscheint. Auch ist wenigstens für das Bergrecht nichts 
damit gewonnen, wenn man die in der Bergregalität 
enthaltenen Rechte theils dem Berghoheitsrechte, theils 
dem Bergregal im engern Sinne zuweist; wie man aber 
von Seiten des Staatsrechtes die Sache zu behandeln 
hat, darauf haben wir uns nicht weiter einzulassen. 
Übrigens sprechen wir uns in unserer gedachten Schrift 
S. 69 über den Begriff des Bergregals mit dem Verf. 
im Wesentlichen übereinstimmend aus, und wenn wir 
jenen anderwärts weniger umfassend aufstellten, so 
liegt darin keine Änderung unserer Ansicht, sondern 
es rührt dies nur daher, dass wir dort blos die zum 
Bergregal im engern Sinne gehörigen Rechte zusammen
fassten, und davon die aus der Berghoheit fliessenden 
Rechte des Staates ausschlossen.

Noch bitten wir zu beachten, dass die Meinung, 
nach der das Bergregal in einem Eigenthum des Staa
tes an den gedachten Fossilien besteht, zu den unrich
tigsten und verwerflichsten Folgerungen führt, die sich 
kaum im Voraus übersehen lassen, wie sich dies be
sonders in Preussen kund gibt. Es ist daher gewiss 
auch die Aufgabe einer neuen Berggesetzgebung sich 
über den Begriff des Bergregals entschieden auszu

sprechen. Auf diese nachtheiligen Wirkungen des frag
lichen falschen Begriffes macht auch unser Verf. in der 
gedachten Abhandlung aufmerksam, es ist aber auch 
schon von Andern geschehen, so neuerdings von Skai- 
ley Aphorismen 1845 und auch von uns an verschiede
nen Orten. So war, um Eines nur noch anzuführen, 
nach unserem Verf. früher der Antrag gestellt worden, 
es sollte die Ablösung des zum Bergbau nöthigen Grun
des von Seiten des Ärars geschehen, und die Vergü
tung von diesem dafür geleistet werden, weil der Pri
vatbergbau im Namen des Staates betrieben werde.

Doch wenden wir uns zu dem, was wir vorzugs
weise in Betreff des Bergregals, verbunden mit der 
Bergfreiheit zu besprechen für nöthig hielten, denn hin
sichtlich der jetzt geltenden Begriffe sind wir mit dem 
Verf. einverstanden; dies ist nämlich die geschichtliche 
Ausbildung der Grundlage unserer Bergwerksverfassung, 
die ja eben auf der mit der Bergregalität so glücklich 
verbundenen Bergfreiheit beruht, Der Verf. geht mit 
einem Worte davon aus, dass die gegenwärtige Berg
werksverfassung namentlich in Ostreich so alt sei, als 
der Bergbau selbst, wenigstens so weit er sich urkund
lich, besonders an der Hand der Bergrechtsquellen, 
verfolgen lässt. Ist dies richtig, so können wir freilich 
auch von dem Verf. nicht verlangen, dass er uns eine 
geschichtliche Entwickelung der Grundlagen unserer 
Bergwerksverfassung geben solle; ja wir müssen zuge
stehen, dass er von seinem einmal angenommenen Stand
punkte aus gar nicht anders zu Werke gehen konnte, 
als er es gethan hat. Wir sehen uns also genöthigt, 
den Satz zu bestreiten, dass unsere Bergwerksverfas
sung so alt als der Bergbau selbst sei. Zunächst be
merken wir, dass anerkannter- und erwiesenermassen 
in den südlichen Provinzen des österreichischen Kaiser
reichs schon seit der Römerzeit her Bergbau getrieben 
worden ist, ebenso sollen auch dann die Gelten in je
nen Gegenden des Bergbaues sich befleissigt haben. 
Ob er nun fortwährend oder mit grössern Unterbre
chungen daselbst getrieben worden ist, wieviel das eine 
Volk von dem andern hinsichtlich bergrechtlicher Ge
bräuche und Einrichtungen angenommen hat, wagen 
wir nicht zu entscheiden. Es haben zwar einzelne 
gründliche Geschichtsforscher Österreichs auch diesen 
alten Bergbau beachtet, allein eine selbständige gründ
liche Forschung über den Bergbau im alten Deutsch
land, in der namentlich auch zu untersuchen wäre, ob 
nicht die Bergbaukunst und gewisse Ideen unseres Berg
rechtes Völkern der alten Welt entlehnt und von die
sen auf das unsere übertragen seien ? haben wir noch 
nicht, und gewiss wäre eine solche Untersuchung auch 
ein höchst wichtiger und belehrender Beitrag für un
sere Culturgeschichte. Dass derartige Untersuchungen 
weder in das Lehrbuch noch in die gedachte Abhand
lung des Verf. gehörten, versteht sich von selbst; wir 
wollten mit dem Gesagten nyr andeuten, dass linsere 
Bergwerksverfassung ’n Deutschland nicht immer die
selbe gewesen sein könne.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr- F. Hand in Jena. Druck-und Verlag von F. A, Brockhaus in Deipzig.
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Es steht geschichtlich fest, dass sich die Landeshoheit 
der Fürsten in Deutschland erst seit dem 12. u. 13. Jahrh. 
auszubilden begann und ebenso auch erst Friedrich I. es 
war, der mit Nachdruck die Regalität des Bergbaues be
hauptete. Hieraus folgt nun, dass, bevor es eine Landes
hoheit und ein kaiserl. Bergregal gab, eine andere Ver
fassung des Bergbaues als die gegenwärtige bestanden 
haben muss. Wir wissen auch urkundlich, dass früher 
die Grundeigenthümer auf ihrem Grund und Boden Berg
bau zu treiben das Recht hatten, aber ebenso auch die 
Erlaubniss dazu Anderen ertheilten und sich wie der 
Sachsenspiegel I, 35, §. 2 sagt, die Voigtei dann darüber 
vorbehielten. Wie soll es auch denkbarer Weise anders 
gewesen sein, bevor es ein Bergregal gab, bevor die 
Fürsten das Bergregal als Theil ihrer Landeshoheit an
sahen? Wir sind aber auch überzeugt, dass es eine 
Zeit des Kampfes hinsichtlich der Rechte zum Bergbau 
zwischen den Bergleuten, den Grundeigenthümern, den 
Landesherren und dem Kaiser gegeben hat, aus der 
sich hier früher, dort später die gegenwärtige Berg
werksverfassung erst herausbildete. Die Grundeigen
thümer unterlagen und die Landesherren nahmen das 
Bergregal von den Kaisern als Lehen, wenn es auch 
einzelne, namentlich Böhmen, kraft eigenen landesherr
lichen Rechtes behaupteten. Alles dies setzt aber auch 
in den österreichischen Ländern erst Begründung und 
Erweiterung der Landeshoheit voraus. Und wenn der 
Verf. sagt, dass sich die Landeshoheit der österreichi
schen Herzöge auf den Freiheitsbrief, den 1156 Frie
drich I. den Herzog Heinrich II. Jasomirgott stütze, der
selbe aber die Bergregalität noch nicht enthalte und 
gewähre, so muss doch die Bergwerksverfassung so 
lange, bis die Herzöge die Bergregalität auf irgend eine 
Weise hinzuerwarben, eine andere als die gegenwär
tige gewesen sein.

Nun nur noch ein Wort über die Bergfreiheit oder 
die sogenannte Breierklärung des Bergbaues. Die'al
tern Bergrechtslehrer gingen häufig von der Ansicht 
aus, dass früher der Be?gherr als Bergregalsinhaber 
den Bergbau für sich allein getrieben oder nur Einzelne 

nach Gutdünken zur Mitbetreibung kraft besonderer 
Verleihung zugelassen habe; erst seit dem 16. Jahrh. 
sei die sogenannte Freierklärung als ein Act der lan
desherrlichen Gnade durch bestimmte Bergordnungen 
erfolgt. Diese grundfalsche Ansicht findet sich z. B. 
auch noch bei Köhler, Sächsisches Bergrecht (2. Ausg. 
S. 125), und sie ist auch in der neuesten von Hänsel 
besorgten Ausgabe von Haubold, Lehrbuch des säch
sischen Privatrechts, in die überhaupt wenig von dem 
Geiste der neuern Rechtswissenschaft geflossen ist, 
§. 245 n. d. zu lesen. Im Gegensatz zu diesen veral
teten Vorstellungen spricht nun unser Verf. von einer 
tausendjährigen Bergfreiheit. Wir wissen zwar nicht, 
in wie weit er diesen Ausdruck wörtlich verstanden 
wissen will, da er aber doch mit Recht die Entstehung 
des Bergregals erst in das 12. Jahrh. setzt, so möch
ten wir annehmen, dass er die Bergfreiheit für älter 
ansieht als das Bergregal. Zu wünschen wäre es ge
wesen, dass er sich hierüber ausgesprochen hätte. Die 
Bergfreiheit für älter anzusehen als das Bergregal dürfte 
zwar gegen die gewöhnliche Meinung verstossen, da 
man jene als einen Ausfluss dieser ansieht; allein wir 
haben uns zunächst durch die gedachte Stelle des Sach
senspiegels überzeugt, dass schon zur Zeit, als die 
Grundeigenthümer noch über den Bergbau auf ihren 
Grund und Boden zu verfügen hatten, also bevor das 
Bergregal begründet ward, der Bergbau factisch wenig
stens und herkömmlich frei war. Die Grundeigenthü- 
mer oder Grundherren erlaubten nämlich unter Vorbe
halt der Voigtei Andern, auf ihren Fluren Bergbau zu 
treiben. Es lässt sich annehmen, dass sie es gern sa
hen, wenn des Berg- und Hüttenwesens Kundige ka
men und Bergbau begannen; denn abgesehen davon, 
dass dadurch ihr Grund und Boden bevölkert wurde, 
zogen sie auch kraft der Voigtei Gewinn von dem Berg
bau der Andern u. s. w. Auch ist damals die Berg- 
und Hüttenkunst gewiss keine so allgemeine gewesen, 
dass der Grundeigenthümer leicht Kundige erhalten hätte, 
die lediglich gegen Lohn für ihn den Bergbau betrie
ben hätten. Er musste es sich also schon gefalle11 las
sen, wenn Andere unter seiner Voigtei den Bergbau 
für sich betrieben. Auch kann man dafür noch anfüh
ren, dass in jener Stelle allerdings nicht gesagt wird, 
dass der Grundeigenthümer zunächst das Recht habe, 
auf seinem Grund und Boden für sich als Eigenthümer 
Bergbau zu treiben, sondern nur davon die Rede ist, 
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dass es Andere mit seiner Erlaubniss und unter seiner 
Voigtei thun. War somit schon vor der Durchführung 
der Regalität des Bergbaues die Idee verbreitet, dass 
der Bergbau frei sei, so konnte man es auch nicht 
ernstlich wagen, mit der Begründung der Bergregalität 
den Bergbau zu einem Monopol des Kaisers oder der 
Landesherren zu machen. Ein Beispiel der Volksüber
zeugung von dem Alter uhd der Stärke des freien Berg
baues findet sich auch in einem Weisthum bei Grimm, 
Weisthümer II, S. 575. Und so halten wir dafür, dass 
man es fast überall geschehen lassen musste, dass der 
Bergbau, als er für regal erklärt worden war, doch 
als freier fortbetrieben wurde. Somit gewinnt allerdings 
auch die Ansicht Karsten’s, dass die Bergleute kraft 
alten Gewohnheitsrechtes den Bergbau für frei angese
hen, und dies auch überall da, wo sie hinkamen, gel
tend gemacht hätten, an Wahrscheinlichkeit; nur bleibt 
es irrig, wenn er gegen die Geschichte annimmt, dass 
diese Bergleute den Regenten gewisse Rechte hinsicht
lich des Bergbaues im Lande eingeräumt hätten und so 
das Bergregal entstanden sei. Wo aber der Regalin
haber die Zügel als solcher sträffer anzog, sich viel
leicht sogar als vermeintlicher Eigenthümer der unter
irdischen unentdeckten regalen Fossilien ansah, da wird 
die Bergfreiheit auch so entstanden sein, dass der Berg
herr sich ursprünglich ein Recht beilegte, Andern den 
Bergbau verleihen, aber auch verweigern zu können, 
bis sich allmälig das Letztere verlor, und Jeder, unter 
Beobachtung der bergrechtlichen Vorschriften, zugelas
sen werden musste.

In welcher Form der Grundeigenthümer Anderen 
die Erlaubniss zur Betreibung des Bergbaues unter sei
nem Grund und Boden ertheilte, ist uns allerdings aus 
den Quellen nicht bekannt; ziehen wir aber ähnliche 
Erscheinungen und Verhältnisse jener Zeit zu Rathe, 
so glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, 
dass dies den Erwerbsformen des Grundeigenthums, 
sowie verschiedener Rechte an demselben analog, also 
durch eine Art Investitur geschah, die der Grundeigen
thümer wahrscheinlich in Gegenwart anderer Bergleute 
vornahm. So erachten wir denn, dass unsere berg
rechtliche Verleihung, wie wir schon oben bemerkten, 
nicht als Ausfluss der eigentlichen, vom Könige aus
gehenden Gerichtsbarkeit zu betrachten ist. Sicher fand 
dabei auch schon eine Vermessung des Grubenfeldes 
statt, da manche bei derselben nach unsern ältern Berg- 
rechtsque^en üblichen Formen und Gebräuche auf ein 
hohes Alterthum hindeuten.

Nach dem gesunden Rechtsgefühl jener Zeit nahm 
man übrigens kein Eigenthum des Grundherrn in Bezug 
auf die unter der Erde verborgenen und unentdeckten 
Fossilien an. Dies ergibt sich daraus, dass der Sach
senspiegel nicht von einer Übertragung des Eigenthums 

der Fossilien oder des Silbers an Andere, sondern nur 
von einer Erlaubniss des Abbaues spricht.

Was noch die Voigtei betrifft, die dem Grundei
genthümer über den fraglichen Bergbau zustand, so ent
hielt sie unbezweifelt äusser dem gedachten Rechte der 
Verleihung die Anfänge von dem, was man später in 
der Bergregalität weiter ausgebildet findet, namentlich 
den Anspruch auf gewisse Gaben von dem Ertrage der 
Bergwerke, wie sich aus dem Wesen der Voigtei im 
Mittelalter leicht schliesen lässt. So war denn schon 
durch das frühere Recht unserer Bergwerksverfassung, 
die in dem Bergregal, verbunden mit der Bergfreiheit, 
ihre Begründung findet, wesentlich vorgearbeitet, und 
es bedurfte nur, dass die Landesherren die gedachte 
Voigtei der einzelnen Grundeigenthümer auf sich über
trugen, und die der einzelnen in ihrer Person als Berg
herren des Landes vereinten.

Wir bemerken übrigens noch, dass wir an der An
sicht festhalten: der Sachsenspiegel kenne kein Berg
regal. Die gegen dieselbe in jüngster Zeit vorgebrach
ten Einwendungen werden wir an einem andern Orte 
zurückzuweisen versuchen.

Auch sei noch gedacht, dass wenn man der rich
tigen Ansicht über den Ursprung des freien Bergbaues 
folgt, und ihn nicht als einen zu einer bestimmten 
Zeit ausgesprochenen Act der landesherrlichen Gnade 
betrachtet, der von dem Verf. gewählte Ausdruck Berg
freiheit dem zeither gebräuchlichen: Freierklärung des 
Bergbaues vorzuziehen ist.,

Endlich erachten wir, dass eine solche geschicht
liche Nachweisung der Entwickelung unser Bergwerks
verfassung auch insofern fruchtbringend gemacht wer
den kann, als sich zugleich dabei nachweisen lässt, 
dass diese Verfassung die dem Bergbau einzig erspriess
liche, dass sie die beste ist, denn der deutsche Berg
bau konnte das nicht leisten, was er für Deutschland, 
ja für die Welt geleistet hat, wenn er zu einem Mono
pol der Fürsten in Folge der Eigenthumstheorie ward, 
oder so abgegrenzt betrieben wurde, wie es die Grund
stücke über Tage sind, wenn er also den Grundeigen
thümern allein vorbehalten blieb.

Die wichtigste, zugleich aber auch schwierigste 
Lehre des Bergprivatrechts, zum Unterschied von dem 
Bergverwaltungsrechte, ist die von den Gewerkschaften 
und Kuxen; dieselbe wird zugleich aber auch für un
ser Actienwesen von Bedeutung, weil man jetzt fast 
allgemein anerkennt, dass beide Rechtsinstitute nicht 
nur mit einander verwandt seien, sondern dass auch 
Rechtsgrundsätze für Actienvereme aus den über Ge
werkschaften abgeleitet werden können. Soll dies aber 
mit Erfolg geschehen, so müssen freilich erst die Grund
sätze über letztere feststehen. Dies ist allerdings in 
Bezug auf mehre Rechtsfragen der Fall, keineswegs 
jedoch rücksichtlich aller. Die Gewerkschaften gehören 
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nämlich zu den jüngern Instituten des Bergrechtes; wir 
finden also auch in den alten Bergordnungen und Rech
ten noch keine Bestimmungen über jene. Da nun aber 
die spätem Bergrechtsquellen auf den ältern meist nur 
fortbauen, so enthalten auch die neuern nicht alle 
Zweifel hinsichtlich der fraglichen Lehre erledigende 
Grundsätze. Überdies sind die meisten hierher gehöri
gen Rechtsfragen mehr civil- als bergrechtlicher Natur.

Was aber die Thatsache betrifft, dass sich die Ge
werkschaften in ihrer gegenwärtigen Verfassung erst 
später ausgebildet haben, so wollen wir dafür hier nur 
Eins erwähnen. Zur Natur der Gewerkschaft gehört 
wesentlich das Vorhandensein eines Schichtmeisters. 
Diesen finden wir aber in den alten Bergrechtsquellen, 
selbst in denen, die, wie die Kuttenberger Bergordnung, 
ganz ausführlich von allen Bergbeamten sprechen, sei 
es auch unter anderm Namen, nicht vor, während der 
Schichtmeister in den Bergordnungen seit dem 16. Jahrh. 
eine bedeutende Rolle spielt. Der Schichtmeister, der 
durchgehends neben den Steiger gestellt wird, muss 
auch ursprünglich, wie schon sein Name deutlich zu 
erkennen gibt, eine andere Stellung eingenommen ha
ben als heutzutage, und die Rechte und Verbindlich
keiten, die er bei der Gewerkschaft hat, erst allmälig 
erhalten haben. Bemerkenswerth für die Geschichte 
des Schichtmeisters ist es, dass Enderlein die Worte 
der kuttenberger Bergordnung Thl. I, c. 8: De scrip- 
toribus urbare (F. A. Schmidt, Bd. I, S. 30): Sunt et 
alij simplices scriptores solum montium scribentes expen- 
sas etc. so wiedergibt. (S. 43): „Es sollen aber berürte 
gemeine Grubenschreiber oder Schichtmeister u. s. w.

Was nun aber unsere Gewerkschaften betrifft, so 
ist es denn gleich eine hauptsächliche Streitfrage, ob 
sie als Corporationen oder als Gesellschaften (societas) 
aufzufassen sind. Ob jenen schon augenfällig mehr von 
dem Wesen einer Corporation innenwohnt, besonders 
wenn man diese so auffasst, wie sie sich in Deutsch
land ausgebildet haben, also der römischen Universitas 
o-eo-enüber, so ist doch'die zeither herrschende Ansicht 
die gewesen, Gewerkschaften als societates aufzufas
sen, wobei man freilich ziemlich willkürlich verfuhr, 
und das, was man von diesen nicht brauchen konnte, 
wegliess und dagegen Anderes von der Corporation ein
tauschte. Nur erst in jüngster Zeit sind es namentlich 
die Germanisten, welche die Gewerkschaften als Cor
porationen zu construiren versuchen, und dies, wie 
wir glauben, mit Recht.

Da es nun nicht leicht ein Berggesetz geben wird, 
welches sich über diesen Gegenstand genügend aus
spräche, so fällt es allerdings besonders der Rechts
wissenschaft. bei dem gegenwärtigen Zustande des Rechts, 
anheim, aus den einzelnen, von den Gesetzen gegebe
nen Anhaltepunkten zu ermitteln, als was die Gewerk
schaften juristisch aufzufassen sind. I

Wir haben hierüber unsere Ansicht namentlich in 
dem „Bergwerksfreund“, Bd. IV, ausgesprochen, und 
sollte auch dort hinsichtlich der Feststellung des Be
griffes der Corporation Einiges zu verbessern sein, so 
halten wir doch im Übrigen an den daselbst gegebenen 
Ansichten über Gewerkschaft, Kux, Bergschuldenwe
sen fest. Wir können zwar nicht behaupten, dass die 
dort aufgestellten Grundsätze wirklich durchgehends in 
Anwendung wären; wir sind aber doch überzeugt, dass 
sich die vielen Widersprüche und Ungereimtheiten, die 
in dieser Lehre, wie sie gewöhnlich aufgefasst wird, 
vorfinden, nur auf die dort aufgestellten, oder eine 
ähnliche Weise beseitigen lassen. — Das Wesen einer 
Corporation setzen wir darein, dass sie ein mit Persön
lichkeit ausgestatteter organisirter Verein Mehrer zu 
einem erlaubten Zwecke ist; das Haupterforderniss bleibt 
die Organisirung des Vereins, d. h. das Vorhandensein 
einer Gewalt, der die Mitglieder, im Gegensatz zur 
Vollmacht bei der Gesellschaft, unterworfen sind; mag 
sich nun diese Gewalt in der Entscheidung durch Stim
menmehrheit oder in der Herrschaft der Vorsteher kund
geben. Schon ältere Juristen heben das sub regimine 
mit Recht als wesentlich hervor. Hiernach lässt es sich 
leicht beurtheilen, ob eine Gewerkschaft sich zur Cor
poration eignet.

Der Verf. scheint uns in Bezug auf die rechtliche 
Natur der Gewerkschaften zu kurz zu sein; namentlich 
bringt er sie zu wenig mit dem in Verbindung, was das 
österreichische G. B. über Corporationen und Gesell
schaften sagt, während er dies doch regelmässig in 
andern Fällen thut. Es möchten hierher besonders fol
gende Stellen des Verf. über die Natur der Gewerk
schaft zu ziehen sein.

In §. 54 ist von einem Vertrage die Rede, ver
möge „dessen der Lehnträger die künftigen Nutzungen 
seines Bergwerkes in gewissen aliquoten, d. i. in Bezug 
auf das Ganze bestimmten — Kuxe oder Bergwerks
antheile genannt — gegen Erfüllung der im Gesetz ge
gründeten oder durch Vertrag stipulirten Mitgliedschafts
pflichten an Andere entgeltlich oder unentgeltlich über
lässt“ §.306 sagt er: „Heutzutage werden Bergwerke 
gemeinschaftlich nicht ungetheilt, sondern in der Regel 
getheilt, und zwar in der Art besessen, dass jedem 
Theilhaber ein bestimmter intellectueller — ein im Ver- 
hältniss zum Ganzen bestimmter Theil zusteht (condo- 
minium pro diviso).“ Dann heisst es in demselben 
„Der Inbegriff aller Gewerken bildet die Gewerkschaft, 
die in Bezug auf das gemeinschaftliche Eigenthum (die 
Zeche) nur eine Person eine sogenannte moralische der 
Collectivperson vorstellen.“ §.311: „Der Gewerkschaft 
gegenüber steht den Gewerken die Einflussnahme auf 
die Verwaltung des Gesammteigenthums nach dem Ver
hältnisse seines Antheiles zu, indem sich sein Recht 
über alle Gegenstände der Gemeinschaft pro rata er
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streckt.“ §, 542: „Der einzelne Gewerke und die Ge- ] 
werkschaft sind zwei ebenso verschiedene Personen als 
der einzelne Stadtbewohner und die Stadtgemeinde. So 
wenig nun jeder einzelne Stadtbewohner pro rata auf 
die Gemeindeschulden persönlich ausgeklagt werden 
kann: ebensowenig ist dies bei diem einzelnen Gewer
ken in Bezug auf die Gewerkschaftsschulden der Fall.“ — 
Aus diesen Stellen kann man abnehmen, dass man für 
gewisse Beziehungen und Verhältnisse das gewerkschaft
liche Gut als ein Ganzes, als das Eigenthum eine)' Per
son aulfassen muss, und dann doch auch wieder in an
dern Hinsichten als etwas unter die einzelnen Gewer
ken pro rata Getheiltes. Darüber weiterhin einiges Nä
here. — Hier erinnern wir nur noch, dass der Verf. 
§. 293 if. die bekannte alte Streitfrage, ob durch die 
bergrechtliche Verleihung an dem verliehenen Bergob
ject ein Eigenthum oder ein anderes Recht erworben 
werde, ausführlicher bespricht, als irgend eine andere 
Streitfrage. Wir stimmen hier dem Verf. nicht nur 
vollkommen bei, indem wir stets auch die Ansicht als 
die unzweifelhaft richtige erfunden haben, nach der in 
dem gedachten Falle ein wahres Eigenthum, wenn schon 
in eigenthümlicher Art beschränkt, erworben wird; wir 
würden es auch gar nicht einmal für nöthig gehalten 
haben, diesen Gegenstand so ausführlich, wie es der 
Verf. thut, zu behandeln, wenn er nicht einen andern 
sehr geachteten böhmischen Bergrechtsgelehrten zu be
kämpfen gehabt hätte. Uns scheint die hier angeregte 
Frage zu den bereits abgethanen zu gehören, und wol
len dies Andere dennoch nicht anerkennen, so muss 
man dies ihnen und der Zeit ruhig überlassen; man 
braucht aber nicht von neuem eine erwiesene Sache zu 
erweisen. Doch bemerken wir noch, dass sich der 
Verf. S. 298 insbesondere auf ein im Auszug mitgetheil- 
tesHofdecret von 1780 beruft; dieses spricht aber nicht 
vom Eigenthum an den verliehenen Berggebäuden, son
dern von dem an Bergtheilen oder Kuxen; nun halten 
wir aber wenigstens dafür, wie wir auch noch sehen 
werden, dass das Eigenthum der Gewerkschaft an der 
Grube und das der einzelnen Gewerken an seinem Kux 
nicht dasselbe ist, indem hier zwei verschiedene Rechts
objecte vorliegen. Auch beruft sich der Verf. S. 310 
auf dieselben Worte jenes Hofdecrets, um das Eigen
thum am Kux zu erweisen.

Hatten wir oben die Frage im Auge, ob eine Ge
werkschaft eine Corporation oder eine Gesellschaft sei, 
und entschieden wir uns wenigstens in Bezug auf das 
fortzubildende Recht dafür, dass sie als eine Corpora
tion zu behandeln sei, s0 würde es uns d9ch zu weit 
führen, wenn wir diesen Gegenstand mit besonderer

Beziehung auf das österreichische Recht besprechen 
wollten, da dies zunächst eine Feststellung der Begriffe 
von Corporation und Gesellschaft nach den österreichi
schen B. G. nöthig machte, indem nach diesem beide 
Begriffe näher einander verwandt sind, als nach römi
schem Rechte der Begriff der Universitas und der der 
societas. Überdies finden wir in dem österreichischen 
Patent vom ,1. Nov. 1781 §. 19 die ausdrückliche Be
stimmung, dass das, was von den protokollirten Han
delsgesellschaften gilt, auch hinsichtlich der Gewerk
schaften rechtens sein soll. Bei dem Verf. ist uns diese 
für die Natur der Gewerkschaften so einflussreiche ge
setzliche Entscheidung nicht vorgekommen; da er aber 
auch nicht erwähnt, dass sie durch eine andere Fest
stellung aufgehoben sei, so halten wir sie um so mehr 
für noch gültig, als das von dem Verf. gleichfalls nicht 
angezogene Hofkanzleidecret vom 5. Nov. 1843 über 
gemeinnützige Privatvereine und namentlich Actienver- 
eine §. 20 verordnet: „Die für bestimmte Arten von 
Vereinen dermal bestehenden besondern Vorschriften, 
insbesondere jene über die Einrichtung und den Betrieb 
von Bergwerksunternehmungen, haben in ihrer Wirk
samkeit auch ferner zu verbleiben.” V«d. das ureuss. 
Landrecht II, 16. §. 268. °

In Bezug auf die rechtliche Natur des Kuxes, von 
der in den oben mitgetheilten Stellen des Verf. gleich
falls die Rede ist, erachten wir es aber nicht für über
flüssig, einiges Nähere beizubringen. Es handelt sich 
hier darum, ob der Kux nach den Grundsätzen des 
Miteigenthums ein intellectueller Theil des Bergwerks
gutes selbst (der Zeche oder der Grube) ist, der dem 
einzelnen Gewerken als sein volles Eigenthum zusteht, 
oder ob der Kux nur in einem Nutzungsrechte an dem 
Bergwerksgute besteht, sodass sich das Eigenthum an 
letzterem, insbesondere also ohne das abgetrennte Nu
tzungsrecht, bei einer andern, juristisch wenigstens von 
den einzelnen Gewerken verschiedenen, Person befin
det. An diesem Nutzungsrechte, was eben den Kux 
bildet und worin er besteht, Kat sodann der Gewerke 
das volle Eigenthunv •

Die erste Ansicht ist die zur Zeit unter den Juri
sten herrschende, die Berggesetze sprechen sich näm
lich wenigstens nicht direct über den Begriff des Ku
xes aus. Seitdem wir uns aber mit dem Bergrechte 
beschäftigt haben, gewannen wir die Überzeugung, und 
haben sie auch an verschiedenen Orten ausgesprochen, 
dass diese Vorstellung eine falsche sein müsse.

(Die Fortsetzung f°lgt in Nr. 117 )

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F« A. Brockhaus in Ijeipzig.
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halt: Mimoires couronnes. B. Amiot, Memoires sur les points 
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ten der Erdatmosphäre in über 4000 Fuss Höhe schwebend 
gehalten wird und an Lichtreflexen und Lichterscheinungen 
Antheil nimmt. Am 18. Oct. sprach Prof. Trendelenburg über 
die Frage: Ist Leibniz in seiner Entwickelung einmal Spinozist 
oder Cartesianer gewesen? und was beweist dafür seine Schrift 
„De vita beata“? Diese Schrift enthält nur eine Skizze der 
ethischen Ansicht des Cartesius, wie dieser sie in zwei Briefen 
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Am 21. Oct. eröffnete die öffentliche Sitzung Director Encke 
mit einer Einleitungsrede, in welcher er die Frage von der 
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Prof. J. Grimm über das Pedantische in der deutschen Sprache 
und zwar in der Abweichung unserer höfischen Anrede; ferner 
von dem einfachen naturgemässen Ausdruck in der Ungunst 
des deutschen Artikels, in dem Verdrängen der schönen For
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einer Verbalbildung zweiten Ranges, in der lästigen Häufung der 
Hülfswörter, in den vervielfachten zusammengesetzten Wörtern, 
in der Schreibung der Eigennamen und der Substantiva durch 
grosse Buchstaben. Am 23. Oct. las Prof. H. Rose über das 
goldhaltige Glas. Das farblose Goldglas wird in einer Atmo
sphäre von Sauerstoffgas und Kohlensäuregas rubinroth, in 
Wasserstoffgas geglüht schwach röthlich, bei bis zur Erweichung 
erhöhter Hitze Jeberfarben. Es scheint ein Silicat des Gold
oxyduls zu enthalten. Geh. Bergrath JFem legte ein nahe an 
3 Pfund wiegendes Stück des bei Braunau in Böhmen am 
14. Juli gefallenen Meteorsteins vor. Prof. Magnus berichtete, 
veranlasst durch die Mittheilung von Fizeau und Foucault über 
die Interferenz der Wärmestrahlen, die Resultate, welche 
Dr. H. Knoblauch in dieser Beziehung erhalten hat. Derselbe 
hat die Ausbreitung der Wärme untersucht, welche stattfindet, 
wenn die Strahlen durch einen Spalt hindurch gegangen sind. 
Es ergibt sich: die Beugung der Wärmestrahlen ist auf e*ne 
unzweideutige Weise dargethan und zugleich in ihrer gesetz
mässigen Abhängigkeit von der Weite des Schnitts und der 
Entfernung der Wärmequelle erkannt worden. Director Encke 
machte eine Mittheilung über den Planeten Iris nach den Be
rechnungen d’Arrest’s, sowie über den neuesten in England 
entdeckten Planeten. Prof. Poggendorff sprach über die neuer
dings von Prof. Callan in Maynooth in Irland angegebene Vol-
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ta’sche Batterie, unter Anführung eigner Messungen, zum Be- | 
huf der Prüfung ihrer Tauglichkeit. Am 28. Oct. las Geh. | 
Justizrath H. E. Dirksen über das Rechtsbuch des Constantin, 
Harmenopulus und die alte Glosse der turiner Institutionen
handschrift. Am 4. Nov. las Prof. Meineke einen Bericht des 
Dr. Hertz über die auf einer kürzlich vollendeten Reise von 
ihm gewonnene Ausbeute, vornehmlich für die Kritik des Gel- 
Jius, des Priscianus und der Scholien zu dem astronomischen 
Gedichte des Germaniens. Es wurde darin nach Darlegung 
des für die genannten Schriftsteller bis jetzt bestehenden Stand
punkts der Kritik berichtet, welche Materialien Dr. Hertz in 
Süddeutschland, Holland, Belgien, Frankreich, in der Schweiz, 
in Italien und Sicilien aufgefunden und benutzt hat, wie sich 
für Gellius zwei Klassen der Handschriften ergeben, von denen 
in der altern einzelne Fragmente in dem vaticanischen Palimpsest 
beinahe bis an Priscian reichen, eine Zahl nur die sieben ersten, 
eine andere die zwölf letzten Bücher enthält, nach deren Ver
bindung die vollständigen Exemplare mit einigen Auslassungen 
entstanden sind. Die nähere Untersuchung und Verarbeitung 

- der gewonnenen Materialien steht bevor und lässt die erfreu
lichsten Resultate erwarten. Prof. H. Rose legte eine Arbeit 
des Grafen Fr. v. Schaffgotsch über das specifische Gewicht des 
Selens vor. Die für das specifische Gewicht des glasigen Se
lens gefundenen Zahlen, auf 20° C. berechnet, haben zum 
Mittel 4,282, des körnigen Selens 4,801. Am 3. Nov. las 
Prof. v. d. Hagen über das von ihm 1817 im Vatikan gefun
dene und 1821 herausgegebene mittelgriechische Gedicht aus 
dem Sagenkreise des Königs Artus und der Tafelrunde, über 
die seitdem in England, Holland und Deutschland davon er
schienenen Wiederholungen, und schlug einige Verbesserungen 
zu einer neuen Ausgabe vor. Die hierzu bestimmte Einleitung 
wurde zum Theil, nämlich die Geschichte dieser Dichtung in 
lateinischen, alt- und neufranzösischen, proven^alischen, italie
nischen und deutschen Darstellungen, gelesen. Am 1 1. Nov. 
las Prof. Schott den ersten Theil einer Abhandlung über das 
altaische oder finnisch-tatarische Sprachengeschlecht. Zu die
sem Geschlechte gehören jetzt die Urbewohner Hochasiens vom 
Altai bis zu den tibetischen Alpenländern, die Ursassen Nord
asiens und Nordeuropas vom ochotskischen Meerbusen bis an 
den botnischen und die Nordmarken Skandinaviens. Eine Ver
gleichung des Mandschuischen, Mongolischen, Türkischen und 
der Suomisprache in Finnland zeigt einen dem geistigen Leben 
der betreffenden Völker sehr analogen Stufengang der Ent
wickelung. Director Encke trug Lever riers*  Mittheilung über 
den Kometen von Faye vor. Prof. Ehrenberg machte eine Mit
theilung über seine directe Untersuchung des zimmtfarbenen 
Meteorstaubs, welcher 1803 in Udine gefallen. Am 18. Nov. 
las Prof. Trendelenburg über den letzten Unterschied der phi
losophischen Systeme. Am 22. Nov. las Geh. Medicinalrath 
Mitscherlich den ersten Theil einer Abhandlung über die Ent
wickelung und Zusammensetzung der Conferven. Die Beob
achtung der Vermehrung und des Wachsthums der Zellen wurde 
vorzüglich auf conferva glomerata gerichtet. Die der Länge 
nach aneinander liegenden Zellen haben einen Durchmesser von 
0,05 eine Länge von 0,4 und bilden einen langen Fa
den, bisweilen mit Verästelung. Die ganze Pflanze ist mit 
einer zusammenhängenden Haut umgeben, die deutlich von der 
Haut der Zellen unterschieden werden kann. Die Zellhaut be
steht aus sogenannter Cellulose; der Inhalt der Zelle aus einer 
gasartigen Masse, die durch Chlorophyll grün gefärbt ist; mit 
verdünnter Salzsäure übergossen, löst sich der grüne Farbstoff I 
darin auf. Prof. Poggendorff las eine von Prof. Schönbein in 
Basel erhaltene Notiz über das \ erhalten der vegetabilischen

Kohle zu Chlor, Brom, Jod, Chlorkalk und Untersalpetersäure, 
wodurch die sehr kräftige Wirkung des ersten Körpers auf die 
letztem bestätigt wird. Director Encke las über die Elemente 
und Meridianbeobachtungen des neuen Planeten Flora. Am 
25. Nov. las Prof. Poggendorff Betrachtungen über die Vor
gänge im galvanischen Strom.

Literarische Gesellschaft zu London. Am 
20. Jan. hielt Birch einen Vortrag über die Entdeckungen 
Layard’s in Assyrien. Die Trümmer von Nimrud gehören drei 
Perioden an, wie die drei Schichten von Ruinen übereinander 
beweisen; die zweite Schicht wurde augenscheinlich, wie die 
zu Khorsabad, gewaltsam zerstört; in der letzten (obersten) 
Schicht fand Layard Gegenstände, welche eine genaue Ver
bindung zwischen Assyrien und Ägypten beweisen. Platten von 
Elfenbein in Basreliefs ausgeschnitten, zeigen die Eigenthüm- 
lichkeiten des ägyptischen Costüms und die Symbole des obern 
Landes; sie scheinen von assyrischen Künstlern nach ägypti
schen Modellen gearbeitet. Birch hält sie für gleichzeitig mit 
der 18. Dynastie, glaubt wenigstens, dass sie nicht über das 
10. Jahrh. vor Chr. (drei Jahrhunderte vor dem Fall Ninives) 
hinaufreichen. Von zwei Rahmen, die man entdeckte, enthält 
einer den Namen „Aubnu Ra“, überragt von Federn und 
einer Scheibe. Ob dieser Namen einen König oder eine Gott
heit bezeichne, muss erst noch untersucht werden.

Verein für die Geschichte der Mark Branden
burg. Am 1. Dec. v. J. las Director Odebrecht den Jahres
bericht. General v. Barfuss las einen Aufsatz über den Cha
rakter und die Wirksamkeit des Oberpräsidenten Frhr. Otto 
v. Schwerin, welche er in einer von der bisherigen Auffassung
sehr abweichenden 
debur gab aus der 
schäft des grossen

Weise darzustellen suchte. Director v. Le- 
Jugendgeschichte des unter der Vormund- 
Kurfürsten im Jahr 1657 in Berlin verwei

lenden Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg > Bayreuth 
charakteristische Mittheilungen über den damals schon festen 
Sinn dieses ausgezeichneten Fürsten, sowie über die Erziehungs- 
und Anschauungsweise und die religiösen Bewegungen jener 
Zeit. Major Blesson erläuterte einen Hofhaltungsetat des Kö
nigs Friedrich II. und ebenso mehre von demselben eigenhän
dig veränderte Küchenzettel, durch welche Veränderungen er 
bekanntlich seinem Küchenmeister Noel häufig Verlegenheiten 
bereitete. Director Odebrecht entwickelte die eigenthümlichen 
Verhältnisse des durch das Bisthum Lebus an die Mark Bran
denburg gebrachten, im Kreise Strahlen des Fürstenthums Bres
lau gelegenen Halt Grossburg, und zeigte wie die völlig sou
veräne Oberherrlichkeit über diesen Theil von Schlesien vor 
560 Jahren, im J. 1347 , von der Krone Böhmen auf die Kur 
Brandenburg übergegangen und fortdauernd ausgeübt worden, 
wie namentlich der grosse Kurfürst im J. 1654 in kräftigster 
Weise und selbst mit bewaffneter Hand diese bei den dama
ligen Religionsunruhen in Schlesien verkannte Oberherrlichkeit 
dem Kaiser gegenüber geltend und die in Grossburg gewaltsam 
bereitete Einführung des römisch- atholischen Gottesdienstes 
rückgängig gemacht habe. Erst in < ein laufenden Jahrhunderte 
ist der Halt Grossburg aus der Gerichtsbarkeit des Kammer
gerichts und des Oberconsistonum in Berlin ausgeschieden. 
Hofschauspieler L. Schneider Us die Geschichte des ersten vor 
dem Baue des Opernhauses in Berlin von dem grossen Könige 
im Kurrürstensaale und er^Marterkammer im Schlosse einge
richteten und am 13. Dec. 1741 eröffneten Operntheaters, wel
ches bis zum J. 1 / r 8 häufig benutzt und endlich im J. 1805
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abgebrochen worden ist. Am 8. Dec. hielt Lieutenant v. Key- 
serlingk einen Vortrag über das Leben des kaiserl. russischen 
Staatsministers Grafen v. Keyserlingk. Am 12. Jan. widerlegte 
Consistorialrath Dr. Pischon die neuerdings gegen die Ansicht 
erhobenen Zweifel, dass das Lied „Jesus meine Zuversicht“ 
und andere geistliche Lieder von der Kurfürstin Luise gedich
tet seien. Director v. Ledebur sprach über die verschiedenen 
Erwähnungen Brandenburgs durch den in der Mitte des 12. 
Jahrh. lebenden sächsischen Annalisten. Die scheinbar gering
fügigen und darum zum Theil übersehenen Abweichungen in den 
Worten seiner Überlieferungen gegen die des Thietmar von 
Merseburg sind von Erheblichkeit. So erfahren wir, dass be
reits im J. 940 durch den Slaven Tugumir die 949 erfolgte 
Stiftung des Bisthums vorbereitet wordeq, dass Kizo, der zur 
Zeit Kaiser Otto’s III. die Stadt seiner Botmässigkeit unter
worfen hatte, ein Sachse von Geburt war; so werden wir 
durch seine Worte predicti fratres darauf geführt, dass die bis 
dahin unbekannt gebliebenen Brüder aus Brandenburg, die Kö
nig Heinrich im Jahre 1011 in der Lausitz aufknüpfen liess, 
dieselben waren, die kurz vorher, Ugio und Uthico genannt, 
als die Mörder des Slavenfürsten Prebislav, der mit des Mark
grafen Dietrich Tochter Mechthilde vermählt war, bezeichnet 
worden sind. Geh. Archivrath Riedel las eine Abhandlung über 
den Ursprung und die Bedeutung des Namens Zole, Zolre 
und Zollern. Am 9. Febr. vollendete Director v. Ledebur den 
früher begonnenen Vortrag über den Prinzen Christian Ernst 
von Bayreuth. Baurath v. Quast hielt einen Vortrag über die 
alte Architektur des ehemals märkischen Landes Stargard und 
legte Zeichnungen der hauptsächlichsten Bauwerke zur Erläu
terung vor. Director Odebrecht sprach über die bekannte In
schrift zu Röbel, welche die Dominikanerklöster der Provinz 
Sachsen namhaft macht. Auf Grund einer Mittheilung des Ar
chitekt Lisch muss der in den Abdrücken der Inschrift zweifel
hafte Name Haderslauensis gelesen werden. Es ist also wol 
Hadersleben in Schleswig oder Hedersleben im Halberstädtischen 
gemeint. Am 8. März hielt Director v. Ledebur einen Vortrag 
über Sophie, die Gemahlin Albrecht des Bären, worin er gegen 
die Annahme, dass diese erst nach 1157 mit dem Markgrafen 
vermählt und eine geborene v. Rineck war, als wahrscheinlich 
nachwies, dass Sophie eine Schwester König Konrad’s III. und 
also von hohenstaufischer Abkunft war. Geh. Archivrath Riedel 
erörterte die Bestrebungen Kaiser Karl’s IV., wie die Mark 
Brandenburg, so auch das Burggrafenthum Nürnberg der böh
mischen Krone einzuverleiben. Prediger Dr. Bornitz überreichte 
eine von dem Prediger Schleemüller in Arnsdorf eingesandte 
Kandarre, welche bei Müncheiberg in einer Mergelgrube gefun
den worden ist und sehr alt zu sein scheint.

Literarische u. a. Nachrichten.
öle früher angekündigte Auffindung einer Sammlung un- 

edirter Briefe von Oliver Cromwell erscheint als eine Mystifi- 
cation. Carlyle machte im Decemberhefte v. J. in „Fraser’s 
Magazine“ 35 Briefe, die an Samuel Squire gerichtet sind, 
als echte Briefe Cromwell’s bekannt, erzählt aber, ein unge
nannter Geistlicher sei im Besitze dieser Briefe und eines Iron
side Journal gewesen , habe sie bekannt zu machen Bedenken 
getragen und als Carlyle ihn mit Bitten um die Mittheilung 
bestürmt, eine Abschrift gefertigt, die Originale aber durchs 

Feuer vertilgt. Wer möchte einer solchen Erzählung Glauben 
schenken ?

Der literarische Nachlass Byron’s ist nun geordnet und 
dem Drucke übergeben. Erscheinen wird bei Murray in Lon
don: »The unedited Works of Lord Byron, now first published 
from his letters, journals and other manuscripts in the possession 
of his son George Gordon Byron, Esq“ Den Inhalt bilden 
1000 Briefe, das Tagebuch von Bavenna aus den Jahren 1821 
und 1822 mit Anmerkungen von Walter Scott, Gedichte und 
Ergänzungen der in den frühem Ausgaben der Werke unter
drückten Stellen. Daran reihen sich Anekdoten und Erinnerun
gen Byron’s, Briefe der vertrauten Freunde von Byron. Das 
Ganze wird vier Bände ausmachen, mit Abbildungen und 
Facsimiles.

Der 16. Band von „Notices et extraits des manuscripts de 
la bibliotheque du Roi, publies par V Institut royal de France“ 
(Paris 1847), von I. H. Vincent besorgt, enthält neue sehr schätz
bare Materialien zur Geschichte der altgriechischen Musik. 1) 
Französische Übersetzung eines anonymen Tractats über die 
Musik, einer anonymen, Schrift über die musikalische Kunst 
und die Einleitung in die musikalische Kunst von Bacchius, 
welche schon Meibomius, später der Italiener Doni, neuerdings 
Perne herauszugeben beschlossen hatten, 1841 Bellermannher
ausgegeben hat. Vincent hat der Übersetzung 2) Anmerkungen 
beigegeben, in denen er nachweist, dass in des Anonymus 
Syngramma zwei verschiedene Schriften enthalten sind, von 
denen das zweite die im ersten dargelegten Lehren weiter 
ausführt. 3) Fragmente aus verschiedenen Handschriften zu 
der vom Herausgeber aufgestellten Ansicht. 4) Die griechische 
Schrift von Pachymeres über die Musik, zum ersten Male ge
druckt mit französischer Übersetzung. Es gehört diese Schrift 
dem 13. Jahrh. an und ist sowol wegen ihrer Vollständigkeit 
als auch darum wichtig, weil sie zur Vermittelung der alten 
und neuen Musik diente. Nachdem durch Guido von Arezzo 
die moderne Musik im 11. Jahrh. begründet worden war, er
hielten sich bei den Griechen noch langehin die Überlieferungen 
über alte Musik.

In A. Schmidl’s „Österreichischen Blättern für Literatur“ 
u. s. w. (Nr. 11 — 12 v. d. J.) wird Giov. de Brignoli’s Ab
handlung über das Kraut Moly bei Homer aus den „Annali 
delle scienze naturali di Bologna“ von A. Senoner in deutscher 
Übersetzung mitgetheilt. Jene Pflanze hat bekanntlich die Bo
taniker sehr lebhaft beschäftigt und man findet in der eben 
nachgewiesenen Abhandlung die über sie von Altern und Neuern, 
oft sehr ausführlich aufgestellten Vermuthungen gesammelt. Aus 
ihnen aber dürfte sich, Alles recht erwogen, doch nur so viel 
ergeben, dass man Zeit und Mühe für verloren achten dürfe, 
eine Pflanze in der Wirklichkeit aufzufinden, die nicht weniger 
fabelhaft sein wird, als Circe und Merkur, in deren Geleite 
sie bei Homer auftritt. Die gelehrten Botaniker hätten hier 
einen, man möchte fast sagen, schalkhaften Wink des Künst
lers benutzen sollen, dem das in den Mem. de l'Acad. des 
Inscript. an 1772, Tom. XXVIII, pl. II, p. 600, in Zeichnung 
mitgetheilte Basrelief, die Fabel des Ulysses auf der Insel der 
Circe in Moment, wo Merkur dem Ulysses die Moly reicht, 
darstellend, angehört. Der Künstler hat nämlich die Hand und 
einen Theil des Merkur, welcher die Moly darreicht, versteckt 

I und unter die beiden Figuren nur 0AY2SEY2-T0 MQAY- 
I EPMH2 zu schreiben sich begnügt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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In t e lli^c n z b I a tt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1’/2 Ngr. berechnet.)

Verzeicbniss
der Vorlesungen, welche an der königlich baierischen 
Friedrich-Alexanders-Universität zu Krlail^Cn 
im Sommer - Semester 1848 gehalten werden sollen.

Theologische Facultät.
Dr. Engelhardt: Kirchen-u. Dogmengeschichte, Übungen des 

kirchenhistor. Seminars. — Dr. Höfling: Übungen des homilet. u. 
katechet. Seminars, Katechetik. — Dr. Thomasius: Dogmatik, 
praktische Exegese des Neuen Testaments. — Dr.Hofmann: Weis
sagungen Haggai’s, Sacharja’s u. Maleachi’s, Brief an die Hebräer, 
theolog. Ethik. — Dr. Ebrard: Dogmatik, Brief Pauli an die Rö
mer.— Dr. v. Ammon: Pastoral-Institut, Symbolik mit kirchlicher 
Geographie u. Statistik. — Dr. Schmid: Kirchengeschichte bis zur 
Reformation, Geschichte der neuern Theologie. — Dr. Wiesinger: 
Psalmen.

Unter der Aufsicht u. Leitung des königl. Ephorus werden die 
angestellten vier Repetenten wissenschaftliche Repetitorien u. Con- 
versatorien in lat. Sprache für die Theologie Studirenden in vier 
Jahrescursen halten.

Juristische Facultät.
Dr. Bucher: Pandektenrecht. — Dr. Schmidtlein: gern. u. 

baier. Criminalprocess, kathol. u. Protestant. Kirchenrecht, ausgewählte 
Lehren aus dem Strafrechte. — Dr. Schelling: Philosophie des 
Rechts, Theorie der summar. Processe mit Einschluss des Concurs- 
processes, europäisches Völkerrecht, baier. Staats- u. Verwaltungs
recht. — Dr. v. Scheuri wird seine Vorlesungen nach seiner Rück
kehr vom Landtage ankündigen. — Dr. Gerber: deutsche Staats- 
u. Rechtsgeschichte, gern, deutsches Staatsrecht. — Dr. Gen gier: 
gern, deutsches Privatrecht, gern. u. baier. Lehenrecht, baier. Hypo
thekenrecht.— Dr. Ordolff: äussere u. innere Geschichte des röm. 
Rechts, röm. Erbrecht, Pandektenpraktikum.

Medicinische Facultät.
Dr. Fleischmann: allgem. menschliche Anatomie, allgem. u. 

besondere Physiologie des Menschen, Examinatorium über anatom. 
u. physiolog. Gegenstände. — Dr. Koch: allgem. u. beschreibende 
Botanik, Cultur der Obstbäume. — Dr. Leupoldt: Psychiatrie u. 
psychisch-gerichtliche Medicin, allgem. Biologie, Anthropologie u. 
Hygieine, Conversatorien über Gegenstände seiner Vorlesungen. — 
Dr, Rosshirt: geburtshülfliehe Klinik, gerichtliche Medicin, medi- 
cinisch-forensisches Praktikum. — Dr. Heyfelder: chirurgische 
Klinik, Augenheilkunde, Akiurgie, cursus operationum.— Dr. Can- 
statt: medicinische Klinik u. Poliklinik, specielle Pathologie u. The- 
rapie..— Dr. Trott: Toxikologie, Receptirkunst. — Dr. Will: 
vergleichende Anatomie, Veterinärmedicin, zoologische Demonstratio- 
nen» zootomische Übungen. — Dr. Wintrich: Casuisticum medicum, 
propädeutische Klinik, gerichtliche Medicin. — Dr. v. Gorup: Re
petitorien über Grundlehren der Chemie mit Experimenten, physio
log. u. patholog. Chemie, gerichtliche Chemie, Anleitung zu analy
tisch - u. praktisch - chemischen Arbeiten u. zur mikroskopischen Unter- I 
suchung thienscher Flüssigkeiten u. Gewebe.

Philosophische Facultät.
Dr. Kastner, enzyklopädische Übersicht der Gesammtnatur- 

wissenschaft, Meteorologie, Experimentalphysik, Verein für Physik 
u. Chemie. — Dr. Bottiger: Geschichte der franz. Revolution, Ge
schichte der neuern Zeit von der Reformation an, deutsche Ge
schichte. — Dr. Doederl ein: Übungen der Mitglieder des philolog. 
Seminars im Erklären u. Unterrichten, Epinicien des Pindar, grie
chische Alterthümer. — Dr.v. Raumer: Mineralogie, Pädagogik.— 
Dr. v.Staudt: Elementarmathematik, Astronomie. — Dr.Fischer: 
Geschichte der Philosophie mit besonderer Rücksicht auf die specu- 1 

lativen Systeme, speculative Ethik. — Dr. Drechsler: Psalmen, 
Sanskrit oder arabische Sprache. — Dr. Naegelsbach: Interpre
tation Virgil’s, latein. Stilübungen, Odyssee, nach ausführlicher Dar
legung des gegenwärtigen Standes der homerischen Frage, Philippi— 
sehe Reden Cicero’s. — Dr. Fabri: über Dampfmaschinen u. ihre 
Anwendung, Encyklopädie der Kameralwissenschaften, Nationalöko
nomie. — Dr. Winterling: deutsche Literatur u. deutsches Lite- 
ratenwesen im 19. Jahrh., Shakspear’s Merry Wives of Windsor, 
englische, italienische u. spanische Sprache. — Dr. v. Schaden: 
Philosophie der Geschichte, Geschichte der Poesie. Dr. v. Rau
mer: Nibelungenlied, Reineke Vos. — Dr. Stahl: Nationalökono
mie, Finanz Wissenschaft, Handels- u. Industriegeschichte Deutsch
lands. — Dr. Heyder: Religionsphilosophie, Psychologie, das Spe
culative in der Goethe’schen u. Schiller’schen Poesie. •— Dr. Mar
tius: Experimental-Pharmacie, Examinatorium aus der genannten 
Wissenschaft, Anweisung, die am häufigsten vorkommenden Gifte 
durch chemische Mittel aufzufinden, Pharmakognosie des Thier- und 
Pflanzenreichs, Lehre über die Reagentien nebst Anweisung zu ihrer 
Darstellung. — Dr. S ch nizl ein : allgem. Botanik, praktische Übun
gen im Untersuchen u. Bestimmen der Pflanzen, Excursionen.

Die Fechtkunst lehrt: Hübsch. — Die Fecht - u. Schwimm
kunst: Quehl.'

Die Univ.-Bibliothek ist jeden Tag (mit Ausnahme des Sonn
abends) von 1 — 2 Uhr, das Lesezimmer in denselben Stunden u. 
Montags u. Mittwochs von 1 — 3 Uhr, das Naturalien- u. Kunst- 
cabinet Mittwochs u. Sonnabends von 1 — 2 Uhr geöffnet.

Sm Verlage von 9C. SBtOtfftrtüö in ßetpjtg ift erfd)ienen unb 
burd) alle S5ud)l)anblungen ju erhalten:

Prescott (W. H.), 1er
HPtt SOtit einer einlettenben Überfielt bed 55ilbungs»
juftanbed unter ben SnfaS. SluS bem 6nglifd)en überfe^t. 
ßrvei 53änbe. 50Ht einer Äarte von ^Jeru. ®r. S. @et). 
5 Styr.

Son SB. erfdjien burd) benfelben Überfeiner bereits eben*
bafelbft:

{Sefdfic&te ^erbinanb’ö un$ bet ä^en
twn ©pttltien. ätvei SSänbe. ®r. 8. 1843. 6 3tyr.

bet ©rpficrung tum SWejieo. SKit einer einlci«n* 
ben Uberfidjt beö frühem mericanifdjen löilbungßjuftanbeö unb 
Ceben beß Eroberers £ernanbo ßortej. 3roei Sdnbe. SKit 2 
grapsten tafeln. ®r. 8. 1845. 6 S^lr.

Soeben erfdjien unb ift in allen SBu^banblungen ju ba^en: 

Karnow (X^nntj) , 
W ^prcj^rtcÄtfJ. 

5lu$ ben papieren eines alten Diplomaten.
Sweite oerbefftrte «nffage.

Sr. 12. (M- 1 24
Sie erfte Auflage biefeS intereffanten Siomanö n>ar bereits feit einigen 
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.

Jurisprudenz.
Lehrbuch des Bergrechtes für die gesummten Länder der 

österreichischen Monarchie, von Franz X. Schneider.

(Fortsetzung aus Nr. 115.)

Veranlasst durch die hierher gehörigen Bergrechts- 
fiuellen, insbesondere die böhmischen, wollen wir ein
mal die Sache zunächst von der geschichtlichen Seite 
zu beleuchten suchen. Nach den ältern böhmischen 
Rechtsquellen, die aber auch für das Recht anderer 
Länder massgebend wurden, war es rechtens, dass der 
Eigenthümer einer Grube oder eines Bergwerks einzelne 
Theile desselben Andern für gewisse Zeit gegen ver
schieden bestimmtes Entgeld zum Abbau, also zur Be
nützung überliess, was aber jetzt, nach Ausbildung der 
Gewerkschaften, nicht mehr vorkommt (vgl. des Verf. 
Lehrb. §. 305, und J. F. Schmidt, Böhmisches Bergrecht

266 ff., auch des Verf. Abhandlung im „Jurist44, neue 
Folge Bd. IV, S. 231). Da sich nun das Bergrecht be
kanntlich aus sich selbst herausbildete, so ist es an 
sich schon ganz natürlich, dass, als später der Berg
werkseigenthümer, der sogenannte Lehnträger, regel
mässig mit Zuziehung Anderer seine Grube abbaute oder 
dies eben gewerkschaftlich d. h., wie bekannt, genos
senschaftlich that, — die Gewerken zunächst auch kein 
anderes Recht an dem Bergwerksgut des Lehnträgers 
erlangten, als den eben gedachten früheren Nutznies
sern zugestanden worden war, aus denen unsere Ge
werken unfehlbar erst allmälig hervorgingen, also ein 
Nutzungsrecht am Bergwerkseigenthum des Lehnträgers 
als Eigenthümers der Grube. Diese Rechte der Ge
werken erstarkten allerdings mit der Zeit, ja es kam 
sogar dahin, dass sie die Rechte des Lehnträgers in 
manchen Ländern vergessen und verschwinden mach
ten. Zunächst erhielten die Gewerken ihre Rechte nicht 
mehr wie früher von Zeit und Umständen abhängig, 
sondern für immer, unter Beobachtung der bergrecht
lichen Vorschriften. Da sodann aber der Lehnträger 
wenigstens bei <feni Beginn des Unternehmens der Zu
bussen der Gewerken wesentlich bedurfte, sie also ihr 
Geld in seine Grube verwenden mussten, da sich fer
ner regelmässig die meisten Kuxe in den Händen der 
Gewerken befanden, so war es auch ganz natürlich, 
dass sie immer mehr Einfluss auf den Betrieb der Grube 
u. s. vv. gewannen, und somit ihre gegenwärtige Stellung 
errangen.

Ist das Gesagte wahr, so ergibt sich daraus von 
selbst, sowol wie es kam als auch, dass der Kux kein 
intellectueller Theil des Bergwerkseigenthums ist, son
dern ein im Eigenthum des einzelnen Gewerken befind
liches Nutzungsrecht — namentlich das österreichische 
B. G. nimmt, ein Eigenthum an Rechten und Gerecht
samen an (vgl. das gedachte Hofdecr. v. 1780) — zu 
einem idealen Antheil, dem 128sten, am Ganzen, der 
Grube, so jedoch, dass alle Gewerken einer Zeche — 
Zeche bedeutet ursprünglich: Gemeinsames — in ge- 
werbschaftlicher oder genossenschaftlicher Verbindung 
nach dieser Quelle stehen.

Wenden wir uns nun zunächst zu dem Lehnträger 
oder Aufnehmer, wie er auch in vielen Bergordnungen 
heisst, so sehen wir, dass dieser diejenige Person ist, 
welche das Berggebäude muthete, der es in Folge da
von bergrechtlich verliehen wurde und die in den öf
fentlichen Bergbüchern als Eigenthümer des Bergwerks
gutes eingetragen ist; als solchen erwähnt ihn auch der 
Verf. sehr oft. Er darf also nicht mit dem Lehnträger, 
der nach Lehenrecht für eine Corporation auftritt, ver
wechselt werden. Vergewerhschaftet dieser nun neue 
Kuxe, so sagt darüber die Joachimsthaler Bergordnung, 
die uns hier zunächst interessirt, B. II, Art. 12 (F. A. 
Schmidt, Sammlung der österr. Bergges. Thl. I, S. 226): 
„Wenn Zechen und Lehen, oben befürter weiss, be- 
stettigt, vnd inns Bergkbuch verleibt worden seind; 
Dann sollen die Gewergkschaften vorzeychent, dem 
Bergkmeister zugestellt werden, der sol dieselbigen 
Zechen, wenn vnd wie sie ins Gegenbuch kommen, mit 
vormeldung des Lehentregers namen, in ein sonderlich 
darzu geordent Buch einschreyben lassen, volgende mit 
seinem wissen, inns Gegenbuch zuvorleyben, beuohlen 
werden.44 Vgl. die fast gleichlautenden Artikel der königl. 
sächsischen Bergordnung von 1509, Art. 15 (Cod. Aug. 
T. II, S. 78) der von 1554, Art. 38 (ebend. S. 131) und 
der- von 1589, Art. 35 (ebend. S. 201). Um zu wis
sen, was ein Kux sei, kommt es nun darauf an zu be
stimmen , welche rechtliche Wirkungen es hinsichtlich 
des Bergeigenthums des Lehnträgers hat, wenn er seine 
Grube vergewerkschaftet. Erwägen wir, dass nach 
dem Recht, aus dem das der Gewerken hervorging, 
der Bergwerkseigenthümer Andere als Nutzniesser an
nahm, so mussten es die Gesetze doch wol ausdrück
lich sagen, wenn unsere Gewerken, die nur unvermerkt 
aus jenen Niessbräuchern entstanden, ein ganz anderes 
Recht als diese hinsichtlich des Bergwerkseigenthums 
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des Lehnträgers haben sollten, wenn sie ein Miteigen
thum am Bergwerksgut statt eines blossen Niessbrauchs
rechtes erhalten sollten. Ebenso geht es auch aus der 
Fassung des ganzen Artikels hervor, dass der Lehn
träger trotz der Vergewerkschaftung Eigenthümer der 
verliehenen Grube ist und bleibt. Folglich kann das 
gedachte Rechtsgeschäft, die Vergewerkschaftung, nur 
die Wirkung haben, dass der Lehnträger Nutzungsrechte 
auf die Gewerken zu ideellen Antheilen hinsichtlich 
seiner Grube überträgt. Dass man sich übrigens die 
Sache nicht so denken darf, als ob der Lehenträger 
nur in Bezug auf die Kuxe, die er sich vorbehält, das 
Eigenthum an der Grube selbst habe und ebenso auch 
der Gewerke an den erworbenen Kuxen, geht theils 
aus dem Inhalte des erwähnten Artikels hervor, theils 
werden wir auch weiter noch sehen, dass es sich nicht 
so verhält. So wird z. B. der Lehenträger nach Berg- 
werksgebr. ad Art. 6 des 2. Theils der Joachimsthaler 
Bergordn. §. IV. ausdrücklich von den Gewerken un
terschieden, indem es daselbst heisst: „Den alten Lehn
träger sol der neue Auffnehmer auch zulassen, wo er 
seine Zubuss zu rechter Zeit giebet, und beweist, dass 
er ein Gewerck sey.e:

Die Stellung des Lehnträgers zu den Gewerken er
gibt sich nach der Joachimsthaler Bergordnung Thl. II, 
Art. 15, mit der jedoch auch andere ältere Berggesetze 
übereinstimmen, ferner daraus, dass er selbst, jedoch 
mit Zustimmung des mehrern Theiles seiner Gewerken, 
seine Zeche einem Schichtmeister und Steiger befehlen 
kann, während man anderwärts jetzt gewöhnlich an
nimmt, dass die Gewerken selbst, ohne Erwähnung ei
nes Lehnträgers, den Schichtmeister wählen.

Dass der Lehenträger auch jetzt noch, namentlich 
nach dem böhmischen Bergrechte, Eigenthümer der 
Grube ist, ersehen wir aus Folgendem. Der Verf. spricht 
§. 300 von dem Wiederaufnehmen einer ins Freie ge
fallenen Grube; hier heisst es nun in Betreff des Le
henträgers der letztem'. „Derselbe ist, sobald die Frei
erklärung einmal gerichtlich ausgesprochen ist, seines 
Eigenthums gänzlich verlustig, wird, inwiefern er nicht 
zugleich Gewerke ist, zu keinem Antheil mehr zugelas
sen, sondern ist schuldig, das Eigenthum der Zeche 
nebst Zubehör — dem Wiederaufnehmer zu übergeben.“ 
Hierzu citirt der Verf. noch ein Hofdecret von 1838. 
Übrigens ist, nach ihm ebendaselbst, der alte Lehn
träger berechtigt, die gewonnenen, auf den Halden lie
genden Zwitter binnen drei Monaten, von der Zeit des 
Aufnehmens an zu rechnen, hinwegzuschalfen. Ebenso 
sagt auch Schmidt, Böhm. Bergr. §. 208, dass der alte 
Lehnträger bei der Freimachung der Grube mit seinen 
Entschuldigungsursachen zu hören sei, also als ein Be
rechtigter neben den Gewerken erscheint.

Ergibt sich somit auf dem geschichtlichen Wege, 
dass der Kux nicht das sein kann, wofür ihn die herr
schende Theorie hält, so fragt es sich, ob nicht da we

nigstens, oder nach den Berggesetzen, wo der Lehn
träger oder Aufnehmer bei einer gewerkschaftlichen 
Grube als Eigenthümer oder Proprietätsberechtigter der
selben hinweggefallen ist, der Kux in einem ideellen 
Eigenthumsantheile an der Grube selbst, statt in einem 
blossen Nutzungsrechte zu ideellem Antheile bestehe. 
Allerdings scheint diese Vorstellung bei vielen Juristen 
Eingang gefunden und daraus der gewöhnliche Begriff 
eines Kuxes hervorgegangen zu sein. So sagt auch 
das preussische Landrecht II, 16, §. 265: „Derjenige, 
welcher erweislich mit einem Bergwerkseigenthum be
lieben ist (der Lehenträger), muss sich vor dem Ge
genbuch erklären, dass er die mit Namen anzugeben
den Personen in das Gesammteigenthum aufnehme.“ 
Unserer Ansicht nach aber muss man die Sache so 
auffassen: die Eigenthumsrechte des Lehnträgers sind 
ohne ideelle Theilung auf die Gewerkschaft als Gan
zes als eine Person übergegangen, sodass der einzelne 
Gewerke kraft seines Kuxes immer noch wie früher 
nur ein Nutzungsrecht zu ideellem Antheile am Ganzen 
hat, zugleich aber auch als Glied der eine Person in 
Bezug auf das GxuXieaeigenthum vorstellenden Gewerk
schaft erscheint. Das Nutzungsrecht hat er ideel o-e- 
theilt für sich, das Eigenthum an der Grube als Glied 
des Ganzen, mit allen Gewerken gemein, ungetheilt. 
Die Gewerkschaft ist also ein organisirter Verein, des
sen Theilnehmer in dem Kux ihr Sonderrecht und Ei
genthum haben, in Bezug aber auf das Grubeneigen
thum nach ausgeschiedenem Nutzungsrechte als eine 
Person erscheinen. An dem Allen als einer Person ge
hörenden Grubeneigenthum hat jeder einzelne Gewerke 
für sich, jedoch nur ideel abgegrenzt, das Nutzungs- 
rect. Wegen des Weitern verweisen wir theils auf un
sere Aufsätze im „Bergwerksfreund“ Bd. IV und V, 
theils auf unsere Untersuchungen Hft. III. 1847. Die 
Vorstellung, nach der die Theilnahme eines Vereins in 
Bezug auf das Vereinseigenthum als eine Person er
scheinen könne, halten wir für eine echt deutsche, 
weshalb auch unser Recht im Gegensatz zum römi
schen von Gliedern einer Körperschaft spricht. In Folge 
dieser Personificirung entsteht allerdings eine von den 
einzelnen Personen verschiedene Person; sie wird aber 
durch die Einzelnen selbst, die wie Glieder eines Kör
pers erscheinen, gebildet. Dieser Person, deren Glie
der oder Bestandtheile die Einzelnen sind, gehört das 
Vereins- oder Corporationsgut, von der ^ie Nutzungs
rechte zum Vortheil der Einzelnen ausgeschieden sein 
können. Die fragliche Persönlichkeit ist also nicht äus
ser den Einzelnen oder Mitgliedern vorhanden, sondern 
sie selbst sind sie. Nach römischem Rechte ist aber 
die juristische Person ein Wesen äusser den singuli oder 
unsern Mitgliedern. Diesem Wesen gehört das Corpo- 
rationsvermögen und die singuli oder Mitglieder verhal
ten sich lediglich wie Dritte zu diesen Gütern. Darein 
setzen wir den Unterschied zwischen römischer und
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deutscher Corporation. Dies lässt aber Jolly in der 
Zeitschrift für deutsches Recht, Bd. 11, S. 339 unbe
achtet.

Aber auch für den, der uns hierin nicht beistimmt, 
lässt sich die gedachte Natur des Kuxes und auch der 
Actie noch auf eine andere Weise begründen. Unser 
einheimisches Recht kennt nämlich ein Eigenthum, wel
ches Mehrern in unzertrennter Gemeinschaft, wie das 
württembergische Gesetz über Gemeindebürger §. 51 
sehr richtig sagt, so zusteht, dass nur die Nutzungs
rechte an demselben den Einzelnen für ihre Antheile 
zu freier Verfügung gehören. Dies drücken unsere äl- 
tern Quellen z. B. dadurch aus, dass sie sagen, gewisse 
Güter gehören Mehrern zu Theil und gemein. Das ent
gegengesetzte Verhältniss finden wir in den deutschen 
Statutarrechten, nach denen Ehegatten in Bezug auf 
die Proprietätsrechte getrennte Güter in der Ehe haben, 
in Hinsicht aber auf den Lebensunterhalt, also die Nu
tzungsrechte, die den Eigenthumsrechten nach getrennten 
Güter als „ungezweiet Gut“ erscheinen. Man wird sich 
wol allmälig daran gewöhnen, die in unserm Rechte 
seit Jahrhunderten vorhandene, dem römischen Rechte 
aber unbekannte, Art des Eigenthums anzuerkennen, 
die darin besteht, dass eine Sache den Proprietätsrech
ten nach gemein und ungetheilt Mehrern gehört, an 
welcher aber eben dieselben für sich die Nutzungs
rechte nach ideellen Antheilen haben, sodass sie als 
besondere Eigenthumsobjecte erscheinen. Es muss, wie 
sich gleich ergeben wird, unsere Vorstellung von der 
rechtlichen Natur des Kuxes die richtige sein, so weit 
nicht bestimmte Landesgesetze ihr entgegenstehen soll
ten, wenn sie schon noch einer bessern Begründung 
bedürfen mag.

Dass also der einzelne Kux eine selbständige, durch 
das Nutzungsrecht gebildete Sache für sich und nicht 
ideeller Antheil an dem Eigenthum des Berggebäudes 
sei, letzteres vielmehr gleichfalls als eine Sache für 
sich rechtlich betrachtet werden müsse, ergibt sich dar
aus, dass unser Bergrecht den Kux und die Grube als 
zwei verschiedene Sachen behandelt. So wird die Grube 
anders erworben als der Kux. Das Eigenthum an bei
den wird aber auch auf verschiedene Weise verloren 
und der Verlust hat verschiedene Wirkungen, die Grube 
fällt nämlich in das Bergfreie zurück, nicht so aber 
der Kux.

Insbesondere ist es aber die Lehre von dem Schulden
wesen, welche weitern Aufschluss ertheilt. Verpfändet 
nämlich ein Gewerke seinen Kux — der Verf. verweist 
deshalb §. 529 blos auf die einschlagenden Paragraphen 
des bürg. Gesetzbuchs _  so ist damit nicht die Grube 
zu einem ideellen Theile verpfändet, sondern lediglich 
der Kux als selbständige Sache; es ist daher auch nur 
dieser Executionsobject und nicht etwa die Grube der 
Gewerkschaft zu einem ideellen Antheile; diese wird 
durch die Schuldenbelastung der einzelnen Kuxe durch 

die einzelnen Gewerken gar nicht berührt. Dagegen 
haftet für eigentliche Bergschulden, die in Bezug auf 
die Grube gemacht oder erwachsen sind, nur diese 
selbst, so dass, wenn die Grube auflässig wird, die 
Gewerken dem Grubengläubiger ebensowenig haften, 
als sie, wenn er durch die nicht auflässige Grube nicht 
befriedigt werden kann, mit ihrem Vermögen oder ih
rer Person in Anspruch genommen werden können, wie 
auch der Verf. §. 539 ff. sehr gründlich beweist. Wird 
aber der Kuxgläubiger durch den Kux nicht befriedigt 
so hält er sich an seine Schuldner. Insbesondere kann 
sich unbestritten der Grubengläubiger nicht etwa durch 
die Kuxe der einzelnen Gewerken bezahlt machen, und 
dies zwar ebensowenig, als der Gläubiger eines Actien- 
vereins gegen die Inhaber der einzelnen Actien auf Be
zahlung klagen kann. Verfällt die’Grube in Concurs, 
so sind nicht die einzelnen Gewerken in Concurs gera- 
then. Verfällt der Gewerke auch rücksichtlich seiner 
Kuxe in Concurs, so befindet sich die Grube nicht für 
ideelle Antheile im Concurs. Hat die Grube Schulden, 
und sind zugleich auch Kuxe an Andere verpfändet, 
so hat jeder Gläubiger sein besonderes Executionsobject. 
Sind die Kuxe von den Gewerken früher verpfändet, 
und wird darnach die Grube von der Gewerkschaft ver
pfändet oder mit Schulden belastet, und verfällt die 
Grube dann in Concurs, so sind die Kuxgläubiger nicht 
Concursgläubiger der Grube, und können natürlich auch 
nicht wegen ihres altern Pfandrechtes, nämlich am Kux, 
die Befriedigung mit oder vor den jüngern Grubencon- 
cursgläubigern verlangen. Nur auf das hat der Kux
gläubiger Anspruch, was etwa nach Befriedigung der 
Grubengläubiger noch übrig bleiben sollte und nun durch 
Vertheilung an die einzelnen Gewerken kommt.

Wollte man übrigens die Selbständigkeit des Ku
xes neben der der Grube oder des Berggebäudes in 
ihrer Folgerichtigkeit auf die Spitze treiben, so müss
ten auch die Kuxe der Gewerke als Nutzungsrechte 
dann noch verbleiben, wenn die Grube wegen Gruben
schulden veräussert wird. Dies ist aber in der Praxis 
nicht geschehen, und sollte die Grube den Grubengläu
bigern nicht — absente usufructu — ein ziemlich nutz
loses Executionsobject sein, so müssten sich die Kux
inhaber wenigstens bis zur Befriedigung der Gruben
gläubiger Abzüge von dem Ertrage ihrer Kuxe gefallen 
lassen.

Bei Beurtheilung des Bergschuldenwesens mit Hin
sicht auf die etwa in den Bergordnungen älterer und 
neuerer Zeit vorliegenden Bestimmungen muss man auch 
insofern sehr vorsichtig sein, als z. B. das, was von 
dem Schuldenwesen eines Bergwerkseigenthümers ge
sagt ist, nicht ohne weiteres auf die Schuldverhältnisse 
einer Gewerkschaft angewendet werden darf, und eben
so muss man berücksichtigen, dass früher die einzel
nen Gewerke Manches für sich bestritten, was jetzt 
Sache der Gewerkschaft ist. So lohnten früher an
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manchen Orten die einzelnen Gewerken für sich ihre 
Bergleute, namentlich bestritt aber der Einzelne für 
sich die Hüttenkosten, weil er selbst schmolz. Daher 
kommt es auch, dass z. B. nach der königl. sächsischen 
Bergordnung von 1589, Art. 1 Hüttenkosten als Kux- 
und nicht als Gewerkschaftsschulden erwähnt werden. 
Daneben wird aber der Zubusse als Bergschuld des 
Kuxes gedacht. Dies hat nun insofern Verwirrung in 
die Lehre gebracht, als man meinte, der einzelne Ge
werke hafte mit seinem Kux für wahre Berg- oder 
Grubenschulden; es unterstützte überhaupt die irrige 
Idee, dass der Kux ein ideeller Eigenthumsantheil an 
der Grube selbst sei, auch beruht es darauf wol mit, 
dass das preussische Landrecht II, 16, §. 343 die Gru
benschulden insgesammt unter die Schulden des einzel
nen Gewerken gebracht hat. Auf der andern Seite hat 
es aber auch die ebenso verwerfliche Folge nach sich 
gezogen, dass man unter die eigentlichen Berg- oder 
Grubenschulden auch z. B. die Zubusse stellte, die 
nur eine Schuld des einzelnen Gewerken und nicht der 
Gewerkschaft ist.

Auch unser Verf. dürfte diese Bemerkung zum Theil 
auf sich zu beziehen haben. Rücksichtlich der gesetz
lichen Bergschulden erinnern wir nur, dass der Verf. 
§. 527 mitten unter den auf der Grube haftenden Schul
den auch rückständige Zubusse nennt, ohne sich wei
ter darüber auszusprechen, was er damit meint. Rück
ständige Zubusse ist aber an sich rechtlich gar keine 
Schuld, weil sie, wie auch der Verf. §. 317 sagt, nicht 
eingeklagt werden kann. Hierbei hätte er sich übrigens 
auf die J oachimsthaler Bergordnung 71 (72) II. berufen 
sollen, indem hier gesagt wird, dass wenn der Schicht
meister, ohne beauftragter Verleger der Gewerken zu 
sein, für diese zur Erhaltung der Zeche die nicht ein- 
gegangene Zubusse mit Bewilligung des Bergmeisters 
bezahlt, er doch keine Klage gegen die Gewerken auf 
Zahlung der Zubusse hat, sondern ihm zur Zeche ver
helfen wird. Soll also Zubusse als einklagbare Schuld 
erscheinen, so kann man dabei nur an die denken, die 
der Verleger von den einzelnen Gewerken zu fordern 
hat. Diese ist aber keine Schuld der Grube oder Ge
werkschaft, folglich gehörte ihre Erwähnung auch nicht 
an diese Stelle.

Der Verf. sagt weiter §. 525 mit Bezugnahme auf 
§• 25,des Patents vom 1. Nov. 1781, dass „Bergwerks
gläubiger jene Gläubiger des Bergwerkseigenthümers 
sind, für deren Forderung die Bergwerke in Execution 
gezogen werden können; diese Forderungen sind 1) die
jenigen, welche sich auf eine eigentliche Bergschuld 
gründen; 2) Forderungen, für welche Bergwerke durch 
Eintragung ausdrücklich verpfändet worden, und 3) alle 
anderweitigen Forderungen, zu deren Zahlung der Schuld
ner mit keinen andern Zahlungsmitteln als Bergwerken 
versehen ist.44 Dies ist Alles ganz in der Ordnung, 

wenn Einer Bergwerkseigenthümer ist, wie das Patent 
einen solchen voraussetzt. Der Verf. scheint diese Be
stimmungen aber auch dann für anwendbar zu halten, 
wenn das Bergwerk einer Gewerkschaft gehörte, wenig
stens sagt er nicht, inwiefern dann andere Grundsätze 
eintreten müssen. Was die eigentlichen Bergschulden, 
die gesetzlichen betrifft, die unwillkürlich an die gesetz
lichen Lehenschulden erinnern, so begründet es aller
dings keinen Unterschied, ob der Schuldner ein*  Berg
werkseigenthümer oder eine Gewerkschaft ist. In Be
tracht aber der unter 2) angegebenen glauben wir un
terscheiden zu müssen, ob die Berghypothek nur zur 
Sicherung einer wahren BergsChuld bestellt wurde, oder 
ob der Eigenthümer eines Bergwerkes dieses zur Si
cherung einer gewöhnlichen Civilschuld mit der Hypo
thek belastete. Dieser letztere Fall kann sehr wohl 
vorkommen, wenn das Bergwerk einem Eigenthümer 
gehört; jener ist aber kaum denkbar, wenn das Berg
werk ein gewerkschaftliches ist. Denn wie sollten alle 
einzelnen Gewerken dahin Übereinkommen, die gewerk
schaftliche Grube gemeinsam für eine Schuld, die kei
nen Bezug auf jene hat, zu verpfänden“? Es würde 
dies auch ganz über den Zweck des gewerkschaftlichen 
Vereins hinausliegen.

Der Verf. sagt nun §. 540 ganz mit Grund und Recht, 
dass die Gewerken für Bergschulden, wenn die Grube 
ms Freie gefallen ist, mit ihrem Priyatvermögen nicht 
haften und von den Grubengläubigern nicht belangt 
werden können. Wenn er aber dann,fortfährt, dies 
gelte „nicht auch bei anderweitigen Schulden, für wel
che das Bergwerk als Hypothek bestellt worden“, so 
hätten wir diesem Satze weitere Erläuterungen insofern 
gewünscht, als er zu Misverständnissen Anlass geben 
kann. Ganz richtig fügt der Verf. zwar hinzu, dass 
dies so sei, „weil mit dem Wegfallen der blossen Si
cherheit (der Hypothek) das Forderungsrecht selbst 
nicht erlischt.44 Der fragliche Satz steht nun aber zwi
schen zwei andern, die von der Gewerkschaft als der 
Schuldnerin sprechen; man kann daher leicht veran
lasst werden, auch den besprochenen auf die Ge
werkschaft und nicht auf einen Bergwerkseigenthümer 
als Schuldner zu beziehen. Thut man das letztere, so 
hat es mit der fraglichen Stelle allerdings seine voll
kommene Richtigkeit. Sollte jener Satz aber auch zu
gleich auf die Gewerkschaft als Schuldnerin Anwen
dung finden, so ist zu bedenken, dass diese, wie oben 
bemerkt, nicht leicht anders eine Berghypothek als für 
Bergschulden bestellen wird, und in diesem Falle, wäre 
es nicht richtig anzunehmen, dass die Gewerken einer 
ins Freie fallenden Grube für derartige Schulden noch 
zu haften hätten. Die Bergschuld, wenn sie auch mit 
einer Hypothek gesichert ist, bleibt immer Bergschuld, 
und für diese haften die Gewerken einer ins Freie ge
fallenen Grube nicht. Man sieht hieraus, wie nöthig 
es ist, bei dem Bergschuldenwesen die Gewerkschaft 
als Schuldnerin und den Eigenthümer eines ganzen Berg
werkes nicht als gleichstehend zu behandeln. Der frag
liche Satz ist im letztem Falle richtig und praktisch, 
bedenklich aber, wenn er so da steht wie bei dem Verf.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jenn* Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die verschiedenen Wirkungen, die es hat, je nach
dem ein Bergwerk einem Einzigen oder einer Gewerk
schaft gehört, finden wir also bei dem Verf. zu wenig 
erwogen; er geht mit Andern von der Meinung aus, 
dass, wie er §. 306, n. 1 sagt: „das äussere gesell
schaftliche Verhältniss (der Gewerkschaft) d. i. das 
gegen dritte Personen von dem eines jeden andern 
Lehnträgers nicht verschieden44 sei. So heisst es auch 
§. 5b9: Es „entsteht die Frage, ob sich die Berggläubi
ger an die Person und das übrige Vermögen des 
Schuldners halten können?44 In dem Paragraph selbst 
wird nun diese Frage lediglich mit Bezug auf die Ge
werken verneint, was ganz, richtig ist. Gilt dies aber 
auch, wenn der Schuldner der alleinige Eigenthümer 
des Bergwerkes ist? Kann der „Schuldner der'Berg- 
gläubiger“ nicht sowol ein einzelner Grubeneigenthümer 
als auch eine Gewerkschaft sein? Haftet nun aber der 
letztere, im Gegensatz zu den Gewerken, seinen Berg
gläubigern wirklich, wie die Gewerkschaft, nur mit 
der Grube und subsidiär nicht auch mit seinem sonsti
gen Vermögen? Sollte es nicht daraus, dass man hier 
den Unterschied zwischen einem Eigenthümer und einer 
Gewerkschaft äusser Acht liess, auch theilweis herzu
leiten sein, dass Manche in Bezug auf den bergrecht
lichen Satz: die Gewerken haften für Bergschulden, 
d. h. Grubenschulden nicht mit ihrem Civilvermögen, 
schwankend geworden sind? Wir sind der Überzeu
gung, dass der Einzelne, dem eine Grube gehört, für 
die Bergschulden derselben im Subsidium auch mit sei
nem Civilvermögen haftet, und berufen uns deshalb nur 
noch auf die Joachimsthaler Bergordnung. Vom Pro- 
cess. Art. 13. wo es heisst: „Do aber Kleger an vor- 
holffen — Zechen — nicht volle Zalung erlangen köndte, 
sol ihme fernere gepörliche Wege, urnb dem ausstandt, 
zu suchen, vnbenohmen sein.“ Dass hier von keiner 
gewerkschaftlichen Grube, sondern von einer, die ei
nem Einzelnen gehört, die Rede ist, folgern wir dar
aus, weil sonst der Artikel mit dem Grundsatz in Wi
derstreit gerathen würde, dass die Gewerkschaften für 
Bergschulden nicht weiter als mit ihrer Grube haften, 
vgl. Joachimsthaler Bergordnung 71 (72) II.

Endlich gedenken wir noch des dritten Falles kurz, 
in dem das Bergvermögen Executionsobject wird, näm
lich des Falles, wenn der Schuldner für anderweitige 
Schulden mit keinen Zahlungsmitteln versehen sein sollte, 
vgl. §. 544. Hier vermissen wir die nöthigen Unter
scheidungen. Das Gesetz spricht nur von dem Fall, 
wenn der Eigenthümer eines Berggebäudes seine Civil- 
gläubiger mit seinem Civilvermögen nicht befriedigen 
kann. Gilt nun dasselbe auch hinsichtlich des einzel
nen Kuxeigenthümers, sodass der Kux in diesem Falle, 
wenn nämlich der Eigenthümer desselben kein sonsti
ges Vermögen zur Befriedigung seiner Civilgläubiger 
hat, subsidiär haftet? Nach ältern Bergordnungen, z. B- 
der königl. sächsischen von 1589, Art. 1, konnte er von 
den Civilgläubigern gar nicht angegriffen werden, und 
gegenwärtig wird ihn Mancher im Gegensatz zum alten 
Bergrecht, wie jedes andere Executionsobject des Schuld
ners angesehen wissen wollen. Hierüber hätte sich also 
der Verf. besonders aussprechen mögen. Noch nöthi- 
ger aber darüber, dass obiger Satz bei einer gewerk
schaftlichen Grube gar keine Anwendung finden kann, 
denn die Gewerkschaft also solche hat keine Civil- 
schulden.

Aus alle Dem ersieht man, dass besonders eine 
neue Berggesetzgebung sich ganz besonders die Auf
gabe zu stellen haben dürfte, das Bergschuldenwesen 
gehörig ins Auge zu fassen und zu ordnen. Dies gilt 
namentlich auch von dem Bergconcurs. Unser heuti
ger Concurs überhaupt und insbesondere die Rangord
nung der Gläubiger nach fünf Klassen ist eines unse
rer jüngern Rechtsinstitute. Alles dies hat sich in 
Deutschland erst im 17. Jahrh. ausgebildet, wenn schon 
es nicht wahr ist, dass sich die gedachten fünf Klas
sen der Gläubiger zuerst in der königl. sächsischen 
Processordnung vop 1622 vorfinden sollen; wir haben 
sie schon in aussersächsischen frühem Landesgesetzen 
angetroffen. Der Bergconcurs hat sich aber noch spä
ter erst ausgebildet. Wir finden die früheste Anregung 
zu demselben erst am Ausgange des 17. Jahrh. in A. 
v. bchonberg bekannter Berginformation, aus der die 
Lehre vom Bergconcurs in die königl. sächsische Berg- 
geSetzgebung überging. In andern Ländern gestaltete 
aber die Gesetzgebung den Bergconcurs erst noch weit 
später. In allen uns bekannten Bergconcursgesetzen 
werden aber eigentliche Berg- oder Grubenschulden, 
und zwar je nachdem sie von einem Bergeigenthümer 
oder einer Gewerkschaft gemacht sind, und sodann die



470

Schulden, die lediglich auf dem Kux des einzelnen Ge
werken haften j nicht so auseinander gehalten, wie wir 
dies für nöthig erachten. — Der Verf. hat zwar in Be
zug auf die einzelnen Bergforderungen da, wo er von 
diesen an verschiedenen Orten überhaupt handelt, sorg
fältig «nd genau auf ihre Stellung und Vorrechte im 
Bergconcurs aufmerksam gemacht, und wenn er dann 
§• 528 darauf verweist, so hat er allerdings an sich 
Recht: allein der Leser entbehrt doch bei diesem Ver
fahren einer wünschenswerthen Übersicht über die Rang
ordnung im Bergconcurs.

Obwol wir noch Dies und Jenes zu besprechen 
hätten, so schliessen wir doch mit der auf vollster Über
zeugung beruhenden Erklärung, dass mit einem Worte 
das Werk des geehrten Verf. das beste Bergrecht ist, 
welches wir gegenwärtig haben.

Leipzig. Julius Weiske.

Philosophie.
Wissenschaft der Erkenntniss im Abriss systematisch 

entworfen von' Franz Vorländer, Doctor und ausser
ordentlichem Professor der Philosophie in Marburg. 
Marburg, Eiwert. 1847. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Entschlossen, sich weder-vom Ignoriren noch vom 
Widerspruche der Parteien irre machen zu lassen, tritt 
der Verf. in der Vorrede insbesondere denen entgegen, 
welche in jedem Versuche „ein umfassenderes und be
stimmteres Princip zu suchen,“ nur die Eitelkeit der 
Systemmacherei erblicken. Dass das Nichtanschli^ssen 
an vorhandene Systeme auf Hochmuth beruhen könne, 
räumt er ein, setzt aber mit Recht hinzu: „Eitle hoch- 
müthige Naturen greifen doch viel leichter und gewöhn
licher zu dem entgegengesetzten bequemem Mittel sich 
geltend zu machen, indem sie zu der Fahne eines be
rühmten Systems schwören. Die Hoffnung, durch ein 
eigenes System berühmt zu werden, kann in unsern 
Tagen wahrhaftig einen nur einigermassen Verständi
gen nicht so leicht bethören.“ Der unterzeichnete Ref. 
ist hierin mit dem Verf. vollkommen einverstanden, 
und von ihm wenigstens hat derselbe jenes Vorurtheil 
nicht zu befürchten. Selbst wenn der Zustand der 
Philosophie zeitweilig ein beruhigter ist, kann ein be- 
gabterer uemus den dogmatischen Schlummer unter
brechen, geschweige jetzt, wo das Bedürfniss einer 
neuen und tiefem Begründung unstreitig allgemein ge
fühlt wird. Über ein solches Unternehmen im Voraus 
und im Allgemeinen den Stab zu brechen, ist jetzt, 
wie früher, vorgreiflich und anmasslich; lediglich durch 
die That hat der Einzelne zu beweisen, ob er zur Be
gründung eines neuen Systems berufen war oder nicht, 
und nur wenn die Leistung dem Versprechen nicht ent

spricht, wenn wir uns, anstatt aus dem Dunkelin hel
leres Licht, aus Verwickelungen ins Freie versetzt zu 
finden, nur in andere unnöthige Terminologien und in
dividuelle Ansichten mühsam und ohne Gewinn hin
einarbeiten sollen, (dann mögen solche Zumuthungen 
ernstlich zurückgewiesen werden.

In der That macht auch der Verf. nur in be
schränktem Sinne oder „beziehungsweise“ auf Neube
gründung eines Systems Anspruch, indem er sich den 
Vorgängern anschliesst, welche in neuester Zeit „phi
losophische Erkenntnisslehren“ unter verschiedenen 
Namen und Formen aufgestellt haben, von diesen will 
er sich nur „vermöge der Art und Weise der Behand
lung unterscheiden“ (S. 5). Schon hier müssen wir 
eine gewisse Unbestimmtheit rügen, die den Hauptpunkt 
übersieht; Erkenntnisstheorien haben allerdings Viele in 
früher und späterer Zeit, in früherer, theils in empiristi
scher, theils in formal logische!? Weise, in neuerer Zeit 
seit Hegel’s Phänomenologie in philosophischer Form auf
gestellt, aber die Hauptsache ist, welche Rangstellung 
sie derselben im System einräumten, namentlich, ob sie 
die ihrer Natur nach alle Mal mehr oder weniger aus 
idealistischen und empirischen Elementen bestehende 
Erkenntnisstheorie zum Anfang und Princip des Sy
stems machten oder nicht. Bekanntlich war dies noch 
bei Hegel der Punkt, worin er eine Zeitlang geschwankt 
hat, ob die Phänomenologie der principielle grundlegende 
Theil des Systems sein, oder ob dieselbe in die Mitte 
des Systems als ein Consequens des Princips verar
beitet, der Philosophie selbst aber als ein System ein 
rein apriorischer Stütz- und Entwickelungspunkt gege
ben werden solle. Der Verf. neigt sich nun auf die 
Seite derjenigen, welche die Erkenntnisstheorie zum 
Ausgangspunkt machen und somit — da er im Allge
meinen der entwickelnden Methode huldigt — zugleich 
einen empirischen Coefficienten in das Princip der 
Philosophie aufnehmen; er will die „drei Hauptformen 
unserer Wissenschaft,“ die seit Aristoteles bekannte 
formal logische, die empirische seit Bacon und Locke, 
und die in neuer Zeit befolgte philosophische in seiner 
allgemeinen Erkenntnisslehre auf gleiche Weise um
fassen.“ Ist dann aber, müssen wir fragen, eine philo
sophische Erkenntnisslehre überhaupt etvyas anderes, 
als eine Umfassung oder Durchdringung, jener beiden 
Seiten, und wie kann sie die „philosophische“ als ein 
untergeordnetes Moment mit umfassen . Scheint uns 
hier gleich in der Grundanlage eine gewisse Unklar
heit zu walten, so zeigt sich dieselbe sofort auch in 
dem Verhältniss, welches zwischen der Erkenntniss
theorie, der Philosophie überhaupt oder dem System 
und der von dem Verf. anerkannten und geforderten 
prima philosophia oder allgemeinen Wissenschaftslebre 
stattfindet, „die über den einzelnen Wissenschaften der 
Philosophie als eine universelle Wissenschaft derselben 
aufgestellt werden muss.“ Ist nun diese absolut be
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gründende Wissenschaft eben die Erkenntnisstheorie 
selbst? Der ganzen Ansicht des Verf. nach müssen 
wir dies annehmen, obschon es wiederum scheint, als 
ob sie erst das Product der Erkenntnisslehre sein soll, 
zumal da diese sich eigentlich in den drei ersten Ab
schnitten abschliesst, und über sich hinaus auf einen 
vierten Theil hinweist, in welchem es erst zum „philo
sophischen Denken“ kommt. Am entschiedensten müss
ten uns die Definitionen der Erkenntnisslehre und der 
Philosophie darüber auf klären. Erstere definirt Hr. V.; 
•»diejenige Wissenschaft, die mit dem Wesen des Er
kennens, seinen Formen und Processen, auch das Princip 
der einzelnen Wissenschaften zum Gegenstand der Be
trachtung macht, also die Aufgabe hat, das, was ge
wöhnlich von einseitigen Gesichtspunkten aus ange
sehen und bestimmt zu werden pflegt, vom universellen 
Gesichtspunkte aus in seiner Verbindung mit dem Gan
zen zu überblicken und dem Gesetze der Erkenntniss 
gemäss zu ordnen“ (S. 4). Dies fällt offenbar der 
Sache nach mit jener „universellen Wissenschaft“ zu
sammen. Die Philosophie selbst aber wird wiederholt 
definirt als die Wissenschaft von der universellen un
theilbaren lebendigen Wirklichkeit.“ Der Verf. denkt5 
dabei offenbar an den vollständigen Inbegriff aller be- 
sondern philosophischen Disciplinen, wie solche in einer 
Encyklopädie der philosophischen Facultätswissenschaf- 
ten aufgeführt zu werden pflegen: Naturphilosophie, 
Psychologie, Geistesphilosophie, Ästhetik u. s. f., welche 
freilich nicht rein philosophische Wissenschaften a priori, 
sondern sämmtlich angewandte oder mit empirischem 
Stoff durchdrungene sind und genau genommen nichts 
anderes sein oder in ihrer Vollendung werden können, 
als eben die (von der reinen Philosophie unterschiede
nen) Realwissenschaften selbst. Dieser ganze ency- 
klopädische Inbegriff wird umschlossen oder verzweigt 
sich von der „Universalwissenschaft“ aus, welche, 
selbst dualistischer Art, eben in der grundlegenden Er
kenntnisstheorie besteht. Aus dem Begriffe der „un
theilbaren lebendigen Wirklichkeit“ würden wir frei
lich diesen Begriff der Philosophie noch nicht herleiten 
können, wenn nicht der Inhalt derselben und die be- 
sondern Wissenschaften factisch vorausgesetzt würden: 
aber es ergibt sich hieraus, dass der Verf. sich das 
Verhältniss der Erkenntnisstheorie zum System der 
Philosophie als das des principiellen Theils zum Gan
zen denkt.

Wenn es seine Richtigkeit hat, dass die Philoso
phie in jenem Inbegriff der philosophischen Sonder- 
disciplinen besteht, so ist es allerdings consequent, dass 
auch ihr fundamentaler Theil in einer Erkenntnisslehre 
bestehe; beides bedingt sich gegenseitig; aber eben 
darum ist es nöthig, vorerst genauer auf jenen Begriff 
der Philosophie einzugehen. Die Philosophie „muss 
das Wirkliche überhaupt in seinem allgemeinen Zu
sammenhänge, in der Totalität zum Gegenstand haben; 

denn die endlichen Dinge in ihrer Erscheinung und in 
ihren abgegrenzten endlichen Sphären umfasst bereits 
das empirische Denken in seinen einzelnen Wissen
schaften; die Philosophie nimmt die Resultate des em
pirischen Erkennens auf und betrachtet, was dort das 
Letzte, Allgemeinste, Höchste war, m dem universellen 
Zusammenhänge der Natur und der Welt“ (S. 246). 
„Die Philosophie hat demnach das an sich Existi- 
rende, Wirkliche in seinem vollständigen universellen 
(nicht einzelnen, zufälligen) Inhalt, Umfang, Zusammen
hang, folglich auch in seiner Einheit, seinem Wesen 
zu erfassen; sie ist in dieser Beziehung die Vollen
dung der Weltanschauung, .welche in der gewöhnlichen 
Reflexion unvollendet, fragmentarisch bleibt“ (S. 251). 
Die Philosophie beschränkt sich also zufolge dieser Er
klärungen auf die Wirklichkeit, nur diese, aber auch 
diese ganz, umfasst sie, und ihr Unterschied von an
dern Wissenschaften wird hier offenbar in dem quali
tativen Umfang gesetzt, denn in dem Gegensatz von 
Empirie und rein speculativem Denken kann er nicht 
liegen, weil nach der Ansicht des Verf. keine Ent
wickelung des Inhaltes aus reinen Begriffen a priori 
möglich ist. Fragen wir aber weiter nach dem Inhalt 
der universellen Wirklichkeit, so will er von diesem 
nichts ausgeschlossen wissen, auch das nicht, was eine 
nur ideelle Wirklichkeit hat. „Man könnte nämlich 
einwenden, dass die Philosophie es nicht nur mit dem 
Wirklichen, sondern auch mit dem, was erst wirklich 
werden soll, mit dem Sollen aus dem Idealen des Sit
tengesetzes, der Kunst u. s. w. zu thun habe.“ Diesen, 
wie uns dünkt, sehr gewichtigen Einwurf, sucht der 
Verf. durch die Erklärung zu beseitigen, dass, „ge
nauer betrachtet, dies Sollen und dies Ideale doch auch 
in dem Gebiete der vernünftigen Wirklichkeit des Gei
stes liege; wären die Ideen des Guten und Schönen 
nicht wirklich im Geiste, in der Thätigkeit, im mensch
lichen Leben, so wäre die Wissenschaft derselben eine 
illusorische.“ Ganz gewiss! aber ist denn der Gehalt 
dieser Ideen auch in demselben Sinne wirklich in 
der Natur und der Welt und im Leben, in welchem 
sie selbst als Ideen in unserm Denken und Wollen 
vorhanden sind? Ist das werden Sollende ein schon 
Daseiendes? Offenbar wird der Begriff der Wirklich
keit hier in einem Doppelsinn genommen, welcher der 
ganzen daraus folgenden oder darauf begründeten Ge
dankenreihe etwas Schwankendes und Amphibolisches 
gibt, was besonders bei Principienfragen für das ganze 
System verhängnissvoll wird. Wir vermissen nämlich 
die genauere Begriffsbestimmung von (idealer) Richtig
keit, Wirklichkeit und Wahrheit. Wird, wie dies in 
der auf das wirkliche Dasein gerichteten Erkenntniss 
der Fall ist, das Denken nur auf die ihm entspiechende 
objective Existenz bezogen, so heisst wahr überhaupt 
alles, was der Vorstellung entspricht, ohne Rücksicht 
darauf, ob die Vorstellung selbst ihre ideale Richtig-
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keit hat; das Schlechteste ist in diesem Sinne wahr, 
wenn es gewusst, d. i. adäquat vorgestellt wird. Wird 
die objective ideale Wahrheit nicht von der formalen 
blossen Wirklichkeitserkenntniss unterschieden, so fällt 
auch die Richtigkeit des Denkens damit zusammen, 
und alles soll dann wahrhaft erkannt werden, wenn 
es richtig und nothwendig gedacht wird. In diesen 
allerdings noch immer sehr gewöhnlichen Lehren liegt 
aber ein Knäuel von Widersprüchen und falschen Con
sequenzen , die nur durch eine gründlichere Entwicke
lung der Modalitätskategorien der Wirklichkeit, Mög- 
lichkeit, Nothwendigkeit, Zufälligkeit u. s. w. gehoben 
werden können; wir müssen aber bekennen, dass ge
rade in diesem Punkte die vorliegende Erkenntnisswissen- 
schaft nichts bietet, was über die gewöhnlichen Bestim
mungen hinausginge. Die Modalitätskategorien werden 
mit den logischen der Qualität, Quantität, Relation zu
gleich innerhalb des subjectiv logischen Theils abgehan
delt, obschon darauf hingewiesen wird, dass sie zugleich 
objective Bedeutung haben (S. 141), was allein schon 
diese ihnen angewiesene systematische Stellung als un
richtig erscheinen lässt. Wer sich anhaltend mit ethi
schen Untersuchungen beschäftigt, wird sich nicht lange 
verhehlen können, dass gerade in diesem Punkte die 
gewöhnlichen Logiken, Ontotogien und Erkenntniss- 
theorien höchst mangelhaft sind; es will uns aber be- 
dünken, dass dieselben immer nur in Bezug auf Natur- 
Wissenschaft behandelt, an mathematischen und mate
riellen Beispielen geprüft und erläutert worden sind, 
wo sich freilich das Bedürfnis» einer gründlichen Re
vision nicht so hervordrängt, während jene Kategorien, 
sobald sie in bisheriger Weise auf das Gebiet der 
Ethik übergetragen werden, alles in Widerspruch und 
Verwirrung setzen.

Mit dem Mangel an Unterscheidung zwischen Wirk
lichkeit und Wahrheit hängt eine andere Unentschie
denheit aufs Genaueste zusammen: die zwischen Un
mittelbarkeit und Empirie. Ganz richtig bemerkt zwar 
der Verf. an vielen Stellen, dass nicht Alles im ge
wöhnlichen Sinne des Wortes „bewiesen“ und logisch 
deducirt und erschlossen werden könne; aber diese 
Bemerkung nimmt die eigenthümliche Wendung, dass, 
weil der wirkliche Inhalt nicht aus logischen Formeln 
und Begriffen, die Fülle der lebendigen Wirklichkeit 
nicht aus reinem Denken herausgesponnen werden 
könne, sie erfahrungsmässig gegeben sein müsse. Da
durch kommen wir auf den Standpunkt von Kant’s 
Dualismus von subjectiven Denkformen und objectivem 
Inhalt zurück, obschon die für Kant daraus resulti- 
rende Subjectivität alles Erkennens hier zurückgewie
sen und auf eine Weise überwunden werden soll, die 
der Verf. als ihm eigentümlich und neu in Anspruch 
nimmt. Wenn det selbe gegen die Ableitung des Inhalts 

aus leeren logischen Begriffen protestirt, so schwebt 
ihm theils der alte dogmatische Misbrauch der forma
len Logik in der W’olffischen Schule, theils Hegel’s 
Logik vor, die aus dem Ungrunde des Sein und 
Nichts, folglich aus abstracten und inhaltsleeren Be
griffen, mit Hülfe der Negativität der Methode eine 
Welt der Dinge und Geister herauf beschwört, dabei 
sich aber immer verstohlene Synthesen aus dem Ge- 
dächtnissvorrath der Erfahrung erlaubt. So sehr wir 
nun in diese Rüge einstimmen, so folgt doch nicht, 
dass, weil dieser Weg und dieser Anfang der unrich
tige und unmögliche war, es auch alle andere sein 
müssen, die ein Gedanken- oder Idealistensystem im 
reinen Denken, ohne Berufung anf sinnliche Erfahrung, 
und ohne bei jeder neuen Kategorie einen Griff in den 
Vorrath der empirischen Begriffe zu thun, zu Stande 
zu bringen suchen. Der Fehler liegt nicht in der Un
möglichkeit des Unternehmens überhaupt, sondern in 
dem Misgriffe des Princips oder in dem Vorurtheile 
von unten herauf, vom Niedrigsten und Abstractesten 
an, ja, wo möglich vom Nichts (um gar nichts voraus
zusetzen) das Universum entstehen sehen zu wollen. 

pVßnn dies logisch möglich wäre, würde es auch ob- 
jectiv und an sich der factische Weltprocess gewesen 
sein, und wenn es logisch nothwendig wäre, auch ob- 
jectiv nicht anders denkbar sein. Die Philosophie ist, 
wie auch der Verf. ganz richtig behauptet, in dieser 
Beziehung nichts weniger, als voraussetzungslos, ja sie 
setzt nicht blos religiös-intuitive Speculation, sondern 
auch die Ausbildung der besondern Erfahrungswissen- 
schaften bis auf einen gewissen Grad und somit die 
Erfahrung selbst voraus. Alles dies ist ganz gewiss; 
sie ist der Zeit nach nicht die erste, sondern die letzte 
Wissenschaft, wozu sich der menschliche Geist erhebt. 
Aber diese negativen Bedingungen im psychologischen 
Bildungsgänge des Menschen sind eben nicht ihr posi
tives Princip und sie selbst. Wir können sagen: an 
sich ist die Philosophie das Erste, für uns das Letzte; 
aber was heisst dies: „an sich!“ Es müsste heissen: 
im transcendentalen Urgründe, in Gott, ist der W’eis- 
heitswille das Erste. Aber eine Gottheit theosophisch 
vorauszusetzen, haben wir, indem wir anfangen zu phi- 
losophiren, noch keine Berechtigung» muss sich erst 
finden und findet sich auch zuletzt. Gleichwol dürfen 
wir diesen Urgrund nicht auf heben, und einen andern 
an dessen Stelle setzen, wenn das l hilosophiren selbst 
seinen Fortgang gewinnen soll- Was bleibt also übrig? 
Nichts anderes, als von dem Begriffe der Philosophie 
in uns auszugehen, diesen zum System zu entwickeln, 
und zu sehen, worauf er uns fuhrt, ob er uns zur An
nahme eines weisen, d. i. Persönlichen Urprincips ob- 
jectiv, d.i. Gottes, führen werde. Die Philosophie, und 
zwar das philosophische Bewusstsein muss in uns erwacht 
sein, wenn dieses objective Resultat erzielt werden soll.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in •
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Zur Annahme eines transcendentalen absoluten Princips 
äusser uns nöthigt uns aber die andere factische Gewiss
heit, dass dieses philosophische Bewusstsein in uns das 
Letzte, eine Reihe anderer Zustände das Frühere war, ja, 
dass wir selbst, endlicher Herkunft in der Zeit, eine Reihe 
negativer Naturbedingungen hinter uns haben, also selbst 
vielmehr Producte, nicht aber Producenten aller dieser 
Bedingungen sind. Wollten wir nun aber in unserer 
wissenschaftlichen Deduction das Princip an sich, die 
Weisheit, ganz aufgeben oder ignoriren,'und mit einem 
andern anfangen, sei es mit unserer somatisch - organi
schen Einrichtung, sei es mit dem der Zeit nach noch 
frühem der sogenannten unorganischen Natur, der Ma
terie, und so weiter zurück, so setzten wir ja in der 
That ein falsches Princip an die Stelle des wahren, 
und begännen etwas Unmögliches. Indem wir unsere 
gewordene und vielfach bedingte Weisheit zum Aus
gangspunkte nehmen und sie, oder doch den Begriff 
derselben und das erwachte Streben nach ihr (denn es 
ist nicht nothwendig, dass sie in allen Stücken schon 
realisirt sei), darauf ansehen, welch eine Reihe noth
wendiger Bedingungen ihr Erwachtsein in uns Men
schen voraussetze, werden wir dann auch erkenntniss- 
theoretisch die Erfahrung in natürlicher und geschicht
licher Gliederung durchgehen müssen, und so der For
derung der logischen Nothwendigkeit Genüge leisten, 
ohne uns selbst in ein Nothwendigkeitssystem zu ver
stricken. Eine solche Nothwendigkeit ist aber nur in 
der repressiven Gedankenrichtung vorhanden, setzten 
wir nicht das höchste, sondern irgend ein anderes 
Princip als Anfang, so bliebe rückwärts die Reihe der 
Bedingungen nur ein Fragment des Ganzen, und vor- 
wäÄs, vom Niedern, Abstractern, Leeren, zum Hö
hern, Concretern, liesse sich weder mit Nothwendig
keit aufsteigen, noch mit irgend einem zureichenden 
Vernunftgrunde. Soll aber dies ganze System wissen
schaftlichen Halt gewinnen, so muss im logischen Theil 
der Satz vom zureichenden Grunde besser ausgearbeitet 
werden, als es grösstentheils bisher geschehen ist; 
denn so lange immer noch die logische und physische 
generatio aequivoca Eingang findet, ist an eine solche

Begründung nicht zu denken. Wir haben uns daher 
auch sehr gewundert, dass der Verf., der das Fort
spinnen der Begriffskategorien vom abstracten Sinne 
aus sonst überall verwirft, z. B. S. 312, doch selbst 
wieder in diesen verkehrten Weg einlenkt (S. 295): 
„Es entsteht die Frage: wie verhalten sich die ver
schiedenen Formen und Systeme der organischen Ent
wickelung zu einander? Wir unterscheiden den Or
ganismus der Formgestaltung (den vegetativen), der 
Empfindung und Selbstbewegung (den animalischen) 
und die Entwickelung des selbstbewussten Wesens, des 
Menschen oder des Geistes. Eine ungeheure Kluft 
scheint zu liegen zwischen dem niedrigsten lebendigen 
Wesen und der am höchsten entwickelten Pflanze. Ist 
nun aber unserem speculativen Grundprincip gemäss, 
alle in die Erscheinung tretende, d. i. endliche Wesen
heit durch die That der Entwickelung vermittelt, so 
müssen wir diese verschiedenen Sphären als die ver
schiedenen Stufen der Entwickelung der Einen untheil
baren Wesenheit betrachten/4 „Am meisten wird ge
gen die Nothwendigkeit der universellen Vermittelung 
und Entwickelung Einspruch erhoben in Bezug auf den 
Menschen, welchem man einen unmittelbaren göttlichen 
Ursprung, und hiermit auch eine göttliche Wesenheit, 
Subtanzialität, vorbehält. Unserem Princip gemäss kön
nen wir auch den Menschen nur in und aus seiner in
dividuellen Entwickelung in Zusammenhang mit dem 
Ganzen der Natur und der Gemeinschaft des Menschen 
und unter der Voraussetzung der immanten absoluten 
Einheit begreifen.“ — Ganz gewiss entwickelt sich das 
Menschenkind nicht aus nichts, sondern aus seinem 
individuellen Princip in Wechselwirkung mit dem Gan
zen ; aber was das „individuelle Princip“ sei, ist damit 
noch nicht gesagt, und nehmen wir dazu die „imma
nente Einheit,“ so ist es wol nichts anderes als diese, 
mithin doch die „göttliche Substanz,“ wenn anders 
unter dieser Einheit oder „absoluten Wesenheit,“ „dem 
Unendlichen“ u. s. w. Gott zu verstehen ist. Es würde 
über die Grenzen einer Reeension hinausführen, wenn 
wir zeigen wollten, wie jedwede empirisehe-theoretische 
Grundlage zuletzt consequenterweise nur zu dem Po
stulat einer allgemeinen Substanz in der Art der Spi- 
nozistischen führt; zu einer solchen, die nur den Werth 
einer objectiven Setzung der formalen Zusammenfas
sung ©der Einheit ist, die das Denken subjectiv voll
zieht, kommt denn auch Hr. V. mit Consequenz; weiter 
aber auch nicht; das Übrige, was dieser Substanz weiter
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beigelegt wird, die Geistigkeit, lebendige Bildungskraft 
u. s. w., ist ohne wissenschaftliche Berechtigung, weil 
es eben aus den Prämissen nicht folgt, oder denselben 
widerspricht, denn wenn einmal eine solche, an Aristo
teles erinnernde Suuap.^ in der Weltsubstanz angenoin- 
men, diese Wesenheit also zu einer Weltseele potenzirt 
wirdl, so ist die Annahme einer Gottheit darin oder 
darüber überflüssig. Auch nicht einmal die Behauptung, 
dass dieses „Unendliche“ äusser den endlichen Wesen, 
rein in ihnen, existiren müsse, ist logisch oder dia
lektisch nothwendig, und vyenn wir auch einen solchen 
Überschuss zugeben wollten, so würde doch damit 
nicht viel gewonnen sein.

In Bezug also auf die höchsten Probleme der Phi
losophie, wie auf eine tiefere Begründung derselben 
müssen wir dieser neuen Bearbeitung der Wissenschaft 
der Erkenntniss eine besondere Bedeutung entschieden 
absprechen, weil wir zwar im Einzelnen manches Gute, 
im Ganzen einen redlichen wissenschaftlichen Ernst 
und Eifer nicht verkennen, aber eine organische Con
sequenz und einen freieren, über die bisherige Denk
gewohnheit sich erhebenden Geist darin nicht finden. 
Wenn nun aber auch weder diese noch irgend eine 
andere, auf Erkenntnisstheorie gegründete Philosophie 
das Höchste zu leisten vermag, so bleibt immer noch 
übrig, abgesehen von diesem Misverständniss, das Werk 
selbst als blosse empirisch-philosophische Erkenntniss
theorie oder Phänomenologie des menschlichen Selbst
bewusstseins -r- denn dies ist und, bleibt es — zu wür
digen. Als solche betrachtet enthält sie allerdings des 
Beachtenswerthen nicht wenig, wie sich dies auch in 
den von demselben Verf. früher erschienen „Grund
linien einer organischen Wissenschaft der menschlichen 
Seele“ (vgl. diese Literaturz. April 1845, Nr. 84 ff.) 
findet, auf welche der Verf. im vorliegenden Werke 
häufig Bezug nimmt. Das erkenntnisstheoretische Prin- 

* cip liegt, ihm zufolge, weder auf der subjectiv-logischen 
Seite, d. h. im denkenden Geiste allein, wie bei J. G. 
Fichte, noch auch, wie bei den Empirikern Locke, Con- 
dillac u. u. auf der objectiven Seite in den Dingen, 
sondern zwischen beiden in der lebendigen Wechsel
wirkung. Analysiren wir einen Erkenntnissact, „so 
finden wir darin zwei Momente mit einander vereinigt: 
1) das Setzen eines bestimmten Gegenstandes, Objects 
an sich, d. h. als existirend unabhängig vom bewussten 
denkenden Subject, und 2) das nähere Unterscheiden, 
Bestimmen des Objects in sich selbst und im Verhält
niss zum Andern. Fassen wir zunächst den ersten Act 
näher ins Auge. Das bewusste Ich setzt in jedem 
Urtheil etwas von ihm selbst Unterschiedenes und Un
abhängiges.“ „Dieses Setzen an sich ist eine nothwen
dige allgemeine Thathandlung in jedem Urtheile; das 
Erkennen unterscheidet sich dadurch vom Denken, wel
ches einen Gegenstand auch blos für das Bewusstsein 
und imaginär zu setzen vermag. Wir setzen also nicht 

etwas an sich, wenn wir es blos denken, sondern es 
muss dem Denken etwas Anderes vorangegangen sein: 
der Act des Empfindens und Wahrnehmens, welcher 
vermittelt wird durch den Tmpfindungsorganismus und 
in Bezug auf die Gegenstände der Aussenwelt.“ „Das 
an sich Setzen ist also zunächst durch die bestimmten 
Erregungen des Empfindungsorganismus vermittelt, die 
als solche in ihrer objectiven Bestimmtheit unabhängig 
sind von der an sich gleiehbleibenden Einheit des Be
wusstseins“ (S. 32). Der Verf. weist also, wenn wir 
recht verstehen, auf den Unterschied des erkenntniss- 
theoretischen Urtheils vom logischen hin, welcher Unter
schied selbst für das Bewusstsein und in demselben 
ist, und entgeht dadurch einerseits dem gewöhnlichen 
idealistischen Einwurfe, dass ja doch auch die Empfin
dung nur subjectiv sei u. s. w., andererseits der grob 
empiristischen Erklärungsvveise. Dies ist hier unstrei
tig die Hauptsache. „Diese bestimmte objective Posi
tion oder Wahrnehmung ist aber mehr oder weniger 
eine vereinzelte Erscheinung, welche andere neben und 
nach sich hat. Sie muss daher auch von andern un
terschieden, d. i. im Verhältniss zum Andern näher 
bestimmt werden, was das zweite Moment des Erkennt- 
nissactes überhaupt bildet. Das einzelne bereits Be
stimmte wird miteinander verglichen und dadurch ge
nauer bestimmt, und so entsteht durch das Vergleichen 
eine umfassende objective Synthesis des Bestimmten, 
in und aus welcher das Einzelne immer genauer be
stimmt werden kann.“ Man hat in dieser Grundlage 
zugleich ein Beispiel von der Methode des Verf. Of
fenbar ist die hier vorgehende combinirte Gedanken
bewegung der dreigliedrige Act des Begreifens, Urthei- 
lens und Schliessens, oder der These, Diäresis und 
Synthesis. In der Logik will er freilich dem Schlüsse 
nicht gleiche Bedeutung mit jenen beiden Momenten 
zugestehen und hebt den Urtheilsact besonders hervor, 
ohne Zweifel wie Schleiermacher durch die gewöhnliche 
Behandlung des Syllogismus in den logischen Lehrbü
chern dazu verleitet. Die Folge ist, dass die schema
tisch durchgehende Gliederung des ganzen Systems vor
herrschend eine zweigliedrige ist, statt einer dreiglie
drigen. Dennoch legt diese Erkenntnisslehre ein ganz 
besonderes Gewicht darauf, dass überall das Einzelne 
aus dem Bewusstsein der Totalität bestimmt werden 
müsse, d. i. wie wir es ausdrücken wüiden, durch das 
systematische Bewusstsein, worin wir völlig mit ihm 
übereinstimmen; nur wundert es uns, dass Hr. V. die 
Identität dieses wichtigen Moments der Methode mit 
der Synthesis und die Identität dieser mit dem Moment 
des immanenten Zwecks nicht erkennt, und deshalb, 
wie es uns scheint, denjenigen Logikern, welche ein 
grosses Gewicht auf (^e ^weckkategorie legen, na
mentlich Trendelenburg und Lotze, ohne Grund wider
spricht. Was die Eintheilung dieser Erkenntnisswis- 
senschaft anlangt, so zerfällt sie 1) in einen allgemei

।
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neu Theil, worin der Begriff der Erkenntnis» in ihrem 
Unterschiede vom subjectiven Denken, d. i. ihrer ob- 
jectiven Bedeutung nach, mithin als Bewusstsein fest
gestellt und kritisch von andern, theils empiristischen, 
theils idealistischen Ansichten unterschieden, im All
gemeinen auch der Entwickelungsgang des denkenden 
Erkennens angegeben wird. Dann folgt 2) eine Denk
lehre oder Logik unter dem Titel: „Von den elemen
taren Formen des Denkens.44 Es kommen hier die lo
gischen Formen „der Begriffe, Urtheile und der Ver
knüpfung der Urtheile" (anstatt Schlüsse) vor, wobei 
von dem Inhalte dieser Formen abstrahirt wird, „jedoch 
nicht so ganz und gar wie in der gewöhnlichen forma
len Logik“, da alle Begriffsformen nur in und mit ei
nem bestimmten Inhalt der äussern oder innern Erfah
rung gebildet werden können. — Dies ist zwar richtig, 
hindert aber doch nicht, unter Voraussetzung jener 
lebendigen Wechselwirkung, die logische Seite für sich 
zu behandeln, wie dies andererseits mit der objectiven 
Seite in der Ontologie oder Metaphysik geschieht, oder 
aber, wenn man dies nicht zugeben wollte, so dürfte 
gar keine Trennung vorgenommen werden, und der 
ganze Erkenntnissprocess müsste in phänomenologischer 
Form dargestellt werden. Aber erst im dritten Theile 
wird „der wirkliche Erkenntnissact in oder mit seinem 
Inhalte aufgefasst44, und zwar noch nicht zum univer
sellen Abschluss gebracht, aber in seinen „Reflexions
verhältnissen44, d. i. „wie die Urtheile und Begriffe im 
gegebenen bestimmten objectiven Zusammenhänge ge
bildet werden müssen, und zwar zunächst die des re- 
flectirenden Denkens.“ Der Gegenstand sind hier die 
„niedern Entwickelungen44, welche das philosophische 
Denken voraussetzt, und unter diesen niedern Ent
wickelungen werden die Stufen des Erkenntnissproces- 
ses verstanden: die Erkenntnissweise des gemeinen 
Bewusstseins, die wissenschaftliche Bildung und Ent
wickelung der Reflexion, d. i. die Beweisführungen und 
die Theorien. Dies sind aber nur Vorstufen des phi
losophischen Denkens, welches schliesslich im vierten 
Theile beleuchtet wird, wo von dem Begriffe desselben, 
dem Princip der Philosophie und von der philosophi
schen Methode die Rede ist. Das reflectirende Den
ken nämlich bewegt sich mit seinen heuristischen Be
weisen und Theorien doch immer nur in einzelnen ab
geschlossenen Sphären, und es findet sich, „dass es 
in diesen seine höchsten universellen Bestimmungen 
nicht abschliessen und vollenden kann, und demnach 
in Beziehung auf seine höchsten leitenden und vermit
telnden Begriffe eines alle Sphären zusammenfassenden 
Erkennens, d. i. der Philosophie oder Speculation bedarf.44

Wir haben die Ausstellungen, die wir besonders 
gegen diesen letzten Theil machen mussten, bereits 
oben vorgebracht, auch können wir in Bezug auf die 
Architektonik des Ganzen die Bemerkung nicht unter
drücken, dass, wenn der erste Theil den Begriff der

Erkenntniss überhaupt feststellte und mithin ein allge
mein begründender oder principieller Theil war, nun
mehr im zweiten Theile zur Vermittelung zu schreiten 
gewesen wäre, und zwar in der Weise, dass wenn wir 
einmal mit dem Verf. einen subjectiv logischen Abschnitt 
machen, dann auch ein objectiv metaphysischer hätte 
folgen müssen, um beide in dem dritten synthetischen, 
dem eigentlichen psychologischen oder phänomenologi
schen zusammenzuschliessen. Die metaphysischen Grund
lagen aber fehlen hier ganz; und ob es möglich ist, 
ohne diese eine Erkenntnisstheorie zu Stande zu brin
gen, müssen wir auch nach der Prüfung dieses Ver
suchs bezweifeln. Einige Punkte, worin uns die Er- 
kenntnisslehre als Process des empirischen Bewusst
seins durch vorliegende Entwickelung wirklich geför
dert zu sein scheint, haben wir beiläufig und beispiels
weise hervorgehoben, und die angeführten sind nicht 
die einzigen; aber wir könnten auch äusser den ange
führten noch eine Reihe Vermisse aufzählen, als z. B. 
die geringe Beachtung der Definition, das Einfügen der 
Beweise in die Logik (S. 154), da sie doch nicht da
hin, sondern erst in die Erkenntnisslehre gehören, und 
auch wirklich erst hier im dritten Theil (Induction S. 
188, Analogie 212 u. s. w.) zur Darstellung kommen, 
sodass auch hier noch die gewöhnliche Unklarheit über 
den Unterschied von Schluss und Beweis fortdauert. 
In einer Logik nach Hegel kann auch der Umstand 
nicht mehr unbeachtet bleiben, dass durch das „Fort
rücken des medius terminus“ eine gewisse Entwicke
lung in das Schlussverfahren kommt, und da durch 
einen Misbrauch der Vertauschung des medius termi- 
nus gerade das Sophistische in das Schliessen, durch 
eine kritische Behandlung aber eine wirkliche Theorie 
der Entwickelung zu Stande kommt, so suchen wir be
gierig in jeder neuen Logik nach diesem Capitel, aber 
auch in dieser leider vergebens. Indessen lag es aller
dings nicht im Plane des Verf., eine vollständige Lo
gik diesem „Abriss44 einzufügen, und wir würden zu
frieden gewesen sein, wenn wir über diese und andere 
schwierige und noch unerörterte Punkte auch nur An
deutungen gefunden hätten. Bei dem gewissenhaften, 
mit vielseitigen Kenntnissen unterstützten Verfahren 
des Verf. drängte sich oft beim Lesen dieses wohlge
schriebenen Werkes die Gewissheit auf, dass, wenn 
es ihm nur erst gelänge, sich von vorn herein des so 
allgemein herrschenden und auch in der That so na
türlichen Vorurtheils zu entschlagen, dass die Erkennt
nisstheorie schlechterdings das Fundament des Systems 
sein müsse, derselbe ohne Zweifel zu den rüstigsten 
Förderern der neuen Philosophie gehören würde, der 
wir bedürfen und mit Verlangen entgegenseken; aber 
wem die wahrhafte Freiheit der Wissenschaft am Her
zen liegt, der suche sie auf dem Schvyerpunkte des 
Gedankens in ihr selber zu gründen, nicht auf empi
risch-geschichtliche Krücken; es ist unleugbar, dass die
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reife Frucht der Philosophie, d. i. sie selber als ganze 
und eine, auf dem Boden und Stamm der geschichtlich- 
psychologischen Unterlage erwächst, aber in dem Au
genblicke, wo sie, sich selbst erfassend, zur Existenz 
kommt, schwebt sie, wie die Welt, in sich gravitirend, 
ohne äussern Stützpunkt frei und selbständig.

Kiel. Chalybaeus.

Grlecliisclie Ijlteratur.
Syntax der griechischen Sprache. Von W. Scheuer

lein , Oberlehrer an der lateinischen Schule des Wai
senhauses. Halle, Lippert & Schmidt. 1846. Gr. 8. 
1 Thlr. 15 Ngr.

Es gehört heutzutage ein gewisser Muth dazu, eine 
griechische Grammatik zu schreiben, mag man auf die 
Menge der,Vorarbeiten, oder auf die Trefflichkeit der 
gleichzeitigen Preisbewerber, oder auf die Verschieden^ 
heit der Systeme, oder auf die Schwierigkeit der Sache 
sehen. Was den ersten Punkt betrifft, so ist bekannt, 
wie umfassend seit G. Hermann s epochemachendem 
Auftreten die Leistungen für griechische Syntax in Com- 
mentaren und Monographien geworden sind. Diese alle 
müssen zum Zwecke einer neuen Darstellung mit par
teilosem und selbständigen ürtheile benutzt werden, 
wenn etwas Befriedigendes geliefert werden soll. Und 
dieser Arbeit haben sich jetzt auch Männer unterzogen, 
wie Mehlhorn und K. W. Krüger, deren Trefflichkeit 
in vielseitigen Detailstudien, die sie seit Jahrzehnten 
geliefert hatten, allgemein anerkannt war. Von beson
derer Bedeutung ist ferner der dritte Umstand, welcher 
die Verschiedenheit der Systeme betrifft, indem Manche 
jede Leistung, die nicht entweder von sprachphiloso
phischer Untersuchung oder von Vergleichung des San
skrit ausgeht, im Voraus für dürftig und mangelhaft 
erklären, ohne in ihrem rüstigen Eifer zu bedenken, 
dass noch keineswegs Alles in der griechischen Sprache 
bis zu dem Grade erforscht ist, um nunmehr schon 
alle Kräfte auf jene grossartige Einseitigkeit richten zu 
können. Nach diesem Allem, was soeben bemerkt 
wurde, leuchtet endlich die Schwierigkeit der Sache 
von selbst ein.

Daher ist es um so erfreulicher, wenn gerade in 
unsern Tagen, wo es scheint, als sollte die reale Seite 
der Alterthumsstudien die sprachlichen Untersuchungen 
weit überflügeln oder vielleicht über Gebühr in den 
Hintergrund drängen, mehre Männer hervortreten, wel
che die gnechische Syntax zum Gegenstände gründ
licher Untersuchung und selbständiger Darstellung ma
chen. Einen solchen Versuch bietet das Werk des Hrn. 
Sch., welcher schon früher den Charakter des Modus 
im Griechischen in einer Schulschrift besonders behan

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

delt hat. Das vorliegende Buch ist aus der Schulpra
xis entstanden und der Verf. ist bemüht, aus dem Cha-’ 
rakter jedes Redetheils, wie er in den einfachsten Bei-*  
spielen erscheint, dessen einzelnen Gebrauch zu dedu- 
ciren. Betrachtet man diese Behandlung im Ganzen, 
so zeigt sich ein rüstiger Eifer für die Sache, verbun
den mit bescheidener Anspruchslosigkeit, vielseitige Be
lesenheit in den Classikern, ein selbständiges Urtheil, 
und in formeller Hinsicht die möglichste Vermeidung 
philosophischer Ausdrücke und künstlicher Phraseolo
gie. Alle diese Eigenschaften erheben das Werk zu 
einem Gegenstände der Beachtung für jeden, der an 
Studien über griechische Syntax Antheil nimmt. Es 
scheint daher auch nicht nöthig zu sein, diese Vorzüge 
im Einzelnen darzulegen; nur die eine Bemerkung möge 
hinzukommen, dass zufolge des Strebens, bei der Be
handlung jedes Sprachtheils von dem reinen Charakter 
desselben auszugehen, die Lehre vom Nomen Substan- 
tivum, vom Adjectivum, vom Verbum, von den Prä
positionen, zum Theil auch das Pronomen eine neue 
Gestalt erhalten hat, und dass in die Behandlung der
selben ganz neue Partien eingeflochten sind.

Aber neben diesen rühmlichen Eigenschaften hat 
Ref., nach längerer Beschäftigung mit dem AVerke, 
auch einzelne Ausstellungen zu machen; und diese will 
er eben so'offen sine ira et Studio jetzt angeben und 
auf einzelne Punkte zurückführen.

Zunächst vermisst man bisweilen die nöthige Über
sichtlichkeit. Es ist dieser Umstand besonders dadurch 
entstanden, dass das ganze Werk nur 49 Paragraphen 
umfasst; dass die Entwickelung oder Deduction eines 
Gebrauchs bisweilen ganze Seiten lang, ohne beson- 
dern Abschnitt, fortläuft; dass endlich bei der Anlage 
des Ganzen manchmal Zusammengehöriges getrennt 
und namentlich zu viel gespalten und eingetheilt wird. 
So ist, um nur Ein Beispiel zu erwähnen, die Lehre 
vom Nominativus also gegliedert: „Eintheihing des Ge
brauchs des Nominativ.“ — »Der Nominativ als Sub
ject im directen Satze. — 1) Form des Subjects. 2) 
Wahl des Subjects. 3) Ellipse des Subjects. 4) Die 
Person des Subjects. 5) Setzung des Nominativ des 
Subjects, frei von der Construction des übrigen Satzes. 
6) Gebrauch des Nominativ für identische, neben ein
ander hingestellte Subjecte. — Der Nominativ des Prä
dicats und der Apposition des Siibjects. ]) Form und 
Unterschied des Prädicats und der Apposition. 2) Be
zeichnung der Apposition und des Prädicats. 3) Um
fang der Apposition und des Prädicats. 4) Gebrauch 
des Prädicats für den Nominativ.“ In den letztem Ab
schnitten nun liest man Manches, was bei den übrigen 
Casus zurückkehrt, da auch diese in appositiven und 
prädicativen Satzverhältnissen erscheinen. Das wäre 
aber vermieden worden, wenn m einem besondern Ab
schnitte die ganze Lehre von der Apposition zusammen
hängend behandelt worden wäre. Doch es scheint nicht 
nöthig, die Beispiele zu obiger Erinnerung zu vermehren.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung aus Nr. 119.)

Alit dem erwähnten Umstande hängt zweitens zu
sammen ein gewisser Wortreichthum und Mangel an 
Präcision. Das zeigt gleich der Anfang des Buchs., 
wo es heisst: „Die Syntax, ffvvtafo, hat ihren Namen 
von (juwaacetv, in Ordnung zu einander stellen, und 
bezeichnet schon durch ihren Namen, dass sie die 
Lehre sei von der Verbindung der Redetheile zn einem 
geordneten Ganzen, zum Satze, und der einzelnen Sätze 
unter sich zu logischer Einheit nach den Verhältnissen, 
in welchen für die Seele des Redenden oder dessen, 
den er reden lässt, die Sätze, der eine zu dem andern 
stehen.“ Nachdem zu dieser Paraphrase noch Beispiele 
erwähnt sind, wird fortgefahren: „Die Syntax behan
delt daher sowol die grammatischen Eigenschaften der 
einzelnen Redetheile, welche diese für die Construc- 
tion der Sätze haben, und daher die einzelnen Fälle, 
über welche sich die Anwendung derselben erstreckt, 
als auch andererseits die Gesichtspunkte, Auffassungs- 
weisen und Gesetze, nach welchen die einzelnen Sätze 
mit einander verbunden werden, sowie die in der be
treffenden Sprache eigenthümlichen Structuren und Re
defiguren.“ Diese letztere Ausführlichkeit vermeidet, 
wer einfach bemerkt, man müsse ein doppeltes Princip 
unterscheiden, ein grammatisches und ein rhetorisches. 
Es hätte Hr. Sch., statt überall so wcitläuftig zu sein, 
vielmehr den meisterhaften Lakonismus von K. W. Krü
ger sich zum Vorbild nehmen sollen. Der Verf. be
merkt blos in üer Vorrede p. VII, dass „die von die
sem trefflichen Gelehrten unterlassene Ortsangabe der 
einzelnen Stellen die Benutzung seines Buches“ ihm 
bedeutend erschwert habe: aber nicht nur im helleni
schen Lebenskatechismus der Beispiele, sondern vor 
Allem in der Schärfe und Präcision der ganzen Auf
fassung sind bekanntlich die Vorzüge der Krüger’schen 
Grammatik enthalten- und diese sollte sich Jeder, der 
auf gleichem Gebiete arbeitet, zum Muster nehmen. *

Die geringere Beachtung von gehaltvoller Kürze 
und präciser Form in der Sprache hat auch hißt, was 
in der Regel die Folge ist. zum Theil eine dunkle und 
undeutliche Darstellungsweise herbeigeführt. Ein paar 
Beispiele werden genügen. So heisst es S. 20 vom 
Gebrauch des Nominativ unter andern: „3) es stehen 

zweifache identische Subjecte, ein jedes mit eignem 
Verbum, und zwar das eine in Verbindung mit einem 
Participium, sodass der Participialausdruck und sein 
Subject angeben das Ereigniss oder die Handlung einer 
Person, worin die Sache, der Gegenstand, welchen 
der Hauptsatz nennt, vor sich ging, also das, was mit 
dem Inhalte des Hauptsatzes identisch ist.“ Dies Ge
setz wird schwerlich Jemand ohne die Beispiele ver
stehen können. Das erste Beispiel ist Herod. II, 133: 
iva o£ 8uo8sxa irsa dem stsov ysviqTai, a£ vvxts?
pat TOtsv^svat. Aber hier hat man, wie ich meine, gar 
nicht zwei Subjecte, sondern nach Tilgung des Kom
mas nur Ein Subject, nämlich aE vuxts? mit dem erklä
renden Beisatze, sodass SvoSsxa srsa ysviqTat. das Prädicat 
ist; das Verbum yev^-cat aber hat sich, was auch sonst 
nicht ohne Beispielist, mach dem vorhergehenden Prädi
cate gerichtet. In den andern drei Beispielen, wie Soph. 
Antig. 260: Xoyoc 8’ sv aXXvjXoiatv ^ppo^ovv xaxoc, <pvXa£ 
eXsy^Mv ^uXaxa, hat man eine bekannte Construction 
nach dem Sinne, wie Hr. Sch. selbst am Ende des 
Abschnitts die angeführte Stelle erläutert: dcXXiqXou«; xaxa 
siTcov. (Nur musste er, wie der Zusammenhang in der 
Antigone verlangt, swcop.sv schreiben. Diese anakolu- 
thische Structur nach dem Sinne hätte daher nicht ei
ner so weitläuftigen und dabei dunkeln Erklärung be
durft. Auch ist bei diesem Gebrauche das Participium 
nicht so wesentlich nothwendig, als der Verf. oben mit 
den Worten: „das eine in Verbindung mit dem Parti
cipium. sodass der Participialausdruck1 s u. s. w. ange
geben hat. Vgl. z. B. Eurip. Phoen. 1462: 8’ epi£
aTpa'njXaTaii;, oE p.sv TCaTa^ac Kpo^s HoXvvstX7]v 8opE, oE 

8’ 6? ^avovTOv ou8ap.ou vi'xt) xsXot. — Nicht minder un
deutlich ist hier und da die Erklärung der Casus. So 
heisst es z. B. S. 78: „In den Genitivus tritt in der 
Sprache alles Dasjenige, was für die Erkenntniss und 
Auffassung der Seele der Sache nach zu dem Wesen 
oder zu dem Verhältnisse gehört, nach welchem ein 
Ding, ein Begriff oder der Inhalt eines Satzes aufge
fasst wird. Sagt man also die Statuen des Phidias? so 
ist in dem Satze, in welchem sich nur immer diese 
Verbindung finden mag, das Wort: die Statuen, nach 
dem Verhältniss eines Products aufgefasst, z“ welchem 
ein thätiger Künstler, Phidias, nothwendig gehört. Ist 
dieses aber der Fall, so muss der Genitivus in dei 
Sprache überall nach allen den Verhältnissen des Zu
sammengehörens der Dinge und Begriffe stehen, in wel
chen diese für den Geist, das Eine als zum Andei n ge-
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hörig erscheinen,“ Es leuchtet ein, dass diese müh
same Speculation erst auf einfache und klare Begriffe 
zurückgeführt werden muss, bevor man darin den Ge
nitiv vom Accusativ und Dativ unterscheiden kann. Denn 
vom Dativus heisst es mit gleicher Dunkelheit S. 148: 
„der Gebrauch dieses Casus ist ein zwiefacher, entwe
der nämlich ist er der Ausdruck der Limitation zweier 
in ein Verhältniss zu einander gesetzten Grössen, wie 
in "Exxwp Alt 9O1OC (unpassendes Beispiel, da bei Ho
mer SiupiXo? zu lesen ist), oder er enthält nur die ein
seitigen Bestimmungen des Geschehens und Stattfindens 
«ines Actes oder Zustandes in der Aussenwelt. In letz
terer Hinsicht ist sein Gebrauch ein concreter, in er
sterer Hinsicht ein abstracter, insofern er zwei Dinge 
oder Personen zu einander, die eine der andern in 
coordinirter Weise gegenüberstellt.“ Und der Dativus 
der Limitation der zweiten, zu etwas anderen hinge
stellten Grösse soll demnach enthalten „die Pointe der 
Auffassung, aber in der Regel nur die Pointe für die 
künftige Auffassung des Lesers“ In dieser Weise geht 
dann die Entwickelung weiter fort. Dasselbe Urtheil 
der Undeutlichkeit gilt von der Lehre vom Artikel, wo 
der Verf. eine neue Theorie begründen will, die aber, 
zur Deutlichkeit erhoben, nur auf die klare Einfach
heit der bisherigen Lehre zurückkommt. Denn in vie
len Beispielen sucht Hr. Sch., was nicht darin liegt, 
wie z. B. 213 bei Thuc. IV, 2: ’A^vaioc rac TStftfapa- 
xowa vau<; Iq StxsXiav ajcsorsiXav, wo der Artikel den 
Sinn der Summirung haben und bedeuten soll: „in al
lem 40 Schiffe“, da doch für jeden Unbefangenen in 
dem za«; weiter nichts liegt, als die einfache Zurückwei
sung auf die bereits III, 115 (s7cX7]povv vau£ rsaffapaxovra 
01 ’A>r]vaiot mq arcotJixXouvTSc) erwähnten Schiffe. So in 
andern dort angeführten Beispielen. Auch die Lehre 
über die Tempora und Modi, sowie über die Partikel 
av (welche letztere hier im Wesentlichen auf die Rei- 
sig’sche Theorie hinausläuft), ist theilweise in dunkelm 
und schwerfälligem Stile auseinandergesetzt. Nur bei
spielsweise S. 311: „So steht das Präsens selbst von 
einem unbestimmten Factum Hom. II. ß, 288 (soll 228 
heissen) yuvaixe«; — ^aCpsroi, a£ rot ’A^atoi TrporiöTW 

sur av ircoXU^pov sXap-sv“ (wiewol dieses „un
bestimmte Factum“ nicht in der einzelnen Präsensform, 
denn das Geben ist als bestimmt gedacht, sondern im 
Gedanken der ganzen Stelle liegt). „Demgemäss tritt 
diese Actio, wenn sie für irgend eine Zeit das vorhan
dene Stattfinden in der Zeit für irgend einen Act an
zeigt, zum Unterschiede dessen, was für diese ein erst 
kommendes Ding ista im Sinne der Fortsetzung des 
Vorhandenen in die Rede ein“ u. s. w. Über die Modi 
beginnt die Erörterung s. 347 also: „Der Modus ist 
der Ausdruck des Bewusstseins über die Auffassung 

' der Existenz dessen, was das Verbum bedeutet und 
enthält in sich die andere Seite der Existenz der Hand
lungen, nemlich die Existenz derselben in der Seele 

und in dem Innern derjenigen, welche als redende oder 
als handelnde Personen in der Sprache auftreten. Der 
Modus ist mit einem Worte der Ausdruck der geistigen 
Existenz des Verbi“ u. s. w. Unten: „Mit einem Worte, 
der Modus bezeichnet eine entweder Vorgefundene oder 
eine von der Seele erst gesetzte Existenz, und seine 
Anwendung ist also entweder eine receptive oder eine 
spontane“, und in dieser dunkeln und mühsamen Spe
culation wird dann die Entwickelung weiter fortgespon
nen. Endlich noch ein Beispiel aus der Lehre von den 
Negationen, S. 496: „Dagegen tritt bei dem mit dem 
Indicativus gesetzten st die Negation ou ein, wenn der 
Satz mit el etwas schon Bewiesenes, oder die von ei
nem Andern gegebene Behauptung, dass etwas nicht 
sei (ov c. Indic.) in receptiver Setzung anführt, oder 
etwas der Verneinung Anderer anheim gibt, oder dann, 
wenn man mit ou den Begriff des beigesetzten Wortes 
verneint.“ Es genügt, hier auf die musterhafte Klar
heit Krüger’s in dessen Gr. §. 67, 4. Anm. 1 zu ver
weisen. Äusser von diesem Meister hätte der Verf. in 
der eben besprochenen Beziehung selbst von Rost man
ches lernen können, über den sich Hr. Sch. in der 
Vorrede S. VII etwas vornehm also ausspricht: „Die 
Rost’sche Grammatik lag meinem Plane zu fern, als 
dass ich auf eine Benutzung derselben eingegangen wäre; 
auch hätte sie zu den von mir benutzten Werken eines 
Hermann', Matthiä und Bernhardy nichts Neues gelie
fert.“ Nichts Neues? Aber doch manches Gute, wo
rin sich Rost als praktischer Geist und klarer Kopf 
bewährt hat. Überhaupt würden Alle, die mit solchen 
Allgemeinplätzen gegen Rost polemisiren, weit besser 
thun, wenn sie stillschweigend durch die That den Be
weis lieferten, dass ihre Werke denselben Beifall fin
den, den die Rost’schen Leistungen bis jetzt gefunden 
haben. Doch genug.

Sieht man nun auf das Princip, das Hr. Sch. in 
der Darstellung der einzelnen Lehren befolgt hat, so 
muss man gestehen, dass es hier und da zu materiell 
sei, d. h. dass er entweder die grammatischen Verhält
nisse nach der materiellen Bedeutung der Worte be
stimmt, oder die zufällige Übersetzung *,n Deutschen 
zum Maasstabe für die Beurtheilung der griechischen 
Sprachgesetze wählt. Ich kann mich hier auf Rumpel’s 
Casuslehre S. 77 ff. berufen, über welche Hr. Sch. in 
der Vorrede auf eine dem Fernstehenden unverständ
liche Weise bemerkt: „Das Buch meines Collegen Rum
pel über die Casuslehre erschien erst dann, als ich 
ebenfalls die Bearbeitung der griechischen Casus been
digt hatte.“ Denn man fragt? warum der Verf. die 
ausgearbeiteten Abschnitte nicht noch einmal, nach dem 
Erscheinen jenes Wer•ks, geprüft habe, oder u. s. w. 
Denn mag auch Hr. Rumpel nicht genug hervorgeho
ben haben, dass man die Gruppirung gewisser Classen 
von Wörtern in Hinsicht der Bedeutung blos für An
fänger zur Übersicht und zum Behalten, in den Schul-
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grammatiken, veranstaltet habe, oder auch, dass man 
gerade zu diesem Zwecke den Unterschied der frem
den von der Muttersprache durch entsprechende Über
setzung deutlich machen wollte; so hat doch der ge
nannte Gelehrte für wissenschaftliche Behandlung in 
beiderlei Rücksicht viel Wahres gesagt. Hr. Sch. ist 
hier weiter gegangen, als irgend einer seiner Vorgän
ger. Man vergleiche z. B. folgende Gliederung der 
Lehre vom Accusativus S. 35—78: 6. Der Accusa-
tiv. Classification des Accusativus. §. 7. Der Accusa
tiv des Objects. 1) Setzung bei Verbis im Allgemei
nen. 2) Abweichung vom deutschen Gebrauche. 3) 
Eigenheiten des griechischen Gebrauchs. 4) Setzung 
nach der Analogie der Bedeutung. 5) Verschiedenheit 
des Objects. §• 8. Der Accusativus des Inhalts und 
des Wesens. 1) Das Wesen dieses Accusativus und 
dessen Unterschied vom Accusativus des Objects. 2) 
Form des Ausdrucks. 3) Form der Rection für das 
Passivum. 4) Setzung und Umfang des Gebrauchs im 
Allgemeinen. 5) Setzung des Accusativus des Inhalts 
bei einzelnen Verbis. 6) Setzung von und zu ganzen 
Ausdrücken und Sätzen. §. 9. Der Accusativ des Um
fangs und der Ausdehnung. 1) Die Eigenschaften die
ses Accusativus. 2) Ausdruck des Umfangs und der 
Ausdehnung und Gebrauch im Allgemeinen. 3) Der 
einzelne Gebrauch. 4) Der Accusativ bei Präpositio
nen. §. 10. Doppelte Accusative und der Accusativus 
absolutus. 1) Der doppelte Accusativ. 2) Der absor 
lute Accusativ.“ Schon aus dieser Gliederung geht 
hervor, dass, wie scharfsinnig und speculativ auch 
vieles Einzelne erörtert ist, doch das Ganze des ge
meinsamen Princips entbehrt, das alle Erscheinungen 
auf eine Einheit zurückführt. Dies aber ist der Fall, 
weil der materielle Gesichtspunkt vorherrscht, welcher 
nicht blos auf die Darstellung im Allgemeinen, sondern 
auch auf den Ausdruck im Einzelnen nachtheilig ein
gewirkt hat. So wird S. 6 o Mapa^ovt ge
radezu übersetzt: „Miltiades der Sieger bei Marathon.“ 
Nach S. 124 werden „im Griechischen die Wörter vcoc,

^xyovoc, twij, 8oüko<;, SovXt) ausgelassen.“ 
Ja S. 125: „Homer hat sogar Öd. o, 581 das Wort £6ov 
ausgelassen“ Nach S. 166 soll Plat. Protag. p. 321. 
B. areopouvu 8s auxo spxs^at der Dativus be
deuten: „Zur guten Stunde, zur Freude für ihn“, was 
bekanntlich im ganzen Zusammenhänge der Stelle, aber 
nicht im Dativ liegt. ' Im „Dativus der Pointe“ liegt, 
wie 170 f. gelehrt wird, „der Ausdruck der Herrschaft. 
Hoheit und Majestät dessen, dem etwas Anderes recht
lich zukommt“ u. s. w. was Alles erst in einzelnen 
Beziehungen der ganzen Stelle, aber nicht im blossen 
Dativus enthalten ist, so wenig als bei den „Ausdrücken 
des Betens und Anfiehens der Götter — diese Acte ge
schehen nur für die angerufenen Götter.“ Denn schon 
die Homerische Theologie hat ihr zavrsC 52 Xa' 
W av^püTCOt. S. 174 wird opi 86^ pax2^ai ge

deutet: „der Streit geht nicht innerhalb des Ruhmes 
vor sich, sondern steht ausserhalb, da die Streitenden 
durch den Streit erst zum Ruhme gelangen wollen“; 
als wenn man nicht auch über den Ruhm streiten könnte, 
um einen schon erlangten Ruhm, der aber angegriffen 
wird, zu vertheidigen und zu behaupten. S. 177: „Der 
vom Orte wo? gesetzte locale Dativus ist im Griechi
schen der Ausdruck der dichten Menge und Aufeinan
derfolge“ Diese materielle Dichtheit und Aufeinander
folge ist unrichtig dem Dativus beigelegt, weil in den 
angeführten Stellen Wörter stehen, wie aXXov — 
tcxtsw arav avat?, xac sv$a (pspetv u. s. f. — Zu 
demselben materiellen Standpunkte gehört es, dass der 
Verf. die verschiedenen Stilarten, namentlich den poe
tischen und prosaischen Sprachgebrauch, nirgends mit 
der nöthigen Strenge geschieden hat. Daher liest man 
z. B. S. 132 die mit dem Genitiv des Gesichtspunktes 
verbundenen Adverbia bunt durcheinander. S. 159: „Die 
Verba befehlen und ermahnen haben in der Regel den 
Dativ bei sich, nur xeXsusw nimmt neben dem Dativ 
auch den Accusativ mit dem Infinitiv zu sich“, da doch 
bekanntlich bei den ältern Attikern xsXs’jslv nur mit 
dem Accusativ gefunden wird. S. 176: „Als Zeit- und 
Ortsangabe kann der einfache Dativus ohne Präposi
tion auf die Frage wann? und wo? stehen, indessen 
ist die Hinzufügung von sv das Gewöhnliche“, wo eben
falls genauer zu trennen war. Und so oftmals. Auch 
in der Auswahl der Beispiele möchte man an, einigen 
Stellen grössere Strenge wünschen, wie denn z. B. S. 
428 f. neben Aristoph. sogar Julian, Ep. steht.

Eng damit verbunden ist ein fünfter Punkt, den wir 
erwähnen wollen, nämlich der theilweise Mangel an 
Kritik und Exegese in einzelnen Belegstellen. Abge
sehen von falschen Citaten, deren einige Druck- oder 
Schreibfehler sind, andere indess ebenso unrichtig in 
den benutzten Quellen stehen, ist es nicht selten auf
fällig, dass der Verf. bei den Beispielen aus Homer, 
Herodot u. s. w. fast gar keine Rücksicht auf J. Bek- 
ker’s Ausgaben genommen habe, bei den Rednern 
nicht Vömel und die Zürcher Herausgeber, bei andern 
Autoren nicht die neuere Kritik und Erklärung anderer 
Editoren mit stetiger Sorgfalt berücksichtigt habe. Da
her findet man häufig in den aus frühem Werken ent
lehnten Beispielen unrichtige Schreibweisen, und stösst 
selbst auf Bemerkungen, die sich nur auf falsche Les
arten oder unrichtige Erklärung stützen. Ich kann hier, 
wie im Vorhergehenden, nur vereinzelte Beispiele er
wähnen, da die vollständige Prüfung ganzer Abschnitte 
einem Fachjournale überlassen werden muss. Für Ho
mer vergleiche man die Stellen auf S. 3 (Od. p.', 300 

evi statt TjS Tt mit Bothe, Nitzsch und Bekker) 10. 
17. 176. 244. 344. 409. 450. S. 35: „Homer setzt Od. 
ö, 212 ipO (statt gpura) 8’ apa einen
Accusativ der Substanz zu einem Passivum; denn ^sX- 

u. s. w. Und S. 50 wird gleich epoxa &$X-
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X$sv citirt; ohne dass Bothe’s und Bekker’s Lesart spco 
auch nur mit einem Worte erwähnt wird. S. 43 wird 
II. 171 c^p.a TtS'sic, p.ax7)? sTspaXxea vixvp mit ver
schiedenartigen Beispielen in eine Kategorie gesetzt; 
denn vix^v ist nach Homerischem Sprachgebrauch ap- 
positiv zu o^p.a gesetzt zu denken. Dasselbe gilt von 
den beiden S. 191 unrichtig erläuterten Stellen. S. 45 
wird ebenso unrichtig aus 11. o, 735 oXe^pov
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citirt. Nach S. 102 wird in Od. p., 27 aXo? i) fei Y^C 
aXyrjasTs 7ü^p.a das aXo? als Ortsgenitiv erklärt.
Aber hier gehört die Präposition sm zugleich zu aX6<; 
nach einem bekannten Dichtergebrauche, den Hr. Sch. 
selbst S. 204 berührt, ohne jedoch da auf die Bemer
kung von Nitzsch zu Od. p., 27 die gebührende Rück
sicht zu nehmen. S. 120: „bei avsxsröac, das sonst 
den Accusativ bei sich hat, steht das Object Hom. Od. 
X, 423 (8ovXo(jvv7]<; avsxs^at) im Genitiv.“ Bekker hat 
mit Recht SovXoauvvjv in den Text gesetzt. S. 167 wird 
als Dativus der empfindenden Person angeführt: Hom. 
II. 428 ovxst sywye vwtv so Aw? avza ßpovov svexsv 
iroXep/Sstv, wo indess Bothe, Spitzner und Bekker ein
stimmig diese falsche Lesart verdrängt, und dafür die 
richtige vöi nebst svsxa 7rcoXsp.^et.v aufgenommen haben. 
S. 192 wird II. 8, 343 7cpow yap xat 8atro«; axova^s- 

ep.slo als parallel gesetzte Genitive verstanden 
und erklärt: „ihr hört auf das Mahl auf mich, d. h. 
ihr hört auf mich, wenn ich zum Mahle lade, also auf 
das Mahl und auf meine Einladung.“ Das Richtige in 
formeller Hinsicht haben Bothe zu der Stelle und Lobeck 
Technol. p. 336. S. 263 wird Od. a, 164 in den Worten 
sXacppoTepoi — •»] acpvstovepoc die Partikel für als genom
men. Dei- Zusammenhang aber verlangt die Bedeutung 
oder, nämlich: schnellfüssiger (um entfliehen zu kön
nen) oder reicher (um sich loszukaufen aus der dann 
eintretenden Gefangenschaft). S. 344 wird in Od. 8, 208 
weitläufig das Futurum s’mxXwast erklärt, ohne dass die 
richtige Lesart stcixXwot), die bei Bekker steht, erwähnt 
ist. Dasselbe gilt S. 371 von dem Optativ 9vyo(,p.sv in 
Hom. Od. p., 156 und S. 374 vom Optativ 8ap.si7] in 
II. 244. In beiden Stellen hat Bekker aus Manu- 
scripten den Conjunctiv, in der ersten nach dem Vor
gänge von Barnes und Alter, in der zweiten bereits 
Wolf in der neuesten Ausgabe. — Für Herodot ver
gleiche man, um einige zu erwähnen, die Beispiele auf 
S. 20. -29. 31. 46. 159. 164. 165. 168. 169. 172 u. s. w. 
Von Sophokles wird S. 147 Oed. T. 236 yr^ mit 
si^8sxe^at verbunden; eine Erklärung, die Wunder 
nach dem Vorgänge Anderer bereits widerlegt hat. 
Das S. 262 angeführte Soph. Antig. 108 O^VTSpW XW7]- 
aaöa xa^LV^ bedurfte einer bestimmtem Erklärung. Vgl. 
Emperii Opusc. p. 250. Bei Plato im Sympos. Anfang, 
woraus S. 16 der Nominativ o tpaX^pevs angeführt wird, 
haben die neuern Herausgeber nach den besssern Ma- 

nuscripten o geschrieben. In der S. 227 citirten Stelle 
Apolog. p. 18 C. ist das erste oi eine unnöthige Con- 
jectur Heindorf’s. Von den aus Thucydides entlehnten 
Beispielen, die unrichtige Schreibweisen enthalten, konn
ten mehre schon aus Krüger’s Grammatik, die auch 
hierin musterhaft ist, mit den richtigen Lesarten aufge
führt werden. — S. 17 wird die Stelle des Demosthe
nes p. 689: opa (~U man) — xa tc6Xsm<; ocxo8op.7j- 
p.ara xtX. unrichtig erläutert. Vgl. Vömel in der pa
riser Ausgabe p. 359 z. E. In einer andern Stelle des
selben Redners, die S. 225 angeführt ist, Olynth. I, 
p. 13 extr. oi Savst^op-svoi, paSiox; szt toi; p.eyaXot£ 
Toxot? p.ixpov svTOpiqaavTsp XP°VOV varepov xai töv ap- 
Xaiov aTCsa-rqoav soll der Artikel bedeuten „die be
stimmte Klasse derjenigen Zinsen, welche speciell, xar

vor allen andern Zinsen die hohen genannt wer
den müssen.“ Das heisst wieder, Fremdartiges aus 
mühsamer Speculation vom materiellen Standpunkte 
aus in die Worte hineintragen. Wer formelle Einfach
heit liebt, der wird sich bei Sauppe’s Erklärung der, 
Stelle beruhigen.

Doch ich will hier abbrechen mit derartigen Stel
len, um als letzten Punkt noch einzelne Unrichtigkeiten 
überhaupt oder unvollständige Angaben kurz zu berüh
ren. Nur andeuten will ich, dass Hr. Sch. Manches in 
seiner Behandlung für neu zu halten scheint und daher 
redet, wie z. B. S. 305 f. „Diese Actio ist die cle^ 
Aorist. Wir nennen sie die Actio des Eintrittes,“ 
was sich dem Wesen nach bereits bei Vorgängern 
findet, wie gleich in dem angeführten Falle schon Krü
ger §. 53, 5 erklärt: „Der Aorist bezeichnet eigentlich 
das Eintreten in die Wirklichkeit.“ Aber man kann 
hierüber nicht zuverlässig urtheilen, weil der Verf. bei 
den einzelnen Abschnitten überhaupt keine Quellen und 
Gewährsmänner genannt hat. Ferner will ich nur ne
benbei erwähnen, was offenbar blosse Versehen sind, 
z. B. S. 35 die falsche Schreibart ’Eptwv?. S. 78 aus 
Thucydides I, 120: „av Ös TC«pa<Jxov quum opportunum 
est“ statt sit, da solche absolute Accusative imper- 
soneller Participia bekanntlich immer den Grund aus
drücken. S. 237 das selbstgemachte ot zal8s<; up-^rspot 
statt ot vp.sT. TuaiSsp, womit das S. 261 aus lheocr. 
15, 145 unrichtig (nämlich als attributiv) angeführte ro 
XpTjpia ooqxoTepov zu vergleichen ist. Man kann der 
Stelle wrol am einfachsten durch Änderung der Inter- 
punction auf helfen: to XP^P-a ^Xoia,
das Ding ist weiser, nämlich das Weib. Auch passt 
dies Beispiel nicht zu dem Gesetze, zu welchem 
es angeführt ist. Überhaupt macht der Verf., da er 
S. 21 o Xvypo? cXe^poG ebenfalls als Frädicat des No
men das Xvypo? gesetzt betrachtet, keinen Unterschied 
zwischen attributiver und prädicativer Verbindung im 
Namen, was sicherlich nicht zur Verdeutlichung führt. 
S. 349 TOUtw „du sollst thun6*,  also zweite Person?! 
S. 479 in selbstgemachtem Beispiele p.7] Sparvs statt 
ftparcs, und Ähnliches.

■ (Der Schluss folgt.)
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(Schluss aus Nr. 120.)

Von sonstigen Einzelheiten mögen noch folgende er
wähnt sein. S. 3 wird zu Od. p., 300 hinzuge
setzt: eine Stelle, an welcher der Plural nur den hohen 
Grad der axaö^aXCa bezeichnen soll, nicht von einzelnen 
in den Factis vorkommenden Fällen, also concret gesetzt 
ist, weil aTaröaX&xi nur von einem Falle des Tödtens ge
braucht ^ist.“ Diese speculative Fiction ist nicht zu be
gründen, weil bei Homer stets nur der Plural diesesWortes 
gefunden wird. Erst bei Spätem (wie bei Simon, p. 165 
ed. Schneidew.) steht der Singular. Zu der S. 14 ange
führten „Ellipse des Subjects“ war auch olvoxosvsi und 
Xssi uStop (Hom. Od. 8, 213 f.) beizufügen. Die daselbst 
angeführten Ausdrücke der Naturerscheinungen: ust, 
vtysi xtX. sind nicht impersonell, „es regnet, es scheint“ 
u. s. w. zu deuten, sondern dem lebendigen Geiste der 
Griechen hat sogleich der Urheber der Wirkung vor- 
o'eschwebt; wie es Krüger, Gram. §.61, 4, Anm. 4 be
reits mit lakonischer Gründlichkeit bewiesen hat. End
lich hat Hr. Sch. den Fall nicht berührt, welchen Her
mann zu Soph. Phil. 81 behandelt. Zu den S. 26 auf
gezählten Verben, welche ein Prädicatsnomen nöthig 
.machen, gehören auch Xocyya^w und Soxetv ohne stvau 
S. 27: „In der Bedeutung ergehen, sich befinden, wird 
stvat, wie jedes andere Verbum, mit dem Adverbium 
verbunden.^ Aber doch wol nur das impersonelle IstI 
xtX., weshalb der Zusatz: „wie jedes andere Verbum,“ 
wegfallen musste. S. 67: „Der Accusativ steht bei 
Verbis und Adjectivis auf die Fragen, wie weit, wie 
tief, wie hoch“ u. s. w. Von einem Accusativ des 
Maases bei Adjectivis hat Hr. Sch. kein Beispiel ge
geben, Un(j habe auch noch nirgends ein solches 
gefunden. Man findet im Griechischen wol stets nur 
die mit den bekannten Substantiven gebildete Satzform. 
S. 183 wird erwähnt, dass die Griechen anstatt eines 
Dativs des Mittels oder Werkzeuges auch durch Präpo
sitionen bezeichnete Verhältnisse gesetzt hätten; und 
da wird zuerst erwähnt, aber ohne nach Verben 
oder Stilarten zu gliedern, wozu Sauppe, Epist. crit. 
p. 58 sqq. hätte Veranlassung geben können. S. 194: 
„So hat Homer besonders zur Angabe des Speciellen 
hinter dem durch ein Substantivum° bezeichneten Allge
meinen sich des Participium in vielen Fällen bedient, 

ohne dass jedoch das Nomen von der Construction des 
Participium abhängig geworden ist, z. B. Od. 8, 626 
p,v7]GT7)ps(; — SioxoiGiv TspTOvro xai. aiyavsTjaw Csvrs^.“ 
Aber das ist keine Eigenthümlichkeit des Homer, son
dern der Dichter überhaupt, dass sie einzelne Momente 
einer Handlung oder eines Zustandes noch durch ein 
beigefügtes Participium, das auf die Hauptstructur des 
Satzes keinen Einfluss übt, vervollständigen. So das 
angeführte Esc«; bei Eurip. Iph. T. 298 xaist (JiS^pw Xa- 
■yovat; s<; TtXsvpa^ Auch bei Prosaikern findet sich 
Einzelnes dieser Art. Vgl. Freytag zu Hom. II. a, 311. 
ß, 189. 261 und die dort Angeführten, sowie Wunder 
zu Soph. Ai. 57 und 329; Bähr zu Herod. I, 77. Hr. 
Sch. hätte diese Sache auch S. 512 unter dem Pleo
nasmus erwähnen sollen, wo man einzelnes Unpassende 
findet, Alles aber ohne die nöthige Trennung. Statt 
S. 196 in Thuc. III, 13 xaxos rcotstv geradezu eine 
Tmesis anzunehmen, hat wol Krüger §. 42, 5, A. 2 
über derartige Stellen richtiger geurtheilt. S. 246 wird 
die Attraction der Pronomina relativa behandelt, und 
es werden gewöhnliche Beispiele für die einzelnen Ca
sus aufgezählt; aber die kühnem Beispiele sind über
gangen, wie z. B. die Wiederholung der Präposition 
des Demonstrativs vor dem Relativum, zu dem sie gar 
nicht gehört: Demosth. de coron. §. 26 ovx «9 wp.6-
Gare 7]p.spa<; p.ovov, aXX’ a<p ^XTcioaxs ttjv sipTpiqv sas- 
G^at, i. e. axo v^pac, dv yj xtX. Oder der noch 
kühnere Fall bei Xen. Anab. I, 10, 3 und daselbst 
Krüger. Die S. 279 ff. gegebene Erörterung der Verba 
transitiva und intransitiva hätte durch sorgfältige Beach
tung des Abschnittes in Bumpers Casuslehre S. 114 ff. 
Vieles gewinnen können. Citate, wie S. 284 ysAQ-a 
ysXäv beweisen, dass der Verf. Lobeck’s Abhandlung in 
den Paralipp. zu wenig beachtet habe. Das S. 286 
und 299 angeführte cpsröai twä ist ein zweifelhaftes 
Präsens, das nicht so ohne Weiteres als Beispiel be
nutzt werden darf. — S. 289: „Endlich ist von dem 
thätigen Subjecte das Passivum auch der blosse Ge- 
nitivus possessivus zur Anwendung gekommen bei den 
Participien des Aorist und Pcrfectum Passivi, z. B.
Soph. Phil. 3 xpauöTov xaTpo; Tpatps^.“ Es 
auf Hermann’s Note zu der Stelle in der zweiten Aus
gabe zu verweisen. S. 300 f. wird noch immet die 
Lehre vorgetragen, dass die beiden Aoriste des Medii 
bisweilen in passivischer Bedeutung gebraucht würden; 
und da kehren alle die scheinbaren Beispiele zurück, 
bis zu der falschen Lesart avsvpsro bei 1 aus. IV, 27, 
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die bereits Siebelis aus Handschriften verbessert bat 
(mit ihm Walz, Schubert und Dindorf). Ref. hat ge
gen diese Lehre gesprochen an der von Rost, Gram. 
§. 114, S. 568 (in der 6. Ausg.) citirten Stelle. Ebenso 
urtheilt Lobeck zu Buttmann’s Ausf. Gr., Bd. II, S. 319. 
Wer noch immer die passive Bedeutung dieser Aoriste 
(auch der Futura, wie Ref. an einer andern Stelle zu 
zeigen gedenkt) vertheidigen will, der muss zunächst 
beweisen, dass irgend ein gebildetes Volk zwei Verbal
formen ganz in derselben Bedeutung ohne alle Nüanci- 
rung des Gedankens gebraucht habe. In Beziehung 
auf den vorliegenden Gegenstand können wir nur sa
gen, dass uns bisweilen der entsprechende Ausdruck 
fehle. Aber darum dürfen wir noch nicht nach einer 
.zufälligen Übersetzung, die der deutsche Genius er
heischt, den griechischen Gebrauch als normativ be
stimmen. In dieser Hinsicht heisst auch, was Hr. Sch. 
S. 293 bemerkt, .dass man öfters die Media ,,statt der 
Activa derselben mit dem Accusativ der Pronomina re- 
flexiva setze, z. B. Xouo epavvov,“ nichts anderes, als 
das eigentliche Wesen des Mediums zerstören, und da
für eine theilweise deutsche Übersetzung zum Mass
stabe nehmen.

Ich will die Angabe dieser zufälligen Einzelheiten 
nicht weiter fortsetzen, da das bereits Angeführte zur 
Bestätigung des ausgesprochenen Urtheils hinreichen 
wird. Nur muss ausdrücklich wiederholt werden, dass, 
wie gleich anfangs gesagt, blos solche Punkte hervor
gehoben wurden, welche zu irgend einer Erinnerung 
Veranlassung gaben. Das Werk bleibt trotz seiner 
Mängel eine beachtenswerthe Erscheinung für Jeden, 
der für das Studium der griechischen Grammatik In
teresse hat. Denn es enthält manches Gute und nicht 
wenige Eigenthümlichkeiten. Will man schliesslich 
über den Verf., wie er in diesem Buche erscheint, ein 
Gesammturtheil aussprechen, wofür alles oben Gesagte 
zum Beweis dienen könnte, so möchte es Folgendes 
sein: der Verf. ist ein tiefer und selbständiger Denker, 
aber kein klarer Kopf, weshalb er oft einfache Er
scheinungen , die in der Lebendigkeit des hellenischen 
Geistes ihren Grund haben, mit mühsamer Speculation 
zu deuten sucht.

Mühlhausen. Ameis.

Ichthyologie und vergleichende 
Anatomie.

1. Über den Bau und die Grenzen der Ganoiden und 
über das natürliche System der Fische. Gelesen in 
der königlichen Akademie der Wissenschaften, von 
J. Müller. Berlin, Dümmler in Comm. 1846. Gr. Fol. 
3 Thlr.

2. Anfangsgründe der vergleichenden Anatomie aller 
Thierklassen, zum Seibstudium, erläutert durch mehr 

als 4000 Figuren von Bernh. K. Brühl. Erste bis 
dritte Lieferung. Mit 19 lithographirten Tafeln. Wien, 
Mörschner’s Witwe & Bianchi. 1847. Gr. 8. 2 Thlr. 
20 Ngr.

Nr. 1. Dass die ichthyologischen Untersuchungen von 
Johannes Müller den ausgezeichnetsten Leistungen der 
vergleichenden Anatomie beizuzählen sind und mit Recht 
das ihnen so oft beigelegte Prädicat „classisch“ ver
dienen, darüber sind die Naturforscher wol einig; und 
es wäre daher ganz unnöthig, eine der M.’schen Ar
beiten hier zu besprechen, zumal da die vorliegende 
Abhandlung schon im J. 1844 in der Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin gelesen wurde, wenn es sich 
um eine blosse Recension handelte. Da es indessen 
zu den Pflichten dieser Blätter gehört, den Lesern von 
Zeit zu Zeit die Fortschritte der verschiedenen Disci- 
plinen zu vergegenwärtigen, und ein Referat über 
Ichthyologie seit lange, so viel der Unterzeichnete 
weiss, keinen Platz gefunden hat, so ist es durchaus 
nothwendig, theils um jener allgemeinen Forderung 
nachzukommen, theils um im Besondern zur Beurthei
lung irgend welcher ichthyologischen Werke eine be
stimmten Standpunkt zu haben, in kurzen Umrissen 
ein Bild von den Umgestaltungen zu geben, welche die 
Naturgeschichte der Fische durch Hrn. M. erfahren 
hat, und wodurch eine sichere Basis für alle ähnliche 
künftige Untersuchungen gewonnen ist.

Die den obigen Titel führende Abhandlung kann 
gewissermassen als Schlussstein des von Hrn. M. be
gonnenen Baues angesehen werden, indem sie, äusser 
mehren neuen und werthvollen Beiträgen zur Kennt- 
niss der Anatomie der Fische die Resultate der über 
ein Jahrzehnt fortgeführten und in den Hauptwerken 
über die vergleichende Anatomie der Myxinoiden und 
die Naturgeschichte der Plagiostomen (N. d. PI. von 
Müller und Henle, 1841) niedergelegte Untersuchungen 
zusammenfasst und ein auf die Gesammtorganisation 
der Fische sich stützendes natürliches System auf
stellt. Es scheint uns am passendsten zu sein, Wenn 
wir nicht die einzelnen Abschnitte der Abhandlung der 
Reihe nach durchgehen, sondern das System,
wenn auch nicht in allen Einzelheiten, m,t den dazu 
gehörigen Erläuterungen mittheilen.

Die Fische, die man mit und seit Aristoteles in 
zwei grosse Haufen schied, in die Knorpelfische und 
in die Gräten- oder Knochenfische, zerfallen nach Hrn. 
M. in sechs Unterklassen, indem einmal jene Trennung 
nicht durchzuführen ist, da der Übergang von den 
Knorpelfischen zu den Knochenfischen kein jäher, son
dern durch ein verbindendes Mittelglied geschieht, die 
bald zu besprechenden Ganoiden, indem zweitens auch 
die nach Abzug der ktöre (Ganoiden) übrig bleibenden 
Knorpelfische aus sepi heterogenen, als Unterklassen 
geltenden Bestandtheilen zusammengesetzt sind, und 
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endlich noch eine neue Unterklasse aufgestellt wer
den muss, die zwar, wie eine der andern, der Zahl 
der Gattungen nach sehr karg repräsentirt, aber 
doch fundamendal von den übrigen abweicht. Die 
sechs Unterklassen sind : 1) Dipnoi Müll. 2) Teleostei 
Müll. 3) Ganoides Agass. Müll. 4) Selachii s. Elas- 
mobranchii Bonap. 5) Lyclostomi s. Marsipobranchi 
Bonap. 6) Leptocardii Müll.

Die Dipnoi werden von den wunderbaren Lepido
siren-Arten gebildet, die seit ihrer Entdeckung den Na
turforschern so viel zu rathen aufgegeben und von den 
berühmtesten Autoritäten, von den einen zu den Am
phibien, von den andern zu den Fischen gezählt wur
den, indem im Lepidosiren, auf eine ähnliche Weise, 
wie im Hydrarchos, die Säugethier- und die Amphibien
natur, Charaktere vereinigt sind, die bisher als durch
greifende Verschiedenheiten der Amphibien zu gelten 
schienen. Dipnoi heissen diese amerikanischen und 
afrikanischen Fische wegen der doppelten Athmung 
durch Kiemen und Lungen, welcher letztem sie beim 
Austrocknen der ihnen zum Aufenthalt dienenden Ge
wässer, benöthigt. Die Lungen und das mit zwei Vor
kammern versehene Herz sind amphibienartig; zu den 
Amphibien würde Lepidosiren auch durch seine durch
bohrten Nasenlöcher verwiesen werden, wenn nicht 
die Myxinoiden, entschiedene Fische, dieselbe Eigen
schaft zeigten. Die Stellung der Lepidosiren unter den 
Fischen wird durch überwiegende Merkmale bestimmt, 
durch die ganz fischartige Wirbelsäule (Chorda mit 
vier peripherischen Elementen), die Lage der Urogenital
öffnung hinter dem After, die Seitenlinie mit den 
Schleimdrüsen. So ist, die Spitze des Systems einneh
mend, die Gruppe der Sirenoidei als ein Vermittelungs- 
glied der beiden Klassen zu betrachten. •

Es folgen die Teleostei, die vollkommenen Knochen
fische, „alle eigentlichen Grätenfische ohne den Mus
kelberg des Arterienstiels und mit zwei Arterialklap- 
pen.u " Die von Hrn. M. aus der Untersuchung des 
aus der Herzkammer entspringenden und sich in die 
einzelnen Kiemenarterien verzweigenden truncus arte
riosus a-ewonnenen Merkmale sind für die Systematik 
von der höchsten Wichtigkeit. Bei den Selachiern 
(Haien und Rochen) und bei den Ganoiden ist die mus
kulöse Anschwellung dos Bulbus als eine wirkliche 
Fortsetzung des Herzens zu betrachten, gebildet durch 
eine eigene, sjch nicht in die Aderverzweigungen fort
setzende Mu^elschicht quergestreifter Muskelbündel. 
Bei diesen Fischen ist der truncus arteriosus mit mehren 
Reihen von Klappen erfüllt, welche nach der als Fort
setzung des Herzschlages erfolgenden Contraction des 
Bulbus das Zurücktreten des Blutes in den Bulbus 
selbst verhindern. Ähnlich verhält Cs sich bei den 
Dipnoi. Ganz anders dagegen bei den Teleostei und 
Oyclostonu. Bei den Teleostei ist der Bulbus nui die 
stärkere Anschwellung einer dem »ranzen Arterien

system angehörigen tonischen Schicht, beide haben nur 
zwei Klappen zwischen Herzkammer und dem Ur
sprünge des Arterienstiels.

Durch diese fundamentale Eigenthümlichkeit des 
truncus arteriosus mit zwei Klappen erweisen sich die 
von Agassiz zu den Ganoiden gezogenen Sclerodermen, 
Gymnodonten, Siluroiden, Goniodonten und Lophobran- 
chier als echte Knochenfische, nachdem Hr. M. gezeigt 
hat, dass die Schuppen allein kein charakteristisches 
Merkmal der Ganoiden sein können.

So bleiben denn als Ganoidei die in frühem Pe- 
riodep der Erdbilfiung eine ungemeine Verbreitung hat
ten, und um deren Kenntniss Agassiz sich die gröss
ten Verdienste erworben, von den jetzt lebenden Fi
schen allein übrig die Gattungen: Polypterus, Lepido- 
sterus, Acipenser, Scaphirhynchus, Spatularia. Es sind 
Fische „mit vielfachen Klappen des Arterienstiels, ohne 
Kreuzung der Sehnerven, mit freien Kiemen und Kie
mendeckel und mit abdominalen Bauchflossen.“

Indem nun die Störe von den Knorpelfischen ge
trennt sind, unter denen sie früher mit den Chimären 
als Freikiemer, Eleutherobranchii, eine Ordnung bilde
ten, werden zu der vierten Unterklasse, den Selachii, 
in der Hauptmasse aus den Haien und Rochen beste
hend, die Chimären gezogen, die zwar durch die an 
ihrem Aussenrande freien Kiemen und die grosse Kie
menspalte von jenen abweichen, aber in den Einge- 
weiden, in der Beschaffenheit der Geschlechtsorgane 
ganz mit .ihnen übereinstimmen. Mit Rücksicht auf 
diese Verhältnisse vereinigte schon der Prinz von Ca
nino diese Fische, die er Elasmobranchii nannte.

Die fünfte Unterklasse, die Cyclostomi, war gleich
falls schon von dem Prinzen von Canino von den Se
lachiern getrennt, wozu, äusser der schon angeführten 
ganz abweichenden Beschaffenheit des Arterienstiels 
und dem Vorhandensein von nur zwei Arterienklappen, 
der Mangel der Kiefer, Kiemenbögen, Eileiter und 
Samengänge zwingt.

Im Skelettbau mit den Cyclostomen übereinkom
mend, mit denen sie auch sonst zusammen genannt 
wurden, sind die Leptocardii (Amphioxus), übrigens 
aber so eigenthümlich, dass sie sich den gesammten 
andern Fischen gegenüberstellen lassen, indem sie die 
auffallendsten Modificationen des Fisch- und überhaupt 
des Wirbelthiertypus an sich tragen. Sie allein unter 
allen Wirbelthieren haben kein Herz, sondern alle Ge
lasse pulsiren; die Kiemen liegen in der Bauchhöhle, 
aus welcher das Wasser durch eine Spalte tritt. Die 
Leber ist auf einen Blindsack reducirt. Es ist aus dem 
Angeführten klar, dass der Hrn. M. hin und wieder 
gemachte Vorwurf, es seien die Abtheilungen seines 
Systems zwar sicher geschieden, aber von zu un
gleichartigem Umfange, nicht den Anatomen, sondern 
die Natur trifft, welche durch ihre Sprünge auf der 
einen, durch die zweifelhaften Bildungen auf der an-
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dem Seite die Systematiker so oft in Verlegenheit setzt, diese, überdies oft sehr schwierige, Sonderung Fische
Wir werden aber auch durch die Ganoiden wiederum 
darauf hingewiesen, dass die jetzt lebende Welt noth
wendig ihre Ergänzung in den untergegangenen Ge
schlechtern suchen muss, und dass Thiergruppen, heut 
nur durch wenige Gattungen und Arten vertreten, einst 
der Zahl nach zu den umfangreichsten gehörten und 
nur in einem scheinbaren Misverhältniss zu verwand
ten lebenden Gruppen stehen.

Betrachten wir nun die weitere Eintheilung der 
Unterklassen, so gelten zunächst die Dipnoi und Le- 
ptocardii auch als Ordnungen und Familien unter den 
Namen der Sirenoidei und Amphioxini. Die Einthei
lung der Cyclostomen, Selachier und Ganoiden bietet 
sich ziemlich leicht dar. Die Cyclostomen zerfallen in 
zwei Ordnungen, die Hyperoartii, deren Nasengang j pterygii iugulares ab
sich nicht in den Gaumen öffnet (die Petromyzonten) 
und die Hyperotreti^ mit durchbohrtem Gaumen (die 
Myxinoiden). Die Ordnungen der Selachier sind die 
Plagiostomi (Haien und Rochen) und Holocephali (Chi
mären), bei denen Oberkiefer und Gaumenknochen mit 
dem Schädel verwachsen sind, die auch nicht den mo
saikartigen Knorpelbeleg der Plagiostomen zeigen, aber 
doch eine dem entsprechende Knochenrinde. Haie und 
Rochen sind zwei als Unterordnungen zu betrachtende 
Gruppen, indem die Rochen im Skelett bedeutend ab- 
weichen durch die Verschmelzung der vordem Hals- 
wirbel, den ringförmigen Schultergürtel, die, die Brust
flosse mit dem Kopfende verbindenden Schädelflossen
knorpel, wozu die geschlitzten Kiemen und die ange- 
Avachsenen oder fehlenden Augenlider kommen. Die 
Charakteristik der auch theilweise von Hrn. M. neu 
aufgestellten Familien, namentlich in dem oben erwähn
ten Werke, würde zu weit führen.

'THe Ordnungen der Ganoiden sind durch deren 
Zusammensetzung aus Knochen - und Knorpelfischen 
bedingt. Jene sind die Holostei Müll., aus den Lepi- 
dosteini und Polypterini bestehend. Ihre Wirbelsäule 
ist die der echten Knochenfische, während das Skelett 
der zweiten Ordnung, Chondrostei, der Störe und Spa- 
tularien theilweise knorpelig ist und statt der Wirbel
körper noch die Chorda erhält.

Schwierig war nur die Eintheilung der Knochen
fische, da es nöthig war, nach Aufhebung mehrer 
bisher zur Norm dienender Merkmale, neue durch
greifende Kennzeichen für grössere Haufen zu finden. 
Die Cuvier sehen Ordnungen Plectognathi (oder richti
ger Pectognathi von raq'yvupi und pa^o«;) und Lopho- 
branchii können beibehalten werden; dagegen ist die 
alleinige Trennung der ganzen übrigen Masse in Ma- 
lacopterygii und Acantliopterygn unstatthaft, da durch 1 

auseinander gebracht werden, deren Verwandtschaft 
durch wichtigere anatomische Verhältnisse bethätigt 
wird. Ein guter Theil der bisherigen Stachelflosser 
und Weichflosser zeichnet sich aus durch die Vereini
gung der untern Schlundknochen bei geschlossener 
Schwimmblase (sie bilden die Ordnung Pharyngognathi); 
von den Stachelflossern die Labroiden und Chronoiden, 
von den Weichflossern die Scomberosocas, welche in 
der Familie der Hechte standen, in den Charakteren 
der ihnen nunmehr Angewiesenen Ordnung aber total 
abweichen, unter andern die Gattungen Betone, Hemi- 
ramphus, Exocoetus.

Durch den Mangel des Luftganges der Schwimm
blase sondern sich auch einige Familien der Malaco- 

die Schellfische und Schollen, 
und derselben Eigenschaft wegen sind ihnen die Ophi- 
dinen vielmehr verwandt, als den Aalen, mit denen . 
diese Fische bisher als Malacopterygii apodes figurir- 
ten. Hr. M. stellt daher aus diesen drei Familien, den 
Gadoidei, Ophidini und Pleuronectides, die Ordnung 
der Anacanthini auf, „welche im innern Bau mit den 
Acanthopteren übereinstimmen, deren Schwimmblase, 
wenn vorhanden, auch ohne Luftgang ist, die aber nur 
weiche Strahlen haben.“ Uber die Acanthoptern so
gleich. Unter den Malacopterygii iugulares waren bis
her die Discoboli und Echeneidae. Von den meisten 
Discoboli weist Hr. M. nach, dass sie wahre Stachel
flosser sind, den Gobien am nächsten verwandt, daher 
mit diesen die Gattungen Cyclopderus L., Liparis Art., 
Gobiesox Cuv., Sicyases Müll., Frosch., Cotylis M. T., 
Lepadogaster Cuv. in einer Familie zu vereinigen. Ebenso 
verhält es sich mit den Echeneidae. Daher sind also 
•diese bisherigen Malacopt. iugulares in die Ordnung 
Acanthopteri Müller zu versetzen, das sind Cuvier’s 
Acanthopterygii, welche einen doppelten Schlundknochen 
haben, und deren Schwimmblase, wenn vorhanden, ohne 
Luftgang ist. Die Familie der Acanthopteri sind zum 
grössten Theile von Cuvier richtig bestimmt. Zu den 
Gobioidei kommen, wie gesagt, die Discoboli und Eche
neidae , wogegen die Gobioiden mit unvollkommenen 
Bauchflossen aus zwei bis drei Strahlen als Blennioidei 
Müll, eine besondere Familie bilden. Auch vereinigt 
Hr. M. die Mäniden mit den Sparoiden. Die Scombe- 
roiden Cuvier’s haben Nebenkiemen, mit Ausnahme der 
Gattungen Rhynchobdella, Mastacemblus^^d Notacan- 
thus, welche auch wesentlich von den^Scomberoiden 
ab weichen und so die Familie der Notacanthini Müll, 
(so genannt von den vielefl von reiner 'Rückenflosse 
unabhängigen Rückenstachelh) ausmachen.

(per Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Ijeipaiß'.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 122. 22. Mai 1848.

Ichthyologie und vergleichende 
Anatomie.

Schriften von Müller und Brühl.

(Schluss aus Nr. 121.)

Ebenso umfangreich, wie die Acanthopleri, ist auch die 
Ordnung der Physostomi Müll., Fische, deren Schwimm
blase immer einen Luftgang besitzt, die Malacopl. abdo
minales und ivgulare&9 mit Abzug der Geladini, woraus 
sich als natürlichste Unterordnungen die Physostomi ab
dominales und Phys, apodes ergeben, jene mit der Fami
lie Schroidei Cuv., Cyprinoidei Agass., Cyprinodontes 
Agass., Charadni Müll., Scopelini Müll., Salmones M., 
Galaxiae Müll., Esoces Müll., Mormyri Cuv., Clapeidei 
Cuv., Heteropygii Tellk., Muraenoidei Müll., Symbran- 
chii Müll., Gymnotini Müll. Die Characinen bestehen 
aus Fischen, die von Cuvier theils zu den Sahnonen, 
theils zu den Clupeen gezählt wurden, die aber mit den 
Cyprinoiden und Siluroiden die besondere Eigenschaft 
haben, dass ihre Schwimmblase durch eine Reihe von 
Knöchelchen mit dem Gehörorgane in Verbindung ge
setzt ist. Die Scopelini standen früher bei den Salmo- 
nen; es fehlt den meisten die Schwimmblase, auch fal
len die Eier nicht in die Bauchhöhle, sondern werden 
direct durch die Ausführungsgänge der Eierstöcke aus
geführt. Die Galaxiae trennt Müller von den Esoces. 
weil sie, nach seinen Untersuchungen mehr den Sal- 
mones verwandt sind, sodass die Esoces Müll, mit 
Sicherheit nur aus den Gattungen Esox und Umbra 
bestehen.

So zeigt dieses System, das wir in seinen Haupt- 
zügen unsern Lesern vorzuführen bemüht gewesen sind, 
die Fruchtbarkeit einer consequenten zoologisch-anato
mischen Methode.

Nr. 2. Wir haben uns schon früher einmal in die
sen Blättern, bei Gelegenheit der Anzeige der v. Sie- 
bold’schen vergleichenden Anatomie, über die Deside
rate dieser Wissenschaft ausgesprochen, indem wir uns 
mit der Art und Weise, wie jener Gelehrte sie behan
delte, nicht einverstanden erklärten, da er zwar eine 
sehr gute Übersicht über die anatomischen Verhältnisse 
der einzelnen Thierklassen gab, aber wir vergeblich 
einer lebendigen , sich durch das Ganze hinziehenden 
und die Menge der Daten verbindenden Vergleichung 
suchten, eine Vergleichung, die von Anbeginn der Un
tersuchungen diese begleitend, das Detail auf Gesetze 

zurückzuführen sucht, verallgemeinert, vergeistigt. Diese 
Methode setzt allerdings schon eine gewisse Bekannt
schaft mit dem grossen Felde der Thatsachen voraus 
und kann nur unter der Leitung eines gewiegten Leh
rers dem Anfänger, der mit der Anatomie des Men
schen und der systematischen Zologie vertraut ist, wahr
haft von Nutzen sein. Wie Viele aber von denen, 
welche an die vergleichende Anatomie herantreten und 
das Stichwort, es sei ein höchst interessantes Studium, 
im Munde führen, haben sich gar nicht um zoologi
sche Vorkenntnisse bekümmert, und in diesem Falle 
müssen ihnen doch die meisten der vorgetragenen Lehren 
ein leerer Schall sein. Dieser Übelstand wird aller
dings theilweise dadurch herbeigeführt, dass die Zoo
logie selbst nicht anziehend genug behandelt wird; man 
lässt oft noch die Zoologie als Aufzählung und äusser
liche Unterscheidung möglichst vieler Thiere existiren, 
und will sich immer noch nicht allgemein dazu bequemen, 
die vergleichende Anatomie als Grundlage und zugleich als 
Ausgangspunkt der Zoologie anzusehen. Es kann aber 
nur durch eine rationelle Verschmelzung der beiden 
Disciplinen Geschmack für das Studium derselben ver
breitet werden; und dazu könnten die für die Universi
tät vorbereitenden Schulen viel mehr beitragen, als es 
jetzt geschieht. Wird doch oft schon dem Quartaner 
und Tertianer durch die trockenste und langweiligste 
Systematik die Freude an der wissenschaftlichen Be
trachtung der Natur verleidet, während es so leicht ist, 
durch das Zergliedern eines Frosches, einer Schnecke 
das Interesse zu erregen und zu fesseln. Darum lieber 
gar keinen, als einen solchen naturgeschichtlichen Un
terricht auf den Gymnasien.

Wir sagten, die vergleichende Anatomie solle Grund
lage und zugleich Endziel der Zoologie sein, und spra
chen damit nur eine weithin anerkannte, aber noch 
nicht allgemein verwirklichte Forderung aus. Wir dür
fen nur hoffen, durch die Verbindung der innern imd 
äussern Merkmale ein richtiges systematisches Gebäude 
herzustellen, d. h. die Vergleichung, die sich vor Cu
vier nur auf einzelne willkürlich herausgegriffene Üi- 
gane, etwa die Bewegungsorgane, die Hautbedeckung 
u. a. erstreckte, und dabei nicht einmal «um richtigen 
Bewusstsein über das genetische Verhältnis» dieser Theile 
kam, muss gleich anfangs, die Gesammtorganisation 
berücksichtigen, es müsse bei der Betrachtung einzel
ner Thiergruppen immer Streiflichter auf nah- und ent
ferntstehende fallen, sodass bei einem zweiten Cursus,
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welcher die vergleichende Anatomie zum eigentlichen 
Zweck hat, dem Lernenden zum grossen Theil bekannte 
Thatsachen begegnen, aber in anderm gesetzmässigen 
Zusammenhänge, in welchem durch eine gegenseitige 
Beleuchtung und Ergänzung in richtiger Combination 
das physiologische Gesetz sich ausprägt. Dort dient 
die Vergleichung zur Trennung, hier wird durch sie 
die Einheit erzielt, und so wird die vergleichende Ana
tomie eine philosophische Anatomie, eine wahre Natur
philosophie, freilich in anderer Weise, als die aus- 
schiesslich sogenannte Naturphilosophie.

Wenden wir uns nun zu dem vorliegenden Werke, 
so vermuthen wir zunächst nur aus dem kleinen, bis 
jetzt erschienenen Theile desselben, dass der Verf. in 
ähnlicher Weise, wie wir es für zweckmässig halten, 
die vergleichende Anatomie behandeln wird. Er gibt 
nämlich zuerst in grosser Ausführlichkeit das anatomi
sche Detail, will aber dabei nicht stehen bleiben, son
dern verweist auf spätere allgemeine und zusammenfas
sende Betrachtungen. Und damit können wir uns zu
frieden stellen.

In den drei gegebenen, den ersten Abschnitt aus
machenden Lieferungen finden wir nur die Skelettlehre 
der Fische, begleitet von 19 lithographirten Tafeln, in 
denen allerdings ein ungemein reichhaltiges Material 
geboten wird, das aber leider dadurch verliert, dass 
oft in den Abbildungen die einzelnen Knochen nicht 
scharf genug auseinander treten; namentlich aber sind 
viele der Zahlen, Zeichen und Buchstaben, indem sie 
auf die stärksten Schatten der Figuren aufgedruckt sind, 
so unkenntlich geworden, dass man sie nur mit Mühe 
errathen kann, ein Umstand, der dem Anfänger, der 
die Lage der Knochen nicht schon kennt, das Selbst
studium sehr erschweren wird.

Unter andern Einwürfen, die der Verf. in der 
Einführung sich selbst stellt, begegnet er auch kurz 
dem, warum, die Osteologie der Fische und nicht jene 
der Säugethiere den Anfang macht. Er meint, es sei 
leichter, vom Fisch zum Säugethiere zu gehen, als 
umgekehrt, worin wir ihm doch nicht unbedingt beipflich
ten können, da zwar jedenfalls die Wirbelsäule der 
Fische die leichter verständliche und vorbereitende ist, 
aber doch die vielen Elemente des Kopfes für den An
fänger ein grosses Stück Arbeit sind, ja die Einsicht 
in einige Knochengruppen des Kopfes, z. B. die Quad
ratbeingruppe, ohne die genauere Kenntniss des Kopfes 
der übrigen Wirbelthiere gar nicht eröffnet werden kann, 
daher der Verf. natürlich zugi öftern auf die andern 
später erscheinenden Osteologien vertrösten muss. In
dessen wollen wir um diesen Punkt, da der Verf. uns 
nun einmal die Fische zuerst vorführt, nicht weiter 
rechten; auch sind wir mit ihm einverstanden, dass 
für uns, den Seeküsten mehr entrückte Anfänger, die 
Beschreibung des Knochenfischskeletts, im Karpfen leicht 
zu verschaffen, der des Knorpelfischskeletts schickli

cher vorangeht. Aus dieser rein praktischen Rücksicht 
wird der Karpfen als Musterfisch beschrieben in beson- 
dern Paragraphen, auf welche jedesmal das wichtigste 
Detail über Form und Formmodificationen der einzel
nen Knochen der übrigen Knochenfische folgen. Und 
es dürfte wol diese Methode zum Selbststudium eine 
sehr geeignete genannt werden; denn sicher sind für 
den, welcher das Karpfenskelett sich eingeprägt und 
verstanden hat, die Hauptschwierigkeiten überwunden; 
es ist in ihm die Lust erweckt, nachdem dasVerständ- 
niss einer Grundform gewonnen, die übrigen Modifica- 
tionen zu betrachten, während eine generalisirende Be
schreibung mehr für das Katheder gehört.

I In der Nomenclatur folgt der Verf. meist Cuvier 
und Meckel, weil deren Namen in Deutschland die 
gangbarsten sind.

Der Beschreibung des Karpfenschädels (§. 3—15) 
geht eine Übersicht über die Kopfknochen voraus, wo
nach der Knochenfischkopf besteht a) aus dem Schä
del, b) aus drei wandartigen Gesichtsknochengritppen 
(Athemknochengruppe, Aufhängeapparat des Unterkie
fers, Hautknochengruppe), und c) aus den Kieferkno
chen. Obgleich sich am Hecht— und Karpfenschädel 
das Verhältniss des knorpligen Primordialkranium zu 
den spätem Knochenbildungen besser darstellen lässt, 
wird doch schon am Karpfen das Nöthige darüber bei
gebracht und auf den Unterschied der sich über und 
auf den perennirenden Deckknochen und der aus den 
Knorpeln selbst entstehenden Knochen hingewiesen, 
die nähere Begründung dieser Lehre aber den Apho
rismen am Schlüsse der Wirbelthier-Osteologie Vorbe
halten. Die topographische, sich immer an das Bild 
haltende Beschreibung bringt nach unserm Dafürhalten 
nicht selten einen Nachtheil mit sich. Es werden z. B. 
nicht etwa hintereinander die verschiedenen Partien des 
Hinterhauptbeins, des Keilbeins u. s. f. beschrieben, 
sondern es werden die Knochen der Hinterwand, Sei
tenwand, Decke und Basis des Schädels vorgeführt, 
und da nun die meisten Knochen in mehre dieser Wände 
aufgenommen sind, wird die Beschreibung der einzel
nen Knochen zerrissen.

Hier in eine nähere Discussion über die Benennung 
und Bedeutung der einzelnen Kopfknochen einzugehen, 
worin die Autoren so vielfach abweichen, ist vor der 
Hand nicht thunlich; wir warten ^rst die Aphorismen 
ab. Als Anfang zur Skelettlehre des Knochenfischko
pfes wird der Kopf von Kepidosteus und Polypterus 
beschrieben, natürlich ganz nach Agassiz und Müller, 
aus deren bezüglichen Werke auch die Figuren aufTaf. 
IX copirt sind, und hierauf der Pleuronectesschädel, 
dessen Asymetrie andere Lehrbücher nur oberflächlich 
zu erwähnen pflegen, „ohne sich auch in das gering
ste Detail über das Wie desselben einzulassen.‘f Hr. 
B. versucht daher eine weitläufigere Deutung dieser 
Asymetrie. Die beiden Augen liegen auf einer Seite,



487

-nicht aber in einer Augenhöhle, wie in Cuvier’s ver
gleichender Anatomie angegeben wird, sondern in zwei 
obern“ (der Verf. schreibt immer obren für über) „ein
andergelegenen Augenhöhlen. Die obere Augenhöhle 
ist, ganz abweichend vom Augenhöhlenbaue aller bis
her bekannten Wirbelthiere nur von Schädelknochen 
gebildet, die untere wie gewöhnlich von Schädel- und 
Gesichtsknochen.“ Durch eine Drehung des vordem 
Schädeltheils ist eine Dislocirung der Augenhöhlen noth
wendig geworden, dadurch namentlich eine Verschmä
lerung der Hauptstirnbeine und abnormale Entwickelung 
des einen vordem Stirnbeins bedingt, und in Folge 
hiervon haben auch die Riechbeinkörper, Pflugschaar 
und das andere vordere Stirnbein an den asymetrischen 
Formmodificationen Theil genommen.

Es folgt nun ein zweiter Abschnitt: Von der Wir
belsäule, den Rippen, dem Brustbeine und den unpaa- 
ren Anhängseln der Wirbelsäule (§. 57—61), und auch 
hier schildert der Verf., wie er sagt, einen wirklichen 
Befund, nicht eine Idee. Den ausführlichen Beweis 
für die Richtigkeit einiger von andern Anatomen ab
weichenden Ansichten suchen wir in den versproche
nen Aphorismen. Ein besonderer Abschnitt ist auch 
den Knochen der Extremitäten gewidmet. In den Kno
chen der Brustflossen findet Hr. B. mit den meisten 
Schriftstellern vollständig die Analoga der vordem Ex
tremitäten des Säugethieres. Nur J. Müller weicht in 
der Deutung dieser Knochen (in den Erklärungen der

Kurze Anzeigen.
Lutherana.

Dr. M. Luther’s ungedruckte Predigten. Aus den 
Handschriften der Bibliothek zu Wolfenbüttel heraus
gegeben von Wilh. Hoeck, Secretär der Bibliothek. 
Erste Lieferung. Berlin, Schultze. 1846. Gr. 8. 
15 Ngr.

Joh. Aurifaber, Luther’s Schüler und Freund, über
wachte in seiner Stellung als Hofprediger in Weimar 
mit mehren Andern den Druck der Jenaischen Aus
gabe von Luther’s Werken. Doch war er mit dersel
ben nicht recht zufrieden und wollte vor Allem Lu
ther’s bis dahin noch, unedirte Schriften gedruckt wis
sen. Daher sah er sich überall nach ihnen um, sam
melte sie und schrieb die ihm geliehenen ab. Wegen 
der Flacianischen Händel 1562 entlassen, zog er sich 
nach Mansfeld zurück und fing hier mit Unterstützung 
der mansfeldischen Grafen an, diejenigen Schriften Lu
ther’s herauszu^eben, die weder in der wittenbergi- 
schen noch in der ienaischen Ausgabe enthalten waren. 
Zwei Foliobände waren 1564 und 1565 zu Eisleben er
schienen , als er (1566) zum Prediger nach Erfurt be
rufen und an der Vollendun0’ seiner Supplemente ge
hindert wurde. Nach seinem°Tode (1575) kaufte Her
zog Julius von Braunschwei0* von seiner Witwe die 
Sammlungen zum dritten Bande, welche sich gegen
wärtig auf der wolfenbüttler Bibliothek befinden und 
Predigten, Briefe, Vorlesungen u. s. w. enthalten. Vieles

Abbildungen zu dem Werke: Über den Bau und die 
Grenzen derGanoiden u. s. w.) sehr ab, indem er auf 
scapula und clavicula gleich die Hand folgen lässt und 
Ober- und Unterarm als gar nicht vorhanden ansieht. 
Kürzlich hat Hr. Mettenheimer, ein Schüler Müller’s, 
dies in einer ausführlichen Abhandlung erörtert (De 
membro piscium pectorali etc. Berlin 1847). In den 
hintern Extremitäten finden sich keine Knochen, die 
man für Analoga von femur und tibia halten könnte. 
Die der Fusswurzel verglichenen Knochen (nach Mül
ler ungegliederte Flossenstrahlen) legen sich unmittel
bar an den einzigen Backenknochen. Wenn der Verf. 
mit Ritgen an diesem Schambein-, Hüftbein- und Sitz
beintheile unterscheidet, so kann zwar Niemand etwas 
dagegen haben, wir halten es aber für unnütz.

In §. 64—82 wird mit einer höchst dankenswerthen 
Ausführlichkeit die Osteologie der Knorpelfische gege
ben und dabei immer auf die entsprechenden Partien 
der Knochenfische Rücksicht genommen. Lepidosiren 
wird anhangsweise hierher gezogen.

Wir begnügen uns, jetzt nur kürzlich auf das 
Werk des Hrn. B., das sich durch seine Reichhaltig
keit und praktische, anschauliche Methode empfiehlt, 
aufmerksam gemacht zu haben, behalten uns aber vor, 
nach dem vollständigen Erscheinen der Wirbelthier- 
Osteologie auf dasselbe zurückzukommen und uns dann 
in eine nähere Analyse einzelner Streitfragen einzulassen.

Jena. Oscar Schmidt.

von ihrem Inhalte ist später aus andern Quellen be
kannt geworden. Einige ungedruckte Predigten gab 
Bruns 1796 zu Helmstedt heraus. Der gegenwärtige 
Herausgeber, in der Hoffnung, dass die Zeit seinem 
Unternehmen günstig sein werde, will das Übrige, so 
weit es noch nicht edirt ist, bringen und beginnt mit 
den ungedruckten Predigten, die er in drei Abtheilun- 
gen zu liefern gedenkt. Die vorliegende erste Liefe
rung gehört der dritten Abtheilung an, welche ver
mischte Predigten enthalten soll, konnte aber recht 
füglich zuerst erscheinen, weil die in ihr begriffenen 
Predigten ein kleines, in sich abgeschlossenes Ganze 
bilden. Es sind deren sechs. — Sie wurden von Lu
ther 1522 auf einer Reise nach Weimar und Erfurt am 
erstgenannten Orte gehalten. Die beiden ersten am 
19. Oct. Vor- und Nachmittags über das Sonntags
evangelium, Matth. 22, 34—48, handeln vom grössten 
Gebot. Die dritte und vierte am 24. und 25. Oct. über 
Matth. 3 vom Reiche Gottes und weltlicher Obrigkeit; 
die fünfte und sechste am 26. Oct. wieder Vor- und 
Nachmittags über das Sonntagsevangelium Matth. 9,1—8 
vom Glauben und der Liebe und von der Gewalt, die 
Sünde zu vergeben. Dazwischen fielen drei Predigten 
zu Erfurt am 21. und 22. Oct. Wahrscheinlich ist, 
dass Luther, viel beschäftigt, wie er war, die Predig
ten vorher nicht vollständig niedergeschrieben hat. 
Auch führt darauf eine Äusserung an Spalatin, Briefe 
von de Wette 2, 254; die Handschrift selbst aber trägt 
das Gepräge der Gleichgzeitigkeit, ist wol Eigenthum 
des Herzogs Johann gewesen nnd, wie manches An-



488

unwahren Speculation mit völliger Aufgabe aller Selb
ständigkeit sich verrannt zu haben. Keinem gesunden 
und mit unserem Zeitalter wirklich fortgeschrittenen 
Urtheil kann die Unzulänglichkeit der Bedeutung zwei
felhaft sein, welche hier der Vernunft und der Offen
barung beigelegt wird. Die Vernunft soll das Vermö
gen des Begriffes und des Denkens überhaupt, ihre Ge
setze sollen die logisch formalen Denkgesetze sein, 
während der Verstand für ein Vermögen der unmittel
baren Erkenntniss von Ursache und Wirkung gehalten 
und die Anerkennung der Causalität, der Substanzia- 
lität, der Zeit und des Raums auf eine blos subjective 
apriorische Form unseres Vorstellens zurückgeführt wird. 
Von der Idee der Offenbarung wird ohne tieferes Ein
gehen in ihren Sinn blos behauptet, sie mache einen 
Theil der mythischen und allegorischen Form aus. 
welche zum Wesen der Religion als solcher gehöre. 
Denn lediglich in dieser Form vermöge der eigentliche, 
mit den Resultaten der Schopenhauer’schen Philosophie 
angeblich identische Gehalt der Religion für die grosse 
Menge sich fühlbar zu machen, die Religion aber sei 
die Philosophie der Menge, die Philosophie dagegen 
die Religion äusserst Weniger. Jener Gehalt bestehe 
nicht etvya darin, dass an Gott, an Freiheit und an 
Unsterblichkeit des menschlichen Geistes mit einer das 
Herz und den Willen durchdringenden Weise geglaubt 
weide. Schopenhauer findet ihn vielmehr in dem prak
tischen, vermeintlich ethischen Princip, nach welchem 
— zufolge der Einsicht, dass der Welt die möglichste 
Schlechtigkeit zukomme und ein unsägliches Übermaas 
von Noth und Qual, von Zwiespalt und Verkehrtheit, 
von Bosheit und Verruchtheit in ihr stattfinde — der 
Wille zum Leben von dem Menschen verneint werde. 
Der Wille zum Leben sei ein unsittlicher, egoistischer, 
schlechter. Die Bejahung dieses Willens enthalte die 
Quelle nicht nur alles physischen Unheils, sondern 
auch aller moralischen Niederträchtigkeit, und er in 
seiner Nichtswürdigkeit biete allein den Zweck dar, im 
Bezug auf welchen die Welt für zweckmässig gelten 
könne. Im Namen der Vernunft wird hier jede Gestalt 
des menschlichen Gottesbewusstseins, der Theismus 
ebensowol, wie der Pantheismus, verworfen, indem der 
eine, wie der andere mit allerlei Verstössen gegen das 
logische Gesetz des auszuschliessenden Widerspruches 
behaftet sei. Da der Kern, die unvergängliche Wahr
heit des Christenthums in der Verneinung des Willens 
zum Leben angetroffen und hervorgehoben worden, so 
wird demzufolge der Theologie die Aufgabe zuerkannt, 
diesen Kern, und hiermit das Bleibende der christ
lichen Sittenlehre festzuhalten, dagegen die Glau
benslehre als die blosse Schale, fallen zu lassen. 
Zum Schlüsse will Hr. F. den mit Recht erwarteten 
Vorwurf, dass die Schopenhauer sehe Philosophie auf 
einen trostlosen Atheismus hinauslaufe, durch die Be
merkung beseitigen, es könne nun einmal für den Men
schen kein anderes Heil geben, als dje gänzliche Ver
neinung des Willens zum Leben. Der echte Trost 
gehe eben daraus hervor, dass man von der Möglich
keit einer solchen Verneinung sich überzeuge und die 

| Aussicht in die Erlösung von dem Dienst dieses Wil
lens besitze. ______

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.

dere, aus dem fürstlichen Archive an Aurifaber gekoni- I 
men, der sie bei seiner Entlassung mitgenommen hat. 
Dies Alles weist der Herausgeber in der Einleitung mit 
grosser Genauigkeit nach, verbreitet sich in ihr auch 
über Luther’s Wirksamkeit als Prediger bis zu dem 
genannten Zeitpunkte und liefert einen beachtungswer- 
then Beitrag zu seiner Charakteristik in dieser Bezie
hung. Auch die Grundsätze in Hinsicht auf Sprache, 
Schreibweise und Interpunction der Ausgabe sind nur 
zu billigen. Blos einmal dürfte entweder nicht richtig 
gelesen oder ein Fehler in der Handschrift mit unter
gelaufen sein, der zu klar ist, als dass wir nicht be
rechtigt wären, ihn durch eine ganz nahe liegende Con- 
jectur zu verbessern. S. 71 f. in der fünften Predigt 
soll Luther gesprochen haben: „Wie Lucas (5, 19) 
sagt, dass sie jn nit durch das Volk brengen mochten, 
da haben sie an einem Haus ein Pflaster in ein Dach 
gemacht und haben jn dadurch herabgelassen.44 — Hr. 
H. wagt keine Erklärung des Ausdrucks „Pflaster44, 
führt aber selbst an, dass Luther in den beiden Aus
gaben der Übersetzung des N. T. von 1522 a. a. O. 
übersetzt: „und liessen ylm durchs pflaster ernyder mit 
dem betlin,44 wogegen er später „Pflaster44 mit „Zie
geln44 vertauscht. Dann aber hat er auch sicher ge
sprochen: „da haben sie — ins Pflaster ein Loch ge
macht^ u. s. w. — Möge die weitere Herausgabe von so 
sorgsamer Hand recht bald fortgesetzt werden und zu 
ihrer Beendigung die gehörige Unterstützung finden. 
Denn ob auch Luther selbst wünschte, es möchten 
alle seine Bücher zu Grunde gehen, wenn Christus nur 
oben bleibe — wir können von seinem Nachlass nicht 
zu Viel haben. Auch diese Predigten liefern einen 
neuen Beweis, dass es in Hinsicht auf Inhalt wie Form 
nichts Gesunderes, Frischeres, Lebenskräftigeres gibt, 
als die Erzeugnisse seines Geistes.
Religionsphilosophie.

Über das wahre Verhältniss der Vernunft zur Offen
barung. Prolegomena zu jeder künftigen Philosophie 
des Christenthums, von Dr. J. Frauenstädt. Darm
stadt, Leske. 1848. Gr. 8. IT’A Ngr.

Hr. Dr. Frauenstädt hat bereits im vorigen .Jahr 
durch eine Ankündigung in unserer Literaturzeitung 
(Nr. 181) als Proselyten der von Schopenhauer ver
suchten Nachbesserung des Kantischen Idealismus sich 
bekannt machen wollen. Nunmehr beabsichtigt er in 
der vorliegenden Abhandlung, worin er die Lehre sei
nes Meisters mit unbedingter Aneignung vorträgt und 
grossentheils wörtlich vviedergiebt, die Gültigkeit der 
Stellung nachzuweisen, welche diese Philosophie des 
Pessimismus und der Verzweiflung zur Religion über
haupt und zum Christenthum insbesondere einnimmt. 
Die Voraussetzungen der Schopenhauer’schen Erkennt- 
nisstheorie und Metaphysik nebst den für religionsphi
losophisch abgegebenen Ansichten, welche hier zum 
Vorschein kommen, sind einerseits so haltlos und einem 
veralteten, längst überwundenen Standpunkt angehörig, 
andererseits so offenbar das Erzeugniss eines tief ver
bitterten, zerrissenen Gemüthes, dass man Hrn. F. un
möglich dazu Glück wünschen darf, in diese leidige 
Verirrung einer durch und durch excentrischen und
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ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 123. 23. Mai 1848.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Der ausserordentliche Professor Dr. Hasse in Bonn ist zum 

ordentlichen Professor in der evangelisch-theologischen Facultät 
der dasigen Universität ernannt worden.

Der Professor der Rechte an der Universität zu Wien 
Dr. A. Edler v. Kapp hat den Charakter als Regierungsrath 
erhalten.

Der Professor der politischen Wissenschaften an der Uni
versität zu Wien Regierungsrath Dr. J. Kudler ist zum Vice
director der juridisch-politischen Studien an dasiger Universität 
befördert worden.

Educationsrath Mager in Genf ist zum Director des Real
gymnasium in Eisenach berufen worden.

Der Director des Criminalgerichts Märker in Berlin ist zum 
Director des Justizministerium ernannt worden.

Die von dem ehemaligen Minister Guizot beibehaltene 
Professur der neuern Geschichte in der Facultät zu Paris ist 
Henry Martin übertragen worden.

Dem ausserordentlichen Professor Dr. Martin in Bonn ist 
eine ordentliche Professur in der katholisch-theologischen Fa
cultät der dortigen Universität übertragen worden.

Der Oberpfarrer Th. Merle in Marburg ist zum Superin
tendent und Consistorialrath daselbst ernannt worden.

Professor Dr. Waitz in Kiel folgt einem Rufe als ordent
licher Professor der Geschichte an der Universität zu Göttingen.

Preisaufgaben.
Die Jablonowski’sche gelehrte Gesellschaft in Leipzig hat 

auf das Jahr 1849 folgende Aufgaben gestellt. I) Aus der 
Geschichte: „Untersuchung, ob und wie weit das Ritterthum, 
namentlich in Betracht des Standesrechts, des Waffenthums und 
des geistig-sittlichen Lebens sich bei den östlichen Nachbar
völkern Deutschlands in Böhmen, Mähren, Schlesien, Polen 
und Ungarn nachweisen lasse.“ 2) Aus der Geognosie, mit 
Rücksicht auf Agronomie: „An welchen Punkten im Bereiche 
der sächsischen Kreideformation finden sich vorzüglich glauko
nitreiche Varietäten von Mergel oder Sandstein in stetig fort
setzenden und nach Befinden für den Abbau hinreichend mäch
tigen Schichten? Wie gross ist der mittlere Glaukonitgehalt 
einer jeden Varietät, und wie gross der Kalkgehalt ihres Glau
konits?“ Beantwortungen dieser Fragen in lateinischer, oder 
französischer, oder deutscher Sprache sind bis Ende November 
1849 cinzusenden. Der Preis besteht in einer Medaille von 
24 Ducaten Gehalt und 24 Ducaten baar. — Der Termin für 
Bewerbungsschriften um den für das Jahr 1847 ausgesetzten 
historischen Preis, „über die in Deutschland angesiedelten sla
wischen Stämme,“ ist bis Ende November 1848 verlängert 

worden, wie derselbe Termin für die mathematische Aufgabe 
besteht. Die Einsendung geschieht an den dermaligen Secretär 
der Gesellschaft, Prof. Dr. Wachsmuth in Leipzig.

Die Mitglieder der Teyler’schen Theologischen Gesellschaft 
zu Haarlem haben folgende Frage abermals zur Preisbewerbung 
ausgesetzt: „Welchen Begriff hat man mit dem Testimonium 
Spiritus Sancti, zu verbinden, sowie frühere Apologeten dieses 
Zeugniss aufgefasst und spätere es umgestaltet haben? In wie 
weit lässt sich Übereinstimmung und Unterschied bemerken 
zwischen diesem Begriff und der Lehre einiger neuern 1 heo
logen, die ein inneres Gefühl, oder Bewusstsein, oder welchen 
andern Namen sie dafür wählen, als entscheidenden Beweis 
für jene Wahrheit angeben ? Beruhen diese beiden Begriffe 
auf guten Gründen, und sind sie also haltbar? Und welche 
Stelle muss in der christlichen Apologetik diesem Beweise, im 
Verhältniss zu andern, zur Vertheidigung jener Wahrheit zu
erkannt werden?“ — Als neue Frage wird folgende zur Preis
bewerbung ausgesetzt: „Es ist bekannt, dass die sogenannte 
Tübinger Schule ihre Befeindung des Christenthums namentlich 
dadurch zu begründen sucht, dass sie eine absolute Differenz 
zwischen der Lehre und Richtung des Apostels Paulus und der 
übrigen Apostel annimmt, sowie auch dadurch, dass sie ge
schichtlich meint nachweisen zu können, dass ein Kampf zwi
schen zwei daraus hervorgegangenen Parteien sich entwickelt 
hat, welche sich zuletzt mit einander versöhnt und ihre gegen
seitigen Differenzen ausgeglichen haben. Es scheint überdies 
keinem Zweifel zu unterliegen, dass man das Eigenthümliche 
des Apostel Paulus, im Gegensatz mit den übrigen Aposteln, 
sowie das Eigene der von ihm gestifteten Heiden-Gemeinen, 
zur Unterscheidung von den durch die übrigen Apostel gegrün
deten Juden-Gemeinen, ehedem zu wenig beachtet, wenigstens 
zu wenig erkannt hat, weshalb es zu befürchten steht, dass 
auch hier die alte Erfahrung sich bei Vielen erneuern wird, 
welche lehrt, dass man zu viel einräumen muss, weil man 
früher zu viel festgehalten hat.“ — Die Teyler’sche Societät 
hat ferner beschlossen, die Frage, im Jahre 1839 schon aus
gestellt, aber damals unbeantwortet geblieben, mit geringen 
Abänderungen zu wiederholen und der theologischen Welt zur 
Lösung vorzulegen: 1) „Worin bestand das Evangelium, wel
ches Paulus predigte, welches er sein Evangelium, ja mit Nach
druck und ausschliesslich das Evangelium nannte, und worüber 
er von so vielen Juden-Christen angefeindet und verworfen 
wurde? War es seinem innern Wesen nach von dem Evan
gelium verschieden, welches die übrigen Apostel bis zu der 
Zeit gepredigt hatten? Lässt sich aber alle Differenz leugnen? 
Und wenn nicht: worin lagen die Punkte der Differenz? Worin 
die der Übereinstimmung ? t( 2) ,,Welches war der wahre Stand 
und die gegenseitige Beziehung der zwei Kirchengemeinschaften, 
die auf der einen Seite durch die übrigen Ap°s^e^ aus ^en Ju” 
den, auf der andern aus den Heiden zusammengebracht und 
geordnet, in dem apostolischen Zeitalter neben oder gegenüber 
einander bestanden? Was war das Eigene der Kirchenordnung 
bei einer jeden? Wie unterschieden sie s'ch Hinsicht der 
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religiösen Cereinonien und Gebräuche sowol, als in der ganzen 
Einrichtung des kirchlichen, häuslichen und socialen Lebens 
und dein Umgang mit Nicht-Christen? Welche dieser beiden 
Kirchen hatte, nach der Meinung einer jeden, blos einen zeit
lichen (interimistischen) Bestand, und welche war dagegen be
stimmt, zuletzt allgemein zu herrschen, und zwar, nach der 
erwarteten Zukunft (xapovtfux) des Herrn?“ 3) „Welchen 
Einfluss hat die Judenkirche während und nach ihrer Existenz 
durch Beispiel sowol als durch Befeindung, auf die Heiden
kirche in der Lehre und der äussern Gestaltung gehabt? Und 
wie kann ihr Verschwinden historisch nachgewiesen werden?“ 
Man erwartet, dass man bei der Lösung dieser Fragen die 
Beweisstellen nicht promiscue aus den Briefen Pauli und aus 
der Apostelgeschichte hernehmen wird.' Der Preis besteht in 
einer goldenen Medaille von 400 Gulden Holl, an innerem Werth. 
Für die Beantwortung werden die holländische, lateinische, 
französische, englische und deutsche Sprachen, und nur die 
römischen Schriftzüge gestattet. Die Antworten müssen vor 
dem 1. Jan. 1849 eingeschickt werden unter der Aufschrift: 
,,An die Stiftung von P. Teyler van der Hulst, zu Haarlem.“

Miscellen.
Es ist sehr zweckmässig, dass die Cotta’sche Buchhand

lung seit einiger Zeit die schönsten und beliebtesten Dichtun
gen Goethe’s, namentlich die dramatischen, einzeln erscheinen 
lässt. Dass dasselbe auch mit den Dramen Schiller’s geschieht, 
ist zwar auch gut und bei der Popularität dieses Dichters sehr 
erwünscht, aber ein so dringendes Bedürfniss wie für Goethe 
nicht gewesen, da bekanntlich im Cotta’schen Verlage eine 
wohlfeile Ausgabe der Werke Schiller’s längst schon zu haben 
ist. Doch je mehr unsere deutschen Classiker dem gebildeten 
Publicum zugängig gemacht werden, um so besser ist es. Es 
ist dies eine Pflicht gegen die deutsche Nation, damit jene 
immer mehr ein Gemeingut und zwar ein wohlerkanntes und 
darum werth gehaltenes Gemeingut unserer Nation werden 
können. Dazu kommt noch ein Gesichtspunkt und gewiss nicht 
der unwichtigste. Die Jugend in den höhern Klassen der so
genannten Gelehrten- und Bürger-Gymnasien muss durch die 
Schule immer mehr Veranlassung erhalten auf den Werth, un
serer Nationalliteratur zu achten, und so weit es innerhalb 
der Grenzen der Schule möglich ist, zum rechten Verständ
nisse unserer grössten Dichter namentlich hingeleitet werden. 
Aus diesem Grunde nur geschieht der Schule ein Dienst, wenn 
auch die Dichtungen Goethe’s in Einzelnausgaben zugängiger 
gemacht werden. Dann muss aber auch dafür gesorgt werden, 
dass der Druck correct, der Text zuverlässig sei. Bei der 
Lectiire der Iphigenie auf Tauris (dies Stück erschien einzeln 
1846) hat der Unterzeichnete Verschiedenheiten im Texte ge
funden, aber leider nicht notirt; bei „Torquato Tasso“ (er
schienen 1847) ist das Letztere geschehen. Zur Vergleichung 
liegen mir vor; die Ausgabe in Octav vom Jahre 1807 und 
die von 1816 in gleichem Formate. Im 1. Aufzuge, 2. Auf
tritt, sagt Alphons:

Es will der Feind —. e3 darf der Freund nicht schonen. 
In der neuesten Ausgabe heisst es: es darf der Feind nicht 
schonen. — Im 3. Auftritte muss Alphons sagen:

Was ehret ihr die Todten?
Das Wort „ihr“ fehlt. Ebendaselbst gegen das Ende sagtTasso: 

Und zeigt mir ungefähr ein klarer Brunnen u. s. w. ‘ 

Verantwortlicher Redacteur: Dr* Hand in Jena.

Dort aber ist gedruckt: kleiner. — Im 4. Auftritte des 2. Auf
zuges heisst es nach den Ausgaben von 1807 und 1847 in 
Tasso’s Worten :

Zwar unbegreiflich nicht, ich bin kein Kind.
Die Ausgabe von 1816 hat aber falscher Weise: ich bin ein 
Kind. — Aufzug 3, Auftritt 2 haben dieselben Ausgaben in 
Leonoren’s Worten:

Ich glaub’ es selbst. Denn eine Wolke stand, 
Schon als er zu uns trat, um seine Stirn.

Der Text von 1816 gibt: Schon als er zu ihm trat. —' Auf
zug 4, Auftritt 4 in den Worten Antonio’s stört die Interpunktion: 

Jetzt ist’s an mir! Dass ich Dir dringend sage u. s. w.
Aufzug 5, Auftritt 4 lässt die Aufgabe von 1816, die mehre 
bedeutende Druckfehler hat, Tasso sagen:

Welch ein Gefühl!
Ist es Verwirrung was mich nach Dir zieht?
Ist’s Raserei?

Die beiden andern Ausgaben geben: Ist es Verirrung? — 
S. 135 der letzten Ausgabe Zeile 3 vor dem Ende steht: die 
kennen sich, in den andern: sie kennen sich. S. 136, Z. 5 
vor dem Ende lesen wir:

Lass mich ein kluges Wort von Dir vernehmen !-
Die andern Ausgaben haben das allein Richtige: Lass mich 
kein kluges Wort u. s. w. Endlich bemerke ich noch zwei un
bedeutende Druckfehler der Einzelausgabe. S. 52 sagt Antonio:

Der Mässige wird öfters kalt genannt 
Vor Menschen u. s. w.

S. 96 in Leonorens Worte muss es heissen: Er fühlt gewiss 
u. s. w. statt Es.

K. H. Funkhaenel.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Am 8. April 

sprach, nach Beseitigung innerer Angelegenheiten, Geh. Ober- 
finanzrath Sotzmann über J. Stabius und seine Weltkarte von 
1515. Er gab eine kurze Übersicht der Lebensverhältnisse 
und verschiedenen Werke des Verfassers und besprach die vor
gelegte Karte speciell. Prof. Ritter gab eine Übersicht der 
von Dr. Barth in Hamburg an den Küsten des mittelländischen 
Meeres ausgeführten Reise nach einer brieflichen Mittheilung 
des mit der Herausgabe der Beschreibung beschäftigten Reisen
den. Derselbe machte einige Mittheilungen über die Reisen 
des Consuls Schulz in Palästina, über die Reisen von Tschi- 
chatschef in Kleinasien und von Kolichi in Syrien. Zmr An
sicht lag vor „Coup d’oeil historique, geographique et critiqtie 
sur les cartes topographiques de la Palestine, par Jean van 
de Cotte“ (Bruxelles 1847).

Archäologische Gesellschaft ’n Berlin. Am 
6. April legte Prof. (Gerhard den neuesten Heft der Archäo
logischen Zeitung vor, welcher in seinem bildlichen Theile die 
auf Kassandra bezüglichen Kunstdarstellungen behandelt. Prof. 
Panofka sprach über die dem Apelles zugemuthete bildliche 
Darstellung des Krieges mit auf den Rücken gebundenen Händen. 
Derselbe las über die sinnbildliche Kunstdarstellung des Mnaseas, 
Mnemon und Mimnermos. Zum Schlüsse berichtete Prof. Gerhard 
über Leironne, sur l'arc de triomphe de Theveste, über Wieseler, 
das Satyrspiel, über Ruhl, Bekleidung antiker Statuen.

Druck und Verlag von >. A. Brockhaus in Ueipzig«
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(Der Raum einer Zeile wird mit 1’/2 Ngr. berechnet.)

Verzeicbniss 
der Vorlesungen auf der Universität Leipzig im 

Sommer 1848.
I. Theologische Facultät.

Dr. G. B. Winer, Theol. P. O., d. Z. Dech.: Erklärung der 
Briefe Petri und Johannis, 4 St. öffentlich; Hermeneutik des N. T., 
4 St.; Symbolik, 4 St ; Methodologie des akademischen Studiums 
der Theologie, 2 St. öffentlich, in den ersten 5—6 Wochen; theo
logische Übungen. — Dr. Ch. G. L. Grossmann, Theol. P. O.: 
Erklärung des Briefes an die Hebräer, 2 St.; Pastoraltheologie, 4St. 
öffentlich. — Dr. A. L. G. Krehl, Theol. P. O.: Homiletik, 2 St.; 
homiletisches Seminar, 2 St. öffentlich; christliche Moral. — Dr. Ch. 
W. Niedner, Theol. P.O.: Geschichte der alten Philosophie, vor
nehmlich der platonischen und aristotelischen, 4 St. öffentlich; Kir
chengeschichte, l. Theil, SSt.; Übungen der historisch-theologischen 
Gesellschaft, 2 St. privatissime, aber unentgeltlich. — Dr. G. Chr. 
A. Harless, Theol. P. O. Hon.: Dogmatik, 5 St.; evangelische 
Synopse, öffentlich; theologische und exegetische Gesellschaft, öffent
lich. — Dr. F. Tuch, Theol. P. O.: Einleitung in das A. T., 1. Th., 
4 St. öffentlich; Erklärung der Psalmen, 5 St.; Weissagungen des 
Amos und Nahum, 2 St.; Übungen der ^exegetischen Gesellschaft, 
privatissime, aber unentgeltlich. — Dr. K. G. W. Theile, Theol. 
P. O. des.: Evangelium des Markus, 2 St.; Charakteristik Jesu, 
2 St.; christliche Ethik, mit der nöthigen Rücksicht auf philosophi
sche Moral, 5 St.; über das materielle Princip des Protestantismus, 
1 St. öffentlich; Disputirübungen über theologische und kirchliche 
Gegenstände; dogmatisches Examinatorium, 4 St.; Übungen der exe
getischen und hebräischen Gesellschaft, sowie der exegetischen Ab
theilung der Lausitzer Predigergesellschaft, privatissime, aber un
entgeltlich. — Dr. F. W. Lindner, Catech. et Paed. P. E.: Päda
gogik, Didaktik und Methodik nebst Anweisung, Schulen zu organi- 
siren und zu verwalten, 6 St. (2 St. öffentlich); Katechetik, 4 St.; 
Erklärung der Bergpredigt für Homileten und Katecheten, 6 St.; 
katechetische Übungen, 4 St.; Leitung der katechetischen Studien der 
Lausitzer Predigergesellschaft, 2 St. — Dr. R. Anger, Theol. P.E.: 
historisch ■ kritische Einleitung in das N. T., 4 St.; Erklärung des 
1. Theils des Jesaias (bis Cap. 39), 4 St.; Erklärung der Briefe des 
Jacobus und Judas, 2 St. öffentlich; Examinatorien über Dogmatik 
und über Dogmengeschichte; exeget. Gesellschaft des A. T.; exeget. 
Gesellschaft des N. T., privatissime, aber unentgeltlich. — Dr. L. 
F. C. Tischendorf, Theol. P. E.: Erklärung des Briefes an die 
Römer, 4 St.; über das Leben Jesu, 2 St. öffentlich. — M. W. B. 
Lindner, Theol. P. E.: Kirchengeschichte, 2. Theil, 6 St.; Erklä
rung des zweiten Briefs Pauli an die Corinther, 2 St. öffentlich; 
Examinatorium über Kirchengeschichte. — M. K. G. Küchler, Theol. 
Lic., Philos. P. E.: homilet. Gesellschaft der Sachsen, 2 St. öffent
lich. _  Mag. F. M. A. Hänsel, Theol. Lic: Leben des Chrysosto- 
mus und Auslegung der Bücher desselben vom Priesterthum, 2 St. 
unentgeltlich; homiletische Übungen, privatissime, aber unentgeltlich. 
— Mag. H. G. Hölemann, Theol. Lic.: Auslegung des hohen Lie
des, 3 St.; hebräisch-linguistisches Conservatorium über Stellen des 
A. T., mit Übersetzung geeigneter Compositionen (z. B. Klopstock’s 
u. A.) in das Hebräische, privatissime, aber unentgeltlich; Repetito
rium über die Hauptlehren der evangelisch-lutherischen Dogmatik — 
Mag. G. A. Fricke Theol. Lic.: Darstellung und Kritik des Stan- 

seit Schleiermacher’s Tode, 2 St. un
entgeltlich; Darstellung und Kritik des Schleiermacher’schen Systems, 
2St.; Examinatorien über Kircheneeschichte und Dogmatik; theolo
gische Gesellschaft, privatissime, aber unentgeltlich.

Juristische Facultät.
Dr. W F. Stein acker, Jur natr. P. O., d. Z. Dech.: Referir- 

und Decretirkunst, unter Mittheilung von Gerichtsacten, 4 St.; säch
sisches Landwirthschaftsrecht, 2 St. öffentlich. — Dr. K. F. Gün
ther, lur. P. Prim., Fac. lurid. Ord.: Criminalprocess, 6 St. — 
Dr. F. A. Schilling, lur. rom. p. o : Naturrecht oder Rechts

philosophie, mit vergleichender Berücksichtigung positiver Rechts
bestimmungen, 5 St.; philosophisches Staats- und Völkerrecht, 2 St. 
öffentlich; latein. Disputirübungen über streitige Rechtssätze, 2 St. 
öffentlich; Interpretationsübungen in Beziehung auf ausgewählte 
Stellen des römischen Rechts, 2 St. — Dr. G. L. Th. Marezoll, 
Jur. crim. P. O.: Institutionen und Geschichte des röm. Rechts, 
II St.; gemeines deutsches und sächsisches Criminalrecht, (i St.; 
Methodologie des Rechts, öffentlich. — Dr.G. Hänel, Font. etLit. 
lur. P. O.: Pandekten, 18 St.; Quellenkunde (Fortsetzung), 2 St. 
öffentlich. — Dr. W. E. Albrecht, lur. germ. P. O.: deutsche 
Rechtsgeschichte, 6 St.; deutsches Staatsrecht, 6 St. — Dr. B. 
Schilling, lur. P. E.: das gemeine in Deutschland geltende Kir
chenrecht, 6 St.; Examinatorium über ausgewählte Lehren des röm. 
Civilrechts, 2 St. öffentlich; Examinatorien über sämmtliche Theile 
der theoretischen Rechtswissenschaft. — Dr.J. Weiske, lur. P. E.: 
deutsches Privatrecht und Lehnrecht, 6 St. — Dr. G. E. Heim
bach, lur. P. E.: Kirchenrecht, 4 St.; Examinatorien über einzelne 
Rechtstheile. — Dr. E. F. Günther, lur. P. E. des.: Referir- und 
Decretirkunst, 3 St. — Dr. W. Frege, lur. P. E. des.: Examina
torien über einzelne Theile der Institutionen, 2 St. privatissime, 
aber unentgeltlich. — Dr. L. Höpfner: ordentlicher Civilprocess 
des gemeinen und des sächsischen Rechts, 6 St.; Concursrecht und 
Concursprocess, 3 St.; summarische Processe, 2 St. unentgeltlich; 
Referir- und Decretirkunst, 3 St.; Civilprocesspraktikum, 3 St. — 
Dr. E. F. Vogel: philosophisches Criminalrecht, 2 St.; positives 
allgemeines deutsches und sächsisches Criminalrecht, 6 St.; Natio
nalökonomie, 4 St.; Übungen der Otto’schen juristischen Gesellschaft 
und der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur. — Dr. H. 
Th. Schletter: Naturrecht, 2 St.: sächs. Staatsrecht, 3 St.

III. Medicinische Facultät.
Dr. E. H. Weber, Anat, et Physiol. P. O., d. Z. Dech.: Phy

siologie, 6 St.; Geschichte der Bildung des-menschlichen und thie
rischen Körpers, 4 St.; Examinatorium über Physiologie, 2 St. öffent
lich; praktische Übungen im physisch-physiologischen Institute, 6 St. 
Öffentlich. — Dr.J. Ch. A. Clarus, Clin. P. O.: medicinische Klinik, 
12 St. (4 St. öffentlich). — Dr. J. Ch. G. Jö rg, Art. obstetr. P. O.: 
Geburtshülfe, nach seinem Handbuche der Geburtshülfe, 6 St. (4 St. 
öffentlich); geburtshülfiiche Klinik, 6 St.; Einübung der geburtshülf- 
lichen Operationen am Phantom, 2 St.; Studienplan der Medicin, in 
den ersten 6—8 Wochen des Semesters, öffentlich. — Dr. Ch. A. 
Wendler, Med. polit. for. P. O.: medicinische Polizei Wissenschaft. 
4 St. öffentlich. — Dr. O. B. Kühn, Chem. P. O.: Stöchiometrie, 
2 St. öffentlich; organische Chemie mit Versuchen , 5 St.; Pharmacie, 
3 St.; pharmaceutisches Praktikum, an 3 — 4 T. mehrst.; chemisch
praktische Übungen, an 2 oder mehr T. von 9 — U.; forensische 
Chemie, 2 St. — Dr. L. Cerutti, Pathol. et Therap. spec. P. O.: 
Cursus der speciellen Pathologie und Therapie, I. Theil: die acuten 
Krankheiten, 6 St. (2 St. öffentlich); Poliklinik, 6 St. unentgeltlich. ■— 
Dr.A. Braune, Therap. gen. et Mat. med. P. O.: allgemeine Phar
makologie, 2 St. öffentlich; specielle Pharmakologie, 6 St.; Poliklinik, 
6 St. unentgeltlich. — Dr. J. Radius,. Pathol. et Hyg. P. O.: 
allgemeine Pathologie, 6 St. (2 St. öffentlich); klinische Demonstra
tionen, 4 St. privatissime, aber unentgeltlich. — Dr.. G. Günther, 
Chir. P. O.: der zweite Theil der speciellen Chirurgie, 4 St.; über 
Verwundungen und fremde Körper im Organismus, 2 St. öffentlich; 
chirurgische Klinik, 9 St.; Operationscursus am Leichname, 12 St.— 
Dr. J. K. W. Walther, Med. P. O. des.: allgemeine Chirurgie, 
2 St.; chirurgische Poliklinik, 12 St. öffentlich; Pathologie und The
rapie der Syphilis, 2 St.; über Rettungsmittel beim Scheintode und 
in plötzlichen Lebensgefahren. —- Dr. F. P. Ritterich, Ophthahn. 
P. E.: Augenklinik, 6 St. öffentlich; über Augenkrankheiten, 2 St. 
öffentlich; Anleitung zu Augenoperationen. — Dr. E. H-Knes chk e, 
Med. P. E.: Abriss der Geschichte und Bücherkunde der Medicin, 
2 St. öffentlich; Encyklopädie u. Methodologie der Medicin, 2 St.; 
Receptirkunst, 2 St.; über die wichtigsten Krankheiten des Auges 
und Ohres, 4 St. — Dr. KE. Bock, Anat. path. P-E-des-: Patho
logische Anatomie, 4 St.; systematische Anatomie, b St.^physika
lische und physiologische Diagnostik, 2 St. öffentlich. Dr. KJ.- 
Weber, Theat. anat. Prosect., Med. P.E< des‘: Knochen- u. Ban- 
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deriehre, 4 St.; vergleichende Anatomie, 1. Th., 2 St. öffentlich; 
Übungen im physisch-physiolog. Institute, 6 St. öffentlich. — Dr. 
K. G. Lehmann. Chern, phys. et path. P. E.: physiologische Che
mie, 2 St. öffentlich; pathologische Histologie, 2 St.; Anleitung in 
Anstellung physiologischer Versuche im physisch-physiologischen In
stitute, 6 St. öffentlich. — Dr. K. G. Francke, Med. P. E. des.: 
chirurg. Poliklinik, 12 St. öffentlich; Bandagenlehre, 2 St. — Dr. 
J. Clarus: Med. P. E. des.: Repetitionen am Krankenbette im 
königl- klinischen Institute; über die Krankheiten der Lungen und 
des Herzens, verbunden mit praktischen Übungen im Percutiren und 
Auscultiren, 3 St.; über Pathologie und Therapie der Hautkrank
heiten, 2 St. — Dr. F. W. Assmann: vergleichende Anatomie der 
Wirbelthiere, 4 St. unentgeltlich; vergleichende Anatomie der wirbel
losen Thiere, 2 St. unentgeltlich. — Dr. K. L. Merkel: Physiolo
gie der Sprache und Rede, 2 St. unentgeltlich; über die wichtigsten 
Heilquellen u. Seebäder, 2 St.; über die Fehler und Krankheiten des 
Stimm-, Sprech- und Gehörorgans, 2 St. unentgeltlich. — Dr. H. 
Sonnenkalb: über Pathologie und Therapie der ansteckenden 
Krankheiten, 2 St. unentgeltlich ; gerichtsärztliches Relatorium, 2 St. 
— Dr.A. Winter: über Augenkrankheiten, 3 St. unentgeltlich; über 
Augenoperationen; Examinatorien über alle Theile der speciellen Pa
thologie und Therapie.

IV. Philosophische Facultät.
Dr. G. Hermann, Eloq. et Poet. P. O., Reg. Semin. philol. 

Direct., d. Z. Dech.: überBion und Moschus, 4 St. öffentlich; Kritik, 
2 St.; Übungen des königl. philologischen Seminars (Erklärung von 
IsokratesPanegyricus); griechische Gesellschaft. — Dr.W. Wachs
muth, Hist. P. O : allgem. Weltgeschichte, von Augustus bis auf 
die französ. Revolution, 4 St.; Geschichte des 14. und 15. Jahrh. 
nach Chr. Geb., 4 St. öffentlich; Geschichte der deutschen National
literatur seitLessing, 2 St.; historische Gesellschaft. - M. W\Dro
bisch, Math, et Philos. P. O.: Differentialrechnung, 3 St. öffent
lich; die Lehre von den hohem Gleichungen, 3 St.; Logik, 2 St.; 
Grundlehren der Metaphysik, 4 St. — Dr. Ch. F. Sch wägrichen, 
Hist. nat. P. O.: Encyklopädie der Naturgeschichte, 2 St.; Botanik, 
4 St.; Demonstrationen und Beobachtungen an Naturkörpern, öffent
lich. — H. F. Pohl, Oecon. et Techn. P. O.: Landwirthschafts- 
lehre, 4 St. öffentlich; Technologie, 2 St. unentgeltlich. — A. Wester- 
mann, Litt, graec. et rom. P. O.: attische Staats- und Rechtsalter- 
thümer, 8 St. (4 St. öffentlich); Übungen im Erklären griechischer 
Schriftsteller. — G. Th. Fechner, Phys. P. O.: Lehre von den 
letzten Dingen, 2. Th., 2 St. öffentlich. — Dr.'H. L. Fleischer, 
LL. OO. P. O.: Fortsetzung der Erklärung des Koran, 4 St. öffent
lich; Fortsetzung der Erklärung des türkischen Romanes von den 
40 Vezieren, 2 St.; Fortsetzung der Erklärung des persischen Gu- 
listan, 2 St.; arabische Gesellschaft, 2 St. privatissime, aber unent
geltlich. — Dr. O. L. Erdmann, Chem. techn. P. O.: Cursus der 
Experimentalchemie, 6 St.; chemisches Praktikum, täglich 9 — 4 U. — 
G. Hartenstein, Philos, theor. P. O.: d. Z. Rector: Psychologie, 
4 St.; Geschichte der Philosophie bei den Griechen und Römern, 
4 St. öffentlich. — F. Bülau, Doctrinn. polit. et cam. P. O.: prakti
sches europäisches Völkerrecht, 3 St. öffentlich; Agriculturpolitik, 
1 St. öffentlich; Encyklopädie der Staatswissenschaften, 2 St. unent
geltlich. — Dr. W. Weber, Phys. P. O.: erster Theil der Expe

rimentalphysik, G St.; Übungen in magnet. Beobachtungen; prakti
sche Übungen im physisch-physiologischen Institute, 6 St. öffentlich. 
— M. Haupt, Litt. germ. P. O. des.: Anfangsgründe der deutschen 
Grammatik, 5 St.; über Tacitus Germania, 2 St. öffentlich; lateini
sche Gesellschaft. — A. F. Möbius, Meehan, et Astron. P. O.: theo
retische Astronomie, 2 St. öffentlich; höhere Analysis, 2 St.; Per
spective, 2 St. unentgeltlich. — Dr. G. Kunze, Botan. P. O. et 
Med. P. E., horti botan. Direct.: über die wichtigsten Pflanzen
familien, 2 St. öffentlich; Demonstrationen und Mittheilungen von 
Pflanzenexemplaren zum Untersuchen und Einlegen, öffentlich; En
cyklopädie der morphologischen und physiologischen Botanik, ß St.; 
Pflanzengeographie und Flora der Vorwelt, 2 St.; botanische Übun
gen und Excursionen. — C.F. Naumann, Mineral. P. O.: specielle 
Geognosie, 4 St.; Anfangsgründe der Krystallographie, 2 St. öffent
lich. — Dr. Ch.H. Weisse, Phil. P. O.: Psychologie in Verbindung 
mit Logik, 6 St.; Ästhetik, 5 St. (3 St. öffentlich); philosophische 
Gesellschaft. — E. Pöppig, Zoolog. P.O. des., Mus. Zool. Direct.: 
specielle Zoologie, 2 Th., 4 St.; zoologisches Examinatorium, 2 St. 
öffentlich; zoologische Übungen, 2 St. unentgeltlich. — O. Jahn, 
Litt. Antt. P. O. des.: Geschichte der bildenden Kunst bei den
Alten, 4 St.; über die Episteln des Horatius, 2 St. öffentlich; ar
chäologische Gesellschaft. — G. Seyffarth, Archäol. P. E.: all
gem. Geschichte der Religionen des Alterthums, 2 St. öffentlich; 
Mythologie der Griechen und Römer, 2 St. — C. F. A. Nobbe, 
Philos. P. E.: Cicero’s Briefe ad Q. fratr., 2 St. öffentlich; latei
nische Disputirübungen , 2 St. unentgeltlich. — G. J. K. L. Plato, 
Philos. P. E.: Katechetik, 2 St. öffentlich; katechetische Übungen, 
2 St.; katechetisch-pädagogischer Verein. — R. Klotz, Philos. P. E., 
Reg. Semin. philol. Adiunct.: über Cicero’s Rede für Milo, 2 St. 
öffentlich; über Aristoteles’ Politik, 2 St. privatissime, aber unent
geltlich; lateinische Syntax, 2 St.; im königl. philolog. Seminar Er
klärung von Horazens auserwählten Briefen; Übungen seiner latei- 
™s<:h™ ^selk(^ - J- L- F- Plathe, Philos. P E.: Geschichte 
des Jßjahngen Krieges und des Westfälischen Friedens 2 St öffent
lich; Philosophie der Geschichte, 2 St. öffentlich.— G. Stallbaum, 
Philos. P. E.: über Horazens Satiren, 2 St. öffentlich; Übungen im 
Latein-Schreiben und Disputiren. — H. Brockhaus, Litt, sanscrit. 
P. E. des.: Elemente der Zendsprache, 2 St. öffentlich; Erklärung 
der Bhagavad-Gita, 4 St.; Erklärung der Hymnen des Säma-Veda, 
6 St. — Mag. J. L. Klee: über das 2. Buch des Livius, 2 St. unent
geltlich. — Mag. V. Jacobi wird keine Vorlesungen halten. — 
Mag. O. Marbach: Elemente der Arithmetik und Geometrie, 6 St.; 
Kosmologie, 6 St.; mathematisch-naturwissenschaftliches Seminar 
unentgeltlich. — Mag. W. L. Petermann, Botanik, nach seinem 
Taschenbuche der Botanik’, 4 St.; botanische Excursionen und De
monstrationen; Examinirübungen über theoret und praktische Bota
nik; Forstbotanik, 2 St. unentgeltlich. — Mag. H. Wuttke: Ge
schichte des Königthums, I St. unentgeltlich; Leitung historischer 
Übungen. Mag. Th. W. Danz el: Geschichte der deutschen Li
teratur vom Anfänge des 18. Jahrh. an, 4 St.; über Lessing’s reli- 
gions - philosophische und ästhetische Grundansichten, 1 St unent
geltlich. — Mag. F. A. Ch. Rathgeber, Ling. ital., hispan. et 
lusitan. Lect. publ.: Anfangsgründe der italienischen Spräche, 2 St. 
öffentlich; Anfangsgründe der spanischen Sprache, 2 St. öffentlich; 
Anfangsgründe der portugiesischen Sprache, 1 St. öffentlich.
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NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 124. 24. Mai 1848.

Theologie.
1. Die drei echten und die vier unechten Briefe des Igna

tius von Antiochien. Hergestellter und vergleichen
der Text mit Anmerkungen von C. C. J. Bunsen. Ham
burg, Agentur des Rauhen Hauses. 1847. Gr. 4. 
2 Thlr. 10 Ngr.

2. Ignatius von Antiochien und seine Zeit. Sieben Send
schreiben an Dr. August Neander von C. C. J. Bun
sen. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses. 1847. 
Gr. 4. 3 Thlr. 10 Ngr.

Es hat allen Anschein, als ob der Streit über die Echt
heit der Ignatianischen Briefe durch die genannte Schrift 
noch keineswegs geschlichtet werden wird. Vielmehr 
werden wir denselben auf dem Gebiete der deutschen 
Theologie um so hartnäckiger entbrennen sehen, je we
niger die Entdeckung der drei syrischen Briefe durch 
Cureton bisher besprochen worden ist. Doch werden 
auch Diejenigen, welche die drei syrischen Briefe nur für 
einen Auszug halten, nicht umhin können, die Ver
dienste anzuerkennen, welche sich Hr. B., durch Her
stellung des kürzesten Textes, indirect auch um den 
bisher bekannten Text erworben hat. Zu wünschen ist 
nur, dass die zu erwartenden Entgegnungen sich nicht 
über die Frage hinwegsetzen, welcher der beiden strei
tigen Texte sich eines bessern Zusammenhangs erfreut. 
Dies ist die einzige Methode, um den ursprünglichen 
Text gegen den interpolirten zu rechtfertigen. Auch 
der Verf. ist derselben gefolgt, indem er im zweiten 
und dritten Sendschreiben eine derartige Analyse der 
Briefe an Polycarp, an die Epheser und an die Römer 
vornimmt. Wenn aber irgendwo, so ist in jenem Ab
schnitt die vor Einwürfen und Vorwürfen am wenigsten 
gesicherte Stelle des Werks. Indem nämlich der Verf. 
seines Resultats, nämlich der Echtheit der drei Briefe 
von vornherein zu gewiss ist, so schenkt er den inter
polirten Abschnitten nicht die unparteiische Behandlung, 
welche sie verlangen. Dieselben werden öfters mehr 
durch zurechtweisende Interjectionen als durch genaue 
Vergleichung der Texte angefochten, und überhaupt 
die Geschicklichkeit des Interpolators mehr herabge
setzt, als sie es verdient. Für denjenigen, welcher der 
B.’schen Hypothese geneigt ist, genügt allerdings auch 
der von dem Verf. gegebene Nachweis zur Begründung 
einer übereinstimmenden Ansicht da die Lebendigkeit, 
mit welcher der Interpolator bekämpft wird, den Leser 
mit fortreisst; allein gegenüber dem zu erwartenden

Widerspruche wäre eine auch peinliche Genauigkeit in 
der Abwägung des Werthes der beiden Schichten in 
den Briefen wirksamer gewesen.

Ich erlaube mir, in diesem Sinne einige Bemerkun
gen über den Brief an Polycarp. Eine der schwierig
sten Stellen desselben ist die Ermahnung an densel
ben : Ta«; xaxoTsxvia? (psvys, jiaXXov 8s TOpi toutov op.tXiav 
toloü (Cap. 5), welche zwischen An Weisungen über die 
Verhältniss der Sklaven in der Gemeinde und Ermah
nungen an die Eheleute eintritt. Da xaxoTsywa minde
stens Betrügerei bedeutet, so ist die Warnung des Bi
schofs daher sehr auffallend, namentlich weil dadurch 
die Besprechung der Gemeindeangelegenheiten unter
brochen wird. Hr. B. schlägt deshalb vor zu lesen: 
xaxorsxvov«;, die gefallsüchtigen Weiber meide. Diese 
Conjectur macht aber nicht nur eine Erklärung der 
unmittelbar folgenden Worte unmöglich, sondern ihr 
Sinn ist im Verhältniss zur Person des Polycarp, wie 
zu dem Zusammenhänge des Briefes nicht leichter, als 
die in allen drei Rec. enthaltene Lesart xaxoTsyytac. 
Dieselbe enthält aber auch einen ganz guten Sinn, wenn 
man nur den ganzen oben angeführten Satz nicht von 
dem unmittelbar Vorhergehenden isolirt. Es heisst am 
Schlüsse des vierten Capitels, die Sklaven in der Ge
meinde sollten nicht danach streben, aus der Gemeinde
kasse losgekauft zu werden, um nicht Sklaven verbo
tener Lust zu werden. spotTwsav octo tov xowov 
sXsv^epoua^at, Iva p.7] SouXot svps^öaw sTttövpZa«;). Diese 
Bestrebungen von Sklaven, welche sie vielleicht durch 
Intriguen durchzusetzen suchten, werden xaxoTspiat 
genannt, weil die Benutzung der Gemeindekasse zum 
angegebenen Zweck nicht nur als gemeinschädlich, 
sondern auch als betrügerisch gelten musste: auf den 
Bischof aber konnte jene Warnung um so eher passen, 
als er Verwalter der Gemeindekasse war, und durch 
Nachgiebigkeit gegen solche Bestrebungen in Gefahr 
stand, Mitschuldiger zu werden. Statt dessen soll er 
diese Verhältnisse öffentlich in der Gemeinde bespre
chen, um derartige Absichten der Sklaven zu hinter
treiben. In demselben Capitel werden die Asketen zur 
Demuth verpflichtet und hinzugesetzt: sav 
aTOjXeTo, xal sav tüXs'ov tov stogxo^ou’ ^apvau 
B. liest mit den Syrern und der längern Rec. tcXtjv, 
indem er gegen die Lesart der kurzem Rec. einwen
det, dass an der Erwerbung eines höhern Ansehens, 
als der Bischof hat, der Asket ganz unschuldig sein 
könne. Aber dieser Fall ist durch den Zusammenhang. 
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ganz ausgeschlossen, der auf die Selbstüberhebung als 
den Grund jenes höhern Ansehens hinweist. Während 
nun der Sinn jener B.’schen Lesart tcX^v etwas ganz 
Unmögliches wäre, nämlich, dass nur der Bischof von 
dem Vorsatz eines Asketen, ehelos zu bleiben, wissen 
dürfe, passt die andere Anweisung vortrefflich zu der 
Anschauung der noch wenig entwickelten Verfassungs
verhältnisse, welche der erste Theil des Briefes andeu
tet. Wenn noch die Überhebung eines Asketen über 
den Bischf zurückgewiesen werden muss, und ferner 
die Ermahnung ausgesprochen werden wird: p^Ssu avsv 
pupir^ <jou pvsröG) (Cap. 4), so kann das Ansehen des 
kirchlichen Amtes noch nicht sehr festgegründet gewe
sen sein. Diese Situation passt aber nur in die Zeit, 
in welcher die Briefe des Ignatius geschrieben sein 
wollen, in den Anfang des 2. Jahrh. Allerdings tragen 
auch diese ersten Capitel des Briefs an Polycarp einen 
sehr bestimmten hierarchischen Charakter, aber weder 
wird der Bischof als Stellvertreter Gottes, wie in den 
falschen Partien der Ignatianischen Briefe, noch als 
specifischer Träger des göttlichen Geistes, wie von Cy
prian angesehen. Abgesehen von dem Unterschiede 
zwischen Bischof und den Presbytern herrscht in dem 
Briefe keine andere Ansicht von dem kirchlichen Amte, 
als in dem vielleicht 12—15 Jahre ältern Briefe des 
römischen Clemens an die Korinther. Hiergegen scheint 
nur eine Stelle eine Einwendung zu erlauben, die An
weisung, dass die Ehen p.sra pwp.7)? tou emoxoTtov ge
schlossen werden sollen, tva o yap.o<; xava ’S'pov, xai 
p.7) xax &a'$'vpxav. Allein der unmittelbar folgende Zu
satz: xavva st? TLjrrp yivsa^Q belehrt uns, dass da
mit nur die zur Ehre Gottes gereichende Ordnung der 
Gemeinde gesichert, nicht aber der Bischof als Ver
körperung des Willens Gottes angesehen werden soll. 
Letzteres jedoch tritt in dem interpolirten Abschnitte 
des Briefs an Polycarp uns entgegen, und nöthigt eben 
zu der Annahme, dass der Brief in der jetzigen Gestalt 
zwei verschiedene Schichten enthält. Alle andern Schwie
rigkeiten, welche der aus Cap. 7 und 8. bestehende 
Abschnitt enthält, berechtigen nicht mit der Sicherheit 
zu jenem Urtheil, als folgender von B. nicht beachtete 
Satz: xoxq ?p,xpoff^sv sxxX7)<Jia(.£, ^eou pop-Tf.»
xsxnqpxvos, dass auch sie glückwünschende Boten nach 
Antiochien senden. Die sxxXiqatai, welchen
Ausdruck B. einem Fragezeichen begleitet, sollen 
die Gemeinden zu Ephesus, Magnesia, Tralles, Rom 
sein, an welche Ignatius vorher von Smyrna aus ge
schrieben hatte, nüt dem Gesuch um Fürbitte für die 
gegenwärtig verfolgte Gemeinde in Antiochien. Wäh
rend er nun selbst von Troas aus nach dem Ende je
ner Verfolgung den Gemeinden zu Philadelphia und 
Smyrna aufträgt, glückwünschende Boten nach Syrien 
zu schicken, soll Polycarp dieselbe Anweisung jenen 
Gemeinden, an die Ignatius früher geschrieben hat, 
mittheilen, und zwar wegen seiner Qualität, als Be

sitzer des göttlichen Willens. Dieser Ausdruck scheint 
mir richtiger als B.’s Übersetzung: als Einer, der Got
tes Sinn hat. rvwp.7] ^sov heisst bei Ignatius stets der 
Wille Gottes, während die gottgemässe Gesinnung im 
Anfänge unseres Briefs pwp.?] sv heisst. Zu jener 
Vorstellung vom Bischof, als Besitzer oder Träger des 
göttlichen Willens, findet sich aber folgende Parallele 
im Briefe an die Epheser 3. 4: Itjgov«; Xpwxoc, vov ~a- 
TP°G yvop/iq xai o£ stciöxotcoi — ev Fiqsou Xpiaxov 
yvwp.7) eiaiv. Oder xp^rcci up.iv auvvpsxstv tt) tov ^taxs- 
tou pap,?), woraus denn nachher folgt: tov £~iVxot:cv 
SvjXov, Ort auvov rbv xupiov Ösl TüpoaßXsratv (Ephes 6). 
Diese Vorstellung widerspricht aber den Voraussetzun
gen, welche im ersten Theile des Briefes herrschen 
und in welchem jene dogmatische Fassung des Episco- 
pats mangelt, und dieser Umstand gibt das Recht, die 
zwei letzten Capitel mit Ausnahme von zwei kurzen 
Sätzen als Interpolation in Anspruch zu nehmen, welche 
denn ausserdem manche Unklarheit darbieten und na
mentlich einen ganz andern Stil als der erste Theil 
des Briefs. Der Schlussatz, der nach dem syrischen 
Texte lautet: acJ7ca£op.ai vov p.eXXovra xava^iouG'i'ai tou 
sic 2vpiav TCOpsvso^at avv sp.ov, ^v£TsiXap.7]v goi,
deutet der Verf. auf den Nachfolger des Ignatius in 
der Kirche zu Antiochien. Mir ist es jedoch nicht 
wahrscheinlich, weder dass Ignatius dem Bischof einer 
fremden Gemeinde die Sorge für seinen Nachfolger 
überlassen, noch dass er auf die Bereitwilligkeit sei
ner Gemeinde habe rechnen können, einen ihr fremden 
Mann als Vorsteher anzunehmen. Das avrt £p,ov ist 
offenbar rein local zu verstehen, indem ein Bote nach 
Antiochien denselben Weg zurücklegen muss, den Ig
natius selbst genommen hat.

Ich muss mich enthalten, in der eben dargestell
ten Weise auf die entscheidenden Punkte in den Brie
fen an die Epheser und an die Römer aufmerksam zu 
machen, nur eine Stelle des ersteren erlaube ich mir 
herauszuheben. Im achten Capitel desselben heisst der 
gewöhnliche Text: ovav p.7]8epxa spie Mqukol s’v fyuv, 
7] 5uvap.sv7] up.ac ßaaavtaat., apa xava Die
Form svsipiaTat. ist grammatisch unmöglich und verlangt 
eine Änderung. An der Hand des Syrers und der län- 
gern Recension substituirt Hr. B. sTVt'^rvp.t-oc svepy^TOtt. Je
denfalls richtiger. Allein das letzte Wort entspricht 
nicht dem Texte des Syrers, welcher plantata est lau
tet. Entweder müssen wir eine Form von evepsiSsiv, also 
&iqpstöw. annehmen, wobei nur das Bild: „die Begierde 
ist fest gegründet“, nicht sein empfehlend ist, oder 
eine andere Conjectur wagen, welche sich an die Buch
staben des bisherigen Textes anlehnt. Wenn man näm
lich ein von dem Worte spvo£ , Spross abgeleitetes Zeit
wort £pv^op.at. annehmen darf, wie ein entsprechendes 
spvouröw. bei Philo einmal vorkommt, so wäre sowol 
aus der Perfectform ^pviaxat, die falsche Lesart des 
kürzern Textes, als auch die Übersetzung des Syrers: 
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plantata est, als auch endlich zu erklären, dass die 
längere Recension statt des seltenen unbekannten Wor
tes blos vTcapXT) setzt. Ich weiss sehr wohl, wie be
denklich die Erfindung eines sonst nie bezeugten Wor
tes einer Conjectur wegen ist, glaubte aber nach der 
Lage der Sache dieselbe mittheilen zu dürfen.

In den folgenden Worten: Öuvap.sv7] vp,a$ ßacavt- 
aai als Zusatz zu e’mS'vp/a hält der Verf. die Form 
ßaoxavfaat, begaukeln, ex conj. für richtiger, da die 
Qual durch die Lust sich von selbst verstünde. Dies 
ist aber doch nicht der Fall, und wenn es auch der 
Fall wäre, so ^,ibt nweisuno darauf einen treff 
liehen Gegensatz gegen die im Leben xara liegende 
Seligkeit. Eine nahe Parallele enthält der sogenannte 

' zweite Brief des römischen Clemens: apoovdiv, TjXtxyjv 
s'xsi ßaaavov vj sv^aSe aicoXavcjic (Cap. 10).

Bei der Hypothese, dass die drei kürzesten Briefe 
des Ignatius die echten seien, ist natürlich eine Haupt
frage, ob die äussern Zeugnisse über die Briefe diesel
ben begünstigen. Die sieben Briefe werden mit Be
stimmtheit zuerst von Eusebius erwähnt, dagegen sind 
die Äusserungen des Irenäus und Origenes über die 
Person und das Schicksal des Ignatius, sowie ihre Ci- 
tate aus seinen Briefen der Art, dass daraus ihre Be
kanntschaft mit den sieben Briefen nicht folgt. Diesel
ben beziehen sich nur auf solche Stellen, welche auch 
der kürzeren Form der drei Briefe eigen sind. Dage
gen bietet der Brief des Polycarp an die Philipper eine 
bedeutende Schwierigkeit, indem derselbe, dem Wort
laut nach unmittelbar nach Ignatius’ Tode geschrieben, 
auf einen nur den sieben Briefen eigenthümlichen Punkt, 
nämlich auf die Ehrengesandtschaften nach Antiochien, 
sowie überhaupt auf eine ausgedehnte Correspondenz 
desselben hindeutet. Angesichts der Bekanntschaft des 
Irenäus mit dem Briefe ist es doch zu gewagt, ihn für 
unecht zu erklären. Deshalb hat B. eine Vermuthung 
des Dallaeus aufgenommen, dass das 13. Capitel des 
Briefs von dem Interpolator der Ignatianischen Briefe 
herrühre, der dadurch seinem Zwecke eine äussere 
Stütze habe verleihen wollen. Dass das Capitel dem 
Zusammenhänge des Briefes fremd sei, soll erstens aus 
dem Widerspruche folgen, in welchem es zum 9. Ca
pitel stehe, wo der Tod des Ignatius vorausgesetzt 
sei, während in den Worten: et de ipso Ignatio et 
de his, qUi cum e0 sunt, quod certius agnoveritis, si- 
gnificate nur Sinn liege, wenn Ignatius noch am Leben 
sei. Ferner soll das Capitel auf unangemessene Weise 
zwischen die Schlussworte des Briefs sich hineindrän
gen. Wenn dies nun auch der Fall ist, so kann dar
aus doch keine Interpolation folgen, wenn der andere 
Grund nicht haltbar ist. Derselbe ist aber wirklich nicht 
ganz zuverlässig, da der Widerspruch der angeführten 
Worte mit dem 9. Capitel nur in dem Satze: qui cum 
co sunt liegt, dessen Form aber offenbar nur dem Über
setzer zur Last fallt, während in der griechischen Form 

xai TOpi vov [xst avrou kein Zwang liegt, die Worte 
präsentisch zu verstehen. Oder wenn es bedenklich 
wäre, dass Polycarp, dem nach Cap. 9 das Märtyrer- 
thum des Ignatius bekannt ist, sich näher nach seinem 
und seiner Begleiter Schicksale erkundigt, so sind höch
stens nur die angeführten Worte in Anspruch zu neh
men. Denn die übrigen Sätze des angefochtenen Ca
pitel werden durch die im ersten und neunten Capitel 
enthaltenen Beziehungen auf Ignatius und durch die im 
3. Capitel enthaltene Hinweisung auf einen Brief der 
Philipper an Polycarp gestützt. Entweder muss also 
das angefochtene 13. Capitel bleiben,— oder wir müs
sen noch mehr Stücke aus dem Briefe hinausweisen. 
Ich entschliesse mich zum letztem und will die Ab
schnitte kurz berühren, sowie meine Gründe für ihre 
Interpolation andeuten mit dem Wunsche, dass diese 
Hypothese als nothwenige Ergänzung der B.schen über 
Ignatius Briefe anerkannt werden möge. Im ersten 
Capitel werfe ich aus die Worte von — sxXs-
Xsyp-svov, welche auf Ignatius Durchreise sich beziehen, 
weil sie die Concinnität des Satzes stören, weil diese 
Specialität im Anfänge des Briefs um so weniger statt 
haben kann, als dadurch die Erwähnung des Glaubens 
der Leser, über den der Schreiber seine Freude aus
spricht, in den Hintergrund gedrängt wird, weil end
lich darin ein verdächtiger Ausdruck vorkommt. Die 
Märtyrer heissen nämlich pzp.'qpi.aTa rije aXagSrov^ aya^c, 
was auf ungeschickte Weise dem Anfänge des Briefes 
der Smyrnaer über Polycarp’s Tod entlehnt ist. Von 
grösserer Evidenz ist die Interpolation des ganzen drit
ten Capitels, worin eine ebensolche Demuthsäusserung 
sich ausspricht, wie sie unzählige Male der falsche 
Ignatius kundgibt. Der Schreiber erklärt sich für un
würdig, die Philipper zu ermahnen, weil ehemals Pau
lus an sie geschrieben! Dazu kommt, dass nui’ mit 
Übergehung dieses Abschnittes der Anfang des vierten 
Capitels verständlich ist: «PX^ Ss Travrov xa^£~“v ?tXap- 
yvpca. Cap. 2 schloss nämlich: piaxapiot. o£ tctox0^ Fer
ner muss das neunte, wiederum dem Ignatius gewid
mete Capitel wegfallen, da es zwei engzusammengehö- 
rige Sätze trennt. Im eilften Capitel die Sätze: Qui 
autem ignorant — nondum noveramus, in denen eine 
ganz abrupte Hinweisung auf den paulinischen Philipper- 
brief vorkommt. Demnach kann denn auch das 13. 
Capitel nur für eine Interpolation gelten, und der Brief 
des Polycarp nicht mehr als Stütze der sieben Ignatia
nischen Briefe angesehen werden.

Die Entdeckung des echten Ignatius und die sichere 
Ausscheidung der Zuthaten einer zweiten Hand ist über
aus folgenreich für die älteste Kirchengeschichte, na
mentlich für die Entwickelung der Verfassung. Der 
Verf. hat diese Anwendung gemacht im fünften Send
schreiben, dessen Inhalt man nur mit dem gespannte
sten Interesse folgen, und dem ich im Wesentlichen 
meine Beistimmung nicht versagen kann. Da in den 
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echten drei Briefen die Unterscheidung des Bischofs 
vom Presbyter festgehalten ist, so kam es darauf an, 
zu untersuchen, ob diese Unterscheidung ursprünglich 
mit dem durch Cyprian und den falschen Ignatius be
tonten dogmatischen Vorzug des Bischofs verbunden 
gewesen sei. Das Gegentheil folgt ans verschiedenen 
Spuren, dass an manchen Orten, namentlich in der 
alexandrinischen Kirche noch bis ins 3., 4. Jahrh. hin
ein, die Presbyter alle Functionen des Bischofs vollzo
gen. Wenn nun auch im 3. Jahrh. schon überall der 
Bischof von den Presbytern unterschieden wurde, so 
bietet das 2. Jahrh. die Erscheinung, dass in manchen 
Gemeinden der Bischof von den Presbytern unterschie
den ward, in manchen nur Presbytern, welche nach 
apostolischem Sprachgebrauch auch Bischöfe hiessen, 
an der Spitze standen. Dass die erstere Einrichtung 
vom Apostel Johannes herrührt und schon in der Apo
kalypse vorausgesetzt wird, wie der Verf. meint, er
scheint dem Ref. durch die Notiz des Clemens von 
Alexandrien und die symbolische Gestalt der Gemeinde
engel doch zu wenig gesichert. Von grossem Interesse 
wäre es gewesen, wenn der Verf. näher die Situation 
der untergeschobenen Ignatianischen Briefe bestimmt 
hätte, welche jedenfalls eine Epoche der Kirchenver
fassung bezeichnen. Er weist dies Geschäft ab, als 
nicht innerhalb seines Zweckes liegend. Doch gibt er 
einige Fingerzeige, welche sehr zu beachten sind (S. 
203). Ref. ist ganz einverstanden damit, dass die in- 
terpolirten und erdichteten sieben Briefe aus Kleinasien 
herrühren; darauf führt die ihnen eigene monarchia- 
nisch-patripassianische Christologie, welche dem Mar- 

cion, den kleinasiatischen Montanisten und dem Pra- 
xeas eigenthümlich ist, demnach gemeinsamer Charak
ter jenes kirchlichen Kreises zu sein scheint. Der Verf. 
vermisst in den Briefen Anspielungen auf den Monta- 
nismus, dessen Umgehung auffallend wäre, wenn die 
Briefe noch dem 2. Jahrh. angehörten. Ref. kann aber 
nicht umhin, sehr deutliche Rücksichten auf den Mon- 
tanismus zu erkennen. Die bekämpften schismatischen 
Erscheinungen können n>'r montanistische sein; der 
Judaismus, dem nach dem Briefe ad Philad. 6 das 
Hauptmerkmal, die Beschneidung fehlt, ist ebenfalls 
ein Vorwurf gegen die Montanisten, den sie auch nach 
Tertullian’s Zeugniss (de ieiuniis 2. 14) erfahren haben, 
die Betonung der Sündenvergebung (ad Phil. 8), die 
Anführung des Orakels für den Episcopat (ibid. 7) ist 
nur als Antithese gegen jene Richtung zu erklären. So 
bestätigt sich auch an diesen Schriften die Beobachtung, 
dass die dogmatische Fassung des Episcopats in Folge 
und im Gegensatz gegen den Montanisinus aufgetreten ist.

Indem Ref. diese Bemerkungen schliesst, bleibt 
ihm nur noch übrig, dem geehrten Verf. seinen Dank 
für die empfangene Aufklärung und Belehrung auszuspre
chen. Die Abweichungen von den Resultaten, zu de
nen ich mich genöthigt sehe, und der Widerspruch, den 
ich geleistet habe, schliessen die vollste Anerkennung 
des Verdienstes ein, welches sich der Verf. um die 
historisch-kritische Erforschung der ältesten Kirchen
geschichte erworben hat, da ich selbst nur den Weg 
weiter zu verfolgen hatte, welchen das vorliegende 
Werk eröffnet hat.

Bonn. Dr. A. Ritschl.

Kurze Anzeigen.
Geschichte der Predigt.

Zeugnisse von Christus aus der mecklenburgischen 
Kirche vom 16. bis in das 19. Jahrh. Herausgege
ben von Jul. Wiggers, Doctor und ausserordentlicher 
Professor der Theologie zu Rostock. Rostock, Leo
pold. 1847. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Eine*  Auswahl von 27 Predigten in historischer 
Folge von 1570—1818, welche die Geschichte des meck
lenburgischen Predigtwesens in Beispielen darstellen 
soll und als dankenswerther Beitrag zu der Geschichte 
des deutschen Predigtwesens überhaupt zu betrachten 
ist, deren gründlichere und umfassendere Bearbeitung 
solche Sammlungen recht dringend wünschen lässt. Je
doch dürfte sich der Herausgeber seine Grenzen da
durch noch zu enge gezogen haben, dass er theils nur 
Predigten von gebornen Mecklenburgern aufnebmen 
wollte, theils Casualreden ausgeschlossen hat. Ver
mochte er den ersten Grundsatz nicht einmal streng 
durchzuführen, um nicht am Ende des 17. Jahrh. eine 
böse Lücke zu lassen, so wären Predigten aus der Zeit 
der Einführung der Reformation auch von Ausländern 
um so willkommner gewesen, je dürftiger aus jener

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

Zeit die Quellen für die Geschichte unseres Predigt
wesens fliessen. Welche bedeutende Stelle in ihm aber 
die Casualrede einnimmt, wie scharf sich gerade in 
ihr der kirchliche Geist und der homiletische Charak
ter eines Zeitalters ausdrückt, ist bekannt. Zugleich 
würde die Bedeutung der Sammlung sich noch erhöhen, 
wenn der mit der Geschichte seiner Landeskirche so 
innig vertraute Herausgeber wenigstens Andeutungen 
gegeben hätte über diesen Charakter auf den verschie
denen Entwickelungsstufen derselben und über die ihn 
bedingenden Ursachen. Sind sie doch in den verschie
denen Landeskirchen immer selbst wieder verschieden 
modificirt und lässt sich doch erst auf Grund solcher 
Vorarbeiten die allgemeinere Geschichte wahrhaft för
dernd weiter führen. Statt dessen müssen wir uns mit 
kurzen literarischen und biographischen Notizen begnü
gen, welche für die richtige Auffassung und Beurtheilung 
der Predigten nicht ohne Werth, aber für den angege
benen Zweck nicht ausreichend sind. Selbst dem andern 
Zwecke, den der Herausgeber mit im Auge hatte, dass 
nämlich die Sammlung zugleich als Mittel zur Erbauung 
dienen möge, wäre dadurch kein Eintrag geschehn, son
dern — wir erinnern nur an die emblematisirende Me
thode im 17. Jahrh. eher Vorschub geleistet worden.

Druck und Verlag von F. Brockhaus in Leipzig.
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Theo lo g i e.
Die Ignatianischen Briefe und ihr neuester Kritiker. Eine 

Streitschrift gegen Hrn. Bunsen, von Dr. F, Chr. Baur, 
Prof, der Theologie in Tübingen. Tübingen, Fues. 
1848. Gr. 8. 27 "Ngr.

Hr. Bunsen hatte seine angebliche Entdeckung des 
echten Ignatianischen Textes in dem von Tattam auf
gefundenen und von Cureton veröffentlichten Texte der 
drei Briefe an Polycarp, die Epheser und Römer mit 
einer so speciellen Polemik gegen die tübinger Kriti
ker gewürzt, dass wir uns nicht wundern dürfen, wenn 
der berühmte Meister dieser Schule selbst den hinge
worfenen Fehdehandschuh aufgenommen hat, und ehe 
das seiner Richtung angekündigte Todesurtheil zur Voll
ziehung komme, vorerst noch mit frischer Lebenslust 
einen seiner „gewohnten Gänge44 machen will. Wir 
müssen denn auch gestehen, er hat das ihm verkün
digte Todesurtheil durch den Todesstoss gegen den 
syrischen Text und die Hypothese seines Vertheidigers 
glücklich abzuwenden gewusst. Die Schrift behandelt 
nach einer vollkommenen logisch richtigen Eintheilung 
im ersten Abschnitt „die Entlarvung des Betrügers, die 
echten und die unechten Briefe“, und geht dann im 
zweiten Abschnitt: „die Folgen der Entlarvung des fal
schen Ignatius“ auf die folgenreichen Anwendungen, 
welche Bunsen von seiner Entdeckung zu machen ge
wusst hat, und die polemische Zugabe näher ein, mit wel
cher er dieselbe auszustatten für gut befunden hat. 
Mit gewohntem Scharfsinn geht der Verf. die Briefe 
einzeln durch und weist schlagend nach, dass der sy
rische Text, weit gefehlt, der ursprüngliche zu sein, 
vielmehr ein durch und durch abhängiger Auszug ist. 
Es kann hinfort kaum noch einem Zweifel unterworfen 
sein, dass der Verfasser der sieben Briefe in der kür- 
zern Recension nicht etwa der Verfälscher eines ur
sprünglichen, echten Textes, sondern der Verfasser 
der ursprünglichen Grundlage aller spätem pseudoigna- 
tianischen Briefe selbst ist. Von echten Ignatianischen 
Briefen kann dann natürlich nicht mehr die Rede sein, 
da, wie Bunsen gewiss mit Recht selbst anerkennt, die 
Echtheit dieser Recension nicht zu halten ist, wie er 
denn selbst in dieser Hinsicht die Schwegler’sche Krn 
tik dieser Briefe für eine sehr gelungene erklärt. „Von 
Allem also,“ so schliesst Baur den ersten Abschnitt, 
„wodurch Hr. Bunsen seine kritische Hypothese zu be

gründen gesucht hat, möchte somit nur Eins bleiben. 
Er hält es, gewiss mit Recht, für eine sehr glückliche 
Entdeckung, dass der Betrüger, welcher dem falschen 
Ignatius jene vier Briefe untergeschoben hat, auch der 
Verfälscher des Textes seiner echten Briefe ist. Ich 
glaube nur, man kann demselben Betrüger auch noch 
auf eine weitere Spur seines Betrugs kommen, woraus 
sich auch jene Verfälschungen am einfachsten erklä
ren, dass er nämlich bei jenen Briefen, nicht blos um 
sie zu verfälschen, seine Hand im Spiele gehabt, son
dern sie, was freilich arg genug ist, sogar selbst ge
schrieben hat.“ In dem zweiten Abschnitte werden die 
Folgen, welche Bunsen aus der Entlarvung des falschen 
Ignatius für die drei grossen hierbei betheiligten Fra
gen, die Entwickelung der Kirchenverfassung, die Ge
schichte der Lehre, die Bildung des urkundlichen Kanons 
zieht, nach der Reihe besprochen. Es wird dargethan, 
dass die höchst moderne Vorstellung, welche sich Bun
sen über die allmälige Entstehung des Episcopats ge
bildet hat, auf keinem geschichtlichen Grunde ruht, 
und dass eine Wiederherstellung desselben, wie sie 
von Hrn. Bunsen, gewiss aufrichtig und in gemilderter 
Form, gewünscht wird, dem Wesen des Protestantis
mus nicht entspricht. Es wird ferner dargethan, wie 
Bunsen in seinen oft sehr harten und ungerechten ür- 
theilen über die tübinger Kritiker theils anderen Aucto- 
ritäten nachgesprochen, theils statt in den Zusammen
hang der gegnerischen Ansicht einzudringen, nur un
bedeutende Einzelheiten aufgesucht hat. „Mag eine 
andere Zeit als die jetzige einst darüber entscheiden, 
was sie von denen zu halten hat, die zwar bei jeder 
Gelegenheit ihre Freude über die Freiheit der wissen
schaftlichen Ansichten und Überzeugungen im „geistes
freien Deutschland“ bezeugen, aber so gut sie auch wissen 
können, was dies in einer Zeit, wie die gegenwärtigen, zu 
bedeuten hat, auch keine Gelegenheit unbenutzt lassen, 
Männer, welchen sie selbst zugestehen müssen, dass 
ihre Bemühungen um die Wissenschaft nicht völlig ver
geblich gewesen sind, durch unerwiesene Beschuldigun
gen zu verdächtigen, und als Urheber von Behauptun
gen, welche die ganze bisherige Christenheit eines voll
ständigen Irrthums zeihen, hinzustellen. Wie wenn die, 
die sich zu allen Zeiten, in welchen es eine freie theo
logische Forschung gab, des jedem Christen, wenig
stens jedem Protestanten zukommenden Rechts bedient 
haben, die Urkunden des Christenthums zu prüfen und 
geschichtlich zu erforschen, und nach dem Ergebniss 
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ihrer Forschung von ihnen auch anders zu denken, als 
die hergebrachte Meinung von der Entstehung des Ka
non zu gestatten schien, nicht auch zur Christenheit 
gehört hätten!“ Es scheint wirklich, als seien die 
Acten über diese neue Entdeckung nun so ziemlich 
geschlossen.

Jena. Dr. Hilgenfeld.

»escliiclite der Poesie.
1. Histoire de la poesie provenqale. Cours fait ä la 

faculte des lettres de Paris. par C.Fauriel, mem.br e 
de VInstitut. Trois volumes. Paris, Hetzel. 1846. 
Gr. 8. 22 Fr. 50 C.

2. Die provengalischen Troubadours nach ihrer Sprache, 
ihrer bürgerlichen Stellung,, ihrer Eigenthümlichkeit, 
ihrem Leben und Wirken aus den Quellen übersicht
lich dargestellt von Dr. Ed. Brinkmeier. Halle, 
Anton. 1844. Gr. 8. 22/2 Ngr.

Ohne auf Hrn. Fauriel’s Biographie eingehen zu wol
len, dürfte es nicht ohne Interesse sein, seine Schriften 
hier aufgezeichnet zu finden. In seiner Jugend be
schäftigte sich Hr. F. ebensowol mit der antiken, als 
mit der modernen Literatur, und er hatte schon zwei 
Werke fast vollendet, wovon das eine die öffentlichen 
Spiele und das Theater der Alten, das andere die Ge
schichte der stoischen Philosophie behandelte, als er 
einen Plan erfasste, der ihn von dort an fast unab
lässig beschäftigen sollte. Die tiefe Kenntniss, die 
Hr. F. in der Sprache und Literatur der verschiedenen 
Völker besass, die irgend einen Einfluss auf die Bil
dung der modernen Ideen ausgeübt haben, wie die 
der Araber, der verschiedenen celtischen Stämme , der 
Deutschen (dies sagt der Herausgeber Jules Mohl in 
der Vorrede; ich kann nicht verbürgen, dass er eine 
gründliche Kenntniss des Deutschen besass), der Ita
liener, Spanier und Basken, hatten ihm alle Elemente 
der verwickelten Frage, die er zu behandeln sich vor
genommen, zugänglich gemacht, und die ungeheuere 
Masse von Arbeiten über die Sprachlehre, die Ge
schichte und die Alterthümer jeder dieser Nationen, 
die man unter seinen Papieren gefunden hat, zeigt, 
mit welcher unermüdlichen Thätigkeit er sein Leben
lang alle Verzweigungen der dunkeln Probleme stu- 
dirte, nach deren Lösung er strebte.

Das bedeutendste Werk F.’s, welches jenen vor
erwähnten Plan verwirklichen sollte, und dessen Ge- 
sammttitel ich nicht angegeben finde, ist unvollendet 
geblieben. Die erste. Abtheilung desselben sollte die 
„Geschichte der Gallier unter der Herrschaft der Rö
mer behandeln; die zweite ist vollendet unter dem 
Titel: „Histoire de la Gaule meridionale sous la domi

nation des conquerants germains“ (Paris 1836, 4 Vol. 
8.), und die dritte sollte die ,,Geschichte des südlichen 
Frankreichs bis zu dem Kreuzzuge gegen die Albigen
ser“ zum Gegenstände haben. Die letzte Abtheilung 
sollte die feudalistischen und kirchlichen Institutionen 
behandeln, sowie auch die Geschichte der provengali- 
schen Literatur, als den Ausdruck der Ideen und Sit
ten jener Epoche, enthalten. Der Tod überraschte den 
Verf., als er mit der Ausarbeitung des dritten Theils, 
nämlich des wichtigsten des ganzen Werks, und wor
auf er den grössten Werth legte, beschäftigt war. Der 
Herausgeber der hier zu besprechenden Vorlesungen 
(Jules Mohl) sagt in der Vorrede, er könne noch nicht 
bestimmen, ob sich jenes Werk aus den hinterlassenen 
Papieren vollständig werde herstellen lassen; aber glück
licherweise hat F. den grössten Theil der Ideen, die 
er dort entwickeln wollte, in den Vorlesungen über die 
provengalische, italienische und spanische Literatur, 
die er in der Sorbonne gehalten, bereits ausgesprochen.

Die übrigen Werke F.’s sind: „Chants populaires 
de la Grece moderne“ (Paris 1824, 2 Vol., 8.), „De 
Vorigine de Vepopee chevaleresque du moyen-äge“ (Pa
ris, 1832, 8.). Diese Schrift, die bekanntlich von de
nen, die den Vorrang des Nordfranzösischen vor dem 
Proven^alischen behaupteten, viel Widerspruch erfah
ren hat, war bisher nur in der Revue des deux Mondes 
erschienen, doch finde ich sie jetzt auch als einzeln 
gedruckt angeführt. Endlich: „Histoire de la croisade 
contre les heretiques Albigeois“ (Paris 1837, 1 Vol. 4.). 
Das letzte ist ein von F. edirtes proven^alisches Epos, 
welche Ausgabe bereits 1838 von mir in den Haifischen 
Jahrbüchern angezeigt wurde. Ausserdem verspricht 
Hr. M. auch die Vorlesungen über die italienische und 
spanische Literatur zum Druck zu bringen.

Als das französische Ministerium im J. 1831 einen 
Lehrstuhl für die fremde Literatur an der pariser Uni
versität errichtete, wurde F. berufen, diesen neuen Ge
genstand in die Universitätsstudien einzuführen, und er 
begann mit' der Geschichte der provengalischen Lite
ratur , welcher Cursus zwei Jahre währte. Möchten 
wir nun gleich wünschen, dass in diesem M erke nicht 
nur die Resultate seiner Studien, sondern auch die Be
lege für dieselben mitgetheilt wären, s0 lst es anderer
seits wieder erwünscht, dass die^? eben weil es Vor
lesungen sind, nicht geschehen ist, denn so wird der 
Vortrag nicht, wie es sich häufig m deutschen Büchern 
findet, mit Citaten überladen, zerrissen und unverständ
lich. Es ist überhaupt eine nicht genug zu rühmende 
Eigenschaft der Franzosen, dass sie stets klar, wenn
gleich nicht immer tief sind. Sollte aber diese vielge
priesene Tiefe der Deutschen nicht häufiger, als man 
denkt, der Deckmantel der Unwissenheit oder wenig
stens ein übertriebenes Streben nach dem Scheine der 
Gelehrsamkeit, vereint mit der Unfähigkeit, sich klar 
auszudrücken, sein ?
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Indem sich F. nicht, wie man bisher gethan, auf 
die Poesie der Troubadours beschränkt, wonach die 
Geschichte der proven^alischen Poesie nur einen Zeit
raum von etwa 280 Jahren, nämlich vom Ende des 
11. bis zur Mitte des 14. Jahrh., umfassen würde, ver
folgt er den Ursprung und die ersten Versuche in 
dieser Literatur viel weiter zurück und datirt den An
fang vom 8. Jahrh., zu welcher Zeit, wie aus seiner 
Beweisführung hervorgeht, die romanischen Idiome im 
südlichen Europa an die Stelle der lateinischen Sprache 
traten. Er theilt nun die Geschichte der provengali- 
schen Poesie in zwei grosse Zeiträume, wovon der 
eine sich von der zweiten Hälfte des 8. Jahrh. bis zum 
J. 1080 und der andere von 1080—1350 erstreckt. Wie 
man leicht denken kann, ist der erste Zeitraum bei
weitem der dunklere, es sind von ihm die wenigsten 
Denkmäler übrig und die Geschichte liefert die spär
lichsten Nachweisungen über ihn. Dennoch aber fin
den sich wichtige und interessante Thatsachen, ver
möge welcher sich die Literatur des Südens auf der 
einen Seite an die alte griechische und römische Cul- 
tur und auf der andern an die Glanzperiode des Mittel
alters anschliesst. Auf die Behandlung dieser ersten 
Periode ist fast der ganze erste Band dieses Werkes 
verwendet.

Der vorzüglichste Gegenstand der Untersuchung in 
dieser ersten Periode der proven^alischen Literatur ist 
der Ursprung und die Bildung des Idioms, welches ihr 
als Organ dienen sollte. Die Entstehung jeder Sprache 
hat ihre dunkeln und geheimnissvollen Seiten, die keine 
durchaus klare Entwickelung zulassen. Aber dies ab
gerechnet, gibt es vielleicht kein Idiom in der Welt, 
welches so viele Belege für seine Geschichte liefert, 
als das altproven^alische Idiom, und schon in dieser 
Hinsicht verdient es eine besondere Aufmerksamkeit. 
Bei gehöriger Sorgfalt und Prüfung unterscheidet man 
die verschiedenen Materialien, woraus dieser Dialekt 
besteht, und die verschiedenen Sprachen, welchen 
diese Materialien angehören. In dem Latein, welches 
die Grundlage bildet, findet man noch, genug Grie
chisch. um den langen Aufenthalt der griechischen 
Völkerschaften in den Gegenden, wo sich dieses Idiom 
bildete, zu bezeugen. Man entdeckt dort bemerkens- 
werthe Überreste der drei ältesten Sprachen Galliens, 
die noch heutiges Tages in den abgelegenen Provin
zen gesprochen werden, wohin sich die Bewohner 
flüchteten. Der erste dieser Dialekte wird in Frank
reich in der Bretagne und in England in Wales ge
sprochen, der zweite in Hochschottland und in den In
nern Theilen von Irland der dritte endlich von den 
Basken in den Pyrenäen.

Unabhängig von dem Interesse, welches das Pro- 
vengalische als ein sehr ausgebildetes literarisches Idiom, 
welches grossen Einfluss auf die Bildung der franzö
sischen Sprache ausübte, in Anspruch nimmt, ist es 

von grosser Wichtigkeit für die Geschichte, da es 
authentische Beweise von den verschiedenen Volks
stämmen liefert, die im Laufe der Jahrhunderte nach 
einander das Gebiet Galliens bewohnten.

Die ersten Versuche, das romanisch-proven^alische 
Idiom auszubilden und es fähig zu machen, Etwas aus
zudrücken, was über die allgemeinen Bedürfnisse und 
Gedanken hinausging, würden von den Priestern und 
Mönchen gemacht. Die Völkerschaften des südlichen 
Galliens behielten noch im 9. und 10. Jahrh., und selbst 
noch später, Gebräuche bei, die aus dem griechischen 
und römischen Heidenthume abgeleitet waren und un
klare Erinerungen an die alten Künste und die alten 
Volksbelustigungen enthielten. Begierig nach Aufre
gungen und Genüssen, nach Gelegenheiten sich zu ver- 
einigen und gemeinsam ihren Geist zu erheben, be
wahrten diese Völkerschaften einen sehr lebhaften Ge
schmack für gewisse Künste, für gewisse dramatische 
Possen, die entarteten Überreste der Vorstellungen des 
alten Theaters. Sie liebten leidenschaftlich gewisse 
Tänze, die von den Tempeln in die Kirchen, von dem 
heidnischen Cultus in den christlichen Cultus waren 
versetzt worden. Sie fuhren fort, die Leichenbegäng
nisse mit profanem Pomp und Ceremonien zu feiern: 
ihre volkstümlichen Poesien, ihre Liebeslieder athme- 
ten noch jene heidnische Freiheit, welche die strenge 
Reinheit des Christenthums empörte.

Die Kirche hatte schon mehrmals, aber immer ver
gebens, diese lästigen Überreste des alten Cultus ab
zuschaffen versucht, als es den Geistlichen im süd
lichen Frankreich einfiel, dieselbe Reform auf indi- 
rectere und volkstümlichere Weise zu versuchen. Da 
sie sich nicht schmeicheln konnten, diese alten heidni
schen Gewohnheiten auszurotten, die das Heidenthum 
überlebten, so fiel es ihnen ein, dieselben zu heiligen, 
indem sie sie auf die Ceremonien des christlichen Cultus 
anwendeten. Sie verarbeiteten kirchliche Gegenstände 
zu Pantomimen oder Dramen, die in den Kirchen dar
gestellt wurden. Sie erlaubten oder duldeten zur Ehre 
der Heiligen Tänze und Chöre, die ehemals zur Ehre 
der heidnischen Götter eingesetzt waren. Neben den 
der Kirche geweihten Gesängen gestatteten sie volks- 
thümliche Lieder in romanischer Sprache, oder in einem 
Latein, welches wenig über der romanischen Sprache 
stand, und welches das Volk noch verstehen konnte. 
Endlich dichteten sie im Volksdialekt, oder übersetzten 
in denselben, fromme Legenden, die wunderbarer und 
rührender waren, als die alten Fabeln, wovon noch 
Überlieferungen vorhanden sein konnten.

Es ist noch eine ziemlich grosse Menge von die
sen mönchischen Gesängen aus dem 9- bis zum 11. Jahrh. 
im provengalischen Romanzo oder im rohen Latein vor
handen, die man dem Volke zu Gefallen, und um den 
heidnischen Erinnerungen desselben einige Abwechse
lung zu geben, componirte. Indem man so das pro-
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ven^alische Romanzo in die christliche Liturgie ein
führte, indem man gewisse Ceremonien der Kirche 
aus beliebten Schauspielen des Volks machte und 
gleichsam den christlichen Cultus ins Heidnische 
zog, erreichte die Geistlichkeit des südlichen Frank
reichs nicht ihren Zweck; doch leistete sie einen Dienst, 
den sie weder gewünscht, noch vorhergesehen hatte. 
Durch die Einmischung religiöser Motive wurde die 
noch unbestimmte und rohe romanische Sprache fester 
begründet und verfeinert. Aber diese mönchische Poe
sie, diese frommen von der -Kirche autorisirten Ge
sänge in der Vulgarsprache waren weit entfernt, der 
Einbildungskraft der südlichen Völker zu genügen. Auch 
währte es nicht lange, bis sie ihr schon weniger unge
bildetes Idiom zu weniger strengen und ernsten Com- 
positionen anwendeten.

Im 8. und 9. Jahrh. waren in Frankreich grosse 
Ereignisse geschehen. Die Bevölkerung von Aquita
nien und der Provence hatte sich von der merowingi- 
schen Herrschaft frei gemacht. Von Neuem von den 
Karolingern angegriffen, kämpften sie lange und tapfer, 
ehe sie sich wieder unterwarfen. Dieser lebhafte Kampf 
zwischen den Franken und den südlichen romanisirten 
Galliern hatte sich durch den noch erbittertem Streit 
Beider gegen die siegreichen Araber in Spanien noch 
mehr verwickelt. Eine der Folgen dieser Kriege war 
die Erhebung der Einbildungskraft, der Eitelkeit, der 
Tapferkeit und des religiösen Geistes der südlichen 
Völkerschaften. Diese bedurften von jetzt an einer 
Poesie, um heroische Ereignisse zu verherrlichen, wo
von sie so lebhaft waren berührt worden. Die Denk
mäler dieser ursprünglichen Poesie des südlichen Gal
liens im Mittelalter sind selten; indessen fehlen sie 
nicht gänzlich, und was übrig ist, verdient eine beson
dere Erwähnung. Aber nichts trug so sehr dazu bei, 
den poetischen Instinct der südlichen Völkerschaften 
zu wecken, als ihre Kriege mit den Arabern in Spa
nien und ihre Beziehungen zu denselben. Diese tapfern 
Sarazenen, diese schrecklichen Mauren, die so oft die 
Engpässe der Pyrenäen überschritten, nahmen sehr 
bald in der Einbildungskraft der Bewohner von Nar- 
bonne, Toulouse und Bordeaux einen viel grössern 
Platz ein, als in den trockenen Chroniken der Mönche. 
Sie figuriren zu ihrer Zeit in fabelhaften Legenden und 
historischen Gesängen, die als der Kern der romanti
schen Epopöen der folgenden Perioden anzusehen sind. 
Wenngleich diese Gesänge und Legenden im Ganzen 
als verloren zu betrachten sind, so hat doch F. nach 
mühsamem Suchen und Forschen Bruchstücke dersel
ben und Anspielungen auf dieselben aufgefunden, welche 

hinreichen, ihren frühen Ursprung zu beweisen. Das 
Seltsamste an diesen Erzählungen ist, dass wenige der
selben Thatsachen enthalten, die von der damaligen 
Geschichte der Araber in Spanien bestätigt werden, 
während andere offenbar aus Homer’s Odyssee ent
lehnt sind.

Hierauf hebt F. in einleitender Übersicht die Haupt
punkte der Geschichte der proven^alischen Poesie her
vor, und geht dann im zweiten Capitel zu dem Ein
flüsse der provengalischen Poesie auf die verschiede
nen Länder Europas über. Die Schnelligkeit, womit 
sich der Geschmack an der proven^alischen Literatur 
in Europa verbreitete, ist eine dieser Literatur eigen- 
thümliche Erscheinung und eine bemerkenswerthe That- 
sache in der Geschichte der europäischen Civilisation. 
Der Verf. zeigt in diesem Capitel den Gang ihrer Ver
breitung und geht nach diesen beiden einleitenden Ab
schnitten zu der Behandlung seines Gegenstandes über, 
und das dritte Capitel ist überschrieben : Einfluss der 
griechischen Civilisation auf das südliche Gallien. Dass 
Massilia zur Zeit des Augustus der Sitz der Gelehrsam
keit war, und dass die dortigen Schulen der Rhetorik 
selbst berühmter waren, als die zu Athen, darf als be
kannt vorausgesetzt werden. F. hat hier das Einzelne 
in guter Übersicht zusammengestellt und gezeigt, auf 
welcher Stufe der Bildung die südlichen Gallier zu je
ner Zeit und in den folgenden Jahrhunderten standen. 
Das vierte Capitel behandelt die griechisch-römische 
Literatur in Gallien und das fünfte das südliche Gal
lien unter der Herrschaft der Barbaren. Die folgen-' 
den drei Capitel sind als die wichtigsten im ganzen 1 
Werke zu betrachten, da sie F.’s Ansicht von dem Ur
sprünge und der Bildung des Proven^alischen enthalten, 
weshalb ich hier auch etwas ausführlicher darauf ein
gehen muss. Im sechsten Capitel: „Ursprung der 
proven^alischen Sprache“ sagt F., man nimmt gewöhn
lich an, dass die romanischen oder neulateinischen 
Sprachen: das alte Proven^alische, das Französische, 
das Spanische, das Italienische, das Portugiesische und 
ihre Dialekte aus einer Mischung des von den germa
nischen Barbaren verdorbenen Latein mit ihren Natio
naldialekten entstanden sind. So das Problem lösen, 
heisst nur an der Oberfläche hinstreifen, die Natur und 
Bedeutung desselben entstellen. Um es wahrhaft zu ~ 
lösen, hätte man einerseits zu den Alterthümern der 
Nationen, bei welchen sich die in Rede stehenden Spra
chen gebildet haben, und andererseits zu der allgemei
nen Geschichte der Sprachen zurückgehen müssen.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 126. 26. Mai 1848.

Oeschiehte der Poesie.
Schriften von Fauriel und Brinkmeier.

(Schluss aus Nr 125.)
Der Ursprung des Proven^alischen geht grösstenteils 
weit über die Zeit der germanischen Einfälle hinauf und 
heftet sich mit verschiedenen Fäden an die Geschichte der 
alten Sprachen und der alten Völkerschaften Galliens an. 
Nachdem F. Cäsar’s vage Eintheilung Galliens erwähnt, 
sagt er: Glücklicherweise fügt Strabo, der Cäsar’s Ein
theilung annimmt, noch einige Züge hinzu, die wenig
stens das von den Aquitaniern Gesagte weiter ent
wickeln und vervollständigen. „Die Aquitanier,“ sagt 
Strabo, „unterscheiden sich gänzlich von den Galliern, 
nicht nur hinsichtlich der Sprache, sondern auch hin
sichtlich der Gestalt, die der dei’ Iberier sehr nahe 
kommt.{£ Unter den Iberiern versteht nun Strabo die 
grosse Masse der Bewohner Spaniens. Nach dieser 
Angabe sind wir gewiss, dass die Aquitanier und die zu 
ihnen gehörigen Völkerschaften ein iberisches Idiom 
sprachen, das von dem celtischen und gallischen so 
verschieden als möglich war. Diese beiden letztem 

prachen waren gewiss weniger unter sich, als von 
Jer aquitanischen verschieden; aber doch immer so 
sehr, dass Cäsar sie für zwei von einander ganz ver
schiedene Dialekte halten konnte. Die Völker Galliens 
redeten also ursprünglich drei gesonderte Sprachen, 
die aquitanische, die celtische und die gallische, wie 
wir lieber statt der belgischen sagen wollen.

Die Phokäer sind das erste bekannte Volk, wel
ches eine neue Sprache, nämlich den ionischen Dia
lekt in Gallien einführte. Die Volksstämme in der 
Nähe von Massilia lernten bald dieses neue Idiom und 
ihr eigenes wurde mehr und mehr damit vermischt. 
Lange&nach der Niederlassung der Phokäer in Gallien 
führten die Römer, die nach und nach die verschiede
nen Theile des Landes eroberten, ihre Sprache ein, 
dje bald sowol über das Griechische, als auch über die 
alten Nationalsprachen die Oberhand gewann und bis 
zu den Einfällen der Germanen behielt. Es ist eine 
angenommene Meinung, dass zu jener Zeit das Latein 
die allgemeine und einzige Sprache der Gallier gewor
den; allein es ist eine an sich sehr wenig wahrschein
liche Annahme. Ihr widerspricht die ausserordentliche 
Schwierigkeit, womit die Sprachen untergehen, wenn 
sie von zahlreichen Menschenmassen und auf einem 
abwechselnden Territorium von einer gewissen Aus

dehnung gesprochen werden. So ist es ausgemacht, 
dass das Latein in Gallien nie die eigentliche Volks
sprache wurde, und es lässt sich durch eine Menge 
von Thatsachen beweisen, dass die alten Nationalspra
chen und selbst das Griechische bis zur letzten Zeit 
der römischen Herrschaft und selbst darüber hinaus in 
den verschiedenen Provinzen geredet wurden. Die 
letzte Spur der gallischen Sprache findet sich am Ende 
des 4. Jahrh. in der Biographie des heiligen Martin 
von Sulpicius Severus, die in dialogischer Form abge
fasst ist; und eine der redenden Personen sagt zu 
einem Manne aus dem Volke, der sich entschuldigt, 
vor so gebildeten Männern nicht lateinisch sprechen zu 
können: „Rede, wie es dir gefällt, rede celtisch, oder 
wenn du lieber willst, gallisch, wenn du nur von Mar
tin redest.“

Nach dem 6. Jahrh. findet man keine Spur der 
Anwendung des Griechischen mehr. Vor dem Ende 
des 8. Jahrh. war das Arabische mit der Herrschaft 
der Mauren über die Pyrenäen zurückgedrängt worden. 
Seit dem Anfänge des 9. Jahrh. wurde auch das La
teinische nicht mehr gesprochen und war nur noch die 
Sprache des Cultus, der Gesetze und der Verwaltung 
geblieben. Endlich hat es das Ansehen, als haben die 
Westgothen und Burgundier um dieselbe Zeit ihre ger
manischen Idiome aufgegeben. Im 10. Jahrh. findet 
man nur noch vier verschiedene Sprachen auf dem 
Gebiete Galliens. Die fränkische wurde am linken 
Rheinufer im alten Belgien gesprochen, wohin sich die 
fränkischen Völkerschaften geworfen und das römisch
gallische Idiom verdrängt hatten. Die celtische Sprache 
blieb in Armorika und wurde mit dem Namen der bre
tonischen bezeichnet. - In den Thälern der Pyrenäen 
hielt sich .noch das alte aquitanische Idiom, das mit 
dem Volke, welches es redete, die Benennung des bas
kischen erhielt. In dem ganzen übrigen Lande redeten 
die romanischen Gallier eine Sprache, die grössten
theils aus dem Lateinischen abgeleitet war, welche die 
Geschichtschreiber lingua romana rustica oder auch die 
romanische Sprache nennen. Diese theilte sich in viele 
Dialekte, die man in zwei Klassen zusammenfassen 
kann, in das Französische oder Nördlichromanische und 
das Proven^alische oder Südlichromanische. Nachdem 
alle Quellen und Materialien, die auf die Bildung der 
letztem Sprache einwirken und ihren Charakter be
stimmen konnten, sind angegeben worden, handelt es 
sich darum, den Einfluss der alten Idiome nachzuwei
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sen und ihre nähere oder entferntere Verwandtschaft 
mit dem Proven^alischen aufzufinden.

Zwei Dinge bilden eine Sprache: der Stoff oder 
die Summe von Wörtern, womit man die Gegenstände 
bezeichnet, und das System oder die Methode, welche 
diese Wörter befolgen, um gewisse Beziehungen der 
Gegenstände zu unsern Ideen auszudrücken: Wörter
buch und Sprachlehre. Im Provengalischen finden sich 
nun viel mehr Wörter, die dem Lateinischen fremd 
sind, als man gewöhnlich annimmt. F. sagt, er habe 
deren etwa 3000 aus den verschiedenen Überbleibseln 
dieser Sprache gesammelt, was bei der geringen An
zahl von Sprachüberresten schon sehr viel ist. Von 
diesen 3000 proven^alischen Wörtern, die dem Latein 
oder wenigstens dem Latein, wie wir es kennen, fremd 
sind, kann der grösste Theil nicht mit Sicherheit mit 
irgend einer bekannten Sprache in Beziehung gesetzt 
werden. Es ist mir unmöglich, zu bestimmen, sagt F., 
ob sie dem verloren gegangenen Theile der drei ur
sprünglichen Idiome Galliens oder unbekannten Spra
chen angehören, von deren Dasein uns die Geschichte 
keine Spur liefert. Aber der übrige nichtlateinische 
Theil des Provengalischen kann leicht und mit mehr 
oder weniger Zuverlässigkeit auf nicht nur noch jetzt 
bekannte, sondern auch noch lebende Sprachen zurück
geführt werden, und die dem Proven^alischen nicht 
hätten Wörter liefern können, wären sie nicht in den 
Landstrichen, wo es sich bildete, gesprochen worden. 
Dieser Theil des Proven^alischen enthält die schätz
barsten Thatsachen über die eigene Geschichte des
selben, sowie übei' die der alten Völkerschaften Galliens.

Die arabische Sprache kam zuletzt nach Gallien 
und übte ihren Einfluss auf das Proven^alische; denn 
man findet in diesem eine Anzahl von Ausdrücken, die 
aus jener Sprache entlehnt sind. Über den Einfluss 
der Araber handelt F. weiter unten ausführlich, doch 
gestattet mir der Raum nicht, weiter darauf einzugehen*  
Dann führt er ein Verzeichniss von proven^alischen 
Wörtern auf, die aus dem Griechischen, aus dem Cel- 
tischen und Baskischen abstammen. Hierzu kommen 
noch die germanischen Quellen der proven^alischen 
Sprache. Die Westgothen und Burgundier, die sich im 
Südosten und Südwesten Galliens niederliessen, muss
ten gewiss einigen Einfluss auf die Revolutionen der 
Sprachen in diesen Landstrichen haben. Der specielle 
Dialekt der Burgundier ist nicht bekannt, nicht so aber 
der der Gothen; denn in diesen übersetzte Ulfilas um 
die Mitte des 4. Jahrh. die Evangelien. Es ist leicht, 
sich durch Ansicht dieser Fragmente zu überzeugen, 
dass die Westgothen in den Provinzen Galliens in der 
Nähe der Pyrenäen Wörter zurückliessen, die in das 
Provengalische aufgenommen worden sind, doch schei
nen diese Wörter nicht zahlreich zu sein, denn der Verf. 
hat kaum 15 auffinden können. Wenn man aus der Ge
schichte sieht, mit welcher Leichtigkeit die Gothen sich 

in Gallien und Italien den Einflüssen der römischen 
Civilisation hingaben, wird man sich nicht wundern, 
dass so wenig von ihrer Sprache in den Ländern, die 
sie beherrscht hatten, zurückgeblieben ist. Die grösste 
Anzahl von germanischen Wörtern, die sich im Pro- 
vengalischen findet, ist allem Anscheine nach von den 
Franken entlehnt. Freilich liess sich dieses Volk nie 
in Masse im südlichen Gallien nieder, obgleich es lange 
dort herrschte. Die Anzahl der germanischen Wörter 
im Proven^alischen gibt F. auf etwa hundert an. Die 
alten Nationalsprachen haben dagegen eine viel grös
sere Masse von Wörtern zurückgelassen, dennoch aber 
bildet das Latein den Hauptbestandtheil der Sprache.
, Auf das ebenfalls sehr wichtige siebente Capitel: 
,,Grammatische Bildung der proven^alischen Sprache, 
einzugehen, gestattet mir der Raum nicht. Im achten 
Capitel: „Erste Anwendung des proven^alischen Idioms 
in derMönchsliteratur,“ theilt derVerf. einige interessante 
Bruchstücke mit. Die folgenden drei Capitel enthalten 
einen ausführlichen Bericht über das lateinische Ge
dicht Walther von Aquitanien, welches J. Grimm und 
nach ihm Gervinus (Geschichte der deutschen National- 
Literatur I, 99) einem Mönch Eckehard I. aus St. Gallen 
(statb 973) zuschreiben, welches aber F. dem aquita
nischen Dichter Geraldus vindicirt. Das dreizehnte 
Capitel behandelt den Einfluss der Araber und das 
vierzehnte den ersten proven^alischen Dichter Wilhelm 
von Poitiers, der bei Raynouard und Diez die Reihe 
der Troubadours eröffnet.

Noch halte ich an dieser Stelle die Bemerkung 
nicht für überflüssig, dass sich in der Schweiz noch jetzt 
viele Formen der altproven^alischen Sprache finden, 
und dass eben diese Dialekte eine noch unbenutzte« 
Quelle zur Erklärung der Bildung jener Sprache sind. 
Auf diesen Gegenstand machte mich vor einem Jahre 
ein Freund aus Freiburg, der nicht unbedeutende Stu
dien darüber angestellt hatte, aufmerksam und ver
sprach mir ausführlichere Mittheilungen über den „dia. 
lecte gruerien“, da derselbe aber inzwischen Redacteur 
einer französichen Zeitung in der Schweiz geworden, 
so hat ihn, wie er mir schreibt, die Politik zu sehr in 
Anspruch genommen, als dass er mich hätte in den 
Stand setzen können, zur weitern Verbreitung seiner 
Forschungen in Deutschland beizutragen.

Über die beiden folgenden Bände von t.s Werke 
kann ich mich um so weniger hiev ausführlich verbrei
ten, da der Inhalt derselben denen, die sich mit diesem 
Gegenstände beschäftigen, aus den Schriften von Ray
nouard und Diez grösstenthed8 bekannt ist, obgleich F. 
auf manches Einzelne, z. B- aut die Rfiterrömane, wo
von freilich nur Fragmente übrig sind, viel ausführ
licher und gründlicher eingeht, als jene es thun. Da 
seit dem Erscheinen jener Schriften ein Zeitraum von 
etwa zwanzig Jahren vergangen ist, so lässt sich schon 
ohne Weiteres annehmen, dass seitdem viel Neues auf 
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diesem Felde geleistet worden, was jene noch nicht 
benutzen konnten. Namentlich hat sich F. durch die 
Herausgabe des provengalischen Epos: „Croisade contre 
les Albigeois“ etc., ein nicht unbedeutendes Verdienst 
erworben und es ist lobenswert!), dass der Heraus
geber des vorliegenden Werkes im Anfänge der Ein
leitung F.’s zu diesem Epos: „ce morceau remarquable 
de critique litteraire“, hat abdrucken lasseun.

Ehe ich zu dem Inhalte dieser beiden letzten Bände 
übergehe, muss ich bemerken, dass es mir passender 
geschienen, wenn F., wie Raynouard, Auguis und Diez 
es thun, mit Wilhelm von Poitiers die Reihe der Tro- 
badours eröffnet hätte, anstatt ihn so vereinzelt an das 
Ende des ersten Bandes zu stellen. — In den ersten 
sieben Capiteln des zweiten Bandes behandelt der Verf. 
die lyrische Poesie der Troubadours und theilt dieselbe in 
Liebeslied, Volkslied, Lieder über die Kreuzzüge und 
Satire; in den nächsten fünf Capiteln folgen die Ritter
romane und dann in den letzten dreien das ritterliche 
Epos. Diese letzten acht Capitel enthalten einen Schatz 
von Gelehrsamkeit und tiefer Forschung, wie man ihn 
selten findet, und sind um so lobenswerther, da Ray- 
nouard und Diez sich nur sehr flüchtig über den Inhalt 
derselben ausgesprochen haben. Der dritte behandelt 
nun die einzelnen epischen Gedichte:. Ferabras oder 
Fierabras, Gerard de Roussillon, Guillaume au Court- 
nez, Blandin de Cornouailles, Jauffre et Brunissende, 
Perceval, la guerre des Albigeois, Aucassin et Nico
lette. Das letzte Gedicht ist aus der nordfranzösischen 
Bearbeitung bekannt, doch weist F. den provengälischen 
Ursprung desselben, sowie einiger andern nach, wenn 
sie gleich nicht mehr in dieser Sprache vorhanden 
sind. Im achtunddreissigsten Capitel wird die materielle 
Organisation der provengalischen Literatur und im 
neununddreissigsten die Poetik der Provengalen behan
delt. Das vierzigste Capitel führt die Überschrift: 
„Troubadours und Trouveres,“ und das einundvier- 
zigste: „Beziehungen zwischen der arabischen und pro- 
vengalischen Poesie.“ Der Anhang enthält: 1) jene 
erwähnte Einleitung zu F.’s Ausgabe des hochwichtigen 
epischen Gedichts über den Albigenserkrieg und 2) das 
Verzeichniss sämmtlicher provengalischer Romane, wo
von sich noch Bruchstücke oder Citate vorfinden.

Hiermit wäre also der Inhalt dieses reichhaltigen, 
tiefgelehrten und zugleich klar und fliessend geschrie
benen Werkes angegeben, und ich scheide nur mit Be
dauern von demselben, dass es mir nicht gestattet ist, 
auf die gründlichen Forschungen des leider zu früh 
dahingeschiedenen Verf. weiter einzugehen und zu ihrer 
Verbreitung in unserem Vaterlande mitzuwirken/ Ge
wiss Niemand, der sich mit Literaturgeschichte beschäf
tigt, darf dieses Werk unberücksichtigt lassen; auch 
würde eine deutsche Übersetzung, von einem gründ
lichen Kenner des Provengalischen unternommen, ge
wiss Anklang finden, da der Preis viel niedriger ge

stellt werden könnte, und die gründlichen und gelehr
ten Schriften des trefflichen Diez, die aber leider noch 
keine zweite Auflage erlebt haben, stellenweise wegen 
des später Geleisteten nicht mehr ausreichen, obgleich 
sie dennoch unentbehrlich sind.

Das mir ebenfalls zur Beurtheilung vorliegende 
Buch von Hrn. Brinkmeier ist mir als eine gute Zu
sammenstellung des bisher Geleisteten in diesem Fache 
erschienen. Weiter kann ich nichts darüber sagen; 
denn wenngleich „aus den Quellen“ auf dem Titel 
steht, so dürften sich dieselben wol lediglich auf Ray- 
nouard und Diez reduciren. Fauriel finde ich nirgend 
bei ihm erwähnt, und seine Ausgabe des Albigenser
kriegs, die Diez natürlich noch nicht benutzen konnte, 
obgleich er „Poesie der Troub.“ S. 216 f. aus der 
Handschrift berichtet, nicht berücksichtigt. Auch ist 
die Stelle, wo Hr. B._ von diesem Epos handelt, durch
aus nach Diez, und zwar noch mit einem Schreib- oder 
Druckfehler, wo es 1209 statt 1219 heissen muss, denn 
sonst hätte der Dichter neun Jahre vor dem Ereigniss 
beginnen müssen. Übrigens will ich, diesen erwähnten 
Mangel ausgenommen, durchaus keinen Tadel über Hrn. 
B.’s Buch aussprechen, vielmehr halte ich es für sehr 
lobenswerth, den Gegenstand so fleissig behandelt und 
dem deutschen Publicum wieder vorgeführt zu haben. 
Eine in diesem Jahre erschienene kleine Sammlung von 
Rügelieder (Sirventesen) der proven^alischen Trouba
dours mit deutscher Übersetzung von Hrn. B., die ich 
in Händen gehabt, die mir aber im Augenblick nicht 
vorliegt, ist ebenfalls zweckmässig und nützlich. Warum 
aber ist Hr. B. von Diez abgewichen und sagt nicht 
im Singular das Sirventes und im Plural die Sirven- 
tese, wie es doch der provengalischen Sprache ange
messen ist? Mich dünkt, dergleichen sollte man nicht 
willkürlich ändern.

Berlin. Dr. Ernst Susemihl.

Geschichte.
Histoire de la domination romaine en Judee et de la 

ruine de Jerusalem, par J. Salvador. Deux Vo- 
lumes. Paris, Guyot & Scribe. 1847. Gr. 8. 15 Fr. 

Geschichte der Römerherrschaft in Judäa und der Zer
störung Jerusalems, von J- Salvador. Deutsch von 
Dr. Ludwig Eichler. Zwei Bände. Mit 4 Karten. Bre
men, Schlodtmann. 1847. Gr. 8. 3 Thlr. lö Ngr.

Die Geschichtsperiode, welche Hr. Salvador (schon 
durch seine Geschichte der mosaischen Verfassung [Hist, 
des institutions deMoyse^ seit 1827 vorteilhaft bekannt, 
und noch mehr durch sein Jesus-Christ et sa doctrine. 
Deux Vol. 1839 in neuerer Zeit vielfach beachtet und 
anerkannt) diesmal zum Gegenstände seiner Untersu
chung gewählt hat. ist bereits unendlich oft behandelt,
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schon weil sie einen wesentlichen Theil der christlichen 
Kirchengeschichte aus macht. Man sollte nun glauben; es 
sei hier Alles erschöpft; unser Verf. beweist das Gegen
theil, nämlich, dass noch Vieles zu thun bleibt. Hr. S. 
betrachtet die Epoche der Römer hauptsächlich um den 
Fall Jerusalems und des damaligen jüdischen Staats als 
nothwendig und durch alle frühem Entwickelungen be
dingt nachzuweisen, und im Judenthum den Keim des 
universellen Christenthums (dem er, insoweit es nicht 
Andere kirchlich ausschliesst, auch als Israelit bei- 
stimmt) in seiner üngetrübtheit zu erkennen. Es schliesst 
sich dies Werk den beiden frühem eng an, und eine 
Geschichte der Kirche in den ersten Jahrhunderten soll 
den Cyklus (wie wir aus dem Munde des Verf. selbst 
wissen) vollenden.

Dasselbe zeichnet sich nun ganz besonders durch 
manchen schönen geschichtlichen Blick aus, und selbst 
die dem Verf. eigene Eintragung neuerer politischer 
Begriffe in die Verhältnisse der alten Welt gewährt sehr 
oft eine interessante Anschauung, der man, trotz des 
Ungewöhnlichen darin, Wahrheit nicht absprechen kann. 
Sowie die beiden frühem Werke (1836 Hamburg, 1841 
Dresden) ins Deutsche übersetzt worden sind, so hat 
auch dieses, und zwar kurz nach seinem Erscheinen 
an Ludwig Eichler einen Übersetzer gefunden (Bremen 
1847); wir bedauern hinzufügen zu müssen, dass diese 
Übertragung deutliche Spuren grosser Eilfertigkeit zeigt. 
Wir beschränken unsern Bericht über dies Werk auf 
das Wesentlichste, und dennoch wird sich daraus er
geben, dass dasselbe in vielen Beziehungen Aufmerk
samkeit verdient.

In der Einleitung wird zunächst auf den eigen- 
thümlichen Umstand hingewiesen, dass Rom hier einen 
Krieg führte, der ganz andere Erfolge hatte, als alle 
seine Eroberungskriege; denn diesmal gewann es ein 
kleines Land und vernichtete ein Volk, ward aber sei
nerseits durch den Geist, der gerade aus diesem Volke 
sich (nämlich als Christenthum) verbreitet hat, zu Grunde 
gerichtet und unterjocht. Dadurch hat die Geschichte 
dieser Ereignisse hohe Bedeutung. Der Verf. gibt nun 
die höchst mangelhaften Quellen an, unter denen leider 
der parteiische Josephus der vollständigste ist, die Rö
mer und Griechen aber und selbst die Evangelien und 
die Kirchenväter nur Fragmente darbieten. (Wir be
dauern, dass dem Hrn. S. nicht auch die rabbinischen 
Quellen in der Urschrift zugänglich sind!).

Den historischen Stoff vertheilt er in fünf Massen: 
1) Römische Intervention, 64—63 v. Chr.; 2) Dyna
stienstreit, von 63—6 v. Chr.; 3) Verwaltungszeit der 
Procuratoren, bis 66; 4) Unabhängigkeitskrieg, Vespa- 

sian und Titus, bis 72; 5) Aufstände zur Erhaltung der 
Nationalität und der Religion, bis 137.

Zur genauem Beurtheilung der Veranlassungen zu 
einer römischen Intervention wird natürlich zunächst 
eine Übersicht der damaligen politischen Verhältnisse 
vorangeschickt. Roms Taktik, die Nationen gegen ein
ander zu hetzen oder doch zu entzweien und dann ein
zeln zu schlagen, wird geschildert; dann der Grund 
dargethan, weshalb Syrien, als ein für alle Länder sehr 
bedeutsamer Boden , so oft ein Zankapfel der Herrsch
sucht war, und schliesslich die Art der Einmischung 
Roms in die iüdischen Händel beschrieben. Hr. S. hat 
hierbei im sechsten Capitel für nöthig erachtet, die Cha
raktere der Römer, welche in dieser Angelegenheit 
eine hervortretende Rolle spielen, zu enthüllen, und wir 
glauben, dass er in dieser Charakteristik einige nicht 
gleichgültige Entdeckungen gemacht hat; mindestens 
war dem Rec. neu, was von Brutus gesagt ist, den 
inan gewohnt ist, als einen gesinnungstüchtigen Mann 
sehr hoch zu stellen, wie es schon die römischen Hi
storiker thun, der aber nach genauerer Durchforschung 
der Spuren seiner Verwaltungsthätigkeit in der That 
anders erscheint. — Ausserdem werden die äussern 
und innern Verhältnisse Judäa’s beleuchtet. — Den 
makkabäischen Helden schreibt Hr. S. grosse Kennt
nisse in der Kriegskunst zu und meint, die Abgelegen
heit Judäas sei Schuld, dass die Geschichte davon 
nichts aufbewahrt hat. Wir möchten dem Juda nichts 
mehr beimessen als Tapferkeit und Gewandtheit, wo
mit oft Gebirgsvölker, ohne Taktik, durch jedesmalige 
Wahrnehmung der vortheilhaften Augenblicke, ihre Ty
rannen geschlagen haben. Nach einer recht klaren 
Schilderung des Makkabäerkriegs gibt uns der Verf. 
eine, wenn sie sich bestätigt, interessante Notiz, näm
lich (S. 23), dass die Juden bis auf die Zeiten Hadrian’s, 
mit wenigen Unterbrechungen, immer Münzen mit dem 
Namen Simon Maccabee geschlagen haben. Dies werde 
der Conservateur des Medaillencabinets M. Lenormand 
in dem bald erscheinenden Theile seines: Numismati- 
que des Rois grecs beweisen. Wir müssen dies abwar- 
ten, bedauern aber, dass uns nicht eine nähere Kunde 
von der Beschaffenheit jener Münzen im Allgemeinen 
hier mitgetheilt wird, während uns schon der blosse 
Name Simon Maccabee auffällt, der gewiss nicht vor
kommt. Fast vermuthen wir ein Misverständniss, indem 
Lenormand wol nur das Datum der Befreiung fortlau
fend findet. — Mit welchem Rechte Hr. S. alle folgen
den Hasmonäer Maccabee nennt, vermögen wir nicht 
zu entziffern.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. f. Hand in Jena. Druck und Verlag von F- Brockhaus in Leipzigs
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Geschichte.
Schriften von Salvador und Eichler.

(Schluss aus Nr. 126.)
Die religiösen Parteien, welche eigentlich auch poli
tische waren und deshalb mit Unrecht Sekten genannt 
werden, stellt der Verf. hier in ein neues Licht; 
er führt manche Erscheinungen durch Anschauungen 
aus unserer Zeit dem Verständniss näher; doch kann 
man ihm nicht zugeben, dass (S. 86) der Ausdruck 
Pharisäer auch Propaganda bedeute, und Matth. 23, 15 
sich daraus erkläre, und ebenso wenig, dass die Sy
nagogen der Pharisäer damals voll von Proselyten ge
wesen seien, welche die ersten Elemente der christlichen 
Kirche gebildet haben.— Die innern Streitigkeiten, ins
besondere die Auflehnung der Pharisäer gegen die all
zu grosse Gewalt der Hohenpriester wird recht anzie
hend erzählt. Es ist in der That ganz wahr, dass der 
Pharisäismus als Fortführer einer Tradition, die freilich 
nur in Deutung der heil. Schrift bestand, hauptsächlich 
die Befreiung aller Israeliten von fremdem Joche, und 
insbesondere von dem seiner eigenen anmassenden Dy
nasten erstrebte. Der pharisäische Jude sollte keiner
lei Herrschaft anerkennen, als die seines Gottes und 
Gesetzes; die äussere oder politische Herrschaft ist dem 
Pharisäer nur nothwendige Polizei, von welcher er nur 
Beschützung der Person und des Eigenthums erwartet. 
In der Politik ist dei’ Pharisäismus lediglich Opposition 
gegen Misbrauch der Gewalt und namentlich gegen jede 
Veränderung am traditionellen Gegensatz. Dies finden 
wir hier noch lange nicht ganz durchgeführt, weil dem 
Franzosen immer seine französischen Oppositions^arie/e?« 
vorschweben, die zugleich politische Systeme haben.

Originell ist die Schilderung der Eroberung Jeru
salems durch Pompejus. Daran knüpfen sich nämlich 
Bemerkungen über die Bedeutung Jerusalems für die 
ganze Vor- und Folgezeit. Nach Hrn. S. steigt diese 
bis zu Moses hinauf, welcher einen Ort für die Einheit 
des Gottesdienstes und der Gesetzübung angeordnet 
habe, so dass die Ausführung unter David nur die 
Vollendung sei. Wjr ]as§en den Anachronismus, den 
der Verf. schon in seinem ersten Werke nicht anerken
nen wollte und hier abermals in Schutz nimmt, auf 
sich beruhen. In der Idee ist die Behauptung richtig, 
dass die im alten Gesetz und offenbar zur Aufhebung 
der Stammunterschiede und der Götzendienstzersplitte
rung beabsichtigte Einheit durch David verwirklicht 

worden. Dagegen vermögen wir in den 70 Ältesten 
bei Moses und erst gar bei Hes. VIII, 11 nichts weiter 
wahrzunehmen, als später benutzte Vorbilder eines Sy- 
nedrii von 70 Männern. Jene Mosaischen haben nicht 
lange bestanden, und von einem solchen Senate ist bis 
zur Zeit der Hasmonäer weder eine Spur von Wirk
samkeit noch von Dasein. Hesekiel sieht 70, aber auch 
gleich darauf andere 25; aus den Zahlen seiner Visio
nen ist nichts zu schliessen. S. fühlt allerdings die 
Schwierigkeit (S. 187), beharrt aber doch dabei, dass 
hier eine und dieselbe Institution immer wieder zum 
Vorschein komme, weil sie in der Natur des Volks 
oder seiner Verfassung liege. Das ist nun freilich zum 
Theil wahr, und was zur Unterstützung seiner Ansicht 
(S. 188—189) vorgebracht wird, mag immerhin bewei
sen, dass Hr. S. dieselbe nicht ganz ohne Grund ge- 
äussert hat. Aus der Gegenwart schöpfend und nach 
ihr urtheilend, meint er, die mehre Jahrhunderte hin
durch dauernde Beschränkung des Gottesdienstes und 
der Regierung auf ein Zelt könne wol darin ihren Grund 
haben, dass man der Feststellung eines Ortes wider
strebte, um die Regierung gleichsam tragbar zu erhal
ten, unä bald in einen, bald in den andern Stamm ver
legen zu können (wie die der Schweiz!) David stellt 
die Einheit her und soll auch, und zwar als Conse
quenz (die wir nicht recht begriffen haben), die Idee 
zur Gründung von Palmyra mindestens angegeben haben, 
weil diese Stadt einen der wichtigsten militärischen 
Anlehnungspunkte gewährte. — Übrigens werden hier 
die Schicksale Jerusalems, besonders in Beziehung auf 
die militärische Bedeutung dieses Platzes zwischen den 
orientalischen und occidentalischen Reichen, oder Völ
kern durchgegangen. — Wir haben ähnliche Ansichten 
oft näher erwogen, uns aber niemals überzeugen kön
nen, dass Jerusalem sonst Gewicht gehabt habe, äus
ser in religiöser Hinsicht und als Mittelpunkt einer 
herrschenden Religionspartei. Militärisch betrachtet war 
es ein Höhenpunkt wie viele andere, und der Besitz 
Jerusalems den vorrückenden Heeren wünschenswerth, 
— aber nicht, wie S. meint, nothwendig. — Übrigens 
ist Alles, was aus den römischen Quellen fliesst, von 
Hrn. S. mit besonnener Kritik um] zur Ermittelung vie
ler charakteristischer Züge benutzt, besonders im neun
ten und zehnten Capitel.

Nunmehr kommen wir zum zweiten Abschnitte.
dem Dynastienkriege, wo Volkstümlichkeit und Rö
mer (hum stets einander gegenüberstehen, das Volk wählt 
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seine Vertreter, die Römer drängen ihnen andere auf, 
und es dauert das Ringen darüber fast 70 Jahre. Auch 
hier geht Hr. S. immer mit ein auf die persönlichen 
Charaktere der Römer, die in dieser Zeit handeln, so
wie auf ihre politischen Bestrebungen, welche auf 
ihre Handlungsweise gegen die Juden influiren. Man
ches tritt hier abermals in ein anderes Licht, als man 
bisher es durch die Brille des oft sehr einseitigen 
und in seiner Gesinnung schwankenden Josephus zu 
sehr gewohnt ist, so besonders das Unternehmen des 
Antigonus in Verbindung mit den Parthern (S. 297 ff.) 
und sein schmähliger Tod auf Befehl des M. Antonius, 
der ihn, wie Dio Cassius selbst mit Unwillen bemerkt, 
weil solches niemals von Römern an keinem Könige 
verübt worden war, vor der Hinrichtung noch-hatte 
mit Ruthen peitschen lassen.

Wir lesen ferner die Geschichte des Herodes, recht 
gut und mit Beachtung der römischen Regierung erzählt. 
Vorzüglich wichtig ist dabei immer der scharfe Gegen
satz des ernsten Judenthums gegen das weltliche Trei
ben der damaligen weltlichen Bildung, welche Herodes 
begünstigte. Seine Unterthänigkeit gegen die Römer 
wird von den Juden stets als Verrath angesehen, da
her viele dreiste Aufstände und Demonstrationen ge
gen ihn und Grausamkeiten seinerseits.

Bei Erwägung der grossen Lasten, welche Judäa 
zur Zeit des Herodes trug, kommt Hr. S. (S. '365 ff.) 
auf die Landeskräfte und macht seine Vermuthungen 
darüber; ein sehr gewagtes Thema. Hr. S. bekennt 
sich zu der Ansicht, dass das alte Judäa ebenso frucht
bar an Erzeugnissen wie überfüllt an Bewohnern war, 
und beruft sich in letzterer Beziehung auf Strabo, wel
cher bezeugt, dass Jamnia mit seiner Gegend allein 
40.000 Krieger gestellt habe (lib. XVI, p. 1100), und 
in letzterer, auf Apocal. XVIII, 12. 13, wo er findet, 
dass Judäa Korn, Wein, Öl, Datteln, Feigen, Honig, 
Balsam und Schafe ausgeführt habe. Wir lesen diesen 
Sinn nicht und bezweifeln überhaupt diesen Export, 
denn in derselben Stelle ist die Rede von vielen Han
delsartikeln , welche von weither kamen. Sicher war 
Judäa ehemals besser angebaut, aber schwerlich lieferte 
es mehr als die jedenfalls starke Bevölkerung brauchte, 
zumal bei öfterer Unfruchtbarkeit und den häufigen 
Krankheiten oder Verderbnissen der Vegetation, wovon 
die Erfahrung und die heil. Schrift Zeugniss gibt. Dass 
die Juden (S. 368) die Behandlung ihres Bodens ver
standen und ihn gehörig benutzt haben, ist wol nicht 
zu bezweifeln, aber sehr kühn ist dennoch die Behaup
tung: Voila pourquoi, ä moins de fermer les yeux ä 
Cevidence, il es^ ^npossible de ne pas attribuer aux 
Juifs, autant qu’aux Arabes, le beau Systeme d’Irrigation 
qui, entre le neuvieme et le quinzieme siecles de Vere 
actuelle, sous la domination maure, porta au plus haut 
degre la prosperite agncole des Espagnols. — Wir 
möchten dagegen sagen, man müsse sehr eingenom

men und von seinen Vorurtheilen geblendet sein, um 
das Agricultursysteni der Mauren in Spanien den Juden 
zuzuschreiben, welche in jener Zeit auf der Halbinsel 
gar keinen Landbau trieben. Indess könnte Hr. S. mei
nen, die Mauren hätten es von den Juden, welche 1000 
Jahre früher noch in Palästina wohnten, erlernt, oder 
durch Vermittelung der alten Syrer überkommen; _  
das wäre doch zu viel conjecturirt. — Unserer Ansicht 
nach war in jener Zeit der Landbau schon in Verfall; 
wir schliessen dies aus der bereits zur Zeit der Hero- 
däer und früher sehr allgemeinen Wanderungssucht 
und der Leichtigkeit, sich anderswo vortheilhalt anzu
siedeln. Die Zahl der auswärtigen Gemeinden wuchs 
zusehends; — das ist ein starker Beweis gegen Liebe 
zum Grundbesitz und gegen Reichthum des heimischen 
Bodens. Ackerbauvölker wandern nicht so häufig. Aus
serdem bewegt sich auch die talmudische Gesetzge
bung sehr wenig auf dem Gebiete des Landbaues, ob- 
wol man verkennt, dass im Allgemeinen man sich noch 
an manchen Orten mit Bestellung des eigenen Feldes 
beschäftigte. Zwischen dieser einfachen Betriebsamkeit 
und jenem von unserm Verf. angenommenen kunstmäs
sigen Ackerbau im Grossen ist aber ein Unterschied. 
Wir müssen ebenso die Beweise des Hrn. S. aus Philo. 
(contra Flacc.), welcher die Eigenschaften eines tüch
tigen Steuermanns beschreibt, — dass nämlich daraus 
hervorgehe, die Juden seien damals tüchtige Seeleute 
gewesen, gänzlich beseitigen. Weder spricht hier Philo ' 
von Juden, noch ist sonst eine Spur von jüdischen 
Seemännern zu finden, es wäre denn hier und da auch 
wol ein jüdischer Schiffer oder Schiffshauptmann. — 
Vor dergleichen Schlussfolgerungen hat sich der Histo
riker sehr zu hüten.

Auf dem römisch-geschichtlichen Gebiete ist aber 
Hr. S. wieder desto gediegener. Im dritten Abschnitt 
entwirft er ein recht anschauliches Bild von der Pro- 
curatorenwirthschaft unter dem syrischen Proconsulate, 
welches meist ein Spiegel der herrschenden Kaiser war. 
Die Charakterschilderung bringt oft Hrn. S. dahin, auch 
auf die übrigen Ereignisse im römischen Reiche hinaus
zublicken. Dies macht das Werk etwas mannichfalti- 
ger und löst auch wol eine und die andeie nstorische 
Frage. In die Procuratorenzeit fällt das Leben und der 
Tod Christi. Wir müssen dem Hrn. S. zugestehen, dass 
er dieser Aufgabe mit Vorsicht, 1 eiüch mit Vor
liebe für vorgefasste Ansichten zu genügen strebt. Merk
würdig ist hier der Aussdruck ($• do):

Jamals l'ecole mosa'ique, consideree dans son esprit 
le plus intime, le plus elevb ne s est crne Vennemie du 
christianisme reel, et de Valhance universelle ou ca- 
tholique des nations. Der eigentliche Streit zwischen 
jüdischer und katholischer Kirche besteht darin, dass 
letztere die Offenbarung in der Form der katholischen 
Kirche für abgeschlossen halte, sodass das Judenthum 
nothwendig fallen müsse, während dieses seine Mission 
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gar nicht für vollendet erachte, vielmehr der katholi
schen Kirche Grundirrthümer vorwerfe, aus welchen 
sie erst durch ein künftiges Messiasreich erlöst werden 
würde. — In der That möchte es schwer sein, über 
einen innersten Geist zu streiten. Der ausgesprochene 
Gegensatz der Juden aber ist der Gedanke, dass das 
Christenthum in seiner äussern Forni das Judenthum 
völlig vernichtet, indem es den Begriff der Einheit 
Gottes heidnisch modificirte und zugleich die Verbind
lichkeit des Gesetzes aufhob, und der Jude sich zum 
Gehorsam gegen das Gesetz verpflichtet glaubt. Die 
Juden waren nur für sich Gegner des Cristenthums, 
<1. h. sie hielten es für Verrath, aus dem Judenthum in 
die Kirche einzutreten; um das Christenthum selbst küm
merten sie sich nicht, äusser, wenn man sie zur Con- 
trov*erse  drängte.

Was die innern Angelegenheiten betrifft, so hat 
der Verf. die Evangelien und das N. T. überhaupt sehr 
sorgfältig benutzt, aber er schöpft alle rabbinische Kennt
nisse durchaus nur aus lateinischen Übertragungen und 
Bearbeitungen der talmudischen Tractate oder des 
Maimonides u. A. durch christliche Gelehrte der letz
tem Jahrhunderte; es müssen also in dieser Hinsicht 
Mängel verspürt werden, und aller Reichthum an son
stigen Material ersetzt dieselben nicht. Auch manche 
Irrthümer schreiben sich daher, z. B. S. 528: La vo
lonte de dix chefs de famille suffisait, en Judee, pour 
ouvrir une synagogue, assemblee ou conventicule qui 
restait toujours justiciable de Vassemblee supreme ou du 
conseil senatorial de la nation. Die Citate enthalten 
davon nichts, äusser dass überall (nicht blos in Judäa) 
der Synagogenritus die Anwesenheit von zehn selbstän
digen Männern (d. h. vom 14. Jahre an gerechnet) er
fordere. Von einer Assemblee supreme ist nirgend 
die Rede.

Bei Beschreibung der vierten Periode gewinnt der 
auch sonst schöne Stil des Hrn. S. an 'Glanz und 
Feuer, und die Gewalt der Ereignisse zieht ihn und 
den Leser mit fort in einem poetischen Schwünge. 
Gleich in der Einleitung weiss er (Vol. II, p. 2—3) die 
Theilnahme für die Stadt anzuregen, die in ihrer Art 
einzig, mit ihrem Volke alle Schicksale theilte, und 
gleichsam lebendig begraben, noch unter dem Schutte 
ihre Hoffnungen nicht aufgab. Jerusalem selbst wird 
mit vorzüglicher Durchschaulichkeit weiter unten bei 
Erzählung der letzten Kriegsereignisse (S. 335 ff.) be
schrieben. — Dabei verliert er doch nicht die Wage 
der Kritik aus den Augen, und macht er besonders 
auf die Schwäche Joseph’s, des eiteln und oft sich 
selbst blosstellenden Geschichtschreibers, aufmerksam. 
Auch vergisst er nicht, die Gesichtspunkte festzustellen, 
aus welchen man die Kriegführung der Juden gegen 
die Römer betrachten muss, wenn man das Unterneh
men nicht als ein blosses Werk blinder Verzweiflung 
annehmen will (S. 16—18), da man vielmehr mit voller

Überlegung daran ging. Darum glauben wir aber doch 
nicht, dass die Juden damals (S. 19—20) sich nach 
ihrer alten (von Folard näher beschriebenen) Taktik, 
die ohnehin schwerlich je in Übung kam, umgesehen, 
oder gar aus dem Buche Judith IV, 1. 7 ihr System 
entlehnt haben. — Im Übrigen legt Hr. S. selbst darauf 
keinen Nachdruck, und seine treffliche Schilderung des 
ersten Zuges, nämlich gegen Askalon (mit anziehenden 
Bemerkungen über die militärische Wichtigkeit dieses 
Platzes), gibt Zeugniss von der Klarheit seines Blickes. 
Glänzender bewährt sich seine Kritik in der ausführ
lichen Darstellung aller Einzelheiten des Kampfes, in 
der Charakteristik der Persönlichkeiten und Beurthei- 
lung der oft genug schlecht verhüllten Motive der in
nern Gegensätze und Zwistigkeiten. Wiederum müssen 
wir, die genauem Nachweisungen betreffend, die Cha
raktere der Römer, insbesondere Vespasian’s (S. 121 ff.) 
rühmen, und die Art, wie der Geschichtschreiber dies 
alles für seine Zwecke ausbeutet. Auch was die Ört
lichkeiten anbelangt, schaut er überall sich nach guten 
Hülfsquellen um, und sowol die neuesten Reisen, als 
auch die neuesten Kriegsereignisse an den Küsten Sy
riens, müssen ihm ihre nähern Bestimmungen darbie
ten, so weit sie dazu dienen, die Kriegszüge jener Zeit 
zu verstehen. Überall interessante Nebenbemerkungen, 
zu denen wir auch gern die Anführung einer Stelle 
aus Arago’s Abhandlungen (S. 360) rechnen, welcher 
sich den Umstand, dass der Tempel niemals vom Blitz 
getroffen worden, obgleich er am meisten den in Pa
lästina häufigen Gewittern blosgestellt war, daraus er
klärt, dass die vielen Metallspitzen des Daches, in Ver
bindung mit den Vergoldungen bis abwärts an die 
Grundlage Blitzableiter bildeten, so gut, wie solche nach 
den neuesten Erfindungen construirt werden können.

Wir würden die Grenzen einer kurzen Beurthei- 
lung dieses Werkes überschreiten, wenn wir die vielen 
Stellen, welche die Beschreibung des Krieges zieren, 
hervorheben wollten. Wer nur irgend diese Special
geschichte genauer kennen will, wird nicht nur Befrie
digung der Wissbegier, sondern auch Kunstgenuss fin
den. — Leider vermögen wir nicht, über die Darstel
lung der fünften Epoche dasselbe zu sagen. Wol gibt 
sie einzelne kleine Blüthen aus den Nebenquellen, und 
dient jede Äusserung eines Martial, Catull, Dio ü. A. 
als Beleg zu irgend einer interessanten Notiz, aber die 
Trajanische und Hadrianische Zeitgeschichte ist doch 
gar zu oberflächlich behandelt, und die Hülfsmittel der 
spätem Kritik sind gänzlich unbenutzt geblieben. Von 
Bitter oder Bethar weiss Hr. S. ebensowenig, als die 
übrigen Geschichtsforscher, daher auch der Feldzug, 
der auch diese Festung zerstörte, im Dunkel bleibt; 
aber die innern Bewegungen der Juden in Palästina 
und in Afrika, wie, auch am Euphrath, konnten nach 
neuern Studien mit mehr Umsicht beleuchtet werden. 
Der Mangel an Kenntniss der rabbinischen Quellen
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tritt hier recht anschaulich hervor, nachdem er auch 
bei der Belagerung Jerusalems schon vermisst worden. 
Wenn man aber die den Fall Jerusalems umschweben
den Sagen und Legenden auch auf sich beruhen las
sen will, so darf doch das rein Geschichtliche der 
nächsten Jahrzehnte nicht so flüchtig angesehen wer
den. Das ganze Cap. V (S. 543 ff.) über Akiba und 
seine Schüler ist, daher ungründlich, schon durch die 
irrige Ansicht, dass Akiba ein Oberhaupt des Synedrii 
gewesen sei und dass das Synedrium in Tiberias sei
nen Sitz gehabt habe; — es gab aber zu jener Zeit 
kein Synedrium und die Schulen waren an verschiede- 
denen Orten. Ebenso unrichtig ist seine Ansicht über 
Entstehung der Mischna.

Alle neuern diesseitigen Untersuchungen, ja selbst 
die der altern Chronologen und Numismatiker, nament
lich auch Münter’s, sind dem Verf. unbekannt oder von 
ihm absichtlich bei Seite gelassen. Ebenso sind von 
ihm andere, mitunter nicht unwichtige ältere und neuere 
Beiträge zur Aufhellung dieser Zeit nicht beachtet wor
den. Wir müssen diesen Umstand stark betonen, denn 
es sind so viele Irrthümer und Widersprüche in den 
alten jüdischen sowol, als römisch-griechischen und 
kirchlichen Quellen, dass eine blosse Vergleichung und 
muthmassliche Ausgleichung derselben keineswegs ge
nügt, um die Wahrheit zu ermitteln, sondern ein star
ker Apparat anderweitiger Studien hinzutreten muss, 
wenn man einige Klarheit gewinnen will. Was mit 
Geist und Scharfsinn erreicht werden kann, hat der 
Verf. nach Kräften erzielt, aber darum müssen wir 
doch warnen, dass etwa Niemand glaube, den aufge
stellten Ansichten folgen zu dürfen, um weiter zu 
schliessen. Schon das ist zu misbilligen, dass der

Verf. alle Quellen, griechische und hebräische, latei
nisch citirt; versteht er die Ursprachen nicht, so war 
es am Besten, sie französisch zu geben. Aber an sich 
sind Übersetzungen unzuverlässig; und wie wenig dies 
hier der Fall ist, ersehen wir aus einer von ihm bei
gefügten Baba Bathra, porte moyenne statt derniere, 
die ohnehin hier nichts sagt, und aus verschiedenen 
andern ungenauen Übertragungen, welche zufällig im 
Texte vorkommen, z. B. I, 379 das Horazische: hodie 
tricesima sabbata, Oest aujourd'hui le dernier Sabbath 
du mois! und das ohne alle Erklärung, wie so trice
sima hierher passe, und was es denn mit solchen Sab
bath auf sich habe; der Spielereien mit Namenbedeu
tungen, worin leicht allerlei Nebenbegrilfe gesucht wer
den können (z. B. I, 205: Juda, Yehouda, Juifs, Ye- 
houdim soll bedeuten: louange, louangeurs de Dieu!) 
nicht zu gedenken.

Man wird aus unserer, allerdings nur sehr über
sichtlichen Würdigung dieses Werkes erkennen, dass 
wir es für ein schönes, in vielen Hinsichten die Kunde 
der jüdischen Geschichte förderndes Erzeugniss halten, 
dass aber eine grosse Anzahl wichtiger Punkte in dem
selben nicht berührt oder aus Urkunden nichts in das 
rechte Licht gestellt, mitunter entstellt worden. Wir 
nehmen dankbar und mit Achtun°*  ^e^en den ^eist- 
ieichen Verf. das Gute an, und wollen nur wünschen, 
dass die Mängel des Werkes anderweitig ersetzt wer
den. Es ist sehr zu bedauern, dass dies nicht durch 
den Übersetzer geschehen ist, denn eine blosse Über
tragung frommt der deutschen Literatur nicht, da sie 
die Schwächen der Urschrift noch durch Auslöschung 
des überaus anziehenden Stils vermehrt.

Frankfurt. J. M. Jost.

Kurze Anzeigen.

Geschichte.
Über den ältesten Ursprung des durchlauchtigsten 

Hauses zu Sachsen, von Dr. O. L. v. Stieglitz, königl. 
sächsischem Appellationsrath. Dresden, Meinhold & 
Sohn. 1848. Gr. 8. 10 Ngr.

Der Verf. steigt in seiner Genealogie nicht weiter 
aufwärts, als bis zu jenem Thidericus, welchen Dith- 
mar von Merseburg uns als um 982 gestorben, und mit 
dem dunkeln Zusatze: „De tribu, quae Bucizi dicitur“ 
vorführt. Obwol der Verf. der Ansicht ist, dass das Wort 
tribus hier eine Familienabstammung, ein Geschlecht, 
also muthmasslich ein solches eines Buco oder Burk
hardt bedeutet, so thut er doch wohl daran, alle die 
zum Theil sehr willkürlichen Combinationen, welche 
von Eckard an bis in die neuere Zeit von Gervais (Ge
schichte der Pfalzgrafen von Sachsen in den neuen Mit- 
theilungen des Omr.-sächs. Vereins, Bd. 4, Heft 4) 
daran geknüpft sind, als historisch unbegründbar, zu

rückzuweisen. Denn man griff den Namen Burkhardt, 
wo man ihn fand, nur auf; blieb zunächst bei jenem 
Burkhardt, Herzog von Thürirtgen stehen, der 9(18 vor 
dem Feinde starb, und gab ihm gleichnamige Nach
kommenschaft (Burkhardt und Bardo, vom Kaiser Hein
rich I. nach Widukind v. Corvey wegen Verraths aus 
dem Lande getrieben), die als solche durch Urkunden 
und Chronisten*  so wenig nachgewiesen werden kann, 
als wieder die Abstammung jenes Thidericus von diesen. 
Früher war es beinahe Nothwendigkeit, die Abstam
mung der meisten deutschen Fürstenhäuser bis auf den 
Gegner Karl’s des Grossen, den National-Herzog Wite- 
kind zurückzuführen, und so musste denn vielen Ge
nealogen dieser wieder Urahn jenes Thidericus de tribu 
Buzici werden. Diese Annahme, welche noch mehre 
unbeweisbare und noch willkürlichere Zwischenglieder 
hat, als die vorige, ist mit Recht bei Seite gelegt (s. 
S. 31), sowie denn endlich auch die Genealogie der 
Vorfahren Witekinds, welche bis auf einen Artarius 
König der Sachsen, 80 Jahre vor.Christus zurückgeht, 
nur als eine Curiosität der Geschichtsforschung frühe
rer Jahrhunderte abermals mit abgedruckt ist.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Biographie.
Otto von Freising, sein Charakter, seine Weltanschauung, 

sein Verhältniss zu seiner Zeit und seine Zeitgenos
sen ? als ihr Geschichtschreiber aus ihm selber dar
gestellt von Bonifazius Huber, Benedictiner der Abtei 
St. Stephan in Augsburg und Diakon. Eine von der 
philosophischen Facultät der Ludwig-Maximilians- 
Universität zu München gekrönte Preisschrift. Mün
chen, Kaiser. 1847. 8. 20 Ngr.

Es ist schon oft der Wunsch nach einer Geschichte 
unserer Historiographie ausgesprochen worden; ein 
Wunsch, der, so gerecht er ist, gleichwol kaum eher 
seiner Erfüllung entgegensehen darf, als bis einmal in 
den Monumentis Germaniae der ganze massenhafte, oft 
zerstreute und der Kritik so sehr bedürftige Stoff der 
mittelalterlichen Geschichtschreiber gesichtet und geord
net vorliegen wird, davon gar nicht zu reden, dass 
auch noch so mancher des 16. und 17. Jahrh. eine 
ähnliche Behandlung erwartet. Da nun aber dieses, 
wie alle guten Dinge, seine Zeit haben will, so ist vor 
der Hand um so mehr jede Arbeit mit Dank hinzuneh- 
jnen, die es sich zur Aufgabe macht, den einen oder 
andern unserer Historiographen aus der Menge auszu
wählen, sein Verhältniss zu seinem Stoffe und dessen 
Behandlung nach allen Seiten hin zu betrachten, und 
so durch eine tiefgehende Untersuchung eines, sei 
es nun mehr oder weniger wichtigen Momentes un
serer Historiographie eine endliche Geschichte ihrer 
Gesammtentwickelung anzubahnen.

Wir wissen nun freilich nicht, ob die philosophische 
Facultät der Universität München gerade dieses Ziel im 
Auge hatte, als sie, wenn wir recht gehört haben, unter 
den Auspicien des verstorbenen Görres, eine Schilderung 
der „Weltanschauung Otto’s von Freisingen“ als Thema 
ihrer Preisaufgabe wählte; sei dem aber, wie ihm wolle, 
jedenfalls fühlen wir uns ihr zum Danke verpflichtet, 
vorliegenden Versuch veranlasst zu haben, den wir 
zwar nicht unbedingt gelungen nennen können, immer
hin aber, besonders auch in Rücksicht auf den Stand 
des Verf., sowol wegen des darin sich kundgebenden 
wissenschaftlichen Strebens, als um der ruhigen und 
durchweg besonnenen Betrachtungsweise willen, dop
pelt willkommen heissen.

Der Verf. hat seine Schrift in drei Hauptabschnitte 
eingetheilt, deren erster „Otto’s Leben“ (S. 1—37), 
deren zweiter „die Zeit Otto’s oder der zwei ersten

Kaiser aus dem hohenstaufischen Hause“ (S. 38—60), 
und deren dritter endlich „Otto’s Schriften“ (S. 61 
—199) behandelt.

Was nun die beiden ersten Abschnitte betrifft (de
ren letzterer wieder in drei ünterabtheilungen: 1) Papst- 
thum und Kirche, 2) das Kaiserthum und das Reich, 
3) die Wissenschaft der Zeit, zerfällt, so hätte der 
Verf., nach unserem Ermessen, besser gethan, sie nicht 
getrennt, sondern im Zusammenhänge zu behandeln, 
da es ja ohnehin das erste Gesetz der Biographie ist, 
den behandelten Gegenstand mitten in seine Zeit hin
einzuversetzen, und auf den Boden derselben das indi
viduelle Bild aufzustellen. Dadurch hätte er zugleich 
die Klippe umschifft, an der er sonst nothwendig 
scheitern musste, dass nämlich die Schilderung von 
Otto’s Leben etwas mager und für den Uneinge
weihten selbst manchmal unklar wurde und Wieder
holungen nicht vermieden werden konnten, da sich ja 
so leicht für die drei Theile des zweiten Abschnittes 
natürliche Anknüpfungspunkte im ersten gefunden hät
ten, indem Otto’s Aufenthalt an der Universität zu 
Paris wie von selbst zu einer Schilderung der Wissen
schaft jener Zeit, und sein Verhältniss als Bischof und 
Reichsfürst nothwendig zu einer Betrachtung über Papst- 
thum und Kirche, Kaiserthum und Reich auffordern 
mussten. Sehen wir aber von dieser, übrigens gerech
ten Forderung ab, so ist der Fleiss, mit welchem der 
Verf. alle möglichen Quellen durchforscht, und das 
Geschick, mit welchem er sie benutzt hat, um bei den 
spärlich fliessenden Nachrichten ein nur einigermassen 
vollkommenes Bild von Otto’s Leben zeichnen zu kön
nen, nur anzuerkennen, und wenn man auch bei der 
Beschreibung von dem Aufenthalte und der Wirksam
keit desselben in Morimont eine nähere Berücksichti
gung der hier einschlägigen kirchlichgeschichtlichen 
Autoren, wie Tillemont, Maurique, Tissier u. dergl. 
vermisst, so wird man dafür durch eine gründliche, 
scharf einschneidende Kritik der benutzten Quellen ent
schädigt. Nur hat die dem Verf. eigene Manier der 
Zersetzung seines Stoffes der Einheit der Darstellung 
auch hier offenbaren Eintrag gethan, indem er Otto’s 
bischöfliche und politische Wirksamkeit, die sich doch 
stets so nah berühren, trennt, und zuerst jene, dann 
diese schildert, so aber, trotz der sonst wahren Cha- 
rakterisirung, eine skeletartige, ja fast zerrissene An
schauung hervorruft. Ausserdem hat der Verf. in die
sem ersten Abschnitte, und zum Theil wol auch in
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Folge der eben gerügten Manier, noch keine freie, 
schöne Form der Darstellung gewonnen, sondern sich 
einer zu chronikartigen Beschreibung und Aufzählung 
der Thatsachen hingegeben, die um so mehr auffällt, 
da diese Unbeholfenheit bereits im zweiten Abschnitte 
eänzlich verschwindet.

In diesem zweiten Abschnitte nun, dessen Bestand
theile wir lieber in die Lebensbeschreibung einverwebt 
gesehen hätten, entwirft der Verf. in einfachen und 
treffenden, wenn auch nicht neuen Zügen ein durchweg 
wahres Gemälde jener leidenschaftlich bewegten Pe
riode, aus der Otto seine'Bildungsstoffe sog und deren 
Geschichtschreiber er ward, gibt aber auch zugleich 
ein schönes Zeugniss von jener besonnenen und ruhi
gen Betrachtungsweise, die wir gleich anfangs gerühmt 
haben, sodass jeder, der das Büchlein zur Hand nimmt, 
es nur bestätigen wird, wenn der Verf. im Vorworte 
von sich sagt: „er sei sich des Strebens bewusst, wie 
Bischof Otto, nicht blos im Kleide, sondern auch in 
einer Gesinnung des Friedens und der Liebe die Ge
schichte einer Zeit betrachtet und beleuchtet zu haben, 
die so voll Hass und Bitterkeit sich auf Leben und 
Tod bekämpfender Parteien war, wie die unsere.“

Auf diese Weise nun, indem der Verf. die Schil
derung v<?n Otto’s Leben und Zelt vorausschickte, hat 
er sich den Weg zum eigentlichen Mittelpunkte seiner 
Aufgabe, nämlich zur Untersuchung und Kritik der 
Schriften Otto’s gebahnt, denen der dritte Abschnitt des 
Werks gewidmet, und der in acht Capitel eingetheilt 
ist, die wieder jedes in mehre Paragraphen zerfallen.

Da es uns aber offenbar zu weit führen würde, 
wollten wir dem Verf. auf seinem kritischen Gange 
Schritt für Schritt folgen, so beschränken wir uns dar
auf, den Inhalt besagter acht Capitel anzuführen, das 
Bezeichnendste und Wichtigste daraus hervorzuheben, 
und die sich dann allenfalls ergebenden Bemerkungen 
daran zu knüpfen.

Cap. 1 bespricht Otto’s Schriften im Allgemeinen, 
Cap. 2 Zweck und Motive der Geschichtschreibung 
Otto’s. Cap. 3. Seine Quellen. Cap. 4. Kritische An
lagen und Kenntnisse Otto’s, deren Anwendung in sei
nen Geschichtswerken. Cap. 5. Otto’s Charakter und 
Weltanschauung, seine Theologie, Philosophie und Po
litik. Cap. 6. Otto’s Wahrheitsliebe, Unparteilichkeit 
und Glaubwürdigkeit. Cap. 7. Form der Schriften Ot
to’s. Cap. 8. Radevikus als Schüler Otto’s.

Der Verf. erkennt nun die beiden Geschichtswerke 
Otto’s in ihrer auf uns gekommenen Fassung an, ver
wirft aber mit vollem Rechte das in allen Ausgaben 
mit abgedruckte sechsunddreissigte sogenannte caput 
ultimum libri VII» des Chronikon, „das von einer Zeit 
spricht, die Otto nimmer erlebt,“ sowie den epilogus 
ad lectorem, wie er von Urstisius an das Ende dessel
ben mit der Bemerkung gesetzt ist: „epilogus hic in 
guibusdam codicibus reperitur,“ und dessen Unechtheit 

der Verf. aus innern Gründen nachweist: obgleich wir 
übrigens kaum zu bemerken brauchen, dass in der 
kritischen Ausgabe Otto’s von Freisingen, die wir von 
Pertz erwarten, gewiss noch eins oder das andere, 
was bis jetzt als echt gegolten, beanstandet werden 
wird. Unter den übrigen Otto zugeschriebenen Schrif
ten, welchen der Verf. insgesammt die gehörige Ge
rechtigkeit widerfahren lässt, erwähnt er auch die 
38 Nummern lateinicher Verse in der Sprüchesamm
lung von Alain de l’Isle, welche Barthius und Almelo- 
venus herausgegeben haben (Amsterdam 1674), ohne 
ihnen aber so viel Gewicht beizulegen, wie Massmann 
es thut bei Gelegenheit des Versuchs, Otto von Frei
singen zum Dichter des Eraklius zu machen, eine ihm 
erwiesene Ehre, die äussere und innere Gründe anzu
nehmen verbieten, und die wir hier nur darum beiläufig 
erwähnen, weil sie dem Verf. unbekannt geblieben zu 
sein scheint (s. Massmann, Eraklius, deutsches und 
französisches Gedicht des zwölften Jahrhunderts [Qued
linburg und Leipzig 1842], S. 330 ff.).

Nach Aufzählung und Besprechung der ihm be
kannt gewordenen neunzehn Codices und der verschie
denen Ausgaben, unter welchen er der des Urstisius 
Chronicon et de gestis Friderici l. II.) und Muratori’s 
(de gestis Fr.) mit gutem Grunde den ersten Rang ein
räumt, geht der Verf. auf die Zwecke und Motive der 
Geschichtschreibung Otto’s über, und unterscheidet 
ganz 2?ut zwischen beiden Werken, schon darum, weil 
das erstere eine nur innere, das zweite aber eine äus
sere Veranlassung hat. Treffend nennt er die Tendenz 
des Chronikons eine moralische, ja asketische, denn*  
sagt er, Otto schrieb es: „non curiositatis causa, sed 
ad ostendendas caducarum rerum calamitates“ (vgl« 
Chronicon, II, 32), und wir hätten nur gewünscht, der 
Verf. hätte hier den Unterschied zwischen antiker und 
mittelalterlicher Historiographie hervorgehoben * we*l  
nur auf diese Weise die letztere richtig begriffen wer- 
den kann, die sich zur erstem verhält, wie überhaupt 
die neue Geschichte zur alten; ein Unterschied, der am 
Ende in nichts anderem, als in dem grundverschiedenen 
religiösen Principe der alten und christlichen Welt besteht.

Jene moralische und fast asketische Tendenz fin
det der Verf. mit Recht auch in den gestis Friderici 
immer wieder, trotz der viel heitrem Betrachtungsvvejsej 
sich hervordrängen, und bemerkt daner, nachdem er 
das darin herrschende mildere Colont lervorgehoben, 
mit nicht geringerem Rechte: „a^er Otto hat darum 
seiner alten Weise hier nicht so ganz vergessen, als 
es scheinen möchte. An Stellen, wo den Faden seiner 
Erzählung ein Unglück durchkreutzt, bricht sie sich 
unaufhaltsam Bahn und verwüstet ihm, wie jener Wol
kenbruch zu Chörobach, die reizendsten Landschaften, 
die er soeben geschildert hat. Der Grundgedanke ist 
also auch hier wesentlich derselbe, wenn er auch nicht 
so sehr, wie in der Chronik, alle Poren des histori- 
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sehen Stoffes durchdringt.“ Da übrigens das Princip 
Otto’s, das er in dem Satze: „non hac vice tragoe- 
diam sed iocundam scribere projtosuimus historiam“ aus
gesprochen, der Geschichtskenntniss offenbaren Scha
den gebracht hat, indem er in Folge desselben fast den 
ganzen zweiten Kreuzzug übergeht, und wir diese Lücke 
um so schwerer fühlen, da auch Odo du Deuil und 
Wilhelm von Tyrus uns keinen Ersatz dafür bieten, so 
wäre es wol am Platze gewesen, wenn der Verf. über 
den Grund dieses Schweigens Otto’s nicht wie hinweg
geeilt wäre, da wir wenigstens ihn nicht allein in einer 
nur hof-historiographischen Rücksicht suchen würden.

Ganz folgerecht sucht sich nun der Verf. den Be
griff, den Otto von der Geschichte hatte, klar zu ma
chen, den er einen antiken nennt, in Bezugnahme auf 
c. 27,1. II. degestis Frid., dessen Einseitigkeit dieser aber 
selbst nicht streng befolgte und nicht befolgen konnte, 
und geht dann auf die Quellen Otto’s über, die, wie 
seine Geschichtswerke wieder zweierlei Art sind, in
dem er bei den Chroniken mehr an geschriebene Histo
rien, bei den de gestis Frid, mehr an Tradition und Au
topsie gewiesen war. Hierauf betrachtet der Verf. die 
Anwendung und Benutzung dieser Quellen, d. h. die 
Kritik Otto’s, die er bis ins Einzelne verfolgt und nach
weist, dass dieser zwar auch hierin ein Kinel seiner 
Zeit, aber ein kluges war. „Er hat einzelne Bemer
kungen,“ sagt der Verf., „einzelne gewählte Aus-j 
drücke, die beweisen, dass eine richtige ürtheilskraft 
seine historische Lectüre begleitete. Es wäre nur zu 
wünschen, dass es recht viele Geschichtschreiber von 
seinen Fähigkeiten im Mittelalter gegeben hätte. Er 
schreibt mit Einsicht und Verstand, und hatte einen 
strengen Begriff von Kritik.“ Hieran knüpft der Verf. 
die Besprechung von Otto’s Chronologie, seinen geo
graphischen und ethnographischen Kenntnissen, seiner 
Behandlung der heidnischen Mythologie, seiner philo
sophischen und psychologischen Kritik und seinen Feh
lern gegen diese im Allgemeinen. Man sieht dabei, 
dass der Verf. seinen Helden mit Fleiss und Liebe stu- 
dirt hat, dass ihn diese Liebe aber keineswegs ver- 
bledete. Mancher treffenden Bemerkung begegnet man, 
und wir vermissen nur eine tiefer gehende Unter
suchung, wie Otto, besonders im Vergleich mit andern 
Chronisten, seine Quellen benutzt und verarbeitet habe.

Nun macht sich der Verf. daran, Otto’s Charakter 
aus seinen Geschichtswerken und als Geschichtschrei
ber festzustellen. „Otto,“ heisst es, „ist ein geborner 
Geschichtschreiber des Mittelalters, denn wer den ei
gentlichen Staat bildet, der Adel und die Geistlichkeit, 
der kann auch einzig das Recht haben, vom Staate zu 
sprechen und zu schreiben, und Otto hatte dieses 
Recht, denn er gehörte durch Geburt und Stand beiden 
Ständen an, dem Adel wie der Geistlichkeit.... Eine 
zweite Berechtigung Otto’s lag in seiner Bildung durch 
Reisen . • • • Eine dritte liegt in Otto’s Verstände, 

und wir sind hier in die Mitte von Otto’s Charakter 
hineingeführt, denn der Verstand ist die einzige und 

[wahre Mitte desselben,“ und „weitaus überwiegendste 
Eigenschaft Otto’s“ . . . . „In Fo}ge dieser war er in 
Allen fest und beharrlich, und die Reinheit und Un
eigennützigkeit seiner Gesinnung war so erhaben über 
jeden ladel, dass ihm selbst Neider nichts anhaben 
konnten .... Eine weitere Eigenschaft der vorschla
genden Verstandesrichtung seines Charakters ist auch 
seine Mässigung und sein Rechtssinn. Aber dieser 
Verstandesvorschlag in Otto war nicht so allein herr
schend, dass er nicht durch Vorzüge des Herzens wäre 
gemildert worden. Otto ist bei aller glänzenden Ver
standesschärfe überaus bescheiden,“ und „diese Be
scheidenheit Otto’s verbindet sich stets mit einer ge
wissen feinen Zartheit in Behandlung unlieber und 
schwieriger Fragen der Geschichte.“ Wir haben des 
Verf. Worte selbst in diesem Umfange hierher gesetzt, 
weil sie uns durchweg treffend erscheinen und wir 
nichts hinzu- und nichts hinwegzuthun haben.

Hierauf folgt eine Betrachtung über Otto’s Theo
logie und Philosophie, worüber wir nur so viel bemer
ken wollen, dass nach dem V. Otto, was die erstere 
betrifft,, ganz dem strengen Dogmatismus des Mittelal
ters huldigt, zugleich aber auch ein warmer Freund 
der Philosophie ist, sie zwar vorsichtig auf die Theo
logie angewendet wünscht, andererseits aber doch Abä- 
lard nicht verdammt und Gilbert sogar in Schutz nimmt. 
Wünschenswerth wäre es daher gewesen, der Verf. 
hätte Otto’s theologische Excurse und seinen Tractatiis 
de civitate Dei etwas schärfer ins Auge gefasst und 
sein Verhältniss zu Augustinus und der Scholastik ge
nau bestimmt, weil sich nur auf diese Weise jener Ge
gensatz in seiner Anschauung lösen lässt.

Einfacher ist Otto’s „politisches Glaubensbekennt- 
niss“. Dass Otto hier eine schwere Aufgabe hatte, 
begreift Jeder, der die damaligen Verhältnisse kennt, 
aber er löste sie. „Er fand die Versöhnung in der 
strengen unerbittlichen Gerechtigkeit nach beiden Seiten 
hin. Das machte ihn als Schriftsteller so berühmt, so 
geehrt und heute noch schätzenswerth. Das nennt man 
gewöhnlich Unparteilichkeit, aber ohne Partei sein, ist 
mehr als blosse Unparteilichkeit.“ Mit Recht hebt der 
Verf. dann Otto’s „Legitimitätsbegriff“ und seine, übri
gens redliche, Abneigung gegen Arnold von Brescia 
und die italienischen Republiken hervor, „denen gegen
über ihm der Kaiser mit der Glorie seines historischen 
Rechtes erscheint.“

Nach diesen Betrachtungen wird es ihm leicht, Ot
to’s Weltanschauung zu construiren, die eben in jenem 
mittelalterlichen Dualismus aufging, der in Jerusalem 
und Babylon, Isaak und Ismael, Esau und Jakob, Is
rael und Juda seinen allegorischen Ausdruck fand, und 
sich durch Otto’s Historien wie ein rother Faden spinnt.'

Nun seht der Verf. auf Otto’s Wahrheitsliebe, Un-
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Parteilichkeit und Glaubwürdigkeit über, die allerdings 
die Goldprobe eines Historikers sind, und bespricht 
diese Punkte nach allen möglichen Beziehungen hin. 
Das Ergebniss ist ein für Otto durchweg günstiges, bis 
auf sein Verhältniss zu den Wittelsbachern, denn „hier 
scheitert Otto’s Unparteilichkeit an dem Laster seiner 
Tugend, an der Ungerechtigkeit seiner Gerechtigkeits
liebe, nach dem Grundsätze: summum ins, summa iniu- 
ria.“ Die aus verschiedenen Gründen entsprungene 
Gereiztheit Otto’s gegen die Wittelsbacher hat ihn be
kanntermassen zu einer leichtsinnigen Aufnahme eini
ger unhistorischer und gegen jene sprechenden That- 
sachen verleitet, unter denen der Verf. besonders die 
famosen Stellen aus Chron. VII, c. 18 und 20 hervor
hebt und nach Gebühr und mit kritischer Gerechtigkeit 
aburtheilt. Da der Verf. aber seinen bis auf diese Aus
nahme untadelhaften Helden Luden (G. d. d. V. X, S. 46) 
gegenüber in Schutz nimmt, hätte er auch einen neuern 
tüchtigen Historiker, Gervais in Königsberg , berück
sichtigen sollen, der in seiner Geschichte Deutschlands 
unter Lothar II. mit Otto auch nicht ganz zufrieden ist.

Hieran schliesst der Verf. eine Betrachtung über 
Otto’s Patriotismus, den er aber nicht mit vielen Zeug
nissen aus dessen Historien belegen kann, „denn da
mals, als unser grosses schönes Vaterland noch das 
erste Reich der Christenheit war, sprach man noch 
wenig von Patriotismus.“

Endlich geht der Verf. daran, die Form der Schrif
ten Otto’s zu besprechen, und wir lassen ihn hier am 
besten selbst reden. „Die allgemeine Form der Schrif
ten Otto’s,“ sagt er, „ist schon über die Chronik hin
aus , es ist Absicht und didaktischer Zweck damit ver
bunden, und nach eingeschobenen Ideen ein System 
gemacht. Otto combinirt schon die Folgen aus den 
Ursachen. . . Statt des blos zeitlichen, annalistischen, 
wird bei ihm schon der sachliche Zusammenhang mehr 
hergehalten (?). So ist Otto schon ein pragmatisiren- 
der Geschichtschreiber.“ Dann weist der Verf. „Ein
heit und Zusammenhang“ der beiden Werke trotz ihrer 
Verschiedenheit nach, und hebt die treffliche Auswahl, 
Vertheilung und Anordnung des historischen Stoffs her
vor. Hieran knüpft er Bemerkungen über Otto’s Dar
stellungsgabe, Stil und Latinität, die wir nur unter
schreiben können. Wahre Glanzpunkte seiner Darstel
lung nennt der Verf. die psychologischen Charakter
schilderungen und seine Geschichtsreden, und hebt be
sonders Gest. II, 22 hervor. Mit Recht findet er den 
Stil in dem spätem Werke besser als in dem frühem, 
und kommt dann, nachdem er Einiges über Radevicus 
gesagt, zur Schlussbetrachtung, in der es heisst: „Wir 
haben in ihm (Otto) eine Persönlichkeit kennen gelernt, 
die in jeder Beziehung auf der Höhe ihrer Zeit stand. 
Keinem, auch nicht dem besten Geschichtschreiber des

Verantwortlicher Redacteur: Dr- F. Mand in Jena.

deutschen Mittelalters vor ihm, für den wir Lambert 
von Aschaffenburg halten, steht Otto an Vorzügen nach, 
keiner seiner Zeitgenossen steht ihm als Historiker gleich, 
und von wenigen Geschichtschreibern des Mittelalters 
nach ihm wird er übertroffen werden. Otto hat schon 
darum einen wesentUchen Fortschritt in der Historio
graphie gethan, das» er in seiner Chronik zum ersten 
Male eine philosophisch-theologische Behandlungsweise 
der Geschichte versuchte.“

Aus allem diesen geht klar hervor, dass der Verf. 
nicht ohne Beruf und mit dem vollen Ernste der Wis
senschaftlichkeit seine Aufgabe durchgeführt hat. Was 
wir im Einzelnen und gleich anfangs an der Form zu 
tadeln fanden, tritt auch im dritten Abschnitte zum 
Nachtheil des Ganzen hervor, da der Verf. auch hier 
Wiederholungen unterlag und durch das zu viele Sche- 
matisiren zu viel vom Gerüste stehen liess, anstatt das 
Gebäude frei hinzustellen. Was den Inhalt angeht, so 
kann man mit gutem Gewissen die im Verlaufe der 
Anzeige zerstreuten Lobsprüche zu einer vollen und 
dem Ganzen geltenden Anerkennung zusammenfassen, 
und nur den einen Punkt, den eigentlichen Fortschritt, 
den Otto in der Geschichtschreibung des deutschen 
Mittelalters bezeichnet, hätten wir gern nicht nur an
gedeutet und anerkannt, sondern auch begründet gese
hen, weil doch gerade dieses wenn auch nicht die 
grösste, doch jedenfalls edelste Perle in der Krone des 
historischen Glanzes Otto’s ist. Darunter verstehen 
wir aber weniger das, was der Verf. unter Form und 
Darstellung Otto’s begreift und gerühmt hat, als vielmehr 
die bereits von Waitz anerkannte philosophische Behand
lungsweise der Geschichte, die Otto vorschwebende, 
wenn auch nicht klar in sein Bewusstsein getretene 
Ansicht von dem Gange der Menschheit von Osten 
nach Westen (Chron. proemium), die Überzeugung von 
dem Fortschreiten derselben zum Bessern, dem Geiste 
Gottes in der Geschichte: eine Überzeugung, die sich aus 
seiner düstern Weltanschauung immer wieder wie eine 
Blume aus schwerem Gesteine hervorringt. Aber frei
lich, um diesen Vorzug Otto’s zu begründen, hätte er 
die ganze Historiographie des Mittelalters in kurzen und 
scharfen Umrissen vorführen und zeichnen müssen, eine 
Forderung, die für eine Kraft, die eben wird, 
viel zu gross ist, um gerecht zu sein, und über der 
wir uns die Freude an seiner Leistung nie t verküm
mern wollen. Lieber nehmen wir die Arbeit des Verf. 
als ein neues Zeugniss hin, dass in "?m Orden, dem 
er angehört, die alte rühmenswerthe^be zur Wissen
schaft und die bekannte humane friedliche Gesinnung 
noch fortlebt, und verbinden damit den Wunsch, dass 
das Land, dem er angehört, un< ie Hochschule, die 
seine Leistung gekrönt, noch mehre Früchte dieser Art 
tragen mögen, die uns vergessen machen machen können, 
dass die Geschichte daselbst so lange Zeit zu unheiligen 
und unpatriotischen Parteizwecken ausgebeutet wurde.

Jena. Dr. Wegele.
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Griechische Literatur.
Saphoclis Tragoediae. Recensuit et explanavit Eduar- 

dus Wunderns. Vol. I, Sect. 3 continens Oedi- 
pum Coloneum. Editio tertia. Gothae et Erfordiae, 
Hennings. 1847. 8mai. 1 Thlr.

Da Hr. Wunder fortfährt, seinen Fleiss und seinen 
Eifer auf die Vervollkommnung seiner Ausgabe des 
Sophokles zu verwenden, so gebührt seiner Beharrlich
keit und seinem Bemühen die fortgesetzte Aufmerksam
keit der Kritik. Den Plan dieser Arbeit und dessen 
Ausführung zu charakterisiren, ist überflüssig, weil 
beide genugsam bekannt sind, ausserdem aber Hr. W. 
zu fest daran hängt, als dass er durch den Nachweis, 
wie sie verbessert werden könnten, zu einer Änderung 
gebracht werden dürfte. In der Kritik ergibt sich Hr. 
W. immer mehr einer gewissen raschen Kühnheit, welche 
ihn verleitet, den Text in einer mitunter ganz unzuläs
sigen Weise zu ändern, was denn gerade in einer Aus
gabe für die Schule am allerwenigsten an seinem Platze 
ist. Sogar unmögliche Conjecturen finden sich in den 
Text gesetzt. So V. 521, wo es bei Brunck heisst:

7)veyxov xaxorar, 6 £evot, 
Tjvsyxov, axov p.sv, $s6<; i'aw 
tovtov 8’ av^ra^perov ovSsv

Die Strophe zeigt, dass die Stelle verderbt sei, und 
Hr. W. nimmt, ohne sie herzustellen, von Bothe sxov 
für axov auf, was Oedipus nicht sagen kann. Wer 
das nicht einsieht, dem kann es wenigstens V. 963 ff. 
beweisen, wo Oedipus sagt: a£ ^yo TaXa^ Tjvsyxov axov. 
Die Wiederherstellung ist leicht:

Tveyxcv xaxoTaT, o ^svot axov, igto [roSsl * 
tovtov 8’ av^afpsrov ovSsv [s’cra]

V. 547 für „ x , , 
xai, yap aXXov«; etpovsvffa, xa^oXsaa 

liest man bei ihm: f
xai yap aXovv s^ovsvffa xtX. '

ohne nur durch eine einigermassen befriedigende Sophistik 
die unerhörte Redensart beschönigt zu sehen. Dass aXXov? 
aus £p.ou<; habe entstehen können, welches hierher passt, 
habe ich im Rheinischen Museum nachgewiesen, und 
des Oedipus Worte 968 sprechen dafür, wenn er sagt: 

ra8’ etc ep.avTbv tov^ 7)p.ap^avov.
Besser hat Hr. W. die schwierige Stelle V. 616. 7 

behandelt, indem er sie liess, wie sie überliefert ist:
xai rata O^ßatc si Tavuv suppst 
XaXÖS TCpO? GS,

da die Worte xaXo^ rs auf xaXö; x hin weisen, und
mit xaXöc Ta 7rpo<; cs nichts gewonnen wird, weil xaXöc 
sysi eine Erklärung von sv7]p.spei sein konnte, woraus 
xaXö; in den Text kam, wiewol auch xaXo$ x s/st pas
send auf su7]p,spsi folgen konnte, sodass für die Emen- 
dation eine grosse Unsicherheit vorhanden ist. Wäre 
eine Glosse der Grund der Corruptel, so liesse die 
Lücke sich mit einiger Wahrscheinlichkeit ausfüllen, 
wenn man arcavra xpo? gs lesen wurde.

V. 1081 ff. hat Hr. AV. da^e^en mit einer scheinbar 
leichten, in der That aber unmöglichen und unglaub
lichen Conjectur heimgesucht:

e’Ä“’ aeXXaia TaxvppoQTo; rceXsia? 
al^sp^a? vscpsXa^ 
xvpGai p.’, avTOv 8’ ayovov 
^'oopr^aaa Tovp.bv cp.p.a.

Er schreibt sopiqaaGa und verbindet TreXsta? vs-
<peXa<;, als gäbe es Wolkenlauben, und dann verbindet 
er xvpGai p.t ayovov, als ob das heissen könne, den Kampf
platz so erreichen, dass man vou oben herabschaut, 
während es nur heissen kann, den Kampf erreichen, 
dass man wirklich dabei ist, dabei steht oder auch 
Theil daran nimmt. Der Chor kann aber nur sagen, 
dass er eine Taube sein möchte, um hoch emporzuflie
gen und auf den Kampf in Sicherheit herabzuschauen. 
^sop^Gaca ist gewiss nichts anderes, als ein in den Text 
gerathenes Glossern, welches das mit Tovp.bv cp.p.a ver
bundene Verbum verdrängt und welches als Erklärung 
des verlorenen Zeitworts nebst Toup.bv op.p.a anzusehen 
ist, denn ^reopsiv ist gerade bei den Grammatikern im 
Gebrauch gewesen, um Ausdrücke zu erklären, welche 
das Sehen bezeichnen. Den Vers anszufüllen, böte 
sich sp.7rX^pöaaaa oder ähnliches dar, was aber ganz 
unsicher ist.

In der Auslegung hat Hr. W. noch gar Manches 
zu verbessern, ehe seine Ausgabe genügend erschei
nen kann. Es mag aber genügen, nur eine Erklärung 
aus dem Bereiche dieser Tragödie zu berühren, welche 
Hr. W. von G. Hermann angenommen hat. Als Poly- 
neikes am Altäre des Gottes um eine Unterredung mit 
Oedipus bittet, wünscht Theseus, diese möge ihm ver
gönnt werden, doch Oedipus widerstrebt, und als The
seus ihn auffordert, zu bedenken, dass die Rücksicht 
auf den Gott, welchem jener Altar gehört, ihn wol be
stimmen müsse zur Erfüllung jener Bitte, wendet sich, 
V. 1181, Antigone an den Vater ebenfalls bittend:
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zaTSp, ra^ov p.ot, xsl vsa Trapawsdo.
tov av8p’ saaov tovSs avTOv <ppm 
yapw rcapaaxstv, to $’ o ßovXsrar 
xod vwv vTOixe rov xaGiYV7)rov p.oXetv.

Hermann erklärt tov avSpa tovSs vom Polyneikes und 
Hr. W. nimmt diese Erklärung als die richtige an, 
während sie durchaus unzulässig ist, denn da Oedipus 
tiefen Schmerz empfinden musste, den Sohn zu einer 
Unterredung zuzulassen, so bedurfte es ernster Gründe, 
ihn dazu zu stimmen. Darum beruft sich Theseus auf den 
Gott, und Antigone kann diese Berufung nur wieder
holen , nicht aber derselben vorhergehen lassen, er 
möge dem Polyneikes willfährig sein und dazu dem 
Gotte; wohl aber ist es geeignet, dass sie sage, sei 
dem Theseus gefällig und achte auf seine Mahnung 
wegen des Gottes, denn Theseus hatte dem Oedipus 
den wichtigsten Dienst erwiesen, und fuhr fort, ihm die 
Ruhe, die der blinde Greis suchte, zu sichern. Der 
Zusatz xai vwv x~X. schliesst sich ganz richtig an, denn 
die Töchter bewährten sich auf das herrlichste in der 
Hingebung an den Vater.

Wo die Auslegung auf Sachen einzugehen hat, 
zei^t Hr. W. nicht immer die Umsicht, welche für 
diese Gattung der Interpretation erforderlich ist. So 
erklärt er z. B. im Ajax 179 die Anwendung des Na

mens Enyalios davon, dass dieser statt Ares gewählt 
sei, weil Ares auf Seiten der Troer stehe. Es ist 
nicht nöthig, daran zu erinnern, dass Ares den Bei
namen Enyalios bei Homer habe, und dass Hektor (U. 
XVIII, 309) sagt ^vvc? ’EvvaXto^, denn mag Ares auf 
Seiten der Troer stehen, so ist ihm doch jeder Käm
pfer Dank schuldig, denn aller Krieg und Mord gehört 
ihm. II. XX, 78 will Achilles mit Hektors Blut sätti
gen "Apiqa TaXavpivov icoXejiwnijv. Hätte Hr. W. nur dar
auf gemerkt, dass Artemis ja in demselben Sinne un
mittelbar vorher genannt wird, welche ebenfalls auf 
Seiten der Troer steht, aber auch den Dank aller Jä
ger verdient, weil sie alle Jagdbeute gewährt. Bei den 
Worten Dejaneira’s in den Trachinierinnen (580).

XiTOva tovS’ sßa4»a, TrpoaßaXoutj’ oGa 
xstvo<; SV7TS.

weisst er auf Diodor hin, welcher eine der spätem Zeit 
angehörige schmutzige Erweiterung der Erzählung1 vor
bringt, welche für die Würde .dieser Tragödie durch
aus nicht zulässig ist, und in nichts von (lern, was 
Dejaneira spricht, irgend begründet ist. Dass Niemand 
zu Oed. Col. 718 tqv sxaToptoSov Ntjp^Sqv axoXou^ro; 
den Ausdruck xopav aysXav sxaTofpiov in Pindar’s Sko- 
lion (I) vergleichen mag, ist sonderbar.

Frankfurt. Konrad Schwenck.

Kurze Anzeigen.
Theologie.

Die Grundlehre der Religion Jesu, nach dem Prin
cipe des evangelischen Protestantismus ermittelt und 
systematisch entfaltet von Dr. Ang. Francke, königl. 
sächs. Landes - Consistorialrathe und evangelischem 
Hofprediger. Leipzig, Friedr. Fleischer. 1848. 8. 
1 Thlr.

Der verstorbene Consistorialrath Böhme in Luckau 
gab vor mehr als zwanzig Jahren „Die Religion Jesu 
Christi aus ihren Urkunden dargestellt“ heraus und 
liess bald darauf zwrei andere Schriften folgen: „Die 
Religion der Apostel“ und „Die Religion der christlichen 
Kirche unserer Zeit“. An seine in dem Kampfe der 
Parteien nicht genug gewürdigten Arbeiten erinnert in 
mancher Hinsicht die obige Schrift; nur dass dieselbe 
in einem noch Strengern wissenschaftlichen Tone ge
halten und dadurch, sowie durch ihre ganze übrige 
Art weit mehr geeignet ist, einer echt rationalen Auf
fassung des Ghristenthums zu dienen und ■— was die 
Vorrede als ihr letztes Ziel ausspricht — die dem Chri
stenthum entfremdeten Gemüther demselben durch Nach- 
wreis seines innigen Zusammenhanges mit der Menschen
natur wieder zu befreunden. Zu dem Ende geht der 
Verf. in der Einleitung (S. 1—38) von dem Begriff der 
christlichen Lehre und der Religion Jesu aus und be

stimmt die letztere als das Anerkenntniss des Verhält
nisses zwischen Gott und den Menschen, wie es in 
Jesu selbst sich vorfand. Die Lehrbegriffe als Com- 
plexe subjectiv gebildeter Vorstellungen darüber wollen 
Verständigung für die verschiedenen christlich religiö
sen Gemeinschaften. So entsteht die Theologie, mit 
welcher aber unglücklicherweise die Religion vielfach 
verwechselt wird, wie schon der Begriff der sogenann
ten Rechtgläubigkeit zeigt. Dazu kam Mangel an sy
stematischer, organisch-allseitiger Behandlung des gan
zen Inhalts der christlichen Religion in früherer und 
späterer Zeit. Er zeigt sich in unserer evangelischen 
Kirche namentlich darin, dass es hier von vorn her
ein an einer durchgreifenden Anwendung des Schrift- 
princips fehlte, und dass ihm das sogenannte materiale 
Princip mit gleicher Berechtigung zur Seite, mi Grunde 
aber übergeordnet wurde, ein Widerspruch, der nicht 
länger zu dulden ist, da so dem Constituirten die Di
gnität des Constituirenden erschlichen wird. Im Gegen
sätze zu dem positiven Dogmatismus der Orthodoxie wie 
zu der besonders durch ihn hervorgerufenen zerstörenden 
Kritik ist daher lediglich auf das Formalprincip zurück
zugehen und von ihm aus der Aufbau der christlichen 
Lehre völlig unbefangen zu unternehmen. Dann zeigt 
sich, dass die auch in neuern Versuchen zu deren sy
stematischer Verarbeitung aufgestellten Centralgedan
ken: Liebe, Glückseligkeit, Heil, Erlösung, Reich Got
tes, Einigung mit Gott — aus dem einen oder dem 
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andern Grunde als solche unhaltbar sind, was nament
lich rücksichtlich der Erlösung (vgl. S. 133 f.) theils 
aus der blossen Negativität des Begriffs, theils daraus 
zu erweisen versucht wird, dass er im N. T., so weit 
es historisch, nirgend als eigentlich constitutiver Ge
danke der Religion Jesu vorkomme. Das Fundament 
bei Paulus 1 Cor. 3,10 f. verlangt aber noch nähere Be
stimmung. Um sie und die Grundidee zu gewinnen, 
stellt Verf. drei Kriterien auf und ermittelt dieselbe nach 
ihnen im ersten Theile S. 39—73 als religiöse über
haupt, als eine der Religion Jesu eigenthümliche, als 
ihm selbst einwohnend und sein ganzes Verhältniss zu 
Gott bedingend, wozu noch kömmt, dass sie, was nur 
sehr wünschenswerth erscheinen kann, auch von den 
Aposteln bewährt wird. Die Idee selbst ist Gotteskind- 
schaft. Wie sie das Selbstbewusstsein Jesu als der 
Alles erhellende Lichtpunkt seines Seelenlebens ein
nahm, so sollte auch die Menschheit in ihr den Angel
punkt ihrer Religion ergreifen. Wie sie durch ihn als 
ein Neues in das fromme Leben des Menschen eintrat, 
So als das Höchste, das in dem frommen Menschen 
lebendig werden sollte. Dies ergibt sich unter Anderm 
besonders aus der Taufformel (Matth. 28, 19). In ihr 
sind zugleich drei weitere Hauptmomente der Idee an
gedeutet, welche bei der Entfaltung des Fundamental
gedankens leiten können, durch die derselbe sich recht
fertigen muss. Diese Entfaltung bildet den zweiten Theil 
der Schrift (S. 74—207). Zuerst wird die objectiv-reale 
Gotteskindschaft —• Gott der Vater der Menschen — 
entwickelt, die Lehre von Gott in ihrer allgemeinen 
Begründung aus dem Causalitätsbegriff und nach den 
daraus sich ergebenden göttlichen Attributen, sowie die 
eigenthümlich christliche Lehre von Gott — Gott ist 
Liebe — dargestellt, daraus die Anthropologie abgelei
tet, die göttliche Regierung hauptsächlich unter dem 
Gesichtspunkte der Erziehung aufgefasst, die Bedeutung 
des Christenthums als Anstalt für die letztere und die 
Versöhnungsbedürftigkeit erwiesen und der Abschnitt 
mit einem Blicke auf das Verhältniss des Mosaismus 
zum Christenthume geschlossen. Der zweite Abschnitt 
hat zum Inhalte die objectiv-ideale Gotteskindschaft — 
Sohn Gottes— so zu bezeichnen, weil diese Kindschaft, 
im Unterschiede von der ersten an sich seienden, nicht 
blos natürlicherweise an dem Menschen haftet, sondern 
nun auch in seinem Selbstbewusstsein, also für sich 
auftritt. Das Verhältniss, welches das Object der Re
ligion ausmacht und vorher nur Wahrheit hatte, hat 
nun auch Wirklichkeit. Das Bild der auf ihm beruhen
den Vollendung kömmt zu dieser Wirklichkeit geschicht
lich in Jesu dem aber deshalb noch keine absolute Sünd- 
losigkeit im Sinne der Schule beizulegen ist. Er bewährt 
sie in Beziehung auf Gott und die Menschen durch die 
höchste Reinheit und Kraft der Liebe und wird so Ur
bild wie Vorbild der Tugend. Darauf beruht die durch 
ihn bewirkte Versöhnung, welche nur in dem Menschen 
stattfindet. Auch die Rechtfertigungslehre empfängt nun 
nach dem in ihr liegenden Kerne ihre wahre Bedeu
tung, ebenso wie Jesu Tod. Er ist vor Allem als höch
ste Erweisung der Liebe in der Hingebung für die Brü
der anzusehen, wobei unbenommen bleibt, ihm nach 
dem Vorgänge von Paulus in der mannichfaltigsten Deu
tung zu einem grossartigen erwecklichen Symbol für die 

verschiedensten Seiten des Lebens zu machen. Ent
sprechend jener Grösse, Reinheit und Beständigkeit in 
der Bethätigung der Kindschaft bei Jesu ist seine Selig
keit, deren höchste Stufe als Erhöhung, als Sitzen zur 
Rechten Gottes beschrieben wird. Durch solche Offen
barung des Sohnes, resp. des Vaters in ihm, wird für 
den einzelnen Menschen wie für die Gemeinschaft die 
subjectiv-reale Gotteskindschaft vermittelt, welche der 
dritte Abschnitt darstellt. Der Geist ist ihr Princip und 
Pfand; der Eintritt in dieselbe die. Wiedergeburt. Je
nes Princip gedacht als Gott in der ihm eigenthümlichen 
Wirksamkeit ist der heilige Geist. Er wirkt im Men
schen, ohne dessen Selbstthätigkeit auszuschliessen, 
besonders Bekehrung und Busse, und fällt in gewisser 
Beziehung mit dem Geiste Christi zusammen. Insofern 
wirkt er auch in seinen Anstalten fort. Das Lehramt, 
die Gemeinde in ihrer Gesammtheit und ihren einzel
nen Zweigen, die h. Schrift und das Gebet, Taufe und 
Abendmahl sind dafür die weitern Vermittlungen und 
Träger. — Aus dieser kurzen Übersicht schon mag 
sich der streng geschlossene, genetische Gang ergeben, 
welchen der Verf. bei seiner Entwickelung eingeschla
gen hat. Die einzelnen Verbindungsfäden zu verfolgen, 
muss dem Leser überlassen bleiben. Er wird sich dadurch, 
wie durch eine Fülle von feinen exegetischen, psychologi
schen und religionsphilosophischen Bemerkungen und 
Ausführungen im hohen Grade angezogen und reichlich 
belohnt finden. Dem Umfange nach mässig, bietet die 
Schrift bei ihrer ausserordentlich gedrängten und doch 
klaren Darstellung sehr Viel. Frei von dem Speculi- 
ren auf dürrer Haide, von welchem der Verf. S. 112 
nach den von ihm gemachten Erfahrungen sich gründ
lich abgewendet zu haben versichert, erfasst er seine 
Aufgabe mit grosser Schärfe und Nüchternheit und führt 
sie mit männlicher Selbständigkeit und Consequenz in 
einerWeise durch, welche neben der oben angedeute
ten Parallele die Erinnerung an Lessing’schen Sinn und 
Geist nahe legt. Zugleich blickt, ohne dass das Buch 
mit Literatur belastet wäre, überall eine vielseitige ver
traute Bekanntschaft mit dem Bedeutendem auf den 
hier einschlagenden Gebieten hindurch, und so ist nur 
zu wünschen, dass der trefflichen Arbeit, welche in 
eine der ruhigen wissenschaftlichen Betrachtung und 
Erörterung leider so vielfach ungünstige Zeit faljt, da- • 
durch die verdiente Beachtung nicht verkümmert werde.

Geschichte der Philosophie.
Geschichte der Philosophie im Umriss. Ein Leit

faden zur Übersicht. Von Dr. Albert Schwegler. Aus 
der „Neuen Encyklopädie der Wissenschaften und 
Künste“ besonders abgedruckt. Stuttgart, Frankh. 
1848. Gr. 8. 1 Thlr.

Die Absicht der „Neuen Encyklopädie“ — deren 
theilweise unleugbaren Werth wir durch dieses Urtheil 
keineswegs herabsetzen wollen — ist in ^em Prospect 
zu pomphaft und mit einem offenbaren Mangel an ge
rechter Würdigung der in einer weit ausgedehntem 
Brauchbarkeit die Theilnahme des Publicums verdienen
den alphabetisch geordneten encyklopädischen Werke
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verkündigt worden. Wenn nun dieser Absicht die vor 
kurzem in unserm Blatte (Nr. 70 dieses Jahrgangs) ange
zeigte, gleichfalls aus der Encyklopädie besonders ab
gedruckte „Religionsgeschichte und Religionsphiloso
phie vom Pfarrer Dr. Kraft“ aus dem Grunde nicht 
entspricht, weil sie als eine höchst einseitige und ober
flächliche Parteischrift sich herausstellt, so findet zwar 
der nämliche Grund auf die vorliegende Schrift keine 
Anwendung. Nichtsdestoweniger dürfte ihre Angemes
senheit für den ihr vorgesteckten Zweck sehr in Zwei
fel zu ziehen sein. Zwar dem Sachkundigen, dem we
nigstens mit einzelnen Partien der Geschichte der Phi
losophie näher Vertrauten und in diesem Gebiet eines 
selbständigen Urtheils Fähigen mag in der reichen Menge 
der hierher gehörigen Literatur auch eine solche mög
lichst gedrängte übersichtliche Zusammenstellung nicht 
unwillkommen sein. Er wird sie mit eignem Denken 
seinem Standpunkte und ihrer Eigenthümlichkeit gemäss 
zu gebrauchen wissen. Jedoch dem Laien und also 
der bei weitem grössern Mehrzahl Derjenigen, für wel
che sie berechnet ist, vermag sie keinen wahren Nutzen 
zu bringen. Sie kann unmöglich das Publicum, dem 
sie sich gewidmet hat, welches „die Leser aller Stände 
und Klassen deutscher Nation“ umfassen soll, mit den 
„Resultaten der philosophischen Geistesthätigkeit ver
traut“ machen, kann sie unmöglich, wenn sie nicht 
schon Esoteriker sind, zu einem klaren Verständniss 
des Gegenstandes führen, sie ist nichts weniger als 
eine auch nur verhältnissmässig populäre Schrift. Um 
in einem Abrisse dieser Art den Inhalt und den Zu
sammenhang der Systeme zu verstehen, darf man kein 
Neuling in der Sache sein, sondern muss man eine 
gereifte Einsicht in die Probleme der Philosophie und 
in die Methoden ihrer Behandlung mitbringen. Leicht 
dürfte Denen, welche aus einem anscheinend so bequem 
zugänglichen Hülfsmittel die erste Bekanntschaft und 
wol ihre ganze Bekanntschaft mit dem Entwickelungs
gange der Speculation zu gewinnen gedenken, statt 
des gehofften Gewinns der Nachtheil sich darbieten, 
der aus einem Scheinwissen, aus einer blos äusserlichen 
Auffassung nicht begriffener Sätze und Formeln ent
springt. Übrigens ist Ref. weit entfernt, dieser Arbeit 
aus der Feder eines verdienstvollen und von ihm hoch
geachteten Gelehrten, wenn sie gleich ihrer encyklo- 
pädischen Absicht und Kürze gemäss eine ungelöste 
und unlösbare Aufgabe sich vorgehalten hat, denjeni
gen Werth abzusprechen, der ihr abgesehen von die
ser Unzulänglichkeit zukommt. Sie empfiehlt sich durch 
die Präcision und Gefälligkeit ihrer Andeutungen und 
grossentheils auch durch die Besonnenheit und Richtig
keit derselben. Die Einwendungen, welche Ref. in den 
beiden letztem Beziehungen hier und da zu machen hat, 
treffen Stellen, in denen der Verf. von dem HegeFschen 
Formalismus sich zu abhängig zeigt und gewisse Grund
sätze und Ansichten seiner Schule geltend macht, die 
bereits vor ihm von andern Hegelianern in der Bear

beitung der Geschichte der Philosophie befolgt und zum 
Theil wörtlich so, wie er sie wiedergibt, ausgespro
chen worden sind. Hierher gehört namentlich seine 
Auflassung und Eintheilung der vorsokratischen Philo
sophie , in ihr wiederum besonders seine Verkennung 
der Bedeutung und der Stellung der pythagoreischen 
Lehre (die nach dem dreifachen übereinstimmenden 
Zeugpiss 1) dqr Fragmente des Philolaos, 2) ihres Ein
flusses auf die platonische Lehre, 3) der Anführungen 
bei Aristoteles einen ganz andern und weit hohem Platz 
einnimmt, als er ihr anweist), und seine Meinung über 
das Verhältniss des Hellenismus zum Christenthun, wo
bei Zeller’s „Philosophie der Griechen“, auch seine An
sicht über Spinoza’s Lehre von der Substanz, wot'ei 
Erdmann’s Aufsatz über „die Grundbegriffe des Sjnno- 
zismus“ in dessen „vermischten Aufsätzen (Leipzig 1846)“ 
zu vergleichen. Es ist hier nicht der Ort, jene Ein
würfe, welche eine gesammte philosophische Richtung 
treffen, näher hervorzuheben. Ref. begnügt sich mit 
der Bemerkung, dass nach seiner Überzeugung der 
Verf., obgleich an Hegel das zu Übertriebene und zu 
offenbar Falsche der dialektisch apriorischen Construc- 
tion der Geschichte der Philosophie rügend, selbst den
noch bei jenen Punkten ein im Hegelianismus wurzeln
des und nur der pantheistischen Denkart dienendes 
Schema für die Anordnung und Beurtheiluna; des Stof
fes angewandt und hierbei der Wahrheit, der Ei<mnthüm- 
lichkeit, der innern Verknüpfung des geschichtlich Ge
gebenen Gewalt angethan hat. Der allerdings blendende 
durch das prokrustesartige Einpassen der Thatsachen in 
dieses Schema entstehende Schein einer tiefsinnigen spe- 
culativen Durchdringung und organischen Gestaltung 
des historisch Überlieferten ist um so gefährlicher, da 
er besonders dazu geeignet ist, jugendliche und unreife 
Köpfe zu verblenden und sie abzuhalten von der un
befangenen Erwägung, von der gründlichem Prüfung 
der wichtigsten Momente in der Entfaltung des geisti
gen Lebens der irdischen Menschheit. Zum Schluss 
will Ref. noch erwähnen: mit Unrecht wird auch von 
dem Verf., wie im Ganzen genommen von der HegeF- 
schen Partei, dem Meister des modernen Pantheismus 
das Verdienst zugeschrieben, zuerst geoffenbart zu ha
ben, dass die Geschichte der Philosophie „unter den 
Gesichtspunkt eines einheitlichen Processes zu stellen 
sei.“ Schon Tiedemann hat den Begriff ihrer Einheit 
anerkannt und Tennemann hat diesen Begriff in der 
Einleitung zu seinem grössern Werke ebenso sehr in 
der Hauptsache angemessen, wie ausführlich? entwickelt. 
Er führt dort die richtige Begriffsbestimmung aus, die 
Schilderung der Geschichte der Philosophie sei die 
Darstellung der successiven Ausbildung der Philoso
phie, der innerlich zusammenhängenden und jn ihrer 
Zeitfolge einander bedingenden Bestrebungen, die Idee 
der Wissenschaft von den letzten Gründen und Gesetzen 
der Natur und der Freiheit zu reahsiren.

Verantwortlicher, Redacteur: Dr. Hand in Jena. Druck und Verlag von ®r®cl£haus in Ijeipzig«



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. 130. 31. Mai 1848.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.
Dem Privatdocent an der Universität Leipzig Dr. Julius 

Clarus ist eine ausserordentliche Professur der Medicin ertheilt 
worden.

Der Prediger Göschen in Wunstorf ist zum Superintendent 
und 'Pastor zu Ilfeld erwählt worden.

Dem Oberlehrer Gottschick in Anklam ist das Directorat 
des dasigen Gymnasium übertragen worden.

Dem Studienlehrer an der lateinischen Schule in Baireuth 
Dr. H. W. Heerwagen ist eine Professur an der dasigen Studien
anstalt übertragen worden.

Dr. Henneberger, ordentlicher Lehrer am Gymnasium in 
Hildburghausen, ist zu gleicher Function an das Gymnasium 
zu Meiningen befördert worden.

Dem Privatdocent Dr. Lott in Göttingen ist eine ausser
ordentliche Professur in der philosophischen Facultät der Uni
versität daselbst übertragen worden.

Professor Schaffarik in Prag ist zum dortigen Bibliothekar 
ernannt worden.

Der ausserordentliche Professor der Medicin in München 
Dr. K. Schneemann ist zum ordentlichen Professor der Medicin 
an dortiger Universität ernannt worden.

Der Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts 
am Lyceum zu Salzburg Joseph Schneider ist zum Scholasticus 
am Domcapitel zu Triest ernannt worden.

Der Professor der Medicin Dr. Aug. Arn. Sebastian in 
Groningen ist zu gleicher Fnnction an die Universität zu Ley
den versetzt worden.

Nekrolog.
Am 2. April starb auf seinem Landgute Goodrich Court 

in Herefortshire S. R. Meyrick, der Verfasser des Werks über 
die mittelalterlichen Waffen und Besitzer einer ausgezeichneten 
W affensammlung.

Am 15. April zu Profen bei Zeitz Friedrich August Lobeck, 
Pfarrer daselbst, im 86. Lebensjahre. Von ihm erschien: Pur- 
gatorium der Kritik des neuen leipziger Gesangbuchs (1797); 
Predigten (1816); Aufsätze in Tzschirner’s Magazin.

Am 30. April zu Leipzig Dr. Theodor Mittler, ordent
licher Professor der Geschichte an der Universität zu Zürich. 
Von ihm erschien: De schismate in ecclesia romana sub pontif. 
Benedicti noni orto disputatio critica (1835).

Am 13. Mai zu Leipzig Dr. Karl Heinrich Brenner, sech
ster College an der Thomasschule daselbst, vorher Adjunct an 
dieser Lehranstalt.

Gelehrte Gesellschaften.
Asiatische Gesellschaft in London. Am 11. März 

übergab Georg Staunton ein meteorologisches Tagebuch, das 
zu Fu-tschu-su in China geführt und von dem britischen 
Consul Walter mitgetheilt worden ist. Die Beobachtungen er
strecken sich mit Ausfall der Monate Februar bis Juni 1846, 
auf den Zeitraum vom Juli 1^44 — 46. Das Klima ist in je
ner Gegend sehr unbeständig, im Frühjahr nasse Jahreszeit 
bis zum Juni, wo übermässige Wärme eintritt. Die Seewinde 
von Südost, welche im Sommer wehen, hören im September 
auf, wornach die Hitze drückend wird, wenn auch das Ther
mometer geringere Grade zeigt als in frühem Monaten. Der 
Winter ist bei mässiger Sonnenwärme und wolkenlosen Himmel 
sehr angenehm. Die Nächte sind zuweilen kalt, Schnee hat 
man nur einmal auf den Bergen gesehen. Vorgelegt wurden 
nachträgliche Bemerkungen des Dr. Hincks über die keilförmi
gen Inschriften zu Van. Der Secretär Jas eine Abhandlung 
von B. B. Hodgson über die Urbewohner des Himalaya, süd
lich vom Tibet, von Gilgil bis Bramalikund, 90 engl. Meilen 
in der Breite. Die Berge sind sehr steil, von engen Schluch
ten durchschnitten, und enthalten viele Quellen und Flüsse, 
sowie eine üppige Baumvegetation. Man kann dies Land in 
drei beinahe gleiche Theile sondern, von denen hier die Ge
gend zwischem dem Kali, dem Ghagra und dem Dunsri, also 
die Länder Nipät, Sikih und Bhutan, behandelt wurde. In 
dieser Gegend findet man zehn Hauptstämme Urbewohner, 
welche alle Mundarten sprechen, die von dem Sanskrit gänz
lich abweichen. Sie bewohnen die mittlern und gemässigten 
Zonen der Berge in einem Höhenzuge von 3000 bis 10,000 
Fuss. Das Klima ist gesund, nicht zu heiss, doch bei sehr 
veränderlicher Temperatur; die vorwaltende Feuchtigkeit erzeugt 
eine üppige Vegetation. Die Stämme sind nach Sprache, Re
ligion, Sagen und körperlicher Beschaffenheit insgesammt tibe
tanischer Abstammung. Aus den Sagen erschliesst man, dass 
sie etwa vor 1300 Jahren über den Himalaya gekommen, be
vor sich der Buddhaismus in Tibet verbreitete. Das Volk ge
hört zu den nomadisch ackerbauenden. Die Menschen sind 
von kleinerer Statur, weniger muskulös und von dunkelet Haut
farbe als in Tibet; die klimatischen Verhältnisse und die Sitte 
haben den ursprünglichen Charakter nicht vertilgt.

Preisaufgaben.
Die k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien hat in 

ihrer Eröffnungssitzung am 2. Febr. d. J, folgende Preisauf
gaben bekannt gemacht. Aus der Geschichte: I. Eine kritische 
Beleuchtung des Verfalls des römisch - deutschen Kaiserreichs 
seit 1245 (in welchem Jahre am 17. Jul. Kaiser Friedrich II. 
auf dem Concil zu Lyon von Papst Innocenz IV. abgesetzt 
wurde) bis 1273 (am 29. Sept, die Wahl Kaiser Rudolfs I.). 
Es soll aus den reichlichen, neu eröffneten Quellen im Ein
zelnen diese Zeit der politischen Parteiungen, der Ohnmacht 
und Schwäche des Reichsregiments, der Übergriffe und Willkür-
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handlangen der einzelnen Reichsglieder, der sittlichen Ent-i Eigenthum ihres Verfassers, wünscht es derselbe, so wird die 
__ j______ ________ 1___* T _ a r« r» r» 11 zl tiv» 1 txrA» rl am «11 ah ot« \/ z4 n a > onvitf trnn #1 z\ r« A t o ri OIYIIÜ f> I C H ri CT vi zl am4-a-< XXf — — 1— Z TX___ _  I _artung unparteiisch geschildert werden, auch der Verfall des 
Ansehens und der Geltung nach Aussen muss in Beriicksich- 
tigung kommen. Diese umfassende Aufgabe wird getheilt; sie 
soll fürs Erste in Bezug auf Deutschland beantwortet werden. 
Einsendungstermin: bis zum letzten December 1849; Preise 
1000 Fl. Conv.-Mze. II. Eine kritische Beleuchtung des Ver
falls des römisch - deutschen Kaisers seit 1245—73 in Bezug 
auf Italien. Einsendungstermin: bis zum letzten December 
1850; Preis: 1000 Fl. Conv.-Mze. III. Eine kritische Be
leuchtung des Verhältnisses von Böhmen, Mähren, Schlesien 
und Polen gegen Kaiser und Reich im 13. Jahrh. (bis 1273) 
mit kritischen Rückblicken auf die frühere Zeit seit Karl dem 
Grossen; besonders soll die Stellung König Ottokar’s II. (von 
1253 — 73) aufs Genaueste erörtert werden. Einsendungster
min: bis letzten December 1851; Preis: 1000 Fl. Conv.-Mze. 
IV. Eine kritische Beleuchtung äes politischen und staatsrecht
lichen Verhältnisses Österreichs, Steiermarks, Kärnthens, Krains, 
Istriens zu Kaiser und Reich in dem Zeiträume von Kaiser 
Karl d. Gr. bis zur Wahl Kaiser Rudolfs I., mit steter Be
rücksichtigung des Verhältnisses von Ungarn gegen das deutsche 
Reich. Einsendungstermin: bis letzten December 1852; Preis: 
1000 Fl. Conv.-Mze. V. Als letzte Aufgabe dieses Cyclus: 
Die Geschichte Kaiser Rudolfs I., mit gelehrter Basis, aber 
in allgemein ansprechender Darstellung. Mit Absonderung des 
kritischen Apparates, den die k. k. Akademie, wenn sie es 
für erspriesslich erachtet, abgesondert herausgeben wird, soll 
diese Geschichte in einem Bande von etwa 50, Druckbogen 
Gelehrte befriedigen und zugleich Gebildeten zusagen. Ein
sendung des Manuscripts: bis zum letzten December 1854; 
Preis: 2000 Fl. Conv.-Mze. — Aus der Philologie. Die Laut
lehre der gesammten slawischen Sprachen soll als Grundlage 
und Bestandtheil einer vergleichenden slawischen Grammatik 
dergestalt quellengemäss und systematisch bearbeitet werden, 
dass die am frühesten ausgebildete und am reichsten fliessende 
alt(kirchen)slawische Mundart zum Grunde gelegt und hierauf 
die übrigen lebenden und literarisch-cultivirten Mundarten in 
natürlicher Folge d. i. mit Berücksichtigung ihrer innern gene
tischen Verwandtschaft beleuchtet werden, in der Art, wie dies 
bereits für den germanischen und romanischen Sprachstamm in 
den Werken von Jak. Grimm und Friedr. Diez geschehen ist. 
Einsendungstermin: bis Ende December 1849; Preis: 1000 Fl. 
Conv.-Mze. — Aus der Physik. Es sind die Erscheinungen 
der geleiteten Wärme auf eine mit der Erfahrung überein
stimmende Weise aus zulässigen Grundsätzen zu erklären. Von 
einer genügenden Bearbeitung dieser Aufgabe erwartet die Aka
demie, dass durch Versuche und Rechnung nachgewiesen werde, 
auf welchem Hergänge die Fortpflanzung der Wärme im Innern 
der Körper beruhe, nach welchen Gesetzen sie vor sich geht, 
und, sofern diese Gesetze mit der thermischen Vibrationshypo
these in Einklang zu bringen sind, welchen Sinn die Ausdrücke: 
freie und gebundene Wärme, Wärme-Capacität u. s. w. im 
Geiste dieser Hypothese haben. Einsendungstermin: bis Ende 
December 1849; Preis: 1000 Fl. Conv.-Mze. — der Phy-1 
siologie dd Pflanzen. Welchen Antheil hat der Pollen der 
phanerogamischen Gewächse an der Bildung des Embryo? Ein
sendungstermin: bis Ende December 1851; Preis: 600 Fl. 
Conv.-Mze. Die Abhandlungen können in jeder in der öster
reichischen Monarchie einheimischen oder in der lateinischen 
Sprache verfasst sein und werden in der Sprache gedruckt, in 
welcher sie geschrieben sind. Jede gekrönte Preisschrift bleibt

Schrift von der Akademie als abgesondertes Werk im Druck 
gegeben; in diesem Falle erhält der Verfasser 50 Exemplare 
und verzichtet auf das Eigenthumsrecht.

Mlscellen.
In den „Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden 

im Rheinlande. XII.“ (Bonn 1848) gedenkt J. W. Wolf S. 189 ff. 
des Kinderglaubens in Köln, dass man die Kinder aus dem 
Kunibertsbrunnen („KunnebätzpÖtz“) hole. Diese sitzen drunten 
um die Mutter Gottes herum, welche ihnen Brei gibt und mit 
ihnen spielt. Es ist nicht dunkel dort, sondern sehr schön 
klar und hell. Oft fragen sich die Kinder später, ob sie sich 
nicht ihres Aufenthaltes in dem Brunnen mehr erinnerten? — 
Der Brunnen liegt in der Kirche selbst in einer Art von Kryp<e 
und ist jetzt gänzlich unbenutzt. Wolf knüpft an diese Sage 
anziehende Untersuchungen über den auch in Köln einst ge
bräuchlichen Cultus der germanischen Gottheit Holda, die als 
eine milde gnädige Göttin den Menschen sich stets hülfreich 
beweist und nur dann zürnt, wenn sie Unordnung im Haus
halt wahrnimmt; Sterbliche gelangen durch den Brunnen in 
ihre Wohnung und die Seelen der sterbenden Kinder fallen ihr 
zu u. s. w. Bekanntlich knüpfen sich ähnliche Sagen an den 
„Schönen Brunnen“ in Nürnberg und an den „Grossen Brunnen“ 
in Zürich, sowie an das „Manneken - Piss“ in Brüssel. Auf
fallend ist aber die Verwandtschaft dieser Brunnen mit dem 
See Fakone in Japan, von dem es in Colin de Plancy’s Didion, 
infern., p. 218, heisst: „Les habitants y placent une espece de 
limbes, habites par tous les enfants morts avant Page de sept 
ans. lls sont persuades que les ämes de ces enfants souffrent' 
quelque supplice dans ce lieu-lä et quils y sont tourmentes jus 
qu’ä ce qu’ils soient rachetes par les passants.“

Man kann — sagt Budik in seiner „Vorschule für biblio
thekarisches Geschäftsleben“ (München 1848), S. 8 f., 
allen den verschiedenen Arten der unter dem Namen der 
blia Pauperum bisher bei uns bekannten alten Holzschnitte 
sehr gute und natürliche Rechenschaft geben, wenn man 
nimmt, dass in ihnen Gegenstände abgebildet wurden, die 
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in den Fenstern von mehren alten Klöstern befanden. Denn 
es gibt, äusser den Folgen derselben von 40 Blättern, andere 
von 22, von 38 u. s. w. Woher sonst, als von dem verschie
denen Umfange, von der grössern oder kleinern Anzahl der 
Fenster in den zu verzierenden Kreuzgängen; wo nicht mehr 
Fenster waren, konnten auch nicht mehre dergleichen Gemälde 
angebracht werden und der Formschneider copirte gerade so 
viele, als er in diesem oder jenem Kloster fand. ^as a^er 
damals den Namen Biblia Pauperum führte, war nichts weniger 
als ein Werk für den gemeinen Mann, sondern vielmehr ein 
Werk für die Prädicanten, deren geistiger Armuth man damit 
zu Hülfe zu kommen suchte. Dies beweist z' P’ ^ie Biblia 
Pauperum des Bonaventura, unter dem Titel: „Biblia Pauperum 
a Domino Bonaventura edita omnibus praedicatonbus perutilis“ 
Denn die nähere Beschaffenheit derselben erk aren die am Ende 
befindlichen Worte: Expliciunt exempla sacre scripture ordinata 
secundum alphabetum, ut possint que. sunt necessaria in materiis 
sermonum et predicationum facilius apraedicatoribus inveniri.

Berichtigung. S. 135, Sp.l> V- U. ist zu lesen: von 
st. vor; S. 135, Sp. 2, Z. 2 v- ®- ”acö! 'Geistesarbeit: Einige; 
S. 137, Sp. 2, Z.8 V. o. Ideen st. Idee; S. 137, Sp. 2, Z. 23 
chaotischen st. ethischen.

u.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena« Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Iteipzig«
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Intelligenzl9latt.
(Der Raum einer Zeile wird mit 1 ]/2 Ngr. berechnet.)

Bläffer für Itfrramdje ÄtferljaHung»
^erauögebeü: fötintid)

. S#W 1848. ®r. 4. 12 ^lr.
SBon biefer 3eitfc$rift erfcheint täglich eine Nummer unb fie wirb in SBoctyenlieferungen, aber aucty in SRonatgtyeften auggegeben. Gin

^iterarif^cr 51*  n 5 e i g e r
wirb mit ben Mlättw*  für literarifche Unterhaltung unb ber ^fis von Ofen auggegeben. ^nferttonSgebutyren für ben Naum 
einer aefpaltenen Seile 2% Ngr.; Befonbere Beilagen u. bgl. werben gegen Vergütung von 3 Stylrn. ben blättern für literarifcfte 

Unterhaltung beigeregt.

Wprtl.
Sntyalt: ®oettye unb grieberife. Gin Veitrag jur SSeridjtfgung ber Sarftellung in „SBatyrtyeit unb Sittytung". Von &ün^er» — SOTephi' 

im«£of=gracf unb in ber SBloufe. Gine Steife ffijjirter Säuberungen aug bem focialen unb politifchen geben ber Gegenwart. — grommer 
«BanbaliSmuS unb literarifctye gälfdjung. — SCeue Nomane. — 3ur Sageöliteratur. Von @a^. — Vom Ginflufj beg SReifenö auf ben SÄenfctyen, 
auf feine 2lugbilbung, Stimmung unb Gefunbtyeit. Von S. g. Sancel. Übertragen unb burc^äufä^e vermehrt von Sß. Sßeißenborn. — Gpigrammc 
in vier Genturien. Von G. $R. Sßinterling. — Sie Snfel SNan. — Spreu. — SÄ. 21. glaminiuä unb feine greunbe. Sictyterproben aus bem 
Zeitalter ßeo’g X. mit b'eigcfügtem lateinifctyen Originaltext. Von G. 53. Schlüter. — Spuren einer untcrirbifchen Stabt ber alten Vriten. — 
Ser polnifctye Sidfter Äraftngfi unb fein „Sribion". — Über bie „Gefctyictyte ber europäifctyen Staaten", tyerauggegeben von feeren unb Ufert. 
Grfter 2lrtifel., — Soup. — Sie Getycimniffe beg ctyriftlictyen 2llterttyumg. Von G. g. Säumer. — i. Gin Satyr im Orient, ober Sicilien unter 
gerbinanb II., Griectyenlanb unter Otto I. unb bie Surfet unter 2lbbul -- SNebfctyib. Von 21. be Valon. 21. b. granj. überf. von SS. Sctyöttlen. 
2. SReife nacty bem Orient, ber. europäifctyen Surfet, 2lgppten, Nubien unb g)aläfttna. Von Vagge. — Gin Gönner unb greunb ber SSiffem 
fdhaften in Norbamerifa. — Öfterreidftfctye glüctytlinge. Von 21. Vapr. — Gntbecfungöretfe burcty 2luftralien. — Äarl Verntyarb’S Gcfamnielte 
SSerfe. ■ Vom Verfaffer felbft beforgte -2Cuögabe. Seutfcty oon Ä. 33. Äannegtefjer. — 1. SBanberungen etneö alten ©olbaten. Von SB. Varon 
v. Natyben. Zweiter Styetl. 2. Sötberlegung ber oon bem Hauptmann a. S. v. Natyben gegen ben verdorbenen Ärieggminifter Generallieutenant 
v" SBifeleben erhobenen Vefctyulbtgungen. — ß. 2lime = SRartin: Sie Givilifation beö sNenfetyengefdftectytö burcty bie grauen, ober Grjietyung ber paug= 
mutter. Gin von ber 2lfabemie granfreictyö gefröntes SBerf. 2. verb. u. verm. 2lufl. Übertragen von S- ßeutbedtyer. 9Rit Vorwort unb 2Cnmers 
jungen'von g. Nöffelt. — Sie Ureingeborenen 2luftralieng. — Sßiltyelm v. «humbolbt unb feine greunbin Gtyarlotte. — Sie greiheitg * Seftrebungen 
ber Seutfdjen im 18. unb 19. Satyrtyunbert, bargeftellt in Seugniffen ihrer Literatur. Von G. Sßeller. — «hanbbucty ber allgemeinen $)olitif. 3um 
Gebrauch fürs «haug unb für Spulen, befonberg für Volfgfctyulen. Von Ä. G. Sienenvater- — ^aulbing unb Sßaftyington Srving. — Souriften 
in Stalien. Grfter 2Crtifel. Von ©♦ ©ünther« — Vom «humor. — Ser beutfttye ^)roteftantiömug, feine Vergangenheit unb feine heutigen 
ßebengfragen im ßufammentyang ber gefammten Nationalemwicfelung beleuchtet von einem beutfdtyen Styeologen. — Sie Gigenttyümlictyfeit Galabrieng 
unb ber Galabrefen. .— ätarl SRüller’ö ßeben unb fleine Schriften. Von Ä. 21. Varntyagen v. Gnfe. — Stalienffchc Gefchichtfchreibung. — fjanö 
Gtyriftopty Grnft greityerr v. Gagern in feiner literarifctyen Styätigfeit. 53on b. Jtaltenborn. — grauen unb SDtänner ober über Vergangen
heit, Gegenwart unb ßufunft ber beiben Gefctyledtyter, ein Seitenftücf ju ben Sorlefungen über focialeö ßeben unb työpere Gefelligfeit, von 21. Sung. — 
Äritif<^e 2(uffaflung beS Sljaffpeare’fttyen ,,SRacbetty". — Gebtdfte von SB. SRüller. — 2lllgemeine 2ifttyetif für gebilbete ßefer. Von Ä. «hinfei. — 
GamoenG Vegräbnifjftätte. — Sie Vüctyer vom Grjtyerjog Äarl. — «Karl Gbuarb görftemann. — Nocty ein SBort über ßamartine. — Litera»

9lottjcn; AJefefrüchtc; ^ihliagtahh^? AJitcrarifdje ^Cnjcigen u» nn
.«eihStOr ini ^a{ 1S4S-

«Bei SCnton in Stille ift erfetyienen unb in allen Vuctytyanblungen 
ju tyaben:

Sprenad Dr-^U Slnldtuttg aller in ber
Umaeaenb tjon »tlbwa^fenben pboerogamif^en 
®ewä%fe 8. ®ety- 1 i*  ®gt.

M. Valerii Probt in Vergilii bncolica et 
Seorgica commentarins. Accedunt scholiorum 
Veronensium et Aspri quaestionum Vergilianarum fragmenta 
ed. II. Keil. 8maj. Geh. Preis 22'/2 Sgr.

^ennteke, (E., SBihelfptü^e^ $en ^ate^^niugunterridtyt 
gefammelt, 8. 5 ®gr.

Vei hau$ fn ßdftjiö ift erziehen unb in allen Vutty«
tyanbiungen ju ertyalten:

Twesten (Karl), ^rauerfpicl in fünf
Sieten. 8. ®ety. 20 SHgv.

Sm Verlage von 2C. Jörü^hnuö in ßetpjiß ift neu erfetyienen 
unb burcty alle Vuctytyanblungen ju ertyalten:

Jlbt) 11 -Uoelle, 
tyerauggegehen von bem ©inftebler bei ^oböi:ncö‘

3wei Theile*
®r. 12. @ety. 4 Styfr.

Scr grofje Veifall, welctyer ber im S. 1843 ebenbajelbft erfttyienenen 
Novelle beg Verfafferg: „$Cie ^iebetfeht" ? ^ v'
• 5 Ngr.), juStyeil geworben ift, fictyert aucty neuen 2irbeit beffelben 
eine günftige 2lufnatyme-
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85 e r I «b t
über bie

38erlagSunternepmungen für 1848, 
von f

4P. 31. 10rockI)ans in
Die mit * bezeichneten Xrtifel «erben beftimmt im Saufe beS Sabreö fertig; von ben übrigen ift baS (grfdfeinen ungetviffer.

!• $ln ßeitfdtyriften erfdjeint für 1848: 
*>• £eutf$e Ogemeine Rettung. SJerantivorh 

lictye SRebaction: sprofeffor <?. »ülau. Satyr*  
gang 1848. Säglicty au^er ben ^Beilagen eine 
Kummer. 4?°$ 4- ^ränumerationSpreiS vier« 
teljätyrli^ 2 Sl^lr.

SBirb Wachmittagg für ben folgenben Sag aiiögege« 
ben. Sie gnfertionggebühren betragen für ben 
Staunt einer Seile 2 «gr. ©efonbere ©eilagen u.bgl. 
werben nicht beigeleg't.

* 2. 33Iätter für Itferartfctye Itntertyaltung. 
Herausgeber: Hetnricty 23ro^tyauö. Satyrgang 
1848. SEäglicty eine «Rümmer. ®r, 4. 12 S^lr.

Siefe Seitfdjrift wirb wöchentlich auggegeben, tann aber 
auch in ‘JRonatgheften bezogen werben.

* 3. 3ft$. SncpElopäbifttye Seitfctyrift, vorjüglicty 
für «Raturgefctyictyte, vergleichende Xnatomie unb 
«Ptypftologie von ©Een. 12 Hefte. SRit Tupfern. 
Satyrgang 1848. ®r. 4. 8 SItylr.

3u ben unter Str. 2 unb 3 genannten 3eitfajttften er« 
fcpeint ein

ßiterarifttyer 31 n j e i g e r.
Sie SnfertionSgebühren betragen für bie Seile ober 
beren Staunt 2‘A «gr. Segen ©ergütung oon 3 „Shim, 
werben befonbere Beilagen tt. bgl. ben Blattern 
für literartfAe Unterhaltung, unb gegen ©er« 
gütung bon 1 Shlr. 15 «gr. ber beigelegt ober bet 
geheftet. ___

♦ 4. ßanbmirttyf^aftlidje ©orfjeitung. Unter 
SRitmirEung einer ©efeUfctyaft praEtifctyer £anb«, 
Haus = unb gorffmirftye tyerauSgegeben von Sßil« 
liam 2ö6c. 3Rit einem 35eiblatt: ®emein- 
nütyigeS UntertyaltungSblatt für ©tabt unb 
ßanb. «Reunter Satyrgang. 52 «Kummern. 4. 
20 «Rgr.

6« erfdjeint wöchentlich 1 ©ogen. SnfertionSge« 
bühren für ben Staunt einer Seile 2«gr.; befonbere’ 
© eilag e n u. bgl. werben gegen ©ergütung oon % Wr. 
für baö Saufenb beigelegt.

*5. Neue Jenaische Allgemeine Litera
tur-Zeitung. Im Auftrage der Universität 
zu Jena redigirt vom Geh. Hofrath Prof. 
Dr. F. Hand, als Geschäftsführer; Hof
rath Dr. G. E. Fein, Prof. Dr. H. Häser, 
Geh. Hofrath Dr. E. Reinhold, Prof. Dr. 
A. F. H. Schaumann, Prof. Dr. M. J. 
Schleiden, Prof. Dr. O. Schlömilch, Prof. 
Dr. E. Schmid, Geh. Kirchenrath Dr. K. 
E. Schwarz, als Specialredactoren. Sie
benter Jahrgang. 312 Nummern. Gr. 4. 
12 Thlr. 6 6

*ti.

®iefe 3“t“n9 erfcheint wöchentlich in feig Stummem. 
Sie Snfertionggebühren betragen 1% Wgr. für ben 
Kaum einer Seile; befonbere «Benagen u. bgl. wer« 
ben mit 1 SWr. 15 «gr. berechnet.
Da 6 für Seletyrung

unb Untetty<a™MS. «Reue ftolge. <$ed)Ster 
Satyrgang. 52 Stummem. SRit vielen 3lbbil= 
bungen. 4- 2 atylr.

3n bag gjfenniß’ »erben Xnjeigen aller
Xrt aufgenontmen unb pi« -5"‘ ertionggebühren be« 
tragen für ben Kaum einer peile 3 gtgt . befonbere 
^Beilagen u. bgl. werben gegen -Vergütung oon ’/« Shlr. 
für bag Saufenb beigelcgt. h ,

Ser erfte big zehnte Saht9fl”8 Des Wfeuntß«SRa« 
aaaitt foften jufammengenommen ttan 19 Shit. 15 «gr. 
imherabgefepten greife nur W Ahir.; ber erfte

II. Sin ^ortfe^ungcn erfcheint:
*10. Analekten für Frauenkrankheiten, 

oder Sammlung der vorzüglichsten Abhand
lungen , Monographien, Preisschriften, Dis
sertationen und Notizen des In- und Aus
landes über die Krankheiten des Weibes und 
über die’ Zustände der Schwangerschaft und 
des Wochenbettes. Herausgegeben von einem 
Vereine praktischer Ärzte. Siebenten Bandes 
erstes Heft und folgende. Gr. 8. Jedes Heft 
20 Ngr.

Scr erfte big ferste ©anb, jeber in 4 heften (1837—46), 
foften 16 $blr.

*11. StyriftifÄcS 3Cnbaityt§Bu(5 für affe SDlor« 
gen unb Oenbe be$ gangen SatyreS. Sm 
Vereine mit metyteren evangelifctyen Oeiftlictyen 
tyerauSgegeben von Dr. ®. <$frieberid). Sn 
jtvei SBänben ober 18 Haften. Drittes Hcft 
unb folgenbe. ®r. 8. SebeS Hcft 5 «Rgr.

Sag erfte unb zweite $eft erfchienen ju @nbe bee Soh» 
reg 1847. Kile 3 SEochen wirb ein ^eft auggegeben, fo« 
baf ber Schlup beS SBerfS big ßnbe'b. 3- in ben ^>änben

big fünfte gahrgang 5 Shlr., bet feiste big zehnte Saht« 
gang 5 Shlr., einzelne Jahrgänge 1 Shlr. WStgr. Ser 
Weuen Solge erfter big fünfter gahtgang (1843—47) foften 
jeber 2 Shlr.

Gbenfallg im greife herabgefeht ftnb folgenbe 
Schriften:

^fenntg=9Ragajirt für Minber. Sunf 23anbe. 
grütyer 5 Stylr. $e$t 2 Stylr. 15 «Rgr. 
Einzelne Satyrgänge 20 «Rgr.

Sonntags‘SRaßajin. Drei 23änbe. Srütyer 
6 $e$t 2 Stylr. , „

9iational=2Ragajtn. ßin SBanb. $rütyer 2 Ätylr. 
^e§t 20 «Rgr.

y-S» geptere oier ©änbe jufammengenommen nur 2 Xplr.
* 7. Leipziger Repertorium der deutschen 

und ausländischen Literatur. Unter 
Mitwirkung der Universität Leipzig heraus- 
gegeb. vom Oberbibliothekar Dr. E. G. Gers
dorf. Jahrgang 1848. 52 Hefte. Gr. 8. 
12 Thlr.

(5g erfcheint wöchentlich ein £eft oon 2—3 ©ogen. ®em 
Repertorium wirb ein

Bibliographischer Anzeiger 
betgegeben, unb betragen bie Snfertionggebühren 
2 9tgr. für bie Seile ober beren Kaum; befonbere 
©eilagen u. bgl. werben gegen Vergütung oon 1 Shit. 
15 9tgr. beigelegt.

♦ 8. Sttyea. Seitfctyrift für bie gefammte Ornittyo= 
logie. Sm SBerein mit ornittyologifctyen ^reun= 
ben tyerauSgegeben von Dr. ß. Xtyiene= 
mann. Sn jroanglofen H£ften. 9Rit Slbbil« 
bungen. ßtveiteS H^« Sebeö Heft
1 ablr- 10 5»9r.

Snfertionggebühten für ben Kaum einer 3eile auf 
bem Umfchlag l'A Utgr.; befonbere ©eilagen u. bgl. 
werben gegen ©eraütung oon 1 Shlr. 15 9tgr. beigelegt.

*9. Settfärift fite tyte tyiftorif^e Xtyeoiogie.
Sn SBerbinbung mit ber von 6. SUgen ge= 
grünbeten H^0^5 ttyeologifctyen ©efeQf^aft 
ju Seipjig tyerauSgegeben von Dr. G. SB. Stieb« 
ner. Satyrgang 1848. 4 ®r- 8-.4$tylr.

Snfertionggebüoren für ' ben Kaum einet Seile 
l’AfRgr.; befonbere ©eilagen u. bgl. werben gegen 
©etgütung oon 1 Sl)lr. 15 Slgt. beigefegt. 

ber Jlbnehmer fein wirb. oollftanbige Bieferuna 
beg Sanken in 18 Reffen Wirb von bet ©etlagghanblung 
augbrüdtlich garantirt. . _

*12. 9lu$ ben «papieren einer verborgenen.
Siveiter Styeil. 8. Sety- tx

Ser erfte Sheil erfthien 1847 unb toftet 2 Shit.
*13. SSeridjt vom Stiltee 1847 an bie SRitgiie- 

ber ber Deutf^en ®efeUfd)aft ju @rforfcf)ung 
vaterlänbifctyer Spraye unb Sllterttyümer in 
Eeipjig. H^auögegeben von bent erffeti ®e« 
f^äftgfütyrer ber ©efettfctyaft Dr. Ä. 51. @fpe. 
®r. 8. ®ety. 12 «Rgr.

Sie ©erichte oom Sahre 1835 — 47 haben gleichen $rei9.
*14. StuSgemätylte 33ibliottyeE ber ®lafft?er be§ 

Slu§lanbe$. «JRit biograptyifcty = literarifctyen 
Einleitungen. günfunbfectyi>«gfter S3anb unb 
folgenbe. ®r. 12. ®ety.

Sie erfchienenen ©cinbe biefer Sammlung ftnb unter 
befonbern Siteln einzeln ju erhalten:
mL S8t£>n6t, Sie fRajhbarn. ©ierte Xuflage.20«Rgr.— 
III ©orneS, Sines be Gaftto, überfeft oon Sittich. 
^ T̂o'r on w ®anic'neue 8«ben, überfeht oon 

rer’^ ^r'v~nV- ®re»n£r/ Sie Söiter beg ©rä« 
fibenten. ©terte Xuflage. 108tgr. — VI VII »remer 
Stina. Sritte Xuflage. 20 «gr. — VIII. ix. »temer' 
Sag £aug. ©ierte Xuflage. 20 «gr. — x Bremer 
Sie Familie 5. 3 »£i te Xuflage. 10 «ar. — xi. ite« 
»oft b’®;rile8, ©efchid)te ber SKanon «gcaut, überfest 
oon ©ülow. 20 «gr. — XI1.XIII. ftante, 8prif*e  fee« 
bichte, üb,erf. unb erklärt oon Jtanncgie&er unb SSitte.
3wette Xuflage. 2 Shlr. 12 «ar. — XIV. Saffont, Ser 
geraubte Gimer, überlebt oon Ariß. 1 IKhlr. 9 9lgr. — 
XV. Bremer, kleinere Grjahlungen. 10 «gr. — XVI. 
Bremer, Streit unb Stiebe. Sritte Xuflage. 10 War.— 
XVII. Boltaire, Sie 4>entiabe, übetfept oon Sch tob er.
1 fXhlr. — XVIII. öufta« III., Stbaufpiele, uberfeßt oon 
(Sichel. 1 Shlr. 6 «gr. — XIX. Sjöberg (Vitalis), ®e« 
biöbte, überfeht oon Jtannegie|er. 20 «gr. — XX— 
XXII- Boccaccio, Sag Selameron, überfent oon ©Bitte. 
3weite Xuflage.2Shit. 15«gr. — XXIII—XXV. ©ante, 
Sie göttliche Aomöbie, überfe^t oon Jtannegiefier. 
©ierte Xuflage. 2 Shlr. 15 «gr. — XXVI. Geleftina. 
Gine bramatifche Wooelle. Xug bem @oanif<hen überfeßt 
oon ©ülow. 1 Shlr. 6 «gr. — XXVII. XXVIII. ®o« 
mabevaBbatta'SSKarchenfammlung, überf.oon ©rot!« 
haug. 1 Shit. 18 «gr. — XXIX. XXX. Bremer, Gin - 
Sagebuch. „20 «gr. — XXXI. XXXII. Saffo, «Wehe 
©ebichte, uberfebt Don^örflfr. ,3w eiteXufla<£lÄbIr. 
15 «gr. — XXXIII. 4>itopabefa. Xug bem @anrshff nber« 
fe^t oon 9RÜIIer. 20 «gr. — XXXIV. XXXV. Snbifche 
®ebidbte. Sn beutfehen WaAbtlbungen oon-yoefer.
2 Shit. - XXXVI-XXXVIII. ©alberf«, ®<WpieIe, 
überfebt oon SRartin. 3 Shit. — XXXIX- al. ©ante, 
3)ro[aif(he (Schriften, übetfent oon 2 Shit.
- XLI. XIII. Bremer, Sn 20 «3t. _
XLIII-LIII. Sue, Ser ewige S.ub»:,3Ä-10 «gr. - 
LIV. LV. 9Racbiavein, ^lorenttnt©«'»efätAten, über« 
fept oon Keumont. 3 Sh^- /sm- c Kofen« 
garten, überfegt oon ®raf.l^b $gr. - LVII. 
$erculano, (Sutich, ber Vrieffer ®othen, uberfeßt oon 
leine. 20«gr. - LVH1. MX. W, Sag befreite 3e« 
rufalem, überfept oon @tr*«'  p ,£tteXuffage. IShlr. 
-LX-LXIL Xuflage 2Shlr.
— LXIII. SoScolo, Sacopo Drttg, uber-fept oon Sautfcb- Sf““1 Shlr. - LXIV. 
^Olbera, W»g Ält» ^[“brt m bte Unterwelt, über« 
^0t oon'23 0 I f- 1 Shlr.

*15. Sötiberfa*» 1- ^r~e^ngen au« ben ©ebteten 
ber Äunfb J—l'^nfäaft unb beg gebens. 
Drittes Wßenbe. ©ro^folto. @ety.
SebeS H£cf
Siefer."^^“^ enthält eine Xugwahl bet oorjüg« 

Sr oct & aus in geizig be« fin-bIÄettten(^^^ oon benen ju ba«
sagrefteffi ^flrfc SlbEIatfche abaelaffen wer« 

ben- re,tc un® i»eite£eft («r. 1-428) erfchienen 1847.
(Sortierung folgt.)



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 131. r. Juni 1848.

Theologie.
Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen 

Kirche durch die Apostel, als selbständiger Nach
trag zu der allgemeinen Geschichte der christlichen 
Religion und Kirche, von Dr. August Neander. Vierte, 
verbesserte und mit Rücksicht auf die neueste Kritik 
vermehrte Auflage. Erster und zweiter Band. Mit 
einer Karte. Hamburg, F. Perthes. 1847. Gr. 8. 
4 Thlr.

Ein Werk, welches in gegenwärtiger Zeit eine vierte 
Auflage erlebt, verdient schon an sich auch bei den
jenigen, welche die hier vorgetragenen Ansichten nicht 
billigen, eine eingehendere Beachtung. Was aber der 
gegenwärtigen Auflage ein neues Interesse gewährt, ist 
die durchgängige Rücksichtnahme auf die neuesten kriti
schen Untersuchungen. Hr. Dr. Neander hat sich in die
ser Auflage in eine fortwährende Polemik gegen Baur’s 
„Paulus“ und Schwegler’s „Nachapostolisches Zeit
alter“ eingelassen, und das Urtheil eines der gelehrte
sten Theologen unserer Zeit ist gewiss für jeden Freund 
des historischen Christenthums nicht ohne ein hohes 
Interesse. Dass ein an sich so milddenkender und 
wohlwollender Mann seit Jahren von einem wahren 
Ingrimme gegen Alles, was zu der Hegel’schen Philo-, 
sophie in näherer Beziehung steht, und zwar nicht 
etwa, was kein Besonnener verargen würde, gegen die 
beklagenswerthen Auswüchse, welche sich an sie ge
hängt haben, befallen ist, ist bereits allgemein bekannt, 
und so darf man sich nicht wundern, wenn er auch 
dieses Werk nicht noch einmal „der öffentlichen Mit- 
theiluno*  übergeben“ kann, ohne seinem Herzen in kei- 
neswe^s freundlichen und empfehlenden Ausdrücken 
<*e o,en°die neuesten Kritiker Luft zu machen. Zwar 
hat Hr. N. selbst noch nie den Versuch gemacht, die 
schwierigsten theoretischen Probleme in besserer und 
befriedigenderer VVeise zu lösen; gleichwol eifert er 
auch hier gegen „jenen immer mehr um sich greifen
den Verstandesfanatismus, der alles in der Tiefe wur
zelnde Leben, alles in die Höhe gerichtete Streben al
len Schwung des Geistes, der den Menschen immer 
jung erhält, zu vernichten, aus dem Menschen, von 
dessen wahrem Wesen das Verlangen nach dem Über
natürlichen und Überweltlichen (allerdings) unzertrenn
lich ist, eine intelligente, überkluge Bestie zu machen 
droht“ (Vorr. S. XIII). Ref. wird sich natürlich durch die i

Vorwürfe eines „flaumbärtigen Greisenthums,“ eines 
„consequent durchgeführteil Naturalismus oder Pan
theismus“ (S. 200), einer „abenteuerlichen, Alles auf 
den Kopf stellenden Kritik“ (S. 327) u. s. w. nicht ab
halten lassen, einige Punkte, in denen der Verf. ihm 
nicht im Rechte zu sein scheint, hervorzuheben, so 
wenig Zeit und Raum gestatten, eine vollständigere 
Beurtheilung des ganzen Werkes zu versuchen.

Man könnte erwarten, Hr. N. werde doch in eini
gen Punkten von Bedeutung der neuern Kritik Recht 
gegeben haben. Allein diese Erwartung wird getäuscht, 
wenn man die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte 
in allen erheblichen Punkten vertheidigt, die Versuche 
Baur’s und Schwegler’s, in dem Epheser- und Philip- 
perbrief gnostische Elemente nachzuweisen, durch die 
Behauptung S. 517 zurückgeschlagen sieht, diese Will
kür bedürfe keiner Widerlegung. Zwar gesteht Hr. N. 
auch in der gegenwärtigen Ausgabe (S. 538), dass er 
nicht mit derselben Zuversicht, wie von dem unmittel
bar paulinischen Ursprünge anderer paulinischen Briefe, 
und auch des Briefes an die Epheser, die Philipper, die 
Kolosser und den Philemon, von der Echtheit des er
sten Briefes an Timotheus überzeugt sei, auch wird 
nicht geleugnet, dass in den beiden andern Pastoral
briefen neben dem Eindruck des echt Paulinischen sich 
Einzelnes finde, was auch bei dem nicht leichtfertigen 
Kritiker Bedenken erregen kann; allein man soll das 
ganz eigenthümliche Verhältniss, wodurch sich diese 
Briefe von allen andern paulinischen unterscheiden, 
berücksichtigen. Die Echtheit des ersten petrinischen 
Briefes wird mit ziemlicher Zuversicht auch gegen 
Schwegler’s Kritik behauptet (S. 591). — Wenden wir 
uns zunächst zu derjenigen Streitfrage, welche uns auf 
den archimedeischen Punkt der ganzen kritischen Auf
fassung des Urchristenthums, das Verhältniss des Apo
stels Paulus zu den Zwölfen, führt, zu der Frage nach 
der Glaubwürdigkeit des Berichtes der Apostelgcsch. 
Cap. 15 über den Apostelconvent in Jerusalem. Jn dem 
Zeiträume, welcher nach der dritten Ausgabe des 
N.’schen Werkes verflossen, ist das Verhältnis8 dieser 
Darstellung zu dem eigenen Bericht des Apostels Pau
lus im Galaterbrief Cap. 2 vielfach besprochen. Hr. N. 
behauptet auch jetzt noch, dass beide Darstellungen 
nicht in einem unausgleichbaren Widerspruch stehen 
(8. 207 ff.). Zwar müsse man Baur zugeben, dass der 
Apostel Paulus ausdrücklich nur von einer Privat- 
besprechung mit den drei Säulenaposteln rede (Gal.
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2, 2: xar tSiav 5s toc? Soxovol), während die Apostel
geschichte nur von einer öffentlichen Verhandlung rede. 
Allein gehe man von dieser Darstellung aus, so müsse 
man von selbst voraussetzen, dass Paulus sich zuvor 
mit den Aposteln verständigt haben werde; gehe man 
von der paulinischen Darstellung aus, so habe dem 
Apostel eine solche Privatübereinkunft nicht genügen 
können, er habe suchen müssen, dieselbe bei der Ge
meinde, bei der noch so viel Jüdisches vorherrschte, 
durch öffentliche Verhandlung zur Anerkennung zu 
bringen. Da Baur (Paulus S. 116) diesem Ausglei
chungsversuch den Vorwurf der Willkür und Un
kritik gemacht hatte, so sucht Hr. N. ihn durch ein 
neues Argument zu vertheidigen. Dass Paulus von 
einer öffentlichen Verhandlung nichts erwähne, dürfe 
nicht auffallen ; „denn er hebt hervor, was ihm die 
Hauptsache war, was er seinen Gegnern, welche das 
Ansehen der palästinischen Apostel und des Jakobus 
allein geltend machen wollen, vor Allem entgegenhalten 
musste. Jene öffentlichen Verhandlungen aber und ihr 
Ergebniss konnte er als bekannt voraussetzen. Dies 
war ihm auch nicht so wichtig, als die Anerkennung 
seines selbständigen göttlichen Berufs in der Verkündi
gung des Evangeliums.“ Gewiss wird durch diese 
Annahme die Schwierigkeit nicht etwa gehoben, son
dern nur noch verstärkt. Wie einfach konnte Paulus 
den Galatern, welche die Beobachtung des Gesetzes 
und namentlich die Beschneidung für unumgänglich 
nothwendig zur Seligkeit hielten, ihr Unrecht vorhalten, 
wenn er einen von den Aposteln und Vorstehern der 
Urgemeinde gefassten Beschluss, wie in der Apostel
geschichte , bei ihnen gar als bekannt voraussetzen 
durfte? Ja, wie ist es nur denkbar, dass die Galater 
in diesem Falle zu solchen Ansichten hätten verführt 
werden können, welche der Autorität der gefeiertsten 
Apostel so direct zuwider gewesen sein müssten! Wie 
hätten judenchristliche Irrlehrer es nur wagen können, 
trotz eines solchen feierlichen Beschlusses, den galati
schen Gemeinden ihre Ansichten aufzudringen ! Man 
sollte sich in der That nicht sträuben, die so einfache 
Thatsache anzuerkennen, dass der Apostel Paulus 
nicht etwa einen Theil jener Verhandlungen zu Jerusa
lem, zumal ein blosses Vorspiel derselben, sondern 
die vollständige Erzählung seiner Unterredung vorträgt, 
in welcher Darstellung er natürlich unbedingt Glauben 
verdient. Ebenso sollte man sich auch davor hüten, 
die von Paulus erzählte Übereinkunft nach der Dar
stellung der Apostelgeschichte auszulegen, als liege in 
ihr wirklich „die Anerkennung der gleichen messiani
schen Rechte bei den gläubigen Heiden und Juden“ 
(S. 210). Es wird ja Gal. 2, 9. 10 nichts mehr gesagt, 
als dass die Säulenapostel den Paulus in seiner Ver
kündigung des Evangeliums unter, den Heiden gewähren 
lassen wollen, und Alles, was man von einer positiven 
Anerkennung der das Gesetz nicht beobachtenden Hei

denchristen in diesen Worten hat finden wollen, ist hin
eingetragen. Es war allerdings eine Halbheit und In- 
consequenz von Seiten der Säulenapostcl, obgleich der 
Verf. eine solche nicht zugeben w’ill (S. 212); denn 
wie durften sie einen Mann gewähren lassen, der offen 
die Abrogation des Gesetzes predigte (Gal. 5, 2 £av 

, XptGToc vp.a$ ovSsv wcpsXr^st.)! Allein es 
war eine schöne Inconsequenz, ein vorübergehender 
Sieg echt christlicher Liebe über particularistische jü
dische Vorurtheile. Sie mögen die vorläufige Bekeh
rung der Heiden in jenem Augenblick als den ersten 
Schritt zu einer weitern Verbreitung des judaistischen 
Christenthums angesehen haben, etwa wie andererseits 
Paulus die schöne Qoffnung hegte, dass, wenn die 
Fülle der Heiden bekehrt sei, auch ganz Israel werde 
erlöst werden (Röm. 11, 25 ff.). Die falschen Brüder 
Gal. 2, 4, welche darauf drangen, dass Titus beschnit
ten werde, mögen ohne Antrieb der Apostel so ver
fahren sein; aber um so mehr wird es offenbar, wie 
vereinzelt diese mit jenem Zugeständnisse standen. Dass 
dasselbe nur vorübergehend war, erhellt, um nicht an
dere Zeugnisse des christlichen Alterthums über ihre 
ebionitische Denkart anzuführen, denen Hr. N. keinen 
vollen Glauben schenkt, aus dem Benehmen des Petrus 
zu Antiochien. Mögen die xwsc atro ’laxGißov Gal. 2, 12 
auch nicht gerade Abgeordnete des Jakobus gewesen 
sein, obgleich der Ausdruck sicher nicht blos das sa
gen kann, was der V^rf. S. 351 möglich findet, dass 
sie zu der Gemeinde in Jerusalem gehörten, an deren 
Spitze Jakobus stand; mögen wir auch nur an Solche 
denken, welche aus der Umgebung und Bekanntschaft 
dieses Apostels nach Antiochien kamen: wie wäre es 
möglich gewesen, dass ein Apostel, welcher so ent
schieden, wie in der Apostelgeschichte berichtet wird, 
das Recht der Heidenchristen vertheidigt hatte, seinen 
öffentlich ausgesprochenen Grundsätzen, dem Beschlusse, 
an welchem er selbst so bedeutenden Antheil hatte, 
plötzlich untreu werden konnte! Wie wäre es bei die
ser Voraussetzung erklärlich, dass Paulus ihn gar nicht 
im Geringsten an jenen frühem Beschluss erinnert J 
Und wie konnte andererseits Paulus einer solchen Über
einkunft seine Zustimmung geben, welche durch das 
Verbot des Götzenopferfleisches seinen entschiedenen 
Grundsätzen (1 Cor. 8, 1 ff.) offen widersprach! Wie 
ist es möglich, dass trotz eines so bestimmten Decrets 
alle jene ernsten Kämpfe der spätem Zeit stattfinden 
konnten, dass der Beschluss der Apostel in der Folge 
ganz ignorirt wird! Hr. N. meint freilich S. 227, die 
Strengern Judenchristen haben die Beschlüsse der Ver
sammlung zu Jerusalem bald wieder als nicht vorhan
den betrachtet, oder nach ihrem Sinne und Interesse 
gedeutet. Aber die eine Annahme ist so unmöglich, 
wie die andere. Es ist unmöglich, zu verkennen, 
dass jener angebliche Beschluss der Urgemeinde in 
der Geschichte der apostolischen und nachapostolischen
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Zeit nicht den geringsten Halt hat, sondern ihre vor- 
urtheilsfreie Auffassung vielmehr unmöglich macht. — 
Was nun den Bericht von jenem angeblichem Beschluss 
der Urgemeinde Apostelgesch. 15 selbst betrifft, so 
hatte Baur Ap. Paulus. S. 119 den Verf. auf Gieseler’s 
Abhandlung über Nazaräer und Ebioniten in Stäudlin’s 
und Tzschirner’s Archiv für alte und neue Kirchen
geschichte, Bd. IV, S. 312 in Betreff der Erklärung 
von V. X21 verwiesen. So wenig ich die von Hrn. N. 
auch jetzt noch S. 217 festgehaltene Erklärung billigen 
kann, so ist es mir doch auch andererseits nicht mög
lich, der Erklärung Gieseler’s und Baur’s beizutreten. 
Allerdings kann V. 21 nur das unmittelbar Vorher
gehende begründen; und die Erwähnung, dass für die 
Judenchristen eine neue Verordnung nöthig sei, ist so- 
wol nach dem ganzen Zusammenhänge, in welchem wir 
es nur mit diesen zu thun haben, als nach der Art der 
Anfügung unstatthaft, wonach nothwendig ein Grund 
erfordert wird, weshalb den Heidenchristen nur so viel 
auferlegt wird. Hr. N. macht dieses freilich selbst ge
gen die Meyer’sche .Erklärung geltend; allein die Er
klärung, die er gibt, und in welcher er mit Schnecken
burger zusammentrifft, kann unmöglich genügen. Auch 
wenn der Nachdruck in dem vorangestellten Mwcrij? 
liegt, so ist es doch schon durch die ganze Tendenz 
der Rede des Petrus ausgeschlossen, neue Verordnun
gen für die Judenchristen nur zu erwarten, und was 
die Hauptsache ist, es ist V. 21 gar nicht von gläubi
gen Juden die Rede. Nach Baur würde der Zusammen
hang sein: „Moses ist schon so lange in andern Städ
ten verkündigt, wird in den Synagogen jeden Sabbath 
vorgelesen, und dennoch finden sich Wenige, die sich 
zur Annahme des Gesetzes bequemen; jetzt, da der 
Dienst des wahren Gottes ohne die Fessel jenes Ge
setzes gepredigt ist, wenden sich so Viele zu ihm, und 
es wird unwidersprechlich, dass das Ceremonialgesetz 

' das einzige Hinderniss der allgemeinen Verbreitung der 
wahren Religion ist.“ Nach dieser Erklärung würde 
zunächst, nicht, vyie Baur selbst angibt, motivirt, wes
halb man den Heiden so viel, sondern nur, weshalb 
man ihnen so wenig auflegte. Aber ich glaube, dieser 
Gegensatz von Vielen und Wenigen, von bedeutendem 
und geringem Erfolge der christlichen und der jüdi
schen Mission, ist mit Nichts in den Worten selbst be
gründet. Der Gegensatz bezieht sich vielmehr auf den 
qualitativen Unterschied beider Missionen. Den Heiden
christen braucht deshalb nicht mehr aufgelegt zu wer
den, weil ftp- die Verbreitung und Fortpflanzung des 
Mosaismus schon hinreichend gesorgt ist. Es wird 
also der Grund angeführt, dass durch diesen Beschluss 
der Mosaismus nicht positiv angefeindet wird; man 
kann die Heidenchristen unter solchen Bedingungen ge
währen lassen, da eine Beeinträchtigung des Mosais
mus nicht zu besorgen ist. Diese Stelle findet in der 
pseudoclementinischen Literatur, diesem „Stecken

pferde“ der neuern Kritik (vgl. S. 527), eine sehr 
beachtenswerthe Parallele. In einem Abschnitt, in wel
chem ich die UspioSot IleTpov wiedergefunden habe, wird 
ganz ähnlich die Anerkennung Jesu als die für die 
Heiden bestimmte Form der Religion der Anerkennung 
Mosis, als der für die Hebräer passenden, zur Seite 
gestellt. Beide sind zwar vollkommen selbständig und 
zur Seligkeit ausreichend; aber ebendeshalb wird auf 
diese Weise der Mosaismus nicht beinträchtigt, wie 
denn die Hoffnung angedeutet wird, man werde von 
beiden Seiten endlich zur Erkenntniss der Identität der 
beiderseitigen Lehren gelangen (Rec. IV, 4. 5; Hom. 
VIII, 4—7, über welche Stellen ich auf meine Ausein
andersetzung in meiner Schrift über die Clementinen 
(Jena 1848), S. 154 ff. 228 ff. verweise). — Eine Be
sprechung verdient noch das schwierige Verbot der 
TCopvst'a V. 20. 29. Es ist in der That, wie Hr. N. 
S. 219 sagt, auffallend, dass hier neben den disciplina- 
rischen, für bestimmte Verhältnisse berechneten Ver
ordnungen das für alle Zeiten geltende, auf etwas ob- 
jectiv Sittliches sich beziehende Verbot der Unzucht 
vorkommt. Auch jetzt noch glaubt Hr. N. indess, dass 
der Zusammenhang, in welchem dieses Verbot hier vor
komme, über die Ursache und Absicht dieser besondern 
Erwähnung den besten Aufschluss gebe. Die xopvs&x 
werde hier nur in derselben Beziehung, wie die vorher
gehenden Stücke erwähnt, wegen der engen Verbin
dung, in welcher sie den Juden mit dem Götzendienste 
zu stehen schien; man sei schon aus den Schriften des 
A. T. gewohnt gewesen, Götzendienst und Unzucht 
überall zusammengestellt zu sehen. Ausschweifungen 
dieser Art waren mit manchen Zweigen des Götzen
dienstes wirklich verbunden, und überhaupt lag der 
strenge Begriff der Keuschheit dem Standpunkte der 
Naturreligion im Ganzen fern. Es handle sich hier 
nur um den altjüdischen Gegensatz gegen Alles, was 
mit dem Götzendienste zusammenzuhängen schien, 
und dieser Gegensatz wurde auch auf die neuen 
christlichen Gemeinden übertragen. Die Einwendun
gen Baur’s a. a. O. S. 141 ff. sind hier ganz igno- 
rirt, wie von dieser Erklärung aus noch eine be
sondere Erwähnung der zopvsta zu erklären sei, wie in 
solchen gesetzlichen Bestimmungen ein so müssiger 
Zusatz begreiflich sei. Offenbar wird hiermit etwas 
Neues eingeführt, nicht etwa ein blosses Accidens 
des Götzendienstes. Die Schwierigkeiten dieses Ver
bots haben dazu geführt, dass man dem Worte einen 
engem, speciellern Sinn gegeben hat, Gieseler a. a. O. 
S. 312 den der Blutschande, Baur Paulus S. 142 ff., 
Schwegler Nachap. Zeit. I, 125 den der zweiten Ehe. 
Allein ich kann diese Erklärungen nicht für begründet 
halten. So gewiss die zweite Ehe von den Apologeten 
und andern Kirchenlehrern des 2. Jahrh. unter die Kat
egorie der Unzucht gestellt, als eine Art von rcopvei'a 
angesehen ist, so ist es doch schlechterdings unerweis-
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lieh, dass das Wort Kopvsta jemals seine allgemeinere 
Bedeutung verloren haben, zur Bezeichnung dieser be
stimmten Art gebraucht sein sollte. Allerdings sagt 
Athenagoras Leg. pro Chr, c. 33: o SevTspos yap.o<; su- 
7cp€7v^£ sötl p-ot/e^a, allein hieraus folgt erstlich noch 
keineswegs, dass umgekehrt auch unter der p.oixeta 
schlechthin die zweite Ehe verstanden werden konnte, 
wie denn derselbe Apologet de resurr. mortuorum c. 23 
die p.oi)(e(a als src aXXo^pia ytvop.£V7] ops^tc tj be
stimmt. Aus dieser Stelle geht ferner hervor, dass die 
nächste Kategorie, unter welche die zweite Ehe gestellt 
werden konnte, wol die p-oiysta, aber nicht die iropvsla 
war, bei welcher die Verpflichtung an ein bestimmtes 
Weib noch ganz fehlte. Daher macht Tertullian dem 
Hirten des Hermas, weil in ihm die zweite Ehe zuge
lassen war, den Vorwurf: Si scriptura Pastoris, quae 
sola moechos amat, divino instrumento meruisset in- 
cidi, si non ab omni concilio ecclesiarum etiam vestra- 
rum inter apocrypha et falsa iudicaretur s adultera 
et ipsa et inde patrona sociorum (de pudic. c. 10, vgl. 
auch die von Schwegler Montanismus S. 60 ff. ange
führten Stellen). Nur wenn man daher die Ehe über
haupt verwarf, konnte man sie als eine Art von rap- 
vsta bezeichnen. So spricht Clemens von Alex. Str. III, 
p. 446, C (Sylb.) von gnostischen Gegnern der Ehe: 
siGiv $*,  o" Ttopvstav avrixpvc tov yap.ov Xsyovat xai uzo 
tov SiaßoXov ravnqv TvapaSföoo^at 8oy[j.auX°1JGW. Für die 
Erklärung Schwegler’s wüsste ich mit einigem Schein 
nur eine Stelle des Clemens von Alexandrien Str. III, 
464 anzuführen, wo allerdings die TOpvsla 1 Cor. 6, 18 
auf die zweite Ehe bezogen zu sein scheint: rcpo«; svrpo- 
TCTjV 8e xai avaxoKYp tqv evemepopov si^ tov Ssuxspov ya- 
p.ov app-ovicx; o aTOCToXo«; vxs'pTOvov qj^yysTac, xai av- 
Tixa <p7](ji, Ilav ap.apT7]p.a sxto«; tov <j«p.aTcc o 
TOpvsuov sic i&tov cöp.a ap.apTav£t. Allein man darf 
nicht vergessen, dass nur Clemens der icopvsia diese 
Deutung gibt, und dass er auch hier immer Solche im 
Auge hat, welche die Ehe als solche als rcopvsia be
trachten, wie das unmittelbar Folgende zeigt. Weil 
diese Gegner, wie namentlich Tatian (nach Clem. Al. 
Str. III, 4ß0) in seiner Schrift xspi tov xaxa. tov GQTTjpa 
xaTaprwp.ov die Äusserungen des Apostels 1 Cor. 7, 5 
für ihre Ansicht deuteten, bietet er Alles auf, um der 
xopvsta eine allgemeinere Bedeutung auszumachen. Sie 
kann daher auch die Habsucht, auch den Götzendienst 
und die Wollust überhaupt bedeuten (vgl. Str. VII, 744), 
und wenn er sie hier als £x tov svo<; yap.ov sic tov<; tcoX- 
Xovc sxTtwaiC bezeichnet, so hat er ihr nur, weil einmal 
von der Ehe die Rede war, diese engere Bedeutung 
gegeben, wie er denn unmittelbar fortfährt, ihr die p.ot- 

• *) Übrigens ist es vielleicht auch denkbar, dass der Ssurepo?
yapio; im Gegensätze zur p.ovoyajjt.(a hier nur den nicht aut ein Weib 
beschränkten geschlechtlichen Umgang, also die %opv£ta überhaupt, 
bezeichnen soll, nicht die eigentliche zweite Ehe. . 0 steht die Mo
nogamie Str. III, 461 auch im Gegensatz zu der g eichzeitigen , nicht 
successiven Polygamie. Die Stelle des Theop ‘t “ ntioch. ad Autol. 
III, 15, wo im Gegensätze gegen die PotX^.a. er. eidnischen Götter 
und Menschen, als gegen eine Art von Vielweiberei, auch dieses 
von den Christen ausgesagt wird: povoY®!* a kann gleich
falls wenigstens verglichen werden.

(Der Schluss folgt.)

ysta ausdrücklich an die Seite zu stellen *).  Kann also 
unter der Ttopvfita, wie sie V. 20 ohne Weiteres erwähnt 
wird, nur an Unzucht überhaupt gedacht werden, und 
liegt auch in dem Zusammenhänge gar nichts, was uns 
nöthigen könnte, vorzüglich an die zweite Ehe zu den
ken: so kann nur die Frage sein, auf welche Zeit uns 
ein solches ausdrückliches Verbot der Unzucht führt. 
Ich betrachte es als ausgemacht, dass in der apostoli
schen Zeit, auch wenn die gläubigen Heiden ihre frü
here Gewohnheit nicht ganz aufgeben konnten, ein aus
drückliches Verbot einer so offenbaren Vergehung nicht 
erklärlich ist. Ein solches wurde erst nöthig, wenn 
grundsätzlich die Unnöthigkeit eines ehelichen Lebens, 
wie dieses von antinomistischen Gnostikern geschah, 
ausgesprochen war. Ein unzüchtiges Leben und Ver
führung von Weibern wird nun zwar fast allen Gno
stikern von den Häreseologen nachgesagt, vgl. Irenaeus 
adv. haer. I, 6, 3. 4; 13, 3. 4. 5; 23, 4; 24, 5. Epi- 
phanius haer. XXVI, 4. 17; XXVII, 5 u. s. w., und 
man darf nicht allen diesen Beschuldigungen Glauben 
schenken. Allein bestimmte Grundsätze einiger gnosti
schen Secten, dass der geschlechtliche Umgang an sich 
indifferent sei, ja, dass man sogar die fleischliche Lust 
befriedigen müsse, um sie hierdurch zu tödten, sind 
über allen Zweifel erhaben. Man denke an den dem 
angeblichen Stifter der Nikolaiten in den Mund geleg
ten Grundsatz bei Clem. Al. Str. III, 436; Euseb. H.E. 
III, 19 (zapaxpao^at t^ aapxl), an das, was Clemens 
von Alex. Str. III, 430 von den Karpokratianern, p. 
438 ff. von Prodicus und seinen Anhängern, p. 440 von 
den Antitakten berichtet, und an die Grundsätze, welche 
er selbst aus dem Munde des Vorstehers einer gnosti
schen Sekte gehört hat (II, 411), an die saubere Er
zählung ebendas. III, 437. So sagt Clemens Str. III, 
von den Häresen: ti ydp toi aSca^opov ^v 8i8doxovoiv 
to uxepTOVOV ayovoai syxpaTsiav 8ta SvoGoßsla«; xai (piXa^X" 
^p.oovviqc xaTayy&Xovotv; die Gnostiker waren zum gros
sen Theil Gegner der Ehe, sei es aus Enthaltsamkeit 
oder aus laxen sittlichen Grundsätzen. Versetzt man 
sich in diese Zeit, so wird man das ausdrückliche \ er
bot der Unzucht sehr begreiflich finden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena» Druck und Verlag von F» A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 131.)

Aber sind wir auch durch den Charakter der Apostel
geschichte berechtigt, in diese Zeit herabzugehen? würde 
diese Rücksichtnahme auf die Gnosis nicht zu vereinzelt 
stehen; dass sich in einer erzählenden Schrift nicht mehr 
Andeutungen finden, könnte an sich nicht auffallen; indess 
glaube ich hierauf noch eine andere Stelle beziehen 
zu können. Es ist geschichtlich ganz unerweislich, dass 
in Athen ein Altar mit der Inschrift: ,.Dem unbekann
ten Gott“ gestanden habe, da man nur von Altären 
für unbekannte Gotter überhaupt etwas weiss, und man 
hat daher mit Recht in Aposteig. 17, 23 einen Irrthum 
gefunden (Baur, Paulus S. 175 ff.). Hr. N. meint zwar 
S. 320, die Inschrift besage keineswegs, dass der Al
tar dem unbekannten Gott, sondern nur, dass er einem 
unbekannten Gott gewidmet war. Es sei wol möglich, 
dass bei allgemeinen ünglücksfällen Altäre entstanden 
seien, weil man nicht wusste, welchen Gott man er
zürnt und zu versöhnen habe. Ich muss gestehen, dass 
mir der Ursprung einer solchen Inschrift auf diese Weise 
gar nicht erklärt zu sein scheint. Davon abgesehen, 
dass es nur ein ganz singulärer Fall ist, wenn Dioge
nes von Laerte I, 10, 3 von Epimenides erzählt, dass die
ser bei einer Pest, da man nicht wusste, welchen Gott 
man zu versöhnen habe, schwarze und weisse Schafe 
vom Areopag habe auslaufen, und da, wo sie sich nie
derliessen, dem respectiven Gott habe opfern lassen: 
so kann sich aus einem ähnlichen Vorfall wol eine In
schrift erklären, welche den Namen des Gottes nicht 
nannte, aber doch irgendwie die Veranlassung näher 
andeutete, wie denn Diogenes sagt: tw irpo^xovu $so; 
aber eine, so allgemeine Bezeichnung, wie ayvw^Tt) 
^sw, passt auch so nicht. Mochte auch der Name des 
Gottes nicht bekannt sein, so war dieser doch eben 
durch diese Veranlassung schon näher bestimmt. Sollte 
man in dieser Umbildun0, der in Athen wirklich vor
handenen Altäre für unbekannte Götter vielleicht den 
Einfluss der gnostischen Zeit erkennen dürfen? Ich 
will nicht an die Benennungen des Urwesens als 
a^pvjTO?, axaTOv6p.aaTO£ erinnern; aber ist nicht die Idee 
eines bis zum Eintritt des Christenthums verborgenen 
Gottes eine wesentlich gnostische? Zu dieser Vermu- 

thung glaube ich wenigstens durch die unleugbaren 
Schwierigkeiten der Stelle berechtigt zu sein.

Mögen diese Bemerkungen über die Darstellung 
der Apostelgeschichte genügen, um an einigen Beispie
len zu zeigen, welchen Damm auch diese Auflage den 
Fortschritten der Kritik entgegenzustellen vermag. Ref. 
selbst hofft, so wenig er es für möglich hält, dass die 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieses Buchs im Gan
zen und Grossen widerlegt werden können, dass die 
Untersuchung durch die neuerdings angeregten Fragen 
über die ältern, ihm zum Grunde liegenden Quellen 
wenigstens auf ein erfreulicheres Gebiet geleitet werden 
wird. Denn fiir das Vorhandensein solcher älterer 
Darstellungen zeugt schon der Reisebericht 16, 10 ff., 
bei welchem übrigens auch Baur nicht, wie ihm der 
Verf. S. 2 Schuld gibt, die Spur einer bereits vorge
fundenen Quelle schlechthin leugnet (vgl. Apostel Pau
lus S. 12). Ein weiteres Eingehen auf den übrigen 
Inhalt des Buchs würde zu weit führen und muss selb
ständigem Arbeiten vorbehalten bleiben. Ref. aber 
hofft, dass ^ie gemachten Ausstellungen ihn nicht in 
den Ruf bringen werden, als verkenne er die Bedeu
tung dieses weit verbreiteten Werks, und als wisse er 
die Verdienste des Verf. nicht vollkommen zu würdigen.

Jena. Dr. A. Hilgenfeld.

Biographie.
Luther’s Leben. Von Karl Jürgens. Erste Abtheilung: 

Luther von seiner Geburt bis zum Ablassstreite. 1483 
—1517. Erster bis dritter Band. Leipzig, Brockhaus. 
1846—47. Gr. 8. 7 Thlr. 15 Ngr.

Wie zahlreich auch die Biographien sind, die wir 
über den grossen Kirchenreformator besitzen, wie viel 
Schönes, Belehrendes und Treffendes sie zum Theil 
enthalten, wie sehr sich in mehren der Neuzeit ange
hörigen Schriften das Streben kund gegeben hat, über 
Luther nach seiner ganzen geistigen Individualität hi
storisch und philosophisch-psychologisch etwas Erschö
pfendes zu sagen, so wenig lässt sich doch behaupten, 
dass mit dem bisher Geleisteten die Biographie L.’s, 
dieses ausserordentlichen, thatkräftigen und gemüth- 
lichen, selbständig schaffenden,, von der ganzen Fülle 
des christlichen Geistes tief durchdrungenen Mannes, 
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der eine alte Geisteswelt in Trümmer legte und eine 
neue auf den Grund des geoffenbarten göttlichen Wor
tes zu einem festen, starken Baue aufrichtete, — zum 
Abschlusse gekommen wäre. Sie nähert sich aber die
sem Abschlusse gerade in unsern Tagen, seitdem sich 
die Geschichtschreibung von Einseitigkeiten immer mehr 
befreit, sodass die Auffassung historischer Momente 
nicht mehr der Subjectivität ihrer Darsteller unter
geordnet wird, dass man vielmehr die grossen Persön
lichkeiten als Factoren der Thatsachen aus ihrer gei
stigen Individualität, ihren Verhältnissen und Umgebun
gen, aus dem Geiste der Zeit, in der sie lebten, aus 
den Entwickelungen und Gegensätzen, welche dieser 
Geist schuf und aus den Einflüssen, welche er auf die 
Persönlichkeit übte, zu erkennen und darzustellen sucht. 
Gerade in dieser Beziehung hat Hr. Jürgens durch sein 
neuestes Werk über Luther ganz Vorzügliches geleistet; 
und wenn man auch in Einzelheiten mit dem Verf. 
nicht überall harmoniren dürfte, so ist es doch wol 
keine Frage, dass er durch das, was er erforscht, com- 
binirt und dargestellt, einen wichtigen Beitrag geliefert 
hat, um die Lutherbiographie ihrem Abschlusse sicher 
und bestimmt entgegenzuführen. Das wenigstens muss 
jeder Urteilsfähige zugestehen, dass die Arbeit des 
Verf. über L. von dessen Geburt an bis zum Ablass
streite die umfassendste und beste ist, die wir haben, 
dass es dem Verf. eine innere Herzensangelegenheit 
war, dem Stifter unserer evangelisch - protestantischen 
Kirche in Deutschland eine Biographie zu geben, wie 
der grosse Mann sie verdient, wie es die Ehre unserer 
Kirche und der deutschen Nation erfordert. Dieses 
Streben des Verf. ist ebenso ehrenwerth für ihn, als 
dankenswert an sich und jedenfalls hat er tüchtig 
dazu vorgearbeitet, das grosse und schöne Ziel zu er
reichen. Je mehr dies geschieht, um so mehr wird die 
Kirche selbst dabei gewinnen, denn eine vollendete 
Luterbiographie wird nothwendig auch dazu mitwir
ken, die Kirche zur vollen Blüthe und Kraft zu ent
wickeln und Auswüchse zu tilgen, die wie wucherndes 
Unkraut die lautere christliche Wahrheit und Kirche 
umranken, Zerwürfnisse bringen, die das religiöse und 
kirchliche, das staatliche und sociale Leben in gleicher 
Weise beeinträchtigen und hemmen.

Wir sind nicht gemeint, das umfangreiche Werk 
des Verf. in seine Details zu verfolgen, — denn dazu 
würde der uns vergönnte Raum weit überschritten wer
den müssen; noch weniger mögen wir an einzelnen 
Worten mäkeln, — denn das halten wir der höhern 
Kritik nicht für würdig; vielmehr wollen wir auf den 
eigentlichen Charakter des Werkes eingehen, Allgemei
nes herausheben, das als leitende Idee hervortritt, hieran 
aber historische Bemerkungen knüpfen, die sich auf 
einzelne Hauptpunkte beziehen, welche als besonders 
wichtig erscheinen, wobei wir zugleich, soweit es an
geht, auf den Ratzeberger’schen Codex, sei es als eine

Bestätigung, sei es als eine Ergänzung oder Abweichung, 
Rücksicht nehmen wollen. Jener Codex ist eine hand
schriftliche Urkunde, welche der Verf. nicht benutzen 
konnte.

Fassen wir den Charakter des Werkes in das 
Auge, so kommt es natürlich auf die vorwiegend
sten lebendigsten Gedanken an, welche die Schrift 
durchdringen, auf die Gesinnung, Tendenz, historische 
Wahrheit und künstlerische Darstellung, welche in ihr 
uns entgegentritt. Hier erscheint der V erf. durchaus 
originell, insofern er einen Weg eingeschlagen hat, der 
allein zu einer rechten und wahren Auffassung, zu 
einer vollen, allseitigen und gerechten Würdigung des 
Lebens und Strebens L.’s zu führen vermag. Ein wür
diger Biograph L.’s muss durchaus in der Kirche ste
hen, von einer heiligen Begeisterung für sie erfüllt 
sein, den religiösen Sinn als die erste christliche, Va
terlandsliebe als die ersto bürgerliche Tugend anerken
nen; dennL. war durch und durch religiös, durch und 
durch deutsch, die Kirche aber seine Herzwurzel. Der 
Boden und das Feld seiner Wirksamkeit war ja nur 
die Kirche und das deutsche Vaterland, sein Wollen 
und Wirken, sein Schaffen und Zerstören, sein Fort
schreiten und Auf halten, — kurz seine ganze Thäti«*-  
keit ging doch von den Bedürfnissen und Entwickelun
gen , von dem gesammten Leben und Streben der 
Kirche und Deutschlands aus; eben hierauf ging sie 
wieder ganz und gar zurück. Jene unerlässliche Be
dingung erfüllt der Verf. durchaus, man möchte sagen, 
dass fast jede Seite seines Buches dafür zeugt. Wie 
Luther, steht er in der Kirche, hat er sie und das 
Vaterland im Herzen. Es ist ihm die höchste Auf
gabe, für die er mit einer glühenden Begeisterung er
füllt ist, dass die Kirche Christi zur wahren Reinheit 
und Freiheit, zur vollen Blüthe und Kraft sich ent
wickele, dass die confessionelle Trennung, welche in 
Deutschland schon so viel Unheil geschaffen hat und 
noch schafft, falle und eine Vereinigung der Confes- 
sionen sich vermittele, doch weit entfernt davon, da
durch selbst der Indifferenz zu verfallen; denn das 
rechte Leben, Blühen und Gedeihen, die Ausgleichung 
confessioneller Zerwürfnisse durch die Vereinigung tjer 
Confessionen führt er immer nur auf die Einigung in 
der Idee der allgemeinen christlichen Kliche zurück. 
Eben darum kann hier nicht von einem Synkretismus 
die Rede sein, noch weniger etwa avon, dass sich 
römisches Kirchenthum und evange isolier Protestantis
mus in einander auflösen könne. Der Verf. bewegt 
sich vielmehr nur innerhalb der auf die Bibel gegrün
deten evangelischen Lehre un Kiiche, hat die in der
selben erhobenen Bewegungen und Stürme im Auge, 
die so viele herrliche Blüthen zerknicken, so viele edle 
Kräfte vernichten; er betrachtet auch die confessio- 
neilen Besonderheiten und Gegensätze als berechtigt an 
ihrer Stelle, als ^er zeitweiligen Entwickelung ange
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hörig, aber als verderblich für das Gedeihen ihrer 
Kirche und des kirchlichen Lebens erscheint ihm die 
confessionelle Stabilität, welche Rückschritt und Un
freiheit predigt, die Kirche in Fesseln schlägt, aus wel
cher sie L. und die andern grossen Männer seiner 
Zeit mit unsäglichem Kampfe befreit haben. Da muss 
die Idee der allgemeinen Kirche geradezu verloren 
gehen, wo vererbtes Menschenwort nicht nur neben, 
sondern selbst über die Bibel gesetzt wird, wo das 
Christenthum keine andere Auffassung, kein anderes 
Verständnis» zulassen soll, als dieses und jene nach 
dem wissenschaftlichen Standpunkte und der geistigen 
Entwickelung des 16. Jahrh. bestimmt worden ist. 
Kennten unsere Exclusiven die Elemente und Äusse
rungen der dogmengeschichtlichen Entwickelung der 
Reformationszeit, so würden sie besonnener, ja wol 
lutherischer und christlicher sein, als sie sind. Der 
Verf. stellt sich, wie er ausdrücklich erklärt, „gerade 
nicht aus Befangenheit,“ mit L. auf den kirchlichen 
Standpunkt, er betrachtet aber als solchen nicht das 
symbolisch gemachte Bekenntniss, oder gar den Buch
staben derjenigen Dogmatik, welche Luther als Wahr
heit aufstellte, — um so weniger, als L. selbst sein 
Wort nicht für ewige Zeiten bindend erklärte, — son
dern jener Standpunkt ist ihm die christliche Idee und 
deren Gestalt, die Kirche, die für uns alle im wahrhaf
testen Sinne eine Mutter ist und war. Es ist eine le
bendige Überzeugung des Verf., welche jeder beson
nene und wissenschaftliche Forscher, sei er Theolog 
oder Philosoph, aus innerstem Grunde theilen muss, 
dass für den, der äusser oder über der christlichen 
Idee und Kirche stehen will, nur arge Zerwürfnisse 
und gefährliche Irrungen erwachsen können. So ist 
nun dem Verf. neben der Bibel auch die Kirche Auto
rität, in beiden findet er den gesündesten und eigent
lichen Keim aller ,wahren, echt menschlichen Bildung 
und Entwickelung; sein mit den tüchtigsten Studien, 
mit ausgezeichnetem Fleisse, mit selbständigem originel
lem Geiste geschriebenes Buch soll auch nur für die- 
jenio-en bestimmt sein, die noch ein Herz für Christi 
Kirche haben. So ist er von einer heiligen Begeiste
rung für die Kirche erfüllt, er erkennt den echt christ
lichen Sinn auch als die erste christliche Tugend an, 
und Luther der die christliche Idee trug und zu ver
wirklichen strebte, erscheint ihm als „der Deutschen 
echter Prophet “ den in seiner Grösse nicht zu be
wundern ein gebildeter Deutscher sich schämen müsste.

Gervinus sa^t in seiner Geschichte der poetischen 
Nationalliteratur,0dass die Reformationszeit „jeder Be
wegung in unserem Nationalleben zum Muster dienen 
müsste.“ An diesen sehr richtigen Gedanken schliesst 
sich auch der Verf. an. Für seinen Patriotismus ist 
ihm Luther ein grosses Vorbild und wie die ganze 
staatliche Entwickelung Deutschlands immer mit der 
kirchlichen Hand in Hand gegangen ist, wie beide im

mer in einer innigen Wechsel Wirkung gestanden haben, 
so ist auch der Verf., man möchte sagen, wie von sei
nem Leben überzeugt, dass die kirchliche und poli
tische Reform nur mit einander, nicht ohne einander 
ausgeführt werden kann. Dieser Gedanke ist sehr 
wahr, und schliesst sich an die Geschichte, namentlich 
an die der Reformationszeit und des gesammten evange
lischen Protestantismus an und lässt sich unzweideutig 
genug aus der Darstellung des Verf. herauslesen. Als 
Historiker bewährt sich der Verf. dadurch, dass er je
nen Gedanken als leitende Idee festhält, den rechten 
Standpunkt, wie ja die neuere Geschichtschreibung es 
richtig erkannt hat, dass man keine Zeit und kein Le
ben grosser und einflussreicher Charaktere richtig auf
fassen kann, wenn man nicht die politischen und re
ligiösen Elemente, die gegenseitig auf einander wirk- 

I ten, scharf im Auge behält. In Beziehung auf das pa- 
triotisch-nationelle Leben meint der Verf, dass wir ge
rade von keinem Andern, als von L., besser es lernen 
könnten, uns in der Wirklichkeit eines nationalen Le
bens zu einigen, dass gerade von keinem Andern, als 
von L., die Fülle des vaterländischen und National
sinnes, des thatlustigen, kräftigen Muthes übergehen 
könne. Darin geben wir dem Verf. Recht; aber darin 
können wir ihm nicht beistimmen, wenn er unserer 
Zeit einen Mangel an vaterländischem und nationellem 
Sinne überhaupt zum Vorwurfe macht, oder einen that- 
kräftigen Muth abspricht. Hiergegen sprechen nicht 
blos die mannichfachen Reformen, die im Staatsleben 
begonnen, angestrebt und ausgeführt werden, sondern 
auch die kirchlichen Bewegungen, welche gegen par- 
ticuläre Richtungen für die Idee der allgemeinen Kirche 
in lebhaftem Gange sind. Erscheinen nur vereinzelte 
Resultate, erfolgen diese nur langsam, so liegt der 
Grund davon in den Verhältnissen, die anderer Art 
sind, als in der Reformationszeit und kein L. steht als 
Führer da. Auf der andern Seite will uns auch bedünken, 
dass der Verf. L.’n für das politische Leben zu hoch ge
stellt habe, wenn er berücksichtigt, dass wir von keinem 
Andern, als von ihm, die immer nöthige, nie auszu
lernende Weisheit besser lernen könnten, „zur rechten 
Zeit und bis zum rechten Punkte vorzugehen, nicht auf 
halbem Wege stehen zu bleiben und nicht über das 
erreichbare Ziel hinauszuschiessen.“ Hätte der Verf. 
diesen Gedanken in Beziehung auf L.’s kircKliches Le
ben dargestellt, so würden wir ihm in einem beschränk
ten Sinne vollkommen Recht geben, aber in Beziehung 
auf L.’s politische Bewegungen kann man ihn gewiss 
nicht so schlechthin als Muster aufstellen. Ja, jener 
Gedanke ist ebensowenig historisch wahr, wie. die Be
hauptung von Gervinus: „Luther war der Gebieter der 
deutschen Fürsten und sie gehorchten ihm ehrfurchts
voll wie ihrem Orakel,“ — eine Behauptung, die ge
rade nur auf den Kurfürsten von Sachsen, nicht aber 
auf die protestantischen Fürsten überhaupt anzuwen-
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den ist, welche auf die Ansicht und Meinung ihrer 
einsichtsvollen weltlichen Räthe allerdings auch ein 
grosses Gewicht legten. Aber der Verf. modificirt 
selbst jenen Gedanken wieder, indem er ihn dahin be
stimmt, dass L. doch nicht stets „in die wirklich oder 
scheinbar nothwendigsten und lebendigsten Richtungen 
der Zeit“ eingestimmt hätte und hiernach muss man 
wol jene zuerst ausgesprochene Meinung des Verf. re
geln und bestimmen, der selbst ein viel zu genauer 
Kenner des politischen und kirchlichen Lebens der 
Reformationszeit ist, als dass wir ihm an einzelnen 
Beispielen aus der Geschichte das Unhaltbare der vor
hin aufgestellten Behauptung darstellen sollten. Darin 
aber hat der Verf.,wieder vollkommen Recht, wenn er 
darauf hinweist, dass unsere religiösen Trennungen auf
hören würden, gefährlich und verderblich zu sein, 
wenn sich die Deutschen als Glieder einer Nation und 
einer Kirche erkennen und fühlen wollten, denn dann 
würde es wenigstens dahin kommen, dass sich die bei
derseitigen Confessionen nicht kränken und verletzen, 
dass sie vielmehr in gegenseitiger Achtung neben ein
ander bestehen würden. Von protestantischer Seite ist 
in dieser Beziehung gerade in der Neuzeit doch man
cher bedeutende Schritt geschehen und sicher würde 
man diesem noch so fern liegenden Ziele doch schon 
etwas näher gerückt sein, wenn die starr gewordene, 
zur Lutherolatrie und Symbololatrie umgeschlagene 
Orthodoxie nicht ihre Ehre und ihren Ruhm, ja ihr 
eigentliches Leben darin gefunden hätte, für den geisti
gen Fortschritt ein Hemmschuh zu sein. Sie schimpft 
und schilt auf das hierarchische Papstthum, und doch 
ist sie ihrem Wesen nach nichts anderes, sie will das 
Organ Gottes sein, durch das die Fülle des Geistes 
sich offenbare, und wie sie z. B. am Schlüsse des 
17. und am Anfänge ’des 18. Jahrh. gegen die römische 
Confession, wie gegen jede freie Entwickelung tobte, 
aber dabei doch mit den Jesuiten liebäugelte, so ist das 
leider auch jetzt noch der Fall. Für ihre Zwecke hat 
sie sich auch weltlicher Elemente zu bemächtigen ge
wusst und erst dann, wenn hier eine Ausgleichung ver
mittelt wird, werden wir wieder einen Schritt vorwärts 
thun. Der Kampf. dazu ist in lebhaftem Gange; er 
dreht sich zugleich darum, der Kirche eine durchgrei
fende Rechtsstellung zu sichern, das Misverhältniss 
zwischen Staat und Kirche, wodurch letztere so man- 
nichfach in ihrer Lebensäusserung gehemmt wird, aus
zugleichen. Das Mittel zur Ausgleichung hat man mit 
Recht ganz vornehmlich in der Erweiterung der Con- 
sistorialverfassung zur presbyterialen und synodalen 
Form gefunden, in welcher und durch welche die We
senheit der Kirche zu einer organischen Entwickelung 
ihrer Elemente gelangen kann; ja, nach den Erschei
nungen der Neuzeit dürfte es kaum noch ein Zweifel 
sein, dass eine mit starken und gefährlichen Erschütte
rungen der Kirche verbundene Umwälzung der kirch
lichen Ordnung erfolgen müsste, wenn jene im Wesen 

der Kirche begründete Erweiterung oder Umgestaltung 
mit Gewalt zurückgehalten würde. Hierbei ist es aller
dings durch Nichts zu ersetzen, dass Luther selbst 
„eine anerkannte Autorität“ unter uns ist, oder dass 
er, wie der Verf. auch sagt, als „ein legitimer Mann 
bei uns gilt.“ L. war ein grosser Mann, aber er 
konnte begreiflicherweise nicht Alles vollenden, und 
wenn er auch wol als Mensch für die Rechtsstellung 
der Kirche Fehlgriffe that, so muss man wohl beden
ken, unter welchen Verhältnissen und zu welcher Zeit 
er lebte; nimmer darf man vergessen, dass er doch 
für die gesammte Entwickelung der Kirche, auch für 
deren Rechtsstellung, Wege vorgezeichnet und einge- 
schlagen hat, von denen die spätere Zeit zu eigenem 
Schaden wieder abwich. Erst lange nach ihm ist hier 
wieder etwas Bedeutenderes geschehen, und die neueste 
Zeit hat sich diesem Punkte 'mit Kraft wieder zuge- 
wendet. Der Verf. erwartet von diesen Bestrebungen 
eine gänzliche nationale und staatliche Erneuerung 
Deutschlands, d. h. eine politische Verjüngung der Na
tion , mit welcher auch die Reformation auf der geisti
gen und geistlichen Seite des Lebens erst völlig ge
sichert und zum Abschlusse gebracht werden könne. 
Das ist so bestimmt wahr, als Staat und Kirche im 
innigsten Zusammenhänge stehen, in ihren Lebensner
ven mit einander verwachsen sind.

Diese Gesinnungen, die eine Abspiegelung des in
dividuellen Geistes L.’s sind, treten in dem Werke als 
leitende Ideen hervor. Aus diesen Gesinnungen ergibt 
sich auch in Beziehung auf die Darstellung des geisti
gen Lebens unseres Reformators die Tendenz des 
Werkes, welches den früher gewöhnlichen Weg ganz 
verlassen hat und in origineller selbständiger Weise 
den Reformator als den Mann seiner Zeit darstellt, so
dass seine Bildung und sein Leben durch die Bildung 
und das Gesammtleben derselben bedingt war, wie je
nes Beides wieder auf seine Zeit zurückwirkte. Es 
gilt, um mit des Verf. eigenen Worten zu reden: 
„sein äusserstes Sichhingeben an das Gesetzte, Gege
bene, Herrschende und sein Abweichen und Auflehnen, 
sein Zerstören und Schaffen, sein Vorschreiten, Still
stehen und Anhalten, das Schöpferische, Urmässige in 
ihm und das ihm Angebildete, die Nothwendigkeit und 
Freiheit seines Wollens und Wirkens, sein Werden, 
Zunehmen und Reifen, seine tiefe Innerlichkeit und 
seine ganze Thatkräftigkeit.“ Gewiss, gerade bei der 
Gesinnung und Tendenz des Verf. muss L. nach sei
nem innersten Wesen recht verstanden, aufgefasst 
und bekannt werden können, muss es dann auch mög
lich werden, dass L., der kirchlichste Mann voll deut
schen Sinnes und deutscher Krafts nicht mehr als Par
teimann unter den evangelischen wie unter den römi
schen Kirchenmitgliedern dasteht und der Verf. hat 
Recht, wenn er meint, dass jene dann gesinnungsvoller 
und tüchtiger werden, diese aber erkennen würden, 
dass sie ihre eigene Kirche verunglimpfen, wenn sie 
mit Scheltworten L.’n angreuen, dass sie sich und ihre 
Nation herabwürdigen, wenn sie ihm jegliches Ver
dienst abspreeben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. B’. Hand in Jena. Druck und Verlag von B1. 4, Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENAISCHE

A1LGEIEHE LITERATUR-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. >. 133. 3. Juni 1848.

Biographie.
Luther von seiner Geburt bis zum Ablassstreite, von 

Karl Jürgens.
(Fortsetzung aus Nr. 132.)

Fragt man nach dem historischen Standpunkte des 
Verf. im engsten Sinne, so zeugt sein ganzes Werk 
dafür, —■ wie er es auch ausdrücklich erklärt, — dass 
er keineswegs rein obiectiv sich halten wollte. Seine 
Theilnahme und Wärme für den Helden seiner Dar
stellung, sowie seine eigene feste Ansicht über den
selben tritt überall klar und bestimmt hervor, immer 
aber erscheint ihm die historische Wahrheit als das 
höchste Gebot und jede Angabe sucht er historisch 
streng zu beweisen. So gewiss jenes der Fall ist, so 
gewiss ist, dass gerade der historische Beweis für L.’s 
Jugendgeschichte nicht immer und überall mit überzeu
gender Bündigkeit geführt worden ist. Allerdings weist 
der Verf. dabei stets auf eine historische Quelle hin, 
aber eben die Beschaffenheit der Quelle ist es, die 
dann nicht immer genügt, nicht immer den Zweifel be
nimmt, ob nicht die Sache doch anders sich verhalten 
hat, wennschon man dabei dem Scharfsinne und dem 
gründlichen Studium des Verf. volle Anerkennung zu 
Theil .werden lassen muss. Wir wollen unter Anderem 
auf L.’s Entwickelungsgang in den Jahren seiner frü
hesten Kindheit, seiner geistigen Bildung während sei
ner Schuljahre in Eisleben, Magdeburg und Eisenach 
hinweisen. Was der Verf. hierbei erörtert und an
führt, hat die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit für 
sich, um so mehr, da er mit psychologischem Scharf
sinne dabei verfährt, dessenungeachtet scheint uns die 
historische Gewissheit noch nicht bis zur unzweifel
haften Evidenz gesichert zu sein. Der Verf. stützt sich 
bei seiner an sich gründlichen Erörterung auf gelegent
liche Äusserungen bald von L., wie er sie in seinem 
vorgerücktem Alter gegeben hat, bald von andern dem 
Reformator befreundeten Männern, die ihn in seinen 
Kinderjahren wenig oder fast gar nicht gekannt haben, 
und construirt daraus den geistigen Zustand L.’s für 
jedes Jahr seiner Kindheit. Man denke sich nur, wie 
auch der gereifte Mann die Schwächen seines Geistes 
und der Zeit in seiner Kindheit bei gelegentlichen Äus
serungen gar oft ganz anders beurtheilt, als wenn er 
seinen Entwickelungsgang nach den Verhältnissen, in 
denen er sich als Kind bewegte, und nach dem Cha
rakter der Zeit, in der er lebte, im Zusammenhänge 

und psychologisch schilderte; man erwäge, dass gele
gentliche Äusserungen aus später Zeit nur einen et
waigen Schluss auf eine längere Vergangenheit zulas
sen, dass sich Relationen von andern Berichterstattern, 
die mit L. als Kind nicht in näherer Verbindung stan
den, auf Hörensagen gründen, dass die Relationen auch 
wieder unter dem Einflüsse der subjectiven Auffassung 
standen, so wird man die historische Gewissheit noch 
nicht unzweifelhaft dargestellt finden, um so weniger, 
als es auch in L.’s Kindheit Zeitpunkte gibt, für die 
auch nicht einmal die bezeichneten Quellen fliessen. 
Der Verf. verbindet zwar jene Quellen, die also an 
sich nicht vollständig genügen können, mit dem ge
summten Charakter der Zeit und Zeitbildung und gibt 
dadurch in sehr geschickter Weise seiner Angabe die 
Wahrscheinlichkeit, wo kaum noch ein Aufschluss 
möglich zu sein scheint; aber ein Hauptpunkt bleibt w 
doch dabei nicht festgestellt und gewahrt, — der eigne 
Wille, die geistige Freiheit in L.’s Entwickelung, Stre
ben und Thun, wann und wie dieser Freiheit L. als 
Knabe sich bewusst wurde und bewusst war. Wenn 
aber auch der Verf. in solchen und ähnlichen Fällen 
nur Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten gibt, so 
haben diese Resultate doch einen grossen Werth, weil 
er sie mit tüchtigen Gründen scharfsinnig unterstützte 
und sie können, — wenn auch der historische Forscher 
und Kritiker keine absolute Wahrheit in ihnen findet, — 
doch so lange als Wahrheit gelten, bis sie durch un
zweifelhafte Nachweisungen widerlegt wrorden sind. Mit 
der Umsicht und Gründlichkeit, wie hier der Verf. 
Lücken in der Geschichte L.’s auszufüllen suchte, ist 
es noch von keinem Lutherbiographen vor ihm gesche
hen. Aus der ganzen Darstellung ergibt sich zugleich, 
dass ihm die geschichtliche Wahrheit als das höchste 
Gebot stets lebhaft vor der Seele schwebte, darum ist 
er auch neben der tiefsten Verehrung L.’s, ja der Be
geisterung für denselben, doch unbefangen genug, ihn 
in der Beziehung, wie der Reformator fühlte und dachte, 
redete und handelte, nicht über das rechte Maas zu er
heben, seine Fehlgriffe und menschlichen Schwächen 
nicht zu übersehen.

Durchweg gründet der Verf. seine Erörterungen 
auf eine tüchtige wissenschaftliche Grundlage, sowol 
in rein historischer, als auch in theologiscJier «ml phi
losophischer Beziehung. Er beurkundet eine ausseror
dentliche Belesenheit und eine ebenso grosse Sach- 
kenntniss der damaligen Zeitverhältnisse in staatlicher 
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und kirchlicher, intellectueller und socialer Hinsicht. 
Die umfangreiche Literatur über die Reformation steht 
ihm ganz zu Gebote, ausserdem aber hat er auch einen 
reichen Schatz handschriftlicher Quellen benutzt, die 
er sich wol nur mit grosser Mühe, gewiss auch nur 
mit mannichfachen Opfern, verschaffen konnte. Durch 
die geschickte Benutzung dieser Quellen, der Fort
schritte, welche neuere Untersuchungen über Luther 
und seine Zeit ergeben haben, der richtigem und hö- 
hern Gesichtspunkte, die durch sie gewonnen wurden, 
hat der Verf. in den Punkten, welche sich auf L.’s 
frühere Entwickelung, auf das Werden und Wachsen 
seines Geistes beziehen, mehr geleistet, als seine Vor
gänger. Sein Verdienst ist es, hier manchen ebenso 
wichtigen als interessanten Aufschluss gegeben, den 
Bau einer echten Lutherbiographie wirklich gefördert 
zu haben. Dabei beurkundet er durchweg eine höchst 
rühmenswerthe Bescheidenheit, die gerade dem wissen
schaftlichen Theologen wohl ansteht, in alter wie in 
neuer Zeit aber unter den Gelehrten aller Facultäten 
gar oft schmerzlich vermisst wird. Der Verf. vergisst es 
nicht, dass wir Alle doch nur auf den Schultern un
serer Vorfahren stehen, und wenn er altern oder 
neuern Historikern widerspricht, so geschieht dies durch 
Abweichungen, die auf den Resultaten neuer Quellen
forschungen oder historischer Combinationen beruhen.

Die schwächste Partie des Werkes ist ohne Zweifel 
die künstlerische Darstellung. Das können wir nicht 
bergen, dass das Werk an einer gewissen Härte und 
Rauhheit in der stilitischen Form, dabei an einer auf
fallenden Breite leidet, dass der Genuss, den die Ent
wickelung bietet, dadurch allerdings einigermassen be
einträchtigt wird. Der Verf. kennt diese Schwäche 
recht wohl; er hat in seiner Vorrede ausdrücklich auf 
sie hingewiesen; um so mehr hätte er suchen müssen, 
sie möglichst unbemerkbar zu machen, um so mehr, 
als er sein Buch nicht für die eigentlichen Gelehrten 
oder für die Theologen allein, sondern für den weiten 
Kreis der Gebildeten bestimmt haben will. Diese Be
merkung aber geht nur auf die ästhetische Einheit des 
Ganzen, die man für jedes literarische Product fordert, 
nicht auf die innere künstlerische Ökonomie, der man 
seinen Beifall nicht versagen kann, und schwerlich irren 
wir, wenn wir glauben, dass der Mangel in stilistischer 
Form hauptsächlich aus dem an sich sehr löblichen 
Streben herrührt, in der Darstellung die Quellen selbst 
sprechen zu lassen. Eine Rechtfertigung wird der Verf. 
darin finden, dass, — wie wir recht gut aus Erfahrung 
wissen, — ein langjähriges Studiren altdeutscher histo
rischer Quellen eben keinen wohlthätigen Einfluss auf 
eine vollendete stilistische Form übt.

Drei starke Bände hat der Verf. auf den Zeitraum 
von L.’s Geburt bis zum Ablassstreite verwendet. Sie 
zerfallen in vier Bücher? deren Ökonomie darin be

steht, dass der Verf. in den beiden ersten über L.’s 
Eltern spricht, und die Geschichte der Kindheit L.’s, 
seiner Jugendbildung und Mönchsjahre zu Erfurt be
handelt. Mit dem letzten Zeitpunkte erfüllt sich aller
dings ein wichtiger Abschnitt, der erste im Leben des 
Reformators; diese Periode charakterisirt sich dadurch, 
dass L. ganz und gar in die bewegenden Ideen seiner 
Zeit eintritt, die jungen Keime der Divergenzen, von 
denen er sich ganz und gar durchdringen lässt, in sich 
aufnimmt und verarbeitet, aber doch noch an dem Al
ten und Dahinschwindendem festhält. Das dritte und 
vierte Buch führt die letzten beiden Grundideen in der 
Entwickelung durch, sodass L. immer auf dem streng 
kirchlichen Standpunkte fussend, die bisher gepflegten 
Keime der Opposition in sich durchbildet, seine Oppo
sition zu äussern anfängt, in ihr immer weiter geht, mit 
Kraft und Nachdruck bereits 1516 sich erhebt, bis dann 
die Epoche machende Katastrophe eintritt, die durch 
das Anschlägen seiner Thesen eine weltgeschichliche 
Bedeutung erlangt hat. Hiermit beginnt der zweite Ab
schnitt im Leben L. s und die erste Abtheilung seiner 
Biographie erhält einen passenden Schluss.

Wir kommen zu den historischen Bemerkungen 
über einzelne Hauptpunkte, welche von Interesse°zu 
sein scheinen.

Die Resultate, welche ältere und neuere Untersu
chungen und Nachforschungen über L.’s Eltern und 
Voreltern gegeben haben, stellt der Verf. mit Umsicht 
zusammen; wie ganz anders verfährt er hier, als z.B. 
der höchst unkritische Ortmann in seiner Schrift: Möhra, 
der Stammort Dr. M. Luther’s. Freilich konnte der Verf. 
auch hier nicht Alles aufhellen, hier und da hätte er 
selbst näher auf umlaufende Sagen eingehen müssen« 
Wir ziehen namentlich die noch von Ortmann mit Grün
den unterstützte Sage hierher, dass L.’s Vater Möhra 
wegen eines begangenen Mordes verlassen habe und 
nach Mansfeld gezogen sei. Es will uns bedünken, 
dass diese im Papstthume geflissentlich festgehaltene 
und selbst von protestantischen Theologen als unzwei
felhaft angenommene Sage woi einer kritischen Unter
suchung bedurft hätte. Der Verf. konnte hier nicht mit 
der Bemerkung über jene Annahme hinweggehen, dass 
eine über den Umzug des Hans L. ,»umgehende Sage 
aller Bewährung entbehrt“. Er hat hierin Vollkommen 
Recht, musste aber doch seinem Leserki eise w enigstens 
andeutend zeigen, wie dieselbe vor der Kritik geradezu 
in Nichts zerfällt, oder richtig61’ e*ue  echt römische 
Verleumdung sich auf löst. “ahen dies schon bei
Gelegenheit einer Kritik der Ortmann’schen Schrift an 
einem andern Orte gethan, wollen darum unsere Argu
mente nicht wiederholen. er bekannten Ansicht, dass 
L.’s Vater nach Mansfeld zog, um bei dem dortigen 
Bergbau ein besseres Unterkommen zu suchen, die wir 
als allein historisch richtig bezeichnen, schliesst sich 
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auch der Verf. an; sie findet durch den Ratzeberger’- 
schen Codex*)  ihre Bestätigung.

*) Cod. dhart. bibl. duc. Goth. in Fol. No. 114. „Doctoris Mar
tini Lutheri Eltern sindt in einem Dorffe Moera genant, Jenseidt 
Eisenach, hart bey Marksula gelegen, geboren, Vnd wonen noch 
seine Nahe Vorwandte Freunde daselbst, vmb Eisenach, Saltzung, 
Moera vnd Schmalkalden. Do nhun für vielen Jahren das Berckwerg 
In der Herrschaft Mansfeldt stadtlich änging, begab sich der alte 
Hans Luther mit seinem Weibe Margarethen In die Herrschaft Mans
feldt, half das Berckwerg nach seinem besten Vorstand erbauen, bis 
er auch selbst eigene Berckteile vnd Huttenwergk vberkommen, Alda 
■ward Ihme Anno 1483 sein Sohn Martinus Luther Zu Eissieben ge
boren, Vndt In der Pfarkirchen Zu S. Peter getauft, doch wendet 
sich der alte Hans Luther mit seiner Haushaltung kegen Mansfelt 
Zu seinen berckteilen, Vnd war dem alten Graff Günthern von Mans
feldt von wegen seines Vorstandes vnd Fleisses Jm Berckwerg gar lieb.“

Hiernach ergibt sich auch die Angabe bei Secken
dorf als unrichtig, dass L. bei einer Jahrmarktsreise 
seiner Mutter nach Eisleben daselbst geboren worden sein 
soll. Der Verf. bemerkt hierbei, dass L., wie in Eis
leben geboren, so hier gestorben sei, und berührt da
bei die bekannte Uneinigkeit der Grafen von Mansfeld, 
sowie die Veranlassung, dass L. zur Schlichtung des 
Streits herbeigerufen worden sei und was denselben zur 
Annahme des Rufs bewogen habe. Nähere Notizen 
enthält Cod. Ratzeb. p. 61—63, die der Biograph, der 
L.’s letze Lebensumstände schildert, beachten muss.

Mit grosser Sachkenntniss stellt der Verf. die staat
lichen, kirchlichen und bürgerlichen Verhältnisse Deutsch
lands und Thüringens insbesondere dar als wesentliche 
Einflüsse und Bildungsmomente für L.’s jugendlichen 
Geist, zugleich neben dessen individueller Richtung und 
elterlichen Erziehung, woraus sich eben ergibt, wie L. 
ein Sohn seiner Zeit ward. Die" älterliche Erziehungs
sorgfalt und Strenge, die mit einem nach damaligen 
Begriffen kirchlich-frommen Sinne gepaart ward, schil
dert der Verf. in sehr befriedigender Weise. Mit gu
tem Rechte macht er darauf aufmerksam — was man 
oft genug übersehen hat — dass selbst Hans L. den Sohn 
von früh an zur Verehrung der Kirche und der Prie
sterschaft hinleitete, so wenig diese ihn sonst auch be
friedigte. Der Klerus stand ja dem Volke, bei allem 
Unwillen, den er erregte, noch immer nahe. Für jene 
Bemerkung finden wir auch im Ratzeb. Cod. eine inter
essante Bestätigung. Hier nämlich wird uns berichtet, 
dass der Graf Günther eben starb, als L. von seinem 
Aufenthalte in Magdeburg nach Mansfeld zurückkehrte. 
L.’s Vater rühmte vor seiner Familie das Testament 
des Grafen. Auf die Frage, wie es laute, antwortete 
er, dass der Graf allein auf Jesu Leiden und Sterben 
von dieser Welt abscheiden, sich des Verdienstes Jesu 
getrosten und Jesu seine Seele befehlen wolle. Darauf 
aber sagte L. „als ein junger Schüler“: „Soll dan die
ses ein so treffliches Instrument sein, Dan Ich liess 
mich bedanken, Wann der Graff ettwas stadtliches Zum 
Gottesdienst, zur Pfarkirchen oder zu Clostern verord
net und gestiftet hett, Das wehre wol ein ansehnlicher 
Testament gewesen, als dieses/4 — Späterhin beur- 

theilte L. das Testament anders; er sagte von demsel
ben: „welches Ich junger schiller damals noch nicht 
vorstunde.“ Übrigens antwortet gerade jene Äusserung 
von L.’s Vater bejahend auf die vom Verf. aufgewor
fene Frage, ob nicht auch eine hellere, freiere An
schauung vom Vater her auf den jungen Martin einge
wirkt habe?

Dass L. nach seinem Aufenthalte in Magdeburg 
erst wieder nach Mansfeld kam, wie Ratzeberger be
richtet, hat der Verf. nicht erwähnt. Einiges, was er 
von L. Abgang nach Eisenach und von dem Rector der 
Schule daselbst, Trebonius, anführt, wird auch von 
Ratzeberger referirt. Den Mann der Frau Kotta nennt 
Ratzeberger mit Vornamen nicht „Konrad“, sondern 
„Cuntz“. Aus der Darstellung von L.’s Behandlung im 
Hause der Kotta haben wir indess keine Veranlassung 
gewinnen können, die Meinung des Verf. zu theilen, 
dass vielleicht Frau Kotta bemüht gewesen sei, „mil
dernd, mässigem! und aufklärend auf seine (L.’s) mön
chische, verdüsterte Anschauung und Empfindung ein
zuwirken.“ Sanfte Behandlung und Musik diente dazu, 
bei der eigenthümlichen Richtung, die in dem jungen 
L. damals gewiss wenig genug hervorgetreten war und 
hervortrat, und von einem „aufklärenden“ Einflüsse 
konnte wol bei jener einfachen, schlichten Bürgersfrau 
nicht die Rede sein. Bei den Eindrücken, die Eisenach 
auf L. machte, berührt der Verf. die geistige Bildung 
der Stadt und bemerkt wol ganz richtig, dass sie von 
der gewöhnlichen in kirchlicher Beziehung gewiss nicht 
abwich, wenn sie auch übrigens verhältnissmässig frei
sinniger als anderwärts sein mochte. Er erwähnt da
bei Johann Hiltens Lehrthätigkeit und dessen Prophe- 
zeihungen. Die Darstellung stimmt mit dem Cod. Ra
tzeb. überein. Die Worte aber, welche Hilten zu dem 
Guardian des Klosters gesagt hat, sind bei Ratzeber
ger so gefasst: „Es wurde aber ein ander Man kom
men, der Euch Mönche wol tilgen, vndt der für euch 
wol bleiben wird, dem werdet Ihr nicht wiederstehen 
können.“

Von Eisenach ging L. nach Erfurt, wo er nach 
seines Vaters Willen und Wunsche die Rechtswissen
schaft studiren soll. Trefflich schildert der Verf. die 
Umstimmung L.’s nach ihrem innersten Grunde, die ihn 
dann dem Kloster zuführte. Unter L.’s Lehrern in Erfurt 
erwähnt Cod. Ratzeb. ganz vornehmlich den Johann Greif. 
Der Verf. sagt, dass sich L. „das ganze Corpus iuris an- 
geschafft hatte, unser Codex aber bemerkt noch, dass 
sich L. .}ad facultatem iuris begab, darzu Ihme sein 
Vater viel bucher kauft (deren Im Augustiner Closter 
Zu Erffurdt noch viel furhanden“). Den tragischen 
Vorfall bei Stotternheim erzählt der Verf. etwas anders 
als Ratzeberger, welcher namentlich das Niederschla
gen des Blitzes in der Nähe L.’s übergeht und nur sagt, 
dass „ein ungewöhnliches grausam Ungewitter“ L.’n 
unterwegs ereilte, so „dass er plötzlich niederfiel“. Er
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setzt nun hinzu: „eine grosse furcht und schrecken über
kommt ihm. In demselben schrecken gedenket er, Wo 
er dismal aus dieser gefahr möge daruon kommen, wolle 
er ein Munch werden vnd in solchem stände sein lebe
lang Gott dienen.“ Berücksichtigt man diese Bemer
kung, beachtet man, dass L. mit seiner Zeit das Klo
sterleben doch als besonders förderlich zur Seligkeit 
hielt, dass er kurz nach seiner Rückkehr nach Erfurt 
seinen Freunden bei fröhlicher Unterhaltung, wie Ratze
berger sagt: „sein furnehmen und gelubde“ in das Klo
ster zu gehen anzeigt, endlich, dass er an seinen Va
ter schrieb: „Als ich mit Schrecken und Angst des 
Todes eilend (elend) umgeben, gelobte ich ein gezwun
genes und gedrungenes Gelübde“ — Mönch zu werden, 
so wird man nothwendig zu der Ansicht gelangen, dass 
sein Eintritt in das Kloster unmittelbar durch das Ge
lübde veranlasst und bedingt war, dass er bei der er
wähnten Überraschung durch das fürchterliche Gewit
ter ablegte. In dieser Rücksicht hat daher der Verf. 
Recht, wenn er der Ansicht ist, dass der Entschluss, 
in das Kloster zu treten, plötzlich in L. hervorgetreten 
ist, und dieser Schritt im Leben L.’s erhält in seiner 
ersten Veranlassung und Bedingung einen festen histo
rischen Grund. Aus den anderweitigen Mittheilungen 
eines Manuscripts der gothaischen Bibliothek, welche 
der Verf. referirt, ersieht man zugleich, dass L. seinen 
Schritt den Altern anzeigen wollte, dass es aber die 
Mönche, denen er sich schon erklärt hatte, dazu nicht 
kommen liessen und sein schon gebundenes Gemüth durch 
religiöse Gründe noch mehr fesselten. Anderwärts kommt 
L. wiederholt auf jenes Gelübde zurück. Der Vater 
L.’s war bekanntlich unwillig über den Eintritt seines 
Sohnes in das Kloster, weil er eben kein sonder
liches Glück oder Verdienst im geistlichen Stande er
blickte und weil er glaubte, dass ihm der vielverspre
chende Sohn in weltlichen Ämtern und Würden Ehre 
machen sollte. Für jenen Punkt finden sich mancher
lei Nachweisungen; auch Ratzeberger gibt eine solche, 
indem er erzählt, dass Luther, nachdem er aus dem 
Mönchsstande wieder herausgetreten war, seinen Va
ter bei einer Unterhaltung gefragt hat: „Warumb er 
mihr doch Alle Zeit wehre Zu wieder gewesen im Munch- 
stande. Ach, sagte er, mihr ist Alle Zeit vorgewesen, 
Es stecke hinter dem geistlichen Stande nur eitel glei- 
semrey ynd buberei.“ Zu dem zweiten Punkte gibt de 
Verf. keine Nachweisung; Ratzeberger dagegen berich
tet anders, er weist darauf hin, dass der Vater in sei
nem Alter von dem Sohne „einen tröst und huelffe hätte 
haben wollen, weil er ;jSO vjei kosten auf seine studia 
gewendet habe.”

Im Kloster musste sich L. bekanntlich den niedrig
sten Diensten unterziehen, die Mönche suchten ihn von 
den Studien ganz abzuziehen. Ratzeberger bezieht dies 

hauptsächlich nur auf einen Klosterbruder, denn er sagt: 
„Der Mönche einer war ihme äll Zeit zuwider, vnd 
wo er Ihme in seinen studiis hinterlich sein könnte lies 
ers nicht unterwegen, mit diesen Worten sacrum per 
nacrum (? anderwärts Sackum per Nackum) et per ci- 
vitatem. Dan sonsten älle ärbeit, die man Ihme zu 
thun vfereleget, — ist ihm nicht so zuwider gewest, 
als das Betteingehen.“ In der Beobachtung der Klo
sterregel zeigte L. den strengsten mönchischen Eifer. 
Nach Manuscr. Nr. 262 Fol. der goth. Bibliothek äus- 
serte er in dieser Beziehung: „Salutis meae causa vo- 
vebam et rigidissime mea statuta servabam, das ich mich 
baldt hett zu tode gefast.“ — Mit dem mönchischen 
Eifer verband er folgerecht auch die eifernde hierar
chische Gesinnung, und dennoch fand er keine Ruhe, 
die innern Bedrängnisse, die verworrenen Seelenzustände 
steigerten sich vielmehr in ihm. Der Verf. hat diese 
Punkte nicht blos historisch, sondern auch psychologisch 
gut erörtert. Das Studium der Bibel, dem L. sich bald 
zuwenden konnte, sollte ihn wieder zu sich selbst brin
gen, doch verging darüber noch eine längere Zeit; da
zu musste er erst noch innere und äussere Hindernisse 
überwinden, die gerade das Kloster ihm noch gebracht 
hatte. Wai doch das Resultat seines bisherigen Mönchs
iebens in der That keim anderes, als dass er sich wol 
zermarterte, um „ein Herz zu fassen, dass seine Werke, 
so er auf fleissigste gethan, Gott wohlgefielen und sein 
Gebet gewiss erhört würde“ — aber ohne dieses Ziel 
auch zu erreichen, oder ihm nur irgendwie nahe zu 
kommen; dessenungeachtet setzte er noch sein ganzes 
Vertrauen in das Mönchthum. Da trat eine neue Phase 
in L.’s Mönchsieben durch Staupitz ein. Der Verf. ent
wickelt sie nach allen Seiten hin und wendet deshalb ' 
sein Augenmerk auf Staupitz’s Thätigkeit als GeneraL 
vicar und auf die praktisch-mystische Richtung seiner 
Theologie. Die Obliegenheiten, die Staupitz als Gene- 
ralvicar hatte, der redliche Ernst und Eifer, den er in 
seinem Amte kundgab, wie die religiöse Richtung, die 
ihm eigen war, sprechen bestimmt genug für die Mei
nung, dass Staupitz L.’n zuerst entgegenkam. Er be
wirkte dessen Befreiung von den niedrigsten Diensten 
und rieth ihm ein so fleissiges Studium der h. Schrift 
an, dass L. in derselben durchaus fest sein sollte. Zu 
dem, was der Verf. hier beibringt, fügen wir als Be
stätigung, was der Ratzeb. Cod. enthält. Er sagt, dass 
„Doctor Staupitz (welcher dieses Ordens ein prouincialis war) 
sein [d. i. Luthers] Ingenium feruens ad sacrarum litterarum studia 
bemerkte. Der handelte mit dem prior, das man TÜme der ärbeit 
vnd des terminirens erliess, vnd Ihne seines studierens liess äbwarten, 
sonderlich weil er zuuorn membrum universitatis darzu Magister war, 
vnd die professores Ihne vngern aus der Vniuersitet verloren hetten. 
Diese Doctor Staupitzens relaxation war fratri Mithero ännemliche 
vnd mit der gar wol Zufrieden, das er nhun mnfuro seinen sacris 
lectionibus konte obliegen, Insonderheit aher efahl D. Staupitz dem 
Luthero Er solte jn seinem Studio Theo ogteo furnemlichen dahin 
sehen, das er in der Bibel ein guter te.i ualis ynH localis wurde, 
diesem Rathe folgte Lutherus mit höchstem vleisse dermassen, das 
sich D. Staupitz sehr darob verwunderte, vnd ein sonderlich Auge 
auf Ihne für allen anderen hatte, vnd Ihne Immer anreitzete, in 
seinem angefangenem cursu fortzu a ren. ‘

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 133.)
Die innern Stürme dauerten in L. fort; Staupitz’s Ein
wirkung auf ihn enthielt wol eine augenblickliche Be
ruhigung, gab ihm aber noch keinen wirklichen Frie
den. Als ihn Staupitz dabei auf die Nothwendigkeit 
und Heilsamkeit der innern Anfechtungen aufmerksam 
machte, konnte L. wohl sagen, wie er sich nach Ma- 
nuscr. der goth. Bibli. Nr. 262 ausdrückte: „Herr Doc
tor Staupitz ihr bringt mich vmb mein leben, ich werde 
nuhr ein viertel ihar erleben.“ — Nachdem L. Profess 
abgelegt hatte, erfolgte seine Vorbereitung zur Priester- 
weihe. Wenn der Verf. dabei den Gottesdienst der 
katholischen Kirche so darstellt, dass. demselben ein 
umfassender und poetischer, Geist undHerz ergreifen
der Gedanke zu Grunde liege, der in die Auflassung 
des christlichen Urbegriffs von einem und seligen Got
tesreiche gehöre, darf man sich durch diese hyperbo
lische Fassung um so weniger irren lassen, als er in 
der weitern Deduction wiederholt darauf hinweist, dass 
der Kern des Cultus jener Kirche eben nur darin be
steht, „die priesterliche Hoheit in ein bewältigendes 
Licht zu setzen“ — oder den Priester in die rechte 
Glorie, „vor sich selbst und den Gläubigen“ zu brin- 
o-en, wovon die Auffassung des christlichen Urbegriffs 
von dem einen und seligen Gottesreiche nichts weiss. 
Spricht doch auch die Schrift, dass der Geist es ist, 
der lebendig macht, nicht aber die Form einer excen
trischen Mystik, welche den Christen von dem Priester- 
thume ausschliesst, und dieses im jüdischen Sinne und 
zu eigener Erhebung nur einem Stande zutheilt, der 
sich aus eigennützigem Interesse mit einem Nimbus ohne 
Gleichen umgeben will. L. war damals von der römi
schen Messtheorie ganz und gar ergriffen, doch kön
nen wir nicht finden, dass es ihm „in viel spätem Jah
ren so schwer wurde, gegen die Messe sich zu erklä
ren“, weil er noch Vieles von ihr beibehielt. Wir sehen, 
wie er schon in seiner Schrift von der babylonischen 
Gefangenschaft gegen sie sich erhebt, ihre Idee und 
Theorie verwirft, und was er von ihr beibehält, ist 
äusserlich, f~r die Gestaltung eines reinem Cultus über
haupt berechnet und anschliessend an den Cultus der 
alten katholischen Kirche. Übrigens ist es auch wol 
nicht richtig, dass die xMesse erst seit dem 13. und 14. |

Jahrh. mehr als je der Mittelpunkt des ganzen Cultus, 
die Lehre von der Transsubstantiation der Kern des 
kirchlich-hierarchischen Lehrsystems geworden sein soll. 
Schon Gratian rückte die Idee von der Transsubstan
tiation in sein canonisches Gesetzbuch ein (s. De Con- 
secr. Dist. II, c. 34), und bekanntlich nahm er alle Ge
setze auf, die man zu seiner Zeit für rechtskräftig er
kannte; Innocenz III. wurde nur durch den Widerspruch 
der Waldenser und anderer für ketzerisch gehaltener 
Parteien veranlasst, jener Lehre auch in dem Glaubens
bekenntnisse der vierten Lateransynode einen Platz an
zuweisen, aber Kern und Mittelpunkt des kirchlichen 
Lehrsystems und Cultus war sie bereits schon lange 
geworden.

L.’s erste Messfeier war eine für ihn höchst wich
tige, feierliche Handlung, zu der er seinen Vater und 
seine Freunde einlud. Zu dem, was der Verf. hier treu 
referirt, fügen wir noch, was Ratzeberger bemerkt: 
„Da nhun frater Lutkerus Priester worden vnd seine 
erste Messe singen solte, thate er solches seinem Va
ter und freunden Zu Mansfeldt Zu wissen vnd lüde sie 
vff denselben actum, Da rüste sich der alte Luther hie
zu nicht anderst äls solte er ettwa ein hochzeitmal aus
richten, wie es auch än etzlichen örtern Im Babsthumb 
der brauch ist.“ — Der Vater und die Freunde erschie
nen, die Feierlichkeit und, wie Ratzeberger erwähnt, 
„die malzeit“ fanden statt „nach gehaltener Mess“. Bei 
dieser Gelegenheit war auch das Gespräch zwischen 
L. und seinem Vater, das der Verf. erwähnt, wobei 
aber Ratzeberger den Vater nur zum Sohne, nicht zu 
der ganzen Tischgesellschaft sprechen lässt. Ratze
berger schildert den Hergang genau*).  Hiernach war 
nicht die Rpde von einer himmlischen Erscheinung, die 
der junge Priester gehabt haben sollte, und die Worte 
des alten L. erklären sich hinlänglich. Auch war es 
nach Ratzeberger nicht gerade das letzte Wort allein,

*) „Als die malzeit nach gehaltener Messe verrichtet war, kommt 
der Neue Prieset Luther An Disch zu seinem Vater vnd spricht, 
Mein lieber Vater, wie kommts doch, das Ihr mihr so hart seidt zu 
wieder gewesen vnd meiner kein gnad haben wollen, sinder Ich bin 
geistlich worden, Ja, sagt der alte Hans Luther lieber sohn, habet 
Ihr nie gedacht jn den zehen geboten, An das vierde gebött, Du 
solt Vater vnd Mutter ehren, Diesem geböte Zu wieder habet Ihr 
mich vnd euere liebe Mutter In vnserem älter verlassen — — vnd 
seidt wieder vnseren Willen Ins Closter gangen, Ja, antwortet fr ater 
Martinus, lieber Vater, Ich kann aber In diesem geistlichen stände 
mit beten vnd änderer Andacht euch alle sambt mehr dienen, Dan 
da Ich weltlich wehre blieben, Ach wolte Gott sagete der alte Luther, 

. Das Ihme also wehre, vnd es nicht nur ein gespenste vnd Spiegel- 
I fechten wehre.“
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welches dem Sohne in den Grund der Seele drang und 
sich so fest in seinem Gedächtnisse einprägte wie kein 
anderes, aus des Vaters Munde, sondern eben auch 
jene energische Hinweisung auf das vierte Gebot, denn 
in dem Cod. Ratzeb. heisst es weiter: „Ob dieses mei
nes Vaters Worten, sagete Lutherus, erschrack Ich 
dermassen. äls gieng mihr ein schneidendes schwert 
durchs hertze, das er mich erst lernete an die Zehen 
geböte denken, konte Auch derselben reden hinfuro 
nimmer vergessen.“ Obschon der Vater, wiewol sehr 
ungern, nun den Schritt des Sohnes genehmigt hatte, 
so war doch das fast zweijährige Misverhältniss noch 
nicht aufgehoben, wie der Verf. meint. Hierauf weist 
unser Cod. ebenfalls hin. Hier sagtL.: „So wolte sich 
auch mein Vater ob meinem geistlichen stände, niemals 
Zufrieden geben, so lange Ich im Closter war, Da ich 
aber hernach durch Gottes gnaden erleuchtet, die Kappe 
ablegete und Ehrlich wardt, Da nam mich mein vatcr 
Zu gnaden wieder än vnd wurde wieder lieber Sohn.“ 
Also jetzt erst war das frühere Misverhältniss wirklich 
beseitigt, und noch einmal erwähnt der Codex, dass 
L. sagte: „Also wardt mein Vater mit mihr wieder 
zufrieden.“ Ob L. in Erfurt während seines klöster
lichen Lebens daselbst auch gepredigt habe, wie ein 
Manuscript der goth. Bibliothek Nr. 262 angibt, bezwei
felt der Verf. Seine Gründe dafür lassen sich aller
dings hören, doch scheint es uns, als ob der Verf. ei
nen andern Punkt hierbei übersehen hat. Das Predi
gen war auch in die Ordenssatzungen aufgenommen 
mit der Bestimmung, dass nur derjenige predigen solle, 
welcher vom Generalvicar examinirt und approbirt wor
den sei. Dass Staupitz mit Luther ein Examen vorge
nommen und die Approbation ihm ertheilt habe, wird 
zwar nirgends, so viel uns bis jetzt bekannt ist, aus
drücklich erwähnt; aber das ist ja doch bekannt und 
bestimmt genug, dass Staupitz ihm seine Aufmerksam
keit in einem ganz besondern Grade geschenkt, ihn fort
während für das Schriftstudium ermuntert hatte. Eine 
Anwendung desselben konnte ihm als Priester haupt
sächlich auch durch das Predigen gegeben werden, und 
wenn die Manuscripte wiederholt erwähnen, dass L. 
mit Beziehung auf Staupitz sagt, er sei zum Predigen 
„gezwungen44 worden, so ist es wol kaum noch einem 
Zweifel unterworfen, dass L. nicht erst in Wittenberg, 
sondern schon in Erfurt gepredigt hat. Das „Zwingen“ 
kann man natürlich nicht im strengen Sinne, sondern 
nur in der Bedeutung nehmen, dass L. von Staupitz 
wiederholt angeregt wurde. Steht aber der Ausdruck 
„zwingen“’ ohne Beziehung zu Staupitz, so erklärt er 
sich sehr gut daraus, dass die von Staupitz erhaltene 
Erlaubniss zum Predigen für L. nur eine Ordenspflicht 
war, die ihm einen Zwang auf legte. Hierbei erwäh
nen wir noch zugleich, dass es der Verf. bezweifelt, 
ob L. im Kloster Erfurt sich mit Disputiren beschäftigt 
habe. Der Cod. Ratzeb. sagt aber auch, dass L. sich

„Im disputiren vbete bis In das 1507 Jahr.“ Die reli
giösen Einwirkungen Staupitz’s auf L. werden mit all- 
seitiger Gründlichkeit erörtert. Sie kommen darauf hin
aus, dass Staupitz in L. die Fülle der göttlichen Gnade 
zu erschliessen suchte, die sich in Christi Leben, Lei
den und Sterben offenbart, nur erkannt und im Glau
ben erfasst werden müsste, um dadurch den Frieden 
mit Gott, die Beruhigung über die Sünde zu erlangen 
und das Gemüth zur Wiedergeburt zu führen. Nur 
schwer und langsam konnte sich L. diesen Einwirkun
gen öffnen, sie fanden in der Scholastik und eigen- 
thümlichen Geistesrichtung L ’s Gegensätze, und be
greiflich war es, wie die Kämpfe in L. fortdauerten. 
Dieses und der allmälige Fortschritt zum Siege schil
dert der Verf. mit eben so grosser Gründlichkeit, als 
psychologisch-geschichtlicher Entwickelung. Man er
kennt deutlich, wie L. jetzt das scholastische System 
auffasste, welchen Eindruck es jetzt auf ihn machte. 
Mit seinem dritten Mönchsiahre erschloss sich ihm die 
Erkenntniss, mit welcher seine schwersten Irrungen 
und Bedrängnisse enden sollten — die Erkenntniss, 
dass der Gerechte seines Glaubens lebt. „Da wurde 
mir,“ sagte Luther mit heiliger Begeisterung, „die 
ganze heil. Schrift und der Himmel selbst auch <* e- 
öffnet.“ Dieses neue Licht, das ihm jetzt aufging, 
war aber wesentlich nur ein Resultat seiner eigenen 
Geistesarbeit, seines angestrengten Schriftstudiums. Die 
Gerechtigkeit durch den Glauben, wie sie in L. her
vortrat, wird vom Verf. zum Gegenstände einer aus
führlicheren Erörterung gemacht, dabei aber gezeigt, 
wie er doch immer noch nicht zur vollen Klarkeit und 
Gewissheit gelangte. Er gab sich bei seinen bisherigen 
Studien auch den patristischen hin, um zur Gewissheit 
über die paulinischen und scholastischen Begriffe zu 
gelangen, und auch hierin lag gewiss ein gewichtiger 
Grund, der für die Erklärung seines langsamen Vor
schreitens von Bedeutung ist. Um dies nachzuweisen, 
geht der Verf. auf die Väter — vor allen auf Augustin 
— zurück? und zeigt, wie sich L. gerade von diesem 
fast von allen Seiten her angezogen fühlte. Hieran 
knüpft sich eine neue Wendung im Leben L. s.

L. wurde nach Wittenberg berufen- Bevor der Verf. 
auf dieses Feld der Wirksamkeit L.’s übet geht, schil
dert er die Eigenthümlichkeiten und Verhältnisse des
selben , um den Leser mit dem Terrain genau bekannt 
zu machen. Über die Ankunft E.’s hi Wittenberg lässt 
sich der Zeitpunkt nicht genau bestimmen; wahrschein
lich traf er hier zu Anfang November 1508 ein. In 
W’ittenberg war es, wo sich seine Abneigung gegen 
die aristotelische Philosophie? gegen die er bereits ei
nen grossen Widerwillen iu sich ausgebildet hatte, zum 
ersten Male deutlich kundgibt. Er hielt seine philoso
phischen Vorlesungen in der That mit innerlicher Un
lust. Das Baccalaureat berechtigte ihn zu Vorlesungen 
über die h. Schrift; vermuthlich las er zuerst über die



Briefe an die Römer und Galater. Den Mangel an 
hinreichender Kenntniss der Grundsprachen suchte er 
durch die Auslegungen der Väter zu ersetzen; eben 
hieraus ergibt es sich, wie mangelhaft seine Vorlesun
gen sein mussten. Was der Verf. hierbei noch erwähnt, 
um darzulegen, dass L. nicht zuerst in Erfurt, sondern 
in Wittenberg gepredigt habe, spricht und zeugt auch 
nicht gegen die oben von uns gegebenen Bemerkungen. 
Übrigens ergibt sich aus der Darstellung, dass von 
einem wesentlich raschen Fortschritte L.’s während der 
beiden ersten Jähre seines Aufenthalts in Wittenberg 
nicht die Rede sein kann, wenn schon sich seine Kennt
nisse und Einsichten in das Wesen des Glaubens der 
Kirche erweitern und läutern konnten. Über den nä
hern Inhalt seiner Vorlesungen und Predigten um diese 
Zeit mangelt es freilich an allen Nachrichten; der Verf. 
sucht daher jenen Inhalt nach möglichster Wahrschein
lichkeit aus L.’s Ansichten, Stimmungen und Einsich
ten zu construiren. Wenn wir auch hier keine objec- 
tive Gewissheit erhalten, wird man doch nicht in Ab
rede stellen können, dass der Verf. mit Geschick und 
Umsicht construirt hat. Einen sehr interessanten Ab
schnitt bildet die Untersuchung über L.’s Romfahrt, 
über deren Veranlassung viele verschiedenartige An
sichten ausgesprochen worden sind. Die Sache ist jetzt 
als erledigt zu betrachten; Veranlassung und Zweck 
war, wie Rebenstock und Manuscr. Nr. 794 dei- goth. 
Bibliothek nach weist, nur der, „Ruhe und Trost für 
sein Gewissen zu suchen.“ Mit Recht weist der Verf. 
darauf hin, dass L. ja schon in Erfurt das Gelübde 
einer Romfahrt abgelegt hatte, um „fromm zu werden.“ 
Indem L. selbst nach jener Quelle das Gelübde als den 
Grund seiner Reise angibt, beseitigen sich die andern 
bisher verbreiteten Annahmen, und der Verf. hat dabei 
noch das Verdienst, dass er jene Angaben aus L.’s 
Gemüthsverfassung während der Reise, sowie aus dem, 
was L. in Rom vernahm, weiter zu erhärten sucht. 
Er kommt dabei auf den damals regierenden Papst Ju
lius B. zu sprechen, den er bei andern ungeistlichen 
Eigenschaften dennoch einen „edelgesinnten“ Papst 
nennt was wir mit dem Leben des Mannes nicht in 
Einklan«’ finden können. Wol verfiel er nicht in die 
Ruchlosigkeit eines Alexander VI., — aber wie mag 
man seinem Handeln „eine treffliche, sittliche Grund- 
lage“ geben die selbst „in der Vaterlandsliebe“ ihre 
Wurzel haben sollte. Weiss man doch, dass er sogleich 
die eingegangene Wahlcapitulation brach, dass er ein 
nicht blos kriegerisch-wildes, sondern auch unzüchti
ges Leben führte, dass er seiner ungezügelten Begierde 
nach Länderbesitz die Ruhe der Kirche und seines Va
terlandes opferte und überhaupt nur darnach strebte, 
durch diplomatische Intrwuen und kriegerische Unter
nehmungen das Reich und die Herrschaft des römischen 
Stuhls zu vergrössern. Man möchte sagen, dass kein 
Papst ein Vaterland hatte, und bei Päpsten kann man 

nicht von einer trefflichen, sittlichen Gesinnung reden, 
die „in der Vaterlandsliebe ihre Grundlage hatte.“ Auch 
darin können wir dem Verf. nicht beistimmen, wenn er 
bis zum 13. Jahrh. nicht blos zum Theil gute, sondern 
selbst grosse Päpste regiert haben lässt, nach denen 
das Papstthum erst mehr und mehr entartete, und eben
so wenig spricht wol die Geschichte dafür, dass es 
aus dem Kampfe im 14. und 15. Jahrh. „erneuert und 
befestigt, wenn auch wesenhaft umgewandelt“, hervor
ging. Dass Beides nicht der Fall war, dafür zeugen 
die Concilien von Costnitz und Basel, und wenn Pius II. 
den eigentlichen Schaden der Kirche erkannte, ohne 
ihm abzuhelfen, weil ihm die wahren Mittel zur Ab
hülfe theils nicht zu Gebote gestanden haben, theils 
weil er sie verwarf, so ist doch wol zu erwägen, dass 
sein Verwerfen nur durch das Festhalten der hierarchi
schen Principien bedingt war, dass ihm eben darum 
auch die rechten Mittel nicht zu Gebote standen. Dar
um war er auch als Papst nicht auf die Gesammtanlie- 
gen der Christenheit, sondern nur auf das hierarchische 
Streben bedacht. Richtig aber bemerkt der Verf., dass 
in L.’s Seele durch Alles, was er in Rom und Italien 
sah, der Keim zum Abfalle vom Papstthume mächtig 
gepflegt wurde. Dazu half auch seine theologische 
Doctorwürde und sein erneuetes Schriftstudium. Das 
Dunkel, das über L.’s Thätigkeit und Entwickelung von 
derZeit seiner Romfahrt bis zum Jahre 1512 liegt, sucht 
der Verf. aus Einzelheiten zu bestimmen und festzustel
len. Der Erörterung des Verf. folgt man mit gespann
tem Interesse, und wenn man auf der einen Seite sieht, 
wie L. sich fortbildete, so erkennt man zugleich auf 
der andern, wie er doch noch immer auf dem Stand
punkte der römischen Kirche und ihrer Dogmen stand 
und stehen konnte, aber den Schritt, diesen Standpunkt 
zu überwinden, hatte er schon gethan und ihn weiter 
zu führen, dazu helfen auch die Kämpfe, die er schon 
jetzt in Wittenberg für die Schrifttheologie wider das 
scholastische Schulsystem, für die Freiheit des Gedan
kens und der Rede wider die fesselnde Autorität zu 
bestehen hatte. An diese Kämpfe schlossen sich bald 
auch andere von aussen, namentlich von Erfurt her in 
den Jahren 1513 —1515, und die bekannte Reuchlini- 
stenfehde. Diese Kämpfe dauerten fort, wobei Luther 
auch durch die Predigt ein weiteres und ebeneres Feld 
gewann. Die frühesten Predigten, die wir von ihm 
besitzen, sind aus dem J. 1515 und ihrer sind nicht 
mehr als drei. Die Darstellung von L.’s Charakteristik als 
Prediger, die auf eine bündige Erörterung des frühe
ren und damaligen Predigtwesens, basirt ist, sowie die 
Darlegung des Gedankenkreises, der Innern Zustände 
und der Stufe der Entwickelung, auf welcher L. stand, 
aus jenen Predigten construirt, erregt vielfaches Inter
esse und verdient alle Beachtung- Da erfolgten nun 
seine ersten heftigen Angriffe auf die scholastische Zeit- 
philosophie. Man sieht, wie das Bewusstsein schon
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tief und klar in ihm lebte, dass die religiösen und sittlichen I 
Grundlehren des Christenthums und der aristotelischen 
Scholastik durchaus unvereinbar seien, dass die unnatür
liche Verschmelzung beider auf hören müsse, wenn sich die 
rechte Theologie bilden sollte, die in das Mark und den 
Kern eindringen könne. Durch den Ablasskram wurde L. 
tiefer in den Kampf der Zeit hineingeführt. Der Verf. 
geht; dabei auf den Ursprung und die Ausbildung der 
Ablasstheorie zurück und setzt die Ursache auseinander, 
die L.’n veranlasste, mit Bedacht und selbst mit Zögern 
bis zum Angriffe auf den Ablass fortzuschreiten. Die
ser erfolgte vor dem Volke zuerst in seiner am 1. Tri- 
nitatissonntage 1516 gehaltenen Predigt. Der kurze 
Zeitraum vom April 1516 bis zu der Katastrophe vom 
31. October 1517 erfüllt den ganzen dritten Band des 
Verf. und geht tief ein auf den Entwickelungsgang L.’s, 
auf dessen volksmässige und gelehrte Thätigkeit, auf 
seine mannichfachen Verhältnisse, Beziehungen und 
Verwickelungen, auf seine Ablassdisputation und die die
selbe begleitenden Schritte. Wir haben hierbei nichts 
Wesentliches hinzuzusetzen, aber das müssen wir für 
Diejenigen erwähnen, welche etwa das werthvolle Werk 
des Verf. noch nicht kennen sollten, dass sie ebenso 
gründliche als geistreiche Erörterungen hier finden. Der 
Theolog, dem ,es um eine genaue Kenntniss des gros
sen Reformators zu thun ist, insbesondere der Kirchen
historiker kann das Werk nicht entbehren, und wenn 
es in das Fleisch und Blut des Leserkreises, für wel
chen es ganz eigentlich bestimmt ist, übergehen kann, 
wird es mannichfach Licht und Aufklärung schaffen, 
gewiss segensreich wirken. Die Fortsetzung müssen 
wir mit Spannung erwarten; nach der Art und Weise, 
wie uns der Verf den Entwickelungsgang L.’s und den 
Anfang des reformatorischen Lebens des grossen Man
nes vorgeführt hat, muss die Fortsetzung der Luther
biographie vom Verf. unser ganzes und reges Interesse 
in Anspruch nehmen. Wir machen ihn dabei noch be
sonders auf die von uns benutzte Handschrift des Cod. 
Ratzeb. aufmerksam, die in der That noch eine schöne 
Ausbeute an Notizen und Nachrichten enthält, welche 
im Zusammenhänge bis jetzt noch nicht benutzt worden 
sincT. Wir sind gern bereit, dem Verf. mitzutheilen, 
was der Cod. Ratzeb. enthält; denn wir halten es für 
eine Ehrensache, vielleicht etwas zu einer tüchtigen 
Lutherbiographie beitragen zu können und meinen, dass 
auch Andere gleicher Ansicht sein werden.

Gotha. Dr. Neudecker.

Arzneimittellehre.
j. Jonathan Pereira’s Handbuch der Heilmittellehre. 

Nach dem Standpunkte der deutschen Medicin bear
beitet von Rudolf Buchheim. Zwei Bände. Leipzig, 
Voss. 1846—47, Gr< & 7 Thlr. 10 Ngr.

2. Handbuch der Pharmakodynamik für Ärzte, Wund
ärzte und Studirende. Nach den neuesten Erfahrun

gen des In- und Auslandes, wie auch nach eigener 
dreissigjähriger Erfahrung am Krankenbette, kritisch 
bearbeitet von Marlin Wilh. Plagge. Braunschweig, 
Vieweg & Sohn. 1847. Gr. 8. 2 Thlr.

3. Handbuch der Arzneimittellehre, von Prof. Dr. Phil. 
Seifert. Nach des Verfassers Tode herausgegeben 
und bevorwortet von Prof. Dr. Baum. Greifswald, 
Bamberg. 1847. Gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

4. Heilmittellehre, nach den bewährtesten Erfahrungen 
und Untersuchungen in alphabetischer Ordnung bear
beitet von Dr. K. G. Neumann. Erlangen, Enke. 
1848. 8. 5 Thlr. 6 Ngr.

5. Die Kokkelskörner und das Pikrotoxin. Mit Be
nutzung von Dr. Ch. K. Vossler’s hinterlassenen Ver
suchen von J. J. v. Tschudi. St. Gallen, Scheitlin 
& Zollikofer. 1847. Gr. 8. 20 Ngr.

6. Das Mutterkorn und seine ausserordentlichen Heil
wirkungen in Nervenkrankheiten, nach eigenen zahl
reichen Beobachtungen und Versuchen dargßstellt 
von Dr. W. Hamburger (zu Gabel in Böhmen). Dres
den und Leipzig, Arnold. 1848. 12. I Thlr.

1) Hand- und Lehrbücher.
Die grosse Zahl der seit einigen Jahren nicht blos in 
Deutschland, sondern auch in Frankreich und England 
erschienenen „Pharmakologien“ spricht deutlich dafür, 
dass die heranwachsenden Ärzte, so wenig sie auch 
von den bisherigen Leistungen der Pharmakologen zu
frieden gestellt wurden, doch noch weit entfernt sind 
von dem Glauben der Nihilisten an eine therapeutische 
tabula rasa. — Das Buch von Sobernheim, welches 
seiner vortrefflichen Tabellenform wegen mehre Jahre 
des grössten Beifalls genoss, hatte, trotzdem dass es 
die neuern physiologischen Erwerbungen herbeizog, in 
dem Artikel „romantische Arzneimittellehre“ das Mög
lichste geleistet. Die „ Bleialbuminate“ Mitscherlich’s 
standen in demselben friedlich neben dem auf den 
„kräftigen Schwingungen des Kamphers sich erheben
den und mit seinem höher begeistigten Lebensmarke 
den ganzen Organismus erfüllenden Nervensystem. 
Ihm folgte die Arbeit von Oesterlen, einem Freunde 
der Tübinger Schule. So weit diese Schrift die von 
Sobernheim durch wissenschaftliche Auffassung über
ragt, so vielfach verfällt sie durch übermässige Ske
psis in den der Romantik entgegengesetzten Fehler des 
gänzlichen Aufgebens alles und jeden historischen Bo
dens, des therapeutischen Unglaubens. Hierdurch aber 
entgeht der in ihrem physiologischen Theile trefflichen 
Schrift von Oesterlen der für den Arzt so wichtige 
Inhalt des, wenn auch vielfach rohen, jedenfalls histo
risch und oft genug auch wissenschaftlich vollberech
tigten therapeutischen Materials.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in liCipzig.
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r z ii i iw ittellelir e.
Schriften von Pereira - Buchheim, Plagge, Seifert, Neumann, 

Tschudi und Hamburger.
(Schluss aus Nr. 134.)

1) Hand- und Lehrbücher.
JUit Übergehung einiger untergeordneter Bücher ha
ben wir von der. deutschen Bearbeitung der Heilmittel
lehre Pereira’s durch Hrn. Buchheim (Leipzig, Voss), 
welche ihrem Schlüsse rasch entgegenschreitet, nur 
das Rühmlichste zu berichten. Besonders ausgezeichnet 
ist an dieser Schrift (welche Hr. B. wesentlich umge
staltet und mit tüchtigen Zugaben, z. B. einer Ge
schichte der Arzneimittellehre von Seidenschnur in Dres
den, bereichert hat) der naturhistorische Theil, nament
lich das Chemisch-Pharmakognostische und Pharma- 
ceutische. Der therapeutische Theil der Schrift, ob
schon weit entfernt von dem Aberglauben der roman
tischen Periode und reich an tüchtigem therapeutischem 
Material, offenbart doch zu sehr den compilatorischen 
Charakter, um sich der grössten und schwierigsten 
Aufgabe der Pharmakologie, der Kritik, mit Erfolg 
widmen zu können. Als „Handbuch“ aber nimmt Pe
reira-Buchheim den ersten Rang ein.

So wenden wir uns zu einigen der neuesten Er
zeugnisse der pharmakologischen Literatur. Zuerst zu 
der Pharmakologie von Plagge, früher Professor in 
Giessen (noch vor der Herausgabe des Buches ver
storben). — Wie sich in der Darstellung der Patholo- 
o-ie die „natürliche“ und die „anatomische“ Anordnung 
bekämpfe»? so stehen sich in der Pharmakologie das 
„natürliche“ und das „physiologische“ Princip derEin- 
theilun0* entgegen, deren ersteres die Arzneikörper 
nach ihrer naturhistorischen Stellung abhandelt, wäh
rend das zweite (als dessen Repräsentant Mitscherlich 
zu betrachten ist, von dessen grossem mit langsamen 
aber sichern! Gange seinem schonen Ziele sich nähern
den Werke hier mit Vorbedacht nicht weiter gespro
chen wird) die physiologische Wirkung derselben zu 
Grunde legt. Es ist hier der Ort nicht, über diesen 
Gegenstand sich weiter zu verbreiten. Wissenschaft
liche Gründe und eine zwölfjährige Erfahrung haben den 
Rec. dazu geführt, sich im Lehrvortrage für das „na
türliche“ Classificationsprincip zu entscheiden. — Dieses 
nun ist von Hrn. Plagge befolgt worden und zwar nach 
folgender Anordnung: I. Indifferente (diätetische Arz
neimittel). Stickstoffhaltige. Stickstofffreie. II. Wein

geistige und ätherische Arzneien. III. Ätherisch-ölige 
Mittel. IV. Harzige Arzneien. V. Scharfe Arzneien. 
VI. Alkaloidische (narkotische) Arzneien. VII. Bittere 
Arzneien. VIII. Adstringirende Arzneien. IX. Saure 
Arzneien. X. Alkalische Arzneien. XI. Salzige Arz
neien. XII. Metallische Arzneien. XIII. Nichtmetal
lische (elementarstoffige) Arzneien. Die Unterabtheilun- 
gen entstehen theils durch die naturhistorischen Species, 
theils durch die physiologische und therapeutische Wir
kungsart der einzelnen Gruppen. Damit indess seiner 
Arbeit auch die Vorzüge der physiologischen Classifi
cation nicht fehlen, bat der Verf. am Schlüsse derselben 
(S. 607—651) eine „allgemeine Übersicht der Arzneimittel 
nach dem physiologischen Systeme“ hinzugefügt.

j Über die Ausführung des hiermit vorgelegten 
Planes im Einzelnen zu sprechen, ist unmöglich. Es 
muss deshalb die Bemerkung genügen, dass der Verf. 
den physiologischen Standpunkt so fest hält, als es 
die Gegenwart erfordert, und das wohlbegründete hi
storische Recht des vorherrschenden therapeutischen 
Zweckes vergönnt. Die Darstellung ist sehr ausführlich, 
der sehr billige Preis ein kräftiges Hülfsmittel der all
gemeinen Verbreitung des vortrefflichen Buches. — 
Übrigens hat der Verleger einen zweiten die psychischen, 
diätetischen und physikalischen Heilmittel enthaltenden 
Band in Aussicht gestellt.

Die Schrift Seifert’s, eines tüchtigen Arztes und 
Lehrers, welcher schon die Einführung durch Hrn. Baum 
zur Empfehlung gereicht, ist nach der therapeutischen 
Eintheilung geordnet f„Nutrientia s Roborantia, Exci- 
tantia, Adstringentia et Condensantia 9 Refrigerantla, 
Laxantia s. Purgantia, Alterantia, Narcotica, Sanguinis 
vim plasticam diminuentia“ [— warum nicht „Antipla- 
stica?“—] „Relaxantia“). Ich habe mich bereits 
oben gegen diese Eintheilungsart ausgesprochen. Der 
Ausführung selbst muss ich vollkommenen Beifall Se' 
ben. Der Verf. hat vor Allem nach Kürze und Be
stimmtheit, und in der Regel mit Erfolg gestrebt Er 
ist ebenso weit vom Nihilismus, als von dem gläubigen 
Vertrauen in die Allmacht der Arzneien entfernt’ Des
halb empfiehlt sich das ebenfalls sehr wohMe^e Buch 
vorzüglich denjenigen Lehrern, welche dem Einthei- 
lungsprincip des Verf. huldigen.

Die von dem würdigen Veteran Hrn. Neumann 
herausgegebene Arzneimittellehre folgt? wegen der Un
zufriedenheit des Verf. mit den gangbaren Eintheilungs- 
principien der Pharmakologen, der alphabetischen Ord
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nung. Dem Charakter des Buches ist diese auch am 
angemessensten. Dasselbe ist nämlich als Handbuch 
zum Nachschlagen für diejenigen bestimmt, welche die 
Ansichten des vielerfahrenen Verf. in diesem Gebiete 
kennen zu lernen wünschen. Diesen Zweck erfüllt das 
Buch vollkommen. Die Ansichten des Verf. sind im
mer interessant, häufig sehr lehrreich. Indess wäre 
der Zweck des Buches vielleicht ebenso vollständig er
reicht worden, wenn der Verf. statt dessen eine neue 
Bearbeitung seiner „Darstellung der gebräuchlichsten 
Arzneimittel“ gegeben und von dieser Alles allgemein 
Bekannte ausgeschlossen hätte. Um auf einige Einzel
heiten hinzuweisen, so sind am wenigsten befriedigend 
die Artikel „Acidum nitricum“, „Argentum“ (wo die aus
gezeichnete Schrift von Krahmer nicht einmal genannt ist) 
„Colchicum“. Dagegen enthalten die Artikel „Alkalien, 
Äther, Asphalt, Arnika, Asa foetida, Camphora, China, 
Hydrargyrum,“ viel Beachtenswerthes. Den Tadel des 
Arrow-Root als Nährmittel für Kinder wird jeder sorg
fältig beobachtende Arzt unterschreiben; ebenso die 
Verwerfung des Chlorbaryum bei Skrofeln. Mit der 
neuesten Ausgabe der preussischen Pharmakopoe, 
welche in der neuen Ordnung der Dinge hoffentlich 
über kurz oder lang einer deutschen Pharmakopoe 
weichen wird, ist der Verf. nicht sehr zufrieden. Na
mentlich tadelt er die vielfachen Neuerungen in der 
Terminologie mit um so grösserem Rechte, als Ärzte 
und Apotheker neben ihr ja doch fortwährend auch 
die alte Nomenclatur dem Gedächtnisse wieder ein
prägen müssen.

2) Monographien. •
Zwei bis jetzt fast ungebräuchliche Arzneimittel, 

die Kokkelskörner, und ihr hauptsächlichster Bestand- 
theil, das Pikrotoxin, haben an der von' v. Vossler 
begonnenen, nach dessen Tode von dem bekannten pe
ruanischen Reisenden J. J. v. Tschudi herausgegebenen 
Schrift eine vorzügliche Monographie gefunden. Die 
Schrift enthält eine ausführliche mit Fenzel’s Beihülfe 
bearbeitete botanische Beschreibung der ganzen Ord
nung der Menispermaceae, eine überaus fleissige Ge
schichte der Kokkelskörner, deren man sich in den 
frühesten Zeiten zum Fischfang, dann zur Verfälschung 
des Bieres und erst spät in der Heilkunde bediente; — 
Schilderung der Symptome der Vergiftung durch Kok
kelskörner bei dem Menschen (bei welcher der Verf. 
nach seinen Versuchen an Thieren das Meiste von 
Blutentziehungen erwartet); die Analysen der Kokkels
körner (ohne eigene Beiträge). Die am meisten charak
teristischen Substanzen der Früchte des Menispermum 
(richtiger AnanÜTta) Cocculus sind das Menispermin, 
Paramenispermin, das Pikrotoxin und die Hypopikro
toxinsäure. Menispermin (alkalisch) und Paramenisper- 
min (flüchtige Säure) smd von gleicher Elementar
zusammensetzung, nämlich C 71,80; n 9,57; H 8,01; 
O 10,53: oder C9 N1 H 12 0. Die Hypopikrotoxin

säure, in den Schalen der Körner enthalten, hat viel 
Ähnlichkeit mit der Huminsäure. — Dem Hauptbestand
theile der Kokkelskörner, dem Pikrotoxin, ist der 
Schlussabschnitt des Buches (S. 79 — 130) gewidmet: 
Geschichte, Darstellung, Eigenschaften. Das Pikro
toxin ist eine der Anemonsäure äusserst ähnliche 
schwache stickstofffreie Säure, zusammengesetzt: CIO 
H 12 O 4 (Oppermann) oder C 12 H 14 0 5 (Pelletier 
und Couerbe). — Von den zahlreichen von v. Vossler 
mit dem Pikrotoxin an Thieren unternommenen Ver
suchen werden 12 ausführlich mitgetheilt, aus denen 
sich als Hauptresultate folgende Sätze ergeben. — Die 
Intoxicationserscheinungen treten am schnellsten und 
heftigsten auf, wenn das Pikrotoxin (in der Dosis von 
1—2 gr.) direct mit dem Blute in Verbindung gebracht 
wird (S. 112). Eine gleich grosse Quantität des Giftes 
wirkt, unter übrigens ganz gleichen Umständen, auf 
Carnivoren weit schneller und heftiger, als auf pflan
zenfressende Säugethiere (S. 113). Die Vergiftungs
erscheinungen selbst äussern sich: a) im Nervensystem ; 
als grosse Unruhe und Unbehaglichkeit, heftiges Zit
tern, Contraction der Hautmuskeln, meist Sopor, aber 
sehr selten vollständige Alienation der Sinnesthätigkeit 
— spinale Krämpfe, namentlich klonische, auf der 
höchsten Stufe ihrer Ausbildung in folgender merkwür
diger bei allen Thieren wiederkehrender Weise. „Das 
Thier liegt auf der Seite und bewegt die Extremitäten 
in genauer Abwechselung, gerade als ob es schwim
men oder im Trott gehen wollte; so nämlich, dass im
mer ein vorderes Bein mit dem diametral entgegen
gesetzten hinter» vorgeschoben wird. Oft sind diese 
Bewegungen so schnell, dass ihnen das Auge kaum 
folgen kann. Erscheinen diese „Schwimmbewegungen“, 
so ist keine Rettung mehr für das Thier vorhanden“ 
(S. 114). — Tonische Krämpfe, in der Regel mit den 
klonischen abwechselnd. Cerebrale Krämpfe-; sie zei
gen sich in der Regel vor den spinalen, als statische 
Krämpfe, mit Impuls nach der Längenachse, theils 
nach vorn, theils nach hinten. Lähmung, gewöhnlich 
nach einem heftigen Anfalle von klonischen Krampten, 
allgemein oder partiell (Respirationsmuskeln des Thorax). 
b) Im Bereiche der Respirationsorgane und des Kreis
laufs. Sehr untergeordnet, c) Im Bereiche der Se- 
cretionen. Constante, sehr starke Speichelabsonde
rung; ebenso constante strotzende An^llung der Gal
lenblase. — Die drastische Wirkung Kokkelskör
ner geht dem Pikrotoxin ab. Die Actionen ergaben 
Überfüllung der Gefässe des Gehirns, des Rücken
marks, der Lungen, Oedema pulmonum, Emphysem, 
Überfüllung des Herzes mit dunklem, wenig geronne
nem Blute. Die Darmscbleimhaut meist normal. Die 
Wirkungen des Pikrotoxin haben die grösste Ähnlich
keit mit denen des Strychnins; indess wiegen bei er
sterem die klonischen, mit tonischen abwechselnden 
Krämpfe vor; ferner ist die Heftigkeit des erstem ge-
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ringer; sodann wird das Gehirn weit mehr vom Pikro
toxin afficirt. — Aus diesen Gründen ist der Verf. ge
neigt, dem Pikrotoxin ähnliche Heilwirkungen, als dem 
Strychnin zuzuschreiben, es aber seiner geringem Hef
tigkeit wegen noch mehr als dieses zu empfehlen.

In einer ähnlichen, durch die allgemein aner
kannte Bedeutung des abgehandelten Arzneikörpers noch 
interessantem, obschon ungleich weniger als die vorige 
Schrift im Sinne der physiologisch-experimentirenden, 
als der therapeutisch - beobachtenden Richtung bear
beiteten Monographie hat Hr. Hamburger das Mutter
korn zum Gegenstände seiner Untersuchungen gemacht. 
Schon längst musste jeder denkende Arzt erkennen, 
dass dem Mutterkorn, ganz abgesehen von seiner ge- 
burtshülfliehen Anwendung, eine bedeutende Zukunft 
bevorstehe, dass es zufolge seiner entschiedenen Wir
kung auf die motorischen Nerven der vegetativen Or
gane, die vasamotorischen Nerven insbesondere, welche 
keinem andern Heilkörper in so ausgesprochenerWeise 
eigen ist, eine ungleich ausgedehntere Anwendung als 
bisher finden müsse. Die Einführung des Ergotins in 
den Arzneivorrath konnte diese Hoffnungen nur stei
gern, und jedenfalls wird eine völlig constante Dar
stellung dieses Hauptbestandtheils des Mutterkorns die 
erste Bedingung bilden, um zu wahrhaft zuverlässigen 
Kenntnissen über die Heilwirkungen des letztem zu 
gelangen. Es ist deshalb zu beklagen, dass der Verf. 
sich nicht vor allen Dingen die Aufgabe gestellt hat, 
die Wirkungen des Ergotins zu erforschen, eine Auf
gabe, welcher freilich die Lösung einer andern: Dar
stellung eines durchaus Constanten Ergotins, würde ha
ben vorausgehen müssen. Nach meiner Überzeugung 
würde dann erst eine gründliche Untersuchung der 
Wirkungen des Mutterkorns möglich geworden sein; 
ungefähr so, w'ie erst die Entdeckung und Prüfung des 
Morphiums zu einer wissenschaftlichen Erkenntniss 
der Opiumwirkungen geführt hat. — Diese Bemerkun
gen sollen nur andeuten, wie nöthig es ist, bei zusam
mengesetzten und noch dazu in ihrer Wirksamkeit so 
wechselnden Arzneikörpern mit der sorgfältigen Er
forschung der einzelnen Hauptbestandtheile zu beginnen.

Der allgemeine Theil der Schrift Hamburger’s (S. 
1—94), welcher vielleicht hier und da, wo das bereits 
Behandelte zusammengestellt wurde, wesentlich und 
ohne Nachtheil hätte gekürzt werden können, handelt 
von der physikalischen und chemischen Beschaffenheit 
des Mutterkorns, über die Wirksamkeit der einzelnen 
Theile desselben (d. h. der Rinden- und der kräftigem 
Kernsubstanz), über den Einflnss der Temperatur auf 
diese Wirksamkeit (welche durch Backen und Kochen 
nicht verändert wird; weshalb der Verf. sich in der 
Regel des Dekokts bedient, wodurch das „brechener
regende Acre“ zerstört wird); Gescnichte des Mutter
korns als Heilmittel (sehr vollständig). Das wichtigste 
dieser Capitel ist das „über die physiologischen Wir

kungen des Mutterkorns a) bei mässigen Gäben. Hier 
ergibt sich, „dass das Mutterkorn durch die ganze 
Dauer der Schwangerschaft einen specifischen (!) Ein
fluss auf den Uterus ausübt, der sich durch Anregung 
seiner physiologischen Bewegungsfähigkeit äussert.“ 
Bei Nichtschwangern fehlt diese Wirkung (aus sehr 
naheliegenden Gründen, Rec.) und es ist deshalb sehr 
begreiflich, „dass die specifische Beziehung des Mut
terkorns zur Gebärmutter nur auf die Anregung der 
Bewegung, nicht aber auf die Function (!) dieses Organs 
sich erstreckt“. — Eine ebenso „specifische“ Wirkung 
schreibt der Verf. dem Mutterkorn auf den Magen zu; 
hier aber tritt dieselbe, nach seiner Behauptung, in 
„Bethätigung, Belebung und Regelung seiner Function, 
der Verdauungsthätigkeit“ hervor (S. 37). Zu dieser 
gesellt sich „kräftiger Motus peristalticus der Gedärme, 
bessere Kopropoiese und häufigere Stuhlentleerungen.“ 
Ich muss bemerken, dass ich in den nicht wenig zahl
reichen Fällen, in denen ich vom Mutterkorn Anwen
dung machte (versteht sich bei Nichtschwangern) diese 
Beobachtung nicht gemacht habe. Dagegen kann ich 
die bei längerm Gebrauche des Mutterkorns (in Pul
verform) eintretende Vermehrung der Speichelsecretion 
bestätigen. Nicht selten beobachtete der Verf. vermehrte 
Urin-Ab- und Aussonderung.

Die wichtigsten Beobachtungen des Verf. sind die
jenigen, welche sich auf die durch das Mutterkorn er
zeugte Affection des Nervensystems, und zwar beson
ders bei Kranken beziehen. Leider indessen verlieren 
diese Beobachungen, abgesehen von den im Eingänge 
angedeuteten Desideraten, bedeutend an ihrem Werthe, 
durch die nichts weniger als exacte Auffassung und 
Darstellung des Verf. Durch leere, durchaus nichtssa
gende, einer vergangenen Periode der Physiologie und 
Heilmittellehre angehörende Redensarten, wie „Bele
bung und Bethätigung der Reactionskraft der Nerven- 
centren, Erhebung und durchgreifende Kräftigung ihrer 
vitalen Energien“. (S. 42) wird nicht das Mindeste ge
wonnen ; hier fehlt es gänzlich an der Schärfe, welche 
der gegenwärtige Zustand der „Physik des Nervensy
stems“, mit welcher der Verf. freilich nicht sehr zu
frieden zu sein scheint, möglich macht und gebieterisch 
verlangt. Wir erfahren nichts Genaues von der Wir
kung des Mittels auf die psychische Sphäre, auf die 
Sinnesorgane, nichts von der durch dasselbe erzeugten 
Affection der sensitiven und motorischen Nerventhätig- 
keit, sondern es ist stets nur von seiner „tonisirenden 
Kraft“ sowol für die „Perception“ als die „Reaction“ 
die Rede. Am brauchbarsten ist noch die Bemerkung, 
dass die Frequenz des Herzschlags durch das Mutter
korn selten vermehrt, häufig vermindert wird.

6) Wirkungen des 'Mutterkorns bei übermässigen 
Gaben. Als Wendepunkt ist der Eintritt gastrischer 
Störungen zu betrachten. Diese steigern sich bei ver
mehrten Gaben bis zur Gastroenteritis, tonischen Ute- 
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ruskrampf bei Schwängern u. s. w. — Bei anhaltendem 
Gebrauche des Mutterkorns entstehen Kriebelkrankheit 
und Mutterkornbrand, denen der Verf. eine längere 
Auseinandersetzung gewidmet hat. Hierauf kommt der
selbe noch einmal auf die „Einwirkungsart4* des Secale 
cornutum zurück (S. 71); mit noch geringerem Glücke 
aber als früher bestimmt er diese jetzt dahin, „dass 
dieses merkwürdige Agens reizend, belebend und wahr
haft roborirend auf die Functionen sämmtlicher Ner
vencentreu wirke, indem es die organische Masse der
selben im Wege der Nutrition schnell restaurirt, con- 
solidirt und verdichtet (!). Wie unklar aber und allen 
bisherigen toxikologischen Erfahrungen widersprechend 
die Gedanken des Verf. über das Zustandekommen der 
Wirkungen des Mutterkorns auf das Nervensystem sind, 
geht besonders aus Folgendem hervor: „Eine Verwand
lung der Blutmasse durch das Mutterkorn hat etwas 
sehr Wahrscheinliches. Ein solches Durchdringen des 
Nervensystems, wie es das Mutterkorn bewirkt} kann 
nicht umhin, auch indirect die Blutmasse zu erfassen 
und umziiwandeln“ Das Wort „indirect4* könnte ver- 
muthen lassen, dass hier von einer secundären Wir
kung des Mutterkorns auf die Blutmischung die Rede 
wäre; diese Deutung ist aber unzulässig, weil der Verf. 
nirgends die primäre Veränderung der Blutbeschaffen
heit durch das Mutterkorn auch nur angedeutet, noch 
viel weniger aber untersucht hat.

Dass die vom Verf. aufgestellten therapeutischen 
Indicationen für den Gebrauch des Mutterkorns durch
aus nur empirischen, keineswegs aber geläuterten phy
siologischen Anforderungen genügen, lässt sich nach 
dem Obigen nicht anders erwarten. — Die Hauptindi- 
cation für das Mutterkorn ist nach demselben nämlich 
„wahre Adynamie der Functionen, namentlich derContra- 
ctionen des Uterus, Schwäche des Magens, mangelhafte 
Contraction der Harnblase, Vermehrung der „plastischen 
Stoffe desürins“, „reizbareSchwäche desNervensystems.44

Der specielle Theil der Schrift (S. 96 ff.) ist der 
„Darstellung der klinischen Fälle, in denen der Ge-

Kurze Anzeigen.
Geschichte.

Historisch-statistisches Taschenbuch für Thüringen 
und Franken. Herausgegeben von L. Bechstein und 
G. Brückner. Erster und zweiter Jahrgang. 1844— 
45. Meiningen, Blum. 1845. 12. 2 Thlr.

Wir wissen nicht, ob das angezeigte Werk sich 
einer Fortsetzung zu erfreuen haben wird; zu wünschen 
wäre es im höchsten Grade. Der kurze Inhalt der bei
den Bände mag für seine innere Reichhaltigkeit selbst 
reden. Wir erhalten eine Geschichte der kirchlichen 
Verhältnisse der Stadt Meiningen; eine vollständige Ge
schichte des gleichnamigen Herzogthums bis 1037 von 
G. Brückner, sowie eine Geschichte des Gerichts Alten
stein, von E. Rückert, — zwei überaus fleissige Ar
beiten. Ludw. Bechstein fügte in sechs Nummern eine 
Ährenlese auf dem Felde der fränkisch-hennebergischen 
Geschichte bei. Den zweiten Jahrgang eröffnet dann 
die mehr statistisch als historisch gehaltene Abhand
lung über die Saline und das Soolbad zu Salzungen, 
von Prof. R. Bernhardi. Die zweite Abhandlung über 
Disberg und die Heimat der Franken von G. Brückner 
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brauch des Secale cornutum sich heilbringend erwies44, 
gewidmet. Das Beachtenswertheste von dem, was hier 
unter einer Masse unklarer, zum Theil sonderbarer 
Bemerkungen sich findet (ich verweise hier z. B. auf 
S. 100 über die Verwandtschaft der Hysterie und Tu- 
berculose) dürften die Beobachtungen von dem Nutzen 
des Mutterkorns in Neuralgien (Cephalaea, Hemikranie, 
Prosopalgie, Photophobie, besonders aber Cardialgie, 
Pruritus vulvae'); — Erethismus motorischer Nerven, 
Tussis spastiva, convulsiva, Singultus, Womitus chronicus, 
Chorea maior et minor sein. Viel zahlreicher sind die 
mitgetheilten Beobachtungen von dem Nutzen des Mut
terkorns in Hämorrhagien, von denen die Hämoptysis 
der Tuberkulösen und besonders die typhösen Darm
blutungen (S. 160) hervorgehoben zu werden verdienen. 
— Die eigenen Beobachtungen des Verf. über die Heil
kraft des Secale cornutum bei Lähmungen sind unbe
deutend. Ich füge hinzu, dass mir das Secale cornu
tum in mehrern Fällen von Spermatorrhoe bei Onani
sten wol wesentliche palliative, keineswegs aber radi- 
cale Hülfe geleistet hat. Besser bewährte es sich bei 
Prolapsus ani der Kinder. — Aus dem Abschnitte über 
die Anwendung des Mutterkorns bei Krankheiten der 
weiblichen Geschlechtssphäre (S. 185), welcher viel 
Bekanntes enthält, sind die Beobachtungen des Verf. 
über den Nutzen des Mittels bei Menostasie (erfolglose 
Anwendung), Leukorrhoe (desgleichen [mir selbst lei
stete das Mittel bei der genannten Krankheit ebenfalls 
nur vorübergehenden Nutzen] Chlorose (vortreffliche 
Erfolge, besonders bei „Reizbaren44) hervorzuheben. — 
Endlich theilt der Verf. zwei Fälle von „bedeutendem44 
Erfolge des Secale cornutum bei der Epilepsie mit. Im 
ersten Falle eines fünfjährigen Knaben machten die 
Anfälle nach und grössere Intervalle und blieben dann 
(von selbst? Rec.) ganz weg. Im zweiten Falle eines 
40jährigen Mannes wurden die Anfälle durch das Mit
tel zwar unterdrückt, kehrten aber nach dem Aussetzen 
desselben in der gewohnten Weise zurück.
__________________________________________ Haeser.
verdient nach der Meinung des Ref. eine ganz beson
dere Erwähnung, weil in derselben klar, dabei aber 
bescheiden und anspruchslos der Hauptsache nach ganz 
dieselben Resultate viel früher niedergelegt sind, welche 
Waitz in seinen Arbeiten über die Lex Salica und die 
deutsche Verfassungsgeschichte, wie es scheint nicht 
ohne Anspruch, docirt. Von demselben Verfasser ist 
noch eine Schilderung einer hennebergischen Bauern
hochzeit, eine genealogische Geschichte der Hrn. v. 
Marschalk und eine Reihe von kritischen Bemerkungen 
über einzelne Ereignisse der fränkisch- thüringischen 
Geschichte. Zerstreut aufgegriffene historische Mitthei- 
lungen von Ludw. Bechstein schliessen den Band; un
ter diesen erscheint von besondern historischem Inter
esse Nr. 2 ein fränkisches Ritterbündnis8 und eine grosse 
Turniergesellschaft, sowie Nr. 4 die siebenundzwanzig 
Artikel des Raths und der Bürgerschaft zu Arnstadt 
im Bauernkriege. Sie gingen gegen geistliche und welt
lich-politische Tyrannei an den Landesherrn, den Gra
fen Günther zu Schwarzburg, upd bieten mit dem, was 
abermals in jenen Gegenden Deutschlands seit dem 
März 1848 geschehen ist, zuweilen einen wunderbar 
schlagenden Parallelismus dar.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzigr«



NEUE JENAISCHE

ALLGEMEINE LITEMATIJM-ZEITUNG.
Siebenter Jahrgang. M 136. 7. Juni 1848.

Gelehrte Gesellschaften.
Akademie der Wissenschaften in München. Philo

sophisch-philologische Klasse. Am 8. Jan. Durch Prof. Spengel 
wurde ein Bericht über den Garatonischen Nachlass zu den 
Ciceronischen Reden von dem Correspondenten Prof. C. Halm 
vorgelegt. Nach einer kurzen Geschichte der Bearbeitung der 
Ciceronischen Reden durch Garatoni — damals Vorsteher der 
Barberina zu Rom, vom Jahre 1800 an in Bologna — wird 
der jetzt auf der öffentlichen Bibliothek zu Ravenna, der Ge
burtsstadt Garatoni’s, befindliche Nachlass, neuerlichst von 
Dr. Jheod. Mommsen genau verzeichnet, also angegeben: 
1) neue Commentare zu folgenden Reden: pro rege Deiotaro 
(vollendet), pro Rabirio Postumo, pro Marcello', pro Ligario, 
pro Quinctio, pro Sexto Roscio Ämerino, pro Archia poeta, pro 
Sulla c. 1 —14 (sämmtlich unvollendet); 2) Randbemerkungen 
und Zusätze zu den übrigen Reden, 70 Blätter 4.; 3) Re- 
jectanea adnotationum editarum; in die frühere Zeit Garatoni’s 
gehörend sind es Brouillons zu seinen gedruckten oder später 
noch in zusammenhängender Darstellung ausgeführten Commen- 
taren; 4) ein vollkommen zum Druck ausgearbeitetesManuscript: 
Locorum ex orationibus Ciceronis apud Rhetores, Grammaticos 
aliosque antiquos exstantium accurata recensio ; 5) Collationen 
von Handschriften. Dr. Lorenz Tutscheck las über die Tumal- 
Sprache. — Mathematisch-physikalische Klasse. Am 15. Jan. 
Graf Wilhelm von Wiirtemberg zeigte die von ihm bearbeitete 
Terrainkarte vom südwestlichen Deutschland — von den Vo
gesen bis gegen Regensburg — vor, als Grundlage für eine 
Reihe von Karten geognostischen, physikalischen, pflanzen- 
o-eographischen, historischen, antiquarischen und militärischen 
Anhalts zu dienen bestimmt. Dr. A. Vogel hielt einen Vortrag 
über die GuttaPercha. Neben Hinw'eisung auf vielfältige Ver
wendungsweise dieses so fügsamen Stoffes führte er an, dass 
dicke Striche mit weisser Kreide auf Papier, wenn sie mit der 
Lösung benetzt sind, nicht mehr aufbrausen. Sollte dieser 
Überzug für die Dauer haltbar sein, so würde Gutta Pörcha 
in künstlerischer Beziehung als Deckungsmittel für Kohlen - und 
Kreidezeichnungen starke Anwendung finden, indem es vor 
dem gewöhnlichen Leimwasser den Vorzug gewährte, dass Ver
unreinigungen durch Abwaschen mit Wasser entfernt werden 
können, was bei der Auflöslichkeit des Leims in Wasser nicht 
möglich ist. Dr. J. R- Roth las Notizen über die Halbinsel 
Aden und Prof. Dr. Pettenkofer zeigte ein Stück Platin, über 
500 Grammen schwer, vor, während eines Jahres aus den 
Schlacken in der königL Goldscheidung beim Schmelzen des 
Scheidegoldes mit Salpeter gewonnen. Am 12. Febr. Prof. 
v. Kobell las über Chloropal, und über den Kreittonit, einen 
neuen Spinell von Bodenmais nebst einigen Bemerkungen über 
dieMineralspecies mit vicarirenden Mischungstheilen. Dr. Vogel jun. 
las über den Gehalt der weinsauern Salze in den Blättern und 
Blüten der Weinrebe zu verschiedenen Jahreszeiten. Prof. Buch
ner jun. eine Mittheilung des Dr. v. Gorup über die Verbreitung 
der Kieselerde im Thierreiche. — Historische Klasse. Am

19. Febr. Domprobst v. Deutinger las über die Urkunden des 
Bisthums Hildesheim und über die ältern Matrikeln des Bis- 
thums Freysing. Die Sitzung am 28. März eröffnete Hofrath 
v. Martius mit einer Rede zur Feier des 89. Geburtstags der 
Akademie. Dabei gedachte er der drei Mitglieder derselben 
(v. Görres, Erdi, Zuccarini), welche in den letzten Monaten 
gestorben waren; in ausführlicher Rede verbreitete er sich über 
den verdienstvollen Botaniker Jos. Gerh. Zuccarini. Diese Denk
rede ist im Verlage der königl. Akademie gedruckt. Prof. 
Pettenkofer las über die Chemie in ihrem Verhältnisse zur Phy
siologie und Pathologie. Auch diese Rede ist im Drucke er
schienen.

Akademie der Wissenschaften in Paris. Am 
2. Nov. v. J. wurde vorgelegt von Leverrier ein Aufsatz über 
die in der Berechnung des Kreislaufs der Planeten und Ko
meten durch falsche Beobachtungen bewirkten Irrthümer (gegen 
Cauchy); ein Aufsatz von Benjamin Valz über die Identität 
des dritten Kometen von 1846 und denen von 1532 und 1661. 
Monn erstattete Bericht über eine Abhandlung von Lapointe 
über den von ihm benannten tube jaugeur, das ist der Apparat 
um das gleiche oder veränderliche Product des Laufes des 
Wassers in einer Zeit zu messen. Die Brauchbarkeit des Ap
parats wurde anerkannt. Riviere las als Theil eines grössern 
Werkes Bemerkungen zu einer verbesserten Classification der 
Gebirgsarten. Abhandlungen waren eingegangen von Michal 
über die Berichtigung der Elemente des Laufs eines Kometen 
nach den drei ersten Beobachtungen; von M. J. Fordos und 
A. Gelis über die Schwefelsäuren, und über die Analyse der 
oxydirten Verbindungen des Schwefels d. i. der Schwefelsäuren. 
In der Correspondenz lag vor eine Mittheilung von A. v. Hum
boldt über den zu Braunau in Böhmen am 14. Juli 1847 ge
fallenen Meteorstein; von Hind über die Elemente der Flora ; 
von Abbe Aoust in Strasburg und von Schaub in Wien über 
die Sonneneklipse am 19. Oct., von v. Littrow über die Ko
meten Colla und Vico; von Ed. Becquerel über die durch In
solation hervorgebrachte Phosphorescenz; von Dr. Guillot Sagues 
über Photographie auf Papier; von Delesse über die mineralo
gische und chemische Beschaffenheit der Felsen in den Voge
sen ; von Riviere über den vermeintlichen Mangel an Symmetrie 
der Krystalle des Epsomit und des Boracit. Am 8 Nov. theilte 
Leverrier Bemerkungen über die von Hind gemachten Beob
achtungen des Planeten Flora mit, wogegen Arag° Einrede 
that. Auguste de Saint - Hilaire über die Wasserscheiden einiger 
grossen Flüsse in Südamerika. Cauchy übergab eine Abhand
lung: Application des formules que fournit l*  nouvelle methode 
d’Interpolation a la resolution d’un Systeme d’equations lineaires 
approximatives, et en particulier ä la correction des elements de 
l’orbite d’un astre. Vorgelegt wurde eine Abhandlung von Du
mas, Malaguti und F. Leblanc, fortgesetzte Untersuchungen 
über die Entwässerung der Ammoniaksalze und der Amide. 
Ebelmen las über eine neue Methode auf trockenem Wege Kry- 
stallverbindungen zu gewinnen und sie zur Herstellung mehrer
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Arten Mineralien zu verwenden. Gaudin, Untersuchungen über j 
die innersten Ursachen der kristallinischen Formen. A. Baudri- 
mont, Untersuchungen über die Structur und Misgestaltung kry- 
stallinischer Körper. Damour über ein neues im Departement 
de la Haute-Vienne aufgefundenes Mineral, welches aus phos
phorsauren Eisenoxyd, Mangan und Soda besteht. Guerin- 
Meneville und Robert über die Mascardine, eine Krankheit der 
Seidenwürmer. Vorgelegt wurden Untersuchungen über das 
Nervensystem der Vögel von Pappenheim und Bryant. Über 
den Fund des Tantalit in den Gegenden Von Limoges, von 
Damour. Uber die Ursachen der Kartoffelkrankheit, von Vin
cent. Die Ursache soll in zerstörenden Insekten liegen. Blan- 
chet legte einen Apparat zur Bestimmung des Grades der Taub
heit vor. Am 15. Nov. legte Baron Dupin eine Abhandlung 
vor über die Curven der dritten Ordnung. Payen über die 
Entwickelung und den zerstörenden Einfluss des Botrytis infestans 
auf die Kartoffeln. Cauchy über die Bestimmung und Correction 
der Elemente des Laufs eines Gestirns. Valz gab ein Mittel 
an, durch welches alle kleinen unbekannten Planeten in vier 
Jahren gefunden werden können. Gelesen wurde die zweite 
Abhandlung über die Conductibilität der krystallinischen Körper 
durch die Wärme, von de Senarmont. Über ein neues Mineral 
Christianite, von Descloizeaux. Über die einfachen und Neben
augen der Gliederthiere, von Felix Dujardin. Über die Fär
bung der Metalle, von Jamin. Vorgelegt wurde eine Abhand
lung von Tallavignes über die nummulitischen Gebirge in den 
Pyrenäen; ein Aufsatz über eine erratische Erscheinung in den 
Hochgebirgen des Jura, von Pidancet und Lory, über die 
Schlüsse, welche sich aus der Untersuchung der Floren und 
Faunen verschiedener geologischer Perioden für das Klima die
ser Perioden ergeben. Am 22. Nov. gab Boussingault eine 
Fortsetzung seiner Untersuchungen über den Einfluss des Sal
zes auf die Entwickelung des Rindviehs. Laugier theilte die 
Beobachtung eines Meteorsteins mit. Von Mauvais lag ein Auf
satz über das Wiedererscheinen seines Kometen vor. Baron 
Seguier machte Mittheilung über Verbesserung der Dampfschiff
fahrt. Pelouze berichtete über ein neues von Rivot und Phil
lips aufgestelltes Verfahren in der metallurgischen Behandlung 
des Kupfererzes. Gelesen wurde eine Abhandlung von Alquie 
über die Verzweigungen und Extremitäten der Luftröhre, mit 
Hülfe von metallischen Einspritzungen nachgewiesen; eine Ab
handlung von Mene über ein neues Verfahren Calciumchloryr- 
oxyd zu bereiten. Vorgelegt wurden Abhandlungen über das 
Steinkohlenlager an der Loire, von Burat; über die Existenz 
eines Arsenikproducts in den Gewässern von Bussang, von 
Chevallier und Schauefele-, über einen erfundenen elektromagne
tischen Chronographen, von Martin deBrettan; über die blut
stillende Kraft des Mutterkorns, von See. Am 29. Nov. legte 
Baron Bupin <3^ zwejte Abhandlung über die Anwendung der 
Curven der dritten und fünften Ordnung auf die Interpolationen 
vor. Cauchy über die Bestimmung des Laufs eines Planeten mit 
Hülfe d_er I ormeln, welche nur die derivirten der ersten Ord
nung der geocentrischen Länge und Breite enthalten. Dumas 
Malaguti und Leblanc über die Identität der Melaceton- und 
Butteressigsäure. Laurent, Bemerkungen über eine Mittheilung 
von Zantedeschi in Betreff eines physikalischen Versuchs einer 
Malerei auf Porzellan durch Kobaltoxyd. Chevreuil erstattete 
Bericht von den Untersuchungen jes Lieutenant Niepce de 
Saint-Victor über die Eigenthümlichkeiten des Jod, des Phos
phor, der Stickstoffsäure. Die Abhandlung wird wegen ihres 

hohen Werthes gedruckt erscheinen. Pelouze berichtete über 
die Abhandlung’von Raewsky: Untersuchungen über verschie
dene Platinverbindungen abgeleitet von Magnus’ grünem Salze. 
Cauchy berichtete über die Abhandlung von Gasparis in Be
ziehung auf zwei Gleichungen, welche sich mit Hülfe geocen
trischer Beobachtungen zur Bestimmung der Knotenlänge und der 
Inclination eines Gestirns ergeben. Vorgelegt wurden ein Aufsatz 
von Soubeiran über Bereitung des Chloroforms, ein Aufsatz von 
Sedillot über Einathmung des Chloroforms, von Gerdy über 
denselben Gegenstand, von Amussat desgleichen , wie von Jo
bert; eine Monographie über die Gattung derNeviten; ein Auf
satz von Pappenheim über Dujardin’s Problem in Beziehung auf 
die Augen der Insekten; eine Abhandlung von Michea: chemi
sche Untersuchungen über das Blut in allgemeiner Paralysie 
der Geisteskranken. »

Wissenschaftlicher Kunstverein in Berlin. Am 
15. April waren ausgelegt eine Anzahl Federzeichnungen, nach 
Claude Lorrain, Wouvermann u. A. von Alles übertreffender 
Ausführung, die zu Ehren A. v. Humboldt’s geprägte Medaille 
von Prof. A. Fischer modellirt und geschnitten, unstreitig eines 
der vorzüglichsten Werke der Steinschneidekunst unserer Zeit. 
In dem Verzeichniss der Kunstausstellung hatte Geh Remernno'«- 
rath Tölken erwähnt, dass die von dem verstorbenen Könige 
ausgesetzte Preissumme zu anderweitiger Verwendung vom Mi
nisterium bestimmt worden sei. Derselbe gab auf die Anfrage was 
der akademische Senat gegen diese Umstossung des 
Willen gethan habe, die Auskunft, dass er sich nur in Klagen 
ergehen könne über die unfreie, aller Selbständigkeit beraubte 
Stellung, in welcher die Akademie seit dem Tode des Mini
sters von Altenstein gebracht worden sei. Es steht zu erwar
ten, dass von Tölken in einer ausführlichen Denkschrift eine 
genaue Darlegung dieser traurigen Zustände demnächst gegeben 
werden wird. Von Prof. Rauch wurde angezeigt, dass die 
kolossale Reiterstatue Friedrich’s des Grossen, von Rauch mo
dellirt, von Friedel gegossen und ciselirt, ausgestellt worden sei.

Literarische u. a. Nachrichten.
In dem „Kirchenhistorischen Archiv“ von Kist und Ro- 

yaards wird auf einen Fund aufmerksam gemacht, den van 
Iterson, jetzt Prediger in Leyden, in der St. Laurentius-Kirche 
zu Weesp gemacht hat. Er entdeckte daselbst einen Bücher
schatz, welcher, aus derZeit vor der Reformation stammend 
und ursprünglich dem alten Convente der Schwestern im 
St. Johanniskloster zu Weesp angehörig, die Bibliothek einer 
„Genossenschaft vom gemeinsamen Leben“ darstellt. Diese 
Bibliothek besteht aus 57 zum Theil sehr seltenen Incunabeln 
und 51 Handschriften und ist von den Herren Kirchenmeistern 
zu St. Laurentius in Weesp der königl. Bibliothek im Haag 
verehrt worden, wo sie abgesondert aufgestellt ist. Van Iter
son hat vorher einen vollständigen Katalog dieser Sammlung 
angefertigt und ihn gleichfalls der königl- Bibliothek zum Ge
schenk gemacht. In den Handschriften ist neben Lateinischem 
nicht Weniges auch in niederdeutscher prache enthalten; es 
steht zu erwarten, dass fteben j6”6“1 Kataloge vollständige 
Mittheihingen aus den zum Theil höc st merkwürdigen Hand
schriften dieser Sammlung ans Lic t treten werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena. Druck und Verlag von V» A. Brockhaus in Leipzig.
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In t eilige nz blatt.
(Der Raum einer Zeile wird mit iy2 Ngr. berechnet.)

85 e r i $ t 
über bie 

©erlagäunternepmungen für 1848 
von

3L Ärixrkljaitö in
©ie mit * bezeichneten Krtitel werben bejlintmt tm Saufe beS Saßreö fertig; von ben übrigen ift baö (Srfdjeinen ungewißer.

(^ortfe^ung auö S'tr. 130.)

II. 5ln ^ortfe^ungen erfc^cint ferner:
* 16. Garu§ (Ar. ®.), Aftern ber ^5^^ftolo= 

gib. 3n>eite, völlig umgearbeitete unb fehr 
vermehrte Auflage. Sn jTOet ^heilen. drittes 
^>cft unb folgenbe. Gr. 8. ^reig eineü $efc 
tcä 1 &hlr.

®et erfte ,'Eßeil (£>eft 1—4) ift bereits auSgegeben; ber 
jirette Sheil wirb ebenfalls 4 <§efte umfaßen unb in tur= 
jen 3irifd)enraumen geliefert werben.

* 17. ^x>nverfations^e$W0m — 3Utge= 
meine beutf^e 5ieaI=®nc^Hopäbie für bte 
ßebilbeten ®tänbe. Neunte, verbefferte unb 
[ehr vermehrte Original = Auflage. ©ollftänbig 
in 15 ©änben ober 120 heften. fünfzehnter 
©anb, ober hunbertunbbreizehnteS bis bunbert= 
unbgwanzigfteS «^eft beö SöerfefQ.
Gr. 8. SebeS Jpcft 5 Star.

. ®aS ®ert EofUt voUftänbtg 20 Sßaler, eS tann aber 
aud) in beliebigen Ablieferungsterminen na^ unb 
nam bezogen werben, unb jroar:

in 15 ©anben ju bem greife oon 1 SI)lt. 10 5Rgr., 
in 120 heften au bem greife »on 5 9lgr., 
in einer neuen XuSgabe in 240 ßieferungen zu 
bem greife oon 2‘A Slgr., oon ber wöchentlich eine 
gieferung auSgegeben wirb unb bereits ßunbertunb^- 
athtunbzwanjig Lieferungen erfißienen ftnb.

2£eitere Auflagen beS ®onVerfation§ = 
ßerifon werben bei Abnahme eines GrempIarS 
bet neunten Auflage zu bem greife oon 12 Shalern 
angenommen, unb biefer SSctrag wirb in werthoollen 
35ud)ern geliefert. ©er zu biefem Ißehufe befon*  
berS gebrutf te Äatalog iß burch alle -SBuchhanb*  
langen zu beziehen.

*18.-----------------------------------------
f^er SJilbet = 5ttfa§ juin Gonuerfutton§ = 
ßcrifon« — $?onographifdje GnchHopäbtc 
ber Sßiffcnfdjiiftett unb Münfte. — 500 in 
@tahl gefio^ene ©lätter in Stuart mit ©ar= 
fteüunaen auö fämmtlidjen SRaturTOiffenfchaften, 
aus ber Geograph«/ ber ©ölfertunbe beS 2llter= 
thums beü Mittelalters unb ber Gegenwart, 
bem ÄrieaS= unb ©eemefen, ber ©enfmale ber 
®«u?unft aller Seiten unb ©ölber, ber Religion 
unb Mvthologie bcö clafftfdjen unb nichtclaffü 
fchen 5llterthumS, ber jeichnenben unb Bilben= 
ben fünfte, ber allgemeinen Sinologie tc. ^ebft 
einem erläuternben Sert. GntTOorfcn unb her= 

. ausgegeben von ® .Seif. ©oHftänbig in 
120 ßieferungen. »ünfunbneunjigfte gieferung 
unb folgenbe. 4 3et)C gieferung 6 «Rgr.

* 19. Dieffenbach (j p a Die operative 
Chioirgie. In zwei Bänden. Zwölftes Heft. 
Gr. 8. Jedes Heft 1 Thlr

©er erfteJÖanb ($eft i_6) ,? 18u-45, baS fie» 
bente biS elfte, ober bas erfte hig'SJcseft beS zweiten 
«anbeS, 1847; baS Zwölfte £eft »

* 20. Ogemcinc encoHopäU ber IßW 
fünften Uttb in alphabetifcher §olge 
von genannten ®^riftfteUern bearbeitet unb her- 
auSgegeben »on 3. ©♦ ®tf^ unb 3. ®ru=

her. Mit Tupfern unb harten. Gr. 4. Gart. 
$)rdnumerationSpreiS für ben Sheil auf 
©ruef papier 3 Sl;lr. 25 3Itgr., auf Velinpapier 
5 Thlr.

@rfte Section (A—G). .fceraiiSgegeben oon $. ®. 
©ruber, ©icbenunboierzigller Sheil unb folgenbe.

Zweite ©ection (H—N). ^erauSgegcben oon X. 
@. Hoffmann. @iebenunbzwan;igfter Sheil unb fol= 
genbe.

©ritte ©ection (O—Z). ^erauSgegeben oon SU. 
Ö. SUei?er. 33ierunb;wanzigfter Sheil unb folgenbe.

frühem Subfcribenten auf bie SrUgcmeine ®tv 
cpflopcibic, welchen eine arößere Steife von ©bei' 
len fehlt, fowie Solchen, oie als Abonnenten neu 
eintreten wollen, werben bte ben Anlauf erleictr 
ternbften Sebingungen jugeft^ert.

21. ©nnemofer (3.), be§ t^terb
fchen 21?agitetiSinuP. 3weite, ganj umge- 
arbeitete Auflage. Swetter Z^eil. Gr. 8.

Ser erfte Sheil unter bem Sitel: ber 2Ra=
gie", erfdfien 1844 unb loßet 4 Sl)lr. 15 9tgr.

*22. Encyklopädie der medicinischen 
Wissenschaften, methodisch bearbeitet 
von einem Vereine von Ärzten, unter Re
daction des Dr. A. Moser. Vierte Abthei
lung und folgende. Gr. 12. Geh.

©ie erfchienenen Ibtheilungen einzeln unter befonbern 
Siteln:

1. Handbuch der topographischen Anatomie, mit be
sonderer Berücksichtigung der chirurgischen Anas 
tomie, zum Gebrauch für Arzte und Studirende. 
Von L. Roehmann. 1844. 3 Thlr.

II. Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie, 
bearbeitet von L. Posner. Drei Bände. 1845— 
47. 7 Thlr.

111. Die medicinische Diagnostik und Semiotik, oder 
die Lehre von der Erforschung und der Bedeu
tung der Krankheitserscheinungen bei den in
nern Krankheiten des Menschen, bearbeitet von 
A. Moser. 1845. 2 Thlr.

*23. Fessler (J. A.), Die Geschichten 
der Ungern und ihrer Landsassen. 
ZehnBände. Mit Karten und Plänen. Neue 
Ausgabe in 40 monatlichen Heften. Fünf
tes Heft und folgende. Gr. 8. Preis eines 
Heftes 10 Ngr.

©er erfte 53anb (£eft 1—4) erf^ien im Süßte 1847. 
33o IIftänb tge Gxemphire be§ ÄöertS lönnen fortwäßrenb 
Zu bem greife oon ]3 3ßlr. 10 S^gr. geliefert werben.

24. Giagcrn (>§. G. , ^rei^err bon), Gibt- 
lifation. $n brei Steilen. ßTOeiter unb brit» 
ter S^eil. ®r. 8. ®ef).

Gine Sortfebung iwn beS JBerfafferg bekanntem Sßerte: 
„®ie Aefultate ber Sittengef^iiüte", bie Ifbfcßnitte 
Vll, vm, IX beftelben: 23ol)nung, Arbeit unbGi« 
gentßum, ober: Sie Äamilie, entbaltenb. ®er erfte 
SSßeil erf^ien 1847 unb toftet 2 Sljlr. 8 stgr.

35 o n bemSßerfaffer erfcbienbereitSinbem« 
felben 53 erläge:
Jtritil beS fßölterredjtg. 9Uit praltiftber Xnwenbung auf 

unfere Seit. ®r. 8. 1840. 1 sßlr. 25 SRgr.
©er zweite ^arifer ^rieben. Swei Sheile. — X. u. b. S.: 
SJlein Antheil an ber ^Jolitit. V. ©r. 8. 1844. 3 Sßlr.

18 9lgr.
Sweite llnfpraiße an bie beutfdje Station über bie firdjlidjen 

Sßirren, ißre Grmäfiigung unb möglichen XuSgang. @r.8. 
1846. 15 Stgr.

*25. ®tcBel (G. ®.), $autta ber SSormelt, 
mit fteter ©erüctfi^tigung ber lebenben äfyiere.

Monograpbifd) bargeftellt. Sn Dier ©änben. 
Gr{ten ©anbeä britte (le^te) ßlbt^eilung. @t. 8. 
Geb.

©ie erfte Abtheilung: ©ie ©äugetßiere ber 35or = 
weit, toftet 1 Sßlr. 18 9tgr., bie zweite Abtheilung: ©ie 
33ögel unb Umpßibien ber ÜSorwelt, 1 Sßlr. 
10 Stgr.; mit ber britten Abtheilung: ©ie $ifd)e ber 
33or weit (2$ßlr. 20 Agr.) ift ber erfte 35anb beS 2?er= 
teS, bie 2Birb elthiere enthaltenb, gefdjloffen. Ser- 
ZWeite 33anb wirb bie © I i e b e r t h i er e, ber britte unb 
vierte 33anb bie 33aud)tl)iere beßanbeln. gebe Ab= 
theilung bilbet ein in fttß abgef^IoffeneS ©anzeS.

* 26. Günsburg (F.), Studien zur speciel
len Pathologie. Zweiter'Band. — A. u. 
d. T.: Die pathologische Gewebelehre. Zwei
ter Band: Die krankhaften Formveränderun
gen in den Geweben und Organen des mensch
lichen Körpers. Grundriss der pathologischen 
Entwickelungsgeschichte. Mit zwei Tafeln 
Gr. 8. Geh. 2 Thlr. 15 Ngr.

©er erfte IBanb führt ben Sitel: Die pathologische 
Gewebelehre. Erster Band: Die Krankheitsproducte 
nach ihrer Entwickelung, Zusammensetzung und La
gerung in den Geweben des menschlichen Körpers. 
Mit 3 Tafeln. Gr. 8. 1845. 1 Thlr. 15 Ngr.

* 27. ^einftuS (SB.), ^ffgemeine^ ^ü^er=8exb 
fon, o&er alpfjabetifc^eö ©erjet^nif aller von 
1700 btä ju Gnbe 1841 erfdjienenen ©üdjer, TOeld)e 
in ®eutfd)lanb unb in ben burd^ ®prad)e unb 
Literatur bamit verTOanbten ßänbern gebrüht 
TOorben finb. Neunter ©anb, melier bie von 
1835 bis Gnbe 1841 erfefjienenen ©üdjer unb 
bie ©eric^tigungen früherer Grfdjeinungen ent
hält. £erau£gegeben von ©. ST. Sn
ßieferungen ju 10 ©ogen. STOolfte gieferung 
unb folgenbe. Gr. 4. Sebe gieferung auf ©ruefr 
papier 25 sjtgr., auf Schreibpapier 1 $hlr. 
6 9Jgr.

©ie erfte bi§ elfte Lieferung (A — ©Aman 5 erfAienen 
1843-47; ber ©d)lup ift binnen

28«-------r; 'V ’ ^üehcrtßepi--
fon tc. Zehnter ©anb, melier bie von 1842 
biö Gnbe 1S46 erf^ienenen ©ücher unb bie 
«Berichtigungen früherer Grfdjeinungen enthält, 
^eraußgegeben von ^Aiffcr. Sn 2iefe=
rungen ju 10 ©ogen. ©ritte ßteferung unb 
folgenbe. Gr. 4. gieferung auf ®rucf=
papier 25«Rgr., auf ©chreibp^1’^ ISblr.O^gr. 
. Sie erfte Lieferung erfdjien im SXcnatSctobcr, bte zweite 
tm ©ecember 1847: bie britte u»& »«rrt <c°- 
dex — ©Uthrie) ftnb ebenfalls ber£lts «n^eseben unb bie Wiegung Ub^^ * *oISe 
ben.

Sion frühem »änben von?einftuS’ „S3üdjer =

w?"«8-

^mrünbung unb ^orwtlbung. Sn brei ©an= 
Smetter unb britter ©anb. Gr. 8. Geh-

®e'r erfte ®«nb (1846) toftet 2 Sßlr.
30. Kratzmann (E.)s Die neuere Mcdi-
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, ein in Frankreich. Nach Theorie und 

Praxis. Mit vergleichenden Blicken auf 
Deutschland. In zwei Abtheilungen. Zweite 
Abtheilung. Gr. 8. Geh.

Sie erfte Kbtbeitung (1846)foftet 1 Xblr. 10 fRgr.
*31. goeheff SBeltgefdjt^fe inte

riffen unb Stu^fü^rungen, Sroeiter 23anb unb 
folgenbe. 8.

Ser erfte »anb würbe 1847 auggegeben unb foftct2XbIr.
» o n bem »erfaffer erid>ienen ferner bas 

fclbft: .
@runD»üge einer SRetbobit beg gefcbicbtlidben Untcrriigtg 

auf ©pmnaficn. ©enbfebreiben an ben Gon|'iftortal*Si*  
rector ©eebeef in «£>ilbburgbaufen. ©r.8.1847. 15 9t^r.

©regor Don Xourg unb feine 3eit oornehmlicb aug feinen 
Sßerfen gefd)ilbert. Gin »eitrag jur ©efebiebte ber 
Gntftebung unb erften Gntwicfelung romanifeb-germa*  
nifeber »erbältniffe. @r. 8. 1838. 2 Xblr. 25 SJgr.

*32. Pfeiffer (L.), Monographia Hcli- 
CCOrum viventium. Sistens descriptiones 
systematicas et criticas omnium hujus fa- 
miliae generum et specierum hodie cognita- 
rum. In zwei Bänden oder 5'—6 Heften. 
Drittes Heft und folgende. Gr. 8. Jedes 
Heft 1 Thlr. 10 Ngr.

®a§ erfte unb »weite Jpcft erfdjicnen im Sabre 1847, bag 
britte $eft (©d)Iuj! beg erften »anbeg) im §ebr. 1848.

*33. Ser neue SßttaVal. Sine «Sammlung ber in= 
tereffanteften Sriminalgeftyityten aller ßänber auS 
älterer unb neuerer Seit. «fjerauggegeben non 
3. unb SB*  ^ärtng (SB/3lle;rt3).
Sreijebnter Styeil unb folgenbe. ®r. 12. ®et).

Ser erfte Xbeil toftet 1 Xblr. ber »weite big
»Wülfte Xbeil jeber 2 Xblr. „*34. $bli| (Ä.§.g.), iDieeuropatf^enfBe^ 
faffungen feit bem Salire 1789 hi§ auf 
bie neuefte Seif. SRit gefd)td)tlicben @rläu= 
terungen unb Sinleitungen. SSierter SSanb. £cr= 
ausgegeben von <y. 33Ü(au. Zweite 2Ibt^ei= 
lung. ®r. 8.

Sie erfte Xbtbeilung beS eierten »anbeg, bie »erfaffun*  
gen beg beutfd)en©taatenbunbcg feit bem Sabre 1833 ent*  
baltenb, erftbien 1847 unb foftet 1 Xblr. 21 Stgr.

Sie erften brei »änbe erfebienen in »weiter Xuftage 
1833 unb enthalten: I. Sie gefammten »erfajfungcn beg 
beutfeben ©taatenbunüeg. (4 Sblr- 25 9tgr.) — II. Sie 
»erfajfungen ^ranfteicbg, ber fliteberlanbe, »elgieng, 
©panteng, ^portugalg, bet italtenifctjen (Staaten unb ber 
ionifdjen Snfeln. (2 Sblr-) — III. Sie »erfaffungen $o*  
leng, ber freien Stabt Jtratau, bet Äönigreiche ©alijien 
unb Lobomerien, ©Awebeng, Verwogene, ber ©chwet» 
unb ©riecbenlanbg. (2 Xblr. 15 5tgr.)

Ser erfte »anb nebft ber neu erf^ienenen erften Xb*  
theilung beg Dierten »anbeg bilben ein befonbereg äßert 
unter bem Xitel:
Sie »erfaffungen beg beutfeben ©taatenbunbeg feit bem 

Satire 1789 big auf bie neuefte Seit. SRit gefd)id)tli*  
djen Grläuterungen unb Ginleitungcn von Ä. -b- 8. 
^pßlip. ijortgefeßt oon ft. »ülau. Srei Xbtbeilun*  
gen. Sr. 8. ©eg. 5 Xblr.

*35. Fritzel (G. A.), Thesaurus litcratu- 
rae botanicae omnium gentium inde a re- 
rum botanicarum initiis ad nostra usque tem- 
p°ra, quindecim millia opera recensens. In 
zwei Bänden. Vierte Lieferung und folgende. 
Gr. 4. . Jede Lieferung auf feinstem Maschi*  
nenpapier 2 Thlr., auf Schreib-Velinpapier 
3 Thlr.

Sie erfte big britte Lieferung erfetjienen 1847 unb bie 
^■ortfeßung Wirb ohne Unterbreitung geliefert werben.

36. Puchelt (F. A. B.), Das Venensystem 
in seinen krankhaften Verhältnissen.
Zweite, ganz umgearbeitete Auflage. In 
drei Theilen. Dritter Theil. Gr. 8.

£er erfte Sheil (1843) ?oftet lXblr.l2 9lgr., ber »weite 
Xbeil (1844) 2 Xblr. 15 Star.

37. Slaumer Dott), ®cW«^te @uropa§ 
fett bem @nbe bcö 15  Xsayrbunbcrts. Sld)= 
ter S3anb. ®r. 8. Sluf gutem ®ruc?papier unb 
eptrafeinem SSelinpapier. . a

*

Set erfte big fiebenteJBanb (1832—43) "o«enauf®rucf*  
paoier 20 Xblr. 12 5Rgr„ auf»elinpapier ^/bir 25

Kttfier biefem Sßerfe finb aud) folgEnfre 
größere (Schriften beg »er fafferö eoenba = 
felbfterfcljienen:
©efchichte bet .öobenftaufen unb ihrer 3eit-„ V 

oerbefferte unb rermebrte JCuflage. ©ccfeg IBanbe. r. 8. 
1841—42. 12 Xt)lr.; auf feinem SRafcbinenoelinpapier 

24 Xblr. — Sie Jhipfer unb .Ratten ber erften Kurtage 
befonbetg 2 St)tr.

Sie SSereinigten «Staaten oon fRorbamerifa. Broei ®änbe. 
3Rit einet Äarte ber bereinigten ©tauten. ®r. 12. 
1845. 5 Xblr.

borlefungen über bie alte ©efthidjte. 3weite, um*  
gearbeitete Kuftaqe. Bwei 53änbe. ®r. 8. 1847. 5 Xblr. 
20 91gr. ,

*38. Recueil manuel et pratique de trai- 
tes, conventions et autres actes diploma- 
tiques sur lesquels sont etablis les relations 
et les rapports existant aujotird’hui entre les 
divers l^tats souverains du globe, depuis 
l’annee 1760 jusqu’ä l’epoque actuelle. Par 
le baron C. de Martens et le baron F. 
de Cussy. En cinq volumes. Vol. cinquieme. 
In-8. Geh.

Ser erfte unb jroeite SSunb (1846) foften 4 Sblr. 16 SRgr., 
ber britte unb oierte -33unb (1846) 6 Xiftr.

bon G. be?Rarteng erfd)ien ferner in bem*  
felben berlage:

Guide diplomatique. 2 vol. In-8. 1832. 4 Thlr. 15 Ngr. 
Causes ce'lehres du droit des gens. 2 vol. In-8. 1827.

4 Thlr. 15 Ngr.
Nouvelles causes ce'lehres du droit des gens. 2 vol. 

in-8. 1843. 5 Thlr. 10 Ngr.
Gbcnfo Don F. de Cussy:

Dictionnaire ou Manuel - lexique du Diplomate et 
du Consul. In-12. 1846.3 Thlr.

*39. Stelljtab (St.), ©efammelte ©griffen. 
sReue Siebenter unb achter Sanb. ®r. 12. 
®eb.

Sic erfte ®olgc (12 bänbe) erfd)icn in Dier Lieferungen 
1843 — 44 unb toftet 12 Xtjlr.; biefelbc enthalt: 1812. 
S ritte Kurtage. — Sagen unb romanttfebe Grjcitjlungen.— 
JtunftnoDeUen. — fRoneHen. — Kugroabl aug ber Steife*  
bilbergalcrie. — bcrmifct)teg. — bermifebte ©Triften. — 
Sramatifcbe Sßerfe. — ©ebiebte.

Ser Sieuen Solge erfter big fc^gter banb (1846—47, 
6 Xt)lr.) enthalt: Klgier unb ^atig im Suftre 1830. 3 ro e i t e 
Auflage. — Grjätjlungen.

*40. Ross (G.), Handbuch der chirur
gischen Anatomie. Zweite Abtheilung. 
Gr. 8. Geh.

Sie erfte Kbtfyeilung: „Chirurgische Anatomie der Ex
tremitäten", erfebien 1847 unb toftet 20 -iRgr.

*41. Sdjinib ’tianbbu^ be£ ge=
Senwärttg geltcnbctt gemeinen beutf^jen 
ärgernden 9tedjt§. Kcfonb er er 3K;eil. 

Smeiter SBanb unb folgenbe. ®r. 8. ®ct>.
Sicfeg Sßerf wirb in ad)t bänbe setfallen, oon benen 

ber legte ben allgemeinen Xbeil umfaffen wirb, bie übri*  
gen aber ben befonbern .Xl>eil bilben. Ser erfte 33anb 
(Gigentt)umgred)t) erfd)ien 1847 unb foftet 2 Xfylr. Ser 
swette $8anb ift ebenfallg bereitg auggegeben unb h«t ben*  
felben ^reig.

*42. Scfjubert (^.), ’gianbbu^ bet <yor|tcOcmic. 
SRit 127 in ben Sext eingebruetten ^oljf^nit*  
ten. Sn fünf ^eften. ®ritteö bis fünftes £eft. 
®r. 8. SebeS ^>eft 16 Digr.

Sag SBcrf ift bereitg ooUftänbig auggegeben unb foftet 
2 Xblt. 20 SRgr.

43. ®$affpeare’§ SSorfdjufe. ^erauggegeben 
unb mit SSorreben begleitet von ß. Xietf. 
dritter S^eil. ®r. 8.

Ser erfte unb »weite Sheil (1823—29) foften 5 X^lr.
44. Snell (Ä.), (Einleitung in bie ®tffeten= 

tial= unb Snfegralredjnintg. Smeiter Sbcii. 
@r. 8. ®el).

Ser erfte Sheil (IBom erften Siffcrentialquotienten. SRit 
3 liti)ograpl)irtcn Xafeln.) erfchien 1846 unb foftet 1 Shlr. 
26 9tgr.

SB0n bemSlerfaffer erfd)ienl841 in bemfei*  
ben »erläge: Lebrbu^ ber ©comctrie. ®it e litbo*  
grapbirten Xafeln. ®r. 8. 1 Xl)U- 5 9igt.

45. Stickel (J. G.), Handbuch zur mor- 
gcnländischcn Münzkunde. Zweites 
Heft und folgende. Gr. 4.

Sag erfte £>eft erfebien unter bem Xitel:
Das Grossherzogliciie Orientalische Münz.cahinet zu 

Jena, beschrieben und erläutert. Erstes Heft: Omaj- 
jaden- und Abbasiden-Münzen. Mit 1 lithographir- 
ten Tafel. Gr. 4. 1845. 2 Thlr.

*46. <§iftimfdje§ XttfdjenliudL fjerauögegeben 
non bon Flaumer. SReue ^olge. ße^nter

' Safyrgang. ®r. 12. gart.
Sie erfte ftolge beg $iftortfdien Safdjenliudj, »ebn 

Saljrgänge (1830—39), foftet im b erab g e f e B t e n re t f c 
»ufammengenommen 10 Xblr.; ber erfte Dis fünfte Sob1” 
gang 5 Sl)lr., Der fedjgte Dis zehnte Jahrgang 5 Xblr , ein*  . 

seine SaWnge 1 XMr. 10 IRgr. Sie Jahrgänge ber 
«Reuen ®olge foften 2 Shlr. big 2 Xblr. 15 9tgr.

*47. Vollständiges Taschenbuch der 
Münz-, Maass - und Gewichtsverhält- 
nisse, der Staatspapiere, des Wechsel- und 
Bankwesens und der Usanzen aller Länder und 
Handelsplätze. Nhch den Bedürfnissen der 
Gegenwart bearbeitet von Ch. Noback und 
F. Noback. Zehntes Heft. Gr. 8. Preis 
eines Heftes 15 Ngr.

Sag erfte big neunte ^eft (Aachen — stockhohn) er-- 
febienen 1841 — 46 unb foften 4 Xblr. 15 9tqr.; ichnte 
£eft wirb roabrfcbeinlid) ben ©tblup beg üßerteg enthalten.

*48. Thienemann (F. A. L.), Die Fort
pflanzungsgeschichte der gesammten 
Vögel nach dem gegenwärtigen Standpunkte 
der Wissenschaft, mit Abbildung der bekann
ten Eier. Mit 100 colorirten Tafeln. In zehn 
Heften. Drittes Heft und folgende. Gr. 4.

Sag erfte 4peft (Strausse und Hühnerarten) erfchien 
1^45, bag »weite^eft (Flugvögel,Steigvögel, Saugvögel, 
Singvögel) 1846; bag britte ^eft (Singvögel) ift jur 
»ericnbung fertig, ^ebeg £efftoftet 4 Xblr.

49. ßanb Styrol unb ber Sijtoterfricg 
»o« 1809. - ?l. u. b. S.: ©ef^t^fe 3ln= 
breas 'Pofer <Sanbmirtb§ aus ^Jaffcpr, Sber= 
anfubrerö ber Sproler tm Ärtcge von 1809. 
®urrf)gel)enbg aus Öriginalpapieren, auß ben 
mtlitatrt|tyen ÖpcrationSplanen, fotvie auö ben 
papieren beg greiberrn von $ormapr tc. 3 iv e i t e, 
ourtyaug umgearbeitete unb febr vermehrte $luf= 
läge, ©ritter Sbeil. ®r. 8. ®eh

Ser erfte unb »weite Xbeil (1845) fOftCn A'VRTr»50. 'Ä
genbe. ®r. 8. ®et).

Sie big je&t erfebienenen »anbe biefer »oIfg=St5ltofheF 
enthalten:

I. 3oacbim 5Rettelberf. »on 3. G b. L. b a f e n. 3 w e i t e 
Kuflage. 1845. 1 Xblr. P

II. Ser alte Jöeim. »on ®. ftß. e p I e r. 3 w e i t e, mit 
Bufetten oermehrte Kuflage. 1846. 1 Xblr.

III. Sie ©priebwörter unb fprtd)wörtlichen Stebengarten ber 
Seutfdjen. »on ftß. rte. «Reue Kuggabc. 1847. 
1 Xblr. •

IV. Ser beutfehen Kugwanberer Ehrten unb ©mtcffale. 
»on g. ©erftäcfer. DRit einer Jtarte ber »eretntg  
ten ©taaten Don sRorbamcrifa. 1847. 1 Xblr.

*

V. Sag Jtrieggjabr 1813. »on 31. ©ebneiber. SRit 
einer .Karte beg .RrieggfcbWlpB^" 1848. 1 Xblr.

51. Sßaagen (@. $.), Äunftmcrre unb JtunfL 
ler in Scutfdjlanb. dritter S^eil unb fol  
genbe. ®r. 12. ®eb-

*

Ser erfte Xbeil: Zünftler tm Gr»gebirge
unb in fronten" (1843), foftet 1 I£blr. 15 5Rgr.; bet 
»weite Xbeil: „^unftwerfe unb «Rünftler in »aiern, 
©cbwaben, »afel, bem Glja^ unb ber Sibdnpfalj" (1845), 
bat benfelben fpreig.

III. 5ln neuen Auflagen unb Neuigkeiten 
erfdjeint:

52. Benfey (T.), Vollständige Sanskrit. 
Grammatik, nebst Chrestomathie und Wör
terbuch. Zwei Abtheilungen. Gr- 8. Geh.

»on bem »erfaffer erf^ien im S«h«
Ueber das Verhältniss der ägyptischen Sprache zum 

semitischen Sprachstamm. Or. 8. 2 mir.
»al. IRr. 81. _

*53. SSrcmer (^reberife), <M<Wm52e5en.
Slug bem «Sd^ivebifcben. : ®el).

»on biefem neueften ®erfe ber beitebfen ©cbriftftel*  
lerin wirb gleich nach feinem eine beutfebe Ue*
berfegung oeranftaltet w«ben, R in Kugftattung unb 
fPretg ben big jeßt erfebtenenen Schriften her »erfafferin 
anfchließen wirb. ___

*54. ---------- - ------- - , ' »lina. Slug bem
«Styroebif^en. Oerbefferte Sluflage.
3mei 20 SRgr.

Sie 00,1 Sreberife Sremer’öbig jeßt «fffln jeber Ä toflet 4
20 1° Gr^icnen finöflu&er u

3wei Xbeile. - Sie 
Xuflage. — Sag -öaug.251 e r t c xupage. 3Wet Xbeile. — Sie Familie Ä. 3 w e i t e 

® nm Xufffqctn£te ^«Wungen. — Streit unb Stiebe. 
Saletarlifn/Ä^^ 3wei Xbeile. - Sn

(©cblufj folgt.)



NEUE JENAISCHE

Siebenter Jahrgang. M 137. 8. Juni 1848.

ALLGEMEINE LITEKATÜK-ZEITUNG.
Theologie.

Deutsch - katholische Literatur.
(Fortsetzung und Beschluss von Nr. 58? Jahrg. 1847.)

VIII. Protestantische Handreichung.
187. Per heilige Rock, Ronge und Czerski. Von Karl Witte, Prof, 

in Halle. Breslau, J. Max. 1845. Gr. 8. 7% Ngr.
188. Der Einzug des Antichrists in die Peterskirche zu Leipzig am 

Sonntag Quasimodogeniti 1846, oder die erfolgte Aufnahme der 
Neukatholiken in die evang. Kirchen Sachsens untersucht und 
beurtheilt von Ernst Fried. Höpffner. Grimma, Gebhardt. 1846. 
Gr. 8. 7% Ngr.

189. Für die Deutsch-Katholiken. Ein Votum von Dr. Carl Gottlieb 
Bretschneider. Jena, Fr. Frommann. 1845. Gr. 8. 5 Ngr.

190. Die gute Sache des Deutsch-Katholicismus. Ein Zeugniss für 
dieselbe von Joh. Fried. Böhr. Weimar, Hoffmann. 1846. Gr. 8. 
10 Ngr.

191. Das Votum des H. Generalsuper. Dr. Bretschneider für die so
genannten Deutsch - Katholiken von Satz' zu Satz kirchengesch., 
exegetisch u. mit politischen Gründen widerlegt von Past. Christ. 
Gottlob Wilke in Dresden. Regensburg, Manz. 1845. Gr. 8. 
12% Ngr.

192. Über den Deutsch-Katholicismus. Eine Rede in der Aula zu 
Marburg an dem Geburtstage des Kurfürsten. Von Dr. Karl 
Theod. Bayrhoff'er, ord. Prof. d. Phil. Zweite Aufl. Marburg, 
Bayrhoffer’sche Univ. Buchh. 1845. Gr. 8. 3 Ngr.

193. Zweite Ansprache an die deutsche Nation über die kirchl. 
Wirren, ihre Ermässigung und möglichen Ausgang. Von H. C. 
Freiherrn von Gayern. Leipz., Brockhaus. 1846. 8. 15 Ngr.

194 Die Mission der Deutsch - Katholiken. Von G. G. Gervinus. 
Heidelb., Winter. 1845. 8. 20 Ngr.

195. Die protest. Geistlichkeit und die Deutsch-Katholiken. Eine 
Erwiederung auf die neueste Schrift von Gervinus von Dr. Daniel 
Schenkel. Zürich, Meyer u. Zeller. 1846. 8. Zwei Ausgaben. 
15 Ngr. und 22 Ngr.

196. Die protest. Geistlichkeit und die Deutsch-Katholiken. Mit 
Bezug auf zwei Streitschriften Schenkel’s von G. G. Gervinus. 
Zweiter Abdruck. Heidelb., Winter. 1846. 12. 4 Ngr.

197. Der Standpunkt des positiven Christenthums und sein Gegen- 
säfy Replik auf die Entgegnung von Gervinus von Dr. Daniel 
Schenkel. Zürich, Meye,-u. Zeller 1846 8 7 Ngr.

198. Zwei Bedenken über die deutsch-katholische Bewegung. Von 
Dr. C. Ullmann und Albert Hauber. Hamburg, Fr. Perthes. 1845. 
Gr. 8. |2 Ngr>

199. Eine Stimme mehr für den Deutsch-Katholicismus. Ein Wort 
vom Standp des gesunden Menschenverstandes an Gelehrte und 
Ungelehrte. Von August Boden. Frankf. a. M., Öhler. 1846. 
Gr. 8. 12  Ngr*

200. Die Kirchenverbesserung der Gegenwart. Predigt am Refor
mationsfeste in der Stadtkirche zu Jena gehalten von Dr. C. E 
Schwarz. Jena, Frommann. 1845. Gr. 8. 3 Ngr.

jXach Jahresfrist zum Abschlusse des literarischen Bil
des der deutsch-katholischen Bewegung zurückkom
mend, haben wir noch die literarische Stellung der 
protestantischen Kirche zu derselben darzulegen. Aber 
uns und noch mehr unsern Lesern möchte jetzt die 
Geduld fehlen, mit der frühem Unverdrossenheit einer 
Menge flüchtiger. Schriften zu gedenken, die bereits 

ihre Bestimmung erfüllt haben. Daher wir auch in der 
Literatur schon längst Liebhaber des Repräsentativ
systems aus dem vor uns liegenden Hügel der hierher 
gehörigen Flugschriften nur die obengenannten ausge
wählt haben, die gerade ausreichen werden, um die 
verschiedenen Stellungen innerhalb der protestantischen 
Kirche zum Deutsch-Katholicismus zu vertreten. Diese 
Verschiedenheit beruht auf den verschiedenen Richtun
gen des dermaligen Protestantismus selbst, welche wir 
nach einer im Allgemeinen wohlbekannten Scheidung 
als orthodox-kirchliche, rationalistische und freisinnig
kirchliche Richtung unterscheiden, unter denen bekannt
lich noch mannichfache Biegungen und Übergänge statt
finden.

Die orthodox- kirchliche Richtung hat gegen die 
Deutsch-Katholiken sich auf die Seite der Römisch- 
Katholischen gestellt. Eine der mildesten Absageschrif
ten dieser Art ist die, mit der humanistischen Bildung 
des berühmten Verfassers ermässigte Erklärung von 
Karl Witte (Nr. 187), die vom 13. März 1845 uns in 
die Anfänge dieser Bewegung , zurückversetzt. Das 
hohle Pathos in Ronge’s Briefe an den Bischof von 
Irier wird hier so ausschliesslich dargethan, dass die 
doch unleugbar damals grosse Wirkung dieses Briefs 
unbegreiflich erscheint. „Wenn uns nur die Wahl 
bliebe zwischen dem Aberglauben der Wallfahrer und 
der Weisheit derer, die über sie spotten, würden wir 
vorziehn, an jenem, statt an dieser Theil zu nehmen.“ 
Daher sollen echte Katholiken und Protestanten „in 
dem gegenwärtigen Kampfe mit den Feinden alles Glau
bens beiderseits das sichere Bewusstsein festhalten, 
dass, vergleichungsweise, zwischen denen, welche die 
Offenbarung durch das fleischgewordene Wort als Quelle 
der Wahrheit und Christum als alleinigen Grund der 
Erlösung erkennen, aller sonstige Zwist ein untergeord
neter ist.“ Doch wird auch bei diesem Bewusstsein, 
„solchen Widersachern gegenüber auf der gleichen Seite 
zu kämpfen“, der katholische Standpunkt der Rock- 
Verehrung als ein sinnlich beschränkter bezeichnet. 
Wird nun das Überflüssige einer solchen Reliquie vor
nehmlich dadurch erhärtet, dass Christus seiner Ge
meinde im Abendmahle auch „leiblich gegenwärtig“ sei, 
so sollte man nicht übersehen, dass solche Vorstellun
gen und Bedürfnisse auf demselben Wege liegen: wer 
sich an dem Leibe Christi in sinnlicher Gegenwart er
baut, dürfte zu Zeiten auch mit seinem Rocke vorlieb 
nehmen.



546

Die volle Schärfe des Gegensatzes ist in der Evang. 
Kirchen-Zeitung hervorgetreten, z. B. in dem Vorworte 
zum Jahrgange 1846 heisst es von dem Leipziger Glau
bensbekenntnisse: „So zeigt sich in der Geschichte des 
Bekenntnisses überall der Geist der neuen Gemeinde 
als der der antichristischen Verneinung, welcher nicht 
ruht, bis er sich aller im Anfänge ihr aufgedrungener 
fremdartiger Elemente entledigt, und nur so viel Schein 
und Schatten des Christlichen übrig lässt, als ei*  zur 
Erreichung äusserer Zwecke und zur Täuschung der 
Unmündigen bedarf.44 Und als Resultat: „Die deutsch
katholische Bewegung ist eine Evolution des modernen 
antichristlichen Geistes, die zunächst in der katholischen 
Kirche zum Ausbruche kam, weil die Menschensatzun
gen dieser Kirche ihm mehr scheinbare Berechtigung 
gaben; — weil die äussere Festigkeit dieser Kirche 
dort weniger als bei uns dem Gedanken Raum gibt, 
dass es gelingen werde, die antikirchliche Richtung in 
der Kirche selbst zur Herrschaft zu bringen.44 Daher 
auch die persönlichen Sympathien, wie Guericke z. B. 
sie mit gewohnter Treuherzigkeit in dem Vorworte zur 
2. Ausgabe seiner Symbolik ausgesprochen hat: „Dass 
ich einem v. Geissel und v. Diepenbrock in Christo un
endlich näher mich verbunden weiss, als einem Ronge 
und Dowiat, brauche ich hier nicht zu wiederholen.44

Ihren Höhenpunkt erreicht diese Anschauungsweise 
in der Schrift des gelehrten Höpffher, früher Professor 
in Leipzig (Nr. 188). Dass in Folge der Verhandlun
gen des sächsischen Landtags den Deutsch-Katholiken 
in Leipzig der Mitgebrauch der dortigen Peterskirche 
zugestanden worden ist, erscheint ihm als „eine ent
scheidende Begebenheit, dergleichen seit der Refor
mation nicht stattgefunden hat,44 und er ist gewiss 
nur die Wahrheit zu sagen, wenn er behaupte: „am 
Sonntage Quasimodogeniti des Jahres 1846 ist der An
tichrist in die Peterskirche zu Leipzig öffentlich einge
zogen, sofern hier unter Antichrist im weiteren Sinne 
nicht eine einzelne Person, sondern eine Christo wider
wärtige Lehre, die Verleugnung Christi und seines Evan
geliums verstanden wird.44 Er ist darum nicht intole
rant, er will dem vermeinten Gottesdienste der Deutsch- 
Katholiken nicht wehren, man möge ihnen alle Ball - und 
Concertsäle, alle Theater, alle Rath- und Amthäuser 
dazu einräumen, oder sie mögen auch neue Kirchen 
mitten auf den Märkten und Strassen aufbauen; aber 
diese Auslieferung einer evangelischen Kirche sei eine 
Gemeinschaft mit ihnen, „mögen die, welche fern sind 
von dem Sohne wie von dem Vater, sich an diesem 
Tage gefreut, mögen alle sogenannten Lichtfreunde, freie 
Protestanten und wie sie weiter heissen mögen, an die
sem Tage gejubelt und ihn als einen Siegestag des 
Fortschritts und der Aufklärung begrüsst haben, die 
Herzen aller wahren Christen sind mit stiller Wehmuth, 
mit tiefer Traurigkeit, ja mit Furcht und Schrecken er
füllt worden.44 Doch hat der Verf. auch einen heim

lichen Trost dabei, nicht den in der stillen Geistesmacht 
des Evangeliums, sondern seit mehr als 20 Jahren hat 
er die äusserliche Wiederkunft Christi als demnächst 
bevorstehend verkündet. Dazu gehört die Erfüllung 
der Vorzeichen, die ihm schon so oft wieder unter den 
Händen entschwunden sind. Zu diesen Vorzeichen ge
hört die volle Offenbarung des Unglaubens. Daher ist 
er überzeugt, „keine menschliche Gewalt wird im Stande 
sein, diesen Abfall einzuschränken, oder zurückzuhalten, 
sondern wie ein mächtiger angeschwollener Strom wird 
er alle Dämme durchbrechen, und was sich ihm ent
gegensetzt, mit Gewalt hinwegreissen. Die letzten Ver
folgungen werden aus diesem Abfalle hervorgehen, und 
diejenigen, welche jetzt nur von Liebe reden, werden 
nicht säumen, die äusserste Gewalt anzuwenden, sobald 
sie einmal zur Herrschaft gelangt sind, und der rechte 
Anführer, der persönliche Antichrist, an ihre Spitze 
getreten ist. Die Köpfe der wahren Christen, die nicht 
beitreten und ihren Herrn, Jesum Christum nicht ver
leugnen wollen, werden dann auf der Guillotine sprin
gen, und die Erde wird mit Llut überschwemmt werden.44 
Diese ganze Schrift macht den Eindruck, zwar einer 
gewissen Naivetät, aber der redlichsten in einer from
men Persönlichkeit tief verwachsenen Überzeugung 
Der Beweis wird dadurch geführt, dass dasjenige, was 
in einer evangelischen Kirche gepredigt werden soll, 
aus den alten Glaubensbekenntnissen, auch aus der 
Concordienformel dargelegt und die deutsch-katholische 
Predigt daneben gestellt wird, diese vornehmlich in der 
treffenden concreten Darstellung von drei gedruckten 
Predigten, welche der Prediger an der deutsch-katho
lischen Gemeinde zu Leipzig, Rauch, daselbst gehalten 
hat, und welche nach jener Glaubensregel gemessen 
als „eine fortlaufende Verleugnung Jesu44 erscheinen. 
Die Bezeichnung derselben als Antichristenthum beruht 
auf der bekannten Stelle des 1. Johanneischen Briefs 
(2, 18 ff.). Johannes hat hier das im jüdischen Volks
glauben als Weissagung gegebene mythische Bild einer 
persönlichen dämonischen Gewalt, welche die Scharen 
der Weltkinder zum Kampfe gegen das anhebende 
Christusreich führen werde, rationalisirt, indem er es 
bereits verwirklicht findet in der historischen Erschei
nung aller derjenigen, welche dem Evangelium wider
sprachen. Es ist eine Rationalisirung derselben Art 
und mit demselben Rechte, wie wenn Jesus das mythi
sche Bild eines wiederkehrenden Elias schon verwirk
licht fand in Johannes dem Täufer. Unser Verf. nun 
gewinnt dadurch seine grandiose Anschauung vom Wi
derchristenthum der Deutsch-Katholiken, dass er diese 
einfache historische Erscheinung solcher, die nach sei
ner Ansicht Christo widersprechen, wieder zurückträgt 
in jenes mythische Bild des Antichristen. Dieses phan
tastische Spiel hat der kirchlichen Theologie von Alters 
her zugesagt. Der erf. selbst gedenkt einer bekann
ten Vorstellung der Art: „Wollte Jemand die Berner-
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kung machen, dass aber doch der Antichrist vielmehr 
in der Peterskirche zu Bomr als in der Peterskirche 
zu Leipzig zu suchen sei, so wollen wir dem, der in 
so grosser Sache scherzen will, seine Freiheit gönnen. 
Es mag sein, dass auch in der Peterskirche zu Rom 
mancherlei antichristliches Wesen gefunden wird, aber 
noch stehet die römisch-katholische Kirche gemein
schaftlich mit uns auf dem Grunde des apostolischen 
Bekenntnisses, und so lange sie dasselbe festhält, so 
lange kann sie nicht schlechthin als eine antichristliche 
Kirche bezeichnet werden.“ Doch wurde diese durch 
Luther und weiterhin aus der mittelalterischen Oppo
sition überkommene Meinung von den ältern Dogmati
kern unsrer Kirche mit grossem Ernste erwiesen, dass 
der Papst der Antichrist sei, und der Umstand, dass 
hier das mythische Bild wenigstens auf eine bestimmte 
hochgestellte Persönlichkeit bezogen wurde, auf welche 
auch die Paulinische Beschreibung, dass der Antichrist 
sich im Tempel Gottes anbeten lasse wie ein Gott, 
Anwendung finden konnte, erschien der kirchlichen 
Leidenschaftlichkeit als eine volle Berechtigung. Wen
den wir uns aber zurück zur Johanneischen Quelle die
ser Vorstellung, so steht hier geschrieben, der Anti
christ sei der Lügner, der da leugne, dass Jesus der 
Christus sei. Nicht ist die Rede von irgend einem be
stimmten Glaubenssatze über seinen Ursprung, über 
seine göttliche oder menschliche Natur, sondern nur 
von seiner Nichtanerkennung als Christus, als Messias, 
als Heiland. Da nun aber selbst die am härtesten ver
klagte Formel des deutsch-katholischen Glaubens, das 
Leipziger Bekenntniss, spricht: „ich glaube an Jesum 
Christum, unsern Heiland“, so glauben doch auch die 
Deutsch-Katholiken in ihrer Art an Christus und haben 
irgend ein Interesse an ihm; daher die Leidenschaft
lichkeit des Urtheils, das sie nur unter den Begriff 
des Widerchristenthums stellt, auch auf dessen eignem 
Standpunkte unleugbar ist.

Die rationalistische Richtung hat sich dem Deutsch- 
Katholicismus in dreifacher Gliederung gestellt, als der 
ältere Schul-Rationalismus, als speculativer Pantheis
mus und in humanistisch volksthümlicher Weise.

Der erste Standpunkt ist vornehmlich durch die 
beiden sächsischen Generalsuperintendenten Bretschnei
der (Nr. 189^ und Böhr (Nr. 190) in ehrenfesterWeise 
vertreten. Sie benutzen beide die Gelegenheit zu einem 
Feldzuge gegen das Papstthum mit den bekannten 
Waffen. Die politische Unbescholtenheit der Deutsch- 
Katholiken erhält zur Folie die Erinnerung an die Un
ternehmungen des Papstthums gegen die fürstliche Macht. 
„Dieses Papstthum — schrieb Bretschneider, — ist wahr
haft revolutionär“, Und Rühr beruft sich auf das in 
der Geschichte bewährte conservative Princip des Pro
testantismus, „denn, — failrt er fort — wo waren, wo 
sind die protestantischen Länder, welehe ihren ange
stammten Fürsten Gehorsam und Treue verweigerten, 

sich in aufrührerische Unternehmungen gegen sie ein
liessen, mit Verletzung der bestehenden bürgerlichen 
Ordnung ein frevelhaftes Spiel trieben, und selbst unter 
dem Drucke misfälliger Gesetze nicht lieber geduldig 
ausharrten u. s. w.“ Das Erstere ist seitdem noch in 
einem andern Sinne wahr geworden, und Pius IX. wird 
deshalb nicht aufhören ein Nachfolger Gregor’s VII. 
zu sein; das Andere, wenn es ein unbedingtes Verdienst 
ist, so kann es doch nur derjenige für eine historische 
Thatsache achten, der die Geschichte Schottlands unter 
Maria Stuart, Englands unter Karl I., Frankreichs zur 
Zeit der Religionskriege und vieles andere vergessen 
hat. Die Schrift von Bretschneider, bereits im Frühjahr 
1845, vor dem Leipziger Concilium geschrieben, ist noch 
sehr geneigt, Gleichungen aufzufinden zwischen der 
ersten Reformation von 1517 und der zweiten von 1844, 
zwischen Luther und Ronge, Cerski und Zwingli, doch 
mit der Einsicht, dass die zweite Reformation nicht auf 
Persönlichkeiten beruhe, sondern in der Nothwendigkeit 
des fortgeschrittenen Bildungszustandes begründet sei. 
Auch wird an den Deutsch - Katholiken gerügt, dass sie 
sich beeilt haben Kirchenbekenntnisse aufzustellen (da
mals die von Schneidemühl und von Breslau); dadurch 
seien bedeutende Verschiedenheiten hervorgetreten, sie 
hätten als solche, die Katholiken bleiben wollten, nur 
bekennen sollen, was sie von den Lehren und Gebräu
chen ihrer zeitherigen Confession abthun wollten. Für 
die Zukunft und eine zu erwartende Synode erhalten 
sie den Rath: „Macht das Bekenntniss kurz, kleidet es 
in Ausdrücke der Schrift, und sprecht nur die Haupt
sache aus und was in der h. Schrift als nothwendige 
Bedingung des Heils aufgestellt wird. Sprecht es aus
drücklich aus, dass Ihr dabei Euch und Euren Nach
kommen das Recht vorbehaltet, dieses Bekenntniss zu 
prüfen und gelegentlich zu verbessern.“ Man wird 
einräumen, dass dieser Rath auf dem Leipziger Con
cilium nicht verachtet worden ist. Die Schrift von 
Röhr, etwa im Sommer 1846 verfasst, ist vielseitiger 
auf die bis dahin hervorgetretenen Fragen einer neuen 
Confession eingegangen. Er findet bei den Deutsch- 
Katholiken „alle Doctrinal- Ritual- und Disciplinar- 
Grundsätze, welche das Wesen des Protestantismus 
ausmachen“, und ist daher geneigt, sie Neuprotestanten 
zu nennen. Er rühmt die beiden doctrinalen Grund
gedanken der Bekenntnisse des Leipziger Stils, näm- • 
lieh: „1) die h. Schrift ist die einzige und alleinige 
Grundlage des christlichen Glaubens, 2) die AuffassunS 
untl Auslegung derselben geschieht nach Massgabe der 
von der christlichen Idee durchdrungenen und beweg
ten Vernunft.^ Es fallt ihm nicht auf, dass der erste 
Satz dasjenige gibt, was der andre nimmt, der erste 
die Oberherrschaft der h. Schrift in Glaubenssachen 
declarirt, der andere die der Vernunft, denn die eigne 
Schule des gewöhnlichen Rationalismus bewegt sich in 
demselben innern Gegensätze. So heisst es in den Grund-
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und Glaubenssätzen von Röhr: „Das Wort Gottes oder 
das Evangelium Christi d. h. die von Christo ursprüng
lich mitgetheilte und in den Schriften der Evangelisten 
und Apostel urkundlich aufbewahrte göttliche Religions
lehre ist die einzige, sichere und ausreichende Richt
schnur des christlichen Glaubens und Lebens.“ Dies 
scheint das Gegentheil des Rationalismus zu sein, 
eine heilige Überlieferung als die einzige Richtschnur 
des Glaubens. Aber durch die Hinterthür eines Zu
satzes, dass der Schriftinhalt zusammenzuhalten sei mit 
den Aussprüchen und Bedürfnissen unserer Vernunft 
und unseres Gewissens, wird die Oberherrschaft der 
Vernunft wiederum still gelassen. Von einer wissen
schaftlichen Vermittelung beider widerstrebenden Sätze 
ist weder hier noch im Deutsch -Katholicismus die 
Rede, sondern erst thatsächlich ergibt sich das Ver- 
hältniss, dass die Vernunft aus der h. Schrift so viel 
festhalten will als ihr wohlgefällt. Daher ist der herr
schende Deutsch-Katholicismus in der That ein Versuch 
einer kirchlichen Verwirklichung des gewöhnlichen Ratio
nalismus, welcher gegenüber den Misbräuchen wie der 
Strengern Zucht der römischen Kirche veranlasst war, 
eigene Gemeinden zu bilden, da er keine Sympathie 
zur protestantischen Kirche mit sich brachte.

Nur als einer Episode gedenken wir der Gegen
schrift von Wilke (Nr. 191). Der als Schriftforscher 
wohlbekannte Verf. war protestantischer Pfarrer und 
spricht auch noch in dieser Schrift „wir Protestanten“. 
Aber er hat nicht nur mit der scheinbaren Heftigkeit 
eines durch Bretschneiders Schrift gekränkten Gefühls 
gegen dessen besonders antipäpstliche Behauptungen 
manches Berechtigte vorgebracht, was die gewöhnliche 
protestantische Polemik zu übersehn pflegt, sondern 
auch in der Weise der gewöhnlichen katholischen Po
lemik, wo Gründe fehlen, geschichtliche Voraussetzun
gen und Rhetorik. Wenn z. B. Bretschneider in Tit. 
1, 5 f. ein Zeugniss gefunden hat, dass Paulus den 
Titus zum Bischof in Creta eingesetzt habe, ohne auf 
Petrus Rücksicht zu nehmen, so fragt sein Gegner: 
„ob er denn gewiss wisse, dass Paulus seinen Bischof 
so ganz eigenmächtig, ohne sich um Petrus Beistimmung 
zu bekümmern, oder ohne derselben versichert zu sein, 
eingesetzt habe?“ Wenn jener behauptet, dass man 
sich aus den mittelalterlichen Bannstrahlen und Fluch- 

, bullen des römischen Stuhls nichts mehr mache, be
merkt sein Gegner, „er hätte hinzusetzen können, dass 
man in gewissen Kreisen sich auch aus den Drohungen 
Gottes nichts mehr mache.“ Er schliesst mit einer 
Ansprache an die römischen Katholiken, die echtkatho- 
lischen Mitchristen: „Bleibt bei dem, was ihr habt! 
Denn was ihr habt, das ist gut, das hat sich bewährt 

nicht erst seit heute und gestern, sondern durch lange 
Jahrhunderte. Für das, was sie euch nehmen, bieten 
sie euch Surrogate. Im christlichen Glauben gibt es 
keine Wandelungen. Lasset euch nicht bereden, dass 
eine kirchliche Universalmonarchie ein Unding sei. 
Bleibet in euerm Weinberge! Und so lasset eure Kirche 
und Priesterschaft immer lästern und schmähen. Auch 
Christus erfuhr Hass und Schmähung von Widerspre
chern. Hoch wird sich das Oberhaupt eurer Kirche 
über dasselbe Schicksal erheben. Gott gebe ihm dort 
auf dem festen Stuhle Petri Kraft und Stärke und zur 
Entschädigung für alle Verunglimpfungen einen heitern 
Lebensabend.“ Das ist nur nicht so schwunghaft wie 
eine Schlussrede des alten Görres. Es ist eine schöne 
Sache um die strenge Gerechtigkeit, welche der Pro
testantismus auch wider seine Gegner üben kann und 
soll, auch gibt es unter uns seltsame Käuze, welche 
durch das Gegentheil gereizt diese Gerechtigkeit treiben 
bis zur Ungerechtigkeit gegen die eigne Kirche: aber 
eine Schrift wie die vorliegende scheint sich doch be
reits auf der Grenzlinie zu befinden, auf der Hurter 
einst umhei schwankte, und in der Regensburger Buch
handlung erschienen, welche als die Werkstätte der 
exaltirten römischen Partei bekannt ist, macht diese 
Schrift den Eindruck von etwas Beabsichtigtem, um 
nicht zu sagen Bestelltem.

Da der neuere speculative Rationalismus, wo er in 
seiner unverhüllten Schärfe auftritt, den Deutsch-Katho- 
licismus nur mit dem Christenthum selbst verneint, als 
einer Religion, nicht der Versöhnung, sondern der Zer
spaltung, der unversöhnlichsten Feindschaft des Geistes 
wider die Natur, wie in den hierher gehörigen Schrif
ten von Ghillany *)  und Däumer **),  was uns daher auf 
ein ganz anderes Gebiet eines tiefer einschneidenden 
Kampfes führen würde, bleibt zur Repräsentation die
ses Standpunktes nach der sonst bekannten Stellung 
des Verf. nur die Rede von Bayrhoffer (Nr. 192) übrig, 
die geneigt ist von den Anfängen der deutsch-katholi
schen Kirche zu glauben, „die apostolische Zeit der 
christlichen Kirche sei in unsern Tagen von neuem 
auferstanden.“ Dieses wird näher dahin bestimmt, dass 
ihr innerer Ursprung und Grund ist „der aus der Tiefe 
der Intelligenz fortwirkende Geist der Reformation. 
Dieser Geist ist die Freiheit des zu sich selbst kom
menden Menschen, in dem Gegensätze zu der kindlichen 
Gebundenheit und kindischen Äusserlichkeit.“

*) Römisch oder Deutsch? Nürnh. 1845.
**) Die Stimme der Wahrheit in ^en relig. u. confessionellen 

Kämpfen der Gegenwart. Nürnb.
(Die Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in ILeipzig.
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Doch sei diese Bewegung nicht „eine blose Wieder
holung der Reformation, eine Nachholung des damals (für 
einen Theil des Volks) Versäumten4*,  sondern „diese neue 
Bewegung steht entschieden auf dem Boden des Ratio
nalismus, der von dem Christenthum belebten und in 
ihm sich bewegenden Vernunft, der freien Aneignung 
des christlichen Inhalts.44 Denn das freie Princip war 
in der ersten Reformation noch behaftet mit seinem 
Gegensätze. Aber der Protestantismus habe diese seine 
Schranke schon selbst überwunden „und in seinen 
kühnsten Spitzen das ganze N. Testament kritisch zer
setzt, ja alle religiösen und kirchlichen Voraussetzun
gen in Frage gestellt44, sodass diesem Processe des 
Geistes gegenüber die deutsch-katholische Kirche „sich 
noch in unentwickelter Naivetät44 darstellt. Hierin fin
det der Redner die Bürgschaft einer grossen Zukunft 
der deutsch-katholischen Kirche, und die Ahnung wird 
ihm zur Gewissheit, „dass wir am Anfänge einer 
neuen grossen Umwälzung d. h. Auflösung der römisch- 
katholischen Kirche stehen44, wie ja Ronge dem Bres
lauer Domkapitel schon bestimmt erklärt habe, dass es 
in zehn Jahren nicht mehr bestehn werde. Hieraus 
erklärt der Verf. einerseits die Theilnahme des natio
nalen Selbstgefühls, welches diese Bewegung in ihr 
Herz geschlossen und zum voraus Alles geächtet habe, 
was ihr entgegentritt, andererseits verkündet er die 
bevorstehende Einigung des rationalistischen Protestan
tismus und deutschen Katholicismus zur freien christ
lichen Kirche gegenüber der durch Hierarchie und 
Symbole gebundenen Kirche. Er hat nachmals selbst 
diese Einigung versucht. Wie aber der rationalistische 
Protestantismus in Deutschland bisher nur durch die 
zufällige Staatsgewalt einer Partei, welche durch eine 
nothwendige Entwickelung des Volkslebens fast ohne 
Kampf wieder «-estürzt worden ist, dahin gedrängt wor
den war, aus der ihrem Wesen nach freien Kirche 
ausscheidend sich zu den gefährlichen Spitzen soge
nannter freier protestantischer Gemeinden zu versteigen, 
so hat auch der Deutsch-Katholicismus fast einmüthig 
die Einigung mit diesen protestantischen Gemeinden 
abgelehnt, die nur in Halle und im beschränktesten 
Kreise zu Stande gekommen ist. Sodann die Theil

nahme des deutschen Volks an den Deutsch-Katholiken, 
sie ist gross und enthusiastisch gewesen, aber schnell, 
vorübergegangen, denn was davon etwa noch übrig ist, 
die Forderung ihres unverkümmerten religiösen wie 
bürgerlichen Rechts, dieses fordern wir auch für die 
Juden. Endlich kann wol geschehen, dass nach sieben 
Jahren kein Breslauei- Domkapitel mehr bestehen wird, 
allein Ronge wird dann schwerlich die Schuld davon 
tragen.

Diese Schrift in der Form einer gemeinverständ
lichen edel gehaltenen Rede bildet bereits den Über
gang zu dem humanistisch - nationalen Standpunkte. 
Derselbe ist zunächst vertreten durch die zweite An
sprache des Freiherrn v. Gagern an die deutsche Nation 
(Nr. 193). Die erste Ansprache geschah in der Zeit 
des preussischen Kirchenstreits mit dem Erzbischof von 
Köln und war ein Wort zum Frieden wie diese zweite. 
Eine bequem, fragmentarisch, manirirt, nicht ohne Geist 
und Kenntniss hingeworfene Schrift, stark durchtönt 
vom Ich, einem alten reichsritterlichen Ich, aber im 
edlen Sinne eines nationalen Adels. Indem das Chri
stenthum ihm nur als der höchste Grad des Wohlwol
lens erscheint und „im hohen Grade elastisch44, ergibt 
sich der Raum zu vielfachen Gestaltungen und Con
cordaten. Die Wurzeln des Deutsch-Katholicismus 
gehen weit hinauf, die österreichischen Gesandten zu 
Osnabrück sammt Ferdinand III. sind schon deutsch
katholisch als, sie in Betracht der Protestation des Papstes 
die Clausel in das Friedensinstrument einrücken liessen, 
„ alles Einwandes ungeachtet, woher er immer kommen 
mag.44 Der Verf. hält auch dafür, dass die Deutsch- / 
Katholiken eine versöhnende Mitte bilden könnten zwi
schen den beiden streitenden Kirchen, und dass pro
testantische Fürsten dieser neuen Reformation nicht 
hemmend entgegen treten dürften, ohne ihre eignen Vor
fahren zu bezüchtigen und zu verdammen. Aber er 
achtet es auch für arge Selbsttäuschung wen« jene 
ihr fragmentarisches Werk, ihre Verneinungen zur 
Weltreligion bestimmt meinen, denn „was sie von den 
Protestanten sondert, ist blutwenig, und ich sehe darin 
mehr Geistesarmuth; eine Insufficienz, welche die nicht 
priesterlichen Vorsteher und Volksredner keineswegs 
ausfüllen. Es fehlt ihnen noch die aristokratische Kraft 
und Weihe der Hutten und Sickingen, die Luther zu 
Worms beschirmten.44 Diese Weihe der Kraft dürften 
sie am leichtesten entbehren. Aber der Verf., der sich 
offen als Rationalisten gibt und von der Lehre, dass 
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kein Heil sei äusser der Kirche, behauptet, dass sie 
Gott „in den satanischsten der Satane» umstempele, 
erfreut sich doch am Rosenkränze seiner Enkelinnen, 
Grossnichten des vorletzten Kurfürsten von Mainz, die 
mit frommen Vorsätzen vom Rock zu Trier heimge
kehrt sind, Mitglied der Gustav-Adolf-Stiftung, ist er 
doch gern erbötig auch am Carlo-Borromeo-Vereine 
theilzunehmen, und wie an seinem reichbesetzten Fa
milientische vor dem Niedersetzen ein Theil das Kreuz 
macht, er mit dem andern Theile nicht, so hofft er, 
dass auch die gemischte Familie unsers ganzen Vol
kes sich einträchtig mit und ohne Kreuz, mit und 
ohne Heilige, zum Liebesmahle niedersetzen werde. 
Zwar die Hoffnung auf eine volle Einigung hat er auf 
lange hin aufgegeben, aber er glaubt wenigstens an 
das Interim einer Annäherung. Er will den Papst fest
halten als Centralbehörde, denn etwas Grosses will er 
nimmermehr verschwinden sehn, sondern den Zeiten 
nur anpassen, er will den Papst ohne die Metapher 
des Schäfers und der Schafe, er will nach dem alten 
Ausdruck eine Reformation an Haupt und Gliedern 
durch ein Concilium. Die Cardinale sollen eine Raths- 
versammlung werden aus den weisesten Männern der 
Christenheit, und vorläufig sollen protestantische Car
dinale nach Rom entsendet und dort standesmässig 
unterhalten werden. Die Cardinäle würden sich schon 
finden, aber die protestantischen Völker würden nur 
geneigt sein, sie zum Teufel zu schicken, dessen Sohn 
und Stellvertreter sie doch blos nach Luther’s veral
tetem Glauben in Rom zu suchen hätten.

Ebenso inmitten einer Gesammtanschauung über 
die Zukunft der deutschen Christenheit hat Gervinus 
eine weit grössere Ansicht über die Mission der Deutsch- 
Katholiken (Nr. 194) ausgesprochen. Diese Schrift, 
entschieden die bedeutendste auf diesem Standpunkte, 
der geistvollen Form nach überhaupt innerhalb dieser 
Literatur, ist in Aller Händen gewesen, wir brauchen 
an ihren Inhalt nur zu erinnern. Die Glaubenslehre 
der Kirche und die Herrschaft des religiösen Bewusst
seins, dem alles was geschieht als unmittelbares Werk 
der Gottheit erschien, ist uns unrettbar untergegan
gen. Ein Mann in Luther’s Glaubenskraft, wenn er 
noch möglich wäre, wurde nur als ein Fremdling er
scheinen , ein Gast aus anderer Zeit. Es ist nicht 
durch Menschenkünste so geworden, aber die Heroen 
der wissenschaftlich - literarischen Reformation des 
18. Jahrhunderts, der nur die religiöse des 16. Jahr
hunderts ebenbürtig ist, waren die Träger dieser 
nothwendigen Entwicklung im deutschen Volke. „Es 
haben uns die Lessing und Herder auf einen hellen 
freien Standort des religiösen Lebens geführt, auf 
dem zu weilen für uns gut ist. Es haben sich die 
Goethe und Schiller, die Voss und Jean Paul, die 
Winkelmann und Wieland, Alle der Schranken des 
dogmatischen Christenthums entledigt; ihrem Beispiele 

ist in dem gebildeten Theile der Nation jeder nach sei
nem Vermögen nachgefolgt; sie und ihr Beispiel ver
dammen, heisst diese Nachfolger zu den Worten jenes 
Normannen reizen, der lieber mit seinen rüstigen Kampf
genossen in der Hölle, als mit den Mönchen die ihn 
bekehrten, im Himmel sein wollte. Auf dem Stand
punkte dieser Männer stehen wir durchschnittlich be
trachtet noch immer, und es kommen die kleinen 
Fluctuationen der Restaurationszeit und der theologi
schen Doctrinen gegen den ganzen Strich der Sitte und 
der Geistesbildung der Nation nicht in Betracht. Und 
wie sollte es anders sein! Was durch diese Männer, 
die grössten die nach Luther und Leibnitz in Deutsch
land gewesen sind, ausgesäet ward, wie hat es in 
tausend lockenden Gestalten der Poesie, in tausend 
Büchern der Wissenschaft gewuchert, wie hat es die 
Religion auf geradem Wege durchdrungen, die Sitte 
gemildert, die Schule verändert, wie hat es den hei
tern menschlichen Sinn des Alterthums ausgebreitet u.s.w. 
Nur wer auf diesem Grunde weiter fortbaut, baut auf 
des Volkes Natur und Geist.» Hiernach achtet Ger
vinus vom Christenthum nur noch lebenskräftig für 
unser Volk seine Sitte, seine religiöse Moral. °Dies 
erkannt und in der einfachsten populärsten Form zur 
That gemacht zu haben, sei das Verdienst des Deutsch- 
Katholicismus. Er habe „die christliche Moral als die 
gemeinsame Standarte aufgepflanzt und das johan- 
neische Testament, das Gebot der Liebe, geöffnet.» 
Sein geringster Ausgang würde sein, wenn er sich zu 
einer abgeschlossenen Partei verschränkte, zu einer 
deutsch-katholischen Secte, sein wahres Ziel sei die 
deutsche Nationalkirche, dieses sein positivster Inhalt, 
die Wiederherstellung der deutschen Kircheneinheit. 
Dieses sei nur möglich durch Duldung jedes Individua
lismus, durch eine weite vage Glaubensformel, in wel
cher alle Parteien, auch die bisher Orthodoxen, Raum 
fänden. Diese neue Kirche müsse eine nationale Sache 
sein, also auch im Gegensätze des amerikanischen Frei- 
heitsprincips der Staat sich daran betheiligen, aber nur 
moderirend, um die äussersten eigensinnigen Extreme 
auszuschliessen, fremde römische Betheiligung wie or
thodoxe Intoleranz. Deutschland bedürfe einer grossen 
nationalen Reformation. Die Deutsch-Katholiken hät
ten den Anfang dazu gemacht als die Missionare einer 
werdenden Nationalkirche. Aber eine neue Kirche mit 
der alleinigen oder vorzugsweisen Herrschaft der Reli
gionsinteressen wäre ein unnatürlicher Rückgang, in 
der naturgemässen Vereinigung der Confessionen werde 
das patriotische und politische Element das wesentlichere 
sein, und auf dieser Bewegung noch mehr der Segen 
des Vaterlandes als der Kirche ruhen.

Gervinus hat hierdurch einen Gedanken zeitge
mäss ausgeführt, der durch seine neuere Geschichte 
der deutschen National-Literatur hindurchgeht. Nur ge
legentlich hat er dabei der protestantischen Geistlich
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keit vorgehalten, dass sie sich kalt oder verhindernd 
zu dieser grossen Volkssache gestellt habe. Zunächst 
gegen diesen Vorwurf seine Standesgenossen vertheidi- 
gend, hat Schenkel (Nr. 195) nachgewiesen, warum 
sie recht gethan hätten, sich nicht mit ihren Gemein
den in den Strudel dieser Bewegung zu stürzen. Denn 
dieser Deutsch-Katholicismus sei ja doch nichts an
deres, als eine Verwirklichung jenes Rationalismus, 
den Gervinus selbst als Schulsystem trocken und tri
vial genannt habe. „Da brauchen wir nicht erst nach 
Schlesien zu gehen, wir brauchen nur die kritische 
Predigerbibliothek zur Hand zu nehmen, wo dasselbe 
Heil, das dort in mühsam stilisirten Broschüren träu
felt, in vollen Röhren bändeweis strömt.“ Dagegen 
habe sich mitten in der protestantischen Kirche eine 
neuere Theologie gebildet, welche mit tiefem Sinnen 
die Grundgedanken der Reformation mit der neuern 
Bildung auszugleichen, einen dauerhaften Frieden zu 
schliessen im Begriff sei zwischen dem, was war und 
was werden will. Von hier aus sei in der Wechsel
wirkung mit einem erfrischten Gemeindeleben eine 
still reformirende Macht ausgegangen, der man nicht 
zumuthen könne, sich an der toastausbringenden, zei
tungslärmenden Bornirtheit deutsch-katholischer Refor
matoren zu enthusiasmiren. Wenn nun der Verf. sich 
in der Nachweisung, wie die Moral nicht ausreiche, 
die Religion zu ersetzen, und wie gerade im Volke 
das Dogma und das Wort der Schrift eine unersetz
bare Macht sei, als einen echten Träger jener neuen 
Theologie erweist, welche von Herder und Schleier
macher ihren Anfang hat, so scheint er doch, obwol 
nicht wahrhaft orthodox, zu der orthodoxen Färbung 
zu gehören und besonderes Vertrauen zu den Eich- 
horn’schen Massregeln zu hegen. Hierdurch, wenn er 
sonst auf seinem Standpunkte solch edlem Gegner wohl 
gewachsen ist, ergeben sich einige Unbestimmtheiten 
und Blössen. Ist z. B. Gervinus der Meinung, dass 
wir der Eibsündenangst entronnen seien, wie wir die 
Gespensterfurcht abgethan haben, so will Schenkel es 
auch sittlich gar nicht für gleichgültig achten, ob je
mand an die Erbsünde glaube oder nicht. Aber er 
versteht darunter doch nur „eine angeborene, durch 
keine Künste der Erziehung zu überwindende Sünd
haftigkeit des eigenen Herzens,“ also die natürliche 
Lust zur Sünde; das liegt noch weit ab vom Augusti- 
nischen, protestantischen Begriffe der Erbsünde, wäh
rend er nur S5die krasse Auffassung des Flacius“ aus
drücklich ausnehmend, den Schein des kirchlichen 
Dogma über seinen Glauben wirft. Oder wenn er um 
die sittliche Bedeutung des Glaubens „an die Aufer
stehung des Leibes“ zu zeigen, ihr nur gegenüber
stellt jene „abstracte Unsterblichkeit, die das Ich in ein 
Allgemeines auflöst,“ als sei nur die Wahl zu glauben, 
entweder leibhaftig aus dem Grabe wieder hervorzu
gehen, oder „wie ein Hund begraben“ zu werden.

Oder wenn er zu Bileam’s Eselin, als neben der still
stehenden Sonne einer etwaigen Instanz gegen den 
göttlichen Ursprung der Bibel, nur in der Eile bemerkt, 
dass diese Eselin „weiser geredet, als mancher Inha
ber eines Katheders.“ Oder wenn er schreibt: „Ger
vinus tadelt es, dass die Regierungen mit Verboten ge
gen die neue Bewegung eingeschritten sind; ich mässe 
mir über solche Schritte von Regierungen, deren Mo
tive ich nicht genugsam kenne, kein vorgreifendes Ur
theil an,“ — so sieht dieses Urtheil des freien Schwei
zers ein wenig aus wie der demüthige Unterthanenver- 
stand gegenüber dem wahrhaft politischen Urtheile, das 
die Staatskünste rügt, mit denen man anfangs in Sachsen 
und Preussen den Deutsch - Katholiken entgegentrat, 
„dieses Necken mit Concessionen, dieses Reizen mit 
Verboten, diese Massregeln, die aus dem ruhig feier
lichen Sammelplatz der Kirche auf die tumultuarische 
Strasse hinausnöthigten, als ob man es darauf anlegte, 
dass irgend ein Unfug erzeugt oder begünstigt werde, 
der eine wirksame Repression entschuldigte;“ und die
ses Urtheil von Gervinus war von Anfang an die 
Stimme des protestantischen Volks. Mit besserem 
Rechte wirft Schenkel die Frage auf, ob sein Gegner 
im Ernste die Gründung einer neuen Kirche wolle ? 
da gewissermassen die Religion ihm als ein Hinderniss 
der Politik erscheint. Jenes allumschliessende Tole
ranzsystem soll nur die Brücke zur nationalen Erhe
bung werden. Was kümmere ihn hier die Religion, 
wenn nur die Nation gross wird. Das Kreuz Christi 
müsse erbleichen, damit die Nationalflagge um so glor
reicher alles Andere überstrahle.

In der Antwort von Gervinus, die zuerst in ei
nem Volksblatte, dem Morgenboten, erschien, dann in 
zwei besondern Abdrücken (Nr. 196), ist, neben man
cherlei mehr Persönlichem, dieses Gesetz entwickelt, 
welches zwar nicht von jedem Volke in gleicher Fülle 
und Vollkommenheit durchlebt werden müsse, doch 
das Typische und Normale in der Geschichte jedes 
naturwüchsigen Volkes sei, dass es vom Vorwalten der 
Empfindung zur Herrschaft des denkenden Geistes, end
lich zur Herrschaft des thatkräftigen Willens übergehe. 
Das deutsche Volk habe die beiden ersten Epochen 
mit ebenso viel Reinheit als Energie durchlaufen. Seine 
Geschichte „war seit der Reformation bis zur Mitte 
des 18. Jahrh. wesentlich von religiösen Interessen 
ausgefüllt; seit dieser Zeit wurden diese wesentlich 
von den Interessen der Kunst und Wissenschaft abge
löst; und jetzt ist eine Krise eingetreten, in der wir 
von der vorherrschenden Bekümmerniss um Kunst und 
Wissenschaft zu der um den Staat und eine thätige 
Wirksamkeit übergehen.“ Das habe der Gegner entstel
lend als eine Absicht des Verf. angeklagt, er wolle 
die Religion abnehmen lassen, damit die Politik wachse, 
während er doch blos als Historiker ein Factum beob
achtet habe, dass die Politik wachse, und seit hundert
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Jahren die Religion immermehr abgenommen habe. 
Nur die Theologen wollten das deutsche Volk auf der 
ersten, der religiösen Stufe erhalten, während es durch 
ein unabwendbares Naturgesetz schon zur dritten Stufe 
der vorherrschend politischen Entwickelung hingetrie
ben werde, daher selbst in dem Falle, dass die Moral 
nur ein Nothbehelf für die Religion wäre, „wir haben 
nichts Grösseres zu retten als sie.“

Dem theologischen Gegner in seiner Replik (Nr. 197) 
ist es nicht schwer geworden, jenes geschichtliche Ge
setz als eine historische Grille gelten zu lassen, wie 
Gervinus seine Überzeugung davon ironisch genannt 
hatte. Jener zeigt, dass an der Geschichte so manches 
naturwüchsigen Volkes sich keine Spur davon finde. 
Die Rönjer z. B. sind erst im Ausgange ihrer grossen 
politischen Periode zum Interesse an Kunst und Wis
senschaft gelangt, und ihre theologische Zeit haben sie 
ihren späten ausgearteten Nachkommen aufgespart. 
„Bei den Engländern, dem thatkräftigsten und politisch 
durchgebildetsten Volke der Neuzeit, ist die Religion 
unaufhörlich die Trägerin der Thatkraft geblieben und 
ich zweifle, ob England mit der religiösen Moral und 
den naturwüchsigen Grillen eines deutschen Stuben
gelehrten die Welt noch lange beherrschen würde.“ 
Bei den Deutschen fragt er an, was sie denn vor der 
Reformation gemacht haben ? und wenn das herr
schende Interesse des Mittelalters dem Jenseits galt, 
so wird man doch zugestehen müssen, dass sie damals 
im Diesseits an einer gewaltigen politischen Thatkraft 
nicht Mangel gelitten haben. Es möge sein, dass dem 
deutschen Volke noch eine höhere Entwickelung be
vorstehe, als dasselbe seit drei Jahrhunderten erreicht 
hat, aber dieses auf das Erlöschen der religiösen Kraft 
bauen zu wollen, scheine doch mehr als zweideutig. 
Er sei vielmehr der Meinung, dass die Staaten nur ge
deihen können, wenn eine feste Sitte sie trägt, und 

• dass es keine feste Sitte gibt ohne einen kräftigen 
Unterbau des Glaubens.

Im ersten Zusammentreffen haben sich beide Geg
ner mit aller gelehrten Courtoisie behandelt. Später 
nennt Gervinus seinen Gegner einen Geistlichen, wie 
die andern, die in dem künstlichen Triebe des Thei
les, der ihnen zur Bearbeitung zugefallen ist, das 
Ganze übersehen, in welchem der Historiker arbeitet, 
einen Theologen. Und was er ungefähr darunter ver
steht, ersieht man aus der Geschichte der National
literatur, wo es von Herder heisst: „er konnte nicht 
zu der Beschränktheit und zu den Vorurtheilen gelan
gen , die dem theologischen Stand fast nothwendig an
hängen.“ Zuletzt bricht er den Streit mit den Worten 
ab, dass der Gegner gar kein Organ des Verständ
nisses für seine geschichtlichen Wahrheiten zeige. Doch 
hat auch er sich zu beklagen. Zu seiner unverfänglichen, 

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena.

fast trivialen Erklärung, tolerant sein zu wollen nach 
allen Seiten hin, nur nicht gegen die Intoleranten, hat 
Schenkel die Bemerkung gemacht: „Ja, wir kennen 
diese Taktik, 'den schrecklichen Misbrauch, den man 
zu allen Zeiten mit Worten getrieben, um dann der 
Sache sich um so leichter zu entledigen. Wir kennen 
diese Freiheit, auf die unsere deutschen Ideologen Hy
mnen gedichtet haben, während man auf dem andern 
Rheinufer ihr zu Ehren Menschenköpfe auf Piken 
steckte; wir kennen diese Humanität, die human gegen 
Pöbel, Verbrecher und Lumpen ist, aber treue Priester 
Pfaffen, religiösen Eifer Fanatismus und die Reichen 
Verbrecher nennt; — wir kennen jetzt auch diese To
leranz, die Alles schmäht, was sich ihren dictatorischen 
Befehlen nicht blindlings unterwirft.“ „So wäre ich 
denn, — replicirt Gervinus — „ich weiss nicht, durch 
welchen geschickten Salto, mit Ideologen, Jakobinern, 
Septembristen und Communisten glücklich auf Eine 
Linie gebracht!“

Es sind doch, abgesehen von aller Misdeutung 
oder Verbitterung, sehr verschiedene Standpunkte in 
dieser Fehde repräsentirt. Auf der einen Seite die 
moderne Weltbildung, welche den in der Geschichte 
waltenden Gott mit der ganzen Fülle seiner Ideen aner
kennt, aber den Gott des Christenthums in einer ver
gangenen Weltordnung sieht, aus der nur die fromme 
edle Sitte für die Zukunft zu retten sei. Auf der an
dern Seite die Frömmigkeit, welche bei aller Theil- 
nahme an weltlicher Bildung nicht nur an einen von 
der Welt verschiedenen Gott, sondern auch an die er
lösende Offenbarung in seinem eingebornen Sohne 
und an ein festes Wort in der gottmenschlichen Schrift 
glaubt, als an das Heil für alle Zukunft. Es ist nicht 
dieses Ortes, in die Tiefe dieses allgemeinen Gegen
satzes einzugehen, aber einige Ergebnisse jenes litera
rischen Zweikampfes liegen schon auf der Oberfläche. 
1) Schenkel hat dargethan, dass die protestantische Geist
lichkeit — abgesehen von einer Fraction, die selbst 
nur ein Fremdling aus vergangenen Tagen ist —• sich 
nicht feindselig oder „im Schutze der Gewaltigen einen 
neuen Emporkömmling“ verfolgend zu den Deutsch- 
Katholiken verhalten hat, sondern meist nur bedächtig, 
kritisch und zögernd. Gervinus selbst mit seinem klaren 
Blick hat doch seinen Schützlingen mancherlei War
nung vorzuhalten, er wäre vollkommen dadurch zufrie
den gestellt, wenn unsere Geistlichen bei offener Rüge 
alles Mangelnden, nur brüderlich nnt einem herzlichen 
Vertrauen auf die gute Seite der Sache und die guten 
Vorsätze der Menschen eine Hand cntgegengereicht hät
ten, „wie es ein Mann w* e Sdmarz in Jena gethan 
hat — oder wie Rothe in Heidelberg mit wahrhaft 
christlicher Gesinnung/4

(Der Schluss folgt.)
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(Schluss aus Nr. 138.)
Aber wenn die es beredter und umsichtiger gethan haben, 
als manche andere, so haben sie doch recht eigentlich nur 
eine gemeinsame Gesinnung der protestantischen Geist
lichkeit ausgesprochen, und hat diese in der Mehrzahl 
schon früh nicht gewagt, so grosse Hoffnungen auf den 
Deutsch-Katholicismus zu stellen, dass er z. B. in die 
Verwirrung der Gegenwart ein rettender Engel eingetre
ten sei, wie Gervinus meinte, so hat er vielleicht selbst 
nun von dieser Hoffnung einiges aufgegeben. 2) Ger
vinus hat es anschaulich gemacht wie kein Anderer, 
und nicht erst in dieser Flugschrift, welche grosse auch 
politische Bedeutung die Literaturepoche in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrh. für unser Volk erlangt hat, und 
er selbst stellt es am wenigsten in Abrede, dass die 
Führer jener geistigen Erhebung mehr oder weniger 
mit dem Christenthum gebrochen hatten. Dieses ist 
damals vielleicht durch seine grösste Gefahr hindurch
gegangen, ein neuer Paganismus, eine Bauernreligion 
zu werden. Aber der Geschichtskundige, der nicht 
blos beachtet, was ihn anmuthet, wird nicht in Abrede 
stellen, dass im 19. Jahrh. das religiöse Bedürfniss 
wieder mächtig wurde, und das Christenthum sich wie
der als eine Macht aufstellte, selbst in den politischen 
Kämpfen. Es geschieht nach einem geschichtlichen 
Entwickelungsgesetze, das Gervinus recht genau kennt, 
wenn eine bis dahin zurückgebliebene Seite des Volks
geistes nun mit der höchsten Energie sich entwickelt, 
wie damals der weltliche Genius des deutschen Volks, 
dass dann andere Seiten, zumal am entgegengesetzten 
Pole, brach liegen, und so finden wir an den Heroen 
unserer Literatur etwas religiös Unbefriedigtes. Frei
lich eine Rückkehr zu der kirchlichen Orthodoxie, die 
mit der*  Bildung jener Literatur brechen, die Goethe und 
Schiller exconimuniciren, die dem hamburger Haupt
pastor gegen Lessing Recht geben müsste, wie dieses 
in der Evangelisc]leil Kirchenzeitung mit dankenswer- 
ther Offenheit dargele^t wurde, eine solche Rückkehr 
ist unmöglich, und auch wir würden getrost sagen in 
der Weise jenes Normannen, dass wir lieber mit Les
sing, Schiller und ihres Gleichen in der Hölle, als aus
schliesslich mit den beschränkten Eiferern der Evange
lischen Kirchenzeitung im Himmel verkehren möchten. 
Aber hierdurch ist eine christliche Glaubensfülle nicht 

ausgeschlossen, die zugleich ihr volles Recht an jener 
nationalen Bildung behauptet. Wie diese Einigung 
möglich sei, ohne dass wir deshalb etwa in Göschel’s 
Weise das Evangelium Christi, Goethe’s und Hegel’s 
in einen wunderlichen Brei rührten, das ist wenig
stens von einem der Heroen jener Literatur selbst be
reits angedeutet und von Gervinus ist es vordem in 
seiner Geschichte mit gewohnter Meisterschaft darge
stellt worden, wie Herder das Christenthum als die 
Religion der Humanität verkündete, und zugleich ein 
liebevolles Verständniss für die historische Eigenthüm- 
lichkeit der h. Schrift förderte. Ein Glaubensheld wie 
Luther ist allerdings auf dem gemeinsamen Boden un
seres Volkslebens nicht mehr möglich, aber diese Form 
ist der Frömmigkeit auch nicht die ausschliessliche; 
die Betrachtungsweise, „die alles, was in und um uns' 
geschieht, als das unmittelbare Werk der Gottheit (oder 
des Teufels) ansieht,ee ist allerdings vergangen, aber 
diese naive, poetische Form der Religion ist doch nicht 
die einzige Weise in und mit Gott zu leben! 3) Wenn 
auch die auf einander folgenden Dynastien religiöser, 
literarischer und politischer Interessen kein stetiges Ge
setz des Völkerlebens bezeichnen. so hat Gervinus 
doch vollkommen Recht gesehen mit seiner Behauptung, 
dass die politischen Interessen es sind, welche dermalen 
die Welt beherrschen, dass also die rechte Gestaltung des 
Staats die grösste Aufgabe für die geschichtlichen Völ
ker der neuern Zeit geworden ist. Bereits der 30jährige 
Krieg ist die Mark, wo die religiösen und politischen 
Interessen sich etwa noch das Gleichgewicht halten. 
Ref. hat sich darüber nie getäuscht, und es immer als 
charakteristisch für die letzte Periode der Kirchenge
schichte bezeichnet, dass der Staat mit den andern 
Interessen des weltlichen Lebens in den Vordergrund 
getreten sei, und die Kirche nicht mehr die erste be
wegende, sondern nur die zweite in den Streit der 
Völker hineingezogene Macht sei. Mitten in der Re
volution , in der wir leben, dürfte Schenkel jetzt be
denklich werden in seiner Überzeugung, „dass dem 
humanistischen, literarischen, philosophischen Zeitalter 
jetzt wieder ein religiöses folgt.“ Aber auch Gervinus 
erkennt es an: „Es wird die neue Epoche, die beginnt, 
desto reicher entwickelt werden, je mehr sie die Kraft 
zeigt, die Ideen und Interessen der zurückgelegten 
Epochen mit fortzupflanzen und wo möglich neu zu 
beleben.“ In der That, das Vorherrschen der politi
schen Thatkraft thut der Macht der religiösen Interes



554

sen so wenig Eintrag, dass in Deutschland von 1837 
an ein ganzes Jahrzehnt, vom preussischen Kirchen
streit an bis zur preussischen Landessynode und zum 
luzerner Jesuitenkriege, die kirchlichen Dinge auch in 
der Politik vorwalteten und unsere politischen Zeitungen 
ganz ein kirchliches Aussehen hatten. Wird dieses 
künftig nicht mehr der Fall sein, wird die Religion 
nicht mehr Staaten Umstürzen oder begründen, so wird 
ihr das keinen Nachtheil bringen, denn es ist doch 
eigentlich ein ihr fremdes Geschäft und sie wird dann 
desto reiner auf ihrem eigenen Gebiete das vollbringen, 
was auch die Politik nicht entbehren und nicht er
setzen kann.

Mit Schenkel’s Schrift sind wir bereits auf dem 
Standpunkte der freisinnig kirchlichen Theologie ange
kommen , welche nach den beiden Elementen, aus de
nen sie selbst entstanden ist, den freien Geist und das 
gute Recht der Lossagung von den Verderbnissen der 
römischen Kirche im Deutsch-Katholicismus anerkennt, 
aber zweifelnd vor seiner Zukunft steht, weil sie die 
rechten Grundsteine zum neuen Kirchenbaue noch ver
misst. Das Hauptwerk dieses Standpunktes ist die 
Doppelschrift von Ullmann und Hauber (Nr. 198), wel
che zuerst in den Theol. Studien und Kritiken erschien. 
Beide befreundete Theologen haben sich nicht eigent- 
lieh in die Arbeit getheilt, sondern ihre Abhandlungen 
gehen unabhängig, hie und da sich ergänzend, neben
einander her, sodass die erste mehr das Allgemeine 
und die Seite des Glaubens behandelt, die zweite zu
gleich auf die Verfassungs- und Rechtsverhältnisse ein
geht. Mehr doctrinär in seiner feinen, milden Weise 
ist Ullmann davon ausgegangen, die denkbaren Arten 
einer Reform und eines Abfalls von der katholischen 
Kirche aufzustellen. In der Mehrheit der Deutsch-Ka
tholiken erkennt er das „nicht mit Herder’scher Tiefe 
und Lebensfülle, sondern oberflächlich gefasste, huma- 
nitarische Princip, eine gewisse Antipathie gegen das 
Historische und Positive, eine lebhafte Sympathie mit 
dem die religiösen und sittlichen Abstractionen begün
stigenden Zeitgeist", kurz einen mehr oder minder be
stimmten Rationalismus. Er weiss, dass eine Kirche, 
zwar nicht mit der Dogmatik, aber mit dem Glauben 
anfangen müsse, und man bei dem Leipziger Bekennt
nisse, dieser dürftigsten Reduction des apostolischen 
Symbols, welche auf die wichtigsten, die Zeit bewe
genden Fragen keine Antwort gebe, nicht stehen blei
ben könne, denn bei dem Bedürfnisse des Jugendunter
richts, der Liturgie u. s. w. werde entweder eine be
stimmtere gemeinsame Überzeugung entstehen, oder die 
Gemeinde werde in dieselben Gegensätze auseinander
fallen, welche die Zeit beherrschen; eine wahre Fort
bildung werde nicht dadurch erzielt, dass man von der 
ganzen bisherigen Entwickelung abstrahirt und thut, als 

M °b sie nicht da wäre. So wahr dieses ist, bleibt doch 
dem Deutsch-Katholicismus das Verdienst, dasjenige, 

was in der protestantischen Kirche sich längst that- 
sächlich geltend gemacht hat, sogleich als berechtigt 
anerkannt zu haben, nämlich die Mannichfaltigkeit der 
religiösen Überzeugungen in der Einheit der Kirche. So
dann bemerkt der Verf. gegen das Leipziger Bekenntniss, 
wahre Bekenntnisse als die Grundlagen einer Kirche 
entständen nicht „durch ein Zusammenwirken Vieler, 
durch Discussion und Abstimmung einer Versammlung, 
die vermittels Ab - und Zugebens etwas für Alle Befriedi
gendes zu liefern sucht, sondern in der stillen und 
heiligen Tiefe eines durch grosse Erfahrungen und 
Kämpfe hindurchgegangenen Gemüths, eines von der 
Macht des Glaubens ergriffenen und von den edelsten 
Bildungselementen der Zeit durchdrungenen Geistes.“ 
Gewiss, die schöpferischen, gemeinschaftgründenden 
religiösen Anschauungen entstehen ungefähr auf die 
beschriebene Weise, und die Geburtsgeschichte des 
Leipziger Bekenntnisses ist kein Muster von ernstem 
religiösen Sinnen und Ringen nach der Wahrheit: al
lein es kann doch auch geschehen, dass aus den in 
einem Zeitalter weitverbreiteten Bildungselementen eine 
Religionsgemeinschaft naturgemäss erwachse, die Dis
cussion ihres Bekenntnisses auf einer Versammlung 
ihrer Repräsentanten ist dann schwerlich zu umgehen0 
und ein guter Theil der kirchlichen Orthodoxie aller 
Art ist auf diese Weise debattirt und festgestellt wor
den, auf den altern griechischen Synoden, zu Trient, 
zu Klosterbergen und zu Dortrecht. Hiermit hängt das 
Bedenken des Verf. zusammen, dass die Anfänge nicht 
von geistesgewaltigen Männern ausgegangen seien, „wel
che durch die Macht, Fülle und Reinheit ihres Glau
bens Andere ergriffen und so von dem in ihnen gege
benen Lebensmittelpunkte aus eine Gemeinschaft orga- 
nisirt hätten.“ Denn die Durchführung grosser Dinge, 
namentlich auf den höhern Gebieten, bleibe doch im
mer an grosse Persönlichkeiten geknüpft. Niemand 
wird verkennen, dass die kleinen Persönlichkeiten, 
welche sich der deutsch-katholischen Sache bemächtig
ten, ihr grossen Schaden gethan haben, aber gegen 
die Forderung der grossen, prophetisch begabten Per-' 
sönlichkeit hat bereits Gervinus, der auch sonst die 
Schrift seines Coliegen Ullmann im Sinn zu haben und 
mit der Rüge eines blos theologischen Gesichtspunktes 
sie zu meinen scheint, eingewendet, daSS dermalen die 
Völker selbst an die Stelle der Einzelnen getreten sind, 
und in der That hat es das Ansehen, als ob diese Art 
der Vertretung eines Volks und Zeitalters durch seine 
grossen Männer vorüber sei? und an die Stelle der 
Heroen, der einzelnen grossen Geister, immer mehr die 
Volksgeister in ihrem dunkeln, unwiderstehlichen Drange 
treten würden, zu dessen Leitung es nur gesinnungs
tüchtiger und geistesklarer x Männer bedarf. Den Be
schluss macht der Verf. einer Reihe von Wünschen 
oder vielmehr wohlbedachten Ermahnungen, von denen 
eben so gewiss ist, dass sie befolgt, der neuen Kirche 
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gute Frucht gebracht haben wurden, als dass sie gros- 
sentheils nicht befolgt worden sind.

w Hauber, Archidiakonus in Tübingen, hat mehr 
praktisch dem Deutsch - Katholicismus einerseits den 
Mangel an religiöser Energie nachgewiesen. Er tadelt 
nicht die dogmatische Unsicherheit, keine Kirche fange 
mit dem fertigen Dogma an. Die neue Kirche habe 
eine breite Grundlage im Zeitgeiste, dieser bescheidene 
christliche Rationalismus sei die Voraussetzung unserer 
sogenannten Gebildeten, die unsichtbare Kirche Kant’s 
und Schiller’s, aber ihm fehle die Heilsbegierde, die 
Sorge um die ewige Seligkeit, aus welcher sowol die 
Glaubenskraft als der Fanatismus fliesse. Wer sei 
beigetreten? „Begeisterte für Licht, Recht und Vater
land; in ihren Reden und Schriften wiederholen sich 
die in gewissen Kreisen sehr populären Ausdrücke und 
Wendungen“; das sei nicht der Boden für die Grün
dung einer Kirche, das werde, wenn nicht der religiöse 
Ernst hinzukomme, am Ende auf einen fröhlichen Klubb 
hinauslaufen, „etwa einen lebenslustigen Antipapstver
ein, der es nur eben so lange treiben wird, als die 
Becher schäumen und die Leute bei guter Laune sind.“ 
Sie möchten sich doch die Frage vorlegen, „ob sie auch 
wirklich Raum haben für die Armen und Elenden, für 
die verwundeten Gewissen, für die um ihre Seligkeit 
Bekümmerten?“ Denn das seien vor allen die rechten 
Leute, für die eine Kirche zu sorgen habe und auf die 
sie gegründet sei. Andererseits legt der-Verf. einen 
hohen Werth auf die deutsch-katholische Kirchenver
fassung, auf ihre grosse und doch gemässigte Freisin
nigkeit; hier liege etwas auch für uns Beneidenswer- 
thes, und deshalb wünscht er, dass diese neue Gemein
schaft, deren Glaubensstellung auch bei uns Raum hätte, 
sich abgesondert erhalte, „damit die Idee des selbstän
digen Kirchenthums, der offenbar die Zukunft gehört, 
von ihnen, den Armen, repräsentirt bleibe zur Beschä
mung und Nacheiferung für die alten und reichen Kir
chen“, während er ihr doch die Prognose stellt, „dass 
die durch die gegenwärtige Bewegung der römisch- 
katholischen Kirche entfremdeten ernsteren Gemüther 
in Bälde der evangelischen Kirche und ihrem Heilswege 
sich zuwenden, die übrigen aber, durch den Zug der 
Wahlverwandtschaft mit einem Theile protestantischer 
Rationalisten von der leichten Art vereint, eine Zeit- 
lang noch in Vereinen und Blättern von sich reden und 
dann in schnelle Vergessenheit sinken werden.“

Eigenthümlich vertritt diesen Standpunkt noch Au
gust Boden (Nr. 199» Er achtet die Gegenwart nicht 
reif für eine Reformation. Aber der Hauptirrthum über 
den Deutsch-Katholicismus sei, dass man ihn nicht als 
„eine Vorbereitung und Vorbedeutung der Zukunft, son
dern als diese selbst schon begrussen, ihn nicht als 
dasjenige, was er ist und sein kann, sondern als was 
man ihn wünscht, ansehen will.“ Sein geistiger Vater 
sei der protestantische Rationalismus, seine leibliche 
Mutter die katholische Kirche. Wie nun in der prote

stantischen Kirche sich das Licht des Rationalismus 
mit der Wärme und Tiefe des alten Glaubens allmälig 
durchdringen müsse, und diese höhere Bildung auch 
dem Deutsch-Katholicismus zu Gute kommen werde, 
so trage dieser noch ein Muttertheil in sich, nämlich 
den schon in seinen Anfängen kräftig bewährten katho
lischen Einheitstrieb. So erscheine der Deutsch-Katho
licismus als ein bedeutsames Mittelglied für die einst
malige Ausgleichung des Katholicismus und Protestantis
mus, und möge bis dahin „beiden für Alles, was er 
ihnen dankt, das grosse Beispiel der Duldsamkeit geben.“

Ein kirchliches Ereigniss, dass die lebhaftesten 
Sympathien oder ihr Gegentheil in den Gemeinden her
vorrief, musste auch auf den Kanzeln besprochen wer
den , und manche dieser Besprechungen sind im Druck 
erschienen. In katholischen Predigten war nur die 
Strafpredigt und Vervyarnung möglich, die mitunter bis 
zur Verfluchung und zu allerlei Capuzinaden fortging. 
In protestantischen Predigten stellen sich die verschie
denen Standpunkte ihrer Kirche zu dem Ereignisse dar, 
und einiger, besonders auffallender, ist schon in den 
frühem Artikeln gedacht worden, daher wir nur einer 
Predigt noch gedenken, welche den zuletzt angegebe
nen Standpunkt besonders rein und klar darstellt, einer 
Predigt von Schwarz (Nr. 200). Er hat auf „die Kir
chenverbesserung der Gegenwart“ den Spruch Gama
liels, Apostelgesch. 5, 38 f., angewandt und die hier 
gesetzten beiden Möglichkeiten mit ihren Folgen einan
der gegenübergestellt. Die Sache erscheint ihm als 
Menschenwerk, wenn sie aus geradezu schlechter oder 
doch unreiner Quelle entsprungen ist, auf barem Irr
thum beruht, durch unlautere Mittel gefördert werden 
soll und der nöthigen Klarheit über die Zeichen der 
Zeit ermangelt; dann werde sie untergehen. Sei sie 
dagegen aus dem Glauben, also aus dem Geiste Got
tes geboren, habe sie zu ihrer Grundlage äas gött
liche Wort in der Schrift, werde sie in rechter Liebe 
und Einigkeit des Geistes getrieben und durch stand
hafte Hingebung auch im Feuer der Trübsal bewährt, 
so sei sie ein Werk aus Gott und möge nicht gedämpft 
werden. Evangelische Christen können nur das Letz
tere wünschen und an die Erfüllung dieses Wunsches 
manche Hoffnung für die eigne Kirche knüpfen. Die 
Ausführung zeigt in scharfen Andeutungen, was von 
den damaligen Zuständen der deutsch-katholischen Ge
meinden auf die eine, was auf die andere Möglichkeit 
hin weise. Die kritische Prediger-Bibliothek (B..XX VII, 
Hft. 1) rügte daran; Die Annahmen und Voraussetzun
gen seien hier so gestellet, dass sie auf die deutsch
katholische Sache durchweg mehr Schatten als Licht 
würfen und sie zweideutiger erscheinen liessen, als 
öffentliche Meinung sie zu betrachten pflege. Von Yn' 
reinen Quellen u. s. w. könne hier nicht die Rede sein; 
eben so wenig sei es ein Misgriff, dass man den hie
rarchischen Satzungen nur verneinende Behauptungen 
entgegengestellt habe, da in jeder Verneinung die Po
sition des Gegentheils schon enthalten sei, kurz Stim
men solcher Art würden den Deutsch-Katholiken nicht 
angenehm klingen. Ganz anders Dr. Rudelbach in der 
Zeitschrift für die luth. Theologie und Kirche (1846, 
Hft. 1). Ihm ist diese Predigt ein leibhaftiges Bild des 
grausigen Todes, der in den sächsischen Herzogthü- 
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mern waltet. Für ihn tritt der Verf. geradezu als Apo
loget des Deutsch-Katholicismus in Bausch und Bogen 
auf und nimmt unverholen seine Partei. Auch die Zer
setzung des göttlichen Worts durch das Zeitbewusst
sein finde an ihm einen beredten Vertheidiger. Diese 
Doppel-Censur ist ein kräftiges Zeugniss für den mög
lichst objectiven Standpunkt in der Behandlung jener 
Sache, wie sie vor einigen Jahren lag, und erinnert 
man sich daran, dass Gervinus in seiner Rüge gegen 
die protestantische Geistlichkeit doch diese, Predigt gel
ten liess als ein Vorbild brüderlicher Handreichung, so 
ist abermals erfüllt worden, was geschrieben steht, 
Prophete rechts, Prophete links, uiul das reichbegabte 
Weltkind in der Mitten hat wenigstens unbefangen den 
wahren Sinn dieser Predigt herausgelesen.

In solcher Weise hat doch ein guter Theil der pro
testantischen Kirche über die deutsch-katholische Be
wegung nicht gejubelt, aber in stiller, ernster Fassung 
zugeschaut und in christlich-brüderlicher Theilnahme 
durch Wort und That. Seit unsern geschichtlichen Ar
tikeln von 1846 hat diese Bewegung fast still gestan
den, und die einzig bedeutende Erscheinung war die 
natürliche Neigung, mit dem Opfer des letzten katholi
schen Anscheines, eine Einigung mit den freien prote
stantischen Gemeinden zu vollziehen, wie sie vor
nehmlich in Ronge’s Reden zu Hamburg hervortrat, 
dann aber von ihm verleugnet und auf dem Pfingst- 
Concil zu Berlin ohne Debatte abgelehnt wurde, auf 
jener Versammlung, als deren Ruhm geltend gemacht 
wurde, dass daselbst nichts beschlossen worden ist*).

*) Die zweite christkath. Kirchenversammlung zu Berlin. Im 
Auftrage der Kirchenvers. herausgeg. von R. Blum u. F. Wiqard. 
Leipz. 1847.________ ____________________

Verantwortlicher Redacteur: Dr- S1» Hand in Jena.

Die grosse politische Umwandlung im Frühlinge 
1848 hat bereits thatsächlich alle die Beschränkungen 
und halben Zugeständnisse niedergerissen, deren wir 
im 6. Artikel zu gedenken hatten. Die volle Freiheit 
jedes religiösen, der Sittlichkeit des Staats nicht wi
dersprechenden Glaubens und Gottesdienstes ist in 
Deutschland eine Nothwendigkeit geworden, über wel
che man gar nicht mehr debattiren wird. Auch Baiern 
und das befreite Österreich wird sich den Aposteln des 
Deutsch-Katholicismus öffnen, und ungehindert von 
aller Polizei kann er jetzt zeigen, was er unter dicht 
katholischen Bevölkerungen vermag. Allein die blosse 
Freiheit ist nicht dasjenige, was eine Religion zu ihrer 
siegreichen Verbreitung am meisten bedarf. Jene Be
denken, mit welchen die ersten Artikel dieser Kritik 
vor Jahren dem damals fast noch allgemeinen Jubel 
der mittlern Stände im protestantischen Deutschland 
entgegentraten, haben sich doch nur zu sehr bewährt. 
Die persönliche Unbedeutendheit der Führer ist im in
nern Zwiespalte unleugbar geworden. Männer von tie
ferer Bedeutung und Bildung, wie Theiner, haben sich 
still zurückgezogen. Mit dem Becherklingen der Fest
essen ist auch das Beifallrufen der Menge verhallt, und 
als Ronge neulich nach Frankfurt zog, waren kaum 
noch einige dürftige Nachklänge zu erwecken. Die 
deutsch-katholischen Gemeinden sind seit Jahr und Tag 
in einen bei solcher Jugend gefährlichen Stillstand ge
kommen, und manche bereits durch den Mangel an den

Erhaltungsmitteln des Gottesdienstes, die nicht mehr 
von der Theilnahme der protestantischen Bevölkerung 
dargeboten werden, der Auflösung nahe. Nur die re
ligiöse Begeisterung vermag es, solche Zeiten der Theil- 
nahmlosigkeit und Dürftigkeit zu überstehen. Dennoch 
ist nicht zu zweifeln, dass bei der nationalen Erhebung, 
wie die protestantische Kirche ihr Gotteshaus neu ord
nen wird, auch die katholische vaterländische Kirche 
einer Reform entgegengeht, und wir dürfen hoffen, dass 
bei dem mächtigen Drange zur Einigung Deutschlands 
auch über den Abgrund unserer Kirchenspaltung .sich 
tausend und abertausend brüderliche Hände einander 
entgegenstrecken werden. Nach dem Zuge, der durch 
die katholische Kirche seit vier Jahrhunderten geht und 
der nun eine Grossmacht im europäischen Völkerleben 
geworden ist, wird jene katholische Reform zur natio
nalen Selbständigkeit der Kirche hinführen. Die der- 
malige politische Stellung des Papstes, wenn sie schon 
das Papstthum wieder mit einer Glorie umgeben und 
noch einmal an die Spitze der Völker Italiens gestellt 
hat, sodass Pius IX. nicht unwürdig mit dem grossen 
Kirchenfürsten des Mittelalters, mit Alexander III. ver
glichen worden ist, kann doch die Ablösung der deut
schen Kirche von Rom nur befördern. Es war un^e- 
lecht, abei bedeutungsvoll, als neulich in den Strassen 
von Wien eine Flugschrift ausgerufen wnrde wider Seine 
Scheinheiligkeit Pius IX. Dieser fromme Papst, der 
nur eines Gregor XVI. über sich bedürfte, um in die 
excenirische Bahn eines Lamennais gedrängt zu wer
den , und der ein Kreuzheer von Freischaren gegen die 
Deutschen ausgesandt hat, dürfte wenig Mittel haben, 
die deutsche Kirche an Rom zu fesseln, wenn die na
türliche Verwandtschaft alles Freien auch diese ergreift. 
Aber der deutsche Katholicismus wird doch schwerlich 
mit dem Deutsch-Katholicismus wieder anknüpfen, da 
dieser noch rascher als einst der Protestantismus alle 
Brücken abgebrochen und alle Sympathien zur Mutter
kirche zerrissen hat, nur wie zum Hohne den katholischen 
Namen noch theilweise festhaltend. Ihm droht dhs Ge
schick, als Secte im beschränkten Kreise eine Zeitlang 
fortzubestehen, wie denen zu geschehen pflegt, welche in 
der Erstrebung eines an sich nothwendigen Ziels das
selbe übersprungen haben; es wäre ein tragisches Ge
schick nach so glänzenden Illusionen, und nicht einmal 
des römischen Bannstrahls gewürdigt zu sein. Dennoch 
bliebe der Deutsch-Katholicismus ein mahnendes Zei
chen der Zeit und ein geschichtliches Mittelglied, wel
ches sich ähnlich wie die Wiedertäufer und Unitarier 
zur Reformation des 16. Jahrh. zur wiedergebornen 
katholisch-deutschen Nationalkirche verhalten würde. 
Diese erwarten wir angeschlossen an die Zeiten der 
Emser Punctation oder vielmehr der Kirchenversamm
lungen von Konstanz und Basel 5 auf dem Wege der 
Reformen Wessenberg’s und des vormaligen Theiner 
fortwandelnd, ohne heilige Röcke und unheilige Kutten, 
aber alles wahrhaft Heilige und Tiefsinnige aus der 
Kirche des Mittelalters rettend, mit der verjüngten pro
testantischen Kirche, auch nicht versöhnt, doch 
verträglich, und im edlen Wetteifer, wer dem deutschen 
Volke reichere Segnungen zu bringen habe.

Jena, 3. Mai 1848.______ pr. Carl Hase, 
Druck und Verlag von F» A. Brockhaus in Ijeipzig.
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1. Les premiers habitants de la Russie: Finnois, Slaves, 

Scythes et Grecs. Essai historique et geographique 
par Kurd de Sc hloezer, Dr, en phil. Extrait de 
la revue de philologie, de litterature et d^histoire an- 
ciennes, annee 1846, no. 2 et 3. Paris, Klincksieck. 
Gr. 8. 12 Ngr.

2. Russlands älteste Beziehungen zu Skandinavien und 
Konstantinopel, von Dr. Kurd v. Schlözer. Berlin, 
Besser. 1847. Gr. 8. 1 Thlr. 10 N«t

Ein Enkel des berühmten Schlözer tritt mit diesen 
Schriften, den ersten Früchten seiner russischen Stu
dien , in die Fusstapfen des Grossvaters. Dabei 
stosse sich Niemand an die Wahl des Stoffes. Unser 
Verf. zeigt allerdings mehr Liebe und Sinn für die Be
deutung dunkler Volksanfänge und den Gehalt der 
Sage, die der praktischen, wenn auch oft zu derben 
und materiellen Geschichtsanschauung des alten Schlö
zer fast wie Ausgeburten des Aberglaubens erschienen, 
aber Lust und Anlage wenden sich augenscheinlich 
auch bei ihm nicht nach den nebelhaften Gebieten der 
Urgeschichte. Daher erwarte man auch gleich in der 
ersten Schrift, deren Gegenstand die Gelehrsamkeit 
und die Phantasie so Vieler beschäftigt hat, nicht viel 
neue Resultate und neue Hypothesen: vielmehr scheint 
es die Absicht des Verf. gewesen zu sein, die Ergeb
nisse der bisherigen Forschung in schöner, klarer und 
übersichtlicher Form zusammenzustellen und damit ei
nen festen Boden für den Anfang der Geschichte Russ
lands zu gewinnen. Während er in der ersten Schrift 
die ältesten Zustände des Landes darstellt, erzählt er 
in der zweiten den Anfang von Volk und Staat; für 
die eine ist Herodot, für die andere Nestor Führer. Es 
ist nicht der geringste Lohn für den russischen Ge
schichtsforscher, mit diesen zwei merkwürdigen und 
verwandten Männern, dem -weitgereisten Hellenen und 
dem 1500 Jahre spätem Mönch von Kiew vertraut zu 
werden. Der Verf.? der ihnen die Einleitung der er
sten Schrift widmet, sagt daher schön und mit Recht: 
„(fest le sentiment d’une reconnaissance presque reli- 
gieuse que fait naitre en l'historien du Nord la lecture 
de leurs ecrits. L’histoine ancienne des Slaves leur 
doit beaucoup, celle de la Russie leur doit tout.“

Die geographische Skizze Russlands im zweiten 
Abschnitt zeichnet den Gang und den Grundgedanken 
des Schriftchens vor. Die weiten Ebenen, die sich 

vom Eismeere bis zum schwarzen Meere ausdehnen, 
theilen sich in vier Hauptregionen von durchaus ver
schiedenem Charakter: 1) den fruchtbaren Küsten
saum des Pontus; 2) die ausgedorrte, baumlose Steppe 
nördlich bis zu den Ufern des Joporlik, der Siniuzta 
und des Orel, das heutige Neurussland; 3) das frucht
bare Centralrussland, das sich bis zu der für die Ge
schichte so wichtigen vom Ural zum Ilmensee herüber
ziehenden Gebirgskette erstreckt; 4) von da an nörd
lich die sumpfige und und felsigte Polarebene. Eine 
besondere Beachtung verdient noch die zwischen dem 
Ural und dem kaspischen Meer sich ausdehnende Ebene, 
die seit Urzeiten die grosse Völkerpforte Europa’s war. 
Daher schon zu Herodot’s Zeiten die vier durch Sprache, 
Sitte und Ursprung gleich dem Boden ihres Landes ver
schiedenen Völkerstämme in Russland. „Tandis qu’aux 
bords de la mer Noire s’etaient etablies les colonies 
grecques, les Scythes et les Sarmates occupaient les 
steppes du Midi, et les Slaves, apres avoir refoule les 
Finnois dans les parüges septentrionaux, derriere les 
montagnes des Ouralli et de Valdai, cultivaient les 
contrees centrales de la Russie. La direction qu'ont 
du prendre les grandes migrations de ces peuples, les 
limites de leurs etablissements, nous les trouvons comme 
marquees d’avance dans la configuration meme du payssi 
(p. 12)-

Im Folgenden wird nun eine genauere „ethnogra
phische Schilderung Russlands zur Zeit Herodot’s“ 
nach diesem Schema gegeben, wobei vor allen natür
lich die Forschungen Niebuhr’s und Schafarik’s in Be
tracht kommen, Dem finnischen Volksstamme, der äl
testen Bevölkerung Russlands, weist der Verf. die 
Argippeer zu, die ihn an die heutigen Baschkiren er
innern, ferner die Thyssageten, die Androphagen und 
die Melanchlänen, für welch’ letztere er noch Kohl’s 
Nachricht (Ostseeprov. II, 208), dass sich die finnischen 
Esthen nur schwarz kleiden und daher von den Letten 
„Schwarzröcke“ genannt werden, als Beweis anführen 
könnte.

Dass die Neuren am obern Dniester und Bug und 
die Budinen Slaven seien, hat Schafarik bündig nach
gewiesen. Während aber dieser die Wohnsitze der 
Budinen auf Volhynien und Weissrussland beschränkt 
und ihre Ausbreitung östlich vom Hon wegen Hero
dot’s unhaltbarer Angaben von Darios’ Skythenzug 
(IV, 122) verwirft, sucht der Verf. die Richtigkeit von 
Herodot’s Nachricht aus der von diesem angeführten
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heimlichen Grösse. Und ist denn dort die Bedeutsam
keit geringer, wo es sich um die Gründung von Staat 
und Kirche handelt, den beiden Angelpunkten des Völ
kerlebens und den Ecksteinen, mit denen das» heutige 
Russland so bedenklich in unser europäisches Wesen 
hereinragt. Hr, v. Schlözer führt in kurzer lebendiger 
Schilderung die zwei ersten Jahrhunderte der Ruri- 
kingen von 862—1054 an uns vorüber.

Die Slaven waren, so sehr auch das Land selbst 
Concentration zu begünstigen scheint, unfähig 5 eine 
mässige staatliche Einheit hervorzubringen. Der Verf. 
erklärt dies treffend aus dem eigenthümlichen Volks
charakter : „Wenn in den Staaten der romanischen 
Völker das Dasein der Familie durch das selbsther
rische und einseitige Hervortreten des Einzelnen gleich
sam aufgehoben ist; wenn dann bei den Germanen die 
Familie, ohne die Selbständigkeit des Individuums zu 
beeinträchtigen, stets ihren sittlichen Einfluss beibehält, 
so geht in den slavischen Staaten die Geltung des 
Einzelnen unter durch das Übergewicht, welches er 
der Familie einräumt.“ So bildeten sich unzählige 
kleine Stammeskreise auf der Grundlage der Familie, 
zu grössern Staatenvereinen kam es nicht, und Prokop 
kann, ganz entgegen unsern heutigen Vorstellungen 
von den Slaven berichten: „ovx apyovTat, Kpc? avSpo^ 
svcc, aXX’ sv &7][xoxpaTta sx TcaXatov ßiorsvouGi.“

Erst nach Befruchtung mit dem kräftigen germani
schen Element entsprosste diesem reichen Boden der 
russische Staat. Normannische Waräger waren es, die 
200 Jahre lang in Krieg und Frieden Russland verwal
teten, die Führer der Heere, die Vorsteher der Städte, 
die Gesandten im Auslande. Durch Waräger schwang 
sich Wladimir auf den Thron, besiegte dessen Sohn 
Jaroslaw seine Brüder. Sie brachten ihr Recht in das 
Slavenland mit. „Die Prarda, das älteste Gesetz der 
Russen, beruht auf altgermanischen Gesetzesnormen.44 
Normannen endlich führten auch zu der Verbindung 
mit Konstantinopel. In Kiew hatte sich bald nach der 
Ankunft der Russen ein von Rurik unabhängiger nor
mannischer Staat gebildet. Von hier aus nun die 
hauptsächlich durch den „ungebändigten Hass gegen 
das Christenthum44 verursachten Züge nach dem Süden: 
schon im Jahre 867 schien Konstantinopel seine Ket
tung nur einem wunderbaren Sturm zu verdanken. 
Ascold und Dir, die Herrscher von Kiew, verlangten 
die Taufe und christliche Glaubenslehrer, in dem
selben Augenblicke, als der Patriarch Photius mit Rom 
und der Kirche des Westens brach. Schon im Anfang 
des folgenden Jahrhunderts wird von Kaiser Leo fPoata 
als die sechszigste Eparchie aufgeführt. Aber Oleg 
stellt mit der Eroberung Kiew’s die Einheit des Reichs 
wieder her, damit das Heidenthum und die Wikinger
fahrten nach dem Süden. Der Islam und Rom warben 
seitdem um das unbekehrte jReich, selbst die Juden 
blieben nicht zurück, bis im J. 987 Wladimir sich für

Karawanenstrasse der Kaufleute (IV, 21) mit Glück 
zu erweisen. Diese hatte nach ihm ihr Ziel in der 
Nähe des heutigen Orenburgs und danach ergeben sich 
als die östlichen Sitze der Budinen die Gegenden von 
Tambow und Saratow zwischen Don und Wolga.

Neu ist es, dass der Verf. die alte Volkssage von 
den Skythen Targitao’s und seinen drei Söhnen (Herod. 
IV, 5. 6) für die Slaven in Anspruch nimmt: der Acker
bau, von dem die Sage spricht, passt nicht auf Sky
then, der Borysthenes, von dem Targitaos abstammt, 
ist ein slavisches Wort, die griechische Form für Be
resina oder Berestena, und entströmt altslawischem 
Land. Ist doch auch sonst der Begriff der Skythen 
bei den Griechen ein sehr schwankender.

In den Skythen sieht unser Verf. mit Niebuhr mon
golische Stämme; der Don trennte sie von den Sar- 
maten, der Dniester von thrakischen Stämmen wenn 
diese überhaupt wesentlich sich von ihnen unterschieden.

Die Nordküste des Pontus und die Krimm bewohn
ten von Alters her bis zum Einbruch der Skythen die 
Kimmerier. ,,Il est probable,ee heisst es von ihnen, 
„que le nom des Cimmeriens est d’origine semitique, et 
qu’il leur fut impose par les Phenidenswas uns je
doch trotz Rosenmüller’s Autorität unhaltbar und un
wahrscheinlich dünkt. Mit den medischen Sauromaten 
schliesst die Völkerschau. Der letzte Abschnitt hat 
die Bedeutung der griechischen Pontuscolonien für das 
innere Russland zum Gegenstände. Zwei grosse Han
delsstrassen öffneten der Cultur und dem Wissen die 
Bahn : die eine führte von der Mündung des Don bis 
zum südlichen Ural in die Nähe von Orenburg, wo 
noch jetzt die grossen Karawanen Asiens und Euro
pas Zusammentreffen. Die zweite weist durch das 

• westliche Russland nach Norden der Bernsteinküste zu. 
Sie hat ihre Wichtigkeit nie verloren. Die Handels
strasse der Griechen wurde im Mittelalter zur Völker
strasse, Gothen und später Normannen zogen hier, nach 
dem Süden, desselben Wegs endlich schickte Byzanz 
seine Priester und Künstler, um die Keime der Civili- 
sation und einer neuen Religion den Slaven mitzutheilen.

Hiermit sind wir von selbst zu der zweiten Schrift 
geführt, die sich durch Form und Inhalt gleichmässig 
dem Fachgelehrten wie dem Laien empfiehlt. Wird 
man durch die erste Abhandlung zu dem Geständniss 

. genöthigt^ dass der Verf. mit seltener Fertigkeit das 
Französische handhabt, so gewahrt man doch mit noch 
grösserer Befriedigung an der zweiten, wie trefflich er 
in seiner Muttersprache schreibt. Das Studium Dahl- 
mann’s und Rankes einer-, der französischen Histori
ker andererseits, ist nicht zu verkennen. Einen sehr 
glücklichen Griff hat er in der Wahl des Gegenstandes 
gethan. Die russische Geschichte mag interessantere 
Partien aufzuweisen haben, wir gestehen, dass uns die 
Warägerzeiten des 9. und 10. Jahrh. immer weit mehr 
angezogen haben, als Peter und Katharina in ihrer un
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die griechische Kirche entschied, die schon seit hun
dert Jahren in Russland Wurzel gefasst hatte. Ohne 
ernstlichen Widerstand liess sich das gesammte Volk 
taufen. Als in demselben Jahre 1054, in dem mit dem 
Tode Jaroslaw’s die Verbindung mit Skandinavien auf
hörte, die päpstlichen Legaten in der Sophienkirche 
die Bannbulle niederlegten (16. Jul.): da wurden die 
morgenländische und abendländische Kirche auf immer 
getrennt, entscheidend für alle Zukunft Russlands. 
„Die gewaltigen Schläge des Jahres 1054 versetzten 
das grosse Slavenreich in einen Zustand der Isolirung, 
den erst die letzten Rurikingen im 16. Jahrh. aufzu
heben vermochten.“ — Wir enthalten uns, in die ein
zelnen Phasen dieser merkwürdigen Entwickelung, wie 
sie die eigenthümliche Verschmelzung slawischer, ger
manischer und byzantinischer Elemente mit sich brachte, 
näher einzugehen. Der Verf. hat durch die Geschick
lichkeit, mit der er die entscheidenden Momente her
vorhebt, durch scharfe und kräftige Zeichnung der ein
zelnen Persönlichkeiten, durch die charakteristische 
Färbung, die er seiner trefflichen Darstellung durch 
die glückliche Einfügung von Nestor’s goldenen Wor
ten zu geben weiss, — ein entschiedenes Talent für 
die Geschichtschreibung an den Tag gelegt, und aus 
seiner kleinen Schrift ein kleines Kunstwerk gemacht. 
Möchte er seine Kenntniss der russischen Sprache und 
Quellen dazu verwenden, uns bald ein ähnliches Stück 
russischer Geschichte.vorzuführen. Wie lohnend müsste 
z. B. eine Schilderung der Grösse von Novgorod und 
seines Verhältnisses zu der deutschen Sprache sein, 
doppelt lohnend für einen Lübecker!

Berlin. O. Abel.

E i t er ärgeschicli te.
Beiträge zur bretonischen und celtisch-germanischen 

Heldensage. Von San-Marte (A. Schulz). Qued
linburg und Leipzig, Basse. 1847. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Aus der Vorrede zu diesem Buche ersehe ich, dass 
Hr. S.-M. schon im J. 1845 in den „Neuen Mittheilun- 
gen“ u. s. w. eine Antikritik gegen meine im Septem
ber I843 in diesen Blättern abgedruckte Anzeige seiner 
„Arthursa^e“ geschrieben, worin er „meinen Beruf, ein 
Anathema über seine Arbeit auszusprechen, in beschei
dene Zweifel will gezogen haben.“ Mir ist diese Anti
kritik, nicht zu Gesicht gekommen, und ich habe mir 
auch jetzt nicht die Mühe gegeben, zu der Ansicht der
selben zu gelangen. Auch bei der Anzeige dieses neuen 
Buches würde ich vielleicht kein Wort über diesen Ge
genstand verlieren, hätte man sich nicht in einer kri
tischen Zeitschrift ohne alle Prüfung des Thatbestan- 
des gegen mich erklärt. Den gegen ihn selbst erhobe
nen Tadel ist Hr. S.-M. zu widerlegen schwerlich im

Stande; denn dass, wie ich in jener Anzeige sagte, ein 
Mann, der das engliche Wort orchard für einen wali
sischen Eigennamen halten kann, keine allzu gründliche 
Kenntniss von beiden Sprachen hat, wird jedem ein
leuchten.

Je weniger es Hrn. S.-M. möglich war, meinen 
begründeten Tadel zurückzuweisen, desto heftiger dringt 
er auf mich ein, wo es sich um Lady.Guest (die Her- 

! ausgeberin der von Hrn. S.-M. in der „Arthursage“ und 
in dem vorliegenden Buche übersetzt mitgetheilten Ma- 
binogion) handelt, zu deren Ritter er sich aufwirft; 
doch thut es mir leid, sagen zu müssen, dass er sich 
in diesem Kampfe nicht eben allzu ritterlich benommen 
und Waffen gegen mich angewendet hat, deren ich 
mich wenigstens schämen würde. Darunter verstehe 
ich die Entstellung der Wahrheit, und diese hat sich 
Hr. S.-M. zu Schulden kommen lassen; ich habe mich 
gegen Lady Guest’s Übersetzung erklärt und dieselbe 
als eine sogenannte Übersetzung bezeichnet. Dieser 
Ausdruck findet sich in meiner Anzeige der „Arthur
sage“ nicht; ich habe mich im Gegentheil stets mit 
der grössten Anerkennung über die Leistungen dieser 
Dame ausgesprochen, wie auch aus meiner im letzten 
Jahre in diesen Blättern abgedruckten Anzeige der Ori
ginalausgabe der „Mabinogion“ hervorgeht, die geschrie
ben wurde, ehe ich noch ein Wort von der Entgeg
nung des Hrn. S.-M. wusste. Kennte Hr. S.-M. mehr 
als die von Lady Guest mitgetheilten Mabinogion, so 
würde er wissen, dass jene nicht herausgegebenen viele 
schlüpfrige Stellen enthalten, und dass die walisischen 
Sprachforscher deshalb eine Disharmonie zwischen dem 
Titel dieser Märchen (über die Bedeutung des Titels 
habe ich mich in meiner Anzeige der Mabinogion aus
gesprochen) und dem Inhalt finden, den sie durchaus 
nicht für Kinder geeignet halten. Mein Schluss war 
also keineswegs so unrichtig, wie Hr. S.-M. meint, 
wenn ich annahm, dass auch diese Mabinogion im Ur
text ähnliche, für Kinder unpassende Stellen enthalten 
müssten, wie die andern, da sich überdies in den fran
zösischen Bearbeitungen derselben Stoffe wieder solche 
finden, und dass Lady Guest dieselben weggelassen 
habe. Bin ich in meiner Behauptung zu weit gegangen, 
so habe ich mir doch durchaus keine Entstellung der 
Wahrheit zu Schulden kommen lassen, und die Be
schämung, die Hr. S.-M. mir zuschieben will? dürfte 
wol mit Recht auf ihn selbst zurückfallen, besonders 
da er und nicht ich die geachtete Dame veranlasst hat, 
sich wegen Beschuldigungen zu vertheidigen ? die ich 
nie ausgesprochen. Hr. S.-M. hatte nämlich, als er 
meine Kritik seiner Schrift gelesen, nichts Eiligeres zu 
thun, als der Lady Guest zu schreiben, es habe sich 
Jemand gefunden, welcher behauptet, ihre Übersetzung 
sei unrichtig, sinnentstellend und unvollständig; wenig
stens geht dies aus seiner Vorrede hervor. Darauf hat 
sich nun Lady Guest von zwei der walisischen Sprache
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kundigen Gelehrten (Jones und Prince) Zeugnisse aus- 
'stellen lassen, dass ihre Übersetzung genau mit dem 
Original übereinstimme (was ich übrigens nie in Abrede 
gestellt) und dass sie nichts ausgelassen. Diese inter
essanten Documente theilt Hr. S.M. in der Vorrede des 
vorliegenden Buchs mit und spricht sich dann sehr er
bittert gegen mich aus. Hr. S.-M. ist Jurist, wie er ir
gendwo sagt; er sollte also um so mehr einsehen, dass 
er sich, da er die ganze Sache nicht nur übertrieben, 
sondern mir sogar den Ausdruck sogenannte Über
setzung, den ich nie angewendet, untergeschoben, wie 
schon erwähnt, eine Entstellung der Wahrheit hat zu 
Schulden kommen lassen, und dass, da es immer bes
ser ist zu zweifeln, als alles Neue unbedingt als be
glaubigt anzunehmen, eben mein Zweifel veranlasst 
hat, dass die Wahrheit der Sache durch das Zeugniss 
glaubwürdiger Männer evident erwiesen ist; denn von 
einer Beleidigung, die ich gegen Lady Guest sollte er
hoben haben, kann doch wol, nachdem die Sache in 
das rechte Licht gestellt ist, nicht mehr die Rede sein. 
— Noch eine zweite Entstellung der Wahrheit hat sich 
Hr. S.-M. erlaubt, indem er behauptet, ich habe in 
meiner Anzeige gesagt, „ich wünsche zu verhindern, 
dass seine Schrift von der deutschen Gelehrtenwelt als 
Autorität anerkannt werde.44 Diesen Satz hat er ge
sperrt drucken lassen und scheint mich damit lächer
lich machen zu wollen, gibt mir aber dadurch nur neue 
Waffen in die Hand, die auch hiermit gegen ihn ange
wendet sein mögen. Die Worte: „von der deutschen 
„Gelehrtenwelt“ sind ein Zusatz des Hrn. S.-M. Da müsste 
ich ein sehr geringes Vertrauen zu der deutschen Ge
lehrtenwelt hegen, wenn ich glauben könnte, dass die
selbe ohne weitere Prüfung eine Schrift, wie jene, als 
Autorität anerkennen werde. Ich habe jenen Ausdruck 
an einer ganz andern Stelle gebraucht, wo ich sage, 
„er habe durch seine Schrift die Lücke in der Litera
turgeschichte nur noch fühlbarer gemacht, indem er 
es wagen zu können geglaubt, mit einem so haltlosen 
Raisonnement vor der deutschen Gelehrtenwelt aufzu
treten.“ Damit wollte ich nicht sowol die Resultate 
seiner Untersuchung (nämlich den Gang, den die Ar
thursage bei ihrer Entwickelung genommen), zu wel
chen er übrigens nicht durch eigene Forschung, sondern 
nur nach dem Vorgänge englischer, Gelehrten gekom
men ist.» in Frage ziehen, als vielmehr andeuten, dass 
sich bei einer umfangreichem und gründlichem Be
nutzung und Erforschung der schon damals zu Tage 
geförderten .Quellen eine klarere und wissenschaftlichere 
Anschauung jener Traditionen hätte gewinnen lassen.

Doch genug von der Polemik; wir wollen uns zu 
einer heiterem Betrachtung wenden, nämlich zu der Beur- 
theilung des neuesten Buches des Hm. S.-M. Den ersten

Abschnitt nimmt die deutsche Übersetzung des bereits von 
mir im vorigen Jahre in diesen Blättern besprochenen 
Mabinoge: „Kilkwch und Olwen“ ein; wünschenswert!! 
wäre es indess für diejenigen Leser gewesen; die die
ses Mabinogi nur aus der Übersetzung des Hrn. S.-M. 
kennen, wenn derselbe ein wenig mehr Sorgfalt darauf 
verwendet hätte, da sie nicht eben von besonders gründ
licher Kenntniss der englischen Sprache zeugt. Ich 
bin gewohnt, meine Behauptungen mit Beweisen zu 
belegen, und daran soll es auch hier nicht fehlen.

S. 5: shell-formed heisst nicht schön geformt, son
dern muschelförmig; sea swallows nicht Meereswellen, 
sondern Seeschwalben. Kleinere Verstösse übergehe 
ich. S. 16 ist besonders reich an Schnitzern: corpse 
heisst Leiche und nicht Mann; die Stelle: and when 
she niet theni she sought to throw her arms about their 
necks verdeutscht Hr. S.-M. sehr ergötzlich auf folgende 
Weise: „und als sie mit ihnen zusammentraf, suchte 
sie ihnen ihre Waffen vom Nacken abzunehmen.44 Es 
wird kaum nöthig sein zu sagen, dass es heisst: sie 
wollte sie umarmen. None could ever again have set their 
affections or nie heisst nicht: „nimmermehr hätte einer 
dann wieder seine Liebkosungen an mich (?) auslas
sen können44, sondern der Sinn ist: die Frauen wür
den mir ihre Neigung nicht mehr haben zuwenden kön
nen. And soon after they all went forth to amuse 
themselves übersetzt Hr. S.-M.: „und bald nachher be
gaben sich alle hinweg, um sich selbst zu ergötzen.44 
I know that it is not his own crime that is thus visi- 
ted upon hini heisst nicht: „ich weiss, dass es nicht 
seine eigene Schuld ist, so besucht zu werden44, son
dern wörtlich: ich weiss, dass es nicht sein eigenes 
Verbrechen ist, welches auf diese Weise an ihm be
straft wird. S. 17: Does she ever come hither, so that 
she may be seen? heisst doch wol nicht: „lass sie hie- 
her kommen, um sich in Augenschein nehmen zu las
sen.44 And she never either comes herseif or sends any 

| messengers to fetch them ist übersetzt: „und kommt dann 
zuweilen selbst oder schickt einige (!) Boten, um sie 
wieder zu holen.44 S. 18: And they slew the nine watch- 
dogs without one of them barking heisst doch wol nicht 
etwa: „und erschlugen die neun Wachthunde, äusser 
einem, auf ihr Gebell44, sondern, ohne dass einer bellte. 
S. 19 findet man: „die Speise ekelt mir an.44 So heisst 
es nicht nach meiner Grammatik. S. 29: Mabon the 
son of Modron, who was taken when three nights old 
from betibeen his mother and the wall findet man über
setzt: „der nur drei Nächte alt seiner Mutter und aus 
der Stadt weggeraubt ward.44 Besser dürfte es doch 
vielleicht sein, zu sagen: der zwischen seiner Mutter 
und der Wand weggeraubt wurde.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Deipzig.
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S-31 geht der Übersetzer etwas gar zu weit, wenn er: 
from the top of which I pecked at the stars every evening 
verdeutscht: „von dessen Gipfel ich (der Adler) jeden 
Abend Sterne vom Himmel hackte,“ da es doch nur heisst: 
von wo ich nach den Sternen pickte. Sehr drollig ist die 
Stelle: and the salmon came and bade me to take fifty fish 
spears out of his back wiedergegeben: „und der Lachs 
kam und bat mich, fünfzig Fische zu nehmen, die auf
gezogen auf seinem Rücken lagen.“ Das geht über 
alle Begriffe; es heisst doch: der Lachs bat den Adler, 
ihm fünfzig Harpunen aus dem Rücken zu ziehen. Am 
meisten hat die Stelle gelitten, die ich auch in der An
zeige der Mabinogion ihrer poetischen Schönheit wegen 
mittheilte: he drew his sword, and smoie off an ant- 
hlU close to the earth, whereby it escaped to be burned 
in firet „er zog sein Schwert und schlug damit einen 
unter der Erde verborgenen Ameisenhaufen auf, wobei 
Flammen aufschlugen, als stünde er in Feuer.“ Diese 
Probe wird sich in meiner Sammlung von Übersetzungs- 
curiositaten ganz hübsch ausnehmen. Ein Hügel oder 
Haufen ist doch wol immer über der Erde und nicht 
unter derselben verborgen; auch steht ja deutlich ge
nug da: he smote off an anthill close to the earth: er 
hieb einen Ameisenhaufen dicht über der Erde ab, wo
durch derselbe dem Verbrennen entging, wodurch 
verhindert wurde, dass er sich entzündete. Von den 
aufschlagenden Flammen ist gar nicht die Rede; und 
dann "ar noch: „als stünde er in Feuer.“ Wenn aus 
etwas Flammen aufschlagen, so steht es auch wirklich 
und nicht blos quasi in Feuer. Die poetische Schön
heit, dass die lahme Ameise das letzte fehlende Körn
chen Leinsamen noch vor der Nacht bringt, hat Hr. 
S.-M. nicht verstanden, denn er übersetzt: die winzige 
Ameise anstatt lahme. — Über die Richtigkeit und Vor
trefflichkeit seiner Übersetzung mag sich nun Hr. S.-M. 
Testimonia aus Oxford und Cambridge, oder meinet
wegen aus Calcutta und Benares kommen lassen.

Im zweiten Abschnitte, „Arthur und Eliwlod“ über
schrieben, theilt Hr. S.-M. einen Dialog zwischen den 
beiden erwähnten Personen aus dem zweiten Bande des 
Werks: „Britannia afier the Romans“ mit. Als rich
tig bezeichne ich die in der Einleitung ausgesprochene

Ansicht des Hrn. S.-M., die er gegen den Verfasser 
der s,Britannia after the Romans“ (Herbert soll der 
Verfasser sein) behauptet, dass nämlich der historische 
Arthur älter sei als der mythische,- und gut ist auch 
sein hierzu angefertigtes Schema. Der hier im walisi
schen Urtext mit gegenüberstehender deutscher Über
setzung mitgetheilte Dialog liefert einen Beweis von der 
seltsamen Vermischung des Christenthums mit dem bar
dischen Heidenthume. Für Leser, die dieses merkwür
dige Document hier zum ersten Mal lesen, möchte ich 
indess wünschen, dass Hr. S.-M. dasselbe nicht in so 
gar schlecht klingenden gereimten Versen, sondern in 
Prosa übersetzt hätte, da es ihm oft unmöglich gewe
sen, die drei nötbigen Reime zu finden. Wenn in Ver
sen nicht eine gewisse Vollkommenheit zu erreichen 
ist, so wird es gewiss immer besser sein, eine schwung
volle Prosa anzuwenden.

Der dritte Abschnitt enthält eine Abhandlung über 
„Lancelot vom See“, wobei ich nicht umhin kann, eine 
dem Hrn. S.-M. schon früher gemacht© Ausstellung zu 
wiederholen. Er nennt seine Autorität zwar meistens, 
weiss aber dann die Sache so zu wenden, dass'der, 
welcher diese Autorität nicht kennt, glauben muss, als 
sei das Folgende aus seinem eigenen Kopfe gekommen, 
da er es doch auch nur übersetzt und die Citate abge
schrieben hat. Ein solches Beispiel findet sich in die
ser Abhandlung. In der Vorrede sagt er, der Graf 
de la Villemarque habe zuerst auf die historische Quelle 
des Romans „Lancelot“ aufmerksam gemacht (also nur 
aufmerksam gemacht!), auch führt er ihn 94 als den 
an, der zuerst die Bedeutung des Namens entdeckt 
habe; den grössten Theil von de la Villemarque’s Ent
wickelung aber theilt er in einem Tone mit, als ob es 
seine eigene Weisheit sei, die er an den Tag bringt, 
wobei er überdies die Citate des Franzosen theils ab
schreibt, wo ihm die Quellen unbekannt sind, theils 
weiter ausführt. Freilich schaltet er zuweilen eigene 
Bemerkungen ein, wie die über Taliesin und die Tria
den, die aber um so weniger von Belang sind, als Hr. 
S.-M. wol schwerlich im Stande sein dürfte, ein gründ
liches Urtheil hierüber abzugeben. Wenn ich nun gleich 
dieses Verfahren durchaus nicht billigen kann, da man 
ohne sorgfältige Vergleichung englischer und französi
scher Schriften über diesen Gegenstand niemals weiss, 
was Eigenthum des Verfassers ist und was nicht, so 
muss ich doch sagen, dass dieser Abschnitt mit gros
sem Fleisse ausgearbeitet ist, und dass darin Manches
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mitgetheilt wird, was bisher in Deutschland noch un
bekannt war. Indessen hoffe ich, dass Alle, die über 
Gegenstände der Literatur schreiben, die mit dem vor
liegenden in Verbindung stehen, dennoch auch hier 

'eigene Studien anstellen und nicht unbedingt dem hier 
Gesagten folgen mögen. Da Hr. S.-M. die alten Quel
len angibt, so hat er dadurch die Arbeit sehr erleich
tert, doch ist es überall höchst nöthig, mit eigenen An
gen zu sehen. Nachdem Hr. S.-M. Villemarque’s Buch 
etwas zu stark benutzt hat, ist das Folgende grössten- 
theils seine eigene Arbeit.

Der vierte Abschnitt ist „Finn und Hengest“ über
schrieben und enthält in der ersten ünterabtheilung die 
angelsächsische Überlieferung von Finn und Hengest. 
Nach einer kurzen Einleitung theilt der Verf. den Hel
dengesang, der die Kämpfe des Friesen Finn mit dem 
Jüten Hengest behandelt, aus dem angelsächsischen 
Heldengedichte Beowulf übersetzt mit. Die Übersetzung 
.ist besser, als man sie von Hrn. S.-M. gewohnt ist. 
Dann folgt das angelsächsiche Bruchstück: Se güdroes 
ät Finnesbyrig, „die Schlacht bei Finnsburg“, welches 
jm Original 50 lange Zeilen, in der Übersetzung aber 
etwa neunzig kurze Zeilen enthält, und dann noch ein 
zweites Bruchstück: „Die gebrochene Burg“, aus Con- 
nybeare’s Illustrations of Anglo-Saxon poetry übersetzt. 
Die zweite ünterabtheilung gibt die irländische Über
lieferung von Finn. Da ich bei diesem Gegenstände 
nicht länger verweilen kann, bemerke ich nur, dass 
ich ^ie Benutzung von zwei Hauptwerken vermisse. Das 
erstere Werk, welches aus vier starken Quartbänden 
besteht und welches ich auf der königl. Bibliothek zu 
Stuttgart gefunden, ist: O’Conor, Herum Hibemicarum 
scriptores veteres (1814—16), das zweite: James Har
diman , Iris Minstrelsy s or bardic remains of Ireland, 
with the english poetical translations (London 1831, 2 
Vols. 8.). Da noch sehr wenig von den irischen Bar
denliedern unter uns bekannt ist, so dürfte dieser Ab
schnitt von ganz besonderm Interesse sein. Die folgen
den Unterabtheilungen sind: 3) Finn, germanischer 
Mythus; 4) Hengest und Horsa, wälsche Überlieferung, 
und 6) Hengest, Vortigern und Merlin. Doch muss ich 
die Leser auf das Buch selbst verweisen, da mir der 
Raum nicht gestattet, von diesen in deutschen Schrif
ten noch nie so ausführlich und gründlich behandelten 
Gegenständen auch nur einen flüchtigen Überblick zu 

' geben.
Schliesslich sei das vorliegende Buch, ungeachtet 

der zahlreichen Ausstellungen, jc}j besonders gegen 
die erstem Abteilungen desselben habe aussprechen 
müssen, Allen, die, sich mit der Geschichte der Lite
ratur des Mittelalters beschäftigen, mit Wärme empfohlen.

Berlin. Dr. Ernst Susemihl.

Crriecliisclie Literatur.
Die Vögel des Aristophanes in Hinsicht auf Idee, histo

rische Beziehung und komischen Charakter, von 
Theodor Kerst, Collaborator am Lyceum zu Ohr
druf. Erfurt, Müller. 1847. 8. 12y2 Ngr.

Der Verf. dieser schätzbaren Schrift tritt denen ent
gegen, welche in des Aristophanes Komödien nur Dar
stellung persönlicher und politischer Irrthümer und Ge
brechen erblicken, ohne eine allgemeinere Bedeutung 
darin zu erkennen. Um den richtigen Standpunkt, aus 
welchem die Werke des Aristophanes beurtheilt wer
den müssen, zu gewinnen und das Verhältniss zwischen 
historischer und poetischer Darstellung zu bezeichnen, 
geht der Verf. von der Lehre des Aristoteles aus, nach 
welcher der Poesie, im Gegensatz zur Geschichte, die 
Darstellung des Allgemeinen im Individuellen zufällt, 
und zeigt, wie die Komödie, die vorzüglich auf die 
Charaktere hingewiesen ist, in deren individuellen Cha
rakter und in der dramatischen Handlung zugleich ein 
Allgemein-Menschliches zu veranschaulichen uml so 
das aus der Wirklichkeit entnommene Bild zu erwei
tern habe. „Der Dichter,(( sagt der Verf. S. 6, „zeigt 
den Zusammenhang zwischen dem individuellen Cha
rakter, den er copirt, und die allgemeine Menschen
natur dadurch, dass er bis zu deren Einheitpunkt in 
der Seele des Menschen hindurchdringt, in welchem 
die mannichfachen einzelnen Erscheinungen des Cha
rakters zusammenlaufen.“ „So fasste Aristophanes das 
in der Wirklichkeit zerstreut Liegende in dem Mittel
punkt einer in der Verbindung der Charaktere und 
Handlung liegenden Einheit zusammen, schied das In
dividuelle, das nicht in einem nothwendigen Zusammen
hang mit dem Allgemeinen stand, aus und legte seinen 
Stücken eine Idee unter.“ „Die Idee der Charaktere 
und der Handlung in ihrer Einheit sind die Idee des 
Stücks.“ An diese Sätze schliesst d,er Verf. noch den 
Nachweis, wie die Darstellung eines Allgemeinen ge
rade in Griechenland leicht und üblich war, sodass 
namentlich die Aristophanische Komödie ein Abbild 
ihrer Zeit und des Volks- und Staatslebens ward. Mit 
der allgemeinen Idee will also in Aristophanes’ Komö
dien zugleich die nationale Tendenz erkannt werden. 
Die so vom Verf. durchgeführte Ansicht kann nur Zu
stimmung finden, auch mag, wie er verlangt, dem Be
schauer und Beurtheiler eines Drama anheim gegeben 
werden, sich an die allgemeine Idee zu halten und 
nach deren Feststellung zu forschen, welche historische 
Beziehungen damit verbunden sma; allein dem Dichter 
selbst darf nicht beigemessen werden, dass derselbe 
vorerst die allgemeine Idee -erfasst und dieser dann 
eine individuelle Einkleidung verliehen habe. Der 
Dichter geht immer von dem Concreten aus, wählt eine 
Thatsache in individueller Erscheinung und hat diese 



563

in ihrer vollen Bedeutsamkeit so darzustellen, dass dem 
Beschauer möglich ist, das Allgemeingültige, die That
sache der gesammten Menschheit darin zu erkennen. 
Was Aristophanes gibt, ist reines Phantasiebild einer 
gegebenen Wirklichkeit, nicht allegorische Veranschau
lichung einer abstracten Idee; er hat sich die Aufgabe 
gestellt, entweder in komischen, oft phantastischen 
Formen das Bild der Thorheit der Welt erscheinen zu 
lassen, oder er gibt Einzelnes aus dem wirklichen 
Staats- und Menschenleben, was die Verkehrtheit im 
zufälligen Widerspiel der Verhältnisse auf ergötzliche 
Weise darlegt.

Der Verf. findet in der Komödie des Aristophanes: 
die Vögel als allgemeine Idee ausprägt „das selbst
süchtige Streben des einseitigen Individuums, sich dem 
Gehorsam gegen die Gesetze, Sitten und Einrichtungen, 
durch welche die menschliche Gesellschaft als ein Gan
zes regiert wird, zu entziehen, Autonomie an die Stelle 
der Legalität zu setzen und zwar vermittels erlangter 
Unabhängigkeit im Raume.“ Er sieht in dem Bilde der 
äusser dem Raume der Erde gelegenen Vögelstadt, in 
dem Fluge der Luftbewohner das Streben der Men
schen nach unbedingter Freiheit und Lossagung von 
allem Gesetzlichen, wie eine Entrückung aus aller Ab
hängigkeit und allen gesetzten Schranken, doch be
zeichnet er es zugleich als phantastisches Spiel, das 
auch in seiner Lossagung von der Wirklichkeit eine 
tiefe Wahrheit des sinnlichen Denkens befasst, indem 
es das Thörichte und Nichtige der Idee unbedingter 
Freiheit und räumlicher Unbeschränktheit zur An
schauung bringt; auch deutet er an, wie der Dichter 
das Verlangen nach Schrankenlosigkeit und die Vor
stellung von deren Realisirung in dem Charakter der 
Menschen entspringen lässt, bei denen die sinnliche 
Seite die Oberhand über die geistige hat, und die, von 
sinnlichen Vorstellungen gelenkt, der Idee entfremdet 
sind. In fier speciellen Nach Weisung, wie der Dichter 
den Grundgedanken durchgeführt hat, beginnt der Verf. 
mit Recht vom Chore, in dessen Gesängen jene allge
meine Idee kund werde, und stellt die Momente der 
Entwickelung erläuternd und insofern rechtfertigend ins 
Eicht, als Aristophanes die Ansichten bethörter und 
selbstsüchtiger Menschen, nicht seine eigenen, aus
spricht. Diese ganze Darstellung ist lobenswerth; doch 
möchte ein Dreifaches hierbei in Rücksicht kommen. 
1) Wenn Aristophanes gerade in dieser Komödie we
niger, als in den übrigen, auf temporäre und persön
liche Beziehungen eingeht, so wollte er dennoch ein 
Abbild seiner Zeit und Mitwelt geben, und von dem 
Gegebenen und Concreten ging er aus- Per Verf. hat 
der historischen Beziehung und politischen Tendenz 
des Stücks selbst ein eigenes Capitel gewidmet. Da
her aber ist auch die Grundidee des Stücks nicht so 
abstract zu fassen und auf die Menschheit im Allge
meinen zu deuten, wie der Verf. es thut, vielmehr ent

hält sie eine Schilderung der Menschen, wie sie sich 
in Athen in Masse beisammen fanden, verloren in dem 
Freiheitsschwindel und in frivoler, selbst den Göttern 
frech entgegentretender Selbstsucht. Der Dichter zeich
net die Thorheit und moralische Verderbtheit, die in 
völliger Unabhängigkeit des Handelns ihr Ziel setzt, 
schildert seine Zeit, die die unserige ist. 2) Der Verf. 
scheint zu viel Gewicht auf den bildlichen Ausdruck 
der Unabhängigkeit im Raume in der Scenerie eines 
Staates der Vögel zu legen. Durch das Bild einer luf
tigen Welt hat Aristophanes nur das Nichtige, Träume
rische, aller Realität Entbehrende andeuten wollen. Ein 
solcher Staat, wie ihn Peisthetäros beherrscht, schwebt 
nicht äusser dem Raume, sondean im Gebiete luftiger 
W'olken und die beschwingte Vogelnatur repräsentirt 
die freieste Bewegung. 3) Die Deutung des Ausgangs 
des Stücks, bei welchem sich Peisthetäros in der Hei
rath mit Basileia beruhigt, ist nicht ganz richtig ge
fasst, wenn der Verf. in der Basileia das Sinnbild un
umschränkter Willkürherrschaft erkennt. Prometheus 
gibt V. 1537 an, wer diese Basileia sei, nämlich die 
eigentliche Alles schaffende, unbedingte königliche 
Macht, und diese fehlte dem Peisthetäros bei aller Will
kür noch. Sehr gut hat der Verf. die durch das ganze 
Stück waltende Ironie nachgewiesen, und im dritten 
Capitel die politischen Verhältnisse der Tage, in denen 
die Komödie gedichtet und aufgeführt wurde, mit Ge
nauigkeit dargelegt. Von diesen Verhältnissen war 
auszugehen, um zu zeigen, wie der Dichter hier von 
den persönlichen Beziehungen sich frei erhalten und 
ein allgemeineres Bild seiner Zeit mit schlagender Iro
nie behandelt hat, sodass der Irrwahn der athenischen 
Freiheitschwindler als der Charakter eines ganzen Men
schenvolks erscheint. Ein viertes Capitel spricht „über 
den komischen Charakter der Vögel“, wobei der Verf. 
von einer Begriffsbestimmung des Komischen ausgeht, 
welches ihm die versteckte Nachahmung des Normalen 
durch das Abnorme, der Idee durch das Niedrige ist. 
Auch bei dieser Definition bleibt unerklärlich, wie eine 
solche Nachahmung dem Beschauer Ergötzen und Freude 
bereitet, da dies nicht der blosse Abstand zwischen 
Ideal und dem Niedrigen bewirken kann, der immer 
an sich eine ernste Bedeutung hat. Unter „versteckter 
Nachahmung“ will der Verf. eine solche verstanden 
wissen, deren sich das nachahmende Subject nicht 
bewusst ist oder nicht zu sein scheint; allein die 
Selbsttäuschung dessen, derx das Niedrige für etwas 
Höheres hält, wird nimmer zur heitern Ergötzung die
nen, wenn nicht dabei ein zufälliges Widerspieb gegen 
alle Erwartung, die Bestrebung vereitelt und als nichtig 
erscheinen lässt, sodass dadurch die Ahnung der ho- 
hern gesicherten Freiheit angeregt wird. Auch die 
Unterscheidung des Lächerlichen, als der blos sub- 
jectiven Nachahmung des Normalen durch das Ab
norme, von dem Komischen, als der objectiven Nach-
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ahmung, ermangelt des zureichenden Grundes, da das 
Lächerliche in dem überraschenden Zusammentreffen 
ungereimter und zweckwidriger Dinge beruht. Die
jenige Gattung des Komischen, worin die allen Men
schen gemeine sinnliche Natur mit dem verkehrten 
Hange der Idee nachzuahmen behaftet erscheint, nennt 
der Verf. Humor, ohne zu bestimmen, was unter der 
sinnlichen Natur begriffen werde und wie in derselben 
das für das Komische erforderliche Niedrige und Ab

norme liege. Sehen wir hiervon ab, so wird auch 
nach anderer Begriffsbestimmung zugegeben werden 
können, dass die Aristophanische Komödie eine humo
ristische ist. Lässt auch die Aufstellung der ästheti
schen Grundbegriffe manchen Zweifel zu, enthält doch 
die Schrift viele feine und richtige Beobachtungen, 
die der Beurtheiler des Aristophanischen Dramas zu 
benutzen hat.

F. Hand.

Kurze Anzeigen.
Geschichte.

Franzisco Ximenez, von W. Havemann. Göttin
gen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1847. 8. 10 Ngr.

Diese kleine Biographie, — ein besonderer Ab
druck aus den Göttinger Studien von 1847, — gibt uns 
in der bekannten lebensvollen Weise des Verf. das 
übersichtliche Bild des Lebens eines grossen, wenn auch 
nicht eines guten Mannes. Der Umfang der Arbeit 
zeigt schon, dass es sich nicht darum handelte, eine 
Masse von Einzelheiten zu sammeln ; nur um die gros
sen charakteristischen Züge anzugeben, war es dem 
Verf. zu thun. Oft schon, und auch wieder in der 
neuern Zeit, ist das Motiv alles Handelns des Cardi
nals Ximenez in einer gänzlichen Selbstverleugnung 
gesucht, und man hat behaupten wollen, dass Alles 
von ihm, im Vergessen des Menschen nur zur Ehre 
Gottes und seiner heiligen Kirche, in der besten Ab
sicht geschehen sei. Dieser Ansicht aber tritt die Auf
fassung des Verf. entschieden entgegen, und der Ehr
geiz des Menschen und sein Streben nach weltlicher 
Unumschränktheit unter der verschleiernden Hülle des 
Priesterthums wird hier aufgedeckt. Spanien bot für 
ein solches Streben damals ein überaus glückliches 
Feld. Eben hatten Isabella und Ferdinand äusserlich 
die bisher getrennten Nationalitäten Spaniens vereinigt; 
jetzt galt es, die innerlichen Trennungen nach Rechten, 
Herkommen und Privilegien aufzuheben, und für alle 
in der Herrschaft des Königs einen einheitlichen Mittel
punkt zu finden. Isabella hatte in ihrem Kreise theils 
vermöge einer glücklichen Persönlichkeit einen solchen 
Kampf gegen Stände, Fürsten und Herkommen glück
lich beendet, theils aber auch dadurch, dass sie sich 
in diesem Kampfe auf den Bürgerstand stützte, und 
diesen zu bisher ungekannten Ehren hob. Aber nicht 
das Königthum sollte zunächst die Früchte davon ern-

Verantwörtlicher Redacteur: Dr. P. Wand in Jena. 

ten, sondern der Beichtvater der Königin, Ximenez, 
ward ihr Herr und Gebieter, und beherrschte mit der 
Frau auch alle die Mittel, welche diese zu ihrem Siege 
geführt hatten. Er schuf sich statt der dem Meist
bietenden folgenden Söldnerheere eine Bürgermiliz von 
30,000 Mann, aber nicht zum Vortheil des Bürgerstan
des und um diesen zu heben und ihn mit den übrigen 
Ständen ins Gleichgewicht zu bringen; das Heer sollte 
vielmehr nur ihm persönlich folgen. Denn die ange
sessenen Spanier konnte Ximenez in allem durch 
die verschiedensten Mittel zu seinem Willen zwingen, 
nicht den von Land zu Land wechselnden Lanzknecht. 
Mit einem solchen Heere wurden zunächst die Gran
den und der unabhängige Adel in Spanien angegriffen, — 
es glaubte hier in eigenem Interesse zu kämpfen. Aber 
es sollte bald enttäuscht werden. Denn auch die alten 
Diener Isabella’s aus dem Bürgerstande wurden abge
setzt und sämmtliche Stellen nur mit Creaturen des 
Cardinals besetzt. Was nun durch weltliche Macht 
nicht gedehmüthigt werden konnte, das ward durch 
die kirchliche Form zertreten, und die Inquisition, der 
man das Ansehen eines Instituts gab, was nur für die 
Kirche gegen die Ketzer arbeitete, war zunächst zu 
dem Zweck ausgesonnen und in Gang gesetzt, um sich 
der selbständigen Grossen in Spanien zu entledigen, 
deren Personen und Rechte man durch weltliche Po
litik nicht Herr zu werden vermochte.

Dass diese Auffassung der Gesinnung und des 
Charakters des Cardinals Ximenez die richtige sei, da
für scheint eine ganz einfache Probe noch zu sprechen. 
Der geistliche Herr starb offenbar am gebrochenen 
Herzen, als Karl V. ihm befahl, die Zügel der welt
lichen Herrschaft aus der Hand zu legen. Wäre Xi
menez ein rein kirchliches und religiöses Gemüth ge
wesen, wie würde er sich da der Ruhe und Zurück
gezogenheit nach einem so bewegten Leben gefreut 
haben, wie er es geführt hatte-’

-__ - ‘
Druck und Verlag von F. ®rockliaus in Leipzig.
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Siebenter Jahrgang. J|g 142. 14. Juni 1^48.

Chronik der Gymnasien.
Meiningen.

Im verflossenen Schuljahre hatten im Lehrerpersonal des 
Gymnasium folgende Veränderungen statt. Am 2. Nov. v. J. 
starb der emeritirte Professor Georg Adam Henneberger im 
64. Lebensjahre, ein früher um die Anstalt vielfach verdienter 
Lehrer. Aus dem Collegium schied im December v. J., um sich 
dem akademischen Lehrfach zu widmen, Dr. T. Ziller aus, wor
auf der sechste Gymnasiallehrer Heinrich Haring in die fünfte 
Lehrerstelle aufrückte, Dr. August Henneberger, ordentlicher 
Lehrer am Gymnasium in Hildburghausen, die sechste Stelle 
überwiesen erhielt. Die Zahl der Schüler in acht Abtheilungen 
beträgt 159. Zu der Feier des Henflingischen Gedächtniss- 
tages erschien ein Programm, in welchem Prof. W. A. Passow 
eine Abhandlung über Goethe’s Götz von Berlichingen gab. Nach 
Darlegung des Inhalts der Selbstbiographie von Götz, um zu 
erweisen, dass deren Inhalt keineswegs das Material für eine 
grossartige und umfassende dramatische Erfindung darbietet, 
geht der Verfasser auf die Frage ein, wie Goethe sich zur 
Bearbeitung eines so unscheinbaren durch die Lebensbeschrei
bung dargebotenen Stoffs gewendet habe. Er findet die Ver
anlassung in der von Goethe überhaupt dem Mittelalter, dessen 
Geschichte und Werken, zugewendeten Betrachtung. Um den 
übermächtigen Stoff zu einer dramatischen Form zu bringen, 
sei Goethe durch seine Vertrautheit mit Shakspeare ermuthigt 
worden, die dem Drama bis dahin auferlegten Fesseln der ab
gerundeten Einheit zu lösen; er habe den Übergang aus dem 
Mittelalter zur neuen Zeit, nicht ohne Nebengedanken auf die 
gährende Gegenwart und mit Vorliebe für die unterliegenden 
Vertreter der alten Zeit in einem dramatischen Zeitgemälde 
dargelegt. Die Nachahmung Shakspeare’s beschränkt der Ver
fasser nur auf die Form und schildert treffend, wie Goethe 
mit tiefer Einsicht den Götz zum Repräsentanten der Zeit 
wählte mit künstlerischer Meisterhand das in der Lebensbe
schreibung enthaltene Material behandelte, ohne dass er von 
der Hauptaufgabe, ein allgemeines Bild der vielbewegten Zeit 
aufzustellen zu einer bl°s individuellen Darstellung abgelenkt 
wurde Es wird nachgewiesen, was Goethe zur Vollständig
keit des Gemäldes hinzugedichtet oder anderwärts entlehnt, und 
welche Beziehungen auf seine eigene Gegenwart er damit ver
bunden hat. Dankbar muss man dem Verfasser dieser schätz
baren Abhandlung sein, dass er, statt auf eine von Andern 
schon unternommene ästhetische Beurtheilnng einzugehen, viel
mehr die Stellung bezeichnet, welche der Götz in der Geschichte 
des deutschen Drama einnimmt. Er führt die Urtheile der 
Zeitgenossen über den Götz auf*),  zeigt wie Goethe von Les
sing geleitet worden war und weiter schreitend von demselben 
abwich, was dies mächtige Werk auf Goethe selbst, auf die 

*) Hier wäre Vollständigkeit der Angaben wünschenswerth, wie 
der Schrift: „Über Götz von Berlichingen, eine dramaturgische Ab
handlung“ (Leipzig 1774); der Urtheile im „Almanach der deutschen 
Musen“ (1774); Schulz, „Literarische Reise durch Deutschland“ u. A.

folgende Dichterwelt, auf die gesammte Literatur gewirkt hat. — 
Das zu der Feierlichkeit am 13. April ausgegebene Programm 
enthält eine Rede des Gymnasiallehrers Haring über das Ver- 
hältniss der Gegenwart zur Poesie, in welcher derselbe nach 
einer Widerlegung der absprechenden Urtheile Hegel’s und Ger- 
vinus’ darlegt, dass der Inhalt unserer Zeit in dem Streben 
nach Befreiung von todten und abstracten Formen und nach 
freier Selbständigkeit beruhe, derselbe fähig sei, von der Poesie 
gestaltet zu werden, und dass es Bedürfniss der Zeit, selbst 
Bedürfniss der Dichter sei, jenes Inhalts sich für die Anschauung 
zu bemächtigen. Der Redner lebt der schönen Hoffnung, es 
werde auch aus den Bewegungen der jüngsten Tage ein neuer 
Aufschwung der Kunst, zunächst der Poesie, hervorgehen.

Eisenach.
In dem Lehrerpersonal hat im vorigen Jahre keine Ver

änderung stattgefunden; den fünf Klassen standen als ordent
liche Lehrer der Director Consistorialrath Dr. Fankhänel, die 
Professoren Dr. Weissenborn, Dr. Rein, Dr. Witzschel und 
Dr. Schwanitz vor. Äusser denselben lehrten Prof. Dr. Mahr 
(Mathematik und Physik), Prof. Dr. Wittich, Diaconus Kohl 
(Religionslehre). Der Lehrplan erhielt keine Veränderung, 
äusser dass für die beiden obern Klassen eine geographische 
Repetirstunde festgesetzt wurde. Eine früher erlassene Ver
ordnung, nach welcher den Gymnasiallehrern versagt wurde, 
den Schülern Privatunterricht zu ertheilen, ist insoweit zurück
genommen worden, als nun vergönnt ist, mit Vorwissen des 
Rectors Privatunterricht den Schülern bis zur Zahl von höchstens 
drei zu geben. Die Zahl der Schüler betrug zu Ostern am 
Schlüsse des Schuljahrs 76. Der von dem Director ausgege- 
bene'Jahresbericht enthält als wissenschaftliche Abhandlung einen 
„Beitrag zur Tonlehre, von Prof. Dr. Emil Mahr“. Dieser 
Beitrag handelt „über die Nothwendigkeit der Kenntniss von 
den Gesetzen der Tonintervalle zur wissenschaftlichen Begrün
dung der Tonsetzkunst, und warum neben einer Durtonleiter 
drei verschiedene Molltonarten für jeden Grundton sich auf
stellen lassen“. Nach einer Einleitung über den Vorzug der 
Gesangmusik vor der Instrumentalmusik und die nothwendige, 
aber vernachlässigte Kenntniss der akustischen Gesetze in ihrer 
Anwendung zur Verbesserung musikalischer Instrumente und 
zur Begründung der Tonsetzkunst, verwirft der Verfasser die 
von Gottfried Weber aufgestellten unzureichenden Ansichten und 
macht in lebhaftem Eifer den Tonsetzern zur Pflicht, die ma
thematische Tonlehre der Theorie der Tonsetzkunst z“111 Grunde 
zu legen. Wol hat aber neuerdings Niemand den Theil der 
Akustik, der die Berechnung der Tonverhältnisse anfstellt, von 
der Musikwissenschaft ansgeschlossen nur wird ^er Tonsetzer 
als schaffender Künstler daraus keinen wesentlichen Nutzen 
ziehen; denn wenn derselbe z. B. die Berechnung der Octave 
und Quinte kennt, gibt dies ihm keinen Fingerzeig, wie und 
warum er die Octaven- und Quintenfolge vermeiden müsse. 
Allerdings aber dient die mathematische Stimmung der Instru
mente zu einer wesentlichen Verbesserung des Vortrags und
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macht möglich, dass man auf einem richtig gestimmten Instru
ment in alle Tonarten moduliren kann. Scheibler’s Verdienste 
werden in dieser Hinsicht allgemeine Anerkennung finden müssen. 
Man sehe nur Schwabe’s schätzbare Abhandlung über mathe
matische Stimmung im 107. Hefte der Cäcilia. Ein zweiter 
Abschnitt ist der Berechnung der verschiedenen Molltonarten, 
der normalen, der geschärften und der doppelt geschärften, 
gewidmet, welcher Andeutungen über die Wirkungen der Dur- 
und Molltonarten auf das Gemüth beigefügt sind, wobei die 
Lösung der Frage zu erwarten stand, wie doch belebte und 
heitere Gefühle ihren Ausdruck in Compositionen der besonnen
sten Meister, wie in Volksliedern, namentlich in russischen, durch 
Molltonarten gefunden haben.

Gelehrte Gesellschaften.
Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. 

Am 5. Febr. legte Prof. Wöhler eine Abhandlung vor über die 
Veränderungen, welche namentlich organische Stoffe bei ihren 
Übergang in den Harn erleiden. Am 14. Febr. legte Geh. 
Hofrath Hausmann eine Abhandlung vor über die Erscheinung 
des Anlaufens der Mineralkörper. Die Bildung eines dünnen 
Überzugs, der das Licht hindurchlässt, welches dann mit einer 
Farbe zurückgeworfen wird, wie solche beim Stahl und bei Mineral
körpern sich zeigt, stimmt mit den Newton’schen Farbenringen 
im Wesentlichen überein. Die Farbe hängt von der Stärke 
des Überzuges ab und erscheint in einer bestimmten Reihen
folge. Die Erscheinung der Farbenreihe stellt sich entweder 
senkrecht gegen die Fläche, auf welcher sie hervortritt, oder 
in der Ebene derselben dar. In der ersten Dimension geht 
an einer gewissen Stelle die eine Farbe in die andere über, 
und man sieht eine der Stärke des Überzugs entsprechende 
Farbe, bei einer ausgedehnten Oberfläche die ganze Reihen
folge der Farben, die in gleicher Ab - und Zunahme der Stärke 
des Überzugs concentrische Farbenringe bilden. Ist also bei 
Mineralkörpern der Überzug gleich stark, so zeigt sich nur eine 
Art der Farbe, ist jene an Stärke verschieden, so verändert 
sich die angelaufene Farbe. Die grössere Glätte der Fläche 
erhöht die Schönheit der Farben und es entsteht ein Glanz, 
am häufigsten ein metallischer, zuweilen aber auch ein Glanz, 
der der unveränderten Oberfläche nicht eigen ist, z. B. bei 
Körpern, die ursprünglich Glasglanz besitzen und Metallglanz 
annehmen. Die Grenze der Erscheinung bildet die Stärke des 
deckenden Mittels, wenn es die Lichtstrahlen nicht mehr hin
durchgehen lässt. Das deckende Mittel ist von den Körpern, 
an denen es erscheint, meist verschieden, und zwar entweder 
ein zufälliges oder durch chemische Veränderung gebildet, vor
züglich durch das Eisenoxydhydrat; so auf den Absonderungs
flächen von Schwarzkohlen, von Anthracit, auf den Ablösungen | 
des Alaunschiefep, und des Magnanoxydhydrat. Am gewöhn
lichsten wird das Anlaufen der Metallkörper durch Mischungs
veränderung der Oberfläche bewirkt, namentlich durch Aufnahme 
von Sauerstoff. Eine schnelle Veränderung der Farbe seiner 
frisch aufgeschlagenen Flächen zeigt das Arsenik. Unter den 
Metallen, bei denen eine oberflächliche Oxydation die Ursache 
des Anlaufens ist, zeichnet sich das Wismuth aus. Bei den 
meisten Mineralsubstanzen hat das Anlaufen, durch Aufnahme 
von Säuerstoff bewirkt, nnt Ausscheidung eines Bestandtheils 
statt, selten mit Ausscheidung von Wasser. Äusserst selten

werden Anlauffarben durch Mischungsveränderungen ohne Oxy
dation hervorgerufen, wie beim Silber durch Schwefelwasser
stoff. Bei allen Mineralkörpern, bei denen die Mischungsver
änderung, von welcher das Anlaufen herrührt, in einer Oxyda
tion besteht, lässt sich dieselbe durch Erhitzung beschleunigen, 
bei einigen eine oberflächliche Verglasung bewirken. Wenn an 
den Mineralkörpern dünne Überzüge die Farben des Anlaufens 
bilden, geschieht es in seltenen Fällen dadurch, dass sjch zarte 

j Schalen von der übrigen Masse ablösen, welche dem Lichte 
den Durchgang verstatten z. B. beim Ilvalit, beim Thallit. Am 
4. März theilte Obermedicinalrath Langenbeck eine neue Me
thode der Rhinoplastik und Cheiloplastik von Prof. Max Langen
beck mit und stellte zwei Operirte vor. Hierbei wird die zwi
schen den Augen liegende Haut der Nasenwurzel zum Ersatz 
des fehlenden Nasentheils benutzt.

Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Am 6. Mai 
besprach Prof. Zeune das Werk von Moreton über die Schädel
lehre mit Bezugnahme auf seine eigenen Untersuchungen. 
v. Eckenbrecher hielt einen Vortrag über die Ebene und deren 
specielle Verhältnisse und zeigte eine von ihm entworfene Karte 
vor. Schayer sprach über die ColonieLiberia in Afrika, welche 
zum Behuf der Civilisation der Neger angelegt worden ist. Er 
gab eine Übersicht der Ausdehnung, der Ortschaften, der Be
völkerung, der Producte und anderer Verhältnisse dieser Co
lome, welche sich seit der Mitte des vorigen Jahrs als freie 
Republik erklärt hat. Er fügte einige Bemerkungen hinzu über 
die bisherige Nutzlosigkeit der Massregeln, welche zur Unter
drückung des Sklavenhandels getroffen worden sind. Prof. 
Dove legte mehre Werke zur Ansicht vor und fügte erläuternde 
Bemerkungen über ihren Inhalt bei, nämlich drei Abhandlungen 
von A. Guyot: Note sur la topographie des Alpes peninnes (1847); 
Note sur le bassin erratique du Rhin (1847); Note sur la distri- 
bution des especes de roches dans le bassin erratique du Rhone; 
ferner: Les changements periodiques de temperature, dependants 
de la nature du soleil et de la lune, par C. H. D. Buys Ballot 
(Utrecht 1847); sein eigenes Werk: Temperaturtafeln nebst 
Bemerkungen über die Verbreitung der Wärme u. s. w. von 
H. W. Dove (1848); das Klima von Moskau, von Spassky, und 
Meteorological register for the years 1826, 1827, 1828, 1829 
and 1830, by Thomas Lawson (Philadelphia 1848), wobei 
er besonders auf die in dem Letztem enthaltene Karte der 
United states aufmerksam machte. Prof. Ritter sprach über die 
zur Ansicht vorgelegten Werke: Die älteste Elbkarte von Mel
chior Weichs 1568, nebst dem dazu gehörigen Texte, und 
A grammar of the Myonzwa language, with vocabularies, by the 
Missionaries of the Gaboon Mission, Western Africa (New-York 
1847).

Literarische ii. a. Nachrichten.
Mit dem jetzt in der königl. Druckerei zu Paris erschie

nenen 7. Bande der „ Oeuvres de Laplace welcher Theorie 
analytique des probabilites enthält, ist die Sammlung der Werke 
des grossen Mathematikers geschlossen. . Zu deren Redaction 
waren von dem Minister zu einer Commission erwählt der Uni- 
versitätsrath Poinsot, Prof. Biot und .Prof, Blanchet.

In Bukarest ist am 13. Aprh eine Nationalakademie er
öffnet worden. Die Akademie eine Hochschule nach Art
der Lyceen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IN Hand in Jena. Druck und Verlag von IT. A. Brockhaus in Iteipzig«
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Inte 11 i genzblatt.
(Der Baum einer Zeile wird mit 1 ]/2 Ngr. berechnet.)

Glättet für liferartödje llnh'tljaltmuv
Herausgeber:

1848. ®r. 4. 12 ^lr.
Son biefer Seitfdjrift erftbeint täglich eine Kummer unb fie wirb in ftBodjenlieferungen, aber aud) in SOtonatöheften auögegeben. (Sin

Äiierartf^cr ^Cnjeiger
wirb mit ben SBIättetn für litertmfcbe nnferftaltung unb ber von Sfen auögegeben. 3nferttong gebühren für ben Staurn 
einer gefpaltenen Seile 2% «Rgr.; fiefonbete ^Beilagen u. bgl. werben gegen Vergütung von 3 S^lrn. ben blättern füt lifetatifdje 

Untet^altuns beigelegt.

SR al*
Sn^alt: Sur ®efd)i^te beö Proletariats, Erfter 2lrtifel. — SRaria ßouife von ©rleanö, Äönigin von «Spanien. — Su Sanb um bie SBelt. — 
2t. £umbolbt. £)be von 23. v. Sepel. — Erinnerungen auö ber Sh e ater weit. — Äarl ßibelt’ö S^ätigfeit in ber polnifd)en ßiteratur. — Son 
3tol0nO'@ermattu§. — Sie SSanf von Snglanb. — Äerlingif^eö $elbenbu$. ©agenlieber von Äarl bem ®ro|en. Son Ä. ©imrocf. — 
Duplessis-Mornay, par J. Ambert. — Sur Sageöliteratur. Son Safk — ®eftbicbte ber Senf« unb ©laubenöfreiheit im erften Sabrhunbert 
ber ÄaiferOerrf^aft unb beö EOriftentbumö. Son SB. X ©djmibt. Son Kötner. — Ser neue S^urm ju Sabel ober 2(haöver unb feine 
©efellen. Son 3. @. Aberle. — Sohnfon’ö Siographie. — Siograpbien unb Erzählungen von S. $. V. «Schubert. — SB. v. £umbolbt’ö reit« 
gibfe Überzeugung. — SDiujtfalifche Siteratur. — Sur Sageßliteratur. Son — Ein SBort §u feiner Seit. — Sie ©rachen unb ihre
nädjften Sorgdnger. Sier Südjer römifdjer von Ä. SB. — Sie Reform beö bfterreichifdjen ©^ulwefenö. Son Qf.
— Steue Siomane. — Sie Elubiften in SRainj. ©in Sloman von 4?- Äoenfg. Siveiter unb lebtet lirtifel. Son Wtorning« — Sie
religiöfen äeitfdmpfe in ihrem Sufammenhange mit bem SBefen ber Steligion unb ber religiofen ©efgmmtentrvicfelung beö Proteftantiömuö in jwan« 
jig Sieben von S. e^cnfel. Sum ©treit unb mm grteben. — ©in ©nglänber über baö Sunge Öfter reich unb Jtlfreb SReiftner. — Ser Sinter 
Sodann Safob Salbe. — Sur Sageöliteratur. Son ©rtfi» — Sweater ber Sonne £rotöwitha. — Genien. Überfe|ung auö bem ßateinifäen 
von 2lnthelion. Son t>. ©fen&a^I. — Sag Äriegöjahr 1813. Ein Solföbuch von 9t. ©chneiber. — Eine politifd^e SBinbfabne nnb
ein angerathener ©taatöftreid). — Über bie „Eefdftdfte ber europäifcOen ©taaten", Iftrauögegeben von feeren unb Ufert. Sweiter unb lebtet 2(r= 
tifel. — Ein englifcheö Urtheil über Samartine. — ßiterarifche Freibeuterei*  in Englanb. — Swei neue ©ammeiwerfe. Son __
2tufgefunbeneö SÄanufcript. — Sie Marine.. Son 9t. Srommp. — Serühmte beutf^e grauen beö 18. Sabrbunbertö. 3n Silbniften jufammens 
geftellt von X v. ©ternberg. Son SC. Hilmar. — Sur Sageöliteratur. Son Safi. — Suttenbofer’ö Sichtungen. — Su bergraae über 

bie Emancipation ber Suben. — £iteratif$e Notizen; £efeftü$te; £iterarif$e 9ia^ri<$ten tu f. w.
im Suni 1848. S-. 9U 5Brorftm«s>

«Bei Stetönet in Siegnt^ ift in Eommiffion erftbienen unb
burch alle Sudjhanblungen ju beziehen:

De Aeschyli re scenica, scripsit Dr. F. Som- 
merbrodt. ^retö 18 ®gr.

Surch alle Suchbanblungen ift von 9C. ISraef^auö in ßeipjtg ju 
belieben:

Taylor (Henry), »an Sfctmlbe. Ein bramatifcbeö 
®ebtd)t in fünf Sieten. Slug bem Englifcben überfest von 
Slbolf ^dmann. 8. ®eb. i tylr. 10 $Rgr.

©urd) alle SSucfybanblungen ifi ju erhalten:

WW
Eine Sammlung ber intereffanteften ßriminalgefthicbten aller Sänber auö ältetev 

unb neuerer Seit.
^erauggegeben von

Dr. & «»»> Dr. aß. Häring (aß.
3Weiftet

®r. 12. ®el). 2

£öHenmafd)ine. — ©er ©eneral fallet. — Stob SRoh. — ©er Chevalier be ®oualt. — ®ic ötmorbung beg 
$ertn von SRarcellange. — ©erwarb von Äügelgen’g Ermorbung. — SßincEelmann’^ Erwerbung.

ähtmtSr {«i Suni 1848.
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über bie

Gerlaggunternebmungen für 1848
von

4E 9k O ruck I) aus tu
£>ie mit*  bejeidjneten lirtitel werben beftimmt im Saufe be® Safere® fertig; von ben übrigen ift baß (Srfcfeeinen ungewißer.

(Sortierung aus 5Rr. 136.)

III. 5In neuen Auflagen unb 9?euigfeiten 
erf^eint ferner:

* 55. Ornert (23.), ©ebt^te. 8. ®eb- lS|lr.
10 «Rgr.

* 56. ®teteri$$ (3- W, ^anbbudj ber 
gelammten ^auStbterju^t für ßanb= 
nnrfpe. ®r. 8. ®eb- 1 21 SRgr.

* 57. Sic (Gegenwart Sn £eften. Erfte® ^eft 
unb folgenbe. ®r. 8. $ebe® £eft 5 SRgr.

Gin in ficfe abgefdjIoH’eneö Xßert unb zugleich etn ®up= 
»lement zu ollen frühem Sluflagen be® ®onver= 
fation® = Serifon unb namentlich eine 9teue 8olge be® 
®onverfation§=ßerifon ber ©egenwart.

Sa® erfte ^>cft ift bereits auggegeben unb 
in allen 33u ch b an b i u n g e n einzufefeen, reo 
auch eine ausführliche Anzeige über bag 
äßert ju erhalten ift.

58. Grässc (J. G. T.), Wörterbuch der 
gesammtcn Mythologie aller bekann
ten Völker der Erde, nach den Original
quellen bearbeitet, mit den wichtigsten Be
weisstellen und mit Uebersichten der wichtig
sten Religionssysteme versehen. In Heften. 
Gr. S.

*59. @ulat unb Sfdjabra. ©emälbe au$ Sfd)er= 
fefften in vier Oefängen von §ugo Vom SReer. 
8. ®el). 1 S3)lr.

60. Bibliographisches Handbuch der phi
losophischen Literatur der Deutschen 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf 
die neueste Zeit. Nach J. S. Erseh in syste
matischer Ordnung bearbeitet und mit den 
nöthigen Registern versehen von Ch. A. 
Geissler. Dritte Auflage. Gr. 8.

Sn bcmfelben ÄSerlagc erfebien:
Bibliographisches Handbuch der philologischen Li

teratur der Deutschen seit der Mitte des 18. Jahrhun
derts etc. Nach J. S. Erseh bearbeitet von Ch. A. 
Geissler. Dritte Auflage. 1845. 3 Thlr.
Sie zweite Au®gnbe oon Erseh's „Handbuch“ (4®«nbc 

in 8 Abtheilungen, 1822— 40) foftet im berabgefe5« 
ten greife auf Srudpapier 4 Sljlr., auf (Schreibpapier 
6 Sfeir., auf (Schreibpapier in 4. 8 Sljlr. Sie einzelnen 
Abtheilungen werben ebenfall® tu ermäpisten $>rei« 
fen erlaften:

* 61- ^eer von Snneröftretdj unter ben 
SJefeljicn be$ @rj^rjog§ Sobann im 
Kriege hon 1809 in Italien, ^rol unb 
Ungarn. ®urd)gebenb£> au® officiellen SlueUen, 
aus ben Offenen 23efef>ten, £)peration®jour» 
nalen ic. S^cite, feurebau® umgearbettete unb 
febr vermehrte Auflage. ®r. 8. ®e$. 3 S^lr.

* 62. Rübner (S»h 3»ei SRal jmeiunbfunfjig 
auSerlefene Bwltrje ’giiftorien auü bem 
mitten unb JiReuen Sejramente, $um Geften ber 
Sugenb abgefaftt. 2luf§ neue bur^gefe^en unb 
für unfere Seit angemeffen verbeffert von ®. 
3. ßinbner. ®ie bunb ertunbfünfte ber 
alten, ober bte fed)®te ber neuen vermehrten 
unb ganj umgearbeiteten unb verteuerten Qluf= 
läge. 8. 10 9?gr.

* 63. ^umbolbt’f? (2ß. Von) Stiert an eine 
^•reunbin. Streite unveränberte Auflage.

Stvei Steile. SRit einem gacfimile. ®r. 8.1 
Seh. 4 Shlr. 12 SRgr.

Sie erfte Auflage erfefeien au bcmfelben greife im Sät)« 
1847 unb mar in wenigen SIRonaten vergriffen.

*64. Hefter (^. ©.), Ueber bie Heine Sagb, 
jum (Gebrauch angehenber Säger unb Sagblieb« 
haber. dritte Auflage. Gearbeitet unb h^ 
ausgegeben von ®. «t». @. greiherru von Serg. 
Smei Gänbe. SRit ßitbograpbien unb im Seite 
eingebruiften £oljfd)nitten. Sn fed)® geften. 
Erfte® ^>eft unb folgenbe. ®r. 8. Sebe® ^>eft 
16 5Rgr.

Sn bcmfelben ®erlage erfdften bereitg:
SBbel (£>. SB.), sReueroffnete Säger»^ractifa. Vierte, 

zeitgemäß umgearbeitete Auflage. Sn IBerbinbung mit 
einet @cfell|cfeaft practif^er gorftmänner herauggege= 
ben oon Jt. Ä. 2. Sßbel unb®. SB. »enicfen. 3Ditt 
Abbilbungcn, ©länen unb SSignetten. ®rci Xbeile. 
®r.4. 18-28. lOXblr. ^crabgefebter $reig 4Sblr.

Sßin cf eil (®. ®. S. aüg bem), ^anbbud) für S«Str» 
Sagbberedjtigte unb S«9bliebbaber. 3roeite, vermehrte 
unb ganfr neu umgearbeitete Auflage. ®rei Steile. 9Xit 
Tupfern unb -Btuiitbeilage. ®r. 8. 1820—22. 11 Shlr. 
«öerabgefefiter 3>rei9 5 Sfeir.

*65. KratznS&nn (E.), Marienbad und 
seine Heilkräfte, mit vorzugsweiser Rück
sicht auf die nierhergehörigen Individualitäten. 
In Heften. Erstes Heft und folgende. Gr. 8.

®gl. Sir. 30. V
*66. Kützing (F^; T.), Species Algarum. 

In Heften. Erstes Heft und folgende. Gr. 8.
83cn bem SBerfaftfje.r erfefeien 1843 bafclbft: 

Phycologia generalis, '«der Anatomie, Physiologie und 
Systenikunde der Tä^e. Mit 80 farbig gedruckten 
Täfeln, gezeichnet uod'gravirt vom Verfasser. Gr. 4.
40 Thlr. •

67. Mandl (L.), Handbuch der allge
meinen Anatomie, angewendet. auf die 
Physiologie und Pathologie. Nebst einer Ein
leitung über den Gebrauch des Mikroskops. 
Deutsche, nach dem französischen Original 
vorn Verfasser besorgte, mit vielen Zusätzen 
versehene Ausgabe. Zwei Bände. Mit 10 
Kupfertafeln. Gr. 8.

*68. SRevet (<?♦), ^anböu^ ber ©^non^mit 
Sn poften, ßrfteü «&eft unb folgenbe. ®r. 8.

Sn bcmfelben SSerlagc erfefeien bereit®:
Äaltfcfemibt (3.eö.),'sReuefte® unbt'oIlftänbigfteS ®rcmb= 

Wörterbuch, jur Grtlärung aller au® fremben Sprachen 
entlehnten UBcrter unb Au®brücfc, welche in ben .fün
ften unb GSiffenf^aften, im £anbel unb Ißertefer vor= 
tommen, nebft einem Anhänge ren Gigennamen, mit 
^Bezeichnung ber Au®fprache bearbeitet. 3fite Auflage. 
(Sn 8 heften ju 8?Rgr.) ©r. 8. 1847. 2 Sfeir. 4 fRgr. 
Sn Setnwanb gebunben 2 Sfeir. 15 !Rgr.

*69. Moser (A.), Geschichte der Medicin. 
Zwei Theile. Gr. 12. Geh.

®gl. 9tr. 22.
*70. Steuhof (£<), ®ebi$fe. 8. ®eh- 20 )Rgr.
71. Stovettenf^a^ bet Italiener. Sn einer 

Slußivahl uberfegt von 21. Atelier. ®rci $h£tle- 
®r. 12. ©eh-

*72. Oertel (F. M.), Das Jahr 1847. Zwei 
ter Nachtrag zu den Genealogischen Tafeln 
des 19. Jahrhunderts. Quer 8. Cart. 12 Ngr.

Sa® ^>auptwert führt ben Sitel:
Genealogische Tafeln zur Staatengeschichte der ger

manischen und slawischen Völker im 19. Jahrhun
dert. Nebst einer genealogisch-statistischen Einlei
tung. Neue Ausgabe. Mit einem bis Ende 184° 
fortgeführten Nachtrage. 1847. Quer 8. Cart. 1 Thlr. 
15 Ngr.

®ür bie SBefther ber erften Au®gabe hierau® einzeln; 
Die Jahre 1845 und 1846. Erster Nachtrag zu den 

Genealogischen Tafeln des 19. Jahrhunderts. Quer 
8. 1847. 16 Ngr.

*73. spülmblab (2ß. S-.), Aurora Ä6ntg§= 
«tat? unb i^re 23envanbten. ßeitbilber 
aus bem 17. unb 18. Sabr^unbert. 9lu§ bem 
®d)tvebifrf)en. @rfter unb jpvetter S^eil. 12.

3 Sblr-
74. Passavant (J. D.), L’ocuvre de Ra

phael d’Urbin, ou catalogue raisonne des 
ouvrages de ce maitre, pröcedä d’une notice 
sur sa vie. In-8. Broch.
ba^f eTb ft-m £r^ü ^er e *en fc* 1**^  eben: 

Urbino und sein Vater Giovanni Santi. Zwei 
Bande. Gr. 8. Mit 14 Abbildungen in einem Atlas 
in Grossfoiio 1639. Velinpapier 18 Shlr.; ^raffet« 

(lut Jtupfern auf efeinefifefeem Rapier) 3u Shit- 
oe a V?9v«e« auf SBtlinpapier werben fowol ber 

^bilbungen btefe® ®erf® einzeln er;

75. Platon § ?ius oem ®ttci)ifi^en
überfegt von At. Steinhart unb 2Rüffer. 
Sn fedjö Gänben. @rjter Ganb unb folgenbe. 
®r. 8. ®el;.

Sa® SBerf wirb burd) eine allgemeine Ginleitung über 
ba® Beben unb bie SSerfe Platon’® eingefübrt unb jebem 
einzelnen Dialoge nod) eine befonberc Ginleitung coran« 
gefefeieft werben.

früher erfebiert bereit® bafelbft; . f
Sie Buftfpiele be® Ariftophane®. Ucberfcpt non £.201« 

Itr. ®rei IBänbe. 1843—46. 5 Shlr. 12 Slgr.
* 76. «ßre^cDtt (2ß. feer @r=

oBerung von Wrw. einer einleitenben 
Ueberfid)t beg Gtlbungüjuflanbeö unter ben Sn> 
faß. 3lu§ bem @ngltfd)en überfe|t. Stvei Gänbe. 
SRit einer -Karte von $eru. ®r. 8. ®eb. 5 tylr.

ißon SB. erfefeien bereit® in bcmfelben
®ef<feicb£e ®erbinanb’® unb SfabeUa’® ber Jtatfeolifcben 

oon topanten. Au® bem Gnglifcfetn uberfegt. 3roei 
®anbe. ®r. 8. 1843. 6 Sfeir.

©efchtebt*  ber Groberung oon aRepico mit einer einlei*  
tenben ueberficfet be® frühem mtxicanifcben SBilbung®« 
zuftanbe® unb bem Beben be® Gioberer® .pernanbo Gor< 
1CV..bem Gnglifchen überfept. Broet IBänbe. 3Rit 
2 litbographirtcn Sa fein. ©r. 8. 1845. 6 $hlr-

* 77. $ru£ (9t.), ©a$ @ngel$en. Sloman.
Sivei Steile. ®r. 12. ®e$.

* 78. 9tanB (3.), @ine SÖtutter vom £anbe. gr»
Gablung, (für. 12. ®eb.

*79. 9tu|lanb§ 9tovcllenbidrier. Uebertragen 
unb mit biograpbifd) = fritifdjen Einleitungen 
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ALLGEMEIVE 1ITERATUÄ-ZEITUW.
Siebenter Jahrgang. J^S 14-3. 1848.

Biographie.
Literarischer Nachlass der Frau Caroline von Wol

zogen. Erster Band. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 
1848. 8. 1 Thlr. 22% Ngr.

Ibs bedarf wol keiner Nachweisung, dass die Freunde 
unserer vaterländischen Literatur, die jedes Document 
zur Geschichte des weimarischen Dichterlebens aufsu
chen und eine vollständige Einsicht in die Verhältnisse, 
unter denen jene ewig zu feiernden Genien walteten, 
sowie eine Kenntniss von allen den Antheilnehmenden 
zu gewinnen bemüht sind, nach dem Nachlasse der 
Schwägerin Schillers, die mit bewunderter Kunstfer
tigkeit dessen Leben geschildert hat, verlangten, und 
ihn mitgetheilt wünschten. Sie werden sich freuen, 
so bald ihren Wunsch erfüllt zu sehen, und dem Her
ausgeber des ersten Bandes sich zu Dank verpflichtet 
fühlen. Leicht kann geschehen, dass Mancher seine 
auf ungekannte, bis jetzt zurückgehaltene Geistespro
dukte der verehrten Frau gerichtete Erwartung nicht 
befriedigt findet; dagegen aber steht fest, dass Viele 
in dem Dargebotenen einen reichen Schatz unmittelba
ren Seelenergusses erkennen und ihre Erwartung über
troffen nennen werden. Erhielten wir hier eine Zahl 
neuer Novellen, Gedichte, Aufsätze, wie die Verstor
bene früher hat erscheinen lassen, so wäre dies eine 
zwar erfreuliche, aber, wie so Vieles dieser Art, von 
der Flut der Zeit leicht dahingespülte Gabe; jetzt 
aber erhalten wir ein Lebensbild, das nimmer unter
gehen wird, Bekenntnisse der edelsten und grössten 
Geister unsrer Nation, als vertrauliche Rede in die 
ihnen verwandten Seelen niedergelegt, auf welche Leser 
in allen Zeiten zu ihrer Bekräftigung zurückkehren 
werden Worte des Lebens, die tief in das Herz drin
gen und den Glauben an die gute Sache der Mensch
heit sichern.

Hier tritt die Kritik zurück und wir haben eigentlich 
nur über den Inhalt des Buches zu berichten, um ein 
Anerkenntniss des bei der Herausgabe Geleisteten zu 
vermitteln. Auszüge überlassen wir andern Blättern. 
Frau von Wolzogen hatte nicht näher über ihre nach
gelassenen Papiere bestimmt, nur ein versiegeltes Con- 
volut zu verbrennen verordnet was auch geschehen, und 
einem Verwandten der Familie dem Director Abeken in 
Osnabrück, einen Theil ihrer Handschriften zur Heraus
gabe übergeben lassen. Was sich ausserdem vorfand, 

i waren namentlich Tagebücher, einConvolut mit der Über
schrift „Gedankenlese“, Briefe der ihr im Leben Be
freundeten, unausgeführte Entwürfe. Die Ordnung 
und Herausgabe verdanken wir der geschickten Hand 
des Geh. Kirchenraths Hase in Jena, welcher sich dem 
schwierigen Geschäft, zerstreute Papiere zu einem Ganzen 
zu verbinden, als einer Pflicht der Verehrung gegen 
die durch Begabung des Geistes und Herzens ausge
zeichnete Frau unterzog.

Das Ganze eröffnet ein vom Director Abeken ver
fasstes „Leben der Frau Caroline von Wolzogen.“ 
Der Verfasser zeichnet darin das Bild einer schönen 
Seele, wenn Schönheit der Seele das Geistvolle mit 
sittlicher Reinheit und Anmuth in sich vereint und in 
der Harmonie der Empfänglichkeit für das Wähle und 
Gute und der schaffenden Kraft des freien Geistes be
ruht. Zu diesem Bilde gab die Verstorbene die wesent
lichsten Züge selbst in der von ihr verfassten Lebens
beschreibung Schiller’s, sodass sie mit ihren eigenen 
Worten übertragen werden konnten. Der Verf. hat 
aber eine durchaus wahre und treue Schilderung gelie
fert, sich fern von absichtlicher Lobpreisung gehalten 
und das vorzüglich hervorgehoben, was das innere 
Leben anschaulich werden liess. Dennoch wird die 
Darstellung nur als eine skizzirte betrachtet werden 
können, insofern die Freunde, welche der sich gern 
Mittheilenden näher standen, ein Zwiefaches mehr aus
geführt wünschen werden.

Frau von Wolzogen gehörte unstreitig zu den reich
begabten und edelsten Geistesnaturen, sodass eine genau 
durchgeführte psychologische Charakteristik ein hohes 
Interesse gewähren würde. Über ihre Entwickelung in 
den Jugendjahren ist das zusammengestellt, was"sie 
selbst in Schillers Leben erzählt hat. Wir sähen aber 
gern auch dargestellt, wie sie auf eigenthümliche Weise 
sich geistig zu bethätigen pflegte, welche ihre Auffas
sung des Gegebenen, die Richtung ihres Denkens war, 
worauf die Wahl ihrer Lectüre wie ihres Umgangs 
gefallen, welche Verhältnisse in der Temperatur ihres 
Geistes und' Gemüths erkennbar waren« Üa whrde 
Manches sich als charakteristisch geltend gemacht ha
ben, es würde klar geworden sein, dass sie nicht allein 
viel gedacht, treu geliebt, sondern auch mit regem 
Eifer im Leben gehandelt hat.

Caroline war mit ihrer Schwester Charlotte so eng 
verbunden, wie wol wenige Geschwister es sein mögen. 
Sie theilten Alles mit einander, auf beidfe wai Schiller s
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Liebe gerichtet, und doch waren sie zwei divergirende 
Charaktere, deren gegenseitiges, sich ausgleichendes 
Verhältniss eine bestimmtere Bezeichnung erfordert; 
denn während Caroline an Originalität und Selbstän
digkeit des Geistes vorausstand, schmiegte sich Char
lotte in der reinsten Güte des Herzens an sie ver
trauend an; wenn jene sich das Leben mit starkem 
Ürtheile gestaltete, war diese bemüht, alles Gute und 
Schöne zur Aufnahme an sich heranzuziehen und hatte 
der Freude genug, wenn sie im Leben Härte zu mil
dern, Misverhältnisse auszugleichen vermochte.

Ein anderes Moment im Leben der Frau von Wol- 
zogen lag darin, dass sie eine lange Reihe von Jahren 
hindurch in mehr oder minder vertrautem Umgang mit 
den -ausgezeichnetsten Männern der Zeit stand und 
diese Verhältnisse sie nicht blos Antheil an den Ereig
nissen und dem Schicksale Einzelner nehmen, sondern 
auch mittelbar wirksam sein liessen. Der Charakter 
vorzüglicher Menschen aber wird vollständig nur dann 
erfasst, wenn erkennbar ist, wie Andere zu ihnen 
standen und von ihnen beurtheilt und behandelt wurden. 
Eine vollständige Biographie würde daher auch die 
Mittheilungen, welche die freisinnige Frau ihren Freun
den zu machen pflegte, benutzen müssen, selbst die 
Schilderung einzelner Lebensscenen würden der Dar
stellung Ausdruck und Farbe verleihen. Von Fischenich, 
Dalberg, Herder, Goethe, Schlabrendorf und ihrem 
Verhältnisse zu diesen Männern sprach sie gern, und 
ihre Erzählungen wraren der Aufbewahrung w'erth.

Auch einiger ausgezeichneten Frauen würde da 
ausführlicher zu gedenken sein, wie der geistvollen 
Frau von Kalb, der in Klopstock’s Umgang erwach
senen Frau von Schardt. Jede von Carolinen einge
gangene Freundschaft ward ein wesentlicher Theil ihres 
eigenen Lebens; sie besass die seltene Kunst, Men
schen in ihrem ganzen Wesen zu erfassen und ihre 
Urtheile über ihre Freunde enthielten Aussprüche einer 
umsichtigen und tiefdringenden Würdigung! sie konnten 
als eine Autorität gelten. So erzählte sie, um nur ein 
Beispiel zu erwähnen, Interessantes aus dem Umgang 
mit dem oben zuerst genannten Fischenich, und als die 
Biographie desselben von Hennes erschienen war, schrieb 
sie mir: „Die treue Darstellung eines Charakters, der 
sich in sehr schwierigen Lebensverhältnissen bewährte, 
ist immer ein wohlthätiges Geschäft. Es stärkt den 
Glauben an die guten Kräfte der Menschheit. Gefühl 
und Einsicht beleben und erweitern sich im sinnigen 
Leser. So verdient Herr Hennes gewiss Dank für die 
gesammelten Bruchstücke aus Bartholomäus Fischenichs 
Leben. Man kann nur wünschen, dass es ihm gelingen 
möge von den Reden und Schriften in öffentlichen Ver
handlungen des edeln Hingeschiedenen noch Viel auf
zufinden , was sein Bild vollständig der Nachwelt über
liefert. Heilig wird sein Andenken allen Freunden sein.“

Dies Alles sei nicht als ein Tadel gegen den Ver

fasser der Biographie ausgesprochen, da derselbe selbst 
über den Mangel ausreichenden Materials klagt. Ist ja 
doch, was er gibt, ein Überblick, der, weder von Vor
urtheil geleitet, noch mit täuschenden Farben spielend, 
die Thatsachen einfach und wahr auffasst und mit inni
ger Wärme des Antheils widergibt. Mit vieler Einsicht 
sind die Einzelnes näher bestimmenden Zeugnisse aus
gewählt.

Als Beilagen reihen sich nämlich an die Biogra
phie: 1) „Erinnerung an die Schweiz,“ aus dem
Tagebuche der Fr. v. W., worin sie Eindrücke schil
dert, welche die Schönheit der schweizerischen Na
tur auf ein jugendliches Gemüth (die Verfasserin war 
20 Jahre alt) gemacht hatten, ein sprechender Beweis, 
mit welcher Lebendigkeit und Sicherheit der Auffassung 
sie in das Leben eintrat, das späterhin ihrem Geiste 
so reichen Stoff darbot. 2) „Aus Briefen Wilhelms 
von Wolzogen an Caroline von Lengefeld.“ Diese 
Briefe enthalten die Belege für eine früh genährte Ver
ehrung und Liebe, die nach unerwarteter Wendung der 
Schicksale zu dem reinsten Lebensglücke führte. Welch 
sprechende Urkunde für die gleiche Ausdauer eines 
einmal begründeten Charakters liegt in dem Vergleich 
der Briefe, die Wolzogen als liebender Jüngling’ mid 
des Briefs, welchen er als Gatte an Truchsess schrieb. 
Die 3. und 6. Beilage sind Ergüsse eines beglückten, 

• später tiefgebeugten Mutterherzens, die keinen Leser 
ohne theilnehmende Rührung lassen werden. 7) „Cor
delia.“ Bekenntnisse über die Motive, welche die stets 
auf Selbstverständigung bedachte Frau bei Ausarbeitung 
ihrer letzten Schrift leiteten, und durch die man erst 
die wahre Bedeutung dieses trefflichen, wenn auch nicht 
mit dem Zeitgeschmack einstimmenden, Werkes erkennt. 
8) „Briefe Dalberg’s.“ Sehr zu beklagen wäre, wenn 
der zweite Band nicht die übrigen Briefe Dalbergs, 
deren Zahl nicht gering sein kann, brächte. Sie wer
den einen Theil des Materials liefern, welches die durch 
ein ganzes Leben hindurch mit ihm im innigsten Seelenver
kehr stehende Freundin zu einer Biographie zu verarbei
ten im Vorsatz hatte. Von dieser ihr auferlegten heiligen 
Pflicht sprach sie wiederholt und mit inniger Begei
sterung bis zu den letzten Tagen des Lebens, und 
sonder Zweifel waren auch Vorarbeiten vorhanden, die, 
wie scheint, vernichtet werden mussten. Auch Dalberg 
schrieb: „Sie, theuerste Freundin, werden die Ret
terin meines gekränkten Rufes sein \ sollte es auch 
nach meinem Tode geschehen.“ Was hier von Dalberg’s 
Briefen mitgetheilt wird, zeigt den Mann, der wie die 
Freundin (S. 76) sagt, „aus Mangel an Egoismus zu 
Grunde gegangen ist, aus Furcht Anderen zu schaden, 
Seine Ehre opferte.“ Und S. 96.: „Dieses Herz war 
der Quell wie von tausend Schmerzen, so tausend
facher Seligkeit.“ Dalberg war und jst noch einer 
Biographie wertb. Ein hoher Sinn, der Ideale zu rea- 
lisiren strebte, vereinte sich in ihm mit der Stärke der
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Selbstverleugnung beim wohlthuenden Wirken für An
dere, ein zartes und doch kräftiges Gefühl machte ihn 
des Antheils an allem Gediegenen fähig und begrün
dete eine von düsterem Fanatismus weit entfernte Fröm
migkeit, dagegen rief auch die Belebtheit seines Ge
müths , das bis zur Leidenschaft erregt werden konnte, 
manchen Kampf für den zu bewahrenden Frieden der 
Seele herbei. Die wenigen hier gegebenen Briefe aus 
den letzten Schicksalsjahren des edeln Mannes (1813 
—15) enthalten interessante Bekenntnisse*).  9) „Trauer
rede von Dr. Schwarz.“ Einfache, wahre, geistvolle 
Worte, die, am Sarge der Verstorbenen gesprochen, 
deren hohen Werth zu einer bleibenden Erinnerung 
vergegenwärtigten. Sie müssen als ein Theil der Bio
graphie betrachtet werden.

*) Warum sind, nach den in der Vorrede ausgesprochenen Grund
sätzen der Offenheit, die Namen der in den Briefen erwähnten Per
sonen übergangen? Der S. 82 genannte „würdige Mann“ ist der 
Geh. Oberregierungsrath Johann Schulze in Berlin, der damals als 
Director an das Gymnasium in Hanau berufen wurde. Ohne Nen
nung des Namens hat das Billet gar keinen Inhalt.

3) „Aus dem Tagebuche Carolinens von Wol- 
zogen.“ Warum, möchte man fragen, nur eine Aus
wahl so weniger Stellen? Was hier vorliegt, gewährt 
die sichersten Zeugnisse, zu welcher Tiefe des Ge
müths die bedeutungsvolleren Erscheinungen des Lebens 
eindrangen, mit welcher ungeschwächten Seelenkraft 
Caroline in ihren letzten Lebensjahren wie dem ernsten 
Nachdenken, so der Freude an allem Schönen in Natur 
und Kunst sich hingab. Das Meiste hätte, wie das 
dort Aufgenommene, in der Biographie seine giltige 
Stelle gefunden; Vieles lässt einen erklärenden Com- 
rnentar zu; denn nicht blos momentane Erregungen sind 
volle Bekenntnisse, wie S. 99: ,, Es lag ein unver
siegbarer Quell der Heiterkeit, der Freude am Dasein 
in mir; ich hätte eins der glücklichsten Wesen werden 
können und wurde sehr unglücklich.“ und S. 110. „Kein 
Streben für mich als das, diese Stimmung (der Andacht) 
zu bewahren, kein Wesen zu kränken durch Streben 
nach eigenem Genuss, nicht mich zu beugen unter An
dere, als allein in klarer Erkenntniss“ und dann das 
Seelengemälde, welches sie von sich selbst S. 110 f. 
entwirft mit einer unbefangenen Gerechtigkeit und Klar
heit, die nur einem starken Geiste eigen sind.

4) Gedankenlese aus hinterlassenen Blättern.“ Frau 
v. W. liebte die Einsamkeit, in der sie, namentlich 
während der Morgenstunden, las; doch las sie stets 
zur Befruchtung ihres eigenen Geistes und schrieb Be
trachtungen zu denen sie durch die Lectüre angeregt 
worden war nieder. So entstanden gelegentliche Re
flexionen, die auf einzelnen Blättern jene Sammlung 
mit der Aufschrift „Gedankenlese“ bildeten. Von die
ser ist hier eine Auswahl mitgetheilt und unter gewisse 
Rubriken gestellt. Es sind grösstenteils klare und 

kräftige Gedanken, feine Beobachtungen, scharfsinnige 
Andeutungen, die oft Stoff für ausführliche Abhand
lungen in sich tragen. Daraus Proben zu geben, kann 
nicht dieses Orts sein. Jeder Leser wird sich dieser 
schätzbaren Gabe erfreuen, aus ihr neue Anregung 
schöpfen und seine Verehrung erhöht fühlen.

5) „Schiller’s Briefe an die beiden Schwestern, 
Caroline und Lottchen, nebst einigen Briefen der Er
steren.“ Die Verhältnisse hatten Frau v. W. in brief
lichen Verkehr mit vielen ausgezeichneten Männern 
versetzt; aus einer grossen Masse der vorgefundenen 
Briefe war eine Auswahl zu treffen. Der Herausgeber 
sagt in der Vorrede: „War nur der Inhalt von allge
meinerem Interesse, oder wenigstens was zur Darstel
lung einer bedeutenden Individualität oder Beziehung 
dient, auszuwählen, so haben wir doch, was vom Brief
wechsel mit Schiller sich vorfand, in Bausch und Bogen 
abdrucken lassen.“ Dies Verfahren kann um so mehr 
auf Billigung Anspruch machen, als in diesen Briefen 
Schiller’s Leben seit seinem ersten Eintritt in Rudolstadt 
niedergelegt ist; sie waren die vorzügliche Quelle, aus 
denen die Biographie des Dichters geschöpft wurde. 
Die Ordnung der Briefe hatte ihre Schwierigkeit, da 
ihnen die chronologischen Merkzeichen fehlten. Fin
gerzeige gab sowol die Biographie, in die sie theilweise 
aufgenommen waren, als auch der im Druck erschie
nene Briefwechsel mit Körner. Zu loben ist ferner, 
dass der Herausgeber auch das schon fragmentarisch 
Gedruckte nicht überging, besonders weil in dem ersten 
Abdrucke Manches verändert und ausgelassen worden 
war. Hier ist Alles vollständig und in seiner ursprüng
lichen Form gegeben, mit der Freisinnigkeit, welche 
auch bei dem Körner’schen Briefwechsel den Grund
satz festhielt, wo es der Einsicht in das innere Leben 
eines grossen Geistes und kräftigen Gemüths gilt, Alles, 
was in diesem Leben, selbst in einzelnen Stimmungen, 
rege und laut wurde, ungeschmälert wiederzugeben, da 
es der Geschichte anheimgefallen. Verletzen kann da 
Nichts, dagegen scheidet das Urtheil des von den Ver
hältnissen nicht mehr bedingten Lesers das Gerechte 
vom Ungerechten. Die Briefe Schiller’s umfassen den 
Zeitraum von drei Jahren und haben, wenn auch nicht 
den ideenreichen Inhalt der Körner’schen Sammlung, 
doch auf einer andern Seite den hohen Werth, welcher 
der Aussprache eines in Harmonie mit erhöhter intel- 
lectueller Thätigkeit entwickelten Gemüths zukommt. 
Sie enthalten die Geschichte der Liebe SchiHer S’ un^ 
diese Liebe war die eines edlen, warmen, a^er ^eson" 
nenen Herzens. Wenn man der Ent^c^unS v?n 
Schritt zu Schritt folgt, gewahrt man, &ie nach antheil
losem Begegnen erst ein entgegenkommendes Wohlwol
len zur Dankbarkeit verpflichtete, dann aus e“iem geis - 
nährenden Umgang ein Verhältnis« der Freundschaft 
erwuchs, in welchem eine über Gefühle wachende Vor
sicht den zum Bedürfniss gewordenen Verkehr auf Mit-

*
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theilung der Geistesinteressen und heitern Lebensgenuss 
beschränkte, bis dass nach mehr und mehr erschlos
sener Innigkeit das Herz die Oberhand gewann und 
eine Vereinigung für ein beglücktes Leben errang. Das 
Seltene und fast Wunderbare hierbei liegt darin, dass 
Schiller’s Liebe den beiden Schwestern zugleich in 
gleicher Zeit zugewendet war, er eigentlich in Ca
rolinen das Ideal gefunden hatte und dieses auf Char
lotte übertrug, um es als ein realisirtes zu umfassen. 
Wenn die Biographie S. 18 erwähnt, Schillern habe 
sogleich beim ersten Begegnen der Wunsch erfüllt 
Charlotten zu besitzen, so entspricht diesem das spä
tere Urtheil nicht in dem Briefe an Körner Th. 1. S. 324. 
Sein Herz hing, ohne es zu gestehen, in voller Hin
gebung an Carolinen, die nicht blos, wie sie sagt 
(Schiller’s Leben Th. 1. S. 264) „als ältere Tochter 
des Hauses die Unterhaltung leitete,“ sondern, des 
freieren Rechtes im Umgang als Frau sich bedienend, 
dem Namen der Freundschaft eine Giltigkeit verlieh, 
in welcher ihr eignes ganzes Seelenleben sich barg, 
während sie der geliebten Schwester die Hoffnung 
gönnte und nährte, zur Erfüllung des früh angeregten 
Wunsches zu gelangen. Die hausbackenen Heiraths- 
sedanken, die Schiller in dem Briefe an Körner am 
7. Jan. 1788 ausgesprochen hatte, waren durch Caro
linens Freundschaft verscheucht, Alles nahm für ihn 
eine mehr ideale Gestalt an, und als er endlich des 
isolirten Lebens müde, um Charlottens Hand warb, so 
quälte ihn nur der schmerzliche Gedanke, dies Ver- 
hältniss, welches leicht eine Localentfernung herbei
führen könnte, möchte ihn von der auch in beschrän
kender Lage doch nur für ihn lebenden Caroline trennen. 
Nachdem er auf der Reise nach Lauchstädt endlich das 
Wort der Zusage vernommen und Charlotte sein nennt, 
erfasst ihn eine schwärmerische Begeisterung; denn er 
steht dadurch nun Carolinen näher, gewinnt mehr Frei
heit, und darf offen auch ihr seine Liebe gestehen. 
„Caroline ist mir näher im Alter, schreibt er, und 
darum auch gleicher in der Form unserer Gefühle und 
Gedanken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur 
Sprache gebracht als Du, meine Lotte, aber ich 
wünschte nicht um alles, dass dieses anders wäre, dass 
Du anders wärest, als Du bist. Was Caroline vor Dir 
voraus hat, musst Du von mir empfangen; Deine Seele 
muss sich in meiner Liebe entfalten und mein Ge
schöpf musst Du sein, Deine Blüte muss in den Früh
ling meiner Liebe fallen. — Nur Dein Schicksal, meine 
Caroline, ist es, was mir Unruhe macht; ich kann 
dieses trübe Verhältniss noch nicht auf klären und es 
wird noch verwirrter, wenn ich an meine Lage denke.“ 
Er versteht darin die eintretende Nothwendigkeit von 
Carolinen, deren Umgang ihm Lebensbedürfniss gewor
den war, entfernt zu leben; er kann daher auch später 

zur Auflösung des ehelichen Verhältnisses derselben 
rathen. So zieht sich diese zwiefache zur Einheit ver
schmolzene Liebe durch sein ganzes Leben hindurch, 
fern von jedem Misverständnisse, rein bis in die hef
tigeren Bewegungen des Gemüths. Gewährte Charlotte 
in ihrer sinnigen Empfänglichkeit Raum für seine Mit
theilung, in ihrem Gefühl Sicherstellung seiner Urtheile, 
so konnte er von Carolinen sagen, was Herder von 
seiner Charlotte sprach: „Sie ist meine Phantasie.“ 
Uber ihre Schwester schrieb mir Frau v. W. bei Er
scheinung der Briefe derselben an Fischenich: „Sie 
sind der ganz anspruchlose Ausdruck einer liebevollen 
Natur. Strebepd sich alle höheren Ansichten Schiller’s 
anzueignen, reflectirend und fühlend blieb sie dennoch 
dem Kreis ihrer Individualität treu und hatte sich eine 
anmuthige Heiterkeit erhalten, bis auch Krankheit sie 
oft hemmte und unterdrückte. Den Umriss des Bildes 
zum Schluss (der Stuttgarter Octavausgabe der Worte 
Schiller s) habe ich selbst auf Cotta’s Bitte entworfen 
und sehe ihn gern hier wieder mit den Briefen abge
druckt.“ Zu beklagen ist, dass die Briefe der beiden 
Schwestern, namentlich Carolinens, an Schiller bis auf 
wenige verloren gegangen sind. Möge nun verhütet 
bleiben, dass eine unberufene Feder die vorliegenden 
Documente eines wunderbar gestalteten, in seiner Wahr
heit bedeutungsvollen Gemüthslebens, durch ersonnene 
Zusätze ergänzt, zu einem Roman gewöhnlicher Art 
verarbeite. — Schiller’s hier mitgetheilte Briefe werden 
durch den Körner’schen Briefwechsel vielfach erläutert 
und vervollständigt, und nun erst wird eine vollständige 
und auf das innerste Leben eingehende Biographie 
Schiller’s möglich; doch mag die Eröffnung der von 
Goethe bei der Regierung in Weimar deponirten Kiste, 
welche eine Correspondenz mit Schiller enthält, erwar
tet werden. Indessen erfreue man sich, den grossen 
Dichter in der engeren Sphäre des vertraulichen Um
gangs gleich einem belebenden Genius walten zu 
sehen und die bisher bekannten Züge seiner Persön
lichkeit durch die unmittelbare Aussprache seines Her
zens vervollständigen zu können.

6) „Briefe Schiller’s an Wilhelm v. Wolzogen.“ 
Aus sehr verschiedener Zeit, zwar ohne einen inner» 
Zusammenhang, enthalten sie doch Beweise der edel
sten Gesinnung und manche Andeutung äusserer Ver
hältnisse. Die ihnen entsprechenden Briefe Wolzogens 
werden ungern vermisst.

7) „Briefe Goethe’s an Herrn und Frau v. Wol
zogen.“ Sie enthalten nur Weniges von allgemeinerem 
Interesse, geben aber neue Belege zur Charakteristik 
Goethe’s, der auch hier in seiner Abgeschlossenheit 
kernhaft erscheint, und einzelne durch Autorität gü
tige Urtheile fallen weiterer Betrachtung anheim.

(Der Schluss folgt)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F« Hand in Jena, Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Xieipzig.
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8) „ Karl August an Frau v. Wolzogen und ihren 
Gemahl.“ Unter diesen Briefen tritt der ausführlichere 
hervor, in welchem der geistvolle Fürst,über Schiller’s 
Tragödie, die Jungfrau von Orleans, urtheilt. Zum 
Charakter Karl August’s gehörte ein Widerstreit zwi
schen der Überzeugung, die Poesie befasse in ihrer 
Idealität ein hohes Interesse der Menschheit, und dem 
von der Phantasiewelt ablenkenden Verstände. Frau 
v. Wolzogen erzählte oft, wie Karl August sich tage
lang mit der eifrigsten Lectüre der Schiller’schen Tra
gödien beschäftigt und sich abgemüht habe, das ihm in 
der Ferne liegende Schöne anzueignen, wie ein missfälli
ges Wort nach Aufführung der Antigone des Sophokles 
zeigte, einem compacten Verstände falle schwer sich 
in die Region idealer Gebilde zu erheben. Hier hatte 
er bei der Ankündigung einer dramatischen Bearbei
tung der Geschichte der Jungfrau von Orleans nur das 
„scabiöse“ Bild der Voltaire’schen Pucelle vor Augen 
und musste vor dem Gedanken erschrecken $ eine ähn
liche Darstellung auf die Bühne gebracht zu sehen. 
Erfreulich, ja rührend ists dann zu vernehmen, mit 
welcher Begeisterung er über das mitgetheilte Stück 
urtheilt, wie er plötzlich als ein Vertrauter der poe
tischen Auffassung der Geschichte erscheint und welch 
zarte Empfänglichkeit für das Schöne sich mit einem 
Male erschloss. Auch die Behauptung, dass Schiller’s 
Drama früher und mehr als Gedicht gelesen, denn als 
Theaterstück zur Anschauung gebracht werden möge, 
enthält eine beachtenswerthe Wahrheit, die zu näherer 
Betrachtung veranlasst.

9) „ Briefe Dannecker’s an Herrn und Frau v. Wol
zogen.“ Dankes werth ist die Mittheilung. Die Briefe 
beurkunden die Innigkeit eines der edelsten und rein
sten Gemüther, wie eine Naivetät der Gesinnung, die 
dem schaffenden Künstler wohlsteht. Er lebt und 
waltet mit Sicherheit in seiner Idealwelt, während er 
im Leben nicht aufhört kindlich unbeholfen zu sein.

Bei diesem Inhalte des ersten Bandes lässt' sich 
das Bedauern nicht unterdrücken, dass von der Hand 
der Frau v. W. so weniges Eigene gegeben worden ist. 
Möge der zweite Band das aufnehmen, was von ihr 
und sei es nur im Entwürfe, wie die im letzten Jahre 

angefangene Oper (Lurley) sich noch vorfindet. So 
auch ihre, wenn auch wenigen, Gedichte. Sie war, 
nach dem Hingange aller ihr Befreundeten, die eine 
noch verbliebene Theilnehmerin des schönen Geister
bundes, welcher Weimars Namen in der Geschichte 
verherrlicht; darum wird die Sammlung ihres Nach
lasses namentlich denen willkommen sein, die als spä
tere Zeugen gleichsam den letzten Strahlen der hinab
gesunkenen Abendsonne nachblickten, Allen aber, welche 
einer aus den Quellen jener herrlichen Tage genährten 
Individualität ihre Verehrung zollen.

F. Hand.

Volksschriften.
Die deutschen Volksbücher gesammelt und in ihrer 

ursprünglichen Echtheit wiederhergestellt von Karl 
Simrock. Sechs Bände. Mit Holzschnitten. Frank
furt a. M., Bronner. 1845—1847. 8.

Dieses sehr unterhaltende und nicht allein in histo
rischer, sondern auch in ästhetischer Hinsicht wichtige 
deutsche National - Sammelwerk des bekannten und 
verdienstvollen Herausgebers besteht grossentheils aus 
alten Poesien und Erzählungen mancherlei Art in 
26 Stücken, worunter Reineke Fuchs bei weitem das 
allgemein wichtigste, gediegenste und lehrreichste ist 
und allein 254 Seiten einnimmt. Der ganze 5. Band 
enthält die deutschen Sprichwörter, über 12,000 an der 
Zahl, deren grosse Bedeutung für das gesammte deutsche 
Volk ich in einer andern Zeitschrift zu würdigen ge
sucht habe, wie sehr es auch in Folge seines politi
schen Elendes nach und nach an seinem innern Leben 
gelitten und nebst seiner Poesie fast den ganzen Bil
derreichthum seiner Sprache verloren hat. Das ganze 
Werk ist mit mehr als 130 hübschen Holzschnitten aus
gestattet, welche dem Geist des Inhalts entsprechen 
und zur Unterhaltung und Veranschaulichung in einem 
hohen Grade beitragen. Der aus Sagenhist°r,e’ ke- 
genden und Wundergeschichten bestehend6 grössere 
Theil des Inhalts wird seinem Wesen nach für römisch- 
katholische Leser am anziehendsten sein und ist we
niger geeignet, die protestantische zu ^esse^n- 
Meist alles bewegt sich in den höchsten Kreisen der 
menschlichen Gesellschaft und ist durch und durch 
aristokratischer und mittelalterlicher Natur. Und doch
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hat die deutsche Lesewelt ohne Unterschied des Stan
des. noch immer grossen Gefallen am dergleichen Lectüre, 
und Bücher solchen Inhalts werden von Deutschen, 
gewohnter Neigung gemäss, Volksbücher genannt, und 
zwar, wie ihr Herausgeber im Vorwort zum 1. Bande 
bemerkt, weil sie der Gesammtheit oder doch dem 
Kern des Volks gefallen sollen und wirklich gefallen. 
Manche von den in diesen Volksbüchern enthaltenen 
Sagen und Historien sind Romane alten Stils, unsern 
neueren nicht unähnlich und von derselben vornehmen 
Luft durchweht. Einige sind wälschen oder franschen 
oder englischen Ursprunges und, wie so unendlich viel 
Andres aus Frankreich, auf deutschen Boden an
gepflanzt.

Über Alter, Fortbestand und Verbreitung der deut
schen Volksbücher äussert sich der Herausgeber in 
dem angeführten Vorwort also: „Die meisten der
selben, deren Entstehen sehr hoch hinaufreicht, wur
den anfangs mit grosser Begierde nur bei den höheren 
und höchsten Ständen gelesen. Nach Erfindung der 
Buchdruckerkunst, als die Bildung weiter griff, ward 
ihr Lesekreis ein weit grösserer, ihr Publicum, wie 
Görres sagt, ein ungemessenes, und diese Bücher leben 
noch stets ihr unsterblich unverwüstlich Leben, nie 
veraltend und unermüdlich durchpulsirend durch alle 
Stände. Dem allgemeinen Verlangen danach folgten 
wohlfeile Ausgaben, die bald selbst in Kramläden und 
auf Märkten feilgeboten wurden. Der grosse Absatz 
machte den Preis billig, das Verlagsrecht war in Vieler 
Händen, und der wohlfeilste Verkäufer hatte den Zu
lauf, die Ausstattung ward immer nothdürftiger, und 
damit verloren, wie sich von selbst versteht, die Bücher 
immer mehr von ihrer Achtung bei den gebildeteren 
Ständen. Auch der Inhalt musste natürlich bei solcher 
Verwahrlosung leiden. Schon die ersten Ausgaben ent
hielten Druckfehler, die folgenden fügten neue hinzu, 
an Verbesserung dachte man nicht, Versehen häufte 
sich auf Versehen und bald begann, da inzwischen auch 
mancher Ausdruck, manche Wendung veraltet war, das 
Verständniss überall zu wanken. Da kein Herausgeber 
da war, suchten Setzer und Druckherren, so gut sie 
konnten, nachzuhelfen, und entfernten sich oft nur 
noch mehr vom ursprünglichen Sinne. Noch durch 
andre Thore brach das Verderbniss herein. In katho
lischen Ländern liess man auf Rom, Mönchsthum und 
Heilige nicht schelten, in protestantischen galt alles 
Wunderbare für heilloser Aberglauben und noch ehe 
die blaue Dinte der Staatscensur ihre Verheerungen 
anzurichten begann, hatte der confessionelle Eifer schon 
manches Opfer geschlachtet. Das Kind mit dem Bade 
verschütteten endlich die neuen Solbrig’schen Ausgaben 
in Leipzig, die den überlieferten Text der Frankfurter, 
Nürnberger, Reutlinger oder Kölner Ausgaben, als 
unheilbar ganz aufgaben und, sich eigene Darstellung 
getrauend, den ungefahren Inhalt „auf die neue modi^ 

d. i. höchst langweilig und ekelhaft manierirt wieder
erzählten. Bei solcher Versunkenheit der deutschen 
Volksbücher nahmen sich jetzt Tieck und Görres der
selben an, jener indem er sie zu eigenen, mehr oder 
weniger selbständigen Werken benutzte, dieser durch 
sein Buch „die deutschen Volksbücher“ (Heidelberg 
1807). Und dennoch geschah nach dem Erscheinen 
dieser Schrift in den ersten 20 Jahren für die Berich
tigung und bessre Ausstattung unsrer Volksbücher nicht 
das Geringste. Um diese Zeit, fährt der Heraus
geber fort, hatte ich in Berlin Gelegenheit, ältere gute 
Drucke kennen zu lernen. Eine Sammlung der jetzt 
gangbaren Drucke hatte ich schon früher angelegt: die 
Vergleichung der besten alten Ausgaben zeigte deutlich, 
wie leicht dem eingerissenen Verderbniss abzuhelfen 
wäre. Damals drängte sich mir der Wunsch auf, dass 
es mir gelingen möchte, durch Vergleichung der älte
sten zugänglichen Drucke, bei manchen älteren auch 
der Handschriften, aus welchen sie geflossen waren, 
einen lesbaren Text unsrer Volksbücher wiederherzu
stellen und ihnen so und durch eine würdige Ausstat- 
tung. die Achtung und Liebe der Deutschen wieder zu 
gewinnen. Eine Reihe von Jahren war ich für die Er
reichun:

handlang

dieses M unsches im Stillen thätig gewesen, 
als durch meine eigene Indiscretion eine Leipziger Buch
handlung auf diese Literatur aufmerksam ward, und 
sich, da ich bald darauf andre Verpflichtungen einge
gangen war, einen dortigen Literaten (er meint Herrn 
Oswald Marbach) zum Herausgeber wählte. Die ober
sten Grundsätze, welche bei dieser Herausgabe leiteten, 
waren Geschwindigkeit und Wohlfeilheit: in sehr kur
zer Zeit erschien eine ganze Reihe von Volksbüchern, 
das Stück zu 2y2 Silbergroschen. Da auch die stär
keren sich diesem Gesetz unterwerfen mussten, so blieb 
dem Herausgeber keine Wahl, als Verschneiden und 
Verstümmeln. Niemals war den Volksbüchern, die 
Solbrig’schen Ausgaben abgerechnet, übler mitgespielt 
worden. — Die grössten Hoffnungen hege ich von der 
gegenwärtigen Gesammtausgabe, welche die deutschen 
Volksbücher, wo nicht alle, doch die besten derselben 
in sorgfältig nach den ältesten Ausgaben, zuweilen 
sogar nach der Quelle derselben berichtigten Texten, 
mit Holzschnitten geziert, überhaupt in sehr anstän
diger Ausstattung zu mässigen Preisen zu liefern ver
spricht. — Einleitung,' Abhandlungen und Erläuterungen 
zu den einzelnen Volksbüchern sollen am Schluss der 
Sammlung einem besondern Bande einverleibt werden 
und über Alles Aufschluss ertheilen, was der gebildete 
Leser über dieselben zu erfahren billig verlangen kann.— 
Indem wir diesen versunkenen Nationalschatz gehoben 
und kein Opfer gescheut haben, um seine Kleinode 
dem gesammten Volk echt und in besserer Fassung 
zurückzugeben, glauben wir erwarten zu dürfen, dass 
die Deutschen unser seit vielen Jahren gehegtes und 
gepflegtes Unternehmen begünstigen werden, zumal da 
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seine Absicht zunächst dahin gerichtet ist, unser noch 
immer allzuschwach athmendes Nationalbewusstsein 
kräftigen zu helfen.“ Zur besseren Würdigung des 
Verdienstes, welches sich der Herausgeber um die 
deutschen Volksbücher unstreitig erworben, und zur 
verdienten Empfehlung des Werks selbst hat Refer. 
ein solches Vorwort nicht unbeachtet und unangeführt 
lassen dürfen, wenn er sich auch nicht geneigt finden 
kann, den Stoff, den dieselben dem heutigen Volksgeist 
darbieten, immer und überall für eine unbedingt gesunde 
und volksgemässe Nahrung zu halten, die Ueberzeu- 
gung aber, däucht ihn, werden Tausende mit ihm thei- 
len, dass die deutsche Sprichwörtersammlung und 
Reineke Fuchs die allerwesentlichsten Bestandtheile der 
Literatur der erwähnten Volksbücher ausmachen.

Was die specieilen Theile des Inhalts anbetrifft, 
so enthält der erste Band die in gereimten Versen ab
gefassten Erzählungen von Heinrich dem Löwen und 
von Reineke Fuchs, nebst den in Prosa geschriebenen 
Sagengeschichten von Magelone und Genovefa, von 
welchen die erstere, 1453 französisch niedergeschrie
bene und 1535 ins Deutsche übertragene, „Historie von 
der schönen Magelone“ betitelt ist und die letztere 
„Eine schöne, anmuthige und lesenswürdige Historie 
von der unschuldig bedrängten heiligen Pfalzgräfin Ge
novefa, wie es ihr in Abwesenheit ihres herzlieben 
Ehegemahls ergangen.44 Jene ist ein Roman, diese 
eine Legende und Wundergeschichte, welche sich im 
Jahre 750 zugetragen haben soll. Beide sind roman
tischer und überspannter Natur und für die gewöhn
lichen Leser voll von Reiz. Die Heldensage „Heinrich 
der Löwe“ ist eine mit unerwarteten Abenteuern und 
wunderbaren Begebnissen verwebte Dichtung. Sie liest 
sich leicht und hat bei aller Neigung zum Ungeheuren 
etwas Anziehendes, Treusinniges und Echtdeutsches. 
Das Meisterwerk der gesammten alten Literatur der 
deutschen Volksbücher ist Reineke Fuchs, und Simrock 
hat dieses allerbeste deutsche humoristische Gedicht 
wieder in seine alte Jambenform zurückgebracht und 
meisterhaft in hochdeutsche Reimverse übertragen. Der 
Hexameter war viel zu hölzern und massiv für eine so 
feine Dichtung, von welcher man nicht weiss, ob man 
mehr ihren Humor, der allenthalben unvergleichlich ist, 
oder den tiefen und klaren Blick in die Natur und 
Menschenwelt, oder die Kühnheit der Rede, oder das 
völlig unabhängige Urtheil, oder die Gewandtheit der 
Darstellung unVEntwickelung bewundern soll, oder 
endlich den grossartigen Geist desjenigen Volks, aus 
dessen Gediegenheit und Freimüthigkeit während der 
servilsten und vorurtheilvollsten Zeiten eine solche 
Schöpfung entsprang.

Den Inhalt des zweiten Bandes machen „die Hei- 
monskinder“, „Friederich Barbarossa“ und „Kaiser 
Octavianus“ aus. Friederich Barbarossa ist eine kurze 
rein historische Erzählung, welche nur 21 Seiten ein

nimmt, die Heimonskinder, auf 214 Seiten, eine heroisch
romantische Sage aus Karls des Grossen Zeiten, in 
deren Schilderungen das Ungeheure und Unbändige, 
Rohe und Wilde, Unnatürliche und Übernatürliche, das 
Schimpflichdemüthige und mittelalterliche Frömmelei 
eine vorherrschende Rolle spielt. Die 182 Seiten ein
nehmende Historie von Kaiser Octavianus, welche aller 
Zeitrechnung Hohn spricht, indem sie den König Da
gobert in Frankreich zugleich mit einem fürtreßlichen 
und unüberwindlichen Kaiser Octavianus zu Rom regie
ren lässt, trägt ein romanhaftes Kleid und fesselt den 
Leser durch poetische Erfindungen, komische Darstel
lungen, wunderliche Situationen und derbe, aber gut- 
müthige Ironie. Auch dieses Stück konnte nicht ohne 
Liebesgeschichte sein.

Die Erzählungen des dritten Bandes sind „Peter 
Dimringer v. Staufenberg,“ „Fortunatus“ (160 Seiten 
lang), „König Apollonius v. Tyrus,“ „Herzog Ernst,“ 
der gehörnte Siegfried“ und „Wigoleis vom Rade.“ 
Peter Dimringer von Staufenberg ist eine romantische 
Rittergeschichte voller Zärtlichkeit, Liebe, Frömmigkeit 
und mittelalterlicher Etiquette. Sie ist in kurzen Reim- 
versen abgefasst. Zu den romanhaften Erzählungen 
oder romantischen Sagen gehört auch Fortunatus. Der 
Verfasser kennt die Welt, so weit cs damals möglich 
war, seine gelegentliche ungesuchte Satire gibt der 
Erzählung, welche im Durchschnitt eben so einfach als 
lieblich ist, eine gute Würze, das Stück ermüdet den 
Leser nicht. Es ist mit der folgenden Vorrede ver
sehen. „Diess Buch zeigt an, wie ein Jüngling, ge
boren in dem Königreich Cypern, mit Namen Fortu
natus, in fremden Landen zu Armuth*  und Elend kam, 
und wie ihm in einem wilden Wald die Jungfrau des 
Glücks in seiner Betrübniss begegnete, und ihm ein 
Seckel gab, welchem nie Geld gebrach, mit welchem 
Seckel er danach manches Land und Königreich durch
zog, auch wie er zu dem Sultan von Kairo kam, der 
ihn zu Gast lud, und ihn alle seine Schätze und kost
baren Kleinode sehen liess, auch ein altes haarloses 
Hütlein, genannt Wünschhütlein, zeigte, welches ihm 
Fortunatus entführte und damit in sein Vaterland Cypern 
fuhr, wo er sich verheirathete und nach seinem Ab
leben zwei Söhne hinterliess, mit Namen Ampedo und 
Andolosia, welche das Seckel und das Hütlein von 
ihrem Vater erbten, wie ferner Fortunatus und seine 
gedachten beiden Söhne mit den zweien Kleinoden viel 
Wunders gethan und erlitten, auch Wollust und Freude, 
Noth und Drangsal bis an ihren Tod erfahren haben: 
woraus Jeder erlernen mag, dass Vernunft un<* Weisheit 
vor allen Schätzen der Welt zu erlangen alle Menschen 
begierig sein sollen.“ Der sehr anziehende historische 
Roman König Apollonius von Tyrus hat seinen Stoff 
aus der Zeit des Antiochus Seleucus von Antiochien, 
strotzt von abenteuerlichen Dingen und wunderbaren 
Schicksalen, und fesselt auch nicht allein durch eine 
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gleichmässige, angemessene Haltung, sondern auch 
durch manche glückliche Erfindung und eine gute Dar
stellung die Aufmerksamkeit des Lesers von Anfang 
bis zu Ende. Die Historie von Herzog Ernst von Baiern 
und Oesterreich ist eine mit den seltsamsten Aben
teuern, welche ihm auf seinen Verbannungsreisen in 
fernen Landen widerfahren, und mancherlei roman
tischen Elementen durchwebte Sagengeschichte, welche 
als Kunstwerk keine grossen Ansprüche machen kann. 
Doch ist der einfache Ton der Erzählung sehr unter
haltend, und manches Abenteuer, wie mit den vogel
köpfigen Agrippern und ihrem schnäbeligen König im 
Lande Indien, ist recht geeignet, die Leselust zu be
friedigen. Die Heldensage, der gehörnte Siegfried ist 
der von Wigoleis vom Rade dem Inhalt nach sehr ähn
lich und der wälschen'Lügensage von König Arthur an 
Überspanntheit nahe stehend, wenn auch der wälsche 
Hochmuth, der sich bei aller Erbärmlichkeit brüstetj 
ihr fehlt. Sie enthält die Geschichte von den Helden- 
thaten, Abenteuern und Gefahren Siegfrieds, dessen 
Vater Sieghard König in den Niederlanden gewesen 
sein soll. Die Heldensage von Wigoleis vom Rade 
scheint mir eine ursprünglich wälsche zu sein. Der 
ganze Geist, der sie erfüllt, ist der grossprahlerische 
wälsche, dessen Heldenthaten zu jeder Zeit nur auf 
dem Papier sich gezeigt haben und immerdar leeres 
Maulheldenthum gewesen sind. Auch die Localitäten 
sind alle wälsche, selbst der Name des Helden ist ein 
wälscher. Das Vorwort zum gehörnten Siegfried lautet 
über Wigoleis vom Rade folgendermassen: „Es wird 
in vielen Historien gelesen, dass König Artus von Brit- 
tanien zu seiner Zeit so eine herrliche Hofhaltung mit 
den allertapfersten Rittern, so zu der Zeit gelebt, ge
halten habe bei der Tafelrunde, von demselben ist auch 
zum Ritter geschlagen der vortreffliche noch junge 
Herr Wigoleis vom Rade, der dann kurz darauf in 
seinen noch blühenden Jahren die allervortrefflichsten 
Abenteuer bestanden, dass es kaum zu glauben ist, 
indem er nicht allein Riesen und andere Ritter getödtet, 
und etliche gezwungen, dass sie seinen Willen erfüllen 
und selber die Zeitung nach der Tafelrunde bringen 
mussten, dass sie von ihm überwunden wären, son
dern er hat auch noch über das den ungeheuren Dra
chen Python, damit wol ein ganzes Heer zu thun ge
habt hätte, getödtet, wie auch den verzauberten Wurm 
und Drachen, oder vielmehr den leibhaften Teufel, mit 
grosser Mühe und Arbeit überwunden, und endlich dem 
Erzzauberer Roas nach sehr hartem Gefechte in seinem 
eigenen Schlosse und Pallast mit allen seinen Aben
teuern ein Ende gemacht, und dasselbe ganze Land 
und Königreich Corotin wieder an die überaus schöne 

und holdselige Jungfrau Laria, des Königs Tochter 
gebracht, die er auch (Herr Wigoleis) nach seiner 
grossen und überaus schweren Mühe, Arbeit und Gefahr 
zur Vergeltung, nebst dem Königreich, überkommen, 
wie solches weitläufig in der abenteuerlichen Historie 
von Herrn Wigoleis nach der Länge mit aller Lust und 
Ergötzlichkeit wohl zu lesen.“

Der vierte Band enthält die vier von einander ganz 
verschiedenen Stücke: „Dr. Johannes Faust“, „Dr. Jo
hannes Faust. Puppenspiel“, „Tristan und Isalde“ und 
„Die heiligen drei Könige“. Die beiden ersten sind 
von echt deutscher Herkunft, das dritte ist eine alte 
cornwälsche Heldensage von der überspannt romanti
schen Gattung und in mancher Hinsicht der prahlen
den, prunkenden und überschwenglichen Arthurssage 
ähnlich, das vierte endlich eine Legende. Der Verfas
ser des letztgenannten Büchleins war Johannes von Hil
desheim (f 1375). Es bietet der Einbildung des Volks 
Anmuthiges genug. Die Bibel kennt keine heiligen drei 
Könige, sondern nur die „drei Weisen aus Morgenland. 
Die deutsche Übersetzung — denn es war ursprünglich 
auf Latein abgefasst — ist, wie Hr. S. sagt, im Jahre 
1389 der Frau Elsbeth von Katzenellenbogen zu Liebe 
gemacht. Die kurze Einleitung des Verf. lautet also: 
„Hier hebt sich an ein Buch, gesetzt zu Ehren unse
res Herrn Jesu Christi und seiner Mutter Marien, von 
der heiligen drei Könige Würdigkeit, wie sie in die 
Lande kamen, was sie begangen und vollbracht haben 
bis an ihr Ende, darnach wie sie nach ihrem Sterben 
zerstreut und von einander gekommen und von Helena 
wieder zusammengebracht worden sind, und zuletzt wie 
sie Bischof Reinold in deutsche Lande gen Köln ge
führt hat, wo sie noch heutzutage rasten.“ Schon aus 
den Localitäten und Namen in Tristan und Isalde er
sieht man, dass dieser alte wälsche Roman auf kelti
scher Sage sich gründet. Er wird, im Allgemeinen ge
nommen , wol ebenso viel Macht über die Aufmerksam
keit des gewöhnlichen Lesers üben, als der beste neueste 
Roman zu thun pflegt. Bei Thomas Rhymer de Er- 
keldoun, dem ältesten bekannten schottischen Poeten 
im 12. und 13. Jahrh., der in der breitschottischen Sprache 
Südschottlands die erste classische englische Romanze, 
den Sir Tristrem, schrieb, istYsonde die Schöne (swete 
Ysonde the schene — Ysonde with hand schene), in 
unserm Stück ist es Isalde. Thomas von Erkeldoun, 
ungefähr ein Zeitgenosse Gottfrieds von Strasburg, über
setzte nicht aus dem Französischen, sondern verfasste 
sein Originalwerk auf Grundlage» keltischer Tradition.

(Der Schluss folgt.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena*  Druck und Verlag von A. Brockhaus in Leipzig.
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Volksscltriften.
Die deutschen Volksbücher gesammelt und in ihrer 

ursprünglichen Echtheit wiederhergestellt von Karl 
Simrock.

(Schluss aus Nr. 144.)

Uber die höchst anziehende und lehrreiche Historie 
von Dr. Faust halte ich es für das Beste, ein paar 
Worte aus dem Vorberichte des Herausgebers hier 
anzuführen. „Das hier endlich wieder aufgelegte älte
ste . Volksbuch von Doctor Faust ging noch vor Kur- 
zem in England und Frankreich und geht jetzt noch m 
den Niederlanden im Schwange, in seiner deutschen 
Heimat ist und war es aber lange Zeit gänzlich vom 
Markt verschwunden, von andern weniger volksthüm- 
lichen Werken verdrängt. ... Es gereicht mir daher 
zur ganz besondern Freude, dass ich es in Deutsch
land von neuem in Umlauf bringen kann, und zwar in 
einer Vollständigkeit, die sich noch in keiner von allen 
bisherigen Ausgaben fand. . . . Der Verfasser des 
Volksbuchs hat sich nicht genannt, wir wissen auch 
nichts über ihn, als was der Drucker Johann Spies 
meldet, indem er berichtet, die Handschrift des Buchs 
sei ihm neulich durch einen guten Freund aus Speier 
mitgetheilt und zugeschickt worden. . . . Über den 
Ursprung der Sage hier nur so viel, dass es wirklich 
einen oder mehre Schwarzkünstler gegeben, Na
mens Faust, aber schon der ältere derselben nannte 
sich den „jünger» Faustus“, waraus man sieht, dass 
damals entweder die Sage schon bekannt war, oder 
man doch schon von einem ältern lebenden Schwarz
künstler des Namens wusste. Wer dieser ältere gewe
sen ob ihm der Name Faustas wirklich gehört, oder 
ob er sich ihn nur beigelegt habe, das wissen wir nicht. 
Der Versuch, den Ursprung der Faustsage an die Er- 
findun» der Buebdruckerkunst zu knüpfen, wird we
nigstens so lang6 nicht gelingen, als der Beweis nicht 
geführt werden kann, dass der Miterfinder Johannes 
Fust durch seine Bücher in den Geruch der Zauberei 
gekommen sei.“ Und ebenso weiss ich über den vor
trefflichen. Doctor Johannes Faust als Puppenspiel in 
vier Aufzügen nichts Besseres und Treffenderes in der 
Kürze zu sagen — indem ich derselben Ansicht bin — 
als was Hr. S. in der Vorrede dazu nach seiner ge
wohnten klarblickenden Weise sagt. „Nächst Goethe’s 
Faust“ — sind seine Worte — .jbaf ohne Zweifel das 
alte Puppenspiel von Faust unter allen Gedichten, wo

zu die Faustsage Veranlassung gegeben hat, das grösste 
poetische Verdienst. Es stellt die Faustsage anziehen
der dar als das Volksbuch und reiner als Goethe, der 
sich nach dem Grundgedanken seines Gedichts von der 
Sage, der Faust’s Höllenfahrt wesentlich ist, entfernen 
musste. Von dem Werke des grossen Meisters wird 
es nicht in Schatten gestellt, es ist in seiner volksmäs
sigen Art ebenso kühn und geistreich erfunden und 
durchgeführt? als Bühnenspiel runder und von stärke
rer, wenn auch nicht so tiefgreifender Wirkung. Aus
serdem hat es als die nächste Quelle Goethe’s, sowie 
Lessing’s und Maler Müller’s, eine grosse Bedeutung. 
Es ist daher zu verwundern, dass man es nicht früher 
herzustellen versucht hat.“ In demselben Vorworte 
bemerkt Hr. S.: „Dass der Dialog, die Ausführung 
überhaupt grösstenteils mir gehört und alle Verse auf 
meine Rechnung kommen, brauche ich nicht erst zu 
sagen. Wer genauere Auskunft begehrt, mag die Quel
len vergleichen, aus welchen ich geschöpft habe.“

Der fünfte Band besteht, wie schon erwähnt, aus 
den deutschen Sprichwörtern, im Ganzen 12,396. Die
ser Band ist das echteste Volksbuch, welches es ge
ben kann. Wäre es nur in den Händen aller Deutschen.

Der sechste Band enthält neun verschiedenartige 
Erzählungen, nämlich „Melusina“, „Markgraf Walther“, 
„Gismunda“, „Der arme Heinrich“, „Der Schwanen- 
ritter“, „Flos und Blankflos“, „Zauberer Virgilius“, 
„Bruder Rausch“ und „Ahasverus“. Darunter ist Me
lusina die umfangreichste (116 Seiten). Sowie die we
nigsten der sogenannten deutschen Volksbücher deut
schen Ursprunges sind — denn viele sind blosse Über
setzungen und die Mehrzahl von franscher oder kelti
scher oder orientalischer Herkunft —, so ist auch die 
Melusina blos eine fransche Übersetzung oder eigent
lich nur ein Auszug aus französisch geschriebenen Bü
chern, die aus dem Lateinischen übersetzt waren. «Vor 
Zeiten war ein Graf von Poitiers in Frankreich, wel
cher auch Herr zu Porten ach hiess, mit Namen Jo
hannes, der begehrte von seinem Caplan? H1111 elnen 
Auszug aus den Chroniken seiner Vat^^d^ zu ma
chen, wie und durch wen das SchI°sS und die Stadt 
Lusignan in Frankreich angefangen, gebaut und ge
stiftet worden sei, desgleichen, aus welchem Geschlecht 
er und seine Väter wären. Daraus sollte er ein Buch 
in Reimen machen. Dieser fand zu Portenach Bücher 
in französischer Sprache, die aus dem Lateinischen 
übersetzt waren; daraus zog er folgenden deutschen
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Inhalt ri4 so beginnt die mit vielen Märchen, Abenteuern, 
Liebesaffären, Wundergeschichten und andern seltsa
mem Zuthaten vermengte Historie von Melusina,. welche 
in solcher romanhaften Gestalt geeignet genug ist, einer 
zahlreichen Lesewelt zu gefallen. Der deutsche Über
setzer fügt am Schlüsse hinzu: „Diese Historie habe 
ich Thüring von Ringoltingen mit der Hülfe Gottes im 
Jahre 1466 völlig zu Stande gebracht/4 Seinen „gnä
digsten Herrn“ nennt er „den Markgrafen zu Röteln“. 
„Ich habe noch viele andere Historien“ — fährt er 
fort — „als von des Königs Artus Hofe und seiner 
Ritterschaft, von Herrn Iwein und Herrn Gawan, Herrn 
Lanzelot, Herrn Tristan und Parcifal, ingleichen von 
Herzog Wilhelm von Orleans und von Pontus und Mer
lin gelesen.“ Also lauter wälsche Histörchen, von ei
ner Nation, die in ihrem ganzen Leben nur geschwatzt, 
nie gehandelt hat. „Da mir aber“ — heisst es ferner 
— „die Historia von der Melusina am besten gefallen 
hat, und auch eine der wahrhaftigsten vor den andern 
allen zu sein scheint, so habe ich sie zu verdeutschen 
nicht unterlassen wollen.“ Die romantische Sage von 
Markgraf Walther ist eine Composition von vornehmen 
Liebeshändeln, Heirathsgeschichten und Geburten. Die 
Scene der Begebenheiten ist in Italien. Die Geschichte 
von Gismunda ist nur 16 Seiten lang. Der Titel heisst: 
„Eine schöne Historie von des Fürsten von Salerno 
schöner Tochter Gismunda“. Sie ist aus der Zeitge- 
schichte Kaiser Friedrich’s I. genommen und enthält das 
feurige, aber tragisch endende Liebesabenteuer zwi
schen Gismunda und Guiscardus. Der Liebhaber ward 

* gefangen und Gismunda’s Vater, Tancred, befiehlt, ihm 
das Herz aus dem Leibe zu schneiden und dasselbe in 
einer goldenen Schale seiner Tochter vorzusetzen. Sie 
sprach: „Wahrlich, kein schlechterer Sarg als ein gol
dener geziemte einem edeln Herzen wie dieses“. „Sie 
neigte ihr Haupt auf die güldene Schale und das todte 
Herz, fing jämmerlich an zu weinen und küsste immer 
das todte Herz. Sie hatte sich giftige Kräuter und Wur- 
zeln kommen lassen und ein Wasser daraus bereitet, 
um solches im Fall der Noth zu gebrauchen. Jetzt 
nahm sie das Getränk und goss es in die güldene Schale, 
auf ihres Allerliebsten blutiges rothes Herz, das sie 
mit ihren elenden Zähren zuvor gewaschen hatte, und 
setzte das giftige Wasser an ihren Mund und trank es 
ab von dem todten Herzen, bestieg dann mit der gül
denen Schale ihr Bette, drückte ihre Brust aufs zärt
lichste an die güldene Schale und wartete, ohne ein 

• Wort zu sagen, des Todes. Und als sie bemerkte, dass 
ihr Ende gekommen, nahm sie das todte Herz, drückte 
es noch einmal an ihre Brust und sprach zu denen, die 
umherstunden: „Gesegne euch der liebe Gott, that dar
auf ihre Augen sanft und stille zu, und ohne alle Un- 
gebürde entschwanden ihr Sinne und Vernunft.“ Gis
munda war über die Vorurtheile des Adels hinweg und 
darum liebte sie ohne Scheu den Guiscardus. „Es ist 

gewiss und wahr“ — spricht sie — „dass ich Guiscar- 
dum herzlich lieb gehabt, und ihn noch, so lange ich 
lebe, lieb haben will, und wenn es möglich ist, dass 
man nach dem Tode noch lieben kann, so will ich ihn 
in Ewigkeit lieb haben.44 Das vierte „so werthvolle“ 
Stück des sechsten Bandes ist der arme Heinrich. In 
der Vorerinnerung dazu sagt Hr. S.: »Nachstehendes 
Büchlein gehört nicht zu denen, welche seit Jahrhun
derten auf Märkten und Kramläden feil geboten wor
den sind. Es ist also nicht Volksbuch, allein es steht 
im Begriff, es zu werden . . . ich bin überzeugt, es hätte 
längst Volksbuch zu werden verdient und würde es 
auch geworden sein, wenn man es in den ersten Jahr
hunderten nach Erfindung der Buchdruckerkunst dem 
Volke dargeboten hätte ... ich gebe es in ungebunde
ner Rede, weil ich glaube, dass es sich so leichter 
allgemeinem Eingang verschaffen wird.44 Es ist eine 
echt deutsche Erzählung, ein alter echt schwäbischer 
Roman. Das Ganze schliesst mit einer Heirath, und 
die letzten Worte des Verf. lauten: „Nach langem glück
lichem Leben ward ihnen das ewige Reich verliehen. 
Möge uns allen zuletzt der Lohn werden, den sie em
pfingen. Dazu helfe uns Gott! Amen.“ Die mit Intri- 
guen und Ränken, Wundern und Ungeheuerlichkeiten, 
Verfolgungen und Verwickelungen, Kampfgeschichten 
und prunkenden Märchen ausgestattete romantische Sage 
der Schwanenritter ist nicht auf deutschem Boden ge
wurzelt, was man schon aus dem Namen und Örtlich
keiten des Stückes deutlich ersieht. Zu Anfänge des
selben wird Fransch Flandern als die Scene der Bege
benheiten bezeichnet. Aber ein deutscher Geist durch
weht die Sage, und sie ist so erzählt, dass die Auf
merksamkeit des Lesers von Capitel zu Cap.itel gesteigert 
wird. Der Inhalt ist vielartig, reichhaltig, die Sprache 
angenehm einfach, oft kindlich, naiv, innig, anmuthig. 
Man merkt, dass das Büchlein kein Product eines Ein
zelnen, sondern eine Volkssage ist, und zwar eine sehr 
alte. Die romantische Erzählung von Flos und Blank- 
flos (Blume und Weisblume) ist die Geschichte eines 
Liebespaares, deren Liebe von Kindheit auf ungemein 
viel Kummer und Prüfung erdulden musste, ehe sich 
nach einer langen Reihe von Jahren die Dinge zum 
Besten wendeten, und die in ihrem Unglück so glück
lichen Liebenden auf immer mit einander vereinigt 
wurden. „Und Flos und Blankflos“ — so endet die 
Erzählung — „gewannen eine Tochter, Bertha genannt, 
die nachmals die ‘Hausfrau Pipins war? dem sie den 
grossen Kaiser Karl gebar, von dem die Welt Wunder 
sagt.44 Die 61 Seiten lange Erzählung von dem tau
berer Virgilius ist eigentlich ein närrisches italienisches 
Märchen von geringem Werth» obgleich Stellen darin 
sind, wie die folgende, die für Manche anziehend sein 
mögen. „Nun war ein Tag gesetzt, an dem Virgilius 
zu dem Thurm kommen sollte, der auf dem Markt von 
Rom stand, und in der ganzen Stadt war kein so hoher
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Thurm mehr. Virgilius kam an den Thurm, die Jung
frau liess den Korb herab, Virgilius setzte sich hinein 
und die Jungfrau zog ihn hinauf bis zum zweiten Stock
werk. Und als er auf zehn Schuh noch von ihrem 
Fenster war, befestigte sie das Seil und liess den Vir
gilius da hangen. Da sprach die Jungfrau: Meister, 
ihr seid betrogen. Morgen ist Markttag: da soll ein 
Jeglicher euch sehen und die Büberei, die ihr treibt, 
dass ihr bei mir schlafen wolltet. Ihr Zauberer, ihr 
Schelm, ihr Schalk, hier mögt ihr bleiben. Da ging 
sie hin und schloss ihr Fenster zu, Virgilius aber blieb 
hangen bis der Morgen anbrach und alle Leute es sa
hen und auch der Kaiser sich schämte und der Jung
frau entbot, dass sie ihn herabliesse. Das that sie 
denn und als er unten war, schämte er sich und sagte, 
er würde sich ehestens rächen.“ Fasst man die Ge
schichte des Virgilius zu Rom bildlich auf, oder be
trachtet man das Märchen als eine Satire, so ist ein 
Sinn darin, sonst ist ihm, äusser einzelnen naiven und 
komischen Stellen, aller Werth abzusprechen. Der 
Verf. schliesst sein Büchlein so: „Noch vollbrachte 
Virgilius viele andere wunderbare Dinge, die in diesem 
Buche nicht beschrieben sind. Gott gönne uns Barm
herzigkeit, dass wir in dem Buch des ewigen Lebens 
geschrieben bleiben. Amen.“ — Welche Fortschritte 
der Mensch macht, wenn er sich erst zum Bösen hin
geneigt. hat, zeigt Bruder Rausch gar einfach und klar, 
denn dieses von Hrn. S. gut ausgewählte treffliche 
Spottgedicht in Reimversen ist eine dem Leben sehr 
treu entlehnte Schilderung. Die Entartung und Lieder
lichkeit in unsern nordischen Klöstern, hauptsächlich 
in Dänemark, ist hier recht naiv und treffend persi- 
flirt. Schon Adam von Bremen im 11. Jahrh., der es 
aus Erfahrung wusste, schildert sehr eindrücklich den 
gewohnten Hang der Dänen und Schweden.zur Wol
lust und Unfläthigkeit.

„Sie wurden feist und dazu geil, 
Der Weg zum Himmel war zu steil.“ 

heisst es von den Klostermenschen in Bruder Rausch. 
Der Spott trifft zunächst und namentlich ein dänisches 
Kloster, dessen der Verf. mit folgenden Worten Er
wähnung thut:

Wie ich von Einem des Ordens vernommen, 
Der aus dem Kloster war gekommen, 
So ist das Kloster Essrom genannt, 
Bei HelsinghÖr in Seeland, 
Und unter dem Bisthum Rosschild gelegen, 
Wo sie Bernhardiner Ordens pflegen. 
Damit will ich die Märe schliessen, 
Ob Jemand drob hätt’ ein Verdriessen, 
Möcht’ er das Bisthum selbst bereisen 
Und sich da lassen unterweisen.“

Das letzte Stück im sechsten Bande ist die Sage 
von dem ewigen Juden, welche betitelt ist: „Kurze 
Erzählung von einem Juden aus Jerusalem mit Namen 
Ahasverus, welcher bei der Kreuzigung Christi selbst 

persönlich gewesen, auch das Crucifige über Christum 
hat helfen schreien und um Barnabam bitten.“ In sei
nem Vorbericht dazu sagt der Herausgeber: „Die in 
Koch’s Compendium ausgesprochene Vermuthung, dass 
schon im 16. Jahrh. ein Volksbuch von dem ewigen 
Juden im Schwange gewesen sei, ist zwar unerwiesen, 
und der Auszug, welchen Reinhard in seiner Biblio
thek der Romane nach Koch daraus geliefert haben 
soll, nicht aus dem alten Volksbuch, sondern aus einer 
sehr modernen französischen Bearbeitung dieses Stoffs 
geflossen, aber sie ist mir dennoch nicht ganz unwahr- 
scheinlich." Die Sage von dem ewigen Juden ist auch 
in den frisischen Ländern eine alte.

Ref. glaubt zur Anzeige dieser Volksbücher nun 
das Seinige gethan zu haben und wünscht denselben 
eine solche allgemeine Anerkennung, Theilnahme und 
Verbreitung im gesammten deutschen Vaterlande, wie 
sie unstreitig in hohem Maasse verdienen. Der Her
ausgeber, der sich keine Mühe hat verdriessen lassen, 
solche Nationalschätze zu sammeln, zu säubern und 
ihrer Würde und ihrem Werthe gemäss wiederherzu
stellen, wird durch den beim Schluss der Sammlung 
versprochenen besondern Band mit Einleitungen, Ab
handlungen und Erläuterungen zu den einzelnen Volks
büchern unzweifelhaft über so Vieles Aufschluss zu 
geben wissen, was auch der gebildetste Leser sich 
nicht selbst erklären kann, und so das gemeinsame In
teresse an dem so schätzbaren Nationalwerk noch be- 
bedeutend erhöhen. Und so wie er kein Opfer ge
scheut hat, dem Vaterlande nützlich zu werden, dem 
grossen deutschen Vaterlande, dessen Einigung und 
Einigkeit nun, da die Zeit der Gewaltherrschaft ein 
Ende hat, herrliche Früchte verheisst, so auch verdient 
der Verleger kein geringes Lob, der sich geneigt finden 
konnte, ein solches Unternehmen in dem 'zerrissenen 
Deutschland zu unterstützen und so zu unterstützen 
wie er es gethan. Das erstarkte patriotische Gefühl 
wird das Verlangen nach unsern Volksbüchern stei
gern, aber der freie Geist, der jetzt wiedergeboren 
wird, ihren Inhalt prüfen.

Kiel*  A. J. Clement.

Deutsche Alterthumskunde.
Zeitschrift für deutsches Alterthum, herausgeoe^en von 

Moriz Haupt. Sechsten Bandes erstes Leipzig, 
Weidmann. 1847. 8. 1 Thlr.

Der Inhalt des genannten Heftes »sG w*e ^er se^ner 
Vorgänger ziemlich mannichfaltig un^ Mietet theils ganz 
Neues dar, theils ergänzt und beleuchtet er Bekanntes.

I. (S. I). Die fünf Sinne > von Jae. Grimm. Der 
Verf. rechtfertigt den freien Gebrauch des Wortes se
hen in der alten griechischen, römischen und deutschen
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Sprache, wo das neuere Urtheil hören verlangt und 
geht dann zur Mittheilung einer früher veranstalteten 
Sammlung der verschiedenen Bezeichnungen der fünf 
Sinne in den deutschen Sprachen über, woraus sich 
die Gemeinschaft der einzelnen Sinne unter einander 
noch weit besser an den Tag legen werde. Die Unter
suchung und Entwickelung ist, wie gewöhnlich, vor
trefflich. Mit Recht tadelt der -Verf. Graff, der hö
ren von der indischen Wurzel shru ableitet und weist 
derselben die ahd. hlosen, hlust, hliumunt, das goth. 
hliuma, das ahd. lauschen zu. Die Untersuchung über 
hören und sehen u. s. w. und ihr gegenseitiges Ver
hältniss ist mit dem hier Gesagten noch nicht abge
schlossen , und bin ich der Meinung, dass opav durch
aus nicht das goth. hausjan, ahd. hörran sein kann, 
schon darum, dass dem spir. asp. deutsches s ent
spricht, z. B. OTva sibun, c sa, aX<; salt u. s. w., ap.a 
sama u. s. w. Sehr merkwürdig ist der leise Übergang 
der Begriffe und der dafür gebrauchten Bezeichnungen 
in den deutschen und verwandten Sprachen. Daher, 
sagt Grimm, ist den Dichtern ein Recht gegeben, einen 
Ausdruck für den andern zu setzen.

Grimm geht dann zu dem adject. eigenes Stammes 
über, welche den Mangel der beiden wichtigsten Sinne 
ausdrücken. Abermals Übergang der Begriffe, sodass 
der des Stumpfsinnes das Gemeinsame ist. Das wird 
hier nicht blos für die deutschen, sondern auch für 
griechische und lateinische Worte gewiesen.

Wie aus ähnlichen Forschungen alle Mal auch die 
verwandten Sprachen Licht erhalten, so auch hier: 
diese Abhandlung Grimm’s ist eine schöne Ergänzung 
und Berichtigung zu der 20. Abhandlung (de vocabulis 
sensuum eorumque confusione) in Lobeck’s Rhematicon, 
die gerade ihn zur Mittheilung dieses Aufsatzes bewog.

II. (S. 15.) Die Anthropogonie der Germanen.
Von Wilh. Wackernagel. Die Sage von Tuisco und 
Mannus handelt nicht vom Ursprünge des germanischen 
Volkes, sondern vom Ursprünge aller Menschheit, ist 
mithin an gar keine Örtlichkeit geknüpft, oder, wenn 
ja, wol an eine dunkel vorgestellte asiatische. Erst 
mit der Erzählung von den Söhnen des Mannus reiht 
sich die germanische Stammsage an. Tuisco ist, wie 
verschiedene Gestalten anderer Mythologien, die ver
glichen sind, ein erdgebornes Wesen, vaterlos und 
ohne seines Gleichen, darum auch er von zwiefachem 
Geschlechte. Und dies sagt auch sein Name, denn 
tuisco (twisco) ist das ahd. zuisco, der zwiefache. Das 
ist die einzig richtige Ansicht. Der Sohn dieses erd- 
geborenen Gottes ist nun man, der erste Mensch, des
sen Nachkommen ebenso heissen (goth. man, manna, 
ahd. man, mannus u. s. w., abgeleitet von mannises,

Mensch u. s. w.). Tacitus irrt daher, jene Sagen und 
Lieder der Germanen auf deren inländischen Ursprung 
und ihr Bewusstsein desselben deutend, wie noch da
durch bestätigt wird, dass bei den Indern der einzige 
aus der Sindflut gerettete Mensch Manus, und seine 
Nachkommen, das neue menschliche Geschlecht, ma- 
nudschas, manuschjas, mänuschas, der Mann mänawas, 
das Weib manawi heissen. Zum Schlüsse gibt der 
Verf. noch fragende Vermuthungen über Ingo, Isco und 
die Endung -aevo in Ingaevones, Iscaerones, Frisaevo, 
Frisiavones.

III. (S. 21.) Zwei Mordsühnen von 1285 und 1288. 
Mitgetheilt von Fr. Böhmer. Mit Erläuterung. Sehr 
merkwürdig.

IV. (S. 27.) Briefe aus dem 14. Jahrhundert. 
Mitgetheilt von Fr. Böhmer. Aus dem cod, rhil. 71 
zu Wien. Sie sind von einem unbekannten Kanzler 
KaiTs IV. Der erste betrifft die Markgräfin Margaretha 
Maultasche, der andere zergliedert ein Gedicht Frauen
lobs und ist ein altes Zeugniss von einem deutsch-böh
mischen Sprachkampfe. Im dritten wird Petrarca um 
die Auslegung seiner eclogae gebeten. Böhmer erwähnt 
eines weit grössern Briefes des Kanzlers an Petrarca 
aus derselben Sammlung, des Inhalt im Arch. d. Ge- 
sellsch. f. alt. deutsch. Gesch. 2, 456 angegeben ist. 
Der vierte Brief ist an den Kaiser über einen Maler.

V. (S. 31.) Der Ehrenbrief Jacob Päterichs von 
Reicherzhausen. Von Karajan. Dieses Gedicht, wel
ches Duellius in den excerpt. gen. mit geringer Sorg
falt herausgab, ist hier aus der Handschrift jetzt im 
Chorherrenstifte Herzogenburg, früher im Kloster St. An
dreä an der Trausen, mitgetheilt.

VI. (S. 59). Ritter Radibolt. Von Karajan. Aus 
einer Handschrift des 17. oder 18. Jahrh., die im 
J. 1841 in Wien versteigert ward, und geschichtliche 
Sammlungen über die Geschlechter von Egmont, Hirn
heim, Katzenstein, Flochberg, Eissenberg enthält, ist 
dies Lied „vom ritter Radibolt und von der Zerstörung 
der Vesten Hirschstein“ mitgetheilt.

VII. (S. 62.) Wado. Von Karl Müllenho/f. Das 
wesentlichste dieser anziehenden Abhandlung «her den 
alten Helden der Sage ist des Verf. Nachweis, Wado 
sei ein Meerriese, sein Name bedeute „Wader.“ Sonst 
wird wahrscheinlich gemacht, dass Vilhunaland aus 
Wihingoland entstanden und Vilhinus erst aus Vilhina- 
land abgezogen sei; ferner werden die angelsächsische 
Helsingas von hals in der Bedeutung „Raum des Schif
fes, wo die rudernden Helden sitzen“, abgeleitet u. s. w.

(Der Schluss folgt.)

' ■ — " I"
Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. Brockliaus in Leipzig.
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(Schluss aus Nr. 145.)

VIII. (S. 96). Uber Neidharts höfische Volkspoesie. 
Von R- v. Liliencron. Zuerst wird von der Bedeu
tung des Frühlings und Herbstes für Naturmenschen 
und die Dichtung, demnächst von jenen auf Streit 
zwischen Frühling und Herbst, Sommer und Winter 
zielenden Anfängen sehr vieler Lieder der Minne
sänger und namentlich Neidhart’s gehandelt. Nach 
diesen Eingängen zerfallen Neidhart’s Lieder in zwei 
Abtheilungen, die man am füglichsten Sommerlieder 
und Winterlieder nennen kann. Der Unterschied be
schränkt sich aber nicht blos auf jene Eingänge, son
dern ist wesentlich. Zum Sommerliede sich wendend, 
weist der Verf. den Unterschied zwischen tanz und 
reie nach. Der reie ist der nach alter Sitte der Früh
lingsfeier zukommende Tanz. Wie aber Neidhart der
jenige Minnesänger ist, welcher sich am engsten an 
die Dichtung des Volkes anschloss, unmittelbar aus 
dem Herzen des Volkes schöpfte, so sind alle seine 
Frühlingslieder auch Heien. In Rücksicht auf ihren 
Strophenbau finden sich unter ihnen alle jene Töne, 
die durch Ungleichheit der Stellen der minnesängeri- 
schen Regel widersprechen, und zwar neben andern, 
die der Regel folgen. Gerade das ist alte, ursprüng
liche Volksweise. Es folgt Darstellung der Reienform 
und verwandter Töne.

In Bezug auf den Inhalt der Reien, den übrigen 
Liedern gegenüber, treten zwei ganz gesonderte Reien 
entgegen. .,Das Grundthema der einen Reie ist die 
gogelheit der dörper, ihr Streit unter einander und mit 
dem Dichter wenn er als Liebender in ihrer Mitte 
auftritt, — das Winterlied, bald schildernd, bald erzäh
lend aus den Freuden des verflossenen Sommers. Das 
Sommerlied dagegen hat seinen charakteristischen Punkt 
in der Ankündigung und Feier der frohen Zeit, welche 
zur Linde hinruft zu Tanz und Liebeslust; und zwar 
knüpft sich daran dann eine kleine auf denselben Ge
genstand bezügliche oder doch mit ihm zusammenhän
gende Situation oder Scene.“ Die zweite Liedergattung, 
die Winterlieder, sind auch Tanzlieder und wahrschein
lich liegen ihnen ältere Volkslieder zu Grunde. Da

bei wird zugleich von den Eigennamen in Neidhart’s 
Liedern gehandelt.

Neidhart’s Stand anlangend, war er, wie schon 
erwiesen ist, ein Ritter und sang vor Hofleuten. Da
für aber, dass er dennoch in echten Liedern nie an
ders, als inmitten der Bauern erscheint, gibt es, wie 
der Verf. gründlich darthut, keine weitere wahrschein
liche Erklärung, als dass man unter der Maske der 
Bauern Niemand anders zu suchen bat, als des Dich
ters eigene höfische Umgebung. Dabei kommt der 
Verf. natürlich auf Neidhart’s Witz zu sprechen. „Das 
in sich Kleinliche und Erbärmliche ist es, über das er 
die Geissel seines Spottes schwingt, wie es, weit ent
fernt seine Ohnmacht zu fühlen, sich vielmehr spreizt, 
wie es, was ihm an innerem Gehalt abgeht, durch den 
übel gelungenen Schein äusserer Würde zu ersetzen, 
seine Anerkennung durch plumpe Forderung zu er
trotzen wähnt. Zum Schlüsse werden Neidhart’s Stel
lung innerhalb des Minnesanges und seine Nachahmer 
besprochen.

Ich muss mich mit diesen Andeutungen begnügen und 
bemerke nur noch, dass, obwol der Verf. keine Kritik 
der unter Neidhart’s Namen gehenden Lieder geben 
will, sein langer und gediegener Aufsatz doch gar 
schöne Beiträge dazu liefert.

IX. (S. 117. Zur Mythologie. Von A.Kuhn. Diese 
Abhandlung ist nicht nur für die deutsche, sondern auch 
die indische, griechische und römische Mythologie von 
Bedeutung. Der Verf. erläutert vornehmlich die Sage 
von den Hunden des wilden Jägers (Wodans und sei
ner Stellvertreter) umständlich und scharfsinnig aus der 
indischen Mythologie. Wie der Umzug des wilden Hee
res der Sturm ist, so ward in jenen Hunden (oft nur 
einer) der Wind vorgestellt. Jemehr aus dem ihnen 
anfangs gleichen Gotte ein gebietender, menschlich ge
stalteter Herrscher ward, um so mehr blieb auch die 
Naturbedeutung der Mythen nur an seinen Begießern, 
den Hunden, haftend. Selbst die in der deutschen My
the sonst vergessene Ursache des Zuges Wödan’s (^es 
wilden Jägers u. s. w.) mit seinem Hunde ,st n e’ner 
hannöverschen, vom Verf. mitgetheilten SaSe erhalten. 
Wie nämlich Indras mit der Götterhündin Saramä ge
raubte Kühe sucht, so muss hier der Ruljäger alle Jahre 
am Christabende eine Kuh bekommen. ^,e ^llh oder 
die Kühe sind aber die Wolken, denn das indische gb, 
Kuh, bedeutet auch Lichtstrahlen, wandelnde Wasser, 
d. i. Wolken, und kommt von ganf gehen. Die Pa?i, 

*
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welche in der indischen Sage jene geraubten Kühe be
wachen, sind Sümpfe — (das indische Stammwort fehlt, 
aber mit dem suffix. ka panka Sumpf, dagegen goth. fani, 
altn./eft,ahd./ ’etmu.s.w. Sumpf). Daher beruht das Ganze 
auf der Naturanschauung der auf den Sümpfen lasten
den Nebel, die vom Winde als Wolken fortgetrieben 
werden. Ist das richtig, so kommt Licht auf das Fa- 
nigold, die Fenja, den Nibelunge’s hort und die von 
Drachen in Sümpfen gehüteten Schätze. — Beiläufig 
findet man in dieser Abhandlung die beste Deutung des 
griechischen Gottnamen Hermeias, Hermes. Er stimmt 
mit Säramejas, dem Namen der beiden Söhne der Göt
terhündin Saramä; aber nicht nur der Name, sondern 
auch das Wesen kommen überein. Obwol Hermes bei 
den Griechen nicht mehr als Hund erscheint, so macht 
doch der Verf. wahrscheinlich, dass sie ihn einst als 
solchen gekannt haben. Die Säramejas waren wahr
scheinlich auch keine andern als die beiden lares prae- 
stites der Römer, die wiederum Söhne des Mercurius 
und der Ageria sein sollen.

X. (S. 134). Das Glücksrad und die Kugel des 
Glücks.' Von Wilh. Wackernagel. Nachdem die bekann
tem Vorstellungen der Griechen und Römer kürzlich 
berichtet sind, wird das Fortleben und die Fortbildung 
derselben im Mittelalter ausführlich abgehandelt.

XL (S. 149). Heilegräve. Von Wilh. Wackerna
gel. Heilegräve, eine Benennung des Teufels in dem 
Gedichte vom anegenge 39, 46 und sonst als Eigenname 
vorkommend, ist Höllenschreiber, der die bösen Thaten 
der Menschen aufschreibende Teufel. Dabei die wahre 
Ableitung des Wortes prüfen und über die des ahd. 
gar&veo, ahd. Graf.

XII. (S. 161). Der Welt Lohn. Von Wilh. Wacker
nagel. Zusammenstellung der Züge des Bildes, welches 
die Dichter und Künstler des deutschen Mittelalters von 
der als Person gefassten Welt und ihrem Lohne geben. 
Es wird dabei vermuthet, dass der in Konrad’s von 
Würzburg Gedichte „Der Welt Lohn“ auftretende Wirnt 
v. Gravenberg durch Verwechselung für Walther von 
der Vogel weide stehe.

XIII. (S. 156). Die deutsche Heldensage im Lande 
der Zubringer und in Basel. Von Wilh. Wackernagel. 
Nachdem der Verf. von den deutschen Benennungen 
der Stadt Verona gehandelt, weist er nach, dass Bern 
im Üchtlande von jenem Bern den Namen habe. Dann 
wird die Sage von der Erbauung Burgdorfs bei Basel 
nach ihren Verschiedenheiten mitgetheilt und als in den 
Kreis der Heldensage gezogen (durch Dietrieh’s von 
Bern Einflechtung) in der Vilkinasaga nachgewiesen. 
Mit dieser letzten übereinstimmend ist die Sage von der 
Erbauung Burgdorfs; abgebildet an einem Säulencapi- 
tale des Münsterchores in Basel, einer Arbeit des 12. Jahrh.

XIV. (S. 161). Niedei'ländische Reimsprüche. Von 
Wilh. Wackernagel, aus cod. F. IV, 38 der baseler 
Universitätsbibliothek mitgetheilt. Vgl. dess. „Programm 

über die altdeutschen Handschriften“ der bas. Univer
sitätsbibliothek S. 60. 61.

XV. (S. 174). Schretel und Wasserbär. Mitge
theilt und erläutert von Wilh. Wäckernagel. Von die
sem eigenthümlichen Gedichte der heidelberger Hand
schrift 341, BI. 371a—372d und 370 a sind nicht blos, 
wie Hr. W. anführt, Auszüge in der Vorrede zu den 
irischen Elfenmärcheu der Brüder Grimm gedruckt, 
sondern das ganze Gedicht steht — und ich wundere 
mich, dass das Hr. W. nicht weiss — aus derselben 
Handschrift im Anhänge zu Mone’s Untersuchungen 
zur Geschichte der deutschen Heldensage. Mone fin
det einen Theil der Heldensage darin, Hr. W. aber 
einen „Hauptbeleg des alten Glaubens an schädliche 
Hauskobolde“ und ein „ausgeführteres Zeugniss für 
den Gebrauch den alteinheimischen Thierkönig Zurschau
stellung einzufangen und zum Spiele zu zähmen.“ Über 
das letztere gibt Hr. W. dann noch andere mittelalter
liche Zeugnisse.

XVI. (S. 186). Der tugendhafte Schreiber. Von 
Jac. Grimm und Moriz Haupt. Hr. G. macht wahr- 
schemlrch, dass dei unter jenem Namen bekannte IVIi— 
nesänger nicht von seiner besondern Tugend so genannt 
sei, sondern dass tugendhaft hier etwa löblich bedeute 
in der Weise, wie wir es für manches Amt und Hand
werk brauchen, auch weist er wirklich einen andern 
„tugendlichen Schreiber“ in Baiern nach. Hr. H. wi
derlegt durch unbefangene Auslegung der einzigen Stelle, 
wo Heinrich v. Risbach, den Adelung für den tugend
haften Schreiber hält, vorkommt, dass an diesen dabei 
nicht zu denken sei.

XVII. (S. 189). Bisleht. Von Jac. Grimm. Hr. G. 
sucht dies nur aus einer Stelle in den von Grieshaber 
herausgegebenen Predigten und aus einer ulmer Ver
ordnung von 1317 bekannte Wort zu deuten. Demnach 
bedeutet es „voll bis an den Rand“. Schwieriger ist 
die Glosse bisleht berillus bei Graff 6, 178, wo berillus 
das ahd. biral, biril urna, cophinus, ein tragbarer Ei
mer oder Korb ist. Am schwierigsten ist pisleht (eben
das.) —peslis', denn sieht aus slaht ist clades, pestis 
hat aber auch die Bedeutung von pestillum, pistillum. 
Zum Schlüsse wird das angels. byrel pincerna erläutert.

XVIII. (S. 191). Das Todtenreich in Britannien. 
Von Wilh. Wackernagel. Es wird ein Zetignjss für 
das lange Fortleben jener uralten Sage aus Deutsch
land und zwar aus einer heidelberger Handschrift des 
13. Jahrh. gebracht.

XIX. (S. 192). Zu Karajan^ deutschen Sprach
denkmalen. Von Karajan. Kurze Nachricht.

Weimar. K. Aue.
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Oeschieilte der Medicin.
Scriptores de sudore Anglico superstites. Collegit Chri

stianus Gottfridus Gruner, med. et Chirurg. 
Doctor, Professor medicinae in Universitate litera- 
rum lenensi publlcus Ordinarius etc. — Post mortem 
auctoris adornavit et edidit Henricus Ha es er, 
med. et chir. Doctor, Professor medicinae in Uni- 
versitate literarum lenensi Ordinarius honorarius etc. 
Jenae, Mauke. 1847. 8max. 4 Thlr.

Im Jahre 1804 gab der für Geschichte und Literatur 
der Medicin vielfach verdiente Gruner in Jena ein Pro- 
oramm heraus: Indicitur editio scriptorum de sudore 
Anglico superstitum, welchem im J. 1805 zwei andere 
Programme folgten, unter dem Titel: Itinerarium su- 
doris Anglici. In diesen drei kleinen mit besonderer 
Sorgfalt und Gelehrsamkeit verfassten Schriften war 
nicht nur die Ankündigung der nunmehr vorliegenden 
Ausgabe, sondern auch eine Geschichte des englischen 
Schweisses, seiner Natur und Behandlung, sowie seiner 
Verbreitung nach enthalten und die verschiedenen Epi
demien desselben in England auf dieselbe Weise fest
gestellt, wie später in der ausführlichen und schätz
baren Monographie von Hecker (Berlin 1834. 8.) bei
behalten worden ist. Die Herausgabe der mit grossen 
Kosten und eisernem Fleisse gesammelten altern Schrift
steller über den englischen Schweiss erlebte G. nicht 
mehr; er starb, während er mit der Vorbereitung die
ser Ausgabe, welche auch Glossarien und eine aus
führliche Geschichte der Krankheit enthalten sollte, 
beschäftigt war, am 5. Dec. 1815. So blieb dem ge
genwärtigen Herausgeber diese Arbeit offen, und wie 
man sich nur freuen kann, dass bei der Ungunst der 
Zeiten für solche Werke diese Ausgabe doch noch zu 
Stande kommen konnte, so ist nicht weniger erfreulich 
zu sehen? wie sie mit Pietät, Geschmack und Gelehr
samkeit besorgt worden ist. Von den Werken, die 
G. zur Herausgabe bestimmt hatte, waren mehre, als 
zu unwichtig? ganz auszuscheiden, und dafür wurde 
Mehres an ganzen Werken und Fragmenten hinzuge
fügt? welche in den zur Herausgabe bestimmten Pa
pieren nicht enthalten waren, deren Erhaltung wir so- 
mit dem jetzigen Herausgeber allein zu danken haben. 
Pie von G. lünzugefügten gelehrten Erläuterungen zu 
den einzelnen Schriftstellern sind mit Auswahl beibe
halten und mit eigenen des jetzigen Herausgebers ver
mehrt worden; Glossarien und Indices sind nicht bei
gefügt, dagegen eine kurze Geschichte des englischen 
Schweisses vom Herausgeber selbst bearbeitet.

Am Ende der Vorstücke steht (S. X) die noch von 
G. selbst geschriebene Vorrede, welche den Plan des 
damals auf zwei Quartbände berechneten Werkes aus
einandersetzt und namentlich auch die Gründe angibt, 
warum die vollständigen Schriften mitgetheilt und nicht 

statt ihrer blos das Wichtige in Excerpten zusammen
gedrängt sei: conservationem Hbellorum superstitum de- 
beri sciendi cupidis atque posteris, ne per incuriam vel 
socordiam nostram omnino pereant; contractionem rerum 
memorabilium et scripturae compendia displicere multis 
etuconsilio nostro truncati operis editionem esse 
alienam. Und im Vorgefühl, dass ein Anderer seine 
Arbeit beendigen werde, prophezeite G. richtig: aut 
malus profecto augur sum aut bene vereor, ne si quid 
mihi acciderit, alius exurgat editor, qui permolesta la- 
boris taedia iterum existimet esse devoranda; diese 
Vorrede wurde im J. 1812 geschrieben.

Von Monographen des englischen Schweisses sind 
22 aufgenommen, wobei indessen zu bemerken, dass die 
wichtige Schrift von John Cajus unter Einer Nummer 
zweimal , nämlich Englisch und Lateinisch mitgetheilt . 
ist, und dass zu den Mönographen auch noch Rem- 
bertus Giltzheim (S. 507 f.) mitgetheilt nach dem ersten 
Drucke in den Jahrbüchern des Vereins für mecklen
burgische Geschichte und Alterthumskunde, 3. Jahrg., 
Schwerin 1838) gerechnet werden muss. Jedem Mono
graphen ist der Titel des Buches auf besonderem Blatte 
vorangestellt, und jedem einzelnen Schriftsteller ist, wie 
auch bei den Fragmenten geschehen, eine kurze bio
graphische und bibliographische Notiz zu Anfänge bei
gegeben. Die S. 19 als nicht aufzufinden angegebene 
Ausgabe des Damianus (Antwerp. 1491), fehlt auch in 
Hain, Repertorium bibliographicum, wie der Name über
haupt. Zu Wenzel Bayer von Elbogen (daher de Cu- 
bitu oder de Cubito, oder auch, wie S. 39 steht: Cu-' 
bito genannt) gehört die Notiz von de Carro, übersetzt 
in der Monatsschrift der Gesellschaft des vaterländi
schen Museums in Böhmen, Februar 1828, über die 
zur Erinnerung an Wenzel Beyer geschlagenen Denk
münzen, mit Abbildungen; sie stellen denselben im 
38. Jahre seines Alters vor und sind im Jahre 1526 
geschlagen, nach de Carro’s Meinung soll dieses Jahr 
das Todesjahr Beyer’s sein und die Münzen seinen 
gewaltsamen Tod darstellen. Die S. 155 citirte Ab
handlung über die anatomischen Abbildungen erschien 
im J. 1843.

Mit S. 405 beginnen die Fragmente, welche nach 
den Nationen geordnet sind, im Ganzen 116; den Dä
nischen und Schwedischen hat der Herausgeber sehr 
dankenswerth lateinische Übersetzungen zur Seite ge
stellt. Die meisten Fragmente sind aus Chroniken; 
andere, besonders zusammengestellt, aus medicinisfchen 
Schriften. Die letzten 13 Fragmente führen den Titel: 
Fragmenta medica manuscripta, was indessen nur in 
Beziehung auf G. und Hecker gesagt ist? da dieselben 
seit deren Zeit erst aus Handschriften in Druck er
schienen sind; es sind darunter auch die von Seiden
schnur in Henschel’s Janus I, 8. 161 f. bekannt ge
machten.

Den Beschluss machen des Herausgebers Judicia
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de scriptoribus et fragmentis, kurze Urtheile über den 
innern Werth der gegebenen Schriften und Fragmente 
(S. 535) und dessen sehr concise, vollständige und 
übersichtliche Commentatio de sudoris Anglici historia 
atque natura (S. 539—574), wo unter anderm ein Tage
buch der Epidemie vom J. 1529 gegeben ist*

Wenn man diesen werthvollen Schatz der hier mit- 
getheilten Schriften übersieht, so_ kann man sich des 
Wunsches nicht erwehren, dass die drei im Eingänge 
dieser Anzeige aufgeführten kleinen Schriften G.’s mit 
abgedruckt worden wären; sie gehören in vieler Hin
sicht zu der Geschichte der Literatur in Sachen des 
englischen Schweisses.

Schliesslich fügen wir hier die Titel derjenigen Schrif
ten an, welche zu erlangen weder G. und Hecker, noch 
auch dem jetzigen Herausgeber möglich war, indem es 
bei der weiteren Verbreitung, zu welcher diese Blätter 
gelangen, vielleicht möglich wird, sie noch aufzufinden 
oder wenigstens eine bibliographische Notiz über sie 
zu erhalten. Es sind:

Joach. Roland (Roelant), De novo morbo sudoris, 
quem Anglicum vocant, anno 1529 grassantis. S. I. e. a. 4.

Kurze Anzeigen.

Vermischte Schriften.
Aus den Papieren einer Verborgenen. Erster Theil. 

Leipzig, Brockhaus. 1847. 8. 2 Thlr.
„Diese Blätter sind die Frucht eines Lebens, reich 

an Freude und Schmerz, wie sie ein liebendes Herz aus 
der Hand seines Gottes zwar annimmt, aber deshalb 
nicht weniger tief und lebhaft empfindet; wie sie sich 
spiegeln in einer leicht bewegten Phantasie und den 
Geist zu tieferem Nachdenken anregen. Ihren Mit
telpunkt bildet das Verhältniss der gläubigen Seele 
zu ihrem Erlöser, dem sie sich wie die Blume 
der Sonne zuwendet, der sie vom tiefen Weh der 
Sünde befreit, in dem als ihrer Lebensluft sie auf- 
athmet und Kraft empfängt zu jedem Kampfe, der in 
der Macht der dunkeln Führung als Stern ihr leuchtet. 
An die Welt, der dies Schwärmerei ist und deren über
sättigten Geschmack der vollendetste Ausdruck irdi
scher Leidenschaft kaum noch reizt, wendet dies Büch
lein sich nicht. Auch mischt es sich nicht in den bun
ten Streit der Theologen — nein, es klopft an die Thü- 
ren, wo der Friede wohnt, es ladet zum Genüsse ein 
der Güter, über welche jene streiten. Es will die See
len, die Frieden gefunden haben, an den Urheber ihres 
Glückes erinnern, den wechselnden Stimmungen ihres 
innern Lebens Ausdruck leihen, über Zweifel und An
stösse, die auch ihnen noch begegnen, durch freund
lichen Rath hinaus helfenj den Suchenden aber den 
nächsten Weg zum Ziele, den Weg des demüthig har
renden Gebietes, des stillen Umgangs mit Gott zeigen/4

So der Vorredner, Hr. v. Bethmann-Hollweg in

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hand in Jena.

Jo. B enedictus, Regimen de novo etprius Ger- 
maniae inaudito morbo, quem passim Anglicum sudorem, 
alii gurgeationem appellant, praeservativum et curati- 
vum etc. (Cracov. 1530. 8.)

Hi e r o n. A u r i m o n t a n u s, Perhorrendae peslilen- 
tialis ephemerae, quam falso sudatoriam luem vocant 
curandi ratio (Cracov. 1530. 8.).

Alexander, Regiment für die new Krankheit, Eng
lische Schweisssucht genannt (Landshut, s. a. 4.).

Wie wir in der Anordnung und Ausführung dieser 
eben angezeigten Sammlung, eines wahren Codex di- 
plomaticus für die Geschichte des englischen Schweis
ses, auf jeder Seite anzuerkennen uns gedrungen sehen, 
so ist auch nicht minder zu erwähnen, dass die Ver
lagshandlung für eine anständige und solide Aisstat- 
tung die beste Sorge getragen hat. Den Bibliotheken, 
welche ihrer Bestimmung gemäss vorzüglich auf Werke 
bleibenden Werthes, die nicht in Jedermann’s Besitze 
sein können, Bedacht zu nehmen haben und auf den Be
darf der nach uns kommenden Forscher, kann diese Samm
lung nur auf das Angelegentlichste empfohlen werden.

Dresden- Choulant.

Bonn, zu dem Ihrer Majestät der Königin von Preussen 
gewidmeten Buche, welches S. 1 — 186 eine Reihe von 
Dichtungen, unter ihnen einige recht gute geistliche 
Lieder, S. 187 — 414 Auszüge aus Tagebüchern und 
Briefen enthält. Angehängt sind Liedercompositionen, 
die nur der musikalische Ausdruck des Gefühls der 
Dichterin sein wollen. Was sie auf den vielfach geäus- 
serten Wunsch von Freunden der Öffentlichkeit über
gibt, gemahnt in vieler Hinsicht an „die Bekenntnisse 
einer schönen Seele“ im Wilh. Meister. Doch findet 
sich hier eine noch freiere und heiterere Betrachtung 
auch des Natürlichen und allgemein Menschlichen, wes
halb wir keinen Anstand nehmen, das Urtheil der Vor
rede im Allgemeinen zu unterschreiben und weit ent
fernt sind, der Verfasserin ohne Weiteres 1 Tim. 2, 12 
entgegenzuhalten. Einmal jedoch, bei S. 227, fühlten 
wir uns dazu versucht, wo sie schreibt: „Entweder ist 
Christus wahrhaftiger Gott oder ein gefallener Sünder 
wie wir. — Ist er nicht Gott, so ist er der Antichrist; 
denn von dem heisst es: „Und er macht sich selbst 
Gott gleich.“ Darum stellen sich alle die, die ihre 
kleine Menschenvernunft nicht beugen 'Völlen unte^ 
die Majestät seiner ewigen Gottheit, auf gleiche Stufe 
mit denen, welche riefen: „Kreuzige ihn; denn er ist 
des Todes schuldig — er hat Gott gelästert,“ was denn 
noch ausdrücklich auf die Rationalisten angewandt wird. 
Wie stimmt das aber mit der Frage S. 198: „Sind die 
keine Christen, die über eine immerhin wichtige Form 
des kirchlichen Lebens anders denken, als ich und 
Treue und Muth genug haben, ^re Erkenntniss zu ver
treten?“— Nur durch eine von jenen Inconsequenzen, 
welche man in Sachen des Glaubens den Frauen gern zu 
Gute hält, wenn sie bescheiden genug sind, sich für die 
unumwundene Anerkennung derselben offen zu erhalten.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



NEUE JENÄISCHE

ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG.
' Siebenter Jahrgang. M 147. 20. Juni 1848.

Jurisprudenz.
Die Lehre von den juristischen Personen nach gemei

nem und Wörtembergischem Rechte, von K. Pfeifer, 
Assessor am königl. Gerichtshöfe zu Tübingen. Tü
bingen? Laupp. 1847. Gr. 8. 1 Thlr.

Hie Lehre von den juristischen Personen ist allerdings, 
wie auch der Verf. der obenbenannten Schrift im Vor
worte bemerkt, eine der bestrittensten und schwierig-, 
sten Materien der Rechtswissenschaft, und bietet noch 
so viele Dunkelheiten und Widersprüche, dass jede Be
arbeitung derselben, jeder Beitrag zu Aufhellung der 
noch dunkeln Partien den Dank des juristischen Publi- 
cums verdient.

Der Verf. hat im Ganzen die herrschenden Ansich
ten über das Wesen der juristischen Personen und über 
deren verschiedene Arten klar und gut vorgetragen, und 
hat aus den von ihm zu Grunde gelegten Principien die 
logischen und rechtlichen Folgerungen mit vielem Scharf
sinn gezogen, und insoweit muss seinem Werkchen 
alle Anerkennung gezollt werden. Auf der andern Seite 
aber kann Ref. die vom Verf. zu Grunde gelegten Prin
cipien nicht für die richtigen, ja des Verf. ganze Rechts
anschauung und Rechtsbehandlung nicht für die wahr
haft fruchtbringende halten, und glaubt daher auch 
nicht, dass das Werkchen die behandelte Rechtsmate
rie bedeutend fördern wird.

Der Verf. scheint noch etwas zu sehr auf dem Stand
punkte derer zu stehen, welche einer zu behandelnden 
Rechtsmaterie einen a priori gebildeten Verstandes- 
beoriff? oder auch einen im Römischen Rechte zu fin
den «•erlaubten Satz, welchen man darum für einen 
allgemein gültigen, den allgemeinen Denkgesetzen ent
sprechenden hält, zu Grunde legen, und nun durch 
Ziehung der Consequenzen aus diesem präsupponirten 
allgemeinen Begriffe die Rechtsmaterie construiren und 
die einzelnen Rechtssätze durch eine blos logische Ope
ration deduciren. Diese Rechtsbehandlung, obgleich- 
sie ihre Rechtssätze zu wenig aus den wirklich beste
henden Rechtsverhältnissen und Einrichtungen zieht, 
und daher häufig 2u unpraktischen Resultaten führt, 
ist doch oft nicht ohne praktische Tendenz, und auch 
das vorliegende Werkchen verfolgt, wie auch in dem 
Vorworte ausgesprochen wird vorzugsweise einen prak
tischen Zweck. ’

Der Praktiker scheint uns die hauptsächliche Auf
gabe zu haben, dem Leben selbst seine nothwendigen

Gesetze abzulauschen, die wirklichen Lebenserschei
nungen und Rechtsverhältnisse, ihre geschichtliche Ent
stehung und Fortentwickelung, die sich darin manife- 
stirenden, im Volke lebenden Rechtsideen scharf ins 
Auge zu fassen und die daraus mit innerer Nothwen
digkeit resultirenden Rechtssätze zum Bewusstsein und 
zur Geltung zu bringen. Dadurch, dass er die gros- 
sentheils noch unbebaut liegenden Schachte des Volks
lebens öffnet und ausbeutet, wird er die Wissenschaft 
wahrhaft bereichern und fördern, wie denn in jeder 
Periode lebendiger Rechtsentwickelung das Recht haupt
sächlich durch die Praktiker weiter gebildet worden ist. 
Dieser hohen Aufgabe genügt der Praktiker nicht ganz, 
wenn er das Recht als etwas von aussen her Gekom
menes betrachtet, und dasselbe, sowie es von den blossen 
Theoretikern oft ohne alle Kenntniss des bei uns wirk
lich bestehenden Rechts- und Volkslebens vor- und 
zubereitet worden ist, auf die einzelnen vorkommenden 
Fälle und Rechtsverhältnisse an wenden zu müssen glaubt. 
Damit soll natürlich auf keine Weise einem Erkennen 
nach blossen Zweckmässigkeitsgründen oder nach va
ger Billigkeit das Wort geredet sein, sondern nur das 
strenge Recht soll gelten, man muss dieses aber zu
nächst in den bestehenden Rechtsinstituten selbst auf
zufinden wissen, denn jedes gegebene Rechtsinstitut 
trägt sein eigenes Recht in sich als seine natürliche 
Consequenz. Auf deutsche Rechtsinstitute können mit
hin römische Rechtssätze nur insoweit angewendet wer
den, als sie mit den aus dem Rechtsinstitute selbst her
fliessenden Rechtssätzen zufällig übereinstimmen; in 
Collisionsfällen muss der aus der Natur des bestehen
den Rechtsinstituts sich ergebende Rechtssatz dem rö
mischen ohne Weiteres vorgehen. Nur bei ursprüng
lich römischen Rechtsinstituten, welche wir erst durch 
das Römische Recht haben kennen lernen und aus dem
selben aufgenommen haben, werden auch die römischen 
Rechtssätze regelmässig passend und anwendbar se’n-

Wie wenig aber der Verf. bei der historischen und 
dogmatischen Begründung seiner Rechtssä^6 von ^em 
bei uns wirklich Bestehenden und Geschichtlich Ge
wordenen ausgeht, zeigt hauptsächlich schon sein ganzes 
erstes Capitel, welches von der dnfidlTUn9 der juristi
schen Persönlichkeit handelt, und ei«e Art historische Ein
leitung bezüglich des Alters und der Ursachen der Ein
führung des Instituts der juristischen Persönlichkeit, 
sowie der Frage nach den ältesten juristischen Perso
nen enthält.
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Der Verf. identificirt hierbei die Frage nach dem 
Entstehen der bei uns bestehenden juristischen Perso
nen ganz mit der Frage, wie die juristischen Personen 
bei den Römern entstanden seien. Nach seiner Dar
stellung scheint es fast, als ob die jetzt in Deutschland 
bestehenden Zustände eine directe Fortsetzung der Zu
stände im alten Rom oder Byzanz seien; das ganze 
Mittelalter mit seinen mannichfaltigen Gestaltungen, 
mit seinen vielfach modificirten Genossenschaften und 
juristischen Personen existirt für ihn nicht, er sucht 
den Anfang unserer Geschichte nicht in den germani
schen Urwäldern, in den Völkerwanderungen und den 
deutschen Staatenbildungen, sondern in Rom, und springt 
dann von Rom direct ins Würtembergische Landrecht. 
Und doch sind beiweitem die meisten der bei uns be
stehenden juristischen Personen, namentlich die Cor- 
porationen, nicht erst aus dem Römischen Rechte zu 
uns gekommen, sondern es sind Gebilde des einheimi
schen Rechts, welche lange vor dem Eindringen des 
Römischen Rechts schon bei uns bestanden haben, 
welche mithin auch nicht geschichtlich aus dem Römi
schen Rechte hergeleitet und erklärt werden können, 
sondern an welche wir nur die römischen Rechtssätze 
von aussen her heranbringen und so gut sie eben pas
sen wollen, darauf anwenden. Die aus dem Mittelalter 
auf uns gekommenen Corporationen und Genossen
schaften aus den Bestimmungen der Justinianischen 
Rechtssammlungen herleiten und erklären zu wollen, 
ist ebenso unhistorisch und zu unrichtigen praktischen 
Resultaten führend, als wenn man etwa, wie früher 
wol auch geschehen, unsere Marklosung aus L. un. 
Cod. non Heere habitatoribus etc. (XI, 55) herleiten wollte.

So ist es für uns nicht richtig, wenn der Verf. die 
Sache so darstellt, als sei das Staatsvermögen, der 
Fiscus, die älteste juristische Person, und als seien die 
andern Arten der juristischen Personen erst nach dem 
Vorbilde des Fiscus geschaffen worden. Das Staats
vermögen der deutschen Staaten ist vielmehr erst ziem
lich spät entstanden, theils aus den Reichslehengütern, 
mit welchen der Kaiser die Reichsämter, aus welchen 
sich die erblichen Territorien entwickelten, ausstattete 
und aus den Regalien, welche er ihnen überliess, in 
protestantischen Ländern auch zum Theil aus eingezo
genen Kirchen- und Klostergütern, — theils aus den 
Subsidien, welche später die Landstände zu Bestrei
tung der Öffentlichen Lasten verwilligten. Jene Domä
nengüter und Regalien erschienen in früherer Zeit mehr 
als Lehn- und Fideicommissgüter der Fürstenhäuser, 
denn als eine eigene juristische Person des Fiscus, ob- 
wol die Regie'rungslasten daraus bestritten werden muss
ten; die aus den ständischen Subsidien gebildeten Kas
sen wurden gewöhnlich als Eigenthum der ständischen 
Corporationen angesehen. Wenn man diese zwei ur
sprünglich ganz verschiedenen Hauptbestandtheile des 
jetzt in den meisten deutschen Ländern in Eins ver

schmolzenen Staatsvermögens nicht würdigt, wird man 
dessen Natur- und Rechtsverhältnisse durch die blosse 
Zugrundelegung der römischen, den Fiscus betreffenden 
Rechtssätze nie richtig auffassen können.

Für Deutschland möchten vielmehr die Markgenos
senschaften oder die Gemeinden die ältesten der mit 
Sicherheit aufzufindenden Corporationen und juristischen 
Personen sein. Wenn der Verf. sagt, im Gegentheile 
müsse ein Staat, wenn er einmal sich so vergrössert 
habe, dass er in Gemeinden sich abtheile, bereits längst 
das Bedürfniss der juristischen Persönlichkeit für sein 
Vermögen gefühlt nnd demselben Genüge geleistet ha
ben, so passt dies wieder nur auf Rom, wo der Staat 
aus einer Gemeinde entsprang und sich allmälig durch 
Unterwerfung anderer Gemeinden vergrösserte, nament
lich aber nicht auf Deutschland, wo die Sfaatenbildung 
allbekanntlich einen ganz andern Gang nahm.

Im zweiten Capitel handelt der Verf. vom Umfange 
der juristischen Persönlichkeit, d. h. von den Rechts
instituten, auf welche der Begriff der juristischen Per
sönlichkeit anzuwenden ist. Voran hätte der Verf. wol 
eine kurze Begriffsbestimmung der juristischen Person 
überhaupt schicken können, wie er es zu Anfang des 
dritten und des vierten Capitels in Bezug auf die spe- 
cielleren Rechtsinstitute der Corporation und der Stif
tung gethan hat.

Ganz einverstanden sind wir mit dem Verf., wenn 
(§. 8—10) er den Begriff der juristischen Persönlichkeit 
mir auf das Privatrecht, und hier wieder (§. H) nur 
auf das Vermögensrecht bezieht, mithin denselben nicht 
auf Collegien und Körperschaften anwendet, welche 
nur als Staatsorganismen erscheinen oder nur politische 
Rechte ausüben, ohne zugleich Vermögen oder vermö
gensrechtliche Verhältnisse zu haben. Es kommt hier 
jedoch blos darauf an, dass man sich über den Sprach
gebrauch verständige. Aus dem Römischen Rechte 
lässt sich weder für die Ausdehnung des Begriffs der 
juristischen Person auf das öffentliche Recht, noch für 
die Einschränkung desselben auf privatrechtlicbe Ver
hältnisse etwas anführen, da das Römische Recht we
der die Benennung noch einen abgeschlossenen Begriff 
der juristischen Person enthält, dieser Begriff vielmehr 
nur aus verschiedenen vorkommenden Instituten durch 
Abstraction gewonnen worden ist. Auch an sich wäre 
es nicht widersprechend, Collegien, welche blos staats
rechtliche Befugnisse, politische Rechte und Pflichten 
ausüben, juristische Personen zu nennen; denn ihre 
Functionen, als Befehlen, Gehorchen, Beschlussfassen 
u. s. w. sind ja ebenfalls solche, welche regelmässig 
von einzelnen Menschen ausgeübt und erst gewisser
massen künstlich auf jeneCollegien übertragen werden; 
allein wir müssen dem Verf. darin ganz beistimmen, 
dass kein Bedürfniss vorhanden ist, auf diese Staats
organismen den für das Privatrecht nöthigeren Begriff’ 
der juristischen Personen anzuwenden; vielmehr muss 
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es nur zu Verwirrung führen, und hat schon bedeu
tende Verwirrung hervorgebracht, dass man früher die 
politische und die privatrechtliche Bedeutung der Cor- 
porationen nicht gehörig voneinander schied, und in dem 
Begriffe der juristischen Personen durcheinander warf.

Doch versteht es sich von selbst, dass auch solche 
Collegien und Behörden, welche hauptsächlich und vor
zugsweise staatsrechtliche Bedeutung haben und politi
sche Functionen ausüben, doch auch, wenn sie zugleich 
privatvermögensrechtliche Verhältnisse haben, insofern 
juristische Personen sind. So waren ehedem die land- 
ständischen Corporationen meistens zugleich juristische 
Personen mit eigenem Vermögen; die jetzigen Reprä
sentantenkammern nach den neuern Constitutionen da
gegen sind es nicht, sie gehören blos dem Staatsorga
nismus an, und bilden zwar eine Controle hinsichtlich 
des Staatsvermögens, haben aber kein eigenes Corpo- 
rationsvermögen. Unsere Ortsgemeinden haben beider
lei Naturen, sie sind zugleich Staatsorganismen und 
zugleich hinsichtlich ihrer Vermögensrechte juristische 
Personen. Die Staatsbehörden sind in unsern moder
nen Staaten regelmässig keine juristischen Personen, 
sondern blosse Staatsorganismen, in früherer Zeit er
schienen sie jedoch häufig mit eigenen Vermögensrech
ten, mithin als juristische Personen, wie ja auch 
nach kanonischem Rechte die Pfründen als juristische 
Personen — Stiftungen — angesehen werden müssen; 
— auch die Stellen und Besoldungen der weltlichen 
Beamten hatten früher häufig eine Stiftungsnatur. Die 
Universitäten, welche aus älterer Zeit herrühren und 
auf Stiftungen beruhen, sind juristische Personen, die 
neuerer Zeit entstandenen sind gewöhnlich blosse Staats
anstalten ohne eigenes Vermögen.

Auch darin ist dem Verf. beizupflichten, dass be
sondere Privilegien oder Vorrechte, wie die sogenannten 
iura minorum etc. kein natürliches Attribut der juristi
schen Personen sind; nur einzelnen Arten derselben sind 
solche Vorrechte durch das positive Recht beigelegt.

Die folgenden drei Capitel handeln nun von den 
drei verschiedenen Arten der juristischen Personen, 
welche der Verf. annimmt, und zwar das dritte Capi
tel von den Corporationen, das vierte von den Stiftun
gen, das fünfte von der ruhenden Erbschaft.

Den Reo-riff der Corporationen bestimmt der Verf. 
(§. 12) dahin dass Corporationen diejenigen Vereine 
mehrer Personen zu einem beliebigen Zwecke seien, de
ren Vereinscermögen nicht als den Vereinsgliedern, 
sondern als einet' hiervon verschiedenen besonderen, zu 
diesem Zwecke erdichteten Person gehörig rechtlich be
handelt werde.

Hier stimmt zuvörderst Ref*  dem Verf. voll
kommen darin überein, dass es Corporationen zu jedem 
beliebigen Zwecke, wenn nur nicht zu einem unerlaub
ten , geben kann, und dass man zum Begriffe der Cor
poration durchaus nicht einen gemeinnützlichen Zweck 

fordern darf. Sie können einen gemeinnützlichen, einen 
im Staatsinteresse liegenden Zweck verfolgen, müssen 
es aber nicht nothwendig; kein erlaubter Zweck schliesst 
den Begriff der Corporation und der juristischen Per
son aus; ob ein Verein eine juristische Person sei, das 
hängt, unseres Erachtens, nur von seiner Einrichtung, 
seiner Verfassung ab, nicht aber von seinem Zwecke. 
Wenn früher Viele zum Begriffe der juristischen Per
son einen gemeinnützlichen Zweck voraussetzten, so ge
schah es aus einer Verwechselung der politischen Stel
lung und Bedeutung der Gemeinden und ähnlicher Cor
porationen mit ihrer, dem Privatrechte angehörenden 
vermögensrechtlichen Seite, aus einem Herüberziehen 
ihrer politischen Functionen in den Begriff der juristi
schen Person. Auch einen dauernden Zweck fordert 
der Verf. mit Recht nicht. Der Begriff des dauernden 
Zwecks ist freilich sehr relativ, einen immerwährenden, 
für ewige Zeiten berechneten Zweck kann man auf keine 
Weise fordern, bei einem ganz kurz vorübergehenden 
Zwecke wird sich, wie der Verf. mit Recht bemerkt, 
das Bedürfniss der Bildung einer Corporation nicht 
zeigen. Welche Dauer des Zwecks aber dabei voraus
zusetzen ist, ist im einzelnen Falle mehr quaestio facti 
als quaestio iuris.

Auch damit, dass der Verf. unter Corporationen 
solche Vereine versteht, derer Vereinsv,(mögen nicht 
als den einzelnen Mitgliedern, sondern als einer von 
ihnen verschiedenen erdichteten Person gehörig recht
lich behandelt werde, — könnten wir uns in einem 
gewissen Sinne, und wenn der Verf. nicht zu weit ge
hende Folgerungen daraus herleitete, einverstanden 
erklären, doch weichen gerade in Beziehung auf den 
Sinn dieses Satzes und auf die aus demselben zu zie
henden Folgerungen unsere Ansichten von den seinigen 
am weitesten ab. Um dies etwas zu erklären, müssen 
wir zuvörderst des Verf. Ansicht näher betrachten.

Der Verf. (§. 13. 14. 15. 20) hält zu Entstehung 
einer Corporation für nothwendig, dass die Staatsge
walt einem Vereine die juristische Persönlichkeit ertheilt 
Durch die blosse polizeiliche Erlaubniss des Staats 
dass der Verein bestehen dürfe, werde dieser noch 
nicht zur juristischen Person oder zur Corporation son
dern nur dadurch, dass er durch einen Act der Staats
gewalt als eine juristische Person förmlich constituirt 
werde. Nur unvordenkliche Verjährung könne nach 
jetziger Praxis die Stelle aller Rechtstitel mithin auch 
die Verleihung der Persönlichkeit durch einen Act der 
Staatsgewalt vertreten. Durch diese Verleihung der 
Rechte der juristischen Persönlichkeit soll nun nach 
dem Verf. bewirkt werden, dass nach derselben das 
Vereinsvermögen nicht mehr als Vermögen der Ver
einsglieder angesehen werde sondern es sei nun ein 
ganz fremdes, nicht einmal alte*  Theilnehmern zusam
men gehöriges Vermögen geworden; die Corporationen 
seien nun im rechtlichen Sinne dritte Personen, bezüg-
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lieh des Corporationsvermögens, geworden, blosse Ver
treter desselben; das Vermögen einer israelitischen 
Kirchengemeinde z. B. sei kein Vermögen, welches 
Israeliten gehöre; es ändere sich durch diese Verlei
hung der juristischen Persönlichkeit die Natur der Ge
sellschaft wesentlich, es gehe durch dieselbe insbeson
dere eine Entziehung der ideellen Antheile des Einzel
nen am Gesellschaftsvermögen vor sich. Deshalb könne 
auch keine Gesellschaft wider ihren Willen von der 
Staatsgewalt zur Corporation gemacht werden, sondern 
die Gesellschaft, welche Corporation werden wolle, 
müsse darum bei der Staatsgewalt ansuchen, und zwar 
müssten sämmtliche Mitglieder der Gesellschaft mit der 
Umwandlung zur Corporation einverstanden sein. Nur 
die öffentlichen Corporationen sollen von der Staatsge
walt in der Weise ins Leben gerufen werden, dass 
diese ihre Mitglieder, ihren Wirkungskreis und ihre 
Einrichtung bestimme, ohne dabei an die Einwilligung 
derer gebunden zu sein, welche einer Corporation zu- 
getheilt werden sollen. Sowie auch eine Privatcorpo- 
ration nicht ohne Autorisation der Staatsgewalt sich 
constituiren könne, so könne sie auch nicht eigenmäch
tig und ohne Zustimmung der Staatsgewalt ihre Per
sönlichkeit aufgeben, sich auflösen, oder in eine ein
fache Gesellschaft sich umwandeln, oder das Corpora- 
tionsvermögen unter die Corporationsglieder vertheilen, 
wenngleich es denkbar sei, dass durch tlen Austritt 
sämmtlicher Mitglieder das Subject wegfalle (§. 35. 36. 
40. 41). Aufgehoben werden könne vielmehr die Cor
poration — äusser dem Falle des Wegfallens sämmt- 
licher Mitglieder oder der Erreichung des bestimmten 
Zweckes, zu welchem, oder des Ablaufs der bestimm
ten Zeit, auf welche die Corporation errichtet worden 
— nur von der Staatsgewalt, und zwar sei dies nicht 
als eine blosse Verwaltungsmassregel zu betrachten, 
auch gebe es keine Aufhebung durch richterliche Ver
fügung, sondern es gehöre zur Zerstörung der Persön
lichkeit ein Act der Gesetzgebung.

Dieser ganzen Grundlage muss nun Ref. — auch 
auf die Gefahr hin, verketzert zu werden — entschie
den entgegentreten.

Zuvörderst hält derselbe das ganze Dogma, dass 
eine (Privat-) Corporation nur durch einen Act der Staats
gewalt entstehen könne, oder dass einer Gesellschaft, 
um juristische Person zu werden, die juristische Per
sönlichkeit vom Staate verliehen werden müsse, — un
geachtet der stattlichen Reihe gewichtiger Auctoritä- 
ten — nicht nur für unrichtig und unbegründet, sondern 
selbst für rechtlich und logisch undenkbar.

Will man mit dem Worte: juristische Person, einen 
der Wirklichkeit entnommenen, und nicht einen ganz 
wesenlosen, willkürlichen Begriff verbinden, so muss 
man nothwendig alle diejenigen Vereine mehrer physi

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F» Hnnd in Jena.

scher Personen für juristische Personen erklären, de
ren Rechte und Verbindlichkeiten durch den Wechsel 
der Mitglieder nicht alterirt werden, sondern ohne 
Rücksicht auf das Ausscheiden oder Eintreten von Mit
gliedern an einem Vereine als einem Ganzen haften, 
oder deren Fortbestand mit ihren Rechten und Ver
bindlichkeiten gegen Dritte nicht an die Personen der 
den Verein eingehenden Mitglieder geknüpft jst. Hierin 
liegt das einzige und wesentliche Unterscheidungsmerk
mal der juristischen Personen und in specie der Cor
porationen von solchen Gesellschaften, welche blosse 
communio iuris, Eigenthum zu ideellen Theilen haben. 
Bestehen nach der Einrichtung eines Vereins dessen 
Rechte und Verbindlichkeiten, abgesehen von dem Wech
sel der Mitglieder, unverändert fort, so erscheinen diese 
Rechte und Verbindlichkeiten eben nicht als an den 
einzelnen Mitgliedern zu ideellen Theilen haftend, son
dern es ist nun dem ganzen Vereine eine eigene, be
sondere Persönlichkeit beizumessen, der Verein selbst, 
nicht seine einzelnen Mitglieder, ist als Träger und 
Subject der Vermögensrechte zu behandeln — er ist 
also nothwendig eine juristische Person. L. 7, §. 2 D. 
quod cuiuscunque univ. nom. (III, 4). Kann aber ein 
Mitglied, seinen Antheil am Vereinsvermögen beliebig 
zurückziehen, haften Rechte und Verbindlichkeiten an 
den einzelnen Mitgliedern des Vereins, sodass der Ein
zelne seinen ^mtheil fordern oder zu seinem Antheile 
belangt werden kann, so ist eben eine blosse commu- 
nio iuris, ein Miteigenthum zu ideellen Theilen vorhan
den , keine juristische Person. Hierüber kann kein Streit 
sein. Ob mithin ein Verein als eine juristische Person 
anzusehen ist oder nicht, das hängt blos von seiner 
Einrichtung und seiner Verfassung ab, nicht aber kann 
von aussen her bestimmt werden, ein Verein, welchem 
die obenerwähnten Merkmale der juristischen Persön
lichkeit fehlen, solle dennoch eine juristische Person 
sein, .oder ein Verein, bei welchem die Merkmale ei
ner juristischen Person wirklich vorhanden sind, solle 
keine juristische Person sein. Da dies einfachen logi
schen Begriffsbestimmungen entspricht, so kann auch 
der Staat nichts daran ändern, indem die Denkgesetze 
seiner Macht entzogen sind. Den Redensarten: der 
Staat verleihe einem Vereine die juristische Persönlich
keit, oder: er ertheile ihm die Rechte einer juristischen 
Person, kann daher der Ref., sofern man damit nicht 
blos die polizeiliche Erlaubniss zum Bestehen des Ver
eins meint, durchaus keinen Sinn und keine Bedeutung 
abgewinnen. Der Verein ist entweder seiner Verfas
sung nach ohnehin schon eine juristische Person, dann 
wird er es nicht erst durch Verleihung von Seiten der 
Staatsgewalt, oder er ist nach Zusammensetzung und 

i Einrichtung keine juristische Person, dann wird er es 
auch, so lange er seine Einrichtung nicht wesentlich 
äudert, nicht durch die Beilegung dieser Bezeichnung 
von Seiten der Staatsgewalt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Druck und Verlag von F. Brockhaus in Deipxig.
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(Fortsetzung aus Nr. 147.)

jVlan nehme z. B. unsere zahlreichen Vereine für 
literarische,^ gesellschaftliche, religiöse, künstlerische 
u. s. w. Zwecke, unsere Klubbs, Casinos, Ressourcen, 
Kunstvereine , Gustav - Adolf - Vereine , Liedertafeln 
u. dergl. Diese Vereine haben sämmtlich vermögens
rechtliche Verhältnisse; sie haben Eigenthum an Häu
sern oder Gärten, oder doch wenigstens an Mobilien 
und Inventarienstücken, sie haben Forderungen oder 
Schulden, sie haben Locale gemiethet, sie haben Ver
träge mit ihrem dienenden Personale, mit Wirthen, mit 
Lieferanten, mit Musikchören u. s. w. abgeschlossen. 
(Gewöhnlich haben diese Vereine die Einrichtung, dass 
sie beliebig neue Mitglieder aufnehmen und dass seit- 
heri^e Mitglieder daraus abtreten können, dass durch 
den°Tod eines Mitglieds dessen Mitgliedschaft endigt; 
durch alle diese Veränderungen hinsichtlich der einzel
nen Mitglieder wird aber die Persönlichkeit des Gan
zen und werden dessen Rechte und Verbindlichkeiten 
nicht alterirt; es bedarf, wenn ein neues Mitglied ein
tritt keiner theilweisen Cession, damit das neue 
MitHied nun Antheil an den Gesellschaftscapitalien 
habe, oder wenn der Verein Schulden hat statt Forde
rungen, so können alte Mitglieder aus- und neue ein
treten, ohne dass man sagen kann, es bedürfe einer 
Zustimmung der Gläubiger zu Übertragung der Schuld 
auf andere Personen, denn es sind eben nicht die ein
zelnen Mitglieder die Schuldner, sondern der Verein 
als ein Ganzes. Wollte man annehmen, ein solcher 
Verein bilde nur eine gewöhnliche römisch-rechtliche 
communio iuris, die einzelnen Mitglieder wären, hin
sichtlich des Gesellschaftsvermögens Miteigenthümer 
zu ideellen Theilen, so würde dem einzelnen Mitgliede 
durch die vielleicht gegen seinen Willen erfolgende 
Aufnahme neuer Mitglieder ein Theil seines ideellen 
Eigenthums nicht entzogen werden dürfen; er würde 
seinen ideellen Antheil nicht schon dadurch verlieren, 
auch hinsichtlich seines Antheils an den Gesellschafts
schulden nicht dadurch liberirt werden, dass er etwa 
in eine andere Stadt zieht und dadurch auf hört, Mit
glied zu sein; sein Miteigenthumsrecht resp. seine Ver
bindlichkeit zur antheiligen Schuldenzahlung würde

nicht durch seinen Tod erlöschen, sondern auf seine 
Erben übergeben; bei Insolvenz eines Mitgliedes einer 
Casinogesellschaft würde man seinen ideellen Antheil 
am Billard und dem übrigen Mobiliar der Gesellschaft 
zur Concursmasse ziehen können; wenn ein solches 
Mitglied von einem Dritten verklagt würde, würde es 
eine Forderung der Casinogesellschaft an diesem Drit
ten pro rata zur Compensation bringen können; mit 
einem Worte, es würde Alles ganz anders sein müs
sen, als es in der Wirklichkeit ist.

Wollte man dagegen sagen, die Mitglieder könnten 
unter sich immer solche Verabredungen treffen, und 
sich unter einander danach richten, allein die Gerichte 
und allenfallsige Processgegner dieser Gesellschaften 
hätten diese Verabredungen und Einrichtungen nicht 
anzuerkennen, — so wäre dies ganz und gar un
praktisch, ja vollkommen unausführbar, man würde da
durch diese Gesellschaften und diejenigen, welche in 
Rechtsverhältnisse zu denselben kommen, insoweit für 
rechtlos erklären. Man nehme etwa den Fall: eine 
solche Gesellschaft habe durch Verkauf eines Gegen
standes, durch Ausleihung eines Dariehns oder sonst 
eine Forderung erlangt, welche erst nach Jahren zahl
bar wäre; als die Forderung eingeklagt werden soll, 
hat sich vielleicht immittels der Personalbestand der 
Gesellschaft gänzlich geändert. Wer soll nun die For
derung einklagen, wenn nicht die Gesellschaft als Gan
zes, als eine ungeachtet des Wechsels der einzelnen 
Mitglieder fortdauernde Persönlichkeit? Doch nicht 
etwa die gegenwärtigen Mitglieder der Gesellschaft als 
Einzelne? Diese würden nicht zur Sache legitimirt 
sein, denn sie haben den Vertrag, aus welchem ge
klagt wird, nicht abgeschlossen, und sie können keine 
Rechte aus einem zwischen dritten Personen geschlos
senen Vertrage geltend machen; oder die frühern Mit
glieder, welche den Vertrag geschlossen ha&en* resP*  
ihre Erben? Diese haben nach ihrem Aussclmiden aus 
der Gesellschaft kein Interesse mehr dabei, dass die 
Forderung geltend gemacht wird, und lhre ® j. 
Weigerung, sich mit der Sache zu befassen, wurde die 
Gesellschaft um die Geltendmach'O'g des Forderungs
rechtes bringen; oder der Vorste^er °der ^er
Gesellschaft, welcher damals das Rechtsgeschäft für 
dieselbe abgeschlossen hat, resp. seine Erben? Wenn 
dieser aber auch aus einem Vertrage, welchen er nicht 
in eigenem, sondern in fremdem Namen abgeschlossen 
hat, ein Klagrecht herleiten könnte, so würde er doch
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den jetzigen Mitgliedern der Gesellschaft gegenüber, 
deren Beauftragter er nicht gewesen ist, nicht ver
pflichtet sein, in ihrem Interesse einen Process zu füh
ren, und es würde also von seinem guten Willen ab
hängen, ob er durch Ausstellung einer Vollmacht oder 
Vollziehung einer Cession den jetzigen Gesellschafts
mitgliedern die Geltendmachung der Forderung möglich 
machen wollte.

Oder: Eine solche Gesellschaft hat auf zehn Jahre 
ein Gesellschaftslocal gemiethet; nach Ablauf von acht 
Jahren will sie den Mieth vertrag nicht ferner halten. 
An wen soll sich'der Vermiether nun halten, als an 
die juristische Person der Gesellschaft? Denn mit den 
jetzigen Gesellschaftsgliedern hat er nicht contrahirt, 
die frühem Gesellschaftsglieder, welche für die Gesell
schaft contrahirt haben, oder ihre Erben sind vielleicht 
indess über halb Deutschland hin zerstreut, zum Theil 
insolvent und es würde ihre Ausklagung leicht eine 
factische Unmöglichkeit sein; auf eine solche Aussicht 
hin würde Niemand sich mit einer solchen Gesellschaft 
in ein Rechtsverhältniss einlassen wollen; wollte man 
dagegen den Gesellschaftsbeamten, welcher den Mieth- 
contract geschlossen, obgleich er nicht in eigenem Na
men contrahirt hat. oder nach seinem Tode noch seine 
Erben für verbindlich achten, dem Vermiether für Ein
haltung des Miethvertrags anch noch nach seinem Aus
scheiden aus der Gesellschaft zu haften, so würde sich 
wol nicht leicht ein Vorsteher einer Gesellschaft fin
den, welcher ein Rechtsgeschäft für dieselbe abzu
schliessen geneigt sein möchte.

Alles dies ist durchaus unausführbar, es bleibt 
vielmehr, will man nicht gegen den ganzen jetzigen 
Rechtszustand und gegen die wirklich bestehenden Ver
hältnisse anstossen, nichts übrig, als die fortdauernde 
vom Wechsel der einzelnen Mitglieder unabhängige 
Persönlichkeit solcher Gesellschaften , mithin ihre ju
ristische Persönlichkeit in ihren rechtlichen Angelegen
heiten anzuerkennen , wie dieses auch der Sache nach 
von den Gerichten regelmässig geschieht und nicht an
ders geschehen kann. Gesteht man ihnen aber somit 
das Wesen der juristischen Person zu, so hat es keine 
Bedeutung, ihnen den Namen derselben dann vorzuent- 
halten, wenn sie nicht durch einen Staatsact für juri
stische Personen erklärt worden sind.

Eine ganz andere Einrichtung und Verfassung da
gegen haben diejenigen Gesellschaften, welche nicht, 
wie die vorgedachten literarischen, socialen und ähn
liche Gesellschaften? nur nebenbei Vermögen und ver
mögensrechtliche Verhältnisse haben, sondern bei de
nen, wie namentlich bei Handelscompagnien, der Ver
mögenserwerb Hauptsache und der eigentliche Zweck 
des Vereins ist. Diesem Zwecke gemäss geht bei 
ihnen die Mitgliedschaft und der Antheil am Gesell
schaftsvermögen nicht schon verloren durch den Tod 
oder durch Wohnortsveränderung eines Mitglieds oder 

durch dessen Ausschliessung aus socialen Gründen, 
sondern der Antheil am Gesellschaftsvermögen kann 
in der Regel nicht entzogen werden, und geht bei dem 
Tode eines Mitgliedes auf dessen Erben über, die ge
meinschaftlichen Rechte und Pflichten sind daher mehr 
mit den bestimmten einzelnen Personen und ihren Er
ben verknüpft; es ist daher bei diesen Erwerbsgesell
schaften das Bedürfniss der Bildung einer juristischen 
Person gewöhnlich nicht so gross, als bei den Vereinen 
zu gesellschaftlichen und ähnlichen Zwecken ; deshalb 
sind auch diese Erwerbsgesellschaften, besonders wenn 
sie nur aus wenigen Mitgliedern bestehen , sehr häufig 
blosse societates. Grössere Erwerbsvereinigungen sind 
jedoch gewöhnlich durch das Bedürfniss genöthigt, sich 
eine Form und Verfassung zu geben, durch welche eine 
juristische Person hervorgebracht wird. Das ist na
mentlich der Fall bei den Actiengesellschaften. Eine 
solche muss deshalb als eine juristische Person aufge
fasst werden, weil sie in ihren Rechtsverhältnissen zu 
dritten Personen und zu ihren eigenen Mitgliedern wie 
ein einziges durch den Wechsel der einzelnen Mitglie
der nicht afficirtes Rechtssubject erscheint. Das ein
zelne Mitglied kann sterben und beerbt werden, es 
kann seinen Antheil, ohne an eine Zustimmung der 
Gläubiger des Vereins gebunden zu sein, verkaufen 
oder verschenken — die Gesellschaft als Ganzes mit 
allen Rechten und Verbindlichkeiten Dritten gegenüber 
bleibt immer dieselbe; wenn ein Mitglied seine Beiträge 
nicht mehr zahlen will oder kann, so wird der Gesell
schaftsgläubiger nicht etwa mit seiner Forderung pro 
rata an das säumige Mitglied gewiesen, sondern ihm 
haftet der ganze Verein als ein einheitliches Rechts
subject, und Sache des Vereins ist es wieder, das säu
mige Mitglied zur Zahlung zu zwingen oder den Aus
fall sonst zu decken; wenn die Gesellschaft einen Pro
cess führt, so bedarf es bei dem Tode eines Gesell
schaftsmitgliedes nicht etwa einer Litisreassumtion von 
Seiten seiner Erben; eine Processvollmacht braucht 
nicht von allen einzelnen Mitgliedern unterschrieben 
und beim Wechsel einzelner Mitglieder nicht erneuert 
zu werden, sondern sie kann von dem statutarisch dazu 
bestimmten Gesellschaftsorgan ausgestellt werden und 
bindet dann auch die künftigen Mitglieder bis zu einem 
neuen Gesellschaftsbeschlusse.

Bezüglich des Verhältnisses der einzelnen Mitglie
der zum Ganzen, so erscheinen die Antheile am Ge
sellschaftsvermögen in Form der Actien als selbstän
dige, losgetrennte Rechtsobjecte, ^e Actie repräsen- 
tirt das Recht des Einzelnen gegenüber der Gesammt- 
heit; in der Actie wird das Recht des Einzelnen wie
der lebendig und selbständig*  Das Gesellschaftsmit
glied kann seinen Antheil nicht zurückziehen und die 
Gemeinschaft nicht auf heben, aber der Antheil ist ein 
selbständig veräusserliches, dem Handel und Verkehr un
terworfenes Object geworden; wer eine Actie erwirbt, 
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tritt nun durch deren Besitz in dieselben Rechtsver
hältnisse zur ganzen Gesellschaft, in welcher sein Vor
besitzer durch den Besitz der Actie stand. So er
scheint allenthalben die ganze Gesellschaft als ein ei
genes durch den Wechsel der einzelnen Mitglieder nicht 
alterirtes Rechtssubject — mithin als juristische Person. 
Die Actienvereine und ähnliche Erwerbsgesellschaften 
unterscheiden sich von den obenerwähnten Vereinen zu 
socialen und ähnlichen Zwecken hauptsächlich dadurch, 
dass ihrem Zwecke gemäss die Theilnehmung des Ein
zelnen an der Gesellschaft, die Mitgliedschaft, bei den 
Erwerbsgesellschaften mehr dinglicher Natur, und wie 
eine Sache, ein Vermögensobject, Gegenstand des Han
dels und Verkehrs ist, wogegen bei Gesellschaften zu 
blos socialen Zwecken die Mitgliedschaft gewöhnlich 
nur rein persönlicher Natur ist, und nicht von Einem 
auf einen Andern übertragen werden kann, sondern 
von Jedem nur für seine Person erworben wird. Ähn
lich wie die Actienvereine sind auch andere Vereine, 
welche Vermögensvermehrung zum Zwecke haben, wie 
Tontinen, Renten — und Versicherungsanstalten, welche 
auf dem Princip der Gegenseitigkeit beruhen, dann als 
juristische Personen aufzufassen, wenn sie die obener
wähnten allgemeinen Merkmale an sich tragen.

Da der Verf. von vornherein allem dem, was nicht 
durch einen Staatsact zur juristischen Person erhoben 
worden ist, die juristische Persönlichkeit abspricht, so 
hat er gar nicht auf Erörterung der Frage kommen 
können, ob und inwiefern etwa Handlungsfirmen und 
ähnliche Institute als juristische Personen betrachtet 
werden können. Wir sind zwar auch der Meinung, 
dass Handlungsfirmen regelmässig keine juristische Per
sonen sind, allein es findet sich doch gewöhnlich, na
mentlich hinsichtlich des Übergangs der Passiven auf 
neue Theilhaber oder Eigenthümer der Firma, so viel 
Abweichendes von den römischen Grundsätzen über 
societates} resp. über Singularsuccession (indem die 
Gläubiger einer Firma sich mit ihren Forderungen auch 
dann noch an die Firma halten können, wenn inzwi
schen neue Associes eingetreten sind, oder wenn die 
Firma durch Kauf oder ein anderes sonst nur eine 
Singularsuccession bewirkendes Rechtsgeschäft auf an
dere Eigenthümer übergegangen ist), dass die Frage, 
inwiefern Handlungsfirmen u. dergl. Ähnlichkeiten mit 
juristischen Personen habenin einer die Lehre von 
den juristischen Personen behandelnden Schrift wol eine 
Erörterung verdient hätte.

Äusser den Vereinigungen, welche, wie die zu so
cialen Zwecken errichteten, nur nebenbei Vermögen 
haben, und denen, bei welchen, wie bei den Actien- 
gesellschaften, Vermögenserwerb der eigentliche Zweck 
ist, gibt es noch eine Art als juristische Personen zu 
betrachtender Genossenschaften, welche gar kein Ge
sellschaftsvermögen besitzen, bei denen vielmehr nur 
die nothwendig nur als Sache der Gesammtheit zu be

handelnde Geltendmachung und Vertheidigung der allen 
einzelnen Mitgliedern zustehenden übereinstimmenden 
und auf gleichem Rechtsgrunde beruhenden Rechtsver
hältnisse das Band ist, welches eine eigene Personen- 
Einheit, eine juristische Person, hervorbringt. Dazu 
gehören häufig solche Einwohnerklassen, welche durch 
ihre übereinstimmenden, gemeinschaftlich zu vertheidi- 
genden Rechte gewissermassen eigene Abtheilungen in 
den Gemeinden bilden, wie: Anspänner, Hintersiedler, 
Fröhner, Huthberechtigte, Huthverpflichtete u. dergl. 
Dass solche Personenklassen, welche gewöhnlich von 
den nur das Justinianische Corpus Iuris vor Augen ha
benden Juristen übersehen und unter den juristischen 
Personen nicht mit aufgeführt werden, häufig als juri
stische Personen betrachtet werden müssen, hat Ref. 
an einem andern Orte*)  zu zeigen gesucht. Dahin 
gehören auch die Handwerksinnungen, welche als 
solche auch ohne gemeinschaftliches Vermögen beste
hen können, welche jedoch die allen einzelnen Zunft
genossen zustehenden Innungsbefugnisse, Monopole, 
Zwangs- und Bannrechte, privilegia exclusiva u. s. w., 
gemeinschaftlich und als Zunftsache vertreten und vor 
Gericht vertheidigen, und in Beziehung auf diese ge
meinschaftliche Vertheidigung der unmittelbar nur zum 
Nutzen der Einzelnen gereichenden Befugnisse als ju
ristische Personen zu betrachten sind. Auch die Orts
gemeinden selbst, insofern es sich nicht um das eigent
liche patrimonium universitatis, sondern um die gemein
schaftlichen Rechte aller Gemeindemitglieder, soweit 
sie nach deutschrechtlichem Herkommen als Gemeinde
angelegenheiten behandelt werden, fragt, sind hierher 
zu rechnen.

Alle die seither erwähnten Vereine und Genossen
schaften nun, wenn sie eine der angedeuteten Einrich
tungen haben, müssen, weil in diesen Einrichtungen 
das Wesentliche der juristischen Personen liegt, noth
wendig als juristische Personen aufgefasst werden, sie 
mögen mit oder ohne einen Act der Staatsgewalt ins 
Leben getreten sein, wenn sie nur überhaupt auf er
laubte Weise bestehen. Denn das Recht des Staates, 
aus polizeilichen Gründen solche Verbindungen zu er" 
lauben oder zu verbieten, will Ref. hierdurch nicht im 
Entferntesten in Zweifel gestellt haben, noch weniger 
jemals bezweifeln, dass solche privatrechtliche Genos
senschaften solche Werke, bei deren Bestehen oder 
Nichtbestehen der Staat ein wesentliches Interesse hat 
(z. B. einen Eisenbahnbau), ohne Genehmigung des 
Staates nicht unternehmen, und Befugn*sse des öffent
lichen Rechts ohne Übertragung von ^e^ten der Staats
gewalt nicht an sich reissen dürfen* dass also z. B. 
eine Actiengsellschaft zum Zweck eines Strassenbaues 
nicht das Expropriationsgesetz ohne besondere Ver-

’) In den Juristischen Abhandlungen und Rechtsfällen von Ort- 
io/r, Heimbach, Schüler und Guyet (Jena 1847), Bd. I, Abhandl.V. 
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leihung in Anwendung bringen, dass ein Handwerker
verein sich nicht einseitig eine ausschliessliche Berech
tigung anmassen kann. Aber das muss Ref. wieder
holen, dass, wenn die Polizeigewalt des Staates einen 
Verein ausdrücklich oder stillschweigends erlaubt hat, 
es dann blos aus der Verfassung des Vereins zu beur- 
theilen ist, ob derselbe als juristische Person zu be
trachten sei oder nicht. Da Ref. es für logisch un
möglich hält, dass das positive Recht vorschreibe, ein 
rechtlich erlaubter Verein, welcher seiner Natur und 
seinem Wesen nach eine juristische Person ist, solle 
dennoch keine juristische Person sein, wenn der Staat 
ihn nicht erst dafür erkläre: so muss er schon im Vor
aus überzeugt sein, dass so etwas im Römischen Rechte 
nicht vorgeschrieben sein könne. Und wirklich ent
halten alle Stellen des Römischen und des kanonischen 
Rechts, welche für jenen logisch unmöglichen Satz an
geführt werden, davon auch keine Spur, sie beziehen 
sich theils nur auf die polizeiliche Erlaubniss, ohne 
welche sodalitates und ähnliche Vereine bei Strafver
meidung sich nicht bilden sollen, theils auf die soge
nannte testamenti factio passiva der juristischen Per
sonen, welche jedoch gar kein wesentliches Attribut 
der juristischen Persönlichkeit ist, theils darauf, dass 
Privatvereinigungen sich nicht die Rechte, Vorzüge 
und Functionen öffentlicher Behörden und Collegien 
anmassen sollen. So geht schon aus der vom Verf. 
ausgehobenen L. 20 D. de reb. dubiis (XXXIV, 5) her
vor, dass es nur darauf ankommt, ob es ein corpus 
ist, cui licet coire ; nur dem Vereine cui non licet, 
konnte nicht legirt werden, sondern nur den einzelnen 
Mitgliedern. Es kommt also nur auf die Erlaubniss 
zur Existenz des Vereins an. Das ist der ganz ein
fache, mit den Worten übereinstimmende Sinn dieser 
Stelle, und Nichts deutet darauf hin, dass, wie der 
Verf. annimmt, auch ein einem corpus licitum gemach
tes Legat doch nur als den einzelnen Mitgliedern zu
gedacht angesehen werden solle. Auch die vom Verf. 
für seine Meinung als beweisend angeführte L. 1 pr. D. 
quod cuiusque univ. nom. (III, 4) spricht blos von der 
staatspolizeilichen Erlaubniss, welche zur Bildung einer 
societas, eines collegium u. s. w. nöthig ist. Auch der 
darauf folgende §. 1 dieser L. 1: Quibus autem per- 
missum est, corpus habere collegii, societatis , sive cu
iusque alterius eorum nomine: proprium est, ad exem- 
plum rei publicae habere res communes, arcam commu- 
nem, et actorem sive syndicum, per quem tanquam in 
re publica, quod communiter agi fierique oporteat, aga- 
tur, fiat, ist nicht so zu verstehen, wie es gewöhnlich 
geschieht, als ob der Nachdruck auf: corpus habere 
liege, und also die Stelle einen Gegensatz enthalte 
zwischen Gesellschaften, denen Corporationsrechte ge
geben seien und welche daher das Eigenthümliche hät
ten, arcam communem, et actorem sive syndicum zu ha
ben, und solchen Gesellschaften, welche keine Corpo
rationsrechte gegeben seien; — sondern der Nach

druck ist auf permissum est zu legen, und die Stelle 
sagt nun in Verbindung mit dem vorhergehenden prooem. 
weiter Nichts als: „Nach den bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften haben nicht Alle das Recht, eine Gesell
schaft mit einer eigenen Verfassung, einen Klubb, oder 
einen ähnlichen Verein der Art zu bildest; nur in weni
gen Fällen ist dies zugestanden , und bestimmte Gesell
schaften sind erlaubt worden. Denen aber, welchen 
es erlaubt ist, einen Verein zu bilden, steht es dann 
auch zu, nach dem Vorbilde der res publica eine arca 
communis zu haben, und ihre gemeinschaftlichen Rechts
angelegenheiten durch einen actor oder syndicus (durch 
Gesellschaftsbeamte) besorgen zu lassen.“ Die weitere 
Ausführung gehört nicht hierher.

Auch die mehr strafrechtlichen Vorschriften in 
L. 2 D. de extraordin. crim. (XLVII, 11) und L. 1.2. 3. 
D. de colleg. et corp. (XLVII, 22) bestätigen, dass 
allenthalben blos von staatspolizeilicher Erlaubniss zum 
Bestehen der geschlossenen Gesellschaft die Rede ist, 
dass aber nicht noch ausserdem eine Verleihung der 
juristischen Persönlichkeit hinzukommen müsse.

Da nun aber unser Verf. in §. 14 selbst sagt, 
dass nach dem öffentlichen Rechte in Deutschland, ab
weichend vom Römischen Rechte, Verbindungen zu 
geselligen , merkantilischen und ähnlichen Zwecken 
eine Bestätigung von Seiten der Regierungsgewalt nicht 
bedürfen, — so müssen sie auch, wenn es in ihrer 
Verfassung liegt, ad exemplum rei publicae als beson
dere juristische Personen angesehen werden.

Ref. legt jedoch weit weniger Gewicht auf diese 
seine Auffassung der Stellen des Römischen Rechts; 
das entscheidende Gewicht muss auf unser jetziges 
Rechtsleben, auf unsere gegenwärtigen Bedürfnisse, 
auf die bei uns wirklich rechtlich bestehenden Einrich
tungen gelegt werden, und diese zwingen uns, Sätze 
aus der Doctrin zu verbannen, welche mit der Wirk
lichkeit in directem Widerspruche stehen. Kann man 
nun schon aus der Geschichte des Römischen Rechts 
nicht bestimmt nachweisen, dass eine staatliche Ver
leihung zum Entstehen einer juristischen Person noth
wendig gewesen sei, so ist die Geschichte des Deut
schen Rechts diesem Satze vollends schnurstracks ent
gegen. Für Deutschland muss man in vielen Beziehun
gen die Präcedenz der Corporationen vor dem Staate 
behaupten. Im Mittelalter entstanden eine Menge Cor
porationen in den mannichfaltigsten Gestaltungen, ohne 
dass ein Staatsact dazu mitgewirkt hätte; bei der da
maligen Getheiltheit der öffentlichen Macht, bei dem 
fast gänzlichen Erloschensein der Idee des Staates konnte 
gar nicht davon die Rede sein. Wo will man für jene 
Zeit den Staat suchen? In der Gemeinde, die doch 
selbst nur eine Corporation und einer höhern Gewalt 
unterworfen war? oder bei dem Landesherrn, dessen 
Rechte ihm speciell und den Städten gegenüber oft 
knapp genug zugemessen waren? Oder bei Kaiser 
und Reich, welche sich um die Innern Verhältnisse der 
einzelnen Reichsländer in der Regel gar nicht küm
merten ?

(Die Fortsetzung in Nr. 150.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. F. Hand in Jena. Druck und Verlag von F. A. IlrockliauS in Leipzig.
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sprach Prof. Panofka über das Abstimmen der Griechen, und 
legte zur Veranschaulichung dieses Geschäfts den Siegelabdruck 
einer unedirten athenischen Tetradrachme in Silber vor, welche 
nächst dem Namen des Münzbeamten Herakleides sein Siegel, 
eine lang bekleidete Flügelfrau mit Füllhorn zeigt, welche Ca- 
nedoni als opfernde Victoria, Arneth als Victoria, die mit der 
rechten Hand etwas in ein zweihenkliges Gefäss gibt, beschreibt; 
Panofka erkennt hierin vielmehr Tyche, die Glücksgöttin, 
welche das Loos in die Urne (^aSo^) wirft. Herakleides wählte 
um so passender diesen Typus für seinen Siegelring, je be
rühmter die Losung der Herakleiden bei den Hellenen war. 
Zum Vergleich ward die Abbildung des Silbergefässes Corsini 
mit dem Urtheil des Orestes im Areopag (Mill in. Gal. CLXXX1, 
624) vorgelegt, wo Athene in derselben Handlung den weissen 
Stein zur Freisprechung des Orestes in die Urne wirft, wäh
rend die Rathsversammlung des Areopags (BovXvj) mit der nach 
dem Kopfe gewandten Hand das Nachsinnen ausdrückend auf 
dem Felsen sitzt und die angestellte Klage mit kurz-

chorenem Haar, Rolle und Fackel vor Orestes sich befindet. 
Es wurde ferner über das in der vorigen Sitzung besprochene 
Lambruschini’sche Vasenbild verhandelt; die Möglichkeit, dass 
in der mit einer Keule versehenen weiblichen Figur Pallas Athene 
gemeint und dadurch auf den Gerichtshof (sm IIaXXa8!.oy) 
Bezug genommen sei, ward abgelehnt. Prof. Waagen hielt einen
Vortrag über die den Hellenen gewordene Aufgabe in der 
Weltgeschichte, über die Bedingungen, welche die Lösung der
selben gefördert, und über die Eigenthiimlichkeiten der Werke 
hellenischer Kunst. Er fand jene Aufgabe in der Offenbarung 
der Schönheit der Form und einer hohen sittlichen Tüchtigkeit 
in allen Werken des Geistes. Er wies demnächst nach, wie 
früh sich in den Hellenen die Anlage hierzu schon verräth 
und wie die hohe Ausbildung derselben durch die günstigsten 
Bedingungen der Lage und Natur des Landes, des Klima, 
der Sitte, der Erziehung, der Religion, der Gegensätze des 
dorischen und ionischen Stammes, sowie durch die Haupt- 
momente ihrer Geschichte wundersam gefördert worden ist. 
Er betrachtete die organische Entwickelung der verschiedenen 
Künste wobei er den wohlthätigen Einfluss hervorhob, welchen 
die frühe und hohe Ausbildung der epischen Poesie im Homer, 
sowie der Architektur auf die Entwickelung der dramatischen 
Poesie, wie der bildenden Künste, für die Ausprägung zahl
reicher , schöner scharfumrissener Gestalten, wie für die räum
lichen Stilgesetze ausgeübt haben. Er verweilte sodann länger 
bei der Kunst in Athen im Zeitalter des Perikies, wo sich die 
sich durchdringenden Gegensätze des dorischen und ionischen 
Stammes zur schönsten Harmonie auflösten und die höchste 
Bliithenkrone der ganzen hellenischen Kunstübung zur Entfal
tung gelangte. Oie Hauptursache der ungemeinen Höhe, wor
auf sich die bildenden Künste von jener Zeit an bis zur Zeit 
des Hadrian erhalten haben, findet er in dem feinem Takt 
von den einmal vollkommen ausgebildeten Idealen nicht mehr 

abzuweichen, sondern sich an seinen Modificationen innerhalb 
derselben genügen zu lassen. Die wunderbare Eigenthümlich- 
keit der Werke hellenischer Poesie und Kunst besteht nach 
ihm in der Vereinigung der originellsten und schönsten den 
jedesmaligen Gegenstand erschöpfenden Erfindung, der schön
sten und naturgemässesten Charakteristik, mit dem Maase der 
Formenschönheit, welche die Charakteristik irgend zulässt, einer 
durchaus einfachen und natürlichen Anmuth der Bewegung und 
einer strengen Beobachtung der in jeder Kunst durch ihr Ma
terial, wie durch ihre Vertheilung in Zeit und Raum vorge
schriebenen Stilgesetze. Die Bewunderung der Künste der 
Hellenen nimmt seines Erachtens aber noch zu durch einen 
Vergleich mit den Kunstleistungen der gebildetsten Völker 
Europas, vom Mittelalter an bis auf die neueste Zeit, indem 
sich bei keinen derselben eine ähnliche organische Entwickelung 
sämmtlicher Künste bis zu ihrer ganzen Höhe vorfindet, son
dern bei den Einen nur diese, bei den Andern jene Kunst zur 
hohen Ausbildung gelangt. Dieses ward im Einzelnen kurz bei 
den Deutschen, den Italienern und den Franzosen nachgewiesen 
und schliesslich bemerkt, dass die Musik die einzige Kunst sein 
möchte, worin die neuern Völker den Griechen in der Ausbil
dung entschieden überlegen sind. Dr. Abeken las eine durch 
die neuesten Schriften von Zestermann und Urlichs hervorge
rufene Untersuchung über römische Basiliken. Nach einer bis
herigen Ansicht waren dieselben ringsum, also auch nach vorn, 
mit einer Mauer abgeschlossen; dagegen Abeken geneigter ist 
anzunehmen, dass dieselben nach vorn offen waren und man 
durch eine offene Säulenhalle in das Innere derselben hinein
sah. Schon ihre Entstehung aus den das Forum umgebenden 
offenen Hallen, von welcher sie nur eine prachtvollere Ent
wickelung waren, dann ihre Lage an den wärmsten Orten (wie 
Vitruv sie fordert) und der fortwährende Verkehr zwischen ihnen 
und dem Forum scheint dafür zu sprechen; ferner die Abbil
dungen zweier der bedeutendsten Basiliken auf Münzen, welche 
doch wol die Vorderseite darstellen und nur Säulen zeigen so
wie einige andere monumentale Reste, endlich auch mehre 
Stellen der Alten, namentlich des Plautus. Diese Gründe be
wogen Abeken, wenn auch nicht bei allen, doch bei den mei
sten Basiliken, namentlich der ältern Zeit eine vorn offene 
Säulenhalle anzunehmen; später kamen allerdings Beispiele vor, 
die ganz umschlossene Säle darstellten. Prof. Gerhard legte die 
Zeichnung eines unteritalienischen Gefässes vor dessen ober- 
wärts mit einem sogenannten Mysteriengenius geschmückte Form 
aus einem Frauenkopf besteht, den Kuhhömer auszeichnen. 
Ähnliche Frauenköpfe finden sich hier und da in schönen Ter- 
racotten vor. Statt der hin und wieder obwaltenden Deutung 
auf Io war Gerhard geneigt, Köpfe der gehörnten Mond
göttin gedachten Kora darin zu erkenn®11’ eine Meinung, weU 
eher auch Panofka beipflichtete zumal Kora in Cyzicus in Ge
stalt einer Kuh Verehrung genoss. Weiter berichtete Prof. 
Gerhard aus Mittheilungen von Charles Newton über genauere 
durch Capitän Beaufort anuesteHte Untersuchungen des Locals 
von Halikarnass (vgl Archäologische Zeitung. Neue Folge. 
Taf. XII); als Hauptergebniss ward die Notiz angeführt, dass
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auf der vermuthlichen Stelle des Mausoleums eine Plattform von 
70 engl. Ellen Länge und 55 Breite nachgewiesen ward. Vor
gelegt wurde die Ankündigung eines von Layard bezweckten 
wichtigen Werkes über die Alterthümer von Niniveh (100 Plat
ten, Subscriptionspreis 8 ^.) und die von Lord Nordhampton 
mitgetheilte Publication einer auf Achill’s Kampf mit Memnon 
bezüglichen Vase des Nikosthenes, welche mit Bemerkungen 
über alte Schildzeichen begleitet ist. Prof. Zahn hatte das 
i 8. Heft seiner Ornamente aller classischen Kunstepochen, mit 
vier Elfenbeinsculpturen, einem Terracottarelief und acht Mo
saiken aus Herculanum ausgestattet, beigebracht, und zugleich 
fünf Probeblätter aus seinem grossen Werke: „Pompeji, Hercu
lanum und Stabiä, dritte Folge.“

Königl. belgische Akademie zu Brüssel. Classe 
des lettres. Am 6. Dec. v. J. Roulez berichtet über einen silbernen 
Denar von Antoninus Pius, gefunden im Steenbosch zu Fouron- 
le-Comte. Der Avers zeigt den mit Lorbeer gekrönten Kopf 
des Kaisers mit der Umschrift ANTONINUS AUGustus PIUS 
Pater Patriae TRIbunitia Potestate XXI111. Der Revers zeigt 
eine weibliche sitzende Figur mit dem Füllhorne in der Linken 
und mit dem Labarum in der Rechten. Die Umschrift heisst: 
CONGiarium AUGustum VIII1 COnSul 1IIL Da das 24.Tri- 
bunat des Kaisers am 25. Febr. 914, Roms begann, der Tod 
des Kaisers aber auf den 7. März desselben Jahres fällt, so 
muss diese Münze innerhalb dieses kurzen Zeitraums von zehn 
Tagen geschlagen sein und gehört somit ebensowol deshalb, 
als weil die weibliche Figur statt der sonst gewöhnlichen Tessara 
das Labarum trägt zu den seltensten. Borgnet, Mittheilung 
über ein Manuscript der Bibliothek von Burgund, betreffend die 
Regierung der Provinzen Niederlands unter der Herrschaft des 
Königs von Spanien. Dies Manuscript ist bisher nur theilweise 
gedruckt, enthält aber bis 1658 wichtige Notizen über den 
Zustand Belgiens, weiche sehr schätzenswerthe Ergänzungen zu 
Neny’s Memoires historiques et politiques bilden. Baron v. Reiffen
berg, Mittheilungen über die Niederlassungen der Jesuiten in 
den belgischen Niederlanden nach einem Manuscript der königl. 
Bibliothek in Brüssel. Dieses Manuscript verdankt seinen Ur
sprung einem der Visitatoren, welche der Jesuitengeneral Aqua- 
viva gleich nach seiner Erwählung aussendete, um den Zustand 
der Jesuitenniederlassungen zu untersuchen, ist an einen Freund 
des Verfassers gerichtet, und gibt uns fast in officieller Weise 
Bericht über den Stand der Jesuitenniederlassungen in Baiern, 
Österreich, Tirol, Luzern, Freiburg in der Schweiz, den bel
gischen Niederlanden, Lille und Holland vom Jahre 1607. Von 
besonderer Wichtigkeit sind die Mittheilungen über Baiern, wo 
die Jesuiten in München und Ingolstadt bedeutende Privilegien 
erhielten, über Freiburg, wo die Gründung ihrer Niederlassung 
den Sieg des römischen Katholicismus über den mächtig ein
gedrungenen Protestantismus entschied, und über Belgien, wo 
die Jesuiten, obgleich von den Akatholiken vielfach gedrängt, 
überall festen Fuss fassten und siegreich aus dem Kampfe her
vorgingen. Dies Manuscript scheint für die Geschichte des Je- 
suitismus noch nicht benutzt und ist Cretineau Joly zu seinem 
Nachtheile unbekannt geblieben. Roulez, Mittheilung über eine 
lateinische Inschrift aus Sarmizegethusa in Siebenbürgen, ab
gedruckt in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft, 1847, 
Nr. 38, S. 300 ff. Aus derselben ergibt sich 1) in Quintus ।

Axius ein bisher unbekannter Name eines römischen Magistrats 
im alten Belgien (vgl. Roulez, Memoire sur les magistrats ro- 
mains de la Belgique, im 18. Theile der Mem. de l’Academ^ \ 
2) die Bestätigung der Thatsache, welche Roulez schon früher 
angenommen hatte, dass die Administration von Belgien und 
den beiden Germanien seit den Antoninen vereinigt war; 3) dass 
ein Theil Daciens nach der Stadt Apulum (Carlsburg) D. Apu- 
lensis hiess. — Classe des beaux-arts. Am 2. Dec. v. J. Que- 
telet trug den Bericht der Commission über die Bildung eines 
ethnographischen Museum vor, dessen Vorschläge dahin gehen, 
mit den Kräften, welche sich in den zahlreichen Künstlern der 
Klasse finden, sogleich an die Gründung des Museum zu gehen, 
in dem theils aus den Vorräthen der Ateliers das Beste aus- 
gewählt, theils durch die Geschicklichkeit der Künstler Neues 
gebildet oder das gute Alte nachgebildet werden soll. Die 
Vorschläge wurden sogleich angenommen, Aufforderungen an 
die Künstler in obigem Sinne erlassen, und der Commission 
eine Summe für Ankauf auswärtiger Werke zur Verfügung ge
stellt. Die Begründung dieses anregenden Instituts ist sonach 
gesichert.

Literarische u. a. Nachrichten.
Freunde der Archäologie mögen auf die in Ad. Stahr’s 

„Ein Jahr in Italien“, Bd. II, S. 171 —188, befindliche aus
führliche und treffliche Beschreibung des pompejanischen Mosaik
gemäldes der Alexanderschlacht aufmerksam gemacht sein. Be
kanntlich ward dieses Bild am 24. Oct. 1831 in der Casa di 
Fauno aufgefunden. Die meisten Archäologen stürzten sich, 
ohne auf die eigentliche Composition und auf die einzelnen 
Motive und Schönheiten der Ausführung einzugehen, auf die 
Frage: welche von Alexander’s Schlachten wol das Bild dar
stelle? Man gelangte zu den widersprechendsten Annahmen; 
ja, ein lombardischer Advocat suchte mit grossem Aufwande 
von philologisch - archäologischer Gelehrsamkeit zu beweisen, 
dass seine gelehrten Vorgänger allesammt auf den schlimmsten 
Irrwegen gewandelt und dass auf dem Bilde nicht Alexander 
und Darius, Macedonier und Perser, sondern Timoleon, der 
Held vonSyracus, im siegreichen Kampfe gegen die Karthager 
dargestellt sei, und zwar von einem grossgriechenländischen 
Maler. Ad. Stahr bemerkt, dass die Frage nach der Schlacht 
selbst Nebensache sei und dass es auf die Hauptaufgabe an
komme, welche sich der Künstler gestellt habe. Diese aber 
sei gewesen: der entscheidende Sieg der Hellenenfürsten und 
die hoffnungslose, zermalmende Niederlage des asiatischen Gross
königs in einer, vielleicht der vorletzten von Alexander’s grossen 
Perserschlachten. Es sei aber dem Künstler sein Werk so treff
lich gelungen, weil er eine Schlacht in dem gewöhnlichen Sinne 
gar nicht gemalt, sondern mit bewundernswürdiger Einsicht in 
einem einzelnen Momente, in einer beschränkten Scene den 
Kern und die Summe, die Wirkung und den Erfolg des in 
der Natur weitschichtigen und zersplitterten Schlachtdramas 
gleichsam in eine epigrammatische Spitze zUSammengedrängt, 
weil er das Problem gelöst habe, in einem Symbolischen zu
gleich die Sache selbst zu geben und ein Werk, das nothwen- 
dig über sich hinausweist, doch so concret zu behandeln und 
so vollständig in sich auszurunden abzuschliessen, dass der 
Beschauer nichts zu vollständiger Befriedigung entbehre.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. IN Hand in Jena« Druck und Verlag von F» Brockhaus in Iteipzig»
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Intellisrenzblatt.
(Der Baum einer Zeile wird mit 1’/2 Ngr. berechnet.)

S3on nafyftetyriwn Söerfe ift baö erflte ^efi erfreuen unb in allen £8uc^anblungen vorrätig:

Die ©cgenwnrt.
Sine

majtlojiii WdK 5 arftdlung her nmeftm Moefdjidjte für nUe ötänbe.
@ in Supplement

ju allen Ausgaben beS

©owcrfatiflttäsScrifon,
foroie eine 3ieuc <5ölge

b e S

^nverfatwn^ - iciilum ber Q^rijenwart
^eft 5 ?tßn = 18 Är. 91b. = 15 Ur. ®. W.

Plan des
SBerf, welkes n)ir hiermit unter bem Sitel:

©te Segenwart
bem publicum übergeben, hat fidj bie allfeitige ^arfiellung ber 
neuern unb neueren geitgefchichte §ur Aufgabe gemalt.

£)affelbe wirb im Allgemeinen ben gefcf)ic^tli^en gaben am 
6nbe beS »origen SahrjehenbS aufnehmen, aber auch in gälten, wo 
eg ijnedmäfig erfcheint, noch weiter in bie Vergangenheit jurü^greifen.

5 Sie Gegenwart" bemnach juvörberg, gleich ihren 
beiben Vorläufern, bem „(£onmfatton$ = Serifon ber neueren 

mtb Siteratttrz/ »on 1832—34 unb bem „Konuerfationö= 
Serien ber ©cacntvart" »on 1838—41, ben Gharafter eines felb*  
flänbigen SßerfeS Vermöge feines gefc^idjtlitfjen Ausgangspunktes 
fcbließt ftd) bas Sßert aber auch an baS „^oiWcrfationS- Serifon 
ber ©egenmart' an, unb ift barum mit Grunb als bie D^ene 
»?olae beffelben iu bettachten. „ .
ö Snbem ferner $ie ©egenlVrtH" bie jungfte Gefehlte 
beS SageS, f°^ie bie Greigmffe unb Gegaltungen ber nächjlfommenben 
Sahre in ben ^reis i$rer ©grüellungen jieht, erlangt fie zugleich 
für bie neunte Auflage unferS Hauptwerkes, beS „(^onuerfatiöliCr 
Serifon", bie Gigenfchaft eineS baS bei bem rei^enben
Umfdiwitnge ber Swinge bereits nothmenbig geworben ip.

AIS eine allfeitige ^arfteUunq ber ßeitgefchichte wirb biefeS neue 
V?ert fowol bie theoretifeben wie bie »raftifc^en SebenSgebiete umfaffen:

GS wirb ben Sbeenpr^ef unb bie Grfcheinungen im Ge= 
biete beS geizigen SebenS, in «Religion unb Sheologie, in 
lofophie unb Äunfi, ju entwickeln fuchen.

VP e n Je es,
GS wirb bie Otefultate ber politifchen Sßiffenfchaften, bie 

Greigniffe unb Segaltungen im Volfs*,  Staats * unb Rechts*  
leben, beSgleichen bie ßugä’nbe, Vemegungen unb Sntereffen 
ber bürgerlichen Sefellfchaft feiner Vehanblung unterwerfen. 
VefonberS aber wirb eS fiel) ben focialen Problemen jumenben, 
»on beren Veurtheilung unb Söfung baS S^icffal ber europdi*  
fdjen Giöilifation bebingt ju fein febeint.

GS wirb weiter ben higorifdjen 2ßiffenfd>aften, ben bebeu*  
tenben Stefultaten ber GefchichtSforfchung, ben gewaltigen gort*  
fchritten im Gebiete ber8ä'nber*unb  Völferfunbe, ben reichen Grgeb*  
niffen ber gatigifchen gorfchungen feine Aufmerffamfeit wibmen.

GS wirb bie großen Gntbecfungen unb gorfchungen mit*  
theilen, welche in neuerer Seit in allen gächern ber ^aturwiffen» 
fchaften gemacht worben finb.

GS wirb bie gortfehritte aufweifen, welch« bie ^tüfunbe, 
namentlich ^urdh bie Grweiterung ber naturwi^^^^11 ®r= 
fenntnif gethan hat.

GS wirb bie Grftnbungen, bie VerMT£,,ungen unb Grgeb*  
niffe befprechen, welche bie technifchen -^nfle, ber Ackerbau, 
bie Gewerbe bem Ginfluffe ber 2ßiir«nfchaften, befonbcrS ber 
Vaturwiffenfcljaft, ju bauten haben-

GS wirb auch halb gruppenweif«/ kalb in abgefchloffenen 
Viographien unb Gharafterig^« bie ^erfönlichfeiten fchilbern, 
bie in ben einzelnen Sebensgcbieten bie Sräger ber Seitgefd^idjte 
finb, unb jumal bie ß^raftere bevü^tiQen, welche ben 
gefShichtlichen Sd)aupla> erg je^t betreten.
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2Benn bierna^ „©ie ©egenttRttt" einerfeitS eine grünbli^e 
Uebetßd)t alles Steffen gewähren wirb, wa£ feit bem Anfänge biefeS 
3a^rjef)enbS in ben einzelnen Zweigen ber ^unft, bet 9ßiffenf^aft 
unb beS ßebenß jur ©tfc^einung gekommen ift, fo foll bas Sßerf 
anbererfeitS audj burcf) eine gebanfenvolle Auffaffung unb Vefyanb- 
lung beS «Stoffes ben ©ntwitfelungSgang unferer Beil im ©anjen unb 
©roßen ju gelegnen unb ben geitgenoffen baS SBerftänbnif ber ©pocf)e 
überhaupt ju »ermitteln fudjen.

ßrft burtf) biefe lebenbige unb organifc^e Auffaffung be§ jeltge- 
f$id)tli(f)en SnfyaltS wirb bag SBerf über ein bloßem Sammel 
werf für ©ele^rte unb Fachmänner ergeben unb ben ©harafter 
eines ^anbbudjS unb SefeburfjS erhalten, auS bem fiel) jeber nicht 
ganj Ungebilbete über baS £eben unb Sßeben feiner Seit unterrichten 
unb aufflären bann. ©urch eine folche lebenbige Auffaffung ber 3eit= 
gefd)icbte wirb es bemfelben aud) nur gelingen, fleh feinen Sßerth 
über ben flüchtigen Augenblicf hmauS ju ftchern unb für bie Sufunft 
bie Vebeutung eines treuen «Spiegels unferer Seit bewahren.

SBol ftnb mir unS bewußt, wie bebeutenb bie Aufgabe ift, 
bie mir unS gestellt haben, unb mie febr fich biefelbe im Ange*  
fichte ber großen ©reigniffe beS SageS unb beS unermeßlichen Auf*  
fchmungeS ber ©elfter nod) (teigem muß. Sßir haben batum jur 
Ausführung beS SBerfeS bie forgfältigflen Vorbereitungen getroffen, 
ftnb namentlich bie auSgebehnteften Verbinbungen mit tüchtigen 
©eierten unb ^ubliciften beS Sn= unb AuSlanbcS etngegangen, unb 
werben ftetS Sorge tragen, baß bie jEageSbegebenheitcn nur von ge= 
miffenhaften Augenjeugen unb Scannern, bie ben ©retgniffen nahe 
ftanben, bargefteUt merben.

Um ber Aufgabe unb ben Anfprüchen beS ^JublicumS ju ge= 
nügen, bdben unS ferner entfchloffen, bieSmal bie lerifalifche 
Form ober bie alphabetifche Reihenfolge ber Artifel fallen ju taffen, 
©agegen merben mir burch gute Regifier am ßnbe jebeS VanbeS, 
fomie burch ein genaues ©eneralregifler am Schluffe beS SSerfeS baS 
Rachfchlagen unb ben ^anbgebraudh erleichtern. ©ie Vortheile, 
welche mir burch baS Aufgeben bet alphabetifchen Reihenfolge ber 
Artifel erjielen merben, finb wefentlicb folgenbe:

SBir erlangen baburch bie SRoglichfeit, baS SagcSintereffe 
jum Seitfaben unferer Wlittheilungen ju machen unb bie neue» 
ften, mä’hrenb ber Ausführung beS SßerfeS eintretenben geit*  
ereigniffe ohne Verjug ju behanbeln.

SBir vermögen ferner bet ßerfplltterung beS Stoffes vor*  
jubeugen, unb erhalten bie Freiheit, bie einjelnen Segenflänbc 
ungeteilt unb in ihrem innern unb äußern ßufammenhange 
barjuftellen.

SBir werben fo auch jebeS Veralten ber eingegangenen Ar*  
beiten verhinbern unb biefelben ungefä’umt, in ihrer ganjen 
Frifcbe unb -Vebeutfamfeit inS publicum treten (affen fönnen.

©urd) biefe jwanglofe ^otm enblich müffen bie mit bem 
Alphabet ftetS vetbunbenen Störungen im ©rfcheinen beS 
SßetfeS vermieben werben, unb baS tafche unb regelmäßige 
Fortfehreiten beffelben im Sntereffe beS ^JublicumS wirb ge= 
fiebert fein.
©er ©eifl ber Freiheit unb beS ^ortf^rittS, ber bie Ueffeln 

bet treffe gebrochen, welcher unfere Seit bewegt unb in allen 
©reigniffen unb ©eftaltungen berfelben arbeitet, wirb auch ein Un= 
ternehmen befeelen, baS ftch als ein ©rgan ber Seitgefchichte unb 
ber Seitbilbung geltenb machen will, tiefer freie Seiji wirb unS 
jugleich inmitten ber Stürme unb ßeibenfehaften beS SEageS bie 
Vefonnenheit ftchern, beten wir für eine tiefere unb gerechte Veur*  
theilung ber Parteien unb ^erfönlichfeiten bebürfen.

Gegenwart" fließt ftch in ©ruef unb Format ber 
neunten Auflage beS „©onPerfation5*̂erifon z/ an unb erfcheint 
in Reffen von vier Vogen, von benen jwölf einen Vanb bilben. 
©et $)reiS eines ^efteS beträgt

5 = 18 Är. Rh‘ = 15 Än
Seben SRonat follen, je nachbem ber Stoff eS erheifcht, jwei bis 
brei Riefte geliefert werben.

ßeif^ig, im Suni 1848.
/. X Irotkljans.
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Die Lehre von den juristischen Personen nach gemeinem 
und Würtembergischem Rechte, von K. Pfeifer.

\

(Fortsetzung aus Nr. 148.)

Kann nun Ref. die Ansicht des Verf.: dass ein Ver
ein ohne einen Act der Staatsgewalt nicht zur juri
stischen Person werden könne, nicht theilen, so liegt 
darin schon von selbst, dass er auch nicht der Mei- 
nun°*  beitreten kann, eine Privatcorporation könne ohne 
Zustimmung der Staatsgewalt ihre Persönlichkeit nicht 
auPeben, sich nicht auflösen, oder in eine einfache 
Gesellschaft um wandeln. Vielmehr, sowie wir im tag- 
liehen Leben fortwährend sehen, dass Vereine mit den 
Merkmalen und Kennzeichen der juristischen Persön
lichkeit sich ohne Mitwirkung der Staatsgewalt consti- 
tuiren und dass sie sofort, sowie sie nur so viel Ver
trauen in ihr Bestehen erlangt haben, dass sich Jemand 
mit ihnen auf den Gesellschaftsnamen in Rechtsge
schäfte und Rechtsverhältnisse einlässt, als wirklich 
bestehende juristische Personen behandelt werden müs
sen so sehen wir auch häufig, dass solche Privatcor- 
porationen sich auflösen und dass dadurch die juri
stische Persönlichkeit erlischt, ohne dass der Staat im 
Mindesten danach fragt.

Übrigens muss dem Verf., wenn er die Staatsbe
hörden dagegen, dass sie sich nicht zu häufig in solche 
privatvereine einmischen, sie nicht von Staatswegen 
für juristische Personen erklären sollten, warht, nur 
bei^epflichtet werden, schon aus dem Grunde, weil 
dadurch kein Vortheil erlangt werden, und es dem 
Staate nur Verlegenheiten bereiten kann, wenn er un- 
nöthige und bedeutungslose Handlungen vornimmt, sich 
ohne hinreichenden Grund in Dinge mischt, welche 
nicht direct sein Interesse berühren, und durch solche 
ausdrückliche Erklärungen doch in den Augen der 
Menge eine Art moralischer Verantwortlichkeit auf 
sich nimmt.

Äusser der seither betrachteten, vom Verf. behaup
teten Nothwendigkeit eines Staatsacts zu Entstehung 
und Aufhebung einer juristischen Person muss Ref. 
einen zweiten Hauptpunkt hervorheben, hinsichtlich 
dessen er mit der Grundansicht des Verf. über dieCor- 
porationen nicht übereinstimmen kann. Das ist das 
rechtliche Verhältniss der Corporationsmitglieder zu der 

juristischen Person und zu dem Gesellschaftsvermögen 
selbst.

Der Verf. sieht nämlich, w obei er freilich die Mehr
zahl der Schriftsteller für sich hat, die Sache so an, 
als entstehe dadurch, dass einem Vereine die juristi
sche Persönlichkeit beigelegt wird, ein ganz neues, von 
den Mitgliedern völlig getrenntes und verschiedenes, 
ihnen fremdes Rechtssubject; das Vereinsvermögen soll 
nun nicht mehr als Vermögen der Vereinsglieder ange
sehen w’erden, sondern als ein ganz fremdes, nicht 
einmal allen Theilnehmern zusammen gehöriges Vermö
gen ; die Corporationsgenossen sollen durch die Erthei- 
lung der juristischen Persönlichkeit bezüglich des Cor- 
porationsvermögen dritte Personen, blosse Vertreter 
desselben geworden sein. Corporationen, welche das, 
Corporationsvermögen unter ihre Mitglieder theilen, 
vergreifen sich nach dem Verf. an fremdem Eigenthume. 
Bei Erlöschung oder Auflösung einer Corporation soll 
daher das Corporationsvermögen als bona racantia an
gesehen werden und an den Fiscus fallen.

Ref. hält auch diese Sätze für solche, welche in 
den Lehrbüchern der Consequenz wegen, weil man 
einmal einen unrichtigen Begriff der Corporationen zu 
Grunde gelegt hatte, auf dem Papiere stehen, aber in 
der Wirklichkeit keinen Haft haben.

Vielmehr liegt gerade darin der wesentliche und 
charakteristische Unterschied zwischen Corporationen 
und Stiftungen, dass bei den Stiftungen die Vertreter 
des Stiftungsvermögens wirklich fremdes Vermögen ver
walten und blos Vertreter desselben sind, wogegen die 
Corporationsgenossen in ihrer Gesammtheit Eigenthümer 
des Corporationsvermögens sind und nur ihr eignes 
Vermögen vertreten, sodass dieses Vermögen oder die 
Gesammtheit selbst nur formell als ein besonderesRechts- 
subject neben den einzelnen Genossen behandelt wird. 
Durch die Bildung einer Corporation hören die Corpo
rationsmitglieder nicht auf, Eigenthümer des Corpora
tionsvermögens zu sein, sie sind aber nicht Eigenthü
mer in der Form, dass jeder Einzelne als Eigenthümer 
eines ideellen Antheils erschiene, welche*"  sein Sonder
gut ist, sodass die Sache als zwischen den Einzelnen 
rechtlich getheilt angesehen würde, sondern sie sind in 
ihrer Gesammtheit Eigenthümer in der Form, dass die 
Gesammtheit wie Eine Person angesehe“ wird, die Sache 
mithin als ungetheilt erscheint, un^ die Einzelnen der 
unmittelbaren Ausübung ihrer Eigenthumsrechte an dem 
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zu Bildung des Gesellschaftsvermögens hergegebenen 
Theile ihres Vermögens zu Gunsten der Gesammtheit 
entsagt haben, ihre Eigenthumsrechte vielmehr nur durch 
die ihnen verfassungsmässig zustehende Theilnahme an 
den Beschlussfassungen der Gesammtheit ausüben. Es 
ist mithin kein wirkliches, neues, den einzelnen Mit
gliedern fremdes Rechtssubject entstanden, sondern die 
Gesammtheit der Mitglieder scheidet blos formell als 
eine neue Gestaltung aus den Einzelnen heraus, und 
tritt abgelöst wie ein neues Rechtssubject vor dieselben 
hin, ohne doch eigentlich etwas Anderes zu sein, als 
sie selbst, sowie das Bild eines Hohlspiegels abgelöst 
vor demselben zu stehen scheint, ohne doch etwas Ei
genes und Selbständiges, äusser ihm Seiendes zu sein. 
Die von den Einzelnen zu den Gesellschaftszwecken 
hergeschossenen Theile ihres Vermögens zusammenge
nommen, erscheinen nun formell wie ein besonderes, 
vom Vermögen der Einzelnen getrenntes Vermögen; 
der Dritte, welcher mit dem Vereine ein Rechtsgeschäft 
schliesst, contrahirt blos in Rücksicht auf dieses Ver
mögen, er kann sich daher auch vermöge der formel
len Sonderung so wenig an das übrige Vermögen der 
Einzelnen halten, als die Gläubiger des Einzelnen sich 
antheilig an das Gesellschaftsvermögen halten können, 
wenn nicht etwa der Antheil des Einzelnen in Form 
einer Actie wieder wie ein vom Gesellschaftsvermögen 
abgelöster besonderer und selbständig veräusserlicher 
Vermögenstheil erscheint. Indem nun die Gesammtheit 
formell wie ein eigenes neues Rechtssubject behandelt 
wird, bildet sie eben eine juristische Person. Miteigen
thum zu ideellen Theilen einerseits und Bildung einer 
Privatcorporation (Genossenschaft) andererseits sind also 
blos zwei verschiedene Formen, wie Vereine von meh
ren Personen gemeinschaftlich Eigenthum besitzen kön
nen ; Miteigenthum zu ideellen Theilen war die bei den 
Römern häufigere und ihren Vorstellungen geläufigere 
Form, obwol sie auch die andern kannten; Bildung 
eines neuen Rechtssubjects, Vereinigung zu einer als 
einzige Person erscheinenden Genossenschaft war von 
jeher die den Vorstellungen und Instituten der Deut
schen entsprechendere Form, und nur unsern romani- 
sireiiden Juristen ist das Bewusstsein davon verloren 
gegangen; man könnte daher auch jene Form die rö
mische, diese die deutsche nennen.

Etwas Weiteres als diese Form des gemeinschaft
lichen — oder besser — Gesammteigenthums, etwas ganz 
absonderlich Geheimnissvolles hat man sich daher auch 
bei dem Begriffe der juristischen Person in Beziehung 
auf Corporationen und Genossenschaften nicht vorzu
stellen. Der Verf. nimmt zwar mit so vielen Andern, 
mit dem Acte, mit welchem vermeintlich vom Staate 
dem Vereine die juristische Persönlichkeit gegeben 
wird, eine eigene mysteriöse Transsubstantiation an, 
vermittels deren das Wesen und die Natur des Vereins 

total umgewandelt und dem Vereine seine Eigenthums
rechte entzogen und auf ein ganz neues, dem Vereine 
fremdes, unfindbares Rechtssubject übertragen würden, 
allein Ref. muss offenherzig gestehen, dass er nicht 
recht weiss, was , er sich dabei denken soll. Vielleicht 
geht es Andern auch nicht besser.

Wo dagegen eine Gesammtheit von einzelnen Per
sonen das Vermögen einer juristischen Person verwal
tet und vertritt, ohne zugleich Eigenthümer dieses Ver
mögens zu sein, da ist keine Corporation., sondern, 
wenn das Vermögen selbst eine juristische Person bil
det, eine Stiftung vorhanden; die verwaltenden Perso
nen bilden dann nicht in ihrer Gesammtheit eine Cor
poration, sondern nur etwa eine Behörde, ein Beamtencol
legium zu Verwaltung von Stiftungsvermögen. So sind 
unsere Domänenkammern keine Corporation, da die 
Domänen nicht Eigenthum dieser Behörde sind, sondern 
sie sind blosse Beamtencollegien zu Verwaltung des 
Staatsguts; unsere Stadträthe sind keine Corporation, 
denn sie verwalten fremdes Vermögen, dagegen ist die 
Stadtgemeinde selbst eine Corporation, denn das städ
tische Vermögen ist ihr Eigenthum. Die Domcapitel, 
die Senate unseier Universitäten sind keine Corporatio
nen, sondern Behörden zu Verwaltung fremden, näm
lich Stiftungseigenthums. Gewerkschaften, Markgenos
senschaften, Zünfte und Innungen, Bergwerkschaften, 
Pfännerschaften u. dgl. dagegen sind Corporationen. 
Dieser Unterschied zwischen Corporationen und Stiftun
gen ist so charakteristisch und scheidet beide so scharf, 
dass der Verf. von seiner Vorstellung über Corpora
tionen aus ganz naturgemäss auf die Behauptung kommt, 
das Corporationsvermögen habe eine Stiftungsnatur (§. 
18. 32). Er müsste aber dann folgerichtig noch weiter 
auf den Satz kommen, es gebe zwischen Stiftungen und 
Corporationen gar keinen rechtlichen Unterschied, son
dern es seien dies alfesammt Stiftungen. Nimmt man 
jedoch einen rechtlich bedeutsamen Unterschied zwi
schen Corporationen und Stiftungen an, so kann er nur 
darin liegen, dass die Corporationen ihr eigenes, die 
Stiftungsverwaltungen aber fremdes Vermögen vertreten.

Da sonach die Bildung einer Corporation nur eine 
andere Form des gemeinschaftlichen Vermögensbesitzes 
ist, so wird daraus auch folgen, dass, wenn eine Cor
poration sich auflöst, deren Vermögen nun an ihre 
seitherigen Mitglieder fällt, denen es ja aiich seither 
schon, wenngleich in der Form, dass die Mitglieder in 
ihrer Gesammtheit wie Ein Rechtssubject erschienen, 
gehörte. In der Natur der Sache liegt sonach kein 
Grund, das Vermögen einer sich auflösenden Genos
senschaft als bona vacantia dem Fiscus zuzusprechen, 
wie der Verf. mit den meisten juristischen Schriftstel
lern will. Die Meinung dieser Schriftsteller ist der 
Volksmeinung und den geschichtlichen Zuständen in 
Deutschland durchaus entgegen. Es ist in Deutschland
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von jeher so gewesen, dass solche Genossenschaften 
sich nach Belieben aufgelöst, und das Gesellschafts
vermögen unter ihre Mitglieder getheilt haben. Kein 
Mitglied einer Berggewerkschaft, kein Salzpfänner ) 
u. do-1. wird es, wenn nicht etwa die Beleihungsbriefe 
solche besondere Bestimmungen enthalten, für rechtlich 
möglich halten, dass, wenn die Gewerkschaft ihr Berg
oder Salzwerk nicht mehr gemeinschaftlich betreiben, 
sondern den einzelnen Mitgliedern den Einzelnbetrieb 
überlassen mit andern Worten, sich als Corporation 
auflösen wollte, die Einzelnen ihre Antheile verloren 
hätten und der Fiscus nunmehr ihr Eigenthum an sich 
nehmen könne. Wenn eine Zunft sich auflöst, so yer- 
theilen die Zunftgenossen das Zunftvermögen unter sich- 
Erwerbsgesellschaften (Actienvereine u. dgl.), sowie 
Gesellschaften zu socialen Zwecken, welche wir ihrer 
Verfassung nach für juristische Personen zu halten ha
ben können sich auflösen und das Gesellschaftsver- 
mÖ^en unter sich theilen, und es kann dabei keinen 
Unterschied machen, ob der Staat sie als juristische 
Person ausdrücklich anerkannt hat oder nicht. Ob 
zu einem gültigen Beschluss auf Auflösung Stimmen
mehrheit hinlänglich ist, oder ein anderes Stimmenver- 
hältniss, oder wol gar Stimmeneinhelligkeit erforderlich 
ist hän^t lediglich von der Verfassung, der Art und 
dem Zwecke des Vereins ab. Bei Gemeinden und an
dern öffentlichen Corporationen treten freilich aus Grün
den des Öffentlichen Rechts die Modificationen ein, dass 
die Mitglieder den Gemeindeverband nicht nach Belie
ben auflösen können, dass die Verwaltung des Gemein
devermögens einer Aufsicht des Staats unterliegt, und 
dass das Gemeindevermögen nicht ohne Zustimmung 
der höheren Behörden unter die Mitglieder vertheilt 
werden darf. Allein das sind nur Beschränkungen ih
res Rechts im öffentlichen Interesse, das Eigenthums
recht der Gemeinden ist dadurch nicht aufgehoben; 
nUr die oberaufsehende Gewalt des Staats kann die 
Vertheilung des Gemeindeeigenthums unter die Mitglie
der hindern, nicht der Fiscus wegen eines vermeint
lichen Anrechts, und wenn die aufsehende Behörde eine 
Vertheilung des Allmendvermögens für unbedenklich 
hält so theilen es die Gemeindeglieder unter sich, ohne 
sich, wie der Verf. meint (§. 22) an fremdem Eigen- 
thume zu vergreifen. Nur dann hat der Staat das Ver
mögen einer aufgehobenen juristischen Person an sich 
zu nehmen, wenn diese juristische Person gar keine 
eigentliche Corporation war, sondern Stiftungsvermö-

*) Wenn manche juristische Schriftsteller unter Salzpfännern im 
Gegensätze von Salzjunkern nur solche verstehen wollen, welche 
keine Eigenthums-, sondern blosse Nutzungsrechte an dem Salz
werke haben, so kann Ref. wenigstens der Allgemeinheit eines sol
chen Sprachgebrauchs bestimmt widersprechen, indem ihm mehre 
Salinen bekannt sind, bei welchen die Eigenthümer von jeher Pfänner 
hiessen.

gen, welches etwa von einer corporationsähnlich zu
sammengesetzten Behörde verwaltet wurde; so würde 
das Gut einer aufgehobenen Universität, oder das eines 
säcularisirten Klosters vom Staate eingezogen werden 
können, denn die Universitätsprofessoren, sowie die 
Klostergeistlichen waren gar keine wirkliche Corpora
tion, sie haben nie weder einzeln noch in ihrer Ge- 
sammtheit Eigenthum an dem Vermögen der Anstalt 
gehabt, sondern sie haben es als fremdes Vermögen 
verwaltet. Um so unbedenklicher wird es sein, dem 
Staate das Vermögen einer solchen aufgehobenen An
stalt zuzusprechen, wenn der Staat dieselbe erst ge
gründet und dotirt hat, sie mithin auch nur formell als 
eine besondere Persönlichkeit aufgestellt, materiell aber 
sein Eigenthum an dem Vermögen der Anstalt nie auf
gegeben hat.

Somit konnte Ref. oben wol sagen, er könne sich 
mit der vom Verf. gegebenen Begriffsbestimmung: Cor
porationen seien solche Vereine, deren Vereinsvermö
gen nicht als den einzelnen Mitgliedern, sondern als 
einer von ihnen verschiedenen erdichteten Person ge
hörig rechtlich behandelt werden, — in einem gewissen 
Sinne (nämlich in Beziehung auf die formelle Behand
lung während der Dauer des Vereins) einverstanden 
erklären, und doch weiche er gerade in Beziehung auf 
den Sinn dieses Satzes von dessen Ansichten am wei
testen ab.

Aus dieser Abweichung von der Grundansicht des 
Verf. folgt auch, dass Ref. mit manchen andern Sätzen 
nicht einverstanden .sein kann. So nimmt der Verf. an 
(§. 22), eine Corporation sei eine an sich handlungs
unfähige und daher vogtbare Person, und müsse vom 
Staate in seine besondere Vorsorge (Vogtei) genommen 
werden; ferner (§. 23): den Corporationen müssten da
her auch die Rechte der Wiedereinsetzung in den vo
rigen Stand, ferner Vorzugsrechte am Vermögen ihrer 
Verwalter u. dgl. zustehen. Wenn dagegen Ref. in dem 
Vereinsvermögen das Eigenthum der Corporation selbst, 
und in der Corporation die Gesammtheit der Mitglieder 
sieht, so kann er die Corporation nicht für handlungs
unfähig und der Vogtei des Staats bedürftig ansehen, 
wie man sie auch in der deutschen Geschichte niemals 
für handlungsunfähig angesehen hat. Es fallen daher 
auch die Folgesätze, Zuständigkeit der sogenannten iura 
minorum weg. Ref. verweist hierbei nur auf die Aus
führung in Beseler, System des gern. Deutschen Pri
vatrechts, Bd. 1, §. 69. Nur solche, namentlich öffent
liche Corporationen, bei deren Stand mid Erhaltung 
der Staat unmittelbar betheiligt ist, hat er öffentli
chen Interesse in Vormundschaft nehmen und unter eine 
gewisse Aufsicht stellen zu müssen geglaubt, auf blosse 
Privatcorporationen bezieht sieh das nicht. Wenn 
daher, wie uns der Verf. (§• 23) berichtet, das wür- 
tembergische Prioritätsgesetz vom April 1825, Art.
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11, lit. a, vgl. mit lit. d, die Corporationen unter den 
Minderjährigen und andern Bevormundeten nicht mit 
begreift, sondern nur wieder speciell den Amtskörper
schaften, Gemeinden und milden Stiftungen das Vor
zugsrecht an dem Vermögen ihrer Verwalter u. s. w. 
ertheilt, so liegt dem eine gesundere, legislatorische 
Ansicht zu Grunde, als der Verf. vermeint.

Muss nun Ref. besonders nach dem praktischen 
Rechte in Deutschland annehmen , dass die Corpora- 
tionsgenossen in ihrer Gesammtheit Eigenthümer des 
Corporationsvermögens sind, und dass während der 
Dauer des Vereins die Gesammtheit nur formell als ein 
besonderes Rechtssubject, das Vereinsvermögen als ein 
von dem Vermögen der einzelnen Mitglieder getrenntes 
Vermögen behandelt wird, so glaubt er auch nicht, 
dass das Gegentheil aus den Quellen des Römischen 
Rechts wird nachgewiesen werden können.

Man beruft sich zu dem Zwecke gewöhnlich auf 
die bekannte Bestimmung in L. 7. §. I. D. Quod cu- 
iuscunque univ. nom. (III, 4): Si quid universitati debe~ 
tur, singulis non debetur, nec quod debet Universitas, 
singuli debent.

Allein diese Stelle kann auch recht füglich blos 
von der formellen Behandlung des Vereinsvermögens 
gegenüber dem Vermögen der Einzelnen verstanden 
werden. Man muss aus solchen allgemeinen Sätzen 
der römischen Rechtsquellen nicht zu weit gehende 
Folgerungen herleiten wollen. Jene Stelle wollte blos 
die gewöhnlichen Erscheinungen, denen sie auch ganz 
gut entspricht, bezeichnen; etwas Weiteres muss man 
nicht darin suchen. So ist die wichtige, daraus gezo
gene Folgerung: dass nach Auflösung der Corporation 
deren Vermögen als bonum vacans an den Fiscus falle, 
nirgends klar und bestimmt in den römischen Rechts
quellen enthalten. Vielmehr sagt- L. 3 pr. D. de col- 
leg. et corpor. (XLVII, 22):

Collegia si qua fuerint illicita mandatis et consti- 
tutionibus et Sen. Consultis dissolvuntur. Sed permitti- 
tur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas 
habent, dividere, pecuniamque inter se partiri.

Zwar bringt man hiergegen vor, es sei in dieser 
Stelle nicht von einer wirklich existent gewordenen ju
ristischen Person, sondern von einer verbotenen, mit
hin rechtlich gar nicht zur juristischen Persönlichkeit 
gediehenen Verbindung die Rede; die Stelle beweise 
also nichts für den Fall der Aufhebung einer wirk
lichen Corporation. Allein man kann wol auch schlies
sen, dass wenn bei Auflösung einer verbotenen Ver

bindung die Mitglieder das Gesellschaftsvermögen un
ter sich sollen theilen dürfen, noch vielmehr bei Auf
lösung einer erlaubten Verbindung den Mitgliedern das
selbe Recht zustehen und der Fiscus mit allenfallsigen 
Gelüsten zurückgewiesen werden müsse. Wenigstens 
wäre wol das Gegentheil bestimmter zu sagen gewe
sen. Oder könnte man wol wirklich glauben, dass die 
corpora aurifodinarum, argentifodinarum, salinarum 
u. dgl. dann, wenn sie ihren Gesellschaftsverband auf
lösten , weil vielleicht das Bergwerk erschöpft, das Salz
werk nicht mehr mit Vortheil zu betreiben war, dann 
das Gesellschaftsvermögen, die Waarenvorräthe, Ma
schinen und Instrumente u. s. f. nicht unter ihre Mit
glieder vertheilt hätten? dass das Alles nun dem Fis
cus anheimgefallen wäre? Das wäre doch gar zu un
natürlich.

Die vom Ref. im Seitherigen angedeutete einfache 
und natürliche Ansicht vom Wesen der Corporation 
und vom Verhältnisse der Corporationsglieder zur Cor
poration selbst, sucht sich auch mehr und mehr gegen 
die gekünstelte Ansicht, als sei durch die Verleihung 
der Corporationsrechte eine Umwandlung vorgegangen, 
ein wirkliches neues Rechtssubject entstanden, und der * 
Gesammtheit der Corporationsglieder ihr Eigenthum zu 
Gunsten dieses neuen Rechtssubjects ganz und gar ent
zogen worden, Platz zu machen; doch drückt die her
gebrachte gekünstelte Ansicht noch zu sehr wie ein 
Alp auf sie, und lässt sie bis jetzt noch nicht völlig 
zum Durchbruch kommen. So sagt Beseler, welcher 
uns doch die Natur der deutschen Genossenschaften so 
richtig aufgedeckt hat, noch in seinem System des ge
meinen deutschen Privatrechts Bd. I, S. 374: das Corpo- 
rationsvermögen falle, wenn es nicht vor der Auflösung 
gültig aufgetheilt worden und allein die Corporation als 
juristische Person Rechte daran hatte, als bonum vacans 
an den Fiscus! (Wenn die Corporation vor der Auflösung 
das Vermögen unter ihre Mitglieder auftheilen konnte, 
warum soll der Beschluss, das Vermögen nach der Auflö
sung unter die Mitglieder zu vertheilen, nicht auch gültig 
sein?) Auch sonst hat Beseler noch hie und da Über
bleibsel der falschen Doctrin mit einfliessen Jassen, so 
wenn er a. a. O. S. 363 davon spricht, dass d’e Staats
gewalt auch befugt sei, blossen, nur für eine Zeit er
richteten Societäten die Rechte einer juristischen Per
son beizulegen.

• (Der Schluss folgt.)
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Die Lehre von den juristischen Personen nach gemeinem 
und Würtembergischem Rechte, von K. Pfeifer.

(Schluss aus Nr. 150.)

J Weiske in seinen praktischen Untersuchungen, Heft 3, 
und in seiner Sammlung der neuern teutschen Ge-! 
meindegesetze, Einl. S. IX ft'., nimmt ganz richtig an, 
dass bei unsern deutschen Corporationen die Corpo- 
rationsgiiter den Mitgliedern gehörten, nicht zu ideel
len Theilen, sondern unter corporativer Form, dass 
bei ihnen die Mitglieder selbst als Gesammtheit, als 
collective Einheit gedacht, als das Rechtssubject des 
Corporationsvermögens erschienen; dagegen hält Ref. 
es für unrichtig, wenn Weiske daneben mit unserm 
Verf. römischrechtliche Corporationen in der Art an
nimmt, dass deren Vereinsvermögen nicht als den Ver
einsmitgliedern , sondern als einer davon verschiedenen 
besondern, zu diesem Zwecke erdichteten juristischen 
Person gehörig zu betrachten sei, dass in dieser juri
stischen Person eine wahrhaft mystische Person, ein 
blosses Gedankending zu erblicken sei, und die Cor- 
porationsglieder nur als dessen Vertreter angesehen
werden müssten.

J. Jolly in der Zeitschrift für Deutsches Recht, 
Bd. XI, Abh. X hat ebenfalls ganz richtig herausgefühlt, 
dass die Actiengesellschaften, mit denen er sich dort 
beschäftigt, formell als Einheit erscheinen und formell 
ganz so behandelt werden müssen, als bildeten sie ein 
besonderes selbständiges Rechtssubject, während mate
riell nur sie selbst berechtigt und verpflichtet sind und 
ein von ihnen verschiedenes Subject für die gesellschaft
lichen Verhältnisse nicht existirt; allein Ref. kann darin 
nicht mit Jolly einverstanden sein, dass dieser meint, 
eben deshalb seien die Actienvereine keine juristischen 
Personen und keine Corporationen, weil bei diesen ein 
von den einzelnen Personen verschiedenes Rechtssub
ject als das einzige wahre Subject aller auf die Gesell
schaft bezüglichen Rechtsverhältnisse angenommen wer
den müsse. Ref. ist vielmehr der Meinung, dass ebenso, 
wie es Jolly bei den Actienvereinen annimmt, überhaupt 
bei allen Corporationen, natürlich unter den durch ihre 
Verfassung und Einrichtung herbeigeführten Modifica- 
tionen, die Gesammtheit nur formell als besonderes 
Rechtssubject behandelt wird, während materiell das

Recht der einzelnen Mitglieder nicht erlischt, sondern 
nur durch das Recht der Gesammtheit und durch die 
Gesellschaftsconstitution beschränkt, modificirt und resp. 
suspendirt wird.

Der Verf. scheint dieses Verhältniss der Corpora- 
tionsmitglieder zu dem Corporationsvermögen selbst zu 

। fühlen, wenn er in §. 32 mit seinen vorhergehenden 
| Auseinandersetzungen nicht recht in Einklang, sagt: 

„Indessen stehen die Mitglieder einer Corporation der 
Person der Corporation doch nicht so fremd gegenüber, 
wie ein Pfleger seinem Pflegbefohlenen, vielmehr sind 
ja die Corporationsgenossen in der Regel zunächst bei 
dem Gedeihen der Corporation interessirt u. s. w. Darum 
wäre es selbst gegen das Interesse der Corporation, 
wenn die Vertheilung von Corporationsvermögen unter 
die Privatvermögen der einzelnen Corporationsgenossen 
schlechthin unmöglich wäre, und es ist nicht richtig, 
dieselbe lediglich aus dem Gesichtspunkte einer Schen
kung zu betrachten.“

Nach dßn kürzlich dargestellten Ansichten des Verf. 
hat derselbe in dem dritten Capitel unter I. den Begriff, 
unter II. die Arten, unter III. die Entstehung der Cor
porationen, unter IV. deren rechtliche Verschiedenhei
ten von den einfachen Gesellschaften, unter V. deren 
Verfassung abgehandelt. Unter VI. handelt derselbe 
von dem Umfange der Rechtsfähigkeit der Corporatio
nen, und zwar in §. 37 von dinglichen Rechten und 
Besitz, wozu er die Fähigkeit den Corporationen durch
gängig beilegt, und zwar auch gegen Savigny bezüglich 
der servitus usus — gewiss aus guten Gründen; in §. 38 
von Obligationen, in Beziehung auf welche er die Cor- 
porationen ebenfalls den natürlichen Personen — je
doch seiner Grundansicht nach den wegen Handlun°-s 
Unfähigkeit unter Pflegschaft gestellten Personen — 
gleichsetzt, wobei jedoch obligationes ex delictis nicht 
gegen sie stattfinden; in §. 39 vom Erbrechte. Hierun
ter erwähnt der Verf. zuvörderst, dass Corporationen 
nicht ab intestato erben können, äusser dasS gew*sse 
juristische Personen durch das Römische Reckt ausser
ordentlicherweise zur Intestaterbfolge gerufen worden 
seien, wovon heutzutage noch das ab gültig angesehen 
werden könne, dass in Ermangelung anderer erbberech
tigter Personen Kirchen und Klöster die dabei angestellt 
gewesenen Geistlichen, Mönche unt* N°nnen beerbten. 
(Rechnet der Verf. Kirchen <md Klöster zu den Cor- 
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porationen oder nicht vielmehr zu den Stiftungen?) Ab 
intestato beerbt werden könnten die Corporationen nicht, 
sondern wenn eine Corporation auf höre, falle ihr Ver
mögen an den Fiscus. Über letzteres hat Ref. seine 
Ansicht schon auseinandergesetzt. Wenn Ref. natür
lich demungeachtet damit übereinstimmt, dass Corpo
rationen nicht ab intestato beerbt werden können, so 
sieht er den Grund hiervon nur darin, dass eine Cor
poration keine wirkliche natürliche Person ist, sondern 
eine formell, wie eine besondere Person behandelte 
Vereinigung natürlicher Personen; es können daher nur 
die Mitglieder sterben und beerbt werden, nicht aber 
die Corporation selbst; ihr Erlöschen oder ihre Auflö
sung ist kein wirklicher Tod, für die Unterbringung 
ihres Vermögens bedarf es keines Erbrechts, weil das
selbe schon seine Eigenthümer hat.

Die Ursache, weshalb Corporationen nicht testiren 
können, sieht der Verf. darin, dass sie handlungsun
fähig seien und Testamente nicht durch Stellvertreter 
oder Curatoren gemacht werden können. Ref. kann 
die Handlungsunfähigkeit nicht anerkennen und glaubt, 
wenn auch Testamente durch Curatoren errichtet wer
den könnten, so würden die Corporationen doch nicht 
testiren können. Der Grund liegt auch hier darin, dass 
sie nicht wie natürliche Menschen wirklich sterben. 
Verfügungen, welche sie über ihr Vermögen treffen, 
selbst für den Fall der künftigen Auflösung, sind immer 
nur Geschäfte unter den Lebenden, nicht auf den To
desfall. Die Mitglieder bleiben ja immer übrig und kön
nen die früher hinsichtlich des Vermögens getroffenen 
Verabredungen realisiren.

Der Verf. nimmt ferner an, durch ein Testament 
zu Erben eingesetzt werden könnten unter den Cor
porationen nur die Gemeinden, und zwar ebensowol 
die Dorf- als die Stadtgemeinden, die übrigen Corpo
rationen nicht, so weit ihnen die sogenannte testamenti 
factio passiva nicht durch besondere Privilegien ertheilt 
sei. So weit sie nicht instituirt werden könnten, könne 
ihnen auch kein Vermächtniss ausgesetzt werden. Da
gegen hält der Verf. für statthaft, dass alle juristischen 
Personen durch Erbverträge Erbschaften erwerben, da 
der heres pactitius der testamenti factio nicht bedürfe 
und Erbverträge auch für handlungsunfähige Personen 
durch ihre Curatoren abgeschlossen werden könnten. 
Das sind Römische und Deutsche Rechtssätze unver
mittelt und unpraktisch nebeneinander gestellt.

Unter VII 40 Und 41) handelt der Verf. vom 
Untergange der Corporationen. Das Wesentliche sei
ner Ansichten hierüber hat Ref. schon oben ausge
hoben. 'Der Verf. nimmt drei Gründe des Untergangs 
an: 1) Ablauf der bestimmten Zeit oder Erreichung des 
bestimmten Zwecks, auf welche oder zu welchem die 
Corporation errichtet worden. 2) Das Wegfallen ihrer 
Mitglieder. Das letzte Mitglied werde nicht Herr des 

mögens, und nach des letzten Wegfallen falle das 
Vermögen dem Fiscus zu.

Da Ref. dagegen die Mitglieder der Corporation 
für die eigentlich Berechtigten hält und glaubt, dass die 
Corporation selbst nur formell als ein besonderes Rechts
subject behandelt werde, so muss er auch annehmen, 
dass, nach Massgabe der Verfassung und Einrichtung 
der Corporation das letzte übrig bleibende Mitglied sich 
als alleinigen Herrn des Corporationsvermögens betrach
ten kann. Wenn ein Mitglied einer Actiengesellschaft 
alle Actien durch Erbschaft, Kauf u. s. vv. erwirbt, so 
ist er wirklicher Eigenthümer des ganzen Vermögens 
der Actiengesellschaft, ebenso, wenn ein Mitglied einer 
Bergwerkschaft alle Kuxe in seiner Person zusammen
bringt, oder ein Mitglied einer Pfännerei alle Salz
körbe. Er kann, soweit er die Rechte der Gläubiger 
nicht benachtheiligt, rechtlich nicht gehalten sein, das 
Corporationsvermögen unter besonderem Namen fort
zuführen und mit dem Seinigen nicht zu vereinigen. 
Die scheinbar entgegenstehende Stelle in L. 7 §. 2 D. 
guod cuiuscunque univ. nom. III, 4: etc. cum ius omnium 
111 unum 1 ecidei it et stet nomen universit atis 
scheint hauptsächlich von öffentlichen Corporationen zu 
sprechen, wobei die Fürsorge des Staates darauf ge
richtet sein kann, dass das Corporationsvermögen dem 
öffentlichen Zwecke nicht entzogen werde, oder die 
Stelle unterscheidet doch nicht genau. Wenigstens 
kann sie das, was in den jetzigen Rechtsverhältnissen 
mit Nothwendigkeit liegt, nicht abändern. Lässt doch 
die Stelle selbst zu, das übrig bleibende Mitglied posse 
convenire et conveniri. 3) Aufhebung von Seiten der 
Staatsgewalt. Es sei aber zu Zerstörung der Persön
lichkeit ein Act der gesetzgebenden Gewalt nöthig, eine 
Aufhebung durch richterliche Verfügung gebe es nicht.

In letzterem ist Ref. mit dem Verf. einverstanden, 
er fordert aber zur Aufhebung keineswegs einen Act 
der gesetzgebenden Gewalt, sondern, sowie die 
stehung der Corporation nur eine polizeiliche, »us“ 
drückliche oder stillschweigende Gestattung erfordert, 
so kann auch die Staatspolizei das fernere Bestehen 
eines einzelnen Vereins oder einer ganzen Gattung von 
Vereinen verbieten; ein Act der Gesetzgebung ist nur 
nöthig, wenn entgegenstehende, erlaubende Gesetze zu 
beseitigen sind. Natürlich sieht Ref. diese Befugniss 
der Staatsgewalt nicht für so gefährlich an, als der 
Verf., weil er nicht anerkennen kann, dass 4er 
Aufhebung der Fiscus das Recht habe, das Vereins
vermögen als bona vacantia an sich zu nehmen, son
dern weil er es als fortwährend den Mitgliedern an
gehörend ansieht.

Im vierten Capitel handelt der Verf. von den Stif
tungen, und zwar unter I? von Begründung ihrer Per
sönlichkeit; unter H? von den Arten; unter III, von
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der Entstehung; unter IV, von der rechtlichen Stellung 
und unter V, vom Untergange der Stiftungen.

Die Stiftungen sind weit weniger, als die Corpora- 
tionen, ein ursprünglich bei uns einheimisches Institut, 
sondern wir haben die Bekanntschaft damit in viel hö
herem Grade aus dem römischen und kanonischen 
Rechte überkommen, weshalb auch römische und ka
nonische Rechtssätze auschliesslicher darauf anwendbar 
sind; doch sind auch bei ihnen deutsche Gewohnheiten 
und deutsche Praxis nicht so aus den Augen zu setzen, 
wie es gewöhnlich geschieht.

Der Verf. hält auch zu Entstehung einer Stiftung 
ein Zusammenwirken des Stifters und der Staatsge
walt für nothwendig, sodass der Stifter das Vermögen 
hergibt und der Staat die juristische Persönlichkeit er- 
theilt. Ref. sieht auch hier in den für diesen Satz ge
wöhnlich angezogenen Stellen des römischen und ka
nonischen Rechts nur die Bestimmung, dass die staats
polizeiliche, resp. bischöfliche, Erlaubniss zu Errich
tung des durch die Stiftung beabsichtigten Werks oder 
der objectiven Anstalt, z. B. zu Erbauung der Kirche, 
des Waisenhauses, des Armenhauses, erforderlich sei, 
nicht dass die Bildung des Rechtssubjects ohne einen 
Act der Staatsgewalt nicht geschehen könne. Zu Er
richtung einer milden oder frommen Stiftung durch Te
stament gab schon das spätere Römische Recht im All
gemeinen die Ermächtigung. L. 13. 23 C. de sacro- 
sanct. eccl. I, 2. L. 24. 28. 46 pr. L. 49 C. de episc. 
et cler. I, 3. In Beziehung auf das Gewohnheitsrecht 
in Deutschland kann es keinem Zweifel unterworfen 
sein, dass von jeher viele Stiftungen mit juristischer 
Persönlichkeit enstanden sind ohne specielle Genehmi
gung des Staats, wenn sie nur eben nicht solche öffent
liche Anstalten bezweckten, bei deren Existenz oder 
Nichtexistenz der Staat ein Interesse hatte. Man nehme 
nur die vielen mit einem besondern Vermögensfonds 
dotirten Familienstiftungen und namentlich die Fami
lienstipendien, welche der Verf. (§. 42. 43) gewiss mit 
allem Rechte auch den juristischen Personen beizählt. 
In früherer Zeit sind eine Menge derselben, hauptsäch
lich durch letztwillige Disposition, entstanden, und be
stehen in rechtsgültiger Weise fort, ohne dass der 
Staat auf irgend eine Weise bei ihrer Entstehung con- 
currirt hätte. Erst neuerer Zeit ist die entgegenge
setzte Doctrin eingedrungen. So hat man namentlich 
in Deutschland von jeher Gründung einer an sich er
laubten Stiftung durch testamentarische Erbeinsetzung 
derselben gestattet, und man kann nicht mit dem Verf. 
dagegen einwenden, die Stiftung sei zur Zeit des To
des des Erblassers noch nicht vorhanden, sondern solle 
erst nachher durch die Thätigkeit der Staatsgewalt ge
schehen. Die Stiftung entsteht vielmehr durch die 
Thätigkeit des Stifters, der Staat hat blos das Recht, 

ihre Ausführung aus polizeilich-administrativen Grün
den zu verbieten.

In §. 46 erörtert der Verf. die Frage, ob denjeni
gen Personen, für welche der Zweck der Stiftung 
wohlthätig ist und die darum an der Stiftung ein In
teresse haben, ein privatrechlicher Anspruch auf das 
Bestehen der Stiftung und die genaue Erfüllung des 
Willens des Stifters zustehe oder nicht, und ob sonach 
Streitigkeiten über die Theilnahme an den Wohlthaten, 
der Stiftung, z. B. über den Genuss von Familiensti
pendien, zum Ressort der Civilgerichte oder der Ver
waltungsjustiz gehören. Der Verf. nimmt das Letztere 
an, und sieht den Grund davon in der Art, wie die 
Stiftungen entstehen.

' In der Sache selbst wird dem Verf. beizustimmen 
sein, mindestens für die meisten Fälle. Es wird näm
lich wol darauf ankommen, ob die Frage über die Er
fordernisse zur Theilnahme an den Wohlthaten der 
Stiftung zur Cognition der Verwaltungsbehörden ge
hört oder nicht. Wenn z. B. hinsichtlich der Aufnahme 
in ein Armen- oder Krankenhaus bei mehren Bewer
bern darauf gesehen werden soll, wer der Bedürftigste 
ist, oder wenn die Verleihung eines Familienstipendiums 
an den Würdigsten oder an den, welcher in der Prü
fung am besten besteht, so haben über das Vorhanden
sein dieser Vorbedingungen, über die grössere oder 
geringere Bedürftigkeit, über die mehren oder mindern 
Kenntnisse nur die Verwaltungsbehörden zu cognosci- 
ren; die Gerichte können darüber nicht auch eine Be
weisführung zulassen, für sie muss die Entscheidung 
der betreffenden Verwaltungsstelle massgebend sein. 
Dem einzelnen Bewerber ist durch die Stiftung noch 
kein ins quaesitum auf den Genuss derselben ertheilt, 
sondern nur die Befugniss, sich betreffenden Orts um 
Verleihung des Genusses bewerben zu dürfen. Erst 
die Verleihung von Seiten der Behörde, welcher die 
Collatur zusteht, gibt dem Einzelnen ein ins quaesitum. 
Doch sind allerdings auch Fälle denkbar, dass die 
Stiftungsurkunde selbst einen künftigen Percipienten 
so bestimmt bezeichnet, dass eine Cognition irgend ei
ner Verwaltungsbehörde ausgeschlossen ist und dem 
Einzelnen dadurch schon ein ius quaesitum ertheilt 
wird, dann ist auch wol kein Grund abzusehen, warum 
nicht der Berechtigte als Legatar oder Fideicommissar 
gegen die Stiftung gerichtlich sollte klagen können. 
Ein gerichtlicher Prioritätsstreit zwischen mehren Be
rechtigten scheint allerdings nicht denkbar.

Beim Untergange einer Stiftung will der Verf. das 
Vermögen derselben ebenfalls als 1)011(1 vacantia dem 
Staate zufallen lassen (§. 48). Bei ganz selbständigen 
Stiftungen ist die Sache allerdings anders, als bei 
Corporationen, indem bei Corporationen nach der Über
zeugung des Ref. die Corporationsmitglieder wirklich 
Eigenthümer des Corporationsvermögens sind, und das
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selbe nur in der Form, dass die Gesamintheit wie ein 
besonderes Rechtssubject erscheint, besitzen; das Ver
mögen einer selbständigen Stiftung aber hat nach Auf
hebung der Stiftung allerdings keinen Herrn mehr. Je
doch sind nicht alle Stiftungen gänzlich selbständig, 
sondern oft erscheinen sie auch nur formell als beson
dere Persönlichkeiten. So wenn der Staat selbst zu 
Erreichung eines Staatszwecks und aus Staatsmitteln 
eine Anstalt gestiftet und diese der Form nach als eine 
selbständige juristische Person hingestellt hat (eine 
Form, welche allerdings heutiges Tages bei der herr
schend gewordenen Centralisation des Staatshaushalts 
nicht mehr so häufig als früher gewählt wird), z. B. 
eine höhere Lehranstalt; dann ist der Staat fortwäh
rend materiell als Eigenthumer des Vermögens der An- 
stalt anzusehen, und wenn er dieselbe wieder aufhebt, 
so nimmt er deren Vermögen nicht als fremdes Gut, 
als bonum vacans, an sich, sondern weil er nie aufge
hört hat, Eigenthümer desselben zu sein, er verwen
det nunmehr das, was ihm eigentlich materiell im
mer gehörte, nur auf andere Art zu andern Zwecken. 
Selbst die einzelnen stationes fisci erscheinen in man
cher Beziehung formell als eigene juristische Personen, 
z. B. indem eine Forderung an eine statio fisci nicht 
einer andern statio als Compensationsposten entgegen
gesetzt werden soll, und doch gehören alle stationes 
fisci dem Eigenthume nach dem Staate.

So scheint das Röm. Recht die frommen Stiftungen 
als eigentlich der Kirche gehörig angesehen zu haben, 
nur formell wurden sie als besondere Persönlichkeiten 
behandelt, und konnten demnach selbst mit der Kirche 
Contracte abschliessen, Processe führen u. s. w. Da
her konnte z. B. Rosshirt, welcher mehr auf das ma
terielle Verhältniss sah, auf den Gedanken kommen, 
die frommen Stiftungen seien keine selbständigen von 
der Kirche verschiedenen juristischen Personen; Sa- 
vigny dagegen, die formelle Behandlung ins Auge fas
send, hat ebenfalls Recht, wenn er sie für juristische 
Personen erklärt.

So lange sie nun in einem solchen rechtlichen Ab
hängigkeitsverhältnisse von der Kirche standen, Würde 
bei Aufhebung einer solchen frommen Stiftung ihr Ver
mögen nicht bonum vacans geworden sein, sondern 
es wäre der Sache nach eigentlich immer ein Kirchen
gut gewesen und würde es bleiben, nur mit verän
derter specieller Bestimmung. Die neuere Zeit hat 
freilich namentlich in protestantischen Ländern die 
Oberherrlichkeit der Kirche über die milden Stiftungen 
in eine Oberherrlichkeit des Staates über dieselben 
verwandelt. Viele Institute, die mehr unmittelbares 
Kirchengut sind, erscheinen aber doch auch häufig in 
der Form besonderer juristischer Personen , z. B. Klö

ster, Pfründen u. s. w. Werden solche Stellen einge
zogen, so muss eigentlich das Gut an die Kirche zu
rückfallen, welcher es immer gehörte, und es kann 
rechtlich nicht gerechtfertigt werden, wenn der Staat 
es an sich nimmt. Ein Unterschied ist hier freilich 
zwischen der katholischen und der protestantischen 
Kirche; jene bildet auch rechtlich eine Einheit, die Ein
heit der protestantischen Kirche dagegen ist blos eine 
ideale, keine rechtliche, die protestantische Kirche be
steht blos aus Kirchengemeinden.

Sowie der Staat und die Kirche haben oft aüch 
Gemeinden wieder Stiftungen unter sich, welche inate-. 
riell der Gemeinde gehören, formell als eigene juristi
sche Personen constituirt sind. Wenn z. B. eine Stadt 

I ein städtisches Krankenhaus stiftet und mit eigenem in 
Stiftungsform verwalteten Vermögen dotirt, so erscheint 
dies Krankenhaus formell als besondere juristische Per
son , es kann mit der Stadt und mit andern Personen 
Verträge schliessen, Processe führen u. s. w., allein 
der Staat wird es ohne Ungerechtigkeit nicht aufheben 
und das Vermögen an sich ziehen können, wird viel
mehr die Anstalt aus irgend einem Grunde aufgehoben, 
so wird deren Vermögen an die Stadtgemeinde, der es 
eigentlich immer gehörte, zurückfallen müssen.

So würde es auch eigentlich dem idealen Rechte 
nach mit den Familienstiftungen sein. Eine Familie 
als Ganzes hat jedoch nur eine ideale Existenz, keine 
eigene Persönlichkeit; bei Aufhebung einer Familien
stiftung würde es daher an einem berechtigten Sub- 
jecte fehlen, welches die Rechte der Familie geltend 
machen könnte. So wird es daher hier mehr dem 
Rechts- und Billigkeitsgefühle des Staates überlassen 
sein, das Vermögen einer aufgehobenen Familienstif
tung wieder zum Besten der Familie zu verwenden.

Im fünften Capltel endlich handelt der Verf. von 
den ruhenden Erbschaften. Ref. kann von seinem 
Standpunkte aus ganz wohl damit einverstanden sein, 
dass die hereditas iacens als eine juristische Person 
aufgeführt wird, denn sie wird bis zu Antretung der 
Erbschaft, bis sich also wieder ein wirklicher Mensch 
als Rechtssubject findet, wie ein eigenes Rechtssub
ject behandelt. Wie es aber der Verf. mit seinen An
sichten, dass zum Entstehen und zur Aufhebung einer 
juristischen Person ein specieller Staatsact erforderlich 
sei, und dass bei Aufhebung einer juristischen Person 
deren Vermögen dem Fiscus zufallen müsse, vereinigen 
kann, müssen wir ihm selbst überlassen.

Soweit die angezeigte Schrift sich speciell auf das 
Würtembergische Particularrecht bezieht, muss Ref. 
sich zu Beuutheilung derselben für unfähig erklären.

Jena. G. C. Schiller.
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